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Stettins Vorstädte. 
Fortsetzung und Schluß. 

Sie UnlerwieK (Vieüs 

Die Herzogin Mechtildis, Wittwe Barnims I., besaß in det ihr, während 
Lebzeiten zur freien Verfügung, überwiesenen Uuter- oder Niederwiek (Niederwiggen) 
einen Holzhof, den sie den Kapitelsherren zu St . Marien vereignet hatte, außerdem 
aber auch noch einen Raum, det uls Zimmerplatz beim Bau des Kirchengebaüdes, 
an Stelle der bisherigen, der heil. Maria Mutter Gottes. geweihten Kapelle, 
deren schon 1261 Erwähnung geschieht benutzt wnrde. Nwch dem Tode der 
Herzogin Wechtildisj als die Unterwiek an ihren Sohn, den regierenden Herrn 
(ättmiims ä6 8tstm), heimgefallen war^ mochte das Kapitel zu St . Marien Ver¬ 
anlassung haben, sich das Eigenthum cm jenen Liegenschaften bestätigen zu lassen. 
Herzog Otto I . fand sich dazu bereit und vollzog eine Vereignüngs-Urkunde äawni 
Stetin im Jahre des Herrn 1314 äouuuiea yua eantatür eiurßß. 

I n einer der Abschrift hinzugefügten Bemerkung heißt es: — ,;Dar seindt 
noch 2 Pergament Briefs mit dem vorhergehenden eines Lauts, über ohne Sigi l l 
vorhanden Anno 1315 in Oi-aMno dßati ^odäuuiL Lapti8t^6 dadiret." 

Aus diesen Angaben geht hervor> daß die Wieken, insonderheit die Unterwiek, 
um einige Jahre früher in den Urkunden genannt werden, als weiter oben, 
Bd. V I I I , S . 182, von Hermann Hering angenommen ist; was beim Abdruck 
dieser Stelle nicht ergänzt werden konnte, weil das Urkundenbuch des Marienstifts, 
welches hier Venutzt wird*), damals nicht vorlag. 

Herzog Otto I . verkaufte die Wieken im Jahre 1317 an Conrad v. Schapow. 
Diefer Verkauf scheint zwischen dem neuen Besitzer der Unterwiek und dem Kapitel 
zu St . Matten wegen dessen, daselbst belegenen Holzhofes und Btwplatzes Irrungen 
hervorgerufen zu haben, die anscheinend nur durch eine erneuerte Ausfertigung 
des Vereignungsbriefes zu Gunsten der St . Marienkirche beigelegt werden konnten. 

*) Copeyliche Uhrkunden und Privilegia der St. Marien-Stiffts-Kirchen zu alten Stettin. 
Vol. I, Fol. 66, b und o. I m Archiv des Marienstifts. Tit. I, Sect. 1, Nr. 1. 

Lllndbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. 1 



2 Die Stadt Stettin. — Die Unterwiek. 

Dieser Brief*) hat folgenden Wortlaut mit allen Abkürzungen, wie sie in den 
Urkunden vorzukommen Pflegen:— ' 

Otto vsi ,ßratia vux Muorum 6t 0a88udias U6e uou ä0iuiuu8 8t6tin6U8i8 
aä <zü08 vr686U8 8erivtuin p6lU6U6rit in v6rv6tuuiu 

uatum Miä<i8. uiä6tur a vr0ß6uit0libu8 <Ü9,u«uie6 
oräiuatuui. Oum ißitur Nat6r uo8tra vrll6äÜ6etg, vua. U6<Hti1äi8 äuei883. 
8t6tiu6U8ium kaelicih rscoräatiouiZ tp6. ^. vi6U6dat, ä6 U08tw eon86U8u 6t 
omuimoäo uo1uutat6 aä ä6i 0iump0t6uti8 lauäem, 6t donorom 8U3.6 inatri8 

c>rj08a6, quanäuiu tüuriain 8itaiu iu Vieo 
8t6tiu6N8. aä 8tra«tui'HN Neoi68i3.6 8a 

a6 Oiuitat i8 Iid6i6 6r0ßau6rit 6t b6uiZu6 (0uiu8^()uria6 1imit68 
aä alueuiii riuuli pximi ä6 ui0iit6 ä6Üu6uti8 86 6xt6näit) »08 non 

ratum 6t Zratuin dad6ut68, ip8iu8 N08tra6 c!il!,rj88iNa6 Natri8 päiota6 taetuin, 
68t iu uita U6liini 6t jn ip8iu8 M0rt6 HiuMiHl6 cupi6ut68, 6t Iib6rt3,t6 <zua 
P0881INU8 Iih6rtai'6, „t0tÄi6 8paciuni, 6X utra^. Z)art6. Piat6a6 äioti Viel, quoä 
a päicta duria pt6näiti U8U8, ciuitatsiu U08train 8t6tiil6U8iuN 
aä plat6ani ä6 Oainpo iut6r äuo8 N0utieu1o8 ä68c6uä6Ut6M, 6t 
U8 .̂ iu Oäeraiu üuium Mxta äiotaiu Ouriaiu 6t 8vatiuN aut6äietum p 
aä pra6äiet26 Ne6i68ia6 Mueta6 Naria6 8truc;turÄM 1id6ra1it6r 6r0ßamur euui 
oinni uti1ita.t6, v6U8iou6, 86ruitio, U8ukruetu, 6t o inu i i u r6 6t ß6N6ra1it6r cum 

uodi8 6t U08tri8 ua6r6äidu8 86U 8ucc6880ridu8, wni 
iain p p 

iu OaU0uie()8 äietae Ne6l68ia6 89.ucta6 Naria6 iu 8t6tiuu, aä M 
uti!itt>.t6in tota1it6r tran8l6r6Ut68 nidil^. ppri6tati8, niuii iuri8 iu 
r6tiu6ut68, 6X0U6rauäo 6t M6rauäo tain euriain ^uaiu 8patium, u6i <̂ ua,6 in 
äicti8 Ouria u«1 8pMo eäiücari Lontiußaut iu tutüruiu 
a1itzu<)8, ä6 Oau0uici8, U6i aliuw 
P.6886 eoutiuZat, ad oiuui 6xaetiaU6, pra6oaria, 6t 86rvitut6 <zua1it)6t, M0-
euug. U0miu6 pot6runt uoiniuari. Vt 3.ut6iu ug,6L uostra, äouatio 6t pro-

iu v6lv6tuuN iuuioiadilin p6r86U6l6t, uoe 8criptu 
6 8etl>.6. Naria6 in 8t6tiu 6au0uici8 äari 

U08tri 8izM rod0r6 comiuuuituiü. I68t68 U6l6 uuiu8 r6i 8uut än8. 
vrot0U0tariu8^) äu8. 
U08t6l iui1it68. 
iu äi6 äomiuicg, proxima p h 

Der „S. Marien Holtzhoff in der NiederwiMen" lag im obern Theil der 
Vorstadt in der Nähe des Iungfrauenklosters, des nachmaligen Zeüghofes, mithin' 
da, wo feit 1724 die Frauenthore ihre Stelle haben, und weiter abwärts. 
Diese Lage ergibt sich aus der (wuürinatio äuoruin?riüeipuN VoiN6i'auia6 8e. 
8v3,ut6d0ri 6t Lu^iaui 8up6r ouiüill, dona Ne6i6gia6 86ta6 Naria6 iu 8t6tM; 
^.uuo vomiui 1373. Denn da heißt es, wie wol irriger Weife die ganze 
Unterwiek der Marienkirche zugeschrieben wird, da sie doch wie die Oberwiek seit 
1319 Eigenthum der Stadt war: — 

*) A. a. O. Fol. 66, a und b. Vol. IV, Fol. 46 vso. und Fol. 47. — ^ ) I n einer Ab¬ 
schrift wird der Protonotar no8t6r 8g.o6r<io8 genannt, und äu». 66r!i«,räu8 äiotu» äs L ^ 
als Zeuge hinzugefügt. 



Der tzolzhof Und Zimmerplatz des Marienstifts. 

Itsm Vicüm sxtra eiuitawüi iüxtß Oäkraiu props Mustruiu 
liuiu az)uä 8t,6tvn ^ui äioitüi'Wyk, oüui 
6t prouLiltM», euin Vropriowtk 6t 1id6rtat6, <̂U6M ä6äit IM i ta äowiua 
M c d t i l M ÄuoiLsa 8t6tM Maua M 8 ^ 

Der große Fortgang des Domkapitals zu St . Marien hatte schon längst die 
Besorgnisse des Stettiner Raths, der eifersüchtig über seine Gerechtsame Wächte, 
in dem Grade geweckt, daß er es im Interesse des Gemeinwesens für nothwendig 
erachtete, der Erwerbthätigkeit der betriebsamen Chorherren entgegen zu arbeiten. 
Daraus entstanden Streitigkeiten, bei denen es sich um sehr viele und sehr ver¬ 
schiedenartige Dinge handelte, als: um die Fischerei, die Ziegelerde bei Kratzwiek, 
um das beiderseitige Schulwesen, das weiße Mönchklöster> die Einfuhr fremden 
Weins und Biers, um Zollbefreiung, um die Stifts-Bauern, den Hof und den Thor¬ 
weg am Kirchhofe St . Mar ien, sowie um den H o l z h o f i n der Niederwiek, 
den der Rath mit Abgaben belegt hatte, weil die geistlichen Herren das bürger¬ 
liche Gewerbe des Holzhandels treiben mochten. Um den gegenseitigen Be¬ 
schwerden ein Ende zu machen ernannten die fürstlichen Brüder, Herzog 
Erich I I . und Herzog Wartislaw X. , aus dem Kreise ihrer Räthe Com-
missarien, denen es gelang, „des Sonnauendes na Mt iu i ta t i» Naria6 (13. Sep¬ 
tember n. St.) na der boch Christi dusent verHundert I n deine Neghen vnde 
sostigestett Ihare" (1469) zwischen „deme gantzen Cappittel vnser leuen fruwen 
kerke vnser Stadt Olden Stetin" einer, und den BürgeMeistern, Kämmerern und 
den RathmäNnern, sowie „alle Copmanne, Wercke vnde gantze Gemeynheit" anderer 
Seits, einen Vergleich zu Stande zu bringen, laut dessen iu Bezug auf den 
zuletzt erwähnten Streitpunlte Folgendes bestimmt wurde ^ ) : — 

„Vortmer de Borgermeister Radtmanne, kopmanne, wercke> meynheit, schoten 
den Marienhoff vp der wyke nicht beschweren mit schate (Schoß), edder 
ander Stadt Umplicht vpleggen, men se scholeu Wesen vnde bliven quith vnde 
fryge to ewigen tiden van allen Vmplichten. Wanden ouer darinne Wedewen edder 
werlike (weltliche) Lude, de fcholen ere werliken guder vorschaten vnde Roßdienst 
der Stadtt daruan don." / 

Für die Personen-Kenntniß jener Z-H, die 400 Jahre hinter der Gegenwart 
liegt, sind die Namen der Eonträhenten dieser Vergleichs-Urkunde wichtig, da sie 
zur Berichtigung der Friedebornschen Listen der Rathsverwandten dienen können. 
Es sind folgende: 

Memi t t fette wy Erick vnde Wartzschlaff Bruder vnde here vorschreuen, vor 
Vns, Vnse eruen vnde nakomelinge, vnde wy Clawes goldtbeeke, Peter Varenholt 
Clawes stouen Borgermeister; Heideke Brands Merten Rauensten, Hans Gerwen, 
Kamerer; Arnd Neueling, Lambrecht Fuge, Jacob Werbrod> Nyckell Timme, 
Aßmus Gotschalck, Peter Torgelow, Cordt wittenborn, Jochim Mellentin, Pawell 
Norstede, Ludeke van grollen, Jacob Weger, Mchel Dranck, Arnd vau der wyde, 
Hinrick Bandow, vnde Hinrich Pawell, Radtmanne, kopmanne^ wercke vnde 
meynheitt der genanten Stadt Stetin vor vns, vnd vnse nakomelinge de vorbe-
nömenden Heren Nicolaum Quitzowen Prauest, Conradum Pagel deken, Martinum 
kraksteden sankmester, Nicolaum Burwech, Theobaldum van Güntersberg, Henningum 

*) Copeyliche Uhrkunden lc. Vol. I. Fol. 340 v8o. — **) Ebendaselbst, Fol. 457—459. 
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krea.enest, Martinum Aesemerower, Coyra^um Bnnch Webelwm Pntkam.?r vnde 

HZ ZHaen «nh GeHD^smänM hes VeMeiM sind genannt, nach der 
her WkMhen: „Hjeran. vnu^e Wer slG geweset 

de E r b M Hestrenge, w M M t W Gert d M ^ G van he,r ^ e n Nhtzer/W 
^ " ' ^ tzter^, H^rHW Lo^ to Menwedele, Hans van 

in ty krenMow, HanH MsseuHe vnse h y u M M to der Manen, 
^k HrMen H der B M M e leüe getru,W 

dere erlW Wri?M Myine ynhe Lude, de. lone vnb t u M wol weMch sinl^" 
Me, der sogenguW frHmme Wnig aus; dem 

zur Befreiung syner. l M e r W n Glaubensbrüder auK̂  den Fesseln der Ignatius 
LoMaschen FjnsteIlinM an der deutschen Mste der Baltas Juras landete; Mer 
aber Wort in aHr FröWmigM dtzn letzten Hreifen-MrsteK auf der Dderburg 
unter seine Böt.yWgkeH brachte, und dann ungMinnt an WwMrung der Be-
festigungMM deZ aW ebM so listige als schlaue Weise M seine Gewalt gebrachten 
Han^D-GuWMUmsz äff der ̂ >der ging, das er als gewiegter Dtratege zur Operations-
baM für steine knMriMen UntMehmungen auf 
stand. W WssuMhor dg, W die eigenMM FraüenstrBtz ihr Ende hat, bezw. 
aMngt, uäMch an ^er UtMe/ nio jeW das Haus Nr. 7 der Fraueystraße und 
das, GH«M Nr> 1. der IunkerstrMe steht. Alles Ws vor diesem Frauenthor an 
Gebauten, unh> Wohnung^ hestand, lag, außerhalb der IuMiction des Raths und 
geMrtß zur ^pD^ t /—-

Unter? ober RiedeMiek. So das Asyl der Christusbraüte vom Cisterzienser-
Orden, die innerhalb ihrer hohen Mauern durch anmaßliche Heiligkeit, unsinnigen 
Aberglauben, Zwang, und scheinheiligen Müßiggang ein Grab der Sanftmuth 
und SittfamkM überhaupt aller Tugend fanden. Das Gebäude, in welchem 
die Jungfrauen durch, entsittlichende Lebensweise ihr Dasein voMmmerten, stand 
im Thale, wie. noch heute das Kirchengebaüde, mit freilich ganz anderer Be¬ 
stimmung, aber sein Hoß und feine Gärten zogen sich am Abhänge zur Höhe 
hinauf, wo die Peterpaulskirche steht, daher der Name der Straße, die seit Auf¬ 
hebung des IungAmlen-AMs im Zeitalter der Reformation, unter, dem Namen, 
Klosterhof mit Wohnhäusern bebaut worden ist. Hier war es auch, wo 
Barnim der Ältere und, Anna, feine Gemalin, im Jahre 1563 das Nofomium 
gründeten, eine milde Stiftung, welche nunmehr seit 300 Jahren, und darüber 
als Petri-Hgspital durch feste Fundation ihre wohlthätige Wirksamkeit fortzusetzen 
im Stande ist. 

Diese einstige Ausdehnung der Unterwieb gegen Süden hin spricht sich, auf 
jene historischen Verhältnisse gestützt, noch im Lichte der Gegenwart aus. Hat 
doch, obwol ein kleiner Abschnitt der Altstadt ihm beigelegt ist, der 10. der 
Bezirke, in welche die Stadt Behufs ihrn ist, 
den Umfang jener alten Unterwich als Petri- und Unterwiekbezirk. 

Bis anf die neuere Zeit, 1808, standen die Vorstädte Und das gesammte 
Stadtfeld Turnei? nicht unter der Gerichtsbarkeit des 3taths, fonde^n unter der 
Iurisdirectiön des Lastadischen Gerichts; „item die gantze Niederwieke bis in die 
Grundt Nobis Krog vor Schelven (?) thuer, da der Grentzbaum steht, daruon 
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weyle Berichts des SMfeldes Grentz^ M fhlden/'A Die Bewohner beider 
und Pflichten den Einwohnern 

der Stadt ganz gleich geHe^ sie Bürgerschoß und Einkommen¬ 
steuer, außerdem aher „Seind Inhalts des vorzeichnus des W e n Secretarij 
Petri Hundertmark eigen Hand im kleinen Kamereyhuch vff der Ober vnd Nicher-
wiek ein gewisse Anzahl Heuser vnd Gardten Pletze, Oo Alle I a r vff Wallborg 
nebenst den Stadtschos ein Jeder 6 gr. Wortzins in die Camerej zu geben 
schuldigt. W m b M 63 Keüser vnd Höfe in der Oberwich 71 I n der Nieder-
wiek. W zusammen 184" *)., W e drei Zahßn sind bei Schleker yanz deutlich 
geschrieben. Und doD muß in einer derselben esn Schreibfehler sein, Denn die 
Addition der beiden ersten gibt 134 / mit 184 verglichen, ein Unterschied von 
50 Stellen, in sofern diese nicht etwa die wurthzinsfreien Grundstücke angeben. 

I n , der Unterwiek lag am sonnenreichen Abhang der Hochfläche zum schmalen 
Oderthal der fürstliche Weinberg, wegen dessen Grundgerechtigkeit Irrungen 
zwischen dem Herzoglichen Hause und der Rathe der Stadt obwalteten, deren 
Erörterung auch ein Gegenstand des Vertrages war, welchen die Herzoge Barnim 
und Philipp an einer und den Rath an der andern^ Seite im Jahre 1540 auf¬ 
richteten. I m . Art. 9. diefes Vertrages wurde er det „Neye Weinberg" genannt 
und seine Lage als zMchen der Stadt und der KarthauZ gelegen bezeichnet. 
Die Conträhenten bestimmten, daß darüber nähere Erkundigung eingezogen werden 
und „die Stadt nach Äefindung bei dem Ihrigen gelassen werden, solle" ^ ) . 
Die Bezeichnung „Neue Weinberg" läßt sich, entweder so nehmen, als fei derselbe 
kurz vor 1540 angelegt worden, oder daß auf demselben AbHange schon ein 
Weinberg altern Datums vorhanden war. Übrigens hing er mit den; fürstlichen 
Lustgarten zusammen, den zwölf Ighre nachher Herzog Barnim X, mit einem 
Lusthause darin, anlegte, und der, ebenfalls zu Streitigkeiten mit hem Rathe 
Anlaß gab, die indeß, wie die Irrungen, deren Vröterung im Vertrage von 
1540 beseitigt wurden. Übrigens 
wurde noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf jenen Abhänge zur Nnter-
wiek.die am Stock oder am Spalier ist eine Frage, die sich 
nicht beantworten läßt^ jedenfalls war es aber ein landwirthschaftlicher Betrieb, 
nicht blos der ^rauben wegen, fondern um den Nebensaft als edlen Nectar zu 
g e w i n n e n ! ^ . 

Daß^ die Unterwich der Oherwiek gleich, von jeher eine Lagerstätte für den 
Holzhandel gewesen, ist gewiß, und erklärlich durch ihre Lage unmittelbar am 
Wasser und dadurch erleichtete Aufspeicherung des Bau- und Nutzholzes, das aus 
den waldreichen Gegenden, des nahen Inlandes, wie des fernen Polakischen .Aus¬ 
landes auf den Wasserstraßen bezogen, von Stettin aus nach holzarmen Ländern, 
wie Dänemark, Holland :c. verschifft wmde und bis auf den heutigen Tag ver-
schifftwird. Scheint es Poch fast, daß selbst die Herzogin Mechtildes, Gemalin 
Barnims I . als Wittwe Holzhandel, getrieben hat von ihrem Holzhofe aus, den 
sie in der Unterwiek besaß! Daß die Kapitelsherren zu St . Marien, den Nach-

) Schleker's Matrikel von 1564, Fol. 13. L. B. I I Th. Bd. VIII, 660. 
) Schleiers Matrikel Fol. 16. ^ ) Ebenda Fol. 10. ^ ) L. B. I I Th, Bd. VIII, 639, 640, 
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folgern im Besitz des fürstlichen Holzhofes dem 
schenkgeberin gefolgt feien, unterliegt wol keinem Zweifel. 

Aus späteren Jahrhunderten fehlt es an bestimmten Traditionen über das 
Vorhandensein von Holzhöfen in der Unterwiek. Beiläufig erfährt man nur aus 
der Geschichte der Belagerungen von Stettin im 17. Jahrhundert, daß das be¬ 
lagernde Kriegsvolk, Kaiserliches, wie Brandenburgsches und Lünebürgsches, das 
in der Unterwiek aufgespeicherte Bauholz als Kriegsbeute zur Errichtung seines 
Barackenlagers in Beschlag genommen hat, und was davnn übrig geblieben, von 
den belagerten Schweden, im Interesse der Vertheidigung der Feswng, den Flammen 
geopfert worden ist. I n der Mitte des 18. Jahrhunderts waren in der Unter¬ 
wiek 2 Holzhöfe, der Olsensche auf städtischem, der Toreiksche auf fiskalischem 
Grund und Boden. Das Geschichtliche, was sich an diese Holzhöfe namentlich 
an den zuerst genannten, knüpft, ist an einer frühern Stelle dieser Mittei lungen 
eingeschaltet.*) Man ersieht daraus, daß die Festungsbehörde in der Unterwiek 
auch einen Kalkofen hätte, der für die Bauzwecke des Forts Leopold errichtet, 
demnächst aber außer Betrieb gesetzt worden war. 

Daß die Unterwiek durch die Anlage des Forts Leopold große Hinbuße an 
ihrer Ausdehnung'erlitten hat, springt ins Auge. Alle Haüser von der Iunker-
straße oder vom Artillerie-Zeüghofe bis zum äußersten Saillant der neuen, nach 
d e m — alten Defsauer, Leopold genannten, Feswng mußten den fortificatorischen 
Zwecken geopfert werden. So ist in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die 
Unterwiek mindestens um die Hälfte gekürzt worden. I m Anfange des laufenden 
Jahrhunderts bestand die Unterwiek aus 39 Haus- und HofsteÜen, wozu noch 3 
andere kamen, die auf der Hochfläche am Vogelstangenberge lagen. Diese An-
fiedluygen, seit der schweren Belagerung von 1677 wieder erstanden, gingen in 
der neünmonatlichen Ginschließung Stettins 1813 sämmtlich zu Gründe, bis auf 
2 Haüser, die zwar stehen geblieben, aber so beschädigt waren, daß sie nicht 
wieder wohnbar sein konnten. Unter den zerstörten Anlagen waren auch zwei Holzhöfe 
der Ludendorfsche und der Couriolsche. Der Verlust, den das Handelshaus Couriol 
an Bau- und Nutzholz erlitten hatte, wurde von der Retablissements-Commission 
aus 12.738 Thlr. / und Ludendorfs Einbuße auf 12.477 Thlr. festgesetzt.**) 

Der Ludendorfsche Holzhof ist ohne Zweifel derOlsensche des vorigen Jahr¬ 
hunderts. Wie dieser dem Vogelstangenberge gegenüber lag, so liegt jener dem 
Logengarten gegenüber, der an die Stelle des Schützenplatzes getreten ist. Noch 
heute ist der Holzhof im Besitz der Luvendorfschen Erben, Unterwiek Nr. 20 
und 21. Als Stifter der Handlung Ludendorf dürfte Joachim Gottlieb Luden¬ 
dorf, anzusprechen sein, der ein Schwiegersohn des Senators Christian Friedrich 
Sänne war, und mit seinen Schwager Johann Friedrich August Sänne im Jahre 
1796 nach der letztwilligen Verordnung des Senators das nutzbare Eigenthum 
des Kämmerei-Ackerwerks auf dem Turnei erbte.***) Vielleicht irrt man nicht, 
wenn die Stiftungszeit der Handlung Ludendorf ins Jahr 1785 gesetzt wirb. 
Dann hat sie Heuer ein Alter von 90 Jahren erreicht. Sie ist, vom Vater auf 
den Sohn und den Enkel vererbt, beständig in der Familie geblieben, zu Stettin 

*) L. B. I I . Th. Bd. VI I I , 541, 546. — **) Ebenda, S. 393, 394. der Name Lüdersdorf 
a. a. O. beruhet auf einem Schreibfehler in den Retablissements'-Acten< — ***) Ebenda S<862. 
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eine seltene Erscheinung im Kreise seiner merkantilischen Welt.*) Zugleich aber ein 
Beweis davon, daß die jedestnaligen Glieder der Familie, denen die Leitung 
dieser, vornehmlich auf das Holzgeschäft gerichteten Handlung anvertraut gewesen, 
einen richtigen Begriff gehabt haben und noch haben von Dem, was man Specu¬ 
lation nennt, die ja die Triebfeder des kaufmännischen Geistes und folglich auch 
das belebende Princiv des Gewerbfleißes und des Handels ist. Die Speculation, 
im Großen und Ganzen genommen, soll die Arbeit der Einzelnen vereinigen und 
für das Ganze nützlich verwenden; sie hat die M i t t e l aufzusuchen, welche hier 
dem Überfluß Absatz, dort dem Mangel Zufuhr zu schaffen im Stande ist. Z u 
diesem Behuf muß sie die Kraft und die Erzeugnisse aller Zonen, die Sitten 
und die Leistungen aller ihrer Bewohner kennen und in die Rechnung mit auf¬ 
nehmen. So lange die Speculation ihrer Aufgabe, den Verkehr zu vermitteln 
und dem Bedürfniß der Völker zu dienen, treu bleibt, ist sie eine die Industrie 
fördernde, den Handel belebende hochachtbare Macht, die, wenn auch allmählich, 
so doch um so gewisser den Wohlstand des Kaufmanns herbeiführt. Wenn da¬ 
gegen habgieriger Gewinn und erstrebter Reichthum als Zweck der Speculation 
gilt, so verliert diese ihre sittliche Grundlage und wird, so hoch augenblickliche 
Erfolge sie aufblähen, ihrem Verderben niemals entgehen. Der Speculant, der 
nicht dem Allgemeinen, sondern durch die auri saora kama verleitet, nur dem 
eigenen Ich dient, gräbt sich das eigene Grab. Hand in Hand mit der in allen 
Zeitaltern da gewesenen Steigerung des Verkehrs gehen die Überschätzung des Geldes, 
die arbeitslose Jagd nach Reichthum und das widerwärtigste Rennen nach Gewinn, 
nach Genuß! Auch Stettin hat zu verschiedenen Zeiten verschiedene Beispiele dieser 
krankhaften Erscheinungen, dieser Lieblingssünden einer jeden Zeit gekannt. Die 
Speculation ist eine berechtigte Macht, eine segensreiche, wenn sie in den rechten 
Händen bleibt, wenn sie in sittlichen Bahnen geht, ^ i e hat den Ruin des Volks 
zur nothwendigen Folge, wenn Menschen, die dem kaufmännischen Leben fern 
stehen, in dem verderblichen, dem verächtlichen Börsenspiel ihr Vermögen auf Eine 
Karte setzen, um es entweder zu verdoppeln oder ganz zu verlieren, wenn die 
Speculation von dem Bereiche des nutzbringenden Geschäfts entfernt und zur Agiotage, 
znr Jobbern wird und zu schwindelhaften Unternehmungen verführt. 

Die Unterwiek hatte zufolge der im Jahre 1871 vorgenommenen allgemeinen Zäh¬ 
lung M bewohnte Haüser ( I I . Th . Bd. V I I I , 81), mithin 8 weniger, als vor 1813. 

Eins der bewohnten Grundstücke, dasjenige, welches die Polizei-Nummer 49 
trägt, nimmt unsere Theilnahme besonders in Anspruch weil sich an dasselbe 
eine interessante Geschichte knüpft. Es liegt nicht auf der Thalsohle der Oder, 
sondern, wie der an seiner Westseite benachbarte Kronenhof, Nr. 48 der Unter¬ 
wiek, auf der Hochstäche, und zwar auf deren scharfen Kante am Abfall 
gegen das Thal der Grünen Wiese, beiläufig geschätzt, in einer Höhe von 85 Fuß 

s) Der Ludendorssche Holzhof besteht aus zwei Theilen, einem kleinen und einem großen. 
Jenen kaufte Joachim Göttlieb Ludendorf im Jahre 1803 für 980 Thlr., diesen erstand er 
1804 in der Subhastation für 9000 Thlr. Jetzige Besitzer: Ernst Eleorg Lüdendorf und dessen 
zwei Schwestern, Enkelkinder von Joachim Gottlieb L., laut Testaments vom 15. November 
1864, publicirt den 1. März 1873. — Christian Ernst Iuvvert's Holzgeschäft in der Unterwiek, 
Nr. 11—15, 18, 19, 38, besteht mindestens seit 50 Jahren. IuPpert miethete im Jahre 1818 
der Vogelstangenberg, jetzigen Logengarten, als Holzvlatz. 
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Mer dem ^ u H u n M des OdDegM M und ilnmiitelbar. an 
der nördlichen Gränze des SMtmer SWgebieH, welches hier mit den Härten Md 
Ackern der Stadt Gräbow ü̂saMmenstNßt, Geit W und einigen Jahren ist das 
GrundMck unter der Benennung 
diese Benennung nicht amMch gegeben oder beglaubigt, sondern im Munde der 
Gtttiner EinwohMsMft M entstanden HH 

s g ch Mch gg g g s 
Gtettiner EinwohMsMft M entstanden, HH 
das Grundstück 30 Jähre lang das BefiMüm Mo der Wohnsitz einer Prinzessin 
gewesen ist. Bis zu dem Zeitpunkte, in welchem die PMzessm das Gründstück 
erwarb führie es deii Namen — ^ , , , 

Pädagogien-Mühle, der auf der beruhte 
welche die MerHr i f t „l5onceMn öon derWiDtmühle vor det Oderbürgk'" führt. 

„Von Gottes gnaden Wir Hohans Fndrich tzerzogk zu SteNn Pommern, der 
Eassubm vnd wenden, Fürst W Nüigeii vnd Hraue zu Gützkolb H Ahun vor Vns, 
Unsere Erben, HaDommenMHerrschD, v M hiermit kündt 
vnd bekennen, das wir aus eigener Vewegnüs, gutem vörbedaHt, vnd nach ge¬ 
habten ^tättz, zu Gqttes Lob vnb Ehre, auch zu befserm ausnehmen, Vnd erhaltung 
vnseret sürstlichett Schulen dM?H6ÄHF()Aüin genant, bej unserer Mstskirchen 
zu S. Marien in dieser vnser Stadt Alten Stettin belegen, Eine Windrmühle, 
so Itzo vor vnsern Hause Aderbürgk bej Men Stettin Stehet, Welche hiebeüohr 
.vnsere Müllere, die Liesen genannt, vnö Nero votfahren besessen vnd Inne ge-
habtt, dieselbe auch vnserm H W l M H m Vorfahre^ 
Achzehen gülden gemeiner Landes Währung gewöhnlicher Jährlichen Mühlen 
Pacht verpachtet, aber die Liesen, vnd dero Erben, solche Pacht nicht alleme nur 
etliche Jahr herö nicht entrichtet, sondern in Baulichem 
Wesen nicht erhalten, das die also in abgangk gekommen, mHrenteils vertorben, 
bnd wegen der verseßenen Pachte vns heimb gefallen, ob gesagtem vnserm Päda-
gogiö vnd deMben Itzö Zur Zeit anwesenden, den 
vnsern Räthen lieben getrewenn vnd Cammer ZtzerEtario Oernhard Machten 
beider Rechten voctorn, Caspar Sandern, vndt Lucas Hägemeistern, bnd folgig 
künftig i>r0^i80rii vnd ^.ämim^ratorii für und für, ewig, vnwiederrüf- vnb eigen-
thumblich gegeben, geschenket vnd abgetreten haben, Geben, schenken, vnd Abtreten 
solche Wmdt Mühle, mit aller Ihrer GerechtigM vorVenenenter vnser Schuelen, 
vnd desselben prouiLorn, vor vns, vnsere Erbm 
sezen sie auch in wirklichen gerühesamen Vesiz derselben hiemit vnd ,kraft dieses 
vnfsrs Frieses oergestält vnd also, das öie pl,c»M80r68 und ^,Miui8t,rat0r68 
deMben Paedagdgij die Mühte von nun an in Besitz an- vnd Emiiehmen, die¬ 
selbe besser Bawen, einrichten vnd aller MMen*) P H t , auch in gemeint „aller 
vnv ieder besWemngen vnd vmpsticht frej dem PädagHiö zu nuz vnd guetem 
genießen und gebrauchen Mgen MMichlichs vnbehmoert. Deßen wir vnd 
vnsere Erben Ihnen vnd Iren nachkommenden eine rechte gewehr halten vnd 
leisten wollen, vnd sollen, Jedoch da die Wesen über die versessene vnd hinder-
stellige. Geldt Mühlen Pechte, die wir dem Paedagogio hiemit änch zugleich über¬ 
geben vnd abtretten noch an etwas an der Mühlen berechtigt sein mochten das 

*) Das niederdeutsche Zeitwort „matten" bezeichnet 'l>ie GeVühr, weHe vom Korn fürs 
Mahlen genommen wird, ,Mattel-Geld^ die BeMuW in Held für die Metze> MMel-Kiste" 
das Vehältniß, worin der Müller das abgenommene Korn schüttet. 
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prouisorn des Paedagogij sich desfals ohne vnsere zuthat mit Ihnen abfinden 
sie derowegen befriedigen. Vrkundlich haben wir diesen unsern Brief mit 

snem anhangenden Fürstlichen Zusiegelt bekreftigt vnd geben laßen vf vnsern 
Fürstlichen Hause Alten Stettin, am mitwoch nach Simonis et Indae, wahr den 
3. Ntonatstagk Nouembris I h m Jahr nach vnsers Hern vndt Erlösers Jesu 
Christi heilwertig Menschwerdunge vnd Geburth Fünfzehn hundert fünf vnd 
Achik*) i g k . ) 

Den Nachweis, welchen der Herzog über die Lage der Windmühle gibt, indem 
er sagt, daß sie „vor der Oderburg stehe", bezeichnet offenbar, daß sie eine Perti-
nenz dieses fürstlichen Lustschlosses war, also auf dem Gebiete des damals fchon selb-
ständigenDorfes Grabow^) belegen war, und nicht auf dem der Stadt Alten-Stettin, was 
denn auch das Marienstifts-Curatorium noch im Jahre 1853 veranlaßt, von 
dem Grundstück der Pädagogien-Mühle zu behaupten, „dasselbe habe niemals 
zum Weichbilde der hiesigen Stadt gehört". Von welcher Seite die Mühle er¬ 
richtet worden, ob von den Mönchen des im Jahre 1360 vom Herzoge Barnim I I I . 
gestifteten Karthaüser-Klosters Gottes Gnade, oder, uach dessen Aufhebung im 
Reformations-Zeitalter, von dem Herzoge Barnim X, dem altern, auch Varnimus 
plus genannt, der seit dem unglücklichen Brande vom 27. September des Jahres 
1551, wodurch das fürstliche Schloß am Oldböterberge bis auf den Grund in 
Asche gelegt wurde, das Klostergebaüde der Karthaus zu seinem Wohnsitz um¬ 
bauen ließ, läßt sich nicht ermitteln. Fast möchte man glauben, daß es die 
— stummen M ö n c h e s waren, welche>die Mühle anlegten, in Erwägung, daß 
dem Kloster bedeutende Hebungen an Kornpächter zustanden f ) I n den Erbthei-
lungs-Vertrage d. d. ..Iasenitz 25. Ju l i 1569 sind unter den Gütern, welche 
Herzog Barnim der Ältere sich vorbehielt, zwar die oberhalb der,Kuftfermühle 
zunächst gelegenen zwei Wassermühlen, nicht aber die fragt. Windmühle aufgeführtff), 
vermuthlich weil dies, da sie ein Zubehör der Oderburg war, sür überflüßig 
errachtet wurhe. 

Das Geschenk welches das Pädagogium empfangen hatte, befand sich iu 
einem so desolaten Zustande, daß die Capitularen zu St . Marien es für uüthig 
errachtete, die alte Mühle abtragen und eine neue von Grund aus erbauen zu¬ 
lassen. Zu dem Ende schloffen sie am 5. December 1587 mit dem Meister 
Blum einen Vertrag, kraft dessen dieser den Bau gegen folgende Bedingungen 
übernahm: — Der Meister erhält 100 Floren Befoldung, 1 Tonne Golnowsches 
Bier und 1 Scheffel Roggen, wenn er das Holz zur Mühle mit seinen Gesellen 
gefällt und befchlagen hat. Bei dieser Arbeit sollen ihm die Marsdorfschen 
Bauern, nach seiner Anweisung, behülflich sein. Wenn die Mühle gerichtet wird, 

5) Copeyliche Uhrkunden lc. Vol. I. Fol. 432—434. 
**) Bis auf das Reformations-Zeitalter bildete die kleine Ortschaft Grabow einen Bestand¬ 

t e i l des Dorfes Bredow. (Vergl. L. B. I I . Th. Bd. VIH, 653). 
***) Die Statuten, Oau8U6tuäiu68 OarwZiaL, welche der General-Prior Guiczo dem Beneoic-

tiner-Orden der Karthaüser im Jahre 1134 ertheilte, schreiben den Ordensbrüdern ewiges 
Stillschweigen und Einsamkeit in abgesonderten Zellen vor. — f) I . B. Steinbrück, das 
ehemalige Karthaüser-Kloster Gottes Gnade und nachherige fürstlich Pommersch? Lustschloß 
Oderburg bei Alten Stettin 1780. S. 22. — -j-f) Dehnert Pommersche Bibliothek, I I I , 4 St; 
S. 138. f< 

Landbuch von Pommow; Th. I I . Bd. IX. 2 
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soll ihm nothdürftige Hülfe auf 3 Tage geschafft werden. Wird die Mühle in 
Betrieb gesetzt, so gibt die Kirche zum Probemahlen 4 Scheffel Roggen, davon 
das Mehl dem Meister Blum verbleibt. Auch die Holzspäne welche beim Bau ab¬ 
fallen sollen sein Eigenthum sein. Für die Richte Baume und das übrige Zu¬ 
behör gibt die Kirche 20 Thlr. Das alte Holz und Alles was sonst abgeht 
verbleibt der Kirche, die dagegen das gefammte Material zum Neubau liefert. 

Am 18. Januar 1588 ging Meister Ewald Blum mit seinen Gesellen nach 
Marsdorf, um in der Pädagogien Heide 70 Eichenstämme zu fällen. Davon 
wurden 80 Stück zugerichtet. 40 Stück verlud man auf zwei Kähne von Golnow 
die I n a hinab nach Stettin, die anderen 40 Stück fuhren die Masdorfschen Bauern 
bis an den Pütt in der Dammschen Heide. Hierzu wurden noch 12 Kiefern-Stamme 
in der Kirchenheide bei Lübzin im Berten Ort geschlagen. Die zuletzt erwähnten 
40 Eichenstücke' und diese 12 Kiefernstücke mußten die Kirchenleüte zu Hohen-
Zadel, Korow, Rennigkendorff und Schwennenz von dem Dammschen Pütt bis 
auf die Baustelle bei Stettin anfahren, während die Neüenkirchenschen Bauern für 
das Anfahren der auf der I n a herabgekommenen 40 Stück Eichen vom Vohl-
werk an der Oderburg bis zur Baustelle 7 f l . Fuhrlohn empfingen. Weil in 
der Pädagogien Heide ein so starkes Holz, als zur Welle :c. erforderlich, nicht 
vorhanden war, so bewilligte Herzog Johann Friedrich 4 große Eichenstämme 
aus den fürstlichen Forsten im Amte Kolbaz. Diefe großen Hölzer haben die 
Breziger und Lettninschen Kirchenbauern von Kublank bis zur Regelitz bei Pod-
juch angefahren, wo es auf zwei Schuten verladen und nach dem Öderburger 
Bohlwerk verschifft wurde, von wo die Schwennenzschen Bauern sie auf 
Blockwagen, die zum fürstlichen Marftall gehörten, nach der Baustelle schafften. 

Einer ausführlichen durch Rechnungen betagten Nachweisung zufolge, haben 
die baaren Ausgaben an Schmiede-, Maurer-, Zimmer-Arbeiten n. s, w. für den 
Nagelschmidt, für Leinwand, u. s. w. 318 Gulden und 5 Scheffel Roggen be¬ 
tragen. „Hierzu 'sein die beiden Mahl Eysen von der allten Mohlen I m Vor¬ 
rade gewesen. Vnd dies Eichen vnd Kienen Holz Ist aus der Kirchen Holzung 
geworben. Vud von den Pauren zu Dienst mehrere gehuret^) worden." Meister 
Blum begann den Bau am 6. März 1588 und betrieb ihn so rasch, daß am 
5. Juni zum ersten M a l auf der neuen Mühle zur Probe gemahlen werden 
konnte. Die Kirche hatte 2 Mühlsteine für 46 Thlr. gekauft, wovon einer im 
Vorrath genommen wurde, da aus der alten Mühle ein noch brauchbarer Stein 
in die neue Mühle kam. Das Müllerhaus wird in dem Inventar ein „Haüß-
lein" genannt, bestehend aus Stube, darin ein guter Kachelofen, Kammer und, 
F lur ; neben dem Hause ein „klein Stellechen". 

D ie .am 5. Ju l i 1588 zum allgemeinen Gebrauch übergebene Mühle ließ 
das Provisorat der Kirche zu St . Marien und des Pädagogiums — sagen wir 
fortan kurz das Marienstift — 20 Jahrelang durch vereidete Müller, welche eine 
förmliche Bestallung und fixirte Besoldung bekamen, verwalten. Bei diesem 
Selbstbetriebc scheint das Marienstift indessen nicht seine Rechnung gefunden zu 
haben, da während jenes Zeitraums 10 M a l mit der Perfon des Müllers ge-

5) Das Zeitwort huren, im neüern Plattdeutsch,, wie im Holländischen hüren — heüren, 
d. i» zur Miethe nehmen. 
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wechselt wurde, so daß man sich entschloß, die Mühle in Pacht auszuthun. 
Dies geschah mit dem 11 . Müller, Jacob Schulze, aus Hohen-Zadel, mit dem 
am 6. Februar 1608 ein Contract geschlossen wurde, dahin lautend, daß er die 
Mühle mit dem dazu gehörigen Haustein auf Ein Jahr mit Vorbehalt der 
Prolongation „für vnd vmb gewiße Pension <H Iehrlich 6 WinsvF 8 Scheffel 
Roggen" übernahm, zugleich mit der Verpflichtung die Mühle o. p. in baulichen 
Würden zu erhalten. Zur Sicherheit des Marienstifts verpfändete er demselben 
sein auf dem Rosengarten in Stettin belegenes Wohnhaus und stellte außerdem zwei 
Bürgen. Gleich im zweiten Jahre stellte Pächter den „Ehrwürdigen, Ehrendesten vnd't 
Hochgelarten, großgonstigen Herren" vom Kapital zu St. Marien vor, daß er 
mit großer Beschwer die Einjährige Pacht, trotz ihrer Höhe, zwar entrichtet, sich 
darüber aber in große Schulden gesteckt habe, und befinde er, wofern ihm solche 
Pacht nicht gelindert werde, daß er sich schwerlich dabei aufhalten könne; sodann sei 
auch die Mühle baufällig und er werde ein nicht Geringes daran wagen müssen 
um sie wieder in "rechten Stand zu setzen. Zudem habe er nicht allezeit zu 
mahlen; „wegen mangelung Korns, in dieser tewren Zeit habe er die Mühle oft 
müssen still stehen lassen". Der Bittsteller bat, die Pacht auf 5 Wispel zu er¬ 
mäßigen. Diesem Gesuche wurde nun zwar nicht nachgegeben, indem das 
Provisorat an der contractmäßigen Pacht nur 8 Scheffel erließ, indeß sagten 
„die Herren Capitularen dem Müller aus gutem Willen" zu, ihm zu einem neuen 
Stein, weil er nun im zweiten Jahr auf der Mühle sei, 6 Thaler als Beihülfe 
zu verehren, d. h. zu schenken, laut Beschlusses vom 24. Ma i 1609. Jacob 
Schulze ging zu Michaelis 1611 ab und es trat für das Jahr bis Michaelis 1612 
der Müller Jochim Swarz ein, der ebenfalls 6 Wispel Roggen Pacht gab „auch 
die Mühle mit Steinen und was sonsten dazn gehört (ohne was durch Gottes 
Wetter und Wind und nicht durch sein Versaümmß Schaden und Unfall kommt) 
in baulichen 6886 und Wesen erhalten, das Holz aber so ihm zum Bauen nöthig, 
soll und wi l l ihm die Kirche auf ihre Kosten bis an die Mühle anschaffen, die 
Baukosten .aber soll und wil l der Müller tragen und erstatten". I n Michaelis 
1612 trat Balzer Pale als Pächter ein unter denselben Bedingungen wie sein 
Vorgänger. Fünf Jahre hatte er die Pachtung und während derselben mit 
schweren Sorgen zu kämpfen, so daß man sich von Seiten des Provisorats ent¬ 
schließen mußte von Michaelis 1617 an die Mühle wieder administriren zulassen, 
Balzer Pale, der sich als tüchtiger Müller bewährt hatte, wurde mit der Ver¬ 
waltung unter ähnlichen Bedingungen betraut, welche früher maßgebend gewesen 
waren. Dies Verhältniß dauerte bis 1623, in welchem Jahre mit Balzer 
Pale wiederum ein Pachtcontract auf 3 Jahre geschlossen wurde, dem zufolge 
die Pacht auf 5 Wispel Roggen ermäßigt, Pächter aber auch verpflichtet war, 
alles von der Kirche zur Mühle geschickte Korn ohne Entgeld zu mahlen. 1626 
übernahm Christoph Blaurock die Pachtung auf ein Jahr von Fastnacht an ge¬ 
rechnet gegen eine Pension vvn 5 Wispel Roggen. I n dem mit demselben ver¬ 
einbarten Abkommen kommt zum ersten. M a l die Bestimmung vor, daß Pächter 
die stiprtlirte, in vierteljährlichen Raten abzuführende Penston entweder in 
Natura oder in Gelde nach dem marktgängigen Kornpreise abführen kann. Der 
Blaurock trat indessen noch im Laufe des Jahres 1626 vom Contracte zurück, 
und es trat ein Müller, Namens Mart in Klackert, auch Klauwert genannt, an 
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seine Stelle, der die. Mühle am 16. Ju l i bezog, aber 6 Wispel Roggen Pacht 
geben mußte. Dessen Nachfolger im Jahre 1629, Andreas Berlin, gab wieder 
1 Wispel weniger; und eben diese Pacht von 5 Wispeln Jochim Blaurvck, von 
Podjuch, der auf besondere Empfehlung des dortigen Predigers Joachim Schulze 
im Jahre 1630 als Pächter angenommen wurde. Diesem folgt 1631 Jochim, 
auch Michel genannt, Kaebuk, der länger, als seine Vorgänger in der Pachtung 
auf der Mühle bleibt, nämlich bis 1644, in welchem Jahre Valzer Matzdorf als 
Pächter unter den bisherigen Bedingungen eintritt. Bei der Übergabe ergab 
sich, daß bedeutende Reparaturen nothwendig wurden, 1647 übernahm Kans 
Golnow die Mühle für eine jährliche Pacht von 4 Wispel 12 Scheffel: 1652 
Christoff Granse für 4 Wispel; 1653 Jacob Matzdorf für 3 Wispel 16 Scheffel. 

Was zu der fortschreitenden Abnahme des Pachtzinses Veranlassung gegeben, 
läßt sich aus den Acten unmittelbar nichts ersehen, die seit 1647 nicht die voll¬ 
ständigen Pachtverträge, sondern nur ein kurzes Referat von den getroffenen Fest¬ 
fetzungen enthalten. Der häufige. Wechsel in den Personen der Pächter ergibt 
aber mittelbar einen Anhalt, weil die Pächter bei der hohen Pacht von 6 dann 
von 5 Wispeln nicht bestehen konnten, wze die von fast jedem derselben vor¬ 
getragenen Klagen genugsam beweisen. Die Verpflichtung, die sie übernehmen 
mußten, das Mühlengebaüde und fämmtliche Mühlengeräthe im Stande zu halten, 
war zudem ein schwer zu tragendes Onus, und dies führte bei den kurzen Pacht¬ 
perioden zwischen dem abgehenden und dem antretenden Pächter, zu weitläufigen 
Auseinandersetzungen.die nicht immer friedsam ihre Erledigung gefunden zuhaben 
scheinen. Bei der Übernahme der Pachtung von Seiten des Jacob Matzdorf 
heißt es: „So l l dem gewesenen Müller Christoph Granse vor die beiden Mühlen¬ 
steine, davon der Oberstein 11 Zol l , der Unterstein 9 ^ Zol l dick ist, 100 fl. 
geben. Vor das Haüsichen haben sie sich verglichen, gibtt ihm 18 f l . davor". 
Einer der Vorgänger in der Pachtung hatte nämlich das kleine Müllerhaus aus, 
seinen Mitteln erbaut, und mußte von den nachfolgenden Müllern von Pachtung > 
zu Pachtung erstattet werden. 

I n den Acten folgt nun ein Vertrag, welcher der Sache wie des St i ls und 
der ̂ Rechtschreibung wegen, wie sie vor zweihundert Jahren gebräuchlich gewesen, 
hier wörtlich aufgenommen wird. 

I m Nahmen der heylligen vnndt hochgelobeten Dreyfaltigkeit 
Amen. 

Kundt vndt zu wißen sey männiglich, Insonderheit denen am meisten daran 
gelegen, daß nach dem der Stiffts Kirchen vnnht paedagogien Mühle, bey der 
Anno 1659 vorgewesene Belagerung dieser Stadt Stettin, leyder mit eingeäßchert 
worden, der Platz auch eine geraume Zeit wüste gelegen, Also das die Kirche 
gantz keinen Nutzen würklich dauon haben mögen, Wir vnter anderem rahtsamb 
befunden, auch deßhalb vns bemühet, vmb dieselbe wieder aufrichten, vnd den 
Platz bebauwen zu laßen, damit künfftig die Kirche So woll älß daß paedagogium 
das Ihrige hinwieder dauon zugenießen haben möge vnndt vnter andern zu 
Solchem werk Meister Joachim Meueß — Bürger vndt Mühlenmeister alhier, 
belieben getragen, Solche werk anzutreten, vnndt bey vnß Sich deßhalb gebühr¬ 
lich angegeben, So haben wir auch Solchem nicht entsein wollen, Sondern weill 
eß ein Nützlich vndt der Stiffts Kirchen vnndt paedagogio ein träglich werck der-
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gestaldt capituliret/ vnndt in nachfolgenden Puncten einen zu recht bestendigen, 
vndt unwiederrufflichen Contract abgehandelt vnndt geschloßen. 

Alß Nemblich von Ihro Königl. Mayt t : zue Schweden, Vnser allerseits 
allergnedigsten Königß vnndt Herrn Wir verordneten Capitulares Sanct Marien 
Stiffts Kirchen vnndt paedagogij, wollen obgemelten Meister Joachim Meueß 
zu aufbauwung der eingeäßcherten Mühlen, vnndt wohnhauß alleß das dazu 
nötige Hollz, wie eß nahmen haben magk liefern, auch folcheß durch der Stiffts 
Kirchen Unterthanen, oder Sonst, auff den richt Platz, ohne einigeß des Meisters 
entgeldt, führen vndt bringen laßen, Jedoch wi l l gedachter meister daß gahr große 
Holtz, weil eß,So an zu führen fehr vnbequeme, für feyn geldt in der heyden, 
auß dem größesten befchlagen laßen, vmb damit eß desto bequemer von vnß 
angefchaffet werden könne, woebey wir auch angenommen, Ihnen alle daß annoch 
vorhandene Mühlen Eyfen oermüge Specification mit bey zu liefern Jedoch weill 
Eyserwerk in fewr zimlich vordorden, uimbt Er Solcheß an, vff feine Vncosten, 
Ihme zum dienligsten guht zu machen laßen, I m Vebrigen Schaffet der genanter 
Meister Joachim Meueß daß andere waß zu dem Mühlenbauw, wie auch alles 
waß dazu gehörig, liefert Er vnd übergibt vnd deßen Erben, alfo eine gangkrechte 
Mühle vnde fertigeß wohnhauß, Außgenommen die Steine, So den meister vndt 
deffen Erben inß Künffige verbleiben. 

Dahin gegen versprechen wir hiemit vndt in Krasst dieses, daß Er, vnd 
feine Erben die Mühle, von der Zeit an, da sie vollkomlich ausgerichtet, pndt 
öffentlich gangkbar ^ehen Jahr langt, mit aller Freyheitvndt gerechtigkeit, So 
andere Müller bey dieser Stadt haben, Ohne einige entgeldt vnndt Pension, zy-
genützen, vndt alß Sein eigen vnturbiret zugebrauchen haben So l l , , Wie Wir 
Ihme den, vndt deßen Erben vor vnß vnndt vnsere Succeßores in Officio deß 
falß wieder mennigliches an vndt Zuspräche Eine sichere gewehr sein, vnndt 
allenthalben gebührlig euinciren wollen, dergestalt vndt also, daß Er bey aller-
gerechtigkeit vnndt Freyheit geschützet: vndt allenthalben dabey menteniret werden 
foll. Solte auch immer derzeit, Er mit Tode abgehen, Sollen nicht desto minder, 
Seine Erben, die Völlige Zeit der Zehn Jahr, volnkomlich genießen vnndt ge¬ 
brauchen,' oder nach dero beßer beliebung Jedoch mit vnsern, oder vnserer Suc-
ceßoren Vorwißen, Ihre Jahr Schoren^) an Einen Ehrlichen vndt dem werck ge¬ 
wachsenen, auch der Stiffts Kirchen anstendlich vndt nicht wider wertigen Man 
vermiethen. Solte auch das Gott gnedig verhüten wolle durch Kriegeßgefahr: 
oder andere vnruhe die Mühle in wehrenden Zehen Jahren, etwa wieder in 
vorderb vndt grundt gerathen, So fall dennoch Meister Joachim Meueß, vndt 
deßen Erben, den Platz an Einen anderen vmb zu bebauwen, vor die übrigen 
Jahr Schoren, zubehandeln frey gelassen sein. Nach verstoßenen vndt bewohnten 
Zehn Jahren bleibet die Mühle unstreitig abgedachter Sanct Marien Stiffts 
Kirchen vndt dem paedagogio, Jedoch daferne die Mühle hinferner Pachtweise 
außgethan werde, vnndt itziger Meister belieben dazu tragen möchte, Er vor 
einen andern vmb die gebührliche Pacht, der negeste darzu^sein Sol l . I m übrigen 
bleiben die Mühleu Steine, wie oben erwehnet, dem Meister vudt deßen Erben. 

*) Das niederdeutsche Zeitwort „Schoren, schüren, affchoren^ bedeutet:. Durch eine Schei¬ 
dung th eilen. 
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Womit dieser Contrcat geschloßen, vndt haben beede theile den 
^nri8 insonderheit, 6xe6pt0iiihu8 8iniu1a^j contracti^ rsi Hon ßie 86ä 
it6in 6U0I-Nii88iina6 13,68101118 nt 6t «suii äicsutj: ß6U6rai6iu 
N0I1 vai6r6 11181 8p6eia,1i8 I)l3,6c6886rit kräfftigst renuncijret und abgesagett. 

Zu mehrer Vorsicherung vndt Festerhaltung haben wir diesen Conträct mit 
dem Kirchen I n Siegell corroboriret, vndt mit vnsern Händen allerseits vnter-
schrieben, Alleß getrewlich vndt ohne gefehrde. 

So geschehen in der Königl. Oseoiioiiiia alhier in Alten Stettin 
^llno 1664 den 12. May. 

( I " 8.) 
Ioann I . von Weißenfels. Godefried von Schröder. Ioach. v. Lumerstedt. 

Meister Jochim Meues. Johann Bartholdt Ioachimus Maevius 
i i i 

Meister Meves war des Schreibens unkundig. Sein Name ist, der Hand¬ 
schrift nach zu urtheilen, vom Sohne geschrieben, der, im Geiste jener Zeit, seinen 
eigenen Namen latinisirte, denn er gehörte dem Gelehrten-Stande an, war er doch 
Cantor an der Stadtschule; Bartholdt, auch ohne h geschrieben, war des Meisters 
Meves Schwiegersohn und bekleidete das Amt eines Königl.'Schwedischen Baum¬ 
schließers. *) / 

Der vorstehende Vertrag, wie bündig und anscheinend unanfechtbar er ab¬ 
gefaßt war, kam nicht zur Ausführung. Die 10 Freijahre, die dem Meister 
Meves zugestanden waren, müssen den Capitulsherren zu St. Marien leid ge¬ 
worden sein. Um sich von den Vertrage los zu machen, suchte man nach einem 
Vorwande. Als die Mühle im Jahre 1665 fix und fertig da stand, sammt dem 
Wohnhauses warf man dem Meister Meves 1a,68io ultra äiimäiuin vor. Also 
geschah es in der Verhandlung vom 22. Mai 1665 durch den Mund des Stifts-
Curators, Kanzlers v. Sternbach, auf Schöningen und Schillersdorf Erbherrn. 
Eingedenk des Sprüchworts: „Mit großen Herren ist nicht gut Kirschen essen", und 
eines zweiten: „Ein magerer Vergleich ist besser als ein fetter Proceß", zog 
Meister Meves erstem vor, und ließ sich, obwol er an baaren Auslagen beim 
Bau der Mühle eine Summe von Thlr. 161. 12 ßl. nachwies, mit 100 fl. 
und einem Conträct abfinden, kraft dessen ihm die Mühle auf 4 Jahre in Pacht 
gegeben ward. Nach diesem, am Tage Simonis und Iudae (28. October) 1665 
zwischen Johannes Zanck, dem Administrator der St. Marien Stifts Kirche und 
des Pädagogiums, einer- und dem Meister Joachim Meves andrer Seits ab¬ 
geschlossener Pachtcontracte, begann die Pachtung mit Martini des genannten 
Jahres. Der Pächter entrichtete im ersten Jahr 3, im zweiten Jahr 3 ^ , im 
dritten Jahr 4 und im vierten wiederum 4 Wispel Roggen Pacht. Außerdem 
mußte er 50 Thlr. als Caution hinterlegen, davon ihm aber im ersten Jahr 
20 Thlr. und in dem folgenden drei Jahren jedes Mal 10 Thlr. zurückgegeben 
werden sollten. Es hat den Anschein, als habe man an dem Bau der Mühle 

*) Die Namen Meves, Mewes, und Vartholdt, letzterer besonders in der abgekürzten 
Form Bartelt sind noch heute, 1875, in Stettin zahlreich vertreten. 

**) Die Baukosten des Mühlengebaüdes bcliefen sich auf Thlr. 464. 33 ßl., die des Wohn¬ 
hauses auf Thlr. 74. 18 ßl. 
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gar Manches zu tadeln gefunden. Muthmaßlich auf Meister Meves Antrag 
wurde die „Neüerbaute Paedagogien Windmühle vorm Mühlentohr mit deren 
Pertinentien "und dem Mühlenhause" von David Golnow nnd Jochim Heiligtag, 
Olligedag) beide Mühlenmeister, jener in der Krone und dieser in des Klosters 
Noßmühle, in Augenschein genommen, um über die Tüchtigkeit oder Untüchtig¬ 
keit ein Urtheil abzugeben. Dieses Urtheil fiel, zufolge des am 12. Februar 1667 
aufgenommenen Protokolls, ganz zu Gunsten des Jochim Meves aus; beide 
Meister anerkannten den Bau als durchaus tadellos und den des Müllerhauses 
als den Bedürfnisse des Bewohners vollkommen entsprechend. 

I m vierten Jahre seiner Pachtung cedirte Meves, unter Genehmhaltung des 
Curatoriums der St . Marienkirche und des Pädagogiums, die Mühle an Urban 
Struck, „des Königl, privelegirten Mühlen Haubtwerks in Pommern Amts-
Mitmeister", mit dem am 10. November 1668 ein Contract auf das Jahr bis 
Mart ini 1669 dahin abgeschlossen wurde, daß derselbe 4 Wispel Pacht an die Ökonomie 
des Stifts abzuführen, und dem Meister Meves 40 Thl . Caution zu stellen hatte. 
I n diesem neüern Pachtcontracte ist nur von der Naturallieferung der stipulir-
ten Mühlenpacht, nicht von einer Geldvergütigung des Roggens nach marktgängigem, 
etwa dem Martini-Preise des Korns, die Rede. Der Contract mit Struck, der in den 
Acten'auf hochdeutsch Strauch genannt wird, wurde verlängert, anscheinend bis 1676, 
bestimmt nach Ausweis der Acten bis 1672. I m Jahre 1675 fand eine lange 
Korrespondenz zwischen Johannes Zandt, der St . Marien Stiftskirche Administra¬ 
tor und des Löbl. Gymnasii Secretarius, und dem Kurfürstl. Brandenburgschen 
Amtmann Siedemann, zu Schwebt, Statt wegen Lieferung einer Windmühlen-Welle 
aus den dortigen Forsten, wozu ein geeigneter Baum in den Holzungen der 
S . Marienkirche nicht vorhanden war. Siedemann übernahm die Lieferung und 
berechnete für den Baum, der als passend zur Welle von einem Zimmermeister 
ausgesucht war, bis in die Oder bei Schwebt Thlr. 23. 2 gr. Von da wnrde 
er auf einem Floß nach Stettin geschwemmt. Dies geschah nach Anzeige des 
:c. Siedemann am 12. May 1675, worin er sagt, daß „die abermahlen bey uns 
Eingefallene Schwedische Völker die frühere Abfertigung verhindert hätten". Als 
nun aber die Eiche in Stettin angekommen und näher angesehen worden war, 
ergab es sich, daß sie „inwendig ganz faul vnd zur Mühlenwelle gar ^ nicht 
tüchtig" befunden wurde; daher der Kauff seinen Vortgang nicht gewinnen könne 
und der Zimmermeister von Schwedt dafür antwort werde geben müssen". Der 
Amtmann erwiederte unterm 2. Juni 1675, wie er „sich ehe des Himmel fall als 
deßen vermuthen könne, daß feine Willfahrung, da er selbst die meisten Gelder 
dazu hergeschoßen, einen so schlechten Dank verdienen müssen", u. s. w. Wie 
die Sache ausgeglichen, ergeben die Acten nicht. 

Als im Jahre 1676 der große Kurfürst Anstalt machte Stettin, sein und 
und seines Hauses rechtmäßiges Erbe mit Gewalt zu nehmen, erließ der Gouver¬ 
neur bei Zeiten den Befehl, alle Baulichkeiten rings um die Stadt abzubrechen 
und dem Boden gleich zu machen. Dieser Befehl traf selstverständlich auch die 
Windmühlen, mithin auch die Pädagogien-Mühle des Marienftifts. I n der 
harten Belagerung von 1677 gingen auch die Wassermühlen auf der Klingenden 
Beeke zu Grunde. Aber gleich im Frühjahre 1678 nahmen es Bürgermeister 
und Rath, sowie die Proviforen des grauen St . Iohannisklosters in die Hand 
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ihre zerstörten Bach- und Windmühlen wieder aufzubauen, wozu auch sofort 
Anstalten getroffen wurden. Auch das Marienstift blieb mit dem Wiederaufbau 
seiner Mühle nicht zurück, wie der nachstehende Contract beweist. Er lautet also: 

Demnach die dem Paedagogio Hieselbst e.igenthümlich zugehörige und vor 
dem Mühlenthor bey der Oderburg befindlich gewesenen Wind Mühle Anno 1676 
wegen bevorstehender nnd erfolgter Belagerung abgebrochen werden müssen, man 
anjetzo aber für nothwendig befunden, solche, gleich bey einigen andern beschehen, 
hinwieder auszurichten,, so hat man, im Ansehn bey dem Stifte keine Geld-
Mi t te l fürhanden, auff vorher ergangenen Consens Ti tu l . Deß Hrn. Schloß-
Hauptmanns von Podewilß, mit Meister Jochim Jahnen einen beständigen und 
unwiderruflichen Pensions Bertrag folgender gestalt getroffen und aufgerichtet. 

Nemblich es wird bemeldte Windmühle in ihren gräntzen und mahlen mit 
aller Freyheit nnd Gerechtigkeit, so, wie sie seine Vorfahren inne gehabt, Ihme 
M . Iychim Jahnen uff vier Jahre arrhendeweise eingethan; und, weil die ge¬ 
dachte Bedeckung abgehet, und die dazu gehörige alte Bretter nicht fürhanden 
sind*) nimbt Jochim Jahnen an, dieselbe aus seinen eigenen Mitteln nicht allein 
herbey zu schaffen, sondern auch daß fürhandene Hollz, Stahl, Eysen und Mühlen 
Steine auff seine Unkosten, ohne jenige Wider Erstattung, an den dazu belegenen 
Mühlen Platz zu bringen, und die Mühle wider auffzurichten. Die eysernen 
Nägel zur Bedeckung und dafern etwas Weniges an Hollz, Stahl und Eysen 
fehlet, verschaffet der Mühlenmeister ohne Entgeldt, die Bicken weil sie nicht 
fürhanden, läßet das Gymnasium auff seine Unkosten machen, und gibt sowoll 
Eysen alß Schmiedelohn. Auff solche Weise hält es dasselbe auch mit denen 
Boltzen, da sie nicht vorhanden oder zerbrochen sind. Heretwegen nimmt Jochim 
Jahnen an ein gantz neu Camrad wozn I h m jedoch das Holtz auß dem Schol-
winschen gehcge oder Marstorffschen Heyde gegeben wird, herbey zu schaffen und 
die Mühle auf seine Kosten jetzo sowoll alß bey seinem künfftigen Abzuje fertig 
nndt in mahlgängigen stände zu liefern. Zum Fnndamen gibt daß Stif f t die 
benötigten Mauersteine und zu der Mühle und künftigen Hause Sechs mittel¬ 
mäßige Eichen, welche der Müller auf seine eigne Kosten in deß Stifts Holzungen 
hauen und anführen läßt. Daß Mühlen Hanß welches Er nicht größer alß 
Landüblich ist, mit deß Administrators ConsenZ bauen muß, wird I m der Billig¬ 
keit nach gut gethan. Waß er dazu an Holtz, Steinen, Kacheln und sonften em¬ 
pfanget, soll hiernegst verzeichnet werden, und gehet von diesem Werth ab. 

Damit er aber sowoll für seine orbeit, alß auff gewandte Unkosten einigen 
genieß und Ergützlichkeit haben möge; so ist I h m dreyjährige Freyheit (welche 
von derselben Zeit, da die Mühle gerichtet, fertig gemacht und in mahlgäntzigen 
stand gebracht und da der würkliche Anfang zum mahlen gemachet, anzurechnen, 
und ins Künfftige hierunter zu vermerken) versprochen, und zugesaget, affo und 
dergestalt, daß er in den Zweyen ersten Jahren dem Gymnasium gar nichts 
daß dritte vnd vierte Jahr aber die halbe Pacht, alß das 3. Jahr zwei Wispel 
und das 4. Jahr auch zwei Wispel Roggen entrichte und liefere. 

Waß in diesen 3 Jahren an den Mühlensieinen abgenutzt wird, rechnet I h m 

*) Waren ohne Zweifel von den Belagerern 1676, bezw. 1677, verbraucht worden. 
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das St i f t micht an, daß 4. Jahr aber muß Er es Zollweise, so hoch es im 
Lande üblich ist, mit Gelde bezahlen und erstatten. 

Wenn bemeldte 4 Pensions Jahre zu Ende gelaufen und der Mühlenmeister 
sich woll verhalten, auch ^ Jahr vorher oeßfalß ansuchung gethan, soll Er 
alß dann für andern der näheste seyn, und mit Ihme umb billige Pension auffs 
neue gehandelt werden, So muß Er auch die Malgäste mit Matten nicht über¬ 
setzen, noch die Leute solchergestalt abschräcken. Da durch I h n oder die semigen 
die Mühle durch Feür oder sonsten verwahrloset würde, muß Er allen verur¬ 
sachten Schaden dem Stifte erstatten; wie Er dann so woA deshalb alß wegen 
der Pacht alle seine beweg- und unbewegliche, jetzige und zukünfftige guter hiemit 
untersetzet. 

Uhrkundlich ist dieser Pensions-Vertrag in zwey gleichlautenden exemplarien, 
davon eines unter des jetzigen Admiftrators undt Jochim Jahnen unterschrifft 
beym Stiffte gelassen, daß andere unter des Stiffts Insiegell undt beyder Con-
trahenten subscription dem Mühlenmeister zugestellt undt ausgefertiget worden. 

So geschehen Alten Stettin den 15. May 1678. 
David Braun, Administrator n i M Jochim Jahn. 

Anno 1678 kurz vor Iohanni ist die Mühle in mahlgängigen Stand ge¬ 
bracht, dergestalt, daß der Müller damahls angefangen zu mahlen. Zum Fun¬ 
dament der Mühle sind I hm nur hundert stück Ziegelsteine geliefert. Zum Ofen 
seines Hauses hat er einige Kacheln empfangen. David Braun. 

Der Contract mit Joachim Jahn wurde zum ersten Male auf 4 Jahre pro-
longirt am 1. September 1682, und so ferner bis zum Jahre 1704 ohne daß 
die Acten Heitere Verlängerungs-Dokumente enthalten. Es blieb bei der Pacht 
von 4 Wispeln oder 96 Scheffel Roggen, die, auf besondere Anweisungen des 
Stif ts - Administrators an berechtigte Empfänger in Natura abgeführt wurden. 
Nur dann kam es zu einer Geldberechnung, wenn der Pächter Auslagen für 
Reparaturkosten zu liquidiren, hatte, deren Erstattung dem Stifte contractmäßig 
oblag. I n Fällen dieser Art wurde der Scheffel Roggen der Regel nach mit 
12 Lßl. in Rechnung gestellt. Die Pacht war hoch im Verhältniß zu den 
Pachten, welche Jochim Thoritz und Heinrich Hack von den zwei Klostermühlen 
auf dem Turneifelde entrichteten. Diese Mühlen waren auf 3 Wispel Pacht, 
halb in Roggen, halb in Gerste, gesetzt. I h n eben so auf Theilung des Korns 
zu setzen, war der Inhalt eines Gesuchs, welches Meister Jahn am 13. October 
1699 bei den Curatorium des Stifts einreichte, worauf er aber unterm 17. October 
abschläglich beschieden wurde. Der früher so häufige Wechsel in der Person der 
Pächter mochte theils von diesen verschuldet sein, theils mochten aber auch die 
Administratoren des Stifts ihren Antheil daran haben. So sah sich Meister 
Jahn veranlaßt, in einer an den General-Statthalter und die Regierung von 
Pommern gerichteten Vorstellung vom 30. November 1699 über den zeitigen 
Administrator des Stifts und dessen gegen ihn geübte „Chicanen" Beschwerde zu 
führen. Er sagte darin: „Nun muß Ew. Hochgräfl. Excellence undt der König!. 
Hochpreißl. Regierung ich unterthänig undt gehorsamst zu erkennen geben, daß 
ich die Mühle schon über 20 Jahr innegehabt undt viele Adminiftratores, nembl. 
Hrn. Braun, Königl. Hofgerichts-Advocaten, so noch am Leben: undt Sehl. Hrn. 
Licent. Vrandten, Seht. Hrn. Küsel, Sehl. Hrn. Loffen, undt letztlich Seel. Hrn. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 3 
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Schack überlebet, mir aber von keinem Administrator der Schipstuhl gesetzt worden, 
wie ich leyder vom jetzigen Hrn. Administrator (A. Deyll hieß,er) mit großer 
Bestürzung erfahren und vernehmen müssen". Der Bittsteller erhielt am 6. December 
1699 einen beschwichtigenden Bescheid, worauf das früher bestandene gute Ver-
hältniß zum Administrator des Stifts wieder hergestellt ward. 

I m Jahre 1700 führten die Offiziere von dem Regiment des Feldmarschalls 
Grafen v. Mellin, General-Statthalters von Pommern, Beschwerde darüber, ^ „daß 
die Guarnision mit Abmahlung des Magazin Korns nach denen Bürgern warten 
und biß zum Außgange des Monaths zurückgesetzt werden solle; noch unbilliger 
aber seh, daß Sie mit denen ungeheuren großen Matten an ihrem Brotkorn 
beynahe auf die Helffte verkürzet und noch dazu ein übermäßiges praemium oder 
Mahlgeld geben muß." Die Klage war zwar gegen alle Müller um die Stadt, 
vorzugsweise aber gegen die Pädagogien-Mühle gerichtet, weshalb vom General-
Statthalter (Graf Mellin) und der Regierung unterm 24. November 1700 eine 
abhelfende Verfügung an den Administrator Deyll erging, worin derselbe so 
angeredet wird: „Nnsern Gruß zuvor. Wohl Ehrendester, und vorachtbahrer, 
vielgeliebter Freund". 

Dieser Administrator ist es gewesen, welcher den Verkauf der Pädagogien-
Mühle zu Erbpachtrechten zuerst in Anregung gebracht hat. Es geschah durch ein 
Memorial, welches er am 26. Januar 1701 einreichte, worin er die Baufälligkeit 
der nunmehr fchon 40 Jahre alten Mühle, die bedeutenden Reparatur- und event. Neü-
baukosten als Beweggründe seines Vorschlags hervorhob. Deyll's Nachfolger im 
Amte, Administrator Braunschweig, faßte den Gedanken feit 1703 lebhaft auf und 
brachte ihn in mehreren Vorstellungen beim Curatorium in Antrag, das ihn denn 
auch endlich am 18. Februar 1704 genehmigte. Unterzeichnet war die Verfügung 
von: Jäger, Faiedrich v. Eickstedt, Henning. Folgt hier der — 

Erbkauf-Bntrag wegen der Pädagogien-Mühle des Marienstifts von 1704. 

I m Namen der Heiligen und Hochgelobten Dreifaltigkeit! 

Sey hiermit Kund und zu wissen, demnach der Herr Administrator des 
hiesigen Königl. Stifts und Gymnasii Cärolim Tit. Caspar Friedrich Braunschweig 
den schlechten und baufälligen Zustand« der bey der Oderburg belegenen und dem 
Gymnafio zustehenden Wind Mühle, so sonst die Pädagogien Mühle genannt 
wird, gesehen und nicht nur aus denen Kirchen Registern, wie die Erhaltung 
solcher Mühle jährlich von denen accordirten Pachten einen großen Decourtat 
verursachet, sondern auch aus dem Inventario der Stiffts Güter und der veran-
laßten Besichtigung wie solche Mühle im Fall sie nicht übern Haussen sallm 
und dem Gymnasio diese ganze Revenüe caduc machen soll, einer unumgänglichen 
Haupt Reparatur annoch dieses Jahr bedürfe, wahrgenommen, solche aber aus 
des Gymnasii und des Stiffts Mitteln jeder Zeit zu beschaffen nicht practicable 
gefunden, sondern mit Approbation der Hoch und Wohl Verordneten Herren 
Curatorum dem Stifft und Gymnasio zuträglich zu sein erachtet, solche Mühle 
umb dieselbe in guten baulichen Stand ohne des Gymnasii Kosten zu setzen 
und gleichwohl dem Stifft eine gewisse beständige jährliche Eingebung aus solchem 
Prädio zu verschaffen auf gewisse Art und Weise erblich zu verkauffen. 
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Solchem nach dieselbe zum Verkauft üblicher Massen von den Kanzeln vro-
clamiren lassen und sich der Meister Jochim Jahn zu einem Käüffer angegeben und 
Handlung gepflogen/ daß dännenher zwischen Wohlgedachten Herrn Administrator 
Braunschweiger und dem Mühlen Meister Jochim Fahnen nachfolgender Erb 
Kauff Contract verabredet und geschlossen worden. 

H 1. Es verkauffet der Herr Administrator im Namen der S t . Marien 
Stiffts Kirche und des Gymnasii Carolini benanntem Mühlen Meister Jochim 
Jahnen, dessen Hauß Frauen und dero beider seits Kindern, Kinder Kindern und 
fernern Discendenten die Pädagogien Mühle in dem Stande wie sie jetzo laut 
desfalß hierbei an notirten Inventarij beschaffen ist mit allem zu Behör an Ge-
baüden, an Rädern, Mühlen Steinen, Picken, Stahl und Eisen Werk, wie auch 
mit der dazu gehörigen Wohnung und Kellern, nebst dem Genießbrauch der dabei 
zugelegten Wöhrte, so lange bis die Kirche etwa da hier wieder eine Scheune 
bauen zu lassen resolviren möchte, sambt der Gerechtigkeit des Bier Brauens 
und Brant Wein schenkens, in so weit das Stifft in possesstone dieser Befugniß 
ist, wie auch der Freiheit eine kleine Roß Mühle, bei stillem Winde Grütze darauf 
zu mahlen' anzubauen zu erblichen Rechte, dergestalt und also, daß er solche 
Mühle für sich und seine Erben bester Gelegenheit nach und «wr? äomiich' uU1i8 
nützen und gebrauchen, auch sie mit Vorbewußt des jeder Zeit seienden Herrn 
Adunnistratoris. an andere Müller veräußern möge, auf welchen letztern Fall 
jedoch alle Zeit der Vorkauff und das Näher-Recht dem Stiffte vorbehalten 
wjrd, gleiche wie ihm überall die ^urikäietiou emn äominio äilöeto reserviret 
bleibet. 

§ 2. Hiervor zahlt der Käüffer Jochim Jahn alsbald bei Exradirung dieses 
Contracts baar und in ungetrennter Summe 100 Thaler oder 150 Gulden gang¬ 
barer Landes Münze an behandelten Kauf Gelde und verspricht danegst alle 
Jahr dem Stiffte drey Wispel Roggen an Pacht, die Helffte auf Ostern und 
die andere Helffte auf Mart in i 8ub posna Z)3,xati88illia6 6X6cuti0iii8 zu liefern 
und abzugeben. Wie auch die Mühle an ihrem Müh l Werk und allem zu Behör 
in fertigem vollkommenen Stand, durch tüchtige Reparation und untadlichen Bau 
zu setzen und darin sie führe jeder Zeit zu erhalten und dieselbe nicht anders, 
als einen guten Hauß Wirth zustehet, zu nützen und zu gebrauchen. 

§ 3. Die anzulegende Roß oder Grütz-Mühle fertigt der Käüffer aus eigenen 
Mitteln an, ohne Zuthat der Kirchen und giebt von der Zeit an, da sie in 
brauchbaren Stande kommt loco «auoniL jährlich 4 Thlr. der Kirchen. 

§ 4. Sollte aber der Käüffer oder dessen Erben die Mühle nicht gebührendt 
in Acht nehmen oder dieselbe in Grundgang gerathen lassen, so behält sich das 
Stifft ausdrücklich für, die Mühle mit Absetzung des Mühlen Meisters wieder 
an sich zu nehmen und an dem Müller und dessen bahresten Gütherrn nach 
billigmäßiger Taxirung der Vernutzung oder des Schadens, den Regreß zu nehmen, 
Gestalt dem die Mühle sowohl als des Mühlen Meisters Güthern hiermit aus¬ 
drücklich der Kirchen jederzeit zur Hypothec gesetzt und verschrieben werden. 

§ 5. Zu dem vorzunehmenden Bau gibt das Stifft anjetzo die zur Ver¬ 
fertigung des Kamm Rades bereits zugeschnittenen Dielen, wie auch andernhalb 
Mandel-Bohlen, und 6 Mandel Tischler Dielen und jederzeit hinführo die be-
nöthigten Eichen Bau Holz, so es in des Stiffts Holzungen zu haben, wie auch 

3* 
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jährlich 2 Kienen Baume aus der sogenanndten Pfaffen Heyde zu Splett und 
andern Behufs, welches Eichen und Kienen Holz jedoch der Mühlen Meister alle 
mahl aufs seine Unkosten abstemmen und anführen läßt, nur daß Ihm, wenn 
beibringlich, von dem Stifft eine oder andere Fuhre zu Hülf geschieht. Die 
Roß Mühle aber erbaut Er ganz aus eigenen Mitteln, wie Er denn auch alles 
Übrige was sonst zur Reparatur der Wind Mühle an Holz, Steinen, Stahl und 
Eisen ferner gehören möchte, jedes mahl aus seinen Mitteln schafft und den 
ganzen Bau von seinen Kosten führt. 

§ 6. Wenn nun dem Kaüffer das äoininium utile von dieser Mühle über¬ 
tragen wird, also trägt Er davon auch alle onsra, so davon abzutragen und 
übernimmt denen Rechten nach alle ca8U8 t'oi-witoL, so durch Krieges Unruhe-, 
Ungewitter oder andere Unglücksfälle, die Gott in Gnaden abwende, sich begeben 
können, und ist auf solchen Fall gehalten ohne Ruhmsath der Mühle auf seine 
Kosten nach maßgebung des § 5. wieder anzubauen. Jedoch wird das Stifft 
dem befinden nach auf solchen Fall dem Kaüffer oder dessen Erben entweder ge-
wiße Frey Jahre ertheilen, oder mit der Pacht auff gewisse Zeit moäo ratio 
treffen und in die Gelegenheit nach Billigkeit sehen. 

§ 7. Nachdem diese Mühle an den Kaüffer und defsen oben erwähnte Erben 
erblich verkaufst worden, so wird von denen neuen Possessoribus, so von des 
Kaüffers Descendenten sind kein Laudemium bei Abtretung der Mühle ferner ge¬ 
fordert oder erlegt. Sollte aber die Mühle an einen Frembden, der nicht von 
des Kaüffers natürlichen Erben ist, durch Schenkung, Erbnehmungs-Tauschen*) 
Kauff, oder auff andre Arth und Weise kommen, so erleget solcher neuer Besitzer 
der Kirche statt des Laudemium 20 st. Stettinscher Wehrung und läßt von dem 
Stiffte sein an die Mühle erlangtes Recht confirmiren. 

§ 8. Der Kirche und dem Gymnmasio bleibt, wie oben §. 1 gesagt, das 
äauiwium äirectuin und die Juris Diction über solche Mühle und den darin 
wohnenden Mühlen Meister nebst seiner Familie, und wird dem Stifft hiermit 
ausdrücklich vorbehalten, wie denn der in Abtragung der Pachte, oder in Ver¬ 
anstaltung des nöthigen und angenommenen Baues saumsehligen Mühlen Meister 
mit der Execution und respective Ejection nach oben gesetzten Maße zu ver¬ 
fahren. , 

§ 9. Über diesen Erb Kaufs Contract wollen beide Theile steif und fest 
halten, wie sie sich den zu dem Ende aller und jeder Einwendung, Ausflüchten, 
Sie haben Nahmen wie sie wollen, auch der Regula iion valore renuneiationkni 
z6Q6rai6in niÄ 8p6eia1i8 pra6C6886rit künfftigster maßen begeben, auch der 
Herr Administrator der Königl. Regierung Consirmation darüber auszuwirken 
angenommen. 

Uhrkundlich ist solcher Erb Kauff Contract von beiden Theilen unterschrieben 
und gewöhnlicher maßen besiegelt. 

So geschehen zu Alten Stettin den 1. Märtzij 1704 
A . 8.) Braunschweig, Administrator. Jochim Jahn. 

*) Ein sehr dunkler Ausdruck, wenn er als Ein Wort genommen wird, wie es nach der, 
nur noch in Abschrift vorhandener Urkunde, allerdings Fall ist; allein es ist anzunehmen, 
daß der Abschreiber das Original nicht richtig gelesen hat, und Zwe i Wörter zu lesen sein 
werden: Vererbung und Tausch. 
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Von Ihro Königl. Maytt, I n Schweden zum Pommerschen Estat 
verordnete General Statthalter und Regierung. 

Thun Kundt hiemit. Demnach Sr. Hochgräftichen Excellenz undt der Königl. 
Regierung, der Herr Administrator des hiesigen Königl. Stiffts zu St. Marien 
und Gymnasti Corölini Caspar Friedrich Braunschweig gebührendt zu erkennen 
gegeben, waß mäßen Er mit Approbation der Herren Curatoren die bey der 
Oderburg belegene fogenanndte Pädagogen Windt Mühte sür ein gewisses baar 
zu erlegendes Kaufs Geld, mit Behandlung jährlicher beständiger Pachte erblich 
Moaä äoiuiuium utii6 an den Mühlen Meister Jochim Jahnen verkauftet, undt 
desfatß einen beständigen Erb-Kauss Contract ausgerichtet und geschloßen, mit 
unterthänigster gehorsamster Bitte, Wir geruheten hierin zu consentiren undt 
Unsere Confirmation darüber zu ertheilen, dem beschehenen Gesuch auch räum 
undt ftat gegeben worden; Alß consentiren im Nahmen Allerhöchstgedachter Ihro 
Königl. Maytt. Unsers allergnädigsten Königs undt Herrn Wir hiemit undt Krafft 
dieses in obigen Erbkauff, CoNfirmiren undt Bestätigen auch den desfalß ausge¬ 
richteten undt in orizine hieran geheffteten Erbkauff-Contract in allen seinen 
Puncten und Claufulen: Wollende daß darüber von beyden Th eilen fest undt 
unverbrüglich gehalten, undt keinesweges dawider gehandelt werden solle. Jedoch 
Höchstgenannter Ihro Königl. Maytt. und sonsten Menniglicher Rechten ohne 
Schaden undt Nachtheil. 

Uhrkundlich der hierunter gesätzten eigenhändigen Supscription und für ge¬ 
druckten General Gouvernements Insiegels. Signatum Stettin den 19. Iuny 1704. 

Mellin. (I.. 8.) 
Müller v. d. Lühne. Klinkowström. Jäger. Schwellenberg-

L. Lillieström. 
Confirmation des Erbkauff Contracts wegen der Pädagogen Mühle. 

' Dem Contract ist das „Inventarium über die Pädagogen Mühle wie beym 
Verkauft befunden" beigelegt. Die Beschreibung schildert den Zustand des 
Mühlengebaüdes als im höchsten Grade desolat. Des Müllers Wohnung, die er 
von seinen Mitteln erbaut hat, und daher ihm eigenthümlich gehört, ist von 
5 Gebinden und ein Stockwerk hoch, in Holz geleimt, das Holz ist Tanger, die 
Plathen sind verfault, das Dach ist vom Winde ganz ruinirt. I n dem Hause 
ist eine Stube, eine Kammer, eine Küche und ein Stall. Das Haus mit dem 
Stall ist 44 Schuh lang und mit der Abseite 32 Schuh breit. Der Mühlen¬ 
platz, auf dem Mühle und Haus stehen, ist nach der Westseite 225, nach der 
Südseite 148, nach der Ostseite 205 und nach der Nordseite 158 Schuh lang. 
An den Seiten der Mühle liegt Südwärts eine Wurth, worauf ehedem die 
Kirchen Scheune gestanden, ist 215 Schuhe lang und gegen die Mühle hin 89, 
Stadtwärts aber 92 Schuhe lang. 

Die Acteu überspringen einen Zeitraum von 9 Jahren, während dessen sie 
von der Pädagogien-Mühle nichts berichten. Man erfährt aber aus den ferneren 
Verhandlungen, daß Jochim Jahn in der Zwischenzeit 1710 gestorben ist mit 
Hinterlassung einer Wittwe und von vier Kindern, eines Sohns Martin Jahn 
und drei Töchter: Liesbeth, Ehefrau des Martin Heinewald. Catharine, welche 
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an den f Schiffer David Peter verheirathet gewesen, und Dorothea, Ehefrau des 
Erdmann Strauch oder Struck.' Martin Jahn übernahm den Betrieb im Namen 
seiner Miterben. 

Die Acten beginnen wieder mit einer Nachweifung ä. ä. Stettin, den 29. Decem-
ber 1713, worin der Stadtzimmermeister Johann Hohn bescheinigt, „was Meister 
Martin Jahn an Holz gebraucht, um die Windmühle wieder aufzubauen, welche 
die Muscowiter abgebrand haben." Dies war bei der Invasion im Jahre 1711 
geschehen, bei welcher Gelegenheit auch 2 Wispel Pachtkorn, das sich auf der Mühle 
befand, zu Grunde ging. Der Stifts-Administrator reichte diese Nachweifung am 
10. Januar 1714 bei dem General-Statthalter und der Regierung mit der Bitte 
ein, den Iahnschen Erben das benöthigte Holz aus landesherrlichen Forsten, in¬ 
sonderheit aus der Iasenitzfchen Heide zu bewilligen. Der Bescheid vom 22. Januar 
1714 — unterzeichnet von dem General-Major Stuart, der an des Feldmarschalls, 
Grafen Mellin, Stelle getreten war — lehnte den Antrag ab, weil in der namhaft 
gemachten Heide kein Eichenholz entbehrlich sei. Habe die Stiftskirche und das 
Gymnasium Carolinum keine Mittel zur Wiedererrichtung der Mühle, so möge' 
Administrator Braunschweig dieserhalb mit einem Müller, wie an andern Orten 
geschehen sei, contrahiren. Erneuerte Vorstellungen des Administrators hatten 
denselben ablehnenden Bescheid vom 19. Februar und 11. April 1714 zur Folge, 
der letztere dahin lautend, „daß, da Ihro Königl. Maytt. Holzungen zum Wieder¬ 
anbau der (von den Moskowito-Saxonischen Kriegsvolke zerstörten) Ämter und 
abgebrannten Städte überaus sehr angegriffen werden müssen, die Königl. Re¬ 
gierung nicht verantwortlich halten könne, zur Aufbauung einer Windmühle, wo¬ 
raus Ihro Königl. Maytt. und das Publikum nichts zu genießen haben, freyes 
Eichen- oder ander Holtz zu afsigniren." 

Unter diesen Umständen mußte sich Martin Jahn entschließen, die Mühle 
auf feine und feiner Miterben Kosten, ohne Beihülfe von Seiten des Stifts oder 
der Landes-Regierung, auf die er auch nach ß 6 des Contracts keinen rechtlichen 
Anspruch erheben konnte, wieder aufzubauen. Zu dem Ende traf er am 28. März 
1715 mit dem Zimmermeister Hans Kemmerling — (die Nachkommen schreiben 
ihren Namen mit ä) — ein Abkommen, kraft dessen dieser den Bau der Mühle 
übernahm und denselben im Laufe des Sommers zu Stande brachte. Man 
ersieht aber aus dem Verlauf der Acten, daß gleich nach Abschluß des Contracts 
Martin Jahn Alleineigenthümer der Mühle geworden, derselbe aber nicht im 
Stande gewesen ist, den Bau auszuführen, dieser vielmehr von Erdmann Strauch 
oder Struck, dem Schwager Martin's, bestritten worden ist, welchem die Mühle 
käuflich überlassen worden war. Zu dessen Gunsten trug der Stifts-Administra-
tor, nunmehr Vrunnemann, bei der „von Seiner Königl. Maytt. in Preußen 
zur Stettinschen St. Marien Stiffts Kirchen Hoch- und Wollverordnete Herren 
Curatores (Regierungs-, Kammer- und Landräthe)" darauf an, demselben, mit 
Rücksicht auf den Schlußsatz in § 6 des Erbkauf-Vertrages von 1704, drei 
Freijahre zu bewilligen, was durch Verfügung vom 29. Juli 1717 genehmigt 
wurde. 

Es folgen in den Acten Auseinandersetzungen der Jochim Iahnschen Erben, 
woraus sich ergibt, daß Erdmann Struck die Mühle für 400 Thlr. übernommen 
hat. Es entfpinnen sich aus der Erbauseinandersetzung Streitigkeiten, die sich 
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bis in das Jahr 1719 fortspinnen, wegen ihrer rein privativen Natur aber hier 
übergangen werden können. 

Die Moskowitischen Kriegsvölker., nachdem sie den westlichen Theil der 
Stadt Stettin in Grund und Boden geschossen hatten, begannen am 16. October 
1713 ihren Abzug nach Polen. Nunmehr trat König Friedrich Wilhelm I. in 
die Rechte, welche der Schwedter Sequestrations-Vertrag vom 22. Juni 1713 
ihm beigelegt hatte. Sein Recht erstreckte sich über ganz Westpommern und 
dessen Hauptstadt Stettin, doch ließ der König alle schwedischen Behörden in 
ihrem Wirkungskreise bestehen und befchräukte sich der Hauptsache nach auf Hand¬ 
habung der erforderlichen militairischen Maßregeln zum Schutz des Landes. So 
lange Carl X I I lebte, war an Meden und eine förmliche Abtretung der sequestrir-
ten Landschaften an Prüßen nicht zu denken, nach seinem, am 11. December 1718 
vor der Festung Friedrichshall, im südlichen Theil von Norwegen, durch eine 
dänische Kugel erfolgten Tode gelang dies aber bald. Die Präliminar-Punkte 
des mit Schweden, abzuschließenden Friedens wurden am 18/29. August 1719 
unterzeichnet. 

Von diesem Tage an hielt sich Friedrich Wilhelm I. für befugt, alle Rechte 
der Souverainetät über Sein I h m und Seinem beiden Vorfahren auf dem 
Throne so lange vorenthaltenen Pommersches Erbe auszuüben. Als eminenter 
Staats-Ökonom richtete der. König sein Augenmerk zunächst auf das Abgaben-
Wesen, das Er zwar einstweAen in dem Zustande beließ, den Er vorfand, aber 
die strengste "Handhabung der von Seiten der schwedischen Administration in 
Accise-Sachen erlassenen Gesetze und Verordnungen anbefahl. Davon wurde 
auch die Pädagogien-Mühle betroffen. Man ersieht dies aus einem Protokoll 
vom 19. October 1719, ohne daß sich erkennen laßt, wo und von welcher Be¬ 
hörde es aufgenommen ist. Das Protokoll enthält ein Colloqium zwischen dem 
Administrator des Marienstifts, der nunmehr Tham heißt, und einem Steüerrath, 
Namens Krüger. Letzterer wollte der Pädagogien-Mühle wegen der von ihrem 
Besitzer betriebenen Bierbrauerei, außer der Steuer von jährlich 64 Thlr., wo¬ 
mit sie schon belastet war, noch mit einer Quartal-Accise von monatlich 3 Thlr., 
mithin, von 36 Thlr. im Jahr belegen. Vergebens bezog sich Administrator 
Tham im Interesse des Pädagogien-Müllers auf den, durch die vorige Landes-
hcrrschaft genehmigten und bestätigten Erbkauf-Vertrag von 1704; er mußte end¬ 
lich doch der Gewalt der neu sich gestaltenden Verhältnisse weichen und?zuletzt 
froh sein, von der Forderung des Steüerraths Krüger etwas abdingen zu können. 
Am Schlüsse des Protokolls steht folgender Vermerk: — „Diese Sache ist zwischen 
beyden Theilen dergestalt gütlich beigelegt, daß der Pädagogien Müller, außer 
der, dem platten Lande beizutragenden Quartal Accise, nunmehro von Michaelis 
1719 an zur Stettinschen Accife Casse quartaliter 7 Thlr. vors Bierbrauen erlegt, 
wenn er aber resolviret, Branntwein zu brennen, giebet er quartaliter i Thlr., 
mehr." Es ist daran zu erinnern, daß der Erbkauf-Vertrag in § 1 nicht vom 
Branntwein Brennen spricht, sondern nur vom Branntwein-Ausschank. 

Eine große Gefahr, ihre Selbständigkeit zu verlieren, drohte der Pädagogien-
Mühle, als König Friedrich Wilhelm I. bei der Verwaltung Seiner Domainen 
das System der General-Verpachtungen eingeführt hatte. Es gehörten dazu auch 
die landesherrlichenMühlm. Der erstederGeneral-Pächter der Ämter Stettin und Iase-
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nitz, der Kriegs-und Domainenrath Winkelmann, hatte es angemessen gehalten im 
Interesse der Königl. Domainenkasse — wie auch wol in dem seines Privatsäckels, 
— auch die Pädagogien-Mühle so wie die dem Iohanniskloster gehörigen, auf dem 
Turneifelde stehenden Windmühlen, in den Vereich seiner Generalpachtung zu 
ziehen. Winkelmann hatte, anscheinend in einer Immediat-Eingabe, das Einziehen 
der gedachten drei Mühlen vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit, vielleicht auch 
auf einen sehr morschen Rechtsboden sich wagend, so plausible dargestellt, daß 
der König)kaum Anstand nehmen konnte, das Project zu genehmigen, und auf 
eine dagegen wie es scheint von der Pommerschen Kriegs- und Domainenkammer 
erhobenen, Remonstration mittelst Cabinets-Erlasses ü. ä. Berlin, den 7. Juli 
1725 zur Resolution ertheilte: „daß wenn bemeldte General-Pächter sich beständig 
erklären entweder den Müller, wofern er sich billig handeln lassen würde bez. zu 
behalten, oder allenfalls ihm eine andere Mühle einzugeben, ihnen solch 3 Wind¬ 
mühlen auff die Conditiones worauff der Müller selbige gepachtet hat, gleichfalls 
Pachtweise eingeräumt werden solle". Der Stiftsadminstrator setzte hierauf das 
, Rechtsv erhältniß der Pädagogien-Mühle näher auseinander, in Folge defsen der 
König das Project Seines Generalpächters Winkelmann fallen ließ, der sich da¬ 
für nach Jahr und Tag an dem Erbmüller Erdmann Struck dadurch gleichsam 
zu rächen suchte, daß er demselben durch die Accise-Behörde das Mahlen von 
Malz und Branntwein-Schrot bei Strafe der ConfiZcation verbieten wollte, 
was aber auf eine Vorstellung des Stifts-Administrators vom 22. Mai 1728 
unterblieb. 

Meister Struck hatte eine Tochter, Vornamens Friederike, die an den Schiffer 
Friedrich Steckling, Eigenthümer eines Schiffs, „Jungfer Elisabeth" genannt, ver-
heirathet war. Struck trat die Pädagogien-Mühle im Jahre 1745 an die gedachte 
Tochter und deren Ehemann, gegen ein nicht nahmhaft gemachtes Kaufgeld, ab. 
Als aber der Schiffer Steckling im Sommer 1745 plötzlich mit Tode abging, 
mußte Struck den Betrieb der Mühle im Namen feiner Tochter, der verwittweten 
Steckling, wieder übernehmen. Dabei ergab es sich, daß er wie vor Jahren, 
abermals mit der Accise-Behörde in Conflict gerieth. Es handelte sich wiederum 
ums Bierbrauen das auf der Pädagogien-Mühle nunmehr nicht blos zum Haus¬ 
trunk, fondern auch zum Ausschank betrieben wurde. Täglich waren Biergäste 
in der Mühle, insonderheit aber Sonntags und Montags so viele, daß Frau 
Steckling, die den Ausschank besorgte, nicht Krüge genug — heute würde man 
Seidel sagen, anschaffen konnte. Dies wurde auf die Denunciation des Nuntius 
vom Brau-Directorium bei diesem übel vermerkt. Das Directorium erließ unterm 
16. September 1745 an das Stifts Kirchen Gericht in 8ud8iäio Mri» die Re¬ 
quisition: „des Müllers Stecklings Wittwe das Brauen zum Schank, weil sie 
dazu kein Recht hat, zu inhibiren, und ihr zu befehlen, das Bier zum Ausschank 
von einem der städtischen Brauer, die sich der Brauer-Gilde verwandt gemachet, 
zu nehmen, und ist davon L,6ia.tio g,ä aota zubringen". Ob Letzteres geschehen 
ist nicht ersichtlich. I n einer Vorstellung aber, welche Meister Struck in derselben 
Angelegenheit unterm 31. Januar 1746 an das Curatorium des Marienstifts 
richtete, kommt zum ersten Mal die Bestimmung vor daß die dem St i f te zu 
erlegende Mühlenpacht von jährliche MZpeln Roggen, auch in Gelde 
mit 50 Thlr . abgeführt werden könne. Ob über die event. Verwandlung 
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der Naturalpacht in Geldpacht von dem angeführten Betrage, der noch heute, 
1875, vom Marienstift erhoben wird, ein besonderer Vertrag abgeschlossen worden, 
ist ans den vorliegenden Acten nicht ersichtlich. Weiter nnten ein Mehrers über 
die Geldpacht. 

Bald nach jenen Vorgängen legte Meister Struck den Betrieb der Mühle 
nieder. Seine Tochter die verwitwete Schiffer Steckling, sah sich nun veranlaßt, 
die Pädagogien-Mühle an den Mühlenmeister Christian Köhler zu verpachten. 
Der Contract wurde am 21. October 1746 abgeschlossen. Pachtzeit von Michaelis 
1746 bis dahin' 1752 l§ 1) Pachtzins jährlich 190 Thlr. (ß 2). Die Grund¬ 
pacht an die Marien-Stiftskirche, das Quartalgeld an die Königl. Acciskasse, 
desgleichen den Service entrichtet die Verpächterin allein (§ 8). I m § 6 hatte 
der Pächter die Verpflichtung übernommen, der Verpächterin eine Caution von 
300 Thlr. zustellen. Drei Jahre nachher war er auf diese Caution noch 
100 Thlr. rückständig, was Seitens der Wittwe Steckling zu einer Klage beim 
Stiftskirchen-Gericht führte die am 18. Februar 1749 durch Vergleich erledigt 
wurde. Stifts-Administrator war jetzt Walter. Die beständigen Verdrießlich¬ 
keiten aber, welche die Wittwe Steckling mit ihrem Pächter hatte, sodann aber 
auch die Rücksicht auf die starke Concurrenz, welche die vielen neuen Mühlen 
machten, deren von Jahr zu Jahr mehr in der Gegend angelegt wurden, wie 
denn eben jetzt schon wieder zwei in Vorschlag waren, nämlich bei den Amts¬ 
dörfern Bredow und Grabow*), brachten die Besitzerin der Pädagogien Mühle 
zu dem Entschluß, dieselbe zn verkaufen. Das Rechtsverhaltniß zwischen der 
Wittwe Steckling und ihrem Vater, dem alten Mühlenmeister Erdmann Struck, 
mit Bezug auf den Besitz der Mühle, muß ein ganz eigenthümliches gewesen sein, 
denn nicht allein, daß die Tochter des Konsenses Ihres Vaters zum Verkaufe 
bedurfte, so stellte er auch selbständig, ohne Vorwissen der Tochter, unterm 
12. Ju l i 1749 bei den Curatoren des Marienstifts einen Antrag, der, versteht 
man die ziemlich confus abgefaßte Vorstellung recht, darauf hinaus lief, daß das 
Sti f t die Mühle für einen Kaufpreis von 1400 Thlr. zurückkaufen möge. Das 
Kapital solle, ihm nicht ausgezahlt werden, sondern mit den 1000 Thlr., welche 
er der Kirche bargeliehen, für ewige Zeiten beim Marienstift stehen bleiben, das 
nur die Interessen von dem Gesammtkapital der 2400 Thlr. seinen Kwdern 
und Kindeskindern alljährlich auszuzahlen habe, wogegen diese der Kirche für die 
Mühe der Verwaltung ein Douceur, über dessen Betrag man sich vergleichen 
müsse, zu bewilligen hätten, Dieser Antrag wurde im Schonße der Curatoriums 
zwar erördert, ihn aber keine Folge gegeben. 

Am 26. Julius 1749 war in Nr. 30 der „Wochentlich-Stettinschen Frag-
und Anzeigungs-Nachrichten"") folgende Anzeige zu lesen. — 

*) Nie Grabowsche Windmühle, welche wirklich gebaut, aber 1813 bei der Einschließung 
Stettins zerstört wurde, von der man jedoch 1816 noch einige Überreste sah, stand sehr wahr¬ 
scheinlich neben dem Toepfferschen Park auf dem Scheitel des Wiesenthalschen Garten-Grundstücks, 
wo jetzt eine wohnlich eingerichtete hölzerne Baracke steht. Das Grundstück hat zwei Ein¬ 
gänge, oben in der Birkenstraße von Grabow mit der Polizei Nr. ?, unten in der Langen-
strahe mit der Nr. 75. 

**) Der vollständige Titel dieses damaligen General-Anzeigers lautete wie folgt: „Unter 
Sr. Königl. Majestät in Preußen p. P. Unsers allergnädigsten Königs und Herrn allergnädig-

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 4 
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„Es ist Meister Erdmann Struck willens, seine sogenannte Pädagogen-
Mühle an den Meistbietenden zu verkaufen; und können sich die Käufer den 
28. August e. bei dem Marien Stifts-Kirch en-Gericht melden und Handlung 
pflegen". 

Also war Struck noch immer Eigentümer der Mühle und der frühere Ver¬ 
kauf derselben an seine Tochter und deren Ehemann, den Schisser Steckling, wol 
nur zum Schein geschlossen, und doch erschien die Wittwe Steckling indemLici-
tations-Termine, welcher angezeigter Maßen ani 28. August 1749 in dem St. 
Marien Stifts-Kirchen Gericht abgehalten wurde. 

, Es waren mehrere Kaufliebhaber erschienen. Das erste Gebot war 900 Thlr. 
von dem Pächter der Pädagogien-Mühle, Köhler abgegeben; ihm folgte ein. 
Bäcker, Namens Hebbe, mit 1000 Thlr., dann der Procurator Reeberg, der 
1010 Thlr. bot, jedoch mit der Reservation, daß der Müller Struck Zeitlebens 
in der Mühle verbleiben soll. Das 4. Gebot war 1020 Thlr., abgegeben von 
dem Müller Martin Friedemann, von der Krone, dieser dem Iohanmskloster 
gehörige Mühle, welche auf der Westseite der Pädagogien-Mühle deren unmittel¬ 
bare Nachbarin war. Es folgten Gebote von noch anderen Käufern. I m Ganzen 
wurden 32 Gebote abgegeben, das vorletzte gab Friedemann mit 1510 Thlr. ab, 
das letzte aber mit 1515 Thlr. der Prokurator Reeberg, der als M s 1ioitan8 auf 
Ertheilung des Zuschlags antrug. Ob der Zuschlag vom St. Marien Stifts-
Kirchen Gericht wirklich ausgesprochen worden ist, besagen die Acten nicht, wahr¬ 
scheinlich unterblieb es, denn es lag auf der Hand, daß der Prokurator nur als 
Beauftragter des alten Struck mitgeboten Hütte, und die Licitation von diesem, 
muthmaßlich im Einverständniß mit feiner Tochter, der Wittwe Steckling, nur 
zum Schein eingefädelt worden war, um dem Curatorium des Marienstifts gegen¬ 
über, das seinem Antrage wegen Ankaufs der Mühle für 1400 Thlr. keine Folge 
gegeben hatte, einen möglichst hohen, wenn auch illusorischen Kaufpreis zu er- , 
zielen. Struck, der alte Schlaukopf blieb auf der Pädagogien-Mühle ruhig sitzen, 
in Erwartung der Dinge, die da kommen würden, in Erwartung eines Käufers, 
der recht viel für. die Mühle bieten werde. Und er tauschte sich nicht, es war 
noch nicht ein Jahr verflossen, und^ es bot sich die Gelegenheit zum vorteilhaften 
Verkauf, wie der nachstehende Contract nachweiset: — 

Kund und zu wissen sey hiemit, daß unten gesetztem äato zwischen dem 
Müllermeister Erdmann Struck, Verkaüffern, eines und dem Müllermeister Johann 

sten ^pprobatiou und auf Dero gpLoiaisu Befehl. Wöchentlich-Stettinsche F rag- und 
Anzeigungs-Nachrichten, (darüber der Preußische Adler als Wappenschild) voraus zu er¬ 
sehen: Was an beweg- und unbeweglichen Gütern, sowohl inn- als außerhalb der Stadt zu 
kaufen und verkaufen; ingleichen was für Sachen zu verleihen, zu lehnen, zu verspielen vor¬ 
kommen, verlohren, gefunden oder gestohlen worden; diesen werden sodann angefüget diejenigen 
Personen, welche entweder Geld lehnen oder ausleihen wollen, Bedienung oder Arbeit suchen, 
oder auch selbige zu vergeben haben; ferner eine ZpLciücation aller zu Stettin Oopulirtsu 
wie auch angekommene Fremden P. v. zuletzt findet sich die Bier- Brod- und Fleisch-laxe, 
nebst den marktgängigen-Preis der Wolle und des Getreides in Vor- und Hinter-Pommern, 
wie auch die DsZiZnaticm aller abgegangener und angekommenen Schiffe". Das Blatt war 
in 4 mit sehr kleiner Schrift gedruckt, erschien jeden Sonnabend in 1^2 auch 2 Bogen. Jede 
Nr. war in Stettin und bei allen Pommerschen Postämtern für 1 Gr. zu bekommen. 
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Marün Stuhr, Kaüffern, andern theilß nachfolgender Kauff-Eontract verabredet 
und geschlossen worden. 

1. Es Verkauffet gedachter Meister Erdmann Struck seine so genanndte 
Pädagogim Mühle oum pertinentiiz an den Müllermeister Johann Martin 
Stuhr um und vor Zwei Tausend Fünff Hundert Thlr. Erb- und Eigen-
thümlich, solcher gestalt, daß der Kaüffer damit nach Gutdünken und Belieben 
alß sein proper eigen Schalten und walten und selbige gebrauchen könne. 

2. Die Abtretung und völlige Einräumung derselben geschieht auf Iohanni c. 
da dann das Kaufs prktium baar erleget, oder Zinsbahr darauff ouin r686rvaw 
ämnwio jedoch ad8<iu6 M'ieulo bestätiget wird, jedoch letzteres dergestalt daß 
Kaüffer solches Land üblich verzinsen und nach vorhergegangener NWiznatioQ 
von V4 Jahr die Gelder wenigstens in 2 Terminen abgezahlt. 

3. Was die St. Marien Stiffts-Kirche an Pachten davon zu fordern hat 
muß der neue Eigenthümer derselben entrichten, wie er sich denn auch gefallen 
läßt, daß wenn gedachte Kirche das näher.Recht Lxercirßn wollte, solche ohne 
Wieder Rede oder zu fordernden InäLumiLatioii ihr zu überlafsen. 

4. Die Mühle wird ihm von allen Schulden ftey und traue gelieffert, auch 
deshalb die evivietiou überall rechtlicher Art nach versprochen. 

5. Die zur Mühle gehörige Brieffschaften werden dem Kaüffer bey der 
I r aMou gebührend nebst dem Contract von der Kirche und demselben ange¬ 
hängten Inventar!«) überlieffert und er überall in des jetzigen, Eigentümers und 
Verkaüffers Rechte gesetzt. , 

6. Die Vor- und Ablassung bei der St. Marien Stiffts-Kirche besorget 
Verkaüffer auff seine Kosten, und traget auch bis Iohanni e. die Pachte mid 
übrige onera ab, ohne daß Kaüffer dazu in geringsten concurriren dürfe. 

7. Sollte aber der Kaüffer sich einmahl entschließen, die Mühle wieder zu 
verkauffen, so r686rvir6t Verkaüffer vor sich und seine Erben sich das näher 
Recht und zwar dergestalt, daß er das Kauf xrktiuni, fo hoch es durch den un¬ 
verstellten Bot eines andern äowruiiuirßt wird, wiederum in 2 Terminen zahlen 
darff, auch ihm weder von Melioration noch sonst Rechnung zu machen ist. 

8. Beyde Theile entsagen sich aller Wieder diesen Verkaufs ihnen auf ein 
oder andere Art so wohl überhaupt alß inbesondere zu Statten kommende Rechts-
behelffen^ besonders der Ausflucht der Verletzung unter oder über der Hälffte, 
listiger Überredung und wie sie sonst Nahmen haben mögen, erdacht sind, oder 
noch erdacht werden können. 

Zu mehrerer Uhrkund dessen, dieser Contract von beyden Theilen unter¬ 
schrieben und besiegelt worden. 

So geschehen. Stettin den 28. Aprill 1750. 
A . 8.) Erdmann Struck. (I.. 8.) Johann Martin Stuhr. 

Struck reichte den Contract am 10. Juni 1750 bei den Curatoren des 
Marienstifts ein, worauf an demselben Tage folgender Bescheid erging: — „Die 
Kirche begiebet sich vor dieses mahl, jedoch eitra prkHuäicwui des ^uris 
pr0tinii8608 und wird wrimnu» zur Vor- und Ablaßung auf den 22. Iuny 
hiermit angefetzt und ist selbiger durch die Intelligenz gehörig zu notificiren". 

Die Vor- und Ablassung fand in den dazu anberaumten Termine vor dem 
4« 
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St . Marien Stifts-Kirchen Gerichte Statt. Weil der Käufer der Pädagogien-
Mühle nicht zur Iahnschen Sippschaft gehörte, sondern ein Fremder war, so trat 
der in § 7 des Erbkauf-Vertrages von 1704 vorbehaltene Bestimmung wegen 
des Laudemiums von 20 f l . in Kraft, das von dem :c. Stuhr im Termine selbst 
erlegt wurde. 

Stuhr konnte indessen nicht sogleich in den Besitz der von ihm erkauften 
Pädagogien Mühle treten. Köhler, der Pächter derselben/ wollte vor Ablauf 
seines Michaelis 1752 endigenden Contracts nicht räumen. Es kam zum Prozeß, 
worin er die Ansicht geltend machte, daß die Transaction zwischen Struck und 
Stuhr nur ein Scheinkauf sei, denn zu einem wirklichen Verkauf der Mühle 
fehle dem Struck alle Berechtigung, weil nicht er, sondern feine Tochter Marie 
Elisabeth, (oben S . 24 Friederike genannt), verwittwete Steckling, die Mühle 
besitze; Struck solle eidlich erhärten, daß der Verkauf der Mühle nicht blos 
zum Schein, sondern, in der Wirklichkeit zu Stande gekommen sei. Das Er-
gebniß der proceßualischen Verhandlungen war nachstehende Entscheidung des 
St . Marien St i f ts - Kirchen Gerichts. -

Auf vorgewesenes Verhör und geschlossene Sätze in Sachen des Müllers 
Köhler contra die Wittwe Stecklingen und den Müller Stuhr ergehet hiemit zum 
Bescheid: 

Weil die Wittwe Stecklingen nicht, sondern ihr Vater, der Müller Struck 
die Mühle qu. verkauft hat, auch die acta Mäicialia besagen daß die W i t t w e 
Steckl ingen n iemals äomiua der M ü h l e geworden, so wird Extrahent 
mit seiner Action wider dieselbe abgewiesen, und da bekanntem Rechte nach Kauf 
Miete bricht, und dieses eben den Effect haben muß, daß der Mieter das ge¬ 
mietete Immobile auch außer der im Contract vorgeschriebenen Zeit räumen 
muß, so ist Extrahent, wenn der Müller Struck in tsrmiuo den 27. I i u M eid¬ 
lich erhärtet: 

Daß der Kaufcontract mit dem Müller Stuhr seine Richtigkeit habe 
und er diesem die Mühle wirklich überlassen wolle, 

zumal er selbst, daß die Resignation den 5. I u y i cr. schon geschehen, nicht 
in Abrede sein könne, die Mühle binnen 14 Tagen 8iid posua, Hkctioms, welche 
sogleich veranlaßt werden soll, zu räumen schuldig; jedoch bleibt seine actio 
ratioue äainni 6t int6r6886 in 86p3.r3.t0 auszufüren unbenommen. 

?ud1ieawiu Stettin, den 22. I M 1750. 
I n dem am 27. Ju l i 1750 von dem Stifts-Administrator Walter und 

Condministrator Maschow abgehaltenen Termine zur Abnahme des dem Mühlen¬ 
meister Struck auferlegten Eides erklärte Köhler, daß er Strucken den Eid er¬ 
lassen wolle, sich auch aller Ansprüche sowol an einen als den andern r a t l o s 
äanmi 6t int6i-6886 begeben, wenn Struck als Verkäufer den Käufer Stuhr da¬ 
hin disponiren wolle ihn bis Michaelis in dem Besitz der Mühle zu lassen. 
Meister Struck gab dazu seine Vereitwilligkeit zu erkennen unter der Maßgabe, 
daß Köhler a äato 6 Wochen annoch in der Mühle ruhig sitzen bleiben könne, 
alsdann aber ohne allen Widerspruch die Mühle dem Käufer, Meister Stuhr ' 
einräumen müfse. Dies gelobte Köhler, indem er Strucks Anerbieten zur Ver¬ 
mittlung bei Stuhr wegen längern Verbleibens auf der Mühle dankbar annahm 
und versprach inskünftige mit seinen Nachbarn in Ruhe und Frieden zu leben. 
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Von hier ab sind im Archiv des Mmienstifts über die Pädagogien-Mühle 
ntzr fragmentarische Nachrichten vorhanden, welche Zustände zum Gegenstande 
haben, die 20 Fahre nach jenen Vorgängen spielen, in ihrem ersten Theil aber, 
wegen ihrer Lückenhaftigkeit nicht recht verständlich finh. Sie beginnen mit einem 
Erkenntniß des St. Marienftifts-Kirchen-Gericht,- welches also lautet: — 

I n Sachen der Wittwe Stecklingen und OouerLäitorsn an einem entgegen 
und wider den Müller Lohsen am andern Theil, ergehet auf erfolgte Subhastation 
der sogenannten Pädagogien Mühle Und tÄtHtioni» OrsMorum hierdurch zum 
Bescheid: ^ daß nunmehro Orkäiwres und alle diejenigen, welche an die sub-
hasürte Mühle eum p6rtiQ6utÜ8 eine Ansprache es sey 6x (luoeuuliue capity vei 
causa es wolle, zu haben vermeynen mögten, sich aber in tyrniini« pra,6tixi8 
damit nicht gemeldet, von der Mühle nnd dem ?r6tio auf immer abzuweisen 
und mit ihren Forderungen zu praeoluäirßn, solche auch dem Müller Stuhr als 
Meistbiethenden vor das Geboth der 1080 Thlr. zu adäicirsn, und zuzuschlagen, 
jedoch daß der St. Marien Stifts Kirche bey künftigen Veräußerungen das 
Näherrecht vorbehalten bleibe auch Kaüffer die auf der Mühle raäioirw Pacht 
künftig mit 64 Scheffeln 14 Metzen Roggen in uawra statt der bisherigen 
50 Thlr. in Gelde abführen, auch das festgesetzte Aufzugsgeld außer dem?r6tio 
der Kirche erlegen muß: wie er denn das Kauff-Geld in tsriuiuo den 5. October er. 
in jetzigen guten Königl. Preüß. Silber Courant Gelde baar einzubringen und 
zu bezahlen hat, alsdann er sofort in den Besitz der erstandenen Mühle gesetzet, 
und ihm solche Erb und eigenthümlich übergeben werden soll. So viel diejenigen 
(KMwi-68, welche sich mit ihren Forderungen gemeldet haben betrift; so wird 
die Erkenntniß darüber und deren (AaMüeation bis dahin ausgesetzet, daß des 

eoiuüiuuis Müller Lohfen bereits inventirts» Vieh und Vss6et6ii durch 
s? ^ i zu Gelde gemacht feyn und sich beurtheilen lassen wird, ob und in 

V ö Bfidi ll Oäi ich Pbl S i z g c h f y sch h ss 
wiefern das Vermögen zur Befriedigung aller Oi'käiwreu zureichet. Publ. Stettin 
im St. Marien Stifts Kirchen Gericht den 9. September 1769. 

(I.. 8.) Löper. 
Das Landemium oder Aufzugsgeld zahlte der neue Besitzer der Mühle am 

2. Januar 1770 mit 13 Thlr. 8 Gr. bei der Marienstifts-Kasse ein. 
I n einer Vorstellung ohne Datum bat Stuhr den Stifts-Administrator 

Hofrath Herr ̂ ) um Mittheilung des Contracts, welchen das Stift mit dem ersten 
Erbmüller geschlossen, um beurtheilen zu können, was für Gerechtigkeiten bei der 
Mühle seien, und welche Obliegenheiten er zu erfüllen habe. Der am 15. December 
1770 ertheilte Bescheid lautete dahin, daß Supplikant sich..bei dem in Händen 
habenden Adjudications-Bescheide zu beruhigen habe, zum Überfluß aber werde 

*) I n Folge des großen Adelsschubs von 1787 trug der Marienstifts-Admimstrator auch 
Lllnd-Syndicus, Hofrath Friedrich Wilhelm Herr auf Anerkennung und Erneuerung des Adels 
seiner Vorfahren an, was vom Könige Friedrich Wilhelm I I . von Preußen mittelst Diploms 
vom 29. October 1787 bewilligt wurde. Er hinterließ zwei Söhne,.davon der ältere vor 1806 
im Infanterie-Regiment v. Treskow und nach 1815 als Hauptmann im, 7. Rheinischen Land-
wehr-Regiment stand; der jüngere lebte als Regierungsrath und Iustitiarius beim Oberbergamt 
für die Brandenburg-Preußischen Provinzen, zugleich Iustiz-Commissarius (Rechtsanwalt) und 
Notar im Bezirk des Kammergerichts zu Berlin, woselbst er im Jahre 1837 unbeerbt starb. 
Der ältere lebte als Hauptmann a. D. gleichfalls in Berlin, noch 1839, war aber auch unbe¬ 
erbt. Mi t ihm ist das erneuert adliche Geschlecht derer von Herr erloschen. 
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ihm annsch Abschrift des Abschätzyngs-Protokolls vom 8. Februar 1769 ertheilt, 
aus welcher alle dieser Wühle zustehende Bedingungen zu ersehen seien. Stuhr 
beruhigte sich aber nicht, sondern wandte sich, über den Administrator Beschwerde 
führend, an das Curatorium des Marienstifts. Präsident v. Keffenbrink"') schrieb 
auf die Eingabe: das Gesuch laufe auf Väitionoiii äoeuinsutoruN hinaus, um 
vermuthlich daraus wider die Kirche zu klagen, es ist also die Frage, ob der 
Herr Administrator es nicht auch für bedenklich hält? und ob, wenn darauf 
gerichtlich gedrungen wird, die qu. Dokumente als eoiumuuia angesehen werden 
können? welchenfalls es besser seyn würde, dasjenige gutwillig zu thun, was man 
nachgehends gezwungen thun müßte. Auf diefe unterm 24. Januar 1771 an 
den Administrator Hofrath Herr erlassene Verfügung, stattete der Letztere zwei 
Tage darauf seinen gutachtlichen Bericht dahin ab, daß die Gewährung des auf' 
Edition der Dokumente und Briefschaften gerichteten Gesuchs des Mühlenmeisters 
Stuhr von Folgen sein werde, von denen der Petent sich sin Bi ld zurecht gelegt, wie er 
sich schon habe merken lassen. Er fpekulire nämlich auf den § 5 des Erbzins-Kauf¬ 
vertrages von 1704, worin festgesetzt sei, daß der Müller auf dieser Mühle all¬ 
jährlich Einiges Holz haben solle. I m Jahre 1714 wurde die Mühle von den 
Russen abgebrannt und Müller Jahn mußte es sich gefallen lassen, selbige ans 
eigenen Mitteln, ohne Gewährung von Holz, aber gegen 3 Freijahre wieder auf¬ 
zubauen. Nach der Zeit meldete sich der folgende Besitzer, Müller Struck, und 
bat um Holz; er wurde aber damit unterm 14. November 1721 gänzlich abge¬ 
wiesen. Stuhr hat von dem Inhal t des gedachten § 5 sprechen hören, auch 
davon, daß einem seiner Vorfahren vom Curatorium nachgegeben worden, statt 
der gewöhnlichen 64 Scheff. 14 Metz. Kornpacht 50 Thlr. als Mühlenpacht zu 
entrichten. Um sich von Dem, was er gehört, Überzeugung zu verschaffen, ist er 
auf den Einfall gekommmen, die auf die Mühle sich beziehenden Dokumente, und 
Briefschaften zu verlangen, damit er eine Grundlage habe, auf der er evettt. sein 
vermeintliches Recht erstreiten könne. Außer dem Vertrage von 1704 existire 
weiter kein Dokument. Jahn, der diesen Contract geschlossen habe bei seinem 
Leben die Mühle verkauft und diefe fei, unter Zustimmung des Curatoriums von 
einem Besitzer auf den andern übergegangen, ohne daß jemals ein neuer Contract 
abgeschlossen worden sei. Hofrath Herr bat um Bescheid, ob er dem Meister 
Stuhr den Bertrag von 1704 in kornia prodauw ertheilen solle indem er noch 
hinzufügte, daß derselbe weder lesen noch schreiben könne, und daher die Ver-
muthung viel Gewißheit sei, daß er seine Bittschriften von irgend einem Winkel¬ 
advokaten abfassen lasse. Auf Grund dieses aä vominos F6li6ro8i88iiiw8 <üurawr68 
gerichteten Berichts und nach Einsicht der laufenden Acten ertheilte das Curatorium 
— v. Keffenbrink, — unterm 27. Januar 1771 dem Meister Stuhr zur Reso¬ 
lution, daß da derselbe die Mühle als M 8 lieitan^ so erstanden, wie sie nach 
der Taxe ausgeboten worden, in der Taxe aber so wenig, als in den öffentlichen 
Subhastations-Bekanntmachungen, dem Licitations-Protokolle und demAdjudimtions-

*)., Julius Friedrich v. Keffenbrink war erster Präsident der Regierung (höchsten IustizhofeZ) 
und des Konsistoriums zu Stettin, auch Vorsitzender des Marienstifts-CuratoriumZ. Er war 
ein sehr gelehrter Mann, der sich in seinen Privatstudien vorzugsweise mit Astronomie be¬ 
schäftigte.' Er bestimmte die Lage von Stettin zu 53" 22' 10" N. und 32« 22' 30" O. Ferro, 
die Länge um etwa 10" zu groß. 
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Bescheide etwas von einer Verpflichtung des Stifts zu freien Bauholz-Stücken 
enthalten, Supplicant an dem vorher errichtet gewesenen Contracten keinen A n - , 
theil habe, und sein jetziges ^etitum in Ansehung der ihm für dieses Jahr ohne 
alle Schuldigkeit erzeugte HNohlthat, einen recht unverschämten Undank zu ver-
rathen scheine; daher uoNw6 des Stifts auf alle Fälle das M8 rßvooauäi vorbe¬ 
halten weroe. Worin die Wohlthat bestanden, ist nicht ersichtlich. 

Hierauf reichte, freilich erst nach 8 Monaten Meister Stuhr eine Beschwerde 
über das St . Marienstifts Kirchen Gericht bei 
Pommern ein, von der an jenes unterm 13. September 1771 der Befehl erging, 
innerhalb 8 Tage von Beschaffenheit der Sache Bericht zu erstatten. Dieser 
Befehl war von Keffenbrink unterzeichnet. Der Regierungs-Präfident von Keffen¬ 
brink wollte also vom Stifts-GeLicht unterrichtet sein, was der Marienstifts-
Curator v. Keffenbrink dem Beschwerdeführer Stuhr verfügt hatte! Und nicht 
genug daran, er sollte auch dichter über, die von ihm in einer andern Sphäre 
begangenen Handlungen sein! Eine natürliche Folge des widersinnigen Anhaüfens 
verschiedener Amter auf Eine Person. Meister Stuhr führte in seiner, von dem 
H.äv. Il,6F. Contius abgefaßten, Beschwerdeschrift an, daß, da er die Pädagogien-
Mühle in den Licitations-Termme für das Meistgebot von 1080 Thlr. erstanden 
habe, und ihm der Zuschlag ertheilt worden sei, er auch das Kauf-Pretium so 
wie das Laudemium bezahlt habe, und die Übergabe der Mühle an ihn erfolgt 
sei, es sich 60 ip80 verstehe, daß er alle an dieser Mühle klebenden Rechte und 
Gerechtigkeiten erworben habe und ihm die dazu gehörigen alten Dokumente, 
welche seine Antecessoren gehabt, extradirt werden müßten. Die Ursache, warum 
das Kirchen-Gericht ihm die Aushändigung dieser Dokumente verweigere, sei sehr 
leicht zu errathen, indem dasselbe viele Gerechtigkeiten, als die Brau-und Brannt¬ 
weinbrennerei, und freies Bauholz, welche Vortheile der erste Besitzer der Mühle 
nach dem Contracte von 1704 genossen, von derselben abzubringen bemühet ge¬ 
wesen, und dasselbe die Meinung hegV, daß er oder seine Successoren diese Vor¬ 
theile genießen zu wollen Miene Machen dürften, ind,em Keinsr in Ermangelung 
solcher Dokumente zu wissen vermöge, was für Rechte und Gerechtigkeiten er 
eigentlich zu prätendiren habe. Weil ihm aufgebürdet worden die Mühlenpacht, 
statt wie feine Vorgänger es gethan, in Gelde mit 50 Thlr., in Natura mit 
64 Sch. 14 Mtz. Roggen abzuführen, so fei ihm bei diesen ^catamiteusen" Zeiten 
und hohen Kornpreisen der Kauf der Mühle schon längst leid geworden, und er 
Habe sie deshalb in den Intelligenz- und Zeitungs-Nachrichten schon mehrfach 
zum Verkauf ausgeboten, aber Niemand unter den Kaufliebhabern, die sich bei 
ihm gemeldet, wolle sich auf einen Handel einlassen, weil er die alten Dokumente 
und Urkunden nicht vorlegen können , 

Löper, der Marienstifts-Richter, gab in der Sache unterm 13. October 1771 
ein Rechts-Gutachten folgenden Wortlauts ab: 

„Meines Dafürhaltens kann dem Stuhr die Copey des alten Contracts von 
1704 nicht versagt werden. Er hat per Liutioußln vßnäitiousui die Mra, primi 
aehuii-kiitiZ auf sich transferirt, welche sich lediglich auf diesen Contract gründen. 
Da ilupiorant die Mühle in ^uäieio erstanden hat, so ist Mäicium auch ver¬ 
bunden, so wie er schuldig war ihm p088688io!ikiQ vaouaiu zu verschassen, dem-
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selben die zur Mühle gehörigen Papiere auszuliefern. Die Kirche als 
äiiscw» kann meiner Meinung nach unter der Veränderung des Erbzinsmannes 
niemahlen Profitiren. Ich sehe deshalb nicht den geringsten Grund, da nicht 
soolsÄa sondern nur Mäioiuui hua taie aä Iu8tg,ntiain creäitoruiu die Mühle 
verkauft hat. Nach dem Contract § 5 soll der Müller hinführo — 1) das be-
nöthigte "Eichen-Bauholz aus den Kirchen-Heiden, wie auch 2) jährlich 2 Kienen-
baüme haben. 3) I n dem § 1 ist ihm das Bierbrauen promittiret; (s. oben S. 19.) 
Ich glaube es werde einen sehr großen Prozeß geben, wenn der Müller diesen 
Contract erhält, und ich besorge, er werde zum Nachtheil der Kirche ausschlagen. 
Die Taxe hat der Müller nicht gemacht. Er kann dafür nicht, daß darin Stücke 
omittiret sind, die nicht omittiret werden durften. Aus dem Lmtations-Protokoll 
erhellet nicht, daß ihm selbiger vorgezeiget sey. *) Wenn es aber auch geschehen^ 
wäre, so würde doch solches keinen Effect haben, weil kein Grund einiger Befugniß ^ 
der Kirche von ihren ersten Obligationen abzugehen fürhanden ist. Nx aoti.8 
geht nicht hervor, daß die Prätension des Holzes rechtlich auf eine oder die 
andere Arth abgemacht sey. Vielmehr constirt, daß ihm unterm 14. November 
1721 2 Stück gegeben worden**), und Anno 1717 ist ordentlich mit ihm wegen 
des Holzes gegen 3 Frey-Jahre accordiret. Auch Anno 1726 sind annoch 2 
Eichen angewiesen***). Seit diesem Jahre constirt von gar keiner Anforderung. 
Meines Dafürhaltens muß daher der Bericht an die Königl. Regierung so viel 
als möglich vermieden und hergegen dahin getrachtet werden,, durch einen billigen 
Vergleich den für die Kirche besorglichen Schaden abzuwenden, wozu die ehemalige 
Ü.680iuti0 86Q6r08i88iN0ruN vom. Ourawrum vom 22. Februar 1744, daß 
überhaupt nur 50 Thlr . Pacht gegeben werden darff, wohl am besten zum Grunde 
gelegt werden dürfte." 

Aerr, der Administrator, bisher ein Gegner einer jeden dem Meister Stuhr 
zu machenden Concession, schloß sich nunmehr den Ansichten Löper's an und beide 
erstatteten gemeinschaftlich dem Curatorium einen Bericht, der in der Hauptsache 
eine wörtliche Wiederholung des Löperschen Gutachtens war. 

Präsident v. Keffenbrink, erster Curator der Marienstiftskirche, verfügte da¬ 
rauf am 19. October 1771, daß er bei feinem rechtlichen und wohlbegründeten 
Decrete vom 27. Januar 1771, in uns ^owruin, stehen bleibe, um so mehr, da 
der Stuhr ein 6xtrali6U8 und kein Erbe des Ersten Käufers sei, es auch gar 
nicht folge, daß die e0näiti0N68, welche dem ersten Käufer bewilliget worden, 
auch dem zweiten und dritten, u. f. w. bewilligt werden müßten, dafern nicht 
NV. der Fundus mit dergleichen Bedingungen ausgeboten worden. Sonst würde 
der Stuhr auch das Bierschenken beanspruchen können. Die Subhastations-Aus-
bietung der Mühle und die Adjudications-Sentenz gebe den Ausschlag von dem, 
was er gekauft und was er schuldig sei. Das St . Marienstifts-Gericht thue also 
am Besten, den von der Königl. Regierung erforderten Bericht nach der Wahrheit 

*) Lüfter bezieht sich auf: ^.cts, in Sachen der Wittwe Stecklingen enutra den Mühlen 
meister Lohse. Fol. 12. 

**) Und bei dieser Stelle auf die, weiter unten im Quellen-Nachweis anzuführende 
wegen Erbauung u. s. w. der Windmühle bei der Oderburg. Vol. I I , Fol. 56. 

***) Desgleichen, Fol. 46, 59. 
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dahin abzustatten, daß die Sache so beschaffen sei, als der Gtiftss-Administrator 
es dem Curatorium unterm 26. Januar 1771 angezeigt habe, mithin das Stifts¬ 
kirchen-Gericht der nachgesuchten Edition nach dem darauf ertheilten Dekret vom 
27. H. sich nicht fügen könne. Würde aber Königl. Regierung dem Gerichte 
diese Edition anbefehlen, so würde es willig paritiok leisten, als wohin es auch 
bereits von dem Curatorium instruiret sei. 

Der zweite Stifts-Curator v. Wycherslost fügte am 21. Dctober noch hinzu: 
H.ee6äo, und kann der jetzige Besitzer Stuhr auf die seiWU Vorfahren verwilligte 
50 Thlr. Geldpacht um so weniger provocirm, als diese demselben im Jahre 
1744 nicht in iMuitum, sondern VW. nur auf 20 Fahre zugestanden worden, 
mithin auch das Stift bei der angeordneten Subhastation allerdings beßlgt gewesen, 
davon hierwiederum abzugehen. 

Auf den Grund dieser vom Curatorium ertheilten Instruction faßte das 
MartenMsMrHen-Gerichi den Bericht ab, welchen es am 23. MWber 1771 
der Königl. Regierung abstattete. Was der Gerichtshof darauf an dm MüWen-
meifter NuHr verfügt hat, ist aus dm Acten, dm mit dem Berichte fchtießen, 
nicht ersichtlich. Es läßt sich indessen wohl anMhttten, daß HM Regiewngs-
Präsident v. Keffenbrink dem Marienstifts-Curator v. Keffembrink nicht werde 
widersprochen haben! 

Zwanzig Jahre später sieht man die Pädagogien-Mühle nicht mehr im Besitz 
eines Müllers, sondern eines Gaßwirths, Mmens U R. Mese. Auch dieser 
trägt in einer Vorsteyung vom 11. November 1793 auf Grtheiluna. einer be¬ 
glaubigten Abschrift von dem Fundations-PrVtokoll dn Pädagogim Mtthle, d. h>: 
von dem Erbverkaufs-Tontraete von 1704, an, womM er die eigentlichen Ge¬ 
rechtsame dieser Mühle, sowie die daraus für ihn entstehenden VerbiMWeitm 
gegen. die Grundherrschaft ersehen könne. * 

Der Administrator des Mamenstifts ist noch immer Hsxr, aber wie oben in 
der Anmerkung gesagt, jetzt'nobilitirt. Er ertheilt dem.Petenten unterm 19. No¬ 
vember 1793 zur Antwort und Nachricht, daß aus dem NmichtUngZ-Aetm des 
Königl. MarimsOfts keine Abschriften erttzeilt wurden, und folHes im vmliegmden 
Falle um fo weniger geschehen könVe, als die mit dem Besitz der Pädagogien-
Mühle verbundenen Gerechtsame und Verbindlichkeiten mcht mehr nach dem 
ersten Fundatwns-Instrumente, sondern nach der mit den bisherigen Besitzern 
verschiedentlich getroffenen Vereinbarung, welche Hm hoffentlich bei Übergabe der 
Mühle ausgehändigt sein würden, zu beurtheilen seien. 

Hiermit schließen die im Archiv des MariensWs befindlichen Acten, die 
Pädagogien-Mühle betreffend, und es entstehet eine Lücke von zwölf Jahren 
während derer gar keine Nachrichten über diese Mühle beim Marienstift vor¬ 
handen sind"'). Die Müeren Acten beginnen erst wieder mit dem Jahre 1805. 

*) Es möchte denn sein, daß Nachrichten über Besitzveränderungen ic. in den Iahresrech-
nungen des St i f ts aufgefunden werden könnten, die aber hervorzusuchen,. mit großen Schwierig¬ 
keiten verbunden ist. Dies gielt auch von dem alten Hypothekenbuche welches im Jahre 1753 
zuerst angelegt, aber, als zum täglichen Gebrauch nicht mehr nöthig, reponirt worden ist, und 
auf dem Boden des Kreisgerichts - Gebäudes in sicherm Raum aufbewahrt wird. Das bei 
dem frühern Marienstifts-Gerichte im Jahre 1791 angelegte Hypothekenbuch, so wie die be¬ 
treffenden Grundaeten find bei Auflösung deZ gedachten Gerichts im Jahre 181ß an das damals 
bestehende Stadtgericht Stettin abgegeben worden. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 5 
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Aus ihnen und dem neüern Hypotheken- oder Grundbuche ergeben sich folgende 
Thatsachen: — 

Zunächst die Mühlenpacht betreffend. Sie war, so lange die Mühle auf 
Zeit verpachtet wurde und auch nach dem Erbkauf-Vertrage von 1704, stets auf 
Körner-Pacht vergeben; doch findet sich, wie aus döm Vorhergehenden ersichtlich, 
auch die Bestimmung, daß die Naturalpacht nach dem marktgängigen Preise des 
Roggens in Gelde abgeführt werden konnte, so wie in den Jahren 1744 und 1746, 
daß die Pacht statt der 3A5ispel Roggen auch mit 50 Thlr. entrichtet werden könne. 
Es sind gegenwärtig just 100 Jahre her, daß die Körnerpacht in Wegfall ge¬ 
kommen und an ihre Stelle endgültig die Geldpacht getreten ist, und zwar der̂  
eben genannte Be t rag von 50 T h l r . , der muthmaßlich, in Einvernehmen mit 
den Erbpächter, auf einen gutachtlichen Bericht des Stifts-Curatoriums durch 
Hof -Rescr ip t vom 3. J u n i 1774 genehmigt, bezw. angeordnet worden ist.*) 
Der Roggen ist hiernach zu 16^/g Thlr. gerechnet, wahrscheinlich nach einem 
mehrjährigen Durchschnitt des Martini-Marktpreises. Wäre die Mühlenpacht, 
die weiter nichts ist, als ein Canon, ein Erbzins, eine Grundabgabe, welche 
nur in rscoFiiitioiiLN äominii äirsoti vom Besitzer des Grundstücks, der das 
äunimiam uÄ6 hat, gegeben wird, in Körnern stehen geblieben mit dem Vorbehalt, 
den Roggen auch in Gelde nach dem Marktpreise bezahlen zu können, so möchte 
es für das Marienstift wol vorteilhafter gewesen sein. 

Aus dem unten folgenden Hypothekenschein von 1840 ergibt sich, daß im 
Jahre 1790 der schon oben erwähnte Gastwirth Giese, Vornamens Rudolf 
Albert, Besitzer der Pädagogien-Mühle war, und derselbe nicht unbedeutende Verän¬ 
derungen auf dem Grundstücke vorgenommen, namentlich ein massives Wohnhaus und 
eineholländischeMühle erbauthatte. Vermuthlich trieb er alsHauptgewerbe Schankwirth-
schaft. Wie lange er aufd?r Mühle geblieben, constirt nicht. Sein Nachfolger war der 
Mühlenmeister Frosch, dessen Wittwe Agathe Sophie, geb. Bergmann, und sonstige 
Erben dasGrundstück mittelst Contracts vom 9. November 1805 für ' Thlr. 5600 
a n , den Hutmacher Johann Jacob Rohde verkauften. Bei dieser Gelegenheit 
brachte der Administrator Ockel zur Sprache, ob das St i f t das ihm zustehende 
Vorkaufsrecht ausüben solle. Er hielt es nicht für rathsam. D i e M ü h l e , so 
berichtete er, das eigentliche nutzbare Pertinens des Grundstücks, sei bekanntlich 
1804 im Monat September eingestürzt, wol der von Giese erbaute Holländer; 
ihr Aufbau würde gewiß gegen 3000 Thlr. kosten; dann hätte das Sti f t 
auf dieses Grundstück 8600 Thlr. verwandt, die ihm aber gewiß nicht einen 
Ertrag von 30,0 Thlr. jährlich gewähren würden. Das Curatorium — v. Eick-
stedt, v. d. Osten und noch zwei andere Namen," die nicht zu lesen sind — 
traten der Ansicht des Administrators bei. Rohde zahlte das Laudemium mit 
13 Thlr. 8 Gr. und übernahm das Grundstück am 1. Apr i l 1806. Die Müllerei 
konnte er nicht betreiben, weil keine Mühle mehr vorhanden war und er nicht 

*) Dieses Rescript befand sich in Abschrift als Belag Nr. 1 bei der Stifts-Rechnung Pro 
1773/1774; und das Original in ^et is des Marienstifts, Ti t . HI , Sect. 1. o. Nr. 24, Blatt 31. 
Dieses Actenstück ist nicht mehr vorhanden. Es handelte von Remissionen. Weil man das 
längere Aufbewahren dieser längst erledigten Sachen für überflüssig hielt, wurde das Actenstück, 
mit vielen anderen ähnlichen Acten, welche historisch Interessantes nicht enthielten, vor langer 
Zeit zum Einstampfen verkauft. Das qu. Hof-Rescript herauszunehmen ist vergessen worden. 
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daran dachte, eine neue zu bauen; sein Händwerk> Hutmacherei, hat er sehr wahr¬ 
scheinlich dort nicht getrieben. Die Vermuthung liegt nahe, daß die Pädagogien-
oder Giesesche Mühle^ wie man das GrundMck seit Giese's Besitz zu nennen 
pflegte, zu Rohde's Zeit ein Erholungsort für die Stettiner Einwohnerschaft, eine 
Gast- und Schankwirthschaft, gewesen ist. Rohde war in einer unglückseligen 
Zeit Besitzer des Grundstücks geworden. Es war der Anfang der französischen 
Occupation. Feindliches Kriegsvolk war raubend und zerstörend bei ihm einge¬ 
drungen; Einquartirung über Einquartirung durchmarschirend er Franzosen war 
nicht zu sättigen und Kriegs-Contribution wurde von ihm per Execution uner¬ 
bittlich eingezogen. Er war nicht im Stande gewesen, die Mühlenpacht pro 
Michaelis 1806/1807 an das Marienstift abzuführen. Er bat deshalb in einer 
Vorstellung vom 21. October 1807 „ihn bis zur völlig hergestellten Ruhe von 
Zahlung des 50 Thlr. Canons zu entbinden, zumal das Object, für das die 
Mühlenpacht erlegt werden müsse, gar nicht mehr vorhanden sei," die Mühle 
nämlich. Ohne auf eine Erörterung dieser irrigen Ansicht über die Natur der 
dem Marienstift schuldigen Abgabe einzugehen, doch in Rücksicht der obwaltenden 
Zeitumstände, wo der Verdienst größtentheis wegfiel und der Grundbesitzer 
außergewöhnliche Lasten zu tragen hatte, bewilligte das Curatorium zur Zahlung 
des Rückstandes eine Frist bis zum 1. Januar und I .Ap r i l 1808, um denselben 
in zwei Hälften abzuführen. Für diese Bewilligung dankend, bat Rohde um 
Erlaß wenigstens der Hälfte des Canons, was aber durch Verfügung vom 
20. November 1807 abgelehnt wurde. ' 

Auszug aus dem Hypothekenbnch der Stadt Stet t in, Vol . X I I , Fol. 384. 
Die vor dem Anklamer Thore hiefelbst belegene sog. Pädagogien-Mühle besitzt — 
1. Ihre Königl. Hoheit, die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig, welche 

das Grundstück mit Zubehör und einer Erbzinswiese nach dem Contracte M m 
28. Februar 1810, und gerichtlich bestätigt den 18. September H. von dem 
Hutmacher Johann Jacob Rhode für . . Thlr. 7000 
Preüß. Court, in Vi bis V12 Stücken gekauft und nach dem Dokument vom 
20. Ma i 1811 die Vor- und Ablafsung erhalten hat. Der Besitztitel U für 
Ihro Königl. Hoheit, die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig, vi ä6cr6ti vom 
20. M a i 1811 eingetragen worden. 

Es gehören dazu 1) ein massives Wohnhaus, Scheune, Stal l und Familien¬ 
haus; 2) ein Kamp Landes von 3 Scheffel Aussaat. 

Darauf sind eingetragen: 
Ruhr. I I . Ousra perpewa und Einschränkungen des Eigenthums oder der 

Disposition. ' 
Nr. 1. Fünfzig Reichsthaler jährliche Mühlenpacht, welche vierteljährlich mit 

12 Thlr. 12 Gr. an das Marienstift bezahlt werden muffen. 
Nr^ 2. Der vormalige Besitzer, Gastwirth Giese, hat zum Aufbau des 

massiven Wohnhauses, vom hiesigen Königl. Gouvernement den 19. März 1790 
zwar den Consens erhalten, sich jedoch auch verbindlich gemacht, sowol in Kriegs¬ 
zeiten und wenn die Festung mit einer Belagerung bedroht, als auch, wenn das 
Terrain, worauf das Wohnhaus steht, wegen seiner erhöhten Lage der Festung 
nachtheilig würde, auf Verlangen des Königl. Gouvernements ohne Widerrede 
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und ohne die mindeste SchadensvergütigMg zu prätendirey, abzubrechen, und 
auch, im Fall Se. Königliche Majestät eine Bonification bewilligten/ doch nicht 
mehr als 1000 Thlr., als so hoch der Werth, wenn es in Fachwerk gebaut 
wäre, von SachverständiZen bestimmt ist, zu verlangen, welches v i äeneti vom^ 
28. März 1790 verzeichnet ist. 

, Nr. 3. Derselbe hat wegen der neu erbauten Graupenmühle laut Reverses 
vom 6. Ju l i 1794 sich verbindlich gemacht, bei einer entstehenden Belagerung 
der Festung, oder wenn der Platz, worauf die Mühle steht, auf Allerhöchsten 
Befehl in Kriegs- oder Friedenszeiten, zum Behuf der Festung benöthigt werden 
sollte, biese Graupenmühle sofort ohne alle Widerrede auf seine eignen Kosten^ 
niederreißen zu lassen, auch alsdann keine andere Vergütigung, als die für den 
Platz, worauf die Mühle gestanden, in dessen wirklichem Benutzungsfalle zu ver¬ 
langen, so ttotirt 6x äsersw vom 4. August 1796. 

- Nr. 4. Derselbe hat gegen das hiesige Müllergewerk laut Protokolls vom 
20. Februar und 4. August 1796 sich verpflichtet, auf der neu erbauten hollän¬ 
dischen Graupenmühle kein Mehl zu mahlen, so lange die Pädagogien-Mühle 
noch zum Mehl mahlen gebraucht wird, so ex äßcrkto vom 5. August 1796 
verzeichnet ist. ^ 

Nr. 5. Das dem Königl. Marienstift in Veraüßerungsfällen zustehende 
Vorkaufs- und Näherrecht und das auf den Entsagungsfall jedes 3Kal zu bezahlende 
Laudemium von 20 Floren oder 13 Thlr. 8 Gr. Preüß. Courant, eingetragen 
auf den Grund des Contracts vom 1. März 1704. 

Rubr. I I I . Gerichtlich versicherte Schulden und andere Realverbindlichkeiten. 
Nr. 1—9 find gelöscht. 
Weiter findet sich nichts eingetragen und ist dieser Hypothekenschein dem 

Königl. Ober-Landesgericht Hieselbst zu den Acten betreffend den über den Nach¬ 
laß Ihrer Kömgl. Hoheit der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig eröffneten 
erbschaftlichen Liquidations-Prozeß iulornikt. causa ertheilt. 

Stettin, den 3. Apr i l 1840. 
Hanff. (L. 8.) Nobiling. 

1840 am 18. Februar, Vormittags 10 Uhr, starb an Altersschwäche und 
einige Tage vorher erlittenem Schlaganfalle auf ihrem oben genannten Landsitze 
die Prinzessin Christiane Ulrike Elisabeth, 4te Tochter des Herzogs Carl von 
Braunschweig-Wolfenbüttel und dessen Gemalin Philippine Charlotte, Friedrich 
Wilhelms I , Königs in Preußen, ̂  Tochter. Die Prinzessin Elisabeth, wie sie der 
Kürze wegen nach Familienbrauch genannt wurde, war am 8. November 1746 
auf dem Schlosse zu Wolfenbüttel geboren, hat also ihr Leben auf 95 Jahre 
10 Monate und 10 Tage gebracht. I h r Oheim war der berühmte Prinz 
Ferdinand von Gr. W., geb. 11. Januar 1721, ein Special Friedrich's I I . von 
Preußen, und einer seiner ausgezeichnetsten Feldherren im siebenjährigen Kriege; 
ihre Tante war Elisabeth Christine, Friedrichs I I . Gemalin. Die Prinzessin 
Elisabeth wurde dem Prinzen von Preußen, (ältesten Sohne des am 12. Ju l i 
1758 mehrentheils aus Gram der ihm zu Theil gewordenen Ungnade seines 
Königlichen Bruders, der ihn vom Kriegsschauplatze verwies, s Prinzen August 
Wilhelm von Preußen), nachherigen Könige Friedrich Wilhelm I I . (geb. 25. Sep¬ 
tember 1744, Regierungs-Antritt 17. August 1786), am 14. Ju l i 1765 vermalt, 
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von demselben aber schon 1769 geschieden und vom König nach Stettin als 
Gefangene verwiesen. Der Sprößling der vierjährigen Ehe war die Prinzessin 
Friederike Charlotte Ulrike Eatharma, geb. 7. Ma i 1767 vermalt den 29. Sep¬ 
tember 1791 mit dem Prinzen Frederik, zweiten Sohne Königs Georg I I I . von 
Großbritannien und" I r land, der den Titel eines Herzogs von Dork führte. Der¬ 
selbe f 5. Januar 1827 kinderlos- ' 

Die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig bewohnte anfänglich das Schloß 
zu Zafenitz. Später wurde sie unter strengere Aufsicht im Schlosse zu Stettin 
gestellt, bis König Friedrich Wilhelm I I I . im Jahre 1809 der nunmehr 63 Jahre 
alten Frau die Erlaubniß ertheilte, das eben feil gebotene Grundstück der 
Pädagogien-Mühle zu erwerben und für sich wohnlich einzurichten. Von da an 
lebte die Prinzessin in diesem Landhaufe, obwol ihr auch einige Gemächer im 
Stettiner Schlosse eingeräumt blieben, welche sie jedoch in den letzten Jahren 
nicht mehr versönlich benutzte. Der Historiograph Johann David Erdmann 
Preüß, indem er der Prinzessin Elisabeth von Br. gedenkt*), sagt, daß die Mitglieder 
der mit der Ehescheidung beauftragten Commission mittelst förmlicher Eidesleisw^ 
verpflichtet worden seien, von den betreffenden Verhandlungen.Niemand etwas 
zu' entdecken, sondern mit sich ins Grab zu nehmen. Friedrich I I . versiegelte 
mit eigner Hand die Acten, welche später Friedrich Wilhelm I I I . zwar eingesehen, 
aber versiegelt an das geheime Haus-Archiv wieder zurückgegeben hat. 

M i t der Erwerbung des Grundstücks der Pädagogien-Mühle durch die 
Prinzessin Elisabeth von Br . hörte dasselbe nachdem das Mühlengebaüde, wie 
oben bemerkt, bereits 1804 zusammengestürzt war, nunmehr gänzlich auf ein 
Mühlengrundstück zu sein. Sein Name, der drittehalb Jahrhunderte Geltung 
gehabt hatte, scheint auch seit der Zeit, daß die Mühle aus der Iahnschen Familie 
in den Besitz eines andern Müllers übergegangen war, allmälig in Vergessenheit 
gerathen, und sie nach dem jedesmaligen Eigenthümer benannt worden zu sein. 
So kannte man sie im Jahre 1810, als das Grundstück schon der Prinzessin 
gehörte, noch immer unter der Benennung der „Gieseschen Mühle" ^ ) obwol die 
von Giese nach holländischer Art erbaute Graupenmühle schon feit 6 Iahrek nicht 
mehr bestand und sie nicht wieder aufgebaut war; schon Rohde hatte nur den 
Platz mit gekauft, auf dem die Mühle,gestanden hatte. , 

Man hat zeither,- und selbst in amtlichen Kreifen, geglaubt, daß der König 
Friedrich Wilhelm I I I . es gewesen, auf dessen Befehl die Pädagogien-Mühle für 
die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig angetanst worden fei und der König 

*) Preüß, Biographie Friedrichs des Großen. Berlin 1834. Bd. IV. S. 184^ Die Gräfin 
Sophie Marie von Voss hat in ihren Erinnerungen wahrend „Neun nnd sechszig Jahre am 
Preußischen Hofe", Leipzig 1876 (aber schon im Öctober 1875 erschienen) anch nicht die leiseste 
Erinnerung an diese, von ihr miterlebte Scheidung, die zu ihrer Zeit ohne Zweifel großes 
Aufsehen am Hufe wie im ganzen Lande gemacht hat. Erst nach dem Tode der Prinzessin 
Elisabeth sind die Gründe klar geworden, welche den großen König veranlaßt haben/das ge¬ 
richtliche Scheidungs-Grkenntniß mit sv außerordentlicher Strenge gegen die Gemalin Seines 
Neffen zu ergänzen, !che die Verbannung nach Stettin doch immer angesehen werden muß. 
Nur der Herausgeber der „Erinnerungen der Gräfin Voss" gedenkt auf S. 111 der Scheidung 
mit zwei Zeilen. , 

**) L. B. I I . Th. Bd. VII I , 1004. 
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die Mi t te l dazu aus Staatsfonds bewilligt habe. Diese Meinung ist eine irrige, 
wie das nachstehende Hof-Rescript beweist*^): 

„Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen :c. Unfern 
Gruß zuvor 2c. Wir haben Höchst Selbst mittelst Cabinets-Ordre vom 15. d. M . 
der Frau Prinzessin Elisabeth Königl. Hoheit zu Stettin zum Ausbau des Eta¬ 
blissements, dessen Ankauf sie beabsichtigt, einen Vorschuß in Gnaden zu 
bewilligen geruhet, und ist die General-Staats-Kasse heute angewiesen worden, 
diesen. Vorschuß durch Eure Haupt-Iasse leisten zu lassen. ^ 

„Indem Wir Euch hievon zur Veranlassung des weiter Nöthigen benachrichtigen, 
tragen Wir Euch mit Bezug auf das Rescript vom 8. d. M . zugleich auf, anzu¬ 
zeigen, in wie ferne Hoffnung vorhanden ist, diesen Vorschuß durch den V.erkauf 
von Iafemtz gedeckt zu fehen. Sind Euch in Gnaden gewogen. 

Berlin, den 25. Januar 1810. 
„Auf Se. Königl. Majestät Allergnädigster Special-Befehl. 

„An die Pommersche Regierung zu Stargard. 
Hiernach ist es klar, daß die Prinzessin Elisabeth das Kaufgeld für das 

Grundstück der Pädagogien-Mühle und die darauf haftenden Schulden aus ihrem 
Vermögen gedeckt hat. Wäre es anders gewesen, wäre die Prinzessin nicht 
wirklich die Käuferin gewefen, hätte ihr Name auch nicht ins Hypothekenbuch aufge¬ 
nommen werden können, wie es doch der Fall gewesen ist. Daß die Gnaden¬ 
bewilligung des Königs als Vorschuß bezeichnet wurde, erklärt sich durch die 
damals obwaltenden politischen und Finanz-Zustände. War doch der König 
genöthigt gewesen, den größten Theil Seiner Domainen zu veräußern, um den 
Verpflichtungen genügen zu können, die Er im Tilsiter Friedensvertrage und den 
späteren daran sich knüpfenden Konventionen dem Machthaber von Frankreich 
gegenüber einzugehen gezwungen wurde. Das Gnadengeschenk, welches der Prinzessin 
Elisabeth zum Ausbau des, auf dem Grundstück der Pädagogien-Mühle von 
Giese erbauten Wohnhauses bewilligt worden warf) , wurde von der General-
Staatskasse Vorschußweise gezahlt, indem der Finanzminister hoffte, daß dieser 
Vorschuß aus dem Kaufgelde des zur Veräußerung gestellten Schlosses und Vor¬ 
werks Iasenitz demnächst erstattet werden könneff). Der Finanzminister tauschte sich 
in dieser Hoffnung nicht, wie die nachstehende Urkunde beweist. 

Das bisher zu dem Domamen Gute Iasenitz gehörig gewesene Schloß und Vorwerk 
Iasenitz nebst den Pächtereien Hagen (gewöhnlich Hardemoor genannt) und Danmster ist von 
Seiten des Königlichen Domanii durch den von der Pommerschen Regierung, auf den Grund 
des Edicts und Hausgesetzes vom 6. November 1809 und in Folge der Allerhöchsten Cabinets-
Ordre vom 17. October 1811 errichteten, von der Section im Departement der Staats-Einkünfte 

***) Nach einer Abschrift; das Original in ^.otiä Tit. 6, Sect. 1. Nr. 2. Amt Stettin. 
Bol. I. I m Archiv der Königl. Regierung zu Stettin. 

f ) Der Betrag der Gnadenbewilligung stand mit dem, was geleistet werden mußte, nicht 
in richtigem Berhältniß, so daß die Prinzessin Elisabeth ohne Zweifel genöthigt gewesen ist, 
zur Deckung der Baukosten aus eigenen Mitteln zuzuschießen. 

f f ) Der Ansdruck „Borschuß"'in der Cabinets-Ordre vom 15. Januar 1810 und in dem 
Hofrescript könnte auf die Vermuthnng führen, daß die Prinzessin Elisabeth zur Erstattung der 
Gnadenbewilligung verpflichtet worden sei. Diese Bermuthung erweist sich? als irrig. Der 
Finanzminister wies den Betrag nur zur Zahlung aus bereiten Mitteln an, um ihn demnächst 
nach erfolgter Erstattung definitiv in Ausgabe stellen zu können. 
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für Domainen und Forsten unterm 13. August,1812 genehmigten und bestätigten Contract 
vom 11. November 1311 und 27. Mai 1812 dem Kammer-Präsidenten*) und Pommerschen 
Oeneral-Landschafts-Director Hans George Alexander Friedrich von Koller für ein Kaufgeld-
von Sechzig Tausend Reichsthaler in Staats-Papieren aller Art, wobei insbesondere der W'erth 
des Schlosses zu 12.442 Thlr. angenommen ist, und gegen Erlegung des Abschatzungs-Werths 
des Königlichen Inventar« von 134? Thlr. 17 gr. »> Pf. in klingendem Courant, zum vollen 
und unbeschränkten Eigenthum überlassen und verkauft, auch bereits am 11 Juni 1812 über¬ 
geben worden. ' 

Dieser Contract ist durch die beiderseitigen, dazu gehörig legitimirten Bevollmächtigten 
nach mehrerem Inhalte der in beglaubigter Ausfertigung hierbei gefügten Protokolle vom 
19. Januar 1813 und 12. und 13. Februar 1814 gerichtlich verlautbaret, er wird nach dem 
Antrage derselben hierdurch gerichtlich bestätigt und ihm alle gerichtliche Kraft und Verbindlichkeit 
beigelegt, jedoch den Landesherrlichen und sonst Jedermanns Gerechtsamen ohne Schaden und 
Nachtheil. 

Zu Urkund dessen ist diese Bestätigung unter dem Siegel und der verordneten Unterschrift 
des Königlich Preußischen Ober-Landesgerichts und der Lehns-Canzley von Pommern zwiefach 
ausgefertiget. 

Gegeben Stettin den 28. April 1814. 
v. d. Osten. Hempel. ( I . . 8.) Schultz. Gerschow.**) 

Mühlbach. 
Consirmlltion des Kauf-Contracts über das Schloß und Vorwerk Iasenitz. 

Wie die Prinzessin Elisabeth das Königliche Gnadengeschenk welches der 
General-Staatskasse aus dein bis zum 13. Januar 1812 eingezahlten Kauf-
gelde von Iasenitz*^) erstattet worden i s t / — zum Ausbau ihres Landhauses 
und zur Ausschmückung des dabei befindlichen Gartens verwendet hat> ist nicht 
bekannt. Nur so viel weiß man nach den Erinnerungen älterer Bewohner von 
Stettin, die jene Zeit als Knaben erlebt haben, daß die ganze Einrichtung, mit 
Rücksicht auf die fürstliche Besitzerin eine recht bescheidene war, und daß das französische 
Gouvernement — der Bau fällt in die Zeit der siebenjährigen Ocmpation, — der 
Prinzessin nicht gestattet hat, das Hauptgebäude, ihrem Wunsche zufolge in zwei 
vollen Stockwerken zu bauen, sie mußte sich mit einem und einem halben Stock¬ 
werk begnügen. Der Prinzessin Elisabeth war in Folge ihrer fürstlichen Erziehung, 
auch wol von Geburt, ein hoher Sinn fürs Schone zu Theil geworden; ihr 
Geschmack, im ästhetischen Sinne, war ein gebildeter, freilich dem Geist der Zeit 
entsprechend, in der sie jung gewesen war, gebildet nach barock-französischen Vor¬ 
bildern, die für mustergültig galten. Darum läßt sich voraussetzen, daß sie, 
stets mit Rücksicht auf die verwendbaren Geldmittel, ihren Landsitz nach 
jener einseitigen Richtung wohnbar gemacht hatte, ihren Lebensinteressen 
angemessen und abhold dem Wechsel der — Mode. Aber auch Geschmack 

.im Physiologischen Sinne wohnte der Prinzessin Elisabeth bei, insonderheit war 
sie — und darin glich sie ihrem großen Oheim in Sans Souci — eine Freundin 

*) Koller war vor der Katastrophe von Iena-Auerstedt Präsident der Südpreüßischen 
Kriegs- und Domamen-Kammer zu Posen; nach derselben ernannte ihn der König an Stelle 
des f ehemaligen Regierungs-Präsidenten v. Eichstedt zum Vorsitzenden der General-Landschafts-
Direction zu Stettin. 

**) Der Ober-Landesgerichts-Rath, später geheime Iustizrath, Gerschow war 1806 Assessor 
bei der Neü-Oftpreüßischen Regierung zu Bialystok. 

5*5) A-^ y h ^ Confirmation des Kaufcontracts kann als Ergänzung der Geschichte von 
Iasenitz dienen, die im L. B. Th. I I , Bd. I I , S. 1602—1607 mitgetheilt worden ist. 
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von Obst, was sie denn auch veranlaßt hatte, in ihrem Garten die edelsten Obst¬ 
sorten anpflanzen zu lassen. Es ist zwar nur Vermuthung, die aber viel für sich 
hat, da ein anderer Ursprung anscheinend nicht nachweisbar ist, daß die Prinzessin 
Elisabeth es selbst gewesen, die ihrem anmuthig gelegenen und schön eingerichteten^ 
Tusculum, jedoch erst in späterer Zeit, nach 1815, den Namen — 

Friedr ichsgnade beigelegt hat, als äußeres Merkmal der Dankbarkeit für 
all' die Wohlthaten, welche König Friedrich Wilhelm I I I . , dessen Mutter sie hätte 
werden können, wäre sie in ihrer Jugend nicht von ihrem sanguinischen Temperament^ 
auf Irrwege gelockt worden, seit Seiner Throngelangung ihr erwiesen und jetzt, 
wiederum durch Bewilligung einer Summe Geldes, die, obwol, wie ge¬ 
sagt, nicht bedeutend, doch mit Rücksicht auf die Zeitverhältnisse, welche die Übung 
höchster Sparsamkeit auferlegten, immerhin finanziell beachtungswerth war. Die 
Prinzessin nahm den Bau mit Energie, die ein Haüptzug ihres Charakters war, 
selbst in die Hand, so daß sie im Frühjahr 1811 ihre Wohnung im Königl. 
Schlosse verlassen und ihr Landhaus beziehen konnte, um nun ihre Thätigkeit 
auf die Kultur des Gartens zu richten. Zwei Jahre erfreute sich die Prinzessin 
ihrer Schöpfung, die von ihr mit Lust und Liebe gepflegt wurde, dann folgte 
das Jahr 1813, mit dem die Morgenröthe der Befreiung Eüropa's von dem 
unerträglichen Joch des Imperators anbrach, die aber für die Prinzeß Elisabeth 
ein Bahrtuch der Trauer und des Trübsals wurde. Als zuerst russisches Kriegs¬ 
volk vor der, von. den Franzosen besetzten, Festung Stettin erschien, mußte die 
Prinzeß ihrer persönlichen Sicherheit halber ihr Tusculum verlassen und ihre 
Wohnung in der Stadt auf dem Schlöffe beziehen, wohin sie ihr bewegliches 
Eigenthnm an Mobilien, Hausgeräth, ihren kleinen Marstall, u. s. w. noch zu 
retten im Stande war, nnd sich <und die Personen ihres Haushalts unter den 

,̂  Schutz des französischen Gouverneurs der Festung stellen. I h r Landsitz aber 
i ging während der neünmonatlichen Einschließung Stettins durch vaterländische 

Truppen unter Tauentzien's und Plötz' Befehl, zu Grunde: vom Wohn- und 
/ den Nebengebäuden blieb nichts weiter stehen, als nur die nackten Umfassungs¬ 

mauern, im Innern war Alles niedergerissen und demolirt, die Dächer nicht nur 
von Kanonenkugeln durchlöchert, sondern auch fast ganz abgedeckt, ein Flügel des 
Hauptgebäudes der Erde gleich gemacht, die Gartenbewehrung abgerissen und als 
Beiwacht-Feüer verwendet und im Garten selbst alle Obstbäume, deren Zahl 
später auf 555 ermittelt wurde, nebst Hecken und sonstigen Anlagen von Ziergestraüch 
abgehauen und verbrannt. Es war ein Bi ld vollständiger Verwüstung, auf das 
der Prinzessin Blick fiel, als sie nach der, am 5. December 1813 erfolgten Über¬ 
gabe der Festung zum ersten M a l hinausfuhr zum Anklamer Thore, um mit 
eignen Augen das zu setzen, von dem ihr Leib-Kammerdiener Tessmer ihr eine 
Schilderung schon gegeben hatte. 

Die Prinzessin verzagte nicht! Hatte sie doch an dem Könige, der ihr immer 
ein gnädiger Schutzherr gewesen war, und ihr selbst in der unglücklichsten Zeit 
Seiner Regierung Seine Unterstützung nicht versagt hatte, einen Halt, auf den 
jetzt um so eher gebaut werden durfte, als Er an der Spitze Seines siegreichen 
Volks in Waffen kämpfend die Bahn Sich öffnete zur Metropolis des Feindes, 
dort ihm die Bedingungen vorzuschreiben, unter denen nur allein das Schwert 
an Seiner Linken nicht länger solle blinken! Die Prinzessin rief des Königs 
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Gnade an, ihr bei Wiederherstellung ihres Landsitzes Hülfteiche Hand zu leisten, 
wie er ja allen Eigenthümern der Umgebungen von Stettin, welche durch die 
Einschließung um Hab und Gut gekommen waren, Seine Unterstützung Behufs 
ihres Retablissements in Aussicht gestellt hatte. Welchen Erfolg dieses Gnaden¬ 
gesuch hatte, ersieht man aus einem Rescript, welches der Finanzminister unterm 
8. October 1814 an die Königl. Regierung von Pommern zu Stettin erließ, und 
folgenden Wortlaut hatte: — 

„Des Herrn Staatskanzlers (Fürsten v. Hardenberg) Durchlaucht haben der 
Frau Prinzessin Elisabeth Königl. Hoheit in Bezug auf die bei des Königs 
Majestät nachgesuchte Allerhöchste Gnaden-Unterstützung zur Instandsetzung 
Ihres Hauses und Ihrer Garten-Anlagen nach der Allerhöchsten Willens-Meinung 
angezeigt, daß diese Instandsetzung nach vorgängiger Veranschlagung des Bedarfs 
auf öffentliche Kosten geschehen solle. Die Königl. Regierung hat also, die 
Veranschlagung der erforderlichen Arbeiten zu veranlassen, den Anschlag einzureichen, 
und auf den Grund desselben die Genehmigung zur Ausführung zu erwarten." 

Der Landbaumeister Boy, dem die verlangte Arbeit hätte übertragen werden 
müssen, war auf wenigstens 8 Wochen in Dienstgeschäften abwesend, und ein 
zweiter Baubeamter bei der Regierung nicht angestellt. Königl. Regierung ver-
anlaßte daher den Stadtbaumeister Brockmann, diese Arbeiten, und zwar sowol 
die schon gefertigten, als die annoch nothwendigen zu veranschlagen. Was die 
ersteren betrifft, so hatte es bei der Königl. Regierung nicht unbemerkt bleiben 
können daß die Prinzessin schon seit dem abgewichenen Frühjahr in vollem Bau 
begriffen war. Brockmann wurde daher angewiesen, die Rechnungen der Handwerker, 
welche diese Arbeiten ausgeführt hatten, einzusenden, sie zu revidiren und zu 
attestiren und davon eine Nachweisung anzufertigen, wodurch das Geschäft, welches 
beeilt werden müsse, abgekürzt werde. Die Verfügung der Regierung traf den 
Stadtbaumeister auf dem Krankenlager, was die Sache verzögerte. Inzwischen 
hatte sich die Prinzessin in einem Schreiben vom 9. October 1814 an den 
Finanzminister, Grafen v. Bülow, mit der Bitte um Beschleunigung ihrer Bau-
Angelegenheit gewandt. Aus diesem Schreiben glaubte der Minister nun auch 
entnehmen zu dür fen , daß der Wiederherstellungsbau des Landhauses zum 
Theil schon zur Ausführung gekommen sei, daher die Regierung unterm 
28. October 1814 angewiesen wurde, so zu verfahren, wie diese, aus eigener 
Kenntniß von der Lage der Sache, dem Stadtbaumeister Brockmann bereits instruirt 
hatte. Gleichzeitig hatte Graf Bülow der Prinzessin von seiner an die Regierung 
erlassenen Verfügung Kenntniß gegeben. Sie dankte ihm dafür in einem Schreiben 
vom 3. November 1814, worin sie Nachstehendes vortrug: — 

„Mein Schreiben vom 9. v. M . scheint Ew. Excellenz die Lage der Sache 
nicht anschaulich genug dargestellt zu haben, und deshalb bemerke ich Folgendes: 
Meine städtische Wohnung im hiesigen Schlosse bedurfte einer Haupt-Reparatur, 
die auch veranschlagt worden ist, und in diesem Sommer bewerkstelligt werden 
sol l te. Ich mußte also diese Wohnung inzwischen räumen, und da ich zu dem 
Ende nur mein Landhaus vor dem Thore beziehen konnte, so war ich genöthigt, 
dasselbe in aller Eile zu einem bewohnbaren Zustande, so viel möglich war, 
jedoch nur oberflächlich herstellen zu lassen. Dies war bei dem desolaten Zustande 
des Hauses und semer Nebengebäude mit ansehnlichen Oosten verknüpft. Größten-

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 6 
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theils habe ich Alles, jedoch nur zur einstweiligen Nothdurft herstellen lassen, 
den dazu erforderlichen Kostenbetrag Hab' ich aber aufnehmen müssen, und die 
Ouvriers davon bezahlt.' Diese Ausgabe wird sich ungefähr auf das be¬ 
laufen, was des Königs Majestät zu bewilligen die Gnade gehabt, und mein 
Wunsch wäre daher, diefer, daß nach erfolgter Veranschlagung alles dessen der 
Betrag davon an mich zur Abtragung der deshalb gemachten Anleihen baar 
ausgezahlt werde. Hiernach würde mein fernerer Wunfch dahin gehen, daß 
ohne Rücksicht auf die nur vorläufig erfolgte Instandsetzung der anzufertigende 
Haupt-Anschlag nicht nur eine völlige Wiederherstellung der Gebäude und des 
Grundstücks, sondern auch eine Erweiterung der ersteren und innere Ab¬ 
änderung derselben bezweckte. Das Hauptgebäude Hab' ich wegen des Wider¬ 
spruchs des ehemaligen französischen Gouvernements nur zu einem und einem 
halben Stockwerk aufführen dürfen, ich würde es aber gerne sehen, wenn ich es 
bis auf zwei volle Stockwerke nicht nur erhöhen, sondern auch außer der Wieder¬ 
herstellung des einen Flügel-Gebaüdes, noch ein zweites Flügel-Gebaüde dabei 
aufführen und zur Gewinnung mehreren Raums im Innern des Hauptgebäudes 
einige Veränderungen treffen könnte, als welches Alles der Gegenstand des anzu-
fertigenden Anfchlages ausmachen würde. Da nach Ew. Excellenz Versicherung 
und nach dem Willen Se. Majestät des Königs diese Instandsetzung meinen 
Wünschen entsprechen darf, fo ersuche ich Ew. Excellenz die hiesige Regierung 
anWeifen zu lassen, damit darunter jeder etwanigen Schwierigkeit vorgebeugt 
werde. Ich versichere:c. ?c. Ew. Excellenz:c. :c. 

Stettin affektionirte 
den 3. November 1814. Elisabeth." 

Das. Ministerial-Rescript vom 11. November 1814 fertigte der Regierung 
das vorstehende Schreiben > abschriftlich zu, und erinnerte daran, daß die Aller¬ 
höchste Willensmeinung lediglich die Instandsetzung des Landhauses und Gartens 
zum Gegenstande habe, daher der Minister Bedenken trage, ohne weitere Bestim¬ 
mung des Königs die Kosten, welche die Berücksichtigung der übrigen Wünsche 
der Prinzessin, die Erweiterung und Abänderung des Landhauses betreffend, 
erfordern würden, zu bewilligen. Zu den Wünschen der Prinzessin rechnete der 
Minister auch die Reparatur ihrer Wohnung im Schlosse. Hierbei waltete jedoch 
ein Mißverftändniß ob, welches aus dem Worte „sollte" im Schreiben der 
Prinzessin entsprang. Der Minister hatte in Folge dieses Wortes die gedachte 
Reparatur als zukünftig angesehen und deshalb abgelehnt; indessen gehörte sie 
schon der Vergangenheit an, da sie im Laufe des Sommers zum größten Theil 
ausgeführt war. Aus welchen Fonds die betreffenden Kosten gedeckt worden 
sind, ergeben die vorliegenden Acten nicht. 

Inzwischen hatte der Stadtbaumeifter Brockmann'der Ausführung des ihm 
ertheilten Auftrages sich unterzogen. Er war dadurch mit der Prinzessin in 
persönliche Berührung gekommen, welche, wahrnehmend, daß ihre, dem Finanz¬ 
minister vorgetragenen Wünsche keine Berücksichtigung finden sollten, entrüstet, 
durch ihren Geschäftsführer, den Iustiz-Commissarius Reiche I , unterm 23. November 
1814 bei der Königl. Regierung Vorstellungen machen und das Verlangen aus¬ 
sprechen ließ, den Stadtbaumeister Brockmann mit anderweitigen, entsprechenden 
Instructionen zu versehen.« 
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I n dem, unmittelbar an die Prinzessin, nicht an ihren Geschäftsführer, ge¬ 
richteten, höKch abgefaßten Schreiben vom 3. December 1814 drückte die Königl. 
Regierung ihr Bedauern aus, daß die Bestimmungen des Finanzministers es ihr 
nicht gestatteten, eine weitere Veranschlagung als die der völligen Instandsetzung 
des Landhauses und Gartens vornehmen zu lassen, da die dieserhalb an sie er¬ 
gangenen Verfügungen lediglich dieser, nicht aber einer Erweiterung der Gebäude 
Erwähnung thäten, und müsse die Regierung Ihre Königl. Hoheit anheimstellen, 
die Genehmigung zu dieser Erweiterung allerhöchsten Orts zu bewirken, da sie, 
die Regierung, alsdann gewiß nicht ermangeln werde, sofort die nöthigen Ver¬ 
fügungen zu treffen. 

An dem Tage, an welchem das Schreiben an die Prinzessin abgegangen 
war, ging Brockmann's Bericht vom 1. December 1814 ein. Er zeigte darin 
an, daß die Prinzessin ihm Rechnungen zweierlei Art ausgehändigt habe, nämlich 
bezahlte und unbezahlte, daß er die auf Befehl der, Prinzessin ausgeführten 
Arbeiten, und die dazu angeschafften Materialien an Ort und Stelle revidirt, 
auch in den von der Prinzessin noch nicht bezahlten Rechnungen einige Gegenstände 
ermäßigt, sonst, aber Alles in Ordnung gefunden und demgemäß zwei Nach¬ 
weisungen nach den beiden Kategorien der Rechnungen angefertigt habe, die er, 
sammt den Belägen, der Künigl. Regierung einreichte. Die erste Nachweisung, 
die der^bezahlten Rechnungen, wurde am 6. December 1814 zur Zahlung an die 
Prinzessin aus die Regierungs-Hauptkasse angewiesen und gleichzeitig dem Finanz-
minister Bericht erstattet. Hieraus erging nachstehendes Rescript: — 

Die Königliche Regierung erhält bie unterm 6. d. M . eingereichte, von dem 
Stadtbaumeister Brockmann gefertigte Nachweisung von den Kosten zur Instand¬ 
setzung des Etablissements der Frau Prinzessin Elisabeth Königl. Hoheit nebst 
den dazu gehörigen Rechnungen hierbei zurück. Bei Durchsicht derselben hat sich 
nichts zu erinnern gefunden, und wird daher nach Maasaabe der daraus ange¬ 
fertigten beiden ebenfalls anliegend zurück erfolgenden Rachweisungen, nicht nur 
genehmigt, daß bereits aus der dortigen Hauptkasse die betreffenden Zahlungen 
geleistet sind, sondern die Königl. Regierung hat auch die annoch unbezahlt ge¬ 
bliebenen Rechnungen zu berichtigen und hiernächst die ganze Summe der General-
Staatskasse auf Überschüsse anrechnen zu lassen. 

„Übrigens wird der Anschlag von dem, was noch zur Wiederherstellung des 
Gebäudes und Gartens in den ehemaligen Stand erforderlich ist, erwartet, und 
hat die Königliche Regierung ganz recht gethan, das Verlangen der Frau Prin¬ 
zessin Elisabeth, Königliche Hoheit, wegen des Baues eines Flügels, so wie der 
sonstigen Veränderungen im Innern des Gebäudes abzulehnen." 

" Berlin, den 27. December 1814. 
Der Minister der Finanzen 

An Bülow. 
die Königliche Regierung von Pommern zu Stettin — wegen Instandsetzung der 
Etablissements der Frau Prinzessin Elisabeth Königl. Hoheit. 

Die Prinzessin wurde durch Regierungs-Schreiben vom 13. Januar 1815 
von der erfolgten Anweisung der zweiten Liquidation mit dem Ersuchen in 
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Kenntniß, nunmehr sämmtliche Ouvriers und Lieferanten, die noch Forderungen 
zu machen hätten, zu befriedigen, und sodann schleunigst die quittirten Rechnungen, 
zu den alten übrigens annoch von den Handwerkern :c. :c. der gesetzmäßige 
Stempel umgeschlagen werden müsse, als Rechnungs-Beläge zu übermachen. Auch 
zeigte Königl. Regierung der Prinzessin an, daß dem, von feiner Dienstreise 
zurückgekehrten, Landbaumeister Boy die möglichste Beschleunigung bei der Veran¬ 
schlagung der Kosten, welche annoch zur völligen Instandsetzung der Gebäude 
und des Gartens in den Zustand, in welchen sie sich vor der Blokade befunden 
erforderlich wären, empfohlen sei. 

Unter den 27 Belägen der ersten Liquidation, der bereits bezahlten Rech¬ 
nungen befinden sich mehrere, welche der Kammerdiener der Prinzessin, Tessmer 
mit Namen, bezahlt hat und deren Richtigkeit von der Prinzessin selbst, durch ihre 
Unterschrift, unter Beidrückung ihres Instegels bezeugt ist. Der Name, bald Elisa¬ 
beth, bald Elizabeth mit lateinischen Buchstaben deutlich geschrieben, verrath eher 
die Handschrift eines Mannes, als einer Frau. Das Instegel hat den Preußischen 
heraldischen Adler und die Umschrift: Ikro N u . H0K. ?r. N is . Hßr^. ö.^Lr. 
I^üu. llok Ntat8-8i6F6i. Um die Zeit, in welcher der Wiederherstellungsbau des 
Landhauses Friedrichsgnade Statt fand, also vor nunmehr 60 Jahren, scheint 
die Stettiner Thonindustrie die Fabrikation von Ofenkacheln mit schöner weißer 
Glasur wenn auch gekannt, doch nicht geübt zu haben; andern Falls würde die 
kunstsinnige Prinzessin dem Meister Kräh nicht befohlen haben, in ihrem Wohn¬ 
zimmer, und in dem ihrer Hofdamen einen schwarzen Ofen zu setzen, zu dem in 
dem erstem, 70, im zweiten Zimmer 50 Kacheln mit den entsprechenden Gesimsen, 
Frieskacheln, Leisten und Ecken verbraucht wurden^ Meister Kräh stellte für 
beide Öfen 51 Thlr. 10 gr. in Rechnung. Die Rechnungen anderer Handwerker 
sind wegen des Tagelohns bemerkenswerth, welches den Gesellen gezahlt wurde. 
Vom Apri l bis zum August 1814 bekam der Zimmergesell täglich 18 gr., vom 
September an nur 16 gr.; der Maurergesell durchweg 18 gr., der Handlanger 
bei den Maurern 9 gr. An Materialien wurden gezahlt: 11 Thlr. fürs 1000 
Mauersteine und 16 Thlr. fürs 1000 Dachziegel an W. Hufnagel in Kavelwiese 
von der Ziegelei zu Kratzwiek geliefert. Die Handwerker und Lieferanten nennen 
die Baustelle: Sommer Palais, Sommer Haus, Auf der Mühle, Neues Haus 
der Frau Prinzessin Elisabeth; die Benennung „Friedrichsgnade" war um diese 
Zeit, 1814, noch nicht im Gebrauch, ist auch nie populär geworden, nie in den 
Mund des Volks übergegangen, der auch heute noch, 35 Jahre nach dem Ab¬ 
leben der fürstlichen Besitzerin, nur vom „Prinzeß-Schloß" spricht. Der Hypo¬ 
theken-Richter hat sich zur Bezeichnung des Grundstücks niemals des Namens 
„Friedrichsgnade" bedient. I m Hypotheken- oder Grundbuche heißt das Grund¬ 
stück nach wie vor „Pädagogien-Mühle", zuweilen mit dem Zusaß „ehemalige". 

Der Landbaumeister Boy reichte am 13. März 1815 den Anschlag der 
Kosten ein, welche die völlige Instandsetzung des-Landhauses und des Gartens 
der Prinzessin Elisabeth erfordern werde. Dieser Anschlag, besonders derjenige, 
der sich auf den Garten bezog, wurde von der Königl. Regierung nicht gut 
geheißen und und mußte von Boy abgeändert werden, wonach sich der Haupt-
Anschlag auf eine geringe Summe ermäßigte, die zu bewilligen, der Finanzmimster 
indem Regierungsbericht vom 1. Apr i l 1815 gebeten wurde. Der Minister be-
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willigte die Summe mittelst Rescripts vom 30. Apr i l 1815, verwies aber auf 
das technische Revisions-Gutachten, welches die Ober-Bau-Deputation über den 
Anschlag des ic. Boy abgegeben hatte, zur Berücksichtigung der von dieser höchsten 
Bau - Behörde gezogenen Monita. Für die Instandsetzung des Gartens war 
ein Separat-Attfchlag entworfen worden, dessen Betrag in jenem Haupt -
Anschlage enthalten war. Der Minister bewilligte diese Summe, und bestätigte 
die Zurückweisung des seltsamen Verlangens der Prinzessin auf Vergütigung des 
entbehrten Ertrages an Obst, das von ihrem Geschäftsführer, dem Iustiz-Com-
missarius Reiche I., in zwei an den Minister und an die Regierung gerichteten 
Vorstellungen vom 28. März 1815 sehr lebhaft befürwortet worden war. 

Unzufrieden mit dem, was die Königl. Regierung unter Genehmigung des 
Finanzministers, bezw. nach dessen Anordnungen auf Grund der Allerhöchsten 
Willensmeinung für die Instandsetzung des Landhauses und Gartens gethan hatte 
und noch ttzat, hatte die Prinzessin unmittelbar beim Könige Beschwerde geführt 
und um deren Abhülfe gebeten. Der König hattte die Vorstellung der Prinzessin 
dem Finanzminister, Grafen v. Bülow, zur Berichterstattung überwiesen und be¬ 
fohlen, daß bei dem, was noch zu thun übrig sei, auf unnöthige Ausgaben 
durchaus keine Rücksicht genommen, noch weniger wegen des vorigen Zu-
standes, in welchem das Etablissement der Prinzessin, insonderheit der 
Garten, vor 1813 sich befunden, Entschädigung gewährt werden solle. Das 
Mimsterial-Rescript vom 15. Juni 1815 setzte die Königl. Regierung von 
der Immediat-Vorstellung der Prinzessin und dem Erlaß des Königs in Kennt-
niß. „Obwol nun, sagte der Minister, nach Lage der hiesigen Acten schon 
die nöthigen Bestimmungen ergangen, auch sämmtliche Kosten veranschlagt und 
angewiesen sind, so wi l l ich doch mit Bezug auf die wieder beizufügenden 
Anlagen (die Beschwerdeschrift der Prinzessin :c.) den Bericht der Königl. Re¬ 
gierung über den Gang und die jetzige Lage des Retablissements, mit Bemerkung 
der außer demselben in Antrag gebrachten Bauten und der gestrichenen Kosten 
für die Benutzung des Gartens und der Obstbäume erwarten." 

Der Regierungs-Bericht vom 25. Jun i 1815 konnte selbstverständlich, nur 
eine Wiederholung bekannter Thatsachen enthalten. Der Minister Heilte darauf 
der Königl. Regierung unterm 9. Ju l i 1815 mit, daß er an demselben Tage 
über die Beschwerden der Prinzessin, oder vielmehr ihres Sachwalters Reiche I , 
in Betreff der Wiederherstellung des Etablissements und der Gartenanlagen, und 
daß dabei ganz in der Ordnung Verfahren worden^ dem Könige Vortrag ge¬ 
halten habe und er die Hoffnung hegen dürfe, daß sämmtliche Beschwerden dem^ 
nächst zurückgewiesen würden. I n dieser Voraussetzung erklärte es der Minister 
auch für ganz zweckmäßig, daß der Prinzessin die veranschlagten Baugelder nicht 
in Einer Summe, sondern nur nach und nach, so wie die Verwendung es erfordern 
werde, gegen die Quittungen der Special-Empfänger oder gegen die Bescheinigung 
des Baubedienten, daß selbige wirklich verwendet worden, verabfolgt und diese 
Bescheinigung oder Quittungen für die bereits geleisteten Zahlungen noch nach¬ 
geholt werden müßten. Hiernach habe die Königl. Regierung zu verfahren. 
Man sieht, daß man bei der Regierung sowol als im Ministerium etwas miß¬ 
trauisch über die Verwendung der bewilligten Gnadengelder geworden war, wozu 
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manche unter hen RechnMgen des vorigen Jahres, 1814, insonderheit die des 
Kammerdieners Tesfmer> wol die Veranlassung gegeben haben mochten. 

Die Cabinets-Ordre vom 30. August 1815 genehmigte Alles, was von 
Seiten der Königl. Rcgiemng für das Retablifsement des Landhauses der 
Prinzessin Elisabeth geschehen war, wies die von der Prinzessin, bezw. ihrem 
Sachwalter, gegen die Anordnungen der Regierung gemachten Ausstellungen zu¬ 
rück und erklärte, daß es bei der Ausführung der noch nöihigen, und vom 
Regierungs-Baubedienten veranschlagten Arbeiten sein Bewenden behalten, und 
solche, so wie die Auszahlung der Baugelder unmittelbar an die Ouvriers, der 
Stettiner Regierung überlassen bleiben solle. 

Mchts desto weniger wurde die Prinzessin im Spätherbst 1815 mit neuen 
Bauprojecten bei der Regierung vorstellig. Theils um mehr, oder eigentlich, wie es 
hieß, das nothwendige Gelaß für ihr Dienstpersonal zu erhalten, theils aber auch 
um die für ihre Gesundheit äußerst nachtheilige Zugluft fortzuschaffen, welche durch 
die dicht am Saal befindliche Küche und durch die unweit ihrer Wohnzimmer be¬ 
findliche Haustreppe herbeigeführt wurde, wünschte die Prinzessin nicht nur eine 
Veränderung im Innern des Gebäudes vorzunehmen, sondern auch zur Verlegung 
der Küche und Treppe einen kleinen Seitenflügel anzubauen. Auf den Wunsch 
der Prinzessin hatte der Landbaumeister B o y , ohne dazu von der Regierung 
beauftragt zu sein, diese Bauten veranschlagt. Dagegen wollte die Prinzessin 
auf andere, bereits veranfchlagte und bewilligte Bauten Verzicht leisten *), 
so daß zur Erfüllung ihrer jetzigen Bau-Wünsche noch eine Summe von 
nicht erheblichem Betrage erforderlich war. Freilich lagen die gemessensten 
Anweisungen in Bezug auf die Instandsetzung des Landhauses vor; dennoch, 
erachtete es die Regierung, in Betracht, daß die Gesundheit der Prinzessin 
mit als Motiv zur Bau-Abänderung angegeben war, für nothwendig unterm 
28. December 1815 an den Finanzminister zu berichten und denselben um nähere 
Instruction zu bitten. Der Minister antwortete mittelst Rescripts vom 10. Januar 
1816, daß er im Hinblick auf die Cabinets-Ordre vom 30. August 1815 auf 
die Wünsche der Prinzessin nicht eingehen könne, da die Staatskasse jetzt außer 
Stande sei, die Mehrtosten, wie mäßig sie auch seien, herzugeben, ohne dies auch 
noch bei der vorgeschlagenen Veränderung mit dem Kriegs-Ministerium verhandelt 
werden müße, ob solche in fortifikatorischer Hinsicht Statt finden könne. Dem 
Sachwalter :c. Reiche I wurde von diesem Rescripte Kenntniß gegeben. -

Der Prinzessin Elisabeth waren die Rayon-Gesetze wie sich leicht erachten 
läßt, nicht unbekannt. Weil dieselben, da das Landhaus im ersten Rayon lag, 

*) Darunter war auch ein Posten für einen zweiten Brunnen, (für Herstellung eines ersten 
waren 1814 schon Ansgaben gemacht) angesetzt, weil derselbe vollständig verschüttet war. Es 
war die Absicht, ihn durch Mannschaften der in Stettin garnisonirenden Pionier-Compagnie 
reinigen und wieder in brauchbaren Zustand setzen zu lassen. Dies Project zerschlug sich 
aber/ weil die Comvagnie bei dem 1815 wieder ausgebrochenen Kriege nach Wesel abmarschiren 
mußte. Als Curiosum sei angeführt, daß, als die Bau-Ausschläge von 1814 der Ober-Bau-
Deputation zur Revision vorlagen, man sich in diesem hohen Collegio über die Tiefe des 
Brunnens, welche Brockmann zu 80 Fuß angegeben hatte, wunderte und meinte, so tief brauche 
er nicht zu sein. Keinem der damaligen gelehrten Baumeister am grünen Tisch zu Berlin, 
scheinen die geologischen Verhältnisse von Stettin und dessen Umgebungen bekannt gewesen 
zu sein. ' 
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für Erfüllung ihrer Vau-Wünsche mit maßgebend sein mußten, so wandte sie sich 
an den Kriegsminister, General-Major v. Boyen**),. von dem sie benachrichtigt 
wurde, daß er ihren Antrag von dem Commanoanten der Festung Stettin und' 
dem Platz-Ingenieur werde untersuchen lassen. Nachdem dies durch die com-
unssarische Verhandlung und. den Bericht der Kommandantur vom 10. M d 
11. Februar 1816 geschehen war, richtete der Kriegsminister das nachstehende 
Schreiben an die Prinzessin: 

„Ew. Königliche Hoheit verfehle ich nicht im Verfolg meines vorlaüstgen 
Schreibens vom 11. Januar er. gehorsamst zu benachrichtigen, daß nunmehr der 
von der Commandantur zu Stettin über den Umfang des von Höchst denselben 
beabsichtigten Anbaues bei Ihrem vor dem Anklamer Thore belegenen Landhause ic. 
erforderte Bericht eingegangen ist. Da nach demselben die BLschränktheit des 
Raums im Hauptgebäude diesen Anbau sehr wünsch enswerth macht, derselbe auch 
nur in einem Flügel von Fachwerl, 34 Fuß lang, 26 Fuß tief, M d 1 Etage 
hoch, bestehen, zwischen zwei weit größeren Gebäuden von 87 Fuß und 2 Etagen 
Hohe, und dem Stal l - und Wagenremisen-Gebaüde zu liegen kommen, und mit 
seiner schmalen Seite gegen die Festung und überhaupt kein größerer Nachtheil 
für die Vertheidigungs-Fähigkeit derselben, als durch die vorhandenen Gebäude 
schon besteht, verursacht wird, so habe ich die Commandantur zu Stettin heute 
instruiren lassen, diesen Anbau Ausnahmsweise zu gestatten, und zugleich festge¬ 
setzt, daß Niemand dadurch ein Recht erhalten solle, auf diesen speciellen Fall zu 
exemplificiren. 

„Indem ich es mir zum besondern Vergnügen anrechne hierdurch Ew. König¬ 
lichen Hoheit Wunsch zu erfüllen, stelle ich Hochdenenselben nunmehr die Aus¬ 
führung des Baues anHeim. 

Berlin, den I I . März 1816. v< Bsyen. 
Die Genehmigung zum Bau ging unter gleichem Dato der Commandantur 

durch Rescript des Ersten Departements des Kriegs-Ministeriums späterhin All¬ 
gemeines Kriegs-Departement genannt) zu, und die Commandantur theilte eine 
Abschrift des Refcripts der Königl. Regierung zu Stettin am 17. März 1816 mit. 

'"*) Der Oberst Hermann v. Boyen war 1813 Chef des Generalstabes des von Bülow 
befehligten 3. Armee-Corps. Als dieses Corps nach der Leipziger Völkerschlacht durch West¬ 
falen gegen Holland vorrückte, hatte Bülow mehrere Tage lang sein Hauptquartier in Münster. 
Daselbst über Holland und holländische Zustände Erkundigungen einziehend, wurde der comman-
dirende General und sein Generalstabschef "durch den Domdechanten v. Spiezel (nachmaligen 
Erzbischof von Köln) an des Verfassers Vater, Johann Isaac B. als einen Mann verwiesen, 
der, Holland in topographischer wie statistischer Beziehung genau kennend, auch als dortiger 
Gutsbesitzer, die beste Auskunft zu geben im Stande sei. Außer einer rasch entworfenen Denk¬ 
schrift über Holländische Verhältnisse haben Vater und Sohn dem Obersten v. Boyen eine 
werthvolle Sammlung holländischer, in Kupfer gestochener hydrographischer Special-Karten von 
den Niederrhein-Gegenden, welche, niemals in den Handel gekommen, als Unica zu be¬ 
trachten waren, unter dem Beding übergeben, sie den Eigenthümern nach dem Frieden zurück¬ 
zustellen, was aber in Vergessenheit gerathen ist. Nach dem Feldzuge von 1815 war General 
v. Boyen, als Kriegsminister oberster Chef, und General v. Grolman, als Director des zweiten 
Departements vom Kriegsministerium, (damalige Generalftabs-Abtheilung des Ministeriums), 
zweiter Chef des Verf. bis 1819, in, welchem Jahre beide Kriegsmänner, nicht einverstanden 
mit den politischen Grundsätzen, welche sich damals im Cäbinet des Königs Geltung zu ver¬ 
schaffen gewußt hatten ihre Stellen niederlegten. 
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; M i t diesem Consense des Kriegsminifters glaubte die Prinzessin das Haupt-
Hmderniß der Erfüllung ihres Bauprojects aus dem Wege gerMmt, indem sie 
die Überzeugung zuhaben schien, daß der Geldpunkt ein Neben-Hinderniß sei, 
welches durch fortgesetzte Vorstellungen gleichfalls' zu beseitigen sein werde. Durch 
ihren Geschäftsführer Reiche I ließ sie der Königl. Regierung am 24. März 1816 
eine Berechnung vorlegen von dem was an Vaug'eldern schon bewilligt, aber noch 
nicht verausgabt war und von dem, was der Bau des vom Kriegsminister ge¬ 
nehmigten Seitenflügels kosten würde. Von jenen wollte sie zwei Punkte fallen 
lassen, die Reparatur des Stallgebaüdes und die Wiederherstellung des Brunnens, 
und die dafür veranschlagten Kosten auf den Seitenflügel verwenden, zu dem 
dann noch ein Zufchuß von einigen 100 Thalern erforderlich fein werde, 
dessen Bewilligung die Regierung beim,Finanzminister des schleunigsten beantragen 
möge. Reiche erhielt am 5. Apr i l 1816 einen ablehnenden Bescheid. Erneuerte 
Vorstellung des « . Reiche vom 21. Apr i l mit der Erklärung der Prinzessin, auf 
jene Mehrkosten Verzicht leisten zu wollen, dabei aber beanspruche die für den 
Brunnenbau bestimmten Gelder und die zum Ausbau des alten Seitengebäudes 
veranschlagte kleine Summe auf den Seitenflügelbau verwendet zu sehen. Erwi¬ 
derung der Regierung daß sie den Wünschen der Prinzessin entsprechen und 
die Genehmigung des Finanzministers nachsuchen werde; dazu wären aber Zeich¬ 
nung und Kostenanschlag erforderlich, die Reiche einsenden möge. Dies geschieht 
am 4. M a i ; inzwischen Beschwerde der Prinzessin beim Finanzminisier über die 
Regierung; darauf am 9. M a i 1816 Bericht an den Finanzminister, Grafen 
v. Bülow, dessen Entscheidung folgenden Wortlaut hat: ^-

„Aus dem Berichte der Königlichen Regierung vom 6. d. M . habe ich er¬ 
sehen, daß das Königl. Kriegs-Ministerium den von der Frau Prinzessin Elisabeth 
Königliche Hoheit gewünschten Anbau eines Flügels von Fachwerk an Ihrem 
Landhause vor dem Anklamer Thor genehmigt hat, und Ihre Königliche Hoheit 
die zur Herstellung des zweiten Brunnens und Wiederaufbau eines kleinen Seiten-
Gebaüdes veranschlagten Kosten auf jenen Anbau verwenden, und dagegen auf 
die nach dem nebst Zeichnung wieder anliegenden Anschlage zu letzteren erforder¬ 
lichen Mehrkosten Verzicht leisten wollen. Unter diesen Umständen, und da 
solcher gestalt keine Kosten-Erhöhung entsteht, hat es kein Bedenken, 1)em Ver¬ 
langen Ihrer Königlichen Hoheit nachzugeben nnd die Regierung wird autorisiret, 
hiernach das Weitere zu veranlassen". 

Berlin, den 17. M a i 1816. 
Der Minister der Finanzen. ' 

Bülow. 
An die Königliche Regierung zu Stettin. — Instandsetzungs-Kosten des 

dortigen Etablissements der Frau Prinzessin Elisabeth Königliche Hoheit "be¬ 
treffend. 

Unterm 6. November 1816 zeigte der Justiz Commissarius Reiche I der 
Königl. Regierung an, daß der Bau bis auf Kleinigkeiten vollendet sei, er aber 
einige hundertThlr. mehr, als an Baugeldern bewilligt worden,koste; dieser Mehrbetrag ^ 
müsse Ih ro Königl. Hoheit aus eigenen Mitteln zuschießen. Bevor die Prinzessin 
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sich dazu entschloß, glaubte sie den Versuch machen zu dürfen, die Made des 
Königs durch ein Immediat-Gefüch anzurufen. Der Versuch glückte, wie das 
nachstehende Rescript beweist: — 

„Die Königl. Regierung wird hierdurch autorssirt, der Frau Prinzessin 
Elisabeth Königliche H o W in Gemäßheit der dem Finanz MMer iüm durch 
des Herrn Fürsten Staats Kanzlers Durchlaucht mittelst Schreibens vom 7. d. U . 
eröffneten WiAenMemüng Geiner Majestät des KömM den n M erforderlichen 
Baukosten-Zuschch zur vöVigen Instandsetzung ihrer vor dem'Anktamet Khore 
belogenen SommerMohnung sogleich gegen QuAtung zahlen- Md Mvotzt diesen 
Betrag, als die Hl d M bemerkten Bchuf uniernt M M i l W M b e M i M 
Summe der GenerÄ-StaatMW Mtelst Übersendung Ver desftlüftgm Instificato-
rien auf Überschüsse in MwechnWg' bringen zu laffen^. 

M M , den I I . Deeember W M 
Mnisteriüm der Finanzen. Werte OeMal-Mrwaltung 

VlMunie. 
An die Königl. Regierung zu Settin. — Mgen eines der Frau PrinMin 
Elisabeth Königliche Hoheit zu zahlenden MchsHuffes M völligen Instandsetzung 
Ihrer vor dem ÄnklMer Thor belegenen GomAer-WöHnunig. ^ 

Aus allem BvrDhMden ergibt sich, daß der König zur WiebeHerstellung, 
beM Erweiterung des> bei der MoMe vok OtetM M M M w M M n saM 
Hauses der Prinzessin MWeth von Braunschwetz in den M M ^U^^1816 
eine Mterstützung Ms StaaMcktteln bewiMt M , weHe mK An'Kosten des 
Retablissements der B v r M M Ober- uM AnterwW uM der AnWtUngen auf 
dem Turneifelde in richtigAN^ VerhWniß gestanden HM I n AnerkennuW der ihr 
vom Könige bewiesenen Huld und Gnade konnM Vtcher M Prinzesfin auch 
nicht umhin, ihren Ruhesitz— ,,Friedrichsgnade" zu nennem — Mio noch 
mehr! denn- — 

Zehn' Jahre später findet- sicĥ  in den RWerungZ-Wm die'Abschrift: folgen¬ 
der Cabinets-Dröve: 

„Dem Wunsch der Prinzessin Elisabeth Königliche Hoheit und Ihrem An¬ 
trage vom 25. v. M gemäße ermächtigê  Fch Sie hjerdurch> den in RNe stehen¬ 
den Bau nach dem Unschülge ^ und der Zeichnung. Md V> N. von« dem MgieMngs 
RaH Scabell und dem Premier-Lieutenant, Roths ausfühOn zu Affen', die 
nöthigen Gelder aus dep Regierungs-HaußtssKasse zu nehmen und nach vollendetem 
Ball den Betrag der Kosten zu deren Anweisung anzuMgen. Die eingereichten 
Anschläge und Zeichnungm eUpsimgen Sie zurück .̂ Berlin, den 7< Augusts 1826. 

Fidich Milhl F c h Mhel 
An den wirklichen Geheimen Math und Oherpräsidentey S M in Stettin. 

Hieran kttüpft sich eine Verfügung, des OberprasidMten an die„RegieWM 
3. Abtheilung, vock 12. August 1^23, mit der ĵ ie Winets-Ordre ihr Mgefertigt 
wird, um die Regierungs-^auvtkasfe zu ermächtigen, Ne von Hm zu diesem Bau 
anzuweisenden Gelder dem Rendünten der Baükafse HofMh Murwieg zu zählen, 
indeß das angewiesene baare Geld, wenn BouMieg es wünschen sollte, im 
Deftositv zu behalten. Die Regierungs-Anweisung an die Kasse öatirt vom 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 7 
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19. August 1826. Die diesmalige und, soviel bekannt, letzte der Prinzessin er¬ 
wiesene Gnadenbezeigung des Königs hatte den Bau eines Mausoleums im Garten 
des Landhauses/ in dem sie einst ruhen wollte, zum Gegenstande. Der Bau ist, 
wie aus dem Cabinets-Erlnß hervorgeht, von Seiten der Regierung in Gemein¬ 
schaft mit der Fortification ausgeführt worden, denn Scabell war der Baurath 
des Regierüngs - Collegiums, und der Pr. Lieutenant Rochs ein aä 1aw8 des 
Platz-Ingenieurs. 

Sei noch als bemerkenswerth hervorgehoben, daß der König die Bittschriften 
der Prinzessin niemals immedicte aus Seinem Cabinete beschieden hat; Alles, 
was Er, eingedenk, daß die Prinzessin einst Seiner Familie, dem Königlichen 
Hause angehört hatte, in Seiner milden und huldvollen Gesinnung für sie that, 
ließ Friedrich Wilhelm I I I . der Prinzessin mittelbar durch Seine Beamten, den 
Staatskanzler, den Finanzminister, die Regierung und den Oberpräsidenten kund 
geben. Die Genehmigung zum Bau des Seitenflügels am Wohngebaüde der 
Prinzessin konnte, weil dieser Bau ganz gegen das Rayongesetz war, vom Kriegs¬ 
minister nicht aus eigener Machtvollkommenheit gegeben worden. Der Minister 
mußte darüber dem Könige, dem Gesetzgeber, Bortrag halten und dessen Be¬ 
stimmung über die Zulässigkeit der Abweichung vom Gesetz einholen. Daß diese 
Bestimmung nach den Wünschen der Prinzessin aussiiel, ist ein abermaliger Beweis 
davon, daß Friedrich Wilhelm I I I . alles das vergessen, hatte, was vor Seiner 
Geburt sich zugetragen hatte, und was Er nur durch. Überlieferung kannte; die 
der Prinzessin Elisnbeth ertheilte Coucession war um so beachteuswerther, als es 
sich um militairische, die Landesverteidigung betreffende wichtige Rücksichten 
handelte, die auch, wie der Krlegsminister in seinem Schreiben an die Prinzessin 
sagte, durchaus nicht als Gxemplification benutzt werden durfte. 

Beim Tode der Prinzessin Elisabeth bestand das Etablissement Friedrichs¬ 
gnade ans folgenden Baulichkeiten: 

1. Das Wohnhaus — 89' 9 " lang, 3 1 ' 3 " tief, 20' äußerlich in 2 Stock¬ 
werken hoch, das untere massiv, das obere von Holz und ausgemauertem Fach¬ 
werk mit einem halben Stein verblendet, erbaut und das Dach mit Ziegeln ge¬ 
deckt. Darin befindet sich, im untern Stockwerk von 9' 9 " Höhe 1 Flur, 
7 Stuben 2 Kammern, 1 Küche; im obern Stockwerk von 7' 9 " Höhe 1 Corri-
dor, 6 Stuben, 2 Kammern, 1 Flurkammer; im Dache Bodenraum mit einigen 
Bretterverschlägen; unter einem kleinen Theil des Hauses ein gewölbter Keller 
zum wirthschaftlichen Gebrauch. 

2. Ein Seitengebäude daran ist 98' 9 " lang, 26' 3 " tief, 20' äußerlich in 
2 Stockwerken hoch, von Holz mit ausgemauerten Fachwerk erHaut und das Dach 
mit Ziegeln gedeckt. Die Stockwerke haben dieselbe Höhe, wie die des- Wohn¬ 
hauses. I m ersten Stockwerk 2 Fluren 1 Langgang, 1 Saal, 4 Stuben, 3 Küchen 
und 3 Kammern; im zweiten 1 Langgang, 6 Stuben, 3 Kammern. Unterm 
Dache Bodenraum mit einigen Bretterverschlägen; unter einem kleinem Theil des 
Gebäudes ein Balkenkeller zum wirthschaftlichen Gebrauch. 

. 3. Ein Stallgebaüde, ist 6 3 ^ ' lang, 23' 9 " tief, 8' äußerlich in 1 Stock¬ 
werk hoch, von Holz und Lehmfach erbaut, mit Ziegeldach. Daran ein Anbau 
nach hinten, 14' lang, 10' tief, 5' hoch in einem Stockwerk, wie vor erbaut und 
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mit Ziegeln gedeckt. Darin befindet sich 1 Pferdestall, 1 Kutscherstube mit Koch¬ 
kamin, 1 Wagenremise und 2 Holzställe; unterm Dach Bodenraum. 

4. Ein Stal l dahinter, ist 1 2 ^ lang, 10' tief, 5' hoch, von Holz und 
Brettern mit Bretterdach. 

5. Daselbst ein Abort, ist 6V2' lang, 4 ^ ' breit, massiv und mit Ziegeln 
gedeckt. 

6. Ein Holzstall an der Straße, ist 18' lang, 13' tief, 8' in einer Etage 
hoch, von Holz und Brettern und mit Brettern gedeckt. 

7. Ein Waschhaus im Garten, ist 16' lang, 14' tief, 8' in einem Stock¬ 
werk hoch, von Holz und ausgemauertem Fachwerk erbaut und das Dach mit 
Ziegeln gedeckt. 

8. Ein altes Gebäude im Garten, ist ein Achteck, 13^ im Durchmesser, 6'"hoch, 
von Holz nnd Brettern und mit Brettern gedeckt, wird zur Ausbewahrung der 
Garten-Utensilien gebraucht. 

9. Ein Brunnen im Garten, ist ca. 50' tief, mit Holz ausgesetzt und mit 
einer Pumpe versehen. 

10. Eine Laube im Garten vor dem Hause, ist 33' lang, 13' breit, von 
hölzernen Stielen und oben einigen Latten. 

11. Der Hof ist incl. der Gebäude durchschnittlich 122' lang, und 18' breit. 
12. Die Bewehrungen 88 laufende Fuß, 8' hoher Lattenzaun zu dem Holz¬ 

hof Mit einer Pforte, 312 laufende Fuß, 5 ^ und 6' hoher Bretterzaun, 
äußerlich zur Begränzung des Grundstücks. 1151 laufende Fuß, 5 /̂2 und 6'hoher 
Lattenzaun um den Hof und äußerlich zur Begränzung des Grundstücks mit 
4 Thorwegen und 1 Pforte. 

Sämmtliche Gebäude befanden sich in baulichen Zustande. Eben so — 
Das im Garten belegene Mausoleum, die Ruhestätte der Prinzessin Elisabeth. 

Dasselbe ist 15 ' /^ tief, 7 ^ ' äußerlich in einer Etage hoch, massiv erbaut und 
das Dach mit Zink gedeckt. Unter demselben ein Grabgewölbe und äußerlich vor 
demselben eine massive Freitreppe, welche 8^/2' lang, 1 5 ^ ' breit, und worunter 
ein gewölbter Raum ist. ., 

Der Garten, welcher den Überrest des einen Flächenraum vun etwa 7 Morgen 
umfassenden Grundstücks einnimmt, und in welchem sich 69 Apfel-, 34 Bi rn- , 
74 Pflaumen-, 93 Kirsch-, 9 Aprikosen- und 4 große Wallnußbaüme, so wie 
53 Weinstöcke, ferner ein langer Bogengang von Haselnußbaümen, zwei lange 
Reihen Hecken von saueren Kirschen, eine Menge von Stachel- und Himbeer¬ 
sträuchern, viele Rosen und Staudengewächse, so wie an Spargelbeeten 5 Quartiere 
mit 56 Beeten, befanden, während der Überrest des Gartens zu Unterfrüchten 
genutzt ward. 

I n den beschriebenen Räumen lebte die Prinzessin Elisabeth mit < ihrem 
kleinen Hofstaate, der in den letzten Jahren ihres Lebens, zufolge der von ihr 
getroffenen letzwilligen Verfügungen, aus dem Hofcavalier, Premier-Lieutenant 
Gerhard, den zwei Hofdamen, Fraülein Wilhelmine von Arnim und Fraülein 
Tessine v. Blankenburg, ihrem Leibarzte, Chirurgus Lange, dem Kapellmeister 
Ludwig August Montü , und dem Kammermüsikus Herrosse bestand. Denn die 
Prinzeß war eine große Freundin der Musik, die sie in früherer Zeit als ge¬ 
schickte Pianistin selbst geübt hatte, und liebte es unter Zuziehung von Instrumental-

7-!-
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kräfien aus der S t M , vor geladenen Gästen kleine Concerte bei sich aufzuführen. 
Z u ihrem p e W n W M D i M hielt die Prinzessin zwei KaWmerfrauen und eine 

y M e W keinM leichten Dienst gehabt haben 
mag; denn die Wnzeffin M bis M hohe Wer dein W M e l der Mode m der 
KleidertraHt nach Stoff, .Farbe und Schnitt nicht abhold gewßsen sein. I h r 
PerfonA M r nicht zDreich. Es werden 2 Bediente, 2 Hausmädchen, 1 Köchin, 
1 Küchenmädchch, 1 KauLknecht, 1 Gärtner genannt. Der Marftall der Prinzessin 
bestand aus' 4 KAsWerden, deren Verpflegung 2,Wtschern' anvertraut war. 

Die Prinzessin führte einen gutenMch.ünd i h r K W r war M ausgesuchten 
Weinen hHehen. Ske liebte ess ktemö Gesetlschäften geladener Gaste an ihrer 
Tafel zn sehen; ihre Wahl traf M e i auf geistvolle Leute, von denen sie sich durch, 
mit Witz und Humor vorgetragene Shadtgeschichten, welHe sie Hern hörte, erhei¬ 
tern ließ. Witz Wltnh der gebildeten Welt war von dUett Gesellschaften aus-
ges^lOffen, doch gab sie dem Offizierstande, und von Mckn der Jugend, den 
Vorzug, ^ o n her Prinzessin Elisabeth war es begannt daß sie dUem oder jenem 
der jüngerek GMtere in dessen kleinen Sorgen nÄd Nöthen eine stets bereitwillige 
und freundliche Helferin gewesen ist; wie denn auch der Tod der Prinzessin 
manch' Andern sehr etttvfindliH traf, da sie der verschämten Armuth viele 
Wohlthaten erwies. Ejn Charakterzug der Prinzessin war, daß ( )aM ANiliari» ihr 
LMkngsDer war. Were Bewohner Stettins erinnern W sehr wohl, daß sie 
die PrinzeIin auf deren Spaziergängen in den ihrem Landhause zunächst ge¬ 
legenen UWen, so wie in den Anlagen, mit einem Bedienten hinter sich, stets in 
Segleitung einer ganzen Meute von Hunden aller Racen gesehen haben, die durch 
ihre Lebhaftigkeit üüd ihr Gebell andere Spaziergänger nicht wenig belästigten. 

Die irrdischen Überreste wurden au: 21. Februar 184l) Nachmittags 5 Uhr 
in GMenwart der Generalität utch sämmtlicher höheren HfMere der Garnison, 
so wie der Präsidenten und höheren Beamten aller Dikasterien in dem Mausoleum 
beigesetzt. Wie es dejn fürstlichen Stande der Verstorbenen angemessen war, hat' 
es der AofWal ier der Prinzessin, dem die Sorge der Beisetzung anHeim gefallen 
war, an aüßerm Manze bei dem letzten seiner Gebieterin erwiesenen Liebesdienst 
nicht fehlen lassen, urtheilt man nach den Kosten, welche die Bestattung ver¬ 
ursacht hat, denn ste beliefen sich auf die ansehnliche Summe von Thlr. 658. 7. 6. Pf., 
wie er in einer shäter zur Liquidation gekommenen Rachweisung, durch Rechnungen 
belägt, dargethan hat. 

Am 11. December ^847 ging bei dem Magistrate zu Stettin ein Schreiben 
des StaatsAinrskers v. Röther nachstehenden Inhalts ein: 

Die Frau Fürstin von Liegnitz Durchlaucht, *) welche durch das Testament 
der verstorbenen Hrau Prinzessin Elisabeth von Braunfchweig, Königliche Hoheit, 
zur Erbm des, der leßtern gehörig, gewesenen Lalldhauses Friedrichsgnade (bei 

*) M M t e , einzige Tochter des Grafen Ferdinand v. Harrach, jüngerer Linie, geb. 
30. August 1809, ward aft Fürstin VM Liegnitz und GMn ftyn tzohenzollern, am 9. Novem¬ 
ber 1824 in, morganatischer Ehe zweite Gemalin weiland Honigs Friedrich Wilhelm III. von 
Preußen, Majestät Die Fürstin f 5. Juni 1873, überlebte also ihren Königl. Gemal 33 Jahre. 



Das Landhaus Friedrlchßgnade. 53 

Stettin vor dem Anklamer Thor belegen, und im Hypothekenbuche, Vol . X I I . 
Fol. 384 eingetragen) eingesetzt worden, 'später aker̂  durch einen von den Ge¬ 
schwistern de Io lh im Wege R W m s erstrAene Ansprüche an ^ ber ganzen 
Nachlaß-Masse in den Fall gekommen ist, den. Letzteren ein Dritttheil von dem 
Werthe und den Nutzungen der gedachten W s t t z M g ^ hat sich ent¬ 
schlossen, sich des Höchst derselben verblMenen Ä n t M s der Erbschaft ini t allen 
davon seit dem ersten Januar 1847 aufgekommenen und noch aufkommenden, 
noch zu verthe l̂lendey Nutzungen zu Gunsten des S te t t i ne r Armenwesens 
zu entsagen. 

Höchstdieselbe hat hierüber die hierbei erfolgende gerichtliche Schenkungs-
Urkrmde unterm gestrigen Tage ausgestellt und mich als Ihren General-Be¬ 
vollmächtigten beauftragt Einem WohlloUichen Magistrat selbige zu übersenden 
und Wohldemselben anHeim zu geben, die wegen der Annahme dieses Geschenks 
zum Besten des^ Stettiner Armenwesens zu ergreifenden weiteren Schritte bei dem 
Königl. Ober Landes Gericht zu Stettin als der competenten 
und Hypotheken-Behörde einzuleiten. 

Indem ich mich dieses Mft rags entledige und Einem Wohllöblichen Magistrate 
ganz ergebenst anHeim stelle, Wohldesseloen Erklärung über die Annahme des 
fraglichen Geschenks gefälligst unmmittelbar an die Frau Fürstin von Liegnitz 
ergehen zu lassen, bemerke ich, noch, daß der Hetr Iustizrath Boehmer in Stettin 
als zeitheriger Mandatar der Frau Fürstin Durchtaucht, die qu. Erbschafts-
Angelegenheit bisher bei dem dortigen Ober Landes Gericht betrieben hat und 
im Stande ist, Einem Wohllöblichen Magisträte über die näheren Verhältnisse, 
namentlich auch über die Beziehungen zu den Miterben, Geschwistern de 
Io ly , so wie über die Verunethung des Landhauses die vollständigste Auskunft 
zu geben.. Berlin, den 8. December 1847. 

Rother. ^ ) 
An Einen Wohllöblichen Magistrat zu Stettin. 

**) Christian Roth er, geb. 14. November 1778 begann seine glänzende Laufbahn als Privat¬ 
schreiber des Regiments-QuartierMeisters eines in Ochlefien garnifvAirenden Regiments. Ohne 
jemals Gelegenheit gehabt, regelmäßige UniverfitätsstMen und die sonst gewöhnliche Stufen¬ 
leiter des Beamten durchzumachen, befähigte ihn sein, von Hardenberg erkannter, eminenter 
Geist, auf dieser Leiter die höchste Stufe zu ersteigen, und das gnadenvolle Vertrauen zweier 
Könige, Friedrich Wilhelms I I I . , wie Friedrich Wilhelms IV., in hohem Grade zu erwerben. 
Rother, im Jahre 1832 nobilitirt, bediente sich bei seinen Unterschriften niemals der 3 Buch¬ 
staben, — vielleicht nur bei Immediatberichten. I n dem Minister v. Rother hat der Verf. 
mehrere Jahre lang seinen obersten Chef verehrt, und ihm verdankt,die Hydrographie die Aus¬ 
beute welche die Schifffahrten der Preußischen Seehandlungsschiffe auf ihren Reisen nach beiden 
Küsten der Neuen Welt und um die Erde in so reicher Weise gespendet haben, und die von 
dem Verf. in seinem lio^ai ?ru88iHü Naritiin« ^.tlas. im Physikalischen Atlas, in der Länder¬ 
und Völkerkunde, Band I und im Geographischen AlManäch, seit 1835 publicirt worden ist. 
I n den'letzten Jahren seines Wirkens wegen der industriellen Anstalten, die er, unter Ge-
nehmhaltung des Königs, mit Seehandlungs-Mitteln,, nicht, aus Staatsfonds, wie der Unverstand 
voraussetzte, ins Leben rief und betreiben ließ, von einer Clique neidvoller Pygmäen auf gleichem 
Felde der Gewerbthätigkeit vielfach angefeindet, sah sich der Minister vl Rother veranlaßt, in 
den Märztagen von 1848, die ihm persönliche Beleidigung und Verfolgung zuzogen, den 
König um Enthebung von seiner hohen Amtsstellung zu bitten. Er f am 7. Novembet 1849 aus 
seinem Gute Rogau, in seinem schlesischen. Heimathlande, wohin er sich zurückgezogen hathtz 
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Folgendes ist der Wortlaut d e r - ^ 
Schenkungs-Urkunde der Frau Fürstin von Liegnitz. 

Nachstehende, wörtlich lautende Verhandlung:, 
Verhandelt Berlin den 7. December 1847, im PalaiZ Ihrer Durchlaucht 

der Frau Fürstin von Liegnitz. 
I h ro Durchlaucht die Frau Fürstin von Liegnitz, von Person bekannt und 

verfügungsfähig, erklärt heute den unterzeichneten Gerichts Personen, welche sich 
mündlicher Aufforderung zu Folge in Höchst Ihre Gemächer begeben hatten, 
Folgendes: 

Die hochselige Prinzessin Elisabeth von Braunschweig Kömgliche Hoheit, 
welche am 18. Februar 1840 zu Stettin verstorben ist, hat in zwei außergericht¬ 
lichen Dispositionen vom 15. Apr i l und 5. Ju l i 1830 mir folgende Gegenstände 
vermacht: — 

1) Einen Tisch mit Platte von Porzellan und zwei Vasen mit dem Bildniß 
Sr . Majestät des hochseligen Königs; 

2) Das Landhaus Friedrichsgnade, welches zu Stettin vor dem Anklamer 
Thore belegen, und Vol . X I I . Fol . 384 des Hypotheken Buchs verzeichnet ist. 

Auf die unter Nr. 1. gedachten Gegenstände, nämlich den Tisch mit Porzellan 
Platte nebst zwei Vasen, Hab' ich bereits früher Verzicht geleistet. Das unter 
Nr. 2 erwähnte Landhaus aber sammt Zubehörungen und allen mir daran und 
dieserhalb an die Nachlaß- und erbschaftliche Aquidations-Prozeß-Masfe der ge¬ 
nannten Frau Erblasserin zustehenden Rechten schenke ich, in so weit mir deßhalb 
noch Rechte zustehen, und solche nicht durch die rechtsgültigen Ansprüche der 
Geschwister de I o l y beschränkt sind, aus eigener Bewegung hiermit und Kraft 
dieses der Stadt Stettin, zum Besten des von dem Magistrate dieser Stadt 
geleiteten Armen-Wesens und namentlich Behufs Errichtung und Erweiterung von 
Waisenhäusern dergestalt, daß dem Magistrate der Stadt Stettin die Bestimmung 
über Verwendung des aus dieser meiner Schenkung erwachsenden Fonds und 
dessen Verwaltung zustehen und derselbe gegen die Nachlaß- und erbschaftliche 
Liquidations-Prozeß-Masse der Frau Prinzessin Elisabeth von Braunschweig Königl. 
Hoheit, den Allerhöchsten Erben und die Legatarien Hochderselben, gänzlich an 
meine Stelle treten soll. Es geschieht diese meine Schenkung ohne alle und jede 
Gewähr dergestalt, daß die Geschenknehmer niemals ein Recht haben sollen, aus 
dieser meiner Schenkungs-Urkunde eine Klage gegen mich oder meine Erben zu 
erheben, vielmehr lege ich den Gefchenknehmern die Verpflichtung auf, sich un¬ 
weigerlich alle denjenigen Anordnungen zu fügen, welche Se. Majestät der König 
wegen des bei dem genannten Landhause befindlichen Mausolei zu treffen Sich 
Allerhöchst bewogen befunden hat oder finden wird. 

(gez.) Auguste, Fürstin von Liegnitz, Gräfin von Hohenzollern. 
Ltzon, Justitiar. Bernhard, Justiz Actuar. 

wird hierdurch als Schenkungs-Urkunde für die Armen-Verwaltung des Magistrats 
der Stadt Stettin unter Siegel und Unterschrift zum öffentlichen Glauben aus¬ 
gefertigt. Berlin, den 4. December 1847. 

Königliches Hofmarschall-Amts und Garten-Intendantur Gericht. 
( I . . 8.) Ltzon. 

Schenkungs-Urkunde für die Armen-Verwaltung des Magistrats der Stadt 
Stettin. 
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Der Magistrat nahm keinen Anstand, sich unverweilt für die Annahme des 
Geschenks zu entscheiden. War man auch in dem Augenblicke noch nicht im 
Klaren, über die mancherlei HesitzbeschräM 
auf die Stadt übergehen werde, so war das Resultat doch unzweifelhaft daß es 
sich immer um ein werthvolles Geschenk handelte, welches der Stadt hier offerirt 
wurde. Die Stadtverordneten erklärten ̂ sich, in der Sitzung vom 16. December 
1847, gleichfalls für die Annahme und ersuchten den Magistrat, der Frau Fürstin 
von Liegnitz, den Dank beider städtischen Collegien in einer gemeinschaftlich abzufassen¬ 
den Adresse abzustatten, knüpften jedoch an ihre Erklärung die Bestimmung, daß, rück¬ 
sichtlich der rechtlichen Verwickelungen, in denen sich das Grundstück befand, und 
wegen seiner Lage innerhalb des zweiten Rayons der Festung, die es als möglich er¬ 
scheinen lasse, es werde gar keinen überschießenden Werth gewähren, gegen den 
Minister v. Rother den Vorbehalt ausdrücklich zn verlautbaren, daß die Stadt 
bei Annahme des Geschenks nicht weiter verpflichtet werde, als der Werth desselben 
reiche. Die Stadtverordneten fügten hinzu, daß dem Vernehmen nach die Com-
mandantur berechtigt sein solle, das Haus gegen eine Entschädigung von 1000 Thlr. 
jeder Zeit abbrechen zu lassen. - Dies hatte seine Richtigkeit; G , war ein ouu8 
p6rp6tuuin, in Rubr. I I . . des H B. unter Nr. 2 eingetragen, wie wir oben, 
S. 36., gesehen haben. Die also bedingungsweise abgegebene Erklärung der 
Stadtverordneten gab dem Magistrat Veranlassung, nachdem inzwischen Iustizrath 
Böhmer ein Memorial, die obwaltenden Rechtsverhältnisse betreffend, eingereicht 
hatte, die Sache den Stadtverordneten noch Ein M a l vorzulegen, worauf die Ver¬ 
sammlung am W . December 1847 „sich damit einverstanden erklärte, daß das 
gedachte Geschenk ohne irgend einen Vorbehalt angenommen und von einer Aus¬ 
gleichungs-Berechnung zwischen der Stadt und den betreffenden Geldlegatarien ab¬ 
gestanden werde." Unterzeichnet ist dieser Beschluß von Hessenland, Vorsteher, 
und Lson Saunier, Protokollführer der Versammlung. 

Das Danksagungsschreiben an die Frau Fürstin von Liegnitz wurde am 
5. Januar 1848 erlassen, indessen nur von „Oberbürgermeister, Bürgermeister 
und Rath" (Wartenberg, Schallehn), nicht auch vom Vorsteher-Amt der Stadt¬ 
verordneten, vollzogen. Es hieß darin, daß Magistrat bemüht fein werde, von 
dem Geschenke den Gebrauch zu machen, der Ihrer Durchlaucht Willen und 
Bestimmung entspreche, indessen lasse sich für den Augenblick noch nicht beurtheilen, 
ob es angehen werde, das Grundstück selbst zur Er r ich tung eines Waisen¬ 
hauses zu verwenden. Die Verfügung in dieser Beziehung sei vielmehr noch 
von der Art und Weise abhangig, ob und wie es möglich sein werde, theils mit 
den Geschwistern de Io l y , thei ls mit der Königl. Fortification wegen der rayon¬ 
polizeilichen Befchränkungen ein angemessenes Abkommen zu Stande zu bringen. 
— Auch an den Minister v. Rother erging gleichzeitig ein Dankschreiben, so wie, 
um dem Gesetze vom 13. M a i 1833 zu genügen, eine Anzeige von der Schenkung 
an die Königl. Regierung. 

Der bisherige Mandatar der Fürstin von Liegnitz, Iustizrath Boehmer, war 
von dem General-Bevollmächtigten der Fürstin beauftragt worden, über Alles 
und Jedes Auskunft zu geben, was sich auf das Geschenk bezog und in Ver¬ 
bindung stand. Boehmer kam diesem Auftrage durch Mittheilung eines „Prome-
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moria" nach, welches er dem Magistrate am 15. December, 1847 einreichte, und 
folgenden Inhalts ist: — 

I. Die Prinzessin Elisabeth von BraunsHweig hat in ihrem Testament vom 
21. October 1834 Se. Majestät den König Friedrich Wilhelm I I I . zum Universal-
Erben ernannt, in demselben auch verschiedene Geldlegate ausgesetzt. Nach einem 
Erlaß des Justiz-Ministers ist die Erbschaft auf des jetzt regierenden Königs 
Majestät Friedrich Wilhelm IV. allein übergegangen, weil Allerhöchstdeffen Herren 
Brüder, der Prinz von Preußen Wilhelm), Prinz Carl und Prinz Albrecht 
Ihre Ansprüche darauf an Se. Majestät den jetzt regierenden König abgetreten 
haben. 

II. Außer dem gedachten Testament hat die Erblasserin zwei außergerichtliche 
Dispositionen vom 15. Apri l und 5. Ju l i 1830 errichtet. Durch diese Dispo¬ 
sitionen sind der Fürstin von Liegnitz vermacht: — 1) ein Tisch mit 
2 Vasen; 2) das vor dem ÄnklyMer Thore belegene Landhaus, welches im 
Hypothekenbuche des Land- und Stadtgerichts Stettin als sogenannte Pädag ogien-
M ü h l e verzeichM steht u M jetzt den Namen Fr iedr ich führt. Das 
Legat des Tisches und der beiden Vasen hat sich durch eine spätere Bestimmung 
der'Erblasserin erledigt, und das Legat der Frau Fürstin von Liegnitz beschränkt 
sich daher auf das Landhaus. 

III. Die Erbschaft ist von Mr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm I I I . *) 
mit Vorbehalt derNechtswohlthat des Onventariums angetreten, und auf Allerhöchsten 
Befehl ein gerichtlicher Verwaltung der 
Masse eingeleitet dessen Ableben aber der 
inzwischen gleichfalls verstorbene Iustiztath Orüger zum Curator bestellt. I n die 
Stelle des Letztern ist bis jetzt kein andrer Uuratox ernannt. 

IV. Nachdem ?w6c1u80riH ergangen war, HDen des Königs Majestät die 
Ansprüche sämmtlicher GlaMger unb Legatarien, mit Ausnahme der Forderungen 
einer gewissen Wendler und eiNer gewissen Klvß, anerkannt, die Wendler und die 
Kloß sind rechtskräftig abgewiesen und die übrigen Gläubiger befriedigt. 

V. Die EhegM« des Freiherrn Mnatz v. GWfried, Marie Sophie Henriette, 
geb. ÖkonVM Carl Friedrich Wilhelm de Io l y 
bchaupteten d H ^ e Abkömmlinge der ErWcffserin wären. Zwischen ihnen und 
Sr . Majestät dem Könige entstand deshalb ein Prozeß, in welchem den Ge-
schwistem de Io l y ^ bes reinen Nachlasses und ^ aller Nutzungen seit dem 
Todestage der ErblafferA, 

also auch ^ des Mndhaufes FriedrichZgnade sammt Revenüen rechts¬ 
kräftig zugesprochen ist. 

Demgemäß hat sich das NechtsverhUtniß dahin gestellt, daß — 1) die Frau 
Fürstin von Liegnitz zu ^ , M d 2) die Geschwister de Io l y zu ^ Miteigenthümer 
des Landhauses sammt Revenüen, stnA Dieses Verhältniß ist von beiden Theilen 
in einer gerichtlichen Verhandlung vom 18. Ju l i 1846 anerkannt. Wo die 

,*) Der König starb am 16. Jun i 18M), also ungefähr 4 Monate nach der Erblasserin. 
Sem Nachfolger auf dem Throne hat den Prozeß mit den Geschwistern de Io l y führen müssen. 
Dieser Prozeß gab dem Kammergerichts-Chef-Präfidenten, wirkt. Geheimen Rath v. Grolman, 
als Vorsitzenden des Geheimen Raths, vor dem der Prozeß geführt wurde, Veranlassung, den 
König um seine Enthebung von dem ihm anvertrauten hohen Richteramte zu bitten. 
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Geschwister de I o l y sich aufhalten, ist dem Referenten nicht bekannt. Als General-
Bevollmächtigter derselben ist bisher der Ober-Landesgerichts-Rath Michaelis zu 
Glogau aufgetreten, seit einiger Zeit hat sich aber hier in Stettin der Justiz-

.Commissarius Dr. Zachariae als Mandatarius der Geschwister de Io l y kund 
gegeben. 

V I . Nachdem (oben S. 35, 36 eingeschalteten) Hypothekenschein ist der Besitz¬ 
titel des Landhauses für die Erblasserin berichtigt, bis jetzt aber auf die^ Frau 
Fürstin von Liegnitz und die Geschwister de Io l y nicht umgeschrieben. Dazu 
würde es auch einer vorgängigen Übergabe an die Frau Fürstin, jetzt an den 
Magistrat bedürfen. Zum Landhause gehört auch eine im sog. fetten Ortsbruche 
zwifchen der Todtenfahrt und dem Aunzigstrome im vierten Schlage von der 
Oder unter Nr. 58 belegene Erbzinswiese, welche jetzt, nach einer Mittheilung 
des Ober-Landesgerichts vom 25. Juni 1846 dem Landhause im HypothekenVuche 
förmlich zugeschrieben ist. Außerdem soll, nach Ausweis des (obigen) Hypotheken¬ 
scheins zum Landhause noch ein Kamp Landes von 3 Scheffeln Aussaat gehören, 
worüber aber Niemand Auskunft zu geben weiß, und der ohne Zweifel zum 
Garten eingezogen ist*). Schulden sind auf dem Landhause nicht eingetragen, da¬ 
gegen haften auf demselben, die im Hypothekenscheine nachgewiesenen 0u6ra p6r-
pktua. Darunter hat die Nr. 1 , die Mühlenpacht betreffend, Anlaß gegeben zu 
einem Prozeß, den das Marienstift wegen beanspruchter Aufhebung derselben 
gegen die erbschaftliche Liquidations-Masse anzustrengen genöthigt gewesen ist, in 
welchem aber die Verpflichtung zur perpetuirlichen Zahlung dieser Pacht Seitens 
des Besitzers ^es Grundstücks rechtskräftig ausgesprochen ist ^ ) . 

V I I . Die Vermiethung des Landhaufes und der Erbzinswiese, sowie die Ver¬ 
sicherung gegen Feüersgefahr hat zu den Funktionen des Curators gehört. Was 
davon aus meinen Acren hervorgeht ist Folgendes: 

1. Das Landhaus ist bis 1. Apri l 1848 an das Fraülein v. Arnim für 
jährlich 530 Thl t . vermiethet; 

2. Die Erbzinswiese pro 1. Januar 1847/48 an den Bauer Carl Ludwig 
Michaelis in Zülchow für 7 Thlr. 

3.. Das Landhaus war früher bei der Aachen-Münchener Feüer-Versicherungs-
Gesellschaft mit 10.55(1 Thlr. gegen eine jährliche Prämie von 18 Thlr. 19 Sgr. 
versichert. Ob die Versicherung annoch und bis zu welchem Tage fortdauert, 
davon ist Referent nicht unterrichtet. 

V I I I . Nachdem die Rechtsverhältnisse zwischen der Frau Fürstin einer Seits 
und den Geschwistern de Io l y andrer Seits durch wechselseitiges Anerkenntniß 

*) Verf. möchte anderer Meinung sein. Er wird seine Ansicht am Schluß dieser Geschichte 
von Friedrichsgnade einschalten. 

**) Und zwar in zwei Instanzen, zuerst durch Erkenntniß des I. Senats des Königl. 
Ober-Landesgerichts zu Stettin vom. 16. September 1843, und sodann auf Berufung des 
Curators der Masse, Iustizraths Zitelmann, durch Erkenntniß des I I . Senats des genannten 
Gerichtshofes vom 23. Mai 1844. Zitelmann hatte insonderheit behauptet, die Mühlenpacht 
von 50 Thlr. sei eine Abgabe für die Berechtigung zum Betriebe des Gewerbes, und diese sei 
nach § 30 des Edicts vom 2. November 1810 und durch die Declaration vom 19. Februar 
1832 aufgehoben; allein er wurde von dem ersten Richter aä abzuräum geführt, und die ge¬ 
dachte Abgabe als Erbzms, als Canon und Grundabgabe anerkannt, und dieses Anerkenntniß 
vom zweiten Richter bestätigt. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 8 
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geordnet waren, trug Referent Namens der Frau Fürstin dahin an, das Landhaus 
mbft Zubehör Behufs^ der Auseinandersetzung subhastiwn zu lassen., 

Zu diesem Zweck wurde eine gerichtliche Taxe aufgenommen, wonach 
1) Das LantchnM nebst Garten auf- . . . . . . Dhlr. 14.WZ! M 
2) Die Erbzinswiese auf . . . . „ 21N —. 
3) Das im Garten befindliche Mausoleum, worin die-

Leiche, der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig 
ruht, auf . . . . . . . . . . . . . . „ 7 3 5 . — . 

abgeschätzt ist. Demnächst hat Referent^ jedoch auf! Anweisung der Frau Fürstin 
von Liegnitz den Subhastations-Antrag zmückgenommen und' die Subh<Hation 
tat keinen Fortgang gehabt> weil auch-die GefchwifttzP de Io ly , welche dazu un? 
Weifelhaft befugt sein würdm, die 
bis jetzt nicht verlangt haben« 

Nur zwei Wege giebt es> mit den Geschwistern dê  I v l y ausoinaUwr^ zu 
kommen: Das Landhaus nebst Zubehör muß entwedersubhastirt oder e^ muß' den 
Geschwistern 

IX. I n dem Reseript vom-19. Apri l ' 184? hat das I u s t i z M n W r w m be¬ 
stimmt, daß das Mausoleum nicht mit verkauft werden könne/ sondern - vielmehr 
mit einem entsprechenden Umgebungsraum vom Verkauf ausgeschloMn werden 
müsse.*) Die Situationskarte auf welche in diesem Reseript Bezug genommen 
wird, besitzt Referent nicht; sie muß sich entweder bm den Obbr-LandesgeVichts-
Acten, oder unter den Nachlaßpapieren' des Iwfttzraths KMger befinden. 

Referent hatte der Frau Fürstin zwar das' MniDÄaMeser ipt - mitgetheilt 
und gebeten, ihn zur Abgabe-der gefsroortew Erklärung mit Ittftruetiow zu ver¬ 
sehen, ist aber in dieser Beziehung ohne Bescheid geblieben- Seinem Meits' ist̂  bis 
êtzt also keine Erklärung darüber erfolgt — ob und was gegen'dm Inhal t des 

Z^escripts einzuwenden fei> und. eben so wenig ist ihr bekanNt geworden, ob die 
Geschwister de Io l y deshalb schon eine Erklärung abgegeben- haben, 
l X . I m Hypothekenbuche des Landhauses sind verschwdWe forMcatorische 
Veschrankungen eingetragen. Könnten diese BeschränkuNgeN'eVlMgt und gelöscht 
verden, so würde das Landhaus sich natürlich vortheilhafter verkaufen. Nach 
nnem Schreiben der Hierselbst' an das K ö n W Ober<-
Landesgericht sollten Se. Majestät der König bestimmt haben, datz dem Kimfer 
)es Landhauses die Bedingung gestellt werde, keine baMchen Veränderungen 
darauf vorzunehmen, und dasselbe mit den Gebaübm> — sobald die Einziehung 

Festung nothwendig werden sollte, — für den jetzt zu erMDMden Täxworth 
dem Staate abzutreten. Das Ober-Landesgericht ersuchte hierauf die Comman-
dantur um Mittheilung der Cabinets-Ordre, worin diese Allerhöchsten Bestimmungen 
enthalten sind, setzte sich auch mit dem Megs - M i M e r i ü m in > unWittelbare 

*) DiesesMescriPt beruhte auf Verhandlungen, welche, nach vorgängigerHernehmung des ., 
Ober-Präsidenten von Pommern, zwischen dem 
und Wittgenstein, und dem Justiz-Minister,Uhden gepflogen worden waren. Fürst Wittgenstein 
hielt die Bestellung eines eigenen Wächters für das Mausoleum für nothwendig und hatte 
vorgeschlagen, dem Könige die Bitte vorzutragen, die Kosten der Umzäunung des Grabgewölbes, 
der künftigen Unterhaltung und die Bewachungskosten auf den Kronsideicommißfonds zu über¬ 
nehmen. ' , ' 
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Communication. Die Antwort des LWernH ergibt, ̂ tzaß der GVnig jene Be¬ 
stimmungen auf unvollMnöigen Vortrag MV müMiH^s^spWchen hat, daß 
das Kriegs-Ministerium sich auf Grund dieser -mündlich ttrMestimmungen nicht 
ermächtigt häl t , auf die durch Eintragung in das Hypochekenbuch erworbenen 
fortifikatorischen Rechte Verzicht zu'leisten und diesen Rechten entgegen stehende 
Bewilligungen zu machen, und daß das KVtegs-MiNisteMm daher den Interessenten 
überlassen hat, sich deshalb mit einem Gnadengesuch an Se. Majestät den König 
M wenden. Die Antwort des Kriegs-Mimstermms hat Referent zwar dem 
Minister v. Rdther, als Geschäftsführer der Frau-Fürstin von Liegnitz, mitgetheilt, 
und 5hm -anhetmgeftellt, ob die Frau Fürstin es angemessen halten möchte, in 
dieser Beziehung Schritte -bei S r . Majestät dem Könige zu thun; dies scheint 
aber nicht MchHen A sein, indem der Minister v. Rother dein Referenten davon 
keine Kenntniß gegeben hat., Auch ist demselben nicht bekannt geworden, daß der 
Curator der 'Geschwistsr de I o l y , oder diese selbst, deshalb bei des Königs 
Majestät voystMg geworden sind, so daß olso der Punkt wegen der fortificato-
rislhen Beschränkungen sich annoch in der alten Lage befindet. Sehr wünschens-
weckh würd' es -fein und auf dem GerkaufsMts gewiß bedeütmd mfluiren, wenn 
es erreicht werden könnte, daß in die Welle der eingetragenen fortifikatorischen 
Beschränkungen, — welche auf die veränberten Verhältnisse Nicht mehr passen und 
welche, der KriegZMWster nach den BestmiMMgen der späterhin ergangenen Rayon-
Gesetze noch -ausdshttM zu wollen scheint, -^ sine andere Beschränkung im Htzpo-
thekenbuch dahin Mgotragen w i rd , daß zwar der jedesmalige Besitzer keine 
baulichen Veränderungen ohne Genchmigung der FortUcation auf dem Grundstück 
vornehmen dürfe, und solches-, mit Ausschluß der dazu gehörigen Erbzinswiese, 
auf Köm«gl. Befehl zu allen Zeiten un die Forliftcation abtreten müsse, jedoch 
nur M e n Erstattung des von 14.793 Thlr. 10 Sgr . ; es 
ist indessen sehr problematisch,, ob Se. Majestät der König" auf einen solchen 
Vorschlag eingehen w i rd , indem die Frau Fürstin von Liegnitz nicht mehr 
interessirt. ^ 

X I . Das Landhaus ist zwar der Frau Gürstin von Liegnitz ganz und aus¬ 
schließlich vermacht, da aber die Geschwister de Io ly 'V3 des ganzen Nachlasses, 
also auch H des dazu gehörigen LMdhaüses erstMen haben und ebendeshalb 
MMgenthümor des Landhauses zum Ren Theil sind, so ist die Frau Fürstin 
solchMgeftalt i n ihrem Legat ü m ^ verkürzt. 

Dasselbe ftnM bei dM Geldvermächtnifsen Statt, welche die Frau Prinzessin 
Elisabeth von Braunschweig ausgesetzt hat, indem der übrige Nachlaß —- be¬ 
stehend in UMvis NNd Mobilien — nach Abzug des Pflichttheils Drittels für 
die Geschwister de Ioltz> nicht hinreicht, um dre Geldvermächtmsft vollständig zu 
decken; es ist indesftn von dem Grundsatz MsgeßaNgen, Vaß dasjenige — was 
von dem übrigen Nachlaß abzüglich des Pftichttheils der Geschwister de Io l y 
veMeiA, ^- unter die Oeldlegatarien zu vertheilen, wenn sie dadurch auch mehr 
als 2/3 -ihrer Legate Ohalten sollten. Hiernach ist auch bei den bisherigen 
Distributionen verfahren und so ist es gekommen, daß die Geldlegatarien nach 

^) Schreiben des aLgenteinen Megs-Depattements an das Ober-Lanbes-Gericht, d. d. 
Berlin^ den Z7. Ma i 1847. 
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einem uugefäyren überschlage bereits mehr erhalten haben, als ^ ihrer Legate 
betragen, folglich gegen die Frau Fürstin von Liegnitz im Vortheil stehen. 

Jetzt da der Rest der übrigen Nachlaßmasse, von ca. 12—1300 Thlr. vertheilt 
werden soll, ist nun bei dem Königl. Ober-Landesgericht das Bedenken entstanden, 
ob jener Grundsatz richtig sei, oder ob nicht vielmehr nach den H§. 334, 336 
und 337, Th. I , T i t . 12. A. L. R. hätte verfahren werden sollen und annoch 
verfahren werden müsse. 

Der Nachlaß-Curator, dessen Erklärung hierüber erfordert ist, hat sich dahin 
ausgesprochen, daß die allegirten Vorschriften seines Ermessens auf vorliegenden 
Fall nicht zur Anwendung gebracht werden können; der Frau Fürstin fei ein 
bestimmter Gegenstand, nämlich das Landhaus, vermacht. Höchstdieselbe habe 
also keinen Anspruch auf die übrige Nachlaßmasse. Aus dieser Nachlaßmasse — 
soviel davon nach Avzug d es Pfl ichttei ls der Geschwister de Io l y verbleibe — 
müßten die Geldlegatarien befriedigt werden, soweit solche dazu hinreiche. Die 
Frau Fürstin könne daher nicht verlangen, daß die Geldlegatarien um deshalb — 
weil Höchstdieselbe nur ^ des Landhauses erhalte, — ebenfalls nur ^ der 
Geldlegate erhalten, und daß mithin derjenige Betrag des Nachlasses, welcher 
nach Abzug von ^ verbleibt, verhältnißmäßig zwischen Höchstderselben und den 
Geldlegatarien vertheilt werde. < 

Die Frau Fürstin hat auch dergleichen Anspruch nicht erhoben, das Königl. 
Ober-Landesgericht ist aber bei seiner Ansicht stehen geblieben und hat den 
Referenten in der Verfügung vom 22. October 1847 aufgefordert, für die Frau 
Fürstin eine Erklärung darüber abzugeben, ob Höchstdieselbe damit einverstanden 
sei, daß der gerichtliche Taxwerth des Landhauses nebst Zubehör, excl. des 
Mausoleums, bei der beabsichtigten Berechnung mit 15.003 Thlr . 10 Sgr. 
zum Grunde gelegt werde. Diese Verfügung hat Referent zwar dem Minister 
v. Rother mitgetheilt und um Instruction für sein Verhalten gebeten, ist jedoch 
mit keinem Bescheide versehen. Referent hat daher auch seiner Seits für die Frau 
Fürstin noch keine Erklärung abgegeben. 

Da nun die Frau Fürstin von Liegnitz der hiesigen Stadt Ihren Antheil 
am Landhause mit allen ihr daran und deshalb zustehenden Rechten Schenkungs¬ 
weise übertragen hat, so würde derjenige Betrag, welcher der Frau Fürstin etwa 
aus der übrigen Nachlaßmasse und den Geldlegaten um deshalb ersetzt verlangen 
könnte, — weil Höchstdieselbe in Ihrem Legat durch den Ausgang des de Io l y -
schen Prozesses um ^ verkürzt ist, — ebenfalls der hiesigen Stadt anheimfallen 
und zu Gute kommen. 

Referent stellt es dahin, ob die Ansichten des Ooer-Landesgerichts oder die 
des Curators über die Anwendbarkeit oder Unanwendbarkeit der allegirten Vor¬ 
schriften die richtigen sind; sollte sich aber bei der anzulegenden Berechnung er¬ 
geben, daß die Geldlegatarien bereits mehr als ^ ihrer Geldlegate empfangen 
haben, so würde doch die Frau Fürstin, jetzt die Stadt Stettin, als Rechts¬ 
nachfolgerin derselben, nicht verlangen können, daß die Geldlegetarien von dem¬ 
jenigen, was sie auf ihre Legate über ^ erhalten haben, irgend Etwas zur 
Gleichstellung der Stadt Stettin herausgeben sollen, indem Referent zur Er¬ 
klärung über die Distributionspläne für die Frau Fürstin vorgeladen ist und 
Namens derselben keine Einwendungen dagegen gemacht hat, der Stadt also — 
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wenn sie von oen Geldlegatarien Behufs Gleichstellung mit denselben Etwas 
zurückfordern wollte, die Einwilligung der Frau Fürstin in die Zahlungen ent¬ 
gegenstehen würde, welche auf den Grund der von ihr genehmigten Distributions¬ 
pläne geschehen sind. 

Hiernach würde die Stadt sich darauf beschränken müssen, ihr Verlangen dahin 
zu stellen daß die annoch vorhandene Nachlaßmasse von ca. 12—1300 Thlr., 
nach Abzug des den Geschwistern de I o l y gebührenden ^ , verhältnißmäßig 
zwischen ihr und den Geldlegatarien vertheilt werde. 

Was bei einer solchen verhältnißmäßigen Verkeilung des vorhandenen Be¬ 
standes auf die Masse treffen wird, läßt sich zwar nicht eher bestimmen, bevor 
die Ausgleichungs-Rechnung angefertigt ist, erwägt man aber, daß V̂  für die 
Geschwister de I o l y abgehen wird, und daß die Geldlegate einige 30.000 Thlr. 
betragen, so dürfte die treffende Summe auf ca. 250 Thlr . zu stehen kommen. 

Es bleibt jedoch sehr fraglich ob es rathsam ist, eine verhältnißmaßige Ver-
theilung der annoch vorhandenen Masse für die Stadt in Anspruch zu nehmen. 
Denn einmal werden die Geldlegatarien wahrscheinlich dagegen Protestiren, daß 
die vorhandene Nachlaßmasse zu andern' Zwecken, als zuMrer Befriedigung ver¬ 
wendet wird. Voraussichtlich würde also ein Proceß entstehen, dessen Ausgang 
ungewiß ist. Sodann haben die Geldlegetarien ein offenbares Interesse dabei, 
daß bei einer Ausgleichungs-Berechnung, wenn sie solche gestatten sollten, oder 
dazu verurtheilt werden, der einzuwerfende Werth des Landhaufes fo niedrig 
als möglich angenommen wird. Die Legatarien könnten also der Absicht des 
Ober-Landesgerichts, den Taxwerth bei der Berechnung zu Grunde zu legen, 
widersprechen und nach §. 337 Th. I . T i t . 12 A. L. R. beantragen, 
daß das Landhaus nebst Zubehör zum Zweck der Berechnung verkauft wird. 
Träte aber dieser Fal l ein, so wäre bei den nicht geordneten fortifikatorischen 
Verhältnissen leicht möglich, daß ein so artiger übereilter Verkauf nur ein geringes 
Gebot liefert und daß also die Stadt durch einen solchen Verkauf weit mehr 
einbüßen kann, als durch eine Ausgleichung zu gewinnen ist. 

Endlich macht das Ober-Landesgericht in einer Verfügung vom 22. October 
1847 die Übergabe des Landhauses von der Ausgleichungs-Berechnung abhängig; 
der Stadt und den Geschwistern de I o l y muß aber daran gelegen sein, je 
eher je lieber zum Besitz des Landhauses zu gelangen, um darüber frei ver¬ 
fügen zu können. 

I n Betracht aller dieser Umstände stimmt Referent, Iustizrath Boehmer, dafür, 
dem Königl. Ober-Landesgericht bei Überreichung der acceptirten Schenkungs-
Urkunde anzuzeigen — 

1) Daß, abseilen der Stadt eine Ausgleichungs-Berechnung zwischen ihr und 
den Geldlegatarien nicht verlangt wird; 

2) Daß also die Stadt eine verhältnißmaßige Restitution derjenigen Summe 
nicht beanspruche, welche die Geldlegatarien bereits über ^ ihrer Legate 
empfangen haben; 

3) Daß die Stadt eben so wenig Anspruch auf die annoch im Deposito 
des Königl. Ober-Landesgerichts vorhandene Nachlaßmasse mache, vielmehr darin 
willige, daß diese Masse an die Geschwister de I o l y und bzw. die Geldlegatarien 
ausgezahlt werde; 
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ch) waH alle wHe OMWungM jedoch nur unter der Voraussetzung uvge-
geben würden, wenn dadurch jedes Hindermß der Übergabe des Landhauses nebst 
Zubehör an dir Madt und die Oefchwifter de I o l y beseitigt sei; 

5) D a ß . i n dieser Voraussetzung zugleich angetragen werde, einen kurzen 
Termin zm Nbelgabe des Hmldhauses nebsi Zubehör an die Stadt und tue Ge¬ 
schwister w Io l y anberaumen M lassen. 

Da des Referenten Manual-Acken jedoch Mcht vollständig !sind, und es 
möglich sein könnte, daß er den Grund, weshalb das Ober-Landesgericht' eine 
Berechnung anlegen wi l l , nicht richtig aufgefaßt 'habe, so stellt er dem Wagistrate 
anHeim, ob derselbe sich zur eigenen Überzeugung vorher die gerichtlichen Aoten 
verlegen lassen wil l . Er bemerkt hierbei, daß er gern selbst die, gerichMchen 
Aoten durchgesehen Haben würde, daß solche sich aber -jetzt nicht in der Registratur, 
sondern bei dem Decemettten in dessen, Wohnung befänden. 

X I I . Die -bis zum 1. Januar des 'gegenwärtigen Jahres 1847 aufgekommenen 
Reveuüen sind, der Frau Fürstin von Liegnitz ausgezahlt, und die ferneren Re-
venüen seit dem 1. Januar 184?, welche der Stadt gleichfalls geschenkt sind,*) 
befinden sich im Deßofito des Kömgl. Ober-Landesgerichts Hierselbst. 

Die Annahme der Schenkung wird übrigens keinem Bedenken unterworfen 
sein, weil die Stadt unter allen Umständen dabei nichts verlieren, sondern uur 
gewinnen kann. 

Die Annahme des Geschenks der Fürstin von Liegnitz war, wie wir wijsen, 
von beiden städtischen Collogien bereits ausgesprochen, und es bedurfte, um die 
Annahme definitiv zu machen, Wr noch des Landesherrlichen Consenses. I n ¬ 
zwischen war bei dem Ober-Landesgericht auf Übergabe des Landhauses Friedrichs-
gnllde an den Magistrat und die Geschwister deZoly angetragen worden, zuletzt am 
19. Februar 1848. Das Ober-Landesgericht gab indessen dem Magistrat, mittelst 
Verfügung vom 26. desselben Monats zu erkennen, daß die gewünschte Übergabe 
nicht eher Statt finden Unne, als bis die fämmtlichen Interessenten den Final-
Diftributions-Plan der Masse genehmigt hätten. Denn da die Legatarien wegen 
des den Geschwistern de I o l y zuerkannten Pstichttheils sich einen Abzug von ihren 
Legaten gefallen lassen müßten, und bei Bestimmung dieses Abzuges das Land¬ 
haus hu einem bestimmten Geldwerthe angenommen werden müsse, so hätten die 
Legatarien nach A. L. R. I , 12, § 237 das Recht, falls sie die Taxe nicht an-
erkennen wollten, die Subhastation des Landhauses zu beantragen. Ob sie die 
Taxe sich gefallen lassen, oder die Subhastation beantragen wollten, hange 
lediglich von der Erklärung über den Final-Distributions-Plan ab. 

Das Ober-Landesgericht machte ferner dem Magistrat bemerklich, daß ihm und 
den Geschwistern de I o l y bis jetzt noch gar keine Verfügung über das Landhaus 
zustehe; es sei daher völlig ungehörig, daß der Magistrat das Landhaus öffentlich 
zur Miethe ausgeboten Habe. ^*) Wenn es auch bei dem einmal auf den 2. März 
angesetzten Termine bewenden möge, so sei doch der Zuschlag nicht ohne des 

*) I n der ScheNkungs-Urkunbe ist dieser Umstand nicht erwähnt, wol aber in dem Noti-
fications-Schreiben des Ministers v. Rother vom 8. December 1847. 

* ) * Dies war durch Bekanntmachung vom 23. Februar 1848 in den Tagesblättern geschehen. 



Genehmigung zu erthsilen. 
Die Landesherrliche Genehmigung, zur Annahme des GeschWM der Fürstin von 

Liegnitz erfolgte dWch n ^ 
Ich, will auf' die Berichte vom, 4< Febmar und 27: April A Z. dw Madt 

Stettin die Annahme der ihr von der Fürstin von Liegnitz gemachten Schenkung 
ihrer Rechte am das von der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig hinteckffene 
Landhaus Friedrichsgnade' und' Zubehörungen, unter ausdrücklicher Annahme des 
von dev Wschenkgeoerin gemachten- NorbHalts rücksichtlich der von Mir noch zu 
treffenden Anordnungen, über das bei dem Landhause befindliche Mausoleum 
Landesherrlich gonehmigon. 

PotsdüM, deW 13. Mai 'W48. 
Friedrich Wilhelm. 

An die MaatsminMer von Ailerswald (des Innern) und Bornemann (der Justiz). 
I n Bezug auf d M MauMeum war es deU Königs Willensweittung nach 

dem Wunsche der VerstVrbenM/° daH daffelbe für ewige Zeiten^ fbrtbestchen uttd un¬ 
abhängig, von dm Erbnehmern^ des LandHauses Friedrichsgnade auf Kvfien des 
Kroflftdeicommiß - Fonds unterhalten und unter diê  Aufsicht eines' btzsöndern 
Wächters aus deo Klasse der WilitairÄInvalidon ̂  g H M werdm soNê  Zu dem 
Ende hatten die Erbnehmor- einen Platz um das Mkusoleum abzutreteU^ dW ihnen 
nach der- Taxe, des Bodenwerths bezahlt werdm sollte». Der MaWstM als 
Vertreter der mit> ^ des M b M M betMligim» GtaW war nicht' abgenetgt, der 
Allerhöchsten/ Boftimnwng > zu? entsprechen; nicht so die Geschwister̂  d> Ioly, Ne 
unterm 2sc I V M und wiederholt UNteMl^8)AuWst-1848 erkWtW, daß M mit 
Rücksicht daraust daß diê  BsraüßeruN^ des- mit dem gedachten" Nnus beschwerten 
Grundstücks auf großem wenn nicht UUiibtrwindliche'SchwierigkMen stoßen werbe, 
dem LäNdesherrW nichtsdie-Wfügniß einräumen könnten, den Nmgebungsplatz des 

, MausVleums, soweit er dMch' die um- dasselbe gspflänzten Edeltanmen begränzt 
war, und^ etwa Raum' von IWM' im Quadrat enthielt' füt Sich zu reservbrm, 
daß sie diese!Fläche auchu nicht gegenMntfchädigMgl abtreten; sondern es'erwaVten 
wollten, ob der König seine Ansprüche cmf dem Nechtswege durchfttzen könne. 
Zwar betrat der Curator der Masse, Justiz PitzschM den Weg dw Unterhaltung 
mit dem Mandatar dw IolyschoB Geschwifter> Dr. Zachariae, aMn diese ver¬ 
harrten, im Rückblick auf das rechtskräftigV Orkenntniß des GeheimW^IüBz-
raths vom 12. März 1846 in ihrerRenitenZ und wiesen aWVergleichsvorschläge 
von der Hand. , .. 

Weil anchü von Reguliruug dieser Angelegenheit die Übergabtz des Grund¬ 
stücks abhangig war, die der Magistrat zu beschleünigm wünschte/ wandte sich 
derselbe unterm 20. December 1848an ben IüstHminffter/ welcher am 211 Februar 
1849 seinen/ Bescheid dahin, ertheilte, daff der MagiftMts-Antrag zu einer Com-
mumcation mit dem MnifteriuM des königlichen Hauses Veranlassung gegeben 
habe, nach dessen Rückciüßerung wegen des UmgebungspAtzes neue UMerhand-
lungM eingeleitet seien, von - denen das6 Ergebniß abgewartet werden müsse. 

Dies Ergebniß gcht aus einem Rescript des Ministers des Königt. Hauses, 
Fürsten zu Sayn und WittIenftein^ an den iOberpräftdenten VVN Pommern, wirk-
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lichen Geheimen Rath v. Bonin, vom 19. Apri l 1849 hervor. Fürst Wittgen¬ 
stein eröffnet darin dem Oberpräsidenten auf dessen zwei Schreiben vom 21 . und 
27. Februar, daß der König die Zurückweisung a l les. M a a ß übersteigende 
F o r d e r u n g , welche die Geschwister de Io l y für die Überlassung eines Platzes 
um das Mausoleum der Prinzessin Elisabeth gestellt, anbefohlen und im Ein-
verständniß Mit dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig bestimmt habe, daß die 
Leiche der verewigten Prinzessin in die Schloßkirche zu Stettin tranßlocirt und 
das Mausoleum abgebrochen, der Erlös aber von den zu versteigernden Bau¬ 
materialien den Stettiner Stadt-Armen überwiesen werde. Fürst Wittgenstein er¬ 
suchte den Oberpräsidenten, diese Entscheidung des Königs zunächst, den Ge¬ 
schwistern de I o l y mitzutheilen, und da dieselben hoffentlich gegen den Abbruch 
des Mausoleums, zu dessen Erbauung König Friedrich Wilhelm I I I . die Kosten her¬ 
gegeben zum Besten der Armen keinen Widerspruch erheben würden, den Befehl 
des Königs in seinem ganzen Umfange zur Ausführung zu bringen. Die Ver¬ 
setzung der Leiche aus dem Mausoleum in die Gruft der Greifen-Herzoge unter 
der Schloßkirche soll also, in dieser Voraussetzung, in aller Stille, jedoch mit 
der dem hohen Range der Verewigten angemessenen Würde erfolgen. Die A r t 
und Weise, in welcher solche hiernach zur Ausführung zu bringen, stellt Fürst 
Wittgenstein dem Ermessen des Oberpräsidenten anHeim, da die hierauf von Gin¬ 
fluß seienden Ortsverhältnisse ihm nicht genügend bekannt sind, event. sieht er 
den gutachtlichen Vorschlägen darüber entgegen. Sowol in Betreff der Trans-
location der Leiche,, als wegen des demnächstigen Abbruchs des Mausoleums 
und des Verkaufs der Materialien wird sich der Oberpräsident mit dem Appella-
tions-, frühern Ober-Landes-Gericht, unter dessen Verwaltung das Landhaus 
gegenwärtig noch steht, in Einvernehmen zu setzen haben. Wenn der Abbruch 
und resp. der Verkauf erfolgt, auch der Platz, worauf das Maufoleum steht, 
wiederum eingeebnet sein wird, steht der Übergabe des Landhauses und des ganzen 
Grundstücks an die Stadt Stettin und die de Iolyschen Geschwister nichts weiter 
entgegen. Die Auctions-Losung der Baumaterialien, nach Abzug der Kosten, 
wolle der Oberpräsident der Stettiner Armenkasse überweisen. Sollte sich ein 
zuverlässiger Käufer finden, fo könnte diesem das Gebäude auch aus freier Hand 
mit der Verpflichtung zum Abbruch und zur Einebnung des Platzes übergeben 
werden. Demnächst sieht Fürst Wittgenstein der Mittheilung über das hiernach 
Veranlaßte, unter Beifügung einer Rechnung über die durch die Übertragung der 
Leiche entstandenen Kosten, vom Oberpräsidmten entgegen. 

Die Translocation der Leiche in die herzogliche Gruft der Stettmer Schloß¬ 
kirche ist in der angegebenen Weise bewerkstelligt worden, wie des Oberpräsidenten 
Schreiben an das Kreisgericht vom 1. August 1849 besagt, ohne den Zeitpunkt 
anzugeben wann es geschehen ist. 

M i t dem Abbruch des Mausoleums waren die Geschwister de Io l y , wie 
sie durch ihren Sachwalter Dr. Zachariae am 13. Ma i 1849 erklären ließen, 
einverstanden, verlangten aber, daß sie dabei zugezogen würden und ihnen ihr Antheil 
von dem Erlös des zu versteigernden Materials gezahlt werde. Der Magistrat 
fand gegen diesen Anspruch, der sich im Verhältniß ihres Antheils an dem Land¬ 
haus Friedrichsgnade, auf '/,. des Erlöses stellen werde, nichts einzuwenden, 
nahm indessen auch Gelegenheit dem Oberpräsidenten für die geschenkweise Zu-
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Wendung der ^ des Erlöses zum Besten des Armenwesens den gebührenden 
Dank abzustatten. , 

Zur Übergabe des Landhauses an den Magistrat und die Geschwister de 
Io l y , so wie des. im Garten desselben stehenden Mausoleums an den Ober¬ 
präsidenten v. Bonin, Behufs Veranlassung des Abbruchs desselben setzte das 
Königl. Kreisgericht einen Termin aus den 3. October 1849 an Ort und SteTe 
an. M i t Hinblick auf die von den Iolyschen Geschwistern gestMett zwei Be¬ 
dingungen war der Oberpräsident vom Kreisgericht ersucht worden, den Abbruch 
unter Zuziehung des Dr. Zachariae, als Mandatars der Iotyschen Erben, zu 
veranlassen UNd ^ des Erlöses des Materials, als des höchsten ihnen möglicher 
Weise competirenden Antheils aä äßpoMuM Mäieal6 beim Kreisgerichte einzu¬ 
zahlen, damit den Erben Verlassen bleibe, ihr Recht auf denselben im Wege des 
Prozesses auszuführen, weil im Wege der Verfügung hierüber nicht entschieden, 
ihr Anspruch auch um so weniger ohne Weiteres anerkannt werden könne, als 
der Curator der Masse, Rechtsanwalt PitzHky, hiergegen protestirt habe. Bei 
der Übergabe wurde auch der KaufMMN Gustav Wo l f Toepffer, M Miether 
des Landhauses, und der Bauer Michaelis, als Pächter der zum LMdhause ge¬ 
hörigen Odorbruchswiese, zugezogen, um ihre Rechte, aus ihrem resp. Weths-
und Pachtverträgen wahrzunehmen, welche von den Übernehmern beachtet wer¬ 
den mußten. 

Die Übergabe wurde an dem bestimmten .Tage, den 3. October 1849, 
vollzogen. Dabei trafen der Magistrats^EoMmNariüs, Bürgermeister HchMehn, 
und der Sachwalter der Geschwister de Io l y das Abkommen, daß die Kevenüen 
des Grundstücks vorläufig von derHämmereikafse zu erheben und den Geschwistern 
de Io l y ihr ^ Antheil an den RsvenÄeu, nach Abzug der Abgaben und etwaigen 
Kosten durch den Magistrat zu überweifen seien. Das dem NMensti f t bei der 
Besitzveränderung zustehende Laudemium ist zu ^ desselben von der Stadt bezahlt 
worden; dagegen hat der St i f t das '/^ der oe Iolyfchem Göfchwister vyn densDen 
nicht erhoben; weshalb dies nicht geschehen, ist nicht ersichtlich. 

Nunmehr konnte auch das Hypothekenbüch berWigt werden, M s in folgen¬ 
der Art geschehen i s t : — 

Besitzer des früher Pädagogien-Mühle, jetzt Friedrichsgnade, genannten Mund¬ 
stücks sind: die Stadt Stettin für ^ und die Geschwister de Io l y , nämlich die 
Marie Henriette de Io l y , verehelichte Freifrau v. Mi l l f r ied, und der Monom 
C M Friedrich Wilhelm de Zoly, zu '/g. Der Besttztitel für sie ist auf den 
GruNd des unterm 22. Februar 1840 publiärten Testaments vom 5. Ju l i 1830, 
wodurch dies Grundstück der Frau Fürstin von Liegnitz vermacht ist, und welche 
sodann der Stadt Stettin alle ihr daran zustehenden Rechte mittelst Schenkungs-
Urkunde vom 7. Deeember 1847 übereignet hat, und auf den Grund des rechts¬ 
kräftigen Erkenntntsfes des mit dem Instructions-Senate des Königl. KaMmer-
gerichts verbundenen Geheimen Zustitz-Raths vom 12. März 1846, wodurch den 
Geschwistern de Io l y der dritte Theil des reinen Nachlasses der am 18. Februar 
1840 zu SteNm verftorVVnen Frau Prinzessin Christiane Ulrike Elisabeth von 
Braunschweig-Wolfenbüttel zugesProchen ist, so wie der AllerhöchftM Cabinets-
Orwe vom 13. Ma i 1848, der Protokolle vom 18. I n l i 1846 und 3. October 

Landbuch von Pommern; Th. I I . Bd. IX. 9 
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1849 und des Attestes vom 4. Jun i 1846 6x äsoi-ßw vom 1. M a i 1850 
eingetragen. 

Die Mitbesitzer von Friedrichsgnade hatten feit der Schenkung der Frau 
Fürstin von Liegnitz bei jeder Gelegenheit ihre Ungeneigtheit zu einer gütlichen 
Einigung zwischen sich und der Stadt Stettin so klar zu erkennen gegeben und 
gezeigt, wie sie ihr Interesse meistens nur auf völlig fubjective Anficht stützten, 
daß der Magistrat es zum Wohlbefinden der Stadt für wünschenswerth erachten 
mußte, das gemeinschaftliche Eigenthum auf die, mit Rückficht auf die obwaltenden 
Umstände schnellste und keinen Widerspruch zulassende Weise aufzuheben. Zu 
diefem Ende wurde man im Magistrats-Collegium darüber schlüssig, daß der 
gerichtliche Verkauf des Grundstücks im Wege der notwendigen Subhastation 
und zwar l e d i g l i c h u n t e r den i m Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, 
rathfam sein werde. M i t Rücksicht jedoch darauf, daß die Ausführung des 
öffentlichen Verkaufs, bezw. die Ertheilung des Zuschlages sich mehrere Monate 
hinziehen werde, hielt es der Magistrat für angemessen, den Miethsvertrag mit 
dem langjährigen Miether des Grundstücks, Kaufmann Gustav Adolf Toepffer, 
bis zum 1. Apr i l 1851 unter den bisherigen Bedingungen, — 580 Thlr . jährliche 
Miethe und 7 Thl r . Pacht für die Wiefe vom Kossäten Michaelis, zu verlängern. 
Die Stadtverordenten gaben beiden Vorschlägen ihre Zustimmung. 

Das Subhastations-Verfahren wurde eingeleitet und das Taxations-Instrument 
unterm 5. September 1850 aufgenommen. Nach allen Ermittelungen, so wie mit 
Rücksicht auf die Lage von Friedrichsgnade, die Zeitumstände und die zur Zeit 
in Stettin Statt findenden Preise der Grundstücke, haben die vereideten Sach¬ 
verständigen den wahren Werth der Gebäude in ihrer derzeitigen Beschaffenheit, 
nach einem vernünftigen und billigen Ermessen auf . . . . Thlr . 10.800. 
denjenigen des Grund und Bodens der Gebäude und der Hof¬ 

stelle auf - 210. 
angegeben, und es beträgt, mit Hinzurechnung des Werths des 

Gartens von . - 2.020. 
und desjenigen der im fetten Ortsbruche belegeneu Erbzinswiese 

von 7 M g . 8 Ruth. Flächeninhalts von . . . . . . . 185. 
der eigentliche Werth des ganzen Grundstücks mit allen Zu -

behörungen : .̂  Thlr. 13.215. 
Das Kreisgericht setzte den Termin zum öffentlichen Verkauf auf den 21 . 

Juni 1851 an. Es fragte sich nun, in welcher Art die Stadt ihre Gerechtsame 
in dem Termine wahrzunehmen habe. Bei den baulichen Einschränkungen, die 
auf dem Grundstücke in Folge der Rayon-Vorschriften ruhten, war von dem 
Grundstücke für städtische Zwecke (Armenanstalt, Waisenhaus) kein Gebrauch zu 

"̂  machen. Magistrat war daher der Meinung, daß die Aufgabe der städtischen 
Behörden die sein müsse, zu verhindern, daß das Grundstück zu einem dem Werthe 
desselben nicht entsprechenden zu niedrigen Preise von einem Dritten gekauft werde. 
Es war dabei gleichzeitig noch zuberücksichtigen, daß dem Marienstift das Vor¬ 
kaufsrecht zusteht, die Erklärung desselben aber, da der Verkauf im Wege der 
notwendigen Subhastation vor sich ging, im Termine selbst abgegeben werden 
mußte. Die Frage ob es hiernach im Interesse der Stadt zu erachten, auf, das 
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Grundstück zu bieten und desselbe event. zu kaufen, um es demnächst wieder zu 
veräußern, mußte zum Theil von dem Hergange im Termin selbst abhängig 
gemacht werden. Der Magistrat war daher der Ansicht, daß es angemessen sei, 
die Beurtheilung dieser Frage in die Hand einer Commission von 5 Mitgliedern 
(3 Stadtverordenten und 2 Mitgliedern des Magistrats) zu legen mit dem Auftrage 
und der Ermächtigung in Erwägung der obwaltenden Umstände nach freiem, eignem 
Ermessen in dem Verkaufstermine die Gerechtsame der Stadt wahrzunehmen, event. 
das Grundstück zu kaufen. I n ihrer Sitzung vom 13. Ma i 1851 gab die 
Stadtverordneten-Versammlung den vorstehend analysirten Ansichten des Magistrats 
ihre Zustimmung und ernannten ihren Vorsteher Wegener und die zwei rechts¬ 
kundigen Stadtverordneten Pitzschky und Trieft zu Mitgliedern der Commission, 
welche vom Magistrate durch den Bürgermeister Schallehn und den Syndikus 
Otto ergänzt wurde. > 

Die Commission trat am 2. Juni 1851 zusammen und einigte sich über das 
zu befolgende Verfahren Dabei wurde es indessen auch als angemessen erachtet, 
die Commission mit einer förmlichen Vollmacht zu versehen, des Inhalts etwa, 
— daß die Commissarien befugt sein sollten, entweder in Gemeinschaft oder auch 
jeder von ihnen allein (samuv und sonders) nach eigenem freien Ermessen die 
Gerechtsame der Stadt wahrzunehmen, auch im Namen der letztern auf das, 
Grundstück zu bieten. Die Vollmacht wurde vom Magistrat am 11. Juni 1851 
ausgefertigt und von den Stadtverordneten zwei Tage darauf genehmigt und 
vollzogen. , 

I n dem am 21. Juni 1851 abgehaltenen Termine fehlte es nicht an Kauf¬ 
liebhabern, die sich indessen sämmtlich ein sehr beschränktes Gebots-Limitum 
gestellt hatten*) Ohne die Concurrenz der Stadt würde das Grundstück für einen 
Preis fortgegangen sein, der weder mit dem Taxwerthe (13,215 Thlr.) nach mit 
dem derzeitigen Ertragswerlhe (580 Thlr. Miethe, 7 Thlr. Pacht) in Verhältniß 
gestanden hätte. Unter diesem Umständen entschied sich die Commission dafür 
mitzubieten und zuletzt das Gebot von 8600 Thlr . abzugeben. Die übrigen 
Concurrenten begaben sich hierauf eines weitern Gebots und trüg daher die Com¬ 
mission darauf an, der Stadt den Zuschlag zu ertheilen. 

I n dem Subhastations-Termine war auch der Marienstifts-Administrator 
Raedel anwesend gewesen, hatte aber keine Erklärung wegen Ausübung des Vor¬ 
kaufsrechts abgegeben. Diese erfolgte demnächst in einem an die Armen-Direction 
gerichteten Schreiben vom 7. Ju l i 1851 , laut dessen das Sti f t in diefem Falle 
vom Vorkaufsrechte keinen Gebrauch mache, und darum die Zahlung des Laudemiums 
für das von den Geschwistern de I o l y erkaufte ^ der Besitzung Friedrichsgnade 
Thlr. 4. 13. 4 Pf. in Anspruch nahm. Der Adjudications-Befcheid wurde am 
12. Ju l i ausgefertigt und am 6. September 1851 publicirt, dann aber auf den 

*) Gebote wurden abgegeben von den Kaufleüten Fretzdorf, Kuhberg, Ludewig und Toepffer 
(Gustav Adolf), sowie von dem Baron von Stillfried, der aus Breslau gekommen war, um 
im Termine die Interessen seiner Ehefrau und seines Curanden Hermann de Io l y wahrzu¬ 
nehmen. Das erste Gebot machte Toepffer mit 2000 Thlr.; darauf folgten: Kuhberg 2100, 
v.̂  Stillfried 3000, Schallehn für die Stadt 5000, v. Stillfried 7000, Ludewig 7100, Fretzdorf 
7200, Ludewig 7250, Schallehn 8000 Thlr. Bon da an steigerten sich die Gebote nur um 
50 Thlr. zwischen Fretzdorf und Schallehn. Fretzoorfs letztes Gebot war 8550 Thlr. 

9* 
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17. December 1851 ein Termin zur Belegung und Vertheilung des Kaufgoldes 
anberaumt. 

I n diesem Armin wurde die Stadt von dem Bürgermeister Schallehn 
vertreten, indeß Hr. Zachariae nach wie vor der Bevollmächtigte der Freifrau v. 
StiÜfrich geh. de Ioly, und des Freiherrn v. SWfried, als Vormund des 
minderjährigen Hermann de Foly, Sohnes des inzwischen verstorbenen Carl de 
Ioly, war. Folgendes niürde verhandelt: — 

Nach dem Mudicattons-Bescheide soll heute das Kaufgeld mit 8600 Thlr. 
nebst 5 Prct. Hinsey vom 6. Geptember, dem Tage der PMication des Bescheides, 
bis heute mit 120 Thlr. 18 Sgr., also Zusammen . . Thlr. 8720. 18. —. 
gczaW werMn. Dies wich von den Comparenten als richtig anerkannt. Dieselben 
liquidirten hingegen: —̂  

1. Bürgermeister Schallehn Zwei Drittheile der Kaufgelder zum Betrage 
von . . . . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 5813. 22. —. 
mit dem BemetkM, daß von den Rubr. I I 8ud Nr. 1—7 subhaftlrten Grundstücke 
eingetragMeit PrWanda nichts rückständig sei. 

2. Dr. ZachariW für feine Mandanten Ein Drittheil des Kaufgeldes 
mit. . . . . . . . . . Thlr. 2906. 26. —. 
und an Wiesenpacht vom Januar bis September cr. mit 13 Sgr. 8 Pf. 
zusammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2907.9.8. 

Hierauf zahlte Bürgermeister Schallehn auf den letzten Betrag Thlr. 2884.16.6. 
^ baar aus, und bringt überdies folgende Gegenforderungen auf die Forderung der 

Geschwister de I o l y in Abrechnung: —-
1) Die Armenkasse hat den Canon von der Wiese auf das Iayr vom 

1. October is5tW1 mit 5 Thlr. 10 Sgr. an die Kämmereikasse gezahlt. Davon 
haben die GeDwister de Ioly auf die Zelt vom 1. Dctober 1850 bis 6̂  September 
1851^3 nM Ahlr. 1, 19. 8 zn tragen. Eben so hat — 

2) Hie Armenkasse an die Kämmereikasse den Canon Pro Ztes Quartal 1851 
mit 12 Thlr. 15 Dgr. oerichtigt. Davon haben die Geschwister de Ioly auf 
die W t vom 1. I M bis 6. September 1851'/g zu tragen mit Thlr. 3. —. 3. 

3) Das Schornsteinfegergeld pro 1851 ist mit 8 Thlr. noch zu zahlen, 
hiervon trifft auf die Geschwister für die Zeit vom 1. Januar bis 6. September er. 
der Betrag von . . . Thlr. 1. 24. 5. 

4) Endlich haben die Geschwister de Ioly vom 1. Juli bis 1. October 
1851 noch V3 der Miethe von den Grundstücke in Empfang genommen, während 

'sie nur auf den ÄnHeil bis zum 6. September den Anspruch haben. Die ganze 
Miethe beträgt 580 Thlv. jährlich, '/Z davon 193 Thtr. 10 Sgr. und davon 
der Quärtat Betrag 48 Thlr. 10 Sgr. Es muß also der Betrag davon der auf 
sie vom 6. September bis 1. October er. fällt, mit . . . . Thlr. 13. 12. 9. 
erstattet werden. 

5) Der Magistrat hat einen Kostenvorschuß von 50 Thlr. eingezahlt., hiervon 
fallM . . . . . . Thlr. 2 . 2 5 1. 
noch auf das Conto der Geschwister de Ioly und müssen von diesen dem 
Magistrate ersetzt werden. Derselbe hat TlM. 22. 15. 4. zu tragen und der 
Restbetrag von Thlr. 24. 28. 7. muß demselben aus der Kasse erstattet werden. 

Hiernach betragen diese Gegenforderungen 1—5 zusammen Thlr. 22. 23. 2. 
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Diese Gegenforderungen, erkannte 5)r. ZHchariae ausdrücklich in quaii st 
^ als richtig an und genehmigte die Abrechnung derselben von dem auf die 

Geschwister de I o l y fallenden Kaufgelber - Betrag. Diese Thlr. 22. 23. 2. Pf. 
von diesem Antheile von Thlr. 2907. 9. 8. Pf. abgerechnet, bleibt der obige 
Betrag von . . . . . . . . . . . . . . . T M 2884. 16. 6. 
welchen Bürgermeister Schallehn baar eingezahlt hat. 

von Thlr. 5813. 22,. Sgr. wird tmrch Compen-
fation getilgt. 

Beide Comparenten nehmen die Kaufgelder hierauf für richtig, belegt und 
vertheilt an. 

Die Acten betreffend die Regulirung des Nachlasses der Prinzessin Elisabeth 
von Braunschweig waren aus der Registratur nicht zu echaltm; sie sollten der Königl. 
Regierung auf deren Requisitien übersandt sein. Es konnten daher die obigen 
Thlr. 2834. 16. 6 Pf. hem Dr. Zachariae nicht Msgezahlt werden, solche sind 
vielmehr zur Asservation gegeben worden. Dr. Zachariae protestirte hiergegen 
und behielt sich wegen der Zinsen, welche durch die Deposition seinen Mandanten 
entgehen, so wie wegen der Kosten, welche denfMen hierdurch erwachsen, feine 
Rechte gegen das Gericht ausdrücklich vor. 

I m Hypothekenbuche der S t M Stettin, Vo l . X I I . woselbst Blatts. 384 
has Grundstück, der ehemaligen Pädogogien-Mühle, nunmehr Friedrichsgnade 
genannt, aufgeführt ist, liefet man, was folgt: — 

Die Stadt Stettin hat dieses Grundstück in der, nach dem Tode des 
Miteigentümers Carl Friedrich Wilhelm de Zoly Behufs der Auseinander¬ 
setzung eingeleiteten notwendigen Subhastation laut AdMdications - Bescheides 
vom 11. Ju l i , publicirt den 6. September 1851 und laut Kaufgßlder-Beleguugs-
Verhandlung vom 17. December 1851 für das Meistgebot von . . . Thlr. 8600 
erworben, und ist der Besitztitel für dieselbe viZ. äeor. vom 26. Januar 1852 
berichtigt worden. 

Die Gebäude von Friedrichsgnade waren vom Magistrate auf die Zeit vom 
2. Septbr. 1851/52 bei der Ächen Münchener Verstcherungs-Gefellschaft versichert, 
und zwar auf Höhe von 10,550 Thlr. Die Armen-Direction beschloß aber die 
Gebäude bei der städtischen Feüer-Societät zu versichern, zu welchem Ende die 
Rathswerkmeister Bessin und Kümmerling eine n̂eüe Taxe aufnahmen, welche 
einen Werth von 10,600 Thlr. ergab (Wohnhaus 5600, Seitengebäude 4000, 
Stallgebaüde mit Anbau 825, Abort 25, Waschhaus 150 Thlr.) der Feüerkassen-
schein ist unterm 21. August 1852 ausgefertigt worden. 

I n Befolgung eines frühern und jetzt wieder aufgenommen Beschlusses'der 
städtischen Collegien erließ der Magistrat durch Aushang im Rathhause am schwarzen 
Brett und durch Abdruck im Regierungs-Amtsblatte, in den zwei Anzeigern, in 
der Stettiner Zeitung und im Randowschen Kreisblatte, am 1. September 1852 
eine Bekanntmachung, der zufolge das. in den Älleinbesitz der Stadtgemeinde 
Stettin,, bezw. der Armen-Verwaltung, übergegangene Landhaus, Friedrichsgnade 
entweder auf mehrere Jahre vermiethet, oder verkauft werden sollte. Zur Ver-
miethung war auf den 23. September, zum Verkauf auf den 1. Qctober 1852 
Termin angefetzt. 

I n dem Vermiethungs-Termine waren zwar Drei Miethslustige erschienen, 
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aber nur einer von ihnen gab ein Gebot ab, nämlich der Kaufmann Gustav 
Adolf Toepffer, der das Landhaus seit dem Tode der Prinzessin Elisabeth von 
Brauschweig als Miether bewohnte, und zuletzt 580 Thlr . gezahlt hatte, die er 
auch jetzt als jährliche Miethe für die Zeit vom 1. Apr i l 1853 bis dahin 
1863 anbot, dieses Gebot aber, nachdem das Ergebniß des Verkaufs-Termins 
bekannt geworden war, mittelst Schreibens von 1. October 1852 auf 600 Thlr. 
erhöhte, was zu 4 Prct. gerechnet ein Kapital von 15,000 Thlr. repräfentirt. 

I n dem Verkaufs-Termin traten zwei Haufliebhaber auf, der Makler Carl 
Becker, welcher das erste Gebot mit 6000 Thlr . abgab, und der Canditor Peter 
Alexander Jenny, der den ersten Bieter gleich um 2000 Thlr. überbot und mit 
8250 Thlr . Bestbietender blieb. 

Bei der sehr erheblichen Differenz zwischen den Geboten für den Kauf und 
für die Miethung entfchied sich der Magistrat in der Sitzung vom 2. October 
1852 dafür, das Grundstück auf 10 Jahre zu vermiethen, und den Stadtverordneten 
zu empfehlen, dem Kaufmann Toepffer für fein Gebot von 600 Thlr. jährlich 
den Zuschlag zu ertheilen. Während die Sache der Stadtverordneten-Versammlung 
zur Beschlußnahme vorlag ging ein Schreiben von :c. Jenny vom 4. October 1852 
ein, worin derselbe seine Bereitwilligkeit erklärte für das Grundstück 9000 Thlr. 
zu zahlen. Gleichzeitig bemerkte er, daß ihm gerade jetzt Mit tel zu Gebote 
ständen, um dje Verkaufsbedingungen prompt erfüllen zu können und er, .eingedenk 
der hohen Geschenkgeberin des Grundstücks beabsichtige, für das gebildete Publikum 
Stettins einen anständig eingerichteten und angenehmen Erholungsort daraus zu 
schaffen. Nachdem Toepffer von Ienny's Mehrgebot benachrichtigt worden 
war, schlug derselbe vor, einen neuen Termin anzusetzen, wozu der Meistbietende 
Kaufliebhaber, Jenny, und der Meistbietende Pächter, er Toepffer, eingeladen 
würden, und ihre schließlichen Gebote abzugeben und in welchem unwiderruflich 
festgestellt werde, daß Nachgebote in keinem Falle angenommen werden sollten und 
der Magistrats-Commissarius die Ermächtigung habe, dem Käufer oder Pächter den 
Zuschlag je nach Höhe ihrer Gebote zu ertheilen. Aus Gefundheitsrücksichten 
fei er gern bereit, noch einen höhern Pachtzins zu zahlen, als er bis jetzt geboten 
habe, um nur nicht aus Friedrichsgnade verdrängt zu werden, und darum bitte 
er den Magistrat, ihm als bisherigen Pächter die Vorhand beim Verkauf wie 
bei der Verpachtung zu lassen, wenn sich endlich herausgestellt, ob die Besitzung 
verkauft oder verpachtet werden folle. Der Magistrat ging auf Toepsser's Vorschlag 
ein und lud die beiden Concurrenten zu einem auf den 12. October anberaumten 
Termin ein. Töpffer erklärte in demselben, daß er bereit sei, eine Miethe von 
jährlich 750 Thlr. zu geben, dies fei aber auch fein äußerstes und letztes Gebot; und 
legten die städtischen Behörden Gewicht darauf, so sei er auch einverstanden damit 
daß der auf 10 Jahre abzufchließende Miethsv ertrag auf feine Erben ausgedehnt 
werde. Jenny war nicht gewilligt, fein letztes Gebot von 9000 Thlr . zu erhöhen, 
erneuerte dagegen dies Gebot und den Antrag, ihm dafür den Zuschlag zu 
ertheilen. Nachträglich fand sich im Termine ein: der Büchsenmachermeister und 
Hauseigenthümer Philipp Ernst Livpold und gab zu vernehmen, wie er bis jetzt 
von der Einleitung für den Verkauf von Friedrichsgnade kein Kenntniß erhalten habe, er 
aber gesonnen sei, dabei auch als Käufer aufzutreten. Nachdem ihm die Bedingungen 
bekannt gemacht, die er demnächst auch unterfchrieben, hat derselbe ein Kaufgeld 
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von 9100 Thlr. geboten, und sich zugleich bereit erklärt, die stipulirte Caution 
von 1000 Thlr. sofort, wie dies verlangt werden sollte, bei der Kämmereikasse 
einzuzahlen. Der Magistrat legte die Verhandlung a« 13. October 1852 den 
Stadtverordenten vor, indem er bemerkte, daß von der Toepfferschen Offerte der 
750 Thlr. Miethe jährlich 50 Thlr. Canon für das Marienstift abgingen. 
Berechne'zman die Rente von dem Kapital des Lippoldschen. Kaufgeldgebots 
(9100 Thlr.) zu 4 ^ Prct. so würde dies eine Einnahme von 4 0 9 ^ Thlr. 
ergeben, demnach also die Toepffersche Miethe eine Mehreinnahme von ca. 
300 Thlr. einbringen. Unter diesen Umständen entscheide sich der Magistrat 
dafür, dem Kaufmann Gustav Adolf Toeftffer für das Miethsgebot von 750 Thlr. 
jährlich auf 10 Jahre den Zuschlag zu ertheilen, mit der Maßgabe, daß.der 
Vertrag auf die Erben des Miethers ausgedehnt werden Jenny hatte von diesem 
Beschlüsse des Magistrats, und daß derselbe an die Stadtverordneten-Versammlung 
abgegangen, Kenntniß erhalten. Er schrieb am 18. October: „ErHabe sich die Sache 
noch ein M a l überlegt und gebe hiermit sein letztes Gebot dahin ab, daß er für 
das Grundstück Friedrichsgnade ein Kaufgeld von 10,000 Thlr. offerire." Der 
Magistrat fertigte dieses Schreiben, über dessen Inhal t er noch, nicht in Berathung 
zu treten Zeit gehabt, weil es eben eingegangen, sofort den Stadtverordneten zu, 
die dasselbe am 19. October mit dem Ersuchen an den Magistrat zurückgehen ließen, 
sich auch über dieses Nachgebot zu äußern. Zu dem Endzweck berief der Ma¬ 
gistrat Behufs schließlicher Feststellung der Gebote für den Kauf der beiden 
Kauf-Concurrenten Jenny und Lippold, aber auch Toepffer zu einem, am 22. October 
in den Geschäftsräumen des Iohaunisklosters abgehaltenden Termin. I n diesem 
Termin bot Lippold 10,100 Th l r . ; Jenny erklärte, daß er nicht gewilligt sei, 
sein schriftlich abgegebenes Gebot zu erhöhen, und Toepfer, nunmehr auch als 
Käufer auftretend, daß er nicht abgeneigt sei, ein höheres Gebot als Lippold 
abzugeben, wenn er dessen gewiß sein könne, daß mit dem Endbietungs-Termine 
die Sache auch abgemacht sei, und ein Nachgebot in keinem Falle angenommen 
werde. Jetzt schlug der Magistrat den Stadtverordneten vor, dem Verkaufe vor 
der Vermietung unbedingt den Vorzug zu geben. Nach Lage der Sache müsse 
angenommen werden, daß es noch zu einer Erhöhung des Kaufgeldes kommen 
werde, wenn man sich entschließen könne, noch einen Bietungs-Termin anzu¬ 
beraumen, und dazu die drei Kauf-Interessenten einzuladen, denen die Zusicherung 
zu geben sei, daß bei diesem Termin und den darin abgegebenen Geboten es 
denn auch sein unabänderliches Bewenden behalten und ein weiteres Nachgebot 
nicht angenommen werden solle. Nach dem Beschluß vom 26. October war die 
Versammlung mit dem Vorschlage des Magistrats einverstanden, knüpfte aber an 
ihren Beschluß die Bestimmung, daß der B i e t u n g s - T e r m i n öffent l ich bekannt 
zu machen sei, in der betreffenden Bekanntmachung aber auch vermerkt werde, 
daß Nachgebote nun nicht weiter angenommen werden sollten. Zugleich theilte 
die Versammlung dem Magistrate ein Schreiben mit, welcheHToepffer am 26. October 
an sie gerichtet hatte, worin er auf sein Pachtgebot von 750 Thlr. auf einen 
10jährigen Zeitraum zurückkam und nachzuweisen suchte, daß die Stadt bei seinem 
Anerbieten im Vergleich mit dem Lippoldschen letzten Kaufgebot, nach 10 Jahren 
eine Kapitalfumme von Thlr. 3384 .1 . 9 Pf. werde erspart haben. Der Termin 
wurde auf den 29. October 1852 im Rathhaussaale anberaumt, und derselbe im 
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Allgemeinen Anzeiger der Norddeutschen Zeitung und im General-Anzeiger be¬ 
kannt gemacht, die drei Concurrenten auch noch besonders durch Umlaufsschreiben 
eingeladen. Jenny erschien in dem Termine nichts auch^ kein anderer Kauflieb¬ 
haber, nur Toepffer und Lippold hatten sich eingefunden, welche beide den Nach¬ 
weis führten, daß jeder von ihnen 1000 Thlr. Caution bei der Kämmereikafse' 
eingezahlt hatte. I n dem Termine vom 22. October hatte Toepffer'sich an¬ 
heischig gemacht, das Lippoldsche Gebot von 10100 Thlr. überbieten zu wollen,' 
„wenn er dessW gewiß fern könne, daß Mit diesem Endbietungs-Termine die Sache 
auch erledigt werbe". Jetzt aber, da sein Wunsch wegen eines Schluß-Termins 
erfüllt war> hatte er sich amders besonnen, statt mehr zu b ie ten als Lippold, 
bot er, Kvrridii6 äiew, E inen Tha le r weniger , nämlich 10.099 Thlr., 
worauf Lippold, um sich den Zuschlag zu sichern, seinem Gebote noch 50 Thlr. 
zulegte. . 

Der Magistrat unterm 30. October und die Stadtverordneten unterm 
2. November haben Lippoldm den Zuschlag ertheilt. Die Übergabe des Grund¬ 
stücks im Beisein des bis¬ 
herigen Miethers, Kaufmanns Gustav Adolf Toepffer am 25. November 1852 
Statt gefunden. ' 

Cotttrurt wegen Verkaufs der Besitzung Friedrichsgnade 
von Seiten der Stadt Stettin an den Büchsenmachermeister Lippold. 

Verhandelt zu Stettin am 8. Januar 1853. 
Vor mir, dem in Stettin wohnhaften Notar Carl August Ferdinand Ramm 

fanden sich ihrem Namen, Stande mck Wohnorte nach, persönlich bekannt und 
verfügungsfähig, ein: ^ 

. 1 . Der Stadtfyndilus Johann Gustav Otto, legitimirt aä dnuo aewni durch 
die VerfNWng ws Magistrats zu Stettin, als Vertreter der hiesigen Armen-
Direction, vom 27. November 1852; 

2. Der Büchsenmachermeister Philipp Ernst Lippold, 
zu Stettin wohnhaft, und schlössen nnter einander den nachstehenden Kauf-
cmtract ab: 

§ 1. Die im Hypothekenbüche des Königlichen Kreisgerichts Hieselbst Vol . X I I 
Fol. 3R4 eingetragene Besitzung, das sogenannte Pädagogien-Mühlengrundftück, 
jetzt FrisdrichsInade geunnnt, hat die Stadt Stettin, auf deren Namen der Be-
sitztittel im Hypothekenbuche eingetragen steht, mit Ausschluß einer Wiese, im 
Wege der Licitation und insbesondere durch das Licitations-Protokoll vom 
29. October 1852 an den Comparenten Hu 2 verkauft; es ist dieser Verkauf 
durch die Stadtverordneten-Versammlung zu Stettin in ihrer Sitzung vom 
2. November 1852 genehmigt und der Zuschlag vom Magistrate Hierselbst, auf 
Grund dieser Genehmigung dem genannten Käufer unterm 6. November 1852 

1, ertheilt worden. 
'^! Der Wagistrat Hierselbst hat sich durch Verfügung vom 27. November 1852 
j , die Bestiitiguntz des gegenwärtigen, von dem Comparenten zu 1 für deufelben 

,, abzuschließenden Kaufvertrags vorbehMen. 
^ Es verkauft nun der Stadtsyndikus Johann Gustav Otto, in Vertretung des 

Magistrats zu Stettin für die hiesige Armen-Direction, «nd unter Vorbehalt der 
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Genehmigung des Erstem, hie vor deM Königsthore Hieselbst belegene Besitzung 
Friedrichsgnade? genannt, in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit, bestehend aus 
einem Wohnhause, nebst Hof- und Mehreren Nebengebäuden, so wieaus dem, mit 
einem Zaune umgebenen Garten, erb- und eigenthümlich an den Büchsenmache'r-
meister Philipp Ernst Lippold'zu Stettin und bewilligte die Eintragung des 
BesitztitelsDvon her verkauften^ Besitzung auf dessen Namen. 

Die im Hypothekenbuche unter Nr. 3 der Beschreibung aufgeführte Grbzins-

wieseDon 3 Pommerfchen Morgen ( - - 7 M g . 125 ^ Ruth. Preüß. Maaß), 

dem Grundstücks Friedrichsgnade durch den Vertrag vom 5. März 1757, im 
fetten Ortsbruche zwischen der Todtenfahrt u n W e m Dunzig belegen, und unter 
der Nr. 175, f ruherMr. 58 bezeichnet, vom Vorbesitzer erworben, ist vom Ver¬ 
kaufe ausgeschlossen. ^ 

Zugleich hat Käufer diejenigen Lasten und Reservate/'welche auf dieser 
Wiese haften, und welche Rubr. I I . des Hypothekenbüchs unter Nr. 6, 7 und 8 
eingetragen stehen, mit der erkauften'Wesitzung nicht übernommen. 

Es wird diese Erbzinswiese daher von der Besitzung Friedrichsgnade, im 
Hypothekenbuche Abgeschrieben, auf ein neues Folium übertragen und es werden 
die ebenAbezeichneten LastenHmd Reservate demnach imMypothekenMolio von 
Friedrichsgnade gelöscht, worin der Magistrat zu Stettin willigt, und bei dem 
Folio derIabzuschreibenden Erbzinswiese übertragen. 

Der im Hypothekenbuche unter Nr. 2Z der Beschreibung bezeichnete Kamp 
Landes von 3 Scheffeln Aussaat ist, in soweit derselbe nichWn dem Garten ent¬ 
halten ist, nicht mehrDorhanden. 

§ 2. Auf Her verkauften Besitzung haften, wie dies dem Käufer bekannt ist, 
die im HypothekenbucheMubr. I I , Nr. 1, 2, 3 und?5 (Nr. 4 W gelöscht) ein¬ 
getragenen Abgaben, Beschrankungen unW Reservate/ unter Nr. 1 und 5 für 
das Königl. Marienstift zu Stettin, unter Nr. 2 und 3 für den Königl. Mi l i ta i r -
Fiskus. 

Das Laudemium mit 20 Floren oder 13 Thlr . 8 guten Groschen Preüß. 
Courant.berichügt KaüferMür den Fal l der Entsagung des Vorkaufrechts an das 
berechtigte Königl. Marienstift und übernimmt Verkäufer von demfelben seine 
Erklärungen zu extrahiren. 

Da die vom Verkaufe ausgeschlossene Erbzinswiese den Rubr<I I . unter Nr. 
1, 2, 3 und 5 eingetragenen Abgaben, Beschränkungen und Reservaten, was 
beiderseits ContrahentenF hiermit ausdrücklich anerkennen, nicht mitZverhaftet ist, 
so verpflichtet sich Käufer, als Besitzer von Friedrichsgnade die Rubr. I I , Nr. 1 
eingetragene Mühlenpacht von 50 Thlr. jährlich zu zahlen, und das Laudemium 
zu entrichten. 

Derselbe bewilligt zugleich die pfandfreie Abschreibung der mehrfach be¬ 
zeichneten Erbzinswiese von 3 Pommerschen Morgen von seinem Hauptgrundstücke. 

§ 3. Das Kaufgeld ist durch das von dem Käufer abge¬ 
gebene Meistgebot auf . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 10.150 
festgestellt. Auf dasselbe hat, wie Stadsyndikus OttoKfür den 
Magistrat zu Stettin quittirend anerkennt, der Käufer bereits die 
.Summe von . . . . . . . . . . . . . . . . , - 5.150 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 10 
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zur Kämmereikäfse gezählt, der Rest Mit . . . . . . . . tz 
wird dem Käufer gestundet, und zwar gegen hypothekarische GntragMg zur ersten 
Stelle gegen 4 ^ Proc. jährlich in Quartal-Raten vom 1. IanuM 18W ab 
p08tuuni6iAiiä0 zu zahlende Zinsen und gegen 3 monatliche MMndiMng, von 
welcher indeß abfeiten des Verkäufers bei prompterZZinDchluM N ^ M Ick-
räume von 3 Jahren vom 1. d. M. an gerechnet, kein OchrMch gMacht werden 
darf.I Unter prompter Zinszahlung soll die OerichtWng dsr Mnsen innerhalb 
8 Tage nach dem jedesmaligen Fälligkeitstermine verstanden werden̂  Zur Sicher¬ 
heit dieser Restkaufgelder der 5000 Thlr. Courant, der Zinsen und Kosten, welche 
durch die Ginziehung etwa entstehen sollten, veLpfättdet Kaufet das erstandene 
Besitzthum und willigt ausdrücklich dann, daß das RestkcfttfgeNer-Kllpitäl der 
5000 Thlr. mit der Zinsen- und KöstettveGMchtüttg im HGöthekenbuche des 
Künigl.i Kreisgerichts zu Stettin, Rubr. I I I zur ersten Stelle Ms M e Kosten 
auf Grund eines Duplicats dieses Käüftonttäcts eingetrygen werde. Auf diese 
ArtAist die Berichtigung der KuWelder mit 16.150 Ttztt. nachgewiesen. 

ß 4. Die ÜberaWeAes Verkauften Bchtzthums ist berekts erfolgt, BerkMfer 
hat sich seines Eigenttzuins und BeMrechts att dWmMrundftMe zu Gunsten 
des Käufers begeben, und dieser erkennt den Letztern für dw nunnteMgen eigen-
thümlichen Besitzer an, wogegen Käufer Märt , daWn den Witz det Grund¬ 
stücks ergriffen habe, und daß die Übergabe an ihn vollMMig geHchen fei. 

Dem Käufer ist durch Züfertigung des, mit deck Kaufmann Gustav Adolf 
Toevffer bestehenden Metßsbertrages Wckannt, daß das etküHe Grundstück an 
den Letztern bis zum 1. A M 1853° vermischet ist. Laufet "tritt tn RWcht 
dieses Miethsvertrages vom 14. Februar 1852 an die Stelle detz Verkllüsers> 
und es ist die Sache des Erftetn, sich mit dem MMWr wegeft der im §, 3 des 
Miethsvertrages erwähnten Errichtungen und Anlagen, soweit Melden Roch vor¬ 
handen sind und anerkannt werden, zu nguliren.*) Die MeHe des Kaufmanns 
Toepffer bezicht bis Mm 1. Januar 1853 MrkMer, AMMgegen Met auch 
die bis dahin fälligen Leistungen und Abgaben. 

§ 5. Der Käufer übernimmt die VerWchtung, die CoMmünäl-Abgaben von 
dem erkauften Grundstücke, so wie die GinqUärtierungsAstey, nach dMfelben 
Maßstabe H wie alle übrigen Grundstücke in der Gtüdt Metkin M diesen 
Leistungen herangezogen werden, vom 1. Januar 1853 ab zu entrtMen und 
zu tragen. 

§ 6. Es wird beabsichtigt den Gang zwischen dem Besitzthum Friedrichs¬ 
gnade und dem des Nachbarn auf dem Wege nach Fräuendotf, der jetzt nur 

*) Nach dem Tode der Prinzessin Elisabeth von Bmunschweig übernahm das Ober-Landes¬ 
gericht im Namen der erbschaftlichen'?Liquidationsmasse die Verwaltung von AMdtiHZgnäde 
und bestellte einen Curatpr der Masse. Dieser vermiethete das LandhMZ an die Hofdame 
der f Prinzessin, Fraülein Wilhelmine v. Arnim, welche weil sie nicht das ganze Hans be¬ 
nutzen konnte, zwei Aftermiether eingenommen hatte. Einer davon war Toepffer, der, als 
Fräuleins v. Arnim Contract am 1. April 1848 zu Ende ging, durch den Bertrag vom 
13. März 1848 auf 1 Jahr alleiniger Miether von Friedtichsgnade gegen den mehrgenannten 
Miethzins von 580 Thlr. wurde. Dieser Toepffersche Miethscontract ist von Jahr zu Jahr 
verlängert worden. Der § 3 desselben enthält weiter nichts, als wns eben im Kaufcontract steht. 
Übrigens hatte Toepffer einen Concurrenten bei der Miethuug an einem geselligen Verein, 
„Abendhalle" genannt, der aber zurücktrat. 
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eine Breite von 6 ^ bis 7' HM, 
Im Fall dieses Project zur Ausführung kommen sollte, ist der Käufer ver¬ 
pflichtet, das dazu erforderliche Tßrrain otzye VergütigUW herzugeben und den 
Zaun für eigene Rechnung zurüGusetzen," H W Bestimmung wird auf Kosten 
des Käufers in das Hypothekenbuch hingetragen,*) 

ß ,̂7. Den Stempel zum Vertrage tragen beiderseits Contrahenten zu gleichen 
Theilen, der der Stadt zur Last fallende Theil bleibt qber wegen der der 
Armen-Direction zustehenden S!iemMlfreiheit außer Ansatz. Alle übrigen Kosten 
der Licitation., Aufnahme und Ausfertigung dieses Kaufcontracts und der Über¬ 
gabe trägt Käufer allein.' 

Pa von den Kosten der Abschreibung der ErbzinZwiese in denMcitations-
Bedingungen keiner Erwähnung geschehen ist, so rekusirt solche der Käufer, wo¬ 
gegen Psrkaüfer diese Kosten in dem Ausdrucke „alle übrigen Kosten" enthalten 
wissen Willi welche Käufer tragen soll. 

Dagegen verpflichtet sich Käufer, die Kosten her Perichtigung seines Besitztums 
allein zu tragen. 

MDie Contxchenten trugen an: diesen Vertrag ein Wal für den Käufer und 
ein MatWrMen Verkäufer auszufertigen. 

Hierauf wurden die dem verhandelnden Notar persönlich bekannten Instruments-
zeügen -^ 1) der Uönigl. Appellations-Gerichts-Canzlei-Secretair Carl August 
Radecke, 2)°der Königl. Hreis-Gerichts Gecretair Eduard Wilhelm Richter, beide 
M Stettin wyhntzM, zugezogen. Der Notar sowol, wie die beiden Instruments-
zeügen versichern, hgß ihnen keins der Verhältnisse entgegensteht, welcher nach 
§ 5—9 der NotsteiaH-Ordnung vom 11. M i 1845 von der Theilnahme an 
de« VerhaWuW ausschließen. 

V. G. U. 
Johann Gustav Otto, StadtsyndimZ. 

Wilipp Ernst Appold. 
Es Wird attestirt, daß die vorstehende Verhandlung so, wie sie niederge¬ 

schrieben worden, Statt gefunden hat, daß dieselbe in Gegenwart des verhandeln¬ 
den Notars, und der beiden zugezogenen Instruments-Zeügen dem Stadsyndicus 
Johann Gustav Otto, und dem Büchfenmachermeister Philipp Ernst Livpolo laut 
und deutlich vorgelesen, von denselben überall genehmigt und eigenhändig unter¬ 
schrieben worden ist. 

Carl August Radecke, Apellations-Gerichts-Canzlm-Seeretair. 
Muard Wilhelm Richter, Kreis-Gerichts-Secretair. 

Carl August Ferdinand Ramm, Notar hier. 
Vorstehende in das Register unter Nr. 3 Jahr 1853 eingetragene Ver¬ 

handlung wird hiermit für den Büchsenmachermeister Philjpv Ernst Lippold 
zu GtsttinD wohnhaft, ausgeferügt, eine zweite Ausfertigung ist dem Magistrate 

*) Der in "Rede seiende Gang zwischen Friedrichsgnade und der westlich liegenden Billo 
deß Crmsuls Kisker, Grabow, 3iefteMße Nr. 1, bildet einen M e i l des seit den urältesten Zeiter 
bestehenden Bredowschen Kitchensteigs zur Peterpaulskirche in Stettin. Die Polizei-Direction 
verlangte die Drweiterung durch Anschreiben vom 2. August l851. Der Gang liegt auf 
Stettiner Stadtgebiet und der Stadt liegt seine UnterhaltungZ-Berpflichtung ob. 
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zu Stettin für die hiesige Armen-Direction ertheilt worden. Stettin den M 
Ianuarff1853. » 
Carl August Ferdinand Ramm, Rechts-Anwalt und Notar im Appellations-
A . 8.) Gerichtsbezirk Stettin. 

Daß vorstehende Abschrift mit dem vorgelegenen Originale wörtlich überein¬ 
stimmt, wird nach vorgängiger Vergleichung von mir zum öffentlichen Glauben 
attestirt. Stettin den 16. Januar 1853. 
(I.. 8.) Carl August Ferdinand Ramm, Rechts-Anwalt und Notar zu Stettin'. 

Der vorstehende, zwischen dem Syndicus Otto und dem Büchsenmacher¬ 
meister Lippold unter dem 7. Januar 1^53 abgeschlossene Contract wird von 
uns hiermit bestätigt, mit dem Bemerken, daß wir damit einverstanden sind, daß 
dem Büchsenmachermeister Lippold die Kosten für die Abschreibung der, der 
Armen - Direction verbleibenden Erbzinswiese (§ 1 des Contracts) nicht zur 
Last fallen. , ^ 

Stettin, den 23. Februar 1853. 
Der Magistrat. 

Hering. (1^. 8.) Carton. Theel. 
s ^ An demselben Tage, wie die vorstehende Bestätigung, fertigte der Magistrat 
nach § 608 Tit. 20. Th. I. A. L. R. eine getreue Abschrift des Contracts dem 
Marienstifts-Curatorium mit dem Ersuchen zu, sich wegen des dem Stifte zu¬ 
stehenden Vorkaufs-Rechts sobald als niöglich zu äußern. 

Das Curatorium fand in dem Contracte mehrere Bestimmungen, als: wegen 
Ausschlusses der Ortsbruchwiese vom Verkaufe; — wegen des Kamp Landes, 
dessen NichtVorhandensein unbegründet geblieben; — wegen Verbreiterung des 
Ganges neben Friedrichsgnade, als Theil des Bredowschen Kirchensteigs, und 
dadurch entstehende Verkürzung des Gartenareals; und — wegen Belastung des 
Grundstücks mit städtischen Communal-Abgaben und Einquartierung, — wodurch 
den Gerechtsamen des Marienstifts an dem Grundstück, bezüglich der darauf 
haftenden Grundabgat»e.n und des Vorkaufsrechts erheblich zu nahe getreten sei, 
weshalb das Curatorium in dem Antwortschreiben vom 9. März 1853 die Er¬ 
klärung des Magistrats erwartete: in welcher Art und Weise die durch den 
Contract gefährdeten Rechte des Marienstifts anderweitig sicher gestellt, vergütigt 
oder dafür Entschädigung gewährt werden würde. 

, ̂  i Der Magistrat erwiderte hierauf unterm 16. März 1853: daß der Canon 
^ ^ und das Laudemium, welches auf dem Grundstück für das Marienstift hafte, auf 

dem Primordilll-Contracte von 1704 beruhe, die Erbzinswiese aber an den Be¬ 
sitzer der Pädagogien-Mühle durch den Vertrag vom 5. März 1757 vom 
Magistrate verkauft worden, sei. Er sei der Ansicht, daß besagte Wiese für ^ die 
Stipulationen aus dem Vertrage von 1704 gar nicht haftbar gemacht werden 
önne (§ 454 86y. Th. I, Tit. 20, A. L. R.). Magistrat habe das Grundstück 

^n den Gränzen und Maaten durch den Contract vom 8. Januar verkauft, wie 
dasselbe von ihm in der Subhastation erworben worden. Das Marienstifts-

Curatorium würde dem Magistrate daher Jemen besondern Dien st erweisen, wenn 
es ihm die Mittel und Wege angeben möHte, den Nachweis zu führen, daß außer 
dem mit einem Zaun umgebenen Garten noch andere Grundstücke zu dem Land¬ 
hause Friedrichsgnade gehören. Ihm sei diese Thatsache völlig unbekannt. Ferner 
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das Grundstück habe früher, als Pädagogien-Mühle, der Gemeinde-Besteuerung 
unterlegen, und sei später nur aus Nücksicht auf die Besitzerin kein Gebrauch von 

, dem Besteüerungsrechte gemacht. Das Grundstück befinde sich jetzt in dem Besitze 
eines Privatmannes und dürfe daher nach dem Gesetz?) von der Gemeinde-Be¬ 
steuerung nicht eximirt werden.^ UnWndlichHob das Curatorium ein Interesse 
habe, der Stipulation in § 6 des Contraets vom 8. Januar in den Weg zu 
treten, werde sich erst dann fragenHwenn diese Stipulation wirklich zur Aus¬ 
führung gebracht werde. Magistrat halte sich hiernach im vollen Rechte, den 
Contract so abzuschließen, wie. er dem Curatorium mitgetheilt sei; er müsse in¬ 
dessen dem Curatorium event. anheimstellen, ob und was demselben zur Wahr¬ 
nehmung der Gerechtsame des Stifts, jedoch unter Festhaltung der Bestimmung 
des § 602 T M . Ti t . 2 0 M Z L . R . ^ erforderlich erscheine. 

Replik des^ Marienstifts-Curatoriums Zvom 6. Apr i l 1853. I n Bezug auf 
die Abtrennung der Wiese vom. Hauptgrundstück wi l l dasMurätorium abwarten, 
ob die Hypotheken-BehördeMie Abschreibung der Wiese ohne seine zustimmende 
Erklärung vornehmen wird. Bis dahin dürfte die Anwendbarkeit der Bestimmung 
in dem allegirtm § 454 A. L. R. nochInicht in FrageDchen, ^dieselbeHu er¬ 
weisen, aberInurIdem Magistrat zu überlassen sein. I n so fern die Bezeichnung 
des Mangels an dem im Hypothekenbuch^ eingetragenen Grundstücken nicht als 
eine Ausschließung vom VerkaufDder als einHdem.Käufer auferlegte Verzicht¬ 
leistung angesehen, vielmehr nurHalsMistorische Beschreibung des einstweiligen 
Zuftandes gelten soll, findet sich'das Curatorium zu einem weitern Eingehen auf 
dm Gegenstand für jeht nicht veranlaßt. Die Verpflichtung des Grundstücks zu 
Gemeindelasten und Einquartierung stellt das Curatorium in Abrede, da dasselbe, 
zu Ende des 16. Jahrhunderts von dem Landesfürsten aus dessen unmittelbarem 
Besitz dem Stifte übereignet, erst zu Anfange des 18. ZahrhundertsDvon dem 
Stifte an Privatpersonen überlassen wordenIst, dasselheUauch niemalis zum 
Weichbi ldMder S t a d t S t e t t i n gehört hat. Deshalb ist die in dem Con-
tracte vereinbarte Verpflichtung nur eine persönliche des Besitzers, welche auf die 
dinglichen Rechte deZUGrundstücks keinen Einfluß ha t , I auch nicht als dessen 
dingliche Belastung erachtet werdenWnn. Bei der Reservation der eventuellen 
Abtretung eines Theils des Grundstücks zur Breiterlegung des daneben hinführen¬ 
den Steigs wird Curatorium die dazu erforderliche Abschreibung im Hypotheken¬ 
buch abwarten und wird alsdann auch die Entschädigung des Marienstifts be¬ 
züglich seiner Nechte zu bewirken, dem Magistrate aber zu überlassen sein, seine 
event. contractlichm ^Ansprüche gegen den Privatbesitzer zu verfolgen. 

Beim Magistrate hielt man die Controverse mit dem vorstehenden Schreiben 
des Curator iumOfW erledigt. Der Decernent in der Sache schrieb dasselbe ein-

. fach —̂  aä acw? was sehr zu beklagen ist, weilßamtliche Veranlassung vorlag 
zur Nachforschung, wann Friedrichsgnade, bezw. die Pädagogien-Mühle, dem 
Stadtgebiete beigelegt worden und durch welchen landesfürstlichen Act dies ge¬ 
schehen ist; denn die Behauptung des Marienstifts-Curatoriums: „das Grund¬ 
stück habe nicht, — oder wie es sich ausdrückt niemals, was richtiger gesagt, 
wol „vormals" heißen sollte, — zum Weichbild der Stadt Stettin gehört", ist 
nicht unbegründet; beweiset doch die Angabe über die Lage des Mühlengrundstücks 
in der Schenkungs-Urkunde von 1575, wo diese Lage durch „vor der Oderburg" 
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bezeichnet ist, ganz deutlich daß es vom Gebiete der heutigen Stadt Grabow a. O. 
einen Theil ausgemacht hat, wie denn auch der nördliche Abfchnitt des Turnei-
Fetdes dahin zu rechnen ist, was von dessen altüberliefertem Namen „Karthaüser 
Feld" bewiesen wird. 

Auch über dm Verbleib des Merftücks von drei Scheffeln Aussaat hätte 
man im Rathsarchiv Nachforfchungen anstellen sollen. Was der Magistrat unter¬ 
ließ, geschah von Seiten dO Marienstifts-Administrators Rädel, der den frühern, 
zu Torgelow in Ruhestand lebenden Stifts-Secretarius, Verch in einem Schreiben 
vom 13. März 1853 erfuchte, feine Erinnerung aus einer langjährigen Thätigkeit 
bei der Gtifts-Verwaltung zu Hülfe zu nehmen, die möglicher Weife auf eine 
Spur über den Verbleib des — abhanden gekommenen Ackerstücks führen könnten. 
Noch in den 1790er Ichren, fo bemerkte Rubel, fei der Achr bei der Pädagogien-
Mühle gewefen, und aller Wahrscheinlichkeit nach, auch nochWs znr Besitzzeit 
der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig. Verch wußte aber noch weniger wie 
Rädel; seinem Gedächtnisse schwebte nur die bekannte Thatsache vor, daß die 
Prinzessin von ihrer Besitzung einen jährlichen Canon von 50 Thlr. an die 
Marienstistskasse habe zahlen lassen. Weiter unten am Schluß dieses Artikels ist über 
denMerbleib das Kampes von 3 Scheffeln Aussaat eine Vermuthung ausgesprochen, 
deren Grund oder Ungrunh weiter zu verfolgen und zu erörtern für gewesene und 
seiende Besitzverhältnrsse auch heute, 1875, noch, nicht ohne Interesse sein dürfte., 

Die Verzichtleistung auf Ausübung des Vorkaufsrechts, jedoch nur für diesen 
einen Veraüßerungsfall und gegen Erlegung des stipulirten Laudemiums von 
Mf loren - 1 3 ^ Thlr, so wie den Consens, daß für den Käufer von Friedrichs¬ 
gnade der Besitztitel im Hypothekenbuche berechtigt werden könne, vollzog in 
urkundlicher Form das Marienstifts-Curatyrium am 6. Apri l 1853. Demgemäß 
liefet man im Hypothekenbuche Vol , X I I , Fol. 384 beider Pädagogien-Mühle 
Folgendes: — 

Der Büchsenmachermeister Philipp Ernst Appold hat von dem Magistrate, 
als Vertreter der Stadt Stettin, deren Armenkasse dieses Grundstück zugehört, 
dasselbe laut Vertrages vom 8. Januar 1853 mit Ausschluß der Erbzins-

^ wiese für . . Thlr. 10.150 
! erkauft und ist der Besitztittel für ihn auf Grund des gedachten Vertrages, des 

Stadtverordneten Beschlusses vom 2. November 1852 (und des'Konsenses des 
Marienftifts-Curatoriums vom 6. Apri l 1853) berichtigt^ worden zufolgeMer-
fügung vom 14. Februar 1854. " , " 
M Ferner: 

> Besitzer Philipp Ernst Lippold lebt mit seiner Ehefrau Auguste Johanna, 
l geb. Schilling, in Gütergemeinschaft. Eingetragen zufolge Verfügung vom 29. 
! Ma i 185h, (Demnach ist Lippolds Ehegattin Mitbesitzerin von Friedrichsgnade.) 
! Die Abschreibung im Hypothekenbuche der nicht mit verkauften Wiefe im 
! fetten Ortsbruche vom Hauptgrundstück gab zu einem Schriftwechsel zwischen 
! Magistrat, Kreisgericht und Marienstift Anlaß. Der Magistrat trug in dem 

Schreiben vom 10. September 1853 bei der Hypotheken-Behörde auf. jene Ab-
!, schreibung der Wiese frei von der Rubr. I I unter Nr. 1 für das Marienstift 

eingetrageneu Mühlenpacht an und rechtfertigt diefen Antrag mit der Thatfache, 
daß die Wiese gar nicht in dem Primordial-Vertrage von 1704 enthalten und 



erst 50 Jahre nachher von dm MbpaHGGtzer Her Mdagogien-Mühle erworben 
sei. Da die Hypotheken-Acten die Urkunde Gvn 1W4 nicht enthielten, so fragte 
das^Kreisgericht unterm 9. November 1WZ dew MMMWft an, ob in die 
pfandfreie Abschreibung der Wiese göwilliZt wNde, und M s dies nicht der Fall 
sein sollte, denMertragUvon ^1704 mitzucheilen.^DM MarienftiD-TuMorium 
erwiderte unterm 19. December 1W3, baß in dem Hypvchekenscheine vom IG. 
April 1835, welcher vom damaligen Stadtgericht eArahirt worden, die Mese, 
deren ̂ pfandfteie Mfchreibungffder MttFistraWchtWeansPruche, nicht Mthatten sei; 
mithin könne deren MMraaMg oder Zuschreibung erst späterhin erfolgt sein; 
wann und aus welcher VeranlassMg dies geschehen sei, wolle dks KVmgl. Kreis¬ 
gericht aus seinen Acten zu ermiMn suchen. Das Antwortschreiben vom 26. 
December 1853 bestätigte das, was aus früheren Mittheilungen bekannMft, dH 
nämlich einem Wötbesitzsr der PadügogimMWe, dem MühlMmeiftet Lose die 
Wiese im Jahre 1757 von der Stadt Stettin in Erbzins gegeben und M dieser 
Zeit mit dem PllUptgWNdstM Ä sei, 
wenigstens erwähne ein bei denMrundactenWeftMicher KMfvMrüg vsn MG2 
über die Pädagogien-Mühle der Wiese, welche N ben Kauf begMen ist, M 
eines später M der M W e gekommenm Wid dabei benutzten iGründstücks. Auch 
der HypothekenMein iibsr den BefiMitel dsr Pckyessin Msubech, der dem Manen-
ftift unterm M . Mai 1811 erkheilWGMedenlrMerMOBnswiese M einer 
Pertinenz der Pädtlgogien-Mühle> Ne 5n dM Kau^öntrM vom 28. Febmar 1810 
mit enthMenM; nW'aber der HrMhMnschskMom3.M 
Denn erst 5 Jahre später ist auf Antrag des zur Hebung berechtigten Magistrats 
die ausWemFErbzinWetitrage Vom 5. März 1757 entspVingende ^perpetuirliche 
Belastung der Wiese auf dem Folium der Mdagogien-MWe A Rubr. N und 
zwar unter — 
Nr. 6. 5 W r . 19 Sgr.7Cllnon; Nr. 7. 2 Ntzl. Laudemium;H Nr. KMückfallsrecht bei 

) 2jährigem RückstandWesManons 
zufolge Verfügung vom 29. ApM 1845 -eingetMen wosden. Nachdem der 
Consens bes^MMenMfts-CurtltoriüWs vom 12. IMVcw Hs54 in die Trentlüng 
der Wiese von 3 Pommerschen Mmgen vonUdem MuttdWck ber Pädagogien-
Mühle bezw. Friedrichsgnade gewilligt, ist die LöschuM der gedachten drei 
Nummern 6F7,^8PzufMge Verfügung vom M . Febmar 1WA eiffolgt. 

Die Hälfte des im Wypothekenbuche über Stettw Bol. XI I , M M4-ver¬ 
zeichneten GrundWcks, bie Pädagogien-Mühle genannt, ist von dem Büchsen¬ 
macher Lippoldschen EheMten züscllge ContrMs vom'24. November WW an 
die Wittwe des Administrators Block Friederike Eleonore Mmalie, gsb. Schilling 
(SchwefteGder Fmu LtzjpM) für . . . . . . . . . . . M r . 5M5 
verkauft und ist der Befitztitel für diese MitbGWrin berMigt Mfolge Verfügung 
vom 27. December T859. 

Von Ausübung des Mherrechts bei diesem VeMH Per Hälfte des Grund¬ 
stücks'von Seiten des Mariettftifts ist nicht Ne Rede gewesen; dagegen Hat die 
Wittwe Block die Hälfte des LaudMiums mit 6 TGr. W Sgr. erlegt, Zu 
dessen Verewnchmung die MiDküfse unteM ä4. Febmar ^866 angewiesen 
worden ist. 
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Kaufvertrag wegen Friedrichsgnade, 
geschlossen ̂ 1864 zwischen 

Lippold-BlockMerkaüfer, undMüller, Käufer. 
? Verhandelt Stettin, Ken 18. Juni 1864. 
' ^ Vor mir dem zu Stettin wohnenden NotarMustav August Heinrich Heyde-

mann und in Gegenwart der mir persönlich bekannten zu Stettin wohnenden 
Zeugen Schneidermeister Carl Brandenburg und Buchbindermeister August Ferdinand 
Fichtner, denen, wie jeder von uns versichert, keines der Verhältnisse entgegen¬ 
steht, u. s. w. erschienen jn bekannten verfügungsfähigen Personen: 

1) Der Rentier, frühere Büchsenmachermeister Philipp Ernst Lippold und 
dessen mit ihm in Gütergemeinschaft lebende Ehefrau Auguste Johanna, geb. 
Schilling; 

2) Die Wittwe des Administrators Block Friederike Eleonore Amalie, geb. 
Schilling; und 

3>Der Kaufmann und Königl. Belgische Consul Gustav Adolf Müller, 
sämmilich zu StettinFwohnhaft, — 
und errichteten folgenden Kaufvertrag: 

§ 1. Es verkaufen hiermit die Lippoldschen Eheleute und die Wittwe Block 
das ihnen gemeinschaftlich gehörige im Hypothekenbuch von Stettin Vol. XI I , 
Seite 384 verzeichnete vor dem Anklamer (Königs) Thore zu Stettin belegene 
Grundstück (die sogenannte Pädagogien-Mühle) nebst darauf befindlichen Ge-
baüden und Zubehör an den Kaufmann und Consul Gustav Adolf Müller zum 

' Eigenthume. 
§ 2. Die Übergabe soll am 1. October d. I . erfolgen. Bis dahin tragen 

Verkäufer die Gefahr und beziehen alle Nutzungen. 
§ 3. Das Kaufgeld ist auf Thlr. 22.500 

Preüß. Couraut verabredet und festgesetzt worden. Die Berichtigung erfolgt 
dahin: 

a) Bei der Übergabe werden an die Verkäufer . . . . Thlr. 10.500 
und zwar an die Lippoldschen Eheleute zur einen Hälfte und an die Wittwe 
Block zur andern Hälft von dem Käufer gezahlt. 

d) Den Rest von . . Thlr. 12.000 
betreffend so verpflichtet sich Käufer davon 6000 Thlr. an die Lippoldschen 
Eheleute und 6000 Thlr. an die Wittwe Block nach einer sechsmonatlichen 
Kündigungsfrist, welche jedoch bei prompter Zahlung der Zinsen, welche ange¬ 
nommen wird, wenn die Zinsen in den nächsten 14 Tagen nach den Fälligkeits¬ 
termine gezahlt werden, Seitens eines jeden der Verkäufer nicht vor dem 1. 
October 1869 Statt finden kann, zu zahlen und solche mit 5 Prct. jährlicher 
Zinsen vom Tage der Übergabe an in vierteljährigen Raten poswumLi-Hiiäo 
zu verzinsen. Für Kapital, Zinsen und Kosten der Beitreibung und Kündigung 
verpfändet Käufer jedem der Verkäufer das gekaufte Grundstück und bewilligt 
die Eintragung auf dasselbe und zwar dergestalt, daß die für die Lippoldschen 
Eheleute auf Grund des Duplicats und für die Wittwe Block auf Grund des 
Triplicats dieses Vertrages besonders einzutragenden Kaufgelderraten von resp. 
6000 und 6000 Thlr. nebst Zinsen zu gleichen Rechten haften sollen, was Ver¬ 
käufer acceptiren. 
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§ 4. Der Käufer tritt in die Hin bekannt gemachten Mieths- und Pacht¬ 
verträge von der Übergabe an als Vermiether und Verpächter ein. Insbesondere 
werden ihm alle Rechte aus dem mit den Vorstandsmitgliedern der Stettiner Ge¬ 
sellschaft „Neue Liedertafel" errichteten Verträgen von den Verkäufern cedirt 
und tritt Käufer von der Übergabe an in alle Rechte und Pflichten der elfteren 
ein. Der § 10 des Vertrages ist dem Käufer insbesondere zur Kenntniß ge¬ 
bracht worden. ^ 

§ 5. Dem Käufer sind die auf dem Grundstück haftenden Verpflichtungen 
und Lasten durch Vorlegung des Hypothekenscheins vom 2. Januar 1860 be¬ 
kannt geworden. Auch hat er von dem Rubrica I I Nr. 5 für das Marienstift 
zu Stettin eingetragene Vorkaufsrecht Kenntniß genommen. 

§ 6. Die Gränzen des verkauften Grundstücks sind unstreitig und durch den 
den Verkäufern gehörigen Zaun markirt. Für das innerhalb dieses Zauns be¬ 
findliche Areal leisten Verkäufer Gewähr. 

§ 7. Die Verkäufer gestatten dem Käufer den Kaufmann Johann Georg 
Philipp Heinrich Marchand zu Stettin als Mitläufer aufzunehmen und sind ver¬ 
pflichtet, wenn Müller den Marchand als Mitläufer annimmt, beiden das Grund¬ 
stück zu übergeben. 

§ 8. Käufer entsagt dem Einwände der Verletzung über die Hälfte dahin 
belehrt, daß er den Vertrag wegen Irrthums anfechten könne, wenn das Grund¬ 
stück nicht halb soviel werth ist, als das Kaufgeld beträgt und bleibt bei der 
Entsagung dieses Einwandes der Vorenthaltung ungeachtet stehen. 

§ 9. Die Kosten des 3 Mal auszufertigenden Vertrages, der Stempel, 
Übergabe und Eintragung der Restkaufgelder trägt Käufer allein. 

Philipp Ernst Lippold. Auguste Johanna Lippold, geb. Schilling. 
Wittwe Amalie Elenore Friederike Block, geb. Schilling. 

Gustav Adolf Müller, 
Es wird von uns attestirt, daß die vorstehende Verhandlung, wie solche 

niedergeschrieben, Statt gefunden, in unserer Gegenwart den Erklärenden laut 
vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben worden ist. 

Gustav August Heinrich Heydemann, Notar. 
August Ferdinand Fichtner. Carl Brandenburg. 

Daß vorstehende Abschrift mit dem verglichenen Originale wörtlich über¬ 
einstimmt wird hiermit attestirt. Stettin, den 22. Juni 1864. 

Gustav August Heinrich Heydemann, (I,. 8.) 
Rechtsanwalt und Notar. 

Die Stempellösung für das Hauptexemplar dieses Kaufvertrags zum Betrage 
von 225 Thlr. ist bei dem Königl. Haupt Steuer-Amte zu Stettin beantragt 
worden. Der Stempel zu den beiden Nebenexemplaren ist jedem derselben mit 
11 Sgr. adhibiret. 

Das Curatorium des Marienstifts, auch für diesen Veraüßerungsfall auf 
Ausübung deŝ  Vorkaufsrechts Verzicht leistend, fertigte die darüber sprechende 
Urkunde unterm 1. Juni 1864 aus, worauf der angebliche Käufer Müller das 
Laudemium mit 13 Thlr. 10 Sgr. an die-Marienstifts-Kasse einzahlte. Wir 
nennen den Consul Müller einen „angeblichen" Käufer, nicht ohne Grund, denn 
wenn man in dem § 4 des Kaufvertrages liefet, daß die Vorbesitzer, Lippold-Block 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 11 
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das Grundstück an einen der in Stettin bestehenden geselligen Vereine vermiethet 
hatten, daß Müller ohne Weiteres bereit war, die Pflichten zu übernehmen, Welche 
die Vermiether dem Vereine gegenüber eingegangen waren, und /wenn man sodann 
den § 7 ansieht, und 'findet daß Müller sich das Recht vorbehält, sich nach Um¬ 
ständen in der Person des Kaufmanns Marchand einen Mitläufer zuzugesellen, 
so liegt die Vermuthung sehr nahe, daß Müller gar nicht für sich kaufte, sondern 
für einen Dritten, als welcher der gedachte Verein zum geselligen Vergnügen, 
„Neue Liedertafel" genannt, anzunehmen sein wird, der, weil er Corporationsrechte 
nicht besitzt, und deshalb nicht befugt ist, durch seine Vorsteher bindende Verträge 
zu schließen, eins seiner Mitglieder, eben den Consul Müller, beauftragte, .mit den 
Lippoldfchen Eheleuten und der Wittwe Block zu verhandeln. Diese Vermuthung 
wird nach Dem, was folgt, zur Gewißheit. Das Hypothekenbuch besagt: — 

Der Kaufmann und Consul Gustav Adolf Müller hat seine Rechte aus dem 
Vertrage vom 18. Juni 1864, HurH welchen er das im Hypothekenbuche über 
Stettin Vo l . X I I , Fol . 384 eingetragene Grundstück vor dem Königsthor, die 
Pädagogien-Mühle — jetzt Friedrichsgnade genannt — erworben hatte, durch 
Urkunde vom 28. September 1864 den Kaufteüten Robert Heppner.und Johann 
Friedrich Wilhelm Lehmann abgetreten und es ist, nach erfolgter Übergabe des 
Grundstücks an die Letzteren, der Besitztitel für sie berichtigt worden zufolge 
Verfügung vom 27. October 1864. 

I n dem Protokoll vom 1. October 1864 erklärten Heppner und Lehmann 
— wörtlich: „Wi r übernehmen,hierdurch für Uns und unfere Erben zu Gunsten 
der hier unter dem Namen der „Neuen L ieder tafe l bestehenden Gesellschaft, 
die Verpflichtung über das vorgedachte Grundstück Friedrichsgnade in keiner Weise 
zu disponiren, insbesondere dasselbe weder ganz, noch theilweise zu veräußern, 
noch zu belasten oder zu verpfänden, es sei denn, daß hierzu von dem Vorstande 
der „Neuen Liedertafel" die ausdrückliche Einwilligung ertheilt wird. Zur 

, Legitimation des Vorstandes der „Neuen Liedertafel" soll es hierbei genügen, 
daß ein Notar oder eine öffentliche Behörde auf Grund der Wahlverhandlungen 
attestirt, daß die einwilligenden Personen statutenmäßig den Vorstand bilden oder 
vertreten. W i r beantragen diese Beschränkung unserer Dispositions-Befugniß im 

, Hypothekenbuch, jedoch ohne Grtheilung eines Hypotheken-Instruments darüber, 
zu vermerken. Die künftige Löschung dieses Vermerks soll auf Grund eines Con-

! senses des Vorstandes der „Neuen Liedertafel" erfolgen können, wobei die Legiti-
.! mation des Vorstandes in gleicher Weise durch das Attest eines Notars oder 
! einer öffentlichen Behörde für genügend nachgewiesen sein soll. Schließlich be-
, merken wir, daß wir mit unseren Ehefrauen nicht in Gütergemeinschaft leben, 
^ und daß das anzustellende Kaufgeld von 10.500 Thlr. laut besonderen Quittungen 
!̂ der Verkäufer berichtigt ist;" — was von den an der Verhandlung Theil 

,, nehmenden Lippoldschen Eheleuten und der Wittwe Block noch ein M a l aner-
,! kannt wird. 

Der IustizUth und. Notar Pitzschky, vor dem die vorstehenden Erklärungen 
abgegeben waren, reichte die Verhandlungen am 10. November 1864 an das 

« Marienstifts-Curatorium ein mit der Bitte um Erklärung über das dem Stifte 
zustehende Vorkaufsrecht. Das Curatorium erwiderte, daß es bereit fei, für 

^ den vorliegenden Fall der Cefsion dem Vorkaufsrechte zu entsagen, wenn die neuen 
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Erwerber des Etablissements Friedrichsgnade die Laudemiengelder mit 13 Rthlr. 
10 Sgr. an die Marienstiftskasse einzahlen würden. Es entspann sich daraus 
eine kurz dauernde Controverse, die, weil nicht von einem Verkanf von Rechten, 
fondern blos, von einer Cession derselben die Rede war, damit endigte, daß das 
Marienstifts - Curatormm unterm 10. December 1864 den Änfpruch auf das 
Laüdemium fallen ließ. ' 

I m Jahre 1872 fchied der Kaufmann Robört Heppner aus der Neuen Liedertafel 
und es trat, nach Beschluß der Gesellschaft der Bureau-Vorsteher bei der Königl. 
Provinzial-Steüer-Direction, Rechnungsrath Julius August F i M an feine Stelle. 
Es wurde dieserhalb zwischen Heppner und Lehmann einer- und Fil l is andrerseits 
am 11. Juni 1872 ein Überlafsungs-Vertrag gefchlosseü, wogegen der zuletzt 
Genannte an demselben Tage einen Revers folgenden Wortlauts vollzog: — 

Mittelst Vertrages vom heutigen Tage hat der Kaufmann Robert Heppner 
das ihm zustehende Miteigenthum an dem Hier* vor dem KönigsHore belegenen 
im H. B. von Stettin, Bd. M I , S . 384 verzeichneten Grundstücks Friedrichs¬ 
gnade auf mich übertragen, und der Kaufmann Johann Friedrich Wilhelm Lehmann 
mich als nunmehrigen Miteigenthümer angenommen. Ich erkenne hierdurch an, 
daß ich dieses Miteigenthum lediglich im Auftrage und für Rechnung der hiesigen 
Neuen Liedertafel auf Grund ihres General - Verfammlungs - Beschlusses vom 
13. Apri l 1872 erworben habe, indem die Neue Liedertafel, als Privat-Gesell-
fchaft, keine Cochorations-Rechte besitzt, also auch auf eigenen Namen keine Grund¬ 
stücke für sich im Hypothekenbuche eintragen lassen kann. Ich erkenne demzufolge 
an, daß das mir übertragene Miteigentum nicht mir, fondern der Neuen Lieder¬ 
tafel zusteht und gehört. Ich entsage daher zu Gunsten der Neuen Liedertafel 
allen Ansprüchen auf Besitz und Miteigenthum des gedachten Grundstücks und 
verpflichte mich, für mich und meine Erben, jederzeit auf Verlangen und 
auf Kosten der Neuen Liedertafel diejenigen Handlungen vorzunehmen und die¬ 
jenigen Erklärungen gerichtlich oder notariell abzugeben, welche von der Neuen 
Liedertafel znm Nachweise, ihres Eigenthums oder zur Besitztitel-Berichtigung auf 
ihren Namen, eines von ihr zu bezeichnenden Dritten oder zu sonstigen Dispo¬ 
sitionen über das Grundstück verlangt werden. Ich verpflichte mich daher auch 
meinerseits ohne ausdrückliche Einwilligung der Neuen Liedertafel in keiner Weife 
über das erworbene Miteigenthum des Grundstücks, oder über das letztere selbst 
zu disponiren, insbesondere dasselbe weder ganz noch, theilweise zu veräußern, zu 
verpfänden oder fönst zu belasten. Ich willige darin, daß der Inhalt dieser 
meiner Erklärung auf Verlangen hypothekarisch eingetragen wird, in der Art, 
daß im Falle der Eintragung die künftige Löschung des Eintragungs-Vermerks 
auf Grund eines Consenses des Vorstandes der Neuen Liedertafel erfolgt, wobei 
zur Legitimation des aus der Wahlverhandlung hervorgegangenen Vorstandes ein, von 
einem Notar oder von einer öffentlichen Behörde zu ertheilendes, Attest genügen soll." 

Auf Grund der Auflassungs-Erklärung des Kaufmanns Robert Franz Heppner 
in Tollmacht der Wittwe Heppner, geb. Fischer/ist der Übergang des Eigenthums 
des Antheils des f Kaufmanns Heppner an der Pädagogien-Mühle auf den 
Rechnungsrath Fil l is zu Stettin im Grundbuche von Stettin Bd. X I I , B l . 384 
am 10. März 1875 eingetragen worden. 
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Es haften auf diesem Grundstück, nach Ausweis des allegirten Grundbuchs 
i n — 

Iwdi-. I I . Ouera P6rp6wa, und Besitzbeschränkungen. 
Nr. 1. 50 Thlr. jährliche Mühlenpacht, welche vierteljährig mit 12 Thlr. 

10 Sgr. an das Marienstift gezahlt werden muffen. 
Nr. 2. Gelöfcht am 19. April 1875. War Besitzbeschränkung nach 

Rayon-Gesetz.) 
Nr. 3. Desgleichen. ^Desgleichen.) 
Nr. 4. Gelöfcht den 26. Mai 1847. M r g l . oben S. 36.) 
Nr. 5. Das dem St. Marienstift zustehende Vorkaufs- und Näherrecht, und 

das auf dem Entsagungsfall jedes Mal zu bezahlende Laudemium von 20 Floren 
— 13 Thlr. 8 Gr. Preüß. Courant, eingetragen auf den Grund des Contracts 
vom 1. März 1704. 

^ ' 7' ! Gelöscht am 14. Februar 1854. ^Betraf die Wiese im Oder-
" ^' l bruch. Vergl. oben S. 79.) 

Nr. 9. Gelöscht am 19. April 1875. War Besitzbeschränkung nach 
Rayongesetz.) 
' Nr. 10. Desgleichen. ^Desgleichen.) 

Nr. 11. Besitzer Kaufleüte Robert Heppner und Johann Friedrich Wilhelm 
Lehmann haben, laut Urkunde vom 1. October 1864 zu Gunsten der, unter dem 
Namen der „Neuen Liedertafel" zu Stettin bestehenden Gefellfchaft sich verpflichtet, 
in keiner Weise über dies Grundstück zu disponiren, insbesondere dasselbe weder 
ganz noch theilweise zu veräußern, und zu belasten oder zu verpfänden, es sei 
denn, daß hiezu von dem Vorstande der „Neuen Liedertafel" die ausdrückliche 
Einwilligung ertheilt wird. Zur Legitimation des Vorstandes der „Neuen.Lieder¬ 
tafel" soll es hierbei genügen, daß ein Notar oder eine öffentliche Behörde auf 
Grund der Wahlverhandlüng attestire, daß die einwilligenden Personen statuten¬ 
mäßig den Vorstaitd bilden oder vertreten. Eingetragen zufolge Verfügung vom 
27. October 1864. — Wllis's Revers vom 11. Juni 1872 war am 1. October 
1875 noch nicht eingetragen.) 

^ " Cessionen. 

Nr. 11a. Cedirt mit dem Zinsrechte 
vom 1. Juli 1870 ab, laut Urkunde 
vom nämlichen Tage an den Logen-
Castellan August Friedrich Gotthold 
Ramin und d̂essen Ehefrau Auguste 
Charlotte Friederike, geb. Eichmannn 
zu Stettin. Eingetragen zufolge Ver¬ 
handlung vom 7. Juli 1870. 

Nr. 11d. Abgetreten mit den Zinsen 
vom 1. April 1875 ab an die Preußische 
National - Versicherungs - Gesellschaft zu 
Stettin. Eingetragen am 17. März 
1875. 

I I I . Gerichtlich versicherte 
Schulden. 

Nr. 1—10 sind gelöscht. 
Nr. 11. 6000 Thlr. Kaufgelderrest 

nebst ,5 Prct. vom 1. October 1864 
ab in vierteljährigen Raten zahlbaren 
Zinfen auf Grund des notariellen Ver¬ 
trages vom 18. Juni/1. October 1864 
für den Rentier Philipp Ernst Lippold 
und dessen Ehefrau Auguste Johanna, 
geb. Schilling, eingetragen zufolge Ver¬ 
fügung vom 27, October 1864. 
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Schulden. Sessionen. 
Nr.12.6000Thlr.Kaüfgelderrest nebst ! 

5 Prct. vom 1. October 1864 ab in > . 
vierteljährigen Raten zahlbaren 'Zinsen, 
auf Grund- des notariellen Vertrages 
vom 18. Juni/1. October 1864 für die 
Wittwe des Administrators Block Frie¬ 
derike Eleonore Amalie, geb. Schilling, Nr. 12. Abgetreten mit den Zinsen 
zu Stettin, zu gleicher Priorität mit vom 1. Apr i l 1875 ab an die Preußische 
den in Rubr. I I I . Nr. 11 haftenden National-Versicherung-Gesellschaft zu 
600t) Thlr. eingetragen zufolge ^Ver- ! Stettin. Eingetragen am 17. März 
fügung vom 27. Ocwber 1864. 1.1875. 

Die Pädagogien-Mühle oder Friedrichsgnade, seit einer unbestimmten Zeit 
zum Stettiner Stadtgebiet gehörig !c. gräW gegen Osten unmittelbar an Toepffers 
Park, die Besitzung des Commerzienraths Gustav Adolf Toepffer, die einen 
Bestandteil der Stadtgemeinde Grabow ausmacht. Vor 20 Jahren hatte hier 
die Gränze zwischen den beiden Städten eine andere Richtung, als jetzt. Sie 
war durch einen Weg bezeichnet, den Toepffer mit Genehmigung der Städtischen 
Behörden von Stettin und Grabow verlegte, wodurch er ein kleines Stück Land 
in Dreieckiger Form gewann, welches er seinem Park einverleibte. Das Dreieck 
gehörte der Stadt Stettin. Als Äquivalent dafür übernahm Toepffer die Unter¬ 
haltungspflicht des neuen Weges. Es begab sich aber, daß bei dieser Wege¬ 
verlegung auch Friedrichsgnade in der Art betheiligt war, daß der Besitzer dieses 
Grundstücks, Lippold, den Überrest des alten, ebenfalls der Stadt Stettin gehörenden 
Weges, in einem Umfange von 7 ^ Q.-Ruthen, ohne Weiteres sich angeeignet 
und in den Zaun von Friedrichsgnade gezogen hatte. Darüber zur Rede gestellt, 
erkannte Lippold in der protokollarischen Verhandlung vom 10. November 1857 
die Unrechtmäßigkeit seines Vorgehens an und erbot sich, um dasselbeMeder gut zu 
machen, ein Kaufgeld von 10 Thlr. zu zahlen, wenn der Magistrat den Fleck 
Landes ihm zum Eigenthum überlassen wolle. Der Magistrat nahm dieses Anerbieten 
nicht an ̂  denn er wollte, wie klein auch das Stück ist, das Eigenthumsrecht an 
demselben sich vorbehalten. Dagegen wollte er es gestatten, jedoch unter der Be¬ 
dingung und dem ausdrücklichen Vorbehalt, diese Concession zu jeder Zeit zurück¬ 
zunehmen und zu widerrufen, daß der Zaun, wodurch die qu. Wegefläche von 
7 ^ Q.-Ruthen in das Grundstück Friedrichsgnade hineingezogen ist, für jetzt 
stehen bleiben und Lippold diese Fläche pachtweise beliebig nützen könne, wenn 
er sich bereit erkläre, dafür eine jährliche Pacht von 10 Sgr. vom 1. October 
1857 an gerechnet, am 1. October jeden Jahres in die Kämmereikasse solange, 
zu zahlen wie das Pachtverhältniß nicht durch eine dem Magistrat zu jeder 
Zeit freistehende Kündigung von 3 Monaten wieder aufgehoben werde. I n der 
protokollarischen Verhandlung vom 16. Ju l i 1858 ist Lippold hierauf eingegangen 
indem er nicht allein für sich, fondern auch für jeden Nachfolger im Besitz von 
Friedrichsgnade die Verpflichtung übernommen hat, die Pacht von 10 Sgr. 
zu zahlen und die daran geknüpften Bestimmungen als bindend anzuerkennen. 
Als nun Lippold an Müller noinwe der neuen Liedertafel verkaufte übersah 
er es, des gedachten Pachtverhältnisses in dem Kaufcontracte Erwähnung zu thun 
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daher die Nachfolger von Müller, die titulirten Besitzer von Friedrichsgnade, Heppner 
uttd Lehmann, sich wunderten, als sie im Jahre 1865 aufgefordert wurden" wegen 
jener 10 Sgr. jährlicher Pacht einen förmlichen Vertrag mit dem Magistrat zu 
schließen, Sie erklärten am 26. Apr i l genannten Jahres zu Protocoll, daß sie 
zum Abschluß des verlangten Vertrages der Ermächtigung der von ihnen ver¬ 
tretenen Gesellschaft bedürften, dic zu extrahiren sie sich vorbehalten Müßten. 
Am 22. M a i zeigten sie sodann au, daß sie zur Vollziehung' des bereits am 
8. Apri l 1865 ausgefertigten Pachtwntracts autorisirt seien. Die Vollziehung in 
zwei Exemplaren hat Statt gefunden. Der Inhal t des Vertrages stimmt mit dem 
Abkommen überein, welches durch das Protokoll vom 16. Ju l i 1858 mit Lippold 
getroffen worden war. Dieser hat die Recognition auch noch pro 1865 bezahlt. 

Es bleibt noch übrig, eine Vermuthung über den Verbleib des Kamps 
von 3 Scheffeln Aussaat zu erledigen, was oben S . 57 in der ersten Note für 
den Schluß dieses Artikels vorbehalten worden ist. 

Der Kamp gehörte, nach Ausweis des Hypothekenbuchs, zu dem Kaufobject, 
Über welches die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig am 28. Februar 1810 
den Handel mit dem Hutmacher Rhode abschloß. Der Kamp lag offenbar 
abgesondert vom Hauptgrundstücke, nicht im Zusammenhange mit diesem. Dieser 
abgesonderten Lage halber scheint die Prinzessin den Kamp nicht selbst benutzt, son¬ 
dern ihn verpachtet zu haben. Diese Muthmaßung findet eine Stütze in dem schon 
oft allegirten Situationsplan, welchen der Feldmesser Hintze im Jahre 1816 von 
der Unterwiek angefertigt hat. Auf diesem Plan sieht man westlich von Friedrichs¬ 
gnade, und von diesem durch den Bredowschen Kirchensteig getrennt, ein mit einem 
kleinen Hause bebautes Gartengrundstück, und darin den Namen: Kauf¬ 
mann Boths, der als Pächter des Kamps anzusprechen sein dürfte. Nun aber 
erinnern sich Leute höhern Alters, die das Leben an dem kleinen Prinzessin-Hofe 
zu Friedrichsgnade nicht blos von Hörensagen, sondern durch eigene Anschauung gekannt 
haben, daß die Prinzessin ihrem Kammermusikus Carl Georg Herrosse ein Garten¬ 
grundstück geschenkt habe. Das Herrosse bei der Prinzessin in hoher Gunst gestanden hat, 
ersieht man aus ihrem Testamente, in welchem sie demselben,. nächst ihrem Hof¬ 
kavalier, Premier-Lieutenant Gerhard, das höchste Legat, nämlich 6600 Thlr., 
außerdem aber noch ihr Flügel-Fortepiano mit Nöten und Notenspinde vermacht 
hat.*) Das verschenkte Gartengrundstück kann aber kein anderes gewesen sein, 
als jener. Kamp Landes von 3 Scheffeln, hatte doch die Prinzessin über ein 
anderweitiges unbewegliches Eigenthum nicht zu verfügen. Auf die Zeit wann 
die Schenkung Statt gefunden hat, können die Berichtgeber sich nicht mehr be¬ 
sinnen. Ein, unten im Quellen-Nachweis zu nennender Hypothekenschein deutet 
aber an, daß es vor 1835 geschehen ist, denn in diesem Jahre befand sich 
Herrosse im Besitz desjenigen Grundstücks, bei welchem der Feldmesser Hintz 1816 
den Namen Bohts schrieb. Behufs Vergrößerung dieses, zur Stadt Stettin 
gehörigen Grundstücks erwarb Herrosse in den Jahren 1835 und 1836 mehrere 

*) Da die Hinterlassenschaft nicht hinreichte um die Legate nach dem Wortlaut der letzt¬ 
willigen Verordnung der Prinzessin auszuzahlen, so haben sich die Legatarien einen Abzug 
gefallen lassen müssen, der bei Herrosäe Thlr. 602. 25. 1 Pf. betragen hat. Gerhard, der 
10.000 Thlr. bekommen sollte, hat Thlr. 9086. 18. 5 Pf. bekommen. Jeder der beiden Hof¬ 
damen v. Arnim und Vlankenburg waren 2500 Thlr. ausgesetzt, jede hatte einen Ausfall von 
Thlr. 228. 10. 4 Pf. " ' . > 
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Parcelen von verschiedenen Kossatenhöfen des angränzenden Amtsdorfe Grabow, 
und zwar zu Erbpachtrechten gegen Erlegung eines Erbstandgeldes und eines 
jährlichen Canons mit Übernahme der Laudemialverpflichtung in Veräußerung^ 
fällen einer jeden der Parcelen. Auf dem also erweiterten Grundstücke baute 
Herrosse ein Wohnhaus 5 6 ' / / lang, 4 4 ' / / tief und 25' hoch von 2 Stockwerken, 
einen S ta l l , einen gedeckten Verbindungsgang zwischen beiden Gebäuden, ein 
Treibhaus, 25" lang, 16' tief, und 1 1 ' hoch, die Umzäunung des ganzen Grund¬ 
stücks mit einem 6' hohen, 482' langen und 120' breiten (?) Bretterzaun, einen 
mit Holz ausgesetzten Brunnen. Von Seiten der Commandantur wurde ihm die 
Aufführung dieser Baulichkeiten, jedoch mit der Maßgabe gestattet, daß das 
Wohngebaüde, der Stal l , der Verbindungsgang und das Treibhaus nur im 
zweiten Festungs-Rayon zu stehen kommen und in Fachwerk erbaut werden durften, 
liber die Verpflichtung des Abbruchs aller Baulichkeiten in Folge des Rayon-
Gesetzes stellte Herrosse am ̂ 14. December 1835 einen Revers aus, der am 
3. Februar 1836 gerichtlich vollzogen und im Hypothekenbuch in Rubr. I I unter 
Nr. 8 ex äscreto vom 7. September 1838 eingetragen wurde. Um die Bauten 
ausführen zu können, entlieh er laut Obligation vom 23. Ju l i 1836 von dem 
Ober-Landesgerichts-Rath Heinrich Otto v. Wedel ein Kapital von 4000 Thlr., 
das er aber schon am 1. October 1836 zurückzahlte, wozu er muthmaßlich durch 
ein Geschenk der Prinzessin Elisabeth in Stand gesetzt worden war. Drei 
Jahre nachher sah sich Herrosse in der Lage ein neues Kapital aufnehmen zu 
müssen. Der Spediteur Heinrich Carl Oesterreich lieh' ihm 1000 Thlr. worüber 
er die Obligation am 9. Februar 1839 ausstellte. Diese Obligation gelangte 
durch mehrmalige Cessionen, bei denen im Jahre 1841 Herrosse selbst, der nun 
Pianofortehändler genannt wird, betheiligt war, zuletzt im Jahre 1843 an den 
Iustiz-Commisfarius Dr. Zachariae. Herrosse hat das aus verschiedenen Theilen 
zusammengesetzte Grundstück, bis 1849 besessen. Dann verkaufte er es mittelst 
Kaufcontracts vom 23. August / 4. September / an den Damenschuhmacher Carl 
Kurtzer und den Mehlhändler Carl Friedrich Belitz (Letzterer hatte eine Schwester 
des Erstern zur ehelichen Genossin) für 11000 Thlr. zum gemeinschaftlichen 
Besitz. Der Schuhmacher legte seine Profession, der MehlWndler seinen Mehl¬ 
kram nieder. Die beiden neuen Eigenthümer verwandelten das von Herrosse als 
Landsitz eingerichtete Gartengrundstück in eine Schank- und Gastwirthschaft, nennen 
wir sie Erholungsort, allem Anschein nach für die Mittelstände bestimmt, gaben-
aber als das Wohnhaus im Jahre 1850 abgebrannt war, den gemeinsamen Besitz 
dergestalt auf, daß Belitz durch den notariellen Vertrag vom 19. Apr i l 1851 
Alleinbesitzer des Grundstücks wurde. I n diesem Vertrage, aus dem erhellet, daß 
der Garten Park-ähnlich angelegt und mit Bäumen, Ziersträuchern und peren-
nirenden Gewächsen bepflanzt war, wurde der Kaufpreis für das ganze Grund¬ 
stück zn 14250 Thlr . angenommen, also für den jetzt verkauften halben Antheil 
auf 7125 Thlr . festgesetzt. Belitz übernahm außer den in Rubr. I I verzeichneten 
Perpetmrlichen Lasten, die in Rubr. I I I eingetragenen Schulden, wogegen ihm die 
Feüerkassengelder für die abgebrannten Baulichkeiten zu Gute kamen, nach deren 
Eingang er den Wiederaufbau sofort in Angriff nahm, auch eine Kegelbahn für 
seine Gäste anlegte. Den wegen der Gebäude durch das Rayongesetz vorge¬ 
schriebenen Revers stellte Belitz am 7. September 1851 aus. I n dem ihm und 
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seiner Ehefrau, geb. Kurtzer unterm 20. September 1851 ertheilten Hypotheken¬ 
schein steht in Rubr. I : „Die 8ud Nr. 63 vor dem Anklamer Thor unweit des 
Grundstücks Ihrer Königl. Hoheit, der verstorbenen Prinzessin Elisabeth betegene 
und im Hypothekenbuche von Stettin Vo l X I Fol . 294 verzeichnete Stelle von 
132 Quadratruthen Magdeburgisch Maaß, besitzt, u. s. w.. Dies Grundstück ist 
mit Nr. 63 versehen, welches auf den Grund des Attestes des König!. Domainen-
Amts vom 18. Juni 1840 6x äsorsto vom 3. Ju l i 6M8ä aum vermerkt wird" . 
Das gedachte Attest bezieht sich offenbar auf die Parcelen von Kossatenhöfen des 
vormaligen Amtsdorfes Grabow, mit deren erbpachtliche Erwerbung Herrosse sein 
ursprüngliches Grundstück von 132 Q.-Ruthen vergrößert hat. Die im Jahre 
1852/53 durch den Vermessungs-Revisor, jetzigen Rechnungsrath Fi l l is amtlich 
vorgenommene Vermessung von Grabow hat erwiesen, daß die so eben genannte 
Größe des ursprünglichen Grundstücks nicht richtig ist. I h r zufolge enthält das 
ganze Grundstück . M g . 3. 111 R. 
Davon sind Canon- und Laudemienpflichtige Parcelen . . . - 2. 28^2 

Der Rest von . . . . . . . . . . . . . - 1 . 8 2 ^ 
ist Canon- und Laudemienfrei und davon liegen auf dem Gebiete 

der Feldmark Grabow. . . . . -. . . . . . . - 0. 4 8 ^ 2 
Und auf dem Gebiete der Stadt Stettin . . . . . . . - 1 . 34 

Das Hypothekenbuch bedarf deshalb insofern der Berichtigung, daß es statt 132 
Q.-Ruthen, welche auf dem Gebiete der Stadt Stettin liegen, es 1 M g . 34 Ruth, 
heißen muß, und diese Fläche ist es, für welche die Vermuthung in Anspruch 

. genommen wird, daß sie den Kamp Landes von 3 Scheffeln Aussaat repräsentire, 
welchen die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig im Jahre 1810 mit der 
Pädagogien-Mühle erkaufte, und demnächst ihrem Kammer-Musikus Herrosse 
schenkte. Seit mehreren Jahren ist das Grundstück ein Besitzthum des Königl. 
Niederländischen Consuls Oskar Kisker. Obwol seiner Zusammensetzung nach zu 
zwei Städten gehörig, und beiden Gemeindesteüerpflichtig, wird es in polizeilicher 
Beziehung zur Stadt Grabow gerechnet, woselbst es in der Neuen Straße unter 
Nr . 1 belegen ist. 

ü !. ' - ' ' 
^ ^ o t a der St. Marien-Stifts-Kirchen wegen Erbau-, Berpacht- und Erblichen Ver-

kaufung der Windmühle bei der Oderbürg, oder der sogenannten Pädagogien Wind¬ 
mühle vor dem Anklamer Thore, wobei Pensions- und Kaufcontracte, Remission der 
Pachte, wegen des Malz- und Branntwein.Schrott mahlens und andere Sachen, so 
diese Mühle und deren Besitzer angehen. Vol. 1,1587—1701. Vol. I I , 1703—1746. 
Vol. N I , 1749 und 1750. Tit . I I I , Sect. 1 e. Spec. Bon Mühlen. Nr. 5. — ^cta 
der St. Marien-Stiffts-Kirchen wegen gesuchter Nxtraäitiou derer zur Pädagogien-
Mühle gehörigen Dokumenten von dem Mühlen Meister Stuhr als Besitzer 1770— 
1793. Tit . I I I , Sect. 1 o. Spec. Von Mühlen. Nr. 25. ( I m Archiv des Marien-
ftifts.) — ^.ot«, des Marienstifts zu Stettin, betreffend die ehemalige sogenannte 
Pädagogien-Mühle vor dem Anklamer Thor. Novbr. 1805—April 1875. Tit. I I I , 
Sect. 2 a. Mühlen. Nr. 2. ( I n der Registratut des Marienstifts.) — ^.eta der 
Pommerschen Regierung, betreffend die Kosten zur Instandsetzung'des der Frau 
Prinzessin Elisabeth, KöNigl. Hoheit, gehörigen Hauses und Gartens vor dem An-
klamer Thore zu Stettin. 1810—1816. Ti t I I . Baufachen. Stettin Nr. 26. 
Damit in Verbindung: Kaufcontract über das Schloß und Vorwerk Iasenitz, nebst 
den Pächtereien Hagen und Damuster. Amt Stettin, a. Borwerke Nr. 2. ( I m 
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Är'chw der Königl. Regierung.) — Ĥ eta Oürias, betreffend das Landhaus der Prin¬ 
zessin Elisabeth und dessen Überlassung an die Stadt Stettin. Ti t , I I Specialia. 
Sect. 7, Nr. 199. ( I n her Magistrats Registratur.) — Hypothekenschein in viin 
rseozuitiouiZ für den Mehlhändler Carl Friedrich Belitz, welcher mit seiner Ehefrau 
Henriette Caroline Emilie, geb. Kurtzer/ in Gütergemeinschaft lebt^ als alleiniger 
Besitzer des Grundstücks Nr. 63 vor dem Anklamer Thöre. Vom 20. Septbr. 18ck). 
Angehängt ist das Protokoll des Vermefsungs-RevGrZ F i M ä. ä. Grabow den 
6. Juni 1853. ( I m Besitz der Eonsuls Kisker.) 

Der Logengar ten ist eine andere, zur Unterwiek gerechnete Besitzung, 
an ^welche sich eine Geschichte von allgemeinem Interesse knüpft. Der Logen¬ 
garten ist in den Polizeilisten unter den Nummern 3 3 — 3 5 eintragen. Und 
diese Nummern führt er auch im Hypotheken- oder Gründbüche. Aber das 
Grundstück hat in dem Hypothekenbuche nicht den Namen LogengarM, sondern 
einen andern, der früher, der Bestimmung des Grundstücks entspreHend, in Ge¬ 
brauch gewesen ist. I m Hypöthkenbuche liefet man Folgendes: — , 

Dem auf der Unterwiek belegenen Vogelf tangeNberg, welcher nach einer 
im Jahre 1787 Statt gehabten Vermessung damals 2 M ^ 122 Ruth, groß 
war, hat — 

Die Stettiner Schützen-Gesellschaft der Kaufleüte und Bürger nach dem 
Atteste' des hiesigen Magistrats vom 9. Ju l i 1861 feit länger als 100 Jahren 
ruhige u W ungestört besessen. Auf Grund dieses BW-RachMsss und des mit 
der StaW Stettin geschlossenen notariellen Vergleichs vom 4^ Juni 1861 ist der 
l i w i M PÜ8868810M8 M die gedachte Gesellschaft berichtigt zufolge Verfügung 
vom 14. September 1861. 

Die Freimaurer-Loge zu den drei Zirkeln hat dieses Grundstück..von den 
Vorbesitzern laut notariellen Kaufvertrages vom 3. October 1867 und Übergabe-
Verhandlung vom 1. Apr i l 1868 für . . . . . . . . . Thlr. 3U.000 
erworben M d ist der Befi tMel für sie ex üecrew vom 27. Februar 1869 
berichtigt. 

ZuschreibüngM 
Das auf der Unterwiek Nr. 33 belegene GarteN-Grundstück von 7545 Q.-Fuß 

(— 52^39 Q.-Nuth.) hat die Freimaurer-Loge zu den drei Zirkeln laut Ver¬ 
trag es l vom 1Z. M a i 1864 für . . . . . . . . . . . . Ty l r . 2563 
von dem Kaufmann Wutzdorf erworben und ist der Besitztitel für sie zufolge 
Verfügung vom'20. Januar 1865 berichtigt. 

Wie Haüssielle in der UNterMek Nr. 35 ist von dem ehemaligen Canditor 
Johann Christian Wilhelm Vetter M . . . . . . . . . Thlr. 3000 
erkauft worden und ist der Besitztitel ursprünglich sx äseretö vom 13. resp. 
3. November 1828 berichtigt. 

Eine angränzende Parcele kanfte die Freimaurer-Loge zu den drei Zirkeln von 
, dem Pfandleiher Poder laut Vertrags vom 15. Januar 1833 für . Thlr. 500 

Dem Magistrat steht das Vorkaüfs- ufto Näherrecht auf diese Parcele zu. Der¬ 
selbe hat bei diesem Verailßerüngsfall auf die ihm zustehenhe Berechtigung laut 
seiner Erklärung vom 13. Februar 1833 Verzicht geleistet. Der Besitztitel für 
die Loge ist v i äecrsti vom 9: März 1833 eingetragen. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 12 . 
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Rubr. I I . OuLra psrpstua und Besitz- und Gebrauch-Einschränkungen bei 
der Hausstelle Nr. 35 sind folgende Reservate vermerkt: — 

1) Der Magistrat hat sich in dem mit dem Stadthofmeister Christoph Ernst 
Schulz unterm 3. Ju l i 1781 errichteten ursprünglichen Erbzinsvertrage das Vor¬ 
kaufs-'und Näherrecht, oder in jedem Veränderungsfalle des Besitzers ein Laude-
mium, (dessen Betrag nicht angegeben ist) vorbehalten und dem Besitzer zur 
Pflicht gemacht, den hierbei belegenen Schützenplatz (Vogelstangenberg) weder 
durch Bebauung noch Sperrung des Weges einzuschränken. 

Diesenk' gemäß muß der Besitzer dieses Grundstücks, den Bürger David Bre-
dow, auch in dem Fall , wenn solches einzeln und ohne die, mit den übrigen jetzt 
verbundenen, Grundstücke verkauft wird, zum Borkaufs- und Näherrecht verstatten, 
welches auf den Grund des Überlassungs-Vertrages 6x äßerkto vom 14. November 
1793 eingetragen ist. 

I n der gerichtlichen Verhandlung vom 6. Ju l i 1822 hat der jetzige Müller 
David Bredow anerkannt, daß die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht eine per¬ 
sönliche, sondern eine dingliche, mit dem Besitze des Grundstücks verbundene Be¬ 
rechtigung ist, welches vi äe-crnti vom 5. August 1822 eingetragen ist. 

2) Nach Maßgabe des unterm 15. September 1796 mit den Schützen-Com-
pagnien der Kaufmannschaft und der GeWerke errichteten und unterm 28. August 
1792 vom Magistrate genehmigten Contracts muß der Besitzer dieses Grundstücks 
an die beiden gedachten Schützen-Compagnien eine unabänderliche Recognition 
von 12 Groschen entrichten und weder auf diesem Platze oder Gegend ein Haus 
noch anderes Gebäude aufführen, sondern steht ihm blos die Anlegung eines 
Lusthaüschen frei, welches vi äkereti vom 14. November 1793 eingetragen 
worden. 

Mpothekenbuch der Stadt Stettin. 
vember 1875.) 

Vol. X I I I , Fol. 139. 143. Gxtrahirt am 2. No¬ 

Am 1 . Apr i l 1828 ist die Freimaurer-Loge zu den drei goldenen Zirkeln 
in den Pachtbesitz des Vogelstangenberges getreten, anscheinend mit sehr aus¬ 
gedehnten Befugnissen, bezw. Berechtigungen. I m Jahre 1836 ließ sie den 
Hohlweg am Vogelstangenberg, oder dem Schützenplatze, wie man ihn auch nannte, 
einebenen und den Weg gerade legen, was auf den Grund der Verfügung des 
Königl. Kriegs-Ministeriums, Allgemeines Kriegs-Departement, vom 6. August 1836 
geschah, die dazu den ConsenZ ertheilt hatte. Die Loge hat, als Pächterin, die 
öde Fläche des Platzes in einen Garten umgewandelt und ansehnliche Baulich¬ 
keiten darin aufgeführt. Auffallend ist es, daß Rubr. I I des Hypothekenbuchs 
auch nicht eine einzige Beschränkung enthält, welche die Festungs-Behörde kraft 
des von ihr gehcmdhabten Rayon-Gesetzes dem Logengarten auferlegen mußte, 
als die Loge zu den drei Zirkeln auf dem von ihr gepachteten Grund und Boden 
des Vogelstangenbergs Gebäude zu errichten die Absicht kund gab. Des Logen¬ 
gartens Lage zu der fortificatarischen Beschränkungs-Sphäre war der erste Rayon. 
Innerhalb dieses Rayons, dem der Logengarten so lange angehörte, als der Festungs¬ 
mantel die Stadt Stettin umhüllte, durfte mit Ausnahme kleiner hölzerner 
Wärterbuden, die ohne große Mühe- und Zeitaufwand auf Verlangen der 
Commandantur sofort abgetragen uno beseitigt werden konnten, gar nicht gebaut 
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werden; uno oennoch errichtete die Loge oben auf dem Scheitel der Hochfläche 
ein stattliches Gebäude, freilich nur von Holz, mit großen und kleinen Gesell-
schaftsraümen, und ausgestattet mit Wohn- und Wirthschaftsraümen für den 
Ökonomen der Gesellschaft; außerdem errichtete sie im Garten eine große Bretter-
Laube, so wie eine Orchester-Bühne, ebenfalls von Holz, während der Abhang 
von der Hochstäche zum Oderthal terrassirt und mit Holztreppen versehen, die 
Terrassen auch mit Nischen verziert wurden. 

Es müssen eigenthümliche Verhältnisse obgewaltet haben, unter denen das 
Königl. Allgemeine Kriegs-Departement den Consens zur Errichtung aller jener 
Baulichkeiten auf dem Pacht-Grundstück des Logengartens ertheilt, und sich dem¬ 
nach so wesentliche Abweichungen von den Rayon-Vorschriften gestattet hat, was 
nur auf Grund einer Allerhöchsten Cabinets-Ordre geschehen konnte. Wie König 
Friedrich Wilhelm I I I im Jahre 1816 beim Ecweiterungsbau des Landhaufes 
der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig es dem Kriegsminister v. Boyen ge¬ 
stattete, eine Ausnahme von der sonst streng gehandhabten Vorschrift eintreten 
zu lassen (S . 46 u. 47), fo fcheint Er mehrere Jahre später auf das Bittgesuch 
der Loge HU den drei Zirkeln und die gutachtlichen Berichte der Commandantur 
und des Kriegs - Ministeriums Abweichungen vom Rayon-Gesetz genehmigt zu 
haben, zu emer Zeit, als der König dem Bunde der freien Maurer Seine ganze 
Theilnahme zuwandte, was Er dadurch kund gab, daß Er den zweiten Seiner 
erhabenen Söhne, oen Prinzen Wilhelm, des jetzt regierenden Kaisers und Königs 
Majestät, veranläßte, dem Freimaurer-Orden beizutreten. So mag es denn auch 
gekommen sein, daß die Loge von der Verpflichtung, den Revers wegen Abbruchs 
der Baulichkeiten, welchen sie, wie jeder Andere, ohne Zweifel hat ausstellen 
müssen, ins Hypothekenbuch eintragen zu lassen, entbunden worden ist, was an 
sich schon eine Unmöglichkeit war, weil der Vogelstangenberg sich nur im Pacht-, 
nicht im Eigenthums-Besitz der Loge befand, sodann aber auch, weil das Grund¬ 
stück erst nach jener Zeit eine Stelle im Hypothekenbuch erhalten zu haben scheint. 

Aber in welchem Hypothekenbuche? I n dem des ehemaligen St . Marien-
stifts-Kirchen-Gerichts! Dieses Gericht, bei dem das Hypothekenbuch für die 
seiner Iürisdiction unterworfenen Besitzungen im Jahre 1791 angelegt worden 
ist, wurde im Jahre 1816, in Folge der Reorganisation der Justiz-Behörden, 
aufgelöst und sein Gerichtssprengel dem des Stadtgerichts Stettin beigelegt. Das 
Hypothekenbuch, welches bis dahin bei dem KirHen-Gericht geführt worden war, 
wurde nun der XHIte Band des Hyftothekenbuchs der Stadt Stettin. Der 
Hypotheken-Richter fcheint Gründe gehabt zu haben, die ihn veranlaßten, das 
Grundstück des Vogelstangenbergs noch im Jahre 1861 jenem Hypothekenbuche 
des einstigen St . Marien-Stifts-Kirchen-Gerichts einzuverleiben. Hat er damit 
bekunden wollen, daß das Grundstück des Schützenplatzes in vergangenen Tagen 
der Iürisdiction des Kirchen-Gerichts unterworfen gewesen, und dasselbe eine 
Pertinenz der Grundbesitzungen des Marienstifts gebildet habe? Und wenn dies 
der Fall gewesen, — wo lag dieses Pertinenzstück nach dem frühern Zustande 
der Ackerwirthschaften auf dem Turnei-Felde? Gehörte es mit zu denjenigen 
Stücken der drei Marienstiftshufen, die der Notarius Joachim Hane. im Jahre 
1591 in der Richtung nach der Oderburg, d. i . : Grabowwärts, oder in der 

12* 
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Richtung nach dem Hochgericht aufmaß?"') Keins von beiden! Der Vogel¬ 
stangenberg gehörte nicht zu den im Städtfelde z M r e ü t liegenden drei Hnfen der 
S t . Mar ien-St i f ts -K i rche, sondern zu dem Hilfe, in der Unterwiek, womit die 
Herzogin Mechti ldis die Kirche begabt hatte, was , nach Ausweis der, oben 
S . 2. eingeschalteten, Urkunde von 1318 durch der Herzogin O o h n , Ot to I . 
bestätigt wurde. Und wenn es so gewesen, welche Transactionen haben im Ver¬ 
lauf der Jahrhunderte S ta t t gefunden, vermöge derer das Mar imst i f t sich des 
Besitzrechts entäußert und dasselbe auf die Kämmerei der Stadt Stet t in übertragen 
hat? Diese Frage wi rd anscheinend wo l niemals genügend beantwortet werden 
können, insofern nicht etwa das Archiv der Schützengesellschaft darüber Auskunft 
zu gehen ve rmag^ ) . Einstweilen muß man sich mit der Thatsache begnügen, 
daß das Grundstück, welches seit 1828 von der Loge, zu den drei Zirkeln pacht¬ 
weise benutzt worden und durch den Kaufvertrag vom 3. October 1867 i n deren 
Eigenthum übergegangen ist, im Anfange des 18. Jahrhunderts, und noch bis 
auf unsere Z e A öer Stadt Stet t in gehört hat und früher als ein H5ertinenzstück 
des Kämmerei-Ackerwerks auf dem Turnei-Felde betrachtet worden ist, welches 

ß-!<-, im Jahre 1780 zum großen Schaden der Kämmerei-Einkünfte zu Erbzinsrechten 
i--i - - veräußert worden ist, u n d , nachdem es gleichsam als eine bewegliche Waare und 
^! . als Gegenstand kaufmännischer Speculation von einer Hand i n die andere gerathen, 
!!-! ' jetzt einen Vestcmdtheil des Halbmillionen-Ackerwerks "Al t -Turnei bildet. 
A ! . Wie und wann sind aber die „Alterleüte und Verwandte der beiden Schützen 
H!i! ' Compagnien Eines Ehrbaren Kaufmanns und der Löbsamen GeWerke in Alten 
''" Stettin" zu dem Platze gekommen, auf dem sie einen an einer Stange befestigten 

Vogel in der Psingftzeit mit der Armbrust oder mit Büchsen-Geknall herabzu¬ 
schießen sich bemüh eten? 

Die Errichtung der Schützen-Gilde verliert sich im Dunkel des Mittelalters, 
in einer Zeit, in der die Bürgerschaft die Streitaxt ergreifen mußte, um sich 
gegen feindliche Anfalle von Außen zu vertheidigen. Die ihrem Älter und dem 
Gesundheitszustande nach wehrpflichtigen Männer waren als Bürgerwehr orgamsirt 

^ 

*) L. B. I I . Th. Bd. VI I I , 732, 733. I m Jahre 1574, zur Zeit des Herzogs Johann 
Friedrich, kam es vor, daß ein ungetaufter Malergesell, ob ein Israelit? der im „fürstlichen 
Hause" zu Stettin, also im Schlosse, mit Anstrich-Arbeiten beschäftigt war, die Abwesenheit 
des Herzogs benutzte, um „durch den Kachelofen", in des Herzogs Gemach einzubrechen, um 
viele kostbare Sachen zum Werthe von mehreren Tausend Gulden, auch verschiedene Papiere 
an denen viel gelegen war, zu entwenden. Der Dieb wurde nach einigen Tagen eingefangen 
und die meisten Sachen noch bei ihm vorgefunden. Der Herzog ließ den Burschen taufen, 
was am 26. August in der St. Marienkirche geschah, dann aber nach kurzem Prozeß „an einem 
Newen gedoppelten gemawerten Galgen, den I . F. G. jhme vorm Mühlenthor aufrichten lassen,-
der erste und oben anhenken." (Friedeborn, I I , 105). Es ist der Gerichtsplatz, der in dem 
Separations-Receß von 1830 unter Nr. 2? vorkommt. (L. V. I I . Th. Bd. VI I I , 830), und 
verschieden ist von dem Galgen, welcher 1677, vielleicht als temporaire Richtstatte, am obern 
Theil der Galgwiese, gestanden hat. 

^ ) Die Einsicht und Benutzung der Acten der Schützen-Hesestschaft der Kaufleüte ist von 
„„,„, den Borsteher derselben, L. F. W. Koch, dem Verf. durch Mittheilung aller vorhandenen Schriftstücke 

^ zugesagt worden; allein bis zu dem Tage, an welchem diese Zeilen niedergeschrieben worden, war die 
freundlich angebotene Mittheilung nicht erfolgt. Fritze's Geschichte der Schützen-Compagnien 
zu Alt-Stettin besitzt die Gesellschaft nicht, ist' überhaupt in keiner der Bibliotheken Stettins 

,̂ ,̂ zu ermitteln gewesen. Das Exemplar, welches der Herausgeber zu benutzen in der Lage ge-
,̂ ^ ^ wesen, verdankt er dem Söhne des Verfassers, dem Kreisgerichtsrathe Fritze. 
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und nach den Stadtquartieren, W M e n ße als angesessene B ü W r wohnten, 
in Compaanlen eingetheilt. Als ejne Wten-Compagnie in dieser Mrgerwchr muß 
die Löbliche Zunft der Schützen angesehen werden, die Ach Zahr aus Jahr ein im 

der Richtung auf das Passower Thor hatte die SchützM-Gilde ihre VogMange, bei 
der die Gilde seit 153? ein Schützenhaus mit Garten besaß*). Hundert und zwanzig 
Jahre nachher ging dieses Schützenhaus zu Grunde. Als nämlich im Jahre 1658 der 
politische Himmel so umwölkt war, daß die Krone Schweden fürchten mußte, es 
werde ein gewaltiges — Donnerwetter über ihren Besitzungen im Deutschen Reich 
zum Ausbruch kommen, erhielt der Commandant von Stettin, General-Lieutenant 
Würtz, den Befehl sich auf alte Fälle bereit zu halten, und die ihm anvertraute 
Festung gehörig in Vertheidigungsstand zu setzen. Kaum hält' es dieses Special¬ 
befehls aus Stockholm bedurft, denn General Würtz war ein tapferer Haudegen 
und wohl erfahrener Kriegsmann, der schon wußte, was er zu thun habe, wenn 
es irgend einem Feinde gelüsten sollte, den Platz anzugreifen, der ihm von seinem 
Knüge, Carl X., übergeben war. Kraft der ihm beiwohnenden militairischen 
Dictatur befahl der Commandant den unverweilten Abbruch sämmtlicher, außerhalb 
der Festung im Bereich ihrer Kanonen belegenen Gebäude und sonstiger Baulich¬ 
keiten. 

Dieser Befehl traf selbstverständlich auch das Schützenhaus bei St . Bürgen, 
demzufolge den Schützen ein anderer Platz zur Errichtung einer Vogelstange 
Behufs ihres Psingst-Knallens — war die stumme Armbrust doch schon längst 
zur Rüste gelegt — angewiesen wurde. Wie es sich damit verhalten ergibt sich 
aus der folgenden actenmäßigen Darstellung, die uns auch weiterhin zeigen wird, 
daß General Würtz mit Erfüllung seiner militärischen Pflicht Milde der Ge¬ 
sinnung zu verbinden wußte. 

I m Jahre 1857 schwebte bei dem Königl. Kreisgerichte Stettin ein ^Rechts¬ 
streit zwischen den Schützen-Eompagnien der Kaufleüte und Bürger, Kläger, und 
der Freimaurer-Loge zu den drei goldenen Zirkeln, Verklagte. Dieser Prozeß 
gab Veranlassung der auf Seite der Schützen zweifelhaft gewordenen Frage, wem denn 
eigentlich das Eigenthum an dem Vogelstangen Berge zustehe, näher zu treten. 

*) L. B. I I . Th. Bd. VI I I , 656, nach Fritze's Angabe. Der Lastadische Gerichts-Secretär 
Balthasar Daniel Bartels sagt iu seiner Schrift: „Das jetzt blühende Stettin, mit poetischer 
Feder entworfen am Mai 1734", daß die Gilde sich 1561 neue Statuten gegeben habe, die 
der Rath im Jahre 1566 bestätigte. Nach siebenjähriger Unterbrechung stellte König Friedrich 
Wilhelm I. die Gilde 1721 wieder her und bewilligte ihr als Prämie einen jährlichen Zuschuß, 
von 200 Thlr., nachdem Er im gedachten Jahre dem Schützenfeste beigewohnt hatte. 1733 
hatte der Kaufmannschafts-Altermann Winnemer das Glück für den König das letzte Stück des 
Vogels abzuschießen, wodurch Friedrich Wilhelm I. auch Schützenkönig wurde. Der König 
schenkte der Zu!nft einen kostbaren silbernen Pokal, worauf des Königs Bildniß sehr sauber 
eingravirt war. Die Gilde ließ auf dem Pokal diese Worte setzen: 

„Es leb was Preußisch ist, und wer nicht so mag leben, 
> „Daß'Gott ein Zeichen mög an solchen Menschen geben; 

So hatten sich die Gesinnungen der Stettiner Bürgerschaft innerhalb eines halben Jahrhunderts 
geändert dem Hohenzollernschen Fürstenhaufe gegenüber! 1677 hatte sie sich gegen den Großen, 
Kurfürsten auf Leben und Ko> gewehrt, um nicht unter die von ihr gehaßte Prandenburgische 
Herrschaft zu kommen. 
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Der Magistrat eröffnete den beiden Schützen-Compagnien auf deren Anfrage 
unterm 9. Januar 1858, wie feine Acten nicht ergeben, daß den Schützen-Gefell-
fchaften an dem ihnen im Jahre 1735 überwiesenen, in der Unterwiek auf Tur¬ 
neischen Felde belogenen Schießplatze das E igenthum überlassen sei. Um das 
in Beziehung auf diesen Platz, den sogenannten Vogelstangenberg, bestehende 
Rechtsverhältniß näher festzustellen, forderte der Magistrat die Schützen-Compagnien 
zum Bericht darüber auf, welche Gerechtsame die Compagnien an diesem Platze 
beanspruchen und worauf sie diese Gerechtsame gründen. Es bedurfte eines 
Excitatoriums vom 13. März 1858, um die Schützen an die Erstattung des ge¬ 
forderten Berichts zu erinnern, der dann endlich, vom 10. Ma i 1858 datirt, 
fünf Tage darauf beim Magistrat einging. I n diesem Berichte der Assessoren 
und Alterleüte der Schützen-Compagnien wurde Folgendes ausgeführt: — 

M i t welchem Rechte die Schützen-Compagnien in den Besitz ihres, jetzt an 
die Freimaurer-Loge zu den drei goldenen Zirkeln als Garten verpachteten, frühern 
Vogelstangen Platzes gelangt sind, ist aus deren Acten nicht ersichtlich. Alles, 
was diese darüber ergeben, ist in der Acta der Bürger Schützen Compagnie 
wegen des Vogelstangen Platzes enthalten. Diese beginnt mit einer Abschrift des 
Hof-Rescripts vom 4. August 1735, welches also lautet: 

^ „Friedrich Wilhelm, König in Preußen 2c. :c. Unfern Gruß zuvor 2c. :c. 
- ' Wir ertheilen euch hiemit auf euren allerunterthänigsten Bericht wegen des der 
>!. Stettinschen Schützen-Compagnie zur Setzung ihrer Vogelstange anzuweisenden 
.-» neuen Platzes zur Allergnädigsten Resolution: daß der dortige Magistrat, wenn 
- ' derselbe die Recognitions - Gelder von den Buhden beim Vogelschießen behält, 
! keine Pacht von solchem 2 Mg. 145 Ruth, haltenden neuen Platz, so sich die 
i Schützen-Compagnie zu ihrem Vogelschießen ausersehen hat, praetendiren könne. 
-> Wonach ihr die Sache abzuthun habt und wir bleiben euch übrigens mit Gnaden 
.!' gewogen. Geben Berlin, den 4. August 1735. Auf Se. Königl. Majestät 
sl. Special-Befehl. An die Pommerfche Kriegs- und Domainm-Cammer." 
?, Wann dieser Platz den Schützen Compagnien übergeben ist, unter welchen 
'̂ , Bedingungen dies geschehen, namentlich ob er denselben vom Magistrate nur zum 
l ' alleinigen Zwecke des Vogelschießens überwiesen worden ist, davon constirt acten-
,- mäßig überall nichts, jedenfalls gebricht es aber den Schützen-Compagnien gegen-
'!- über an einer ausdrücklichen Erklärung des Magistrats, daß der Platz der 

Schützen Compagnien nur zum Vogelschießen gegeben worden sei. Einer solchen 
5.' ausdrücklichen Erklärung hätte es aber nach tz 153, Ti t . 4, A. L. R. bedurft,*) 
/ . wenn nach § 154 id. jetzt, weil das Vogelschießen seit 1819 auf diesem Platze 
l'!. durch Regierungs-Verfügung vom 27. September polizeilich verboten ist, derselbe 

. . . . . - , den Schützen Compagnien entzogen werden sollte. Hierin kann, so meinen die 
Schützen, auch der Umstand nichts ändern, daß sie sich im Jahr 1735 diesen 
Platz zum Vogelschießen ausersehen und er ihnen nach dem allegirten Hof-
Rescripte und zwar pachtfrei zur Setzung der Vogelstange angewiesen werden 
mußte; denn einmal folgt hieraus keinesweges evident, daß der. Magistrat that-

*) Wie man sich für Vorgänge, die dem Jahre 1735 angehören, auf das A. L. R. beziehen 
konnte, welches ein halbes Jahrhundert später emanirt wurde, ist nicht recht einzusehen. 

!, . 
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sächlich auch den Platz lediglich zum Zwecke des Vogelschießens den Vchützen-
Compagnien überwiesen habe, und andern Theils sind nach W 60, 58 1. 0. in 

, solchem Falle wo die Gesetze, wie hier, eine ausdrückliche Willensmeinung ver¬ 
langen, stillschweigende unkrä f t ig . 

Assessoren und Alterleüte müssen daher das unbeschränkte Eigenthum 
I der Schützen-Compagnien an dem fragl ichen Platz i n Anspruch nehmen/ 
- und halten sich um so mehr dazu berechtigt, als das Eigenthumsrecht seit 70 Jahren 

^ von den Schützen-Compagnien im guten Glauben ausgeübt worden ist.*) 
' Denn — 1) haben sie von diesem Platze im Jahre 1788. an den Gastwirth Hoppe 

eine Fläche von 200 Q.-Fuß Rheinländisch gegen eine jährliche Recognition von 
8 Groschen verpachtet. 2) Ist von ihnen mittelst Vertrages vom 13. September 
1790 eine Fläche von 168' Länge und 30' Breite (— 35 Q.-Ruth.) gegen eine 
jährliche Recognition von 12 Groschen an den Stadtkämmerer Müller auf Erbzins 
überlassen worden. 3) Durch den Vertrag vom 1. December 1812 sind an 
Debruck und I . G. Ludendorf Parcelen von refp. 104' Länge und 36' Breite 
^ 2 6 Q.-Ruth.) und 60' Länge und 40' Breite (— 16,6 Q.-Ruth.) gegen 
5 Thlr. und 3 Thlr. jährliche Pacht verpachtet. Sodann wurde 4) der ganze 
übrige Platz im Jahre 1818 dem Kaufmann Iuppert gegen 12 Thlr. Miethe 
als Holzplatz überlassen und 5) im Jahre 1825 gegen 6 Thlr. zum Trocknen 
von Seegras dem Hutmacher Marquardt vermiethet. Eudlich 6) ist er seit dem 
1. Apr i l 1828 ununterbrochen bis jetzt, 1858, der Loge zu den drei Zirkeln als 
Gartenplatz verpachtet gewesen. 

Wäre daher auch der fragt. Platz den Schützen-Compagnien vom Magistrate 
ursprünglich ausdrücklich nur allein zum Zwecke des Vogelschießens überlassen 
worden, so hätte das Besitzrecht der Compagnien aus dieser Verleihung zwar im 
Jahre 1819 aufgehört, anderer Seits wäre aber auch das Revocationsrecht des 
Magistrats durch Verjährung erloschen und die Schützen würden seitdem das 
Eigenthum an diesem Platze eben durch Verjährung erworben haben, weil sie sich 
bei ihren Dispositionen über denselben im guten Glauben befanden, auch dem 
Magistrate namentlich die Verpachtung des Platzes an die Loge nicht unbekannt 
geblieben ist. I m guten Glauben befanden sich die Schützen bei den Dispositionen 
über diesen Platz, weil diese sämmtlich unter Zuziehung und Genehmigung ihrer, 
vom Magistrate aus der Zahl seiner Mitglieder bestellten, Assessoren ausgeführt 
worden find. Diese haben sogar den Vorsitz, bezw. den Vortrag in den beiden 
Compagnien gemeinsamen Angelegenheiten; sie sind vom Magistrat wesentlich dazu 
bestellt, die Rechte der Stadt in Betreff des Grundvermögens der Schützen zu 
überwachen, und wenn diese selbst bei jenen Dispositionen sich im guten Glauben, 
wie anzunehmen, befunden und keine Rückfragen, bezw. Bestätigungen des Magi¬ 
strats für erforderlich erachtet haben, fo hatten die Mitglieder beider Compagnien 
um so weniger Veranlassung, die Dispositions-Befugniß derselben über diesen 
Platz in Zweifel zu ziehen, mußten sich vielmehr vollständig in dem guten 
Glauben befinden, daß der Platz den Schützen-Compagnien eigenthüm-
lich gehöre. 

*) Zur Zeit der Abfassung des vorstehenden Berichts waren die Schützen seit 123 Jahren 
im thatsächlichen Besitz des Platzes. 
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Aber auch der Magistrat hat um diese Dispositionen' gewußt. 
1) Bei der oben erwähnten Vererbpachtung an den Senator Müller kam 

diese beim Magistrat offiziell zur Sprache im Jahre 1792, als der ;c. Müller 
seinen Besitztitel berichtigen lassen wollte. Der Magistrat nahm damals an, daß 
den Schützen das nutzbare NgenHum, ihm selbst das Obereigenthum des Vogel-
stangM Platzes zuständig sei, und wollte in dieser Art das Hypothekenbuch 
reguliren lassen. Die desfallsigen Verfügungen sind jedoch, anscheinend aus einem 
Versehen, nicht realisirt worden; wäre es geschehen, so würden beiläufig bemerkt, 
die Schützen in Folge der. neüern Gesetzgebung unbeschränkte Eigentümer des 
Grundstücks geworden sein. Den Schützen ist übrigens ein Protest gegen diesen 
Act der Veräußerung vom Magistrate nicht zugegangen. 

2) Als im Jahre 1819 den Schützen das Vogelschießen-.auf dem fragl. 
Platze Polizeilich untersagt wurde, Heilte dies der Ober-Präsident' Sack ̂  dem 
Magistrate unterm 16. October 1819 mit und knüpfte daran dm Wunsch/ das 
fragt. Grundstück zum Turnplatz zu machen. Die desfallsigen resultatlofen Ver¬ 
handlungen mit den Schützen-Compagnien wurden durch den Magistrat geführt. 
Nichts destoweniger, und oßwol ihm^ außerdem bekannt war, daß seit Anfangs 
1820 die Schützenfeste nicht mehr auf dem Vogelstangen-Berge abgehalten wurden, 
sondern im Schützenhaufe (nachdem dort mit nicht unbedeutenden Kosten ein geeigneter 
Schießstand eingerichtet worden war) endlich, daß die Schützen seit dem Jahre 
1828 den Platz der Loge zu den- drei goldenen Zirkeln verpachtet haben, so ist 
dies Alles für den Magistrat doch nicht Veranlassung gewesen, den Platz, weil 
er nicht mehr zum Vogelschießen dimen durfte, von den Schützen-Compagnien 
zurückzufordern 

Assessoren Und Alterleüte vermeinen' daher, daß jetzt, nachdem die Schützen 
seit M Jahren sich' als unbeschränkte Eigenthümer dieses Grundstücks gerirt 
haben, auch dw ursprüngliche Erwerb desselben sich keinesweges zweifelsfrei als 
widerruflich darstellt, es um so weniger gerechtfertigt fein möchte, den Schützen 
diefW Platz zu entziehen. Sollte dies aber rechtlich, ausführbar sein/ fo würde 
es immer begründet erscheinen, daß der Magistrat an Stelle dieses- Platzes den 
Schützen einen andern zum Vogelschießen überwiese; weil dies, so lange die 
Schützen-Compügnien bestehen, stets geschehen ist, und daher mindestens die 
größten Billigkeits-Gründe dafür sprechen würden, wenn rechtliche dazu nicht aus¬ 
reichen sollten. Die Kosten dieses neuen Platzes möchten aber dem frühern 
Vogelstangen Platze die Waage halten. 

.Nach allem Vorstehenden glauben Assessoren und Alterleüte annehmen zu 
dürfen> daß das Eigenthum an Nesem Grundstücke den Schützen-Compagnien als 
zuständig erachtet werden wird, und beantragen schließlich: „Das zur Berichtigung 
des Besitztitels für dieselben erforderliche Attest ertheilen zu wollen", da dies 
Grundstück bisher im Hypothekenbuche nicht eingetragen ist. Es führt die Nummer 
34/35 Unterwiek und ist im Jahre 1787 auf 5 Mg. 152 Ruth. Rhemländisch 
vermessen. 

Unterzeichnet ist der Bericht von den Assessoren beider Schützen-Compagnien, 
den Stadträthen Hessenland und Wellmann; von den Alterleüten Hemptenmacher 
und Sapel, von der Compagnie der Kaufmannschaft; und von den Alterleüten 
G. A. Behnke und Wilhelm, von der Compagnie der Bürger. 



Frühere Schützenplätze. ' 97 

Was die am Schlüsse des Berichts erwähnte Größe des Schützenplatzes 
betrifft, so ist hier einzuschalten, daß „die Schützen Kompagnien der hiesigen 
Kaufmannschaft, sammt Künstler und GeWerken" unterm 11. August 1787 den 
Magistrat um Vermessung des Platzes baten. Das betreffende Mitschreiben 
lautet wie folgt: — „Wenn wir den uns seit Anno 1735. vor dem Frauen-Thor 
angewiesenen und zum Vogelstangen beigelegten Platz von 2 Mg . 145 Q.-Ruth. 

?. annoch zu besitzen i n Z w e i f e l stehen, so können wir nicht umhin Euer Wohl 
und Hoch Edelgebohren ga> z ergebenst zu bitten: eine Vermessungs-Commission 
mit Zuziehung der ersten Alterleüte beiderseitiger Schützen-Compagnien fördersamft 
Hochgeneigtest zu veranlassen." Die Kämmerer Eggeling und Löper übernahmen 
es, dm Wunsch der Schützen-Alterleüte zu erfüllen, indem sie den Kö'nigl. Bau-
Inspector Weier ersuchten, sich der Vermessung zu unterziehen. Weier reichte den 
von ihm aufgenommenen Plan am 15. September 1787 in 2 Exemplaren ein, von 
denen das eine zu den Magistrats-Acten genommen, das andere aber den 
Schützen-Gesellschaften zugefertigt wurde, gleichzeitig mit Weiers Liquidation seiner 
Gebühren, welche 2 Thlr. betrug. Diesem Plane zufolge gränzte der Schützen¬ 
platz gegen NO. und SO. mit dem Grundstück des Stadthofmeisters Schultz 
auf einer Länge von 72,9 Ruth., gegen S W . mit dem Senator Witte auf einer 
gebrochenen Linie von 29,2 Ruth., gegen NW. an einen vom Anklamer Thore 
kommenden Weg und an das Grundstück des Gastwirths Hoppe auf einer Länge 
von 36,9 Ruth. Der ganze Platz, der durch diese Linien eingeschlossen wird, 
enthält 5 Mg . 152 Q.-Ruth. worunter aber ein Stück Land, welches der :c. Hoppe 
ohne Erlaubniß Mit einem Theil seines Kegelhauses besetzt hatte, mit begriffen 
war. Dieses Stück enthält 300 Q.-Fuß Duudecimal Maaß und muß, wenn es 
von den Schützen verlangt wird, wiederum geräumt werden. Auf der Nordost¬ 
ecke führt zwischen Hoppe's und Schultz' Grundstück ein Weg zum Schützenplatz, 
der in einer Breite von 12^ bei Gelegenheit des Vogelschießens und bei anderen 
öffentlichen Lustbarkeiten der Schützen frei gelassen werden muß. Auch sollte der 
Weg vom Anklamer Thore längs des Hoppeschen Gartens 36^ breit sein, er war 
aber zur Zeit der Weierschen Vermessung nur 12< breit. Was aber den großen 
Unterschied in den Angaben des Flächeninhalts des Schützenplatzes von 1735 
und 1787 betrifft, scheinbar mehr als 3 M g . betragend, so wurde in den Acten 
die Bemerkung eingetragen: „Hiernach hat die Schützen Compagme mehr als ihr 
zukommt wirklich in Besitz." Dies war aber durchaus nicht der Fall, sie hatte 
vielmehr 115 Q.-Ruth. Rheinländisches Maaß zu wenig, denn die Angabe von 
1735 war Pommersches Maaß. 

'Auf den Bericht vom 10. M a i wurden die Schützen-Compagnien vom 
Magistrat unterm 9. Juni 1858 aufgefordert, alle in jenem Berichte erwähnten 
Pacht-, bezw. Erbzins-Verträge einzureichen. 

Erst nach Jahresfrist, durch die Eingabe vom 30. Ma i 1859, entsprachen 
Assessoren und Alterleüte dem Verlangen des Magistrats. I m Übrigen blieben 
sie auch in dieser Eingabe bei ihrer Ansicht stehen, daß der fragt. Platz vom 
Magistrate den Schützen ohne irgend einen Vorbehalt, b e M ohne Zweckbestimmung 
übergeben worden sei und dieselben das Eigenthum dieses Platzes event. durch Ver¬ 
jährung erworben hätten. Sie erinnerten daran, daß, als der Oberpräsident 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 13 
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Sack im Jahre 1819 den Vogelstangenberg zum Turnplatz in Anspruch zu nehmen 
die Absicht ausgesprochen hatte, sie, die Assessoren der Compagnien, hierüber zur 
Erklärung aufgefordert, nachdem inzwischen das Turnwesen in den Landen des 
Preußischen Staats Knall und Fall beseitigt worden war, sich unterm 1. Apr i l 
1820 gegen den Magistrat sich dahin geäußert: — daß die Schützen-Compagnien für 
den Fal l , daß das Vogelschießen auf dem fragt. Platz nicht wieder frei gegeben 
werden sollte, den Platz zum Turnen eingeräumt hätten, sonst aber denselben 
vermiethen würden , wie dies Letztere ganz, bezw. theilweise auch schon früher 
geschehen wäre. Der Magistrat hätte sich bei dieser Erklärung ohne irgend einen 
Widerspruch gegen diese Vermiethung zu erheben beruhigt. Hätte demselben daher 
rechtlich und in der That ein Widerspruchsrecht zugestanden, hätte er namentlich 
den Platz, weil das Vogelschießen auf demselben von Polizeiwegen inhibirt worden, 
von den Schützen zurückverlangen können, so hätte der Besitz desselben mit dem 
polizeilichen Verbote für die Compagnien ip86 Mrs § 131, T i t . 7, Th. I. A. L. R. 
aufgehört, anderer Seits aber wäre der Besitz des Rechts auf Vermiethung,dieses 

^ Platzes durch jene Erklärung für die Compagnien fehlerfrei erworben worden. 
1 Dieser Besitz sei seitdem ungestört fortgesetzt, obwol dem Magistrate auch die Ver-
!̂  Pachtung des Platzes an die Maurer-Loge zu den drei goldenen Zirkeln bekannt 
!̂  geworden sei. Demnach hätten die Schützen, so meinen Assessoren und Alterleüte, 
ü das Recht der Vermiethung des Platzes durch mehr als 30jährige Verjährung erworben, 
'z! Es dürfte sich daher vorliegend nur um den Vorbehalt des Eigenthums für den 
>.̂  Fall handeln können, daß die Schützen-Compagnien den Platz veräußern, oder 
) sie selbst sich auflösen würden. Beide Fälle stünden nicht in naher Aussicht 
-̂  daher Assessoren und Alterleüte auch der Meinung sind, daß die Frage, wem 
l, das E igenthum des Platzes zuständig sei, fü r jetzt auf sich beruhen 
!> b leiben könne. 
.! Die Eingabe vom 30. Mai 1859 berührt aber auch einen andern, für 
! die Schützen-Compagnien wichtigen Punkt. Nach dem § 2 des mit der Loge 
?! zu den drei goldenen Z i rke ln unterm 6. J u l i 1858 anderweitig abgeschlossenen 
i> Pachtvertrags haben die Schützen den freien Maurern für Baulichkeiten die 
^ Summe von 5000 Thlr. zu erstatten, worauf 1000 Thlr. baar gezahlt sind, 
s> wogegen für die übrigen 4000 Thlr. das Schützenhaus in der Stadt verpfändet 
^ und dieser Hauptrückstand durch Eintragung auf das genannte Eigenthum der 
; Schützen gesichert werden soll. Zur Eintragung dieser 4000 Thlr., iu welcher 
> die Schützen-Compagnie der Bürger bereits in der General-Versammlung vom 

,/ 4. Januar 1858, die Schützen-Compagnie der Kaufleüte aber in der General-
, Versammlung vom 5. Februar 1858 gewilligt hat, beantragten nun Assessoren 
^ nnd Alterleüte beider Compagnien den erforderlichen Consens zu ertheilen. , 
^ Was die zuletzt erwähnte Nebensache anbelangt, so wurde dieselbe, um es 
^ hier gleich einzuschalten, auf erfolgte Erinnerung Seitens der Schützen, unterm 
'̂ 12. März 1860 erledigt, indem der Magistrat zur Eintragung des Kapitals von 

^ 4000 Thlr . auf das in der heiligen Geiststraße belegene Schützenhaus in Rubr. I I I . 
,, des Hypothekenbuchs zur nächst offenen Stelle von Aufsichtswegen die Genehmigung 
^ ertheilte. I n der Hauptsache hat unsere Geschichts - Erzählung Folgendes zu 
>, berichten: — 
'> Durch Vertrag vom 15. September 1790 verkauften die Schützen-Compagnien 
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eine Parcele des Vogelstangenberges (Logengarten) an den Kämmerer Mül ler*) . 
Dieser Vertrag wurde vom Magistrat unterm 28. August 1792 bestätigt. I n 
dieser Bestätigung hat aber der Magistrat das Eigenthum der verkauften Parcele 
sich ausdrücklich reservirt und darauf hingewiesen, daß die Schützen-Compagnien 
zu der Veräußerung in keinerlei Weise berechtigt waren.""*) Beim Magistrate ver-
muthete man, daß der Vertrag vom 15. September 1790 sich in den Grundacten 
des Grundstücks Nr. 34 der Unterwiek befände. Demgemäß wurde der Ingroßator 
Leitzke, beim Königl. Kreisgericht, unterm 24. Juni 1859 ersucht: — 1) eine Ab-

, schrift des gedachten Vertrages und des Tittelblatts mit dem Vermerk über die Ein¬ 
tragung des Canons von 12 Gr. anfertigen zu lassen; so wie 2) den Magistrat 
mit Auskunft zu versehen: a) Ob die in den Grundacten befindliche Confirmation 
des Magistrats vom 28. August 1792 mit der in den Magistrats-Acten befind¬ 
lichen (f. unten Anm. **) gleichlautend sei; d) ob für die Schützen-Compagnien 
ein Dokument über den Canon von 12 Gr. gebildet und denselben ausgehändigt 
worden; c) ob aus den Grundacten etwa ersichtlich sei, daß d̂ie Schützen-
Eompagmen von der Magistrats-Confirmation vom 28. August 1792 irgend 
wie Nachricht erhalten hätten. 

Ingroßator Leitzke erwiderte unterm 29. Juni 1859 zu 1): daß in den 
Grundacten Nr. 34 Unterwiek weder der mehrerwähnte Vertrag noch dessen 
Magistrats-Bestätigung vorhanden sei, wie eine sorgfältige Durchsicht derselben 
ergeben habe. Der von Müller durch den Vertrag vom 15. September 1790 
erworbene Platz ist dem Gmndstück Nr. 34 Unterwiek durch folgenden Vermerk: — 

„ I u diesem Grundstück gehört :c. ;c. :c. 
„2. ein neben der Unterwiek Hieselbst belegener und zu dem bei diesem 

Hause gehörigen Garten genommener Platz von 168^ Länge und 30' Breite, 
welchen derselbe Mül ler ) als einen Theil des den hiesigen beiden Schützen-

*) Der Kämmerer Müller besaß in der Unterwiek einen Garten, der an den alten Forti-
ficationsgraben glänzte, welcher zum Schützenplatze gehörte und denselben nach der Unterwiek 

' begränzte. Da dieser Graben für die Schützen ganz nutzlos war, so überließen dieselben einen 
Theil davon dem lc. Müller auf Erbz ins gegen Zahlung eines jährlichen Canons von 12 Gr., 
wie schon oben bemerkt worden ist. Müller trug unterm 25. Ju l i 1792 beim Lastadischen 
Gericht auf Berichtigung des Besitztitels an. Dieses Gericht verfügte aber Tages darauf wie 
folgt: „Da der SchützenplatzimHypothekenbuche nicht eingetragen ist, und also unbe¬ 
kannt bleibt, auf welche Art und mit welchem Rechte die Schützen Compagnie selbigen erhalten 
hat, ob ihr derselbe blos zum Schießen oder ohne alle Einschränkung, und also auch mit der 
Befugniß, einen Theil desselben auf Erbzins zu veräußern, oder gegen eine zu erlegende 
Recognition an Andere zu überlassen, gegeben worden, so ist dieserhalb zuvor gehörige Nach-
weisung zu geben, welches dem Imvlora'nten mittelst Abschrift dieser Veranlassung bekannt zu 
machen ist." — Hängt dieses Fehlen des Vogelstangenberges im Hypothekenbuch des Lastadischen 
Gerichts, zu dessen Jurisdiktion die Unterwiek gehörte, doch mit der exemten Stellung dieses 
Grundstücks zum Marienftift zusammen? Und was den „alten Fortificationsgraben" betrifft, 
so dürfte darunter der Überrest eines Grabens zu verstehen sein, der zu den Angriffs-Arbeiten 
der Brandenburgschen oder Lüneburgschen Belagerern von 1659 oder 167? gehörte. 

^ ) Der Wortlaut dieser von hem :c. Müller extraHirten Bestätigung ist dieser: „Da der 
Schießplatz den Schützen Compagnien lediglich zum Gebrauch beim Bogelschießen im Jahre 
1735 überlassen worden, so sind, sie zwar nicht berechtigt, eigenmächtig etwas davon zu ver¬ 
äußern, indessen wird hiermit von Seiten des Magistrats die Übereignung des Stücks von 
35 Q.-Ruthen an den Kämmerer Müller genehmigt und soll hierüber ein Dokument unter dem 
Contract ausgefertigt werden." 
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Compagnien der Kaufmannschaft und den Gewerke Zum jährlichen Vogelschießen 
angewiesenen Schützenplatzes laut des mit selbigen unte? dem 15. September 1790 
errichteten und von dem hiesigen Magistrat unterm 28, August 1792 genehmigten 
Vertrags unentgeldlich, jedoch gegen Entrichtung eines jährlichen Canons über¬ 
kommen, und ist der Besitztitel für ihn auf den Grund dieses Contracts vi äeeryti 
ä6 14. November 1793 eingetragen", 

zugeschrieben und der Canon von 12 gr. durch folgenden Vermerk in 
Rubr. I I 8ub Nr. 2 (siehe oben den Hypothekenbuchs-Auszug, S . 90) eingetragen 
worden.*) 

Zu 2 a bemerkte Ingroßator Leitzke, daß diese Frage unbeantwortet bleiben 
müsse, weil die fragt. Consirmation, wie gesagt, bei den Grundacten fehlt. 

Zu 2d lautete seine Antwort so: — M i t dem über die Berichtigung des 
'Besitztitels für den Stadfyndicus Boettcher von dem Grundstücke Unterwiek 
Nr. 35 unterm 14. November 1793 expedirten Hypothekenscheine, ist gleichzeitig 
auch ein solcher für die Schützen-Compagnien der Kaufmannschaft und GeWerke 
über die 13 Gr. Recognition expedirt, dieser aber wieder durchgestrichen worden; 
es fehlte auch bei der bezüglichen Expedition der Ingroßations-Vermerk und 
jeder andere Fingerzeig, daß ein Dokument gefertigt oder instnuirt worden, wes¬ 
halb Leitzke geneigt ist zu glauben, daß ein Dokument über die 12 Gr. Canon 
gar nicht gebildet worden. Unterstützt wird diese Annahme auch noch dadurch, 
daß auch ein für David Vredow über Reservate ebenfalls unterm« 14. November 
1793 expedirter Hypothekenschein, gleich dem für die Schützen-Compagnien ge-
ferttgter, durchstrichen ist, und auf diese Weise nur 2 Hypothekenscheine stehen 
bleiben, nämlich über die Besitztitelberichtigung für Boettcher und die Eintragung 
hon 700 Thlr . für Köhler, über welche beide allein auch nur Ingroßations-
Vermerke angegeben sind und ein Enipfangsvermerk vorhanden ist. 

Über die Frage zu 2e ergeben die Grundacten Nr. 34 Unterwiek gar nichts. 
So weit die Auskunft, welche der Ingrosfator Leitzke zu den Magistrats-

Acten geben konnte. 
Auch eine au die Alterleüte der beiden Schützen-Compagnien am 4. Ju l i 

1859 gerichtete Anfrage, ob sie im Besitze eines Dokuments über die im Jahre 
1790 an den Kämmerer Müller vom Vvgelstangenberge veräußerte Parcele seien, 
hatte keinen Erfolg. Sie antworteten unterm 4. Octvber 1859, daß alle ihre 
Bemühungen diesen Vertrag herbeizuschaffen ohne Resultat gewesen feien; auch 
die Loge zu den drei goldenen Zirkeln habe erklärt, sich nicht im Besitze desselben 
zu befinden. 

Der Magistrat beschloß nun in der Sitzung vom 29. November 1859, 
unter Darstellung des Sachverhalts die Schützen-Compagnien zur E r k l ä r u n g 
über etwaige Rückgabe des Vogelstangenbergs aufzufordern. Dies geschah 
durch nachstehenden Erlaß. 

An die Schützen-Compagnien der Kaufleüte und Bürger; aä inau. der 
Alterleüte. 

Auf die Berichte der Schützen-Compagnien vom 10. M a i v. I . und 13. 
M a i d. I . ^ ) eröffnen wir denselben, daß wir den Antrag derselben auf Er-

*) Wohl zu merken im Hypothekenbuche des ehemaligen St. Marienstifs-Kirchen-Gerichts. 
^ ) Ist offenbar ein Schreibfehler der Bericht führt das Datum 30. Mai 1859. 
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Heilung eines Attestes über den 99Mr igen ruhigen Besitz des ehemaligen Vogel-
stangenbergs, jetzigen Logengartens, nicht entsprechen können *) , da wir das 
Eigenthum dieses Platzes für die Stadt in Anspruch nehmen müssen. > 

Es ergeben nämlich unsere Acten. -
Daß der Magistrat der (damals bestehenden Einen) Schützen-Compagnie 
unterm 14. Octob er 1658 einen Platz im Studentengrunde zum Vogel¬ 
schießen überlassen, sich aber dabei ausdrücklich das E igMhum des 
Grund und Bodens reservirt hat. 

Daß die (nachmals aus 2) Compagnien (bestehenden) Schützen im Jahre 
1785 die unentgeldliche Anweisung eines Platzes zum Vogelschießen statt 
dos frühern zur Fortification eingezogenen, hauptsächlich um deshalb prä-
tendirten, weil die Stadt früherhin stets auf ihrem Grund und Boden den 
Schützen einen Platz zum Gebrauch beim Vogelschießen überlassen. 

Dagegegen ergeben die Acten nirgends, daß die Stadt im Jahre 1735 
den Schützen-Compllgnien an dem zum Vogelschießen überlassenen Platze weitere 
Rechte, als die Compagnien selbst nachgesucht, habe einräumen wollen. Das 
Ansuchen der Alterleüte der Schützen-Compagnien ging aber damals nur auf 
Überlassung des Platzes zum Gebrauch beim Vogelschießen. 

Wenn nun anch nicht actenmäßig ist, daß im Jahre 1735 sich der Magistrat 
das Eigenthum an dem zum Gebrauche Überlassenten Platze ausdrücklich vor¬ 
behalten, so ist dies doch selbstverständlich und folgt rechtlich auch aus dem 
Grundsatze, daß Veränderungen in, Rechtsverhältnissen nicht vermuthet werden. 
Da nun nach dem Obengesagten sich der Magistrat im Jahre 1658 ausdrücklich 
das Eigenthum an dem, damals zum Gebrauch angewiesenen, Platze vorbehalten, 
so muß bis zum Erweise des Gegentheils angenommen werden, daß dasselbe 
Verhältniß auch bei der im Jahre 1735 erfolgten Anweisung eines Schützenplatzes 
obgewaltet habe. , 

Nnsers Erachtms liegt der Anweisung des sog. Vogelstangenbergs im Jahre 
1735 ein Leih ver t rag zum Grunde, welcher, mag man in Gemäßheit des H 1 
des Patents wegen Publikation des A. L. R., das gemeine Recht oder das 
A. L. R. für diese Sache als entscheidend erachten, uns berechtigt, den im Jahre 
1735 üb ergebene Platz zurück zu »fordern. 

Nach gemeinem Rechte ist der Leihvertrag geschlossen durch Überlieferung 
einer Sache zu natürlichem Besitze für einen von dem Empfänger zu machenden 
unentgeltichen Gebrauche. Er bezieht sich auf bewegliche und unbewegliche 
Sachen. B. 1. § 1. v . X I I I . 6. L. 17. pr. .D. 19. 5. Alle diese Momente 
finden sich bei, der im Jahre 1735 erfolgten Überlassung des qu. Platzes vor. 
Die Schützen-Compagnien durften den qu. Platz gebrauchen zum Vogelschießen, 
müßten aber denselben der Stadt zurückgeben, sobald sie den Gebrauch nicht 
mehr machten, oder nicht mehr machen konnten. Als daher den Schützen-Com¬ 
pagnien im Jahre 1820 polizeilich verboten wurde auf dem ehemaligen Vogel¬ 
stangenberge das Vogelschießen zu halten, war der Augenblick gekommen, wo sie 
den vertragsmäßigen,-Gebrauch von der geliehenen Sache nicht mehr machen 
konnten, Und sie dieselbe dem Eigenthümer zurückgeben mußten, Die Rückgabe 

*) Dieser Antrag steht in keinem der beiden Berichte, 
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,«-' z.: der geliehenen Sache, welche die Stadt bereits im Jahre 1820, aber auch nicht 
eher, verlangen konnte, ist die Stadt zu fordern unfers Erachtens berechtigt. 

. ., Eine Klageverjährung steht der Stadt nicht entgegen, da eine solche bei 
:" lz Städten 100 Jahre dauert. V. 23 Noä. 1. 2. 
'' '!! Wird das A. L. R. als entscheidend betrachtet, so ist die Stadt zur Rück¬ 
et ^ forderung des Platzes um deshalb zu jeder Zeit berechtigt, weil der Leihver-
^ ' trag zwischen der Stadt Und den Schützen-Compagnien nicht schriftlich abgefaßt 

worden. § 232, 233, I, 21. U. L. R. 
Die Gründe, welche die Schützen-Compagnien zum Erweise ihres Eigen-

thums an den ehemaligen Vogelstangenberge beigebracht haben, erscheinen uns 
<!!, nicht stichhaltig. 
i!i ' Das Hofrefcript vom 4. August 1735 ist für die vorliegende Frage völlig 

unerheblich, da dasselbe über die Eigenthums-Verhältnisse des qu. Platzes kein 
Wort enthält. , 

Aber auch von einer VerjährungI für die Schützen-Conlpagnien kann unsers 
Erachtens nicht die Rede fein. " , 

Legt man dem Sachverhältniß den Leihvertrag zum Grunde, so greift die 
Verjährung, abgesehen von der mangelnden boua üäss Um deshalb nicht Platz, weil 
nach gemeinem Rechte der Commodator nur natürlichen Besitz erhält, aber nur 
der juristische Besitz, der Besitz mit dem ammus äomwi, durch Usurpation 

' zum Eigenthum führt. B. 18. pr. v . 41. 2. B. 49 § 1. v . 41. 2 und nach 
dem A. L. R, § 625. I. 9. vollständiger endlicher Besitz zur erwerbenden 

'' ^ Verjährung erforderlich ist, während der Leiher nur unvollständiger Besitzer 
der geliehenen Sache ist. §. 6. I. 7 A. L. R. 

Aber selbst wenn man annehmen wollte, daß die Übergabe des ehemaligen 
Vogelstangenberges an die Schützen-Compagmen nicht auf Grund eines Leihver¬ 
trags, sondern auf Grund irgend- eines andern Rechtsgeschäfts erfolgt fei, fo 
würde die Verjährung den Schützen-Compagnien immer nicht zur Seite stehen, 
weil ein Haupterforderniß der Verjährung, das der doua üäe» den Com¬ 
pagmen mangelt. 

Die Campagnien haben Corporationsrechte, sie sind eine moralische Person, 
die moralische Person bleibt so wol nach gemeinem, wie nach dem A. L. Rechte 
stets ein und dieselbe, auch wenn alle ihre Glieder sich verändern B. 7. § 2. 
O. 3. 4. L. 76. v . 5. 1. — A. L. R. § 81. I I . 6. Daraus folgt für die 
vorliegende Angelegenheit, daß es nicht auf die doua üä68 der Compagmen an¬ 
kommt, welche sie etwa nach dem Jahre 1735 zu irgend einer Zeit gehabt, sondern 
daß allein maßgebend, ob die Compagmen im Jahre 1735 sich in doua Mß 
befanden. Dies muß entschieden verneint werden. I m Jahre 1735 wußten die 

> Compagmen (oder wenigstens wird nach dem Obengesagten rechtlich fingirt, daß 
sie es wußten) — daß die Stadt sich das Eigenthum an dem Vogelstangenberge 
vorbehalten habe; sie konnten daher nicht zu der Meinung gelangt sein, den 
Vogelstllngenberg zum Eigenthum erhalten zu haben. 

Dieser Grund widerlegt das Vorhanden sein der Vona ftä68 für die Zeit 
bis zum Jahre und nach dem Jahre 1792. Dem tritt für die Zeit nach 
dem Jahre 1792 (§ XVII des Publications - Patents zum A. L. R.) noch 
olgender Umstand hinzu: — Nach § 19. A. L. R. I. 4. kann sich 
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Niemand mit der Unwissenheit einer in das Hypothekenbuch eingetragenen 
Verfügung entschuldigen. Es wird daher fingirt, daß ein Jeder die Verfügung/ 
welche im Hypothekenbuche verzeichnet und die Dokumente, auf welche die Ver¬ 
fügung Bezug nimmt (§ 21 . T i t . I I . Hypoth. Ordn. § 2 des Ges. vom 24. 
Mai 1853) kennt. Vorliegend findet sich nur im Hypothekenbuche von Stettin 
hei dem Grundstücke Nr. . . 34 der Unterwiek folgender Vermerk: (s. oben 
S. 99. Z u diesem Grundstück gehört, u. f. w.). I n der Confirmations-Ur-
kunde vom 25, August 1792, deren Original sich bei unfern Acten befindet, ist 
aber ausdrücklich das Eigenthum der Stadt an den Vogelstangenberg in Anspruch 
genommen und reservirt (s. oben S . 99 Note**) Da nun nach der rechtlichen Fiction 
des § 19. A. L. R. I . 4. die Schützen-Compagnien den Inhal t der Confirmations-
Urkunde vom 28. August 1792 kennen, so ergibt sich daraus, daß sie seit diesem 
Zeitpunkte den Vogelstangenberg, nicht dona, sondern mala, üäs besitzen. 

Dies sind die Gründe, welche uns veranlassen,- die Schützen-Compagnien auf¬ 
zufordern, sich binnen 3 Monaten darüber zu erklären: — . 

Ob sie den ehemaligen Vogelstangenberg, soweit er sich noch in ihrem Besitze 
befindet, an uns zurückgeben wi l l , ohne es auf prozeßualische Weiterungen dieser-
halb ankommen zu lassen. Sollte in der gedachten Zeit eine Erklärung nicht 
eingehen, so würden wir dann in weitere Erwägung ziehen, oZ die Rückgabe des 
Platzes im Wege Rechtens anzustreben sei. 

Stettin, den 8. December 1859. -
Der Magistrat. 

Hering. Giesebrecht. 
Assessor und Alterleüte der Schützen-Compagnien erwiderten auf den vor¬ 

stehenden Erlaß unterm 27. Februar 1860, daß sie in ihrem Berichte vom 30. 
Mai 1859 nu r das Nutzungsrecht des Vogelstangenbergs in Anspruch ge¬ 
nommen hätten nnd die Frage wegen des Eigenthums an diesem Platze für jetzt 
ans sich beruhen lassen wollten, da, wenn die Nutzung desselben den Schützen 
zuständig sei, die Eigenthums-Frage nur von untergeordnetem Interesse für sie 
sein könne. 

Es wurde ihnen aber vom Magistrat mittelst Verfügung vom 12. März 
1860 entgegnet, daß er̂  wie dies schon aus dem Erlaß vom 8. December 1859 
zu erfehen sei, den Compagnien ein Nutzungsrecht des ehemaligen Vogelstangen¬ 
berges eben so wenig wie das Eigenthum an jenem Grundstück einräumen könne. 
Das etwa früher zugestandene Nutzungsrecht der Schützen erreichte, um es noch 
ein M a l zu sagen, im Jahre 1820 seine Endschaft. Von einer Erwerbung des 
Nutzungsrechts feit jenem Zeitpunkte durch Verjährung könne aber aus den, in 
dem Erlaß vom 8. December 1859 angeführten Gründen nicht die Rede sein. 
Magistrat sehe daher der endgültigen Erklärung binnen 8 Wochen entgegen. 
Die Erklärung konnte mithin gegen die Mitte des Monats M a i eingehen. Sie 
ging aber erst am 6. August ein. Wie die Aufforderung des Magistrats nur an 
den Vorstand der Schützen-Compagnien, nicht auch an das Assessorat derselben, 
weil dies aus 2 Mitgliedern des Magistrats-Collegiums besteht, gerichtet war, 
so waren es auch nur d ie^A l te r leü te , welche die vom Magistrat geforderte 
definitive Erklärung in dem" nachstehenden, an bisher nicht erwähnten histo¬ 
rischen Angaben bemerkenswerthen, Memorandum abgaben. 
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Der in den geehrten Verfügungen vom 8. December v. I . und 12. März 
d. I . ausgesprochenen Ansicht des Magistrats, daß demselben als Eigenthümer 
hes den Schützen-Compagnim im Jahre 1735 verliehenen sogenannten Vogel-
stllugenplatzes das Recht zustehe, solchen jetzt zurück zu verlangen, weil er seit 
1819 nicht mehr zum Vogelschießen benutzt worden sei, können wir, nachdem wir 
rechtskundigen Beirath eingeholt haben, ans keine Weise beitreten. 

1 . Was die Frage wegen des Eigenthums betrifft, so ist uns allerdings 
bekannt, daß der Magistrat unterm 14. October 1658 mit dem Vorbehalte: — 

z „Daß der Grund undHoden nach wie vor der Stadt verbleibe", zum Gebäude 
(Schießhause) auch zum Scheiben- und Vogelschießen einen Platz in der Unter-
wiek unserer (damals Einer) Compagnie überlassen hat. 

Mittelst Verfügung des Magistrats vom 26. Apr i l 1661 wurde indessen 
der Schützen-Gilde ans ihren Antrag, weil während der Blokade der Vogelstangen^) 
hatte abgebrochen werden müssen, demnächst „zur Setzung des Schützenbaums auf 
dem Niemitzer Felde, weil dies ohne der Stadt sonderbaren Schaden geschehen 
könne," ein anderer Platz überwiesen. I n dieser Verfügung wurde kein Vor¬ 
behalt wegen des Eigenthums am Grund und Boden gemacht. Während der 
Blokade von 1713 mußte auch auf diesem Platze der Vogelstangen abgebrochen 
werden, das von den Compagnien darauf errichtete Haus wurde als Wachthaus 

li^i benutzt und sehr beschädigt^), was dieselben im Jahre 1714 bei Beantragung des 
Hosentuch-Geldes dem Magistrat anzeigten. Sie erhielten einen anderweitigen 
Platz in der Nähe des Frauenthors, der späterhin zur Fortifikation gezogen, und 
schließlich im Iahe 1735 den jetzigen Vogelstangenberg. 

Nur bei der Verleihung des unterm 14. October 1658 überlassenen Platzes 
hat der Magistrat sich das Eigenthum vorbehalten. Schon 1661 wurde dieser 
Vorbehalt nicht mehr gemacht, obgleich die Überlassung des damals übergebenen 
Platzes schriftlich erfolgte. Die späteren Plätze sind stets dr. manu übergeben 
worden, ohne daß das Eigenthum daran reservirt worden wäre, und schon dieser 
Umstand dürfte die Vermuthung begründen, daß bei den späteren Plätzen keines¬ 
wegs das Eigenthum habe reservirt bleiben sollen, gegentheils der Magistrat sich 
für verpflichtet erachtet habe, der Gilde statt der entzogenen Plätze einen andern 
zu überweisen, und der Vorbehalt des Eigenthums dabei nicht habe gemacht 
werden sollen. Selbst aber angenommen: der Vorbehalt des Eigenthums äs 
1658 erstrecke sich stillschweigend auf die späterhin, namentlich auf den 1735 über-
wiefenen Platz, so folgt daraus doch auf keine Weise, daß nur deshalb ein Leih-
Veckrag vorliege: denn, dessen Criterium, daß die zum Gebrauche eingeräumte 
Sache nach gemachtem Gebrauche in Natura zurückgegeben werden solle, erhellet 
nirgends, da die ursprüngliche Verleihung im Jahre 1658 nur das Eigenthum 
reservirt, ohne sich die Rückgabe nach einer bestimmten oder unbestimmten Zeit 
vorzubehalten. Gefolgert kann aber der Leih-Vertrag nicht daraus werden, daß 

*) Das Wort „Stange" ist bekanntlich weiblichen Geschlechts; in dem obigen, wie in den 
meisten Schriftstücken der Schützen ist aber die Stange zu einem männlichen „Stangen" ge¬ 
macht. 

^ ) Dies ist ein Irr thum. Es war, das Schützenhaus am Heiligen Geistthor, welches bei 
dem Bombardement der Moskowito-Saxonen im Jahre 1713 von der Schwedischen Besatzung 
als Wachthaus in Beschlag genommen war. 
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das Grundstück zum Vogelschießen überlassen worden sei, dieser Zusatz enthält, 
Wenn er überhaupt als rechtsverbindlich auch rücksichNch des jetzt fragt. Platzes 
gemacht, erachtet werden könnte, mit Hinsicht darauf, daß da,s GrundstM hen 
Schützen-Compagmen zum ausschließlichM Gebrauch eingNMmt wurde, feine d M -
liche Beschränkung des Gebrauchsrechtes weder W Ansehung der Zeit nach des 
Umfanges, da er sich eben so gut dahin auffassen läßt, daß der Plgtz zur Er¬ 
reichung des allgemeinen Zwecks der Corporation verstehen Mechen soUe. Wen 
so wenig treffen die Vorschriften vom Endzweck hier zu, denn abgesehen davon, 
daß es an einem Hauptgeschäft fehlen würde, wenn man gls solches nicht ein 
vollständiges Nutzungsrecht Mnehme, so .ist der Zweck tatsächlich e rWt wurden. 
Der § 154. T i t . 4. T h . - 1 . A. L. R. setzt chsr PMUZ, daß her hestimmte 
Zweck überhaupt gar nicht erfüllt worden ist,, Wch gemeinem Uechte mdlich hat 
die Nichterfüllung des U0Ä118 überhaupt nicht die Iplge, haß d e x H e r e M D das 

Wir glauben hiernach die Rückgabe .dO fragl, Platzes, w M das MgenHum 
an demselben vorbehalten,, bezw, derselbe zu einem bestimmten, jetzt nicht Mehr 
ausführbaren Zwecke verliehen sei, um so M h r Verwesern zu VfUen, als wir 
event. ein Vogelschießen m i t der Armbrust , wie es M Zezt vor MH8 yoch 
Statt fand, NoHigm F M s auf demselben M m Ergötzen des PAbZ,i^umZ her¬ 
stellen könnten, wenn auf NüchgcOe ws Platzes bestanden wMen sollte. 

Verlassen wir aber das Deuteln, Has Feld der Be rM thMMn bei der ersten 
Verleihung des Platzes, und gehen wir darauf .zurW, wie AeAe Meise hie 
Sache im Lauf der Zeit .thatfächlich aufgefaßt haben, so dürfte es kaum einem 
Zweifel Mterliegen, daß dje Schüßen-CoMagnien, selbst angenommen, dem Magistrate 
stände das Mgenthum .an diesem Platze unbestritten zu, als uuvollstäud,ige Gefitzer 
des Grundstücks vollständige BeHer des Rechts sinh^, welches Je M f dasMe 
ausgLÜht haben, d. i. dasselbe vollständig und unbeschränkt zu nutzen. 

Sie haben nicht nur im Jahre 1735 den ausschließlichen-Gebrauch — sie ver¬ 
weigerten die Abhaltung des Vogelschießens auf der Brache — tzes Platzes ge¬ 
fordert und erhalten, wie sie denn auch die resp. Plätze stets mit VaMchkeiten 
versehen haben, was ihnen die ursprüngliche Ber leM 
sondern in den Fahren 1788 und 1590 haben sie sogar sich berechtigt erachtet, 
einzelne Parcelen erblich gegen Zins zu veräußern. Zwar ist der Magistrat diesem 
letztern in der Consinnation vom 28. August 1792 entgegen getreten, indem er 
bas Recht der erblichen Verpachtung, resp. der VeraüßoriWg uut Ach selbst zu¬ 
stehend erachtete, anderer Seits aber hat er in der b̂eschlossenen Verfügung d:ie 
Schützen-Cvmpagnien als nutzende 'Besitzer anerkannt, AWd.es Gt Nur dem Zufalle 
zuzuschreiben, daß'die in dieser Art beschlossene Berichtigung des UesttzeZ unter¬ 
blieben ist. 
' Es beweiset dies mindestens in welcher Art der Magistrat das Nesitzrecht 

der TompagMon m zmer Zeit aufgefaßt M , n y m M Ols ein dMern^ss ding¬ 
liches Nutzungsrecht. Daß er dich mcht aNejn ans das VMe lsWßM beschränken 
woNe, geht W s t darans'chervor,'-baß er den Oanon Mr Ue UMersche ParGe 
im ruhigen Genüsse den Schützen-Compagnien be laW hat. , 

Dies ^erhellet noch deMächör aus ben VechWMMN,, Ne M ZaHre 1819/20 
Landbuch von Pommern-, Th. U., Bd. IX. 14 
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" I , ! ' . gepflogen worden sind, als die Wiederaufrichtung der Vogelstange von Polizei-
;!'> wegen untersagt wurde. Der Magist rat entnahm damals aus dem Verbot keine 
,D..> Veranlassung, das Grundstück zurück zu fordern, sondern beruhigte sich bei der 
M ' , Erklärung der Alterleüte der Compagnien, daß sie das Grundstück künftig ver-
H ' ' miethen würden. Eben so wenig hat der Magistrat Widerspruch erhoben, als 
i ! z ' die Verpachtung des Grundstüs an die Freimaurer-Loge zu den drei goldenen 
'! Zirkeln im Jahre 1841 offiziell zu seiner Kenntniß gelangte. 
,'"!- Al le diese Umstände, welche nach § 7 1 . T i t . 4 , T h . I . A . L. R. dazu 
lll!, dienen, die Absicht beider Parteien aufzuklären, widerlegen die Auffassung, als 
^ ' , sei das Grundstück nur zu dem beschränkten Gebrauch des Vogelschießens über-
" ! ' , lassen, und daß es zurückgegeben werden müsse, indem dieser Gebrauch aufgehört 
'^ <' habe. Jedenfalls aber haben die Schützen-Compagnien das Recht des Nießbrauchs 
U des Grundstücks durch Ver jährung erworben. S ie haben nach § 8 1 , 82, K i t . 7, 
>,̂  den vollständigen Besitz desselben, wenn auch von den früherhin vorgekommenen 

theilweisen Vermiethungen des Platzes abgesehen w i r d , dadurch ergriffen, daß 
sie dem Magistrate i m Jahre 1820 anzeigten, sie würden das Grundstück künftig 
vermiethen, mi th in anderweitig unbeschränkt benutzen, sie haben dies seitdem mehr¬ 
fach gethan, und im Jahre 1828 der Freimaurer-Loge zu den drei goldenen 
Zirkeln den Platz auf 30 Jahre verpachtet und diesen Pachtvertrag demnächst 
pro longi r t ; dadurch haben sie die Me inung eines fortdauernden Nutzungsrechts 

î  deutlich ausgedrückt, ohne daß der Magistrat , dem dies Al les bekannt war, je 
' " einen Widerspruch dagegen verlautbart hat. 

I n Ermangelung eines T i te l s w i rd aber der Nießbrauch durch Verjährung 
nach § 625 i n 30 Jahren erworben, welcher Zei t raum mehr als hinreichend ver¬ 
flossen ist. D ie außerdem zur Verjährung erforderlichen dona üä68 kann den 
Schützen-Compagnien nicht abgesprochen werden. 

Abgesehen davon, daß sie rechtlich vermuthet w i r d , und dem Magistrate der 
Bewei der iua1a üä68 obliegen würde, so folgt aus den Umständen bei der 
Verleihung des Platzßs höchstens nur , daß der Magistrat sich das Eigenthum an 
dem Platze vorbehalten hat, was der redlichen Meinung der Schützen-Compagnien, 
daß ihnen das Nutzungsrecht gebühre, durchaus nicht entgegen steht, zumal sie 
dasselbe unter Mi tw i rkung der vom Magistrate bestellten Assessoren 
geübt haben. 

Der Vermerk im Hypothekenbuche bei Nr. 34 ergibt endlich auch nicht ein 
Mehres, als daß der Platz zum Vogelschießen vom Magistrate überlassen sei, 
was dem guten Glauben der Schützen-Compagnien in Betreff des ihnen gebühren¬ 
den Nutzungsrechts keinen Eintrag thun kann, gegentheils beweiset der Umstand, 
daß bei dem fragt. Grundstücke der betreffende Canon für die Compagnien 
eingetragen ist, gerade im Gegentheil, daß ihnen dies Nutzungsrecht gebühre. 

Wir glauben hiernach mit vollem Rechte annehmen zu können, daß uns die 
Nutzung des Bogelstangenbergs nicht entzogen werden kann. Die Frage wegen 
des Eigenthums hat für uns ein untergeordnetes Interesse. Falls jedoch der 

. Magistrat wünscht, auch diesen Punkt zum Austrag gebracht zu sehen, so scheint 
uns eine ähnliche Ausgleichung, wie sie bei dem Schützenhaus-Grundftück in hieser 
Beziehung Statt gefunden hat, die angemessenste zu sein. Bei diesem stand der 

1 ^ 
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Stadt unzweifelhaft das Eigenthum zu; es wurde von den Schützen-Compagmen 
dadurch erworben, daß 2000 Thlr. zinsfrei zur ersten Stelle mit der Maßgabe 
für den Magistrat eingetragen wurden, daß diese Summe der Kämmerei bê  
Auflösung der Compagnien gezahlt werden müsse. Wir hoffen die Genehmigung 
unsere Compagnien dazu zu erlangen, daß auf gleiche Weife Eintausend 
Tha ler für den Magistrat auf den sog. Vogelstangenberg zur ersten S te l l e 
eingetragen werden, wenn dagegen das Eigenthum derselben an 
diesem Platze anerkannt w i r d . 

Wir bitten gehorsamst, diesen Vergleichs-Vorschlag in Erwägung zu ziehen 
und uns darüber bescheiden zu wollen. Stettin, den 31. Ju l i 1860. 

Die Alterleüte der hiesigen Schützen-Compagmen, 
Der Kaufleüte: — Hemptenmacher. Sapel. 

Der Bürger: — G. S . Behnke. I . C. R. Dombrowsky. 
An den Wohllöblichen Magistrat Hierselbst. 

I m Magistrats-Collegium gewann denn doch auch die Ansicht die Oberhand, 
daß, statt die Streitfrage dem Richter zur Entfcheidung vorzulegen, es für alle 
Theile wünschenswerth sei die Angelegenheit im Wege des Vergleichs zu erledigen, 
und demnach die von den Schützen-Gesellschaften dargebowe Hand nicht zurück zu 
weifen. Es wurde befchloffen, unter Vorbehalt der Genehmigung der Stadt¬ 
verordneten, den Vergleich auf folgender Basis abzuschließen: 

1. Die Stadt tritt den Schützen-Compagmen das Eigenthum des Vogel¬ 
stangenbergs ab. 

2. Als Entschädigung hierfür werden E in tau fend fün fhunder t Thaler 
auf dem Grundstücke zur ersten Stelle zinsfrei eingetragen. Dies Kapital ist 
unter den Bedingungen des Vertrags vom 22. Februar 1817 bezüglich der auf 
dem Schützenhaufe eingetragenen 2200 Thlr. (nicht 2000 Thlr.) mit der Modi-
fication zahlbar, daß die Zahlung erfolgen muß, auch wenn nur einzelne Theile 
des Vogelstangenberges veräußert werden. 

Sollte die Proposition zu 2 nicht beliebt werden, so ist Magistrat auch nicht 
abgeneigt, das angebotene Kapital von 1000 Thlr., jedoch nur dann als Ent¬ 
schädigung anzunehmen, wenn dasselbe mit 4 Prct. jährlicher Zinsen der Kämmerei 
verzinset wird. 

Von diesem Beschlüsse des Magistrats wurde den Schützen-Compagnien mittelst 
Anschreibens vom 12. September 1860 Nachricht gegeben, die darauf durch ihre 
Vorsteher unterm 24. Januar 1861 anzeigen ließen, daß die von dem Magistrate 
zu 1 und 2 gestellten Vergleichs-Bedingungen in der zu diesem Zwecke auf den 
15. Januar berufen 'gewesenen und abgehaltenen außerordentlichen General-Ver¬ 
sammlung pure angenommen worden seien. Den Stadtverordneten vorgelegt gaben 
auch diese in der Sitzung vom 21. Februar 1861 den Vergleichs-Vorschlägen 
ihre Zustimmung. 

Die Schützen-Gesellschaften haben im Jahre 1856 durch den Regierungs-
Landmesser Hauptmann Diestel einen Plan von dem Vogestangen-Platze auf¬ 
nehmen lassen. Nach, dem diesem Plane begefügten Vermessungsregister ergeben 
sich folgende Größen der einzelnen Bestandtheile: — 

14* 
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1> Der G M e n 
2 .3 . D ie zum Vogetstänaenberge gehörigen zwei Wege . . . . 

4 . Z t tm Garten getzöttg 
5. Desgleichen i 

D ie Löge HU vom Vögelstängenberge in Benutzung ^ . 1—5 
6. D le an Gutberlet, 1861 an Piper verpachtete Parcele 0. 27. 24 
7. D ie an Ludendorf verpachtete Parcele . . . . 0 . 1 6 . 9 0 

Mg. Q.-Ruth, Q.-Fuß 
4. 67. 953/4 
0. 146. 36'/,. 
0. 14. 1? 
0. 5. 93 
5. 

0. 
5. 
0. 

5. 
5. 
0. 

54. 

44. 
98. 
35. 

133. 
152. 

18. 

14 

6IV4 
0 

61V4 
0 

383/4 

128. 
"817 

24 

0. 
0. 
0. 
0. ' 

35. 
123. 
163. 
178. 

0 
24 
24 
92 

Die jetzt zum Vogelstangenberge gehörige Fläche . . . . 
8. Die'Bettitsche MbMcht Parcele 

Der OsgelstaNgen-Uatz enthält ütsprünglich die Flächen ^ . ' 
1—8 in Summa . . . 

Nach Weier's Vermessung von 178? enthielt der Platz . . 
Hat also jetzt, 1856, weniger . 
Dieses Minus ist dadurch entstanden, daß im Laufe der Zeit 
eine Granzlinie um 4 F., eine ändere um 9 F. gekürzt wor¬ 
den ist. Nach den gegenwärtig vorhandenen örtlichen Ber-' 
hältniffen ist diese Minus-Differenz, auf Grund des Weier-
schen Plans von 1787 allein, mit Zuverlässigkeit an Ort und 
Stelle nicht zu ermitteln. 

V. O ä r M , Prtvat-Eigenthum der Loge zu den drei goldnen Zirkeln . 
^ Und I i in SumMa . . . 

Bon den vorstehend angeführten Flächen soll die Loge zu den drei 
goldeüen. Zirkeln M Privat-Eigenthum besitzen: 

2. Die mit ^.. 8 bezeichnete Erbpacht-Parcele mit 
d. Die mit L bezeichnete Gartenstäche, incl. Baustellen . . . . 

Etgenthüm der Loge in Summa . . . 
Dieselbe besitzt absr Möttwartig, 1856, als Eigenthum . . . 
Also m W - ! 0. 15. 68 

welches Plus sich dadurch herausgestellt hat, daß die Loge eine Gränzliuie an Ors und Stelle 
nicht richtig bezeichnet hat und dafür eine andere irrige annimmt. 

Der am 4. Jun i 1861 zwischen dem,Magistrate und dem Vorstehern oder 
Merleüten der beiden Schützen-Compagnien, letztere auf den Grund eines Be¬ 
schlusses öev General-Versammlung, abgeschlossene Vergleich Üegt im Wortlaute 
nicht vor. Es läßt sich daher auch nicht sagen, welche Größe die Fläche hat, 
die Seitens der Gtadt an die Schützen abgetreten worden ist. Einer Zusammen¬ 
stellung zufolge, welche der Bau-Commissarius Kriesche unterm 21 . Apr i l 1861 
eingereicht Hat, besteht die abgetretene Fläche aus den Parcelen ^. 1 , 4, 5, 6, 7, 
des Mestelschen Vermeffuttgsregisters, welche zusammen M g . 4. 132. 2 4 ' ^ Q.-F. 
M h a l M , wobel es Anfangs zweifelhaft war, ob die Parcele ^. 4 mit in die 
GunMe aufzunehmen sei, da wegen örtlicher Regulirung der Oränze Verhandlungen 
zwischen den Gchützen und den Logenbrüdern schwebten, die indessen von den 
Vetzterw Nicht Weiter verfolgt sind. 'Die Parcelen 2 und 3 sind, als öffentliche 
W M , nicht in den Besitz der Schützen-Gesellschaft mit Übergegangen. Was aber 
das Attest vom 9. J u l i 1861 wegen des 100 jährigen Besitzes des Vogelstangen-
bechs b M f f t , so ist in dasselbe die Größe mit . . . . M g . 5. 152. Ruth, 
nüch der Weierscheu Verniessung von 1787 aufgenommen. Wie aber das 
Hhpothekenbuch / Vo l . X l l l , Fo l . 139, dazu gekommen ist, die im Ti te l des 
Grundstücks angegebene Größe von 2 M g . 122 Rnth. auf die eben erwähnte 
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Vermessung von 1787 zu beziehen, ist nicht zu ersehen. Dieser Band des 
Hypsthekenbuchs ist dem Verfasser von dem ersten Büreau-Beamten des Grund¬ 
buchamts I als derjenige vorgelegt, worin das Grundstück des Vogelstangenbergs 
eingetragen sei. Dagegen enthalten die Acten des Magistrat nachstehenden — 

Auszug aus dem Hypothekenbuche von Stettin Vol . X V I I I p a M a 139. 
^. Titelblatt und erste Hauptrubrik. 

I . Bezeichnung des Grundstücks: Der sogenannte Vogelstangenberg auf der 
Unterwick bei Stettin. ^ 

II. Eingetragene Besitzer: Die hiesigen Schützen-Compagnien der Kaufleü^ 
und Bürger. 

I I I . Letzter Erwerbspreis: Der letzte Erwerb hat ohne Werths - Angabe 
Statt gefunden. -

V. Eintragungen in der zweiten Hauptrubrik: Keine. 
0. Posten der dritten Hauptrubrik: ' ° , 

Nr. 1. Eintausend fünfhundert Thaler, welche Besitzer, die Schützen-Com-
pagnien der Kaufleüte und Bürger, aus dem notariellen Vergleiche vom 4. Juni 
1661 der Stadt Stettin für die Verzichtleistung der von Letzterer, auf dieses 
Grundstück erhobenen Ansprüche schuldig geworden sind, und welche so lange die 
beiden Schützen-Compagnien als solche bestehen und das Grundstück in seinem 
vollen Umfange cigenthümlich besitzen, nnverzinslich sind, aber mit fünf Procent 
in vierteljährigen Terminen verzinst werden, sobald eine der obgedachten Be¬ 
dingungen fortfällt, auch wenn eine Veräußerung nur eines Theils des Grund¬ 
stücks eintritt. Eingetragen zufolge Verfügung vom 14. September 1861. 

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift. 
Stettin, den 25. September 1861. 

Königliches Kreis-Gericht; zweite Abtheilung. > 
(I . . 8.) Förster. 

Die Freimaurer-Loge zu den drei goldnen Zirkeln hat denjenigen Theil 
des LogcugartenZ, welchen die Schützen-Comvagnien der Kaufleüte und der Bürger 
durch den Vergleich vom 4. Juni 1861 erworben (den ehemaligen Vogelstangen¬ 
berg), mittelst notariellen Vertrages vom 3. October 1867 für 30.000 Thlr. 
gekauft Und hat die Übergabe Hes Grundstücks an die Käuferin am 1. Apr i l 
1868 Statt gefunden. Die Verkäufer suchten die Genehmigung dieses Kaufver¬ 
trages unterm 13. December 1867 beim Magistrate, der Aufsichtsbehörde der 

'Schützen-Compagnien, nach, die am 28. December 1867, in urkundlicher Form 
unter dem Kaufcontracte ausgefertigt, ertheilt wurde. Bereits am 26. October 
1867 zeigten die Vorsteher der Freimaurer-Loge „Einen Hochedlen Rath" an, 
daß sie die auf dem Grundstücke in Rubr. I I I unter Nr. 1 intabulirten 1500 Thlr . 
auf Anrechnung der Kaufgelder übernommen, aber den Wunsch hätten, diesen 
Posten am Tage der Übernahme des Grundstücks auszuzahlen, womit Ein Hoch¬ 
edler Rath einverstanden sein und die Kämmereikasse mit Annahme-Mandat ver¬ 
sehen wolle. Der Magistrat erwiderte den Vorstehern unterm 12. November 1867 
daß er der Einzahlung des gedachten Kapitals zum 1. Apri l 1868 eutgegensehe. 
Die Zahlung ist erfolgt und die löschungsfähige Quittung ausgefertigt worden. 

Am 1. Apr i l des Jahres 1828 zogen die Logenbrüder auf den Vogelstangen¬ 
berg als Miether, am 1. Apri l 1868 zogen sie ein als Eigentümer des Grund-
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stücks. Während eines Zeitraums von vierzig Jahren haben sie hier, auch für 
' Familienväter, die außerhalb ihres Verbindungskreises stehen, einen Mittelpunkt 
' freier Geselligkeit mit edlerer Tendenz gestiftet, als dies bei der einstigen Be-

t> ^ stimmung dieses Platzes, als auf ihm lärmende und — knallende Schützenfeste 
! abgehalten, sagen wir sogar> gefeiert wurden, möglich war. 

Das Institut der Schützengilden hat sich längst überlebt; es paßt nicht mehr in 
unsere Zeit, es ist völlig überflüssig, seitdem der Staat es übernommen hat, seine 
Bürger, seien sie hohen, seien sie niedern Standes in der großen Schießschule dVs Volks 

j in Waffen Jahre lang in der Handhabung der Schußwaffe zu üben, um diese 
!/. nöthigen Falls in Gebrauch zu setzen bei einem Angriff von Außen zur Ver-
s'. ' theidigung des Vaterlandes, zur Aufrechthältung seiner Ruhe, semer Ehre! Ied-
» wede andere Verwendung des Schießpulvers, zur Lust, der Feüerwerks-Gebrauch 

i - , ' etwa ausgenommen, ist vom Übel, denn sie trägt wesentlich dazu bei, den — 
' ' > Brutus, der eines jeden Menschen Herzen mehr oder minder innewohnt, groß zu 
. ^ ziehen, statt daß es eine Lebensaufgabe sein soll und muß, diesen bösen Feind mit 

aller Kraft niederzukämpfen, ihn zu tödten, zu vertilgen. Nicht mit der Büchse am 
Kopfe fucht der sittlich gebildete Mensch in bürgerlichen Kreisen Unterhaltung, Zer-
streüung und Vergnügen, er wi l l , daß mit dem Kopfe, und was darin ist, die 

< Geister auf einander platzen, um durch gegenseitigen Austausch der Gedanken, der 
Ansichten, der Meinungen dem Endziel alles Strebens näher zu treten, der Wahr-
heit nämlich, auch in freien Vereinigungen zum geselligen Vergnügen. 

Knüpfen wir an diese Betrachtungen, die sich auf unsere Z e i t beziehen, 
Erinnerungen an Vorkommnisse in den Schützen-Gesellschaften während ver-
gangener Tage , die uns zugleich ein B i ld geben von dem im bürgerlichen 
Leben herrschenden Sitten, insonderheit aus dem Kreise des Mit tel- und Klein-
bürgerthums, von dem die Schützen-Compagnie der GeWerke gebildet wurde, 
und noch wird. Schalten wir aber zunächst ein den — 

Erneuerten Stiftungsbrief der Schützen-Gilde vom Jahre 1537. 
Wy Burgermeister vnnd Rahtmanne der Stad oldenn Stettinn doen kundt 

meth bissen Breue vor Idermennichligk apenbar Nhadem ettlicke vnnse borger 
der stad thom erenn vnnde besten« de Schuttengulde )̂ wedder vztorichteun 
vnnde ymme guden beftannde vnnde wesenn tho bringenn vndernhamen vnnde 
angefangen Hebben vnnde meth vnnsenn wehtenn willenn vnde nageuenn eine stede 
vhtgesenn dar ße ßulk Schetenn^) meth denn Armborstenn beqwemligk brukenn 

> mogenn Welcker stede ße ock bebuwenn vnnde eine Huß tho ennde darup settenn 
willenn vnnde allrede gefettet Hebben. Demnah ße vnns demutiglich angeropenn 
vnnde gebedenn solicke Schettstede^) enn )̂ vnnde erenn nakamenn vnnde voll-
gerenn )̂ tho bestedigenn vnnde consirmerenn. Wann wy nhu ehre Bede vnnde 
uornemmenn uor billich vnnde nöttichlick angeßenn ßo lathenn wy tho, dath ße 
denn grundt vnnd Schettstede tußchen Sanct Iurgenn vnnde der Paßoweschen 
Hammeidenn )̂ I n n allenn erenn malentt vnnde grentzenn wo de Itzunndt ,ge-

y Schützengilde. 2) Schießen. 3) Schießstätte. )̂ Ihnen. Z) Nachfolgern. 6) Nach 
Fritze's Erklärung: Vielleicht Hamweiden, d. i.: Eingezäunte Weide, denn Ham bedeutet Hag, 
Emhegung. Die Einschaltung des w in das Wort Hameide, Homeyde ist überflüssig; man 
vergl. L. B. I I . Th. Bd. VI I I , 161, Note 3. 



Aus dem frühern Leben der Schützen. 111 

buweth nha de lenge vnnde Brede allenthalvenn vnude wo de vann olders vnnde 
bethanher?) der Stad voreignnet vnnde Frigheit geweßenn, Innehebben, ge-
bmkenn vnnde nha alle erem gefallen anrichtenn bebuwenn vnnd de vor sick 
vnnde eren uhnkamenn ewichlick vnnde vnuerruckt na der lenge vnnde brede, wo 
idt de Stad gehatt hefft vnnde beßetenn, beholdenn scholen vnnde mogenn Con-
firmerenn vnnde bestedigenn enn ock desuluige hirmeth wetenlick I n n krafft vnnde 
macht disses brenes. Idoch alßo dat enn Apenstann schal eine ehrlicke Beleuinge )̂ 
tußchenn tho erholdenn, leueenigheit vnnde fruntfchop vpthorichMN Auer ynn 
denn eins Erbaren Rades straffe, Broke, buthe vnnde felle'"), ßoXAch dar I n n 
begeuenn mochte, vorbeholdenn getruwelick vnnde vngeuerlick ^'). 

Dem alle tho warhafftigenn bekenntnisse meth vnnsen anhangenden Secret 
uorsegelt Am Dage Petri vnnde Pauli Christi vnnsers Herrenn gebort vefftem-
hundert I m Souen vnnd druttigsten Jahre. (29. Juni n. S t . 1537.) 

Aus dem frühem Leben der Schützen. 
Weil König Friedrich Wilhelm I. bald nach Antritt Seiner Regierung in 

Stettin sich gegen die Schützen-Gilde, durch Wiederherstellung derselben im Jahre 
1721, so gnädig bewiesen hatte, daß Er an ihrem Iahresfefte persönlich Theil 
nahm und mit ihr nach der Scheibe schoß, glaubten Alterleüte und Verwandte 
gewisser Maßen ein Recht erlangt zu haben, ihre Wünsche, Bitten und Beschwer¬ 
den zu jeder Zeit unmittelbar am Throne vortragen zu dürfen. Der König 
nahm aber auch wirklich ein lebhaftes Interesse an der Gilde, denn Er sah mit 
Seinem praktischen Scharfblick in dem Institut eine Schießschule, welche in ge¬ 
wissen Fällen zu militairischen Zwecken wohl verwendet werden könne, und daher der 
Erhaltung und Förderung nicht unwerth sei, kannte Er doch den bedeutenden 
Antheil, den die Schützen an dem Widerstand genommen, den die schwedische 
Besatzung unter den Befehlen eines Würtz und Wulffen in den Jahren 1659 und 
1677 Seinem großen Vorfahren, dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm, mit so 
mannhaften Heldenmuth geleistet hatte. 

I m Frühjahre 1735 trugen die Alterleüte und Verwandte der Schützen-
Compagnie in Alten Stettin dem Könige in einer Immediat-Gingabe verschiedene 
I)68iä68ia, bzw. Aravamwa mit der Bitte um Berücksichtigung, bezw. Abhülfe 
vor. Der 4. Punkt dieses Vortrags lautete wie folgt: — 

„Weiln die Zahl der Kaufleüte effective über 100 sich belauft, gleichwol 
aber nur 32 Liebhaber sich finden, dem Exercitium des Vogel- und Scheiben-
chießens beizuwohnen, ja viele der jungen Kaufleüte, wenn sie 3 Jahre mit ge-
chossen, sich gänzlich enthalten, so wäre unsers allerunterthänigsten Erachtens 
ehr gut, daß ein jeder Kaufmann und Kramer, dessen Alter sich noch nicht auf 

50 Jahre erstreckt, schuldig sein müsse, sowol des jährlichen Vogel- als Scheiben-
Schießens bei jeder Verbadung*) abzuwarten, und dessen ohne Noth, Krankheit, 

7) Bisher. «) Beliebung, d. i.: festgesetzte Ordnung, Statuten. ») Brüche — Geldstrafe. 
" ) Gefälle, d. i . : Abgabe, Strafe. " ) Sondergefährde' ^ Arglist., 

*) Das niederdeutsche Hauptwort „Verbadung" — Iusammenberufung, auch Vereinigung, 
Verein. „Kooftmanns-Berbadung winnen" — Sich dem Berein der Kaufleüte verwandt machen, 
anschließen. 
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nöthige Reise oder andere erhebliche Ursache sich nicht zu entziehen, vielmehr 
Ew. Königl. Majestät allergnädigstem Privilegio gemäß sich zu bezeigen, und 
im Schießen sich zu üben; ingleichen daß Keiner ohne nach der Ordnung zu 
verfahren das Schaffer-Amt*) wenigstens 2 Jahre zu unternehmen sich ent¬ 
schuldigen dürfe, sondern schlechterdings denen Privilegien gemäß obligiret sein 
müsse,, dawider sich aber die meisten in der Ordnung folgende Eompagnim-Ver-
wandte recht vorschlich setzen, und denen zu gebietenden Alterleüten keinen <üom-
Mr i t ion leisten wollen unter dem Vorwande, sie, die Alterbeüte hätten ihnen nichts 
zu befehlen, da doch nach Ew. Königl. Majestät 
die Alterleüte solchergestalt autorisiret, daß die Compagnie-Berwandten schuldig 
sein sollen, im Gebieten und Verbieten Gehorsam zu leisten, und damit auch 
hinkünftig die Coinpagnie denen Alterleüte mit mehrerer Billigkeit folgen, so wer¬ 
den Ew. König!. INajestät allergnädigst geruhen, dieselben in gleicher Würde mit 
denen des Segler-Haufes zu setzen" so daß die Alterleüte der Schützen-Compagnie mit 
denen Alterleüten des Segler-Hauses auch in gleicher Würde und Rang sein mögen." 

Ein anderer Beschwerdepnnkt, der 5. bezog sich auf den — musikalischen 
Vor,trab der Schützen-Compagnien; denn die Alterleüte und Verwandten beider 
Ehr- bezw. Lobsamen Gesellschaften konnten, wie selbstverständlich, bei ihren 
öffentlichen Auf-, Aus-und Einzügen zum und vom Vogelabschießen die „Pawken 
unde Drommeten" nicht entbehren, um sich in den Straßen und Gassen durch gewaltigen 
Härm bemerkbar zu machen, was ein Hauptvergnügen war, und dazu mußten sie 
sich des Stadtpfeifers und seiner Gesellen bedienen, weil der — städtische 
Musik-Director dazu privilegirt war. Das paßte aber den Alterleüten der 
Schützen-Gilde nicht. Sie sagten: 

„Auch kann der Schützen-Compagnie darinnen ein Vortheil zuwachsen, wenn 
ihr erlaubt wird, bei dem „solennen" Vogelschießen einen solchen NuÄcaiN zu 
nehmen, mit welchen sie für seine Aufwartung aufs Genaueste accordiren kann, 
und micht wie bisher den Stadt NuÄLani zu gebrauchen, wie sie denn mit diesem 
fast jedes Jahr viele Verdrießlichkeit haben muß". 

Man sieht, daß um diese "Zeit, 1735, die ältere Benennung für den ge¬ 
dachten städtischen Beamten außer Gebrauch gekommen, und an ihre Stelle ein 
Titel getreten war, der dem heute üblichen sehr nahe steht. 

Hatten nun die Schützen-Alterleüte erwartet, der König werde über ihre 
Boschwerde unmittelbar aus dem Cabinet Seine Willensmeinung äußern und 
Entscheidung treffen, so irrten sie; der König ließ durch Sein Ministerium — 
unterzeichnet waren: v. Grumbkow, v. Görne, v. Viereck, v. Viebahn, Happe 
— mittelst Rescripts vom 9. März 1735 Bericht von der Pmumerschen Kriegs¬ 
und Domamenkammer erfordern, die ihrer Seits unterm 20. März 1735 vom 
Magistrat ein Gutachten über die verschiedenen Punkte der Immediat-Vorstellung 
der Schützen verlangte. Die Senatoren Oesler und Masche, von Rathswegen 
Beisitzer der Schützen-Coinpagnien, stimmten im Allgemeinen den vorgetragenen 
Wünschen zwar bei, limitirten aber den Dienst in der Schützen-Compagnie auf 
das 4(). Lebensjahr, und hielten dafür, haß derjenige Kaufmann oder Kramer, 
der noch nicht Theil genommen habe, wol angehalten werden könne, während 

") „Schllffer", 
die Anordnung der 

Hauptwort, ist derjenige, welcher bei Feierlichkeiten eines geselligen Vereins 
Vergnügungen und die Ausrichtung der Gastmahle zu besorgen hat. 
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der festgesetzten 3 Jahre mitzuschießen damit die bisherigen regelmäßigen K^heil-
L«hmer nicht zu sehr belästiget und wegen der zu leistenden „schweren Ausgaben" 
erleichtert würden. Auch die Verwaltung des Schaffer-Amts während 2 Zahre 
hielten die Assessoren ganz in der OrdnMg. Ob aber den Merlejiten der 
Schützen-Colt"?agmen eben der Rang, welchen hje Alterleüte des Segler-Hauses 
haben, beizulegen sei, überließen die Assessoren hem ^Messen E. (3. Naths. 
^um 5. Pun^ bemerkten sie: Weil der ßtadt Musims vexmöge seiner Bestal-
lpng die Aufwartung in denen der Stadt zugehörige ^)rjern hat, das Schjttzen-
haus auch auf der Stadt Mrisäietioys helegen unh has Kpgelschicßen bisher 
auf ber Stadt Grund und Boden gehalten wurden, so könne ihres Erachtens 
dem Ansuchen der Sr'vplicauten nicht willfahret werden. Jedoch werde hem 
Mufico vorzuhalten sein, daß, wenn er die ymsiWs njcht gehölig hestelle und 
nicht mit tüchtigen Leuten versehe, er bei eingelaufenen Alstgen Gtrafe zu ge¬ 
wärtigen habe. 

Der Magistrat erstattete seinen im Sinne hes Assefsomn-Oittachtens ab¬ 
gefaßten, Bericht am 12. Ma i 1735 und der König entschied, zufolge des an 
bie Pommeische Kriegs- und Domainenkammer gerichtete Hof - Mseripts ,vym 
29. Juni 1735: — 

Zum 4. Punkt, — daß es bei der bisherigen Verfassung auch ferner ge¬ 
lassen wenden solle, baß ein jünger angehender Kaufmann und Krämer nur 
3 Jahre dem Vogelschießen beizuwohnen verbunden sei, hernach aber in seiner 
Willkür stehe, ob er länger mit schießen wolle oder Nicht. Und — 

ZuM h. Punkt, — Die Aufwartung in dem SchrHen-Haus nnch der S t M -
Musicus behalten, jedoch ist er schuldig selbige auch ^edes M a l gehörig zu 
bestellen. 

Kkum war hie Allerhöchste Entscheidung bekannt geworden, gls ein Fal l , 
yorkam, bei dem die Mer lMte der Schützeu-Comvagnie j M Ehrsamen Kaufmann¬ 
schaft hon der Machtvollkommenheit, von her sie maubten, d O sie ihnen Mch des 
Wnigs WMnZmeinung beigelegt fei, in emcr.Weise Gebrauch machten, die alles 
Maaß und Ziel überschritt. Em junger Kaufnianu NaiMNs HHei) der auch 
Commissarlus genannt wird, hatte, nebst anderen Altersgenossen seines Standes, 
darunter der Apotheker Henning, Hoyers Schwager, -es abgelehnt, au hem Schießen 
nach dem Vogel Theil zu nehmen. Zwei Ma^. deit 11. und den Z3. Ju l i 1735, 
war er citirt worden, aber nicht erschienen, auch dwin «icht, als oje Beisitzer der 
Con^agnie, die Senatoren Oesler und Daberkow, ihn vor ihr Forum gclühc)t; 
„daher denn, heißt es in dem Acton, auf Anhalten der Alter lMe M d C^Ulpagme-
Venvanvten, die Herreu Beisitzer das Königl. Gouverment wn yMairi jche Assi¬ 
stenz requirirt, um diesen ungehorsamen Schützenbrud,er N-ebst ftiueul Schwgger 
Henning zu ihrer Schuldigtet auzuhaltm; es ist aber die Execution nach Serlauf 
von 3 Tagen wieder sistirt worden." Hoher beruhigte sich abu' picht dchei, 
fondern reichte bei Hofe eine Beschwerdschrift ein, m b n ec u. ü. voMellic: es 
sei in Stet^u llunmckr so weit gekommen, daß ein Bürger den andern mit 
Exemilon zu belegen sich unterfange, was auch ihm in seiner Abwesenheit wider¬ 
fahren, indem man ihm wegen des Vogelschießens M Her Z M .als ,er seiner 
" ' " M e halber verreiset gewesen, um nämlich auf dem Lande Tabak einzu-

Landöuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 15 
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^ ' kaufen*), 1 Unterofficier mit 2 Gemeinen 3 Tage lang zur Execution eingelegt 
habe obwol das Vogelschießen längst vorüber gewesen. Dadurch wäre er nichts 

!' allein seinen Mitbürgern gegenüber protistuirt, sondern auch des vielen Persaüm-
'̂ > nisses halber in seiner Nahrung benachtheiligt worden; u. s. w. 
' i ' Bei Hofe fah man die Sache von einer fehr ernsten Seite an. Der Be-
'' fchwerdeschrift des :c. Hoyer vollen Glauben schenkend, wies das Gmeral-Directy-

->' r iüm, ohne erst Bericht zu erfordern, die Pommersche Kriegs- und Domainen- ^ 
' i kammer unterm 6. September 1735 an, dem Supplicanten Genugthuung zu 

verschaffen und insonderheit gegen den Altermann-Rad cke, der in der Beschwerde-
! fchrifi als Haupturheber des gegen :c. Hoyer ausgeübten Attentats namhaft 

gemacht war, energisch einzuschreiten, wie denn überhaupt Niemand zur Theil-
nahme am Vogelschießen wider seinen Willen gezwungen, „noch viel weniger durch 
Execution dazu forcirt werden dürfe". 

I n Befolgung dieses Hofbefehls lud Oamera IlLZia, den Altermann Radcke 
und feine Complicen vor ihr Justiz-Forum, worauf nach geschlossener Unter- ^ 

i,ist̂  . h suchung der Behörs-Bescheid dahin erging: — „Daß, da «llitatig nicht gebühret, 
j . . . dem Extrahenten Hoyer eigenmächtig die Execution einzulegen, fondern sie, ge-
i' ' hörigen Orts klagen sollen, so würde ihnen wegen solchen widerrechtlichen Vor¬ 

gehens für diefes M a l hiermit nur eiu ernster Verweis ertheilt; sie im Übrigen 
aber condemnirt, dem Extrahenten alle dadurch causirte Unkosten , xh ch s st ß 
uatione st iuoä6rg.ti0U6 zu erstatten. Betreffend die von des Extrahenten, Pro-

^ä ^ i i D l i l ^ ä i i i b i d Bhö stß 
z s ff h P 

ponenten ^.ävocato ^isei Deyln in loeo ^uäicii bei dem Behör ausgestoßenen 
Injurien, fo wird derselbe deshalb in 10 Tyl r . fiskalische Strafe condemnirt." 

Wider diesen Behörs-Bescheid ergriffen die Alterleüte der Schützen-^Compagnie 
^tt ' der Kaufmannfchaft zwar das dynkkeium gupplicatioui» und brachten ihre Zra-
e zs vamina, bei, verfolgten aber dieses Rechtsmittel nicht weiter, daher denn die 
5.'.. Kosten des Verfahrens auf 24 THW festgesetzt und Oitati angewiesen wurden, den 
l ' > Betrag innerhalb 8 Tage Lud p06ua exsLutionig zu bezahlen. Es wurde auch 
! ^ ! ' ' i n der Tha t die Execution verfügt. Inzwischen hatten Alterleüte und Cömpagnie- ^ 

,' /> Verwandte sich an die Gnade des Königs wegen Er laß der Kosienzahlung ge- ^ 
" wendet, worauf die nachstchnde CMnets-Resolu t ion erging: — ! 

^ Nachdem W i r auf der sämmtlichen Schützen Cömpagnie der Kaufleüte und 
!'!, ' Gewerke zu Ste t t in copeylich hiebe: gefügte allerunterthänigste Vorstellung aller-

^ ̂  höchst resolviret, daß die Supplicanten angeführten Umbftänden nach von Er-
' stattung der Unkosten, wozu sie wegen des Eommissarij und Kaufmanns Hoyer 

' ° > condemniret worden, befreyet seyn, auch das jährliche Vogelschießen zu Stet t in 
..! zwar ferner beybehalten, jedoch aber Niemand gezwungen seyn solle wider seinen 
"' < Wi l len zu Versaümung seiner Nahrung sich i n die Schützen Gi lde zum Vogel-
,'' schießen zu begeben, als habt ih r euch darnach zu achten und, dieserhalb das 

; Nöthige zu verfügen. D a r i n gefchiehet Unfer Wi l le und W i r sind euch mit 
° ^ Gnaden gewogen. Geben Be r l i n den 2 1 . Februar 1736. 

Fr. Wilhelm. 
' , v. Grumbkow. v. Görne. 

' An Unfere Pommersche Kriegs- und Domainien-Cammer zu Stettin. 
^ ^ *) Also wurde schon um diese Zeit 1735, der Tabaksbau im Randower Lande betrieben. 



Aus dem früh ern Leben, der Schützen. 115 

Hierauf haben die Alterleüte unterm 20. Apr i l 1736 nochmals supplmrt 
und gebeten, daß sie bei der untern 29. Juni 1735 ergangenen allergnädigsten 
Königl. Resolution und ihrem Schutz.briefe geschützt werden möchten, es findet 
sich aber nirgends in den Acten weder der Königl. Kammer noch des Afsessorats 
der Schützen-Compagmen ein Schriftstück, was als Bescheid auf M e Supplik 
angesehen werden. könnte, woraus erhellet, daß die Allerhöchste Resolution vom 
21. Februar 1736 durch eine jüngere nicht aufgehoben wurden, daher bei Be-
urtheilung vorkommender Fälle maßgebend geblieben ist. 

Nichts desto weniger führten zwei Jahre später sämmtliche Alterleüte beider 
Schützen Compagnien beim Oberpräsidenten von Pommern, geheimen Etatsminister 
v. Grumbkow, Beschwerde über einige junge Kaufleüte und Bürger, die sich des 
dreijährigen Dienstes beim Vogelschießen entzögen, worauf der Oberpräsident 
unterm 9. M a i 1738 an den Magistrat verfügte, die neuen Bürger dahin anzu¬ 
halten, daß sie sich nach dem Rescripte vom 29. Juni 1735 zu achten hätten; 
allein der Magistrat verwies in dem Berichte vom 9. Juni 1738 auf die neuere, 
in dem Cabinets - Erlaß vom 21. Februar 1736 ausgesprochene Allerhöchste 
Willensmeinung, in Folge dessen .Seitens der «Kriegs- und 'Domainenkammer 
unterm 10. Juni 1738 an den Magistrat, und gleichzeitig an die Alterleüte die 
Verfügung erging, „daß es niemahlen die M e y n u n g gewesen, jemanden mi t 
Gewal t zu dem Mitschießen M forc i ren. Da aber doch die Schützen-Gesell¬ 
schaft von Sr . Königl. Majestät allergnädigst approbiret ist, so werden Referenten 
leicht ermessen, daß es derohalben zu höchstem Gefallen gereichet, wenn dieselbe 
auch conservirt wird." 

Hatten in den Jahren 1735—1738 die Schützen der Kaufmannschaft die 
Allerhöchste Person des Landesherrn, die Behörden des Königs und den Magistrat, 
mit ihren Beschwerden und Wünschen behelligt, so stellten sich im Jahre 1741 
auch die „Alterleüte und verwandte der Schützen-Compagnie von Künstlern und 
Gewerken" beim Magistrate mit der Bitte ein, diejenigen Mitglieder, welche sich 
an der Theilnahme der Schießübungen so saumselig zeigten, auch mit Zahlung des 
Antrittsgeldes und der Beiträge zum Vogelschießen in Rückstand geblieben waren, 
zur Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten. Sie bezogen sich auf den Erlaß vom 
29. Juni 1735, irdem sie meinten, daß das; „was die Compagnie Eines Ehr¬ 
baren Kaufmanns angehe, solches concernire auch die Schützen Compagnie von 
Künstlern und Gewerken, wie denn auch deshalb die Königl. Hochpreisliche Kriegs¬ 
und Domainenkammer unterm 9. Ma i 1738 aä Mbi1i88iiu!iia 6t ^.mp1i88imuiQ 
86nawm rescribiret habe, dafür zu halten, daß die neuen Bürger nach dem Re¬ 
scripte vom 28. Juni 1,735 sich zu achten hätten. Sie baten, die Schuldner — es 
waren ihrer 4 1 , „ein ziemlicher" Theil der Compagnie — „zur Zahlung der 
Reste moniren, auch allenfalls executivisch von denselben beitreiben zu lassen, und 
sie anzuhalten daß sie ihre gehörigen 3 Jahre ordentlich mit schießen, und wenn 
sie dann ferner kein Genüge haben, gehörig abdanken sollen." Der Magistrat 
ging auf den Antrag ein, und beauftragte die Senatoren Kornmesser und Zillmer 
die zeitigen Magistrats-Beisitzer der Schützen-Gesellschaften, unterm 6. Juni 1741, 
die Beschwerde wegen der rückständigen Eintrittsgelder und sonstigen Gilde-Beiträge 
näher zu untersuchen. Diese forderten die Restanten vor und nahmen, in ver¬ 
schiedenen zwischen den 8. Juni und» 20. Ju l i 1741 abgehaltenen Terminen, die 

15* 
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K . ^ AVsWM sUsMm M Pwtökoll. EwiP wsnM von den 41 Schützenbrüdern 
:'M!!" M W M ß t unv GMWke VeMntm sich zur ZahlungsWerPflichtung, die aller-

^ Misttzn abet WMrsMchM. MOfter Ivhann Andreas Amdach sagte, er habe für 
l> M EoWaWke Me UMM geliefert) und düfür 1 Thlr. liquidirt, der auf sein 
^ EWMfsgM MAerUDt werden sollte, vöni AltecMttnn Babe sei die Richtigkeit 
5 Nefer MHaW anWäMt OoMn^ er köMs sich also zu oinec Nachzahlung nicht 
' verstsPn. Wer UMurgUs Johann Schultz antwortete/ daß er im Jahre 1723 
! aus Zwang sich der CMpagnie habe unverwandt machen müssen und damals 

habe er 16 G5, Mjage des Buches der Schützen Cömpagnie, gegeben. Nachher 
^ sei VM ihM wMer nichts gefordert woroen, und gtaübe er, daß in Ansehung der 
'> elenden, Heüren und nahrlösetl Zeiten ein Mchreres von ihn nicht werde gefordert 
^ wettzw kWNen, da er während' der 18 Jahre/ die seit 1723 verflossen, nur ein 
'̂  einziges Mal M ßefchvsfm habe, und auch dies würde nicht geschehen sein, wenn 

er Nicht öött den WsrleMen mit militairischer Exscution bedroht worden 
: wäm Ambrosüts Eichenberg> wessen Zeichens dieser Schützenbruder war, ist nicht 
,, Magt, Märw> er sei FezMNHen worden, 3 Jahre mit zu schießen, er hätte 
!' dawM die Von ihtn geförderten 1 Thlr. 4 gr. bezahlt> halte es aber für höchst 

ünbilliA DM noch 1 TPr. s gr. zu entrichten, und diesen Betrag seinen Kindern 
zu entziehen̂  5amit nndere Leute Geld zum schmausen bekämen ;c. :c. Alle 

. .Waren einstiNmig in ihre^ Aussage, daß Eintrittsgeld und Beiträge von ihnen 
' ' >' durch Mdrohnng von Execution abgezwungen̂  oder wie viele sich ausdrückten, 

. ' OMteßt woryM wÄyem 
Als am Schluß der Untersuchung die Assessoren im Auftrage des Magistrats 

öen WterleMen. in dem Termine vom 24. Juli 1741 den Tenor der Königl. 
' ; RefsluWn hock 21. Febtuär 1736 vorhielten und sie daraus bedeuteten, daß 
! NieManb zum Mitschießen gtzzwungett werden solle, mithin die Oinkaufsgelder 
,̂ . - fortfallen würden^ —̂  gaben sie zur Antwort, daß die nachgewiesenen Rückstände 
!.i ' Noch aus der Zeit vor 17DO hetstammten, daher die Allerhöchste Resolution von 
!'! diesem Jähre auf Ne RestMtM nicht Anwendung finden könne; sie bäten also 
>'' gegen die Restanttn eMMvisch zu Verfahren ÜbrlgöNs hätten sie Niemand zum 

.-'?''> Der Magistrat belehrte die Alterleüte über in dem Bescheide vom 11. August 
l'U , 1741^ daß M Unterschied zu machen sei, ob die Restanten sich in die Cömpagnie 
^j.«, ' freiwillrg eingekauft hätten> öder ob zu ihrem Eintritt irgend ein Druck oder 
i ' ^ , , Zwang geübt worden wäre. Sei Letztstes der Fall, so seien die Restanten zur 
!'^" Mzatzlüng des rückständigen Ginkaufsgeldes nicht verpflichtet, weil das Königl. 
j ' ' ^ Rescript v,öm 29: Juni 1735 blos von den Kaufleüten tznd Kramern rede, mit-
^ft' . hin auf die übrigen Bürger nicht ausgedehnt werden könne, da dergleichen Aller-

>!̂  höchsten Erlasse nicht ünterpretirt werden dürften, sondern ihrem Wortlaut nach 
i °-' . befolgt werden müßten, die Resolution vom 21 . Februar 1736 ganz deutlich 
> , - spreche, daß bon denjenigen Bürgern, Welche zur Gewinnung der Gilde gezwungen 
- ' worden kein Einkaufsgeld gefordert werden konnei Da nun die allermeisten 

Rtzstänten. erklär^ daß bei ihneu ZwaNg obgewaltet habe, fo blieben nur die 
. ' ' wenigen Freiwilligen übrig, von denen zu Protokoll gegeben worden, daß sie 

- ' ^ ihre Rückstände binnen 14 Tagen zur Lade einzahlen wollten. Das sei abzu-
>!i. < warten^ bevöt an Executions-Maßregeln wider sie gedacht werden könne. — 
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Dieses Dekret U M W M i u i ^siiatW wurde am 14. August 1741 dem Altermann 
Carl Babe zu Protokoll eröffnet, der darauf antwortete daß er es seinen M i t -
Merleütelt kund t l M , und sich M t ihnen des Weitern besprechen wolle. Damit 
schließen die Verhandlungen. Die Alterleüte scheinen sich beruhigt zu haben! 

Aber nach scchs Jahren lassen sie sich wieder hören. Zn einer an den 
Magistrat gerichteten Vorstellung vom 16^ October 1747 klagen sie darüber, daß 
in dem 13 jährigen Zeitraum seit 1735 von der großen Zahl Bürger her Künstler 
und GeWerke, die recipirt worden, kaum 20 ihrer Schützen-Compagttie bei¬ 
getreten seien und am Vogelschießen Theil genommen hätten. Die Compagme 
sei so schwach an Mannschaften, daß dieselbe, wenn dem Unhe i l (?) nicht vor¬ 
gebeugt werde, gar zu Grunde gehen werde, wären sie doch beidem letzten 
Vogelschießen der Compagnie mit dem Schützenkönige, den Atterleüten, dem 
Fahnenträger und> Schaffer nur 24 Mann stark gewesen; die alten Bürger seien 
wegen des weiten (?) Marsches nach dem Vogelstangenberge zurück geblichm, unb 
die jungen Bürger, weil sie nicht dazu angehalten würden, zögen sich absichtlich 
zurück. Sie baten den Magistrat, keinen neu ansehenden jungen Bürger das 
übliche Freijahr zu bewilligen, bevor er nicht nachgewilesen habe, daß er der 
Schützen-Compagnie beigetreten sei, und angelobt habe, die vdrschrMmäßigen 
3 Jahre in der Eompagnie zu dienen. Der Hauptgrund, ihre Gesellschaft ver¬ 
mehrt zu sehen bestand darin, daß durch größere Theilnahme ihre Geldkrafte sich 
steigern mußten, denn sie hatten Schulden, deren Deckung, dem kleinen Häuflein 
sehr drückend wurde; auch fürchteten die Alterleüte, König Friedrich Ü. könne 
die 100 Thlr. Prämien, welche sein Vorfahr auf dem Throne aus der Accife-
kasse bewilligt hatte, zurückziehen, wenn Er wahrnehme, daß die Compagnie ihrer 
Auflösung entgegen gehe. Schließlich gaben sie die Absicht kund, im künftigen 
Jahre, wenn sie nicht stärker an Mannschaft werden sollten zu Wasser nach dem 
Vogelstangenberge zu fahren, für welchen Fall sie um freie Öffnung der Brücken 
baten. Als Grund für dieses Vorhaben gaben sie zwar an, daß den alteren 
Mitgliedern, denen der weite Weg nach dem Schauplatz i h re r— Knalleffecte zu 
beschwerlich sei; allem dies war nur ein Vvrwand, der eigentliche Grund war 
wol der, daß fie> die so viel Wesens vom Vogelschießen machten, sich schämten, mit 
einer so kleinen Mannschaft durch die Straßen der Stadt öffentlich zu paradiren. 
Auf die gutachtliche Äußerung der Assessoren der Compagnie erhielten die Supp-
licanten unterm 20. October 1747 den Bescheid, daß eine Berücksichtigung ihres 
zwiefachen Gesuchs in keiner Weise Statt finden könne. 

Was die Alterleüte beim Magistrate nicht unmittelbar durchzusetzen vermocht 
hatten, das glaubten sie durch die Königl. Kriegs- und Domainenkammer er¬ 
reichen zu können. An diese richteten sie unterm 28> M a i 1753 das Gesuch, 
dem Magistrat den/Befehl zu ertheilen, daß dieser alle Kaufleüte, alle Künstler 
und Handwerker ohne Unterschied aufs Strengste anhalte, dm 3 jährigen Dienst 
bei ihren Schützen-Compagmen zu leisten. Allem die Kammer stellte sich> wie 
sich zu erwarten war, ans den Standpunkt des Allerhöchsten Erlasses w m 
21. Februar 1736 und beauftragte den Magistrat, die Petenten hiernach zu be¬ 
scheiden. Auch' erklärte sich die Kammer m der Verfügung vom 12. Jun i 1753 
mit dem Borschlag des Magistrats einverstandm, das bisherige, mit großem 
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^ !il,'^ Kostenaufwand verknüpfte Aus- und Einziehen des sogenannten Schützen-Königs 
?! !^! ganz abzustellen. 
Z ^!^.i Übrigens würden schon um diese Zeit im Schooße der Schützen-Compagnie, 
! ^ ! ^ i namentlich in der der Kaufmannschaft, Summen laut, welche das „solenne" Aus-
^ ^'^ , und Einfahren des Schützenkönigs mit all ' dem Gepränge, was sich nach mittel¬ 

alterlicher Observanz daran knüpfte, abgestellt, und die bedeutenden Kosten, die 
; dadurch verursacht wurden, lieber zur Abzahlung der Schulden verwendet wissen 
' wollten, welche die Gesellschaften theils für nothwendige Reparaturbauten an dem 

Gchützenhause beim Heiligen Geisithor, theils für die Ausgaben bei jenen öffent-
! lichen Aufzügen -hatten contrahiren müssen. Diese Verständigeren unter den 
^ Schützen empfahlen, das Schießen nach dem Vogel ganz einzustellen und dafür 

lieber das Schießen nach der Scheibe mehr zu kultiviren, weil es lange nicht so 
viele Kosten verursache, als das Vogelschießen, demnächst aber auch den Haupt-

! ' > . zweck der Schießübungen besser erreichen lasse, — und nun kam eine naive 
:', Erinnerung an längst vergangene Zeiten —. der Zweck nämlich, „event. sich gegen 
j ! - den Feind zu defendiren!" Wolle man aber dennoch das Vogelschießen aus Liebe 

A ' ' ' ' zum Altüberlieferten beibehalten, fo möge man doch das öffentliche Gepränge ver¬ 
meiden, bei dem sich, wie nicht wegzulaügnen sei, mancher unleidlicher Unfug 
eingeschlichen habe, „und in aller Sti l le" nach dem Vogelstangenberge gehen. 
Auch wurden Einschränkungen und Sparsamkeit bei den Gastmahlen empfohlen, 

-! ' die in übermäßige Schmaufereien und Gelage, und bei den Künstlern und Hand¬ 
werkern in Völlerei, die gegen allen Anstand verstieß, auszuarten pflegten. Allein 
diese Mahnungen zum Bessern blieben ohne Erfolg; diejenigen, von denen sie 
Verlautbart worden waren, wurden als „nicht richtige" Schützenbrüder betrachtet, 

1f die keinen Begriff von dem hätten wie es die Altvordern gehalten, ihren Ansichten 
' j ! ! und Nachschlagen dürfe man nicht folgen, wenn man ein „richtiger" Schütze fein 
A l / > wolle, wie es die Willensmeinung weiland Sr . Majestät des Königs Friedrich 
^.!'' Wilhelm I . gewesen, daß ein jeder Verwandter der Schützen-Compagnien es sein 
.s'.!, solle. Diese Fanatiker des Schützenwesens bildeten die Mehrheit, die Alterleüte, 

,> ^ ,' die sich was Rechtes zu fein beuchten, an der Spitze; und so ging es denn Jahre 
!-'!z lang in dem alten Stile fort. Endlich aber nahm der Unfug bei den öffentlichen 
-"!: > Aufzügen so überHand, daß das Gouvernement der Stadt und Festung sich ver-
''!?' , anlaßt fand, dagegen einzuschreiten. Dasselbe erließ an den Magistrat das nach¬ 
ts ' stehende Schreiben. 
!-s. , Es ist hiefelbst die üble Gewohnheit eingerissen, daß, wenn die Bürger zum 
;7,'!! , Vogelschießen ausziehen, und von da wieder ihren Einzug halten, in dm Straßen 
<>«-. der Stadt stark geschossen wird. Wenn aber dergleichen durch das neuerliche 
5 'l / Edict vom 11. I u l y 9.. pr. verboten, so wird ein Wohllöbl. Magistrat dieses der 
' ' ' Bürgerschaft mit der Bedeutung bekannt' machen, den ihrigen das unbefugte 

^ Schießen zu untersagen, oder zu gewärtigen, daß sie von dea Wache arretirt, und 
' ' ' . öffentlich bestrafet werden. Stettin, den 4. I u l y 1776. 
z - Königl. Preüß. Gouvernment. 
i! i > An^ A. Wilhelm H. v. Bevern. 
- G. hiesigen Wohllöbl. Magistrat. 
,,/ > , Zu diesen Schattenseiten des externen Lebens der Stettiner Schützen kamen 
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denn auch die im Schooße der Eompagnien unaufhörlich vorkommenden Streitig¬ 
keiten, die sich vorzugsweise bei den Künstlern und Gewerken Kund gaben. Alle 
wollten befehlen, Keiner gehorchen, Stimmungen, die zu den widerwärtlgstenAuf-
tritten führen mußten, bei denen es an wörtlichen BeleidigMgen nicht fehlen 
konnte, die zuletzt zu Handgreiflichkeiten ausarteten und es blutige Köpfe gab. 
Die Schuld von diesen Vorfällen trugen aber, wie nicht verkannt werden kann, 
in den meisten Fällen die Alterleüte. Von ihrer Persönlichkeit hing es ab, daß 
Zwietracht gesäet wurde. Waren es Leute, die stolz auf ihre Würde vom Hoffahrts-
teüfel besessen waren, so stand die ganze Gesellschaft in Feuer und Flammen und 
der Scandal war fertig, den zu beschwichtigen in erster Instanz die von Raths-
wegen den Compagnien zugeordneten^ Beisitzer, in zweiter Bürgermeister unö 
Rath selbst nicht selten die größte Mühe hatten. Es gab indessen auch längere 
Perioden, in denen derartige Streitigkeiten zu schlichten nicht vorkamen, dann 
waren die Alterleüte der Künstler und Gewerke Männer von friedfertigem, wie 
wol immer energischem Charakter, auch von höherer Bildung, als die der Masse 
der Eompagnie-Verwandten, Eigenschaften, die ihnen ein höheres Ansehen/per¬ 
schafft hatten, die der rohe Gesell doch stets anerkennen muß, mag er, wollen 
oder nicht, und kraft derer diese Alterleüte allen Widerwärtigkeiten im internen 
Leben der Gesellschaft vorzubeugen wußten. , > 

Frühere Schützenplätze. 
Vor fünfzig Jahren und noch früher, bevor der Logengarten zur Sommers¬ 

zeit der Versammlungsort der feinen Stettiner Welt wurde, war diese, auf der 
Hochfläche über dem breitgestreckten Oderthal belegene, Stelle, mit ihrer weiten 
und schönen Aussicht Stromauf- und Stromabwärts, zur Pfingstzeit der Schau¬ 
platz eben jener Knalleffecte, auf welche im Kreise der Schießfreünde ein so großer 
Werth gelegt wird. Ohne auf den Ursprung 
das in dem Zertrümmern eines Vogels, einer Taube, des Sinnbildes des Heiligen 
Geistes, besteht, erkannte man in Regierungskreisen, unbekümmert um eine Uralte 
Volkssitte, mit gar nüchterm, von manchem Schützenbruder unfaßbarem Verstände 
das Überflüssige, ja Nutzlose und Gefährliche jenes Treibens: Die Regierung verbot 
v. R. w., weil im Interesse der öffentl. Sicherheit, im Jähre 1819 das Pftngstschießen 
auf dem Vogelstangenberge, der von nun an zeitweilig der Tummelplatz wurde von 
Schaustellungen vagabundirender — Künstler der Seiltänzerei, der Kunstreüterei 
und anderer hatsbrechender Künste, wie Krasimänner- und Ringer-Kämpfe, Kopf-
abschneiderei, Feüerfresserei und anderer Gaukeleien, Taschenspielereien u. d. m. 
Dazu gesellten sich dann auch die gefährlichen Schaustellungen wilder Bestien^), 
insonderheit zur Zeit der Jahrmärkte, die auch das Aufschlägen von Kauf-
buden zur Folg,e hatte, was Alles den Inhabern des VogelstangeMlaHs 
durch das den Schaustellern auferlegte und von ihnen erhobene Standgeld an¬ 
scheinend eine recht ansehnliche Iahreseinnahme gesichert hat. Die Benennung 
Vogelstangenberg ist aber im Bewußtsein der heutigen Generation, und auch schon 
der vorhergehenden, so vollständig erloschen, daß der Herausgeber des L. B., 

*) Sie verlieren sich, Gott sei es gedankt, immehr mehr, seitdem man in den großen 
Städten an Errichtung „zoologischer Gärten" gedacht hat. Auch Stettin wird hoffentlich in 
der nächsten Z^eit eine Anstalt dieser Art erhalten. Vorbereitungen sind bereits, 1875, getroffen. 
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obwol er M dem Fahre 1844 in Stettin verkehrt, niemals jenen Mmen aus 
dem Munde > eines Bewohners der Stadt gehört hat, und erst auf seine unmittel-
bare Frage nach der Stelle, die der Name bezeichnet, von alteren Leuten auf den 
Lögengarten verwiesen ist. 

W ist oben daran erinnert worden, daß die „AlteHeüte und sämbtliche 
Brüder der Schützen Zunff"" im Jahre 1658 von dem Gouvernement der Festung 
aufgefordert worden waren, ihr vor dem Passuwscheu Thor bei S t . Jürgen be-
legenen SchHenPlatz , umb beßerer ä6t6U8l0u der Stadt wil len", in seinen Gränzen 
und Maaten zu qwittiren und eufzugeben, und darauf das in feigen Vrand-
mauern gestandene Haus nebst Wohnung Wit nicht wenigen Unkosten mederzu-
reißen und. abzubrechen. Sie zeigten dies den „Edlen, WolEhrenvesten, G r H 
Achtbaren vndt Wolgelahrten auch Hoch- und WolWeisen, insynders großgünstigm 
yjch hoHgechxten Herren" BürgermeGern, Kämmerern und lfämmtlichen RathH-
verwandten in einer Gorstellung vvm 29. März 1 M 8 an ^). Sie sagen Harm, 
es M ihnen »̂ie großgünstige Vertröstung gemacht, daß ihnen hinwiederüMb ein 

z anderer D r t , wenn sie denselben ausersehen und darüber Bericht «Hattet hätten, 
,«.<, angewiesen werden solle. Zhrer unvorgreiflicher Meinung nach sei bei der Gtadt 
^''' kein anderer Or t , welcher dem . . . . . . * ) und Fortifications-Werk nicht M 

nahe belegen und seiner Situation nach bequemer sein möchte, als der Grund 
hinter der Niederwieke, zwischm der M M e Md^Orabow, welcher „vohr alters 
hex Mtudenten grund gWennet Wirdt", weil dort am Berge die Scheibe gesetzt, 

^ M d vom M a A r an der Gchuß phne G e M r gethqn und ZeriOtet werden 
!< j t könne". 
i H ! ' Der Magistrat beauftragte die HastMschen G.eriHtsvogte Foachim MartensH 
^.'! Und Ahristian Malchin W in VOrsHla^ aebrachte Dr t l i chW Hn Augenschein Zu 
! l ^ nehmen und zugleich Wl^lndigung einzMehm, OMesetbe dex Madt allem gehöre. 
^!', Wie schwer O dem Commondssyten dU Festung, Ueneral-LiMenWi Würtz, ge-

Horden, semer mWairischen Wicht zu genügen, indem er den Oefehl zum 
UhlöNuch aller .Baulichkeiten auf dem Turnel-Felde, insonderheit,des Schützen-
HMeZ W r d M PassowMM M o r e , ertheilen mußte', e rßM ,man daraus, 

> l HH M sich dM Lststadischen OerichtZvogten Mschloß, um in eigener Person 
^ > ' unb in Oegleitung des OhristM Ochönleben, wahrfcheinlich der Ingenieur 
>»»' M M Watz, die von den Schützen in Vorschlag gebrachte Örtlichkeit zu besichtigen. 

!'̂  Auch die Älterleüte der Schützen-Zunft nahmen an der Besichtigung Theil. ..Wie 
! °'' Oer^chtsvhgte beBchtctW Hm 19. Aprzl 1653, daß «sie die vorgeschlagenen örter 
^ zum OchieMn naH der SchMe ynd dem Vogel in Augenschein genommen und 
, s' bpfmden hätten, daß der Grftf id, so 'hinter der Nicherwieke zwischen der Wieke, 
',, p.der /dem Mhaus-e, welches sonst Nohiskrug 9.du8ivs genannt, und dem Grabow 

l vom Masser (der Oder) und der alten Stabe an, bis an den Berg fcldwärts auf 
belegen und der Studenten O r M d M a n n t wird, nicht Mein nebst dem Berge 
B d m W e r , w M r c h Mer De r ein Fußsteig ngch hem OrabW H o geht, 

"°) Es ist zu beklagen, daß dieses Schriftstück durch den Gebrauch im Verlauf von zwei 
Jahrhunderten an der rechten Seite Schaden gelitten hat und abgerissen ist. 

/) fehlende K o r t ist in der Mttgabe theilweise beschädigt̂  überdem so undeutlich 
geschrieben, daß man <s nicht lesen kann. 

"") Der Name Martens lebt in der Einwohnerschaft Stettins noch heute, 18.75, fort. 
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zur linken Hand, so anjetzt gepflüget M d begatch dieser S t a d t gehö r ig , 
sondern auch zum Schießen nach der Scheibe und dem Vogel sehr bequem gelegen 
sei; und vermeinen die anwesenden Alterleüte Wf vbrgedachter alter Stade zwischen 
dem Eckhause und dem letzten Hause von Grabow das Gchützenhaus in die Quere 
^u setzen und hinten am Wasser M t einem starken Zaun nebst Pforte zu versehen, 
auch ferner einen Thorweg und Hakelwerk ^*) auf 220 Schritt zum Schcibenschuß 
zu setzen, und es sonsten also anzurichten, daß man „Lustirens" halber zu Wasser 
und zu Lande hinfahren könne. Die Vogelstange vermeinen die Alterleüte auf 
dem Sandberge zur linken Hand (vom Studenten Grund, also auf dessen Süd¬ 
seite) zu setzen, und hoffen, weil es nur ein saudiger Acker, der so hoch nur 
wenig Korn trägt, Ein Edler Rath werde ihnen daselbst so viel Raum zum Platz 
geben, als nöthig sein werde. Auch der General-Lieutenant tmd der Obrist Schön¬ 
leben hätten die gedachten Plätze nicht allein sehr bequem, M o accomodabel, 
fondern auch sicherer in Kriegsgefahr, daß daselbst das Schützenhaus »wol könnte 
stehen bleiben, und zweifeln sie nicht, weil es ein nützliches und nöthiges Werk, 
daß seuatuö den Alterleüten darin ßratiüeirsn werde. Die Dspü tM befinden 
es für nöthig, daß der zur Aufrichtung der Vogelstange ausgewählte Platz, weil 
er beackert ist, auch von den Herren Kämmerern besichtigt werde, stellen im 
Übrigen ^Np1i88ima,6 Leukwi das Weitere zur Veroiwuung anHeim". 

Weil Senatüs sich mit Bescheidung der Alterleüte nicht beeilte, wurden diese 
Mgeduldig, und ^kamen, indem sie sich auf den gAtTchtlichen, von des Herrn 
General Lieuteuants Wirtzen Excellenz gut geheißenen Bericht der Lastadischen 
Gerichtsvögte bezogen, am 17. M a i 1658 mit der Bitte sin» daß ihnen der 
ausgewählte Platz nunmehr „forbersamst vndt gebührlich möge überwiesen werden, 
damit mckn mit Legung och Grunds zum gebäw nicht Meine den Anfang, sondern 
auch mit Gottes vnd gutter Leute Hülfe, welche sich schon willig dazu erboten, 
das werck ie ehe ie lieber auff- vnd außführen^ möge." Mittelst Bescheides vom 
22. Ma i 1658 wurden die Supplicanten an die Kämmerer verwiesen, welche mit 
Zuziehung des Stadthofmeisters den Ort, der zwar von den Lastadischen Gerichts¬ 
vögten bereits besichtigt und zum Schießen nach der Scheibe und dem Vogel 
bequem erachtet, nochmals in Augenschein zu nehmen hätten, und die, falls auch 
diese finden sollten, baß das Schlchen daselbst dem Stadtfelde nicht schädlich sein 
könne, ihnen den gedachten Ort anweisen würden. ' 

Die Kämmerer Christoph Richter und Otto Stoltmburg nebst dem Stadthof¬ 
meister Peter Sporer erstatten ihren Bericht am 7. August 1K58 dahin, daß der 
vorgeschlagene Platz zur Vogelstange auf dem sogenannten Pommerenstorfischett 
Kamp zur linken Hand des Studenten Grundes für bequem und genehm zu er¬ 
achten sei. Demgemäß wurde in der Richtung nach der Stadt eine Strecke von 
100 Schritt, und vom Lehm- oder dem Saudberge au felowärts eine Strecke von 
110 Schritt zur VoZelstange sammt den Linien und dem „Redustch" zum Gezelt 
abgesteckt und dem anwesenden Altermann Gottfried Tabbcrt *) nebst den anderen 
Schützenbrüdern angewiesen, jedoch Alles unter der Bedingung unt) mit dem Vor-

**) Eine Art Zaütte, die oben zwischen dLn schräge gesetzten Pfählen Mit Strauch- und 
Dornwerk belegt werden, damit' man sie su leicht nicht übersteigen könne. 

*) Dieser Name hat noch heute, 1875, zwei Vertreter in Stettin, 
Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 16 
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'̂̂ ':.'!. behalt, daß das E igen thum des G r u n d und Bodens nach wie vor der 
M ; , ^ S t a d t ve rb le iben so l l . Sodann heißt es im Bericht weiter: „Sonsten ist 
A>.!.:, Z auch zwar ein anderer Platz, nemblich der alßo genannte Niemitzer Camp, so 

^! :> nähet der Stadt und hinter dem fürstl. Garten, nahe am Venus Kruge belegen, 
A H auff die Helffte zur Vogelstange, vom Stadthofmeister vorgeschlagen, und erinnert 
'''''' worden, daß dieser Camp sandiger und geringer alß jener sey, zumahlen alhie 

seinem Vorgeben nach nur 14 Sch., dorten aber voll 30—32 Schffl. Gersten 
ausgesäet. werden könnten, vnd zu besorgen wehre, daß das meiste Korn auff 

,, ., selbigen Camp von den Zusehern möchte verdorben und zu nichte gemachet werden: 
^ '> welches ihm aber a Vui8. ^aiuerar i^ außgeredet vnd dargegen nicht alleine vor¬ 

besagten alschon abgestochenen Platzes eoniiuoäitet wegen des vorhabenden 
Schützen Walles, vnd sonsten rEmoustrirstt worden, wie solche besorgende Ver¬ 
letzung des Korns mit Graben vnd Rikken gar woll verwehret werden könte; 
vnd solle im Vibrigen E. E. Hw. Rathe davon zu ferner Verordnung! rßlatiGu 
geschehen." Der Rath entschied dann auch zu Gunsten der gutachtlichen Berichte 

, ' der Lastadischen Gerichtsvögte und Kämmerer, mit der obigen Reserva t -Be-
!,!, stimmung, welche, wie wir gesehen haben, in den neueren Verhandlungen 

^ ß! / zwischen dem Magistrat und den Schützen-Gesellschaften der Kaufleüte und Bürger 
' - die Grundlage des Rechtsanspruchs der Stadt gebildet hat. 

! ',> Daß in dem vorstehenden Berichte der Kämmerer die betreffenden Ackerstücke 
H : >., welche zum Kämmerei-Ackerwerke auf dem Turnei-Felde gehört haben, Pommerns-

! Zz >!!. dorfer und Niemitzer Kamp genannt werden, erklärt sich dadurch daß die Bauern 
'»'s! . des Stettiner Eigenthumsdorfs Pommernsdorf mit ihren Dienstleistungen auf den 
'. i«! : ersten Kamp, und hie des Eigenthumsdorfs Niemitz mit ihren Diensten auf den 
' !! > zweiten Kamp angewiefen waren. I n der Nähe des Niemitzer Kamps lag der Venus 
^>. ' , Krug. Eine eigentümliche Benennung! Bezeichnete sie etwa ein — nächtliches Heim, 
!- , > demjenigen gleich, welches vor sechzig Jahren, und auch noch später, zu Berlin 
z,^ , in der Friedrichsstraße Nr. 63 bestand, und welches man nach der Besitzerin dieses 
.'t z« Hauses, einer Frau Bernhard, das Bernhardiner'Kloster der barmherzigen Schwestern 
^! ,̂ zu nennen pflegte? 
^ K Die Schützen richteten sich nun auch wirklich im Jahre 1658 auf dem Berge 
-/ ..' über dem Studenten Grunde ein; allein die Ansicht, welche der General-Lieutenant 
« ^ s Würtz geäußert hatte, daß sie an dieser Stelle wol vor Kriegsgefahr sicher sein 
'>, - würden, ging nicht in Erfül lung; denn als nun im Jahre darauf die Branden-
)1. burger unter Dohna's Befehl, ihr Feldlager auf der Nordseite der Stadt auf-
'. schlugen, war ihr Erstes mit, daß sie den Schützenbaum abbrachen, und ihn als 

», ,' Brennholz verbrauchten. I m Jahre-1660 mochte ein Jeder der Schützenbrüder 
//' '' mit sich selbst genug zu thun haben, um die Schäden wieder gut zu machen, 
^ ' welche die schwere Belagerung der Kaiserlichen und Brandenburger im Jahre 
- ̂  ^ vorher der Stadt zugefügt hatte; daher konnten sie als Körperschaft erst im Jahre 
h'.v 1661 daran denken, ihr Schützenwefen wieder einzurichten, indem sie bei dem 

,1, H . E . und'Wohlw. Rath vorstellig wurden, ihnen nunmehr den, schon 1658 
l! vom Stadthofmeistcr Sporer empfohlenen, Niemitzer Berg als Schützenplatz zu 

bewilligen. Was der Magistrat darauf verfügte, ersieht man aus Nachstehen-
,, ! dem: — ' , , Anno 1661 den 23. Apr i l auf Verordnung E. Edl. E. Hochw. Raths 
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vermöge Dekrets vom 17. H u M haben die Kämmerer Stoltenborg und Malchin, 
mit Zuziehung der Administratoren der. Stadt-Ackerwerke/ Caspar Meyer und 
Adam Schultze, ingleichen des Städthofmeisters Peter Sporer, wie auch etzlicher 
Schützenbrüder, namentlich Gottfrieds Tabbert, Iacharias Schönknecht und Andreas 
Krüger, den vor dem Frauenthor belegenen Niemitzer Berg oder Kamp m Augen¬ 
schein genommen und befunden, daß derselbe Ort zur Setzung des Schützenbaums 
also bequem, daß desfalls kein Schade zu besorgen; und berichtet der Stadthof¬ 
meister, daß nur 13 Schffl. Korn darauf ausgesäet werden können, und die 
Wintersaat fast niemals fort gewollt, auch sind Anno 1639 nicht mehr als ein¬ 
mal guter Roggen darauf gestanden, sonst aber allezeit mit Mehlthau befallen 
oder verklingende und das Stroh ganz verstockt gewesen, welches Bürgermeister 
Petrus Gericke (f 1664) und Bürgermeister Christophorus Richter (f als Land-
rath 1669), wie auch die Kämmerer zum Theil vor 2 oder 3 Jahren selbst 
gesehen; Sommerkorn wäre zwar wol darauf gewachsen. I n Erwägung jedoch 
daß dieser Kamp nur 13 Schffl., der Pommernsdorfsche dagegen 30 SchM 
trage, und auf diesem das Korn dem Verderben weniger ausgesetzt sei, würde es 

-besser sein, den Schützenbaum auf dem Niemitzer Kamp zu errichten, zumal dieser 
Kamp von den Niemitzer Dienstpflichtigen doch nicht begatet (bestellt) werden 
könnte, weil sie gar schlechts Gespann und doch Acker genug zu begaten hätten. 
Die anwesenden Schützenbrüder bedankten sich steißig der geschehenen Mühewaltung 
halber und baten dringend, das Werk zu N2.wrir6Q, damit sie ehesten Tages 
mit Aufrichtung des Schießhauses und des Schützenbaums verfahren könnten. 

Der Rath entsprach dem Antrage der Schützenbrüder, indem er bereits am 
26. Apr i l 1661 die Genehmigung zur Errichtung des Schützenbaums auf dem 
Niemitzer Berge ertheilte. 

Dieser Platz auf dem Niemitzer Berge oder Kamp — nicht auf der Feldmark 
des Dorfs Niemitz, wie man nach der Darstellung der Alterleüte in ihrem Bericht 
vom 31 . Ju l i 1860 glauben könnte — ging den Schützen nicht erst 1713 ver¬ 
loren, wie es daselbst irrthümlich heißt (oben S. 104), sondern viel früher, näm¬ 
lich vor Beginn der Belagerung von 1677. Man ersieht dies aus einer Vor¬ 
stellung, welche von den Alterleüten und sämmtlichen Gebrüdern der Schützen-
Compagnie Hieselbst an die Wohl-Edlen, Wohlgebohrene, Beste, Groß Achtbahre, 
Hoch und Wohlgetehrte auch Hoch und Wohlweise, insonders Großgünstige Hoch¬ 
geehrte Herren vom Senate richten, worin sie anzeigen, daß sie —̂  ohne Zweifel 
auf Befehl des Commandanten, General-Lieutenants v. Wulffen — genöthigt 
worden feien, ihr auf dem Niemitzer Kamp errichtetes Schützenhaus nebst Vogel¬ 
stange, was ihnen ein Großes gekostet, und wegen dessen sie noch in Schulden 
steckten, abzubrechen, und diese ihre Anstalten nunmehr zum zweiten M a l durch 
feindlichen Einfall ganz ruinirt seien, was ja M t o r w m sei. „Aldieweil jedoch 
solch löbliches Schissen vndt Nxßrcitiuiu bey hiesiger Stadt beizubehalten höchst 
nützbahr vndt rühmlich ist, vndt damit wir das Scheiben schießen desto sicherer 
unß gebrauchen mögen, so haben wir dazu keinen bessern vndt beqvemmern Orhtt 
als in dem heiligen Geist Thor zum Eingange auf f der Rechten H a n o i 
zwischen den S t a d t M a u r e n v n d t a l ten W a l l e , so ohn das gantz ledig 
vndt lehr lieget vndt nicht gebrauchet wirdt dazu außsuchen vndt befinden mögen. 
Gelangett demnach an Ew. :c. :c. Vnser vnterdienstfleißiges bitten, vnß sothanen 

16* 
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ledig Mdt Wüsten Platz hochgünftig anzuweisen undt zu verBnstigLn, daß wir 
denselben zum Schoiben Schießen gebrauchen,- vndt nach,gelegenheitt daselbsten, 
eine schlechte Wohnung MzurWen mögen, damit wir einen sichern Ohrtt haben 
vndt nicht allhinwioder gebäwde abbrechen dürffen.^ Wie nun dieses billig vndt 
zu beforderung Eines so löblichen vndt rühmlichen NxsreW gereichet als ge? 
trösten wir uns hochgünstiger Erhörung vndt verbleiben Ew. :c. :c. vnterdb^st-
willigste Alterleüte lc> :c. 

Der Rath bewilligte das Gesuch der Schützen mittelst Verfügung vom 
>27. Apr i l 1677, Die Altorleiite um diese Zeit waren« nach der am 1. Juni 
1677 Statt gefundenen Wahl: Isaac Wiechenhagen und Albrecht Arnoldi 
„elfterer ein Kornhändler, der, wie wir in der Geschichte von „Stettin als 
Festung" sehen werden, in der Belagerung, als Führer der Eliten-Compaanie 
der Mrgerwehr bei der Vertheidigung der Festung eins große — wiewol etwas 
zweifelhaßte Rolle, weil sie anscheinend durch selbstsüchtige Motive geleitet war, 

^ gespielt hat. Zu dem neuen Schützenplatze gehörte ein Teich — nach den jetzigen 
Ortsverhältnissen der bisherige Schützengarten*). Diesen Teich wollten die 
Schützen „zur ergetzung eines und des andern vornehmen Freüudes mit. guten. 
Fischen besetzen", erbaten sich aber, vom Rath den freien Abnutz des Teichs, 

>', aus den" dem Wohl-Edlen Rathe beiwohnenden Zuneigung gegen die in so noth-
^ wendigem und löblichen Nxkreitift sich befindende vnverdroßen Bürgerschaft." 
^, I n Anerkennung der Tapferkeit, welche sie in der vorjährigen Belagerung bewiesen 
!!' hatte, vermöge Resolution ä. s. Stockholm, den 31 . August 1660, der König 
!! der Stettiner Schützen-Zunft eine jährliche Zubuße von 100 Thlr., als Prämie 
' s für den besten, den sog. KönigZ-Schuß beim Pfingst-Vogelschießen bewilligt und 
!' diese Prämie auf die Orböre angewiesen, welche die Stadt Stettin an die Landes-
;' herrliche Kasse zu zahlen hatte. Seit 1663 auf den Einnahme-Titel von der 

)!' „bürgertzchen Zulage" — einem Zuschlag zum Bürgerschoß, übertragen, war die 
, >' Königs GnadenbewilliZung in jedem Jahre um die Pfingstzeit von der Kämmerei-
<!'/ kasse regelmäßig gezahlt worden, jetzt aber im Jahre 1677 hatte sich die Kasse 
',!) in der Lage befunden, nur 20 Thlr.' auf die Prämie abzuführen; weshalb dP 
>>'" Wer lwte dringend baten« für Zahlung des Rüsstandes von 80 Thlr. des schleunigsten 

Sorge zu tragM," weil sie vor Abstattnng desselben zum schießen (des Pfingst-Vogels) 
nicht gelnnMN könnten.," Die Alterleüte schließen ihre Bittschrift mit folgenden 
Worten: „Solten NM aber so unglücklich fein, das uns dieser Ohrt (am heil. 
Geistthor) nicht gänzlich und wie wir die vorigen fchiesplätze besessen, eingereümet 
werden möchte, würden wir nothsachlich gezwungen werden, uns deß bißdahero 
gebrausten Kampß (auf dem Niemitzer Berge vor dein Frauenthor) noch ferner 
zu bedienen." 

Der Bescheid, der vom Rathe auf diese Vorstellung ertheilt wurde, läßt sich 
aus dem Original-Dekret vom 1. Juni 1677 seinem Inhalte nach Nicht heraus-

' ̂ !''- lesen, denn dieses Dekret ist, wie alle Verfügungen des Magist rM um diese Zeit, 
,.^->-' in wahrhaft ägyptischen Hieroglyphen geschrieben. Es erhellet aber aus einer 
/r; weitern Eingabe vom 12. J u n i 1677, daß der Bescheid ablehnend gewesen ist. 
>>,,, < ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ 
!-'"'' , ^) Wegen der Ortsverhältnlsse i n Vorjahrhnnderten, als noch ein Hospital zum heil. Geist 
>'' ^ bestand, vergl. man die Bemerkungen im L. B . I I . T h . B d . V I l l , 499 . . . . . 
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" I n dieser Eingabe sagen die Alterleüte, daß man bei den obwaltenden schwierigen 
Zeiten (Belagerung durch den Großen Kurfürsten) an den Bau eines Schützenhauses 
nicht denken könne; sie hofften aber, daß, wenn erst Ruh 'und Frieden wieder 
eingekehrt sein würden, der Rath nicht anstehen werde, ihnen statt eines Häuschens 
einen Bau zu couccdiren, der dem vorigen (auf dem Niemitzer Berge) an Größe 
wenigstens gleich sei: „ in Betracht, daß sie nicht verschuldet, diesfalls iuäetsrioroui 
oonäitiouem gesetzt zu werden, die Schützen Compagme der Stadt zu Nutz, ver-
hoffendlich künftig sich auch eher mehren, als mindern, und also in einem geringern 
Raum sich nicht werde behelfen können, zu geschweige, daß die Hoch zu a68ti-
inilknäE NonumMta und Gedächtnisse vornehmer Herren und Generals-Personen, 
welche der Schützen-Cvmpagme ihrer hohen Gesellschaft gewürdiget, in einem 
Häuschen nicht Platz finden würden, reserviren demnach der Schützen-Comvagnie 
mittlerweile das derselben zustehende Recht an dem vorhin besessenen Schießplatz, 
bis sie wegen des neuen eine anständigere Concession erhalten." Es erhellet 
hieraus, daß der Rath in feiner Verfügung vom 1. Jun i 1677 die unterm 27. 
des vorhergegangeneu Monats Apr i l ertheilte Bewilligung des Platzes am heiligen 

^Gm'tthor nuch nicht als eine endgültige Überweisung betrachtet wissen wollte. 
Was die abschlägliche Resolution wegen Ergänzung der 100 Thlr . Königs-Prämie 
betrifft, so baten die Alterleüte wiederholt um Auszahlung des Rückstandes, ohne 
welchen das Vogelschießen nicht ins Werk zu richten sei, und daß dies geschehe, 
sei nothwendig, damit der vor der Stadt liegende Feind nicht etwa auf den 
Gedanken käme, das Vogelschießen „wäre aus Furcht vor ihm oder wegen abgangs 
Kraut und Lotes unterblieben." 

Stettin war nun von den Brandenburgischen Kriegsvölkern ringsum einge¬ 
schlossen, ernste Zeit war hereingebrochen, viel ernster wie acht Jahre vorher; an 
ein Vogelschießen war nicht zu denken, daher auch nicht an eine Prämien-Zahlung, 
wie leicht zu erachten. Die Schützen standen neben den schwedischen Kriegs-
männeru auf den Wällen, in den Außenwerken und bei den Ausfällen, tapfer helfend 
in der hartnäckigen Vertheidigung der Stadt gegen den Angreifer und dessen un¬ 
ermüdliche Beharrlichkeit. Aber dieselben Leute, welche während der langen 
Belagerung Ein tödtendes Geschoß übers andere, ins Brandenburgische Lager ge¬ 
sandt, sie fchämten sich nicht, und ihr Altermann Wiechenhagen an der Spitze, 
der einen Bürger, weil er von Übergabe der Stadt gesprochen, auf offner Straße 
niedergeschossen, den Bezwinger ihrer Stadt allersubmissest anzustehen, daß Er 
sich herablassen möge, dem Rathe von Stettin anzubefehlen, daß dieser der Schützen-
Compagnie die rückständige Königs-Prämie auszahlen solle. Der Kurfürst erließ 
auf dieses Bittgesuch den nachstehenden Befehl an den Rath: — 

Von Gottes gnaden Friedrich Wilhelm, Marggraf zu Brandenburg, des 
heyl. Rom. Reichs Ertz-Kammerer und Churfürst, in Preußen, zu Magdebnrg, 
Iülich, Kleve, Berge, Stettin, Pommern :c. Hertzog, Unfern gnädigen grüß ^zuvor, 
Erbahre und Ehrsam liebe getreue; demnach Wir der Schützen Compagme eurer 
Stadt die ienige Hunde r t Thlr., welche bißher der Schützen König I000 prasnch 
aus den Ohrböhregeldern genossen, gnädigst gelassen, und ihn dabey von der ein-
quartierung befreyet; Alß befehlen Wi r euch gnädigst euch darnach gehorsamst M 
achten, und obbemeldter Compagme besagte 100 Taler jährlichen richtig zu zahlen, 
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den sogenanndten Schützen König in der gnädigst ertheilten Freyheit Keinesweges 
zu hindern. Seind euch im übrigen mit gnaden gewogen. Geben Cölln an der 
S p r M den 9: I ün i j 1678. Friedrich Wilhelm. , 

Denen Erbahren unb Ehrsamen Unfern lieben getreuen, Bürgermeistern undt 
Rahtmannen Unserer Stadt Alten Stettin. 

..;> >. Der Rath verfügte hierauf: — Seiner Churfürstlichen Durchlaucht ertheilten 
' gnädigsten Eoncession, so mit gebührendem Respect angenommen, soll in Allen 

nachgelebt Und der Schützen Compagnie und König die hundert Taler aus den 
ohrböhrgeldern sowol entrichtet, als die Freiheit, so Er daneben genossen, ge¬ 
lassen werden. Alten Stettin iu 86uaw, den 14. Iuny 1678. 

Am Sonntage den 20, Ju l i 1679 wurde in allen Kirchen "nach beendigter 
Predigt von der Kanzel Folgendes verkündet: — 

^Eüere Christliche Liebe ist anzumelden, daß nicht allein auff I h r Churfürst¬ 
lichen Durchlaucht Höchster Begnädung, besondern auch alter gewohnheit nach 

H 's ' der Vogel bey hiesiger Stadt, so zwürtten verflossene Pfingsten hette geschehen 
' ^, sollen, aber aus gewissen Uhrsachen verschoben, künftigen montag geliebts Gott, 

wird sein der 21. I u l i j als morgendes tages, abgeschoßen werden soll, da dan 
ein Jedweder dem Vogelstangen nicht zu nahe, noch in den Schuß zu treten und 
alßo für fchaden sich zu hueten ermahnet." ' 

! I s t es gleich nicht ausdrücklich gesagt, so deutet doch der Ausdruck „bei 
, hiesiger Stadt" darauf hin, daß das Vogelschießen an der alten Stelle auf dem 

i < >' Niemitzer KaMP abgehalten worden ist. Daß es nicht zu Pfingsten Statt fand, 
. ,, hatte unstreitig in der Aufrichtung der Vogelstange seinen Grund, die nicht zur 

rechten Zeit fertig geworden war. 
Kaum hatte der Kurfürst in Folge des Friedensschlusses von St. Germain 

en Laye die mit so ungeheüerm Aufwand an Menfchenleben und Kräften aller 
> ' Art gewonnene Hauptstadt von Pommern der Krone Schweden zurückgegeben, 

kaum waren deren Mi l i ta i r - und Civil-Behörden in Stettin wieder eingezogen, 
„ l als die Schützen sich beeilten, ihre Theilnahme an der Vertheidigung der Stadt 

^ -^ bei der Belagerung von 1677, die allerdings keine geringe gewesen, am Hofe zu 
Stockholm ins hellste Licht zu stellen. Es hat den Anschein, daß sie eine De¬ 
putation nach der nordischen Hauptstadt entsendeten, an deren Spitze ohne Zweifel 
der Altermann Wiechenhagen gestanden hat, von dem der in Stockholm zu haltende 
Vortrag angeregt sein wird, um Gelegenheit zu haben, daselbst seine Privat-
Interesfen zu betreiben, bei denen es sich um Forderungen an die Krone für 
geleistete Lieferungen während des Krieges handelte, deren Geltendmachung und 
Befriedigung um so sicherer in Aussicht stand, wenn er als Haupt einer Deputation 
einer, Wie die Schützen sich einbildeten, angesehenen Körperschaft vor dem Throne 
erschien. Welchen Erfolg die Schützen erzielten, ergiebt sich aus dem nach¬ 
stehenden Königlichen Paten te :— 

„Wi r CarQvon Gottes Gnaden, der Schweden, Gothen und Wenden König, 
Großfürst in Finnlandt, Hertzogk zu Schonen, Esten, Livlandt, Carelen, Brehmen, 
Wehrden, Stetin Pommern, der Caßuben undt Wenden, Fürst zu Ringen, Herr 
über Ingermannlllndt und Wismar, wie auch Pfaltz Graff bey Rein in Beyren, 
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zu Gülich, Cleve undt Bergen Hertzogk, Thun kund hiemit- daß ob zwar beMs 
vorhin der Schützen Compagnie in der Swdt Alten Stettin aus, unserm Ein¬ 
kommen Einhundert Reichsthaler vermacht undt beygeleget gewesen, zu ̂  einem 
praßiuio undt ergetzung dem, der bey ihrem jährlichen Vxs rMo des Vogel¬ 
schießens den Preis behält;, haben wir dennoch angesehen ihrer bey jüngst vor¬ 
gewesenen der S t a d t harte Belagerung erwiesenen sonderbahren t reu 
redlichen Verha l tens aus der Ihnen desfalß zutragenden Königlichen MW611-
8ion,undt Hulde, zu einer würklichen Erkenntnus obige 100 Thaler mit noch 
zweihundert Reichsthaler verbeßern undt also zu obigen behuf undt so viel beßerer 
Unterhaltung solchen nützlichen undt Rühmlichen 6X6roith', h i n M r insgesambt 
dreyhundert Reichsthaler beylegen undt schenken wollen, wie wir danhiemit 
undt kraft dieses unseres offenen Briefes coMrixsu undt schenken gemeldeter Schützen 
Compagnie in Alten Stettin obige 300 Thlr. dergestaldt undt alßo, daß.sie 
die beyden übrigen 2Y0 Thlr. aus vnsern Stetmischen liesut middeln jährlich 
nchtig undt ohnfehlbar zu haben undt zu' geniesen haben sollen, wir befehlen 
hierauf vnsern in denen Herzogtum Pommern verordneten General Gouverneure 
undt Regierung, auch allen andern, so dieses angehet gnädigst undt ernstlich, daß 
sie sich nach dieser unserer gnädigsten Bewilligung richten undt vermMter Schützen 
Compagnie auf geschehendes ansuchen solche 300 Thlr. jährlich obgesagter maßen 
würklich geniesen laßen. Uhrkundlich unserer eigent/ändigen Unterschrift undt 
fürgedrückten Insiegels. Gegeben Liungby den 25. November 1679. 

Carolus. 
Offener Brief vor die Schützen Comvagnie in Stetin.. Ioe l Ornstedt. 

Der den Schützen im Jahre 1677 zum Scheibenschießen intermistisch über-
wiesene Platz am Heiligen Geistthor wurde auf Veranlassung des Raths am 
25. Apr i l 1681 von den Kämmerern Friedrich Piper und Crispinus Oerstmann 
näher besichtigt, um demnächst wegen desinitiver Überlassung des Platzes an die 
Schützen-Compagnie Beschluß zu fassen. Der Altermann Gregorius Hübler zeigte 
den Raths-Commissarien den nahe beim Teiche belegenen mit einer al ten Maue r 
und P f o r t e versehenen ^Ort, auf welchem zur linken Hand des Eingangs ein 
altes Fundament einer ziemlich dicken Mauer gefunden wurde, auf dem die 
ßchützen ein Haus bis an den Thurm in der Stadtmauer zu setzen die Absicht 
haben. Die Scheibe zum künftigen Schießen soll am Ende des Teichs stehen, 
zur linken des Ochsenbergs soll ein Gang sein und der Berg zu dem Endzweck weg-
geftocheu werden; oben auf dem Ochfenberge wollen sie dessen Fläche einebnen lassen 
zur langen Kegelbahn, und den Teich wollen sie wie von ihnen bereits früher 
kund gegeben, der Compagnie znm Besten mit Fischen besetzen lassen. 

Der Beschluß-des Raths hatte folgenden Wortlaut: — „Auff abgeftatete 
besichtete Relation des von der Schützen Compagnie zum Scheibenschießen vor¬ 
geschlagenen Orths, wirdt derselbe hiemit nachgegeben, veeretuni Alten Stettin 
in ssnaw den 28. April is 1681. I . Höpfer. Zset. m., p. p. 

Dies ist der Stiftungstag des Schützenhauses in der Heiligen Geiststraße> 
das nach der Handzeichnuttg zu urtheilen, die sich bei den Äcten befindet, ein 
recht ansehnliches Gebäude mit sehr vielen Räumlichkeiten, großen und kleinW, 
gewesen sein muß, dessen Massivbau jedoch auf Schwierigkeiten stieß weil der 
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Rath es Anfangs nicht zugeben wollte, daß die Stadtmauer mit in den Bau ^ 
gezögen wurde> womit er sich, indessen einverstanden erklärte, nachdem eine Seitens ^ 
der Kämmerer vorgenommene öMche Untersuchung dargethan hatte, daß die Stadt¬ 
mauer nicht allein nicht Schaden leiden sondern, weil sie an dieser Stelle schon 1 

, ! " l - ^ sehr baufällig geworden, durch den Anbau wieder mehr Halt bekommen werde. ^ 
"'"''-' Der Bau des Schützenhauses, mit dem Scheibenschießstande wurde im Jahre 1684 ^ 

vollendet. Das Haus hat seine eigene Geschichte, deren Erzählung für jetzt 
unterbleiben muß, weil hier nur von den Plätzen zum Vogelschießen gehandelt 
wird. *) 

B is dahin nannten sich die Vorsteher der Gesellschaft erst „Alterleüte der 
Schützett-Zunft", dann „Alter Leute und Gebrüder der Schützen-Compaguie". 

Es ist bereits oben des Haders und Streits gedacht worden, der die M i t - i 
glieder zu verschiedenen Zeiten beunruhigt hat. Es hat aber auch nicht an argen ^ 
MißHelligkeiten gefehlt, in die sie mit dem Magistrate verwickelt gewesen sind. ^ 
Eines solchen Falles gedenkt Fritze, indem er erzählt, daß im Jahre 1619, als ̂  
wegen Absterbens des Landesherrn alle lärmenden Belustigungen untersagt f 
waren, die Compagnie, das Verbot unbeachtet lassend, mit klingendem Spiel und ^ 
stiegenden Fahnen zu ihrem Königsschießen ausgezogen sei. Der Magistrat nahm i 
die Compagnie wegen dieses frechen, allem Anstand Hohn sprechenden, Überschreitens ^ 
seines Gebots in eine Strafe von 100 Thlr. und da sie sich weigerte eine so 
bedeutende Buße zu erlegen, ordnete er an, die gebräuchlichen Hosentuchgelder^) ' 
nicht an sie auszuzahlen. Obgleich die Schützen die Verwendung des Herzogs 
nachsuchten und erhielten, so blieb der Magistrat doch bei seinem einmal gefaßten 
Entschlüsse. Die Sache kam unter Herzog Bogislaw förmlich im Wege Rechtens 
bei der fürstlichen Kammer zur Verhandlung, die jedoch den Beschluß des Magi¬ 
strats lediglich bestätigte, und das v. R. w.! Die Abtragung der Strafgelder 

i *) Der Teich, ursprünglich ein Mühlenteich, hatte, wie wir wissen (U Th. Bd. VI I I 499) 
z einen Abfluß zur Oder. Diesen Abfluß wollte der Ingenieur vom Platz Caftitain'N. N. 
/ aus fortifikatorischen Rücksichten schließen. Auf geführte Beschwerde der Schützen-Compagnie 
' und nach erfolgter örtlicher Untersuchung erließ dek General-Statthalter N. Bielke am 7. Sep¬ 

tember 1694 an den Platz-Ingenieur den Befehl, von seinen Vorhaben abzustehen und „den 
itzigen Abfluß und Canal bei den Fortfikations-Bauten nicht zu verstopfen". Das jetzt be¬ 
stehende Schützenhaus ist in dem Jahre 1822 bis 1824 an Stelle des alten von 1684 getreten. 
Der Bau sollte nach dem Anschlage 20.000 Thlr. kosten, hat aber, wie Fritze berichtet, einen 

' Kostenaufwand von mehr als 30.000 Thlr. verursacht. Die Schützen-Gesellschaften haben ihr in der 
Heiligengeiststraße unter Nr. 5 belogenes SHützenhaus in dem am 27. Ju l i 1875 abgehaltenen 

' fteiwilligen Subhastations-Termine für das, von dem Kaufmann Bernhard Saatfeld abge-
' ' ' vebene Meistgebot von 85.000 Thlr. veräußert, in Folge dessen das S. 10? erwähnte Kapital 

non 2200 Thlr. an die Kämmereikasse hat gezahlt werden müssen. Das Grundstück umfaßt, 
nachdem schon Parcelen davon abgezweigt sind, noch eine Grundstäche von ca. 100.000 Q.-F. 
Das Gebäude, welches mit 63.000 Thlr. in der Feüerkasse steht, bedeckt einen Flächenraum 
von ca. 9000 Q.-F., so daß noch über 60.000 Q.-F. nach Abzug von 27.000 Q.-F. für 
Straßen Anlagen, zum Borkauf als Baustellen verbleiben. Der Kaufpreis erscheint demnach 
nach heutigen Begriffen vom Geldwerthe als ein verhältnißmäßiger geringer. Das Schützenhaus 
hat als solches nicht volle 200 Jahre bestanden. 

*) Nach der frühesten. Organisation der Stadt- oder Bürgerwehr hatte der Magistrat der 
Eliten-Compagnie derselben, der Schützen-Zunft, Tuch, sog. Englisch Leder, zu Beinkleidern in 
Natura verabreicht. Diese Natural-Leistung wurde später, unter den Namen Hosentüchgelder 
in Geld umgewandelt, 12 Thlr., welche die Kämmerei alljährlich zahlte. 
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war jedoch im Jahre 1624 noch nicht erfolgt, wie sich aus einem Bittgesuch der 
Compagnie um Verabreichung der während 6 Jahre innebehaltenen Hosentuchgelder, 
wegen deren Ausbleiben das Königsschießen nicht hatte abgehalten werden können, 
Md aus dem abschlägigen Bescheide des Magistrats, die Zahlung nicht eher zu 
leisten, bis die Strafe berichtigt sei, ergibt. Weitere Verhandlungen^ über diese 
Angelegenheit finden sich nicht vor, daher es scheint, daß entweder die Schützen 
gezahlt haben, öder die Strafe vom Magistrat niedergeschlagen wurden sei. 

Eine andere wichtigere Streitsache, welche den Verhältnissen der Schützen-
Zunft oder Compagnie eine ganz andere Gestalt gab, kam im Jahre 1694 zuck 
Ausbruch, nachdem sie schon lauge vorher im Stil len geglimmt hatte. Es waren 
die Streitigkeiten unter den in der Gesellschaft befindlichen Kaufleüten und Hand¬ 
werkern und betrafen hauptsächlich die Rangordnung bei dem feierlichen — oder 
8oi6imkN, wie man's nennt, — Aus- und Einmarsch, wobei die Kaufleüte, als 
erster Stand der Bürgerschaft, den Vorrang haben, die Handwerker diesen aber 
nicht anerkennen wollten; hiernächst auch die Wahl der Alterleüte, zu welchen 
stets Kaufleüte ernannt wurden, wogegen die Handwerker verlangten, daß auch 
aus ihrer Mitte Alterleüte gewählt werden füllten. Beide Parteien suchte« ihre 
vorgefaßte Weinung mit einer solchen Hartnäckigkeit durchzuführen, nnd das sich gesetzte 
Ziel zu erringen, daß die Erbitterung sich immer mehr steigerte, und der schriftlich 
geführte Streit einen Ton anschlug, daß er alle Gränzen des AnstandeZ überschritt und 
eine gütliche Vereinigung unmöglich machte. Die Streitigkeiten dauerten 6 Jahr 
lang. Nicht allein von Magistrats-, auch von Negieruugswegeu geschah alles, 
was geschehen konnte, um eine Versöhnung zu Staude zu bringen, doch waren 
alle Versuche fruchtlos, so daß der Aufsichtsbehörde nichts weiter übrig blieb, als 
eine Trennung der — feindlichen Brüder zu beschließen. 

I n Folge dessen wurde durch den halb freiwilligen, halb erzwuugcnen Ver¬ 
gleich vom 7. J u n i 1700, von 5 Alterleüteu vollzogen, bestimmt, daß von 
da an zwei Schützen-Cumpaguien bestehen sollten, die eine unter dem Namen: 
Schützen-Compagnie der Kaufmannschaft , später der Kaufleüte genannt, 
die andere als Schützen-Compagnie der GeWerke, in der Folge der Künstler 
und GeWerke genannt, welche letztere im Jahre 1816 die Benennung Schützen-
Compagnie der B ü r g e r annahm, weil seit längerer Zeit nicht blos mechanische 
Künstler und Handwerker, sundern auch andere, außerhalb der Gewerbe stehende 
Bürger darin aufgenommen wurden, der Handwerksmann auch schon anfing, ein 
Fabrikherr zu werden! Nach den Bestimmungen des Vergleichs sollten die 
Grundstücke beiden Compagnien gehören und von ihnen gemeinschaftlich ver¬ 
waltet werdm, die Einnahmen von denselben so wie die Prämiengelder unter sich 
theilen, auch von dem damals vorhandenen Geschmeide jede die Hälfte erhalten, 
das Königs- und Übungsschießen aber jede abgeändert abhalten. I n dieser 
Gestalt bestehen die Schützen-Compagnien noch heute, da man schreibt ^ 
NV000IXXV H 

Woher sich der Gebrauch schreibt, für regierende Häupter und andere Per¬ 
sonen hohen und höchsten Ranges Schüsse bei den „solennen" Schützenfesten zu 
thun, und wann er entstanden, ist acknmäßig nicht zu ermitteln; doch liegt die 
Vermuthung sehr nahe, daß es eine — Bettelei in anständiger, wiewol unge¬ 
schminkter Form war, welche zu diesen „Grandesseschüssen", wie man's nannte, 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 1? 
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!-!? und wo l noch so nennt*) Anlaß gegeben hat. Ohne die hochstehende Person 
!'R vorher zu befragen, ob sie es gestatte, daß man für sie mitschieße, wählte man 

unter den Schützenbrüdern denjenigen aus, der im Treffen des Ziels die größte 
Geschicklichkeit besaß, und hatte dieser auch das Glück den besten Schuß zu thun, 
so war dasjenige hohe Haupt 2c., welches er vertrat, zeitiger Schützenkönig. 
Daß dieser sich der Gilde gegenüber erkenntlich bezeigen mußte, liegt, als selbst-

l " ' " verständlich auf der Hand. Auf die von der Gilde allerunterthänigst, bezw. 
UZterthänigst gemachte Anzeige erfolgte ein werthvolles Geschenk, fei es an Geld, 
sei es an silbernen Pokalen oder Denkmünzen, u. d. m. 

Diese Geschenke fürstlicher Schützenkönige haben einige M a l Zwietracht in 
die Stettiner Schützen-Gesellschaften gefäet. So im Jahre 1762, als bei der 
Compagnie der Kaufleüte der Königsschuß für den Kaifer aller Reüßen gethan 
wurde. Der Kaifer schickte ein Geldgeschenk, bestehend in 1000 Dukaten — 
waren doch eben damals die Uralischen Goldwäschereien in Betrieb gesetzt worden. 
Die Alterleüte der genannten Compagnie hatten das von des Kaisers ansehn¬ 
lichem Geschenke, nach Deckung der Kosten sür das sehr große und festlich ein¬ 
gerichtete Königsfchießen des Jahrs 1763, übrig gebliebene Geld, ohne Zuzieh¬ 
ung der Assessoren oder des Magistrats zinsbar angelegt, was vom Magistrat, 
als der Aufsichtsbehörde von Altersher, übel vermerkt wurde. Es kam zum 
Proceß. Das Erkenntniß lautete: daß dem Magistrate die Aufsicht über die 
Verwaltung des Vermögens beider Gefellschaften zustehe, daß ohne dessen E in - . 
willigung, und ohne Zuziehung der Assessoren, darin nichts vorgenommen werden 
könne, und daß nicht einmal eine Zusammenkunft der Schützenbrüder, ohne der 
Beisitzer Genehmigung, veranstaltet werden dürfe. 

Die Schützen-Comftagnie der Künstler und GeWerke verlangte zwar damals 
auch einen Antheil an dem Kaiserlichen Geschenke, wurde indeß mit ihrem An-

«. ,,« trage abgewiesen, wobei sie sich beruhigte. Nicht so 40 Jahre später. I m 
^ ",' Jahre 1801 war beim Königsschießen der Compagnie der Kaufleüte der beste 
^!!,' Schuß abermals für den Kaiser von Rußland gethan worden. Kaiser Alexander I. 
H , ' ' erwies seine Erkenntlichkeit für die Ehre Schützenkönig bei den Stettiner Kauf-
^-<;!'!' ' leüten geworden zu sein, burch Übersendung eines Geschenks, welches dem seines 
'" >! , Vorfahren auf dem Rufsischen Throne, Peter I I . , gleich war. Er schickte 1000 

'!> ' Dukaten! Davon wollten die Künstler und GeWerke die Hälfte haben, und 
weil die Kaufleüte sich weigerten, ihrem Verlangen nachzugeben, strengten sie 

l gegen diese im Jahre 1802 einen Proceß an, bei dem sie, wol von einem 
>' Winkel-Consulenten übel berathen, in allen drei Instanzen gründlich durchsielen, 

und nun noch das nicht beneidenswerte Vergnügen hatten, die Kosten, die 
... gerichtlichen und außergerichtlichen, die zu einem recht ansehnlichen Sümmchen 

angeschwollen waren, zu bezahlen. 
Kehren wir nach diesem abermaligen Exlurs in das innere Leben der Schützen 

- zurück, zu den Plätzen, wo sie ihre Fertigkeit im Schießen, ihre Geschicklichkeit im 
Treffen des Vogels geübt und bewiesen haben. 

5) Doch wol abgeleitet von dem Titel des höchsten Adels im Castilischen Königreich seit 
dem 13. Jahrhundert, den <3r2,nÜ68, der, außer den Anverwandten des Königlichen Hauses, 
alle durch Ahnen und Reichthum hervorragende Leute Meos b<iuM'68) in sich begriff. 
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„Alterleüte und Verwandte der Schützen Compagnie Einer Lobsamen 
Kaufmannschaft und eben so die der" Ehrsamen GeWerke" klagen dem Rathe 
in einer Vorstellung vom 17. Ju l i 1714 ihre Noth über die Verluste bei 
dem Moskowiter-Einfall wie auch schon in dem Berichte vom 31. Ju l i 
1860 erwähnt ist; allein der Abfasser dieses Berichts i r r t sich, wenn er 
sagt, daß das auf dem Vogelstangen-Platze errichtet gewesene Haus, wol nur 
ein Schuppen" von Brettern, als Wachthaus benutzt und sehr beschädigt worden 
sei. Es war das Schützenhaus beim Heiligen Geist-Thor, „welches während 
der Blokade der Stadt der schwedischen Garnison als Reserve- und Wachthaus 
gedienet und dadurch sehr deterioriret ist, so daß sis genöthigt sind, damit 
nicht Alles zu Grunde gerichtet werde, die nöthigsten Meliorationen, so wie 
die Wiedererrichtung der abgerissenen Vogelstange auf dem Niemitzer Kamp 
vorzunehmen". Z u diesen äußeren Schäden kamen abermals innere Zer¬ 
würfnisse im Schöße der Compagnien, die sich während der Kriegsunruhen 
o kund gegeben hatten, daß es den Anschein nahm, als wolle die Gesell-
chaft sich auflösen; sie, die Alterleüte feien bemüht die Eintracht in derBrüder-
chaft wiederherzustellen, wünschten aber, daß solches sud auMci i» Eines Hoch-

Edlen und Wohlweisen Raths" geschehe. Der Rath nahm sich der Sache auch 
wirklich an und veranlaßte eine Untersuchung, woraus sich ergab, daß es vor¬ 
nehmlich drei Kaufgesellen gewesen, die sich unterfangen, ohne Vorwissen der 
Alterleüte bei der Königl. Regierung die Erlaubniß zur Wiedererrichtung der 
Vogelstange nachzusuchen, die auch dem Gesuche nachgegeben hatte. Demnächst 
hatten dieselben Kaufgesellen ein Feuerwerk abgebrannt, um das der General-
Major Stuart gewußt :c. :c. Die Kämmerer erhielten den Auftrag, den drei 
namhaft gemachten Kaufgesellen Vorstellung zu thun und denselben zu empfehlen 
„allen üppigen und unordentlichen Wesens sich für die Zukunft zu enthalten." 
Die Kämmerer entledigten sich dieses Auftrags am 21. Ju l i 1714, womit die Be¬ 
schwerde der Alterleüte der Schützen-Compagnien der Kaufmannschaft und der 
Gewerke ihre Erledigung gefunden zu haben scheint.*) 

Als der Bau des Forts Leopold unter Wallrave's Leitung immer weiter 
vorrückte, mußten die Schützen den Platz für ihre Vogelstange, die sie nach Ab¬ 
zug des russischen Kriegsvolks auf dem Niemitzer Kamp wieder errichtet hatten, 
räumen, weil Wallrave ihn für seine fortifikatorifchen Arbeiten gebrauchte. Als 
einstigen Niemitzer Kamp oder Berg scheint man diejenige Örtlichkeit vom Fort 
Leopold ansprechen zu müssen, welche südlich von und zunächst der Stätte be¬ 
legen ist, wo die Glaubensgenossen reformirten Bekenntnisses deutscher, und 
französischer Nation, von den Mühsalen des Lebens ausruhen, und zu dem zurück¬ 
kehren, von dem sie genommen sind. 

Die Schützen hatten sich nur auf höhere Veranlassung, wie wir gleich sehen 
werden nach dem Studentengrunde begeben, um sich auf Grund und Boden des 
Stettiner Amtsdorfes Grabow anzusiedeln; was von den dortigen Kossäten jedoch 

*) I n diesem Theile der Acten, Tit. VI I I , Nr. 15, Fol. 82, befindet sich eine hübsche 
Blei-Zeichnung, darstellend eine Art thurmartigen Gezelts in Mitten eines Gebüsches und auf 
der Vorderseite von zwei Reihen über einander stehender fortisikatorischer Werke geschützt. Ob 
diese Zeichnung auf das Verhalten der drei Kaufgesellen Bezug hat, ist nicht gesagt. 
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übel vermerkt wurde. Denn es erschienen am 6. M a i 1735 Schulze und Gerichts¬ 
männer dieser Gemeinde auf dem Königl. Amtshause zu Stettin und drückten 
ihre Bekümmcrniß darüber aus, daß die Stcttiner Kaufmann- und Bürgerschaft 
die Absicht geäußert hätte, die Vögelstange auf ih rer Weide im sogenannten 
Studentengrunde oder auf ihrem Äcker aufzurichten. Es wäre ja bekannt, daß 
sie, außer der bezeichneten, keine Weide hätten und ihr Vieh auf dem Stal l 
halten müßten, überdem wäre dieselbe durch das Gruse (Rasen-) Ausstechen zur 
Fortifikation außerordentlich geschmälert. Sie bäten deshalb das Königl. Amt, 
bei der Kriegs- und Domainenkammer für sie zu interveniren, daß das Vorhaben der 
Schützen nicht zu ihrem größten Präjudiz gestattet werde, wäre ja die Oberwiek 
mit ihrer großen Ausdehuung, so wie das Brachfeld da „daß aldort 'sothanes 
Vogelschießen schon excerirt werden könnte, ohne ihr bischen Terrain dazu hinweg 
zu nehmen." 

Weil nach Aussagen der Grabuwer die Zimmerleüte die Arbeit zur Auf¬ 
richtung der Vogelstange bereits begonnen hatten, so war psriculum in inora, 
daher das Königl. Amt Stettin sich kurz faßte, und statt den langen Weg der 
Berichterstattung an die Kriegs- und Domainenkammer einzuschlagen, das Original-
Protokoll durch den Kanzleidiener unmittelbar aufs Rathhaus schickte, und den 
Magistrat veranlaßte, der Schützengilde das Setzen der Stange auf der Supp-
likanten Weidegrund bei I M Thlr . Strafe zu untersagen. Hühner, der dirigirende 
Bürgermeister*), entsprach dieser Requisition sofort, ließ eine Abschrift des 
Protokolls nehmen, und setzte darunter ein Dekret, das also lautete: „Alterleüte 
von der Schützen-Comoagnie wird die communirte Strafe der 100 Thlr. hiermit 
angedeutet um bei Vermeidung derselben bis andere Verordnung beigebracht mit 
dem Bau der Stange inne zu halten. Stettin .den 14. May 1735". Hübner be¬ 
fahl dem Oberdiener des Raths, das Schriftstück dem Altermann Radeke, 
auch Radcke geschrieben, zu überbringen, und dieser ließ zurück sagen: „Es 
wäre gut, sie würden bei der Königl. Kriegs- und Dommnckammer ihr Noth-
durft vorstellen". Ein recht und echt patriarchalisches Geschäftsverfahren kürzester 
Hand! 

Die „Nlterleüte und Verwandte der Schützen-Comvaguien in Alten-Stettin" 
kamen aber denn doch bald mit einer langen Vorstellung zu den „Wolgebohrnen, 
HochEdelgcbohrncn, Hoch und WolEdlen, Hoch und Wolgelchrten, Hoch und Wol-
weiseu, Wolfürnehmen und Hochgeehrten Herren" vom Magistrat, der die Alter¬ 
leüte Radeke und Emmcnchcn am 13. Juni 1735 durch den Kämmerer Neümann 
zu Protokoll vernehmen ließ, um die Wünsche „der beiden Schützen-Comvagnien 
Eines Erbaren Kaufmanns und der lobsamen Gewerke" kennen zu lernen. 

Die beiden Alterleüte berichteten von dem Sachverhältniß folgende Umstände: 
Sie hatten sich nämlich, nachdem sie der Fortifikation halber die Vogelstange 
hätten abbrechen müssen, bei Sr . Hochfürstlichen Durchlaucht von Anhalt-Zerbst^) 

*) Carl Ludwig Hübner war dirigirender Bürgermeister und Landrath von 1725 bis zu 
seinem f 1751. 

**) Christian August, Prinz von Anhalt-Zerbst, geb. 29. November 1690, Königl. Preüß. 
General-Lieutenant und Obrister von einem Regiment zu Fuß, Ritter des schwarzen Adler-
Ordens seit 1721, war Commandant von Stettin, f 1747 als regierender Fürst und als Königl. 
Prcüß. General-Feldmarschall. Seine Gemalin war Johanna Elisabeth, Herzogs Christian 
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gemeldet und angefragt, ob sie nicht an demselben Orte, wo die Vogelstange 
vorhin gestanden, dieselbe wieder aufrichten könnten, hätten aber von Sr . Hoch-
fürstl. Durchlaucht zur Antwort erhalten, daß die Vogelstange da nicht wieder 
hingesetzt werden könnte, weil sie sonst in die Fortifikation käme, welches sich 
nicht schick'. Sie möchten sich an die Königl. Regierung wenden, und um Über¬ 
weisung eines andern Platzes bitten, was sie denn auch gethan, und zugleich den 
Platz am sogenannten Studentengrunde, welcher zum Königl. Amte gehöre, in 
Vorschlag gebracht «ätten. Weil aber inzwischen bevor sie mit einer Resolution ver¬ 
sehen worden die Einwohner von Grabow sich darüber heftig beschwert und vorge¬ 
geben/ daß sie an ihrer Weide keinen Abgang leiden könnten, so wären sie mit ihrem 
Gesuche abgewiesen und 'ihnen bekanntlich bei 100 Thlr . Strafe anbefohlen worden 
auf Grabvwschem Grund und Boden die Vogelstange nicht zu fetzen, wobei ihnen 
anHeim gegeben sei, sich an den Magistrat zu wenden, um sich auf städtischem 
Fundo ejnen Platz anweisen zu lassen. Dieses Dekret sei an Se. Hochfürstliche, 
Durchlaucht von der Königl. Negierung ergangen, worauf in Folge ferner« An-« 
Haltens der Compagnien, der Ingenieur-Major de Serfen committirt worden, einen 
Platz, so auf der Stadt Grund und Boden in der Nähe des Wassers belegen 
sei, aufzusuchen. Der Major habe aber keinen andern zum Vogelschießen geeigneten 
Platz finden können, als den Stadtkamp in der Niederwick, welcher nahe an dem 
vorigen Platz belegen und jetzt von dem Pensionarms*) Kundschapp mit Roggen 
und Hafer besäet sei. Den ganzen Kamp würden sie nicht gebrauchen, sie bäten 
nur, ihnen denjenigen Theil des Kamps zu überlassen, der jetzt mit Hafer bestellt 
sei und ein kleines Stück des angränzenden Roggenfeldes. Weil aber noth-
wendiger Weise ein guter und bequemer Fahrweg angelegt werden müsse, so würde, 
weil ein solcher im Grunde neben den Costmanschen Garten wegen der überaus 
großen Steilheit des Hohlweges nicht hergestellt werden könne, es nöthig fein, 
daß von dem Kamp von der Landstraße an bis an den neuen Schützen-Wall) 
längs dcs hohlen Wegs noch etwas Land abgenommen und zum Fahrweg ge¬ 
macht werde. Was das Korn anbetreffe, was jetzt auf diesem Platz stände, so 
wollen sie das Vogelschießen nicht eher, als bis, nach abgemähtem Roggen an¬ 
stellen, so daß der Verwalter Kundschapp für dieses M a l keinen Schaden leiden 
solle, was aber den Hafer anlange, fo wollten sie sich mit ihm nach der Billig¬ 
keit vergleichen, indem diese Frucht nicht conservirt werden könne, weil sie die 
Vogelstange nothwendig mit dem ehesten aufrichten lassen müßten. 

Man hat hierauf den Platz von dem Stadtkamp, welchen der Pensionarius 
Kundschapp theiks mit Hafer, theils mit Roggen besäet hat, soweit als die Alter- ' 
leüte der Schützen-Compagnien sich denselben zum Vogelschießen ausersehen, durch 
den Stadthofmcister und zwei Wiekleüte mit der Meßkette ausmessen lassen und 
hält dieser Platz 25 Pommersche Ruthen in der Länge und 25 Ruthen in der 

August von Schleswig-Holstein und Bischofs zu Lübeck, und Albertine Friederikens, Prinzessin 
von Bllben-Durkach, Tochter, geb. 24. October 1712, vermalt 8. November 1727. I n dieser 
Ehe wurde zu Stettin am 2. Mai 1729 geboren die Prinzessin Sophie August Friederike, seit 
1745 als Gemalm des Herzogs Carl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp, Groß-Zaren von 
Rußland, Katharina Alexajewna genannt, die berühmte Kaiserin aller Reüfsen. 

*) Pensionarius, d. i. Pächter des Kämme r̂ei-Ackerwerks. 
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Breite, also im Quadrat von . . . . . . . . . . . Mg . 2. 25 
, ^ i ' , zum Fahrwege werden vom K M P längs des Hohlweges 
:'' ^ die Landstraße no^h erfordert 40 Ruthen Länge bei einer Breite 
' .̂  von 3 Ruthen, mithin ein Quadrat von . . . . . . . - 0. 120 

I n Summa nach Pommerschen Feldmaße . . M g . 2. 145 
'. oder nach Preußischen Feldmaße . . - 6. 66,^ 
" Der Pensionarius Kundschapp, vom Kämmerei-Ackerwerk Turnei, der zu dem 

Termine zugezogen war, gab zu erkennen, daß er es sich zwar gefallen lassen 
müsse, wenn Ein Edler» Rath den Schützen-Compagnien von dem fragt. Kamp 

,, ̂  2 M g . 145 Ruth. Pommersch überlassen wolle, er bedinge aber dabei, daß ihm 
:,»l '>.,. der Hafer nach der Billigkeit von den Schützen-Herren nach dem Abnutz, den er 

!'' davon haben könnte, bezahlt, ingleichen, daß ihm auch der Roggen, im Fal l er 
'» solchen nicht einzuärten im Stande sei, vergütigt werde; wie denn auch künftig 

dieser Abgang ihm an der Pension von der Kämmerei nothwendiger Weise gut 
gethan werden müsse. 

> Nach des Landmessers Baltzer (Balthasar) Vermessung enthält der ganze 
, Kamp, welcher dem Pensionarius Kundschapp mit in Pacht gegeben, 8 Mg . 
,' 193 Ruth. Pommersch Maaß ( ^ 22 M g . 31,5 Ruth. Preüß. Maaß.) Wenn 
.i nun den Supplikanten nach ihrem Antrage die für den Schießplatz und den 
' Fahrweg erforderliche Fläche eingeräumt werden sollte, so bleiben nur 6 Mg . 
,'l 48 Ruth. ( ^ 15 M g . 144,9 Ruth. Preüß. Maaß) als Pertinenzftück des 
'> Kämmerei-Ackerwerks übrig/. Es sind demgemäß die anwesenden Alterleüte be-
j fragt worden, ob sie auf den Fal l , wenn Ein Woledler Nath ihrem pstito äsk^-

^ rirVu sollte, der Stadtkämmerei dasjenige, was an den Hufen-Quanto des Tur-
, ! neifchen Ackerwerks abginge, und welchen Abgang seinem Werthe uach die Königl. 

Kriegs- und Domainenkammer bestimmen würde, gut thun wollten? 
l >' Sie antworteten: weil die Königl. Regierung ausdrücklich verlangt, daß die 

neue Bogelstange auf der Stadt Grund und Boden gesetzt werden solle, und 
folglich die Kämmerei nach wie vor die Recognition von den Boutiquen, welche 
während des Vogelschießens aufgerichtet würden, erheben könnte, was schon etwas 
jMPortirß, so hofften sie, daß ein WolEdler Rath wegen dieses geringen Abgangs 

f>' am Kampe eine jährliche Vergütigung von ihnen nicht beanspruchen werde, weil 
:̂'- sie ja für den vorigen Platz auf dem Niemitzer Kamp, der ebenfalls städtischer 
!,', < Grund und Boden sei, keine Recognition gegebeu hätten. 
-l> - Die Kämmerer waren der Meinung, daß die Kämmerei sich wol nicht werde 
"i entbrechen können, den Schützen-Compagnien an Stelle des ihnen entzogenen 
,l Platzes einen andern einzuräumen. Und da die Kämmerer auch keinen andern,, 

als den dazu in Vorschlag gebrachten Platz ausfindig zu machen wußten, so 
' ^ . < stellten sie dem WolEdlen Rathe die Bestimmung anHeim, ob den Schützen-

^ Compagnien von dem fragt. Kamp zur Vogelstange die 2 M g . 25 Ruth, und 
zur Anlegung des Fahrwegs die 120 Ruth, überlassen werden solle. Wei l aber 
dem Turneischen Ackerwerke diese 2 M g . 145 Ruth, verlustig gehen, so wird die 
Sache der Königl. Kriegs- und Domainenkammer zur Decision anHeim zu stellen 

. > sein, ob die Schützen-Compagnien diesen Abgang an der Pension der Kämmerei 
jährlich zu vergütigen verbunden seien. Die Recognition, welche die Kämmerei 
von den Bier- und anderen Boutiquen bisher erhoben, hat sich jährlich an 
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12—13 Thlr . belaufen, und zu dieser Recogmtion 'hat die Kämmerei auch pro 
luturo ferner Hoffnung, weil ohne Zweifel der Platz wieder mit Boutiquen wird 
besetzt werden. 

Der Rllth schloß sich dem Gutachten der Kämmerer an und fragte in dem 
Berichte vom 16. Juni 1735 bei der Königl. Kriegs- und Domamenkammer au, 
ob die von den Schützen beanspruchte Fläche denselben grati« überlassen oder 
dafür von ihnen eine jährliche Recogmtion erhoben werde solle? . 

Der Bescheid, den die Aufsichtsbehörde unterm 27. Juni 1735 ertheilte, 
lautete also: — „Weit das Stadt-Catastrum durch den bei der Fortifikütion ab¬ 
genommenen Acker schon sehr geschwächet ist, und wenn dieses (2 Mg. 145 Ruth, 
große) Land wiederum abgehen solle, das Stadt Vorwerk noch mehr verkleinert 
wird? so haben Referenten den Schützm Eompagnien anzudeuten, daß sie jedes-
mahl auf der Bracke ihr vogel-Schießen halten". 

Am 4. J u l i 1735 erschienen zwei der Schützen-Ältesten auf der Anmelde¬ 
stube der Kriegs- und Domamenkammer und trügen, zu Protokoll vernommen, 
vor, daß nachdem ihre Vogelstange jetzt angefertigt werde und nächstens auf dem 
ihnen angewiesenen Kamp, dem Kalkofen gegenüber*), aufgerichtet werden sollte, 
es nur darauf ankäme, daß sie, die Schützen, der Kämmerei für soviel, als vom 
Stadtkampe, zu ihrem Gebrauch abginge, nach Verhältniß der jährlichen Pacht, 
concurrirten, der Magistrat aber wolle außerdem noch die Recogniüon, Welche 
von den beim Vogelschießen-Feste aufgeschlagenen Buden einiger Handwerker und 
Bierschänker erhoben werde, für sich einziehen. Hierzu könnten sich aber die 
Schützen nicht verstehen. Verliere der Magistrat nichts an seiner Pacht, habe er 
auch weiter nichts zu beanspruchen. Hingegen wären es die Schützett-Compagnien 
welche jenes Buden-Standgeld zu ihrer Indemnisation erheben müßten, da sie 
den vorigen Platz ja allerdings frei gehabt, und nicht äudlici ouerß beschwert 
werden könnten, oder wenn der Magistrat die Recognition von den Buden haben 
wollte, dürfe er von dem, den Schützen üb erwiesenen, Anth eil des Kamps nichts 
fordern, müsse doch den Schützen ein freier Platz, wie sie früher gehabt, gewährt 
werden. Sie bäten deshalb, hierüber auf die eine oder andere Art Verfügung treffen 
zu wollen, damit sie endlich zu Stande kämen. Sie hätten zwar vernommen, 
daß in Vorschlag gekommen sei, die Vogelstange alle Jahr auf solchen Acker zu 
transportiren, der Brache liege, — (die obige Kammer-Verfügung vom 27. Juni 
1735), — dies wäre aber iniposMie, und nicht so leicht gethan, als wenn etwa 
eine Schäfer-Nachthütte von einem Stück Acker zum andern gerollet würde; denn 
die Vogelstange sei eine große Maschine, in Wetther über 20 Stück Holz steckten, 
und müßte an dem Ort, wo sie einmal stände, beständig bleiben. Durch Ab¬ 
führung der Pacht nach Propartiön der Größe des Platzes, so von dem Stadt¬ 
kamp dazu genommen würde, bekäme ja die ganze Sache ihre vollständige abhelf-
liche Erledigung. 

Die Kriegs- und Domainenkammer fertigte die vorstehende protokollarische 

*) Hieraus ergiebt sich die Lage des während des Festungsbaues errichtet und in Betrieb 
gewesenen Kalkofen's; den gegenwärtigen Besitz Verhältnissen nach stehen die Grundstücke Unter-
wiek Nr. 16, 17, Wittwe Witte, Nr. 18, 19, Iuppertscher und Nr. 20, 21, Holzhof der Luden-
dorfschen Erben auf dem Fundo jenes Fortifikatiöns-Kalkofens. 
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Auslassung dr. m. dem Magistrate mit dem Bemerken zu, sich mit der Pacht für 
- das Stück Land zu begnügen und den qu. Acker zur VogeMange anzuweisen, allen-
t falls sei zu berichten. 
< Der Kämmerer Neümann, dem die Sache zum Gutachten zugeschrieben war, 

äußerte unterm 5. Ju l i 1735 — (man sieht, daß die ^Sache citi88ini6 betrieben 
^ wurde) — daß die Schützen zur Hebung der Recognition,. bezw. des Standgeldes, 
» von dem Boutiquen auf den Vogelschießplatze in keiner Weise berechtigt seien. 

Diese Recognition sei zu allen Zeiten eine fixirte Revenüe im Kämmerei-Etat ge¬ 
wesen und überträfe jeden Falls die Erstattung des Abgangs an der Pacht. Es 

! werde also nöthig sein, die Königl. Kriegs- und Domainenkammer p6r Nßinoriaik 
nochmals zu impiorirsll, die Sache durch ein anderweitiges äsorLtuw dahin zu 

' äeciäirsu, ob der qu. Theil des Kamps den Schützen-Compagnien unentgeld¬ 
lich zu überlassen, oder ob dieselben die Einbuße an der Pacht der Kämmerei 
jährlich zu erstatten haben sollten, wobei dann zugleich zu bitten sein werde, die 
Schützen-Compagnien mit ihrem Gesuch wegen Erhebung der Recognition von 
den Boutiquen gänzlich abzuweisen. Endlich sei der Königl. Aufsichtsbehörde be¬ 
merklich zu machen, daß, ehe und bevor diese Angelegenheit klar und deutlich 
abgemacht worden, die Kämmerei sich nicht dazu verstehen könne, den Schützen 
den qu. Platz vom Stadtkamp in der Niederwiek weder anzuweisen noch ein¬ 
zuräumen. 

! I m Raths-Colegium war man mit diesem Gutachten vollständig einver¬ 
standen und berichtete demgemäß am 6. Ju l i 1735 an die Kriegs- und Do¬ 
mainenkammer, welche darauf noch an demselben Tage an die Magistrat zur 
weitern Mittheilung an die Schützen dahin verfügte, daß, da die Kämmerei be¬ 
reits früher das Stättegeld von den Boutiquen erhoben habe, ihr nicht zuge-
muthet werden könne, solches der offerirten Pacht halber, so ih r g le ichfa l ls 
v o r h i n gebühret, fahren zu lassen, und muß solchem nach, sowol das Stätte¬ 
geld, als die Pacht, so für die 2 Mg . 145 Ruth. Pommersch auf 5 Thlr . fest¬ 
gesetzt' wird, der Kämmerei verbleiben. 

Der Raths-Secretarius A. C. Hock referirte: — Oonmmnieatio ist geschehen 
und dem Kaufmann Radeken Ooxs^ gelassen, 1116 Np. es wäre gut. Stettin, den 
7. I u l y 1735. 

Die Schützen beruhigten sich nicht bei diesem Bescheide der Kammer; sie 
wandten sich in einer Immediat-Beschwerdeschrift an ihren hohen Schutzherrn, 

,-. :> , den König Friedrich Wilhelm I. Welchen Erfolg dieser Schritt hatte, ersieht man 
,,z aus dem an die Pommersche Kammer gerichteten Hof-Rescript, d. d. Berlin, den 

- !' 4. August 1735 welches oben S . 94 eingeschaltet ist. 
.>, ' Dieses Rescript wurde dem Magistrate in Abschrift mitgetheilt. Um von 
,,,. dem damals bei den Landes-Polizei-Behörden üblichen Curialstil ein Beispiel zu 

' '^' aeben, wird das Begleitschreiben Wort für Wort hier eingeschaltet; es lautet wie 
folgt: -

'"!'' Von Gottes gnaden Friedrich Wilhelm König in Preußen, Marggraff zu 
> !,̂  Brandenburg, des heil. Rom. Reichs Grtz-Cämmerer und Churfürst :c. 
i'"-!'!! '" Unfern gnädigen Gruß zuvor Beste, Ehrbahre und Ehrsahme Liebe Getreue; 
^ ' ^ ' Weil nach Coveylich angefügtem Rescript vom 4. August er. wir allergnädigst 
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wollen, daß ihr M n e Pacht vor d M neuen Schützen-Platz bey der Vögelstange 
prastsuäirsu sollet, wann ihr die Recognitions-Gelder von denen Buden beym 
Vogelschießen behaltet; Alß habt ihr euch darnach zu achten. 

ßiZMwlu Stettin den 22. August 1735. 
Zur Königlich Preußischen Pommerschen Kriegs- und Domamen - Cammer Ver¬ 

ordneter Chef Präsident, Präsident, Director, Oberforstmeister und Räthe. 
v. Bork. . v. Rapin. 

Denen Besten, Ehrbahr unb Ehrsamen Unfern lieben Oefteüen PurgeMeWr 
Rath der Stadt Alten-Stettin. ' 

Den Herren Oamsrarij» zur Nachricht, vscrßt. A. Stettin w 86Mt. den 
13. Septbr. 1735. Die Kammer-Verfügung war am 9. September beim Magi¬ 
strat präsentirt worden. 

Bereits im Anfange des Jahres 1735 hatten die Schützen in einer Immediät-
Vorstellung dem Könige wiederholt vorgetragen, daß die Krone Schweden die 
vom Könige Carl X I . bewilligte Prämie für drei Jahre, also überhaupt mit 
900 Thlr., rückständig geblieben fei. Jetzt, da ihnen so viele Ausgaben bevor¬ 
standen, welche für die Instandsetzung des alten baufälligen Schützchhauses, sowie 
auch für die Translocation der Vogelstange, welch' letztere mindestens 100 Thlr, 
kosten werde, in Aussicht genommen werden mußten, baten sie den König, den 
gedachten RüDand auszahlen zu lassen, „zumal diese Bitte schon ein M a l in 
Gnaden erwogen und deswegen unterm 30. März 1725 an den Oberprästdenten 
v. Massow und den damalligen Geheimenrath v. Laurens rescribirt worden sei, 
über das allerunterthämgste Gesuch der Schützen-Compagnien Bericht und pflicht-
mäßiges Gutachten abzustatten. Sie wären zu jener Zeit zwar gehört worden, 
hätten aber keinen andern, als den mündlich ertheilten Bescheid erhMen, daß die 
Berücksichtigung ihres Gesuchs lediglich auf der Allerhöchsten Gnade des Königs 
beruhe. Von der Krone Schweden, an die sie sich gewandt, hätten sie nimmer 
Hoffnung Etwas Hu erhalten, weil dieselbe sie schon beschieden nach Inhal t des 
Stockholmschen Friedensschlusses § 10 ratiouß dieser Prämien-Gelder von Ih ro 
Königl. Majestät vergnüget zu werden." Der König resolbirte auf dieses Gesuch 
mittelst Cabinets-Ordre vom 29. Juni 1735: Dah benen SchManten a n W 
der ihnen von der Schwedischen Zeit her rückständig gebliebenen 909 W l r . 
Schützen Prämien zu der vorseyenden Transportirung ihrer Vogelstange 100 M i r . 
ein vor allemahl aus der Stettinschen Accise Casse bezahlt werden sollen." 

Wie alle Innungen und Gewerke, so hatte auch „de Schuttengulde" in der 
Swdt-Hauptkirche zu St. Jacob ihr eigenes Gestühl. I n einer Eingabe vom 
Jahre 1570 bittet die Gilde den Magistrat um Consirmation des ihr ange-. 
wiesenen und von ihr neu erbauten Stuhls, wahrscheinlich in Folge einer Reno¬ 
vation des Innern der Kirche, die durch die Neuerungen bei Abhaltung des 
Gottesdienstes nach Lutherscher Weise nothwendig geworden war. 

I n jenem Mta l ter des kindlichen Glaubens, wo es Gewissenssache war 
für die in die elysäischen Felder übergetretenen Angehörigen dadurch Sorge zu 
tragen, daß man in den Kirchen an einem der Pfeiler oder einem sonstigen freien 
Stelle einen Altar errichtete, an dem ein eigens dazu bestellter und besoldeter 
Priester eine sogenannte Seelenmesse lesen und Gebete für das Seelenheil der 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 18 
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AbgefHiedenen in der f r e M l M M e n dem großen HaufM WbekaMten Sprache her-
ulurniem mußte, hatte auH hie Mettmer Schützenzunft in M St. Iacob iWD 
eiwn dem ällMchtigen Goit, femer M ^ und dem heiligen Mar tmusDwHtck 
Altar und bei demselben eine beständige Bicarie 
diese Picarie durch das Ableben äONini Peter Valk erledigt war, präsentirten 
Jacob M W , Mcotaus BräKoggen, Peter BaruH und Wilhelm Ketelitz, Alter-
leüte der SMtzen-Gilde (oläsriuäiiiii FI111IÄ6 Lagittarioruiu) am 22. Juni 1491 
d ^ v M M ^ V M ReHMntz zur offen gewordenen Stelle, der darauf instituirf 

11 Sgr. 2,y Pf. nach damaligem Preife des Silbers, an die MschMiche K a n M 
zu Kamin erfegen mußte. Db die Einkünfte, womit die frommen Stifter den 
P r i e M für ocA Gemurmel und Geplärr dotirt hatten, wetches er an dem Neben-

"!!»< ättar für das Seelenheil der Verstorbetten aufzuführen hatte, durch deren Nach-
', ̂  kommen zur Zeit der ersten Kirchenreinigung vor 300 Jahren, zurück genommen 

Iacobikirche für ihren Kasten eingezogen worden 
'> 

,. '' i,. sinb, M eine Frage, die endgültig zu beantworten heute wol nicht mehr möglich 
"- sein dürfte. ' Jene MeßprieM^ ^ man „Altaristen", aber auch „Priors 

KöstaMger"ckiejl der Pfarrherr, an der St. Iacobikirche der Prior, dieselben, 
meist junge Leute, angehende Priester, daher Wcarien, an seinen Tisch ziehey 
ümßte, was bei dem Reichchmn des Prioräts für den jedesmaUgen Inhaber des-, 
sMen ein Leichtes war. Übrigens war es Vorschrift, daß, WMN an dem 
SWtzen-Altar Messe gelesen wurde, alle Brüder der Gilde zugegen sein mußten^ 
ü H hie, Abhaltung d ieses Altardienstes, der im Bewußtsein der glaubensvollen 

>!. Ze i t M Dacrament gal t , würde nicht allein m i t den Tynen der Glocken, sottdertt 
!,-: auch mi t wil tair ischen Ehrenbezeugungen begrüßt, und zwar seitdeui die „A rmbors t " 

^ - ' . abgelegt W r , m i t dem uuvermeidlichen „Pu l ve r " -Gekna l l aus Hand- „Bussen" , 
wie es sich f ü r die Erbare Z u n f t der Schützen geziemte. 

M d .hiermit mögen die aus den, i m Quellen-Nachweise genannten, Acten tc. 
geschöpften Neminiscenzen aus dem Leben der Stettinschen Schützett-Compagnien geWlvffen sein. Die eine dieser Gesellschäften, die der Kausteüte, steht, wie von 
einetn ihrer Porsteher dem Ver f . versichert w i r d , auf dem Punkte, sich aufzulösen, 
we i l die M M i e d e r - — g e r i n g ist ihre Z a h l , endlich zu der Einsicht gelangt sind, 

i! daß ein mittelalterliches I n s t i t u t , wie das der Schützen-Gilden, m i t unseren 
z 1' B O w f n i f s e n , unseren Lebens-Anschauungen, unseren S i t ten und Gewohnheiten 
'^' uttvereittbar ist. 
1 '! ^H.eta V M 2 6 wegen des Schützen-Platzes und des darauf gebauten Hauses und eines 
"!' . .^ , Theils «davon zum Casernen Haus genommen. T i t . V I I I . 8pse. von. der Schützen 
, i ' , . Comp. Nr. 15. Beginnt im März 1658 und endigt im Octöber 1873. Enthalt 
?.>!., 198 Folien. — ^ o t a Ourias wegen Einführung bessrer Ordnung bei denen Slhützen 

j ' !'' Compagnien K. T i t . V I I I . Nr. 45a. Beginnt im März 1735 und endigt iM 'Zun t 
^ ! "^ ^ ^ / 1782. Enthält 82 Folien. — ^.ota Ouriak . wegen der von denen Schützen-Com-

^ ! - pagnien gesuchten Überlassung von 2 M g . 145 Ruth, von dem Stadt Kamp i n , der 
ü ! ^ ^iooerwiel zum Bogelschießen 
^ >> ' V u en beim Vogelschießen. T i t . V I I I . Nr. 46. Beginnt im M a i 1735 und" schließt 
«. ! j . ' im ^ ' l i 1873. Enthält 119 Folien. (Mägistrats-Registratur). — ^.eta der Königl. 

l " , ! ' Preüß. Pommerschen> Kriegs- und Domainenkammer T i t . M . Accise-Sachen. Stet t in. 
^ ' ' Nr. ,14. (Negierungs-Archiv.)> — C. G. Fritze,, (Major a. D. und) Secretair her 

MchÜtzen-Compagnie der Bürger, Geschichte der Schützen-Comvagnien zu Alt-Stett in, 
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bei Gelegenheit ihrer 300jährigen Jubelfeier zusammengestellt. 1837. 16 S. in 4. 
Eine sehr seltene Druckschrift. NsZiätruiu aäimuistratioQ^ Rpiscopatuä OaMitwuLiL. 
Während der Jahre 1489—14—94 geführt von dem Cantor und Bisthumsverweser 
Georg Putkammer. I n R. Klempin's diptomatischen Beitaagen zur Geschichte 
Pommerns aus der Zeit Bogislaws X. Berlin, 1837. S. 48^ 49, 197.). 

Die A l t e L ieder ta fe l ist ein anderer, geselliger Verein, der in der Unter¬ 
wiek angesessen ist. Dieser Verein besitzt das Grundstück daselbst,, welches die 
Polizei Nr. 51a führt. Es ist dem Logengarten benachbart. So weit sich 
zurückdenken läßt, was einen Zeitraum von etwa 100 Jahren umspannt, ist 
hfls Grundstück als ein dem Vergnügen und der Erholung gewidmeter Garten 
benutzt worden. Und zwar für Jedermann aus dem Volke, insbesondere aber, 
wie es den Anschein hat, von den Mittelständen der Stettiner Gesellschaft benutzt. 
I m Jahre 1787 war, wie aus der Geschichte des Vogelstangenberges, des fpäterv 
Logengartens, hervorgeht, ein Gastwirth, Namens Hoppe, Besitzer des Gartens. 181^ 
und später findet sich der Name Eisentraut, dann der Name Devantier; 1846 
führte die Gastwirthschaft das Aushangschild „Kronensaal", und war, wie man 
aus dieser Firma schließen möchte, ein Versammlungsort der unteren Stände. 
Nach der Zeit ist der Garten in das Eigenthum der geschlossenen, der gebildeten 
und feinen Welt ungehörigen Gesellschaft übergegangen, welche den Namen Lieder¬ 
tafel angenommen hatte, weil in ihrem Schooße die Gesangskunst, dieses vor¬ 
zügliche Mit tel zur Förderung der sittlichen Bildung, kultivirt wird, sich aber die 
Alte Liedertafel nennt, seit dem die jüngere Schwester, die Neue Liedertafel, ge¬ 
stiftet worden ist und sich im Prinzeß-Schloß, dem Landhause Friedrichsgnade, 
niedergelassen hat. Die Besitzung der Alten Liedertafel liegt auf der Hochfläche. 

Voß' Glockengießerei, ist im Thale der Unterwiek, und am AbHange der 
Hochfläche, mit der Polizei Nr. 45 .bezeichnet, in der Nachbarschaft des Logen¬ 
gartens, die Werkstatt für Herstellung der Glocken, deren harmonisches Gelaüt 
den gläubigen Christen zum Besuch des sonn- und festtäglichen Gottesdienstes 
einladet. E. Voß, unter der Firma Voß u. Sohn, beschränkt seine Thätigkeit 
nicht auf den Guß von Glocken für Kirchen in der Heimath, sondern dehnt die¬ 
selbe weit über die Gränzen derselben aus, sogar bis zur andern Hemisphäre 
jenseits des Erdgleichers, indem er jüngsthin Glocken für evangelische Kirchen in 
Australien geliefert hat. M i t der Glockengießerei hat er die Fabrikation von 
Feuerspritzen verbunden. 

Napoleons H u t ist im Munde des Volks der Name des Hauses in der 
Unterwiek, welches die Polizei Nr. 50 trägt. Der Name ist von dem Umstände 
entlehnt, daß die Bedachung des Hauses eine entfernte Aehnlichkeit mij der Form 
des Soldaten-Hutes hat, wie er von dem republikanischen General, dem ersten 
Consul der französischen Republik, Napoleon Bonaparte getragen wurde, nachdem 
er sich am 18. M a i 1804 zum Kaiser der Franzosen erklärt und Pius V I I . ihn am 
2. December 1804 gekrönt hatte. Die Form des Hutes ist dem lebenden Geschlechte 
nur aus Bildern bekannt, obwol diese Bilder im Lichte der Gegenwart allgemach 
zu den Seltenheiten gehören, nachdem in vergangenen Tagen, bis,vor sechszig Jahren, 
auch in westlichen Gegenden von Deutschland, fast in jedem Hause ein Bi ld des 
Kaisers als Zimmerschmuck unentbehrlich schien. Das Haus „Napoleonshut" ist 
das am weitesten gegen Norden gelegene Haus der Unterwiek, dahinwärts un-

18* 
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mittelbar an der Gränze von Grabow, durch die aus den Anlagen dahin führende 
Steinbahn, Straße 1 im Bebauungsplane, getrennt von der westlich gelegenen 
Nekropole der Stadt Stettin, südwärts stoßend an die sogenannte alte Mumen-
straße, die, ein schmaler, kurzer Weg in der jüngsten Zeit, nachdem die Grabower 
Vlumenstraße regulirt und gepflastert worden, unbenutzt geblieben und gleichsam 
ein — <3chmutzwinkel geworden war. Das Grundstück enthält mit Einschluß der 
alten Vlumenstraße, 10.691 Q. Fuß ^ 74,24 Q. Ruth. Es war unter den 
M m m des Ludwigschen bekannt, nach dem Namen des letzten Privatbesitzers, von 
dem es in das Eigenthum der Stettinschen Kämmerei übergegangen war. Weil 

'us> es zu Gemeinde-Zwecken fernerhin Nicht gebraucht werden konnte — es wurde 
,'s durch Vermiethung genutzt, beschlossen die städtischen Behörden, dasselbe mit den 
!^ darauf stehenden Baulichkeiten, Bewehrungen :c. :c. öffentlich meistbietend zu 
!^ veräußern, und zwar unter folgenden Bedingungen: — 
'z' 1. Der Minimalpreis für den zu verkaufenden Grund und Boden, incl. des 
H Tax-Werthes der darauf befindlichen Gebäude :c. beträgt 1,5 Mark — 15 Ggr. 
, für den Quadratfuß, für die ganze Fläche somit 16.036,5 Mark ^ 5345,5 Thlr., 
^ und wird hiervon an aufwärts iy Steigerungssätzen nicht unter 10 Mark — 
^ 3VZ Thlr . geboten. 
^ 2. Ein Dritttheil des Kaufgeldes ist am Übergabe-Tage, der auf den 1. October 
f 1875 festgesetzt ist, baar zu entrichten, während die übrigen zwei Drittheile des 
!° Kaufgeldes gegen 5 Pct. in Quartalraten poZtuuitißrÄuäo zahlbaren Zinsen und 
s, mit dreimonatlicher Kündigung, hypothekarisch aus dem Grundstücke zur ersten 
f Stelle stehen bleiben können und 5 Jahre lang vom Verkäufer nicht gekündigt, 

sobald die Zinsen Prompt entrichtet werden. 
!> 3. Die Nachbarn der alten Blumenstraße beanfpruchen Thür-, Fenster^ und 

Entwässerungs-Rechte nach derselben; Verkäufer erkennt diese Rechte zwar nicht 
'? an, übernimmt jedoch wegen derselben und aller etwa sonst noch vorhandenen 
,z Rechte Dritter auf jene Straße, keinerlei Gewährleistung und entsagt der Käufer 
.; dem Rechte, Gewährleistung wegen der etwaigen Eigenthumsbeschränkungen zu 

fordern und leistet auf dieses Recht Verzicht. 
^ 4. Der Kaufer verpflichtet sich, für Straße 1 des Bebauungsplanes und 

für das vom großen Begräbnißplatze wild abfließende Wasser, auf dem Terrain 
' der alten Vlumenftraße, oberirdisch oder unterirdisch, Vorfluth auf seine Kosten 

zu schaffen. 
5. Der Käufer muß auf alle Entschädigungs - Ansprüche Verzicht leisten, 

welche aus dem Umstände herzuleiten sind, daß künftig das Planum der Straße 1 
vom Gürten der alten Liedertafel ab bis zur Chaussse nach Grabow erhöht wird. 

6. Der Käufer trägt die Kosten des Licitationstermines, der Kaufstempel 
lß«'-" der Vertragsschlietzüng, der gerichtlichen Auflassung und der dazu nöthigen Karten 
A„>^ und der Eintrügung der nöthigen Restkaufgelder. 
' ' '^" 7. Jeder Bieter hat im Licitationstermine eine Bietungs-Caution von 
' ^ z 200 Thlrn. baar oder in sichern au porteur Werth habenden Papieren oder 
!".' Sparkassenbüchern, vor Abgabe feines Gebotes zu bestellen. 

Zur Entgegennähme der Gebote war auf den 8. Juni 1875 vor der Öko-
^.; ' nomie-Deputation des Magistrats Termin anberaumt, in welchem es an Kauf-
' .>.. liebhllbern nicht fehlte. Meistbietender mit 23.060 Mark blieb ein Holz- und 

! 
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Steinhändler aus Berlin, Namens Grünberg. Das nächsthöchste Gebot war 
28.050 Mark ^ 9350 Thtr. Es wurde von dem Schiffs-Capitain Blank in 
feinem und feiner Mit-Erben Namen, die das, auf der andern Seite der alten 
Blumenstraße belegene Grundstück, Unterwiek 51d, besitzen, abgegeben. M j t 
Rücksicht darauf, daß für eben diefes Grundstück die unter 3 der Bedingungen an¬ 
geführten Ouera beansprucht werde, entschied sich der Magistrat in der Schung vom 
10. Juni 1875 nach einstimmigen Beschluß, den Geschwistern Blayk den Zuschlag 
zu ertheilen, weil, indem diese die alte Blumenstraße eingehen lassen und mit in 
den Garten ihrer Besitzung ziehen, alle Schwierigkeiten, welche aus der 3ten Be¬ 
dingung entspringen können, beseitigt werden. Die Stadtverordneten sind in 
ihrer Sitzung vom 22. Juni 1875 dem Magiftrats-Beschlusse beigetreten. Der 
hohe Preis von 2,65 Mark - ^ 2 6 ^ Sgr. für den Quadratfuß, den die Geschwister 
Blank gezahlt haben, läßt sich nur aus der günstigen Lage des. Grundstücks 
„Napoleonshut"und aus dem Wunsche erklären, keinen Fremden zum Nachbarn haben 
zu wollen. Die darauf stehenden Baulichkeiten können keinen großen Werth haben; 
sie sind, dem Rayon-Gesetz entsprechend, sämmtlich von Holz und alt. 

Schließen wir diese Mittheilungen über die Unterwiek mit der bereits 
früher erwähnten*) Urkunde, vermöge derer beide Wieken in das Eigenthum 
der Stadt übergangen find. Sie lautet wie folgt:""") — 

In uouiiue Dm ^.ineu. OI I 'O VNI gratis, vux 81aaorum et 0a88udiae, 
ae Voininu8 in 8tetin, uuiver8i8i8 <Hri8ti Piäeiiduz pra686ucia vi8uri8 uct 
auäituri8 in Perpetuum. Huouiam oumia quae üuut in tempore, 8ium1 8uc-
ee88io!i6 tempori8 äeeiäunt et laduutur, convemt acta Vriueipum t68tidu8 
iäoneis et 8eripti8 pateutidu8 in nwmoria koininulii oti86rvari, U6 8i in 

Q08 cum Matura äi8erett>ruN uft8trorum va8a1i0rum e0U8i1i0 äi1eeti8 

8 te t iu , rite ae ratiouadiliter veuäiäiiuu8 et appro-

eum «inui aävocatia 6t oinuia ^ure ma^ori 6t imuori 6t eum 

)'ur6 et utilitate, U8<̂ ue aä i!io8 teriuiuo» aä <zu08 praeäicta üumiuH kaduit 

In 8uper totaiu capturam Iwindorum (Störfang) in pra6äieti8 
praeter I108 liumdor. <̂ ui in 0d8tacu1i8 pi8eauäi, <̂ uae Were vulßariter 

pbeoäo HuiähuaM teneut, Ni doua talia in pbeoäo 8U8eipieut a 

*) L.-B. I I . Th. Bd.X VI I I , 182, 183. — **) Paul Friedeborn's Rothes Copialbuch, 
S. 91, 92. — ***) Hiernach scheint es, daß um diese Zeit, 1319, erst Eine Brücke, die 
Langebrücke, vorhanden gewesen ist. 
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äieti. ?ra6t6r6Z, prg.6äioti8 H08tri8 00U8u1idu8 6t VurF6U8idu^ in 8t6tiu 
st appr0Vrig.viViU8 paotuiu guatuor Oororum 8i1i8M8 

äiuo viUa6 Ouno^v 8iw 8upra ^6i8U6*) cum omui '̂ur6 pariter at<iU6 kruotu. 
^uiä6M doua omuia 8iipra 8oripta äii6eti8 uodj8 Oou8u1idu8 6t 

8 in 8t6tiu V6uäiäimu8 6t appropriaviuiu» 1id6l6 6t 
z>088iä6näg>, culu aävocatia, 6t oumi Mäioio, majori 6t uürwri, 6t utili 

1i1li6t, 6t p6iiitu8 60 inoäo, <iu6 da6o 6iä6iu prH6äieta,6 matri U08tra 
t, ad i11u8tn ?riu6ip6, Duo. Varuim, ^tltr6 Q08tro 

i vitaliti^ g,88iFN3.ta, 6t uodi8 postmoäuui c6886ruut 
«ditu8 utr0ruiu(iU6, uidii nodis, Q08tri8<zu6 8ucc688oridu8 6t Ka6r6äidu8 in 

^uäich', ^uri8 aut uti1itati8 
p uos, U08tro8 îi6 da6r6ä68 V6i 

U08 pra686U8 8oriz)tuN iuäs e0uk6otuiu civitati N08tra6 8t6tiu 
sißiiii U08tn rodttr6 eomiuuuitUN. (üchus r6i t68t68 8uut vomiui 
^bda,8 in Ooida^, Meo1au8 ä6 toro in 8t6tiu vicari 

8i1i6dur, iui1it68, 6t Maui p1ur68 airj üä6 äiZui. Datum 
Dm. «soiiauiu8 uo8tri ^otarij ^uuo Vouimi N^ 000^ XIX^ 

ßroxiiua, >̂08t Dommioum <^ua8iN0<i0z6iiiti. 
^0i1g.tiou3,t»,: eoueorHat. ?3,u1u8 I'risäeliorll. 

Wenden wir uns nun demjenigen Wohnplatze zu, welcher innerhalb des zu¬ 
letzt verflossenen halben Jahrhunderts entstanden, Anfangs zum Platten Lande 
gerechnet, und erst in jüngster Zeit, unter unseren Augen, als Vorstadt mit der 
Stadt vereinigt worden ist. 

Zie Morstadt Mwmernsdorfer Anlage. 
Das Dorf Pommernsdorf, in den Urkunden des 13—16. Jahrhunderts 

Pomerendorp- Pomerenstorff, Pomerenßdorff, Pamerenstorp geschrieben, d. h.: 
Pommersches Dorf, Pommernsdorf, und nicht Pomme—ränsdorf, wie man in 
und bei Stettin zu sprechen, ja sogar hin und wieder zu schreiben pflegt, liegt 
^2 Mle. von der Stadt gegen Süden auf dem hohen und steil abstürzenden 
Thalrand des linken Oderufers, an 100 Fuß über dem Wasserspiegel des am Fuße 

!1 des Berges vorüberftießenden Stroms. Das Dorf ist nicht blos muthmaßlich, 
.'!' sondern sicherlich von deutschen Einwanderern, wol im 12. Jahrhundert, gegründet, 
.:!, die ihm den Namen in ihrer Muttersprache gegeben haben; von einem frühern 
l.V slawischen Namen findet sich keine Spur. 
/ / Die Stadt Stettin zählt Pommernsdorf seit länger als 600 Jahren zu ihren 
!,!.̂ '' Besitzungen, ihrem Eigenthum. Sie kaufte das Dorf von dem Herzoge Barnim I. 
^ :^'j ' im Jahre 1253, oder nahm es, was wahrscheinlicher ist, als Ersatz für eine dem 

:̂-!.>z Landesfürsten vorgestreckte Summe Geldes, die dieser baar zurückzuzahlen nicht 
l v !5 
,̂ ",. 
.' ' ' , *) I n der Ukermark, die damals, und seit 1121, zu Pommern gehörend, auf dessen 

I - ^.' , Abendseite das Gränzland war, wie schon der Name in slawischer und deutscher Sprache 
-' ' ! ^ !'5 besagt, denn Ukra, Ukraina — Mark — Gränze, Jahrhunderte hindurch der Zankapfel zwischen 

' '., den Greifen und Brandenburg, unter den Askaniern bis zu den Hohenzollern. 

''' ! 
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im Stande sein mochte, eine Folge der offenbar verschwenderischen Ausstattungen, 
die er den kirchlichen Anstalten nnd insonderheit dem Ktosterwefen „zur Ehre 
Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, und der gebenedeiten 
Jungfrau Maria und aller Heiligen" zu Theil werden ließ. Der darüber ausge¬ 
fertigte kurz gefaßte Anerkennungsbrief lautet wörtlich also: — 

, Vniusr8i8 tarn pr686lltibu8 Huaui t'uturi» aä yuos z>r68628 8oriI>tuui 
^yrususrit: V^IiI>sIU V N ^ratia I'oiusralloi'uiii vux, 8a1ut6lu in so, ^11168^ 

i t t ti t ^ 
Msoti a , 
Mg,M U08traill iu Pomerenßdorff, a nodi8 M8to 6uiz)ti0iii8 t i t u lo 
raruut. X08 vsro prasäictam viliani eum oniui ^urs, <̂ u«ä nv8 iu sa 

ä i j , i1i püßoäaii, 6i» 6imi8imu8 p^pfttuo p088iä6uäani: 6t V6 
1P808 in P08t6ruui 8uprg, 8asp6äieta Villa inoiEstars !>rH68UNat, U08 

8up6r koe 618 ä3,mu8, Q08tri 8131111 muniinius rodoratuui. 
tacti 8U!it äiieeti ao Üäsi68 N08tri, 00Ulaäu8 uo8t6r Nar80Hicu8, 

in 8t6tiu, vitüNaru8 äictu8 86ß6i6r, Ü6ilirieu8 äietus 
(Baruot) Mvocatu8 iu 8tstm (in einer gleichzeitigen Urkunde?ra6t6otu8 

8t6tiu6U8i8 genannt), Iiuäo1p1iu8 äiotii8 ^uvsiii8, ^olia,iiu68 äs ^Volin, 6oä6-
8ea1eu8 Q08tsr .̂äu0CHtu8, M0IM118 äs 8t6tiu, gui 01UU68 duic kacto mter-
tueruut. vatuui I'olitx, .̂11110 vouiiui N"(!()"I,III" in vißilia 8imoiii8 et 
«suäas, luäictions äseima. 

Dieser Anerkennungsbrief ist von Herzog Bogislaw IV. in seinem und seiner 
Brüder, der Herzöge Barnim I I . und Otto I., Namen, transsumirt, vidimirt und 
confirmirt 1293, demnächst von Otto I. 1308, von Wartislaw IV. 1309 und 
von Casemarus IV. und Swantibar I I I . 1371. 

OoiiÄtiouat«, eouooräat. ?rHsuii88w oouürillatiousL tzUkäiÄut vsrdotsnuz ouiu »utOAnpkig. 
kauiuL I'riäsdoru ""). 

Die Urkunde Herzog's Barnim I. ist dadurch bemerkenswerth, daß in ihr 
gar nicht der Stadtobrigkeit, der pr<)euN8ui68 und eou8u1s8, Bürgermeister und 
Rath, Erwähnung geschieht, wie es sonst in den öffentlichen Schriften dieses 
Zeitalters gebräuchlich ist, wenn die betreffende Stadt als Gemeinde in Betracht 
kommt. Auch in den drei ersten Bestätigungsbriefen ist nur von durF6N8idu8 
die Rede, und erst in der vierten Confirmation von Casimir IV. und Swantibar I I I . 
vom Jahre 1371 werden' auch die coii8ui68 genannt. Freilich läßt sich sagen, 
daß in dem vorliegenden Falle die Mitglieder des Stadtregiments unter dem 
Ausdruck c0iuiiniiiiw8 mit begriffen seien, andrer Seits aber auch, daß er die 
Gesammtheit der Bürgerschaft begreife, welche, nachdem Stettin 1243 Magde¬ 
burgisches Stadtrecht angenommen, durch die Innungen vertreten war, unter denen 
in der Folge die Segler- und die Gewandschneider- und andere Gilden hervor¬ 
traten, d . i . : etwa, nach heutigem Ausdruck: die Corporation der Kaufmannschaft. 
Waren sie es, diese Gilden, welche dem Herzoge^ mit einem Darlehn zu Hülfe 
gekommen waren, das derselbe nunmehr durch Überlassung des Pommerschen 
Dorfs tilgte? Könnte diese — heüt zu Tage vielleicht überaus müßige Frage 

*) Paul Fnedeborn's Rothes Copialbuch im RathZMrchiv, Fol. 99—104. Schleker's Stadt¬ 
matrikel, Fol. 94. Dreger, Ooäsx äipi. S. 342. 
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b W t Werden, bann hätte die Kämmerei von Stettin, vertreten durch Bürgermeister ^ 
u H RaH kein Recht an ̂  von Pommernsdorf und an den ^ 
Nießbrauch der daraus fließenden Nutzungen während eines Zeitraums von , 
600 Jahren gehabt, Pommernsdorf wäre Bürgervermögen gewesen, welches in 
allch Zeiten getrennt gehalten worden ist vom Kämmereivermögen. **) 

Wer Herzog überließ das Dorf mit „al l den Gerechtsamen, die er in dem-
sWeii'beMen hckte"; und darum konnte Schleker in der Stadtmatrikel vermerken 
n)äs 'folgt: — „ M difem dorff Pocketenstorff/Hatt der radt zu Stetin den gantzen 
Erkaüfften grund vnb Boden, Gerichtte, Dienste. Rockhon (Rauchhuhn), Pechte 
vt in 8p6ei6 stztzuuuwr, Kirchlehn, Krogläge, Mit aller herligftidt hogst vnd 
M e d t W , w a M r vnd weide, Nichts M^^ Item Mich H o s vnd 

Auff- vnd Ablasfung. Vnd seindt dartzw an Huefen vnd 
Acker, wiesen vnd Wasser in volgenden Grenzen beschlossen 36 Huefen. Richtige 
grentzberzeichnis findet sich im grentzbuth. I n diesem Dorff seind 12 hoeue, 
5 Wetterben^ die werden bewonet wie volget: 

f D i e B a u e r n : 
1 . Hans Schmid g. Michael Falken 5. Joachim West-

der Schutthais 

2. Zoachjzn M l l -
mann 
Falke. 

moäa 

moüo 

4. Assmus 
pner. 

fal woäo Rup¬ 
recht. 

8. Dennies Gol-
no moüa Hans 
Golno. 

7. Jacob Horte¬ 
beck. 

8. Elawes Wendt. 
9. Peter Eickstedt. 

Die Kossäten.̂  

10. Peter Boblin 
maäoSchroba. 

11. Tewes Schla¬ 
gecke Starne« 
berg. 

12. Simon Hop« 
pner. 

4. IochimRadloff 
luoävErtmann. 

5. Teues Weftfal 
moäo Detmar. 

1. IoachimLinde-
mann moäo 
IochimWestfal. 

2. Jörgen Boblin 
moäo Hegeholt. 

3. Jörgen Utecht. 

Anno 1571 hatt die Stadtt volgernde Kornpechte in Pommernftorff jarlich auff 
Martini zw heben. 

Achim Weftfal (auf dessen Hofe, Nr. 5 des vorstehenden Verzeichnisses, sind 
eingetragen:) 18 Scheffel Roggen, 18 Scheffel Haueren, ist Anno 1560 von 
Peter wnssow an die ftad eingekaufft laut des Kauffbriues.^ (Ein späterer Zusatz 
besagt:) Moäo Chim Hopner. 

6 Scheffel roggen, 6 Sch. Haueren gibt Michael Falke üwäo Jacob Wille¬ 
mann, der Stad zugchörigk, alle Pachtt. 6 Sch. Roggen, 6 Sch. Habern iäein 
noch so Anno ,70 und 79 gekaufft. Gibt zusammen 12 Sch. Roggen, 12 Sch^ ^ 
Habern. / 

6 Vch. Roggen, 6 Sch. Haber vff Michael witten houe von Peter Wussowen 
Uno 1560 an die Stadtt brachtt, itzo Merten WUde. 
V Sonst ist von Peter Wussow weiter Ao. 60 gekaufft I n Krekow zu hebende 

6 Sch. Roggen vnd Hauer vff Bartoltnes, Volands houe vnd Hufen. Item 
12 Sch. Roggen vff der Mole Saursack 8ud looo bei dem Dorff Krekow. 

*) Wiederholt aus der im Jahre 1864 abgefaßten Beschreibung von Pommernsdorf und 
der damaligen Landgemeinde Pommernsdorfer Anlagen, im L. B. I I . Th. Bd. I I , 1527. 
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Michael Witte 3 ^ Sch. Roggen> 3 ^ Sch. Haber, So von Joannes Wulffs 
erben gekauft Anno 1593. - , 

Von den alten Glindenschen Erben Anno 1570 der Stab vorsetzt vff ein 
Pfandschilling laut des Pfandbrifs So Inn der Kammerej vorwart. I n Pom-
merenstorf: Simon Hoppener, Itzt Peter Boblin,^ gibt jarlich 18 Sch. roggen, 
18 Sch. Hauer. Noch gibt dieser eben so viel, als zusammen 36 Sch. Roggen, 
36 Sch. Habern. Dinnies Golnow moäo Hans Golnow gibt zusammen 12 Sch. 
Roggen, 12 Sch. Habern. 

Assmus Hopner, uwäo Peter Glaß gibt in allen zusammen 25 Sch. Roggen, 
33 Sch. Haberen, in 4 Posten,bestehend,, so von Ioan Bonakschen erbenn Anno 
1570, von Paul Freybergs Erbenn Anno 1574, von Albrecht Mindens Erbenn 
Anno 1570, von Bartelt Hallen erbenn gekaufft sind Anno 1579. 

Von den Bonakischen Erben auch Ieronimo Glineken Ingekaufft laut der 
Vorlassungen I m Schopenbuch zu Pommernstorff Anno 1571: 72: 73 vnder-
schidlich I n Pommernstorff Assmus Hoppener, — 38 scheffel I n Alles Nemblich 
12 Sch. roggen 26 sch. Hauer. Noch von Pawel Fribergs Erben Ao. 74 gekaufft 
Inhalts des kaufbriff vnd vorlassungen vff Assmus Hopners hone 8 Scheffel 
eitel roggen. Noch vor Iheronimo Glineken kofft laut der Vorlassungen vnd 
kauffbriff Anno 73: 12 Sch. roggen, 12 Sch. Hauer vff Jochim Willemanns 
houe vnd Huefen. 

Anno 1575 weiter Ingekofft von Pauel Freibergs Erben laut des kopbnffs 
vnd vorlafsunge vff Hans Golnowen houe vnd Huefen zu Pommerenstorff 
8 Scheffel Eitel roggen Ewiger körn Pacht. 

Î 3.U8 äso 1573 Von Bürgermeister Claues Sasses Erben lautt der kauff-
verschreibung vnd gerichtlichen vorlassungen Ingekaufft 136 Scheffel Erblicher vnd 
ewiger Korn Pachtt damnter I n Pommerenstorff zu hebende Anno 1573: Jochim 
Willemann, luoäo Hans Falke gibt zusammen 1 Winspel 7 ^ Sch. Roggen, 
1 Winfpel 7'/2 Sch. Habern. Die andern von Sassen geknuffte Pechte fallen 
zur Scheune vnd Krekow. 

Von dem olden fchulten Hans smide kofft 10 morgen Landes Wiwol Er 
vor gelifert. 7 morgen dar von diessen 10 morgen hat Martin koller 2 Morgen 
dat besteland gudt Weitzen land von Hans smide An sich-bracht, Vnd noch 
1 Morgen hat Hans Smid nach dem kauff dem Rade auch entzogen vnd den 
Armen geben Also das er Vor 7 morgen dem rad gelifert. Disse 7 morgen hat 
E. E. Rad Jochim Westfal junior zur Pacht geben. Dauon gibt er jarlich dem 
Rade 7 Scheffel Roggen, 7 Scheffel habern, 15 huener. Der Entzogene Acker 
Sol dem Rad nach volgen Art kauffbriffs den Er Hans smide teür gnog bezahlt 
vnd er dazu noch ins Closter kauffen werde. Der 1 morgen So die Armen 
gebrauchen ligt An den Wege Wie man aus dem Sweingrund den Berg vffärt. 

I.HU8 äßo Anno 1579. Von Barteldt Hallen feligen Erben vnd Iren 
Vetternn B.Busso hatten zw Anklam vor bahr geld laut der kauffbriff, vor-
lassungen vnd Consensbriff hatt Ein Erbar M Ao. 79 60 scheffel halv roggw 
halv Haber Erblicher körn Pacht Ingekaufft, Nemblich vff den houen von Michael 
Falke itzo Jacob Willmann, von Simon Hoppener, von Dinnies Gollnow moäo 
Hans Golnow vird von Assmus Hoppener. 

Weiter I n den anderen Dorfferen wie hernach volgen Wirt von Bartelt 
Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. > 19 
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Hallen Erben kaufst ' I n demselben I a r vnd Tage 162 Sch. roggen zur Scheüm, 
zu kreko vnd vfm Stadfeld, vnd 12 Sch. roggen vnd V2 ^ch. Weitzen Mülenpacht 
von der Modttgeuersche. 

Summarium Aller gewissen Standen vnd hebenden Pacht an Rogkenn vnd ^ 
Habern im Dorfs Pommerenstorf Is t 6 Winspel 15 Sch. Rogkm, 6 Winspel 
15 Sch. Habern.*) 

Die Familie Wufsow war schon im 15. Jahrhundert zur Hebung von 
Kornpacht in Pommernsdorf berechtigt. Man ersieht dies aus nachstehender 
Urkunde**): 

„Vor alles weme dar bisse Breff vorkümmet, de ene seen edder horenn lesen, 
so bekenne ick Ludeke wussow vor my vnde mine eruen, dat ick den Ehrwordigen 
Heren Preßteren prouisoribus der meynen Vicarien vnser liuen, frowen kerken to 
Olden Stettin schüldich bin, vndelicker schult verHundert (400) margk, Stettinifcher 
münte gange vnd geue, welkere verHundert margk houetstols mitt den Iarlicken 
tinsen herkamen van mynem vadern seliger Philippus Wussow aldus erstick bette 
an my gekamen sint, alse der Ersamen Heren van Stettin Schepenbuck darinne 
vorwaret vnde is geskreuen, gantzliken vthdrückett vnde vormeldet, Aldus ick Ludecke 
bauen schreuen hebbe angeseen mennige schwäre betalinge bissen Heren gescheen 
van minen armen lüden, welken vaker nicht die halue Pacht Iarliker, ock dieke 
nicht vele mehr, vor bissen genanten Summen Hebben gegeuen vnde gebracht, 
diesen vorbenömden prouisoribus war van Vakene vnde dieke de Beschweringe des 
Geistlicken Rechtes moste öuergan vnde richten, vnde mennicherleye vnwille unde 
twist tüschenn my vnde dissenn vorbenömeden Prouisoribus' iß entspraten vnde 
schrennen. Vorth hebbe angeseen so ock to dissenn Summen vorbenömet 
mjtt der Iarliken Pacht recht Hebben, wende mine oldern seligen den houetstoll 
ontfangen Hebben, vnd ock selve gerade is vnde to deme Denste Gades ewich is 
gegeuen vnde vorplichtigett, Ock in tokamenten tyden mine lindern effte mine 
Eruen mochten van disfeme Summen houetstule mitt der Iarliken Pacht nicht 
werden vmme togesetzt, effte gemahnet, Ick Lüdecke vorbonömmet vor my vnde 
mine eruen alle bisse articuln hebbe angeseen, Ick vnde de genannten Prouisores 
van bissen Summen haluen bauen gerörett, mitt der Iarliken Pacht mögen ewich 
entfliegitt vnde entrichtet: sin. Günne vnde geue ewich öuer twe (2) 
winspell korens, einen (1) w inspe l l I m m e Dorpe Pamerenstorp halss Rogge 
halff Hafern, von deme haue vnde honen, den nu bewanett vnde bedrifft Märten Dene, 
vortt den andern winspell ymme gantzen Rogge, scholen se boren van der öuer 
möhle genomet vppe der Beeken gelegen«, de nu bedrifft Clawes weger 
börger binnen Stettin, welkere möle höret i n dat gerichte tho Wussow, 

*) Schleiers Stadtmatrikel, Fol. 94—97. 
**) Es liegen von derselben drei Abschriften vor in : Copeyliche Uhrkunden und Privilegia 

der St. Marien Stifts Kirchen, zu alten Stettin. Vol. I, Fol. 129, 130, und 286—288. 
Vol. IV, Fol. 126—128. Die Abschriften weichen nur hin und wieder in der Rechtschreibung 
von einander ab; die älteste, den Schriftzügen nach zu Mheilen, dem 16. Jahrhundert ange-
hörend, ist hier benutzt worden. Die dritte Abschrift stammt aus dem Jahre 1701, mithin aus 
einer Zeit, da es „Mode" geworden war, den platt- oder niederdeutsch geschriebenen Urkunden 
der Vorjahrhunderte, wenn von denselben Abschriften angefertigt wurden, diesen einen Anflug 
von hoch- oder oberdeutscher Schreibweise zu geben. 
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welkere beyde winfpeln kornes, erfsilicken, fredefahm beböret vnd hesetenn hebbe, 
also scholen bisse Prouisores vorbenömt ock bisse winshell beyde, ewich boren, 
Hebben vnde beholdene vor bissen vorbenömenden Summen, Vnde ick vnde myna Eruen 
seggen äff alle toseggent, egendom, herschop vnde allent bat me mach tö hulpe 
nemen hernamals Iegen sodanne antraginge, bat schall disser miner entstiginge vnde 
berichtinge nicht hindern« effte schaden. Wen ick gemelte Lüdike vnde mine Eruen 
scholen disser twier (2) winspell kornes den 'Prouisoribus tor tyd bauen röret eine 
vullenkame rechte were Wesen, qwick vnde frige, vnbelastett, vnbefchwarett vor 
alse weme, Vort ick Lüdecke mitt mynen Eruen lauen bissen Provisoribus 
hierouer beschaffene mynes gnedigen Herrn von Stetin sinen willebreff, effte der nott 
vnde bohuff were, effte werde. Hierup mögen dese genanntenn Promsoxes 
bisse beyden winspell karnes vorkopeun vorpanden vnde mede dehm eren willen, 
dat wi l l ick vnde mine Eruen nimmer beholden darwedder seggend. Des 
tho mehrer, ewiger wittlichaitt, hebb ick Lüdicke bauen nömet vor ym vnde mine 
Eruen, alse Ewalt, Joachim, Gerdt genomett Wusfowen, mine Eliten kindern, de 
hir perfenlick by gewesett sint, vnde also danne bauen schreuen berichtinge vnde 
vpgeumg bewillet hebbenn min Ingefegelt neddem süluen henget an diesen openen 
Vreff, vnde vorth tho merer sekerhaitt> vnde fastern Louve disser bauen schreuen 
einbracht, vnde entrichtinge schall ewich bliuen, sunder weddersprake van vns vnnde 
vnsen Eruen hebbe wy Peter wussow, Jochim wussow, Clawes Wussow veddern 
hcbben wy ock vnse Ingefegele mett willen vnde wetenhaitt gehangen an dessen 
apenenn Breff De geschreuen vnd geuen is na der Bordt Christi dusent, verhundert 
I n deme negentstenn Iare, des Donredages na dene hilgen Drei konnigen Dach." 
(1490, Januar 9, neuen Sti ls). 

^ouooräat euui vsro 8uo origiuaii, yuoä s^n I^aursutiu8 8o1i6^bs, uotarius pudliouL 
iNÄUU msa proziria p.tygtor. 

Herzog Barnim I. hatte Pommernsdorf cuin oiuui MI-6 verkaufft, was er 
in diesem Dorfe besessen, mithin mit Einschluß der Kornpächte, welche, abgesehen 
von dem Werthe, den die Dienste der bäuerlichen Wirthe für den Besitzer hatten, 
das bedeutendste Einkommen gewährten. Woher kam es aber nun, daß im 
15. und 16. Jahrhundert die Wussow, die Glinden, die Glienken, Bonaken, die 
Sassen und Hallen, lauter angesehene und reiche Familien der See- und Handels¬ 
stadt Stettin zur Hebung jener Kornpächte in Pommernsdorf gelangt waren? 
Es läßt sich nur annehmen, daß die enimuunML 8t6tiu6ii8i8, durch die Thdil-
nahme an den so häufig ausbrechenden Märkischen Kriegen, wie an den Kämpfen 
gegen die nordischen Könige, von denen sie sich als Mitglied des Hansebundes, 
seit etwa 1360,*) nicht ausschließen konnte, zu verschiedenen Zeiten in Geldver¬ 
legenheiten gerathen fei, zu deren Abhülfe sie Anleihen bei ihren reichen Mit¬ 
bürgern machen mußte. 

Wie aber war in jenen Zeiten des Mittelalters das Rechtsverhältniß zwischen 
Kapital und dessen Verwerthung durch Verzinsung? Das Verhältniß war ein 

?) Als ersten Hansetag, den Stettin, zum Wendischen Quartier des Bundes gehörig, be¬ 
schickte, wird der zu Rosto'k im Jahre 1365 gehaltene, bezeichnet. Die Abgeordneten, welche 
der Rath aus seiner Mitte dahin schickte, waren: der Bürgermeister Hermann Päpen, und die 
Rathsverwandten Henning Westphalen und Hartwig vom Sunde. Friedeborn, histor. Beschrei¬ 
bung I, 59. 



u 

148 Die Stadt Stettin. 

A^/ . ganz anderes, als dasjenige, welches in unserer Zeit Geltung, und wie sich 
dasselbe seit dem Reformations-Zeitalter entwickelt hat. Als Ergänzung dessen, 
was drüber bei einer frühern Gelegenheit gesagt worden ist*), möge hier Folgendes" 
eingeschaltet werden. ' 

s! ,!.!, Die dem einfachen Menschenverstände so natürlich scheinende Besugniß des 
^ li 1 Menschen, Das, was er nach Befriedigung der Lebensbedürfnisse erspart hat, 

' ^'1 nicht ungenützt liegen zu lassen, sondern es zu verwerthen, oder mit anderen 
3 i Worten, die Berechtigung, sein Kapital, wie man zu sagen pflegt, arbeiten zu 
'', . lassen, ist zu allen Zeiten und bei allen Völkern durch Gesetze geregelt worden, 

i ! ! !̂ . um die bösen Triebe des Eigennutzes/ die bei dieser Gelegenheit, der Verzinsung 
;̂  5̂> ^ des Kapitals, nur zu leicht zum Vorschein kommen, in bestimmte Schranken zu 
'! ^ ' . bannen; — und das von Rechtswegen! Ja das Gesetz soll innerhalb des Kreises 

' ''> ' eines gegebenen Volks der Ausdruck sein der Lebensanschauungen, der Sitten, 
Gebrauche und Gewohnheiten dieses Volks in gegebener Zeit, daher es des Gesetz-

^ gebers erste und höchste Pflicht ist, von jenen Rücksichten, und nur allein von 
1 ^ ^ diesen sich leiten zulassen, dann aber auch bei den Vorschriften und Verhaltungs-

^ ^ ^ regeln, die er in souverainer Gewalt zur Befolgung ausspricht, ein gewisses Maß 
,̂  ' / ^ sich aufzuerlegen, um in dem Ziele, das er sich gesetzt hat, das, Gefühl der in 

der Zeit lebenden Gesellschaft nicht zu verletzen, und diese zur Übertretung des 
Gesetzes, ja zum offenbaren Widerstand zu reizen. Dieses Maß richtig zu treffen, 
das war im alten Rom die Weisheit seiner Gesetzgeber! 

Anders die Priester der christlichen Kirche in den ersten Zeitaltern deren 
Bestehens. Die Auserlesensten ihrer Schaar vereinigten sich auf sog. Concilien, 
d. h.: Kirchenversammlungen, um sich über die Angelegenheiten der Kirche zu be-
rathen, wogegen sich nichts sagen läßt, und das, was auf diesen Versammlungen 
unter der Obhut des Hohenpriesters beschlossen ward, erhielt Gesetzeskraft, wo¬ 
gegen sich auch nichts sagen läßt, so lange das Gesetz nicht offenbar gegen den 

'' ' ' gesuuden Menschenverstand Sturm lief und auf die Priester-Kaste beschränkt blieb. 
^ , Allein das übermüthige Pfaffenvolk, uneingedenk des Wortes: „Mein Reich ist 

nicht von dieser Welt", und daß es nur allein dazu da ist, für das Himmelreich 
vorzubereiten, trat, in seinem hochmüthigen Eigendünkel, bald über die Gränze 

'' ' der ihm zugewiesenen Wirkungssphäre, und erfrechte sich zuletzt, in bürgerliche An¬ 
gelegenheiten, sich zu mischen, und so neben dem Römischen Recht ein zweites Recht 
zu schaffen, das von ihm Canonisches Recht, M8 cauoiiicuiii, genannt worden ist, 
das in der Folge die äecretHiW EMtoiae des Unfehlbaren im Vatican zu 
fchärfen nicht unterlassen haben. Und die weltlichen Machthaber, sogar diesseits 
der Berge, von priesterlicher Ohrenbläserei mit den ewigen Strafen des Höllen¬ 
pfuhls bedroht, wenn sie es nicht thun würden, sind schwach genug gewesen, 

' / dieses Pfaffen-Recht in ihren Landen zuzulassen, und für rechtsverbindlich zu 
erklären. 

Unter den Ausgeburten des Canonischen Rechts auf weltliche, wie bürgerliche 
Dinge angewendet, steht das Verbot des Anleihens von Geld gegen Zinsen nicht 
auf letzter Stufe. An das mosaische.Gesetz sich anlehnend, welches dem vermögenden 
Israeliten im Verkehr mit Glaubensgenossen das unverzinsliche Darleihen zur 

> i 

*) I n der historischen Beschreibung der Stadt Stargard; L. B. ll. Th. Bd. IV. 144. 
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Oewisfenspflicht macht, eiferten die Kirchenväter seit dem 4. Jahrhundert als die 
Provinzen des Römischen Reichs unter den Einfällen der Barbaren mch^ und 
mehr verarmten, gegen alles verzinsliche Darleihen, und wiegeltet somit das 
Volk gegen die bestehenden Gesetze auf, wie es 
so bis auf den heutigen Tag geblieben ist. I n der Zeit der vollen MaHtent-
wickelung der „heiligen Herrschaft" steigerte sich diese, alle Geldgeschäfte, wie sie 
in der menschlichen Gesellschaft unentbehrlich sind, verhöhnende Anschauung bis 
zu dem Grade, daß jedem Zins-Glaübiger der Genuß des Abendmahls, die 
Fähigkeit zu Errichtung eines Testaments und selbst das kirchliche Begräbniß 
versagt, auf der'Kirchenversammlung zu Vienne, 1311, aber sogar jeder, der das 
Ausleihen auf Zinsen in Schutz zu nehmen und zu vertheidigen wagte,, für einen 
Ketzer erklärt ward. Den Pfaffen war es durch ihre Hetzereien gelungen, die 
öffentliche Meinung so für sich zu gewinnen, daß es die weltliche Gesetzgebung 
nicht wagte, gegen die sinnlosen Verbote des Clerus einzuschreiten. Noch die 
Reichs-Polizeiordnungen von 1500, 1530 und 1577 bedrohten das Ausleihen 
auf Zinsen mit dem Verlnst des,vierten Theils des ausgeliehenen Kapitals. Nur 
die Juden hatten seltsamer Weise das Privilegium, Zinsen von Christen für dar¬ 
geliehene Gelder zu nehmen; für sie war diese Zeit ein goldenes Zeitalter. Allein 
auch die Christen verstanden es, das Gebot ihrer Pfaffen illusorisch zu machen. 
Zu den zahlreichen Mitteln, es zu umgehen, gehörte z. B. die Satzung, d. i . : 
der Verkauf einer Sache unter Vorbehalt der Wiedereinlösüng, wobei der Schuldner 
dem Gläubiger die Nutznießung der Sache überließ, dieselbe aber durch Rück¬ 
zahlung der geliehenen Summe jederzeit wieder an sich bringen konnte; sowie 
der — Rentekauf, d. i . : die Belastung eines Grundstücks, welches im Besitze des 
Schuldners blieb, mit einem an den Gläubiger zu entrichtenden dinglichen Zinse;*) 
der von dem Gläubiger selber erhoben wurde. 

Von dieser Art der Satzung, bezw. des Rentekaufs war das Geldgeschäft, 
welches couiiiiumtas äs Ftetin mit den genannten ihrer reichen Mitbürget abge¬ 
schlossen, indem der Stadt die ihr in dem 
zustehenden Naturalpacht verkaufte, bezw. — verpfändete, und die sie nun M 
1560 zurückkaufte, bezw. wieder einlöste. Wie groß war aber das Kapital, welches 
die Stadt dargeliehen erhalten hatte? Rechnet man den Preis des Roggens zu 
1 Thlr. und den des Hafers zu ^ Thlr . pro Scheffel, so betrug die jährliche 
Geldrente von der oben angegebenen Hauptsumme der Körnpächte 223^2 Thlr . ; 
der Zinsfuß war aber um jene Zeit 6 Prct. **) , mithin waren die Pömmernsdörfer 
Körnpächte" für ein Kapital von 3725 Thlr . verpfändet. 

So viel ckber die Vergangenheit von Pommernsdorf. Gehen wir jetzt auf 
seine Zustände in neuester Zeit über. 

Nachstehenden Receß über die Regulirung der gutherrlichen und baüertichen 
Verhältnisse, und der damit verbunden gewesene Gemeinheits-Aushebung m Pom¬ 
mernsdorf Rllnoowschen Kreises: 

Receß über die Regu l i r ung der gutsherr l ichen und bäuerl ichen 
Verhäl tn isse i n Pommernsdor f . 

Zwischen dem Magistrate und den Stadtverordneten zu Stettin und deneü 

*) Meyer's neues Konversations-Lexicon XV, 928, g. v. Wucher. > > 
*) Schlekers Matrikel, Fol. 87. 
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bäuerliche Wirthen des im Randowschen Kreise liegenden Stadt-Eigenthums-
Dorfes Pommernsdorf iß nachstehender Receß über die Regulirung der guts-
herrttchen und, bäuerlichen Verhältnisse, mit welcher zugleich eine völlige Gemein-. 
Heits-Aufhebung verbunden worden, verabredet und geschlossen worden. 

ß 1. Es überlassen der Magistrat und die Stadtverordneten zu Stettin den 
bäuerlichen Wirthen zu Pommernsdorf, namentlich: — 1) Der Ehefrau des 
Schulzen Dräger, Christiane Schulz, welche den Hof, nach dem sich ihre Kinder 
erster Ehe der väterlichen Erbschaft rechtsbeständig entsagt, erworben hat, und 
ihrem, mit ihr in Güter-Gemeinschaft lebenden Ehemanne, dem Schulzen Göttlich-
Dräger; '2) Den Testaments-Erben des ehemaligen Schulzen Palmroth, als dessen 
Wittwe, Christiane geb. Züske, und ihrem in Gütergemeinschaft lebenden zweiten 
Ehemann, dem Michael Roloff junior, welche erstere den Nießbrauch des Hofes 
hat, nebst denen übrigen Testaments-Erben des Palmroth, als: a) seine Kinder 
erster Ehe, der großjährige Johann Friedrich, der Christian, der Carl David, 
welche beide noch minorenn sind, b) die Kinder zweiter Ehe: den Michael, die 
Albertine, <:) die Kinder dritter Ehe: Wilhelmine, Johanne Henriette; 3) Den 
Erben des Bauers Michael Schmeling, nämlich; a) den jetzigen Wirth Christian 
Schmeling, d) die Kinder der verstorbenen Sophie, verehelicht gewesene Kanzel-
bach, c) die Kinder der verstorbenen Marie, verehelicht gewesene Freese; 4) Die 
Erben des Christian Behrend, nämlich: die Wittwe, geb. Palmroth, die Kinder, 
a) den Johann, d) die Dorothea Maria, verehelicht an den Gerichtsmann Schulz, 
c) die Sophie, verehelicht an David Schulz, ä) die noch minderjährige Regine; 
5^ Den Schulzenschen Erben, nämlich: a) dessen Wittwe Dorothea Louise, geb. 
Mustmann, b) Dorothea Maria, verehelichte Gollnow, e) der majorenne David 
Schulz, ä) der majorenne Christian Schulz, 6) Dem Bauer Christian Beyer; 
7) Dem Bauer Michael Roloff; 8) Dem Bauer Mart in Behrend; 9) Dem 
Pauer Mar t in Gottschalk; 10) Dem Bauer Friedrich Freese; 11) Dem Bauer 
Christian Kanzelbach; 12) Dem Bauer Cristoph Heidemann; 13) Dem Kossat 
Mmstian^Kayser; — in Gemäßheit des Ediets vom 14. September 1811 und 
dessen Declaration vom 29. Ma i 1816, das freie und unbeschränkte Eigenthum 
der von ihnen besessenen Höfe nebst dazu gehörigen Gebäuden,'Hofstellen, Gärten, 
Wurthen, Acker, Wiefen und Hütung, nachdem sie d ie H ä l f t e der Äcker, 
M i e s e n , H ü t u n g , der Bestimmung des Gesetzes vom 14. September 1811 
gemäß, an d ie G u t s h e r r s c h a f t zu rückgegeben h a b e n , und willigen 
darin, daß dieselben im Hypothekenbuche des Hauptgutes abgeschrieben, und für 
die neuen Eigenthümer der Besttztitel besonders berichtigt werde. 

ß 2. Die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse und 
die Theilung des Landss ist bereits im Jahre 1818 geschehen und darüber ein 
Neceß errichtet worden, in welchem aber. beide Theile eine nochmalige Nachmessung 
sämmtlicher Ländereien sich vorbehalten hatten. Dieses ist geschehen; da sich 
aber erhebliche Verschiedenheiten gegen die bei der Theilung zum Grunde ge¬ 
legten Vermessung vorgefunden haben; da ferner seit 1818 Veränderungen in 
den persönlichen Verhältnissen der Grwerber entstanden sind; da endlich die 
hllüerlichen Wrthe späterhin eine völlige Gemeinheits-Theilung vorgenommen 
haben; so ist hierdurch der frühere Receß in seinen wesentlichen Theilen der¬ 
gestalt umgeändert worden, daß sämmtliche Teilnehmer eine Umarbeitung des-
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selben wünschen Müssen. Es wird daher der unterm 31. März I s i 8 vollzogene 
Receß hiermit für aufgehoben erkärt und 
seitigen Verhältnisse nur nach dem vorliegenden Vertrage betrachtet wissen. 

§ 3. Als Interessenten der Gemeinheits-Theilung treten sonst noch auf: — 
1) das Iageteüffelsche Cullegium, als äoiuiiimiii, äirsetuin des an die Bauern 
vererbpachteten Collegien-Landes. — 2) die hiesige Kirche wegen des auf der 
Feldmark liegenden Kirchen-Landes; — 3) das Schulamt vermöge der ihm zu¬ 
kommenden Dotation und der gehabten Weidegerechtigkeit;— 4) die sogenannten 
Wurth-Kossaten: a) die Erben des Kossat Marquarot, nämlich die Wittwe Maria, 
geb. Schulz und ihre Söhne Johann Friedrich und Carl Wilhelm; d) der Kossat 
Krüger; o) der Kosfat Tosch; ä) der Kossat Beyer, deren Besitzungen ruMcht-
lich ihres geringen Umfanges dem Edict vom 14. September 1811 nicht unter¬ 
worfen sind; — 5) der Müller Friedrich Beyer als Besitzer verschiedener Län¬ 
dereien und Berechtiger an der Weide. 

§ 4. Nachdem die neue Vermessung- durch den Conducthür Iungnickel vor¬ 
genommen worden, die hierdurch entstandenen Differenzen ausgeglichen sind, so 
haben die 12 Bauern und der Kossat Beyer, mit Einschluß der Dotation des. 
Schulzen, des Schullehrers, der Kirche und 
Landes an Acker land bchalten: 829 Mg. 71 ̂  Ruth., und der M a g i s t r a t 
hat mit Einschluß von 23 Mg. 174 Ruth, auf der Feldmark belegeNen, HM 
Iohannis-Klofter gehörige, und in feinem alten Vechättniß gebliebenen Landes, 
797 Mg. 102 Ruth, bekommen. An Wiesen und Aü tungs f l ache 
haben die Bauern behalten 395 Mg. 45 Ruth, und der Gu tsher rschaA 
sind überkommen 370 Mg. 154 Ruth. Die Bauern finden ihrer S M 
hiervon ab: Das Iageteüfelsche Collegium, die Kirche, den Schülhalter 
wegen seiner Dotation und Weidegerechtigkeit, die Kossäten und der Müller 
wegen ihrer Weidegerechtigkeit, das Schulzenamt. Der Magistrat hat von den 
ihm gehörigen Wiesen für den Schulhalter 2 Mg. und an 
Amt die nach der neuen Vermessung entstandene DiAtenz von 3 Mg. hergegeben, 
welche innerhalb seiner Gränze liegen. Es bedarf keiner weitern NächweisMg 
der richtigen Theilung in diesem Receß, sondern beide Theite halten sich durch 
die ihnen in der abgesteckten Gränze zugefallenen Ländereien für abgefunden, be¬ 
gaben sich nunmehr aller An- und Nachrechnung und erklärten sich als in Pauset) 
und Bogen abgefunden an. Der Nachweis: daß keiner der Interessenten ver¬ 
letzt worden ist, ist denselben durch Einsicht der in den Acten befindlichen Berech¬ 
nungen hinreichend gegeben worden. 

§ 5. Die Gränze zieht sich von der Oder längZ des sog. Preußischen Grabens, 
welcher zwischen Outsherrschaft und Bauern die Gränze bildet, bis zu dem festen 
Lande, geht nächstdem das hohe Ufer hinauf unk wendet sich längs' des Berges 
dergestalt, daß der stmle Abhang und noch 4 Ruthen breit oberhalb desselben 
der Herrschaft zugefallen, bis zu dem steilen Grund in der Mitte Ver bisheriges 
Kreuzstücke; von hier wendet sie sich in grader Linie bis zum Landwege, macht 
dort einen sehr stumpfen Winkel und zieht sich 86 Ruthen lang bis zum Berge, 
hier wendet sie sich nochmals in einem stumpfen Winkel nach dem Vuckpw-Graben, 
wo dieser von dem Feldwege durchschnitten wird; sie folgt diesem Graben, welcher 
hier die Gränze bildet bis 16 Ruthen südlich von der Stelle, wo der Weg nach 
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Schüne den Graben durchschneidet und geht dann in gerader Linie über die 
schmälste Stelle des Igelpfuhls, ^ nach der Schünefchen Gränze 7 Rutyen 
nördlich von der Stelle, wo der Viehtrifftspfuhl die Gräuze berührt. Außerdem 

:'!><! " erhält der Magistrat in den Gräbenwiesen längs der Güstowschen Gränze 64 Mg . , 
, z!«' 'i 93 Ruth., welche an dem alten Mühlengraben 46 Ruthen 2 Fuß, an der Oder 

62 Ruthen 4 Fuß breit und durch einen Graben von den bäuerlichen Graben-
l'sl' ' wiesen getrennt werden sollen. 

H 6. Es ward hierbei früher vergleichsmäßig bestimmt, daß an die gemein-
chaftliche Weide, welche den Bauern verblieb, ein jeder Bauer 14 Theile, mithin 
amMNche Wirthe 168 Theilß, der Müller gleich einem Halbbauer 7 Theile, die 
äMWtliche Koffaten 14 Theile, der Schulmeister je 1 Theil — Summa 190 

Mei le berechtigt fein sollte; die Kosfaten vereinigten-sich wiederum unter einander, 
daß öem ^c. Kayfer von dem Antheile derfelben ^ , und den übrigen 4 Kosfaten 
^3 zu kommen sollte. Als die Bauern nun auch die Hütungs-Gememheit auf¬ 
hoben, find diefe Weide-Interessenten auch nach diesen Grundsätzen in der hohen 
und niedern Hütung abgefunden worden. 

§ 7. Der Koffat Beyer behauptete Anfangs Eigenthümer zu fein. Er ver¬ 
glich sich hiernstchst mit dem Magistrate, daß er als erblicher Bauer betrachtet, 
ihm sein ganzes Land gelaffen wird, und er von '/g desselben, eine angemessene 
Rente giebt. Vor der Regulirung besaß er 12 Mg . 73 Ruth. Nachdem die 
Gstte mit der Menge ausgeglichen hat er 13 Mg . 112 Ruth, bekommen. Seine 
Besitzung liegt neben dem hohlen Grunde am Güstowschen Wege und ist oben 
und an dem Güstowschen Gränzgraben 34 Ruthen 5 Fuß breit. Seine Wiesen 
betrugen 3 M g . 72 Ruth., diese hat er in einer gleichen Fläche wieder be¬ 
kommen, und zwar von der unterhalb seines Ackers belegenen ehemaligen Kirchen-
Wiese 1 M g . 30 Ruth., in den Grabenwiesen 2 Mg . 42 Ruth, wodurch er die 

^z >!' ihm zukommende Wiesenfläche richtig erhalten hat. Bei der Eintheilung der 
.. ; ' ' Weide find ihm zugefallen: — 1) an hoher Hütung längs des Güstowschen Weges 

!/ . 1 M g . ' 6 5 ^ Ruth., die sich zu Acker eignet; 2) an niederer Hütung zwischen 
i!!'!«' dem PserdedamM und dem Preußischen Graben 3 M g . 152?/, Ruth. Er besitzt 
> >' <l,ü also im Ganzen 22 M g . 43 Ruth., welche überall Hütfrei f ind, wogegen er aber 
., t<!> auch keine Hütüngsgerechtigkeit auf der Feldmark hat. 
« ^'. Hiervon entrichtet er eine verglichene Rente von 6 Scheffel 13 V̂  Metze Roggen 
"' l ' und 2 Metzen Hafer, welche nicht in Körnern, sondern auf Mar t i n i jedes Jahres 

>' > in Gelde abgetragen wird. Der Durchschnittspreis, den das Getreide auf Mar¬ 
t in i in den letzten 10 Jahren gegolten hat, gibt den Betrag der Geldrente für 
die nächsten 10 Jahre dergestalt, daß die Kornrente-unveränderlich bleibt, die 
Geldrente aber von 10 zu 10 Jahren nach dem Marktpreife des Getreides von 
den verflossenen Decennien für das nachfolgende berechnet wird. Von der obigen 
Rente ist er berechtigt, den Betrag von ^ Theil der Contribution abzuziehen, 
dergestalt, daß er selbst 3 M g . 1 5 8 ^ Ruth, versteuert und die Contribution von 
1 M g , 1 2 9 ^ Ruth , von der Rente in Abzug bringt, welche gegenwärtig 2 0 ^ Gr. 
ausmacht. 

Die Abgabe des Keyser an die Geistlichkeit bleibt unverändert und ist 
der auf ^ treffende Theil bereits bei Veranfchlagung der Rente berücksich¬ 
tigt worden, 
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§ 8. hat die ihm zugchöMw 30 Mg . 21 Ruth, 
bereits vor längerer Zeit dm bMerlichen Wirchen auf Erbpacht gelassen. Es 
sind diese Grundstücke zusammengelegt und mit einer Kllche von 28 M g . 52 Ruth, 
wiederum in den Igelpfuhl und Mttelbrmfftücken neben dem Kirchenacker an¬ 
gewiesen worden. Da aber bei der voüftändigen Separation diese Länbereien in 
die Besitzungen des Schulzen Dräger, Bauer Kanzelbach und Heidemann gefallen 
sind, so ist hierbei festgesetzt und von dm Borstehern des IageteüMschen Tollegiums 
genehmigt worden; 1) daß die bäuerliche Gemeinde in gOliäuw sür die richtige 
Abtragung der jährlichen Erbpacht von 11 Sch. Roggen haftet; 2) daß in den 
Fällen, wo das äoiniuimn äirketuM einen Anspruch auf den Fundus selbst zu 
machen hat, die in den Besitzungen des Dräger, Kanzelbach und .Heidemann 
liegende und abgegrenzte Fläche von 28 Mg. 52 Ruth, dem HftMyio äirseto 
für dessen Ansprüche haftet, die übrigen GemeWdegüeder in einem solchem Fall 
aber dem Dräger, Kanzelbach und HeideWaun, oder Heren Nachfolger M Besitz 
überall iNl SoUäuM entßchädigen, und ihm die Gewähr für jeden achs dem auf 
ihrem Lande ruhenden Anspruch möglicher Weife entstehenden KachbM, leisten. 

§ 9. Me Mche M t e 17 Mg . 1 W ^ Ruth. Wer und 8 Mg . Mesen er¬ 
halten. Bei der Vertauschung, welche nächsidem W Lauf der VUhMdlungen 
vorgegangen ist, und wo ste jedes M a l 1 Mg . für 2 fortgegeben hat, hat sie 
bekommen 23 Mg. 170 Ruth. Acker und 8 Mg . I M Ruth. Wesen. Mer Acker 
liegt an dem Heidemannschen Grundstücke Wd ist 50 RuHen 2 Fuß breit, unter¬ 
halb desselben liegt die Kirchenwiese zu beiden Seiten bes KieMaumöerges wo¬ 
von sie den größten Theil einschließt. Sie hat die im Dürfe besessenen 
Wurthen theils zur Dotation des Schulmeisters, Heils zur VeMößerMg der 
Rohloffschen Hofstelle hergegeben, und ist für diese, so wie für die ßütuttgs-
gerechtigkeiten abgefunden worden, wogegen sie aber auch ihre Besitzungen völlig 
Hütfrei besitzt. 

§ 10. Die bisherigen Besitzungen des Müllers bleiben unverändert. Als 
Abfindung für die Weidegerechtigkeit hat er von den bäuerlichen Wirttzen be¬ 
kommen: von dem Berge am Güftowfchen Wege 2 Mg. 8 Ruth., von der niedern 
Hütung 5 Wg . 139 Ruth., alfo zusammen 7' Mg. 147 Ruth., wogegen die 
sämmtlichen Hütungsberechtigungen aufgehört haben. . 

§ 11. Die Kossäten Höfe, nämlich derjenige des Müllers Beyer, der Kossäten 
Märtens, Tesch, Krüger, bleiben in ihren bisherigen Rertzältnisson Wir Herrschaft. 
Ihre Hütungsgmechtigkeit ist ebenfalls abgelöst worden und hat ein jeder von 
ihnen in den Bergen am Güstuwfchen Wege 122'^ Q.-Rnth., der Krüger aber, 
da er an die bäuerliche Hütung gränzt, als eine Schadloshaltung für den mög¬ 
lichen Viehfraß noch '/> ̂ u th . breiter bekommen; in der niedern Hütung zwischen 
den herrschaftlichen Gränzgraben und dem Pferoebamm bekommt jeder 1 Mg . 
166 i/g Ruth., welche sich zu Wiesen eignen; hiermit sind sie wegen aller und 
jeder HAungsgerechtigkeit auf der Feldmark abgefunden; ihre übrigen Besitzungen, 
welche in Wurth- und Gartenland bestehen bleiben unverändert. 

§ 12. Der Schulhalter hat bekommen zur Verbesserung seines Schuldienstes 
— a) die HAterm Hause belegene ehemals von ihm pachtweise inne gehabte 
Kirchenwurth von 1 M g . 32 Rnth., b) w n den WurGm am Mftowschen 
Wege 128 Ruth., «) vom Magistrate als ein besonderes Geschenk 2 M g . Wiese-

Landbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. 20 
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wachs längs des Preußischen Grabens und innerhalb der herrschaftlichen Gränze. 
Als Abfindung für die Aufhütung a) mit dem' großen Vieh 2 Mg. Wiesewachses 
in den bäuerlichen Grabenkviesen; d) für seinen Antheil an der gemeinschaftlichen 
Hütung 1) neben den Wurthstücken am Güstowschen Wege von dem dort belegenen 
wüsten Acker 52 Q.-Ruth. 2) in der Hütung zwischen dem Preußischen Graben 
und dem Pferdedamm 148 Q.-Ruth. Das Schulamt hat also be: der Re-
gulirung außer dem früher besessenen Garten erhalten 2 Mg . 52 Ruth. Wurth-
land, 4 M g . 148 Ruth. Wiesewachs. Dieses Alles benutzt der Schulmeister 
hütfrei, hat aber auch keine Weidegerechtigkeit auf der bäuerlichen Feldmark. 

§ 13. Das Schulzenamt hat von den bäuerlichen Wirthen in den Wurthen 
am Güstowschen Wege 4 Mg . bekommen. Als sich bei der Vergleichung der 
alten Vermessung gegen die neue ergab, daß der Magistrat den Bauern noch 
5 Mg. Wiesenwachs herausgeben mußte, so wurden diese ebenfalls zur Dotation 
des Schulzen- und Gerichts-Amtes bestimmt, wovon 3 Mg. der Schulze, und 
jeder der Gerichtsleüte 1 Mg . bekommen hat, wogegen aber auch alle bisher von 
der Herrschaft dem Schulzen ertheilten Emolumente und namentlich das vom 
Magistrate bisher bezahlte Gehalt von 10 Thlr. aufhören. Diese Wiesen liegen 
in den Grabenwiesen, und innerhalb der herrschaftlichen Gränze. 

§ 14. Nachdem solchergestalt alle fremden Interessenten abgefunden waren, 
haben die Bauern die Gemeinschaft unter sich aufgehoben. Es verbleiben den 
Bauern an Acker und Schaderuthen, fo wie an Gärten und 

Wurthländereien. Mg . 755. 156 R. 
An Feldwiesen, die beim Acker mit gerechnet werden. . . - 1. 30 -
Der Lange Grund, welcher jedoch bei der Theilung nur als 

7z im Werth angerechnet ist - ^ 6. 30 -
I n Summa . M g . 763. 36 -
Hiervon ist zur gemeinschaftlichen Hütung 
niedergelegt . 51 . 85 

Zu neuen Wegen sind verwendet 1. 81 
- 52. 166 -

Bleiben als Acker . . . . Mg . 710. 50 R. 
welche völlig hütfrei gelegt und außer aller Gemeinheit dergestalt eingetheilt wor¬ 
den sind, daß ein jeder Wirth ein zusammenhangendes Stück nahe beim Dorfe, 
und ein entfernteres erhalten sollte, außerdem ist das sog. Kleine Feld am 
Güstowschen Wege soviel davon nicht zur Hüwng niedergelegt ist, zu Ver-
gütigungs-Lande bestimmt worden. Hiernächst haben die Bauern die einzelnen 
Parcelen durch Zulegung von Acker aus dem Vergütigungs-Lande ausgeglichen 
und verlooset hat, wodurch zugefallen sind: — Wer folgt im Receß ein svecieller 
Nachweis derjenigen Ackerstücke, Wurth- und Gartenstächen — letztere durchweg 
gleich groß, nämlich 2 M g . 33 Ruth. — welche einem jeden der 12 bäuerlichen 
Ackerstücke überwiesen sind, der hier übergangen wird, um nur die Hauptsumme, 
in Verbindung mit dem Wiesewachs einzuschalten.) 

§ 15. Bei der Vertheilung des Ackerlandes nämlich und der Wiesen haben 
nach dem Vertheilungs-Register erhalten: 
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Acker i c . W i e s e n 
1 . D i e B e h r e n d f c h m E r b e n . . . . . M g . 5 7 . 1 6 3 1 8 . 1 2 4 , , R u t h . 

B 2. Beyer 
3. Die Schmelingschen Erben 
4. Mart in Behrend 

Di P lhsc h h 
5. Die Palmrothschen Erben 

Di Schlsch Eb 
P h s c h 

6. Die Schulzenschen Erben 
7. Freefe . . 
8. Gottfchalk 
9. Roloff senior 

10. Dräger - 58. 1 6 3 ^ 18. 152,^ 
11. Kanzelbach - 5 7 . 1 6 3 18.105,4 
12. Heidemann . - 57. 163 18. 109,4 

59. 160 20. 3ß„ 
63. 82 18. ,, 
62. 79 18. 98,4 
58. 163 18. 83,4 
61 . 82 i/2 18. 8,4 
57 163 20 21 

/2 
57. 163 20. 21,4 
57. 16672 18. 98,4 
56. 1 18. 106,4 

Summa des Vertheilten . . Mg.710. 10972 225. 156 Ruth. 
§ 16. An Hütung ist annoch verblieben: an^ ehemaligem Acker 51 Mg. 

85 Ruth. Hiervon haben die Servitutsberechiigten 6. 24 erhalten, so daß 45, 
61 bleiben. Dagegen sind einige Dreschberge als unnutzbar berechnet hinzuzu¬ 
geben mit 3. 171, und in der niedern Weide an der Oder 90. 11, so daß dze 
Communhütung mit 139 Mg . 63 Ruth, bleibt. Jeder Bauer hat das Recht 
auf diese gleichviel Vieh zu treiben, und es hangt von der Bestimmung des 
Schulzen und den Gerichtsleüten ab, mit welchen Arten von Vieh und mit viel 
Haupt jene Weide betrieben werden kann und soll. Der mindere Düngungs-
Zustand der Parcelen ist dadurch daß die Gemeinde die schlecht gedüngten Län¬ 
dereien abgemistet hat, ausgeglichen worden. 

§ 17. An neuen Wegen sind Behufs der Gemeinheitstheilung angelegt: — 
1) Von den nach dem, Kirchenlande führenden Feldwege ein Communications-
Weg längs des Buckow Grabens bis nach dem Höpfners-Bruch, damit ein Jeder 
nach dem, jenseits des Grabens liegenden Theil seiner Besitzung gelangen kann. 
2) Von der Brücke an dm Springstücken längs des langen Grundes bis nach 
den Feldwege, welcher über das Kirchenland führt. 3) Über die Spring- und 
Eichbaumsstücke längs des Grabens nach dem scharfen Schortbruche. Alle Wege 
im Acker dürfen nicht zu > Viehtrieften benutzt, fondern das Vieh muß am Strick 
und Zaum hierdurch geführt werden. 

§ 18. Sämmtliche Wege, der Damm am Höpfners-Bruche und alle Haupt-
Abzugsgräben werden auf gemeinschaftliche Kosten von der Gemeinde unterhalten. 

§ 19. Die Gutsherrschaft hat den ihr zugefallenen Acker theils in Parcelen 
vererbpachtet, theils auf Zeitpacht ausgethan, theils darauf eine Ziegelei an¬ 
gelegt. Von der oben erwähnten Fläche von 797 Mg . 102.Ruth. Acker war 
abzufinden das Iohanniskloster mit 22-Mg. 177 Ruth., welche auf beiden Seiten des 
Stadtweges zufammenhangend angewiesen sjnd. Es befinden sich auch in der 
Herrschaftlichen Feldmark mehrere Baustellen, welche von den Bauern an verschiedene 
Einwohner mit Bewilligung des Magistrats ausgethan, und theils durch die, 
während der Belagerung (Stettins im Jahre 1813) erfolgte Zerstörung der Ge-
baüde der Dorfschaft wieder anHeim gefallen waren, theils auch noch jetzt be¬ 
baut sind. Die Stadt übernimmt alle Verbindlichkeiten, welche die Bauern 

20* 
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gegen d W Ansiedler hatten, zieht aber auch von diesen künftig das zu bezahlende 
OrMdgeM und ist derselben Me bebaute Fläche auf ihr Antheil angerechnet 
worden. 

§ 26. Von der dem Magistrate «verwiesenen Fläche Wiesen, 370 Mg. 
154 Ruth, groß, hat derselbe abgetreten: an den Schulhalter 2 Mg. an das 
Dorfgericht 5 Mg . also zur freien Benutzung behalten 363 M g . 154 Ruth., 
welche ebenfalls theils auf Zeit-, theils auf Erbpacht ausgethau sind. 

§ 21 . Die TheNMg der Ländereien zwischen dem Magistrat und den Bauern 
ist bereis Nach beendigter Krnte des Jahres 1818 zu Stande gekommen; die bis-

l!"5 herigen M y a b m und Pachte haben die Bauern bis Mart ini desselben Jahres in 
' " / , den früherw Verhältnissen entrichtet; es ist mithin die Übergabe des Eigenthums 

' und die Aufhebung der Dienste und Pachte bereits erfolgt; die Gemeinheits-
5 theilung ist' im Acker bereits nach beendigter Ärnte des Jahres 1820, und in 
j den Wiesen und HAnngen mit ^ dem Schluß der Hütungszeit desselben Jahres 

; geschehen. 
. § 22. Das Erbpacht-Vorwerk Schüne besaß die Gerechtigkeit, das Pommerns-

dorfer Feld 3 Tage in der Woche mit den Gellschafen zu behüten. Es ist da-
^ ^' rüber ein Streit entstanden, wie hoch der Gellhaufen an Kopfzahl zu rechnen sei, 

ferner über das Quantum der Ablösung, und endlich in wiefern die Bauern ver¬ 
pflichtet, sind, zu diesem Ablösungsquanto beizutragen. Hierüber schwebte ein 
Prozeß,' welcher dahin rechtskräftig entschieden ist: daß der Magistrat die Ab¬ 
findung des Vorwerks Schüne aus eigenen Mitteln bewirken muß. Letzteres ist 
auch bereits bei Gelegenheit der Regulirnng der bäuerlichen Verhältnisse in 
Schüne geschehen. . -

§ 23. Die Bauern sollten die zurückzuliefernde halbe Hoswchr-Saaten, welche 
für jeden Wirty beträgt: 17 V2 Scheffel Roggen, 3 Scheffel Weizen, 12 ^ Scheffel 

! ^'! Gerste, 5 Scheffel. Hafer, 2 Scheffel Erbsen, 8 Metzen Wicken, 12 Metzen Lein¬ 
samen, nach dem Martini-Marktpreise des Jahres 1818 bezahlen, und das ge¬ 
wöhnliche Bestellerlohn mit 4 Gr. pro Fuhre, mithin 12 Gr. für jeden Scheffel 
dreisähtig, und 8 Gr. für jeden Scheffel zweifährig zu bestellende Getreideart, 
wohin Hafer gehört, vergütigen; Erbsen und Wicken werden einjährig besteAt, 

'! > und also pro Scheffel mit 4 Gr . bezahlt. 
!' D ie lebendige und tsdie Hofwehr beträgt für jeden Wi r th nach den bei 
'!' Kreckow festgestellten und hier ebenfalls angenommenen Grundsätzen 380 Th l r . 

22 Groschen. 
! ' Diese Zahlungen für HvfwchV-Saaten und Hofwehr-Ntensilien bleibenden 

Bauern 6 Jahre lang gestundet, dergestalt: daß der Magistrat sich gefallen läßt, 
' > binnen dieser Frist Abschlagszahlungen in runden Summen anzunehmen, die 

. ^ 1 . Bauern hingegen das Kapi ta l , so weit es rückständig bleibt, von M a r t i n i 1818 
'1 an gerechnet mit 5 Prct . bis zur Abtragung verzinsen und gestatten, daß dasselbe 
,,, zur ersten Stelle im Hybothekenbuche auf die eigentümlichen Höfe eingetragen 

werden. 
>. Die Bauern haben bereits vor vielen Jahren, als man mit ihnen über die 
.', 

Erbstandsgeldes eingezahlt; diese sollen ihnen mit den gesetzlichen Zinsen a 5 Prct, 
auf die Hofwehrgelder in sofern i n Abzug gebracht werden, als die jetzigen Ve-
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sitzer der Höfe, Erben oder 8uc668ßors8 tmßularsg der Einzahlenden geworden 
sind. Hierüber wird eine besondere Liquidation angefertigt werden. 

§ 24. Die Bauern sind noch verschiedene Pachte an den Magistrat schuldig; 
auch diese sollen liquidirt und binnen 5 Jahre alljährlich mit ^ an den 
Magistrat eingezahlt werden. . , 

§ 25. I n den Grabenwiesen, welche der Magistrat erhält, soll künftig unter 
keiner Bedingung gehütet werden, weil die Dorfschaft nicht verpstichtet ist, dem 
fremden Besitzer eine Tr i f t liegen zu lassen; dagegen gestatten die Bauern dem 
künftigen Besitzer oder Pächter dieser Wiesen einen Heüweg durch das Dorf 
längst der Hütung und von der alten Mühle nach den Wiesen. Der Magistrat 
übernimmt den dahin führenden Weg, so weit er von den Besitzern der herrschaft¬ 
lichen Grabenwiesen ausschließlich benutzt wird, zu unterhalten zu welchem Zweck 
die Bauern demselben gestatten, von den dagegen liegendeck Sandbergen den dazu 
erforderlichen Sand zu nehmen. 

Die Entschädigung für den zum Damm erforderlichen Flächeninhalt, und 
für diese Vergünstigung ist bei der allgemeinen Ausgleichung durch die Anrechnung 
von 1 Mg . Wiesewachs geschehen. 

Der Magistrat verpstichtet sich, auch diese Mrabenwiesen auf feine Kosten 
mit einem Graben einzufassen, um sich gegen Übertritt des Viehes aus der 
bäuerlichen Feldmark selbst zu schützen, und die hierzu nöthige Fläche selbst 
herzugeben. 

§ 26. Die Speicherwohnungen verbleiben den Bmern eigenthümlich, da sie 
dieselben stets benutzt und auf eigne Kosten errichtet haben. 

§ 27. Die O « e r n versteuerten bisher ein jeder 1 Landhufe 13 M g . 
162'/^ Ruth., nach der Regulinmg versteuert ein jeder 21 Mg. 2 3 1 ^ Ruth.; 
der Magistrat übernimmt die Eontribution von 8 Landhufen 21 Mg. 7 5 ^ Ruth. 
Pommersch Maaß. Alle übrigen bisher an den Magistrat, fromme Stiftungen 
und Privatleute gegebenen Abgaben und Pachte werden durch die Abtretung des 
Landes aufgehoben, und bleibt es dem Magistrat überlassen, sich mit den Be¬ 
rechtigten auszugleichen. Nur allein die Erbpacht von 11 Scheffel Roggen, 
welche die Bauern an das Iageteüffelsche Collegium entrichtet haben, bleibt.un¬ 
verändert, da sie das demselben gehörige Land nicht abgetreten haben, sondern 
ihnen dasselbe in der bäuerlichen Fläche wieder angewiesen ist. Die Kossäten 
Keyser und Marquardt entrichten die landesherrlichen Abgaben unverändert, da 
sie ihr ganzes Land erhalten haben. 

§ 28. Der Nebenmodus und die Quartalsteüer der jetzt vorhandenen kleinen 
Leute wird zwischen den bäuerlichen Wirthen und dem Magistrate nach Ver-
hältniß des Betrags zur Contribution getheilt. Sollten neue Familien angesetzt 
werden, so erhält den Nebenmodus derjenige Interessent auf dessen Besitzungen 
die Ansiedelung erfolgt. 

§ 29. An dm Prediger entrichtet künftig. 
Jeder Bauer: 1 ̂  Scheffel Roggen Meßkorn, 16 Groschen Iahrgeld,1 Mandel 

Gier, 2 Groschen zu einem Stollen, 1 Wurst. 
Der Magistrat hingegen: 18 Scheffel Roggen Meßkorn. 

An den Küster giebt künftig: 
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Jeder Bauer : 2 Metzen Roggen Meßkorn, 8 Groschen Fahrgeld, 8 Eier, 
V2 Wurs t , 1 B r o d . 

, Der Magis t ra t : IV2 Scheffel Roggen. ' 
D ie Leistungen des Kossat Keyser — an den Prediger: 6 Metzen Meßkorn, 

16 Groschen Iahrge ld , 8 Eier. 1 Wurs t ; an den Küster: 8 Groschen Iahrge ld , i 
1/2 Wurst , 4 Eier, — bleiben, da er sein Land auf Rente behält, unverändert, ^ 
eben so die Leistungen der kleinen Kossäten, welche der Regul irung nicht unter- ^ 
liegen. 

§ 30. Al le bisherigen Conmnallasten, wohin der Transpor t der Verbrecher, ^ 
die. Unterstützung der Dorfsarmen, die Fuhren und Arbeiten zu den Kirchen-, 
P f a r r - und Schulbauten gehören, nnd was sonst gesetzlich hierher gerechnet w i rd , 
bleibt unverändert, jedoch wi rd festgesetzt: — a) Es soll durch einen b'esondern Proceß 
ausgemittelt werden, :n welchem Verhältniß die Unterhaltung des Vukow Grabens 
und des Gränzgrabens, so wie die Besserung der Dorfstraße und Unterhaltung 
der Dor fb runnen, Communallast sei oder nicht; — >d) daß die Gränzbrücke mit 
Güs tow , und zwar zur Hälfte vom Magistrat die andere Hälfte von dem 
D o m i n i u m Güstow erhalten w i rd , die Gemeinde aber die hierzu erforderlichen 
Fuhren leistet.' 

§ 3 1 . D ie Hülfsdienste, bestehend i n 10 dreispännigen oder 8 vierspännigen 
Gespanntagen, und 10 Handdiensttagen, werden bis zum Jahre 1830 von der 
Gemeinde geleistet, welcher hiernächst die Befugmß zustehet, dieselben nach der 

" i n der Gemeinheitstheilungs - Ordnung vorgeschriebenen Grundsätzen abzulösen. 
Es läßt sich der Magistrat die Einschränkung gefallen, daß die Handdienste nur 
bei Feuers- und Wafsersnoth und zur Besserung und Anpflanzung der Alleen 
und Wege gefordert werden dürfen. A l s Unterstützung bekommen sie dafür jähr¬ 
lich 6 Leiterbaüme und 2 Schemmelholze aus dem Stadtbruche angewiesen. 

§ 32 . Den Magistrate verbleibt die Straßengerechtigkeit, Jagd, Patronat, 
I u r i sd i c t i on , höhere Do r f s - und Feld-Pol izei , und alle Ausflüsse des Eigenthuins, 
welche den Bauern durch das Gesetz nicht übertragen sind. 

H 33 . Der Magistrat entsagt dem Ansprüche auf eine höhere als die Normal -
! ! ! ' Entschädigung, und erkennt sich durch die Abtrewng von Land gegen die guts¬ 

herrlichen Rechte für abgefunden. 
§ 34. Schließlich entsagen alle Interessenten allen gegen diesen Receß zu 

> <. machenden Einwendungen und haben denselben, welcher die Kra f t eines gericht-« 
lich vollzogenen Vergleichs haben soll, genehmigt und unterzeichnet. 

!,, . S o geschehen Pommernsdorf, den 4. December 1 8 2 1 . 
!,,, Folgen die Unterschriften 
, ' I l sämmlicher Interessenten, von denen die weiblichen, sämmtlich des Schreibens unkundig, ihre 

Unterschrift durch,f f f abgegeben haben; auch einer der Bauern konnte nicht schreiben. A l s , 
. > Commissarien des Magistrats haben unterschrieben: die Stadträthe Johann Friedrich Friederici, ^ 

und A. F. Masche, von Seiten des Iageteüffelschen Collegiums, dessen Provisor, Stadt-Syndicus 1 
I . Fr. Ruth. .. ' ^ 

^ Kretzschmer, Öconomie-Commifsionsrath, als Special-Commissarius zur Regulirnng der ^ 
! .̂ gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse zu Pommernsdorf. — Sprengel als Protokollführer, ß 

Folgen die Approbationen der Vormundschafts-Deputation des Hönigl. Stadtgerichts zu« 
Stettin für die unter Curatel stehenden minderjährigen Interessenten, vom 19. December ^ " " ' 
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'- vom 20. März und 11. April 1822, so wie ein Legitimations-Attest des Stadtgerichts zu Stettin 
vom 17-Juni 1822, , ' 
wird unter Vorbehalt der Rechte jedes Dritten, wie hiermit geschiehet, bestätiget. 

Urkundlich unter unserm Siegel und Unterschrift. 
Stargard« den ( I . . 8.) 19. Ju l i 1822. 

Königlich Preußische General-Commission zur Regulirung der gutsherrlichen und 
bäuerlichen Verhältnisse in Pommern. 

v. Brauchitsch. Haefe. Kretzschmer. Roestel. 
Hx äßorsto vom. 6. October 1823 ist in dem Pommerschen alten Land- und Hypotheken¬ 

buche der Kämmerei-Güter ^om. I, S. 315 bei Pommernsdorf Lud l i f . I (der Inhalt des 
vorstehenden Recesses) vermerkt. Stettin, den 24. November 1823. Völkerling. 

Angehängt ist die von den Stadtverordneten-Versammlung am 11. Januar 1821 ausge¬ 
fertigte und vom Oberbürgermeister. Bürgermeister und Rath der Stadt Stettin unterm 
24. Januar 1821 bestätigte Vollmacht für die Stadträthe Masche und Friederici; so wie die 
Vollmacht für Pen Stadtsyndikus Ruth, vom Inspector und den Provisoren des Iagelteüffel-
schen Kollegiums ausgefertigt den 13. Mai 1823, vom Magistrat bestätigt den 20. Mai 1823. 

Nachstehender in der Prozeßsache der bäuerlichen Wirthe zu Pommernsdorf 
wider den Magistrat zu Stettin wegen Instandhaltung der Gräben, Wege :c. 
zu Stande gekommener Vergleich: Pommernsdorf, den 17. Juni 1822. 

I n dem Theilungs-Receß zwischen der Stadt und .der Dorfschaft Pommerns¬ 
dorf sind noch einige Punkte wegen Unterhaltung der Gräben, Wege ;c. zweifel¬ 
haft und der fernem Regulirung vorbehalten geblieben. Zu diesem Besuche be¬ 
gaben sich als Bevollmächtigte des Magistrats: die Stadträthe Masche und 
Friederici hierher, wo sie sämmtliche Bauerhofs-Wirthe (werden namentlich auf¬ 
geführt) versammelt fanden. Nach gehöriger Rücksprache mit den sämmtlichen 
Bauexwirthen kam folgende Einigung zu Stande: 

. 1. Der Magistrat und die Dorffchaft Pommernsdorf unterhalten jeder auf 
ihre alleinige Kosten, und ohne Conmrrenz des andern Theils, auf dem zur 
Hälfte ihnen zugefallenen Acker, so die Dorfschaft auch im Dorfe selbst, alle 
darauf belegenen Wege, Landstraßen, Brücken Gräben, Triften, Brunnen :c. :c. 

2. Inzwischen läßt der Magistrat ein für alle M a l den zwischen dem der 
Dorfschaft Pommernsdorf zugefallenen Acker und dem Schüneschen Vorwerk be¬ 
legenen Gränzgraben tüchtig und ordentlich zur Breite von 8 Fuß aufräumen; 
die Dorfschaft aber unterhält diesen Graben für die Zukunft jederzeit allein, jedoch 
mit Vorbehalt des Anspruchs, den sie glaubt an das Scheüneschen Vorwerk 
wegen der Theilnahme an dieser Ausräumung machen zu können, jedoch ohne 
Vertretung des Magistrats. 

3. Der Magistrat zahlt statt der einmaligen halben Ausräumung des sog. 
Bukow-Grabens, soweit er die Gränze zwischen Güstow und dem Pommerns-
dorfer Baueracker ausmacht, die als hierzu nöthig berechneten Kosten mit 46 Thlr. 
3 Gr. an die Gemeindekasse der Dorfschaft. Dafür übernimmt diese von jetzt 
an und für immer auf ihre alleinige Kosten die Ausräumung und Unterhaltung 
des Bukow-Grabens so weit er durchs Pommernsdorfsche Bauerland geht̂  und 
die Gränze dieses Landes und die Güstowsche Feldmark berührt, jedoch in Hin¬ 
sicht des letztern Theils mit Vorbehalt der feststehenden Theilnahme von Güstow 
die Hälfte zu diesen Kosten beizutragen. Den letzten Theil dieses Grabens, von 
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dein Punkte, wo die Pommernsdorfsche Feldmark aufhört, zwischen den der Stadt 
zugefallenen Wissen und den Güstowschen Terrain bis zur Oder unterhält der 
Magistrat jetzt und künftig allein mit Güstow. 

4. Zur Reparatur beider Dorfsbmnnen und zur Ausbesserung der hohen 
Dsrfsstraße nach 3 Bauerhöfen gibt .der Magistrat noch ein für alle Ma l das< 
benöthigte Holz aus alten Oder- oder Brückenpfählen. ,, 

5. Die Brücke des Weges von Pommernsdorf nach Güstow über den Bukow-
Graben unterhält jetzt und künftig der Magistrat allein *), nur daß die Dorfschaft 
die dazu nöthigen Fuhren leistet. 

Die anwefeuden Bauerwirthe übernehmen die Gewähr, daß diese Vereinigung 
vyn allen und jeden dabei noch irgend interessiren könnenden Mitgliedern der 
Gemeinde jederzeit erfüllt und treulich gehalten werde. Schließlich bitten sie für 
sich eine Ausfertigung des Protokolls mit Bestätigungs-Dekret des Magistrats. 

Borgelesen, genehmigt und unterschrieben. 
(Folgen die Unterschriften.) 

Das vorstehende mit dem Original völlig übereinstimmende Protokoll wird 
unter Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung, nach deren Beschluß vom 
1. d. M . seinem ganzen Inhalte nach, von uns genehmigt und bestätigt. Ur¬ 
kundlich unter unserer Unterschrift und Siegel ausgefertigt. 

. Stettin, den 14. August 1822. 
Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath. 

Kirstein. 
Der Vergleich vom 17. Juni ist von den beiden Magiftrats-Commissarien 

in der Verhandlung vom 18. October 1822, seinem ganzen Inhalte nach nochmals 
anerkannt, und eben so von den bäuerlichen Interessenten zu Pommernsdorf in 
der Verhandlung vom 5. Ma i 1825. 

Nöbiling, Kreis-Iust iMh, als Comunfsarius. Krause, Auscultator, 
als Protokollführer. 

Wird unbeschadet der Rechte jedes Dritten überall hiermit bestätiget. 
Urkundlich unter der Königl. General-Commission Siegel und Unterschrift 

aüsgefertiget. 
Stargard, den 12. August 1825. 

Königl. Preüß. General-Commiss. (I,. 8.) zur Regulirung der:c. :c. Verhältnisse. 
Haese. Kretzschmer. RoesM 

Schon sor und demnächst gleich nach Abschluß und Bestätigung des Aus-
eMändersetzungs-Recesses ging der Magistrat ans Werk, einen großen Theil des 
der Stadt zugefallenen Grund und Bodens der Pommernsdorfer Feldmark durch 
Zerschlagung desselben in Parcelen von verschiedener Größe und durch Vererb¬ 
pachtung dieser Theilstücke, für die Kämmereikasse zu verwerthen. Es fanden sich 
alsbald KaufWbhaber in Menge, welche die zur öffentlichen Licitation gestellten 
Parcelen zu Erbpachtrechten erstanden und sie mit Wohnhäusern bebauten. Eines 
dieser Etablissements hat unter seinem zweiten Besitzer, der einem gräflichen Haufe 
angehört, einen eigenen Namen erhalten, und zwar einen aus der französifchen 
Sprache entlehnten. Graf v. Canitz, der Namengeber, scheint seine Muttersprache 

*) Diese Verpflichtung ist durch Recetz vom 2/13. Apris 1867 abgelöst. 
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eben nicht geliebt, oder für zu arm gehalten zu haben, um eine passende Be¬ 
nennung für die von ihm erworbene — Scholle Pommernsdorfer Erde ausfindig 
machen zu können; wie es in der M t t e des vorigen Jahrhunderts anderen, auf 
dem Ober-Barnim angesessenen hochgräflichen und hochadlichen Familien erging, 
welche, als es sich um den Anbau des urbar gemachten Oderbruchs handelte, für 
die dort errichteten Ansiedlungen keinen anderen Namen zu finden wußten, als 
Beauregard, Monrepos, u. d. m.! 

Ein sonderbarer Fal l eigner Art, der in die Kategorie der Namengebungen 
gehört,, ist ganz in der Nähe vorgekommen. Auf der, der Kämmerei in Folge 
der mit dem Stettiner Eigenthumdorfe Scheune Statt gefundenen Separation 
eigentümlich verbliebenen Acker hat der Salinen-Infpector Abraham Bettac, 
aus Schönebeck bei Magdeburg, der diesen Acker nebst Wiesen 2c. zu Erb¬ 
pachtrechten erworben, ein neues Vorwerk angelegt (L. B. H . Th. Bd. I I , 
1528). Erwünschte, dasselbemit demNamen „Ehadeleben" belegen zu dürfen. 
Soll der erste Th eil dieses Namens deutsch oder französisch ausgesprochen werden? 

Ursprungs gewesen zu sein, mithin mußte „Chade" nach französischer Weise ge¬ 
sprochen werden; „leben" dagegen entlehnte der — germanisirte Baske von seiner 
Magdeburgischen Heimath, woselbst fast alle Dorfnamen die Endung „leben" 
führen. Der Magistrat befürwortete den Antrag des :c. Bettac in seiner Vor¬ 
stellung vom 6. September 1823 und die Königl. Regierung nahm keinen Anstand, 
t>en gewählten Namen „Chadeleben" mittelst Rescripts vom 30. November 1823 
zu genehmigen, worauf auch gleichzeitig den betreffenden Behörden (Ober-Landes-
Oericht, General-Commando des 2ten Armse-Cörps, Statistisches Bureau) die 
vorschriftsmäßigen Mittheilungen gemacht wurden, und das Amtsblatt den Namen 
der neuen Ortschaft verkündete. Beim Statistischen Bureau machte man aber, 
zufolge Schreibens vom 2. Januar 1824, aus Chadeleben ein Vorwerk „Chade-
born", was von Seiten der Königl. Regierung nicht berichtigt worden ist; und 
so hat denn der geheime Regierungsrath F. B. Engelhardt, der beim Statistischen 
Bureau das Topographische Wesen fast drei Menschenalter lang unter der Feder 
gehabt hat, seine Karte vom Preußischen Staate, sür deren Veröffentlichung er 
ein Privilegium in Anspruch nahm, mit diesem falschen Ortsnamen „Chadeborn" 
— geschmückt, bis auf Weiteres! Nun begab es sich lanae Jahre nachher, daß 
der Präsident des Ober-Landesgcrichts Voetticher (später wirklicher Geheimer Rath 
und Chef-Präsident der Ober-Rechnungskammer zu Potsdam) in einer, das Vor¬ 
werk Chadeleben betreffenden, gerichtlichen Sache specielle Kenntniß von diesem 
Namen nahm, und unterm 22. März 1837 verfügte, daß der Erbpächter Bettac 
in dem, seine Sache betreffenden Termine, zllgleich befragt werden solle, wuher 
es komme, daß er für seine Erbpachtgut den Namen Chad eleben statt des deutschen 
Schadeleben gewählt, und ob er geneigt sei, darein zu willigen,^ daß der Name 
seines Gutes richtig deutsch geschrieben werde. I n dem,' am 13. Jun i 1837 
abgehaltenen Termine erklärte nun 2c. Bettac: „Es fei allerdings nicht seine 
Absicht gewesen, daß sein bei Scheune belegenes Gut dm halbfranzösischen Namen 
Chadeleben erhalten solle, er wollte ihm vielmehr wegen des vielfachen Schadens, 
der ihm durch den Besitz des Gutes erwachsen, den Namen Schadeleben geben; 
durch ein Mißverständnis des Magistrats-Secretairs Lentz, der ihn über den^ 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 21 
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Namen zu Protokoll vernommen, sei aber die obige Schreibart entstanden. Für 
den Fall , daß ihm keine Kosten dadurch erwüchsen, sei er damit einverstanden, 
daß der Name in die richtige deutsche Schreibweise „Schadeleben" abgeändert 
werde." Präsident Boetticher theilte diese Erklärung der Königl. Regierung mit 
dem Anheimgeben mi t , dem Namen des Erbpachtgutes bei Scheune, um 

- ^' Irrungen zu vermeiden, die richtige deutsche Schreibweise zu geben. Der Magi¬ 
strat unterm 30. Jun i 1837 befragt, ob bei dem Antrage vom 6. September 
1823 besondere Gründe vorgewaltet hätten, den deutschen Namen Schadeleben 
mit einem französischen „Ch" zu schreiben, berichtete unterm 8. Ju l i 1837, „daß 
der Erbpächter Bettac in seinem unterm 2. Ju l i 1823 zu Protokoll gegebenen 
Antrage wegen Benennung seines Erbpachtgrundstücks ausdrücklich „Chadeleben" 
habe niederschreiben lassen, Seitens des ;c. Lentz daher in keiner Weise ein Miß-
verständniß obgewaltet habe. Andere Gründe für die französirte Schreibweise 
hätten nicht vorgelegen. Magistrat sei daher mit der, von dem :c. Bettac jetzt 
gewünschten Umänderung des Namens in Schadeleben einverstanden. So ist denn 
seit dem 2. August 1837, an welchem Tage die Königl. Regierung die Abände¬ 
rung des Namens durch ihr Amtsblatt bekannt machte, auch die bezüglichen 
Behörden davon in Kenntniß setzte, das französische „Ch" im Namen Schadeleben 
in das richtige deutsche „Sch" verwandelt worden. 

Wäre dem Präsidenten Boetticher gerichtöamtliche Gelegenheit geboten gewesen, 
von der jetzt zu erwähnenden kleinen Besitzung in der, damals entstehenden, Ort¬ 
schaft Pommernsdorfer Anlage Kenntniß zu nehmen, wer weiß, ob er, ein Mann 
von echtem deutschen, Schrot und Korn, dem alles Liebäugeln mit Franzosenthum 
und dessen Sprache in hohem Grade zuwider war, nicht darauf gedrungen hätte, 
den französischen Namen jener Besitzung auszumerzen, mindestens ihn ins Deutsche 
zu übersetzen. Es handelt sich um — 

Oap e b s r i , nach der seit 1865 eingeführten Straßen-Eintheilung der Vor¬ 
stadt Pommernsdorfer Anlage in der Pommernsdorfer Straße unter Nr. 18, das 
seinen Namen seit dem Jahre 1829 führt. Der Oberst und Commandeur des 
9ten (Kolbergfchen) Infanterie-Regiments, Graf v. Canitz, Flügel-Adjudant des 
Königs, erwarb dieses Kämmerei-Erbpacht-Grundstück im Jahre 1828, um dasselbe 
als Erholungsort für sich und seine Familie zu benutzeu, zu welchem Zweck er 

>! der auf der Höhe des vorgebirgsartig vorspringenden Thalrandes der Oder be-
legenen Garten parkähnlich einrichtete. Der Oberst stellte bei dem Landrathe des 
Randowschen Kreises, v. Krause, auf Pritzlow, den Antrag, seiner Besitzung den 
gedachten französischen Namen beilegen zu dürfen, was denn auch, auf den vom 
Landrathe unterm 22. Ju l i 1829 gehaltenen Vortrag, durch die Regierungs-
Verfügung vom 11. August 1829 genehmigt wurde. Der Oberst hatte den 
Hypothekenschein über seine Besitzung mit eingereicht. Derselbe lautete wie 
folgt: -

Die im Hypothekenbuche der Anlagen bei Pommernsdorf Band I. Seite 265 
verzeichnete Erbpachtgerechtigkeit von einer auf der Feldmark des Dorfes Pommerns¬ 
dorf belogene Garten-Parcele Nr. 1 , enthaltend . . . . . Mg. 5. 26 R. 
einer dergleichen Nr. 2, .enthaltend „ 5. 59 R. 
und einer Büdner-Parcele Nr. 10, enthaltend. . . . . . „ 3. — R. 

4, Zusammen. . . 
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Acker und Hütung, worauf 1 Wohnhaus mit der Nr. 15 a, und ein Familien¬ 
haus mit der Nr. 15d versehen, erbauet sind, besitzt der Oberst und Regiments 
Commandeur August Carl Wilhelm Graf von Canitz, welcher dies Erbpachtgrund¬ 
stück laut Contracts vom 22. October 1828 von dem Kaufmann Carl Wilhelm 
Rhau für 2800 Thlr. gekauft hat, und ist sein Besitzrecht nach ertheilter Vor-
und Ablassung vermöge Verfügung vom 22. Mai 1829 eingetragen. DieBüdner-
Parcele Nr. 10 ist bei einer spätem Vermessung um 102 Q.-Ruthen größer be¬ 
funden, nnd dies Mehr auf den Grund der Einwilligung des Magistrats 
und der Stadtverordneten zu Stettin vom 27. December 1828 nach der 
Verfügung vom 22. Mai 1829 zugeschrieben worden. Darauf ist einge¬ 
tragen: — 

Rubr. I I . An beständigen Lasten und Einschränkungen des Eigenthums. 
Nr. 1. Thlr. 33. 11. 4 Pf. für die Parcele Nr. 1. 

„ 37. 11. 7 „ für die Parcele Nr. 2. 
„ 15. 28. 9 „ für die Parcele Nr. 10. 

Thlr. 86. 21. 8 Pf. Canon, welcher an die Kämmerei-Kasse in 
Stettin in halbjährigen Terminen zu Marien und Martini jeden Jahrs zahl¬ 
bar ist. 

Nr. 2. Das Vorkaufsrecht, welches der Magistrat in jedem Verkaufs-, oder 
dem ähnlichen Veraüßerungsfalle sich vorbehalten hat, und wenn solches nicht 
ausgeübt wird, — 

Nr. 3. ein Laudemium, welches in allen Veraüßerungs- und Erbfällen, 
ausgenommen, wenn das Grundstück an Erben in absteigender Linie gelangt, oder 
denselben schon bei Lebzeiten abgetretenst, an die Kämmerei-Kasse in Stettin ent¬ 
richtet und dergestallt berechnet wird, daß der Canon mit 4 Pct. zu Kapital 
geschlagen und von der Höhe dieses 2 Prct. gezahlt werden. 

Eingetragen in Gemäßheit des Erbpachtcontracts vom 16. December 1820, 
vi äßerßti vom 14. November 1825. 

Nr. 4. ist gelöscht. 
Nr. 5. Thlr. 3. —. 8 Pf. Canon in halbjährigen Terminen zu Marien 

und Martini jeden Jahrs an die Kämmerei-Kasse zu Stettin zahlbar für das der 
Büdner-Parcele Nr. 10 zugeschriebene Mehr von 102 Q.-Ruthen ist auf den 
Grund der Verpflichtungs-Urkunde vom 3. März 1828 mit dem Vorrecht von 
dem gleichzeitig eingetragenen Kaufgelde nach der Verfügung vom 22. Mai 1829 
eingetragen. 

Rubr. I I I . An gerichtlich versicherten Schulden. 
Nr. 1 ist gelöscht. 
Nr. 2. 1500 Thlr. rückständiges Kaufgeld zu 5 Prct. in halbjährigen Ter¬ 

minen zinsbar und nach dreimonatlicher Kündigung zahlbar, sind mit dem Hypo¬ 
thekenrecht für die Kosten, für den Kaufmann Carl Wilhelm Rhau auf den Grund 
des Kaufcontracts vom 22. October 1828 nach der Verfügung vom 22. Mai 
1829 eingetragen. 

Weiter findet sich nichts eingetragen und ist dieser Hypothekenschein für den 
2 1 * 
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Königl. Oberst und Regiments-Commandeur Hrn. August Carl Wilhelm Grafen 
von Canitz zum Beweise der Eintragung seines Vesitzrechts ertheilt worden. 

Urkundlich unter unferm Siegel und der verordneten Unterschrift. 
Stettin, den 22. Ma i 1829. 

Königl. Preüß. Stadt-Gericht. 
Ockel. ( I . . 8.) Baerentz.*) 

I m Jahre 1875 war der Kaufmann Joseph Saalfeld Besitzer des Grund¬ 
stücks (schon 1869 wurden die Gebrüder Saatfeld als Besitzer genannt), der 
dasselbe seit mehreren Jahren als Erholungsort für die gebildeten Stände ver¬ 
pachtet hat. Oap cdsri, das „geliebte Vorgebirge", ist sehr beliebt, und verdient 
es zu sein wegen der umfassenden Aussicht auf die Stadt, den von der Schifffahrt 
belebten Oderstrom, und den grünen Wiesenteppich des Oderbruchs bis an die 
Höhen von Podjuch und Finkenwald, von denen zur linken Hand der Kirchthurm 
der Stadt Damm dem Auge einen Ruhepunkt gewährt. Der Name, welchen 
Graf Canitz seiner Besitzung gegeben, entspricht der Ortlichkeit. Diese ist ein Vor¬ 
sprung des steilen Thalrandes ostwärts zum Oderthal, südwärts gegen einen tief 
eingeschnittenen Grund, der sich von dem genau westlich gelegenen Kosakenberg 
herabzieht und die Colonie Pommernsdorf von ihrem Mutterdorfe scheidet. I m 
Jahre 1829 war des Grafen Canitz Besitzung die südlichste in der Pommerns¬ 
dorfer Anlage, während die nördlichste, der Oberwiek zugekehrt, die Raths-
Ziegelei war. 

Die Dorfgemeinde Pommernsdorf trug im Jahre 1832 durch Vorstellung 
vom 9. Ju l i , und demnächst wiederholt in der Eingabe vom 17. Juni 1833 
bei der Königl. Regierung darauf an, sie gänzlich von der Colonie, genannt 
Pommernsdorfer Anlage, zu trennen, solche namentlich in Rücksicht der Communal-
Abgaben und der Lasten der Armenpflege sich selbst zu überlassen und keine 
Concurrenz zu letzterer von Seiten der Dorfgemeinde zu begehren. Gleichzeitig 
brachte dieselbe mehrere Specialfälle zur Sprache, in welchen Armen-Unter-, 
stützungen und Kurkosten für Bewohner jener Colonie nöthig geworden waren, 
deren Erstattung von der Gemeinde begehrt wurde, indem sie zugleich bat, sie 
von der Zahlung derartiger Kosten für die Zukunft zu befreien. 

Die Königl. Negiewng erachtete in der, der Dorfgemeinde Pommernsdorf 
unterm 22. Februar 1834 ertheilten, Resolution den Antrag derselben für, den 
bestehenden Gesetzen nach, nicht begründet; es müsse vielmehr die Colonie 
Pommernsdorfer Anlage in jeder Beziehung als ein Theil der Dorfschaft ange¬ 
sehen und mit dieser vereinigt werden. Die Gemeinde gestehe in der Eingabe 
vom 9. J u l i 1832 selbst zu, — wie es denn auch anderweitig ermittelt sei, daß 
die au. Anlagen nicht auf den der Stadt, d. i. dem Dominium, gehörigen ritterfreien 
Grundstücken*), sondern auf den bäuerl ichen Grundstücken entstanden seien, welche 
die Gemeinde ihrem Dominium, d. i. der Stadt Stettin, bei der Regulirung 
der gutsherrüchen und bäuerlichen Verhältnisse abgetreten und welche diese der-

*) ^.etä der Königl. Reg. zu Stettin wegen nachgesuchter Genehmigung von Namen für 
Orter und Etablissements im Randowschen Kreise. Registratur der Äbth. des Innern. Tit. 9, 
Sect. 1, Nr. 13. Vol. I, 1813—1840. 

*) Ritterfreie Grundstücke gehören zu Pommernsdorf nicht, überhaupt hat die Stadt 
Stettm niemals ritterfreie Liegenschaften besessen. 
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stß hat. Die Besitzer dieser bäuerlichen Grundstücke in der Ortsfeldmark 
Pommernsdorf gehörten daher zu der dortigen Dorfgemeinde (§ 18, T i t . 7, 
Th. I I . A. L. R.) und müßten mit dieser um so mehr die Communal-Lasten 
ohne Concurrenz des Dominiums allein tragen, als nach bekannter Bestimmung 
des § 16 des Gesetzes vom 7. September 1811 und des Art. 36 der Declaration 
vom 29. M a i 1816 die Dominien von Communal-Lasten wegen der bei der 
Regulirung abgetretenen Bauer-Ländereien völlig frei, und solche den Bauern, 
welche dafür andere Vortheile erhielten, zur Last bleiben sollen. Hiermit stimmen 
auch die Grundsätze des Circular-Rescripts vom 8. October 1832 überein, welches 
nur da die Dominien für zu Comunal-Lasten, und namentlich zu der Armen¬ 
pflege verpflichtet erachtet, wenn neue Ansiedlungm auf Herrschaftlichen, nicht 
zur Dorfgemeinde gehörigen Grundstücken entstanden sind. Außerdem hat die 
Regulirung in den Dominial-Verhältnissen des Dorfs nichts geändert. Der 
Magistrat zu Stettin ist noch immer Dominium und ̂ Orts-Polizei-Behörde über 
Pommernsdorf und das Schulzengericht dieses Dorfs steht zunächst unter dem 
Dominium und dieses unter dem Kreis-Landrathe ganz eben so, wie es sich auch 
bei Nienütz und Krekow verhält. Nur rücksichtlich der Polizei-Verwaltung über 
die neue Anlage ist hier aus rein polizeilichen Rücksichten die Änderung einge¬ 
treten, daß diese dem Stettiner Magistrat und dessen Polizei-Direction unmittel¬ 
bar übergeben ist. Dies hat die Wirkung, daß einer Seits diese Polizei-Direction 
den Schulzen von Pommernsdorf nicht als ihre ausführende Unterbehörde in 
Polizei-Angelegenheiten der Anlage braucht, sondern daß dazu eine eigene Person 
bestellt ist, die nur mißbrauchsweife Schulze genannt wird, die nur ein Polizei-
Aufseher im Auftrage der Polizei-Direction und zu dessen Besoldung daher die 
Gemeinde nach der Regierungs-Verfügung vom 18. August 1>827 auch befreit 
geblieben ist; und anderer Seits die Wirkung, daß die Orts-Polizei-Bchörde 
der Anlagen, d. h. die Stettiner Polizei-Direction, unmittelbar unter der Re¬ 
gierung steht, so daß die Polizei in den Anlagen dem Landrath des Kreises 
Randow ganz fremd bleibt. Diefe Modalitäten, welche, wie gesagt, blos die 
Verwaltung der Polizei betreffen, ändert aber 
der Ortsfeldmark Pommernsdorf nichts. Diese besorgt das Dorfgericht sowol im 
alten Dorfe als in der Colonie, die Besitzer aus der Colonie werden zu den 
Gemeinde-Beschlüssen zugezogen und die Gemeinde trägt und revartirt ihre 
Comunlll-Lasten gemeinschaftlich pro rata der Leiswngsfähigkeit eines jeden Mit¬ 
glieds der Gemeinde. Die Revartition besorgt das Dorfgericht auf Grund der 
Observanz und der Gemeinde-Beschlüsse und es ist nothwendig, daß diesem ein 
Gerichtsmann aus dem Grundbesitzern der Colonie, welchen der Magistrat er¬ 
nennen wird, zugesellt werde. Auch die Repartition der Einquartirung ist Sache 
des gemeinschaftlichen Dorfgerichts unter nächster Leitung des Dominiums, d. i. 
des Magistrats. Der Landrath theilt der ganzen Gemeinde Pommernsdorf, incl. 
der Colonie die Einquartirung zu, zeigt die Zahl der einzuquartierenden Truppen 
dem Dominium, d. i . : dem Magistrate an, weiset die Truppen an den Schulzen 
und das Dorfgericht besorgt die Subrepartition. Das Dominium wird zunächst 
darauf zu sehen haben, daß dies gehörig geschehe. Tr i t t ein Fall der Verarmung 
ein, so wird der Magistrat im alten Dorf durch den Schulzen, in den Anlagen 
durch den dortigen Polizei-Aufseher darauf halten, daß für die Armen geforgt 
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î,5 werde, denn dies ist Sache der Polizei, die Leistung der Unterstützungsgelder ist 
H . ' . aber Sache der ganzen Gemeinde. Das Dorfgericht wird solche beschaffen und 
H ,'t rücksichtlich der Colonie Anlagen dem Polizei-Aufseher zur Auszahlung an die 
",! <' Armen, oder zur Erstattung an die Stelle, welche etwa den Vorschuß leistete, 
! , ' !z übergeben. Rücksichtlich der Erkrankung und Kur von Handwerksgesellen, ist,« 
^ ̂ l <t unter Verweisung auf das Publikandum vom 21. December 1832, noch zu be-

! ^>" .. merken, daß solche bei den besonderen Verhältnissen von Pommernsdorf nirgend 
' ' ' wohlfeiler, als im städtischen Krankenhause geheilt werden können, also aus der 

ganzen Ortschaft dorthin gebracht werden sollen. Der Magistrat wird nun nach 
vorbemerkten Grundsätzen, die in den Eingaben vom 9. Ju l i 1832 und 17. Juni 
1833 von der Gemeinde angeführten Specialfälle, als Domininm über ganz 
Pommernsdorf, unter Concurrenz der Gemeinde, reguliren. 

Zwei Jahre später, 1836, erließ der Magistrat nachstehende Verordnung: 
Der zum öftern ausgesprochene Wunsch, das Dorf Pommernsdorf und die 

Pommernsdorfer Anlage, welche gegenwärtig Eine Commune bilden, von ein¬ 
ander zu trennen, und daraus zwei selbstständige Communen zu schaffen, erscheint 
bei näherer Erwägung der Verhältnisse als durchaus unangemessen und unaus¬ 
führbar. Dagegen haben wir zur bessern Regulirung der Comunal-Verwaltung 
nachstehende Maßregeln getroffen: 

§ 1 . Für die Pommernsdorfer Anlage ist ein besonderer Vorsteher ernannt, 
auf welchen die Verwaltung der Communal-Angelegenheiten, soweit solche die 
Pommernsdorfer Anlage allein und ausfchließlich betreffen übergeht. Dem Vor¬ 
steher ist ein Stellvertreter beigeordnet, welcher bei Verhinderung des erstem 

' dessen Geschäfte verwaltet. 
li, 8 2. Die Verwaltung derjenigen Communal-Angelegenheiten, welche das Dorf 
!> -, Pommernsdorf allein betreffen, verbleibt noch wie vor, dem Schulzen und den. 
,̂ Gerichtsleüten zu Pommernsdorf. 
i. § 3. Der Vorsteher der Pommernsdorfer Anlage und dessen Stellvertreter 
!̂ ^ sind zugleich Mitglieder des Dorfgerichts. Letzteres, unter Vorsitz des Schulzen, 

?, verwaltet die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der ganzen Commune. 
'. § 4. Zu den Amtsgeschäften des Vorstehers der Pommernsdorfer Anlage 

gehören insbesondere: — a) die Ausübung der Dorfpolizei und Wahrnehmung 
der öffentlichen Ordnung unter Aufsicht der hiesigen Polizei-Direction; — d) die 
Besorgung der Klassen- und Gewerbesteuer-Angelegenheiten, soweit ihm solche vom 

^ Landrathe übertragen werden; — c) die Einziehung der Haussteüer, so wie der 
, landesherrlichen Grundsteuer; — ä) die Einziehung der anf die Pommernsdorfer 
, Anlage nach § 6. repartirten Armengelder und sonstigen directen Communal-

Leistungen; — e) die Einziehung der Feüerkassen- und Landarmengelder; — 
l ) die Vertheilung der zugesandten Einquartierung auf die Grundbesitzer der 
Pommernsdorfer Anlagen; — ß) überhaupt alle Angelegenheiten, welche ihm hin¬ 
sichtlich der Pommernsdorfer Anlage vom Magistrat, von der Polizei-Direction, 
oder vom Landrathe übertragen werden. — Der Vorsteher führt die nöthigen 
Steuerregister und liefert die erhobenen Gelder entweder an die ihm besonders 
benannten Kassen, oder an den Schulzen in Pommernsdorf ab, welcher sie dann 
im Ganzen an die betreffende Kasse abführt. 

§ 5. Gleiche Geschäfte wie aä 4 in Bezug auf -die Pommernsdorfer Anlage 
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dem Vorsteher zugewiesen sind, liegen in Bezug auf das Dorf Pommernsdorf 
dem Schulzen daselbst ob, jedoch steht die Ausübung der Dorfpolizei unter Auf¬ 
sicht des Magistrats und des Landraths. 

§ 6. Die Feststellung der Grundsätze, nach denen die Communal-Beiträge, 
oder sonstige von der ganzen Commune zu entrichtende Abgaben zwischen dem 
'Dorfe Pommernsdorf einer-, und der Pommernsdorfer Anlage andrerseits zu ver-
theilen sind, bleibt den Dorfgerichten überlassen. Diese haben sich darüber zu 
vereinigen. Wegen etwaigen hierbei vorkommenden Differenzen behalten wir uns 
die weitere Bestimmung vor. 

§ 7. I m Übrigen bleiben die bisherigen Verhältnisse, namentlich die Ver¬ 
pflichtung des Dorfes und der Anlage zur gemeinschaftlichen Übertragung der 
Communallasten nnd Abgaben (Armengelder 20. :c.) unverändert. 

Stettin, den 31 . August 1836. 
Der Magistrat. 

An die Dorfgerichte zu Pommernsdorf. . 
Der Iustizrath Hermann zu Stettin reichte am 22. Februar 1846 bei der 

Königl. Regierung eine Vorstellung ein, worin er anzeigte, daß der Secretair bei 
der Ritterschaftlichen Privatbank Johann Ludwig Iunius auf der Pommerns¬ 
dorfer Feldmark ein bäuerliches Gut von 30 M g . 78 Ruth. Flächeninhalt besitze, 
welches Vol . I I , S . 35 des Hypothekenbuchs von Pommernsdorf eingetragen sei 
und auf dem an Gebäuden 1 massives Wohnhaus von 42 Fuß Länge und 30 Fuß 
Tiefe, 1 Scheune von 60 Fuß Länge und 28 Fuß Tiefe, und ein Stal l von 
52 Fuß Länge und 28 Fuß Tiefe stände. Es sei zwischen der Berliner Eisen¬ 
bahn und der Berliner Staatsstraße, näher an dieser, gelegen. Das Grundstück 
liege völlig vereinzelt, und sei die einzige auf der Pommernsdorfer Feldmark 
ausgebaute Ansiedlung. Dein Besitzer sei daran gelegen, sein Grundstück zu be¬ 
nennen, und solle er, Hermann, deshalb bitten, dieser Iunius'schen Besitzung den 
Ortsnamen N e ü - S ch önfeld beizulegen. Der Landrath des Randowschen Kreises, 
v. Putkamer, zum gutachtlichen Bericht aufgefordert, äußerte unterm 3. März 1846, 
daß er dem Wunsche des :c. Iunius an sich gerade nichts entgegensetzen wolle, 
indeß der Verleihung von neuen Ortsnamen an dergleichen unbedeutende Ab¬ 
bauten von Dörfern im Allgemeinen nicht das Wort reden könne, indem kein 
Vortheil daraus hervorgehe, wol aber manchfache Nachtheile, namentlich Ver¬ 
dunkelungen, daraus entspringen könnten. Bei Einquartierungen, beim Steuer-, 
beim Militair-Ersatz-Wesen und dem Schriftwechsel unter Behörden, u. s. w. 
zeige sich überall die Hinderlichkeit der vielen Ortsnamen, die doch nicht wirk¬ 
lichen abgesonderten Wohnplätzen, sondern nur Theilen älterer Orte angehörten. 
Solche Abbauten, wie die Iunius'sche Besitzung, gebe es hunderte, ja vielleicht 
bald tausende in Pommern, die dann alle mit gleichem Rechte besondere Namen 
beanspruchen könnten; wie lange wären bei Vergleichung derselben dann wol 
unsere Ortschafts-Register zu brauchen? Daß der Zweck, sich von der Gemeinde 
zu trennen und sich von derselben frei zu machen bei all' derartigen Anträgen 
im Hintergrunde liege, was wahrscheinlich sei, wolle er, der Landrath, nicht ein¬ 
mal erwähnen. Einen einzigen Vortheil für die Sondernamen anzuführen, möchte 
dagegen schwer sein. Auf Grund dieses Gutachtens, dem sich Königl. Regierung 
anschloß, wurde der Iustizrath Hermann am 9. März 1846 abschläglich befchieden. 
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'!!,:..' Derselbe ließ sich jedoch nicht gleich abweisen. Er erneuerte seinen Antrag unterm 
'!'>-^ 23. Apri l 1846, und suchte ihn durch allerlei Gründe zu stützen, die indessen von 
's^- dem Landrath v. Putkamer, dem diese zweite Eingabe zur nochmaligen Prüfung 
!!'-'! und Begutachtung übermittelt worden war, in dem Bericht vom 6. Ma i 1856 
: ! 'A für nicht stichhaltig erachtet wurden. Der Landrath bedauerte, keine andere An-. 
:>!i sicht vsn der Sache gewinnen zu können, als die er in dem Berichte vom 3. März 

!!:.'-,«' dargelegt habe. Indem er die von dem eingebildeten Werth des Iunius'schen 
"-: >l Etablissements und den ausländischen großen Kühen — (Hermann hatte von 
l!-'.^ 5—6 Zoll hohen Kühen gesprochen, wie sie ähnlich in der Umgegend nicht ge-
^ ! i ^ halten würden) — hergenommenen Gründe als nicht der Besprechung werth, bei 
!l!!,-',! i Seite liegen lasse, wolle er nur den Scheingrund ins Auge fassen, welcher darin 
! ! ^ , gefunden werden sollte, daß Briefe an den Besitzer nicht bestellbar seien. Zunächst 
''!^!> würde dies ein rein temporairer persönlicher Grund sein, der, als gewichtig an-
> !',̂  genommen, was er in der That nicht ist, doch nur auf die Besitzzeit des 2.c. Iunius 

i? :«!l^,' und wenn dieser dort wohnte, Geltung hätte, dieselbe aber augenblicklich verlöre, 
j s'.. '̂!''" wenn das Grundstück in die Hände eines gewöhnlichen Landmanns geriethe. Dieser 

Grund hat aber schon jetzt keine Bedeutung, nicht einmal innere Wahrheit. Wenn 
der ẑu bestellende Brief durch einen Privatboten von einem Bekannten des :c. Iunius 

-̂ , abgesandt würde, so würde dieser Bescheid wissen, ein unbekannter oder der Post-
Bote würde das erste M a l nach Pommernsdorf gehen, und dort beim Schulzen 
oder bei einem der Gerichtsmänner auf die natürlichste Weise die sicherste Aus-

,..̂  kunft erhalten. Sind daher, was zu bezweifeln ist, Briefe als unbestellbar zurück-
.,," gekommen, so muß dies in dem Willen des Überbringers gelegen haben,..der den 
'̂' ", Ort, „Neü-Schönfeld" dann wol eben so schwer gefunden haben würde. Übrigens 

wohne ic. Iunius in Stettin und seine Ansiedlung gehöre nicht zu der sog. 
Pommernsdorfer Anlage, sondern zu dem Dorfe Pommernsdorf selbst, die Adresse 

l's l,j ^ würde also nach Pommernsdorf, oder „auf dem Pommernsdorfer Felde" zu 
! ^ ' machen fein. DerLandrath kommt noch einmal auf die Nachtheile zurück, welche 

^ >. in administrativer Beziehung dadurch entstehen, daß einem jeden Abbau, der nach 
' den Separationen durch die fortwährenden Zerstückelungen des bäuerlichen Grund-

eigenthums entsteht, ein besonderer Name amtlich gegeben werde; es sei schon 
schlimm genug, daß sich solche Namen häufig durch den Volksgebrauch 
factisch bilden, was freilich nicht zu hindern fei. Was würde die Folge sein, 
wenn der vorliegende Antrag Berücksichtigung fände? daß in der Folge keiner 
mehr zurückgewiefen werden könnte; er, der Landrath; müsse daher bitten, den 
Antrag des :c. Hermann unter al len Umständen abzulehnen. Und also ist 
es durch motivirte Regierungs-Verfügung vom 22. Mai 1846 geschehen )̂. 

/> ' , Während eines Zeitraums von dreißig und mehreren Jahren hatten sich die 
,"z > Bewohner des alten Dorfes und der Colonie Pommernsdorf über den Modus 
'> ' des Ausbringens ihrer Gemeindebedürfnisse verständigt. Doch hraten im Laufe 

der Zeit Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten zu.Tage, welche aus der an-
' dauernden Parcelirung der Grundstücke, und insonderheit aus der täglich zu-

*) ^.ota der Königl. Regierung zu Stettin, betr. die nachgesuchten Genehmigungen zu 
Namen für Örter und Etablissements im Randower Kreise. Vol. I I , 1842—1871. Regist, der' 
Abtheitung des Innern. Tit. 9, Seit. 1. Nr. 13. 
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nehmenden Steigerung der Bevölkerung der Colonie entsprangen, bei welcher 
Steigerung vornehmlich die arbeitende Klasse, in Folge der in Pommerns¬ 
dorf und den Anlagen entstandenen Fabrikations-Werkstätten> also ein Besitzloses 
Proletariat, den Ausschlag gab. Seit langer Zeit hatte sich denn auch das Be-
dürfniß herausgestellt, die Communal-Beitrags-Verhältnisse neu zu reguliren, da 
sich unter den Besitzern so verschiedene Klassen gebildet hatten, baß der bisherige 
Repartitions-Maßstab nicht mehr ausreichend war, und zu erheblichen Mißständen 
führte. Darumwurde bereits im Jahre 1854 der Magistrat, als Ortspolizei-Behörde-
von Dorf und Anlagen Pommernsdorf, zu einer anderweitigen Regulirung der dor¬ 
tigen Abgaben-Verhältnisse veranlaßt, die aber erst nach drei Jahren zu Stande kam. 

Der Magistrat hatte seinen Ober-Billeteur Mahnte (f 1871) mit der be¬ 
treffenden Verhandlung beauftragt. Derselbe lud mittelst Circulars vom 8. M a i 
1857 die Grundbesitzer in Pommernsdorf, 33 an der Zähl, und in Pommerns-
dorfer Anlage, 45 an der Zahl, zu einem Termin am 16. desselben Monats im 
Schulhause zu Pommernsdorf, mit dem Bemerken, vor, daß von Nichterschienenen 
angenommen werden würde, daß sie den Erklärungen und Beschlüssen der Er¬ 
schienenen beizutreten Willens seien. 

Der Termin wurde an dem festgesetzten Tage abgehalten. Von den vorge¬ 
ladenen 78 Interessenten waren jedoch nur 20 erschienen. 

Nachdem die Anwesenden mit der Lage der Sache bekannt gemacht worden, 
erklärten sie: 

I . Wi r erkennen, was die Aufbringung der Geldbeiträge zu Gemeinde-
Zwecken in Pommernsdorf und Anlage betrifft, es zunächst als richtig an, daß — 

1) in diesen Ortschaften das Klasfen-Verhältniß, welches bisher bei Über¬ 
tragung der Gemeinde-Abgaben und Gemeindedienste festgehalten Worden, auf 
der Verschiedenheit des Grundbesitzes Nach Ertragswerth Und Nmfang und nach 
der hiervon abhangigen PrästationssFähigkeit beruht; 

2) daß diese bisherigen rechtlichen Grundlagen des Besteüerungs-Maßstabes 
zwar den örtlichen Verhältnissen dieser Ortschaften nach im Allgemeinen angemessen 
sind, daß sie 

3) zu den Rechten und Vortheilen einzelner Gemeinde-Mitglieder in Aolge 
der häufig eingetretenen Zerstückelung des Grundbesitzes, jedoch zur Zeit tyeilweise 
nicht mehr in richtigem Verhältniß stehen, weshalb wir — 

4) damit einverstanden sind und beschließen,' daß dieser Contributionsfuß 
mit der Maßgabe beibehalten, resp. dahin erweitert werde, das Grundbesitzer 
von 1 — 6 M g . 1 Theil künftig zu den Geldbeiträgen zu^ Gemeinde-Oe-

7— 20 - 2 Tyeile dürfnissen in Pommernsdorf und Anlage entrichten, 
2 1 — 40 - 3 - üttd daß die anliegenden beiden Verzeichnisse der 
4 1 — 60 »- 4 - Grundbesitzer in Pommernsdorf und Pommerns-
6 1 — 90 - 5 - dorfer Anlage, mit Angabe ihrer Besitzstände, 
91—120 - 6 - welche wir als richtig anerkennen, dabei zu Grunde 

- 121—150 - 7 - gelegt werden. 
II. Was demnächst die Heranziehung unangesessener Dorfbewohner -^ der 

Inquilinen — zu den Geldbeiträgen zu Communal-Zwecken betrifft, so bemerken 
die Anwesenden, daß durch die neuerdings eingetretene erhebliche Vermehrung 
von Fabrikanlagen in Pommernsdorfer Anlage eine nicht Unbedeutende Anzahl 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 22 
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von Handarbeitern sich dort und im Dorfe Pommernsdorf niedergelassen haben. 
Durch die Erhebung eines Anzugs- und Hausstandgeldes von Seiten der Stadt 
Stettin sei die Freizügigkeit der Arbeiter wesentlich beschränkt worden und eine 
Rückkehr in den Gemeindebezirk der Stadt ihrer Seits zum Theil unmöglich ge¬ 
macht. Diese Gesellschafts-Klasse aber sei wesentlich diejenige, welche, z. B. durch 
Kur und Verpflegung, der Gemeinde d:e erheblichsten Kosten verursache, wes¬ 
halb es nicht mehr als recht und billig sei, das sie zu den Kosten des Ge¬ 
meinde-Haushalts ihren Beitrag entrichten. Die Anwesenden beantragen daher 
und beschließen: 

daß die- unangesessenen Bewohner Pommernsdorfs und der Anlage zu 
den Communal-Geld-Beiträgen künftig die Hälfte von dem Antheil bei¬ 
zusteuern verpflichtet sein sollen, den die am niedrigsten — mit 1 Theil 
— besteuerten Grundbesitzer dieser Ortschaften zahlen, 

event. 
daß ein Zuschlag von 1 Sgr. pro 2 ^ Sgr. monatlicher Klaffensteüer 
von ihnen als Beitrag zu den Communallasten erhoben werden darf; 

wie dies letztere beifpielsweife in Bredow eingeführt worden ist. 
I I I . Was sodann die Gemeindearbeiten — Hand- und Spanndienste — und 

Pflichten, zu welchen ein jedes Mitglied der Gemeinde Dienste leisten muß, an¬ 
langt, so sind Comparenten damit einverstanden, daß dahin folgende Lasten ge¬ 
hören: — 1) die Unterhaltung der Communications-Wege; — 2) der Bau und 
die Unterhaltung der vorhandenen und etwa noch erforderlichen Communal-Dienst-
gebaüde, namentlich des Schul-, Armen-, Spritzenhauses, des Dorfgefängnisfes,/ 
u. s. w. Zu erwähnen sei hierbei — 3) des Baues und der Unterhaltung der 
Kirchen- und Pfaar-Gebaüde, welche Last indessen der Kirchen-Gemeinde von 
Pommernsdorf und Anlage nach Abzug des Patronats-Beitrages des Magistrats 
zu Stettin, anHeim fallen. — 4) Der Transport von Kranken, Vagabonden und 
Verbrechern, fo wie die Abhaltung der allgemeinen Vagabonden-Visitationen; 
— 5) die Bedienung und Unterhaltung der Feüerlösch-Geräthschaften; — 6) die 
Leistung des Militair-Vorspanns; — 7) die Versehung der Nachtwachen, oder 
der Versorgung des Nachtwächters; — 8) die Anlage und Unterhaltung des 
Friedhofes. — Comparenten erklären hierzu Folgendes: 

a) Infofern die hierunter begriffenen Gemeinarbeiten durch Handdienste zu 
verrichten sind, werden sie nach der Zahl der dazu verpflichteten, mit Grund¬ 
stücken im Dorfe, den Anlagen, oder dessen Feldmarken'angesessenen Besitzer 
vertheilt. 

b) Nach der in Pommernsdorf althergebrachten Gewohnheit sind die mit 
Gespann verfehenen Gemeinde-Mitglieder von den Handdiensten nicht befreit, so¬ 
bald damit Spanndienste verbunden sind, wobei es auch fernerhin* fein Bewenden 
behalten muß. 

ö) Richtig ist es, daß da, wo-Spanndienst erforderlich gewesen, diese bisher 
von den bäuerlichen Wirthen allein getragen sind. 

Das Contributions-Princip beruht hier auf Größe und Beschaffenheit des 
Grundbesitzes, nicht auf Größe des Zugviehstandes. 

Die in Pommerensdorf häufig vorgekommene Zerstückelung der bäuerlichen 
Grundstücke hat indefsen einer Seits wesentlich abweichende Wirtschaftssysteme 
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und sehr verschiedene Bedingungen für, die Zugviehhaltung und das Gespannbe-
dürfniß bei den einzelnen Grundbesitzern herbeigeführt, anderer Seits ist die 
Spannkraft der um die Hälfte der ursprünglichen Zahl geschmolzenen bäuerlichen 
Wirtschaften durch die den Zeitverhältnissen entsprechende Vermehrung der An¬ 
forderungen selbst, und die Verminderung der Verpflichteten, dergestalt in An¬ 
spruch genommen, daß es in Rückficht auf die gefährdeten wirtschaftlichen Ver¬ 
hältnisse derselben, nicht mehr als recht und billig erscheint, eine anderweitige 
im angemessenen Verhältniß zu den Rechten und Vortheilen der einzelnen ver¬ 
pflichteten Gemeinde-Mitglieder herbeiführende Aufbringungsweise der Communal-
Spanndienste einzuführen. 

Wir sind daher damit einverstanden, und erheben hiermit zu einem Gemeinde¬ 
beschluß, daß die Spanndienste der oft genannten Ortschaften künftig nicht mehr 
m uaturg. geleistet, fondern (nach dem Ertragswerthe der Grundbesitzungen der 
Gemeinde-Mitglieder oder nach dem Verhältniß der landesherrlichen Steuern, 
§ 43, Ti t . 17, Th. I I , A. L. R.) in Gelde aufgebracht werden, daß aber in 
den einzelnen Fällen des eintretenden Bedürfnisses jedes M a l eine specielle Repar-
tition der Beitrage nach jenem Verhältniß durch den Gemeinde-Vorstand vorge¬ 
nommen werden muß. 

Hiervon bleiben indessen selbstredend — 
1) die ad 5 und 6 oben aufgeführten Gemeindelasten ausgeschlossen. Denn 

in Betreff der Bespannung und Bedienung der Feüerlöschgeräthe ist durch das 
Feüerlösch-Reglement besondere Verfügung getroffen und hinsichtlich des Vorspanns 
ist durch das Edict vom 28. October 1810 nebst Regulativ vom 29. Ma i 1815 
bestimmt, daß der Militair-Vorspann, soweit ein solcher für außerordentliche 
Veranlassungen noch eintritt, von allen Besitzern von Zugvieh ohne Ausnahme, 
und zwar nach Verhältniß ihres Zugviehstandes getragen werden soll. 

2) Die oben aä 8 aufgeführte Last der Anlage und Unterhaltung des Fried¬ 
hofes wird dagegen theilweife erst im Laufe diefes Jahrs eintreten. Bisher ist 
der in, der Mitte des Dorfs um die Kirche belegene, aus Mitteln der Kirchenkasse 
und mit Hülfe des Patronatbeitrags eingefriedigte und baulich unterhaltene Hof, 
zum Beerdigen der Tobten benutzt worden. Zur Zeit bietet er aber nur noch 
für 6—8 Leichen Raum dar, weshalb ein neuer Gottesacker beschafft werden 
muß, wozu die Dorf-Gemeinde verpflichtet ist. 

Die bäuerlichen Wirthe in Pommerensdorf haben übrigens Seitens der 
Kirche für den größern Antheil ihrer Lasten zum Kirchen- :c. Bau bisher freies 
Begräbniß und Geläute gehabt, ohne daß ihnen jedoch eine größere Last hierfür 
aufgebürdet worden, als sie ohnehin gesetzlich zu tragen verbunden sind. Auch 
fällt diefe Vergünstigung mit dem Augenblicke, theilweise wenigstens, fort, wo die 
Beerdigung nicht mehr auf Grund und Boden der Kirche erfolgen wird. ' 

Die Anwesenden bitten: 
die Gemeindebefchlüsse aä I , I I und I I I , foweit dieselben die bisherige 
Vertheilung der Gemeindelasten abändern, nach Vorschrift des ß 11 des 
Gesetzes, betreffend die, Landgemeinde-Verfassung in den sechs östlichen 
Provinzen der Preußischen Monarchie vom 14. Apr i l 1856 der Königl. 
Regierung zur Bestätigung einzureichen. 

I n Betreff des in der Verhandlung vom 2. Apr i l 1857 gestellten Antrags: — 
22* 
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„Die Stadt Stettin möge von ihren in Pommernsdorfer Anlage belegenen 
^andereren zu dm Communallasten concurriren" — wurde den Anwesenden be¬ 
merklich gemacht, daß (zufolge § 16 des Edikts vom 1811, betreffend die Regu¬ 
lirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, sowie des Artikels 36 
der Declaration vom 29. M a i 1816) „nach erfolgter Regulirung die bäuerlichen 
Mr the unter den Vorwande, daß sie einen Theil ihrer Ländereien an den Guts¬ 
herrn abtreten, diesen nicht zum Beitrage zu den Communallasten, wozu jene 
verpflichtet waren, auffordern können." Es sei hier nämlich von Besitzungen die 
Rede, welche von den Besitzern auf ihre Defcendenz oder Seitenverwandte früher 
vererbt worden, oder wo doch für den Gutsherrn die Verpflichtung vorhanden 
gewesen, den erledigten Hof mit einem der Erben des letzten Besitzers wieder zu 
besetzen. Die Verleihung des Eigmthums der erblichen Bauerhöfe und Besitzungen 
sei jedoch nach § 4 des Edikts vom 14. September 1811 nur unter der Ver¬ 
pflichtung erfolgt, dm Gutsherrn dafür zu entschädigen. Ein Theil diese Ent¬ 
schädigung, Vergütigung, sei nach § 16 a. a. O. Seitens der Bauern „durch 
alleinige Mernahme oder vielmehr Beibehaltung der bisherigen oder künftigen 
Cllmmunallasten" erfolgt, weshalb die Stadt Stettin von dem Lande, welches 
sie in Folge der Regukrung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse in 
Pommernsdorfer Anlage erhalten habe, zu dm Communallasten der oft genannten 
yrtschaftm bNMtragm gesetzlich nicht verpflichtet sei. 

Aus hen von dem Magistrate aufgestellten und in der vorstehenden Ver¬ 
handlung von dm Interessenten als richtig anerkannten Verzeichnissen der Grund-
besitzungm in beides Ortschaften, nebst den Namen der Besitzer, wird hier nach¬ 
stehende summarische Übersicht entlehnt. 

D o r f P o m m e r n s d o r f . 
^ . 12 Bauerhofs-Besitzungen 

Darunter: 
Her Kaufmann Baudouin 3 Höfe mit ^ . 149. 167 
Sie Pfarre 84. 139 

V. 2 Groß-Kossatenhöfe 
Darunter: 

Der Kreysche Hof, der chemischen Producten-Fabrik gehörig 12. 61 
0. 3 Klein-Kossatenhöfe 
v . 7 Alte Büdnereien 
L. 12 neu entstandene Eigenthumsstellen 

Darunter: 
Eine Windmühlenbesitzung mit 10. 46 

?. 5 Wiesen-Parcelen 
Summa 

P o m m e r n s d o r f e r A n l a g e . 
^ . 1—4 Große noch zusammenhangende Acker-Parcelen . . . . . . 

Darunter: . 
Die Stadt Stettin mit 66. 161 
Der Kaufmann Baudouin mit 214. 49V2 

V. 5—31 Große Acker-Parcelen, welche zerstückelt sind . 
Darunter: 

Baudouin mit 2 Parcelen 24. 75 
Vier Windmühlenbesitzungen mit 56. 94 

0. 32—41. Nutzungs-Parcele'n 
Zu übertragen . . 

Mg. 
1001. 

35. 

16. 
' 8. 
98. 

22. 
1182. 

302. 

393. 

88. 
785. 

Ruth. 
103 

23 

77 
135 
5 

52 
35 

I68V2 

91 
2 
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Darunter: Übertrag 
Die Stadt Stettin 4 Parcelen mit . , . . . . . . 41.137 
Baudouin mit 21. 70 
Die BereinZ-Mühle (Dampfbetrieb) 2. 8 
42—46. Lust-Parcelen . . . . . . . . . . 
47—54. Garten-Pareelen 

Darunter: 
Die chemische Productenfabrik m i t . 13. 2 
55—59. Zeitpachtland 

Darunter: 
Die Stadt Stettin, incl. Leüchtgasanstalt 115. 22 

Summa 
Der Stadt Stettin Eigenthum hat ein Areal von . 
Baudouin hat aus seinen Grundstücken ein besonderes Ackerwerk, Marien¬ 

feld genannt, gebildet mit 
d s b 

Mg. Ruth. 
785. 2 

34. 13 
99 

120. 157 

968. 151 
225. 140 

410. 1 
Was den so eben ermähnten Namen betrifft, so verhält es sich damit wie 

folgt: — An oem von Pommernsdorf nach Wendorf führenden Wege, zwischen der 
Berliner Eisenbahn und der Berliner Staatsstraße, 116 Ruthen von letzterer, 
und in gerader Linie von der Kirche zu Pommernsdorf 350 Ruthen, so wie von 
der Kirche zu Scheune 364 Ruthen entfernt, liegt auf der Hochfläche ein 
Kämmerei-Erbpachtgrundstück der Pommernsdorfer Anlage, auf dem im Jahre 
1859 ein Wohnhaus, 2 Scheunen und 3 Ställe standen, und zu dem 301 Mg. 
83 Ruth. Acker erster und zweiter Klasse, so wie 108 M g . 98 Ruth. Heils 
Oderbruchs theils Feldwiesen gehörten, im Ganzen also 410 Mg. 1 Ruthe. Die 
Bevölkerung betrug 22 Seelen. Das Grundstück ist der Stadt abgabenpflichtig, 
und zwar wegen der Erbpachtgerechtigkeit von 174 M g . 60 Ruth. Acker und 
51 Mg. 8 Ruth, zum Theil im Kuhbruch gelegenen Wiesen; bezieht aber andrer 
Seits auch Abgaben, und zwar von zwei Bauerhöfen in Pommernsdorf. Nach¬ 
dem Franz Baudouin titulirter Besitzer des Grundstücks geworden war, welches 
vor ihm sein Oheim, der frühere Posthalter und Kaufmann Ferdinand Oeorg 
Baudouin besessen, der die Grundstücke mittelst Vertrages vom 27. December 
1845 von dem Hauptmann Carl Friedrich Kriele käuflich erworben hatte, war 
es ihm wünschenswert!), daß dasselbe einen besondern -Namen erhalte, und zwar 
Mar ien fe ld . Er trug diesen Wunsch unterm 15. December 1858 dem Landrathe 
des Rllndowfchen Kreises, v. Ramin vor, der denselben mittelst Berichts vom 
19. Februar 1859 bei der Königl. Regierung befürwortete. Diese äußerte gegen den 
Landrath in der Verfügung vom 28. Februar 1859, daß sie zwar kein Bedenken 
trage, dem Antrage des :c. Baudouin auf Beilegung eines Eigennamens für sein 
Etablissement Statt zu geben, daß sie aber die Gründe dafür vermisse, weshalb zu 
diesem Behuf gerade der Name „Marienfeld", und nicht vielmehr ein solcher gewählt 
sei, der auf den communalen Zusammenhang des betr. Etablissements hindeute. Der 
gewählte Name erscheine um so weniger geeignet, als derselbe.bereits mehreren An¬ 
siedlungen in Pommern beigelegt worden sei, und daher leicht Anlaß zu Verwechs¬ 
lungen geben würde. Der Landrath berichtete hierauf am 11. Juni 1859, daß 
Baudouin bei dem Namen „Marienfeld" verblieben sei, weil die gewählte Bezeich¬ 
nung sich auf den Namen eines ihm theüern Familiengliedes beziehe. Durfte dies nun 
auch allerdings für den, der Baudouinschen Besitzung zu gebenden Namen nicht 
maßgebend sein, so werde sich doch für dieselbe kaum eine Benmnuug finden 
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lassen, die entsprechend sei und zugleich auf den communalen Zusammenhang 
der Besitzung hindeute. Auch dürfte der Name „Marienfeld" zu Verwechslungen 
keinen Anlaß geben, da im Randowschen Kreise keine Ortschaft, kein Einzelhof 
diesen Namen führe. I n Folge dieses gutachtlichen Berichts ist sodann der Name.' 
Marienfeld durch Verfügung vom 23. September 1859 von Landes-Polizeiwegen 
genehmigt, und die darauf bezügliche Bekanntmachung durch das Amtsblatt 
erlassen worden*). I m Jahre 1875 war Th. Wraske, Besitzer der Ziegelei „an 
der Berliner Chaussee" Nr. 5, Eigenthümer des Gutes Marienfeld. 

Die Verhandlung vom 16. M a i 1857 nebst deren Beilagen wurde der Königl. 
Regierung unterm 27. Juni 1857 vorgelegt. I n dem begleitenden Bericht sagte 
der, in Abwesenheit des Landraths v. Ramin das Landrathsamt Randowschen 
Kreises commissarifch verwaltende Reg. Assessor v. Loeper: — Es dürfte sich 
empfehlen, das alte Dorf Pommernsdorf in communaler Beziehung von der 
Pommernsd orfer Anlage zu trennen, wie dies Landräthlicher Seits auch dem 
Magistrat bereits unterm 27. Januar 1857 angedeutet worden sei. Nicht allein ̂  
die Mitglieder der Dorfgemeinde Pommernsdorf, sondern auch die Einwohner ' 
der Anlage hätten auf die Trennung beider Ortschaften förmlich angetragen. 
Dieser Antrag habe in der That viel für sich, da jede der Ortschaften schon seit 
langer Zeit einen besondern Ortsvorsteher habe, hinsichtlich der Steuer-Erhebung 

., .. auch schon ganz geschieden seien, und beide zu weit von einander entfernt lägen, 
.'!.,'>. um eine gehörige Vereinbarung herbeizuführen. Die Lebensfähigkeit beider Ort- ? 
>', ,.' schaften als selbständige Gemeinden dürfte nicht im Geringsten zu bezweifeln sein, ! 
' da die vom Magistrate aufgestellte Befitz-Nachweisung dies genügend darthue. ä 

Assessor v. Loeper bat, diesen Vorschlag in Erwägung zu nehmen, event. aber ̂  
die Gemeinde-Beschlüsse in der Verhandlung vom 16. M a i 1857, soweit dieselben 

., die bisherige Vertheklung der Gemeindelasten abändern, auf Grund des § 11 des 
Ges. vom 14. Apr i l 1856 zu bestätigen. 

Auf den Vorschlag, das Dorf Pommernsdorf und die dazu gehörige fog. 
Pommernsd orfer Anlage in zwei selbständige Gemeinden zu scheiden, konnte Königl. 
Reg., abgesehen davon, daß eine umfassende und motivirte Erklärung des bei 
diesem Project als Gutsherrschaft, Obrigkeit und Eigenthümer wesentlich betheiligten 
Magistrats nicht vorlag, zur Zeit nicht eingehen, weil es zweckmäßig erschien, 
den Verlauf der anderweitig in mehreren Beziehungen bevorstehenden Erweiterung 
des Gemeindebezirks der Stadt Stettin abzuwarten, und es sich fragte, ob nicht 
auf den von der letztern bei den Verhandlungen über die Gemeindebezirks-
Bildungen im Randowschen Kreise gestellten Antrag, die Pommernsdorfer Anlage 
theilweife in den Gemeindeverband von Stettin im Wege der Verhandlung auf¬ 
zunehmen, in erweitertem Maaße einzugehen sein werde. 

Was die in der Verhandlung vom 16. M a i zum Gegenstand des Gemeinde-
Beschlusses gemachte Repartition der Abgaben und Leistungen der Gemeinde-Mit¬ 
glieder von Pommernsdorf und der Anlage angeht/ so vermißte die Königl. 

*) ^.eta der Königl. Regierung zu Stettin, betreffend die nachgesuchten Genehmigungen 
zu Namen für Örter und Etablissements im Randowschen Kreise. Vol. I I . 1842—1871. Registr. ^ 
der Abth. des Innern. Tit. 9, Sect. 1, Nr. 13. — ^cta. Ourias betreffend den Ankauf der ' 
zu den sog. 3 Iacobi-Kirchen-Hufen gehörigen Landungen ic. :c. Tit. XIN. Lpeewiia. Sect. 1 
von Turnei. Nr. 57, Fol. 1. ' ' ' . ' 
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^Regierung auch hier zunächst die eingehende Äußerung des Magistrats fowol als 
Zdes Landraths selbst; der betreffende Gemeinde-Beschluß sei aber auch nicht allein 
^ ioegen formeller, sondern auch materieller Mängel halber zur Bestätigung nicht 
^ geeignet̂  Formell sei es nicht bescheinigt, daß sämmtlichen Gemeinde-Mitgliedern 
^.die Vorladung zum Termin ordnungsmäßig bekannt gemacht worden sei. I n 
^ materieller Beziehung geben die einzelnen Theile des Beschlusses vom 16. M a i 
ss. der Kgl. Reg. zu folgenden Bemerkungen Veranlassung, 
t Zu I . Die Beibehaltung und weitere Ausbildung des Klassen-Systems unter 
' den Grundbesitzern der Gemeinde ist den Andeutungen des Gesetzes über die 
:' Landgemeinden vom 14. Apr i l 1856 und den Verhältnissen entsprechend. Ob 

aber grade die zu 4 unter I . speciell bestimmten Abstufungen sich empfehlen und 
den factisch vorhandenen Kategorien des Grundbesitzes entsprechen, darüber 

' wünscht Kgl. Reg. noch die eingehende Äußerung des Magistrats und des 
Landraths. 

Zu I I . Die Heranziehung der unangesessenen Einwohner zu den baaren 
Beiträgen scheint aus den im Beschluß angeführten Gründen an und für sich 

> gerechtfertigt zu fein, doch mit der Einschränkung, daß sie nicht beitragspflichtig 
' ' sind zu Gemeindelasten, wovon blos die angesessenen Wirthe den Vortheil ziehen 
' (§ 44, T i t . 7, Th. I I , A. L. R.) und welche receßmäßig oder aus speciellem 

Rechtstitel den Angesessenen obliegen, und daß dem entsprechend auch nur ihre 
Beiträge zur Verzinsung und Tilgung etwa vorhandener Gemeinschulden zu 

' normiren wären. Ob sie sodann sammt und sonders mit der Hälfte des niedrigsten 
Steuersatzes der kleinsten Grundbesitzer-Klasse oder mit einem Zuschlage von 
1 Sgr. für 2^2 Sgr. monatlicher Klassensteüer herangezogen werden sollen, da-

- rüber ist ebenfalls die Äußerung des Magistrats und des Landraths noch nicht 
vorhanden; auch erwartet Königl. Reg. darüber Anzeige, wie der letztere, angeblich 
in Bredow übliche Besteüerungs-Modus sich daselbst bewährt hat. Danächst ist der 
betreffende Beschluß der Gemeinde Bredow der Kgl. Reg. einzureichen. 

Zu I I I . mag es bei der Leistung der Hayodienste durch die Grundbesitzer 
sein Bewenden behalten, zumal es nicht angemessen erscheint, die bisher überhaupt 
nicht herangezogenen unangemessenen und auf tägliche Handarbeit angewiesenen 
Einwohner auch hier zu betheiligen. Auch mag es nothwendig sein, daß die¬ 
jenigen Grundbesitzer, welche nicht mehr bäuerliche Wirthe sind, die Gespannlast 
in Geld aufbringen. Ob aber auch die noch vorhandenen bäuerlichen Wirthe 
unbedingt die Gespannlast nicht mehr in uawra leisten sollen, auch nicht alter¬ 
nativ in uatnra oder Geld, und welcher Maßstab bei Verkeilung der Geldwerthe 
der Gespannlasten unter die Grundbesitzer Statt finden soll, ^darüber spricht sich 
weder der Beschluß noch der Bericht des Landraths aus. Der in ersterm erwähnte 
Reparätions-Modus nach dem Ertragswerthe der Grundstücke und nach dem Ver-
hältniß der landesherrlichen Steuern ist nicht recht deutlich und verständlich. 
Was die speciell behandelte Anlage und Unterhaltung des Begräbnißplatzes betrifft, 
so wird diese wie jede andere Gemeindelast behandelt werden müssen, falls wirk¬ 
lich diese Anlage und Unterhaltung Sache der politischen Gemeinde und nicht 

> der kirchlichen Gemeinde ist; es wird aber event. auch gleichzeitig die Entrichtung 
. des Grabgeldes an die Gemeindekasse, allenfalls nach den verschiedenen Klassen 

zu regeln sein. 
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Die Heranziehung der Stadt Stettin endlich zu dett Gemeinde-Abgaben ist 
insofern unstatthaft, als es sich um die Grundstücke handelt, welche ihr bei der 
gutsherrlich-baüerlichen Regulirung als Gutsherrschaft ausgewiesen sind. Diese ^ 
gehören an und f ü r sich nicht zum Gemeindebezirk, und unter l iegen 
daher nicht den Lasten der Gemeinde. Insofern aber die Stadt Stettin 
auch ursprünglich bäuerliche, eigentliche zum Gemeindebezirk gehörige Grundstücke 
erworben haben sollte, würde sie davon heranzuziehen sein, wie juristische Personen 
überhaupt. Diese juristischen Personen und Forensenbesitzer können durch Ge-' 
meindebeschluß zu denjenigen Lasten herangezogen werden, welche auf den Grund¬ 
besitz öder aufHas von ihnen im Gemeindebezirk betriebene Gewerbe, oder auf 
das aus diesen Quellen fließende Einkommen gelegt sind. 

Endlich ist noch zn regeln, was aus den etwaigen Bestimmungen der früher 
bestätigten Abgaben-Repartitions-Regulative gegenüber den jetzigen Festsetzungen 
werden soll, und welche Grundsätze künftig in den Regulativen anzuwenden sind. 
AuH fragt sich, ob die Wahrnehmung des Stimmrechts nach § 4 ff. des Ges. 
über die Landgemeinden vom 14. Apr i l 1856 den Abgaben-Leistungen entsprechend 
geregelt werden soll. 

Die Kgl. Reg. wies den Lanvrath v. Ratnitt mittelst Verfügung vom 
30. November 1857 an, nach diesen Andeutungen die Sache weiter zu verfolgen, 
einen anderweitigen Gemeinde-Beschluß herbeizuführen und denselben mit des 
Magistrats und des Landraths eigner gutachtlichen Äußerung unter Anschluß der 
sftecesse von Pommernsdorf demnächst einzureichen. 

Der Magistrat von Stet t in , dem die vorstehende 3teg. Verfügung am 
9. December 1857 vom Landrathe v. Ramin zur weitern Veranlassung und 
Äußerung übermittelt worden war, nahm sich zur Äußerung Zeit; er gebrauchte 
dazu volle vier Monate; dennoch „beei l te" er sich unterm 15. Apr i l 1858 zur 
Sache Folgendes zu berichten: — 

Magistrat ist, was die beantragte Trennung des Dorfes Pommernsdorf 
und der dazu gehörigen sog. Pommernsdorfer Anlage in zwei Gemeinden betrifft, 
zuvörderst damit einverstanden, daß es zweckmäßig erscheint den Verlauf der 
anderweitig bevorstehenden Erweiterung des Gemeindebezirks der Stadt Stettin 
abzuwarten. 

Was die in der Verhandlung vom 16. M a i 1857 zum Gegenstand des 
Gemeindebeschlusses gemachte anderweitige Repartition der Abgaben und Leistungen 
der Gemeinde-Mitglieder anlangt, so hält Magistrat solche den örtlichen Ver¬ 
hältnissen nach für angemessen und begründet. Es werden heute noch die Ab¬ 
gaben und Leistungen in der Weise aufgebracht, daß den Büdner 1 Theil, der 
Klein-Kossat 2 Theile, der 'Groß-Kossat 3 und der Bauer 4 Theile davon ent¬ 
richtet. Wenn auch diese rechtliche Grundlage des Besteüerungs-Maßstabes den 
örtlichen Verhältnissen im Allgemeinen für angemeffen erachtet werden muß; fo 
steht derselbe doch zu den Rechten und Vortheilen einzelner Gemeinde-Mitglieder, 
deren Grundbesitz in Folge massenhaft eingetretener Zerstückelung des 
Grund besitz es größer oder kleiner geworden, und an Ertragsfähigkeit ab-, oder 
zugenommen hat, heute nicht mehr in richtigem Verhältnisse. Namentlich sind es 
die kleineren Besitzer, welche im Vergleich zu den bäuerlichen Wirthe, deren 
Grundstücke durch die Vortheile der Nähe einer volkreichen Stadt einen hohen 
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Werth und hohe Ertragsfähigkeit erlangt, pffenbar im Nachthelle stehen. Der 
Oemeindebefchluß vom 16. M a i 1857 erweitert, in Erwägung und Berücksichtigung 
des factisch vorhandenen Grundbesitzes, das gedachte Klassenverhältniß "von 4 auf 
7 Theile> wodurch die Last der kleinen Grundbesitzer auf das richtige Maaß 
zurückgeführt und dem heutigen Stande der örtlichen Verhältnisse entsprechend 
geregelt wird. ' 

Was die über die einzelnen Theile des Beschlusses vom 16. M a i 1857 in 
dem Regierungs-Erlaß vom 30. November 1857 gemachten Bemerkungen betrifft, 
so hat Magistrat bereits oben — Zu I . angeführt, daß die zu 4 I . des ge¬ 
dachten Beschlusses- bestimmten Abstufungen in Erwägung und Berücksichtigung 
der factisch vorhandenen Kategorien des Grundbesitzes festgestellt und bestimmt 
sind. — I I . Bei der beabsichtigten Heranziehung der unangesessenen Einwohner 
zu den baaren Beiträgen versteht es sich von selbst, daß dieselben zu solchen 
Gemeinlasten, wovon blos die angesessenen Wirthe den Vortheil haben, beizu¬ 
tragen nicht haben verpflichtet werden sollen. Die sehr erhebliche Höhe der Kur-
und Verpflegungskosten, welche die Dorfschaft Pommernsdorf in Folge der vielen 
Fabrik-Anlagen in ihrem Gemeindebezirk zu tragen hat, und welche lediglich von 
dm unangefessenen Einwohnern verursacht werden, hat die Nothwendigkeit heraus¬ 
gestellt, auch diese selbst zu den au. Kosten heranzuziehen. Es dürfte sich empfehlen, 
die Erhebung dergleichen baarer Geldbeiträge durch Zuschlag von 1 Sgr. für 
2'/« Sgr- monatliche Klaffensteüer zu bewirken. — I I I . Wenn in der Verfügung 
der Kgl. Reg. vom 30. November 1857 gesagt ist, daß der Beschluß vom 
16. M a i sich darüber nicht ausspricht, ob die noch vorhandenen bäuerlichen 
Wirlhe unbedingt die Gespannlast nicht mehr in natura leisten sollen, und welcher 
Maßstab bei der Vertheilung der Geldwerthe der Gemeindelasten unter die 
Grundbesitzer Statt finden soll, so verweiset Magistrat auf die Verhandlung, wo 
es wörtlich heißt: 

„W i r sind daher damit einverstanden und erheben hiermit zu einem Ge¬ 
meindebeschluß, daß die Spanndienste der oft genannten Ortschaften künfüg nicht 
mehr in nawra geleistet, sondern ^nach dem Ertragswerthe der Grundbesitzungen 
der Gemeinde-Mitglieder, oder nach dem Verhältnisse der landesherrlichen Steuern 
8> 43, T i t . 7, Th . I I , A. L. R^ in Gelde aufgebracht werden." 

Auch hier erachtet es Magistrat fstr empfehlenswerth, dergleichen haare 
Geldbeiträge nach Maßgabe der Klassensteüer unter die Grundbesitzer zur Ver¬ 
theilung gelangen zu lassen. 

Was die Angelegenheit wegen Herrichtung eines neuen Beerdigungsplatzes 
betrifft, so bemerkt Magistrat, daß derselbe erst nach einiger Zeit zur nähern 
Berathuttg und Befchlußnahme der Gemeinde gelangen werde. 

Was aus den etwaigen Bestimmungen der frühern Abgaben-Repartitions-
Regulativ gegenüber den jetzigen Festsetzungen werden soll? so ist der Gemeinde-
Vorstand von Pommernsdorf der Ansicht, daß, da die Beschlüsse vom 16. M a i 
1857 specielle directe Abgaben und Lasten nicht berühren, vielmehr sich nur auf 
Leistungen beschränken, welche in Rücksicht auf den Besitz, dessen Größe und 
Ertragsfähigkeit, zeitweife und nach den jedesmaligen Bedürfnisse zu entrichten 
sind, es besonderer Festsetzungen in dieser Beziehung nicht weiter bedürfen wird, 
da die fämmtlichen Grundbesitzer ohne Ausnahme sich den zum Gemeindet»eschlusse 

Landbuch von Pommern,; Th. I I , Bd. IX. 23 
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erhobenen Festsetzungen einer anderweiten RegelMg der Communal-Abgaben-Ver-
hältnisse bereitwillig unterworfen haben. 

Was die Frage anlangt: y?eW Grundsätze künstig in den Regulativen an¬ 
zuwenden sein werden? so oemerkt Magistrat, daß in den in neuerer Zeit aufge¬ 
stellten Regulativen die Bestimmung bereits enthalten ist, daß sich die Interessenten 
den später etwa eintretenden Veränderungen in der Art der Aufbringung der 
Communal-Abgaben und Lasten unterworfen; sowie, daß die am 16. Ma i 1857 
gefaßten Beschlüsse die Stelle der jetzt zu Recht bestehenden Bestimmungen 
einnehmen. 

Daß die Wahrnehmung des Stimmrechts nach § 4 ff. des Gesetzes vom 
14. Apr i l 1856 in Folge der Beschlüsse vom 16. A M 1857 einer neuen Fest¬ 
stellung oder Regelung bedürfen solle, kann Magistrat nicht, als zutreffend be¬ 
zeichnen, da wesentliche Mängel oder Mißstände in Ansehung der Theilnahme 
an dem Stimmrechte durch Annahme oer Beschlüsse vom 16. M a i 1857 nicht,, 
füglich herbeigeführt werden können. 

Landrath v. Ramin legte die vorstehenden Auslassungen des Magistrats 
der Kgl. Reg. mittelst Berichts vom 21. Apri l 1858 vor und bemerkte darin 
hinsichtlich der Trennung der beiden Ortschaften Pommernsdorf und Pommerns^ 
dorfer Anlage, daß auch er der Ansicht sich anschließe, diese Frage aus den an¬ 
geführten Gründen einstweilen ruhen zu lassen. Die dem Gemeindebeschlusse 
vom 16. M a i 1857 entgegengestellten formellen Bedenken find vom Magistrate 
durch die nachträglich beigebrachte Bescheinigung der ordnungsmäßig erfolgten 
Vorladung zum Termine beseitigt. I n Betreff der weiteren Ausstellungen be¬ 
merkt Landrath v. Ramm — zu I. daß der RepaMionsmaßstab nach den vor¬ 
handenen Kategorien feststeht. — Zu I I ist er mit dem Vorschlage des Magistrats 
einverstanden. I n Bredow ist dieser Besteüerungs-Modus beibehalten und hat 
sich als zutreffend bewährt. Ob ein GemMdebeschluß von der Ortschaft Vredow 
gefaßt worden, ist dem Landräthe nicht bekannt, er hat dieserhalb Nachfrage ge¬ 
halten. — Z u I I I schließt er sich der Anführung des Magistrats an, und wi l l 
nur noch bemerken, daß die Heranziehung der, Stadt Stettin zu den Oemeinde-
lasten nicht unstatthaft sein dürfte, da die Besitzung derselben einen Contmunal-
Verband für sich nicht bildet, und die in Folge Parcelirung davon abgezweigten 
Gmndstücke, welche inzwischen bebaut worden, dem Gemeindeverband von Pom-
mersdorf einverleibt sind. Sollte also die Heranziehung des Porwerks (?) 
Pommernsdorf unstatthaft sein, dann muß auch dasselbe die Lasten von seinen 
abgezweigten Parcelen tragen. Ein Receß von Pommernsdors ist in der Land-
räthlichen Registratur nicht vorhanden und kann daher auch nicht eingereicht 
werden. 

I n dem an den Landrath v. Ramin unterm 12 Juni 1858 gerichteten 
Erlaß erklärte die Kgl. Reg. die zu I I und I I I gezogenen Monita für nicht 
erledigt. Möge auch, sagte sie, der eventuell beschlossene Maßstab des Zuschlags 
zur Klassensteüer für die haaren Communalsteüer-Beiträge ein angemessener Modus 
sein, so fragt sich doch, wann und in welchen Fällen der in erster Linie be¬ 
schlossene Maßstab Anwendung finden soll. Auch fragt sich, wie es bei der 
Einkommensteuer, die doch auch vorkommt, gehalten werden soll; der ß 41 , Nr. 4 
der Zusammenstellung (Nr. 1, Extrabeilage Amtsblatt 1856) würde doch dabei 
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zu berücksichtigen sein. I m Übrigen permißt Kgl. Reg. in. diesem Punkte die 
vom Landrathe erforderte A u M n f t übep die Erfahrungen des Klasfensteüer-
Mödus in der Dorfschaft Bredöw. Z u I I I ist zur Erwägung gestellt, ob An¬ 
gesichts der Motivirung dieses Beschlusses durch die vorgekommenen Zerstücke¬ 
lungen, die noch nicht zerstückten oder noch als bäuerliche Nahrungen zu be¬ 
trachtenden Höfe die Spanndienste nicht m uatura leisten können. Die 
Geldwirthschaft empfiehlt sich nur da, wo Naturalwirthschaft nicht mehr möglich 
öder unzuträglich ist. Daß Beides oder Eins hier zutrifft, ist nicht behauptet 
und scheint dieser Punkt auch bei dem Beschlüsse nicht erwogen, vielmehr die 
bezügliche Beschlußfassung lediglich durch die bei den bestehenden bäuerlichen 
Nahrungen nicht zutreffende, die Gespanne überflüssig machende Zerstückelung 
veranlaßt zu sein. Kgl. Reg. würde auf diese Erörterung zwar nicht hinge¬ 
wiesen haben, wenn nicht andere Punkte duxch Geckeindebeschlüß noch zu erledigeu 
geblieben wären und der Beschluß zu I I I unklar wäre. Da Beides aber der 
Fall war, so empfahl sich auch die Anordnung dieser Erwägung. Abzusehen 
davon ist aber auch hier der beschlossene Maßstah ganz unklar. Früher fand 
sich an der eingeklammerten Stelle, so viel erinnerlich, weder das Wort event. 
noch oder. Dadurch, daß dies zugesetzt und resp. abgeändert ist, wird die 
Sache nicht klarer. Es fragt sich noch immer: was soll denn eigentlich für ein 
Maßstab, und wann dex eine öder andere gelten? Dergleichen nachträgliche 
Correcturen, welche an sich wirklich den ZweF haben mögen, Fehler wieder gut 
zu machen, aber zu Abänderung von Beschlüssen führen und nicht allein Miß¬ 
trauen, sondern die größten Bedenken erregen können, müssen durchaus ver¬ 
mieden, und wenn sie vorkommen durchaus gemißbilligt werden. Wie die Stadt 
Stettin dazu kommen soll, für ab v e r k a u f t e und in die G e m e i n d e aufge¬ 
nommene Parcelen zu den Gemeindelasten beizutragen, ist nicht klar. Is t dem 
Landrathe oie von der Regierung angedeutete und zur Aufklärung gestellte guts-
herrliche oder bäuerliche Qualität des städtischen Besitzes zweifelhaft, wie es 
scheint, so muß die wirkliche Qualität ermittelt werden. Ebenso ist der Regu-
lirungs-Receß von Pommernsdorf einzufordern nud der Kgl. Reg. vorzulegen. 

Der Magistrat erwiderte hierauf unterm 7. September 1858 daß er bei 
näherer Prüfung des Pommernsdorfer Gemeindebeschlüjses vom 16. M a i 1857 
und der von der Kgl. Reg. in dem vorstehenden Erlaß vom 12. Juni l . I . 
aufgestellten Erinnerungen und Bedenken zu der Ansicht gelangt sei, daß es in 
keiner Weise einer anderweitigen Beschlußnahme der Gemeinde zu Pommerns¬ 
dorf bedürfe; denn was — ,, 

Z u I I die Frage betrifft, wann und in welchen Fällen der in der Ver¬ 
handlung vom 16. M a i 1857 event. beschlossene Maßstab, und in welchen 
Fällen der in erster Linie beschlossene Maßstab zur Aufbriugung von Geldbei¬ 
trägen zu Communalzwecken Anwendung finden soll? so ergibt die Fassung, des 
Beschlusses vom 16. M a i 1,857, wie die Gemeinde Pommernsdorf dem Ermessen 
der Kgl. Reg. hat anHeim geben wollen: ob der Beitrag der neüangesessenen 
Dorfbewohner zu den au. Geldbeiträgen auf die Hälfte von dem Antheile hat 
normirt werden sollen, den die am niedrigsten besteuerten Grundbesitzer dieser 
Ortschaft zahlen oder ob ein Zuschlag von 1 Sgr. pro 2 ^ Sgr. monatlicher 
Klassensteüer von ihnen erhöben werden darf? Bereits in dem Schreiben vom 

23* 
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. i . . . . . 14. Apr i l l . I . hat sich Magistrat für Einführung des in zweiter Linie be-
^ ! ^ s schlossenen Repartitions-Maßstabes entschieden, weil er im Interesse der arbeitenden 

Klasse es für wün^chenswerth erachtet, daß der jedesmalige Beitrag derselben Pro 
Person den Betrag von Einen Silbergroschen nicht übersteigt. Daß auch die 

' ! 

,» 

P s g gsch ch stg ß ch 
begüterten Inquil inen zu den Geldbeiträgen des Communal-Haushalts nach dem 
Maßstabe der Klassensteüer herangezogen werden sollen unterliegt keinem Ve-
denken; ebensowenig, daß, wenn Inquilinen Einkommensteuer entrichten, dieselben 
nach den Sätzen der Klassensteüer zu veranlagen und darnach zu den qu. Bei-
trägen heranzuziehen find, sollte diejer Ansicht nicht beigetreten werden, so 
würde der principaliter zum Beschluß erhobene Maßstab nur mit der ^ t d i fikation zur Anwendung zu bringen sein, daß der hiernach ermittelte Beitrag 
1 Sgr. pro Person nicht übersteige. 

!.!.j"> Z u I I I . I n Betreff der Spanndienste scheint es der Kgl. Reg. bedenklich, 
,->! H . in das Herkommen, welches in Betreff der Vertheilung derselben in Pommerns-
' l ' dorf besteht, einzugreifen. Diefes Herkommen ist allerdings eine Rechtsquelle, 

welche sich in der Regel nur durch sich selbst angemessen fortbilden kann. 
Wo aber wie hier, die Grundlagen des Gewohnheits-Rechts durch die zahl¬ 
reichen Zerstückelungen des bäuerlichen Grundbesitzes einmal untergraben sind, 
wo die Betheiligten selbst die Nothwendigkeit, das Letztere zu ergänzen, aner¬ 
kennen; wo den vom ursprünglichen Bestände verbliebenen bäuerlichen Nahrungen 
diese Naturalleistungen nicht fernerhin angesonnen werden können, bleibt wol 
nichts weiter übrig, als eine anderweitige Aufbringungsweise der in Rede seienden^ 
Communal-Dienfte in der Weise einzuführen, daß das bisherige ursprüngliche 
Beitrags-Verhältniß, auch für das dagegen einzuführende Äquivalent maßgebend 

^ ist. Es liegt wol zweifellos eine Ungerechtigkeit darin, von 6 Bauerhöfeu eine 
<' und dieselbe Last zu beanspruchen, zu der ursprünglich 12 rechtlich verpflichtet 
!' waren. Wenn in Folge der Zerstückelung der qu. Höfe die Ländereien in Par-
>">' celen zerfielen, deren Bewirtschaftung die Bedingungen für die Zugviehhaltuyg 

und- das Gespanubedürfniß zum größten Theile ausschloß, so läßt sich eine Aus- ^ 
gleichung dieses Mißverhältnisses nur dadurch erzielen, wenn, wie die Gemeinde 

.>.! in Pommernsdorf beschlossen, die fragliche Leistung in Gelde berechnet wird, 
' und so auf Parcelen repartirt werden kann, welche zum Schaden und Nachtheile 

i<! j Anderer bisher gunz frei davon bleiben mußten, weil es unmöglich war, sie diese 
ü -! ' w uawra tragen zu lassen. Daß die Motive zu dem Beschlüsse aä I I I nicht 
,' ausdrücklich erwähnen, daß die noch nicht zerstückelten oder noch als bäuerliche 

Nahrungen zu verachtenden Höfe die Spanndienste nicht in natura leisten 
können, ist allerdings richtig. Der qu. Gemeindebeschluß motivirt denselben 
aber dadurch, daß er die erweislich gemachte Behauptung hingestellt, daß die 
z. Z . noch bestehenden Bauerhöfe durch die Spanndienste dergestalt in Anspruch 
genommen seien, daß die wirthschaftlichen Verhältnisse derselben dadurch gefährdet 
erschienen. Es dürfte offenbar zu spät sein, eine anderweitige Aufbringungsweise der 
oft genannten Spanndienste erst dann herbeizuführen, wenn die Beibehaltung der 
Naturalleistung mit dem Ruin der Betroffenen endete. Der Beschluß aä I I I 
wi l l daher die Spanndienste nicht mehr in uatura geleistet, sondern entweder 
nach dem Ertragswerthe der betheiligten Grundbesitzungen, oder nach dem Ver-, 
hältniß.der landesherrlichen Steuern, in Gelde aufgebracht wissen, und er über-
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es der Kgl. Reg. zu bestimmen, welcher von den beiden Maßstäben in An¬ 
wendung kommen soll. Magistrat hält den erstern Modus für den richtigere. 
Derselbe ist aber in der Ausführung nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten für 
die ländliche Schulzen-Amts-Verwaltung. Es läßt sich dagegen Wider die Repar¬ 
ation nach der auf den verschiedenen Parcelen ruhenden Grundsteuer nichts 
erinnern. Sie würde weder wie bei dem erstgenannten Maßstab eine besondere 
Ab- und Einschätzungs-Commission nothwendig machen, noch zu Reklamationen 
und Beschwerden führen, an denen es wahrscheinlich nicht fehlen würde. 

Was die Heranziehung der Stadt zu den Gemeinden-Abgaben anlangt, so 
hält Magistrat solche, wie dies auch in dem Erlaß der Kgl. Reg. vom 30..No¬ 
vember 1857 bereits anerkannt ist, für unstatthaft, da es sich hier um die Grund¬ 
stücke handelt, welche ihr bei der gutsherrlich-baüerlichen Regulirung als Guts-
Herrschaft zugewiesen sind. 

Diesem Schlüsse des Magistratsschreibens ist von anderer Hand, in der die 
Handschrift des damaligen Kreis-Secretairs Gans nicht zu verkennen ist, eine 
Randglosse hinzugefügt, die also lautet: „Pommernsdorfer Anlage ist eben nur 
lediglich nur auf gütsherrlichem Boden entstanden. D i e Anlage gehört rechtlich 
gar nicht zum Communal-Verbande von Pommernsdor f . " 

Der Pommernsdorfer Regulirungs- und Separations-Receß vom 19. Ju l i 
1822 wurde dem Landrathe v. Ramm vom Magistrate nachträglich unterm 
21. September 1858 mitgetheilt. 

Landrath v. Ramin stattete den von der Kg5. Reg. erforderten Bericht statt 
in 6 Wochen, wie vorgeschrieben war, unjer Überreichung des vorstehenden 
Magistrats-Schreiben, so wie des Regulirungs-Recesses, erst nach Ablauf von 
7 Monaten, nämlich unterm 21. Februar 1859 ab. 

Seither ist, so beginnt der Bericht, bei den Verhandlungen über die vor¬ 
liegende Sache als feststehend angenommen worden, daß beide Ortschaften, die 
Pommernsdorfer Anlage und das Dorf Pommernsdorf, nur eine, rechtlich con-
stituirte Gemeinde bilden. Diese Annahme ist, nach des Landraths Erachten 
unrichtig. Referent erinnert daran, daß die bäuerlichen Wirthe im Dorfe Pom¬ 
mernsdorf "zur Stadt Stettin, als Gutsherrschaft von Pommernsdorf, im lassi-
tischeu Verhältniß gestanden. haben, und daß in Gemäßheit des Edicts vom 
14. September 1811' und dessen Declaration vom 29. M a i 1816 zwischen der 
Gutsherrschaft und den Bauern die Regulirung Statt gefunden habe, kraft derer 
die Bauern das Eigenthum der Höfe erlangten, die Stadt Stettin, als Guts¬ 
herrschaft, dagegen durch Abtretung der Hälfte der bäuerlichen Landungen für 
ihr Eigentumsrecht an den Bauerhöfen abgefunden würde. Die der Gutsherr-
schaft zugefallenen Abfindungsflächen sind durch den Regulirungs-Receß aus dem 
Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommernsdorf ausgeschieden und es ist somit ein 
g u t s h e r r l i c h e r und ein D o r f s g e m e i n d e - B e z i r k entstanden, welche in 
communaler Beziehung, wie es in Pommern bei Guts- und Gemeinde-Bezirken 
Regel ist, nichts gemein haben. ^Die chier vorgetragene Ansicht ist von der 
Kgl. Reg. selber bei Regulirung der Communal-Verhältnisse vom Vorwerk 
KleinReinkendorf*) mittelst Verfügung vom 21. Juni 1857 aufgestellt 

*) Marienstifts-Besitzung im Randvwschen Kreise. L.-G. ll. Th. Bd. I I , 1682—84. 
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, M dürfte daher auch für den voMegenden Fall maßgebend 
sßin, ' ,̂,/ ., / ^ ,'. - , ̂  , , " , ,. ,>.^ ,- - / , ? ' , ^ ^ ^ ^ " 
, B M ihren gutsherrlichen G M d s M e f f , M nun die Stadt Stettin nach und 

in Erbpacht ausgegeben, auf denen Etablissements ent-
',!! .!^' D M e n sind, Mefe Etablissements und die zugehörigen Grundstücke bilden die 

A r M a f t , welche man Pymmernsdorfer Anlage genannt hat. Nun hätte es der 
Mäht W M n o b g M wie dem Gute Zahelsdorf bezüglich des 
Zabetsdorfer Antheils von Kupfermühle, der auf vom Gute Zabelsdorf abge¬ 
zweigten Parcelen entstanden ist, — die in Pommernsdorfer Anlage vorkommenden ' 
^Mmunallasten, insbesondere die Armenpflege zu tragen. Der Magistrat von 

.,, .. M M n wüßte sich aber zu helfen. , Er betrachtete und behandelte die auf feinem 
"'"!'.' MGerrlichen" Bezirk von Pommernsdorf nach und nach entstandenen Etablisse-

,,'̂ ^ ments als zum Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommernsdorf gehörig und die 
s.' Dadurch wurde die 

. Mst öes gutsherrlichen Verbandes auf die Dorffchaft gewälzt, was aber keinen An-
'! ,H M gehen kann, daß das vom Magistrat thatsächlich eingeführte Communal-Verhältniß 

rechMestäudig geworden sei. Es wird dazu gehören, daß die Parcelen, welche der 
Gutsherr sich entaüßext hat, nebst den darauf errichteten Etablissements, nach den 
Formen des Gesetzes aus dem gutsherrlichen Bezirk ausscheiden und dem Ge-
meinlie-VMbllndß des Dorfs förmlich einverleibt werden. Dies ist nicht geschehen, 
Und dürften daher die auf dem gutsherreichen Bezirk entstandenen Etablissements, 
h. i . : Pommernsdorfer Anlage, rechtlich noch dem gutsherrlichen Bezirk von 

>,-. MomUMyshorf anaehmen, Ein solcher ist noch vorhanden, weil die Stadt 
^ ' D t M n «och gutsherrliche Grundstücke von Pommernsdorf besitzt, die sie ver-

.̂ ! >- zeitpachtet. Auch besitzt sie auf demselben ein Etablissement: Die Leüchtgas-
.l ',, l W s t M W deren Stelle sich früher die sog. städtische Ziegelei befand. 
' . >i Maeachtei nun der Magistrat stets dahin bestrebt gewesen ist, Pommerns-
',! ! ' dyrfer Mläge als zum Gemeinde-Verbände des Dorfs Pymmernsdorf gehörig 
.!! anzusetzen, und zu behandeln, so hat sich dennoch thatsächlich ein getrenntes Ver-
'.z ' W t m ß herausgebildet,, wozu das, Bedürfyiß und die heterogenen Bestandtheile 
' ' ' HMer Drtschaften Anlaß gegeben haben. Früher verwaltete die Ortsschulze zu 

Eommünal-Verhältnisse der Anlage mit. Bei der großen 
ZunahM der Bevölkerung von Pommernsdorfer Anlagt die nach der im 
Vecembex 1858 ^ ta t t gefundenen Aufnahme sich auf 1122 Seelen belauft, wo¬ 
gegen. Dorf Pommernsdorf gegenwärtig 787 Einwohner zählt, — stellte sich 
halt» daß NedürMß heraus, für Pommernsdorfer Anlage einen besondern Orts-
vyrstand und Steüer-Erheber zu bestellen. Beide Ortschaften trennten sich nach 
M d nach, in ihren communalen Verhältüissen und es wurde nur, auf Veran-
UsMK des Nagistrats, die Armenpflege als gemeinschaftliche Pflicht behandelt, 
worin, sie sich, aber gleichfalls seit länger als Jahresfrist, als ihrem Bedürfnis 

l ' ' z , . e M v r e D n d . W schweigend getrennt h ^ 
! .'' ' Gymit^ gehört also Pommernsdorfer Anlage weder rechtlich noch, thatsächlich 
! '̂  dem DyrfsgeMinhe-Verbande Pommemsdorf an. Rechtlich wird sie dem selbst-/ 

*) Abweichend von der im Jahre 1834 festgehaltenen Ansicht; s. oben, auch mit Bezug 
auf PommeMsjMfer Anlage selbst durch Verf. vom 30. November 1857, s. oben, 
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ständigen gutsherrlichen Bezirk Pommernsdörf angehören, und es dürfte daher 
nur in Frage kommen — 1) ob aus Pommernsdorfer Anlage ein selbständiger 
Gemeinde-Verband zu bilden, oder ob sie — 2) einem andern Gemeinde-Ver¬ 
bände förmlich zu incorporiren sei. 

Zur Bildung einer selbständigen Gemeinde besitzt die Anlage ausreichende 
Elemente. Sie besteht aus prastationsfähigen Grundbesitzern, aus Fabrik¬ 
besitzern und Gewerbtreibenden, und daß sie als selbständige Gemeinde lebens¬ 
fähig ist, hat sie factisch durch eigene Bestreitung ihrer Communal-Bevürfttifse 
bewiesen. 

So l l sie aber einer andern Commune einverleibt werden, so wird sie ent¬ 
weder der Dorfschaft Pommernsdorf oder der Stadt Stettin beizulegen sein. 

Die Incorporirung in den Dorfsverband von Pommernsdorf dürfte nicht 
zu empfehlen fein, weil beide Ortschaften einander widerstrebende Elemente ent¬ 
halten, auch bei der ausgedehnten Lage des entstehenden Gemeindebezirks eine 
einheitliche und ordnungsmäßige Verwaltung desselben bei oeu Verwaltüngs-
Organen, welche auf dem platten Lande zu Gebote stehen, nicht zu erreichen feist 
würde, auch der bisherige Versuch, beide Ottschaften als E i n e Gemeinde anzu¬ 
sehen, thatsächlich zur Trennung geführt hat. Dagegen würde es unzweifelhaft 
am zweckmäßigsten fein, die Anlage der Stadt Stettin zu incorporiren. I n der 
Anlage bildet sich immer mehr ein städtisches Leben aus und liegt' dke Mehr¬ 
zahl der Etablissements in der Anlage der Stadt Stettin näher, als dem Dorfs 
Pommernsdorf. Die Stadt Stettin dürfte indeß einer Einverleibung in ihren 
Communal-Verband widersprechen. Gründe, welche im öffentlichen Interesse die 
Incorporirung in den städtischen Verband nothwendig machen, scheinen nicht 
vorzuliegen, und dürfte daher nur übrig bleiben, d i e A n l a g e zu e i n e m 
s e l b s t ä n d i g e n G e m e i n d e - V e r b a n d zu erheben, was den Wünschen sowol 
des Dorfs- als der Anlage Pommernsdorf entsprechen würde. 

Adopirt Kgl. Reg. die hier ausgesprochene Ansicht, insbesondere daß Pom-
mernsdorfer Anlage rechtlich kein Bestandtheil der Dorfsgemeinde Pommerns-
dorf ist, so wird der Gemeinde-Beschluß vom 16. Mai , 1857, der nur unter 
dem Einfluß des Magistrats zu Stande gekommen ist, aber den eigentlichen 
Wünschen beider Ortschaften nicht entspricht, auf sich beruhen können, vielmehr 
würde ein besonderes 'Verfahren wegen Erhebung der Pommernsdorfer Aitlage zu 
einer Gemeinde mit Corporationsrechten einzuleiten, und hierbei gleichzeitig, der 

' Modus der Aufbringung der Communal-Abgaben festzustellen fein. 
Sollte jedoch der vorstehend ausgesprochenen Ansicht nicht beigepflichtet, 

vielmehr die Ansicht festgehalten werden, daß beide Ortschaften: Dorf und An¬ 
lage Pommernsdorf nur E i n e Gemeinde bilden, so wird für diefen Fall, zur 
Erledigung der Verfügung vom 12. Juni 1858 Folgendes bemerkt: 

Die in dieser Verfügung gegen den Gemeindebeschluß vom 16. Ma i 1857 
enthaltenen Monita hat der Magistrat in seinem Schreiben vom 7. September 
1858 beantwortet. Landrath v. Ramm meint, daß durch diese Beantwortung 
der Sache wenige näher getreten sei. 

Der Beschluß zu I I , wodurch die nicht angesessenen Einwohner zur Leistung 
von Communal-Abgaben verpflichtet werden, ist in Betreff des Modus, nach 
welchem der Beitrag geleistet werden soll, zu unbestimmt, als daß durch nach-
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trägliche Interpretation desselben Abhülfe geschafft werden kann. Dieser Be¬ 
schluß sowol als der unter I , dutch welchen das Beitrags-Verhältniß der ange¬ 
sessenen Wirthe festgesetzt wird, scheint für eine combinirte Gemeinde, Dorf und 
Anlage Pommernsdorf, ganz unanwendbar. Für die angesessenen Wirthe sind 
Klassen-Portionssätze lediglich nach der Fläche des Grundbesitzes angenommen 
und die Inquilinen sollen zu den Gemeinden-Abgaben, an deren Nutzen sie 
Theil nehmen, jeder die Hälfte des Beitrages des niedrigst besteuerten Grund¬ 
besitzers, event. von 2 ̂ 2 Sgr. Klassensteüer 1 Sgr. beitragen. Der even t . 
beschlossene Modus läßt es gänzlich unbestimmt, wie oft der 1 Sgr. beige¬ 
tragen werden soll, ob so oft als 2 ^ Sgr. Klassensteüer erhoben werden, oder 
ob die Erhebung nur dann Statt finden soll, wenn von den angesessenen Wirthen 
Beiträge erhoben werden. I n welchem Verhältniß hiernach aber die Inquilinen 
zu den angesessenen Gemeinde-Mitgliedern beigetragen, läßt sich gar nicht über¬ 
sehen. Möglichen Falls könnten sie danach höhere Beiträge, als angesessene 
Wirthe zu ̂  entrichten haben. Der für die Heranziehung der Inquilinen zu 
Wmmünal-Abgaben e v e n t . beschlossene Beitragsmaßstab wird daher gänzlich 
fallen müssen. Aber auch der dann verbleibende Beitrags-Modus nach Por-
tionssätzen entspricht nicht einer combinirten Gemeinde Dorf und Anlage Pom-^ 
mernsdorf. Für das Dorf allein würde er allenfalls anwendbar sein, da in 
demselben überwiegend Ackerwirthschaft ist; für eine combinirte Gemeinde Dorf 
und Anlage, ist er ganz unanwendbar. I n der Anlage sind Hausbesitzer, Ge-
werbiretbende und Fabrikarbeiter überwiegend, der Portions-Modus berücksichtigt 
aber nur die Fläche, nicht aber die Erträge aus Wohnungsraümen, Gewerben 
und Handarbeiten. Für eine combinirte Gemeinde, Dorf und Anlage Pom¬ 
mernsdorf, empfiehlt sich nur die Aufbringung der Communalgelder nach Maß¬ 
gabe der landesherrlichen Steuern mit angemessener Berücksichtigung der nicht 
angesessenen Einwohner. Dieser Maßstab besteht in der Ortschaft Bredow, wo 
von allen Einwohnern, sowol angesessenen, als nicht angesessenen, nach Maßgabe 
der Klassen-, Grund- und Gewerbesteuer, jedoch mit Ausschluß der Haüsersteüer, 
von je 2 /̂2 Sgr. dieser Steuern 1 Sgr., und von jedem angesessenen Einwohner 
außerdem für das Grundstück pro Monat 3 Sgr. Communalsteüer erhoben 
werden. Dieser Modus hat sich vollständig bewährt, und dürfte er auch für 
eine combinirte Gemeinde Dorf und Anlage Pommernsdorf sich empfehlen. 

Was nun den Beschluß unter I I I , die Naturaldienste betreffend, angeht, so 
., würde bei demselben zuvörderst zu erwägen sein, daß receßmäßig in Absicht auf 
1 ' " ^ ! ' .Wegebesserung, welche hauptsächlich nur die Leistung von Gespanndienften be¬ 

dingt, eine Gemeinschaft bei Dorf und Anlage Pommernsdorf nicht vorhanden 
ist. Nach dem unterm 12. August 1825 bestätigten Nachtrage zum Regulirungs-
und Separations-Receß von Pommernsdorf ist die Stadt Stettin verpflichtet, 

^ die Wege in den ihr zugefallenen Abfindungs-Läudereien allein und ohne Bei-
hülfe der Dorfschaft Pommernsdorf zu unterhalten, und ist letzterer dagegen die 
Unterhaltung der Wege verblieben, welche in den ihr zugefallenen Grundstücken 
sich befinden. Die Dörfschaft Pommernsdorf ist aber vollständig befähigt, die 
Gespanndienste, welche zu der i h r o b l i e g e n d e n Wegebesserung erforderlich 
siud, wie seither auch ferner in natura zu leisten. 

Die Wegbesserung in dem Territorium Pommernsdorfer Anlage haben seit-



Die Colonie PommeMsbotfer Anlage. 185 

Her die Stadt Stettin, zum Theil aber auch die dortigen Etablissementsbesitzer 
^ auf ihre Kosten für Geld verrichten lassen. 
' Die Fuhrleistung zu Wegbesserungen dürfte daher in der bisherigen Ver¬ 

fassung zu belassen sein; dagegen möchte es sich allerdings empfehlen, die Ge-
spanndienste zu Kirchen-, Pfarr-, Schul-, und Küsterbauten für Geld verrichten 
zu lassen, welches von den angesessenen Gemeinde-Mitgliedern nach Maßgabe 
der auf ihren Grundstücken haftenden Contribution aufzubringen fein möchte. 
Der Beschluß stellt zwar in erste Linie, die Kosten der Gespanndienste nach dem 
Ertragswerth der Grundstücke aufzubringen. Der Grtragswerth ist aber relativ 
und schwer zu ermitteln. Die Contribution ist ja aber schon nach dem Ertrage 
der Grundstücke festgestellt, sie stellt also dessen Verhältniß dar, und sind über¬ 
dies auch nur diejenigen Grundstücke mit Contribution belastet, auf denen bisher 
die Verpflichtung zu Gefpanndiensten ruhte. Bei der Aufbringung des Geld-
werthes der nöthigen Fuhren nach der Contribution werden dann auch nur die¬ 
jenigen Grundbesitzer zu Beiträgen herangezogen, denen die Fuhrleistung bisher 
obgelegen hat. 

Es dürfte aber auch vorliegend, wo es sich lediglich um Gemeinbe-An-
gelegenheiten handelt, von einer Festsetzung, wie bei künftig vorkommenden Bauten 
der geistlichen und Unterrichts-Institute die Gespanndienste zu leisten sind, ab¬ 
zustehen sein. Der Kirchen-, Pfarr- und Schul-Societät wird es überlassen 
werden können, hierüber bei Gelegenheit derartiger Bauten Beschluß zu fassen, 
da vor Ausführung derselben jedes M a l über das Concurrenz-Verhältniß ver¬ 
handelt wird. 

Was endlich den in des Landraths Bericht vom 21. Apr i l 1858 gestellten 
Antrag betrifft auch die Stadt Stettin VM der ihr in Pommernsdorfer Anlage 
noch eigenthümlich gehörenden Grundstücken zu den Gemeinde-Abgaben der com-
tzinirten Gemeinde Dorf und Anlage Pommernsdorf heranzuziehen, so beruht 
derselbe wie der Landrath einräumt, auf der unrichtigen Voraussetzung, daß die 
Liegenschaften der Stadt Stettin zum Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommerns¬ 
dorf gehören. A ls gutsherrliche Abfindungs-Ländereien sind sie indeß aus dem 
Gemeinde-Verbände des Dorfs ausgeschieden und haben zu dessen Gemeindelasten 
nichts beizutragen. Nur die Wegelast haftet auf ihnen, nicht allein nach dem 
vorgedachten Receß-Nachtrage, sondern auch nach den Vorschriften des Pommer-
schen Wege-Reglements. 

Am Schlüsse seines Berichts macht Landrath v. Ramin noch darauf merksam, 
daß eine Einverleibung der Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde-Verband 
des Dorfs Anfangs gar nicht in der Absicht des Magistrats gelegen habe. Dies 
dürfte aus § 19 des Regulirungs-Reeefses vom 19. Ju l i 1822 M folgern sein. 
Es waren nämlich schon zur Zeit, als die Gutsherrschaft ihre Abfindungs-
Ländereien empfing, einige Parcelen derselben bebaut. Bezüglich dieser bestimmt 
vorgedachter § 19, daß die Stadt in Betreff der in der herrschaftlichen Feldmark 
belegenen Baustellen und Etablissements a l le Verbindlichkeiten übernimmt, welche 
die bäuerlichen Wirthe gegen diese Anbauer hatten, dagegen von den Baustellen 
das GrundWld bezieht. Unzweifelhaft ist hierdurch sine Ausscheidung dieser 
Etablissements aus den Gemeinde-Verband des Dorfs Pommernsdorf erfolgt und 
sind dieselben in den selbständigen gAtsherrlichen Bezirk mit eingetreten. Die 
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Stadt Stettin würde mithin wenn auf den, in den gutsherrlichen Bezirk mit 
übernommenen Etablissements Armenpstege entstanden wäre, diese zu tragen gehabt 
haben. Diese Last liegt der Stadt auch noch in Betreff aller später auf der 
gutsherrlichen Feldmark errichteten Etablissements ob. 

Die Trennung der zwei Ortschaften Dorf und Anlage Pommernsdorf in 
einen Dorfsgemeinde- und einen gutsherrlichen Bezirk wurde von der Kgl. Reg. 
wiederholt in der Verfügung vom 23. Mai 1859 anerkannt und ausgesprochen. 
Inzwischen waren die Grundbesitzer in der Anlage bei der Kgl. Reg. unterm 
28. Decbr. 1858 und wiederholt am 25. Januar 1859 mit dem Antrage auf 
Einverleibung ihres Wohnplatzes in den Gemeinde- und bezw. Kreis-

.„..,:,.... bezirk der Stadt S te t t in vorstellig geworden, indem sie in dieser Maßregel 
-"i'^'lj. ein Radicalmittel zur Abhülfe der mancherlei Mißstände zu erkennen meinten, die 
'-'>^!^ aus der communalen Zwitterstellung 6er Pommernsdorfer Anlage im Gemeinde¬ 

l l ', verband des Dorfes Pommernsdorf entfprungen waren. Demzufolge erhielt 
'"!'<- Landrath v. Ramin, welcher wie oben erwähnt, die gedachte Maßregel empfohlen 
^!- hatte, den Auftrag, mit dem Magistrate als Gutsherrschaft der Dorfgemeinde 

"'̂ .̂  Pommernsdorf und den Grundbesitzern in der Pommernsdorfer Anlage über den 
A'^ erwähnten Antrag der Letzteren, unter Berücksichtigung der rechtlichen Lage der 
'H°? Sache, der Bestimmungen im § 2 der Städteordnung vom 30. M a i 1853 und 
1'.<' des § 1 des Landgemeinde-Gesetzes vom 14. Apr i l 1856, so wie der speciell zu 
^,'- constatirenden bisherigen factischen communalen Beziehungen zwischen Pommerns-
'.^. dorf und Pommernsdorfer Anlage in Verhandlung zu treten. Bei dieser Ge-
:''?" legenheit seien dann auch die in des Landraths Bericht vom 21 . Februar 1859 
A . gegen die beabsichtigte Regulirung des Maßstabes für die Gemeinde-Abgaben im 

'.̂  .! .. Dorfe und in der Anlage Pommernsdorf zur näheren Erörterung zustellen. 
V ' ! ' Landrath von Ramin gab dem Magistrate von dem ihm gewordenen Auf-
^ ^ trage mittelst Schreibens vom 3. Juni 1859 Kenntniß und stellte indem er det 
".^.?: Kgl. Reg. und seine eigene Ansicht über gutsherrlichen und Landgemeinde-Bezirk 
! !!' von Pommernsdorf näher erörterte, gleichzeitig die Doppelfrage — 1) was den 
! : ' Magistrat veranlaßt habe, die auf den gutsherrlichen Grundstücken von Pommerns-
,-!-, dorf nach und nach entstandenen Etablissements als aus dem gutsherrlichen Bezirk 
??! ausgeschieden und zum Dorfgemeinde-Verband von Pommernsdorf übergetreten 
-' ' anzusehen und zu behandeln; und — 2) wen der Magistrat zur Tragung der 
' in der Pommernsdorfer Anlage vorkommenden Gemeindelasten, insbesondere der 

' . ' ". Armenpflege, verpflichtet halte? Zur Beantwortung dieser Doppelfrage theilte der 
- :' Magistrat in dem Antwortschreiben vom 8. August 1859 Abschrift des Regierungs-
' ' ' Erlasses vom 22. Februar 1834 mit, in dem er hinzufügte: „Aus diesem Re-
' ' ' scripte (s. oben S . 164 f.), dessen Begründung überall mit unserer Ansicht überein-

(-!!- stimmt, wolle Königl. Landraths-Amt entnehmen, daß die in dem Schreiben vom 
i!'">!''':' 3. Jun i l . I . entwickelte Ansicht nicht zutreffend ist. Die Gründe des gedachten 
>- '» : . . . Refcripts sind es, welche uns veranlaßt haben, dtz Pommernsdorfer Anlage als 
'!>' '.'-^' zum Gemeinde-Verbände von Pommernsdorf gehörig zu erachten. Die Gemeinde-
;!'''' , Abgaben der Pommernsdorfer Anlage müssen unseres Trachtens zunächst von 
'-!'^' .z dieser, in 8udMio von Pommernsdorf geleistet werden. Dies ist auch namentlich 
'!> i° " von den Geldern für Armenpflege der Fall. Die ganze Armenpstege auf der 
' ! . ' . ' Pommernsdorfer Anlage ist von Pommernsdorf, nicht aber von uns zu tragen 
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wie dies, abgesehen von dem schon Angeführten, die §H 5 und 6 Nr. 3 u. 4 
des Armeuvflege-Gef. vom 31. Decbr. 1842 unzweifelhaft ergeben." Um in der 
Sache ganz sicher zu gehen, hatte Landrath v. Rämin dem Gemeinde-Vorstand 
zu Pommernsdorf Abschrift des an den Magistrat erlassenen Schreibens mit dem 
Auftrage zugefertigt, die aä 1 gestellte Frage auch seiner'Seits zu beantworten. 
Der Schulze Beyer erwiderte am 19. August 1859, daß in früheren Jahren von 
Seiten des Magistrats die Pommernsdorfer Anlage, als sie nur aus wenigen 
Etablissements bestand, der geringen Größe wegen zum Dorfe Pommernsdorf ge¬ 
legt und diesem gleich behandelt worden sei. Als aber in der Folge die Ein¬ 
wohnerzahl in der Anlage so gewachsen sei, daß der Schulze von Pommernsdorf 
die Geschäfte nicht mehr allein bewältigen konnte, habe auf dessen Beschwerde der 
Magistrat für die Anlage einen besondern Ortsvorsteher angeordnet, diesen in¬ 
dessen unter Aufsicht des Schulzen von Pommernsdorf gestellt, (s. oben S . 166) 

Behufs Erledigung des ihm gewordeneu Auftrags, die I n c o r v o r i r u n g 
der Pommernsdor fer Anlage i n den Gemeinde- und K r e i s - V e r b a n d 
der S t a d t S t e t t i n betreffend, hatte Landrath v. Ramin auf den 18. November 
1859 einen Termin anberaumt, wozu der Magistrat und sämmtliche Grundbesitzer von 
Pommernsdorf sowol als von der Anlage mit der gewöhnlichen Verwarnung 
ein-, bezw. vorgeladen wurden, daß die Ausbleibenden sich den Erklärungen und 
Beschlüssen der Erschienenen zu unterwerfen hätten. 

I n dem Termine waren erschienen: Als Commissarien des Magistrats: der 
Oberbürgermeister Hering und der Bürgermeister Schallehn, aus den Dorfe 
Pommernsdorf 5 Bauerhofsbesitzer, 2 Kossäten, 3 Eigenthümer, 6 Büdner, über¬ 
haupt 16, aus Pommernsdorfer Anlage 26 Eigenthümer, im Ganzen 64 I n¬ 
teressenten. 

Der Kreis-Secretair Gans, als Vertreter des behinderten Landraths v. Ramin, 
eröffnete die Verhandlung mik der Anzeige, daß mehrere Grundbesitzer zu 
Pommernsdorfer Anlage unterm 28. December 1858 bei der Königl. Regierung 
darauf angetragen hätten — die Pommernsdorfer Anlage dem Gemeinde-Verbände 
der Stadt Stettin zu incorporiren. Bei diesem Antrage conmrriret, außer den 
Grundbesitzern zu Pommernsdotfer Anlage und dem Magistrate, als Gutsherr¬ 
schaft derselben, auch die Dorfgemeinde Pommernsdorf, weil seither angenommen 
worden, daß in communaler Beziehung die Pommernsdorfer Anlagen zum Ge¬ 
meinde-Verbände des Dorfes Pommernsdorf gehöre. Durch Verfügung der 
Kgl. Reg. vom 23. Ma i l. I . ist nun das Landraths-Amt Randowschen Kreises 
beauftragt worden, mit den Betheiligten über den vorgebuchten Antrag in Ver¬ 
handlung zu treten, wozu heute Termin, zu dem die sämmtliche Interessenten — 
63 aus Pommernsdorfer Anlage und 35 aus Dorf Pommernsdorf — so wie 
der Magistrat — ordnungsmäßig ein-, resp. unter den gewöhnlichen oben er¬ 
wähnten Verwarnungen vorgeladen sind. — Von den 98 Berechtigten waren, wie 
oben erwähnt, 64, mithin ^ aller Interessenten erschienen. Dieselben wurden 
Mächst darauf merksam gemacht, daß bei der Entscheidung auf den vorgebuchten 
Antrag mit Rücksicht auf die einschlagenden Bestimmungen der St . O. und des 
Landgemeinde-Gesetzes, es von Einfluß sei, ob die Pommernsdorfer Anlage in 
rechtlicher Beziehung ein Bestandtheil des Dorfs-Gemeinde-Verbands oder des 
Gutsbezirk Pommernsdorf sei. Seither habe matt angenommen daß der erste 
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Fall vorliege, neuerdings habe jedoch die Königl. Regierung insonderheit durch I 
- die Verfügung vom 23, M a i 1859, sich dahin ausgesprochen, daß der zweite 

Fal l entscheidend sei. Es kommen daher in Frage, welchen Einfluß die auf un¬ 
richtigen Voraussetzungen der Behörden beruhenden Verfügungen und Verhand¬ 
lungen, bezw. die in Folge derselben und sonsüger Umstände entstandenen factischen 
Verhältnisse auf die communalen Beziehungen von Dorf und Anlage Pommerns¬ 
dorf, insonderheit auf die Armenpflege, und des von den Grundbesitzern in der 
Anlage beantragte Communalifirungs-Verfahren äußern, und es seien daher auch 

> ^ diese Verhältnisse zu erörtern. 
/ ' !' Hierauf erklärten zunächst — 
!''..; I . D ie Vertreter der Dorfgemeinde Pommernsdorf: — Unsere Gemeinde ist, 
°Hl': ihres Widerstrebens ungeachtet, von den Behörden gezwungen worden, die 
! ' ' Pommernsdorfer Anlage als zu ihrem Communal-Verbande gehörig anzusehen 
?k 5 und zu behandeln. Hierbei ist ihr unbedenklich Unrecht geschehen. Unsers Er-
,.'! achtens gehöret die Pommernsdorfer Anlage nicht zum Gemeinde-Verbände des 

Dor f s Pommernsdorf. D ie histor ische Sach lage ist folgende: Die bäuerlichen 
Wirthe zu Pommernsdorf standen i n früherer Zeit im lassitischen Verhältniß 
zum Magistrat der Stadt Stet t in als Gutsherrschaft von Pommernsdorf. Dies 
Verhältniß wurde in Oemäßheit des Edicts vom 14. Septb. 1811 und dessen 
Declaration vom 29. M a i 1816 durch den, über die Regulirung der gutsherr-

! ^ , f > ' lich-baüerlichen Verhältnisse unterm 19. J u l i 1822 abgeschlossenen Regulirungs-
und Separations-Receß aufgehoben. D ie Gutsherrfchaft wurde durch Landab¬ 
tretung für ihr Eigentumsrecht an den Vauerhöfen zu PommernZdorf abgefunden, 

- s> < '̂ und wurden ihre Abfindungs-Ländereien aus den Bauer-Ländereien gänzlich aus-
' geschieden. Unzweifelhaft entstand dadurch ein gutsherrlicher und Dorfgemeinde-

Bezirk, die i n communaler Beziehung nichts gemein hatten. Daß dies auch bei 
der Regul irung so angesehen worden, ergibt die ganze Fassung des Recesses, 
insbesondere aber der § 19 desselben, welcher bestimmt, daß die Stadt Stett in 
wegen der schon damals einzeln bebauten Parcelen der gutsherrlich gewordenen 
Abfindungsflächen a l l e ' Verbindlichkeiten gegen diese Etablissements übernimmt, 
welche bis dahin den Bauern gegen diese Ansiedler obgelegen Hatten. Unzweifel¬ 
haft hat hierdurch eine Ausscheidung dieser Etablissements aus dem Gemeinde¬ 

st! Verbände des Dor fs Pommernsdorf erfolgen, und haben dieselben in den 
,!> selbständigen gutsherrl ichen Bezirk m i t hinüber treten sollen. Dessen ungeachtet 

ist die Gemeinde Pommernsdor f gezwungen worden, nicht allein diese Etablissements, 
> s > sondern auch diejenigen, welche nach und nach auf den gutsherrlichen Abf indungs-

, Ländereien, welche die S t a d t S t e t t i n theilweise i n Parcelen veräußert hat, ent-
, z . > standen sind, a ls zu ihrem Gemeinde-Verband gehörig anzusehen, u m dadurch die 
^ > der Gutsherrschaft i n communaler Beziehung obliegende Last auf den D o r f s -

l ' ?!',! 'i gemeinde-Verband zu übertragen. Trotz des gegen die Gemeinde Pommernsdor f 
' >, ' geübten Z w a n g s ist es indeß nicht gelungen, sie m i t der Pommernsdorfer Anlage 
.,' ! > zu E i n e r Gemeinde zu vermischen. D e r Ortsfchulze von Pommernsdor f hat 
;! zwar, we i l er dazu angehalten worden, anfänglich die Comumnal-Angelegenheiten 
>:>. der Anlage mit verwaltet, jedoch sind dieselben von den Communal-Angelegen-
^ . heiten des Dorfs stets getrennt gehalten worden, namentlich hat jede Ortschaft 
'> ihre Geldbedürfnisse, insonderheit die Kosten der Armenpflege, allein bestritten. 
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Sei der großen Zunahme der Bevölkerung der Pommernsdorfer Anlage, die jetzt 
ziemlich'doppelt so groß ist, wie im Dorfe Pommernsdorf, stellte sich bald heraus, 
daß der Schulze von Pommernsdorf die Communal-Angelegenheiten der Anlage 
mit zu verwalten, außer Stande sei. Deshalb wurde schon im Jahre 1832 für 
die Anlage ein besonderer Ortsvorstand und Steüer-Erheber bestellt, der indeß, 
um den Schein der Zusammengehörigkeit beider Ortschaften zu wahren, dem 
Schulzen in Pommernsdorf untergeordnet wurde, es aber in der Wirklichkeit nicht 
war, weil der Schulze im Dorfe auf das ihm übertragene Aufsichtsrecht Verzicht 
leistete. Seitdem ist factisch die Communal-Verwalwng in beiden Ortschaften 
getrennt und ist auch der Schein der gemeinsamen Verwaltung beider Ortschaften 
seit länger als zwei Jahren gänzlich geschwunden. Seit eben so lange verwaltet 
der Ortsvorstand zu Pommernsdorfer Anlage die Communal-Verhältnisse dieser 
Ortschaft selbständig und ohne Rücksicht auf das Dorf Pommernsdorf. Nach den 
örtlichen Verhältnissen der Anlage konnte es auch nicht anders kommen. Denn 
abgesehen davon, daß die Anlage rechtlich nie ein Vestandtheil der Dorfgemeinde 
gewesen ist, so sind auch ihre Erwerbs-Zustände zu verschieden, als daß beide 
Ortschaften zu E iner Gemeinde sich zu vermischen im Stande wären. Die 
Gemeinde Pommernsdor f betrachtet nunmehr das i n Bet re f f der 
Pommernsdor fer Anlage i h r f rüher aufgedrungene Communa l -Ver -
häl tn iß f ü r gänzlich gelöst, und protestirt nicht allein gegen die Annahme, 
daß die Pommernsdorfer Anlage ein Bestandtheil des Gemeinde-Verbandes des 
Dorfs Pommernsdorf ist, sondern auch gegen eine etwa beabsichtigte IncorponMNg 
der Anlage in den Gemeinde-Verband des Dorfs Pommernsdorf. I h r ist es 
gleichgiltig, ob die Pommernsdorfer Anlage zu einer eigenen Gemeinde mit Cor-
porationsrechten erhoben, oder einer schon bestehenden Gemeinde einverleibt werde, 
wenn nur von dieser Einverleibung die Gemeinde Pommernsdorf verschont b l M . 
Wenn Letztere über die Communalisirung der Pommernsdorfer Anlage eine An¬ 
sicht auszusprechen hat, so errachtet sie es für das angemessenste, daß dieselbe 
dem Gemeinde-Verbände der Stadt Stettin beigelegt werde. Denn nicht allein, 
daß sich in der Anlage städtisches Leben ausgebildet hat, und sie mit dem Stadt¬ 
gebiet gränzt, so dürfte auch für die Stadt Stettin ein besonderes Interesse vor¬ 
liegen, die Anlage in ihren Gemeinde-Verband aufzunehmen. Denn rechtlich gehört 
die Anlage zu dem der Stadt Stettin gehörigen gutsherrlichen Bezirk von Pommerns¬ 
dorf, und dürfte mithin der Stadt als Gutsherrschaft die Pflicht obliegen, die 
Communal-Bedürfnisse der Anlage, insonderheit die Armenpflege zutragen. End¬ 
lich heben die Vertreter der Gemeinde Pommernsdorf noch hervor, daß ans den 
communalen Beziehungen, in denen die Gemeinde Pommernsdorf zur Pommerns¬ 
dorfer Anlage auf Veranlassung der Behörden gestanden, nicht die Folge gezogen 
werden dürfe, dast daraus zwischen beiden Ortschaften ein zu Recht bestehender 
Comunal-Verb and erwachsen und daher die Gemeinde Pommernsdorf verpachtet 
sei, zu den Gemeinde-Bedürfnissen der Anlage, namentlich der Armenpflege, bei¬ 
zutragen denn eine Incorporation der Anlage in den Gemeinde-Verband des 
Dorfs in den gesetzlichen Formen ist nicht erfolgt; auch hat thatsächlich jche 
Ortschaft die in ihrem Bezirk erforderlich gewesenen Gemeinde-Bedürfnisse selbst 
getragen. Sollte indeß wider Erwarten denuoch jene Folge aus den bestandenen 
Communal-Verhältnissen gezogen werden, so ve rwahr t sich zugleich die Ge-
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Minde Pommernsdorf gegen alle Entschädig ungs-AnsPüche, welche an sie 
bei Incorporirung der Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde-Verband der 
S t M Stettin etwa erhoben werden möchten. 

Hierauf erklären —̂ 
ll. Die Grundbesitzer zu Pommernsdorfer Anlage: — Die von den Ver¬ 

tretern der Gemeinde Pommernsdorf vorgetragene historische Sachlage ist, bis 
M f die Aufbringung der Gemeinde-Bedürfnisse, richtig. Diese sind bis 1857 
von beiden Gemeindebezirken, jedoch mit Ausschluß der Besoldung des Ortsvor¬ 
standes zu PommernZdorfer Anlage, gemeinschaftlich ohne Rücksicht auf das in 
jedem Bezirk erforderlich gewordene Bedürfniß aufgebracht worden, und ist nur 
erst von da ab eine gänzliche Trennung der Communal-Verwaltung und der 
Beschaffung der Communal-Bedürfnisse eingetreten, wogegen die Besoldung des 
Ortsvorstandes zu Pommernsdorfer Anlage von dieser und der Gutsherrschaft allein 
getragen worden ist. Seit 1857 bestehen eben beide Bezirke thatsächlich als zwei 
getrennte Gemeinde-Verbände. 

Was den An t rag mehrerer Grundbesitzer zu Pommernsdorfer Anlage auf 
I n c o r p o r i r u n g der Anlage in den Gemeinde-Verband der S t a d t 
S t e t t i n betrifft, so wird dieser An t rag , mit Ausschluß des Grundbesitzers 
Baudouin, von al len anwesenden Grundbesitzern in der Pommernsdorfer 
Anlage erneuert und zugleich die Bitte von ihnen ausgesprochen, da auch die 
Vertreter der Stadt Stettin dem Incorporirungs-Antrage im Allgemeinen nicht 
entgegen sind, denselben sobald als irgend statthaft zur Ausführung zu bringen. 

Hierauf erklären noch: — 
1. Der. Gutsbesitzer Franz Vaudouin: — Er beantrage, sein Gut Mar ien¬ 

feld bei dem Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommernsdorf zu belassen, oder, 
wenn es rechtlich noch nicht zu demselben mit allen Bestandtheilen gehören sollte, 
es förmlich dem Gemeinde-Verbände des Dorfs zu incorporiren. Das Gut 
Marienfeld gränze mit dem Dorfe Pommernsdorf, umfaßt ca. 400 Mg. Grund¬ 
stücke und sei gebildet aus ca. 150 Mg. Pommernsdorfer Bauerländereien und 
ca. 250 Mg . ehemaligen gutsherrlichen Abfindungsländereien der Stadt Stettin. 
Erstere gehören zum Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommernsdorf und letztere, 
auf denen sich die Gebäude des Guts Marienfeld befinden, zur Pommernsdorfer 
Anlage. Die Vertreter des Dorfs Pommernsdorf, so wie die anwesenden Grund¬ 
besitzer zu Pommernsdorfer Anlage haben gegen den Incorporirungs-Antrag des 
ic. Baudouin nichts zu erinnern, und geben zu demselben ihre Genehmigung. 

2. Der Director Melchior: — Die Pommernsdorfer chemische Producten-
Fabrik ist theils auf Grundstücken der Pommernsdorfer Anlage, theils auch auf 
Grundstücken des Dorfs Pommernsdorf errichtet worden. Letztere Grundstücke 
sind: - ^ a) eine Parcele des Drägerschen Bauerhofes zu Pommernsdorf; d) eine 
Parcele der sämmtlichen Bauerhöfe daselbst; c) Theile des Kreyschen Kossaten-
tzofes daselbst. — Bei Incorporirung der chemischen Producten-Fabrik in den 
Gemeinde-Verband der Stadt Stettin werden die Parcelen a, d, 0, unbedenklich 
in denselben mit hinüber treten müssen. Den Kreyschen Kossatenhof hat die 
chemische Producten-Fabrik in seineck ganzen Umfange (?) erworben. Die Hof¬ 
lage dieses Kossatentzofes gränzt unmittelbar mit der Umzäunung der Fabrik. 
:c. Melchior beantragt: — „daß sowol die Hoflage des Kreyschen Kossatenhofes, 
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als überhaupt die sämmtlichen Grundstücke desselben aus dem Gemeinde-Verb tinde 
des Dorfs Pommernsdorf aus- und in den GMeinde-Verband der Stadt Stettin 
übertreten." Die Vertreter des Dorfs Pommernsdorf sind damit einverstanben, 
daß diejenigen Grundstücke der Gemeinde Pommernsdorf, auf denen die FabM 
errichtet ist, d. h. die jetzige Hof- und Baustelle derselben aus dem Gemeinde-
Verbände des Dorfs Pommernsdorf aus- und in den Gemeinde-Verband der̂  

,, Stadt Stettin übertreten, willigen aber in die Ausscheidung, bezw. Übertritt /der 
Hostage und der sämmtlichen Grundstücke des Kreyschen Kossatenhofs nur unter 
der Bedingung, daß die Gemeinde Pommernsdorf wegen des Verlustes an 
Communal-Abgaben, welche ihr dadurch erwachsen, entschädigt werden. Da der 
Verlust auf jährlich 12—15 Thlr. anzunehmen, so wird eine baare Geld-Ent¬ 
schädigung von 300 Thlr. ein für , alle M a l beanfprucht. Director Melchior 
behält sich vor, über diesen Entschädigungs-Anspruch seine Erklärung schriftlich 

. abzugeben. 
3. Der Vauerhofsbefitzer Dräger zu Pommernsdorf. Er habe von den der 

Stadt Stettin zugefallenen, Abfindungs-Ländereien 17 Mg . Acker auf Erbpacht 
erworben.*) Dieser Acker gränze mit der Feldmark des Dorfs. Er beantragt:' 
diese Grundstücke aus dem Bezirk der Pommernsdorfer Anlage, — oder, was 
dasselbe sagt, aus den gutsherrlichen Abfindungs-Ländereien auszuscheiden und 
dem Gemeinde-Verband des Dorfs Pommernsdorf beizulegen. Die Vertreter von 
Pommernsdorf sowol als auch die Grundbesitzer in der Anlage sind hiermit ein¬ 
verstanden, ebenso auch ̂— 

4. Daß die 7 Mg. Weideabfindung, welche 7 Büdner zn Pommernsdorf 
von den Abfindungsländereien der Gutsherrschaft erhalten haben, aus den guts-

/ herrlichen Bezirk ausscheiden und in den Gemeinde-Verband des Dorfs Pommerns¬ 
dorf übertreten, was auch um so mehr nöthig sei, als durch Realisirung der Anträge 
des Gutsbesitzers Baudouin und des Vauerhofbesitzers Dräger die gedachten 7 Mg . 
von dem gutsherrlichen Bezirk abgeschnitten sein würden. 

Schließlich heben die Grundbesitzer zu Pommernsdorfer Anlage noch hervor, 
wie es selbstverständlich sein dürfte, daß sie für den Übertritt ihrer Grundstücke 
in den Gemeinde-Verband der Stadt Stettin keinerlei Entschädigung, weder an 
die Stadt noch an die Gemeinde Pommernsdorf zu entrichten haben, und sie auch 
bei ihrem Gintritt in den Stadt-Verband, und ebenso auch die Inquilinen 
der Pommernsdorfer Anlage, kein Einzugs- und Hausstandgeld zu entrichten 
haben. ? 

I I I . Die Vertreter der Stadt Stettin geben folgende Erklärung ab: — 
1. Die Verfügung der Königl. Regierung vom 23. Ma i l . I . widerspricht 

dem Bescheide, welcher unterm 22. Februar 1834 auf den, in den Gesuchen 
der Pommernsdorfer Gemeinde vom 9. Ju l i 1832 und 17. Juni 1833 gestellten 
Antrag auf Trennung der'Pommernsdorfer Anlage von dem Gemeinde-Verbände 
des Dorfs Pommernsdorf ertheilt worden ist, obgleich dieser Bescheid auf den¬ 
selben gesetzlichen Vorschriften beruhet, auf welche die Verfügung vom 33. Mais 
l. I . gegründet worden. Die Commissarien erachten dafür, daß ein die Ver¬ 
fügung der K ö n i g l . Reg. vom 22. Febr. 1834 mi t den Gesetzen über-

*) Nach der zum Protokoll vom 16. März 185? gehörigen Tabelle sind es 21 Mg. 138 Ruth. 
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ein stimm en und daß die Communal-Verhältnifse der Pommernsdorfer Anlage 
danach regulirt sind und auch jetzt noch thatsächlich jener Verfügung entsprechen. 

2. Der Incorporirung der Pommetnsdorfer Anlage in den Stettiner Ge-
mMdebezirk wollen sie nicht widersprechen, jedoch vorbehaltlich — a) der Ein-

-.! ^ willigung der Stadtverordneten, denen hierüber noch keine Vorlage habe gemacht .1 
ij '^' werden können, weil dazu die Sache noch nicht ausreichend vorbereitet sei; d) der 
! 'ä. Erörtewng über die Gränze des einzuverleibenden Districts; — c) der Frage 
^ '' über die der Stadt Stettin zu gewährenden Abfindungen zur Erörterung aä 

.,- :l sei die Vorlage eines Siwationsplans erforderlich aus welchem sowol die Lage 
).«»'!. der einzelnen zu incorporirenden Etablissements, als auch die Gränzen der Pom-
« ^ l l . mernsdorfer Anlage mit dem Dorfe Pommernsdorf und dem Dorfe Scheune er-
) /k'?.. . sichtlich seien, da es scheine, als wenn einige Etablissements eine zu entfernte 
-'l.'> t«.. . Lage von der Stadt haben, als daß sie deren Bezirk einzuverleiben seien, und 

es sich daher empfehlen möchte, sie beim Gemeindebezirk Pommernsdorf zu be¬ 
lassen, oder aber einer andern selbständigen Gemeinde zuzulegen. Aus diesen 
Gründen müssen sich die Commissarien für jetzt auch noch ihre Erklärung a u f " 
die unter I I Nr. 1—4 gestellten Incorporations-Anträge vorbehalten. Sie 
stellen anHeim, die Anfertigung des au. Situationsplans zu veranlassen. 

Landrath v. Ramin reichte die vorstehende Verhandlung unterm 26. No¬ 
vember 1859 bei der Kgl. Reg. ein. Seinen Bericht, der ein Summarum des 
Protokolls vom 18. November enthielt, schloß er mit der gutachtlichen Be¬ 
merkung, daß es für den vorliegenden Incorporirungs-Antrag einflußlos fein 
werde, ob die Pommernsdorfsche Anlage rechtlich ein Bestaudtheil des selbstän¬ 
digen gutsherrlichen Bezirks Pommernsdorf sei, und weide daher, wenigstens 
für jetzt die, von den Magistrats-Vertretern stark betonte, Frage, ob der Be¬ 
scheid vom 22. Februar 1834, oder die Verfügung vom 23. M a i 1859 rechtlich 
begründet ist, auf sich bemhen können. 

Wegen des erforderlichen Situationsplans fragte der Landrath an, wer die 
Kosten der Anfertigung werde zu tragen haben? Worauf die Kgl. Reg. ihm 
«Merm 2. Februar 1860 den Bescheid ertheilte, daß diese Kosten nicht auf 
fiskalische Fonds übernommen werden könnten, zumal hier keine von Amtswegen 
zu verfolgenden Projecte vorlägen; sie werden vielmehr beim Mangel einer 
anderweiten Einigung von den Provokanten getragen werden müssen, also bezüg-

l lich der Pommernsdorfer Anlage von den provocirenden Besitzern derselben, 
H ' . l und bezüglich der zum bäuerlichen Gemeindebezirk gehörigen Grundstücke, von 
H >.. > denjenigen, welche ihre zu demselben gehörigen Grundstücke in den Gemeindever-
---',. . ' band von Stettin aufgenommen zu sehen wünschen. Übrigens handelte es sich 

«i - . bei diesem Situationsplane nicht um eine neue Vermessung, sondern nur um 
l l,"i f l:' eine Cotzie der, im Raths-Archiv vorhandenen Separationskarte auf der die, 
V ' i' seit deren Anfertigung vorgekommenen Neubauten und sonstigen Veränderungen 

. !-'-/ nachzutragen wären. Diese Nachträge, mit Einschluß der Gränzen ic., sind von 
l dem Regierungs-Feldmefser Klawieter bewirkt worden, der seine Arbeit unterm ' 

'. ' 16. Juni 1860 einreichte und dafür 44 Thlr . Kosten liquidirte. ^ 
' . , Inzwischen hatten 33 Grundbesitzer der Pommernsdorfer Anlage unterm 

'> 27. December 1859 ein, 5 Folien starkes, Promemoria beim Landrathe v. Ramin 
eingereicht, dessen Inhalt sie als Nachtrag zu den, im Termine vom 18. No-
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vember abgegebenen Erklärungen angesehen wissen wollten. Es handelte sich 
darin um die, von dem Einverleibungs-Project einstweilen unabhängigen R M ^ 
lirung der künftigen Communal-Verhältnisse insonderheit der Abgaben und 
sonstigen Lasten, wobei die längstbekannte historische EntWickelung der Nieder¬ 
lassungen auf den gutsherrlichen Ländereien von Pommernsdurf wiederholt 
wurde. Am Schlüsse ihrer Denkschrift äußerten die 33er, die sich übrigens als 
Wortführer sämmtlicher 64 «Grundbesitzer in der Pommernsdorfer Anlage kund 
gaben, Folgendes: — „Zur Verhandlung vom 18. November l . I . bemerken 
wir schließlich noch, daß w i r , selbst auch, wenn die Stadt Stettin sich ferner 
bereit erklären sollte, die hiesige Commune (d. h. die Pommernsdorfer Anlage) 
in den Stadtverband zu übernehmen, uns hierdurch ausorückfich das Recht 
vorbehalten, nach event, ergangener Entscheidung die Erstattung der bisher ent¬ 
standenen von uns getragenen Communalkosten von der Commune Stettin zu 
beanspruchen". 

Landrath v.̂  Ramin theilte den Klawieterschen Plan unterm 12. Ju l i 1860 
dem Magistrate mit, um, bevor weiter in der Sache weiter verhandelt werde, 
sich darüber zu erklären, welche Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage von 
ihrer Beilegung zum Gemeinde-Verbände der Stadt auszuschließen und etwa 
den ländlichen Gemeinden Pommernsdorf und Scheune beizulegen sein möchten. 
Zu diesem BeHufe bemerkte der Landrath, daß die Direktion der chemischen 
Producten-Fabrik ihren, in der Verhandlung vom 18. November 1859 unter I I 
Nr. 1 gestellten Antrag zurückgenommen und dagegeti beantragt habe, dieselbe 
nebst sämmtlichen Grundstücken, von welchen schon der größere Theil zu Pom¬ 
mernsdorf gehört, dem Gemeinde-Verbände dieser Ortschaft gänzlich beizulegen^) 
Ferner wird der von dem Besitzer des Gutes M a r i e n f e l d in der gedachten 
Verhandlung unter I I Nr. 1 gestellte Antrag, das Gut Warienfeld dem Ge¬ 
meinde-Verband von Pommernsdorf einzuverleiben, auf sich beruhen können, da 
dies Gut inzwischen parceliret ist, und diejenigen Grundstücke, welche von 
Bauerhöfen zu Pommernsdorf abgezweigt waren und rechtlich noch zum Ge¬ 
meinde-Verbände des Dorfs Pommernsdorf gehörten, von Grundbesitzern zu 
Pommernsdorf wieder angekauft und die Grundstücke, welche zu den Pommerns¬ 
dorfer Abfindungs-Ländereien der Stadt Stettin, also zur Pommernsdorfer An¬ 
lage gehören, zum Theil auf Grundbesitzer in der Oberwiek und in der Pom¬ 
mernsdorfer Anlage übergegangen sind. Landrath v. Ramin erachtete es für 
empfehlenswert!», von der Fncorporirung der Pommernsdorfer Anlage in den 
Wettiner Stadtverband auszuschließen: — 1) Denjenigen Theil der Pommerns¬ 
dorfer chemischen Producten-Fabrik, welcher auf dem Territorium der Pommerns-

*) Die „Direction der Actiengesellschaft der Chemischen Producten-Fabrik Pommernsdorf" 
(Franz Melchior) schwankte hin und her. Am 10. December 1859 zeigte sie an, daß sie ihren 
Antrag, in den Gemeinde-Verband der Stadt mit aufgenommen zu werden zurücknehme/,,weil 
sie die von der Dorfgemeinde geforderte Entschädigung von 300 Thlr. nicht zahlen möge". 
Am 21. Februar 1860 hielt die Direction die Einverleibung der Fabrik in den Gemeinde-
Verband von solcher Bedeutung, daß sie es für nothwendig erachtete, die Frage der, im 
April Statt sindenden, General-Versammlung der Actionaire zux Entscheidung vorzulegen. 
Und am 19. April 1866 erging die Anzeige: Die Actionaire hätten sich in der Tags vorher 
abgehaltenen General-Vorsammlung für die Einverleibung der FabrÜ mit allen dazu gehö¬ 
rigen Grundstücken in der Gemeinde-Verband des Dorfs ausgesprochen. , 

Landbnch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 25 
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dorfer Anlage steht; 2) die von dem :c. Dräger zu Pommernsdorf mit Erb¬ 
pachtrechten erworbenen 17 Mg. von dem der Stadt Stettin zugefallenen Ab-

-,' findungs-Ländereien; — 3) die den Büdnern zu Pommernsdorf von diesen 
^ Grundstücken überwiesenen 7 Mg . Weideabfindung; — 4) Das v. Meüselsche 
)! Ziegelei-Grundstück; — 5) das Stellmacher Plötzsche Grnnd stück; — 6) das 
z> Hohnsche Mühlengrundstück; — und dagegen dte Grundstücke 1 , 2, 3 dem An-

.!!. trage der Besitzer entsprechend dem Gemeinde-Verbände des Dorfes Pommerns-

.j . dorf, und die Grundstücke 4, 5, 6, weil sie von der Stadt sehr entfernt und in 
! der Nähe des Dorfs Scheune liegen, dem Gemeinde-Verband dieses Dorfs bei-
v zulegen.*) 
!', Der Magistrat beantworte das landräthliche Schreiben erst am 15. December 
'^ 1860**) dahin, daß er, vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtverordneten-
'̂ Versammlung und der im § 2 der St . -O. gedachten Erörterung über die Aus¬ 

einandersetzung mit der Dorfschaft Pommernsdorf aus der danach der Stadt 
Stettin etwa zustehenden Entschädigung — 1) in die Abtretung desjenigen Theils 

>-! der chemischen Producten-Fabrik, welcher auf dem Territorium der Anlage liegt, 
... an die Dorfschaft Pommernsdorf nur dann will ige, wenn letztere gleichzeitig die 
'' Etablissements übernimmt, welche auf dem Klawieterschen Plane mit a, d, c, ä, 
/ — dem Klein, der Wittwe Klein, dem Lohff, dem Wolff gehörig, — bezeichnet 
, sind; — 2) Magistrat ist damit einverstanden, daß die Drägerschen 17 Mg . 

Abfindungs-Ländereien und die 7 M g . Weideabfindung der Büdner der Ge-
,!' meinde Pommernsdorf, dagegen die v. Meüselsche Ziegelei, das Plötzsche Grund¬ 

stück und die Hohnfche Mühle nebst Pertinenzien der Gemeinde Scheune einver¬ 
leibt werden. Magistrat bemerkte noch für den Fortgang der Sache, daß, da 
nach dem Regierungs-Rescripte vom 2. Februar 1860 hier keine von Amtswegen 

^ U ' zu verfolgende Regulirung vorliegt, ein Zwangsverfahren in keiner Richtung 
vorliege. 

Zur weitern Verhandlung in der Sache setzte Landrath v. Ramin einen 
Termin auf den 9. Apr i l 1861 an. Der Magistrat wurde dazu ein-, die 
übrigen Interessenten ordnungsmäßig unter der gewöhnlichen Verwarnung vor¬ 
geladen. So auch die Gemeinde Scheune uuter Angabe dessen, um was es sich 
handelte. Das dortige Schulzenamt (Wegener) zeigte indessen am 5. Apr i l an, 
daß die Gemeinde Scheune in der Versammlung vom 31 . März die proponirte 
Vereinigung der ihrem Dorfe nahe belegenen 3 Etablissements der Pommerns-
dorfer Anlage entschieden und einst immig abgelehnt habe. 

I n dem Termine am 9. Apr i l 1861 waren erschienen: der Bürgermeister 
^ Schallehn, als Vertreter der Stadt Stettin, aus dem Dorfe Pommernsdorf 10, 

aus Pommemsdorfer Anlage 14, überhaupt 25 Interessenten. 
Der Kreis-Secretair Gans, der die Verhandlung abermals leitete, eröffnete 

den Anwesenden zunächst, — 
1) Wie nach der Regierungs-Verfügung vom 2. Februar 1860 bei der 

*) Das v. Meüselsche Ziegelei-Grundstück enthält 55 Mg. 10 Ruth., ^ das Plötzsche 
Grundstück 14 Mg. 14 Ruttz.> und die Hohnsche Mühlenbesitzung 12 Mg. 118 Ruth. 

**) Die Verzögerung rührte daher, daß die Magistrats-Acten dem Ministerium in einer 
Recurssache eingereicht waren. 
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vorliegenden Verhandlung davon auszugehen sei, daß die Pommernsdorfer An¬ 
lage rechtlich den Gutsbezirk, das Dorf Pommernsdorf aber den bäuerlichen 
Oemeindebezirk bilde, daß also, wenn einzelne Theile der Anlage dem Dorfe 
beigelegt werden sollen, dies nur in Folge des förmlichen Einverleibungs-Ver¬ 
fahrens erfolgen könne; sodann — 

2) Daß die in der Verhandlung vom 18. November 1859 Seitens des 
Vertreters der chemischen Fabrik gestellte Antrag zurückgenommen, dagegen bean¬ 
tragt worden sei, die Fabrik gänzlich dem Gemeinde-Verbände des Dorfes zu 
überweifen; und daß der damals vom Besitzer des Gutes Marienfeld gemachte 
Antrag auf sich berühren müsse, weil dieses Gut seitdem vollständig zerschlagen 
und in seine früheren Bestandteile wieder aufgelöst sei. Demnächst wurden — 

3) Die Anwesenden Mit dem Inhalte des Magistrats-Schreibens vom 
15. December 1860 bekannt, zugleich aber auch bemerklich gemacht, daß von 
dem Projecte, die Meüselsche Ziegelei, das Plötzsche Grundstück und die Hohnsche 
jetzt Bernhardtsche Mühle der Dorfschaft Scheune einzuverleiben, Abstand zu 
nehmen sei, weil diese Gemeinde die Aufnahme der gedachten Etablissements einstimmig 
abgelehnt hätte, und sie wider ihren Willen nicht dazu gezwungen werden könne, 
da kein öffentliches Interesse zur Einverleibung vsrliege, und daher nach ört¬ 
licher Lage dieser Etablissements nur übrig bleibe, sie gleichfalls dem Gemeinde-
und Kreisverbande der Stadt Stettin zu incorporiren. 

Nachdem mit den anwesenden Interessenten die vorgedachten Projecte aus¬ 
führlich besprochen worden, erklärte zuvörderst — 

^.. Der Vertreter der Stadt Stettin: Für den Zweck der Regelung der 
Einverleibung eines Theils der Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde- und 
Kreisverband der Stadt Stettin hä l t der M a g i s t r a t an der Ansicht fest, 
daß die Pommernsdor fe r An lage m i t dem D o r f e Pommernsdor f 
bisher eine und dieselbe Ortsgemeinde bi lde. Wird dieser Grundsatz 
nicht als maßgebend für die Regelung angenommen, so bieten die Verhand¬ 
lungen überhaupt keine Aussicht auf Erfolg. Der voraufgestellte Grundsatz hat 
seine Bedeutung für die Frage der durch das Gesetz bedingten Auseinandersetzung. 
Der Magistrat erklärt sich jedoch vorweg bereit, bei der Forderung der Ent¬ 
schädigung den Rücksichten der Billigkeit auf jede Weise Rechnung zu tragen und 
will daher, jedoch unter Vorbehalt der Genehmigung der Stadtverordneten, auf 
die Einverleibung eingehen unter folgenden Bedingungen: 

1. Die Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage, mit Ausschluß der vom 
Magistrate in dem an den Landrath gerichteten Schreiben vom 15. December 
1860, bezeichneten, resp. an die Dorfschaften Pommernsdorf und Scheune abzu¬ 
tretenden Etablissements, — gehen von dem noch zu vereinbarenden Termine 
an auf die Stadt Stettin über und bilden von diefer Zeit ab einen Theil 
der letztern. 

2. Die Einwohner des der Stadt Stettin einzuverleibenden Gebiets der 
Pommernsdorfer Anlage scheiden mit dem Übergangstermine aus dem Ortsge-
meinde-Verbande Pommernsdorf unter Befreiung von allen bisherigen Commu-
nal-Leistungen der Ortschaft Pommernsdorf und treten zu der Stadt Stettin 
in das Verhältniß der Einwohner Stettins mit den Rechten und Verbindlich¬ 
keiten, die sich auf die St.-O. vom 31 . Ma i 1853 gründen. 

25* 
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^A Die bishengeü Ortseinwshner der Pommernsdorfer Anlage sind frei von 
der Zahlung des Ginzugs- und des Bürgerrechts-Geldes. 

4. Die Gemeinde Pommernsdorf wird befreit - a) von der fernern Sorge 
, für die Annenpstege rücksichtlich der einverleibten Theile der Pommernsdorfer 
! Anlage, — d) ebenso frei von der Verbindlichkeit für die Schule auf dem be-
! zeichneten Gebiete, — c) ebenso von der Verbindlichkeit für die anderweitigen 

Communal-Leistungen, soweit sie der politischen Gemeinde obliegen. Dagegen 
hat — 

> 5. Die Stadt Stettin Anspruch auf Entschädigung — a) für die Über¬ 
nahme der Armenpflege und — d) für die Unterhaltung der Schule. 

6. M i t dem Ausführungstermin der Incorporirung treten die dem Stadt-
und Kreisverband Stettin einzuverleibenden Theile der Pommernsdorfschen An¬ 
lage aus dem Randower Kreisverbande und werden von da ab auch von allen 
Verpflichtungen und Lasten des Randower Kreises entbunden. 

7. Die Regulirung der Verbindlichkeiten aus dem Staats-Verhältniß und 
den Leistungen an den Staat bleibt der Staatsbehörde vorbehalten. 

' 8. Ob die drei Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage deren Aufnahme in 
den Scheüner Dorfsverband die Gemeinde Scheune abgelehnt hat, in den Ge¬ 
meinde- und Kreisverband der Stadt Stettin mit aufzunehmen, oder bei dem 
Gemeindeverbande des Dorfs Pommernsdorf zu belassen fein werden, darüber 
behält sich der Vertreter der Stadt Stettin die Erklärung vor, da er vom Ma¬ 
gistrate nicht autorisirt ist, über diesen unvorhergesehenen Fall eine Erklärung 
abzugeben. 

V. Hierauf erklärten übereinstimmend die übrigen Interessenten: Der Ver¬ 
treter der Stadt Stettin geht bei- der vorliegenden Angelegenheit noch von der 
Annahme aus, daß die Pommernsdorfer Anlage und das Dorf Pommernsdorf 
nur Eine Gemeinde bilden. Daß diese Annahme eine unrichtige ist, darüber 
liegen bereits Entscheidungen der Königl. Regierung und der Königl. Ministerien *) 
vor. Nach diesen Entscheidungen bildet die Pommernsdorfer Anlage den guts¬ 
herrlichen Bezirk, der Mit dem Dorfs-Gemeinde-Verbande Pommernsdoif in 

^ keiner communalen Verbindung steht. Von diesem Grundsatz muß bei den vor¬ 
liegenden Verhandlungen ausgegangen werden. Hierauf gestützt wird erklärt: — 

0. Von den Vertretern der Dorfgemeinde Pommernsdorf: Die von dem 
Magistrate der Stadt Stettin gestellte Bedingung, daß außer dem Theile der 
chemischen Producten-Fabrik, welcher auf dem Territorium der Pommernsdorfer 
Anlage liegt, den Drägerschen 17 Mg. gutsherrlichen Abfinoungs-Ländereien und 
der den Büdnern zu Pommernsdorf überwiesenen 7 Mg . Weideabfindung, auch 
noch die Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage,, nämlich — a) des Victua-
lienhändlers Klein; — d) der Wittwe Klein, jetzt des Böttigermeister Bahr; — 

> e) des Tabagisten Lohff, früher Effenbarth; — ä) des Wolff, jetzt «) des 
Bauer Boldt zu Mcmdelkow, und ^) des Kornmessers Gottfried Boldt, — in 
den Gemeinde-Verband des Dorfs Pommernsdorf aufzunehmen seien, wird als 
nicht annehmbar zurückgewiesen. Die Besitzer der unter a—ä gedachten Etablisse-

*) I n her RecuWsache des Magistrats wider ein Resolut der Königl. Regierung mittelst ,' 
Ministerial-Rescriftts vom 30. October 1860. '. 1 
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uients können ihre Wohnungen nur an arme Tagelöhner vermiethm. I n diese 
Etablissements werden immer nur diejenigen Personen aufgenommen, welche 
anderweit keine Wohnung finden können. I n ihnen ist das eigentliche 

. Proletariat der Pommernsdorfer Anlage zu Hause. Durch die Auf¬ 
nahme dieser Etablissements in ihren Gemeinde-Verband würde sich die Dorf-
fchaft Pommernsdorf eine große Last aufbürden, wozu nichts weniger als ge¬ 
neigt ist. Dagegen ist sie bereit in ihren Dorfsverband aufzunehmen: -^-
a) Denjenigen Theil der chemischen Producten-Fabrik, welcher auf dem Terri¬ 
torium der Pommernsdorfer Anlage liegt; — d) Die von dem Bauerhofsbe¬ 
sitzer Wilhelm Drag er erworbenen, zur Pommernsdorfer Anlage gehörigen 17 Mg. 
gutsherrlicher Abfindungs-Ländereien; und — e) Die den Bündnern zu Pom¬ 
mernsdorf von der Gutsherrschaft zugewiesenen 7 Mg. Weideabfindung; falls 
angenommen wird, daß diese noch nicht rechtlich zum Dorfsverbande Pommerns¬ 
dorf gehören; — jedoch in Betreff zu a, und d nur' unter folgenden. Bedin¬ 
gungen, daß zu a von den einzuverleibenden Grundstücken der Fabrik und die¬ 
jenigen der Fabrik, welche bereits zum Gemeindev'erbande des Dorfs gehören, 
zu den baaren Dorfslasten des der Gemeinde Pommernsdorf gleich zwei 
Vol lbauern, und zu den Gespann- und Handdiensten gleich einem 
Großkossaten, und zu d von den Drägerschen 17 Mg. die Gemeinde-Abgaben 
und Lasten eines Kleinkossaten zu leisten sind, wogegen ihnen auch diejenigen 
Rechte in der Gemeinde — jedoch mit Ausschluß der Theilnahme an dem In¬ 
teressenten-Vermögen der bäuerlichen Wirthe — eingeräumt werden, welche den 
Gemeinde-Mitgliedern ihrer Kategorie zustehen. Von den 7 Mg. Weideabfindung 
der Büdner sollen keine besonderen Gemeinde-Abgaben entrichtet werden, weil 
sie zu den betreffenden Vüdnergrundstücken bereits gehören und rechtlich einen 
Theil des Dorfsverbandes von Pommernsdorf schon bilden dürften. Auf eine 
.Entschädigung für den Eintritt der unter a und d gedachten Grundstücke in den 
Gememdeverbllnd von Pommernsdorf wird verzichtet, dagegen aber jeder Ent¬ 
schädigungs-Anspruch an die Gemeinde Pommernsdorf, welcher von dem 
Magistrate der Stadt Stettin, oder den Bewohnern der Pommernsdorfer An¬ 
lage erhoben werden möchte, zurückgewiesen. 

Der Director Melchior, Vertreter der Pommernsdorfer chemischen Pro¬ 
ducten-Fabrik, und der Bauerhofsbesitzer Wilhelm Dräger find mit den ge¬ 
stellten Bedingungen einverstanden und willigen darin, daß unter denselben die 
qu. Incorvurirüng der, unter a und d gedachten Grundstücken erfolge. I n den 
Parochial-, Kirchen- und Schulverbande wird durch die Incorporirung nichts 
geändert, da die einzuverleibenden beiden Grundstücke schon jetzt zu dem Paro¬ 
chial-, Kirchen- und Schulverbande des Dorfs Pommernsdorf gehören. Hier-
nächst erklären — 

IX Die Bewohner der Pommernsdorfer Anlage, wie sie damit einverstanden 
seien, daß die, Grundstücke der chemischen Producten-Fabrik und die 17 Mg. 
Ländereien des Wilhelm Dräger, event, auch die 7 Mg. Weideabfindung der 
Büdner zu Pommernsdorf̂  dem Dorfe Pommernsdorf, dagegen die sämmtlichen 
übrigen Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage dem Kreis- und Ge¬ 
meinde-Verbände der Stadt Ste t t in unter den von dem Vertreter der Stadt 
unter ^ dieses Protokolls proponirten Bedingungen, jedoch mit Ausschluß der 
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beanspruchten Entschädigung für den Eintritt der qu. Grundstücke in den städ-
tischen Verband, i nco rpo r i r t werden. Wenn von einer Entschädigung überhaupt 
die Rede sein könne, so würden nicht sie, oder das Dorf Pommernsdorf, sondern 
die Stadt als Gutsherrschaft die Gemeinde-Bedürfnisse, insbesondere die Kosten 
der Armenpflege zu tragen haben. Aus ihrer Incorporirung erwachse daher 
nicht ihnen, sondern der Stadt nur ein Vortheil. Sie verzichten jedoch auch 
ihrer Seits auf Entschädigung*), bedingen jedoch dabei, daß die Stadt Stettin, 
als Gutsherrschaft bis zu dem Tage, an welchem die Incorporirung ausgeführt 
wird, allen Verpflichtungen, welche ihr obliegen, namentlich der Gewährung der 
Armenpflege nachkomme. Auch find sie damit einverstanden, daß die qu. In¬ 
corporirung mit dem 1. Januar 1862 ins Leben trete, worin auch das Dorf 
Pommernsdorf willigt. 

Der Vertreter der Stadt Stettin, Bürgermeister Schallehn, hält sich nichb 
ermächtigt, ans die Erklärungen der Gemeinde Pommernsdorf und der Bewohner 
der Pommernsdorfer Anlage eine bestimmte Gegen-Erklärung abzugeben, und 
beantragt deshalb Abschrift des Protokolls dem Magistrate zur Erklärung auf 
die Auslassung der übrigen Interessenten zugehen zu lassen./ 

Die Abschrift des Protokolls wurde unterm 12. Apr i l 1861 dem Magi-
ftrate übermittelt, der darauf am 30. M a i 1861 die folgendermaßen lautende 
Erklärung abgab: — 

Obwol wir an der Ansicht festhalten, daß die Pommernsdorfer Anlage 
eine und dieselbe Gemeinde mit Pommernsdorf bildet, und wir über den Aus-
gang eines Prozesses über diese Frage gar nicht in Zweifel sind, so verhehlen 
wir uns doch nicht, daß die Fortdauer des Interimistimms mit erheblichen 
Übelständen für uns fowol wie für die Einwohnerschaft auf der Anlage begleitet 
sein würde/ I n Erwägung dieses Umstandes und gleichzeitig der Gründe, die 
aus dem Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit die Incorporation im gememfamen 
Interesse der Stadt wie der Anlagebewohner als wünschenswerth erscheinen" 
lassen, erklären wir uns daher, unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Zu¬ 
stimmung der Stadtverordneten-Versammlung, bereit, auf die Incorporation der 
Anlage, unter folgenden Bedingungen eingehen zu wollen: 

I . Rücksichtlich der Gebietsgränzen sind wir 
1 . Damit einverstanden, daß die bezw. 17 M g . und 7 Mg., welche dem 

Drägerschen Hofe und den Büdnergrund stücken von den gutsherrlichen Abfin-
dungs-Ländereien zugelegt sind, bei der Dorfschaft Pommernsdorf verbleiben. 

2. Rücksichtlich der chemischen Producten-Fabrik müssen wir darauf bestehen, 
daß dieselbe mit ihrem zur Pommernsdorfer Anlage gehörigen Fundus in den 
Gemeindeverband der Stadt incorporirt werde. Wir haben indessen nichts da¬ 
gegen, daß auch der Theil der Etablissements, der zum Gebiete der Ortsge-
gemeinde Pommernsdorf gehört, dem Stadtweichbilde gleichfalls einverleibt 
werde. . 

3. Was die 3 Etablissements Mensel Ziegelei, Hohn jetzt Bernhardt Müh-

*) M i t dieser Verzichtleistung war denn auch der, von 33 Grundbesitzern der PommernZ-
dorfer Anlage unterm 27. December 1859 erhobene Anspruch auf Erstattung von gehabte« 
Kosten der Armenpflege ,c. beseitigt. 
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lengrundstück, und Stellmacher Plötz Grundstück betrifft, so sind wir der Mei¬ 
nung, daß es im öffentlichen Interesse liegt, und es als ein notwendiges Be-
dürfniß anzuerkennen ist, das durch die Berliner Chaussse abgeschnittene Grund¬ 
stück Hohn zu Scheune zu legen, und die beiden anderen Etablissements bei der 
Ortsgemeinde Pommernsdorf wie bisher zu lassen, event. zuzulegen. Diese Eta-
hlissements sind durch ihre Lage auf Scheune und Pommernsdorf angewiesen 
und können wegen der großen Entfernung von Stettin aus nicht angemessen 
und zweckmäßig verwaltet werden. Auch fehlt es nach Mserer Beurtheilung an 
Gründen, die der Weigerung der Ortsgemeinde in Pommernsdorf und Scheune 

.zur Seite stehen, indem diese Etablissements zu einer Besorgniß, das Gemeinde-
Interesse zu gefährden, gar keine Veranlassung geben. Ohne übrigens aus 
diesenw Punkte einen Gegenstand des Conflicts machen zu wollen, geht unsere 
Ansicht nur dahin, die von uns beantragte Regulirung der Erwägung der Kgl. 
Reg., resp. ihrer Vermittelung, anHeim zu geben. 

I I . Wir verzichten auf die in Anspruch genommene Entschädigung a) für 
die Übernahme der Armenpflege, d) für die Übernahme der Sorge M das 
Schulwesen, unter nachstehend bezeichneten Modalitäten: 

Die Ortschaft Pommernsdorf und die sogenannte Anlage bilden bis heute 
factisch und von Rechtswegen eine und dieselbe Schulgemeinde. Der Magistrat 
hat dies gemeinsame Schulwesen aus, seinn Patronatlichm Stellung subventwnirt, 
namentlich 

1. bei Gelegenheit des Baues eines neuen Schulhaufes im Jahre 1837 
aus Liberalität 400 Thlr. bewilligt; 

2. ohne Verbindlichkeit und unter Vorbehalt der Zurücknahme (Bericht des 
Magistrats, an die Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schul¬ 
wesen, vom 28. October 1832) zur Dotation des zweiten Lehrers hergegeben 
2 Mg. Land und 3 Mg. Wiesen. Von den 2 Mg., Land sind später 20 Q.¬ 
Ruth, zu einem Füßwege abgenommen» und hat sich der Magistrat herbeige¬ 
lassen an den Lehrer dafür jährlich 2 Thlr. zu zahlen. 

3. Auf Anordnung der Kgl. Reg., Abtheilung fürs Schulwesen, ist im 
Jahr 1856 die Bildung eines eigenen Schulfonds aus dem Schulgelde zur Aus¬ 
führung gekommen, zur Verwendung für gemeinsame Schulzwecke. Da nun die 
Schul-Societät aufgehoben werden und die Pommernsdorfer Anlage ausscheiden 
soll, so machen wir die in der Sache liegende Bedingung, daß — a) die zur 
zweiten Lehrerstelle bewilligte Land-Dotation an die Stadt zurückgegeben —, 
d) die Vergnügung von 2 Thlr. jährlich fortan aus der Kämmereikasse nicht 
weiter gezahlt, und — o) die Hälfte des gebildeten Schulfonds uns über-

. wiesen werde. 
III. Der Magistrat zahlt bis jetzt zur Besoldung eines mit der Verwaltung 

der Anlage beauftragten Mitgliedes des Ortsvorstandes von Pommernsdorf einen 
Beitrag von 50 Thlr. Es versteht sich von selbst, daß dieser Beitrag fortan 
cessirt. 

IV. Wir schlagen als Termin der Auseinandersetzung, resp. Ausführung der 
^ Incorporation den 1. October 1861 vor, und sind der Meinung, daß die von 

unserm Commissarius in der Verhandlung vom 9. Apri l l . I . gemachten Vor¬ 
schläge für die Mcessirung sich zum Anhalt eignen dürften. 
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I n Folge des vorstehenden Schreibens hielt es Landrath v. Ramm für 
nothwendig, zur Verhandlung mit den darin uamhaft gemachten Interessenten 
weiter zu verhandeln, zu welchem Ende er auf den 25. Juni 1861 einen Termin 
anberaumte, zu dem durch besondere Schreiben ein-, bezw. vorgeladen wurden: 
Der Magistrat der Stadt Stettin, die Gemeinde zu Pommernsdorf, der Director 
der chemischen Producten-Fabrik, der Ziegeleibesitzer v. Meüsel, der Stellmacher¬ 
meister Plötz, der MMenbesitzer Bernhardt, die Gemeinde zu Scheune, der 
Kirchen- und Schulvorstand zu Pommernsdorf, die Etablissements-Besitzer auf 
der Pommernsdorfer Anlage. I n dem Termine gab zunächst — 

«z>. ' 1 . Der Director Melchior seine Erklärung dahin ab, daß die chemische' 
'8'!! ' ' Producten-Fabrik darauf bestehen müsse, mit ihren sämmttichen Grundstücken 

l« "z.l nur E iner Gemeinde beigelegt zu werden, und zwar der DorfgemeindAPom-
l ! A zs mernsdorf, daher er seinen i n der Verhandlung vom 9. Apr i l gestellten Antrag 

wiederholen müsse, die zum Fundus der Pommernsdorfer Anlage gehörigen 
Liegenschaften der Fabrik den Gemeindeverbande des Dorfs Pommernsdorf bei¬ 
zulegen. Gegen dle Incorporirung dieser «Grundstücks in den Gemeindeverband 
der Stadt Stettin legt die Fab r i k entschieden Protest ein. 

2. Die Vertreter der Gemeinde Scheune erneuern ihre Erklärung öahin 
lautend, daß sie die Aufnahme einzelner Theile der Pommernsdorfer Anlage, 
insonderheit des Hohnschen Mühlengrundstücks entschieden ablehnen. Sie halten 
dafür, daß zu einer zwangsweifen Aufnahme des Grundstücks in ihren Ge¬ 
meinde-Verband kein öffentliches Bedürfniß vorliege. 

3. Dem Stellmachermeister Plötz ist es gleich, zu welcher Gemeinde er ge¬ 
legt wird. Er unterwirft sich der Entscheidung der Behörden. 

4. Der Ziegeleibesitzer v. Meüsel ist durch seine Einberufung als Ge-
!H.,' schworner behindert, dem heutigen Termine beizuwohnen, hat aber durch sein 
.!, Schreiben vom 14. Jun i er. erklärt, daß es ihm gleich bleibe, ob sein Grund-
^ ' stück zu Scheune oder Pommernsdorf incorporirt werde, 
l 5. Der Mühlenbesitzer Bernhardt, ehemaliges Hohnsches Mühlengrundstück, 
' der ebenfalls behindert ist, dem Termine beizuwohnen, hat sich seine Erklärung 

''.> vorbehalten. 
6. Die Vertreter der Gemeinde Pommernsdorf lehnen die Aufnahme der in 

Rede stehenden Grundstücke in ihren Gemeindeverband ab, weil dieselben eine 
entfernte Lage von Pommernsdorf haben und ihre Beaufsichtigung von da aus 

!z >l mit Schwierigkeiten verbunden sein würde. Diese Grundstücke sind, ihrer Lage 
! ' ' näch auf ihre Incorporirung in den Gemeindeverband der Stadt Ctettin ange-
-. .. ^ wiesen, mit der sie durch die Berlin-Stettiner Kunststraße eine leichte Communi-
.j, " > cation haben, wogegen bei nasser Jahreszeit die Wege zwischen diesen 3 Etablissements 
' » ^ ' und Pommernsdorf in dem schweren Boden der Feldmark fast grundlos sind. 

> ! ' Überdies besitzt der ic. v. Meüsel von dem parcelirten, zu Pommernsdorfer An-
'!' >'' läge gehörigen, Gute Marienfeld Grundstücke, die mit seinen Ziegelei-Grundstücken 

nicht gränzen, sondern von den Grundstücken der Anlage, welche der Stadt bei¬ 
gelegt werden sollen, eingeschlossen sind. Es ist zu wünschen, daß er mit seinen 

> Liegenschaften nur E inen Gemeindeverbande angehöre, und dieser könne nur die! 
Stadt Stettin sein. ! 

Auch können die Vertreter der Dorfschaft Pommernsdorf nicht darin willigen,. 
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i'haß die Hoflage der chemischen Producten-Fabrik mit den darauf befindlichen 
^ Oebaüden, welche zum Fundus des Dorfs Pommernsdorf gehört, aus dem Ge-
! meinde-Verbande desselben ausscheide und in den Gemeindeverband der Stadt 

Stettin übertrete. Das Stadtweichbild würde dann in die Dorflage eingreifen 
- ̂ nd dieselbe theilweise trennen. . . 

Nachdem bis hierher verhandelt worden, vrovonirte zur Beilegung der vor¬ 
liegenden Differenzen und im Interesse der Sache — 

7. Der Vertreter der Stadt Stettin, Oberbürgermeister Hering, jedoch unter 
' ausdrücklichem Vorbehalt der Genehmigung des Magistrats und der Stadtver¬ 

ordneten von Stettin folgenden Vergleich: 
I. Dem Gemeindeverbande des Dorfs Pommernsdorf werden von den Grund-

> stücken der Pommernsdorfer Anlage einverleibt, — 1) die auf deren Fundus 
belegenen Grundstücke nebst Gebäuden der chemischen Producten-Fabrik, — 2) der 
Victualienhimdler Kleinsche, sowie — 3) das Grundstück der Wittwe Klein, jetzt 

' Böttigermeisters Bahr, — 4) das Grundstück des Taoagisten Lohff, früher Effen-
- barth, — 5) das früher Wolffsche, jetzt den beiden B o M gehörige Grundstück, — 

6) die 17 Mg . des und ^ 7) die von den Abfindungs-
^ Ländereien den Büdnern zu Pommemsdorf als Weideabßndung überwiesenen 

7 Mg. Acker, wogegen die fämmtlichen übrigen Liegenschaften der PoMmerns-
dorfer Anlage in den Stadt- und Kreisverband Stettin unter den in der Ver¬ 
handlung vom 9. Apri l l . I . von dem Magistrats-Deputirten unter H.., Nr. 2, 
3, 4, 6 und 7 gestellten Bedingungen eintreten. Die Gränze zwischen den Ge¬ 
bieten der Stadt Stettin und des Dorfs PümmeriMorf würde künftig die auf 

^ dem Klawieterschen Plane von der Pommernsdorfer Anlage mit Ro tWf t dVch 
Kreuze markirte Linie bilden. 

II. Die in den Gemeinde-Verband der Stadt Sltettin übertretenden Grund¬ 
stücke der Pommernsdorfer Anlage scheiden aus dem Schulverband des Dorfs 
Pommernsdorf und treten in den Schulverband der Stadt, wogegen die in das 
Dorf Pommornsdorf eintretenden Grundstücke bei dem SchulverbaNde von Pom¬ 
mernsdorf verbleiben. 

III. Die Stadt Stettin verzichtet auf die »ach dem Schreiben des Magistrats 
vom 30. Ma i l . Z. beanspruchte Theilung der zur Schul-SocieM PommernsdOrf 

' gehörigen Schulfonds und ebenso auf die Rückgewähr der zur Dotation der 
2ten Lehrerstelle zu Pommernsdorf von der Stadt hergegebenen 2 Mg. Acker, 
wogegen — 

IV. Die 3 Mg . Wiesen, welche von der Stadt gleichfalls zur Dotation jener 
^ Lehrerstelle unter dem Vorbehalt der Zurücknahme hergegeben worden sind, der 
- Stadt zurück zu gewähren sind, auch künftig die Zahlung von 2 Thlr. aus der 

Kämmereikasse an den Lehrer als Bergütigung für den von dem Acker herge¬ 
gebenen Fußsteig cessirt. 

V. Die von dem Magistrate in dem Schreiben vom 30. Mai l . I . unter 
I I I . und IV. gestellten Bedingungen bleiben in Kraft und — 

V I . Der Tag der Ausführung der Inkorporation ist wr 1. October 1861. 
^ Hierauf gaben -^ 
^ 8. Die Vertreter des Dorfs Pommernsdorf folgende Erklärung ab: der im 
: Vorstehenden propomrte Vergleich enthält für Unsere Gemeinde keine besonders 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. ' ' 26 
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günstige Bedingungen. Wir laden uns durch Aufnahme der unter 7, I , Nr. 2 — 
incl. 5 gedachten Grundstücke, wie dies bereits in der Verhandlung vom 9. Apr i l er. 
gesagt worden, eine bedeutende Armenlast auf, denn in diefen Grundstücken hat 
das Proletariat der Pommernsdorfer Anlage vorzugsweise seinen Sitz, auch sind 
in denselben hauptsächlich diejenigen Einwohner der Anlage untergebracht, deren 
sich die Armenpflege hat annehmen müssen. Die Verzichtleistung auf Theilung 
des Schulfonds bietet unserer Gemeinde keinen nennenswerten Vortheil, da dieser 
Fonds z. Z . nur aus ca. 46 Thlr. besteht; einen viel größern Betrag an ihn 
schulden aber die Bewohner der Pommernsdorfer Anlage, insonderheit aus der 

i ^ Ursache, daß seit zwei Jahren die in der Pommernsdorfer Anlage unbeitreiblich 
gebliebenen Schulgelder nicht im Wege der Armenlast gedeckt worden sind. 

Zur Änderung der Sache sind wir jedoch bereit, sämmtliche unter 7 1, Nr. 1 
incl. die gedachten Grundstücke in unfern Gemeindeverband aufzunehmen, wenn — 
a) auch auf die Rückgewahr der unter 7 IV gedachten 3 Mg. Wiesen verzichtet 
wird; und — d) die Armenpfleglinge, welche in dem, unserer Gemeinde beizu¬ 
legenden Theile der Pommernsdorfer Anlage z. Z. der Incorporirung sich be¬ 
finden, und Armengeld ;c. beziehen, von der Stadt Stettin übernommen werden. 
Unsere Gemeinde kann in dem ihr einzuverleibenden Antheil nur die Armenlast 
übernehmen, welche von der Incorporirung ab neu entsteht. I n den Fortfall 
der 2 Thlr. Entschädigung an den Schullehrer wird gewilligt. Werden diese 
Bedingungen von der Stadt Stettin nicht zugestanden, so lehnen wir Namens der 
Gemeinde Pommernsdorf die Aufnahme der Mter 7, I, Nr. 2—5 gedachten 
Grundstücke in unfern Gemeindeverband ab und Protestiren gegen eine etwaige 

... s.- zwangsweise Incorporirung. 
"'- ' Hierauf erklärt — 

9. Der Oberbürgermeister Hering: Die von der Ortschaft Pommernsdorf 
gestellten Bedingungen erheben an die Stadt Stettin Anforderungen die nicht 
gewährt werden können, wenigstens könne er ihre Genehmigung bei dem Magistrate 
und den Stadtverordneten nicht befürworten. Seiner Ansicht nach gingen die 
gegenseitigen Vergleichs-Vorschlage zu weit auseinander und es bliebe nur übrige 
durch Incorporirung der Grundstücke der Pommernsdorfer Anlage in den Ge¬ 
meindeverband von Stettin, resp. Pommernsdorf und Scheune, zunächst die 
politischen Gemeinde-Verhä.ltnisse zu reguliren und die Regulirung der Schulver¬ 
hältnisse späteren Verhandlungen zu überlassen. Die von der Stadt Stettin 
aufgestellten Vorschläge gäben dafür einen entsprechenoen Anhalt. Kgl. Reg. habe 
dahin entschieden, daß die Pommernsdorfer Anlage nicht zum Gemcindeverbande 
des Dorfs Pommernsdorf gehöre. Sie gehöre aber auch nicht zu einem selb¬ 
ständigen Gutsbezirk, weil die der Stadt Stettin bei der Regulirung der guts-

l l -H«l: > herrlich-baüerlichen Verhältnisse des Dorfes Pommernsdorf zugefallenen Abfin-
5 !'?.-,!!'.' dungs-Ländereien einen solchen Bezirk im gesetzlichen Sinne nicht bilden. Die 

Pommernsdorfer Anlage wird daher aus Grundstücken bestehen, welche weder 
einem Gemeinde- noch einem selbständigen Gutsbezirke angehören, und wird daher 
ihre Einverleibung in den Stadt- und Kreisverband Stettin, resp. in die Ge¬ 
meinden Pommernsdorf und Scheune, ungeachtet etwaigen Widerspruchs, auf 
Grund der Bestimmung im zweiten Absatz des § 2 der St . O. vom 30. Ma i 
1853 und des § 1 der Landgemeinde-Ordnung vom 14. Apr i l 1856 erfolgen 
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können. Ein Widerspruch gegen die Incorporirung in den Stadtverband ist 
übrigens auch von keiner Seite weiter, als von der chemischen Producten-Fabrik, 
erhoben worden. Dieser Widerspruch, wird nicht zu berücksichtigen sein. 

I m Übrigen behält sich Comparent die Erklärung des Magistrats und der 
Stadtverordneten auf die von der Pommernsdorfer Gemeinde gestellten Incorpo-
rirungs-Bedingungen vor und bittet um Abschrift der heutigen Verhandlung. 

Die von dem Oberbürgermeister Hering dem Magistrats-Collegium vorbe¬ 
haltene Erklärung erfolgte in dem, an den Landrath v. Ramin gerichteten 
Schreiben vom 21. Ju l i 1861, das folgende Punkte erörterte: — 

1. Da die Vertreter der Gemeinde Pommernsdorf auf die vom Magistrats-
Commissarius in der Verhandlung vom 25. Juni cr. gestellten Vergleichsvorschläge 
nicht eingegangen sind, so steht Magistrat von denselben ab. 

2. Damit schreitet die Frage wegen Trennung der Schulgemeinde Dorf und 
Anlage Pommerndorf und die daran sich knüpfende Auseinandersetzung hier und 
zu einem Separat-Verfahren aus, da der § 2 St . O. vom 30. Ma i 1853 auf 
Grund dessen hier verhandelt wird, es nur mit Regelung der politischen und nicht 
der Schul-Verbände zu thun hat. 

3. Was die Regelung der Verhälwisse der politischen Gemeinde betrifft, so 
spricht sich Magistrat, die Zustimmung der > Stadtverordneten vorbehalten, dahin 
aus: — a) daß er es sich gefallen läßt, wenn alle Grundstücke,, die bisher zur 
Pommernsdorfer Anlage gehört haben, der Stadt incorporirt werden; d a m i t 
s i n d a l l e W i d e r s p r ü c h e u n d D i f f e r e n z e n b e s e i t i g t , b i s a u f 
den a l l e i n i g e n P r o t e s t der chemischen P r o d u c t e n - F a b r i k . — 
d) Daß Magistrat diese ganze Fabrik zur Stadt Stettin verlangt, weil sie nach 
ihrem Verkehr dahin gehört, überdies auch dem Mahl- und Schlachtsteüer-Bezirk 
der Stadt zugeschlagen ist. — e) Das Magistrat event. damit zufrieden sein 
würde, wenn nur derjenige Theil dieser Fabrik, welcher bisher zur Pommerns¬ 
dorfer Anlage gehört, der Stadt Stettin einverleibt wi rd; — ä) daß Magistrat 
aber auch in ultinumi evsiMm die ganze Producten-Fabrik zu Pommernsdorf 
abtritt, wenn dies allein zu einem schnellen Ziele führen kann. 

Magistrat vertrauet aber darauf, daß Kgl. Reg. die Stufenfolge vorstehenden 
unter 3 d, e u. ä aufgestellten Propositionen im Auge behalten und diejenige 
derselben adoptiren werde, welche neben dem Umstände, daß sie schnell zum Ziele 
führt, möglichst dem wohlbegründeten Verlangen der Stadt entspricht. 

Anlangend die Vorschläge, das Plötzsche, v. Meüselsche und Bernhardtsche 
Grundstück zu Pommernsdorf, bezw. zu Scheune zu schlagen, so hält Magistrat 
dieselben als durchaus empfehlenswerth, wenn nach ihnen, ohne die Sache be¬ 
sonders in die Länge zu ziehen, verfahren werden kann. Magistrat bittet zuletzt 
die A c r e n n u n m e h r a l s geschlossen a n z u s e h e n und sie mit dieser 
seiner Schluß-Erklärung schleunigst der Kgl. Reg. zur weitern Veranlassung 
einzureichen. 

Dies geschah mittelst gutachtlichen Berichts vom 26. August 1861, worauf 
Kgl. Reg. unterm 30. September 1861 an den Landrath v. Ramin wie folgt 
rescribirte: — , 

„Nachdem die zwischen den Interessenten bezüglich des Umfangs der dem 
Gemeindeverbande der Stadt Stettin einzuverleibenden Grundstücke obwaltenden 

26* 
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Differenzen infoweit beseitigt sind> als es jetzt nur noch darauf ankommt, darüber 
Festsetzung zu treffen, welchem Verbände die chemische Producten-Fabrik und die 
3 an der Berlin-Stettiner Chaussee belegenen Etablissements von Plötz, Meüsel 
und Bernhardt zu incorporiren sind, erscheint es um so gerechtfertigter, den 
einigermaßen begründeten Wünschen der Commune Stettin in dieser Hinsicht 
Rechnung zu tragen, als dieselbe, im Interesse einer baldigen Finalisirung dieser 
Angelegenheit sich zu bedeutenden Concessionen im Laufe der Verhandlungen 
herbeigelassen hat. Wenn Kgl. .Reg. daher auch insoweit mit dem Landrathe 
übereinstimmt, als die von dem Magistrate principaliter beantragte Zulegnng der 
g a n z e n chemischen Producten-Fabrik zum Stadtgemeindebezirk nicht zulässig 
erscheint, weil die Acker- und Wiesengrundstücke der Fabrik, welche zu Pommerns¬ 
dorf gehören, von den Grundstücken der bäuerlichen Wirthe daselbst umschlossen 
sind, Und mit der Hoftage der Fabrik nicht grunzen, so stehen andrer Seits in 
dem Umstände, daß die Fabrikgebäude unbestritten auf Fundus der Pommerns-
dorfer Anlage errichtet sind, ferner, daß die Fabrik selbst mit ihrem Verkehr der 
Stadt Stettin zugehört, überdies auch dem Schlacht- und Mahlsteüerbezirk der¬ 
selben zugeschlagen worden ist, wie der Magistrat mit Recht hervorhebt, so 
erhebliche Bedenken der Einverleibung des g a n z e n Etablissements in den 
Dorfsgemeindebezirk Pommernsdorf entgegen, daß es schon aus diesen Gründen 
nicht gerechtfertigt werden könnte, die durch die chemische Fabrik repräsentiere 
Steüerkraft der Commune Stettin gänzlich zu entziehen. Auch kann Kgl. Reg. 
nicht anerkennen, daß aus den hiernach zu realisirenden dritten Alternative wonach 
nur derjenige Theil der Fabrik, welcher bisher zur Pommernsdorfer Anlage 
gehörte, der Stadtgemeinde einzuverleiben ist, für erstere insofern bedeutende 
Inconvenienzen erwachsen müßten, als sie hiernach zwei Gemeinden angehören 
würde; der von ihr in der Verhandlung vom 25. Juni ausdrücklich zu Protokoll 
erklärte Protest gegen ein derartiges Arrangement kann aber so wenig, wie der 
gleiche Widerspruch der Dorfgemeinde Pommernsdorf Berücksichtigung finden, da 
eine Einwilligung derselben hierzu vom Gesetze nicht gerade gefordert wird (§2 , 
3.1. 3, S t . O. vom 30. Ma i 1853.) 

„Was dagegen die Frage betrifft, wohin die 3 an der Berlin-Stettiner 
Chaussee belegenen Etablissements gelegt werden sollen, so ist Kgl. Reg. mit dem 
Landrathe einverstanden, daß diese, mit Rücksicht darauf, daß die Gemeinden 
Scheune sowol wie Pommernsdorf die Einverleibnng derselben in ihre Bezirke 
abgelehnt, und die Verwaltung und Beaufsichtigung derselben von Stettin aus 
mit großer Leichtigkeit zu ermöglichen ist, letzterm Gemeindeverband incorporirt 
werden. 

„ I n der Verhandlung vom 25. Juni cr. ist als Termin der Ausführung der 
Incorporation der 1 . October cr. Seitens des Magistrats vrovonirt; da jedoch 
auf der Hand liegt, daß bis dahin die Verhandlungen noch nicht zum Abschluß 
gelangt sinb, dies voraussichtlich auch am 1. Januar k. I . nicht der Fal l sein 
wird> weil gemäß des bereits obM allegirten § 2, ai. 2 St . O. die Allerhöchste 
Genehmigung einzuholen ist, so dürfte es sich empfehlen, als Ausführungs-Termin 
den 1 . Apr i l 1862 zu bezeichnen. 

>,KgK Reg. veranlaßt den Landrath v. Ramin, im obigen Sinne dem nächsten 
Kreistage Vorlage zu machen. Nach Abhaltung desselben ist der Beschluß, unter 
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Beifügung aller Vorverhandlungen einzureichen. Die Betheikigten aber find mit 
vorläufigem Bescheide zu verschen." . . 

Dieser Bescheid, unter abschriftlicher Mittheilung des vorstehenden Regierungs-
Erlasses, war, außer den übrigen Betheiligten an der Sache, selbstverständlich 
auch der Direction der Actien-Gesellschaft der chemischen, Producten-Fabrik Pom¬ 
mernsdorf zugefertigt worden. Die Direction nahm hieraus Veranlassung, in 
einer weitläufig abfaßten unmittelbar an Kgl. Reg. gerichteten Vorstellung vom 
14. October, worin die Stelle bemerkenswert ist, daß die Geschä f t sve r¬ 
b i n d u n g der F a b r i k m i t S t e t t i n nur e i n e g e r i n g e genannt wird, 
die Kgl. Reg. zu bitten, „unter Aufhebung der entgegengesetzten Bestimmungen in 
dem Rescrivt vom 30. September die auf der Anlage belegenen Grundstücke der 
Fabrik ebenfalls dem Gemeinde-Verbände des Dorfs Pommernsdorf einzuverleiben." 
Dieses. Gesuch wurde von der Kgl. Reg. unterm 17. October 1861 dem Land-
rathe v. Ramin zur Äußerung überwiesen und derselbe veranlaßt, die Klawietersche 
Karte mit vorzulegen, und falls darauf die Baulichkeiten der Fabrik und deren 
Landungen nicht genau verzeichnet seien, einen anderweiten genauen Situations¬ 
plan einzureichen. 

Mittlerweile daß Landrath v. Ramin mit Beschaffung dieses Plans, der erst 
aufgenommen werden mußte, zu thun hatte, ging ihm eine, von 23 Grundeigen¬ 
tümern der Pommernsdorfer Anlage unterzeichnete und vom 21. Februar 1862 
datirte Eingabe zu, worin gegen die Einverleibung ihres Wohnplatzes in den 
Stadtgemeinde^Verband förmlich Protest erhoben wurde. Sie äußerten, daß die 
hierüber bisher gepflogenen Verhandlungen nicht wol auf einem streng inne ge¬ 
haltenen legalen Wege zum Abschluß gekommen seien, da eines Theils der ur¬ 
sprüngliche Antrag auf Zncorporirung von nur e i n i g e n , etwa 6—8 Besitzern, 
ohne Zuziehung der übrigen gestellt sei, andern Theils bei den zeitherigen Ver¬ 
handlungen auch n ich t s ä m m t l i c h e g r u n d b e s i t z e n d e I n t e r e s s e n t e u 
gehört worden seien, wie es doch vom Gesetz geboten sei. Sie verlangten den 
definitiven Abschluß der Verhandlungen und namentlich von dem zu extrahirenden 
Kreistagsbeschluß eine nochmalige Convocation aller Grundbesitzer der Pommerns¬ 
dorfer Anlage, damit ein Jeder von ihnen seine Erklärung abzugeben Gelegenheit 
finde. Die Protestführer hatten es vergessen, daß von Landrathswegen zu den 
Verhandlungen am 18. November 1859 und 9. Apr i l 1861 die sämmtlichen 
Etablissements-Besitzer unter Bekanntmachung des Gegenstandes zum Termine 
vorgeladen worden waren und sie den Empfang der Vorladung durch Unterschrift 
anerkannt hatten, so wie, daß die jedesmalige Vorladung die Clausel enthielt, 
daß die Ausbleibenden sich den Erklärungen und Beschlüssen zu unterwerfen 
hätten. Es war mithin von Seiten des Landraths v. Ramin ganz ordnungs¬ 
mäßig verfahren. Indessen hatten sich die Verhältnisse seit jener Zeit in sofern 
geändert, daß die meisten der damaligen Besitzer, die ihre. Stimme damals auch 
abgegeben und zwar für die Incorporirung, ihre Grundstücke verkauft hatten und 
in diese neue Wirthe eingetreten waren, die nunmehr auch gehört sein wollten. 
Das Motiv zum Protest der 23er war aber kein anderes, als die Befürchtung 
daß sie als Folge der Einverleibung der Pommernsdorfer Anlage in den Ge¬ 
meinde- und Kreisverband der Stadt Stettin bedeutende städtische Abgaben 
würden zu entrichten haben, daher sie es vorzogen, in ihrem dermaligen Ver-
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hältniß zu bleiben, wo die Stadt die Armenlast in der Anlage zu tragen hat 
und die übrigen Bedürfnisse aus dem Communalsteüer-Zuschlag zur Mahl- und 
Schlachtsteüer gedeckt werden können. 

Auf den, in dieser Protest-, wie insbesondere in der Angelegenheit der 
chemischen Producten-Fabrik unterm 20. März 1862 erstatteten Bericht, erwiderte 
König!. Reg. dem Landrath v. Ramin am 14. Apr i l desselb. I . daß ihre unterm 
30. Septb. 1861 erlassene Verfügung, soweit sie die chemische Producten-Fabrik 
betrifft, sowol von deren Direction als vom Landrathe selbst unrichtig aufgefaßt 
worden sei. Es sei darin deutlich ^-

1. Die vom Magistrate principaliter beantragte Zulegung der ganzen Fabrik 
zum Stadtbezirk f ü r unzulässig erklärt, sodann 

2. hervorgehoben daß und aus welchen Gründen es ungerecht fer t igt sei, z 
den g a n z e n Besi tz der F a b r i k , insbesondere den Pommernsdorfer Anlage-^ 
Theil derselben der S t a d t S t e t t i n zu e n t z i e h e n , und demnächst 

3.> darauf hingewiesen, daß es angemessen erscheine, die Grundstücke der 
Fabrik, welche in der Pommernsdorfer Anlage belegen find, der Stadt Stettin 
einzuverleiben, die zum Dorf Pommernsdorf gehörigen aber dabei zu belassen. 

Bezüglich der zu 2 angeführten Gründe, hat sich jetzt herausgestellt, daß 
die Fabrikgebäude nicht, wie nach Lage der Acten bisher angenommen wurde, 
s ä m m t l i c h auf dem Fundus der Pommernsdorfer Anlage belegen sind, sondern-
daß nur ein Theil der Fabrikgebäude auf dem Fundus der Anlage, ein anderer 
erheblicher Theil derselben auf dem Fundus der Landgemeinde Pommernsdorf 
belegen ist. Dieser Umstand muß es allerdings der Fabrik wie in der Ver¬ 
fügung vom 30. Septbr. 1861 bereits hervorgeohben worden ist, wünschenswerth 
erscheinen lassen, mit ihren Gebäuden und Grundstücken nicht zwei verschiedenen, 
und insbesondere lieber der Gemeinde des Dorfs Pommernsdorf anzugehören") 
I n der Sache selbst wird aber dadurch nichts geändert. Daß es im öffentlichen 
Interesse nothwendig sei, die sämmtlichen Grundstücke der Fabrik der Landge¬ 
meinde Pommernsdorf, oder mit dem Gutsbezirk Pommernsdorfer Anlage dem 
Stadtbezirk Stettin einzuverleiben, ist bisher nicht behauptet und dargethan 
worden, und wird sich kaum begründen lassen. Abgesehen von diesem Fall der 
Nothwendigkeit im öffentlichen Interesse, ist aber weder die Abtrennung der in 
der Pommernsdorfer Anlage belegenen Grundstücke der Fabrik von dem Guts¬ 
bezirk Pommernsdorfer Anlage, so wie die Zulegung derselben zum Dorfgemeinde¬ 
bezirk Pommernsdorf, noch die Abtrennung der in dem letztern Bezirk belegenen 
Grundstücke von denselben und deren Zulegung zum Stadtbezirk zulässiig, wenn nicht 
die betheiligten Gemeindeglieder und Gutsbesitzer, sowie die Besitzer jener Grund¬ 
stücke darin willigen (§ 1. A l . 4 des Landgemeinde-Zusatzes vom 14. Apri l 1856 
und § 2, A l . 4 der S t . O. vom 30. M a i 1853.) Die Dorfgemeinde Pommerns¬ 
dorf wi l l jedenfalls n i ch t die in ihrem Bezirk belegenen Grundstücke der Fabrik 
abtrennen lassen, ebensowenig wie die Direction der Fabrik. Ob dagegen die 
Stadt etwa bereit ist, die zu ihrem Gutsbezirk Pommernsdorfer Anlage gehörigen 
Grundstücke der Fabrik von dem Gutsbezirke abtrennen und der Dorfgemeinde 

*) Zur Erweiterung der Fabrik waren neuerdings 6 Mg. bäuerliche Landungen von zwei 
Pommernsdorfer Höfen angekauft worden. 
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Pommernsdorf einverleiben zu lassen, darüber mag der Magistrat nochmals gehört 
werden, und bleibt es der Mrection der Fabrik überlassen, sich für dieses von 
ihr dringend gewünschte Project bei dem Magistrate _in geeigneter Weise zu ver¬ 
wenden. Wil l igt die Stadt aber nicht in dasselbe ein, so muß es auf sich be¬ 
ruhen, da es gegen den Willen der Beteiligten nach den angeführten Gesetzes¬ 
stellen, und dann zulässig ist, wenn das öffentliche Interesse die Nothwendigkeit 
seiner Ausführung bedingt, was bisher, wie schon gesagt, nicht dargethan ist> und 
nicht der Fal l zu sein scheint. 

Was sodann den Protest mehrerer Einwohner der Pommernsdorfer Anlage 
betrifft, so ist es, wie Kgl. Reg. bemerkt, allerdings richtig, daß ihre Einwilligung 
erforderlich ist, falls nicht die Nothwendigkeit im öffentlichen Interesse dargethan 
werden kann, und daß sie daher durch die bei der Vorladung gestellte Verwamung, 
„daß die Ausbleibenden sich den Erklärungen und Beschlüssen der Erscheinenden 
zu unterwerfen hätten", nicht gebunden und nicht für zustimmend erachtet werden 
können, falls sie nämlich nicht in den betreffenden Terminen erschienen sind und 
dort nicht, bereits. ihre Zustimmung erklärt haben. Landrath v. Ramin wird 
demnach veranlaßt, die bisher noch nicht vernommenen Grundbesitzer der Pommerns¬ 
dorfer Anlage zu ihrer bestimmten Erklärung nochmals vorzuladen und dabei 
unter Zuziehung des Magistrats darauf hinzuwirken, daß das Project in der 
Hauptsache bald durchgeführt, werden könne. Daß die in den Stadtbezirk einzu¬ 
verleibenden Grundstücke aus dem Randower Kreisverband ausscheiden müssen 
versteht sich von selbst. 

Aus dieser, durch den Landrath v. Remin ihm abschriftlich zugefertigten, 
Verfügung der Kgl. Reg. nahm Magistrat Veranlassung unterm 1. M a i 1862 
unmittelbar an die Kgl. Reg. zu berichten. I n diesem Bericht führte er Nach¬ 
stehendes aus: — 

Die St . O. von 1853 unterscheidet in § 2 Abs. 3 und 4, in Überein¬ 
stimmung mit dem Ges. vom 14. Apr i l 1856, zwei Fälle der Veränderung von 
Gemeinde-Bezirken, resp. selbständigen Gutsbezirken. Es handelt sich demnach — 
a) entweder nach Abs. 3 um die Vereinigung einer ländlichen Gemeinde oder 
eines selbständigen Gutsbezirks mit einer Stadtgemeinde, oder — b) nach Abs. 4 
um die Abtrennung einzelner, bisher zu einer andern Gemeinde oder zu einem 
selbständigen Gute gehörenden Grundstücke und deren Vereinigung mit einem 
Stadtbezirke. Nur in diesem zweiten zu d bezeichneten Falle bedarf es event. 
der Vernehmung, resp. Zustimmung der einzelnen Grundbesitzer und zwar der¬ 
gestalt daß bei dem Widerspruch der Letzteren die Veränderung überhaupt nur 
ausführbar wird, wenn ^dieselbe im öffentlichen Interesse als ein nothwendiges 
Bedürfniß zu beurtheilen ist. Die Pommernsdorfer Anlage bildet weder für sich 
eine eigene Gemeinde, noch gehöret sie, wie die Kgl. Reg. annimmt, zu einer 
Gemeinde: sie bildet vielmehr den selbständigen Gutsbezirk Pommernsdorf. Da 
es nun der Antrag ist, .diesen Gutsbezirk ganz ungetheilt mit der Stadtgemeinde 
Stettin zu vereinigen, so fällt der Gegenstand, um den es sich hier handelt, rein 
unter die Bestimmung des § 2, Abs. 3 dergestalt, daß die Bestimmung Abs. 4 
hier gar nicht Anwendung findet. Haben nun die einzelnen Parcelen-Besitzer 
nach dem Gesetz kein Widerspruchsrecht, so ist es nicht blos überflüssig, sondern 
sogar nachtheilig, dieselben mit in die Verhandlungen zu ziehen. Sie werden dadurch 
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Veranlaßt ein Recht in Anspruch zu nehmen, was sie nach den Gesetzen doch ^ 
nicht haben, And ' außerdem w i M die dem Magistrate wegen vielfacher jetzt ob- ^ 
waltender Umstände so sehr wünfchenswerthe Erledigung der Sache verzögert. 
Magistrat trägt deshalb darauf an : Kgl. Reg. wolle — a) die Parcelen-Besitzer 
der Pommerttsdorfer Anlage dahin bescheiden, daß ihnen kein Widerspruchsrecht 
zustehe; und — d) den Landrath v. Ramin belehren, daß es der Vernehmung 
der qu. Parcelen-Besitzer nicht bedürfe. — Was die chemische Producten-Fabrik 
betrifft, so verlangt der Magistrat nur die Aufnahme des zur Anlage gehörigen 
Theils des Etablissements. Gegen diesen Antrag steht den Besitzern der Fabrik 
nach den Gesetzen kein Widerfpruchsrecht zu. Auch bietet, wie die Kgl. Reg. 
selbst annimmt, der gemischte Zustand keine unüberwindliche Schwierigkeiten. 
Die Stadt Stettin befindet sich mit der Gemeinde Grabow a. O. in dem gleichen 
Falle rücksichtlich des Etablissements Nr. 174 Langestraße in Grabow, welches 
theits zu Grabow, theils zu Stettin gehört.*) Wünschen nun die Besitzer der 
chemischen Fabrik, daß letztere ungethM dem Gemeindeverbande von Pommerns¬ 
dorf einverleibt werde, so wird es ihre Sache fein, dem Magistrate die geeigneten 
Vorschläge zu machen. 

Kgl. Reg. erwiderte dem Magistrate mittelst Verfügung vom 19. M a i 1862, 
daß vvn der Vernehmung der bisher nzcht gehörten Grundeigenthümer in der 
Pommernsdorfer Anlage nicht Abstand genommen werden könne. Zur Zeit liege 
nicht der Fal l des Abs. 3, sondern der des Abs. 4 des § 2 St . O. vor, indem 
nach den bisherigen Verhandlungen nicht der g a n z e Gutsbezirk Pommernsdorfer 
Anlage in den Stadtbezirk Stettin einverleibt werden solle, sondern vom Magistrat 
selbst bisher beantragt sei, die mehr genannten, an der Berlin-Stettiner Chaussee 
belogenen drei Etablissements Plötz, Meüsel, Bernhardt, anderweitig zu incom-
munalisiren, sodann aber beabsichtigt werde, abgesehen von den in der Pommerns¬ 
dorfer Anlage belegenen Grundstücken der chemischen Fabrik, die von Dräger zu 
Pommernsdorf erworbenen 17 M g . Abfindungs-Ländereien, und die den Büdnern 
daselbst überwiesenen 7 M g . Weide-Absindung dem Dorfe Pommernsdorf einzu¬ 
verleiben. Lasse Magistrat feinen Antrag wegen der drei Etablissements an der 
Chaussse fallen, und sollen auch diese, wie Kgl. Reg. vorgeschlagen hat, zurStadt 
gelegt werden, erledigt sich ferner die Incommunalistrung der qu. Fabrik-Grund¬ 
stücke so, daß die in Pommernsdorfer Anlage belegenen Theile zur Stadt gezogen 
werden, und sind etwa die Drägerschen und Büdner-Abfindungsflächen bereits 
durch den betreffenden Receß als zum Dorfe Pommernsdorf gelegt anzusehen, so 
liegt denn allerdings der Fall des Abs. 3 des § 2 St . O. vor. Aber auch in 
diesem Falle wird die Anhörung der fämmtlichen einzelnen Grundbesitzer der 
Pommernsdorfer Anlage erforderlich, welche fast vollständig von andern Personen 
als der Gutsherrschaft besessen wird. Nun ist allerdings im Falle des Abs. 3 
die qu. Vernehmung nur informatorifcher Natur, während im Falle des Abs. 4 
der Widerspruch der Betheiligten dahin führen würde, daß das Project nur bei 
einem öffentlichen Interesse, einem vorhandenen nothwendigen Bedürfniß, verfolgt 
werden könnte. -

! ! 
*) Dieses zweistädtische Grundstück führt jetzt, 1874, für Stettin die Nr. 26 in der Pölitzer, 

für Grabow die Nr. 48 in der Langen-Straße. Es gehört dem Bäckermeister Wilhelm Burmeister. 
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I n Folge der vorstehenden Verfügung zeigte darauf der Wagistrat dzr Kgl. 
Negierung unterm 7. Juni 1862 an: die städtischen Behörden haben — 1) schon 
früher dm anfänglich erhobenen Widerspruch zurückgenommen und erklärt, daß 
sie gegen die Einverleibung der 3 Etablissements Plötz, Meüsel,'Bernhardt in 
den Communalverband der Stadt nichts zu erinnern haben; — 2) auf den 
eigenen Antrag der Interessenten, der einzelnen Eigentümer nämlich, sowie des 
Ortsvorstandes, darauf verzichtet, daß die zur Pommernsdorfer Anlage gehörigen 
AbfindungMächen des Dräger und der-Büdner, dem Communalverbande der 
Stadt einverleibt werden, und sie haben sich — 3) jetzt endlich auf den er¬ 
neuerten Antrag des Vorstandes der chemischen Fabrik vom 21. M a i herbeige-
gelassett, auch darin zu willigen, daß der zur Pommernsdorfer Anlage gehörige 
Theil des Etablissements der qu. Fabrik nicht der Stadt S M i n , sondern der 
Gemeinde Pommernsdorf einverleibt werde. Nach Lage der Acten, so schloß 

^ Magistrat seine Anzeige, sind alle Differenzpunkte dergestalt erledigt, daß, nach 
^ unserer Auffassung der in § 2 der St . O. gegebenen Vorschriften es zu w e i t e r e n 
- V e r h a n d l u n g e n m i t den e i n z e l n e n G r u n d b e s i t z e r n an j e d e n 

A n h a l t f e h l t , und jetzt nur noch die Erklärung der Kreis-Vertretung fehlt, 
um dann die Sache Sr . Majestät dem Könige zur Genehmigung zu unterbreiten. 

M i t ult. Ju l i 1862 war eine Veränderung in der Verwaltung des Land-
rath-Amtes Randowschen Kreises eingetreten, v. Ramin hatte das Amt nieder¬ 
gelegt, und der Regierungs-Assessor Stavenhagen war mit der Verwaltung desselben 
commissarisch beauftragt worden. Dieser erließ am 18. August 1862 eine Vor¬ 
ladung an alle diejenigen Grundbesitzer in der Pommernsdorfer Anlage, die seit-

^ her noch keine Erklärung abgegeben hatten. Es waren ihrer nicht weniger denn 
^ 56, wovon aber nur 20 in Pommernsdorfer Anlage selbst, 36 dagegen außerhalb 

wohnten, einer davon sogar zu Berlin. Die Vorladung wurde, mit Angabe des 
Zwecks und der bekannten Verwarnung, an jeden Einzelnen gerichtet. Jeder Vor¬ 
ladung war eine Insinuations-Bescheinigung beigefügt, die allesammt, 56 an der 
Zahl, zu den Acten zurückgereicht sind. 

I n dem auf den 16. September 1862 anberaumten Termine waren jcdoch, 
außer dem Vertreter der Stadt, Bürgermeister Schallehn, nur 16 Interessenten 
erschienen. 7 von diesen (davon einer nicht einmal seinen Namen schreiben 
konnte, es war ein Eigenthümer aus Scheune) erklärten: „Wir halten dafür, daß 
die Grundbesitzer der Pommernsdorfer Anlage besser fahren werden, wenn aus 
der letztern eine eigene Commune gebildet werde. Die Communal-Abgaben wer¬ 
den jedenfalls nicht so hoch zu stehen kommen, als es bei einer Einverleibung in 
die Stadt Stettin der Fal l sein wird." Die übrigen 9 Interessenten „erklärten 
sich mit der Einverleibung der Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde- und 
Kreisbezirk der Stadt Stettin in derjenigen Weise, wie dies durch die bisherigen 
Verhandlungen festgestellt worden, einverstanden". Seitens der Stadt Stettin 
wurde von deren Vertreter eine Erklärung nicht abgegeben/ 

Auf den von dem Landrathamts-Verweser am 24. September erstatteten gut¬ 
achtlichen Bericht, erließ Kgl. Reg. an denselben unterm 5. November 1862 die 
nachstehende Verfügung: 

„Das vorliegende Project stellt sich jetzt dahin: 
1. Von dem Gutsbezirk Pommernsdorf, Pommernsdorfer Anlage genannt. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 2? 
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sollen znm Dorfe Pommernsdorf einverleibt werden: die Grundstücke der Pommerns¬ 
dorfer chemischen Fabrik, die 17 M g . des Bauern Wilhelm Dräger und die 
7 M g . Abfindungsland der Büdner von Pommernsdorf. 

2. Der ganze übrige Thei l des Gutsbezirks Pommernsdorf, Pommernsdorfer 
Anlage, ohne Ausuahme soll zur Stadt Stet t in einverleibt werden. 

„Wol l te man das letztere Project als eine Abtrennung einzelner, bisher zu 
einem selbständigen Gutsbezirk gehörenden Grundstücke, resp. als eine Vereinigung 
derselben mi t einem angränzenden Stadtbezirk ansehen, so würde nach § 2^ Abs. ^ 
der S t . O. der Widerspruch eines Theils der betheiligten Eigenthünwr jener 
Grundstücke dahin führen, daß dieses Project nur im Falle der Nothwendigkeit 
im öffentlichen Interesse und nur mit Genehmigung des Königs zur Ausführung 
gelangen könnte, und da ferner die Nothwendigkeit im öffentlichen Interesse 
schwerlich i n Bezug auf alle betheiligte Grundstücke, deren Besitzer widersprechen, 
nachgewiesen werden könnte, so würde das Project voraussichtlich gar nicht« zur 
Ausführung gelangen. Nach unserer Ansicht gibt es jedoch einen gesetzlichen 
Ausweg, auf welchem beide Projecte ausgeführt werden können. Das erste Pro¬ 
ject nämlich, bei welchem es sich lediglich um Ex- und Incommunalisirung auf 
dem Platten Lande handelt, nämlich um die Trennung einzelner Grundstöcke von 
einem selbständigen Gutsbezirk, und deren Zulegung zu einem Landgemeindebezirk, 

/ i s t gar nicht nach den Bestimmungen der S t . O., sondern nach Absatz 4 des 
§ 1 des Landgemeinde-Gesetzes vom 14. A p r i l 1856 zu behandeln, und kann 
dasselbe, wenn die betheiligten Gemeinden oder Gutsbesitzer und die Besitzer 
jener Grundstücke darin willigen, mit Genehmigung des Oberpräsidenten durch¬ 
geführt werden. 

„D ie Gutsherrschaft des Guts Pommernsdorf — Pommernsdorfer Anlage 
— nämlich die Stadt Stett in, ist unzweifelhaft damit einverstanden, desgleichen 

!,!''" die Direction der chemischen Producten - Fabr ik ; es läßt sich auch nach den 
'!'.» Erklärungen des Ortsvorstandes der Landgemeinde Pommernsdorf erwarten, daß 
'!: . der Bauer Wi lhelm Dräger, die Büdner von Pommernsdorf un!> die ganze Ge-
' ;< meinde sich einverstanden erkären würden. Es ist daher dieses Project '(zu 1 
> ,̂  oben) besonders zu behandeln, das Einverständniß der Stadt, des Magistrats 
' ., uud der Stadtverordneten-Versammlung, des Directors der Producten-Fabrik, des 
. ! :c. Dräger, der 7 Büdner und der Gemeinde Pommernsdorf, welche zu diesem 

> Zweck nach den Vorschriften der § § 5 3 ff. T i t . 6, T h . I I A . L. R. und des 
'.! i> § 10 des Landgemeinde-Gesetzes vom 14. A p r i l 1856 i n einer General-Ver-
^ >! sammlung Beschluß fassen muß, zu besonderen Verhandlungen zu constatiren und 
' ! event. Einverständniß über die etwa von der Stadt Stet t in, als Gütsherrschaft, 

resp. der Dorfgemeinde Pommernsdorf zu stellenden Bedingungen herbeizuführen, 
eine übersichtliche Karte für dieses specielle Project zu beschaffen, und uns ein¬ 
zureichen, damit w i r alsdann event. die Genehmigung des Oberpräsidenten 
nach Maßgabe des Abs. 4 § 1 des Landgemeinde-Ges. vom 14. A p r i l 1856 
einholen. 

„Wenn demnächst auf anscheinend leicht und in kurzer Zeit zu erreichendem 
Wege, dieses Project zum Ende geführt ist, so handelt es sich dann nur noch um 
Einvorleibung des ganzen Gutsbezirks Pommernsdorfer Anlage, resp. des übrig 
gebliebenen, bei weitem die Hauptfläche derselben, Restes des Gutsbezirks i n den 
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Stadtbezirk Stettin, resp. um das Ausscheiden der Pommernsdorfer Anlage aus 
hem Randowe-r Kreisbezirk und Einverleibung derselben in den Stettiner Stadt¬ 
kreis. Diese Vereinigung ist nach Abf. 3 des § 2 der S t . Ö. unter Zustimmung 
her Stadtgemeinde und des Gutsbesitzers, welcher hier ebenfalls die Stadt ist, 
«ach Anhörung des Kreistages mit Genehmigung des Königs zu erreichen. Die 
Anhörung der Eigenthümer der einzelnen Grundstücke, deren Widerspruch im Falle 
des Abs. 4. § 2 St . O. erheblich sein würde, ist für den Fall des Abs. 3 nicht 
vorgeschrieben, und kommt daher nichts Wesentliches darauf an daß einzelne der¬ 
selben Protest gegen das Project erhoben haben. 

„Für dieses Project ist ebenfalls eine besondere Verhandlung erforderlich. 
Dasselbe ist speciell zu constatiren, eine besondere Karte für dasselbe zu beschaffen, 
die Genehmigung des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung beizu¬ 
fügen, und demnächst dem Kreistage zur Äußerung über die Gemeinde- und 
Kreisbezirks-Veränderung vorzulegen. Sollten sich dabei noch besondere Be¬ 
dingungen herausstellen, so ist Einigung über dieselben herbeizuführen, und werden 
wir demnächst die Allerhöchste Genehmigung nachsuchen. 

„Hiernach wolle das Kgl. Landraths-Amt die in Rede stehenden beiden 
Projecte schleunig vollständig vorbereiten und zum Abschluß bringen. Binnen 
4 Wochen erwarten wir die gesonderte Einreichung der dieselben betreffenden resp. 
Verhandlungen. Der Magistrat hat Abschrift dieser Verfügung erhalten." 

I n dem am 21. November 1862 von dem nunmehrigen Landrath Staven-
hagen abgehaltenen Termine erklärte der Director Melchior, Namens der chemischen 
Producten-Fabrik, sodann der Bauerhofsbesitzer Dräger und drei von den Büdnern, 
daß sie mit der erwähnten Ausscheidung und Incorporirung der betreffenden, 
ihnen gehörigen Gmndstücke einverstanden seien; und in der Separat-Verhandlung 
vom 29. November ertheilten die drei übrigen Büdner, welche in jenem ersten 
Termine zu erscheinen verhindert gewesen waren, hinsichtlich der ihnen gehörigen 
Weideabfindungsflächen die gleiche Genehmigung. Daß diefe 6 Büdner die all¬ 
einigen Participienten an der in Rede stehenden Weideabfindung sind, wurde 
vom Landrathe amtlich bescheinigt. Ferner wurde Seitens der Dorfgemeinde 
Pommernsdorf die Zustimmung zur Aufnahme der mehr, erwähnten Ländereien 
in ihrem Gemeindeverband ertheilt. Endlich würde auch die Zustimmung der 
Gutsherrschaft der Pommernsdorfer Anlage durch die Erklärung des Bürger¬ 
meisters Schallehn in der Verhandlung vom 21 . November und das Schreiben 
des Magistrats vom 3. December beigebracht. Dieses Schreiben lautete also: 

„Wi r genehmigen^ die von unserm Commissarius, dem Bürgermeister Schallehn, 
in der Verhandlung vom 21. Itovember er. abgegebene Erklärung und fügen 
hinzu, daß der Magistrat nach der mit der Stadtverordneten-Versammlung Statt 
gefundenen Verhandlung sich nach der Städte-Ordnung in der Lage befindet 
diese Erklärung rechtsverbindlich für die Stadt abzugeben." 

Diefe Erklärung erhielt eine Ergänzung durch ein zweites Schreiben des 
Magistrats vom 5. December 1862, worin, nachdem vorausgeschickt, daß die 
11^2 M g . große Parcele der chemischen Producten-Fabrik, die 17 M g . von 
Dräger und die 7 Mg . Weideabsindung der Büdner aus dem Gutsbezirk Pommerns¬ 
dorfer Anlage ausscheiden und in den Verband der Gemeinde Pommernsdorf auf¬ 
genommen werden, — „wir (Magistrat), in Übereinstimmung mit dem Beschlüsse 

27* 
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der Stadtverordneten-Versammlung uns damit einverstanden erklären, daß der Guts, 
bezirk, die Pommernsdorfer Anlage genannt, in den Gemeindeverband und in den 
Stadtkreis der Stadt Stettin aufgenommen und damit vereinigt werden;" womit 
die Zustimmung der Stadt zum zweitem Project bereits antecipondo ausge¬ 
sprochen war. 

Mit dem Klawieterschen Situationsplan von der Pommernsdorfer Anlage, 
auf welchem die Gränze der Anlage gegen das Dorf Pommernsdorf durch rothe 
Farbe, die nach Incorporirung der in Rede seienden Grundstücke sich bildende 
Gränze dagegen mit schwarzen Kreuzen bezeichnet worden war, reichte Landrath 
Stavenhagen die Verhandlungen am 10. December 1862 bei der Königl. Re-
gierung mit der Bitte ein, die Genehmigung des Oberpräsidenten einholen zu 
wollen. 

I n Bezug auf die chemische Producten-Fabrik war es, auf Grund des § 13 
unter 1 und 4 der Statuten der Actiengesellfchaft dieser Fabrik, noch nothwendig, 
die Zustimmung des Verwaltungsrathes zu den vom Director Melchior abge-
gebenen Erklärungen beizubringen. Zu dem Ende fand am 19. Februar 1863 
vor dem Iustizrath Eduard August Pitzschky, zu Stettin, eine notarielle Ver¬ 
handlung Statt, in welcher vier Mitglieder des Verwaltungsrathes, die Kaufleüte 
Bonnventura Kuhberg, Theodor Kreich, Friedrich Ernst Böttcher und Julius 
August Carl Friedrich Runge erklärten, daß ihnen die von dem Director 
Melchior namentlich in den Protokollen vom 18. November 1859, vom 9. April 
1861 und vom 25. Juni 1861 abgegebenen Erklärungen bekannt seien, und daß 
sie dieselben, wie hiermit geschehe, genehmigen. Dieser Erklärung fügten sie wört¬ 
lich hinzu: „Wir setzen aber dabei voraus, daß unsere Gesellschaft für die Be¬ 
hufs Eintritts in die Dorfgemeinde Pommernsdorf stipulirten mit übernommenen 
Lasten auch das Stimmrecht für zwei Bauerhöfe, sowie die Mitbenutzung der der 
Dorfgemeinde gehörigen Sand- und Lehmgrube zusteht." 

Der in der Angelegenheit an die Kgl. Reg. ergangene Oberpräsidial-Erlaß 
lautet, wie folgt: .. 

„ I n Folge der gefälligen Berichte vom 2. Februar und 19. März er. genehmige 
ich hiermit auf Grund des § 1 des Landgemeinde-Ges. vom 14. April 1856, 
daß die bisher zum Gutsbezirke Pommernsdorfer Anlage gehörigen Grundstücke 
der chemischen Producten-Fabrik von 11^2 Mg. und des Bauergutsbesitzers 
Wilhelm Dräger von 17 Mg. aus dem gedachten Gutsbezirke ausscheiden und 
den Gemeindebezirk des Dorfes Pommernsdorf einverleibt werden. Hinsichtlich 
der Weideabfindungen derBüdner zu Pommernsdorf bedarf es dagegen mit Rück¬ 
sicht auf den § 147 der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 
(csr. Minist. Bl . 1860, S. 235) einer förmlichen Einverleibung nicht. :c. ?c. 

Stettin, den 30. März 1863." 
Eine entsprechende Bekanntmachung erließ die Kgl. Reg. am 12. Mai 1863 

durch ihr Amtsblatt. 
Landmth Stavenhagen hatte den Kreistag auf den 20. December 1862 be¬ 

rufen. Die Kreis-Vertretung willigte in den Übertritt der Pommernsdorfer An¬ 
lage aus dem Randower Kreise in den Kreis- und Gemeindeverband der Stadt 
Stettin, jedoch unter der Bedingung, daß die Stadt nach erfolgter Incorporirung 
zu den Provinzial - Abgaben des Randowschen Kreises, als Landarmengelder, 
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Provinzial-Chausssebau-Prämien-Beiträgen uttd den Beiträgen zu den Kosten für 
die Taubstummen-Anstalt in Stettin und für die I r ren- und Siech en-Anstalt zu 
Rügenwalde von der incorporirten Pommernsdorfer Anlage nach Verhältnis der 
Seelenzahl so lange beitrage, als bei der von der Kgl. Reg. auf Grund der 
Beschlüsse des Communal-Landtags vorzunehmenden Reparation jener Beiträge 
das Ausscheiden der Pommernsdorfer Anlage aus dem Randower Kreisverband 
nicht berücksichtigt wird. „Diese Bedingung, bemerkte der Landrath in seinem an 
den Magistrat gerichteten Schreiben vom 27. December 1862, hat gestellt werden 
müssen, weil die Verhältnißzahlen zur Reparation der gedachten Provinzial-Ab-
gaben von dem Communal-Landtage nur in gewissen Zeitabschnitten festgestellt 
und daher inzwischen eingetretene Bezirks-Veränderungen nicht berücksichtigt werden. 
Sie hat auch um somehr gestellt werden müssen, als sie bei Incorporirung der 
Kupfermühle in die Stadt Stettin übersehen worden ist, und daher der Ran¬ 
dower Kreis noch bis^jetzt die Provinzial-Abgaben von der Kupfermühle zu 
tragen gehabt hat." 

Der Magistrat erklärte sich in seinem Antwortschreiben vom 10. Januar, 
1863, unter Vorbehalt der Zustimmung der Stadtverordneten mit der gestellten 
Bedingung dahin einverstanden, daß — a) diese Bedingung sich auf den Theil 
der Pommernsdorfer Anlage beschränke, der aus dem Randowschen Kreisverbande 
wirklich ausscheidet, also mit Ausnahme z. V . : der chemischen Producten-Fabrik (?) 
— d) daß bei der nächsten neuen Verkeilung der qu. Beiträge das Ausscheiden 
der Pommernsdorfer Anlage zur Berücksichtigung kommen müsse, und von diesem 
Termine ab in jedem Fall die Beitragspflichtigkeit sich erledige. 

Auch umittelbar an die Kgl. Reg. hatte der Magistrat am 7, Februar 1863 
berichtet, in Folge dessen Landrath Stavenhagen unterm 3. März den Auftrag 
erhielt, dem Magistrate zu eröffnen, daß sowol die Kreisabgaben vom Kreise, 
als die" Provinzialabgaben von dem Oberpräsidenten erst dann anderweitig auf 
den Randower Kreis und die Stadt Stettin vertheilt werden könnten, wenn die 
Pommernsdorfer Anlage mit Allerhöchster Genehmigung des Königs mit dem 
Stadt- und Kreisverbande Stettin vereinigt sein würde, diese anderweitige Ver-
theilung aber für die alsdann zunächst aufzubringenden und auszuschreibenden Kreis-
und resp. Provinzial-Abgaben ungesäumt nach Ertheilung der Allerhöchsten Ge¬ 
nehmigung erfolgen werde. Einen andere bezügliche Bedingung sei nicht zulässig, 
und in dieser Beziehung daher das Übereinkommen mit der Stadt noch unbedingt 
klar zu stellen. ' 

Die vorstehende Verfügung hatte Landrath Stavenhagen im Original dem 
Magistrate mitgetheilt, welcher demnächst in einem Schreiben vom 14. März die 
frühere Erklärung hinsichtlich der Kreis- und Provinzial - Abgaben sachgemäß 
modificirte. Dagegen erachtete er es nicht für nothwendig, einen Beschluß der 
Stadtverordneten, wie die Regierungs-Verfügung vom 3. März verlangt hatte, 
einzuholen. Kgl. Reg. belehrte jedoch den Magistrat unterm 12. Ma i 1863, 
daß derselbe, wenn er auch allerdings in Gemäßheit des § 56, Nr. 8 der St . O. 
die Stadtgemeinde nach Außen vertrete dennoch die Zustimmung der Stadtver¬ 
ordneten zu der beabsichtigten Einverleibung der Pommernsdorfer Anlage in den 
Stadtbezirk für nothwendig erachtet werde, zumal es sich um Verlegung der 
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und ÜberWhme von VerpDchtungen «Seitens der Stadtgemeinde 
Handele. 

I n dem an dm Landrath Stavenhagen gerichteten Schreiben vom 6. Juni 
186Z erklärte der Magistrat, daß es nur noch darauf ankomme, den Vorbehalt 
M erledigen, mit welchem er die Erklärung in dem Schreiben vom 19. Januar 
or. begleitet habe. Nachdem er über den Gegenstand mit den Stadtverordneten 
Rücksprache genommen hatte, erklärte der Wagistrat sich mit dem Kreistagsbeschluß 
vom 26. December 1862 ohne weitern Vorbehalt einverstanden. Nach der Be¬ 
stimmung in § 56 Nr. 8 der St. O. vom 30. Ma i 1853 ist diese von Magistrats-
Wegen abgegebene Erklärung rechtsverbindlich für die Stadtgemeinde, ohne daß 
es erforderlich ist, die Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung durch 
Vorlegung des Beschlusses der letztern formell nachzuweisen. Anderer Seits lag 
«auch kein Grund vor, die Mittheilung des qu. Beschlusses zu verweigern. Darum 
wurde beglaubigte Abschrift des Stadtverordneten Beschlusses vom 2. Juni 1863 
dem obigen Schreiben beigefügt. 

Der Bericht, welchen Landrath Stavenhagen nunmehr am 3) . Ju l i 1863 der 
Regierung erstattete, lautete wie folgt: — 

Der nach Abzweigung der Grundstücke der chemischen Producten-Fabrit, der 
zu dem Drägerschen Bauerhof gehörigen Abfindung von 17 Mg. und der den 
Vübnern zu Pommernsdorf gehörigen Weideabfindungsländereien als ein unge¬ 
trenntes Ganzes verbleibende Gutsbezirk der Pommernsdorfer Anlage soll aus den 
bereits mehrfach erörterten und von der Königl. Regierung anerkannten Gründen 
aus dem Verbaude des Randowschen Kreises ausscheiden und dem Stadtkreise 
Stettin zugetheilt werden. Seitens der Stadt Stett in, welche zugleich Guts-
herrfchaft der Pommernsdorfer Anlage ist, ist die Zustimmung hierzu durch die 
geordnete Vertretung derselben ertheilt und — 

1) Die desfallsige Erklärung des Magistrats, welche in dessen Schreiben 
vom 14. März er. niedergelegt ist, der Königl. Regierung mit dem Bericht vom 
23. März er. eingereicht; 

2) Die gleiche Erklärung der Stadtverordneten-Versammlung, in» dem 
Beschluß vom 2. Juni er. enthalten, von welchem beglaubigte Abschrift anbei 
überreicht wird. 

Der Kreistag ist ebenfalls gehört und dessen zustimmende Erklärung der 
Königl. Regierung mit dem Bericht vom 25. Januar er. vorgelegt. 

Indem ich noch die landräthlichen Acten überreiche und bemerke, daß der 
mit meinem Berichte vom 10. December d. I s . eingereichte Klawietersche Plan 
der Pommernsdorfer Anlagen sich noch dort befinden wird, bitte ich die Königl. 
Regierung — 

Die Allerhöchste Genehmigung einholen zu wollen. 
Dich geschah durct/Bericht an den Minister des Innern, Grafen Eülenburg, 

der die Angelegenheit im Staats-Ministerium zum Vortrag brachte, worauf die 
nachstehende Allerhöchste Ordre erfolgte: 

Auf den Bericht des Staats-Ministeriums vom 3. August d. I . wi l l Ich 
auf Grund des § 2, Alinea 3 der Städte-Ordnung vom 30. Ma i 1853 hierdurch 
genehmigen, daß der Gutsbezirk der Pommernsdorfer Anlagen mit dem Bezirke der 
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'Stadtgemeinde Stettin vereinigt und dem zufolge, unter gleichzeitiger Abtrennung vow 
'dem Kreise Randow dem Stadtkreise Stettin zugeschlagen werde. 

Baden-Baden, den 4. September 1864. 
Wilhelm. 

v. Bismarck. v. Roon. Itzenplitz. v. Wühler, v. Selchow. Graf Eulenburg. 
An das Staats-Ministerium. 

Nunmehr wurde Landrath Stavenhagew durch Verfügung vom 14. Rovbn 1864 
angewiesen, mit Ausführung der Einverleibung in der Art vorzugeheu., daß; als 
Termin für dieselbe der 1.. Januar 1865 unter allen Umständen festgehalten 
werde. Aufs Schleunigste seien sämmtliche betheiligte Behörden und OrtsVbrigkeiten, 
nämlich der Magistrat, welchem Abschrift, der vorliegenden Verfügung zugefertigt 
sei, die Kgl. Polizei-Direction und der Ortsvorstand der Pommerusdorfer Anlage 
über die zu dem Ende, bezüglich des kommunalen und polizeilichen Ressorts/ resp. 
die Vertheilung der Kreis-Communal-Abgaben zutreffenden Anordnungen zw hören, 
dieselben vollständig vorzubereiten und der Kgl. Reg. unter Einreichung', der be¬ 
treffenden Verhandlungen darüber bestimmt binnen 14 Tagen gutachtlichen Bericht 
zu erstatten. Der Landrath wurde Behufs Ausführung dieses Auftrags auf̂  die 
Verfügungen verwiesen, welche Kgl. Reg. bei Gelegenheit der communalen Einver¬ 
leibung einzelner Theile von Kupfermühle in den Stettiner Stadtbezirk erlassen 
insonderheit möge er die damals aufgenommene commissarische Verhandlung vottt 
8. August 1859 zum Anhalt nehmen. 

I n dem, auf den 2. December Is64' vom Lnndrathe anberaumton Termine 
waren erschienen: — 1) Seitens des Magistrats', der Bitrgermeister Schallehn'; 
— 2) Seitens der Kgl. Polizei-Mrection, der Pölizeirath PriWer: -— Da der 
Gutsbezirk der Pommernsdorfer Anlage, zuMge Magiftrats-SchreibeM VVM 19. 
November er. einen eigenen Drtsvorstand nicht hut> derselbe vielmehr durchs den 
Magistrat, als die Gutsherrschaft, repräsentirt wird, ist der mit der Wahrnehmung 
der Geschäfte des Ortsvorstehers betraute Mllgistratsbeamte — 3) Swdthofmeister 
Hertig, nur zur Information zugezogM. Me Comparentßn eiMgteW sich demnächst 
zu nachfolgenden Erklärungm: 

1) Nachdem einzelne, ehemals der Pommernsdorfer Anlage angehörige Grund¬ 
stücke dem Bezirk sind, wie dies in 
der Amtsblatt-Bekanntmachung der Kgl. Reg. vom 12. Mai 1863- publicirt 
worden ist, nachdem ferner durch die Allerhöchste Ordre vom 4. September U I 
die Incorporation des übrigen Theils der PomMeVNsdorferMnlage im den Stadt¬ 
kreis und Gemeindeverband der Stadt Stettin genehmigt ist, wird die G r ä M 
zwischen dem Stadtkreise Stettin und dem Randower Kreise forwn so gebildet, 
wie dies auf dem Klawieterschen Plan von der Pommernsdorfer Anlage äs. 1860 
durch eine mit schwarzen Kreuzen ( x ) markirten Linie dargestellt ifü 

2) Als Termin der Ausführung der Incorporation wird der I.' Iammr 
1865 angenommen. 

3) Von dem gedachten Tage ab tM^der W incorporireM'GutOtzzirV der 
Pommernsdorfer Anlage in den Kreis- und GemeindeverbM'd der Stadt SckttM 
über und erhält die letztere das Recht zur Erhebung des' iw der St tMr Stettiw 
geltenden Einzugs- und HMsstandsgeldes von denjenigen Personen^, welche m 

, der incorporirten Pommernsdorfer Anlage einen Wohnsitz resp.HnusstMdl begründen; 
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so wie das Recht zur Erhebung von Communal-Abgaben von sämmtlichen Ein¬ 
wohnern der gedachten Pommernsdorfer Anlage nach den für die Erhebung der 
Communal-Abgaben in der Stadt Stettin geltenden Grundsätzen. 

Die noch obschwebende Streitigkeit zwischen dem Magistrat der Stadt 
Stettin und den Einwohnern der Pommernsdorfer Anlage wegen der Repar-
tition des Mahl- und Schlachtsteüer-Zuschlages, welche bisher durch den Landrath 
des Randower Kreises behandelt ist, muß nunmehr, soweit es auf die Periode bis 
zum 1. Januar 1865 ankömmt durch directe Verhandlungen zwischen den Parteien 
erledigt, resv. an die dem Magistrate vorgesetzte Aufsichtsbehörde, die Königl. 
Regierung, selbst gebracht werden. 

4) Von dem unter 2. gedachten Tage ab tritt die incorporirte, Pommerns¬ 
dorfer Anlage aus dem Verbände des Randower Kreises aus, und es hört damit 
für letztere die Verpflichtung auf, Kreiskosten für die gedachte Anlage zutragen, 
ebenso wie das Recht, solche von ihr für die Zukunft zu erheben. 

Dasselbe gilt von den Provinzial-Abgaben, zu welchem Zweck die sofortige 
Abänderung des Repartitions-Maßstabes von der Königl. Regierung bereits zu¬ 
gesichert ist. 

Die Landarmengelder nebst den Beiträgen für die Taubstummen :c. Anstalt 
sind von dem Königl. Oberpräsidium bereits pro 1865 ausgeschrieben. Die 
Königl. Regiemng ist demgemäß zu bitten, die nachträgliche Abänderung der für 
die Stadt Stettin und den Randower Kreis (plattes Land) repartirten Summen 
des Schleunigsten herbeizuführen. 

Die Provinzial-ChaussLebaugelder pro 1864 werden erst i m J a h r e 1 8 6 5 
a u s g e s c h r i e b e n . Für sie kömmt d a h e r noch der bisherige Repartitions-
Waßstab zur Geltung. Auch erfolgt ihre Einziehung in der incorporirten 
Pommernsdorfer Anlage im Jahre 1865 noch nach den für die Reparation 
der Provinzial-Abgaben auf dem platten Lande des Randower Kreises im Jahre 
1865 gültigen Normen. Der Landrath wird zu diesem Zweck den Kontingent 
der mehr gedachten Anlagen ebenso wie der übrigen Ortschaften des Kreises 
feststellen und dem Magistrat der Stadt Stettin mittheilen, dieser dagegen die 
Einziehung und Ablieferung an die Kreissteüerkasse übernehmen. 

5) Vom 1. Januar 1865 ab gehen die landräthlichen Functionen bezüglich 
der incorporirten Pommernsdorfer Anlage vom Landrathe des Randower Kreises 
auf diejenigen Behörden über, welche dieselben in der Stadt Stettin ressortmäßig 
auszuüben haben. 

Insbesondere ist bezüglich des Militair-Aushebungswesens die Königl. 
Regierung um sofortige Regulirung der Aushebungsbezirke zu bitten,, sowie von 
Seiten des Landraths des Randower Kreises die unverzügliche Überweisung 
der betreffenden Listen :c. :c. an die Königl. Polizei-Direction der Stadt Stettin 
erfolgen wird. 

6) Die directen Steuern anlangend, so kann ihre Erhebung erst auf die Stadt 
Stettin übergehen wenn die bezüglichen Anordnungen zur Berichtigung des Etats-
Solls des Randower Kreises bei der Klassen-, klassificirten Einkommen- und 
Gewerbesteuer, so wie der neuen Grund- und Gebaüdefteüer von den höheren 
Behörden erlassen, auch die Anweisungen zur Übertragung der in der incorporirten 
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^ Pommernsdorfer Anlage aufkommenden Beträge an diesen Steuern auf die Stadt 
" Stettin gegeben fein werden. 

Bis dahin bleibt das Aufsichtsrecht über die Erhebung und Veranlagung 
der directen Staats-Steüern dem Landrath des Randower Kreises, desgleichen 
der unmittelbaren Beitreibung wie in allen übrigen Ortschaften des Randower 
Kreises. 

Bis dahin verbleiben auch, selbstverständlich, schließlich in steuerlicher Beziehung 
die von dem Magistrat der Stadt Stettin bisher zur Wahrnehmung der Geschäfte 
des Ortsvorstandes und des Ortssteüererhebens in der Pommernsdorfcr Anlage 
bestellten Beamten in ihren bisherigen Functionen und in ihrer, bisherigen dienstlichen 
Stellung zum Landrath des Randower Kreises. 

Dasselbe gilt auch von den örtlichen Einschätzungs-Commissarieu, welche für 
die directen Staatssteüern verfassungsmäßig bestehen. 

Die Pommernsdorfer Anlage zerfallt in einen mahl- und schlachtsteüer-
pflichtigen und in einen klassensteüerpflichtigen The i l ; da letzterer der isolirten 
Lage der betreffenden Gebäude wegen dem erster« nicht füglich zugeschlagen 
werden kann, aber wünschenswert!» ist, die Erhebung der directen Staats-
'steüern innerhalb des Bezirks der Stadt Stettin dem Magistrat zu überweisen 
und von dem Randower Kreise abzutrennen, so wird es zweckmäßig sein, die 
Königl. Regierung zu bitten, hierbei zugleich die Veranlagung und Erhebung 
der Klostersteüer in den übrigen, zum Bezirk der Stadt Stettin gehörigen, jetzt 
in steuerlicher Beziehung nach dem Randower Kreise zugetheilten Etablissements 

, dem Magistrate zu übertragen^). 
, Hinsichtlich der Gewerbesteuer ist zu bemerken, daß dieselbe in der incor-

porirten Pommernsdorfer Anlage nach den für die 4te Gewerbesteuer-
Abtheilung geltenden Sätzen erhoben wird, was nach der Einverleibung in die 
Stadt Stettin eine Abänderung zu erleiden haben dürfte. 

Seitens des Magistrats-Commissarius, Bürgermeisters Schallehn, wird 
beantragt, die zur Übertragung der Veranlagung und Erhebung der directen 
Staatssteüern auf die Stadt Stettin erforderlichen Anordnungen ungesäumt, zu 
veranlassen und möglichst zu beschleunigen. 

7) Die Armenpflege in der Pommernsdorfer Anlage hatte bisher schön der 
Magistrat zu Stettin zu tragen; es ist in dieser Beziehung also eine Auseinander¬ 
setzung nicht erforderlich. Dasselbe gilt 

8) Von den Schulsocietätslasten, da die Bewohner der qu. Anlage jetzt schon 
eine besondere Schulgemeinde bilden. 

9) I n kirchlicher Beziehung verbleiben sie in ihrem bisherigen Verbände (d. h.: 
zur Kirche und Pfarre im Dorfe Pommernsdorf.) 

10) Die an die Rentenbank zu zahlenden, in der Pommernsdorfer Anlage 
aufkommenden Renten sind an die Stadt Stettin zu überweisen und die bezügliche 
Umschreibung bei der Direction der Rentenbank durch den Kreislandrath zu 
beantragen. 

Weiteres war nicht zu verhandeln. 

*) Es handelt sich hier um die Etablissements Bodenberg, Blockhaus, Hohen-Ooerkmg 
Iungfernberg, Waloowshof und Zollhaus. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 28 
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Der Vertreter der Königl. Polizei-Direction gibt noch folgende Erklärung 
zu Protokoll: ' 

Die Polizei-Direction versteht die Allerhöchste Ordre vom 4.,September er. 
so, daß der ganze Bezirk der Pommernsdorfer Anlage der Vtadt Stettin einver¬ 
leibt werde, und daß diese Incorporation sich auch auf die dem Dorfe Pommerns¬ 
dorf zugelegte chemische Fabrik erstrecken müsse. Es erschwert die Handhabung 
der Polizei, namentlich der Sicherheits-Polizei, viel zu sehr, als daß die Polizei-
Direction nicht dagegen Protestiren sollte, unmittelbar vor den Gränzen ihres 
Bezirks eine, von einem zahlreichen Arbeiterstande angefüllte Fabrik zu haben, 
auf die sich ihre Gewalt nicht, erstreckt. Sie muß es als dringend wünschens-
werth bezeichnen, daß diese Fabrik bei der Pommernsdorfer Anlage und damit bei 
dem städtischen Polizei-Bezirk belassen werde. 

Polizeirath Primer vollzog das Protokoll mit dem Bemerken, daß die von 
ihm abgegebene Erklärung, den Ausdruck eines Protestes nicht enthalten, vielmehr 
nur einer etwa zweifelhaften Auslegung gegenüber, die Gründe hat entwickeln 
sollen, welche für den Beibehalt der chemischen Fabrik in der Pommernsdorfer 
Anlage in ihrem Verbände zur Polizei-Direction vielleicht sprechen. ^ 

I n seinem, der Königl. Regierung am 5. December 1864 erstatteten Bericht, 
womit die vorstehende Verhandlung eingereicht wurde, führte Landrath Stavenhagen 
zu der obigen Schlußerklärung der Königl. Polizei-Direction an, daß dabei die 
bereits erfolgte, durch das Amtsblatt publicirte und nicht mehr rückgängig zu 
machende Einverleibung der chemischen Fabrik in den Verband der Dorfgemeinde 
Pommernsdorf übersehen sei. Bei Erlaß der Allerhöchsten Ordre vom 
4. September er. gehörte die qu. Fabrik bereits nicht mehr zur Pommernsdorfer 
Anlage, mithin könne jene Ordre auch nicht die Bedeutung haben, welche die 
Kgl. Polizei-Direction ihr beilegen wolle. Daß im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit der Wunsch der Kgl. Polizei-Direction ein gerechtfertigter sei, könne 
allerdings nicht bestritten werden. 

Kgl. Regierung erklärte, in der Verfügung vom 22. December 1864 das von 
dem Verteter der Kgl. Polizei-Direction geäußerte Bedenken über die Auslegung 
des Cabinets-Erlasses vom 4. September l. I . für unbegründet. Kgl. Reg. 
genehmigte alle in der Verhandlung vom 2. December getroffenen Festsetzungen, 
und verfügte an demselben Tage, 22. December 1864, eine Amtsblatt-Bekanntmachung 
durch welche die Vereinigung des Gutsbezirks der Pommernsdorfer Anlage mit 
dem Stadt- und Kreisbezirk Stettin zur öffentlichen Kenntniß gebracht wurde, 

^.ota des Königl. Landraths-Amtes Randower Kreises, betreffend die Einverleibung der 
Pommernsdorfer Anlage in den Gemeinde- und Kreis-Verband der Stadt Stettin; 
(von 1834—1864). Ti t . I , Sect. I I I , Littr. ^ . — Magistrats-Acten: Receß von 
Pommernsdorf äs 1822, 1825. Lit. N. Nr. 302. — 

Der 24ste Stadt- oder Pommernsdorfer Anlage-Bezirk begreift auf 
dem Terrain der Anlage selbst: 

Parc.-Nr. Haüser. Unbeb. 
An der Apfel-Allse. 13. 23. — 

Von der Parcele 
Nr. 1 sind 6, und 
von der Parcele 
Nr.4sind4Unter-

Parc.-Nr. Haüser. Unbeb. 
parcelen, die be¬ 
baut s ind, abge¬ 
zweigt. 

A n der Chaussee nach 
B e r l i n . . . . 8. 10 . 2 
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1 . 3. 
10. 

Parc.-Nr. Haüser. Unbeb. 
2 Abzweigungen 
von der Parcele 4 

Pommernsd. Straße 27. 28. 1 
1 Abzweigung von . 
der Parcele 25. 

Pommernsd. Anlage 
Begreift das städ¬ 
tische Siechen- und 
das städt. Kranken-

Summa der Ansiedlungen in der Pommernsdorfer Anlage 
Vom alten städtischen Fundus ist zum Bezirk gelegt die Galg-

wiese, früher die Neue Wiek genannt, mit 35. 
Dazu kommen noch an einzelnen Gehöften: Der Piperwerder, 

in der Oder, dem Dorfe Pommernsdorf, und der Iungfern-
berg, jenseits der Oder und an der südlichen Gränze 
des Stadtbezirks, dem Dorfe Güstow gegenüber gelegen, 
mit 2 und 1, zusammen . . . . . ." . . . . . 

Parc.-Nr. Haüser. Unbeb. 
Absonderungs-, 
auchdasInspector-
Haus des Pom-
mernsdorferFried-
hofes. 

AmSchwarzenDamm 
Verbindungsstraße . 
Am Zieglergraben . 4. 

12. 
14. 

3. 
75. 93. 

39. 

—. 3. 
Der Ganze Pommernsdorfer Anlage-Bezirk 110. 135. 10 

Vergleicht man die Zahl der bewohnten Haüser, wie dieselben für die 
Pommernsdorfer Anlage auf S . 81 angegeben ist, so ergibt sich, daß dieselbe 
sich in dem Zeiträume von 1871 bis Ende 1874 um 22 vermehrt hat. Die 
Ansiedlungen an der Galgwiese, davon die'ältesten, unter der Benennung Neue 
Wiek, vor beinahe 100 Jahren gegründet wurden, sind im Jahre 1872 von dem 
23sten Stadtbezirk, dem der Oberwiek, getrennt, und dem24sten oder Pommerns¬ 
dorfer Anlage-Bezirk beigelegt worden. 

Von Gewerbetreibenden wohnten Ende 1874 im Bezirk: 6 Windmühlenbesitzer, 
4 Bäcker, 4 Fleischer, 8 Viehhalter und nicht weniger dem 18 Gast-, Speise-, Bier-
und Schankwirthe, im Allgemeinen Reftaurateure und Tabagisten genannt. Der 
Kleinhandel, inct. des Mctualienkrams und einer Holzhandlung, war durch 
7 Personen vertreten. Die Bau- und ihm verwandte Gewerke wiesen nach: 
2 Ziegeleibesitzer, 1 Maurer- und 1 Zimmermeister, 6 Tischlermeister, 1 Töpfer-
1 Schmiedemeister. Sonst in Holz arbeitende Handwerker waren: 6 Böttiger, 
bei den hiesigen Fabriken viel beschäftigt, 2 Stellmacher und 1 Kahnbauer. 
Sodann gab es 1 Reepschläger, 1 Sattler, und 6 Schuhmacher, aber nicht einen 
einzigen Schneider. Dagegen war das Fuhrwesen, das ebenfalls für die hiesigen 
Fabriken viel beschäftigt, aber auch in der Stadt beim Troschken-Fuhrwerk betheiligt 
ist, durch 10 Fuhrherren vertreten. 

I n der Pommernsdorfer Straße Nr. 1 hat die Eisenbahn-Verwaltung eine 
Telegraphen Station, und nach der Apfel-Allse Nr. 5 ist die, früher auf dem 
Turnei-Felde am Wege von der Stadt nach der Kupfermühle bestandene, Scharf-
richterei und Abdeckerei verlegt worden. 

Die Pommernsdorfer Anlage ist ein Hauptsitz der großen Industrie, der 
Stettiner 'Fabrik-Thätigkeit gewordeu. Zu Anfang des Zahns 1875 bestanden 
hier: — 1) Die Bohrischische Erben-Brauerei von Förster; 2) die Bergschloß-
Brauerei, unter verantwortlicher Leitung von Rudolf Rückforth, dem frühern 

28* 
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Alleinbesitzer, von einer Commandit-Actien Gesellschaft betrieben; 3) die Stettiner 
Ofen-Fabrik von feinsten weißen, grauen und jeder Sorte gewöhnlicher Emaille. 
Öfen, Kamine, Kaminöfen, unter Leitung ihres frühern Alleinbesitzers O. Keppler, 
gleichfalls von einem Consortium von Geldleüten betrieben; 4) die Pommerns¬ 
dorfer Seifen- und Chemikalien-Fabrik; 5) die Wagenfett-Fabrik mit Dampfkraft-
Betrieb der Gebrüder Leduc; 6) die Stettiner Chamotte- und Chamotte-Gasretortev-
Fabrik einer Actien-Gesellschaft (in Verfall); 7) die mit Dampfkraft betriebene 
Ol- und Getreidemühle von Bierbach; 8) R. Brunner's und Well's Nutzholz-
und Kistenfabrik; 9) Kielmann's Getreide-Dampfbrennerei, Preßhefen-, Sprit-, 
Rum-, Liqueur- und Essigfabrik nebst Destillation; 10) Emil Schwartz's Eisen¬ 
gießerei und Maschinenfabrik, welche Drefch-, Häckselschneide-, Mäh- und Korn-
reinigungs - Maschinen, auch Roßwerke und Schrotmühlen liefert, so wie die 
Einrichtung von Brennereien, Brauereien, Mühlenanlagen übernimmt, und Gitter, 
Grabkreüze und andere Gußwaaren anfertigt; 11) Carl Müller's Schneidemühle, 
auf dem Piperwerder, diefes von Sänne gegründete Werk, dessen Windkraft, auf 
die es angelegt wurde, der Dampfkraft hat weichen müssen. Vor allem aber ist — 

12) Die städtische Anstalt zur Bereitung von Leuchtgas an die Spitze aller 
genannten Fabrikationsstätten zu stellen, weil ihre Thätigkeit der Gesammtheit der 
Einwohnerschaft zu Gute kommt. ^ Die Gas-Anstalt hat ihren Standort in der 
Pommernsdorfer Straße Nr. 26. 

Das Schulhaus für die Pommernsdorfer Anlage steht in der Verbindungs¬ 
straße Nr. 3o. Die Schule, für Knaben und Mädchen, besteht aus 9 Klassen, 
in denen 10 Lehrer 545 Kinder unterrichten, von denen '/z Freischule genießen; 
im Vergleich mit der Lucasschule im Kupfermühlen-Bezirk ein ziemlich günstiges 
Ergebniß, obwol Pommernsdorfer Anlage ein Fabrikort ist, woselbst die ab- und 
zuziehenden Arbeiter-Familien, ohne sich an ein festes Heim zu gewöhnen, meistens 
von der Hand in den Mund leben. I m Jahre 1872 haben die Hebungen von. 
den Schülern die Summe von Thlr. 923. 26 Sgr. betragen, dagegen hat die 
Stadt für die Unterhaltung dieser Schule Thlr. 4625. 22. 4 Pf. verausgaben 
müssen, darunter 3105 Thlr. an Besoldung der Lehrer, deren in demselben 
Jahre 9 vorhanden waren, so daß der Durchschnitts-Gehalt eines Lehrers an 
dieser Schule 345 Thlr. betrug, während des Durchschnittsgehalts eines Lehrers 
an der Lucas-Schule im Kupfermühlen-Bezirk um 30 Thlr. höher zu stehen kam. 

Die von Jahr zu Jahr zunehmende Bevölkerung im Pommernsdorfer An¬ 
lage-Bezirk hat die Notwendigkeit herausgestellt, der ersten Schule eine zweite 
hinzufügen. I n dem Augenblick, wo diese Zeilen als Ergänzung der im Jahre 
1873 verfaßten „Gefchichte der Entstehung der Pommernsdorfer Anlage" — iu 
äiy 8ti <sokaimi8 ^mw voniini N D ^ O O ^ X X V , — niedergefchrieben werden, 
ist. der Magistrat mit seiner Schul- und seiner Bau-Deputation beschäftigt, diese 
Schule ins Leben zu rufen. Als Standort für dieselbe ist die Galgwiese be¬ 
stimmt, woselbst die Stadt seit 1873 eine, früher dem Fuhrherrn A. C. Zimmer¬ 
mann gehörig gewefene bedeutende Parcele von 22429,8 Q.-Meter --- 8 Mg. 
152,51 Ruth. Flächeninhalts besitzt. Auf einem Stück diefer großen Parcele soll 
das neue Schulhaus erbaut werden, .dessen Baukosten auf Höhe von 85000 M . 
— 28.333 Thlr. 10 Sgr. veranfchlagt find, genehmigt von der Stadtverordneten-
Versammlung in der Sitzung vom 22. Juni 1875. 
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Laut Bekanntmachung der Ökononiie-Depution vom 11. Juni 1875 beab¬ 
sichtigt der Magistrat das Grundstück Galgwiese Nr. 7 zu zerschlagen, und durch 
dasselbe eine neue Straße, in Verlängerung der, im Bebauungs-Plan der Pom-
Nernsdorfer Anlage mit X I I bezeichneten Straße, in der Richtung von Norden 
nach Süden, zu legen. Zu dem Endzweck ist es in 8 Theile von folgender 
Größe zerlegt: 

I. 2095 
I I . 2791,2 

III. 2379 
IV. 4154,4 

Q.-5 24.270 Q.-F. 
28.339 „ 
24.150 „ 
42.176 .. 

V. 3156,1 Q.-M. 
VI. 3248 

VII. 2109,1 „ 
VIII. 2500 

32.840 Q.-F. 
32.975 „ 
21.410 „ 
25.280 „ 

Die Parcele I umfaßt das jetzt bebaute Grundstück Nr. 7 der Galgwiese, ent¬ 
haltend 1 Wohnhaus und 1 Stall, nebst Abort. — Die Parc. I I ist die Baustelle 
für das Schulhaus. Parc. H I stößt östlich an Straße X I I ; Parc. IV, V, V I 
westlich an die ebengenannte Straße, Parc. V I I westlich an Straße X I I und 
südlich an Straße X I ; Parc. V I I I südlich an Straße X I und westlich an das 
Grundstück Nr. 8 der Galgwiese. 

M i t Ausnahme der Parc. I I , die von Magistratswegen zu dem angegebenen 
Zweck reservirt wird, ist zum öffentlichen Meistbietenden Verkauf der 7 Parcelen 
auf den 2. August 1875 ein Termin anberaumt, zu dem Bieter mit dem Be¬ 
merken eingeladen wurden, daß jeder von ihnen vor Abgabe seines Gebots im 
Termine eine Bietungs-Caution von 300 Rmk. — 100 Thlr. baar oder in sicheren 
au, xortsu^ werthhabenden Papieren oder in Sparkassenbüchern zu bestellen habe. 

Die Verkaufsbedingungen sind folgende: 
1. Der Taxwerth der mit der Parcele Nr. 1 zu veräußernden Gebaüttchkeiten 

beträgt: 2400 Reichsmark ^ 800 Thaler. 
2. Die zu veräußernden Parcelen sind keinen anderen, als den für die Stadt 

, Stettin geltenden baupolizeilichen Vorschriften unterworfen. 
3. Die Hoftagen der Parcelen müssen von den Erwerbern so hoch gelegt 

werden, daß das Wasser nach der Straße abfließt und darf nach den Nachbar¬ 
grundstücken kein Wasser geleitet werden. 

4. Die Straßenfronten müssen innerhalb 3 Jahre nach der Übergabe mit 
Gebäuden oder einer festen Bewehrung von 6 Fuß Höhe begränzt werden. 

5. Lage und Größe jeder Parcele ergibt der in dem Geschäftszimmer der 
Öconomie-Deputation in den Dienststunden einzusehende Parcelirungsplan, und 
wird bei der Übergabe jeder Parcele den ErWerbern zugemessen. 

6. Die Gebote werden auf den Quadrat-Meter (-- 10,^2 Quadrat-Fuß) 
in Steigerungssätzen nicht unter 1 Reichspfennig abgegeben und ist auf den 
Zuschlag nur zu rechnen, wenn das Gebot für den Q.-Meter ^ drei Mark 
^ 1 Thlr. oder mehr beträgt; die Bieter bleiben 6 Wochen an ihre Gebote 
gebunden und findet die Übergabe am 1. October 1875 f re i von dem f rüher 
eingetragenen Vorkaufsrechte S t a t t . 

7. Der dritte Theil des Gebotes, so abgerundet, daß der Überrest durch 
75 theilbar ist, muß vor der Übergabe bezahlt werden, während das Restkaufgeld 
gegen fünf pro Cent Zinsen und mit einer beiden Theilen freistehenden halb¬ 
jährigen Kündigung, auf dem Grundstücke und den darauf zu errichtenden 
Gebäuden zur ersten Stelle stehen bleiben kann, und verpflichtet sich der Magistrat 
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von Stettin, das Restkaufgeld in den ersten 5 Jahren nach der Übergabe 
zu kündigen, sobald die Verzinsung vierteljährlich prompt erfolgt. . 

Der Kaufpreis für die Gebäude aufParcele I muß vor der Übergabe 
entrichtet werden. 

8. Die Kosten der Bekanntmachung des Termines :c. wie beim Verkaufs 
von Napoleonshut, S. 140. ' ^ 

9. Die Straßen und Bürgersteige, letztere soweit sie nicht mit Fußweg-Plattes 
zu belegen sind, werden auf Kosten der Stadt nach Maaßgabe der fortschreiten¬ 
den Bebauung gepflastert, dagegen muß der Käufer innerhalb 2 Jahre, nach der 
Übergabe, vor der ganzen Breite des erkauften Grundstücks 3 '/2 Fuß breite Granit-
Fußwege gegen Empfangnahme der üblichen Prämie, nach Anweisung legen. 

10. Jeder Parcelenerwerber ist gehalten: a) den Bürgersteig, d) den Rinnstein 
und e) den halben Straßendamm so oft zu reinigen und den Unrath, Schnee 
und das Eis zu beseitigen, als dies die hiesigen Polizeigesetze vorschreiben. 

Die G alg wie s e scheint für viele Leute kein einladendes Bau- und Ansiedlungs-
Terrain darzubieten. I n dem am 2. August 1875 abgehaltenen Licitations-
Termine sind nur 2 Parcelen verkauft worden. Auf die übrigen 6 Parcelen 
wurde gar kein Gebot abgeben. Verkauft ist die Parcele I für das Meistgebot 
von 9800 Rmk. - 3266 7^ Thlr. an einen kleinen Mann Namens Rosenthal, der 
ein Weichensteller bei der Berlin-Stettiner Eisenbahn ist; sodann die Parcele 
V I I , für die ein Meistgebot von 6000 Rmk. ̂  20Y0 Thlr. erzielt wurde, 
welches der Schullehrer F. Borchardt abgegeben hat. Beiden Meistgeboten haben 
die Stadtverordneten in ihrer Sitzung vom 1. August 1875 den Zuschlag ertheilt. 

Das Etablissement I u n g f e r n b e r g , im großen Reglitzbruch, auch das große 
Stettiner Elsbruch genannt, unmittelbar am Ufer der Fuhrt, rechter Seits, gelegen, 
mit einem Flächeninhalt von 24,897 Hectoren ^ 97 Mg . 90,27 Ruth., zur 
Grundsteuer nach einem Reinerträge von 262,85 Thlr., und zur Gebaüdesteüer 
nach eönem Nutzüngswerthe von 323 Thlr. veranlagt, kam am 30. Januar 1875 
unter den Hammer des gerichtlichen Ausrufers, 

Bevor wir die Oder überschreiten, um uns in der Laftadie, neben den Wieken 
der ältesten Vorstadt von Stettin, umzusehen, verweilen wir noch für eine kurze 
Zeit auf dem linken Ufer des Stroms, um einen historischen Blick zu werfen auf — 

Zas MMenwesen vsr 150 Jahren, 
auch früher — auch später. 

I m Jahre 1724 gab es in der Stadt Stettin zwei zum Königl. Amte Stettin 
gehörige Roßmühlen. Die eine lag in der Mühlen-, der jetzigen Louisenstraße, 
die andere am Roßmarkt. Letztere war kurz vorher in den Besitz des Königs 
Übergegangelt, der sie vom Fohannisklofter gegen eine jährliche, sehr ansehnliche 
Natural - Recognition erhandelt hatte. Auf diesen Mühlen wurde Malz und 
Branntweinschroot gemahlen. Alles in der Stadt consumirte Korn müßte außer¬ 
halb der Stadt gemahlen werden, was theils auf den in und bei Damm auf der 
Plöne belegenen 4 Königl. und Raths-Mühlen, — der Krön-, Blaurocks-, Rettels¬ 
und Hammermühle, und auf der städtischen Binnenmühle, — theils auf den vor 
und bei Stettin liegenden Wassermühlen geschah; und diese waren: 
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3 Amtsmühlen, nämlich die Saüersackfche, ^ M l n . vor Stettin nordwestwärts 
kh an der Brunnschen Heide, der Kupfermühle, ^) ^ Mle. nördlich von der 

Madt, beide auf der Klingenden Beek, und jene zu den sogenannten Sieben 
rBachmühlen gehörig, und die Bollinkenfche Mühle, ^ Mle. von der Stadt gegen 
'Uorden auf einem kleinen, in der Gegend von Buchholz entspringenden, von 

Hochftäche herab-, bei Bollinken — Bollinchen — in die Oder stießenden 

8 Rathsmühlen, als: die Malz-, Lübfche, Steinforische, Kuckuk-, Position-, 
V h g b und Oberbach-Mühle, diese sieben Mühlen gegen Nurdnordwesten 
von der Stadt auf der Klinge oder Klingenden Beek, die Malzmühle ^ Viertel-, 

^ die Oberbachmühle 1 volle Meile entfernt, in der Nähe des Dorfs Wussow; 
s sodann die achte, die Oberwieksche Mühle, südlich von der Stadt, auf dem vom 
i Turneifelde herabkommenden und in der Oberwiek zur Oder fließenden Bache. 
3 Führt die Überschrift dieses Abschnitts unserer historischen Mittheilungen das 
3 Aushangschild „vor 150 Jahren", so bezieht sich dieses hauptsächlich auf die Amts-, 
^d . h.: Aezenigen Mühlen, welche zu den landesherrlichen Domainen gehörten. 
^Hmsichts der Raths- oder derjenigen Mühlen, welche einen Beftandtheil ^bes 
^ Kämmerei-Vermögens ausmachten, gestatten wir es uns, um 200 Jahre weiter, 
^ bis auf das 16. Jahrhundert zurückzugreifen. Damals besaß die Stadt von den 
'̂  sogenannten 7 Bachmühlen, die ihre Triebkraft von der Klingenden Beek, die 
^ auch ihres Ursprungs halber die Wussowsche Beek genannt wird, nur 5, nämlich 
' „die vndertste Mhuele mitt Namen der Kukuk", „die muele die Poplione", „die 
^ Muele Modttgeuersche genanndtt", „die Bergmuele" und „die Ouermole so aller-
^ oberst gelegenn Ist ." . 

Was die erste dieser 5 Mühlen, die Kuckukmühle betrifft, so hatte der Rath 
'̂dieselbe mit allen daran haftenden Gerechtsamen von Jacob Hille, einem Erb-

°" nehmer der Wittwe Claus Korhinske, gekauft, und zwar gegen Tilgung der 50 st., 
^ die der Landesfürstliche Fiskus darauf zu stehen hatte. Auch kaufte der Rath 
^ 1540 der Wittwe Rovisch die Gerechtigkeit ab, welche diefe an der Mühle hatte; 
^ 1552 geschah dies auch mit derjenigen Rente, welche der Stadtfchöffe Johann 

Zander, und dessen eheliche Hausfrau aus der Mühle bezog. Demnächst entsagte 
°. mittelst Verhandlung vom Mittwoch nach Egidius Tag (3. Sept.) desselben Jahres 
"- Ottmar Dubbendal, im Namen und mit Vollmacht Herzogs Barnim aller Ge¬ 

rechtigkeit, die der Landesfürst in der Mühle Kuckuk, bestehend in dem sechsten 
Theil, hatte, wogegen der Ruth auf den Wispel Mühlenpacht Verzicht leistete, 

- der der Stadt alljährlich in der Mühle Sursack zustand, einen zweiten Wispel 
^ in derselben Mühle den Wussowen verschrieb, und sechs Scheffel auf den Kuckuk" 
' übernahm, den Hanns Buren's Wittwe im Sursack zu heben gehabt hatte; „Alles 

inn betalinge der Afflatinge, die F. G. (fürstliche Gnaden) vonn dem Sechstenn 
Deile der Muele Kukuk gethan. ̂ ) — Die Poplione hat der Rath laut Kaufbriefs 
vom Montage nach Michaelis (6. October) 1550 von Lorenz Borchard, dessen 
ehelicher Hausfrau Engel, verwittwet gewesenen Tiele/und deren Kindern, „gantz 

*) Von dieser Mühle, nach ihrem Zustande im Jahre 1724 ist L. B. I I . Thl. Bd. V N , 
S. 293—295 ausführlich gehandelt worden. 

**) Rothes Copialbuch im Raths-Archiv, x- 180, 181. 
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quid vnd fry" von allen Abgaben, an die Kämmerei gebracht. — Bier Jahre 
nachher kaufte der Rath von denselben Besitzern auch die Modttgeuersche Mühle, 
wobei eine Abgabe von einem Wispel Roggen und' einen Scheffel Weizenmehls 
übernommen wurde, die alljährlich zu Mart ini halb der Wittwe Albert's Glmde, 
halb dem Barthold Halle gegeben werden mußte. I m Jahre 1579 wurde die 
dem Barthold Halle zustehende Mühlenpacht von dessen Erben durch den Rath 
abgelöst. — Die Bergmühle kaufte der Rath im Jahre 1549 gleichfalls von 
Lorenz Borchard und dessen Stiefkindern, den Geschwistern Tiele. Friedrich Ramm 
machte Ansprüche an diese Mühle, die der Rath nicht anerkannte, daher es zum ^ 
Prozeß vor dem fürstl. Hofgericht kam, der zu Gunsten Ramin's ausfiel, „1565 -
erging im Reichskammergericht ein Urtel wider den Rath, „der ExPensen halber", 
aber nicht in der Hauptsache, daher der Prozeß unerledigt noch in Speier schwebte. 
„Anno 1566 hatt der rad Friedrich von Ramin vff sein Bi t t in seiner Not 
400 f l . Hauptstuel geliehen, jerlich mit 4 Winsp. Korn zu uerzinsen. Darüber 
er dem Rad die mole vnderpfendlich eingesetzt. Wie denn auch ein Rad die 
Muele drey Iarlangk Inngehatt vnd die Nachstendige Kornpacht Jerlich 7 Winsp. 
darauß gehoben; biß Anno 74 nach Friedrich Ramins Tode haben die Erben 
die 400 st. abgelegt vnd die mute abgetreten." Die Bergmühle kommt in dem 
obigen Verzeichniß nicht vor. — Die Ober-Mühle ging im Jahre 1552 von dem 
Besitzer Matthias Velitz durch Kauf an die Stadt über.*) Die Oberwieksche 
Mühle wurde um diese Zeit „die kleine Wassermuele binnen I n n des heiligen 
Geists dhore" genannt **) Sie ist in Folge des Walraweschen Festungsbaus 
eingegangen. » 

I m Jahre 1777 wurden folgende, auf der Klingenden oder Wussowschen 
Beek liegende, Mühlen als Stadteigenthum genannt, nämlich von oben nach unten 
gezählt: die Ober-, die Klapp-, die Berg-, die Muthgeber-, die Popilion-, die 
Hluckuks- und die Steinfurthsche Mühle, die nicht weit vom Dorfe Wussow belegen,. 
unter den Namen der „Siebenbachmühlen" bekannt waren und es noch sind. 
Weiter abwärts folgte die Lübsche und dann die Malzmühle ***). Letztere brannte 
1836 ab, wurde aber im Jahre darauf wieder aufgebaut. 

I m Jahre 1724 gab es auf dem Grund und Boden des, dem Iohannis-
kloster gehörigen Ackerwerks St . Jürgen 2 Windmühlen. Fünfzig Jahre später 
waren es ihrer 6; denn in der Zwischenzeit hatten die Provisoren des Klosters, 
mit Genehmhaltung des Magistrats, von dem genannten Ackerwerk verschiedene 
Stücken Landes abgezweigt, und dieselben an Müller welche den Consens zur 
Errichtung von Windmühlen erhalten hatten, auf Erbpacht oder Erbzins weggegeben. 
Und zwar: — 

1. Zur Windmühle, der P o t t , d. i /Top f , genannt, nach dem mit dem 
Müller Mart in Weber unterm 22. Ma i 1748 abgeschlossene Erbzins-Vertrag 
gegen einen, hiernächst durch Resolution des Königl. Consistoriums vom 26. Mai 

*) Schleker's Matrikel, Fol. 125—133. Die Bestätigung Herzogs Barnim wegen der 
Kuckuk- und der Sauersackmühle s. in Friedeborn's Rothen Copialbuche Fol. 179 vso.) 180 t 

**) Ebendas. Fol. 137. 
***) Brüggemann, Beschreibung I , 167. 
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1774 herabgesetzten jährlichen Erbzins von zwei Wispel M g . Ruth. 
Roggen . . . . . . 1. 74. 

Ferner: nach dem mit dem Müller Erdmanu Rambow 
am 23. Januar 1777 abgeschlossenen Erbzins - Contract 
gegen 8 Thlr. jährlichen Canon eine Parcele von . . 8. 00. 

Und nach dem mit eben demselben am 19. December 
1780 geschlossenen Erbzins-Vertrag gegen einen jähr¬ 
lichen Canon von 16 Gr. . . . . . . . . . . . 0. 5. 

Größe der zur Pottmühle überlassenen Parcelen . . ' . ^ 7 9. 79. 
2. Zur Windmühle, die I a k k e genannt, nach dem mit dem 

Müller Stolzenburg am 22. M a i 1748 abgeschlossenen Contract gegen 
eine hiernächst ermäßigte jährliche Abgabe von 2 Wispel Roggen 
einen Platz von 22 Ruthen Länge und 8 Ruthen Breite, und nach 
dem Erbzinscontract vom 29. Januar 1777 eine andere Parcele gegen eine 
jährliche Recognition von 6 Thlr . 3 gr., beide Parcelen in einer Größe von 7. 142. 

3. Zur Windmühle, die S c h ö n e genannt, nach dem Kauf-
contract vom 31 . J u l i 1754 an den Mül ler Lentz, der Andraeschen 
Vermessung von 1773 zufolge, und zwar zur Mühlenstelle 51 und 
zum Wohnhause 50 Ruth., zusammen 0. 101. 

Nach dem Erbzins-Contracte vom 22. September 1772 
an den Müller Otto Wentzel eine Parcele von. . . . 13. 164. 

Und nach dem Erbzins-Vertrage vom 20. November 
1782 an eben denselben gegen 1 Thlr . jährlichen Canon 0. 160. 

Summa der zur Schöne-Mühle abgetretenen Parcelen . . . . 15. 65. 
4. Zur Windmühle, der S c h w i m m e r genannt, nach dem 

Contract vom 16. October 1743 an den Müller Ernst Ludwig Kolbe 
gegen ein hiernächst ermäßigtes Grundgeld von 2 Wispel Roggen, 
nach Anoraks Vermessung von 1773 1. 64. 

Und nach dem Contracte vom 29. Januar 1777 an 
den Müller Johann Christian Rentzmann gegen 8 Thl r . 
12 gr. jährliches Grundgeld . . . . 9. 60. 

Summa der an die Schwimmer-Mühle überMenen Parcelen . 10. 124. 
5. Zur Windmühle, die N e u e genannt, nacy dem Contract vom 

31.Iuli1754,zufolgederAndraeschenVermessungv.Sept.1771 0. 162. 
und zwar an den Mühlenmeister Michael Lentz, und an eben denselben 
laut Erbzinscontracts vom 29. Januar 1777 . . - . 8. 0. 

Summa der zur Neümühle überlassenen Grundstücke . . . . 8. 162. 
6. Zur Windmühle, die K r o n e genannt, an den Müller 

Christian Koeler laut Contracts, vom 31 . December 1743 gegen eine 
hiernächst ermäßigte Recognition von jährlich 2 Wispel Roggen ein 
Stück Land von 10 Ruth. Breite und 18 Ruth. Länge 1. 0. 

Ferner: an den Mühlenmeister Johann Friedrich Frie¬ 
demann nach dem Erbzins-Vertrage vom 29. Januar 1777 
gegen 7 Thlr . 18 gr. jährliches G r u n d g e l d . . . . . 7. 135. 

Summa der zur Kronmühle überlafsenen Grundstücke. . . 8. 135. 
Zu übertragen 60. 167. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 29 
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' ^ Übertrag 60. 167. ^ 
Dieses Mühlengrundstück ist, nachdem die Mühle eingegangen, der ^ 
nach ihr genannte Kronenhof, der bürgerlichen Ressource gehörig, von 
dem im Bd. V I I I . , Uten Theils, des L. B. S . 791—792 aus¬ 
führlich gehandelt ist. 

7. An die Stettiner Kämmerei, nach dem Contract vom 25. M a i 
1787 zur Anlegung einer L o h m ü h l e für das Lohgerber-Gewerk 
gegen ein jährliches Grundgeld von 3 Thlr. und ein jährliches (?) 
Laudemium von 2 gr. eine Parcele von . . . . . . . . 1. 148. 

8. An die Müller Mart in Weber und Jürgen' Mühl zur Er¬ 
richtung einer Windmühle, laut Erbzins-Contracte vom 9. September 
1780 und 24. Ju l i 1794 gegen einen jähtlichen Canon von 21 Thlr. 
1 gr. 8 Pf. eine Parcele von. 7. 12,5. 

Diese Parcele ist in der Folge mit den Zastrowschen Legathufen 
der Iacobikirche combinirt, deren Geschichte im L. B. I I . Th . Bd. V I I I , 
886—955 ausführlich besprochen ist. ___________ 

Summa der Landflächen, welche vom Ackerwerk St . Jürgen zu 
Mühlzwecken abgezweigt sind.f) . . . . . . . . . . . . 69. 147,5 

Von der Pädagogien-Mühle des Marienstifts ist im vorliegenden Bande 
S . 8—35 ausführlich gehandelt worden. 

I n l Jahre 1724' gab es bei Stettin anch 2 Privat-Wafsermühlen, nämlich — 
1) die K ü c k e n m ü h l e , die man auch, wiewol verfälscht Kiekermühle nannte, 
eine Wassermühle bei, dem Dorfe Niemitz, von einem Bache getrieben, welcher 
auf dem Wussowschen Felde entspringt und sich nicht weit von der Lübschen 
Mühle in die Klingende Beek ergießt. Der ursprüngliche Name dieser Mühle 
ist Hühnermühle, Honermole im Niederdeutschen. Am Sonntage Iudica des 
Jahres 1Z30 verglich sich der Rath mit Ambrosius Tymmermann, dem Freibäcker, 
der Ansprache halber, die er von Hinrich Crukwisch für 100 f l . gekauft hatte; 
was wol so viel heißt, als daß letzterer dem erstern den Antheil, welchen er an 
der Mühle hatte, für die genannte Summe käuflich überließ, das Kapital aber 
vom Rath bezahlt, und dadurch Miteigenthümer der Mühle wurde, und zwar für 
eine jährliche zu Ostern abzutragende Pacht von 7 st.' SäMer , in der Matrikel 
von 1564, bestätigt diese Angabe, setzt aber die Zahlung der Pacht auf einen 
andern Termin, indem er von der Honermole fagt: „Gibt dem rad zu Stetin 
an jarlicher Ewiger Grundpacht 7 f l . vff martinj vnd ligt in der Stadgericht"^ 
I m Jahre 177? wurde sie unter die Eigenthumsmühlen der Kämmerei gestellt), 
— 2) Die B e r g - oder l O b e r s t r o m m ü h l e , im obern Theile der Klinge 
unfern des Dorfes Wussow, die aber, nach dem Obigen, im 16. Jahrhundert 
sowol als im Jahre 1777 zum Stadteigenthum gehörte. 

Die Mühlen würden einst zu den nutzbaren Regalien (Regalien im engern 
Sinn) gerechnet. Aus dem Betriebe des Müllergewerbes, sei es durch Adnnm-

:-' 

f ) Die Nachrichten über die 8 Windmühlen sind aus dem Hypothekenbuche entlehnt. 
!) Weißes Copialbuch, Fol. 23 V8o. Schleker's Matrikel, Fol. 123. 
2) Vrüggemann, a. a. O. I. 167. 
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ftration, oder durch Verpachtung, und dem daraus fließenden Gewinn, zogen die 
Landessürsten ein mehr oder minder ansehnliches Einkommen. Auch im Land 
am Meere war es so von den Greifen gehalten worden. Und sie hielten strenge 
darauf, daß ihr Einkommen aus diesem Gewerbe nicht durch Concurrenz geschmälert 
werde. So erzählt Friedeborn, daß, als der Rath der Stadt Stettin eine Wind¬ 
mühle hatte erbauen lassen, weil die fürstlichen Mühlen nicht im Stande waren, 
das Bedürfniß der Bürgerschaft zu befriedigen, Herzog Johann Friedrich seinem 
Stettinschen Schloßhauptmann Lorenz Podewils befohlen habe, „der Stadt Newe 
Windmühle, aus Vrsachen, als solte dieselbe den fürstlichen Mühlen Abgang vnd 
Schaden zufügen, bei Nachtzeit niederhawen zu lassen." Und also geschah es 
im Frühjahr 1592. Der Rath aber, sehr oft in Opposition mit dem Landesherrn, 
wollte das Mühlenwesen nicht als Regal anerkennen. Er führte über diesen 
fürstlichen Anspruch, wie über die gewaltthätige Handlung des Herzogs Beschwerde 
bei der höchsten Reichsgewalt, erlangte auch einen kaiserlichen Schutzbrief und die 
Erlaubniß, die Mühle wieder aufbauen, zu dürfen, worauf „den MKllern vom 
Herzog mit Ernst vne bey Leibes Straffe verbotten wurde, sich auff der Mühle 
nicht finden zu lassen; dahero dieselbe biß auff diß 1612 Jahr still gestanden 
nunmehr aber wieder mahlgängig geworden." *) Nach Herzogs Johann Friedrich 
Ableben, f 9. Februar 1600, ist von den Nachfolgern desselben das Kaiserliche 
Inhibitorium von 1592 mehr beachtet worden, wie aus dem obigen Verzeichnis 
der im Jahre 1724 vorhandenen Mühlen ersichtlich ist. I n dem Vergleich, 
welchen die Stadt Stettin auch einer der Bach-Mühlen wegen am Tage Georgi 
des Jahres l.535 mit den Herzogen Barnim uud Philipp errichtete, war das 
Eigmthumsrecht der Letzteren an der Mühle auf der Klingenden Beeke anerkannt 
worden und der Rath hatte auf dieselbe förmlich Verzicht geleistet, wogegen der 
Stadt Orböre vou einer Last Korn erlassen wurde. Auch versprach 
Herzog WUipp in dem Vertrage von 1540, daß er, seine Erben und Nachfolger 
in der Regierung keine Mühle, daran der Rath oder die Stadt Pfandrecht, Pachte 
oder anderes Interesse habe, künftig an sich kaufen oder fönst an sich bringen wolle. 
Die Streitigkeiten der Stadt mit dem Landessürsten hörten aber nicht aus, so daß es 
im Jahre 1584, namentlich der Jagd wegen, mit dem Herzoge Johann Friedrich 
zu einen abermaligen Vergleich kam, an dessen Schluß es hieß: „Mühlenbaw soll 
zu künftiger gnediger vndt guetlicher Handlung außgesetzet sein." Da jener zuerst 
genannte Vergleich von 1535 jedoch nur so lange dauern sollte, als der männ¬ 
liche Stanm des Greifen-Geschlechts am Leben sei, und die Königin Christina 
von Schweden dieser Bestimmung halber nach Abgang des Fürstlichen Hauses 
von Pommern der Stadt die Mühle wieder einräumte, so erkannte die Königl. 
Schwedische Reductions-Commission unterm 25. I M 1694 dahin, „daß die 
Stadt bei dem Posseß der qu. Mühlen außer aller Reductions-Ansprache zwar 
zu lassen, die erlassene Last Korn aber, so sie jährlich nach Wolgast zu geben 
schuldig gewesen/von der Zeit an, daß sie zu wirklicher Genießung der Mühlen 
würde gekommen praevia I^i^uläMoue zu restituiren und hinführo jährlich zu 

*) Frweborn, Historische Beschreibung der Stadt Stettin. 1613. I I . 138. Die Mühle stand 
vor dem Pchower Thore. Sie wurde "in Folge des Vertrages zwischen Herzog Philipp I I . 
und der Stcdt, vom 12. April 1612, wieder in Betrieb gesetzt. 

29* 
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entrichten und abzutragen verbunden sei." Von diesem Erkenntniß appellirte die 
Stadt an das König!. Tribunal zu Wismar, bei dem aber die Sache nicht zum 
Austrag gekommen sein soll*). Muthmaßlich sind noch einige, namentlich die 
Windmühlen, während des schwedischen Interregiums.entstanden. 

König Friedrich Wilhelm I., der größte Staats-Aconomus Seiner Zeit und 
dadurch der Begründer der Finanz- und Wehrkraft Seines Hauses, hatte m Seinen 
angestammten Landen das Mühlenwesen zu einer ergiebigen Einkommens-Quelle 
organisirt. So war es auch im östlichen Pommern eingerichtet worden, und auf 
gleichen Fuß gedachte der König es in Westpommern zu bringen, als dieser Theil 
des Herzogtums bis zur Pene durch den Stockholmer Frieden, 1720, an I h n 
gekommen war. Gleich nach dem Friedensschluß, vielleicht schon in der 
Sequestrations-Zeit nach erfolgter Eventual-Huldigung der Pommerschen Stände 
im Jahre 1717, hatte der König Unterhandlungen anknüpfen lassen mit dem 
Magistrate wegen Abtretung der der Kämmerei gehörigen Mühlen, ebenso mit 
den Inspectoren und Provisoren der milden Stiftungen wegen Überlassung der 
diesen Stiftungen zustehenden Mühlen. Nur das Provisorat des Iohannisklosters 
ließ sich, unter Genehmhaltung des Magistrats, als Patronatsbehörde, willfährig 
finden, die dem Kloster gehörige in der Stadt belegene Roßmühle an den König 
abzutreten. Der Cessions-Vertrag kam im Jahre 1723 zu Stande, von wo ab 
beide Roßmühlen in der Stadt Königliches Eigenthum waren. Der Magistrat 
dagegen war wenig geneigt, auf die Vorschläge der Königl. Commissarien wegen 
Überlassung der Rathsmühlen einzugehen, sicherten sie der Kämmerei an Geld-
und Naturalpächten doch ein jährliches Einkommen von beinah' 1200 Thlr., 
welches durch die Anerbietungen des Königs nicht ausgeglichen zu fein scheint. 
Die Commissarien, welche mit Veranschlagung der Einkünfte des A n M Siettin-
Iasemtz Behufs dessen erster Generalverpachtung für die 6jährige Wiode von 
Trinitatis 1725 bis dahin 1731 beauftragt waren, der Geheimrath und Kammer-
Director v. Lettow und der Regierungs-, Kriegs- und Domainen-Rath Schweder 
bemerkten in ihrem General-Bericht vom 24. Ju l i 1724 mit Bezug auf jene 
Verhandlungen Folgendes: — 

„Da der Magistrat sich noch zur Zeit zu abstehung der städtischen Mühlen 
gegen ein Äquivalent nicht verstehen wollen, und mann nicht wißen kan, wie viel 
auf jeder Mühle gemahlen werde, so hat von denen Mühlen, so Sr. Königl. 
Majestätt zustehen, und keine andern Mahlgäste, als aus deren Städten Stettin 
und Damm haben, keine Anschlege gemachet werden können, sondern mann hat 
diese Sache, bis mann mit denen Magistraten zu Stettin und DamniAem Kloster, 
der Marien Kirche und andern (Besitzern der Privatmühlen) zum aceorä kommt, 
aussetzen mäßen, umb die General-Pacht dieser Ämbter dadurch nicht weiter zu 
remo Viren. " ^ ) . 

Und weiterhin heißt es in dem General-Protokoll: — „Waß die Roßmühlen 
alhie in Stettin betrifft, so hat der Hr. Geheimbte Rath v. Thielen — (vom 

*) Untersuch- und Einrichtungs-H.ota des Königl. Preüß. Amtes Stettin-Iasentz zur ersten 
General-Verpachtung von Trinitatis 1725—1731. Fol. 21. Regierüngs-Archiv. Nt. V. Oom-
NÜ88. und Vi8itatiou8. N P. Amt Stettin Nr. 4. 

**) A. a. O. Fol. 3 v. 
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Oeneml-Directorium in Berlin, der vom Könige nach Stettin geschickt worden 
war, um die dortige Kriegs- und Domainen-Kammer wegen der Domainen-An-
schläge näher zu instruiren) — bey feiner letzten Anwesenheit alhie davor gehalten 
daß es proütadier sey, n u r e i n e r R o ß - M ü h l e sich zu bedienen und auf 
derselben alles Maltz, das Schrott Korn aber (so. bisher auch darauff gemahlen, 
worden) anöerwerts mahlen zu laßen, wie deßen Überschlag besaget; Als aber 
inhalt der bey der Königl. Kriegs- und Domainen-Cammer gehaltenen ^rotocolioruin 
vom 7. und 8. August a. e. sich dabey verschiedene äudia hervorgethan und nach 
vorhergegangenen proololliatioiiW kein Müller mehr, alß 340 Thlr., wenn das 
Brandtwein Schrott mit bey den Mühlen bleibe, geben wollen, so hat mann vor 
der handt dieses Quantum bey dem neuen Ertrage nur aussetzen können"*)^ 

Der Anschlag des Geheimraths v. Thielen, für den damaligen Malz-Ver¬ 
brauch, wie für die gleichzeitigen Lebensmittel- und Futterpreife von großem 
Intereffe, stellt sich wie folgt: — 

I n der Stadt Stettin ist die Confumption an Malz 45.383 Schffl. **) 
Diefes Quantum kann füglicher Weise in Einer Roßmühle gefördert werden, wie 
nachstehende Rechnung beweifet: — I n 2 Stunden können 24 Schffl. gemahlen 
werden, folglich in Einem Tage, den Tag zu 16 Arbeitsstunden gerechnet, weil 
8 Stunden zum Ruhen der Pferde und zum Scharfmachen der Mühlsteine be¬ 
stimmt sind, 192 Schffl.; demnach können jährlich, das Jahr nur zu 300 Arbeits¬ 
tagen gerechnet, 57.600 Schffl. gefördert werden, die auch zum Verbrauch kommen 
dürften. Von diesem Quantum wird an Mahlgeld auf¬ 

gebracht . . Thlr. 1890. 23 gr. 
An Betriebskosten werden in Abzug g e b r a c h t . . . . . „ 1329. 6 „ 

Bleiben zur Pensionirung übrig . . . . . . ^ 561. 1 7 ^ ^ 
Die einzelnen Posten der Ausgabe sind so specificirt: — Dem Müller zu 

seiner Alimentation 150 Thlr . ; dem Mühlenknecht, der die Mitaufsicht über die 
Mühle führt und die vorkommenden kleinen Reparaturen verrichtet, 80 Thlr. ; 
2 Pferdeknechte beim Mühlenwagen a 50 Thlr. zusammen 100 Thlr. ; 2 Knechte 
beim Treiben der Mühle, ebenso 100 Thlr. ; Futter für 2 Pferde beim Mühlen¬ 
wagen 182 Schffl. Hafer a 8 gr. macht 60 Thlr. 16 gr., aMroem 1094 Schffl 
Häcksel a 6 Pf. macht 22 Thlr. 19 gr., und an Heü auf jedes Pferd täglich 
1 gr. thut im Jahre 30 Thlr. 10 gr. Sodann 10 Pferde zum Treiben der 
Mühle, auf den obigen Fuß, erfordern 569 Thlr. 9 gr. Ferner für 2 Pferde 
Beschlag 8 Thlr. : für Instandhaltung von Wagen und Geschirr 30 Thlr. Zu 
Steinen ein Jahr ins andere gerechnet 50 Thlr. Eisen zum Picken, Schärfen der 
Steine, und andere Unkosten 20 Thlr., Jährlich müssen 12 Pferde zum Ersatz 
des Abgangs angekauft werden, das Stück zu 30 Thlr. gerechnet, macht ein 
Capital von 300 Thlr. und davon betragen die Interessen k 5 Prct. 18 Thlr.; 
endlich zur Conservation der Pferde jährlich 90 Thlr. Summa der Ausgabe 
wie o b e n ^ ) . Wie hoch die Betriebskosten sechs Jahre später zu stehen kamen, 
wird sich weiter unten ergeben. 

A. a. O. Fol. 5 r. 
) Nach mehrjährigen Durchschnitt der Accise-Register. 

**) A. a. O. Fol.'148. 
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I n der Kammer-Sitzung vom 7. August 1724 kam es zur Sprache, daß die 
Kloster-Roßmühle mit des Königs Genehmigung angekauft worden sei, nicht allein, 
weil durch die Combination beider Mühlen ein unfehlbarer Nutzen im Königl. 
Interesse gestiftet werde, sondern auch die zwischen den beiden Müllern, wie auch: 
unter den Mahlgästen, und sonst noch vorkommenden Zwistigkeiten beseitigt werden ^ 
könnten, wenn Ein Müller beide Mühlen in Pacht bekäme. Behufs der Ver- ? 
Pachtung in dieser Weise waren in den Monaten Januar bis April 1724 vier 
Termine zur öffentlichen Licitation anberaumt worden, alle aber fruchtlos abge¬ 
laufen, in keinem dieser Termine war ein Pachtliebhaber erschienen. Es blieb 
daher nichts anders übrig, als mit den bisherigen Pächtern der beiden Roßmühlen 
über eine Prolongation ihrer Pacht, einstweilen auf Ein Jahr, zu verhandeln. 
I n den betreffenden Verhandlungen wird die Königl. Mühle die große, die vor¬ 
malige Klostermühle die kleine Roßmühle genannt. Ihr Pächter, Namens Müller, 
hatte dem Iohanniskloster 100 Thlr. Pacht gezahlt, und dabei den Genießbrauch 
einer zur Mühle gehörigen Wiese gehabt, deren Abnutz zu 10 Thlr. geschätzt 
wurde. Jetzt bot er 110 Thlr., dann 115 Thlr. und zuletzt auf vieles Zureden 
130 Thlr. für diese eine Mühle, wobei er auch die Verpflichtung übernehmen 
wollte, für das Kloster 600 Schffl. Malz unentgeltich zu mahlen, wie dies in 
dem Kaufvertrage stipulirt worden war, wogegen er sich des Mahlens von 
Brantweinfchroot nicht begeben, und eben so wenig auf die Pachtung beider 
Mühlen eingehen könne, daher er es nicht vermöge, auf diese Pachtung ein Gebot-
abzugeben, noch viel weniger „ein erkleckliches mehr zu bieten, als der Anschlag 
von 561 Thlr. besage," wie die Kriegs- und Domainenkammer es zur Bedingung 
machte. 'Am folgenden Tage, den 8. August, wurde die Verhandlung fortgesetzt. 
Nunmehr erklärte sich der zeitherige Pächter der Königl. oder großen Roßmühle, 
Namens Ihlenfeldt, — zugleich erblicher Inhaber der zum Amte Stettin gehörigen 
Kupfermühle, — bereit, beide Roßmühlen auf Ein Jahr in Pacht zu nehmen, 
doch unter Beibehaltung des Schrotkorns. Unter dieser Bedingung bot er als 
Pachtzins Anfangs 300 Thlr., dann auf Zureden 330 Thlr. und zuletzt, wie 
schon im General-Protokoll erwähnt war, als Ultimatum 340 Thlr., seine Willfährig¬ 
keit kund gebmd^as Schrotkorn fahren zu lassen, falls im Laufe des Pachtjahrs 
eine allgemeine Mränderung mit dem Stettinschen Mühlenwesm vorgenommen 
werden sollte, dann aber müßten ihm an feinem Pachtgebot 30 Thlr. erlassen 
werden, wogegen auch er das, in dem Kaufvertrage wegen der kleinen Roßmühle 
festgesetzte, Freimahlen von 600 Schffl. Malz fürs Kloster übernahm.*) 

Des Geheimen Raths v. Thielen Anschlag wurde also bei weitem nicht er¬ 
reicht. Dennoch schien Ihlenfeldt's Gebot annehmbar, hatte er doch bis dahin 
für die Königl. Roßmühle nur eine Pacht von 46 Thlr. 16 gr. entrichtet^), 
und Müller für die Kloster-Roßmühle 100 Thlr. Beide Mühlen hatten demnach 
146 Thlr. 16 gr. eingetragen. Ihlenfeldt's Gebot gewährte demnach ein Mehr 
von 157 Thlr. 8 gr. Daß die Königl. Roßmühle bis dahin eine, im Verhältniß 
zur Klostermühle, fo geringe Pacht eingebracht hatte, muß eigenthümliche Umstände 
zur Grundlage gehabt haben, die aus den Acten nicht zu ersehen sind. Einen 

*) A. a. O. Fol. 149-152. 
**) A. a. O. Fol. 208. 
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Anhalt zur Beurtheilung dieser Umstände findet sich jedoch in einem Berichte an 
den König, den die Kriegs- und Domamenkammer in Bezug auf die General-
Verpachtung des Amts Stettin-Iasenitz unterm 3. Februar 1725 erstattet hat. 
Darin heißt es: — 

„Was iu 8p6oi6 das Mühlenwesen zu Stettin und Damm betrifft, so hat 
hie Kammer von Anfang an gar leicht gemerkt, daß in Königl. Schwedischer 
Zeit in allen aäuiimLti'HtioiiiduZ der Dominal-Stücke, also auch sonderlich bei 
dem Mühlenwefen, nicht der beste Nutzen hervorgefucht, daher wir dan solches 
nicht außer obacht gelassen, sondern vielfältig überleget, wenn solches am besten 
zu fassen, deshalb wir den Anfang damit gemacht, die Kloster-Roßmühle in 
Stettin zu erhandeln und die Hammermühle vor Damm zu lustriren, auch ferner 
nicht allein dem Kriegsrath Winkelmann aufgegeben, seine Gedanken darauf zu 
wenden, sondern wir haben auch selbst Handt an die Sache gelegt und sonderlich 
wegen der hiesigen Roßmühle, alwo bisher nichts als Malz und Schrotkorn ge¬ 
mahlen wo möglich anschlage gemacht, und dadurch die Roß-Müller, soweit wir 
kommen können, getrieben; aber da die Stadt Stettin, in allem übrigen in 
p088688i0U6 ihrer um die Stadt liegenden Bachmühlen, wie auch das Hospital 
(Iohanniskloster) und die (Marien) Kirche bei den Windmühlen geschützt werden 
müssen, mgleichen andere?rivati ebenwohlauf diesen Schutz Anspruch haben, und 
die Bürger und Einwohner dieser Stadt frey gehabt, entweder auf diesen Mühlen, 
oder der Dammfchen Mühle zu Mahlen, auch gahr selbst Mehl von andern Ohrten 
in die Stadt zu bringen, ohne davon Wetze zu geben, so hat man kein p r w c i M u i 
ersinnen können, hierunter zu Ew. Königl. Majestät Nutzen einen soliden Anschlag 
zu machen, nachdem des Kriegsrath Winkelmann ohnmaßgeblicher Vorschlag, der 
hiesigen S t a d t die M ü h l e n zu nehmen, nicht approbirOt werden wollen, 
er auch selbst davon abgangen; und ob wir zwar vielfältig, vermöge gehaltner 
protowiioruM, versucht, uns deshalb mit dem hiesigen Magistrat zu setzen, so 
hat doch derselbe sich im geringsten nicht von seinen 
abgeben wollen, und ist also, ohne die Stadt zu vio1ii-6u, kein ander Mittel 
übrig geblieben, von dem Mühlenwesen das meiste zu profttiren, als daß wir 
den Bürgern und Einwohnern der Stadt, so viel derselben in den Stadt- oder 
anderen Mühlen, die dergleichen Gerechtigkeit behaupten können, abgefertigt 
werden mögen, die Freyheit gelassen, dahin zu mahlen; im übrigen aber — 
1) Alle so daselbst nicht abgefertigt werden können, privativs nach den Damm-
schen Mühlen zu verweisen, und damit die Bürger und Einwohner von Stettin 
des weiten Wegs und Fahrgeldswegen nicht beschwert würden, so ist den Müllern 
zu Damm in der formirtm Oompötsucs das Fuhrgeld gut gethan, und da die 
eine der dortigen Mühlen, die Blaurock-Mühle genannt, anno ch dem Magistrat 
in Damm gehöret, und der Müller noch 1600 Thlr. darauf zu fordern hat, so 
ist auch 6V6uw9.1it6r mit dem Wagistrat-verabredet, daß derselbe nach wie vor 
seine Hebung behalten, auch dem Müller seine 1600 Thlr., wenn es Ew. Königl. 
Majt . also gefällige wieder gezahlt werden sollen. So aber — 2) Einer von 
hiesigen Einwohnern sich unterstehen sollte, auf vervothene Mühlen auszufahren, 
solte derselbe nebst Verlust des Korns aufs empfindlichste bestraffet werden — 
3) Sollte auch die Einführung des Mehls zur Consumption gahr hart wrbothen, 
und wan dennoch etwas eingeführet wird, so ist dem Pächter die Metze abzu-
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führen. Und in soweit hat — 4) dieses feinen guten Grundt, weil auf allen 
Fal l Ew. König!. Majt. nicht verwehrt werden könte, in eben solcher Absicht 
Windmühlen, auch wenn es möglich auf der Oder Schiffsmühlen anzulegen, alltz 
welches die Fürsten von Pommern in dem mit der Stadt Stettin auffgerichteten 
Vertrage äe auuo 1612 sich express vorbehalten*) aber da — 5) bey dem Allen 
es fast nicht möglich, auf den immerum der Mahlgäste einen rechten pertinenten 
Anschlag zu machen, fo sind wir auf den pflichtmäßigen Gedanken gefallen ob 
nicht die Paar Jahre diese Veranstaltung auf eine 'aäNwißtration zu setzen, um 
durch eine genaue Aufficht zuförderst zu erfahren, was es thue, und worauf man 
stach machen könne, wie solches bey des Geh. Raths v. Thielen anwesenheit 
also notiret worden; und vor der Zeit hat der Kriegsrath Winkelmann sich schon 
offerirt; das Mühlenwesen auf 1300 Thlr. Verhöhung anzunehmen; gleich wie 
wir nun dieses nicht ausschlagen können, so hat es bis Hieher daran gemangelt, 
daß er die Final-Resolution von einer Zeit zur andern ausgesetzet."^) 

Die Mühlen-Intraden bildeten selbstverständlich und wie aus dem Vor¬ 
stehenden ersichtlich ist, einen Thei! der Einkünfte des Amtes Stettin-Iasenitz. 
Sie mußten also mit in Ansatz gebracht werden, als das Amt 'einem General-
Pächter übertragen werden sollte. Kriegsrath Winkelmann, Mitglied der Pommer-
schen Kriegs- und Domainekammer, hatte zum Generalpächter einen seiner Ver¬ 
wandten, den Amtmann Johann Friedrich Henning gewesenen Pächter der Königl. 
Domaine Marienwald, in der Neümark, vorgeschlagen, dieser wurde Krankheits¬ 
halber von Winkelmann vertreten. Hierauf bezieht sich das, was am Schluß 
des vorstehenden Berichts gesagt ist, dem zufolge Wickelmann zur Zeit feine end¬ 
gültige Erklärung noch nicht abgegeben hatte. Diefe erfolgte aber gleich nach 
Abgang des Berichts nach Hofe, nämlich am 5. Februar 1725, indem er zu 
Protokoll gab, seine Vollmachtgeber haben sich entschlossen, „im Nahmen Gottes 
die General-Pacht beider Ämbter Alten Stettin und Iasenitz anzutreten", und zu 
den von den Untersuchungs-Commissarien ermittelten Ertrage, wonach sich derselbe 
gegen den Etat von Trinitatis 1724 bis Trinit. 1725 auf eine Mehreinnahme 
von 2414 Thlr. belief. Winckelmann meinte noch in Bezug auf die Stettiner 
Roßmühlen: der Verhandlungen mit den bisherigen Müllern hätte es gar nicht 
bedurft, und „es wäre ganz überflüssig gewesen, diesen Leuten soviel zuzureden"; 
sei der Kammer doch schon aus den Voracten jenes Plus/bekannt gewesen, bei 
dem die Mühlen-Intraden einen sehr wesentlichen Antheil hätten."^) 

Diese betrugen nämlich im Jahre 1723 Thlr. 1108. 17. 9 Pf., nach dem 
neuen Anschlage Thlr. 2408. 18. 9 Pf., mithin ergab sich ein Mehr von 
Thlr. 1305. 1 gr. 

*) Darin irrte sich die Kriegs- und Domainenkammer. I n dem zwischen dem Herzoge 
Philipp I I und der Stadt Stettin am 12. April 1612 getroffenen Vergleich, vermöge dessen 
vieljährige, seit den Zeiten Barnim's IX und Johann' Friedrichs schwebende Irrungen und 
Streitigkeiten beigelegt wurden, wurde dem Rathe das Recht eingeräumt, Mühleng'ebaüde 
auf der Oder anzulegen, dach nur unter Oenehmhaltung des Landesherrn, und unter der 
Bedingung, daß auf solch' einem Werke bloß Packmehl 'für die Kaufmannschaft zur Ver¬ 
schiffung gemahlen werde. 

**) Untersuch- und Einrichtungs-Acta des Amts Stettin-Iasenitz, 1725 -1731, Fol. 3(^6—308. 
***) A. a. O. Fol. 311. 
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Bei dem neuen Anschlage waren von den in und bei Stettin belegenen 
Amtsmühlen betheiligt: Thlr. Gr. Pf. 

Die beiden Roßmühlen in' der Skadt mit . . . . . . 800. —. — 
Die Sauersacksche Mühle auf der Klittgenderr Beet mit . . 53. 8. — 
Die Kupfermühle ebendaselbst, mit 54. 6. — 
Die Bollinkensche Mühle, welche früher 4 2 ^ S M RvMen-

Pacht gegeben hatte mit 34^ 9̂  6 
Und ferner die Dammschen Mühlen und zwar: ' 

Die Kronmühle (Korn- und Schneidemühle), die' Hammer-
mHle, die Rettelsmühle (Korn- und Walkmühle), und 
die Blaurocksmühle, zusammen . . . . . . . . . 956. 22. 4 

Die zuletzt genannte Mühle sollte aber noch erst erworben N M M , überd'em hatte 
sie noch 259 Thlr. an den Magistrat zu Damm zu geben.^) 

Es ist nicht aufgeklärt; auf welcher Grundlage die' bedeutende Steigerung 
des Ertrages der zwei Roßmühlett in Stettin, von dem Reif tgeM von 340 Thlr. 
fürs Jahr 1724/25, bis auf 800 Thlr. für die'GeneralpaMPeGde 1725/31 
beruhet hat. So viel ist aber gewiß, daß bei EMittelung und Wst tzMg des 
MühleWErtrages der Kriegsrath Winckelmann dett ComHissatim V̂  Lettow und 
Schweder zur Seite gestanden hat; dwn in Mer^ anscheinend son° der Hand V̂es 
Oberprästdenten v. Massow geschriebenen, M e r f i U der M H l e n - I n t W ^ es: 
„Der Kr^egsrath W. hat solche M avWÄMeiu M D " ' * ^ ) . KH'scheint es> 
daß die Kritzgs- und DomMenkammer in ihreU dw O M r M V e r p a M ü H be¬ 
treffenden, nach Hofe erstatteten OchluPB'ericht gegen M Steigerung der Mühlen^ 
IntraWn Bedenken ertzvben^ ha t f ) ; denn der KVttiß resolvirte' itt dem Erlaß 
vom 24: März 1725: — 

„Sa der Kriegsrath WinckelMnn wegen der in und" bei d^r Stadt Stettin 
vorhandenen Mühlen sich anMschig gemacht, jemanden zu scßclffen,- der das nach 
seinem Vorschlag im Neuen ErtrGe angbsetzte ÜMntum Vor öiê  3 in und hinter 
Damm belegene Krön-, VlauroM- nnd HammermühleM k 95V THH. 22 gr. 
4 Pf. und vor Ne Noß-Mützlen 800 Thlr. geben werde, so hat es dabey. sein 
Bewenden"*). 

I n diesem Cabinets-Erlaß kömmt eine Stelle vor, welche obwol nicht das 
Mühlenwesen betreffend, doch von großem historischen Interesse für das platte 
Land in den nächsten Umgebungen von Stettin ist, daher sie hier Platz, finden 
möge. Sie lautet so: — 

„Weilen in denen Dörffern sich jetzo nicht so v ie l Bauern bef inden, 
als vormahls zu- denen alten Fürstl ichen Ze i ten gewesen> gleichwok aber die 
Bauern jetzo alles Land unter sich gstheilch und was 
Lustration auf jedes Dorf geleget worden, nebst denen jstzigW' O M ^ b t 

^ *5) U. a. O. Fol. 208, 209. 
55*) N al O. Foll 322'. 
f ) Dieser Schlußbericht datirt'' vom 9. Februar 1725; er" befindet sich nicht in den' vor¬ 

liegenden' Acten. 
f f ) Die Rettelsmühle war mit 20 Thlr/ Ertrag angesetzt. 
5) A. ä. O. Fol. 326. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 30 
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lo soll zwar die Bebauung und Wiederansetzung der a l ten S t e l l e n jedoch 
bey Gelegenheit, geschehen und angenommen werden". 

Es muß hier eingeschaltet werden, daß der frühere Pächter von Marienwald, 
Amtmann Henning, die Ämter Stettin und Iasenitz nicht in Generalpachtung 
übernommen hat, muthmaßlich wegen feiner Krankheit, die möglicher Weise seinen 
Tod vor Abschluß des Pachtcontracts herbeigeführt hat, und daß an seiner Statt 
der Kriegsrath Winckelmann selbst, aus dem Collegium der Pommerschen Kriegs¬ 
und Domainenkammer ausscheidend, Generalpächter beider Ämter geworden ist. 
Winckelmann muß ein vermögender Mann gewesen fein; hatte er doch dem Könige 
eine Caution zustellen, auch bedurfte er ein nicht unbedeutendes Betriebs-Kapital 
zur Verwaltung des umfangreichen Amtsbezirks^), wie zur Ausführung der vielen 
Meliorationen, zu< denen er sich in dem Pachtcontracte verpflichtet hatte. Auf 
der andern Seite hatte er die Aussicht, bei aller pflichtmäßigen Wahrnehmung 
des Königlichen Interesses, ein gutes Geschäft zu machen, darauf gestützt, daß in 
den Anschlägen alle Intraden, nach des Königs Befehl, zu fehr niedrigen Preisen 
normirt waren, während sie in Praxi weit höher verwerthet werden konnten. 
Diese Aussicht bei der Generalpachtung möglicher Weise ein reicher Mann zu 
werden, brachte ihn unter seinen früheren Amtsgenossen bei der Pommerschen 
Kammer Neider zu Wege, ja Feinde, die ihm alle nur immer erdenkliche Hinder¬ 
nisse bereiteten, um ihm die Generalpachtung gründlich zu verleiden. Auch nach 
Hofe waren von den Kammer-Collegium mißliebige Berichte über Winckelmann's 
Verwaltung erstattet worden, was den König veranlaßte, im Jahre 1730, zu der 
Zeit, wo die erste General-Verpachtungs-Periode bald zu Ende ging, ein, Mit¬ 
glied der Kurmärkischen Kriegs- und Domainenkammer, den Kriegsrath Limmer, 
nach Stettin zu deputiren, der als Unparteiischer, und den bei der Pommerschen 
Kammer obwaltenden Stimmungen fern stehend, den Auftrag erhielt, in Gemein¬ 
schaft mit dem jüngsthm in das Stettiner Kammer-Collegium eingetretenen, Kriegs¬ 
rath Schönholtz, die Ämter Stettin und Iasenitz einer neuen Untersuchung behufs 
ihrer weitern, mit Trinitatis 1731 beginnenden Verpachtung zu unterwerfen. 
Nachdem diese Commissarieen ihre Arbeit vollendet und mittelst Immediat-Berichts 
eingereicht hatten, fertigte der König den neuen Anschlag der Pommerschen 
Kammer zu, um auf Grund desselben den Prolongations-Contract wegen den 
General-Verpachtung mit dem Kriegsrath Winckelmann abzuschließen und der 
Contract demnächst zu Seiner „allergnädigsten Confirmation" einzusenden. Am 
Schluß Seines Erlasses ließ sich aber der König gegen die Pommersche Kammer 
sehr ungnädig also vernehmen: — 

„Und da schließlich die zu Untersuchung dieses Amts verordnet gewesene 
Commission befunden, und' dem Winckelmann das Zeügniß gegeben hat, daß er 
die Wirthschaft darin wohl geführet, und nützliche Verbesserungen, wovon das 
Plus größesten Theils herrühret, gemachet, auch insbesondere mit denen Unter-

**) Den Generalpächtern lag die gesammte Polizeiverwaltung in ihren Amtsbezirken ob, 
wie zeither und bis auf die Fnkrafttretung der Kreisordnung vom 13. December 1872, auch 

Vnoch den Domainen-Rentmeiftern in den Königl. Domainen-Rentämtern. Für diese Verwaltung 
bezog der Generalpachter der Ämter Stettin und Fasenitz eine jährliche Besoldung von 250 Thlr. 
und an Emolumenten Ttzlr. 62. 22. 6 Pf. — 
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thanen wohl umbgehe, Wir Uns aber auch wohl erinnern, wie sehr ihr, und 
insonderheit einige von euch vormahls wider ihm gewesen, auch zum theil bey 
Us höchst P s h i ä llhd i i ih bch 
sh g ch h h g s ch z h y 

Unserer höchsten Persohn immsäiatE allerhand iMMtat ionku gegen ihm angebracht, 
solches sich aber nunmehro doch gleichwohl gantz anders findet. Als gereichet 
Uns eure gegen mehrgedachten Winckelmann vorhin bezeugte au iuwÄM zu be¬ 
sonderem Mißfallen, und Wir befehlen euch zugleich hiemit so gnädigst als ernst¬ 
lich, vors Künftige überhaupt mit denen General-Pächtern dergestalt umbzugehen 
und zu verfahren, daß sie zur General-Pacht und Beförderung Unsers Höchsten 
Interesses vielmehr aufgemuntert und angefrischet, als niedergeschlagen und zurück 
gehalten werden mögen. Seynd euch mit Gnade gewogen. Gegeben zu Berlin 
den 28. Februar 1731. ' Fr. Wilhelm. 

An die Pommersche Kriegs- und Domainen-
Kammer, sollen mit dem:c. Winckelmann auf diV 
hierin enthaltenen OouäitiouW, einen Neuen General-
Pacht-Contract auf 9 Jahr schließen und selbigen 
zur Cottfirmation anhero einsenden, auch überhaupt 
mit denen General-Pächtern dergestalt umbgehen, 
daß, sie dazu noch mehr aufgemuntert und ange¬ 
frischet werden *) . F. W. v. Grumbkow. E. B. v. Creütz. 

Die Kammer nahm sich lange Zeit, weitern Bericht zu erstatten. Es ge¬ 
schah dies erst am 1. M a i 1731. Sie beschäftigte sich in diesem'Berichte ausschließlich 
mit der Sache und überreichte zugleich „die unvorgreiflichen Monita nebst der 
Beantwortung des Generalpächters über die neue Einrichtung der Ämbter Stettin 
und Iasenitz nach den Anschlägen der dazu verordneten Commission." I n dem 
sehr ausführlichen Bericht^) überging die Kammer den strengen Verweis des 
Königs mit Stillschweigen, wohl wissend, daß dem hohen Gebieter gegenüber eine 
Entschuldigung oder gar Rechtfertigung eines inne gehaltenen Verfahrens bedenk¬ 
lich sei; doch ließ sie in ihrem Bericht die Bemerkung einfließen, daß sie mit 
Bezug auf die vielen Meliorationen, welche Winckelmann, ohne Vorwissen der 
Kammer in den Ämtern vorgenommen habe, „um sich dermahleins keiner Ver¬ 
antwortung zu exponiren, dasjenige habe erinnern müssen, was mit gantz deut¬ 
lichen Worten in des General Pächters bisherigem Contract, und zwar in dem 
§ 7 enthalten sei, daß er wegen der Verbesserungen, wenn sie auch in den 
letzten Iahreu gemacht, keine Vergütigung beanspruchen könne u. f. w. 

Die Meliorationen, welche Winckelmann, — der wie nicht zu verkennen ist, 
beim König eine p6r8oua Zrata war, — in der ersten General-Pachtperiode vor¬ 
genommen hatte, betrafen auch das Stettinsche Mühlenwesen. Für dieses hatte 
sich der Generalpächter von jeher lebhaft interessirt. Es scheint, daß er, mit 
Umgehung der ihm vorgesetzten Behörde, der Pommerschen Kriegs- und Domainen-
kammer, die auf die Melioration desselben bezüglichen Vorschläge, doch anscheinend 

*) Untersuch- und Einrichtungs-Acta des Amts Stettin-Iasenitz zur 2. General-Vervcht-
ung von Trinitatis 1731 bis dahin 1740. Fol. 225. Regierungs-Archiv. Ti t V. O i 
und Vi8iwtiou8. B. P. Amt Stettin. Nr. 6. 

**) A. a. O. Fol. 299—315— 
30* 
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M i UntexMtzWZ des MuvernMZ her SestuW Mettin,*) .unmittelbar heim 
Könige angebracht hat, Md daß sie von .diesem ,als nützlich anerkannt worden 
Und, hey'gemäß der WmmersH^ Kammer der Bcjehl zuging, sie W Ausführung 
zu bringen. D H durch dieses einseitige Wrgchen Winckelmann's das Kammer-
Kollegium sich verletzt fMen, und gegen den ehemaligen Amtsgenossen eine Ver-
stiMmung Matz greifLn Mußte, äst erMrllch. Dem Könige war vorgestellt worden, 
daß die Heftung Stettin für den Kriegs-, und den,Fall einer engen Einschließung 
und Belagerung durch den Feind, innerhalb seiner Rinßmauern nur die beiden 
NoßmiWen beMe, die Mer nicht hinrkichen wüxden, die Besatzung mit Brot¬ 
mehl zu versyrgW, daher es nothwendig sei, in der Festung selbst noch ein drittes 
MHlWrk Mzulegen, wozu eine Windmühle nach holländischer «Tonstrucckon in 
Vorschlag gebracht wurde. 

So, ist die Entstehungsgeschichte der HokläMschen WmdMühle, Ne ein 
Jahrhundert und darüber bestanden hat, Sie wurde in d>en Jahren 1,727/28. 
erbaut. Ih r Standpunkt w,ar am Ausgange öes MofengarZens .auf dem im 
Hauptwall der Festung gelegenen GruZdbM 
Ihre Stelle wird in der heMgen AopograpHie d̂er Stadt durch öas Haus 
Rosengarten Nr. 1, der Wittwe H. Poll, geb. Masche, gehHrig, Hessen schmale 
Front dem Parade-Matz zugeMndet ist, bezeichnet. 

Als NW W Jähre 1730 dje Intxadm des Amts Vtettm-Iasenitz Behufs 
feiner wMery GßWral-VerpachtMg veranschlagt waren und sich dabei ergeben 
hatte, daß die Ausgaben fstr,den Betrieb der beiden Noßmühlen eine sehr hohe 
Summe erreichten, so fafte die Kriegs- und Domainenkammer in der Plmar-
Sitzung vom 7. Upril 1731, nachdem im Kollegium über die Emrichtungs-Acta 
xe- und correferirt woxden war, mit Bezug auf den in Rede feienden Gegen¬ 
stand den Beschluß: „Sx. Mnigl, M j t . werde allenintexthänigft überlassen, ob. 
die Ausgabe von 309Y M l r . Hey denen Roßmühlen pasfiren solle, weil eben 
zu dM Ende die HoMydifch.e Wiyd-Mühle erbaut wordM, daß die eine Roß¬ 
mühle eingehen oder hoch nur alsdann gebrauchet werden solle, wenn kein Wnd 
vorhanden". Und in dem unterm 1. Mai 1731 erstatteten Innnehiat-Bericht, 
sstgte die Kanzmer: „Eß wixd von Ew. Ma)t. allexgnädigster Resolution ä6p6u-
äireu, ob dem GeneralPäHtex die völlige Außgabe auf 2 Mßmühlen bey denen 
von Ihm angeführten Ursachen gut gethan werden solle, weil es sonsten gewiß, 
daß bei Anleauna. her Holländischen Wind-Mühle vorgegeben worden, daß die 
2te Roß-MMe Nicht alß nur auf den äußersten ̂ ) Kothfall, wenn nemlich der 
Wind einige Zeit M e , dürfte angelaßen werden; und ob zwar General-Pächter 
sehr viel rüHmens machet Pon dem großen Vorteil, der von diesen Mühlen 
entsteht, so ist dennoch auch gewiß, daß solcher erfolget wäre, wenn auch die 
Holländische Wind MüW nicht erbaut worden wäre, zumahlen solche an W00 
Thlr. kostet, davor man 4 andexe (Bock?) Windmühlen bauen kann".***) 

*) Gouverneur war in dieser Zeit, wie aus früheren Anmerkungen ersichtlich ist, der 
General-Major Christian August, Prinz von Anhalt-Zerbst, Vater der nachmaligen Kaiserin 
Catharina von Rußland, deren Gemal Carl Peter Ullrich von Holstein-Gottorv, Peter I I I 
FsistdorowM, Von Orlow h,em Günstlinge Catharina's am 17. Ju l i 1762 mit eigner Hand 
erdrosselt wurde. — *5) Ofe Schreibart aü 'statt äu steht M Origmale, 

^ * ) Untersuch- und Emrichtungs-Acta für die zweite General-Verpachtung, 1731 -.1 
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Man steht hieraus, daß im Schooße des Kammer-Collegiums ein gewisser 
u8 iuMi-ianäi Mpaart mit a. uockuäi gegen Wnckelmann noch immsr Matz 

gegriffen hatte, obwol dieser böse Geist vomKömge in dem Erlaß vom 28. Feb¬ 
ruar 1731 strenge gerügt worden war: nunmehr resolvirte Er in dem Bescheide 
vom 30. M a i 1731 Folgendes,: — 

„Da die 2 Roß- und holländische Wind-Mühlen gegen den vorigen von 
euch gemachten Ertrag, in dem neuen Anschlag auf 1100 Thlr. 18 gr. 11 Ps. 
erhöhet worden, und die Commission auf ihre Wicht angezeiget, daß sie dabey 
nichts mehr als was nöthig ist, in Außgabe gebracht, auch denen vorigen Roß-
Müllern solche Mühlen von neuen angebothen, diese aber selbige »icht einmal 
nach dem vorigen geringen Anschlag zu übernehmen W80iv^r6ii wollen, so eessiret 
dieses äudium".*) 

Was die in dem Kammer-Bericht erwähnten Baukosten der Holländischen 
Mühle betrifft, so scheint es fast, daß der angeführte Betrag von 2000 Thlr . 
auf einem Schreibfehler beruhe, da an einer mü>ern Stelle der Einrichtungs-
Acten die Interessen vom Baukapitale W 200 Thlr. angegeben werden**^ was 
zu 5, Prct. gerechnet ein Kapital von 4000 Thlr. voraussetzt. 

Die von der Kammer monirten, vom Könige aber als richtig anerkannten 
und genehmigten Ausgaben für den Betrieb der beiden NoßmWen in der 
Pachtveriode 1731—1740 ergeben sich aus der folgenden Nachweisung***) mit 
der die oben eingeschalteten Ausgaben in der ersten Geneml-Verpachtungs-
Periode 1725—1731 zu vergleichen find. 

Ausgabe-Geld Thlr. gr. Pf. 
1. Zu des Mühlenmeisters Unterhalt, so die Inspektion über 

alle Mühlen hat und alles dabey in gutem Stande HMen 
muß 1 6 0 . — . — 

2. Auf 3 Mühlen Pursche, wöchentlich jeder 1 Thlr. 6 gr. 
Lohn und Kostgeld, auch 2 gr. Bettgeldt, thut jährlich 
69 Thlr. 8 gr. I'acit von allen Dreyen. . . . . , , 208, —. — 

3. Auf einen Mühlenschreiber, welcher die Zettel ertheilet 
alles registrirt und die Gelder einnimmt . . . . . : 52. —. — 

4. Auf 3 Wagenknechte, davon Z beständig mit den Mühlen-
Wagens das Maltz und Branntwein Schroot von den 
Beckern und Brauern holen und wieder zurückfahren, und 
der 3te umb Heü und Stroh anzufahren, item bey starken 
Mahlen gleich den Vorigen das Korn mit dem kleinen 
Mühlen Wagen nach und aus der Mühle fahren helffet, 
jeder jährlich 16 Thlr. und wöchentlich 16 gr. Kostgeld 
^aoit für einen 34 Thlr. 16 gr. thut für alle drey . . 152. —. — 

5. Auf 2 Futterknechte, so zugleich das Hexelfchneiden und 
Tag und Nacht die Gangpferde füttern müssen, wöchentlich 
1 Thlr. 4 gr. thut 60 Thlr. 16 gr. von beyden . . 121. 8 . — 

Zu übertragen 693. 8. — 

*) A. a, O. Fol. 325 v. — **) A. a. O. Fol. 11 r. — ***) ^. a. O. Fol. 131, 132. 
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Thlr. gr. Pf. 

Übertrag 693. 8 . — 
6. Auf 3 Leuten, so die Pferde in beyden Roßmühlen treiben 

und des Nachts abwechseln müssen, ein jeder wöchentlich 
16 gr 104. —. — 

7. Auf 2 Waßerträger wöchentlich 14 gr., weiln sie Morgens 
und Abends zu Fütterung der Pferde das Wasser zutragen 
müssen 30. 8 . — 

8. Auf 5 Wagenpferde, so 2 große und 1 kleinen Mühlen¬ 
wagen ziehen müssen, auf jedes Pferd täglich 3 Motzen, 
folglich wöchentlich 1 Schffl. 5 Mtz. Futterkorn, Laeit 
jährlich 2 Winsp. 20 Schffl. 4 Mtz. und folglich von 5 

^ Pferden Thlr . gr. Pf. 
14 Winsp. 5 Schffl. 4 Mtz. als 11 W. 

9 Schff. — Mtz. Rocken a 12 gr. . . 136. 12. — 
2 W. 20 Sch. 4 Mtz. Gerftenmalz k 10 gr. 28. 10. 6 

Auf jedes Pferd täglich 1 Sch. Hexet thut 
1825 Sch. a 6 Pf 38. 6. — 

Desgl. auf jedes 1 Bund Heü I'ae. 1825 
Bund a 6 Pf 38. 6. — > 

240. 23. 6 
9. Ferner auf 30 Pferde, so beyde Roß-Mühlen Tag und 

Nacht ziehen müssen, wöchentlich wie oben auf jedes 1 Sch. 
5 Mtz. Futterkorn, thut ' Thlr. gr. Pf. 
85 Winsp. 7 Sch. 8 Mtz. als 68 W. 6 Sch. 

— Mtz. Rocken a 12 gr 819. —. — 
17 W. 1 Sch. 8 Mtz. Gerste a 10 gr. 170. 15. — 

Auf jedes Pferd täglich 1 Sch. Hexel, vor 
30 Pferden jährlich 10850 S c h . . . . 228. 3. — 

Desgl. so viel Bnnd Heü . . . . . 228. 3. — 
1 4 4 5 . 2 1 . — 

10. Noch auf 2 Wagenpferde, so das Futter, Holtz :c. an¬ 
fahren und zur Reserve gebraucht werden, nach obigem 
Anschlag 96. 9. 4 

11. Zu Anschaffung von 7 Wagen- und 30 Gang-Pferde wird 
an Kapital erfordert als a Stück 16 Thlr. tac. vor 37 
Pferden an Kapital 592 Thlr. k 5 Prct. . . . . . 29. 14. 6 

12. Z u Conservation der 37 Pferde, weiln davon öffters viele 
umfallen 7 4 . — . — 

13. Hufschlag für 5 Wagenpferde so forn und hinten be¬ 
schlagen werden müssen, a 12 Thlr. das P a a r . . . . 30. —. — 

14. Auf 2 Wagenpferde so zum Futteranfahren gebraucht 
werden, halb beschlagen 6. —. — 

15. Z u Anschaffung recht großer und 1 Kleinen Mühlen- und 
1 Futterwagen, weiln solche wegen des Steinpflasters nicht 
lange dauern, incl. Reparationen 60. —. — 

Zu übertragen 2780. 7. 4 
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Thlr. gr. Pf. 

Übertrag 2780. 7. 4 
16. Z u Pferde-Curen und Aderlassen . . . . . . . . 2 0 . — . — 
17. An Schmiede Arbeit bey den Roß- und Holländische Wind¬ 

mühle,, incl. zu Scharffmachung derer Picken und für 
Eisen und Stahl 40. —. — 

18. Zu allerhand kleinen Reparationen, bey den Gebäuden 
Mühlen und gehendem Werk . . . . . . . . . 3 0 . — . — 

19. I tem zu Tallich und Wagenschmier, item zu Lichte . . 20. —. — 
20. Dem Riemer, Sattler und Seyler für das Pferde-Zeüch, 

item zu Lauff-Leinen, Säckelträger und Windel-thaue, 
Stricke, ;c. . . 4 0 . — . — 

21. Zu Mühlrn Steine weiln auch Feld Steine mit gebraucht 
werden 40. —. — 

22. Zur Feuerung an Holtz . . 20. —. -^ 
23. Servies von den Königl. Mühlen 16. —. — 
24. Quartal-Brunnengeld item zu reparirung derselben . . 6. —.— 
25. Quartal-Priestergeld 1. 10. — 
26. Nachtwächtergeld . . 1 . 1 6 . — 
27. Viehsteüer vor 37 Pferde a Stück 4 gr. 8 Pf. . . . 7. 4. 8 
28. An Accise für Heü, Hexel und Stroh pptßr. . . . . 10. —. — 
29. Dem Schornsteinfeger weil ln' es hohe Gebäude und diese 

in denen Straßen stehen ppter 3 . — . — 
30. Wegen 600 Schffl. Gerstenmaltz, so dem Closter jährlich 

frei gemahlen werden, gehen von der Einnahme ab . 25. —. — 
Summa der Ausgaben an Betriebskosten, incl. der auf den 

Mühlen haftenden Lasten 3090.19. 1 
Dagegen ist die aus dem Betriebe stießende Ginnahme be¬ 

rechnet zu . 4 1 9 1 . 1 4 . — 
Mithin bleiben zur Arrhende von den 2 Roß- und der Hol¬ 

ländischen Windmühle . 1100 .18 .11 
Der Ertrag aus den 3 Amtsmühlen auf der Klingenden Beek, 

der Sauersack-, Kupfer- und Bollinkenschen Mühle war 
unverändert geblieben . 161. 23. 6 

Dagegen waren die Einkünfte aus den den Dammschen Mühlen, 
der Krön-, der Hammer-, Blaurockschen und Rettelsmühle 
(diese mit dem frühern Ertrage unverändert) gesteigert 
auf . 1138. 11 . 6 

Summa der Mühlen-Einkünfte in der 2ten Pachtperiode 
1731—1740. 2301. 5 . 11 

Während sie in der Isten Pachtperiode 1725—1731 betragen 
hatten . 1 8 9 8 . 2 1 . 1 0 

Daher betrug die Erhöhung der Intraden von 10 Mühlen . 402. 10. 1 
Daß die Blaurocks-Mühle in der Zeit von 1724 bis 1730 in den Besitz 

des Königs übergegangen war, ist in den Acten zwar nicht ausdrücklich gesagt; 
daß es aber geschehen, ist aus einem Umstände zu schließen, dem zu Folge die 
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an den Magistrat von Namm zu zahlende Mühlenpacht von 250 Thlr. bei den 
Betriebskosten dieser Mühle mit in Ausgabe gestellt ist. 

Sodann ist noch zu bemerken, daß Ver der Äen Generalverpachtung fol¬ 
gende Intraden, die bei der Wen nicht vorkommen) in Einnahme verrechnet sind: 
— Für die Schneidemühle und Lohestampfe bei der Dammschen Kvonmühle 
weil solche wegen Mangels an Wässer selten gehen kann, 20 T M ; für die 
Schneide- und Walkmühle bei der Hammer-, ingleichen für die Weißgärberwalke 
bek der Vlaurocksmühle 10G Thlr. 

Die Einrichtungs-Acten enthalten sehr ausführliche tabellarisch geordnete 
Nachrichten über die Getreide-Cönsumtion der Stadt Stettin in damaliger Zeit, 
deren Resultat hier eingeschaltet wird, wie folgt: 
Extract aus der Stett inischen Accise Kassen-Rechnung, was an allerhand GNreyde 

aus der Stadt Stettin in den König!, und Privat-Mühlen gemahlen worden. 

. Stettinsche Mühlen. 
Hähriae Fractiou, 

1725—1729. 

Scharrenbacken 
Hausbacken 
Von Eximirten 

Dammsche- Mühlen, 
3jährige Fraction 

1727^-IWV. 

Kronmühle. . 
Hammermühle. 
Blanrocksmühle 

Weizen. Roggen. 

Malz. 

Weizen. Gerste. 

Schrootkorn. 

wem. 
Futter. 

Scheffel. 

18.570,2 
393,0 

70,4 

1.401,6 
3.045,6 
2.222,0 

25.702,8 

2,4 

37.581,01 i^««5»y 
13.107,4/ ^ - ^ ^ 

6.512,7 
6.309,3 

14.453,0 

79.883>6 10.830,2 

1,0 

16.922>0 

3.595,4 

3,0 

8,6 

20.529'(> 

1,9 

450,0 
97,0 

367,0 

23.530,0 

2,2 

280,6 

5,3 

285,9 

0,02 

Summa: 
Auf den Kopf der Bevölke¬ 

rung 

Die Rechnungen für die Stettinfchen Mühlen umfassen das Kalender-Jahr 
vom 1. Januar bis 31. December,, die für die Dammfchen Mühlen haben den 
Trinitatis-Termin zum Anfang, und Schluß. — Auf der Blaurocksmühle sind 
im Jahre 1728 für Rechnung, desi Proviant-Magazins der Festung Stettin 
148- Wispeb Roggen gemahlen worden, davon ist der dritte Theil 1184 Scheffel. 
— Die Extracte aus den Accife-Kassen-Rechnungen sind ausgefertigt zu Stettin 
den.1. October 1730 und beglaubigt durch die Unterschrift des Accife-Kassen-
RendAnten I . F. Müller *). v 

Die Bevölkerung der Stadt betrug um diese Zeit, Mr welche die vorstehende 
Confümtions-Nachweifunr aufgestellt ist, ohne Garnison, ca. 8000, und mit der 
Garnison ca. 10.500 Seelen. Nach dieser Zahl ist oben der Verbrauch pro 
Kopst oder vielmehr pro Mund der Bevölkerung berechnet. Die Garnison be-

a. O. Fot-114^-134: 
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stand aus zwei Regimentern zu Fuß, jedes zu 2 Grenadier- und 10 Musketier-
Compagnien. Chefs der Regimenter waren: 1) Der Markgraf Christian Ludwig 
von Prandenburg-Schwedt, f 1734, und 2) der General-Major, nachmalige 
General-Feldmarschall Fürst Christian August von Anhalt-Zerbst, f 1747, der 
Schutzherr des Kriegsraths Winckelmann. Außerdem gehörte ein Artillerie-
Corps zur Besatzung. ' 

Wir überschreiten nunmehr den Oderstrom auf zwei Brücken, der Langen 
und der Baum-Brücke, den beiden ältesten stehenden Übergängen, davon der zweite 
ursprünglich nur Fußgängern diente, und betreten das Gebiet derjenigen Vorstadt 
Stettins, welche neben den beiden Wieken die älteste ist, nämlich — 

Die Fastadie. 
Bei dieser Benennung haben wir es mit einem — scheinbar rein deutschem 

Namen zu thun, bestehend aus den zwei Wörtern „Last" und „Stade". „Last" 
ist, abgesehen von dem Begriff des Schwertragens und, im moralischen Sinne, 
der Beschwerde, im Hoch-, wie im Niederdeutschen die Bezeichnung der festge¬ 
setzten Größe von einer Summe kleinerer Maaße oder Gewichte, daher, in den 
Ländern von Nord-Eüropa, ein großes Getreide-Maaß, auch ein Maaß für 
andere schwerwiegende Güter, wie u. a. für Steinkohlen; sodann auch ein großes 
Schiffsfrachtgewicht, indeß die „Schiffslast" nur ein Gewichtsbegriff ist, wenn 
von der Gesammtbefrachtung eines Fahrzeugs gesprochen wird. Das Wort 
„Stade", auch „Städe", ist niederdeutsch, und wird im Hochdeutschen durch 
Stelle oder Stätte wiedergegeben. Daher ist „Laststade", oder abgekmzt „Lastade" 
die Stätte, wo Lasten aufgestellt werden. I n einigen Orten der deutschen Ost¬ 
seeküste, so in Mralsund und Greifswald, knüpft man aber an das Wort 
Lastade, oder Lastadie, wie man auch dort spricht, einen engern Begriff, dem¬ 
zufolge dafselbe den Ort bezeichnet, wo Schiffe gebaut werden, daher gleichbe¬ 
deutend mit Schiffswerft; wogegen in Stettin ein besonderer Fleck der Lastade 
diese Bestimmung hat: die Schiffsbäulastadie. 

Weil nun in der zweiten der beiden ältesten, lateinisch geschriebenen, Ur¬ 
kunden, welche der jenseits der Öder belegenen Vorstadt gedenken, nämlich in 
der vom Jähre 1298, dieselbe den deutschen Namen „Lastade" führt, wohl ge¬ 
merkt, ohne das eingeschobene i, so könnte man auf die Vermuthung kommen, 
daß iii8u1a Äta tran8 Oäsram, oder locus ^ui äieitur Last ade, erst nach 
Einwanderung der Soffen entstanden, durch sie erst angelegt und bebaut worden, 
daher zur Zeit der Stettinschen Bevölkerung slawischer Nation noch unbewohnt 
gewesen sei, und das große Oderbruch, auch an dieser Stelle, bis an den Nand 
des Stroms gereicht habe. Allein diese Vermuthung dürfte irrig und ihr 
gegenüber die Meinung wol nicht unberechtigt fein, daß schon die slawischen, 
bezw. wendischen Handelsherren Stettins hier am Ufer der Lastade ihre Lade¬ 
plätze und Vorrathshäüser hatten, in denen sie die Güter und Maaren aufspeicherten 
die ihnen durch die Schifffahrt über See zugeführt wurden, um dieselben ins 
Binnenland zu versenden, dessen Erzeugnisse hier zu dem Endzweck ihre Niederlage 
fanden, demnächst denjenigen überseeischen Ländern zugeführt zu werden, die ihrer be-

Landbuch von Sommern; Th. ll., Bd. IX. 31 
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durften. Ja, die Stelle, welche wir als 
kennen, hat ohne Zweifel fchon den Slawen als Schiffsbaüplatz gedient; — dies 
Alles, weil das Wort Lastade auch ein Wort ist in den Sprachen, bezw. Mund¬ 
arten der großen Slawa, wie schon ein Ma l gesagt*) 

I s t doch im ruffischen Idiom das Hauptwort H Ä L ^ ^ m. die Schiffs¬ 
last, die Ladung, während unser Hauptwort Stabe in dem russischen Zeitwort 
Oi'Äi'l. oder O o m , Zmi., beide m., --- stehen, sowie in dem Hauptwort 
O^oHniß^ ^ m, das Stehen, der Stand, sein.unverkennbares Analogon findet. 

Darf man das Wort Laftade als ein Überbleibsel, der vor Jahrtausenden 
ausgestorbenen Ursprache der Arier ansprechen, von der die heilige und gelehrte 
Sprache der Inder , obwol auch längst verklungen und nur in Schriftwerkew 
erhalten, von den Forfchern auf dem Gebiete der vergleichenden Sprachkunde 
als Tochter, die der Mutter am ähnlichsten geblieben, betrachtet wird? Mögen 
die Sprachforscher entscheiden, ob Lastade ein Wort des ursprünglichen Sanskrit 
sei oder des jüngern Sanskrit, welches muthmaßlich im 3. Jahrhundert vor Chr. in den 
Vrahmanen-Schulen als heilige Sprache des Cultus, und als Sprache des Epos und 
der Wissenschaft in das öffentliche Leben zurückgeführt wurde. Durch das Studium 
der Sanskrita, das vor nun beinah' hundert Jahren von Jones angebahnt worden 
ist, hat unfere Kenntniß von der Zerstreuung der Völker in dem weiten Gebiete 
der Alten Welt trotz der Kürze der Zeit eine festere Grundlage und wissenschaftlich b> 
gründetere Gestaltung gewonnen, als dies der Legende von der Sprachverwirrung, beim 
Thurmbau zu Babel, die in der träumerischen Einbildungskraft der femitischen Völker 
und ihrer Dichter wurzelt, in Iahrtaufenden möglich gewesen ist. Nicht unbeachtungs-
werth dürfte es fein,'daß die, in der sog. Mönchsschrift gegebenen, Schriftzeichen, deren 
sich unsere Verfahren beim Schreiben ihrer Urkunden bisins 14. Jahrhundert M e i n 
und auch noch später bedient haben, eine gewisse Ähnlichkeit zeigen mit der 
Dewanagari, d. i . : Götterschrift der Inder, und mit der kurfivern Form dieser 
Schrift, der Nagari, mögen jene Profanschriften in lateinischer oder deutscher, 
d. i . : in nieder- oder plattdeutscher Sprache geschrieben sein; jene älteren Schrift¬ 
zeichen nähern sich allmälig der heutigen Schreib-, nicht Druck-Form der Buch¬ 
staben erst von da ab, wo die Sprache der Urkunden ein Gemisch wird von 
nieder- und hochdeutschen Wörtern und Redeweisen, d. i . : feit dem 15. Jahr¬ 
hundert, bis im folgenden Jahrhundert durch die ersten Kirchenverbefferer^ 
deren Heimath das mittlere Deutschland war, die hochdeutsche Mundart auch in 
Nord-Deutschland allgemein zur Geltung gekommen ist, und mit ihr die heutige 
Form der geschriebenen Schriftzeichen. 

Kehren wir zum Namen der transoderanischen Vorstadt zurück, so ist wie-
derholentlich zu erinnern, daß die späteren Urkundenschreiber und Ehronikanten, 
dem Geist ihrer Zeit folgend, die rein deutsche Form des Namens Lastade l ä A 
nisirt und in I^astaäia. w., hin und wieder auch in I^ tHäiu iu n., umgewandelt 

h,'!?!. haben, woraus dann bei ihnen sprachgemäß aus den Bewohnern der Vorstadt 
!'.' I.28taäi6ii868 geworden sind. Aus dieser Übeln Gewohnheit des Latinisirens 
. - >' der Eigennamen, worin besonders die Gelehrten, die da glaubten, in ihren 

^! Schriften sich nur der Sprache des alten Roms bedienen zu dürfen, durch Ver-

ft'!' ' l ' ") L.-B. I I . Th. Bd. V N , 206. -

' . ! 
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stümmelung der Personen-Namen gar Arges geleistet haben, ist in unserm Falle 
der Verlust des ursprünglichen Namens Lastade, und der Gebrauch entstanden, 
die latmisirte Form wiederum zu verdeutschen, und demgemäß „Lastadie", auch 
„Lastadien" zu schreiben. Statt nun aber, wie die Sprache es verlangt, den 
Ton auf das zweite a zu legen und von der „Lastädi—e, LastM—en" zu 
sprechen, faßt man sich kurz, und spricht, den Ton auf das i legend, durchaus 
sprachwidrig „Lastadi"! Johannes, Herzogs Otto Hof-Notarius, hat vor 600 
Jahren sicherlich nicht daran gedacht, daß fein Wort Lastade, das er absichtlich 
Deutsch in deutscher Fractur in den lateinisch geschriebenen Bestättgungsbrief fetzte, 
von nachfolgenden Schreibern und Sprechern auf die heute sprachübliche Weife ver¬ 
stümmelt werden würde. I s t nun auch beim Schreiben die Lastadie beizubehalten, 
weil seit Jahrhunderten in den Sprachgebrauch übergegangen, so muß doch, um es 
noch ein M a l zu sagen, beim Sprechen gegen die Lastadi entschieden Protest 
eingelegt werden, wie hiermit geschieht, — als Ultimatum! 

Der ältesten Nachrichten über die Lastabie aus den zwei letzten Decennien 
des 13. IahrhundeW stammend, ist bereits früher gedacht worden; die Ger¬ 
trudskirche in dieser Vorstadt hat dazu die Gelegenheit dargeboten*). Cramer's 
dort erwähnte Worte sind diese: „ I m Jahr 1308 hat Hertzog Otto das Kirchen-
gebäwd, auff der Laftadien, so seine Brüder Vugßlaff vnd Barnimb angefangen 
hatten, vollenzogen, vnd dieselbe Kirche dem Cappitel zu S . Marien daselbst 
einvorleibet" **). Daß sich Crainer um zehn Jahre geirrt, ist auch schon gesagt. 
Die bezüglichen Urkunden schalten wir hier ein, zugleich mit einem Extract aus 
Oonürmatio äuorum ?riuoiMM ?0moram3,6 8e. 8v5mt6bo!-i 6t LuZsiaui 8iip6r 
oumia doua Rcdae. 8cta6. Na,ria,6 in 8tetiu. ^.uno äomiiii 1373. 

I.***) Urkunden. ^ 1283. 
I n 3̂ 01111116 83.neta6 6t 

äux 

et »ieut in vetsrj t68wiu6Qt0 prakWptuin dad6tur vt parent68 in uita kono-
, 8ic 6t äoetrina NuauWiiae 6ruäiti0ui8 608ä6M in ii 
rj, 6t nou iiumerite Ncciie: in M a vQ8. Larnini äux 

z p 6886 
äouoruiu cuni ßratiZ. aüiplioi^, vt in prae86utj ta6iieitati8 pro8p6rit3,t6iu 6t 
IN tu.tU,r0 p088iMU8 c0U86M) UltaiN i0UßitUruaW. ()U9, Ü6 (HU8a Uotlilü 6886 
ä6d6ut uati0uidu8 pra686Qtidii8 6t tuturi8, ^uoä iukaditautW, euiu8q!U2liu6 
tuerint couäiti0iÜ8, In8u1g.ui 8it3.ni trHii8 Oäeram 6t 0W08ito eiuitati» 
Q08tra6 8t6tiii V6rsu8 Vamp, aä Huam Mt6t via p6r loußuiu ponwin, 6t 

M pß 6t d08pit i 
8t6tin in 0ä6re üu,uio euiu nauidii8 86 

1ittor6 cuni uuiii p^rroMae 
8t6tin: gnam V0118. 

^) L.-B. I I . Th. Bd. VIII, 169, 170. 
^*) vanikliZ lülHNßri, großes Pomrisches Kirchen-Chronicon I I , 60. 
^ Copeyliche Ührkunden und klivilagi», der St. Marien Stiffts Kirchen zu alten Stettin 

Vol. I, 302-304. I m Marienstifts Archiv. Tit. I, Sect. I, Nr. 1. 
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tunäauit aä sx^setanäuiu in sa 8uprsuxj iuäioi8 sx^iusn äs 
äiisctorvui iractrvin no8trorviu Larniw st 0ttoui8 g,pponiiuu8, st äsdsnt aä 
S3.näsin iurs Vcel68ia8tieo psrtinsrs, 6t ad ip8iu8 rset0ridii8 rsoixsrs 
8ia3tiea 8acrainsnta. krastsrsa äurn proos88U tsinp0ri8 in ip8a 
ciuitati8 couuawsrit inersinsntuni NeeisÄas vsi Nco1s8iaruni in ip83, in8ti> 
tutas usi iU8titut3,ruill iu8 natrouatii8 äong.inu8 titulo i 

6t . Itsin st 

st 26äiüeanäuiu, 6t Zrainiua 6t k06muni aä V8uin ip80ruiil in paluäs Oäsras 
locormu psrpstuam libsrtatsin, st pi8es8 capisuch' in Oäsra st in 

äanip lidsram 
d d i d 8 6XP6U8Ä8 pro cornnwäo 

U6i äiiniäium L ast 8i1ißiii8, aut larinas ant 3,1tsriu8 karinas vsi krumsiiy' aä 
id8 aä pl0Z)i'i08 U8U8 säucsnäi ad8<zus 80iuti0U6 tdsloyh' st Vngeldt 

lidst äaniu8 psrtsctani st xisnain lihsrtatsm ^011 ob8taiit6 Ä iiidibitio ka8t3, 
kusrit säuosuäi. Voii3,uiu8 sciain si8äsiii äuo loca lidsra in oäsra Aus 
RsodiiLÄ aä äua8 eiHU8uru8 00N8trusnäa8, st vt c0N8truc:tH8 p088iäs0nt lidsrs 
8ins uns. Vt autsiu nasc oinnia 8upra 8eripta a nodi8, kr3,tridu8 st nasrs-
äidu8 ao guidus übst 8uecs880ribu8 no8tri8 innioiadilia st inconLU88a man-
sant in sxtsrnuin. ?ras86N8 iu8truiu6ntuin 8upsr ni8 couksetuiii cuni 8iZi11i 

i i prasn0wti8 äuxiinu8 lai-ßisnäuni. ^eta 8unt nase 8tstin 
uobili viro äno. Meoiao Ooinits äs ^sßsidsrßs, c0N89,8uins0 

N08trs, I0N3.NN6 ä6 Zonoisutin, virico Ilsiäsn, VIrinßo äs OläsnborF, Hsr-
ni9,nnii8 äs I.110 (I,uent0 ?) Hinrico äs 8aznit2, H6rnianii0 äs Nu8tsks, Ilodous, 
l d ^ ä I ^ v , ini1itidu8 st mu1ti8 ach'8 üäs äißni8, st 

inanum V6rnarch' no8ti-i eapsiiaui st notarh' 
VI I Oaisnä. i 

st euin 
notuui 

t'r. 

II.**) 1298. 
In nomins vn). H.IN6U. Otto, vs '̂ ßratia äux Llauoruiu st <Ü3,88udias, 

Vn8. in 8tstin, oiunidii8 in vsrpstuuni. ^ota nouiinum xsrpstuo äuratura 
eauts rsäißuntui- in pudlica inuniiusnta. Vt sxinäs Z68tas rsi 8sris8 
rstür, 8i 8upsi- nae 8iib0i-ii-i oontinzat 
Ksri cupiinu8 U3.tionidu8 vi-68snti8 
uo8tsr LußU2iau8 äux Äauoi-uin st 09,88ubias, st donas nisuiorias kratsr 
uo8tsi' Varnim, apuä ciuitatsni tran8 Oäsrain circa locuni st in loco <̂ ui 
äicitur Lastade in ä68esu8u oäsra st a8csn8u sriFsr6 iutsnäsrint liest ^sr 
608 miniins kusrit cou8UNatuui scc1ia8. Hiia,8 ibiäsni cou8trch eontin^it va-
lusrint, <iuo 2,ä iu8 , aä seciain. lüanonico. 8g,ncta,s Narias in 8tstin 
iurs ^srpstuo psrtinsrs, ac coiup6tsntidu8 vusntibu8. äotaui886, euVisnt68 in 
noc Moruin iis8tißÜ8 innsr6r6, aä iz)8aiu eiuitatsm sxvonsuäHw öxo äs8i-
äsrio anns1ants8, iH taosrs intsnäiniU8, euin äue9.tu8 8wtch priniuiu odtulsrit 

^*) Eopeyliche Uhrkundcn und ?livii6ßia der St. Marien Stiffts Kirchen zu alten Stettin 
Vol. I , 301. Collationirt mit dem Original-Briefe, dessen im L.-B. I I . Th. Bd. VI I I , 170, 
gedacht worden ist. 
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86 taeu1ta8, Vsruin cuni vt äictuin 68t, pra6äicti tratr68 N08tri, vt ä6 noe 
8UNU8 c6rtituäina1it6r sxvsäiH, scc!a8. Ma8 in äicto loeo säiiicari contin-
ßsrit, volusrint aä prskatain scc1s8iain l^anonicoruin, vdi pg.8tsr no8t6r 6t 
tratsr nodi8 cari88imi rs^uis8cunt, ^uantuin in 6i8 srat äsersusrant iurs 
Mstuo. psriuansrs, <̂ uoä psr iv808 äserstuiu kusrat, ĉ ns aä no8 st 8ucd68-

8tstinsn8i. ô uoä sccisÄain 8iu6 6cci68ia8, l^iiaui V6i HU3.8 in 86v6äict0 loco 

N08tri8 N3,6r6äinU8 6t 8Ucc6880rivU8 8U,I) 0vt6Ntn 8UccS88ioni8 N08trä,6 voll!» 

8UNt, 

I0N3.NN68 äs Ü6vä6oräl!6, I0nann68 
I.ucnt0. ^11116^118 ""-trainpo. Ionanu68 äs 

cuin toracs. Ionann68 äs Onro^vs. Oonraäutz äs 
lonanusß äs 0rsin20>v. uii1it68. I<u,cnt0 N08tsr Ui3.r8ca1cu8. Io-

N3.NU68 Vr8N8 st g.1h' <̂ U3.IN v1urs8 üäs äiZni. Vt autsin nsc N08tra äonatio 

inäs (Üonk6ctiiin vra6kl>.ti8 canonici8 ä6äiniu8 no8tri 8i8i11i nuiniinin6 
ratuin. Datum 6t actuin 8t6tin ^.nno äni. MOlü" IsonaFßZiiuo octauo. 

III. Auszug.*) 1373 
In noinins voniini ^.insn. 1̂ 08 8^ant0d0ru8 st LuF8iauu8 kratrs8 vs i 

näs!iou8, ^uoruin intsr68t U6i int6r6886 pot6rit, ^uoo^uoinaäo, 8a1ut6in in 60, 
Hui 68t 0inniuin V6ra 8a1u8. <)u6iuaäill0äiiin Pi'0ß6nitoridu8 N08tri8 Pias 

äißnitats. Ita niinirnin in tauoradili psr86outi0N6, vilsctaruin 
in (>nri8t0, prasp08iti, vscaui st capituli ac Oanouicoruin 

in 8tstvn, in <̂ ua inaxiina par8 prozsnitoruin 
auctori iußitsr kuuiulantiuiu 

iinitari. ^tt6näsnt68 itao,us coininsnäadiisui soruin 

1itsra8 conürination68 st priniis^ia a N08tri8 pr0Zsnit0ribu8 voinin« 
proav«, Ottons avo N08tro, Luziavo st Larnvin patrui8 N08tri8, st voinino 

8iini8 kas1ici8 r6c0räationi8. Vi1scti8 N08tri8 I^ra6i)08it0, vscano, Oapitulo 
Oanonici8 Nec1s8ias 8anctas Narias prasäicti8, vata st 
ruin doni8, ^uridu8 1idsrtatidu8 st vr0pri6tatidu8 sxaiuinar^ ksciniU8 st sa 
viäiinn8 8ana uon viciata non conciliata, 8sä oinni pror8U8 8U8picions ca-

^) Aus der General-OoMrmMou sämmtlicher Güter des Marienstifts, in Copeyliche Uhrkunden 
und rrivilchia der St. Marien Stiffts Kirchen zu alten Stettin Vol. I , 337, 340, 341, 342, 343. 
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r6utia, ZißiHymui HM628i0U6, t68tiuiu<M6 iu8oliV^^^6, Ä6l)it6 oyuuuuuita, 

ao aä iußtautiaiu ?ra6p08iti, D6oaui, Oapituli 6t Oauouiooruui 86ta6 Naria6 
xraoäiotoruiu, ouiu o0U8i1i0 U08tr0ruiu oomiliaroruiu 6t Va8a1i0ruin, prytuut 
pra686utiuiu ouiu omui iur6 6t - ^ - ^ ^..„ i^ ^„„,-—„ — ^ — « ^ « 
Iu siußuli» g. 

It6w 
" ' ' iu 

,, vt 
6t . 

t 
äuxiiuu« 

6t p 
6xtr9, uiuuici0U6m circa eiuitatsiu 8t6t^n iu 0ä6r6 üuuio cuiu 
r6eivi6ut68 iu W6äi0 0ä6r6, 86U iu utroyiis littors eum 
äsputati aä 6ecl68iaN d6ata.6 Marias vilFiui8 Oauouicoruiu 

aä 6auä6iu, 6t ad i z i I l 
inp0ri8 äuui in 

uei Veoi68iaruN in 
titulo 

totigus 
It6iu äouati026iu tactum 

6to. 6tc. 6tc. 
I68t68 uuiu8 r6i 8uut, 

6t 
iu 7 

, aäu0eatU8 U08t6r Vitra, 0ä6ram, Ü6rmauuu8 ä6 
N 

et 

tu6riut 
äed6ut 

8aci-aiU6uta. 
oouuaw6rit 
iu8titutarum 

iu8u,1a 

iu 

U08tri 7 
patrm äicti 

ä6 matter 
Zii8 ä6 
iürieu8 

Uii1it68. 

6t?6tru8 
^.uuo äomiui 
äomiui 

ourias, 
taiuuli ̂ 08t r i , Nt 

tric6ut68iiuo 
euristi. 

eopi». cuiu vsrc» 8uo autlisnticc» 
äs vsrdo aä vsrdum eoucoräat 

z pudi. Uotariu8, iu 
manu propri» sud8erizi8i. 

iu 
Kä6 äi^ui. Datum 8t6tM 

t6rtio Iu äis 

8Upl5>, 
i1i 

Nartiuus 
st ms 

Es ist schon an einer andern Stelle dieser Stettinschen Geschichten der An¬ 
sprüche gedacht worden, welche das Priorat zu St. Iacobus an die Kirche auf 
der Lastadie geltend gemacht hat*) Cramer, der alte Kirchen-Chronikant ist es, 
welcher davon Nachricht gegeben hat. I n dem I. Kapitel von den Prioribus 
an S. Jacobs Kirchen sagt er: „Der 13.. Prior, Borchardus I, hat einen Streit 
gehabt mit dem ?ra6p08ito und 0avitt6i zu St. Marien, wegen der Lastadie, 
A. C. 1384, 

*) I . P. II Th. Bd. VNI, 162, 163. 
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8cbo1a8ti<m8, ^rMeiseu» dautor, Petrus de Sundie MßZaurariüs, Johannes de 
Eickftede, Johannes Bernhager, Michael Blide. Diese alle erschienen für d M 
Official mit den Bericht, daß sie von 40> 50, 60 dnd Wehr vndenWchen Fahren 
in ruhelicher Posseß gestanden, das die auff der Laftadien, sampt allen Frembden 
die zu Schieff ankemen, W«aä ^jura paroHialia gen S . Marien gehörten, ontz 
allda die Sacramente zu nehmen schuldig weren. Dem wiederspricht gedachtet 
Prior von S . Jacob, berufst sich gleicher gestalt uff dm Pofseß, protestiret Von 
den Unkosten, und bittet sich (ihn) dabey zu schützen. Wie es aber entscheiden 
fey durch den Officialen finde ich keine Nachrichtung"") Prior Börchard I , aus 
dem adlichen Hause derer von Datzvach, Datzbach, war, wie Mehrere seiner AmtZ-
Vorgänger und Nachfolger, ein arger Kampfhahn. Weil von Seiten des OWcials 
keine Entscheidung getroffen, so liegt die Bermuthung vor, daß der Prior,, viel¬ 
leicht auf den aMtsbrüderuchen Räch des das Officium Npisoopj^) verwalteNdM 
Geistlichen, dm Anspruch auf die seelsorgliche PfleM der Laftabischen und der 
dort verkehrenden fremden Seeleute ;c. :c. für seine Kirche hat fallen laffen, da¬ 
her es denn auch wol kommt, daß das Marienstifts-Urkundenbuch dieser Sache 
nicht gedenkt. Dagegen enthält es, wie schon oben, S . 3 erwähnt ist, den Ver¬ 
gleich von 1469> seinem Wortlaut nach, vollständig und dann heißt die auf die 
Weißen Mönche und die S t . Gertrudkirche beznMche Stelle, deren auch schon 
früher gedacht worden Ht f ) , wörtlich s o : — 

Bortmer dat Witte MVnneken elsfter Carmeliter Orden to Wetin vormals 
angerichtet dorch vnfer vpgenantm Hern vnde Fürsten vrAndtlicke vorscheibmge 'Z 
affgedan schal ock fulkamen gantz vnd all affgedm bliuen. S o dat de suluw 
Mönneken nimmermehr, to ewigen Men fcholen bynnen Stetin Webber Mostet 
edder Cappellen buwen, anrichten noch barbinnett waneN. M m willen se wattsndß 
blywen vnnde buwen buten Stetin to sunte Gertruden, is vus wol to Willem 
Ouer vnser leuen fruwen kercke, vnde den Dsmheren scholen fe nicht Wesen to 
verfange, )̂ vnde fcholm Niuen by vnfer leuen fruwen kercke vnde anderen ker-
cken binnen Stetin I n horsame, so wen in den kercken geistlite bade werdM ver¬ 
folget, de scholen se ock holden, vnnd wen in Stetin lutörsietüM is, so schslen 
fe ock luteräictuil l holden, na inholdinge geistliker FheNemen Rechte, vnde olöe 
löWecke wonheide. Ock schölen se in allen festen vnfer leNen fruwe«, I n den 
Dagen 50daNui8 Vaz>ti8w6, I n den dagen Ws hilgenn . . . ̂ - kerckmwUgittge, 
korwuginge^) vnfer leuen fruwen kercke, tmnd alle Sonnauende i« ener kerOe mb 
clösl̂ er neue °) starien holden, vnser leuen fruwen kercke to vorfange de darvsi 

*) vauisli (>rain6ri großes Pomrisches Kirchen Chronicon I I , 139., 
5*) Der Bischof ließ die geistliche Gerichtsbarkeit durch 5 ONoiaws verwalten nämlich: 

durch nimm oFioiaism in O o r i i n auts Og,8trum (lor1in6U86, Itsin in Ok,inin in loeo 
lüatnküraii unuiu oNoialVM penßraism ouris 62Mnsn8l8, In Oivitats SNtkG F t t i 
unnm okkioia isN n r i u e i p ^ I s M por totl>?iu OoesÄM sool^ü« VgMinsNLis, Itsüi> in, 
6r ip68^«.1äsn8i unuw oNciaisin psn68 8-^inam, ItkN in ^r28^g,1äs ul l^ 
zensralsm in ^lova Naroni«, vsi ibiäsiu, ndi M i viaeuVrit. Klempin, diplomatische Bei¬ 
träge, S. 364. — f ) L. B. I I . Th. Bd. VI I I , 170, 171. — ') EnWeibmUen. —2) Nächtheil. 
— 3) Der Name deZ Heiligen ist nicht zu erkennen. — )̂ Me Bedeutung dieses Wortes 
läßt sich nicht finden. — 2) Keine. 
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vanOldinges to Stetin bestätiget vnd sunderet is, bat se to holdende, schölen de 
Mnneke dem Cappittel met erem breue vorseglen. f f ) 

Die Lastadie hat ihren Standort auf "der „Insel, gelegen jenseits der Oder 
und der Stadt Stetin gegenüber", wie es in der Urkunde von 1283 ganz rich¬ 
tig heißt, da die Insel ein, nahezu gleichschenkliches Dreieck bildet, dessen Basis 
von der Oder, die beiden Schenkel vom Dunzig und von der Parnitz, beide in 
den Dammschen See fließend, dargestellt sind. 

Die Bedeutung des Worts „Oder" ist an einer frühern Stelle des L. B. 
erörtert worden, f f f ) Bedienten sich die Urkundenschreiber des 13. Jahrhunderts 
mehrentheils der heutigen Schreibweise des Namens unsers Stromes, so ver¬ 
wandelte man späterhin, und so noch im 16. Jahrhundert, das O in ein A, und 
schrieb „Ader", womit man sich dem Littauischen „Audra" näherte. Das 
Littauische ist aber unter den lebenden Sprachen indogermanischen Stammes, diejenige, 
welche der tobten Muttersprache der Arischen Völker am nächsten geblieben ist. 
Wie nun das Wort „Oder", im Sanskrit „Udra", ein Appellativum ist, Fließendes 
Wasser bedeutend, so auch das Wort „Dunzig", von Schleker, in der Matrikel 
von 1565 „Dunntzke", und im heutigen Sprachgebrauch wol „Dunsch" geschrieben, 
das nur eine andere Form ist eines Theils für Ho»^ a. m., den Don Strom, 
der als Tana—is ^ (die Wurzel: is ^ Wasser, F luß, findet sich in allen 
arischen Sprachen) — einst Europa von Asien schied, andern Theils für A^ns,3, 
n, m. die Don—au, — (au, aa — fließendes Wasser). Der Name „Parnitz", 
den Schleker „Parmenitz" schreibt, läßt sich vielleicht auf das Hauptwort Hsp^, 
7. n. der Dunst, Dampf, oder auf das Zeitwort Ilapiooi.,, v. ?-., sich baden, 
zurückführen, im ersten Falle, weil das Wasser übelriechende Ausdünstungen ver¬ 
breitete, oder im zweiten Falle daß man es zur Badestelle benutzte, was indessen 
mit der Voraussetzung des ersten Falles nicht wol vereinbar ist! 

Über die Bedeutung des Wortes Pladdereie, Pladderina, Pladrin ist früher 
gesprochen, und seine Erklärung versucht worden, nachdem schon vorher Beiträge 
zur Topographie der Lastadie, nach dem Zustande im 16. Jahrhundert eingeschaltet 
waren*) Zur Ergänzung derselben bietet sich ein Schriftstück dar, welches demselbem 
Zeitalter angehört, eine Polizei-Verordnung, zwar ohne Datum, die aber nach den 
Namen der darin genannten Rathsverwandten zu urtheilen, etwa in dem gleich zu 
nennenden Jahre erlassen wurde, und die unsere Aufmerksamkeit gerade hier in 
Anspruch nimmt, weil die in ihr vorgeschriebenen Maßregeln vorzugsweise die 
Oder und die übrigen Gewässer um die Lastadie betreffen. Der Erlaß, der gleich¬ 
zeitig ein Sprachdenkmal aus der Mitte des 16. Jahrhunderts ist, führt die 
Aufschrift: — **) 

f f ) Copeyliche Uhrkunden und krivilsgig, lc. Vol. I, 456 vso, 45? eto. Cramer's Chro-
nicon I I , 113 gibt nur einen kurzen Auszug von dieser Stiftulation des Vergleichs. 

f f t ) L. B. I I Th. Bd. I I , 1116. 
*) L. B. I I Th. Bd. VII I , 205—207. 
**) Weißes Copialbuch von 1234 an bis 1584. Fol. 68—72. I m Raths-Archiv. Der 

letzte Theil dieses Dokuments ist leider unvollständig. Von der Blatts. 169 an sind nur sieben 
einzelne Blätter vorhanden. Das Ganze, in Schweinsleder gebunden, hat aus 25? S. bestanden. 
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Ordnung die straßen r e i n zu ha l ten vnd die Ader auch nicht 
zu vorschlammen. 

Muthmaßlich aus dem Jahre 1560. 
Ein Erbar Radt haben bewogen, vnd betrachtet, wie I n kurzen Iaren der 

Aderstrom, vor dieser Stadt, an beiden feiten mercklichen vorschlammet vnd er¬ 
füllet ist, Sonderlich durch den vilen mist, Haußfegels )̂ vnd schlämm, so I n 
die Rönnen )̂ I n der Stadt, vnd weiter durch die Schlamkisten, bis I n die 
Ader gestoßet ist worden. 

Vnd daß auch daß klapholtz an der andren seitten, für )̂ den fcheünen biß 
daher vfgewaßen ^), welchs alles darzu große vrfache gegeben, Vnd fo deme nicht 
zeitlich gewehret würde, endlich zu befolgen A,ere, daß das Schifreiche tief )̂ 
dieser Stadt zum vnwiderbringlichen schaden I n n gentzlichen vorderb )̂ kommen 
mochte. ^ 

Darumb so haben Ein Erbar Rath, deme so v i l möglich, mit getrewer' 
sorgfeltigkeit zu begegnen, vnd zu weren, vor guth angesehen, das hinforde^) 
alle Wochen, vff den Sonnabendt, ein itzlicher I n n Heüferen, Buden vnd kelleren, 
die feint bewohnet, oder stehen wüste, für feine thüren vnd an den feilten 
seiner Wohnungen, die Rönnen vnd straßen sal fegen vnd rein machen laßen. 

Vnd fal folchen Mist vnd fegels, auch bald deß tageß, an den vorordenten 
ort, den ein Rath darzu verordent, laßen beriegen. 

Vnd darmit darüber gehalten werde, sollen die Diner alle dinstags I n n 
der Stadt vmbgehm, vnd die Ienigen^ die für I ren thüren nicht gefeget oder^ 
daß fegels nicht hinweg hatten bringen laßen, pfänden, dafür fol den Dienern,' 
I r pfandgelt gegeben werden, vnd die vbertreter auch nach gelegenheit gestrafft. 

Auch follen die Thorknechte, ein itzlicher I n feinem Quartal, sonderliche I n 
den hohen steigelen^) straßen, wan es regnet, gut achtung darauf geben, ob I e -
mandts I n die Rönnen fegels oder anderen vnflat werde gißen oder fegen. 
Vnd wo dar Iemandt betroffen, der fol ernstlich bestraffet werden. 

Vnd fo der Ihenige, fo folchs theten, eß an, geldte nicht hette, So fol er 
mit gefengnuß gestraffet werden. Vnd ein itzlicher Haußwirt soll I n den Fall 
für fein gesinde, die solches thun würden, antworten. 

Die Schlamkisten sollen auch dermaßen nach notdurfft werden gebawt, daß der 
Schlam sich darin setzen vnd enthalten müsse. 

Vnd sal auch die vorsehunge werden gethan, vnd sonderliche leüte dar¬ 
zu werden bestellet daß desto offtermahls die schlamkisten sollen werden ge¬ 
reiniget. 

Der schlam auß den Cloaken, sal durch den Stadtbotten nicht mehr in die 
Ader, für der Stadt, sondern in die Parnitz geführt werden, damit eß dem treffe ̂ ) 
für der Stadt nicht schedelichen fein magk. 

Es follen auch alle Felnwercke, Wulle, hare, Leinleder vnd dergleichen, durch 
die Lohgerber, Weifgerber, Beüteler, vnd durch folche die damit vmbgehen, wo 
vnd an welchen orthen, die binnen vnd für der Stadt wohnen, vff der vor-

') Fegels, auch Fagels — Haus- und Gassen-Unrath, Kehricht. — 2) Auch Rönnen ^ 
Rinnsteine. — s) Bor. — <) aufgestellt, das v. Waffen — in der Höhe zunehmen. — s) Fahr¬ 
wasser der Oder. — 6) Verderben. — ?) Künftig, in Zukunft. — s) steilen, abschüssigen, wie 
Grapengießer-, jetzt obere Schien-, Schuhstraße, Röddenberg, jetzt Rosengarten. — ^) Fahrwasser. 

Landbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX . 32 
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ordenten wasche^") I n n der parnitz hinder S . Gerdruden kirchen werden ge¬ 
waschen, vnd deß an keinen seitten des Aderstroms, weder für der Stadt, noch 
an der Lastadien, oder Wyken werden gestatet oder vorgonnet. 

Nachdem Vartholomeüs Schmidt I n der Niederwieke, zu Waschung seines 
felwergs, eine sonderliche wasche vnd gewercke anzurichten fürgenommen, So l I m 
das auch gentzlich vorpoten, vnd sich der itzt braucten '^) vorordnett gemeinen 
wasche neben andern zu gebrauchen vferlegt werden. 

Vnd sal I n gleichen mit Merten Isinger, dem Lohgerber I n der Nieder¬ 
wieken werden beschaffet, vnd verordent, daß der auch mit seinem handtwerge der 
Ader nichts fchedelichs zu fügen möge. 

Die Beütler, Lohgerber, Zeüner, ^ ) Satler und dergleichen, die mit leder-
gahre ^ ) vmbgehn, sollen I n der stadt keine lauge oder Beitze I n die Rönnen 
stoßen, oder lausten laßen. 

Deßgleichen sollen auch die Hacken " ) kein fisch weiche ^ ) I n die Rönnen, 
oder vff die straßen gißen, sondern sollen daß alles auß der Stadt tragen, oder 
führen laßen. 

Alle kleider vnd garn waschen sollen vber der Langenbrücken gescheen Jen¬ 
seits der Ader, vnd sol daß keinerley vff disseits der Ader für der Stadt wer¬ 
den gestatet. 

Auch sal niemand flatschner ^ ) I n die Ader bringen oder waschen. 
Dieweil auch der Graben der plader Ihna dieser Stadt zu schaden, durch 

die Holzstoße, alte kahne vnd Schiffe, vnd durch vberbringunge der Pferde, vnd 
andres Vihes wirdt verdorben, So sollen alda die volwercke werden dißeits 
vom Stadthofe an, entlengst vorheget " ) daß kein vihe dar abgeleitet könne werden, 
dan daß Viehe sal ein Jeder mit lehnen vberschwemmen. 

So sollen darselbst keine Holzstoße, oder alte kahnen werden angeleget, oder 
vorsencket, vnd keinerley dinge, an felwerck, kleidern, oder sonsten alda werden 
gewafchen. 

Gß sollen die Tregers I n den Selhaüßen ^ ) die Niederlage vnd pol-
wercke, alle V I I I Tage, vnd so offt daß vonnöten, vnd die vmpstend syndt, fegen 
vnd reinigen, den schlam vnd fegels auch an die verordente örther vom Pol-
wercke bringen. 

I n sonderheit sollen aufs erste, bey der Ader bey den hackenheüfern ent¬ 
langst Dielen für die pfehle werden gesetzt, daß der schlam alda nicht in die 
Ader möge fließenn. 

Vnd sol werden vff Wege getrachtet, wie der orth mit dem bestendigen erde-
riche") werde erfüllet, auff daß so es künfftigk für nützlich vnd netigk erachtet 

" ) Waschstelle. — " ) Wol ̂  gebräuchlich, von dem Hauptwort Brauch rein platt: Bruk, Ge¬ 
brauch. — ^) Riemer. — l3) Wol Lederzeüg? — " ) Kleinhändler mit allerlei Eßwaaren. — 
'2) Abgang von Fischen. — '«) Flatsch — abgerrissenes Stück von Fleisch, Haut, Leinwand u. d. 
— ^) Erhöhet. — 's) Das niederdeutsche Zeitwort Sellen, Sellern — verkaufen, verhandeln, trödeln, 
Hökern, ist in der Form ssii, in, der englischen Mischmaschsprache beibehalten. Sellhaus — 
Kaufhaus. Die Selhausleüte gaben alle I a r von den dreyen Selhaüsern, dem Obersten, 
Middelsten und dem Niedersten, von jedem 15 fl. Summa 45 fl. Noch yder 3 fi. Bueden-
lage, ttzut 9 fl. (Schleker, x. 32.) — ^) Erdreich. 
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würde, desto bestendiger vnd beqwemer, eine Mawer daselbst entlangst kondte vf-
gezogen werden. 

Die Hofe hinder der Grotheschapischen, vnd Peter newenborgen ^°) sollen 
vfs erste abgebrochen vnd der Platz zum freyen polwerck ledigk gelaßen werden. 

Den Lastadischen bey dem schuehofe^) vnd den Wiekeschen, sal anch'werdend 
angesagt vnd vferleget, vnd darüber werden gehalten, daß sie kein fegels, oder 
M u l l I n die Ader sollen bringen. 

Vnd die Wescherschen ̂ ) , die an der Ader, vnd in der plader Ihna, vnd 
sonsten vff der Lastadien wohnen, die vmb gelt waschen, die sollen auch kein Asch¬ 
rat ^ ) I n die Ader waschen, vnd sich der gemeine wasche gebrauchen. 

DerVaumschlüter^) sall allen Schiffern, wan die I n den Baum legen wollen, 
I m nahmen deß Rats ernstlich ankündigen, daß sie keinen Vnflath oder gemülle 
auß den Schiffen I n die Ader sollen Mähen, bey ernster straffe. 

Deßgleichen sal der Brückenkyper ^ ) Auch den kahneführern, wan die oben 
herab, oder sonst alhie werden mit den lehnen ankommen, ansagen, vnd uff 
beiden feiten der Ader, biß durch die Pladder Ihna entlangst, vnd der Marg¬ 
meister I n der Haueninge ^ ) fleißigk vfsehen, daß wider von Schiffren oder von 
anderen, daß nichts I n die Ader oder an die polwercke werden gebracht, sondern 
daß sie solches auch I n die verordenten Dreckorthe müssen bringen. 

Vber die Baumbrücke sollen der Baumschlüter vnd Brückenkyper kein Fegels 
oder Dreck laßen bringen, Auch an der knochenhawer Wise ^ nichts laßen aufführen 
vnd aufschlagen. Vnd wo sie I n deme, wie bishero gescheen, nachlessigk gefunden, 
sollen sie mit der gefengkniß gestrafft werden. 

Auß den Stadthoren fallen die Thorknechte, sonderlich auß dem Frawen 
vnd Heiligen Geiststhor, keinen Mist, gemülle oder g ruß^ ) laßen führen, welchs 
Iemandt für die thore wolte schlagen, daß folchs darnach I n die Ader müßte 
gefloßet werden, daß sal ein itzlicher der thorknechte, Auch I n seine verordenten 
thore bey ernster straffe vfsehen vnd nicht gestatten, Vnd wo sie da Iemands 
betreffen, Ime die karen oder wagen nehmen. 

Vnd so Iemands derhalben wider sie ferfeln ^ ) würde, solchs den regiren-
den Bürgermeister ansagen, daß sie I n n das Halßeisen geschlagen, oder nach vor-
wirkunge ^°) sonst gestraft megen werden. 

M e Thorknechte sollen auch nicht geftaten, daß hinforder I n vnd für der 
Stadt, oder I n n der Stadthoren, vff dem Steinwege, Bürger oder Vawren follen 
strewen " ) oder mist machen. 

- 20) Beide Namen, der erste ist ein weiblicher, sind die Namen der Besitzer der Grundstücke. 
2l) Wo dieser Schuhhof auf der Lastaoie belegen war, und welche Bedeutung er hatte, 

ist zur Zeit nicht nachweisbar. — 22) Wäscherinnen. — 23) M ^ Asche, woraus die Lauge zum 
Waschen gezogen ist. — 24) Schließer, der den am Eingang des Hafens über die Oder ge¬ 
zogenen Baum zu verschließen hatte. — 25) Kiper — Brücken-Aufseher, der das Aufziehen 
der Brückenklappen (Deckel) zu besorgen hat. Das Hauptwort Kiper hat mit dem Zeitwort 
kippen gleiche Wurzel. — 26) Havening, Havenung — Hafenplatz, derjenige Theil des Bohl« 
Werks, der zu beideu Seiten der gegen dasselbe mündenden Splitt- d. h. Zankstraße liegt, 
nebst einen Theil dieser Straße (vergl. L. B. I I Th. Bd. VUI, 236.) — 2?) Spater Schlächter-
Wiese genannt. — ^ UuH Graus — Schutt. — 29) Widersetzen. — w) Auch Verwerking 
— Berwirkung, Vergehen, Übertretung. — ^Namentl ich Stroh streuen, ausbreiten. 

32* 
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Eß sal gar nichts gestatet werden, I n den Winterzeiten einigen schnee vf oder 
an die Ader zu bringen, dieweil v i l Mists oder schlams offtmals darunder ist, 
Sondern der fall sonst auß der Stadt für die thore werden gebracht. Die da¬ 
wider thetm sollen gepfandt werden. 

Ein itzlicher der bawen leßet, vnd grußerde oder leymen " ) vff die straßen 
bringen muß laßen, der fall die I n n den nechsten V I I I tagen laßen wider 
wegbringen. Oder so daß Iemandts ließe lenger alda ligen, der sal gepfandt 
werden. 

Der Herr Bürgermeister Joachim plato neben Herrn Gregor pruckman, 
Caspar schiuelbein, Joachim werderman, vnd wen sie sonst welche des Radts 
darzu zihen wollen, haben vom Erbarm Rathe befehlich, die gelegenheit vmb die 
Stadt an der Oder zu besichtigen, Sonderlich an der Mellen in den der Schif-
bawer Lastadien, wie alda mechte ein Platz angerichtet werden, daß alles klapholz 
alda mechte werden vfgewaschen vnd vfgesetzet. 

Zwischen den Brücken sollen keine stoße, Bawholz weiter zu legen, werden 
gestattet, man wolte die dan bald zu Lande bringen. Vnd sal verordent 
werden, wohin ein Ider die legen fall, da sie dem Tiffe vnschedelichen ligen 
kondte. ä. 

Es sal kein Mist, erde oder gemülle an den haüßern an der Oder mit 
kahnen an die scheünen zuführen, werden gelitten, weil solchs an den beiden 
seitten I n dem I n vnd außfchiffen schaden gibt. 

Von den in der vorstehenden Polizei-Verordnung, gegen den Schluß hin, 
genannten Magistrats-Mitgliedern trat, nach den Angaben von Friedeborn*),— 
1) Jochim Plate in den Rath 1541, ward Bürgermeister 1551 und f 1569; — 
2) Gregor Bruchman trat in den Rath 1546, ward Kämmerer 1569, Bürgermeister 
1571 und f 1575; — 3) Jasper Schivelbein wurde Rathsherr 1546, Kämmerer 
1562, f 1569; — 4) Jochim Werdeman trat in den Rath 1558, f aber 
schon 1561. 

Der Abfasfer der Verordnung scheint aus Mitteldeutschland, ein Sohn des 
Frankenlandes gewesen zu sein, da er das Wort Bohlwerk und den Namen Bruch-
mann mit einem P schreibt. 

Die Baumbrücke. 
Wenn an einer frühern Stelle des L. B. angeführt worden, daß jede der 

Hauptbrücken, welche im 16. Jahrhundert von Stadtwegen in Stand gehalten 
werden mußten, 24 Nürnbergsche Fuß breit gewesen set^), so ist diese, aus 
Schleker's Matrikel von 1565 entlehnte, Angabe auch in Bezug auf die Baumbrücke 
richtig, obwol diese, ursprünglich nur eine Laufbrücke, erst vor ca. 150 Jahren, 
nachdem Stettin seinem rechtmäßigem Erben, dem Brandenburg-Preußischen Fürsten¬ 
hause endlich zugefallen war, zum Fahren und Reiten eingerichtet und umgebaut 
worden ist. Es verhält sich damit wie folgt. 

Lehm. 
Paul Friedeborn, im Anhang zum Andern Buch der Stettinschen Geschichten, 1628. 

) L. B. ll Th. Bd. VIH, 181 
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I m Jahre 1730 war die Baumbrücke einer gründlichen Ausbesserung be¬ 
dürftig. Diesen Umstand benutzte der Gouverneur, Christian August Prinz von 
Anhalt-Zerbst, den König in einer Immediat-Vorstellung vom 2. October 1730 
darauf merksam zu machen, daß ein Neubau der Brücke der Kämmerei nicht viel 
mehr kosten würde, als der nothwendige Reparaturbau, selbst dann nicht, wenn 
'man sie so anlegte, daß auch darüber gefahren werden könnte. Der Stadt wäre 
diese Einrichtung sehr nützlich, denn, wenn an der Langenbrücke gebaut werden 
müsse, was oft vorkäme, wäre die Verbindung zwischen der Stadt und der 
Lastadie, und dadurch auch mit den dort, am jenseitigen Ufer belegenen, Pack¬ 
hofe, gänzlich unterbrochen. Der Prinz-Gouverneur stellte daher dem Könige 
anheim, an den Stettiner Magistrat den Befehl zu erlassen, daß derselbe die 
Baumbrücke ganz so umbaue, wie, die anderen Brücken alle seien. Die Kämmerei er¬ 
spare ohnehin, in Folge des Festungsbaus, die Unterhaltung von zwei Brücken, 
nämlich die beim Berliner und dem Anklamer Thor, die durch Füllung des 
Stadtgrabens eingegangen seien. Das Geld, was die Instandhaltung dieser 
Brücken gekostet, könne noch zum Bau der Baumbrücke verwendet werden. — 
Der König erließ hierauf nachstehenden Cabinets-Befehl: 

Von Gottes Gnaden Friderich Wilhelm König in Preußen, Marggraff zu 
Brandenburg, des Heil. Rom. Reichs Ertz Cämmerer und Churfürst :c. :c. 

Unfern gnädigen Gruß zuvor, Würdige, Beste, Hochgelahrte Räthe, liebe 
Getreue. Nachdem Wir auf des General-Major Printzen von Zerbst Antrag 
besage copeylicher Beylage allergnädigst resolviret, daß die ohnedem ziemlich 
schadhafft gewordene sogenannte Baumbrücke in Unserer Stadt Stettin dergestalt 
aus der dortigen Cämmerey Mitteln angelegt und tüchtig gebauet werden solle, 
daß man auch darüber fahren könne, als habt ihr darnach die nöthige Verfügung 
zu thun. Daran geschieh et Unser Wille, und Wir seyn Euch mit Gnaden ge¬ 
wogen. Geben Berlin den 12. Ockob. 1730. Fr. Wilhelm. 

An die Pommersche Kriegs- und Domainen-Kammer; 
Sollen verfügen, daß die sogenannte Baumbrücke zu 
Stettin so groß angelegt werde, daß man auch darüber 
fahren könne, wozu die erforderten Unkosten aus der 
Stettinschen Cämmerey zu nehmen sind. v. Grumbkow. v. Viereck. 

Die Kammer fertigte den Befehl des Königs unterm 22. October 1730 
dem Magistrate mit dem „allergnädigsten Zusatz-Befehle zu, den Bau der Brücke 
unverweilt in Angriff zu nehmen". Bürgermeister und Rath remonstrirten gegen 
den Bau in einer Immediat-Eingabe vom 16. November 1730, worin ausge¬ 
führt wurde — 1) daß die Stadtkämmerei bereits vier Brücken, nämlich die 
Langebrücke über die Oder, die Parnitzsche Brücke, die beim Blockhause über die 
Kleine- und die beim Zol l über die Große Reglitz, zu unterhalten habe, welche 
wegen der starken Passage nach Hinterpommern der Kämmerei „ein schon vieles 
zu repariren kosten. Diese sind insgesambt dergestalt angelegt, daß darüber ge¬ 
fahren werden kann und auch wegen des Commercij mit Hinterpommern so nütz¬ 
lich als unentbehrlich. — 2) Die Baumbrücke hingegen (worüber von undenklichen 
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Jahren her nur die Passage nach der Schiffbauer Lastadie gewesen) anjetzt auch 
zum Fahren einzurichten hält Magistrat „Weder ratious conuusroij noch sonsten 
nöthig. Denn die Reisenden zu Wagen und zu Pferde aus Hinterpommem nach 
dieser Stadt und wieder dahin zurück, nehmen wie natürlich ist, den geraden 
Weg über die Langebrücke, und werden sich hüten den Umweg nach der Baum¬ 
brücke, die ihnen ja ganz entlegen ist, einzuschlagen. Und der von der Einwohner¬ 
schaft der Stadt, welcher nach den Speichern und der Schiffbauer-Lastadie zu 
fahren hat, gewinnt nichts an Raum und Zeit, wenn er die Baumbrücke benutzen 
könnte, da diese ja gegen das untere Ende der Stadt liegt, der Hauptverkehr 
aber aus der Mitte der Stadt, stets über die Langenbrücke am Oberende, Statt findet. ' 
Daher denn Ew. Königl. Majt . selbst allergnädigst befinden werden, daß die Ver¬ 
änderung mit der Baumbrücke vorzunehmen ganz unnöthig ist. Die Stadt-
kämmerei wird damit um so viel weniger zu beschweren fein, als — 3) dieser 
neue Bau nach dem, von dem Stadtzimmermeister Johann Andreas Haase ange¬ 
fertigten Anschlage wenigstens 2234 Thlr. 18 gr. kosten wird, dahingegen die 
Reparatur auf den alten Fuß kaum ^ dieser Summe, nämlich 675 Thlr. be¬ 
tragen wird, ganz abgesehen davon, was die Unterhaltung der größern Brücke 
künftighin in Anspruch nimmt. Da nun — 4) die Stadtkämmerei bekanntlich 
noch tief in Schulden steckt und gar viele zinsbare Kapitalien abzutragen hat, 
sie auch im vorigen Jahre, 1729, zur Repara t ion des Schlosses f ü r des 
Fürsten von Zerbst Durchlaucht Wohnräume allein,1200 Thlr., wie auch zur 
Pflasterung des Steindammes auf der Lastadie und andern außerordentlichen 
Bauten weit über 4000 Thlr. hat verwenden müssen, und dadurch gar sehr er¬ 
schöpft worden ist, so bitten wir allerunterthänigst Ew. Königl. Maj t . geruhen 
allergnädigst, aus angeführten Umbständen an Dero Pommersche Kriegs- und 
Domainenkammer anderweitig rescribiren zu lassen, daß die sogenannte Baum¬ 
brücke nicht als Fahrbrücke umgebaut, sondern nur auf den alten Fuß als Brücke 
für Fußgänger gründlich wieder in Stand gesetzt werde." 

Die Preise kennen zu lernen, welche bei dergleichen Bauten vor 150 Jahren 
gerechnet wurden, ist zum Vergleich mit den Preisen der Gegenwart sicherlich 
wol lehrreich. Meister Haase mußte die Baumbrücke, um sie als Laufbrücke wieder 
in Stand zu setzen, ganz abdecken. Er rechnete, daß die Hälfte der Bodendielen 
wieder verwendet werden könne, ebenso die Hälfte des Geländers :c. die Pfähle 
mußten, weil sie ganz verfault waren, sammt den unter Wasser abgebrochenen 
Pfählen, ausgewunden werden. Das konnte aber, der Schifffahrt und des hohen 
Wassers wegen nicht auf Verding geschehen. Haase rechnete diese Arbeit des Ab-
deckens und des Auswindens zu 60 Thlr. An Materialien waren erforderlich 
30 Stück Eichen a 3 Thlr., 150 Stück Fichten oder Kiefern, ö 16 gr., 180 Boden¬ 
dielen a 8 gr.; für Schmiede-Arbmt, incl. der Zugbrücke, wurden 80 Thlr. ver¬ 
anschlagt. An Arbeitslohn, jedes Stück Eichen oder Fichten zu bearbeiten 16 gr., 
für jedes Stück Bodendielen zu legen 2 gr.: an Rammerlohn von 50 Fichten-
Pfählen fürs Stück 3 Thaler. 

Der König ließ die Vorstellung des Magistrats durch Hof-Rescript vom 
26. November 1730 der Pommerfchen Kammer zum gutachtlichen Bericht zu¬ 
fertigen. Die Kammer ihrer Seits hielt es für angemessen, die Immediat-Ein-
gabe des Magistrats zur Kenntniß des Urhebers des Baumbrücken-Projects zu 
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bringen, um dessen Meinung über die von Bürgermeister und Rath Zegen das 
Project geltend gemachten Gründe einzuholen. Der Gouverneur, Prinz Christian 
von Anhalt, konnte nachdem er das technische Gutachten des Platz-Ingenieurs, 
Major v. Preüs*) eingeholt hatte, in seinem Antwortschreiben vom 15. December 
1730, die Einwendungen des Magistrats gegen den vom Könige nun einmal be¬ 
fohlenen Bau der Baumbrücke als Fahrbrücke in keiner Weise für stichhaltig an¬ 
erkennen. Denn — zu 1) sei, bemerkte er: die Unterhaltung der 4 Brücken 
zwischen Stettin und Damm was Altes, das gar nicht hierher gehöre und wo¬ 
gegen die Stadt alle Zeit den Zol l gehabt habe und noch genieße. Daß aber, 
wie er, der Gouverneur, in seinem Immediat-Vortrag "gemeldet, die 2 Brücken 
am Anklamer und Berliner Thore, die sonst von der Kämmerei Härten unterhalten 
werden müssen, jetzt wegfielen, überginge der Magiftrat mit Stillschweigen,—Zu 2) fei 
nicht die Frage, ob der Weg aus Hinterpommern über die Lange-, oder über die 
Baumbrücke näher sei, sondern es komme darauf an, ob, wenn die Langebrücke 
wegen Reparaturbaues, der zur Sommerszeit doch gar oft vorkomme, gesperrt 
werden müsse, es dem Publikum nicht angenehm sein werde, auf dem Wege aus 
Hinterpommern nach der Stadt und nach Vorpommern über die Baumbrücke 
fahren zu können, als den weiten Weg über — Schwebt zu nehmen, wofelbst 
die nächste Brücke über die Oder sei. — Zu 3) hieß es, wird es sich ergeben, 
daß, wenn der Anschlag von einem Ingenieur angefertigt und von diesem auch 
der Bau geleitet werde, die Fahrbrücke nicht die! höher zu stehen komme, als 
der Reparaturbau der jetzigen Laufbrücke. — Zu 4), bei welchem Punkte der 
Gouverneur persönlich betheiligt war, bemerkte er wörtlich: „durch den hiesigen 
Schloßbau ist der Kämmerei von Sr. Königl. Majestät mehr Gnade geschehen, 
als daß sie (nämlich Bürgermeister und Rath) solchen bei jeder Gelegenheit auf¬ 
zurücken Ursache haben, da sie dadurch von Anbauung eines neuen Commandanten-
tzauses bis Hieher verschont blieben? Übrigens bezog sich der Gouverneur auf 
das pflichtmäßige Gutachten des Bautechnikers, Major v. Preüs, das er seinem 
Schreiben beigelegt hatte. 

Aus diesem Gutachten, unterm 15. December 1730 ausgefertigt, ging hervor, 
daß die Baumbrücke, obwol sie nur von Fußgängern benutzt werden konnte^ doch 
dieselbe Breite hatte, wie die Langebrücke und alle übrigen Brücken auf dem 
Steindamme durchs Bruch, nämlich eine Breite von 22 Fuß, offenbar rheiw 
ländisches Maaß.*) Daß die Brücke für Fuhrwerk zu schwach sei, liege/darin, 
daß zwei Joche gegen das Schlachthaus hin, eins an 3 1 , das andere an y3 Fuß, 
allzuweit von einander gesetzt seien, deren Balken einen starken Schwunß hätten 
und keinen Wagen tragen könnten. Demnächst sei sie mit einfachen und schwachen 
Dielen belegt, welche leicht durchbrächen. Sodann seien die Joche M langer 
Zeit nicht mit frischen und starken Pfählen ausgebessert worden, so daß auch 
diese keine Last mehr zu tragen vermöchten, überdem sei die doppelte, Zugbrücke 

*) So schrieb der Gouverneur den Namen, der Major selbst schrieb v. I3rsw, ein dritte 
in den Acten vorkommende Schreibung ist de Preu. 

5) Da nach Schleker's Angabe die Breite der Brücken 24 Nürnberger Fuß betrug, so er¬ 
gibt sich das Berhältniß des Nürnberger Maaßes zum Rheinländischen wie 12 :11 , und die 
Länge der Langen- und der Baumbrücke — 420 Fuß und die der Groß-Regelitzbrücke — 625 
Fuß Rheinländisch. 
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unterwärts ohne Streben, u. s. w. Nachdem der Major die Idee des Prinzen 
von Anhalt weiter ausgeführt hat, schließt er feinen Bericht mit diesen Worten: 
„Warum sollte nicht zum höchsten eonveuadis und nützlich sein, solche Brücke 
fahrbar zu machen da ja ihre Siwat ion nach der Langebrücke an einer Extremität 
der Stadt, und die qu. Brücke am andern Ende fo weit von einander belegen, 
welche der bequemen Communication nach Brückenmäßig gleich anfangs hätte ein¬ 
gerichtet und fahrbar gemacht werden sollen, ist auch dem Augenschein gemäß, 
ihrer Breite nach wirklich dazu schon angelegt, und darf nur vollends zur Per-
fection gebracht werden". 

I n ihrem Bericht nach Hofe, der am 30. December 1730 erstattet wurde, 
zeigte die Kriegs- und Domainenkammer an, „daß sie zur Bequemlichkeit der 
Passage nicht undienlich fände, wenn diese Brücke zum Fahren und Reiten aptiret 
werde." Die Kammer reichte gleichzeitig eine Abschrift des Schreibens des 
Gouverneurs ein, dem zufolge der von demselben in Aussicht gestellte, vom Platz-
Ingenieur anzufertigende, Bau-Anschlag werde zu erwarten sein. 

Auf diesen Bericht erging das Hofrescript vom 18. Januar 1731 welches, 
wie sich erwarten ließ, bestimmte, daß es bei der unterm 12. October v. I . er¬ 
gangenen Verordnung lediglich sein Bewenden habe und die Baumbrücke dergestalt 
aptirt werden müsse, daß man darüber auch reiten und fahren könne. Abschrift 
des Hofrescripts erhielt der Magistrat unterm 8. Februar 1731 mit dem Befehl, 
sich darnach zu achten. 

Und also geschah es. Schon vor Eingang der Kammer-Verfügung, deren 
Inhal t dem Magistrate durch den Commissarius loci, Kriegs- und Domainen-
rath Uhl, bereits mündlich mitgetheilt worden war, fand am 29. Januar 1731 
eine Conferenz zwischen dem eben Genannten, dem Major de Prew und dem 
Kämmerer Neümann Statt, um sich darüber zu besprechen, auf welche Ar t und 
Weise beim Bau der Baumbrücke zu verfahren sein werde, um den Absichten des 
Königs Genüge zu leisten, die Schifffahrt nicht zu behindern und der Kämmerei 
soviel als möglich Kostenaufwand zu ersparen. Der Major de Prew, als 
Techniker, hatte vom Gouverneur den Befehl erhalten, den Plan zum Bau der 
Brücke auszuarbeiten, demgemäß derselbe in jener Conferenz ein neues Modell, 

. zugleich aber auch eine Zeichnung von der Zugbrücke vorlegte, welche über die 
!,l Pene bei Anklam gebaut worden war und zu jener Zeit als mustergültig ange-
" , fehen wurde. Weil bei dieser die Durchfahrt 5 Fuß fchmäler war als bei der 
.'!'. Stet t ins Baumbrücke, die Stärke der Anklamschen Brücke hauptsächlich in der 
.! Spannung lag und sie ganz steif zusammenlief, so würde nach des Majors 
!!,'!' Meinunß die Nachahmung derselben bei der Baumbrücke wegen derer größeren 
',"'! Flügel nüt großen Unbequemlichkeiten für die durchfahrenden Schiffe verbunden sein. 
>'!' Deshalb 'habe er das neue Modell entworfen, um bei dem herrschenden Frost-
'«^' Wetter diä Probe zu machen, ob die Federn, welche neu unter die Flügel gesetzt 

werden müßten, durch das von ihm vorgeschlagene Rollwerk sich dergestalt an-. ß , uch as von ihm vorgeschlagene Rollwerk sich dergestalt an 
"z ziehen würden, daß die Schiffe beim Durchfahren dadurch kein Hinderniß finden 
! werden, und sich demnächst auch wiederum zur Ruhe setzen könnten. Es sei also 
'!> nöthig von dem Stadtzimmermeister Haase zu hören, ob er sich getraue, an dem 

H .^: jetzigen einen Flügel, welcher, wenn auch sonst die Brücke ganz neu gebaut 
!! '','>. werden sollte, unverändert bleiben könne, die vorgeschlagene Probe zu machen, 
! '' 
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wonächst man dann finden werde, ob etwa ein oder das Andere zu bessern oder 
^ es m 8t3.w yuo zu belassen sei. ' 

Meister Haase, der darauf zur Conferenz zugezogen Wurde, erklärte, daß er 
nach dem Muster des Majors die Probe mit der Klappe machen wolle, und 
könne man demnächst weitern Beschluß fassen. — Zwei Tage darauf zeigte der 
Meister dem Kämmerer Neümann an, daß er von dem Major de Prew ein anderes 
Profil zur Zugbrücke und den Befehl erhalten habe, nach dieser neuen Porlage 
den Probebau auszuführen. I n derselben sei das Rollwerk beibehalten, es seien 
aber an jeder Klappe 8 Rollen, ingleichen 2 Gewichte angebracht, wogegen in 
dem Modell, welches der Major in der Conferenz vom 29. Januar vorgelegt, 
nur 4 Rollen und keine Gewichte gezeichnet gewesen seien. 

Meister Haase führte den Brückenzug nach der Vorschrift aus. Der Baum¬ 
schließer Johann Uhrland zeigte darauf dem Kämmerer Neümann am 4. Apri l 
1731 an, daß die Brücke nicht nur fehr schwer aufzuziehen wäre, so daß jedes 
Mal 4—5 Mann daran arbeiten müßten, was der Major v. Prew beim Passiren 
eines Schiffs unlängst selbst mit angesehen hätte, da doch vorher, ehe der Zug 
nach des Majors Modell gemacht, 2 Personen zum Ziehen hingereicht hätten, 
sondern es verursachten auch die 4 Arme, womit die Klappen gestützt würden, ein 
höchst unbequemes Durchlegen der Schiffe, wie denn erst unlängst ein Holländer 
3 volle Stunden dazu gebraucht und überdem an seinem Eisenwerk was zerbrochen 
habe, „worüber der Schiffer viel Lärmens gemacht". 

Der Magistrat, indem er in dem Berichte vom 18. Apr i l 1731 meldete, 
was an der Baumbrücke nach der Vorschrift des Majors v. Prew geschehen sei, 
brachte die Anzeige des Baumschließers zur Kenntniß der Königl. Kriegs- und 
Domainenkammer, von der das Gouvernement unterm 23. Apr i l ersucht wurde, 
dafür Sorge zu tragen, daß die Brücke so eingerichtet werde, „daß die Schiffe 
selbige ohne Schaden und Incommodität passiren könnten". Der Major v. Prew, 
dem die Beschwerde vom Prinzen von Anhalt zur Beantwortung überwiesen war, 
räumte in einem ausführlichen Pro Memoria die Richtigkeit Her vom Baum¬ 
schließer zur Anzeige gebrachten Mängel im Allgemeinen zwar ein, gab aber zu 
bedenken, daß Am Vorschlag nicht nur zur Probe ausgeführt worden sei, was 
nicht allein von ihm befürwortet, sondern auch in der Januar - Conferenz vom 
Stadtzimmermeister Haase ausdrücklich mit dem Bemerken anerkannt worden sei, 
daß sichtbar gewordenen Mängeln abgeholfen werden könne. Dieser Fall sei 
nunmehr eingetreten, und werde man daher bei dem zum Fahren und Reiten ein¬ 
gerichteten Neubau der Baumbrücke die bei der Probe gemachten Erfahrungen 
gehörig zu berücksichtigen haben. Er fügte hinzu, daß zum Auf- und Abziehen 
der Brücke künftighin drei Leute erforderlich sein würden, deren Annahme jedoch 
nicht der Willkür des Baumschließers zu überlassen sein werde, sondern die von 
Magistratswegen angestellt werden müßten. 

Bemerkenswert!!) ist die Form, in welcher das Anschreiben abgefaßt war, 
womit das Gouvernement die Äußerung des Platz-Ingenieurs der höchsten Landes-
Polizei-Behörde von Pommern zugehen ließ, eine Form welche von dem damals 
üblichen Curialstil so abwich, daß man geneigt sein kann, darin eine vorgefaßte 
Absichtlichkeit zu erkennen. War es der militairifche> oder der reichsfürstliche 
Stand des Gouverneurs, der ihn die gebräuchliche Form vergessen ließ, der 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 33 
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Civil-Behörde. gegenüber, welche vom Könige eingefetzt war, um Seine Allerhöchste 
Person zu vertreten und Seine Willensmeinung, Seine Befehle zur Ausführung 
zu bringen. Sprach doch die Kammer in allen ihren Erlassen und Verfügungen 
stets nur im Namen des Königs, wurden doch alle bei der Kammer eingehenden 
Berichte, Vorstellungen, Eingaben, Beschwerdeschriften nur an die Allerhöchsteigene 
Person des Königs gerichtet! Das Anschreiben des Gouverneurs lautete verbowim» 
wie folgt: — 

Der Königl. Kriegs- und Domainen Cammer Hieselbst wird auf Dero Gin¬ 
gabe (?) vom 23. April des Herrn Major v. Preu seine Erklärung in «riFwy 
communicirt, woraus Sie mehreren Inhalts ersehen, worauf es eigentlich ankommt 
daß die Zugbrücke so schwehr aufzuziehen? Dieserhalb wird aber der Anbau der 
Neuen Brücke nicht nachbleiben können, vielmehr wird zu reguliren seyn, waß für 
Leüthe zu derselben aufziehung zu bestellen? Stettin, den 4. May 1731. 

Christian August P. Anhalt. 
Abschrift dieses Schreibens und des Memorials des Majors de Prew, fertigte 

die Kammer an demselben Tage dem Magistrate zur Erklärung zu; und damit 
schließen die — 

s^ota wegen Anlegung der Baum-Brücke daß man darüber fahren kann. 1730 Oct. 
Ti t . 7. Stettin. Nr. 182. I m Archiv der Königl. Regierung.) 

Aus den Acten des Raths-Archivs ergibt sich, daß die Kämmerer vom 
Magistrate unterm 11. Mai 1731 angewiesen wurden, das in dem Pro Memoria 
des Majors de Prew dargelegte Bau-Project dem Zimmermeister Haase zu 
dessen Erklärung vorzulegen, und diese, unter etwaiger Zuziehung des Com-
misfarius loei, Kriegsraths Uhl, zu Protokoll zu nehmen. Das Protokoll fehlt 
aber in den Acten. Man erfährt also nicht direct, daß die Baumbrücke ganz 
nach den Wünschen des Gouverneurs, Prinzen von Anhalt-Zerbst, umgebaut 
worden ist, mdirect geht dies jedoch aus nachfolgenden Schriftstücken hervor. 
So wird der Zimmermeister Johann Andreas Haase am 5. Juli 1831, vorge¬ 
laden, um wegen des an der Baumbrücke zu errichtenden Geländers Rücksprache 
zu nehmen. Der Kämmerer Neümann, der den Termin abhält, befragt ihn, was 
er für die Arbeit haben wolle, das Geländer von Joch zu Joch gerechnet und 
nach der Form, wie es an der Berliner und Anklamer Thorbrücke fei, diejenige 
Form, welche von dem Major de Prew herrühre, und die der Prinz von Anhalt 
für die Baumbrücke in Vorschlag gebracht habe. Meister Haase fordert für das 
Stück von Joch zu Joch 1 Thlr. Neümann bietet ihm 16 gr., in Anbetracht 
daß die neue Form lange nicht so viel Arbeit mache, wie die frühere. Der 
Meister meint, das des Kämmerers Gebot doch gar zu wenig sei, damit könne 
er nicht auskommen; endlich einigt man sich über den Preis von 17 gr. Pro 
Stück. Der Commissarius loei, Kriegsrath Uhl, dem das Protokoll sofort dr. m. 
zur Bestätigung vorgelegt wird, hält dafür, daß 14 gr. genug seien, „doch kann 
vor dismal es so passiren", wie verabredet worden. Dann kommt die Anlegung 
eines Privet unter der Brücke zur Sprache, Haase verlangt dafür 24 Thlr., 
einigt sich aber mit Neümann auf 20 Thlr., womit Uhl aber nicht einverstanden 
ist, sondern den Preis auf 15 Thlr. herabsetzt. Am 3. September 1731 be¬ 
geben sich der Kämmerer Neümann und der Major de Prew in Begleitung des 
Meisters Haase nach der Baumbrücke um wegen des an der Zugbrücke anzu-

ilü.'' 
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bringenden Portals Verabredungen zu treffen, sowie um eine Vergleichung der 
de Prewschen Zeichnung mit der Örtlichkeit vorzunehmen und sich über den Kosten¬ 
betrag zu einigen. Der Meister fordert für diefe Arbeit 70 Thlr., läßt sich aber 
bis auf 65 Thlr. herunterhandeln, womit der Major einverstanden, nicht aber der 
Commissarius loei, „nach dessen Begriff das Portal nicht über 50 Thlr. kommen 
müßte", doch überläßt er die Preisbestimmung dem Magistrat. 

Schon einige Jahre vorher war die Baumbrücke ein Gegenstand der Ver¬ 
handlung in der im Obigen auseinandergesetzten Richtung. Der Bürgermeister 
v. Schack*) registrirte am 8. Apr i l 1726: Der General-Lieutenant und Gouver¬ 
neur v. Bork habe einen Unterofficier zu ihm geschickt und durch diesen sagen 
lassen, wie die Majore der Garnison Beschwerde geführt, daß sie bei ihren 
Patrouille-Ritten nicht zu Pferde über die Baumbrücke gelangen könnten, der 
General habe deshalb verlangt, näher zu untersuchen und festzustellen, ob die 
qu. Brücke nicht zum Reiten eingerichtet werden könne? Kämmerer Liebeherr, 
dem die Sache zugeschrieben worden war, schickte sofort den Bauschreiber und den 
städtischen Werkmeister nach der Brücke, um sie besichtigen zu lassen, und be¬ 
richtete auf Grund der von ihnen ertheilten Auskunft: — Daß, um den vom 
General-Lieutenant v. Bork beantragten Zweck zu erreichen, es nöthig sein werde, 
noch, viele Pfähle und Joche anzufertigen und einzustoßen, die Bodendielen weg¬ 
zuschaffen und durch doppelte Planken zu ersetzen. Ferner sei unter dem 
Zuge noch ein Joch einzurammen, wodurch der Hafen versperrt und par 
00U86HU6I106 die Handlung der Stadt luiuiret werde, auch diese Umwandlung 
der Brücke über 300 Thlr., ohne die Materialien zu rechnen, koste, wozu man 
doch a parts Oainsratz nicht verpflichtet fei,, weil dieselbe dem Publikum zum 
Besten bereits die Langebrücke über den Strom mit schweren Kosten unterhalte, 
und die Baumbrücke nnr wegen des Schlachthauses und der Viehställe, wie auch 
der Schiffsbauerei zur Ooiuiiioäits nicht aber zur nocsWits angelegt und deshalb 
nur leicht und weitläufig gebaut und ein Schlagbaum davor gezogen worden 
sei. Auch Hieselbst keine ueeWÄta» pudiiea, vorhanden, sondern eine priv^ta 
eoiuuioäitaL von 4 Personen (den Majoren der Garnison), denen 'zu gefallen die 
Bürgerschaft mit einem neuen 0ü6r6 nicht beschwert werden dürfe,., da die Kam¬ 
mern fchon Brücken und Dämme genug zu unterhalten habe. Überdem schön 
bei 100 Jahren seit Einbruch der Schweden hier eine Garnison gewesen, welche 
in ihrem Patrouillewesen keine Verhinderung desfalls verspüret und niemals 
dergleichen Neuerung praßtßnäirtzt habe. Kämmerer Liebeherr war daher der 
Meinung, daß p6r memoriaie bei des Hrn. Gouverneurs Excellenz diese Um¬ 
stände vorzustellen und zu bitten sei, daß die HH. Majore zur Ruhe an- und 
mit ihrem pstito abgewiesen werden möchten. Und also geschah es durch das 
„demüthige gehorsamste Memorial von Bürgermeister und Rath in Alten Stettin" 
vom 11. Apr i l 1726, worin die Gründe der Ablehnung in denselben Worten 
des Kämmerers — doch wohl weislich mit Weglassung des letzten Satzes, wie¬ 
derholt wurden. General-Lieutenant v. Bork ließ dann auch seinen, kürzester 
Hand in echter Soldaten-Manier kundgegebenen Antrag einstweilen auf sich be¬ 
ruhen. Sehr wahrscheinlich mit seiner Zustimmung wurde er aber im Sep-

*) Balthasar v. Schack war Bürgermeister von 1723 bis f 1739. 
33* 
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tember 1726 von dem Commandanten der Festung, Obersten von Born, wie¬ 
derholt, und zwar auch in eigenthümlicher Weise, indem derselbe den Stadt-
fekretairWepers durch Ordonnanz zu sich entbieten ließ, um ihm zu sagen, der 
Magistrat müsse die Baumbrücke so einrichten lassen, daß man hinüber reiten 
könne, auch dafür Sorge tragen, daß die großen Löcher, die darauf waren und 
sonstige Beschädigungen ungesäumt ausgebessert würden. Der Stadtsekretair 
Pepers erhielt hierauf vom Magistrate den Auftrag, dem Obersten mündlich zu 
eröffnen, daß aus der Aptirung der Brücke zum Überreiten nichts werden könne 
und die HH. Offiziere die Brücke nicht zu Pferde Yassiren dürften, dadurch 
würden sie sich selbstverständlich vor Schaden bewahren, und geschähe es dennoch 
würde Magistrat wegen Verderbens der Brücke Satisfaction von ihnen bean¬ 
spruchen. , Der Stadtfecretair richtete am 14. September 1726 den Auftrag 
beim Obersten v. Born aus, der darauf erwidert hatte: ^,Ist schon gut, ich 
werde den HH. Majors davon part geben." I n der Folge scheint der Magi¬ 
strat es doch nachgegeben zu haben, daß die Brücke den berittenen Ofsicieres, 
insonderheit zur Zeit der Parade, geöffnet werden durfte. Nun aber brachte 
der Baumschließer am 11^ Februar 1727 zur Anzeige, daß Tages vorher, 
gegen 4 Uhr Nachmittags der Major v. Lüderitz zu Pferde vor dem Schlag¬ 
baum erschienen sei, und weil er den Schlagbaum verschlossen gefunden,, das 
Schloß durch einen herbeigerufenen Soldaten mit Gewalt habe abreißen lassen. 
Beschwerde, die dieserhalb bei dem Obersten v. Born, und dem Obersten v. 
Flotow, Commandeur des Regiments, bei dem der :c. Lüderitz stand, hatte 
weiter keinen Erfolg, als daß beide Offiziers, unter Mißbilligung des Factums, 
versicherten, „daß es künftig nicht mehr geschehen solle". 

Diese Vorgänge, welche ein B i ld geben können von dem Geiste des Mi l i¬ 
tarismus damaliger Zeit der Stadtobrigkeit und dem Bürgerthume gegenüber, 
sind gleichsam die Prolegomena der Cabinets-Ordre vom 12. October 1730, 
mit der wir den vorliegenden Artikel über die Baumbrücke eingeleitet haben. 
W scheint der Bau der Baumbrücke bei ihrer Umwandlung aus einer Fuß¬ 
gänger-Brücke in eine Fahr- und Reitbrücke bis ins Jahr 1732 gedauert zu 
haben. Unterm 11. Juni dieses Jahres enthalten die Acten die Bemerkung: 
Der Gouverneur Prinz von Anhalt-Zerbst habe von dem Bürgermeister v. Liebe¬ 
herr verlangt, daß die Brücke, nach dem Vorbilde der Berliner und Anklamer 
Thorbrücke angestrichen werde, d. h.: mit den preußischen Farben, ..schwarz und 
weiß. Gegen dieses Verlangen ließ sich nichts einwenden, da ein ölanstrich zur 
Erhaltung des Holzes wesentlich beiträgt. Es mußten die Geländer auf allen 
Seiten, mgleichen die zwei Zugbrücken mit den Portalen und allen Zubehör 
drei M a l mit weißer Firnißfarbe angestrichen, und darauf das vierte M a l die 

. Staffirung mit schwarzer Ölfarbe, wie es bei der Fortifikation gebräuchlich ist, 
gesetzt werden. Der Magistrat berief alle in der Stadt lebenden Anstreicher 
oder Maler, wie er sie nannte, um ihre Forderungen für die Arbeit abzugeben. 
Die Herren Anstreicher nannten sich selbst Kunstmaler — einer unterschrieb sich 
Kuntzst Mahler — und einer, Namens Krüger, war es wirklich, ein Portrait-
maler nämlich, der sich sehr wunderte, daß ihm der Antrag einer so ordinairen 
Arbeit gemacht werde. Eichner entschuldigte sich, die Arbeit an der Brücke 
nicht übernehmen zu können, weil er gar zu viel mit dem Altar in der Iacobi-
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kirche zu thun Habs; Wollfram verlangte 92 Thlr., Fahrenholtz nur 56 Thlr., 
Rudow 66 Thlr., der sich indessen, unter gewissen Bedingungen bis auf die 
Forderung des Fahrenholtz herabdingen ließ, und dem die Arbeit übertragen 
wurde, nicht dem Fahrenhsltz, „weil er sich nicht im Amte befindet, würde man 
mit demselben deshalb Wunder haben". M i t dem Anstreichen der Brücke war 
die letzte Arbeit an derselben vollendet. So ist also..die Baumbrücke.seit dem 
Jahre 1732 ein für Fuhrwerk und Reuter gangbarer Übergang der Oder. 

^ o t a Ourias wegen Reparation der Baumbrücke, und daß dieselbe zum überfahren 
und überreiten aptirt werden möge. Tit. V I , kolirs^, Wege, Brücken. Nr. 19. Vol. 1.^ 

Bebammg der Lastadie, unter der Regierung Königs Friedrich Wilhelm I . 

Die Zerstörungen, welche das Bombardement der Moskowito-Saxonen, 1713, 
in der Stadt angerichtet hatte, waren ein Gegenstand, dem der König Seine av-
hülfliche Theilnahme gleich nach Besitzergreifung von Stettin in Folge des 
Schwedter Sequestrations-Vertrages in landesväterlicher Huld zuwandte, war Er 
doch, selbst während dieses Interimisticums, als rechtmäßiger Erbe des ausge¬ 
storbenen Geschlechts der Greifen-Fürsten, des festen Willens, das Kleinod, 
welches Seinem großen Vorfahren im abgewichenen Jahrhundert vorenthalten 
worden war, Sich durch keine Macht der Erde wieder entreißen zu lassen. 
Friedrich Wilhelm I. hat die Bestimmungen des Westfälischen Friedens, so weit 
sich dieselben auf Pommern, als eine der sogenannten Satisfactionen der Krone 
Schweden, beziehen, nicht anerkannt, und diesen Gedanken durch die Inschrift 
auß dem von I h m erbauten Berliner Thore in wenig Worten einen Aus¬ 
druck gegeben, wie er klassischer nicht gedacht werden kann. Diese Inschrift' 
ist ein politisches Glaubensbekenntniß * ) , . das die weitläufigsten, mit historischer 
Gelehrsamkeit ausgestatteten, staatsrechtlichen Deductionen, wie sie sonst wol zur 
Rechtfertigung ungewöhnlicher Fürsten-Unternehmungen im Gebrauch waren, und 
noch find, tief in den Schatten stellt. ' 

Zur Ausführung Seines Willens in Bezug auf Wiederherstellung der Stadt 
Stettin ernannte der König eine Immediat-Commission, die I h m Vorschläge zu 
machen hatte, wie dem Unheil abzuhelfen sei, welches von den Geschossen der 
Russen angerichtet worden war. Die von der Commission I h m unterbreiteten 
Anträge unterwarf der König Seiner höchsteignen Kritik und bestimmte, nach 
gründlichster Untersuchung, das, was von den Vorschlägen ausführbar oder nicht 
ausführbar sei, was demnach geschehen solle. Die Immediat-Commission bestand 
aus — dem Gouverneur der Festung, General-Lieutenant v. Bork**) und dem 

5) Schon allem feinet halber muß das Berliner Thor, abgefehen von der Architektur, als 
ein Bau-Denkmal für ewige Zeiten erhalten werden. 

**) Adrian Bernhard v. Bork, geb. am 21. Ju l i 1668 auf dem väterlichen Gute Döberitz, 
im Regenwalder Kreife, starb, in den Grafenstand erhoben, als General-Feldmarschall und 
wirkt, geheimer Etats-, Kriegs- und Cabinetsminister der auswärtigen Angelegenheiten, auch 
Ritter des schwarzen Adler-Ordens 2c., Obrist über ein Regiment zu Fuß, Dompropst zu 
Havelberg, Amtshauptmann zu Kolbaz, Schloß-, Burg- und Erbgesefsener auf Labes, Regen¬ 
wald, Strahmehl, Wangerin, Stargord 2c. lc. am 25. Mai 1741. Als Gouverneur von Stettin 
unterschrieb er die von ihm ausgehenden Erlasse einfach A. B. Borcke. 
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Kanzler v. Grumbkow*). Ihnen beigegeben waren: als Militair-Commisfarius 
der Ingenieur vom Platz, Major v. Prew, als Civil-Commissarius, der Kriegs-
und Domainen-Rath Uhl, den die Kriegs- und Domainenkammer als OomNiä-
8arw8 loci speciell für die Stadt Stettin bestellt hatte. Außerdem war die vom 
Könige im Jahre 1723 aus dem frühern Commissariat und der Amtskammer zu 
Stargard gebildete Pommersche Kriegs- und Domainenkammer zu Stettin ange¬ 
wiesen, der 'Immediat-Commission bei dem Retablifsements-Geschäft überall zur 
Hand zu gehen und deren Anordnungen und Verfügungen Folge zu geben; ins« 
besondere war diese Verpflichtung dem Chef-Präsidenten der Kammer, v. Massow, 
auferlegt. 

Die schwere und langwierige Belagerung von 1677 hatte die Lastadie in 
Trümmer gelegt. Kein Haus war aufrecht stehen geblieben. Zwar hatten die 
Eigentümer der zerstörten Wohnungen sich in den Ruinen einzurichten gesucht, 
um nur wieder unter Dach und Fach zu kommen, allein es war ein Nothbehelf 
gewesen mit den hölzernen Baracken, die sie errichtet hatten, und die jetzt nach 
Ablauf von 4(1 Jahren, den Einsturz drohten und daher für die darin Woh¬ 
nenden lebensgefährlich waren. Zwischen diesen Hütten waren aber noch un¬ 
zählige offene, wüste Stellen, deren Eigner entweder in der Belagerung mit Frau 
und Kind ums Leben gekommen oder durch die erlittenen Verluste so gänzlich 
verarmt waren, daß an ein Wiederaufbauen von ihrer Seite nicht gedacht werden 
konnte. War auch des Königs Sorge zunächst M d vorzugsweise auf die Wie¬ 
derherstellung der Stadt gerichtet, deren Westseite in der Oberstadt von den 
Moskowitern in eine große Ruine verwandelt war, so hatte er dennoch sein 
Augenmerk auch auf die Lastadie gerichtet> die Seines Großvaters Feldherr 

'Schwerin im Jahre 1677 bei der Hartnäckigkeit der Vertheidigung Seitens der 
Besatzung, wie der Bürgerschaft, nicht hatte verschonen können. 

Es liegen in den Acten Verfügungen des General-Lieutenants v. Bork an 
den dirigirenden Bürgermeister und Landrath Freiberg "^) aus den Jahren 1722 
und 1723 vor, aus denen hervorgeht, daß es schon um diese Zeit des Königs 
Wille war, die Lastadie ordnungsmäßig wieder aufzubauen, und in dieser Be¬ 
ziehung die gemessensten Befehle an die Immediat-Commission erlassen hatte. 
Die Verfügungen betrafen Fälle, in denen die Eigner von wüsten Stellen den 
König um Unterstützung zum Bau gebeten hatten, ja ein ähnlicher Fall kam 
bereits 1719 vor. Weitere Fälle waren baupolizeilicher Art. So hatte Alexander 
Bamberg in der Kämmerei den Antrag gestellt, daß die wüste Stelle auf der 
Lastadie, welche er von der Drakör-Compagnie gekauft, Behufs einer von ihm 

*) Philipp Otto v. Grumbkow, geb. 1684, wirkt, geheimer Etats- und Kriegsminister, 
Oberpräsident aller hohen Landes-Collegien in Pommern, Kanzler der Bor- und Hinter-
pommerschen Landes-Regierung, auch Ober-Hauptmann der Lande Lauenburg und Bütow, 
Ritter des schwarzen Adler-Ordens, Erbherr auf Lupow, Runow, Varzemin, Darsin, Wangerske lc. 
starb am 26. August 1752. War ein jüngerer Bruder des berühmten Feldmarschalls Friedrich 
Wilhelm v. Grumbkow. 

**) Christian Friedrich Freiberg war erster Bürgermeister und Landrath von 1712 bis f 1726. 
Der erste der angeführten Erlasse ist vom 29. October 1722, der zweite vom 5. März 1723 
datirt und sind an Freiberg — so schreibt der General den Namen — ohne die 3 Buchstaben 
gerichtet. Es ist daher ein I r r thum, wenn Gustav Kratz i n : „Die Städte der Provinz 
Pommern". Berlin 1865, S. 411, sagt, der Bürgermeister Fr. sei vor 1723 nobilitirt. 
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gewünschten Erweiterung besichtigt werden möge. Kämmerer Liebeherr begab sich 
an Ort und Stelle und fand, daß die Stelle 20'/2 Fuß breit war. Sie stieß 
an den sog. Zacharias Gang, welcher hier 17 Fuß Breite hatte, davon wollte 
der Käufer noch 3 Fuß zugelegt wissen, damit er sein zukünftiges Haus um foviel 
breiter bauen könne. Kämmerer Liebeherr stattete darüber,am 15. Februar 1725 
gutachtlichen Bericht ab, in Folge dessen Bamberg's Antrag abgelehnt wurde, 
weil der Zacharias Gang, als via pudlica um so weniger verengt werden dürfe, 
als der Nachbar zur Rechten bereits Beschwerde geführt, dqß er mit seinen Heü-
wagen nicht bequem werde durchkommen können. Major de Prew, von der 
Immediat-Commission mit dem Technischen des Retablissements-Geschäfts be¬ 
auftragt, sollte sich mit der Verengung des Zacharias-Ganges einverstanden 
erklärt und sogar vorgeschlagen haben, den Gang vermittelst eines Thorweges 
zu verschließen. Aus einer andern Bausache, welche ebenfalls dem Jahre 1725 
angehört, geht hervor, daß es auf der Lastadie einen „Fürsten-Garten" gegeben 
hat, der anscheinend zwischen dem Wall und hinter dem Zimmerhofe in der 
Pladdereie gelegen gewesen ist. Folgende Cabinets-Ordre: — 

Von Gottes Gnaden Friederich Wilhelm König in Preußen 2c. 2c. Unfern 
gnädigen Gruß zuvor 2c. 2c. Wir haben euren allerunterthänigsten Bericht vom 
29. I u l y a. e. sambt der Tabelle von denen in 8 Jahren neüerbauten Häusern 
und seit 10 Jahren neu angesetzten Bürgern wohl erhalten. Wenn Wir nun 
daraus vernommen, daß in Unferm dortigen Herzogthum annoch 1294 wüste 
Haus Stellen vorhanden sind, und Wir zu aufmunterung der Bauenden in 
Gnaden resolviret, daß die 15 Procent Baufreiheitsgelder und 8 Prct. Aolz-
geld denjenigen, so die in allen Städten vorhandenen 1294 wüste Haus Stellen 
in denen negsten 4 Jahren bebauen wollen, nach wie vor gezahlet werden sollen. 
Alß habt ihr euch .darnach zu achten, und diese Unsere allergnädigste willens-
meynung durch die (^omuiigsarioZ loci und Magistrate in allen Städten bekandt 
machen zu laßen. Seynd euch 2c. Geben zu Berlin, den 2. September 1727. 

Fr. Wilhelm. 
An die Pommersche Kriegs- und Domainen-Cammer. 

fertigte die Kammer mittelst Verfügung vom 6. September dem Magistrate von 
Stettin in Abschrift zu, nachdem sie demselben bereits unterm 2. September 
aufgegeben hatte, die sämmtlichen auf der Lastadie wohnenden Bürger unverweilt 
vorzufordern und von jeglichem aä protocollym zu vernehmen, ob er gemeint 
sei, sein baufälliges und den Einsturz drohendes Haus, wodurch ohnehin die 
ganze Lastadie nach ihrer dermaligen Beschaffenheit in die größte Feüersgefahr 
gesetzt werden könnte: bei freien Baumaterialien, welche der König schenken 
werde, selbst nach dem Abriß, so einem jedem Bauenden solle gegeben werden, 
zu bauen, dabei ihnen anzudeuten, daß diejenigen, welche jetzt in boe termino 
sich nicht bestimmt' erklären würden, nicht weiter gehört, sondern damit gänzlich 
präcludirt und die Stellen Anderen die sich um dieselben bewerben würden, an¬ 
gewiesen werden sollten. 

Die Vernehmung fand am 4. September 1727 auf dem Rathhause Statt. 
Es waren ihrer überhaupt 112 Interessenten, wovon aber 4 nicht erschienen 
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waren, weil sie Heils.bettlägerig krank, theils verreiset waren. Sei hervorge- .' 
hoben, daß unter den Lastadischen Bürgern sich 5 französische Colonisten, Namens -
Pierre Gaillard, Philipp Buret, Samuel Grivan, Jean he Lubet und Lduis 
Colas*) befanden. Was für eine Profession sie trieben ist weder bei ihnen, noch 
bei einem der Deütschm angegeben, mit Ausnahme eines einzigen der Interessenten; 
es ist Peter Franz*), der Pulvermüller, der sich zum Bauen bereit erklärt, 
„wenn ihm erlaubt würde, sein Haus in der Reihe auf der Gasse zu setzen, 
die Mühle aber sollte an dem abgelegenen Orte, wo sie jetzo wäre, verbleiben". 
Ein gefährliches Ding das! Eine Pulvermühle mitten zwischen menschlichen Woh¬ 
nungen, die zudem allesammt äußerst gebrechlich sind! Die Sicherheits-Polizei 
scheinen Bürgermeister und Rath, selbst zur Schweden-Zeit, nicht eben kultivirt 
zu haben. Bei einigen Namen steht das Wort „Meister", also ist der Besitzer 
der Stelle ein Handwerker. Der französische Colonift Jean de Lubet erklärt; 
„Sein Haus, worin er jetzt wohne, würde hoffentlich nicht dürfen verändert 
werden, weil es ein ansehnliches Gebäude sei, was aber die wüste Stelle neben 
ihm anbelange, so wolle er solche, wenn ihm nach I . K. Majt. allergnädigfter 
Intention die Materialien bis zur Baustelle frei geliefert würden, bebauen, jedoch 
bitte er, dabei, gegen 4 Prct. Zinsen, ihm mit 500 Thlr. zu assistiren, weil er 
sein Kapital zu seiner Fabrik nuthwendig brauchen müsse." Welcher Art die 
Fabrik war, ist nicht gesagt. Die allermeisten Interessenten sind bereit, zu bauen, 
jedoch, weil sie mittellos, nur unter dem Beding, daß ihnen, außer den in Aus¬ 
ficht gestellten freien Baumaterialien und den Procentgeldern, eine außerordent¬ 
liche Geldunterstützung bewilligt werde, um die Bau-Handwerker bezahlen zu 
können. Johann Emmerich sagt: seine Haüser wären in gutem Stande, ständen 
auch in der Linie, wenn sie aber dennoch geändert werden müßten, wäre er 
dazu bereit, sofern I . K. Majt. ihm zu dem Vorschuß, so er noch von der 
Krone Schweden mit 320 Thlr. zu fordern hätte, allergnädigst verhelfen wollte, 
sollte aber dieses nicht geschehen können, müßte er dennoch sich der Königl. 
Gnade unterwerfen. Mehrere Eigenthümer haben ihre Haüser vor 12, 19, 20^ 
Jahren gebaut und diese befinden sich gut im Stande; einige Haüser sind erst 
vor 3 Jahren aufgeführt und zwar ausschließlich nach den Vorschriften, welche 
der General-Lieutenant v. Bork ertheilt hat. Diese standen auch in der Flucht¬ 
linie, welche für die große, Straße der Lastadie angenommen war, während die 
anderen alle die gerade Linie bald überschritten, bald hinter ihr zurückblieben. 
Es kam aber beim Retablissementsbau darauf an, der großen Lastadienstraße 
eine regelmäßige Form zu geben**). Welche Hausstellen unbebaut waren, ist 
in dem Protokoll nicht angegeben. 

Dasselbe wurde vom Magistrate am 5. September 1727 mittelst kurzen 
Anfchreibens, ohne irgend eine gntachtliche Äußerung über die von den Eigen-
thümern der Stellen abgegebenen Erklärungen, der Kgl. Kriegs- und Domainen-
kammer eingereicht, die darauf nichts weiter verfügte, dagegen unterm 9. Sep¬ 
tember 1727 dem Magistrate den Befehl zufertigte, dafür sofort Sorge zu 
tragen, daß, nachdem der General-Lieutenant v. Bork und der Kanzler v. 

*) Diese Namen sind noch heute, 187S, in der Einwohnerschaft von Stettin vertreten. 
**) Vergl. L. B. I I . Th. Bd. VIII, 221, Anm. 1. 
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Orumbkow am Tage vorher die Lastadie besichtig^ und gefunden hätten wie 
noch gar viele wüste Stellen in der Hauptstraße vorhanden, für diese ledigen-
Stellen Neübauende zu ermitteln, denen die Königlichen Verwilligungen, auch 
die fernere Begünstigung bekannt zu machen sei, daß die Baumaterialien ohne 
Entgeld für den Transport aufs Bohlwerk geliefert werden sollten." Da es, 
so schloß die Verfügung, gar leicht sein werde, daß solche (Neüanbaueude) sich 
angeben, so habt I h r Uns binnen 8 Tagen die Specification davon zu über¬ 
geben, und Euch, so lieb Euch Unsere Gnade ist, mit allem Fleiß dahin zu, be¬ 
arbeiten, daß so viel Neüanbauende zu diesen wüsteu Stellen herbeigeschafft, 
als nothwendig sind, und selbige, von Ihnen nach dem Plane, so der Major 
de Preu geben wird, bebauet werden." 

Der Magistrat erließ hierauf folgende — „Notification wegen Anbauung 
der Lastadie zu Stett in: Demnach Ihro Königl. Majestät in Preußen, unser 
Allergnädigster König und Herr, in hohen Königl. Gnaden resolviret, daß die 
Lastadie, insonderheit die noch viele in der Haupt-Strassen befindliche wüste 
Stellen, bey freyen Materialien und derselben freyen Transport, aufgebauet 
werden sollen. Als wird solches männiglich hierdurch zur Nachricht gestellet, 
und können sich diejenige, so auf obige Königl. Allergnädigste Conditiones, nach 
dem von den Herrn Major de Prew, ihnen zu gebenden Rissen zu bauen inten-
tioniret sind, bey dem Lastadischen Gericht sofort und ohne einigen Zeit-Verlust 
melden"; — die am schwarzen Brett in der Vorhalle des Rathhauses ausgehängt 
und in den „Wöchentlichen Stettinischen Frage- und Anzeigungs-Nachrichten", Nr. 
24 vom 12. September 1727 bekannt gemacht, sowie am XIV. Sonntage 
p. I r w i t . von den Kanzeln zu St . Gertrud, St . Petri und St . Nicolai ver¬ 
lesen wurde. Weil sich aber innerhalb der von der Königl. Kammer gestellten 
Frist kein Baulustiger bei den Lastadischen Gerichtsvögten gemeldet hatte, so 
wurde dies der Aufsichtsbehörde mittelst Berichts vom 19. September 1727 an¬ 
gezeigt. Hierauf erging am 22. September das, von dem Kammer-Präsidenten 
v. Massow und dem Kriegsrath Uhl unterzeichnete Mandat, daß Magistratus 
sich möglichste Mühe geben müsse, einen und andern Neüanbauenden ausfindig, 
auch selbst ̂ Anstalt zu machen, diejenigen alten Haus er und Stellen, welche der 
Kämmerei heimgefallen, aus deren Mitteln abreißen und wiederum neu bauen 
zu lassen. 

Am 23. September fand auf dem Rathhause zwischen dem Commissarius 
loci, Kriegsrath Uhl, und dem Magistrate — Bürgermeister Hübner, Syndicus 
Blindow, Senatoren Zastrow, Hartke, Neümann, Rabe, Haake—eine Conferenz 
Statt, die der zuerst genannte mit den Worten eröffnete, daß beim löbl. Ooi-
Ißßio 86Qäw8 bereits bekannt wäre, wie Se. Königl. Majt. allergnädigst be¬ 
schlossen, die Vorstadt Lastadie mit anständigen und neuen Häusern bebauen zu 
lassen, und daß Sie allergnädigst versprochen, außer den Procentgeldern und 
Freijahren, die noch regulirt werden würden, den Neüanbauenden die Baumate¬ 
rialien bis an Ort und Stelle frei liefern zu lassen; damit also das löbl. 
Collegium von Allem desto mehr informirt sein möge, so habe er, Commissarius, 
es für nöthig erachtet, demselben den Plan, wie die Straßen geregelt werden 
sollen, ingleichen den Abriß zu den neüzuerbauenden Häusern mitzutheilen. Zur 
Ausführung dieser Sache wäre nun aber — 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 34 
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1) Nothwendig, daß ihm das Cataster von den auf der Lastadie befind¬ 
lichen Wohnstellen, zufammt ihrer Vermessung, nächstens zugestellt würde, um zu 
sehen, wie man selbige in eine Regelmäßigkeit bringen könne. ^ 

2) Habe'er bereits aus den, von dem Landrathe Freiberg ihm communi-
cirten Specificationen, was für Kämmerei- und gerichtlich verschriebene Schulden 
auf diesen Häusern hafteten, ersehen, daß ein großer Theil derselben ganz ver¬ 
schuldet wäre. Weil nun dem pubiieo sehr nachtheilig sein würde, wenn man 
die Kämmerei-Schulden so platterdings daran geben und die Stellen und Haüser 
Anderen zum Anbau cediren wolle, so würde löbl. Collegium gemeinschaftlich 
mit den Kämmerei-Bedienten zu untersuchen haben, ob und welche Haüser etwa 
zu conserviren und der alten Schulden wegen aus den Kämmerei-Mitteln neu 
aufzubauen wären, weil doch bei diesem Bau die Kämmerei nichts verlieren, 
sondern die Materialien dabei gewinnen könne, ohnedem auch auf die Baukosten die 
Procentgelder und Freijahre wieder abgingen. Er würde demnach das Unter-
fuchungs-Protokoll mit Ablauf dieser Woche gewärtigen. 

3) Hätte Magistratus und das Mdlicuin selbst einige Haüser auf der 
Lastadie, welche unumgänglich neu gebaut werden müßten. Unter diesen wären 
— (1) das Lastadische Gerichtshaus, (2) das Hospital S t . Gertrud, (3) das 

,.z Kirchen-Organisten-Haus, (4) das Klinghaus, von denen Letzteres auf feiner 
i'„ Stelle nicht stehen bleiben könne, die übrigen aber theils neu gebaut, theils so 
'<" eingerichtet werden müßten, daß sie in eine Linie kämen. Es würde also löbl. 
>.' i Collegium dieserhalb die Verfügung zu machen wissen. 
H' 4) Sodann wäre beschlossen worden, daß der Sumpf hinter den Leitern (?) 
.̂! bebaut werden solle, weil zur rechten und linken Seite dieses Sumpfes wol 

!.! immer ein neu Anbauender sich finden werde. Wenn auch die Straße davon 
!̂ abginge, so bliebe in der Mitte etwa -ein Platz von 30 Fuß, welcher sich ganz 
^ bequem zur Anlegung eines Spritzenhauses, eines Scharren und einer Wohnung für 
Z,' den Lastadischen Gerichts-Nuntius eignen würde, daher denn dieser Bau unum-
!l gänglich auf Kämmerei-Kosten vor sich gehen müsse. 
!..' 5) Es würden ferner einige wüste Stellen übrig bleiben, wozu sich schwer-
I,' lich Anbauende finden werden. Commissarius habe nun besonders den Auftrag 

erhalten, löbl. Collegium zu vermögen, besagte Stellen auf der Kämmerei Kosten 
,. vorschußweise bebauen zu lassen. Er hoffe auch, es würde nichts mehr, als die 
!,' Bastenste Stelle oben am Parnitzer Thor übrig bleiben, Wesfalls löbl. Colle-
'- gium seine M68ur68 danach zu nehmen belieben würde. 

6) Hauptsächlich wäre nöthig, daß die Straßendämme gemacht würden, da 
dann das Wasser nicht mehr nach der Mitte allein zusammen gezogen, sondern 
theils nach der Parnitz, theils durch die Quergassen nach dcr Sortie am Pladdrin, 
theils nach der Oder abgeleitet werden müsse, vornehmlich, da der bisherige 

>>!,' > große Sumpf zugedammt werden solle. 
7) Nicht Minder erfordere die Notwendigkeit, daß 3 öffentliche Brunnen, 

theils wegen Feüersgefahr, theils auch zur Bequemlichkeit der Einwohner ange-
. l?.' fertigt würden, deren erster bei Bambergs Ecke, der zweite an der Straße beim 

.''.>. Spritzenhause und der dritte gegen den Ring anzulegen sein würde, und hoffe 
''s' man, daß die Kosten nicht bedeutend sein würden, da man auf der Lastadie 

>'' schon bei einigen Fuß Tiefe Wasser finde. 
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8) Den Bauplatz wolle General v. Bork, ungeachtet sich verschiedene Bau¬ 
liebhaber für denselben, gemeldet, nicht bebauen lassen, wofür auch genugsam 
gegründete Ursachen vorhanden wären. Es würde aber doch nöthig sein, diesen 
Platz Planiren zu lassen, wenn es ja mit der Pflasterung vor der Hand noch 
etwas anstehen müsse. 

9) Endlich erfordere die höchste Nothwendigkeit ein Paar publique Privets 
ohne Aufschub anfertigen zu lassen, wie denn einem Jeden bekannt sein würde, 
was für große Incommodität dieses' Mangels halber bis dato bei den Ein¬ 
wohnern der Lastadie verursacht worden. Die Plätze dafür würden die Forti-
fications-Bediente anweisen, und sollte das eine unter der Parnitzschen Brücke, 
das andere vor der Sortie im Pladdrin angelegt werden. 

Commissarius looi wolle über diese Punkte des löbl. Collegii schriftliche 
Resolution gewärtigen, damit er demnächst dem General-Lieutenant v. Bork und 
dem Kanzler v. Grumbkow, Excellenzen, Vortrag halten könne. 

Bürgermeister Hübner schrieb unterm 25. September 1727 das vorstehende 
Protokoll den Kämmerern zu, um sich über die Punkte, soweit dieselben in das 
Kämmerei-Departement gehören, zu erklären. Dieselben — unterzeichnet war 
Liebeherr — erstatteten am 6. October ihren Bericht, wie folgt: — 

Zu 1) des Protokolls. Daß eine besondere Commission zu ernennen sein 
werde, welche mittelst Adhibirung des Catastri oder Schoßbuches alle Wohn¬ 
stellen cuui arte psrite« besichtigt, vermessen und darnach eine Beschreibung 
davon formiren läßt, weil M n sonst nichts zum kFscw wird verrichten können. 
Insonderheit ist nöthig, dieMronten der Haüser und die Tiefe derselben zu ver¬ 
messen, und würde einen sonderlichen Nutzen haben, wenn die Grunzen der 
Lastadischen Haüser, pront nuuo MeEut, von einem geschickten Ingenieur par 

ä der Königl. Kammer in einem Plan zusammen getragen würden, jedoch 
0 

Zu 2). Vermeinen Camerarii, daß diejenigen Haüser, worauf die Kämmerei 
über 50 st. zu fordern hat, von der Kämmerei angenommen und bei denen 
angebotenen favorablen Conditionen abgebrochen und wieder aufgebaut werden 
könnten, inmaßen solcher nicht eben viel vorhanden, nämlich 
Jacob Möller's Wohnung 141 fl. 23 ßl. 12 Pf. Was aber unter 50 fl., 
Peter Lütke's - 88 - 2 - 12 - würde von keiner iniportaiKn 
Michael Zierd's - 70 - — - — - sein, maßen der Stadt pro-
Christian Gentzschow's 81 - 7 - 12 - ü tad in das Wenige zu ver¬ 
lieren, als einen weitläufigen Bau zu 6utr6pr6umi'6ii, welcher von denen Staht-
Baubedienten schlecht r68Z)ioir6t, folglich fehr kostbar gemacht wird. 

Zu 3). Das Lastadische Gerichtshaus wird von Teichner's Wittwe aufge¬ 
baut, weil die Stelle an dieselbe verkauft ist. Die drei anderen namhaft ge¬ 
machten Gebäude müssen die Provisoren des Klosters und Armenkastens auf¬ 
bauen lassen. 

Zu 4). Weil kein privatim sich finden wird, den Mistpregel auszufüllen, 
fo wird die Kämmerei wegen der Sprützen und anderen Feuer Iu8truw6iit0rum 
wol das Haus bauen müssen, und kann oben, weil die Gebäude nach Sr. Königl. 
Majt . Bestimmung von 2 NWF68 werden sollen, das Nuueii 

34* 
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Wohnung darin aptirt werden. Dieser Bau aber wird wegen Ausfüllung des 
Fundaments und Nammung der Pfähle der Stadt ungemein kostbar fallen. 

Zu 5). Weil (1) die Kämmerei viel schuldig ist, und die NrsäitorW auf 
die Bezahlung ihrer Capitalien und rückständigen Zinsen dringen; (2) sie sehr 
viele kxtraoräwg.ria sxLoivsnäa hat; (3) auch wegen ihrer Patrimonial-Bauten 
jährlich ein Vieles verwenden muß, überdem sich (4) anheischig gemacht, 4 alte 
Katen und ein Fcüer-Instrumenten-Haus zu bauen, so kann sie nicht mehr über¬ 
nehmen, vielmehr wird die Königl. Kriegs- und Domainenkammer mit diesen 5 
Gebäuden, welche der Kämmerei sehr kostbar werden dürften, zufrieden fein 
müssen. 

Z u 6). Wenn erstlich die Linien der Straßen mit Pfählen abgesteckt sein 
werden, und äßtsrinwii-Ot ist, wie breit das Pflaster vor den Hausthüren sein 
soll, dann kann hiernächst der Steindamm gemacht werden. Weil aber auch 
noch viel Wasser und Morast auf der Lastadie vorhanden, fo muß solches zuvor 
abgezapffet und geleitet werden,, weil ohne dieses das Steinpflaster,, besonders 
bei jetziger saisou, vergeblich sein würde. 

Z u 7). Woferne lH8taäi6U868 Brunnen haben wollen, müssen vicwi dazu 
die Kosten geben, Wesfalls sie zuvörderst zu vernehmen sein werden. Die Käm¬ 
merei kann sich dies ouu8 nicht aufbürden lassen^ 

Z u 8). Dieser Platz kann freilich nicht bebaut werden, weil alle Zulagen 
der Stadthaüfer von etlichen 86cuÜ8 her darauf gelegt worden, und kein, anderer 
Ort sonsten dazu vorhanden, welcher sicher wäreMiaßen außerhalb der Thore 
Niemand des Nachts, wegen seines Bauholzes gesichert ist, wo er nicht eine 
Wache gebraucht, welche aber sehr kostbar' fällt. Vor der Hand könnte die 
Planirung wol geschehen, wiewol noch viel Bauholz daselbst lagert. Den Platz 
aber zu pflastern, hält man ganz unnöthig, und rations der Bauten und Zu¬ 
lagen gar schädlich zu sein, weil die Zimmerleüte ihre Äxte und andere Werk¬ 
zeuge in denen Steinen leicht verderben können. 

Z u 9). <üg.m6rai-ii8 ist es nicht wissend, daß I,a8wäi6N868 wegen der 
Privete Klage geführet, vielmehr bekannt, daß sie sowol als die übrigen Be¬ 
wohner, der Ober Stadt sich der Privete unter der Langcnbrücke bedienen, wobei 
es auch wird zu lassen fein, weil der Kämmerei kein noviim onu8 aufzubürden 
ist, und die Einwohner der Stadt und Lastadien schon einige 86Lu1a her mit 
den jetzigen Priveten zufrieden gewesen sind und nicht mehrere prätendiret haben. 
Wollten aber lH8taäi6U868 zu ihrer eoininoMs noch 2 neue Privete gebaut 
haben, können sie solche aus ihren Privat-Mitteln psr eolisetaiu erbauen lassen. 

Das Schreiben, welches der Magistrat in Veranlassung der, jüngsthin in 
euria geschehenen Vorschläge wegen Bebauung der Lastadie, unterm 8. October 
1727 an den „Hochedelgebornen, hochgeneigten Herrn Kriegs- und Domainen-
RaH" Uhl richtete, war ganz in dem Sinne der vorstehenden Erklärungen des 
Kämmerers Liebeherr, und zum Theil mit seinen eigenen Worten abgefaßt. Nur 
zum Punkte 1 war kurz bemerkt, daß ein Kataster, wie es verlangt werde, beim 
Rathhause nicht vorhanden sei; und zu 3 wurde gesagt, daß wegen der Bauten, 
die dem Kloster und dem Armenkasten obliege, das Erforderliche an die be¬ 
treffenden Provisoren verfügt worden sei. 

Um die Trockenlegung des großen Pfuhls zu befördern, auf dessen Grund 
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und Boden im bevorstehenden Frühjahre das Spritzenhaus gebaut werden sollte, 
hielt man es sür nützlich, das Gruß, Schutt, Auskehrigt und sonstigen Abgang 
aus der Lastadie, welches bisher nach dem Läpken Berge und anderen Orten 
gebracht worden war, von nun an in dem gedachten Pfuhl abladen zu lassen. 
Magistrat erließ in dieser Beziehung unterm 31 . October 1727 eine Bekannt¬ 
machung, die auch am X X I . Sonntage post I r i u i t . von der Kanzel der St . 
Oertrudkirche verkündigt wurde, worin der Magistrat den Lastadischen „ernstlich 
und bei Vermeidung arbitrairer Strafe gebot", allen Abgang aus ihren Häusern 
und von ihren Höfen nach dem Pfuhle zu schaffen. Demnächst sollte im Früh¬ 
jahr ein Abzugsgraben vom Pfuhl nach der Sortie,, die beim Festungsbau im 
Herbste 1727 fertig geworden war, angelegt werden. 

Zum 1. December 1727 hatte der Kanzler v. Grumbkow durch denKriegs-
rath Uhl 46 der Lastadischen Bau-Interessenten, darunter auch die Kirchen-Vor¬ 
steher von St . Gertrud wegen des Organisten-Hauses, und die Provisoren des 
Hospitals zu St . Gertrud vor sich berufen lassen, um zum letzten M a l wegen 
ihres Baues mit ihnen zu verhandeln. Von Seiten des Magistrats nahm an 
dieser Conferenz der Bürgermeister Liebeherr Theil, welcher berichtete, daß in 
dem Termine den Anwesenden vom Kanzler eröffnet worden sei, daß sie sich 
nunmehr bestimmt zu erklären hätten, ob sie ihre Stellen bebauen wollten, ober 
dieselbe anderen Baulustigen überlassen werden sollten. Künftig würden sie 
weiter nicht gehört werden; auch müsse im bevorstehenden Frühjahr mit dem 
Abbruch der Haüser der Anfang gemacht werden und zwar in derjenigen Reihe, 
welche von Paul Friedeborn's *) Ecke bis ans Parnitzsche Thor geht. Die beiden 
letzten Haüser, Nr. 48 und 49/ welche nur kleine Stellen ohne sonderlichen 
Hofraum wären, habe der Kanzler der Kämmerei zum Aufbau aufbürden wollen. 
Weil er, der Bürgermeister, sich darauf nicht habe einlassen können, hätte er 
solches aä rstkrßuäuni genommen, und überlasse es dem Gutbefinden des Magi¬ 
strats, „ob derselbe wegen dieses Anmuthens a,c<M68oir6Q oder schriftliche Gegen¬ 
vorstellung thun wolle". Letzteres geschah am 12. December 1727, worauf 
unterm 21. desselb/Monats der Bescheid erfolgte, daß die Vorstellung aä acta 
genommen sei „bis die Königl. finale Resolution von Hofe einkömbt". 

Am Schluß des Jahres 1727 erließ der König an den General-Lieutenant 
v. Bork und den Kanzler v. Grumbkow eine Cabinets-Ordre nachstehenden 
Wortlauts: — 

Von Gottes Gnaden Friederich Wilhelm, König in Preußen :c. :c. Unfern 
gnädigen Gruß zuvor :c. :c. Wir haben aus eurer allerunterthänigsten Rela¬ 
tion vom 25. Nov. jüngsthm ersehen, was ihr wegen Bebauung der Lastadie 
berichtet habet und worüber ihr vorläufig beschieden zu seyn verlanget. 

Wie Wir nun darauf allergnädigst resolviret, daß die sich angebende Neü-
anbauende auf bemeldter Lastadie aus Unseren Heyden freyes Bauholtz haben 
follen, an Gelde aber ihnen nichts gereichet werden kan; Als habet ihr, wenn 

*) WolZein Enkel des Stettinschen Geschichtschreibers Paul Friedeborn, der als dirigi-
render Bürgermeister und Landrath, seit 1630, im Jahre 163? starb, dem Todesjahre des 
letzten Greifen-Fürsten Bogislaw XIV. 
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sich Nutre^rsueurg finden, welche >̂en Bau auf solche eonäition übernehmen 
wollen, die Specification des erforderlichen Holtzes einzusenden, da so dann die 
Assignation darüber erfolgen soll. Übrigens haben Wir den von euch einge¬ 
sandten Riß beyliegender maßen geändert, wornach die Haüser an der Vorder« 
und Hinter-Straße gebaut werden sollen, Wir sind auch allenfals in Gnaden 
zufrieden, daß weil es doch wegen Anschaffung des vielen erforderlichen Holtzes 
auff einmahl Schwierigkeit geben dürffte, Künfftig Jahr nur die Hälffte der 
91 Haüser und also' vor erst fünff und vierzig gebaut werden. 

Wegen den armen Leuten, welche auff der Lastadie kleine Haüserchen und 
Gärtchen haben, und der von ihnen desfalls gesuchten Vergütung habt ihr eine 
leidliche Taxe einzusenden, wie viel jedem an Vergütung zukommen möchte, auch 
zugleich zu berichten, ob nicht diesen Leuten zu ihrer iuäsiniüLaUon wiederumb 
so viel Land, als sie auf der Lastadie etwa verlieren möchten, aus der gemeinen 
Freyheit zum Garten oder zum Wiesenwachs angewiefen werden könne? Seynd 
euch mit Gnaden gewogen. Geben Berlin den 30° December 1727. 

An den General-Lieutenant v. Bork und" 
Kanzler v. Grumbkow, daß denen Neüan-
bauenden so sich zu Bebauung der Lastadie 
angeben, das Bauholtz aus den Königl. Heyden 
frey abgefolgt werden soll, Geld aber könnte 
ihnen aus. der Königl. Kasse nicht gezahlet 
werden. Übrigens wären Se. Königl. Majt. 
allergnädigst zufrieden, daß allenfals, weil 
doch das Holtz mit einmahl nicht würde ange¬ 
schafft werden können, künfftig Jahr vorerst 
45 Haüser gebaut würden. 

F. W 

F. Wilhelm. 

v. Grumbkow. E. B. v. Creütz. 

Die' vorstehende Cabinets-Ordre war am 4. Januar 1728 in Stettin ein¬ 
gegangen. Kanzler v. Grumbkow hatte den Bürgermeister Liebeherr sofort zu 
sich entbieten lassen, um ihm eine Abschrift des Allerhöchsten Erlasses, sowie den 
von dem Major de Prew Namens der Immediat-Commissiou entworfenen, nun¬ 
mehr aber vom Könige höchst eigenhändig corrigirten Bebauungsplan derLastadie 
mit dem Auftrage zu übergeben, daß das Magistrats-Collegium über die vom 
Könige beliebten Abänderungen in Berathung treten möge, um Rede stehen und 
Antwort geben zu können, wenn Magistratus von der Königl. Immediat-Com-
mission zu einer Conferenz vorgefordert werden sollte. 

I n dem Bebauungsplan waren eine Menge Querstraße« zu beiden Seiten 
der Langen Hauptstraße projectirt, davon lagen aber die auf der Südfeite pro-
jectirten 5 Querstraßen dergestalt nahe an einander, daß, wenn in dem Quadrat 
das sie umgaben, lauter Haüser, wie es wol den Anfchein hatte, gebaut werden 
sollten, dieselben so dicht zu stehen kamen, daß kein Hof-, kein Stallraum für das 
Vieh der Lastadifchen übrig bleiben konnte, ohne welches doch diese Leute, wofern 
sie ihre Nahrung beibehalten sollten, nicht fertig zu werden vermochten. Jede 
dieser Querstraßen sollte 24 Fuß breit sein. Sodann ergab sich aus dem Plane, 
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daß viele Privathaüser und Speicher, die zum Theil neu gebaut und' nicht ohne 
Werth waren, gänzlich weggebrochen werden Mußten, abgesehen davon, daß durch 
die Querstraßen eine Menge Gärten und Hofraüme verloren gingen. Es lag 
auf der Hand, daß in jedem einzelnen Falle der Besitzer für das, was er von 
seinem Eigenthum abzutreten hatte, entschädigt werden mußte, was mit ihm ab¬ 
zumachen, und er dieserhalb zu vernehmen war. Wenn nun aber das frühere 
Versprechen, sämmtliche Baumaterialien frei bis ans Bohlwerk geschenkweise liefern 
zu wollen, durch die Resolution vom 30. Decbr. 1727 dahin abgeändert worden, 
daß den Neübauenden nur das Bauholz in den Königl. Heiden frei angewiesen 
werden solle so lag die Nothwendigkeit auf der Hand, die Lastadischen Einwohner 
zur Erklärung aufzufordern, ob sie sich unter den so abgeänderten Umständen 
zum Bau entschließen könnten, wozu bei ihrer notorischen Armuth wol wenig 
Aussicht vorhanden war, hatten sie doch bereits in der Conferenz vom 1. December 
1727 vor dem Kanzler v. Grumbkow die bestimmte Erklärung abgegeben, daß 
sie nicht im Stande seien, mit dem Bau den Anfang zu machen, wenn ihnen 
nicht zu den freien Baumaterialien auch noch etwas Baares zur Bezahlung des 
Arbeitslohns vorgestreckt würde. Alles dieses trug der Magistrat der Kriegs¬ 
und Domainenkammer, nachdem ihm von dieser die Cabinets-Orde vom 30. December 
1727 in geschäftsmäßiger Weise am 6. Januar 1728 zugefertigt worden war, in 
dem.Berichte vom 10. Januar pflichtgetreü vor. 

Abermals fand in dem Sefsionssaale der Königl. Kammer auf dem Schlosse 
am 22. Januar 1728 eine Conferenz Statt, an welcher auch der General-Lieutenant 
v. Bork Theil nahm, um die Sache weiter zu überlegen, und vom Magistrate, 
vertreten vom Bürgermeister Liebeherr und den Kämmerer Neümann — zu ver¬ 
nehmen, was derselbe zur Förderung des Lastadien-Baues etwa noch vorzutragen 
im Stande sei, damit dem Könige Bericht erstattet und Allerhöchst dessen Willens¬ 
meinung über die zu unterbreitenden Vorschläge erbeten werden könne. Zuvor 
erhielt jedoch auf sein Ansuchen der Commissarius looi, Kriegsrath Uhl, das 
Wort. Vor allen Dingen so war dessen Meinung, Müsse — e rs t l i ch , beim 
Könige angefragt werden, wohin Dero Intention eigentlich gerichtet sei, ob näm¬ 
lich in deren, von Deroselben allerhöchst eigenhändig in dem de Prewschen Plane 
eingezeichneten Straßen, so wie auch Hinten am Walle, neue Haüser gebaut, oder 
ob die Zeichnung des Königs so zu nehmen sei, daß von der Hauptstraße nur 
einige Durchschnitte nach dem Walle zur Communication gemacht werden sollten? 
Habe der König das Erstere im Sinne gehabt, so müsse von vornherein erklärt 
werden, daß die Ausführung dieser Königl. Absicht unmöglich sei, weil die in den 
Quer- oder Nebenstraßen zu erbauenden Haüser allen in der Hauptstraße gelegnen 
Häusern nicht allein die Gärten, sondern auch zum Theil den Hofraum selbst 
entziehen müßten, wodurch diese in der Hauptstraße befindlichen Haüser, deren 
Wirthe hauptsächlich vom Herbergieren der zu Markte kommenden Bauern und 
übrigen Bewohner des platten Landes, ingleichen von der Viehwirthschaft, wozu 
sie Hofraum und Stallung gebrauchen leben müssen größtentheils unnutzbar 
werden, folglich der Anbau der Hauptstraße, Große Lastadie genannt, woran 
doch am meisten gelegen, behindert werde. Auf den andern Fall, wenn der 
König nur einige Verbindungen zwischen der Hauptstraße und dem Walle, in¬ 
gleichen durch die Speicher intendirten, so würde dazu endlich wol zu gelangen 
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fein und wäre allenfalls auch anzufragen, ob es nicht genügen werde, wenn mitten 
durch dieMastadieMne Mupt-Ouerstraße angelegt würde. — Z w e i t e n s fpreche 
die neue Cabinets-Ordre nur von freiem Bauholze und dessen Anweisung auf 
eine der Königl. Forsten, nicht aber, wie in den früheren Allerhöchsten Erlassen, 
von der unentgeltlichen Bewilligung der anderen Baumaterialien und der kosten¬ 
freien Lieferung bis an Ort und Stelle. Unter diesen Umstanden sei es un¬ 
möglich daß der Bau vor sich gehen könne. Wenn also die Materialien nicht 
insgesammt frei erfolgten und auch die Transport-Kosten, in Erwägung der Ar-
muth der Neuanbauenden, nicht gereichet würden, dann müsse man das Allerhöchsten 
Orts anbefohlene Project des Lastadie - Baues ganz fallen lassen. Die An¬ 
weisung des freien Holzes könne nicht anders als auf abgelegenen Heiden ge¬ 
schehen, wodurch die Transportkosten eben so viel, als das Holz selbst betragen 
würden, wie dies die Erfahrung sowol bei Königlichen als bei Privat-Bauten 
genugsam lehre, seien die Fälle ja nicht unbekannt daß bei der großen Entfernung 
der Heiden der König bereits allen Neübauenden das bewilligte freie Holz in 
Gelde habe vergütigen lassen, welche es dann von hiesigen Holzfeilern hätten 
kaufen müssen. — . D r i t t e n s , die Vergütigung für diejenigen Haüser anlangend, 
welche beim Anbau der Hauptstraße abgebrochen werden müßten, un5 von den 
Eigenthümern nicht wieder aufgebaut werden könnten, so würde Commissarius loci 
die Taxation derselben veranlassen und einreichen. Sonst wären keine Plätze zu 
Gärten bei der Stadt, als gerade hier in der Lastadie, vorhanden, weil ja alles 
Terrain umher Bruchland sei, und was noch gut gewesen, habe die Fortisication 
zum Behuf der Wälle ausgegraben, wofür ohnehin noch Entschädigung von den 
Eigenthümern gefordert würde. 

Man sieht, der Kriegsrath Uhl stellte sich bei Erörterung des Cabinets-Er-
lafses vom 30. December 1727 auf denselben Standtpunkt, den der Magistrat 
in dem Berichte vom 6. Januar 1728 eingenommen hatte, und der nun 
auch noch von den in der Conferenz anwesenden, oben genannten, zwei Magistrats-
Commissarien mündlich näher erläutert wurde, indem sie hinzufügten, daß 
Magistratus nach wie vor erbötig sei, Alles das zu thun, was in seinen Kräften 
stände, um den Intentionen des Königs Genüge zu leisten und die Sache in 
Gang und zur Ausführung zu bringen. 

Am 23. Januar 1728 wurden — 
1. Die sämmtlichen Einwohner auf der Lastadie, welche an der Seite rechter-

handwärts nach dem Parnitzer Thore, die an der Südseite der Großenstraße, 
wohnen, und in dem übergebenen Hauptplane von Nr. 48 bis 91 bezeichnet 
standen, noch einmal aufs Rathhaus vor den Kriegsrath Uhl, Bürgermeister 
Liebeherr und Kämmerer Neümann geladen, um von ihnen zu hören, ob sie 
den Anbau der neuen Haüser bei der in der Cabinets-Ordre vom 30. December 
1727 ihnen versprochene Beihülfe, daß sie dazu das Holz in den Königl. Heiden 
angewiesen, aber keine Unterstützung an baarem Gelde bekommen sollten, zu über¬ 
nehmen gesonnen seien, wobei ihnen auch vorläufig eröffnet wurde, daß diejenigen, 
welche sich zum Bau nicht entschließen würden, sich bei Zeiten nach einer andern 
Gelegenheit umzuthun hätten, damit es ihnen nicht an einem Unterkommen fehle/ 
wenn, wie der König es anbefohlen, ihre Haüser abgebrochen werden müßten. 
Alle gaben die Erklärung ab, daß sie auf diese Bedingung hin nicht bauen könnten; 



Ihre Bebauung 1727—1731. 27Z 

sie müßten bei dem stehen bleiben, was sie am 1. December 1727 zu Protokoll 
gegeben, sie mußten die Lieferung sämmtlicher Baumaterialien frei an Ort und 
Stelle des Bauplatzes, und dann auch die ihnen früher zugesagte baare Beihülfe 
nach wie vor in Anspruch nehmen, und ebenso eine taxmätzige Entschädigung 
für die alten Haüser. Ein einziger der Interessenten, Daniel Himmel, hatte ein 
neues Haus, Nr. 66, erst im Jahre 1723 gebaut. Es stand aber nicht in der 
Frontlinie der Straße. Sollte es in diese gestellt werden, so war der Abbruch 
und ein Neubau nothweudig, dm er, der Eigenthümer, ohne vollständige Ent¬ 
schädigung^ nicht zu bestreiten vermöge, da er bei dem Bau vor 4 Jahren 
sein ganzes Vermögen zugesetzt habe. Die Provisoren zu St. Gertrud, wegen 
der Kirchenhaüser Nr. 68, 69, waren im Termine nicht erschienen. Nachdem 
also auf dieser rechten oder südlichen Seite, die zuerst zu bauen bie Fmmediat-
CommMon beschlossen hatte, sich Niemand gefunden, der sich auf die gestellten 
Bedingungen zum Bau hereit erklärte, so wurden auch die Einwohner von der 
andern, der linken oder nördlichen Seite der Hauptstraße, von Nr. 47 rückwärts 
bis Nr. 14, im Ganzen 34 Stellen, darunter 10 wüstliegende, enthaltend, vor¬ 
geladen; allein auch diese traten der Erklärung ihrer Nachbarn von der südlichen 
Seite bei, und auch die wenigen, die sich vorher zum Bau entschlossen, traten 
jetzt zurück, „folglich ist der ganze Anbau dadurch aufgesaget Wochen". Es heißt 
nun in dem Protokoll vom 23. Januar 1728 vOrdat6im8/weiter: Os hat dem¬ 
nach hierbei eine weitere Bemühung nicht angewandt werden können, ift Mch nicht 
zu vermutHen, daß sich Entrepreneurs zu diesem Bau angeben werden, weil 
dabei, und da auf der Lastadie ein so sonderlicher Derkehr micht ist, -kein wahr¬ 
scheinlicher Nutzen, wol aber Schaden, indem der Bau wegen des sehr nassen 
Erdreichs sehr kostbar werden wird, zu erwarten steht, wozu noH Mmmt, 'daß 
sämmtliche Neübauende nicht eher zum Bau sich verstchen wollen, bis die Sache 
wegen der Straßen regulirt und ihnen die Versicherung AegeKen worden, daß 
die jetzigen Gränzen und Maate ungeschmälert einem Jeden verbleiben sollen. 

2. Den zweiten Punkt in der Protokollarischen Erklärung WM Z2. Januar 
betreffend so fällt derselbe fort, weil sich bis dato keiner zum Bau verstanden 
hat, also auch kein Anschlag zu dem benöthigten Holze hat gemacht werden können. 

3. Weil sowol Magistratus schriftlich, als Kommissarms loci im PMoky l l 
vom 22. Januar, sich bereits deutlich erkläret, daß, wenn Se. Königl. Ma j t . in 
der von Allerhöchstderselben in dem überreichten Plane eingezeichneten Quergassen 
auch zugleich Haüser erbaut haben wollte, so wäre diese Sache ganz inMact ieMk, 
indem an der Sei te bei den Speichern die mit großen Kosten erbauten 
Gebäude weggebrochen, die Holzhöfe, deren die Brauer .doch höchst bedürftig, in¬ 
dem sie in der Stadt keinen Platz zum Holzaufstellen hätten, weggenommen, und 
die Gärten, die mit so großen Kosten auf dem morastigen Grunde angelegt, 
ruiniret, zu den neuen Häusern aber das Grundwerk mit großen Unkosten und 
vieler Holzverschwendung gemacht werden müßten, wozu wegen des schlechten 
Verkehrs (?) auf der Lastadie Niemand sich so leicht entschließen würde, hann 
aber auf der Sei te gegen den P l a d d r i n wegen der ineinander laufenden 
Straßen die neuen Häuser, denen allen man die Hofraüme und Gärten entziehen müßte, 
folglich diese zum Gebrauch unnützbar werden würden, so könnte der Bau anderer 
Gestalt nicht von Statten gehen, es bliebe denn bei dem ersten Plan, daß nur 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 35 
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die Hauptstraße geb'aut würde, als wobei sich ohnehin Schwierigkeiten genug 
hervorthun würden, ehe man noch diesen Endzweck erreichen könnte. 

4. Da nunmehr alle Neübauende,chie sich vorher noch zum Bau entschlossen, 
davon zurückgetreten, überdem auch das ä6886iu dahin geändert, daß die eine 
Linie rechter Handwärts nach der Parnitz (Südseite) nur vorerst gebaut werden 
soll, so konnte man nicht die geringste Versicherung geben, daß ein, geschweige 
mehrere Haüfer gebauet werden würden, wozu noch käme, daß die beste Jahres-' 
zeit zur Fällung des Holzes, Ausgrabung der Ziegel- und Kalk-Erde bereits ver¬ 
strichen, 'und es daher, wenn gleich die von Sr. Königl. Majt. zuerst versprochenen 
Materialien, zusammt dem Transport, anderweit accordiret werden sollten, nun¬ 
mehr demnach unmöglich fiele, die Anzahl der 45 Haüser in diesem Jahre, 1728, 
zu erbauen, und könnte sich deswegen Niemand responsable machen, vielmehr 
müßte solches zu derer Decharge, denen der Bau etwa aufgetragen werden möchte, 
angezeigt werden. 

5. Wei l sich noch nicht ein einziger Neübauender gefunden hätte, der auf 
die ihm offerirte Conditiones den Bau annehmen wollen, so habe man auch nicht 
ausfindig machen können, welche Haüser taxiret, und den jetzigen Eigenthümern 
abgenommen, anderen Fremden aber zum Anbau überlassen werden sollen, inmaßen 
sich' weder Eigentümer noch Fremde bis äato zum Bau auffinden lassen. I n ¬ 
dessen, und damit doch der Königl. Kriegs- und Domainenkammer alle mögliche 
Satisfaction gegeben werden möchte, so habe man diejenigen Haüser in Taxe 
bringen lassen, zu deren Aufbau sich die Eigenthümer bei den ihnen offerirten 
freien Materialien und Transportkosten, auf 15 Prct. Bau-Freiheits-Geldern, und 
gehörigen Freijahren, von Anfang an nicht entschließen wollen. Diese Taxe über¬ 
reiche Commissarius loei hierbei. 

6. Zur Indemnisation der Gärten bei den Stellen, wo die Eigenthümer den 
Bau nicht selbst übernehmen wollen, habe man ebenmäßig kein Project gefunden, 
als daß es vor baare Bezahlung geschehen müßte, weil wie schon im Protokoll 
vom 22. Januar angezeigt, bei der Stadt sonst keine Plätze vorhanden, Ho da¬ 
gegen deren Eigenthümern eingeraümet und zu Gärten aptiret werden könnten. 

7. Dieser Punkt ist bereits unter 1. vollständig erledigt, indem alle diese Leute 
vorgeladen und zuvörderst die eine Hauptstraße rechter Handwärts nach der Parnitz 
vorgenommen, und wie sich darin keine Neüanbauende finden wollen, auch die 
Seite linker Handwärts vir i t im befraget worden, welche aber eben so, wie erstere 
auf die Kondition, daß sie nur das Holz aus Königl. Heiden haben sollten, sich 
nicht zum Bau verstehen wollen, vielmehr sind sogar diejenigen wieder zurückge¬ 
treten welche sich früher dazu entschlossen. 

Die von den Commisfarius loei veranlaßte und durch den Stadt Maurer¬ 
und Zimmermeister ausgeführte Taxation bezog sich auf 15 Haüfer und 9 Gärten 
der linken oder nördlichen Seite der Lastadischen Langen oder Hauptstraße. Die 
Haüser waren zu einem Gesammtwerth von 1178 Thlr taxirt; daher im Durch¬ 
schnittswert Eines Hauses 78 Thlr. 13 Gr. Größter Werth eines Hauses 
155 Thlr., kleinster 50 Thlr.^ Werth eines Gartens 15 Thlr. Auf der rechten 
oder südlichen Seite waren 30 Haüser und 25 Gärten taxirt. Die Haüser-Taxe 
betrug hier 2399 Thlr., Durchschnittswerth 79 Thlr. 23 gr. 2 Pf., mithm um 
1 Thlr. 10 gr. größer als der Werth der Haüfer auf der linken oder nördlichen 
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Seite, höchster Werth 150 Thlr., niedrigster 40 Thlr. Taxe der Gärten 791 Thlr. 
Haüser und Gärten zusammen auf dieser Seite 3190 Thlr. Werth eines Gartens 
31^3 Th ln Man sieht aus diesen Taxpreisen, daß die Wohnungen auf der 
Lastadie aus kleinen, unscheinbaren Häuschen bestanden. M i t Ausnahme einiger 
wenigen, die gemauertes Fächwerk hatten, waren sie mit Lehmstücken geklickt d. h. 
sie bestanden aus Lehmfachwerk, und nur einzelne hatten gemauerte Schornsteine. 
Die Taxe aller 45 Haüser betrug 3577 Thlr., aller Gärten, 34 an der Zahl, 
943 Thaler. Bei der Taxation war darauf gesehen, daß, wenn die Eigentümer 
die alten Haüser selbstabbrechen, sie die Materialien davon, außer der angesetzten 
Taxe, behalten sollten. Diese Materialien konnten indeß, wie leicht einzusehen, 
nur einen sehr geringen'Werth haben. 

Auf Grund aller dieser Erwägungen vereinigte sich die Immediat-Commission 
mit der Kriegs- und Domainenkammer, um den Könige wegen de.s Inhalts der 
Cabinets-Ordre vom 30. December 1727 Vorstellungen zu machen und I h n zu 
bitten, Seine früher gegebenen, und durch jenen Erlaß zurückgezogenen Zusagen 
wieder in Kraft zu setzen. M i t einer ausführlichen Specification der Kosten, 
welche der im Jahre 1728 in Angriff zu nehmenhe Bau der südlichen Seite der 
Lastadie in Anspruch nehmen werde, wurde der König in dem von der Immediat-
Commission unterm 29. Januar 1728 erstatteten Bericht um allergnädigste Bewilligung 
der erforderlichen Gelder, wie auch um das Holz-Quantum, und dessen Anweisung 
auf die zunächst b.elegene Friedrichswaldesche Heide, gebeten. Welchen Erfolg diese 
Vorstellungen hatten, ersieht man aus den nachstehenden zwei Cabinets-Ordres. 

I . ' ^ 
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preußen :c. ;c. Unfern 

gnädigen Gruß zuvor :c. :c. Wir haben auf euren eingekommenen allerunter-
thänigsten Bericht vom 29. Januar jüngsthin Unfern Kriegsrath und Kriegs¬ 
zahlmeister, Richter beordert, vor 'die dieses Jahr aus der Lastadie zu Stettin 
anzubauende 43 Haüfer Vierzehntausend Tha le r an Unsere dortige Kriegs-
Uyd Domainenkammer zu übermachen, wovon ihr zu denen in dem Riß angezeigten 
43 Häusern, von Nr. 48 bis 91 in der Hauptstraße zur rechten Handt nach 
dem Parnitzerthor, zu Anschaffung Steine und Kalks, die nach den Anschlag iml . 
der Transport-Kosten erforderten ' 
7447 Thlr. 23 gr. 7 Pf, im gleichen ' 
4553 - 12 - — - an benöthigten Transport-Kosten zum Bauholz aus 

der Friedrichswaldesche Heyde zu nehmen, die so dann 
noch übrigen 

1998 - 1 2 - 5 - zur Indemnisation derjenigen unvermögenden Eigen-
thümern, welche selbst zu bauen nicht im Stande sind, sondern ihre Haüserchen 
und Gärten bei dieser Gelegenheit verlieren dürften, wovor von Nr. 48 bis 91 
incl. der Gärten 3190 Thlr. gefordert werden, mit anzuwenden, fönst auch zu 
diesem Bau die benöthigte Anstalt bald möglichst zu machen'habt., Was Wir 
dieserhalb an Unsere dortige Kr.- und Dom.-Kammer auch noch allergnadigst 
rescribirt, davon kommt zu neürer Nachricht Abschrift hierbei. Seindt euch mit 
Gnaden gewogen. Gegeben Berlin, den 26. Februar 1728. 

. F. Wilhelm. 
An den General-Lieutenant v. Bork und Cantzler v. Grumbkow. 

355 
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II. 
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preußen :c. :c. Unfern 

gnädigen Gruß zuvor, Würdige, Beste, Hochgelahrte Räthe, liebe getreue/ 
Aus den Eopeylichen Beyfchluß ersehet ihr, was Wir an Unfern General-
Lieutenant von Bork und Eantzler, von Grumbkow wegen des Anbaues der 
Lästadie unterm heutigen dato allergnädigst resolviret. 

I h r habt alfo solche Vierzehn Tausend, Thaler von dem Kriegsrath und 
Kriegszahlmeister Richters einzuziehen und dort gehörig berechnen, mithin zu 
diesem Behuf auszahlen, auch das in der Beylage fpecificirte Holtz aus der 
Friedrichswaldischen Heyds unentgeltich abfolgen zulaßm. Daran gefchiehet 
Unser Wille, und Wir feyndt euch mit Gnaden gewogen. Gegeben Berlin den 
26. Februar 1728. F. Wilhelm. 

An die Pommerfche Kriegs- und Domamen Cammer, 
daß der ?c. Richter beordert worden, vor dieses Jahr 
zum Anbau der 43 Haüser auf der Lastadie zu Stettin 
14000 Thlr . an sie zu übermachen, und hätten sie 
das fpecificirte Holtz hiezu aus der Friedrichswaldischen ' 
unentgeltlich abfolgen zu laßen. F. W. v. Grumbkow. v. Creütz. 

Die Specification des Bauholzes, welche von dem Ingenieur vom Platz, dem 
Major de Prew, entworfen war> und der auch die Friedrichswaldefche Heide als 
diejenige der Königl. Forsten bezeichnet hatte, aus der das Holz entnommen 
werden follte, wies einen Gesammtbedarf nach von 404 Eichen, 807 Balken und 
«simbse ^106 Stiel-, Sparr-> und Riegelholz, 605 Sägeblöcke. Ob die Ziffern 
die Stückzahl, oder ein Kubikmaaß ausdrücken, ist in der Designation nicht ge¬ 
sagt Unter den Empfängern befand sich auch die St . Gertmdkirche, welche, 
außer dem Organistenhaus, auch einen wüsten Platz vor der Kirche zu bebauen 
hatte. Einen wüsten Matz be: dem sog. Kriegsmannshaufe wollte der fchon oben 
genannte Colönist de Luvet bebauen. Eine andere, zu bebauende, offene Stelle 
lag vor dem Hospital St. Gertrud. 

Die beiden Caoinets-Ordres waren am 2. März 1728 in Stettin eingegangen, 
aber erst am 24. März verfügte darauf der, Kanzler v. Orumbkow, und zwar 
dahin, „daß an den Königl. Ober-Forstmeister umb die Assignation des Holtzes 
So fort zu schreiben seh". Dies war geschehen. Nun aber kam die Sache wegen 
.der Holzlieferung, die der König auf Seme Friedrichswaldefche Forst, doch ohne 
Zweifel auf den Bericht der Kammer, angewiesen hatte, in ein ganz neues 
Stadium. 

Der Ober-Forstmeister Bock meldete nämlich dem Könige in einem Immediat-
Bericht vom 16. Apr i l 1728, daß er in Befolgung der Allerhöchsten Erlasse vom 
26. Februar, gleich nach Empfang der von der Kr.- und Dom.-Kammer unterm 

*) Ein Urenkel hesfelben war, nachdem er die kurländische Campagne mit dem Jorkschen 
Ärmse-Nochs 1812, und demnächst den Krieg von 1813 und 1814 beim schlesischen Heere unter 
Blücher als Buchhalter des KriegZzahlmeistersamts Mitgemacht, nach dem Kriege von 1815 
ab Ober Buchhaltet bei der General-Militair-Kasfe, dann zweiter Kriegs-Zahlmeister, mit dem 
Titel eines geheimen Kriegsraths. 
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24. März ausgefertigten Verfügung soviel Bauholz in der Friedrichswaldeschen 
Heide angewiesen habe, als ohne deren M i n daraus verabfolgt werden könne, 
nämlich 600 Eichw, 1764 Spart- und Rähnstücke, 354 Balken und 302 Säge¬ 
blöcke, welche auch fchon mehrentheils abgestammt worden, ein Mchreres aber, 
und wenn das ganze Quantum zum Lastadien-Bau, werde ohne totale Verwüstung 
der Heide unmöglich erfolgen können, und bitte er, der König wolle es nicht un¬ 
gnädig aufnehmen, daß er nicht das volle Quantum sogleich anweise, sondern 
erlauben, die wahre Beschaffenheit der Heide und deren Umstände vortragen zu 
dürfen. Denn weil aus der Friedrichswaldefchen Heide nicht allein die vielen 
Bauten der Vorwerke, Unterthanen - Höfe, Mühlen, Brücken und den in den 
Ämtern Kolbaz, Masfow, Martienfließ und Friedrichswalde mit dem benöthigten 
Bauholze versehen werden müssen, sondern auch für die Städte und den Stettiner 
Fortifications-Bau zeither etliche 1000 Stück Bauholz verabfolgt worden sind, 
so ist felbige von gutem Bauhulze bereits ziemlich entblößt, zu geschweigen, daß 
sie- auch durch die vielen und großen Brände, welche im vorigen, und insbesondere 
bei schwedischen Zeiten in denen angränzenden Damm- und Galnowschen Stadt¬ 
heiden öfters Feuer ausgekommen, welches, da die Städte nicht in Zeiten zum 
Löschen gehörige Anstalten gemacht, in die^riedrichswaldesche Heide übergelaufen, 
und, wie der Augenschein lehrt, leider gar sehr verwüstet worden, indem dadurch 
große Flächen, die sich zum Theil über ^ Meile Weges in der Länge ausdehnen 
ausgebrannt, woselbst jetzt nicht ein Stück gutes Holz zu finden ist. M i t den 
anderen, und namentlich den Vorpommerschen Heiden hat es eben dieselbe Be-
wandniß. Auch sie sind bei schwedischen und in den Kriegs-Zeiten sehr mit¬ 
genommen «worden, und nachher hat man zum Bau der Städte, ingleichen auch 
der Vorwerke, der Bauerhöfe, der Mühlen und dergleichen Gebäude in den Vor¬ 
pommerschen Ämtern, welche in den vergangenen Kriegszeiten ruinirt worden, 
viele 1000 Stück Bauholz hergeben müssen, daß also bei solchen Umständen alles 
Holz zum Lastadien-Bau aus Königlichen Heiden allein, ohne deren totalen Ruin 
unmöglich erfolgen kann, und würde wenn es dennoch geschehen sMe , nicht allein 
die Königl. Ämter dermalen an benöthigten Bauholze, wie schon in Hinterpommern 
der Fall ist, großen Mangel haben, fondern auch der Forst-Etat, da die Friedrichs¬ 
waldesche Heide nach der jetzigen Art, wo das Holz wegen der Nähe /des Wassers 
über See nach Dänemark und anderen fremden Ländern verkauft und dadurch 
fremdes Geld ins Land gebracht wird, auch die Licent dabei viel profitiret und 
die Nnterthanen ihren guten Verdienst dabei haben, eine große Einbuße erleiden, 
auch die Licent ein Vieles verlieren würden, allermaßen auch gleichwol zu con-
federiren, daß bisher alle Jahr an Forstgefällen ein ziemlicher Überschuß über 
den Etat berechnet worden, und dieses Jahr, da etwas Mast gewesen, bis zum 
bevorstehenden Trinitatis - Termine über 5000 Thlr. einkommen werden. — 
I n seinen schwerfälligen Stile fährt Ober-Forstmeister Bock also for t : — 

Ich habe dannenhero vermöge meiner Pflicht Ew. Königl. Maj t . aller-
gnädigsten Befehl ich gerne in allen Stücken aufs sorgfältigste gehorsamen, auch 
Ew. Königl. Majt . mir^ allergnädigst aufgegeben, vor die Conservation Dero 
Heiden, als deren Zustand mir am besten bekannt, äußerst zu sorgen bei der 
hiesigen Kr.- und Dom.- Kammer in Vorschlag gebracht, daß, weil der Bau der 
Lastadie zum Besten der Stadt geschieht, auch billig die hier herum belogenen 
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Stadtheiden und in Zpscis Stettin, dazu concurriren könnten, damit Ew. Königl. 
Maj t . Heiden die Last nicht allein zu tragen kämen, zumalen die Städte hier 
herum nicht allein mehr Holz als Ew. Königl. Majt . Hieselbst haben, und in 
den vorigen Zeiten die Heide desfals verliehen' worden, daß die nöthigen Stadt-
gebaüde daraus geschehen sollen, fondern es auch dem Bau weit beförderlicher 
sein würde, wenn das Holz an verschiedenen, als an Einem Orte gegeben werde, 
weilen sodann die Anfuhr dessen, was gebraucht wird, desto geschwinder geschehen 
kann. Und weilen sowol zu den hiesigen Fortifications- als auch anderen Ew. 
Königl. Maj t . Bauten in den Ämtern die Eichen in der Friedrichswaldeschen 
Heide sehr ausgesucht, und ich ohne Angreifung des masttragenden Holzes wol 
nicht 10 Stück zopftrockene Eichen zu finden weiß, dagegen der hiesige Magistrat 
die in beigefügter Specification designirten Eichen aus der Stadt-Heide zu ver¬ 
kaufen suchet, fo halte ganz unmaßgeblich dafür, daß es besser sein würde zum 
Bau der Lastadie gebrauchet, als daß selbige vor ein solch geringes Geld weg¬ 
gegeben werden, denn ob zwar selbige nur geringe taxiret, so sind sie doch 
noch so beschaffen, daß sie gar füglich zu festen Rahmen, Zargen und zu Platen 
zu emploiren, und könnten allenfals die besten ausgesucht werden. Wie denn 
auch die Transport-Kosten derselben, da selbige mehr am Wasser stehen, nicht 
bedeutend sein können, welches dann viel profitabler, als wenn sie, wie erwähnt, 
vor ein so geringes Geld weggegeben werden; gleich als in Anno 1723 ge¬ 
schehen, da der hiesige Magistrat bei dem Verkauf einer großen Quantität Eichen, 
der Kämmerei nach meinem und der dazu verordneten Commission damals ge¬ 
machten Taxe gegen den Preis,' wie die Eichen in Ew. Königl. Majt . Heiden 
verkauft werden, über 1000 Thlr. vergeben hat, welcher deshalb auch in 
100 Thlr. Strafe condemniret wurde. Wegen der oben angeführten Umstände 
nun hoffe ich, daß Ew. Königl. Majt . meinen ganz ohnmaßgeblichen Vorschlag 
allergnädigst opprobiren werden, stelle aber Alles zu Ew. Königl. Majt . fernern 
allergnädigsten Disposition allerunterthänigst anHeim und verharre :c. :c. 

Die Zahl der Eichen, welche der Magistrat aus den städtischen Holzungen 
verkaufen wollte, betrug 491, wofür er nach der von ihm veranlaßten Taxe, 
welche zwischen 2 gr. und 4 ^ Thlr . pro Stück schwankte, Thlr. 358. 11 Gr. 
zu lösen gedachte. 

Der König wohl zufrieden mit dem Berichte Seines Pommerschen Ober-
Forstmeisters, der bei I h m eine psröoua Zrati88iina, war und die Ehre genoß, 
den König, wenn Er nach Stettin kam, bei sich zu empfangen und in seinem 
am Roßmarkte belogenen Hause gegen Miethszahlung zu beherbergen^), erließ 
nachstehende Cabinets-Ordre: — 

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preußen :c. :c. Unsern 
gnädigen Gruß zuvor :c. :c. Der Copeyliche Beischluß zeiget mit mehrem, was 
Unser Ober-Forstmeister Bock wegen des zum Anbau der Lastadie erforderten 
Holzes, und wie viel er zu solchem Behuf in der Friedrichswaldifchen Heyde 
assigniret, unterm 16. dieses Monats allerunterthänigst berichtet, auch was er 
in 8p6«6 wegen Verabfolgung der 491 Eichen aus dem Stettinischen Stadt-

*) L. B. I I Th. Bd. VIII, 171. 

Ihre Bebauung 1727^-1731. 279 

tvalde zu diesem Bau in Vorschlag gebracht. Es ergehet nun darauf hiemit 
Unser allergnädigster Befehl an euch, die Verfügung zu thun, daß von solchen 
specificirten 491 Eichen fooiel als davon zum Anbau der Lastadie gebrauchet 
werden kan, denen Neüanbauenden im Stettinischen Stadtwalde abgehölzet, die 
übrigen von diesen Eichen aber der Cämmerei zum Besten an die Meistbietenden 
verkauffet werden. Gegeben Berlin, den 23. Apr i l 1728. -

F. Wilhelm. 
v. Grumbkow. v. Creütz. 

An die Pommerfche Kriegs- und Domainm-Cammer. 

Schon drei Wochen vor Erlaß dieses Befehls war es in Stettin bekannt, 
was der Ober-Forstmeister Bock im Schilde führte. Bürgermeister Liebeherr 
und Kämmerer Neümann zeigten dem Rathe am 1. Apr i l an, daß der Oberforst¬ 
meister verschiedene Heidereüter zum Recognosciren in die Berglangsche Heide 
geschickt habe, ob in derselben nicht eine gute Quantität Eichen und Fichten zum 
Lastadie-Bau gefallet werden könnten. „Weil nun, sagten die Referenten, dieses 
vrocnäßrs, da ohne E. E. Raths p6rmi88ioii Leüthe in desselben Eigenthum 
gesandt werden, welches kein privaws denen Rechten nach zu toleriren schuldig 
ist, viele üble 8uit68 nach sich ziehen kan, so haben Oamkraril nicht Umbgang 
nehmen mögen? E. E. Rath hievon Nachricht zu geben, umb so vielmehr als sie 
zugleich Nachricht erhalten, daß der Hr. Ober-Forstmeister die Absicht haben 
solle, von dem Befunde der Stadt-Heiden und Brücher seinen Rapport sogleich 
nach Hofe zu schicken, was aber nicht der Kämmerei favorable sein dürfte." 

Daß diese Besorgnisse nicht ohne Grund waren, zeigen die vorstehenden 
Dokumente. Schon am 2. Apr i l 1728 erließ, auf den Vortrag des Ober-
Forstmeisters, die Kriegs- und Domainenkammer aus eigner Machtvollkommen¬ 
heit den Befehl an den Magistrat das Holz zu den Lastadie-Bauten, soweit die 
Friedrichswalder Heide dasselbe nicht hergeben könne, aus den der Stadt und 
den frommen Stiftungen gehörigen Holzungen zu entnehmen. Sei es ja überall 
ausgemacht, das zum Anbau der Städte das Holz aus denen Stadt-Heyden so 
lange hergegeben werden muß, als solches darin vorhanden ist, inmaßen eben in 
der Absicht Unsere Vorfahren denen Städten die Heyden-beygeleget und Aller¬ 
gnädigst geschenket. So befehlen Wir euch hiedurch allergnädigft, aus dem Stadt-
Gehölzen zu 10, und aus der sogenannten Armen Heyde gleichfalls zu 10 Häusern 
das Holz unentgeltich abholzen zu lassen, auch den Cämmerer sofort zu be¬ 
ordern, daß er mit dem Commissario loei, dem Kriegs- und Domainenrath 
Uhlen, noch morgen die Messentinsche und Armen Heyde Visitire, und alsdann 

Örthern das zu den 20 Häusern nötige Holz darzu ge-
Ihr- habt hierunter bey schwerer Verantwortung nichts 

die Vorspann Pferde zu dieser Reise unentgeltich her-

sestsetze, an welchen 
uommen werden kan. 
zu versäumen, auch 
zugeben." 

Die Kammer, überschritt sie nicht ihre Befugnisse, der Willensmeinung des 
Königs gegenüber, die in^ier Cabinets-Ordre vom 26. Februar 1.728 bestimmten 
Ausdruck erhalten hatte? War es nicht des Co l l eg iums Pflicht, nachdem ihm 
vom Ober-Forstmeister Bock über den — mißlichen Zustand der Friedrichs¬ 
walder Forst Vortrag gehalten worden, an den König zu berichten, statt diese 
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Berichterstattung dem I n d i v i d u o zu überlassend Und zwar geschah dies erst 
14 Tage nach Erlaffung der Kammer-Verfügung, gegen die der Magistrat, auf 
die mehr genannte Cabinets-Ordre sich stützend, sofort und in wiederholter Vor¬ 
stellungen, doch vergeblich, remonstrirt hatte. Indessen hatte der Magistrat um 
sich nicht unmittelbaren Unannehmlichkeiten und Verdrießlichkeiten auszusetzen, den 
Bürgermeister Liebeherr und den Kämmerer Vanselow beauftragt, den Kriegsrath 
Uhl auf der Besichtigungsreise nach der Mefsentinschen und der Armen-Heide zu 
begleiten, wobei man jedoch ausdrücklich vermerkt hatte, daß dieses Nachgeben 
der Stadt und den M g corporiduZ im geringsten nicht präjudiciren solle, noch 
daß man sich dadurch^ anheischig machen wolle, in Darreichung des verlangten 
Bauholzes zur Lastadie zu willigen. Die Kammer und der Kanzler v. Grumbkow, 
kümmerte sich nicht um die Remonstrationen des Magistrats. Unterm 5. Apri l 
erging ein neuer Befehl in der beliebten Form des kategorischen Imperativs, 
worin der Magistrat angewiesen wurde, nach einem beigelegten Verzeichnisse in 
der Mesfentinschen Heide und dem Messing, in der Berglangschen und Pölitzschen, 
sowie in der Kloster-Heide so und so viel Eichen, Balken u. s. w. „unverweilt 
und noch im Laufe der Woche anschlagen und abstammen zu lassen", doch mit 
dem etwas tröstlichen Zusätze, daß das Schlagelohn aus der Königl. Baukasse 
erstattet werden solle. Der Einspruch, der auch gegen diese Verfügung erhoben 
wurde, hatte weiter keinen Erfolg als den Bescheid vom 12. Apr i l , daß „an 
Seine Königliche Majestät referirt und dero Resolution erbeten worden, ob dies 
Holz aus den specificirten Heiden unentgeldlich hergegeben oder bezahlt werden 
solle". Der qu. Bericht, welcher von der Immediat-Commission erstattet worden 
war, hatte den nachstehenden Cabinets-Erlaß zur Folge/ — 

-l 

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preußen :c. :c. Unfern :c. :c. 
Nachdem Uns vorgetragen worden, was ihr wegen Bebauung der Lastadie unterm 
2. und 8. dieses Monats allerunterthänigst berichtet habt, so approbiren Wir 

1) Die von euch, Unferm Cantzler von Grumbkow, dem Kriegs- und Do-
mainen-Rath Uhl dieserhalb ertheilte Instruction allerguädigst, gestalt Wir 
denn auch 

2) Die an den Magistrat zu Stettin abgelassene Ordre wegen unent¬ 
geldlich er Abfolgung des benöthigten Holzes zu 20 Häusern zur Helffte aus der 
Cämmerey Heyden, und zur andern Helffte aus den milden Stifftungen Wäldern 
agreiren. 

3) Habt ihr, Unser General-Lieutenant von Bork die Ordre zu stellen, daß 
an jedem der 3 Orte — snämlich der oben genannten städtischen Forstorte^ — 
wo die Zimmerleüthe in der Heyde Holtz abstammen und beschlagen sollen, nach 
des Ober-Forstmeisters Bock Vorschlage, ein Unterofficier Acht geben müsse, daß 
die Zimmerleüthe kein Feuer anmachen, noch Tobak rauchen, damit die» Heyden 
nicht in den Brand gerathen mögen, und sollen diese 3 Unterofficiere auf die 
ihnen von dem.Kriegsrath Uhl anzuweisenden Posten gehen. 

4) Wegen der auf der Lastadie in denjenigen Häusern, welche bald abge¬ 
brochen werden müssen, einquartierten Soldaten, habt ihr, Unser General-
Oieutenant von Bork, die Verfügung zu thun, daß dieselben gegen den 1. May 
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dieses Jahres andexweit untUgebracht und ihnen neAe Quartiere angewiesen 
werden. ^ 

5) Wegen des vor der Linie herausgehenden Kriegsmannshauses, und der 
desfals bey dem Bau zu beobachtenden s^Mts käu es bis zu eurer, des von 
Bork zurück Kunfft nach Stettin, oder «wie ihr Honft zu veranstalten vermeinet, 
anstand haben. ^ . 

6) Schließlich haben Wir, vorgeschlagener maßen, an Unsere Neu Märkische 
^ Kriegs- und Domainen Cammer die cofteylich beyNgende Verordnung ergehen 

laßen, daß 
auf dortigen Schneide Mühlen davon Latten geschnitten, mithin selbige in den 
drey Terminen auf Flößen nach M M n geschiÄt werben sollen. Aehnd euch 
mit gnaden gewogen. Gegeben zu Berlin, Hey ^̂ ^ 

v. OrunMow. v. Creütz. 
Au den Cantzlßr Kon Drumbkow. 

T>ie der Cabinets-OrdNe KeigBügte Anlage Hatte Hlgenden Wortlaut: — 
Von Gottes Gnadw Frichrich Wilhelm, König w Kreüßen c3c. 2,c. NnsMN ac. :c. 

Nachdem Wir allergnädigst rssolyiret, Haß W chjHm Sommer,auf HZr KastMe 
zu Stettin 43 Neste Haüser gebauet und HWey MauMdW Hie MaMialien 
dazu frey gereichet weroen sollen, Unser GMeralMeMtzuant Wn Bork und 
Cantzler pou Grumbkow aher, welche Ue Kher WrMon Hb.er ^Bch,M Bau. 
^Hren, aNrunterHstnigst gerichtet, M s eZ idLVten M d.en HenMAA! IMen 
ehlê  andern T H M die dazu ^rfmderiW Wß> Dchtßn MaaMlöcke M -Ken hör¬ 
igen, ohnedem schon sehr mit genommenen WydM Mcht,zu Mden WKr«n, M D 
auch die Hatten dort gegen die Zeit, ha Ue RBMhMMde seWge KenöWĝ ^̂ ^ 
nicht geschMten Wrden ßönten. 

Alß Peisehligen Wir euch Nemit M gnaden, ssoMe ZW Fichten O g 
in Unseren Neu Märkischen H,eydM unh Wgr )so nahe,an lder,M^r.und ,W 
Schneide MüUen, als es möglich ohne Zeit Verlust MßntgeMich ânweisen und 
abstammen, auch auf dortigen Schneide MüUen zu Mtep schWiden, und Wige 
in 3 Terminen, als zden 5 Iunß, 1. I M , u n d 1. AUMst Hieses Jahres nach 
Stettin M den «KriegsraO Uhl Menden zu !laHn. P M ^deMt Transport 
Kosten habt Kr hieruegft eine Pechnung Mhexo mnzusMden, da M i r sodann 
wegen deren Hezahlung,au§ einer Wn Mstzren Oaßseu Krd,V sMen M^^ das 
Schneidelohn aber, welches ihr gleichfals vorschießen M Wen, ?soHen ôie Neu 
anbauenden bezahlen. Ihr habt Hierunter .nicht zu lfaümen, sondern die nötige 
Veranstaltung sofort zu machen, damit ber Bau auf der Lastadie zu Stettin 
dadurch nicht gehindert noch aufgehalten werden myge, a ^ 
mißfällige seyn, würde, wie Ih r dan auch mit Unserm Cantzler v. Grumbkow 
hierüber zu corrßsppMren habt, ^eynd euch mit gnaden gewogen. Gegeben 
zu Berlin, den 9. April 1728. ' F. Wilhelm. 

Z. Mumbkow. -v. Creütz. 
An die NeüMärkische Hrieges- und DomajneniCammer. 

Die vorstehenden Aabinets-Hrlasfe Mrden in Abschrift dem Magistrate am 
19. Apr i l 1728 mit'^em Befehle zugeferiigt, Mnmehr öaP Holz ohne HHerung 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. ^ 36 
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anweisen und damit folgenden Tages den Anfang machen zu lassen, auch einen 
der Senatoren dazu zu deputiren, der bei dem Anschlagen, darauf sehe, daß es 
forstmäßig dabei zugehe. Noch vor Erledigung dieser Formalien und wol noch 
vor Eingang der Cabinets-Ordre, hatte sich der Kriegsrath Uhl, in Begleitung 
eines Zimmermanns, nach Pölitz begeben, wohin er den Stadt-Schützen (Förster) 
Philipp Teichner, aus Messentin, beschieden chatte, mit dem und Einigen aus 
dem Rathe der Stadt Pölitz er am 13. Apr i l die Pölitzsche Heide musterte und 
in derselben zu 4—5 Häusern Bauholz abstammen ließ. Tages darauf mußte 
Teichner den Commissarius loci nach dem Meßing führen, auf welchem Wege er 
seinem Führer erzählte, daß er auch den Langenberg besichtigen wolle. I m 
Meßing habe derselbe 334 Stück Bauholz zum Schlagen bezeichnet und aus 
der Messentinschen Heide beabsichtige er 10 Eichen und 41 Sägeblöcke zu 
nehmen, und dann sich nach der Kloster-Heide zu begeben. Der Stadt-Schütze 
brachte diesen Vorgang beim Magistrate zur Anzeige, worauf derselbe — zwar 
schon längst an die zudringliche Eigenart "des — Herrn Commissarius loei ge¬ 
wöhnt, unterm 16. Apr i l über Uhl's Eigenmächtigkeit bei der Königl. Kriegs¬ 
und Domainenkammer Beschwerde führte. Statt nun aber, wie man wol hätte 
erwarten können, eine Art Entschuldigung für den übergroßen Diensteifer des 
:c. Uhl zu haben, ging am 23. Apri l 1728 ein Rescript ein, worin die Königl. 
Kriegs- und Domainenkammer dem Magistrate ihr höchstes Mißfallen darüber 
zu erkennen gab, daß derselbe wider ihre wegen des Holzes aus den städtischen 
Heiden erlassene hohe Ordre allerlei Weitläufigkeiten intendire und die Holz-
Unterbedienten auch sich weigerten, dem Kriegsrath Uhl hülfreich zur Hand zu 
gehen; „dahero Wir Euch hiemit alles Ernstes befehlen, Euch der Königl. Ordre 
— (die erst nach Einreichung der Beschwerde eingegangen war) — ohne unnützes 
raisonniren nicht allein zu submittiren, sondern auch allen Holz-Unterbedienten 
solche Ordre zu geben, daß sie dem Kriegsrath Uhl in Allem assistiren und 
alles Dasjenige, so er ihnen aufgiebet, ohnweigerlich bei Strafe der Einholung 
und der Karre verrichten sollen: oder ihr habt zu gewärtigen, daß wir wegen 
Eures Ungehorsambs an Unsere Höchste Persohn referiren werden". 

Der Magistrat, als gehorsamster Diener der Gestrengen von der Kriegs¬ 
und Domainenkammer, verfügte: „Herren Oauikrar^ und Holzherren werden dem 
Mandate nachgehen und ist hievon O o M Herren I'roviZoi'iduL Ooßnodlj zu ertheilen". 

Es war aber von der Kammer, oder vielmehr von dem:c. Uhl, der Decernent 
in der Sache war, in der — 

S p e c i f i c a t i o n derjenigen Haüser, zu welchen aus den M a g i s t r a t s - und 
K l o s t e r - H e i d e n das H o l z g e g e b e n w e r d e n m u ß , 

angewiesen worden auf die — 

Mesfentinsche Heide und den Messing 
Berglangsche, Heide . . . . . . 
Pölitzsche Heide 

Magistrats-Heiden überhaupt . . 
Kloster-Heide , 

Zusammen aus städtischen He iden. 

Eichen. 

29 
40 
36 

105 
102 
20? 

Balken. 

56 
52 
70 

' 178 
210 
388 

Stiel-, 
Sparr- u. 
Riegelholz 

275 
225 
310 
810 
885 

1695 

Sageblöcke 

41 
36 
48 

125 
156 
280 

Simßen. 

3 
3 
5 

11 
11 
22 
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Borgeschrieben war, daß zu den Simßen starke Stücke genommen werden sollten, weil 
darin ein Borsprung ausgekreppt werden muHte. Das Stiel-, Sparr- und Riegelholz konnte 
an den Orten, wo das Holz nur auf den Zopf 6 Zoll stark bleibt, geschnitten und also wol 
die Hälfte menagirt werden — (was nicht recht verständlich ist). 

Der Magistrat hatte über die Ansprüche, welche zum Behuf des Lastadien-
Baues an die städtischen und die Kloster-Holzungen gemacht wurden, — An¬ 
sprüche, welche den früheren Versprechungen des Königs, sämmtliches Bauholz 
aus Seinen Forsten geschenkweise hergeben zu wollen, gerade entgegengesetzt 
waren, vor Eingang des Cabinets-Erlasses vom 9. Apri l , und zwar gerade an 
diesem Tage, bei Hofe Beschwerde geführt und um Remedur gebeten. Allein es 
ging darauf als Bescheid am 2b. Apri l in Stettin ein Hofrescript d. d. Berlin, 
den 17. Apr i l 1728 ein, des Inhal ts: „Daß es bey der aus der Pommerschen 
Krieges und Domainen-Cammer an den Magistrat ergangenen Verordnung, nach 
welcher die Hälfte des zu Bebauung der Lastadie erforderten Holzes aus der 
Stadt Stettin und des dortigen grauen Klosters, wie auch des Städtchen Pölitz 
Heyden hergegeben werden soll, lediglich sein Bewenden habe". 

Magistrats Verfügung auf dieses Rescript: ^ ^ ä ^.ctg,; und ist so woll 
denen HH. ?rovi8oridu8 AokuodH als dem Städtlein Pölitz hievon Nachricht 
zu geben. Den . Alten Stettin in ßsuaw den 27. Apr i l 1728. Ist besonders 
an die HH. ?rovi80i-68 aus dem Städtlein Pölitz auszufertigen. 

Die Lastadischeir Bürger, welche zum Bauen nicht im Stande waren 
und für ihre Haüser den taxirten Werth ausgezahlt erhalten sollten, lawentirten 
gar, sehr wegen der geringen Taxe dieser Haüser und baten insgesammt, daß 
ihnen doch etwas mehr gegeben werden möchte, insonderheit befanden sich 
darunter tr68 p6r80H3.6 mi^rabi iW, davon eine gebrechlich auf Krücken ging, 
und die alle drei wol am meisten bedürftig waren. Magistratus hielt es für 
seine Pflicht, der Königl. Kammer hiervon Anzeige zu machen und sie zu bitten, 
daß sich dieselbe — 1) bei Hofe für diese armen Leute, die Haus und Hof ver¬ 
lassen sollten, dahin verwenden möge,' daß denselben, außer der Taxe für ihre 
Grundstücke eine außerordentliche Unterstützung bewilligt werde. Und da auch, 

'— heißt es in der Vorstellung vom 13. Apr i l 1728, sowol M corpora, als 
auch Mpi l ißi i einige Kapitalien, itsui der Stadt Cämmerei rückständige oußra 
von solchen Häusern zu fordern Habens, und in 8p6ci6 einige M eoi-pora 
und MM16U ihre Forderungen bereits angemeldet und auf die, für die Haüser 
auszuzahlenden Gelder Arrest beantragt haben, die Einwohner aber die alten 
Haüser nicht eher räumen und abbrechen wollen, bevor sie das Geld in Händen 
haben, so haben wir, damit der Bau dadurch nicht removirt, und auch die Cre-
ditores, welche an die Gelder Anspruch haben, nicht beeinträchtigt werden, solches 
hiedurch — 2) allerdemüthigst anzeigen Und darüber die allergnädigste Ver¬ 
ordnung, wie es sowol wegen der Kümmere^ als auch de? pioruiu eorxoruN 
und M M I k u Forderungen halber, zu halten, und ob deshalb die Beschlagnahme 
zu verstatten sei, allerunterthänigst erbitten wollen. Sonst ist auch im Decret 

5) Die Kämmerei hatte an 38 der Haüser, welche zum Abbruch bestimmt waren, eine 
Gesammt-Forderung von 1359 fl. 20 ßl. An Bürgerschoß hatte die Kümmeret von den 
Lastadischen pro 1727 noch 46 Thlr. 4 gr. zu fordern, zufolge des Kämmerei-Controleurs 
Haler Anzeige vom 14. April 1728. 

36* 
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vom 6. Apnl a. e. veranlaßt/ 
s O A f h M ds 

Neüanbauenden auf der Laftadie insge-
Sicherheit bestellen sollen Weil nu 

p ß E f ft g 
sammt Oegen AllsfühMg des Neubaues Sicherheit bestellen sollen. Weil nun 
die iöwWeN, nMin sie H n M SäuD wölleü, solches zu,,Ms8tik6u ^apadiß 
sind, so, stellen — 3) zu Ew. H n M . W j t . allergnädigster Erwägung wir aller-
MerthamM anheimb, ob m D ßen Leuten/ welche sich zum Anbau anheischig 
gemacht, die erforderte Eautiön,zü erlassen sei, damit sie nicht durch solche sehr 
schwere ( M M M vok' >̂em Zlnbau gar abgeschreckt werden mögen. 

Hierauf war der Kammer-Bescheid vom 19. April 1728/ daß — zu 1) be¬ 
reits nach Ho,fe allerunterthänigst refenret sei und stehe es nicht in der Kammer 
Macht, ein Mehrere^ als von Hofe angeordnet, zu veranlassen. — Zu 2) bleibe 
es lediglich rMoiiß d r̂ verarrestirten Gelder bei dem Bescheide — (Datum 
fehlt) — .und habe Magistrat sich danach zu achten/ auch zu sorgen, daß die 
Haüfer ohne, weitern. Verzug abgebrochen werden. — Zu 3) werde die Caution 
zu nichts änherm prätendireti als daß die Leute eapMe seien, den Bau zu pro-
sequiren, und vor die empfangenen Materialien zu stehen, als wofür nur die 
prasoautiou zu nehmen. 

Was den im Obigen, zu 2) angezogenen Bescheid ohne Datums-Angabe 
betrifft, so war derselbe unterm 15. April 1728 ausgefertigt. Und darin hieß 
es: Weil die 0rsäitnr68 ihre Sache in so langer Zeit nicht ausgentacht, auch 
wohl niemäh'len Hhffnung haben/ von diesen alten Häusern bezahlt zu werden, 
so ist ihrer Eontradictiön ungeachtet, die Auszahlung (der täxmäßigen Entschä¬ 
digung für jedes abzubrechende Haus) zu verfügen, und können die Gläubiger 
ihre Forderungen, so vor itzo nicht anders, alß iiii^uitte anzusehen sind, in toro 
WNvyttziiti. liquidireü und den Prozeß via oi-ämaria ausführen. Wegen der 
Puplllen Gelder Übet muß Mügistratüs gehörige Sicherheit schaffen, daß solche 
nicht laediret werden. 

M f Befehl Les KanzM V. Grumbkon) hatte der Magistrat zwei aus seiner 
Mitte bestellen müssen zur lhrMnzung der aus dem Kriegsrathe Uhl, als Diri¬ 
gent, und dem Ntijor 8c PreO/ äls^ Techniker, bestehende Bau-Commission.. 
Sie sVllM, so hitzß es, den beiden ^önigl. CöNimissarien gegenüber, die städ¬ 
tischen Interessen war- MV düs Vermittlet-Autt bei Schlichtung der Streitig¬ 
keiten übernehmen, welche zwischen den Neübaumden und der Behörde/ wie unter 
sich, wie nicht zu verkennen war, in Aussicht genomuten werden müßten. I n 
M That aber waren diese Magistrats-Mitglieder nur die gehorsamen Diener 
des Dirigenten der Baü-Cömmission, der sie meistentheils blös als Briefträger 
und als Boten zuck Überbringen seiner mündlich ertheilten Befehle gebrauchte. 
Dle dictntorische Sinnesart des Kriegsraths Uhl wohl kennend hatten die Sena¬ 
toren Oeörg An'dreas LüVbeke oder Lübke und Georg Michael Stolle sich itur 
schwer entschließen können) das 'ihnen Vom Magistrat ertheilte Ehrenamt anzu¬ 
nehmen. Und doch war Uhl gleichsam Mr eine Düödez-Ausgabe seines im 
allergrößten FoÜV-FörMät auftretenden VorgefetztW/ der silch in seinen Erlassen 
folgender Eingangs-Formel bediente: — „Von Ihro Königlichen Majestät in 
PreüIen Vero.rdneter — (diese erste Zeile in Fracturschrift) — Cantzler in 
PömWrn, Oeheimbier KriegsraH> Präsident der Pommerschen Krieges- und/ 
Domainen-Cammer, auch Ober Hauptmann der Lande Lauenburg und Bütow. 
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Ich Otto Philipp von Grumbcköw*) auf LüpVw, Thunow> Wangerske SchlH-
gesessen Entbiete dem 2c. :c. meinen Gruß", theils aus Stettin, theils aus semer 
— Sommer-Residenz Lupow. So im Jahre 1731. . 

Diktator Uhl befahl, in Folge der ihm vom Kanzler zugegangenen Drdre, 
am 17. Apr i l 1728 den beiden Magiftrats-Cömmifsarien, die sämmtlichen Zimmer-
meisier der Stadt zum Nachmittag vorfordern zu lassen und denselben anzu¬ 
deuten, daß noch viele Haüser auf der Lastadie' unverdungen feien, daher sie 
sich erklären müßten, ob sie deren Bau zu übernehmen gesonnen seien, andern 
Falls man genöthigt sein würde, auswärtige Meister zu verschreiben. Demgemäß 
waren die beiden Alterleüte des Gewerks Kümmerling und Gerbig, so wie die 
Meister Haase> Knobel, Leite, Schelle und Wngeling vorgeladen. Nicht alle 
waren erschienen. Altermann Gerbig erklärte, daß er seines hohen Alters wegen 
keinen.Bau auf der Lastadie übernehmen könne, auch fei dabei wenig, oder nichts 
zu verdienen, Zwei von den anwesenden Meistern hatten den Bau von 8 Häusern 
übernommen, erklärten aber auch zugleich, daß sie sich auf mehr, als diese Zahl, 
nicht einlassen könnten. Zwei der nilyt erschienenen Meister ließen durch den 
Altermann Gerbig anzeigen, daß sie Königl. Arbeit übernommen hätten, und 
ihre Leute bereits in der Heide beschäftigt wären, nämlich mit Fällen und Zu¬ 
richten des Holzes. I n Betreff der in Aussicht genommenen fremden Meister 
faßten sich die Senatoren Lübke und Stolle kurz, sie verwiesen die Alterleüte 

*) Die Familie Grumbkow — sie liebte es ihren Namen mit einem ck zu schreiben — 
läßt sich urkundlich nicht sehr früh nachweisen. Ein vidimirter StamtHaum führt sie nur bis 
zum Jahre 1457 zurück, und nennt einen Peter zu Runow als Stammvater mit dessen 
Söhnen Claus, Caspar und Martin sich das Geschlecht in 3 Linien theilte, von denen die 
Martinsche im Anfang des 17. Jahrhunderts erlosch, die Linie des Claus aber fortblühte. 
Der älteste bekannte Lehnbrief ist vom Jahre .1554 und belehnt nach ihm Herzog Barnim Ven 
Georg Gr., da sein Bater kürzlich verstorben war, mit dessen hinterlassenen Lehngütern, als 
beide Grumbkow ganz, Runow ganz, Paupanz, Czechelyn, 4'/4 Hufe an Vartzemin, '/^ an 
Mickerow, den Krug und halben Hohenhof nebst allen daran haftenden Gerechtigkeiten. Diesen 
Lehnbrief bestätigte 1575 Herzog Johann Friedrich dem Gregor Gr., und der darin aufge¬ 
führte Grundbesitz blieb der Familie noch im Laufe des 17. Jahrhunderts. Joachim Ernst 
v. Gr. geb. 29. September 1637 war Kurbrandenburgischer wirklicher geheimer Staats- und 
Kriegsrath, General-Kriegs-Commissarius, Ober-Hofmarschall und Schloßhauptmann zu Berlin, 
Erbherr auf Grumbkow, Runow und Lupow :c. f 1690. Dessen jüngerer Sohn Otto Philipp, 
unser Kanzler, kaufte das aus der Familie gekommene Gut Iechelin, im Stolper Kreise, 1729 
von Dionis v. Zastrow zurück, und 1732 das vierte Antheilgut in Schurow, nachdem er ein 
Jahr zuvor von dem Lieutenant v. Stojentin dessen Gutsantheil in Darsow an sich gebracht 
hatte. Von dem Landrath v. Küssow kaufte er 1738 dessen Antheil'im Gute Loist, 1741 
von dem Landrathe Conrad v. Heydebreck die Güter Zuchen und Schubben^ und 1752 kurz vor 
seinem Tode, von dem Hauptmann v. Putkamer dessen Antheilgut in Moltzkow. Alle diese 
Güter wird der Kanzler später sicherlich in seinett Titel aufgenommen haben. Die Schloßan-
gesesfenheit der Gr. auf Runow, Lupow lc. war jüngern« Datums, erst durch Rescript vom 
30. März 1719, also in einer Zeit ertheilt, in welcher die Vorzüge der Schloßgerechtigkeit, 
oder vielmehr das Mvilßßwui yxoezMouis a prima iuLwutia,, seinem Erlöschen nahe war. 
Des Kanzlers Sohn, der General-Major Philipp, Wilhelm v. Gr., der Anfangs Flügel-
Adjutant Friedrichs I I . gewesen war, aber, seitdem er 1757 in Schweidnitz mit gefangen 
worden, vom Könige nicht mehr zu einer Kriegs-Verrichtung mehr gebraucht war, vererbte 
1778 die Güter auf seine einzige Tochter und Uni'versalerbin, die Wittwe v. Podewils. Zwar 
that der Curator eines Lieutenants Friedrich Wilhelm v. Gr., Enkels vom Feldmarschall v, Gr., 
Einspruch, allein das in dieser Sache ergangene Urtheil vom 29. December 1779 wies ihn 
"ab und legte seinem Curanden ewiges Stillschweigen auf. 
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Kümmerling und Gerbig an den Kriegsrath Uhl, der ihnen schon sagen werde, 
was in der Sache weiter zu thun fei. Zu den anderweitigen Aufträgen, welche 
den Magistrats-Commisfarien durch des :c. Uhl Dekret vom 17. Apr i l 1728 zu 
Theil geworden war, gehörte auch, denjenigen Leuten, welche ihre Haüfer schon 
abgebrochen hatten oder im Begriff standen, sie abzubrechen, unverzüglich anzu¬ 
sagen, daß Niemand die Materialien von der Stelle wegbringe, sondern sie der 
Königl. Baukasse zur Übernahme gegen Zahlung des taxirten Werthes offeriren 
sollten, wie denn diejenigen, welche die Materialien bereits anderweitig verkauft 
hatten, dieselben wieder herbeizuschaffen gezwungen wurden. 

Zu den Obliegenheiten der Magistrats-Commissarien gehörte im Besondern 
die Regulirung und Abfindung derjenigen Lastadischen Eigenthümer, welche end¬ 
gültig erklärt hatten, außer Stande zu sein selbst zu bauen. Sie mußten ihre 
Stellen dem Könige gegen die Taxe überlassen, die, wie oben gezeigt,, eine über¬ 
aus geringe war; es erhellet nicht, daß der König auf die Verwendung der 
Kriegs- und Domainenkammer einen Zuschuß bewilligt habe. So wurden in 
den Monaten Apri l , M a i und Juni 1728 an 16 Interessenten Thlr. 1059. 8. 
5 Pf. gezahlt, wozu den Magistrats-Commissarien die Mittel auf Anweisung der 
Kriegs- und Domainenkammer von dem Königl. Ober Empfänger Liebeherr 
flüfsig gemacht wurden. Die Stellen waren nun Eigenthum des Königs und 
es wurde an jeder Stelle ein gedrucktes Placat angeschlagen, welches besagte, 
daß sie unentgeldlich zum Anbau ausgegeben werden solle. Diejenigen, welche 
sich zum Bau gemeldet und denselben angenommen hatten, mußten innerhalb 
8 Tagen desfals Sicherheit schaffen, auch den Zimmerleüten auf deren Arbeit 
Vorschuß leisten, wie sie denn für den Fall, wenn sie vom Bau etwa zurück¬ 
treten würden, mit militairischer Exemtion zur Erfüllung der einmal übernom¬ 
menen Verpflichtung angehalten werden .sollten. Übrigens hatte jeder Anbauende 
einen körperlichen Eid zu leisten, welcher so formulirt war: — „Ich N. N . 
„fchwöre einen Eid zu Gott und feinem heiligen Evangelium, daß ich die Stelle 
„hU68tioni8'für mich selbst bebauen und ich sie selbst bewohnen wi l l , und daß 
„hierunter kein verstelltes Werk verborgen ist"; d. h. es durfte nicht auf Spe-
culation gebaut werden, wozu in einer Kaufmannsstadt wie Stettin wol die 
Neigung bei dem Lastadien-Bau hervorgetreten sein mag; der König wollte aber 
den unbeweglichen Grund und Boden und die darauf errichteten Gebäude nicht 
zu einer beweglichen Waare umgewandelt und als solche mißbraucht wissen. 
Er wollte den alten seßhaften Bürgern, und den neu angesiedelten, ein behag¬ 
liches Heim schaffen, in dem sie sich wohl fühlen und ein angenehmes Familien¬ 
leben führen konnten. So wurde den Bauenden es lediglich überlassen, wie sie 
das Innere ihrer Haüfer einrichten wollten, wogegen sie die Fa^ade nu r nach 
de rVo rsch r i f t bauen du r f ten , welche i n dem vomKön ige genehmigten 
Baup lane des M a j o r s de Prew gegeben war. Also nur auf das Äußere 
hatte diefer sein Haupt-Augenmerk zu richten, wiewol es seine Pflicht als Baumeister 
war, auch bei der innern Einrichtung der Haüser den Bauenden und Werk¬ 
meistern mit Rath zur Hand zu gehen und mit Rücksicht auf die verfügbaren, 
bezw. bereiten Mit tel darauf zu sehen, daß der Anschlag nicht überschritten 
werde. Die Haüser waren in ausgemauertem und verblendetem Fachwerksbau zu 
zwei Stockwerken mit Dach-Erkern in der Mitte der Front ganz nach der Archi-
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^ tektur-Schablone aufgeführt, die derKönig liebte und von der man noch heutigen 
A Tages auch in Potsdam, das Friedrich Wilhelm I. seine dermalige Ausdehnung 

^ iutra IU06MH verdankt, zahlreiche Exemplare steht. 
Mittelst Cabinets-Ordre vom 24. September 1728 hatte der König be¬ 

fohlen, daß im nächsten Jahre auch mit dem Bau von 34 neuen Häusern auf 
der linken oder Nördlichen Seite der Lastadie vorgegangen werden solle. Dem^ 
gemäß erhielten die Senatoren Lübke und Stolle unterm 9. October 1728 den 
Auftrag diejenigen Eigenthümer dieser linken Seite, welche schon früher den 
Neubau abzulehnen in der Lage sich befunden hatten, vorzuladen denselben des 
Königs Verordnung bekannt zu machen und ihre letzte Erklärung dieferhalb ein¬ 
zufordern. Die am 11. October Statt gefundene Vernehmung der Interessenten 
bezog sich, incl. der ganz wüst liegenden oder als Garten benutzten Plätze auf 
50 Stellen. M i t Ausnahme von 8 Nummern, welche größtenteils wüste Plätze 

^betrafen, erklärten die Eigenthümer ihre Bereitwilligkeit, ihre Haüfer unter den 
^ vom Könige bewilligten Beneficien neu zu bauen; hatten sie doch an ihren 
^ Mitgenossen auf der rechten oder südlichen Seite gesehen, daß die Sache ihren 
^sehr guten Fortgang genommen habe und nun gar zum Vortheil der Bauenden aus-
-. geschlagen war. Ein Interessent stellte jedoch eine Bedingung, nämlich der Pulver-
^ macher Frantz, der bauen wollte, wenn ihm gestattet würde, seine Mühle hinten 
. auf dem Hofe zu behalten, wogegen indessen die Nachbarn, der Feüersgefahr 
< halber Widerspruch erhoben und die Bitte zu Protokoll gaben, daß die Mühle 
^ nach einem Orte, wo sie keinen Schaden thun könne, verlegt werde., Die Kriegs¬ 

und Domainenkammer hatte eine nochmalige Vernehmung der linksseitigen Eigen¬ 
thümer für nothwendig erachtet. Sie ordnete dieselbe mittelst Verfügung vom 
19. November 1728 an, in Folge dessen die Magistrats-Commissarien Lübke 
und Stolle einen Termin auf den 2. December 1728 anberaumten, in welchen 
fast dieselben Erklärungen abgegeben wurden, wie am 11. October. Viele I n ¬ 
teressenten hatten schon mit den Zimmermeister Haase, Jüngling, Schelle, Kämmer-
ling, Bau-Contracte abgeschlossen und denselben 8, 16, 20, 24, 30 Thlr. „auf 
die Hand gegeben". 

M i t seiner oben als Beispiel erwähnten lächerlichen, überhochmüthigen Em-
gangs-Formel geschmückt entbot der Kanzler v. Grumbkow am 6. October '1728 
ans seiner — Residenz Lupow dem:c. :c. Bürgermeister und Rath der Stadt 
Alten Stettin seinen — gnädigsten Gruß, und benachrichtigte denselben, wie des 
Königs Majestät durch Rescript vom 24. September a. o. resolvirt habe, daß 
die Neüanbauenden auf der Lastadie vor Stettin 6 Jahre hinter einander̂  von 
der Einquartirung befreit sein sollten. Namens Sr . Königl. Majt . befehle er, 
der Kanzler, dem Magistrat, „solches nicht allein den Interessenten kund zuthun, 
sondern auch überall zu publiciren, damit es zu Jedermanns Wissenschaft komme 
und ein und der andere dadurch bewogen werde, sich dieser hohen Königl. Gnade 
theilhaftig zu machen, und auf der Lastadie zu bauen, resolviren möge". 

Die Senatoren Lübke und Stolle beriefen die gesammte Einwohnerschaft der 
Lastadie aufs Rathhaus, um dieselbe mit der Königl. Gnadenbezeigung bekannt 
zu machen, während ein darauf bezügliches Publicandum am schwarzen Brett in 
der Vorhalle des Rathhauses, an den Thoren und an anderen öffentlichen Orten 
ausgehängt, sodann in dem Intelligenzzettel gedruckt und endlich am nächsten 
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SWntage in sämmtlichen Kirchen der Stadt, mit Ausnahme der Schloßkirche, 
von ber Kanzel verlesen wurde. Der Stadtsyndicus erhielt aber auch den Auftrag, 
ein Memorial nach Hofe zu entwerfen, des Inhalts, daß diese Befreiung der 
Lastadifchen der übrigen Bürgerschaft nicht zur Last gereichen, sondern ein 
„N076U" ausgefunden werden möge, wodurch diese Befreiung übertragen werden 
könne. M i t dieser Vorstellung hangt warscheinlich nachstehende Cabinets-Ordre 
zusammen: — 

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preußen :c. :c. Unfern ?c. :c. 
Nachdem der Magistrat zu Stettin beweglich allerunterthänigst vorgestellt, daß 
der dortigen Bürgerschaft die Übertragung der Neüanbauenden auf der Lastadie 
beim Service alzuschwer werde, So haben Wir allergnädigst resolviret, daß itzt 
gedachten Lastabischen Neüanbauenden nur drei Freijahre vom Service verstattet, 
und das auf selbige treffende Quantum der monatlichen 68 Thlr. 19 Gr. solche 
drei Jahre -über >zu Soulagirung der Bürgerschaft aus der dortigen Accife zur 
Servicen Kasse bezahlet werden solle. Wi r befehlen euch demnach hiemit in 
Gnaden, die desfals nöthige Verfügung zu thun. Nach Verfließung der drei 
Freijahre sollen sie zum Service concurriren und alsdann die Sublevation 
aufgehoben sehn. Seynd euch in Gnaden gewogen. Geben Berlin den 4. 
Mar t i j 1729. F. Wilhelm. 

v. Grumbkow. v. Creütz. 
^ An Hie Pommerfche Kriegs und Domainenkammer. 

Die Kammer theilte Abschrift dieser Allerhöchsten Verordnung unterm 
14. März 1^29 dem Magistrate mit, 'd.er sie 'den Lastadischen in geeigneter Weise 
bekannt machen ließ. 

M i t dem Bau der nördlichen Seite der Lastadie wollte es im Jahre 1729 
nicht recht von der Stelle gehen. Insbesondere war es der Zimmermeister Haase, 
welcher den Bau mehrerer Haüser übernommen hatte, der sich in der Erfüllung 
der kontractlichen Verbindlichkeiten fehr lässig zeigte. Weil der König diesen 
Anbau auf alle Art und Weise beschleunigt wissen wollte, so nahm die Königl. 
Kammer Veranlassung unterm 15. Ma i 1729 an den Magistrat den Befehl zu 
erlassen, „den ;c. Haase mit allem Nachdruck dahin anzuhalten, daß er den Bau 
auf der Lastadie nicht verabsäume, sondern die Arbeit ohne den geringsten Aufent¬ 
halt und ohne raisonniren verrichte. Da auch mit dem Plumpen (?) ebe.nmäßig 
nichts im Stande ift> so habt ihr bei 20 Thlr. Strafe den :c. Haafe anzuhalten 
daß derselbe solche innerhalb 8 Tage ohnfehlbar in fertigen und brauchbaren 
Stand setze, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß diese Strafe psr Ü8ouni von 
euch beigetrieben werden soll, wie ihr denn davor lediglich responfable bleibet, 
fals hierunter etwas versäumet, und W i r bei Unserer bevorstehenden Übereinkunft 
solches ungnädig bemerken sollten". ' 

Vom Senator Lübbecke aufs Rathhaus citirt, gab Meister Haafe am 27. 
Ma i 1729 zu Protokoll, daß das Holz zu den Häusern, deren Bau er über¬ 
nommen, schon 3 Wochen vor Weihnachten beschlagen gewesen sei. Weil nun 
gedachtes.Holz erst in voriger Woche herunter gekommen, habe er inzwischen die 
bei H m in Arbeit stehenden Gesellen anderweitig beschäftigen müssen, um nicht 
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^ r Gefahr ausgesetzt 'M sein, haß sie ihm davon gingen. Ungeachtet nun das 
MUz hier Md ausgefahren sei — es war offenbar das aus dem Neüjnärkischen 
^Forsten auf Holz, — so wäre doch kein Platz vor-
ßHänden, auf dem es verbMben werden könnte, wM ber Ort, woselbst diese Arbeit 
ß vorgenommen werden solle, ein Morast sei, der voll Waffer stände, bem selbst-
I verständlich kein Geselle betreten wolle. Wäre der Platz Mnter der Kirche 

(St. Oertrud) trocken, dann wüxde er sofort Anstalt treffm, und hinsichts der 
Zeit mit seinen Witmeistern gleich M Strang ziehen. Was die Pumpen betreffe, 
so wäre die HauptpumPe fertig und gebe Waffer genug, das Gehäuse aber sei 
von hen Leuten, die das Holz ausgeschlchvt, umgerMn, dafür könne er nicht, 

J Ind werde ihm nicht können Mtgesonnen werden, dm vpn Anderen verursachten 
D Schaden auf seine Kosten wieder gut M machen. Gen Seitenbrunnen an des 
D KriegsraHsUhl Hause anlangend, so sei die Röhre im Winter durch den strengen 
U IVost, schadhaft gewM>en, was aber in wenigen Tagen reparirt worden könne, 
^ Diese Erklärung wurde dem Kriegsrath Uhl M KeuntmHnahme mitgecheiü, 
D der ccker des Meisters Gaase Auslaffungen und Einwendungen wegen des Platzes 
D für unbegründet erachtete und seinen Willen Kmd gab, den Säumigen durch 
D militairifche ExecutiM zu seiner Schuldigkeit anhalten zu wollen. Es ergab sich 
D übrigens, Mß Meister Haafe den damals Statt findenden Bau im Schlöffe Mer-

WMMen hatte und der Prinz vsn Anhalt-Zerbst, der denselben in.Gang gebracht, 
keinen der dort beschäftigten Haaseschen WeseGm WM LastMen-BstU eMaffen 
wollte. Und als Senator Lübheke am 10. Juni 1?29 Veranlassung nahm, den 
Meister Haase -wiederum vorfordery zu tafsen, um VM iihn zu Hören, ob die 
Brunnen nunmehr in Stand gesetzt seien und ob «er auch Gesellen zur Verbindung 
des zum Lastadischen Gau gehörigen Holzes,gegeb.en Habe, hatte der Oberd,iener 
des Magistrats der ihn anfs Rachhstus ibestKen sollte, Hn nirgends Anden 
kyMen As Wlln ihm endlich gesM: .„Meister HMe M M Mr Vogelstange"! 
Wo dyzu hMe der gute Meister Zeit, zu dem unnützen G M M nach dezn V«ge.l, 
worüber M W e GeschäM perabsaüuM, ein Mweis, Haß mich ^a.Wls Won 
das Schützenwesen auf das bürgerliche Heben Mr WgdW AnwMe!! 
^ Machdem ,d,ie Marn-chMng gemacht, .haß Wm LasWien ,Bau M der 
zweiten Seite bisher gar wenig geschehen/<erlleß die Diwigl. Kriegs- nn̂ d ff^omamen-
kammer M 11. M,ni 17Z9 Jen erneuerte^ BefM ,hen sämmt-
lichW NgenthÜMrn sosyrt bekannt machm zn lassen, daß diejenigen Haüser, 
welche W 8 Aage,n n M abgebrochen sein würden, von der HämmeM quf der 
PryDietarier Mkosten ^ VerwMUng nach Verlauf solcher Heit ab¬ 
gerissen Wrden solltM, „wMes Ihr (der WMstrat) s o d W ^ ^ 
schwerer PMantwMtung Mr Hx^^ M bringen habt". Her Befehl,wnrH 
den IniMsseytm bekMnt gemacht. Hei ihrer Vernchissung ergffb sich, daß drei 
der Higenthümer sür den Heübau der Haüser noch AnMuch geltend zu mgchW 
hatten M die Mterstützung ^n Materialien :c. welche Den Mübauenden Zu 
Thesl gelVord.en. Biese wurhen ihnen durch die Jammer-NesolnKyn vom Ä . 
Inni 1729 bew.illijzt, Mt AnsMme des Holzes, welches der Magistrat guZ den 
Meßing zu liefern'Mgewiesen wurde. Msp ^gMah es deM âuch. UMst das. 
Quantum, welches zwei von ihnen, — es waren der Wrger und Stellmacher 
Christian Zegelin und der Bürger und 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 3? 
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hatten, reichte nicht, weshalb dieselben in einer Bittschrift vom 8. Ju l i 1729, 
mit Rücksicht darauf/ daß „ I h ro Königl. Majt . allen Neüanbauenden auf der 
Laftadie die Materialien frei läßt, der ganze B a u auch zur Z ierde gereichet 
wozu w i r g le ichwol gezwungen s ind , " den Magistrat baten, ihnen oas' 
noch fehlende Holz bewilligen zu wollen. 

Aus der Eingabe der beiden Bürger ergibt sich übrigens, daß um dieselbe 
Zeit die Stadtmauern abgebrochen und die daraus gewonnenen großen Feldsteine 
zum Fundamentbau der neuen Haüser auf der Lastadie ohne Entgeld hergegeben 
wurden. Die Petenten baten, auch ihnen dieselbe Vergünstigung zu Theil werden 
zu lassen, worauf der Magistrat verfügte: „Wegen der gesuchten großen Funda¬ 
ment-Steine werden H. H. Cammerij jedem ein Paar Fuder vom Berliner Thor 
abfolgen lassen." D ie S tad tmauer und der davor liegende t iefe Stadt¬ 
graben war E igenthum des städtischen Gemeinwesens. Die Mauer war 
aufgeführt und de/ Graben ausgeworfen worden in dm Vorjahrhunderten auf 
Kosten der Kämmerei und der Bürgerschaft, darum verfügte der Magistrat mit 
Recht über die Materialien, die aus dem Abbruch der Mauer entstanden, zu 
welcher Abbruchs-Arbeit die Kammer« sehr wahrscheinlich auch die Kosten hergegeben 
hat. Für die Gegenwart folgt aber aus dieser historischen Reminiscenz die nicht 
unwichtige Thatsache, daß der G rund und Boden, auf dem die R ingmauer 
gestanden und den der Graben eingenommen hat, noch heute Eigenthum 
der Stadt ist, das von den Reichs-Militair-Fiskus zurück verlangt werden kann, 
infofern nicht damals zwischen dem Könige, bezw. Seinen Behörden, und dem 
Magistrate. ein receßmäßiges Abkommen wegen des Eigenthumsrechts an jenen 
Flächen, — es handelt sich um den Parade- und Königs-Platz — abgeschlossen 
sein sollte. Darnach im Raths-Archiv zu forschen, muß Verf. für jetzt sich vor¬ 
behalten, da hier nur von der Lastadie gesprochen wird. 

Der Bau der linken oder nördlichen Seite muß in den Jahren 1729 und 
1730 seinen ungestörten Fortgang genommen haben, da die Acten seiner während 
dieser beiden Jahre mit keiner Silbe gedenken. Erst im Jahre 1731 kommen sie 
Wieder darauf zu sprechen und zwar erläßt — 

Die Königl. Kriegs- und Domainenkammer am 19. Februar 1731 an den 
Magistrat den Befehl, „unverzüglich zu berichten, wie viel wüste Stellen annoch 
auf der Lastadie vorhanden, damit wegen Bebauung derselben das Nöthige ver¬ 
fügt werden könne." Der Magistrat zeigt darauf unterm 2. März 1731 „aller-
gehorsamst an, daß auf der Lastadie keine unbebaute Stelle mehr vorhanden sei, 
außer daß nach der Pladderina zu dieseits des Fürsten-Gartens einige neben einander-
stehende Haüser eingerückt feien und nicht an der Straße ständen". Nach einem 
spätern Actenvermerk waren es 5 Haüser, welche außerhalb der Fluchtlinie standen, 
darunter das Haus des Apothekers Meinholtz. Der Kanzler v. Grumbkow be¬ 
gnügte sich mit dem der Kammer erstatteten Magistrats-Bericht nicht, sondern 
verfügte, in Folge einer an ihn ergangenen Cabinets-Odre vom 18. Februar 1731, 
— natürlich mit seiner gewöhnlichen grotesken Selbsttitulatur unterm 28. Februar 
an den Kriegsrath Uhl dahin, daß derselbe sich sofort mit dem Magistrate zusammen 
zuthun habe, um über drei vom Könige befohlene Fragen, nämlich — 

1) Wie viel wüste Stellen annoch auf der Lastadie seien? 
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2) Wie viel zu derselben Bebauung an Unkosten annoch erfordert werden 
möchten, nicht minder 

3) Ob die auf der Lastadie angefangenen Haüfer bereits alle ausgebaut 
seien und Eigenthümer hätten, mithin conservirt würden? 

Auskunft zu geben, darüber ein umständliches Protokoll aufzunehmen, und selbiges 
ouui 8ud8eriptioii6 NaZißtraw», nebst seinem ausführlichen Bericht, binnen 4 
Tagen einzureichen. 

I n Befolgung dieses Mandats hatte der Commissarius loei am 2. März 
1731 auf dem Rathhause eine Conferenz mit den Senatoren Lübbeke und Stolle, 
in welcher Letztere — 

Zu 1) nicht allein den oben erwähnten, der Kammer erstatteten Magistrats-
Bericht übergaben, nach welchem auf der Lastadie keine wüste Stelle mehr vor¬ 
handen, sondern es wurden auch die alten Schoß-Cataster selbst zur Hand ge¬ 
nommen, um daraus zu entnehmen, ob dennoch irgendwo eine Hausstelle vorhanden 
sein möchte, welche noch nicht bebaut wäre. So wurde denn das Schoß-Register 
von 1687 von Stelle zu Stelle, und Haus bei Haus durchgegangen, allein man 
fand darin keine wüste Stelle mehr, dagegen ergab sich, daß anjetzt noch mehrere 
Stellen bebaut waren "welche niemals catastrirt gewesen, zumal in der langen 
Seite linker Hand nach der Parnitz (Nordseite) verschiedene sumpfige Plätze an¬ 
jetzt mit bebaut worden, worauf vorher niemals ein Haus gestanden, noch auch 
wegen des morastigen Bodens darauf hätte gesetzt werden können. 

Zu 2). Diese Frage des Kanzlers ist durch die Beantwortung der ersten 
Frage erledigt. 

Zu 3) ist zu berichten, daß die neuen Haüser, welche im Jahre 1728 an der 
langen Seite rechter Hand nach der Parnitz (Südseite) zu bauen angefangen nun¬ 
mehr allerseits ausgebauet sind und bewohnet werden; was aber die zweite oder 
nördliche Linie, mit der man 1729 den Anfang gemacht, betrifft, so steht dieselbe 
noch im Bau; jedoch sind die meisten Haüser auch fertig und haben sämmtlich 
ihre Eigenthümer, wiewol es sehr schwer geworden, zu den obersten Stellen dieser 
Reihe Baulustige zu ermitteln, denen man, als sie endlich gefunden waren, die 
Haüser vorschußweise aus der Königl. Baukaffe hat bauen müssen. 

Um dem dritten Punkte des Kanzler-Rescripts vollständig Genüge zuleisten, 
fand zufolge Senats-Beschlusses am 3. März 1731 eine allgemeine und gründ¬ 
liche Visitation der auf der Südseite belogenen neuen Haüser durch die Magistrats-
Commissarien der Bau-Commission, unter Zuziehung des Maurermeisters Drews 
und des Zimmermeisters Haase Statt. Das Ergebniß dieser Visitation war, daß 
die meisten — Haüser — es waren ihrer 51 an der Zahl — völlig ausgebaut 
waren, und nur wenige noch einer Nachhülfe beim Ausbau der innern Einrichtung 
bedurften, was in einer besondern „Designation" angegeben wurde. Der Magistrat 
überreichte eine Abschrift dieser Nachweisung dem Commissarius loei zu dessen 
Kenntnisnahme und als Ergänzung der Antwort auf die vom Kanzler v. Grumb-
kow aufgeworfenen 3ten Fraget Der gestrenge Herr Kriegs- und Domainenrath 
Uhl nahm aber das einseitige Vorgehen des Magistrats in der Sache nach der 
bezeichneten Richtung sehr übel. Am 7. März 1731 schrieb er: — 

Einem HochEdlen Rath melde auf die mir zugesandte Designation wegen des 
Baues auf der Lastadie zur dienstlichen Antwort daß diese Untersuchung denen-

37* 
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selben weder committiret noch auch nöthig gewesen̂  maßen ohne deren Erinnern 
schon bei hiesiger Accisekasse verfüget, daß denjenigen, so noch mcht ganz fertig, 
die Procentgelder nicht ausgezahlt, sondern in äeposito gelassen werden, bis die 
Neübauende bas Fehlende, entweder selbst suppliret, oder es soll bei offenem Wetters 
sx <Moio besorget und das fehlende angefertigt werden. Wäre demnach sehr 
gut gewesen, wenn hie Herren dieserhalb mit mir conferiret, und nicht 6xtra 
(Ü0inini88ion6 diese Untersuchung veranlaßt hätten, so hätte ich denenselben schon 
die Specisication selbst suppeditiren können, was in denen Häusern fehle. Es hat 
auch die denenselben communicirte Verordnung von des Hrn. Cantzlers Excellenz 
gar nicht den Verstand, daß Magistratus außer dem Punct wegen der wüsten 
stellen, etwas dabey zu verfügen, inmaßen . . . . . s^ wenig,, als von ihnen 
verlangt worden, daß sie die Baumaterialien, so zu denen wüsten Stellen etwa 
erfordert werden möchten, in Vorschlag bringen sollten, von ihnen darin präten-
diret wirdj daß sie von dem Lastadischen Bau der ihnen gar nichts angehet, 
resvonsable bleiben sollen. Ich verlange also vors Künfftige, wenn ihnen äubia 
vorstoßen, sö!che mir zuforderst zu eröffnen, ehe etwaß veranlaget wird, so wird 
man i^nen allemahlen zulängliche Erläuterung geben, oder es kann solche von 
der Königt. Kriegs- und Domäinen Cammer allenfalß gefodert werden. Daß 
noch einige Hausboden, denn die unterm Z)ach sollen nächstens belegt werden, 
nicht fertig, rühret nachrichtlich daher, oaß das Ctoster noch eine große Quantität 
Sägeblöcke restiret, welche deßfatß nicht genommen worden, weilen dieselbe auf 
den Schneide-MüMen nicht abgeschnitten werden können." 

Was machte der Magistrat mit diesem schulmefftertichen Schriftstilck des ge¬ 
strengen Herrn Commissarius looi, dessen plattdeutscher Name auf Hochdeutsch 
„Eüte" heißt? Er schrieb es einfach , M aeta. Vsei-Ot. Alten Stettin w 86nat. 
den s: ZNartij 1 7 M . " Eine Gegenvorstellung würde ihm schlecht bekommen sein! 

- Das Schriftstück bildet den Schluß der Verhandlungen, welche den eigent¬ 
lichen Neubau der Lastadie betreffen. Die Acten sagen es zwar nicht, doch ist 
es als gewiß anzunehmen, daß der Bau der linken oder Nordfeite der Lastadie 
im Laufe des Jahres 1731 vollendet worden ist, denn im folgenden Jahre, aus 
dem einige, gleich zu erwähnende Actenstücke vorliegen, ist von jener Seite nicht 
mehr die Rede. Auch geben die Acten keine Auskunft über die Summe Geldes, 
weiche der König zur Deckung der Baukosten der Nordseite bewilligt, bezw. an¬ 
gewiesen hat. Den Mitteldamm in der langen Hauptstraße, wie auch in der 
Pladdereie mußte die Stadt anfertigen lassen. Wie viel das Steinpflaster 
gekostet hat, ist oben in runder Summe zu mehr als 4090 Thaler angegeben 
(S . 254), und es mußte als ein Glück angesehen werden, daß der König 
Sein Project der Neben- oder Querstraßen hatte fallen lassen, da, war' es zur 
Ausführung gekommen, die Stadt eine Mehrausgabe von mindestens eben dem¬ 
selben Betrage gehabt haben würde, dagegen ergab sich der Magistrat dem 
Befehl der Immediai-Commission, bezw. des gestrengen Hrn. Commissarms loei, 
dahin lautend, daß die beiden ersten, am Parnitzthore belegenen Stellen der Süd¬ 
seite, welche ganz armen Leuten gehörten, die zur Ausführung des Neubaues ganz 
unvermögend waren, von Stadtwegen übernommen und bebaut werden mußten. 

Den Winter 1730/1731 verlängerte sich also bis in den Monat März. 
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Kämmerer Neümann rechnete^ daß beide Haüfer> da die Baumaterialien frei ge¬ 
liefert winden, mit 6—700 Th l r< ' aufgeführt werden könnten, und würde die 

f Kämmerei nach vollendetem Bau die Procentgelder heben, die Haüser auch ent-
^ weder veräußern/ oder wenigstens so' viel Miethe daraus ziehen xkönnen daß das 
t darauf zu verwendende Kapital mit 6 Procent verzinset ^vürds. 

I n der Designation der auf der Südseite der Lastadie befindlichen Haüser, 
welche dem Visitations-Protokolle vom 3. März 1731 beigefügt ist, sind 51 
Nummern aufgeführt.^) Die Nr. 1 und 2 waren die beiden Haüfer, welche, 
wie vorstehend erwähnt, die Stadt hatte bauen lassen. Sie standen unmittel¬ 
bar am Parnitzthore (vielleicht die heutigen Haüfer Nr. 103 und 102). Von 
da aus in der Richtung nach der Langenbrücke gehörte das Haus Nr. 6 dem 
Senator Dabetkow (vielleicht Nr. 93). Nr. 12 war das Haus, welches der 
Kriegsrath Utzl auf der Rauthschen wüßten Stelle gebaut hatte, von dem weiter 
unten noch zu sprechen sein wird, (ob das Haus, Nr. 92, dem Commerzienrath 
Qmstörve gehörig?). Nr. 21 und 22 waren zwei der St . Gertrudkirche gehörige 
Haüser, aus deren Mitteln sie erbaut waren, mit dem Genuß all' der Beneficien, 
welche den Neüanbauenden zu Aheil geworden waren. Eben so verhielt es sich 
mit dem unmittelbar daran stoßenden Hause Nr. 23, welches dem Hospital St . 
Gertrud gehörte. (Sind diese drei Haüser die heutigen Nr. 83, 82, 81 , letzteres 
HaUs die Ecke mit der Kirchenstraße bildend?) Der Schönfärber Daniel Krüger 
hatte das Haus Nr. 4 im Jahre 1728, und das Haus Nr. 28 bereits 1722 
bauen lassen (ob die heutige Nr. 76?)^) Fünf französische Colonisten hatten 
sich an der Südseite der Lastadie angebaut I . de Luvet mit 2 Häusern Nr. 19 
und 20, das sog. Kriegsmannshaus, unmittelbar vor den Kirchenhaüfern, de lcf 
Mare Nr. 25, Buret Nr. 26, Ney Nr. 30, und Brejou de Grambris Nr. 32. 

Keines der Haüser, welche vor nun 150 Jahren auf der Lastadie und in der 
Pladdereie gebaut worden sind, hat sich bei den directen Nachkommen der damals 
Bauenden erhalten. Nur ein einziger Name ist es, dessen Träger zu den damaligen 
Eigenthümern gehörte. Der Bürger Michael Holldorf, seines Zeichens ein Bäcker, 
befaß auf der Lastadie ein Haus, welches etwa ums Jahr 1715 abbrannte. 
Seitdem lag die Hausstelle wüste. Nach einigen Jahren entschloß er sich zum 
Wiederaufbau, vund es gelang ihm, anscheinend auf Verwendung des General-
Lieutenants v. Bork, einen Königl. Befehl unterm 6. Apri l 1719 auszuwirken, 
laut dessen ihm ein Schock Holz aus den Iasenitzer Forst ohne Entgeld verab¬ 
folgt werden sollte. Holldorf konnte aber aus Gründen, die nicht angegeben sind, 
erst im Jahre 1723 von der Königl. Gnadenbewilligung Gebrauch machen, und 
als er sich dieserhalb an den Ober-Forstmeister Bock wendete, erklärte ihm dieser: 
der in Rede stehende Befehl „wäre schon versetzen, er könnte ihm kein Holz daranf 

*) Jetzt zählt die Südseite der Großen Lastadie 48 Haüser mit den, an der Langenbrücke 
beginnenden Polizei Nummern 56 bis 103. Eins der Haüser hat die Doppel Nr. 77/78, ein 
anderes die dreifache Nr. 93—95. Die Hausnummern von 1731 mit den heutigen zu 
identisiciren hat sem Bedenken, da jetzt 3 Haüser weniger in der Reihe stehen, oder eigentlich 
6 Haüser weniger, wenn, die Haüser mit zwic- und dreifacher Nummerieung in Abzug ge¬ 
bracht werden. 

^) Krüger hatte ein drittes Haus bauen lassen; es lag auf der Nordseite der lastabischen 
Hauptstraße. 
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geben, er müsse wissen, wie die Königl. Heiden beschaffen wären, daß sie nicht 
ruinirt würden." Später verkaufte er die Stelle für 14 Thlr. an Gottfried 
Wollert, mit dem gemeinschaftlich er, nach seiner Erklärung vom 14. Sept. 1725, 
das Haus wieder aufbauen wollte. Ob dies geschehen, ist aus den Liften von 
1727 :c. nicht ersichtlich. I n diesen kommt nur der Name Wollert oder Wullert 
vor. Der Name Holldorf war aber am Schlüsse des Jahres 1874 unter den 
Hauseigmthümern der Großen Lastadie noch in Nr. 42 und Nr. 91 vertreten, 
dieses Haus auf der Südseite, jenes auf der Nordseite, wo des Michael Holldorf 
wüste Stelle gewesen ist. 

Nach der Zerstörung der Lastadie in der Belagerung von 1677 waren leichte 
Lehmfachwerks-Wohnungen, ein Stockwerk hoch, aufgeführt worden, die der schwan¬ 
kende Torfgrund, auf den sie gesetzt waren, schon zu tragen vermochte. Als nun 
aber König Friedrich Wilhelm I beschlossen hatte, das wieder gut zu machen, 
was Sein Großvater 50 Jahre vorher genöthigt gewesen war, in Trümmer zu 
legen, und die Lastadie in eine architectonisch-stattliche Vorstadt umzuwandeln, 
bestehend aus zweistöckigen Gebäuden von ausgemauertem und mit einem Stein 
verblendetem Fachwerk, — die ein Reimschmidt jener Zeit besingen zu müssen 
glaubte*), — da hatte der Baumeister des Königs, der Platz-Ingenieur Major de 
Prew, dem die technische Leitung des Lastadien-Baues übertragen war, es vernachlässigt 
den Grund und Boden seiner Beschaffenheit nach zu untersuchen, dem er zumuthete, 
so schwere Last und den Druck zu tragen, den ein zweistöckiges, halbmassives 
Haus auf seine Grundlage ausübt. Statt mit Durchstoßung der mächtigen und 
beweglichen^ Torfschicht den festen, sandigen Untergrund zu suchen uud auf diesem 
einen Pfahlrost zu errichten, legte er die Schwellen Platt auf die Oberfläche des 
Torfbodens und stellte darauf den Hochbau, der nach dem Willen des Königs 
binnen kürzester Zeit mit Hast ausgeführt werden mußte, was selbstverständlich 
der Solidität des Baues nicht wenig Ertrag that. Die Vernachlässigung des 
ersten Grundsatzes der Baukunst, nur auf festem Grunde zu bauen, hatte denn 
auch die traurige Folge, daß die Haüser der südlichen Lastadien-Seite, kaum daß 
sie aufrecht standen, ihren Druck auf die feuchte ja nasse Bruchfläche ihrer Grund¬ 
lage ausübten und diese zu durchdringen suchten, um auf festen Grund zu kommen, 
— die Haüser versanken in die Tiefe. Da war denn Holland in großer Noth, 
wie man am Niederreihn zu sagen Pflegt, wenn im Frühjahr die Eisdecke der 
Ströme sich löst, und in Bewegung setzt. Welche technische Maßregeln der Kriegs¬ 
baumeister-Major getroffen hat, um der Gefahr des vollständigen Versinkens des 
neuen Stadttheils vorzubeugen, ersieht man aus den Acten nicht, die nur von 
Materialien sprechen, die er dazu gebrauchte, und die von der Stadt geliefert 
werden mußten. So rescribirte die Kriegs- und Domainenkammer unterm 35. 
Iannar 1732 an den Magistrat: — 

„Weil die nottwendigkeit erfordert, daß die gesunkenen Haüser auf der 
Lastadie wieder repariret und die Fundamenter besjer versichert werden, wozu etwa 
24 Schock Ellerne Grundpfähle a 12 Fuß lang nötig seyn möchten, So befehlen 

!„ 
*) Balthasar Daniel Bartels', Lastadischer Gerichts Secretair, das jetzt blühende Stettin 

mit poetischer Feder entworfen. 1734. Bergt. L. B. I I Th. Bd. VI I I , 221, Anmerk. 1. 



Ihre Bebauung 1727—1731. 295 

Oir euch hiemit solche Ellern auf des Krieges- und Domainen-Raths Uhlen 
Verlangen bey jetzigem Frost in denen Stadtbrüchern sofort anweisen zu lassen". 

Die verlangten Pfähle wurden aus dem Bruch zwischen dem Iungfernberge 
und der Regelitz entnommen. Kriegsrath Uhl befahl aber auch aus eigener 
Machtvollkommenheit, daß die Eigentümer der sinkenden Haüser, und es waren 
ihrer 14 angegeben, so viel Feldsteine zum Fundament, als ihnen nur immer 
möglich sei, anschaffen mußten; worauf dann noch, der Major de Prew ein „Pro 
Memoria was an Faschinen vor die Anbauendte auff der Lastadie werden erfordert," 
vorlegte, welches die Königl. Kammer am 2. Februar 1732 dem Magistrate mit 
dem Befehle zufertigte, die von dem Major verlangten Materialien „ohne Aufschub 
anweisen zu lassen, widrigenfalls dem Landrath (und dirigirenden Bürgermeister 
Hübner), dessen Nachlässigkeit halber die militairische Execution ins Haus gelegt 
werden soll". Der Major verlangte aber an Faschinen „zu den Zwey Etagen 
Häusern 1) von Schmiesel an biß zu Endte des Fürstengartens 50 Schock. 
2) vom Fürstengarten die lange Linie bis des Hrn. Kriegs Rath Uhlen-Garten 
incl., wie auch 3) die Kirch-Gasse 110 Schock, welche Faschinen 15 Fuß lang, 
1 Fuß im Diameter und 3 ^ Fuß in der Circumferentz dicke und 5 M a l derb 
mit Wippen gebunden. Zu jedem Schock Faschinen 5 Pfähle von 5 Fuß lang 
und 2 biß 3 Zol l in Diameter Dicke." 

^ e t a Ourias wegen der Haüser und wüsten Stellen auf der Lastadie, wobey wegen 
deroselben Bau Freyjahre, item wegen Anbauung der Lastadie. Vol. I. 1722—1728, 
205 Folien; Vol. I I . 1728—1732; 152 Folien enthalten. Tit. VI . kolieei, 0«,w8' 
tra lc. Nr. 19. — Weitere Nachrichten über den Lastadienbau werden die Acten 
enthalten, welche wegen des vomKönige Friedrich WilhelmI anbefohlenen Erweiterungs-
Bau der Festung bei der Pommerschen Kriegs- uud Domainenkammer geführt worden 
sind. Allein diese Acten, sammt den Rechnungen, haben bald nach Beendigung 
der Arbeiten, in Folge eines Hof-Rescripts, an das Gouvernement der Festung ab¬ 
geliefert werden müssen.) 

Unter den wüsten Stellen, welche auf der Lastadie bebaut wurden, war auch 
eine 6/4 Bude, weiche den Wagemeister Johann Barthold Rauth gehört hatte. 
I n Bezug auf diese Stelle erließ der König an Seinen Kanzler von Pommern 
v. Grumbkow einen Cabinets-Befehl, ä. ä. Berlin den 13. September 1728, 
welcher in seinen Folgen den Beweis liefert, daß Er es mit der Aufrechthaltung 
der altüberlieferten Freiheiten und Gerechtigkeiten der Stettiner Bürgerschaft eben 
nicht sehr genau hielt, sondern Seinen Willensäußerungen und deren Befolgung 
den entschiedensten Character der Autokratie verlieh, die in Seinem Regierungs-
System der „Fels von Vronce" war, an dem jeder andere individuelle, oder 
corporative Wille sich brechen mußte. Der König sagt in der angeführten 
Ordre, — 

Daß nachdem Er aus des Kanzlers Bericht entnommen, unter welchen Be¬ 
dingungen der Kriegs- und Domainen Rath Uhl, sich bereit erklärt, auf der 
Lastadie eine wüste Stelle auf eigene Kosten zu bebauen: und Er „denn solche 
OonäitiousZ dergestalt, daß — 1) bemeldtem Uhl wegen des in Pasewalk besorg¬ 
ten Baues 196 Thlr. Diäten a 1 Thlr. pro Tag in der Pafewalkschen Bau-
Rechnung, außer den 16 Gr, so ihm zur Unterhaltung eines Reitpferds täglich 
aus der Pasewalkschen Kämmerei während des Baues vergütigt sind, Passiret, — 
2) zu dieser Hausstelle die Brau-Gerecht igkei t gelegt und dem I m -
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petranten durch einen Bürger darin bürgerliche Nahrung treiben zu lassen/ ver¬ 
stattet. — 3) Der zu der Stelle gehörig gewesene Garten, welcher hinter dem 
sogenannten Ring wegschießt, ferner dabei gelassen; auch — 4) aus dem Stettinschen 
Stadtbruch eine Wiese von 60 Ruthen Breite und Tiefe ihm unentgeltich an¬ 
gewiesen werden solle, jedoch daß er selbige auf feine Kosten raaden lasse, 
agreiret, — als habe er, der Kanzler, ihn danach zu bescheiden, und sonst die 
desfalls nöthige Verfügung zu treffen,, damit bemeldter l l h l den Bau fördersamst 
betreten und zu Stande bringe möge. 

Der Kanzler v. Grumbkow entbot hierauf in einer Verfügung ä. ä. Lupow, 
den 24. September 1728, denen zu dem Hochlöblichen Stadtgerichte der Lastadie 
verordneten Richtern und Assessoren seinen Gruß, und ertheilte denselben, unter 
abschriMcher Beifügung des Kabinets-Befehls, Nachricht w n des Königs Willen, 
um sich danach zu achten „und hierunter das Benöthigte fernerhin zu besorgen", 
soweit die dem Uhlschen Hause beigelegte Brau-Gerechtigkeit, den Garten und die 
Wiese in Betracht kam. Auch dem HochEdlen Hoch- und Wohlgelahrten, Wohl-
Ehrenvesten und Wohlweisen Bürgermeister und Rath der Stadt Stettin entbot, 
der Kanzlet seinen Gruß und Heilte demselben eine Verfügung desselben Wort¬ 
lauts, wie die an das Lastadische Gericht, mit. 

Was den hinter den schon erbauten Hause des Kriegsraths Uhl belegenett 
Gartenplatz betrifft, so war derselbe sammt der anstoßenden Bude, „der güldene 
Ring" genannt, nebst denen dazu gehörigen Z halben Budenstellen, Gartenplatz 
und allen darauf haftenden Gerechtigkeiten an Scheiden, Maaten, Gränzen, 
Drüpfällen (Tropffällen) :c. :c, EigenthuW d B Kanzlers., nachmaligen Vice-
Präsidenten des Königl. Hohen Tribunals zu Wismar, Heinrich Cöleftin n. Strom¬ 
bach gewesen, von dem das Grundstück w den Besitz der Kämmerei übergegangen 
war. Von dieser gelangte es mittelst Contracts vom,3. September 1700 für 
ein Kaufgeld von 625 F l . an den Altermann E. Erbarenj Kaufmanns, Ge-
wandschmtts- und Seglerhaufes Gregor Wismar. Der Altermann hatte den 
goldenen Mng demnächst an Johann Scheele verkauft und diesem zwar einen 
Hof -überlassen, den hinter dem Hause belegenen Garten aber für sich behalten 
und nicht mit verkauft. I n dieser Beschaffenheit hatte Wismar den Garten auf 
seinen Schwiegersohn, den Wagemeifter Rauth*) übertragen, welcher ihn ohne 
irgend einen EinspruchDis zum jetzigen Jahre, 1728, besessen, der auch Anfangs 
entschlossen gewesen sei, die wüste Hausstelle selbst wieder zu bebauen, weil ihm 
aber auf der Königl. Kriegs- und Domainenkammer angedeutet wurden, auch 
den goldenen Ring mit zu bebauen, falls er den ganzen Raum conferviren wolle, 
und er dazu keinen Rath zu fchaffen gewußt, so habe er die Sache fallen lassen. 
Der fragt. Garten, welcher 100 Fuß breit und 249 Fuß tief ist, schießt übrigens 
nicht allein hinter des Kriegsraths Uhlen Haus sondern auch hinter dem alten 
goldenen Aing weg, und ist wol kein Zweifel, daß die Hälfte desselben zum 
goldenen Ring gehört, weil in der ganzen Nachbarschaft die zu deren Häusern 
belegenen Gärten bis an den Festungswall gehen. Indessen, weil doch der 
Wagemeister Rauth nicht blos sein Haus, sondern auch seinen Garten, welcher 
besonders ntit in die Taxe aufgenommen, bezahlt erhalten, und folglich weitere 

*) Alle drei Namen haben noch jetzt, 1875 in Stettin ihre Vertreter. 
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!- Anforderung nicht maHU tzW^ o i^ IMt tMH 
Mf d̂em alten goldenen WnA.geMut Woroen, ein MDrereZ uMt heanspruchen ^ 
können, als was ihnen' ̂ etzt von ̂  dem ̂ ^. M l MkM^t ^Djxh^ > utzd,,.Ms.,^er. > 
f Johanns Scheele, besessen. M jo ^stellM W / ye^HMeHyöey ^Dch^uMrA,^ 
2().,Deceutber 1728 e rs tM ' ^ GMchtsHM M..Dfnes HöchEdlen 
NaD ferMer BeraMW,und E n M ^ ^ ,^ .,^;, 

Wegen der dem lMscheN HMe nuf Befehl'des KMgs oßMlegMdM Mau-, <. 
gerechtigkeit berichteM/ in ,GeMMk'der , AufforherMg^des!, WagMattz,/Me 
„orhinairen Brauer in Alten S tMn" , die eM ZunftHy^ stch^ M ^ ^ ,-
mann Jacob Voß als AlteruSittn^M der Spitze bWDssf/uM I MM ptzt WMf M M 
1729, daß, wM.de^MWDW^Ms 'WIk gerlM wKche,̂ solches, 
ordinäir Brauern MrgrMch^M mHeM ^ v U M e ordinäir Brauern M r g r M c h M mHe^M ^ , v U . M e M 
bei gegenwärtiger Zeit die'Vraü-Nährüng ohnHin^eM'ssbHhH^Md, d«iDsch^ 
einzige Nekußwui seî  und hisher ZewHen.^aH7HMHu>HluMu^^^^ 
Bürger in der S t M 
Nahrüftg ̂ gerathen, er, dadMch^AWermH^ uy^,,die.SMWMshchscW^^ 
serviret und ernHre^ NlSche Wf W., Lgstadie lwohnm^,. 
das Brauen gleichfalls ̂  ̂ ß rn iG iM sein)soNe, chürtze^dtz, WssWMttzruM< so H T « 
Brauer in der Stadt ännochIabM, M ,Wrd,em,stände,, 
es "ja actenmMg fesi/^aH d e ^ 
Brauhäuser a^zulegen^ wober in benz, .vorAMhMHaM M U M M M e r i r e n ,v 
sei, daß da derDrieHrM,Nhle H l M n M M W d M e r ^ ^ M ^ viG„, 
weniger erlaubt sein HWe, M r g M zu^reibW,^ MW^Wßn.Hm-. , . 
ständen werde L e M M l i p M M n i M ^as" WoMein^ Wd ^iH CyüWätion'be^^ 
Ordinären Brauer befteMstH 'anDegen sein, M. lassen geMe^ chM n 
selben ein nicht Geringes an moWtlicher müssend 
Übrigens sei, um ^ zu/'wiHMolen, ,Hie HrWgeHHtiFD Wnoch., ^ie einzige,.̂  
Nahrung, wodurch 'ein, Bürgers weMer sonst n M Wjß,f M M o H e ^ O H i g M 
zu ernähren, sich conserviren' könne. Die Referenten verset>en sich hochgeneigter 

^Assistence nnd verharren zk. zc., . ^ . V.^.? c.>>, ,«^ «,^ . < ., ^lw 
Ein Magisträts-DekH besag^HaH 8ie vorHeIendHMngab^ 0HÜ.M n M Hofe, , 

zu erstattenden BeriHt.Hl benutzen^ se^,Äobe^mi^M 
Mangels massiver Häuser eine grHe Brauerei auf der Lastadie nicht ein¬ 
zurichten sein werde. "^ „ , , , ', . , <>c f '.".? r „,.^ 

Der LastadischeHeMs'-NecrMMD.H.MWeus ze igt , IMchfMMerm,, ! 
,18. Januar 1729, an, W der ,KnPsraG Ühl H l verschied^nM,Mstlen,s,und^ 
noch ^m gestrigen, Tage^'darauf..gedrungen ^habe,., öen,.Hm vFM,HMge He-^ 
willigten WesenplaH/ 'bes '̂ em yerrHenden MenMHrostwettzr, wefchH ein Be 
tretm des B r u M erleichtere^ endM A l überwersett/ NaG gesso.Wnenßr̂  
spräche mit den' LastaMHen' Ge.riHts^ögten^ ^abe er, der Berichterstatter, 
:c. Uhl''bemerklich geMHt, 'bändle D ^ ä , : F W ^ , M 
bei der Anckeisuna^not^NUig H g e M H m MWen, aMtzt uMyMch, B L o M 
könnten, weil ste Veständlg auf der Bahn und den DekrauäationidUL des Holzes 
wehren müßten. Wenn dies nicht der Fall, würde man nicht anstehen, ihm, nach 
Maßgabe des Dekrets des M d . Wu. vom 8. October 
ten Wiesen-Plätz Mzuweisett. And als nun der Hr. Kriegsrath gefragt, was 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 38 
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unter dem „proportionirten Wiesen-Platz" verstanden werde, habe er, der Bericht¬ 
geber, erwidert, daß nach öm priuciz>u8 rs^ulativi» zu einem ganzen Hause ein 
Platz von 30 Ruthen Tiefe und 30 Ruthen Breite assignirt würde*), und zu 
den kleinern Häusern nach Proportion eine geringere ̂ Ruthen-Zahl in der Breite, 
daß also zu seinem neu erbauten Hause nicht mehr als etwa 19 Ruthen Breite ge¬ 
geben werden könnten, weil die auf dem Platze früher gestandenen Haüser nicht 
höher als 1 ̂  Bude catastrirt gewesen. Worauf der Hr. Kriegsrath entgegnet, 
Se. Königl. Majestät hätten allergnädigst verordnet, daß ihm die in dem er¬ 
gangenen Mandat enthaltene Ruthen-Zahl zugemessen werden solle und würde er 
sich deshalb zu keinem geringern Quantum verstehen, hoffe auch, daß Ein Hoch-
Edler Rath der Allerhöchsten Bestimmung genau nachgehen werde, um so viel 
mehr als die Stadt an Vrüchern keinen Mangel hätte. Der Kriegsrath habe von 
ihm, dem Referenten, verlangt daß er solches Einem HochEdlen Rathe anzeige da¬ 
mit die Sache endlich zu Stande käme. 

Inzwischen hatten sich Gerüchte verbreitet, welche es rathsam erscheinen ließen 
nähere Erkundigungen darüber einzuziehen, ob das fragt. Haus in des Kriegs-
raths Uhl Händen bleibe, oder ob dasselbe, wie die Rede ging, bereits verkauft 
worden sei. Der mit diesen Erkundigungen beauftragte Stadtschreiber hatte er¬ 
mittelt, daß der Kriegsrath mit Meister Jacob Walberg Unterhandlungen ange¬ 
knüpft habe, aber diese hatten sich, wie der Meister am 28. Januar 1729 zu 
Protokoll erklärte, nicht auf das von 2c. Uhle für seinen eigenen Gebrauch er¬ 
baute, sondern auf das Haus bezogen, welches derselbe auf der wüsten Stelle des 
früher Ziehmschen Hauses errichtet hatte. Als Wahrzeichen des Hauses,^ welches 
er, der Meister, anjetzt schon wirklich bewohne, habe er vor dasselbe einen 
„Braunen Hirsch" setzen lassen, und wären zwischen diesem und dem Uhlschen 
Wohnhause noch drei Haüser belegen.**) 

Erst am 31. Januar 1729 reichte der Magistrat bei Hofe eine Vorstellung 
ein, worin er gegen die Bestimmungen des Allerhöchsten Erlasses vom 13. September 
1728, in Bezug auf die Braugerechtigkeit und die dem Uhlschen Hause beizulegende 
Wiese, allerunterthänigst Widerspruch erhob. — 

Wegen des ersten Punktes bemerkte der Magistrat, daß g.) auf der Lastadie 
und beiden Wieken das Bierbrauen gänzlich verboten, und in der Stadt selbst 
auch das Brauen zum Verkauf und Ausschank, anders nicht, als nur in Ganz-
Erben, oder Häusern, erlaubt sei, wie aus der Brauer-Ordnung und dem Dekrete 
vom 16. M a i 1626 mit mehrerem zu enwehmen, welches vserewm LpLeialiwr 
in coMriuat. vuois LoFiÄani ä6 8. <1u1̂  1626 mit bestätiget und auch in 
der Folge jederzeit erneuert worden sei. Die Brauer-Ordnung, das angeführte 
Dekret und dessen Bestätigung Seitens des Landesherrn reichte der Magistrat 
mit ein, ebenso — d) die Vorstellung der brauberechtigten Erbenbesitzer vom 
18. Januar 1729, deren Inhal t vom Magistrat dringend befürwortet wurde. 
Sodann legte derselbe — e) einen besondern Nachdruck darauf, daß das mit der 
Braugerechtigkeit begnadigt sein sollende Haus kein ganzes Erbe, sondern nur 
eine 5/4 Bude, mithin zu klein und enge sei, um darin eine große Brauerei an-

*), Pommersches Maaß; also eine Fläche von 900 Q.-Ruth. — 3 Mg. Pommersch ^ 7 3 
125,5 Ruth. Preußisches Maaß. — "-*) Der Name Ziehm ist in der Stadt 1875 vertreten. 

' > l ! , > . 

' , , ! ' !> ' 
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zulegen wegen des Feuers, welches dazu unentbehrlich gebraucht werden 
müsse, und um so mehr Gefahr drohe, als — ä) diese ^4 Bude der Kriegs¬ 
und Domainenrath Uhl nicht massiv gemauert, sondern nur in Holz und 
Fachwerk, gleich allen übrigen auf der Lastadie neu erbauten Häusern aufge¬ 
führt yabe. 

Was den zweiten Punkt, die Wiese betreffend, anlangt, so macht 86Q9,w8 
darauf merksam, daß bisher zu einem ganzen Erbe oder Hause nur 30 Ruthen 
in der Breite und 30 Ruthen in der Tiefe im Stadtbruche angewiesen seien; 
alle in der Stadt selbst Neüanbauende hätten, obgleich sie massiv und weit kost¬ 
barer gebaut, eine größere Wiesen für ein ganzes Erbe nicht erhalten, noch ge- , 
fordert, sondern mit einer Fläche von jener Breite und Tiefe sich begnügen lassen 
Habe doch der König selbst in dem „Rathhaüslichen-Reglement" verordnet daß 
bei Anweisung und Bertheilung der Wiese überall eine Gleichheit observiret und 
die Proportion nach Häusern und Buden dabei adhibiret werden solle, also werde 
auch nach solchen regulativischen Grundsätzen, da das gebaute Haus nur zu 
5/4 Bude catastiret sei, der Kriegs- und Domainenrath Uhl eine so große 
Wiesen-Plate von 60 Ruthen Breite und Tiefe nicht verlangen können, sondern 
sich zu begnügen haben, daß ihm, nach Verhältniß der Veranlagung seines Hauses 
im Kataster, auch die Rade-Wiese angewiesen und er denen Neüanbauenden in der 
Stadt gleich behandelt werde. O 

Bürgermeister und Rath schlössen die Vorstellung so: — 
Wir bitten demnach allerunterthä'nigst: Ew. Königliche Majestät geruhe 

allergnädigst an Dero Pommersche Kriegs- und Domainen-Kammer anderweitig zu 
rescribiren, daß yua 1) die Brauerei auf der Lastadie Niemanden, Er sei wer 
Er wolle, und auch dem Kriegs- und Domainenrath Uhle in seinem neüerbauten 
Hause, keinesweges zu verstatten, sondern es bei der alten Verfassung und bei dem 
generalen Verbot des Brauens auf der Lastadie lediglich zu belassen; auch yua 2) 
aus dem Stadtbruche gedachtem Kriegs- und Domainenrathe zur Rade-Wiese nur 
so viel Ruthen breit und tief, als ihm von 1 ^ Bude gebühret, angewiesen worden 
soll. Wir sind allergnädigster Erhörung zuverlässig und verharren in allerge-
treüefter Devotion E. K. M . allerunterthänigster Br. und R. zu Alten Stettin. 

Die Königl. Kriegs- und Domainenkammer hatte, ohne Zweifel auf eine bei 
derselben von dem :c. Uhl geführte Beschwerde, den Magistrat veranlaßt, die 
Angelegenheit zu Ende zu führen, und den 2c. Uhl wegen der Braugerechtigkeit 
und der Wiesen-Zutheilung nach dem Wortlaute des Rescripts vom 13. September 
1728, zufrieden zu stellen. Demgemäß zeigte der Magistrat der Kammer unterm 
16. Februar 1729 an, daß er bei Hofe, vorstellig geworden und deshalb bitte, 
bis zum Eingange der Königl. allergnädigsten Resolution der Sache Anstand 
zu geben. 

Der Bescheid ging am 6. März ein. Er entsprach nicht im Mindesten den 
Wünschen und dem Antrage des Magistrats. Ablehnend und kurz wie er war, 
hatte er folgenden Wortlaut: — 

Seine Königliche Majestät in Preußen :c. Unser allergnädigster Herr, lassen 
dem Magistrat zu Alten Stettin auf das unterm 31 . Ianuary e. übergebene 
Memorial zur Resolution ertheilen: daß es bei der Verordnung vom 13. September 

38* 
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a. p. so woll wegen dev dem Kriegs- und Domainen Rath Uhl bei, seinem M 
der LaftMe Mü MautenHause tMcebHm Mraü-Gerechtigkeit, als auch M e n 

^er'Hm'babei ^dus deul^MettinschenMMbr^ Wiese von 60 RüHen 
- breitend ^tief/ jedoch" eikra M M u M M M veMMen solle, Und M 
'die SüpMcanM'^ darnach' allMnterthÄnigfi zy achten. LiFuawni Berlin den 

22. Fehruary 1729. ' 
°'' "Au f Bremer Kö 

F h y . 
°'' "Au f Bremer Königlichen Majestät allergnädigsten Special B 

-l < ? i - ^ Oörne. 
Ntz80̂  M ' N n MagKrät zu A l t e n - ^ ^ ^n 

Befehl 
v. Viereck. 

M ' N n MagKrät zu A l t e n - ^ 

Dieses Hof-Rescript wurde vom Magistrat unteM 8. März 1729 den 
LaDdMen GexiHtsWgten 'm MchrWchetHusHrtlAing' zur' Nachricht witgethellt. 
Mck W i m i n t ^ A n w M n ^ d M W g i W s , ßeit W c h l t»esIönkgs zurKusführung 

M m KriegsraW W t die. seinem Hause beî ^̂ ^ der vorgeschrie¬ 
benes Großs v M 6 d findet sich in 

''dew Actelt nicht;' daß chie^ über geschehen, /erfHrt man 70 Jahre später aus 
s Groß 
Actelt 

OaftwirW Oärl 'HeinrH GerDnbetg,' b M . dessen, Wittwe befindet. Director 
und Assessoren des Lastadifchen Gerichts richten nämlich in eiiiem Schreiben vom 
28. November 17W M M H d c h M m M G ' M M f u ß e n ihnen eine bestimmte 

MachricPl von der'LllIe'Un^DrHecher Miese z^ welche zu dem ge¬ 
nannten Häüfe^' da^''Mf''ber NaMdie an' der ParM-iAeite belegen, und unter 
Nr. '77 des alten, lind untck Nr.-'L75 des'Neüen HHoDkenbuchs verzeHnet sei, 
Hehore. ' Dis Mig^^3eMenU öes'Htiuses, MttweWrMbeU'vermöge es nicht, 
^ieK-mi^ BestitiiWheii^ ttnzugebe ;̂̂  sie vermeM indMen) daß nach dem, ihrem 
verstorbenen WenAnn, MmWehnf der-allgemeinen Wesen-Vermessung abgeforder¬ 
ten,'Mefen-Nriefe, nnö WMuthen breit, und neben 

'der Nkse'd^s^PlattteitrUMmer und d'er'Sienfkwieft des «BtaÄWtzen Kundler 
M A r lgrößenM^M'beleW'sei.^ -- i -- > l ^ 
«' ^AuZl öeA AhtworMrDen vom 4. F e b ^ 1800 gehet nun hervor, daß dem 
Kriegsräty U h l ' M v M Könige d e W l M zitgetheitte'Mefenfläche im Jahre 1729 

worden M Der Magistrat säM nMich : dem :c. Ühle 
HMs/^aPWeVaüer M ehemaligen wMen RautMen Stelle ein Wiesenplatz von tW alsMeVaüer öer ehemaligen wüsten RauthHen Htelle, ein Wiesenplatz von 

R u H n Brette unti 60'RNHett Tiefes PoMneMen Maäßes, vermöge Cabinets-
^"? ttönt'lH. SeMmbes 1728 zuWmeMn Gerden Nüssen. Die Größe der 

nstäche, dd^r o'er,'dem tc?Uhle'beigelegten, Hauswiese' habe demnach 12 Mg. 
nerftzen -^' 3 0 M ? ' 1 4 2 Ruth. M a M u r g M n (ober Preußischen) Maaßes 

W OrMb' M R M a Ä s , MGruch'Wachett"koWe,''üK^ doch Maß er nur eine 
^4 Bude. Uhl war aber eine ip6l80Qg. Zrata beim'^önD, Abchstdessen Befehl vom 
Magistrate uo,i6U8 volyn», und „83.U8 rg.i80QU6in6ilt" Ißfolat werden mußte, wie 
s W e s M M l W w e W M U ' m a g / den „ K ö n M M n MdMtett" auf Kosten der 
HäünneW,-oder det̂  Bürgerschaft, so 'äußerördenM bevotzugi'zu sehen. 
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Nun ^ aber ̂ , gehörte.,zm Jahre« Hause 
M ^ N m M M M eine,sq grHe^Hiese, -als diejenige w a r ^ D M e : Uht-79 Jahre 

Mrhe r Wgmmen,'hatte. D e r ^ a M r a t glaMe diesen ^UWftWd dadurch Mären 
^ Lsmnen,i,daß, nach M W Heit,^auf dM.;chMaAgen.MüHenfRauthfOßn, Stelle 

ejn Meites^.M ^und-^ei' dieser GelWen-
HahrMeinlich,He Mefe geHeiltj und.zWv) die^AWte che^seSeNz bei dem 

^ M , her.ZrHenHisWie-S^ 
esgMißben .war. Diese, OermMijng5Hahe sich bei Gelegenheit einer Streitig-
es Manteurs ^^Mmer.mit^dem" H M w i r H GeGenberg ;jm Jahren 1796 

tyMw PmMrung eines TheW dieser Mieje^ergeben zund sei damals durchs den 
!,Landmesser >Hf)llborth eine ^ermeFung des- Stzreitopts^vorgenommen. - Hiernach 

betrage die Mese, die Nerstenberg wirklich in Besitz gehabt, und dessen Wittwe 
^npich..Habe, , 1̂6 . Mg. 42 ,,Ruth. MaZdehurgMen )M.aaßßs. Sie liege ,an, der 
.HleMn Reglitz M M e n , öercWießsDen Kienstwieft des WaMurs,Mnd. der Dienst-
^ ssiese^ des ZchMs, a^s ^den,Mockt»aufe. VermMM VeMgung vom 7. Mai 1797, 
Welche,^^ 17. OMHer.h?97: durch hie Resolution 
.der Hymgl. Kriegs- ^ ünb HMainMkMmer^vom /i.^NoßMber 1W7 conjWmirt 
worhen, sei. dem He^ßeHerg d̂er rutzigeDeAtz b U Wiese yon: 16^Mg. 42 M t h . 
H^Mgt und. müsse,daher afs dM ẑetzige ^aW^iese deMbZn, bezw. seineilWittwe, 
angenommen. M ^ 

' ,Hicht so Hatt^.wlie hie,MgeMenheit,der Mie^e Mr^idW Kriegsrath^ M er¬ 
ledigt wurde,'Meint >es.W I n dieser 
Sezieüung ,,stieß Her ^oM uMviderHDiche Willen «Friedpich Wilhekn's 'I^beim 
.Stettmer M a M r a t doch au^ Hindernisse, die dem,:c. ^UMÄnlaßigaben, in M e r 
^muMdlatDoDeMngOMwer^ezu^M HaraMerlich^der^Kömg, 3 ^ Monate 

',vor HeinW M^eben, f M 
F ^ M l h e l m M ö m g inHreMen zc. ftnsM, gnHhigm.Gruß zuvor:c. :c. 

HaMem wir lauf ,hes Hrjegsrath M t M,dem,OoWylzchen Vejschluß gethanes 
ätletunterthänigstes ansuchen" in Gnaden bewilliget, daß ihm erlaubet seyn soll, 
in sejnM.Brauhause auf,der Lastadie zu «Stettin dje MMU-Nahrung zu treiben, 
ohne t>aß er bas ^Bürger Recht .gewistnm,dürffe, M m H l wir in unserer Ver¬ 
ordnung vom 1Z. September 1H8, .ssohurch seinem Hause die BrW Gerechtigkeit 

^ t h e M .worden, fihneMm ,nicht enHaÜen M , daß dtzrsMe das Bürger Recht ge¬ 
wannen ^ste; alß habt Ih r Euch zdarnaH zu sschten Wd t>em Supplikantm, wenn 
er se,mer äueHklDrung ßemäß, die übnge.ouera cWc^, syon der Brau Nahrung 
abtragt, Moey, 'oHne M ß er Bürger werden ^»ürfe, gu schützen, zu dem Ende 
auch desfäts das nöthige an den dornigen MaMtrat^zu,verfügen. Daran Zeschieht 
<̂ n̂ sV Miste, ,unh sind,Mch inGnaden gewogen. Mhen Berlin den 15. Februar 1740. 

^ '«' . .'., -, V F. WUHelm^) 
tv. GZWe. zv. Viereck. 

An die Pommersche Kriegs- und Domainen-CauMer. 
^) Mne MgenAstMWW^t hes KHnigs War es, «daß Gr mur?den zweiten Seiner Namen 

voll auss^rieb. I n allen, den: .tze.r,MZgeber i)es 3. B. vorgelegenen, an die B-ehvrden in 
PoMmern gerichteten, l^abinM-Ordres, und es find ihner sehr viele gewesen, ist der Name 
Friedrich nur mit dem Änfangsbuchftstben oder auch Wr̂ , verschlungen mit bon W. von Wilhelm, 
bezeichnet. ^ 
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Pünktlichkeit und Rafchheit in Erledigung der Geschäfte hatte der König sich 
zum Gesetz gemacht, das Er während Seiner 27 jährigen Regierung stets be¬ 
obachtet hat. Dieselben Eigenschaften verlangte Er auch von Seinen Dienern, 
von den, von I h m angestellten, und in Seinem Namen fungirenoen und ver¬ 
fügenden Provinzial-, Orts- und anderen Behörden. Die Pommersche Kriegs- und 
Domainenkammer machte davon selbstverständlich keine Ausnahme. Es müssen 
daher eigenthümliche Umstände obgewaltet haben, daß die vorstehende Cabinets-
Ordre von der Kammer erst mittelst Verfügung vom 6. Ma i 1740 dem Magistrat 
zugefertigt wurde. Daran war zugleich der Befehl geknüpft, „den Kriegsrath 
Uhl die Zulage-Zettel gegen Bezahlung des geordneten gewöhnlichen Imposts 
allemahl unweigerlich und auch soviel als er jedes mahl frey machen wi l l , zu 
ertheilen". ^ 

Der Magistrat dekretirte hierauf unterm, 13. Ma i 1740 an das Directorium 
der neuen Brauer-Ordnung, „umb sich visis aeti.8 vernehmen zu laßen". — 
Der Brau-Director, I . I . Zillmer mit Namen, erinnerte in seinem Berichte vom 
18. Ma i 1740 an die Vorgänge im Jahre 1729, hob aber, was bis dahin un¬ 
beachtet, geblieben war, hervor, daß die vom Könige in der Cabmets-Ordre 
vom 13. September 1728 dem ^c. Uhle ertheilte Concession zum Brauen im § 2 
an eine Bedingung geknüpft worder sei, diejenige nämlich, daß im Uhlschen 
Hause die Brauerei nur durch einen Bürger betrieben werden solle.*) Es habe 
zwar des Königs Maytt. im § 30 des Brau-Reglements verordent, 'daß derjenige, 
welcher die Brau-Nahrung treiben wolle, das Bürgerrecht gewinnen und ein 
ganzes Erbe bewohnen solle, in der Declaration vom 8. November 1739 sei 
solches auf ein ^ Haus, welches feüer sicher, und worin einer oder anderer 
seit 50 Jahre das Brauen darin betrieben habe, ausgedehnt worden, allein da 
8unuuu8 Isgisiator ein früher von ihm gegebenes Gesetz wieder aufheben könne, 
so müsse das Brau-Directorium sich solches wol gefallen lassen. Weil aber bei 
der ganzen Sache hauptsächlich der Kämmerei Interesse berührt werde, so dürften 
die Kämmerer, auch ratioue der Feüer Sicherheit Wachherren, die Erklärung ab¬ 
zugeben haben. 

Die lÜHiUEi-arii berichteten unterm 24. M a i 1740, daß der Krieges- und 
Domainenrath Uhl das Bürger Recht noch nicht erhalten, weil ^ber nach denen 
8tHtuti8 noöti-is diejenigen, so bürgerliche Nahrung treiben wollen, auch das 
Bürger Recht gewinnen sollen, so würde auch der Hr. Kriegsrath sich denenselben 
zu accomodiren haben, jedoch sind Oamörarii der Meinung, daß man ihn als 
einen Oivsni konorarwin werde zu consideriren und das Bürger Recht gratis zu 
concediren haben. Welches man, so schließen die Kämmerer, zu M d . Lsuatus 
beliebiger Verordnung gestellet sein läßet. ^ ) 

Die Wachherren stellten nun, unter Zuziehung der Stadtwerkleüte, des Stadt¬ 
zimmermeisters Haase, des Stadtmaurermeisters Drews und des Schornsteinfeger¬ 
meisters Schmidt, eine Besichtigung des Uhlschen Brauhauses an. Das Ergebniß 

*) Anscheinend lag die Absicht vor, daß Uhl, der „Königl. Bediente", die Brauerei an 
einen Bürger verpachten oder durch einen Bürger administriren lassen sollte. 

^ ) Der Referent war der fromme Kämmerer Fr. Neümann, dessen Druckschrift von 1749 
im L. B. I I Th. Bd. V I I I , S. 640, Note **, erwähnt worden ist. 
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ihrer Untersuchung legten sie in dem Protokoll vom 27. M a i 1740 nieder. Sie 
fanden, daß.sowol das Brauhaus, als die Darre im feüersichern Stand waren, 
indem ersteres zwischen massiven Mauern stand und die Darre jetzt gewölbt und 
mit Drathhürden versehen war. Doch erinnerten sie, daß, obgleich der Brau-
Schornstein groß genug nach Beschaffenheit der daselbst angelegten Brauerei und 
der gegenwärtigen Pfanne, dennoch gar zu viel Feuer unter diesen einen Schorn¬ 
stein ginge, indem außer der Pfanne und dem Hopfenkessel noch zwei Öfen und 
ein Backofen darunter geheitzt würden, daher die Stadtwerkleüte dafür hielten, daß 
der Backofen eingehen und der Hopfenkessel an die Stelle desselben versetzt werden 
könne, wodurch alle und jede Unsicherheit gehoben würde. 

Abschrift dieses Protokolls wurde dem Kriegsrath Uhl durch den Stadt¬ 
wachtmeister Jürgen Friedrich Krüger überbracht und dieser berichtete am 30. Ma i 
1740, „daß des Hrn. Kriegsraths Frau Ehe-Liebste die O o M xrotocolii ange¬ 
nommen und gesagt habe, daß sie dieselbe ihrem Herrn, wenn er zu Hause kommen 
würde, zustellen wolle." 

Die Acten, die Brauerei betreffend, schließen mit einem kurzen Referat des 
Stadtmaurermeisters Drews vom 29. October 1740, dem zufolge Kriegsrath 
Uhl zwar den Backofen nicht hatte eingehen lassen, doch solche bauliche Ein¬ 
richtungen getroffen hakte, daß eine Feüersgefahr gar nicht zu besorgen war. 

I m Jahre 1732 war es beim Magistrate zur Anzeige gekommen, daß in 
Uhle's, des „Königl. Bedienten" neu erbauten Hause auf der Großen Lastadie 
auch Branntwein gebrannt werde, und zwar geschehe dies durch den Bürger 
Peter Timm, der dem Kriegsrath gegenüber wohne. Dieser darüber befragt, ob 
er für sich brenne gab eine verneinende Antwort und erklärte, daß er für 
den Kriegsrath den Winter über gebrannt habe, und zwar der Schlemme wegen, 
die der Kriegsrath zum Futter für seine auf dem Stal l stehenden 13 Haupt 
Kühe gebraucht habe; seit Ostern aber, da die Kühe auf die Weide gebracht 
worden, sei nicht gebrannt. Da nun ein Jeder, der Branntwein brannte, bei der 
Zulage-Steuer das Kefselgeld bezahlen mußte, so fragte man unterm 31. Ju l i 1732 
beim Magistrate an, „ob deshalb die indiditiou am gehörigen Ohrte zu sichern 
sey"? Der Magistrat dekretirte darauf am 8. August 1732: „ Is t vor der Hand 
auszusetzen". 

Uhl , ein Königl. Rath und Mitglied der obersten Landes-Polizei- und 
Steuer-Behörde, zugleich Commissarius loci, und als solcher vorzugsweise ein 

, Wächter der Gesetze, war also gleichzeitig Bierbrauer und Viehhalter. I n letzterer 
Beziehung mag seine Frau Ehe-Liebste, die doch wol die Aufsicht über den Vieh¬ 
stall geführt haben wird, durch Milchverkauf und Butterfabrikation ganz gute 
Geschäfte gemacht haben! Andere der Herren Kriegsräthe trieben Holzhandel! 

^ e w Ourias wegen der auf der großen Lastlldie von den Herrn Krieges Rath Uhlen 
bebaute Rauthschen Stelle IV4 Bude und der dazu vrätendirten Brau Gerechtigkeit 
und Wiesen. Tit. VI . r o l i o ^ <üat8,8tra :c. ;c. Nr. 35.) 

I m Anfange des vorigen Jahrhunderts gab es auf der Lastadie eine Cisterne 
oder Wafserkiste, wie sie genannt wurde, welche bei etwa ausbrechendem Feuer 
das Wasser zuM Löschen liefern sollte. Sie befand sich aber in einem Zustande, 
daß der Zweck, den sie erfüllen sollte, ganz verfehlt wurde. Alles Straßenwasser 
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ß 
floß hinein)nwodurch isie'' scßlamMrUN°BnhM'beknMl ZüNm Zersägte sie im ' 
Winter bB^Fr^stwetter durch die'darauf'liegmM'Eisdecke selbstvetftänWch volt¬ 
ständig deNlWienft.^ M h M e LastMfcheWüWer, 'anödeten S p M sich der, in^ 
den vorhetgehMden'Mitthsiluiigen- igenaWteHM FrWebörn ^cmd, machW durcß^ 
eins, bei dem SeNaWr HarbeHe eingereichke^VorDlluH Pont^6. November 1722' , 
auf die Mangölhaftigkeit der' gedachten Anstalt'mckffW: „wenn ün^ der Rebe Gott'' 
mit Feuer auf der LastMe straft^ dann weM man seine'ZuMH^ zu^Oder/ 
nehmen müssen̂  allein'der Weg dahin werde jederzeit von den MmmerleMti'durchs 
aufgespeichertes Holz versperrt̂  wozu ja P l H genug hinter demStadt^umneHofe"'' 
sei. Es würde auch sehr dimlich sein,, wenn künftighin zwei Stück HoHrHreii^ 
in die Kindefche RöhrM gelegt, 'und aus deck Platz nn P M , PieWrunW^^ 
gerichtet würde,' aus welchem Man so viel reikes Wässer als nur 'immeV''ttöthig. ̂  
nehmm könntet' DA Koften̂ dieseV Anlüge möchten sich auf etwa "24 T M belaufen? ' 
Wäre'chann ein! gleich großer GeWVetrag zusamüten'zu bringens dann' ließen M'Vis ' 
in die Alertschen Röhren auch Röhren legen, und die „Lastadlge" hätte'von" einM 
Ende zum andern reines WäMl eben so viel, Äs wenn zehn PGtm, oder noch mehr, 
vorhanden wärett̂  „Weil nuii 'einem'Feben an seinemMchm/Armüth^ W ' v i e l ^ 
gelegen, so hätten "sie 'dieW ihrM hocMtßhrenden Heckey NM in guter' Meinung ' 
vortragen wollen, HienstlH bittend/ die Sache kn Außenschein zu nehmen und ' 
nach Befinden her gemachten Vorschläge baldige MördWng zu treffen" Paul , 
Friedeborn retchte îeselbe VorsteAung'MW. Növbr. 1722 bei dem'OberMeütecklnt " 
v. Steinwehr, dem Platz-Gngenimr, Vei'öem Kriegs-'' 
rachUhl/'Und ftrner" im Jahre 1724^ in etwas lverWderker Form bei derKönM-
Kriegs- und DoMümenkMUerp welche Hie 'VoMellutig dem Magistrate' mit dem ' 
Befehle zugchen ließ, dem MadWnmermeiM' bei Stkafe des' Gefängnisses zu ver? 
anlOsfen, das Holz aus dem Wassergänge'Und vor Friedebörns Thüre sofort weg-'-
zuschaffen, und dahin M sehech daß^erWässergMg^ftei bleibe 'und rein gehalten ^ 
werde. Der Magistrat Wies die CamerMer und QUartierHevren mittelst Dekrets 
vom 24. August 1724'an^ 'mit ZuzichüW des Majors de Preü, des' jetziW ' 
Ingenieurs vom Platz, in AbeMgüngl^zu nHAech wie'der Wassergänß'M '' 
Lastüdie zu reguliren sei, zugleich ̂  Wurden die WachtheMn beaüftriigts' sich wegen ' 
der Bwnnen zu erklären. Die Verfügung wurde indessen nicht befolgt. Doch Mch "' 
zwei Jahren kam die AngeleWWew wieder zur Sprache. 

Der General-Lieutenanb ̂  v. Bork, Gouverneur Ver FestüW und milikairischeE ̂  
Mitglied der Immediat-RetMisseMen'tsMoutittissiön der Stadt Stettins pflegte in ' 
bestimwten Zeiten auch die FortifiMions-BaüM' und ihren Fortgang zu oe- ^ 
sichtigen^ Auf der LaftMe war von Köüigl. Gebäuden der PaOhof und' das '' 
Accise-Amt im Bau 'begriM 'Als>der Generat ctm'27. Juli'1726 hinüber'ritt' 
nach der Laftadie, um diese Bauten in Augenschein zu nehmen, benutzten die 
Bürger Emmerich und; Friedeborn die Gelegenheit die Excellenza anzutreten der¬ 
selben ihrer und ihrer Nachbartt Beschwerden mündlich vorzutragen, sie um persönliche 
Besichtigung der Ortlichkeiten und um Abhülfe zu bitten. Der General entsprach 
dem Gesuch derlHastadischen und richtete folgenden 
an -die ^Kriegs- Und DomMenkamMr^ Worin er vier Punkte nach eigüemMfunde 
namtzchtnmachte>' und zwar: — 1) Daß Her Stadt-Zimmermeister so gar wenig 
AchwVg Uibt, l daß die Passage nach dem Masset, der Oder, offen bleibe, damit 
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man bei Feüersgefahr dazu kommen könne, daß der ganze Platz über und über 
der Länge und Quere nach M t Holz belegt und er der M 
Einwohner allerdings befügt sind, zu prätendiren, daß dieserwegeu eine gute 
Ordnung gemacht werde. — 2) Da längs der Pladdereie, zwischen des Zimmer¬ 
meisters Hof und Garten einer Seits und den Lastadischen Häusern andrer Seits 
ein Graben geht, und zwar auf der Seite nach dem Zimmerho^e, welcher mit 
Uysiath dergestalt angefüllt ist, daß man vor Gestank dort fast gar nicht passiren 
kann, so bitten die Einwohner, Magistratus dahin zu vermögen, daß er den garstigen 
Graben reinigen lassen, auch künftighin so in Stand halten möge, daß die Fluth 
denselben stets ausspülen könne. — 3) Beschweren sie sich, daß Mflgistratus 
dem Schönfärber Krüger gestattet hat, den Ort, wo einige Wasserröhren aus den 
Häusern in die Oder führen, zu verbauen, wodurch sie verhindert würden, nach 
ihren Röhren, für die sie doch eine gewisse Recognition an die Kämmerei zahlen, 
zu sehen und zu denselben zu kommen, wogegen der :c. Krüger, der Stadt zum 
Schimpf, seine „Odeurs", dahin wirft, was der General selbst so gefunden und 
für unrecht hält. — 4) „Wünschen sie zur größeren Bequemlichkeit auf der Ecke 
des Bauhofes, da wo Emmerichs Wasserröhren liegen, einen B r u n n s 
Unkosten zu tragen sie bereit sind, wenn Magistratus das Holz dazu hergibt. 
„Den Ort, sagt der General, habe ich besehen, und kommt mir sehr commode. 
vor, also, daß sich ein guter Brunnen fthr woll dahin schicken würde, welcher 
absonderlich denen Einwohnern des neuen Reckhauses sehr zuträgt, auch in Feuers 
Gefahr sehr commode daselbst sein wirbt". Der General ersucht schließlich das 
Collegium der Kriegs- und Domainenkammer, dem Kriegsrath Nhl, aH Com-^ 
missarius loci, aufzugeben, sich mit dem Major v. Preu ..zusammen zu thun, und 
die zwei Bürger Ältesten auf der Lastadie, Paul Friedeborn und Emmerich, wie ^ 
auch Deputirte des Magistrats vor sich fordern zu lassen, und deren Bericht ab¬ 
zustatten". 

Die Kammer verfügte sofort unterm 29. Ju l i 1726 an den Magistrat. 
Weil aber von diesem bis auf den ersten Punkt, der zur Nothdurft erledigt 
wurde, nichts geschah, wurden die „sämmtlichen in der Pladderin und gegen den 
Zimmerhof wohnende Nachbarn" am 2. November 1726 bei der Kammer vor¬ 
stellig indem sie, mit Bezug auf den zweiten Punkt ihrer Beschwerden ausführten, 
daß der ganze Sommer verstrichen und nichts gethan sei, bis vor etwa vier 
Wochen der Magistrat die gesammte Nachbarschaft habe vorladen und ihr durch 
den Senator Bartels eröffnen lassen, daß die Gosse vor ihren Häusern eingeebnet, 
werden solle, damit das Wasser ablaufen und reinlich gehalten werden könne; sie 
wären aufgefordert worden, vor ihren Häusern und den halben Damm pflastern 
zu lassen, wozu sie gern erbötig gewesen, um nur den häßlichen Gestank unh die in 
Feüersgefahr g.ar schädlichen Graben los zu werden,, wogegen ihnen vom Senator 
Bartels versprochen, daß die andere Hälfte des Damms von Magistratswegen 
in Stand gesetzt werden sollte. Es sei auch am folgenden Tage damit der ̂ An¬ 
fang gemacht, indem „die Kämmerei dasjenige Gruß und 8. v. den Koth, so ^ 
sür die Zuschüttung des Rinnsteins und Steindammes hinderlich gewesen, dies-' 
feits habe anstarren und damit den bisherigen Graben hinterwärts ausfüllen lassen, 
wodurch es aber gar nicht besser, sondern viel schlimmer geworden, weil eines 
Theils das Wasser durch den alten Graben sich nachdränge, und andern M i 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 39 
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der neue Graben nicht vor ihren HausHüren angelegt fei." Die PetenteN legen 
wiederholt Nachdruck ans die Möglichkeit eines ausbrechenden FeüerH wobei nicht 
allein ihre Haüssr sondem auch „ S r Königl. Maj t . Pack-Haus und alle Korn¬ 
speicher längs des Oderstroms in gleicher Gefahr seim, weil die ftaMgen an¬ 
haltenden Sturmwinde aus Süden und Westen gerade darauf zugehen". Wgen 
des neuen Grabens, den die Kämmerei habe auskarren tMen, M d der halb -̂
mannshöhe tief sei, könne man aber Nicht uns Wasser kommen. Nun hätten sie zwar 
dem Kämmerer Liebeherr Vorstellungen gemacht, und um schleunigste AbHNlfe ge¬ 
beten, derselbe habe aber vorgeschützt, eines Theils kein Geld in Cassa zu haben, 
andern Theils keine Arbeitsleüte bekommen zu können, da deren doch genug vor¬ 
handen, die in der Stadt Beschäftigung, suchen müßten; u. s. w. utld 
„getrösten sie sich, weil 8uMümüi psrioüiuiu in uiora gerechter Hülfe und 
schleuniger Grhörüng". 

Eine Abschrift dieser Eingabe wurde am 14. Novtzmbyr 1726 dem M M -
strate durch den Botenmeister der Kammet mit der Aufgabe infinuirt, „binnen 
8 Tagen zu dociren, welcher Gestalt die Ordre vom 29. I u l y c. zum M e t 
gebracht, zumahl angeführter maßen Feüersgefahr zu besorgen, wovor der Magi¬ 
strat r68p0Q8ad1tz werden muß." Der dirigirende Bürgermeister, Landrath H ü ö ^ 
dem das Kammer-Dekret behändigt wurde, ließ zurück sagen: „Er wolle sofort 
im Collegio davon sprechen." 

Der Magistrat berichtete demnächst am 23. Novbr. 1726 
daß die Verordnung vom 29. I u l y a,. e. — aä i ) nach der Extrahenten eigenem 
Geständniß schon längst zur Ausführung gebracht und das Holz aus dem Wege 
geräumt worden, so daß nunmehr die Passage zum Wasser daseM offen sei Und 
man in Feüersgefahr gar füglich dazu gelangen könne. — aä 2) habe Wagi-
stratus dem Kämmerer Liebeherr schon unterm 2. August den Auftrag ertheilt, 
den Graben an. reinigen zu laßen und feien deshalb auch am 13. und 28. Au¬ 
gust o. Nxoitatoria ergangen. Derselbe berichte aber anjetzt, daß er diesen 
morastigen Ort, wo der Graben fei, mit einem und 
zum Abfluß des Wassers eine Raine zu machen Willens sei, und H M es nur 
an Sand, Feldsteinen und Steinbrocken gefehlt, daß die angefmgme Arbeit n H t 
habe fortgesetzt werden können. Indessen sei die von den Mttstellem in den 
Vordergrund gestellte Gefährlichkeit in Feüersnoth dabei gar nicht vorhanden 
und folle in der künftigen Woche der Anfang des Pflasterns mit Anschaffung 
der Materialien gemacht werden; nur müsse er sich dabei die Bedingung stellen, 
daß ihm die Steine nicht wieder weggenommen würden, um sie zum Altböter-
berg zu verbrauchen*) — aä 3) die Beschwerde wegen des vom Schönfärber 
Daniel Krüger zu weit vorgesetzten Plankenwerks, so sei dieselbe schon vor langer 
Zeit beseitigt. — aÄ 4) I n Betreff des anzulegenden Brunnens fei im Beisein 
des Kriegsraths Uhlen und des Majors du Prey die Untersuchung geschehen laut 
des beigefügten Protokolls A. Es zeige aber auch die Anlage L, daß die 
übrigen Nachbarn aus der Läftadie mit des Emmerich und des Friedeborn Gesuch 
gar nicht einverstanden seien, vielmehr verbitten sich dieselben die Anlage, weil 

*) Es handelt sich hier um einen Bau im Schlosse am Altböterberg, der um diese Zeit 
im Gange war, und muthmaßlich um Pflasterungs-Anlage des Schtoßhofes. 
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dze MDen gar zu groH M » und auf d̂ er Lastadie schon verschiedwe Hauseigen-
thümer Brunnen auf ihren Höfen haben, überdem die Oder und der Parnitz-
strom vor der T W e bei etwa ausbrechendem Feuer Wasser in 
Hülle und Fülle liefern würden. „ W i r havm> so schließt der Bericht, solches 
Alles looo duiniiiMaft paritionis hiedurch anzeigen wollen üc. ^.Unterzeichner: 
Hübner. Liebeherr. M . Hatbeks. 

Anlage ^. Unter Zuziehung des Majors de Prew und des Kriegsraths 
UM erhielt Senahor Lübbeke den Auftrag die Brunnen-Angelegentzeit, welche die 

und Johann Emmerich in Antrag gebracht, 
an Or t und Stelle näher zu nntersuchen. Zu dem Ende stand am 9. August 
i?Z6 Hermin an,. Man hielt es für rathsam, daß der. Brunnen am besten und 
füglichsten auf der Ecke des Holzhofes, dem neuen Königl. Packhofs-Oebaüde 
gegenüber, angelegt werde. I n dieser Gegend liegen Paul Wedetzorn's und 
Iapob Lembken's anttzÄ G o t t f ^ Röhren; und meint Friedeborn, daß 
wenn der Brunnen an dem gedachten Orte gesetzt werde, er geH zugeben wolle, 
haß in seiner Röhre ein zu dem anzufertigenden Brunnen, was mit wenigen Kosten 
geschchen könnte, gestochen werde (?) jedoch bedinge er dabei, daß alsdann die 
Pecognition, welche er bishero zur Kämmerei gezahlt^ cessiren möchte. Jakob 
Aembke aber hflt M dazu nicht verstehen wollen, unter dem Vorwande, daß 
darunter seine Whre Schaden leiden weiche. Der Ingenieur vom Platz und der 
Commissarius waren keide mit der Wahl des Platzes für den Brunnen einver¬ 
standen. Letzterer bestimmte, haß zur Deckung der Kosten nur die Nachbarschaft 
herangezogen werden dürfe, indeß M M . 86uat,u.8 das Holz dazu hergebe. Dem 
genM solle der Stadt-Zimmermeister Haase einen Kostenanschlag anfertigen 
und die Nachbarschaft von der Lastadie zu deren Erklärung vorgeladen 
worden. . 

Fortsetzung den 12. August 1726. Erschienen find die Lafta-
dischen Eigenthums-Bürger Jakob ^emcke, Johann Christian Eberhard, Andreas 
KreppMn, Johann Derschow, Johann Tesmer, I . P. König, Christoph Kültz, 
Ehristian Zegelin und Meister Mohrmann. N e allesammt halten die Anlegung 
fines Brunnens an der bezeichneten Stelle für überflüssig, weil Friedchorn, 
LeMäe, Emmerich, Kreppelin, der Töpfer Simon Sternberg, der Fmnzose Bule, 
Wstphal, Mu tzM Erben u. a. m. Brunnen auf ihren Höfen haben und Eber-

^ M d im OegM steht, auch einen Brunnen zu graben. Es wird sich demnach 
n W rechtfertigen lassen, der Nachbarschaft die Kosten für einen öffentlichen 
GtraßeWBrunnen aufzubürden, zumal sie theilweise der Oder nahe wohnen. Sie 
tragen deshalb darauf an, die beiden Altermänner Emmerich und Friedchorn 
mit ihrem Vorschlage abzuweisen, und in diesem Sinne an die Königl. Kriegs¬ 
und Domainenkllmmer Bericht zu erstatten. Was die Kosten anbetrifft, so waren 
dieselben vom Meister Andreas Haase zu 147 Thlr. 8 gr. veraltschlagt, excl. 
des Holzes, welches der Magistrat herzugeben veranlaßt werden sollte. 

Die Königl. Kammer verfügte auf den Magistrats-Bericht unterO 2. De-
cember 1726, daß dieser, nebst seinen Beilagen, den LastMschen Westen 
Emmerich und Friedeborn durch den Kanzleidiener vorzulesen sei, „um sich dar¬ 
nach zu achten, und soll ihnen das Holz unentgeldlich überwiesen werden, wenn 

39* 
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sie nur sonst die übrigen Unkosten aufbringen und sich mit ihren Nachbarn 
darüber setzen können". 

s^ota der Königl. Preüß. Pommerschen Kriegs-und Donlainenkammer wegen einiger die 
Lastlldie vor Stettin betreffenden Punkte. 1726. Tit. V l l . Stettin. Nr. 123. 
I m Regierungs-Archiv.) 

Der Raths-Holzhof. 
G r ü n d u n g i m Jah re 1567; f rühere Zustände b is vor 100 J ä h r e n . 

Wie aus der oben eingeschalteten Polizei-Ordnung hervorgeht, gehört die 
Gründung desselben dem 16. Jahrhundert an. Bürgermeister Joachim Plate 
erhielt den Auftrag, mit noch anderen Mitgliedern des Raths einen Platz für 
den Holzhof auszusuchen, indem die Wahl zwischen der Schiffbäu-Lastadie und 
dem Theile des Oderbruchs, welches den Namen Mellen- oder Möllen-Bruch 
führt, oder noch anderen Stellen freigestellt wurde sS. 252). Die Commifsion 

^aä doc entschied sich' für das MöUmbruch gleich außerhalb der Schiffbau-Lasta-
die am Dunzig-Strom, womit Bürgermeister und Rath sich einverstanden er¬ 
klärten. Die Leitung der Einrichtungs-Arbeiten übernahmen die Kämmerer Jochim 
Redelstorff und Jasper Schivelbein. Da Letzterer, seit 1546 Rathsmitglied, im 
Jahre 1562 das Kämmerer-Amt übernahm, so wird man etwa im Jahre 1563 
mit den Arbeiten den Anfang gemacht haben. Sie haben mehrere Jahre in 
Anspruch genommen, denn der Platz mußte von dem darauf stehenden Busch¬ 
werk gereinigt nnd demgemäß viele Ellen hoch mit Sand aufgehöht werden, 
dessen Herbeischaffung von weither damals nicht so rasch ging, als heut' zu 
Tage, wo man Schienen legt und durch Dampfmaschinen bewegte Wagen benützt 
um das Erhöhungs-Material anzufahren, wie es z. B. unter unseren Augen bei 
der Erbauung des Güterbahnhofes vom Fmkenwalder Gebirge her geschehen ist. 
I m Jahre 1567 wurde der Holzhof dem allgemeinen Gebrauch übergeben, „vnnd 
kostet der Stab ein großes" — Stück Geld nämlich, sagt Schleker, in dessen 
Matrikel sich das Folgende findet: — 

V o n dem Me l lenhoue zw Dielen vnd Klaphöltz vnd Bauholz einge¬ 
richtet. Ordnung vnd Taxa vonn dem Holtze. ^.o. 1567 bey regirung Kemerer 
Schiuelbeins fehlig Is t volgende Taffel dem Dilenschreiber Christof Straich in 
dem Mellenhofe zugestellt. 

Nachdem Ein Erbar rad diser Stad Alten Stetin aus beweglichen Vrsachen 
dem gemeinen Kaufmanns vnd Bürgerschafft zu guete, vnd zu gemeiner Stad 
besten den Newen Dielen vnd Holzhoff in den Mellen nicht mit geringen B n -
kosten verHöhen vnd bewehren lassen, als verordnen ein Erbar rad hiemit vnd 
wollen, Groschen. 

Das von jedenn hundert Klapholz I n den ersten virtel I a r s wan das 
Holz auffgewafchm wird soll zu Stedegeld geben . . . . . . . . . 6 

Dem Schreiber so zur Aufsicht verordnet vf vnd ab . . . . . . 1 
Vnd wo das Holz lenger den V4 Jahres stehet, so gibt es darnach 

alle Vi r te l Iares von Iederem hundert Holz . . . . . . . . . - 3 
Desgleichen von jederm Schock Dielen im ersten Virtel Iäres Stedegeld 4 
Den Schreibet, vff vnd ab . . . . . . . . . . . . . . ^ 
Darnach Alle virtel Jahres . . . . . . . . . . . . . . 2 

Solches wollen Ein Erbar rad also vhestiglich gehalten haben. 
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Anno 1601 ist der Dielen vnd Klapholtz Hof i n den Mel len anderweit 
aufs New angerichtet vnde nachfolgende Taxe vnde Ordnung genehmigt. 

V o n einen! großhundert alß 16 Ringe Klapholz, wenn das Holz ausge¬ 
waschen w i rb t , soll alle vierthel Jahr gegeben werden. . . . 8 ß l . - - P f . 

Kombt vom großen R i n g e . . . . . . . . . . . — - 12 -
V o m kleinen Hundert alß 8 Ringe . . . . . . . . 4 - — -
Kombt vom kleinen Ringe . . . . . . . . . . . — - 6 -
V o n jedem großhundert Klapholz, Pipenholz vnd Boddem-

holz alle Vi r te l jahr . 2 - __ -
V n d von dem kleinen Hundert 1 - — -
V o n Wrack vnde Enckelholz das Jahr vber . . . . . 16 - — -
D a es aber i n einem Vierthel Jahr abgeschifft würde . , 8 - — -
V o n einem jeden hundert Pipenholz Stedegeld . . . . ^ 1 2 - — 

S o es aber ein Jahr stehet . . . . . . . 1 f l . ̂  - — 
Des Aufsehrs Gebuer von jedem Hunder t . . . . . . 2 - — 
V o n 100 Boddem Holtz . . . . . . . . . . . 4 - — 
V o m Schock Rindwellen . . . . . . . . . . . 1 g r . — -
V o n jedem Schock Molden . . . . . . . . . . 2 - — -
V o n jedem Schock Schuppen . . . . . . . . . . 2 - — -
V o n jedem Boddem vnde Trage . . . 1 - — -
V o n den 5 letzten Hölzern hat der Auffeher fü rs Stück . — - 3 -
V o n einem jeden Schock Dielen von einem Vierthel Jahre 

es stehe vollkommen oder nicht Stedegeld . . . . . . . 8 - — -
Jedoch daß sie mögen gewracket werden. 
Dem Schreiber auf 1 gr. vnde ab . . . . . . . . 1 - — -
V o n jedem Stück Bawholz, so auffs Landt i n den Mel len 

gelegett alle vierthell Jahre . . . 1 - —̂  -
W a n i n dem Mel len ein gebewde verbunden Wirt, soll sol¬ 

ches mit Vergünstigung der Mellenherren geschehen vnde von 
jedem Gebinde gegeben werden . . . . . . . . . . . 4 - — -

V o n Masthölzern alle Vierthel l Jahre vom Stück . . . 2 - — -
V o n einem jedem Ste in Pech . . . . . . . . . — - 3 -
V o n einer Last T h e r . . . . . . . . : . . . 4 - — -
Vnde soll dem Alten gebrauch nach, unt dem ther, 3 Son¬ 

nenschein marckett gehalten, vnde ehe den er außgeschiffet den 
verordenten Mellenherren angesaget werden. ' 

Das Aufstechen des Holzes soll allein bey dem aufseher 
gelassen werden: Da fü r soll ihm ein Frembder . . . . . . 2 - — -

Vnd ein Bürger . . . . . . . IM— -
Lübisch von einem jeden Schock geben. 

Es sollen auch die Schiffer, so daß Klap- vnde Pipenholz so woll auch 
andere Wahren auß dem Mellen einladen vnde abschiffen, nichts destominder 
E. E. Rache, alß auch dem Baumschließer die gebuer geben, auch den Zettelt 
von der Wage einlösen, vnde dem verordenten Auffeher in den Mellen zeigen, 
ehe es abgeschiffet. ? d 1 i den 29. May Anno 1601. 
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V o n dem TehrHoue. Anno. ist bei Kemerer Schwelbeins jeligen 
Zeitten der Terhoff angerichtet (mithin wol gleichzeitig mit dem Holzhofe, oder 
doch 1568, da Jasper Schivelbein im Jahr 1569 verstarb), > vnnd 2 geschworne 
Teerwar^ers verordentt, die samblen I n die Büchse, jeder Th. Tehr 4 gr. von 
Jeder last Ther müssen sie vff Ihren eid einfordern vnd die Büchse jerlich 2 mal 
einbringen. Es fol aber ettwas verhöget werden. 

Dies ist indessen nicht geschehen, denn im Jahre 1601 betrug das Lager¬ 
geld noch eben so viel als 1567. 

^E l ias Schleker's M a t r i k e l , darin alle der Stadt Alten Stettin zwgehorige Eigen-
thumblige Stadt vnd Landgueter, Iarl ige Einkünften, Pechte vnd Hebungen zw 
Ewiger nachrichtung beschrieben. I m Namen Gottes Anno 1565 Angefangen. Godt 
verleihe seinen gnadenreichen Segen. Fortgesetzt von Paul F r i edeborn , seit 1597. 
Fol. 36, 38, 39. (Raths-Archiv.)) 

Zur Erklärung einiger Ausdrücke in der vorstehenden Tafel — Tarif des 
Stätte- und Lagergeldes möge Folgendes dienen: — Delen-, Dielen-, Dilenholt 
- - Bretter zum Legen des Fußbodens. — Klappholt — kleingefpalten Eichen-
Holzstücken für die Faßbinder, Faßdeuben. Weil der Aufseher und Rechnungs¬ 
führer, bezw. Verwalter des Holzhofes Dilenschreiwer genannt wird, so scheint 
es, daß im 16. und 17. Jahrhundert Bretter ein Hauptgegenstand des Stettiner 
Holzhandels gewesen sind. — Pipe — Weingefäß, bekanntlich vorzugsweise für 
spanische, und Port- oder portugiesische Weine. — Boddem-, Boddenholt — 
Holz zum Boden der Fässer. — Molde, Motte — Mulde, das hölzerne Gefäß 
in der Wirtschaft zum ein- und ausschütten. — Das Zeitwort Wraken bekannt¬ 
lich — Prüfen, das Gute vom Schlechten absondern; daher ist der Wraker die 
zur Untersuchung der Waare von Amtswegen. bestellte Person. — Mellenherren 
waren diejenigen Rathsmitglieder oder Senatoren, denen die Aufsicht des Mellen-
oder Rathsholzhofes, und die Controle der Verwaltung desselben oblag. Ihnen 
beigegeben waren von der Bürgerschaft, und zwar aus dem Kreise der Kaufleüte, 
vier Beisitzer, welche ^.ch'unctj Oivwm hießen. Der Theerhof war örtlich mit 
dem Holzhofe verbunden, wurde aber, unter Aufsicht der Mellenherren, beson¬ 
ders verwaltet. 

Taxe wornach sich der Holz- und Theer-Wraaker zu richten. 
Vom Jahre 1697. 

Nachdem Ein Edler Wohlweiser Rath dieser Stadt Alten Stettin aus be¬ 
weglichen Uhrsachen dem gemeinen Kauffmann und Bürgerschaft zu gute in dem 
Meilen einen ansehnlichen Platz und Hoff nicht mit geringen der Stadt-Unkosten 
erhöhen und bewehren laßen. Alß verordent ein Edler Rath und wi l l , daß von 
Bürgern und Fremden folgende Taxe beobachtet, das Geld gegeben und dem 
daselbst wohnenden Wraaker jederzeit baar zugestellet, von dem aber in der 
Büchße gestecket werden soll, welcher alle Quartal dasjenige, was eingenommen, 
den verordenten Herren einzuantworten, verbunden stehet. 

1 . Und sollen erstens nötige Wraaker allemahl zu diesem gemeinen Hoff 
von denen verordenten Herren vereydet genommen werden, und soll sich keiner 
unterstehen, ohne die geschworenen Wraaker, andere wraaken zu laßen, bey Pöne 
so offt es geschiehet Zehen Dulden. 
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2. So l l auch mit dem Holtz setzen Maaß gehalten, damit forne am Plank¬ 
werke ein geraumer Wagen Weg bleibet, und das Holtz so gesetzet werde, daß 
keiner dem Andern zum Schaden und Verdruß im Auf- und Abkarren nicht 
hinderlich sey und hierinn des Aufsehers Verordnung gelebe. Es soll auch vol^, 
einem jeden groß hundert alß 12 Ringe Klapp-Holtz für Städe-Geld alle Jahr ' 
1 Gulden gegeben werden, jedoch da es nur geringe Zeit stünde, soll eben 
dasselbe gegeben werden. 

3. Fürs dzitte soll denen zur Aufsicht verKdenten alle Viertel-Jahr von 
einem Groß hundert Klapp-Holtz, Pipen-Boden-Holtz 2 Lßl. und von dem kleinen 
Hundert Pipen-Holtz 1 Lßl. gegeben werden. 

4. Weil aber viertens, das Wrak und Enkel Holtz länger, als das andere 
stehen bleibet, so soll, so ferne es 1 Jahr stehet, vom Großhundert ^ Thaler, 
so es aber zu rechter Zeit im Viertel abgeschiffet wird, 8 Lßl. davon gegeben 
werden. 

5. Dagegen fünfftens soll der Wraaker mit denen Händlern klahre und 
richtige Stöcke beyde von Dielen und Klapp-Holtze richtige Rechnungen thün. 
Von einem jeden Hundert Piepen-Holtz Stade-Geld 16 gr., so es aber 1 Jahr 
stehet, giebet ein Groß Hundert 1 Gulden und des Wraaker-Gebühr seyn von 
jedem Hundert 2 Lßl . ; von jedem Hundert Bohden-Holtz 4 Lßl., vom Schock 
Rind-Füllen 1 Lßl. 4 Pf., von jedem Schock Molden 3 Lßl., von jedem Schock 
Schuppen 1 Lßl. 4 Pf., von jedem Bohden und Trage 1 Lßl. 4 Pf . Von 
den fünf letzten dem Wraaker der 3te Theil an Gebühr. 

6. Desgleichen sechstenß von jedem Schock Kiehn Dielen vor V̂  Jahr, es 
stehe vollmkömmlich oder nicht, Stabe Geld 8 gr., von jedem Schock Eichen-
Dielen aber 24 Schuh 12 gr., von 30 bis 36 Schuhe 16 gr., von 36 bis 45 
Schuhe 18 gr., jedoch daß sie mögen gewraaket werden. Dem Schreiber auf 
1 gr. und ab 1 gr. 

7. DasBau-Holtz siebentens, darauf Klapp Hottz, Theer und andere Waaren 
seyn, mag wohl in den Graben geleget werden, so lange bis es abgewaschen ist; 
wenn das geschehen, so solls also fort aus dem Gräben geführet und an den 
verordneten Orthen entweder aufgebracht oder anderwerts an den Strohm an 
die Meilen geleget, und so es einer da aufs Land in die Meilen legen wollte, 
soll ers mit des Theersteckers, der allda wohnet, Anordnung thun und von 
jedem Stücke alle Viertel 1 gr. geben. Wer in dem Meilen oder sonst auf der 
Stadt freyen Plätzen etwas verbinden läßt, der soll erst mit Vergünstigung 
E. Edlen Wohlweisen Raths verordneten Mellen-Herren thun und sonst von 
jedem Gebinde 4 gr. entrichten. 

8. Fürs achte, so Mast-Höltzer in den Mellen aufgebracht, oder im Wasser 
liegen, soll alle Viertel Jahre vom Stück 2 gr. gegeben werden. 

9. Fürs neunte wird für 1 Last Theer 4 Lßl. erleget, und soll dem alten 
Gebrauche nach, mit dem Theere 3 Sonnen-Scheine Markt gehalten werden und 
ehe denn er ausgefchiffet, denen verordneten Mellen-Herren angesaget werden. 

10. Fürs zehnte, so auch eine Rönne auf dem Hoffe llusgeschW wird, 
giebet dieselbe von 20 bis 40 Fuß 3 Lßl., von 40 bis W Fuß 4 Lßl. 

^ 11. So l l das Aufstecken des Holtzes allein bei dem Wraaker gelassen werden, 
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dafür soll ihm ein Frembder 2 gr. und ein Bürger 1 Lßl. vor jedem Schock 
geben. 

12, Es sollen auch fürs Zwölffte die Schiffer, so das Klapp-Holtz und 
Piepen-Holtz, als auch andere Maaren aus dem Mellen einladen und abschiffen, 
nicht desto minder E. Edlen Wohlweisen Rath als dem Baum-Schließer die 
Gebühr, wie vor Alters nicht anders alß wenn sie binnen Baums eingeschiffet 
hätten, geben und erlegen, auch den Zettel von der Stadt-Waage gleichfallß ein¬ 
lösen und denen verordneten Mellen-Herren zeigen, oder ehe solches geschieht von 
dannen wegzuschiffen nicht gestattet werden. , ^ 

13. Wenn auch fürs Dreizehnte Schiffe zum Kehl geholet werden, gibt das 
Schiff bis in 20 Last 12 Lßl., von 20 bis 40 Last 18 Lßl., von 40 bis 60 
Last 1 si., von 60 bis 100 Last 1 f l . 12 Lßl. und von jedem Spi l l 6 Lßl. 
Die Wraake Schiffe aber sollen bey dem Mellen Hoffe nicht gelitten, sondern 
von jedem Eigenthums Herrn bey ernster Bestraffung weggeschisset werden. 

Dieses alles wollen E. Edler Wohlweiser Rath also festiglich gehalten und 
hiemit ihrem Wraaker und bestatten Diener ernstlich befohlen haben, auf die 
Stadt-Ströhme daselbst fleißig acht zu geben, daß man nicht Flößern die Streue, 
Stroh, Mist oder Nnflath in den Strohm stürtze, bey Gefängniß und gebühr¬ 
licher Straffe, und soll die eau83.6 eoßuitio und Nxkoutio vorgesetzter Ordnung 
Lastadijchen Herren Gerichts-Voigten hiemit obliegen und anbefohlen seyn. 

Zißiiatuin Stettin den 12. Iuny 1697. 
Zur Greifen- und zur Schweden-Zeit ist der Raths-Holzhof durchweg ad-

ministrirt worden, und eben so auch im ersten Jahr der Preußischen Zeit, nach¬ 
dem König Friedrich Wilhelm I. die Stadt Stettin, nebst ganz Westvommern 
bis zur Pene endgültig mit Seiner Monarchie vereinigt hatte. M i t dem Jahre 
1721 trat aber die Nutzung des Holzhofes durch Verpachtung ein, und damit 
hatte es folgende Bewandniß: — 

Der Holzhändler Friedrich Schröder, welcher' rechnungsführender Adjunct bei 
der Verwaltung des Holzhofes von Seiten der Kaufmannschaft war, zeigte dem 
Magistrate am 11. März 1721 an, daß der Wraker Mart in Christian Grote 
ihm 500 Ringe Staffholz so schlecht durch unverständige Tagelöhner habe wraken 
lassen, daß, nachdem er eine Partie davon verkauft und mit Lichterfahrzeügen 
nach dem Rüden gesandt habe, diese Partie Staffholz dort noch ein M a l l̂ e-
wrakt, und ihm dabei 30 Schock Wrak herausgeworfen worden sei. Die Folge 
wäre gewesen, daß der Käufer, der Willens gewesen, noch weitere Geschäfte ab¬ 
zuschließen, ihm den Kauf aufgesagt, und nicht allein das, sondern derselbe be¬ 
anspruche auch ̂ Entschädigung wegeo Versäumnisses des Hauptschiffers, der keine 
vollkommene Ladung bekommen habe, abgesehen davon, daß der Käufer die Zah¬ 
lung für die gelieferte Maare verweigere. Während der sechs Jahre 1714 bis 
1719, sei nicht allein kein Überschuß von den Revenüen erzielt worden, sondern 
es hätten noch 84 st. 22 ̂  ßl. zugeschossen werden müssen, um die Ausgaben 
für Reparaturen am Holzhofe zu decken, die sich in jener sechsjährigen Periode 
auf 860 st. 19 ßl. belaufen, und dennoch bedürften jetzt d.ie beiden Ladebrücken, 
sowie die ganz baufällige Kielstätie am Neuen Bohlwerk einer gründlichen Aus¬ 
besserung. Schröder machte nun den Magistrate den Vorschlag, die bisherige 
Administration des Holzhofes aufzugeben und denselben durch Verpachtung für 



die KamyleM M W ^ w M maHM. M M c h erbot êr M , ßür bas 
und Was sonst Me HMche A n l M T M . 
jähNch Huf Ae M w r VM 6 OatzW» zu MPm, m M ObsrWhme Mer Oau-
lasten, incl. der Baumaterialien. Dagegen müsse er sich zur BsdWguWg Mtchen, 
den MHMgen WwkU Mwffen ulck W b D n Sislle <inD MckeM m^ zu 
Wrfen^ichszu m >,einenMthtigen .AeH dem alißn 
WNAr in M d unb PPcht genoMMM werwn Nme. An StMs- und Drakgeld 
weW -hon ihm nichh mehr Hsforbeck werben, als Was bisher ßGraüchRch 
gewesen. - , ^ ^ ^ ^ ' - - ' ^ , ^ ' " ' " ' ^' 

Wer Magistrat überwies bisse Eingabe ben KtimmeMPN Und Bürgerschafts-
Beisitzern zur Mtachtlichsn AWeMng, die sich dochin absprachen, dH, wenn 
SHrödsr dte anHebstbne, I M Mhlr. j ä W H PräMmeviren mnb die offMrtm 
BMnMngen eMl lm wsAe, mit Hm wA auf 6 IaPe abzuMkeßm sein dürfte/ 
sofern nHt ein noch höheres Gebot W erlangen Mn werde/ WüVw Man mit 
ihm M W / s o W M iseWvmfNtthkich an Mmr Stelle i ein a^owr AdjuM beim 

M aus Oem Greise cher OWfmannschaft W ememmt. On Folge dieses 
Punctat ton MtwoHu: G M e w M lwrmischen unö lverMcheMrm unter 

chg^fetzAm Dato Ml FMVrich GchMer tzen MaWoWof twf s Hchre, näm-
lich vom 4 . Mai 1721 deWstM, daß dieser Ne StäMOetwr-««ch attdsren Nn-
künfte Hes Hofes, welche er MM M M M zu bsrechmn ckrpMchtck'FWeseN ist, in 
den ZWKchtW 6 Jahren 'sie sich, ohne MchNungs^LeaMg, eHOe, Wogegen er 

IHMch GnfclWs Mck^ 1 ^ au-f der KäWnersi zu bezahlen und zu 

Me GGeO NMbMen Webst h«r W l M t y , s o M M f ifeine Wssim M 
bauen, wnd «solche in <ZutM bMliHen Manw Ne 6HchbeKW auf seimUnkosten 
zu «uOerMtM/ aucĥ  sonst Men Mau «lf dein KlapHstzhoft beim Wheer- und 
W h ß M s ch§st überall a^f stiH zu nchuwn uWd'^e MHemakien w " 

3. GWigAufficht W chMen, ̂dch tüchüg gswratt unb der MauMte Maaren 
nicht OetwahklsM werden. 

4. GiNen «tüchtigen Wrater auf cher Mmmerei zur ^Gonchmigung und Ver-
oidung Zu Gestellen. 

5-«Wcht mchr S tUte-Md WrakgM M forborn, als «sonst üblich unb ge-
braüchliH WwtzsHN. 

6. Hür llüm Schabsn, ^o 'hm M M M W <dM M M t h ü M r n Her M 
Hylzhofe llHgeWdM Maaren church lse t̂e Mer Her ̂ SeiMgen -Veffschuldm 
w e r ^ möchte, ^einzuftchV And Me iWere Gs^ zu Msten. 

Hum 26. Mivz Ä7M M f t lRaWaus eingeladen^ erttärche Schröder, auf Be-
früHM' daß m Gin ^Pachtgebot Von MW TMr. nicht erhbhm könnet Gr erbat 
sich'Wann ^Me M W r i f t 'WU l der H m ÄyrgelefeMmPumtamon um die ehtzelnm 
Bestimmungen näher in Erwägung nehmen zu können. Imnittelst würde es 
noMg sejss, dM MPk r̂ MMh „hW MenI W HMn M.k^Mss, PMM,An-

gegen denselben ausgesprochen mit dem Befehl, den Hof cam ck. M a ß M 
Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 
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Nachher Erschien noch der Senator Labbert, um ivtervemMäv anzuzeigen, daß 
auch andere Pachtliebhaber zum Holzhofe sich finden würden, die eine höhere 
Persion als Schröder bieten dürften, daher die Anberaumung einer Licitation 
rathfam fein werde. 

Tages darauf reichte der Wraker Groth eine Vorstellung ein, worin derselbe 
gegen das Pacht-Anerbieten des:c. Schröder förmlich Widerspruch erhob. Er 
könne, hieß es darin, nicht begreifen, was diesen ehrlichen Mann dazu bewege; 
nimmer werde er sich bereden lassen, daß es im öffentlichen Interesse geschehe, 
was zwar öfters der Deckmantel sein müsse, r6 vsra aber werde darunter nichts 
anders, als das Privat-Interesse zu fördern gesucht. Schröder sei bekanntlich 
zeither Adjunct auf dem Theer- und Klappholz-Hofr gewesen, das wolle er nach 
wie vor' sein und bleiben, dabei auch Wraker und Arrhendator werden^ wie nicht 
minder auch seinen Handel mit Theer und Klappholz weiter fortsetzen. Ob alles 
dieses vereinbar, fei eine Frage, deren Beantwortung dem Mdi l iW. LvMtui an¬ 
Heim gestellt werden müsse. Da Schröder doch nicht in Person wrakett könne, 
so werde er dazu Leute annehmen müssen, wie er denn auch schon von Tage¬ 
löhnern gesprochen habe. Sind solche ohne Eidesleistung dazu zu verstatten 
oder nicht? Das Int6r6886 zmdiieum und nicht vielmehr Iuwi-6886 privatuin 
sollte gesuchet werden. Er, Grote, habe sich sagen lassen, daß, wenn Ein Königl. 
Hochlobsames Pommersches Commissariät zn Stargard*) erfahren sollte, ein 
Kaufmann, welcher mit Theer und Klappholz handelt, wie Schröder es thut, 
wolle den Rathshof arrhendiren und gedächte dabei feinen Theer- und Holzhandel 
fortzusetzen, gegen solches Vorhaben einschreiten werde, weil großer Unterschleif 
aller Art dabei zu besorgen sei. I n guten Zeiten, da der Handel im größten 
Flor gewesen, habe die Hof-, Bleich-, und Kielstätte sammt der Wohnung 130 A 
höchstens 136 st. jährlich eingebracht; woher aber Schröder anjetzt bei den nahr-
losen Zeiten 150 st. jährlich geben, und auf so hoch den Hof in Arrhende 
nehmen wolle, fei unerfindlich. Er, Groth, habe nunmehr 16 Jahre ehrlich und 
redlich auf dem Hofe gedient und dürfe sich daher wol der Hoffnung hingeben, 
daß Ein HochEdler und Hochweiser Rath ihn nicht verstoßen werde, u. s. w. 

Der Magistrat ordnete nun auch auf des Senators Daniel Tabbert An¬ 
trag eine Licitation an, wozu auf den 26. März ein Termin anberaumt wurde. 

' I n demselben erschien aber nur der eben genannte Antragsteller, der den Wraker 
, Grote als Mitbieter bei sich hatte. Es wurde Beiden eröffnet, daß Schröder 
.̂ sich erboten habe, wenn ihm die Arrhende! des Holzhofes überlassen werde, das 

bei demselben in der Oder liegende Wrak auf feine Kosten herauszuheben, dieses 
Anerbieten also jetzt mit zu den Pachtbedingungen gehöre. Tabbert erklärte, sich, 
neben der in der Punctation vom 15. März enthaltenen Bedingungen, auH dieser 
neuen Conditio unterwerfen zu wollen, und bot als jährliche Pension 155 st. 
darauf Grote 1 st. mehr, Tabbert 1 st. mehr, und zuletzt Grote 158 st., worauf 
Tabbert erklärte, vor der Hand nicht weiter bieten» fondern abwarten zu wollen, 
ob Schröder mehr bieten werde. Letzterer war verreist. Nach feiner Rückkehr 

*) Das Kommissariat zu Stargard war die Berwaltungsbehörde für das bisherige Preüß. 
Herzogthum HinterpoMmern; es ging 1723 in die Pommersche Kriegs- und DomainenkaMmer, 
Mit dem Sitz in Stettin, über. 
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fand am 9. April ein neuer Termin Statt, worin Schröder sich dahin vernehmen 
ließ, daß Director Tabbert nur aus kaufmännischem Neid und Mißgunst ihm die 
Pension in die Höhe treiben wolle, als Ultimatum biete er 1W st. und stelle 
dahin, ob die beiden anderen Licitanten zugelassen werden könnten. Nichts desto 
weniger boten diese noch mit, bis Grote das Meistgebot von 165 st. abgabt 
Der anwesende Altermann Pröhl protestirte gegen die Zulassung des Tabbert 
mit dem Bemerken, daß die Bürgerschaft beim Magistrat einkommen werde. Dies 
geschah denn auch wirklich durch nachstehendes — 

V6M6NUN Oiviuiu ä6 17. April 1721. Wegen öes Klappholz Hofes be¬ 
ziehen sich 0iv68 auf die w Oauwra von den H. H. Oaui6i-arÜ8 und ^Huuctis 
gehaltene ?rotoco11a nehmen ganz befremdet an, daß Hr. Director bei der Zu¬ 
lage (Tabbert), wie auch der gewesene Wraker (Groth) sich in die Sache zwischen 
der Bürgerschaft und dem Kaufmann Schröder« maliren wollen, 0iv68 wider¬ 
sprechen diesen beiden Männern und behalten sich ihre od86rvatiou68 wider 
beider Männer bisherige ^älluuigtratioii und Verwaltung vor, und wollen 
Wajora der Kaufleüte, so mit Alterleüten einig sind, nebst sämmtlichen GeWerken, 
einzig und allein dem Kaufmann Friedrich Schrödern den Hof für das ge¬ 
botene Geld, als 160 st. gönnen, und von keiner unchristlichen Verteuerung 
wissen. 

Ohne sich durch weitere Einreden pro 6t contra Schröder beirren zu lassen, 
ordnete. Magistratus die Ausfertigung des Pacht-Contractes an, dessen Wortlaut 
folgender war: — 

Kund und zu wissen sey hiemit denen daran gelegen, daß heute äato 
zwischen Wolverordneten Herren Cämmerern nebst Zuziehung derer ^juuetoruni 
am einen, und Friedrich Schrödern am andern Theil, auff vorhergehender Ap¬ 
probation E. E. Wolweisen Raths wegen des Theer- und Klapp-Holz-Hofes 
nachfolgender auffrichtiger Mieths-Contract geschlossen worden. 

Es vermiethen nemlich Wolgedachte Herren OameiAiH den Theer- und 
Klapp-Holz-Hoff an Friedrich Schrödern auff 6 nach einander folgende Jahre, 
als vom 1. May 1721 bis zum 1. May 1727, um davon die Stätte-Gelder, 
und andere Einkünffte des Hoffes, so bis üato der Stadt berechnet worden, in 
solchen 6 Jahren für Sich zu erheben und sonsten den Hoff nebst Vleich-Stätte 
bis über den Graben seiner besten Gelegenheit nach zu gebrauchen, auch diese an 
wen Er will zu vermiethen. Jedoch reserviret sich E. Edler Rath die bisher 
gehabte Ober-Inspection, zu welchem Ende ehestens ein besonderer H.chunew8 
aus der Bürgerschafft wiederum in Eyoes-Pflicht genommen werden soll. 

Dagegen verspricht der Conductor Friedrich Schröder Einhundert und Sechs-
zig Gulden für solchen Genieß-Brauch jährt. Miethe der Cämmerey baar zu be¬ 
zahlen, und Quartalraten zu pränumeriren. Ingleichen lieget ihm ob, alle Bauten 
und r6parHtiou68 so wol an den Häusern und Gebäuden, als auch Kehl-Stätte, 
langen Damm und Brücken währenden Arrhende - Jahren aus seinen eigenen 
Mitteln, ohne deswegen von der Stadt einige Erstattung zu gewarten, zu ver¬ 
richten, auch dazu die benöthigte Materialien selbst anzuschaffen, ingleichen die 
Graben zu räumen, und alles in fertigen Stande nach Anleitung des hiebey 
gefügten InvLuwrij beym Ablauf der Arrhende-Iahre wieder abzulieffern. 

Betreffend die Annehmung des Wrakers, soll dieser wie gewöhnlich von 
40* 
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E. Edlen Kattz tmaenomme» und von der Cammerey m Eydes-Pfticht gsnommen 
werbest. HiemKchf̂  aber hsbeN Herren IuW«cwrtz8 MßiFe Aufsicht zu halten, 
daß tüchtig gewrakt Md M o ws KauffmMNs-Mtsr nicht verwahrloset worhen 
möge. Damit auch der Kaufmann wegen des Städte- und Wrake-MldeK mcht 
Uhksache zn querulimn hechen möge: als wird det Conductor Friedrich Schröder 
hierdurch angewesen, sich, nach betzlißgender Taxe — (vom 12 Funi 1697) — 
zu richten, und nicht m«ht einzufordern, denn was Von Alters her üblich und 
gebräuchlich gewesen. 

Anlachend den Schaden, so det Gtttdt an benen GsbMdm und denen 
Kauffleütek an ihren WciarO Mmder durch des OoncklettzM seWst eigene oder 
der feimgen Schuld AZd VerwahLlOfung Wgefüget ümde î mögts, so thnt der 
O0lläUct6r ünb der Bjraket> wie öhMem Rechtens ist, deswegett Achotige M-
ftüttung und cMret mit Me dein fckmgen fonwl als wchen der jährlich abzu¬ 
gebenden Mßthe bon 160 NuldeR. 

Schließlich HM W kMguWr öeOUUich HeMcht/ Me bey W W e m T M r -
liW MaMGö lMMe M Gitohin ttGeWe QuäW aUff M e K o M M Mm 
fordersaMtek KerGsbMM M laßsn. 

WisfM MNtz^CMräK tzaVM beyVerM Eonttaheiiten tittgenöNmen ftekff 
und unverbrüchlich in allen seinen Clausulen und Puncten zu halten ohne Mg-
lift UM GefWM- M s M M M M W B Dt , öieM MrHs-M)ckräcts zwo 
gleichtMMde NMO^MM M W f e r t M , M HM CänMMtz Zltfiegel Wd des 
Ober-86er6tarh' gewöhnlicher Unterschrifft verwahret, auch von öM OöMMWte 
W M c h SHröWW stzentzätidig! AMerfchrieben Wd mWegelt Wotden. 

So ßesHHM Alten Merlin iü Oawe^ dsn 7. Müh 1721 
M i l M läVtzüMwM SW Theer- UM KlchpM-tzofeZ. (Auszug). 

I M T W H 1721. Als heutiger M i M u s M M M r u M des Theer-
und Klappholz-Hofts WbWälMr wöWM, häbsn stch H. H. 0Äiü6rM Schack 
Md MrMtß sebsi HW ^ n M W geNchtw Höfts HM. DVM Mch dem Hoff 

GGeüipM FMt ich SchMers die FntMatiött fölgwber 
GeMt vsWttvmüMi - ^ 1. Das Wötznhaüß ist sei öet russischen BMgerüng 
1713 äbgeVrschett M tzenMchst wiber A i W M wVtdett. W ist in Fachwerk 
MäueN Ün̂ j Ae Plüts «MW^üeri> das Oäch ist MorWeü uns mit M M -
ftMM M W , M z M üttd M8, Wter dMeMM ist M Geßlms des Häüfts Mit 
BMtertt biNäldet. Bot? VW M W liegt Me MchM WN 3'SNfhn. (Fslgt 
Ms ausführliche BeschieibMg ötzs HMeZ, enthaltend ZtW.WHnftube, dni 
Kammer!̂  Küche> -^ A StHM Unsr davon stößt ütt dte Hofthüre Und ist im 
Fachwerk mit LehmstakM, Ziegilbach. Der ««bete steht im OarteNplatz in Lehm^ 
sinken, Ziegeldach. ^ 3 . Gattenplatzi Ist M i einem Wen Zaun umwehret, 
welchen aber der vorige Wraker Groth als sein MFenthunl beansprucht. ^ 
4; Alter S tG in Lehmfachwsrk mit RchMG ist gänzlich verfallen und zu nichts 
mehr zu gebtaitchM. — 5> Graben, darin WZ Holz Mwbrfen wirdj, ist fast mitten 
auf dem Hofe< Er muß an dem ewen Wde vertieft und seiner ganzen Hänge 
nach vom,GGamm gereinigt werden.̂ —: 6z Theprhüushat 41 Gebinde/ ist mden 
untersten Fächexk gemauert, in den obersten aber Md im ganzen Hintertheil nach 
dem Wiesen zu gelehmstaket, die beidek Mebel mlt BrMern HMidet> das Dach 
von Ziegeln.— 7. Plankwbrk iH rund umher mit Weiden besetzt und noch in 
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gutem Stande. An der Ostseite hat es 8 Pfähle, M der SüdseiU sind 20 P fWe, 
ingleichen das. Portal M r der Eingang. An der AbeMeite> find 25 W A neW 
3 großen Thorwegen. Aus; zwei derselben gehen 2 Ladebrücken^ so etwas Wad¬ 
haft sind, davon eine nach Norden hin b Joche hat> ohnweit davbn Negt ein 
Wrak im Strom, die nach, Westen hat 11 Joche. Zwischen diese» beiden BOchtt 
liegt der Königl. M D e r , item diejenige Ovatze * ) , welche Schröder herauszu¬ 
bringen sich anheischich gemacht hat. Die Nordseite hat 12 Pfähl? und «mm 
Ausgang ohne Verschluß. — 8, Lange Damm ist mit Weiden besetzt und auf 
Heiden Seiten mit Gräben versehen, die aber gereinigt werden müssen, hat auch 
eine Brücke mit zwei niedrigen Lehnen, so noch gut; item einen Schlagbaum, 
daneben steht ein Drehkreilz Hieran liegt — 9. Die Bleichstädte, und ohnweit 
davon ist — 10. Die Kiehlstadte> beim Nieder Werder belegen, wovon viele 
Balken und Planken verfault sind, hat 3 brauchbare Spillen und einen Auf¬ 
halter. Noch gehöret zu diesem I2v62t3.no — 11. Die Kiehlsta'dte beim Holz¬ 
bohlwerk, die aber ebenfalls in Balken und Planken verfault ist, die Spille ist 
noch brauchbar, aber der Aufhaltet mit den Hebenstützen ist 
fault. Nach dem M h e i l der Ochissszimmerteüte ist diese Kielstadte viel zu klein. 
Soll fte zum Schiffbau sich eigenen, dann muh sie vergrößert werden, da Man 
die Spille nicht recht gebrauchen könnte, sondern immer zu besorgen stehe, daß 
man in die Öder fallen werde. 

Der Kaufmann Schröder stellte am 2° Ma i ditt HM H m zum Wrater aus¬ 
ersehenen Peter Gieben, aus Preußen bei Marienwerder gebürtig, in der K ä N m H i 
vor, woselbst derselbe von dem Kämmerer Strauß einer Prüfung seiner 
vom Wrakerwesen unterworfen wurde, worin derselbe sehr gut bestand^ I N Folge 
dessen wurde seine Annahme genehmigt, er zur ErwerbmH des Bürgerrechts ver¬ 
stattet, und sofort von der Kämmerei in Eid und Wicht genommen. Die — 

P o r i u M zurai262ti war folgende: — Ich Peter Gieben gelobe und schwöre, 
daß ich dem Amt der Holz- und Theer-Wrakerey, dazu ich angenommen bin, 
nach meinem besten Vermögen getreulich vorstehen und einem jeden sowol Vür- 1 
gern als Fremden recht thun und allenthalben im Wraken Gleichheit halten, das 
Holz, Stäbe, Boden und Theer, so nach seiner Beschaffenheit nicht tüchtig genug 
befunden worden, als wrak (untauglich) zurückwerfen und ausschließen, damit 
Niemand sich der üblen Wrake halber beschweren, anderes als gutes und tüchtiges Gut 
empfangen möge, auch in solchem keine Freund- und Feindschaft, G W , Gäben, 
oder einigerley Nutz'oder Gunst, ansehen, auch im Wrakerlohn Niemand Ver¬ 
Höhen, sondern mich nach der von Einem M e n Rath Wtzten l axa ( S . 310) 
jeder Zeit richten, und Alles, so ich einnehmen werde, richtig berechnen, ingleichen, 
wenn wegen der Wrake Streit entstehen sollte, solches sofort denen verorWten 
H. H. Inspectoren des Klappholzhofes anmelden, auch überall Hey dem Waken 
mich so verhalten wil l und soll, daß dieser guten Stadt Leümuth und dem Kauf¬ 
mann kein Nachtheil zuwachsen möge. So wahr mir Gott helffe durch Christum 
Iesum. 

Kaum war es in der Stadt bekannt geworden, daß der Magistrat beschlossen 

Quatze, Qvatze, Qwatze, ein zum Verfahren lebender Fische eingerichtetes Fahrzeug. 
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H M , die Nutzungen des Rathsholzhofs dem Kaufmann Friedrich Schröder auf 
G Jahre i in Pacht zu geben, als des Letztern Gegner, Neider, Feinde darunter 
der n . Tabberl an der Spitze, Alles in Bewegung setzten, den Beschluß rückgängig 
zu machen. Sie bildeten eine kleine, aber sehr rührige Partei, die indessen in der 
Mehrheit der Mrgerschaft die entschiedenste Mißbilligung fanden, welcher in dem, 
dem Magistrate am 5. Mai übergebenen DtzMtzrimu Wvimu Ausdruck gegeben 
wurde. Dar in hieß e s : — 

Weit man vernommen, daß Einige sein sollten, so dem zwischen der Ptaht 
Und dem Kaufmann Friedrich Schröder tvegen Verpensionirung des Klappholz-
Hofes zu schließenden Contract zuwider sein wollten, solches aber eine schädliche 
Unanständlichkeit sein würde, wenn einige?rivati sich unterstanden, dem zu wider¬ 
sprechen, öder das umzustoßen, was mit gutem Bedacht von dem Magistrate und 
der Bürgerfchaft zum Besten der Stadt festgesetzt worden, so bitten verordnete 
A l te rWe, wenn sich etwas ereignen möchte, einem so unzeitigen Gesuche nicht zu 
deferiren, vielmehr zu veranstalten, daß der Hr. Director (Tabbert) den Schaden, 
der in den Vorjahren der Stadt aus der Verwaltung des Klappholzhofes ent¬ 
standen und der sich auf einen hohen Betrag belauft, ohne Saümniß der Stadt¬ 
kasse reftituire, widrigeüfalls Alterleüte sich gemüßigt sehen würden, die Erstattung 
dem Hohen Königl. Commissariat zu klagen, und dessen Assistenz zur^Erlangung 
dieser Vergnügung zu erbitten. 

Ein anderes DeLiäsrium Oiv iu iu , gleichfalls vom 5. Mai , betraf den neuen 
Wraker, indem das Amt der Böttiger bat, daß in Gemätzheit aller Observanz 
ein Meister aus dem Böttiger-Amt zum Wraker beim Klappholzhofe bestellet 
werden möge, denn ein Böttiger verstände es aus dem Grunde zu beurtheilen, 
was gutes, und was schlechtes Holz sei. 

Der vormalige Wraker Groth war es, der von Schröders Feinden vorge¬ 
schoben wurde, als der Pachtcontrakt nun wirklich abgeschlossen war. Groth, des 
Schreibens so wenig mächtig, daß er kaum seinen Namen schreiben konnte, mußte 
diesen zu einer Beschwerdeschrift hergeben, die, von einem Advocaten abgefaßt, bei 
dem Königl. Commissariat zu Stargard mit der Bitte etngereicht wurde, der Be¬ 
schwerde wegen seiner Entlassung als Wraker und der rückstchtlosen Abweisung 
seines Meistgebots im zweiten Termine der Licitation Abhülfe zu verschaffen. 
Das Commissariat ging auf die Beschwerde ein und „befahl Namens I h ro Königl. 
Majestät in Preußen, Unfers allergnädigstett Herrn", dem Magistrate in der Ver¬ 
fügung vom 9. Ma i 1721 „ernstlich und bei 100 Thlr. unfehlbar zu erlegender 
fiskalischer Straffe, acta o r iMaUa M viäMämu einzusenden^ inmittelst aber und 
biß zu weiterer Verordnung den Supplicanten beim Besitz des Theer- und Klapp¬ 
holz-Hofes zu lassen, auch dafern des Kauffmann Schröders Pächter bereits 
Pössession ergriffen hätte, denselben sofort zu exmittiren und anerfolgenden Recht¬ 
lichen lentscheidung sich zu, begnügen". Der Magistrat befolgte diesen Befehl in, 
Mzug auf Einsendung der Acten unterm 13. M a i und führte in dem begleitenden 
Berichte aus, daß der :c. Groth bei der Licitation nichts weiter als ein Werkzeug 
des Rathsverwanoten Tabbert gewesen und gar nicht in der Lage sei, mit ihm 
contrahiren zu können. Beklagen müsse man es, daß sich in Stettin Leute finden 
ließen, welche auf die Ohrenbläser« Anderer sich dazu hergeben, den eigenen 
Gegen-Absichten dieser Leute als Deckmantel zu dienen, auch dem Magistrate, wenn 
er M bewußt sei, der Stadt Bestes zu fördern > Verdruß zu machen. I n diesem 



Falle befinde M der Extrahent, welche^ Sd M v O i M W e M a m zux gebührenden 
Strafe gezogen werden müsse. n , ^ 

Hierauf erließ das Königl. Commissariat einen ReWons-Wchejd d.ch. S taM 
gard den 26. Maj 1721 folgenden Wortlauts: ^ Weil das K ö n M c h e ^ I n ^ ^ 
darunter mit verfiret> daß der Kiappholz- und Theerhof keinem GtMnschen Oauf-
mann, noch so viel weniger, wenn er noch dazu selbst, wie Fr iedrH SchrHdex^ 
mit Klappholz und Theer neqotnret, überlassen werde> gestalt denn, in solchep 
Absicht, bereits die Königl, Resolution vom 29. März 1721^) dem Wraker auf 
gedachtem Hofe imponiret hat, sich zur Eides-LeistunI vor der Licent zu Stettin 
zu geftellen; über diesem allem auch sowol das Interesse der Kämmerei erfordert, 
als I i ieitMttM8 lura wollen, daß w ^ I M a ü M b u « x ^ U ^ 
MdUea beibehalten, und dergestalt dem NuZ IMtHNto auch das I ^ i M M wirk¬ 
lich überlassen werde. Solchem nach muß dem Wraker Groth vor die o f fe rM 
165 fl. solcher Theer- und Klappholz-Hof, wenn er in den Eontract tritt> MeH 
geschehenen Einwendens ungehindert, überlassen werden. . / 

Dieser Nevisions-Wscheid rief im Kreise der Bürgerschaft einen Sturm des 
Unwillens hervor, der sich besonders gegen die Helfershelfer des Wrakers Groth 
erhob, von dem man sehr wohl wußte, daß er gehetzt worden und Moch gehetztl 
werde; bei allem Respect vor dem Königl. Commissariat hielt man die Dytschei-
düng desselben für eine Verletzung der Gerechtsame der Stadt, gegen die -der 
Magistrat den Hw8tri88jMU8 luäex 8upr6NU8 zur Abhülfe anrufen müsse. Dies 
geschah denn auch, indem der Magistrat dem Commissariat unterm " . J u n i 1721 
anzeigte, daß er gegen den Revisions-Bescheid das dKNMeiuW WWUNtiWM an¬ 
rufen Werde. I n z w M m hatte Schröder, der WeistbetheUigte bei der Sache, die? 
Hände nicht in den Schooß gelegt; er hatte sich in einer Immediat-BorstellunO 
an die höchsteigene Person des Landesherrn gewendet, was den Erlaß nachstehen^ 
der Cabinets-Ordre zur Folge hatte: — ^ , ^ 

> Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in Preußen ac. :e< Unsm« 
gnädigen Gruß zuvor 2c. 2c. Es hat sich der Bürger und Kaufmann zu Alten 
Stettin, Friedrich Schröder, in abschriftlich hiebey gefügten alleruntMhämgsten, 
Supplicato beschwehret, daß Er Hey dem, von I h m gepachteten Theer- und KlaPp^ 
Holz-Hofe wieder den Einhalt des darüber getroffenen Contracts durch den Raths? 
Verwandten Tabbert turbiret werden wolle, und bittet dannenhero> wie daM-ys 
zu erschen. Wi r haben solches hierdurch an Mch remittiren wollen^ M t Ollex-
gnädigftem Befehl, diese Sache in Î oeo zu untersuchen undt demnegst zu weitewr 
Verordnung an Uns,zu berichten, ob ber queftionirte Hoff nicht etwa Dius Och-
t M t i zu verpachten und davon ein mehreres, als der 
zu hoffen sein möchte, wobey I h r zugleich in Unterm Höchsten NahMn den Wa¬ 
gistrat zu Alten Stettin anzudeuten, daß derselbe bei fortwährender CommissiM 
ohne euer Vorwissen und Einwilligung keine neue Pacht Contracte schließen, auch 
alle der StadtJertinentzien anders nicht, als M 8 M l M l M b M Hinfort verpachten-
solle. Seindt euch in Gnaden gewogen. Geben Berlin, den 12, ZuW 1731. 

die zu Untersuchung un5 Regulirung des Rathhaüs- . i 
lichen Wesens in VorPommern verordnete Commissclrien. F. W. v. GrumhklM 

*) Fehlt in den Acten. ' 
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der General-Lieutenant v Bork, 
welcher, so wie der Kanzler v. Grumbkow, mit RegüUrung des RachhaüMchen 
Wssens betraut war, unterm 33. I u M 4724 ein Schreiben an den geheimen 
Ruth v. Attdw, den Vice-Director des Temmissariats zu Stargard^ worin er 
denfetben ersuchte, den 2c. Schröder, der M Oetrwb des zc. Dabbert von dem 
KMW'Eommi^MHt HUs A r Avrhende gesetzt sei, vorerst u^d bis zum H. Ocwber 
an welchem Tage die Commiiston ihre Arbeiten zur Untersuchung der rathhaüs-
IWen Sachen beginnen werde, bei seinem Contracte zu schützen. Durch Schröder 
enchsing von allem diesem der Magistrat die erste Nachricht,- welcher in Folge 
dessen dem Commissariat zu Stargard davon unterm 28. Juni Anzeige mit der 
Mßte imachte> dem wsrH»MrtM Maw <NMak zuwider nichts zu ner«MHtzn, Gleich¬ 
zeitig M«r imch an den lc. Wksch HM Oefehl ergehen ließ, den Holzhof nunmstz^ 
bittnen 14 Tagen räumen. Hierauf Proteftation des zc. Grsth in einer au den 
MügistrO gerichtetm VorfteHung voll der beleidigendsten Ausdrücke und Emgabe 
einer Partei der Bürgerschaft zu Gunftsn des 2c. Groth, die von dHeu Patrone 
oder Patvonen in Seene g^tzt worden war. Dann Schreiben Kes General-
Lieutenants v. Bork an den Magistrat vom 25. AugW, womit eine Cabinets-
Dxdre cvmmummrt wird, davon der -Magistrat Abschrift für seine Acten nehmen 
M b nuch Inhal t deVselben verfahren soll. Die CNbinets-Ordre lautete wie 
folgt: -

Von Gottes Gnaden ̂ Frisdrich Wilhelm. König in'Preußen :c. :c. Unfern 
gnTdiiM lOnchMvor , WOe Hochgelnhrte Rathe, liebe Getreue, Es hat Unser 
Generat-Lieutmant der v. BoM an Uns autzführlichen MHtmäßigen Bericht ge-
chan, Was bis dahin in Sachen Her Verpachtung des Klappholzhofes in Stettm 
uttd des chab^ zwischön denen Inttzressenten, dem -RaM-Verwandten Tabbert und 
dem bisherigen Wraker Grothen, und dem Bürger und Kauffmann Schröder« 
entstandenen Streit vorgekommen. Wann Wir dann daraus vernommen, daß 
Kiese «Sachs von anders vorgeftMet morden, 
als fte sich eigentlich verhält, u«k derselbe dazumahl obbemeldter Schröder einige 
neben'(3<)MMt>2S8 bey tzer Pacht des Nappholz Hofes Ginzugehen sich erbothen, 
eben nicht von dem Meistbietenden Genommen werden kann; der Zweiffel auch, 
cO Wdachter Schröder zur Pacht KM11i8 sey, durch eingangs erwehnte Unsers 
Gmeral-Lieutenants Relation gründlich gehoben wird. So laßen Wir bey allen 
solchen Umbftänden Uns allergnädigst gefallen, daß mehvgedachter Schröder die 

Klappholz Hofes, M e M r Wche von dem Magistrat zu 
S t M i n Hinmahl Mifuiviret hatt, auf die gesetzte Zeit behalte, und ist der Wraker 
GroVte mit seinen ldagegen emgedrachlen Vorstellungen gäntzlich abzuweisen, Hn-
m H w Ihr?Euch darnach M achten, und die Nothdurfft darunter gehörig zu ver-
M M , auch die in dieser Sache verhandelte vom Omeral-Lieutenant von Börsen 
MgesaGdte ^etg. Hiebey zurück zu empfangen. Wir sind Euch mit Gnaden ge¬ 
wogen. Geben BeMn H>M M . MuZuft 1721. F. Wilhelm. 

An die VotPommerZche MachhMsliche Gom-
mission> NufMe von dem General-Lieutenant v. Borck 
abgestattete pstichtmäßige Relation M der DAZer 
Schröder Ae Pacht des St ettmiHm K ^ ^ 
auf die gesetzte Zeit behalten. S W. v, Gyumbkow. 



Der Raths-Holzhof. 

Nun hätte man glauben können, daß die Sache glatt abgehen und unbe¬ 
hindert ihre Erledigung finden werde; allein es kam anders. Gröth, zum 26. 
August auf die Kämmerei vor die Kämmerer Vanselow und Neümann geladen, 
erschien in Begleitung seines Rechts-Consulenten des Licentiator Schaukirch. Es 
wurde ihm der Tenor l i ^ o r i M 86r6M88iim, wie auch der Verordnung des Gou¬ 
verneurs, General-Lieutenants v. Bork, sammt dem Sekret M d i i . 86uatu8 vom 
25. August eröffnet, und ihm dabei 8ub poeua s^otioui» anbefohlen, sogleich und 
zwar innerhalb 24 ̂ Stunden den Klappholzhof mit all' dem Seinigen zu räumen 
und dem neuen Wraker Giebel vacua8 asäss zu liefern; worauf Lic. Schaukirch 
Namens seines Clienten, das Wort ergriff, um zu erklären, wie er zu I . K. M . 
das feste Vertrauen habe, daß, nachdem Höchstdieselben etwa im Jahre 1719 ein 
Patent dahin habe ergehen, auch u. a. hier in Stettin öffentlich von den Kanzeln 
publiciren lassen, in Folge dessen Niemand, er sei Advocat oder sonst welcher, 
sich unterstehen solle, in dergleichen Sachen, worin 1i8 p6uäsu8 bei den Hohen 
Gerichten, I . K. M . Allerhöchste Person zu behelligen, sondern bei arbitrairer 
Strafe solches untersaget, und man daher anfänglich auf den Gedanken verfallen, 
daß vorhin erwähntes allergnädigstes Rescript zwar immediate von I . K. M . 
höchster Person herrühren möchte, Höchftwelcher aber die Lage der Sache nicht 
umständlich vorgetragen worden sei u. s. w., mit einem Wort, der Licentiat 
Schaukirch protestirte gegen Das, was man Cabinets-Iustiz nennt, von der er 
meiste, daß sie in dem vorliegenden Falle ausgeübt werden solle, daher er darauf 
antragen müsse, seinen Clienten aä reviÄoneM aetorum zu verstatten und den¬ 
selben auch wegen Einsetzung eines neuen Wrakers bis dahin, daß seine Gegen¬ 
vorstellung eingereicht worden in Ruhe zu lassen. 

Der Eingang des Cabinets-Erlasses vom 15. August und dessen Inhal t war 
in der Stadt bald bekannt geworden. Die Verpachtungssache des Raths-Holz-
hofes hatte sich zu einem Gegenstande bürgerlichen Parteihaders entwickelt, der 
seinen Sitz vorzugsweise im Seglerhause aufgeschlagen, aber auch im Rathhause 
einige Theilnehmer gefunden, wiewol der erste Anstifter dieses Haders, der Sena¬ 
tor Tabbert, es für rathsam erachtet hatte, sich, wenigstens scheinbar und als 
Wortführer, von der Schaubühne zurück zu ziehen. Tabbert hatte die Führung der 
Feinde Schröders an den Drake'r (Mitglied der Drakör-Compagnie und Alters¬ 
mann derselben) Albin Matz abgetreten, der die Gesinnungsgenossen auf den 
26. August zu einer Zusammenkunft im Seglerhause berufen hatte. Erschienen 
waren 3 86nat0r68 und 15 Nsreatoi-^. Die Anwesenden — in Erwägung, 
daß der jetzige Wraker Mart in Christian Groth als ein ehrlicher Mann sich er¬ 
wiesen und solche Conduile geführt hat, daß die gesammte Kaufmannschaft mit 
ihm zufrieden ist, und Niemand ihm einer Malversation bezichtigen, geschweige 
denn überführen kann; in weiterer Erwägung, daß Schröder als ein Holzhändler 
zur Pachtung nicht zugelassen werden kann, weil sich die Folgen nicht übersehen 
lassen, wenn ein Herr des Hofes seinem Knechte absolut zu befehlen hat, und 
demgemäß der Verführung ausgesetzt ist, seines Herrn Willen zu vergnügen. Wie 
wird auf solchen Fall Ein Erbarer Kaufmann, oder derjenige, der mit Holz han¬ 
delt, gedrückt werden? Kann ein solcher Mann seinem Nächsten durch die Wrake 
oder durch andere Umstände nicht großen Schaden zufügen? und mit der Wrakerei 
es dahin bringen, daß des Kaufmanns Güter in fremden Landen für unbrauch¬ 
bar erkannt und als schlechte Waare erklärt werden; oder aber, kann ein solcher 

Landbuch von Pommem; Th. I I . , Bd. IX. 41 
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Mann es nicht so anstellen, daß die Make fiir einen Dritten so ausfällt, daß 
diesem Dritten, einem redlichen Manne, die Äugen übergehen müssen (Voraus¬ 
setzungen ähnlicher Art werden auch vier Zeilen weiter ausgekramt); und in 
fernerer Erwägung, daß nach der Gtadtverfassung ein tüchtiger und erfahrener 

i Mann Wraker sein soll, dem eine vol lMnMe KwnrnH M verschiedenen Holzarteu, 
ihrer WrnMdünH und Zubereitung beiwohnen muß, damit dem Kaufmann kein 

! Schade entstehe, in Erwägung aÄs dessen gehst Mreatonun Weinung nach reiflicher 
Überlegung dahin, daß Ein Edler Wohlweiser Rath den Klappholzhof entweder 
iv »tatu yu0 bei der Administration M a W , wodurch der Stadt mehr Gewinn 
erwachsen ist, als der von Schröder offerirte Pachtzins gewährt, oder, wenn es 
bei der Verpachtung verbleiben soll, zu dem Endzweck ein neuer Licitations-Termin 
anberaumt werde. Um indessen allen Querelen und Weitläufigkeiten ein Ende zu 
machen ist Ein Erbarer Kaufmann schlüssig geworden, I . K. M. allerhöchste Per¬ 
son durch eine gründliche Vor- und Darstellung der obwaltenden Verhältnisse 
allerunterthänigst anzutreten, in gewisser Hoffnung, daß ihr allergMdigster König 
und Herr sie nicht hülflos lassen werde; sie bitten, daß MbiliLÄuM» 86uatU8, 
weil der Stadt Interesse offenbar mit betheiligt ist, ihnen assistiren und bis da¬ 
hin, daß eine hohe Entscheidung erfolgt, alles in Ltatu guo belassen wolle. 

Diese Resolution, wie Albinus Matz, der Draker, ein kleines Licht in der 
Stettinschen Kaufmannschaft, das Geschwätz nannte, welches er in der Versamm¬ 
lung vom 26. August seinen Zuhörern aufgetischt hatte, — daß ein Beschluß 
gefaßt, und dieser in die Fötck Mes^ durch Unterschrift der Anwesenden beglau¬ 
bigten Protokolls gebracht worden, geht aus dem Schriftstück nicht hervor — 
blieb heim Magistrat., wie sich leicht erachten läßt, unbeachtet. Dagegen schritt 

>.- der Magistrat zur Ausführung des durch die Cabinets-Ordre vom 15. August 
genehmigten Pachtcontracts, indem er am 29. August den:c. Groth noch einmal 
auffordern ließ, den Holzhof zu räumen. Groth räumte aber nicht, sondern be¬ 
rief sich auf den Beschluß der Kausteüte im Seglerhause und darauf daß er nach 
Berlin appellirt habe, erklärte auch, sammt seiner Ehefrau nur der Gewalt weichen 
zu wollen, in Folge dessen der Staotsecwtair Blinoow, unter Assistenz des Thor-
dioners Christian Eltzen, in Gemäßheit des erhaltenen Befehls, zur Exmission der 
Grothschen Eheleute schritt, alle ihre Sachen aus dem Hause und vor den Holz-
Hof tragen Und in einem Kahne nach der Laftadie fahren ließ. Der neue Wraker 

'̂ Peter Gieben wurde eingewiesen und demselben die Schlüssel zum Holzhofe über-
j ! ' , geben, Groth aber aufgefordert, ftinem Mchfvliser im Amte foWnden Tages 
>" ! alle Vorräthe an Holz, Theer und Pech ordnungsmäßig zu übergeben, auch den 
,>, neuen Wraker bei Strafe des Hausfriedensbruchs „unturbieret" zu lassen. Am 

30. August 1721 fand denn auch wirklich die Übergabe der auf dem Holzhofe 
lagernden Vorräthe an Theer, Pech und Holz Statt. Als Handelsherren, welche 
Eigentümer der Vorräthe waren, werden genannt: Egidä'us Borchers , D a -
berkow, Daniel Gumme, Carl August Hornig, Albin Matz, Matthäus, Johann 

! ' Jacob Pröhl, Samuel Schaum, Friedrich Schröder (der Pächter des Holzhofes), 
i , Joachim Sprenget, Vanselow. Die mit gesperrter Schrift gesetzten Namen ge-

!.", hören noch heute, 1876, der Corporation der Kaufmannschaft an; diese drei 
Firmen, welche hiernach feit mindestens 155 Jahren bestehen, gehören mithin zu 
den ältesten Handelsgeschäften Stettins. Schröder Mlg nun auch bei dem Magi¬ 
strate darauf an, daß der vormalige Wraker Groth, bezw. der Senator Tabbert 

,l ' 



RathZHytztzpf, 3IZ 

M ß H t Wche, W M dem L, Ma i W zum Tage der Übergabe Wrechtmäßiger 
W M erhobMn NaHe- und MrgkgMU^ sy Wie Ue sftyDgM Revenüen des 

W W zahle; nicht nunM TaWrt ihm 
bistige En tWdigMg K r die Grasnutzung auf den Oleichplätzen gewähr^ die der-
ielbe wahrend des gMen Sdmmers an den Stadthofmeister verpachtet gehabt 
hatte. Wer Magistrats verfügte nach dem Antrage und setzte zu dem EndzweH 
einen Termin an, <n Dlchem Labbert nicht, wol abbr Groth erschien, dem anbe¬ 
föhlen wurde, tzem Pächter Schröder binnen 3 Tagen Rechnung zu legen und 
den Kaffettbeftand an denselben abzuWMl. Groth erklärte M e Gegenforderung 
geltend machen zu müssen, wegen derer er hoffe gehört zu werden, eventualiter 
wolle er an die höhere Stelle appelliren. 

Schröder war nun zwar im Besitz seiner Pachtung, Rühe aber sollte er in 
derselben nicht finden, und diese ihm zu verschaffen, scheint der Magistrat nicht 
Mit tel genug M OeMgung gehabt zu haben. Schröder wandte sich in einer 
Vorstellung vom 8. September 1721 unmittelbar an den König. Dem er sein 
Oeid klagte und um Abhülfe bat. Diese VorHelktng gibt einen Beitrag zur 
KenNtniß damaliger Zustände, und ein Bi ld von den unter den Vorfahren im 
18. Jahrhundert herrschenden Sitten, die Dn gewissem Maße an diejenigen er¬ 
innern können, welche in fMheren Zeitaltern die Ruhe der Stadt auf gewaltsame 
Weise gestört haben. Schröder's Bittschrift lautet wie folgt: — 

Obgleich der Magistrat nunmehr den neuen vereideten Wraker m den Klapp-
holzhof eingewiesen und den alten Wraker Christian Groth hat ejiciren lassen, 
so kommt derselbe doch Tag für Tag auf den Hof, macht daselbst unter Schimpf-
redett JewalRgen Lärm und stößt DrohungM aus, daß er Wch ein Unglück an¬ 
richten woVe, also daß man vor diesem gottlosen Kerl auf dem Klappholzhöfe, 
der mit Pech, Theer und Holz, Lauter leiHt Feuer fangenden Gegenständen, an-
gsfült G , gar nicht sicher ist.*) I n fslcher Halsstarrigkeit wird derselbe noch 
mehr̂  gestärkt durch einige unruhige und zum Theil aufgewiegelte Leute aus der 
Kaufmannschaft davon einet, Namens Albinus Matz der Urheber ist. Dieser, ob 
er gleich in der Handlung wenig oder fast gar nichts Hut, hat für den vorigen 
Ma le r es sich dergestalt sauer werden lassen, daß, sobald die allergnMgste Re¬ 
solution vom 15. August or. angelangt, Er bei dem Senior des Seglerhauses 
um eine Convocation der Kaufmannschaft angesucht. Diese ist auch bewilligt und 
am M . August abgehalten, es sind aber wenige, etwa 14 bis 15 Personen er¬ 
schienen, da doch sonst mehr denn 80 Kaufleüte in der Stadt vorhanden. 

Hierauf hat gedachter Albinus Matz eine weitläufige Schrift, welche aus 
seinem Gehirn gar nicht gestoßen, sondern vhn' allen Zweifel von des alten 
Wrakers Groth, Advocaten, oder dessen übrigen Adhaerenten aufgesetzt worden 
p M i W verlesen, und solche dem Nstarius des Seglerhaüses WM Papier i n die 
Feder bietiM und dadurch die übrigen i4Kaufleüte, welche theils einfältige, und 

^) Auch jy der Stadt hätten die Grothschen Eheleute Drohungen, die auf FMeranlegung 
hindeuten sollten, laut werden lassen, Schröder brachte darüber eine vont Notarius Martin 
Bohn beglaubigte Aussage des Kaufmanns Joachim Sprenger, Md die des Wrakers Peter 
Gießen, bei. 

4 1 * 
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^ verarmte LeMe sind, und theils auch vorher durch den vorigen Wraker und dessen 
Frau sehr überlaufen und darum gebeten worden, dergestalt präoccupiret, daß 
ohnerachtet der Senior ihnen Remonstration gethan, welcher gestalt die Ehrliebende 
Bürgerschaft t68tantidu8 ?rtttoeo11i8, schon einmal consentiret hätte, daß mit mir 
der Contract geschlossen werden sollte, also derselbe, da sonderlich auch I . K. M . 
allergnädigste Conftrmation darüber ergangen, nunmehro durch eines und das 

^ andere sich ganz unbefugten Contradictionen nicht annuliret und aufgehoben wer¬ 
den könnte, da auch dieselbe ihm kein Gehör geben wollen, sondern so lange 
getummultuiret, bis daß Er sich erkläret, dem Magistrat das Protokoll oder die 

,..» von Albinus Matzen a papiro aä <Niauuui dictirte Proposition einzureichen. 
> PieHs ist auch geschehen, wie aber der Magistrat sie per Dekret vom 29. August 
» gehörig bedeutet, hat dennoch Albinus Matz am 1. September e. abermals eine 

Eonvocation der ganzen Bürgerschaft beantragt und erhalten; es sind aber von 
der Kaufmannschaft wiederum nur wenige erschienen, und hat gedachter Matz 
darauf eine andere weitläufige Schrift verlesen, und aä krotocolluni gebracht, 
und durch allerhand Retomontaden die anwesenden Bürger dahin zu verleiten ge¬ 
sucht, daß den mit mir geschlossenen, und von der Bürgerschaft uuauiiuiter 
approbirten, auch von I . K. M . allergnädigst confirmirten Contract anfechten, 
oder wenigstens <Ü0U86ii8um ertheilen möchte, daß im Namen der ganzen Bürger¬ 
schaft bei I . K. M . dieserhalb Vorstellung geschehen möchte, welchem Postulato 
aber sowol die Alterleüte, als auch sämmtliche GeWerke und die meisten Kauf-
leüte gänzlich widersprechen, zumal sie bei genauer Nxaimuatiou befunden, daß 
Alles, was von demselben in ^avsur des Wrakers Grothens angeführet gar kein 
Fundament habe; denn — 

1) Hat er allegiret, daß der Wraker Groth jederzeit eine solche Conduite 
geführet, daß die Kaufmannschaft mit ihm eouteut gewesen, hingegen habe der 
neue Wraker viele Jahre in I . K. M . Heiden Klappholz geschlagen und in den 
8 Tagen, da er nun auf dem Klappholzhofe gewesen, die Wrake dergestalt be¬ 
stellet, daß Jedermann über ihn Klage zu führen gehabt. Hiergegen bezeugen 
die Mdiiyuß ^rotoeoiia, wie oft die Kaufmannschaft über den alten Wraker 
Hußrßi geführet und den Magistrat gebeten hat, ihn abzusetzen und einen andern 
anzunehmen. (Hier berichtet Schröder über den oben erwähnten Fall, welcher 
ihm selbst wegen des Nachwrakens auf dem Rüden vor der Pene-Mündung 
begegnet.) 

2) Gibt man vor, der neue Wraker wäre mein Knecht, und also könnte ich 
durch, diesen die übrigen Kaufleüte drücken und ihnen bei der Wrake Schaden 

W , zufügen, dadurch, daß deren Holz und Theer bei den fremden Abnehmern in 
» » Vorspruch (Verruf?) käme. Allein dieses Vorgeben ist auch falsch und unbe-
»>« gründet; denn der neue Wraker ist nicht mein Knecht, sondern vom Magistrat 

bestellet und nach gewohnter Weise vereidet, und dieser kann ihn zu jederzeit 
wieder äeinittirsu, wenn befunden werden sollte, daß er anderen Kaufleüten bei 

W der Wrake Schaden zufügen follte. 
W 3) Sagt Albinus Matz: die Stadt habe mehr Nutzen aus der Berechnung 

(Administration) als aus der Arrhende, 86ä rs^ouästur, die Stadt-Bücher 
beweisen das Ooutrarium, daß nehmlich in 6 Jahren die Stadt keinem Heller 
davon eingehoben, sondern noch etzliche 80 f l . zum Bau hat zuschießen müssen, 
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hingegen nehme ich jetzt allen Bau über mich und gebe dafür jährlich an Pension ' 
100 Reichsthaler. 

4) Saget Er, der alte Wraker habe 5 f l . jährlich mehr geboten, 8 6 6 W -
pouästur ich habe andere Neben - OonÄitioiiW dabei übernommen, und zudem 
hat ja die Stadt an dem vermögenslosen Kerl gar keine Sicherheit, daher der¬ 
selbe ut plus I,ioiwu8 gar nicht in Oonsiäki-l^jou gezogen werden kann. 

5) Opponiret Albiuus Matz, es hätten sich vielleicht andere Mehrbietende 
finden lassen, wenn der Klappholzhof angeschlagen wäre; allein dieses N o M u m 
ist jetzt zu spät, nachdem der Contracj mit mir vollzogen und die Ehrliebende 
Bürgerschaft denselben approhiret hat; und wer würde denn wol mehr dafür 
geboten und die Conditionen wie ich übernommen haben? Ich bin übeMügt, 
daß Viele, welche von dem Zustande des Klappholzhofes Kenntniß haben/ W 
bedenken würden, dasjenige einzugehen, was ich accordiret habe, da sie nicht 
sicher sein können, ob, in den bevorstehenden 6 Jahren der Holzhandel nicht 
gänzlich darnieder liegen werde, maßen dieser einzig und allein vom Bedarf, vom 
Glück und dem in auswärtigen Landen bald fallenden, bald steigenden?r6tio 
abhangt. 

6) Gibt Matze an, daß des neuen Wrakers Schwiegervater auf dem Segler-
Hause mit Kaufmanns-Gütern übel handthiere, 86(i yuiä Iwc aä rein, es ist 
dessen Schwiegervater solches nicht geständig, und dann kann auch ohnedem das, 
I'actuui des Schwiegervaters wol nicht dem Schwiegersohn i inMt ! l6 t werden. 

Und von solcher Beschaffenheit und IrrisvÄuce sind auch alle seine übrigen 
angeführten Momente, und ist es eine hochsträfliche Kühnheit, daß dieser Albinus 
Matz solche angebliche Beschwerden auf dem Seglerhause öffentlich verlesen und 
dadurch die Bürgerschaft zu vräoccupiren gesuchet. Ew. Königl. Maj t . bitte 
demnach allerunterthänigst, weil der frühere Wraker Groth dergestalt halsstarrig 
gemacht wird, und er sich so beoroyentlich hat vernehmen lassen, daß man von 
seiner Böswilligkeit ein Unglück auf dem ßolzhofe nothwendig besorgen muß, 
solchem nach an den Magistrat allergnädigst zu rescribiren, daß Er den bos¬ 
haften Kerl sofort Ärr68tjr6Q und nicht eher äiiuittiren solle bevor Er eautio-
nein ä6 u0u oMlläsuäo bestellet, und den Albinus Matz wegen seines unge¬ 
bührlichen Verfahrens gebührend inquiriren und nach Befinden denselben nach¬ 
drücklich bestrafen lasse. 

Der König erließ in der Angelegenheit auf vorhergegangene Supvliken und 
diese Beschwerdeschrift die nachstehenden Cabinets-Ordres, von denen sich die vierte 
direct auf die vorstehende Vorstellung des :c. Schröder bezieht: — 

. , Von Gottes Gnüden Friedrich Wilhelm König in Preußen, :c. ic. Unfern 
gnädigen Gruß zuvor, Vester> Lieber getreuer. Auf die von dem Stettinschen 
Kauffmann Schrödern an einem, und den bisheriger Wraaker Grothen am andern 
Theil, wegen des dortigen Theer- und Klappholzhofes eingelangte alleruttter-
thänigste Supplicäta unot Vorstellungen, haben Wir Unserm Pömmerschen Com-
missariat in solchen t6ruiini8 unter heutigem äaw rescribiret, vorbeMelten Groten 
aber also beschieden, wie I h r aus denen hiebey gefügten Abfchrifften es zu Eurer 
Nachricht mitt mehreren ersehen werdet. U M wie es nun solchergestalt hiebey 
sein Bewenden häoen Mus, also werdet I h r an Eüren or th über diese 
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Unsere Mesolutiones ebenntäßig mit t Nachdruck zu halten wißep. 
Seindt Euch übrigens mit Gnaden gewogen. Gegeben zu Berlin den A Sep¬ 
tember 17Z1. 

F. Wilhelm. 
An den General Lieutenant von Borck. Ihme 
werden die wegen des Stettinschen Klappholz¬ 
hofes und dessen Verpachtung an öen Kaufmann 
Schröder ergehende Ii68Mti0U68 abschrifftlich 
commMicirch 

ll. 
V. G. G. Friedrich Wilhelm König in Preußen :c. :c. Ihr habt hiebet» 

abschrifften von zweyen Luppileati« zu empfangen, in denen ersteren der Kauff-
mann zu Alten Stettin Friedrich Schröder, allerunterthänigst klaget, daß so wenig 
Her neue Wraker in sein Ambt auff dem Klappholzhofe, noch Er selbst in der 
p088688iM dieses Hoffes gesetzet worden; I y dem zweyten aber der alte Wraker 
Grothe auf sein vermeintliches Licitations-Recht bestehet, und was beyde zugleich 
zu verorden gebethen, das erhellet daraus mit mehrern. Ebener maßen kömbt 
Ahfchrifft hiebet) von der jetzt gemeltem OroGen auff Sein LupMoatuin er-
theilten V>680iuti0Q, von welcher Ihr dem Magistrat zu Stettin Nachricht zu 
geben, und daneben demselben Wandt zu machen habt, was geftalth Wir es bey 
Unserer unterm 15 vorigen HuZusti ergangenen Verordnung vermöge welcher 
obhedachten Schröder der KlapHolzhoff verbleiben folte, allerdings bewenden 
laßen, und folglich dem Magistrat betz 200 Thlr. straffe anbefohlen würde» mit 
Exmittirung des Wraakers Grothen, und einsetzung vorhergemeldten Schröders 
in beregtem Hoffe, auch des neuen MraakerZ in sein Ambt, ohne alle weitere 
Verzögerung unb wieder-Rede zu verfsthren; allermaßen wann der Magistrat, 
oder die Stadt dawicher etwas einzuwenden haben mögten, Sie sich deshalb 
bey negsten s688ion der und daselbst Ihre 
Nothdursst gchörig vorzustellen hätten. Wie Ihr solches verrichtet, davon habt 
Ihr an Uns zu referiren, und Wir sind Euch tc. :c. Geben Berlin den 8. Sep¬ 
tember 1721. F.Wilhelm. 
An das PoMMersche Oommifsariat. 

lll. 
Seine Königl. Mayt. in Preußen ;c. Unfßr allergnädigster Herr, laßen den 

bistzerMn Wraaker auf dem Stettimschen Theer- undt Uappholzhoffe, Warthin 
Christian Grothen, auf sein unterm 27. verfloßenen Aug. eingereichtes aller-
unterthänigstes 8upp1icawiii zum Bescheide ertheilen> daß, da allerhöchftgedachte 
Seine Königl. Ntayt. über den Pacht jetzt berührten Hoffes, nach geschehener 
genauer Hxammlruus der verhandelten und eingesandten ^otsu, bereits unterm 
15. ^.uZWti jüngsthin allergnädigst disponiret und verordnet, daß dem Kauff-
mann in gedachtenn Stettin, Schrödern, solcher in Pacht gegeben, und derselbe 
w den Besitz des Uappholzhoffes gesetzet werden solle, wobey es, einwendens 
ohnerachtet, sein Verbleiben hatt, der Supplicant sich also dabey beruhigen, Wd 
mOrgemeldter Hoff soforth hei arWrairsr Straffe räumen müße, gestalth Seine 
Kömgl. Mayt. deshalb weiter nicht behelliget seyn wollen, sondern es hatt die 
Stadt, fals Sie dagegen etWs mitt Bestanoe einzuwenden vermeynte, sich bey 



der RaHhMlicM CommMM wann diese in Otetttn M Vefindckr w M ge¬ 
hörig zu melden. ^iMaMü BeMN detz 8̂  8W6mvri8 I M . 

Auf Seiner König!. M j e M MeMädWen OpeciW 
(Die Unterschriften der Minister fehlen in der VorließeMK 

Von Gottes Maden Friederich M G f t r König in Preußens Mirggrass zu? 
Brandenburg, des tzeyl. Rom. Reichs Vch-Nämmerer und ChuMrP u. ic. 
Unfern gnädigen Gruß zuvor, liebe GetreM. Wir geben E W aus einem v M 
dem Bürget und Kauffmann alldorth Friedrich Gchrödern, eingereichten in M -
Griff t hjebey ttegettden ßiMUdüto MV dem d M y befincklichm ktwKltt^ des 
M t M > mitt Mhrerm zu ersehen, was bedrohetttticher und MnHrliHer Reben 
M der vorige auf UnsM desfaM ergangenm Befehl nünmeM ilbFefeHW 
Wrääket auf dM NapphMoft , Arothr unb d e M Eheweib W v 
laßen, auch was vor Intriguen von eittem RahmM AlAnM Maße, zu W 
wiegeluM Wenn M r nun der 
Nöthburfft befinden gegen solch verMessMes Berfähren alle zureichende Anstalt 
vorzukehren. So ergehet h>iermitt Unser allergnäbigster Befehl an Mch, züvor^ 
öerst gegen vorerwehnten Otooth und dessen OWweib> Nttd zwar gegen dieser 
Wegen deßen, so sie unbesönneMr Weyse gesprochen haben soll; 
anzustellen, und also befunbenen falls sie beyverseits zur genugsahmm Mb 
wettigstens Mratorischen (lkuMn ätz uoti MtläsüÄo aNMhalten. Dewneyst auH 
der sämbtlichm Mrgerschafft anzudeuten, WelcherPjtM Msere ernMDe W t t ^ 
Mchnung Hy, daß sich Niemand unter Mnen unterstehen fölle, vor WkunP Ber 
MthhMßlichen Commission das geringste wieder Unsere, wegen Nerpachtung des 
Kkllpp^olzhöffes letzthin ergangene allergnätiitzste voeiZwu zu unternehmen^ sondew 
daß M alsdann ihre Nothdurfft gedachter UoMMkfsion vörzuWUn W e n , M H e 
davon an Uns zu weiterer Nerordnung zu berWen VefeMget fey^ wkeMr 
auch Metall solHe AttoronM, Euren AuMe g M s ) hu Machen, W M c h 
HM und trau^üWtatzt der Gtadt befördert und deM WerntUth des oWenandttzn 
Matzen und anderer Aüfftührischen in Zeichen und mitt Mchdnrck gestMrt 
werde, dessen wie M s zu Mch versehen und Eures B e n M von denen Beran-
staltungen, so I h r dagegen gemacht, erwarten. S e y M GÜH übrigens mit 
Gnaden gewogen. Gegeben Berlin den 16. GeMmber 17Z1. 

F. Wilyew. 
ÜNsern Aeben OeMüen ButgMtteister und Räch 
der Stadt Akten W t t j n ; Wie Sie gWn den 
alten Wraker des MGpM-Koffes^ Arothen, 
deßen Oheweib Md attdere AüHoiDeM die Un-
tersuchMg anWellen M^^M 

Vet Bericht, w e l M der M g G m t d M Könige unMM M OöMer 
erMete, war kurz. M MerfuHung wiver Grvttz und W n W f r m t hatte 
zu keinem Bestimmten M M P geDM. Beide hatten die 'MohwoW d i ^ M 
ausgeKoßett, übgelaKM u M von WMejlNnciMlten' wcMtsie liichtdAtH HMöt i , 
noch sonst zu erweisen MeM. Wde EWM, M' AM für W/Ns tM M 
8. October die Miawchche 0autiotl M üMMuüMüd ttW"dw 
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der Magistrat vorgMrieben hatte, indem sie vorher erklärten, den Eid mit 
gutem Gewissen schwören zu können, indem sie niemals im Sinne gehabt das 
Böse zu thun> was ihnen beigemessen worden sei. Der Bürgerschaft war, nach¬ 
dem sie zum 26. September aufs RatHaus gefordert waren und w pisuo er¬ 
schienen, die ernste Willensmeinung des Königs kund gegeben und sie zur Ver¬ 
meidung harter Strafe ermahnt worden, dem Allerhöchsten Befehle unbedingt 
Folge zu leisten, weil dies das rechte Mit tel sei, ein friedsames Gemeinleben in 
der Bürgerschaft zu fördern. Gegen den Draker-Altermann Albinus Matz hatte 
Magistratus die Untersuchung eingeleitet und setzte dieselbe fort. Wie der Schluß 
dieser Untersuchung gewesen, erfährt man aus den vorliegenden Acten nicht. 

Von nun an wurde Schröder in dem Pachtbesitz des Rathsholzhofes nicht 
weiter beunruhigt. Seine Gegner hatten sich mit der Verpachtung verföhnt, 
nachdem sie die Erfahrung gemacht, d^ die Geschäfte auf dem Hofe mit Ord-
nung und Pünktlichkeit geführt wurden. Während her 6jährigen Pachtperiode 
enthalten die Acten nur ein einziges V68iä6liüui Oivmm, dem von Seiten des 
Magistrats augenblicklich Abhülfe verschafft wurde. 

Da die ersten Arrhende-Iahre oder die sechsjährige Pachtperiode Schröders 
auf Walpurgis 1727 zu Ende lief, fo hatten die Camerarij den Klappholzhof zur 
anderweitigen Verpachtung ausgeböten und war in tsrtio tsrinino licitationiZ, am 
26. September 1726, der Kaufmann Johann Plath mit 267 Thlr. jährlicher Pension 
und dabei die nöthigen Reparaturen ohne deshalb Erstattung zu fordern, mit 
zu übernehmen, der Promrator Woltin aber mit 270 Thlr. und Übernahme 
derselben Bedingung Meistbietender gewesen, bei welchen Geboten jener eine 
6jährige, dieser nur eine 3jährige Pachtzeit beansprucht hatte. I n dem Termine 
hatte Plath das erste Gebot mit 100 Thlr., Woltin das zweite Gebot mit 
106 Thlr 16 gr. abgegeben, und dies war der Betrag der Arrhende, welche 
bisher gezahlt worden war. Plath nahm auch die Befugniß in Anspruch, den 
zeitigen Wraker, fals derselbe ihm nicht länger anstehen sollte, entlassen und 
einen andern mit Consens des Raths und der Kaufmannschaft, die bekanntlich bei 
der Verwaltung des Holzhofes ein Wort mit zu reden hatte, anstellen zu dürfen. 
Am Tage nach dem Termine bot Woltin in einer schriftlichen Eingabe 285 Thlr. 
jährliche Penston, jedoch daß der Contract auf 3 Jahre ausgefertigt werde, wo¬ 
gegen Plath, davon benachrichtigt 300 Thlr., gleichfalls auf 3 Jahre, offerirte. 
Zu guter Letzt luden die Kämmerer die beiden Concurrmten noch zu einem 

. Schlußtermine auf den 8. October ein, worin Procurator Woltin, Namens seines 
Vollmachtsgebers, des bisherigen Pächters, Kaufmanns Friedrich Schröder, bei 
seinem vorigen Gebot von 285 Thlr. auf 3 Jahre stehen blieb, Plath aber er¬ 
klärte zurücktreten zu müssen, weil er 14 Tage vergeblich auf den Zuschlag ge-
wartet und die Kämmerer die Sache verschleppt hätten. Bürgermeister und Rath 

i,!<l" !. berichteten an die Königl. Kriegs- und Domainenkammer, welche durch Ver-
j ' ! ' : ' ^ . ^ fügung vom 24. October 1726 entschied, daß mit Math auf 300 Thlr. und 
f!!!!. 3 Jahre zu contrahiren sei, weil er von seinem Gebot nicht entbunden werden 
>>".!' könne. Plath erkrankte bald darauf und starb in den letzten Tagen des Monats 
!^i ! Februar 1727, in Folge dessen nach weiteren Verhandlungen der Pachtcontract 
z5 >' ' am 29. Apri l 1727 mit dem bisherigen Arrhendator Friedrich Schröder auf 3 
!>.> Jahre, bis Walpurgis 1730, geschlössen wurde. 



Hier ist der D r t zur U M S w n g einer neuen — 
H a x e v o r b e n K l a p y v ' l t z M v s e r ^ M b . 86NatuV äs 1 . A M I 7 Z 1 . 

T » . gr. P A 
V o r G w ß Borbsl ^ Schock . . . . . . . . . . . . — 2 — 
Wenn es auf Flotten ksMnk . . . . . . . . . . . . — I — 
FwnWoltz . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 4 
Von Mstten . . . . . . . ^ . . . . . . . . . -^ 3 — 
Knüppels nnd Stabholtz . . . . . . . . . . . . . — — 3 
Von Flotten . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 — 
M n Fremder, wenn Er dem hiesigen Kaufmanw das Holtz rew 

auf der Wrak liefert, bezahlt vor ew Großhunbert KMppel 
und Stabhölz H m WrakgM noch . . . . . . . . - " 12 — 

M r FrantzWz . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 
Und kl lW nicht gestattet werden, daß der Käufer dm FVeiMHew 

frey hal tM w N , und MeMren, daß er es gelaust habe bW 
an den Bäum ftch zu l i e f t M 

Grabengeld gibt ein UroßhuntzM K n u p M und SwbhVltz . . — 16' -^ 
F r ü n M t z . . . . . . . . . . . . . . . . . l 8 — 
GtaKVgew gibt ein GwHuntzert M ü W e t u M S t M v l t z . . . — M — 
F r m W l t z . . . . . . . . . . .̂  I F ^ 

Was aber war der Grund, daß M Pücht iM« IaPe ^727 fast l M wK DMfächV 
gWn früher in Me Hohe getrieben wurds? Offenbar wwr der H v W M M w den 

es werde auH künftig fV> 
fein, der Pächter tzW HoMVfeZl ftlbft bei' dem höhern PachHW Ms'Rechnung 
finden werde. Und sr M M e sich darin m M denn- als die Pachtperwde sich 
ihrem Wkauf näherte, erbot sich dw Mchter Friedrich Schröder in der Mvto-
koWMfchen VertzandVung WM 20: Dscember 172V, M welcher der KViegsMH> 
Uhl, als Commissarins loei TheV nahm, ditz bisherig Penfi^w von 3GG THA. 
auch ferner zahlen zu wollen, jedoch' nur unAr der NeMguNA, wWn Hm der 
Gvlz'hof auf W Fahre übeckssen werde. Der MagWab ging auf dich Uebin-
gMg ein, und die Kammer geneHMigte fi« mittelst Ver-MaMg vom 14. Danuar 
17301 Schröder hMo in den vortzergcheMen Iahrott^ ftineW CoNtracte' zuMM. 
auf dM H o M f s mW eMm KvDnaufwanhe von fast M0 Thlv. wsfmMG 
Nerbssserungen MMnommen, Ar zwar ihw MMchfb zu Guw kamen, aus denen-
aber' auch der StaW künM Nutzen entstehen mußte. Auf eine' Vergütung dieser 
Mliorationen leistete Pächter Verzicht, indem er hoffte das awfWvendeW KchH 
tal tzurchl M MrwaMnZl des H o l M M währMh- Mes HeitvMMs voW 6'Fahrm 
decken zu können. 

A M der Verhandlung Wm M Becember 17«2A ergiA sich übrigens; Vaß 
mit demHoWofe eiM KuWebkerei MVbundenl war. DaMüf W W CammeWriüs 
Mümawr das Verlange^ daß Schröder Mev Asherigsn PaM vow 300 TW. 
nsch was ArselVe aber sntschi'sdew ablehnte' weil noG 
vicks Kosten auMwWden fein wNdM^ UN dew Hof w guten Stand zu fttzem 
Gs würbe Hm- eingewendch baß Man dnwHvft noch etwas Meftwachs bei-
lWN woN, VamiV er' Veit« Mchstand vermehWn unv dWum größsrw VorttzeR 
aus' Hm KutzmelkeM M e u GnM GchMeu nahm diss Merbisten Mm an> 
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doch ohne eine Pachterhöhung zuzugestehen, vielmehr den höhern Ertrag der 
Milchwirtschaft als ein Äquivalent für die etwaigen Verluste ansehend, falls der 
Holzhandel nachlassen sollte, was doch immer als möglich anzunehmen sei. Es 
wurden demgemäß dem Hofe zwei ordinaire Hauswiesen als dessen pervetuirliche 
Pertinenz zugelegt, die aber der Pächter erst raden mußte, was erst nach Ablauf 
von drei Jahren vollständig bewerkstelligt werden konnte, von wo ab sie denn 
auch erst Nutzbringend für die Kuhmelkerei wurden. So kultivirt verpflichtete 
sich Schröder, die beiden Wiesen nach Ablauf seines 6jährigen Contracts ohne 
Entgeld für die Radung an die Kämmerei zurückzugeben. 

Verpächter und Pächter fcheinen bei dem Contracte von 1730 ihre Rech¬ 
nung gefunden zu haben, weil die Pachtperiode nicht blos 6 Jahre, sondern 
in Folge einer Prolongattons-Verhandlung vom 21/31. August 1734 bis Wal-
purgis 1740 gedauert hat. Bei dieser Verlängerung des Pachtcontracts kam es 
zur Sprache, daß Schröder den Holzhof, weil er zu enge geworden, gegen die 
Oder hin erweitert hatte. Er hatte den dort belegenen Morast mit Schutt und 
Erde ausfüllen lassen, diesen Raum aber unbewehrt gelassen. Er übernahm es 
nun, nicht allein diesen neuen Hof, der eine Ausdehnung von 190 F. hatte, Mit 
einem Plankenzaun zu umgeben, fondern auch den alten Hof, über dessen schlechte, 
baufällige Bewehrung die Kaufmannschaft Beschwerde geführt hatte, in völlig 
tüchtigen Sicherheits-Zustand auf seine Kosten zu setzen. Ess handelte sich um 
einen Plankenzaun von 420 F. Länge am Wasser, den Dunzig in der Front, 
an der Hinterfeite nach dem Wellen um eben dieselbe Länge, und in der Tiefe 
um 140 Fuß, im Ganzen um 980 F., und mit dem neuen Holzhofe, zusammen 
um einen Plankenzaun von 1170 Fuß Länge. Die Kosten waren auf 405 T M 
12 gr. veranschlagt. Zu den Meliorationen, welche Schröder in den Vorjahren 
ausgeführt hatte, gehörte auch der Garten, den er erst ebenfalls aus einem Worast, 
durch Ausfüllung desselben und Erhöhung des Erdreichs mit Gartenerde, unter 
Aufwendung bedeutender Kosten, geschaffen hatte. 

Als nun gegen Ablauf der Prolongations-Frist an die weitere Verpachtung 
des Holzhofes gedacht werden mußte erklärte der bisherige Arrhendator Friedrich 
Schröder am 9. December 1739 zu Protokoll, daß er zwar nicht ah-
geneigt fei> den Klappholzhof auf weitere 6 Jahre in Arrhende zu uehmen, 
jedoch an jährl. Miethe nicht mehr als 200 Thlr. geben könne, indem bekannter 
Maßen seit einigen Jahren der Holzhandel sehr schlecht gegangen sei, so daß er 
bei der vorjährigen Arrhende viel Schaden gehabt hätte. War' es doch noto¬ 
risch, daß der Kriegsrath Vanselow den Holzhandel am allermeisten betriebe und 
einen eigenen Holzhof hätte, wodurch dem Stadt-Holzhofe eine bedeutende Ein¬ 
buße entstehe, indem :c. Vanselow fast einen größern Verkehr hätte, als alle 

'!'.' , übrigen Holzhändler zusammen — ein höherer Bedienter des Königs war also 
l! ' Holzhändler, und überdem wäre auch anjetzt ein Köyigl. Holzhof angelegt, wo-
i > '. durch der Stadt-Uappholzhof gleichfalls sehr leide, weil zuvor auch alles zum 
! ̂ - Königl. Dienst bestimmte Holz auf diesem Hofe gesetzt und gewrakt worden sei. 
^ > ' Er könne sich also zu einem höhern Gebot als 200 Thlr. nicht verstehen, wenn 
I ,. er nicht Schaden leiden solle, und das werde man ihm ja nicht zumuthen 
/ ! wollen. Falls ihm nun der Klappholzhof gelassen werde, so bedinge er, daß 
,.. der Contract auf den vorigen Fuß ausgefertigt und ihm sowol die Kielstätte, 
> . als auch die beiden Wiesen für das Gebot von 200 Thlr. in den Contract ge-
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setzt werden müßten und er deshalb nicht ein Besonderes entrichten dürfe, wozu 
er sich nicht verstehen werde. Er müsse am Besten wissen, daß er in den zuletzt 
vergangenen Jahren mehr Schaden als Nutzen vom Klappholzhofe gehabt hatte, 
und müsse er wiederholen, daß er in seinem Gebot nicht höher als 200 Thlr. 
zu gehen vermöge. 

Die Kämmerer berichteten dem Magistrat, daß sie für die zu Walpurgis 
1740 beginnende neue Verpachtung des Theer- und Klappholz-Hofes bereits zu 
vier Malen, nämlich den 23. September, den 21. October, den 18. November 
und 9. December 1739 Termine angesetzt und dieselben im Intelligenz-Zettel, so wie 
durch Aushang in der Vorhalle des Rathhauses öffentlich bekannt gemacht hätten; 
in den drei ersten Terminen hätte sich aber nicht ein einziger Pachtliebhaber 
eingefunden, im vierten Termine dagegen der bisherige Arrhendator, Altermann 
Friedrich Schröder, der sich, wie vorstehend ausgeführt, zur Fortsetzung der 
Arrhende bereit erklärt habe. Die Berichterstatter stellten anheim, ob Schröder's 
Offerte angenommen, oder noch ein fünfter tßriniuus lieitationiL anberaumt 
werden solle. Die Entscheidung überließ der Magistrat in dem Berichte vom 
19. December 1739 der Aufsichtsbehörde, der Königl. Kriegs- und Domainen-
kammer, welche durch Verfügung vom 22. December 1739 die Abhaltung eines 
neuen Termins anbefahl. 

Hierauf berichtete der Magistrat am 30. Januar 1740 daß in dem einige 
Tage vorher abgehaltenen Termine der Commerzien-Rath Ernst Christoph Scheren¬ 
berg 215 Thlr. an jährlicher Miethe auf 6 nach einander folgende Jahre ge¬ 
boten, der Altermann Friedrich Schröder aber dieses Gebot um 5 Thlr erhöhet, 
«nd sich gleichzeitig anheischig gemacht habe, des Theerhaus, welches ganz alt 
und baufällig sei, 6x proprii» neu aufbauen zu lassen, und der Kämmerei dafür 
nichts in Rechnung zu bringen. „Wenn nun, sagte der Magistrat, die höchste 
Notwendigkeit erfordert, daß das Theerhaus von 14 Gebinden in dem bevor¬ 
stehenden Frühjahre neu gebaut werden muß, weil es den Einsturz droht und 
zu besorgen steht, daß die Arbeitsleüte, die darin zu thun haben, zu Schaden 
kommen können, das Fundament auch neu aufgenommen werden muß, und an 
Materialien und Arbeitslohn an die 300 Thlr. zu stehen kommen wird, der 
Altermann, Schröder aber diesen Bau ohne an dem jährlichen Pensions-Quanto 
der 220 Thlr . etwas zu decourtiren übernehmen w N und dieses Offert M r 
favorable für die Kämmerei ist, so stellen Ew. Königl. Majt. allergnädigster 
Resolution wir allerunterthänigst anheim, ob wir mit jetzigem Arrhendator Frie¬ 
drich Schröder« auf vorerwähnte Conditiones auf 6 Jahre den Contract schließen 
sollen; Aa dies bereits der fünfte terminu» lieitationig gewesen". (üanißra 
Ksßig. genehmigte den Antrag mittelst Bescheides vom 1. Februar 1740 und 
forderte den Magistrat auf, den Contract zur Bestätigung einzusenden. 

Darauf reichte der Commerzien-Rath Ernst Christoph Scherenberg am 
4. Februar 1740 bei der Königl. Kammer eine Beschwerdeschrift ein, worin er 
den Magistrat der Parteilichkeit beschuldigte, und die Kammer bat, ihm die Pach¬ 
tung des Klappholzhofes zu übertragen. Er bot nun nachträglich eine Pacht 
von 240 Thlr. und machte sich anheischig, das Theerhaus; „wenn er es für nöthig 
und seinem Interesse für zuträglich erachten sollte", auf seine Kosten in Stand 
zu setzen, auch loeo cautiomL jedes M a l eine halbjährige Miethe voraus zu be-

42* 
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Wen. Die Kammer wich indessen den BMe l l e r ab, weil der MaZißmt auf 
bas eingereichte UcitatMs-ProtokOll berMs dahin befchieden worden, daß der 
PWi-Contract wit MchWer abgeschloffen werden solle, wobei es sein Bewenden 
behalten m W . M e BeWigung des Schröder^chen Contra^̂ ^̂ ^ von Seiten der 
Kammer erfolgte am 6. Februar 1740. 

M s der Comurrenz von Scherenberg und Schröder, bei der elfterer den 
Kürzern ZoZ, entstand Zwischen beiden eine gewisse Animosität, welche nach ihrem 
Ableben in die Familien derselben Zwietracht streute, die in offenbare Feind¬ 
seligkeiten ausartete, wodurch deren Leben nicht wenig verbittert wurde, während 
die Behörden, administrative wie gerichtliche, der Prozesse wegen, ̂  die daraus 
entsprangen, ihre Zeit auf die Untersuchung und Entscheidung, bezw. Schlichtung 
dieser Streitigkeiten vergeuden mußten. 

Schröder starb im Jahre 1742. Seme Witjwe setzte die Pachtung des 
StadtHaPpholz-Hofes fort. Dieselbe hatte einen Platz desselben an den M e r -
mann der Kausteute Gottfried Siemon verafterpachtet. Der Magistrat berichtete 
darüber Wterm 3l)> August 1743 an die Königl. Kammer daß Siemou diesen 
sehr sumpfigen und nahe an das Glacis der Lastadien-Befestigung stoßenden 
Platz, den er zum Aufsetzen seines Holzes benutze, mit großen Kosten habe aus¬ 
füllen und bewehren lassen, was hinsichtlich der Aufhöhung und Einebnung des 
Platzes auch noch fernerhin geschehen müsse, wenn derselbe den davon erwarteten 
Nutzen gewahren solle. Damit er nun, nach Ablauf der Schröderschen Pachtzeit, 
welche contractmäßig nach 3 Jahren Statt finden werde, mit dem etwaigen 
neuen Pächter nicht Streit bekomme, habe Ojemon beim Wagistrat den Antrag 
gestellt, den qu. Platz ihm und seinen Erben zum beMndigen Gebrauch zu über¬ 
lassen, wogegen er sich verpflichten wolle» nach Ablauf der jetzigen Pachtperiode 
10 T M jahrliche Recognitjon zu entrichten, und im dm neuen Pächter des 
KlapphoMofes das tarifmMge Stätte- und Wrakgeld ohne alle Einwendung zu 
zahlen, auch keinen andern, als den von her Owdtkämmerei vereldeten Holz-
wraker zu befchäftigw, und wegen der auf, diesen Platz zu verwendenden Unkosten 
Weder von der Känlmerei noch von dem Mchter des Klappholzhofes irgend eine 
Vergütung oder, Entschädigung zu beanspruchen. Z)er Platz sei 250 Fuß lang, 

h, an einer Gtelle eben so breit, an her andern aber nur 194 I uß , breit^ And 
e Ser Mermann S W o n zm Ausfüllung des tMiejgenden sumpfigen Platzes' 

W M/deHn Bewehrung sich entschließen müssen, damit bei hohem Wasser,sein 
Holz mit dem auf dem großen Klappholzhofe stehenden Holze durch Schwemmung 
nicht vermengt und durcheinander getrieben werde. Da Wagistrat kein Bedenken finde, 
die offerirte Recognition von dem Altermann unter den vorerwähnten Bedin¬ 
gungen anzunehmen, so habe er darüber der hochverordneten König!. Kriegs-
ünd Domainenkammer Genehmigung erbitten wollen. 

Diese erfolgte durch die Resolution vom 13. September 1743, worauf drei 
Jahre nachher der nachstehende Vertrag geschlossen wurde. 

, , - ' , . - > ' - , - - - , - ^ -. ̂  ,̂ 
Nachdem der A l t e r m a n n der Kanfmannfchaf t G o t t f r i e d S iemon 

Ew> HochEdeln Math angezeigt, daß ihm von der jetzigen Pächterin des Klapp-
Holz-Hofes, Friedrich Schröders Wittwe, ein Theil der sogenannten BleichMiese, 
welche zn dem Stadt-Klap-Holz-Hofe gehöre, gegen eine gewisse UecogMon 
währender ihrer Pacht-Jahre zu Aussetzung seines Holzes überlassen worden, 
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welchen Platz er auch auf seine Kosten bewehren und ausfüllen lassen, wsboy er 
angesuchch daß E. Edler Rath bemeldetM Platz, I h m , seinen Erben und Nach¬ 
kommen unter gewissen Bedingungen zu obigem Bchuff überlassen möchte; so ist 
nach untersuchten Umbständen und da man der Cämmerey zuträglich gefunden, 
solches einzugehen, auch desfalls die Ratihabition der Könjgl. Krieges- und 
Domainen-Cammer, laut angeschriebener Resolution vom 13. September 1743 
erfolget ist, nachstehender Accord verabredet und geschlossen worden. 

1. Überläßt E. Edl. Rath dieser Stadt dem Altermann Gottfried Siemon*) 
und dessen Descendenten zum Gebrauch des Holz-Aufsetzens den Platz des Stadt-
Klap-Holz-Hofes, welchen ihm die Wittwe Schrödern zu Auflegung seines Schiffs-
Holzes, Planken, Stab- und Klapholzes insoferne eingegeben hat, welcher in der 
Breite oben an dem mit Weiden besetzten Damm 194 Fuß und nach der Oder 
250 Fuß, in der Tiefe aber 250 Fuß betraget. 

2. Kann der Altermann Siemon diesen Platz nach seiner Bequemlichkeit 
und Gefallen zu seinem Gebrauch aptiren lassen, jedoch daß der Cämmerey davor 
nichts au der stipulirten Recognition decourtiret wird. 

3. Erlaubet E. Edler Rath dem Altermann Siemon an^der Oder^*) eine 
Ladebrücke zu verfertigen, und verschaffet, daß er solche ungehiNert machen und 
sein Holz auf derselben ein- und auskarren könne. 

4. Bezahlet derselbe nach Ablauf der jetzigen Pachtjahre des Klap-Holz-
Hofes eine jährliche Recognition von Z e h e n Thlr. in Edictmäßigen Münz-
Sorten an die Stadt Cämmerey. 

5. Vor das^Holtz, welches darauf gefetzet wird, entrichtet er das Stätte-
und Wrak-Geld an die jetzige und künftige Pächters des Klap-Holz-Hofes zu 
allen Zeiten unweigerlich, bedienet sich auch keines andern, als das von der 
Cämmerey vereydeten Holz-Wrakers. 

6. Nach Abgang der Siemonschen Descendenten, oder falls selbige diesen 
Hoff nicht länger freywillig behalten wollen, stehet der Cämmerey frey diesen 
Platz anderweitig zu verpachten, es verbleibet selbiger auch alsdann die Beweh¬ 
rung, ingleichen das Hauß und was sonften darauf angebaut und verbeßert 
worden, ohne daß deshalb etwas erstattet werden darf> auf den Fuß, wie solches 
wegen des ganzen Klap-Holz-Hofes in Ansehung der Pächter gehalten wird. 
Und da ^ - , 

7. Der AlteMWN Siemon hiernegst auch angezeiget, daß ihn der vorher 
benandte Platz zu Auflegung seines Stab-> Klaft- und andern Holtzes zu klein, 
wie solches von denen den 11. September 1745 zugegen gewefenen Herren Com-
missariis also befunden worden, und dabey gebeten, daß ihm auch der übrige 
Theil dieser Wiese zu seinem Holzhofe eingegeben werden möchte, und fetz er 
bereit auch diesen Platz bis an das Planck Werck, so zu dem großen Stadt-
Klstp-Holtz-Hofe gehöret, auf der Seite, wo die Weiden stehen, bewehren und 
sein Holtz von allen Sorten darauf setzen zu lassen, das Wrak- und Städte-
Geld von alle seinem Holtze an den jetzigen und künfftigen Pächtern bezahlen 
wolle. Und dann dieser Theil der Wiese außer der Grentze des Klap-Holtz-
Hofes, fo dem Altermann Siemon gegen Erlegung der Zehen Thlr. jährlicher 

Auch Simon geschrieben. — **) Statt Oder wird man wol Dunzig lesen müssen. 
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Recognition an die Cämmerey eingeraümet worden, übergemeßen und befunden, 
daß Er oben bey dem Weyden Damm 325 Fuß bis am Klap-Holtz-Hofe breit, 
unten aber nur 259 Fuß breit, der Altermann Siemon diese Wiese auch schon 
jetzo mit seinem Holtze besetzet und sich offeriret hat, daß Wraak- und Städte-
Geld an die Pächtere des Klap-Holtz-Hofes von diesem Holtze zu bezahlen und 
die Wraake durch die vereydeten Stadt-Wranker verrichten lassen wi l l , so ist 
demselben von E. Edlen Rath accordiret worden, auch auf diesem beschriebenen 
Wiesen Platz sein Klav- und Stab- wie auch anderes Holtz aufsetzen und vor¬ 
längst denen Weiden bewehren zu lassen, damit beh hohem Wasser sein, Holtz 
nicht mit anderer Kaufleüte Holtz meliret und Er dadurch den großen Schaden, 
welchen er durch Verschwemmung feines Holtzes bishero gehabt, entgehen möge. 

8. Und da nach dem § 3 dem Altermann Siemon eine neue Ladebrücke 
über die Oder*) anzulegen accordiret worden ist, solche aber wegen mancherley 
vorgekommenen Umbständen von demselben auf seine Kosten noch nicht ange-
fertiget werden können, ihm aber der Wiesen Platz bis an den Klap-Holtz-Hoff 
nach dem vorigen § zugestanden worden ist, so bedinget derselbe hiemit, daß 
ihm die erste Ladebrücke bey dem alten Klavpholtz-Hoffe zum ein- und auskarren 
seines Holtzes eingeräumt werde, ihm auch unbenommen bleiben solle, die im 
§ 3 verschriebene Brücke nach seiner Bequemlichkeit anzulegen, wann er es vor 
nötig hilte. 

Uhrkundlich ist dieser Contract von Seiten des Magistrats an einem und 
dem Altermann Gottfried Siemon am andern Theil unterschrieben nnd mit dem 
Raths Insiegel bestättiget worden. 

So geschehen Alten Stettin den 12. Januar 1746. 
Hübner. Neümann. (1^.-8.) Masche. Sander. 

(I..-8.) Gottfried Siemon. 
Vorstehender zwifchen dem hiesigen Magistrat und dem Kaufmann Gottfried 

Siemon über einen Platz zum Holtz-Hoffe unterm 12. Ianuary a. c. geschlossener 
Contract wird hiemit in allen Punkten und Claufeln retihabiret und confirmiret, 
und soll der Kauffmann Gottfried Siemon und dessen Erben, wenn er seiner 
Seits demselben ein promtes Genüge leistet, jederzeit geschützet werden. 

Signatum Stettin, den 28. Ianuari j 1746. 
Königl. Preüß. Pommersche Krieges- und Domainen-Cammer. 

v. Aschersleben. v. Schönholtz. A.-8.) Tfchirner/ Arendt. 
- H Ob Dunzig? 

Die Arrhende-Iähre des öffentlichen Stadt-Klappholz- und Theer-Hofes 
liefen auf Walpurgis 1746 zu Ende. Es wurden daher zur anderweitigen Ver¬ 
pachtung drei Licitations-Termine angesetzt. I n den zwei ersten Terminen er¬ 
schien kein Pachtlustiger, erst im dritten, am 27. Januar 1746 abgehaltenen 
Termine meldete sich die bisherige Pächterin, die Wittwe des Altermanns Fried¬ 
rich Schröder, welche unter vielen Bedingungen nicht mehr als 130 Thlr. jähr¬ 
liche Pacht durch ihren Mandatar, den Procurator Rohr, bieten ließ. Da aber 
der Holz- und Theerhof bisher 220 Thlr. getragen hatte, so hielt man dies 
Gebot beim Magistrat nicht für zureichend, und setzte noch -einmal drei Termine 
an, in deren letztem am 23. und 25. Februar das höchste Gebot mit 207 Thlr. 
von dem 2c. Rohr als Bevollmächtigter der Wittwe Schröder abgegeben wurde, 
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der darauf die Ertheilung des Zuschlags und die Ausfertigung des Cyntracts 
auf 6 Jahre, einige im Termine namhaft gemachte Ausstellungen vorbehalten, 
beantragte. M i t Einsendung alter Licitations-Protokolle erstattete der Magistrat 
.der Königl. Kriegs- und Domainenkammer am 5. März 1746 Bericht und bat 
um Genehmigung, damit der Pa^htcontract des fördersamsten ausgefertigt werden 
könne, weil es bis zum Walpurgis-Termin ja nicht mehr weit hin sei. 

Der Bescheid der Kammer vom 9. März lautete dahin: Magistrat habe die 
Wittwe Schröder noch einmal zu vernehmen und zu disponiren, daß selbige die 
bisherige Arrhende von 220 Thlr. auch ferner zahle, andern Falls aber den 
Klapholz- und Theerhof noch ein M a l zur Verpachwng öffentlich auszubieten. 

Die Licitations-Verhandlungen enthalten manch' Neues zur Geschichte des 
Raths-Holzhofes. I n dem Termine vom 27. Januar 1746 ließ die ic. Schröder 
durch den Prokurator Et)ristian Philipp Rohr erklären -^ 1) daß sie nicht ge¬ 
sonnen sei, dem Altermann Siemon den an denselben verafterpachteten Platz ganz 
und gar einzuräumen. Sie als Pächterin des ganzen Hofes reservire sich die 
Grasnutzung auf diesem Platze, wie gering sie auch sei, dagegen verspreche sie 
dem Altermann Siemon, auf der Wiese weder von ihrem noch von anderen 
KaUfleüten Holz aufzustellen, es sei denn aus Mangel an Ranm auf dem ordi-
nairen Hofe, was aber fo leicht nicht zu vermuthen sei. — 2) Hätte Compa-
rentin verschiedene Irrungen und Zwistigkeiten wegen Erhebung des Stätte- und 
Wrakgeldes erleiden müssen, weil einige Oaufleüte ihr Holz auf ihren eigenen 
Grundstücken aufgesetzt und dem Raths-Klappholz-Hofe, oder vielmehr ihr, der 
Pächterin, die Gebühren entzogen hätten, wogegen andere die Stätte- und Wrak« 
gelder schuldig geblieben feien. Auf Einklagung derartiger Rückstände nach beiden 
Richtungen könne sie sich fernerhin nicht einlassen und müsse sie erwarten, daß 
der Betrag der von ihr eingereichten Restanten-Liste von der Kämmerei als 
baares Geld bei Zahlung der Pacht angenommen werde. — 3) Habe es sich 
ereignet, haß die Kaufleüte mit dem Wraker Zank und Streit angefangen hätten: 
dem Käufer würde nicht stark genug, dem Verkäufer zu stark gewrakt. Sie er¬ 
warte Abhülfe von E. HochEdlen Rath. ^ - 4 ) So lange der zeitige Wraker 
bleibt, wi l l Comparentin an die für denselben gestellte Caution gebunden sein, 
wird aber ein anderer bestellt, so zieht sie die Caution zurück. — 5) Alle Ver¬ 
besserungen am Holzhofe lehnt sie, bis auf kleine Notwendigkeiten von sich ab. 
— 6) I n Betreff der Kiel-Stätte, die zwischen dem Holz-Bohlwerk und dem 
Unterbaumschreiher-Haus belegen ist, muß Comparentin zur Anzeige bringen, daß 
selbige bei den vorigen Pachtstücken reservirt wurde, wobei aber die Kämmerei 
die Ausbesserungen zu übernehmen hat. — 7) Müßte Comparentin anzeigen, 
daß ihr verstorbener Ehetzerr zum Besten des Klappholzhofes alle dazu gelegten 
Wiesen hätte raden und urbar machen lassen, deren Ertrag ihr aber jetzt durch 
den Scheüneschen Pächter wäre geschmälert worden. — 8) Den Garten anlangend, 
so reservire Comparentin sämmtliche Baume nebst den Topf- und Staudenge¬ 
wächse als ihr Eigenthum. — 9) Auf diese Conditiones offerirt Comparentin 
unter Beibehaltung der Stipulationen des alten Contracts, eine jährliche Pacht; 
von 110 Thlr. d. i . : die Hälfte des zeitigen Pachtzinses und motivirt dieses 
Gebot durch die Meinung einsichtsvoller Handelsherren; welche der Ansicht sind, 
daß das Klapholz-Geschäft nicht mehr von langer Dauer fein werde. 
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Sollte Comparentin aber nicht in der Pachtung bleiben, so referviret sie 
sich — (1) daß ihr das Stätte- und Wrakgeld Ms utt. Apr i l l . I . verbleibe 
(was doch selbstverständlich war, da der Contract mit dem Schlüsse dieses Mo¬ 
nats, oder am WalpuraDtage, 1. Ma i , zu Ende ging); — (2) das ihr bei Gin-
Mhttng der rückständigen Stätte- und Wrakgelder, namenÄich von der Wittwe 
des verstorbenen Eommerzienraths Scherenberg, von Seiten des Magistrats 
HAfreiche Hand geleistet werde. — (3) Wolle Eomparentm nicht hoffen, daß der 
Platz, welcher ihr vom Königl. Gouvernement angewiesen sei, als ein Object der 
Hotzhof-Pachtung mit dazu gezogen werde, wogegen sie auf das Entschiedenste 
Widerspruch erheben müsse. 

Kmegsrath Arendt, der nunmehrige Commifsarius woi, und der Kämmerer 
Neümanw, welche beide den Termin vom 27. Januar abhielten, eMärten dem 
Mimdatamus der Wittwe Schröder sofort, daß sein Gebot nicht annehmbar fei> 
aMch ewige von- den aufgestellten Bedingungen nicht bewilligt werden könnten. 

I n dem Termine vom 23. Februar 1746, welcher als CommUarien wie¬ 
derum von dem Kriegsrath Arendt und dem Kämmerer Neümann abgehalten 
wurde, war außer dem Bevollmächtigten der Wittwe Schröder der Prokuratsr 
Gustav Kannen erschienen. Welchen PaWustigen derselbe vertrat, ist zwar nicht 
angegeben, doch scheint es, daß die Wittwe des Commerzienraths Scherenberg-
oder deren Sohn Johann Friedrich Scherenberg es gewesen, die mit der 
te. Schröder concurrire« wollten.^, Ramien warf zimächst die Frage auf: — 

Ob es M den Gränzen und Maalen des zu verpachtenden KlapPhoWofes 
seine RichtigkeD habe, und zwar dergestalt, wie dieselben dem verstorbenen» Wter-
mann Schröder in seinem Eontract verfchmeben und überlassen worden, und ob 
daWnter auch die Kielftätte beim Unterbaum-SchrMer-Huuse, nebst dem Platze, 
woraus bisher die Schifft gebaut worden, WO eben jetzt ein neues Schiff auf¬ 
gefetzt werde,, welcher Platz mit der Fortifikation gränze, i n der Pachtung mit 
begnWn sei oder nicht. Sei letzteres der Fall , so wolle Esmparent sich der 
LMat ion begeben. Wären aber die vorbedachten Stücke PertinentiM der Pach¬ 
tung, von der sie während der Pachtzeit unter keinem Vorwande, möge er 
Namen haben, welchen er wolle, getrennt werden könne, so sei er von seinem 
Prinzipal beauftragt, mit zu bieten, dabei aber gewisse Bedingungen zu stellen. 

Dem Eomparentew wurde erwidert, daß die Gränzen und Maate des Klapp-
holzhofes Nicht allein dieselben feien» wie bei der Verpachtung im Jahre 1721, 
soNbern daß der Hof innerhalb der von dem Altermann Schröder vor einigen 
Jahren erweiterten Gränzen verpachtet werden solle, worüber die Kämmerer 
Evietion' prästiren werde. Die Kielstätte am Unterbaum beim ThorfchVeiberhaufe' 
gehöre mit zur Pachtung, ohne daß eine besondere Recognition dafür beansprucht 
werde. Indessen müsse Pächter sie auf eigene Kosten in baulichen Würden er¬ 
halten, da» die Kammern sie erst unlängst wieder vvllstäMg in Stand habe 
setzen lassen. Den Platz betreffend, welchen die Schrödersche Wittwe sich' ange¬ 
maßt und mit einem Plankenwerk eingezäunt habe, so wäre derselbe anjetzt 8ick 
I^ite befangen, und würde die Kämmerer alles anwenden, das ihr auf diesen 
Pkatz zustehende Recht zu behaupten^ Sollte aber wider Vermuthen die Sache 
zu Ungunsten der Kämmerei aussallen, fo würde man sich dabei! beruhigew 
müssen. Aus diesen Umständen ergebe sich von selbst> daß qu. Platz für jetzt 
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nicht mit verpachtet werden könne. Fiele aber die Sache für die Kämmerei 
günstig aus, woran nicht, zu zweifeln ^ei, so gehöre der Platz mit zur Pachtung, 
ohne daß eine höhere Arrhende dafür in Anspruch genommen werde, als worüber 
man einig geworden wäre. 

Die Bedingungen, welche Prokurator Kamien Namens seines Vollmacht¬ 
gebers stellte, und die darauf ertheilten Antworten, waren folgende: — 

1) Daß Magistratus dem Pächter wegen des Stätte- und Wrakgeldes, 
Welches er von den Kaufleüten zu fordern berechtigt sei, wenn dieselben solches 
nicht gehörig nach der shnen übermittelten Rechnung in Wüte bezahlen wurden, 
alle nöthige und nachdrückliche Assistenz leiste; im Fall aber her Pächter in Güte 
niHts ausrichten könne, um zu seinem Gelde zu komnien, die Kämmerei ver¬ 
pflichtet sein solle, die Nachweisung der Rückstände als baares Gelh auf seine 
Pachtraten anzunehmen, ihr es überlassend, die Rückstände von den säumigen 
ZaAungspsiichtigen beizutreiben. 

Ant t tMt der Oymmissarien: Die Kämmeref werde nicht Anstand nehmen, 
dem Pächter contra M0r08(i8 äMtorss, allmfafls auch M t der ExecutiM hülf¬ 
reiche Hand zu leisten. Er müsse aber auch an seinem W e i f 
Wrakgeld nicht von einem Jahr ins andere aufschwellen lassen, sondern den 
Kaufleüten hei Ablauf ejnes jeden Jahrs das Conto formiren. Wstrde die Rech-
yung 4 Wochen nach deren Mergahe nicht bezahlt, so habe er sofort Anzeige 
zu machen und um Assistenz zu bftten. Bei später 
die Kämmerei zu nichts gehalten feist. Wie es denn auch bei FormMNg hex 
Rechnungen nicht ihre Sache sei, etwaige Streitigkeiten zwischen dem Pächter und 
den Kaufleüten über die Richtigkeit der Rechnungen zu pergleichen; dieser Punkt 

2) Werde E. HoWdler Math steif und fest darauf zu hallen haben, haß 
alles hier ankommende Stab- und Klappholz, mit Ausnahme desjenigen, welches 
dem Kriegs- und Domainenrath Vanselow gehört, von den KaMeüten auf dem 
in Pacht zu nehmenden Raths-Holzhofe aufgesetzt werde, und es keinem von 
ihnen erlaubt sein solle, weder sein eigenes Grundstück, noch irgend einen andern 
Ort. dazu zu benutzen; ingleichm, daß auch yon dem Hylze, welches unmittelbar 
von den Flößen m die Schiffe verladen wird, das verochnete SWte- und Wak¬ 
geld entrichtet werde. Sollte wider Vermuthen dawider gehandelt werden, d,Wn 
müsse es dem Pächter gestattet sein, den Verlust, den ex dadurch erlitten, an 
dem Pachtzinse in Wzug zu bringen. 

Antwort der Commifsarien: E. Edler Rath werde sein Möglichstes dazu 
beitragen, daß Stab- und Klappholz nirgend anderswo aufgesetzt werde, als 
auf dem öffentlichen Hofe, weil dem Publikum daran gelegen fein müsse, das 
Holz die amtUche Wrake Passiren zn lassen, damit der publique Crchit Stettins 
im Auslande nicht Schaden nehme. Und wäre auch im Geringsten nicht daran 
zu zweifeln, daß die Königl. Kriegs- und Domainenkammer hierin dem Magistrate 
alle mögliche Assistenz werde angedeihen lassen. Wie man denn auch dem Pächter 
gegen diejenigen, welche ihr Holz von den Flößen sofort in die Schisie laden 
wollen, nach aller Möglichkeit Beistand leisten werde. Sollte aber in einem 
oder dem ändern Falle deshalb von höherer Hand,' diesem oder M M mchge-

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 43 
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geben werden, so würde Pächter sich mit dem Nachweis zu begnügen haben, daß 
von Magistratswegen Alles in der Sache geschehen ist, was möglich war. 

3) Daß dem neuen Pächter das Stättegeld von dem beim Antritt seines 
Contracts noch nicht verschifften, sondern noch vorräthigen Holz zugemessen und 
dagegen dereinst bei der Zurückgabe des Holzhofes es mit ihm in gleicher Weise 
gehalten werden solle. 

Antwort der Commissarien: Über diesen Punkt würden der abziehende und 
der anziehende Pächter sich am besten zu vergleichen haben. 

4) Was die beim Holzhofe vorkommenden Reparaturen betreffe, fo wolle der 
neue Pächter nur die kleinen Ausbesserungen auf seine Kosten übernehmen, die 
großen ausführen zu lassen müsse der Stadtkämmerei Sache sein und bleiben. 
Der Hof müsse in vollkommen gutem Stande über- und auch zurückgegeben 
werden. 

Antwort der Commissarien: Der Hof mit den darauf befindlichen Gebäuden, 
Bewehrungen und Ladebrücken würden dem neuen Pächter cum inveuwrio über¬ 
geben werden und er sich bei Antritt der Arrhende im Contract zu verpflichten 
haben, beim Abzüge Alles in dem Stande zurückzuliefern, wie es ihm beim An¬ 
tritt übergeben worden fei. Sollten aber während seiner Schar-Jahre große 
Reparaturen nothwendig werden, so müsse Pächter davon Anzeige machen, wo¬ 
rauf die Kämmerei die angebliche Nothwendigkeit unterfuchen und nach dem Be-

.>' fund der Richtigkeit die Arbeit werde ausführen lassen, die kleinen Reparaturen 
' aber, nämlich die Gebäude in Dach und Fach zu erhalten, und was fönst an 

Kleinigkeiten vorfalle, verbleibe dem Pächter, ohne deshalb etwas anrechnen 
zu dürfen. 

5) Falls der neue Pächter mit dem jetzigen Wraker nicht, follte competiren 
, können, müsse ihm freistehen, einen andern vorzuschlagen, und dem alten den 

Abschied zu geben, wiewol dies nur aus erheblichen Ursachen geschehen dürfe. 
Antwort der Commissarien: Gegen diese Stipulation ließe sich von Seiten 

der Kämmerei nichts einwenden. 
6) Bedinge man sich ausdrücklich, daß die anjetzo im Garten stehenden Obst-

und sonstigen Baume darin gelassen und deren Abnutz gestattet werde. 
Antwort der Commissarien: Die Kämmerei werde sich bemühen, daß dieser 

Bedingung Genüge geleistet werde, in Betracht, daß alle Pflanzungen im Garten 
vom Altermann Schröder herrühren. 

Prokurator Kamien erklärte: Auf die von ihm angegebenen Conditionen, 
insonderheit wenn der vorher erwähnte Platz nebst der Kielstätte am Unterbaum-
Schreiberhaufe bei der Pachtung verbliebe, biete er, in Gemäßheit der ihm er-
theilten Vollmacht 140 Thlr. jährliche Pacht; wogegen der Promrator Rohr 

, ,i l Namens der Schröderschen'Wittwe die Protestation wegen des Platzes qu., der 
,', .> ihr von dem Königl. Gouvernement angewiesen worden sei, wiederholt zu Pro-
' '̂', tokoll gab. 
!, I n dem am 25. Februar 1746 abgehaltenen Schlußtermine waren die beiden 
' " Prokuratoren Rohr und Kamien vor dem Commissarius looi, Kriegsrath Arendt 

1"' und dem Kämmerer Neümann erschienen, um wegen Verarrhendirung des Theer-
>! > und Klappholzhofes weitere Gebote abzugeben. Prokurator Kamien fand zunächst 
> ', zu erinnern: — 
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(1) Wegen des Platzes, der zur Zeit ein Gegenstand des Streites zwischen 
der Stadtkämmerei und der Wittwe Schröder sei, daß er-von seinem Vollmacht¬ 
geber zu der Erklärung den Auftrag habe, E. Hochedler Rath möge, falls der 
Platz qu. der Wittwe Schröder verbliebe, dafür Sorge tragen und dafür ein¬ 
stehen, daß der neue Pächter des Hofes von allem Holze, was auf diesem Streit¬ 
platze aufgestellt würde, das verordnete Stätte- und Wrakgeld in eben der Weise 
zu erheben berechtigt sei, wie von jedem andern, auf dem großen Hofe aufge¬ 
stellten Holze. E. Edler Rath werde dem neuen Pächter das Versprechen zu 
geben haben, daß er, der Pächter in der Hebung der ihm rechtlich zustehenden 
Einkünfte, von Obrigkeitswegen geschützt werden solle. 

(2) Was den dritten Punkt im Protokoll vom 23. Februar betrifft, worin 
der an- und abziehende Pächter angewiesen werden, sich wegen des Stättegeldes 
von dem beim Antritt des neuen Contracts noch nicht verschifften, sondern noch 
vorräthigen Holzes mit einander zu vergleichen, so muß Comparent darauf dringen, 
daß dieser Punkt von E. Edlen Rath normirt und festgestellt werde, weil es 
sonst zwischen dem alten und neuen Pächter leicht zum Streit kommen werde. 
Denn der alte Pächter ist nicht befugt, eher Stättegeld einzufordern, bevor das 
Holz nicht vom Hofe weggeschafft und verschifft wird; daher kann er von dem, 
was vor dem 1. Ma i nicht bereits verladen ist, kein Stättegeld, beanspruchen, 
während der neue Pächter von dem, was vom 1. M a i ab verschifft wird, den 
Genuß haben muß. E. HochEdler Rath wird es für Rechj und billig aner¬ 
kennen, daß derjenige, fo das lueoiuiiwäuin hat, auch das Ooiunioäuiii haben 
müsse, und wie kann der alte Pächter etwas von einer Sache in Anspruch nehmen, 
davon er nicht mehr den Besitz hat? 

Wegen der übrigen Punkte findet Prokurator Kannen nichts zu erinnern, 
sondern bleibt, wenn die vorstehenden zwei Erinnerungen eine abhelfliche Er¬ 
ledigung finden, bei seinem in dem Protokoll vom 23. Februar abgegebenen Gebot 
von 1̂ 40 Thlr . jährlicher Miethe stehen. 

Der Prokurator Rohr widerspricht dem gegenteiligen Antrage und führt 
aus, daß derartige streitige Punkte gar nicht bei einer Licitation zur Sprache 
gebracht werden müßten, dergleichen Erinnerungen geben nur Gelegenheit zur 
Verwirrung, Mitlicitant müsse sich erklären, was er ohne Rücksicht auf die ge¬ 
dachten Streitpunkte bieten wolle. Am besten dürfte es sein, wenn nachgesehen 
würde, wie es zu der Zeit gehalten worden, als der Altermann Schröder 
den Holzhof bekommen, ob derselbe das Holz der Kämmerei bezahlt habe oder 
wie es sonst damit gehalten worden sei. Rohr bietet im Namen seiner Principalin 
145 Thlr., Kannen 150 Thlr. unter Festhaltung der beiden Erinnerungen im 
heutigen Protokoll. 

Von Seiten der Kämmerei wurde den Proponenten erwidert, aus den „Acten 
vom Klappholzhofe und dessen Verpachtung" ergebe sich, daß der verstorbene 
Altermann Schröder im Jahre 1721, als er den Hof zuerst in Pacht genommen, 
als damaliger Adjunctus dieses Ktappholzhofes, das Stättegeld der KäMMerei 
nicht weiter als für das Osterquartal 1721, oder bis Walpurgis berechnet habe, 
und folglich ihm von der Ze i t an das Stättegeld von den bei der Einweisung 
in die Pachtung vorhandenen Holze gelassen worden sei. Die jetzige Pächterin, 
falls sie nicht plus licitan» bliebe, werde sich ein gleiches müssen gefallen lassen, 

43* 
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daher :c. Kamien's Vollmachtgeber auf diesen Punkt wol rechnen dürfe, und 
übernehme es E. Edler Rath, sich dieserhalb Mit der Wittwe Schröder ausein¬ 
ander zu setzen. Was aber den ersten Punkt betreffe, so müsse die Kämmerei auf 
die im Protokoll vom 23. Februar abgegebene Erklärung zurückkommen/ in Folge 
dessen sie sich zu etwas Bestimmten nicht verbindlich machen könne. Insonderheit 
vermöge sie nicht dafür gut zu sagen, daß die Schrödersche Wittwe diesen Platz 
nicht zum Auffetzen ihres eigenen Holzes benutzen und von Erlegung des Stätte¬ 
geldes dispensiret werde, obwol von Seiten des Magistrats alles Mögliche vorge¬ 
kehrt werden würde> um eine derartige Vergünstigung einer Privat-Perfon zu 
beseitigen. Daß aber die Sache von der Wittwe Schröder soweit getrieben 
werden sollte, um so gar fremdes Holz, zum Nachtheil des öffentlichen Stadt-
Holzhofes, gegen Erlegung von Stättegeld bei sich aufzustellen, wäre undenkbar, 
und könne des Mandatars Principal sich ja allenfalls in dem zu errichtenden 
Contract noch besonders dagegen vorsehen. 

Procurator Kannen war mit diesen Erklärungen insoweit einverstanden, als 
die Kämmerei zum Punkte 2 die Eviction prästire und zum Punkte 1 besonders 
wegen des Wrakers das Nöthige iu dem Contract mit einfließen lasse. Unter 
dieser Voraussetzung wiederholte er fein schon abgegebenes Gebot von 150 Thlr., 
worauf Procurator Rohr üomme Schröders Wittwe euin couäitiombu» ry86r-
vati» 155 Thlr . bot. Beide Concurrenten kämpften mit einander, indem sie sich 
um 1 Thlr. , auch ^ Thlr. überVoten, bis Rohr zuletzt 207 Thlr. bot, worauf 
Kamien sich Hamms feines Prinzipals des fernern Bots begab. 

Der Procurator Rohr acceptirte uoiniue femer Frau Prinzipalin Schröder, 
daß der Procurator Kamien sich des fernern Bots begeben und bat nunmehr den 
Contract auf 6 Jahre ausfertigen zulassen, den Entwurf aber vor der Ausfertigung 
mitzutheilen, um etwaige Noiüta ziehen zu können^ 

Die Kammer-Verfügung vom 9. März 1746 welche den Magistrat angewiesen 
hatte, mit der Wittwe Schröder wegen Erhöhung ihres Pachtgebots bis auf den 
frühem Pachtzins vom 220 Thlr. in Unterhandlung zu treten, traf bei der Aus¬ 
führung auf Schwierigkeiten, von denen es nicht klar ist, von welcher Seite zu¬ 
nächst sie. erhoben worden, ob vom Magistrat, als Verpächter, oder von der 
Wittwe Schröder, als Pächterin des Holzhofes. Die Acten schweigen darübet; 
sie ergeben nur, daß die Wittwe bei der Königl. Kammer über den Magistrat 
Beschwerde geführt hat, was der Aufsichtsbehörde Veranlassung gab, ein Mit¬ 
glied des Collegiums, den Kriegsrath Tetzlaff unterm 15. Ju l i 1746 zu be¬ 
auftragen, den zwischen den Parteien ausgebrochenen Streit im Wege der Güte 
zu beseitigen, oder in Entstehung des Vergleichs darüber zur finalen Decision 
zu. referiren. Es scheint aber der Kriegsrath Tetzlaff nicht in der Lage ge¬ 
wesen zu sein, dem ihm zu Theil gewordenen Auftrage Folge zu geben, denn 
die Acten enthalten Nichts, was einem auf die Sache bezüglichen Berichte ähn¬ 
lich wäre. . 

. Weiterhin folgen indessen Schriftstücke, welche die Streitfragen klar legen. 
Zunächst findet sich ein Bericht des Magistrats vom 5. August 1746, worin 
der Oamera I^Zia angezeigt w i rd , daß Johann Friedrich Scherenberg, wie 
schon oben erwähnt, ein Sohn des verstorbenen Commerzienraths, sich um die 
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Pachtung des Klappholzhofes beworben, und nicht nur 10 Thlr. Acht als 
die Wittwe Schröder geboten, sondern auch die Pension vierteljichrig vorausM-
bezahlen, und fidejufsorische Caution wegen Sicherheit des Hofes offerirt habe. 
Da nun dieses sehr annehmbare Bedingungen seien, der Pachtcontrakt mit der 
:c. Schröder auch noch nicht endgültig zum Abschluß gekommen^ jweil dieselbe 
allerhand Weitläufigkeiten gemacht, denselben zu vollziehen und die darin befind¬ 
lichen Bedingungen einzugehen, so bittet der Magistrat die Königl. Kammer, es 
genehmigen zu wollen, daß ein neuer Licitätions-Termin anberaumt werde, weil 
in demselben hoffentlich das Interesse der Kämmerei noch besser zu befördern 
fein werde. 

Befcheid der Königl. Kammer, daß bei den vorgetragenett Umständen dem 
?6tito deferiret werde. Signatum Stettin den 16. August 1746. 

Inzwischen geht bei der Königl. Kammer eine Beschwerdeschrift der Wittwe 
Schröder ein, worin sie sich beklagt, daß der Magistrat einen neuen Licitativns-
Termin zur Verpachtung des Holzhofes angefetzt habe. Das streite doch gegen 
alles Recht; sie habe das Meistgebot abgegeben, der Pachtcontract stehe fest und 
könne durch die obwaltenden Streitigkeiten, welche nur Nebendinge beträfen, Nicht 
abgeändert werden. Ihre Bitte sei daher, Königl. Kammer wolle sie bei dem von 
ihr erworbenen Rechte schützen. > 

Nichts destoweniger ergeht am 24. August 1746, Hlter abschriftlicher Mit¬ 
theilung der Schröderschen Eingabe, an den Magistrat der wiederholte Befehl, 
U0vuni teriuirmin licitatiouis anzusetzen Und zwar pro ultimo in Zeit von 
8 Tagen. Wer die günstigsten Bedingungen bietet, dem svll die Pachtung des 
Holzhofes zugestanden werden, doch dergestalt, daß die Wittwe Schröder das Vor¬ 
recht behalte, wenn sie sich zu eben den Conditionen und eben der Pacht versteht, 
als ein anderer geben und eingehen wi l l . 

Es folgen in den Acten zwei weitere Eingaben der Wittwe Schröder. I n 
der einen zeigt sie der Königl. Kammer an, daß sie sich entschlossen habe, die 
alte Pacht von 220 Thlr . zu zahlen, womit die ganze Sache ihre Erledigüny 
gefunden habe. Daß nun wegen eines und anderes Nebenumstandes bei Aus¬ 
fertigung des Contracts ihr von Seiten des Magistrats eine wahrhafte Chicane 
gemacht werde, könne die Hauptsache doch nicht aufheben. Aus der andern Eingabe 
ergibt sich jedoch, daß die gedachten Nebenumstänoe eben nicht so Unbedeutend 
sind, wie sie denselben in der ersten Vorstellung das Ansehen gibt; sie gerade 
sind es welche den Stein des Anstoßes bei der Ausfertigung und Vollziehung 
des Pachtcontractes bilden. Um sie zu verstehen, muß man den Contracts-Ent-
wurf zur Hand nehmen, den die Wittwe Schröder eingereicht hat, und der, mit 
den von ihr gezogenen, in kleiner Schrift gedruckten, Erinnerungen folgender 
Maßen lautet: — 

K u n d und zu wissen sei h iemi t , daß zwischen Einem HochEdlen und 
Wohlweisen Rath an einem, und des seel. Altermanns der Kaufmannschaft 
Friedrich Schröders Wittwe, geb. Raulen, am andern Theile wegen des publiquen 
Theer- und Klappholz-Hofes, nebst denen dazu 
wovon die eine am Holz-Bohlwerke, die andere aber gegen den Holzhof des Alter¬ 
mannes Gottfried Siemon, der ihm zur Aufsetzung seines Klappholzes von Einem 
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HochEdlen Rath gegen eine jährliche Recognition von 10 Thlr., mit Consens der 
Königl. Kriegs- und Domainenkammer nachgegeben worden, ingleichen der Bleich¬ 
stätte vor dem Klappholzhofe, ein aufrichtiger Mieths-Contract folgender Gestalt 
verabredet worden und unter Approbation der Königl. Kriegs- und Domainen¬ 
kammer geschlossen worden ist. 

Monitum 1. Schrödersche Wittwe weiß nur von E ine r Pacht-Kielstätte, die am Holz¬ 
bohlwerk belegen ist, die andere Kielstätte gehört nicht zum Eigenthum der Kämmerei, 
sondern ist der Wittwe Schröder Eigenthum, braucht also nicht von ihr gepachtet zu werden. 

1. Es vermiethet nämlich Ein HochEdler und Wohlweiser Rath der Stadt 
Alten Stettin den publiquen Theer- und Klappholz-Hof fowol in feinen alten 
und nachher von dem seel. Altermann Friedrich Schröder erweiterten Gränzen 
und Maaten, nebst deren Bewehrungen, wie auch denen darauf befindlichen Ge-
baüden, welche gegenwärtig darauf find, und wovor bei Vollenziehung dieses 
Contracts ein richtiges Inventarium errichtet und diesem Contract beigefügt 
werden soll, an vorgedachten Friedrich Schröders Wittwe auf 6 aufeinander 
folgende'Jahre vom 1. May 1746 bis dahin 1752 alfo und dergestalt, daß die 
Conductricin diefen Theer- und Klappholz-Hof nach ihren besten Nutzen in solcher 
Zeit gebrauchen könne. 

2. Bezahlet die EßNductricin von den Gebrauch dieses Theer- und Klapl 
Holzhofes jährlich an Äe Kämmerei 2 hundert und zwanzig T h l r . in Edic 
mäßigen Sorten. 

3. Wird der Platz, welcher dem Altermann Gottfried Simon und defs° 
Erben zu Auffetzung seines Stab- und Klappholzes von Einem Hochedlen Rathe 
besonders gegen eine jährliche Recognition von 10 Thlr., nebst der ganzen Wiese, 

- so bis an den Klappholzhof gehet, eingegeben^), der Conductricin nicht mit 
vermiethet, sondern gedachter Altermann Siemon und dessen Erben^ bezahlen diese 
Recognition an die Kämmerei a part ; jedoch ist der Altermann Siemon und 
seine Erben sind schuldig, an die Conductricin das gewöhnliche Stätte- und 

ü Wrakgeld, so wie dasselbe von demjenigen Holtze welches auf dem publiquen Stadt-
Klappholzhofe stehet, zu entrichten, auch keinen andern, als den vereideten publiquen 
Holzwraker zu gebrauchen, und wi l l Ein Edler Rath der Conductricin dieserhalb 

, sichere Gewehr sein. ^) 
!< > Mon i tum 2. Von der Siemonschen Wiese verbleibt der Mietherin jedoch die Grasung und 

^ > dem Alterman Siemon an der Wiese nichts weiter, als die Berechtigung zum Aufstellen 
1 seines Holzes. 
!>> Monitum 3. Wie denn auch Ein HochEdler Ruth überhaupt die Eviction leistet, 

5 l,, wenn das Stätte- und Wrakgeld, wie von des seel. Ältermanns Scherenberg Wittwe noch 
! >, jetzt geschiehet, streitig gemacht werden sollte. Überdem soll nicht gestattet werden, daß 
' !, Jemand Holz irgendwo, außer auf dem Klappholzhofe, setze, noch auch das Holz von denen 
, ". Flößen auf die Schiffe geladen werde, sofern nicht das Stätte- und Wrakgeld davor berichtigt 

A , !> worden sei. 
!l' ' ! 4. Da auch dem Inspectori der hiesigen französischen Colonie Herrn Reiffeit 
,̂  ! von Ih ro Königl. Majt . allergnädigst nachgegeben worden, auf feinem Garten-
.̂  ' Platz in der Nieder-Wieke fein eigenes Stab- und Klappholz aufzusetzen, so lasset 
" '. sich, Conductricin solches gefallen, ohne daß sie dieserhalb wegen des Stättegeldes 
>" ' von diesem Holze der Kämmerei den geringsten Decourtat an der Pension machet; 
,' jedoch ist gedachter Herr Reiffeit nach der Königl. allergnädigsten Verordnung 
^ ! schuldig, keinen andern, als den zum publiquen Klappholzhofe vereydeten Wraker 
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zu gebrauchen und das gewöhnliche Wrakgeld an die Conductricm zu bezahlen. 
Die Recognition aber, welche bei Hofe wegen des Stättegeldes von Hrn. Reisseits 
Platz ehestens determiniret werden wird, behält die Kämmerei vor sich und hat, 
die Mietherin daran keinen Äntheil. )̂ 

Monitum 4. Verbleibet der Mietherin, weil« sie sich desselben nicht begeben kann, und 
ihr diese Recognition anstatt des Stättegeldes bleiben muß. 

5. Da auch gedachter Hr. Reiffeit in der mit ihm auf der Kämmerei ge¬ 
pflogenen Unterhandlung sich wegen des Wrakgeldes dahin geäußert, daß er ge¬ 
dachtes Wrakgeld von feinem Stab- und Klappholze nicht ohne Unterfchied be¬ 
zahlen könne, fondern nur von demjenigen, welches er nach Bourdeaux sende, 
von dem andern aber, fo nach Brest und dem Hafen de l'Orient verschickt würde, 
nicht bezahlen dürfe, fo hat zwar Ein HochEdler Rath dieses Punkts halber bei 
Hofe das Nöthige vorgestellt, und gebeten, daß der Kaufmann Reiffeit fein Stab-
und Klappholz ohne Unterfchied wegen des publiquen Credits wraken lassen und 
das Wrakgeld davor bezahlen folle. 33eil aber hierüber noch zur Zeit keine 
Königliche allergnädigste Resolution eingelaufen, fo lasset sich die Mietherin ge¬ 
fallen, wie solche ausfallen werde, ohne deshalb eventualiter an die Kämmerei 
die geringste Ansprache zu machen. 

6. Lieget der Mietherin ob, die Reparaturen fowol an den Häusern und 
Gebäuden, als auch Plankwerken, Kielstätten, langen Damm und Brücken während 
der 6 Arrhende-Iahre zu verrichten und alles in gutem Stande, ohne einige Er¬ 
stattung von der Stadtkämmerei zu gewärtigen, zu conserviren, ingleichen die 
Gräben zu räumen und alles in fertigen Stand zu setzen/) wozu sie ohne 
dem nach denen mit ihrem feel. Mann geflossenen Arrhenoe-Contracten ver¬ 
bunden ist. 

Monitum 5. Hierunter sind aber die Haupt-Reparaturen nicht mit begriffen, sondern 
diese übernimmt die Kämmerei auf geschehene Anzeige der Pächterin. 

7. Hat die Mietherin das Gartenhaus und den Garten beim Ablauf der 
künftigen Arrhende in gutem Stande wieder abzuliefern und die Früchtetragen¬ 
den Baume, Blumen und Gartengewächse darauf zu lassen, jedoch soll ihr er¬ 
laubt sein, die Möblen aus dem Gartenhause und die Orangerie )̂ aus dem Garten 
zu nehmen. 

Monitum 6. Und was sie während dieser Pachtjahre an Bäumen, Topf- und Stauden-
gewachsen angeschafft hat. Was an Bäumen und Gewächsen ausgehet braucht Mietherin nicht 
zu ersetzen. : > 

8. Da auch zu diesem Klapphofe 2 Wiesen im Dunzig belegen sind, so hat 
die Mietherin davon Zeit dieses Contracts den völligen Abnutz zu genießen, jedoch 
ist sie schuldig, dieselbe in reinem Stande zu halten und darin nach Ablauf diefes 
Contracts wieder abzuliefern. 

9. Betreffend die Annehmung des Wrakers, fo soll derselbe wie gewöhn¬ 
lich von Einem HochEdlen Rath gesetzet und von der Kämmerei in Eidespflicht 
genommen werden.') 

Monitum 7. Der bestellte Wraker muß aber wegen Feüersgefllhr und wegen Verwahr¬ 
losung Caution bestellen. 

10. Auf Feuer und Licht lasset die Conductricm gute Acht haben. Sollte 
aber durch ihre oder der Ihrigen oder der Wrakers Schuld und Verwahrlosung 
der Stadt an deren Gebäuden und denen Kaufleüten an ihrem Holze Schaden 
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zugefüget werben, so thut die Mietherin, wie ohnedem Rechtens ist, deswegen 
gehörige Erstattung, und caviret dafür mit allen ihren beweg- und unbeweglichen 
Gütern sowol als auch wegen der jährlich abzugebenden Miethe der 220 Thlr. 
entsaget sich auch denen dem weiblichen Geschlecht in denen Rechten zu Statten 
kommenden bsueüeÜZ. 

11. Damit auch der Kaufmann wegen der Stätte- und Wrakgelder nicht 
Ursache zu queruliren, noch die Pächterm sich zu beschweren Anlaß nehmen möge, 
so wird diese angewiesen, nach beiliegender Taxe (von 1697 und 1721) sich zu 
richten, und nicht mehr einzufordern, denn was vor Alters üblich und gebräuch¬ 
lich gewesen. Und weil auch — 

12. Die Kaufleüte schuldig seyn, wann das Holz gewraket ist, dafür das 
gebührende Wrakegeld zu bezahlen, bisher aber sich einige sehr nachmahnen 
lassen, so soll hinkünftig der Mietherin wider die morosos äMtoi-68 mit prompter 
Execution assistiret werden; dagegen ist dieselbe schuldig, alle Jahr mit denen 
Kaufleüten höchstens 4 Wochen nach verflossenem Jahre abzuschließen und das 
Stätte- und Wrakegeld nicht aus einem Jahre ins andere verschleppen zu lassen. 
Wann aber solches geschiehet, dann hat sie sich keiner Assistenz von der Kämmerei' 
zu getrösten. Wie sie denn auch verbunden ist, ihre Rechnung mit denen vsd i -
toridus erstlich w völlige Richtigkeit zu setzen, damit dieselbe wegen der Liquidität 
ihrer Schuld nichts mit Bestände einwenden können, und wann solches dergestalt 
geschehen, und die Dsditores dennoch nicht bezahlen wollen, so verspricht die 
Kämmerei ihr hierdurch die prompteste Rechtshülfe, sonst aber nicht. 

Ohne arge List und Gefährde diesen Mieths-Contract in allen Clauseln und 
Punkten steif und unverbrüchlich zu halten haben beyderseitige Kontrahenten an¬ 
genommen, und seyn zu wahrer Uhrkund dieses Mieths-Contracts zwey gleich¬ 
lautende Nx6i i iMr ia ausgefertiget, von Seiten Eines HochEdlen und Wohlweisen 
Raths M t dem Vtadt-Insiegel und der gewöhnlichen Unterschrift verwahret, 
auch von der Mietherin und ihrem hiezu erbetenen Liticurator eigenhändig unter¬ 
schrieben und untersiegelt. 

Ao geschehen Alten-Stettin, den . . . . . 1746. 

Der Magistrat wollte von den Erinnerungen der Wittwe Schröder nichts 
^; wissen, während diese sie nicht wollte fallen lassen; und so schleppte sich der 

Contract, obwol Walpurgis längst vorüber, seit Monaten fort, ohne daß er durch 
Unterzeichnung und Vollziehung perfect wurde. Die Pächterin bewarb sich des¬ 
halb um die Vermittelung der Königl. Krieges- und Domainenkammer. I n 

l z Hrer Bittschrift vom 3. September 1746 führte sie mit Bezug auf ihr Moni-
tum 1 folgendes aus: — Das Königl. Gouvernement habe einen, außerhalb des 
Klappholzhofes belegenen, mit Schilf und Rohr bewachsenen, durchaus unbrauch¬ 
baren Sumps-Platz mit in das Fortifikations-Werk gezogen. Dieser Platz sei 
ohne Ausfüllung und Aufhöhung gar nicht zu benutzen, letzteres aber sehr kost¬ 
spielig gewesen. Um nun der Königl. Fortistkations-Kasse nicht die Ausfüllungs¬ 
kosten zur Last zu bringen, und auch dem Magistrat nicht Gelegenheit zu Be-

'! ' ^ schwenden zu geben, die derselbe ohne Zweifel „mit entsetzlichen Geschrei" über 
Ne „UMermögenheit" der Kämmerei erhoben haben würde, wäre ihm vom 
GouveMement die Beseitigung des Sumpfes anbefohlen worden, sei ein 
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gewählt worden. Es habe nämlich das Königl. Goutzernement d u M die, mit 
dem Festungsbau beauftragten, Ingeckeur-Offiziere ihrem verstorbenen Ehemanne 
den Antrag machen lassen, der Platz qu. solle ihm erb- und eigenthümlich, ohne 
von demselben an irgend Jemand eine Abgabe M leisten, eingeräumt und ver¬ 
liehen werden, wenn er denselben' ausfüllen und so in Stand fetzen wolle, daß 
zur Zeit einer möglichen Belagerung eine Batterie von 6 Kanonen darauf gesetzt 
werden könne. I h r Ehegatte fei auf diesen Vorschlag eingegangen und habe die 
Ausfüllung des Sumpfes nach der Vorschrift der Ingenieur-Offiziere iW Werk 
gerichtet. Die Arbeiten feien von Zeit zu Zeit besichtigt worden, und als sie 
vollendet gewefen, wäre von dem Platze eine eigene Karte aufgenommen und 
diese mit einem Bericht des damaligen Obersten v. Wallrave deitt König-l. Gouver¬ 
nement eingereicht worden. Letzteres habe darauf einen? Bersichenttlgs-Schein aus¬ 
gefertigt, dessen Wortlaut folgender sei: — 

Daß dem Kaufmann Schröder in Stettin mit Zuziehung, des Herrn General-Major von 
Wallrave eine Baustelle am Klappholzhofe so lang« eigenthümlich eingegeben worden, bis 
Sr. Königl. Majt. etwa bey eraügneden Fall gedachte Baustelle zu einer Glacis gebrauchen 
könnte, solches hat dem Kauffmann Schröder hied'urch das St'eMnsche Gouvernement zu Seiner 
Sicherheit ertheilen wollen. Stettin, den 10. Januar 1744. , 

^ Sr. Königl. Majt. in Preußen, Bestatter Ge- (k. 8.) Christian August v. Anhalt, 
neral - Feld - Marchal, Gouverneur zu Stetin und 
Obrister über ein Regiment zu Fuß. 

Wie nun der Platz in vollkommen fertigen Stande gewesen und sie, die 
Wittwe Schröder, denselben habe einzäunen lassen, habe der Magistrat Lärm ge¬ 
schlagen und bei . dem Königl. General-Directorio Beschwerde geführt und den 
Platz qu. für eine Kielstatte ausgegeben. Es fei aber auf erforderten und er¬ 
statteten Bericht des Königl. Gouvernements die Sache durch Hof-Rescript vom 
21 . Januar 1746 entschieden worden, und dieses an den Magistrat gerichtete 
Rescript laute wie folgt: — 

Se. Königl. Majestät in Preußen lc. Unser Allergnädigster Herr haben aus des Magistrats 
zu Stettin eingekommenen Vorstellung vom 28. September »̂  pr. ersehen, wasmaßen derselbe 
bittet, daß die dortige Cammerey bey der sogenannten Kiel Stätte, welche sich die Wittwe 
Schröder anmaßen will, geschützet werde. 

p. 2,. 
Da aber nach der in Abschlifft tziebeyliegenden Antwort des Fürsten von Anhalt-ZeM 

Liebden, der Platz qu. niemahls eine Kiel Stätte gewesen und solcher der Wittwe Schrödern> 
deren verstorbenen Ehemann dieser sumpfichten und mit Rohr bewachsenen Platz auf zureden 
des Gouvernements und sämmbtlicher damahls zugezogenen Ingenieurs zum Besten der 
Fortifikation mit der Condition ausgefüllet und erhöhet hat, daß im Fall der Noth so gleich 
daselbst eine Redöute aufgeworfen werden könne, mit Recht nicht genommen werden kan, 
So hat der Magistrat zn Stettin keine Ursache, sich darüber zu beschwehren. 

Ich darf also, fährt die Wittwe Schröder fort, mein Eigenthum mir nicht 
weiter streitig machen lassen und der Magistrat kann mir nicht etwas verpachten, 
was ihm und der Kämmerei nicht gehört. Mein Monitum ist also gegründet 
und kann in den Eontract nur die eine Kielstätte am Holz-Bohlwerk als Pacht-

'Wbject aufgenommen werden. 
Das 2. Monitum, berichtet sie weiterhin, habe sie fallen lassen und das 

Z. sei vom Magistrate actordiret worden, was aber das 4. Monitum. betreffe, so 
könne sie sich desselben nicht begeben. Es seien ja die Hebungen vom Klapp-
hVlzhofe> welche ihr verpachtet werden follten, und da dem Fabriken-Inspector 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX.. 44 
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Reiffeit von Se. Königl. Maj t . bewilligt worden, einen eigenen Klappholzhof 
anzulegen, und derselbe statt des Stättegeldes eine Recogmtion von 10 Thlr. zu er¬ 
legen, so könne dieses Fixum nicht der Kämmerei zuschießen, sondern müsse ihr 
verbleiben, weil sonst die Kämmerei von einer und derselben Sache einen zwie¬ 
fachen Vortheil ziehen werde, was unzulässig sei. Das 5. Monitum sei infofern 
beseitigt, als Magistratus die Hauptreparawren an den Bohlwerken und Lade¬ 
brücken übernehmen wolle; dagegen seien in dem Contract-Entwurfe die Re¬ 
paraturen an den Häusern und anderen Gebäuden ausgelassen, und diese seien 
eben jetzt dringend nothwendig, da der eine Stal l den Einsturz drohe. Das 
6. Monitum sei bewilligt. Dem 7. Monitum widerspreche Magistratus, ohne 
daß sich ein Grund dafür erkennen ließe. Pächterin beansprucht nichts mehr, 
als was i n . dem vorigen Contract vom 5. Februar 1740 steht, und da 
heißt es: — 

> Betreffend die Annehmung des WrakerZ, so soll derselbe wie gewöhnlich von E. HochEdlen 
Rath gesetzet, und von der Kämmerei in Eydes-Pflicht genommen werden, wie Er denn auch 
wegen Feüersgefahr Caution bestellen muß. 

„So l l ich, sagt die Bittstellerin, mit dem Meinigen haften, fo ist vernünftig, 
daß mir derjenige Wraker, welcher nach dem Abgange des jetzigen wiederum 
möchte bestellet werden, gleichfalls tüchtige Caution bestelle, maßen ich fonsten 
fehr unglücklich seyn würde, Caution zu bestellen, und' das Meinige zu verbürden 
vor Leute, die ich nicht kenne, und die mir auch wieder meinen Willen obtrudiret 
werden können?" Damit der neue Pachtcontract denn doch endlich in Richtigkeit 
gebracht werde, bat die Wittwe Schröder: OHMsra LsZia wolle dem Magistrate 
befehlen, nach dem Monitum 1 ihr Eigenthum aus dem Contracte wegzulassen, 
nach dem Monitum 4 die Reiffeitsche Recogmtion ihr zur Hebung zu überweisen, 
nach dem Monitum 5 die Verpflichtung zu sämmtlichen großen Bau-Reparawren 
anzuerkennen, das Monitum 7 wegen der von Wraker zu bestellenden Caution 
Passiren zu lassen und dem neuen Contract einzuverleiben, was sie auch von dem 
3. und 6. Monitum wünschen müsse. 

Die Königl. Kriegs- und Domainenkammer verfügte, unter Aufhebung der 
Mandate vom 16. und 24. August o. am 16. September 1746 ganz in dem 
Sinne der von der Wittwe Schröder vorgetragenen Bitten. Zwar remonstrirte 
der Magistrat unterm 27. desselben Monats, indem er zum 1. Punkt der Schröder-
schen Beschwerde vorstellte, daß das Hof-Rescript vom 21. Januar a. e. nur 
einseitig auf den Bericht des Fürsten von Anhalt-Zerbst ergangen und er darüber 
nicht gehört worden, mithin, dadurch noch nicht ausgemacht sei, daß der Platz 
in Rede zur Fortifikation gehöre, vielmehr von ihm, dem Magistrate, erwiesen 
werden könne, daß der Platz in vorigen Zeiten eine Kielstätte und ein tunäu» 
Oivitg.ti8 gewesen und nur äs taew, niemals ä6 ^ur6 der Stadt entzogen und 
der Wtttwe Schröder, bezw. deren verstorbenen Ehemann, eingeräumt worden 

!> «l sei. Magistrat bedinge daher ausdrücklich, daß, wenn gleich in den Contracte 
! l ! der qu. Platz weggelassen werden solle, er doch sein Recht an demselben sich nicht 

begeben, sondern sich fernere Vorstellung an Sr . Königl. Majestät aller¬ 
höchste Person wegen des qu. Platzes und Höchstderoselben rechtliche Entscheidung 
vorbehalten haben wolle, und bitte, solche Protestation aäaeta zunehmen. Und 
wenn, zum 4. Punkt, der Wittwe Schröder das Stättegeld von dem Holze, 
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welches !c. Reiffeit auf seinem Hofe in der Niederwieke zu stehen habe, zuge¬ 
sprochen worden, so fei M der Königl. Resolution vom 14. Apri l 1746 ausdrück¬ 
lich enthalten, daß der ;c. Reiffeit anstatt des Stättegeldes ein Äquivalent an 
Gelde, oder wie es eigentlich heiße, eine« jährlichen Oanoueui an die Kämmerei 
bezahlen solle, die Wittwe Schröder auch laut Protokolls vom 3. März a. c., sich 
des Stättegeldes oder jährlichen Oauoui» wegen des Reiffeitschen Holzes begeben 
habe, so bitte Magistrat, das Dekret vom 16. September dahin zu declariren, daß 
dieser Canon von dem Reiffeitschen Holzhofe der Kämmerei verbleiben solle und 
solchen die Wittwe «vchröder nicht beanspruchen könne. Allein diese,. von dem 
regierenden Bürgermeister Hübner, dem Syndicus v. Gerdes und Senat Voigt unter¬ 
zeichnete, Remonstration hatte nur den Erfolg, daß die Königl. Kriegs- und 
Domainenkammer, in der Verfügung vom 13. Oktober 1746, es bei der Re¬ 
solution vom 16. September a. e. beließ und den Magistrat zu seiner Beruhigung 
auf das Rathhaüsliche Reglement T i t . I I , § 9 verwies. Was dagegen den 
Reiffeitschen Canon betreffe, so solle derselbe, weil sich die :c. Schröder desselben 
begeben, der Kämmerei verbleiben. I m übrigen aber sei der Contract nunmehr 
ohne allen Emwand nach den Bestimmungen in der Resolution vom 16. September 
zu vollziehen. Nunmehr remonstirte die Wittwe Schröder auch ihrer Seits am 
24. October wegen des Reiffeitschen Canons, allein die Königl. Kammer wies 
sie am 28. October uttt dem Bemerken ab, daß es lediglich bei der Resolution 
vom 13. October fein Bewenden behalte. Darauf reichte sie am 2. December 
eine langathmende Vorstellung bei dem Königl. General-Directorium ein, welches 
unterm 15. December 1746 den gutachtlichen Bericht der Pommerfchen Kammer 
erforderte. Derselbe wurde am 23. Januar 1747 erstattet, worauf das Hof-
Rescript vom 28. Februar desselb. Jahres erfolgte, welches den von :c. Reiffeit 
zu erlegenden Canon der Pächterin des publiquen Stadt-Klappholzhofes zusprach. 

Die Kammer fertigte dem Magistrate eine Abschrift des Hof - Refcripts 
unterm 27. März 1747 mit dem Befehle zu, nunmehr ohne fernern Einwand 
den Pacht-Contract nach der Resolution vom 16. September v, I . der Wittwe 
Schröder ausfertigen und vollziehen zu lafjen. Wann dieser Befehl zur Aus¬ 
führung gebracht worden geht aus den vorliegenden Acten des Regierungs-Archivs 
nicht hervor; dagegen ersieht man aus den Acten des Raths-Archivs, daß der 
Vertrag in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und am 17. Juni 1747 
von beiden Theilen unterschrieben wurde, Seitens des Magistrats unter Bei-
drückung des Stadt-Insiegels, von Hübner, I . Neümann, I . I . Zillmer. 

Angehängt ist ein Inventarium vom Stadt-Klappholtz-Hofe, aufgenommen 
am 8. November 1747. Hiernach waren vorhanden: — 1) Das Wohnhaus. 
Es hat 14 Wallen-Gebinde, ist vorn 4 8 ^ F- breit, 31 F. tief, die Abfeite ist 
in der Hinterfront auf 5V4 F. angelegt und eben so breit, wie das Haus, so in 
Holz gebauet und in Fachwerk gemauert; es ist mit Ziegeln gedeckt und hat 3 
massive Schornsteine. 2) Das Stallgebaüde von 8 Gebäuden hat, wegen seiner 
totalen Baufälligkeit, abgebrochen werden müssen und wird, weil es auf dem Hofe 
entbehrlich ist, nicht wieder gebaut; diesem ehemaligen Stalle gegenüber ist 3) ein 
kleines Gebäude von 5 Gebinden, worin 2 Ställe für Federvieh. Es ist ganz 
von Holz, aber mit Ziegeln gedeckt. 4) Das neue Theerhaus ist von 24 Wallen-
Gebindm und in Fachwerk gebaut, 107 F. lang, 26 F. tief und mit Bohlen 

44* 
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Wsgelegt. 5) Pas Gartenhaus ist von 8 Gebäuden, 25 ^ . lang, 1 2 ^ F. tief, 
im Mch 3 F. sibergebaut. 6) Der Garten hat runßum einen Bretterzaun, der 
aber ganz baufällig ist. 

Die Acren der Kriegs- und Domainenkammer sind von jetzt an bis zum 
Jahre 1750 voll von gegenseitigen Klagen und Beschwerdeführungen des Magi¬ 
strats und der Wi twe Schröder, welche nicht blos bei der Pommerschw Kammer 
sondern auch bei Hofe angebracht werden und Entscheidungen und Resolutionen 
jener Provinzial- und der höchsten Landes-Behörde, des General-Directoriums, 
zur Folge haben. Es handelt sich um Pacht-Rückstände, welche die Wittwe 
Schröder von 1744 bis Walpurgis 1747 mit Thlr. 537. 19. 6 Pf. schuldig 
gehlieben ist, wogegen sie eine Forderung von Thlr. 634. 13. 9 Pf. geltend 
macht, die ihr die Wittwe des Commerzienraths Scherenberg an Stätte- und 
Wrakgeld für die Jahre 1745 und 1746 schuldig geblieben ist, und von der 
sie verlangt, daß der Magistrat sie auf., dem Wege der Exemtion einziehen soll, 
um sich bezahlt zu machen, und den Überschuß von ca. 97 Thlr. ihr auf die 
fernere Pacht anzurechnen. Die Scherenbergsche Schuld ist aber nichts weniger 
als liquid, vielmehr der Gegenstand richterlicher Cognition, daher eines Pro¬ 
zesses, dessen Ausgang nicht abzusehen ist, daher der Magistrat wegen des ge¬ 
dachten Pachtrückstand es die executive Einziehung gegen die :c. Schröder ver¬ 
fügt. Die Honigs. Kammer nimmt sich der Wittwe an und befiehlt dem Magi¬ 
strate, die eingelegte Execution zurückzuziehen. Die :c. Schröder fährt fort, die 
Pacht nicht zu bezahlen. I m Jahre 1749 ist sie der Kämmerei Thlr. 977. 19. 
4 Pf. schuldig geworden. Diese Gelder, sagt der Magistrat in einer bei Hofe 
eingereichten Vorstellung vom 14. Ju l i 1749, hat die Wittwe Schröder deshalb 
nicht bezahlen wollen, weil sie einen Prozeß mit der Wittwe Scherenberg wegen 
reftirender Stätte- ynd Wrakgelder, der jetzo in der Suvvlications-Instanz beim 
Königl. General-Directpxium rechtshängig ist, gerathen und meint, daß Magistrat 
ihr die Eviction dieserhalb leisten und 6V6Utum litig abwarten müsse. Sie sei 
auch in dieser Meinung von der Königl. Kammer durch verschiedene Verord¬ 
nungen, welche die exekutorische Veitreibung dieser Gelder unterbrochen, bestärkt 
und unterstützt worden, ungeachtet vom Magistrate vorgestellt worden, daß der 
Streit ihn iin Geringsten nichts anginge, weil die:c. Scherenberg der 2c. Schröder 
die Stätte- und Wrakgelder deshalb streitig gemacht, daß sie selbige höher in 
Rechnung gestellt, als nach der Holzhof - Ordnung gefordert werden dürfe . . . 
Magistratus „ersuchet" demgemäß Se. Königl. Magistät Allerunterthänigst, der 
Pommerschm Kammer aufzugeben, daß sie ihn in Beitreibung der liquiden Pen¬ 
sions-Gelder von dem Klappholz-Hofe nicht weiter beeinträchtigen, sondern ihn 
vielmehr zur Erlangung derselben auf alle Weise behülflich sein solle. Even-
tualiter bat er a,uch das Erkenntniß in der Supplications-Instanz zwischen der 
Wittwe Scherenberg und der Wittwe Schröder zur baldigsten Publication zu 
befördern. Das Hof-Rescript vom 4. Augnst 1749 befahl nun zwar der Pom-
merschen Kammer nach dem Antrage des Magistrats zu verfahren, auch kam 
die Kammer dem gedachten Befehle nach indem sie am 11. September 1749 der 
Wittwe Schröder aufgab, den Magistrat wegen seiner Forderung rückständiger 
ArrhendegMer zum Betrage von Thlr. 977. 19. 4 Pf., gegen die nichts einge¬ 
wendet werden könne, und auf den Prozeß mit der Wittwe Scherenberg auch 
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nicht im Entferntesten von Einfluß fei, nunmehr ohne weitern Anstand bmmn 
drei Wochen sud poyua, sxscutioui« klaglos zu stellen; allein sie kam in weit 
ausgesponnenen Vorstellungen vom 2. und 11. October 1749 wieder auf das — 
alte Lied zurück, daß der Magistrat ihre Forderung an die Wittwe Scherenberg 
zum Betrage von Thlr. 669. 3. 7 Pf. als baares Geld auf ihre Pachrrückstände, 
deren Höhe sie auf Thlr. 977. 19. 6 Pf. anerkannte, annehmen müsse, so daß 
ihre der Kämmerei noch abzutragende Schuld nur Thlr. 308. 16. 3 Pf. be¬ 
trage, zu deren sofortigen Zahlung sie sich bereit erkläre. Sie bat die Königl. 
Kammer, dem Magistrat anzuempfehlen, erstens diese Summe von ihr anzu¬ 
nehmen, und zweitens sie mit ferneren Executions-Drohungen, wodurch sie nur 
protistuirt werde, „bei namhafter Strafe nicht mehr zu belästigen". (Nmerg. 
KsZia, ging auf den Antrag ein und erließ am 12. October 1749 den Befehl 
an den Magistrat, doch mit dem Zusätze, „sie wolle seinen nähern Bericht zur 
finalen Entfcheidung der ganzen Sache gewärtigen, falls Magistratus gegen die 
jetzt angeführten Umstände und daher begründet fcheinenden Momente etwas 
Erhebliches einzuwenden hätte". Die „angeführten Umstände" enthielten aber 
gar nichts Neues. Nach weitereu Verhandlungen erläßt die Königl. Kammer 
unterm 6. Februar 1750 an den Magistrat auf defsen Bericht vom 30. Decbr. 
1749 eine Resolution dahin lautend: — Weil od^otum Utis hauptsächlich darin 
bestanden, daß die Wittwe Scherenberg die Wrak- und Stätte-Taxe angefochten, 
und von dem Holze, welches mit Kähnen anhero angekommen, kein Wrakgeld 
habe bezahlen wollen, dieses aber die M ia der Kämmerei betreffe, und diese 
daher verpflichtet gewesen, die Pächterin des Klappholzhofes in Ut6 zu vertreten, 
und die Eviction des Contracts zu prästiren, so hätte Magistratus allerdings 
Unrecht gehandelt, daß er von der Wittwe Schröder vor ausgemachter Sache 
die ganze Klappholzhof-Pacht zu „erpressen" gefucht, besonders zu der Zeit, da 
die Urthel bereits von Hofe zurückgekommen und durch die Publication sich habe 
zeigen müssen, was die Scherenbergerin zu bezahlen habe. Da Magistratus in¬ 
dessen durch die Kammer-Dekrete vom 6. und 23. October a. pr. hinlänglich 
bedeutet worden, Magistrat aber die Sache anders und nicht den Acten gemäß 
bei Hofe vorgestellt, so werde ihm^ sein strafbares Verfahren, da er sich ange¬ 
maßt, auf das extrahirte allergnädigfte Rescript vom 27. November a. pr. selbst 
zu veranlassen, den Kammer-Verordnungen aber nicht die gebührende Achtung 
leiste, hierdurch auf das ernstlichste verwiesen, mit dem Zusätze, daß sobald 
Königl. Oammer dergleichen unanständiges und unrechtmäßiges Betragen ferner 
vom Magistrate wahrnehmen sollte, sie auf seine nachdrückliche Bestrafung gewiß 
Bedacht fein werde. Für jetzt werde Magistrat auf das am 16. Januar a. e. 
publicirte Urthel vom 9. October a. pr. verwiesen und da die vorige Erkennt-
niß dadurch bestätigt werde, so habe Magistrat nach der, durch die Erkennt-
niß vom 27. November 1747 festgesetzten Liquidation, wovon das Stättegeld 
zur Hälfte abgeht, die betragenden Thlr. 624. 13. 8 Pf. von der Wi twe 
Scherenberg nunmehr executiv beizutreiben, das Residuum der rückständigen 
Klappholzhof-Pacht aber von der Pächterin Wittwe Schröder einzufordern, auch 
falls das nachher von derselben liquidirte Wrak- und Stättegeld seine Richtig¬ 
keit habe, die Scherenbergin gleichfalls zu dessen Bezahlung anzuhalten und der 
Pächterin Wittwe Schröder, gehörige Eviction ihres Contracts und Assistenz 
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wider alle diejenigen, welche sich in Abtragung der Wrak- und Stättegelder 
widersetzen, angedeihen zu lassen. 

Von dem Urtel war der — fulminanten Verfügung der Königl. Kammer 
eine Abschrift beigefügt. Es lautete wie folgt: — 

Seine Königl. Majestät in Preußen ;c. :c.> Unser allergnädigster Herr, 
erkennen und sprechen in Supplikations-Sachen der Wittwe Scherenbergin wider 
die Wittwe Schrödern zu Stettin, wegen streitiger Stätte- und Wrakgelder, nach 
gefordertem und eingekommenem rechtlichem Gutachten einiger Dero rechtsge¬ 
lehrten Räthe, vor Recht und denen ergangenen Acten gemäß: daß zwar koi-wa-
lia 8upMcati(mi8 richtig und die Sache zu weiterer rechtfertigung gebührend 
anhero erwachsen, rüatsrialia aber unerheblich und dahero es bey der Sententz 
des Magistrats zu Stettin vom 2. December 1747 und der dasigen Kriegs¬ 
und Domainenkammer vom 18. Märtz 1748, vol. act. I. Iu8t. Fol. 105 et 
I I . Iu8t. Vol. I I , Fol. 14, lediglich zu lassen, Supplicantin auch schuldig, der 
Suppticatin die Kosten dieser Instanz prasvia I^uiäatiouh 6t MäioiaU wo-
ä6rati0Q6 zu erstatten, und über dieses, wegen des unternommenen frevelhaften 
Supplicirens und Schreibens wider die ^.ow, ihr Schriftsteller fünf Thlr. 
Strafe zu erlegen verbunden. 35. R. W. 

Geben Berlin den 9. October 1749. 
Auf Sr. Königlichen Majestät Allergnädigsten Special-Befehl. 

v. Viereck, v. Happe. v. Boden, v. Blumeuthal. 
An die Königliche Preütz. Pommersche Krieges- und Domainen-Cammer. 

Damit, war die Sache noch nicht zu Ende. I n einer Vorstellung vom 
10. März 1750 erklärt die Wittwe Schröder, daß sie bereit sei, den ihr wegen 
der Scherenbergschen Streitsache in Mäicato vom 1. December 1747 zuerkannten 
Eid zu leisten und bittet, dem Magistrate bei 50 Thlr. Strafe anzubefehlen, 
dem Dekrete vom 6. Februar o. Folge zu geben. Unter abschriftlicher Mit¬ 
theilung der Schröderschen Eingabe erläßt die Königl. Kammer am 16. März 
1750 an den Magistrat eine Verfügung, worin es so heißt: — Da in dieser 
abgemachten Sache keine Neue 6xo6ptiou68 zu admittiren sind, sondern die von 
der Bittstellerin und der Wittwe Scherenbergin wegen abgelieferten Holtzes ge¬ 
machte An- und Gegenforderung in 86Mrato auszumachen ist, diese Sache aber 
denen 5uäieati8 und dem Dekrete vom 6. Februar a. e. gemäß, finalisiret wer¬ 
den muß, so befiehlt Königl. Kammer dem Magistrate bei 50 Thlr. Strafe dem 
vorgedachten Dekrete nach abgestattetem Eide ohne weitern Anstand nachzuleben, 
und die feststehende Summe von Thlr. 624. 13. 8 Pf. executive beizutreiben, 
die Wittwe Scherenbergin aber mit ihren vermeinten Gegenprätensionen aä 
86pll.r3.tum und nach dem ^uäicato vom 24. August 1742 aä korum comMML 
zu verweifen. 

Nach dem Pachtcontrakte hatte die Kämmerei alle auf dem Holzhofe vor¬ 
kommende große Reparaturen zu übernehmen. Der Plankenzaun um den Hof 
war alt und in seinen Stielen fast durchgängig verfault, daher gegen irgend eine 
heftige Bewegung nicht widerstandsfähig. Und fo ereignete es sich, daß ein 
orkanartiger» Luftwirbel, wie sie im Land am Meere periodisch auftreten und 
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nicht selten große Verwüstungen anrichten, im Winter 1747/48 den größten Theil 
des Zauns umgeworfen hatte, so daß der Hof ganz offen lag und Jedermann 
zu gehen und sich nach Belieben Stab- und Klappholz holen konnte, dem durch 
Aussicht und Bewachung zu wehren, die Pachterin des Hofes für unmögTch er¬ 
klarte. Sie hatte dem Magistrate rechtzeitig Anzeige gemacht, dieser auch in so 
fern Anstalten zur Wiederherstellung des Zauns gemacht, daß er die Kosten durch 
den Stadtzimmermeister hatte veranschlagen lassen. Allein dieser ging nicht ans 
Werk, und alle Vorstellungen der Wittwe Schröder, die Aufstellung des Zauns 
zu beschleunigen, weil sie die Verantwortlichkeit für die Sicherheit des auf dem 
Hofe lagernden fremden Eigenthums nicht übernehmen könne, blieben beim Ma¬ 
gistrate ohne Erfolge weshalb sie sich genöthigt sah, die Hülfe der Aufsichtsbe¬ 
hörde in Anspruch zu nehmen, und die Königl. Kriegs- und Domainenkammer 
in Vorstellungen vom 27, Februar und 29. März 1748 zu bitten, dem Magi¬ 
strate bei 50 Thlr . Strafe anzubefehlen, „die Bewehrung des Klapholtz-Hoffes 
sonder Anstandt zu beschaffen" ̂  Königl. Kammer entfprach dem Gesuche der 
2c. Schröder durch die an den Magistrat unterm 4. März und 2. Apr i l 1748 
erlassenen Verfügungen, worauf Bürgermeister und Rath am 5. Apri l berichteten, 
daß außer der Bewehrung auch die 4 Ladebrücken einer gründlichen Ausbesse¬ 
rung bedürftig feien, alle diese Reparaturen aber mindestens 400 Thlr. kosten 
würden, ein Betrag, den die Kämmerei nicht hergeben könne, sondern aus den, 
vom Holzhofe aufkommenden, Pensionsgeldern genommen werden müßte. Da 
nun die Extrahentin die Pension von 1744 bis Walpurgis 1747 mit 537 Thlr . 
19 gr. 6 Pf. schuldig sei, wozu die am 1. M a i k. o. fällige Pension von 
220 Thlr. komme, und die Kämmerei nicht verpflichtet sei, eine Anweisung auf 
diese Rückstände an die Wittwe Scherenberg anzunehmen, so bat Magistrat die 
Königl. Kammer ein Monitorium an die :c. Schröder ergehen zu lassen, daß sie 
die 537 Thlr. 19 gr. 6 Pf. binnen 14 Tagen einzahle, und damit einverstanden 
zu sein, daß die Wiederaufrichtung des Zauns bis zur Einzahlung jener Rück¬ 
stände ausgesetzt bleibe. Camera Rbgia, ging auf den zuletzt erwähnten 
Antrag nicht ein, fondern befahl am 28. Juni 1748, den Zaun ohne Saümen 
errichten zu lassen und die Kosten aus einem andern Fonds vorzuschießen, auch 
tm6N M s zwischen der Schröderin und Scherenbergin abzuwarten. Es erhellet 
aus den Acten nicht, ob der Zaun zu jener Zeit wiederhergestellt worden ist. 

Da die Arrhende-Iahre des Klappholzhofes auf Walpurgis 1752 zu Ende 
gingen, folglich zu einer neuen Licitätion geschritten werden mußte, so wurden 
terniiui lioitatioms auf den 22. Febr., den 16. März und 6. Apr i l 1752 anberaumt, 
welches gehörig per proeiama in V68tidu1o Oiirias und durch das Intelligenz-
blatt bekannt gemacht ward. I n den 2 ersten Terminen erschien, wie gewöhnlich, 
kein Pachtlustiger, erst im 3. Termine war dies der Fall. Der Kausmann Friedrich 
Wilhelm Schröder, ein Sohn der vorigen Pächterin, gab das erste Gebot mit 
80 Thlr. ab, und stellte dabei die Bedingung, daß die Sache wegen des Neü-
märkischen Holzhofes in der Niederwiek, — welcher inzwischen als Folge der 
Holzlieferungen aus den Königl. Forsten in der Neümark für die Bebauung der 
Lastadie angelegt war, — dergestalt regulirt werde, daß die Kaufleüte Thomae 
und Olßen, oder wer sonst diesen Neümärkischen Hof zu einer Klappholz-Nie-
derlage benutzen werde, das taxmäßige Stätte- und Wrakgeld davon an den 
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Conductor des Raths-Holzhofes zahlen müsse. Auf dieses Gebot folgte der 
Kaufmann Johann Friedrich Scherenberg, ein Sohn des verstorbenen' Eommer-
rachs Scherenberg, der, unter derselben Bedingung, 225 Thlr. dann der Advocat 
Ponaht, welcher, gleichfalls unter derselben Bedingung 230 Thlr. bot, worauf 
Schröder erklärte, nicht weiter mitbieten zu wollen. Es fand also von jetzt an nur 
zwischen Scherenberg und Ponath ein Gebotkampf Statt, in welchem Scheren¬ 
berg mit 323 Thlr. Sieger blieb. Als Caution für die auf dem Holzhofe be¬ 
findlichen Gebäude offerirte derselbe sein in der Grapengießerstraße belegenes 
Mohnhaus, „der goldene Engel" genannt, und vierteljährige Vorausbezahlung 
der Pacht. 

Der Magistrat berichtete über den Ausfall der Licitation. an die Königl. 
Kriegs- und Domainenkammer und bat, dem Meistbietenden Scherenberg den 
Zuschlag ertheilen zu dürfen. Hinsichtlich der gestellten Bedingungen wurde in 
dem Berichte ausgeführt, daß nach den Bestimmungen der Stadtverfassung, alles 
Stab- und Klappholz, sofern es nicht Königl. Eigenthum sei, auf dem Raths-
HoWofe aufgesetzt, oder wenn selbiges irgend anderswo placiret werde, das 
taxmäßige Stätte- und Wrakgeld an den Conductor des Rathsholzhofes bezahlt 
werden müsse, in contrHäictorio auch in dem Prozesse des Magistrats gegen den 
verstorbenen Eommerzienrath Scherenberg ausgemacht worden, daß kein Holz 
ohne Wrake und Bezahlung des Wrakgeldes verschifft werden dürfe, der Kauf-
mann Thomae auch bereits zur Zahlung des Stätte- und Wrakgeldes durch 
Iudicat vom 15. Apri l 1751 schuldig erkannt worden, und wenn gleich das 
Königl. Holz, so auf dem Neümärkischen Holzhofe gestanden, von Bezahlung des 
Stätte- und Wrakgeldes frei gelassen worden, der Privatleute Holz, welches darauf 
gesetzet wird, davon nicht eximiret werden kann, Privatleuten auch die Befreiung 
von Stätte- und Wrakgeld in prasjuäiewin der Gerechtsame der Stadt an die 
Neümärkische Kriegs- und Domainenkammer nicht ertheilt werden könne, so zweifle 
Magistrat nichts daß die Königl. Kammer die, an das Meistgebot des Kauf¬ 
manns Johann Friedrich Scherenberg geknüpfte Bedingung genehmigen werde. 
Die Pommersche Kammer genehmigte unterm 15. Apr i l 1752 den vom Magi¬ 
strat gehaltenen Vortrag — des Hofes Bestätigung vorbehalten, — verlangte 
jedoch die Anzeige, auf wie viel Jahre die Pacht geheu werde, und erachtete es 
für nochwendig, daß wegen des Neümärkischen Holzhofes vorher der Thomae 
und der Olßen mit ihrer Erklärung gehört würden. 

Diese Nothwendigkeit wurde von Kämmerei- und Magistratswegen nicht 
anerkannt, da die genannten zwei Kaufleüte ihre vermeintliche Befugniß in dem 
mit der Wittwe Schröder, als bisherigen Pächterin des öffentlichen Holzhofes 
schwebenden Prozeß bereits beigebracht, und darauf unterm 21. Apri l 1752 
86Nt6ntia a M M . ssnatu abgefaßt und publicirt worden war; worin der 
Paffus, daß die Kömgl. Neümärkische Kammer, in praejuäiciuin tsrch' und des 
publiquen Stadt-Klappholz-Hofes, niemanden eine Exemtion von den Wrak- und 
Stättegelde ertheilen könne, zugleich mit erörtert war. Und wie nimmer zu 
glauben, daW der König ex Mni tuä ins s)0t68wti8 der Stadt ihre bisherigen 
Gerechtsame schmälern und kränken lassen, und der Kämmerei das Ihrige, welches 
aä U808 MMeo8 und zu gemeiner Städt-Bestem gehöret, entziehen werde, weil 
s s t di l f d sh sch A b ich b s t i d k ö t d 
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hierbei noch in Keßracht zu ziehen, daß, wenn Thomae Wh MßeZ, unter dem 
Vorwand dos NeÜWärkischen Holzhofes von Erlegung tzes Wrak- und Stätte¬ 
geldes frei sein sollten, diese ganze Unuahme der KäMMrei mchreMheils ent¬ 
gehen würde, weil außer dem Thomae und Olßen, nur noch wenige Meschäfts-
leUe mit Stab- und Klappho^z Handel treiben, also werde, nach Ansicht des 
Hämmerers, Kriegsraths Pott, «der Königl. Krieges- und Komainenkammer nur 
eine Abschrift der Sentenz mit einzusenden sein. 

Der Contract wurde am 3. M a i 1^52 vollzogen. Er lautete auf die Dauer 
von 6 Jahren, von Walpurgis 1752 As dahin 1758. Um Allgemeinen mit 
dem Gchröderschen Eontract übereinstimmend, enthielt er doch mehrere neue Be¬ 
stimmungen, und zwar unter §: — 

4. Wenn auch dem Kaufmann Ohlson — so steht der Name hier geschrie¬ 
ben, — von der ReüMäMchen Kriegs- und MmaMHMWner der Neumärksche 
Holzhof auf einige Jahre eingegeben warben, um darauf sein aus den Neü-
märkschen Heyden erhandeltes Holz zu setzen, so lätzet Conductor sich zwar solches 
gefallen, gleichwie aber der ^c. Ohlson unterm 21 . Apr i l o. bereits schuldig er¬ 
kannt worden, das Stätte- und Wrakgeld von allem seinen Stab- und Klapp¬ 
holz zu bezahlen, als-o muß auch derselbe solches Stätte- und Wrakgeld an den 
Pächter bezahlen, auch keinen andern > als den zum vubliquen Klapholz-Hofe 
vereydetM Wraker nach Königlicher allergnädigster Verordnung gebrauchen, und 
ssll dem Conductor darunter von Einem HochEdlen Rath alle rechtliche Hülfe 
und Ässisteme geleistet, auch der mit dem Ohlson desfalls angestrengte Prozeß 
auf Kosten der Kümmere: ausgemacht werden. 

5 Der Gartenplatz, welcher dem, Insvector Reiffeit (von der französischen 
Colonie) gehört hat, und von demselben zu einem Holzhofe avtirt worden ist, ist 
inzwischen in den Besitz eines gewissen Derm übergegangen, der für diesen in 
der Unterwiek gelegenen Garten 4 Thlr. jährliche Recognition an die Kämmerei, 
wie sein Vorgänger zu entrichten, dagegen an den Conductor das taxmäßige 
Stätte- uud Wrakgeld zu erlegen hat. Von den Stab- uud Klapptzolz aber, 
welches der Kriegsrath Vanselow auf seinem Holzhofe stehen hat, kann Conductor 
keine Gebühren fordern, weil ihm selbige nicht mit verschrieben. I m Fall hin¬ 
gegen Andere, als nämlich der Forst-Secretair Ulrich, der vorhergenannte Denn, 
oder sonst irgend Jemand eigene Holzhöfe, es sei wo es wolle, anzulegen beab¬ 
sichtigen sollte, und diese Absicht wirklich zur Ausführung kommt, so wird auf 
einem jeden dieser neuen Höfe das taxmäßige Stätte- und Wrakgeld vom Con¬ 
ductor erhoben, der vom Magistrate bei Einziehung der Gebühren, auf Kosten 
der Kämmerei, unterstützt werden wird, falls die Inhaber der gedachten Höfe 
die Zahlung verweigern sollten. Nach einem Zusatz-Artikel — 

14. Sol l auch nicht gestattet werden, daß Jemand Klapp- oder Stabholz 
anders irgendwo, als auf dem publiquen Stadtholzhofe aufsetzen lasse, wovon 
jedoch der Miegsrath Vanselow, der Ältermann Siemon und der Mspector 
Reiffeit, jetzt Kaufmann Derm, auch andere, welchen eigene Holzhöfe ausdrücklich 
durch Hof-Rescript verwilligt worden, oder verwWgt wer-den Möchten, ingleichen 
der Neumärksche. Holzhof ausgenommen sind. Sollte Stab- und Klappholz, 
wovon die Gebühren nicht bezahlt worden, von den Flößen in die Schiffe ge¬ 
laden und ohne Wrake verschifft werden, so hat Conductor davon sofort 

Landbuch von Pommern; Th. N., Bd. IX. 45 
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düng zu thun, alsdann ihm alle Assistenz geleistet werden soll, „zumahlen sich 
dies hauptsächlich darauf gründet, daß dem Stettinschen Stab- und Klappholze 
durch gründliches Wraken sein altbegründeter Credit in den Häfen des Aus¬ 
landes erhalten werde." 

Die Taxen von 1697 und 1727, betreffend die Gebühren, welche an Stätte-
und Wrakgeld auf dem Raths-Holzhofe zu erlegen sind, waren dem Pacht-Con-
tract beigefügt. Ob dieser der Königl. Kammer vorgelegt und demnächst weiter 
nach Hofe zur Bestätigung eingereicht worden, wie die Kammer in der Verfü¬ 
gung vom 15. Apr i l 1752 sich vorbehalten, besagen die Acten nicht. 

Während der Scherenbergschen Pacht-Periode des Raths-Holzhofes erließ 
der Magistrat die nachstehende — 

Neue Wraker-Ordnung der Stadt Alten Stet t in , 
ä« 25. Jun i 1756. 

Als verschiedene Klagen wider die Wrake des Stab- und Klavp-Holzes ein¬ 
gelaufen und ein Edler Rath nöthig gefunden, eine neue Wraker-Ordnung zu 
machen, auch deshalb mit der löblichen Kaufmannschaft ooickriret worden: so ist 
heute äg.to folgende Wraker-Ordnung gemachet und Mdl ic i rs t worden. 

§ I . Sollen 3 und 4 Wrakers, wegen des jetzigen starken Holz-Handels, auf 
dem Stadt-Klavp-Holz-Hofe bestellet, und von dem Herrn Oamerario aämiuiL-
traute in Eyoes-Pfiicht genommen werden, und sich keiner unterstehen, durch 
jemand anders, als diese geschwohrne Wraker das Holz wraken zu lassen, bey 
10 Thlr. Strafe, welche schuldig, das Klapp-Holz allein aufzustechen, und durch 
ihre Hände gehen zu lassen. 

§ I I . Damit nun diese Wraker, welche nur «gutes Holz allein dey der Wraks 
M88ir6Q zu lassen, verbunden, wissen mögen, wie das gute Holz beschaffen seyn 
solle, so wird hiermit verordnet, daß — 

1) Ein Piepenftab 60 bis 62 Zoll lang, 4, Zoll breit, ohne Spind 1 ^ Zoll 
dicke in der binnen (innern) Cante seyn soll. 

,.! 2) Ein Oxhoftstab soll 48 bis 50 Zoll lang, 4 Zoll breit, ohne Spind 1 ^ 
, Zol l dicke in der binnen Cante seyn. 

3) Ein Tonnenstab 36 bis 38 Zoll lang, 4 Zoll breit, ohne Spind 1V^ Zoll 
dicke in der binnen Cante. 

4) Ein Franz-Holz 36 bis 38 Zoll lang, in der binnen Cante 5 Zoll, in 
der buten (äußern) Cante 6 bis 7 Zol l breit, und 6 bis 7 Zoll tief. 

5> Ein Knüppel 30 bis 32 Zol l lang, 4 Zoll in der binnen Cante, 5 k 6 
Zoll in der buten Cante, incl. des Spindes, und 5 Zoll tief. 

>.!.,! 6) Ein Oxhoft-Boden 25 bis 26 Zoll lang, 1 ^ Zoll dicke, wovon 3 a 4 
!'!" Stück einen Huaärat-Boden tormirsu müssen. 
'' ,; 7) Einen Tonnen-Boden 18 bis 19 Zoll lang, 1 ^ Zoll dicke seyn soll, wo-
" >, von ebenfalls 3 a 4 Stück einen Huaälat-Boden torll i iren müssen. 
'. , § I I I . Wenn aber ein oder ander Kaufmann mit seinem I^verautW einen 
!. >!! andern Ooutraet über stärkeres Holz, als oberwehnet, geschlossen haben sollte, so 
. i muß solcher (loutraet pro norma gehalten, und die Wrake darnach verrichtet 
!!< !> werden. 
' ', ! § IV . Alles dasjenige Stab-, Klapp-, Franz- und Boden-Holz nun, so nicht 
>l> ^ die in dem § 2 benannte Eigenschaften in der Länge, Breite und Dicke hat, soll 
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für Wrak (schlecht, untauglich) geachtet werden, wofür auch dasjenige Holz Yassiren 
soll, so Wurm-stichig, ravpunig (schwarzsteckig?), baumschlägig, rothftreifigt, zwey-
büchtig, sablicht, windigt, oder quer über den Drath geschlagen, quer durchge¬ 
rissen und knaftigt, auch sonst faule Flecken hat, wenn es gleich die erforderliche 
Maaße hätte. 

Diese Ordnung soll von den Wrakern unverbrüchlich, bey a M t i n i r s r Strafe 
gehalten werden. 

Uhrkundlich ist dieselbe unter der gewöhnlichen Unterschrift und der Stadt 
Insiegel ausgefertiget, und soll dieselbe, damit sie zu Jedermanns Wissenschaft ge¬ 
lange, durch den Druck bekandt gemachet werden. 

Vscrot. Alten Stettin m Leuatu den 25. «luuij 1756. 
Bürgermeister und Rath. 

( I . .8 . ) 
A. I . Sander. E. F. Iädicke. C. F. Tabbert. 

Stettin, gedruckt bey Herm. Gottfr. Effenbart, Königl. Preüß. Pommerschen Re-
gierungs-, auch Kriegs- und Domainenkammer-Buchorucker. 

I m Jahre 1756 stellte sich die Notwendigkeit heraus, den Naths-Holzhof 
zu erhöhen. Der Stadthofmeister erhielt deshalb den Befehl, allen Schutt und 
andern Unrath aus der Stadt dahin abfahren zu lassen. Weil damit nur wenig 
erreicht wurde, machte Scherenberg den Vorschlag, Magistrat möge sich bei der 
Königl. Kriegs- und Domainenkammer dahin verwenden, daß der Packkammer 
aufgegeben werde, allen mit Ballast ankommenden Schissen anzubefehlen/ dem 
Ballast am Stadt-Klappholzhofe aufzuwerfen. Dieser Vorschlag fand Beifall, und 
es wurde demgemäß an die Königl. Kammer berichtet, von der am 14. Ma i 17b6 
die Packkammer inftruirt, der Magistrat aber auch gleichzeitig angewiesen wurde 
sich mit den betreffenden Schiffern zu vergleichen. 

Dem ic. Scherenberg war, wie seiner Vorgängerin in der Pachtung des 
Rathsholzhofes, eine Wiese Behufs der tzeünutzung zur Winterfütterung seines 
Viehs mit übergeben worden. Sie lag im Mellen, jedoch am Ende desselben ganz 
in der Nähe des Dämmschen Sees. Weil er mit der Lastadischen Gemeinde dieser 
Wiese wegen beständig in Streit gelebt, hatte er dieselbe, — ohne erst, wie es 
scheint, bei dem Magistrate die Erlaubnitz dazu nachzusuchen — mit einem Graben 
umziehen lassen, meinend, das Lastadische Weidevieh dadurch von seinem Pacht-
stück abzuhalten, und demgemäß allen Streitigkeiten ein Ende zu machen. Er 
irrte sich. Die Lastadischen Viehhalter, — Scherenberg nannte sie „unbändig", 
kümmerten sich nicht um den Graben, sondern trieben ihr Vieh sowol in der 
Vor- als in der Nachmath durch den Graben auf Scherenbergs Pachtwiese, und 
entzogen ihm dadurch nicht allein das Futter für sein Vieh, sondern zerstörten 
ihm auch den mit schweren Kosten angelegten Graben. Sie hatten sich auch un¬ 
längst verlauten lassen, daß sie, sobald nur erst Ngidiustag (1 . September) da 
sein werde, ihr Vieh, dem Holzhof-Pächter „zum Tort" , ohne Weiteros auf die Wiese 
bringen würden. „Da sie, sagte Scherenberg in einer Vorstellung an den Magi¬ 
strat, mich mit dergleichen Redensarten nur „chicaniren" wollen, indem sie im 
Mellm doch genug Wiesen zur Hütung haben, ich hingegen im ungestörten Ge¬ 
nuß meiner Wiese sein muß, da ich davon mit Pacht bezahle, so bitte ich, der 
Lastadischen Gemeinde bei nachdrücklicher Strafe anzubefehlen, sich fernerhin nicht 
zu unterstehen, weder um Agidiustag, noch sonst meine Wiese mit ihrem Vieh zu 

45* 
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betreiben". Der Magistrat hwlt es jedoch vor der Hand für bedenklich, die Lasta¬ 
dische Gemeinde dieferhaLb zu vetnehnlsn un̂ d schrieb darum die Eingabe des 
Pächters am 27. August 4756 zu den Acten. 

Der Scherenbergsche Pacht-Contract tief auf Walpurgis 1758 ab. Die an¬ 
derweitige Verpachtung des Holzhofes schien bei den obwaltenden KrtsaZ-Unrühen 
-"- stawv Friedrich I I . doch schon im zweiten Jahre des heißen Kampfes M Ab¬ 
wehr der feindlichen Mächte, die sich zu seinem Untergange verschworen HMen — 
und bei dem dadurch gänzlich gehemmten'Handelsverkehr, sehr mißlich zu sein. 
Dennoch mußte mmr mit der Lieitation vorgehen und abwarten ob sich Pächter 
finden und was für Bedingungen sie beanspruchen würden. Demgemäß wurden 
unterm 16. Mgu'st ,1757 Me drei üblichen B iM iM te rmAe , den letzten auf den 
17. November 1757, anberawmb M d PachWebhaM durch Aushang in der Vor¬ 
halle des Rathhauses, so wie durch dreimalige Bekanntmachung im Intelligenz-
dlatte dazu eingeladen. I m MaMrats-Collegium kam es zur Sprache, ob man 
bei dieser neuen Vorpachtung den Anspruch aufrecht erhalten solle, welcher von 
Stadtwegen an die Besitzer von Privat-Holzhöfen gemacht wurde, daß auch sie 
von dem auf ihren Höfen lagernden Holze das reglementsM'äßige Stätte- und 
Wrakgeld zur Kämmerei, bezw. an den Pächter des Raths-Holzhofes, zu entrichten 
hätten, ein Anspruch dessen verfassungsmäßige Berechtigung von den Holzhändlern 
bestritten wurde und der zu einem großen Prozesse geführt hatte, von dem ein 
Schiuß-Erkenntniß noch gar nicht abzusehen war; wozu dann auch noch die 
Rechtshulfe kam, welche die Kämmerei gegen den Pächter des Holzhofes wegen 
rückständiger Pachtgelder nachsuchte/die dieser nicht zahlen wollte^), weil die Be¬ 
sitzer der Privatholzhöfe nicht zahlten, lauter Dinge, die zu Weitläufigkeiten aller 
Art und zu einer voluminösen Schreiberei führten, in welchem sich Verdrießlich¬ 
keiten und Widerwärtigkeiten die Hand boten. Zu den Erwägungen, die hinsicht¬ 
lich dieser Angelegenheit im Schooße des Magistrats-Collegiums gepflogen wurden, 
kam eine Eingabe, welche die Besitzer von sieben Privat-Holzhöfen an die Königl. 
Kriegs- und DoMainenkammer richteten, und worin sie die Aufsichtsbehörde baten 
dem Magistrate Zu befehlen, daß derselbe dem neuen Pächter, bis zur ausge¬ 
machten Streitsache, Nichts weiter, als den publiqüen Staot-Klappholzhof verpachte. 
Sollten sie in dem Prozesse unterliegen, so würde es danächst ihre Sache sein, sich 
mit der Kämmerei abzufinden. OallieiA Rsßia verfügte an den Magistrat nach 

A d B i s t l l ß ch i D M t 
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dem Antrags der Bittsteller. Außerdem hatten aber auch 86nior68 
ein DsÄäLri l i lü beim Magistrat eingereicht w r i n dieselben auf di 

h ch 
ein DsÄäLrili lü beim Magistrat eingereicht, worin dieselben auf die Nothwendlg-
keit hinwiesen, bei der bevorstehenden neuen Verpachtung den vielen Beschwerden 

! i ' der Kaufmannschaft wegen des Stättgeldes und Karren-Lohns ein Ende zu 
,,! machen; sie wünschten die bisherigen Streitigkeiten aus der Welt zu schaffen und 

!'"! diese Angelegenheit ein für allemal regulirt zu sehen, und schlugen deshalb eine 
. >! Eonferenz vor, um die Sache gemeinschaftlich abzumachen, 
i >> Diese Konferenz fand aU 16. November 1757 Statt. Anwesend waren von 

l' Seiten des Magistrats: die Senatoren Kohler und Törff; von Seiten des Segler-
I >!' Hauses: die Altermänner Törnicke, Selnow, der Draker-Altermann Ulrich, und 

! 
t !, ^) So war Scherenberg am 1. I u l y 1757 der Kämmerei 933 Thlr. 18 gr. schuldig ge-
' " worden, bestehend in Rückständen von den Privat-Holzhöfen, die aber nicht von ihn, sondern 

, nach dem Iudicat vom 19. August 1756 unmittelbar von der Kämmerer eingezogen wer-
' , den sollten. 



die DeMtirten NonMmaM, Junge, Sänne, Witzlow> Das ProtokM b^ag 
dem EoMnissario M W . 86Qatu8 w m '8v November MWiZ^ die 8Mator68 
eMorii orGMZ^ nachdeM ste ^eta ex ^ . r M M e r M M > M heAs t s i M n u « M 
Conferenz awgefetzt hätren. Da es n u n — 

1) Auf Festsetzung des StNteMtdes ankommt/ ss habm die D s M i M n dss 
Seglsrhauses zwar ratioue W a M nichts M erinnern gefunden; sie sind aber der 
Meinung, daß der Pächter das Stättegeld nur einmal prätenoiren'könne, das 
Holz möge so lange stehen wie es wolle. 8W«tor68 NsreawM oMui» beziehen 
sich in Ansehung des doppelten SMtegeldes auf das DeeMtum M W . 36UHtu8 
Ä6 30. Aug. o., weil nach selbigem das Holz, welches 2—3 Monate über ein 
Jähr auf dem Stadt-Mapphotzhofe steht, doppelt StMegeld zahlen soll. SegW-
hMs-Deputirt-e wenden- dWgogsn sin^ d«H, M M deV tzemW^.,:<z« 2—3 Iahbs im 
Sellhause lagere, auch nicht mehr als einmal für denselben SellhausgslV zu M t -
richtM sei. Es wäre per raiio beim Klappholzhofe und da der PächM VM dem 
Holze, welches gar nicht auf den Hof komme, sondern unmittelbar VoM Motz Ws 
Schiff verladen WWtze> sein SMtegelo erhalte, ingleichew was 2—3 NönNe ge¬ 
standen, eben so msb SMtcheld geben müsse, als was ein ganzes Iahk stehe > fo 
würde der Pächter vollkommen indemnistret, wenn es cmch einige Monate übws 
Jahr stehe und es würden Myleich den 6x H^uiäMous entfteh«Wdett vielett äi8Mb8 
dadurch Vorgebeugt, weshalb sie gebeten haben wollten, die VsrfügMg zu treffe«, 
daß nur ein Ma l das Stättegeld gefordert wsrh»«. Mernächst werw MO tllweo 
wegsn des SMte- und Wrakgetdes für fremdes Holz, wOfür bisher das Mp ium 
vsrbMgt werde, festsetzen fein, was unter dem fremden Hohe w vmf teM W. 
Ihre Meinung ginge dahin, 
Bürger^Gut aufsetzen lasse, kein fremdes Stätte- und Mäkgotd zu geßew W M , ss 
möchte vom Kaufmann selbst gearbeitet oder von Fremden gekaAft sem. Sonst 
hielten ste dafür, daß es w Ansehung des Wraks noHweuolg ftw werve, tz 
künftigen' PHchter contractlich zw verpftichten, daß er solches abgefoktml 
und von dem guten Holze fepariren lasse. Auch würde dem Pachte« M j g 
sein, daß wenn ein Kaufmann das S:ätw und hat, 
und hiernächst das Holz an einen andern verkauft, er v M diesem Ketüfer nicht 
noch ein Ma l die Gebühren verlange. Beansprucht aber der Käufer eine absk« 
maliae Wrake, dann versteht es sich von selbst, daß derselbe dann auch das W M -
geld noch ein Ma l zu entrichten hat. ' 

2) Das Karrer-Lyhn betreffend, so halten die Deputirten dafür, onß die 
Karrers dem künftigen Pächter nicht mit zu verpachten seien. I n Ansehung Weser 
KMe kVnnte es wol so gehalten werden, wie es im Getreidehandel Mit den 
Messern und Trägern gehalten werde, daß demgemäß voreidete KMMV ttHMOM-
men und mit diesen die Lohnsätze festgesetzt würden. — Endlich würde hei der 
neuen Verpachtung nach dem Deoreto M M . 8Matu8 Hs 3<)< Aug. ^r. m An¬ 
sehung der A n - ünv Absetzung der Wraker das Nöthigb attmoiM wsbden 
müssen. 

8ßMt0r68 Nsreatotii orgim8 fanden hmsichtlich des StäbM n-ttd Wrak-
geldes die DßMsria DsMi l to rum des Seglerhauses dergestalt beschaffen, daß bei 
der neuen Verpachtung des Holzhofes wol darauf RückftchtDzu nehmen s M werde. 
I n Ansehung der Stelle, wo das Wral aufzustMM fein werde, wm im Dsen 
Nov. VV^ ätz M M g , War Mordnet, Vaß MeselU Von' des PächMs Bispo-
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sition abhangen solle, indessen würde es von Einem HochGdeln Rath dependiren 
ob dieses als ein 601KM0 in den Pachtcontract aufzunehmen sei. Wegen des 
Karrer-Lohns hielten 86uawr68 gleichfalls dafür, daß die Karrer^Arbeit dem neuen 
Pachter nicht mit verpachtet, sondern daß eine Karrer-Ordnung entworfen werde 
und daß Wraker sowol als Karrer von Einem HochEdlen Rath dependiron müßten' 
stellen aber demselben Alles zur Entscheidung anHeim. 

. Verhandelt Stettin m Oamera den 17. November 1757. 
^ I n dem auf heute anberaumten Licitations-Termine, der von dem Landrathe 

und dlnglrenden Bürgermeister S a n d e r s , dem Stadtsyndicus, Iustizrath v 
Gerdes, dem Kämmerer Kriegsrath Pott und dem Senator Kohler abgehalten 
? " ? " ' . . w " l o aä DeentuN Nodii. 86uatu8 ä6 15 W M den Licitanten zuvör¬ 
derst eröffnet- — 
^ ^ 1 ) Wie sie sich zu einem gedoppelten oder alternativen Bot zu versehen 
haben würden, nämlich — 0 ' v 

a- Auf den Fall, wenn ihnen die Evictions-Leiftung rations des Wrak- und 
^tattegeldes von den sämmtlichen Holzhöfen derer INvatorum, (jedoch enl. des 
^anselowschen, ingleichen des Schröderschen und des sogenannten Neümärkschen 
Holzyoses, und zwar ratious des Letzten nur in Ansehung desjenigen Holzes, so 
aus oem^Komgl. Neümärkschen Forsten kommt, und daselbst aufgesetzt w i rd , weil 

^? Dieser Höfe noch 1i8 p6uä6U8) verschrieben würde; und 
d) Auf den Fall, wenn ihnen sothane Eviction nicht mit verschrieben würde, 

wiewol das Wrak- und Stättegeld von denen Siemonschen beiden-Holzhöfen 
dennoch mit darunter bleibe, weil beide H. tz. Contrahenten in denen mit ihnen 
gemachten Contracten sich dazu ausdrücklich verbindlich gemacht, inmaßen einige 
der H. Y. Holz^Commerzianten, als der Hr. Commerzienrath Simon, Hr. Ohlson, 
Hr. tzofrath Klchpel, Hr. Illtermann Törnicke, Hr. Forft-Secretair Ulrich und 
y r . Jacques Nerm mittelst eines von Oamsra NsZia unterm 12 dchu8 extraHirten 
emsettlgen m a u ä M es erhalten, daß die Licitation nicht weiter, als in Ansehung 
des Mdi iyusu Holzhofes geschehen solle. 

' .^2) Daß an. Wiesewachs im Mellen bei dem Klapvholzhofe nicht mehr ver-
Mewo, als ui Anno 1730 dazu deitiniret worden, nämlich soviel als 2 ordinaire 
HausMesen ^betragen, mithin 6 Mg. Pommersch, welches nach Magdeburgischen 
Maaße 15 Mg . 112 Ruth, ausmacht * * ) . 

3) Daß die Wraker zwar von dem Pächter in Vorschlag gebracht und nach 
vorgangtger Examination, auch geschehener Approbation von E. E. Rath auch 
Vereidigung von ihm bestellet und angenommen, deren keiner aber udiyue eau-
8Ä6 coMitioiiß und ohne vorgängige Erkenntniß E. E. Raths von dem Pächter 

, eigenmächtig dimittirt werden kann und soll. 
' ! ' m ^ ^ " ^ hinlängliche Caution von dem Pächter zu bestellen, wie solche nach 

j l Proportion der Pacht und anderer, Umstände von E. E. Rath bestimmt wer-
' ' ^ den wird. 
^ ! ! ' Z') Kations des doppelten Stättegeldes, welches bisher verschiedene Querelen 

. ^ ^ Joachim Sander trat nach Hübner's Tode 1751 an dessen Stelle und blieb 
regierender Bürgermeister bis f 1760. 
m **) .?°^r> ^ " » ^ I"bre 1824 amtlich ermittelten und festgesetzten Verhältnisse des 
Pommerschen Feldmaßes zum Preußischen oder Magdeburger ^ 15 Mg. 70^o/^^ Ruthen. 
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verursacht, soll bei M M . 8suat. dahin angetragen werden, daß zur Vermeidung 
vieler nicht unbegründeter Beschwerden, nur von demjenigen Holze, so würklich 
über 18 Monate auf dem Hofe gestanden, das Stättegeld noch einmal bezahlt 
werden soll. Was aber unter 18 Monate darauf stehet, soll das Stättegeld nur 
einfach zu entrichten haben. 

6) Wegen des doppelten Stätte- und Wrakgeldes von fremden Holze, so soll 
unter dem Namen von fremden Holze kein anderes verstanden werden, als was 
Fremde binnen Baums anhero zum Verkauf bringen und solches noch an keinen 
hiesigen Kaufmann vercontrahiret haben. 

7) Muß der künftige Pächter das Wrak allein setzen, und solches vom gutem 
Holze sevariron lassen, damit jenes mit dem guten Holze, nicht confundiret und 
meliret werdm kann. 

8) Muß der Pächter von dem Holze, wovon ein M a l Stätte- und Wrakgeld 
gegeben, solches nicht noch ein M a l prätendirm, es wäre denn, daß der Käufer 
noch Eine Wrake verlange, oder der 8ub Nr. 5 bestimmte Oasus vorliege. 

" 9) Wegen der Karrers muß der neue Pächter sich gefallen lassen, was dieser 
wegen von E. E. Rath festgesetzt werden wird. 

Der Advocat George Ludwig Beyer, noimne des Kaufmanns Scherenberg, 
zeigt bei der bevorstehenden Verpachtung des Holzhofes an, daß er selbige nicht 
könne geschehen lassen, da er bisher seit seinen Pachtjahren von wenigen oder 
fast gar keinen mit Holz handelnden Kaufleüten das ihm nach dem Contract zu¬ 
stehende Stätte- und Wrakgeld erhalten habe, insonderheit von denjenigen Kauf¬ 
leüten nicht, die ihre eigenen Holzhöfe haben. Dies sei dem Magistrate und der 
Kämmerei sehr wohl bekannt. Die wenige rückständige Pacht, für die er ohnehin 
bei der König!. Kriegs- und Domainenkammer durch seinen Schwiegervater, den 
Kaufmann Schaukirch zu Cöslin, Caution gestellt, sei nicht hinreichend seine vielen 
Forderungen zu tilgen, besonders da selbst vom Allerhöchsten Hofe aus Indi-
dition ergangen, daß wider keinen einzigen Holzhändler, der einen eigenen Holz¬ 
hof besitzt, die Vxßoutiou vollstreckt werden solle, eine Bestimmung, welche sich 
auch Andere zu Nutze zu machen suchten. Er stünde daher offenbar im Bloßen, 
wenn er die Verpachtung geschehen ließe, ohne daß er das Seiniqe erhalten habe. 
Seine Forderungen wären 6x eoütraotu und durch die Licent-Register l iquid; er 
hätte auch davon die Rechnungen, so weit es thunlich gewesen mit dem Attest 
von der Licent bereits vor vielen Jahren zur Beitreibung übergeben. Da nun 
der Magistrat und die Kämmerei durch die «wäicata Eines Königl. Hohen Ge-
neral-Directoriums schuldig erkannt worden, ihm die Eviction zu leisten, alle 
Reste beizutreiben und ihn für den etwaigen Ausfall zu stehen ebenfalls schuldig 
erkannt Mären, sie sich auch durch den Contract in Ansehung der besonderen 
Holzböfe selbst verbindlich gemacht hätten, so wäre er um so mehr befugt, nach 
dem Ooäie6 ?. IV , T i t . 8, § 6, sich des i'uris retßutiouiL zu bedienen; davon 
würde er nicht abgehen, und, sollte sich Jemand zur Pacht finden, würde er, kraft 
dieses Rechts, den Hof nicht räumen, sondern sich im Besitz desselben so lange zu 
behaupten wissen, bis alle seine Forderungen beigetrieben seien. 

Der Hofrath Spalding, welcher sich noniius der Kaufmannschaft w acti« 
legitimiret hat, protestiret wider die unternommene Licitation des puWM6u 
Holzhofes soieuuiter, allermaßen nicht abzusehen, wie, da die Sache in l i te be-
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, fangen, es möglich sei, denselben zu verpachten, Hmn Ho würden Diejenigen, 
welche ihre haben, pro tuturo weder Stätte—noch Wrakgeld 
geben, und m Ansehung der übrigen würde noch erst regulirt werden müssen, 

' wie die Abgabe einzurichten sei. Es liehe sich also zur Zeit üuranw tits kein 
p r i n c i M m einer Verpachtung festsetzen und die Kaufmannschaft würde sich auch 
ferner nichts oetruäirsu lassen, sondern es müsse bis völlig entschiedenem Streite 
die Verpachtung Anstand haben. Fahre dem ungeachtet die Kämmerei ä6 taoto 
mit der Verpachtung fort, so würde sie sich auch die Inconvenientien daraus 
imputiren. 

Da nun beide eoutraäiotioiüs dergestalt beschaffen, daß darauf nicht im 
Geringsten hat reflectiret werden können, zumal der Pächter Scherenberg die 
Pachte annoch schuldig und die von den Hofrath Spalding beigebrachte Voll¬ 
macht nicht von der Kaufmannschaft, sondern von ewigen Mvat is , welche die 
KaufManns-Mrbadunß (Gesellschaft, Genossenschaft) guten Theils nicht gewon¬ 
nen haben, ausaMsllt ist, so fft mit der Licitation begonnen und sortgefahreli 
worden, wie Holgt: ^-

Forst-Secretair Ulrich, in Vollmacht des Kaufmanns Knudt Olßen, die er zu den Acten 
gibt, bietet für den Stadt-Klappholzhof orun zwrtinsutÜZ und ohne Eviction der Privat-
Holzhtz« Thlr. 300 
oAriret auch dabei während der 6 Pachtjahre den Hof nach Möglichkeit zu er¬ 
höhen, mgleichen die Zaune auf eigene Kosten in baulichem Stande zuhglten. 

. . . . - 500 
jedoch 8nd eo eouMiouy, daß er den Hof, so wie er ihn bis dahin gehabt, be-
HWe, M d wegen der sämmtlichen Privat-Holzhöfe, inel. des Vanselowschen ihm 
die Eviction praestiret werde. 

Der Kaufmann Christian Friedrich Sänne unter « . Ulrichs Konditionen. . - 320 
Der Advocat Carl Samuel Hering offeriret unter den aä 1»,) bestimmten 

Conditwnen . . . : - 609 
Von nun an bieten, unter den von « . Wrich yerlautbarten Bedingungen, 

nur Mch dieser selbst und Sänne, in dem ersterer mit 350 Thlr. fortfährt und Sänne 
mit 425 Thlr. aufhört, worauf Ulrich mit - 430 
Meistbietender bleibt. Pun aber offerirt 

Scherenberg auf seine vorige Konditionen 8ud protsstMous - 700 
Weil sich kein weiterer I^«it«.n8 so wenig auf dem og,8um 8ud a als auf 

den 8ud b gefunden, so ist die Adjudication bis auf die Approbation des Hofes 
geschehen und dieses Protokoll unterschrieben worden. 

Mch geschlossener Licitation kehrt :c. Sänne zurück und offerirt - ?20 
auf die hon « . Scherenberg angegebene Conditionen und auf dem 0»8im a . . - 610 

Scherenberg protestirt hingegen, weil der Bot nach geschlossenem Protokoll ab¬ 
gegeben ist, inzwischen biete er jedennoch der Kämmerei zum Besten . . . . - 750 
bittet aber keinen weitern Bot anzunehmen. 

Dennoch geschieht es mit Sanne's Gebot von - ,760 
WMauf zwischen Sänne und Scherenberg ein lebhafter Kampf entsteht, in welchen 
die Concurrenten sich zuletzt mit Einem Thaler überbieten, bis Scherenberg m i t . - 1060 
schließt und „wei l ihm übel würde" wegen des ferner« Bots bis Morgen De-
lation zu bewilligen bittet, während Saune noch ein M a l und zwar . . . . - 1062 

M M bietet, den fernem Bot sich präcavirend. Damit wurde das Licitations-Protokoll geschlossen, 
IM mch, M i t Ocherenberg sich wegen seines Plötzlich eingetretenen Unwohlseins hatte entfernen 

müssen, war das Protokoll von Sänne allein unterschrieben. 
WN ' " Fortsetzung chen 18. November 47ü?. 
^W WaHdem sowol Sänne als Scherenberg zur Fortsetzung der Licitation wegen 
W Z des Hölzhsfes sich eingefunden, so ist dem erster« bekannt gemacht, daß Letzterer 
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M t t M seines Nxkidt i vom heutigen Tage 8alvo 8uo Mr6 auf der ersten Lici¬ 
tation annoch sich zu . . . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 1070 
erklärt habe/auch verlange, daß im Fall2c. Sänne darüber bieten sollte, derselbe 
M6äiaut6 M i n N6rit0 anzeige, ob er für sich oder uftiuwb sämmtlicher Holz-
Commercianten der Stadt geboten habe, daher er seine Erklärung darüber abzu¬ 
geben belieben möchte. 

Sänne erklärt, wie er zwar der Meinung gewesen, daß, da der gestrige Tag 
eigentlich pro wr iuwo lioitatiym» angefetzt sei, an selbigen auch nur allein die 
Licitation hätte geschehen müssen, und folglich weil er m Mo terwino M » liei-
ta.28 geblieben die Adjudication auf sothanes lioitum ihm competire. Indessen 
da er sich eventualiter gleich dem Scherenberg den fernern Bot reserviret, so 
wolle er, jedoch mit Vorbehalt seines aus gestriger Licitation erhaltenen Rechts, 
sich annoch einlassen und . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 1075 
offeriren, wiewol mit dem ausdrücklichen Beding, daß keine weitere Licitation 
veranlaßt werde, noch Statt finden möchte. Was die befiderirte Erklärung be¬ 
trifft/ so hoffe er, daß solche keineswegs von nöthen und es M M . 8ouawi 
gleich viel sein werde > da er solche Pacht für sich zu entriren willens sei und 
so viel Caution zu" bestellen erbötig wäre, als gefordert würde. 

Man hat hierauf den Comparenten bekannt gemacht, wie vermöge Osoröti 
M M . 86U3.tu8 desiderirt worden, daß von den Licitanten zmlächst und zuförderft 
angezeigt werden möchte, womit ein jeder von ihnen auf das Quantum der, 
licitirten Gefälle des Holzhofes Caution zu bestellen Willens sei. 

Scherenberg gibt hierauf seine Erklärung dahin ab, wasmaßen er so wie 
bei der bisherigen Pacht I000 oautioms ein Quartal des Pachtquantums Prä-
numeriren wolle, und ob er gleich solches bisher nicht Prästiret,' sondern der 
Kämmerei schon über 3 Jahre die Pension restire, so wäre dies doch nicht seine 
Schuld (?) sondern liege lediglich darin, daß er von den Hulz-Commercianten 
seine Befriedigung nicht erhalten könne; sobald aber desfalls die Sache in Rich¬ 
tigkeit sein würde, und ihn contractmäßig zu befriedigen angehalten würden, 
werde auch er prasktg.nää' zu prästiren nicht ermangeln. 

Sänne erklärt, daß er nicht allein bekanntermaßen mit einem eignen Hause 
allhier angei essen, sondern auch event. durch seinen Schwiegervater, dem Alter¬ 
mann Johann Friedrich Peters, alle Sicherheit zu beschaffen Willens sei, jedoch 
Haß ihm dagegen die Eviction MtionE des Wrak- und Stättegeldes von allen 
Privat-Holzhofen geleistet werde. 

Scherenberg bietet hierauf 8ud eaäsni oouäitioue der Evictions-Leistunq 
. . . Thlr. 1 ( M 

Sänne unter eben denfelben Conditionen . . . . . . . - 1082 
Scherenberg 8imi1it6r . . . . . . . - 1083 

und bittet sich noch Erklärung darüber aus, was unter Evicnons Leistung zu ver¬ 
stehen se<: ob die Kämmerei das Wrak- und Stättegeld von den Privat-tzolz-
Höfen, falls solches wider dieselben obüniret würde, sich reservire? oder aber, 
ob darunter' so viel verstanden werde, daß der Pächter für Ausnmchung dieses 
Punktes auf seine pkrieul, und wegen, der Privat Holzhöfe das eoNinoäuui 6t, 
äamMN allein übernehmen solle". Wenn dieses geschehe, und der Forst-Sekretär 
Ulrich Q0NM6 des Kaufmanns Knudt Olßen, sich solcherhalb erklärt, so refervire 
er ebenfalls, seine Erklärung abzugeben, inmaßen, ehe solches deutlich gemacht 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 46 
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wäre, er gestern sich darauf nicht einlassen können. Comparent ist dieserwegen 
bedeutet, daß die Intention nicht anders, als diese sei, daß die Kämmerei das 
Wrak- und Stättegeld von den Privat-Holzhöfen sich reservire und solches dem 
Pächter nicht mit verpachtet sei; indessen soll zur Vermeidung aller Weitläufig, 
keiten der 2c. Olßen als M g 1icitau8, oder dessen Mandatarms Ulrich, um sich 
positiv darüber erklären, annoch vernommen werden. 

Sänne bietet unter vorigen Conditionen Thlr. 1084 
Scherenberg Ä M l i w r . - 4090 
Sänne LiluUtbr - 1100 
Scherenberg Ämil i tsr - 1 2 M 
Sänne LimilitLr > - 1210 
Scherenberg bezieht sich auf feine heute beim HochEdlen Rache eingereichte 

Vorstellung ratione seines aus der gestrigen aäjuäieation erhaltenen Rechts in¬ 
gleichen ratione Mri8 retsutioiüs und wil l dieserhalb sein Recht warnehmen und 
insofern sich der jetzigen« Licitation begeben. 

Sstnne bleibet bei dem jetzigen Bot und reserviret-ebenfalls wegen seines 
gestrigen höchsten Bots comMtzutia und bittet, daß ihm der Holzhof entweder 
auf die eine oder andere Art zugeschlagen werde und hat übrigens dieses Pro¬ 
tokoll eigenhändig unterschrieben. 

Schluß-Verhandlung den W. November 1757. 
Dem gestrigen Dekrete gemäß stellte sich auf Vorladung, der Forst-Secretar 

Ulrich, um ihn von dem Kämmerer Kriegsrath Pott, unter Assistenz des Sena¬ 
tors Kohler (welche beide auch das gestrige Protokoll aufgenommen hatten) be¬ 
fragen zu lassen, welchergeftalt die nicht verlangte Eviction wegen der Privat-
Holzhöfe von ihm verstanden werde: ob die Intention dahin gehe,-daß die KäM-
merei sich das Stätte- und Wrakgeld von den Privat-Holzhöfen, falls solches 
wider dieselben obtiniret würde, zu reserviren und dasselbe besonders einzufordern 
befugt sein solle, oder aber ob darunter verstanden, werde, daß der Pächter dih 
Ausmachung dieses Punkts auf seine psrieul, mithin wegen der Prlvat-Holzhöfe 
das comiuoäuN et äanmum allein übernehmen solle? 

Ulrich, Q0iniu6 des Kaufmanns Knudt Olßen, erwidert: Er habe sein Ge¬ 
bot lediglich auf den Stadt-Klappholz-Hof ouiu PertiusutiiZ gethan, und unter 
den Pertinenzien verstehe er die beiden Slmonschen Höfe, nebst den Kielstätten 
und festgesetzten Wiesen. Er verlange keine Eviction wegen der übrigen Privat-
Holzhöfe, sondern da die Sache wegen des Stätte- und Wrakgeldes von diesen 
Höfen noch in l iw stände, so würde, aus den Fal l , wenn Na,Fi8tratu8 das 
Recht: Stätte- und Wrakgeld von dem auf denselben lagernden Holze zu fordern, 
obtiniren follte, solches lediglich der Kämmerei zufallen werde, ohne daß die 
geringste Ansprache an dasselbe von Seiten des Pächters gemacht werden solle. 

Der Magistrat reichte die vorstehenden Protokolle, — die,hier zur genauen 
Kenntniß von der Lage der Sache und der Folge halber eingeschaltet worden, 
— mittelst Berichts vom 6. December 1757 zur Camera RkFia mit der Bitte 
ein, wegen der Verpachtung des Holzhofes nach Hofe dahin zu reseriren, daß 
auf die von dem, Forft'Secretar Ulrich im Namen des Kaufmanns Knudt Olßen 
offerirte Pacht, und die von demselben gestellten Bedingungen :c. die Appro¬ 
bation erfolgen möge und demgemäß diesen der Zuschlag ertheilt werden könne, 

. l ' l 
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indem er die späteren, übermäßig in die Höhe getriebenen Gebote, der daran 
geknüpftest Bedingungen halber fallen ließ. Bei der Kammer verzögerte sich die 
Berichterstattung nach Berlin bis zum 13. März 1758, worauf zehn Tage später' 
am 2 I . März, der Bescheid erfolgte, daß der Antrag des Magistrats nicht ge¬ 
nehmigt werden könne> vielmehr eine erneuerte Licitation anzuberaumen sei, in 
welcher mit dem Bot des ;c. Sänne, das laut Protokolls vom 17. November 
a, xr . in 610 Thlr. bestehe, der Anfang zu machen sei, da solches die Continuation 
von dem ersten Bot sei, so durch den ic. Ulrich, Namens des^c. Olßen, mit 
300 Thlr. geschehen. Dieses Hofrescrivt ging dem Magistrate mit der Kammer-
Verfügung vom 6. Apri l 1758 zu. 

Ohne den Weg durch die Oamsra liszia zu nehmen, wie es nach der Vor¬ 
schrift hätte gefchehen müssen, berichtete der Magistrat, — wahrscheinlich der 
Kürze wegen, und um die Sache nicht wieder der Gefahr auszusetzen ein Viertel¬ 
jahr unerledigt zu bleiben, — unterm 20. April 1758 unmittelbar an das Königl. 
General-Directorium, daß er kein Bedenken getragen haben würde, den Befehl 
vom 23. März wegen Abhaltung einer abermaligen Licitation des Hohhofes so¬ 
fort zu befolgen, wäre nicht dem Rescript eine Schluß-CIausel hinzugefügt, welche 
die Intention nicht deutlich ausdrücke, weshalb er sich vorhero Declaration er¬ 
bitten müsse. Denn des Sänne lioituiu der 610 Thlr. gehe nicht/auf Ulrichs 
erste Offerte von 300 Thlr., und worauf er im Verfolg bis 430 Thlr. geboten, 
sondern auf den im Protokoll vom 17^ November 8ud 1a) prämittirten Fa l l : 
Wenn nämlich die Eviction-Leistung ratiouL des Wrak- und Stättegeldes von 
den sämmtlichen Holzhöfe der privatorum, jedoch exel. des Vanfelowschen und 
Schröderschen, und in gewissen Maße auch des Neümärkischen Holzhofes ver¬ 
schrieben würde und worauf der Advokat Hering mit 600 Thlr. den Anfang 
gemacht habe. Ulrich, im Namen Olßens, habe aber auf den Fal l d), wenn die 
Eviction des Wrak- und Stättegetdes von den Privat-Holzhöfen nicht mit ver¬ 
schrieben würde, sondern nur von dem Holze, so auf dem publiquen Holzhofe 
und den beiden Simonfchen Holzhöfen aufgesetzt wird, anfänglich 30t) Thlr. und 
zuletzt 430 Thlr. geboten. Hierüber müsse sich Magistratus Declaration erbitten 
und zugleich erfragen, wie es aä Interim mit dem Klappholzhofe gehalten werden 
solle, da es eines Theils gegen den 1. Ma i keine Möglichkeit mehr sei, die Lici¬ 
tation zu publiciren, und wenn selbige abgehalten, darüber die Approbation ein¬ 
zuholen, auch den Contract zu expediren, damit die Übergabe vorgenommen 
werden könne, andern Theils auch der zeitige Pächter Scherenberg sich wegen 
der ausstehenden Reste Mri8 r6t6nti0M8 bekennen wolle und bei der Königl. Re¬ 
gierung (der höchsten Provinzial-Iustiz-Behörde) bereits Klage erhoben habe, 
folglich, weil von dieser tsrnüiiun auf den 21. du^u8 angesetzt sei, nicht zu ver-
muthen stehe, daß gegen solche Zeit die Sache decidiret sei. Magistrats hält es 
für am besten, wenn, fo lange der Rechtsstreit mit den Holz-Commercianten nicht 
entschieden ist, dem zeitigen Pächter Scherenberg der Hof fürs erste auf Ein 
Jahr in Administration gelassen und mit demselben eine Convention getroffen 
werde, weil derselbe die beste Information hat und der Kämmerei Besitz dabei 
zu observiren vor Andern im Stande ist, wozu er sich meäiaute Mianwuto ver¬ 
bindlich machen müßte. 

Auf diese Vorstellung erging von Hofe eine Resolution (unterzeichnet von 
den Ministem Happe, Boden, Blumenthal) d. d. Berlin, den 4. Ma i 1758, wüv 
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r in Sr . Königl. Majestät lebhaftem Befremden Ausdruck gegeben wurde, daß 
der Magistrat zu Alten Stettin eine Administration des Klaftpholzhofes, und 
noch dazu den 2c. Scherenberg zum Administrator vorschlagen könne, da dieser 
doch, ob er gleich in seiner vorigen Pacht sehr viel profttiret, die Kämmerei in 
einen Prozeß verwickelt und rationo der Privat-Holzhöfe überdem die Eviction 
prätendiret habe Wie nun S. K. M. überall eine Administration des Holz¬ 
hofes auf keine Art und Weise gestatten wolle, so habe der Magistrat sogleich 
nach Empfang diefes einen kurzen teriniuuiii von 8 Tagen zur anderweitigen 
Licitation des qu. Holzhofes der Kaufmannschaft, ingleichen durch die Intelligenz 
und Zeitungen zu publiciren, solche Licitation Isßaliwr in der Art, daß die Pri¬ 
vat-Holzhöfe nicht mit verpachtet werden, vorzunehmen und mit dem licito des 
!c. Ulrich für den Olßen a 430 Thlr. den Anfang zu machen, auch das Licita-
tions-Protokoll sogleich nach geendigter Licitation der Pommerschen Oaineri,. 
lisFi«. zu übergeben, damit selbige solches zur weitern Verfügung nach Hofe ein¬ 
senden könne, und die Kämmerei nicht in noch größern Schaden, als sie schon 
durch den Scherenberg erlitten, gesetzet werde. 

Gleichzeitig erging, unter abschriftlicher Mittheilung der Vorstellung und der 
darauf ertheilten Resolution, an die Pommersche Kammer der Befehl, darüber 
zu wachen, daß der Magistrat den, in der Resolut, getroffenen Anordnungen un¬ 
verzüglich Folge gebe, damit diese so lange verschleppte Sache nicht noch weiter 
zum Nachtheil der Kämmerei verzögert werde. Vor Erlaß dieser Resolution 
hatten Zwischen-Verhandlungen zwischen dem Magistrat und Oauisra RßZia, so 
wie auch Berichterstattungen nach Hofe Statt gefunden, die hier übergangen 
werden können, um sofort zu berichten, daß in Befolgung des von Hofe empfan¬ 
genen Befehls — 

Am 24. Mai 1758 von dem Oamsrariu« aämiiugtrau», Kriegsrath Pott, 
ein neuer Termin zur anderweitigen Verpachtung des publiquen Klapftholzhofes, 
und zwar excl. der PrivatHolzhöfe abgehalten wurde, nachdem die Absicht dazu 
in gewöhnter Weise öffentlich bekannt gemacht worden war I n diesem Termine 
theilte 2c. Pott zunächst mit, daß der Bürger Johann George Heyn, als bisheriger 
Hauftt-Wraker und Aufseher auf dem Holzhofe, per Memorial gegebeten habe, bei 
gegenwärtiger Licitation es in die Wege zu leiten, daß er bei feiner Function con-
servirt bleiben möge, was auch g. M b . 86uaw mittelst Dekrets vom 23. b u M 
für billig erachtet worden sei. Hierauf sei bei der Licitation Rücksicht zu nehmen, 
was sich nach Anleitung des Licitations-Protokolls vom 17. November 8iid Nr. 3, 
wo dieser Punkt vorgesehen fei, von selbst verstehe; wie denn auch die in äieto 
protocolio prämittirten OonäitionW in 8a1vo st Vi^orß verblieben. 

Forft-Secretar Ulrich offerirt für den Stadt-Klappholzhof, incl. der beiden 
Simonschen Höfe und übrigen Pertinentien auf 6 Jahre fürs Jahr Thlr. 430 
reservirt sich aber dabei, daß während der Pachtperiode die Bewehrung sowol 
als auch die notwendige Verhöhung des Hofes auf Kosten des Magistrats be¬ 
werkstelligt werde, auch die auf demselben befindlichen Gebäude, wenn Haupt-
Reparaturen vorsielen, gleichfalls von der Kämmerei übernommen werden müßten. 
Als Caution erbiete er sich baar 500 Thlr. bei der Kämmerei zu deponiren, 
davon ihm bei Ablauf derWachtzeit, der Überschuß über das Pachtquantum des 
letzten Pachtjahres herauszugeben sein werde. Und da der Pächter für die 
Sicherheit der Gebäude und des Holzes mit einstehen müsse, so reservire er sich 
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per 6xpre88um, daß es lediglich von ihm abhangen müsse, wem er die Aufsicht 
des Holzes und der Gebäude auf dem Holzhofe anvertrauen wolle, um so mehr, 
da er den Aufseher aus seinem Beutel salariren müsse, daher auf das vom Ma¬ 
gistrate befürwortete Gesuch des :c. Heyn nicht Rücksicht genommen werden 
könne. 

Von Seiten der Kämmerei ist dem Licitanten entgegnet worden, daß rationk 
der Verhöhung des Holzhofes und der Bewehrung desselben man von den in dem 
ersten Licitations-Protokoll vom N . November a. pr. kundgegebenen Conditionen 
nicht abgehen könne, sondern solche allenfalls zur Decision des Königl. General-
Directoriums vorbehalten bleiben müßten, zumal auf eben diese Konditionen die 
heutige Licitation angeordnet worden sei, mithin davon in keinem einzigen Punkte 
abgewichen werden könne. 

Sänne bietet, unter Aneignung der Ulrichschen Bedingungen . Thlr. 432 
auf die Olßensche Condition gibt er keinen Bot ab. 

Der Notarius Bourwieg offeriret unter obigen Bedingungen des 
:c. Ulrich . . . . . .' ., . . . . . .' . . . ' . . . . . . 4Z3 
auf die Olßensche Condition aber gar nicht. 

Der Forst-Sekretar Ulrich zuletzt . . . . . . . . . . . . . 434 
Er erklärt, — nachdem die beiden anderen Licitanten sich des fernern Bots 

begeben haben, zum Schluß, daß er die nothdürftigsten Reparaturen, auch die 
Verhöhung des Hofes auf seine Kosten übernehmen wolle, worunter aber kein 
HauMDau begriffen sein dürfe. Da er nun plus lioitau» geblieben, so bittet 
er, i M die Pacht auf sechs Jahre zu addiciren. Er hat dieses Protokoll eigen¬ 
händig unterschrieben. 

Dieses Licitations-Protokoll sammt einem sehr ausführlichen Votum des 
Oaiuerarii aäuiini8traiiäi8 pro o0U8srvatioii6 Mr ium <Ävitati8, so wie auch das 
Erkenntniß der Königl, Regierung, welches den Anspruch auf das M8 rswutiom« 
den Scherenberg beim Gerichtshofe geltend zu machen versucht hatte, zurückwies, 
reichte der Magistrat mittelst Berichts vom 8. Jun i 1758 bei der Oamsrig. Itygia 
ein. Kriegsrath Pott sprach in seinem Votum, wol nicht ohne Grund die Be-
sorgniß aus, daß das Pachtstück durch die neue Verpachtung zum Präjudiz so« 
wol des Königl. als des städtischen Interesse gereichen könne, wenn die Holz¬ 
händler, die eigene Höfe haben, solches unter Fuß bekommen würden. Dies 
offenbare sich noch mehr daraus, wenn sie, nach dem Licitations-Protokoll, der 
Haupt-Wraker, wie bisher gebräuchlich gewesen, nicht ferner auf dem Hofe zur 
Aufsicht behalten wollen. Hangt das Pachtstück und derjenige, der zum Aufseher 
über das auf dem Stadt-Holzhofe gesetzte Holz von ihnen bestellt w i rd , von den 
Holzhändlern, welche eigenthümliche Höfe haben — und diese sind eigentlich die 
1ieita,ut08, so leiden nicht nur die Holz Lieferanten, so ihr Holz denen Kauf-
leüten anhero bringen, und die übrigen Kausteüte, fondern auch hauptsächlich die 
Kämmerei, jene weil sie unterdrückt werden, diese weil Niemand weiß, was auf 
dem Stadt-Klappholzhofe gestanden, und was die Kämmerei von den Privat-
Holzhöfen, wenn sie dazu die Berechtigung erhalten, zu fordern habe: denn be¬ 
kannt ist es ja, daß die Besitzer von Privat-Holzhöfen schon jetzt nicht allein ihr 
eigenes, sondern auch fremdes Holz auf ihren Höfen angenommen und sich dafür 
Wrak- und Stättegeld bezahlen lassen, gleich als wenn ês auf dem Stadt-Holz¬ 
hof gestanden; und was würde es in der Folge für eine Durchstecherei werden. 
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wenn sie erst durch Pachtung des städtischen Holzhofes ganz freie Hand haben 
und die Aufseher von ihnen abhängig sind. Gesetzten Falls, sie geben dem Li-
cM-Visitator freie Wohnung auf dem Hofe, so hangt ja auch dieser von ihrer 
Gnade ab, und wer leidet fodann darunter? Sie unter sich werden sich wol ein¬ 
ander zur Aufbringung der Pacht folcherhalb auf die Finger sehen, in Ansehung 
des Königl. und des'städtischen Interesse ingleichen ratiou6 der übrigen Com-
mercianten sowol einheimischen als auswärtigen treten Zweifel ein. Und daß. die 
Wrake Mbl ioum üä6iu behalte^ das ist des Magistrats Sorge. Die schädlichen Folgen 
einer derartigek Verpachtung muß, bei nur geringem Nachdenken, ein Jeder ein¬ 
sehen, der nur einigen Begriff vom Holzhandel hat und vom Zusammenhang der 
Dinge informiret ist Alle Hereidung der Wraker könne da nichts helfen, wenn das 
lortuus dieser Leute von den Holz-Commercianten dependiret; dem Wraker-Attest 
ist dann hinsichtlich der Güte des Holzes nicht mehr zu trauen, wenn es nicht 
unter des Haupt-Wrakers Aussicht bleibt, weil das gute Holz mit dem schlechten 
wiederum vermengt und vertauscht werden kann. Und gleichwol sollen nach dem 
Packhofs-Reglement die Wraker-Ättefte bei den Königlichen Kassen, und nach der 
Handlungs-Observanz bei Streitigkeiten der Kausteüte, hiesiger wie auswärtiger, 
als Beweismittel dienen! 

Der vorstehende Magistrats-Bericht rief das Hof-Rescript vom 22. Juni 
4758 hervor> vermöge dessen das General-Directorium die am 24. M a i gehal¬ 
tene Licitation des Stadt-Klappholzhofes annulirte und zugleich festsetzte, daß 
künftighin dieses Pachtstück niemals an einen Kaufmann, am allerwenigst aber 
an einen oder sämmtliche Hotz-Negocianten verpachtet werden soll. Wwsra, 
Kßßia befahl, auf Grund jenes Hof-Rescripts dem Magistrate unterm 10. Ju l i 
4758, dem ehemaligen Pächter Scherenberg die vom 1. M a i or. ab geführte 
Administrations-RechnunZ sofort und ohne Anstand abzunehmen, und denselben 
aus d M Hofe zu setzen, dagegen aber einen andern gewissenhaften, und der 
Sache kundigen Manne den Klappholzhof bis zum 1. Ma i 1759 zur Administration 
zu übergebeNi ,>Dieses, so drückte sich die Kammer-Verfügung aus, müßt 
I h r ganz o h n f e h l b a r und bei V e r m e i d u n g der schwersten V e r a u t -
w o r t u ng b i n n e n 8 T a g e n bewerks te l l i gen und den MniimstratorOni 
Uns zur Approbation anzeigen, auch zugleich berichten, wie viel demselben für 
seine Bemühung zu bewilligen sein möchte". Ferner befahl die Kammer anzu¬ 
zeigen: — 

1) Wie viel Privat-Holzhöfe gegenwärtig in Stettin befindlich und wer die 
Besitzer seien? 

2) Ob und welche Eigenthümer von Privat-Holzhöfen sich anheischig gemacht, 
das Stätte- und Wrakgeld dennoch zu bezahlen? 

3) Ob schon zu der Zeit, da der verstorbene Friedrich Schröder und nachher 
dessen Wittwe und Erben den Städt-Holzhof noch in Pacht gehabt, von dem 
auf den Privat-Holzhöfen stehenden Holze, Stätte- und Wrakgeld erhoben 
worden? ' 

4) Ob auf dem publiquen Holzhofe alles in Stettin ankommende und zu 
verschiffende Klappholz Platz habe und ohne Beschwerde der Gommercianten von 
da abgeladen werden könne'? > 

MM 5) Warum nicht der ftublique Klappholzhof vergrößert worden, da nach 
' V Einem Vorgeben dazu Gelegenheit genug, und allenfalls der Commerzienrath 



Simon seinom ContrM gemäß verpflichtet Gswesen wäre, seinen PriVat-Holchoß 
zu solchem Behuf und zum BesteW der Mmmerei wieder abzutreßm und denfMey 
zu retradiren? ~ 

6) Ob und warum der Magistrat nicht wider VW Anlegung der Mvat-
Holzhöfe zum Besten der Kämmerei gegründete Vorftellungen geHan, und — 

7) Wie viel bei den König! fassen verejdete W r M M wirklich M den, 
puhliquen HolHofe gehalten, würden? 

7 Der Magistrat Herichtete hierauf am 24. I M 1758, daß er den-Ment-Mtier 
Schröder als Administrator in Vorschlag habe, welcher auch euw WMttMioM 
Iteßia die Administration, übernehmen wolle; indessen "verlange d»er,selbe moMtÜch 
10 Thlr., wählend W K ü G M M den durch dm Urieg. gehenjmtey HssndM-
verkehr und weil während der Mntermonate auf dem Höhhgft WerhaM nMt 
Viel zu thun, sei, eine moMtliche HergütigWg von 5 Thlr. M j ^ G d M ^ ü W / 
was jedoch der GntscheilWg der E i y M M M anHelm gegehen kyerde. In , 
Bezuß auf îe.Heben FragM, lautete der Hericht deZ WagiftratK wie folgt: ^ -

Fragest. UaH H r g M i g eiMezpgenen WundWM^ ßeWhen zur H i t 1̂ 6, 
'oder m gewUW Maße 18 PribAHßWfe. und War: — 

1. Auf ber sogenannten Silber M W Wr H lHo f des WWsraM 
Vanselow, — VM dem weiter unten M Art. VM ber SiWrMese^ M Mehrere^ 

2. Des Altermanns Wmon Holzhof, welcher vordem mit zu dem publiquen, 
Klappholzhofe getzöxt unp erst W dex Wittwe Schröders M M z M M Zahre t M 
davon abgenommen und dem Simon überlassen worden A. , 

3. Desselben 3ter Holzhof dicht dabeî  wozu der Platz, ihm von, dem Wnigl. 
Gouvernement betz>Wigt unp verftatN Wrden> Mgeachtet der Wachte Platz, wie, 
Niemand beftrWn Hmn, H m , Stadt-Fundo gehört und yoriy HO Kyilkgk. 
Gouverneinent, bezw. her HMzir-FiMs,, kein, gegründetes MHt geWt. 

4. Des CommerMMM ScUöder HoMof neben dem vörWineloeten Si-
monschen Holzhofe, welchM Matz, oemWen Mchergeftalt vom KVnigl.. Gouver¬ 
nement beWigt und eingMüM w o r ^ wetchW es Merall gleiche, 
BewandMHat, wie. mit dem 3tM HiMynMen Host <I). - , ' ' 

5. KeMhen 2t^r HolzhoH. dem blBge,n gegenüber, wektM MaH grWen-
theils von dem zur puMqWn Meide im Mellen gchörigeu, G r W W M W vvy 
der dahin gchendeii Txift genommen, welcher vom Hönissh GouvernWent, otM 
Consens des Magistrats und der dawKer von S M n der LastaWMn Wrger 
erhobenen Contradiction ungeachtet, stngewiesßn ü M verstatM woMey. 

6. Des CommerzienrcltH Simon Holzhpf im Mellen, welchU Platz er von 
E. E. Rath mit ConsMs M» ApprobatiM der (jtMMH I^ßm M MHre 1?8^ 
erhalten hat und rechter Hand neben dem publiquen Kläpphotzhofe belegen ist. 

7. Des Kaufmanns Knudt Olßens Holzhof auf der Niederwiek, als der 
ehemalige sogenannte KMMärkiW: HMHpf, Welchen d r̂ yeHocheM MrKrath 
Mrich angelegt, hat> 

8. Desselbm 2terz HnlzM, dicht d M i ^ M M W einen WWnMW WaH ^W 
dem unstreitiI zur Stadt gHöOgen Flmdv'und dee vubliqWwUtrlche bbßommen, 
welcher ihm vchn W n M GoubDiMment gaW chHmg UM «Hne aW VßM 
H E. W t M Ms W U dM^ uM MHrKW 
tpG vor WMWdenM>WHM' eZn Hitkpfßn^ hstMW geHMW' fyeMer 
Zeit, wie des HöchMigen Königs Friedrich WGeljm, M j e M ^ M 
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erweitert und angelegt, dahin gesetzt worden, wie er dann auch einige Bürgen 
Haüser und Gehöfte dazu gekauft und die Plätze davon zu diesem Holzhofe mit 
eingezogen hat. 

9. Desselben 3ter Holzhof, auch auf der Niederwiek, welchen er von dem 
Insvector der französischen Colonie Reiffeit vor einigen Jahren gekauft. 

10. Des Altermanns Törnicke Holzhof, ebenfalls auf der Niederwiek, welchen 
Matz er von des Senators Bartels Erben erhandelt. 

11. Des Hofraths und Colonisten Kliftpel Holzhof, welcher Platz ihm auf 
dem Wacis vor dem Frauen-Thor vom Königl. Gouvernement verstattet wor¬ 
den ist. 

12. Des Kaufmanns Kuckerick Holzhof, wozu er den Platz in den Fortift-
cationswerken des Forts Leopold vor dem Frauen-Thor vom Königl. Gouverne¬ 
ment bekommen hat. 

13. Des Kaufmanns und Colonisten Iaques Derm Holzhof, welcher diesen 
Platz mit Consens des Königl. Gouvernements in den Fortisicationswerken vor 
dem Heil. Geist-Thor angelegt, und davon einen Theil an die Kaufleüte Peters 
und Sänne, ingleichen einen andern, Theil an den französischen Gerichts-Secre-
tair Ieanson zur Aufsetzung ihres Holzes abgestanden, so daß dieser Platz an-
jetzt 3 besondere Holz Höfe enthält. 

- 14. Des Senators und Forst-Secretairs Ulrich Holzhof auf der Oberwiek, 
welcher Platz zwar unstreitig zum Stadt-Fundo gehört, demselben aber ohne 
Vorwissen und Consens E. E. Raths vom Königl. Gouvernement überlassen und 
verschrieben worden ist*) . ^ 

15. Desselben 2ter Holzhof ohnweit des vorigen, gleichfalls auf der Ober¬ 
wiek, mit welchem Platz es eben die Bewandniß hat, wie mit dem vorigen*). 

16. Hat der Kaufmann und Colonist du Mart in oder vormals sogenannte 
Desseen einen dergleichen Holzhof hinter dem Olßenschen, vormals Neümärkischen 
Holzhofe und zwar in Grabow auf des Kossäten Dürren Hofe angelegt ̂ * ) . 

Frage 2. Nur allein die Besitzer der unterer . 2 und ö genannten Holz-
Höfe, nämlich der Altermanu Simon und der Commerzienrath Simon, haben, 
vermöge der a, Leuatu ihnen ertheilten Contracte, sich verbindlich gemacht, außer 
der ftipulirten Recognition auch das Stätte- und Wrakgeld von ihrem Holze 
der Kämmerei jedes M a l zu zahlen; und dem Inspector ReiffeW ist der unter 
Nr. 9 angegebene Hof nichts anders als mit dem ausdrücklichen Beding durch 
Hof-Rescript bewilligt worden, daß er das Stätte- und Wrakgeld der Kämmerei 
oder dem Pächter des vubliquen Klappholzhofes jedes Ma l , wenn er Holz bei 
sich aufstellt, entrichten soll, was denn auch die Schrödersche Wittwe und deren 
Erben von ihm, dem Reiffeit, und nachher von Olßen richtig erhalten haben. 

*) Über die Nlrichschen Holzhöfe ist in der Geschichte der Oberwiek, L. B. I I Th. Bd. V I I I , 
sehr ausführlich gehandelt worden, daselbst auch des Olßenschen Holzhofes in der Niederwiek 
Erwähnung gethan; wegen des letztern vergl. die Bemerkungen in diesem Bande. 

**) I n dem' Dottschen Concepte von diesem Verzeichnisse der Holzhöfe waren noch zwei 
angeführt: der des Kaufmanns Andrae jun. in dem erkauften ehemaligen Liebeherrschen Garten 
auf der Schiffbau-Lastadie; und der des Kaufmanns Schultze, der mit Bewilligung der Oan^ra 
L,sFia auf des. Schiffers Braunschweig Gehöfte auf der Schiffbau-Lastadie angelegt war. Beide 
Angaben find aber im Concept durchgestrichen, weil die Plätze nicht zur Aufstellung von Holz 
sondern zu andern Zwecken dienen sollen. 

'!.' 
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.^ge s. Zu her ZK M WedM Hchrhher HM SWMDhfitzhpf in 
PaM bekaul, My im M M I M , gah O gar Mey P r W - K M O DU 
erste, Welcher Hährenh GchrMers MHtzch entstanW, M her des Krjegsraths 
Pmfsesoss, Es ist zwar, wie ^ t y ßuM6 Mqgen̂  soMt jn herMieheyen Ver¬ 
stellungen dagegen remonstrirt Wochen, M i n unHr dezn SHHe HH HenWls 
v. MaMave hat sich der zc. Mnselpw her Mnst M ^oMer̂ ements zu erfreuen 
gehabt̂  und aller Widerspruch gegen W Porhabey H MgHssch gewesen, Ist 
erst der Prozeß ration6 des Wstk- unh HtMegeldes nzji Hey BeMexn her ftbrigen 
Privat-Hglzhöfe zu Ende geführt, hann wird aifch her Prozeß Piher hen MMer 
des VanselWschen Hülzhfifes wegen her rückständigen GeWren qngestrengtAerhen 
MenV OiernM ist zu her Z O / M hie Wtwe Gchröder dM Mht-KMphMof 
in Mußt gehaßf, auch her MWfMsche HoDof angelegt Md oh ŝeH hMenMegen 
Mnrt reMsinstWt Wh has MMe- und MakMH geföpherj Mrhßss ist, so hat 
eß, wM hje Zahlung yerw ĝer̂  Mrh^, M Mag.e khunnen Mssess. T>er PWeH 
ist Mch hurch gWchenHMeich Mßen henHchrMschen^M 
KltufufM DHen hMhiHt wördeif. ' M HhnWrej ist ßej hiMn 
sofern wesenDch heHeMt, als hp SchrhhersHM Wen die Ha 
wHche ihre ^MfseM M OHenD EoM MgMe^en Altße, Wh heHn ZaMng 
nach dM MsfM Heß weg/n hes M W - uH WrMeMß schwchenhD UechM 
strches regutiren Dollen^ Die BMen HriyatHMMfe' sich HeW Men I l b M 
her Schröderschen Mchtperifide, ußd nDhem hie M M e GchrHer unh Heren 
Hohn, der jetzige HoHnerWraH GchMer seW PrMt-ßqNM gnMegt unh 
hie Plätze häzu PM K^njaI. GoHertseufent erMrHn HaSess, grMen MeD aM 
während Scherenberg's Pachtzeit entftanhen, und wird eben jetzt wegen AstUung 
hes Wra!k-' und GMegeldes mjt HM Pesitzern her̂ Hen MtzH>ertftef, obgleich 
h;e PeiMichtuW M Leisrunß hiesê  U M ^Mst 
für 

Krage 4- HH PeanMrtung ^hlHr Uage bezieht Hch MagjstrMß auf Heß 
KandnMers, PaMysar ^WNessMg, MZ hex ZerhMH, HM alles î.er ankomMende 
Wh WchlG Mtz M W , M r n M H u f M zinh W W W ZeWen Hzrh, zu¬ 
mal wenn man erwägt, daß, nach Abzug hesjenigch MaHMzetz, DeWs die 
heHey GiWyn auf H M Höfê l MfsHen^ hgß QgMtM her HrHen Holz-
MmMHianM'hei Weitem fy M l nfMMrWt, gls n«W HeM pH her Wnigf. 
McMt llufgestellten HMtsMs-^Mnto D M ^ nHt M MhenIen hes Yieten 
Holzes, so Hne auf Heu HMMtzhstf M kMUM, B ^arZuf 
steht, ^gleich Mher veDhen Mh pMchifft Wh. MoLen hje HoHDchoziaMn 
hurch hch LanMeMrZ Heinmann P M den HaHwM M M , HM hie Hgt^a-
Msche DermeMug HM« h. h.: W dM' puMquM MaPphpMofs Hrpße dem 

h^'MHHnDen H H ^ ^ M u M Genüge MsteH so ist Has ein 
HM ^onWvMe, hei 'her MqgistraMs gchört Werhen Mß. 

Fyzge h, ,(>M6rß. Heßia <Mrh Wr «chMeyuM hes zetzt HWeMhen ProzeM 
njeMlz MuZW Wen, M M MHoH-DpW^MM^^^M^ DesMerde 
geWWt wyrdess, W M D M A M M g hBHMs M hem Mliquen UapP-
tzpMW njchj H M HMÜH HMnhM. Pieje MHWhe W M jetzt entstMm, 
WKeM hje Mi^atMfe M ^ W I ^ M / He MttztWMkeit deMben 
reMfertzgen, ^ ZinDßrwWj, M Hch MD M PeWDMUD her Zahlung her 

Landbuch von Pommern; Th. ll, Bd. IX. 4? 
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Gebühren loszusllcjen. Allenfalls kann der Stadt-Holzhof, wie der Balthafarsche 
Siwationsplän nachweiset, noch halbmal so groß gemacht, und wofern es nöthig 
wäre, von des CommerzienratW Simon Holzhof noch ein Theil dazu genommen 
werden, weil dieser vermöge Contracts gegen Erstattung der darauf verwendeten 
Kosten solchen Theil abzutreten verpflichtet ist. 

Frage 6.^ H.ot3, «lluriaß sind voll von Verhandlungen, die Privat -Holzhöfe 
betreffend und wegen verweigerter Entrichtung des Stätte- und Wrakgeldes, wie 
vielfältig deswegen querulirt und wie viele Prozesse dieserhalb geführet, aber 
auch wie wenig Magistratus darunter hat reüssiren können, da es sogar soweit 
gekommen ist, daß, als Mäieaw zur Execution gebracht werden sollten, solche in-
hibiret und Magistratus vom Königl. Gouvernement in <NU8a contra die 
Schrödersche Wittwe moäo deren Erben ausdrücklich durch ein Anschreiben 
desselben bedrohet worden ist, daß sofern Execution verfügt werden würde, dem 
OaMyfM« aäimm8tra,Qti sofort militärische Execution ins Haus gelegt werden 
solle. Indessen hat es auch seine Richtigkeit, daß Magistratus von Anlegung der 
Meisten Privat-Holzhöfe erst dann Kettntniß erlangt hat, wenn vom Pächter des 
publiquen Holzhofes wegen verweigerten Stätte- und Wrakgeldes Klage geführt 
wurde. Die Privathöfe waren m M n zur Zeit, als Magiftratus von ihrem Da¬ 
sein Kunde erhielt, vollständig eingerichtet und im Stands und folglich nicht 
mehr 168 iiitsßrg., weil die meisten, ja fast alle insgesammt, von den Festungs-
Behörden, vom Gouvernement, oder sonst bewilligt, angewiesen, gestattet und 
contractlich verbrieft waren, guten Theils selbige auch innerhalb der Festungs¬ 
werke dergestalt situiret und verborgen sind, daß man sie nicht einmal gewahr 
werden kann. 

Frage 7. Gegenwärtig sind auf dem vubliquen Klappholzhofe außer dem 
schon genannten Hauptwraker George Heyne, 4 Wraker angestellt. Alle 5 sind 
bei der Kämmerei an Eid und Pflicht genommen. Da die Wraker von den bis¬ 
herigen Pächtern des Holzhofes jeder Zeit den Königl. Kassen zur Vereidung 
präsentiret worden sind, so läßt sich voraussetzen, daß dies auch in Ansehung 
der gegenwärtig angestellten 4 Wraker geschehen ist, obwol es mit Gewißheit 
nicht behauptet werden kann. 

Ob Nauwra N s M die beantragte Anstellung des Licent-Visitiers Schröder 
zum interimistischen Verwalter des Stadt-Klappholzhofes genehmigt hat, geht aus 
den vorliegenden Äcten nicht hervor, die von hier an unvollständig zu sein schei¬ 
nen. Sie enthalten nur mit Bezug auf die Administration des Holzhofes die 
Abschrift eines Höf-Rescripts vom 21. September 1758, womit der Königl. 
Kammer, eine Vorstellung des Kaufmans Scherenberg zugefertigt wird, in welcher 
er um Übertragung der Verwaltung des Holzhofes wiederholentlich bittet. Von 
diesem Rescript befindet sich eine weitere Abschrift in den Acten das Magistrats, 
von dem dieselbe unterm 24. October 1758 lediglich aä ^.cw geschrieben wird. 
Es hat den Anschein, daß der Hölzhof eine Zeitlang vom Hauptwraker Heyne 
verwaltet Wochen ist, denn dieser ist es, welcher der Kämmerei am 9. Apn l 1759 
anzeigt, daß der Holzhof mit ßeü und Stroh belegt werden solle, was muthmaßlich 
auf Anstiften her Holzhändler g W neues Motiv zu Weitläu¬ 
figkeiten Zu hahen. Es waren zwei Proviant-Bediente des Feld-Kriegs-Com-
missariäts ivelche angeblich auf Befehl des Gouvernements den Holzhof zu jenem 
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Zweck in Anspruch genommen hatten.' Der Magistrat W r t wegen dieser eigen¬ 
mächtigen D ispMion M e M 10., Apr i l ^ ^ 5 9 Beschwerde nicht blos bei der 
Königl. Kriegs- und Domainenkammer, sondern auch bei dem Gouverneur, Herzog 
von BraunschweigDevern, da es unmöglich sei,, das auf dem Hofe stehende Holz 
wie verlangt werde, fortzuschaffen und anderswo unterzubrMgen;überdem kämen 
täglich mehrere Holzstöße an, welche bei dem voMändig gesperrten Commerz, in 
Ermangelung von Schiffen im Hafen, nicht verladen werden könnten, daher noth-
wendiger Weise auf dem Hofe untergebracht werden müßten. Der Herzog ant¬ 
wortet dem Magistrate unterm 14. Apr i l 1759, daß der Befehl zur Anlegung 
eines Heü- und Stroh-Magazins auf dem.Stadt-Holzhofe nicht von ihm aus¬ 
gegangen sei, vielmehr habe er dazu die Gustavischen Werke (an der Südseite der 
Festung bei der Oberwiek) anweisen lassen. Die Königl. Kriegs- und Dontainen-
kammer sei es gewesen, welche gegen die Verwendung jener Werke.zu.dem gedachten 
Zweck Einwendungen, und zwar mit Recht, erhoben und, in Ermangelung einer 
andern Gelegenheit am Wasser, den städtischen Holzhof dann ausersehen habe, 
in Betracht nämlich daß das Hinauf- und Herunterschaffen von 18-^20.000 Centner 
rauher Fourage nach und von den Gustavischen Werken an Fuhrlohn an die 
1000 Thlr. kosten würde. Der Herzog fowol als lüaNsi-a lißßill, waren beide 
der Ansicht, daß ein Fortschaffen des Holzes vom Hofe gar nicht in der Absicht 
gelegen habe, weil nicht nythwendig, es handele sich nur um das Perrücksn 
einiger Haufen Holz auf andere Stellen, um Raum am Strom für die Fourage 
zu gewinnen, die demnächst auch verladen werden sollten, um Oder aufwärts 
den im Felde stehenden Truppen zugeführt zu werden. 

I m Juni 1759 sieht man Scherenberg wieder auf dem Holzhofe. Es 
geschieht bei Gelegenheit einer am 27. Juni zu Protokoll abgegebenen Anzeige der 
Haus-Schlächter, daß sie jetzt in dem Mellen wegen des hoch angewachsenen 
Wassers ihr Vieh nicht treiben könnten und 'daher genöthigt wären, dasselbe über 
den Stadt-Klappholzhof zu treiben. Da der Hof z. Z . nicht vermiethet, sondern 
dem vorigem Pächter zur Administration überlassen sei, so bäten sie, ihnen die 
Erlaubniß zur Benutzung des Hofes in der angedeuteten Weife zu ertheilen, 
auch festzusetzen, was sie dafür an die Kämmerei zu entrichten hätten > vor der 
Hand aber an den 2c. Scherenberg die Ordre zu erlassen, ihnen nicht hinderlich 
zu sein. Die Umstände welche den Kaufmann und vorigen Pächter Scherenberg 
auf den Holzhof zurückgeführt haben nachdem durch Hof-Refcript geboten worden 
war, denselben nicht zum Administrator zu bestellen, lassen sich und aus den in 
dieser kriegerischen Zeit lückenhaften auch aus fpäteren Acten nicht ersehen; es 
waltet darüber ein gewisses mysteriöses Dunkel! ., 

Am 16. Ju l i 1759 erbietet sich ein Lastadischer Bürger, die^Vrasnutzung 
der zum Klappholzhofe gehörigen Wiese für dieses Jahr gegen 5 Thlr. Entschädigung 
zu übernehmen, wolle aber die Kämmerei ihm die Wiese auf mehrere Jahre über¬ 
lassen, denn offerire er eine jährliche Miethe von 6 Thlr. Bei dieser Gelegen¬ 
heit erfährt man, daß, weil die Wiese im Jahre vorher nicht gemähet worden 
das stehen gebliebene Gras den jungen Ausschlag ganz erdrücke, daher die Wiese 
die nur ganz grobes Schnittgras gebe sich in verwildertem Zustande befinde, 
sodann betrage ihr Umfang keinesweges den von 2 Hauswiesen ̂  wie er sein 
solle, sondern höchstens den von Einer Hauswiese. Wer von den Nachbarn 

47* 
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M an den W r W t t c h W W M M 2 WtzM F e M d ^ W atigeetM 
Wird in dett A W n i K M M c h oaaeM besagen sie, daß, Mtzvem sich noch 
tttehrere PächtMtzaM für öie W W M M M , darunter üuch ScherMeH, 
M M üM Z4. Jul i eine Acitaiibü Gtatt geftwben> bei welcher öeA Brccker 
WeHrich MbdelhllW iintz V̂ m BäMineifier IVtichiM Gchhvh für bus VM 
ihnen ßWeinschäfttich aNe'ßeVM MeistgebA ööii Iß Thlr. die Miest auf das Fahr 
1739 M c h l W n w ö r « sei. 

SHerenVetg ist älfb AdütinistWör des Stäbt-Kläpphötzhöfes. WähWd 
eines LMruMs M Iührck sprechen die Arten ckcht bön seiner VertvaltüttZ. Daher 
könnte Matz schließen, daß Aeft ordnungsmäßig geführt wWen sei. I M M r e 
1763 erßiöt sich aber, baß er M ewige Jähre Mit der Rechnungslegung über 
EWHMe M AusMe M RüOand geblieben ist. Magistrat verfügt am 3. 
SHMbet 1765 ätt oie KäckMrrei, ein Mötiitöruim an Scheretiberg zu erlasseü. 
Dies Mchieht sofort unter drMfelben Mtück mit der voM MagistrM hitizüge-
fußten NnörbMng: ber Administrator hübe die Rechnung von den HMptwraker 
M ilnteMreiben zu lassen. Es Muß eingeschaltet werdett, daß die MMckerei 
in der Person des SeMbrs ^3äüti eineli lteüen ( iM^raM» KMimÄrMs erhalten 
M . Weil SchMntzerZ am 24. Ottöbet 8er AüssoröeruM vvck 3. September 
ttoch nicht Gettüge OAeMet hat; wird et an diesem Tags von der Mmmerei 
MWerh üno st geschieht es Mhrend des W in tM 17W17W zu Wiederholten 
Malett. Endlich verliert deV Magistrat die Geduld Wd Wdigt beM saüm-
selWn Verwalter am 14: Aprit 1766 ün, duß> WeM nüntnehr nach AVMüf von 
8 Tagen die RechnungslegünH nicht eMWcht sch ExecMön Wen ihn versüßt 
OerdeR M H ic> M l i c h M 30. Mai 1?tz6 Mcht Gcherenbetß M i Nach-
WeifWaen ein, i i äMH — 
. ^. /DeHnätivn bes Holzes, so auf. dem Stadi-Msipphölzhöfe,, dessen Funöätiön gemä§ lm 
Mno 1765 üüfgesttzt, vavttn ttiiebdr verschifft nwrden und lvas er ün GetVe eingetrügen hat; und — 

L. DeMät ion derjenHen VortheN, so der Stadt in tzAsein ftmM 1 ?63strn MMnisträtiönZ-
Führe aüßex der Funhatiön d>s KlaPphylzhofes durch sein Uemützen und ftine Sorgfalt zu 
Theil geworden smd> bestehend in Nemisen-Miethe, Stüttegeld für Steinkohlen, Brennholz «., 
Kielgeld, Kärtenmiethe. . 

Die Rechnung ergibi: Einnahme. 

DefiOlltiöÜ 
T h l r . gr. P f . 

IM 10. 1t 
h g Pf 

W l d . I M 1 0 . 1 t 
S t ä M t z e l d . . ^ . . . . . . ^ . . 1 4 0 . —. 4 

D e s i g n a t i o n L . . . . ^ . . . . . . . . . . . . 3 6 0 . 7 . 3 
S u c k m a . . . . 

H a u p t - S u m m a i n c l . d e r R ü c k s t ä n d e . . . . . . . . . 
Da rau f haften an Ausgaben, insonderheit Wraker-Tractement 
Reines Einkommen i m Jah re 1765 . . . . . . ^ . . 

630. 18. 6 

Mrkstände. 
^hlr. gr 

60. ^ 
38. 18. 11 
2. 2. — 

101. 18. 8 
732. 13. 2 
169. 19. 6 
562. 13. 8 

GewültigM Ättstvß n imm Scherenberg an der BestimmMg> seine Rechnungen 
von dem Gaübtwraker ntit unterzeichnen zu läfftn. Er anerkennt so wenig Men 
HMptwmker, «als". suA er, ad ^eti8 rdnstrt Nobü. 8MKW8 emen unerkannt, 
noch habe anerkennen wollen.(?)> M M auch bie verlaüMe Subscription in diesem 
Pässu von eineM Menschen, der diesem Werke nicht Mvachfen, nicht nur WZ 
Lächerliches als vielmehr ins Berdächtigende füllen ditrfVe. Nnd da ich eben 
nicht gemeint bin, mich ratioiw der Wrakers Subfrription in diesem pa88ii ebenso 



MttH lächerlich M vmbWGiF «Hett ztt AM«) jo bleibe es Mer lobsamek 
KämmWt WheimMM, M Wfelbtz den ans ^ein Hvfe wchnwöm Wmker z M 
Gaüpttoräker Mitett> zu« Mtetfchrtft meiner Rechnung, die er nicht verfteP, 
sütörisiren Mb tzitiren lassen wolle oder Nicht. Ich Meines Tyeils bin es M 
thw nicht gemeint! Oie Kämmerei HM von dem Mminifttlltor des HolMfts 
veMttgt, baß er von 1766 an mit Ablauf eines ftdm VierteljHrs ewe Mch-
weisuny übdt Eittttahme und Ausgabe einreiche. Dieser BeftimmütG die doch 
ganz an ihrer Stelle war, und von einem ordnungsliebenden VerwMM und 
gewissenhaften Manne sofort befolgt worden wäre> fügt sich ScheMberg nicht; 
es muß ihm EMMon angedroht werden» und er läßt es auf Vollstreckung ber-
selbm ankommen. Dies führt ihn am 3. Juni 17ß6 zu einer Beschwerde beim 
MarjistMt über das von der Kämmerei> insonderheit vött dtm OäNsrÄrio aä-
Mu iMMt i Pauli gegen Hn eiützeschlugenê V^̂  Ws er sine aus Petsstt-
licher Attimosttät entspringende Chimne nennt. 

Nach derMchnnng vsn 1763 waren an wiMcher Einnahme > exot. der noch 
Nicht eingezogenen Neste> nach Abzug der AusWhen (Siehe oben) 460 Thlr. ZI A 
an die Kämmerei abzuführen. Dies War am 31. October 176V noch nicht gefchchen. 
SHerenberg wird daran erinnert zugleich an GinsendMg der DesigüntiM für ws 
dritie Duartal 1768 md ün Einzahlung das dürnus sich ergebenden GeldqUim-
tüms^ Diese Erneürwttg geschieht von Seiten des Kämmerers Pauli, gestützt auf 
bie bisherigen ErfHrungeN j in gemessener, geschäftsmäßiger Form, mit dem 
Hinzufügen/ das die Erledigung dieses Monitoriums binnM 3 Tagen 8üd HMM 
tzMoutwüiL erneuert werde. Scherenberg beschwert sich beim Magistrate. Er 
Nennt des verfolguMsichtigen Kämmerers Benehmen ihm gegenüber „intolemM" 
Üttd bittet, dessen > „gegen ihn zu itttendirende Rache und ProstiAtiyN Eitthntt 
zu thun, ihn zur Ordnung zu verweisen, und aller Chimnen wider ihn sich zu 
enthalten, damit er dieses gewaltsamen Verfahrens halber Nicht Ursache habe, 
Phertt Orts Beschwerde Zu führen. Diese Eingabe vom 3. November 1766 
bleibt beim Magistrate drei Monate lang unerledigt liegen. Dam erhält 
Scherenberg am 17. Februar 1767 den Bescheid» daß er sich den, inOberM-
stimmunH mit dem Magistrat getroffenen, Anordiungen der Kämmerei in B M g 
auf die Verwaltung des Swbt-Holzhofes unbedingt zu fügen, insonderheR M^r 
auch in seinen Berichten und Vorstellungen der ungezogenen Schreibart, Ne bei 
ihm Zur andern Gewohnheit geworden zu fein scheinê  sich zu enthalten habe, 
entgegeiWsetzten Falls Würde seine Bestrafung die unabweisbar̂  Nsstzwettvig-
Kit sein. ^ . 

Hierauf Scherenbery's Beschwerde bei der Pommerschm Regierung, dem 
höMM Gerichtshöfe des Landes, Ms ber man erfährt^ daß ein Prozeß wider 
Ne Gtettinfchen HvlzhäMer schwebt, ohne daß kl<m wird, wer denseNen angeftreUßt 
hat, vb der Magistrat, oder Schermberg, noch in seiner frühern Eigenschaft nls 
Pächter des OtadtHotzhvfts. An der Oeschwetbefchrift führt ScherenberD an: 
im Monat Mai 1766 seien es schon 8 Jahre gewesen, daß er die Verwaltung 
des Holzhofes geführt und die Ordnung auf demselben aufrecht erhalten habe, 
übet so viel Nerbruß und W N Kränkung, Me ihm in den Atztvettzangenen 8 
Monaten zugefügt worden, habe er in jenen 8 Zähren nicht erlebt (nämlich üüter 
des frühern Kämmerers Pott Regiment), was alles darin seinen GttwG habe, 
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nter copeylich er Befügung 
die Pommersche Regierung 

ämmerer Pauli „den aller-
nichts zu inno-

zu laßen, um so 
D is Us 

daß er sein Recht wider den Magistrat (in dem angeführten Prozesse) zu vetthei-
digen suche, und weil er nicht immer sich dem Willen des Kämmerers und dessen 
Eigensinne unterwerfen könne, Pen Ausgang des Rechtsstreits müjse Magistratus 
abwarten und bis dahin ihm die freie und ungehinderte Disposition des Holz¬ 
hofes gelassen werden, und darum bitte er, in diesem Sinne an den Magistrat 

Pauli zu verfügen, und Letzteren anzube¬ 
fehlen, sich aller Turbationen wider ihn zu enthalten. Unter copeylich er Beifügung 
der Beschwerdeschrift des Scherenberg erläßt dann auch i P s c h R i 
unterm 9. März 1767 an den Magistrat und den 
gnädigsten Befehl, äurauts proc.688u mit denen Holz 
viren, sondern dem Supplicanten die geruhige z ß , s 
mehr, als ihr üuita Ute eine richtige Berechnung prätendiret. Das ist Unser 
Wille" :c. (Unterzeichnet vom Präsidenten v. Keffenbrink). Darauf Bericht des 
Magistrats an die Königl. Regierung vom 1. Apr i l 1767, der also lautet: ^ -

Allerdurchlauchtigster. :c. Auf das unterm 9. März o. aä iuMut ian i des 
Gegners an uus ergangene Mauäatum zeigen wir allemnterthänigst an, wie der 
Gegner psr luPcHtmu vom 2. Juni 1758 Mit dem Anspruch auf das M 
rstßutioms abgewiesen worden/ und es ist daher eine unzulässige Dreistigkeit von 
demselben, wenn er sich contra Mäicaw weiter in die Klappholz-Hof Sache 
immifcirt und die Kämmerei offenbar zu hintergehen suchet, inmaßen er die 
Gelder hinziehet und der Kämmerei nicht abliefert, die Arbeitsleüte und die 

^ Holzhändler vom Hofe vertreibt, nicht einmal richtige Quartal-Designationen 
mit Benennung des tsriumi a Wo 6t aä ^U6w einliefert, noch folche vom 
Wraker attestiren laßen, ja überhaubt alles in Confusfon setzen und sich eine so 
willkürliche Administration mit Ein- und Absetzung der Leute anmaßen wil l , als 
wenn er mit seinem Eigenthum wirthschaffte M d Niemanden Rede und Antwort 
zu geben hätte. Wir haben seine Administration nicht verlangt, er immisciret 
sich von selbst, geriret sich pro HäuiwiLtratorO st ä6C6iit0r6> und ehe er nicht 
mit Gewalt vom Hofe geschmissen wird, gehet derselbe nicht, die Mäieata sind 
ihm unverständlich, bis sie an seiner Person realisiret werden. Es hat derselbe 
nach seinen eigenen Quartal-Designationen pro 1765 nach Abzug der Ausgaben 
460 Thlr . 23 gr. in Händen, und pro anno xraßtsrieo ebenfalls den Bestand 
der baar gehobenen Gelder noch nicht eingebracht, vielmehr klagen die Wraker, 
daß sie kein Geld von ihm bekommen können, folglich ist seine Wirtschaft 
wtoiWabis. Auf seinem Hause am Kohlmarkt*) sind 3500 Thlr. Schulden ein¬ 
getragen**); Caution hat er nicht gestellt, und also ist gar nicht begreiflich, 
wie uns ein Mann ooutra Mäicata zum Häiuiui8trat0r6 aufgedrungen werden 
soll, bei welchem wir gar keine Sicherheit haben. Auch während seiner Pachtzeit 
hat der Scherenberg keine Caution bestellt, sondern nur Pränumerationen der Pacht 
versprochen, und auch diese ist nicht präcisiret, sondern es ist derselbe so viel 
jährige Pacht rückständig geblieben, folglich kann ihm hierunter nicht nachgesehen 

^Früher wurde die Lage desselben in der Grapengießer (obere Schulzen) Straße an" 
gegeben, 

- ^ ) Davon gehörten 2500 Thlr. seinem Stiefvater Schumann und seiner Mutter, 400 Thlr. 
dem Petriftift. 

I! '" 
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werdett> sonst würde gar nicht mehr aüszufinden fein. M r können diefes 
Mandat nicht mit denen acti8 conciliren, denn wenn in felbigen der 8tg.tu8 eou-
trovswias eingesehen w i rd , so kann es unmöglich dergestalt <ausfallen. W i r 
prätendiren freilich nach Ablauf der Pachtzeit Walpurgis 1758 da' er sich Mo 
äktkütors gerirt hat, Rechnungslegung, ingleichen die Annulirung des neuen Pacht-
Eontracts, und sodann während feiner Pachtjahre Berechnung, aber daß er pro Z'uturo 
sich mit dem Stadt-Klappholzhofe befasse, verlangen wir gar nicht> und können es 
auch nicht zulassen, weil der Gegner nichts als Unordnung macht und die ein¬ 
gehobenen, der Kämmeröi gehörigen, Gelder zu verzehren gedenkt. Es ist die vom 
Gegner prätendirte fernere Administration auch gar kein Punkt, so zum Reßort 
E. K. M . Hochpreislicher Regierung, fondern weil es aä 06ooQ0Vioa, und also 
vor die Königl. Kriegs- und Domainenkammer gehört/indem er mit dem M w 
rktslltionis abgewiesen ist, fo hat solches mit dem andern Prozeß keine Konnexion 
und wir wissen nicht, wie diese Verordnung dem Gegner hat ertheilet werden 
können. Wäre er bei der Königl. Kammer mit der Unwahrheit aufgezogen, daß 
er Caution geleistet habe, wie er es in der Vorstellung ay E. K. M . Hochpreisliche 
Regierung gethan, fo würde die ihm fo was nicht Paffiren lassen; und da 
c!am6ra Ii,6ßia vom Verhältniß des Stadt-Klappholzhofes zu den Königl. Kassen 
genau informiret ist, auch davon was wir wegen der Quartal-Designationen mit 
dem Attest des Wxakers zur Iustification der Kämmerei-Rechnung erfordert haben, 
und was für UnterfchlM vom Gegner intendiret worden sind, so halten wir 
uns versichert, daß ^ ü i k r a ItsAig, unser Verfahren um so mehr apptobiren werde, 
als p6r N68er iM des Königl. GeneralHirectoriums feststeht, daß dem Scheren¬ 
berg die Administration nicht gelassen werden soll. Wir bitten daher allerunter-
thänigst: das Mandat vom 9. März e. wieder aufzuheben und den Gegner 
anzuweisen, daß er nach dem luäicato vom 2. Juni 1758 sich des Klappholz¬ 
hofes enthalten, und allenfalls wegen fernerer Administration bei der Königl, 
Kriegs- und Domainenkammer vorstellig werden müsse. 

Ob Seitens der Königl. Regierung auf diesen Bericht ein Beschluß gefaßt 
worden ist, geht aus den Acten nicht hervor. Dagegen enthalten sie ein Schrift¬ 
stück vom 5. Ma i 1767*) > aus dem erhellet, daß der Magistrat den Beschluß 
gefaßt hat, den Scherenberg von der V e r w a l t u n g des Holzhofes ohne 
Weiteres zu entheben,'nachdem derfelbe> -^ bei Gelegenheit einer Anfrage 
des Kaufmanns Buyrette, ob er eine Quantität Steinkohlen, zum Betrage «von 
230 Last, auf dem Stadtholzhofe könne lagern lassen, und ev dieferhalb zunächst 
an Scherenberg wegen des Lagerplatzes verwiefen wird, — erklärt hat, er habe sich 
9 Jahre Mühe gegeben, den Hof zu administriren, bekümmere sich aber von jetzt 
an nicht mehr darum, und wolle es im 10ten Jahre einem Andern überlassen, 
der es sich in Gottes Namen, auch versuchen möge. Die Berhältnisse, welche bei 
Scherenbergs Administration obgewaltet haben, sind, um es noch ein M a l zu 
sagen, in tiefes Dünkel gehüllt, Has sich aus den Acten nicht aufklären l i M ja es 
läßt sich nicht einmal eine Vermuthung darüber aufstellen; eben so wenig Mährt 
man Etwas über Scherenbergs Rechnungslegung. 

* ) B e m e r k e n s w e r t h i s t e s , d a ß b i e s e s S c h r i f t s t ü c k ers t i m J a h r e 1 7 8 5 z u d e n A c t o n ge¬ 
b r a c h t i s t . ' " ' ' - > ' ' '- ^" ^ ' ^ ^ ,. ' ^ ' ' , ' '' , ^^ ^ ^,/ ^ , .^, > 
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Beim Magistrate ist sodann in Frage gekommen, ob man zum Kwpachwngs-
system zurückkehren, oder mit der Administration fortfahren solle. Das CMegium 
entscheidet sich für bis Jetztere und beauftragt dem Oai^ßrai-iuN HMinigtrMteiu ein 
gMgnetes Subjett zum UdmiMrator, und HolMm^ wie Scherenberg sich in 
seiner letzten Mngabe ausdrückt, zu präsentiren. Der Wnigl. Zoll-Contryleur 
Wellmann schlägt auf Befragen, einen gewissen Ludwig Leopold BmdMstyn 
dazu vor. Derselbe hat vormals bei dem Präsidenten Wachholz in DienstW 
gßftandm, neüßrlich Holzhofe die Geschäfte geführt, 
bcher er mit dem, was auf einem Holzhofe zu Hun vorkommt, vertraut ist. 
Kämmerer P a M stellt mit dem Empfohlenen eine kurze Prüfung an. Das Er-
gebniß ist: B«dsmann schreibt mcht blos eine leserliche sondern auch eine ver-
häWHmäßig hübsche Handschrift, und was ihm dictirt wich, schrMt er fehlerlyß 
ttieher. Zm RechnM ist er der vier Species mächtig und eben so der Regula 
de t r i , wie er denn auch des Geschäftsstils so weit kundig ist, daß er einen 
Nericht in ßfdnungsmähiger Weife abzufassen vermag. 

MUtzemann wird durch Magistrats-Dekret vom 22. Mai 1767 zn« Nd-
ministVator des Stadt-Klappholzhofes bestellt und ihm ein monatliches Salajr 
von 3 T h l ^ aus der Kämmerei zugesichert, wogegen er eine Cautmn von 59 
Thlr. zu befteAen hat. Es sind ihm VeVhalwngsregeln für oje Verwaltung seines 

ßVtheilt worden, die also lauten: -^ . 

D n Wr HM Aimsimstrator HD Gtapt-H 

ß 1. Es ktzat der Administrator des Stadt-Klappholz-Hofes 
Rachs und der Stadt Alten-Stettin Westes alle Wege zu shsörviren und Hey 
Veranlassungen eines HochEdlen Raths Wfs Oenaueste nachzukMmW, wegen dB 
auf Gen PuRiquen Hof gebrachten Hülzes richtige Register zu hfflten, haWMch-
lich Mchts ohne Zettel des EigenthümerZ verabfolgen zu lassen, aMhrlich im 
Herbst, wenn die Schifffatzrt cesfiret, dm Negotianten zusammen Rechnung zu 
HMM, und durch Heren Wneral-Bescheinigung der verschiedenen besonderen 

^ ! ! IißfßVÜngW aller Berwirruyg in den PrivatMerechnungen vorzubeugen, zugleich 
' ^ auf bie Wraker und Arbeitsleüte genaue Aufficht zu haben und dahin M fchM, 

daß mit her Wpake gehörig verfahren, auch ew jeder nach Möglichkeit Aufs 
schleunigste befördert und orbentlich begegnet nichts veMntrcht, noch zum Nach-
Heil der Herren Commsrcianten verwahrloset, oder mehr abgekarret oder verladen 

'! l, Wrde> ais worauf Abfolge-Zettel erGeilet wardeu, Anderer geftalt er wegen des 
>zi WanMements und Schadens respVnMel bleibet. 
>; l^ H 2. Wegen der Wrale wird derfelbe auf die Mraker-OrdnunZ vom 25. 

Zuni 1756 (s. oben S. 35H und auf die Deklamtions-Bescheihe Vom 21, OeP^ 
tember sj. g, und vom Z(). Muguft 1757 (beide Bescheide fehlen iy dey vor-

l> ' l, liegMhen Äcten) vsrwissen, bis ein Anderes verordnet Worhm, und DM derselbe 
>'' i' übeV kew and^ss, als nach der Ordnung gewNikteZ Hslz Wrake-Wefte zu er-

.f chMM. 
i > § 3. Was das Stätte- und Wxakgßtd und bis OMHrm für das KielhMy 
>' betrifft, fo hat derselbe sich nach der Holz- und Theer-Wräker Taxe vom 12. 

HlW WH? (G. I l 0 ) Mch Mch der H r H lMhp lZ geMcUen Taxe D M 4. Apri l 
1727 (S. 329) zu richten, darnach die Rechnung auszuschreiben, die Gelher W -



Der Raths-Holzhof. 377. 

zutreibest/ und bei der Kämmerei, nach der vom Haupt-Wraker attestirten ^ 
tal-Designation einzubringen, wobei ohne Vorwissen des Hrn. Kämmerers keine 
Ausgabe passiret; und wird ihm von der Kämmerei ein Schema, wie solche 
Designation einzurichten,, behändigt werden.. Die ausgeschriebenen Rechnungen 
von Wrak- Und Stättegeld wird dem 1. Wraker, der auf dem Hufe wohnt, zur 
Ginforderüng übergeben, das eingekommene Geld aber in des Administrators und 
Wrakers Gegenwart in eine, auf dem Klappholzhofe verwahrlich zu haltende, ver¬ 
schlossene Büchse gesteckt, und ist nicht erlaubt davon etwas zurück zu behalten, 
als das monatliche Tractement für die Wraker, worüber sodann bei Ablieferung 
der Gelder quartaliter die Quittung bei 3er Kämmerei beizubringen. Was aber 
die Restanten von den P r i v a t - H ö f e n betrifft, so hat er davon die von der 
Königl. Licent attestirten Rechnungen in ä u M , nebst der Restanten-Designation 
dem Hrn. Kämmerer einzureichen, damit solche von diesem beigetrieven werden 
können. 

§ 4. Zu Karrer hat er sichere Leute zu nehmen, und an Karrer-Lohn nach 
der Observanz zu fordern: — 

Für das Schock Franzholz, es mag von den Flößen, aus'den Kähnen, 
oder vom Lande ab, in gleichen in den Graben gekarrt werden, 1 Gr., wenn 
es aber aus dem Graben gekarrt wird, so hat er das Dnplum mit 2 Gr. zÜ 
fordern. 

Für das Schock Klappholz von den Flößen, aus den Kähnen, oder vom 
Lande ab fordert derselbe 6 Pf., in den Graben zu bringen 8 Pf.> und aus dem 
Graben zu karren 1 gr.. 

Für das Schock Pipen-Stäbe von den Flößen oder in den Graben 6 Pf., 
aus den Kähnen, oder vom Lande ab 4 Pf. aus dem Graben aber 8 Pf. 

Für das Schock Oxhoft-Stäbe von den Flößen oder in den Graben zu 
karren 4 Pf., aus den Kähnen oder vom Lande ab 3 Pf., aus dem Graben 
aber 8 Pf. 

Für das Schock Tannen-Stäbe, Holz Nagel oder Rönde Specken von den 
Flößen oder in den Graben 3 Pf., aus den Kähnen oder vom Lande ab 2 Pf., 
aus dem Graben 6 Pf. 

Für das Schock Oxhoft- und Tonnen-Boden von den Flößen oder in den 
Graben zu karren hat er 1 gr., aus den Kähnen oder vom Lande ab 8 Pf., aus 
dem Graben aber 2 gr. zu fordern. , 

Sollte die Reinwafchung des Holzes, welches von den Flößen gekarrt wird, 
verlangt und von den Eignern Schippen und Besen zu solchem Behuf geliefert 
werden, so wird für das Schock 2 Pf. mehr entrichtet. 

§ 5. Es' versteht sich von selbst, daß, da Administrator und Wraker salarirt 
werden, daß alle und jede Einnahme, sie bestehe in Raum-Miethe, oder worin 
sie wolle, ingleichen das Setz-Geld für das Brennholz nach dem v6cr. M M . 
8ßMw8 ä6 koäiOriio berechnet werden muß; und damit allem Verfehl um so 
mehr begegnet werde so muß den Hauptwraker gleichfalls ein Journal oder Con-
trollbuch, wie es bisher gehalten, ferner fortführen, und darin täglich bemerken, 
was auf- und abgekommen; der Administrator aber führt, außer diesem Journal, 
sein besonderes Manual, worin von einem jeden privaw ein besonderes Conto 
^ Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX.^ - 48 
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zu führen ist, damit daraus sogleich wahrgenommen werden könne, was der Be¬ 
stand aller Holzwaaren sei. 

§ 6. M i t Aufsetzung des Holzes wird es ^uxta äsorswm M b i . 86Uktu8 
ä6 2. 86pt. 1755 bei der bisherigen Observation, nach welcher das Stabholz 
von 1—1V2 Zol l dick zu 4 Schock hoG Bodens zu halbe Schock hoch, Franz¬ 
holz von 5—6 Zol l im Quadrat zu halbe Schock hoch, und das Klappholz von 
4—5 Zol l im Quadrat zu Schock hoch in Stapel aüfgesetzet, das Wrak aber von 
dem guten Holze verkehrt angefetzt werden, — gelassen; es wäre denn, daß zur 

^Menagirung des Platzes solches höher gesetzt oder wegen des Wraks andere Ver¬ 
fügung getroffen wird. 

§ 7. Inzwischen hat der Administrator dahin zu sehen, daß das Wrak mit 
dem guten Holze nicht wieder melirt oder umgetauscht werde. 

§ 8. Angleichen hat er bei Aufsetzung zu beachten, daß die Fahr- und Karr¬ 
wege unbesetzt bleiben, damit ein Jeder zu seinem Holze gelangen könne. 

§ 9 . Übrigens muß Administrator die Stapel bei Auf- und Abkarren selbst 
nachzählen und Visitiren, auch zur Vermeidung aller Irrungen solche nach dem 
Abschluß seines Manuals öfters revidiren, damit bei Vorfallenheiten in Zeiten 
Nachwe:sung geschehen, und da Alles in reesuti lULiuoria ist, redresstret werden 
könne. 

§ 10. Sollten sich Unordnungen beim Hofe ergeben, fo muß Administrator 
dem Herrn Kämmerer solche sogleich anzeigen, sich aller Stech-Pfennige, ingleichen 
des Trunks, und was zur Unordnung Gelegenheit geben könnte, selbst enthalten, 
des Herrn Kämmerer Anweisung Folge leisten und sich überhaupt dergestalt be¬ 
nehmen, wie es sein Eid, die ihm ertheilte Vorschrift und die Pflichten eines 
redlichen Administrators erfordern. 

veerstuiu Alten-Stettin in 86naw den 17. Ju l i 1767. 

Der neue Administrator Bindemann leistete am 17. Ju l i 1767^ auf der 
Kämmerei den ihm vorgeschriebenen Amts-Eid, dessen Inhal t mit denjenigen Eid 
nahe übereinstimmte, welchen der Wraker Gieben 1721 geleistet hatte, (S. 317) und 
worin er am Schluß beschwor, sich weder durch Freundschaft noch Feindschaft, 
Gift oder Gabe, Nutz oder Gunst, noch sonst eine Ursache zu etwaigen Abwegen 
verleiten zu lassen, so wahr ihm Gott helfe durch Iesum Christum. 

Am 20. Ju l i 1767 übernahm Bindemann die auf dem Höfe vorhandenen 
Holzbestände nach Anleitung eines von Scherenberg üb ergebenen Verzeichnisses. 
Bis auf vier Monita, die alsbald erledigt wurden, fand Bindemann Alles in 
Richtigkeit. Der älteste Bestand stammte aus dem Jahre 1760, ein Schock Klapp¬ 
holz Wrak. Es gehörte dem Kaufmann Anderas Lignitz. Andere Bestände ge¬ 
hörten: der Wittwe des Commerzienraths Scherenberg, dem Commerzienrath 
Salingrs, Wesenberg, Neümann, Wietzlow, Johann Gottlieb Schultze, Altermann 
Sellnow, Carl Ludwig Sänne, Bugdahl, Derm, Kametke, Walter, Friesner, 
Senator Rohde, Commerzienrath Witte, Nüssen, Commerzienrath Artzberg, Tiele-
vein, du Mart in, Iawein, Vueck, die mithin diejenigen Glieder der Kaufmann¬ 
schaft waren, welche den Handel mit Nutzholz trieben. Außerdem lagerte auf 
dem Hofe auch Brennholz, welches Maschwitz, C. C. Stolle, Meister Ziegelsdorf, 
Vuyrette's Wittwe, Lüpke, Roserus, Bergemann zu Eigenthümern hatte. Von 
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Johann Friedrich Buyrette lagerte.1 Last Steinkohlen auf dem Hofe.' Scheren¬ 
berg bemerkte in seinem Verzeichnis daß vor dem Commerzienrath Salingre kein 
anderer Eigner ihm bekannt sei, der seit seinem Antritt der Pachtung des Holz-
Hofes eine Anfuhr von Eichen-Schiffsbauholz gemacht habe. Das Salingrssche 
Holz habe er, bei der.niedrigen Lage des Hofes, wegen derer derselbe bei hohem 
Wasser beständig der Überschwemmung ausgesetzt sei, sehr oft versetzen und über 
den ganzen Hof verbreiten müssen. 

I m ersten der Adminiftrations Jahre Vindemanns, von Walpurgis 1767 
bis dahin 1768 betrug — 
Die Einnahme^ darunter die größten Posten mit Thlr 133. 1- 7 Pf. auf den 

Eommerzienrath Witte für Wrak- und Stättegeld, mit Thlr. 168. 20. 8 Pf. 
auf Buyrette und Senator Rohde für Platz-Miethe zur Lagerung von Stein¬ 
kohlen, trafen Thtr. 639. 13. 7. 

Die Ausgaben, darunter 96 Ttzlr. Gehalt für den Administrator, 
und 240 Thlr. Tractement für die 4 vereideten Wraker 
(jeder erhielt monatlich 5 Thlr.) und 6 Thlr. Service 
vom Hofe . . . . . . . . . - 347. ,14. 4. 

Daher reine Jahres Einnahme Thlr. 291. 23. 3. 
Der Garten des Holzhofes war dem daselbst wohnenden ersten Wraker, 

Namens Lutzcke, zur Benutzung überlassen. Er zahlte dafür jährlich 9 Thlr. 
Pacht. Nun aber begab es sich, daß im Winter 1769—1770 und in dem darauf 
folgenden Frühjahr andauernd hohes Wasser gewesen war, in Folge dessen alle 
Obstbäume abgestorben und zu weiter nichts nütze waren, denn als Brennholz abge¬ 
hauen zu werden. Lutzke erklärte nun, daß unter den obwaltenden Umständen er 
nicht im Stande sei, den bisherigen Pachtzins zu geben. Er offerire aber die 
Hälfte desselben als künftige Pacht, oder höchstens 5 Thlr. jährlich, wobei er 
sich verbindlich machen wolle, die ausgegangenen Baume durch Pflänzlinge zu 
ersetzen, auch den alten Gartenzaun, der durch das lange Hochwasser gleichfalls 
sehr gelitten hatte, so weit es möglich sei, auszubessern, wenn ihm alte Abgänge 
von Holz zum Taxpreise dazu gegeben würden. Da bei den todt gegangenen 
Bäumen und den cesfirenden Oberfrüchten von einem kleinen Fleck Unterland 
nicht mehr die höhere Pacht gegeben werden konnte, und es zur Aufrechthaltung 
der Sicherheit des Hofes nicht zulässig war, den Garten zur Licitation zu stellen 
und dadurch vielleicht Fremden den Zugang znm Hofe zu erleichtern, ging 
Magistratus auf Lutzcke's Antrag ein, und überließ demselben den Garten zu der 
angebotenen Pacht von 5 Thlr. mittelst Verfügung vom 20. Apr i l 1770. 

Bindemann's Verwaltung des Stadt-Holzhofes nahm ihren ruhigen, ge¬ 
ordneten Gang. Zu Erinnerungen Seitens der Kämmerei gab sie nicht Veran¬ 
lassung, mit Ausnahme Eines Falles> als er mit einer Quartal-Designation in 
Rückstand geblieben war, was nicht Nachlässigkeit im Dienste sondern Krankheit 
veranlaßt hatte, davon er dem administrirenden Kämmerer hätte Anzeige machen 
sollen, was, in der Hoffnung auf baldigste Genesung, unterblieben war. Binde-
mann hatte sich die Zufriedenheit und das Vertrauen seiner Vorgesetzten alsbald 
erworben und sich darin auch befestigt, so daß er wol die HoffmWg hegen 
durfte, sich in seiner Besoldung verbessert zu sehen, was aber, wie warm auch 

48* 



380 Die Stadt Stettins —, Die Lastadie. 

seine Anträge von der Kämmerei befürwortet wurden, der Magistrat stets ab¬ 
lehnte. ^ 

Eines Euriofums fei hier Erwähnug gethan als Beispiel von der Gewissen¬ 
haftigkeit, mit der Bindemann die Administration .des-Holzhofes führte. Am 
30. Apr i l 1773 zeigte er an, daß verschiedene der Rathhaüslichm Officianten ihr 
im Jahre 1772 empfangenes Deputat-Helz anf - dem Publiquen Holzhofe aufge¬ 
stellt gehabt hätten, darunter der Ober-Secretair Iüterbock, der Ober-Inspector Pohl¬ 
mann, der Stadthofmeister Schultz und der Stadt-Waagemeister Lange. Er habe 
Allen die Rechnungen wegen des dafür zu entrichtenden Stättegeldes zugefertigt. 
Die zwei zuletzt genannten Beamten hatten ihre Rechnungen bezahlt, die beiden 
ersten ab'er nicht, weitste sich vorbehalten, „bei Einem HochEdlen Magistrat dieser-
wegen Vorstellung zu thun, daß sie davon dispenstrt würden". Wenn nun seines 
Wissens diese Vorstellung noch nicht eingereicht sei, er aber seine Quartal-Berechnung 
des Nächsten abgeben müsse, in der er die beiden Posten entweder in Rest stellen, 
oder aber gar weglassen müsse, was Letzteres er für sich zu thun nicht befugt 
sei, so bitte er nun um ein Verhaltuntzs-Dekret, ob die vier genannten Rathhaüs-
lichen Officianten von Entrichtung des Stättegeldes frei sein sollten und wenn 
dies der Fall, ob er dem :c. Schultz und dem :c. Lange das von diesen einge¬ 
zahlte Stättegeld zurückzugeben habe? Auf diese Anzeige ist nichts verfügt; es 
konnte nichts verfügt werden, weil sie aus den Geschäftsgange verschwunden.war; 
ein Vermerk auf der Vorderfeite der Eingabe besagt nämlich: „Aus Hrn. Ob. 
Secr. Spinde d. 3. Sept. 1773". Die Beifeiteschaffung eines Dokuments, eines 
amtlichen Schriftstücks, hat das Strafgefetz aller Zeiten, aller Völker.„Unter¬ 
schlagung" genannt, die, im Interesse der Gesellschaft und der öffentlichen Moral 
gerügt werden muß!*) 

I n diesem Jahre, 1773, war es auch, in welchem Scherenberge endlich die 
Administrations-Rechnung wegen des Klappholzhofes von Walpurgis 1758 bis 
dahin 1767 am 6. Apr i l einreichte. Es müssen, um es noch ein M a l zu sagen, 
ganz eigentümliche Verhältnisse zwischen dem Magistrate und dem vormaligen 
Administrator obgewaltet haben, die es Letzterm möglich machten, sechs Jahre 
lang eine Sache zu verschleppen, die, einfach wie sie an sich war, bei ordnungs¬ 
mäßiger, regelrechter Führung der Geschäfte binnen wenigen Tagen, sagen wir 
zum Überfluß, in einigen Wochen zu erledigen gewesen wäre. Nachdem die 
Rechnung in Calcuto durchgesehen und richtig befunden worden war, ernannte 
der Magistrat am 18. M a i 1773 aus seiner Mitte zwei Commissarien, die 
Senatoren Mathies' und Nofock, um sie auch in materieller Beziehung zu revi-
diren. Diese Commissarien erstatteten ihren Bericht am 12. Juni 1773 dahin, 
daß sie die mehrjährigen Acten durchgesehen, dabei aber das Fehlen vieler Quar¬ 
tal-Rapporte oder Designationen wahrgenommen hätten. Was von diesen vor¬ 
handen, wäre nicht zu gebrauchen, weil sie mit der General-Rechnung gar nicht 
stimmten, überdcm finde sich in den wenigsten Quartal-Designationen eine Spe-
cification der Hölzer und deren Zahl, für welche der Wrakerlohn und das Stätte-

*) Dies- trifft indessen bei dem Ober>Sekretair Iüterbock nicht zu, denn aus einer Acten-
Notiz von 1775 geht hervor, daß derselbe, muthmaßlich nach länger« Krankenlager, um die 
oben angegebene Zeit verstorben war. 



geld erhoben wordm fei. Angleichen hätte doch von den berechneten WmifeW-
Miethen und den Lagerplätzm für Steinkohte^W 
dieMiethe ihrsn Anfang genommen habe, untz Me hoch feMge b M n M worden 
fei. Alles dieses in Erwägung gezogen fei die Rechnung auf keine Weife ehe 
zu moniren, geschweige denn zu dechargiren^ als bis der ScheMberg die ge-! 
rügten Mängel erledigt, und demnach die Stück- und Holz-Summen nach den 
vermiedenen Sorten nachgewiesen habe. HieMächst würde es nöthig fein, daß 
auch die Wraker ihre Wrak-Register beibrächten, damit die Summen cöllationkrt 
werden könnten, indem die Revision-Commissarien voraussetzen, daß den WMkern 
beim Anfange der Scherenbergfchen Administration des Holzhofes' im >5ähre 1758 
die Znstruction werde ertheilt worden sein, vermöge derer ihnen die Führung 
von dergleichen Neben-RegisterN anbefohlen fei. I N den Actm befinde sichNdiH 
Instruction nicht, hoffentlich aber doch in der Kämmerei. Sei sie aberMHt 
vorhanden, dann würde W fchwer halten, dein Scherenberg mit Bestättdy ßtwcls 
zu tnoniren. Ob Scherenberg während feiner Admisträtions-Zeit den Abnutz 
vom Garten und von den Wiefen, mit Ausnahme der verpachtet geWefeneN 
gratis genosfen, fei eine Frage, welche Commiffarien dem OoiitzZio Mdi1.l8tziiM. 
zur Erwägung anHeim stellen Müßten^ Auf Grund diefes RevifionsDröWkvlls 
erließ der Magistrat am 15. Juni 1773 eme gleichlautende VerMuNß M 
Scherenberg. Welchen Erfatz sie gehabt verfchweigen die Acten, die von. nun an 
bis zum Schluß der Periode, die hier als Ziel aus ver¬ 
gangenen Tagen gewählt worden/ den Namen Scherenberg nicht mehr'keMen. 
Sei über noch erwähnt, daß 
Hofes während der 9 Jahre feiner Verwaltung, N58—1767, im Ganzen M f 
M r . 737. 21 gr. berechnete, das ist im Durchfchnitt jährlich noch nicht volle 
82 Thaler! Das weicht bedeutend ab von öOO THlr., als fo hoch derOäiüßrMW 
aHlnm^traW^ nunmehr Eggeling, die jährliche Einnahme vom Klavpholzhofe im 
Jahre vorher fchätzen zu dürfen glaubte. Man ersieht dies aus d e r — -

NßiMo wegen der aus denen Pacht- Nnd Administrations-IahreN des 
Scherenberg rückständig gebliebenen Pacht und Revenüen, d. d. Stettin den 7. 
Februar 1772, worin nachgewiefen wird, daß Scherenberg aus feiner UachMit, 
und zwar von 1754—1758 der Kämmerei Noch fchuldig ist . Thlr. 1176. — 
und aus den Administrations-Zahren nach den von Hm über-
gevenen Quartal - Designationen vom 1. Apr i l bis ult. Sep¬ 
tember 1766 . . . . . . . . . . V . . . . . - 556. 3 

Summa . . . - 1732. 3 
Nnd da von feinen Administrations-IahreN von 1759 bis 
1764, und dann wiederum vom I.October bis ult. Apri l 
1767 sämmtliche QuartalHesigNlltiönen nicht bei den Acten . 
befindlich, fo würden solche von Scherenberg noch beizu¬ 
bringen fein; nimmt man aber den Bestand a 500 Thlr. an, ^ 
fo macht das im Ganzen . . . . . . - 3 0 0 0 . ^ -

fo daß also die Forderung . . . . Thlr. 4732, 3 
betragen würde. Anderer Seits hatte Scherenberg an den Kaufmann Noföck an 
rückständigem Wrack- und Stättegeld eine ansehnliche Forderung, anscheinend zum 
Betrage von 1500 Thlr. geltend zu machen. Diesem wurde von Bürgermeister 
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an den D 
Dekret Hom 23. Februar II^aufgegeben-„nicht das Geringste 

f n SchersnHM Wh pftsua ä u M auszuzahlen, fondern solche 
Wwk- und GMegelder bis auf Weitere Hexordnung an sich zu 

W . ^ ,, ' /> ,, ^ , ^ , , ,̂ - ^ ^ ^ ,- , ' ' ^ ^ ^ , 
Der MminGrator MndemanD machte am 23. Februar 1774 die Anzeige, 

daß ein, GGUer> Namens Grohfe, gegen ihn den Wunsch ausgesprochen habe, 
den Hotzhyf M Erbauung eines Schiffs benützen zu dürfen. Platz zu einer 
Gchiffs-OaustHe wärst auf dem Hofe vorhanden, da der Holzhandel in den zu¬ 
letzt Vergangenen Jahren so lahm gelegen, daß gar keine Nothwendigkeit gewesen, 
vßy HinteHyls mit Stabholz zu befetzen, und dieser Theil des Hofes wäre es nur> 
W eine OchWüaustelle eingerichtet werden könne. Grohfe, die fumpfige Be-

hießer Stelle wohl kennend, hatte sich erboten, die Kosten zu über-
/ WÄchil die Herstellung eines Wen Grund und Bydens verursachen 
cheis MthwenhU sei, um das Schiff auf den Stapel zu setzen, Wch die 

l g die dazu- erforderlich seien> liegen zu lassen, da dieser Platz, 
«WM er Wtzt ein ziemlich großes Schiff erbauen wolle, sodann eine immer-

h t ^ Baustelle für groHe und kleine Schiffe bleiben könne. Nur erbäte er 
sich M Paar Schmlen*) voll Dchutt und Erde zur Ausfüllung der Unterlagen, 
welche ihn von der Käwmerei frei zu liefern seien, weil^dies ohnehin zur Ver¬ 
besserung hesPuWquen KlapphoWofes dienen werde. Nicht allein, daß er ge-

hevorfteheNden Sommers noch ein zweites Schiff auf-
Mßtzen, ify< wiGe er bestimW/ daß noch Andere sich findm würden, welche den in 
WnHruch genommonen Matz M Schiffsbaustelle zu benutzen gedächten. Eggeling, 
hex (!HWEraM8 MimmstrkM,. hatte den Administrator BindemWN beauftragt, 
dW, A M a g des Gchiffers GroWe abzulehnen, „weil Dl befürchten ftstnde, daß, 
weil dM^ Feüex zum Holz-Bügen gemacht werdeN müsse, dadurch an Gebäuden 
W d HoHvyMäHey SchAm mtstehen WnMe". I n der protokollarischm Wr -
handlung vom 7. März 1 7 M erachtete :c. Grohse diesen Onwand gegen seinen 
M t r a g nicht füD stichhaltig: man möge doch nur die Schiffsbaustelle auf der 
SchWshM-Lastadie mit< der von Hm gewüVschtW Stelle auf dem Stadt-Holzhofe, 
H M WgeysMgey Lage nach, vergleichen, und » M werde sich überzeugen« daß 
erstere eine vW gefährlichere Lage habe weil sie an der einen Seite an das von 
Brettern aufgeführte Gchlachttzaus und m der mdern Seite an ein Schiffer-Haus 
stieße, welches ebenfalls nur leicht von Holz M geWaWrtem Fachwerk erbaut 
sei, außerdem sei der Platz ringsum mit Holz belegt, was hier auf dem Stadt-
Holzhofe nicht der Fall fei, und sollte ja ein Stück Holz der Baustelle zu nahe 
liegen, so wolle er es auf feine Kosten weg- und an den Ort hinschaffen lafsen, 
der vom Administrator Bindemann ihm angewiesen werden ÜÜerdem verpftichte 
er sich, für allen Schaden einzustehen der wegen des Feuers am Tage beim 
Brennen der Planken verursacht werden könnte, und jeden Abend, wenn die Arbeit 
aufhöre, dem, auf dem Hose wohnenden Hauptwrak.er Lutzke, die Baustelle per¬ 
sönlich zu übergeben. 

Auf diesem Erklärung des Schiffers Hrohse ließ Ktzmmerer Eggeling fein Be-
fallen und,, en^fahl dem Magistrat das Gesuch unter den angebotenen 

Ewff Schale, Schaale, plattdeutsches Wort> ist bekanntlich sin kleines, offenes Fahrzeug. 
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Bedingungen zu bewilligen. Dies geschah denn auch. Es handelte sich jetzt ttoch 
darum, was die Kämmerei für den Platz in Anspruch nehmen svlltz, da man 
darin, weil noch n iemals auf dem Holzhofe ein Sch i f f gebaut WVrde« 
w ar, keine Erfahrung hatte, auch der Schiffszimmermeister Lange auf Befragen, 
ob die Baustelle nach der Größe des Schiffs vergütet werde, keine Auskunft geben 
konnte, oher -^ wollte! Eggeling einigte sich jedoch mit Grohse auf eint Ent¬ 
schädigung von 10 Thlr., wobei Letzterer jedoch die Bedingung stellte, ungesäumt 
beschieden zu werden, damit er sofort mit dem Bau anfangen könne, um das 
Schiff noch vor Winters in segelfertigen Stand zu bringen. Die Bewilligung hes 
Magistrats wurde dem Schiffer Grohse unter den von denselben offerrtten Cvn-
ditionen, am 18. März 1774 ausgefertigt und zugestellt. 

Wie Grohse vorhergesagt, also geschah es. Der Kaufmann Ernst Christian 
Witte zeigte dem Magistrat unterm 18. Januar 1775 an, daß er ein neues 
Schiff wolle bauen lassen und fragte an, ob ihm der dazu nöthige Bauplatz Kftf 
dem Raths-Klappholzhofe bewilligt werden könne. Er beanspruchte außer der 
Baustelle auch die Benutzung der auf dem Hofe befindlichen Remise. Beides 
wurde ihm am 1. März 1775 bewilligt und zwar gegen 30 Thlr. Entschädigung 
für die Dauer der ganzen Bauzeit, welche nach Wittes Angabe nicht über 3 ^ Moncü 
ausgedehnt werben würde. 

Seit dem Jahre 1752 war die Kämmerei in viele und kostbare Prozesse 
wegen des von den Holz-Negozianten in Anspruch genommenen, bezw. zu et-
legenden Stätte- und Wmkgeldes verwickelt. Wurden die in jedem speziellen 
Liquidations-Prozeß verwendeten Kosten zusammen genommen, betrugen sie bei¬ 
nahe ebenso viel als das bisher überhaupt erstritrene Quantum der Stätte- und 
Wrakgebühren. Diese Prozesse waren aber vornehmlich dadurch weitläufig und 
kostspielig geworden, daß in Bezug auf das Stättegeld von dem im Wässer 
bleibenden Holze kein gewisses Princip vorhanden war. Die Klappholzhof-
Ordnung war über diesen Punkt dunkel, und so viele Sonder-Prozesse darüber 
geführt waren, so viele verschiedene Erkenntnisse waren auch in koris ^ istMas 
ergangen. Bald war die Kämmerei mit dem Anspruch »auf Stättegeld von dem 
Holze im Wasser schlechthin abgewiesen, bald war von einer Sötte Holz darauf 
erkannt, und von der andern wieder nicht. I n diesem Prozeß hatte der Magi¬ 
strat den Beweis, daß das Holz auf Land gekommen sei, führen sollen, in jenem 
war dieser Beweis den Holzhändlern auferlegt worden. Das Ende war aber, 
nach allen verwendeten Kosten, immer dahin ausgefallen, daß die Kämmerei von 
dem Bauholze und den Dielen, weil jederzeit angenommen ward, daß diese Hotz-
Arten im Waffer bleiben, nichts an Gebühren erlangt hatte. I m Jahre 177,4 
mußten von Neuem über einige 20 Stätte- Und Wrakgelder Rechnungen, deren 
Belauf sich in taufende erstreckte, ausgeklagt werden. Der Magistrat konnte 'dieses 
aber gegen die Kämmerei, bei der ihm bekannt gewordenen Verfahrungsart in 
diesen Prozessen, nicht verantworten. Darum glaubte der Magistrat, daß durch 
eine von der Oannm R6Fik zu ernennende Kommission, welche 6x asquo et 
douo die Kämmerei mit den Holzhändlern sowol pro z>i-a6t6rito auseinander 
setzte, als auch !>?<) kutoi-o in Ansehung des im Wasser bleibenden Hotzes Mit 
Zuziehung des Seglerhauses, ein gewisses Princip bestimmte, diese leidige, tue 
Kämmerei so sehr interessirende Angelegenheit am besten reguliret werden könne. 
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Mem KanWU-MreWr Sprenger und dMt Hustitiarius ches Collegiums, K r i e M 
uM^ HonlMneMaH ^adMig^/w^ Stadt und den 
HMhänhlern geführten P r o z M genau bekannt. Beide Beamte schienen daher 
die geeignetsten Personen zu der Commisflon zu sein,, welche der Magistrat M 
der HoHellung vom H . M von der G m g l , Kriegs- und Domainen-
kaWter eroat. Nep Magistrat beabsichtigte,̂  den zu ernennenden Commissarien 
vßn^ fMmtÜHm Resten die Rechnungen vorzulegen, und hielt sich überzeugt, 
d H a M henHolzhändlern damit gedienet sein werde, ohne einen langwierigen 
und HMaren Prozeß mit der Kämmerei in Richtigkeit zu kommen. Die § 2 
unh^7 hes, H u r i s M vom 19. Juni 1749 fundirte in dieser 
Sache das Forum der Kriegs- und Homainenkammer. Der § 2 tz. a Tit. 6, 
Vf^4sioäioi8 verstattete auch solche commissarische Untersuchung, da die Rech¬ 
nungen vpn ausstehenden Stätte- und Wrakgeldern noch in keinem koro ausge¬ 
sagt oder anhängig geutacht waren. M konnte auch hierbei etwa deshalb, daß 
M e W PrMfse des vormaligen Stadt-HoWof-Pächters^ Scherenberg an die 
KpniA ^egieMNg vom Hofe, verwiesen Wordm^ kein da an 
den RechMNgen, beren Berichtigung jeht urgirt wurde, der Gcherenberg deinen 
UltOM h a M , sondern diese M^̂ ^ Jahren waren, da der Klapp-
^olzhof für Rechnung der Kämmerei administnrt wurde. Magistrats meinte: 
^ V.6M könne am besten beurtheilen, welche Hebungen der Kämmerei von 

gebüHcen. Oh und was diese von dem BauhoH und den Dielen, 
M D Mmer m werden, an Stättegeld ̂ fordern könne; wie 

D r i n ügewW Sätze' zu bestimmen, um nicht Beweise in jedem speciellm Fall 
yön dem w a s , ^ s Land g e k o ^ ^ machen, war der vornehmste 
Mnk t M ° dieser Käinmerei-Revenüe, von dem öffentlichen Stadt-Klappholzhofe, 
Her dessen Festsehung aber der Magistrat, trotz Aufwendung vieler Kosten, 
wider einen jeden Schuldner vergeblich m toro Nsgimmi» Prozessiren würde. 

IVe i t der Magisirat nichts NnbMges und was den Holzhandel drücken 
könnte durch hiese Commission zu^ erschleichen suchte, sondern nur endlich e w M l 
her ^Mmerei sowol zu ihrer Msstehm^ als auch zu gewisim und 
vesiMNten Hrundsätzen bei Erhebung dieser Revenüe zu verhelfen wünschte, ging 
OaMra ReAa auf den Antrag, ein, und ernannte mittelst Verfügung vom 

Schäring und dm Zusti-
tiarius des Collegiums, Kriegsrath Vadewig, zu Commissarien a.ä doc Es er¬ 
hellet aus den Acten nicht, was das Znsammentretest dieser Commission, um 
W e r MMhung von DepuM^ des Magistrats der Lösung der ihr gestellten 
Mfgabe sich zu widmen, verzögert hat, oder ob sie wirklich zu Stande gekommen; 
die Acten enthalten nur ein Schreiben des Magistrats an jeden einzelnen der 
beiden, von der Kammer ernannten Dmmifsarien, worin derselbe ersucht wird, 
M her RMl i rung der Sache nunmehr baldigst zu unterziehen, da dieselbe bei 
Mstahuie der 8czmmerei-§technungen beständig monirt werde, Magistratus auch 
Wrdem, wie schön hin und wieder die Erfahrung gelehrt, bei längerer Verzöge¬ 
rung AWe Ausfalle in , zu -^ . besorgenden Eoncursen von Holzhandel-FirMN 
zu "erWrten, Hatte. Das HchrMen datirt vom 13. December 1774. Damit 

noch nicht; es sindet sich m 
benseMen „ ein Schreiben des Magistrats vom 30. M a i 1775, worin die beiden 
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Kriegsräthe an die Erledigung des ihnen ertheilten Commissoriums erinnert 
werden. Weiter hört man von der Sache nichts, als daß der Magistrat in 
Folge einer Aufforderung OgMsiM RsFiae vom 30. November 1775, Auskunft 
zu geben, „was es mit dem Stadt-Holzhofe für eine Bewandniß habe", den 
dieserhalb am 20. December 1775 erstatteten Bericht dazu benutzt, die nachge¬ 
suchte Commission wieder in Anregung zu bringen; die Regulirung der Ange¬ 
legenheit fei, zur Vermeidung der Klage, die gegen jeden einzelnen Holz-Nego-
zianten angestrengt werden müßte, dringend nothwendig, da die Kämmerei z. Z. 
einige taufend Thaler an. Stätte- und Wrakgeld zu creditiren genöthigt gewesen 
sei. Es hat den Anschein, als habe Oamsra KßFw die Sache fallen lassen. 

„Der RaHs-Holzhof von feiner Gründung bis vor hundert Jahren", — 
so lautet die Nberfchrift des vorliegenden Artikels; da nun aber diefe Erinne¬ 
rungen an die Vergangenheit einer städtischen Anstalt, welche für Stettin als 
Metropole des Holzhandels von unverkennbarer Wichtigkeit ist, im Anfange des 
Jahres 1876 niedergeschrieben werden, so ist der t6rniinu8 aä ^uem, mit dem 
unsere Reminiscenzen zu schließen sind, das Jahr 1776. Da tritt uns ein Name 
entgegen, der für Stettins nächste Zukunft, insonderheit für eine gewisse Klasse 
seiner weiblichen Einwohnerschaft, einen imminent guten Klang hat; man blicke 
nach dem benachbarten Dorfe Zülchow und sehe den bezeichneten Namen an! 

Der Altermann der Kaufleüte Gotthard Friedrich Tilebein hat für Rech¬ 
nung der (vor 100 Jahren und fpäter in Stettin bestehenden) Königl. Nutzholz-
AdministraKon 300 Ringe Holz aus Polen erhalten. Die Floße, worauf das 
Holz geladen, haben an dem sogenannten Neümärkischen Hofe angelegt, wo Tile¬ 
bein in Ansehung der Kosten etwas zu ersparen, in Ansehung der prompten 
Beförderung aber nicht das hoffen kann, was er auf dem Raths-Klappholzhofe 

Wu erwarten hat, wenn er an diesem anlegen ließe. Durch Bindemann, den 
Administrator des Holzhofes, läßt Tilebein darum am 7. Ma i 1776 den Antrag 
stellen, die besagte Quantität Holz für die Hälfte des fönst gewöhnlichen Wrak-
geldes, d. i . : 2 gr. pro Ring, auf dem Hofe aufzunehmen, wogegen das Stätte¬ 
geld ordnungsmäßig mit I^gr. 4 Pf. Pro Ring entrichtet werden folle. Wolle 
Ein HochEdler Rath auf diefen Vorfchlag nicht eingehen, dann lasse er die Flöße 
da liegen, wo sie jetzt wären, gebe aber zu bedenken, daß in diefem Falle die 
Kämmerei eine Einbüße von mindestens 50 Thlr. erleiden würde. — Magistrat 
verfügte hierauf fofort, daß, „obgleich es noch unentfchieden sei, ob der Neü-
märkische Holzhof auf der Niederwiek von dem Stätte- und Wrakgelde von 
^tab- und Klappholz.Befreiung gebe, indem die Neümärksche Krieges- und 
Domainenkammer in Bezug auf die diesfeitige Kämmerei nichts verfügen kann, 
so ist doch, in Betracht, daß die Partie Holz qu. für Königl. Rechnung ist, die 
Offerte des Kaufmanns Tilebein sawo iurs der Kämmerei anzunehmen und hier-
nächst auf einen gewissen Fuß zu fetzen". 

Einen ähnlichen Antrag stellte ;c. Tilebein am 11. October 1776 in Bezug 
auf eine Partie Schiffsholz, welches er an die Königl. Seehandlungs-Compagnie 
abzuliefern hatte. Diefe hatte bestimmt, daß das Holz auf dem ehemaligen 
Törnikfchm Hofe abgeladen werden folle. Tilebein glaubte aber, bei der See¬ 
handlungs-Compagnie die Ablieferung auf dem Rathshofe durchfetzen zu können, 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 49 
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Wenn vom Magistrate bei Abmessung des Stättegeldes eine Ermäßigung dahin 
bewilligt werde, daß vom kleinen Holze 2—3 Stück auf 1 großes gerechnet 
würden, daß große zu 1 gr. gerechnet, und die kleinen Stücke je 2 oder 3 auf 
1 großes nach der Taxe der Wraker, Mehr könne die Maare nicht tragen, denn 
der Werth fei lange nicht so groß, als von einem Ring Stäbe. Auch dieser 
Antrag wurde vom Magistrate genehmigt. 

.Weitere extraordinaire Fälle sind im Jahre 1776 bei der Verwaltung des 
Raths-Holzhofes nicht vorgekommen, diese hat unter dem Administrator Binde¬ 
mann ihren ruhigen, ordnungsmäßigen Gang gehabt. Überschreiten wir aber 
den tsrNiuuin, aä yusiu noch um einige Jahre, wie nicht unbillig sein dürfte, 
so ist zu bemerken, daß im Jahre 1778 der Holzhandel so blühend war, daß 
die Administration des Holzhofes darauf antragen mußte, etwaige Gesuche um 
Schiffsbauplätze abzulehnen, weil sonst kein Platz zum Auffetzen des in Masse 
ankommenden Holzes vorhanden fein würde. Sodann ist aus dem Jahre 1780 
zu berichten, daß das Hochwasser, welches im Frühjahr das Oderthal Wochen¬ 
lang überschwemmte, auf dem Raths-Holzhofe große Verwirrung angerichtet 
hatte. Auf dem vordem sowol, als auf dem hintern Hofe war das, etwa 25 
Kaufleüten gehörende Stabholz umgeworfen und schwamm wild durcheinander, 
was bei der Gewalt der Fluth zu verhüten nicht möglich gewesen war. M i t 
dem 25. März fing das Wasser an zu fallen, und als es sich ganz zurückge¬ 
zogen hatte, war die Sortirung des durcheinander getriebenen Holzes und die 
Wiederausstellung desselben keine geringe Arbeit, die von den vereideten Wrakern 
ins Werk gerichtet wurde, welchen für diesey extraordinairen Dienst von den 
Mgnern des Holzes eine Entschädigung gewährt wurde. 
' ^ ^ o t a Ourias wegen Verarrhendirung des Stadt-Klappholz- und Theer-Hofes; itsm 

Administration. 1721—1780.' Vol. I—VIII. Tit. V I . kolies?. Nr. 19. (Raths-
Archiv). — ^.etg. der Königl. Preüß. Pvmmerschen Kriegs- und DomainenkammerK 
betreffend ssuatug zu Stettin wegen Vermiethung des Klappholz-Hofes. 1726 bis 
1752. Tit. VN, Nr. 134. ^cta derselben wegen des von dem Kaufmann Scheren¬ 
berg gemietheten Theer-.und Klappholz-Hofes. 1752. Tit. VII , Nr. 470. (Regie-
rungs Archiv.)). 

Die ausführlichen Nachrichten über-den Raths-Holzhof während eines Zeit¬ 
raums von zwei Jahrhunderten mögen als Beispiel dienen von der Verwaltungs¬ 
weise einer städtischen Anstalt, die einem Zweige des Stettiner Handels dienstbar 
ist, welcher in vergangenen Tagen den Hauptartikel der Ausfuhr gebildet hat*), 
und auch heute noch ein wefentlicher Gegenstand des Propre-Handels ist. Unter 
den selbstbewirthschafteten der Stadtgemeinde gehörigen Liegenschaften steht der 
Raths-Holzhof im Lichte der Gegenwart Hinstchts des daraus gezogenen Ein¬ 
kommens auf hoher'Stufe; denn dieses Einkommen beträgt nahezu das fünfzehn¬ 
fache dessen, was im vorigen Jahrhundert durch das Verpachtungs-System erzielt 
wurde, wie weiter unten in dem Abschnitt von der Verwaltung des städtischen 
Grundvermögens nachzuweisen sein wird. Die fortrollende Zeit, die im Reich 
der ideellen, wie der-materiellen Welt fortwährend Neues schafft, und unter 
diesem Neuen: dort beständig Anregungen, der Erforschung der Wahrheit näher 
zu treten; hier unaufhörliches Forschen in der Erkenntniß der Naturkörper und 

») L. B. ll ). VIII, 556, 557. 
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der Naturkräfte, - ^ des Stoffs und der Kraft, hat auch den Raths-Holzhof, 
außer seiner ursprünglichen Bestimmung, zur Niederlage eines Products gemacht 
welches dem gramsten Alterthum schon bekannt war, und in einem gewissen 
Völkerkreise der Alten Welt zum Symbol dessen erkannt und angenommen worden 
ist, was man ganz allgemein das höchste Wesen nennt, dem dieser Völkerkreis 
seinen Cultus geweiht hat und, auf engern Raum beschränkt, noch widmet, das 
aber in unserm Jahrhundert seinen Eigenschaften nach richtig erkannt, und sein 
Verbrauch von der Neuen Welt her in das bürgerliche Leben eingeführt und für 
dasselbe ein unentbehrliches Bedürfniß geworden ist, Dank sei es der fortschreiten¬ 
den Wissenschaft, die dem Urlichte entgegen strebt, dem Unkenruf zum Trotz, der 
da wollte und — noch w i l l : „die Wissenschaft muß umkehren"! Was aber den 
Raths-Holzhof betrifft, so ist bei den Hafen- unh Eisenbahn-Anlagen, die unter 
unseren Äugen am Dunzig vorgenommen werden, das Fortbestehen dieses werthvollen 
Besitzthums der Kämmerei, mindestens an der Stelle, die er dreihundert Jahre 
lang eingenommen hat, jetzt, im Jahre 1876, nur noch eine Frage der Zeit! 

Zie Mberwiese. 
Der Name dieses jugendlichen Vestandtheils der Stadt Stettin, welcher 

feiner Lage nach der Lastadie zugewiesen ist, wird in den Urkunden anscheinend 
zum ersten M a l im Jahre 1565 genannt, und zwar nur beiläufig in dem Ver-
zeichniß der „Wasser vnd Ströme damit die Stadt Stettin priuilegyret", woselbst 
es heißt: „derViziker ortt an der Silberhütte"*). Unter Ort, Oord im Nieder¬ 
deutschen, versteht man bekanntlich das Äußerste eines Dinges, insonderheit eines 
gegen das Wasser vorspringenden Ufer-, auch Küstenstrichs in der Gestalt eine 
Ecke, einer Landspitze, mit Einschluß der umher liegenden Wasserfläche. Viziker 
Ort hieß vor dreihundert Jahren die Stelle im Stettinschen Ströme-Gebiet, wo 
sich der Parnitz-Strom — die Parmenitz bei Schleker, von der Oder absondert; 
und gleich darauf nennt Schleker die Pladder Ina , Pladdereie, welche die „Silber¬ 
hütte" an der andern, der nördlichen Seite begränzte. 

Die Silberwiese, als Münzstätte? 
'Weshalb nannte man diese niedrig gelegene, von den beiden genannten 

Stromth eilen, sowie von der Oder Und der Parnitz umflofsene Landfläche, die 
also ein Werder, eine Strominsel ist, und einen Flächeninhalt von ca. 86 M g . 
hat, „Silberhütte'"? Hatte der Eibare Rath der Stadt Stettin auf diesem 
Werder, als derselbe, ein Bestandtheil des Oderthals, noch höher über den all¬ 
gemeinen Wasserpaß des Tellus hervorragte, und daher auch trockneres Erdreich 
hatte, als gegenwärtig, eine Anstalt zum Schmelzen des Silbers eingerichtet? 
Die Bezeichnung Silberhütte ist zu kennzeichnend, als daß man zweifeln könnte, 
hier auf der Silberwiese habe der Erbare Rath seine Münzstätte gehabt, nachdem 
er in der Mitte des 14. Jahrhunderts die fürstliche Münze gekauft hatte. Dies 
geschah 1345. Sodann erhielt zu Ende des Jahrhunderts, 1397, Stettin für 
ewige Zeiten das Privilegium, „Witte penninge" zu prägen, so gut als die Stadt 
es nach dem Preise des Silbers vermöchte, jedoch mit der Erlaubniß von der 

Schleker's Matrikel Fol. 143. -
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löthigen Mark gleich vorweg 3 Loch als Prägekosten abzuziehen. 1408 erlangte 
die Stadt auch das Recht, einen Pfennig von 4 Vinkenaugen zu schlagen, die 
sogenannten Vierken (Quadrin), die also deshalb so genannt wurden, weil sie ur¬ 
sprünglich 4 Pfennigstücke waren, und nicht, weil sie später, als 4 Vinkenaugen 
— 3 Pf. Sundisch gesetzt wurden, den 4. Theil eines Schillings ausmachten. 
Wie viel hierbei an Münzkosten verstattet worden, ist nicht gesagt. Die über 
die Münzberechtigung sprechenden Urkunden lauten wie folgt: — *) 

1. Verkauffung des Zolles vndt Müntze We Stettin. 1345. 
W i Barnim van der gnaden gades tho Stetin der Pamern, der Wenden, 

vnde der Cassuben Hertoge, Bekennen des für allen Christen lüden in dissem 
Iegenwerdigen Breffe dat wi mit guedem willen vnde mit beradem muede^) ver-
koft Hebben, vnsen Leuen Nahtmannen vnde der gantzen meinheit vnser Stadt 
tho Stetin vnsere Münte vnd toll darsuluest, vnde Laten en, vnde geuen vnde 
beeigenen en ewichliken tho bliumde bi vnser Stadt ohne Iennigerley wedderrede 
vnser edder vnser Eruen, edder vnser Nakamelinge, ftedeliken tho besittende tho 
ewiger tidt. Vnde wifen an sie alle die Zehnen die Lehne hedden van vns in 
der vorbeuömeden Münte vnde tolle, die wisen wi darmede an vnse vorbenöme¬ 
den Rahtmannen vnde vnse Stadt tho Stetin, vnde wat dar iß gelecht in der 
vorbenömeden Münte vnde tolle tho Almofen, dat schalen die vorbenömeden Raht-
manne vthrichten, vnde wi vnde we dar Seichter ̂  sint der vorbenömeden 
Almofen, we sick dar Lehnware ni beholden hefft, die schal sie fredeliken besitten, 

X . alse so vorgedann hefft. Men die Fahre f ) der Münte die beholden wi vns, 
- V edder vnsen Eruen, die van vns gebaren werden, effte sie vns Gabt geue, 

vppe, die wortts . . . . . . Dat alle bisse Dinge siede vndt feste bliuen, So 
hebbe wi vnse Ingesegel gehangen an bissen bress. Disfe Breff ist gegeuen tho 
Stetin na Gades bortt ime 1345 Ihar , I n aller Apostel Dage (1 November-i-f) 
Tügen dißes Dinges sint die begeuene Man, Herr Gatzwin Abbat tho Colbaz 
Herr Dubschlaff van Eickstede, Hr. Hinrich van Stegelitz, Hr. Henning van Reberch 
Riddere, Hr. Albrecht Prior van Stetin, die vnfe höchste Schriuer iß, vnde 
andere vele bedarue Lüde, die wol ehrn Werdich sint. 

Konfirmation des vorstehenden Verkaufs durch Barnim HI in dem Bestättigungsbriefe des 
Gesammt - Eigenthums der Stadt vom Jahre 1349, und sodann durch seine Söhne, die 
Herzoge Casimir IV, und Swantibor I I I unter Zustimmung ihres Bruders Bogislaw V I I vom 

W Jahre 1370. 
Ü 2 . W i t t e Penn inge zue schlan, nebenst den Ste t t imfchen P fenn ingen . 1 3 9 7 . 
°° W i Swantibur vndt Bugschlaff Brodere van Gades gnaden Hertogen Stettin, 

der Pommern, der Wenden vndt der Cassuben Forsten, Hebben angesehen men-
ningen truwen dienst vndt willen, die vnfe Leuen truwen Rahtmanne, vndt vnse 
meine bürgern vnser Stadt Stettin vnsen Oldern vor, den Godt genade, vndt 
vns na dicke vndt vaken f f f ) dane Hebben, vnd in thokamenden tiden dan mögen, 
darum Hebben wi mit wolbedachtem geraden muede vndt willen, vndt na Rade 

*) Paul Friedeborn's rothes Copialbuch P. 66, 69—71. — **) D. h: nach reiflicher Über¬ 
legung. — ***) Wie und wo sich dort Stiftungen der Arme befinden. — f) Fare, Vare — 
Landesherrliche Untersuchung und Anerkenntniß der Güte der Münze. — f f t Das Fest ommum 
sFOLwioruin, in der afrikanischen Kirche im 6. Jahrhundert gestiftet, ist in der abendländischen 
Kirche in dem Feste oinumiu 8g,nct<irilN, von Bonifaz IV im Jahre 609 gestiftet, unterge-
gangen. — f f f ) Na dikke vndt vaken -^ Jetzt, oft und vielmal. — ' 
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vndt Wille vnses Raoes, van vnser vndt unser Eruen wegen densulueii vnsen leuen 
truwen Rahtmannen vndt meinen Borgern vnser Stadt Stettin, die nu sink vndt 
thokamende sint, gegeuen vndt geuen mit macht disses breues die geue vndt 

. macht, dat st nu vndt in thökamenden tiden mögen fchlaen Witte Pwninge, 
Also, alß idt in vnsen Landen, vnd 
lunge tho Lande vndt tho watere, vndt alderwegen, mittest vndt bequemest W 
Vndt scholen dat geldt Mähen also guet, alß sie dat tugen konen, na dem alß 
man dat Suluer in dem Lande kost vndt scholen I o in der Lohdigen Märck 
Drey Loth binnen beholden, vor kostelohn vndt afgang, vns vndt vnsen Eruen 
tho beholdende vnse Vare ouer dat Wittegelt, vndt alle vnss rechtigkeit vndt Herschop, 
älse vnse Oldern vür, vndt wi noch gehat Hebben vndt Hebben auer dat Stettinsche 
geldt. Hieauer sint gewest vnse Leuen getruwen, die Erbaren vndt Gestrengen, 
Her Reinholt van Iartltz, Her Curdt von Schwerin, Her Hinrick Wufsow, D t 
Wilke Mandüuel Riddere, Hasso van Wedel tho Krempze geseten, Hennmß van 
Schwerin vndt Eurdt Dunker. Tbo mehrer bekenntniße So Hebben wi Swante-
bur vnde Vugschlaff Brödere vorbenömet, vnser beider Ingesegel m t wittschop 
hengen Laien vor dissen Brieff, der gegeuen vnd geschreuen W in vnser Stadt 
Stettin, I n den Jahren Christi 1397 des Mandages na dem Sundagen ülß man 
singet in der hilligen Christenheit iHytare ö^iuMein (2.' April). 

3. Priuilegium zum Müntzen eines Pfenning der 4 Finckmaugen gilt. 1408. 
I n den Nahmen Gades Ahmen. W i Swantibur van gades gnaden Hertoge 

tho Stettin :c. Bekennen vndt betügen vor vns vndt vnse Erüen, dat wi Hebben 
^ angesehen mennichfolden trüwen, groten Dienst, die vnß vnse Leue getruwen 

Vorgermeistern vndt Rahtmanne vnser Stadt Olden Stettin vaken vndt vele ge-
daen Hebben, vnde Iegenwerdich daen, vndt ock noch nechstkommenden tiden vnß 
daen mögen Hievon so hebbe wi en, vnde vnsen meinen Borgern gegüntt vnde 
geuen en Iegenwerdich difse gaue vndt friheit vnd die macht, dat sie mögen 
vndt scholen schlan einen venning van Vier VWenogen, also dieen Aldargade-
lickst tho erernodt, tho erer vodinge, vndt tho erer kopenschopbehueff tho, ewigen 
tiden vndt wi vndt vnse Cruen wollen fahre yuer die vorbenomeden penninH 
beholden, Vndt wi mit vnsen Eruen wollen vnse Bürgermeister pnd Rahtmayne 
na benömet vnde ehren Nakamelingen bi disser gaue betzolden, in thökamenden 
ewigen tiden. Tho tüge vndt mehrer bekenntnisse So Hebben wi Dwäntebur 
vorbenömet, vor vns vndt vnse ErUen, vnse Ingesegel vor dissen Breff laten 
hangen, die gegeuen vnde schreuen iß in vnstr Stadt Olden Stettin, I n 
Jahren vnses Hern Christi 1408 des Donnerdages in dm Achten Dagen Pfingsten 
(7. Juli).- - ^ / - ' . ' . ^,. 

Diese Copeyen sint Ihrem Originalj gleichstimmigk. Solches bezeug ich Paull Friedeborn 
midt dieser meiner Vnterschrifft. ,̂  

Die zunehmende Klage über die Verschlechterung der Münze läßt voraus¬ 
setzen, daß Stettin aus der Münzgerechtigkcit einen erklecklichen Vortheil zu ziehen 

^ wußte. Bei den Witten, bemerkt Klempin^) hatten die Stettiner, da die Ver¬ 
arbeitung von je 13 Loth Silber 3 Loth einbrachte, gesetzmäßig 23',^.^ Prct.,ver-
muthlich ist es aber dabei nicht geblieben. Bei den neuen Schillingen, die Bogislüw X. 

Klempin, diplomat. Beiträge zur Geschichte Pommerns. S. 583. 
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im Jahre 1489 einführte, waren aber nur 6 Prct. für die Prägüna.skosten aus¬ 
geworfen. Es darf daher nicht Wunder nehmen, wenn Stettin, sein auf ewige 
Zeiten erlangtes — (und ursprünglich, 1345, wol mit schwerem Gelde erkauftes) 
— Privileg vorschützend,- den alten Gewinn aus seiner Münzgerechtigkeit fest¬ 
zuhalten suchte. Aber weder der Herzog Bogislaw — (war in seiner autokra-, 
tischen Reglerungsweise nicht gemeint) — noch jene Zeit überhaupt war dazu 
angethan, die dringende Forderung des gemeinen Nutzens durch alte wohlher¬ 
gebrachte Rechte stören zu lassen. Stettin mußte 1491, Mittwochs vor Felicis 
(12. Januar), die Übertretung des Münz-Edicts vom Donnerstage vor'Oculi, 
19. März, 1489, mit 400 Goldgulden Strafe büßen, und sich fürs Künftige nach 
der Landeswährung richten. Und es wurde in dem Receß, welchen die Herzoge 
Barnim X. und Philipp I. mit dem Erbarm Rathe der Stadt zur Beseitigung 
streitiger Punkte und Irrungen im Jahre 1535 am Tage Georg: (23. April) ab-
schlojsen, im Artikel 4 festgesetzt „daß die von Stettin bei dem Gebrauch der 
Münze nach wie vor bleiben sollen,, jedoch auf das Korn, den Grad, schrott und 
Ordnung, wie sich die Landesfürsten mit ihnen vergleichen werden. Und wenn 
der fürstliche Hammer liegt, sollen sich die von Stettin des Münzens auch 
enthalten".*) 

Liegt auch kein unmittelbares Ieügniß für die Annahme vor, daß auf der 
Silberwiefe die Münzstätte der Stadt Stettin gewesen sei, so spricht doch, wie 
schon gesagt, die Benenung „Silberhütte", mit der die Silberwiese in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts in den amtlichen Überlieferungen zum ersten Male 
auftritt, um so mehr zu Gunsten der Voraussetzung, als wie es scheint, bisher 
nirgends ein Nachweis aufgefunden worden über den Ort in- oder außerhalb der 
Stadt wo der städtische Münzmeister seine Werkstatt gehabt habe. Doch bleibt 
dies selbstverständlich eine offene Frage! 

' Die Silberwiese als Weideplatz. 
Die Straßen- und Strom-Polizei-Ordnung von 1560 weiset darauf hin, 

daß schon um diese Zeit die Sitberwiese nur als Viehweide benutzt wurde, denn 
He gebietet, daß Pferde und anderes Vieh nicht durch den Graben der Pladder 
Ihna, ein Name, den wir richtiger Plaooereie schreiben, getrieben, sondern auf 
Kähnen übergefetzt werden soll (Seite 250, Absatz 7), wohin? doch offenbar nach 
der Silberwiese, auf die Weide! Diesen Namen kennt die Polizei-Verordnung nicht, 
aber auch nicht den Namen Silberhütte, der erst in Schriften aus der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts vorkommt, aus denen erhellet, daß die Wiese, Sil¬ 
berhütte genannt, zum größten Theil städtisches Grund-Eigenthum war, welches 
den Bürgern, insonderheit den Einwohnern in der Lastadie und in beiden Wiekm 
zur Viehweide nicht blos, sondern auch als Holzung überwiesen war, welch' 
letztere von ihnen anscheinend zur Deckung ihres Brennmaterials genutzt wurde. 
Doch scheinen in Betreff des Eigenthumsrechts über das Ganze Zweifel obge¬ 
waltet zu haben; denn als im Jahre 1686 die Schwedische Festungsbehörde die 
Wiese als Weideplatz für ihre Pferde in Anspruch genommen hatte, und die zur 
Nutzung der Wiese berechtigten Bürger dieserhalb Beschwerde führten, beauf¬ 
tragte der Erbare Rath die Camerarier und Lastadischen Gerichtsvögte unterm 

*) Schleker's Matrikel, Fol. 8 V8o. 
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20. April 1686 mit dem Referat: „was es für eine Vewandniß mit der Wiese 
die Silberhütte genannt, habe". Bereits im Jahre 168!, als diese Beschwerde 
zum ersten Male angebracht war, hatte der Rath einen gleichartigen Auftrag dem 
Kämmerer Daniel Dil l ies, muthmaßlich ein Sohn des Bürgermeisters Johann 
Dillies ( f 1657), ertheilt, der aber diesen Auftrag, wol aus naheliegenden Gründen, 
unerledigt ließ. Die Commissarien von 1686 berichteten nun aber unterm 27. 
Apri l — „Daß vom Zimmerhof an der Oder hinauf die Silberhütte befindlich 
sei, woselbst vor diesem ein Pander-Haüschen gestanden habe, an dem Wasser¬ 
platz, der jetzt zur Bleichstätte gebraucht werde, (also ein Häuschen oder eine 
Hütte A r den Viehhirten, dem die Berechtigung zum Pfänden fremden Viehes 
zustand). Heinrich Kindt's Wittwe, oder deren zweiter Ehemann, habe auf der 
Silberhütte auch einen Gehr- (auch Gär-, d. i.: Gerber-) Hof. Der Graben (der 
Pladdereie) bilde davon die Gränze. Hiernächst sei zwischen dem Graben und 
der alten Schanze eine Wiese, so der Hr. Kämmerer Dillies für die seiniae prä-
tendiret habe. Letztlich sei auch jenseits der Schanze eine große Wiese, der 
Vierchen Ort genannt, belegen, so eine Freiheit sei". Dieser Theil war also 
Gemeingut der Stadt, nicht aber konnte diese, wie die Lastadischen Gerichtsvögte 
auch schon im Jahre 1681 hervorhoben, auf den Dilliesfchen Theil der Silber¬ 
hütten-Wiese Anspruch erheben, da dieser bereits 1667 durch Nanäatuiu R e M u i 
vom 25. Apri l der Wittwe des Bürgermeisters Johann Dillies zuerkannt und 
Bürgermeistern und Rath alle und jede Turbation darin ernstlich untersagt 
worden war. Seit 1686 wurde die, Silberhütte genannte. Wiese von der M i l i -
tair-Behörde zur Weide für die zur Fortisication gehörigen Pferde benutzt. Es 
war dies auf Antrag des damaligen Commandanten der Festung, General-
Lieutenants, Baron v. Mellin, vom Erbaren Rath auf unbestimmte Zeit nach¬ 
gegeben, „aus unterthänigstem Respect und Devotion gegen Ih ro Königl. Majt . 
zu Schweden", denn eine Verpflichtung des Raths die Wiese zu militairischen, 
bezw. Festungs-Zwecken herzugeben, lag nicht vor, da das onu.8 torMoationig 
aufgehört hatte, eine Communal-Last zu sein, und nunmehr eine Prodinzial-Last 
geworden war, wozu die Stadt ihr Contingent in den Landkasten regelmäßig 
beisteuerte. Nun aber begab es sich, daß die Festungs-Behörde im Verlauf der 
Jahre sich allmälig als Ejgenthümer der Wiese ansah, in Folge dessen sie gegen 
Soldaten der Garnison, welche sich die gröbsten Excesse gegen die, ihr Vieh 
friedlich weidenden Lastadischen Bürger erlaubten, auf erhobene Beschwerde nach¬ 
sichtig war und endlich den weideberechtigten Einwohnern der Lastadie und 
beider Wieken das Betreten der Wiese mit ihrem Vieh bei Strafe der Pfändung 
untersagt hatte. Die Pfändung war auch in mehr als einem Falle vollzogen 
worden. Diese Dinge ereigneten sich vornehmlich im Jahre 1694, als der Oberst 
Baron Müller v. d. Lühne Commandant war, und wurden zuletzt so unerträg¬ 
lich, daß der Erbare Rath nicht länger anstehen konnte, beim General-Statt¬ 
halter und der Regierung Beschwerde zu führen, und um Abhülfe zu hitten. 
Der Oberst-Commandant suchte sich zwar in seinem Berichte vom 11. Ma i 1694 
der Regierung gegenüber zu rechtfertigen, und es wurde nun, in Folge deren 
Zurechtweisung des Obersten Müller ' v. d. Lühne> der Zustand etwas besser. 
Aber das dauerte nicht lange, bald neue Beschwerden über Excesse der Sol¬ 
daten, die das Vieh der Oberwiekschen ins Wasser trieben, t^e Gänse derselben 
todtschlugen, u. d. m., darauf neue und wiederholte Vorstellungen von Seiten 
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des Erbaren Raths bei der Regierung, so in den Jahren 1695, 1696, 1697, 
ohne daß, worauf es dem Rathe vorzugsweise ankommen mußte, die Festungs-
M)örde das Anerkenntniß aussprach: die Bewilligung der, Silberhütten-Wiese 
zum Gebrauch als Weide für die Fortisications-Pferde sei im Jahre 1686 ein 
Precarium gewesen, das jeden Augenblick zurückgezogen werden könne. Die Com-
mandantur sah die Wiese jetzt förmlich als ein E:genthum des Militair-Fiskus 
an. Da der Pommersche General-Statthalter, nebst Regierung, den Beschwerden 
des Erbaren Raths über die Ausschreitungen des Commandanten nicht Abhülfe 
verschaffen konnte — vielleicht auch nicht wollte, weil der General-Statthalter in 
seiner Eigenschaft als Oberster Militair-Befehlsführer mit den Maßnahmen seines 
Untergebenen mehr oder minder einverstanden sein mochte, wandte.sich dek Erbare 
Rath im Jahre 1697 endlich unmittelbar an die Reichsregierung in Stockholm. 
Dieser Schritt hatte den nachstehendem Erlaß zur Folge: — 

Carl , von Gottes Gnaden König zu Schweden n. 2c. Unfern gnädigen 
Gruß zuvor. Wi r haben Euer unterthänigftes Schreiben vom 2. dieses wohl 
erhalten, worin I h r zufolge Unsers gnädigsten Befehls, über die von Burger¬ 
meistern und Rath zu Stettin allhie bey Unß geführte Klage, daß die der Stadt 
und Bürgerschafft eygenthümlich zugehörige Wiese, die Silberhütte genandt, zu 
Vehuef der dortigen Fortisications-Pferde ihnen entzogen und genommen worden. 
Euch dergestalt erklähcet, daß I h r der General-Gouverneur bey Eurem antritt 
es also gefunden, daß nemblich ein Theil gedachter Wiese für die Fortisications-
Pferde gebrauchet worden, gestalt denn auch die Stadt sothanen Theils desto 
füglicher entrathen können, als es nur ein kleiner Separirter strich, außer welchem 
die übrige gantze Wiefe der Stadt und Bürgerschafft unbenommen, zudem auch 
die Stadt den gantzen Oderstrohm herunter überflüfsigen wiese wachs haben solle; 
hingegen aber, wenn die dortige Fortisications-Arbeit wiederumb wird fortgesetzt 
werden, man alsdann zu Conservation und erhaltung der Fortisications-Pferde 
obgedachter antheils der Wiesen notwendig bedürfte; Wann aber gleichwohl ab 
sothaner Eurer erklärung fo viel erhellet, daß mehraedachte Wiefe der Stadt und 
Bürgerfchaft eigenthümlich zugehöre; So können Wir nicht absehen, wie man 
auß dem gründe und Fundament, daß man nemblich der wiefen zu der Fortifi-
cations-pferde Conservation etwa künfftig bedürffen möchte, daß theil HUHWtiouiZ 
auch nur ein Kleiner separirter strich, und außer deme vor die Bürgerschafft 
überflüfsigen Wiefenwachs vorhanden, der Stadt das ihrige wieder ihren willen 
entziehen und nehmen wollen, besondern wenn man Künfftig zu der von Euch 
angeführten oder anderm dergleichen Behuef einigen Platzes umb Stettin be¬ 
nötiget wäre, halten Wir sodann am besten zu fein, daß I h r entweder mit dem 
Magistrat, oder auch andern pr ivat^ , welchen dergleichen Plätze gehören, wegen 
derselben gebrauchs gegen eine gewisse Recognition handeln und accordiren möget, 
damit dergestalt Unsere unterthanen alle Klage, daß ihnen etwas wieder ihren 
willen entzogen, dadurch benommen werde; gelaßen Unß deßen zu Euch gnädigst, 
und sindt Euch übrigens mit Königlichen Gnaden gewogen. Gegeben Carlburg 
den 26. October 1697. 

I m Nahmen und von wegen:c. ;c. — 
Hedewig Eleonora. 

Bengt Oxenstierna. C. Gyllenftierna. F. Wreidl. 
N.. Gvldenstolpe. L. Wallensteot. 

An die Pommersche Regierung. T . Prolus. 



Ob die Festungsbchörde von diesem König!/Bescheide ZeschäftsmäW W 
KenntniH gesetzt werden, scheint zweffelhaft, Wenn man ficht, daß im FrWahr 
1698, als die weideberechtigte Bürgerschaft beim WiedererwÄchM der Vegetation 
sich anschickte ihr Vieh auf die Wiese zu treiben, sie von den Soldaten — Mil iz 
werden sie genannt, unter Thätlichkeiten ve r t r i eb w u M . Der EBare Rctth 
beeilte sich, von diesen Vorfällen unterm 17. März 1698 Anzeige zu machen und 
>Me. Hochgrästiche Excellenz und die Königl. Hochpreisliche Regierung unterthO 
nigst zu ersuchen, die gnädige Verfügung zu treffen, daß die von der Mhiefigen 
Miliee sich solcher Wiesen gänzlich enthalten und die Vürgerfchafft ay deren 
ruhigen Gebrauch hinführo nicht verhindern möge". Die Vorstellung hatte Erfolg, 
denn es ist von jetzt an in den Aeten nicht mehr von Besitzstörungen die New 
die durch die schwedische Feftüngs-Behörde provociret bezw. protegiret wor-
dM wäre. ^ -

I n der Übergangs-Periode von der schwedische zur Müßischm Pecsuess-
rcttions-Verwaltung des HerzogthuMs Pommern, KöNigt. Schwedischen Nntheils, 
W i N t der Erbare Räch die Wiese durch Verpachtung zuck Besten der K ä G 
merei genutzt zu haben; denn es liegt ein äserswm m 86üatu vom 11. W g W 
1714 vor, kraft desse«, auf der sämmtltchen von Viehwirthfchaft lebenden O u r M 
übergebenes Memorial wegen Wiedereinraümung der Silberhükte, die FrergebWg 
der Wiese zur gemeinen HütuNg angestdM M W . 

Der Name „Silberwiese", in der niederdeutschen F o M „Wische, Wisk^", 
tritt zuerst 17! 9 auf in einer Verhandlung vom 8. M a i , worin die Laftadifchen 
Einwohner über die vom Turnei und de« Meken Beschwerde führen, wegen 
Hütung von Gänsen auf der S i l verwische, Was ihnen bei VeMiidüng des ^övt-
schlagens oder Todtschießens der Gänse durch einen 
vott Magistratswegen untersagt wird. Trotz dieses Verbots lassen sich sieben 
Oberwiekfche auch im folgenden Jahre mit einer ganzen Heerde Gänse> wol 70t) 
an der Zahl, auf der Silberwifche blicken. Es werben 150 Stück gepfändet. 
Der Magistrat belegt die Eontravenienten mit 10 ft. Strafe und verurtheilt sie 
M 17. M a i 1720. die gepfändeten Gänft gegen ein Miges PfciNdgeld zu löfttt 
auch wird das Verbot der Betreibung der Wiese mit Gänsen unter HndWhWg 
arbitrairer Strafe wiederholt. Das Pfandgeld Muß eben kein „billiges" gewesen 
sein, da die Contravenienten erklären, es nicht geben zu können, sie woMtt deftt 
Pfänder lieber die Gänse lassen. Bemerkenswerth ist diese Verhandlung d t M 
die Angabe, daß auch „des Generals Wiese" mit Gänsen betrieben worden M r , 
woraus folgt, daß zwischen der Schwedischen Commandantur und dem Erharen 
Rath, in- Gemäßheit der oben eingeschalteten Königl, Entscheidung b M 16Z7 stn 
Abkommen herbeigeführt wurde, vermöge dessen der Festungs-Behörde ein Stück 
der Wiese überlassen worden, welches nach endgültiger BesitzergreifuttO Stettins, 
durch König Friedrich Wilhelm I.. auf die Preußische Comm'andantllr üMge'-
galMN ist, tNan nenNt es jetzt „die Commandanten-Msch". 

Die erste Meldung vom Dasein des Vanselowfchen Holzhofes aus der Oilber-
wiese (S. 330) findet sich 1731, einstweilen als Garten. Der Kämmerei ist am 1. AH-
gust unter der Hand angezeigt worden, daß der ConMerzienrath Vanselow einen 
gewissen Platz von der sog. Silberhütte sich eigenmächtiger Weise angemaßt habe 
und damit den sog. Krukischen (?) Garten vergrößern wolle, Die Lastadischen 
GerichtsvHgte erhalten vom MaZMra4 den AuDgO, die Mr OezeichMNg des 

Landbuch von Pommern; Th. ll, Bd. IX. 50 
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Platzes bereits ausgesteckten Wiepen unverzüglich ausziehen zu lassen, und dem 
2c. Vanselow „die intendirte extsnÄou 8u,d posua äßiuolitiomä zu verbieten". 
Die Gerichtsvögte entsenden den Stadthofmeister zu 2c. Vanselow, um den Be¬ 
fehl des Magistrats mündlich auszurichten. Dies geschieht. Der Commerzienrath 
gibt zur Antwort: lüaiußra RßFia habe ihm den Platz anweisen und die Wiepen 
zur Bezeichnung desselben stecken lassen, der Stadthofmeister möge sich nur bei der 
Kammer melden, von der er deshalb Antwort für den HochEdlen Rath empfangen 
werde. Meyer, der Stadthofmeifter, hatte den fragt. Platz näher in Augenschein 
genommen.. Der Platz stößt unmittelbar an den oben genannten Garten, der 
dem 2c. Vanselow eigenthümlich gehört. Die Länge des abgesteckten Hofes vom 
Garten längs des Stromes, Verker Ort genannt (Viziker Ort bei Schleier), bis 
an die alte Schanze beträgt nach ungefähren Überschlag 18 Ruthen, die Breite 
8 Ruthen, thut 144 Q.-Ruth., eine Fläche, welche, wenn genau gemessen werden 
sollte, sicherlich über ^ Mg. Pommersch. --- 1 Mg. 51 Ruth. Preüß. Maaßes 
ausmachen werde. Meyer hörte auch von einigen Lastadischen Bürgern, daß die 
Holzherren dem Commerzienrathe Vanselow die Erlaubniß ertheilt hätten, einige 
Tausend, Faschinen in den Stadtbrüchern hauen zu lassen, die er zur Erhöhung 
des Platzes verwenden wolle. Erkundigungen, welche br. m. bei der König!. 
Kammer eingezogen wurden, ergaben nun auch wirklich, daß der 2c. Vanselow 
in den qu. Platz von der Oamera I t ^ i a eingewiesen worden war, und zwar 
auf Grund einer Cabinets-Ordre, die also lautete: 

Friedrich Wilhelm, König 2c. 2c. Unfern Gruß 2c. 2c. Nachdehm Wir auf 
Unsers General-Majors und Commandanten von Stett in, Fürsten zu Anhalt-
Zerbst, Liebden, in Gnaden resolviret, daß dem Commerzien Rath Vanselow er¬ 
laubt sein solle, seinen Garten nach Unsers Obersten von Wallraven Vorschlag 
mit dem in dem hierbey mitkommenden Riß angezeigten Platz von der soge¬ 
nannten Silberwiese zu vergrößern und zu erhöhen, auch dabey auf seine Kosten 
einen breiten Graben zu ziehen*), ingleichen daß demselben die dabey be-
nöthigten Fachinen und Strauchwerk aus denen Stadtbrüchern gegen solche Be¬ 
zahlung wovor die Fortisication selbige sonst bekommt, abgefolget, nicht minder 
der angezeigte Platz dem Vanfelow zu seinem Garten erb- und eygenthümlich 
überlassen werden solle, Alß habt ihr die desfalß nöthige Ordre an den Stettinschen 
Magistrat sofort zu stellen, und die desfalß nöthige Verfügung zu thun. Seynd 
euch in Gnaden gewogen. Geben Berlin den 23. Jun i 1731. 

F. Wilhelm. 
An die Pommersche Kriegs- und Domainen-Cammer. 

Der Magistrat war von dem Inhal t des vorstehenden Cabinets-Befehls durch 
Kämmer-Verfügung vom 13. J u l i 1731 in Keimtmß gefetzt worden, „um sich 
darnach zu achten". Auffallend kann es erscheinen, daß die Kämmerei am 
1. August noch nicht von dem Eingange der Verfügung benachrichtigt war, und 
ihr von Dem, was der 2c. Vanselow beabsichtigte, auf außeramtlichem Wege 
Anzeige zugehen mußte. Der Magistrat, in feinem Rechte und den Gerechtsamen 
der Stadt sich bitter gekränkt fühlend durch das einseitige Vorgehen der Mil i tair-

' *) Nach des Fürsten von Anhalt Zerbst Bericht an den König, sollte der qu. Platz „in 
wenig Tagen in ein Oapitai-Außenwerk zu verwandeln sein". 
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Behörden und deren eigenmächtiges Verfügen über städifches Grundeigenthum, 
reichte am 23. August 1731 beim Künige eine ausführliche Beschwerdeschrift ein> 
worauf das Hof-Refcript vom 31. August 1731 an die Pvinmersche Kammer 
erging, „daß es bei der Verordung vom 23. I uny umb so eher verbleiben müsse> 
da es der Stadt an nötiger Weyde und Hütung nicht fehle, die Kammer habe 
auch den Commercien Rath Vanselow dahin zu dispomren, daß er einen billig-
mäßigen 0au0U6ui der Cämmerey jährlich zu bezahlen übernehmen möge". Da¬ 
gegen Remonstration des Magistrats vom 20. September und hierauf Erlaß 
eines Befehls an den 2c. Vanselow vom 22. September, sich innerhalb 14 Tagen 
wegen des Oaiwiii8 zu erklären, übrigens seinen Garten dergestalt anzulegen, daß 
der Sortie in den Fürsten-Garten, «uf der Lastadie, gerade gegenüber eine Passage 
zur Viehtrifft verbleibe". Darauf vser. in Zßuaw den 25. September 1731: 
Die Zeit ist abzuwarten und weiter zu vigilireN. Inzwischen geht am 8. October 
beim Magistrat von sämmtlichen Bürgern und Einwohnern der Lastadie eine 
Beschwerdeschrift wider :c. Vanselows Vorhaben ein: „Wor in es u. a. heißt: 
>,Wenn es dabei sein Verbleiben haben sollte, würde uns auf solche Art der Zu¬ 
wachs an jungen Füllen und Rindvieh gänzlich benommen werden, wovon wir 
armen Leute, die ohnedem dutch den neuen Anbau (der Lastadie, S^ 261—308) 
sosehr mitgenommen worden, und deshalb umb unsere Conservation umb so 
mehd zu sorgen, jedoch mehrentheils leben müssen. Und da die uMtas Mdlics. 
dem piaisir eines ?rivat i allen Rechten und der Billigkeit nach zu VrastErirsii, 
und wir blos zur Verhütung unsers bevorstehenden Ruins, welcher, durch diese 
Neuerung und abgang unserer Weyde intsuäiret wird, gegenwärtig vorzustellen 
86268ittir6t werden, So haben E. HochEdlen Magistrat wir hiedurch gantz unter-
thänig gehorsamst ersuchen wollen, unß hierunter mit Nachdruck zu a88i8tir6ii". 
Die Bittsteller tragen, kurz gesagt, darauf an, daß dem:c. Vanselow anbefohlen 
werde, mit Ziehung des Grabens auf der Silberwiese sofort innezuhalten unh 
Alles auf seine Kosten in den vorigen Stand zu setzen. Die Lastadischen Ge¬ 
richtsvögte erhielten den Auftrag, die Bittsteller vom Stande der Sache, nach 
Lage der Acten, mündlich zu verständigen, was am 29. October 1731 geschah 
und von ihnen dankbar aufgenommen wurde. 

Folgt m den Acten eine an OaNOra l isAa gerichtete Vorstellung des Com-
merzien Raths Johann Jakob Hanselow contra Bürgermeister und Rath zu 
Alten Stettin wegen des auf der fog. Silber Wiese angelegten Gartens vom 
9. October 1731, worin er den Magistrat bezichtet, „durch sinistre Vorstellung 
und ungegründetm Bericht das Rescript vom 31. August wegen eines an die 
Kämmerei zu zahlenden Canons erschlichen zu haben". Auf die Allerhöchste Ca-
binets-Ordre vom 23. Jun i 1731 sich berufend lehnt er die Verpflichtung zur 
Zahlung einer permanenten Abgabe, möge sie Namen, welchen sie wolle, auf das 
Entschiedenste ab, erbietet sich aber am Schluß, den Platz qu. gegen Erstattung 
der darauf verwendeten Kosten an die Kämmerei zurückzugeben. Camera, RsZia. 
theilte eine Abschrift dieser Vorstellung dem Magistrate mit, der auf der auf 
seiner Meinung verharrte, daß man auf den Canon w reeoziMoiißlli kuuäi be¬ 
stehen und deswegen bei der Königl. Kriegs- und Domainenkammer vorstellig 
Werden müsse. Der betreffende Bericht fehlt in den Acten, die nunmehr eine 
Lücke von drei Jahren zeigen. Nach Ablauf dieser Zeit kommt die Vanselowsche 
Angelegenheit wieder zur Sprache, und zwar werden die Verhandlungen mit 

50* 
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den 30. 
des OherVen von Wallrave an den König, d. d. Potsdam, 

1734, eröffnet, woraus erhellet, daß Vanselow an dem, beim 
M g in hohen Gnaden stehenden Obersten einen warmen Fürsprecher Ze-
KMchat. 

HbeA v. Wallrave überreicht nämlich dem Könige einen Plan von dett 
HtzPtMcationen der Schnecke und von dem daselbst auf der Silberwiese ange-
lWen neüM Garten, aus welchem diese Werke im Fast einer Mlagexung defen-
tziret werden können. Wenn nun, sagt der Oberst, der Commerzien-Rath Van¬ 
selow dieses Terrain mit E. K. M. allergnädigfter Erlaubniß auf seine Kosten 
Möhet hat, so bittet derselbe auch um eine Ordre an den Stettinischen Magistrat 
M l besagten Platz zu adjudiciren, und weil diese Arbeit ihm gegen M00 Thlr. 
aMftet, so hoffe:c, Vanselow, daß E. K. M. ihn bei seinem Rang allergnädigft 
schützen und der Pommerschen Regierung anbefehlen werde, daß er nach seinem 
Patente mit denen anderen Räthen, so da meinen, die Commerzien Räthe wären 
V M der geringsten Sorte, rangiren solle. 

Der König erließ Seine Befehle an das General-Directorium von Potsdam 
am 1. Februar, und an die Pommersche Kriegs- und Domamenkammer von 
Berlin am 9. Februar 4634 ganz in dem Sinne der Anträge des Obersten 
V. Wallrave, ja thetlweise mit dessen Worten. Wundern kann man sich, daß ein 
.SotdM und Kriegsbaumeister, wie Wallrave es war, sich der Etiqueite-Frage 
wegen des Raths-Titels annahm. Es deutet dies auf eine innige, vielleicht durch 
glerche Interessen geschlossene Freundschaft hin. Freilich mochte es den durch 
sMe Betriebsamkeit wohlhabend, ja reich gewordenen Handelsherrn, nunmehrigen 
CVmmerzien Rath in seiner Eitelkeit verdrießen, ja schwer verletzen, daß die 
gelchrtßN Herren Negierungs-, sowie Kriegs- und Domainen-Räthe ihn — über 
die Schultet ansahen! 

Mündliche Verhandlungen, welche der Magistrat wegen Feststellung eines 
Canons mit ic. Bänselow wieder anknüpfen ließ, hatten keinen Erfolg. I n der 
EMferenz vom 49. März 4734 erklärte er dem Magistrats-Commissarius, Käm¬ 
merer NeümaMt, wieoerholentlich: wie er sich zu einen Canon, der ein Aner-
kenntniß von dem der Stadt zustehenden Ober-Eigenthum jeines Gartens aus-
d-rüSen werde, nie und nimmer verstchm werde, denn der Platz, den er zum 
Garten aptirt habe, sei ihm VM des Königs Majt. zum Erbeigenthum über¬ 
wiesen; ja der Commerzien-Rath extrahirte von der Oauikra Nßßia, einen Befehl 
vom 16. Ma i 1734,, worin der Magisttat angewiesen wurde, das allergnädigste 
Rescript vom 1. bezw. 10. Februar 1734 sofort und „bei Vermeidung Einhundert 
Ducatm ßx Vropriis zu bezahlender Straft zur Ausführung zu bringen. 

Inzwischen hatte der Oberst v. Wallrave, der die Sache seinem Freunde 
Vanselow zu Lieb unter seinen fortificatorischen Schutz genommen und amtlich 
auf die Bahn gebrächt hatte, sich wegen des Canons ins Mittel gelegt und, von 
Mn«r WMtzamer Reise nach Stettin zurückgekehrt, dem Landrath und oirigirenden 
Bürgermeister Hübner 86M61 pro 86iW6r 50 Thlr. Recognitions-Gelder ans 
eigemn M A M n angeboten, doch sehr wahrscheinlich gegen Vanselow's Versprechen 
der WieoererftMung. Die Meinungen über Annahme oder Ablehnung dieser 
Offerte waren im MaMrats-Collegium sehr verschieden. Doch einigte man sich 
Mdtich und beschloß die Annahme, wovon der Oberst v. Wallrave benachrichtigt 
Wurde, der am 14. Ma i 1734 die offerirten 50 Thlr. nicht baar zahlte, sondern 
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in einem Wechselbriefe berichtigte, den er durch den Major de Gers s M 
lassen versprach, wogegen er dem Magistrate die Bedingung stellte: daß nunmehr 
auch die Vor- und Ablaffung des W.'Platzes am 
vor sich gehe und das darüber sprechende Dokument, in bündiger und reHtWr-
hjndlicher Form abgefaßt, ihm zugestellt werde, „weil er dem «. Vanselow ein 
Present machen wolle". Der Magistrat ließ die erforderliche Bekanntmachung 

^zur Vor-umd Ablassung des Garten-Platzes ergehen, worauf am 7. Jun i 4734 
ein DßMsr ium Oivwin beim Magistrate einging, in welchem darauf angetragM 
wurde, daß wenn die Verlassung des Platzes nicht rückgängig gemacht werden 
könne, Magistrat wenigstens dafür Sorge tragen wolle, daß der Bürgerschaft, 
insonderheit'der Lastadischen, ein Weg offen bleibe, auf dem sie ihr Vieh naH 
der Silberwiese treiben könne. Einen Nccent legte aber das Ossiäßrium darauf, 
daß die Silberwiese, von der 
sollte, nicht Mmmerei-, sondern Bürger-Vermögen sei, wie dies durch M e r KöNWl. 
Schwedischen OomuiiMariorum Resolution vom 9. Apri l 1681 anerWM Wd 
demnächst durch Erkenntniß des Königl. Hohen Tribunals zu MsWgr HeMtD 
worden fei. Der Magistrat konnte auf diese Einwendungen nichtß anderes>WH-
fügen, als daß er den OividuZ durch deren Mermann Rahn von den̂^ ^ 
Sache obwaltenden Umständen mündlich Nachsicht geben ließ. D ieOiv M 
noch weitere V68iä6i'il>' ein, in denen sie zur Sprache brachten, daß die ch 
den besten Theil der, der Bürgerschaft gehörigen Silberwiese zu BleiWessen 
gethan hätte. Dies war wirklich der Fal l ; die Kammern hatte im Jahre 
jedoch ouiü c0U86U8u 6t approdatioue M M . 86uatu8 zwei Bleichstellen in P D 
gegeben, wovon die eine 5 Thlr., die andere 3 Thlr. jährlich Pacht trug.: Wenn 
nun, berichtete der Kämmerer Neümann, diese Plätze von geringer i iuMr tMW 
sind, und der Hüjung wenig Abbruch thun, so Hoffen ^aNerani, daß Oiveß djê e 
Revenüe der Cämmerey nicht mißgönnen werden, da dieselbe bei den vielen extra-
ordinairen Bauten und schweren Ausgaben alles genau suchen muß^ Dhne M 
den Gegenstand weiter einzugehen, schrieb der Magistrat dieses VMäsimN O i M m 
am 20. August 1734 lediglich — aä »ota! ^ , , < 

Die Vor- und Ablassung des qu. Garten-Platzes an den Commercien-RMH 
Vanselow hatte Statt gefunden und der darüber gerichtlich ausgefertigte-OrW-
nal-Nerlassungsschein vom 11. August 1734 wurde dem Obersten v.Wallrave, 
der sich nunmehr in Magdeburg befand, mittelst Schreibens vom 30. August 1W4 
der Verabredung gemäß überschickt, derselbe auch gleichzeitig ersucht, mit nächster 
Post anzuzeigen, „von wem der von ihm ausgestellte Wechsel über M Thlr. ver¬ 
gnügt werden solle". Wer nicht antwortete, war der Oberst v. Wallrave; endlich 
ließ er auf wiederholte Erinnerungen durch den Major de Sers fagen, er werde 
im FrühMr 1735 nach Stettin kommen und dann Alles persönlich abmachen. 
Er kam auch wirklich, machte aber, obwol er freundlich darum erfucht wurde, 
Nichts ab. Es vergingen Jahre: der Oberst ließ nichts von sich hören. Er 
lebte in Magdeburg, woselbst er mit dem Ausbau der Festung betraut war. Es 
fand der Thronwechfel Statt und die beiden schlesifchen Kriege folgten. Wall-rave 
war mit ins Feld gerückt. Da begab es sich, daß Dienstgeschäfte ihn' im Monat' 
Januar 1748 nach Stettin führten. Er war nun General-Major von der I n¬ 
fanterie, Oberst des Pionier-Regiments "und Chef des Ingenieur-Corps> auch 
Commandant in Neiße von Schlesien. Seine Anwesenheit in Stettin benutzte der 
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Magistrat, den alten Schuldner mittesst Schreibens vom 23. Januar an die 
endliche Erledigung/ der Wechselsache zu erinnern. Statt Zahlung zu leisten oder 
seW zu kommen^ schickte der General den Regiments-Quartiermeister seines Re¬ 
giments zünt Bürgermeister Sander, um sich von demselben nähere Information 
über den von E. N Rath an ihn abgelassenen Brief zu erbitten, weil ihm der 
eHentliche Zusammenhang der Sache, warum, die 50 Thlr. von ihm dem Magi¬ 
strate offeriret wären, nach so vielen Jahren — freilich waren es 14 Jahre her, 
gänzlich entfallen sei. Bürgermeister Sander gab dem Boten die gewünschte 
Auskunft, hinzufügend/daß zu der Zeit, als der General den Wechsel ausgestellt, 
der Magistrat Mühe genug gehabt habe, die Bürgerschaft zu beruhigen, indem 
dieselbe von den xatriiuomo oivitatin, wozu ihre gemeinschaftliche Hütung auf 
der Silberhütten-Wiese gehöre, die durch die Anlage des Vanselowschen Gartens 
ansehMch geschmälert worden, nicht einen Fußbreit habe verlieren ^wollen und 
vom Magistrate verlangt habe) daß derselbe immediate bei S. K . M . chre Klagen 
anbringen solle. D ie ' Bürgerschaft habe seitdem auch öfters durch ihre X V I I 
Männer angefragt, ob die 50 Thlr. Recognitions-Gelder noch nicht entrichtet 
tvären^ da man sie denn immer auf des Generals bevorstehende Anherokunft ver¬ 
tröstet habe. 'Würde, da der General nunmehr hier sei, der Wechsel wider Ver-
müthen jetzt nicht bezahlt, so dürfte die Bürgerschaft ihre Querele aufs Neue aä 
uiottuü bringen, und diese so lange verschleppte Sache wieder bei Hofe rege ge¬ 
macht wissen wollen, zu geschweige«, daß dem General doch wol nicht gleichgültig 
sein könne, seinen an diese Wechselschuld geknüpften Namen von einem Jahr zum 
äMern in den Kämmerei-Registern übertragen zu lassen, daher man ansetzt endlich 
M Tilgung der Schuld gewärtigen könne. Wallrave's Bote hörte die Erzählung 
vvtt dem Sachverhalt ruhig an, rückte aber am Schluß der Unterhaltung mit 
der Äußerung vor, wie er ausdrücklichen Beseht habe, zu erklären: „Magistrat 
Möge den Schein, welchen der General im Jahre 1734 ausgefertigt, nud den 
man einen Wechselbrief zu nennen beliebe, nur immer reponiren, da an eine Be¬ 
zahlung der 50 Thlr. nimmer zu denken sei". Unter diesen Umständen blieb nichts 
weiter, als gerichtliche Klage übrig, die am 6. Februar 1748 beim Königl. Ge¬ 
neral-Auditoriat eingereicht würde. Es ergab sich nun, daß General v. Wallrave 
über und über in Schulden steckte und seine sämmtlichen Gläubiger öffentlich auf¬ 
gerufen worden waren, ihre Forderungen in dem, vomGeneral-Auditeur-Lieute-
nant, geheimen Rath v. Pawlowsky, den der König mit Regulirung der Wall-
raveschen Credit-Sache betraut hatte, auf den 10. Apri l 1748 anberaumten Ter¬ 
mine anzumelden. Über den Ausgang des Verfahrens, bei dem, allem Anschein 
nach, der König helfend eingetreten ist, gibt nachstehender — 

Extract der von S . K. M. consirmirten durch den General-Auditeur-
Lieutenant v. Pawlovsky abgefaßten und unterm 21. August 1749 publi-
cirten Sentenz in der Eredit-Sache des General-Majors v. Walrave — 
also lautend, Auskunft: — 

_ 117. — Die Kämmerei zu Stettin, mit denen laut ausgestellten Wechsels 
vom 13. May 1734 zu fordern habenden 50 Thlr. Capital, und ist der Liquidat, 
wenn er vermeynet, wegen des Platzes, so er dem Kriegsrath Vanselow zu Stettin 
accordirt haben wil l zu erweisen, daß derselbe die oberwehnte 50 Thlr. Capital 
dagegen zu vergüttigen versprochen habe, schuldig, sothane seine.Prätension mit 
dem Kriegsrath Vanselow in ssparato auszumachen, deßenthalben ihn überall 

reserviret worden. 



Die Silberwiesf als Weideplatz und Holzhof. Mg 

Her General-Auditeur-Lieutenat v. Pawlowsky benachnMgte. den MagMrM 
vom Ausfall der Regulirung des Wallravefchen Credttwesens/ unM MMe i l uM 
des Artikels 117, durch Schreiben vom 38. 
den Betrag der Wechfelforderung entweder durch einen Bevollmächtigten iwBerlm 
erheben zu lassen, oder ob es vorgezogen werde, daß er das Geld direct nzit der 
Post, "gegen Einsendung des Wechsels und der Quittung, überschicken W / Der 
Magistrat wählte den erstem Weg Und bevollmächtigte den Cömmissarius H o h W 
Christian Pech, zu Berlin, der 
Königl. General-Auditoriat vertreten hatte, mit Erhebung der 50 Wlr . RecognD 
tionsgelder, der den Betrag am 16. September 1749 einsaWe, WoM Wse 
leidige Angelegenheit endlich ihren Abschluß gefunden hatte. ' -

Kehren wir in unserm Berichte zum Commerzienrathe Johann Jakob Vanse-
low zurück, so findet sich in den Acten eine an die Königl. Kriegs- und DomaiMn-
kammer gerichtete Vorstellung 
wegen vieler Inconvenientien beim städtischen Klappholz - Hofe M Beförderung 
seines Holzhandels genöthigt gewesen sei, sich nach einem Matze UWusehen,wp 
er sein Holz sicherer in Verwahrung bringen könne, als dies aus deM publiqum 
Holzhofe bisher der Fall gewesen.' Das Königl. Gouvernement sei ihn bei der 
Wahl einer geeigneten Stelle entgegen gekommen und habe ihm einen Platz auf 
der Silberwiese an der bat 
Oaiuera liß^ia, den Geheimen Rath v. Beggerow und den 
zu committiren, daß dieselben 
abgeben möchten, ob derselbe sich zum Holzhofe eigene. Zugleich bat er/ sMen 
Wraker von der Königl. Licent in Eid und Pflicht nehmen zu lassen. Kaum 
war Kunde von diesem Vanselowschen Project ins Publikum gedrungen, als 
Friedrich Schröder, der Pächter des Raths-Holzhofes, unterm 20. Juni 1735 
wegen des, von dem Hrn. Commerzien Rath Vanfelow zur Ungebühr eigenMHtig 
anzulegen intendirenden neuen Klappholzhofes auf der Sitberwiese beim Magistrate 
Beschwerde führend einkam, der denn auch sofort beschloß, Gegenvorstellüngen zu 
thun, und zwar, weil p6ricu1uiu in mora, nicht blos bei der Königl. Kammer, 
sondern auch unmittelbar bei Hofe. Dieser Beschluß des Magistrats kam ätn 
23. Juni 1735 zur Ausführung. ^ 

Inzwischen mengte sich der ObeA v. Wallrave am 3. Jul i in dft Sache, 
die offenbar von ihm zu Gunsten des :c. Vanselow beim Gouvernement dutch-
gesetzt worden war. Er wunderte sich, daß E. HochEdler Räth dem Commet-
zienrathe Schwierigkeiten in den Weg legen wolle, da der demselben bewiMte 
Platz nicht der Stadt, sondern dem Könige gehöre/inhem er aus der alW 
Schanze und den darum befindlichen Graben bestehe, welche mit S. H, M . Be¬ 
willigung vom Königl. Gouvernement dem 2c. Vanselow angewiesen worden f«. 
Der Oberst war der Meinung, daß die Stadt bei diesem neW 
nichts leiden würde, indem wenn Schröder die geringste motüg Mchm söW, 
Vanselow bereit sei, in Schröders Contract zu tretm und Wrtich 100 Z^M 
Mnston mehr, zu geben sich erboten habe, auch, damit Mä68 puMtH niHt gefahtM 
s«, einen eigenen zu vereidigenden Wraker annehmen wolle. Die Gache M M 
Hofe vom Königl. Gouvernement fowol als von der OanwM, Ke^ia. dergeHst 
eingeleitet, daß E. HochEdlcr Rath mit seinem Widerspruch keinen Erfolg Jabm^ 
sondern nur Verdruß auf sich laden werde, wenn er denselben weiter treiben 
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wvlle> daher tathe er, sich der Widerrede zu begeben. Der Oberst hatte Recht, trotz 
M r Remonftrationen, die der Magistrat erhob, erließ der König bei Seiner An¬ 
wesenheit m Stettin den nachstehenden Befehl: — 

Nachdem Seine Königliche Majestät in Preußen l c . ' Unser allergnädiaHer 
Herr, in Gnaben accordiret, daß der Commercien-Rath Vaufelow zu Stettin, den 
ihm zup KlaP-Holtz-Hoff angewiesenen Platz vor der Laftadie Eigenthümlich haben 
soll. Als befehlen Sie sowohl Dero Regierung als auch Kriegs- und Domainen-
Kackmer in Stettin hiemit allergnädigft, gedachten Vanselow bey solchem Klap-
Mtz-Höff als bei seinem Eiaenthum zu schützen. 8ißMwiu Stettin den 28. 
I u l y 1735. ^ F. Wilhem. 

an die Regierung auch Kriegs- und 
Domainen Kammer zu Stettin daß der «. Van-
selvw den ihm angewiesenen Matz von der 
WstMe Mm Klap-Holtz-Hoff eigenthümlich 
W e n solle. F. . v. Grumbkow. F. v. GSrne. 

„ V o n Ihro König!. Majestät in Preußen, zu Dero Pommerscheu Regierung 
verordnete Statthalter, Chef-Präsident, Cantzler und Regierungs-Räthe" über-
mHeHn dem Magistrate die vorstehende Cabinets-Ordre am 15. August 1735, 
„UM sich darnach allerunterthänigst zu achten, uud den Inpetranten auf keinerley 
Arth dabei, zu turbiren". Sodann erging von Seiten der lüamkra NsßiH auf 
geführte Beschwerde des Magistrats wegen des Vanselowschen Holzhofes unterm 
2. September 1735 der Bescheid, daß „I'roäucirtßs aä aeta genommen sei, weil 
Gupftlicanten zur Zeit nicht Ursache zn queruliren haben, indem der Commercien 
AtaH Vanselow nur die alte Schantze, welche zur Fortistcation gehöret, dazu 
aptiren lasset, alß welches ihm vom (Gouvernement nachgegeben seyn soll". 

Ganz umsonst bekam übrigens Nanfelow den Holzplatz nicht; der Werth 
heMhen war auf 400 Thlr. geschätzt, und davon mußte er 2 Prct. als verordnete 
Jura an die Rekruten Kasse in Bertin entrichten. 

M i t den Holz-Negozianten, auch wol noch mit anderen Dingen handeltreiben¬ 
des Kaufmann Johann Jakob Vanselow ist in dem Zeitraum vom Ju l i bis zum 
Wöber 1735 eine große Veränderung vorgegangen, — er hat die Gesellschaft 

verlassen und ist unter des Königs Kriegs- und Domainen 
Mthe gegangen! Ein Actenstück vom 10. August 1735 bezeichnet ihn schon als 
MchenV M e mag das gekommen sein? Die vorliegenden Acten können darüber 
kMe Auskunft gehen. War Vanselow eine Capacität in Beurtheilung von Handels-
M d industricllen Interessen überhaupt, die es wünfchenswerth erscheinen ließ, sein 

teM, seine Kenntnisse und Erfahrungen in der obersten Landes-Finanz und 
P W ^ i c h ö r d e P vetluepthen und zu verwenden? Diese Frage kann hier nicht 
Mntwortet w e r M . Vanselows Ehrgeiz, den der Commerzienraths-Titel nicht 
genügt" halte, iöat nutt befriedigt: Vanselow war nun Mitglied der obersten 
Mudes-VetwaltuNgs-Bchörde, der Pomnterfchen Kriegs- .und Domainen-Kammer, 
M deren grßn'en M M er mit rathete und mit'thatete, nichts desto wettiger aber 
auch seinen — Kram mit Holz und anderen Waaren des Stettiner Ein- Und 
AüsfÜhr-HMdelß fortsetzte. Man ersieht' dies aus eineny an die Pommersche 
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Kammer unterm 12. October 1735 erlassenen Hof-Rescript, dem zufolge der neue 
Kriegs- und Domamenrath sich bei dem General-Directorium darüber beschwert 
hat, daß die Siettinschen Liceck Accife- und Stadt Zulags Kaffen-Bedienten'sich 
weigern, die Visitatores zur Besichtigung und Nachzählung seines Holzes auf 
seinem, von S . K. M . ihm allergnädigst concediren und gesch e n k t en . 
K l a p p h o l z Hof zu senden. Das Gsneral-Directorium befiehlt in Folge dessen 
der Pommerschen Kammer, die genannten Kassen-Bediente nachdrücklich anzuhalten, 
daß sie die Visitirer auf des Supplicanten Holzhof eben so wie auf den Stadt-
Holzhof, zur Visitation feines Holzes senden, und ihn in seiner Handlung unter 
keinerlei Vorwand, bei harter Beahndung nnd Ersetzung alles verweislichen 
Schadens turbiren oder behindern „gestalten Uns denn sehr wundert, daß, an¬ 
statt dergleichen gute Sachen bestens befördert werden sollten, solche durch der 
— Accise und Licent Bedienten zu Dräglichkeiten gehindert werden und wollen 
dannenhero nechstens eures allerunterthänigsten Berichts anbero erwarten, M r an 
dergleichen Chicanen schuld sey". (Unterzeichner: v . G r u m b k o w . V . Görne. 
v. Viebahn. Hoppe.) ()kM6ra Nßßw beeilte sich, dem Hof-Befehls Folge W 
geben: sie bedrohte die betreffenden Beamten —damals Bediente genannt, mit 
E a ss a t io n wenn sie den Vanselowschen Holzhof nicht ebenso behandeln sollten, 
als wie es für den Stadt-Holzhof Vorschrift und Herkommen sei. > 

Am 27. März 1736 zeigte die Pächter einer den schon oben erwähnten 
Bleichstellen Beschwerdeführend an, daß es dem Hochedelgebornen Herrn Kriegs¬ 
und Domamenrath Vanselow gefallen habe, im Laufe des abgewichenen Winters 

'besagte Bleichstelle ohne Weiteres in seinen Holzhof zu ziehen und selbige mit 
einem hohen Plankwerk einzuzäunen. Unter diesen Umständen könnten sie die für 
die Benutzung der Bleichen festgesetzte Recognition künftighin nicht mehr zur 
Kämmerei abführen. Sofort reicht der Magistrat am 28. März 17Z6 eme Be¬ 
schwerdeschrift bei der OauiLra. Neßia über'Vansetows Eingriff in städtisches 
Eigenthum ein, und bittet, dem Verletzer fremder Gerechtsame zu gebieten, daß 
derselbe den Plankenzaun sud poeim äeuiolitioniL sofort abbrechen und die 
Bleichstelle in den vorigen 8tatu8 Huo setzen lasse, und sich aller ferner« Turbation 
auf städtischem Grund und, Boden enthalte. Die Kammer fordert ihr Mitglied 
zur Erklärung über den Hergang auf, bei welcher Gelegenheit ihm wol gesagt 
sein wird, er möge sich mit den Magistrate verständigen und demselben das ^ 
erbieten machen, die Recognition, welche bisher, im Betrage von h Thlr. jährlich, 
für die Bleich stelle entrichtet wurden, auch seiner Seits zahlen zu wollen. „Des 
Hochedelgebohmen Herrn Kämmerers Neümann bereitwilliger Diener ~ Johann 
Jakob Vanselow" hat diesen Rath befolgt, denn er fragt in einem Schreiben 
vom 27. Apr i l 1736 bei Neümann an, ziz welchem Termin die qu. Recognition 
zur Kämmerei abgeführt werden müsse. Die zweite der Vleichstellen, welche bis¬ 
her 3 Thlr. Recognition getragen hatte, wurde, da deren Pächterin gestorben war, 
nunmehr der Pächterin der zum Vanselowschen Holchofe eingegangenen ersten 
Bleiche nach ihrem Anerbieten ebenfalls für eine Recognition von 5 Thlr, über¬ 
lassen. Weil die Bleiche durch eingetretenes Hochwasser ganz versandet mck ver¬ 
dorben war, so resigmrte die bisherige Inhaberin der Bleiche auf die fernere 
Nutzung derselben vermöge protokollarischer Erklärung vom 21. December 1.736. 
War auch mit derselben über eine bestimmte Reihe von Nutzungs-Iahren nichts 
ausgemacht, so war Magistrat doch zweifelhaft, ob 

«andbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. 51 
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cognitions-Verhältnisse zur Annahme. der Kündigung verpflichtet sei. Zur Hebung 
dieser Zweifel wurde am 7. Januar 1737 bei der Oamera ReZia, Anfrage ge¬ 
halten, deren Antwort dahin lautete, daß die Wittwe Neitzel, so hieß die I n ¬ 
haberin der Bleiche, nicht verbunden sei, die Stelle länger zu behalten. Dieselbe 
wurde nun zur anderweitigen Vermiethung durch dreimalige Bekanntmachung im 
Intelligenz-Zettel, so wie durch Aushang im Rathhause öffentlich ausgeboten. 
Es fand sich aber kein Methslustiger, was bei dem, durch die Überschwemmung 
völlig zerstörten Zustande der Bleiche erwartet werden konnte. Dagegen erbot 
sich Vanselow, auch diese Stelle gegen eine jährliche Recognition von 5 Thlr . 
zu übernehmen, um sie mit in seinen Holzhof zu ziehen, eine Offerte, welche mit 

' Einschluß der 5 Thlr. Recognition für die erste Bleichstelle, laut Schreibens vom 
27. Apri l 1736, durch Verhandlung in Oauina am 12. Februar 1738 ange¬ 
nommen wurde. 

Ein Einwohner von Fort Preußen, Namens Schoppen, zeigt dem Magistrate 
am 14. Apri l 1753 an, daß die, meistens vom platten Lande zugezogenen und 
das Bürgerrecht gewonnenen Hauseigenthümer auf der Oberwiek die Kühnheit 
hätten, auf der Silberwiese nicht blos Gänse, die größtentheils ihren Inquilinen 
gehörten, ohne Aufsicht, sondern auch Pferde, die Eigenthum ihrer Verwandten 
und Freunde auf dem Lande, aber mit der Rotzkrankheit behaftet feien, weiden 
zu lassen. Diesen Unfuge der sich auch auf denjenigen Theil der Wiese erstrecke, 
der die Gouvernements-Wiese ausmache, müsse gesteuert werden, wozu die Ver¬ 
pachtung der Silberwiese ein radikales Mittel sein werde. Er erbiete sich zur 
Übernahme dieser Pachtung und offerire einen jährlichen Pachtzins von 15 Thlr., 
welcher der mit vielen Neben-Ausgaben beschwerten Kämmerei ein erwünschter 
Zuschuß sein dürfte, von dem z. B.: der Maulbeerbaum-Planteur salarirt werden 
könne. Auf den Vorfchlag der Verpachtung konnte Magistratus nicht eingehen, 
weil die Silberwiese Gemein-Hütung war, dagegen beauftragte er die Lastadischen 
Gerichtsvögte mittelst Verfügung vom 4. Ma i 1753, gegen die Oberwiekschen 
wegen des von ihnen auf der Silberwiese getriebenen Unfugs energisch ein¬ 
zuschreiten. 

Eine Periode von 44 Jahren liegt zwischen dieser Epoche und derjenigen, 
in welcher von der Silberwiese in den Acten wieder die Rede ist. Johann Jakob 
Vanselow, der Königl. Kriegs- und Domainenrath, auch Besitzer einer angesehenen 
Handels-Firma, ist bereits 1762 gestorben; die Kaufleüte Johann Ernst August 
und Franz Wilhelm, Gebrüder Salingre, jener in Stettm dieser in Breslau, 
werden in Verhandlungen vom Jahre 1797 als Erben der Vanselowschen Hand-

^ lüng und des dazu gehörigen Grundeigenthums auf der Silberwiese bezeichnet. 
Der beiden Brüder noch lebender Vater, der Commerzienrath Isaac Salingre, 
war ein Stiefsohn des verstorbenen Krieasraths und Handelsherrn Vanselow, dieser 
also der Stief-Großvater der jetzigen Besitzer, auf deren Antrag der nachstehende 
Hypothekenfchein ausgefertigt w i rd : — 

Ein am Pladdrin unter Nr. 110 und 111 zwischen dem Parnitz-Strom und 
der Oder belegener und im Hhvothekenbuche Vol. I I , Fol. 102 eingetragener Platz 
von 18 Mg. 143 Ruth., auf welchem ein Holzhof mit einem Wohnhause und 

.1 3 Remisen, auf einen Terrain von 12 Mg. 31,5 Ruth, aber ein Garten mit 
einem Wohnaebaüde angelegt sind, und weichen eine an die Silber-Wiese an¬ 
stoßende Wiest von 1s Mg. 50 Ruth, beigelegt ist, besitzen — -



Die Silberwiese. Der Salmgresche Holzhof. " W Z 

Die Kausleüte Johann Ernst August und Franz Wilhelm, Gebtüöer Salittgre, 
als Erben ihrer Mutter, der Frau Commerzien-Mthin SalinWe/ AWuste Zultana> 
geb. H i l l / und ist der Besttztitel für sie auf den Grund der Notorität vi'äecr. 
äe 1. März 1800 eingetragen., 

Hierauf haften 
I. An 0u6ridu8 p6rp6tM8 und Einschränkungen des Eigenthums Her der 

Disposition: ^ . , , ' 
Nr. 1. Eine jährliche Recognjtion von 10 Thlr., welche von der diesem 

Grundstück beigelegten Wiese zu Michaelis jeden Jahres von den Besitzern an 
die hiesiege Kämmerei entrichtet wird, ist auf den Grund des Protokolls vom 
12. Februar 1738 auf Requisition des MagistrW vom 20. November M 
ä6er. äe i . März 1800 eingetragen. « 

Nr. 2. Die Besitzer haben sich in dem gerichtlich Merkannten Instrument 
vom 18. Apri l 1797 verbindlich gemacht, mit diesen der verwittweten Frau 
Baronesse v. d. Goltz für den Überrest ihrer Forderungen 
Bruder, dem Kaufmann Friedrich August Vanselow errWeten väterlWn,Ku§-
emandersetzungs-Recesse vom 16. März 1762, und dem M t der Frau Cömmerzien-
Räthin Salingre geschlossenen Vergleich haftenden Grundstücken, keine ihre nach¬ 
theilige Veräußerung oder Verpfändung ohne, ihr Vorwissen und ihre E inw iW 
vornehmen zu wollen, welches auf den Grund des vorgedachten Instruments vi 
ä6cr. ä6 1. März 1800 eingetragen worden. 

Nr. 3. Nach dem gerichtlichen Instrument vom 9. Ju l i 1799 >haben sich die 
Besitzer dem hiesigen Königlichen Gouvernement dahin verpflichtet — (folgt der 
Revers wegen Beobachtung der in Beziehung auf die Feftungs-Rayons erlassenen 
Bestimmungen.) 

II. An gerichtlich versicherten Schulden und anderen Real-Verbindlichkeitm 
— Nichts. .̂  

Urkundlich wird gegenwärtiger Hypothekenschein dem hiesigen Magistrate 
wegen der unter Nr. 1 eingetragenen, Recognition von 10 T W unter des Ge¬ 
richts gewöhnlicher Unterschrift und beigedrucktem Insiegel w vüo reooZMioiii» 
hierdurch ertheilet. 

So geschehen Alten Stettin, den 12. November 1800. 
Königl. Preußisches Französisches ColonieMericht Hierselbst. 

v. Rapin. (I..-8.) Roussel. 
I m Jahre 1804 verkauft die Wittwe von Johann Ernst August Salingre, 

Charlotte, geb. Gautier, unter Beitritt und Zustimmung des Vormundes ihrer 
Kinder, Franz Wilhelm Salingre (der nicht mehr Miteigenthümer war) an die 
Wittwe Marie Wilhelmine Louise Wißmann und an Carl Ludwig Wißmann die 
Hälfte des am Pladdrin belegenen bisherigen Salingreschen Holzhofes nebst 
Wohngebaüden, 3 Remisen und einer Wiese. Die Vor- und Ablassung hat beim 
Französischen Colonie-Gericht am 29. December 1804 Statt gefunden. Ob die 
Recognition von 10 Thlr., welche auf den beiden Bleichftellen haften, davon die 
eine jetzt als Wiese mit verkauft ist, getheilt worden, ergibt sich nicht aus den 
Acten. Nach Lage derselben hat diese Recognition gar nicht den Charaoter eines 
Erbzinses, oder eines Canons wie sie abusive genannt worden ist, sondern sie hat, 
streng genommen, nur den Charakter einer jährlichen Miethe gehabt, wie aus dem 
Schreiben Vanselow's vom 27. Apri l 1736 und dem Protokoll vom.12. Februar 

< ' 51 * 



404 Die Stadt Stettin. — Die Lastadie. 

5? ' 

1738 unverkennbar hervorgeht. Aus später zu erwähnender Angabe hat man 

Mittelst Schreibens vom 3. September 1805 machten Directör und Assessores 
d^s Lastadifchen Gerichts den Magistrat darauf merkfam, daß dem Vanselow-
Salingreschen Holzhofe irriger Weise die Polizei Nr. 110 und 111 beigelegt 
worden seien. Die Nr. 110 gehöre dem vormaligen Andraeschen, nachherigen 
Dalingreschen Hofe, welcher an den Wall und'den Königl. Holzhof gränzt, die 
Nr. 111, aber dem vormals Vanselow-Salingreschen, jetzt Wißmannschen Hölzhofe, 
wogegen dem Garten und dem dazu gehörigen Wohnhause die Nr. 111a, gegeben 
werden könne. 

Seit dem Jahre 1832 ging der Kahnbauer Mart in Masche, dem nun¬ 
mehr der nördliche Theil der Silberwiese gehörte, mit dem Gedanken um, sich 
dieses Besttzthums zu entäußern oder auch dasselbe zu vergrößern, um demnächst 
den Grund und Boden zum Bau von Wohnhäusern zu bestimmen, wozu die 
steigende Bevölkerung der Stadt sich als ein unverkennbares Bedürfniß heraus¬ 
stellte. Seine Unternehmungen in dieser Richtung begannen mit einer Vorstellung 
an den damaligen Ober-Prästdenten von Pommern wirkl. Geheimen Rath v. Schön¬ 
berg, vom 9. J u l i 5832, worin er die Verhältnisse seines Eigenthums schilderte, 
das er irriger Weise als ein ganz freies bezeichnete. Er habe dasselbe bis dahin 
Heils als Schiffsbaüplätze, theils als Holzablagen, und den Rest als Garten und 
Diesen benutzt, oder auch verpachtet. Dicht unter dem Lastadien-Walle belögen, 
sei er aber durch die Rayon-Gesetze in der freien'Benutzung seines Eigenthums 
gehindert, und wenn auch die Königl. Commandantur, so wie die Ingenieur-Be¬ 
hörde) ihn alle in den Gränzen der Möglichkeit liegende Gewährungen beim Königl. 
Kriegs-Ministerium bereitwilligst ausgewirkt habe, so seien diese Gränzen doch so 
eng gezogen, daß sie gewisser Maßen ein Oehäge zu nennen seien und allen vor-
theilhaften Benutzungen des Grundstücks ein Hinderniß entgegen stellten. Dieser 
Übelstände wegen sei er gewilligt, dem Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement 
den nachfolgenden Vorschlag zu machen, den er aber vorher dem Ober-Präsidenten 
unterbreite, und um dessen Unterstützung er bitte. Von seinem Grund und Boden 
wolle er längs der Gränze seines von der Parnitz und der Oder eingeschlossenen 
Terrains so viel Raum ohne Vergütigung an den Staat abtreten, als zur 
Aufführung anderweitiger Festungswerke erforderlich fein dürfte, wenn ihm die 
Erlaubniß ertheilt werde, den innern Raum als e inen neuen S t a d t t h e i l ein-
zutheilen und nach und nach entweder die einzelnen Bauplätze zu verkaufen oder selbst 
zu bebauen, wobei die Bestimmung, ob die zu erbauenden Häuser ganz massiv, oder 
nur von ausgemauertem Fachwerk aufgeführt werden dürfen, ihm gleichgültig fein 
würde. Als eine kleine (?) Entschädigung für den von H m abzutretenden Raum, 
welcher von bedeutenden Umfange sei, werde er um die Überlassung des dermaligen 
Festungsgrabens von der Oder bis zur Oder, d. i . der Pladdreie, Pladderina, bitten 
den er demnächst größtentheils zuzufüllen beabsichtige, um die Brücken zu ersparen. 
Dies war der Tenor seiner Vorstellung, auf die der Ober-Präsident unterm 
13. August 1832 den Bescheid ertheilte, daß ihm keine amtliche Veranlassung zur 
Unmittelbaren Unterstützung feines Vorschlages vorliege. Indessen scheine' auch 
ihm> dem Ober-Präsidenten, die Beschaffung neuer Bauplätze in der Stadt wünschens-
werth, und es seien deshalb be re i t s U n t e r h a n d l u n g e n angeknüpft, deren 
Refultat, wenn es günstig ausfalle, ohne Zweifel auch zu feiner, Masche's, Kennt-
niß gelangen werde. 
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Wenig zufriedengestellt mit dem Bescheide hes Ober-Präsidenten, reichte Masche 
eine V o r M u n g , gleichen W a l t s unterm 31. August 1832 bßi pem Kronprinzen, 
nachmaligen Könige Friedrich Wilhelm IV, in Dessen Eigenschaft als oberster 
Führer des 2. Hecrkörpers, ein. und bat: „Königliche Hoheit möge .die^^M 
haben, bei Höchst ihrer nächsten Anwesenheit in Stettin, das Terrain in hohen 
Augenschein zu nehmen." Der Kronprinz erwiederte am 3. September 1832: 
Der Ober-Präsident habe I h n Hon Masche's Project unterrichtet, denselben aber 
darauf hinweisen müssen, daß der Gegenstand 
gebracht werden möge, da die fortiftcatiorischen Angelegenheiten nicht zum Reßort 
des General-Commanoo's gehörten,' wobei Er aber noch bemerkt habe, daß wol 
dem nächsten Bedürfniß an Bauplätzen noch für längere Zeit dadurch abgeholfen 
werden könne, wenn die Lastaoie, wie der Raum es gestatte, mit Querstraßen 
durchzogen würde, — das alte Project Königs Friedrich Wilhelm I . vom Jahre 
1727. Masche's Eingabe an den Kronprinzen enthält eine Stelle, die historisHes 
Interesse haben würde, wenn dasjenige, was sie besagt, auf verbürgter Thatsyche 
beruhen sollte. Die Stelle lautet wörtlich so: „Es ist mir bekannt, daß' — ich gWbe 
im Jahre'1816 — die Ausdehnung der Stadt und namentlich der VorsMte auf 
dem linken Ufer der Oder zur Sprache gekommen, aber verworfen und für die 
Ausdehnung auf dem rechten Oderufer durch Ankauf geeigneter Bauplätze zwiHen 
Stettin und Damm und die Ausdehnung der Festungswerke auf dieser Seite ge¬ 
stimmt sein solle". Man sieht: Masche hatte, wie man zu sägen pflegt, lauten 
gehört, wußte aber nicht, wo die Glocken hingen. Er Meinte offenbar das Re-
tablissement der in der Belagerung, bezw. Einschließung von 1813 zu Grünhe 
gegangenen Wohnplätze; Verf. hat die, diesen Gegenstand betreffenden, voluminHn 
Acten im Jahre 1873 Blatt für Blatt mit größter Aufmerksamkeit durWudirt , 
ist aber nirgends auf den Gedanken gestoßen, welchen Masche gewisser Maßen als 
ein Factum auffaßt. 

Nunmehr ging Masche mittelst Vorstellung vom 10. October 1832 -an das 
Königl. Kriegs-Ministerium, dem er die Vorgänge in Abschrift, auch einen Be¬ 
bauungsplan, einreichte, auf die er sich, zur Vermeidung von Wiederholungen 
lediglich bezog und in feinem — Speculations-Eifer mit dem Passus schloß: 
„Bei meinem vorgerückten Alter und bei den Herannahen der zur Anschaffung des 
erforderlichen Materials zur Ausfüllung mehrerer Teiche, so wie der Baumaterialien 
günstigen Jahreszeit würde Ein Königl. Hohes Kriegs-Minifterium durch, eine 
möglichst baldige Entscheidung mich höchlichst erfreuen". Masche glaubte, wie es 
scheint, das Königl. Kriegs-Ministerium werde, bei der Eile, die der Antragsteller 
hatte, fo ohne Weiteres zuschlagen; er mag, so darf wol vorausgesetzt werden, 
keine Ahndung davon gehabt haben, welche Ermittelungen, welche Untersuchungen 
und Verhandlungen notbwendig waren, um feine Ideen bei den verschiedenen, be-

. theiligten Reßorts der Staatsregieruug n u r i n E r w ä g u n g zu ziehen. Von 
dem sehr einfach gebildeten Kahnbauer war eine Kenntniß von der vielfachen Spaltung 
der Staatsgesch'äfte unter verschiedene Behörden-auch kaum zu erwarten. Das 
Königl. Allgemeine Kriegs-Departement wies in dem, dem Antragsteller am 20^ Octbr. 
18'i>2 ertheilten Bescheid lediglich auf diese Verhältnisse hin, bemerkte aber doch noch 
zum Überfluß, daß schon in fortisicatorischer Beziehung dem Projekte wesentliche 
Hindernisse entgegen treten. Die Erweiterung der Lastadie würde gleichzeitig auch 
eme.Erweiterung der Befestigungs-Anlagen zur Folge haben müssen, deren Aus-
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führung bei der Ausdehnung der um den neuen Stadttheil zu legenden Festungs¬ 
werke sehr bedeutende Kosten verursachen würde. Ob für die Festung durch eine 
derartige ausgedehntere Umwallung auf dem rechten Oderufer ein Vortheil er¬ 
wachsen möchte, der im Verhältniß zu den Kosten stände, müßte immer erst einer 
sehr genauen Prüfung unterworfen werden; der jetzige Zeitpunkt sei aber nicht 
dazu geeignet, auf derartige kostspielige Vefestigungs-Projecte einzugehen, da be¬ 
reits die erforderlichen Festungswerke vorhandeir seien und eine Notwendigkeit 
zu deren Abänderung i m I n t e r e s s e der Festung gar nicht vorliege. „Aus 
diesen Gründen, so lautete der Schluß des Pescheides, kann denn auch auf eine 
weitere Prüfung des Projects nicht eingegangen, Ihnen vielmehr nur angerathen 
werden, das Resultat derjenigen Verhandlungen, worauf das Königl. Oberpräsi¬ 
dium Sie hingewiesen hat, abzuwarten." 

Das war deutlich gesprochen! Und unser guter Kahnbauer Mart in Masche 
verstand auch den Wink. Als aber zwei Jahre verflossen waren, ohne daß ein 
Resultat der von den Ober-Präsidium angeknüpften Verhandlungen bekannt ge¬ 
worden, konnte er feine Ungeduld nicht länger bezähmend Ganz eingenommen 
von dem Sfteculations-Gedanken, durch Bebauung des ihm gehörenden nördlichen 
Theils der Silberwiese, und auf diese Weise durch Beseitigung der Wohnungsnoth ein 
Wohlthäter der von Jahr zu Jahr steigenden Bevölkerung zu werden, kam er in 
einer, an die Person des Kriegsministers gerichteten Eingabe vom 10. December 
4834 auf sein Project mit der Bitte zurück, dasselbe prüfen zu lassen. M i t 
Hinweis auf die Verfügung vom 20. October 1832 erfolgte ablehnender Bescheid 
vün Seiten des Allgemeinen Kriegs-Departements unterm 29. December 1834. 
Abermalige Vorstellung an diese Behörde^ vom 21. Februar 1835, worin er seinen 
früheren Anerbietungen wegen des abzutretenden Grund und Bodens eine neue 
Offerte hinzufügt, die nämlich: die Kosten der neuen Befestigungs-Linie gegen 
5 Prct. Zinsen und Zurückzahlung in, von der Staatsregierung zu bestimmenden 
Terminen vorschießen, auch den Bau der qu. Werke in Entreprise nehmen, und 
dieselben nach den Anschlägen und Zeichnungen unter Leitung der Fortisications-
Behörde ausführen zu wollen. Durch diefe Proftosition, so meinte Masche, werde 
das Hauptmotiv der Ablehnung feines Gesuchs seine Erledigung finden. Das 
Königl. Allgemeine Kriegs-Departement theilte aber diese Meinung nicht. I n 
seinem Bescheide vom 26. Februar 1835 gedachte das Departement dieses Vor¬ 
schlages mit keiner Silbe, sondern verwies — weil in militairischen Interesse gar 
keine Veranlassung zu einer Abänderung der Lastadischen Befestigung vorliege, 
den fchreibseligen Mart in Masche auf die früher ertheilten Bescheide. 

Drei Wochen vor der zuletzt erwähnten Eingabe war der gute Kahnbauer, 
ein spekulirender Kopf, unterm 2. Februar 1835 mit einem andern Project 
beim „Wohlgebornen" Magistrat vorstellig geworden. Bei diesem Project handelte 
es sich um Erwerbung des städtischen Antheils der Silberwiese von etwa 48 Mg. 
Flächeninhalt, um feine Besitzung besser abrunden und benutzen zu können. Die 
städtische Silberwiese sei anjetzt von den Amtmann Gampe, Besitzer des Acker¬ 
werks Friedrichshof, auf dem Turnei-Felde, und zwar zu einem so hohen Zins 
Verpachtet, daß nach Ablauf der Pachtzeit sicherlich Niemand sich finden werde, 
der eine Pacht von gleichem Betrage zu zahlen im Stande sei. Er, Masche, er¬ 
kläre seine Bereitwilligkeit, den Stadt-Antheil der Silberwiese zu erwerben, und 
zwar entweder zu Erbzinsrecht gegen Erlegung eines jährlichen Canons, oder als 
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freies Eigenthum gegen Baarzahlung des Kaufgeldes. Es werde zunächst d a r M 
ankommen, ob überhaupt auf seine Vorschläge, und auf 
zugehen sei, weshalb er anHeim gebe, zuvor mit 
lung Rücksprache^uhalten. Der Magistrat hielt dies W W r 
nicht das erste M a l , daß Mart in Masche den Vorschlag 
städtischen Silberwiese gemacht hatte. Es war dies schon im Jahre i 8 Z 7 M 
Gelegenheit der Aufhebung der Hütung auf der Silberwiese und im Kuhbruch 
geschehen, damals aber seine Abweisung erfolgt. Seit der Zeit hatten sich die 
Ansichten bei der Ökonomie-Deputation so wenig als beim Magistrat geändert, 
überdem^war die Wiese noch bis 1838 an dem Besitzer von Fnednchshof ver¬ 
pachtet. Diese letztere Rücksicht gab dem Magistrate Veranlassung, den Kahnbauer 
Masche am 1. Apri l 1835 abschläglich zu bescheiden. 

Ein ganz gleiches — Schicksal widerfuhr einer Vorstellung vom 24, I M 
1835, mit der unser Kahnbauer fein Bebauungs-Project dem Magistrate mit allen 
darauf bezüglichen Vorgängen seit 1832, überreichte. Er bat, das Project zu 
prüfen und dasselbe demnächst befürwortend der höhern Behörde vorzutragen; 
denn „ich mag den Muth zur Ausführung der guten Sache nicht sinken lassen, 
aber ich habe auch nach den bisherigen Erfahrungen die Überzeugung gewonnen, 
daß ich auf den bisher betretenen Wege nicht zum Ziele gelangen kann". Und 
worin bestand dieses „Z ie l " , worin die „gute Sache" auf dem Standpunkte des 
alten Herrn Kahnbauers? Die Antwort liest sich in seinen Eingaben zwischen den 
Zeilen; nachdem bald oarauf der Kronprinz in den Erlaß vom 24. October 1835 
Sein Bedenken darüber geäußert, ob die Silberwiese sich zur Erbauung von 
Wohngebaüden sich eignen werdet , und demnächst der Regierungs-Medicmalrath" 
Dr. Kölpin aus sanitätspolizeilichem Standpunkte, in dem Gutachten vom 16. 
November 1835 gegen die Benutzung der Silberwiese als Wohnplatz für Menschen 
in Mtschiedenster Weise Protest erhoben hatte * * ) . Jenes Bedenken des Kron¬ 
prinzen und dieses Gutachten Kölpins konnte natürlicher Weise der Magistrat 
nicht kennen, als derselbe dem:c. Masche am 29. J u l i 1835 abschläglichen Bescheid 
dahin ertheilte, daß, weil er bei der zuständigen Behörde auf wiederholte Eingaben 
kein Gehör gefunden, auf Seiten der Stadtobrigkeit keine Veranlassung vorliege, 
das Project der Stadterweiterung auf der Silberwiese umso weniger befürwortend 
zu unterstützen, weil das Königl. Kriegs-Ministerium die Sache gar nicht seinem 
Interesse entsprechend ansehe, vielmehr eher Nachtheil, als Vortheil darin 
erblicke. 

Vier Jahre später stellten sich die Aussichten für Masche's Project der Be¬ 
bauung der Silberwiese anders, und zwar günstiger, wozu das Vorsteher-Amt 
der Kaufmannschaft die nächste Anregung gab. Bevor wir diese näher ins Auge 
fassen, müssen wir noch der dem Mascheschen Antheils besitz der Silberwiese eine 
Zeitlang verweilen, um zunächst zu erwähnen, daß der stets spekulirende und 
„gründersüchtige" Kahnbauer es für gut befunden hatte, seine Besitzung auf Kosten 
des Stadt-Eigenthums — etwas zu vergrößern. Es verhält damit wie folgt: — 

I n den Sitzungen der Ökonomie-Deputation war mehrmals erwähnt worden, 
daß Masche am Parnitzftrom, und zwar am Nordende seines Grundstücks, da, 
wo der Festungsgraben der Pladdereie in den Strom mündet, ein Bohlwerk ge-

L. V. I I Th. Bd. VI I I , 219, 220. — **) Ebendaselbst S. 223—227. 
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Müssen und dasselbe in den Strom hineingebaut habe, ohne dazu die Erlaubniß 
des Magistrats als Vertreter der Stadt, die Eigenthümerin des gedachten Stroms 
N einzüholett. Damit nun die Ermittelung der Größe des Hineinrückens in den 
Strom durch die Ausfüllung des Pfahl- und Plankenwerks, die "Noch bevorstehend, 
nicht Unmöglich werde, erhielt der Stadtbaumeister Kremser am 15. Januar 1839 
den Auftrag, die nöthigen Abmessungen vorzunehmen, um die Größe des mten-
dirten Einbruchs in den städtischen Besitz festzustellen. Kremser hatte die Sache 
schon zu untersuchen gehabt und in strompolizeilicher Hinsicht gegen die Anlage 
nichts zu erinnern gefunden. Masche gewann übrigens durch diefe Anlage 
28 Q.-Ruth. Terrain, und führte an, daß. ihm solches durch Strömung und Eis¬ 
gang im Laufe der Zeit von feinem Grundstück abgespült worden sei, daher er 
nur' die rechtmäßige Gränze wiederhergestellt habe, doch räumte er späterhin ein, 
daß er dieselbe überschritten habe. Doch blieb die Sache einstweilen unerledigt. 

Es ergab sich aber im Laufe des Jahres 1839, daß Masche auch auf der 
Landseite sich Einbrüche in das städtische Eigenthum erlaubt hatte. Zur Ermitte¬ 
lung der Größe derselben wurde die Vornahme einer Vermessung beliebt, die 
im Sommer 1839 durch den Feldmesser Hasselbach ausgeführt wurde. Hiernach 
enthielt: — 
Die Maschesche Silberwiesen-Besitzung: Gleichzeitig wurden die Hypotheken-

Mg. Ruth. Acten eingesehen, denen zufolge die 
Hof-und Baustellen . . . 2 3 . 53 Besitzung aus folgenden Grundstücken 
Gartenland . . . . . . . 2. 2 zusammen gesetzt ist: — 
Wiefewachs . . . . . . 6. 38 1. Dem nutzbaren Eigenthum (Erb-
Wasserflächen Und Gräben . 4. l> zinsrecht) des oberhalb des Baumes 
Wege . . . . . . . . 1. 28 zwischen der Schnecke und dem Wiß-

Summa 367^26 mannschen Holzhofe in der Oder be-
legenen, eine Insel bildenden Werders, 

welcher 1 Mg. 6 Ruth, groß ist. (tz. B. Vol XIV, Fol. 200). Derselbe ist der 
erbschaftlichen Liquidations-Masse des Confuls Sänne vom Magistrat durch den 
Erbzins-Contract vom 5. Februar 1822 überlassen, demnächst vom Magistrat in 
nothwendiger Subhastation vom 20. März 1823 für 118 Thlr. wieder erstanden 
und dem Kahnbauer Mar t in Masche durch Contract vom 6. September 1823 
für den Ankaufftreis von 118 Thlr. überlassen. Darauf haften in Rubr. I I : — 

Nr. 4. Gin Canon an die Kämmerei von 5 Thlr. und das Nückfallsrecht 
an die Stadt, wenn der Canon länger als 3 Jahre rückständig ist. 

3ir. 5. Das Vorkaufsrecht des Magistrats und event. ein Laudemium von 
2 Prct. des Kaufwerthes und mindestens' 2 Thaler. 

Nr. 6. Der Erbzmsmann hat nur auf die jetzige Größe und Fläche oiefes 
Werders von 1 Mg. 6 Ruth., wie solche der dem Contracte vom 6. September 
1823 beigefügte Plan darthut, ein Recht, nicht aber auf eine sich in der Folge 
etwa ereignende Vergrößerung durch Anwuchs u. s. w. indem der Stadt Stettin 
hierauf ihre Eigenthumsrechte referviret bleiben. Auf Veränderungen der Form, 
sobald dadurch nur nicht die Größe im Ganzen zugenommen, kommt es hierbei 
nicht an. 

2. Dem nutzbaren Eigenthum (Irbzinsrecht) eines auf der Silberwiese be-
legMen Platzes, 20 Ruthen lang und 8 Ruthen tief, worauf nach der Vermessung 
des Stadtbaumeisters Brockmann vom 21. November 1808 ein Wohnhaus und 
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ein Nebengebäude «rbaut sind, Nr. 27k (Jetzt, 4839, anders bebaut.) (H. B. 
Vol. XV, Fol. 186). Masche hat dies Grundstück durch Contract vom 6. Februar 
1807 von dem Kaufmann Weinkauf für 500 THIr. gekauft. Dies Grundstück ist 
vom Magistrat durch Contract vom 12. Ju l i 1763 an den Kaufmann Flemming ^ 
zu Erbzins ausgethan, und es haften darauf in Rubr. I I : — 

Nr. 1. Das Vorkaufsrecht des Magistrats. — Nr. 2. Eventualiter 2 Thlr. 
Laudemium. — Nr. 3. Ein Canon von 5 Thlr. (nach der Verpflichtung des 
;c. Mafche in dem Protokoll vom 25. März 1809). — Nr. 4 und 5. Die rayon-
gesetzlichen Verpflichtungen wegen Abbruchs der Gebäude. -

3. Einem an der Pladdereie unter Nr. 121 belegenen Garten nebst dazu 
gehörigen Gebäuden, an Terrain 12 Mg. 31,5 Ruth, groß (H. B. Vol. I X , Fol. 
324). Kaufmann Salmare hat dies Grundstück am 18. November 1809 für 
9500 Thlr.. an den Stadtrat!) Wißmann verkauft, und :c. Mafche hat dasselbe 
nebst den Überbleibseln des während der Belagerung 1813 demolirten Hauses 
und dem unter Nr. 110 belegenen Holzhöfe für 9505 Thlr. P6r ach'uäiWtoria, von; 
27. Februar 1818 erworben. Es haften auf diesem Grundstücke in Rubr. I I nur 
die rayongefetzlichen Beschränkungen und Verpflichtungen. 

Die Gränzen dieses Grundstücks sind in einem frühern zwischen den Ge¬ 
brüdern Salingre geschlossenen Contract vom 30. October 1801 so ange-
geben: — - . 

„Dieser Garten, welcher auf der Laftadie außerhalb der Veftungswerke be¬ 
legen, gränzet gegen Norden an den Damm und Fahrweg, welcher nach dem den 
Contrahenten (Gebr. Salingre) annoch gemeinschaftlich zugehörenden Holzhofe 
führt; nach Nordost an den Stadtgraben ^(der Pladdereie); gegen Süden und 
Südost an den Parnitzstrom; gegen Westen an den, den beiden Contrahenten 
annoch gemeinschaftlich zugehörigen Klappholzhof, als wovon dieser Garten ehe¬ 
dem ein Pertinenzstück gewesen, und ist die Gränze zwischen diesem verkauftem 
Garten und dem annoch gemeinschaftlich besitzenden Holzhofe dadurch genau kenn¬ 
bar und bestimmt, daß von dem großen Thorwege und der Auffahrt des 
Holzhofes an, ein 347 Fuß langer Bretterzaun, 6 ^ Fuß hoch, gerade nach 
Süden hinaufgeht, welcher die Gränze hält. Da, wo dieser Zaun aufhört, hält 
der 12 Fuß breite Wassergraben bis zu seinem Ausfluß in den Parnitzstrom die 
Gränze; daß Alles, was auf der Südseite des Zauns und des WasfergrabenZ 
liegt, zu dem verkauften Garten gehört." . 

?. N . Durch Contract vom 22< November 1817 (Dokumentm-Kastm 
Litt. R. Nr. 397) ist dem :c. Masche ein Vorland von 4 Mg. 79 Ruth, gegen 
5 Thlr. Canon überlassen, erbzinslich, und 1 Thlr. Laudemium, was "noch 
nicht hypothekarisch eingetragen ist. Nr. 14!. 
Anmerkung vom 17. October 1845.) 

4. Einem an der Pladdereie unter Nr. 110 zwischen dem Parnitzstromc 
und der Oder belegenen Platze, auf welchem ein Holzhof mit eimm Wohnhause 
und 3 Remisen angelegt sind (? waren) und welchem eine an die Silberwiefe 
anstoßende Wiese von 10 Mg. 50 Ruth, beigelegt ist. (H. B. Vol. XV, Fol. 52). 
Darauf haften in Rubr. I I : — 

< Nr. 1. 10 Thlr. Recognition, welche von der diesem Grundstück beigelegten 
Wiese alljährlich zu Michaelis an die Kämmerei entrichtet wird. Eingetragen 

Lanbbuch von Pommern; Th. 2., Bd. IX. 52 , 
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auf Grund des Protokolls vom 12. Februar 1738 aä r6<iui8iti0N6iu des Magi¬ 
strats vom 20. November 1798 v i äeer. vom 1. März 1800. 

Nr. 4. 3tutzungsrecht eines Platzes für Wißmann. 
Eine Karte von 1798 findet sich in den Hypotheken-Acten des Lastadischen 

Gerichts, Vol. I , Fol. 17, 18. 
Das Grundstück (excl. Wiese) ist dem Commerzien-, nachmaligen Kriegsrath 

Vanselow, wie aus dem Vorhergehenden bekannt, durch Cabinets-Erlaß vom 
28. Ju l i 1735 e igen thüm l i ch zugetheilt worden, wiewol es zur Stlberwiefe 
gehörend, städtisches Eigenthum war. Nach Vanselow besaßen es die Gebrüder 
Salingre und dann Wißmann, zuletzt der Kahnbauer Mart in Masche, welcher es 
nebst der Wiese Wr aäMäieatoriaN vom 27. Februar 1818, zugleich mit dem 
oben unter 3 bezeichneten Garten für 9505 Thlr. erstanden hat. Die Größe ist 
in dem Hypothekenscheine vom 12. November 1800 auf 18 Mg. 143 Ruth, ange¬ 
geben, jedoch mit Einschluß des 12 Mg. 31,5 Ruth, großen Gartens zu 3, 
(S. 409) welcher damals noch nicht besonders eingetragen war. Was nun die 
in 4 angegebene Wiese von 10 Mg. 50 Ruth, betrifft, so besteht dieselbe aus 
den zwei Bleichstellen, welche Vanselow von dem städtischen Fundus erwarb und 
wofür er eine jährliche Recognition von 10 Thlr. übernahm. Es ergeben jedoch 
die Magistrats-Acten, in Übereinstimmung mit den Hypothen-Acten, daß diese 
Wiesen nicht miethweise sondern zu Zins- oder Erbzinsrechten besessen werden. 
Schon Anno 1739 ist bemerkt, daß diese Wiesen-Recognition „im Kämmerei-Etat 
unter den u n v e r ä n d e r l i c h e n Hebungen sixirt" war. Ferner ist die Eintra¬ 
gung im Hypothekenbuch auf ausdrückliche Requisition des Magistrats vom 
20. November 1798 erfolgt. Dadurch ist das erbliche Besitzrecht unzweifelhaft 
(auch ohne förmlichen Vertrag?) anerkannt; ein eigentliches Mieth- oder Pacht-
verhältniß hat wol nie Statt gefunden — (doch vor Vanselow ganz bestimmt 
und Vanselow trat nun an die Stelle der abtretenden Pächterinnen der beiden 
Bleichstellen), — wenn, gleich bei den Besitzveränderungen einige Anomalie vor¬ 
gekommen ist. Jedenfalls steht die Wiese schon seit 1799 im Hypothekenbuche, 
und ein etwaiges materiell vorhanden gewesenes Recht des Magistrats auf Rück¬ 
nahme der Wiese wie vorgeschlagen worden, ist dadurch erloschen. Die Verfü¬ 
gung des Syndicus, nachmaligen Ober-Bürgermeisters Kirftein vom 14. December 
1804 ignorirt die Verhandlungen vom Jahre 1798, und er hat den in dieser 
Verfügung vorbehaltenen nähern gutachtlichen Bericht wahrscheinlich um deshalb 
unterlassen, weil er sich später von der Unzulässtgkeit einer Reclamation über¬ 
zeugt hat. Gutachten des Stadt-Syndicus Pitzschky vom 30. October 1839.^ 

Die Untersuchung über die Gränzüberschreitungen, welche dem Kahnbauer 
Mart in Masche Schuld gegeben wurden, eine Untersuchung, die sich zum Theil 
auf das Zeügniß alter Leute stützte, die sich des frühern Zustandes der Grunzen 

' genau erinnerten, ergab auf das Entschiedenste, das Masche an zwei verschiedenen 
Stellen seiner Landgränze diese widerrechtlich ausgedehnt und in die Rechte und 
Besitzungen der Stadt übergegriffen hatte. Von der einen Stelle, die sich auf 
eine Fläche von 30 Q.-Ruth. bezog, räumte Masche in dem Protokoll vom 12. 
December 1839 das Factum ein, gab indessen vor, daß ..dieses mit Vorwissen des 
-f- Stadtraths Friederici, langjährigen, Vorsitzers der Ökonomie-Deputation, ge¬ 
schehen sei. Die Richtigkeit dieses Vorgebens vorausgesetzt, konnte er daraus 
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doch kein Recht herleiten, da, wie ihm sehr wohl bekannt war, Frieden« persön¬ 
lich nicht über städtischen Grund und Boden verfügen konnte, auch zum Erwerbe 
von Grundstücken gesetzlich ein schriftlicher, Vertrag erforderlich gewesen wäre. 
Die andere Stelle betraf die ehemalige Bleiche, von der durch die Vermessung, > 
in Verbindung mit den Aussagen der vernommenen Zeugen, erwiesen wurde, 
daß Masche die Gränzen dieses Grundstücks um 115 Q.-Ruthm überschritten und 
mehrere Schuppen auf diesem Fundo der städtischen Silberwiefe ^Xbaut hatte. 
M i t der Wassergränze an der Parnitz betrug Masche's widerrechtliche Besitzer¬ 
greifung eine Fläche von 173 Q.-Ruth., fast ein Morgen Landes, die er der Stadt 
zurückgeben und das Böhlwerk an der Parnitz einrücken mußte. Um jedoch die 
Weitläufigkeiten und Kosten eines Prozesses möglichst zu vermeiden, war der 
Magistrat geneigt, die Sache im Wege des Vergleichs in der Art zu beseitigen, 
daß dem :c. Masche diese 173 Q.-R. überlassen werden sollten, wenn er dagegen 
über seine Besitzungen eine 30 Fuß breite öffentliche Straße, welche vom Pladderin 
ab bis zur städtischen Silberwiefe führen sollte, der, Stadtgemeinde überlassen wolle. 
Wie aber kam man im Schooße des Magistrats auf den Gedanken einen öffent¬ 
lichen Weg nach der städtischen Wiese anzulegen, die von den Pächtern — sie war 
nach Ablauf der 18jährigen Pachtzeit von Gampe, dem Besitzer von Friedrichshof, in 
Kaveln verpachtet — vom Wasser aus betreten wurde? Damit hatte es folgende, 
schon oben angedeutete Bewandniß: — 

Die Vorsteher der Kaufmannschaft reichten am 27. November 1839 beim 
Magistrate eine Vorstellung ein, worin sie über den Mangel an Lagerplätzen 
Klage führten, der sich bereits oft fühlbar gemacht und darum in gewissen Kreisen 
der Kaufmannschaft den Wunsch hervorgerufen habe, die dem Kahnbauer Masche 
zugehörige Silberwiese zu solchen Zwecken benutzen zu dürfen. Es lag auf der 
Hand, daß Masche, nachdem er mit seinen Projecten bei allen competenten Be¬ 
hörden keinen Beifall gefunden hatte, fondern auf den Ausgang der schwebenden 
Verhandlungen verwiesen worden war, in seiner Ungeduld, ein — gutes Geschäft 
zu machen, fein Interesse den Interessen jener Klasse von Handeltreibenden ange¬ 
schmiegt und diese veranlaßt hatte, das Vorsteher-Amt zu der in Rede seienden 
Eingabe an den Magistrat zu vermögen, der darin gebeten wurde, unmittelbar 
mit dem Königl. Kriegs-Ministerium in Verbindung zu treten, um wo möglich die 
Schwierigkeiten zu beseitigen, welche der Benutzung des Mascheschen Grundstücks 
zu dem beabsichtigtem Zwecke durch die bestehenden Rayon-Gesetze entgegenstanden. 
Wohl gemerkt: in der Vorstellung des Vorsteher-Amts der Kaufmannschaft war 
nur von Masche's Besitzung die Rede, den Städt-Antheil der Silberwiese kannte 
die Vorstellung nicht. 

Ober-Bürgermeister Masche faßte den, von seinem Namensvetter den Han¬ 
deltreibenden eingeflößten und von dem Vorsteher-Amt zum Ausdruck gebrachten, 
Gedanken von einem allgemeinern Standpunkte auf. I n einer dem Magistrate 
am 16. December 1839 «vergebenen Denkschrift bezeichnete er es als eine Noth-
wendigkeit, — die ganze Silberwiese zur Stadt zu ziehen, und sie, außer zu 
Holzhöfen und Lagerplätzen zu benutzen, wie die Vorsteher der Kaufmannschaft 
hinsichtlich des Mascheschen Antheils vorgeschlagen hatten, mit Speichern und Ma¬ 
gazinen zu bebauen, wodurch die in der Stadt vorhandenen Gebäude dieser Art 
entbehrlich würden, die demnächst zu Wohnungen umgewandelt werden könnten. 
Dadurch werde dem Bedürfniß der steigenden Bevölkerung abzuhelfen sein. Stettin's 

52* 
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Einwohnerschaft habe im Jahre 1809, zur Zeit der französischen Occupation, nach 
ganz specieller Aufnahme 18.375 Seelen betragen, jetzt, 1839, excl. Garnison, sei 
sie auf 34.451 Seelen angewachsen, darunter auf der Lastadie, deren Erweiterung 
nachgesucht werde, 1809: 2844, jetzt 651ft Seelen. Jetzt sei, so meinte der 
Ober-Bürgermeister, der rechte und nicht zu verschiebende Zeitpunkt, die Bebauung 
der Silberwiese in der angedeuteten Weise näher zu erwägen, weil, wenn, wie 
nicht zu zweifeln, das Project der Anlage einer Eisenbahn zur Wirklichkeit werde, 
die bedeutenden Abgrabungen, die ihret- und des Eisenbahnhofes wegen in der 
Oberwiek Sta t t finden müßten, ein erwünschtes Material liefern würden, um die 
Silberwiefe durch Erhöhung um einige Fuß für die Bebauung geschickter zu machen. 
Der Grund und Boden sei, wie früher schon geprüft, mit dem der Lastadie 
gleich, also zum Bebauen wohl geeignet — (auf Pfahlrosten im Moor-, Sumpf-
und Morastboden!), wie auch die schon früher darauf gestandenen und jetzt noch 

- stehenden Gebäude den Beweis lieferten. Übrigens dürfte es deshalb auch jetzt 
nicht noch auf eine zuvorige strengere Prüfung ankommen, da, möge der Grund 
zu mehr oder weniger soliden Baulichkeiten, ja wenn auch nur zu hölzernen ge¬ 
eignet sein, selbst auch nur zu Holzhöfen und Ablagerungsplätzen, das Hinein¬ 
ziehen der Silberwiese in die Festung jedenfalls von sehr hohem Werthe sein 
werde. 

Bei den Stadtverordneten kam die Sache in der Sitzung vom 9. Januar 
1840 zur Sprache. Die Versammlung faßte den Beschluß, in Erwägung, daß 

' dem Verlauten nach Verhandlungen wegen Erweiterung der Stadt im Gange 
seien, den Magistrat um Mittheilung darüber zu ersuchen, event. stellte sie das 
I>68iä6riuiu Oiviuiu — nach älterm Ausdruck, deswegen höhern Orts im Namen 
beider städtischen Behörden Anträge zu machen, da sich das Bedürfniß zur Ver¬ 
größerung der Stadt in dringendster Weise herausstelle, auch von Seiten der 
Militair-Behörden wol keine wesentlichen Hindernisse in den Weg gelegt werden 
dürften. Da der Magistrat in Beziehung auf diesen Beschluß nichts von sich 
hören ließ, erinnerten die Stadtverordneten in ihrer Sitzung vom 25. Apri l 1840 
an ihren Januar-Beschluß. Es waren aber von Seiten'des Magistrats noch 
gar keine Verhandlungen angeknüpft wurden; das Collegium hatte es für ange¬ 
messen erachtet, seinem Vorsitzenden es zu überlassen, auf Privatwege die erfor¬ 
derlichen Schritte zur Einleitung der Sache zu thun, die gewissermaßen mit der 
Eisenbahnfrage im Zusammenhange stand, und diese ganz besonders vom Ober-
Bürgermeister Masche betrieben wurde. Endlich eröffnete der Magistrat den 
Stadtverordneten unterm 30. Jun i 1840, daß über die Erweiterung der Stadt, 

?. so wie über möglichst' beste Benutzung der vorhandenen öffentlichen Plätze und 
', Bohlwerksräume und anderweit nöthige Raumbeschaffung örtliche Recherchen durch 

. . >! eine dazu ernannte Commission veranlaßt seien und werde ihnen das Gutachten 
i^. l'! und die Vorschläge der Commissarien demnächst mitgetheilt werden. Hierauf wählte 

die Stadtverordneten-Versammlung aus ihrer Mitte 6 Glieder, die der Magistrat 
ersucht wurde, zur Commission zuzuziehen. 

M i t t M Anschreibens vom 4. Ju l i 1840 benachrichtigte der Magistrat die 
!'!',',!. .'! Königl. Commandantur von seiner Absicht, mit Rücksicht darauf, daß die zu-
> ! ̂  '' nehmende Bevölkerung der Stadt die möglichste Benutzung der am Wasser be-
!' Ü'''' legenen Plätze zum unabwendbaren Bedürfnisse gemacht habe, die S i l b e r w i e s e 
' ' " durch Erhöhung und Aufschüttung zu Lagerplätzen f ü r K a u f m a n n s g ü t e r , 
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auch zu Ho lzhö fen einzurichten. Er frage deshalb an, ob ihm in fortisika-
tonscher Hinsicht hierbei Beschränkungen, und event. welche auferlegt werden 
würden? Auf erfolgte Erinnerung antwortete die Königl. Commanoantur (Gene¬ 
ral-Lieutenant v. Zeftelm) sofort am 8. September ,!,840, daß die Anfrage vom 
4. Ju l i ohne Saümniß dem Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement vorgelegt 
worden, von diesem aber eine Entscheidung noch nicht eingegangen sei. Zum 
17. September werde aber das Eintreffen des FestungsInspecteurs erwartet, 
und es sei möglich, daß dieser das Pwject des Magistrats an Ort und Stelle 
prüfen werde. Ob der Festungs-Inspecteur — es war der Oberst Brese, nach¬ 
maliger General der Infanterie v. Brese-Winiarv ^) — wirklich eingetroffen, 
geht aus den Acten nicht hervor^ wol aber, daß der Königl. Commandantur auf 
ihren Bericht vom Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement bereits unterm 28. 
J u l i 1840 ein einstweiliger Bescheid ertheilt worden ist. 

Ober-Bürgermeister Masche, der die Angelegenheit noch immer als per¬ 
sönliche Sache in der Hand hatte, reichte „dem Hochedeln Rath" am 27. No¬ 
vember 1840 ein Memorial ein, welches mit dem Bemerken eingeleitet wurde, 
daß er den weitern Betrieb derselben, nach den Vorverhandlungen, in neürer Zeit 
mit dem Ingenieur vom Platz, Hauptmann Boethcke, weiter geführt habe, und er 
zu folgenden Ergebnissen gekommen sei: — 

Die competenten oberen Militair-Behörden haben nichts dagegen zu erinnern, 
daß die Silberwiese um 4 Fuß erhöhet und zu Holzplätzen mit Wachthaüsern 
benutzt werde. Sie haben aber auch unter allerlei Modalitäten gegen eine regel¬ 
mäßige Bebauung derselben mit einstöckigen, aus Luftsteinen aufgeführten Fach-
werkshaüsern nichts zu erinnern. Inzwischen glaubt Referent nach dem Verlauf 
der Verhandlungen, daß Folgendes zu erlangen sein dürfte: — , 

1. Der Umfassungswall der Lastadie bleibt (in jedem Fall) Unverändert, wie 
er ist, es findet also nicht dessen Beseitigung und etwaige Umgürtung mit einem 
Walle Statt, sondern diese bleibt nach dem Wasser offen, mit Bohlwerk zu ver¬ 
sehen, oder nicht. 

2. Der Graben zwischen dem Wall der Lastadie und der Silberwiese (die 
Pladdereie, Pladderina) kann beliebig zur Durchfahrt von Seeschiffen verbreitert 
und vertieft werden. 

3. Die nächste Fläche am Wall auf etwa 20 Ruthen bleibt unbebaut/ außer 
etwa mit leichten Wachthaüßchen und dient zu Holz- oder anderen DspotMätzen. 

4. Die darauf folgende Fläche wird — je weiter hinein desto höher mit ein-, 
zwei- und dreistöckigen (doch niedrigen Stockwerken zusammen 80 Fuß hoch) 
Häusern, aus mit Backsteinen ausgemauerten Fachwerk bestehend, mit flachem 
Dach bebaut. 

5. Die äußerste Spitze bleibt frei zum Gebrauch als Holzhof 2c. doch mit 
der Beschränkung, daß. wenn es nöthig befunden wird, dort temporaire oder 
bleibende Festungswerke anzulegen, die Abtretung der dazu erforderlichen Fläche 
gegen Vergütigung des Werths erfolgt, den die Fläche bei jetziger Benutzungs¬ 
weise hat. , 

6. Die Erhöhung der Silberwiese erfolgt um 4 Fuß, womit nach Äußerung 

s) Brese war ein Sohn des Hofpostmeisters Brese zu Berlin, zur Zeit als Segebarth 
Generalpostmeister war. Zum General befördert wurde er nobilitirt und erhielt den Bei¬ 
namen Winiary nach einer der von ihm bei Posen erbauten Borfestungen. 
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des Platz-Ingenieurs die Fläche höher zu liegen kommt, als der höchste Wasser¬ 
stand im J u l i 1830 gewesen ist. Nach dessen Äußerung ist bei der Untersuchung 
der Grund der Silberwiese der Laftadie gleich befunden worden, so daß üherall 
die Errichtung der Haüser auf liegendem Rost, und der leichteren auch ohne 
diesen Statt finden kann. 

.7. Übrigens findet wegen der ̂  Gebäude in Gemäßheit der Rayon-Gesetze un-
entgeldlicher Abbruch Statt, wenn die Verteidigung der Festung dies erfor¬ 
dern sollte. 

Oherbürgermeister Masche hatte seinem Memorial eine Handzeichnung über 
die Situation der Silberwiese, nebst projectirter Bebauung beigelegt. Eine Längs¬ 
straße von Nordost nach Südwest, in der Verlängerung der Plädderinstraße in der 
Lastadie, war von zwei Querstraßen von Nordwesten nach Südosten durchschnitten, 
wodurch 6 Bauviertel entstanden. An der Südspitze der Silberwiese da, wo der 
Parnitzstrom sich von der Oder absondert, waren 2 Schanzen projectirt. Die 
Handzeichnung enthielt auch die Bezeichnung der Gränze zwischen des Kahn¬ 
bauers Masche und' der Stadt Antheil der Silberwiese, jener nördlich, dieser 
südlich. Der Oberbürgermeister fährt in seiner Denkschrift also fort: — 

Die Silberwiese enthält, wie schon gesagt, etwa 86 Mg., davon der größere 
Theil, ca. 48 Mg., der Stadt, der kleinere, dem lastadischen Wall zunächst b> 
legene Theil dem Kahnbauer Masche gehört. Die Aufhöhung der Silberwiese 
könnte gerade jetzt, wo der Bau der Eisenbahn beginnen soll, am füglichsten und 
auf eine nie so bequem wiederkehrende Weise bewirkt werden, indem die Gesell¬ 
schaft die Erde unentgeldlich hergebe. Hat dieselbe zwar nach ihrem Bau-Project 
hierzu bei weiten nicht das zur 4füßigen allgemeinen Aufhöhung nöthige Volumen 
Erde übrig, so könnte und würde sie doch durch Erwerbung so vielen Terrains, 
um hier gleich statt Fläche für ein einfaches, solche für ein doppeltes Geleise zu 
haben, die nöthige Erde erhalten, das Terrain auf ihre Kosten erwerben können 
und der Stadt oder dem Vebauer der Silberwiese nur die Transportkosten zu 
tragen haben. Annähernd werden folche pro Schachtruthe zu 1 Thlr., alfo für 
die Quadratruthe zu 4 Thlr., oder der Morgen zu 720 Thlr. berechnet. Ob 
eventuell für jetzt nur ein Theil normalmäßig zu erhöhen und allmälig mit 
Schuttaufschüttung 2c. fortzufahren fei, kann vorbehalten bleiben. Mehr als vor¬ 
bemerkt ist für jetzt bei der Festungs-Behörde — zur Befürwortung nicht zu er-
halten gewesen. Da nun bis zur Genehmigung der oberen Behörden und Sr . 
Majt. des Königs, diese vorausgesetzt, noch viele Zeit vergehen dürfte, die Sache 
aber drängt, da die Eisenbahn-Gesellschaft doch ehestens auch bei Stettin ihre 
Grund-Erwerbungen machen wird — da, wenn auch die Allerhöchste Genehmi¬ 
gung, daß so gebaut werden könne, wie projectirt ist, noch nicht erfordert, daß 
wir nun auch zur Ausführung schreiten müssen, und nicht ausschließt, daß wir 
nachträglich noch UM dies und jenes nachsuchen können, so bittet Referent, ihn zu 
ermächtigen bei dem Ingenieur vom Platze, der beauftragt ist, den Magistrat 
wegen der geringeren Consesfionen auf dessen Antrag zu hören, jene höheren An¬ 
träge machen zu können. Ferner: — 

Ein zweiter Gegenstand, der übrigens auch besonders behandelt werden kann, 
weil er mit dem ersten nicht in unmittelbarer Verbindung steht, obgleich auch die 
Beschleunigung der Beschlußnahme darüber wünschenswerth ist — ist die Be-
schaffung mehrerer Löschplätze und Anlandungsstellen für jeglichen Verkehr am 
linken Ufer der Oder. Wegen dieser bemerkt der Oberbürgermeister: — 
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Sie dürften an keinem andern Orte, als zwischen bem.Militair-Lazareth 
und dem äußern Thor bei der Oberwiek zu erhalten sein. Auch hierüber enthält 
die dem Memorial beigefügte Handzeichnung ein siguratives Planbild. Die Idee 
ist, daß vom Lazareth bis zur Oberwiek ein Bohlwerk in die Oder hinausgerückt 
werde, der Hauptwall bei der Lazareth-Wache zur Erweiterung der Passage etwas 
abgetragen und abgeschrägt, der kleine, an der Oder belegene, niedrige Wal l , 
sowie das kleine Werk bei der Brücke über den Festungshafen eingeebnet, und 
die von diesen Abtragungen gewonnene und von der Eisenbahn-Gesellschaft zu 
überlassende Erde zur Ausfüllung hinter dem vorgerückten Bohlwerke verwendet 
werde. 

Von der Festungs-Behörde glaubt Ober-Bürgermeister Masche diese Concession 
zu erhalten und fragt es sich deshalb zunächst nur, ob die Stadt ein solches 
Bohlwerk ziehen und den Platz einebenen lassen wil l . 

. Es würde damit ein Löschplatz und eine Fahrhahn etwa so lang, als drüben 
an der Speicher-Seite und an geringster Stelle über 70 Fuß, an anderen Stellen 
breiter gewonnen, ein Löschplatz, der dort «für das Handel- und gewerbtreibende 
Publikum auch in besonderer Beziehung des in seiner Nähe anzulegenden Bahn¬ 
hofes der Eisenbahn wünschenswerth belegen ist. Das Memorial schließt so: — 

Nach Feststellung dieser zwei Punkte würde man mit Erfolg auch, auf andere 
Projecte, als Verlegung des Schlachthauses, der Buden :c. 2c. eingehen können. 

Der Magistrat stellte es, in der Sitzung vom 2. December 1840, seinem 
Dirigenten anHeim, die beabsichtigten Anträge bei den refp. Militair-Behörden 
zu machen, ohne daß jedoch Seitens der Stadt dabei eine bindende Verpflichtung 
übernommen werde. Sodann erschien es angemessen, daß die Sache von der 
bereits ernannten „Commission zur Naumbeschaffung" näher berathen werde, was 
der Ober-Bürgermeister zu veranlassen übernahm. 

Nachdem bei dem Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement das Gutachten 
der 2ten Festungs-Inspection (Oberst Brese) über das von der Commandantur 
dem Departement vorgelegte Project des Magistrats, die Erhöhung und künftige 
Benutzung der Silberwiese betreffend, mit dem Special-Bericht des Platz-Inge¬ 
nieurs, Hauptmann Boethcke, eingegangen war, theilte die Ministerial-Behörde 
diese Schriftstücke der Commandantur in Stettin mittelst Rescripts vom 15. Ja¬ 
nuar 1841 zur Kenntnißnahme mit und gab, im Einverständniß mit der Gene-
ral-InspeUion, zugleich die Versicherung, daß sie — angesehen daß die Nutzbar¬ 
machung des qu. Wiesen-Terrains zu gewerblichen und baulichen Zwecken nur 
mit sehr großen Opfern Seitens ^der Stadtgemeinde zu bewerkstelligen ist, und 
angesehen das große Vedürfniß für die Erweiterung des Handelsverkehrs, so wie 
in Erwägung, daß die gesicherte Lage der Silberwiese einen Angriff auf die 
Festung hier sehr unwahrscheinlich macht, — nicht abgeneigt sei,, Allerhöchsten 
Orts eine Modiftcirung der bestehenden Rayon-Vorschriften in Bezug auf das 
au. Terrain befürwortend in Antrag zu bringen. Als Bestandtheile dieser Mo» 
dification, bezw. als nachzusuchende Bewilligungen bezeichnete das Departe¬ 
ment: — 

1. Die Erhöhung der Silberwiese bis auf 8 Fuß über 0 des Oder-Pegels 
und die Regulirung der Ufer derselben nach dem diesfälligen Project. 

2. Die Austiefung und Verbreiterung des Festungsgrabens vor der Fronte 
I , I I der Lastadischen Befestigung — (der Pladdereie), unter Hergabe des dazu 
erforderlichen vor der jetzigen Contrescarpe gelegenen Festungs-Terrains. 
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3. Die Einrichtung von Holzhöfen, Lager- und Zimmerplätzen auf der qu. 
Wiese. ^ 

4. Die Errichtung von Gebäuden-, Bewehrungen auf derselben in ganz be¬ 
liebiger Bauart, also massiv oder in Fachwerk mit Keller-Anlagen, unter alleiniger 
Beschränkung der Höhe der Gebäude, dergestalt, daß denselben in deren Um¬ 
fassungswänden keine größere Höhe als höchstens 24 Fuß über den Bauhorizont 
gegeben werden darf. -

Zur Sicherung des fortisicatorischen Interesses knüpfte das Königl. Allge¬ 
meine Kriegs-Departement an diese Concessionen nachstehende Bedingungen: — 

g.) Vor der auf Kosten der Stadt neu zu bildenden Contrescarpe des be¬ 
treffenden Theils des Lastadischen Festungsgrabens (Pladdereie) muß eine Espla-
nade in der Breite von 20 Ruthen frei gelassen werden, und auf diesen dürfen 
bauliche Anlagen nicht Statt finden. Für die Instandhaltung der Contrescarpen-
Böschung, so wie für den Umbau und die Unterhaltung der über den qu. Graben 
(Pladdereie) führende Brücke hat übrigens, wie sich von selbst versteht, die Stadt-
gememde zu sorgen. (Die vorhandene »Brücke, hatte der Kahnbauer Mart in Masche 
auf seine Kosten erbauen lassen, siehe weiter unten). 

b) An der südlichen Spitze der Insel bleibt ein Raum für ein künftig dort 
zu erbauendes Festungswerk reservirt, dieses Terrain darf nicht in Privatbesitz 
übergehen, und muß, sobald es militairischer Seits verlangt wird, von der Stadt-
gememde sofort, und zwar für den Preis von höchstens 450 Thlr. pro Mg., an 
den Militair-Fiskus abgetreten werden, wobei aber zugleich dasjenige Terrain in 
Anrechnung zu bringen ist, welches durch die Verbreiterung des Festungsgrabens 
(Pladdereie) der Fortigkation entzogen wird. Dieses zu r'eservirende Terrmn 
muß von Baulichkeiten ebenfalls f r n gelassen werden. Die Benutzung desselben 
zu Lager- und Zimmerplätzen ist zwar zu gestatten, jedoch müssen dabei solche 
Einrichtungen getroffen werden, daß die Räumung des Platzes, sobald die Ein¬ 
ziehung desselben zur Fortification erforderlich w i rd , ohne Hindernisse und ohne 
daß für den Militair-Fiskus Kosten daraus erwachsen, bewerkstelligt wer¬ 
den kann. 

o) Die gehörige Befestigung und Unterhaltung des zu bildenden neuen Ufers 
um die ganze Silberwiesen-Insel, und namentlich auch in der Gegend des an 
deren Südspitze zu Festungswerken vorzubehaltenden Terrains, bleibt Sache der 
Stadtgemeinde. 

ä) Die Bebauung des übrigen, zur Besetzung mit Gebäuden frei zu gebenden 
Terrains muß, was die Richtung, sowie die Breite der anzulegenden Straßen 
und Quais (Kaien — Uferstraßen) betrifft, nach dem von der 2ten Festungs-
Insvection entworfenen Plane Statt finden, wobei jedoch die Anpflanzung von 
Bäumen dem Ermessen der städtischen Behörden überlassen bleibt. (Oberst Vrese 
hatte für die mittlere Haupt- oder Längsstraße eine Breite von 6—7 Ruthen 
— 72—-84 Fuß als wünschenswerth erachtet). 

6) Die Aufhöhung der Silberwiefen-Insel mittelst Bodenablagerung muß, 
sobald zu dieser Arbeit' geschritten wird, gleichmäßig auf der ganzen Inselfläche 
vorgenommen werden, damit nicht einzelne" Terraintheile gänzlich oder auf lange 
Zeit unaufgehöhet liegen bleiben. 

Bevor nun in dieser Angelegenheit etwas Weiteres geschehen und die Aller¬ 
höchste Entscheidung einzuholen war, erachtete es das Allgemeine Kriegs-Departe-
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ment für notwendig, daß der Magistrat zu Stettin wegen der event. Übernahme 
der Verpflichtung zur Innehaltuttg der gestellten Bedingungen eine bindende Er¬ 
klärung abgebe, nicht minder auch, daß das Königl. Öber-Präsidium von Pom¬ 
mern, bezw. die Königl. Regierung zu Stettin ihre Ansicht über die perfectirte 
Anlage äußere. Die Königl. Commandantur wurde daher ersucht, das Weitere 
bei diesen Behörden zu veranlassen. . , -

Dies geschah durch Mittheilung der sämmtlichen, militairischer Seits ge¬ 
pflogenen, Verhandlungen an den Ober-Präsidenten, von dem dieselben an die 
Königl. Regierung zur reßort-mäßigen Erledigung abgegeben wurden. Dadurch 
gelangte die Sache in die richtige Geschäfts-Bahn, welche, es kann nicht verkannt 
werden, von dem Magistrate, insonderheit von dessen Dirigenten, dem Ober-
Bürgermeister Masche, in feinem Eifer für zwei neben einander laufende Pro-
jecte: Silberwiese und Eisenbahn, durch das an die Königl. Commandantur ge¬ 
richtete Anschreiben vom 4. Ju l i 1840 völlig unbeachtet gelassen worden war. 
Daß die Königl. Regierung durch des Ober-Bürgermeisters Verlassen des ver¬ 
fassungsmäßigen Ganges unangenehm berührt worden war, ließ sich in ihrem 
an den Magistrat gerichteten Erlatz vom 2b. Februar 1841 zwischen den Zeilen 
lesen. I n diesem Erlaß erachtete die Königl. Regierung die Sache noch keines-
weges für reif, weder um ihr Gutachten darüber, noch um die verlangte Ver¬ 
pflichtung der Stadtbehörden zur Übernahme der gestellten Bedingungen schon 
jetzt abzugeben. Bei der unverkennbaren Wichtigkeit des Gegenstandes im Allge¬ 
meinen und in seinen Folgen erheische derselbe, so äußerte Königl. Regierung, 
die gründlichste Beurtheilung, und es seien dabei nicht blos die augenblicklichen 
abftracten Interessen für die steigende Bevölkerung von Stettin und den im Auf¬ 
schwünge begriffenen Handelsverkehr ins Auge zu fassen, sondern auch die Be¬ 
denken gegen das P r o j e c t aus dem landesöconomischen und fingnziellen, 
ganz besonders aber, aus dem s a n i t ä t s p o l i z e i l i c h e n Ges ich tspunk te , 
wenn nämlich die Überlassung der Räume zu Wohnungen beabsichtigt werden 
sollte. Königl. Regierung nahm also jetzt, 1841, denselben Standpunkt ein, auf 
welchem sie 6 Jahre früher in ihrem, an den Kronprinzen, Statthalter von 
Pommern in derselben Angelegenheit erstatteten Bericht vom 21 . December 1835 
gestanden hatte ^). Auch werde, so meinte sie, in Frage kommen: oh das Project 
auch eine wesentliche und erschöpfende Abhülfe für das effectiv schon jetzt vor¬ 
handene und nahe bevorstehende Bedürfniß für die Bevölkerung und den Han¬ 
delsverkehr von Stettin absehen lasse und in dem gegebenen Umfange für den 
einen oder andern Zweck mit dem ohnehin noch nicht feststehenden, jedenfalls 
aber sehr beträchtlichen Kostenaufwande im Verhältniß stehen möchte? I n allen 
diesen Beziehungen,habe'der Magistrat den Gegenstand in sorgfältige Berathung 
zu nehmen, und darüber erschöpfend und gutachtlich in 4 Wochen zu berichten. 
— Dieser Erlaß der Königl. Regierung ging am 6. März bei dem Magistrate 
ein, der, nach dieser Termins-Bestimmung am 6. Apri l Bericht zu erstatten hatte. 
Am 15. März wurde die Regierungs-Verfüguug der ernannten „Commisston zur 
Raumbeschaffung" Behufs gutachtlicher Äußerung überwiesen; am 12. Jun i erin¬ 
nerte Königl. Regierung an ihre Verfügung vom 25. Februar, weil diese Ange-

« Auf Grund der Denkschrift des Regiernngs-Medicinat-Raths vr. Kölpin. L.-B. I I . Th. 
VIII, 220—230. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 53 
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legenheit bereits vom Ober-Präsidenten urgirt werde; am 23. Juni 184^ Anzeige 
was in der Sache geschehen, der Bericht der „besondern Commission" aber noch 
nicht eingegangen fei. 

Das Königl. Allgemeine Kriegs-Departement hatte sich in dem Rescript vom 
45. Januar 1841 wegen Aufhöhung der Silberwiese gar nicht über den fpeciellen 
Fall der Verwendung des Terrains zu Holz- und Lagerplätzen ausgesprochen, 
sondern die vollständige Bebauung der Insel im Auge gehabt, eine Ansicht, die 
sich aus dem früher, größtentheils im mündlichen Verkehr zwischen dem Ober-
Bürgermeister Masche und dem Platz-Ingenieur, Hauptmann Boethcke, gepflogenen 
Verhandlungen und des Letztern Bericht an seine vorgesetzte Behörde gebildet 
hatte. I m Magistrats-Collegium war man jedoch, ohne Zweifel in Folge der 
von der Königl. Regierung hervorgehobenen sanitätspolizeilichen Rücksichten, be¬ 
denklich geworden, ob eine solche vollständige Bebauung der anfänglich projectirten 
Verwendung des Terrains zu Zwecken des Handelsverkehrs vorzuziehen fein 
werde. Um nun darüber bestimmt urtheilen zu können war dem Magistrate die 
offtcielle Kenntniß nöthig, ob zu letzterm BeHufe der Aufhöhung der Silberwiese 
um 3—4 Fuß, dem ursprünglichen Antrage vom 4. Ju l i 1840 gemäß, nichts 
entgegen stehe. Der Magistrat wandte sich dieferhalb am 8. Juni 1841 an den 
ersten Commandanten, General-Lieutenant v. Zepelin, welcher die Anfrage sofort 
am 11. Jun i dahin beantwortete, daß nach dem Rahon-Regulativ Holz- und 
Güter-Lagerplätze nur bei einer Entfernung von 100 Ruthen von der Festung 
unter gewissen Umständen zulässig seien; es müsse bei der bisherigen Annahme 
aber bezweifelt werden, daß diese Benutzungsweise auch für die Silberwiefe ge¬ 
stattet werde, weil die Vertheidigung der Lastadie lediglich in dem freien vor¬ 
liegenden, zum größten Theil nassen und mhractikabeln, Terrain ihre Stärke habe, 
die sodann ganz verloren gehen würde, wenn dafür nicht andere Vertheidigungs-
werke fubstituirt würden. M i t der gedachten Nutzungsweise der Silberwiese seien 
aber, wie die Erfahrung lehre, Wächterwohnungen u. unzertrennlich und der 
Nachtheil derselben für die Festung um so größer, wenn nicht die Errichtung der¬ 
selben, so wie die ganze Anlage, nach einem bestimmten geordneten Plane erfolge. 
Ob demnach das Königl. Allgemeine KriegZ-Departement, auch ohne die vor¬ 
liegende projectirte Bebauung 2c. der Silberwiefe, die Erhöhung derselben und 
die Benutzung als Holz-und Güterplätze gestatten werde, müsse er, General-
Lieutenant v. Zepelin, dahin gestellt sein lassen, finde sich aber doch veranlaßt zu 
bemerken, — daß bei den Comessionen für die Verlängerung der Eisenbahn bis 
zum Schneckenthore darauf gerücksichtigt sei, daß jenes Project der Silberwiesen-
Bebauung ausgeführt Werde, und durch das zu errichtende Festungswerk auf der 
Silberwiese die am Schneckenthore zu schwächenden Werke einen Ersatz der Ver-
theidigungs-Fähigkeit erhalten. 

Nunmehr ging am 10. Ju l i 1841 eine Vorstellung an das Königl. Allge¬ 
meine Kriegs-Departement ab, worin der Wagistrat bat̂  baldigst die Bewilligung 
zu ertheilen, die Silberwiese durch Anschüttung um ca. 3—4 Fuß zu erhöhen 
und zu Holzhöfen, Lagerplätzen und sonstigen Handelsverkehr-Anstalten, mit den 
nöthigen Wachthaüsern und etwaigen Bohlwerk einzurichten und zu benutzen. 
Gleichzeitig wurde der Königl. Regierung angezeigt, daß von dem Project der 
vollständigen Bebauung der Silberwiefe Abstand genommen worden fei, des be¬ 
trächtlichen Kostenaufwandes halber, den die Stadt nicht füglich aufzubringen 
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vermöge, daher man sich auf die Verwendung des Terrains in der oben ange¬ 
deuteten Weise beschränken werde. 

Der Minifterial-Bescheid lautete wie "folgt: — 

Nachdem Seitens des unterzeichneten Departements über den Inhal t des 
gefälligen Schreibens des Magistrats vom 10. Ju l i d. I . der Bericht der dortigen 
Commandantur eingefordert und demnächst dem Herrn Kriegs-Minister Vortrag 
gemacht worden ist, haben Se. Excellenz genehmigt, daß die Erhöhung der Si l¬ 
berwiese um 3—4 Fuß, und deren Benutzung zu Holzhöfen und Lagerplätzen, so 
wie die Errichtung von Wachthütten unter folgenden Bedingungen nachgegeben 
werden kann: . 

1. Die Aufhöhung muß i m Z u s a m m e n h a n g e und dergestalt bewirkt 
werden, daß dadurch deckende Ränder gegen die Festung nicht entstehen. 

2. Wegen der anzulegenden Umzäunungen, Wächterhütten 2c. ist für jeden 
einzelnen Fall die Genehmigung auf dem vorschriftsmäßigen Wege ein¬ 
zuholen. , 

3. Pie äußerste Spitze der Wiese darf zwar ebenfalls erhöht und als Lager¬ 
platz benutzt, darauf aber in der von der Festungs-Behörde Näher zu bestimmen¬ 
den für ein künftig darauf anzulegendes Festungswerk erforderlichen Ausdehnung 
keine bauliche Anlage zur Ausführung gebracht werden. , 

Den Magistrat benachrichtigen wir hiervon mit dem Bemerken, daß den be¬ 
treffenden diesseitigen Behörden demnach das Erforderliche eröffnet worden ist. 

Berlin, den 1. September 1841. 
Kriegs-Mimsterium, Allgemeines Kriegs-Departement. 

v. Reyher.*) v. Wangenheim. 
An den Magistrat in Stettin. 

Sei hier eingeschaltet, daß die Königl. Regierung aus dem Berichte vom 
10. J u l i 1841 Veranlassung nahm, dem Magistrate unterm 18. August desselben 
Jahres ihre M i ß b i l l i g u n g über seine Vernachlässigung des Instanzenzuges 
auszudrücken, zumal sie in der Verfügung vom 25. Februar cr. eine specielle 
Veranlassung gehabt habe, darauf zu verweisen; Königl. Regierung erwarte daher 
für die Zukunft,, daß der Magistrat, wie es sich gebühre, seine Anträge bei der. 
I h m zunächst vorgesetzten' Instanz formiren werde. Der Magistrat glaubte zwar, 
in seinem Berichte vom 8. September 1841, die ausgesprochene Rüge um so 
weniger verdient zu haben, als eines Theils er nicht im Entfernsten die Absicht 
gehabt, der Königl. Regierung reßortmäßige Wirksamkeit irgendwie umgehen zu 
wollen, anderer Seits die Sache selbst aber auch nicht zum Geschäftskreise der 
Königl. Regierung gehöre; allein dieser Einwand, bei dem der Magistrat sich auf 

*) Carl Friedrich Wilhelm Neyher ist im Preußischen Heere ein Beispiel von dem, was 
der Schlachtenkaiser Napolson seinen Kriegern zuzurufen pflegte, wenn er sie in den Kampf 
führte: „Jeder von Euch trägt den Marschalls Stab im Tornister!" Reyher ging 1802 als 
16^ ähriger Jüngling unter die Soldaten, zuerst beim Fußvolk, wurde aber, nach der Kata¬ 
strophe von Jena und Auerstedt gemeiner Reuter und f 1857 als General der Cavalerie und 
Chef des Generalstabes der Armee, in welcher Eigenschaft ihm der Verf. des Landbuchs für 
viele Gefälligkeiten dankbar verpflichtet gewesen ist. Nobilitirt wurde der Major Reyher 1828. 
Die Direction des Allgemeinen Kriegs-Departements übertrug ihm 1840 noch König Friedrich 
Wilhelm M . Unter dessen Nachfolger auf dem Throne leitete Reyher im Frühjahre 1848 
eine zeitlang das Kriegs-Ministerium unter den schwierigsten Verhältnissen des Sturmjahrs. 
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den Boden der Städteordnung (von 1808) stellte, war, nach diesseitigem Er¬ 
messen, eben keine stichhaltige Elltschuldigung, oder gar Rechtfertigung. Dies gab 
auch die Regierungs-Verfügung vom. 4. October 1841 dem Magistrate zu er¬ 
kennen, indem sie ganz richtig darauf hinwies, daß es sich bei dem Silberwiesen-
Project um eine rein polizeiliche Maßregel handele, zu der zunächst bei ihr, als 
der dem Magistrate unmittelbar vorgefetzten Instanz, der Consens zu beantragen 
gewesen sei. Ohne Mitzeichnung eines der beiden Bürgermeister decretirte der 
Stadtsyndikus auf diese Verfügung am 16. October 1841: „Die Stellung des 
Magistrats ist nach dem Gesetz selbständig genug, um feine Anträge bei derjenigen 
Behörde, zu deren Reßort sie gehören, allein und unmittelbar formiren zu können 
und ohne dazu einer Vermitt lung der Königl. Regierung yua. vo rge fe tz te r 
I n s t a n z zu bedürfen. Es kann dem Magistrate nicht einfallen, in Sachen, die 
zum Geschäftskreise der Königl. Regierung gehören, dieselbe übergehen zu wollen, 
-indeß gehört die vorliegende Angelegenheit nicht zum Regierungs-Reßort. Die 
Sache mag jedoch, um einen nutzlosen Federstreit zu vermeiden, zu den Acten 
gehen." Sei dieser Vorgang hier nur erwähnt als eins der vielen Beispiele von 
Conflicten zwischen den Stadtobrigkeiten, besonders großer Städte, und der Auf¬ 
sichtsbehörde in Bezug auf die Auslegung der betreffenden Paragraphen der 
Städte-Ordnung. 

M i t dem Gesuche an das Königl. Allgemeine Kriegs-Departement und dem 
der Königl. Regierung erstatteten Berichte hatte der Magistrat gleichzeitig am 
10. J u l i 1841 an das Directorium der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft, 
— dessen Vorsitzender eben auch der Ober-Bürgermeister*) war, die Anfrage 
gerichtet, ob dasselbe wol geneigt sein werde, die Aufschüttung der Silberwiese 
mit der beim Bau der Eisenbahn überflüssig werdenden Erde, so wie die Ein¬ 
ebnung derselben, und zu welcher mindesten Forderung zu übernehmen. Das Diree-
torium hatte diese Anfrage seinem ersten Techniker, dem Ober-Wegebau-Infpector 
Neühaus, überwiesen, der sich in seinem, dem Directorium am 25. J u l i 1841 
erstatteten Berichte gewissermaßen nur bedingungsweise für dm Antrag des Ma¬ 
gistrats aussprach. Der Bericht führte aus, daß — 

Nach den frühern Anschlage für die Erdarbeit in der Nähe von Stettin 
zwar 100 Schachtruthen Erde als seitwärts auszusetzen berechnet seien, indessen 
habe sich die Masse der zu bewegenden Erde durch die. Annahme des Bahnhofes 
in den Festungswerken bedeutend verändert, indem zunächst am Sackschen Garten 
und in diesem Garten selbst ^ ) nicht mehr soviel Abtrag gewonnen werde, als 
ursprünglich und anschlagsmäßig angenommen war. Ob nun bei Einebenung der 
Festungswerke noch Erde übrig bleibt, wenn das Vohlwerk an der Oder hinter¬ 
füllt und der Platz am Bahnhofe aufgehöht ist, läßt sich zur Zeit noch nicht be¬ 
stimmt übersehen, weil die nöthigen Messungen und Berechnungen noch nicht vor¬ 
liegen, indessen dürfte man doch schon jetzt der Ansicht sein, daß eine große 
M e n g e von E r d e nicht ü b r i g b l e i b e n werde. Es wird sich aber die übrig 
bleibende Erde im Interesse der Gesellschaft, d. i . : des Eisenbahn-Baues, sehr 
gut verwenden lassen, wenn nämlich durch die Galgwiefe das Dopvelplanum ge-

5) Dem Ober-Bürgermeister Andreas Friedrich Masche war schon um diese Zeit vom 
Könige der Titel eines geheimen Regierungs-Raths verliehen worden. 

**) Über die Erwerbung des Sackschen, ehedem Ulrich-, dann Velthusenschen Gartens von 
Seiten der Eisenbahn-Gesellschaft siehe L. B. I I Th. Bd. VIII, 600—603. 
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schcktet, und dadurch die Gelegenheit gegeben wird, ein M p p M W aMlegen, 
was in der Mhe von Stettin ilberaus wünschenswerth e^chem^ ̂  M 
noH Erde übrig sein, so würde dieselbe Verwendung MdenUnnen,, um einen 
Theil des neben der Bahn oder des an der Oder gelegenen nkchrigen Wrßins 
aufzuhöhen, und dadurch Bau-Auslade- oder HoHablagerunZs-W^^zu geWzW. 
Dergleichen Plätze, !̂2 
kauft, dürften einen höhern, Werth von 900 Thlr, pw Mg, oder T M l p M 
Q. Ruthe und also der Gesellschaft einen Nutzen von'12 Sgr. pro «Wachtruthe 
gewähren. I n dieser Beziehung könne es also für die Gesellsc^ft z j W t i c h i M ^ 
gültig sein, ob sich die „Stadt zur Äufhöhung der Silberwiefeentschließt und 
dafür ein angemessenes Äquivalent gewährt, und nur meiner anderwMMcht 
und zwar für den raschen Angriff des Baues erscheine es wünschenswexth, eilM 
Theil der überflüssigen Erde nach der Silberwiese abzuladen, weil alsdann, die 
Grdarbeit nachhaltig hinter der Wiek von zwei Enden angegriffen werden kann, 
»während dieselbe sonst hauptsächlich von einem Ende Ms betrieben werden muß. 
Lediglich in dieser Beziehmlg, nicht aber der GeseWaft einen pecuniärm KMheil 
zu verschaffen, sei es wünschenwerth, auf den Wtrag des Magistrats einzWchm. 
An einen pecumären Vortheil dürfe aber auch bei den mancherlei DnderMssen, 
welche der Transport der Erde über die Straße m der Oberwiek und über den 
Strom entgegen stehen, gar nicht gedacht werden̂  weil der Transport durch den 
beständigen Land und Wasserverkehr gar zu oft unterbrochen und g H W werden 
wird, und weil die geringe Äufhöhung von 3—4 Fuß ein häufiges Perlegen 
der provisorischen Bahn, so wie höhere Einebnungskosten wie gewöhnlich Her¬ 
ursachen würden. Die Mehrkosten des Transports der M ^ 
betragen pro Schtr. mindestens 42 Sgr. und es müssen, wenn ^e^ GefeHhaft 
nicht ein Nutzen entgehen soll, noch andere 1 2 ^ Sgr., daher N ^ Sgr. pro. 
Schtr. gewährt werdm, weit dle auszusetzende Erde dieseu Werth fsir die Me-
sellschaft hat. Neühaus gelangte zu diesem Ergebniß durchweinen ganz spWMn 
AnMag, aus dem Folgendes entnommen wird: — 

Die Silberwiese, städtischen Antheils, umfaßt eine Fläche von nahß 7 M N. 
Ruth. — 42^ Morgenl (Nach einem ganz allgeMinem M e r s M ^ 4 

4. Zu einer Äufhöhung von 3 Fuß werden also erforderlich 23.100 Schtr. 
2. Und zu einer Äufhöhung von 4 Fuß / . . . . . . M M . -. 
Zum Transport der Erde von den Bergabhängen längs der M ^ ^ ^ 

der Silberwiese muß über die Oder eine InterimsbrüHe gebaut werden. Sie 
erhält 49 Iochfelder k 14 F. im Lichten, und ein Iochfeld a 24 Fuß mit Auf¬ 
zug für den Durchgang der bemasteten Fahrzeuge Es werden daher 53 Pfaht-
reihen erforderlich, jede aus 5 Pfählen bestehend und wird die Fahrbahn über¬ 
haupt 760 Fuß lang und.l9 Fuß breit, mit verholmten Getänder. Der Bau 
dieser Brücke war veranschlagt zu T l M 7876. 21 Sgr., die Kosten des Abbruchs 
zu 600 Thlr., Summa Thlr. 6.416 21 Sgr. davon ab der nach dem Gebrauch 
durch Veräußerung zu erwerbende Materialwerth mit ca ^ des Werths Thlr. 
1.406. 21 Sgr. Bleibt erforderlicher Geldaufwand 7010 Thlr. oder rund 
7000 Thlr. 

Dieser Kostenaufwand für die Brücke über die Oder vertheilt sich bei 
24.000 Schtr. Transport auf Sgr. 8. 9 Pf., bei 30.000 Schtr. auf 7 Sgr. pro 
Schachtruthe. ' 
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Die Schachtruthe Erde wird nach der.Silberwiese wegen des Aufenthalts 
in der Oberwiekstraße folgenM Führlöhn ^ 
150 -^ 70 - - 220 Ruthen, Hinfahrt, 13, Rückfahrt 11, beim Ladeplatz 5, beim 
Abladen 6, zusammen 35 Minuten für eine Tour, dazu 3 Minuten für den 
Aufenthalt in der Straße, überhaupt 38 Minuten, mithin in 8 Stunden 12 
Fuhren jede zu I Vg Schtr. Bespannung mit 3 Pferden. 16 Schtr. kosten daher 
an Fuhrlohn Thlr. -3. 10 Sgr. - 70 Sgr. mithin die Schtr. Sgr. 5. 10 Pf. -
6 Sgr. rund. 

Überhaupt wird also die Schachtruthe Erde nach der Sitberwiese zu trans-
portiren kosten in Sgr. und Pf.: - ^ 1) Fuhrlohn 4. 6 (vorstehend 6 . 0 ! ) ; 
2) Brückengeld 8. 10 (vorstehend 8. 9);. 3) Unterhaltung der Brücke 0. 6 ; 
4) Verlegung und Unterhaltung des Gestänges 1. 6 ; 5) Aufsicht in der Oberwiek¬ 
straße 0. 6 ; 6) Ladekosten 13. 6.; 7) Einebnungskosten 6. 8 , zusammen 
Thlr. 1. 6 Sgr. 

, Die Transport-Kosten nach der Galgwiese, bei 150 Ruthen mittlerer Ent¬ 
fernung und 29 Minuten Zeit für eine Tour, werdend« dem Anschlage berechnet 
pro Schtr. zu 24 Sgr.; also nach der Silberwiese mehr . . . Sgr. 12. — 

Der Werth, den die Schtr. Erde zur Bildung von Bauplätzen auf 
der Galgwiese, oder auf benachbarten niedrigen Terrain für die Ge¬ 
sellschaft hat, ergibt sich wie folgt: Die Q. Ruthe 12 Fuß aufgehöht 
wird einen höhern Werth von 5 Thlr. haben, beträgt also 5. 30: 
12, oder . . . . . . . . . . . - 12. 6 

" Mithin muß die Gesellschaft, wenn sie keinen Verlust bei dem 
Transport der Erde nach der Silberwiese erleiden soll, als Entschä¬ 
digung in Anspruch nehmen pro. Schachtruthe . . . . . . . Sgr. 24. 6 

Das Directorium der Eisenbahn-Gesellschaft, — Unterzeichnet: Masche — 
überschickte diese KostemBerechnung seines ersten Technikers dem Magistrate mittelst 
Anschreibens vom 28. J u l i 1841, um sich darüber zu erklären. Masche's Zwitter¬ 
stellung einmal: als Ober-Bürgermeister, daher als erster verantwortlicher Ver¬ 
treter der Stadt und ihrer Interessen, das andere M a l : als Vorsitzender des 
Directoriums einer Privat-Gesellschaft für den Eisenbahnbau, dessen Promotor 
er in den ersten Stadien vornehmlich gewesen ist, war mit den Bestimmungen 
der Städtevrdnung von 1808, insonderheit wenn Interessen von Mein und Dein 
in Frage kamen, wie im vorliegenden Falle, wol nicht vereinbar, daher denn auch, 
wie es scheint, nach Magiftrats-Beschluß, der zweite Bürgermeister Schallehn*) 
die Bearbeitung dieser Sache übernahm; mindestens sind von jetzt an alle hierauf 
bezüglichen Aktenstücke von diesem, jedoch nur auf kurze Zeit g.e- und unterschrieben. 

Neühaus' Anschlag fand an dem Vorsitzenden der Ökonomie-Deputation, 
Stadtrats Winkler, den die Sache vom Bürgermeister zur Begutachtung zuge¬ 
schrieben war, einen scharfen Kritiker. M i t großem Zwang, so'bemerkte er in 
seinem Gutachten vom 1. August ^841, ist Neühaus bemüht gewesen, 24 Sgt. 
6 Pf. pro Schtr. herauszurechnen. Schon die Gewinn-Annahme für die Gesell-

*) Hans Eduard Schallehn hat von 1836 bis 18K4 der städtischen Verwaltung, zuerst, als 
Stadtrat!), dann als Bürgermeister, angehört. Vom Könige mit dem Titel eines Geheimen 
Regierungsraths begnadigt und mit einem von den Stadtverordneten bewilligten Ruhegehalt 
von 2200 Thlr. schied er aus dem Dienste. Seine Heimathstadt Stettin verließ er zu Ende 
des Jahres 1875 um fortan in der Hauptstadt des Deutschen Reichs zu leben. 
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schaft, daß die Dchtr. Erde ihr 1 2 ^ Sgr. Vortheil bringe, wenn sie zur Er¬ 
höhung von Bauplätzen angewandt werde, sei illusorisch; denn abgesehen daß. 
auf künstlich geschaffenem Boden ein schlechter Baugrund ist und schwerlich der 
Mg. Lands für 900 Thlr. verkauft werden dürfte, so sei ja der Ankaufspreis 
des zu erhöhenden Terrains ganz außer acht gelassen. Auch seien die Kosten des 
Transports nach der Silberwiese, so namentlich die Planirungskosten, anscheinend 
mit Absicht, sehr hoch gerechnet. Zugegeben, daß die Vorlegung des Gestänges 
bei der Silderwiese mehr kostet, als bei der Galgwiese, so können denn, doch 
die Planirungskosten dort nicht das doppelte von dem betragen, was hier für 
dieselben in Ansatz gebracht ist. Wenn jede Schtr. der Gesellschaft einen Gewinn 
von 12^2 Sgr. bringen kann, wäre es ja eine vortreffliche — Speculation noch 
mehr Berge anzukaufen und abzutragen. Lasse sich die abzutragende Erde sehr 
gut im Interesse der Gesellschaft verwenden so thue das Directorium ja unrecht, 
dieses Interesse nicht festzuhalten. „Wenn wir, sagte Stadtrath Winkler am 
Schluß feinet Relation, 1b—20 Sgr. pro Schachtruthe nach der Silberwiese Ver-
gütigung geben, so thun wir genug!" 

Winkler's Hinweis auf eine vortreffliche Speculation, — verschnupfte, wie 
man zu sagen pflegt, den ersten Eisenbahn-Director Masche; er schrieb, doch ohne 
Unterschrift, eine Gegenbemerkung in den Magistrats-Acten nieder, was der 
Dirigent des Magistrats, der Ober-Bürgermeister, auch geheimer Regierungs-Rath 
Masche nicht hätte dulden sollen! 

I m Magistrats-Collegwm wurde nun beschlossen, der Eisenbahn-Gesellschaft 
18 Sgr. für die Schtr. anzubieten. Zu diesem Anerbieten war verfassungsmäßig 
die Zustimmung der Stadtverordneten nothwendig, denen die Sache mit allen 
Vorverhandlungen am 1. September 1841 zugleich auch mit dem Bemerken vor¬ 
gelegt wurde, daß die Mitglieder der Versammlung, welche der gemischten Com-
mission angehörten, in welker die Silberwiesen-Angelegenheit ausführlich erörtert 
worden war, die beste Auskunft zu geben im Stande seien. 

I n der Sitznng der Stadtverordneten vom 2. September wurde der Antrag 
gestellt die Sache auf 8 Tage zu verlegen, um sich gründlicher informiren zu 
können. Dieser Antrag ging mit 1 Stimme Mehrheit, "von 47 Stimmen, durch. 
Von mehreren Seiten war nun auch die Bemerkung gemacht worden, daß die 
Beschüttung der Silberwiese ohne Schlagung eines Bohlwerks durchaus unzweck¬ 
mäßig sein würde, weshalb die Stadtverordneten den Beschluß faßten, den 
Magistrat zu ersuchen, ihnen bis zur nächsten Sitzung am 9. l. M . einen un¬ 
gefähren Anschlag der Kosten einer als nothwendig erkannten Bohlwerks-Anlage 
mitzutheilen. 

Stadtbaumeister Kremser stellte folgenden Überschlag der aufzuwendenden Kosten 
auf: — 

Zur BeschüttunH der Silberwiese, bei der Annahme einer durchschnittlichen 
Höhe von 4 Fuß, werden ca. 33.600 Schtr. erforderlich, (mithin 2800 Schtr. 
mehr, als Neühaus Annahme (und wenn die Schtr. für 18 Sgr. beschafft wird, 
betragen die desfallsigen Kosten ca. . . Thlr. 20.100 

Das Bohlwerk, foweit es den der Stadt gehörigen Theil 
der Silberwiefe umgränzt, wird, solide ausgeführt, herzustellen 
sein für . . . . . . . . . . . - 28.000 

Die Kosten der Erhöhung des Silberwiese-Bodens um 4 Fuß 
in Summa . . . . Thlr. 48.100 
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' Die Stadtverordneten — erschracken' vor der großen Summe, sie wußten 
sich kMe Rechenschaft zu geben, wie die über 2400 Thlr. betragende Rente dieses 
Kapitals einzubringen fein werde und faßten in der, vorher schon bezeichneten 
S M n g vom 9. September 1841 folgenden Beschluß: — Da nach Meinung der 
Versammlung die Eisienbahn-Gesellschaft jedenfalls gezwungen sein dürfte, die be¬ 
deutenden Massen von Erde,.welche sie übrig behalten wird, der Stadt zu über¬ 
lassen, wenn auch einige Ablageplätze für einen Theil derselben gefunden werden, 
und den ihr der zu acquirende Raum auf der Galgwiese u. s. w. viel bedeuten¬ 
den Kosten verursachen möchte, als der etwas umständlichere Transport nach der 
Mberwiese, so müssen wir den Antrag über die Beschüttung derselben gegen 
eine Begütigung zu contrahiren für jetzt von der Hand weisen. (Unterzeichnet 

Von diesem Beschluß der Stadtverordneten wurde dem Directorium der 
Essenbahn-Gefellschäft am 15. September Mittheilung und demselben zugleich 
bemerkllch gemacht, wie Magistrat meine, daß ein wesentlich geringerer Preis zu 
stMen fein werde. Um Angabe des Minimal-Preifes, für welchen das Directorium 
d T K M ö h ü n g der Sitberwiese übernehmen könne, so wie um schleunigste Be¬ 
nachrichtigung,, hierüber wurde dasselbe ersucht. Es erfolgte darauf unterm 25. 
GeptzenMr ein umfangreiches, vier eng beschriebene Folien umfassendes, Memorial, 
aus dem hervorging, daß die Staotgememde an der Handelsfirma Rghm und 
W h n für die Abnahme des beim Eisen bahnbau unverwendbar 
W M W Erde-Quanwms bekommen hatte. DasMemorial zerfiel in drei Abschnitte, 

handelte von den Betrag der Erde; der I I . von der Disposition 
oet V r M und der I I I , enthielt unter der'Aufschrift: Angebot, wörtlich folgendes: 

»Wir erbieten uns, der Stadt die von den Oberwiekschen Bergen nicht zu 
MserN-eigtten Bedarf zu verwendende Erde (außer im Sackschen Garten möchten 
wir auch noch Einiges auf Bahnhof und Bohlwerks-Ausfüllung in den Festungs¬ 
werke WbrauGm) 

pro Schachtruthe zu 10 Sgr. und den Mehrkosten, welche durch den Transport 
der Erde nach der Silberwiese, und die Einebnung daselbst mehr entstehen, 
alZ durch den Transport und der Einebnung auf dem Rahm-Schultzefchen 

He rm in von den Meker Bergen entstanden sein 
MM e inM Quantum von 24-^30.000 Schachtruthen zu liefern. Diese Mehrkosten 
rechnen wir zu 8 S M erbieten uns demnach, wenn ein bestimmter Preis festge-
seHtjwerdM soll, die Schtr. nach der Silberwiese für 18 Sgr. zu liefern. M r 
sind aber auch bereit, die Mehrkosten nach der wirklichen Verwendung zu be-
rechWn mtd als Maximum mit 8 Sgr. dafür zufrieden zu sein, und die Gr-
sparung der Stadt zu Gute kommen zu lassen. Ja, wir machen auch den Vor-
M W , der Stadt die Erde völlig kostenfrei in Kähnen am Ufer der Oberwiek 
W Heilich in bedeutendere Zahl von der Stadt gestellt werden müßten) zu liefern, 
und derMoen das Verfahren der Erde nach der Silberwiefe anheimzugeben. Nach 
unserer Meinung würde das der Stadt am vorteilhaftesten sein, und bei den 
Mitteln und Kräften, die ihr zu Gebote stehen, eine Ersparung möglicher Weise 
von ein Paar Sgr. pro Schtr. herbeiführen. Ja , wir sind auch bei diesem Vor-
Wage bereit: die Erde nicht blos frei bis in die Kähne zu liefern, sondern auch 
mit diesen den Transport und aus den Kähnen die Verkarrung auf der Siber-
Wiese zubewirken, die Kosten dafür nachzuweisen und als Maximum 18 Sgr. zu 
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nehmen, jegliches Minus aber der Stadt zu Gute kommen zu lassen. An unserm 
eifrigen Bestreben, möglichste Kosten-Verringerung zu erzielen, soll es nicht 
fehlen." 

I n Folge dieser Anerbietungen bildete sich im Magistrats-Collegium die 
Meinung, daß die sich jetzt darbietende Gelegenheit, die Silberwiese mit Einem-
male zu erhöhen, nicht vorüber gelassen werden dürfe, ohne dem städtischen I n¬ 
teresse sehr 'erheblich zu vergeben. Unter dm verschiedenen Offerten erschien dem 
Magistrat diejenige als die vorteilhafteste, daß die Eisenbahn-Bau-Verwaltung 
die Erde f r e i i n Kähnen l i e f e r t , mit diesen den Transport und aus diesen 
die Verkarrung auf der Silberwiese bewerkstelligt und die Kosten dafür nachweiset, 
so daß die Stadt höchstens und als Maximum 18 Sgr. pro Schtr. zahlt, ein 
etwaiges Minus der Kosten aber lediglich der Stadt zu Gute kommt. D i M 
Offerte, mit dem Vorbehalte, daß der Stadt frei bleibe, geeigneten F W W 
Erhe selbst zu transportiren und zu Planiren, beschloß Magistrat i n der Mtzung, 
vom 29. September 1841 den Stadtverordneten zur Annahme zu/empfehlen^ 
Folgenden Tages kam die Sache in der Versammlung zum Vortwg, und die W 
stimmung ergab, nach lebhafter Debatte, für dm Antrag des Magistrats M wOe 
gegen 19 schwarze Kugeln (ein Stadtverordneter hatte sich in Folge der Debatte 
entfernt), doch fügten die Stadtverordneten der Annahme noch die BemUkung 
hinzu, daß selbstverstanden nicht nur Verkarrung, sondern auch die Ein-
ebenung mit der Erde Seitens der Eisenbahn-Gesellschaft geschehen müsse. , ' 

Von diesem Beschlüsse wurde das Directorium der Eisenbahn-OesMchaft 
durch Magistrats-Schreiben vom 2. October 1841 in Kenntniß gesetzt und zugleich 
bemerkt daß, weil den Pächtern der Silberwiese die Pacht bereits aufgekündigt 
sei, dem sofortigen Beginnen der Arbeiten nichts im Wege stehe. Als CommUMm 
für diese Angelegenheit seien der Stadtrath Winkler und der StadtbaumMer 
Kremser ernannt, mit denen sich der Ober-Wege-Bau-Inspector Neühaus Ms 
Einvernehmen setzen möge, um sofort die Ausführung in die Hand zu nehmen> 
Auch wurde das Directorium von der Kriegsministerial-Bestimmung benachrichtigt, 
der zu Folge die Aufhöhung der Silberwiese dergestalt ins Werk" zu richten, sH, 
daß dadurch nirgends deckende Ränder gegen die Festung entständen. ^ ^ n 

M i t Bezugnahme auf den so eben genannten Punkt, der die Bedingung I zn 
den Erlaß des Könitzl. Allgemeinen Kriegs-Departements vom 1. September aus¬ 
mächt, hatte die Königl, Commandantur in dem Schreiben vom 17. September 
1841 dem Magistrate zu erkennen gegeben, daß zur Erlangung einer gleichen 
Höhe es angemessen erscheine, wenn, wie es vor einigen Jahren auf dem 
Raths-Holzhofe geschehen, auch jetzt Pfähle eingerammt, und an diesen di? 
Höhe, welche die Silberwiese erhalten dürfe, vermerkt werde. Der IngenwM 
vom Platz, Hauptmann Boethcke, werde, die Feststellung dieses Normatmaßßs 
leiten. Der Wagistrat wolle die nöthigen Vorbereitungen dazu treffen und-die 
Commissärien namhaft machen, welche mit dem :c. Boethcke wegen A u s M r u W 
dieser Maaßfestsetzung in Verbindung zu treten hätten. Zu dem Punkte 3 der 
Bedingungen bemerkte die Commandantur, wie der Nmfang des, für em a n M 
legWes Festungswerk frei zu lassendes, Terrains, sich zur Zeit noch nicht 
genau bestimmen lasse und auch davon abhangig sei, ob der Magistrats M 
am Sübrande der Silberwiese belegene kleine Insel mit in die AuMhWg zichW 
l D werde. Der Erklärung hierüber entgegen sehend, bemerkte die CommmoMtW 

' Lattdbuch von Pommern; Th. I I , Bd. N . 54 
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noch, daß die den nöthigen Hlatz zu dem qu. Feflungs-
wetk zu jeder Z e i t gegen eine Grund entschädigung von 150, Thlr. pro Mg. 
an den Militair-Fiskus abzutreten, vom Magistrate in r e c h t s g ü l t i g e r F o r m 
anerkannt und ausgefertigt, vor dem Beginnen der Aufhöhungs-Arbeiten der 
SAberwiefe einzureichen sei. — Nunmehr, da die Melioration der Silberwiese 
durch Gemeindebeschluß feststand, konnte der Magistrat das .Anschreiben der 
CommandaNtur unterm 2. October 1841 dahin beantworten, daß er zu 1 mit den 
Anordnungen wegen Feststellung der neuen Horizontalfläche der Silberwiese überall 
einverstanden sei und seine Commissarien, Winkler und Kremser, angewiesen habe, 
sich zum BeHufe des Einschlagens der Niveau-Pfähle mit dem Platz-Ingenieur, 
Hauptmann Boethcke ins Einvernehmen zu setzen. Was aber den 3. Punkt be-

bindenden Reverses, worin Magistrat erkläre, däs 
Terrain zum künftigen Festungswerk auf der Silberwiese gegen eine Vergütigung 
M n 150 Thlr. pro Mg. Landes zu jeder Zeit an den Militair-Fiskus abtreten 
zu wollen, so habe das Königl. Kriegs-Ministerium in dem Consense vom i . Sep¬ 
tember ^eine solche Verpflichtung hinsichlich des Kaufpreises der Stadt Stettin' 
nicht auferlegt; die Festsetzung des Überlassüngs-Preises werde einer künftigen 
gegenseitigen Vereinbarung vorbehalten bleiben müssen. Die Insel blieb unerörtert. 

Der Ökonomie-Deputation wurde nun ebenfalls in der Magistrats-Sitzung 
vom 2. October 1841 die Aufgabe gestellt, zu prüfen, welche Maßregeln und 
Einrichtungen Behufs Ausführung der Sache und der definitiven Einrichtung 
der Silberwiese zu Lagerplätzen und Holzhöfen erforderlich fein würden. Die 
Deputation wurde auch mit der Angelegenheit wegen des Weges über das vor 
der städtischen Silberwiese liegende Grundstück des Kahnbaüers Mart in Masche 
betraut, die schon im Jahre vorher zu Verhandlungen geführt und kein Ergebniß 
gehabt hatten, jetzt aber wieder aufgenommen werden mußten. Man erinnere 
sich, daß :c. Masche sich Einbrüche in das städtische Eigenthum sich erlaubt hatte, 
die durch die Wege-Anlage ausgeglichen werden sollten. 

Es handelte sich um Herstellung eines Weges in der Verlängerung der 
Pladderin-Straße auf der Lastadie über den Pladdereie-Graben durch die 
Maschesche Besitzung Nach der Silberwiese städtischen Antheils. Hierzu mußte 
die Benutzung der von Masche im Jahre 1834 mit einem Kostenaufwand von 
4000 Ttzkr. neüerbauten und von ihm in Stand zu haltenden hölzernen Brücke 
über die Pladdereie in Anspruch genommen werden. I n den Verhandlungen, 
welche im Jähre 1840 gepflogen worden waren, hatte 2c. Masche sich erboten, 
diese Brücke an die Stadt abzutreten, und zwar gegen einen jährlichen Canon, 
der den 4Prctigen Zinsen eines Kapitals von 700 Thlr. gleichkommt, gegen Ent¬ 
ledigung aller Verbindlichkeiten der Unterhaltung der Brücke, auch unter Vorbe¬ 
halt des Gebrauchs derselben von seiner und seiner Miether Seite. Die Straße 
betreffend, so würde dieselbe bei einer Breite von 40 Fuß das Maschesche Grund-
ftück in einer Länge von 770 Fuß durchschneiden, was eine Fläche von ea. 
Hl/2 Mg. Land ist. Masche wollte sie bis 8 Fuß über 0 des Dderpegels erhöht, 
aber ungepstastert, übergeben. Dafür verlangte er eine jährliche Rente, bezw. 
einen Canon von Thlr. 202. 15 Sgr., der mit einem Kapital von 5062^ Thlr. 
abzulösen sein werde. Andern Theils war :c. Masche erbötiq, sich in Stelle dieser 
beiden Geldrenten mit einer Fläche Wiesen von 5 Mg., wovon ein Theil ent¬ 
weder an der Oder oder an der Parnitz liegen Müsse, und welche unmittelbar an 

» 
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sein Grundstück gränzt, entschädigen zu lassen, jedoch ebenfalls mit dem Vorbehalt 
der unbeschränkten Benutzung der Pladdereie-Brücke für sich und seine Miether 
zu Fuß und zu Wagen. Mußten diese Offerten an und für sich schon zu hoch 
geschraubt erscheinen, so hatte die Schlußbedingung, welche Masche an dieselbe knüpfte, 
eine in der That komische Seite, er verlangte nämlich daß seine Besitzung aus dem 
ersten Rayon gestrichen werde, als hätte dies in der Macht der städtischen Behörde 
gelegen. Die Verhandlungen mit ihm zerschlugen sich damals im August 1840, 
und wurden nicht weiter verfolgt. 

Nunmehr aber im Jahre 1841, nachdem die Melioration.der Silberwiese 
städtischen Antheils, feststand, wurde die Sache wie oben bemerkt, wieder aufge¬ 
nommen. Der Stadtverordneten-Vorsteher Görlitz und der Protokollführer her 
Versammlung Wiesenthal übernahmen es, mit dem Kahnbauer Mart in Masche 
weiter zu verhandeln. Sie traten mit demselben am 2. October 1841 zu einer 
Conferenz zusamme^an der Masche's Schwiegersohn, der Kaufmann Friedrich 
Poll , auch in seineWigenschaft als Stadtverordneter, Theil nahm, und in welcher 
folgende Punctation zu Stande kam: — 

1. Die zu dem Maschefchen Grundstück, den nördlichen Theil der Silberwiese 
enthaltend, führende Brücke über den Pladdereie-Graben, in ihrem jetzigen Zu¬ 
stande wird der Stadt ohne Entgeld überlassen, wogegen letztere die fernere Unter¬ 
haltung der Brücke übernimmt. 

2. Das zum mehr erwähnten Wege erforderliche Terrain wird dem Kahn-
kmuer Masche entweder durch eine Rente von 25 Sgr. pro Q. Ruthe, oder durch 

einer doppelt so großen Wiesenssäche auf der städtischen 
SWerwiese vergütet. / ^ 

3. Bei der Berechnung der Entschädigung (aä 2) bleibt jedoch ausgeschlossen 
die Terrainbreite von 15 Fuß> und nur dasjenige Terrain, was auf der ganzen 
Länge des Weges, außer der Wegebreite von 15 Fuß erforderlich ist, wird durch 
Rente oder Land (aä 2) vergütet. , ̂  

4. Die Stadt entsagt allen Ansprüchen wegen behaupteter Überschreitung 
H r e r Gränzen und erkennt Masche's Besitzstand, wie er sich gegenwärtig befindet, 
als rechtmäßigen. ' 

I m Einverständnih mit den Stadtverordneten- acceptirte der Magistrat diese 
von :c. Masche gemachte Offerte dahin, daß die Vergütigung nicht in Rente, 
sondern in Land (Wiese) nach dem doppelten Flächeninhalte erfolgen werde. 
Masche wurde von dieser Annahme durch Magistrats-Verfügung vom 13. October 
1841 benachrichtigt und gleichzeitig die Ökonomie-Deputation beauftragt, um 
wegen Feststellung und Vermessung des Weges das Weitere zu veranlassen und 
Alles zur demnächst erforderlichen Contractfchließung vorzubereiten. Letztere zog 
sich in die Länge, denn es erhoben sich Meinungs-Verschiedenheiten zwischen dem 
Magistrate und den Stadtverordneten über die Breite des durch das Maschesche 
Grundstück und die Silberwiese zu legenden Weges. Der Magistrat wollte ihn 
45 Fuß breit machen, und demgemäß auch mit Masche die erforderlichen Ver¬ 
abredungen getroffen, die Stadtverordneten dagegen wollten dem Wege nur 
36 Fuß Breite zugestehen und beharrten über Jahr und Tag bei ihren Ansicht mit 
größter Hartnäckigkeit und man kann es wol sagen> mit einer feindseligen Stim¬ 
mung, von der sie sich sogar hinreißen ließen, in ihrem Protokollbuche, als Be¬ 
schluß der Versammlung die Bemerkung niederzuschreiben: „Dem Magistrate 

54* 



Die'Ntädt Stettin. -^ Die Lastadie. 

M M einseitiges Verfügungsrecht über städtischen Gnmd und Boden gär Acht 
H i " ^Sitzung vom 3. I M 1842). Dem Magistrate blieb zuletzt nicht anderes 
M W -^ vbwol er es des Principes halber gern vermieden hätte, — als die 
WMeidUng' i )er Aüfstchts-Behörde nachzusuchen, was durch den Bericht vom 
3??GMember 1842 geschah, worauf am 13. desselb. Monats die M M . Re-
H M n Z / v e W g t e : „daß' M Rücksicht auf die für die Zukunft zu erwartende 
Mqnenz in jenem Stadtheile, es im polizeilichen Interesse n o t h w e n d i g ist, 
daß die fragliche Straße wenigstens 45 Fuß breit angelegt werde". Nach dieser 

bie Majorität der Stadtverordneten am 6. October 1842 den 
Mvischen Entschluß» die Sache, nicht weiter zu verfolgen. Sie schlug Chamade! 
Mex, sie ermannte sich nach einigen Monaten der Erholung, um ihre vorige 
PhWon wieder zu erobern; denn als der Magistrat der Versammlung das Bau-

Miblecm für das Jahr 1843 vorgelegt und darin auch dm als Kiesbahn anzu-
MeWen „Weg nach der Silberwiese", über dessen GrundlMgkeit der Kahnbauer 
'MisHe in wiederholten Eingaben bittere Klage erhob, aufgeMhrt hatte, beschlossen 
die StahLverordneten in der Sitzung vom 2. Februar 1843, „ihrem Bedauern 
diixüber Ausdruck zu geben, daß der Magistrat diesen Weg in einer so großen 
B r e U angelegt habe, wozu gar kein Bedürfniß gewesen sei; die beantragte Be-
wtNgmig zur Auffchüttung von Sand und Kies könnten sie als überflüssig nicht 
genehmigen; ein anderes wäre es, s o f o r t an eine Pflasterung des Weges in 
eine? Breite von 30 Fuß zu denken, wenn erst ein bestimmter Plan über die Be-
Nutzuttg der Silberwiefe feststehe". ' 

>' Hetztetes stand über noch in weitem Felde. Es war nämlich im Laufe des 
Jahres 1842 der Gedanke wieder aufgetaucht die Silberwiese städtischen AntheM, 

maHOU dw Aufhöhungs-Arbeiten derselben ihrer Beendigung entgegen gingen, 
gu einem W o t>n platz f ü r Menschen einzurichten, da sich die Aussicht 

ff Hatte, daß Seitens des Mil i tawFiskus vielleicht mildere Formen bei 
Handhabung des Rayon-Gesetzes bewilligt werden könnten. Es waren deshalb 
wWerum Unmittelbar mit Übergehung der Königl. Regierung bei dem Kriegs-
M W W r d. Boyen unter Zustimmung der Stadtverordneten vom Magistrate 
Anträge gestellt worden und zwar am 3. September 1842. I n diesen Anträgen, 
MelchM, lchigltch von dem Ober-Bürgermeister Masche ausgegangen, waren, hatte 
dersMe .auch den vor Kahnbauer Mart in Masche gehörigen Theil der 
Silberwiese ins Auge gefaßt, und die für den hintern oder städtischen Theil der 
Insel erbetene möglichste Minderung der Rayon - Einschränkungen auch auf 
Wasche's Grundstück ausgedehnt. Der Ober-Bürgermeister Masche meinte nämlich, 
^aß. Wenn sein Namensvetter, der Kahnbauer auch nicht geneigt sein möchte, die 
Msherjgen Anlagen auf seinem Territorium sofort zn rasiren und nun nach bc-
stimmter Ordnung zu bauen, er solches doch bald in seinem Interesse finden 

war am 15. September 1842 aus dem Kriegs-Ministerium der 
vorläufige Bescheid erfolgt, daß eine nochmalige gründliche Erörterung diefes Ge-
genftandeZ, in Verbindung mit dem z. Z. von Berlin abwesenden General-In-
speptmr der Festungen erforderlich fei, daher das Weitere noch vorbehalten bleiben 
müsse. Auf kürzerm Wege würde der Magistrat eine Entscheidung auf seine 
Anträge herbeigeführt haben, wenn er den verfassungsmäßigen Gang inne gehalten 
und sich an die Königl. Regierung gewandt hätte, allein der Ober-Bürgermeister 
hatte sich, in Gemeinschaft mit dem Stadtsyndicus, der Decernent in der Sache 
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war, nur einmal auf den Standpunkt unbefchränker Autonomie der StadtobrkZ-
keit gestellt und demgemäß auch den Kriegsminister an Erledigung der Vorstellung 
vom 3. September 1842 erinnert, worauf das folgende Rescript erging: —̂  - ' 

„Auf das Schreiben vom 8. Februar e. wird erwidert, das die Verhandlungen 
wegen Bebauung der dortigen sogenannten Silberwiese noch zwischen der höhern 
Mil i tair- und Civil-Behörde daselbst gepflogen werden, vor deren Eingang die 
Entscheidung in der Sache nicht erfolgen kann. Es fehlt namentlich no.ch die 
Äußerung des Oberpräsidii über dies Project, und das General-Commmtdo des 
3. Armee-Corps ist dato veranlaßt worden, das erstere dieserhalb abermals daran 
zu erinnern. Berlin, den 21. Februar 1843. Kriegs-Ministerium. Boyen'. An 
den Magistrat zu Stett in". 

Geschäftskundige Männer, wie die betreffenden zwei Magistrats-Glider warm, 
hätten sich doch vorher sagen können, daß die oberste Staatsbehörde in Oachen 
der Landesvertheioiglmg auf den einseitigen Antrag des Magistrats eme..EnH 
scheidung nicht treffen werde^ nicht treffen könne ohne die Ansicht und Meinung 
der zuständigen Provinzial-Polizei-Behörden zu hören, ohne mit den Ministerium 
des Innern, sowje mit dem Finanz-Ministerium zu conferiren, die'Verfassung^? 
mäßig in der Sache auch ein Votum abzugeben hatten; sie hätten sich sagen 
müssen, daß der Stadt-Obrigkeit kein Io ta an dem, derselben durch die Städte-
ordnung verkürzten Rechte verkümmert werde, wenn man den vom VerwaÜüngs-
Secht so natürlich vorgeschriebenen Instanzenzug inne halte; allein beide Männer 
hatten sich in der Idee der Autonomie so verrannt, daß sie, absolute Selbständig¬ 
keit in Anspruch nehmend, alle administrativen Formen, die' sich' durch Jahr¬ 
hunderte lange Erfahrung bewährt haben, außer Acht lassen zu dürfen glaubten. 

Was nun aber die Befestigung des, durch die Silberwiese, Masche's Und 
Stadt-Antheil, gezognen Weges betrifft, den die Stadtverordneten als KieMaAl 
abgelehnt hatten, so war von denselben die Pflasterung desselben nur dann "als 
„sofort" bezeichnet worden, wenn erst die künftige Benutzung der Silberwiese 
endgültig festgestellt sein werde. Diese letzte Clausel wurde im Magisträte'über-
sehen, und das Wort „sofort" als identisch mit „jetzt" gehalten, und demgemäß 
des Stadtbaumeisters Kremser Gutachten erfordert, der sich aber, entschieden .gegen 
die „sofortige Pflasterung" aussprach. Um der Sache, die an sich unabweisbar 
war, ein Ende zu machen, kam man überein, den Weg.im Laufe des. Jahres 
1843 durch Schutt-Aufschüttung fest zu machen, wo sich dann das Weitere wol 
finden werde. (Beschluß vom 2/4. März 1843.) Es wurde demgemäß von der 
Ökonomie-Deputation durch die Tageblätter zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß auf dem Wege nach der Silberwiese Schutt abgeladen werden könne', und 
für eine zweispännige Fuhre'Bauschutt 1 Sgr. werde gezahlt werden. 

Die von Mart in Masche über den Festungsgraben det Pladdereie gebaute 
Brücke war 140 Fuß lang, 14 Fuß breit. Sie befand sich, hinsichtlich deF Be¬ 
lages im December 1842 in so schlechtem Zustande, daß ihre sehr .ba ld ige 
Ausbesserung eine unabweisbare Nothwendigkeii war, um der Möglichkeit von 
Unglücksfällen vorzubeugen. War nun gleich die' förmliche Übergabe der Brücke 
an die Stadt noch nicht erfolgt, so stand doch durch die mit Masche abgeschlossene 
und von den städtischen Behörden als bindend anerkannte Punctation vom 
2. October 1841, nach Art. i / fest , daß die Unterhaltungs-Pflicht der Brücke auf 
die Stadt übergegangen war; auch hatte Mart in Manche die ihm von der Stadt 
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M H W uyd Weg zugemessene Wiesen-Entschädigung bereits in Besitz genommen. 
D e Brücke wurde im Laufe der ersten Monate von 1843 mit einem Kostenauf-
wande von W r . 344. 6. 11 Pf. in Stand gesetzt. Mi t den Schuttfuhren wollte 
A . aber nicht recht von der Stelle. I n der Mitte des Monats Ma i 1843 war 
her Weg auf der Silberwiese schon über 600 Fuß weil vorgerückt, hierdurch aber 
der Transport des Schutts dahin so erschwert und zeitraubend geworden, daß 
M größer Theit der Fuhrleute es vorzog, die Fuhre Schutt auf den Höfen des 
Kahnbauers Masche für 6 Pf. abzuladen, als auf dem qu. Punkte für 1 Sgr. 
Dazu kam, daß bei eintretender nasser Witterung die weglose Wiese mit einem 
He-ladenen Wagen, ohne Gefahr des Einsinkens, nicht zu befahren war, beftayd 
doch das Material, welches zur Aufhöhung der Silberwiese von dem Oberwiek-
schen Bergqbhange der Turnei-Hochebene genommen war, aus dem schwersten 
Oyden, Lchyt- und reiner Thönerde/ Es lvurde daher beschlossen, künftig für 
j M Fuhre 2 Sgr. Trinkgeld zu geben. Da 6 ^ Fuhre auf 1 Schtr. gingen, so 
Mete die Schtr. Bauschutt auf dem Silberwiesen-Weg abzuladen 13 Sgr. Zur 
InMndfetzMg des Weges sind an Schuttfuhren und Tagelohn in den Monaten 
A M t bis August 1843 im Ganzen Thlr. 247. 8. 4 Pf. verausgabt worden. Die 
mA Masche wegen des Weges unterm 2. October 1841 abgeschlossene Punctation 
wurde imch zwei Jahren endlich in die Form eines Contracts gebracht, dem 

)e Fassung gegeben worden ist: -^ 
Zwischen dem Magistrat und der Stadtverordneten-Versammlung einer, u». 

dem Ksshybauer Mart in Masche Hieselbst andrer Seits ist nachstehender Tausch" 
Vertrag Mchlossen worden: ' 

, § 1 . Zur Anlegung und Einrichtung eines Weges von 45 Fuß Breiw in 
gerader Richtung von der Brücke vor dem Grundstücke des Kahnbauers Mar t in 

und überläßt der Kahnbauer 
MaMe Hiermit Wr hiesigen Stadt zum freien Eigenthum. ' 

1)' Die zu seinem Grundstült Nr. 173 bis 76 am Pladdrin führende Brücke 
U M t g M i c h , wogegen die Stadt für die Folge die Unterhaltung dieser Brücke 

Kosten übernimmt 
2) Das zu dem Wege (einer künftigen Straße) in einer Breite von 45 Fuß 

auf her Mnzm Länge desselben erforderliche Terrain, wofür als Entschädigung 
eine doppelt so große von der Silberwiese dem Kahnbauer Masche eigenthümlich 
D M e f e r t wird, jedoch nach AbreHnung M e r Terrainbreite von 15 Fuß, welche 
hen bisherigen Weg ausmacht, so daß nur dasjenige Terain was auf der ganzen 
Lßnge des Weges, außer der Wegebreite von 15 Fuß erforderlich ist, zur doppelten 

wird. Nach der Vermessung des Regierungs-Conducteurs Diestel 
Nimmt die neue Straße auf dem MascheMn Grundstücke eine Fläche ein von 
überhaupt , . . . . . . . . , . . . . . i Mg. 109 Ruth. 12 ' ^ Q.-F. 
Hiervon gehen ab die 15 Fuß Breite, welche 
d M Mhnbaüer Masche bei der Entschädigungs-
Oerechnüng mcht zum dopMen Ansatz gebracht 
werden . . . . . . . . . . . . . . — - 96 - ^ 

M i h e n zur dopfteltm Berechnung . . . 1 Mg . 12 Ruch. 75 Q.-F. 
§ A Pas hiernach als Uquivalent an den lc. Masche von der Silberwiese 

^ s c h t und Merlassene Terrain besteht nach einer durch den Regierungs-
Gonducteur Diestel vorgenommene Vermessung in 2 Mg. 25 Ruth, und 50 Q . 'F 
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und ist, wie die diesem Contract beigefügte Karte näher ergibt, dem 2c. Masche 
in der Ar t zugemessen und begränzt worden, daß 

9.) an der Oder, parallel mit seinem Grundstück auf einer Breite von 
5 Ruth. 4 Fuß 115 Ruth. 64 Fuß 

d) hinter seinem Schupften, parallel mit demselben in 
einer Breite von 5 Fuß. . . . . . . . . . 10 - 50 -

^ 0) an der Parnitz, parallel mit dem daselbst befind¬ 
lich gewesenen, jetzt zugeschütteten Graben, in einer 
Breite von 5 Ruthen 8V2 Fuß . . ' . . . 1 Mg. 76 - 3« -

Zusammen 2 Mg . 25 Ruth. 60HÜH 
überwiesen sind. Die auf der beigefügten Karte vermerkte Grenzlinie wirb 

/gegenseitig als richtig, so wie insbesondere Seitens der Stadt der sich darnach 
ergebende gegenwärtige Besitzstand des Grundstücks des :c. Masche als recht¬ 
mäßig anerkannt. ., 

§ 3. Die gegenseitige Übergabe des gegen einander vertauschten E r w i n s , 
wovon jedes einen Herth von 300 W r . hat, ist, wie von beiden Theilen hier¬ 
mit anerkannt wird, schon vor einiger Zeit erfolgt, so daß sich jeder bereits tm 
Besitze der durch diesen Tausch-Vertrag eigenthümlich erworbenen Grundfläche 
befindet. ' , 

§ 4. Jede der vertauschten Grundflächen scheidet aus ihrem bisherigen Real¬ 
nexus völlig aus, geht als unbeschränktes freies Eigenthum in den Besitz der 
gegenwärtigen Erwerber über und beide Conträhenten consmtiren hiermit aus¬ 
drücklich darin, daß die vertauschten Grundflächen, ohne weitere Verhaftung f i lr 
etwa darauf ruhende Hypothek-Schulden und Rechte Dritter von dem Hauptgute 
abgeschrieben werden. Der Kahnbauer Masche verpflichtet sich, den hierzu erfor¬ 
derlichen Consens der Hypotheken-Gläubiger innerhalb 3 Monate, von der Voll-
ziehung des Contracts angerechnet, beizubringen, und leistet für Ansprüche Dritter 
die gesetzliche Gewähr. 

§ 5. Beide Theile willigen darin, daß auf den Grund dieses Vertrages die 
erforderlichen Abschreibungen beim Hypothekenbuche und die Eintragung des Be¬ 
sitztitels erfolge. 

§ 6. Die Kosten für vie doppelte Ausfertigung dieses ßontracts übernehmen 
beide Theile jeder zur Hälfte, dagegen fallen die Kosten, welche durch die Voll¬ 
ziehung des Contracts, die Abschreibungen und Eintragungen beim Hypotheken¬ 
buche entstehen, jedem der Conträhenten auf seinen Antheil zur Last. 

Zum Zeichen der Genehmigung und Fefthaltung ist der vorstehende Contract 
von beiden Theilen vollzogen. 

Stettin, den 7. December 1843. 
Die Stadtverordneten. Ober-Bürgermeister, Bürgermeister und Rath. 

, (Die Unterschriften fehlen im Concept.) 
Der vorstehende Vertrag ist von dem Kahnbauer Mart in Masche und dessen 

Ehefrau, mit der er in Gütergemeinschaft lebt, vor dem Iustiz-Commissatius 
. Calow notariell vollzogen worden am 5. Januar 1844. 

Die von Aufsichtswegen durch die Königl. Regierung zu Stettin erfolgte 
Bestätigung des Vertrages ist unterm 23. Januar 1844 ausgefertigt. (Unter-
H x i f t : Manteüffet*). 

*) Otto v. Manteüffel, im Herbste 1848 als Minister öes Innern im Ministerium Bran-



Die Me^Madie. 

^s^Hoch, M , H r e r WMststch< N r mit^d^r M M übßp den P s d , 
Graben m Verbindung stände kam M r W r a H . M ßaMelte^ 
Maftex W r der PrWe, weMes Masche auf MneHöften hatte legen lassen̂  wie 
M f W M n i g l . Cölnmandantür, welche zur Anlage der Brücke, H wie Neses 
Masters aus FestünqsMrund und Kode« im Jahre 1834 den Eönsens, ertheilt 
hatte,; M dem Schreiben vom 2. November l 843 mit dem Pemerken bescheinigt 
wurde, daß die ganze/ Anlage im Interesse des :c. Masche von der Festungs-
Behörde nachgegeben worden sei, und es ihm daher auch frei stehen müsse, das 
Pflaster wieder fortzunehmen, sobald er es für seinen Gebrauch nicht mehr für 
nöchig erachte. Als Masche die Absicht zur Wegnahrne der Steine kundgab, er-
kaMte man erst, daß in der Punctation vom Jahre 1841 gar nicht, an das , 
Steinpflaster vor der Brücke gedacht worden war, das also jetzt, dem :c. Masche 
d W n Eigenthumsrecht an die Steine auch vom Magistrate anerkannt wurde, 
abgekauft werden mußte. Siadtbaumeister Kremser taxirte den Werth des 
1.0 .Q.-Ruth. großen Pflasters an Steinen, incl. Sand, Kies und Arbeitslohn, 
zu Shlr. 72. 15 Sgr. Masche verlangte aber nicht mehr als Thlr. 19. 1b Sgr., 
^ie ihm vom Magistrate durch Anweisung auf die Kämmecei-Kasse unterm 
13. December 1843 bewilligt wurden. 

Bleiben wir noch eine Weile bei Masche's Silberwiesen-Antheil stehen! 
_.. Mittelst Vorstellung vom 14. J u l i 1844 trug Mart in Masche auf Liberirung 

seiner Besitzung von den auf derselben haftenden Ousridug psrpßwiL und Eigen- > 
thums-B.eschränkungen an. Eine aus dem Hyftothekenbuche entnommene Zusam-
nzenstellung der verschiedenen Beftandtheile der Mascheschen Besitzung befindet sich 
A 4.08—4W. Es geht daraus hervor daß sie aus 5 Grundstücken besteht, davon 
das erste die ursprünglich Vanselowsche Verleihung ist, an die König Friedrich Wi l -
hblm I. durch Cabinets-Erlaß vom 28. Ju l i 1735 das volle freie E i g e n t h u m 
geknüpft hat,. wogegen eine Neclamation Seitens der Stadt nach länger als 
einem Jahrhundert nicht mehr zu begründen war. Für die 4 übrigen Bestand¬ 
te i le weiset der Hypothekenschein 1 0 ^ 5 ^ - 5 - ^ 5 ^ 25 Thlr. Canon nach, 
so, wie ein Laudemium, welches aber nur für 2 Stücke mit Z - l - 1 ^ 3 Thlr. 
bestimmt ist. Für die zwei anderen fehlt der Anhalt: die Parcele auf der die 
10 Thlr. Canon haften, wurde mit dem ersten, ursprünglich Vanselowschen Grund¬ 
stück erworben und constirt gar keil/ Preis; die fünfte Parcele, der Oder-Werder 
Masche's Insel genannt, befand sich noch in erster Hand, welche dafür 118 Thlr. 
Kaufgeld im Jahre 1^23 zahlte. (S. 408). Gegen die von dem Kahnbauer 
Mart in Masche beantragte Ablösung des Canons und der Laudemialpflicht fand 
ein gesetzliches Widerspruchsrecht nicht Statt. Die Ablösungs-Summe des Canons 
beträgt als 4 Prctige Rente 25 x 25 Thlr. Kapital -- 625 Thlr. 
Für das Laudemium ist sie indessen nur zu arbiträren und der Ma¬ 
gistrat schätzte sie auf 175 Thlr. 

, - So daß ein Ablösungs-Kapital zu zahlen war im Betrage von 800 Thlr.-
Dagegen.war Magistrat nicht der Meinung, das Obereigenthum und das Vor¬ 
kaufsrecht ablösen zu lassen, da hierzu eine gesetzliche Vorschrift nicht existirt. An 

denburg, der „Minister der rettenden That" als Minister des Nutzern 1850 der „Mann von 
Olmütz", langjähriger Minister-Präsident unter der Regierung Friedrich Wilhelms'IV., war 
1844 Bice-Präsident der Regierung zu Stettin. 
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die Stadtverordneten zur Erklärung abgegeben, übertrug die Versammlung in der 
Sitzung vom 5. September 1844 die Sache zwei ihrer Mitglieder zur Prüfung 
auf deren Bericht die Stadtverordneten am 10. October 1844 der Ansicht des 
Magistrats beitraten und sich mit der Ablösung des Canons und der Laudemial-
pflicht durch Zahlung eines Kapitals von 800 Thlr. einverstanden erklärten. 
Von diesem Gemeindebeschluß wurde der Antragsteller durch Magistrats-Bescheid 
vom 12. October 1844 mit dem Bemerken, daß Obereigenthum und Verkaufs¬ 
recht von der Ablösung ausgeschlossen seien und der Aufforderung benachrichtigt, 
sich zu erklären, ob er zur Zahlung des Ablösungs-Kapitals von 800 Thlr. bereit 
sei. Diese Erklärung gab Mart in Masche, erst nach Ablauf von 5 Monaten, 
durch die Eingabe vom 12. März 1845 ab, worin er bereit war, das verlangte 
Ablösungs-Kapital zu bezahlen. Dagegen war er mit der Bestimmung, daß 
Obereigenthum und Vorkaufsrecht nach wie vor reservirt bleiben sollten, nichts 
weniger als einverstanden. Er bezeichnete nur zwei seiner Grundstücke, auf denen 
dieser Porbehalt hafte. Es waren ihrer aber fünf, und zwar 1) Der Werder von 
1 Mg. tt Ruth., 2) der vormals Weinkaufsche Platz, die Baumwollenbleiche von 
2 Mg. 135 Ruth., 3) die Wiesen-Parcele von 10 Mg. 50 Ruth., welche gegen 
10 Thlr. Canon im Jahre 1738 überlassen ist, 4) das durch Alluvion und Aus¬ 
füllung in der Parnitz entstandene, mit einem Bohlwerk versehene Terrain, und 
5) das durch Contract vom 22. November 1817 überlassene Vorland von 4 Mg. 
79 Ruth. Für diese Stücke war das Ober-Eigenthum der Stadt und das Erb¬ 
zinsrecht des Besitzers vorhanden. 

Masche sagte in dieser zweiten Vorstellung: „Was mich selber betrifft, kann 
es mir ziemlich gleichgültig sein, ob die Ablösung der auf meinen Grundstücken 
haftenden Reservate zu Stande kömmt oder nicht, und nur in Beziehung auf 
meine Kinder ist sie mir wünschenswerth. Denn ich beabsichtige meinen Grund¬ 
besitz noch bei meinen Lebzeiten zur, Verhütung künftiger, doch immer möglicher 
Streitigkeiten unter sie gleichmäßig zu vertheilen. Eine solche Natural-Theilung 
kann aber nur bewirkt werden, wenn die auf den einzelnen zur Vertheilung zu 
bringenden Grundstücken,ruhenden Reservate entweder völlig abgelöset, oder doch 
die darauf haften bleibenden gegen etwaige Ansprüche jedes Dritten zuvor un¬ 
zweifelhaft festgestellt worden sind. Da Canon und Laudemium ablösbar sind, 
und ich mit der geforderten Ablösungs-Summe einverstanden bin, meine Gesammt-
Grundstücke aber zu möglichst gleichen Theilen meinen zwei Kindern abgetreten 
werden sollen, so handelt es sich nur noch darum, auf welchem Theile der Ma¬ 
gistrat das Obereigenthum und- Vorkaufsrecht des Flächeninhalts, welches der 
Stadtgemeinde bisher zugestanden hat, sich künftighin vorzubehalten gewilligt ist? 
Die beiliegende Handzeichnung weiset nach, daß ich meine Grundstücke in 4 Theile 
zu zerlegen gedenke, wovon jedes meiner Kinder 2 Theile bekommen soll, und das 
Obereigenthum und Vorkaufsrecht des Magistrats würde darnach auf dem 
Theile I , worin der Werder un'd die Bleichstelle mit begriffen sind, auch künftig¬ 
hin ruhen, mithin, da Crsterer nur 1 Mg. 6 Ruth,, und Letztere 2 Ma. 135 Ruth. 
Flächeninhalt hat, sich nur auf 3 Mg. 141 Ruth, des Theils I erstrecken, der 
jedoch nach dem Theilungsplane, incl. des Vorlandes — (von 4 Mg. 79 Ruth, 
auf dem aber nach Obigem auch beide Reservate haften) — und des Werders, 
einen Flächenraum von 10 Mg. 104,5 Ruch, in sich begreift. Insofern beide 
Reservate also mir wenigstens 

Laudbuch von Pommern; Th. II., Btz. IX. 55 



434 Die Stadt GteMn. — Nie Znstadie. 

bekannt machen zu wollen, auf wie hoch der Magistrat/ da auf die er¬ 
wähnte Fläche von 3 Mg. 141 Ruth, zustehende ObereigeNthum und Vorkaufs¬ 
recht seinem Werthe nach abschätzt? um eine gleichniäßige Vertheilung aller meiner 
Grundstücke unter meine beiden Kinder zu Stande bringen zu können." 

Man sieht, daß, wie schon oben bemerkt, Mart in Masche der drei übrigen 
Stellen seiner Besitzung nicht bewußt war, auf denen die mehr genannten Reser¬ 
vate haften. Die Stelle 5, Vortand traf auf die Parcele I , die Alluvion 4 an 
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Hllndzeichnnng von Masche's Hof auf der Silber-Wiese. 

der Parmtz auf die Parcele IV . Welcher der 4 Parcelen das Wiesenstück 3 zu-
zutheilen fein werde, muß hier, feiner Weitläufigkeit wegen, unerörtert werden. 
Nach dem Vertheilungsplane begreift der Mafchesche Antheil an der Silberwiese 
einen Flächenraum von 39 Mg. 66 Ruthen. 

Der Magistrat erwiderte dem Kahnbauer am 19. März 1845, daß nach dem 
in der städtischen Verwaltung, angenommenen Grundsätzen die beantragte Ver¬ 
wandlung der von ihm erbzinslich besessenen Grundstücke in freies Eigenthüm 
nicht gewährt werden könne. Eine Erklärung über den Werth des Obereigen-
thumZ sei Nicht abzugeben, da der Nutzen desselben, z. E. Hinsichtlich des Vor¬ 
kaufsrechts, sich z. Z. in Zahlen nicht angeben lasse. Indessen sei der Stadt-
rath Mnkler beMftragt, diejenigen Grundstücke/^ denen der Stadt das Ober-
eigenthüm zustehe, mit seiner, Masche's, Zuziehung genau zu begränzen und geeigneten 
in die vorhandenen Karten eintragen zu lassen. Die Bereitwilligkeit des Magi-
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strats, das Ablösungs-Kapital für Canon und Laudemium anzunehmen, wurde 
in dieser Verfügung wiederhole ^ 

Auf Masche's Widerspruch/die MbzMs-Q^^ 
treffend, und Winklers Anzeige, daß die Lage dieser Parcele nicht aufzufinden 
sei, beseitigte Magistrat am 12. Apri l 4845 Einwand und Zweifel durch V n 
Hinweis auf § 687, T i t . 18, Th. I , A. L. N., wonach die Erbzins-Eigenschaft 
unzweifelhaft sei, und daß, wenn die ursprünglichen Gränzen sich nicht mehr feststellen 
ließen, nichts dagegen zu erinnern sei, wenn ein gleich großer Flächenraum in 
derselben Gegend der Silberwiese, Mafcheschen Antheils, dafür abgegrenzt werde. 
Was'aber, die kleine, 28 Q.-Ruth. große Alludion am Parnitz-Strome betrM, 
so wurde dieselbe nicht als Erbzinsland beansprucht. 

An demselben Tage, an welchem die vorstehende Magjftrats-Verfügung aus¬ 
gefertigt wurde, fand die nachstehende gerichtliche Verhandlung Stat t : — 

Stettm, Masche's Holzhof, dm 12. Apri l 1845. 
Zu den Acten 

wegen Aufnahme eines Schenkungs-
V e r t r a g e s zwischen dem Kahnbauer 
Mart in Masche und seinen Kindern, na¬ 
mentlich seinem Sohne, dem Kahnbauer 
Wilhelm Masche und seiner Tochter Luise, 
verehelichten Kaufmann Poll. 

Nach der Verfügung des Königl. Land- und Stadtgerichts hierselbft vom 
9. d. M . steht heute ein Termin zur Aufnahme des seitwärts bemerkten Schen¬ 
kungs-Vertrages in der Wohnung des Kahnbauers Mart in Masche an. Zu dem 
Ende begab der Deputirte sich in die letztere und fand gegenwärtig: — 1) Den 
vormaligen Kahnbauer, jetzigen Partikulier Herrn Mart in Masche, 2) dessen Ehe¬ 
frau Benigna, geb. Voeltz, beide im Beistande des Königl. Iuftiz-Commissarius 

D r . Zachariae, dem Deputirten persönlich bekannt und, wie man sich durch die 
mit ihnen gepflogene Unterredung überzeugte, vollkommen disposttionsfähig. Die 
Comparenten aä 1 und 2 führten hierauf an : 

Wir besitzen zwischen der Großen Lastadie und der städtischen Silberwiese 
ein Grundstück, welches aus mehreren Theilen zusammengesetzt ist. Diese Theile 
haben besondere Folien im Hypothekenbnche und sind mit den Nummern 376, 
210, und 121 bezeichnet; außerdem haben wir vor Kurzem von dem hiesigen 
Magistrat einen Theil der sogenannten Silberwiese, und dann durch Alluvion 
entstandenes Vorland bei der Öder von demselben längst erworben. Von diesem 
ganzen Grundstück haben wir durch den Conducteur Diestel eine Karte anfertigen 
lassen welche wir hiermit vorlegen, und welche mit einem AnerkennAiß in Rück¬ 
sicht der Gränzen von Seiten des Magistrats versehen ist. 

Dies Grundstück wird, wie aus der vorgelegten Karte ersichtlich ist, durch 
einen an die Stadt abgetretenen 45 Fuß breiten Weg von Nordost nach Südwest 
durchschnitten, wodurch zwei Theile gebildet werden, davon der eine an der Oder 
der andere an "der Parnitz belegen ist. Nach dem ebenfalls von dem Eöndücteur 
Diestel in diesem Jahre angefertigten Theilungs-Ressister enthält der Theil an der 
Oder 21 Mg. 29/Ruth., und der Theil an der Parnitz 17 Mg. 3 l Ruth. 

Wir wollen nun, fahren dieselben weiter fort, dies Grundstück unter unsere 
^ , ' ' ' ' '' ' ' ' '^' 55* '' 
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beiden Kinder, als unsere einzigen Erben, nämlich unsere Tochter Anna Luise 
Friederike Wilhelmine, verehelichte Kaufmann Friedrich Poll, und unfern Mesten 
Sohn, den Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas Masche, vertheilen und 
ihnen dasselbe, wie hierdurch geschieht, unwiderruflich schenken, dergestalt, daß sie 
darüber, als über.ihr wohlerworbenes Eigenthum frei und ungehindert disponiren 
können. Demgemäß sollen erhalten: 

I. Von dem Oder-Theil, der 21 Mg. 29 Ruth, groß ist: 
a) Unsere Tochter 11 Mg. 110,5 Ruth., welche am Festungsgraben (der 

Pladdereie, von diesem durch militairfiskalisches Terrain der Festung getrennt) 
gegen Norden liegen, (Nr. IV der Handzeichnung); 

d) Unser Sohn Friedrich Wilhelm Andreas Masche 9 Mg. 98,5 Ruth., 
welche an der städtlschen Silberwlese liegen (Nr. I der H.-Z.); 

. und zwar soll diese Theilung in der Art erfolgen, daß von der Wasser¬ 
gränze jeder von ihnen gleich viel laufende Fuß erhält und der Mittelpunkt der 
Wassergränze den Anfangspunkt der Gränze zwischen den beiden Grundstücken 
bildet. Von dieser Wassergränze soll eine gerade Linie nach der Straße zu so 
gesucht werden, daß jedem von unfern Kindern daß vorher bestimmte Flächen-
maaß zu Theil wird, fo wie solches aus der vorgelegten Karte (und der Hand¬ 
zeichnung) anschaulich ist. 

Hierbei verpflichten wir unsere Tochter, die verehelichte Kaufmann Poll, auf 
dieser Gränze einen festen Zaun zu ziehen, solchen für immerwährende Zeiten in 
gutem Stande zu erhalten und die Verbindlichkeit zur Erhaltung dieses Zauns 
auf ihr Grundstück 8ud Rubr. H eintragen zu lassen. 

Wi r verpflichten unsere Tochter ferner, die für die Wißmannschen Erben bei 
dem Grundstücke Nr. 110 in Rubr. I I Nr. 4 eingetragene Berechtigung ganz zu 
übernehmen, obgleich sie nur einen Theil des Grundstücks erwirbt, und bestimmen 
endlich, daß sie unfern Sohn in Rücksicht dieser Verbindlichkeit liberirenj soll, da 
dieser auch einen Theil von dem Grundstück Nr. 110 erworben hat. Ebenso soll 
sie den auf dieses Grundstück in Rubr. I I Nr. 1 eingetragenen Canon von 10 Thlr. 
übernehmen. 

Dagegen soll unser Sohn den an die Kämmereikasse zu zahlenden Canon 
von 5 Thlr. für die Weinkaufsche Bleiche, und den Canon von 5 Thlr. für das' 
von der Stadt erworbene (Alluvial-) Vorland, so wie das der Kämmerei zustehende 
Laudemium und Vorkaufsrecht allein übernehmen. 

II. Von dem Parnitz-Theile, der 17 Mg. 31 Ruth, enthält, schenken wir 
a) Unserer genannten Tochter 8 Mg. 105,5 Ruth, welche an der städtischen 

Silberwiese liegen (Nr. I I I der H.-Z.). 
d) Unserm Sohne 8 Mg. 105,5 Ruth,, welche am Festungsgraben (der 

Pladdereie) gegen Norden liegen (Nr. I I der H.-Z). 
Bei der Theilung dieses Grundstücks soll eben das Statt finden, was von 

dem Grundstücke (an der Oder) aä I gesagt ist, und zwar so, daß jedes von 
unfern Kindern gleich viel laufende Fuß von der Wassergränze erhält. Die 
Grundstücks-Gränze soll ebenfalls durch einen Zaun geschieden werden, dessen 
Setzung und Instandhaltung zu immerwährenden Zeiten unserm Sohne obliegt. 
Diese Verpflichtung soll auch auf seinem Grundstück Rubr. I I eingetragen werden. 

III. Schenken wir unserm genannten Sohne den sogenannten Werder in der 
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Oder, welcher im Hypothekenbuch ein besonderes Folium hat. Und er übernimmt, 
wie sich von selbst versteht, die darauf ruhenden Lasten und Abgaben. > 

Hierbei bemerken wir noch, daß unsere genannten Kinder mit diesen Grund¬ 
stücken auch zugleich die.darauf stehenden Gebäude unk Bewehrungen erweMn, 
erklären auch, daß die Übergabe der in dieser Verhandlung erwähnten Grund¬ 
stücke als heute geschehen, angenommen wird, und wir uns des Besitzes ent¬ 
schlagen und in die Eintragung des Besitztitels für die Acquitenten willigen. 

Endlich bestimmen wir noch, daß unsere Kinder sich gegenseitig die Libera¬ 
tion wegen der auf den verschiedenen Grundstücken haftenden Lasten und Ab¬ 
gaben, insofern sie nicht von Einem übernommen sind, beschaffen sollen; und be¬ 
halten uns eine jährliche Rente von 4000 Thlr. (Viertausend Thaler), so lange 
einer von uns lebt, vor. Von dieser Rente entrichtet vom I .Ap r i l er, ab ln vier¬ 
teljährigen Raten unser Sohn 2000 Thlr., und unsere Tochter, die verehelichte 
Kaufmann Poll, ebenfalls 2000 Thlr., und diese Rente soll auf die vier G r u H -
stück-Theile, mithin auf jeden Theil 1000 Thlr., eingetragen werden; der Werber 
in der Oder aber soll für diese Rente nicht verhaftet sein. ^ 

Schließlich bedingen wir uns noch aus und setzen hiermit fest, daß, so lange 
ich, Mart in Mascha lebe, unsere Kinder nicht berechtigt sein sollen, von den 
Grundstücken, ohne meine Einwilligung etwas zu verkaufen. 

Während der Verhandlung hatte sich auch der Kahnbauer-Meister Friedrich 
Wilhelm Andreas Masche, dem Deputirten ebenfalls persönlich bekannt und dis¬ 
positionsfähig, eingefunden. Nachdem ihm dieselbe vorgelesen worden, acceptirte 
er die darin enthaltene Schenkung seiner Altern dankbarlich und übernahm auch 
die ihm darin auferlegten Verpflichtungen, indem er den Besitz ergriff. 

Die Comparenten aä 1 und 2 trugen noch dahin an : — die gegenwärtige 
Verhandlung ihrer Tochter, der Kaufmann Poll, da sie Krankheitshalber heute 
nicht erscheinen könne, in ihrer Wohnung zur Acceptation vorzulegen, sodann 
diese Verhandlung, so wie die von der verehelichten Poll aufzunehmende- Erklä¬ 
rung 3 M a l , nämlich ein M a l zum Behuf der Eintragung der Rente und dann 
für jeden Acquirenten zum Behuf der Eintragung des Besitztitels für ihn aus¬ 
fertigen zu lassen. 

Hiermit wurde nach geschehener Vorlesung und Genehmigung geschlossen und 
unterschrieben. , ^ ^ 

Mart in Masche. Vereh. Maschen. Dr. Zachariae. 
Andreas Friedrich W. Masche. 

Hanff, Land- und Stadtgerichts-Rath. 
Die Acceptation von Seiten der Frau Kaufmann Pol l , Anna Louise Frie¬ 

derike Wilhelmine, geb. Masche, erfolgte im Beistande ihres Ehemannes/ des 
Kaufmanns Friedrich Poll, am Tage der Schenkung, den 12. Apri l 1845. 

I n einer Nachtrags-Verhandkmg vom 9. M a i 1845 erklärten die Maschefchen 
Eheleute, daß sie nur beabsichtigt hätten, mit ihren Kindern einen Schenkungs¬ 
und keinen Leibrenten-Contract zu errichten; sie wollten nun auf die für sie in 
der Urkunde vom 12. Apri l 1845 stipulirte Rente von jährlich 4000 Thlr., wie 
hierdurch geschehe, Verzicht leisten, sich aber das Nießbrauchsrecht von dem Par-
nitz-Theile' von 1)7 Mg. 31 Ruth., der in dem Vertrage vom 12. Apri l 1845 
8ud Nr. ll aufgeführt ist (die Parcelen I I und I I I in der H.-Z.) für ihre Lebens¬ 
zeit reserviren, verlangten jedoch, daß dieses Nießbrauchsrecht auf dem gedachten 
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Grundstück m Rub. U eingetragen werde. Mastin Masche, der Vater, hat von 
dem Reservat nicht lange Gebrauch gemacht; hoch bei Jahren starb der während, 
eines langw Lebens sehr betriebsame Mann anscheinend im Anfange des Monats 
Jun i 1845; seine Ehefrau ist ihm bald ins Grab gefolgt. 

Friedrich Poll trug im Namen seiner Ehegattin unterm 30. September 4845 
auf Ablösung der auf ihrer Besitzung haftenden Recogmtion von 10 Thlr. mit 
dem 25fachen Betrage derselben an, also gegen Einzahlung eines Ablöfungs-
Kapitals von 250 Thlr. an die Kämmerei-Kasse. Unter Zustimmung der Stadt¬ 
verordneten genehnugte der Magistrat diesen Antrag und fertigte die Ablösungs¬ 
und Löschungs-Urkunde unterm'11. October 1845 aus. Die Löschung selbst stieß 
indessen bei der obwaltenden Verwickelung der Reservats - Verhältnisse auf Hin¬ 
dernisse, die erst in späterer Zeit, als auch Masche, der Sohn, die Ablösung der 
auf seinem Autheil an der älterlichen Besitzung haftenden Ousra beantragte, ihre 

gefunden haben. Wi r verlassen für jetzt den Mascheschen Antheil 
der Silberwiese und kehren zum städtischen Antheil zurück. 

Sehen wir zunächst, wie es mit der, von der Eisenbahn-Gesellschaft über¬ 
nommenen, Aufhöhung der Silberwiese gehalten worden ist. 

Es ist keine leichte Arbeit gewesen, zu der sich die Gesellschaft verpflichtet 
hatte; sie mußte aber auch froh sein, einen Platz gefunden zu haben, auf der sie 
die Masse Erde ablagern konnte, die fortgeschafft werden mußte, um den eisernen 
Schienen eine Neigung gegen den Horizont zu geben, welche vom Dampfroß über¬ 
wunden werden kann. Nach Abraümung der diluvialen Decke mit der Schaufel, 
trafen die Arbeiter am Bergrande der Oberwiek auf die festen Thone, Lehme 
und Sande des Tertiärgebirgs, bei der der Spaten den Dienst versagte, und die 
Hacke in die Hand genommen werden mußte. Für das Loshauen und den Trans¬ 
port vom Abt'ragsorte bis in den Kahn, im Durchschnitt auf 50 Ruthen Ent¬ 
fernung, haben den Arbeitern pro Schtr. 20 Sgt. gezahlt werden müssen. Die 
Kahnnnethe zum Transport der Erde nach der Silberwiese hat 1 Thlr. 25 Sgr. 
bis 3 Thlr. täglich pro Kahn betragen, und .dies gibt durchschnittlich für jede 
Schtr. 6 Sgr. 10 Pf. Das Überfahren der Erde, das beschwerliche Ausladen 
derselben aus dem Kahn in die Karren, wobei die Erde gegen 5 Fuß gehoben 
werden mußte, ferner, das Verkarren der Erde auf die Silberwiese hat im Durch-
schuitt pro Schtr. 15 Sgr. ^ Pf. gekostet. Also kostet die Schtr. von der Ein¬ 
ladestelle bis auf die Silberwiese 21 Sgr. 1 0 ^ Pf. und es betragen die Ge-
sammtkosten pro Schtr. 1 Thlr. 11 Sgr. 1 0 ^ Pf. Um die Richtigkeit dieser 
Angabe auf unzweifelhafte Weise darzuthun, bemerkte der Ober-Wege-Bau-In-
spector Neühaus in seinem Berichte vom 6. Januar 1843, daß die Arbeiter, 
welche das Überfahren nach der Silberwiese, dort das Ausladen und das Ver¬ 
karren bewirkten, zu denjenigen, welche am Bergrande der Oberwiek das Los¬ 
hauen und den Transport der Erde bis in den ^ahn besorgten, sich nach näherer 
Ermit t lung verhielten, wie 22 : 30. Wird nun von den Gesammtkosten von 
1 Thlr. 11 Sgr 1 0 ^ Pf. der Wassertransport mit 6 Sgr. 10 Pf. abgezogen, 
so bleiben 1 Thlr. 5 Sgr. ^ Pf. pro Schtr., und wenn diese gleichmäßig nach 
dem obigen Verhältmß vertheilt werden, so fällt auf das Überfahren, Ausladen, 
Verkarren und Einebnen der Erde auf der Silberwiese 14 Sgr. 10 Pf., hierzu 
der Wassertransport mit 6 Sgr. 10 Pf., also für die Leistungen, welche Seitens 
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der Gesellschaft für Rechnung der Stadt ausgeführt sind/ in Wmnma pro 
^Schachtruthe . . . . . . . . . . . . . . . . . S g r ^ M . 8 Pf. 
'was mit dem obigen Kostenverhältniß ziemlich nahe zusammentrifft. Hierunter 
sind die Kosten noch nicht begriffen, welche die Unterhaltung der Karren Rnb 
Karrendielen und die Bestellung der besonderen, desfalls notwendigen Aufseher ;c. 
verursacht, hat, ' > -

Es sind zur Aufhöhung der Silberwiese, städtischen Antheils, um 4 Fuß im 
Ganzen 41.686 ̂  Schtr. Erde bewegt worden. Da nach dem, Mischen «dem Ma¬ 
gistrate und dem Directorium der'Eisenbahn-Gesellfchnft getroffenen AbkommeW 
für die Schtr. nur 18 Sgr. gut gethan wurden, so beträgt der Kostenaufwand 
für die Melioration der Silberwiese . . . . . . Thlr. 25011. 22. 6 W . 
Diese Summe ist in drei Raten, von der Kämmereikasse gezahlt worden, außeMM 
aber noch für Faschinen, Tagelohn 2c. in den Monaten October bis AuFüft 1842 
die Summe von . . . . . . . . . . . . . . Thlr . 3 M 5 . 2C S M 
. Es handelte sich jetzt zunächst um die Frage, wie die, mit so bedeutenden 
Kosten aufgehöhete Silberwiese genutzt werden solle, ob durch Verkauf i n Par-
celen oder durch deren Verpachtung, entweder zu Erbrechten oder auf Zeit, und 
letztern Falls auf welche Reihe von Jahren? Hierbei war entscheidend die A r t 
und Weise, wie dort gebaut werden durfte. Nach der vorläufigen MittheilunZ 
des Kriegsministers vom 15. September 18ä2 ließ sich 
der über diese Bauberechtigung eingeleiteten Verhandlungen erwarten. Dazu kam/ 
daß von dem Ober-Präsidenten beim Könige die Idee einer Eisenbichn-Vwhin-
dung zwischen Stettin und Stargard, als Einleitung zu einer Wetterführung/ 
angeregt. Allerhöchsten Orts wohlgefällig aufgenommen und dieserhalb bereits 
Eröffnungen Seitens der zuständigen Ministerien geschehen waren. Würde diese 
Idee reälisirt werden, so lag es in der Beschaffenheit der Örtlichkeiten, WH die 
Bahn über die Silberwiese gehen mußte, so wie auch, daß dort für den Betrieb 
der Bahn ein Materialien-, vielleicht ein Torf-Riederlageplatz nöthig wurde. Gb 
solche Bahn nach Stargard durch VermMelung der Berlin-Stettiner Eisenbahn-
Gesellschaft oder einer andern Societät angelegt werden würde > stand H M n ; 
doch glaubte man annehmen zu dürfen, daß. wenn der Gedanke eine Wahrheit 
werde, dies bald geschehen könne. Deshalb, und da während der bevorstehenden 
Winterzeit eine mehrseitige temporaire Benutzung der Silberwiese nicht zu er¬ 
warten stand, auch der über die Maschesche Besitzung dorthin führende Weg noch 
nicht in fertigem Zustande war, so war mmn im Magistrats-Collegium der Mei¬ 
nung, daß eine öffentliche Ausbietung der Plätze bis etwa gegen Neujahr 1843 
auszusetzen sei, bis wohin sich hoffentlich die Verhandlungen wegen der Vaube-
rechtigung, wie wegen der Stargard er Bahn entschieden haben würden. Eine 
Verpachtung auf kurze Zeit -̂ - etwa 1 Jahr — tonnte, wie man voraussetzte, 
schwerlich zu einem vorteilhaften Resultate, führen, da jeder Pächter feine Par? 
cele einzäunen, und mehrentheils auch darin ein Wächterhaus errichten mußte, 
um sie gehörig nutzen zu können. Auf ein Jahr diese Unkosten zu verwendM, 
würde wol Niemand in seinem Interesse finden. Eine Verpachtung würde dahsr 
mindestens auf 3 Jahre anzunehmen sein. Ob diese aber rathsanwr, M «in 
sofortiger Verkauf, ließ sich zur Zeit noch nicht entscheiden. Sollten sichln-
zwischen Interessenten finden, welche aus freier Hand größere oder kleinere 
Lagerplätze auf der Silberwiefe gegen Kündigung und vorübergehend zur Be>-
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Nutzung wünschten, so werde dies> so weit es der allgemeinen Disposition über 
die Silbtzrwlese nicht hinderlich, zu gestatten sein. 

Dieser vom Magistrate am l , October 1842 gefaßte Beschluß wurde den' 
Stadtverordneten zur Kenntnißnahme vorgelegt, die sich in der Sitzung vom 
6. October mit der Auffassung des Magistrats einverstanden erklärten. 

Bei seiner Anwesenheit in Berlin hatte der Ober-Bürgermeister Masche 
über die Angelegenheit wegen Bebauung der Silberwiese einige mündliche Ver¬ 
handlungen gepflogen und' war ihm mitgetheilt worden, daß den Anträgen des 
Magistrats entsprochen werden würde bis auf drei Punkte, die noch zu erledigen 
blieben; nämlich 1) sollte eine mit der Linie des Lastadischen Walls parallel 
laufende, von diesem (also incl. des Pladdereie-Grabens) 40 Ruthen entfernte 

(d. i . : nicht rayongesetz¬ 
widrig btzbaut werden). 2) Hielt man den vom Magistrat geforderten Preis für 
ditz vielleicht einst zu fortificatorischen Zwecken abzutretende Fläche nicht den Ver¬ 
handlungen und Concessionen entsprechend und wollte bei dem früher geforderten 
(oder auch W l mäßig, erhöhten) Preise verbleiben. 3) Wollte man den Weg in 
der Mitte der Silberwiese breiter haben. Der Platz-Ingenieur Voethcke, jetzt 
Major, war dieserhalb bereits instruirt, namentlich rückstchtlich des Terrains, 
welches eventuell zu fortisicatorischen Anlagen erforderlich war, dessen größerer 
pdex geringerer Umfang auf diesseitige Entschließung wegen des Kaufpreises (aä 2) 
Einfluß hatte. 

Bei dieser Sachlage konnte für jetzt eine, auf längere Zeit bindende Dispo¬ 
sition, wie d« Stadtverordneten in ihrer Sitzung vom 17. November 1842 be¬ 
antragt hatten, — w e i l schon mehrfache Anfragen wegen Vermiethung von 
Lagerplätzen auf der Silberwiese eingegangen waren, — nicht füglich eintreten; 
es erschien vielmehr angemessen, womit die Stadtverordneten sich auch bereits 
unterm 6. October einverstanden erklärt hatten, daß mit der Befchlußnahme 
über die Benutzung und Verfügung der Silberwiese bis Neujahr gewartet, in¬ 
zwischen aber, wenn sich Liebhaber fänden, einzelne Plätze gegen höchstens 
4wöchentliche Kündigung aus freier Hand vermiethet würden, so daß in längstens 
4 Wochen die Silberwiese ganz frei zur beliebigen anderweitigen Disposition ge¬ 
macht werden konnte. Es blieb vorbehalten, dies durch die Zeitungen noch be¬ 
sonders zur Kenntniß des handeltreibenden Publikums zu bringen, wenn gleich 
eine umfassendere Benutzung nicht gerade Zu erwarten stand. Von diesem Vor-
schNge des Magistrats nahmen die Stadtverordneten Kenntniß, worauf, eine ent¬ 
sprechende Bekanntmachung unterm 26. November 1842 in den öffentlichen' Blättern 
erlassen wurde. 

Von Dem, was Oberbürgermeister Masche in Berlin im mündlichen Verkehr 
erfahren hatte> handelte ein Rescript des Kriegs-Mmisteriums, Allgemeines Kriegs-
Departement, an das General-Commando des 2ten Armee-Corps vom 19. Öc-
tober 1842. Kenntniß von diesem Rescriftte erhielt der Magistrat durch eine 
Verfügung der Königs Regierung vom 17. December 1842, in der das einseitige 
Vorgehen des Magistrats und sein Überspringen der gebührenden Reßort-Ver-
hältmsse wiederholt mißfällig bemerkt und seine, vollständige Verantwortung er¬ 
wartet wurde>>,um so mehr, als sich der Magistrat nach dem Inhalte der Ver¬ 
fügung vom 25. Febr. 1841 selbst hätte sagen können, daß ein bloßes Zurück¬ 
kommen auf die früheren ungenügend fubstantiirten Anträge wegen B e b au un g 
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der S i l b e r wiese Namentlich m i t W o h n h ä u s e r n , zu nichts führen könne, 
wenn zuvor die denselben bezeichneten Bedenken gehoben, bezw. die Anträge da¬ 
nach abgeändert würden. Materiell befinde sich die Sache noch nicht in dem¬ 
jenigen Stadium, wie sie bei Erlaß der gedachten Verfügung vom 25. Februar 
1841 vorlagen, diese.Verfügung müsse daher erst vollständig und erschöpfend er¬ 
ledigt werden, bevor weiter vorgegangen werden könne. 

Des Magistrats Bericht auf die vorstehende Verfügung, enthaltend zugleich 
eine Abwehr der ihm gemachten Porwürfe, ist von des Ober-Bürgermeisters 
Masche Hand geschrieben und im Concevt allein von ihm gezeichnet. Er führt 
das Datum 18. Januar 1843, und lautet, wie folgt: — 

„Wann und auf welche Weise über die zur bessern Benutzung mit einem 
Kostenanfwande von ca. 30.000 Thlr. erhöhete Silberwiese definitiv zu dispo-
niren, ist bei uns noch nicht feststehend, hangt zum Theil von den Bewilligungen 
und Bedingungen ab, die uns vom Kriegs-Ministerium und Sr . Majestät rück¬ 
sichtlich der Bebauung gemacht werden. '? 

„ I m Allgemeinen ist die Absicht, oder wenigstens unsere Ansicht, daß die 
zweckmäßigste Benutzung darin bestehen dürfte: rund um die Silberwiese herum 
eine Vohlwerk-Staße zur allgemeinen Benutzung zu lassen, an dieser Speicher zu 
bauen, und in der Mitte der Silberwiese eine Straße mit Wohn- oder zu ge¬ 
werblichem Zwecke eingerichteten Häusern bebauen zu lassen. 

„W i r haben um so weniger die Absicht, außer dem, mit den Mil i tair-Be-
hörden zu vereinigenden Straßenlinien, eine besondere Bestimmung oder Be¬ 
schränkung eintreten zu lassen, vielmehr den dereinstigen Erwerbern der Plätze 
vorbehaltlich mehrere, zu öffentlichem Zwecke, eine möglichste Freiheit in der Be¬ 
nutzung sei es zu Speichern, gewerblichen Anlagen, Wohnungen, Lagerplätzen, 
Schiffswerften, Zimmerplätzen 2c. zu überlassen, indem die Privat-Industrie am 
besten die nützlichste Verwendung herausfinden wi rd ; und je nützlicher und für 
sie ergiebiger die Nutzung sein wird, dadurch dokumentirt sein dürfte, damit dem 
dringendsten — der größten Verwendung wcrthen — Bedürfniß begegnet werde. 

„W i r glauben auf diese Weise sowol im pecuniairen Interesse unserer Käm¬ 
merei, als insbesondere in dem höhern für unsere Einwohner über dieses Stadt-
eigenthum zu disponiren, und da, wie Königl. Regierung nicht bestreitet, den 
städtischen Behörden allein zusteht zu bestimmen, wie sie ihr Eigenthum benutzen 
wollen, ob als Wiesen, Acker, Lagerplätzen, Baustellen;c., so hatten wir in dieser 
Beziehung gar keine Veranlassung über unfern gegenwärtigen Plan eine Zustim¬ 
mung der Königl. Regierung zu erbitten. Eben so wenig finden wir im Gefetz, 
Verfassung, Gewohnheit begründet, daß wir ^Anträge, die wir an die Ministerien 
zu machen haben, durch die Königl. Regierung überreichen sollen. J a , wir 
wurden selbst im vorliegendem Fall, nicht Veranlassung gehabt haben, an das 
Kriegsministerium zu berichten, sondern ohne Weiteres mit Bauten und sonstigen 
Anlagen vorgeschritten sein, wenn unsere Bauplätze nicht im Festungs-Rayon be¬ 
legen, worüber wir so wie jeder Privatmann jederzeit unmittelbar die Anträge 
an das Kriegsministerium gelangen lassen. 

„Endlich deutet Königl. Regierung an, als könnten bei dieser Disposition 
für das abstracte Interesse unserer Stadt oder des im Aufschwünge begriffenen 
Handelsverkehrs, landesökonomische, finanzielle, sanitärische Rücksichten entgegen¬ 
stehen. Uns sind keine Hindernisse dieser oder anderer Art, die der Ausführung 
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unsers Projects entgegenstehen, bekannt; wir haben uns solche deshalb auch nicht 
entgegenftellen, oder Veranlassung fiM 

„Was namentlich landesökonomische betrifft, so sind uns dergleichen ganz 
fremd, und dürfte auch dahin stehen, in wie weit die Interessen unserer Stadt 
und unserer Einwohner solchen weichen müßten. Dasselbe ist auch mit den 
finanziellen der Fall, insofern damit die des Staats gemeint sind, die Erwägung 
der städtischen Finanz-Interessen ist Nur unseres Reßorts Und ist beachtet; bê  
gründete Einwendungen aus Sanitäts-Rückstchten können wir uns gar nicht 
Möglich denken. (Ei, ei!!). 

„Schließlich erinnert Königl. Regierung noch, ob durch Ausführung dieses 
Projects erschöpfend für unser Raum-Bedürfniß gesorgt sein würde. Dies ist 
nicht der Fall, indessen wird demselben doch bedeutend und gerade an dem drin¬ 
gendsten Orte abgeholfen. 

„Wir finden auch keine Veranlassung diesen großen Gewinn aufzugeben aus 
einer etwa möglichen Besorgniß, daß die theilweise Abhülfe unseres Bedürfnisses 
Veranlassung sein könnte, künftige desfallsige Anträge und Bitten zurück zu 
weisen. 

„Die jetztige höhere Preisstellung für eventuell zu fortificatorischen Zwecken 
abzutretendes Terrain, ist dadurch motivirt, daß durch die Erhöhung der Silber¬ 
wiese für dieses Terrain ein Bedeutendes verwendet worden ist. Es ist dies noch 
Gegenstand unserer Verhandlung mit den Militair-Behörden. , 

„Indem wir die übersendeten Pläne zurückgeben, bitten wir um möglichste 
Förderung der Angelegenheit, da wir nach der Entscheidung des Kriegsministe¬ 
riums jede vorläufige Nutzung dieser uns jetzt schon Bedeutendes kostende Fläche 
ausgesetzt haben." 

Der vorstehende Bericht ist, wie gesagt, vom Oberbürgermeister Masche ge-
und unterschrieben, und man ersieht nicht, daß derselbe A. V., d. h.: auf Vor¬ 
trag, vom Magistrats-Collegium beschlossen worden ist) oder ob er, was die Ab¬ 
wehr der Vorwürfe der Königl. Regierung wegen Umgehung der Instanz betrifft, 
auf der individuellen Ansicht des Referenten beruhet, ^ was wahrscheinlich 
sein dürfte. 

^ Dem fortwährenden Andrängen der Stadtverordneten, die Beschleunigung 
der Entscheidung wegen der Silberwiesen-Angelegenheit bei der Kriegs-Ministerial 
Instanz zu betreiben, mußte der Magistrat, obwol schon einmal ein darauf ge¬ 
richteter Stadtverordneten Beschluß ohne Weiteres zu den Acten geschrieben war, 
endlich doch nachgeben,, was ihn aber von Seiten des Kriegsministers v. Boyen 
in dem Bescheide vom 24. Apr i l 1843 die Bemerkung eintrug: „Magistrat selbst 
„habe die Verzögerung der Sache herbeigeführt, da derselbe sich, nach Lage der 
, M t m , der von der Regierung zu Stettin für erforderlich erachteten Erörterung 
„nicht unterzogen habe". Übrigens hieß es in dem Rescripte, daß die Bebauung 
der Silberwiese in der unterm 3. September 1842 nachgesuchten Art mit dem 
Rayon-Reglement vom 10. September 1828 unvereinbar sei und eine Abänderung 
desselben zu Gunsten des Bebauungsplans nur vom Könige herbeigeführt werden 
könne; und um diese Allerhöchsten Orts unter gewissen Bedingungen zu bean¬ 
tragen seien, wie der Minister wiederholte, seien Eröterungen zwischen dem Ge¬ 
neral-Commando des 2. Armee-Corps und dem Oberpräsidium von Pommerl 
nöthwendig. Der Magistrat suchte sich in der Vorstellung vom 3. Ma i 1843 
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zwar zu rechtfertigm, indem er dem Minister anzeigte, daß der KömA Regierung 
unterm 19. Januar er., mithin vor. 3 ^ Monat-—Bericht erstattet worden, 
seitdem aber eine weitere Aufforderung zur fernern Berichterstattung ihm nicht 
zugegangen sei, vergaß aber dabei die Bemerkung einzuschalten/ daß jener Bericht 
erst nach Jahr Md, Tag, und auf ein wiederholtes Excitatormm, an die Königl. 
Negierung abgegangen war, und mehr eine Controverfe über Reßortverhältnisse, 
denn zur Sache gehörige Aufklärungen enthielt. " 

Die König!. Regierung schien die Controverfe zur Rüste gelegt zn haben, 
wenigstens gedachte sie derselben nichts in der Verfügung, vom 11^ Ma i 1843> 
worin sie dem Magistrate eröffnete, daß das Silberwiesen-Project noch in strom-
polizMcher Beziehung einer Prüfung zu unterwerfen fei, indem sich nicht erkennen 
lasse,, daß die beabsichtigten Uferbauten an der Silberwiese selbst und namentlich 
die beabsichtigte Abgrabung des Uferkopfs rechts der Parnitz, der Silberwiese 
gegenüber,̂  von erheblichem Einflüsse auf die Richtung des Stroms und auf das 
Interesse der Schifffahrt sein werde. Um diese Prüfung vornehmen zu können, 
bedurfte die Regierung eines Situationsplans^ welcher den Strom um 300 Ruthen 
weiter oberhalb darstellt, als dies auf dem in der Regierungs-Plankammer vor¬ 
handenen Plane geschehen ist, so wie eines vollständigen Peilungsplanes für die 
Oder und Parnitz auf der ganzen Ausdehung der beabsichtigten Bauten, dem¬ 
gemäß der Magistrat aufgefordert wurde, diese Materialien des -fördersamsteN 
zu beschaffen und den mit der Peilung zu beauftragenden Sachverständigen an¬ 
zuweisen, zuvor mit dem Regierungs-Wasserhaurath Scabell Rücksprache zu nehmen, 
damit er von diesem örtlich instruirt werden könne. 

Was antwortete der Magistrat auf diese Verfügung? Für die baldige Ent¬ 
scheidung des Kriegsministeriums über die Art der Benutzung eines Grundstücks, 
dessen Werch auf 200.000 Thlr. geschätzt werden könne, hielt er die angeregte 
Untersuchung in strompolizeilicher Hinsicht für ganz unnöthig, da es nicht entfernt 
die Absicht der städtischen Behörden, noch von ihnen verlangt sei, irgend eine 
Änderung mit den Ufern der Silberwiese, oder eine Abgrabung des Uferkopfs 
jenseits der Parnitz vorzunehmen: der an den Kriegsminister unterm 3. September 
1842 gerichtete Antrag, welcher der Königl. Regierung ohne Zweifel mitgetheilt 
sein werde, enthalte von jenem Wr-Arbeiten kein Wort. Darnach sei es nicht 
Absicht des Magistrats, wie früher vom Platz-Ingenieur, Major Boethcke, projectirt 
worden, die ganze Silberwiese, städtischen Antheils, mit kleinen Wohnhäusern zu 
bebauen, sondern den Haupttheil der Inselwiese, nämlich die Ufer an beiden Strömen, 
dem Handelsverkehr zu öffentlichen Lade- und Löschplätzen, Bebauung mit Speichern, 
vielleicht Zimmerplätzen, Schiffsbaustellen, u. f. w. hinzugeben und etwa nur in 
der Mitte eine Reihe Haüser — wol meist für Leute des Arbeiterstandes, die 
der Haufttbenutzung zugewendet sind — errichten zu lassen. — Entging es dem 
Oberbürgormeister Masche, der diesen Bericht an die Königl. Regierung am 
14. Mai 1843 abfaßte, daß die von ihm bezeichnete Benutzung der Inselufer eine 
Befestigung dieser Ufer nothwendig machen werde, und daß jedwede Änderung 
in den Ufern nach den Gefetzen des Fallens und Fließens eine Änderung in der 
Strom-Richtung herbeiführen kann? 

Mittlerweile hatte die Ökonomie-Deputation des Magistrats, in Folge eines 
frühern Gemeinde-Beschlusses in einer Vorlage vym 14. Apri l 1843 darauf merk¬ 
sam gemacht, daß es wol rathfam sein dürfte, die Silberwiese, welche, - mit 
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Ausnahme des Oderufer-Randes, der zum größten Theil von der Eisenbahn-Gesell¬ 
schaft als Materialien-Lagerplatz in Anspruch genommen war, — ganz unbenutzt 
liege, mindestens für den bevorstehenden Sommer 1843 als Pachtland für Kartoffeln-, 
Hafer-, Buchweizen-Bau auszubieten. Die Stadtverordneten waren nicht dieser 
Meinung. I n ihrer Sitzung vom 20. Apri l erhoben sie, nicht mit Unrecht, den Ein¬ 
wand, daß bei der vorgeschlagenen Nutzung nur ein unerheblicher Ertrag zu erlangen, 
dagegen der Nachtheil durch Äustockerung des jungen Bodens, der bei Pflug- oder 
auch Spatenkultur unvermeidlich sei, bedeutend sein werde. Sie bestimmten die 
Verpachtung zu Lagerplätzen, und zu diesem Behuf die baldigste Anberaumung 
eines Licitations-Termins, der demnächst auf den 4. Ma i bestimmt nnd durch 
die Tageblätter bekannt gemacht wurde: nachdem die Wiese in 22 Kaveln ein-
aetheilt war, wovon 12 auf der Oder-, 1(1 auf der Parmtz-Seite lagen, beide 
Seiten in der Mitte der Insel getrennt durch den Hauptweg von der Pladdereie-
Brücke über Kahnbauer Masches Grundstück bis zur südlichen Spitze der Insel. 
Die Summe sämmtlicher Kaveln gaben den Flächeninhalt der städtischen Sitber-
wiese --- 47 Mg . 14 Ruth., excl. einer Badestelle am Parnitzstrome, von der die 
Größe nicht angegeben war. Bemerkenswerth aber war die „muthmaßliche Rich¬ 
tung der Eisenbahn" nach Stargard, welche auf der, vom Bau-Eommissarius 
Kriefche entworfenen Planzeichnung schon nachgewiesen war; sie durchschnitt die-
Silberwiese quer ungefähr in der Mitte zwischen der Nordgränze an Masche's 
Besitzung und dem Südrande dör Insel. I n dem Termine vom 4. Ma i 1843 
wurden auf 5 Oder-Kaveln 95 Thlr., auf 4 Parnitz-Kaveln 27 Thlr. Miethe für 
das laufende Jahr geboten. Den Bietern auf den Parmtz-Kaveln wurde der 
Zuschlag ertheilt; von den Oder-Kaveln aber nur dem Bieter auf die Kavel 
Nr. 1 für 10 Thlr., dagegen behielt von diesen Kaveln die Eisenbahn-Gesellschaft 
die Nr. 2—9 bis Michaelis 1843 für 115 Thlr. in Pachte wenn gleich die 
Lagerungs-Gegenstände nur aus Materialien für den Vohlwerkbau am Bahnhofe 
bestanden, bei welchem die Stadt felbst mteressirt war. Die Miethe für die 
Lagerplätze betrug also pro 1843 im Ganzen 152 Thlr. Inzwischen war die 
Ausräumung des "Bahnhofes begonnen worden, wobei sich ergab, daß eine erheb¬ 
liche Quantität Erde übrig war, für welchen-die Baumeister der Bahn keinen 
Platz zur Ablagerung zur Verfügung hatten. Neühaus und das Directorium 
faßten die Silberwiese dazu ins. Auge, und zwar denjenigen Strich derselben, 
welcher in der Richtung der.Stargarder Bahn lag — von der die Ausführung 
und ihre Vereinigung mit der Berlin-Stettiner Bahn jetzt sehr wahrscheinlich ge¬ 
worden war. Das Directorium ersuchte dm Magistrat in dem Anschreiben vom 
19. Ju l i 1843 den gewünschten Platz unter der Maßnahme zu bewilligen, daß, 
falls die Staatsbehörden die Genehmigung zum Bau der Bahn nach Stargard 
versagen möchten, das jetzt nach der Silberwiese Zu transvortirende Erdquantum 
der Stadtgemeinde unentgeldlich überlassen werden solle; eventuell erbot sich das 
Directorium zu einer, den jetzt erlangten Pachtpreisen verhältmßmäßig ent¬ 
sprechenden Pacht. Die Stadtverordneten waren mit dem Antrage einverstanden, 
doch mit der Einschränkung, daß bis zum 1. Apri l 1844 die Silberwiese wieder 
zur Disposition der städtischen Behörden stehe. 

I n der chronologischen Folge unserer historischen Mittheilungen müssen wir 
um einige, Wochen zurückgreifen^ um einer Verfügung der Königl. Regierung 
vom 1. Jun i 1843 zu gedenken. Der Magistrat hatte in dem Bericht vom 
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14. Mai gewünscht, die von der Mnigü N W M ^ Ober-/ 
Präsidenten, verlangten Punkte 5. namentlich W Mlo rd^ 
nuNgen 
Der OberMsident w ^ a b ^ ^ t m a nicht emMcmgen/ W ^ Nß-̂  
gjerunss nänmch baß der^OheGrMdentz« wj§ 
auch sie f e W es Mr durchaus nothwendig erachte, Hehufs der BeWtheitunP her/ 
Hulässigkeit deZ Projects alle GeIchtspiMe gleichZMg und ausfüWch^ M erörtery> 
zumal die Absicht vorliege,, die Nilberwiese in die Festung zu ziehen WdHe Mt? 
hin zu einem Weile der Stadt zu machen. ^ Eine Beleuchtung i n strompMzeWchet 
Beziehung sei nothwendig, selbst wenn hauptsächlich nur die Errichtung von Lösch?/ 
und Lagerplätzen beabsichtigt werde, die! ohne Erbauung eines BohlwerkZ nicht? 
ins Werk zu richten sein würden. Magistrat habe daher über Das, w a s z M t M 
der Silberwiese zu machen gedenke, ein vollständig ausgearbeitetes Project vor¬ 
zulegen. - ^ ^ - ^ ' / . - ^ i ^ ^ ̂  ^ ,/̂  ^, >' - - ' ' ^ / ' ^ ' ' . ' , 

Der Magistrat erklärte in 'feinem GrwiderünMBericht vom 1,7. I U m D M ! 
außer Stande zu sein, einen 
Stargärder Bahn die Silberwiese durchschneiden werde und es ihm ^ . D noch 

"nicht näher bekannt fei> wie viel und' welches Terrain dazu in MnsvMch ge¬ 
nommen werde, und welche besondere Maßregeln und Einrichtungen dadurch W 
dingt würden. Der Magistrat bezog sich wegen des Projects abermals auf semen, 
dem Kriegsmimfter unterm 3. September 1842 erstatteten Bericht. Es gehe die 
Absicht nicht dahin, die 
die Haüfev nebst Zubehör zum Verkauf zu stellen, vielmehr werde, naMem die 
Aufhöhung des ganzen Terrains bewerkstelligt- fei, die weitere Einrichtung und evW. 
auch die Bebauung den Acquirenten überlassen bleiben, ohne ihnen jedoch z . U " 
für die Bebaung eine Verpflichtung binnen bestimmter Frist zu bauen) anfzüettegen. 
Magistrat werde daher bei den 
tung aufstellen, daß die Erwerber der Parcelen, in welche das Gattze zerlegt 
werden müsse, sich hinsichtlich der Bauten den Bestimmungen zu üWrwerfen 
haben, welche in polizeilicher Hinsicht etwa nöthig werden. W e H E A r t dieses 
Bestimmungen sein müssen, lasse sich füglich nicht eher mit -Sicherheit feDellety 
als bis über die beim Kriegsminister beantragte Modisicirung der rayöngesetz-
lichen Bestimmungen entschieden sein, auch feststehen werde, wer die Acquirenten 
geworden sind, und zu welchen Zwecken und Geschäften sie das Terrain nützen 
wollen. Magistrat beabsichtige nicht, ihnen hierbei von vornherein besondere Be¬ 
schränkungen aufzuerlegen, fondern wolle dem Verkehr und Bedürfniß möglichst 
freien Spielraum gewähren. Nur eine größere Bauberechtigung als das Rayon-
Regulativ vom 10. September 1828 zuläßt, wünsche Magistrat für die ganze 
Silberwiese zu erlangen und den ErWerbern mit zu überweisen, und lediglich auf 
diefen Zweck fei der Antrag beim Kriegsministerium gerichtet. Von der Ent¬ 
scheidung dieses Vertrages sei es abhangig, z. B. ob die Grundstücke zum Ver-
kauf, oder zur Verzeit- oder Vererbpachtung zu stellen, und welche Eintheilung der 
einzelnen Parcelen zu wählen sein werde, :c. 2c, Was die noch einmal in An¬ 
regung gebrachte strompolizeiliche Frage betrifft, so verwies Magistrat auf feinen 
Bericht vom 14. M a i er. worin er anführte, daß eine Emettgung oder Ab¬ 
änderung des Wasserlaufs nicht eintreten werde; — wobei ew großes? zu 
machen ist. Ob die Uferbefestigung durch ein Rauchwerk, oder ein Bohlwerk er-
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folZen wMe^ ödck öß eiWlne LädeMcken anzuleM 
noch t tHt I^stinMm^ GWten MomHl iMiW W die eine oder anders Art der 

' Mten nicht W ä i t M so werde dies künftig bei' der speciellen Beurtheilung 
soMen etwUDröjectirren An lW seine VerüDchtigung sinden. Es -scheine 
auf Me^ M s " M j M n M um die vorliegende 

^ >! nämliG die beätitraWe Erweiterung der rayöngesetzlichen BauberechtigMg 
M MSilberwiest; M EntscheWng zu führen. Mese auch Seitens der Regierung aufs 
schMniW PrMMühren, war die Bitte mtt^M der Magistrat feinen Bericht schloß. 

> / M o M e vMossm gefördert ward. Endlich 
kam'M wieder in Fluß, aber statt der definitiven Entscheidung wie derMagisträt 
sW erwartet Wie, erging aus dem 'Megsministerium die nachstehende dilatorische 
Verfügung^ 

„Auf das von dem Magistrat unterm 27. September l. I . erneuerte Gesuch, 
befreffeno, wird nach nunmehr eingegangenem 

GuMchMdeFMcäl-Behörde/Folgendes 
, „Me Bedingungen, welche il l den Erlaß des Allgemeinen Kriegs Departements 

vom' 1h..'.Januar 1841 an hie Commandantur zu Stettin enthalten und von 
letzterer dem Magistrate mitgetheilt worden sind/ werden, mit einigen Mod i f i -
caNpnen'zu Gunsten der S t a d t , im Wesentlichen auch, noch jetzt als die-
jenDen anzusehen sein, unter welchen das Kriegs-Minifterium bei des Königs 

befürworten kann. >̂ 
^ „ M M .di/ese^ PedMUNgen / ist eine der haupMchlichsten und ganz Merläß-

liGen^ ^ S KieHMuung nach einem näh^ erfolge, in 
wWem nainenMch dje mit Rücksicht aus die Festung von jeder Uebaung 
fr/ei zuHaMndenHlHe genau begrä'nzt̂  so wie die Straßen und Ufereinrichtungen 

lct) nun nach der Erklärung des Magistrats in dem Schreiben an 
zterung,,vom 17. Zum er, ein solcher Bebauungsplan für jetzt um so 

/Üen läßt, als die Stargarder Eisenbahn die Silberwiese durch-
sMeiden / wirhf und z. Z. noch nicht hekWnt ist, welches Termin dazu in An-
sprM genommen werden möchte, und welche besondere Maßregeln und Einrich-
tuNM'fü^r den übrigen/Meil der Mberwiese danach erforderlich sind, so wird 
die/Entsc/heihung darüber abzuwarten und hiernächst dieser Gegenstand in weitere 
Beräthung zu nehmen sein." 

Berlin, den 9. November 1843. 
/ Kriegs-Ministerium 

, Boyen. 
„An den Magistrat zu Stettin." ^ . 

I n HoM-dieses des 
der Magistrat unterm 7. December 1843 von der Kpyigl. Regierung angewiesen, 
alle/ seM fernereu schritte und Anträge in Betreff der Silberwiesen'Bebauung 
zur/ KenninE der Legierung gelangen zu lassen. 

Es blleb nun, um die Sache baldigst zu einem endgültigen Grgebniß zu-
förd^Gn, nichts übrig, als den verlangten Bebauungsplan zu entwerfen. I m 
MaMrats-C^ollMum Lrachtete man es nöthig im Voraus zu erklären: ein solcher Bvu-
pW, -?-, waK künftig ausdrücklich hervorzuheben sein werde -^ könne nur indem 
Sinne als Norm gelten, daß die Parcelen^Erwerber, wenn sie überhaupt bauen 
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wollen, D danach bauen nMen; nicht aberMme chamit die Verpf l i ch tung 
verbunden warben, auch innerhalb einer bestimmten Frist danach zu bauen. 

Der Magistrat beauftragte Mterm iH. NoveMher 1843 den StZdttath 
Winkler, Vorsitzenden der Ökonomie-Deputation, den Stadtrath Schmidt uni> ldett 
Stadtbaumeister Weiser, um nach vorgängiger örtlicher Vestchtiguna einen Bau¬ 
plan für die HiMrwiese zu bexathen, den Entwurf mit den nötPgeniErlNWe-
rungen und einem SituationMan, wobeies vorläufig nicht auf geometrische 
Genauigkeit ankomme, sondern für den einstweilen eine HM^zeichnungiMMÜM 
werde, vorzulegen und diejenigen zweifelhaften Fragen, 
sein können, zur besondern Entscheidung zu stellen. Es werde hierbei auf; M 
Bestimmungen der Wegs - Mnisterml - Restripte vom 15̂  Januar st 841.«Md 
1. September 4641! Rücksicht zu nehmen, geeigneten Falls Mch mit Hem Kshtt-
baüer Martin Masche darüber zu verhandeln sein, ob und unter welchen lBe^ 
dmgungen derselbe sich in Bezug auf feinen Grundbositz dem OauPlaNe Mnter-
werfeî  wolle. Endlich würden die drei CommDarien MgeMesen sich darMeGzu 
aützern, wie vom 1. Januar 1844 ah, wo die jetzige Pacht ablauD vorläufig 
über die Silberwiese zu diZponnen sein werde. ! ' 

M«m zur 33ebaMVg b̂ er Silherwjese. 
I n Folge des Muftrages vom W. Novemher I M ^ M 

missqrien ihre Arbeit am 25. Januar 1844. Das KriegsminHerium hatte die 
Auführung an folgende Bedingungen geknüpft: ^ 

1̂  Soff die Aufhöhung der Wiese nicht 8 Fuß über 0 M Dder-PegeW 
übersteigen.',"-.',' '. ^ ^ , ̂  , ^>, . ,/,,^ - ^ . ' ,̂ .̂ v^-^' ,,̂  v̂ ^ 

2. Soll die Austiefung und Verbreiterung des Festungsgrabens der Plad--
dereje und die Errichtung der Contrescrape auf Kosten der Stadt gefche^ 

3. Soll an der Laftadischen Seite zur Wplanade eine Fläche von 40 Ruthen 
Breite ohne bauliche Anlagen bleiben. « 

Zur Erläuterung dieses Puncts wird bemerkt, daß das in den MagWats-
Acten wegen Aufhöhung der Silberwiese befindliche Kriegsminifterielle Wscriftt 
vom 15. November 4841 nur von 20 Ruthen spricht, dagegen auch nur eine 
Häüferhöhe von 24 Fuß gestattet. I n den Acten Wn^et sich aber ein abän¬ 
derndes Refcript vom 19. October 184H, daß ldie Pebauung ohne alle, HhhMß-
schMnkung der Häuser geschehen läßt, wenn die Espfanade , ein?. Weiße von 
40 Ruthen erhält. ^ ^ - ^ 

4. Soll die Stadt den Bau der Brücke Her den FeftungsgrabW, PlaAereie 
ausführen und diese B r W für alle Kiten in baulichen Hürden erhalten. 

5. Eben so wird von der Stadt die NnrHtung u M I ^ 
Böschung des Feftungsgrabens (Contrescarpe) berlanA V ^ 

-6. Die Fläche rechts der Wrenhe. 
Eisenbahn, d. h.: auf deren Pübseite, s U auf M Mg. Ä K G . yicht beßM 
und bereit gehalten werden, an die FortisicatiM Wen eifte HergMguW ,HM 
150 Thlr. für den der MaHt gestattet 
sein, diese Mäche afs Holz- und LaMplatz zu benutzess, ^ 

*) I n dem Rescript vom 14. October 1841 abstrahirte das Allgemeine Kriegs-Departe¬ 
ment von diesem his,dahin als höchsten angenommenen B3exth von 150 TW. , weil das Sach-
vechältniß sich geäildert hätte, kam aber endgültig auf biesen Preis zupück. 
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^ i u E Sol l die Uftrbefestigung des zu 6 ängegHenen Terrains jetzt und künftig 
dep M ä d t obliegen." ' ' 
' n K Sollen 'die StraßM in einer Weite vtzü 6 bis 7 M then angelegt 
werdem ^'^^^,^ ' ^'^ ^ ^ ' '̂ ^ . , ' , ' ^ ,'̂  ^ - " ^ ̂  ^ ' , " / " ^ ' 

7 n Diese Bedingungen mögen dem Charakter eines guten Verwalters entsprechen, 
M P raber entspreGn sie' deM eines Staatswirths der Nationalwohlfahrt zu 
Ordern hat. Die Stadt wird durch die Bedingungen 2, 5, ? in ein dienstbares 
^MchäKniß zur Festung gesetzt, dessen Annahme um so weniger zu rechtfertigen 
wäre, als es Pflicht des Staates ist> für den Bau seiner Festungen M sorgen, 
undt-es hier boch eigentlich W nur darum handelt, eine schwache Stelle der 
Heftung- stark M machen. Diefs drei Bedingungen^ n W m daher gänzlich fort-
faltM, Was über Mtf dem WegSder Alleinvechandlung mit den Militäirbehörden 
whlmicht zu erreichen sein dürfte, daher Commissarien dem Befinden des Hoch-
ODelN Raths anheimstellen, die Mitwirkung der Königl. Regierung und des M i -
nifteckums des Innern NnzufMchen. 
pmi !Die Bedingungen 3 unb 6 haben wir als uneMßlich erachtet, und dis da¬ 
von betroffenen Flächen von der Bebauung ausgeschlossen. ^ 

I n Absicht der vorgeschriebenen Straßenhreite haben wir es aber gewagt, 
die Breite der Mit tel f tWe M W Fuß bMehalten/ünd den Querstraßen D Fuß, 
den! Bohlwerkstraßen aber 60 Fuß Breite zu geben, welche wir für vollkommen 
ausreichend erachten. -

Die Forderung zu 6 in Betreff der schon-jetzt zu bestimmenden Entschädi¬ 
gung-den Morgen 1W Thlr. / wenn künftig die AbMnnung der Fläche zur An¬ 
legung eines fortlficatorifchen Werks gefordert werden sollte, involvirt eine Härte 
MMStM?) > ^ 'i ^ ^ ' 

Bekannt ist daß die Fläche als Wiese eine jährliche Pacht von 300 Thlr. 
eingetragen hat, thut, zu 4 Prct. gerechnet, ein Kaqital von . . THlr. 7.500 
Für die Aufhöhung sind an die Eisenbahn-Gesellschaft gezahlt/rund . 25.012 
An sonstigen Unkosten für Faschinen, Weganlagen, Zinsverlust sind zu 

ch^.^'.^. ' . / ^ " . ^ ^ - ^ ' ^." .^-.^ v ' ' . ' .^ . .̂  , ' . ' . . / 5.488 
' ^ ' ' " Überhaupt . 3 8 . 0 0 0 

-Es kostet' hiernach der Stadt die Silberwiese diese Summe, was auf den 
700 Thlr., thu i** ) , und für die von der Festungs-

Bchörde beanspruchte Mche aä 6 die Summe von 20 . 79 X 700 -- 1430 Thlr. 
^ Sgr. 

Nns scheint es in der Billigkeit" zu -liegen, daß von Staatswegm doch 
wenigstens der SsKstkostenpreis gezahlt werde, und zwar um so mehr, als die 
Mlage dW fortifimtörischen Werks im I M ^ ^ des Staats geschieht, solches 
auch der Kriegsminister nicht in Ahrede zu stelley scheint, indem die Baukosten 
des Werks nicht von der Stadt gefördert werden. Da die Aufhöhungskosten der 
Mese zu den BaMften ünftreMg gehören, so muß folgerichtig der Stadt dafür 
aluch die Vergütigung Ieleiftet werden. 

' Auf We Kleinigkeit müssen wir noch aufmerksam machen. I n dem Rescript 
des Kriegsmmisteriums vom 16. Januar 1841 ist gesagt, daß, wenn die südliche 

,* ) Siehe vorige Note. — ^ ) Hier ist die Größe der städtischen Silberwiese zu 54 Mg. 
angegeben abweichend von früheren Angaben; siehe unten. 
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Spitze der Silberwieft zum fortifikatorischen Werke abgetreten und.,bezahlt wird, 
dann die Fläche in Anrechnung tommen sdß, wckchs Mrch W äs 2 stkpMM 
Verbreiterung des Festungsgrabens Pladderet der F o r M M M entzWn wi rd , 
was aber in der Ttzat nicht geschieht denn der Fef tunMMbel i U M ja Eigen-
thum der Fortiftcation. 

Nach Anleitung unfers Auftrags haben wir von dem BWMMgs-P lMe dem 
Kahnbäuer Mar t in Masche Mittheilung gemacht. Seine Erklärung ist zur Zeit 
noch ausweichend, wie aus dem beilieMden P r o t o M 
läge vom 11. d. M . zu entnchmen ist. Zweifelsohne wird der;c. Masche oder 
dessen Besitznachfolger sich den Bedingungen fügen, unter dmen die BebAMng nur 
allein Stat t findet, wenn ihm bis dahin die Nauconsense vorenthalten werden. 
Nur. in einer Beziehung WM' es wOnschenswerlh mit ihm ewig zu fein> nämlich 
zur Hergabe und Herstellung der Boblwerksstraße an der DdW/ daAit dem 
Mangel an Löschstellen für die Stromfahrzeüge abgehMfett werde. M t können 
nicht glauben, daß 2c. Masche beharrlich die Vortheile zurückweifen w i td , welche 
durch eine unbeschränkte Baufreiheit gewonnen werdender wird, so meinen wir , 
zeitig ßenug allen billigen Anforderungen entsprechen; e v e n t u a l i t e r b ebauen 
w i r den der S t a d t g e h ö r i g e n Bheil der Mberwiese/ und verirMen die 
Fortisicatioy wegen der Esplanade bis zil ber Zeit, wo :c. M a W , oder dessen 
Besitznachfolger ihren Vortheil erkannt haben. 

Über die Flächenvertheilung der Silberwiese städtischen Ancheils, führe» ww 
zur Nberftcht an, daß nach ungefährer Berechnung M g . Ruth. 

a) Die Elfenbahn nach Stargard tn Anspruch nehmen wird . . 3 6 
> d) Die Abtretung zum fortiftcatorifchen Werk betragen w i rd , ein¬ 

schließlich der Bad estelte . . . . . . . . . . , . M 79 
0) Zu Straßen verwandt werden . . . . . . . . . . . 9 150 
ä) Und M Marktplätze . . . , . . . . . . . . . . 2 28 
s) Zu Bauplätzen veräußert weiden können . . . . . . . . 13 13 

Summa . . . 54 34 
Um den Werth zu bestimmen,..den eine Stelle als Bauplatz habe, hat uns 

zuvörderst nöthig geschienen, eine Übersicht der Kosten zu gewinnen, welche ent¬ 
stehen, die Fläche zu Bauplätzen geschickt zu machen. Durch mich, den Swd t -
baumMev, wurde diese folgender Maßen berechnet: 

6 . Auf der städt ischen S i k b e r w i e s e . Thlr ! 
a) Zum Bohlwerk dießeits, nördlich der' Eisenbahn (50 ^ 7 H 

12' a 9 Thlr. . . . . . . . . . . . . . . . 13.392 
d> Desgleichen jenseits, M l i c h (163 .12 ) a 9 THW . . . . . 17.W4 
Der Bau dieses letztem Bohlwerks erscheint nicht nothwettdiss M h 

dürste um so mehr erspart werdett können, ats die Fort i f icMon diesen 
Theil erwerben w i l l , M d d W dann für ^ zu f v r M 
hat, bis dahin das fehlende Bohlwerk bei der BeMtzung als Holz? und 
L W keinen Übelstcknd bkldekk dürfte. 

) Zum SMßenpflafter diesseits der Gsettbchn 243V Q.-Ruth. 
a 9 Thlr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.92^ 

ch Desgleichen jmseits derselben 874 Q - M K H 3 Thlr. . . . 7.866' 
Aus dem zu d angeführten Umstände dürften hier auch keine 

Zu übertragen . M 7 8 6 
Landbuch von Pommem; Th. ll., Bd. IX. 5? 
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Übertrag . . 60.786 
Pssasterungs-Ärbeiten auszuführen, daher die unter b und ä ausgewor¬ 
fenen Summen, überhaupt 25.470 Thlr., zu ersparen sein werden. 

6) Zu Trottoirs diesseits der Eisenbahn (320 - l - 436) 12 a 1 Thlr. 9.096 
Y.Für 2 öffentliche Brunnen . . . . . . 2.000 
8) Für eine neue Brücke über den Festunasqraben-Pladdereie, 200 

Fußlang . . . . . . . . . . . . . . . 12,000 
d) Für unvorhergesehene Fälle, Zinsen des Baukapitals 2c. !c.. , 16.618 

Summa der Kosten . . 100 .500 
L. Auf der Masch e r - S i l b e r w i e s e , 
a) Zum Bohlwerksbau 3360 laufende Fuß a 9 Thlr. . . . . 30.240 
d) Zur Straßenpflasterung 2569 Q.-Ruth. a 9 T h l r . . . . - 23.121 
0) Zu Trottoirs 362 .12 k 1 Thlr. . . . . . . . - . . 4.344 
ä) Zu einem öffentlichen Brunnen . . . . . . . . . . . 1.000 
6) Insgemein . 6.295 

Summa der Kosten . . 65.000 
Den nicht denkbaren Fall angenommen, daß die Stadt auch diese Kosten 

(L) übernehme, so würden die Gesammtkoften 100.500 -4- 65.009 Thlr. be¬ 
tragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . Thlr. 165.500 

Und rechnen wir den Kapitalwerth der städtischen Silberwiese zu 
dem Selbstkostenpreise . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000 
hinzu, so kommt die ganze Kostensumme auf . . . . . . . Thlr. 203.500 

zu stehen. , 
Normiren wir nun den Quadratfuß Baugrund auf 15 Sgr. Kapitalswerth, 

so gehen der Stadt wieder zu: 
1) Für 18 Mg . 131 Ruth, zu bebauende Fläche --- 485.424 Q.-F., davon 

für ein Schulhaus 7.924 Quadrat-Fuß zurückgestellt werden, demnach für 
478.000 Quadrat-Fuß . . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 239.000 

2) Für die von der Eisenbahn in Anspruch zu nehmende Fläche 
78.624 Q.-F. 5 1Z Sgr. . . . . . . . . . . . . . . . 39.912 

3) Für die 20 Mg. 79 Ruth, zu dem fortisicatorischen Werke zum 
Selbstkostenpreise . . . . . . . . . . . . . 14.307 

Überhaupt. . . Thlr. 293.219 
Rechnen wir die vorhin berechneten Kosten hiervon ab mit . . . 203.500 
So bleibt dennoch Gewinn . . . .- 89.719 

welcher sich natürlich durch günstig einwirkende Umstände vergrößern, aber eben 
so durch ungünstige verkleinern kann. 

Näher als die Bebauung liegt uns die Entwerfung eines Plans zur zeitigen. 
Benutzung der Silberwiese, damit der Selbstkostenpreis nicht noch höher steige. 
Wi r sind über folgende Punkte einig. 

a) Damit diefem Plane nicht der Bebauungsplan in den Weg komme, so 
sollen zuvörderst die jenseits oder südlich der Eisenbahnlinie liegenden Flächen zu 
Holz- und Lagerplätzen auf etwa 6 Jahre verpachtet werden, so daß der Pächter 
alle Anlagen auf seine Kosten macht und nach Ablauf der Pachtzeit wieder 
fortnimmt. 

d) Bei der großen Fläche ist im Wege des Meistgebots wegen mangelnder 



Bebauung der Silberwiese. 451 

Concurrenz eine angemessene Pacht nicht zu erwarten, daher wir die Verpachtung 
aus freier Hand vorziehen und für die Quadratruthe eine Pacht von 15 Sgr. 
verlangen würden. 

e) Finden sich ehe die Bebauung der diesseits der Eifenbahn belegenen 
Fläche vor sich geht, auch hierzu Liebhaber, die zu Holz- und Lagerplätzen 
Terrains in Anspruch nehmen wollen, so kann ihnen dies ebenfalls pro Qua¬ 
dratruthe 15 Sgr. jährlicher Pacht bewilligt werden; jedoch müssen diese zu jeder 
beliebigen Zeit sich die Kündigung gefallen lassen, ohne irgend eine Berechtigung 
zur Entschädigung, damit die Zeitverpachtung der Bebauung niemals hinder¬ 
lich werde. 

Auf diese Weise steht zu erwarten, daß die Stadt bald zu einer ange¬ 
messenen Nutzung ihrer mit einem großen Kapital-Aufwand aufgehöhten Silber¬ 
wiese gelangen w i rd ; und namentlich wird die Eisenbahn-Gesellschaft von der 
Fläche, die sie als Lagerplatz benutzt, hiernach die Pacht zu bezahlen haben, da 
der mit ihr errichtete Pachtvertrag mit Ende 1843 abgelaufen ist. 

Dem HochEdeln Rath stellen wir hiernach anHeim: 
1 . Zunächst über die Zweckmäßigkeit des Bebauungsplans zu befinden, und 

wenn unser Entwurf Beifall findet, danach mit den höheren Staatsbehörden, 
insbesondere — 

a) wegen Fallenlassung der lästigen Bedingungen zu 2, 5, 7 zu ver¬ 
handeln ; 

b) auch zu erwirken, daß für die Fläche zum fortiftcatorifchen Werke der 
Selbstkostenpreis gezahlt, und 

c) die projectirte Straßenbreite für ausreichend erachtet und genehmigt 
werde. 

2. Jedenfalls hat es aber wegen der zeitigen Benutzung Eile Beschluß zu 
fassen, daher wir nach Prüfung unserer desfallsigen Vorschläge die weitere An-
ordnung gewärtigen. ^ M ^ ^ ^5. Januar 1844. 

Winkler. D. F. L. Schmidt. Kremser. 

Stadtbaumeister Kremser hatte hinsichtlich des Preises für die Fläche, welche 
der Eisenbahn-Gesellschaft zum Behuf der Anlage der Stargarder Bahn auf" der 
Silberwiese abzutreten war, eine andere Meinung als seine beiden Collegen in 
der Commission. Statt der 15 Sgr., die Winkler und Schmidt angenommen 
hatten, schlug er vor, der Eisenbahn-Gesellschaft nur 5 Sgr. pro Qnadratfuß in 
Rechnung zustellen, dagegen von ihr zu verlangen, daß sie die über die Oder zu 
erbauende Brücke als Passage für Fußgänger dem Publikum frei gebe. Unter 
dieser Bedingung würde die Eisenbahn-Gesellschaft für die Traetstäche über die 
Silberwiese statt der 39.912 Thlr., nur 78.624 . ^ --- 13.104 Thlr. zu zahlen 
haben. 

Den vorstehenden Hauptbericht der drei Commissarien ist ein Nebenbericht 
des Stadtbaumeisters Kremser vom 27. December 1843 beigefügt, und zu diesem 
gehört eine — „Zusammenstellung der Flächen von det Silberwiese im Fall einer 
Bebauung nach dem anliegenden Plane". — Dieser Plan befindet sich nicht 
in den Acten, da er besonders in der Plankammer des Magistrats aufbewahrt 
wird. Die Zusammenstellung aber enthält die Einzelheiten der Flächenvertheilung, 
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ppn dex oben im HclWtbericht die EWbniffe mitgetheilt sind (S. 449), wie 

Flächen-Bertheilung der Silberwiese. 
^. der Stadt gehörig. 

I . Unterhalb, d. i : auf der Nordseite der Stargarder Eisenbahn. Q.-Ruth. 
1. Zur Hauptstraße zwischen Masche's Grundstücken 1 ̂  ^ . , .,/ . . 311 
2. Dieselbe von Masche's Gränze bis zur Eisenbahn j ^ M V ornt^ Z81 
3. Bohlwerksftraße an der Oder bis zur Eisenbahn, 60 Fuß breit . . 311,g 
4. Von der Oder werden dazu entnommen . . . . . . . . . . 41 
5. Bchlwerksstraße an der Parnitz, durchschnittlich 60 Fuß bre i t . . . 350,5 
s. Von der Parnitz werden dazu entnommen -. . , . . . . . . 36,5 
7. Zu den Nebenstraßen, in einer Breite von 40 Fuß angenommen. . 746,5 
s. Zum Marktplatz rechts der Hauptstraße . . . . 368 

Zu Straßen und Plätzen . . . . . . . . . . . . . 2.436 
II. Die Eisenbahn nimmt in Besitz bei Annahme von 72 Fuß Breite 546 
H I . Zu Baustellen verbleiben . 3.371 
IV. Zu den Otraßen oberhalb, d. i : südlich der Eisenbahn 

1 , Zur Hauptstraße bis zur Parnitz . . . . . . . . . . . 195 
2. Zu den Straßen entlang der Eisenbahn . . . . . . . . 254 
3, Bohlwerksstraße an der Oder . 255 
4. Desgleichen an der Parnitz 170 874 

L. Masche gehörig. ^ 
1 . Zu den Nebenstraßen, 40 Fuß breit a n g e n o m m e n . . . . . 603 
2. Zur BohlweMstraße an der Oder . . . . 4 0 2 
3. Von der Oder werden dazu entnommen 203 
4. Zur Bohlwerksftrgße an der Parnitz . . . 355 
5. Von der Parnitz werden entnommen 46 
6. Zur Vtraße am Festungsgraben (Pladdereie), 60 Fuß breit . 310 
7. Zum Marktplatz > . . . , . . . . . . . . . . , 650 2.569 

0. Zu 15 Zimmer- und Ablageplätzen oberhalb, oder auf der 
Südseite der Stargarder Eisenbahnlinie verbleiben der Stadt ca. . . 2.526 

I m Magistrats-Collegium fand man gegen den Bebauungsplan im Allge¬ 
meinen nichts Wesentliches zu erinnern, und in Betreff der Kostenberechnungen, 
daß, wenn dieselben z. Z. auch nur Zahlen enthielten, diese doch einbrecht be¬ 
deutenden Überschuß für die Kämmerei in Aussicht stellten. Für den Augenblick 
kam es darauf an, Bestimmungen über die i n te r im i s t i s che B e n u t z u n g des 
Terrains zu treffen. Der Magistrat war nun der Ansicht: die Plätze, jenseits 
oder oberhalb der Eisenbahnlinie, die nunmehr feststand, auf 6 Jahre, jedoch vor¬ 
behaltlich einer dreimonatlichen Kündigung zu verpachten und dazu einen Licitations-
Termm anzusetzen. > 

Die Stadtverordneten erachteten den Gegenstand der Vorlage des Magistrats 
für so wichtig, daß sie in ihrer Sitzung vom 8. Februar 1844 beschlossen, den¬ 
selben in einer Extra Session in Verathung zu nehmen. Diese fand am folgenden 
Montage den 12. Februar Statt . Es wurde in derselben folgender Beschluß 
g e f a ß t : -
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„ M i t der vom Magistrat ausgesprochenen Ansicht, die ganze Mdische Silber¬ 
wiese zu Holzhöfen und Lagerplätzen auf längere Zeit zu vermiethen, können wir 
uns nicht einverstanden erklären, da, abgesehen von anderen Inconvenienzen, auch 
der damit zu erzielende geringe Nutzen, Angesichts der mit der Eisenbahn-Gesell¬ 
schaft bevorstehenden Verhandlungen mehrfache hieraus entstehende Nachtheile 
herbeiführen dürfte. 

„Überdies nehmen wir auch an, daß, nachdem schon Jahre lange Verhand> 
lungen über die Bauberechtigung geschwebt haben, die definitive Entscheidung da¬ 
rüber in nicht zu langer Zeit erfolgen dürfte. 

„Demnach stimmen wir dafür, daß nur die'Plätze j ense i t s der Eisenbahn 
auf 6 Jahre, vorbehaltlich einer der Stadt frei stehenden einjährigen.Kündigung 
im Wege der Licitation, bei welcher ben städtischen Behörden der Zuschlag reser-
virt bleibt, verpachtet, die Verpachtung der Plätze dieseits der Eisenbahn aber 
ausgesetzt bleibe. 

„Die baldigste Erlangung der Bauberechtigung wird demnächst besonders 
nothwendig sein, nicht nur um weiteren Verlusten bei dem bestehenden Inter i -
misticum, sondern auch dem möglicher Weise eintretenden großen Nachtheil vor¬ 
zubeugen, der, dadurch entstehen könnte, daß die Bau- und Speculationsluft der 
jetzigen Zeit durch mittlerweile eintretende ungünstige Conjuncturen gemindert 
würde. 

„W i r ersuchen daher den Magistrat, das Gesuch zur Bauberechtigung für 
den der Stadt zugehörenden Theil der Silberwiese des a l l e r f c h l e ü n i g s t e n 
beim Königl. KriegFministerium zu veranlassen und machen dabei den Vorschlag, 
daß der betreffende schriftliche Antrag durch eine Deputation von 3 Mitgliedern 
überreicht werde, um damit die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Sache für unsere 
Stadt kräftiger herauszustellen. 

„ W i r dürfen von dieser Maßregel um so mehr ein günstiges Resultat er¬ 
warten, wenn unser Herr Oberbürgermeister (Masche) sich selbst an die Spitze der 
Deputation stellt, warum wir denselben hiermit ersuchen, und wünschen demnächst, 
daß unser Vorsteher (Görlitz) sich derselben anschließen und der Herr Oberbürger¬ 
meister über die Person des dritten Deputirten bestimmen möge. 

„Mehrseitig ist dabei zur Sprache gekommen, den Herrn Stadtbaumeister 
(Kremser) zu der Deputation zu designiren, da der Plan der Bebauung von dem¬ 
selben entworfen worden ist, und von ihm mündlich näher erörtert werden könnte, 
wenn dies angebracht sein sollte. 

„Schließlich fragen wir an, da der Pachtvertrag mit der Eisenbahn (wegen 
des Lagerplatzes auf der Silberwiese) ult. December pr. abgelaufen, ob und 
welche neue Bestimmungen mit derselben wegen der von derselben Statt sindenden 
bedeutenden Benutzung der Silberwiese getroffen worden sind". 

Aus der protokollarischen Verhandlung vom 9. Januar 1844 welche mit dem 
alten Kahnbauer Mar t in Masche, unter Beistand dessen Schwiegersohns Pol l , 
abgehalten wurde, ist hier zu verzeichnen, daß derselbe in Betreff des Bebauungs¬ 
planes selbst im Allgemeinen keine Erinnerungen machte, vielmehr erklärte er seine 
Bereitwilligkeit, wenn der Plan zur Ausführung käme, so bauen zu lassen, wie 
der Plan es vorschreibe. I n Ansehung aber der 40 Ruthen breiten Esplanade 
bemerkte er, daß diese Bestimmung sein gewerbliches Interesse außerordentlich ver¬ 
letze. Dazu komme ferner, daß er ' mcht allein hier am Festungsgraben der 
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Pladdereie, nach dessen künftiger Beschaffenheit, sondern auch an der Oder und 
der Parnitz eine Fläche von 6l) Fuß Breite als Straße solle liegen lassen, wo¬ 
durch er den Vortheil der unmittelbaren Verbindung mit der Wasserstraße ver¬ 
liere ; diesen könne er wegen des Kahnbau-Gewerbes, welches von seinem Sohne 
fortgesetzt werde, nicht aufgeben. Er könne daher ohne genügende Entschädigung 
die Grundfläche zur Esplanade und den zwei Bohlwerksstraßen nicht hergeben. 
Und wenn von ihm die Austiefung und Verbreiterung des Festungsgrabens 
und die Herstellung der hier neüzubilvende Contrescarpe verlangt und ihm gesagt 
werde, daß er in.den Genuß all' der Vortheile trete, die aus der Schiffbar-
machung des Grabens entständen; so stelle er dies Vorgeben entschieden in Abrede, 
behaupte vielmehr, daß sein Gewinn hierbei gar nicht in Betracht von dem 
kommen könne, welchen die Stadt hier durch das Liegen von Flußfahrzeügen und 
Seeschiffen und die erleichterte Verbindung mit den Wiesengrundstücken an der 
Parnitz genießen werde. Übrigens fühle er sich berufen, hier einzuschalten, daß, 
wenn der Graben auf Seite feiner Besitzung nicht mit einem Bohlwerke versehen 
werde, dessen Ufer als Löschplatz nicht brauchbar sei. Entschieden müsse er es 
ablehnen zur Austiefung und Verbreiterung der Pladdereie etwas beizutragen, 
indessen wolle er Behufs Ausführung dieses Projects insofern die Hand bieten, 
als er bereit sei> den Moder und die Erde aus dem Graben auf seine Fläche 
aufzunehmen, welche Esplanade werden foll. Daß es nothwendig sei, Straßen 
und Plätze zum Behuf des Verkehrs anzulegen, anerkannte Masche als selbstver¬ 
ständlich und räumte in dieser Beziehung die wichtige Concession ein, daß „er den 
erforderlichen Raum zu den Straßen unentgeltlich herzugeben, und deren Zu¬ 
richtung, Pflasterung, Regulirung, als auch die erste Ziehung des Bohlwerks an 
beiden Strömen auf seine Kosten zubewirken bereit sei"; wogegen die künftige 
Unterhaltung Stadtsache sein müsse. Der Bebauungsplan bezeichnet eine Stelle 
auf Masches Grundstück, die zur Einrichtung eines Viehmarktes vorgeschlagen 
wird. Masche bemerkte dazu, daß er, als Privatmann, gar kein Interesse für 
eine solche Einrichtung habe; »„begehre die Stadt hier einen Platz zum Viehmarkt, 
so möge dieselbe wegen der Abtretung mit ihm eine Einigung suchen. Noch eines 
andern Punktes im Bebauungsplane gedenkend führte Masche, um Nicht mißver¬ 
standen zu werden, schließlich noch an, „daß es ihm unangenehm sei, in dieser 
für die Stadt so wichtigen Angelegenheit nicht bereitwilliger sein zu können, in¬ 
dessen überstiegen die meisten der an ihn gestellten Anforderungen die Interessen eines 
Privatmannes, dem zugemuthet werde/für das allgemein städtische Interesse sein 
Eigenthum theils wegzugeben, theils geringer rentirend, mithin werthloser zu 
machen". 

Mittelst Schreibens vom I^l. Januar 1844 zeigte Mart in Masche dem Stadt-
rathe Winkler an, daß es nicht in seiner Absicht gelegen habe, in der am 9. 
Statt gehabten Conferenz bindende Erklärungen abzugeben und er auch heute noch 
dabei beharre, daher er denn auch nicht im Stande sei, das Protokoll vom 9. zu 
unterschreiben. I m Übrigen verkenne er das Nützliche des Unternehmens nicht, 
auch wolle er dasselbe, so weit in seinen Kräften stehe, fördern, könne aber den 
an ihn gestellten Forderungen nicht genügen, glaube indessen, daß man am 
schnellsten zum Ziele gelangen werde, wenn die S t a d t i h n sein Bes i tz thum 
abkaufen w o l l e . Späterhin fragte Stadtrath Winkler gesprächsweise nach 
dem Kaufpreise, erhielt aber eine ausweichende Antwort. 
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Die Anträge an das Königl. Kriegsministerium wegen freier Bebauung der 
Silberwiese mit zu Grundelegung des angefertigten Planes gingen am ^l4. Feöruar 
1844 nach Berlin ab. Daß sie nur eine Wiederholung des oft Gesagten ent¬ 
halten konnte, ist selbstverständlich. Eine Überreichung dieses Berichts durch eine 
Deputation, wie die Stadtverordneten in der Extra-Sitzung vom 12. Februar 
vorgeschlagen hatten, hielt Magistrat nicht für angemessen. Besser sei es, diesen 
Schritt bis dahin vorzubehalten, daß eine bestimmte Erklärung des Kriegs¬ 
ministeriums vorliege, und vielleicht diese und jene Bedingung modisicirt oder 
aufgehoben gewünscht werde; dann möchte es an der Zeit sein, darüber die 
Wünsche der Stadt durch eine Deputation aussprechen und unterstützen zu lassen, 
es werde wenigstens eine feste Grundlage den mündlichen Verhandlungen gegeben 
sein, wogegen, nach dem Kriegsministerial-Rescript vom 9. November 1843, zur 
Zeit noch ungewiß fei, welche Bedingungen bei Bewilligung des freien Bebauungs-
rechts würden aufgestellt werden, und wogegen die Deputation daher ihre Be¬ 
strebungen werde zu richten haben. 

Wegen der Verpachtung der Silberwiesen-Parcelen ordnete der Magistrat 
das Nöthige nach dem Beschlüsse dev Stadtverordneten, der mit deren Zustimmung 
etwas modisicirt wurde, durch die Ökonomie-Deputation an. 

Nun aber begab es sich, daß Masche, der Oberbürgermeister, zu Ende des 
Monats Februar in persönlichen Angelegenheiten nach Berlin gereift war, von 
wo er der Stadtverordneten-Versammlung am 29. Februar durch den Stadt¬ 
syndikus den Wunsch vortragen ließ, daß die früher angeregte Deputation fofqrt 
nach Berlin kommen möge, um mit ihm gemeinschaftlich das Gesuch wegen Be¬ 
bauung der Silberwiefe bei dem Kriegsminister mündlich zu befürworten und zu 
erläutern. Demgemäß machten sich die Stadtverordneten Görlitz und Eicksen un-
verweilt auf die Reise. Die Deputation begab sich zu dem Kriegsminister 
v. Boyen, dem Festungs-Inspector v. Studnitz und zu den Mitgliedern des All¬ 
gemeinen Kriegs-Departement, General v. Reyher und Major v. Wangenheim. 
Überall wurde die Deputation zwar freundlich aufgenommen und ihr die Ver-
icherung gegeben, die Angelegenheit beschleunigen zu wollen, allein aus den Be-
prechungen ging, nach des Oberbürgermeisters Bericht vom 6. März 1844, doch 

hervor, daß die genannten Vertreter des Militair-Fiskus noch immer auf dem 
frühern Standtpunkte ihrer Forderungen standen und daher die Deputation, von 
der die Stadtverordneten sich so viel versprochen hatten, ohne Erfolg geblieben 
war. Gegenstand der Unterhaltung war der Preis des zu dem reservirten 
Festungswerk abzulassenden Terrains, wofür jetzt eine Fläche von 8 Mg. ange¬ 
nommen wurde. Die Deputation verblieb bei dem zuletzt verlangten Preis von 
650 Thlr., welcher auf der andern Seite für unbillig und durchaus nicht, sondern 
nur nach der ersten Forderung mit 150 Thlr. pro Mg. zuzugestehen erachtet 
wurde. Auch über die Breite der Hauptstraße, die Abrechnung des Terrains für 
den etwa breiter zu machenden Graben Pladdereie, und diefe Grabenziehung selbst 
wurde gesprochen, wie denn auch der Major v. Wangenheim, der, als Decernent 
in der Sache, mit derselben am vertrautesten war, auch der Intervention des 
Ministeriums des Innern Erwähnung that, welches auf den Einwand der Königl. 
Regierung zu Stettin, daß die S i l b e r w i e s e wegen Ungesundhei t des 
T e r r a i n s zu einem Wohnplatz für Menschen nicht zu empfehlen sei, einen ge¬ 
wissen Accent gelegt habe. Oberbürgermeister Masche verhehlte seine Besorgniß 
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/nicht, „daß den Herren in Berlin bei der schriftlichen Auffassung noch einige 
Scrupel einfallen möchten." Diese Besorgniß bestätigte sich nur zu bald. Denn 
das vom Kriegtzninister v. Boyen unterm 9. März 1844 an den Magistrat er¬ 
lassene RefcriPtMezeichnete, — ohne auch nur mit einer Silbe der mündlich 
gepflogenen Verhandlungen zu gedenken, a l s u n e r l ä ß l i c h : —-

4. Daß die Verbreiterung des Grabens vor der Lastadifchen Befestigung 
auf Rechnung der Stadtgemeinde' ausgeführt, und die Unterhaltung der neuen 
Contrescarpen>Böschung, sowie der Umbau und die Unterhaltung der übet den 
Graben führenden Brücke von der Stadt übernommen werde, und —̂ 

3. Daß die südliche Spitze der Silberwiefe (außerhalb des Eifenbahndammes) 
eben so wie die 40 Ruthen breite Esplanade zwischen der Lastadifchen Be¬ 
festigung und dem neuen Stadttheil von jeder Bebauung frei bleibe, auch das 
für die Anlage eines Werks auf der südlichen Spitze der Insel erforderliche 
Terrain für den Preis von höchstens 150 Thlr. pro Magdeburger Morgen an 
den Militair-Fiskus abgetreten, werde. 

Bevor die Stadtgememde sich nicht bereit erklärt, diese Bedingungen zu er¬ 
füllen, kann diefeits in der Sache nichts weiter geschehen (insonderheit nicht Aller¬ 
höchsten Orts die Genehmigung zur BebaumH der Silberwiefe befürwortet werden). 
Übrigens liegt dieser Punkt auch im Interesse der Stettin-Stargarder Eisenbahn-
Gesellschaft, weshalb dem Magistrate anHeim gegeben wird, sich mit derselben 
hierüber zu einigen. Endlich ist auch zu wünschen, daß der Kahnbauer Masche 
bei der Sache eoncurrire, da der zwischen der Lastadie und dem projectirten 
Stadttheile liegende Theil seines Grundstücks künftig von allen Bauten frei 
bleiben soll. . 

Der Magistrat knüpfte nun mit den Directonum der Berlin-Stettin-Star-
garder Eisenbahn-Gesellschaft durch Anschreiben vom 20. März 1844 Unterhand¬ 
lungen in der Richtung an, welche der Kriegsminifter angedeutet hatte, erachtete 
es aber für den Fortgang dieser Unterhandlungen für nöthig über die vom 
Minister gestellten Bedingungen noch einige nähere Bestimmungen zu erhalten, 
die er sich in der Vorstellung von demselben Datum erbat. Was vom Magistrate 
gewünscht wurde, ergibt sich aus des Ministers Bescheide folgenden Wort¬ 
lauts: — 

I n der Verfügung vom 9. November v. I . ist dem Magistrate erössnet 
worden, daß die im Januar 1841 aufgestellten Bedingungen für die Bebauung 
der Silberwiese (mit einigen Modificationen zu Gunsten der Stadt) im Wesent¬ 
lichen auch jetzt noch als diejenigen anzusehen seien, unter welchen das Kriegs-
Ministerium sich bereit finde, das Project bei des Königs Majestät zu befür¬ 
worten. 

Wenn dem Magistrat daher an der Herbeiführung der Entscheidung gelegen 
war* ) , so konnte derselbe sich schon in der Eingabe vom 14. Februar d. I . Wer 
die Annahme jener Bedingungen aussprechen, ohne dadurch das städtische Interesse 
zu benachtheiligen * * ) . 

*) „Gewiß viel gelegen"! lautet eine Randglosse des Stadtsyndikus. 
.**) Konnte ohne Präjudiz für die Stadt nicht geschehen, bis die verheißenen Modifi¬ 

cationen zu Gunsten der Stadt „bekannt waren, auch die Eisenbahn-Gesellschaft einen Theil 
der Verpflichtungen übernehmen soll"; desgleichen. 
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Was die in der Eingabe vom 20. März e. gewünschte nähere Erläuterung 
über die als unerläßlich aufgestellte Bedingungen betrifft, so wird Nachstehendes 
bemerkt: 

1. Von der Verbreiterung und Vertiefung des Grabens der Lastadie-Be¬ 
festigung vor der Fronte 1—2 auf Kosten der Commune kann nicht abgegangen 
werden, wenn dieselbe gegenwärtig auch ihre Wünsche und Absichten in dieser 
Art geändert hat. Das Interesse der Festung macht diese Maßregel nothwendig, 
sobald die Bebauung der Silberwiese nachgegeben wird. — Da übrigens, wie 
dem Magistrat bekannt ist (?), die Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft die 
Verbreiterung und Vertiefung des qu. Grabens nachgesucht hat, so kann eine, 
Einigung mit derselben nicht schwierig sein. Die Verbreiterung ist bis auf 
10 Ruthen vor den Facen und 18 Ruthen vor der Courtine auszuführen, die 
Vertiefung aber bis auf 6 Fuß unter dem niedrigsten Sommer-Wasserstande 
zu bewirken. Die Contrefcarpe ist als Erdböschung herzustellen und zu unter¬ 
halten. 

2. Dem Staate werden durch die Anlage eines Festungswerkes auf dB 
Südspitze der Silberwiese, welche sowol durch die beabsichtigte Bebauung, als 
auch wegen der im Bau begriffenen Eisenbahn (nach Stargard) unumgänglich 
nothwendig wird, bedeutende Kosten erwachsen. Es ist daher nicht in der Billig¬ 
keit begründet, wenn die Commune, in deren Interesse der Staat dies Opfer 
bringen soll, für das zur Befestigung erforderliche Terrain einen Preis stellen 
wi l l , den dasselbe erst durch Erhöhung der Silberwiese erhalten hat. Von der 
Hergabe des Terrains zu dem Preise von 150 Thlr. pro Morgen kann daher 
nicht abgegangen werden und wird dem Magistrate anheimgestellt, auch wegen 
dieses Punktes sich mit der dortigen Eisenbahn-Gesellschaft zu einigen. 

Zu dem Festungswerk selbst/ welches unmittelbar vor dem Fahrdamm und 
der Mittelftraße angelegt werden soll, sind etwa 5 Mg. und zn dessen Anschluß 
an die Oder ca. 2 Mg. erforderlich. M i t der Bau-Ausführung soll vorgegangen 
werden, sobald die Umstände es irgend gestatten; bis dahin kann das Terrain 
zwar noch der Stadt zur Benutzung verbleiben, es ist jedoch mit dem übrigen 
Theil der Spitze, letztere aber nur für die Zeit des Baues des Werkes, und 
gegen Entschädigung des Pachtvcrluftes, in einem 3 Monat zuvor anzuzeigenden 
Termin dem Fiskus zu überweisen, welcher alsdann den obigen Preis pro Mor¬ 
gen bezahlt, 

3. Sowol vor, als nach der Anlage des Festungswerks muß die, außerhalb 
des Eisenbahndammes gelegene Spitze der Silberwiese von jedem Bauwerk frei 
bleiben, und darf nur zu Holz-, Zimmer- und Abladeplätzen benutzt werden. 

Berlin, den 10. Apri l 1844. 
Krieges-Ministerium. 

An Boyen. 
den Magistrat zu Stettin. (Bei demselben eingegangen am 15. April.) 

I n Folge des Magistrats-Schreiben an das Directorimn der Eisenbahn-
Gesellschaft vom 20. März, wozu das vorstehende Ministerial-Rescript weitere 
Anregung gab, fanden nun im Laufe des Sommers 1844 zwischen Magistrat 
und Direktorium commisfarische Verhandlungen Statt, die in dem nachstehenden 
Protokoll ihren Abschluß fanden: 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 58 



458 Aie Stadt Stettin. — Die Lastadie. 
</ . , 

Stettin, den 9. September 1844. 
Von Seiten des Königl. Kriegs-Minifteriums ist die Zulässigkeit der Be¬ 

bauung der Silberwiese diesseits, d. i . : auf der Nordseite der Stargarder Eisen¬ 
bahnlinie unter folgenden 2 Bedingungen in Aussicht gestellt. 

'(Folgt der Wortlaut der Bedingungen). 
Außerdem ist es Wunsch der städtischen Behörden eine Verbindung, min¬ 

destens für die Fußpassage, zwischen der Silberwiefe und der Oberwiek auf der 
Behufs der Eisenbahn über die Oder neu zu erbauenden Brücke zu erlangen, und 
den oben gedachten Festungsgraben (der Pladdereie) schiffbar zu machen, damit 
durch denselben größere Schiffe durch legen können. Bei diesem letztern Project 
hat die Eisenbahn-Gesellschaft ein wesentliches Interesse, indem, falls dieser Gräben 
schiffbar wird, es keines Durchlasses in der über den Parnitzstrom zu erbauenden 
Eisenbahnbrücke bedarf., 

Der Magistrat und das Eisenbahn-Directorium haben deshalb die unter¬ 
zeichneten Commissarien ernannt, um gemeinschaftlich eine Vereinigung zu be¬ 
wirken, wie die obigen Einrichtungen (falls das Königl. KriegZ-Ministerium da¬ 
rauf bestehen sollte) auszuführen, und dabei die gegenseitigen Interessen in die 
richtige Ausgleichung zu bringen fein würden. 

Nachdem die Commissarien aä iwo in einer Reihe von Conferenzen über 
diese Gegenstände verhandelt hat, und mancherlei Ermittelungen und Kostenan-
schlage vorgelegt und geprüft sind, trat sie heute zusammen, um das Ergebniß 
ihrer Berathüngen in dem gegenwärtigen Protokoll niederzulegen. 

H.. Passage auf der Eifenbahnbrücke über die Oder zwischen der Oberwiek 
und der Silberwiefe für Fußgänger. 

Die Eisenbahn-Gesellschaft gestattet, daß die Stadt auf dieser Brücke, auf 
städtische Kosten, eine Fußpassage mittelst des erforderlichen Bohlenbelags und 
Geländers einrichtet. Die Brücke, wie dieselbe für den Eisenbahn-Betrieb von 
der Gesellschaft auf deren Kosten angelegt wird, hat zu dieser Fußpassage die er¬ 
forderliche Breite, welche auf 6 Fuß angenommen ist. Eine Passage für Fuhr¬ 
werk und Reiter kann jedoch, wegen der Gemeingefährlichkeit und wegen dazu 
mangelnder Breite der Brücke nicht eingerichtet werden. 

L. Terrain-Überlassung auf der Südspitze der Silberwiese zum Bau eines 
Festungswerks. . 

Die Eisenbahn-Gesellschaft baut gegenwärtig ihre Bahn (nach Stargard) 
nach den rayongefetzlichen Vorschriften; in ihrem Interesse ist daher das, mil i-
tairischer Seits für nothwendig erachtete, Festungswerk nicht erforderlich, lehnt 
daher jeden Zuschuß zu dem vom Militair-Fiskus gestellten Preise von M > Thlr. 
pro Mg. ab, und überläßt es der Stadt, eine angemessene Erhöhung dieses 
Preises selbst bei dem Kriegs-Ministerium durchzusetzen. *) 

0. Schiffbarmachung des Festungsgrabens (Pladdereie) vor der Silber¬ 
wiese. 

I n dem beiliegenden vier Prosilzeichnungen und Plane ist die Breite, welche 
dieser Graben nach der Bestimmung des Kriegs-Ministeriums erhalten soll, so 

*) ^ denr Anschreiben an das Directorium vom 20. März 1844 hatte Magistrat ange¬ 
fragt, ob dasselbe geneigt sein werde, zur Erfüllung des Selbstkostenpreises von 650 Thlr. 
pro Mg. aus den Mitteln der Gesellschaft 500 Thlr. pro Mg., bei einer Fläche von ca. 8 Mg. 
zuzuschießen. 
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wie die Prosilzeichnungen seiner Vertiefung näher angegeben. Danach erhält der 
Graben auf 40 Fuß Breite in seiner ganzen Länge eine Tiefe von 14, Fuß unter 
dem 0 Punkte des Oderpegels, so daß 2 größte beladene Schiffe sich neben ein¬ 
ander ausweichen können. Die Kosten dieser Verbreiterung und Ver tWng sind 
zu Thlr. 25.024. 13 Sgr. veranschlagt. > 

Die Ausführung der Schiffbarmachung übernimmt die Eisenbahn-Gesellschaft 
auf ihre Kosten. Die Stadt zahlt jedoch dazu einen Geldbeitrag von Thlr. 
6044. 4. 6 Pf. Dies ist nämlich diejenige Summe, welche zu einer Vertiefung 
bis auf nur 4 Fuß unter dem 0 Punkte erforderlich sein würde. Hierbei ist 
jedoch noch zu bemerken, daß in dem Anschlage angenommen ist, die Erde aus 
dem Graben müsse auf der Silberwiese abgelagert werden. Sollte jedoch diese 
Erde auf der Mascheschen Besitzung zunächst des Grabens abgelagert werden 
können, so vermindert sich dadurch der Anschlagpreis um 12 Gr. pro Schtr. 
(wegen des ersparten weitern Erdtransports). Es würde daher für diesen Fall, 
nach Verhältnis des etwa bei Masche abgelagerten Quantums Erde, die W -
schlagssumme sich um 12 Sgr. pro Schtr. vermindern, und der Geldbeitrag, der 
von der Stadt übernommen ist, verhältnißmäßig verringert werden. M e hoch 
sich dann der Beitrag der Stadt stellen würde, bleibt seiner Zeit einer besoMern 
gegenseitigen Berechnung vorbehalten. ' 

Die künftige Aufraümung des Festungsgrabens bis zu der vorgedachten Tiefe 
von 14 Fuß unter 0 des Pegels, so wie die mit der Aufraümung integrirend 
in Verbindung stehende Unterhaltung der Contrescarpen-Böschung übernimmt die 
Stadt zu ^ , die Eisenbahn-Gesellschaft zu ^ der Kosten. Die EisenhahN'Ge-
sellschaft führt die jedes M a l erforderlichen Arbeiten aus, und die Stadt erstattet 
derselben ^ der nachgewiesenen Kosten als Geldbeitrag. 

v . Brücke über den Festungsgraben (Pladdereie). 
Die schon jetzt in Folge des mit 2c. Masche geschlossenen Contracts der Stadt 

zugehörige Brücke über den Festungsgraben nach der Silberwiese wird von der 
Stadt in einer Breite von 30 Fuß neu gebaut, und mit einem entsprechenden 
Durchlaß für Schiffe (entweder Zugklappen, oder Dreh- oder Schiebevorrichtung) 
versehen. Dieser Durchlaß ist allein wegen der Schiffbarmachung des Grabens, 
mithin im Interesse der Eisenbahn-Gesellschaft nothwendig. Die letztere erstattet 
daher der.Stadt die Kosten der Anlegung und der bleibenden Unterhaltung dieses 
Durchlasses. 

Um diese Kosten w huauto zu berechnen war von dem Baumeister Arndt 
die beiliegende Zeichnung der Zugbrücke, sowie die beiden anliegenden Anschläge 
angefertigt. Nach dem zweiten dieser Anschläge sind die Kosten der Anlegung 
der doppelten Zugklappen nebst Portalen auf 925 Thlr. angenommen. Der Stadt¬ 
baumeister hat jedoch gegen diese Zeichnung und Anschlag mehrere Erinnerungen 
gemacht, eine solidere Construction verlangt, und die Anlagekosten um 750 Thlr. 
höher, also auf 1675 Thlr. veranschlagt. Um nun bei dieser differenten Berech¬ 
nung der Sachverständigen keinem Interesse zu nahe zu treten, soll, nach erfolgtem 
Neubau der Brücke, der w i r k l i che Kostenbetrag des Brückendurchlasses ermittelt 
werden. M i t Zugrundelegung dieses wirklichen Kostenbetrages soll sodann nach 
der, von der Staätsregierung für dergleichen Berechnungen vorgeschriebenen Eyel-
weinschm Formel die j ä h r l i c h e Ren te berechnet werden, welche als Äquivalent 
für das erste Anlage-Kapital und dessen Erneuerung nach einem bestimmten Zeit-

58* 
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verlauf (Dauer der Anlage) gilt. Für diese Formel soll die Dauerzeit auf 
20 Jahre (Kremser wollte 18, Arndt 25 Jahre), und der Zinsfuß auf 4 Prct. 
angenommen werden. Als Ersatz dafür, daß die Stadt die erste Anlegung und 
die bleiMlde Unterhaltung des Brückendurchlasses übernimmt, zahlt die Eisen¬ 
bahn-Gesellschaft der Stadt eine jährliche Rente, welche besteht: — 

1) aus dem nach der vorstehend bestimmten Eyelweinschen Formel zu be¬ 
rechnenden Betrage für das Anlagekapital und dessen Erneuerung; 

2) außerdem aus einem Zuschlage von 3 Prct. des ersten Anlagekapitals, 
als Äquivalent der laufenden Unterhaltungskosten. Die hiernach zu berechnende 
Rente kann die Eisenbahn-Gesellschaft beliebig gegen Zahlung des 25fachen Kapi¬ 
talbetrages ablösen. 

Die Kosten, welche dadurch erwachsen, daß der Brückendurchlaß künftig zu 
bestimmten Zeiten für durchlegende Schiffe geö f fne t werden muß, fallen der 
Eisenbahn-Gesellschaft zur Last. Eine nähere Vereinbarung darüber mit der 
Vtadt bleibt indessen bis dahin vorbehalten, daß die Brücke fertig sein und sich 
hversehen lassen wird, wie oft die Öffnung der Brücke für den Schiffsverkehr 
Statt finden muß. 

N. Eisenbahn-Brücke über den Parnitzstrom. 
Wird durch die Schiffbarmachung des Festungsgrabens (Pladdereie) die 

Parnitz von dieser Seite für große und beladene Schiffe zugänglich, so willigt 
die Stadt darin, daß die Eisenbahnbrücke über die Parnitz ohne. Zug und Durch¬ 
laß angelegt wird. 

Die unterzeichneten Commissarien vereinigen sich in dem Wunsche, daß dieses 
Übereinkommen nunmehr von den städtischen Behörden und von dem Eisenbahn-
Directorium g e n e h m i g t werden möge. Sie stellen deshalb anHeim — 

1) Dieses Protokoll dem Magistrate und der S t a d t v e r o r d n e t e n - V e r ¬ 
s a m m l u n g zur Erklärung vorzulegen^; und 

2) Abschrift desselben dem Eisenbahn-Directorium zur Erklärung über den 
Inhal t mitzutheilen. 

V. G. U. 
Die Commissarien des Magistrats: 

Winkler. Kremser. Pitzschky. 
Die Commissarien der Verlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft: 

Witte. Kutscher. Zenke. Arndt. 
Der Inha l t des vorstehenden Protokolls war Gegenstand des Vortrags und 

der Berathung in der Magistrats-Sitzung am 14^ September 1844. Das Colle-
gium war mit dem Inhalte des Protokolls, soweit es dabei auf Regulirung des 
Verhältnisses zwischen Stadt und Eisenbahn-Gesellschaft ankömmt, einverstanden. Was 
die projectirte Veränderung des Festungsgrabens Pladdereie betrifft, so wurde vor¬ 
ausgesetzt, daß der Plan sich auf eine Rücksprache mit dem Ingenieur vom Platz, 
Major Voethcke, gründe, und also von Seiten der Militair-Behörde keine Erin¬ 
nerungen weiter zu erwarten seien. Außerdem aber setzte die Ausführung die 
Zustimmung des Kahnbauers Masche voraus, da die Graben-Linie das Gebiet des 
Masche an 2 Stellen schneidet, und an einer Stelle sogar eine Fläche, auf der 
ein Gebäude steht. Magistrat glaubte: die Regulirung werde sich in der Art 
machen lassen, daß Masche als Entschädigung das durch die qu. Linie ausge¬ 
sonderte und bisher zum Festungs-Gebiet gehörige Terrain Annehme, eine Dis-
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Position, der die Festungs-Vehörde die Genehmigung wol nicht versagen werde. 
Magistrat war nun der Meinung, daß dieser Punkt vorweg erst geordnet werde, 
weil, wenn mit dem 2c. Masche kein Abkommen zu Stände Mme, nur übrig 
bliebe, mit der Militair-Vehörde zu verhandeln, um eine Modiftkation der 
Graben-Einrichtung zu erlangen. Stadtrath Winkler wurde daher veranlaßt, 
unter Zuziehung des Stadtbaumeisters Kremser mit dem Kahnbauer Mart in 
Masche zu verhandeln. Rücksichtlich der von dem Kriegs-Ministerium aufge¬ 
stellten Bedingungen vereinigte sich der Magistrat dahin, die Verhandlungen 
wieder aufzunehmen, um die Modifikation zweier Punkte, nämlich — 9.) wegen 
des Preises für die 7—8 Mg. zum Festungswerk, und b) wegen den Dispo¬ 
sitions-Beschränkungen in Rücksicht des übrigen ca. 13 Mg. betragenden Landes 
außerhalb der Eisenbahnlinie zu erlangen. I n beiderlei Beziehungen war, nach 
dem Urtheil des Magistrats, für die Pretensionen der Staats-Behörde ganz und 
gar kein vernünftiger Grund zu finden, namentlich gar nicht abzusehen, weshalb 
die au. 13 Mg. nicht bebaut werden sollen. Früher war von einer solchen Ein¬ 
schränkung auch gar nicht die Rede gewesen. 

Stadtrath Winkler hatte den Kahnbauer Mart in Masche zum 24. September 
aufs Rathhaus eingeladen, um die Sache, soweit sie ihn betraf, zu besprechen. 
Masche benachrichtigte indessen den :c. Winkler Tages vorher in einem von ihm 
selbst geschriebenen, ziemlich confus abgefaßten Billet — alle früheren Eingaben 
hatte er von kundiger Hand schreiben lassen — „daß er nicht erscheinen werde 
und sich auf weitere Verhandlungen wegen Aushebung des Grabens nicht ein¬ 
lasse". Auf besondere Einladung des Ober-Bürgermeisters war jedoch Masche's 
Schwiegersohn,, der Kaufmann Pol l , im Termine erschienen, und aus dessen 
Äußerungen ging hervor, daß dem im Protokoll vom 9. September getroffenen 
Abkommen mit der Eisenbahn-Gesellschaft nicht beigestimmt, vielmehr aus Rück¬ 
sichten des jetzigen und künftigen Schissfahrts-Verkehrs im Parnitzstrome für noth-
wendig gehalten werde, die Eisenbahnbrücke über diesem Strom mit einem Durch¬ 
laß zu versehen; — und 2) daß sein Schwiegervater sich nur dann über Ab¬ 
tretungen zur Verbreiterung des Festungsgrabens Pladdereie einigen werde, wenn 
der Consens zur Bebauung der Silberwiefe gegeben und dieser nicht anders, als 
mit Einwilligung de« geforderten Breite zu erreichen gewesen sei, welche, bei¬ 
läufig bemerkt, vom Comparenten mit 10 Ruthen zu ausgedehnt erachtet wurde. 

Unter diesen Umständen mußte der Magistrat der Königl. Commandantur 
unterm 30. September 1844 die Anzeige machen, daß — weil in den bestehenden 
Gesetzen kein Anhalt, den Kahnbauer Masche zur Abtretung des in Anspruch ge¬ 
nommenen Terrains zu zwingen — nachdem man nach jahrelangen und mühe-

, vollen Verhandlungen dem Ziele nahe zu sein glaubte, der Fall einzutreten scheine, 
auf das Project der Bebauung der S i l b e r w i e s e Ve rz i ch t le is ten zu 
müssen, wenn nicht möglich sein sollte, die Verbreiterung der Pladdereie und 
deren Schiffbarmachung auszuführen, ohne die Gränzen des dem 2c. Masche ge¬ 
hörigen Grundstücks zu berühren. Der Magistrat war der Ansicht, daß dies 
thunlich sei, wenn der Graben nicht erweitert, oder auf eine Breite von 60 Fuß 
beschränkt bleibe. Diesem dürfte in fortifikatorischer Hinsicht nichts entgegen¬ 
stehen, auch sei es früher wol nicht Absicht des Kriegs-Ministeriums gewesen, 
ein Mehreres von der Stadt zu verlangen. Die wegen der vom Magistrat nach¬ 
gesuchten Bebauung der Silberwiese geschwebten Verhandlungen lieferten den Be-
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Weis, daß die Verbreiterung des Grabens nicht von den Militair-Behöroen zum 
Beding gemacht, sondern als eine V e r g ü n s t i g u n g f ü r die S t a d t , Behufs 
eventueller Schiffbarmachung desselben, nachgesucht, und als solche bewilligt wor¬ 
den sei. Nämlich in dem, nach hierorts vorauf gegangener Verhandlung, dieferhalb 
erstatteten Bericht des Ingenieurs vom Platz vom 1. December 1840 sei gesagt 
worden, daß eine Vertiefung (nicht Verbreiterung, die auch nicht in der Situations¬ 
karte und Berechnung aufgenommen sei), des FestungsgrabenH gewünscht werde 
und bemerkt, daß gegen die Bewilligung dieses Wunsches in fortisikatorischer Hin¬ 
sicht nichts zu erinnern sein würde. Damit übereinstimmend ist die Erklärung 
des Festungs-Inspecteurs vom 24. December 1840, und in dem Nescript des 
Allgemeinen Kriegs-Departements vom 15. Januar 1841 ist unter 2 diese Ver¬ 
tiefung und Verbreiterung unter Angabe des dazu erforderlichen Terrains gleich¬ 
falls als eine nachgesuchte wohl zu gewährende Bewilligung aufgeführt. Nun 
aber erfolgte ganz unerwartet auf den Magistrats-Bericht vom 20. März 1844, 
worin bemerkt wurde, daß die Änderung des Grabens im Interesse der Stadt nicht 
dringlich sei und eventuell die Breite festzustellen gebeten wurde, die Bestimmung 
des Kriegsministers vom 10. Apri l 1844, daß die Verbreiterung fortifikatorisch noth-
wendig und die Breite des Grabens auf 120 Fuß festgesetzt fei. Magistrat 
glaubt, daß bei Bestimmung dieser Breite doch seine frühere Absicht maßgebend 
gewesen, und bittet, da die Ausführung solcher Breite durch Masche's Widerstand 
für die Stadt unthunlich wiro> und daran das ganze, sonst zur Ausführung 
reife und für die Stadt, ja für allgemeine Staats-Bedürfnisse so dringliche Pro-
ject scheitern würde — 1) abgesehen davon, ob der Graben zur Durchfahrt von 
Seeschiffen verwendet werde, oder nicht, dessen nothwendige Breite auf 60 Fuß 
und dem entsprechend v o r der Courtine festzustellen; 2) der Stadt die Berech¬ 
tigung zu ertheilen, nach ihrem Bedarf ihn bis 120 Fuß verbreitern zu können; 
— in beiden Fällen unter Feststellung der sonst bedingten Breite der Esplanade, 
Unterhaltung der Brücke, Contrescarpe, u. s. w. 

Gleichzeitig mit dieser Vorstellung an die Königl. Commandantur benach¬ 
richtigte der Magistrat das Direktorium der Eisenbahn-Gesellschaft von der Lage 
der Sache, mit dem Bemerken, daß unter den obwaltenden Umständen die finale 
Regulirung der in dem Protokoll vom 9. September 184^ besprochenen Punkte 
vorläufig ausgesetzt bleiben müsse. 

Die Commandantur (General-Lieutenant v. Pfuel) konnte auf den Antrag 
des Magistrats selbständig nicht Verfügung treffen. Sie mußte nach Berlin be¬ 
richten. Der Bescheid des Allgemeinen Kriegs-Departements ließ indessen länger 
auf sich warten, als gewöhnlich. 

Mittlerweile hatten sich in der Stadt feltsame Gerüchte verbreitet. Diese 
Gerüchte, ein Gegenstand lebhafter Unterhaltung und Discussiön an der „Erbaren 
Tafelrunde" der vielen Gambrinus-Stätten iutra, et sxtra moWia, fanden, wie 
leicht erklärlich auch ihren Weg in die Stadtverordneten-Versammlung, dort 
ihren Wiederhall und in der Sitzung vom 19. December 1844 einen Ausdruck 
eifersüchtigen Mißbehagens über anscheinende Verletzung ihrer souverainen Ge¬ 
walt in dem Beschluß über die Vorlage Nr. 18, der also lautete: — 

„Da uns ein Rescript des Herrn Finanzministers bekannt geworden ist, wo¬ 
nach eine Vereinbarung zwischen dem Magistrat und der Eisenbahn-Gesellschaft 
wegen Überbrückung der Parnitz getroffen sein soll, so soll der Königl. Regierung 
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das Gesuch vorgelegt werden, daß sie dem Mqgistrate die Anweisung mittheilen 
möge, ein Abkommen wegen Schiffbarmachung des der 
Eisenbahn-Gesellschaft nicht ohne unsere Zuziehung abzuschließen und uns von 
dem Project schleunigst in Kenntniß zu fetzen". — Also Beschwerde sollte geführt 
werden bei der Aufsichtsbehörde; die Königl. Regierung sollte gebeten werden, den 
Magistrat anzuweisen, wie derselbe die Verwaltung der städtischen Angelegenheiten 
zu handhaben habe! Wiewol der Magistrat sich herbeiließ, den Stadtverordneten 
in einer eben so ausführlichen als gründlichen Auseinanderfetzüng vom 38. De-
cember 1844 klar zu machen, wie die Sache zur Zeit liege,, was kaum nöthig 
gewesen wäre, da aus den eigenen Acten des berathenden Collegiums der s M -
tischen Vertreter hervorging, daß die Versammlung durch Mittheilungen des Ma¬ 
gistrats stets auf dem Laufenden gehatten worden war, woraus schon aufs 
Deutlichste hervorgehe, daß es nicht in der Absicht des Magistrats gelegen habe, 
bei der endgültigen Regelung der schwebenden Angelegenheit die Mitwirkung der 
Stadtverordneten auszuschließen, was ja auch verfassungsmäßig, nach dem Wort¬ 
laut der Städteordnung, rein unmöglich sei; dennoch wurde in der Sitzung der 
Stadtverordneten vom 9. Januar 1845, in welcher jene Auseinandersetzung zum 
Vortrag gekommen war, als Antwort auf dieselbe, der nachstehende Beschluß 
gesaßt: — 

„Wenn die Versammlung schon im August v. I . und später gegen eine feste 
Überbrückung der Parnitz überhaupt protestirte, daß die Schiffbarmachung des 
Feftungsgrabens jene (für die Stargarder Eisenbahn) aufgehobene Passage nie 
ersetzen könne, der Magistrat dessen ungeachtet die Verhandlungen auf Grund 
jenes Projects mit der Eisenbahn-Gesellschaft fortsetzte, ohne uns bis zum No¬ 
vember Nachricht davon zu geben, und ohne uns etwas Specielles darüber mit-
zutheilen, — wenn wir ferner schon so oft erfahren hatten, wie wenig die Effen-
bahn-Gesellschaft auf fremdes Recht und Vigenthum Rücksicht nimmt, und wenn 
endlich die ängstliche Spannung, in welcher wir uns dieser Angelegenheit wegen 
schon lange befanden, noch durch ein Rescript des Finanzministers an hiesige 
Bürger, in welchem derselbe von dieser Sache wie von einer zwischen Magistrat 
und Eisenbahn-Gesellschaft abgemachten Angelegenheit spricht, — so dürften die 
Schritte der Versammlung bei der Königl. Regierung wol hinreichend m o t i v i r t 
erscheinen, und dadurch dem Ansehen derselben bei der hohen Aufsichts-Behörde gewiß 
nichts vergeben worden sein*). Da wir übrigens aus den jetzigen Mittei lungen 
ersehen, daß der Stadt durch das Project dauernde Belastungen erwachsen 
sollen, so werden wir uns um so weniger geneigt finden lassen können, darauf 
einzugehen". 

Der Magistrat schrieb diesen Beschluß lediglich zu den Acten, und zwar mit 
Recht, um die Spalte, die sich zwischen ihm und den Stadtverordneten zu öffnen 
schien, nicht zu einer unübersteiglichen Kluft ausdehnen zu lassen. Was für 
eine Bewandniß es mit dem „Rescript des Finanzministers", auf das von den 
Stadtverorhneten ein Accent gelegt wurde, gehabt hat, ist nicht aufgeklärt worden. 

*) Der Magistrat hatte nämlich in seiner Vorlage vom 28. December 1844 die Schlüß-
bemerkung einfließen, daß, weil die Stadtverordneten nicht auf dem richtigen Standpunkte der 
Thatsachen stehend, auf den sich zu stellen, sie verabsäumt, dies bei einer Beschwerde ,>dem 
eignen Ansehen der Versammlung in den Augen der Königl. Regierung nichts weniger als 
vortheilhaft sein könne". 
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Um zur Sache zurückzukehren, so ist zunächst des nachstehenden Ministerial-Er-
lasses in seinem Wortlaute zu gedenken. 

„Aus dem mit dem gefälligen Schreiben vom 11. November cr. hier einge¬ 
gangenen, anliegend zurück erfolgenden Antrage des dortigen Magistrats vom 
26. October cr. ist ersehen worden, daß in der für die diesseitige Befürwortung 
der Bebauung der Silberwiese gestellten Bedingungen eine Änderung der Graben¬ 
breite vor der Front 1—2 der Laftadie-Befestigung von 10 Ruthen auf 5 Ruthen 
aus dem Grunde gewünscht wird, weil eine Einigung mit dem Kahnbauer 
Masche, als dem Besitzer des zu der größern Breite erforderlichen Terrains nicht 
hat erreicht werden können. 

„Wenn der ;c. Masche sich so wenig bereit zeigt, den vorgelegten Bebauungs-
Plan zu unterstützen, so wird letzterer dahin abzuändern sein, daß dessen Grundstück 
den bisherigen Beschränkungen unterworfen bleibt und die Gewährung des An¬ 
trages, die Bebauung theilweise auch auf das ihm gehörige Grundstück ausdehnen 
zu dürfen, von seiner Bereitwilligkeit zur Terrain Abtretung Behufs Verbreite¬ 
rung des Grabens abhängig gemacht werde. 

„Die Verminderung der Grabenbreite kann aber nur so weit nachgegeben 
werden, als die Gränze des Fortifikations-Terrains reicht, wobei die Richtung 
der Contrescarpe (ohne Rondengang) nicht parallel mit den Saillants-Fa<M ge¬ 
führt zu werden braucht. Für das Graben-Profil wird eine 9 Fuß breite Bärme 
an der Mcarpe zum Schutz gegen Unterspülung des Wallfußes, eine I^füßige 
Anlage für die Böschungen als erforderlich anzusehen sein. Sollte hierbei, wenn 
die Vertiefung 12—14 Fuß unter 0 des Pegels beabsichtigt wird, die vorhandene 
Breite des Fortiftkations-Terrains an der schmälsten Stelle nicht ausreichen, so 
muß die Erdböschung der Contrescarpe durch ein Bohlwerk ersetzt werden, dessen 
Bau und Unterhaltung die Stadt nebst der Eisenbahn-Gesellschaft zu übernehmen 
hat, da im fortisikatorischen Interesse die Tiefe des Grabens von 6 Fuß unter 0 
des Pegels genügt. 

„Die Königl. Commandantur ersuchen wir ergebenst, dem Magistrate hiervon die 
weitere Eröffnung zugehen zu lassen. 

Berl in, den 20. December 1844. 
Kriegs-Ministerium. Allgemeines Kriegs-Departement. 

v. Revher. v. Wangenbein:. 
An 

die Königliche Commandantur zu Stettin. 
General-Lieutenant v. Pfuel, erster Commandant der Festung, kam dem zu¬ 

letzt erwähnten Auftrage des Ministeriums am 31. December nach, indem er in 
seinem Anschreiben bemerkte: Durch einen später« Antrag des Eisenbahn-
Directoriums in Betreff der Schiffbarmachung des Festungsgrabens, worüber die 
Beschlüsse des Königl. Allgemeinen Kriegs - Departements aber noch erwartet 
würden, werde diese Angelegenheit einen ganz andern Charakter gewinnen, wes¬ 
halb das Weitere hierin bis zum Eingange derselben auszusetzen sein dürfte. 
Dagegen hielt es der General unter allen Umständen für angemessen, dem 
«. Masche die von dem Königl. Kriegs-Ministerium in Bezug auf sein Grund¬ 
stück getroffene Bestimmung des fördersamsten zu insinuiren. Dies geschah durch 
die Verfügung des Magistrats vom 11. Januar 1845, nachdem Minisierial-Re-
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script und Commandantur-Schreiben den Stadtverordneten — zu deren Be¬ 
ruhigung! mitgetheilt worden war, die davon in derselben Sitzung Kenntniß 
nahmen, in welcher sie den oben eingeschalteten Beschluß faßten, der also anfängt: 
„Wenn die Versammlung" — scherzweise die Mode nachahmend, welche das 
römische Priesterthum christlichen Glaubens den Erlassen seines unfehlbaren Gott-
Menschen auf Petri-Stuhl für alle Zeiten aufgedrängt hat; für alle Zeiten? 

Der Magistrat erstattete nun dem Königl. Kriegsministerium, unmittelbar Be¬ 
richt ab, den wir seiner Wichtigkeit wegen dem Wortlaute nach einschalten. 

„E in Königliches Hohes Kriegs-Ministerium hat in der hohen Verfügung 
vom 10. Apr i l pr. uns diejenigen Bedingungen mitgetheilt, unter denen Hoch-
oasselbe Sich bereit finde, die Aufhebung der rayongesetzlichen Beschränkungen auf 
der Silberwiese, soweit solche städtisches Eigmthum ist, bei des Königs Majestät 
zu befürworten. 

„Nachdem wir Behufs Erledigung dieser Bedingungen mit der Eisenbahn-
Gesellschaft in Communication getreten sind, geben wir unsere Erklärung über 
die 3 gestellten Bedingungen nunmehr nachstehend ab. 

1. „Die Verbreiterung und Vertiefung des Festungsgrabens vor der Fronte 
1 und 2 bis auf 6 Fuß unter dem niedrigsten Sommer-Wasserstande werden 
wir ausführen, falls dieser Gegenstand sich durch die von der Eisenbahn-Gesellschaft 
inzwischen beabsichtigten Schiffbarmachuug des Festungsgrabens nicht anderweit 
reguliren sollte. 

„Was die künftige Breite dieses Grabens betrifft, so hat der Kahnbauer 
Masche es beharrlich abgelehnt, dazu Terrain von seinen Grundstücken herzugeben. 
I n Verfolg des uns von der Königl. Commandantur mitgetheilten hohen Erlasses 
vom 20. December pr. haben wir an den ?c. Masche die in. Abschrift beiliegende 
Verfügung vom 44. d. M . erlassen. Die darin dem 2c. Masche gestellte Frist 
(von 3 Tagen) ist jedoch verflossen, ohne daß derselbe eine Erklärung abgegeben 
hat. Hiernach wird nicht die in dem hohen Rescripte vom 10. Apri l pr. ange¬ 
gebene Breite von resp. 10 und.18 Ruthen, sondern die in dem Erlaß an die 
Königl. Commandantur vom 24. v. M. bezeichnete mindere Breite zur Aus» 
führung kommen können. Dieser Punkt dürfte mithin geordnet sein. 

2. „Zu der Vergütigung für dasjenige Terrain von ca. 7 Mg., welches auf 
der Südspitze der Silberwiese für das künftige Festungswerk in Anspruch ge¬ 
nommen wird, hat die Eisenbahn-Gesellschaft die Zahlung eines Beitrages, und 
auch wohl begründet, entschieden abgelehnt. Die Gründe, weshalb wir dennoch 
eine Vergnügung von 650 Thlr. pro Mg. als den billigsten Preis, den wir selbst 
darauf verwendet haben, erachten, bestehen darin — 

,,a) daß der Mg. vor der Aufhöhung des Terrains, als Wiese, einen Werth 
von allermindestens 150 Thlr. hatte; 

,,d) daß für die aufgebrachte Erde von uns an die Eisenbahn-Gesellschaft 
500 Thlr. pro Mg. b a a r bezah l t worden sind; 

„0) daß diese aufgebrächte Erde dem anzulegenden Festungswerke' unmittelbar 
zu Gute kommt, und daß diese Erde, falls sie nicht bereits vorhanden wäre, bei 
Anlegung des Festungswerks mit bedeutend höheren Kosten vom Mil i tair-Fis-
kus selbst herbeigeschafft werden müßte. Denn die Kosten des Erdtransporls vom 
Sackschen Garten in der Oberwiek bis zur Silberwiese haben effective 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. , 59 
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Thlr. 1. 41. 1 0 ^ Pf. pr. Schtr. betragen, wovon wir, zufolge des mit der Eisen¬ 
bahn-Gesellschaft geschlossenen Vertrages, nur 18 Sgr. pro Schtr. bezahlt, den 
Überrest der Kosten aber die Eisenbahn-Gesellschaft selbst getragen hat. 

„Wenn nun der Nutzungswerth des Terrains selbst unter den jetzigen rayon¬ 
gesetzlichen Beschränkungen ein bei weitem höherer ist, indem wir jetzt bereits 
12 /̂2 Sgr. pro Quadratruthe, 75 Thlr. pro Morgen jährliche Pacht erhalten, 
und dieses einen Kapitalwerth von 1875 Thlr.. repräsentirt, so glauben wir 
Einem Königlichen hohen Kriegs-Ministerium die Überzeugung gewährt zu haben, 
daß die Stadt bei einem Überlassungspreise von 650 Thlr. pro Mg. bereits ein 
Opfer von ca. 8000 Thlr. bringt. 

„Sollte Hochdasselbe nach Berücksichtigung dieser Umstände dennoch die frühere 
Preisbestimmung festhalten, so bitten wir unterthänigst: 

die von uns für unsere Forderung von 650 Thlr. angeführten Gründe Sr . 
Majestät dem Könige vorzutragen 

und unterwerfen wir uns alsdann derjenigen Preisbestimmung, welche des Königs 
Majestät Allerhöchstselbst festsetzen werden. Hiernach dürfte auch dieser Punkt be¬ 
seitigt sein. 

„3. Die dritte in dem hohen Rescript vom 10. Apri l pr. aufgestellte Be¬ 
dingung ist — „daß die außerhalb des Eisenbahndammes gelegene Spitze der 
Silberwiese von jedem Bauwerke frei bleiben müsse und nur zu Holz-, Zimmer-
und Abladeplätzen benutzt werden dürfe." — I n der urspringlichen Bewilligung 
war das Nichtbauen nur auf die aä 2 angeregte Fläche von ca. 7 Mg. beschränkt, 

, die jetzige Bedingung hat ihren Grund unzweifelhaft in der frühern Absicht der 
Eisenbahn-Gesellschaft, mit einem Grddamme über die Silberwiese zu gehen! Sie 
dürfte ihre Erledigung nunmehr dadurch gefunden haben daß inzwischen die 
Eisenbahn aus einem P f a h l w e r k über die Silberwiefe geführt ist. Wi r be¬ 
scheiden uns, daß wir fortiftkatorische Rücksichten nicht gründlich zu beurtheilen 
vermögen. Es dürfte aber, nach unserer unvorgreiflichen Ansicht, kein militärisches 
Interesse obwalten, jetzt noch die auf Pfahlwerk gebaute Eisenbahn als Gränz-
linie der Bebauung festzuhalten, und den dahinter belegenen Theil der Silberwiese 
von ca. 20 Mg. Flächeninhalt frei zu halten. ^)Denn, wenn es früher zulässig 
erachtet wurde, die Stelle selbst, welche jetzt die Eisenbahnbrücke einnimmt, mit 
massiven Gebäuden zu besetzen, — und dahinter mit dieser bis zudem qu. 7 Mg. 
Platze fortzufahren, so muß es aus noch weniger fortifikatorischem Interesse entgegen 
erscheinen, hinter der Pfahlbrücke Baulichkeiten auszuführen. Wir vermuthen des¬ 
halb hier ein leicht zu beseitigendes Hinderniß und bitten deshalb zur frühern Be¬ 
willigung geneigtest zurückzukehren. 

„Die Angelegenheit dürfte nunmehr fpruchreif sein. Wir vertrauen, bei der 
großen und folgenreichen Wichtigkeit, welche die Sache für unsere Stadt hat, 
dem geneigten Wohlwollen Eines Königlichen Hohen Kriegs-Ministeriums, daß, 
unerachtet der obwaltenden Collision der Militair-Interessen, unseren durch die 
Verhältnisse unserer Stadt bedingten Wünschen die Unterstützung Eines Königl. 
Hohen Ministeriums nicht fehlen wird. Unsere Stadt befindet sich im Zustande 

*) I n der ursprünglichen Fassung des Berichts hieß es von hier an: „Eventualiter unter¬ 
werfen wir uns auch hinsichtlich dieser Frage der Allerhöchsten Entscheidung Sr. Majestät". 
Bei Revision des Concepts strich der Dirigirende Ober-Bürgermeister diese Stelle, und ersetzte 
sie dnrch die obigen Zeilen. 
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eines erfreulichen Aufblühens; Bevölkerung und Verkehr nehmen von Jahr zu 
Jahr mit raschen Schritten zu, die vorhandenen durch die Festungswerke und 
Rayongesetze beschränkten Räumlichkeiten reichen für das steigende Bedürfmß nach 
allen Seiten nicht mehr aus; es sind daher zugleich Interessen des Staats, die 
durch Gewährung der den Handel und Verkehr mangelnden Räumlichkeiten be¬ 
fördert und gehoben werden. I n : gerechten Vertrauen, daß Ein Hohes Ministerium 
diese Lage der Verhältnisse kennt und würdigt, bitten wir unterthänigst 

die Aufhebung der rayongesetzlichen Beschränkungen für den städtischen 
T h e i l der S i l b e r w i e s e bei des Königs Majestät zu erbitten. 

Ob und in welcher Art und unter welchen Bedingungen eine gleiche Begünstigung 
für den dem Kahnbauer Masche zugehörigen Theil der Silberwiese schon jetzt zu 
beantragen sei, unterstellen wir dem höhern Ermessen Eines Hohen Ministeriums. 

. Stettin, den 25. Januar 1845. 
Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath. 

An Masche. Pitzschky. 
Ein Königliches Hohes Kriegs-Ministerium zu 

Berlin. Unterthänigfier Bericht des Ma¬ 
gistrats, betreffend die Bebauung der Silber¬ 
wiese. 
I n Befolgung der Anordnung des Ober-Präsidenten, die Aufsichtsbehörde über 

den Verlauf der Unterhandlungen auf dem Laufenden zu halten, reichte der 
Magistrat eine Abschrift des vorstehenden Berichts, sowie des an die Cömmandan-
tür erlassenen Ministerial-Rescripts vom 20. December 1844 bei der Königl- Re¬ 
gierung mit der Bitte ein für die Sache in geeignetem Wege Befürwortung und 
Mitwirkung eintreten zu lassen. 

I m folgenden Monate befand sich der Oberbürgermeister Masche in Berl in, 
ob wiederum an der Spitze einer Deputation der städtischen Behörden, ist aus den 
Acten nicht ersichtlich. Er richtete von daher unterm 26. Februar 1845 eine L,6-
latio aä Nazigt intuN, worin er mittheilte, daß nach der Audienz bei dem Kriegs-
minifter v. Boyen, und den Mitgliedern des Allgemeinen Kriegs-Departements, 
v. Reyher und v. Wangenheim, die Angelegenheit mit der Silberwiese jetzt mög¬ 
lichst nach Wunsch beendigt sein dürfte. Der Punkt wegen des Grabens zwischen 
dem Lastadischen Wall und der Silberwiese, der Pladdereie, gebe nach des 
Magistrats letzter Erklärung vom 25. Januar keine Differenz mehr. Die Be¬ 
stimmung wegen des Vergütigungspreises für die eventuell zum Festungswerk her¬ 
zugebenden ca. 7 Mg. werde der Kriegsminister Sr . Majestät dem Könige über¬ 
lassen, inzwischen durfte diese wol nicht nach Wunsch ausfallen, da weder der 
Kriegsminister noch die Herren vom Allgemeinen Kriegs-Departements von der 
Gerechtigkeit der Mehrforderung zu überzeugen gewesen, zumal auch in dem all¬ 
gemeinen Immediat-Bericht über diese Angelegenheit der Krieasmimster zugleich 
auf die eventuelle Bewilligung der Kosten für Errichtung des Festungswerks an¬ 
tragen müße — (doch erst nach vorher zu Stande gekommenem Einvernehmen mit 
dem Finanzmmister, der die Mittel dazu beim Vortrage im. Cabinet nachzuweisen 
hat) — die dafür beantragte Summe so erheblich erscheinen dürfte, daß man 
Nebenausgaben möglichst zu mindern disponirt sein möchte, zumal weil man 
dieses Festungswerk als nur durch die zu bewilligende Bebauung der Silberwiese 
nöthig werdend ansieht. , Die Beschränkung, daß nur bis zur Eisenbahn-Brücke 

59* 
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gebaut werde, wird aufgehoben und nachgelassen so weit zu bauen, als auch ohne 
deren Existenz für zulässig erachtet fein würde, und diese für einflußlos erachtet 
w i rd ; inzwischen wird, da die Hauptstraße senkrecht auf das Werk auslaufen 
muß und dieses oder dessen Kehle und Flügel parallel 
(Der Schluß der Relation fehlt. Er stand' auf dem Blatte 280, dem vorletzten, 
des Actenstücks, bei dessen vielfachem Gebrauch das Blatt, mangelhaft eingeheftet, 
unbemerkt herausgefallen fein wird.) 

Der erste Commandcmt, General-Lieütnant v. Pfuel, theilte dem Magistrat 
mittelst Anschreibens vom 16. Juni 184b die Cabinets-Ordre, betreffend die Be¬ 
bauung der Silberwiese in Abschrift, so wie auch einen abfchriftlichen Auszug 
von den Bedingungen mit, unter welchen dieselbe vor sich gehen kann,. indem er 
hinzufügte, daß über die Verpflichtung zur Erfüllung dieser Bedingungen ein 
gerichtlicher Revers vom Magistrat und den Stadtverordneten auszustellen fei. — 
Die Cabinets-Ordre hat folgenden Wortlaut: — 

Ich wil l auf Ihren Bericht vom 20. Apri l d. I . den mir vorgelegten Be¬ 
bauungs-Plan der Silberwiese zu Stettin unter Aufhebung der bisherigen rayon¬ 
gesetzlichen Beschränkungen hierdurch genehmigen, insofern der Magistrat daselbst 
die von Ihnen im Interesse der Festung als unerläßlich bezeichneten Bedingungen 
erfüllt, wobei Ich insbesondere noch bemerke, daß für das abzutretende Terrain 
zu dem anzulegenden Festungswerke eine höhere Vergütigung als 150 Thlr. 
pro Morgen der Stadt nicht gewährt werden kann. 

Potsdam, den 15. Ma i 1845. 
An Friedrich,Wilhelm, 

die Staatsminister, General der Infanterie v. Boyen, Grf. von Arnim und 
Flottwell. 

Auszug aus dem Bericht an des Königs Majestät.*) 
Betrifft die Bebauung der Silberwiese zu Stettin. 
I>. a. 
1. Der Graben vor der nach der Silberwiese hinsehenden Front der Lastadie-

Befestigung muß bis 6 Fuß unter dem niedrigsten Sommer-Wasserstande ver¬ 
tieft und so weit verbreitert werden, als das Festungs-Terrain gestattet. Die 
Kosten dafür und für die Unterhaltung und Erneuerung,der Brücke über diesen 
Graben, so wie für die neue Contrescarpe desselben, hat die Stadt Zu über¬ 
nehmen. 

Bei der Weigerung des Mitbesitzers der Silberwiese, Kahnbauer Masche, sich 
dem Bebauungsplan anzuschließen, und das an den Festungsgraben stoßende 
Terrain seines Grundstücks gegen eine angemessene Entschädigung zur Ver¬ 
breiterung dieses Grabens bis auf ^0 Ruthen herzugeben, wird dessen Grundstück 
den Baubeschränkungen unterworfen bleiben, und es dadurch möglich werden, 
bei eintretender Vertheidigung der Festung eine breitere als die für jeden 

*) Die Minister des Innern und der Finanzen hatten diesen Auszug unterm 20. Juni 
1845 dem Oberpräsidenten von Pommern, wirkl. Geheimen Rath v. Bonin zugefertigt, von 
dem derselbe durch die König!. Regierung mittelst Verfügung vom 17. Ju l i dem Magistrate 
mit dem Auftrage zuging, nunmehr den Beschluß der Stadtverordneten über die gestellten Be¬ 
dingungen herbeizuführen und binnen 6 Wochen zu berichten. « 
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Fall erforderliche Esptanade von 40 Ruthen vor der Front 1—2 der Lastadien-
Befestigung zu schaffen. 

2. M i t der Bebauung der Silberwiese wird die Anlage eines Festungs-
Werks in der Art, wie solches auf dem Plan entworfen ist, unentbehrlich. Die 
Stadt hat sich zur Abtretung des zu dieser Anlage erforderlichen Terrains gegen 
einen Preis von 150 Thlr. pro Morgen als denjenigen, den jenes Terrain vor 
der gestatteten Erhöhung der Silberwiefe besaß, zu verpflichten. 

3. Die Spitze der Silberwiese v o r dem projectirten Werke muß von jeder 
B e b a u u n g frei bleiben und kann deren Benutzung bis zum Glacisfuße jenes 
Werks nur zu Abladeplätzen gestattet werden. 

2c. 2c. 2c. , 
Berlin, den 20. Apri l 1845. 

v. Boven. Grf. v. Arnim. Flottwell. 
(Kriegsminister. Minister des Innern. Finanzminister.) 

Nun hätte man glauben sollen, daß die Sache, abgesehen davon, daß der 
König für das Terrain zum künftigen Festungswerk einen höhern Ankaufspreis, 
als Sein Kriegsminister vorgeschlagen, nicht bewilligt hatte, nach Jahrelangen 
Mühen in die geordneten Wege geleitet und der Zeitpunkt gekommen fei, städ¬ 
tischer Seits endgültige Beschlüsse über die Benutzungsart der Silberwiese zu fassen; 
allein dieser Zeitpunkt war noch nicht da, es erhoben sich neue Schwierigkeiten. 
Das Kriegsministerial-Rescript vom 9. November 1843 hatte, als unerläß¬ 
liche Bedingung aller weitern Verhandlung, die Vorlage eines vollständigen Be¬ 
bauungsplans verlangt. Dieser Anforderung war in dem Berichte vom 14. Februar 
1844 Genüge geleistet, mit dem ein von Technikern entworfener, in den städtischen 
Verwaltungskreisen berathener, und vom Magistrat, sowie von der Stadtver-

° ordneten-Versammlung genehmigter Bebauungsplan eingereicht worden war. Als 
nun aber der in der Cabinets-Ordre erwähnte und vom Könige also genehmigte 
Bebauungsplan in einer Copie, welche Stadtbaumeister Kremser in dem Fortifi-
kations-Büreau von dem Originale genommen hatte, vorlag, ergab sich, daß der¬ 
selbe nicht derjenige sei, welchen der Magistrat eingereicht hatte, sondern ein 
ganz anderer, von jenem in zwei wesentlichen Punkten ganz abweichender. Die 
zwei Differenzen waren: — a) der städtische Plan hatte 10 Haüserviertel, der 
Ministerial-Plan nur 6; — d) die Haupt- oder Längsstraße hatte im städtischen Plan 
die alte Breite von 45 Fuß beibehalten, der Ministerial-Plan erweiterte sie auf 
60 Fuß, und ebenso die Breite der Querstraßen von 40 Fuß im städtischen Plan 
auf 48 Fuß. Konnte auch über die Abänderung aä b hinweggesehen werden, 
obwol dadurch das Areal für Baustellen vermindert und die Ausgabe für Straßen-
Pflasterung vermehrt wurde, so gab doch die Abänderung aä a zu erheblichen Be¬ 
denken Anlaß. Es bildete sich der Übelftand, daß die Baustellen nicht, wie im 
städtischen Bebauungsplan projectirt, 120 Fuß, sondern bis 228 Fuß Tiefe er¬ 
hielten. Manchem Käufer, so urthMe man in der Ökonomie-Deputation, dürfte 
diese größere Tiefe nicht conveniren, und daher, wenn sich nicht Liebhaber genug 
zu den tiefen Baustellen finden folltcn, ein minderes Kaufgeld zu erwarten sein. Der 
Magistrat konnte unter diesen Umständen nicht umhin, sein Bedenken über die 
getroffenen Abänderungen beim Kriegsminister zur Sprache zu bringen, und 
denselben in der Vorstellung vom 23. J u l i 1845 um Mittheilung der Beweg-
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gründe zu bitten, welche die vorbezeichneten Abweichungen veranlaßt hätten. Der 
Bescheid des Minister lautete wie folgt: — 

Auf den Bericht des Magistrats vom 23. v. M . wird hierdurch erwidert, 
daß der Sr . Majestät dem Könige vorgelegte und mittelst Allerhöchster Cabinets-
iDrdre vom 15. Ma i d. I . genehmigte Bebauungsplan der Silberwiese, wie sich 
bei einem Vergleich dieses Plans mit den Anträgen in Dessen Schreiben vom 
14. Februar 1844 ergeben hat, allerdings nicht derselbe Plan ist, auf welchen 
eben dieses Schreiben Bezug nimmt. Nach Ausweis der diesseitigen Journale ist 
der qu. Plan erst nach t räg l i ch hier eingegangen und nicht mehr vo rhan¬ 
den. Der Seiner Majestät überreichte Plan ist aber sowol den früheren Ver¬ 
handlungen der Local-Militair-Behörden mit dem Magistrate, als auch dm nach 
dem Eingänge des Schreibens vom 14. Februar v. I . gepflogenen, zum Theil 
mündlichen Verhandlungen mit dem Geheimen Regierungs Rath Masche zum 
Grunde gelegt worden. Das Kriegsministerium hat in demselben nur diejenigen 
Punkte ins Auge fassen können, durch welche die militairischen Interessen be¬ 
theiligt werden. 

Wenn es indessen gegenwärtig dem Magistrate hauptsächlich auf eine Ver¬ 
mehrung der Haüserviertel und eine Veränderung der Straßenbreite ankommt, so 
würde im fortifitatorifchen Interesse nur die Beibehaltung der Breite für die 
Hauptstraße von 60 Fuß für nothwendig erachtet werden müssen, gegen die 
anderen Anträge aber nichts zu erinnern sein, da sie den in der Cabinets-
Ordre vom 13. Ma i cr. im Interesse der Festung als unerläßlich bezeichneten 
Bedingungen nicht zuwider laufen, auch deren Erfüllung nicht beeinträchtigen. 
Der Magistrat wird demnach ersucht, eine Copie des vorgeschlagenen Bebauungs¬ 
planes, welche sich in den Acten desselben wahrscheinlich befinden wird, baldigst 
einzusenden um wegen eines definitiven Bescheides mit dem Königl. Ministerium 
des Innern in Verbindung treten zu können. 

Berlin, den 2. August 1845. 
An Kriegs-Ministerium, 

den Magistrat zu Stettin. Boyen. 

Ein von dem Stadtbaumeister Kremser angefertigtes und von ihn am 4. 
September vorgelegtes zweites Exemplar vom Situationsplan zur Bebauung der 
SilbeVwiese nach dem Entwürfe der städtischen Behörden, wurde dem Kriegs¬ 
ministerium am 19. September 1845 eingereicht, worauf von Seiten des All¬ 
gemeinen Kriegs-Departements unterm 30. October ein Monitum erging, dahin 
lautend, daß in dem empfangenen Plane, — davon das erste Exemplar dem 
Magistrats-Berichte vom 14. Februar 1844 beigefügt gewesen fein solle, — die 
Hauptstraße 60 Fuß und sämmtliche Querstraßen 42 Fuß breit gezeichnet seien, 
während der Bericht vom 23. Ju l i or., auf eben denselben Plan sich berufend, 
anführe, daß jene Dimensionen mit bezw. 45 und 36 Fuß projectirt gewesen 
wären. Die sich herausstellende Differenzen müsse Magistrat aufklären bevor das 
Kriegsministerium mit dem Minister des Innern wegen Genehmigung der be¬ 
antragten Änderung des Bebauungsplanes in Verbindung treten könne. 

I n dem Berichte vom 27. December 1845 wurde zur Erklärung der Ver¬ 
schiedenheit in den Angaben an- und ausgeführt, daß der frühere Plan zu einer 
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Zeit entworfen sei, als die Stargarder Eisenbahn noch mittelst Dammschüttung 
über die Silberwiese projectirt war. Später sei dafür ein Pfahlbau gewählt, der 
eine bei Weitem geringere Terrainbreite in Anspruch genommen hat. I n dem 
neuen Situations-Plane sei daher dieser Pfahlbau, wie er z. Z. existire, einge-. 
tragen, und die mit der Eisenbahn parallel laufende Straße 60 Fuß angenommen, 
weil es möglich sei daß davon künftig einmal ein Theil Wr Anlegung eines 
zweiten Gleises abgenommen werde. Die mittlere Hauptstraße sei in dem frühern 
Plane nur 45 Fuß breit projectirt gewesen, — d. h.: diejenige Breite war bei¬ 
behalten worden, zu deren Bestimmung bei Gelegenheit der Regulirung der 
Mart in Mascheschen Verletzungen des städtischen Gebiets die Anordnung der 
Königl. Regierung extraHirt werden mußte, weil die Stadtverordneten diesem 
Wege nur eine Breite ven 36 Fuß beigelegt wissen wollten. M i t Rücksicht auf 
den Inhal t des Rescripts vom 2. Anguft "'er. sei diese Straße in dem neuen 
Plane mit 60 Fuß Breite angenommen. Die Uferstraßen längs Oder und Par-
nitz hätten in beiden Plänen 60 Fuß. Die Querstraßen in dem frühern Plane 
40 Fuß Breite, und die abweichende Angabe in dem Berichte vom 22. Ju l i er. 
beruhe lediglich auf einem Schreibfehler. Diese Breite sei auch für den neuen 
Plan unverändert geblieben, und wenn die Zeichnung an einigen Stellen eine 
Breite von 42 Fuß angebe, so sei dies eine zufällige Abweichung, welche bei den 
kleinen Dimensionen des Maßstabes wol zu entschuldigen sein dürfte. Magistrat 
und Stadtverordneten seien mit dem überreichten neuen Bebauungspläne — wo¬ 
nach also diesseits d. i . : auf der Nordfeite der Eisenbahn die Ufer- oder Bohl-
werksstrahen, die Mittel- und die Eisenbahnstraße 60 Fuß, und die Querstraßen 
40 Fuß Breite erhalten — einverstanden, und bereit, gegen Aufhebung der rayon¬ 
gesetzlichen Baubeschränkungen für den städtischen T h e i l der Silberwiese die¬ 
jenigen Bedingungen einzugehen, welche in dem von der Königl. Commandantur 
— auch von der Königl. Regierung — extractweise mitgetheilten Immediat-Berichte 
vom 20. Apr i l cr. 8ud 1 , 2 und 3 aufgestellt seien. Die Sache wäre demnach bis 
zum Abschluß des Contracts reif. Dabei sei doch noch ein Gegenstand zur Er¬ 
örterung zu ziehen, der für Stettin von der allergrößten Wichtigkeit seü 

Wie sehr nämlich der Mangel an Löschstellen .dem. Aufblühen des Handels 
hindernd und hemmend entgegentrete, sei allgemein bekannt, aber auch die Bereit¬ 
willigkeit dankbar anerkannt, mit welcher das Kriegsmimsterium jede Uferstrecke, 
welche nicht für fortisikatorische Zwecke unentbehrlich ist, der Mitbenutzung für den 
Handel frei gegeben habe., Dessenungeachtet sei der Zustand immer noch von der 
Art , daß in den Sommer-Monaten die beladen ankommenden Schiffe häufig 
3—4 Wochen still liegen müssen, ehe sie zum Löschen einen Platz am Lande ge¬ 
winnen können. Rheder- und Ladungs-Interefsenten verlieren in dieser Zeit nicht 
nur die Zinsen ihrer meist sehr bedeutenden Capitalien, welche im Schiff und 
Waaren stecken, sondern die Mannschaften erhalten für diese Zeit ihre fortlaufen¬ 
den Heuern, und der Nachtheil, der dadurch erwächst, daß über die Waaren nicht 
disponirt werden und das Schiff nicht, inzwischen eine neue Reise antreten kann, 
ist ganz und gar nicht zu schätzen. Diese Übelstände haben denn auch bereits zur Folge 
gehabt, daß in den ausländischen Häfen die Schiffer höchst ungern und nur gegen ge¬ 
steigerte Frachtsätze Ladungen auf Stettin annehmen. Die Stadt, und mehr noch 
der Staat selbst, in seinen Commerz- und Finanz-Interessen, sind dabei bethei¬ 
ligt, jedes Hinderniß, welches sich der natürlichen Eutwickelung des Stettiner 
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Handels entgegenstellt, zu beseitigen. Vor Allem aber ist es die, Aufgabe der 
städtischen" Verwaltung gewesen — und sse ist dabei auf die freisinnigste Meise 
von den Staatsbehörden unterstützt worden, — jeden irgend zum Lösch- und 
Ladeplatz brauchbaren Uferraum in der Stadt für den öffentlichen Verkehr zu 
gewinnen und einzurichten. Ein solcher nach seiner Lage vorzüglich für den 
Handelsverkehr geeigneter Platz ist nun das nach der Pladderinstratze zu gelegene 
Ufer des FeftungIgrabens (Pladoereie), welchen die Stadt bei Bebauung der 
Silberwiese vertiefen soll und welcher dadurch für die Oder-Kähne fahrbar wird. 
Zur Zeit befindet sich auf diesem Ufer, von der Oder bis zur Parnitz, in 420 
Fuß Länge ein ganz verfallener kleiner Wall, der in fortiftkatorischer Hinsicht 
zumal nach Vertiefung des Grabens und bei Bebauung der Silberwiese, von 
geringem oder gar keinem Interesse sein dürfte. Es wäre, daher ein sehr großer 
Gewinn für Handel und Verkehr, wenn die Abtragung des Walls und die Be¬ 
nutzung der dadurch gewonnenen Lokalität als Lösch- und Ladeplatz gestattet und 
zugleich die einspringende Courtine bei der Brücke in eine gerade, mit dem jen¬ 
seitigen Ufer parallele Uferlinie verlegt werden könnte. Die Stadt würde, so 
meint Magistrat, bereit sein, die Kosten dieser Einrichtungen zu übernehmen,, auch 
nötigenfalls die Verpflichtung einzugehen, den Erdwall in jetziger Art wieder 
herzustellen, oder auch, wenn es verlangt wird, eine'Mauer aufzuführen, so bald 
dies in fortisikatorischer Hinsicht nothwendig werden sollte. I m Hinblick auf die 
große Wichtigkeit für Stettins Handel geht der Antrag dahin — 

Die Einrichtung des gedachten Ufers vom Festungsgraben zum öffentlichen 
Lösch- und Ladeplatz im Allgemeinen zu genehmigen und über die Art dieser 
Einrichtung die Königl. Commandantur zuvörderst zur nähern Verhandlung 
mit dem Magistrate zu beauftragen und sodann endgültig darüber zu be¬ 
stimmen. 

I m Übrigen wird dieser Gegenstand den Fortgang der Bebauungsfrage der 
Silberwiese nicht aufhalten. I n letzterer Beziehung führt der Bericht noch an, 
daß, falls künftig die Mart in Mascheschen Erben für ihre Besitzungen auf der 
Silberwiese das Bebauungs-Recht nachsuchen und erhalten sollten, dabei mancher¬ 
lei Gemeinde-Interessen (z. B. Pflasterung der Straßen, Einrichtung der Bohl¬ 
werke, u. s. w.) zur Sprache-kommen, welche einer gegenseitigen Regulirung und 
Feststellung bedürfen. Magistrat stellt daher schon jetzt die Bitte: 

ihn in dem vorausgesetzten Falle bei den Vorverhandlungen zuzuziehen, event. 
mit seiner Erklärung vor Ertheilung der Baufreiheit an die Mascheschen Erben 
zu hören. 

Eine Abschrift des dem Kriegs-Ministerium eingereichten Berichts reichte der 
Magistrat gleichzeitig der Königl. Negierung mit der Bitte ein, den Antrag auf 
Einrichtung des Ufers des Festungsgrabens an der Pladdermstraßm-Seite zum 
öffentlichen Lösch- und Ladeplatz bei dem Ministerium zu unterstützen, .was dem¬ 
nächst auch unterm 17. Januar 1846 „ in dringendster Weise" geschehen ist. 
Das demnächst erfolgende Mimsterial-Rescript hat folgenden Wortlaut: — 

I n Folge der von dem Magistrat in der Eingabe vom 27. December v. I . 
abgegebenen Erklärung über die Abweichungen des wieder vorgelegten Bebauungs¬ 
planes der Silberwiese von dem unterm 14. Februar 1844 eingereichten, haben 
des Herrn Kriegs-Minifters Excellenz sich mit den Königlichen Ministerien der 
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Finanzen und des Innern in Verbindung gesetzt, und es findet sich nunmehr 
gegen diesen Plan, wonach die Straße längs der Eisenbahn, die mittlere Haupt¬ 
straße und die beiden Bohlwerksftraßen 60 Fuß breit und die fämmtlichen QUer-
straßen 40 Fuß breit angelegt werden sollen, nichts zu erinnern. 

Was dagegen die Abtragung des Walles der Lastadie-Befeftigung und die 
gewünschte Einrichtung des Grabenufers längs der Pladdermstraße zu Löfchüngs-
Plätzen betrifft, wofür sich auch die Königl. Regierung verwendet hat, so kann 
solche um deswillen nicht genehmigt werden, weil damit eine Abtretung des¬ 
jenigen Walltheils verbunden sein würde, dessen Erhöhung und Verstärkung durch 
die Bebauung der Silberwiese nothwendig gemacht wird. 

I n Bezug auf den Schluß-Antrag wegen der den Mascheschen Erben etwa 
zu gewährenden Baufreiheit stellen wir dem Magistrat anHeim, sich oieserhalb an 
die Königl. Regierung zu wenden, welche hierüber zunächst mit der Commandan-
tur in Berathung zu treten haben wird. 

V Berlin, den 11. Apri l 1846. 
Kriegs-Ministerium. Allgemeines Kriegs-Departement. 

v. Reyher. v. Wangenheim. 
An ' ' ' ^' " V ^ 

den Magistrat zu Stettin. . 

I n dem Berichte vom 27. December 1845 hatte der Magistrat die Erklärung 
über Annahme der von den Minsterien aufgestellten unb vom Mnige genehmigten 
Bedingungen, unter denen die Baufreiheit gewährt wurde, in seinem und der 
Stadtverordneten Namen abgegeben. Die Zustimmung der Versammlung, war 
in deren Sitzung vom 11. December 1845 beschlossen, und dieser Beschluß durch 
eine Vorlage des Magistrats vom 6. December herbeigMhrt worden, 
auf eine Berechnung der Unkosten der Bebauung der SilbernWse und M vor¬ 
aussichtlichen Deckung dieser Kosten stützte. Stadtsyndiküs Pitzschky hatte sich 
dieser Berechnung unterzogen und dabei, nach Magistrats Beschluß zwei Gesichts¬ 
punkte für die Benutzung des Silberwiesen-Terrains ins Auge gefaßt, ein Ma l 
als W o h n p l a t z , das andere M a l als Lagerp la tz . Strenge genommen hätte 
nach dem jetzigen Projecte eine genaue Vermessung vorangehen müssen. Da in? 
dessen die ftühere Vermessung und Flächenberechnung, wonach die Silberwiese 
städtischen Antheils — und von diesem allein ist die Rede, ohne Berücksichtigung 
des Mascheschen Antheils — 54 Mg. 34 Ruth, begreift, wovon ca. M Mg. 
oberhalb der Eisenbahn belegen sind — nur in unwesentlichen Punkten sich 
ändern dürfte, und es jetzt nur auf ein u n g e f ä h r e s ve rg le ichendes Resul¬ 
t a t be ider Nutzungsarten ankam, endlich jeder längere Auftnthalt der Sache 
möglichst vermieden werden mußte, so konnte man füglich darüber fortgehen und 
sich mit approximativen Schätzungen begnügen, zudem erwägend, daß dergleichen 
arbitraire Calculs immerhin Ansichtsfache sind. Als Basis seiner Zusammen¬ 
stellung nahm der Syndikus eine ähnliche Arbeit, welche zwei Jahre vorher der 
Stadtbaumeister Kremser abgefaßt und dem Magistrate am 27. December 1843 
vorgelegt hatte, sowie das commissarische Protokoll vom 25. Januar 1844: Plan 
zur Bebauung der Silberwiese (S. 447—451). 

Landbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. ' 60 
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^.. D i e S i l b e r w i e s e a l s Wohnp la tz . 
Zusammenstellung der Unkosten und des muthmaßlichen Gewinns bei Bebauung 

' der Silberwiese. 
I . Unkosten. Thaler. 

1 . Werth der städtischen Silberwiese vor der Aufhöhung . . . . . 7.500 
Die frühere Wiesenpacht war 300 Thlr. jährlich, was den ausge-
worfmen Kapitalbetrag ergibt. 

2. Kosten der Aufhöhung ca. . 30.000 
An die Eisenbahn-Gesellschaft sind gezahlt für 41.686 '^ Schtr. 
Erde M r . 25.011. 22. 6 Pf., die übrigen Thlr. 4.988. 7. 6 Pf. 
sind ausgesetzt für die theils erfolgte, theils noch bevorstehende Ein¬ 
richtung und Aufhöhung des Mittlern oder tzauvtweges. (Man 
vergl. den Ausgabe-Posten S . 439). 

3. Kosten des Bohlwerks um die ganze städtische Silberwiese, . .' . 30.996 
Darunter sind 17.604 Thlr. begriffen für Bohlwerke oberhalb der 
Eisenbahn, welche schwerlich zur Ausführung kommen werden. 

4. Straßenpflaster 3300 Q.-Ruthen H 9 Thlr. 29.790 
Dabei ist die Mittelstraße 45 Fuß breit angenommen. Wird diese 
60 Fuß breit, auch die Parallelstraße bei der Eisenbahn bis auf 
60 Fuß erweitert, so dürfen noch hinzukommen, nach arbitrairer 
Summe 5.210 
so daß im Ganzen 35.000 Thlr. für Straßenpflaster anzunehmen 
M d . 

5. Laufbahnen (Trottoirs) unterhalb der Eisenbahn, 9096 lausende 
Fuß k l Thlr. 9.096 

Ist offenbar zu hoch angenommen, da die Stadt nur die Hälfte 
des Preises als Prämie zu zahlen hat. s 

6. Zwei öffentliche Straßenbrunnen a 1000 Thlr. . . . . . . . 2.000 
(Werden die Brunnen trinkbares Wasser aus Moorgrund geben?) 

7. Baukosten der Brücke über den Feftungsgraben Pladdereie . . . 12.000 
Diese Kosten scheiden eigentlich hier aus, da die Stadt in Folge 
des mit Masche geschlossenen Contracts zum Neu- und Reparatur¬ 
bau der Brücke verpflichtet ist. Indessen mögen diese Kosten doch 
in Ansatz gebracht werden, da die Brücke in erweiterten Dimen¬ 
sionen gebaut werden soll. 

8. Erfüllung der vom Kriegsministermm gestellten Bedingungen für 
das Bebauungsrecht . . . . . . . . . . . . . ^. . . 10.000 

Diese Bedingungen sind: Austiefung des Festüngsgrabens ca. 
6000 Thlr . und Abtretung von 7 Mg . zum Festungswerke für 
150 Thlr . pro Mg. Rechnet man den jetzigen selbstkostenden 
Preis pro M g . auf ca. 700 Thtr. so ist bei dieser Veräußerung 
Schaden ca. 4000 Thlr. . 

Summa der Kosten 136.592 
I I . Deckung der Kosten u n d G e w i n n . 

1. Kaufpreis für ca. 460.000 Q.-Fuß Baustellen unterhalb der Eisen¬ 
bahn k 15 Sgr. . . . . . . . . . . 230.000 

Die diesseits der Eisenbahn belegenen Baustellen, und zwar nach 
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Thaler. 
Übertrag . . . 230.000 

Abrechnung der früher projectirten Straßen, eines Marktplatzes 
von 2 Mg. 28 Ruth. ^ 388 Q.-Ruth. und eines refervirten 
Platzes für Schulhaus, Spritzen-Remise 2c. von 7424 Q.-Fuß sind . 
von Kremser berechnet auf 478.000 Q.-Fuß. Davon werden jetzt 

' noch abgerechnet für Verbreiterung der Mittel- und der Eisen¬ 
bahn-Straße (gewiß noch zu hoch angenommen) 18.000 Q.-Füß. 
Bleibt das oben zum Verkauf angesetzte Quantum. 

2. Für das zur Eisenbahn erforderliche Terrain 231 Q.-Ruthen a 72 
THIr. oder 33.264 Q.-Fuß a 15 Sgr. . . . . . . . . . 16.632 

Die Eisenbahn nimmt, da die Dammschüttung cessirt, nur 231 
Q.-Ruthen von der Silberwiese in Anspruch, wofür das Kaufeld, 
nebst Zinsen seit 1. Ma i 1845, zu entrichten ist. Ob der Preis 
von 15 Sgr. von der Eisenbahn, die das Terrain schon v o r Ver¬ 
leihung des Bebauungsrechts acquiriret hat, erlangt werden wird, 
bleibt indessen fraglich. 

3. Für die an den Militair-Fiskus zum Festungswerke oberhalb der 
Eisenbahn zu überliefernden 7 Mg. Terrain a 150 Thlr. . . . 1.050 

4. Die oberhalb der Eisenbahn, nach Abzug des Festungswerks und der 
Straßen noch verbleibende Bau- und Lagerplätze von ca. 10 Mg. 
Flächeninhalt in Pausch und Bogen (pro Mg. nur 3000 Thlr. 
gerechnet) 30.000 

Summa der Einnahmen . . . . 277.682 
Abgerechnet die Kosten aä I . . . 136.592 
Bleibt reiner Gewinn . . . . . 141>090 

Oberbürgermeister Wartenberg stellte eine Nebenrechnung an, indem er das 
Kaufgeld zu 10 Sgr. pro Q.-Fuß annahm. Dann ergab sich aä 1 --- 153.3W 
Thlr., aä 2 - 11.088 Thlr., während Pos. 3 und 4 unverändert bleiben, daher 
Summa der Einnahme 195.470 Thlr. und nach Abzug der Kosten, Rein¬ 
gewinn . . 58.879. 

V. D i e S i l b e r w i e s e a l s Lagerplatz . 
Zusammenstellung der Unkosten und des Gewinns von der Silberwiese, 

wenn dieselbe nicht bebauet, sondern in bisheriger Art zu Lager¬ 
plätzen, Holzhöfen u. f. w. benutzt wird. 

I. Unkosten. * Thaler. 
Dieselben setzen sich zusammen ^aus den Positionen 1, 2 und 7 der 

Nachweisung H. — 49.500 
II. G e w i n n . 

1. Nach Abzug des zur Eisenbahn expropriirten und zu Wegen erfor¬ 
derlichen Terrains, welches überschläglich auf 9 Mg. 34 Nuth. 
angenommen wird, bleiben von den 54 Mg. 34 Ruth, großen 
Fläche zur Verpachtung noch übrig 45 Mg. Die bisherige Pacht 
ist 12 l/2 Sgr. pro Q.-Ruthe, .oder 75 Thlr. pro Mg. jährlich, was 
einen Kapitalwerth von 1875 Thlr. pro Mg. ausmacht. Der 
Werth der zuv Verpachtung bestimmten 45 Mg. ist also Thlr. 84.375 

60* 
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Übertrag . . . 49.500 
2. Kaufpreis für die zur Eisenbahn erforderlichen 321 Q.-Ruthen 

oder 1 Mg. 51 Ruth, a Thlr. 10. 12. 6 Pf. pro Q.-Ruthe 
oder 1875 Thlr. pro Mg. . . . . 2.406 

' — ' " 86.781 
Überschuß 37.281 

Von diesem Überschuß werden mindestens noch 7.281 Thlr. auf Pflasterung 
des Hauptweges zu verwenden sein. Es bleiben dann . . . ., . 30.000 

Oberbürgermeister Wartenberg gab den Stadtverordneten, in deren Sitzung 
vom 11. December 1845, die erforderlichen Erläuterungen in einem ausführlichen 
mündlichen Vortrage, worauf der nachstehende Gemeinde-Beschluß gefaßt 
würde: — 

„ W i r ^sind nunmehr damit einverstanden, daß in Bezug auf die Straßen¬ 
breite und die sonstigen Bedingungen für Bewilligung der freien Baugerechtigkeit 
die erforderliche zustimmende Erklärung abgegeben werde, ersuchen jedoch den 
Magistrat, dahin zu trachten, wo möglich in anderer Beziehung noch einige 
günstigere Bedingungen zu erlangen und den Vorbehalt zu stellen, daß wir nicht 
sofort, sondern nach unserer Convenienz mit der Veräußerung zur Bebauung 
vorzuschreiten haben. ' 

„Es würde auch zweckmäßig sein, die Kosten des Bohlwerksbaus auf der 
Silberwiese genau veranschlagen zu lassen und solche bei Berechnung der Han¬ 
delsabgaben in Ansatz zu bringen. 

„Schließlich dürfte die Bedingung zu stellen sein, daß der Platz, welcher 
jetzt zu einem Fort abgetreten wird, wenn solcher dereinst nicht mehr zu forti-
ftkatorischen Zwecken erforderlich sein sollte, der Stadt für den jetzigen Preis auf 
Verlangen zurückgegeben werden müsse." 

Der Beschluß ist unterzeichnet von August Moritz, Vorsteher, und Wiefen-
thal, Protokollführer der Versammlung. 

Der erste Commandant, General-Lieutenant v. Puel, benachrichtigte den 
Magistrat am 14. Ma i 1846, daß der Kahnbauer Masche sich gegen ihn bereit 
erklärt habe, dem Bebauungs-Plane der Silberwiefe beitreten zu wollen, und er 
denselben an den Magistrat verwiesen habe, um sich von den Bedingungen Kennt-
niß zu verschaffen. Da indessen die Mascheschen Erben, weder Andreas, der 
Sohn, noch die Tochter Louise, verehlichte Poll , etwas von sich hören ließen, so 
fand der Magistrat auch keine Veranlassung, sie nochmals zu einer Erklärung 
aufzufordern, und weiter mit ihnen zu verhandeln. Wenn sich dieselben in der 
Folge welden sollten, so behielt Magistrat sich vor, mit ihnen besonders wegen 
der zu übernehmenden Bedingungen und Gegenleistungen zu pacisciren. 

Der Entwur fs« dem zwischen dem Militair-Fiskus und der Stadt Stettin 
wegen Bebauung der Silberwiese abzuschließende Vertrag war der Commandan-
tur unterm 31. Ju l i 1846 vom Magistrate vorgelegt worden. Der Entwurf 
regte jedoch bei der Festungsbehörde mehrfache Bedenken an, deren Beseitigung 
durch beider Seits zu bestellende Commissarien herbeizuführen beschlossen wurde. 
Von Seiten der Commanoantur wurde der Ingenieurv om Platze, Major Boethcke, 
von Seiten des Magistrats der Stadtsyndikus Pitzschky zu Commissarien ernannt. 
Nach vielfachen Conferenzen und Correspondenzen zwischen beiden Commissarien, 
die theils durch Krankheit, theils durch andere Behinderungen derselben oft 
unterbrochen wurden, war es endlich im Monat December 1846 gelungen, über I n -
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halt und Fassung des Recesses eine gegenseitige Einigung zu Stande zu bringen. 
Insonderheit hatte es schwer gehalten, den Militair-Commissarius zur Concession 
des von den Stadtverordneten beschlossenen Vorbehalts wegen dereinstiger Rück¬ 
gabe des zum Festungswerke nöthigen Terrains zu demselben Preise für den es 
M dem Mlitair-Fiskus abgetretm ward, zu bewegen. Das Resultat Jahre 
wnger Arbeiten und — Schreibereim ist in dem nachstehenden Dokumente nie¬ 
dergelegt. , ^ 

Recetz zwischen dem Königlichen Militair-Fiskus und der Stadt Stettin wegen 
Bebauung der Silberwiese. 

Nachdem Se. Majestät der König mittelst Allerhöchster Cabinets-Ordre vom 
M Mai 18W die Bebauung der Silberwiese oberhalb der Lästadie nach dem 
von^den Königl. Ministerien des Krieges, des Innern und der Finanzen vorgelegten 
BebaMngs-Plane, unter Aufhebung der rayongesetzlichen Beschränkungen ge¬ 
nehmigt haben, so ist zur Erledigung der an diese Genehmigung geknüpften Be¬ 
dingungen zwischen dem Königl. Militair-Fiskus, vertreten durch die hiesige 
Königliche CömmandäntUr, unter Vorbehalt der Genehmigung des Königlichen. 
Kriegs-Ministeriums, einer Seits, und der Stadt Stettin, vertreten durch Magi¬ 
strat und Stadtverordnete, anderer Seits, nachstehender Vertrag abgeschlossen und 
in drei Exemplaren und zwar ein Mal für das Königl. Kriegs-Mimsterium, ein 
Mal für die Königl. Commandantur, und ein Mal für den Magistrat vollzogen 
worden. 

Festungsgraben nebst Brücke. 
Die Madt Stettin übernimmt die Verpflichtung, den jetzigen Festungsgraben 

zwifchen der Laftadie und der Silberwiefe bis 6 Fuß unter dem niedrigsten 
Sommer-Wasserstande (--- 5 Fuß unter dem 0 Punkte des Oderpegels an der Baum¬ 
brücke) auf ihre Kosten zu vertiefen, und so weit zu verbreitern, als es das 
Festungs-Terrain gestattet. Diese Gränze ist auf dem Bebauungsplane mit den 
Buchstaben t. F- b. i. w. angegeben. Sofern die Erben des Kahnbauers Masche, 
denen der andere.nördliche Theil der Silberwtese zugehört> dem Bebauungspläne 
gegen Übernahme der ihnen zu stellenden Verrichtungen (vergl. § 5) beitreten. 
Muß, die Verbreiterung des FestungZgrabens bis auf 10 Ruthen und der VMe-
dachten Tiefe ausgeführt werden. Die äußere Dossirung dieser Grabenbreite ist 
jn dem Pläne mit brauner Farbe und mit den Buchstaben u. F. k. i. o. ange¬ 
deutet. Die Vertiefung und Verbreiterung des FeftungsgrabenZ erfolgt Seitens 
der Stadt nach der auf dem Bebauungspläne befindlichen ProfilzeichnuM 

Die Reinigung des Festungsgrabens bis zu der in der Proftlzeichnung ange¬ 
gebenen geringsten, und zu conservirenden Tiefe von 5 Fuß unter 0 wird dem¬ 
nächst für gemeinschaftliche Rechnung des Militair-Fiskus und der Stadt Stettin 
in der Art bewirkt, daß die Königl. Fortiftcation, fofern sich Verschlammungen 
ergeben sollten, welche die Tiefe um mehr als 1 Fuß vermindert haben, die 
Mederaustiefüng besorgt und die Stadt Stettin derselben die Hälfte der Kosten 
erstattet. 

Sollte jedoch die Stadt Stettin es in ihrem Interesse finden, den Festungs¬ 
graben. Behufs der Schiffbärmachung noch bis zu einer größern Tiefe (etwa 10 
öder 1-4 Fuß unter dem 0 Punkte des Pegels) zu vertiefen, so ist die Stadt 
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Stett in hierzu zwar jederzeit berechtigt, es versteht sich aber von selbst, daß sowol 
die erste Herstellung als die etwaige Unterhaltung dieser größern Tiefe lediglich 
auf Kosten der Stadt Stettin, ohne Concurrenz des Militair-Fiskus ausge¬ 
führt wird. 

Die Art und Bildung der Contrescarpe bleibt der Stadt überlassen, welche 
auch die Contrescarpe, sowie die über den Festungsgraben führende Brücke auf 
ihre alleinige Kosten zu unterhalten hat. 

Die Brücke über den Festungsgraben muß eine Breite von mindestens 24 Fuß 
zwischen den Geländern erhalten. Wird die Construction des Brückenaufzugs 
nur einseitig, so muß der Aufzug auf der Seite der Lastadie Statt finden. 

Sollte die Stadt Stettin längs der Contrescarpe des Grabens, ein Bohl¬ 
werk anlegen wollen, so ist dasselbe dahin zu setzen, wo in der Prosilzeichnung 
die Oberkante der Erdböschung angedeutet ist. 

Die Benutzung des Festun'gsgrabens für (Fluß-) Fahrzeuge und (See-) Schiffe, 
so weit sie denselben nach ihrem Tiefgange Passiren können, ist gestattet, jedoch 
bleibt Seitens des Königl. Militair-Fiskus vorbehalten, das Anlegen derselben 
an der Festungs-Seite des Grabens durch eine Warnungstafel zu untersagen. 

Festungswerk auf der Südseite. 

Die Stadt Stettin verpflichtet sich, das zur Anlage eines Festungswerks .auf 
der Südspitze der Silberwiese erforderliche Terrain, nach vorgängiger ßmonat-
licher Ankündigung gegen einen Kaufpreis von 150 Thlr. für den Morgen Magde-
burgifch, zu überlassen und zu übergeben. Sollte dies Terrain jedoch im Laufe 
der Zeiten ganz oder theilweise zu fortiftcatorifchen Zwecken nicht mehr benutzt 
werden, so bleibt dcr Stadt Stettin für diesen etwaigen Fall das Wiederkaufs-
recht für den jetzigen Kaufpreis, von 150 Thlr. pro Morgen vorbehalten. 

§3. 
Fiskalisches Terrain am Festungsgraben. 

Das zunächst außerhalb des zuverbreiternden Festungsgrabens liegen blei¬ 
bende, auf dem Situationsplane von den Buchstaben 3. d. i . eingeschlossene 
Festungs Terrain von 93 Quadratruthen Flächeninhalt, überläßt und übergibt 
durch Vollziehung dieses Vertrages der Königl. Militair-Fiskus der Stadt Stettin 
zum freien Eigenthum mit der Bedingung, daß der Werth dieser Fläche ebenfalls 
nach dem Preise von 150 Thlr. pro Morgen, also mit Thlr. 77. 15 Sgr. bei 
Bezahlung des im § I gedachten zum Festungswerke bestimmten Terrains com-
peusauäo in Anrechnung gebracht wird. 

s 4. 
Bebauung und Benutzung der Silberwiese. 

I n Betreff der durch Aufhebung der rayongesetzlichen Beschränkungen nun¬ 
mehr freigegebenen Bebauung und Benutzung der Silberwiese treten folgende 
nähere Bestimmungen ein: — 

1. Bereits durch Verfügung des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements 
vom 15. Januar 1841 ist die Aufhöhung der Silberwiese auf 8 Fuß am Maaß 
des Oderpegels an der Banmbrücke und die Regulirung der Ufer nach Maßgabe 
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des Situationsplans genehmigt, und es ist die Setzung einiger Normal-Höhe¬ 
punkte Seitens des Platz-Ingenieurs schon im Jahre 1841 erfolgt. Diese Be-
fugniß der Stadt Stettin zur Aufhöhung der Silberwiese bleibt fernerhin 
in Kraft. 

2. Bei eintretender Bebauung der Silberwiese muß von dem ^Bauenden der 
genehmigte Bebauungsplan überall inne gehalten werden, worüber der Magistrat 
wachen wird. 

3. Die Esplanade zwischen dem Festungsgraben und der Linie ^. L. darf, 
in so weit sie nach dem Plane nicht von Straßen eingenommen wird, nur, wie 
bisher, zu Holzhöfen und Zimmerplätzen, nach Vorschrift des RayowGesetzes vom 
10. September 1828, § 9. 19. 59. (bezüglich auf den 1. Rayon) benutzt 
werden. 

4. Zwischen den Linien ^.. V. und 0. v . kann die Bebauung nach dem 
Plane ohne Beschränkung erfolgen. 

5. Die südliche Spitze der Silberwiese außerhalb der Linie 0. v . steht bis 
zur Anlage des im § 2 gedachten Festungswerks in demselben Verhältniß wie 
die Esplanade 8ud 3. 

6. Das zur Anlegung des im § 2 gedachten Festungswerks erforderliche, 
dem Fiskus zum Preise von 150 Thlr. pro Morgen zu überlassende Terrain ist 
vorläufig (jedoch mit Vorbehalt der seiner Zeit erfolgenden definitiven Bestim¬ 
mung Seitens des Königl. Kriegs-Ministeriums) auf circa 6 Morgen 111 Quad¬ 
rat-Ruthen angenommen und auf dem Plane im Umzüge mit den Buchstaben 
a. d. o. ä. s. bezeichnet, wobei die Gränzlinie ad. de. cä. ä6. 6 Fuß über die 
künftige Glacis-CrAe vortreten. 

7. Für die außerhalb der Umzugslinie (8ud 6) verbleibenden Terrain¬ 
stächen bis zu der Oder und Parnitz wird während des Baues des Festungs¬ 
werks von dem Fiskus an die Stadt Stettin eine Nutzungs-Entschädigung ge¬ 
leistet, welche nach Maßgabe der von der Stadt zuletzt bezogenen Durchschnitts-
Pachtsumme bestimmt wird. Demnächst treten diese Flächen in ihr früheres Ver¬ 
hältniß mit der Maßgabe zurück, daß bis zum Glacis-Fuß des Festungswerks 
durchaus kein Bau Statt finden darf, mit alleiniger Ausnahme kleiner Wächter¬ 
hütten, zu denen jedoch in jedem einzelnen Falle die durch das Rayon-Gesetz vor¬ 
geschriebene Genehmigung des Königl. Kriegs-Ministeriums einzuholen ist. 

. § 5 . 
Vesitzungen der Maschefchen Erben. 

Die vorgedachten sämmtlichen Bestimmungen dieses Vertrages, namentlich 
das Recht der Aufhöhung (§ 4 aä 1) und der freien Bebauung finden zur Zeit 
nur auf den der Stadt Stettin eigenthümlich zugehörigen Theil der Silberwiese 
(d. h.: den ganzen städtischen Theil bis zu der 'auf dem Plane mit x. y. r. 8. 
bezeichneten Gränzlinie) Anwendung, vorbehaltlich etwaiger Ausgleichungen der 
Gränzen mit den anstoßenden Gränznachbarn. Der den Erben des Kahnbauers 
(Martin) Masche zugehörige Theil der Silberwiese (nördlich von der vorgedachten 
Gränzlinie) bleibt von diesen Begünstigungen und Berechtigungen bis dahin aus¬ 
geschlossen, daß zwischen den Besitzern und der Stadt Stettin wegen Übernahme 
eines verhältnismäßigen Antheils an den von der Stadt Stettin in diesem Ver¬ 
trage übernommenen Verpflichtungen, und an den durch die ersten Communal-
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Einrichtungen des auf der Silberwiese neu entstehenden Stadttheils erwachsenden 
Kosten und Lasten eine Vereinbarung Statt gefunden hat. 

Als Basis dieser Vereinbarung sind von den städtischen Behörden folgende 
Grundzüge aufgestellt: 

1. Die Besitzer der ehemals (Martin) Mascheschen Grundstücke übernehmen 
nach Verhältnis des Flächeninhalts ihrer jetzigen Besitzungen auf der Silberwiese 
zum gesammten Flächeninhalte derselben, einen verhältnißmäßigen Antheil an 
denjenigen Verpflichtungen und Lasten, welche die Stadt in diesem Vertrage über¬ 
nommen hat, insbesondere an den Kosten der Graben-Erweiterung und Ver¬ 
tiefung nach § 1. 

2. Die Besitzer sind verpflichtet, den zur Verbreiterung des Festungsgrabens 
bis auf 10 Ruthen erforderlichen Theil ihrer Grundstücke unentgeldlich ab¬ 
zutreten. 

3. Die Besitzer sind verpflichtet, die im Bauplan festgesetzten Straßen und 
nicht zu bebauenden Flächen ihres Fundus, nach Maßgabe der fortschreitenden 
Bebauung und nach Bestimmung des Magistrats auf ihre alleinige Kosten mit 
einem untadelhaften Straßenpflaster und mit völlig guten dauerhaften hölzernen 
Bohlwerken zu versehen. 

4. Sobald, die Verpflichtung 8ud 3 erfüllt ist, und Straßenpflaster und 
Bohlwerk vom Magistrat als untadelhaft angenommen sind, übernimmt die Stadt 
Stettin die fernere Unterhaltung der Straßen und Bohlwerke. Die Straßen und 
Bohlwerke gehen dann,' als öffentliche Anstalten, unentgeldlich in das Eigenthum 
der Stadt Stettin über. 

5. Die von den Besitzern zu übernehmenden Verpflichtungen werden hypo¬ 
thekarisch eingetragen. 

Sobald die Vereinbarung zwischen der Stadt Stettin und den Besitzern dev 
ehemals (Martin) Mascheschm Grundstücke zu Stande gekommen sein wird, 
wird der Magistrat den deshalb geschlossenen Vertrag der Königl. Commandantur 
mittheilen. Bis dahin werden Seitens der resft. Militair-Behörden die bisherigen 
rayongesetzlichen Bestimmungen gegen die ehemals (Martin) Mascheschen. Besitz¬ 
ungen in Anwendung gebracht werden. 

Die zu diesem Vertrage gehörigen 3 Exemplare des Bebauungs-Planes sind 
von den contrahirenden Behörden gleichfalls vollzogen. 

Stettin, den 23. December 1846. 
Königl. Commandantur. Ober-Bürgermeister, Bürgermeister und Rath. 

Für den fehlenden Iften Commandanten Wartenberg. (I<.-8.) Agath. Hellwig. 
Engels, Obrist , Stadtverordnete. 

und Hessenland, / i ^ Lson Saunier, 
2ter Commandant. Vorsteher. ^ - ^ Protokollführer. 

(I..-8.) I . Schultz. A. Brehmer. C. Deftlanque. 
Schreiber. Iahnke. A.W.Schultz. 

Vorstehender Receß wird hierdurch genehmigt. 
Berlin, den 10. Mai 1847. 

. ' . (I.-8.) 
KriegZMimsterium. 

Boyen. ', , 
Receß wegen Bebauung der Silberwiese zu Stettin. 
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Fast nahm es den Schein an, als solle das so mühevoll zu Stande gekom¬ 
mene Werk scheitern und zwar an einer Klippe scheitern, die kaum der Rede werth 
erachtet werden, konnte. Das Königl. Allgemeine Kriegs-Departement hatte den 
bereits vom Minister mit der Genehmigungs-Formel versehenen Receß noch zurück. 
gehalten, weil der Magistrat bei Gelegenheit der Bewilligung eines Badeschuppens 
am Ufer des Parmtzstroms die Verlegung der Badestelle zu reserviren abgelehnt 
hatte, und demgemäß die Commandantur beauftragt, dem Magistrat zu eröffnen, 
daß, wenn derselbe sich durch den § 4 des Recesses nicht für verpflichtet halten 
sollte, die jetzige auf der Silberwiefe befindliche Badestelle, sobald sie zur An¬ 
schüttung des Glacis von den aufzuführenden Festungswerken gebraucht werde, 
zu diesem Zwecke zu überlassen, dieserhalb in weitere Verhandlungen einzutreten 
sei, bevor die Aushändigung der schon genehmigten Receß-Urkunde erfolgen könne. 
Die Commandantur (jetzt General-Lieutenant v. Hagen, erster Commandant) ent¬ 
ledigte sich dieses Auftrages mittelst Schreibens vom 21. M a i 1841, worin sie 
den Magistrat ersuchte, offenbar in höhsrm Auftrage, — zu erklären, ob derselbe 
sich nach § 4 des Recesses verpflichtet erachte, die Badestelle, sobald sie- zu dem 
qu. Festungswerke erforderlich werde, gegen Entschädigung von 150 Thlr. pro 
M g . zu überlassen, oder zugeschüttet zurückzunehmen, indem bei dem Bau eines 
Werks diese Badestelle nicht werde bestehen bleiben können, weil es dadurch nicht 
nur an Glacis fehlen, sondern auch die Wasserstäche bis in den gedeckten Weg 
eingreifen würde. Erkenne der Magistrat diese Verpflichtung an, so stehe der 
Aushändigung des genehmigten Recesses nicht entgegen, andern Falls bleibe erst 
noch an das Königl. Kriegs-Ministerium zu berichten. 

Der Magistrat erwiderte hierauf unterm 6. Jun i 1847, daß allerdings nach 
der Fassung des § 4 Rec. eine Verpflichtung für die Stadt, die ganze Badestelle 
zu dem bezeichneten receßmäßigen Preise pro Mg. zu überlassen, oder zugeschüttet 
zurückzunehmen, nicht vorhanden sei, vielmehr die Verbindlichkeit Zur Überlassung 
für obigen Preis sich nur auf denjenigen Theil der Badestelle erstrecke, welcher 
wirklich zu deni Festungswerke zur Verwendung komme. Nun aber diene die 
Badestelle, wie, bekannt, zur gemeinschaftlichen Benutzung für Civil und Mi l i ta i r , 
und werde^ deshalb auch, nach einem mit der Königl. Intendantur des 2ten 
Armee-Corps geschlossenen Übereinkommen, auf gemeinschaf t l iche Kosten 
unterhalten. Mil i tair-Fiskus und Stadt hätten daher an dem Bestehen, und 
wenn es nöthig sein, müßte, auch bei der Verlegung nach eimr andern Stelle ein 
gleiches gemeinschaftliches Interesse und Magistrat könne die Versicherung hin¬ 
zufügen, daß seiner Sei ts, im Falle einer durch den Bau des Festungswerks 
nöthig werdenden Verlegung unbegründete Schwierigkeiten und Einwendungen 
nicht würden erhoben werden. Jedenfalls scheine ihm diese Frage mit dem Be-
bauungs-Recesse in keiner Verbindung zu stehen und dürfte daher für die Bestä¬ 
tigung desselben kein Hinderniß abgeben, da die Frage erst näher festgestellt und 
regulirt werden könne, wenn der Bau des Festungswerks in Angriff genommen 
und eine andere entsprechende Badestelle ermittelt sei. 

Hierauf noch eine Einwendung der Königl. Commandantur vom 19. Jun i 
und darauf Entgegnung des Magistrats, daß er sich lediglich auf sein Schreiben 
vom 5. Jun i , und die darin abgegebene Erklärung beziehen müsse. Dann Über¬ 
sendung des Recesses Seitens der Commandantur mittelst Anschreibet vom 
31 . Ju l i 1847. 

Landbuch von Pommern; Ttz. I I , Bd. IX. 61 
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Nach Abschluß des Recesses machte man es sich im Schooße der städtischen 
Nchördm klar, daß zum V e r k a u f der B a u s t e l l e n die gehörige Aufhöhung 
der projecticken Binnen- und Uferstraßen bis auf 8 Fuß am Maaß unerläßlich 
sei. Es stand also, anscheinend, fest, daß die Silberwiese zu einem Wohnp la tze 
f ü r Menschen dienen sollte, trotz der Bedenken, die zwölf Jahre vorher, schon 
der damalige kronprinzliche Statthalter von Pommern gegen dieses Projett ge¬ 
äußert hatte, trotz der Abmahnungen, die um eben dieselbe Zeit, 1835, in dop¬ 
pelter Richtung von technischer Seite, in Beziehung auf Gesundheitspflege wie 
auf Bauwürdigkeit und Bautüchtigkeit auf einem künstlich geschaffenen Grund 
und Boden Verlautbart waren*), die dem Magistrate im Jahre 184? nicht unbe¬ 
kannt sein konnten, sanitätspolizeiliche Bedenken gegen die Besiedlung der „Pon-
tinischen Sümpfe im Audra-Thale", altern und neüern Datums, die sich seit 
dem Auftreten der Pest des 19. Jahrhunderts, in Stettin zum ersten Male im 
Jahre ^831 leider nur zu sehr bewahrheitet haben, wie erst jüngfthin von com-
petenter Seite gezeigt worden ist**). Derselbe Gewährsmann, bestätigt Das, 
was Dr. Kölpin schon vor vierzig Jahren klar gemacht hat, daß beim Ausbruch 
der Cholera-Epidemie die Massen-Erkrankungen auf der Laftadie allein der Boden¬ 
beschaffenheit zuzuschreiben ist, der aus der niedrigen Lage und dem Moorgrunde, 
auf dem sie steht, entspringenden Feuchtigkeit der Wohnungen, der unmittelbaren 
Nähe der ausgedehnten Wiesenstächen und großen Wasfermassen in den Flüssen, 
dem Ausdünstungen schädlicher Gase aus dem die Lastadie umgebenden Graben, 
wobei dann noch die aus schmutzigen, schlecht gereinigten Höfen, Kanälen und 
aus nicht destnficirten Abtritten aufsteigende Miasmata, der totale Mangel eines 
ungetrübten, guten Trinkwassers, u. f. w. in Betracht zu ziehen ist * * * ) . Wenn" 
schon auf der Lastadie, an deren Boden - Aufhöhung fast ein Jahrtausend 
gearbeitet hat,-j-) die örtlichen Verhältnisse der Gesundheit in hohem Grade 
nachtheilig sind, wie erst muß diese Erscheinung auf der Silberwiese hervortreten, 
auf deren total durchtränkten! Untergrunde erst seit — gestern ein betretbarer 
Boden künstlich geschaffen ist! Aber auf wie lange? Der Unvermeidlichkeit 
des Versackens unterworfen, mußte man schon nach wenigen Jahren auf eine 
Nachhülfe bedacht sein, und wenigstens die Straßenzüge auf öffentliche Kosten 
erhöhen, den ErWerbern der Baustellen es überlassend, sich nach Möglichkeit auf 
ihren Parcelen einzurichten durch kostspielige Pfahlrostbauten um ihr wohnliches 
Heim vor dem Einsinken zu schützen, wie es hundert Jahre vorher bei den Bauten 
auf der Großen Lastadie vorgekommen war. 

Aber schon ein volles Jahr vorher, lange vor Abschluß des Recesses, war 
die Warnehmung gemacht worden, daß die Aufschüttungen von 1842 sich u n t e r 
das Normalmaß' von 8 Fuß üher 0 des Oderpegels gesenkt hatten, daher eine 
weitere Aufhöhung der Silberwiese als eine unabwendbare Nothwendigkeit erkannt 
wurde. Dies brachte der militairische Techniker/ der Ingenieur vom Platz, 
Major Boethcke, in einem an den Magistrat gerichteten Schreiben vom 22. Fe¬ 
bruar 1846 zur Sprache, worin er — ohne wohlweislich der Grundursache der 
Nothwendigkeit zu gedenken, weil er, als Vertreter der Fortisications-Behörde, 
bei den Verhandlungen über die Aufhöhung des Terrains eine entscheidende 

*) L. B. I I . Th. Bd. VIII, 219—228. — **) Goeden, Medicinal-Rllth und Physikus in 
Stettin, Bericht über die Cholera-Epidemie in Stettin, im Jahre 1866. Stettin, 186?. 
S. 10, 13, 19—22. — ***) Goeden, a. a. O. S. 35. — f) L. B. I I . Th. Bd. VIII, 220. 
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Stimme gehabt, es aber versäumt hatte, die Bodenbefchaffenheit der Silberwiefe 
vorher zu studiren — nachwies, daß zur Erreichung des vorgeschriebenen Nor¬ 
malmaßes auf dem städtischen Eigenthum wol'noch 15.000 Schachtruthen Erde 
erforderlich sein dürften. Boethcke arbeitete damals an der neuen Stadtbefestigung 
um die Erweiterung der Altstadt auf der Westseite der Oder, wobei nach seiner 
Berechnung im Jahre 1847 viele taufend Schtr. Boden entbehrlich werden wür¬ 
den, welche er, falls höhern Orts nicht anderweitig darüber verfügt werden sollte, 
dem Magistrate für die Silberwiese anbot/ wenn derselbe die Hälfte der, auf 
ca. 1̂ /2 Thlr. pro Schtr. veranschlagten Kosten übernehmen wolle, d. i . : also 
derselbe Preis, welcher der Eisenbahn-Gesellschaft, gezahlt worden war. Der Platz-
Ingenieur meinte, es fei bei seiner Anfrage wohl zu berücksichtigen, daß später 
eine ähnliche Gelegenheit gar nicht mehr vorkommen könne, während bei einer 
allmäligen Heranziehung von Bauschutt und Erde die Erreichung des Zwecks 
sehr weit hinausstellen müsse, und selbstverständlich die Grundstücke der Silber¬ 
wiefe n u r erst durch W a s s e r f r e i h e i t Werth erlangen würden. 

I m Magistrats-Collegium wurde- eine weitere Aufhöhung der Silberwiefe, 
als bisher geschehen, für die Benutzung und künftige Bebauung derselben für 
höchst wünfchenZwerth erachtet — man scheute sich das Wörtchen „höchst 
nothwendig" auszusprechen, weil auch die städtischen Techniker es vor vier Jahren 
unterlassen hatten, von der „qwebbigen" Beschaffenheit ,des Moorbodens Rechnung 
zu tragen, — indem die Wiese noch jetzt, 1846, bei hohem Wasserstande über¬ 
schwemmt wird. I n der Magistrats-Sitzung vom 11. März 1846 urtheilte man 
so: „Der jetzige FestungZbau gibt zu der Aufhöhung eine so günstige Gelegenheit, 
wie sie wahrscheinlich niemals wiederkehren wi rd" . Was aber die dadurch ent¬ 
stehenden Kosten anbelangt, so tröstete man sich mit der in die Ferne gerückten 
Aussicht, daß sich dieselben künftighin durch höhern Kauf-, bezw. Miethpreis 
reichl ich decken würden. Das Collegium war daher geneigt, auf das Aner¬ 
bieten des Majors Boethcke in der Art einzugehen, daß der Militair-Fiskus die 
Erde zur Silberwiese transportiren und dort gehörig einebenen lasse, und die 
Stadt dafür 18 Sgr. pro Schtr. vergütige. Die Stadtverordneten dingten aber 
in der Sitzung vom 12. März .1846 von dem vorgeschlagenen Preise 3 Sgr. ab, 
wovon demnächst dem Platz-Ingenieur Nachricht gegeben wurde, der sich übrigens 
in seiner Anfrage wegen der Art des Transports und wegen der Kostenberech¬ 
nung ein besonderes Abkommen vorbehalten hatte. Der Sache ist keine Folge 
gegeben worden, muthmaßlich, weil das Königl. Allgemeine Kriegs-Departement 
das Gebot der Herren Stadtverordneten, 15 Sgr. für die Schtr., nicht annehm¬ 
bar gefunden haben mag. 

Nun aber begab es sich, daß um dieselbe Zeit, welche wir hier vor Augen 
haben die Stettiner Freunde von Werken der̂  dramatischen Dichtkunst nicht mehr 
Gefallen fanden an dem Räume, wo ihnen diese Werke zur Anschauung gebracht 
wurden. „Die Bretter, die die Welt bedeuten", wie gewisse Leute zu sagen 
pflegen, standen freilich an einem — obscuren Orte in dem Hintergebäude eines 
Hauses in der Frauenstraße, der einem Tempel der Thalia und d.er Melpomene 
wenig-, und einer Stadt von einem Halbhunderttausend Einwohnern, die zugleich 
Metropolis des Preußischen Seehandels, in der Jahr aus Jahr ein tausende von 
Fremden aus aller Herren Ländern, aus allen Welttheilen verkehren ganz un¬ 
würdig war. Es wurde beschlossen ein neues Schauspielhaus zu bauen. Als 

6 1 * 
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Standort für dasselbe wählte man den Königsplatz, von dem aber dem dama¬ 
ligen Geschlecht — die Zeit des Beschlusses ist ein Menschenalter und darüber 
her, — nicht bewußt gewesen zu sein scheint, daß er im vorigen Jahrhundert 
aus der Zuschüttung und Ausfüllung des alten Stadtgrabens entstanden, über 
den von der großen Domstraße her eine Brücke führte, auf der man zu der, 
außerhalb der Stadtmauer am Festungswall belegenen Peterpaulskirche gelangte. 
Man sing an zu graben um das Fundament für das Comödienhaus zu legen. 
Mau grub und grub, fand aber keinen Grund um darauf ein Gebäude von so 
mächtigen Dimensionen, wie das Bauproject vorschrieb, errichten zu können, man 
fand nur Schutt, „Gemälle und Gruß" und lockere Erde, und so grub man 
70 Fuß tief, bevor man den natürlichen Boden des alten Stadtgrabens erlangte, 
auf dem endlich der Grundstein gelegt werden konnte. Die Folge war, daß aus 
der Baugrube einige tausend Schachtruthen Gerüll und Erde fortgeschafft werden 
mußten. Dies war bisher nach dem Rosenpfuhl (?) vor dem Königsthor ge¬ 
schehen, und auch der noch übrige Theil konnte dort abgelagert werden; allein 
auf den Vorschlag des Oberbürgermeisters Wartenberg, der zum „Committe für 
Erbauung des neuen Schauspielhauses" gehörte, hielt Letzteres — sonst aus 
Corporations-Mitgliedern der Kaufmannschaft bestehend, — es im Interesse der 
Stadt, die qu. Erde nach der Silberwiese, zu deren weitern Aufhöhung zu 
schaffen. Das Comnntts fragte deshalb unterm 15. März 1847 an, ob Magi» 
strat von der Überfülle Erde aus der Theater-Baugrube, die auf 1200 Schtr. 
geschätzt wurde, für den angegebenen Zweck Gebrauch machen und für die Fuhre 
k 24 Kubikfuß 3 Sgr. oder für die Schachtr. 18 Sgr. bewilligen wolle. Die 
Stadtverordneten bewilligten den Preis, unter dem Beding, daß dafür auch die 
Einebnung der Erde vom Committe besorgt werde. Darauf hatte sich das Com-
mitts nicht eingelassen; denn es wurden, als bis gegen Ende des Monats Jun i 
1847 von der Baustelle 4084 Fuhren Schutt nach der Silberwiese abgefahren 
und diese mit Thlr. 394. 12 Sgr. bezahlt worden waren, für das Planiren 
14 Thlr. extraordinair berechnet. 

Bis zum Monat Ma i 1847 waren aber auch 6539 Schuttfuhren durch 
Fuhrleute von Privatbauten nach der Silberwiese geschafft und dafür, die Fuhre 
mit 1 Sgr. vergütigt, Thlr. 217. 29 Sgr. gezahlt worden. Und ferner vom 
M a i 1847 bis zum Januar 1848 hatten Privatbauten noch 4736 Fuhren Schutt 
geliefert, wofür an Trinkgeld der Fuhrknechte, sowie an Tagelohn für die pla-
nirenden Arbeiter 726. 25. 6 Pf. verausgabt wurden. 

Auch mit dem Directorium der inzwischen sich gebildeten Stargard-Posener 
Eisenbahn-Gesellschaft, dessen Vorsitzender der frühere Ober-Bürgermeister Masche 
war, hatte der Magistrat ein Abkommen wegen Erde-Lieferung zur Aufhöhung 
der Straßen auf der Silberwiese getroffen. Bis- Ende M a i 1847 hatte die 
Gesellschaft 2100 Schtr. Erde aufgebracht und waren damit die Querstraßen auf 
der Stadtseite vorschriftsmäßig erhöht, während zur Hauptstraße bis zur Masche-
Pollschen Gränze, um sie bis zu gleichem Niveau zu bringen, noch ca. 7500 Schtr. 
nöthig waren. Damit würde das accordirte Quantum von der Gesellschaft ge¬ 
liefert worden sein.- Kremser, der inzwischen zum Stadtbaurath ernannt worden 
war, warf nunmehr die Frage auf, ob und welches Quantum Erde die Stadt 
fernerweit ̂  von d̂er Eisenbahn-Grsellschaft übernehmen wolle. Gebraucht wurden 
nach, seiner Angabe noch 2939 Schtr. zur Erhöhung der übrigen Straßen und 
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801 Schtr. zu der des Marktplatzes, im Ganzen also 3740 Schtr. Er könne 
sich nur dafür aussprechen, daß allerwenigstens dieses Quantum von der Eisen¬ 
bahn-Gesellschaft angenommen werde, wenn das Directorium die Lieferung des¬ 
selben übernehmen wolle, bezw. könne, indem eine solche Gelegenheit nicht wieder 
kommen dürfte, und entgegengesetzten Falls eine endliche Negulirung der Straßen 
zwar wol nach einer Reihe von Jahren zu erreichen wäre, oiefe aber dann, wie 
jedes Flickwerk nur mangelhaft sich gestalten könnte, während die Arbeit im 
Ganzen und Großen und in Einem Zuge ̂ ausgeführt etwas möglichst Vollkom-
mners geben, und somit eine vorteilhafte Veräußerung des sonst zum größten 
Theil todt liegenden Terrains erleichtert werde. Gleichzeitig mit diesem Berichte 
des Stadtbauraths ging ein Schreiben des Directoriums der genannten Eisen¬ 
bahn-Gesellschaft ein, worin es ein Quantum von ca. 1500 Schtr., zu dem bis¬ 
herigen Preise von 18 Sgr. pro Schtr. anbot. Diese Offerte nahmen die Stadt¬ 
verordneten in der Sitzung vom 3. Jun i 1847 an. Sechs Wochen nachher 
zeigte ;c. Kremfer an, daß zur gehörigen Herstellung der Straße längs der Eisen¬ 
bahn - Brücke und der nächsten Querstraße an der Parnitz - Seite, sowie der 
Uferstraße an demselben Strome annoch 5720 Schtr. Erde erforderlich feien, 
in Folge dessen der Magistrat unterm 28. J u l i 1847 beim Directorium der mehr 
genannten Eisenbahn-Gesellschaft anfragte, ob dasselbe dieses Quantum Erde auch 
noch verfügbar habe, in welchem Falle dasselbe unter den bisherigen Bedingungen 
für die Sifberwiese übernommen werden könne. Die Acten befagen nicht, ob 
darauf eine Antwort erfolgt ist, allein aus dem Schreiben eines der Baumeister 
der Gesellschaft vom 7. October 1847 geht hervor,- daß in den vorhergegangenen 
Monaten zur Aufhöhung von 8 Straßen und des Marktplatzes auf der Silber¬ 
wiese von der Stettin-Stargarder Eisenbahn-Gesellschaft im Ganzen 5819,2g Schtr. 
Erde geliefert worden, die sämmtlich aus dem abgegrabenen Sackschen Garten 
in der Oberwiek entnommen waren. Demnächst zeigte aber das Directorium der 
Gesellschaft selbst am 11. März 1848 an, daß sich das hinübergeführte Quantum, 
einer zwiefachen- Verifikation zufolge, auf 6947^ Schtr. belaufe, wofür es den 
verabredeten Preis.von 18 Sgr. pro Schtr. mit Thlr. 4168. 6 Sgr,. in Rech¬ 
nung gestellt habe. I n einem Schreiben vom 19. Jun i 1848 wurde indessen 
das gelieferte Quantum auf 6607 Schtr. ermäßigt, dem gegenüber der Stadt-
baurath Kremser, nach seiner Berechnung, nur 6478,5 Schtr. einräumte, wovon 
das Directorium der Bahn-Gesellschaft unterm 28. Jun i 1848 vom Magistrat 
mit dem Bemerken benachrichtigt wurde, daß er, unter Vorbehalt der Genehmigung 
der Stadtverordneten bereit sei, für dieses Quantum Erde die accordmätzige 
Vergütigung zu leisten. Das Directorium empfand es zwar unangenehm, daß, 
Üa nach seinen untrüglichen Registern wirklich das von ihm nachgewiesene Quan¬ 
tum Erde znr Silberwiese transportirt, von ihm bezahlt, und in den Nutzen der 
Stadt verwendet worden, nur 6478,^ Schtr. zur Anrechnung kommen sollten; 
um indessen die Sache zu beendigen, erklärte das Direktorium in dem Schreiben 
vom 27. Ju l i 1848, sich mit deren Erstattung begnügen zu wollen, worauf 
unter Zustimmung der Stadtverordneten, die Kämmereikasse am 12. August 1848 
angewiesen wurde, den Betrag für jenes Quantum Erde, die Schtr. 9, 18 Sgr. 
mit Thlr. 3886. 24 Sgr. an die Hauptkasse der Stargard-Posener Eisenbahn-
Gesellschaft zu zahlen. 

Nachdem die Erhöhung der Straßen, welche die an der Oder liegenden zwei 
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Bauviertel einschließen, beinah beendet war, dachte man an die Veräußerung der 
sie bildenden Baustellen, wenigstens an die Vorbereitungen dazu. Die Straßen, 
welche hierbei in Betracht kamen, sind später Eisenbahn-, Siederei- und Marien¬ 
straße genannt worden, die Uferstraße an der Oder Wasser? und der mittlere 
Hauptweg Holzstraße. Ein jedes dieser zwei Quartiere wurde in 46 Baustellen 
getheilt, so daß überhaupt 32 zu veräußernde Stellen vorhanden waren. 

Rücksichtlich der Bedingungen, welche den Käufern zum machen sein dürften, 
wurden, außer den Bestimmungen ick Receß vom 23. December 1846, von der 
Ökonomie-Deputation, in Gememschaft mit dem Stadtbaurath Kremser, folgende 
Punkte vorgeschlagen: — 1) Die Bebauung der Plätze erfolgt nach den Vor¬ 
schriften der Bau-Polizei-Ordnung ,der Stadt Stettin. 2) Die Hoflage einer 
jeden Baustelle muß mindestens 6 Zoll höher angelegt werden, als die Straße 
vor den Grundstück, damit die Entwässerung jederzeit zweckmäßig erfolgen kann. 
3) Der Bauplatz ist innerhalb 3 Jahre längs der Straße mit Gebäuden zu be-
gränzen. 4) Käufer zahlt 4 Wochen nach erfolgtem Zuschlage mindestens ^ des 
Kaufgeldes an die Kämmereikasse, V̂  ein Jahr später und das letzte Drittel ein 
Jahr später, oder aber es wird die Hälfte gleich eingezahlt und die andere Hälfte 
mit halbjähriger Kündigung und gegen 4 Prct. Zinsen auf-das Grundstück ein¬ 
getragen. 5) Die Auswahl wird unter den 3 Bestbietenden vorbehalten, und 
sind dieselben an ihre Gebote gebunden, bis die städtischen Behörden über den 
Zuschlag entschieden haben. 6) Die Kosten der Bekanntmachung, der Contract-
schließung, wegen des notariellen oder gerichtlichen Verfahrens, so wie die Stempel¬ 
gebühren trägt Käufer allein. 7) Die einzelnen Grundstücke enthalten 6900—7400 
Quadratfuß. 8) Erfolgen die Gebote auf eine Baustelle im Ganzen, so wird 
keine Garantie für den Flächeninhalt, wie derselbe im Veraüßerungsplane an¬ 
gegeben ist, geleistet. Werden, dagegen die Offerten pro Quadratfuß gemacht, so 
soll das Grundstück vor der Übergabe nochmals aufgemessen/ und der sich dann 
ergebende Flächeninhalt dem Kaufcontracte zu Grunde gelegt werden. 9) Käufer 
ist gehalten innerhalb 2 Jahre vorlängs der, oder den Hausfronten Granit-Lauf¬ 
bahnen nach Porschrift Zu legen und erhält die deshalb übliche Prämie von 5 Sgr. 
pro Quadratfuß Platten. 40) Derselbe erstattet der Stadt dle Kosten der ersten 
Pflasterung vor den Häusern bis zur Mitte der Straße innerhalb Jahresfrist mit 
durchschnittlich 9 Thlr. pro Quadratruthe Pflaster. 11) I n allen Fällen, wo ein 
Grundstück wieder zum Verkauf kommt, reservirt sich die Stadt das Recht, den 
Vorkauf auszuüben. 

Auf Grund dieser Vorschläge wurden demnächst nach Verathung im Magistrat 
folgende Verkaufs-Bedingungen festgesetzt, und den Stadtverordneten vorgelegt. — 

Bedingungen beim Verkauf von Baustellen auf der Silberwiese. 

Nachdem die auf der Silberwiese anzulegenden Straßen nunmehr so weit 
aufgehöht sind, wie der genehmigte Bebauungsplan gestattet, soll die Veräußerung 
der auf dem anliegenden Plane näher bezeichneten 32 Baustellen an der Oder¬ 
seite unter nachstehenden Bedingungen erfolgen: 

1. Für die zu veräußernden Baustellen findet völlige Baufreiheit Statt und 
sind dieselben keinen anderen, als den für die Stadt Stettin geltenden baupolizei¬ 
lichen Vorschriften unterworfen. 

2. Die Hoflagen müssen von den ErWerbern so hoch gelegt werden, daß der 
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Wasserabfluß nach der Straße hin Statt finden kann. Nach der Nachbarn Grund¬ 
stücken darf kein Wasser geleitet werden. 

3. Die Straßenfronten müssen innerhalb 3 Jahren nach erfolgter Übergabe 
mit Gebäuden oder festen Bewehrungen begrättzt werden. Letztere müssen so 
construirt werden, daß die Straßen dadurch nicht verunstaltet werden, worüber 
event. die Bau-Polizei-Behörde zu entscheiden hat. 

4. Die Lage und Größe der einzelnen Parcelm ist aus dem anliegenden 
Plane zu ersehen. Bei der Übergabe wird jede Parcele dem Erwerber zugemessen 
und das zu erlegende Kaufgeld nach dem solchergestalt festgesetzten Flächeninhalte 
berechnet. 
1 5. Die Gebote werden für den Quahrätfuß abgegeben und erfolgt sofort im 

Termine der Zuschlag, wenn das Gebot für den Q^uadratfuß 15 Sgr. oder mehr 
beträgt. Andernfalls hangt die Entscheidung von den städtischen Behörden ab, 
und bleiben Käufer 6 Wochen lang an ihre Gebote gebunden. Die Übergabe 
soll längstens innerhalb 4 Wochen nach ertheiltem Zuschlage erfolgen. 

6. Der dritte Theil des gebotenen Kaufgeldes muß vor. der Übergabe baar 
an die Kämmtzreikasse eingezahlt werden. Die anderen zwei Drittheile können 
gegen 41/2 Pret» jährlicher Zinsen, und mit Vorbehalt einer beiden Theilen frei¬ 
stehenden halbjährigen Aufkündigung auf dem Grundstück zur ersten Stelle stehen 
bleiben. (Der Magistrat verpflichtet sich jedoch, das Restkäufgeld in den ersten 
fünf Jahren nach erfolgter Übergabe nicht zu kündigen.) — 

7. Die Kosten der Bekanntmachung des Termins, der Ausfertigung und 
Vollziehung des Kaufcontracts, der Berichtigung des Hvpothekenwesens und der 
Eintragung der rückständigen Kaufgelder tragen Käufer. 

8. Die Straßen und Bürgersteige, letztere so weit sie nicht mit Trottoirs be¬ 
legt werden, werden auf Kosten der Stadt nach Maßgabe der fortschreitenden 
Bebauung gepflastert. Dagegen ist jeder Käufer verpflichtet innerhalb zwei Jahre 
nach erfolgter Übergabe vor der ganzen Breite des ihm verkauften Grundstücks 
nach näherer Anweisung des Stadtbauraths, gegen Zahl yng der üblichen Prämie, 
Trottoir auf seine Kosten zu legen. 

Stettin, den 24. Ju l i 1847. 
Ober-Bürgermeister, Bürgermeister und Rath. 

Wartenberg. 
Wi r genehmigen die uns vorgelegten Bedingungen nur mit der Modalität 

aä 6, daß die Sta.dt sich verpflichtet, dem Käufer die Hypothekarisch eingetragenen 
zwei Drittel der Kauffumme fünf Jahre gegen 4 ^ Prct. Zinsen stehen zu lassen, 
falls der Käufer nicht felbft eine frühere Abtragung des Kapitals wünschen sollte. 

Stettin, den 29. Ju l i 1847. , 
Stadtverordnete. 

Hessenland. Lson Saunier. 
Dieser Beschluß der Stadtverodneten - Versammlung ist nachträglich in 

die Bedingungen in der Fassung aufgenommen, welche die Parenthese bei 6 
enthält. . 

'Der Magistrat setzte nun unterm 3. August ! 847 einen Viewngstermin auf 
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den 23. des folgenden Monats September an und machte diesen Termin durch 
Aushang im Rathhause, so wie durch das Amtsblatt der Königl. Regierung, die 
Stettiner Zeitung und das Stettiner Intelligenzblatt, aber auch, durch drei Berliner 
Blätter, die Vossische und die Haude- und Spmersche Zeitung und das Berliner 
Intelligenzblatt, vermittelst dreimaliger Insertion, öffentlich bekannt. Wenn man 
sich des Zwecks erinnert, der bei der Melioration der Silberwiese maßgebend war, 
nämlich der Allgemeinen Wohnunqsnoth so wie dem Mangel an Lagerplätzen 2c. für 
die besonderen Interessen des Handels Abhülfe zu verschaffen, so scheint die nahe lie¬ 
gende Frage gerechtfertigt; wollte der Magistrat durch die Bekanntmachung in den 
Berliner Zeitungen auswärtige Kaufliebhaber herbeiführen, um den inheimischen 
Concurrenz zu machen? Wurde, wenn wirklich Auswärtige kamen und Meist¬ 
bietende waren, durch deren Einwanderung das Übel nicht vermehrt, worüber 
seit so vielen Jahren und in der Gegenwart andauernd geklagt wurde, und dem 
abzuhelfen, man sich bei der Versetzung der nassen zum Theil sumpfigen Silber¬ 
wiese in einen, dem öffentlichen Wesen möglichst dienstbaren Gebrauch, vor¬ 
genommen hatte? 

I m Monat August fand die Absteckung und Bezeichnung der Baustellen durch 
den Stadtbaurath Kremser, in Gemeinschaft mit dem Ingenieur Hauptmann 
Eichstädt, in Abwesenheit des Platz-Ingenieurs Statt. Als Letzterer, Major 
Boethcke zurückgekehrt war und eine Besichtigung der Silberwiese vorgenommen 
hatte, ordnete er an daß die Straßenecken mit dauernden, schon von Weiten sicht¬ 
baren Merkmalen bezeichnet werden sollten, wozu er starke Rüststangen, allgemein 
18 Fuß über die vorgeschriebene Anschüttungshöhe von 8 Fuß über 0, also bis 
auf 26 Fuß über 0 des Baumbrücken-Pegels hervortretend, und zugleich bestimmte, 
daß dieselben oben mit einem 2 Fuß hohen weißen Ölfarbenanstrich zu versehen 
seien, und endlich, daß diese Stangen erst mit dem vorschreitenden Bau der Eck¬ 
häuser allmälig eingehen dürften. Ob dieser Anordnung der Fortisikations-Be-
hörde Folge gegeben worden, ist aus den Acten nicht ersichtlich. 

Der Licitations-Termin wurde bestimmungsmäßig am 23. September 1847 
abgehalten. Die Theiwahme an demselben war gar nicht so lebhaft, als man 
sich vorgestellt hatte. Es waren nur 5 Kaufliebhaber erschienen, und diese waren 
Stettiner Angesessene; die sehr kostspieligen Insertions-Gebühren für die Bekannt¬ 
machung in den drei Berliner Tageblättern hatten Niemand von außerhalb ge¬ 
reizt. Auf die 12 ersten Baustellen geschah kein Gebot. Sie lagen gegen das 
Innere der Silberwiese. Erst als die 8 an der Oder belegenen Parcelen 13—20 
an die Reihe kamen wurde geboten. Das Verkaufs-Geschäft ließ sich bei Nr. 13 
sehr gut an, das erste Gebot war 20 Sgr. für den Quadratfüß, zwei Concurren-
ten trieben es M s auf das Meistgebot von 1 Thlr. Bei den folgenden Parcelen 
nahm die Bietungslust sehr ab, so daß auf Nr. 17 nur 10 Sgr. und auf Nr. 18 
sogar nur 7 ^ Sgr. geboten wurde/und erst als diese zwei Nummern zusammen 
ausgeboten wurden, erfolgte als Meistgebot 1 5 ^ Sgr. Auf Nr. 19 offerirte 
Niemand ein Kaufgeld. Auch diese Parcele mußte mit der folgenden Nr. 20 
combinirt werden, um den Minimal-Preis von 15 Sgr. erzielen zu können. 
Nun follten die folgenden Baustellen 21—32 ausgebotm werden; es entfernten 
sich jedoch sämmtliche Kaufliebhaber, daher der Termin und das darüber aufge¬ 
nommene Protokoll geschlossen werden mußte. 
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Parcele 

Nr. 

13. 
14. 
15/ 
16. 
17. 
18. 
19. 

P-

Größe 
Q.-F. 

6.951 
6.966 
6.966 
6.951 
6.564 ^ 
6.579 ^ 
6.579 ^ 
6.564 1 

54.120 

Name des Käufers. ^ 

Kahnbauer Andreas Masche . . 
Stadtrath Wegener . . . . . 
Kaufmann H a h n . . . . . . 
Kaufmann Rosenthal . . . . 
Pommersche Prov inz ia l Zucker-

siederei 

Stadtrath Wegener 

Summa der 8 Parcelen . . . 

Kllufgeld: 

Eingezahltes. 
Thlr.Sgr.Pf. 

2.351. —. — 
1.347.12.— 
1.347. 12. — 
1.354. 22. 6 

6.790. 16. 6 

2.271. 15. — 

15.462. 18. — 

Rückstand. 
TM 

4.600 
2.600 ^ 
2.600 
2.700 

4.300 

16.800 

Ganzes. 
Thlr.Sgr.Pf. 

6.951.—.^-
3.947.12.— 
3.947. 12. — 
4.054.22. 6 

6.790.16. 6 

6.571. 15. — 

,32.262:18. — 

Hiernach ist der Minimal-Satz, der für den Quadratfuß auf 15 Sgr. nor-
mirt war, bei der Licitation, um 2 Sgr. 10 Pf. überboten worden. 

Die Kaufcontracte mit dem Kaufmann und Stadtrath Ernst Ludwig The-
ophilus Wegner, dem Kaufmann Ghrhardt Friedrich Wilhelm Hahn, dem Kaufmann 
Friedrich Wilhelm Ferdinand Rosenthal, so wie mit dem Director Friedrich 
Richard Müller, im Namen der, 1819 gestifteten, Pommerschen Provinzial-Zucker-
siederei, find am 11. October, und der Contract mit Andreas Friedrich Wilhelm 
Masche ist am 14. October 1847 notariell abgeschlossen, und demnächst sind die 
Hypotheken-Verhältnisse der verkauften 8 Parcelen im Laufe des Jahres'1850 
vollständig geordnet worden. Von den Käufern erbot sich der Kaufmann und 
nunmehrige Stadtverordneten-Vorsteher Wegner, die auf seine Parcelen 14, 19, 20 
eingetragenen Restkaufgelder zum Betrage ^von 6900 Thlr. abzutragen, was von 
den beiden städtischen Kollegien durch Beschluß vom 10. September 1850 um so 
mehr dankbar angenommen wurde, als zur Deckung bedeutender Ausgaben die 
Kämmereikasse einer außerordentlichen Einnahme dringend bedürftig war. Einer 
Anzeige vom 18. August 1851 zufolge hatte um Nese Zeit Masche seine Parcele 13, 
Hahn in Gemeinschaft mit dem Partikulier Schumann die Parcele 15, und die 
Provinzial-Zuckersiederei ihre Parceln 17 und 18 bebaut. Die übrigen 4 Bau¬ 
stellen lagen noch wüst. 

- Bei Abfassung der Verkaufs-Bedingungen war ein nicht unwichtiger Punkt 
übersehen worden' Die aus dem Ministerium zurückgekommene Zeichnung vom 
Bebauungspläne der Silberwiese hatte selbstverständlich dem Könige vorgelegen, 
als Dessen Genehmigung zu den Plane von den drei betheiligten Ministerien 
nachgesucht worden war. Zn dieser Zeichnung war eine Änderung dahin vor¬ 
genommen, daß die scharfen Straßen-Ecken durch Bleiftiftstriche abgestumpft waren, 
Dies wurde noch Zeitig genug bemerkt, um in dem Licitations-Protokoll v^m 
23. September die Bedingung einfließen zu lassen, daß der Käufer einer Eck-
parcele verpflichtet sei, diese Abstumpfung vorzunehmen. Unter den 8 verkauften 
Baustellen waren aber 4 solcher Eckgrundstücke, die durch die Abstumpfung einen 
Verlust von 90 Q.-Fuß, nämlich jedes 15 Q.-Fuß, erlitten. Magistrat hielt es 
für nothwendig dieses Verlustes wegen die Sache, zur Kenntniß der Stadt¬ 
verordneten zu bringen, ohne dabei den Ursprung der Abänderung anzugeben» 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 62 
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Die Stadtverordneten faßten nun am 30. September 1847 folgenden Beschluß: 
„Nach genommener Kenntniß zurück; und können wir es nicht für nothwendig 
finden daß die Ecken abgestumpft werden, und müssen wir unsere Einwilligung 
dazu verweigern". Hierauf erwiederte der Magistrat: das Abstumpfen der Ecken 
sei in dem von Sr . Majestät dem Könige genehmigten Bebauungspläne aus¬ 
drücklich vorgeschrieben. Es gehöre dies mithin zu denjenigen Bedingungen, 
unter denen überhaupt die Baufreiheit der Silberwiese erlangt sei, und es hange 
mithin nicht mehr von dem freien Willen der städtischen Behörden ab, die Ecken 
abzustumpfen oder nicht. Außerdem sei die Abstumpfung für die Passage übe ra l l 
ein großer Gewinn, u. s. w. Hierauf Beschluß der Stadtverordneten vom 
14. Öctober: „Es wäre doch sehr wünschenswert!), wenn rücksichtlich der noch 
zu veräußernden Baustellen auf der Silberwiese die bedingte Abstumpfung der 
Eckhäuser unterbleiben könnte und ersuchen wir daher den Magistrat bei der vor¬ 
gesetzten Behörde anzufragen, ob bei den übrigen Eckhäusern von dieser Be¬ 
dingung nicht abgestanden werden könne?" Magistrats Replik vorn 18. October: 
„Die Bebauung der Silberwiese ist durch Cabinets-Ordre vom 15. Ma i 1845 
ausdrücklich nach Maßgabe des dieser Cabinets-Ordre beigefügten Bebaungsplanes 
bewilligt. I n letzterm sind sämmtliche Straßenecken im Querschnitt abgestumpft. 
Eine Abweichung hiervon würde nur mit Genehmigung Sr . Majestät des Königs 
eintreten können. Hierzu erscheint die Sache aber in der That nicht angethan. 
Die abgestumpfte Eckstäche beträgt an jeder Ecke 15 Q.-Fuß, und hat bei ange¬ 
nommenen Durchschnittswerthe von 15 Sgr. pro Q.-F. einen Werth von 7 ^ Thlr. 
das Werth-Object der Sache ist sonach äußerst geringfügig und dürfte schwerlich 
eine Bitte an den König um Abänderung des Bebauungsplanes rechtfertigen. 
Andrer Seits erachtet Magistrat das Abstumpfen der Ecken aber auch M r den 
Verkehr und die Passage sehr vortheilhaft, wie denn auch z. B. : in Berlin in 
fast allen neu angelegten Straßen eine gleiche Einrichtung besteht. — daher an 
die Herren Stadtverordneten mit dem Bemerken, daß wir uns nur für fernere 
Beibehaltung der abgestumpften Straßenecken erklären können." Darauf Beschluß 
der Stadtverordneten vom 28. October 1847: „Der weitern Äußerung des Ma¬ 
gistrats zufolge, wollen wir nunmehr von unserm Wunsche, daß die Abstumpfung 
der Straßenecken unterbleiben möge, abstehen." 

Diese Verhandlung zwischen den zwei städtischen Collegien wäre ohne Zweifel 
abgekürzt worden, hätte man in Stettin gewußt, daß die Bleistift-Striche auf 
der Planzeichnung, welche die Abstumpfung der Straßenecken bezeichneten, von 
des Königs Höchsteigner Hand eingetragen waren; denn Friedrich Wilhelm IV. 
sah kein I h m zur Genehmigung vorgelegtes Bauproject an, ohMSeinen bessern¬ 
den Griffel walten zu lassen.^) 

*) Davon hat der Verfasser des L. B. vieler Beispiele erlebt, als erfim Jahre 1850—51 
bei der damaligen Mobilmachung der Armee den zu den Fahnen einberufenen Regierungs-
Assessor v. Eichendorff (Sohn des Dichters) bei der Kömgl. Regierung zMPotsdam, in der 
Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen, vertrat. Für alle' Kirchen-Bauten Königl. Patronats, 
so mithin diejenigen, deren Kosten aus dem „Kirchen-Ämter-Fonds der Kurmark" — einer 
Stiftung Friedrich Wilhelm's I. gedeckt werden mußten, sodann auch bei Kirchen Prioat-Patro-
nats, deren Neu- oder großer Reparaturbau, wegen mangelnden VermögensVder Kirchen selbst, 
bezw. der Armuth der Gemeinden, nur mit Unterstützung' des Königs aus Dessen Dispositions-
Fonds ausgeführt werden konnten, mußten die Vauprojecte, vollständig ausgeführt in Zeichnungen, 
Anschlägen und Erlaüterungsberichten dem Könige vorgelegt werden. Da geschah es reget-



Bebauung der Silberwiese. 4 9 1 

Die Kaufleüte Gustav Heinrich Erasmus Schindler und August Ludwig 
Mützell fragten, unterm A November 1847 an, ob ihnen von den in dem Licita-
tions-Termine vom 23. September unverkauft gebliebenen Stellen der Silberwiese 
2—3 dieser Plätze aus freier Hand überlassen werden könnten. Sie fügten hin¬ 
zu, daß es ihre Absicht ..sei, daselbst eine Seifen-, Parfümerie; und Wagenfett-
Fabrik, verbunden mit Ölraffinerie und Palmölbleiche, anzulegen, und die zu 
diesen Zweck nöthigen Dampfkessel, Maschinen ;c. ;c. aufzustellen. Sie wünschten' 
jedoch, daß ihnen die Wahl dieser Stellen nach ihrer Convenienz überlassen werde 
und erboten sich für den Q.-Fuß 10 Sgr. zu zahlen. Als ihnen aber eröffnet 
wurde, daß der Minimalsatz 15 Sgr. betrage, erklärten sie sich in der Eingabe 
vom 20. November bereit, diesen Preis für die, der Lastadie zunächst belegenen 
3 Parcelen 1 , 2 und 5, welche zusammen einen Flächeninhalt von 21.393 Q.-Fuß 
haben, zahlen zu wollen, an diese Offerte jedoch einige Bedingungen knüpfen 
mußten, und zwar — 1) Daß im künftigen Jahre die vollständige Pflasterung 
zweier Straßen, als der Haupt- (Holz) ftraße (von der Lastadie nach der Eisen¬ 
bahnbrücke führend), fo wie der vom Marktplatze bis zum Wasser führenden 
Quer- (Marien) straße vollendet werde, da sie andern Falls keine Verbindung 
weder zur Stadt noch zur Oder haben würden, eine Bedingung, die um fo ge¬ 
rechtfertigter sein dürfte, als die gedachte Querstraße durch die Bebauung der 
von ihnen zu kaufenden zwei Parcelen an dieser Straße (die 3. Parcele an der 
Hauptstraße), sowie das vom Kahnbauer Andreas Masche erstandenen Platzes 
der größte Theil dieser Straße mit Gebäuden besetzt werde. 2) Daß ihnen der 
Rest des Kaufgeldes bei prompter Zinsenzahlung von 4 ^ Prct. vor Ablauf von 
10 Jahren nicht gekündigt werde; 3) Daß ihnen gestattet werde, da bei der vor¬ 
gerückten Jahreszeit mit Baulichkeiten nicht mehr vorgegangen werden könne, die 
Übernahme der Baustellen nach ihrer Convenienz vom Tage des Contractabfchlußes 
ab bis zum 1. Apri l 1848 hinauszuschieben. 

M i t Bezug auf den 2. Punkt gab Mützell am 25. November die Erklärung 
ab, daß er mit der 5 jährigen Nichtkündigung des Rest-Kaufkapitals von Seiten 
der Stadt einverstanden sei, und sich im übrigen den ihm bekannten Veraüßerungs-
Bedingungen vom 24. Ju l i 1847 unterwerfe und sie erfüllen wolle, worauf am 
27. November im Magistrat der Beschluß gefaßt ward, die Kosten der Pflasterung 
der Straßen a,ä 2 auf das Bau-Tableau pro 1848 zu setzen. Die Stadtver¬ 
ordneten waren damit einverstanden und es wurde am 16. December 1847 der 
Kaufcontract geschlossen, kraft dessen die Käufer von dem auf Thlr. 10.696 1b Sgr. 
verabredeten Kaufgelde vor der Übergabe ^ mit Thlr. 3.696 15 Sgr. zur 
Kämmereikasse einzuzahlen stch verpflichteten, während der Rest des Kaufgeldes 
zum Betrage von 7000 Thlr. von der Übergabe ab mit 4 ^ Prct. zu verzinsen, 
hypothekarisch sicher gestellt wurde. Weil der Verkauf aus freier Hand Statt 

mäßig, daß der König Seine bessernde Hand an die Zeichnungen gelegt hatte und Seme 
Ideen durch -^ kecke Bleistiftlinien kund gab, die nunmehr dem betreffenden Baubeamten zur 
Richtschnur bei Umarbeitung seines Projects dienen mußten. Kam dann das also umgearbeitete 
Bau-Project, nachdem es alle Stadien der Revision und Superrevision in der Regierung und 
der Ober-Bau-Deputation durch das Ministerium an das Cäbinet zurück, und der König fand, 
daß Seiner Idee nicht Genüge geleistet worden, dann ließ Er Seinen Kirchenbaumeister Stüler 
rufen, mit dem Er das Project besprach und der dann den Auftrag erhielt, den Regierungs-
Baubeamten Anleitung zu geben. Niemand eignete sich besser dazu, als Stüler, der Friedrich 
Wilhelms IV. erhabenen Sinn fürs Schöne und Seinen geläuterten Geschmack genau kannte. 

62* 
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gefunden, so mußte nach den Bestimmungen der Städteordnung die Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde dazu eingeholt werden, die Seitens der Königl. Negierung 
unterm 8. Januar 1848 ertheilt wurde. 
- Die Übergabe des Grundstücks sollte also nach den Kaufcontracte am 1. April 

1848 erfolgen und noch vor diesem Termine oder doch spätestens in demselben 
die Ginzahlung des ersten Drittels des Kaufgeldes Statt gefunden haben. Nun 
aber war der — 18. März mit all' seinen schauerlichen Folgen — von gewissen 
vorlauten Stimmen als Morgenröthe der Volksfreiheiten ausgerufen — einge¬ 
treten, was, weil alles ruhige Denken und Handeln gleichsam in den Bann ge-
than war und die Gesammtheit der gesellschaftlichen, fest consolodirten Verhält¬ 
nisse dadurch auseinander gedrängt zu werden drohten, die Käufer Schindler und 
Mützell veranlaßte, um Sistirung der Übergabe und der daran geknüpften Zah¬ 
lung bis zum 1 . Ju l i 1848 zu bitten, in der Hoffnung, daß alsdann die Krisis 
überstanden und günstigere Zeiten für Handel und Wandel wieder eingetreten 
sein würden. Magistrat, im Einverftändniß mit den Stadtverordneten gingen 
auf den Antrag zwar nicht ein, bewilligten aber, in Anerkennung der trübseligen 
Zeitverhältnisse, durch Verfügung vom 11. April 1848, daß statt des am 1. April 
fällig gewesenen Kaufgelder-Theils jetzt 1000 Thlr. und am 1. Ju l i er. der Rest 
mü Thlr. 2696. 1b Sgr. einzuzahlen sei, wo dann auch die Übergabe erfolgen 
werde. Auch fand Magistrat nichts dagegen zu erinnern, wenn die Käufer der 
drei Parcelen mit der Äufhöhung des Bodens derselben schon jetzt beginnen, oder 
auch andere bauliche Einrichtungen darauf vornehmen wollten. Die Einzahlung 
der 1000 Thlr. erfolgte aber erst am 29. Ma i 1848 mit den seit dem 1. April 
aufgelaufenen Zinsen Thlr. 7. 11. 3 Pf. betragend. Eine weitere Stundung zur 
Einzahlung von 2000 Thlr. bis zum 1. Januar 1849, nachdem Thlr. 696. !5 Sgr. 
an die Kämmereikasse abgeführt waren, wurde am 5. August 1848 bewilligt, mit 
Rücksicht auf die obwaltenden allen gewerblichen Verkehr lähmenden Verhältnisse, 
mcl. der „dänischen Seeraübereien". Nachdem die Zahlung geleistet fand die 
Übergabe des Grundstücks an die Käufer am 23. Januar 1849 Statt. Zufolge 
einer Anzeige vom 18. August 1851 hatten Schindler und Mützell auf ihren 
drei Parcelen 2, 3, 5 um diese Zeit Gebäude errichtet. 

Sei hier noch angemerkt, daß die Stadt b i s Ende ! 8 5 2, mit dem wir 
unsere Historie der S i l b e r w i e s e städtischen A n t h e i l s schließen, we i t e re 
B a u s t e l l e n n i H t zu v e r k a u f e n Gelegenheit gehabt hat. 

Die Stettin - Stargard - Posener Eisenbahn - Gesellschaft (bezw. die Berlin-
Stettiner Gesellschaft) hatte sich wegen des Preises der Wiesenflächen, die sie auf 
städtischen Grund und Boden in Anspruch nehmen mußte, mit dem Magistrate 
auf gütlichem Wege nicht einigen können, und deshalb der Weg des Expropria¬ 
tions-Verfahrens eingeschlagen. Nach den ergangenen Exftropriations-Resoluten, 
und zwar nach — 

Dem ersten vom 28. Ju l i 1846 hatte die Stadt von der S i l b e r w i e s e 
eine Fläche von 1 Mg. 51 Ruth., den Mg. für 1875 Thlr., an die Bahn abzu¬ 
treten, demnach eine Entschädigung zu beanspruchen Zum 
Betrage von Thlr. 2.406. 7. 6 

Und nach dem zweiten Resolut vom 9. September 1847 im 
Großen Reglitz - Bruche eine Fläche von 12 Mg. 41 Ruth, und 
im Zo l l - und Brunneken-Werder eine Fläche von 14 
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Übertrag. . . Thlr. 2.406. 7. 6 
74,3 Ruth., überhaupt 36 Mg. 115, 3 Ruth, den Morgen zu ^ 
120 Thlr. , demnach ganze Entschädigung . . , < , . . . . . 3.196. 26. — 

Summa der von der Eisenbahn-Gesellschaft der Stadt Stet t in 
zu leistenden Grundentschädigung ,. . 5.603. 3. 6 

Hierzu kamen auf Grund der Verhandlung vom 20. Apr i l 
1845 die rückständigen Zinsen seit 1. Ottober 1844 2c. 2c. mit . 527. — 7 

Zusammen . . Thlr. 6.130. 4. 1 
welcher Betrag, nach Anweisung des Directoriums vom.2. November 1847, von 
der Haufttkasse der Eisenbahn Gesellschaft am 15. November an die Kämmerei¬ 
kasse abgeführt wurde. Indessen ergab sich, daß bei Berechnung des Expropria-
tions-Capitals für die Silberwiese ein I r r thum vorgefallen war, der seinen Grund 
in dem frühern Pachtverhältnisse hatte. Die Differenz betrug ' Th l t . 225. 17. 7 
wovon das Direcwrium durch Magistrats-Schreiben vom 22. December 1847 in 
Kenntniß gesetzt wurde. Dieser Betrag ist demnächst am 7. Februar 1848 bei der 
Kämmereikasse eingezahlt worden^ Es hat demnach die Eisenbahn^ Gesellschaft der 
Stadt Stettin an Grund-Entschädigung bis 1848 entrichtet Thlr. 6.355/21. 8 

Der Festungs graben Pladderen und die Brücke darüber. 
Auf den Vorschlag des Directors Blochmann hatte die Commission für den 

Bau der Gas-Anstalt im J u l i 1847 beschlossen, den Übergang über die Oder vom 
Schnecken - Thor nach der Silberwiese, und von dort über den Festungsgraben 
Pladderei in der zu erbauenden neuen Brücke nach der Lastadie zu bewirken. 
Es wurde demgemäß für an der Zeit gehalten die Austiefung des Festungs-
grabens und den Bau der neuen Brücke über denselben einzuleiten. Stadtbau-
rath Kremser erhielt in Folge dessen den Auftrag die Kosten für beide Bau-Ob-
jecte zu veranschlagen. 

Den Kosten Anschlag sür die Schiffbarmachung des Grabens zwischen 
Lastadie und Silberwiese, um denselben für Flußfahrzeüge (Kähne) brauchbar Zu 
machen, legte Kremser am 22. August 1847 vor. Er hatte dabei angenommen, 
daß die Austiefung bis 5 Fuß unter 0 am Pegel erfolge, weil man die 
Baggerarbeiten unter Wasser nicht so genau handhaben kann, daß eine völlig 
gleichmäßige Tiefe geschaffen wird, und bis unter 4 Fuß receßmäßig gebaggert 
werden muß. Die Erdmasse betrug. 
105. 9. 7 — ( ^ - ^ - I - y ) 9 ^ 6615 — (95 ̂ - 87,y) 9 - 6615 — 1642,g - 4973,z Schtr. 

wovon ca. 800 Schtr. auszugraben und wegzufahren, 4173,5 Schtr. auszubaggern 
waren. Die auf 10 Monate und 300 Arbeitstage berechnete Arbeit veranfchlagte 
Kremser auf einen Gesammtkoften-Betrag von 8900 Thalern. 

Erwägend, — daß die vorhandene Brücke über den Graben noch 1 Jahr 
nutzbar zu erhalten sein werde, daß der Bau der neuen Brücke auch zweckmäßiger 
vor sich gehen kann, wenn die Ausbaggerung des Grabens geschehen ist, so hielt 
Kremser dafür, das der Brückenbau bis zum Jahre 1849 zu verschieben sei, wes¬ 
halb er die.Ausarbeitunss eines Kostenanschlages vorläufig unterlassen hatte. Nach 
Ablauf eines halben Jahres trat er jedoch mit einem Project vor, in jetziger Er¬ 
wägung, daß die Brücke schwach und schadhaft, und sür den Verkehr zu schmal 
sei, der durch die Bebauung der Silberwiese noch zunehmen werde, daher die 
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Anforderungen an die Brücke immer größer würden, denen das derzeitige Werk 
gar nicht mehr zu entsprechen vermöge. Kremser legte sein Project am 11. Februar 
1848 vor und beantragte die Prüfung und demnächstige Feststellung desselben 
Seitens der städtischen Behörden, erst wenn diese erfolgt sein werde, könne seiner 
Seits der specielle Kostenanschlag ausgearbeitet und die nöthigen anderweitigen 
Zeichnungen Behufs Einholung des Consenses der Königl. Commandantur ange¬ 
fertigt werden, indem diese sehr zeitraubende Arbeit sonst leicht ganz vergeblich 
gemacht werden könnte, also eine Menge Zeit rein verschwendet wäre, die anderen 
Arbeiten ohne Noch entzogen werden müßte, und ihm an sich schon zur Controle 
der currenten Bauten :c. nicht mehr genüge, um das Interesse der Stadt so war¬ 
zunehmen, wie ein ordnungsmäßiger Geschäftsgang es nöthig mache. 

Als Erläuterung zu dem, in einer flüchtigen Zeichnung vorgelegten, Projecte 
führte Stadtbaurath Kremser Folgendes an: — . 

I . U m M e Fußgänger gegen den Verkehr auf der Fahrbahn zu sichern, seien, 
wie bei der Baumbrücke erhöhte Laufbahnen angenommen, jedoch nur 5 Fuß 
breite bis ans Geländer, weil er wargenommez!, daß die 6 Fuß breiten Lauf¬ 
bahnen auf der Baumbrücke schmäler sein könnten, und der Verkehr nach der 
Silberwiese wol nie so groß werden dürfte, wie er auf der Baumbrücke vor¬ 
handen ist. 

2. Für die Passage mit Flußfahrzeügen sei..eine einfache Klappe 18 Fuß 
breit angenommen und seien die Jochweiten im Übrigen fo gewählt, daß später 
bequem eine doppelte Klappe angebracht werden könnte, wenn der Festungsgraben 
für Seeschiffe geeignet vertieft und nutzbar gemacht werden sollte. 

3. Die gewählte Construction sei auch vollkommen geeignet für eine Leitung 
der Gasröhren, wenn es erforderlich werde, mit denselben diesen Weg zu nehmen. 
Um solches anschaulich zu machen, seien die Röhren in der Zeichnung mit rother 
Farbe eingetragen. 

4. Nachdem sich das eiserne Geländer auf der Baumbrücke als durchaus 
praktisch zweckmäßig bewährt hat, wird es wol keinem Bedenken unterliegen, daß 
auch bei dem gegenwärtigen Projecte ein solches Geländer zu wählen sei-

5. Da die Lage der vorhandenen (noch von Masche, dem Vater, erbauten) 
Brücke nicht der Art ist, daß sie während des Neübaus als Interimsbrücke be¬ 
nutzt werden kann, so wird natürlich eine Interimsbrücke nothwendig, und möchte 
es daher aus ökonomischen Gründen rathsam sein — a,) die Ausbaggerung des 
Grabens an der Stelle vorläufig auszusetzen, und b) den Neubau der Brücke 
bereits im Spätherbst 1848 oder im darauf folgenden Winter auf 1849 zu be¬ 
ginnen, weil alsdann die Passage am wenigsten frequent ist. Damit nun aber 
in solchem Falle die Einleitungen zum Bau auch mit Muße getroffen werden 
können, und jede Eile vermieden werde, welche bei jedem Bau nur mit Opfern 
und oft sehr namhaften Opfern erkauft werden muß — bat der Stadtbaurath 
die Beschlußnahme in dieser Angelegenheit nicht auszusetzen. Der Bau, so be¬ 
merkte er am Schluß, die Summe von ca. 11.000 Thlr in Anspruch nehmen. 

Magistrat und Stadtverordnete genehmigten das Kremsersche Brückenbau-
Project, und erklärten letztere in der Sitzung vom 2. März 1848, den betreffen¬ 
den Kostenanschlag abwarten zu wollen, um sich über die zu bewilligende Bau¬ 
summe äußern zu können. 

Inzwischen hatten die Arbeiten für die Vertiefung und Verbreiterung der 
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Pladdereie ihren Anfang genommen. Sie kamen dem Magistrate in der Folge 
sehr gut zu Statten, um dem durch die politischen Zeitereignisse brodlos gewor¬ 
denen, aber vom Freiheits-Schwindel erfaßten Plebs des „souverainen Volks" 
Arbeit und dadurch das tägliche Vrod zu verschaffen, und ihn so von den Ver¬ 
sammlungen abzuhalten, in denen obscure Maulhelden in unsinnigen Reden nicht 
den passiven, nein den activen Widerstand gegen die gesetzliche Gewalt heraus-
und zum offenen Aufruhr aufforderten. Auch in Stettin hat es in jener Zeit 
der Zügellosigkeit an Catilinarischm Gestalten aus den Kreisen des gebildeten 
sowol wie des rohen Pöbels nicht gefehlt. Gleichzeitig wurde an dem Oderufer 
der Silberwiese ein Bohlwerk in der Höhe von 7 Fuß am Pegel, mit 2 Aus¬ 
fällen von je 40 Fuß Breite, geschlagen, und dahin zur Hinterfüllung des Bohl¬ 
werks in der Pladdereie ausgebaggerte Erde geschafft, zu welchem Behuf mit 
einem Kahnschiffer aus der Öberwiek ein Vertrag geschlossen ward. Das zur 
Verbreiterung der Pladdereie an der Silberwiese designirte Terrain diente an 
der Seite nach der Parnitz zu noch als Bauholzptatz und war von dem Kahn¬ 
bauer Masche durch eine Bewehrung förmlich verschlossen. - Um die Räumung 
dieses Platzes und die Überweisung desselben vom Militair-Fiskus an die Stadt 
mutzte die Königl. Commandantur requiriret werden. Um dem Laftadischen 
Festungswalle der Häringsremise Nr. I . gegenüber, zu beiden Seiten der Brücke 
über t»en Graben, eine regelmäßigere Form zu geben, wurde, zufolge eines Ab¬ 
kommens mit dem Platz-Ingenieur, Major Boethcke, unter Genehmhaltung der 
Commandantur, der Wall wasferwärts um 12 Fuß vorgeschoben. Die Stadt 
übernahm die der Fortisication dadurch entstehenden Kosten von 200 Thlr., ge¬ 
wann aber 12 Q.-Ruth. Terrain und ersparte bei dem Bau der Brücke, die 
12 Fuß kürzer wurde, 700 Thlr. 

Bei der Ausgrabung des Festungsgrabens mußte natürlich auch das Graben¬ 
bette unter der Brücke bis 6 Fuß unter 0 am Pegel ausgehoben werden, und 
war damit auch seit der Mitte des Monats M a i 1848 der Anfang gemacht 
worden, weil die Rücksichten für ein minderes Wasserschöpfen dies Verfahren 
günstig erscheinen ließen. Dabei ergab sich jedoch, daß die von Masche, dem 
Vater, übernommene Brücke mit viel zu seicht gerammten Pfählen versehen war 
und unzweifelhaft einstürzte, wenn die Ausbaggerung unter derselben bis zur 
vorschriftsmäßigen Tiefe erfolgte. Stadtbaurath Kremser machte daher den Vor¬ 
schlag — den Neubau der Brücke, der schon für die Herbstzeit designirt war 
unve rzüg l i ch e i n z u l e i t e n , neben der alten Brücke eine Interimspassage 
herzustellen, und die alte Brücke baldigst abzubrechen. Für den Vorschlag sprachen 
folgende, der unruhevollen Zeit Rechnung tragende Gründe: — 

1. Ist der Bau eine erhebliche Arbeit, bei welcher zahlreiche Arbeitskräfte an 
Zimmerleüten, Rammarbeitern, auch Brettschneider und Schmidte Beschäftigung 
finden. 

2. Sind die Holzpreise zur Zeit niedrig, während sie bei ruhiger Zeit, die 
doch binnen Kurzem zu erwarten ist, wieder steigen werden. 

3. Werden bei dem Stillstand aller Geschäfte und dem daraus entspringenden 
Mangel an Arbeit auch die tüchtigeren Meister möglichst niedrige Forderungen 
machen, um nur ihre bessern Leute zu beschäftigen,, und die Stadt kann hoffen, 
daß das Werk durch einen oder mehrere der zuverlässigsten Unternehmer und 
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tüchtige Gesellen gebaut wird, während dies zu andern Zeiten gewiß nicht der 
Fall ist. 

4. Müßte bei einem spätern Bau der Brücke, bei Herstellung des Grabens 
jetzt, ein bedeutender Erdkörper auf der Silberwiesen-Seite als Passage nach der 
Brücke stehen bleiben, dessen Aushebung jetzt ohne besondere Kosten geschehen 
kann, später aber wegen des mehr nöthigen Wasserschöftfens ein Vielfaches mehr 
kosten muß, und die "jetzt nöthigen Erdarbeiten obenein verringert. 

Die Ökonomie-Deputation war mit den Vorschlägen des Bauraths einver¬ 
standen, hielt es .aber, bevor sie ihre Anträge beim Magistrate stelle, uothwendig, 
zu wissen, wie hoch sich die Ausgaben belaufen würden. Kremser legte darauf 
am 27. Ma i 1848 den — ^ 

Kosten-Anschlag zum Neubau der Brücke über den Festungsgraben zwischen 
Pladderin und Silberwiese 

vor. Die Brücke erhielt eine Länge von 195 Fuß und eine Breite von 30^2 Fuß-
Sie bekam eine Fahrbahn mit eichenem Oberbelag von 18 Fuß und eine Fuß¬ 
passage von 61/4 Fuß Breite auf jeder Seite — abweichend von seiner frühern 
Ansicht über die zur Laufbahn erforderliche Breite. Der Zug ist einseitig pro-
jectirt und erhält eine lichte Weite von 18 Fuß. Die Brückenbahn war bis auf 
13 Fuß über Pegel 0 gehoben. Die Gesammtkosten berechnete sich, incl. der 
Kosten einer Interimsbrücke, auf Thlr. 19.72b 

Die Ökonomie-Deputation befürwortete den sofortigen Angriff des Brücken¬ 
baus und empfahl die auf dem Bau-Etat pro 1848 stehenden 8090 Thlr. für 
die Wasserleitung nach der Lastadie, und 8009 Thlr. für die Pflasterung der neuen 
Straße längs des Bohlwerks am (ehemaligen) Iohanniskloster zu dem Brücken¬ 
bau zu verwenden, und die Ausführung jener Bauten bis zum Jahre 1849 aus¬ 
zusetzen; allein im Magistrats-Collegium entschied man sich für elne Verschiebung 
des Brückenbaues auf jenes Jahr, weil die erforderlichen Geldmittel zu diesem 
Bau nicht vorhanden, weil mit Gewißheit vorher zu sehen, daß an Hafen-Ein¬ 
nahmen im laufenden Jahre 1848 ein bedeutender Ausfall eintreten werde, daher 
man genöthigt sei, mehrere im Bau-Tableau für dieses Jahr aufgenommenen 
Bauten, namentlich auch die von der Ökonomie-Deputation bezeichneten auszusetzen. 
Dagegen beschloß das Collegium die sofortige Herstellung der Interimsbrücke, 
welche auf ein Jahr die Passage zwischen Lastadie und Silberwiese genügend 
vermitteln werde. 

Die Brücke wurde dem öffentlichen Verkehr am 1. November 1859 über¬ 
geben. Die Bauabnahme fand aber erst am 19. des folgenden Monats December 
Statt. Veranschlagt und bewilligt zum Bau der Brücke waren, wie oben be¬ 
merkt, 19.725 Thlr. Davon betrugen die Kosten für die schon 1849 gebaute 
Interimsbrücke Thlr. 673. 3. 6 Pf., daher zur Brücke pro 1850 Thlr. 10.051. 
26. 6 Pf. zu verwenden gewesen sind. M i t dem Bau der Brücke ist zugleich die 
Pflasterung der Pladderinstraße vom Schirmerschen Gange bis zur Brücke, wozu 
wozu nachträglich 1100 Thlr. bewilligt wurden, ausgeführt, ingleichen die von 
dem Stadtrat'h Moritz beantragte und von den Stadtverordneten bewilligte 
Trottoir-Legung vor den Sellhaüsern in der genannten Straße. Die Gesammt-
Anschlagskosten stellte der Baumeister Schöneberg in dem Bericht vom 1. Decem¬ 
ber 1850 zusammen ' . . . . Thlr. 11.191. 26. 6 
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Übertrag . . Thlr. 11.191. 26. 6 
Es betragen aber die Kosten der Ausführung . . . . . . . . -9.020. 26. 4 

Es sind alfo gegen den Anschlag erspart. . . . . Thlr. 2.171. — . 2 
deren Verwendung durch SHlagung einer Spundwand und eines Bohlwerks am 
Graben mit Bewilligung der städtischen Behörden noch im December 1850, ge¬ 
schah. Die Baü-Ausführung wurde von der Abnahme-Commission als tüchtig 
und gut, sowol im Material, als in der Arbeit anerkannt. Das neue Bohlwerk 
mit Spundwand war auf der rechten Seite der Brücke 82 F. 7 Z. und auf der 

'linken 43 F., zusammen 125 Fuß 7 Zoll lang. Die Kosten haben Thlr. 1632/ 
25. 3 Pf. betragen, so daß von den dazu bestimmten Geldern, noch Thlr. 538 
4. 11 Pf. disponible geblieben sind. Zum Abbruch der alten Mascheschen Brücke 
mit der Übereignung des Materials war auf den 27. December 1850 ein Termin 
angesetzt. Das höchste Gebot. in diesem Termine war 50 Thlr., was nicht für 
annehmbar erachtet und darauf beschlossen wurde, den Abbruch der Brücke auf 
Kämmerei-Kosten zu bewirken. Dies ist für 45 Thlr. geschehen, mit Einschluß 
der Kosten des Transports der Materialien nach> dem Depot auf dem Raths-Holz-
hofe. Den Werth der Materialien berechnete man auf 179 Thaler. 

Als die Vaggerungs-Arbeiten im Gange waren, ließ der Schiffsschmiede¬ 
meister I . G. Kuhlmeyer den Vorschlag verlauten, man möge den Festungs¬ 
graben statt zu einer schiffbaren Durchfahrt zu vertiefen, lieber zu einem Dock 
einrichten, was für Stettins Schifffahrt und Handel von größtem Nutzen fein 
werde. Aus mehrfachen Gründen, besonders aber um deswillen, weil ein Con-
sens dazu Seitens der Festungsbehörde keines Falls zu erlangen sei, konnte auf 
den Vorschlag nicht, eingegangen werden, was dem Antragsteller am 8. Jun i 
1848 eröffnet wurde. I m folgenden Jahre wurde aber Behufs des Brückenbaus 
And der fortgeführten Baggerung eine Art temvorairen Docks im Festungsgraben 
geschaffen durch Spundwände und Fangdämme die das in den also gebildeten 
Bassins befindliche Wasser zum Stehen brachten. Dieses erwärmte sich bei der 
großen Hitze, welche schon im Anfange des Monats Jun i 1849 eintrat, der Art , 
daß es einen der Gesundheit jedenfalls nachtheiligen Geruch verbreitete, wozu 
noch kam, daß die bei dem hohen Wasserstande im Frühjahre hineingegangenen 
Fische, welche, da sie keinen Ausgang fanden, darin krepirt waren, einen Pene¬ 
tranten Gestank aushauchten. 19 Bewohner der Pladderin- und der, Wallstraße 
machten in einer Eingabe vom 9. Jun i 1849 auf diesen Übelstand inerksam, 
und trugen beim Magistrate auf schleunige Öffnung der Bassins an, damit das 
Wasser des Grabens wieder in Fluß komme, dann aber auch sofort die Äbtrei¬ 
bung der Fifchkadaver zu veranlassen, was aus gesundheitspolizeilichen Rücksichten 
dringend geboten werde. Dem Antrage wurde ohne Verzug Folge gegeben. 

Die politischen Begebenheiten des Jahres 1850 und die damit verknüpfte 
feindselige Stimmung gegen Preußen, die sich von mehr, als einer Seite kund 
gab7 hatte König Friedrich Wilhelm IV. bewegen, Maßregeln zu ergreifen, geeignet, 
jedweden Angriff mit den Waffen zurück zu weisen. Das Kriegsheer wurde in 
Kampfesbereitschaft versetzt, die festen Plätze wurden zur Vertheidigung einge¬ 
richtet, sie wurden — armirt, wie der militairtechnifche Ausdruck lautet, so auch 
Stettin. Zwar wurde, der Kriegslärm und das — Säbelgerassel für jetzt be¬ 
schwichtigt durch den famosen „Tag von Olmütz", doch gab 'diese Armirung von 
Stettin, wiewol sie nicht vollständig zur Ausführung kam, dem Kriegsministeriüm 

Landbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. . 63 
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Handzeichnung vom Festungs-Graben. 

Diese Handzeichnung dient zugleich zur Erläuterung der W. 1 und 3 im 
Wischen dem Militair-Fiskus' und der Stadt Stettin vom 23. December 1846. 

S. 477. -. 
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Veranlassung, an die, i n dem Receß vom 23. December 1846 vorbehaltene Be¬ 
festigung der Silberwiese zu denken, und demgemäß die erforderlichen Befehle an 
die Königl., Commandantur zu erlassen, um mit dem Magistrate wegen Abtre¬ 
tung des zu dem Festungswerke nöthigen Terrains zu verhandeln. Klar, wie die 
dieserhalb im Receß getroffenen Bestimmungen waren, konnte diese Abtretung an 
sich keine Schwierigkeiten haben; aber es zeigten sich einige von Seiten der 
Pächter, welche das betreffende Terrain zu Lagerplätzen in Pacht genommen 
hatten, die indessen des Baldigsten beseitigt wurden. Die Festungs-Behörde, der- ' 
treten durch den Platz-Ingenieur, Major Seeling, bestimmte den Umfang der zu 
dem anzulegenden Werke erforderlichen Fläche zu 6 Mg. 111 Ruth., die von der 
Stadt dem Militair-FiZkus an der Spitze der Silberwiesen-Insel abgetreten und 
demselben durch die Verhandlung vom 25. November 1851 übergeben wurde. 
Die Entschädigung hierfür nach dem receßmäßigen Satz von 150 Thlr. pro Mg. 
betrug Thlr . 9921 6 Sgr. Die Zahlung verzögerte sich, da das Königl. Allge¬ 
meine Kriegs-Departement monirt hatte, daß die vom Festungsterrain der Stadt 
überlassme Fläche von 93 Q.-Ruth. nicht in Rechnung genommen worden, wofür 
nach § 3 des Recesses der Betrag von 77 Th l r . 15 Sgr.OouipeNLaiiäo in An¬ 
rechnung gebracht werden mußte. Hiernach hatte die Stadt nur auf 915 Thlr . 
Anspruch, die am 12. Juni 1M2 von der extraordinairen Festungs-Baukasse an 
die KämmMkasse abgeführt wurden. 

Die Armirung der Festung im Jahre 1850, welche durch die von Otto von 
Manteüffel auf Befehl seines Königs unterschriebenen „Olmützer Artikel" über¬ 
flüssig geworden waA hatte « M s desto weniger den ersten Kommandanten von 
Stettin, General-Lieutenant v. Hagen, aufgefordert, sein Augenmerk auf die Be¬ 
stimmungen zu richten, welche die S t M in dem Vertrage vom 23. December 
1846 zur höhern Vertheioigungs-Fähigkeit der Festung übernommen hatte! Dahin 
gehörte namentlich der § 1 'bes gedachten Recesses, die Vertiefung und Verbrei¬ 
terung des Festungsgrabens betreffend. Die Königl. Commandantur hatte diesen 
für die Fortisicatwn so wichtigen Gegenstand seit jener Armirungs-Eftoche zu 
wiederholten Malen in Anregung «gebracht, ohne daß ihr vom Magistrate eine 
genügende Auskunft über die Lage der Sache gegeben wurde. 

Da war es der, nicht längst an die Spitze des Magistrats getretene Ober-
Bürgermeister Hering, der die Sache in die Hand nahm. Der Bau-Etat für 
das Jahr 1852 gab ihm dazu den Anlaß. Er fand darin unter dem Titel 
„nicht vollendete Bauten" als Restkosten für die Vertiefung des Festungsgrabens 
an der Silberwiese ausgeworfen und genehmigt die Summe von Thlr. 5239. 
18. 6 Pf. Es war dabei im Bau-Tableau erläuternd bemerkt, daß die Arbeit 
bisher ausgesetzt worden, weil die Vertiefung ohn' ein festes Bohlwerk längs 
der Silberwiese nicht ausführbar sei, und noch Verhandlungen mit Poll und 
Masche, den Besitzern des nördlichen Theils der Silberwiese, schwebten, um 
sie zu bewegen, auch die ihnen zugehörigen Uferstrecken an dem Festungsgraben 
mit einem Bohlwerke zu befestigen. Der Öber-Bürgermeister verfügte nun unterm 
26. Februar 1852, daß die zuletzt gedachten Verhandlungen nach Möglichkeit zu 
fördern seien, worauf auch die Commandantur hingewiesen hatte. Vor allen 
Dingen komme es aber mit Bezug auf die erkannte Notwendigkeit eines Bohl¬ 
werks längs der Silberwiese darauf an,"'klar herauszustellen: — 

1. Was mutz in Bezug auf die Vertiefung des Grabens von Seiten der 
63 
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Stadt geschehen, um den Verpflichtungen aus dem Recefse vom 23. December 
4846 Genüge zu leisten? 

2. Was ist bereits in dieser Beziehung gethan, und auf wie hoch belaufen 
sich die bereits verausgabten Kosten? 

3. Welche Kosten müssen jetzt noch zur Erfüllung der aä 1 gedachten Ver¬ 
bindlichkeit verwendet werden, und in wie' weit übersteigen sie die dazu im Bau-
Etat pro 1852 ausgeworfene Summe? 

Stadtbaumeister Schönberg, an den diese Fragen gerichtet waren, beantwor¬ 
tete sie in dem Berichte vom 4. Apri l 1852 wie folgt: — 

Zu 1. Nach § 1 des Recesses hat die Stadt die Verpflichtung, den Festungs¬ 
graben auf ihre Kosten bis 6 Fuß unter dem niedrigsten Sommer-Wasserstande, 
oder 5 Fuß unter dem 0 Punkte des Pegels an der Baumbrücke, und zwar in 
einer Breite bis an die, in dem zum Receß gehörigen Situationsplane angemerkte 
Linie t. F. d. i. m. zu vertiefen. Da das jenseits des Grabens mit Z. k. i . 
bezeichnete Terrain, das früher zur Festung gehört hat, nach § 3 Rec. Eigenthum 
der Stadt geworden ist, so berührt die genannte Uferlinie von t. bis 8- das 
Grundstück Poll 's, von ß. bis k. und i. das städtische und von i. bis M. das 
Grundstück von Masche. Sofern jedoch die Erben des Kahnbauers Mart in Masche 
(jetzt Andreas Masche, Sohn, und Luise Masche, Tochter, verehelichte Poll, und 
deren Ehemann) dem Bebauungsplane beitreten, muß die Verbreiterung des 
Grabens in einer Breite von 10 Ruthen bis an die Linie u. F. k. i. o. und 
bis zu der gedachten Tiefe bewerkstelligt werden, so daß^lsdann die Uferlinie 
Q. bis F. das Pollsche, von 3. bis k. und i. das städtische und von i. bis 0. 
das Maschesche Grundstück berühren würde. Aber weder Poll noch Masche ist 
bis jetzt dem Bebauungsplane beigetreten, daher kann die Stadt die Äustiefung 
des Grabens nur bis an die Linie k. F. b. i . m. ausdehnen; diese Austiefung 
kann jedoch nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen — indem das morastige 
Ufer stets wieder nachstürzte — nur dann ausgeführt werden, wenn zuvor ein 
festes Ufer gebildet worden ist, und dies geschieht am zweckmäßigsten durch 
Schlagung eines hölzernen Bohlwerks, wodurch zugleich Plätze zum Laden und 
Löschen von Fahrzeugen gewonnen werden, an denen es in den Sommer-Monaten 
noch häufig mangelt. 

Da die Stadt nur das Ufer ^. b- i. besitzt, so kann sie auch nur hier ein 
Bohlwerk schlagen; es ist jedoch fraglich ob dies in der ganzen Länge geschehen 
kann, indem das städtische Terrain nach beiden Seiten spitz auslauft, und kein 
Platz dort zur Anbringung der Erdanker ist; es müßten dieselben vielmehr zum 
Theil auf den Grundstücken von Poll und Masche gelegt, und zuvor die Erlaub-
niß dieser Eigenthümer eingeholt werden. Sollte diese gegeben und das Bohl¬ 
werk längs der Linie F. k. i. geschlagen werden, so kann die Austiefung hier 
auch vollständig geschehen; längs der' Linien k. ß. und i. in. jedoch — ohne 
Bohlwerk — nur sehr unvollständig, ja man mußte sich hüten, diesen Ufern zu 
nahe zu kommen, um nicht den Nachsturz derselben und eine Schmälerung der 
fremden Grundstücke zu verursachen. 

Zu 2. Die bis jetzt zur Erfüllung des Recesses vom 23. December 1846 
Seitens der Stadt ausgeführten Arbeiten bestehen: — 

a) I n der Vertiefung des Grabens durch Ausgraben des Bodens — im 
Jahre 1848, welche jedoch dem Zwecke nicht entsprochen hat, und wobei die ver¬ 
langte Tiefe nicht hergestellt ist, da das morastige Ufer längs der Silberwiese 
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fortwährend nachstürzte und die gewonnene Tiefe wieder ausfüllte. Die Kosten 
dieser vom 4. Apr i l bis 23. November 1848 ausgeführten Arbeiten (wodurch 
einem Theile der̂  „Catilinarischen Gestalten rohester A r t " jener Zeit Verdienst 
und Brod gegeben und so der friedsame Bürger mehr oder minder vor Excessen 
zügelloser Rotten geschützt wurde) haben Thlr . 6090. 21 . 6 Pf. betragen. 

d) I n einem Bohlwerke längs der Silberwiese zu beiden Seiten der neuen 
Brücke über den Festungsgraben, welches im Jahre 1850 geschlagen wurde. 
Dies Bohlwerk ist 130 Fuß lang und hat Thlr. 1572. 15. 11 Pf. gekostet*), 
wobei zu bemerken, daß dieser Betrag nicht aus dem, zur Vertiefung des Grabens 
bewilligten 11.330 Thaler-Fonds, sondern aus den beim Brückenbau gemachten 
Ersparnissen entnommen ist. . 

Die Summe der zur Vertiefung gemachten Ausgaben beträgt daher 
a _l_ d - - - T h l r . 7663. 7. 5 Pf. ' 

Zu 3. Wie schon zu 1 gesagt, müssen folgende Arbeiten ins Werk gesetzt 
werden: 

«) Es ist ein Vohlwerk längs tzes städtischen Ufers ß. k. i. zu schlagen; 
j3) Es ist der Graben durch Baggern zu vertiefen, welches längs ß. k. i . 

in der vorgeschriebenen Tiefe, längs k. ß. an Poll's Ufer, und längs i. m. an 
Masche's Ufer nur unvollständig ausgeführt werden kann. 

, Zu «). Das städtische Ufer A k. i . hat eine Länge von 534 Fuß. Hiervon 
nimmt das im Jahre 1850 geschlagene Vohlwerk eine Länge von 130 Fuß und 
die Brücke eine Länge von 30 Fuß ein, so daß noch 374 Fuß zu schlagen sind. 
Wird das Bohlwerk nach der jetzt hier üblichen Construction erbaut, so kosten 
nach dem Anschlage 100 laufende Fuß an Holz und Arbeitslohn, sowie an 
Schmiedearbeiten 1250 Thlr . mithin das Bohlwerk qu. von 374 Fuß Länge Thlr.4675. 

Zu /3). Die Kosten für die Ausbaggerung lassen sich nicht genau veran¬ 
schlagen, da es nicht zu berechnen ist, wie viel Schtr. Erde bei der wechselnden, 
ungleichen Beschaffenheit des Bodens und bei dem Nachrutschen der Ufer längs 
t. Z. und i. in. auszuheben, und wie viele der im Grunde steckenden Pfähle 
herauszuziehen sein werden. Näherungsweise lassen sich hierfür annehmen Thlr. 6.400 

Die Summa der zur Erfüllung des Recesses vom 23. December 1846 noth-
wendigen Ausgaben beträgt daher . . . . . . . . « - > . / ? -^ Thlr. 11.075 

Ausgeworfen sind dafür auf dem Bau-Etat pro 1852, ohne Berück¬ 
sichtigung der Groschen und Pfennige . . . . ! . . . . . . / 5.239 

Demnach werden noch erfordert Thlr. 5.836 
Aus dem Gesagten geht hervor, daß der Zweck, den Graben zu vertiefen, 

nur unvollständig erreicht werden kann, daß sogar der Bau oes Bohlwerks auf 
dem städtischen Fundus Z. d. i . theilweise noch von Poll'Z und Masche's Er-
laubniß, auf ihren Grundstücken die Erdanker verlegen zu dürfen, abhangig ist; 
es wird daher zur zweckmäßigen Ausführung des Ganzen nothwendig sein, Poll 
und Masche zur Beitretung des Recesses, oder wenigstens zur Hergabe eines 
Theils ihrer Grundstücke für die Uferstraße und zur Schlagung eines Bohlwerks 
längs derselben zu vermögen. Dann würde das Bohlwerk die Linie u. F. k. i. o. 
bilden, und auf der Strecke 

*) Weiter oben sind, nach einem frühern Bericht, in Bezug auf Länge und Kosten dieses 
Bohlwerks andere Zahlen gegeben. ^ 
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u. 8. das Grundstück des Pol l in einer Länge von 240 Fuß 
ß. k. i . - der Stadt . . . . . . . 534 -
i . o. - des M a s c h e . . . . . . ' - 396 -

berühren, wobei jedoch bemerkt werden muß, daß die angegebenen Längen viel¬ 
leicht nicht ganz genau mit der Wirklichkeit übereinstimmen, da sie nur aus dem 
Situationsvlane entnommen sind, und wegen manchfacher Hindernisse nicht auf 
dem Terrain selbst abgesteckt und gemessen werden konnten. 

Die Kosten, welche durch diese Mehrarbeiten gegen die vorstehende Berechnung 
verursacht werden, sind folgende: — 

7> Für Pol l . Das Bohlwerk auf 240 Fuß Länge und ein Flügelbohlwerk 
längs der Oder von 20 Fuß Länge in derselben Art', wie das zu 2. genannte 
construirt wi rd kosten Thlr . 3.250. 

ö) Für Masche. Bohlwerk von 396 Fuß Länge und ein 20 Fuß langes 
Flügel-Bohlwerk längs des Parnitzstroms wird kosten . . . . . Thlr. 5.200. 

e) Für die Stadt. Die Vertiefung des Grabens in der größern Breite, und 
das Fortschaffen des festen Bodens bis zu den Linien n. Z. und i . o. wird noch 
ungefähr . . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 1.800 
Mehrkosten verursachen. Hierzu haben Pol l und Masche, sofern sie dem Recesse 
beitreten (vergl. § 1 aä 1)̂  einen verhältnismäßigen Theil beizutragen; auch 
würde es noch fraglich sein, ob sie dann nicht zur Tragung »eines Theils der 
bereits verausgabten Summe von Thlr . 6.090. 21, 6 Pf. und der zu « berech¬ 
neten Summe von 4.675 Th l r . heranzuziehen sein würden. 

Nach Lage der Sache, und insonderheit nach/Maßgabe des vorstehenden 
Berichts hatte man im Magistrats-Collegium die Überzeugung gewonnen, daß, 
wenn Pol l und Masche nicht mit in das Interesse für die Uferbefestigung am 
Feftungsgraben und dessen Vertiefung gezogen würden, eine befriedigende Lösung 
für diese Angelegenheit nicht zu finden sei. Masche hatte bereits in dem Pro¬ 
tokolle vom 9. October 185! Anerbietungen gemacht"'). I m Collegium war man 

*) Auf des Kahnbauers Masche, des Sohnes, Antrag vom 17. December 1847 übermit¬ 
telte der Magistrat demselben am 22. December eine Abschrift des ß 5 des wegen Bebauung 
der Silberwiese mit dem Militair-Fiskus geschlossenen Recesfes, in welchem die Grundbedin¬ 
gungen festgestellt find, ,unter denen den Mascheschen Erben die Bebauung ihrer Besitzungen 
nach Maßgabe des vom-Könige genehmigten Bebauungsplanes gestattet werden kann; und es 
wurde ihm eröffnet, daß^ insofern es in seiner Absicht liege, auf die Bebauung semer Besitz¬ 
ungen unter den gedachten Bedingungen einzugehen, Magistrat seine bestimmte Erklärung er¬ 
warte, um demnächst die weiteren Verhandlungen mit ihm einzuleiten. Die wenige Monate 
darauf eingetretenen Wirren in allen staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen waren 
ohne Zweifel mit Veranlassung, daß Masche nicht sobald zu einem Entschlüsse kommen konnte, 
ob er dem Vertrage des Magistrats mit dem Militair-Fiskus unter den gegebenen Bedingungen 
beitreten solle, oder nicht,fund selbst als Ruhe und Ordnung ihren Einzug..in das bürgerliche 
Leben wieder gehalten hatten, bedurfte er langer.Bedenkzeit, bevor er die Überzeugung zu er¬ 
langen im Stande war, daß sein eigenes Interesse ihm den Anschluß gebiete. Dies geschah 
nach 4 Fahren. Durch Schreiben vom 4. August 1851 gab er seine Absicht zu erkennen, sich 
mit seinen Grundstücken dem Bebauungspläne für die Silberwiese anzuschließen. Der Magi¬ 
strat theilte ihm auf sein Ansuchen noch ein Mal den § 5 des) Recesfes in Abschrift mit und 
stellte ihm anheim, den Bebauungsplan selbst in der Registratur auf dem Rattzhause einzu¬ 
sehen, eröffnete demselben auch, daß seinen weiteren Anträgen in dieser Sache entgegen ge¬ 
sehen werde. Darauf erfolgten seine in dem oben erwähnten Protokoll vom 9. October 1851 
enthaltenen Offerten. Auch mit dem Ehemanne von Masche's Schwester Luise, dem Holz-
Händler Friedrich Poll, hatten seit dem Abschluß des Recesses dann und wann Besprechungen 
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der Meinung, daß die Bedingungen 
nicht als unabweislich hingestellt, sondern bei Abschluß des Necesses nur als 
Grundzüge im Interesse der Stadt angedeutet seien. Es wurde hiernach dienlich 
erachtet, die seit dem Protokoll vom 9. October, und der darauf erlassenen Ver¬ 
fügung vom 1. November 1851 ruhen gebliebenen Unterhandlungen wieder auf¬ 
zunehmen und ihnen Fortgang zu geben. Zu dem Ende wurde in der Magi-
strats-Sitzung vom 1.5. Apri l 1852 eine Commission, bestehend aus dem Stadt-
rath Sternberg, als Vorsitzenden, dem Stadtsyndikus, Stadtrath Otto, dem 
Stadtrath Theel und dem Baumeister Gchönberg gebildet, und mit der mög¬ 
lichsten Regulirung der Sache durch Communication mit Masche und Poll be¬ 
auftragt. Dieser Commission gelang es mit dem ersten der beiden Besitzer der 
nördlichen Hälfte der Silberwiese, nach längeren Unterhandlungen ein Abkommen 
zu Stande zu bringen, welches in dem von Masche und den Magistrats-Com-
missarien vollzogenen Protokoll vom 2b. Ma i 1852, demnächst aber einige Mo¬ 
nate später in einem förmlichen — 

Receß ftxirt wurde. Dieser mit Masche abgeschlossene Pertrag lautet wie 
folgt: — 

Die Stadt Stettin hat mit dem Königl. Militair-Fiskus wegen Bebauung 
der sogenannten Silberwiese unter dem 23. December 1846 einen Receß ab¬ 
geschlossen. . ' 

Nach dem § 5 dieses Recesses ist der den Erben des Kahnbaumeisters 
(Martin) Masche zugehörige Theil der Silberwiese von der der Stadt Stettin 
in Beziehung. auf den ihr gehörigen Fundus eingeräumten' Befugnisse und Be¬ 
günstigungen bis dahin ausgeschlossen: 

daß zwischen den Besitzern und der Stadt Stettin wegen Übernahme eines 
verhältnißmäßigen Antheils an den von der Stadt Stettin in diesem Ver¬ 
trage übernommenen Verpflichtungen und an den durch die ersten Com-
munal-Einrichtungen des auf der Silberwiese neu entstandenen Stadt-
theils erwachsenden Koston und Lasten eine Vereinbarung Statt gefun¬ 
den hat. 

Der Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas Masche, welcher als Erbe seines 
vorhin erwähnten Vaters, des Kahnbaumeisters (Martin) Masche einen Theil 
dieses obengedachten Fundus auf der Silberwiese besitzt, hat seinen Wunsch 
zu erkennen gegeben, sich wegen seines Beitritts zu dem Bebauungsplane der 
Silberwiese zu vereinigen. 

Demzufolge isUheute zwischen 
dem hier wohnhaften Otadt-Syndicus Johann Gustav Otto im Namen 
und unter Vorbehalt der Genehmigung des Magistrats zu Stettin 

und 
dem hier wohnhaften Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas Masche -

nachstehende Vereinbarung getroffen. 
§ 1. Der Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas Nasche tr i t t als 

wegen Beitritts seiner Ehegattin zum Vertrage mit dem Militair-Fiskus Statt gefunden; 
allem, wenn das Ergebniß derselben „durch Schrift sixirt werben sollte", und er zu diesem 
Zweck aufs Rathhaus eingeladen wurde, war der Mann stets abwesend, bald auf Geschäfts¬ 
reisen, bald im Bade, oder auch auf seinenMute Thure, bei Nakel, Reg. Bez. Bromberg. 
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Besitzer der sämmtlichen zur Zeit ihm gehörigen auf der Silberwiese Hierselbst 
belegmen Grundstücke dem ihm feinem ganzen Inhalte nach bekannten zwischen 
der Stadt Stettin und dem König!. Militair-Fiskus unter dem 23. December 
1.846 wegen Bebauung der Silberwiese abgeschlossenen Recesse in allen Hunkten 
bei, infoweit nicht in den nachstehenden Bestimmungen etwas Abweichendes fest¬ 
gesetzt ist. 

§ 2. I n Bezug auf dm Z 5. Nr. 1. des eben erwähnten Recesses tr i t t 
insofern^ eine Abweichung ein, als 2c. Mafche zu den daselbst erwähnten Kosten 
der Grabenerweiterung und Vertiefung keinen Beitrag leistet, eben so wenig 
leistet 2c. Masche einen Beitrag zu den Kosten und Lasten, welche durch die 
ersten C 0 m m u n a l - E i n r i c h t u n g e n des auf der Silberwiefe neu entstandenen 
und refp. entstehenden Stadttheils erwachsen. 

Sollte die Stadt Stettin es ihrem Interesse für angemessen erachten, bei 
der Verbreiterung und Vertiefung des eben erwähnten Festungsgrabens denselben 
mit einem Bohlwerk oder sonstigen Bewehrung zu versehen, so trägt 2c. Masche 
auch zu den dadurch entstehenden Kosten n ichts bei. 

Dagegen verpflichtet sich 2c. Masche mit Rücksicht auf die Bestimmungen des 
§ 5. Nr. 2. des Recesses vom 23. December 1846 hierdurch den zur Ve rb re i¬ 
t e r u n g des F e s t u n g s g r a b e n s bis auf Z e h n Ruthen erforderlichen Theil 
seines Grundes und Bodens'/so wie den zur A n l e g u n g eines B o h l w e r k s an 
diesen Graben, und der längs dieses Grabens anzulegenden F ü n f Ru then 
b re i ten S t r a ß e erforderlichen Theil feines Grundes und Bodens der Stadt 
Stettin unentgeldlich zu überlassen. Die Übergabe dieses Fundus erfolgt: 

a) insoweit derselbe zur Verbreiterung und Vertiefung des Festungsgrabens 
und zur Anlegung eines Bohlwerks an demselben erforderlich ist, s o f o r t nach 
empfangener schriftlicher Aufforderung des Magistrats zur Übergabe; 

b) insoweit derselbe dagegen zur Anlegung der Straße längs dieses Grabens 
erforderlich ist, i n n e r h a l b d r e i e r M o n a t e nach empfangener schriftlicher 
Aufforderung des Magistrats zur Übergabe. 

Die Schuppen und sonstigen Baulichkeiten, welche sich gegenwärtig theilweise 
auf diesem Fundus befinden, verbleiben Eigenthum des :c. Masche. Sobald 
jedoch die Stadt Stettin mit der Pflasterung dieser Straße beginnt, muß 
2c. Masche diese Baulichkeiten auf seine Kosten sofort wegschaffen. 

§ 3. Der :c. Masche verpflichtet sich, die im § 5. Nr. 3 des Recesses vom 
23. December 1846 vorgesehene S t r a ß e n p f l a s t e r u n g — und zwar m i t ge¬ 
schlagenen S t e i n e n — sowie ^die B o h l w e r k s - A n l a q e n auf feinem 
Fundus auf seine Kosten zu bewirken. Über die Zeit der Ausführung wird 
Folgendes hierdurch festgesetzt: 

a) Die Pflasterung der Que rs t raßen bewirkt 2c. Masche sobald auch nur 
E i n Haus an der betreffenden Straßenfronte erbaut ist, jedoch unter der Be¬ 
dingung, daß der Magistrat in Bezug auf die Querstraßen, welche sich auf städ¬ 
t ischem Fundus befinden, denselben Grundsatz befolgt. 

d) Die Pflasterung der S t r a ß e an der P a r n i t z und die Herstellung 
des daselbst erforderlichen Bohlwerks, bewirkt 2e. Mafche, sobald die Stadt 
Stettin den Theil dieser Straße, welcher sich auf städtischem Fundus befindet, 
gepflastert und mit einem Bohlwerk versehen hat. 

c) Bezüglich der S t r a ß e an der Oder verpflichtet sich !c. Masche einen 
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Steindamm vom 25 Fuß Breite längs der Oder innerhalb 2 Jahre vom Tage 
ab herzustellen, an welchem die neue von der Silberwiese nach dem linken Oder¬ 
herzustellende Brücke der Passage des Publikums übergeben fein wird. Die v o l l ¬ 
ständige Herstellung dieser Straße in ihrer ganzen "Breite und des Vohlwerks 
längs derselben soll erfolgen, sobald in dieser Straßenfronte 3 Gebäude er¬ 
richtet sind. - » 

ä) Wegen Anlegung der Pflasterung der von der H a u p t s t r a ß e nachher 
neuen Brücke f ü h r e n d e S t r a ß e (Wiesenstraße) so wie wegen Herstellung 
des Bohlwerks vor derselben verbleibt es bei der besondern Vereinbarung, welche 
heute hierüber bei Gelegenheit der Vereinbarung über den Bau der neuen von 
der Silberwiese nach dem linken Oderufer führenden Brücke zwischen den Unter¬ 
zeichneten getroffen ist.*) 

Für den Fall jedoch, daß diese Vereinbarung wegen des Brückenbaues über¬ 
haupt nicht zur Ausführung gelangt, soll wegen Pflasterung dieser von der 
Hauptstraße nach der Oder führenden Straße und Herstellung des Bohlwerks 
vor derselben alles dasjenige Anwendung finden, was vorstehend zu c über die 
v o l l s t ä n d i g e H e r s t e l l u n g der Straße an der Oder und des Bohlwerks 
längs derselben festgefetzt ist. 

' § 4. Sollten darüber zwischen der Stadt Stettin und dem :c. Masche Strei¬ 
tigkeiten entstehen, ob Letzterer das Straßenpflaster und die Bohlwerke u n t a -
q e l h a f t ausgeführt, und nunmehr die Stadt in Gemäßheit des § 5. Nr. 4 des 
Recesses vom 23. December 1846 diese Anlagen zur fernem Unterhaltung abzu¬ 
nehmen haben, so entscheidet, mit Ausschluß jedes Rechtsweges, die hiesige Königl. 
Regierung, Abtheilung des Innern, in erster und letzter Instanz über diese 
Streitigkeiten als Schiedsrichter. 

§ b. Der :c. Masche verpflichtet sich hierdurch, die von ihm nach Inhal t des 
gegenwärtigen Recesses übernommenen Verbindlichkeiten auf seine sämmtlichen, 
ihm gegenwärtig gehörigen, auf der Silberwiefe belegenen Grundstücke auf seine 
Kosten zu Gunsten der Staqt Stettin im Hyftothekenbuche vermerken zu lassen 
und willigt hiermit ausdrücklich in diese Eintragung. Eben so bewilligt er die 
Eintragung dieser Verpflichtungen auf seine in der Oder belegene Vol. X IV , 
Fol. 200 des Hypothekenbuchs vermerkte Insel. 

Stettin, den 18. October 1852. 
Johann Gustav Otto, Stadtsyndikus. Friedrich Wilhelm Andreas Masche. 

Der Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas Masche hat in der, von dem Iuftizrath 
und öffentlichen Notar Anton Theodor Alker zu Stettin am 5.,November 1852 aufgenommenen 
Verhandlung anerkannt, daß >er die unter dem vorgelegten Recesse stehende Unterschrift seines 
Namens zum Zeichen der Genehmigung eigenhändig geschrieben habe. 

Vorstehender zwischen unserm Syndikus Johann Gustav Otw und dem 
Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas Masche unterm 18. October 1852 
abgeschlossener und von dem Letztern unterm 5. November 1852 der Unterschrift 
nach notariell recognoscirter Receß wird von uns, auf Grund diesfallsigen Stadt¬ 
verordneten-Beschlusses vom 20. Ju l i 1852 in allen Stücken hiermit anerkannt und 
genehmigt- Stettin, den 13. November 1852. 

Der Magistrat. 
(Unterschriften, fehlen in der vorliegenden Abschrift.) 

Genehmigung. Nr. 463. 11. 
*) Wird für den Abschnitt von den „Hafen-Angelegenheiten" vorbehalten. 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 64 
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Der im § 5 des vorstehenden RecesseZ übernommenen Verpflichtung ist 
2c. Masche im Jahre 1853 nachgekommen nach Ausweis des folgenden Hypo-
thekenscheins: — 

Auf dem Grundstück Vol. XV, Fol. 52 des Hyvothekenbuchs von Stettin 
haften in Rubr. I I , Beständige Lasten und Besitz-2c.-Einschränkungen: 

Nr. 9. Der Eigenthümer, Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas Masche 
ist dem von der Stadt Stettin mit dem Militair-Fiskus wegen Bebauung der 
Silberwirse unterm 23. December 1846 geschlossenen Recesse unter den in der 
Vereinbarung vom 18. October/13. November 1852 festgesetzten Bedingungen 
beigetreten, und hat sich verpflichtet — 

a) mit Rücksicht auf die 'Bestimmung des § 5. Nr. 2 des Recesses vom 
23. December 1846 den zur Verbreiterung des Festungsgrabens bis auf zehn 
(10) Ruthen, so wie den zur Anlegung eines Vohlwerks an diesem Graben und 
der längs dieses Grabens anzulegenden 5 Ruthen breiten Straße dem erforder¬ 
lichen Theil seines Grundes und Bodens der Stadt Stettin unentgeldlich zu 
überlassen; 

d) die im § 5. Nr. 3 des Recesses vom 23. December 1846 vorgesehene 
Straßenftflasterung, und zwar mit geschlagenen Steinen, so wie die Bohlwerks-
Anlagen auf seinem Fundus auf seine' Kosten zu bewirken. 

Eingetragen zu gleicher Priorität mit der nachstehenden Post, auf den Grund 
der Vereinbarung vom 18. October / 5. und 13. November 1852, v i äsereti vom 
16. Februar 1853. 

Nr. 10. Der Eigenthümer, Kahnbaumeister Friedrich Wilhelm Andreas 
Masche hat sich für den Fall, daß die Stadt Stettin den Bau der beabsichtigten 
ungefähr 36 Fuß breiten Fahrbrücke über die Oder von feinem auf der Silber¬ 
wiese gelegenen Grundstücke nach dem linken Oderufer ausführt — (Dritte Oder¬ 
brücke), — verpflichtet, die in dem Recesse vom 18. October/5. November 1852 
näher bestimmten Beiträge und Terrain-Abtretungen unter den, eben daselbst an¬ 
gegebenen, Bedingungen der Stadt Stettin zu gewähren. 

Eingetragen zu gleicher Priorität mit vorstehender Post Nr. 9, auf den 
Grund des Recesses vom 18. October/5. November 1852, vi äsereti vom 
16. Februar 1853. 

Auf den motivirten und als berechtigt anerkannten Antrag des Kahnbau¬ 
meisters Friedrich Wilhelm Andreas Masche ist der Consens zur Löschung von 
Nr. 9 aä a unterm 26. Februar 1866 und der Consens zur Löschung von Nr. 9 
aä d unterm 1. J u l i 1869 ertheilt und ausgefertigt worden. 

Nach Eingang des Protokolls vom 25. Ma i 1852 machte der Magistrat 
in einer Vorlage' vom 12. Jun i 1852 die Stadtverordneten mit der Lage der 
Sache bekannt. Es wurde in dieser Vorlage auf die Verpflichtungen hingewiesen, 
denen sich die Stadt in dem, mit dem Militair-Fiskus am 23. December 1846, 
abgeschlossenen, Receß zu unterwerfen gehabt hatte, um die Concefsion der freien 
Bebauung der Silberwiese zu erlangen, insonderheit auf den § 1, der von der 
Vertiefung und Überbrückung des Festungs- (oder Wall-, oder Grünen) Grabens 
(Pladdereie) handelt. Es wurde daran erinnert, daß die Brücke über den Graben 
im Jahre 1850 gebaut, diese Angelegenheit mithin abgemacht sei. Was dagegen-, 
die Vertiefung des Grabens anbelange, fo seien zwar darauf im Jahre 1848, 
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zur Beschäftigung der in jener Zeit der politischen Bewegungen und Wirren 
arbeits-, also verdienstlos gewesenen Handarbeiter, Thlr. 6090. 21. 6 Pf. ver¬ 
wendet worden, allein wie des Baumeisters <^chönberg Bericht vom 4. Apr i l er. 
nachweist, ohne wesentlichen Erfolg, weil das an der Seite der Silberwiese be-
legene Graben-Ufer dergestalt locker fei, daß durch ein Nachsinken desselben die 
vertieften Stellen immer wieder gefüllt wurden. So sei dann vor allen Dingen 
eine Befestigung des Grabenufers durch ein Bohlwerk erforderlich und man habe 
damit den Anfang gemacht, indem von den beim Brückenbau erfvarten Geldern 
Thlr. 1572. 15. 11 PH zur Herstellung v M ' 130 laufenden Fuß Bohlwerk an 
demjenigen Theile des Ufers verwendet worden seien, welcher gemäß § 3 Rec. 
vom 23. December 1846 Gigenthum der Stadt geworden ist. Solle nun dem 
Recesse Genüge geleistet, gleichzeitig aber der Stadt und dem Handel und Wan¬ 
del irgend ein nachhaltiger Vortheil aus dem Grabenbau in Aussicht gestellt 
werden, so fei erforderlich, daß neben der Vertiefung des Grabens die im § 1 
Rec. gedachte Verbreiterung desselben '̂bis auf 10 Ruthen erfolge, daß ferner die 
Befestigung des Ufers an der Silberwiese durch ein Bohlwerk Stat t finde, daß 
endlich neben diesem Bohlwerk und längs desselben ein dem freien Verkehr zu 
übergebender Raum, eine Straße, gewonnen werde, weil dadurch die Verbindung 
zwischen dem Oder- und dem Parnitzufer erhalten, auch der erforderliche Lade¬ 
platz für die im Graben anlegenden Schiffsgefäße erlangt werde. Nach der Aus¬ 
führung des Baumeisters Schönberg in dem Bericht vom 4. Apr i l er. sei zur 
Ausführung dieser Anlage, außer der darauf im Jahre 1848 verwendeten Summe 
von Thlr. 6.090. 21. 6. 4 . 1.572. 15. 11. ^ 7.663. 7. 5 Pf. noch erforderlich: — 

1. Für 374 Fuß Bohlwerk am städtischen Ufer . . . . . Thlr. 4.675 
2. - 396 - - am Mascheschen Ufer 5.200 
3. - 240 - - am Pollschen Ufer . . . . . . . 3.250 
4. - Vertiefung des Grabens in seiner jetzigen Bre i te . . . . 6.400 
5. - Erweiterung dieser Vertiefung auf 10 Ruthen Breite . 1.800 

Zusammen . . . . Thlr. 21.325 
Außerdem 

6. Die Erwerbung des Landstücks Z. n. t. der Zeichnung von Poll , und des 
Landstücks i. 0. in . von Masche; 

Endlich 
7. Die Erwerbung der Straße, resp. des Laderaums längs der Linie u. ß. 

d. i . 0. der Planzeichnung. 
Der § 5. des Ref. vom 23. Decbr. 1846 gebe nun die Gesichtspunkte für 

die Leistungen an, denen sich Masche und Poll zu unterziehen haben sollten, wenn 
sie dem Bebauungsplane beiträten, d. h.: wenn sie in Bezug auf die Bebauung 
ihres Antheils an der Silberwiese die Vortheile und Freiheiten genießen wollten, 
welche nach. Maßgabe des Receßes dem städtischen Antheil gewährt sind. Diese 

^Gesichtspunkte seien aufgestellt, um die genannten Interessenten zu nöthigen, zur 
Erfüllung der von der Fortiftkations-Behörde aufgestellten Anforderungen mit 
beizutragen. Es feien aber jene Gesichtspunkte eben auch nur solche, ode.r, wie 
sich der Ref. ausdrückt, Grundzüge, und die Stadt, in deren Interesse sie aus¬ 
gestellt sind, kann Modifikationen darin eintreten lassen. Dieses vorausgeschickt ist 
nunmehr das mit :c. Masche am 25. M a i or. getroffene Abkommen ins Auge zu 
fassen. Dabei ist zu bemerken/ daß es sich nicht um einen sofort vorzunehmenden 
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B a u handelt; sondern daß es nur darauf ankommt, f ü r e inen solchen das 
R e c h t s v e r h ä l t n iß festzustel len, damit, gestützt darauf demnächst auch mit 
:c. Poll möglichst mit Erfolg unterhandelt werden könne. Wird nun die Ver¬ 
handlung vom 25. M a i er. *) verglichen mit dem H 5. des Rec. vom 23. Decbr. 
1846, so ergibt sich, daß der:c. Masche zwar bereit ist, die Erfüllung der Be¬ 
dingung § 5. Nr. 2 durch Hergabe des Terrains zur Verbreiterung des'Festungs¬ 
grabens vollständig herbeizuführen, dagegen Anstand nimmt, auf die Bedingungen 
§ 5. Nr. 1 und 3 in ihrer ganzen Ausdehnung einzugehen. Dagegen will:c. Masche 
sich gemäß der Verhandlung vom 25. Ma i er. nachstehenden Leistungen unter-' 
ziehen: — 

. 1 . Derselbe gibt das Terrain zu einer 5 Ruthen breiten Straße längs 
des Bohlwerks, so weit dasselbe seinen Grund und Boden berührt, unent-
geldlich her; 

2. Er unterzieht sich der Verpflichtung § 5. Nr. 3 des Rec. dahin, daß er 
die Straßen auf seinem Silberwiesen-Antheil mit geschlagenen Steinen pflastert, 
die Bohlwerke an der Parnitz und an der Oder, so weit sie feinen Grund und 
Boden berühren, zu der in der in der Verhandlung näher angegebenen Zeit, und 
insonderheit den 25 Fuß breiten Steindamm an der Oder innerhalb 2 Jahren 
vor Vollendung der neuen Oderbrücke ab, herstellt. 

Die mit den Unterhandlungen betraut gewesenen Commissarien hatten die 
Annahme des Abkommens vom 25. Ma i cr. befürwortet, und von Seiten des 
Magistrats-Collegiums war diesem Votum zugestimmt worden, weil die Regulirung 
der Angelegenheiten der Silberwiese dadurch um einen wesentlichen Schritt weiter 
rückte. Wenn auf der einen Seite ;c. Masche durch seinen Beitritt zum Be¬ 
bauungsplane große Vortheile davon trägt, so kann ihm auf der andern Seite 
ein großes Interesse für die den Festungsgraben betreffenden Anlagen um deshalb 
nicht beiwohnen, weil sein Grundstück bis zu der Entfernung von 39,5 Ruthen 
vom Graben der beschränkenden Bestimmungen des ersten Rayons unterworfen ist 
(§ 4. Nr. 7 Rec. vom 23. Decbr. 1846.) 

Nach solcher Lage der Sache empfahl Magistrat den Stadtverordneten die 
Genehmigung des Abkommens vom 25. Ma i er. 

Die Versammlung erachtete in der Sitzung vom 18. Juni 1852 es für noth-
wendig vor Fassung eines Beschlusses in dieser Angelegenheit, indem selbige auch 
ihrer Seits einer gründlichen Prüfung unterworfen werdeil müsse, die Erklärung 
des zweiten Interessenten, des Kaufmanns Friedrich Poll, einzuholen. Dieser war 
aber, wie sonst immer, verreist. Er befand sich, wie die Magiftrats-Commissarien 
aä koo — jetzt mit Ausschluß des Stadtraths Sternberg — erfuhren, in einem 
ungenannten Bade, von wo derselbe frühestens erst nach der Mitte des Monats 
J u l i zurück erwartet werde, und dann werde er noch ein zweites, ebenfalls nicht 
genanntes, Bad..besuchen müssen, von wo seine Rückkunft ins Ungewisse hinaus¬ 
geschoben sei. Übrigens erklärte Carl Boeker, der Geschäftsführer der Poll'fchen 
Handlung, Namens seines Principals, daß alle Unterhandlungen zu nichts führen 
würden, bevor nicht von Seiten des Magistrats der Bebauungsplan, das Ab¬ 
kommen mit Masche, und die Bedingungen, unter denen er, Poll dem Recesse vom 

5) Das Protokoll, betreffend das Abkommen mit Masche vom 25. Mai , welches ganz be¬ 
sonders durch die Bemühungen des damaligen Stadtraths, jetzigen Bürgermeisters Sternberg 
zu Stande gekommen, ist wört l ich in den Receß vom 18. October 1852 übergenommen. 
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23. December 1846 beitreten solle, mitgetheilt worden seien. Dies vor Eröffnung 
der Unterhandlungen zu thun hatte der Magistrat Anstand genommen, der nun 
die Bildung einer »gemischten Commission vorschlug, wozu die Stadtverordneten-
Versammlung vier ihrer Mitglieder ernannte, welche mit den bereits bestellten 
Magiftrats-Deputirten sich in Verbindung zu setzen hatten, um den Vertrag i n , 
der Sitzung der Stadtverordneten gehörig vorzubereiten. I n . der am 8. Ju l i ab¬ 
gehaltenen Zusammenkunft erklärten die Magistrats-Deputirten den Commissarien 
der Stadtverodneten, nach Anleitung des Recesscs vom 23. December 1846 und 
der mit Masche protokollarisch getroffenen Vereinbarung vom 25. Ma i er., den 
Zusammenhang der Dinge, worauf dieselben erklärten, nunmehr von der Sachlage 
hinreichend mformirt zu sein, worauf denn auch, nach deren Vortrag die Stadt¬ 
verordneten in der Sitzung vom 20. Ju l i 1852 das Abkommen mit 2c. Masche 
genehmigten, jedoch bestimmten, daß „mit der Vertiefung, Erweiterung und Be¬ 
wehrung des Festungsgrabens nicht eher vorgegangen werde, bevor auch eine 
Vereinbarung mit 2c. Poll Statt gefunden habe". Nachdem die Sache eine Zeit 
lang geruht, veranlaßte der Oberbürgermeister Hering am 25. August den Stadt-
rath Theel, einen d?r Commissarien aä koe, zu der Anzeige, ob die baldige Rück¬ 
kehr des 2c. Poll erwartet werde, worauf 2c. Theel am 3. September 1852 be¬ 
richtete, daß, nach den auf dem Pollschen Comtoir eingegangenen Nachrichten, der 
Principal auf einige Tage in Stettin gewesen sei, sich aber jetzt auf seinem Gute 
befände, von wo dessen Rückkehr gar nicht angegeben werden könne. Theel fügte 
hinzu: — „Wenn Hr. Poll Lust hätte auf einen Vergleich einzugehen, dann würde 
er sicherlich Anlaß genommen haben, sich gegen den Magistrat zu äußern, so aber 
müßte man annehmen, daß er sich dem Bebauungsplan der Silberwiese und dem 
Receß vom 23. December 1846 anzuschließen nicht Willens sei". Auch Poll's 
Wittwe, Louise, geb. Masche, die eigentliche Besitzerin des Grundstücks, ist dem 
Vertrage nicht beigetreten. Dieser Vertrag hat übrigens seit Entfestigung der 
Stadt Stettin nur noch ein historisches Interesse. 

Möge hier die Bemerkung eingeschaltet werden, daß die Pollschen Eheleute 
unterm 28. August 1848 darauf antrugen, die Hypotheken-Verhältnisse ihrer Be¬ 
sitzung zu ordnen, was dahin zu Stande kam, daß für ihre 20 Mg. 36 Ruth, 
umfassendes, in zwei Theilen, Oder- und Parnitzwärts, liegendes Grundstück auf 
der Silberwiefe zwei neue Folien im Hypothekenbuch, Vol. XX, Fol. 28 und 
Fol. 40, angelegt und darauf sämmt l i che für die Stadt Stettin Rubr. ll ein¬ 
getragene Inta'bulate des Grundstücks aä Nr. 1 , 2, 3, betreffend Vorkaufsrecht, 
Lauoemium, Canon von 5 Thlr. und 5 Thlr. übertragen wurden, worüber dem 
Magistrate ein Hypotheken-RecoZnitionsfchein vom Königl. Land- und Stadt¬ 
gericht Stettin unterm 21. Februar 1849 zugefertigt wurde. 

Der Festungsgraben zwischen Lastadie-Pladderin und Silberwiese war von 
der Stadt Stettin mit den größten Kosten vertieft und für Flußfahrzeüge schiffbar ge¬ 
macht worden in Folge des Receßes, den die Stadt im Jahre 1846 mit dem Mi l i ta i r 
Fiskus wegen der Silberwiesen-Bebauung abgeschlossen hatte. I m Jahre 1858 kam es 
vor, daß Masche den Graben längs seiner Besitzung von der Parnitz an bis zur 
Pladderinbrücke mit Masthölzern in Flossen belegt hatte. Als ihm dies untersagt 
wurde, stellte er die Behauptung auf: „Er habe hierzu eine Seftarat-Berechtigung 
.welche von dem frühern Vanfelowschen HolZhofe herrühre und von allen Com-
mandanturen Stettins anerkannt sei; er übe diese Berechtigung nun einmal 
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wieder aus; sein Vater und er hätten bis in die jüngste Zeit stets Holz im 
Graben, so weit er schiffbar gewesen, zu liegen gehabt". Von dieser angeblichen 
Berechtigung war beim Magistrate nichts bekannt. Zwar ' war die Kahnfahrt 
durch jene Mascheschen Flößen noch nicht gesperrt, aber unangenehm war und 
blieb es doch jedenfalls, daß jetzt und unerwartet von einem Dritten Nutzungs¬ 
rechte im Festungsgraben beansprucht und geltend gemacht wurden. Um diese 
nicht permanent werden zu lassen, wurde die Königl. Polizei-Direction unterm 
23. Apri l 1858 ersucht: den Kahubauer Masche zur sofortigen Räumung des 
Grabens, event. im Wege des polizeilichen Zwangs, anhalten zulassen. Gleich¬ 
zeitig, ersuchte der Magistrat die Königl. Commandantur um Auskunft in der 
Sache und um Mit te i lung des Vertrages von dem Masche angeführt hatte, daß 
sein Vorfahr denselben mit der Fsftunges-Behörde abgeschlossen habe, und aus 
dem er seine Gerechtigkeit zur Belegung "des Grabens herleite. 

Der Oberst und Commandant v. Hörn übersandte sofort mittelst Schreibens 
vom 3. M a i 1858 in Abschrift das Schriftstück vom 9. Februar 1764, nach, 
welchem der ;c. Masche das Recht zu haben vermeint, den Festungsgraben mit 
Holzstoffen belegen zu dürfen, so wie Abschrift eines darauf bezüglichen Bescheides 
des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements vom 6. October 1820 wonach schon 
Mart in Masche, der Vater des jetzigen Holzhofbesitzers auf der Silberwiese, über 
den I r r thum feines vermeindlichen Rechts belehrt worden war. I m Übrigen theilte 
Oberst v. Hörn mit, daß er die Polizei-Direction ersucht habe, den :c. Masche 
wegen dieser Contravention in die gesetzliche Strafe zu nehmen und denselben zur 
s o f o r t i g e n Räumung des Grabens anzuhalten. 

Die erwähnten zwei Schriftstücke urkundlichen Charakters befinden sich im 
Fortifikations-Archiv''') und lauten wie folgt: — 

I. Erlaß des Königl. Gouvernements an den Kaufmann Andrea, in Folge 
einer Vorstellung des Handlungs-Comtoirs Vanselow und Com. 1764. 

Obwohl dem Kaufmann Andrea unterm 2 dieses nachgegeben ist, bei der 
vermutheten Wasserfluth und da sein Holzhof noch nicht im Stande die Flöße 
daran sicher befestigen zu können, folche zu abwendung allen Schadens in den 
Pladderinschm Graben bringen zu lassen. So wird doch solche Conzession nun¬ 
mehr hierdurch wieder erhoben, weil den Neü-Märkschen Nachrichten nach, von den 
hohen Wasser nichts mehr zu befürchten, das Vanselowsche Handlungs-Comtoir 
aber, so sich in dem P088688 des Grabens Hua68t. befindet, seine eigene Flöße 
in solchen bringen lassen wil l , und diesen Nnnachtheilig die obige Concession in 
damaligen Nothfall nur ertheilt und zu verstehen gewesen. 

Stettin, den 9. Februar '1764. 
Königliches Preußisches Gouvernement 

v. Bevern. 
II. Resolution des König!. Allgemeinen Kriegs-Departements an den Kahn-

bamneister Mart in Masche. ' , , 1820. 
Auf Ihre beim unterzeichneten Departement eingereichte Vorftelluung vom 

14. December v. I . , worin Sie darauf antragen: 
daß Ihnen und jedem folgenden Besitzer Ihres am Pladdrin belogenen 
eigenthümlichen Holzhofes, die Nutzung desjenigen Feftungsgrabens, welcher 

Fortifiklltions-Acten. Sect. VI, Lit. Q. Nr. 6. Vol. I, Fol. 100 und Fol. 102. 
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daselbst die Oder mit dem Parnitzftrom verbindet, gegen einen jährlichen 
Canon von 2Th l r . für immer überlassen und die geschehene Zeitverpachtung 
desselben an den Gärtner Rohloff nicht bestätigt werde; 

wird Ihnen nunmehr auf den Grund des über diese Angelegenheit von der König¬ 
lichen Commandantür zu Stettin erforderten und erstatteten Berichts, hiermit er¬ 
öffnet, daß diesen Antrage nicht gewillfahrt werden kann, indem aus den Urkun¬ 
den, welche über die im Jahre 1735 von des Königs Majestät Friedrich Wilhelm 
den Ersten gemachte Schenkung des Ihnen jetzt gehörigen Holzhofes an den 
Commerzien-Rath Vanfelow sprechen, klar hervorgeht, das Ihnen kein Recht auf 
die Benutzung des qu. Grabens zusteht. Ebenso wenig spricht der von Ihnen 
eingereichte Bescheid des vormaligen Festungs-Gouvernements vom 9. Februar 
1764 an das Vanselowsche Handlungshaus ^ ) für das behauptete uneingeschränkte 
Nutzungsrecht, und es geht daraus nur hervor, daß die vormaligen Gouverne¬ 
ments die Placirung des gedachtem Handlungshause gehörigen Holzflossen in dem 
qu. Graben Zuließen, welches jedoch als eine bloße Vergünstigung, woraus kein 
Besitzrecht gefolgert werden kann, zu betrachten ist. 

Indem Ihnen daher diese Resolution nebst der gleichfalls übergebenen Zeich¬ 
nung vom besagten Holzhofe, welche als solche'an und für sich nichts beweisen 
kann, anbei zurückgesandt wird, kann Ihnen nur anHeim gegeben bleiben, falls 
Sie Sich bei diesen Bescheide nicht sollten beruhigen wollen, Ihren vermeintlichen 
Anspruch im Wege Rechtens gegen den Fiskus auszuführen. 

Berlin, den 6. M a i 1820. 
Kriegs-Ministerium. Erstes Departement, 

v. Rummel. Brese. 
Der' gerichtliche Weg, der dem Kahnbauer Mar t in Masche am Schluß des 

vorstehenden Minifterial-Bescheides angedeutet wurde, ist von ihm, wie es scheint, 
nicht beschritten worden, indessen ergibt sich aus einer Notiz des Ingenieur-Haupt¬ 
manns Lenz vom 26. September 1841, die sich in den Fortisikations - Acten be¬ 
findet, daß Masche damals wiederholt bei der Königl. Commandantür vorstellig 
geworden ist, indem er das Recht der Holzlagerung im Graben vor Saillant 
1—2 der Lastadischen Befestigung aus dem Erlaß des Gouverneurs, Herzogs 
von Vraunschweig-Bevern, vom 9. Februar 1764 herleiten wollte, dabei aber des 
Minifterial-Rescr'ipts vom 6. M a i 1820 nicht gedachte. 

Nach Eingang dieser Mittheilungen der Königl. Commandantür nahm der 
Magistrat Veranlassung, die Königl. Polizei-Direction am 19. M a i 1858 noch 
ein M a l zu ersuchen, den :c. Masche zur Fortschaffung der Holzstoffe aus dem 
Kanal zwischen Lastadie und Silberwiese schleunigst anzuhalten. Dieser Kanal 
habe nach dem zwischen der Königl. Commandantür und dem Magistrat im Jahre 
1846 geschlossenen Vertrage die Bestimmung einer öffentlichen Wasser-Verkehrstraße; 
die Ansprüche, welche Masche aufstelle, und wonach er behaupte, das Recht zur 
privativen Benutzung des qu. Kanals zu haben, dokumentire sich nach den von 
der Königl. Commandantür vorgelegten Papieren als völlig unbegründet, wie 
aus der Luft gegriffene Einwendungen. Sie ständen außerdem mit dem Vertrage, 
den Magistrat und Masche selbst im Jahre 1852 geschlossen habe, und dessen 
Zweck dahin gerichtet sei, die qu. Wasserstraße längs des Kanals mit einem 

^*) Soll heißen, an den Kaufmann Andrea auf eine Beschwerde des Vanselowschen Hand¬ 
lungshauses vom 7. Februar 1764. , 
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Vohlwerk zum allgemeinen Verkehr zu versehen, in directen offenem Widerspruch. 
Es liege daher hier alle Veranlassung vor, gegen das willkürliche Verfahren des 
Masche mit aller Strenge vorzugehen. Die Königl. Polizei-Direction hatte nun 
auch auch wirklich die Räumung des „grünen Grabens", wie der Festungsgraben 
Pladdereie in dem Schreiben der König!. Polizei-Direction vom 9. Ju l i 1858 ge¬ 
nannt wird, angeordnet, allein Masche hatte sich an die Kömgl. Regierung be¬ 
schwerdeführend gewandt, wodurch die gegen ihn verhängten Executions-Maßregeln 
vorläufig hatten' beanstandet werden müssen. Dies gab dem Magistrat Veran¬ 
lassung der Königl. Polizei-Direction in einen: Schreiben vom 18. Juni 1858 
die Sachlage auf' historischem Wege durch chronologische Aneinanderreihung der 
Thatsächen ausführlich klar zu machen. Es wurde darin u. a. gesagt, daß seit 
Wiederaufnahme der Arbeiten im Jahre 1855 und 1856 Masche selbst, nach dem 
deshalb mit ihm getroffenen Abkommen, bei diesen Arbeiten für Rechnung der 
Stadt sich betheiligt habe. Da die bisherigen Einleitungen aber nicht den ge¬ 
wünschten Erfolg gehabt, so habe sich Magistrat 1857 genöthigt gesehen, das 
ganze Gebiet des Kanals zwischen der Parnitz und der über den Graben geleg¬ 
ten Brücke, also vorlängs Masche's Silberwiesen-Ufer, durch Fangdämme abzu¬ 
sperren und unter Anwendung von Maschinen trocken zu legen. Bevor aber auf 
diese Weise der Zweck, dem- Kanal die receßmäßige Tiefe zu geben, vollständig 
erreicht werden konnte, seien die Dämme gewichen und der Kanal habe sich mit 
Wasser gefüllt, früher als dies in der Absicht gelegen. Diesen Augenblick habe 
Masche benutzt, um seine Holzflossen im Apri l d. I . in den Kanal zu legen, wie 
unterm 23. desselben Monats angezeigt worden sei. Wenn Masche jetzt anführe 
daß der Magistrat zum Baggern noch gar keine Anstalten treffe und es daher an 
Veranlassung fehle, ihn zum Fortnehmen der Holzflöße anzuhalten, so finde dieser 
völlig unberechtigte Einwand seine Erledigung in der Thatsache, daß die Bagger¬ 
arbeit, wie der Augenschein beweise, im Gange sei, ihr Fortgang und "ihre 
Vollendung aber lediglich durch die Holzflöße verzögert und beeinträchtigt werde. 
Daher wiederholter Antrag an die Königl. Polizei-Direction, die geeigneten 
Mittel zur Fortschaffung des Hindernisses des schleunigsten zutreffen.' Darauf 
Benachrichtigung der Königl. Polizei-Direction vom 6. Ju l i 1858, daß der „grüne 
Graben" von den Holzflossen des Mafche geräumt worden sei. . 

Die Räumung war, nach Anzeige des Hafenamts, am 29. und 30. Juni 
erfolgt; aber fchon am 2. Ju l i hatte Mafche wieder einzelne Hölzer, und dann 
einige Tage darauf zwei Flossen in den Kanal gelegt. Wiederholter Antrag des 
Magistrats vom 14. Ju l i , den Masche wegen feines furtgesetzten eigenmächtigen 
Verfahrens zu bestrafen und ihn anzuhalten, das Holz sofort aus dem Kanal 
zu entfernen. Antwort der Königl. Polizei-Direction vom 16. August, daß von 
Seiten der Königl. Regierung darüber, ob der Mafche den Grünen Graben mit 
seinen Holzflössen zu räumen und nicht wieder Zu belegen habe, definitive Ent¬ 
scheidung noch nicht getroffen sei. Diese erging nach beinah' zwei Monaten und 
hatte folgenden Wortlaut: — 

Auf die Berichte vom 16. August cr. und 4. d. Mts., die gegen den ....,,. 
baumeister Masche gerichteten Beschwerden wegen Belegung des Grünen Grabens 
mit Holzflossen betreffend remittiren wir der Königlichen Polizei-Direction die 
Verhandlungen in einem Hefte mit dem Bemerken', wie zu einer polizeilichen 
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Einmischung in dieser Angelegenheit keine Veranlassung vorzuliegen scheint Nach 
der i n , dem Schreiben des hiesigen Magistrats vom 18. Juni «r. enthaltenen 
Darlegung des Sachverhältnisses ist der bisherige schmale Festungsgraben erst 
neuerdings auf Grund der von der Stadt mit der Königl. Fortifikation ge¬ 
troffenen Vereinbarung durch Verbreiterung, resp. Ausbaggerung, für den öffent¬ 
lichen Schiffs- und Kahn-Verkehr aptirt und erhellt auch aus dem Marginal-
Berichte der K. P. D. vom 1. Ju l i er., daß namentlich der jenseit der Pladderin-
Brücke bis zur Parnitz hinführende Kanaltract erst jetzt nach Beendigung der 
Baggerarbeiten für den öffentlichen Schiffs n . 2c. Verkehr geeignet erscheint. Es 
handelt sich daher nach dieseitiger Auffassung erst um E i n r i c h t u n g einer öffent¬ 
lichen Wasserstraße und ist nicht einmal festgestellt, daß die Mascheschen Flossen 
die Baggerarbeiten, refft, den Kahn-oder Schiffs-Verkehr—soweit ein solcher 
bisher überhaupt Statt finden konnte — gehemmt und behindert hätten. Treten 
nun der Anlage einer öffentlichen Wasserstraße Privatberechtigungen hindernd 
entgegen, so ist es selbstredend Sache der Unternehmer einer solchen Anlage > ^ 
hier des Magistrats — falls diefe Ansprüche anerkannt werden, durch Absindung, 
gütliche Einigung 2c. 2c. eine Ausgleichung anzubahnen, falls aber die fragliche 
Berechtigung bestritten wird, im Rechtswege deren Erledigung herbeizuführen. 
Dagegen kann es nicht Aufgabe der K. P. D. sein, durch administrative Maß¬ 
nahmen die vermeintlichen Privat-Berechtigungen des 2c. Masche zu beseitigen, 
so wie überhaupt die obwaltenden Differenzen, welche im Wege Rechtens ge¬ 
schlichtet werden müssen, polizeilich zum Austrage zu bringen. Wir überlassen 
der K. P. D. hiernach die anderweite Beantwortung der an dieselbe gerichteten 
Requisitionen. 

Stettin, den 8. October 1858. 
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 

An Vredoreck. ' 
die Königl. Polizei-Direction, hier. 

Letztere theilte eine Abschrift vorstehender Verfügung unterm 22. October 
dem Magistrate mit, bei dem die Ansicht zur Geltung kam, daß die Sache in 
der gegenwärtigen Lage nicht auf sich beruhen und es nicht im Ungewissen bleiben 
könne, ob der 2c. Masche ein Recht zur ausschließlichen, event. theilweisen priva-
tiven Benutzung des qu. Kanals besitze und nachzuweisen vermöge. Der Magi¬ 
strat beschloß daher in der Sitzung vom 27. October 1858 gegen den Masche 
auf dem Wege der richterlichen Entscheidung entweder in p0886880rio, wenn dies 
angehe, event. in M i w r i o vorzugehen und dabei zu erwägen, ob bei dem Prozeß 
die Königl. Commandantur heranzuziehen oder fönst die Legitimation des Magi¬ 
strats aa o9.n83.ui durch Vermittelung der Commandantur noch näher festzu¬ 
stellen sei. 

Unter Darstellung des zeitigen Standes der> Angelegenheit richtete der 
Magistrat unterm 11. December 1858 an die Königt. Commandantur die Frage: 
ob dieselbe bei den bekannten beschränkten Hafen-Raume im Interesse der Stadt, 
wie in dem des Schissfahrt- und Handeltreibenden Theils der Bürgerschaft sich 
herbeilassen werde, in dieser Sache zu Gunsten der Stadt zu interveniren, in 
Erwägung, daß Magistrat augenblicklich bei den Rechtsverhältnissen bezüglich des 
„Grünen Grabens" nicht in der Lage sich befinde, im Wege Rechtens gegen 
Masche auf Fortnahme der Holzflossen procediren zu können. Das Eigmthum 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 65 
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des Grünen Grabes in seiner ursprüngl ichen Gestalt gehöre unzweifelhaft 
dem Königl. Mlitairfiskus und habe derftlbe durch den Receß vom 23. December 
1846 der Stadt Stettin ein, nach § 14. A. L. N. I, 9, § 22. A. L. R. I 21, 
zu> veurtheilendes vollständiges Nutzungsrecht eingeraüumt. ̂ ) Dagegen sei der¬ 
jenige T h e i l des Grünen Grabens in seiner jetzigen Gestalt, um welchen 
derselbe nach dem Recesse von 1846 verbreitert worden, Eigenthum der Stadt. 
Wenn nun die Königl. Commandantur gewillet wäre, als Eigen thümer in 
des größten Theils des qu. Grabens von Masche die Fortnahme der Holzflossen 
zu verlangen, so dürfte einem desfallsigen Antrag der Eigen thümerin, die zu¬ 
gleich öffentliche Behörde ist, die Königl. Polizei-Direction nachzukommen im 
Stande sein, da ihr durch das Rescrivt der Königl. Regierung vom 8. October er. 
nur untersagt sei> auf weitere Anträge des Magis t ra ts in dieser Angelegenheit 
vorzugehen. Sollte Königl. Commandantur diesem Prinzipal-Antrage nicht defe-
riren können? so würde nur der Weg der Klage gegen Masche übrig bleiben, zur 
Veschreitung desselben aber Magistrat allein, nach U 82—86. A. 3. R. I, 21, 
nicht berechtigt und auch hier wiederum der Beihülfe der Königl. Commandantur 
benöchigt seien; „und daher die Anfrage: ob Wohldieselbe eventuell sich bereit 
finden möchte den Magistrat in dem» dann anzustrengenden Prozeß M assistiren." 

Die Commandantur, General-Major v. d. Goltz, beantwortet das Schreiben 
des Magistrats erst am 30. Deeember 1858 — muthmaßlich nach vorherge¬ 
gangener Einholung von Instruktionen vom Königl. Allgemeinen Kriegs-Departe¬ 
ment -"- durch MitHoilung einer Abschrift des von ihr an die Königl. Polizei-
Direction an demselben Tage erlassenen, Schreibens, dessen Wortlaut folgender 
war: — 

Commandantur An 
der Festung Stettin. die Königliche Polizei-Direction hier. 

Da der Kahnbauer Masche die Räumung des Festungsgrabens zwischen der 
Laftadie und. Silberwiese noch immer nicht von den Holzflossen bewirkt hat, so 
ersucht die Königl. Polizei-Direction die Commandantur mit Bezug auf das 
dieseitige Schreiben vom 3. Mai cr. ganz ergebenst, gefälligst nunmehr die Räu¬ 
mung de5 vorerwähnten Grabens im Wege der Execütion herbeizuführen. 

Wenn, wie der Magistrat der Commandantur mittheilt, die Königl. Polizei-
Direction durch die Königl. Regierung veranlaßt worden ist, den weiteren An¬ 
trägen^ des Magistrats in dieser Angelegenheit keine Folge zu geben, so 
dürfte sich diese Ver fügung nicht 'auf die dieseitige Requ is i t ion 
beziehen, indem der zc. Masche (dessen Vater Martin M.) auf seine Vorstellung 
vom 14. December 1819 wegen Eigenthums-Ansprüche auf diesen Graben unterm 
6. Mai l̂ 820 mit seinen Ansprüchen Seitens des Königl. (damaligen ersten 
Departements, nachmaligen) Allgemeinen Kriegs - Departements (vom Kriegs-
Ministerium) abgewiesen worden ist. 

Die dieseits geforderte Räumung des qu. Grabens von den Holzflossen ist 
zuletzt im October 1841 erfolgt, da derselbe bisher aber nicht gereinigt und nicht 

*) Die Richtigkeit dieser Auslegung der genannten W. A. L. R. ist doch zweifelhaft. 
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schiffbar war, so ist die Unterlassung der Raümu-ng desselben bis jetzt> wo die 
Vertiefung durch den Magistrat herbeigeführt ist, stillschweigend nachgesehen worden. 

Stettin, den M December 1858. 
Der GeneralMajor und ComMandant. 

Beim Magistrate war man auf von einer Seite 

werden würde, werde auf den Antrag der Köniffl. Eommandantur eingehen, da 
sie auf Ansuchen des Magistrats bereits abgelehnt, und es kaum zu erwarten 
stehe, daß eine Änderung m ihrer Auffassung von der Sache eintreten könne. 
Längeres Zaudern von Magistratswegen führe nur herbei, die Zeit zu verlieren, 
die Possessorien-Klage anzustellen. Dagegen meinte der StatsMdicM Giesebrecht: 
von Anstellung eines Possorien-PwMes könne nach Lage der Sache gar nicht 
die Rede sein; werde Klage angestellt? so sei es die aetio ußFatoiia, bei der die 
Zeit nicht verloren ginge. Bevor aber zm Mage /geschritten wurden fragte 
Magistrat unterm.18. Februar 1859 bei der Kömgl. C^mmandantur nach Lage 
der Sache an, worauf dieselbe durch Marginal-Schreiben, am 25. Febwar er¬ 
widerte: — „Die ' Angelegenheit ist im Gange und nur die Kömgl.. Regierung 
hat dagegen, und zwar zusetzt unterm 3. Febr. «-., remonstrirt̂  Die Commandan-
tur hat indeß die Königl. Polizei-Direction unterm 18. d. M. wiederholt requirirt, 
die Räumung des Grabens, event. bei Statt findender Zögerung/ exekutivisch 
herbeizuführen, da die Räumung des Grabens lediglich im fo r t i f i ka -
torischen Interesse l iegt." Sodann theilte die Commandantur dem 
Magistrate am 9. Mai 1859 mit, daß der von Masche mit Holz belegt gewesene 
„Grüne Graben" geräumt worden fei, wozu indeß exekutivische Maßregeln Seitens 
der Königl. Polizei-Direction nothwendig gewesen seien. 

Nach Ablauf eines Jahres kam es wieder vor, daß Masche den Kanal mit 
2 Flossen Masthölzern und b Flossen Fichtenballen belegt hatte. Bei dieser 
Gelegenheit faßte sich die Königl. Polizei-Direction muthmahlich auf Grund der 
ihr im vorigen Jahre von der Königl. Regierung ertheilten Ermächtigung — 
kurz, sie wies das städtische Hafenamt an, die Flößen ohne Weiteres auf Maschetts 
Kosten aus dem Kanal fort-., und nach einer andern Stromstelle zu schassen, wo 
sie der Schifffahrt nicht hinderlich seien. Dies ward am 2. Jul i 1860 bewerk¬ 
stelligt. 

Was die Eigenthumsfrage anbelangt, so unterliegt es keinem Zweifel daß der 
Festungsgraben zwifchen der Laftadie und der Silberwiese, n^üsöM« nach Thücydi-
des' Ausdruck in der Geschichte des peloponnesischen Krieges,*) ursprünglich ein Zu¬ 
behör der Stadt gewesen ist. Er steht in der „vWißMtion vnd Namen aller der Stadtt 
Stettin zwgehörigen grossen vnd Meinen Wafserströmen I n der Stadtt grentzen, 
Iurisdiction vnd Eigenthuemb beschlossen", unter dem schon oft erwähnten 
Namen „Pladder Ina<' ̂ ) , und zwar auf Grund der Vereignungs-Nrkunde 
Herzogs Otto I. Datum in Danid H.IM0 Voimni N^OO"VII W Äommica. ?Ä-
niaruni 14. Oaisnä. ^ .Mi8 „die Wassergränzen" betreffend, „alß von der Gtadt 
an die Oder herunter, die LübbeZinsche fahrt entlang, vorlengst dem Dammischen 
Sehe biß in die große Regelitz herauf, vnde von oannen durch den Langengrabm 
vor Clüzo, Curow vndc Iüsto vorüber biß wieder, an die Stadt Stettin (welcher 

65* 
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( etliche Teutfche Meyllweges austraget) ^ *^ ) , enthaltend das „Oberbruch", 
das der Herzog der Stadt vereignet eum iut6Fritat6 0Niii8 Mris, eum oiimi 
lidsrtats st util itats in inLuli«, paluäidus, liFuin, pH8eiii8, prati8, a g u i 8 , Mea-
tiouibu» ßt in oniuidu» a1Ü8, <̂ ua6 iutra prasnotata» äi8tmetiou68 aä com-
moäuiu 6t Vrotsctuiu prg.6äieta6 oiuitati» 208tra6 Ltetiu uii<zuaiii poterint or-
äiuari, ^U8w proprißtati» titulo, pyrpetuo paoiüoß p088iä6QÄuni, äaut68 6i8ä6iu 
00Q8u1idu8 6t LurZ6U8idu8 208tri8 lideraui ?acu1ta,t6iu Äcäiücaiiäi idiäkill 
äoN08, dorwiani« 6t dumu1arÜ8 f ) Wdaditaiita8, 6XC6pti8 ä0midu8 äicti8 Vei-
linge i'1') vulMri tyr 6t tad6i-!ii6. 6tc. 6tc. Zeugen dieses Vereignungsbriefes 
sind: Dithmar, Abt in Kolbaz; Lüchte, unser Marschall; Hennig v. Hmderborch, 
Mundschenk; Wilhelm Trampe; Stange; Albert v. Robbekou, Johann v. Schollen-
t in , Henning v. Nienkerken, Hinrich v. Swerin, Hermann v. Deven, cuni a1ii8 
M r i b u 8 üä6 äiZnig; und bestäigt ist er vom Herzoge Wartislaw, äatum 8t6tw 
H.. v . N ^ 0 O " I X " in äis V i t i st Noäs8ti martfraiu b6atdriiN (15. Juni) , 
sowie von den Herzogen Kasemir und Swantebur, äatum st actum 8tstw ^.. 
v . N°c!c!0°I.XXI« W äis NarFantas virßimZ 8ioli08a6 (13. Ju l i f f i - ) . So 
lange in Kriegszeiten bei einem feindlichen Anfalle die Verteidigung der Stadt 
Sache des Raths und der Bürgerschaft war, hatte diese für die Unterhaltung der 
ihr gehörigen Stadtmauern, Stadtgräben und der sonstigen Wehrmitttel, also 
auch für die Reinhaltung der Pladdereie, Pladderina, welche die Lastadie vor 
einem von der Silberwiese her vorrückenden Feind schützte, zu sorgen. Als aber 
der nordische Fremdling angeblich zur Beschützung seiner lutherischen Glaubens¬ 
genossen, an der Pommerschen Küste gelandet war und sich des militärischen 
Regiments im Land am Meere bemächtigt, und der westfälische Friedensschluß 
den fruchtbarsten Thejl von Pommern der Krone Schweden als „Satisfatt ion" 
für - die graüelhaften Verwüstungen zugesprochen hatte, die ihre Söldnerbanden 
18 Jahre lang auf deutscher Erde angerichtet, da enthob, so scheint es, der 
Stockhßlmer Reichsrath die Städte von der Unterhaltung ihrer Festungswerke und 
erklärte dieselbe für Landessache, zu welchem Zwecke eine besondere Steuer einge¬ 
führt wurde. Von da an gingen die Festungswerke und Alles, was damit zu¬ 
sammenhangt, doch v ie l l e i ch t m i t V o r b e h a l t , in das Eigenthum des 
M i l i t a i r - F i s k u s über, der nun feinen Kriegsbaumeister und sonstige Forti-
sikations-Bedienten bestellte, welche unter der Aufsicht des Befehlsführers oder 
Commandanten der Festung, für die Instandhaltung der Werke auf Landeskosten 
zu sorgen hatte. Und dabei ist es bis auf unsere Tage geblieben. 

I m Jahre 1855 wollte Friedrich Poll's Wittwe, Louise, geb. Masche«) das 
Bohlwerk an ihrem Oderwärts gelegenen Silberwiesen-Grundstück, längs des 

5) L. B. ll. Th. Bd. VI I I , 207. — N) Schleker's Stadt-Matrikel von 1565, Fol. 142, 
143. — 55*) Ebenda Fol. 3 vos. — f ) Hopfenbauer. — f f ) Ob Wächter- oder Wärterbuden, 
etwa zusamntenhangend mit dem Hauptworte „Veilicheit", d. h. Sicherheit? — f f f ) Paul 
Friedeborn's Rothes Copialbuch, S. 87—89. — ") Laut Bermo'gens-Auseinandersetzungs-Receß 
zwischen den Hinterbliebenen minorennen Kindern, Friedrichs Poll und deren Mutter vom 
25. Jun i und 2/5. October 1861'wurden die beiden Grundstücke auf der Silberwiese der, 
Wittwe Poll, Anna Louise Friederike Wilhelmine, geb. Masche, übereianet und der Vesitztitel 
für dieselbe vi üsersti vom 4. November 1861 berichtigt. Sei daran erinnert, daß Martin 
Masche bei Lebzeiten die Hälfte seines Grundbesitzes nicht s e i n e m S c h w i e g e r s o h n e , son¬ 
dern s e i n e r T o c h t e r , der Ehefrau des Friedrich Poll, überwiesen hat (S. 435 ff.). 
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Festungsgrabens erneuern. Das vorhandene Bohlwerk war sehr leicht construirt 
und nur 4 bis 4 ' ^ Fuß über. Pegel 0 hoch; es sollte auf 7 Fuß Höhe gebracht 
werden. Ein Antrag, welchen sie dieserhalb an den Magisttat richtete,' wurde 
von denselben unterm 10. October 1655 abgelehnt, worauf sie bei der Königl. Polizei-
Direction vorstellig wurde. Nun erhob bei dieser der Magistrat am 10. Decem-
ber 1855 Ginspruch gegen den beabsichtigten Vohlwerkbau, weil — 1) nach dem 
Vertrage vom 23. ̂ December 1846 den Pollschen Erden so lange bis sie diesem 
Vertrage beigetreten, die Bebauung der ererbten Grundstücke nur nach Maßgabe 
des Rayon-Gesetzes gestattet, und daher auch jede Aufhöhung des Terrains unter¬ 
sagt werden müsse; ^und — 2) weil nach jenem Receß der Festungsgraben auf 
10 Ruthen zu verbreitern sei, weshalb dessen Einengung bei der Mündung in 
die Oder nicht gestattet werden könne. Das Königl. Allgemeine Kriegs-Departe¬ 
ment schlug den nachgesuchten Consens ab wovon die Wittwe Poll unterm 
20. December 1855 benachrichtigt wurde. Hiergegen wurde dieselbe am 15. Februar 
1856 vorstellig, weil ihr Grundstück bereits 6^/2^67^ Fuß Pegel hoch liege; sie 
wurde aber wegen des obigen Protestes des Magistrats von der Königl. Polizei-
Direction abschläglich beschieden. Wiederholt beantragte die Wittwe Poll unterm 
19. September 1856 die Erlaubniß, das Bohtwerk längs der ganzen Wasserseite 
ihres Grundstücks erneuern Zu dürfen; allein dieser Antrag wurde aus denselben 
Gründen, wie früher und weil das Bohlwerk bisher n u r t he i lwe i s e vorhanden 
gewesen, und die Baulinie unregelmäßig und unzweckmäßig sei, vom Magistrate 
abgelehnt, und demgemäß die Poll von der Königl. Polizei-Direction unterm 
18. December 1856 abschläglich beschieden. Das Königl. Allgemeine Kriegs-
Departement hatte inzwischen die Herstellung des Bohlwerks ganz i n der bis¬ 
h e r i g e n A r t genehmigt und auf die Beschwerde der Poll , daß ihr untersagt 
sei, das ihr Grundstück gegen den Oderstrom abgränzende Bohlwer^k zu erneuern 
verfügte die Königl. Regierung unterm 23. Januar 1857 die Ertheilung des 
Eonsenses unter Vorbehalt der Rechte Dritter — des Magistrats, dem die Aus¬ 
führung seines Rechts im Betreff der Oder, bezw. des Bebauungsplans im Rechts¬ 
wege zu überlassen sei. Zu Ende des Jahres 1863 brachte die Wittwe Poll die 
Anlegung eines Bohlwerks am Grünen Graben wiederum zur Sprache. Bei 
näherer Untersuchung glaubte man zu der Behauptung berechtigt zu sein, daß 
sie m i t i h rem P r o j e c t e e in städtisches U f e r beboh lwe rken wolle, was 
nicht gelitten werden dürfe, sie vielmehr angehalten werden müsse, längs ihres 
Ufers die receßmäßige Breite des Grabens von 10 Ruthen herzustellen und dem¬ 
gemäß das Bohlwerk schlagen zulassen; auch entstand die Frage, ob sie ein Fahr¬ 
wasser, welches die Stadt mit einem Kostenaufwande von ca. 25.000 Thlr. her¬ 
gestellt habe zu ihrem Privatverkehr benutzen dürfe, ohne der Stadt eine Ent¬ 
schädigung zu zahlen. Der Königl. Polizei-Direction, welche den Antrag der Poll 
unterm 30. December 1863 ' zur Kenntniß des Magistrats gebracht hatte, wurde 
von diesem am 10. März 1864 erwidert daß gegen die Absicht der Wittwe ein 
Bohlwerk von e inem i h r ga r nicht gehörenden U f e r zu schlagen protestirt 
werden müsse.) Die Wittwe Poll wurde hiervon durch die Verfügung der Königl. 
Polizei-Direction vom 6. Apri l 1864 in Kenntniß gesetzt. 

Es handelte sich also jetzt um eine Gränzstreitigkeit, welche die Wittwe Poll 
durch richterliche Entscheidung zum Austrag gebracht zu sehen wünschte, weshalb 
sie sich unterm 30. Apri l an das Königl. Kreisgericht wandte. Weil aber aus der 
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Eingabe nicht mit Sicherheit zu entnehmen war, ob darin ein Act der freiwilligen 
Gerichtbarkeit beantragt, oder eine Klage gegen die Stadt Stettin angemeldet 
werde, so ̂  wurde die Wittwe Poll durch Dekret vom 3. Ma i zur nähern Erklärung 
aufgefordert, die sie am 10. desselben Monats dahin abgab, daß sie allerdings nur 
einen Act freiwilliger Gerichtsbarkeit im Sinne gehabt habe. Nach Erledigung 
notwendiger Formalien^ den Nachweis des Besitztitels der 2c. Poll betreffend 
setzte das Königs,. Kreisgericht einen Termin zur Gränzregulirung auf den 27. 
September 1864 vor dem Kreisrichter Pabst an Ort und stel le an. Das da¬ 
rüber aufgenommene Protokoll lautet wie folgt: — 

Verhandelt Silberwiese Nr. 11 den 27. September 1864. 

Auf den Antrag der Frau Wittwe des Kaufmanns Friedrich Poll, Louise, 
geb. Masche, steht heute Termin zur Regulirunss,, resp. Erneuerung der zwischen 
ihrem Grundstück Vol . X X MF. 28 des Hyftothekenbuchs von Stettin und dem 
Territorium der Stadt,Stett in hinlaufenden Gränze an.' 

Es waren erschienen nach Stand und Namen bekannt und geschäftsfähig: — 
1) die Frau Antragstellerin; 2) der Stadtrath Hemftel, als Vertreter der Stadt 
Stettin, die Beibringung einer Vollmacht Seitens des Magistrats versprechend; 
3) der Königl. Wasserbau - Inspector Wernekingk; 4) der Bau - Commissarms 
Kriesche, als von beiden Interessenten bestellte Sachverständige (ersterer von der 
Wittwe Poll dazu erbeten, der zweite im. Auftrage des Magistrats). 

Nachdem mit den Erschienenen die zu erneuernde Gränze mit Rücksicht auf 
die vorhandenen Situationspläne in Augenschein genommen und die entsprechen¬ 
den Vermessungen der auf letzten verzeichneten Gränzzüge veranlaßt worden 
waren, stellte sich heraus, daß ein S t r e i t über die Gränze zwischen der 
W i t t w e P o l l u n d der S t a d t S t e t t i n h ie r n icht obwa l t e t . Es ergab 
sich auch, daß es der Erneuerung dieser Gränze nur auf Einem Punkte bedarf, 
indem dieselbe im übrigen Verlaufe durch nicht leicht Zu verwischende Merkmale 
erkennbar ist. Dieser zu sixirende Punkt wurde durch Einschlagung eines eichenen 
Pfahls, dessen Standort durch angestellte Messung seines Abstandes nach beiden 
Seiten hin genau festgestellt wurde, bezeichnet. Es ist nunmehr die Gränze 
des Grundstücks Vol. X X (30) Fol. 28. des Hyftothekenbuchs von Stettin gegen 
den der Stadt Stettin gehörenden sogenannten „Grünen Graben" in folgender 
Art festgesetzt: — ^ 

Dieselbe wird von da ab, wo der „Grüne Graben" in die Oder mündet, in 
einer Länge von 4 1 ^ Fuß durch ein in neürer Zeit errichtetes Bollwerk gebildet. 
Wo dieser neue Bohlwerksbau aufhört, bildet die Gränze eine in der Richtung 
jenes Bohlwerks sich fortsetzende gerade Linie von 60 Fuß Länge, so daß von 
der Ecke an der Oder abgerechnet die Gränze zunächst aus einer graden Linie 
von' 102 Fuß (d. d,) oder 6 ^ Ruthe besteht. Am Endpunkt dieser Linie ist der 
oben erwähnte eichene Pfahl als Gränzzeichen eingerammt, welcher sonach von 
der Ecke an der Oder 8 ^ Ruthe entfernt und von dem letzten besonders stecken¬ 
den Pfahl des alten Bohlwerks bis zu dessen Mitte des Durchmessers gerechnet, 
14 Fuß 9 Zoll (d. d.) absteht. Von dem heute eingerammten Pfahle setzt sich 
die Gränze in der Verlängerung des Bretterzauns fort, welcher nach Oftm zu 
das Pollsche Grundstück von der am Grünen Graben entlang führenden Straße 
trennt. Eine gerade Linie von dem qu. Pfahl ab bis zu der nächsten Ecke des 
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vorerwähnten Bretterzauns bildet also die fernere, durch ein besonderes Merk¬ 
zeichen nicht markirte Minze zwischen dem Grundstück Vol. XX, Fol. 28 und 
dem „Grünen Graben" der Stadt Stettin. I n der weitern Fortsetzung bis gegen 
die Holzstraße hin ist das Pollsche Grundstück, wie oben bereits bemerkt, durch 
einen Bretterzaun begränzt, welchem sich oben kurz vor der Straße noch eine 
Einfahrt anschließt, die indeß ebenso wie oer̂  an der Holzstraße 
gegen die Gränglinie ein wenig zurückspringt. " < 

- Die Wittwe Poll und der Stadtrath Hempel, letzterer unter Vorbehalt ser 
Genehmigung des Magistrats erkannten die vorbeschriebene Gränzung aks richtig 
an und baten beider Seits um Abschrift dieser Verhandlung. Die Kosten des 
Verfahrens trägt die Wittwe Poll. 

V. g. u. -
Louise Poll. Hemftel. A. Wernekingk. Kriesche. 

3.. u. 8. 
Pabst, Kreisrichter. Riemann. 

Wi r gehmigen hierdurch die Erklärungen unseres Commissarius, des Staot-
raths Hemftel, in der Verhandlung vom 27. September 1864 überall. 

Stettin, den 13. Apri l 1865. 
Der Magistrat.-

Hering Giefebrecht., 
Über den Bohlwerksbau der Wittwe Poll längs ihres an der Oder beleaenen 

Grundstücks am Strome selbst wie,am Festungsgraben ist in den nächstfolgenden 
Acten nicht weiter die Rede; allein aus dem Jahre 1870 liegt eine Eingabe der 
!c. Poll an die Königs Polizei-Direction, die ConsMtirung eines Bohlwerks am 
Grünen Graben betreffend, vor, welche dem Magistrate mitgetheilt und von 
diesem am 30. Jun i 1870 mit dem Bemerken remittirt wird, daß auch jetzt, aus 
den früher angeführten Gründen, gegen die Anlage, soweit sich aus der vorge¬ 
legten ungenügenden Zeichnung beurtheilen lasse, Wiederspruch erhoben ̂  werden 
müsse. Der 2c. Poll möge die Vorlegung eines ganz vollständigen, genauen 
Situationsplans vom Grünen Graben aufgegeben werden, auf welchem die Mün¬ 
dung des Grabens in die Oder, der Anschluß an die Festungswerke und die 
Pladderinbrücke, so wie die Verbindung des projectirten Bohlwerks mit den 
beiden schon vorhandenen einzuzeichnen seien. Darauf ist von Seiten der «. Poll , 
nichts erfolgt, dagegen läßt sie im Jahre 1872 durch ihren Sohn Friedrich Pol l 
unterm 16. Juni den Antrag stellen, die Gränze neu zu reguliren, da der im 
Jahre 1864 eingerammte Gränzpfahl, wahrscheinlich beim Bau des Eisenbahn-
Viaducts versHüttet, nicht mehr aufzufinden sei; es handele sich jetzt darum, das 
Bohlwerk zu schlagen, wozu schon vor längerer Zeit der ConsenZ, ertheilt worden 
sei. Von einer Regulirung der Gränze könne, so lautet die Antwort vom 
18.,Juni 1872, nicht die Rede sein, da dieselbe seit 1864 feststehe. Die Stelle 
des qu. Pfahls ließe sich durch Messung leicht auffinden. Darauf neue Eingabe 
des Friedrich Poll im eignen Namen vom 4. J u l i 1872, worin er anfragt, ob 
d'ie Stadt die Dreieckstäche zwischen seiner Mänze und dem Grünen Graben, für 
das sie das Eigenthum in Anspruch nehme, ihm zum Preise von 15 Sgr. pro 
Q.-Fuß käuflich überlassen wolle. Er läßt sich herbei, das Eigenthumsrecht der 
Stadt an dieser Fläche z w e i f e l h a f t zu nennen, und meint, dieselbe als Vor¬ 
land f ü r sich beanspruchen zu können. Es wird ihm geantwortet, daß 
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nach dem Gränzvergleich mit seiner Mutter vom 24. September 1864 ein 
Zweifel über die Eigentumsverhältnisse an der qu. Stelle nicht obwalte und daß 
diese nicht verkäuflich sei. Nach einer Aktennotiz von 1868 mußten, um den 
Kanal an der Mündung in die Oder bis auf 10 Ruthen zu verbreitern vom 
Pollschen Grundstück 170 Q.-Ruth. erworben werde, was a 72 Thlr. pro Q.-R. 
12.240 Thlr. kosten würde. 

Als die Cholera-Epidemie im Jahre 1866 zum Ausbruch kam, — die ersten 
Erkrankungen kamen am 19. M a i in der Vorstadt Pommernsdorfer Anlage vor 
— richtete die König!. Regierung ^polizeilicher Beziehung ihr Augenmerk haupt¬ 
sächlich auf die Lastadie, die mit ihren feuchten Wohnungen, den großen Wasser¬ 
massen in den Flüssen, dem Mangel eines genießbaren Trinkwassers ;c., in den 
früheren Cholera-Jahren wie bei allen epidemischen Krankheiten, ein Hauptsitz der 
Verwüstung gewesen war, und ordnete, im Einverständniß mit der Königl. Com-
mandantur, eine gründliche Reinigung des die Vorstadt umgebenden Grabens an, 
dessen stehendes Nasser bei erhöhter Temperatur mephitifche Gase entwickelt» 
Diese Anordnung traf auch den Grünen Graben, von dem die Seitens des 
Hafenamts bewerkstelligte Untersuchung und Peilung ergeben hatte, daß er theil-
weise zugewachsen war, und nur zum" geringern Theile die receßmäßige Tiefe von 
5 Fuß unter dem Nullpunkte des Oderpegels hatte.. Die Mindertiefe zeigte sich 
vorzugsweise an der Seite.der Lastadie, wo das Bette des Grabens auf großen 
Strecken, namentlich rechts und links von der Brücke, mit Pegel 0 in gleichem 
Niveau stand. Hier mußte stark gebaggert werden. Wegen eingetretenen und 
lang andauernden Hochwassers konnte die Baggerung erst in den Monaten Ma i 
und Juni 1867 durch die Fortisications-Behörde zur Ausführung gebracht werden. 
Die Kosten haben Thlr. 3019. 27 Sgr. betragen, wovon die Stadt laut Receß 
vom 23. December 1846 die Hälfte zu tragen hatte, welche mit Thlr. 1509. 28. 6 Pf. 
am 21. Ju l i 1867 von der Kämmereikasse der extraordinairen Festungsbaukasse 
erstattet worden ist. Aber auch von Seiten der städtischen Bau-Deputation ist 
ist in den Monaten, October, November und December 1869, so wie im Ju l i 
1870 gebaggert worden, wofür Thlr. 600. 14 Sgr. verausgabt sind. 

Bereits im Jahre 1865 zeigte sich die Notwendigkeit, die Klappe der Grünen¬ 
graben- oder Pladderin-Brücke durch eine neue zu ersetzen. Die Kosten wurden 
zu 400 Thlr. veranschlagt. Die Ausführung des Baus im Jahre 1866 hat 
jedoch nur Thlr. 388. 10. 2 Pf. in Anfpruch genommen, indessen ein kleiner 
Nachschuß von Thlr. 2. 5 Sgr. erforderlich gewesen ist, um eine Kleinigkeit nach¬ 
zuholen, welche bei der Abnahme des Baus am 4. Febr. 1867 bemerkt wurde. 
I n dem oben genannten Jahre wurden auch an der Brücke selbst verschiedene 
kleine Reparaturen, insonderheit an Schmiedearbeit, nothwendig,Kdie Thlr. 18. 
3. 9 Pf. gekostet haben. I n demselben Jahre 1867 war aber auch eine Repa¬ 
ratur an dem Bohlwerk des Grabens, stHdtischen Antheils, Oderseite, nöthig, 
wofür die Kämmereikasse Thlr. 625. 7. 1 Pf. zu zahlen gehabt hat. Veranschlagt 
waren rund 1000 Thaler! Eine Hauptreparatur dieses Bohlwerks stellte sich im 
Jahre 1874 als nothwendig heraus. Ee waren dafür 3750 Thlr. in dem Bau-
Etat für das genannte Jahr ausgeworfen. Die betreffenden Arbeiten wurden 
ausgeführt, mit Ausnahme der Hinterpflasterung, die wegen vorgerückter Iähres-
zeit erst im Frühjahr 1875 bewirkt werden konnte, daher denn auch der dafür 
im Anschlage enthaltene Kostenbetrag von Thlr. 742. 5 Pf. auf den Etat pro 
1875 zur Soll-Ausgabe übertragen wurde. 
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Andreas Maschas Besitznng auf der SWerwiese. 
Der Kahnbauer Friedrich Wilhelm Andreas Masche trug am 29. Januar 

1856 beim Magistrate auf Ablösung der auf seinem Grundstufe zu Gunsten der 
Stadt Stettin haftenden, in Rubr. H des Hypothekenbuchs eingetragene Lasten 
auf dem Wege Mivativer Vereinbarung, ohne Vermittelung der Königl. General-
Commission zu Stargard, an, wobei es sich um das Grundgeld von der einstigen 
Bleiche und um den Canon vom Vorlande und von der kleinen Insel in der 
Oder handelte. Die Ablösungs-Summe der drei Grundabgaben betrug (5^>5-s-5) 
.20 --- 300 Thlr. und die Ablösung des mit den Grundabgaben verbundenen 
Laudemiums Thlr. 31. 11 Pf., zusammen also . . . . Thlr. 311.. 11 Sgr. 
mit welcher Summe Masche sich in der protokollarischen Verhandlung vom 
29. Ma i 1856 einverstanden erklärte und dieselbe am 24. Juni desselb. Jahrs 
bei der Kämmereikasse einzahlte, worüber die löschungsfähige Quittung und 
außerdem noch ein besonderer Löschungs-Consens am 4. März 1857 vom Magi¬ 
strate ausgefertigt wurde. Auch wurde bei dem Werder in der Oder, Masche's 
Insel, das Aufhören desselben als Erbzinsgrundstück vermerkt und das Hypo-
theken-Folium öon dem, der Stadt Stettin zustehenden, Obereigenthum desselben 
geschlossen. -

Als im Jahre 1852 der Bau der neuen, der dritten Oder-Brücke im Gange 
war, hatte, der Steüer-Fiskus, vertreten durch die Provinzial-Steüer-Direction, 
die Einrichtung einer besondern Controle der Mahl- und Schlachtsteüer an dieser 
Brücke sich vorbehalten, wozu Masche das Lokal herzugeben sich in dem Recesse 
vom 18. October 1852 verpflichtet hatte. Da dieser Plan nicht zur Ausführung 
kam, so wurde, da die Steuer-Behörde die Eintragung der Verpflichtung in 
Rubr. I I des Hhpothekenbuchs zur Bedingung gemacht hatte, nunmehr dies I n -
tabulat auf Antrag vom 11. September am 18. November 1858 gelöscht. 

. Masche, der mit seiner Ehefrau Louise Auguste, geb. Calow in getrennten 
Gütern lebt, hat, nachdem die Straßen auf seinem, unter Nr. 110 des Hypo¬ 
thekenbuchs Vol. XV eingetragenen, Oderwärts gelegenen Silberwiesen-Antheil 
regulirt waren, drvon folgende Parcelen, bezw. Baustellen veräußert: -^ 

1859. Januar 31. Eine Parcele an der Holzstraße, mit der Polizei-Nr. 26, 
° belegen, von 6577,5 Q.-Fuß. Flächeninhalt, mit den darauf befindlichen Ge-
baüden, einem Vorder- und einem Hinterhause, an die. Wittwe des frühern 
Hafenmeisters Friedrich Moritz, Amalie Henriette Wilhelmine, geb. Weymar. 
Kaufpreis 25.500 Thlr. Darauf sind 1000 Thlr . gezahlt und 24.500 Thlr. 
gegen 5 Prct. Zinsen stehen geblieben. I m Hypothekenbuch Vol. X X Fol. 208 
eingetragen. 

1859. "Febr. 4. Eine Parcele von 6156 Q.-Fuß, in der Holzstraße unter 
der Polizei-Nr. 25 belegen, mit den darauf befindlichen Baulichkeiten, namentlich 
einem Wohnhaufe nebst Zubehör, an den Kahnschiffer Mart in Heinrich Thurow, 
für 22.000 Thlr., worauf 7000 Thlr. angezahlt sind und der Überrest gegen 
5 Prct. verzinset werden. Eingetragen H.-V. Vol. XX, Fol. 232. 

1859. März 28. Eine Parcele in der Wiesenstraße unter der Polizei-Nr. 4 
belegen, 12.194 Q.-Fuß Flächeninhalts, nebst den darauf befindlichen Gebäuden. 
Masche verkauft dieses Grundstück an seine Ehefrau fitz 2000 Thlr,, die rück¬ 
ständig bleiben und mit 5 Hrct. verzinset werden. Eingetragen in Völ. X X des 
H.-V. Fol. 220. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 66 
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1859. Apri l 6. Eine Parcele in der Marienstraße unter der Polizei-Nr. 13. 
Käufer: Der Böttigermeister Carl Eduard Kolbe. Eingetragen in Vol. XX des 
H.-B. Fol. 72. ' 

1859. Apri l 9. Eine Parcele in der Wiesenstraße unter der Polizei-Nr. 12 
belegen, von 15607^ Q.-Fuß Flächeninhalts mit den darauf befindlichen Wohn¬ 
haufe nebst Zubehör. Käufer: Der Kahnschiffer Georg Friedrich Philipp Gutsche. 
Kaufpreis 6500 Thlr., worauf 4000 Thlr. baar abgezahlt sind und 2500 Thlr. 
gegen 5 Prct. Zinsen stehen bleiben. Eingetragen Vol. XX des H.-B. Fol /257. 

1859. October 18. Eine Parcele in der Wiesenstraße unter der Polizei 
Nr. 17 belegen, nebst dem darauf befindlichen Wohnhäuse. Käufer: der Kaufmann 
Rudolf Albert Ferdinand Rückforth. 

1860. Januar 18. Eine Parcele in der Wiesenftraße unter der Polizei 
Nr. 10 belegen. Größe 2574^ Q.-Fuß. Käufer: der Schiffer-Mermann Mart in 
Heinrich Thurow. Eingetragen im Vol. XX. des L. B. Fol. 280. 

4860. Januar 18. Eine Parcele von 2 0 5 9 ^ Q.-F. Flächeninhalts in der 
Wiesenstraße unter der Polizei Nr. 11 belegen. Käufer: der Hauszimmermeister 
August Wilhelm Friedrich Ferdinand Dircks. Eingetragen im Vol. XX. des H. B. 
Fol. 292. 

1864. November 24, verkauft Masche von dem auf der Silberwiefe Parnitz-
wärts unter Nr. 121 belegenen, Vol. I X des H. B. Fol. 324 verzeichneten Grund¬ 
stücke einen fchmalen längs der nördlichen Gränze des Grundstücks streichenden 
Landstreifen von 19.872 Q.-Fuß an das Directorium der Berlin-Stettiner Eisen¬ 
bahn-Gesellschaft für den Preis von Thlr. 22.592. 20 Sgr. Behufs Anlegung 
des Viaducts zur Verbindung des Personen-Bahnhofes in der Oberwiek mit dem 
Güter-Bahnhofe außerhalb der Lastadie. Der Magistrat entläßt diese Parcele 
aus der Pfandverbindlichkeit bezüglich derjenigen Verpflichtungen, welche aus dem 
Recesse vom 18. October 1852, in Rubr. I I , Nr. 4 des H. 'B. auf dem Haupt¬ 
grundstücke eingetragen stehen auf Antrag des :c. Masche mittelst Beschlusses vom 
20. Februar 1867. 

Sei hier angemerkt, daß zur Ausführung dieses Viaducts auch ein Terrqin-
streifen vom Pollschen Grundstück an der Oderseite nothwendig war. Wie das 
Abkommen lautet, welches das Directorium der Berlin-Stettiner Eisenbahn-
Gesellschaft mit der Besitzerin des Grundstücks getroffen, ist aus den hier benutzten 
Acten des Magistrats nicht ersichtlich. 

Andreas/Masche theilte im Sommer 1860 dem Stadtrathe Hempel, Vor¬ 
sitzenden der Ökonomie-Deputation, gesprächsweise mit, daß er wegen des Verkaufs 
e ines großen T h e i l s feines an der Oder zwischen der Wiesen- und der Ma¬ 
rienstraße belegenen Grundstücks mit einem Eonsortium von Speculanten in Un¬ 
terhandlung stehe, und er mit demselben so g u t w i e e in ig sei. Er wolle 
aber, um nicht dereinst Vorwürfe von seinen Mitbürgern zu bekommen, noch ein¬ 
mal die Hand zum Vergleiche bieten — er lag nämlich mit dem Magistrate im 
Prozeß, — und der Stadt Stettin gewissermaßen das Vorkaufsrecht für diesen 
Grundstückstheil einräumen und mit demselben die zwischen den zwei obengenannten 
Straßen fallende Strecke der längs der Oder ziehenden Wasserstraße nebst ca. 
800 laufende Fuß Pritzatbohlwer'k übergeben. Er habe dieses Terrain in 16 
Baustellen eingetheilt, die zusammen einen Flächenraum von 118.463 V2 Q.-Fuß 
umfaßten. Er fordere für dieselben einschließlich aller darauf stehenden Baulich-
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keiten an Remisen und Schuppen, sowie mit Einschluß der erwähnten Wasser¬ 
straßen-Strecke und des Bohlwerks, außerdem auch noch gegen' Verzichtleistung 
auf seine Gerechtsame, im Festungsgraben Pladdereie Flossen zu legen, für den 
Quadratfuß 1 ^ Thlr. oder im Ganzen 197439^ Thlr. 
Masche erzählte dem Stadtrath Hempel weiterhin: er wolle von diesem — billigen 
Kaufgelde 100.000 Thlr auf 20 Jahre mindestens zu 4 ^ Prct. ungekündigt 
stehen lassen, wßnn die Stadt sich gleichfalls verpflichte, so lange nicht zu kündigen, 
50.000 Thlr. wolle er in baarer Zahlung und den Überrest in Stettiner Stadt« 
obligationen nach dem Tageskurse annehmen. War diese Eröffnung des 2c. Masche 
streng genommen nur eine Privatmittheilung, so erachtete doch Stadtrath Hempel 
— in Erwägung der jetzigen Lage des Prozesses gegen Masche, worin die Stadt 
wegen der Oderuferstraße und des Bohlwerks schwerlich obsiegen werde, das 
Maschesche Bohlwerk aber der Stadt bei der Hafengelder-Einnahme u n e n d l i c h e n 
Schaden thut — es für seine Pflicht, des :c. Masche Propositionen dem 
Magistrat wen igs tens mitzutheilen. I n der betreffenden Vorlage vom 2. 
August 1860 bemerkte :c. Hempel: weil das Bohlwerk der Stadt, wenn sie selbst 
es so solide gebaut, wie es von Masche gebaut worden, mindestens 40.000 Thlr. 
gekostet haben würde, so bliebe als Kaufpreis für den Grund und Boden nur 
157.000 Thlr. oder Thlr. 1. 9. 10 Pf. pro Q.-Fuß, und dürfte dieser sich wol 
wieder erlangen lassen wenn man die 16 Baustellen einzeln verkaufte, weil die 
Lage unmittelbar am Wasser vorzüglich ist. — Oberbürgermeister Hering schrieb 
indessen am 4. August 1860 auf Hempels Vorlage: Das Collegium vermag nach 
reiflicher ErwäMng der Sache sich nicht zu entschließen, auf diese Propositionen 
einzugehen, däMc — aä aeta,. 

Am 11. Juni 1869 schloß der Kahnbauer Friedrich Wilhelm Andreas 
Masche zu Stettin vor dem Iustizrath und Notar Gustav August Heinrich Heyde-
mann daselbst mit dem Kaufmann Johann Louis Ottomar Leistner, von Berlin, 
daselbst in der Kronenstraße Nr. 69 wohnhaft, einen Vertrag, kraft dessen ersterer, 
der mit seiner verstorbenen Ehefrau Louise Auguste, geb. Calow nicht in Güter¬ 
gemeinschaft gelebt hat, sein im Hypothekenbuche von Stettin Vol. XV, Fol. 186 
eingetragene und auf der — Lastadie — Silberwiese Nr. 276 belegene Grund¬ 
stück an den letztern verkauft hat. M i t verkauft sind die sämmtlichen auf dem 
Grundstück befindlichen dem Verkäufer gehörigen Schuppen und Baulichkeiten. 
Das Kaufgeld ist auf 65.000 Thlr. 
verabredet worden. Es wird dadurch von dem Käufer berichtigt, daß er in An¬ 
rechnung auf dasselbe die auf dem Grundstücke in Rubrica I I I die unter den 
Nummern 5, 6, 7 und 8 haftenden Forderungen im Gesammtbetrage von 
65.000 Thlr .*) nebst den Zinsen zu 5 und resp. 6 Prct. von der Theilpost 
Nr. 6 von 10.000 Thlr. und der Theilpost Nr. 8 des Kaufmanns Marccussohn 
von 10.000 Thlr. von heute, dem 11. Juni 1869, an, als Selbstschuldner über¬ 
nimmt und sich verpflichtet, den Verkäufer binnen Jahresfrist von der persön¬ 
lichen Schuldnerhaftung zu befreien. Dem Käufer sind die in Rubr. I I auf dem 

*) Als Vater Martin Masche und Mutter Benigna Masche, geb. Böltz im Jahre 1845 
ihren Grundbesitz unter ihre zwei Kinder vertheilten hafteten auf dem ganzen, ungetheilten 
Besitzthum 750 Thlr. hypothekarische Schulden, seit 1826, ein Darlehn des Kirchen-Consistoriums 
der französch-reformirten Gemeinde;— ein Bierteljahrhundert später auf einer Parcele von des 
Sohnes Antheil allein 65.000 Thlr . ! ! — 

66* 
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verkauften Grundstücke haftenden Vefchränkungen und daß dem Stettiner Magistrate 
das Vorkaufsrecht auf Grund des Vertrages vom 12. Ju l i 1793, § 4, zusteht, 
durch Vorlesung des Hypothekenbuch-Auszugs vom 20. December 1862 bekannt 
gemacht worden. 

Iustizrath tzeydemann reichte den Kaufvertrag in beglaubigter Abschrift am 
24. Juni 1869 zur Erklärung über die etwaige Ausübung, des Vorkaufsrechts 
ein, auf die aber nach dem Gutachten der Ökonomie-Deputation vom 15. Ju l i , 
dem sich das Magiftrats-Eollegium am 17. Ju l i anschloß, von der Stadtver¬ 
ordneten-Versammlung in der Sitzung vom 27. Ju l i 1869 für diesen Fall Ver¬ 
zicht geleistet wurde. Die verkaufte Fläche bildet ein regelmäßiges Bauviertel 
auf der Silberwiefe und ist begränzt eines Theils von der Marienstraße und der 
neu angelegten, bis zur Oder geführten Verlängerung der Holzmarktstraße, andern 
Theils von der Wasserstraße an der Oder und dem Marktplatze — der bei dieser 
Gelegenheit Strohmarkt genannt wird. Nach des Bau-Commissarius Kriesche 
Angabe begreift die Fläche 228.256---58.386 Quadratfuß ^ 4 1 9 , ^ Q.-Ruthen^, 
so daß der Quadratfuß mit Thlr. !1 . 3. 5 Pf. bezahlt ist. Die Parcele, auf 
welche die Stadt das Vorkaufsrecht besitzt, liegt innerhalb des verkauften Bau¬ 
viertels. I n diefem Theile stehen die Gebäude der frühern Kühnemannschen 
Salpeter-Fabrik, jetzt, 1869, Wasserglas-Fabrik, welche in der städtifchen Feüer-
Societät mit 13.200 Thlr. versichert waren. Alle übrigen Gebäude bilden Holz¬ 
remisen mit Theerpappendach, welche beim Neubau nicht erneuert werden dürfen, 
sondern durch Massivbauten erfetzt werden müssen. Diese Baulichkeiten konnten, 
weil ihr materieller Werth'ein höchst unbedeutender ist, auf AusMung des Vor¬ 
kaufsrechts nicht von Belang sein. I n Erwägung ferner, daß M Stadt Stettin 
auf der Silberwiese selbst noch eine Menge Baustellen besitzt, als im Bauviertel H I : 
5 mit 35.651, im Bauviertel V : 5 mit 36.647, überhaupt 10 Baustellen mit 
72.298 Q.-Fuß Flächeninhalt, außerdem aber derselben auch noch das ganze 
Terrain auf der Südseite der frühern, nunmehr verlassenen Stargarder Bahn¬ 
linie gehört, welches sie gern für 19 Sgr. pro Q.-Fuß verkauft, wenn sich nur 
Käufer dazu finden, demnächst auch noch die von jener Bahn eingenommene 
Fläche, wenn die Brücke beseitigt ist, von der Eisenbahn-Gesellschaft zurück kaufen 
muß, so lag nicht der mindeste Grund vor, die 2 ^ Mg. große nunmehr ver¬ 
kaufte Maschesche Parcele am Markte und an der Wasserstraße für dm dafür 
gezahlten enormen Preis durch Vorkauf zu erwerben. So 1869! 

Anders 1871 als das Grundstück im Wege der nothwendigen Subhaftation 
versteigert werden mußte, und zu dem Ende vom Königl. Kreisgericht ein Termin 
auf den 19. December 1871 anberaumt war. Nunmehr hieß es: das unter den 
Hammer kommende Grundstück sei seiner sehr günstigen Lage halber außerordent¬ 
lich w e r t h v o l l und müsse das Vorkaufsrecht u n t e r a l l e n Umständen aus¬ 
geübt werden — doch mit dem sogleich hinzugefügten Vorbehalts wenn es b i l l i g ver¬ 
kauft würde. Jetzt meinte man: die Stadt könne wol noch in die Lage kommen, 
ein größeres, an der Oder belegenes Terrain zu gebrauchen; wäre dies aber 
auch nicht der Fall , fo würde doch beim Wiederverkauf des Grundstücks in ein¬ 
zelnen Baustellen ein nahmhafter Vortheil in Aussicht genommen werden können. 

*) Später gibt das Königl. Kreisgericht zwei Größen an, einmal 58,2« Ar. Ist 1 Ar 
- 7,y4g Q.-Ruthen, so ist diese Größe ^ 410,262 Q.'-Ruthen, das andere Mal 388 Q.-Ruthen 
56 Q.-Fuß, nach einer Vermessung vom Jahre 1862. 
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Absicht des Subhastations-Richters scheine es zu fein> das Grundstück parcelem 
weise auszubieten, bei diesem GWzelgebot könne man bis 20 S D Pro Q.-Fuß 
amd für das Ganze bis 40.000 Thlr. mitbieten, und demnach für Wst Maximal-
Summe das Vorkaufsrecht ausüben. Dieses Recht ruhet auf der einstigen Baum¬ 
wollenbleiche, die an der Oder und der Ecke der jetzigen Marienstraße belegen 
war, von der aber Masche einen Theil zur Bildung der längs der Oder ziehen¬ 
den Wasserstraße abgetreten hat. Zur Grundsteuer ist das Grundstück nicht, zur 
Gebaüdcsteüer dagegen nach einem Nutzungswerth von 1720 Thlr. veranlagt, was ein' 
Kapital von 34.400 Thlr. repräsentirt. Der Magistrat' in seiner Sitzung vom 
21. November und die Stadtverordneten in der ihrigen vom 5. December 1871, 
beschlossen, in Erwägung der vorstehend geschilderten Umstände, die Stadt in dem 
anberaumten Bietunas-Termine durch ihren Syndikus Giesebrecht vertreten zu 
lassen, weil im Subhastations-Verfahren die Erklärung über die Ausübung des,. 
Vorkaufsrechts, bei Verlust desselben, im Termin abgegeben werden Mutz. Der 
Syndikus erhielt den Auftrag bis höchstens 40.000 Thlr. nntzubietem Es war 
somit Alles Nöthige vorbereitet, als der Subhastations-Richter am 14. December 
bekannt machte, daß der auf den 19. December 1871 anberaumte Termin auf¬ 
gehoben sei. / 

Muthmaßlich hatte Leistner, dem in der so eben erwähnten Bekanntmachung 
die Vornamen David Ottomar beigelegt werden, seinen Haupt-Hhvotheken-Glaübiger 
wegen rückständiger Zinsen zu beschwichtigen gesucht. Dieser hatte sich auch be¬ 
ruhigt, dem Schuldner aber eine bestimmte Frist und zwar auf 4 Wochen, be¬ 
willigt. Als diese Frist ohne Zinsenzahlung abgelaufen war, mußte das Königl. 
Kreisgericht das Subhastatwns-Patent unterm 16. Januar 1872 erneuern. Der 
Bietungs-Termin war auf den 6. Apri l 1872 angesetzt. Die städtischen Behörden 
blieben bei ihrem Beschluß der Ausübung des Vorkaufsrechts; der Syndikus er¬ 
hielt eine neue Vollmacht und die Kämmereikasse erhielt die Anweisung, ihn am 
6. Apri l 4300 Thlr. vorschußweise auszuzahlen, um damit im Licitationstermine 
eventuell die Bietungs-Caution bestellen zu können. Abermalige Bekanntmachung 
des Subhastations-Richters vom 3. Apri l 1872, daß der Termin in Folge An¬ 
trags des Extrahenten aufgehoben, die Anberaumung eines neuen,Termins jedoch 
vorbehalten sei. Und dieser wurde auf den 2. Ju l i festgesetzt, und dann, als 
auch dieser aufgehoben war, durch Verfügung vom 26. August ein Termin auf 
den 12. November 1872 anberaumt. Die städtischen Behörden behielten ihren 
Beschluß wegen Ausübung des Vorkaufsrechts aufrecht, demgemäß mußte für den 
Beauftragten des Magistrats, den Stadtsyudikus, bei" jedem Subhastations-
Termine eine Vollmacht ausgestellt werden. Am 12. November 1872 vermerkte er 
in den Actm. „Der heutige Licitations-Termin ist wiederum aufgehoben worden". 
Der Besitzer des Grundstücks wird Mittel und Wege gefunden haben, seine 
Gläubiger zu befriedigen und dadurch diefe zu vermögen, auf den öffentlichen 
gerichtlichen Verkauf zu verzichtend Noch heute, Ende Februar^1876 ist Leistner 
titulirter Eigenthümer des Grundstücks, das die Polizei Nr. 1 in der Holzmarkt¬ 
straße führt, aber nur von einem Aufseher bewohnt ist. 

s. Ourias der Wiesen Silber Hütte genand, wobey daß mit dem Herrn Commerzien 
Rath Banselow wegen des darauf angelegten Garten und Klappholz-Hofes Ver¬ 
handelte u. s. w., u. s. w. Tit. X I I I . Cämmerey. Special. Sectio 1. ö. c. Wiesen 
Nr. 10. Februar 1681 — November 1872. M Folien. 
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Ourias wegen Erhöhung der Silberwiese durch Aufschüttung Behufs Benutzung 
zu Holz- und Lagerplätzen (so wie zu ihrer Bebauung als Wohnplatz). Vol. I. 
November 1839 — März 1845. 281 Folien. Vol. I I . — Mai 1848. 350 Folien. 
Vol. HI. — October 1852. 355 Folien. Vol. IV. — 1857. Tit. V I 8p6oia1ia. 
Polizei-Sachen. Sect. 29. Holzhof-Sachen; aä 5W. 171. 
a des Magistrats zu Stettin, betreffend den zwischen der Lastadie und der Silber¬ 
wiese befindlichen sogenannten Grünen Graben, April 1857 — Februar 1875. 
185 Folien. Tit. V. Sect. 3. Navignations-Sachen. Nt. 274. 

Zas stadtische Oder-Wruch. 
Als Herzog Barnim I. seiner Stadt Stettin im Jahre 1243 deutsche Ver¬ 

fassung gab, indem er ihr das.Magdeburgsche Recht verlieh — Uwe 68t yuoä 
uotuui 6886 vo1uNU8, yuoä U08 eiuitati U08tr6 8t6tin ä6äiiuu8 cum ^uri8-
äici0Q6ui yu6 in uiaFä6durok 68t; — „Hierumme willen wi weihende Wesen 
dach Hebben gegeuen vnser Stadt Stetin däth suluefte recht offte Iurisdiction de 
cho magdeburch ys ; " — worunter nach Hasselbachs Bemerkung keinesweges blos 
städtische Gerechtigkeit, sondern das aus Willküren, Weisthümern und Privilegien 
zusammengetragene Magdeburgische Stadtrecht zu verstehen ist „das unter dem 
Ti te l des Sächsischen Weichbildes, d.h.: Weichbildrechtes in das von Ekkard von 
Repgow zwischen 1215 und 1218 gesammelte und späterhin unter dem Namen 
des „Sachsenspiegels" bekannte Rechtsbuch aufgenommen worden*) — und er 
ihnen den auf der Hochfläche des linken Oderufers belegenen Acker-Besitz, dem in 
der Folge der Name „Turnei-Feld" beigelegt worden ist, ̂ ) bestätigte, umfaßte 
diese Bestätigung auch den Wiesengrund in der Niederung auf dem rechten Ufer 
der Oder, die daselbst befindlichen Holzungen, die Fischerei in den Strömen, auf 
eine Meile Weges ober- und niederwärts der Stadt: — ?rata 6t gramina 
ultra 0Ä6raiu 6t iicka 0ä6raui aä ini1iar6 eoutuliinuZ 6ci9,in iaui äict6 ciui-
tat i nisi Quantum aä U08tr08 6t vostroruni V9,83,11oi-ulli U8U8 nobi8 tu6riut 

?ra,ta 6eiam Q08tr3, gu6 8p6eia1it6r Kad6inu8 aä Q08tralli 1686-
uti1iwt6iu. I n der Übersetzung: „De weßen vnde greser bouen der 

Odern vnde benedene der ädern Hebben wie ock gegheum der genannten Stadt, 
vthgenamen de bruckinghe vnßer vnser Hauelude, vnde waß vnnß behöff werth 
wehende Ock vnsre Wesen de wie ßunderliken Hebben beholden wie vnß ock tho 
vnßer nütticheit". — l^nd ferner: In 0ä6ra 8Up6riu8 ÄuitZ,t6lli llii1iar6 6t in-
t6iw8 oiuitatoiu miiiai'6.1id6ram Mcaturani 8iu6 8a86U3. ( ^ Zuggarn, Schlepp¬ 
netz, Wade, Wate in der Mark Brandenburg) U8uni l iMoruui H08trorum vbi-
<1iiQ^u6 dad6mu8. I n dem einen Transsumt fehlt das Wort 8a.F6ua, daher 
auch in der Übersetzung: „ I n der Adern ene myle bouen der Stadt vnde 
beneden der Stadt vrighe visscherie, de brukinghe vnser Holthe wor wie de Hebben". 
Die Wassergränzen wurden durch die oben, S. 516 im Auszuge eingeschaltete 
Urkunde Herzogs Otto I . vom Jahre 1307 näher bestimmt. 

Für den Bedarf an Holz und Wiesewachs hatte Herzog Barnim I. durch 
ein Diplom von dem nämlichen Tage der RechtZ-Bewiomung, 3. Apri l 1243, 

' *) Hasselbüch in Bali. Stud. IX, 2, 161. — N) L.>B. I I . Th. Bd. VIII, 632 ff., wo die 
verschiedenen Transsumte, d. h.: beglaubigte Abschriften der Urkunde, nebst ihrer deutschen 
Übersetzung angegeben sind. 
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noch besonders gesorgt. Es heißt darin, daß er seinen geliebten Bürgern Stettins 
die Nutzung alles Holzes und sämmtlicher Wiesen zwischen seiner Stadt Damm 
und der Ihna zu immerwährenden Besitze bewillige, und Zwar des Holzes zum 
Verbrauch als Brennmaterial sowol als zum Haüferbau. Die Urschrift auch 
dieses Bewidmungsbriefes ist abhanden gekommen. Man hat sie nur noch in 
mehreren Tränssumten, zuerst von Bogislaw unter demselben Datum der trans-
sumirten Rechts-Verleihung, äawin in 8tetin per inanuin Na^i8trj I,ainderti, 
^otach' N08tri, actuni ^.. v . U"c!O"I.XXXXIII" in viZilia I^aurenty Kar tM» 
<)uarto Iäu8 Xußii8ti; sodann von Herzog Otto in einer trefflich geschriebenen 
und eben so erhaltenen Doppelausfertigung, äatuin Ltetin p6r nianuni äowini 
Oäklriei noLtrae (!uri9.6 Oaveiiani, .̂. v . N"<ÜOO"VIII'' in äis 8an6ti NattN6i 
11 Oaienäa» OotodriZ. Es ergibt sich aus dieser Urkunde zugleich ein Moment 
für das ^richtige Verständn iß der prata 6t ßramina u l t r a Oäyrain 6t i n l r a 
Oäeraiu, daß man nämlich dabei nur denken könne an die.Oder aufwärts und 
die?Oder abwärts von der Stadt aus gemessen.̂ ) 

" Die Worte d̂es Barnimschen Bewidmungsbriefes flauten also: — Mgeunt 
pr 5>.686nt68 yuain po8t6ri, <̂ uoä N08 äi1ßcti8 nodi» LurF6N8ivu8 Oiuitati» 

Ltetin vniusr80ruM V8uin liMorum ac ^^8^0^111 iutra Oiuitatew 
N08trl>.ni Vainm6 et üuuiuin ĉ ui Ihna üicitur, cr68e6ntiuin coutu1inm8 

p M 
i p utantur 6t 1issni8 pra6N0inin9,ti8 tani igns 

C0indur6näi8 <iuaiu g,6äikoÜ8 e0U8tru,6näi8. 6tc., 6to. Die Zeugen dieses Be-
wivmungsbriefes, dessen Inhalt längst außer Kraft ist, waren: Johann von 
Brelin, unser Marschall, Thiederich von Bertetou, Albert von Insleve, Gerhard 
von Ochtenhagen, Wrowin von Dreüsen, Gotzwin von Stetin, Ritter und unsere 
Vasallen. Stephan Schütze (8aZittg.riu8), Johann Span, Albert von Branden¬ 
burg, Heinderich von Magdeburch, Lambert von Sandow, Albert von Sparen-
felde, Heinrich von Gubin, Gerhard Institor, Gerhard von Damitz.**) 

I n Bezug auf die freie Fischerei in des Herzogs Barnim Bewidmungs-
briefe des Magdeburgschen Stadtrechts fügte sein Sohn Otto I. in der Confir-
mation von 1.283 hinzu: — Quinta ^r^tiarum praeroZativa 68t; q̂ uoä 01NN68 
Lni'F6N868 ä6 8t6tin äsb6ni nad6r6 lidertatein Meanäi in toto N08tr0 äonii-
nio cuin parvi8 r6tidu8 at<iu6 N9,nii8, noe 6xc1u80, <iu.0ä Garn-Raüsen in 
8tagno vaniiu non äadent pro '̂ei aä pi8eanäunij etc. etc. Womit Herzogs 
Johann Friedrichs Declaration wegen der Gränz- und Holzungs-Irrungen zwischen 
Stettin und der Stadt Golnow, vom Jahre ^584, zu vergleichen ist, woselbst es 
also heißt: — 

So viel nun die Fischerey belangen thut, derenthalben auch anhero allerlei) 
Unrichtigkeiten für gefallen, lassen wir hiemit gnädiglich geschehen, und ist zum 
Grunde abgehandelt und geschlossen: Daß hinführo unfer gehorsamsten Stadt 
Alten-Stettin allerley Fischerey auf ihren eigenen Strömen und Wassern für sie 
und alle ihre Unterthanen oder wenn sie es sonsten aus Pflichten und 
anderen ihren eigenen willkürlichen Verordnung zu gestattet haben, ohne 
alle unsere und der unfern Behinderung und Eindrang, wie vor Alters 

*) Hasselbach, a. a. O. S. 163. — ^ ) Friedeb'orns RotheZ Copialbuch. S. 94. I . S. 
Hering/s Nachricht von den Gerechtigkeiten der Stadt Stettin. Frankfurt a. O. 1726. Vergl. 
Gesterding, Pommersches Magazin, I I , 272, 273. 
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unverrückt, ohne alle Geld- und Fischpächte Inhalts ihrer Privilegien frey 
gelassen bleiben, inmassen den solches hiemit würklich abgeschaffet seyn soll. Wir 
vorbehalten aber und reserviren uns und, nachfolgender HerrsMt aller Herren 
Fisch, nämlich I^uipröäen, Lachs und Karpen , so anfahren Strömen ge¬ 
fangen, dieselbige für und für in unsere Fürstliche Küchen eingebracht und ge¬ 
liefert werden sollen, lassen aber daneben gnädiglich geschehen, daß der Rath 
altem Herkommen nach allen S t ö h r e n , so in gemeldeten ihren Strömen ge¬ 
fangen wird, f ü r sich behalten, wie wir uns'dann dessen hiemit nochmalen 
gnädiglich begeben. ;c,. 2c.*^) 

Folgendes ist ein Auszug aus Schleker's Stadtmatrikel *), in der Sprache 
des Originals, und dessen Orthographie': — 

Wasser vnd Stroeme, damit die Stad Stettin privilegyret. 
Darnach volgen der Stadtt Werder, Brocke vnd Holtzungen So I n der 

Stad Wassern vnd Stroemen beschlossen«; aus dem Grentzbuch extrahiret. 
Desgleichen Alle der Stad zugehörige Wiesen Alte vnd Newe geradete; laut 

des Wiesen Buchs. 
Ä i n der Wasserströme. 

I m Oberbruch. 
Der schiffreiche Aderstrom ein Meil Weges oberhalb der Stad Stettin 

antzufangen gegen Gusto, vnd Curow vnd dan herunderwarts vor Stettin zwischen 
beiden Stadbrücken binnen Boms vnd so weitter die rechte fartt Niederwartts 
zwej grosse meil biß in die Ennge Ader vor des Rads Krog, da des Rads 
Holtz-Pannder Peter Elseke wonet. Dannen leüfft die Ader I n den Damantzke 
vnd vorleüret den Namen vff der Stad Stettin grund und Boden. Die Da¬ 
mantzke, des Hads Wasserstrom, streckt sich ferner niederwärts eine grosse meil 
Weges bis in die Crampe an das Paftenwasser jenseit dem hohen Kroge, da die 
Stadt mit M. g. H. (meinem gnädigen Herrn) vnnd Marie Kirchenn im Papen-
wasser grentzet. Ist alßo vier gantzer meil Weges, ^uxta Privilegium, wie mn 
dem Grentzbuch weiter zu befinden. 

Die große Regelitz. 
Die kleine Regelitz. 
Der Wrechnick. 
Der Lange Graben. 
Die Segelitz,. ^ Meil bis in die 

große Regelitz. 
Die Blannde, ein revir ins 

Bruch. 
Der Brunnekenstrom. 
Die Kanefärtt. 
Der Zedelin (Zollstrom). 
Der Beckergraben. 
Der Bundergraben. 

Der Heckettgrabm (Hechtgraben). 
Der Viriler Ort an der Silberhütte. 
Die PladderIna 
Die Parmenitz (Parnitz). 
Der Mellensehe. 
Der Dunntzke (Dunzig, Dunsch). 
Dodefartt. 
Die Schwanndte. 
Die Weddersate. 
Der Biergrauen. 
Die Wopagke. 
Die olde Ihna. 

Ina. Damanntzke. Raddun. Crampe. Splitteringe. Pölitzische Fartt. Die Titzow. 
Die Larpe. 

5) Schlecker's Matrikel, Bls. 10 vso. I . S. Hering in Gesterdlngs PoMrttersch. Magazin, 
lll, 3, 4. — ^ ) A. a. O. Fol. 142—147, 153. 
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Die zuletzt genannten Gewässer gehören zum 

NieVerbruH, 
über dessen VereWung an die Stadt Stettin die folgendM Bewihmungsbriefe 
sprechen: - * ) ' - ' ^ 

Krampe n. 2c. 

I). t^r. vux 81avorum 6t Oa88udia6. Omnibus in P6rp6tüuni 
t. 6te. 6te. 

turi8 <iuoä U08 st6 N08ti-H dang, V0iuuta,t6 U08tri8 O M i d M 6t äii6cti8, ?ra6-
t 8 M Ü ( ^ M ac U2iv6r8i8 c0Neividu8 U08tr5l,6 civitati8 8t6tiii, 

6t tofaii pr0pri6tat6 9,ä U08 P6rtill6Qt6, aä U8U8 6t 
M OivitM8. pi6U6 e0NtMlUU8 6t ä0NHViniU8 aguani 

Krampe, U8HI16 in äurHN N6rie9.m v6r8U8 Golnow, 9, äura N6ric3. P6r eir-
euitum U8YU6 in autiguuni Ihna, ad antiliuo Ihn« U8W6 in Damanßke, a 
Damanßke U8(iu6 in Raduen Äuvium, a Raduen^6 o0uv6i-80 U8<iu6 iv Krampe, 

i i 

6t iuoulti8, 6t 0iniiidu8, MÄ6 in 618 
oräiuari, P6rp6tui8 t6Mp0iidu8 1id6r6 6t p3,ciüc 
, ^ p 8U18 ou.8to6ij8 oaä6in Uzua t0V6ant 6t 

äaut N0U 3.äinitt6iiä0 yuOQhuain 69. 86car6 V6i in<:iä6r6, nt ^6Äuoat 
a6, 9.Ä <Mä 81 U6e6886 lik!.du6riiit, VM1ÜU8 608 

. I l t Mt6 i l l üUM8iu06i collätio äiotae<i 
6inM6i-uuN 0dtiu69.t pra,686Q8 8eriptiiM 6x 
M 1 i Q08tri pr9.6äictiß <Ü028u1 i 

äuximu8 ^ .a r^näu iu . I68t68 dû 'u,8 ?6i 8imt Vir 
O0NI68 ä6 Kutakou/V0M1M8 I ^ ^ 

Ä6 

3 
ä6 08t, V0N1WU8 M1161Q2U8 1ra,Mp6 Nii1it.i8, 6t 

H.otuui 6t üatum ^ 0 i w p6r u i k i i M N g i i L 
.IM0 I>0iuilii N"()OO"I", V I I I IäU8 ssUllh'. 

Auch Bogislaw's Bruder, Herzog Otto, Domino 8t6tiu6ii8i8, hat die Dona-
tion in demselben Jahre 1301 mittelst einer zu Stettin ausgefertigten Urkunde 
bekräftigt, welche, mit Ausnahme der gesperrt gesetzten Wörter, die hier k u M 
und U08ti-3.6<iu6 heißen, Wort für Wort mit dem vorstHenden Bewidmungs-
briefe übereinstimmt, — auch sind, wie selbstverständlich die Zeugen andere; und 
bestätigt ist sie, unter Einschaltung eines TranssuMts, vom Herzoge Wartislaw, 
ääwlli 8t6tw ^. v . N"OOO"IX" in äi6 Vi t i 6t N Ä t i t d t 
d. ü : 15. Juni. 

"-) Friedeborns Rothes Cöpialbuch, Fol. 84—86, 83, 84, 81—83. Vergl. I . S. Hering 
in Gesterdmg, Pomm. MagaAn I I , 272—274. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 6? 
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II. 

Wasser Schwante vnd andere Wassergrentzen unterhalb der Schwante mit allen 
Insulen an der Engen Ader, Rodduen, Cammel, Bobbin lc. 

In noinin6 voniini ^ui6n. Otto D . t^r. vux 81avo?nin et (̂ a88ndia6 
6te. 6to. 8an6 notnni tor6 V0W111U8 nniv6r8i8, ^uoä uo8 ooinuinnicato 
rorum äi8«-6toriini va8a1Iorum conMo, 6t r68p6cw nadito aä ouiN6lli 
VOiHntiaill 6t Kä6iitat6N1, gnam äi8«-6ti viÄ 0oN8Ui68 6t 0̂IQbui-86I1868 Oivi-
tätig N08tra6 8t6tiu nodi8 6xnid6vt ine688ant6r, ci8ä6N 6t 8iicc6880ridu8 1P80-
rum 0Ninidii8 ä6äiraii8, 6t M8to Pr0pri6t9.ti8 titulo äonaviniu8 o in268 in8ii-
1a8, Ü18 8ud86<iU6Qtidu8 äi8tiuoti0ilidu8 cironinl9.pta8, 8ei1ie6t i k 
Schwante, p6r Main tranÄtur ä6 8t6tin g,ä viliain Lubbezin, ab 

8<1U6 6xtiÄ artum 0ä6rain, ad i ä 
1ittii8 Üii6iiti Radduen, in 1itt0l6 iz 

1 liaui Chamele, ä6wä6 psr 
lam Bobbine, in 1ittor6 M i 1 i p 
Schwante, cuin oiuiii '̂urß 6t onmi iiti1itat6, <̂ ua6 mino 6t in taturuui ad 
iä i in i i d di 

6t inou1ti8, in pO88688ioii6Ni p6rp6tiiani paciiicani 6t 
in äicti8 in8u1 

Pp 8tadi1itati8 
1idati8 00Q8ii1idu8 6t Z 

rodoratum. j 
Z 6t ^V6i-ii6ru8 äieti 

iui1it68. 
A kaniu1u8, cuw a1î 8 xini-idi^ Kä6 6131118. Datum 

in äi,6 lidureh 6t Vai6riani Nart^runi d6at0runi (14. April). 

M . -

Die vorige stLafsergränze ans der Engen Ader vor Politz vorüber, bis in 
Schwanteurtze, Crampe vndt Radduen 2c. 

In ^0m,iii6 voMiui ^in62. Otto, v . ftr. vux, u. f. w. Eingang wie in 
der vorigen Urkunde bis' — ip8oruui univ6r8i8 ä6äimu8 6t M8to propri6tati8 
titulo äonaviNii8 oniU8 in8u1a8 inkra 8cripti8 äi8tiQetioiiidii8 int6re1u8a8, 
viä6Üc6t ßxtra aretmn 0ä6rani, ant6 oMäum Politz, in 1ittor6 0ä6ra6 Ä68-
o6nä6näo aä 1ittn8 acgiia6 Schwanteuitze, ad iiia a^ua Schwanteuitze p6r tran8-
v6r8UM 118HN6 in a^iiaiu Krampe, ad aqna Krampe, U8<iu6 in üuviuui Radduen, 
enm oinni Mr6 6t uti1itat6, Ma6 nnno 6t tnne 6t in tuturo 6X inä6fVot6rimt 
prov6nir6 6te. 6te. wie in der vorhergehenden Urkunde, mit der sie dieselben 
Zeugen und dasselbe Datum, doch mit dem Zusatz in Vanid6 hat. 

Conftrmiret ist sie von den Herzogen Kasemar und Swantebor, mit Zu¬ 
stimmung ihres Bruders Bogislaw, im Jahre 4371 am Tage Margarethens, der 
glorwürdigen Jungfrau, den 13. Juli. 

Zw Lannde wer t ts 
ist in der Schlekerschm Stadtmatrikel von 1565 die Überschrift einer Nachwei¬ 
sung der Gewässer, welche der Stadt Stettin gehörend, auf der Hochfläche des 
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linken Oderufers entspringen und zur Oder fließen. Schalten wir auch diesen 
Nachweis hier ein. -

Das Wasser bej Schwartzow, welchs die Bukow genand wird vnd vff dem 
Stad Eigenthumbs Felde sich samblet von etlichen Springen vnd einflüffen; das 
vor Pomerstorf vnd durch die Oberwik gefürtt wird vff des rads kleine mole 
zwischen dem hiligen geistesDhor^). ^ -

Die klingende Beke. Entspringt oberhalb der Stad Dorff wussow vnd treibtt 
11 müelen. 

Stehende Gewässer sind: Der Schwache Sehe; der Sandtt Sehe; im Glam-
beke (See) hat, die Stadtt Stettin ein Klippen Toch (Zug), soweitt sich die Kre-
kouische Grentze strecket. 

. H o l t z u n g e n . 
I n vorgeschriebenen der Stadtt zugehörigen wasserstreumen seindt volgendeder 

Stadtt Holtzungen, Broke vnnd Werder beschlossenn, wie vff dem Abriß der 
Stad gantzenn Eigenthumbs Grentzen zu ersehen« vnd eines Zedern 

Namen mit einem Buchstaben getzeichnet. 
An fenge l i ch a u f f w e r t s . . 

^ . Das Grosse Bruch gegen Podeiuch — Ist zwischen baiden regelitzen vnd 
dem Brunneken Strom, auch dem Steindam am Zolle beschlossenn. Darjen ligt 
der vnnutze Bergt vnnd die Blanck. Auch 34 herliche grosse wiesen jegen Podeiuch. 
(Diese ber Kümmere! zustehenden Wiesen gehörten zum Stadt-Hegebruch und 
lagen, Podjuch gegenüber längs der Großen Regelitz am Strome zwischen der 
Blande und dem Brunnekmstrom auf einer Länge von 530 Pommerschen --
493 Preußischen Ruthen, fast --- ^ M M . Nach der von den Kämmerern 
Georg Ladewig, Alexander von Ramin und Eaidius Britzke im Februar 1592 
vorgenommenen Vermessung umfaßte die Wiesenfläche 25 Mg. 184,5 Ruth. 

.Pommersch. - 65 Mg. 129,5 Ruth. Preüß. Maaß. Sie war an die 34 Pod-
juchschen-.Bauern in eben soviel Kaveln verpachtet. Jede Kavel gab seit 1575, 
sie mochte groß oder klein sein, 2 fl. Pacht, überhaupt also 68 fl. jährlich. Bei 
jener Vermessung war auch ein Graben gezogen worden, um die Pachtbauern 
zu verhindern, die ihnen angewiesene Gränze gegen das Bruch hin zu überschrei¬ 
ten. Außer der Geldpacht mußten sie die städtischen Wiesen am Zollwerder?. 
einen Tag mähen — zu Dienstrecht ^ ) . 

L. Das Middelbruch ligtt zwischen der Kleinen Regelittz, dem Stadt Stein¬ 
dam am ersten virtel Wegs an der Parmenitz, am viriker ordt vnd zwischen der 
Ader beflossenn; hirinn die Zichauische Banv, auch der Stadt wiesen sambt eMgen 
Bürgerwiesen vorlengst dem Damme. 

0. Das Piperwerder ligtt im Aderstrom beflossenn jegen Pommerenstorff vnd 
der Regelitz. 

v . Das Brunneken Werder ist lang vnd an etlichen ortten smal, ligtt an 
der Grossen Reglitz vnd Kanefartt. 

N. Das Brakelswerder am Zedelin vnd Kanefartt, daraus des rads Zoller 
freye feüring gehatt. Ist lang vnnd schmall. ' 

Dieses Werders ist im L.-B. schon früher Erwähnung gethan^*^), und die 
5) Z.-B. I I . Th. Bd. VIII. 499. — ^ ) Schlekers Stadtmatrikel> Fol. 153. Vergl. L.-

II. Ttz. Vd. VIII, 505, 506. — ^ ) n.H. I I . Th. Bd. VW, 183. 
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Veranlassung angegeben, welche der Stadt den Besitz desselben, sowie der ihn 
umschließenden Gewässer verschafft hat. Dreißig Jahre vorher empfingen die 
Brakel den Werder 2c. zu Lehn durch folgenden Vereignungsbrief: —'^) 

Otto, D. Ar. Dux 81g.voruili 6t Oassudiak ao D0N12U8 8tstiu6ii8i8, uni-
p st vi8uri8 8a1utsiu in «uiuium 8g.iv3.t0r6. stc. stc. 

äi1seti8 6t Üäs1idu8 U08tri8 kstro äs Lrallsii 8U0Hus ?atrus1i «sodauni 
Kon68ti8 eoiicividu8 iu 8tstiu conMucta manu M8to titulo xlisoäaii 
.Nba8 H<̂U9,8 vulzaritsr N N f t N I ^ äicta.8, LUM 1Q8UI3. s^äsm üuiui-

uidu8 eircumrapta., woipisnäo a loeo, udi äi8itinoti0 tsrmiuoruiu vilias ?oä-
Med tsriniuatui-, n8Hus aä loeum L6ru68ZrH,v6 äiotum, tslioitsr st Mists 
psrpstuo ß088iäsnäa8 cniu ouini Mrs st ouiui utilitats, <iuas uuno st iu 
tuwruiu potsrirt xi-ovsuirs. stc. Zeugen: Dithmar Abt in Kolbaz, Witkin 
v. Trampe; Theodorich genannt Luchte, Marschall; Johann v. Hindenborch; 
Johann und Werner genannt Bukmann. Datum ^uuo vomini 1305. 14 Oa-
i6Qäg,8 «luuij. 

Die Urkunde, vermöge derer der Brakelsweroer 2c. in den Besitz der Stadt 
übergegangen ist, lautet im Auszüge also: 

In uoiuiiis voniiui ^msu. Otto I). 6sr. 8t6tiQ6Q8i8 ^omsrauias, 
ruin st Oä88Wias äux. VniV6r8i8 Odristi prasZsutil!. vi8uri8 st 

in ttumiuiu 8a1v3.toi'6. stc. stc. ?r9.686Qtidu8 pudlics p 
Q08 Mscti8 st Üä6iibu8 u<)8tri8 Oon8u1idu8 st uuivsr8i8 01vidu8 Oivi-

8tstiu, proptsr Viuäima ip80ruui, 8srvi t ia st 
in ip8i8 mu1toeis8 r6p6riniu8, e0ntu1iNU8 st 

Regelitz äieta,8 cuni iuMa si8äsni 
t6ruiiu0ruiu äi8tiueti0iiidu8, Äout 

st <s0kaQ268 äs Lra^sii donas uisiuori^ Oivs8 8tstiusii868 
M st iu8ui3,N 9, üodi8 1i3.du6ruiit, prout in ip80ruW 1itsri8 1̂)818 p 

Iwo a uodi8 traäiti8 p1suiu8 iuvsuiwi'. stc. ste. Zeugen: Johannes Glasenapp, 
Archidiaconus zu Piritz; Heinrich v. Sehening, Marschall; Johannes Lencin; 
Heinrich Swave; 'Wedego Basdou. Datum H.UN0 Domim 1336. Domwieo 
äis auts tsstuiu 5. Nielia6ii8. 

I ' . Das Zollwerder darauss das Zolhauß ftehett zwischen baiden Regelitzenn, 
dem Steindam vnnd dem KorttengrabeN beflossen. Hirauff liggen der Stad 
wiesen. Auch des Zollers abgedeilte Wiesenn an der reglitz negst dem Zolhauße. 

6 . Das ander Lange Werder so am Steindam zwischen« der Kleinen Reglitz 
vnd Parmenitz vff die linke Hanndt am Steindam. Darauff liggen mehrendeil 
die Bürger wiesmn vorlengst dem Dam vnd Wasser. 

H . Die Mellenn, der Stadtt Freihaiott vor die Armuht liget an der Lasta-
dw zwischen dem Aderftrom, Parmenitz vnd dem Duntzke beschlossen« biß an den 
Mellensehe. -

I. Das Schultenwerder in der wike ligtt am Duntzke, am Mellensehe. Daraus 
hat der Schulte nicht mehr alß seine freye feüringe. 

X. Das Reygerwerder ligtt zwischen der grossen vnd kleinen reglitz, auch 
dem Kortenn graben inne, jegen den Mellen. 

^) Friedeborns Rothes Copialbuch, Fol. 90, 91. I . S. Hering, in Gesterdmgs Pomm. 
Magazin I I , 271,'272. — ^ ) Paderborner von Geburt. 



Das städtische Oder-Bruch. 533 

, L. Das smaleweroer am langen Fahrgraben zwischen der Parmenitz vnd der 
Kleinen Reglitz. Sind vi l Borger wiesen. 

N. Plawe wiese ader Werder zwischen der grossen Reglitz vnnd Beckergrabenn, 
auch dem Bubengraben beschlossen. 

N. Die 2 Vor Plawenn bis an den Hechtt Graben. 

N i e d e r w e r t t s . 
0 . Die Knakenhower wiese zwischen dem Aderstrom vnnd dem Dunntzke 

beschlossen«; scheidet am Ende jegen den der Knakenhower . . . . . . . 
Da volgen die Stettiner Borger Wisen vnd dödefart des rads wissen. 

?. Datt Brock iegem dem Grabow an der Dodenfartt zwischen der Ader, 
der Schwantte vnd dem Duntzke bis an den Biergraben. ^ 

^. Datt Brock die Weoderfate darin der Kleme Boden Berg gelegen«. 
N. Midoelbrok Vlenbrok. Daruff folgen des Schulzen vs der wike seine 

wise Am Dammischen Sehe, wo die Schwante in den Damfchen Sehe stoßt. 
8. Grote Boden Berg vnd das Werder vmbher an der Swanntte vnd an 

dem Dänischen Sehe, an der Lubbetzinfchen Fartt. . , 
1 . Datt Grote Brok zwischen der Ader, Schwante, Wopagk vnd dem Dam-

schen Sehe jegen Cratzwik, 1 gross meil langk. Hiranff liggen des Rads 20 
Wiesen vnd dan die Burgerwiesen. 

V. Datt Ander Grote Brok zwischen der Woftarge, Ader, Damantzke biß vor 
de Enge Ader jegen der Larpe. I n der Woparge vnd an der Ader liggen des 
Rads Wisen, so itzo des Rads Unterthanen zu Messentin zur Pacht gebrauchen. 

X. Elsekenns Werder vor der Engen Ader. Ist vnterschieden mit einem 
kleinen Quergraben. 

D i e K r a m p e . 
vermüge der beschriebenen, vnd in Priuilegijs außdrücklich specificirten Grentzen 
mit allenn zugehörigen Insulen vnnd darzu belecfenenn Holtzungen Werdern vnnd 
Hörstenn. Nemblich: , 

Die Messinge. Die Splittering. Kesehorst. Barnimshorst. Große Paften-
horst. Kleine Papenhorst. Der Staddiner Wiesen an der I n a vnd Zolbrunnen (?) 
Erttmanns Berg. Inen Berg. Lange Bergk. Raddunische Bergk. Baluz Bergk. 

Das grosse Brock von dem Crampenbome anzufangen biß inn die AllteWna. 
Vnd von der Allten yna wieder auffwerts die I n a hinauff biß an die Mal -
beüme vnd so ferner per Circuitum bis an die harte Heide ann die Crampe 
inn Smittesporde da der Stettinschen orttmal ist vnd dan die Erampe hernieder 
biß wieder an den Vom. ' . 

Summa: Alles was zwischen der I n a vnd Crampe beschlossen ist Stetti-
nifch Inhalt der Privilegien vnd wiuorwerds gedachten Abriß. 

Das Camelswerder ader Berg an der I n a in seinen Grentzen wird nach¬ 
mals beschrieben. , 

Damantzke, 
der Stadtt priuilegirter Wasserstrom, strecket sich aus dem Dänischen Sehe ange¬ 
fangen biß vor denn Crampen Bhom vnd ans Papenwafser, da die S tO t t 
Stettin mit dem Papenwasser grentzetl bauen dem hojenn Kroge, vnd seind ̂  dar-
zwischen 
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I m Damantzke volgende 
Werder vnd Insulen gelegen, so alle der Stad zugehorigk. 

Datt grote Camelswerder, ligtt im Damantzke vnnd grentzet amDa'mfchen Sehe; 
Dat Babbinwerder legen der Wopage gelegen; — dat Goltdefischwerder ist eine 
smale wiese; — datt Möncke Werder; — datt kleine Zoppins Werder; — datt 
Roddun Werder! — datt Smalewerder; — datt Korffenwerder; — der Pagenn 
Ordtt, darauff der hohe Krug ligtt; -^ datt Collpinn Werder jegen Politz an. 
Pölitzischen Fart. Zwischen den beiden zuletzt genannten Werdern ist die Titzow 
die Scheidung. 

An vnd bei der Berglangk der S t a d t zugehörige Hol tzung. 

Die Holtzunge so zw der Stadtt Dorff Berglangk vnnd Swartelang gelegen, 
zwischen Lübbezin vnd der Damschen Heide, stoßen an den Damschen Sehe. 
Laut einer sondern Grentzvorzeichnus vnd '̂uxta Priuilegium. 

Der Solldun der Stadtt zugehörige Holtzung am Damschen Sehe vnnd 
Plönerordt gelegen. (Heüt' zu Tage Sallun genannt. Die Rohrnutzung auf 
diesen Salun-Wiesen ist z. Z. an die Gemeinden Hökendorf und Arnimswald 
verpachtet). 

Von den vorgenannten Besitzungen der Stadt Stettin gehören zum heutigen 
Stadtkreise und Gemeinde-Bezirk Stettin nur diejenigen, welche von oben an 
gerechnet niederwärts bis M dem unter 8 aufgeführten Großen Boden Berg 
reicht.,/ Alle übrigen Theile sind dem Randowschen Kreise zugelegt, und, in Folge 
der Kreis-Ordnung vom 13. December 1872 mit Bezug auf Polizei- und Ge-
meindewefen, unter die Amtsbezirke Stolzenhagen, Iasmitz, Schwabach und 
Vergland vertheilt*). Wegen der Besitzveränderuugen, welche bei einigen der 
aufgeführten Stücke vorgekommen, ist auf die Geschichte des Randow-Landes zu 
verweisen"). 

Jedem Haus-Eigenthümer in der Altstadt Stettin ist der Begriff von einer 
Hauswiese sehr woh! bekannt, weil diese Wiese ein Annex seines Haufes ist, und 
zwar seit viertehalb hundert Jahren. Diese Hauswiesen sind identisch mit den 
Bürgerwiesen in der obigen, aus der Schtekerschen Stadtmatrikel entlehnten 
Nachweisung. Es war im Jahre 1522, daß „Ein Erbar Rath allhie der Bür¬ 
gerschafft etliche Wiesen zu ihren Häusern abgemessen und außgetheilet, vnd ver¬ 
ordnet hat, daß sie binnen Jahr und Tag gemdet vnd bey den Heusern, denen 
sie aMro^i-h'ret vnd zugeeignet, in Kauff-^und Erdfällen vnwandelbahr vnd 
vnverrüN, als des Hauses x6rtin6llt2 vno einverleibter Zustand, vnd Ewige 
Gerechtigkeit für vnd für bleiben, vnd zu keinen Zeiten davon abgenommen, auch 
nicht verfetzet, verwechselt, verkaufst, vergeben oder auff andere Heuser trans-
feriret und verlassen werden sollen: Bey Eines Erbarn Raths ernster Straffe*^). 

Ißiupora mutautur et uos inutHNiui' in iiiis. - I n der Zeit, da Elias 
Schleker, zwei Jahre nach Antritt des Stadt-Secretariats 1563 f ) , die Abfassung 
der Stadmatrikel begann, und dieselbe von seinem Amtsnachfolger Paulus Friede-

^ 5 ) ' L . - B . I I . Th. Bd. VI I I , 104, 105. — ^ ) L.-B. I I . Th. Bd. I I . — ^ ) Friedeborn, 
historische Beschreibung I, 147. — f ) Schleker scheint auch das Syndicat verwaltet zu haben 
seit 1579. als er in den Rath „gekohren" wurde. 
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born seit 1597 fortgesetzt wurde*), mithin vor 390 Jahren, gab es in dem 
weiten Gebiet des städtischen Oderbruchs, ̂  mit einer einzigsten Ausnahme, keine 
menschliche Wohnung. Bei der Fülle, ja Überfülle von Holz im eignen, wie im ' 
landesherrlichen Gebiete, welches den Stettinern in Bezug auf Befriedigung 
ihres Holzbedarfs mehr oder minder durch Privilegien verschiedener Herzoge offen 
stand, dachte man nicht an eine regelrechte Benutzung der städtischen Waldungen 
im Bruch in der Weise, welche eine spätere Zeit „rationelle Forstwirthschaft" 
genannt hat: man fällte in diesen Holzungen den ersten besten Baum, der am 
nächstem war, und so in der Mehrheit, je nach Bedarf. Forstbedienten hatte die 
Stadt darum auch nicht,, wohl aber „Schützen", welche beim Holzfällen wol die 
Aufsicht geführt haben mögen, nicht aber dieserhalb, sondern der Jagd wegen ge¬ 
halten wurden. Aber auch erst seit 1584, da Herzog Johann Friedrich d̂ e Be¬ 
stellung „eines gewissen Dieners verordnete, der allezeit vor einen Jäger wenn 
entweder Rath selbst, oder jemand von der Bürgerschaft jagen wi l l , gebraucht 
werde". Der Herzog sah sich veranlaßt, eine geregeltere Jagd-Ordnung einzu¬ 
führen, denn gewaltigen Unfug hatten die Stettiner einreißen lassen bei Aus¬ 
übung der Jagd-Gerechtigkeit, die der Stadt von den Herzoglichen Brüdern 
Swantibor und Bogislaw M . im Jahr 1373 auf städtischem, so wie die Iagd-
folge mit Windhunden auf fürstlichem Gebiet verliehen worden war, mit den 
Worten der zu Stettin am Himmelfahrtstage gegebenen Urkunde: — 

O i M 8 6i8ä6in U08tri8 äii6eti8 OouMibuI et innaditauti-
pra6äictain 8t6tin, 6X 

in proprietat? äictas 
F xpsäit, oouäitious taii 

in äieta pr0pri6tat6 äuntaxat 
, M in 
6t tuZaiu psr N08truin voininwin rseßpßrint eurrenäo siv6 voianäo, 

6t tune c3,nä6N v6uati0N6ni 86eur6 6t paoiücs pro86gui sNetuaiitsr p088int 
omni in0i68tation6 8611 coiitraäicti0ii6 N08tr0ruiu H6r6äum 6t 

, ) 
Die oben erwähnte Dsciaratio des Herzogs Friedrich von 1584 enthielt aber 

auch eine fo.rstpolizeiliche Vorschrift, indem sie gebot, daß' bei Sommerszeit kein 
Feuer auf die Heiden gebracht werden solle, oder, so fern es daselbst nicht zu 
eutbchren. sei, es jeden Falls an unschädlichen Örtern angemacht und wenn man 
von dannen gehe, es sorgsamst verlöscht werden müsse, „und da sich jemand dessen 
über ernstlich Verboth zu gebrauchen unterstände, denselbigen mit ernster Gefängniß 
und Geldbuß nach seinem Vermögen und Gelegenheit zu strafen." 

Der Zol l und das Blockhaus. 

Die einzigste Wohnung in dem weiten städtischen Bruchgebiet der Oder-
Niederung zur Zeit der Abfassung der Stadtmatrikel durch Schleker und Friede¬ 
born war der Zoll Halbweges zwischen Stettin und der Stadt Damm. Als die 
Stettiner vom Herzoge Otto I. und dessen Mutter, der Herzogin Mechtildes, durch 

*) Der wackere Annalist Won Stettin, selbst 8t6tiusu8i2, trat 1616 ins Raths-Collegiüm 
und wurde 1630 dirigirender Bürgermeister und 1635 erster Landrath und als solcher in den 
landständischen Ausschuß berufen, f 1637. — **) Friedeborn's Rothes Copialbuch, Fol. 5. — 
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Privileamm Ä6 äaw Stetin ^ . V. 1229, in äi6 8aueti Livmi VMoopi 6t 
NartMZ,**) 12. Novbr. die Befugniß erhalten hatten, statt der bisherigst Fahre zur 
Verbindung beider Städte, seit 1354, einen Knüppel- und Steindamm durch das 
Bruch zu bauen/ zugleich mit der Berechtigung, auf diesem Damm eine Zollstätte 
zur Erhebung von Weg- und Brückgeld anzulegen, errichteten sie diese Zollstätte 
am Anken Ufer der großen Regelitz da, wo eine lange Brücke über den breiten 
Strom hatte gebaut werden müssen. Als im Jahre 1303 der Bau des Damm¬ 
weges nebst den darauf nothwendig, gewordenen zahlreichen, großen und kleinen 
Brücken vollendet war, bestätigte Herzog Bogislaw IV. das von seinem Bruder 
Otto der Stadt ertheilte Privilegium, was auch siebenzig Jahre später durch die 
Hetzoge Kasimir und Swantibor geschah. I n der Handelsfehde zwischen Stettin 
und Stargard 1454—1460, an der auf Stargardscher Seite sehr viele Kampf¬ 
lustige von der Ritterschaft sich betheiligten/während die Stettiner auf ihre 
eigenen Kräfte beschränkt waren, eroberten die Stargarder unter Führung ihres 
Hauptmann Glasenapp, die Zollftätte durch Sturms brannten die Reglitz- oder 
Zollbrücke zur Hälfte ab, und plünderten die Stettiuschen Ackerhöfe zu Bergland 
am Dammschen See. Zur Verteidigung des Passes über die Große Reglitz 
ließ E. Erbarer Rath der Stadt Stettin bei der Zollstätte an der Brücke einen 
hohen massiven Thurm in runder Form erbauen. Vierhundert Jahre und darüber hat 
der Zollthurm gestanden, dann aber wurde er, unter veränderten Zeitverhältnissen 
überflüssig geworden, sammt den dabei stehenden altertümlichen Zollhause, ab¬ 
gebrochen, und das Material, welches die beiden Gebäude lieferten, Zum Bau des 
Zucht' und Spinnhauses verwendet, welches der Rath in der heiligen Geistftrahe, 
an der Ecke des Rödenbergs, errichtete. Dies geschah im Jahre 1723^* ) . An 
der ReglitzbrüKe wurde aber eine neue Wohnftäite für den Zöllner — am Zoll 
erbaut-s-). 

Als Herzog Johann Friedrich den Stettinern im Jahre 1584 gebot, einen 
eigenen Iagdbedienten zu bestellen, der die Ausübung der Jagd auf dem städtischen 
Gebiet zu überwachen Und Jagdfrevel auf fürstlichem Reviere zu verhüten hatte, 
wies der Rath diesem Stadtdiener den Zoll als Wohnung an, um so ziemlich in-
der Mitte seines Geschäftskreises seßhaft zu sein. Muthmaßlich weil es im Zoll¬ 
hause für^ zwei Familien, die des Zoll-Erhebers und' die des Stadtschützen, an 
Raum gebrach, verlegte der Rath den Sitz des Letztern nach dem weiter Stadt-
wärts gelegenen Blockhause, welches die Schweden an der Kleinen Regelitz zur 
Vertheidigung des Überganges dieses Flusses gegen einen andringenden Feind, 
vor der Belagerung von 1W9 angelegt hatten, wie der Zollthurm zum Schutz 
der Brücke über die Große Regelitz diente. Die städtische Försterei Blockhaus 

**) Der heilige Livmus ist schon seit Jahrhunderten im Oaisuclarium 8«.uot0ruui ge¬ 
strichen; mindestens findet sich in älteren Kalendern, so namentlich in dem,„Hoch-Fürstl. Augs-
purgischen Kirchen- und tzof-Calender von 1766" und in dem „Münsterschen Almanach auff das 
Schalt-Iahr nach der Geburt Jesu Christi 1680", kein Festtag, der dem Livin geweiht wäre. 
Hat etwa der ^.ävoeatus Msc i oder Oainsras H.po8to1ieas gefunden, daß der bischöfliche 
Märtyrer Livin oder Lyvin der frühern Canonisation nicht würdig sei, in Folge, dessen die 
OonzrLZNtio 86nsra,1i8 sich veranlaßt gesehen, ihn im UHrt^roloZio Romano zu löschen. Wie 
verträgt sichdas mit der ad ovo beanspruchten Unfehlbarkeit?- ^ * ) I . B. I I Th. Bd. VI I I , 
212, 213. f ) Ausführliches über den Steindamm und den Zollkrug, der sonst zur Gemeinde 
Finkenwalde gerechnet wurde, s. L. B. H, 1740, 1741. Ein Weiteres über den Steindamm 
im Abschnitt von den Berkehrsstraßen. 
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aber scheint fsich im Laufe der Zeit zu einem Dörfchen ausgedehnt zu haben, 
das,im Jahre 1871 aus 9 Wohnhäusern bestand. ( I I . Th. Bd. V N , 81). 

Dem Weg- und Brückgeld'Erheber am Zoll war vom Rathe die Erlaubniß 
ertheilt worden, dort Rastenden Erfrischungen zu reichen, und eine Schankwirth-
schaft anzulegen daher die Benennung „Zollkrug" entstand. Diesen Consens hatte 
der jedesmalige Zöllner benutzt, um das Zollhaus zu einem beliebten Erholungs¬ 
orte für die Stettiner zu machen, die den weiten Weg dahin zu einem Spazier¬ 
gange unter brennenden Sonnenstrahlen in der nur" wenig Schatten werfenden 
Damm-Allse nicht scheuten, wie es noch im Anfange der 30 er Jahre unsers 
Jahrhunderts der Fall war. Dies hörte aber gänzlich auf da der Steindamm, 
als Bestandtheil der großen, im Bau vollendeten Heerstraße von Stettin durch 
Ostpommern nach Danzig, 1838 in den Besitz des landesherrlichen Fiskus über¬ 
ging, und gleichzeitig auf dem linken Oderufer Erholungsorte für die gebildeten 
Stände entstanden; so insonderheit auf Zabelsdorfer Grund und Boden „EIy-
sium"*) und die vom Magistrate angelegte „Glifenhöhe" bei Frauendorf.") 

Ein Erinnerer an Zustände in früheren Tagen spricht von dem „Schweine¬ 
krug", welcher dicht an der Großen Reglitz-Brücke am Damm gelegen, von 
Reisenden zu kurzer Rast benutzt worden sei. ^ * ) Ob dies eine abgesonderte 
Wirtschaft, oder ob sie mit dem Zollkruge verbunden, und für diesen eine Benennung 
im Munde des Volks gewesen, weil Schweinetreiber aus Ostpommern daselbst einkehr¬ 
ten, läßt sich zur Zeit nicht bestimmen. Jetzt, 1875, steht hier am Zedelin oder Zoll¬ 
strome, wie die Große Regelitz in dem letzten Theile ihres Laufs zum Dammfchen 
See genannt wird, eine Dachdeckbedarf-, Asphalt- und Leimfabrik der Kaufteüte 
Eugen Schneider und Louis Lindenberg, mit Wohngebaüde, unter der ganz un¬ 
geeigneten Benennung „Zoll-Etablissement", da die genannten Fabrikbesitzer mit 
Erhebung eines Zolls niemals zu thun gehabt haben. Der Zoll an sich hat seit 
dem 1. Januar 1875 auch aufgehört ein Zoll zu sein, nachdem er es ein halbes 
Jahrtausend gewesen. M i t dem genannten Termine hat die Erhebung des Wege-
' geldes für sämmtliche Staatsstraßen itM Ende erreicht. 

Rechtes Oder-Ufer 
ist der polizeiamtliche Name für vier Ansiedelungen in demjenigen Theil des 
städtischen Oderbruchs, der die Abtheilungen 0 — 8 des Schlekerschen Verzeichnisses 
umfaßt, und gegenwärtig unter der Benennung des fetten Ortsbruches bekannt 
ist. Die erste dieser innerhalb der letzten 5 Jahre hier entstandenen, bezw. hier¬ 
her verlegten Ansiedlungen' ist die Suverphosphat-Fabrik der Kaufleute C. A. H. 
Proschwitzky und H. T . A. Hofrichter, der Stadt Grabow gegenüber; die zweite, 
etwas weiter abwärts gelegene Fabrik ist die Dampfschneidemühe, oder wie sie in 
dem Verzeichniß der Stettiner Fabriken genannt wird, die Fournier-, Dichten-
Schneiderei- und Fraise-Anstalt, auch Farbeholz-Raspel- und Mahl-Fabrik, die 
auf der Silberwiese errichtet, seit dem Jahre 1870 hierher verlegt, 1875 von dem 
Amtsrath Otto Koppe, Pächter der Staats-Domaine Kienietz, Lebuser Kreises, 
wegen eines Kapitals von.5000 Thlr. in der Subhastation erworben werden 
mußte, beide Fabriken mit Wohngebaüden. Weiter unterhalb, dem Königl. Re-
gierungs-Bauhofe in Bredow gegenüber, ist Cnuftpiushof, ein Holzhof der Kauf-

5) L. B. I I Th. Bd. VIII, 297. — ^ ) L. B. I I Th. Bd. I I , 1737, 1873. — ^ Neue 
Stettmer Zeitung. 1875, Nr. 332. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 68 
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leüte F. C. R. Cnuppius und A. Pechül, und darauf folgt Kreßmannshof, der 
Holzhof deŝ  Commercienraths August Kreßmann, dessen Geschäft im Lichte der 
Gegenwart für das umfangreichste des Stettiner Holzhandels gilt. Ein jeder der 
beiden Holzhöfe hat nur ein leicht aus Brettern gezimmertes Gebäude, das dem 
Wraker und Aufseher des Hofes zur Wohnung dient. Der Kreßmannsche Wraker 
hat die zeitweilige Concession zur Schankwirthfchaft für die auf dem Hofe, wie 
auf dem ganzen Stromrevier verkehrenden Schiffer. 

Diese Ansiedelungen, alle vier in jüngerer Zeit entstanden, stehen unmittel¬ 
bar am Strom, und sind nur zu Wasser zu erreichen, da ein Landweg von der 
Lastadie aus nicht dahin führt. Nur der Fußgänger, wenn er sich am Vleichholm 
oder an der Schiffbau-Lastadie über den Dunzig-Strom setzen läßt, vermag dahin 
zu gelangen, auf schmalem Steig, aber auch nur bei ganz trockener Jahreszeit. 
Die Unternehmer jener zwei FabMtätten haben es gewagt, der Natur des 
schwammigen Wiefenbodens auf reinstem Moorgrunde Trotz zu bieten, ob auf 
die Länge und Ferne mit Erfolg für die errichteten Baulichkeiten, in denen 
Dampfmaschinen, also bedeutende Lasten, aufgestellt worden, ist vielleicht nur eine 
Frage der Zeit! Zeigt die Oder am Pegel der Vaumbrücke einen Wasserstand 
von 5 Fuß über dem 0 Punkte, so haben sich Strom und Dammscher See ver¬ 
einigt und das ganze fette Ortsbruch bildet mit dem See Eine Wasserstäche, aus 
der jene Ansiedlungen am rechten Ufer inselartig hervorragen. Die zahlreiche 
Bewohnerschaft der einen der Fabrikstätten ist dann eben nicht zu beneiden, wie 
überhaupt nicht in Bezug auf den Einfluß ihrer stets feuchten Wohnstätte auf 
den Gesundheitszustand/ 

Weiter abwärts am rechten Ufer der Oder liegt die städtische Försterei Boden¬ 
berg in der Abtheilung 8 des Schlekerschen Bruch-Verzeichnisses. Sie ist entstanden 
in Folge des Rathhaüslichen Reglements von 1723, welches der Bewirthschaft 
der städtischen Bruchwaldung feste Normen im Sinne einer rationellen Forstver¬ 
waltung angewiesen hat. Noch weiter abwärts liegt das ForsthauZ Glinken, auch 
Kratzwiek genannt, in der Abtheilung ? bck Schleker, dieses, wie jenes auf dem 
„Groten Bodenberg",' in ganz ähnlichen Wasserumgebungen, wie die erwähnten 
Ansiedlungen am rechten Oder-Ufer. Nicht unangemerkt möge es bleiben, daß die 
Försterei Glinken, in wirtschaftlicher Beziehung der Städtischen Gemeinde-Ver¬ 
waltung angehörend, und in dem Ortschafts-Verzeichnisse von 1871 auch in Be¬ 
zug auf Polizei-Verwaltung dem Stadtkreife Stetin zugezählt*), nach der Kreis-
Ordnung vom 13. December 1872 aus diesem Kreise ausgeschieden, und dem 
ländlichen Amtsbezirk Stolzenhagen des Randowschen Kreises zugetheilt ist**). 

Bor dem Parnitz Thore. 
^inst stand hier dicht am Thore der Lastadie ein einsames Wirthshaus, das 

den bezeichnenden Namen „Zum letzten Groschen" führte und von Fußreifenden, 
namentlich wandernden Handwerksburschen, steißig besucht wurde"* ) . D i e Zeiten 
sind längst vorüber; es gibt keine Handwerksmeister mehr, die Meister sind zu 
— Fabrikanten avancirt, und die Gesellen und Burschen haben sich zu — Ge¬ 
hülfen und Lehrlingen entpuppt, die nicht mehr mit dem Renzel auf dem Rücken 
die Wanderschaft antreten, sondern, wenn sie überhaupt noch wandern, als — 

*) L. B. I I Th. Bd. VIII, 81. — ^ ) Ebendaselbst S. 104. — ***) Neue Stettiner 
Zeitung 1875. Nr. 382. 
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stolze Herren von der „Social-Demokratie mit Souverainetäts-Gelüften" vom 
Dampfroß auf eifernen Wege sich befördern lassen in der 4., 3«, 2., 1. Wagen¬ 
klasse — je Mch Dem! Der „letzte Groschen" hat seine Boutike längst ge¬ 
schlossen; an seiner Statt hat die Groß-Industrie ihr Lager vor dem PaMtz-
thore aufgeschlagen.. 

Hier hat, wenn man zum Thore hinaustritt, rechter Hand auf dem jetzt 
Vorbruch genannten Theile der breiten Oder-Niederung, die Berlin-Stettiner 
Eisenbahn-Gesellschaft ihren Central-Güter-Bahnhof angelegt, und um dies ins 
Werk richten zu können, um den zahlreichen Remisen, Speichern, Schuppen, die 
der von Jahr zu Jahr zunehmende Transport von seewärts ankommenden und 
seewärts abgehenden Handelsgütern in Anspruch nimmt, einen möglichst so l i den 
Baugrund zu verschaffen, der auf dem feuchten — nassen Moorwiesenboden nicht 
vorhanden war, haben die Baumeister der Bahn-Gesellschaft, im eigentlichen Sinne 
des Wortes, Berge versetzen müssen! Sie haben einen der Abhänge des Finken-
watder Tertiär-Gebirgs abgegraben und mit den also gewonnenen Erdmassen das, 
Wiesen-Terrain, das zur Stelle des Central-Güter-Vahnhofs ausersehen war, bis 
zu einem Niveau aufgehöht, von dem man glaubt, daß es vom Hochwasser nie¬ 
mals werde erreicht, geschweige denn überschritten werden, und dieses Niveau 
nimmt man bei - j - 8 Fuß über dem Nullpunkte des Pegels an der Baumbrücke 
an, zufolge der Fluth vom Jahre 1830, die hinter jener Annahme um 5 Zoll 
zurückblieb. Aber das Hochwasser von 1785, erreichte eine Höhe von 8 Fuß 
und 8 Zoll über jenen Nullpunkt*). Zur Beurtheilung wichtiger Momente in 
der zukünftigen geologischen Beschaffenheit der Oder-Niederung empfiehlt es sich, 
mindestens alle fünf Jahre eine neue Ermittelung jenes angenommenen höchsten 
Wasserstandes in Bezug auf einen u n w a n d e l b a r e n F i x p u n k t vorzunehmen 
und dieser feste Punkt Jann n u r der Ostseespiegel selber sein. Außer der 
Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft hat eine andere, eine schleiche Gesell¬ 
schaft, die — 

Der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn die Conceffion erhalten, ihr 
Unternehmen über Küstrin und Stettin bis zur Ostsee bei Swinemünde auszu¬ 
dehnen. Von Greifenhagen her verfolgt diese Bahnlinie das rechte Ufer der 
Großen Regelitz, überschreitet diesen Strom bei Podjuch und tritt somit auf das 
Gebiet der Stadt Stettin, innerhalb dessen die Gesellschaft die zum Bau ihrer 
Bahn erforderlichen Wiesen Grundstücke, ca. 82 Mg. Flächeninhalts, käuflich er¬ 
worben hat, so namentlich hier vor dem Parnitz- und vor dem Ziegen-Thor, um 
auf diefen Grundstücken ihren Bahnhof und den ganzen, zu einer Haupt-Bahn¬ 
station nöthigen Apparat einzurichten. Die dazu gehörigen Arbeiten sind zur Zeit, 
Ende 1875, in vollem Gange und stehen in Verbindung mit der, städtischer Seits 
unternommenen, Anlage eines neuen Hafen-Reviers im Dunzigstrom, an dem die 
Verlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft sich auch betheiligt hat. Die Schilderung 
der im Werden begriffenen Anlagen gehören in den Abschnitt von den Verkehrs-
Anstalten der Stadt-Stettin, für den die Geschichte der Wasser-, wie der Land¬ 
straßen auf städtischem Gebiet 2c. vorbehalten bleiben muß. 

Außer diesen Bauwerken der Eisenbahn-Gesellschaften werden ca. 10, vor dem 
Parmtz-Thore längs des Steindammes, der heutigen Staatsstraße nach Danzig, 

L. V. I I Th. Vd. VIII, 222. 
68* 
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belegene Privat-Grundstücke zu Holzhöfen, bezw. zu Zimmerplätzen benutzt, welche 
sich Ende 4875- noch im Besitz ihrer Gründer befinden. Weil hier rücksichtlich 
der Baulichkeiten der schleichen Eisenbahn-Gesellschaft noch Alles^im Werden ist, 
hat eine Nummerirung der Grundstücke noch nicht erfolgen können. Es gehört 
dazu auch eine Schankwirthschaft. Als selbständiges, von einem Kahnschiffer be¬ 
wohntes, Grundstück ist noch Franz'sche Wiese am Fürstendamm, seit 4875 Eigen-
thum der Kämmerei, für 4692 Thlr. erkauft, so von Moses' Wiese an "der 
Parnitz, von einem Kahnbauer bewohnt, ebenfalls als ein für sich bestehendes 
Grundstück, anzuführen, während Poll's Insel und Poll's Wiese, welche 1874 
noch bewohnt waren, Ende 4875 unter den vereinzelt liegenden Wohnplätzen nicht 
mehr genannt werden. 

Waldowshof 

liegt unmittelbar am linken Ufer des Dunzig Stroms, auf der 2. der unten zu 
nennenden Parcelen, ca. ^ Mle. von der Stadt gegen Osten — genau bestimmte 
Entfernungen sind: Mitte des Gehöftes von der Mitte des Hauses auf dem 
Bleichholm — 487,^ Ruthen, von der Langenbrücke (stadtwärts) --- 576,5 Ruthen 
— wird auf der Südseite von dem genannten Oder-Arm, sonst aber von den 
Städtischen Wiesen begränzt, innerhalb deren das Gehöft auf 4 Hauswiesen des 
Begründers, von 7.45 -s- 6.416 - l - 4.69 - j - 7.35 - 25 Mg. 5 Ruth., Wiesen 
2. Klasse im Jahre 1844 mit 4 Wohnhause und 4 Scheune, worin zugleich 
Stallung abgebaut wurde, errichtet worden ist, woselbst 6 Personen wohnten, die 
zur S t . Iacobikirche eingepfarrt sind. Der Begründer war der Branntweinbrenner 
Waldow, welcher daselbst eine Vieh- und Milchwirtschaft eingerichtet hatte. 
Außer den eigenthümlichen 4 Hauswiesen verfügte er auch bis 1855 über eine 
Pachtwiese von 5 Mg. 154 Ruth., die zu dem Zastrowschen Legat der Iacobikirche 
gehört. Er zahlte dafür 12 Thlr. jährliche Pacht an den Erbpächter der 
Zastrowschen Hufen. Waldow wünschte der neuen Ansiedlung feinen Namen bei¬ 
zulegen, welchen Wunsch er dem Polizei-Director Hessenland vortrug, welcher, 
weil das Gehöft ganz isolirt liegt, dessen besondere Benennung ganz "angemessen 
fand, und deshalb unterm 23. März 4842 an die Kg!. Regierung Bericht er¬ 
stattete, um die Lanoes-Polizeiliche Erlaubniß zum Namen Waldowshof zu er¬ 
wirken.- Nach mehrerer« Zwischenverhandlungen, bei denen die Landräthe der 
benachbarten Kreise Randow, (v. Putkamer), Naugard (v. Bismark) und Greifen-
Hagen (Baron v. Steinäcker) betheiligt waren, ist der Name Waldowshof durch 
Regierungs-Verfügung vom 26. September 4842 genehmigt worden, was durchs 
Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht und den betheiligten Behörden be¬ 
kannt gemacht wurde*). I n jüngster Zeit gehörte Waldowshof dem Kaufmann 
Heinrich A. I . Wellmann, Inhaber der Bredower Zuckerfabrik. Als derselbe aber 
im Jahre 4870 in der Lage war, seine Zahlungen einzustellen und Bankerott, 
in großartiger Weise machte, sah sich öie Ritterfchaftliche Privatbank, die ihm 
Kabitalien von beträchtlicher Höhe dargeliehen hatte, genöthigt, Waldowshof zu 
übernehmen. Waldowshof seit 35 Jahren, und darüber, bestehend, fehlt auf 

) der Kgl. Regierung wegen nachgesuchter Genehmigungen von Namen für Örter 
und Etablissements im Stettiner Stadtkreise; 1825—1843. Regiftr. der Abth. des Innern, 
Tit. 9. Sect. 1, Nr. 1s. I n diesem Actenstück befindet sich ein Situations-Plan von Waldows¬ 
hof, aufgenommen von Hasselbach 1842. 
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der Section Stettin der Generalstabskarte, obwöl der MMair-Bchörde v m 
der Gründung des Gehöftes seiner Zeit durch die Kgl. Regierung amtlich Nachricht 
gegeben worden ist, 

Bor dem Ziegen-Thor. 

Von der Schiffbau-Zastadie zum Ziegenthor hinaus, betritt man das Mellen-
Bruch, Innerhalb desselben liegt längs des Dunzig Stroms, an dessen rechten 
Ufer sine Reihe von Grundstücken, der Kämmerei gehörig, welche von 1 — 15 
polizeilich nummerirt sind, welche aber, da die Nummer 13 dreimal wiederholt 
wird, sich auf 17 Grundstücke steigern. 

Die Polizei-Nummern 1 und 2, unmittelbar vor der Brücke des Ziegen-
Thors- zur linken, begreifen den ehemals Haasefchen Holzhof, der im Jahre 1873 
von der Stadt zu ihrem Eigenthum angekauft worden ist. Das Grundstück ist, 
außer dem Terrain, auf welchem die Baulichkeiten stehen, 7 Mg. 175,6 Ruth, 
groß, welche Mäche in 6 Plätzen zur Aufstellung von Holz aller Gattungen, zu 
Stein-Ablagerungen :c. vermiethet ist. An Gebäuden stehen auf den Grund¬ 
stück 7 Wohnhäuser, 8 Remisen, 2 Schuppen, 1. Stall- und 1 Badezellenaebaüde. 
I m Dunzig liegt ein zum Grundstück gehöriger Werder und mit demselben ist 
das Eigenthum von 48 Mg. Niesen verbunden. Das Grundstück trägt der 
Kämmerei 5102 Thl. an jährlicher Miethe ein. Der Pachtertrag der Wiesen wird 
auf 5 Thlr. pro Mg . geschätzt. 

Die Polizei Nr. 3 führt den Rathsholzhof, von dessen Vorgeschichte, seit 
seiner Begründung im Jahre 1567 bis vor hundert Jahren weiter oben 
S. 308 — 387 ausführlich gehandelt, dabei aber auch am Schluß bemerkt worden 
ist, daß sein Fortbestand nur noch — eine Frage der Zeit sei! 

Die Polizei-Nummern 4 — 14, die sich aber, wie oben bemerkt, wegen der 
dreifachen Nr. 13, 13 a und 13 d auf 16 Grundstücke erhöhen, umfassen einen 
Flächeninhalt von 6,^52 Hectaren - - 23 Mg. 108 Ruth. Zwei dieser Grund¬ 
stücke sind an die Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn-Gesellschaft als Lager¬ 
platz für ihre Baumaterialien, behufs ihres hier auf den Mellen-Wiefen am 
Dunzig-Strom zu erbauenden Bahnhofes, vermiethet. Es sind die Grundstücke 
Nr. 8 und 9, welche zusammmen I , » ^ Hettar - 4 Mg. 6 Ruth, groß sind der 
Kämmerei eine jährliche Pacht von 1060 Thlr. einbringen. Das Grundstück 
Nr. 12 benutzt der Zimmermeister Leo Wolff zur Aufstellung seiner Dampf-
Schneidemaschine gegen eine jährliche Macht von 186 Thlr. und das Grundstück 
Nr. 13 dient dem 'Kettenfabrikanten I . G. Kuhlmeyer zu seiner Eisengießerei, 
verbunden mit Dampfhammer- und Metallwalzwerk, so wie mit Anker- und 
Kettenschmiede, gegen 282 ̂  Thlr. jährlicher Pacht. Die übrigen Grundstücke 
sind als Holzhöfe vermiethet. > 

Nr. 15, Polizeinummer, ist das Wärterhaus für die Korbweiden-Plantage, 
welche die Stadt hier am Dunzig-Strome angelegt hat, deren Aufhören, mit Rück¬ 
sicht auf die im Werke seienden Hafen- und Eisenbahn-Anlagen, wie beim Raths-
holzhofe bemerkt, ebenfalls nur eine Frage der Zeit ist. Dagegen ist für das 
Jahr 1876 die Einrichtung zweier neuer Lagerplätze auf den Mellm-Wiesm in 
Angriff genommen, wovon der eine 1 Mg. große Platz von dem Zimmermeister 
Leo Wolff unter Bedingung der Aufhöhung auf eigene Kosten, miethsweife über¬ 
nommen worden ist. 
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ßintheilung des Stadtkreises Stettin in sechs Uolizei-Uemere. 
Nachdem in Folge der Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Branden¬ 

burg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom 13. December 1872 die 
Stadt Grabow a./O. sowie die ländlichen Ortschaften Bredow mit Bredower 
Antheil von Kupfermühl, Zülchow, Vollinchen, Frauendorf nebst Herrenwiese 
und Gotzlow vom Verwaltungsbezirke der Königlichen Polizei-Direction abge¬ 
trennt, und die Polizei-Verwaltung in den abgetrennten Ortschaften der zustän¬ 
digen, von der Kreisordnuug dazu verordneten Gemeinde- bezw. Amts-Behörden 
überwiesen worden ist, mit dem Vorbehalt jedoch, daß die von der Königlichen 
Polizei-Direction für die Stadt Grabow a.D. erlassenen Polizei-Verordnungen 
und sonstigen polizeilichen Anordnungen bis auf Weiteres in Kraft bleiben (Be¬ 
kanntmachung der K. P. D. vom 16. Septbr. 1874) beschränkt sich der Ver¬ 
waltungsbezirk der Königlichen Polizei-Direction auf den Stadtkreis Stettin und 
ist derselbe Behufs der executiven Polizei-Gewalt in sechs Unterbezirke oder 
Reviere, wie folgt eingetheilt: -^ 

I . Polizei-Revier. 
Commissarius Friedheim, große Lastadie 57. 

Bleichholm 1 bis 4. 
Blockhaus. 
Bodenberg. 
Central-Güterbahnhof. . 
Eisenbahnstraße 1 bis 6—8. 
Franz's Wiese. 
Gertrudkirchhof 1 bis 7. 
Holzstraße 1 bis 26. 
Holzmarktstraße 1 bis 7—8. 
Iungfernberg. 
Kirchenstraße 1 bis 16. 
Kratzwieck, Försterei. 
Große LMadie 1 bis 103. 
Marienstraße 1. 
Maschas Insel. 
Moses Wiese an der Parnitz. 
Rechtes Oderufer. 
Parnitzbohlwerk 1 bis 5. 
Parnitzstraße 1 bis 2. 
Am Parnitzthore 1 bis 3 c. 

Bor dem Parnitzthore. 
Piperwerder. 
Pladderinftraße 1 bis 21. 
Poll'Z Wiese. 
Poll's Insel. 
Schiffsbaulastadie 1 bis 28. 
Am Schlachtrufe 1 bis 2. 
Schwarzer Gang 1 bis 2. 
Sellhausbollwerk 1. 
Siedereistraße 1 bis 7. 
Fort Silberwiese. 
Speicherstraße 1 bis 35. 
Waldows Hof. 
Wallstraße 1 bis 42. 
Wasserstraße 3—4 bis 7. 
Wiesenftraße 1—13. 
Zachariasgang 1 bis 7. 
Bor dem Ziegenthore 1 bis 15. 
Zimmerplatz 1 bis 2. 
Zollhaus. 

I I . Polizei-Revier. 
Commissarius Worms Rosengarten 51. 

Albrechtstraße 1 bis 8. 
Berlinerthor 2. 
Bohlwerk 36 und 37. 
Breitestraße 1 bis 70—71. 
Charlottenstraße 1 bis 3. 
Grüne Schanze 1 bis 14. 
Heiligegeiststraße 1 bis 11. 
Am Heiligengeistthore 1 bis 4/5. 
Iohannisstraße 1 bis 4. 

Karlstraße 1 bis 8. 
Kirchplatz 1 bis 5. 
Klosterstraße 1 bis 6. 
Königsstraße 8 bis 14. 
Lindenftraße 1 bis 30. 
Magazinstraße 1 bis 2. 
Mauerstraße 1 bis 4. 
Nordbatterie. 
Papenstraße 7 bis 18. 
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Paradeplatz 1 bis 8 und 60. 
Pafsauerstraße 1 bis 5. 
Rosengarten 1 bis??. 
Schützengarten 1 bis 3. 

Schulstraße 1 bis 4. ; 
Victoriaplatz 1 bis 8. 
Wilhelmstraße 11 bis 20. 
Große Wollweberstraße 37 bis 47. 

I I I . Polizei-Revier. 
Commissarius Minks im Budenhause, Bohlwerk Nr. 12/13. 

Baumstraße 1 bis 35. 
Beütlerstraße 1 bis 19. 
Bohlwerk 1 bis 35 und 38. 
FischerMße 1 bis 22. 
Fischmarkt 1 bis 8/9. 
Frauenstraße 1 bis 53. 
Frauenthor 1 bis 6. 
Hagenstraße 1 bis 7. 
Heümarkt 1 bis 21. 
Heümarktstraße 1 bis 5. 
Hühnerbeinerstraße 1 bis 15. 
Iunkerstraße 1 bis 13. 
Klosterhof 1 bis 28. 
Königsstraße 1 bis 7 und 15/18. 
Krautmarkt 1 bis 11. 

Langebrückstraße 1 bis 8. 
Fort Leopold." 
Mittwochstraße 1 bis 25. 
Mönchenbrückstraße 1 bis 6. 
Neüenmarkt 1 bis 9. 
Große Oderstraße 1 bis 36/37. 
Kleine Oderstraße 1 bis 23. 
Petersilienstraße 1. 
Petrikirchenstraße 1 bis 12. 
Reifschlagerstraße 1 bis 20. 
Schuhstraße 1 bis 31. 
Schulzenstraße 15 bis 31. 
Schweizerhof 1 bis 5. 
Splittstraße 1 bis 12. 
Unterwiek 1 bis 47 und 50—55. 

1 ^ . Polizei-Revier. 
Commissarius Ziemann, gr. Wollweb erftraße 14. 

Aschgeberstraße 1 bis 9. 
Große Domstraße 1 bis 27. 
Kleine Domstraße 1 bis 26. 
Fuhrstraße 1 bis 29. 
Grabowerstraße, Südhalfte. 
Iacobikirchhof 4 bis 9. 
Iohannishof 1 bis 6. 
Königsplatz 1 bis 14. 
Königsthor 1 bis 2. 
Kohlmarkt 1 bis 20. 
Lonisenstraße 1 bis 28. 
Marienplatz 1 bis 4. 
Mönchenstraße 1 bis 39. 
Papenstraße 1 bis 6. 

Paradeplatz 9 bis 55. 
Pelzerstraße 1 bis 31. 
Pölitzerstraße 1 bis 5. 
Große Ritterstraße 1 bis 8. 
Kleine Ritterstraße 1 bis 4. 
Roßmarkt 1 bis 18/19. 
Roßmarktstraße 1 bis 18. 
Schloß-Gebaüde. 
Schulzenstraße 1 bis 13/14 und 32 bis 45/46. 
Unterwiek 57. 
Wallgasse 1. 
Fort Wilhelm. 
Große Wollweberstraße 1 bis 36 und 48 bis 70. 
Kleine Wollweberstraße 1 bis 8. 

V. Polizei-Revier. 
Commissarius Vogler, Friedrichstraße 8. 

An der Apfel-Allee 1 bis 13. 
Artilleriestraße 1 bis 6. 
Am Bäckerberg 1 bis 5. 
Auf dem Bäckerberg 1 bis 8. 
Bergstraße 1 bis 10. 
An der Chaussee nach Berlin 1 
Elisabethstraße 1 bis 12. 
Friedrichsstraße 1 bis 11. 
Fürstenstraße 1 bis 4. 
Galgwiese 1 bis 35. 
Iudenkirchhof. 
Mützlenberg 1 bis 12. 

bis 

Mühlenthorstraße 1 bis 3. 
Steüergebaüde (vormaliges) am Neüenthor. 
Oberwiek 1 bis 90. ' 
Pommernsdorfer Anlage. 
Pommerensdorferstraße 1 bis 27. 
Fortpreußen 1 bis 31/32., 
Am Schwarzen Damm 1 bis 10. 
Alt-Turuei 1'bis 31, incl. 23 Baustellen. 
Berbindungsstraße 1 bis 6. 
Neue Wallstraße 1 bis 4. 
Wilhelmstraße 1 bis 10 und 21 bis 23. 
Am Zieglergraben. 
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V I . Polizei-Revier. 
Commissarius Berg, Pölitzerstraße Nr. 17 a. 

Allsestraße 1 bis 31. 
Birken-Allee 3 bis 67 : 12 Haüser. 
Elysiumstraße 1—5. 
Falkenwalder Straße 11—80. 
Feldstraße 1 bis 5. 
Gartenstraße 1 bis 20. 
Grabower Straße, Nordhälfte. 
Gränzstraße 1 bis 33. 
Grünhofer (Wulffs) Steig 1. 
Grünstraße 1 bis 28. 
Kastanien-Allee 3 bis 18. 
Vor dem Königsthor 3. 
Kreckowerstraße 1 bis 13. 
Kronenhofstraße 1 bis 3. 
Kurzestraße 1 bis 3. 

Langengarten 1. 
Mühlenstraße 1 bis 41. 
Niemitzerstraße 1 bis 6. 
Pionierstraße 1 bis 8 incl. 6 Baustellen. 
Pölitzerstraße 6 bis 26 und 31 bis 75. 
Querstraße 1 bis 7/8. 
Schulgang 1 bis 4. 
Taubenstraße 1 bis 7, incl. 4 Baustellen. 
Turnerstraße 1 bis 26, incl. 1 Baustelle. 
Unterwiek 49 und 56. 
Werderstraße 25 bis 51, nur 4 Haüser. 
Westend Stettin 1 bis 8. 
Zabelsdorferstraße 1 bis 11. 
Die anonymen Straßen Nr. 26, 28, 31, 32, 

33, 34, 38, 49, 52, bis Ende 1875 mii 21 
Häusern bebaut. 



Stettin als Festung. 

I . Man-Geschichte der Festung. 
Verzeichniß der Situationsplane, welche in dieser Geschichte benutzt worden sind: I. Alter 

Stadtplan von Stettin. Ohne Iahrzahl, doch aus den Zeiten vor dem 30jährigen Kriege. 
— I I . Plan der Belagerung von 1659. Bon Schävius Diese beiden ältesten Pläne in den 
Sammlungen der Pommerschen Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde. — IN. Plan 
der Belagerung von 1677. (Sehr unrichtig). — IV. Plan der Festung Stettin, von 1693. — 
V. Plan der Festung vom Jahre 1721. Diese zwei Pläne im Fortifikations - Archiv. — 
VI. Plan von 1790. (Sehr unrichtig). I m Besitz des Allgemeinen Kriegs-Departements zu 
Berlin. — VI I . Plan der Festungen Stettin und Damm, vom Jahre 1813.' Mi t den Blokade-
Arbeiten. — Vüll. Plan der Festung Stettin nach ihrem Zustande von 1836. Die beiden 
zuletzt genannten Pläne im Fortifications-Archiv. 

Eine Auswahl Stettiner Festungs-Pläne hat die Sammlungen der Gesellschaft für Pom-
mersche Geschichte und Alterthumskunde im Jahre 1875 bereichert. Auf Ansuchen des Vor¬ 
standes der Gesellschaft ist dieselbe von dem Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement durch 
die Fortifications-Vehörde der Gesellschaft znm Eigenthum überwiesen worden. 

Besonders wichtig ist der Plan V vom Jahre 1721, durch die Preußischen Ingenieure nach 
Abtretung der Stadt von Seiten Schwedens im Stockholmer Frieden aufgenommen, in 
welchem nicht nur die Befestigungen, sondern auch die einzelnen Grundstücke, Haüser, Buden 
und Speicher mit den Namen der damaligen Besitzer verzeichnet sind. Die Spuren des mos-
kowitischen Bombardements von 1713 lassen sich auf diesem Plane noch erkennen, fast das ganze 
Viereck zwischen Roßmarkt, Mönchen-, Großen- und Kleinen Wollweberstraße, ist nach 8 Jahren 
noch unbebaut und wird ausdrücklich als durch Bomben zerstört, bezeichnet, ebenso viele Haüser 
weiter nördlich in der Großen Wollweberstraße, von vereinzelten wüsten Stellen abgesehen. 

Zwei Zeichnungen von 1723 zeigen die ersten Entwürfe zu den später in weit größerm 
Umfange ausgeführten Forts Leopold und Wilhelm, die Entstehung des Forts Preußen aus 
der damaligen Sternschanze u. a. m. 

Werthvoll sind, wenn auch Coftien älterer Zeichnungen, die Skizzen der Belagerung von 
1659 und der großen Vrandenburgischen Belagerung von 1677, die den größten Theil der 
Stadt in Trümmern legte. Auch der Schwerinsche Knüppeldamm von Güstow nach dem Block¬ 
hause an der Regelitz ist auf einem dieser Pläne verzeichnet. 

Greifen-Zeit. 

Die Entstehung der Befestigung Stettins liegt eben so im Dunkel, wie die 
Gründung der Stadt selbst. Jedenfalls dürfte aber das im Jahre 1249 ab¬ 
gebrochene fürstliche Schloß auf dem jetzigen Marienplatze, W e n Anlage sich 

Landbuch von Pommern; Ttz. I I , Bd. IX. M 69 
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gänzlich in der grauen Vorzeit verliert, der erste feste Punkt von Stettin gewesen 
sein, da in jenem Zeitalter dergleichen Burgen selbstverständlich immer zugleich 
Vertheidigungswerke waren. 

Nachdem Bischof Otto von Bamberg das Christenthum mit gutem Erfolg 
verkündet hatte und nunmehr viele Deutsche des Handels wegen in Stettin ein¬ 
gewandert waren, gab im Jahre 1127 die Furcht vor dem Polenherzoge Boleslaw I I I , 
und die Absicht demselben nicht länger tributpflichtig sein zu wollen Veranlassung 
zur ersten Befestigung der Stadt, wozu denn auch der innebehaltene Tribut 
verwendet wurde. Die älteste Stadtmauer scheint in dem Graben-Umzuge südlich von 
der St . Petrikirche bis zum Mühlenthor, dann längs der heutigen Louisenstraße, 
hinter der S t . Iacobikirche, längs des untern Theils der jetzigen Breitenstraße 
und links des Barfüßler (St. Iohannis) Klosters oberhalb der jetzigen Langen¬ 
brücke, welche damals wol noch nicht bestanden haben mag, an tne Oder sich 
anschließend gewesen zu sein; dann wieder im Zuge der jetzigen Gebaüdelmie am 
Bohlwerke bis unterhalb der Baumstraße und von da nach dem noch gegenwärtig, 
1840 vorhandenen Stadtmauerreste in der Fraumstraße, woselbst das innerste 
Frauenthor stand. 

König Waldemar, der Große, von Dänemark, belagerte die Stadt im Jahre 
1171, weil die Stettiner dem vom Herzoge Heinrich, dem Löwen, von Sachsen 
vertriebenen Fürsten Tribeslaw von Meklenburg Beistand leisteten. Schon da¬ 
mals wurde Stett in wegen seiner hohen Wälle und Mauern und wegen der 
örtlichen Festigkeit, für eine starke Festung gehalten, so daß auch den Belagerern 
aller Anftregung ungeachtet, die förmliche Einnahme nicht gelang. 

Wie aber im Fahre 1187 die Deutschen die neue Stadtmauer anlegten, zeigt 
der oben unter Nr. I . erwähnte älteste Stadtplan (aus der Zeit vor dem 30jährigen 
Kriege) ganz deutlich, und geht daraus im Besondern hervor, daß der niedere 
Theil des jetzigen Zeüghofes bis in die Höhe des vorgedachten alten Frauenthors, 
woselbst noch heute in der Verlängerung des Schloßgartens tiefliegende Gärten 
vorhanden sind, von der Oder bespült wurde. Es ist auch autentifch, daß diese 
Gegend vor alten Zeiten ganz sumpfig war und nur durch längjährige Aus¬ 
füllung mit Schutt ihren jetzigen Zustand erlangt hat. Selbst im Jahre 1762 
war noch der untere Theil des großen Zeüghofes, unterhalb der Kronenbrücke 
und der, ganze Hintere Zeüghof sumpfig und wurde erst später aufgehöht, da 
diefer Raum auf Erbpachtrecht in den, Besitz eines Holzhändlers gelangte, der 
daselbst einen Holzhof — den spätem Pfeilschen — einrichtete. 

Aus der Erbmasse, welche aus dem vor der Stadtmauer etablirten breiten 
und tiefen Graben, der in der Fläche des heutigen Königs- und Paradeplatzes 
lag, und hinter der Kehle der Bastione 7 und 8 sich mit dem jetzigen Schützen¬ 
garten, — damals ein Mühlenteich, — verband, bildete man, wie jener älteste 
Plan deutlich macht, und bei allen alten Ringmauern üblich war, den Ringwall 
und legte zu dessen Verstärkung noch einen Graben davor, der an einigen Stellen 
der Escarpe und Contrescarpe anscheinend revetirt gewesen ist. Es scheint auch, 
als wäre das Bastion 5, wenn auch vielleicht in geringer Ausdehnung, schon 
damals angelegt worden, wie denn auch, selbstverständlich, anzunehmen ist, daß 
viele Jahre erforderlich waren, um die nächst älteste Ringbefestigung der Stadt 
zu Stande zu bringen, worüber aber die geschichtlichen Urkunden nicht das Mindeste 
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enthalten. I m Jahre 1249 muß jedoch die Befestigung in dieser Art fertig ge¬ 
wesen sein, weil damals die fürstliche Burg, wol 'als Fortiftcation entbehrlich 
und den Bedürfnissen als Wohnung des Fürsten nicht mehr entsprechend, abge¬ 
brochen und der Burgplatz der Stadt überwiesen wurde*). 

Ums Jahr 1395 wurde das Passower Thor neu gebaut. Dieser Stadt-
ausgang hieß sonst, und auch in späterer Zeit, das Pasewalker Thor. Es ist 
allerdings auch möglich, daß der Kornwucherer Benedictus Passow das äußere 
zweite Thorgebaüde bauen mußte welches damals vielleicht noch nicht bestanden 
hat. Es möchte dies sogar wahrscheinlich sein, da von dem Bau dieses äußern 
Thors nicht weiter die Rede ist und das Thor in der Stadtmauer wol noch nicht 
so baufällig sein konnte, — auch nicht gesagt wird, daß Passow ein Thor an 
Stelle des alten bauen mußte. ^ ) 

I n dem Zeitraum von 1427—1431 baute Herzog Casimir V I , zur Sicher¬ 
heit gegen bürgerliche Unruhen, an Stelle des jetzigen Schlosses eine sog. Zwing¬ 
burg, die aber zwei Jahre nach seinem 1434 erfolgten Ableben wieder abge¬ 
brochen wurde, und' zwar auf Grund seines Versprechens. Der Herzog bat 
nämlich auf seinem Sterbebette den Ehrbaren Rath seine Kinder wider Feinde 
treulich zu schützen. Der Rath wollte sich aber nicht anders dazu verstehen, als 
wenn jene Zwingburg, welche dem Handel der Stadt schon manchen Schaden 
verursacht und auch veranlaßt hatte, daß viele Einwohner ausgewanderi waren, 
und sich anderweitig niedergelassen hatten, wieoer abgetragen werde. ^ 

I m Jahre 1460 erbaute der Rath auf der nach der Stadt Damm führenden 
Dammstraße in Folge des Angriffs der Stargarder, wobei das Zollhaus ab¬ 
brannte, „ein Nige Huß" und dabei einen festen Wartthurmf) am Übergang 
über die große Regelitz, die daselbst auch Zedelin, oder Zollstrom heißt, der Zol l 
genannt, bis auf den heutigen Tag, wegen des Damm- und Brückenzolls, der da¬ 
selbst erhoben wurde, wie noch bis 31 . December 1874 hier am „Zo l l " eine 
HebesteHe für das Chausseegeld war. Der Thurm hat, wie schon ein M a l ange¬ 
führt worden ist, bis 1723 gestanden. 

I m Jahre 1462 wurden die beiden Thürme vor dem Frauen Thore aufgemauert 
und „gesperrt" f f ) und der große und hohe Thurm hinter dem Anschlüsse der 
obern Stadtmauer an die Oder — hinter dem Abtshofe f f f ) , d. i . : unterhalb 
des jetzigen, bombenfesten Magazins Nr. 2, wurde im Jahre 1463 erbaut, und 
1464 ein neuer Thurm beim Passower Thore „achter der Nickel Schröderschen 
Huse", zur Vertheidigung des Thors. Dies muß der im mehrgedachten Plane 
— Nr. I sei er genannt — links vom Thore abgebildete Thurm gewesen sein. 
Möge hier eingeschaltet werden, daß in demselben Jahre 1464 der Rath „wol 
32 Bussen (Kanonen) durch Meister Peter den Büssmschieter geten leih"«). 

Weitere Nachrichten und Einzelheiten vom Bau der Stadtmauer kommen 
nirgend vor. Was dagegen die Befestigungswerke anbelangt, so wurde — 

I m Jahre 1467 das Bastion vor dem Heiligen Geist Thor, jetzt, 1840, 

' 5) L. B. I I . Th. Bd. VIN, 172, nach Friedeborn, Histor. Beschreibung I, 42. — ^ ) 
Passow baute das „Middels te Land tho r " von Grund auf. Bergt. L. B. Th. I I , Bd. VI I I , 
248. — ^ ) Ebendas. 174, 175. — f) Schleker-Friedeborn's Stadtmatrikel Fol. 160 vso. — 
f f ) Ebendaselbst. - f f f ) Ebendaselbst. - <>) Ebendaselbst. 
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Bastion Nr. N und 1472 das Pastion vyr dem Mhlenthor, jetzt Nr. IV, er¬ 
baut. Der Plan I verglichen mit dem heutigen Hauptwalle der Festung, macht 
es ziemlich augenscheinlich, daß der äußere D e Stadtwall im Allgemeinen den 
Umzug der jetzigen Courtinen hatte, und daß allmälig, nachdem man erkannt 
hatte, daß gegen die Wirkungen des Schießpulvers die kleinen Mauerthürme so-
wol zu schwach waren, als auch zu wenig Seiten-Vertheidigung gewährten, die 
jetzigen Bastionen davor gelegt wurden. Wie jedoch aus zwei andern Plänen, 
— Nr. I I von der Belagerung im Jahre 1659, von Schaevius, und Nr. I I I , 
von der Belagerung im Jahre 1677 (der augenscheinlich viel Unrichtigkeiten ent¬ 
hält, während der erstgenannte ziemlich richtig gewesen zu sein scheint, — lag 
selbst noch im Jahre 1677 vor dem Mühlenthor ein Ravelin; der Bau von 
1472 kann also nur dieses Ravelin betroffen haben, was anch sehr wohl möglich 
ist, da die Geschichtschreiber jener Zeit, besonders in solchen Nebendingen, keines¬ 
wegs zuverlässig sind, und Friedeborn wol auch Ravelin und Bastion — Pastey 
schreibt er*) — für ein und dasselbe gehalten haben mag. Damals, im Jahre 
1472, hob man auch den Graben vor der Stadtmauer vom Passower Thor 
bis zum Frauen Thore aus, was wahrscheinlich um Boden zu den neuen Werken 
zu gewinnen, eine Vertiefung des Grabens gewesen ist. 

Daß auch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Mehreres für die 
Befestigung der Stadt geschehen ist, beweisen wiederholte Anträge des Ehrbaren 
Raths beim Herzoge um Unterstützung beim Bau, durch Mannschaft und Geld¬ 
beiträge. Hierauf erlaubte im Jahre 1548 Herzog Barnim X zur Beihülfe beim 
Bau auf 3—4 Jahre die Erhebung einer Gewerbesteuer. Die Kapitelsherren der 
Kirchen zu S t . Marien und zu St . Otten trugen zum Bau der Wälle 250 st. 
bei. Der Herzog äußerte sich auch in einem Schreiken wohlgefällig darüber, daß 
der Rath einen Wallmeister verschrieben habe. 

I m Jahre 1563 wurde ein Rondel vor dem Mühlenthor' erbaut, und für 
die bessere Befestigung der Stadt ein Mehreres gethan. Zu diesen Vorkehrungen 
nöthigten die zwischen Dänemark und Schweden ausgebrochenen Streitigkeiten. 
Da die Befest igung der S täd te Sache der Bürger war, so wandte sich 
der Rath abermals an den Herzog mit der Bitte um Unterstützung bei der zu 
bewirkenden bessern Befestigung der Stadt. Der Bescheid lautete dahin: Magistrat 
möge dazu eine Form vorschlagen, und sich dieserhalb mit sachbaukundigen 
Männern besprechen, mittlerweile aber die Bürgerschaft um Geld angehen, um 
durch Deichgräber den hauptfächlichsten Gebrechen der Festung abzuhelfen und 
mit dem Stück zwischen dem Heiligen Geist- und dem -Passowischen Thor an¬ 
fangen lafsen. Der desfalls angestellten Untersuchung zufolge mußte der Wall 
auf dem genannten Umzüge durchweg erhöht und mit einer Brustwehr versehen 
werden. Ferner wurde von der Oder bis nach der Heiligen Geist Kirche vor 
dem schon vorhandenen Wall (Heil. Geist-Bastion Nr. 9) ein Graben gelegt 
(wahrscheinlich war derselbe nicht tief genug, — der Festungshafen der Jetzt¬ 
zeit 1840) und hinter der Ziegelfcheüne (wo jetzt das Garmfon-Lazareth steht) sollte 
in der Richtung auf die Oder ein Zwingberg gesetzt werden. Es wurde auch 
ein Nivellement dieser Gegend vorgenommen. Der Zwingberg muß nicht zur 

"°) Friedeborn, Historische Beschreibung I, l15. 
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Ausführung gekommen sein, denn es findet sich davon keine Spur, auch wich 
desselben in den späteren Belagerungen nirgend gedacht. Es kann darunter das 
Nondel vor dem Heil. Geistthor nicht verstanden sein, da dasselbe von der Oder 
zu entfernt ist. Von dem Bau dieses Rondels constirt übrigens auch nichts. 
Dagegen muß sich der unternommene Bau auch bis zum Mühlenthor und viel¬ 
leicht auch bis zum Anschluß an die Unter-Oder erstreckt haben, da viele Be¬ 
schwerden der Bürger wegen niedergerissener Haüser und eingezogener, Gärten 
dieses Stadttheils (augenscheinlich der Mühlen-Vorstadt anf chem Plane I ) davon 
sprechen und auf den großen Umfang der Bauten hindeuten. Damals dürfte, 
wol auch ein kleines Hornwerk vor dem Mühlenthor angelegt worden sein, von 
dem weiter unten die Rede sein wird, aber laut Plan Nr. I I im Jahre 16ö9 
nicht mehr existirte. Wann dasselbe wieder eingeebnet wurde, constirt nicht. 
Man bezahlte damals 3 Deichknechte wöchentlich jeden mit 1 f l . (20 Sgr.), 
30 Maurer und Handlanger vom GeWerke ebenso und wöchentlich im Durch¬ 
schnitt 70 st. für Maurermaterial, Holz und Zimmerarbeitslohn. Der Bau dauerte 
40 Wochen und da für Erdarbeiten nichts berechnet wird, so müssen diese Ar¬ 
beiten von des Herzogs, bezw. den städtischen Dienstbauern unentgeldlich bewirkt 
worden sein. Eben so verlautet nichts von den Utensilien. Eine Ausbesserung 
des Rondels vor dem Mühlenthor war schon 1611 nothwenoig. Man schlug 
auch vor, zu den nöthigen Ausbesserungen an den Wällen und Gräben Deich¬ 
gräber aus dem Brandenburgschen kommen zu lassen, welche sich an den dortigen 
Festungsbautenwohl geübt hätten. 

Weiterhin, 1622, geschieht in einer Verhandlung über Erweiterung der Stadt¬ 
befestigung ̂ ), einer Faussebraye Erwähnung — wahrscheinlich der jetzigen, doch aber 
scheint solche noch nicht im Jahre 1659 bestanden zu haben M a n I I ) . Die Stadt 
machte die Vorstellung, nur die Bollwerke (Bastionen) mit dem Stadtwalle zu 
verbinden, die Außenwerke aber erst in Kriegsnöthen einzurichten. Es geht aus 
dieser Verhandlung auch hervor, daß bereits 2 Bollwerke erbaut und noch 2 andere 
im Bau begriffen waren. Leider werden diese Bastionen nicht genannt, — doch 
wird durch diese Andeutung die Erörterung beim Jahre 1472 desto wahrschein¬ 
licher, daß nämlich die Bastione allmälig vor den Ründwall gelegt wurden. 

I m Jahre 1626 war ein gewisser Alardus Höxer (aber Höker) Kriegsbau¬ 
meister in Stettin. I m folgenden Jahre wurde der Deichmeister Jacob Karsten, 
aus Prenzlow, verschrieben, um die Wälle zu rectificiren. Herzog Bogislaw X IV 
ermahnte die Bürgerschaft, sich fleißig zum Festungsbau zu stellen (stimmt mit der 
Andeutung in 1563). Gin gleiches Gebot erging an die Bürger des Städtchens 
Pölitz, welches bekanntlich zum Eigenthum der Stadt Stettin gehörte. Man 
dachte also — in diesen Kriegslaüfen seit 1618 — eifrig daran, Stettin gegen 
feindliche Angriffe in bessere Verfassung zu setzen. Was darin bis.zur Besitz¬ 
ergreifung der Festung durch den sog. „Retter der evangelischen Freiheit" im Jahre 
1630 geschehen war, darüber ist nirgend etwas aufgezeichnet; doch haben damals, 
außer, dem Bastion 5 — (Cavalier-Bastion; nach Plan I I und der Plan von der 
Festung Stettin im Jahre 1721, mit Nr. V bezeichnet, hatte dieses Bastion wirk¬ 
lich vor Zeiten einen Cavalier, doch constirt weder ddr Zeitpunkt des Baues desselben 

*) Raths-Acten, Tit. X, Nr. 11. 
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noch seiner Wegnahme, letztere dürfte aber bei dem Retablissement der Festung 
1724—1740 erfolgt sein) — und dem Heil. Geist-Bastion Nr. 9, auch schon das 
Passower Bastion Nr. 7, so wie ein Ravelin, aus welchem später, 1638, das 
Petri - Bastion Nr. 3 wurde, bestanden. Da in der Kehle des Letztern die 
St . Petrikirche liegt, woher auch der Name, so geht hieraus hervor, daß die 
Enceinte bis zum äußern Graben vorgeschoben wurde, wie dies auch die kürzere 
rechte Flanke dieses Bastions außer Zweifel setzt. 

Schweden-Zeit. 
Kaum hatte Gustav Adolf sich in den Besitz der Stadt gesetzt, als er ohne 

Verzug daran ging, ihr einen bessern Vertheidigungs-Zustand zu geben. Auf seinen 
Befehl und n̂ ach seiner Anordnung mußte die Bürgerschaft ganz neue Werke vor 
dem Passower Thore — wahrscheinlich einen bedeckten Weg (Plan I I der Be¬ 
lagerung 1659) und die nach dem Könige genannten Linien zwischen Fort Preußen 
und der Oberwiek, desgleichen die Sternschanze an der Stelle des jetzigen Forts 
Preußens erbauen. Eben so vor dem Frauenthore wahrscheinlich das jetzige 
Kagen-Bastion Nr. 2 (dessen Namens - Ursprung vielleicht auf eine Person zu 
beziehen ist) und einen großen Waffenplatz davor. Er errichtete ferner vor dem 
Mühlenthor ein verschanztes Lager, welches sich bei dem Dorfe Grabow bis zur 
Oder erstreckte, und das fürstl. Schloß, die Oderburg — Nr. 10, Plan I I — 
einschloß, das er ohne Weiteres abbrechen ließ, dasselbe Schloß, in welchen 
Bogislaw X IV kurze Zeit vorher den „ungebetenen Retter" gastfreundlich auf¬ 
genommen hatte. Es sollen sogar einzelne Werke westlich bis zum Dorfe Schüne 
vorgeschoben worden sein. Alles dieses geschah im Verlaufe des Jahres 1630, 
für welches der Magistrat den Ingenieur Jacob Böttiger mit der Verpflichtung 
angestellt hatte, die Faussebraye (von 1622) und andere nothmendige Werke zubauen, 
die zu einer „Milizen Defension" gehören. Er sollte 500 Thlr. Gehalt beziehen. 

Dessen Nachfolger, 1631, war Peter Bruneu (ein Franzose?), von Gustav Adolf 
dem Magistrate besonders empfohlen. Der König, tatsächlich im Besitz landesherr¬ 
licher Gewalt im Land am Mcere, ermahnte die Stettiner Bürgerschaft in zwei 
Erlassen, ä. ä. Spandau, den 27. Ma i und den 16. Juni 1631, dringend, die 
Befestigungswerke mehr und fleißiger zu vervollkommnen, um nicht einst dasselbe 
Schicksal, wie das so eben eingeäscherte Magdeburg zu haben ^). 

Demzufolge wurden die erforderlichen Vorkehrungen getroffen. Herzog 
Bogislaw XIV. wies zur Fortification der Stadt und Zuschließung des Oder¬ 
stroms 600 Stämme Bauholz aus seinen Forsten an. Man zog eine gute An¬ 
zahl Zimmerleüte herbei zur Instandsetzung der Brücken, Sperrbaüme, sowie zur 
Errichtung der Batterien und Palissadirungen 2c. :c. 600 Bauern wurden aus 
den Stadteigenthums - Dörfern einberufen, um durch sie das Terrain um die 
Stadt einzuebnen, 100 Wagen sollten Strauchwerk hexanfahren. Ein Drittel 
der Arbeiter sollte die „Klappmütze" auf der Höhe öeim Hohlwege vor dem 
Frauenthor — (wol der 1630 erwähnte große Waffenplatz) fertig stellen, ein 
Dr i t te l ein Hornwerk zwischen dem Passower Thor und der Oberwiek — (dies 
ist nach Plan I I die Befestitzung zwischen der Sternschanze und der Oder), 
— der Rest der Arbeiter sollte dagegen alle Reisig-Arbeiten verrichten. 

5) Raths-Acten, Tit. X, Nr. 26. 
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Man hielt es für zweckmäßig, die Fortifications-Arbeiten zu verdingen und 
stellte desfalls folgende Bedingungen: 
> 1. Wegen Unterhaltung der alten und neuen Werke vom Störfange bis 

ans Pafsower Thor. 
(Es sind hie vorgedachten Werke zwischen der Sternfchanze und der Oder. Eine 
Verbindung dieser Werke mit der Hauptfestung ist zwar, laut Plan I I als im 
Entstehen begriffen, punktirt darin angedeutet, aber nicht zu Stande gekommen). 
Der Unternehmer sollten gehalten sein, täglich zu 2 Mann die kleiner«, durch 
Regen und Frost entstandenen Beschädigungen an den Böschungen, sogleich her¬ 
stellen zu lassen, und im Sommer das Gras von diesen Wällen abzumähen. 
Auf den Barmen sollten im Frühjahr Hagedorn-Pflänzlinge kreuzweise eingesetzt 
und zur geeigneten Zeit durch einen Gärtner beschnitten, auch wenn dieselben im 
Wachsthum vorschreiten, mit einer Scheere kurz gehalten werden, damit der. 
Hagedorn recht dick und dicht werde. (Also schon vor 200 Jahren hielt man _ 
die Barmenhecken für nützlich). Inwendig am Fuße des Walls sollen Weiden¬ 
stecklinge gepflanzt und gehegt werden, um in Belagerungs - Zeiten paffendes 
Material zu Schanzkörben, ic. ?c. zu gewinnen. Auch gab man den Rath, den 
innern Stadtgraben eben so mit Erlen und Elsenholz bepflanzen zu lassen. 

Auf Holzanpftanzungen wurde alfo auch schon damals gesehen; doch hielt 
man die Glacis davon rein, entweder, wtzil sie zu beschränkt waren, oder weil 
man glaubte, daß bei entstehender Belagerung die Reinigung dieser äußeren 
Flächen zu schwierig sei, und man auch genöthigt sein würde, alles Holzwerk mit 
Einem Male zu' beseitigen, wozu es möglicher Weife an Arbeitskräften fehlen 
werde, während man von den innern Pflanzungen nach dem laufenden Bedürfniß 
Nutzen ziehen konnte. 

Man hielt es ferner für nothwendig in besseren Zeiten diese Werke zu er¬ 
höhen und in ihren Profilen zu verstärken. Die dazu erforderliche Erde sollte 
vom innern hohen Lande wagerecht auf 4 F. Tiefe weggenommen werden, damit 
dieses Terrain, .welches von der Sternschanze eingesehen werden konnte, gedeckt 
sein möge. Diese Erhöhung und Verstärkung des Walls sollte beim Pafsower 
Thor anfangen und sich in der Hälfte des Mittlern Bollwerks in der Front des 
Störfangs (des Kronenwerks) verlieren. Den Wallgang sollte man hier um 
15 F. verbreitern und bis zur bisherigen Brustwehrhöhe erheben. Die neue Brust¬ 
wehr sollte 12 F. reine Stärke und halbfüßige innere Böschung erhalten. Eine 
Berechnung gibt hierzu für die laufende Ruthe ein Bedürfniß von 60 Schacht¬ 
ruthen an. Man rechnete die Schachtruthe Erde heranzuschaffen auf 9 Lßl. 
( 4 ^ gGr. oder ca. 5 ^ Sgr.) und gibt für die laufende Ruthe den Preis von 
15 Thlr. an (so daß ungefähr 3 ^ Thlr. zu Rasen, Plackage :c. 2c. blieben). . 

Man erfährt hieraus auch, daß diese ganze Wallausbesserung 145 Ruthen 
Ausdehnung erhalten und demgemäß 2195 Thlr. kosten würde. Man rieth, zur 
Ausführung dieser Arbeit sich commandirter Soldaten der Besatzung, unter Auf¬ 
ficht eines Infpectors der Fortification (Wallmeister) zu bedienen und jedem 
Soldaten täglich 4 Lßl. — 2 gGr. zu geben. 

Es geht aus dem Gesagten deutlich hervor, daß man wirklich die Absicht 
hatte, das Kronenwerk rechts mit der Hauptfestung zu verbinden und sich darin 
gegen die Sternfchanze zu deftliren, mithin auch keine gedeckte Communication 
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zwischen der Sternschanze und der Hauptfestung zu bilden. Die betreffende 
Terrainlage in Hrem derzeitigen Zustande (1840) macht es aber auch nur zu 
wahrscheinlich, daß die beregte Abgrabung und somit auch die qu. Verbindung 
nicht erfolgt ist. Ein Theil dieser Verbindung zunächst dem Kronenwerke muß 
aber nach Plan V (von 1721) bestanden haben. Man kann auch in einer 
Terraintiefe an der betreffenden Stelle noch heute sehr deutlich den ehemaligen 
Graben erkennen. (Plan V I I I vom Jahre 1836). 

2. Unterhaltung des doppelten Retranchements vor dem Mellen. 
(Dies ist die Lastadische Front vom Ziegen- bis zum Parnitzthore —.das vor¬ 
liegende Terrain wird das Mellen-Bruch genannt). Man rieth, den Bauschutt:c. 
aus der Stadt dahin abfahren zu lassen, um nach und nach mit diesem Wall in 
Ordnung zu kommen, den davor zu legenden Graben aber durch Soldaten aus¬ 
heben zu lassen. Da bis zu diesem Zeitpunkte von einer Befestigung' der Lastadie 
nirgend die Rede ist, so muß angenommen werden, daß solche vor dem 30 jährigen 
Kriege nicht vorhanden gewesen ist. Bei den dortigen niedrigen Sumpfterrain 
steht auch um so mehr zu vermuttzen, daß das qu. Retranchement aus einer doppelten 
Reihe Palissaden mit dahinter geschütteter schwacher Brustwehr und kleinem, später 
wieder verwachsenen Graben davor, bestanden hat, als selbst der Plan IV von 
1693 an dieser Stelle, so wie auch vor der Parnitz bis zur Oder im Allge¬ 
meinen nur eine ähnliche Veranstaltung andeutet. Auf der zuletzt gedachten Front 
scheint die Verpfahlung damals wegen der vorliegenden Wasserzüge, und da man 
wol zu dieser Zeit auch das Hornwerk auf der Silberwiese, Plan I I von 1659, 
augelegt hat, nicht für nöthig erachtet worden zu sein. 

3. Der alte inwendige Wall (vor dem Stadtgraben). 
Die Böschungen sollen 3 Ruthen hoch, abscarpirt und der Wallgang im Durch¬ 

schnitt 2 F. eingeschnitten, und mit dieser Erde die zu schmale Brustwehr bis 
auf 12 F. verstärkt werden. (Die Grabenränder waren demnach nicht revetirt.) 
Zwischen dem Mühlenthor und der Petrikirche könne dies bis auf 4 F. (wol der 
Einschnitt ist gemeint) geschehen. Zur Ausführung der Arbeit werden auf die 
laufende Ruthe 2 Thlr. gerechnet. Die ganze Länge betrug 300 Ruthen. Diese 
Arbeiten wurden an die Werkmeister Noe Ianssen und Hermann Classen ver¬ 
dungen, welche die Arbeitsamt und die Preise, wie sie in ihrer holländischen 
Heimath üblich waren, zum Muster aufstellten. sBeide waren ohne Zweifel aus 
der Schule des berühmten holländifchen Kriegsbaumeisters Koehorn.^ 

Die Kosten der jüngst gefertigten Arbeiten betrugen nach, den Berechnungen 
vom Jun i 1631 und August 1632: 

1. Für das Werk am Störfange . . . Thlr . 11.400 
2. Für die lange Linie vor dem Passower Thore . . . . . . 5^442 

(Unter diesen zwei Befestigungstheilm wird wol das oben unter 
1 gedachte Kronwerk ic. verstanden). 

3. Für das Retranchement der Lastadie . . . . . . . . . 1.800 
(Es muß entweder wenig geschehen, oder das Holz unentgeltich 
aus den städtischen Holzungen gegeben worden sein, besonders 
da zu diesen Arbeiten auch wol der Bau des oben unter 2 er¬ 
wähnten Hornwerks auf der Silberwiese gehörte). ^ ^ 

Z u übertragen . . , Thlr . 18.642 
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Obertrag . . . T h l r . 18.642 
4. Für das alte Werk hinter dem Chambowschen̂ ^̂ G^̂ ^ . . 684 

(Diese Ortlichkeit ist nicht zu ergründen, da hierunterdie Bleich¬ 
holmschanze wol nicht gemeint sein kann, indem auf deren 
sumpfigen Terrain nicht füglich Gartenanlagen bestanden haben 
können.) 

5. Für die Klappmütze und Contrefcarpe am FraKenthor. . . . 600 
6. Für die Instandsetzung des alten Oollwerks am Pasfower Thor 

- (Bastion 7) . . . , . . '. . . . . 1.725 
7. Für ein später verdungenes Werk zwischen dem Passower und 

dem Mühlenthor . . . . . . . . . . . . . . . 2.550 
(Unstreitig Bastion 6, das deshalb auch wol den Namen Königs 
Bollwerk erhalten hat, weil es auf Gustav Adolfs Befehl an¬ 
gelegt wurde. Die Poterne unter der rechten Flanke Mhr i 
zwar die Jahreszahl 1666, doch entscheidet dies nicht, da selbige 
später angelegt, oder auch nur im Äußern retablirt sein kann). 

8. Für Utensilien und Nebenausgaben. . . . . . . . . . 363 
Summa . . . . Thlr . 24.564 

Diese Kosten wurden von der Stettiner Bürgerfchaft dZrch.eine WmHerzoge 
notgedrungen genehmigte Abgabe auf.die Gewerke, — ähnlich wie 1548 — 
so wie durch eine Stadt-Collecte, durch Malz- und Mahlsteüer, Grundgeld ^c. 2c. 
gedeckt. ^So begann der Schwede sein angebliches MeMngswerk", das aber die 
Ehrsucht auf Erlangung der deutschen Kaiserkrone M 
Brandschatzung der S tad t 'S te t t i n— anders kann man jenen Kostenbetrag nicht 
nennen, — die durch den Vertrag vom 10. J u l i 1630, welchen Bqgislaw X IV 
auf der Oderburg unterzeichnen m u ß t e , gezwungen wurde, für die Dauer des 
Kriegs eine permanente Besatzung, von 
und diese hungerigen Schweden zu füttern, zu kleiden und zu löhnen.^ 

I m Jahre 1638 mußte die Stadt einen bedeutenden Bau am Walle zwischen 
dem Mühlen- und dem Frauenthor durch Unhängung eines.Ravelins (woraus 
das Petribastion Nr. 3 entstand), und Wiederherstellung einer Courtine, aus¬ 
führen lassen. Diese Arbeit wurde wiederum ,dem holländischen Werkmeister 
Noe Ianssen übertragen, mit dem der Rath über die KostensumMe zum Betrage 
von 8300 Thlr. einig geworden war. I n dem darüber geschlossenen Vertrage 
heißt es: — W e i l die Nothdurft es erfordert, das Ravelin zwischen dem Horn-
werk und der Klappmütze anzuschließen und zu einem rechten Bollwerk (Bastion 3) 
zu ändern, wird der Werkmeister Heide Facen verlängern und die Schulterwchren 
durch den alten Graben am Stadtwall (links der PMkirche, Plan I) anhängen. 
Der Wall am gedachten Ravelin soll um 6 F. erhöht und hiernach auch die 
verlängerten Facen und die beiden Schultern (Flanken) aufgeführt werden. Die 
Brustwehr erhält 18 F. Breite, der um 
4 Ruthen (derselbe ist jetzt, 1840, nur 6 Ruthen breit) verbreitert werden, und 
überall 16 F. Tiefe erhaltend Der bedeckte Weg vor,diefem Graben soll 18 F. 
breit, palisfadirt und das Macis 6 F. hpch, werden. Die Cyurtine links von 
diesem Bollwerk bis 

Landbuch von Pommern; Th II., Bd. IX. 70 
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gebessert werden und der davor liegende Graben 16 F. Tiefe erhalten. Auch 
sollen die Grabendofsirungen mit Mauerwerk aufgesetzt werden. (Hieraus geht 
hervor, daß der äußere Graben vom Mühlen- bis zum Frauenthor nicht revetirt 
war.) I n der Pünte des Vollwerks soll eine 4 kantige Batterie (wol eine bloße 
Bankbatterie) mit einer 12 F. breiten Appareille (diese wol aus dem Hofraume 
direct in der Capitale hinauf, wie man solches bei alten Festungen und auch hier 
in Stettin noch theilweise findet) angebracht werden. 

Diese bedeutenden Bauten, um Stettin in einen bessern Vertheidigungszustand 
zu setzen, von, denen sich aber weder weitere Einzelheiten, noch allgemeine An¬ 
deutungen vorfinden, wurden jedoch, muthmaßlich auf Anoronung der Schwe¬ 
dischen Krone, der die Stadt Stettin durch den westfälischen Frieden zugefallen 
lund dem rechtmäßigen Erben der Hinterlassenschaft des Greifen-Geschlechts ent¬ 
zogen^ war, eingestellt, ungeachtet die Wichtigkeit der Lage und Beschaffenheit 
dieser Festung, vornehmlich unter den obwaltenden politischen Verhältnissen, augen¬ 
scheinlich sein mußte. 

I m Jahre 1659 wurden aber bei der damaligen nahen Gefahr durch 
Kaiserliche und Brandenburger und selbst während deren Belagerung, an der 
einen Seite (welche, ist nicht gesagt, doch sind es wahrscheinlich die beiden 
Redouten an der Oberwiek, die äußern muthmaßlich auf der Stelle der Lünette 15 
und die rückliegende dicht an der Oder, an der Stelle der Lünette 10, Zustand 
von 1840) die alten Werke reparirt, viele Laufgraben (was hierunter gemeint, 
ist nicht zu ermitteln, da während der Belagerung selbst Contreapprochen nicht 
gemacht sein dürften) und Batterien verfertigt, auch unterwärts (hierdurch wird 
das, was wegen der Redouten bemerkt wurde, um so wahrscheinlicher) nach dem 
Vohlwerk zu und der Lastadie viele Palissaden und Schanzen angebracht. (Hin-
sichts der Lastadie dürfte die sägeförmige Palissadirung vom Parnitzthor bis zur Oder 
aufwärts, Plan I I I von 1677, und das Hornwerk auf der Silberwiese, Plan I I 
von 1659 oberhalb der Lastadie beschafft worden sein). Auch die Schiffbauer-
Lastadie (am Ziegen- oder Mellenthor) wurde mit einem ganz neuen Werke und 
Wall verschen und das Thor selbst verlegt. (Vergleicht man die Pläne I I von 
1659, I V von 1693 und V von 1721, so ist gar nicht abzusehen, wie diese Ver¬ 
legung erfolgte, da das qu. Thor im ersten Plane fortifikatorisch zweckmäßiger 
liegt, als in den anderen Plänen. Es dürfte demnach der Plan I I hierin un¬ 
richtig und schon 1659 die Einrichtung wie im Plane V getroffen worden sein). 

I m Jahre 1669 wurde ein neues Bollwerk vor dem Frauenthor angelegt 
und die Fundamentirung desselben auf dem sumpfigen Terrain durch einen Rost 
von eichenen Pfählen bewirkt. (Frauen-Bastion Nr. 1.) Der Schwedische Statt¬ 
halter, Graf Wrangel, gestattete der Stadt, nach Beseitigung vieler Schwierigkeiten, 
diese Bauart an Stelle eines ganz ausgemauerten Fundaments. (Da nach Plan V) 
noch im Jahre 1721 vor dem Frauenthor ein Wassergraben mit Brücke bestand, 
so scheint dieser m.Gemäßheit des Plans I V von 1693 bei dem obgedachten Bau 
zur Gewinnung von Wallmassen ausgehoben worden zu sein. 

Es findet sich zwar in den Magistrats-Acten ein weitläufiger Schriftwechsel 
aus dem Jahre 1668—1671 über verschiedene Leistungen bei den Fortifications-
Bauten, doch ist daraus nicht ersichtlich, was eigentlich geschehen ist. Wahrscheinlich 
hat dadurch die Festung den Zustand gewonnen, welchen der Plan I V von 1693 
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darstellt, wobei jedoch-zu^bemerken, daß das jetzige (1840) Bastion 8 —(Grüne 
Schanze, welcher Name in seinem Ursprünge nicht zu ermitteln ist) — in der 
Belagerung von 167? noch ein Ravelin war. Hieraus und aus vorstehender 
Geschichtserzählung ergeben sich die vielen Unrichtigkeiten des Plans I I I der die 
ebengenannte Belagerung darstellt. Doch aber thut er wenigstens dar, daß in 
diese Periode auch die sehr wichtige Verlegung des Passower Thors — dem¬ 
nächst Neue Thor genannt — an seine jetzige Stelle in der Verlängerung der 
Breiten Straße, und der Bau des Ravelins 6—7 gefallen sein muß. I n diesem 
Zeiträume muß auch die Einebnung des Hornwerks auf der Silberwiese bis auf 
die vorderen kleinen Eckschanzen, auf dem Plane V von 1721, Statt gefunden 
haben. Vielleicht hat auch außer diesen kleinen Schanzen hier ein etwas Mehreres 
bestanden, da gar nicht abzusehen, warum die Einebnung für nützlich erachtet 
werden sein sollte. Der Plan IV von 1693 vergrößert die Unsicherheit des be¬ 
treffenden Sachverhältnisses. 

Obgleich geschichtlich nichts verlautet, so macht es doch der Plan I I I und 
der Verlauf der Belagerung von 1677 es wahrscheinlich, daß in dieser Zeit eine 
Art Brückenkopf vor dem Parnitzthor, so wie etwa 300 Schritte weiter auf der 
Dammstraße nach der Stadt Damm eine Schanze, so wie ferner an der kleinen 
Reglitz ein Blockhaus und an der Großen Reglitz die sog. Zollschanze, sämmtliche 
Werke wol nur provisorisch, angelegt wurden. Factum ist, es, daß vom Beginn 
der Belagerung in der Eile noch die Lastadie mit dem Wassergraben umzogen 
wurde. 

Bald nach dieser Belagerung dürfte, taut Angaben des Plans IV und obiger 
Andeüwng vom Jahre 1671, das Bastion 8 durch Verbindung des betreffenden 
Ravelins mit der hinter gelegenen langen Eourtine zwischen der Heil. Geist-
Bastion Nr. 9 und dem Passower Bastion Nr. 7, mittelst zweier langen Flanken 
und Faussebrayen, entstanden sein, und mögen vielleicht auch die übrigen Fausse-
brayen ihre gegenwärtige Form erhaten haben. Bei Vergleichung der Pläne I I I 
und IV, 1677 und 1693, dürfte in diesem Zeiträume auch die Anlage des 
Ravelins 2—3 erfolgt sein. 

Über die Festungsbauten, welche von 1693 bis zur Preußischen Besitzer¬ 
greifung der Stadt und Festung Stettin vorgekommen sind, ist Actenmäßig nichts 
aufzufinden gewesen. Belehrung darüber gibt nur die Vergleichung der zwei 
Festungspläne I V und V, 1693 und 1721. I h r zufolge fällt in diesen Zeit¬ 
raum die Anlage des sog. neuen Werks unterhalb des Frauenthors an der Stelle, 
wo jetzt die Lünette 20 des Forts Leopold liegt, desgleichen der bedeckte Weg 
vor dem Ziegen- und dem Parnitzthore, so wie eine bessere Umwallung der 
Lastadie, eine Veränderung des bedecktem Weges vor dem Heil. Geistthore, An¬ 
bringung von Waffenplätzen und Traversirungen im ganzen bedeckten Wege der 
Hauptfestung :c. 2c. 

Die meisten dieser Arbeiten, wenn nicht ausschließlich, sind noch von den 
Schweden ausgeführt worden — aber nicht mehr auf Kosten der Stadt Stettin 
allein, sondern auf allgemeine Landeskosten wozu die Stadt das ihrige beitrug. 

König Friedrich Wilhelm I. hatte durch den dritten Sequestrations-Tractat 
vom 6. October 1713 das Recht erworben, Stadt und Festung Stettin mit 
seinen Truppen zu besetzen. Daß er auf Instandhaltung der Festungswerke sofort sein 



556 Die Stadt Stettin — als Festung. 

Augenmerk richtete, ersieht man aus den Baurechnungen, welche bei Ausräumung 
alter reponirter Registraturen der Königl. Commandantur, im Jahre 1839 auf¬ 
gefunden worden sind. Diese Rechnungen beginnen mit dem Jahre 1718, und 
die Inschrift auf dem neuen Thor, beweiset, daß schon im Jahre 1719, also zur 
Sequestrations-Zeit, mindestens der Befehl zum Neubau desselben gegeben worden 
ist, da die Ausführung offenbar einer fvätern Zeit angehört. 

Preußische Zeit. 
1720—1740. 

I n diesen zwanzigjährigen Zeitraum fällt die Umformung der Festung 
Stettin in die Gestalt, wie sie bis auf unsere Zeit, 1873, in der die Entkleidung 
der Stadt von ihrem lästigen Kriegsmantel durch Reichsbeschluß festgestellt worden, 
gewesen ist. Da die in dieser Periode vorgenommenen wichtigen Bauten be¬ 
deutende Vorbereitungen erfordern mußten, und schon der Befehl zum Neubau des 
Berliner Thors, vor Abschluß des Stockholmer Friedens vom 31. Januar 1720, 
zur Genüge darthut, daß Preußen sich schon während der Sequestration in dem 
Besitze der Festung ganz sicher glaubte, so ist wol anzunehmen, daß König Friedrich 
Wilhelm I . welcher augenscheinlich auf die Befestigung der Hauptstadt seines 
Herzogtums Vor- und Hinterpommern ein sehr großes Gewicht legen mußte, 
seinen Mngemeur, Major de Walrave noch vor der definitiven Occupation des 
Platzes, mit den Project-Arbeiten beauftragt hat.*) 

Das Resultat derselben ist nach dem Erfolge — durch Vergleichung der 
Pläne V von 1721 und V I von 1790 Folgendes gewesen: — 

1. Das Retablifsement des Hauptwalles mit seiner halbrevetirten Escarpe, 
welche nun zwischen Bastion 4 und 5 in eine Tenaille zusammengezogen wurde, 
und wobei auch aller Wahrscheinlichkeit nach der nasse Graben vor dem Frauen-
thor im Allgemeinen bis auf seine heutige (1840) Höhe verfüllt wurde. 

2. Die Verlegung des Anklamer Thors (bis dahin Mühlenthor genannt) 

*) Gerhard Cornelius de Walrave (der Name wird in den verschiedenen Schriftstücken 
auch Wallrave geschrieben) trat 1715 als Hauptmann aus Holländischen in Preußische Dienste, 
wurde 1719 Major, 1722 Oberstlieütenant, 1729 Oberst und Commandeür des Ingenieur-
Corps, in welcher Eigenschaft er die Stettiner Festungsbauten bis zum Tode des Königs 
Friedrich Wilhelm I. am 30. Juni 1740, geleitet hat. König Friedrich ll. verfetzte ihn nach 
Minden, woselbst er den Dienst am 31. Ju l i 1740 antrat. 1742 zum General-Major be¬ 
fördert fiel er als solcher wegen Veruntreuung 1748 in Ungnade (vergl. S. 398), und starb in der 
Sternschanze zu Magdeburg 1773 im Alter von 82 Jahren. Walrave war aus der Schule 
seines Landsmanns Koehorn (sprich Kuhörn), welcher die neüniederländische Befestigungsweise 
hauptsächlich durch Aufnahme der Grundsätze des Deutschen Daniel Speckle f 1589, bereicherte. 
Dieser ist der eigentliche Begründer der deutschen Befestigung, indem er Albrecht Dürer's Vor¬ 
schläge in ein System brachte. — Walrave war für den Stettiner Festungsbau nur der 
nominelle Dirigent, denn er war nur von Zeit zu Zeit in Stettin anwesend. Er bezog einen 
Monats-Sold von 75 Thlr., jedoch nicht aus der Festungsbaukasse. Der stets anwesende, und 
eigentliche Leiter des Baus war der, unter Walrave dienende Major und Platz-Ingenieur 
Johann Gabriel de Preu (Prew »schrieb er seinen Namen), aus Wilden in der Oberpfalz, der 
zu seiner Besoldung von 24 Thlr. aus der eben gedachten Kasse 4 Thlr. Zulage hatte. 
Weil er allmälig invalide geworden war, ward ihm im Fahre 17-30 der Major Aemilius 
v. Unfried aus Küstr inLmi tM Thlr. Besoldung, ohne Zulage, als erster Unter-Director vor¬ 
gesetzt, doch blieb er bis an seinen, 1737 zu Stettin im 60. Lebensjahre erfolgten Tode in 
seiner Stellung zum Festungsbau als dessen zweiter Unter-Director. 
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aus oem Bastion 4 nach der Courtine 3—4 und Errichtung der beidew sehr 
schönen Thorportale. Der Bau wurde in dem Jahren 1721 und 1728 ansge-
führt. Von den Portalen verlor das Innere am 16. Ma i 1834 eine Ecktroptzäe 
durch den Blitz, die 1840 noch nicht wiederhergestellt war. 

3. Die Anlage einer vollständigen coupirten Enveloppe mit allen ihren 
Ravelinen und Contrescarpen, so wie des halben Grabens und des bedeckten 
Weges vor der Enveloppe, wobei jedoch die frühere Haüptgraben Contrescarpe 
im Allgemeinen beibehalten "und die alten Ravelme 2—3 und 6—7 umgeformt 
wurden. Daß das erst in diesem Zeiträume erbaute Ravelin 7—8 Pestravelin, 
oder auch.Pestkirchhof genannt wird, während die Pest d̂och wol eine ansteckende 
Seuche anderer Art, die weil man keinen Namen für sie wußte, Pest genannt 
wurdet zuletzt im Jahre 1710 grasfirte, kann nur darin seinen Grund haben, 
daß .auf dem ehemaligen Glacis daselbstd er Vegräbnißplatz für die an jener 
Seuche Gestorbenen gewesen sein möchte. -

4. Der Bau der sämmtlichen sog. Schankerwerke am obern Anschluß an die 
'Oder mit den davor, liegenden Lünetten 15 und 16 und der kleinen Lünette 10 
an der Oder. 

5. Das Fort Preußen, , jedoch ohne Communication nach dem bedeckten 
Wege der Hauptfestung, wie solches der Plan IV von 1790 und andere alte 
Pläne der Festung außer allem Zweifel fetzen. 

6. Das Fort Wilhelm ^wol nach dem Könige genannt^ und 
7. Das Fort Anhalt, seit 1737 Fort Leopold genannt, ^ohne Zweifel zu 

Ehren des Fürsten Leopold von Anhalt, bekannter unter der Benennung des 
alten DessüUMs".^ 

Die beiden zuletzt genannten Forts sind bei dem Tode Friedrich Wilhelms I. 
noch nicht vollendet gewesen, und da sein Nachfolger auf dem Throne König 
Friedrich I I , durch Cabints-Ordre vom 4. Ju l i 1740 die Einstellung des Stettiner 
Festungsbaues anbefahl, diesen Befehl jedoch, auf einen, weiter unten wörtlich 
mitzutheilenden Bericht des Obersten de Walrave vom 30. Ju l i 1740, durch eine 
andere. Cabinets-Ordre dahin modisicirte, daß mit dem Neubau in der bisherigen 
Weise bis zum Schluß des Jahres 1740 fortgefahren werden könnte, von da an 
aber nicht das mindeste weiter an den Neubauten gemacht werden dürfe, bei dieser 
Anordnung auch während feiner ganzen Regierungszeit beharrte, auch unter des 
Königs zwei Nachfolgern auf dem Throne zur Vollendung dieser Forts nichts 
Wesentliches geschehen konnte, fo sind dieselben, mit Ausnahme einiger, von den 
Franzosen während deren Occupation von 1806—1813 bewirkten, Veränderungen 
und Reparaturen an den Mauern, fast buchstäblich seit einem Jahrhundert und 
darüber ihrem Schicksal überlassen geblieben; besonders da neben der plötzlichen 
Sistirung des Neubaues auch der Dotationsfonds ohne weitere Prüfung der 
örtlichen Bedürfnisse, mitelst Cabinets-Erlasses vom 12. Ju l i 1741 von 12600 Thlr. 
auf 3000 Thlr. herabgefetzt wurde und weiter unten folgende Erörterungen er-

*) Bemerkenswert ist es vielleicht, daß unter den überaus zahlreichen Cabinets-Befehlen 
aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I, die dem Herausgeber des L. B. vorgelegen 
haben, in dem Namenszuge des Königs nur der „Wilhelm" deutlich zu erkennen ist, der 
„Friedrich" ist jedes Mal durch einen willkürlichen langen Strich vor dem W ersetzt. 
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geben, daß bis in die neueste Zeit hinein das laufende Bedürfniß der ausgedehn¬ 
ten Festungswerken mit dem Unterhaltungsfonds nicht bestritten werden konnte. 

8. Der Lastadische Wal l in seiner dermaligen Form, durchgehend revetirt 
mit Wassergraben, nebst Einebnung der noch vor dem alten Hornwerk der Silber-
Wiese verbliebenen kleinen Eckschanzen. 

9. Vielleicht auch ein Retablissement der Bleichholmschanze, deren Entstehung 
und Schicksale in den geschichtlichen Nachrichten nirgend gedacht wird, die aber, 
zufolge des Plans I I , schon 1659 bestanden hat. Wahrscheinlich stammt auch 
dieses Werk aus der ersten schwedischen Occupation im Jahre 1630. 

Bereits oben ist erwähnt worden, daß Friedrich Wilhelm I. schon während 
der Sequestrations-Zeit sein Augenmerk auf die Festungswerke richtete und zwar 
scheint dies gleich von Ansang an geschehen zu sein, wiewol er sich in dem dritten 
Tractat vom 6. October 1713 verpflichtet hatte, die Stadt Stettin nebst dem 
ganzen Strich Landes von der Oder bis zur Pene nach geschlossenem Frieden an 
die Krone von Schweden zurückzugeben. . . ^ 

Das erste, was der König in der Festungsfrage that, war eine wahrhaft 
Königliche Handlung: Friedrich Wilhelm I. entband die Stadt Stettin von der 
ihr von Alters her zustehenden Pflicht der. Unterhaltung bezw. Erneuerung der 
Festungswerke, indem Er ihr auch den schon von der Schwedischen Krone auf¬ 
erlegten Kosten-Beitrag erließ. Er übernahm denselben auf Seine Kassen. Daß 
dieses vielleicht schon im Jahre 1714 geschah, läßt sich aus einer Bemerkung zur 
Rechnung über die 1718 vorgekommenen Geldausgaben — mit welchem Jahre die 
Rechnungen anfangen — herleiten, denn es heißt darin: „Es bestand b i ß her 
ein Dotirungs-Etat von 600 Thlr. für Stettin, die Mehr-AusaZbe wurde be¬ 
sonders angewiesen." 

Die Arbeiten, welche in den Jahren 1718—1724 ausgeführt worden sind, 
betrafen Palissadirungen und Reparaturen an Brücken und Wachgebaüden, von 
welch' letzteren aber neue gebaut wurden, so namentlich im Jahre 1721 am. 
Neuen- (Berliner) Thor, auch zu Damm und 1722 am Pladderin, an der Schnecke 
und an der Baumbrücke; auch wurde 1719 das Reithaus zum Roggen-Magazin, 
und die Roßmühle (jetzige Bäckerei), zum Mehl-Magazin eingerichtet. I n den 
6 Jahren 1718—1723 und im Frühjahr 1724, das für ein volles Jahr ge¬ 
rechnet wurde, hätten dem Etat zufolge, 7 x 600 ^ 4200 Thlr. verausgabt werden 
sollen; es betrug aber die Ist-Ausgabe 7753 Thlr. — wovon 325 Thlr. auf 
Damm kamen, — demnach wurden 3553 Thlr. über den Etat auf besondere 
Anweisung ausgegeben. Nach den Rechnungen wurden 1719 ähnliche Arbeiten 
ausgeführt, wie im Jahre vorher, d. h. Palissadirungen und Brücken-Reparaturen :c. 
deren Kosten 417 Thlr. betrugen. Von, dem Neuen (Berliner) Thore ist dabei 
nicht die Rede. Dies mit der Jahreszahl 1719 in der Inschrift des Thors in 
Einklang zu bringen, ist sehr leicht. Sieht man die Inschrift, — welche weiter 
unten ihre Stelle finden wird — näher an, so findet sich, daß die Jahreszahl 
sich nicht auf porta, sondern auf Ädic^s i-68titu.it bezieht. M i t dem Neubau 
des Thores hat sie eigentlich gar nichts zu thun. Durch diese Inschrift hat aber 
König Friedrich Wilhelm I , wie schon ein M a l bemerkt, den Beweis geliefert, 
daß er nicht gesonnen sei, weder den Westfälischen, nach den Friedensschluß von 
St . Germäin, zu dessen Unterzeichnung Sein Großvater durch Ränkeschmidte ge-
nöthig; worden war, als rechtsverbindlich für Sich und Sein Haus anzuerkennen. 
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M i t dem Jahre 1724 beginnt der Erweiterungsbau von Stettin nach den 
vom Könige genehmigten Walraveschen Plänen. Neben dem Dotirungs-Etat von 
600 Thlr., den der König zur Bestreitung kleiner Reparaturkosten. bestehen ließ, 
und ihn von nun an den ordinairen Fonds nannte, wies er die Kosten des 
Erweiterungs-Baus auf einen extraordinairen Fonds an. Jeder dieser Fonds 
mußte die ersten Jahre besonders verwaltet werden. Die Werke waren damals 
in umgekehrter Reihenfolge wie heute bezeichnet nämlich von der Schnecke nach 
dem Frauenthore zu; die jetzige Nummerirung rührt von dem Franzosen her, 
die sie während ihrer 7 jährigen Occupation der Festung, 1806—1813, einge¬ 
führt haben; sie ist demnächst als zweckmäßig beibehalten worden. 

An Erd- und Tagelohn-Arbeiten wurden die erforderlichen Einebnungen und 
Absteckungen der neuen Werke, nämlich der Envelovpe, mit ungefähr 600 Soldaten 
von den Regimentern Markgraf Ludwig, Prinz Anhalt, Lottum, Bork und 
Grumbkow, so wie von eben so viel freiwilligen Tagelöhnern, mithin von ca. 
1200 Arbeitern ausgeführt. Die Absteckungen geschahen jedes M a l zwiefach. 

Maurer-Arbeit. Ausschließlich dem Utilitäts-Princip huldigend, befahl der 
König die alte Stadtmauer von Wolin und die Ringmauer des Schlosses Iasenitz, 
sowie alle übrigen dort überflüssig gewordenen Gebäude des ehemaligen Klosters, 
incl. der Kirche, abzubrechen, und das Material für den Festungsbau zu ver¬ 
wenden. Der Abbruch, der dem Meister Lohry übertragen war, geschah in Accord, 
das Tausend Steine zu ^ Thlr. Die Anfuhr kostete 1 Thlr. Auf diese Weise 
wurden 388.000 Steine gewonnen, und darunter 77.000 von der Iafenitzer 
Kirche zum S o r t i e am F r a u e n t h o r verwendet als erste A r b e i t i m 
Z a h r e 1724. Der Maurermeister Reinecke kam mit 1 Pol ir und 2 Gesellen 
von Magdeburg und brachte in Stettin einen Etat von 1 Meister, 1 Polir, 
46 Gesellen, 8 Kalkschlägern und 40 Handlangern zusammen, welche am 16. Apri l 
1724 die Arbeit mit dem Sortie am Frauenthor begannen. Die Enveloppe 
wurde vom Frauenthor nach dem Berliner Thor zu fortgesetzt, auch die Futter¬ 
mauern angefangen (unter Futtermauer ist immer die Contrescarpe verstanden.) 
Auch wurden die Kalköfen vorm Frauenthor und an der Schnecke gebaut. Jener 
lag in der Unterwiek unterhalb des jetzigen Logengartens, auf dem Erbpacht¬ 
grundstück Nr. 8 und 9, bei deren Vererbpachtung 1755 und 1752 die Bedingung 
gemacht wurde, daß die Plätze, wenn sie wieder zum Kalkbrennen benöthigt sein 
sollten, ohn' Entgelt) geräumt werden müßten. Z u allen diesen Arbeiten wurden 
im Jahre 1724, außer den oben genannten alten, 4.675.000 neue Steine 
verbraucht. 

Unter großen Feierlichkeiten wurde am 8. M a i 1724 der Grundstein zu 
dem neuen V^erke beim Frauenthore durch die Hand des ersten preußischen Com-
mandcmten der Festung des General-Majors Christian August, Prinzen von An-
Halt-Zerbst, gelegt. Hundert und zwanzig Jahre nachher wurde, bei dem Escarpen-
Retablissement des Ravelin Couversace 1—2 dieser Grundstein als 7ter Eckquader 
der Spitze (vom Cordon heruntergerechnet) vorgefunden, und darin, in einer ver¬ 
rotteten Ledertasche, die Grundplatte von Kupfer mit starker Vergoldung, 9 Zol l 
lang,5 7 Zol l breit und ^ Zol l stark, die Schrift erhaben aravirt. Die Inschrift 
(wegen ihrer außerordentlichen Weitschweifigkeit, mit Rücksicht auf den kleinen 
Flächenraum der Platte wahrscheinlich in kleinen Buchstaben,) war verdunkelt, 



560 Die Stadt Stettin — als Festung. 

wurde aber durch Anwendung von Schwefel- und Salpetersäure wieder ganz klar, 
und die Vergoldung war nirgend beschädigt. Nachdem eine mit Minium üb er-
strichene und..verzierte blecherne Kapsel gefertigt und auf der Rückseite der Platte, 
auf weißem Ölfarbengrunde mit schwarzer Ölfarbe eine Nachschrift eingetragen 
worden war, wurde die Platte hineingelegt, verlöthet und in ihre alte Steinver¬ 
tiefung mit Steindeckel wieder eingemauert. Beilagen hatte die Platte nicht und 
bekam auch jetzt keine. Einen andern Grundstein fand man bei Herstellung des 
Escarpen-Revetements der rechten Face vom Ravelin 1—2, in dessen Spitze, am 
13. September 1830, in welchem eine 13 Zoll lange, 8 Zoll breite, ^ Zoll 
starke Kupferplatte mit einer Inschrift in erhabenen, vergoldeten Buchstaben, ein¬ 
gelegt war. Es erhellet daraus, daß dieser Grundstein im August 1724 von dem 
ersten preußischen Gouverneur von Stettin, dem General der Infanterie Adrian 
Bernhard v. Bork, gelegt worden ist. Auf der Rückseite mit einer entsprechenden 
Notiz, die Auffindung betreffend, versehen, ist die Platte wieder eingefügt worden. 
Sie liegt auf dem 4ten Eckgrundstein, von oben gerechnet, wo man sie beim Abbruch 
des Ravelins finden wird. 

Die Inschriften beider Grundsteine sind in lateinischer Sprache und im über¬ 
schwenglichen Tone jener Zeit abgefaßt. Die erste Inschrift ist,, bevor die Platte 
versenkt wurde, abgeschrieben uud diese Abschrift 10 Jahre nachher gedruckt 
worden*). Die zweite Schrift ist erst 1830 durch Aufdeckung des Grundsteins 
bekannt geworden. Beide Inschriften werden weiter unten ihre Stelle finden. 

Nachdem die Maurer-Arbeiten wegen eingetretenen Frostes hatten eingestellt 
werden müssen, reifte Meister Reinecke mit seinen Gesellen zum Winter in die 
Heimath. Sis bekamen einen Freipaß zu Vorspann und Tagegelder, der Mann 
10 Sgr., der Meister 15 Sgr. 

Die Zimmerer-Arbeit bestand in Anfertigung von Pfahlrosten, Karrbrücken, 
Gerüsten aller Art, Utensilien, Pumpen, Leitrinnen, Absteckstangen, u. s. w. und 
Wurde durch den Magdeburger Zimmermeister Burghard besorgt. Er brachte von 
Magdeburg 1 Polir und 5 Gesellen mit und nahm die übrige Gesellen-Mann-
fchaft zu Stettin in Lohn und Brot. 

Die Steinmetz-Arbeit bestand in Bearbeitung der Eckquadern und der Cor-
donplatten. Sie wurde vom Meister Trippel ausgeführt, der mit 4 Gesellen 
ebenfalls von Magdeburg kam. ' 

Ziegel-Fabrikation. Zu jener Zeit standen die niederländischen Ziegeleien 
in großem Ruf. Deshalb wurden die nüthigen Arbeiter in Luyk (Liöge, Lüttich) 
angeworben, und zwar 3 Zieglermeister, Namens Gil Dengis, Henri Ballas und 
Lambert Sällise oder Falljest, mit 92 Gesellen. Die Anwerbung geschah schon 
lm Februar 1724. Es wurden Steine in zwei verschiedenen Größen angefertigt. 
Die Form für die großen Steine war 12 Zoll lang, 6 Zoll breit, 3 Zoll hoch, 
die kleine Form war in allen Dimensionen um ^ Zoll kleiner. Bei freiem Holz, 
Sand, Stroh (zum überdecken) und Wasser wurde die Arbeit fürs 1000 der 

. großen Steine mit 3 Thlr., der kleinen mit 2 Thlr. bezahlt. Die Öfen waren 

*) Balthasar Daniel Bartels, Lastadischer Gerichts-Secretar, das jetzt blühende Stettin, 
mit poetischer Feder entworffen, am 12. May 1734. Alten-Stettin, gedruckt bey Hermann 
Gottfried Effenbahrtten, E. E. Raths- und Stadt-Buchdrucker. ' ^ 
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Feldöfen und standen diese auf dem heutigen Glaäs rund um die Festung. Sie 
faßten je nach der Größe 50 und 160 Mil le und hatten 8—18 Mündungen 
oder Feuerungen. Es wurden nur Mauersteine gebrannt und fürs Tausend 
1,06 Klafter Holz, zu 4 ^ Fuß Länge, verbraucht. Auch die Luyker Ziegler reisten 
zum Winter in ihre»Heimath; sie erhielten freien Borspann bis Wesel und 
Diäten, wie die Maurer. Die Ziegelerde muß an Ort und Stelle gewonnen 
worden sein, so wie auch der Sand ftührt von der Förderung der Erde 2c. die 
Vertiefung her, die sich abseits von Dr. Schür's Brunnenhause in den Anlagen 
vor dem Königsthor befindet?^; nur ist erwähnt, daß von Zabelsdorf magere Erde 
herangefahren wurde, um die fette Erde am Fundort damit zu mischen. Dachsteine 
wurden nicht fabricirt. Es wurden 1724: 4.675.000 Steine gebrannt und 
verbaut, und 1725: 4.157.000 abgeliefert; 410.000 wurden in Öfen abgenommen. 
Es arbeiteten in diesem Jahre 57 Ziegler-Gesellen. 

Materialien. Der Kalkstein wurde von Rüdersdorf bezogen und hier in 
Stettin der Kalk daraus gebrannt; der Sand kam von Mefcherin, das Brennholz 
aus den Ukermündeschen, das Bauholz aus den Neümärkschen Forsten, meisten-
theils in der Umgegend von Küstrin. Jedes M a l wurde der Bedarf durch 
Cabinets-Ordre angewiesen. Für das Fällen der Baume sorgte der Königl. Heide-
reüter und für das weitere Bearbeiten derselben der Zimmermann. Die Bauern 
leisteten die Fuhren zu Lande oder bis zum Wasser, von wo das Holz bis nach 
Stettin geflößt wurde. Zur Auswahl der Baume und zur Bearbeitung im 
Walde wurde von Stettin ein Offizier kommandirt, welcher alsdann Tagegelder 
bezog; war es ein Major oder Hauptmann fo betrugen die Diäten 1 Thlr^ und 
war es ein Lieutenant oder Conducteur 20 Sgr. Die Sandstein-Quadern wurden 
aus Pirna (?) über Magdeburg bezogen. 

Die Ausgabe für alle diese Arbeiten im ersten Baujahre 1724 betrug 
Thlr. 82.332 die aus dem extraordinairen Fonds gedeckt wurde. 

Ist es gleich in den Baurechnungen von 1724 nicht ausdrücklich gesagt, so 
scheint doch die Vermuthung, in diesem Jahre sei das Neue Thor abgebrochen 
und statt seiner ein, mit der veränderten Fortification in Einklang stehendes, 
neues Thor erbaut worden, nicht ohne Grund zu sein, zumal eine Cabinets-Ordre 
vom 21. September 1724 bestimmte, daß das Neue Thor fortan Berliner Thor 
genannt werden solle. Diese Vermuthung wird zur Gewißheit, wenn man aus 
den ferneren Rechnungen ersieht, daß — , 

I m Fahre 1725 der Königl. Hof-Bildhauer Damast, ein Franzos, den 
Auftrag erhielt, die Bildhauer-Arbeiten am äußern Portal des Berliner Thors, 
nach Zeichnungen aus Schlüters hinterlassener Kunstmappe, auszuführen. Er 
liquidirte dafür, excl. Material, 1500 Thlr., auf Grund sehr wahrscheinlich eines 
vorher abgeschlossenen Accords. Eine Cabinets-Ordre vom 19. Ma i 1725 be¬ 
stimmte, daß der Anstrich an den Königl. Gebäuden gelb nnd weiß' sein sollte, 
derselbe wurde beim Zeüghause angebracht. 

Bei den Erdarbeiten in diesem Jahre wurden Mannschaften von den Regi¬ 
mentern Markgraf Ludwig und Prinz Anhalt, von den Grenadieren zu Pferd 
Jung Schulenburg, den Dragonern Alt Schulenburg, und von den Regimentern 
Wensis und Grumbkow, beschäftigt. Sie arbeiteten an der Enveloppe, dem 
Polygon am ^Berliner Thor und an der Schnecke. Demnächst wurden auch — 

Landbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. 71 
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I m Jahre 1725 die S t a d t g r ä b e n auf der Nord- und Westseite zugeworfen 
und e ingeebnet , wodurch die geräumigen Paradeplätze entstanden, der 
weiße, jetzt Kön igsp la t z , und der grüne, jetzt einfach Paradepla tz 
genannt. 

Die Zimmerleüte fertigten die Pfahlroste an den Schnecken-Werken. Ihre 
Arbeit geschah im Tagelohn. 

Maurer-Arbeit. Meister Lohry war mit dem Abbruch der alten Stadtmauer 
beschäftigt und gewann aus derselben 583.000 Stück brauchbarer Steine. Meister 
Reinecke arbeitete an der Enveloppe, dem Polygon am Berliner Thor und an 
der Schnecke. Er brauchte zu diesen Arbeiten 4.567.000 Steine. Zum Bau des 
Kriegs-Pulver-Magazins, in Bastion 7 (jetzt 3) wurden 30.000 Mauersteine aus 
Klütz gekauft, das Tausend zu 4 Thlr., die übrigen müssen also aus der 
Hauptsumme entnommen worden sein. Die Dachsteine wurden, wie immer, 
angekauft. 

Der Contract mit Reinecke bestimmte, daß die laufende Ruthe Enveloppen-
mauer mit 5 ^ Thlr,, die laufende Ruthe der 14 Fuß hohen Hauptgrabenmauer 
mit 6'/g Thlr. bezahlt wurde. Hierbei wurden die Appareillen besonders be¬ 
rechnet. Die Mauern sind nur angelehnt 3—4 Fuß stark, und haben keine 
Contreforts. Das Erdreich dahinter allgemein sehr fester Lehmboden. Das Talus 
der Mauern ^ , '^ bis Vz- ^ Die laufende Ruthe Brustwehrmauer 1 Thlr., 
Die Profile der Raveline Und Contregarden unter dem Cordon gemessen die 
laufende Ruthe 7 Thlr., die laufende Ruthe an der Schnecke 12 Fuß hoch 
10 Thlr. Diese letzteren Mauern sind bis 10 Fuß stark, daher der erhöhte Preis. 
Das Utensil lieferte die Fvrtification. Unglücksfälle übernimmt Reinecke. Das 
Fundament bestimmt Reinecke, weil er mit seinem Vermögen für den Riß stehen 
muß. Das Material wird zur Stelle geliefert. Die Steine, welche Reinecke 
nicht für gut hält, darf er ausstoßen. Das Ausfugen wird besonders bezahlt. 
Der Bau-Unternehmer stellt 120—130 Gesellen. Für den Bau des äußern 
Portals am Berliner Thor Accord 400 Thlr.; die großen Steine — Quadern — 
werden frei auf die Rüstung Seitens der Fortiftcation geschafft, die Stellagen 
übernimmt Reinecke. 

Der Steinmetzmeister Kiefersauer fertigte die Eck-Quadern und Cordonplatten, 
so wie die Kapitale zu den Thorpfeilern für den Umzug der Enveloppen. Die 
Steinmetz-Arbeit war für ganze Werke in Accord gegeben. Die Gesammt-Ausgabe 
belief sich auf . Thlr. 120.863. 

I m Jahre 1726 wurden auf Rechnung des ordinairen Fonds, außer den 
gewöhnlichen Reparaturen ein gewölbter Ausfall an der Schnecke gefertigt, wozu 
die Steine theils von den Luyker Zieglern geliefert, theils angekauft wurden. 
Die Ausgaben dieses Fonds betrugen Thlr. 494. 

Extraordinairen Fonds. Es arbeiteten Mannschaften von den beiden zu 
Stettin in Besatzung liegenden Regimentern Markgraf Ludwig und Prinz Anhalt 
an der Schnecke und der Lastadie-Befestigung. 

Für das Pulver-Magazin in Bastion 7 erhielt Reinecke 700 Thlr., auch 
arbeitete er an der Schnecke und an der Lastadie. Jenes wurde in diesem Jahre 
fertig. Es wurden hierzu 2 Ctr. 65 Pfd. Kupfer verbraucht. 

Der Verbrauch an Steinen ist nicht bekannt, weil die Beläge hierzu in den 
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Rechnungen fehlen, kann aber aus der Einnahme berechnet, 4.500.000 betragen 
haben. Für die ordinairen Reparaturen wurden 15.000 Stück angekauft, von 
diesen wurden 12.500 Stück nebst 14000 von den Luykern gelieferten zu dem 
oben erwähnten gewölbten Ausfall an der Schnecke verbraucht. 

Die Luyker Ziegler brannten in diesem Jahre 6.205.000 Steine, von denen 
jedoch 75.000 Stück, das.Tausend m i t 3 ^ Thlr. als schlecht ausgestoßen und in 
Gelde abgezogen wurden. 

Der Bildhauer Damast fertigte die Anßenfayade des Anklamer Thors für 
1300 Thlr. (excl. Material), gleichfalls nach Schlüterfchen Zeichnungen. Die 
Vergoldung und der Ölfarbe-Anstrich kosteten 300 Thlr. Die Inschrift, aus 
einer Composition von Blei und Zinn wurde vom Berliner Gießer Henri Rollet 
gefertigt. , 

Der Planteur Löbenick, aus Berlin, erhielt für das Pflanzen der Linden 
und Hecken auf den Wällen täglich 10 Sgr. Diäten, und die erforderlichen 
Handarbeiter. Im Winter reifte er auf einen Freipaß nach Berlin zurück, und 
gleichfalls mit 10 Sgr. Tagegelder auf der Reise, laut Cabinets-Ordre vom 
26. März 1726. Von Seiten des extraordinairett Fonds waren in diesem Jahre 
ausgegeben . . . . . Thlr. 86.937. 

1727. Sämmtliche Plackarbeiten wurden mit Quecken ausgeführt. Der 
Cabinets-Befehl vom 16. Mai 1727 brachte für Stettin den Dotirungs-Fonds, 
welcher bisher 600 Thlr. betragen hatte, auf jährlich 12.600 Thlr., in monat¬ 
lichen Raten von 1050 Thlr. zahlbar. Es wurden aber beide Fonds, dieser 
ordinaire und der extraordinaire, zusammen verrechnet, so daß man nicht ermitteln 
kann, was für die erhöhte Dotation besonders geschehen ist; doch ist bis ult. Mai 
noch eine ordinaire und eine extraordinaire Kasse berechnet worden. Erstere mit 
6963 Thlr., und letztere bis zum Schluß des Iyhres mit 86.462 Thlr., daher 
Gesammt-Ausgabe in diesem Jahre. Thlr. 93.425. 

Es wurde das Anklamer Thor fertig gebaut und das dortige Wachgebaüde. 
Von den Regimentern Markgraf Ludwig und Anhalt arbeiteten ca. 600 Mann an 
der Lastadie und der Schnecke. Auch der Hauptwall und die Envsloppe wurden 
fertig, die Lastadie aber erst im folgenden Jahre. Meister Trippel, der Stein¬ 
metz, fertigte die Thorpfeiler am Ziegen- und dem innern Anklamer Thor. 

Durch die ordinaire Rechnung sind 122.600 Steine als verfahren angegeben; 
wahrscheinlich sind diese von den Luykern geliefert und zum gewölbten Ausfall 
an der Schnecke :c. :c. verbraucht worden, doch sagen die Rechnungen hierüber 
nichts. Gebrannt wurden 1.540.961 Steine. Zum Anklamer Thorgewölbe 
wurden 18.000 angekauft für 6V4 Thlr. das Tausend. Der Major v. Preu 
lieferte selbst davon. Die Revetements des Hauptwalles, der Schnecke und der 
Lastadie wurden ziemlich fertig. Für das d 0 pp e l t gewö lb te Anklamer 
Thor mit 4 Flügelmauern und der Mauer unter der Brücke erhielt Reinecke 
650 Thlr. Die Sorties auf der Lastadie wurden gewölbt. (Es ist nicht bekannt, 
wann diese Gewölbe fortgenommen find.) 

1728. Die offenen Sorties am Parnitz-, dem Ziegen- und Anklamer Thor 
wurden, jedes für 90 Thlr. hergestellt; am Parnitzthore war auch das Glacis 
mit einer Profilmauer versehen. Die Lastadie wurde fertig. Die Arbeiten an 

7 1 * 
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derselben hatten nur noch im Fugen und Plattenlegen bestanden. Vermauert 
»wurden in diesem Jahre 170.000 Steine. 

Die Zieglermeister Weidtland, Schulz, Neümann, Vandrse lieferten an ge¬ 
brannten Steinen 468.100 Stück, davon 22.000 zum Preise von 3Vz Thlr., 
die übrigen zu 2 ^ Thle. fürs Tausend. 

Der Bildhauer Damast fertigte das innere Portal am Anklamer Thor für 
1600 Thlr. und die vier Thorpfeiler am Pärnitzer Thor für 500 Thlr. Der 
Steinmetzer Trippel erhielt für beide Arbeiten 1360 Thlr. Der Maler Wulfram 
liquidirte für seine an dem innern Anklamer Thor-Portal ausgeführte Arbeit 
accordmaßig 170 Thlr. und für das dabei verwendete Geld noch extra 32 Thlr. 

Die Mannschaften der Regimenter Prinz Anhalt und Markgraf Ludwig, so 
wie die bürgerlichen Arbeiter waren wie bisher an der Enveloppe, dem Haupt-
Walle und der Schnecke beschäftigt. 

I m Ganzen wurden in diesem Jahre für den Festungsbau Thlr. 78.485. 
verausgabt. 

1729. I n diesem Jahre begann der Erweiterungsbau der, von den Bürgern 
Stettins hundert Jahre vorher auf Befehl des fog. Retters angelegten Stern¬ 
schanze, die von jetzt ab Fort Preußen genannt wurde. Die Cabinets-Ordre 
welche diese Benennung anordnete, hat sich im Fortifications-Archive nicht er¬ 
halten. Die commandirten Mannschaften der oben genannten zwei Regimenter 
tracirten die Werke von Fort Preußen und begannen, nebst den freiwilligen 
Tagelöhnern, die Ausgrabungen. Die Kesselmauer in Bastion 7, und die Revers¬ 
mauer der Courtine 7—8 wurde ausgeführt und der Verbrauch an Steinen bei 
diesen Maurer-Arbeiten betrug 972.000 Stück. Vom Luyker Zieglermeister 
Fallise wurden 2.486.416 Steine, das Tausend zu 3',/g Thlr., gebrannt. Ge-
sammt-Ausgabe Thlr. 32.306. 

1730. Die Berliner Thorbrücke wurde neu gebaut und die Schwellen, 
Hallen und Portale von Eichenholz gefertigt (hierzu waren 1708 Thlr. ange¬ 
wiesen.) Außerdem wurde am Fort Preußen gearbeitet, und zu den Mauern 
des Hauptwalls 2.444.000 Steine verbraucht. Wahrscheinlich hat dieses Fort 
auch emen Grundstein bekommen, doch ist darüber nirgend etwas aufgezeichnet. 
Gebrannt wurden 2.815.500 Steine. 

Die Ausfugungen scheinen bisher unbedeutend gewesen zu sein, denn vom 
Frauenthor bis zum Berliner Thor und an der Schnecke war noch nichts ge¬ 
schehen; es waren hierzu in diesem Jahre 2515 Thlr. angewiesen, ohne daß über 
deren Ausgabe Nachrichten zu finden find. Meister Reinecke hatte folgenden 
Accord: 1 Q. Ruthe Futter (Contrescarpe) Mauer im Fort Preußen 5 Thlr. 
25 Sgr.; 1 gewölbte Treppe daselbst 30 Thlr . ; die beiden Profile im Hauptwalle 
am Eingange 180 Thl r . ; 1 Q. Ruthe äußere Dossirung am Berliner Thor 
5 Thlr. 25 sgr.; 1 Q. Ruthe der Brustwehrmauer am Ravelin daselbst und 
Lünette 1 Thlr . ; 1 Q. Ruthe Futtermauer an der Schnecke 10 Thlr. — Ge-
sammt-Ausgabe, incl. 34 Thlr. für Brücken-Reparaturen in Damm Thlr. 43.152. 

1731. Das Polygon am Berliner Thor, des Forts Preußen Enveloppe 
und die tzauptwache im Fort Preußen, deren Bau in diesem Jahre zur Aus¬ 
führung, erforderten einen Steinaufwand von 1.093.000 Stück. Außerdem wurden 
sämmtliche Fugungen im tzauptgraben an der Schnecke und am Frauenthor be-
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seitigt. Die Ziegelei ruhte in diesem Jahre. Die Steinmetzer-Arbeiten im Fort 
Preußen leistete T r i p M für 1918 Thlr. und die am Berliner Thor für 145 Thlr. 
M i t Einschluß von M o Thlr. für Brücken-Reparaturen in Damm betrug die 
Ausgabe Thlr. 20.938. 

Laut Cabinets-Befehl vom 18. November 1730 hatte die Festungs-Bcmkasse 
die Kosten der Wasserleitung zu tragen, soweit diese durch die Werke ging. 
Demzufolge wurden 1731 für 12 Ruthen Minen-Arbeiten 51 Thlr. ausgegeben. 
Es waren für beständig 4 Bergleute beschäftigt, welche alle Minen-Arbeiten, als 
Anlegung der Poternen, Brunnen :c. :c. ausführten; sie erhielten pro Taa 
7'/2 Sgr. 

1732. Für das Polygon am Berliner Thor und die Enveloppe im 
Fort Preußen wurden 4.440.000 Steine verbraucht, für die Hauptwache im Fort 
18.600 Mauersteine, außerdem 42.500 Dach- und 400 Kohlsteine, welche aus 
Privatziegeleien angekauft werden mußten. I n den Festungsziegeleien wurden 
4.014.300 Mauersteine gebrannt. Meister Reinecke, der die Wache im Fort 
Preußen gebaut hatte, bekam dafür 525 Thlr. An den Erdwällen der Lastadie 
wurde gearbeitet und die Erde dazu auf der Oder zu Eife herangeschafft — von 
wo, sagt die Rechnung nicht. 

Vom Thurmbau der St. Marienkirche kaufte die Fortification 734 Kubikfuß 
Quadersteine k 5 Sgr. 

M i t Einschluß von 44 Thlr. für Brücken-Reparatur in Damm, Gesammt-
Ausgabe . Thlr. 56.709. 

1733. I n diesem Jahre setzte man den Bau im Fort Preußen fort, auch 
kamen noch immer Arbeiten am Polygon des Berliner Thors vor. Zu beiden 
Bauten wurden 2.753.000 Mauersteine verwendet. I m Fort Preußen wurden 
die beiden offenen Sorties mit 4 Pfeilern, jedes mit 60 Thlr. bezahlt; die 
Q., Ruthe Ravelin und Contrefcarpe daselbst 1 Thlr. 11 ^ Sgr., die laufende 
Ruthe Cordon zu legen 14 Thlr., die Q.-Ruthe zu fugen 2 3 ^ Sgr. 

Der neu angeworbene Zieglermeister Peters brannte 3.827.800 Mauersteine 
das Taufend für 2'/g Thlr., und Rolllagersteine a 2V2 Thlr. 

Die Gesammt-Ausgabe betrug. Thlr. 49^088. 
Um ungefähr beurtheilen zu können, mit welchen Utensilien die Arbeiten 

ausgeführt wurden, fei hier angeführt, daß dieser Bestand sich ult. 1732 auf: — 
2088 Hacken aller Art, 1055 Karren aller Art, 1097 Spaten aller Art, 23 Ziegler¬ 
tische, 300 Zieglerformen, 28 Kalkkasten, 3 Sandsiebe, belief und daß sowol 
Soldaten als freie Arbeiter das nöthige Utensil empfingen. 

,̂ 1734. Am Fort Preußen, und an der Absteckung im Fort Wilhelm mit 
20O Mann Soldaten, wurde gearbeitet, und das Wachhaus auf der Schiffbauer-
Lastadie errichtet. Der Verbrauch an Mauersteinen in den beiden Forts und 
zum Wachhause betrug 2.024.000 Stück. Peters brannte 2.253.600 Steine für 
2 ^ Thlr. das Tausend. Gesammt-Ausgabe . . . . . . Thlr. 51.150. 

1735. Laut Cabinets-Ordre vom 7. October 1734 wurden 610 Thlr. zur 
Anlage des mit Linden zu bepflanzenden Steindamms vom Berliner Thor nach 
Fort Preußen bewilligt. - ' 

Eine zweite Cabinets-Ordre vom 8. November 1734 ordnete den Umbau 
des südlichen Flügels des Königl. Schlosses und dessen Verwandlung in ein 
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Arsenal (Zeughaus Nr. 2) an. Dieser Befehl kam im Jahre 1735 zur Aus¬ 
führung. Aus dem alten Material kaufte die FortificationMI Fuder Steinschutt 
a 3 ^ Sgr. für die Fundamente der Feftungsmauern anR , 

Das Kriegs-Pulver-Magazin in Ravelin 4—5 vom Fort Preußen Nr. 5 
wurde in diesem Jahre gebaut. I n diesem Fort erhielt der Bildhauer für 2 
Adler auf den Thorpfeilern 30 Thlr. und für 2 kleinere 24 Thlr. Das Außen-
Portal des Berliner Thors mußte mit Ölfarbe neu gestrichen und die Vergoldung 
aufgefrischt werden, was einen Kostenaufwand von 116 Thlr. erforderte. 

Im Fort Anhalt (Leopold) wurden die Werke abgesteckt und im Fort Preußen 
das Commandanten-Haus erbaut und hierzu 90.000 Mauersteine verbraucht. 

I m Fort Wilhelm. Das rechte und linke Bollwerk (oder Saillants 2 und 3), 
die Profile und Appareillen der Coupüre (oder Ravelin-Abschnitt) pro Q.-Ruthe 
1 Thlr. 121/2 Sgr. 

Im Fort Leopold. Das detachirte Bastion (Lünette 19) und die Enveloppe 
nebst Futtermauer daran; die Q.-Ruthe über der Erde 1 Thlr. 12 Sgr., unter 
der Erde 1 Thlr. 7 ^ Sgr. I n beiden Forts kamen 3.461.000 Steine zur 
Verwendung. 

Meister Peters brannte in diesem Jahre 2.170.200 Steine. Sobald ein 
Ofen abgebrannt war, erhielt der Zieglermeister für das Aussetzen aufs Taufend 
Steine 3 Sgr., und fürs Abräumen jeder Feüermündung 2'/2 Sgr. — Für die 
beiden folgenden Bauten wurden nur gekaufte Steine verwendet. 

I m Fort Preußen. Der Pulverthurm, das oben erwähnte Magazin Nr. 5, 
wurde für 2183 Thlr. mit 101.800 Mauersteinen, das Tausend 4'/, Thlr., 
M000 Steinen 4 ^ Thlr. und vom Schloß-Arsenal 9.800 Steine a 4 Thlr., 
zusammen mit 150.800 Mauer- und 5.950 Dachsteinen erbaut. Zum Bau des 
CommMdanten - Hauses in diesem Fort kamen 90.000 Mauersteine zur Ver¬ 
wendung. 

Das neue Arsenal im südlichen Schloßflügel wurde für 8.121 Thlr. ausge¬ 
baut, und dazu 43.600 Mauersteine, das Tausend a 5'/^ Thlr., 42.900 Dach¬ 
steine a 6'/g Thlr., 416 Hohlsteine, das Stück a 1 ^ Sgr. und 700 Gesims-
Steine zu 10 Thlr. angekauft. Meister Reinecke, der diesen Umbau ausführte, 
erhielt für Abbruch des Daches und der Giebel, Mauerung des Architravs und 
Gesimses, Abänderung und Wölbung der Fenster, Deckenputz in den Gewehr-Sälen, 
Abfärbung von Außen, Abbruch der alten Mauer am Altböterberge bis zum Horizonte, 
Einrichtung der Wache unter der Rentei jetzigen Regierungs-Hauptkass ,̂ (Schloß¬ 
wache), für 4 Eingangspfeiler und 10 Postamente auf der Mauer, Abputz und 
Anstrich beider Thüren, zusammen 1450 Thlr. Die Utensilien und Vaugefangene 
als Arbeitsleüte gab die Fortisication zu Hülfe; das Rüsten übernahm Meister 
Minecke. Der Bildhauer Erhard Löffler erhielt für die Trophäen auf den 
Gingangspfeilern a 12 Thlr. ohne Zuthaten. Auf der Mauer am Altböterberge 
standen auf den Postamenten Granaten mit Flammen und waren durch Ketten 
verbunden. (Statt derer befand sich 110 Jahre später ein einfacher Bretterzaun 
daselbst). Meister Kiefersauer, der Steinmetz, erhielt für Arbeit und Material 
232 Thlr. ' 

Der Bau sowol des Pulverthurms im Fort Preußen, als des Schloß-Arsenals 
wuche erst im folgenden Jahre beendet. 
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I m Ganzen betrugen die Ausgaben des ordinairen und' extraordinairen 
Festungsbaufonds in diesem Jahre . . . . . . . . '. , Ttzlr. 52.975. 

Noch ist zu bemerken, daß die vom Kaiser von Rußland*) dem Könige ge¬ 
schenkten 2 Galeeren der Stettiner Fortification überwiesen wurden. Es gehörten 
dazu 4 russische Matrosen, davon jeder monatlich 6 , Thlr. Tractentent bezog, 
und ein Schiffer. 

1736. Es wurde in den Forts Wilhelm und Anhalt fortgearbeitet, und im 
Fort Preußen eine neue, die Ravelin-Wache erbaut; — im Fort Wilhelm: die 
Lünettett am Berliner und Anklamer Thore (Saillant 1 und 4), der Abschnitt 
im Saillant 2, das Tenaillon (vor der heutigen Courtine, existirt nicht mehr, 
wahrscheinlich ist es nur fundamentirt worden, weil sonst Mehr davon hätte ver¬ 
bleiben müssen), der Abschnitt im Saillant 3. (Die rechte Flanke dieses, und die 
linke Flanke des Saillants 2 waren in die hohe und niedere getheilt, wie jetzt 
noch bei dem Ravelin, und hieß der hohe Theil am Schulterpunkte das Onllon^ 
Die Poternen hisfelbft müssen also spätem Ursprungs sein.) Die Futtermauer 
der Saillants 2 und 3 mit 6 Treppen a 6 Schachtruthen, die Schachtruthe 
1 Thlr. 121/2 Sgr. Der 6V2 Ruth, lange Kanal durch die Contrescarpe, die 
Ruthe zu graben 4 Thlr. zu mauern 5 Thlr. Die, unter dem Fort Wilhelm 
51 Ruthen lange Wasserleitung zu wölben, die laufende Ruthe 5 Thlr. und 4 
Schachtruthen durch die Gräben a 1 ^ Thlr.; für das Minirett die laufende 
Ruthe 4 Thlr. und für Wasferschöpfen die laufende Ruthe 20 Egr.— I m Fort 
Anhalt (Leopold): ein Theil der linken Face vom Saillanb4 mit 33 Contreforts 
(deren sich Nur hier im Fort Leopold vorfinden), die Poterne Nr. 26. Saillant 
5 mit 10 Contreforts. — I m Fort Preußen: die Futtermauer vor der Eapottnisre 
und die Kefselmauer im Ravelin 4—5. Zu allen diesen Maurer-Arbeiten kamen 
2.954.000 Steine in Verwendung. 

Die Ziegelei lieferte 3.701.700 neu gebrannter Steine. Meister Peters, 
der durchweg vorzügliches Material geliefert hatte, f am Schluß des Betriebsjahrs. 

Die Maler-Arbeit an den Thorpfeilern im Fort Preußen betrug a 16 Thlr. 
und an den Adlern a 8 Thlr. mit der Vergoldung. — Ganze Ausgabe Thlr. 54.355. 

Die Hauptleüte v. Wrede und Wolff und der Lieutenant Guinneau, vom 
Fortifications-Personal, arbeiteten an einem Plane, welchen sie in 74 Tagen auf¬ 
genommen hatten. Sie erhielten für diese Arbeit, jeder der Hauptleüte I Thlr., 
der Lieutenant 20 Sgr. Tagegelder. Dieser Plan fehlt im FoOftcations-Archiv. 

1737. Am Berliner Thor wurde ein Pulverthurm abgebrochen, wahrscheinlich 
ein Überrest vott der alten Stadtmauer. Hierdurch wurden 20.000 Mauer- und 
16.000 Dachsteine gewonnen. Die Abbruchskosten betrugen 1 Thlr. 20 Sgr. 
fürs Tausend. 

Die innere Front des Anklamer Thors mußte mit Ölfarbe neu gestrichen 
werden, weil der Salpeter-Ausschlag die Farbe sehr angegriffen hatte. 

Die vorerwähnte Situationskarte der Stettinschen Umgegend wurde in 23 
Tagen vollendet und kostete dieselbe mit Ausstattung 220 Thlr. 

*) War der Geschenkgeber Peter I., f 1725, oder der jugendliche Kaiser Peter I I , f 1730? 
Nach ihm regierte in Rußland Anna Iwanowna, f 1740. 
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Die Arbeiten an den Forts Wilhelm und Leopold (letzteres nicht mehr Anhalt 
genannt) gingen wie'bisher fort. — Gesammt-Ausgabe . . . Thlr. 49.443. 

Laut Cabinets-Ordre vom 27. September 1737 wurden 4000 Thlr. Ent¬ 
schädigungen für die, im Turneischen Felde belegenen, fowie zu den beiden Wieken 
gehörigen, zur Erweiterung der Festung eingezogenen Grundstücke bewilligt. 

Die Maurer-Arbeiten bestanden in folgenden Ausführungen. — Im Fort 
Wilhelm: 4 Bonnette vor dem Saillant 1. 2. 3 und Ravelin (waren Flaschen 
im gedeckten Wege), die Treppen massiv. Die Traverse am Anklamer Thore. 
Die Futtermauer im Saillant 4 auf 6 Fuß Höhe. Die Flügel des Tenaillons. 
Die Kehle des Ravelin-Abschnitts. Die Futtermauern vor dem Ravelin-Abschnitt. 
Die Brustmauern! Die Futtermauern hinter den Bonnetten wurden erhöht. Die 
Schachtruthe Fundament 1 ^ Thlr.', reine Mauer 1 Thlr. 1 2 ^ Sgr.; die 
laufende Ruthe Brustmauer 20 Sgr., Rollagen 15 Sgr., Cordonlagen 7 ̂  Sgr., 
Treppenstufen 20 Sgr. — I m Fort Leopold: Die Lünette 21 mit 2 Traversen. 
Die Futtermauer am Saillant 5—6. Saillant 6 und die Traverse am Anklamer 
Thore. (Zu diesen Arbeiten im Fort Leopold wurden schlechte Steine verwendet, 
besonders vor der linken Face des Saillant 5.) — I m Fort Preußen: Die 
Latrine mit dem 85 Fuß langen Kanal, k Ruthe Kanal 4 Thlr. — I n der 
Lastadie: Die Latrine rechts vom Parmtzthore. Verbrauch an Mauersteinen 
2.733.000 Stück. 

Nach Peters' Tode hatte der Zieglermeister Bollert die Ziegelei übernommen. 
Er brannte 2.171.200 Mauersteine.(von schlechter Qualität). 

1738. Der Bau im Fort Leopold wurde fortgesetzt, und der Materialien¬ 
schuppen auf dem Bauhofe ausgemauert. Gesammt-Ausgabe. . Thlr. 39.213. 

Laut Cabinets-Ordre vom 2. October 1737 wurde am Berliner Thore ein 
Sousterrain angelegt und hierzu 130.000 Steiue gebraucht. Für die Mauer zu 
beiden Seiten der Baracken am Berliner Thor wurden 39.400 Steine und zur 
Reparatur des Gewölbes am Schloß-Arsenals, die sich schon jetzt als nöthig 
erwies, 4.700 Steine verbraucht, letztere gekauft und das Tausend mit 4 Thlr. 
2 3 ^ Sgr. bezahlt. Für die Festungswerke kamen 2.505.000 Steine zur Ver¬ 
wendung. Es wurde gebaut — 

I m For1> Leopold: Das 4te Frauenthor; die rechte Face des Saillants 4; 
die Rundung (Saillant 3); Saillant 2 (die rechte Face Saillant 2- und linke 
Saillant 1 Habenv12 Contreforts); die Futtermauer vor Saillant 1 und 2 mit 
7 Contreforts; das 5te Frauenthor; Traverse rechts der Lünette 20, mit 4 Contre¬ 
forts; Lünette 20 (in den Facen mit 17 Contreforts iw der rechten retivirten 
Flanke deren 2); die Traverse links der Lünette 20 mit 4 Contreforts; die 
Traverse rechts der Kehle der Lünette 21. Die Futtermauer von Saillant 4 
mit 11 Contreforts; Lünette 21 mit 7 Contreforts; die Futtermauer von Saillant 5 
mit 16 Contreforts; die Traverse links der Lünette 21, und die gewölbte Treppe 
in der zuletzt genannten Lünette. 

Gebrannt wurden 2.102.350 Steine und 4700 Steine zum Gewölbe im 
Schloß-Arsenal, das Tausend für 4 Thlr. 2 3 ^ Sgr., gekauft. Für das Ab-
raümen alter Ziegelofen-Stellen wurden 2—4 Thlr. bezahlt. 

1739. Die Arbeiten im Fort Leopold wurden fortgesetzt. Sie betrafen die 
Nntermauerung der Enveloppe; die Vollendung der Lünetten 20 und 21; die 
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äußere Fa?ade und die Profilmauern des 5ten Frauenthors; das Pulvermagazin 
in der Lünette 20 (das Kriegs-Magazin Nr. 4); die Futtermauer hinter Saillant 
2 u. 3 und vor Lünette 19 mit 27 Contreforts; Saillant 1 und 2 bis zum 
4ten Frauenthor; das Haupt-Retranchement, (welches nicht mehr existirt). Außer¬ 
dem wurde das Wachgebaüde am 4ten Frauenthor (1844 Wallmeister Wohnung) 
und die Poterne im Bastion 4 gebaut. Zur Verwendung kamen 2.292.000 
Mauersteine. . 

Gebrannt wurden 1.620.500 Steine, und gekauft, ,9600 für 3 Thlr. das 
Tausend. Verausgabt wurden . . . Thlr. 37.283. 

1740. König Friedrich I I . bestimmte, nach dem Tode Seines Vaters, mittelst 
Cabinets-Ordre vom 4. Ju l i 1740, daß vom 1. Ju l i ab die vollen Festungs¬ 
baugelder cessiren sollten. Oberst de Walrave erstattete dem neuen Herrn den 
nachstehenden Bericht: — 

Allerdurchläuchtigster, u. s. w. — Bey meiner gestrigen Ankunfft in Minden 
erhalte Ew. Königl. Majt allergnadigsten Befehl, vermöge welchen ich i ir gehor¬ 
samster Antwort vermelden sollen, daß zu Conservation der angefangenen Stettinschen 
neuen Werke folgendes nothwendig in diesem Jahre gemachet werden muß, weiln 
andergestalt die Erde nachfüllen und Schaden geschehen mögte: — Ist die Mauer 
des Rideau an die unter Oder Seite wenigstens 3 Fuß hoch über das Wasser 
aufzuführen, weiln die Pilotage fertig und die aufgeschüttete Erde sonst nach¬ 
schießen würde. — 2) Muß die Ma^onnerie der großen Couvüre, soweit das 
Fundament heraus ist, 12 Fuß hoch verfertigt werden, weiln anderergestalt die 
dahinter liegende sehr hohe Erde nachfallen mögte. — 3) Wären die Ziegelbrenner 
für gelieferte Steine noch zu bezahlen, ingleichen — 4) der Bildhauer und Stein¬ 
metzer für das schöne Portal inwendig am Berliner Thor, wie auch — 5) det 
Mauermeister zu befriedigen; und müssen — 6) die Transportkosten für gelieferte 
Quader-Steine noch entrichtet, die Unter-Offizier, so bey der Fortification und 
Bau-Materialien stehen, von denen ordmairen Vestungs-Baugeldern, welche sich 
ohngefehr monatlich auf 1080 Thlr. belaufen, bezahlet, auch — letzlich die 
alten Werke unterhalten werden. Das meiste hiervon kann geschehen, wenn Ew. 
Königl. Majt. diese monatlichen 1080 Thlr. allergnädigst lassen, und blieben 
alsdann noch ungefähr 4860 Thlr. übrig, welche aus Magdeburg nach Stettin 
remittirt werden und zu den Glascis am Fort Preußen gebraucht werden sollen. 
Ich ersterbe Ew. Königl. Majt. allerunterthämgster de Walrave. Minden, den 
31. Ju l i 1740. 

König Fridrich I I . befahl nun, in Folge des vorstehenden Berichts, durch 
eine andere Cabinets-Ordre — das Datum derselben wird nichts genannt, — 
daß die Festungs-Baugelder in der bisherigen Weise bis ult. 1740 gezahlt 
werden sollten. An Arbeiten, die zur Ausführung kamen, werden namhaft 
gemacht: — 

Berliner Thor, inneres Portal, mit den beiden Wachen zur Seite, nebst 
Verlängerung des Thorgewölbes. Das Portal wurde mit einem Kostenaufwand 
von 2764 Thlr. erbaut. Davon erhielt: — Meister Kiefersauer für die Stein¬ 
metz-Arbeit 1050 Thlr., für das Material 333 Thlr., der Bildhauer Meyer 
1000 Thlr., der Zimmermeister Knobel für Rüstung 200 Thlr . , der Maler 

Forts. S. 575. 
Handbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 72 
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I. Inschrift, welche in den Grundstein bei Anfang der neuen 
v. 0. N. 8. 

vn. 
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86äiui 2206212 niunit 
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^Bartels, das jetzt blühende Stettin 1734.) 
.Nachtrags-Inschrift. 

Diese Platte wurde bei Herstellung des Mauerwerks am 12. Jul i 1844 
an. dieser Stelle in einer verrotteten Ledertasche gefunden. 

I m 5tm Jahre der Regierung Sr. Majestät des Königs Friedrich Wil¬ 
helm IV. von Preußen. Es war damals Erster Eommandant: der General-
Lieutenant v. Psuel. Zweiter Commandant: der General-Major v. d. Schleuse. 
Platz-Ingenieur: der Major Boethcke. Posten-Offizier: der Seconde-Lieutenant 
Lenns. 
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Fortistkation von Stettin am inner« Frauenthor gelegt worden. 
Gott M i n die Ehre! 

Zum immerwährenden Andenken 
des AllerWrchlauchNMeU, GroWächttgsten 

Fürsten und Herrn, 
H r n . F r i e d r i c h W i l h e l m 

Des unüberwindlichen, Welt-berühmten, Gottseligen 
und glücklich regierendM Königs in Preußen » 

Als eines werH-geachteten Baters feines Landes. 
Welcher» 

Nachdem er die Stadt Alten-Stetün 
Die ehemalige Residenz der Pommerschen Fürsten 

und berühmte Handelsstadt 
Nebst denen dazu gehörigen 

und umliegenden Theilen von Vorpommern 
Unter göttlichem Beistand und nach Völker-Recht 
So glorwürdig M rechtmäßig an sich gebracht, 

Und recht väterlicher Liebe 
Welche Er gegen die Einwohner und Unterhanen traget. 

Auf nichts mehr bedächt gewesen, 
Als wie Er für die Erhaltung eines so kostbaren Kleinods 

bestmöglichst sorgen 
Solche Stadt 

Auf Königliche Kosten besser befestigen 
Und Wider allen feindlichen Anfall 

wohl versichern möchte. 
I n solcher Absicht hat Er 

Den wegen seiner Erfahrung in der Kriegsbaukunst ' 
weit berühmten 

Hrn. Gerhard Cornelius de Wallrave, Dbristlieutenant 
Das ganze Werk zu dirigirett hierher gesandt. 

Bei diesem Bestungs-Bau 
Und Anfang einer gegen Mitternacht angelegten Schanze 

Unter dem Schutz und Benedeyung des unbeweglichen Ecksteins 
Hut 

C h r i s t i a n A u g u s t 
Prinz zu Anhalt-Zerbst 

Sr. Königl. M A in Preußen 
Hochbestlllter General-Major 

und Obrister über ein Regiment zu Fuß 
Den ersten untersten Grundstein 
I m Jahre 1724 den 8. May M i t eigner Hand und aufrichtigem Herzen gelegt. Gott der oberste Baumeister des WeltgeVaüdes lasse diefss Alles beglückt utid gesegnet sein. ^Bartels, das jetzt blühende Stettin. 1734.) 72* 
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I I . Inschrift des Grundsteins 
i 
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Auf Gruud der Verfügung des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements 
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in der Spitze des Ravelms 1—2. 
Für die Ewigkeit ' 

(ließ) beider Pommern Augapfel 
Des ganzen Nordens Burg 

Stettin 
Der großmächtige ruhmgekrönte Held 

Friedrich Wilhelm 
ein Fürst fromm beglückt ehrwürdig 

um den alten Ruhm Pommerns 
zu emeüern 

nach rechtlich erlangter Herrschaft 
diese bewundrungswürdige Festung büuen. 

Zum Zeügniß seines großen Geistes 
Zum Schütze der Bürger 

Zur Zierde des Vaterlandes 
Zum Schrecken und zur Klippe der Feinde 

Zum Erstaunen von ganz Europa 
Zu dem Ende 

(übertrug Er) dem erfahrenen Kriegsbaukünstler 
Gerhard Cornelius de Walrave 

Obrist-Lieutenant 
dieses herkulische Werk 

zu erbauen zu führen zu leiten zu vollenden 
zu seiner Ehre und zu seinem Ruhme 

Zur guten Vorbedeutung 
(legte) diesen Eck-Grundstein 

um wie unbeweglich, so unbewegt zu bleiben 
ein Bewunderer von Preußens Ruhm 

Se. Excellenz 
Adrian Bernhard 

v. Borcke 
Sr. Königl. Majestät in Preußen 

General der Infanterie 
Verweser des Amtes Kolbaz 

Durch die Gnade seines erhabenen Königs 
erster Gouverneur dieser Festung 

im August 1724. 
Mögen Stettins Mauern im Wiederbau sich erheben 
Schreckend Europa der Kunst ehrendes Pracht Denkmal 
Unter dem unbesiegten König, nur Großes vollendend 
Späteren Enkeln empor vlüh'n die Ehre der Stadt 
Aber fürchten soll es der Feind, dies Schreckbild des Meeres 
Des Kriegsgottes herrlichen Bau meiden auf ewige Zeit, 

vom 22. September 1830 wurde diese Platte an ihrem Fundort wieder eingelegt 
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und auf der Rückseite mit folgender eingravirter deutscher Inschrift, nnt stehen¬ 
den lateinischen Lettern versehen: — 

Diese.Platte wurde bei einem Reparaturbau der Festung im 33sten ^ahre 
der Regierung Sr . Majestät des Königs Friedrich Wilhelm H I . am 13. Sep¬ 
tember 1830 durch den Königlichen Hauptmann im Ingenieur-Corps Fnednch 
Wilhelm Rochs aufgefunden, und nach Beifügung dieser Inschrift wieder an 
ihren Ort gelegt. 

Commandant der Festung war zur Zeit 
der Königliche General-Major und Commandeur 

der 3ten Armee-Division Ritter 
vieler hohen Orden 

Herr Constantin von Zepelin. 
Ingenieur vom Platz der Königl. Major und Ritter ic. 

Carl v. Radecke. 

I N . Inschrift am äußern Portal des Berliner Thors. 

tvm . kato 

äeud: üsri ^ 

D. h.: -

Friedrich Wilhelm, Preußens König, hat das Herzogtum Stettin, welches 
den Kurfürsten von Brandenburg abgetreten, den Herzogen von Pommern zu 
Lehn wieder gegeben, und durch ein eigenthümliches Verhängniß an die Schweden 
gekommen war, kraft rechtmäßiger Verträge und gegen baare Zahlung bis an die 
Pene gekauft, und erworben und wieder gewonnen im Jahre 1719, auch dieses 
Brandenburgische Thor erbauen lassen. 

Nach den Bau-Rechnungen wurde das äußere Portal des Berliner Thors im 
Jahre 1725 fertig, das innere aber erst im Jahre 1740. So ist denn auch 
Bartels im ßtande gewesen, die Inschrift bereits im Jahre 1734 in seinem „mit 
poetischer Feder" entworfenem Bilde „vom jetzt blühenden Stettin" drucken zu 
lassen, indem er hinzufügt: „Von Sr. Königl. Majt. in Preußen ist ein neues 
Thor von ausgehauenen Steinen prächtig erbauet und mit folgender Inscription 
versehen worden". Die Jahreszahl 1719 bezieht sich offenbar auf die schweben¬ 
den Friedens - Unterhandlungen, welche durch den Stockholmer Vertrag vom 
1. Februar 1720 zum Abschluß kamen. 

Das innere Portal führt nicht die Aufschrift Brandenburgisches, sondern 
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« ' . Forts, von S. 569. 
Wölfram, für Olanstnch und Vergoldung 180 Thlr. für ^ Ctr. Gyps 1 Thlr. 
Die Mauerarbeit am Portal befindet sich im Gewölbebau inbegriffen und die 
Kosten für denselben stecken mit unter der Gesammt-Ausgabe, welche in diesem 
Schlußjahre des Erweiterungsbaues noch . . - . . . . . . Thlr. 43^775 
betragen haben, incl. Thlr. 627. 15 Sgr. für die, durch den Bau des Forts 
Leopold nothwendig gewordene Versetzung von 5 Häusern in der Unterwiek, 
welche Kosten noch König Friedrich Wilhelm I. durch Eabmets-Ordre vom 
5. Juni 1739 bewilligt hatte, die aber erst jetzt, im Jahre 1740 f l ü M gemacht 
werden konnten. 

Fort Leopold. Die Arbeiten waren folgende: Erhöhung' der Futtermauer 
der Lünette 19; die Kesselmauer in der Lünette 20; die Gurtmauer im Graben 
rechts der Lünette 19; die Traverse mit gewölbtem Sortie auf dem Saillant 4 
(existirt nicht mehr); Fortsetzung des Saillant 1, 2 und 3 (die Mnette 18 ist 
wahrscheinlich dabei, indem es heißt: „Die Enveloppe längs der Oder"). Sämmt-
liche Mauern haben Contreforts. Die Appareillemauer hinter Saillant 3 und 
die Poterne 25; die Kehle der Lünette 20 ist 25 Ruth. 3 Fuß lang> 6 Fuß 
breit, 1 2 ^ Fuß' hoch mit 6 Contreforts, zu 6 Fuß lang, 8 Fuß? breit, 1 ^ 
Fuß hoch angegeben. 

Königs-Bastion. Hier wurde eine dem Meister Reinecke gehörige Casematte 
mit 37.500. steinen neu gebaut und zu den Treppen der Sousterrams am 
Wall 58.500 Steine verbraucht. (Dies sind wol die Sousterrams unter den 
Kasematten zwischen Bastion 6 und 7). I m Ganzen wurden in diesem Schluß¬ 
jahre 1740 an MauRsteinen 1.091.000 Stück verwendet: 

Es wurden gebrannt 1.234.700 Steine vom Zieglermeister Vollert pro 
Tausend 2 Thlr. für die Rolllagersteine a 2 ^ Thlr.; zum Berliner Thor 
wurden von Klütz 2000 Dachsteine a 5 ^ Thlr. und 16.000 Mauersteine 
k 4 Thlr. 12^2 Sgr.; von Ukermünde 25.200 Mauersteine a 4 ^ Thlr. und 
von Podjuch 2000 Mauersteine a 4 Thlr. angekaufte 

Die Cabinets-Ordre vom 12. Juni 1741 befahl das Aufhören aller neuen 
Bauten und bestimmte einen, vom 1. Juni ab beginnenden Dotirungsfonds von 
jährlich 3000 Thlr. Alle Arbeiten zur Steinfabrikation und der Maurer wurdm 
eingestellt und der Ingenieur vom Platz, Major von Unfriede dem der Haupt¬ 
mann Wolff zur Seite stand, mußte sich auf Befriedigung des laufenden Be¬ 
dürfnisses an Brücken, Wachgebaüden, Schilderhaüschen, u. s. w. beschränken. 

Es erscheint fast unglaublich, daß die in den Jahren 1724—1740 aus¬ 
geführten Festungsbauten nur die Geldsumme von 927.666 Thlr. in Anspruch 
genommen haben — die Summe, welche Wrch die Zusammenzählung der im 
Obigen nachgewiesenen Iahresausgaben herauskommt; — doch muß man er¬ 
wägen, daß — 

1. Jene Zeit eine gegen die heutige bedeutend wohlfeilere war; 
2. Das Holz zur Ziegelfabrikation, so wie das Bauholz, ferner 
3. Das rohe Kalkstein-Material, so wie der Maurersand unmtgeldlich be¬ 

zogen wurden; und daß endlich 
4. Die Tagelohns-Arbeiten, zum großen Theil von Soldaten verrichtet̂  

billiger ausfielen als von bürgerlicher« Arbeitern. 
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Zum Holz- und Kalkstein-Verbrauch ist zn bemerken, daß, wie gesagt, das 
Material selbst nicht berechnet wurde, von der Forstbehörde nicht das Holz, von 
der Bergwerks-Administration zu Rüdersdorf nicht der Kalkstein. Alle Kosten 
des Fällens und Zurichtens des Holzes in der Forst, des Transports nach Stettin 
und bis auf die Baustelle, und eben so des Brechens des Kalksteins u. s. w. 

,. mußten aber aus der Festungsbaukasse bestritten werden. Zur Abschätzung des Werths 
des zum Verbrauch gekommenen Rohmaterials an Holz und Kalkstein fehlt jeder 
Anhalt; jedenfalls ist aber dieser Werth Nicht so hoch gewesen, daß die seit 
Brüggemann, 1779, landläufig gewordene Angabe, die Anlegung der neuen 
Festungswerke habe dem Könige 2 Millionen Reichsthaler*) gekostet, sich werde recht¬ 
fertigen lassen; n u r d a s ist an der Tradition wahr, daß die Stadt nichts zu 
der Festungsbaukasse beizusteuern hatte, daß sie vielmehr ihren Antheil an dem 
Verdienst der zahlreichen Arbeiter hatte, welche 17 Jahre lang bei den Bauten 
beschäftigt gewesen sind, und wodurch ein jährlicher Umschlag von durchschnittlich 
54.530 Thlr . herbeigeführt wurde, für jene Zeit und den damaligen Werth des 
Geldes eine recht anfehnliche Summe. 

I n dem Zeiträume von 1724—1740 sind in den Festungs - Ziegelöfen 
45.854.000 Mauersteine gebrannt worden, mithin im Durchschnitt jährlich 
2.697.500 Steine. 

Verwendet wurden zum Neubau der Festungswerke 43.815.000 Steine, mit 
Einschluß der von anderen Ziegeleien angekauften Steine, deren Zahl jedoch wie 
aus den obigen Nachweisungen hervorgeht, im Verhältniß zu dem Selbst-Fabrikat, 
nicht bedeutend gewesen ist. Als König Friedrich I I . im Jahre 1741 alle neue 
Mauer-Arbeiten einstellen ließ, waren in Bestand geblieben 1H10.000 Steine, von 
denen in der Folge 484.000 verkauft wurden. 

Zur Baugeschichte der Festung, die mit dem Jahre 1740 abschließt, ist noch 
ergänzend zu bemerken, daß in Absicht gewesen ist, die innere Seite der Courtine 

.,, längs beider Paradeplätze, also vom Petri-Bastion Nr. 3 bis zum Passower 
Bastion Nr. 7 zu casemattiren, wie dies auch eine alte Zeichnung vomAnklamer 
Thor außer Zweifel fetzt. Man hatte damit beim Bastion 7 begonnen und in 
einer Linie von 76 Ruthen Länge bis beinahe zur Mitte der Courtine 5—6 
nach Abrechnung des Berliner Thor-Gewölbes und des 3 Casemattenbreiten ein¬ 
nehmenden Eingangs zum Bastion 6 — (Festungs-Bauhof) — überhaupt 56 
Casemattenblöcke, im Allgemeinen von ca. 14 F. lichte Weite, 28 F. Aänge und 
3 F. starker Widerlagen, in Intrades des nur 1 Stein starken, mithin keines-
weges bombenfesten Tonnengewölbes ca. 11 F. hoch und in der Frontwand eben¬ 
falls 3 F. stark, erbaut. 

Um der Festungs-Baukafse einO Erleichterung zu verschaffen, sind aus Kosten 
derselben wahrscheinlich nur zwei Casemattenblöcke, nämlich einer links, der andere 
rechts vom Berliner Thor, und an jedem eine kleine Flur-Casematte von 6 F. 
Breite und 10 F. Länge, Behufs der Thorwache, später bis 1806 als Stock¬ 
gefängnisse benutzt, erbaut, und Privatleuten die Erlaubniß zum Bau der übrigen 

*) Brüggemann, ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustands des König!. 
Preußischen Herzogtums Vor- und Hinterpommern I, 158. 1779. — Thiede, Chronik von 
Stettin, S. 821. 1849. 
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Casematten, unter Aufsicht der Ingenieur-Behörde, dergestalt ertheilt, daß sie die 
Baustellen unentgeldlich und nur unter der Bedingung als Eigenthum erhielten, 
daß der Gouverneur der Festung die Casematten während einer Belagerung zu 
Militairzwecken, sei es als Wohnungs- oder Vorraths-Raum, einziehen und be¬ 
nutzen könnten. , 

Links vom Berliner Thore sind nur 6 Casematten, rechts bis zum Eingange 
des Bastions 6 sind 29 und rechts von diesem Eiügange 21, sind die vorbe¬ 
merkten 56 Casemattenblöcke und 2 Flur-Casematten, entstanden. Die 21 Case¬ 
matten rechts vom Eingange zum Bastion 6 brachten später die hier garnisoniren-
den Regimenter v. Bork und v. Owstin käuflich an sich, und benutzten sie zu 
Casernen, in welchem Verhältniß sie auch 1806 bei der französischen Occupation 
waren, und von denen 1813, nach der Reoccupation 5 (zunächst dem Bastion 6 
belegene) an die Fortfication, und die übrigen 16 Casematten, so wie die beiden 
Thorcasemattes an die Garnifon-Verwaltung übergingen, wo dann Erstere Dienst¬ 
wohnungen der Festungs - Unterbedienten und Letztere zur Unterbringung von 
150 Militairsträflingen eingerichtet wurden. ' 

Außerdem erhielten weder die Hauptfestung noch die Forts, mit Ausnahme 
der gewölbten Keller des Wachhauses und des Commandantenhauses im Fort 
Preußen, Casemattirungen, indem die vorhandenen wenigen Poternen, als bloße 
Communicationen, nicht dazu gerechnet werden können. 

Die zwei neuen permanenten Anlagen, welche hinsichtlich der Stettiner Festungs¬ 
werke unter der Regierung Friedrichs I I . zur Ausführung gebracht wurden, 
waren die sog. drei Amphitheater-Batterien vor der Schnecke, auf dem sehr ab¬ 
hangigen Glacis zwischen den späteren Lünetten 15 und 16, und das Retablisse-
ment der früher erwähnten schwedischen Werke Gustav Adolfs zwischen der Oder 
und dem Fort Preußen in ein tüchtiges, mit eichenen Palifsaden versehenes Re-
tranchement. Es war zu der Zeit, als der Herzog August Wilhelm von Braun-
fchweig-Lüneburg aus dem Hause Bevern Gouverneur von Stettin war. *) Dieser 
Umstand und daß er wahrscheinlich dem Könige die Notwendigkeit dieses Re-
tablissements dringend vorstellte und denselben zur Bewilligung der vom General 
de Wallrave zu 8645 Thlr. veranschlagten Kosten zu bestimmen wußte, mögen 
Veranlassung gewesen sein, daß man diese Werke die Bevernschen Werke genannt 
hat. (Man vergl. L. B. I I . Th . Bd. V m , 227). Die Kosten der vorgedachten 
Batterien hatte Walrave zu 1975 Thlr. veranschlagt. 

Es geht hieraus nur zu deutlich hervor, daß, man ungeachtet des Forts 
Preußen, die obere Seite der Festung für zu schwach hielt. Dennoch wurde das 
qu. Retranchement schon 1769 wieder aufgegeben, während die Amphitheater-
Batterien fpäter von den Franzosen eingeebnet worden sind. Wahrscheinlich fanden 
diese die Batterien durch atmosphärische Einflüsse sehr zerstört, da aus Arbeits-
Rapportbüchern der Fortisication von den Jahren 1783—1806 hervorgeht, daß 
die Unterhaltung der Vorfluth - Vorrichtungen und der Bollwerke am untern, 
1836 noch existirenden, Teiche viel kostete, auch beständig an diesen Werken etwas 
zu repariren war, und während der Dienststellung des Platz-Ingenieurs, Haupt-

-y Vom 13. Ju l i 1741 bis zu seinem, in Stettin erfolgten, Ableben d. 2. August 1782 
General-Major trat der Herzog in Stettin ein, als General der Infanterie starb er. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 72 
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manns, zuletzt Majors v. Haremberg, von 1790—1806, — der, allem Anschein 
nach, in jeder Hinsicht sehr nachlässig war, das fiskalische Interesse so wenig 
wahrnahm, daß er, schon im ersten Jahre seines hiesigen Dienstes, den Antrag 
stellte, die Steine von den lose gewordenen Paraments der Forts Wilhelm und 
Leopold förmlich auszubrechen und anderweit zu verwenden, — die Amphitheater-

" Werke nothwendig ganz verfallen mußten. 
Bei der Armirung der Festung im 7 jährigen Kriege, 1756—1760, wurden 

' vor den Saillants der 3 Forts Erdfleschen auf der Höhe beim Schweinepfuhl 
oberhalb des Horts Preußen, rechts von der jetzigen Berliner Staatsstraße (der 
sog. Schindanger) eine Red oute, diese auf städtischem Fundo; desgleichen eine 
Redoute unterhalb des Frauenthors an der Vogelstange (jetzt Logengarten), ferner 
ein kleiner Brückenkopf vor der Parnitzbrücke, eine Redoute rechts vom Vlockhause 
an der Kleinen Reglitz, und zwei Redouten rechts und links vom Zoll an der 
Großen Reglitz, gelegt, auch zwischen Fort Preußen und der Hauptfestung eine 
Communication beschafft, diese sämmMchen Anlagen aber, mit alleiniger Ausnahme 
der Redoute vor Fort Preußen, welche einen permanenten Charakter erhalten 
sollte, und des Parnitz-Brückenkopfs, den betreffenden Grundeigenthümern schon 
im Jahre 1769 wieder zur Verfügung gestellt und auch selbst das — in der 
Grundfläche muthmaßlich bezahlt gewesene — Retranchement (die Bevernschen 
Linien) aufgegeben. Dabei wurde auch bestimmt, daß die Glacis der Haupt-
Festung, nebst Forts Wilhelm und Leopold, 12 Ruthen, die des Forts Preußen 
aber 10 Ruthen breit werden, auch am Fuße des Glacis von den Nachbarn ein 
angemessener Verbindungs-Fahrweg gelassen werden sollte. Ob ein solcher Weg 
je bestanden hat, ist nicht zu ermitteln gewesen, aber es exiftirt keine Spur davon, 
und ebensowenig ist von der Redoute am Schweinepfuhl etwas zu sehen; es 
hat selbst nicht einmal der Stadt die freie Disposition über den Fundus streitig 
gemacht werden können, da die angebliche Bezahlung desselben nicht zu erweisen 

O gewesen ist und die Stadt sich seit rechtsverjährter Zeit in p0886880ri9 befun¬ 
den hat. 

Die betreffenden Grundeigenthümer haben die Fleschen ic., deren Fundus 
wahrscheinlich nicht bezahlt worden war, nicht auf ihre Kosten einebnen wollen, 
ihre desfalligen Anforderungen sind aber unerledigt geblieben, weshalb die Fleschen, 
dem Zahn der Zeit überlassen, nur sehr allmälig eingegangen sind und man noch 
im Jahre 1840 Spuren von ihnen vorfand. 

Auf Veranlassung des Gouverneurs, Herzogs von Braunfchweig-Vevern, 
fertigte der Lieutenant Latemus in den Fahren 1759 und 1760 eine große Land-
tafel von Pommern und Preußen. Während dieser Arbeit bezog er 20 Sgr. 

,, Tagegelder. Er starb in Stettin 1760. 
' ' ' Drei andere Officiers, die Lieutenants v. Koschitzky vom Bataillon Tettow, 

Löffler vom Langenov'schen Garnison-Regiment, und Hensel vom Ingersleben'schen 
Grenadier-Bataillon, nahmen im Fahre 1760 den Plan auf von der preußischen 
und schwedischen Flotille, sowie den Plan vom Damm'schen See und dem Plöne 

^ Fluß — beide Pläne im Karten-Archiv der Fortisication. Die zwei zuerst ge¬ 
nannten Officiers erhielten 20 Sgr., der dritte 10 Sgr. Diäten. Außer diesen 
drei Officiers waren in den Jahren 1759—1762 der Lieutenant Michaelis vom 
Klitzingschen Land-Batai l lon, gegen 10 Sgr., und der Lieutenant v. Heügel 
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gegen 15 Sgr. Diäten zum Zeichnen bei der FortiftcatiVN wmmandirt. v. Heügel 
vertrat auch 1761 den Platz-Ingenieur, Hauptmann Honauer, in dessen Ab¬ 
wesenheit. 

Ferner fertigte auf Befehl des Herzogs von Braltnfchweig-Bevern der Land¬ 
messer Iawein in den Jahren 1760 und 1761 einen großen Plan von Stettin 
mit Angabe der einzelnen Quartiere. Es wurden ihm zur Aufnahme 1 Unter-
officier und 4 Mann als Instrumenten- und Meßkettenträger beigegeben. Hierzu 
gehörte ein Kataster, in braunem Kalbsleber^ mit reicher Vergoldung, gebunden. 
Die Kosten dieser Aufnahme und des Katasters betrugen 172 Thlr. Demnächst 
fertigte Iawein in den Jahren 1761 und 1762 Pläne von der Ober- und der 
Unterwiek, sowie vom Fort Preußen und dem Turnei, wozu ebenfalls ein Kataster 
gehörte. Diese Aufnahme kostete 222 Thlr. Und endlich fertigte er 1765 einen 
Plan von der Gegend zwischen Stettin und Damm mit den im Laufe des Kriegs 
angelegten Werken. Die Zeichnungen befinden sich im Archiv der Fortification, 
die Kataster dagegen sind verloren gegangen. 

I n dem langen Zeiträume vom Hubertsburger Frieden bis zur Einnahme 
der Festung durch die Franzosen, 1806, sind gar keine Neüanlagen oder Ver¬ 
änderungen an den Stettiner Festungswerken vorgenommen; im Gegentheil wurde 
der Zustand der Festung von I a^ r zu Jahr schlechter, da selbst bei dem, an¬ 
scheinend sehr thätig nnd tüchtig gewesenen Platz-Ingenieur, Hauptmann Johann 
Carl Hensel 1781—1789 (f in dieser Stellung, 52 Jahre alt), für den bei 
weitem zu geringen Dotirungsfonds wenig oder fast gar nichts geschehen konnte 
und die Lastadhchen Revetements durch Hochwasser so gelitten hatten, daß, um 
ihren Verfall zu verhüten, das geringe Residuum fast ausschließlich zu deren 
Wiederherstellung verwendet werden mußte. , 

Aus Hensel's bereits oben gedachten Arbeits-Rapporten — spätere haben 
sich nicht vorgefunden, — sind die folgenden Notizen gezogen, mir Zusätzen und 
Erläuterungen. 

1. Die meisten Gräben der Festungswerke auf dem linken Oderufer waren 
versumpft und mit Schilf verwachsen, auch standen in der Cüvette des Haupt¬ 
grabens Weiden und hauptsächlich Pappeln. Diese Baiime sind erst 1830 ab¬ 
gehauen worden. Rechts und links der ersten Berliner Thorbrücke war förm¬ 
licher Wald — die Baumwipfel reichten bis zur Feüerlinie der Faussebraye. 
Es ist ganz eigenthümlich, daß selbst in neürer Zeit, noch 1813, über Nässe im 
Hauptgraben geklagt wurde, da doch der höchste Punkt desselben vor dem Bastion 
5 auf 61 F. über dem Nullpunkt des Oderpegels, und auch die ganze Assiette 
der Festung so liegt, daß muthmaßlich keine erheblichen Quellenzüge den Haupt¬ 
graben bewässern konnten. Es dürfte auch um so mehr jene Versumpfung nur 
einer mangelhaften Regulirung der Cüvette zuzuschreiben sein, als seitdem diese 
im Winter 1833—34 erfolgte, der Hauptgraben sammt der Cüvette völlig trocken 
ist. Selbst im Frühjahr und ungeachtet der Aufnahme des Wassers aus dem 
Graben vom Fort Wilhelm, findet sich jetzt nur wenig Wasser, und es ist daher 
fast unmöglich, daß das frühere Mühlenthor, welches beinah' am höchsten Graben¬ 
punkte lag, seinen Namen von einer Mühle im damaligen Stadtgraben erhalten 
hat. D a s Mühlenthor führte seinen Namen von der Kupfermühle und den städtischen 
Mühlen auf der Klingenden Beke; der Weg dahin aus der Stadt ging durch 
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dieses Thor , wie durch die heutige Mühlenstraße in der Vorstadt Grünhof. 
Thatfache ist eŝ  daß auf dem Terrain des Kroneyhofs (Bürgliche Ressource) 
die Kronsmühle stand, die dem Iohanniskloster gehörte und dicht dabei, gegen 
Osten, da, wo später das Prinzeß-Schloß errichtet wurde, die Padagogienmühle 
des Marienstifts, was in unseren historischen Erinnerungen des Weitern erörtert 
ist. I n alten Acten wird der Höhenzug zwischen dem Wege nach der Grünen 
Wiese, und der Unterwiek „der Mühlenberg" genannt.^ 

Übrigens unterliegt es keinem Zweifel, daß in alten Zeiten die Ansammlung 
des Qellwassers im Stadtgraben ungleich bedeutender gewesen, weil der Plan I., 
der älteste, den es gibt, und beglaubigte Traditionen an Stelle des Schützen¬ 
hauses am Heil. Geistthor im Stadtgraben eine Wassermühle nachweisen. 
Was jetzt Schützengarten ist, war damals ein Mühlenteich, der lediglich von 
jenen Quellen gespeiset wurde, welcher Umstand zugleich beweiset, daß der äußere 
Stadtgraben nicht so tief gewesen sein kann, als der innere, weil sonst durch 
jenen die Quellen abgeschnitten worden wären. Dagegen wurde muthmaßlich das 
überflüssige Wasser des in Rede stehenden Mühlenteichs' unterirdisch nach dem 
äußern Graben (dem spätern Festungshafen vor dem Eisenbahnhofe) abgelassen, 
weil sich (erst im Jahre 1834) an einer dazu geeigneten Stelle ein gewölbter 
Gang vorfand, welcher für fortisicatorische Zwecke nicht bestimmt gewesen sein 
kann und anscheinend auch älter, als die heutige Befestigung ist. 

Daß der Hauptgraben vom Fort Preußen bis zur neuesten Zeit viel Wasser 
gehabt hat, und davon sogar der Fuß der Mauer theilweise beschädigt wurde, 
so daß eine Cüvette und Senkbrunnen angelegt werden mußten, ist dadurch er¬ 
klärlich, daß dieser Graben keine AbWässerung nach Außen hat, und in streng 
lehmigem Boden liegt, der keine hinreichende unterirdische Entwässerung nach der 
Oder gestattet. 

2. Die Fleschen und Redouten vom 7jährigen Kriege müssen damals noch 
sehr sichtbar gewesen sein, und selbst die Communicationen derselben nach den 
bedeckten Wegen, Wurden jetzt erst geschlossen. 

3. Am Fuße der sämmtlichen Glacis waren Gränzweiden gepflanzt, die wol 
erst durch die Franzosen rasirt worden sind. 

4. Um die Paradeplätze waren junge Linden gepflanzt. Diese müssen eben¬ 
falls während der französischen Occupation beseitigt worden sein, da bei der 
Reoccupation am 5. December 1813 keine solche Bepflanzung bestanden hat, son-

j » dern nach der Zeit allmälig wieder bewirkt worden ist. 
5. Es wurden die Mauern gereinigt. Die frühere, auch spätere langjährige 

^ Vernachlässigung dieses Haupterfordernisses zur Erhaltung starkgeböschter Mauern, 
^ hat augenscheinlich zu ihrem Ruin die Hauptveranlassung gegeben; und ist auch 
! I sehr erklärlich, wei l die Fugen doch mit der Zeit mehr oder weniger ausfrieren, 
!^ alsdann, da sie nach hinten fal len, das Wasser festhalten und nur die Vegetation 
» befördern, die besonders an den unteren Theilen der Mauer , wegen der sich 
W hier mehr sammelnden Feuchtigkeit, allen Zusammenhang auflöst und endlich eine 
H förmliche dichte Grasdecke bildet, die die Feuchtigkeit festhält, und, im Verein 
W mi t dem Frost, die Ziegelsteine zerstört. 
M I n einem solchen Zustand fand der Hauptmann Friedrich Wilhelm Samuel 
tz Böthcke, als derselbe im Jahre 1833 i n die Stel lung des Platz-Ingenieurs berufen ward, 
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noch sehr viele Revetements-Mauertheile. Besonders an den hohen Mauern der 
Schneckenwerke hatte die Vegetation so überHand genommen, daß unter der dichten 
Grasdecke das Mauerwerk fast gar nicht mehr zu erkennen war. Die gründliche 
Reinigung, welche nun vorgenommen wurde, erwies denn auch nur zu deutlich, 
welcher Verwüstung diese Paraments ausgesetzt gewesen waren. Selbst die hin 
und wieder, besonders in den Forts Wilhelm und Leopold, vorgefundenen Breschen 
haben gewiß keine andere Grundursache gehabt. 

6. Die Treppenpoternen waren schon zu Aensel's Zeit theilweife in schlechter 
Verfassung. Dies konnte auch nicht anders sein, weit der zu geringe Dotirungs-
Fonds die kostspielige Unterhaltung der oberen Eindeckungen nicht gestattete, und 
dann auch wol die periodische Reinigung und Lüftung versäumt sein mochte. 
Die Franzosen haben zwar einige mittelst Bretterstufen wieder gangbar zu machen 
gesucht, doch ist seit der Reoccupation bis 1836 darin nichts weiter geschehen, 
daher die Treppenpoternen der Forts in der zuletzt angegebenen Epoche allesammt 
nicht als gangbar zu betrachten waren. 

?. Die Berme des Hauptwall's war, zu Hensel's Zeit, mit einer guten 
Dornhecke versehen. Sie ist, wie oben nach den Rechnungen gezeigt wurde, beim 
Retablissementsbau, im Jahre 1726 durch den Berliner Planteur Löbeneck ge¬ 
pflanzt worden und war im Laufe der Jahre gedeihlich gewachsen. 

8. Die Mauern des Hauptwalls waren noch ziemlich im Stande, da nur 
kleine Reparaturen an den ausspringenden Winkeln nöthig waren und man, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, vorzugsweise auf die Instandhaltung des Hauptwalls sein 
Augenmerk gerichtet hatte. 

9̂  Die Paraments der Forts Preußen, Wilhelm und Leopold müssen schon 
manche Beschädigungen erlitten haben, da man die l̂ ose gewordenen Steine 
herausnahm und in Haufen aufschichtete. I n der Rechnung pro 1786 ist von 
einem gemauerten Tambour im gedeckten Wege des Forts Preußen die Rede doch 
läßt sich nicht nachweisen, wo derselbe gelegen habe. 

10. I n den inneren Räumen der Faussebraye des Hauptwalls waren junge 
Obstbäume gepflanzt. Hieraus und aus der - Notiz Nr. 3 geht hervor, daß zu 
Hensel's Zeit die Glacisflächen nicht bepflanzt waren. — Eine derartige Be-
pftanzung ist auch erst nach der Reoccupation, 1813, vorgenommen worden und 
im Umzüge des Forts Wilhelm, bis 1836 auch nur theilweise möglich gewesen, 
da die Regulirung dieses Glacis, wegen der dazu erforderlichen sehr bedeutenden 
Schuttmassen nur allmälig vor sich gehen konnte. 

11. Die Hunde wühlten Löcher in den Hauptwall. Gin Übelstand, der auch 
1836 Statt fand, da die am Fuße längs der Paradeplätze gepflanzten Hecken 
nicht allein sehr spolirt wurden, sondern auch an sich das Durchdrängen von 
Hunden nicht verhinderten, überdem der Zugang zum Hauptwall vom Bastion 8 
bis zur Oder oberhalb noch gar nicht gesperrt war, wo dann eine heitere Schul¬ 
jugend, die den Wall zum Spielplatz ausersah, nicht wenig zum Ruin desselben 
beitrug. 

12. Nachträglich ist zur Notiz 1 zu bemerken, daß der Hauptwall vor der 
Courtine 3—4 gar versumpft war, daß nach dem dort erbaut gewesenen Abtritt 
für die Anklamer Thorwache ein förmlicher Damm geschüttet werden mußte. Der 
Canal durch die Contregarde Nr. 6 zur AbWässerung des Grabens vom Fort 
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Wilhelm war ganz verwachsen und dieser Graben so versumpft, daß er sogar 
gebaggert werden mußte. 

13. Nach Hensel's Rapporten waren, außer den Vaugefangenen, deren Zahl 
ungefähr 30 betrug, und bei den Arbeiten der Fortification nicht namhaft ge¬ 
macht wurden> wol auch hauptsächlich nur zur Straßen- und sonstigen Reinigung, 
insbesondere der Wälle von Unkraut und zu den kleinen PflanMngs-Arbeiten ge¬ 
braucht wurden, da die Fesseln, mit denen sie — bekleidet werden mußten, bei 
anderen Handtierungen zu hinderlich sind, durchschnittlich täglich in Arbeit: 
9 Erdarbeiter, 4 Zimmerleüte, incl. 2 Lehrlinge, 4 Maurer, desgleichen 2 
Brettschneider. 

Ferner geht noch aus dem, von dem Platz-Ingenieur Hensel dem vierten 
Departement des Königl. Ober-Kriegs-Collegiums unterm 9. Februar 1789 ein¬ 
gereichten Bericht über den damaligen Zustand der Festung Stettin — der 
Situationsplan, der Hiesem Bericht beigelegt war, ist so wenig im Fortifications-
Archiv als im Archiv des Königl. Kriegs-Ministeriums aufzufinden gewesen —" 
das folgende Bauliche hervor: — ' 

1) I m Allgemeinen befanden sich Wälle und Mauern der Hauptfestung nebst 
Enveloppe in baulichen Würden. 

2) Bei der Lastadie-Befestigung wurden die Revetements-Reparaturen fort¬ 
gesetzt, doch dehnten sie sich vom obern Oder-Anschluß nur bis zum Redan 6, 
links vom Parnitzer Thor aus. Der Graben war verschlammt und mit Rohr 
und Schilf verwachsen, sodaß seine Ausräumung wünschenswerth erschien, aber 
wegen Mangels an Fonds nicht gemacht werden konnte. Der höchst traurige 
Zustand der ohnehin schwachen Revetements der Lastadie veranlaßte schon in den 
Jahren 1777—1781, daß der damalige Platz-Ingenieur, Hauptmann Ludwig 
Carl v. Pellichet sein Schweizer von Geburt, f in Stettin 1787 im Alter von 
57 Jahren, nachdem er 12 Jahre Ingenieur vom Platz gewesen war ĵ — einen 
Retablissements-Anschlag im Betrage von 15.000 Thlr.° einreichte. Friedrich I I . 
schickte aber denselben an den Gouverneur, Herzog von Braunschweig-Bevern mit 
den Worten zurück: — „daß Se. Königl. Majestät kein Freund von Apotheker-
Rechnungen, auch kein Geld für Stettin herzugeben gesonnen seien". — Es blieb 
also nichts übrig, als sich mit dem Dotirungsfonds zu behelfen. 

Was die „Apotheker-Rechnungen" betrifft, so scheint der König Einzelnheiten 
bei fortificatorischen Bau-Anschlägen nicht geliebt zu haben, da beispielsweise 
der eben gedachte Walrave'sche Anschlag der Amphitheater-Batterien kurz 
also lautet: 

„Der zu diesen 3 Batterien zu nehmende Grund, welcher mit 1575 Schacht 
Erde auszufüllen und von der Scarpe des vorwärts liegenden Berges zunehmen, 
kostet pro Schacht, weiln die Erde weit zu holen, 1 Thlr. thut . . Thlr. 1575 
Selbige zu palisfadiren und Palissaden anzufahren . . . . . . - 200 
Den äußersten Angel bei der Oder an der Schnecke vollends zu 

perfectioniren - 200 
Summa . . 'Th l r . 1975 

A. Wilhelm H. v. Vr . Bevern. de Walrave. 
Stett in, den 22. Januar 1748. 
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s e i Bauten in anderen Verwaltungs^Zweigen, namentlich im Domamen-
l, hielt es Friedrich I I . anders. Für diese mutzten ihm die Bau-Anschläge 
er fpeciellsten Ausführung vorgelegt werden, wobei es nicht selten vorkam, 

daß er diesen oder jenen Ansatz strich, weil er ihn für überflüssig erachtetes 
3) Der bedeckte Weg und das Glacis waren mit ihren BrüftungMauern 

noch gut im Stande. Auch bestätigt sich die obige Notiz Nr. 10, daß die 
Glacisflächen nicht bepflanzt waren. 

4) Minen sind weder bei der Hauptfeftung, noch bei den Forts vorhanden. 
5) Hinsichtlich der Gräben der Bleichholm-Schanze verhielt es sich wie mit den 

Gräben der Lastadie, und die Bohlwerke des Parnitz-Brückenkopfs (diese beiden 
Werke ohne Mauerwerk) waren von schlechter Beschaffenheit. Nach dem Plane V I von 
1790kann man glauben, es habe damals gar keinBrückenkovf amParmMörebeftanden. 

6) Die Mangelhaftigkeit des Paraments vom Fort Preußen bMaf vorzüg¬ 
lich die Enveloppe; und so verhielt es sich auch noch 1836, wo, besonders an 
der Wetterseite, die Efcarpen der Enveloppe sehr gelitten hatten. Die Erdwälle 
waren, wie auch 1836, in ziemlich guter Verfassung. Nach dem Hauptgraben 
führten nur in den Rentrants 1—2 und 4—5 gewölbte, gleich beim Bau ange¬ 
legte Poternen, in den Rentrants 2—3 uud 3—4 wurden dagegen im 7 jährigen 
Kriege Poternen in Holz durchminirt, und selbige erst in den Jahren 1817 und 
1818 ausgemauert. I m Rentrant-5—1 liegt der Eingang des Forts und existirt 
darunter keine Verbindung vom Innen nach dem Hauptgraben. Außer den ge¬ 
wölbten Sousterrains des Wachthaufes und des CoMMandantenhauses hat Fort 
Preußen gar keine casemattirten Räume. 

7) Die Mauern des Forts Wilhelm waren bei weitem schon mehr beschädigt, 
und die Communikationen nach den Flefchen des siebenjährigen Kriegs noch nicht 
verschüttet, sondern mit Palisfaden abgesperrt. 

8) M i t den Mauern des Forts Leopold verhielt es sich eben so, und 
das innere Hauptwerk war noch am weitesten hinter seiner Vollendung zurück. 

9) I m Jahre 1784 arbeitete Hauptmann Hensel einen Plan zur Vollendung 
beider Forts aus. Der Kosten-Anschlag ergab eine Summe von ca. 48.000 Thlr . 
Der Gouverneur, nunmehr General-Lieutenant Lewin Friedrich v. Hacke, der 
Nachfolger, des Herzogs von Braunschweig - Bevern. feit 4. August 1782, reichte 
den Plan dem Könige ein, aber es wurde, aller Erinnerungen ungeachtet, selbst 
nicht, nach des großen Königs 1786 erfolgten Ableben, von dessen Nachfolger 
auf dem Throne, Friedrich Wilhelm I I , nichts darauf refolvirt. 

Der Stadtmauer wird in dem Berichte des Hauptmanns Henfel vom 9. 
Februar 1789 nirgends Erwähnung gethan, und auch der FeswngsplanIII von 
1790 gibt nur diejenigen einzelnen Theile am Ober- und Unterende der Stadt 
an, welche, mit Ausnahme, der Thore, noch im Jahre 1836 bestanden. Es findet 
sich auch nirgend eine Notiz über den Abbruch der Stadtmauer. Nach dem 
Plane V exiftirte die Stadtmauer aber im Jahre 1721 noch in ihrem ganzen 
Nmfange und im Jahre 1760 war der innere Stadtgraben längs her beiden 
Paradeplätze bereits ganz verschüttet. Es läßt sich also annehmen, daß auch der 
Wegbruch der Stadtmauer in derHauPtsache zwischen 1724 und 1740 erfolgte*), und das 

5) I n den Festungs-Bau-Rechnungen kommen noch 1759 Reparatur-Arbeiten an der Stadt¬ 
mauer, ohne nähere Bezeichnung, vor, , 
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M a t e r i a l derselben zum Retablissemeut der bei den Belagerungen von 1677 i 
1713 zerstörten Gebäude der S t a d t verwendet wurde, wobei dann auch die '" 
fäl l igen sehr bedeutenden Schuttmassen i m Stadtgraben eine ganz geeignete U i 
br ingung fanden. D a s innere Passower' T h o r blieb stehen und auf feinem 
Grundbau wurde, wie aus der Geschichte des Mühlenwesens hervorgeht, i n den 
Jahren 1727 und 1728 die holländische Windmühle erbaut, deren sich die ältere 
GenerationderStettiner,einheimischen,Bürgerschaftnochsehrwyhlzuerinnernvermag.^) 

D a die Stadtmauer , und somit auch sicherlich der Stadtgraben, f rüher ein 
unbestrittenes Eigenthum der S tad t war — wurde doch die Maue r auf G r u n d 
und Boden der Bürgerschaft durch deren Geld und ihre Naturaldienste aufgeführt 
und ebenso der Graben ausgehoben, — so macht die Stadtgemeinde S te t t i n 
auch noch heute Anspruch auf das Eigenttzumsrecht der an Stel le von M a u e r 
und Graben getretenen zwei Plätze, des Parade- und des Königs-Platzes ;c. und 
überhaupt aller Räume, welche sich zwischen der ehemaligen Stadtmauer und dem 
Fuße des jetzigen Hauptwal les befinden, wogegen die Festnngsbehörde den Besitz 
der gedachten zwei Plätze und des Terrainzuges von dem frühern Bast ion 7 bis 
zum Schützengarten, nebst dem frühern Wallwege von dem eingegangen Bast ion 
8 bis zum Schneckenthore, hehauptet hat, und rücksichtlich der Plätze noch be¬ 
hauptet. Diese Streitsache schwebt schon sehr lange, dürfte aber demnächst, i n 
Folge der Entfestigung der S tad t , zum — rechtlichen Aust rag zu bringen fein. 
M i t t l e rwe i l e ist gegenseitig stillschweigend ein In ter imis t icum rücksichtlich der 
Eigenthumsfrage dahin eingetreten,^) daß die Festungsbehörde nichts dagegen ein¬ 
zuwenden hatte, oder mindestens keine Entschädigung f ü r die Baustelle beanspruchte, 
a ls i m Jahre 1846 die Kaufmannschaft, unter Genehmhaltung der städtischen 
Behörden, sich entschloß, auf dem Königsplatze ein Schauspielhaus erbauen zu 

^ lassen, während Mag is t ra t , i m Einverständnis mi t der Stadtverordneten-Ver¬ 
sammlung es unterlassen h a t , das Besitzrecht an dem Paradeplatze geltend zu 

^ machen, als i m Jahre 1864 auf diesem Platze Seitens der Garn ison-Verwal tung 
eine neue Hauptwache, nebst M i l i ta i r -Ar res t loka l , statt der bisherigen Hauptwache 
vor dem Börsengebäüde am Heümarkt erbaut wurde. Rücksichtlich des Bauplatzes 
f ü r das Schauspielhaus scheint jedoch die Cummandantur eine Cabinets-Ordre 
extraHirt zu haben. Offenbar steht aber, dasselbe auf städtischem Grund und 
Boden, dem ehemaligen Stadtgraben, denn als man im Jahre 1847 mi t dem 
B a u den An fang machte, konnte erst b is zu einer Tiefe von 70 Fuß fester Bau¬ 
grund gefunden werden. (Verg l . oben S . 484) . 

.! > D i e Lastadie anlangend, so haben die Vor fahren der heutigen Bürgerschaft 
»tV. diefen Theil ihres Wohnplatzes, der von ihnen stets als Vorstadt angesehen 
si! wurde, niemals mit einer Mauer bewehrt gehabt. Wie die beiden Wieken hat 
','» die Lastadie immer offene Zugänge gehabt. Nichtsdestoweniger wil l,, auf ähnliche 
> l ' Weife wie bei der Stadt, der Magistrat das Eigenthum der Wallstraßen bis zu 
s , den betreffenden Privatgrundstücken in Anspruch nehmen, während die Festung 

! den Besitz des Tractus zwischen dem Ziegen- und dem Parnitzthore unbedingt festhält. 
! König Friedrich I I . hatte, wie oben bemerkt, durch seine Ordre vom 12. 

Juni 1741 den Dotirungsfonds für die Festung Stettin incl. Damm aus jährlich 
*) Verhandlungen über den Abbruch der Stadtmauer werden sich im Raths-Archiv finden, 

' wie sich weiter unten in der Bau-Geschichte des Schloßgebaüdes — Notiz von 1756 — ergibt. 
**) Mündliche Mittheilung des Stadtverordneten-Borstehers Lson Saunier, 1873. 
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3000 Thlr. festgesetzt. Es sollten also während der 46 Jahre Seiner Regie-
rüngszeit im Ganzen 138.000 verausgabt werden. Es sind aber nach Ausweis 
der Rechnungen wirklich verausgabt worden. . . . . . . Thlr. 208.100 
mithin hat der König 70.180 Thlr. als Extraordinarium über den Etat bewilligt. 
Diese Mehransgabe trifft besonders auf die Zeit des 7jährigen Kriegs, namentlich 
auf die Jahre 1758—1762, während derer auf die Instandsetzung der Festungs¬ 
werke von Stettin 57.776 Thlr., auf die von Damm 19.028 Thlr. aus dem 
ordinairen und extraordinairen Baufonds verwendet wurden. Diese großen Geld¬ 
ausgaben entstanden durch die oben erwähnten Erdarbeiten, sowie durch mancher¬ 
lei Holzbauten uud Palissadirungen bei der Armirung beider Festungen. I n das 
Jahr 1762 fällt a«ch die Aufnahme eines Plans nebst Kataster von Damm, 
welche der Landmesser AndreaeMr 99 Thlr. ausführte. Auch sei hier noch an¬ 
gemerkt, daß laut Cabinets-Ordre vom 9. December 1743 die Leute von den 
russischen Galeeren, bis auf einen der durch 20jährige Dienstzeit National-
Matrose geworden war, und der jährlich eine Penston von 72 Thlr. erhielt, 
entlassen wurden. 

Unter der Regierung Friedrichs Wilhelm I I . konnten in den 10 Jahren 
1787—1796 etatsmäßig 30.000 Thlr. zur Ausgabe kommen, es sind aber in 
diesem Zeiträume, nach Ausweis der Rechnungen nur . . . . Thlr. 29.413 
verausgabt, daher 587 Thlr. gespart worden, welche anscheinend in der folgenden 
Periode mit verwendet worden sind. I n der vorstehenden Periode kamen aber 
auch außeretatsmäßige Ausgaben vor, welche extraordinair angewiesen werden 
mußten, verursacht durch die politischen Verhältnisse Preußens, und namentlich 
in Beziehung auf die Verhandlungen wegen der Polnischen Wirren, in Folge 
deren Stettin im Jahre 1791 armirt wurde.*) Die Armirungsarbeiten wurden 
von commandirten Mannschaften der Depvt-Bataillons v. Braun, v. Schölten 
und v. Pfuhl, und von der Invaliden-Compagnie v. Rofenberg, fowie auch von 
gestellten Landleüten der umliegenden Ortschaften ausgeführt. Die Zimmerleüte 
fertigten die Palissadirungen, Thorabschlüfse und Bettungen. Die Landleüte er¬ 
hielten freies Nachtquartier in der Stadt und 7 ^ Sgr. Tagelohn, von den 
Mannschaften der Unterofficier 10 Sgr., der Gemeine 6 ^ Sgr., nach Abzug der 
Löhnung, die vom platten Lande gestellten Fuhren waren 4spännig und wurden 
pro Pferd den Tag mit 10 Sgr. bezahlt. Es wurden überhaupt verbraucht 
64 Schock Faschinenstrauch, welche aus den Rathsbrüchern geschlagen wurden, 
und mit Einschluß des Arbeitslohns und der Anfuhr pro Schock 1 Thlr. 10 Sgr. 
kosteten. Hieraus wurden 810 Stück 12 füßige Faschinen gebunden. Ferner 
wurden 10248 ganze und 6450 halbe Palissaden (d. h. der Länge nach gespaltene) 
angefertigt, auch viele Sturmpfähle, aber nicht gebraucht. Für diese Arbeiten 
sind im Ressort der Fortification 7599 Thlr., incl. der Artillerie-Arbeiten aber 
11.237 Thlr. ausgegeben worden, die in der Rechnung vor der Linie stehen. 

Unter der Regierung Friedrich Wilhelm's H I . war das etatsmäßige Sol l der 
Ausgabe für die Stettiner und Damm'schen Festungswerke — beide auch in der 
vorhergehenden Periode — für die 9 Jahre 1797—1805:27000 Thlr., die 
Ist-Ausgabe betrug aber Thlr. 34.197 

n König!. Commandantur der Festung Stettin, Tit. I, Sect. XIV, Nr. 13. 
Landbuch von Pommem; Th. II., Bd. IX. 74 
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Daher waren 7197 Thlr. über den Etat ausgegeben worden, ohne daß die 
Rechnungs-AuszüIe nachweisen, was dafür geleistet worden ist. 

Ein Festungs-Dotirungs-Fonds hat den Zweck, das laufende bauliche Be-
dürfniß der Festung zu bestreiten, während die extraordmairen Feftungsbauten 
solche sind, deren Kosten den Dotnungs-Fonds entweder übersteigen, oder doch 
ohne Beeinträchtigung der attderweiteN laufenden Bedürfnisse nicht vom Do-
tirungs-Fonds mit bestritten werden können, und auch so dringend find, daß sie 
bis dahin, wo vielleicht der Dotorungs-Fönds dazu fähig wäre, nicht aufgeschoben 
werden können, und sich eben so wenig auf mehrere Jahre vertheilen lassen. 

Der Stettiner Festungs-Dotirungs-Fonds ist eine St i fKng Friedrich Wil¬ 
helms I. Der König verschmähte es, das Beispiel des nordischen „Retters" zu 
befolgen, der 100 Fahre vorher im Lande feines - angeblichen Bundesgenossen, 
BVgislaw's XIV> den Dictator spielte, und die Bürger Stettins zum „Schanzen" 
trieb, weil es nach althergebrachtem Recht ihre Pflicht sei, für die Bewehrung 
ihrer Stadt Sorge zu tragen, dabei aber nicht die Sicherheit dieser Stadt, son¬ 
dern nur sein persönliches Interesse im Auge hatte; denn Gustav Adolf betrat 
im Jahre 1630 den deutschen Boden auf der Rudenschen Sanddüne, mit dem festen 
Vorsätze, das Land, dessen eingebornes Fürstenhaus dem Aussterben nahe war, 
sich anzueignen, um, mit der demnächstigen Eroberung des Herzogthnms Preußen, 
die Herrschaft über das Baltische Meer zu erlangen und den Dänen ein Paroli 
zu bieten. 

Schweden's Tichten und Trachten ging, auch nach dem Lützener Fall , 
immer auf den Besitz von Pommern. Als die Pommerschen Landstände 
Stettinscher, Wolgastfcher und Stiftscher Regierungen zwei aus ihrer Mitte, Marx 
v. Eickstedt und Friedrich Runge im Jahre 1645 zu den Friedens-Verhandlungen 
nach Osnabrück entsendet hatten, um an Ort und Stelle die Interessen des 
Landes wahrzunehmen, fragte in einer der vielen Eonferenzett, welche die Ab¬ 
gesandten Mit dem Grafen Johann Ochsenstirn, einem Sohne des Reichskanzlers, 
hielten, der Schwede die Pommern: — „Ob sie sich nicht uoiums stätuuin erklären 
wollten, bei der Krone zu verbleiben, welche seit der Landung auf dem Rüden 
factisch im Besitz des Landes war. Durch Pommern, fuhr der Graf fort, könne 
dem ganzen evangelischen Wesen geholfen werden; Ih ro Kiwigl. Majt . von 
Schweden würde es auch vom Reiche Mi-6 ?6uäi anerkennen, 6t yuiäßm iisäßm 
Mrtbu8 6t Mv i l sßM, wie es die Herzoge zu Pommern gehabt, die Krone würhe 
die Stände bei ihren Privilegien lassen, diese auch ansehnlich vermehren, sofern 
sie, die beiden Aogesattdten, ihm, dem Grafe und feinen schwedischen Helfern auf 
dem Friedenskongresse, nicht in den Weg treten würden. Dies Alles, heißt es 
in dem Eickftedt-Rungeschen Berichts ist uns ̂ sehr wunderlich vorgekommen, weil 
wir nicht begreifen können, daß die Krone Schweden unser Pommern behalten, 
aber dennoch es zu ihrer Satisfaction nicht vorschlagen wil l . Darum hätten 
wir uns gern dieses Discourses geübrigt gesehen. Weil aber Se., Excellenz nicht 
ablassen wollten, haben wir endlich zur Anewort gegeben, daß Se. Excellenz es 
sehr wohl wisse, wie es sich mit Pommern eigentlich verhalte, nämlich, daß man 
in des Kurhaufes Brandenburg Eventual-Pflicht über 100 Jahre gewesen, auch 
expresse geschworen, nach Erlöschung des Pommerfchen Fürsten-Stamms, Niemand 
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anders für einen Herrn anzuerkennen, als den zu jederzeit regierenden Kurfürsten 
zu Brandenburg und dessen Erben für und f ü r ^ ) , 

Es ist für dienlich erachtet worden, diese Borgänge iu Erinnerung zu bringen, 
um dem tief eingewurzelten Irrthume wiedeaholt entgegen zu tretW, der schwedische 
König fei nach Deutschland gekommen, n u r um seinen lutherschen Glaubens¬ 
genossen beizustehen im Vertheidigungs-Kampf wider die, allerdings zu jener Zeit 
gewichtigen, Bannstäche des Vaticans, und die Heersäulen, welche die Schwarzen 
von der Gesellschaft Jesu Wider die Aufklärung ins Feld rücken ließen, wie sie 
es auch heute wieder thun möchten, hätte nicht her —Aufkläricht, wie protestan¬ 
tische Iesniten, mit ihrem Mot to : die Wissenschaft muß umkehren! die geistigen 
Eroberungen der letzten zwei Jahrhunderten in verächtlicher Weise nennen, den 
Jüngern der Finsterniß ein peremtorisches Halt, mit Anwendung des kategorischen 
Imperativs geboten, ohne die Passauer Kunst zu Hülfe zu nehmen. 

Friedrich Wilhelm I , vom Hause der Hoh'enzollern der erste Regent im 
ganzen Hezzogthum Stettin, ist also der Stifter des Stettiner Feftungs-Dotirungs-
Fönds, den er Anfangs, und schon zur Seauestrations-Zeit, auf jährlich 600 
Thlr. festgesetzt hatte, eine Summe, welche aber in den 7 Jahren 1718—1724 
jährlich im Durchschnitt um 550 Thlr. überschritten Wurde, so daß der König 
extraordinaire Zuschüsse bewilligen müßte. Aus diesem Fonds und feinen Zu¬ 
schüssen Mußten nicht blos die Stettinfchen, sondern auch die Dammfchen Werke 
unterhalten werden. 

Als nun aber der König sah, daß die Ausführung der von I hm genehmig¬ 
ten Wallravefchen Pläne zur Erweiterung der Festung Stettin so ungeheuere 
Summen, wie sie oben für 1724—1726 nachgewiesen sind, in Anspruch nahm, 
so kam Er, der Mit Seinen Finanzquellen so ühemus ökonomisch umgmg, wol 
auf den Gedanken, dem Schnel lbau Halt zu gebieten; denn Er erhöhte durch 
die oben erwähnte Cabinets-Ordre vom 16. M a i 1727 den bisherigen Dotirungs-
Fvnds von 600 Thlr. plötzlich auf 12.600 Thlr., sehr wahrscheinlich in der 
Absicht daß damit ein a l lmä l ige r Ausbau der Forts bestritten werden sollte. 
Der König ist aber, wie wir gesehen haben, dieser vermufheten Absicht nicht 
getreu geblieben; Er hat nach wie vor bis an Sein Lebensende sehr hedeütende 
Summen extraordinair bewilligt, weil es I h m darum ^ü thun war, einen ^ßlatz 
vor feindlichen Angriffen sicher zu stellen, dessen Erwerbung und erbrechtlicher 
Besitz, nordiHMn und wälfchen Ränken gegenüber, I hm und insonderheit Seinem 
Großvater sWW Blut und Geld gekostet hatte. 

Daß der'erhöhte Dotirungs-Fonds jene vermuthete Bestimmung wirklich 
gehabt habe, geht aus seiner Höhe selbst hervor; denn die Summe von 12.600 
Thlr. ist für die damalige Zeit, wy das Taufend Ziegel zum höchsten mit 5 Thlr. 
bezahlt wurde, der Tagarbeiter 4—7 Sgr. erhielt, und der Maurer- und Zimmer¬ 
meister mit 15 Sgr. und ihr Gesell mit 9 Sgr. Tagelohn mehr als zufrieden 
war, und bei der Neuheit sämmtlicher Festungswerke zu groß, als baß sie aus¬ 
schließlich zur Un te rha l tung der fertigen Werke und fortificatorischen Gebäude 
bestimmt gewesen sein sollte. Bon dem Fonds mögen 12.000 Thtr. zur Be-

^) Verhandlungen der Pommerschen Gesandten auf den Westfälischen Friedens-Congreß. 
I n den Baltischen Studien, 1837, IV, 1, 86. 

74* 
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ftreitung der Baukosten, die überschießenden 600 Thlr. aber zur Besoldung der 
Festungs-Unterbedienten verwendet worden sein. Daß es mit diesem Fonds die 
angedeutete Bewandniß gehabt habe, wird aus dem Umstände noch wahrschein¬ 
licher, daß König Friedrich I I . derselben, bei Sistirung der Neubauten, durch 
Cabinets-Ordre vom 12. Juni 1741 auf 3000 Thlr. herabsetzte, und daß aus 
diesem Grunde besonders an die Vollendung der Forts Wilhelm und Leopold 
nicht weiter gedacht werden konnte. 

Aus einer sehr interessanten Noch des Hauptmanns Hensel vom 25. März 
1788 ersieht man, was der Friedericianische Dotirungs - Fonds - ^ der auch in 
den ersten Jahren der Regierung Friedrich Wilhelm's I I . unverändert blieb, — 
oder vielmehr das davon für Bauzwecke verbliebene Residuum von 2.306 Thlr., 
außer der Unterhaltung der weitläufigen Festungswerke von Stettin und Damm, 
für welch' letztern Platz trotz seines Retablissements im 7jähaigen Kriege ein be¬ 
sonderer Etat nicht festgesetzt wurde, zu leisten hatte, und zwar — 

^.. Die bauliche Unterhaltung sämmtlicher Wachthaüser und Wachtraüme, 
nebst dem gesammten Utensilien-Inventar derselben. Dazu gehörte: 

1) Die Berliner Thorwache, im Ravelin 6—7, 1840 der Garnisonver¬ 
waltung obliegend. — 2) Die grüne Schanzenwache, im Bastion 8. — 3) Die 
heil. Geist- oder Schnecken-Thorwache; das hiermit gemeinte, nicht nachweisbare 
Gebäude muß innerhalb der alten Stadtmauer gestanden haben, das neue Wacht-
Haus steht neben dem Garnison-Lazarett) und liegt seine Unterhaltung der Gar¬ 
nison-Verwaltung ob. — 4) Die Wache an der Langenbrücke. — 5) Die Pack-
hofwache, ein Raum im Gebäude des Haupt - Steuer - Amts auf der Lastadie; 
1840 wurde diese Wache nicht mehr bezogen, daher der bisher benutzte Raum 
an die Steuerbehörde zurückgefallen war. — 6) Die Parnitzer Thorwache, 1840 
der Garnison - Verwaltung obliegend. — 7) Die Parnitzer Brückenkopf - Wache. 
Dieses Gebäude wurde bei Umgestaltung des Brückenkopfs 1818 abgebrochen 
und nicht wiedZr errichtet. — 8) Die Pladderinwache, gehörte der Fortiftcation. — 
9) Die Ziegenthorwache. Dieses Gebäude stand im Hofraume des Redan 10 
rechts vom Ziegenthor und wurde als baufällig und entbehrlich 1825 abgebrochen. 
— 10) Die Wache an der Baumbrücke. — 11) Die Bleichholmwache, dies Ge-
baüde wird von der Fortification unterhalten. — 12) Die sog. schwedische Wache, 
links innerhalb des ersten Frauenthors gelegen. — 13) Die Fraußnthorwache. — 
14) Die sog. Enveloppenwache, ein bombenfestes, gewölbtes, miD^rde bedecktes 
Gebäude ohne Dach, zwischen dem 3ten und 4ten Frauenthore, oer Frauenthor-
Kaserne gegenüber, gehört der Fortification. —15 ) Die Wache im Fort Leopold, 
gehört der Fortification. — 16) Die Anklamer Thorwache, im Ravelin 3—4, 
gehört der Garnisonverwaltung. — 17) Die Wache im Fort Wilhelm, gehört der 
Fortification. — 18) Die Schloßwache, ein Raum im Königl. Schlosse, wird 
von der Garnisonverwaltung unterhalten. — 19) Die Stockhauswache war eine 
der Casematten neben dem Berliner Thorgewölbe und gehört der Fortification. 
— 20) Die Hauptwache auf dem Heümarkte, zwischen dem Rathhause und dem 
Börsengebaüde war 1829^ neu und massiv gebaut, zur Garnisonverwaltung ge¬ 
hörig. — 21) Die große Wache im Fort Preußen. — 22) Die Ravelinwache 
vom Fort Preußen. — 23) Das Wachhaus am Golnower Thor zu Damm, 
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welches schon vor 1836 abgebrochen und — 24) das Wachhaus am Stettiner 
Thore daselbst, welches vermischet war, beide der Garnisonverwaltung gehörend. 

Alle diese Gebäude «.mußten, wie gesagt, zu Hensel's Zeit vom Festungs-
Dotirungs-Fonds der 3000 Thlr. unterhalten werden. Diesem lag ferner ob: 

V. Die Unterhaltung der sämmtlichen Festungsbrücken, und dieser waren 15 
in Stettin und 6 in Damm, nämlich 

1) Die erste Frauenthor-Brücke, 1840 mit Nr. 1 bezeichnet, zwischen dem 
2. und 3. Frauenthor, 43 F. lang. — 2) Die zweite Frauenthor-Brücke vordem 
3. Frauenthore existirt nicht mehr. Der betreffende Graben, Plan V I von 1790, 
ist bei Gelegenheit der Einebnungen im Fort Leopold, 1817—1820, bis zur 
Straßenhöhe zugeschüttet worden. — 3) Die erste Anklamer Thor-Brücke, 1836 
mit Nr. 2 bezeichnet, über den Hauptgraben in der Courtine 3—4, 188 F, lang. 
— 4) Die zweite Anklamer Thor-Brücke, Nr. 3, über den Ravelmgraben 3—4, 
43 F. lang. — 5) Die erste Berliner Thor-Brücke, Nr. 4, über den Hauptgraben 
in der Courtine 6—7, 132 F. lang. — 6) Die zweite Berliner Thor-Brücke, 
Nr. 5, über den Ravelmgraben 6—7, 85 F. lang. — 7) Die dritte Berliner 
Thor-Brücke, Nr. 6, über den halben Enveloppengraben daselbst, 40 F. lang. 
— 8) Die erste oder große Schneckenthor-Brücke, Nr. 7, über den Festungshafen 
vor Bastion 9, 108 F. lang, würde 1840 auf gemeinschaftliche Kosten der For-
tification und der Stadt unterhalten. — 9) Die zweite Schneckenthor-Brücke, 
Nr. 8, über den Graben der Coytregarde Nr. 9, 26 F. lang; in der Unterhal¬ 
tung wie die große Brücke. — 10) Die.erste, oder Hauptgraben-Brücke des Forts 
Preußen, Nr. 9, 72 F. lang. — 11) Die zweite oder Ravelinbrücke des Forts 
Preußen über den Abschnittgiaben des Mvelins 5 — 1 , Nr. 10, 25 F. lang. — 
12) Die dritte Brücke vom Fort Preußen, Nr. 11 , über den äußern Ravelm¬ 
graben 5 — 1 , 16 F. lang. — 13) die Parnitz Brückenkopf-Brücke, die zu Hensels 
Zeit vorhandene existirt nicht mehr, da der Brückenkopf im Jahre 1818 eine 
ganz andere Gestalt erhielt; die damals gebaute Brücke, Nr. 12, ist 50 F. lang. 
— 14) Die kleine Brücke Unmittelbar vor dem Parnitzthore, Nr. 13, 8 F. lang. 
— 15) Die Ziegenthor-Brücke, Nr. 14, wurde W Hensels Zeit vom Gouverne¬ 
ment gebaut und das dazu benöthigte Holz von den Holzhöfen der Stadt ge¬ 
geben. 1840 war dagegen das Unterhaltungs-Verhältniß so, daß die Stadt blos 
den Belag unterhält. Diese Brücke ist 75 F. lang.. 

Von den Dammschen 6 Brücken sind je 2 vor dem Stettiner, dem Golnower 
und Mühlen- (Zorndorfer) Thore und werden die 4 ersteren zusammen 186 F. 
lang, von der Fortification, die bei den Mühlenthor-Brücken aber von der Stadt 
Damm unterhalten. Sie sind 80 F. lang. 

0. An Gebäuden, außer den unter ^. bezeichneten Wachen: 
1) Das Commandantenhaus nebst Zubehör im Fort Preußen. Dasselbe 

diente zu Hensel's Zeit zur Unterbringung von Staatsgefangenen :c. — 2) Die 
Material-Remise der Fortification im Königs-Bastion Nr. V I . — 3) Die zwei 
Stockhaus-Casemattett am Berliner Thore, von denen eine als Wache diente, 
oben in H., Nr. 19. 

v . Sämmtliche Schilderhäuser, deren Unterhaltung 1840 der Garnison-
Verwaltung zustand. 

N. Die Unterhaltung der Wasserbaüme in der Oder, davon der Oberbaum 
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zwischen dem Festungshafen und dem untern Theil der Silberwiese, und der 
Unterbaum bei der Bleichhalmschanze im Strome lag. 

Hauptmann Hensel vertheilte den ihm zur Disposition stehenden Dotirungß-
Fönds für das Jahr 1789^in folgender Weise. 

1 . An Gehältern der Festungs-Unterbeamten . . . . . . . . 6 9 4 
Nämlich: Magazin-Rendant 10 Thlr., Erster Wallmeifter 72 Thlr.; Material¬ 

schreiber 72; 9 Wallvorsetzer ä, 60 Thlr., wobei zu bemerken, daß der Rendant 
120 Thlr. und der zweite Wallmeister 72 Thlr. aus der Magazmkasse erhielt, später 
auch der dritte Wallmeifter. 

2 . F ü r die Rechnungslegung . 6 
3. E inem al ten Wal lp lacker Pens ion , die b i s 1 8 0 6 daue r te . . . . 12 
4 . F ü r Schorns te inre in igung . . . . . . . . . . . . . 1 6 
5 . B a u h o l z 4 0 0 
6. Schneide lohn f ü r dasselbe zu al len vorkommenden Zwecken . . . 1 2 0 
7. F ü r 5 0 . 0 0 0 M a u e r - u n d Dachsteine, das T a u f e n 8 T h l r . . . . 4 0 0 

Kalk brauchte nicht angeschafft zu werden, denn als im Jahre 1740 mit dem 
großen Retablissementsbau aufgehört wurde, waren bereits 115^ Land-Prahm Kalk 
ungelöscht. Derselbe wurde während der Reparaturbauten verbraucht; doch waren 
in verschiedenen Gruben, welche mit altem Mauersteingruß verschüttet waren, mehrere 
Landprahm der Kenntniß der Festungsbehörde entzogen worden. Diese Gruben, 
11 an der Zahl, wurden zwischen 1761 und 1798 äufgefuuden, unb darin noch 
713/4 Landprahm und 25 Tonnen aufgedeckt. Der Landprähm wurde zu 36 Tonnen 
oder 3 Last gerechnet, mithin enthielten diese Gruben 2581 Tonnen. Da aber 
einige Rechnungen fehlen, so kann dies Quantum wol auf 2600 Tonnen angenommen 
werden. 
8. An Fuhrlohu zu 5 und 6 und zu anderweiten Zwecken. . . . 300 
9. Für Unterhaltung fämmtlicher Gebäude . 300 

10. Für Mauersand . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
1U Für Taue zu den Wasserbaümen . . . . . . . . . . . 15 
12, Für Maurer- u. Zimmerer-Arbeitslohn, welcher zu 9 nicht gerechnet ist 395 
13, M VxtraorämHria zu diversen Ausgaben und zu Utensilien . . 100 
14, A ls Residuum für unßorhergesehene Fälle . . . . . . . . 200 

Es bestand damals nämlich kein eiserner Fonds ^ 
Summa . . . 3000 

Was sollte und konnte da wol für die Festungswerke geschehen, wenn auch, 
wie 1840, die alten Palissadenbestände, damals noch aus dem 7 jährigen Kriege 
herrührend, und die Baugefangenen, welche nun bei schweren Arbeiten 1 Sechser 
bis 1 Groschen Zulage empfingen, und deren etwa 30 vorhanden waren, einige 
Aushülfe leisteten. Und so ging es fort bis 1806, wie der noch vorhandene 
Reparatur-Anschlag pro 1806—1807 beweiset, in welchem das ganze Dotirungs-
Quantum zu den Bauten von 2365 Thlr . lediglich für Brücken, Barrieren und 
Gebäude in Stettin — nichts für Damm — absorbirt wurde, mithin weder der 
Revetements, noch der Wälle, Cüvetten, Pflanzungen, Pflasterungen u. f. w. 
gedacht wird. 

I n diesem Anschlage heißt es unter T i t . 2 2 : „ Z u Montirungsstücken der 
Wallmeister ist jedem derselben ausgesetzt 10 Thl r . " Ein solches Verhältmß ist 
etwa 1794 eingetreten und endete mit der französischen Occupation 1806. Der 
zweite Wallmeister stand seit 1794 auf dem der Festungs-Dotirungs-Etat, der 
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dritte aber wurde aus der Magazinkasse besoldet, woraus hervorgeht, daß derselbe 
eigends für die bauliche Aufsicht bei den Proviandgebaüde - Reparaturen be¬ 
stimmt war. 

^ Für die Jahre 1804—1806 auf 3.931 Thlr. 
erhöht, wovon aber, wie oben bemerkt, den Festungsbauten selbst nur 2365 Thlr. 
zu Gute kamen, die übrigen 1566 Thlr. wurden auf Besoldungen gerechnet; 
denn es standen Nunmehr auf dem Etat: der Platz-Major mit 324 Thlr., der 

noch mit dem früheren 10 Thlr., 
der Garnison - Medicus mit 144 Thlr., der Chirurgus mit 72 Thlr., der erste 
und zweite Wallmeister jeder mit 1 1 0 ^ Thlr., der Materialschreiber eben 
so viel, 4 Wallvorsetzer a 74 Thlr., 2 Arrestanten-Aufseher jeder mit 69 Thlr. 

Die bauliche Unterhaltung der Artillerie - Gebäude gehörte vor 1806 nicht 
zum Geschäftskreise des Platz-Ingenieurs, sondern wurde vom. Artillerie-Depot 
bewirkt, dem dazu ein Fonds vou 1 5 6 ^ Thlr. überwiesen war. Alljährlich 
reichte das Depot einen Kosten-Anschlag nach Berlin an die Hauptkafse der 
Artillerie ein, von der die etwa mehr erforderlichen Gelder extraordinair ange¬ 
wiesen wurden. 

Franzosen-Zeit, 1806—1813. 
Bei dem höchst unerwarteten Erscheinen der Franzosen vor der Festung am 

29. October 1806 — nur 14 Tage nach dem Zusammenstoß bei Jena und 
Auerstedt — und bei dem bis dahin gewiß fast ganz absorbirt gewesenen frühern 
Palissadenbestande, welcher, selbst complett, nichts zu leisten vermocht hätte, weil 
keine Zeit zur Armirung vorhanden war; — hielt man es doch in den höheren 
Militairkreifen zu Berlin und Potsdam für gewiß, daß die republikanischen, 
jüngst monarchisch - kaiserlich gewordenen, SturMlaüfer an dem straff geschulten, 
bezw. auf dem Gxercierplatze gednllten Phalanx der preußischen Waffen scheitern 
und mit Hohn über die Frechheit, es mit den Nachkommen des großen Königs 
aufnehmen zu wollen, zurückgewiesen werden würden, -^ liegt es außer allem 
Zweifel — Nachrichten darüber sind freilich nicht aufbewahrt oder vielleicht von 
den französischen Befehlsführern nach Paris ins allgemeine Kriegs - Archiv, des 
Kaiserreichs abgeliefert worden, — daß die Festung Stettin bis auf den Thor-
verfchluß, der vielleicht auch mangelhaft war, in jeder Beziehung nicht darauf 
eingerichtet gewesen ist, einem ernstlichen Angriffe Widerstand zu leisten; besonders 
da sich nicht einmal die Außenwerke in einem sturmfreien Zustande befanden und 
auch wol die Besatzung nur ganz schwach gewesen sein und größtentheils aus 
hlllvinvllliden Leuten bestanden haben mag. 

Die Franzosen schritten sofort, und zwar schon am 12. Rovember mit aller 
Kraft zur Arlllirung der FestuNI und haben zu diesem Behuf, in Gemäßheit 
eines vorgefundenen Registers, bis zum 30. Ju l i 1807 ^- wo Müthmaßlich 
wegen des inzwischen abgeschlossenen Tilstter Friedens vom'9. J u l i 180? die 
Arbeiten eingestellt wurden — in überhaupt, ohne alle Unterbrechung Statt 
gefundenen 263 Arbeitstagen — an dem Hauptwalle und der Enveloppe 87.100, 
an den Forts Wilhelm und Leopold 161.000, auf bem Bleichholm 8600> auf 
der Lastadie 61.208, und am Fort Preußen 159.Z00, also zusammen 777.800 
Tagewerke verrichten, mithin durchschnittlich täglich mit 18Z4 Arbeitern arbeiten 
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lassen. Daraus schon läßt sich abnehmen, was der Festung, zur Vertheidigung 
fehlte; und wenn sich auch die Franzosen, da sie Feinde waren, bei den ge¬ 
troffenen Maßnehmungen weniger beschränkt haben, als diesseits zur Erreichung 
des Allernothwendigsten hätte geschehen müssen, so liegt es doch außerhalb allen 
Zweifels, daß die Festung den Franzosen im Octoher 1806 nur auf kurze Zeit 
geringen Widerstand zu leisten im Stande gewesen sein würde. 

Nach einer vorgefundenen Notiz waren von Seiten der PMmerschen Kriegs¬ 
und Domainenkammer bis zum 15. Apr i l 1807 der französischen Festungs¬ 
behörde 111.666 Palissaden und Sturmpfähle geliefert, und an: 14. Ju l i 1807 
als die Nachricht vom Abschluß des Friedens noch nicht nach Stettin gelangt 
war, zeigte die Kammer an, daß eine neue Lieferung von 30.000 Palissaden aus 
Königlichen Forsten beginne, weil ihre Beziehung von den Stettiner Holzhändlern 
zu theüer werde. 

Obgleich ferner auch darüber nichts Autentisches vorhanden ist, in welchem 
Maaße die Franzosen die Festung während ihres siebenjährigen Besitzes im ver-
theidigungsfähigen Zustande erhielten, so ist doch wol zu erwarten, daß sie selbige 
eher darin noch verstärkten, als schlechter werden ließen. Außer einigen dringend 
nothwendig gewordenen Revetements-Reparaturen, die wegen der dazu verwen¬ 
deten kleineren und gelben Ziegelsteine von keiner besondern Qualität, noch 
heute zu erkennen sind, erfolgten fast gar keine permanente fortificatorische An¬ 
lagen, dagegen wurden von den Franzofen, wie schon ein M a l bemerkt, die 
Amphitheater-Batterien eingeebnet. Ih re permanente Anlage, welche jedoch theil-
weise schon 1836 wieder eingestürzt war, ist die Courtine im Fort Wilhelm. 
Auch geschah von ihnen die Einebnung sowol der Grabenscheere hinter dem 
Ravelin, als eines ähnlichen noch ganz roh dagelegenen Fortificationswerks hinter 
dem jetzigen Reduitwalls des Forts Leopold. Die noch bestehende Communi-
cation nach Fort Preußen, und die kleinen Erdflefchen hinter den Waffenplätzen 
im Enveloppen-Graben diefes Forts, wie eine zweite Enceinte der Bleichholm¬ 
schanze, sind ebenfalls ein Werk der Franzosen. 

Ob die bezeichneten Anlagen in dem ersten Zeiträume ihres Besitzes bis 
Ju l i 1807, oder in der Folge, nachdem der Tilsiter Friedensschluß und die sich 
daran knüpfenden Nachtrags-Conventionen ihnen die Feftung Stettin als Pfand¬ 
stück für die Kriegs-Entschädigungs-Millionen, sür die König Friedrich Wilhelm I I I . 
ihrem Kaiser pflichtig geworden war, überliefert hatten, entstanden sind, ist zwar 
nirgend zu ersehen, aber Ersteres wahrscheinlich, weil das Bedürfnis vorlag, 
und die genannten Arbeitskräfte wol mtt dazu hingereicht haben dürften. 

Über den Zustand.der Festung und ihrer Armirung im Jahre 1813 würde 
man eine vollständige Überficht haben erlangen können, wenn vor der Desar-
mirung 1816 alles desfalls Vorgefundene gesammelt und genau verzeichnet 
worden wäre. ' Dies ist aber nicht geschehen; und hätte sich nicht zufällig der 
Wallmeister Wetzel, schon seit 1804 ununterbrochen in der Festung, noch am Leben 
befunden, fo wäre auch diese noch einzig übrig gebliebene geschichtliche Quelle 
verschwunden gewesen sein, und man würde selbst von dieser neuesten Armirung 
der Festung Stettin eben so wenig wissen, als von der allerältesten. .. 

Durch sorgfältige Zumckführung des Wetzel auf die einzelnen Ortlichkeiten 
der Festung und auf die damalige Beschaffenheit der Werke ist von der fran¬ 



zöfischen ArmirMg im Jahre 1s i3 Folgendes, int Wesentlichen ganz vollstän¬ 
diges, Bi ld entstanden. 

Der Hauptwall nebst Enveloppen. 
1. Die fämmtlichen 8 Polygone des Hauptwalls waren auf der Oerme 

oberhalb der Escarpenmauer hinter der Hecke mit 9 Fuß hohen Palifsaden, hinter 
denen eine zweite Reihe als Brustpaliffaden eingefetzt war, versehen. Die rechte 
Face des Bastions 1 hat keine Berme und war deshalb durch, Sturmpfähle 
verstärkt. 

2. Die jetzige Zeughaus-Batterie, X im Plane VIN von 1836, war in 
dem derzeitigen Zustande nicht vorhanden und von der rechten Face des Bastions 
1 bis zur Oder bestand blos ein 'nasser Graben. Zur Sicherung der Kehle des 
Baftions 1 war hier bis zur Frontmauer des Frauenthvrs am Fuße der Wall-
>gangs-Vöfchung eine Paliffabirung aufgestellt. 

3. Der auf dem Platze, wo jetzt das Gamison-LaMeth steht, damals vor¬ 
handene Festungshafen war nur mit einer unbekleideten ErdbruftweU eingefaßt, 
und am Fuße der äußern Brustwehr-Böschung paliffadirt. 

4. Die sämmtlichen Straßen der Stadt auf dem linken Oderufer, welche 
nach dem Bohlwerk führen, waren daselbst durch eine Paliffadirung- geschlossen 
und außerdem war vor dem Vullenthor, in der Mitte zwischen der Langen- und 
der Vaumbrücke, ein geräumiger Palissaden-Tambour zur Aufnahme einiger Ge¬ 
schütze eingerichtet, um das Bohlwerk stankiren zu können. 

5. Die sämmtlichen Raveline und Contregarden des Hauptwalls waren in 
der innern Brustwehr-Böschung mit Sturmpfählen versehen. Die 4 Lünetten, 
welche die Schneckenwerke bilden, hatten wegen ihrer hohen Revetements 
deren nicht. 

6. Die sämmtlichen Eingänge zwischen den Ravelinen und Eontregarden des 
Hauptwalls waren durch eine zwiefache Palissadirung geschlossen. 

7. Das Ravelin 7—8 war noch besonders durch eine Patifsaden-ReHe auf 
seiner Grabensohle verstärkt. 

Z. Der gedeckte OeA vor sämmtlichen Fronten des Hauptwalls war auf dem 
Banket mit einer Reihe Palissaden versehen. 

9. Die Lünette 15 vor der Schnecke auf der Höhe war durch Swrmpfähle 
verstärkt. 

10. Die Lünette 16 vor der Spitze der Schnecken Lünette 13 war in den 
nicht revetirtem Theilen mit einer Palissadirung und in der niedrig revetirjen 
linken Face und Flanke mit Sturmpfählen versehen. 

11. Die Lünette 10 vor der großen Schneckenbrücke an der Oder war in 
beiden 10 Fuß hoch mit Bohlen bekleidet und mit Stnrmpfätzlen versehen. 

Fort Leopold. 
12. Der Hauptwall dieses Forts war in der äußern Bruftwehr-Böfchung 

mit einer ReHe Sturmpfähle versehen. 
13. Die innere, nicht mehr vorhandene, Enceinte des Forts Leopold war 

gleichfalls mit Sturmpfählett versehen und auf der Orübenfohle mit einer zwie¬ 
fachen Palissadirung verstäM > 

14. Die Lünetten 20 und 21 waren in der aüßem Brustwehr-Böschung 
Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. . ?S 
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mit Sturmpfählen versehen und auf der Grabensohle mit einer zwiefachen Palis¬ 
sadirung verstärkt. 

15. Der gedeckte Weg des ganzen Forts war mit einer doppelten Palissa¬ 
dirung, auf dem Banket und dann am Fuße der innern Böschung desselben, 
versehen. 

Fort Wilhelm. 
16. Der Hauptwall des Forts Wilhelm war in der äußern Brustwehr-

Böschung durch Sturmpfähle verstärkt, und ebenso — 
17. Das Ravelin desselben. 
18. Der gedeckte Weg des Forts war überall mit einer doppelten Palissaden-

Reihe auf dem Bautet und am Fuße der innern Böschung verstärkt. 
19. Der Graben des Forts war 4—5 F. hoch mit Wasser gefüllt, so daß 

auf den nicht revetirten Contrescarpen vor Saillant 4 keine weiteren Hinderniß-
mittel, als die vorerwähnte doppelte Palissadirung im gedeckten Wege für noth-
wendig erachtet worden waren. 

20. Ebenso waren die Abschnitte im Saillant 2—3, wie im Ravelin, ohne 
Armirung gelassen. 

Fort Preußen. 
21. Der tzauptwall des Forts war ohne Armirung geblieben, dagegen 

waren — , 
22. Die sämmtlichen Raveline und Contregarden in der äußern Brustwehr-

Böschung mit Sturmpfählen versehen. 
23. Die Erdfleschen in den eingehenden Winkeln der Fronten 1—2, 2—3 

und 3—4, welche die Franzosen vorgelegt hatten, waren in der äußern Brust¬ 
wehr-Böschung fraisirt und hatten außerdem am Fuße der Böschung eine Palis¬ 
sadirung, die sich an die nebenliegende Escarpen-Mauer des Ravelins und der 

. Contregarde anschloß. 
24. Die Eingänge zu den Ravelins und Contregarden waren außerdem 

durch Palissaden geschlossen. 
25: Der gedeckte Weg war überall auf dem Banket palissadirt und außer¬ 

dem am Fuße der innern Böschung desselben, wie in den Forts Wilhelm und 
Leopold eine zweite Reihe aufgestellt. 

26. Die gedeckte Communication von der Stadtbefestigung bis nach Fort 
Preußen war zu beiden Seiten auf den Vanket palissadirt. 

27. Eine Palissadirung vom gedeckten Wege vor der Spitze des Saillants 
5 des Forts Preußen, in gerader Linie und quer über freies Feld bis zur Mitte 
des gedeckten Weges vor der linken Face des Saillants 4 vom Fort Wilhelm 
und von der gedachten Spitze des Forts Preußen, in gerader Linie und quer 
über freies Feld bis zur Spitze des gedeckten Weges vor Lünette 15, hat zwar 

,;! ' anfänglich bestanden, war aber späterhin von den Franzosen selbst wiederum 
!->'-< weggenommen worden, wie aus dem Plane V I I von 1813 hervorgeht. — Nach 

H.: . der Erinnerung des Hauptmanns Lenz, von der 2. Pionier-Abtheilung, lief diese 
.̂' / Palissadirung vom Fuße des Glacis am Fort Wilhelm herum bis zum Saillant 1, 

f'-' wo sie sich an die Palissaden des bedeckten Weges anschloß. Lenz wi l l diese 
">' ' Palissadirung noch im Januar 1813 selbst gesehen haben. 
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Die Lastadie. 
28. Der Hauptwall der Lastadie war damals überall revetirt und oberhalb 

der Escarpenmauer mit Sturmpfählen versehen. 
29. Die Befestigung des Vleichholms bestand damals in 2 Encemten (Plan 

V I , V I I und V I I I von 1790, 1813, 1836). Der Wal l der äußern Nmwallung 
war etwa 10 Fuß hoch über dem Terrain in Bohlwerk aufgesetzt und ein Graben 
vor demselben existirte damals eigentlich nicht. Die innere Umwallung bestand 
aus einem unbedeutenden Erdaufwurf und war ohne Armirung gelassen. 

30. Der Parnitz-Brückenkopf bestand zwar im Allgemeinen in seiner spätern 
Form, war aber nur ein 3 Fuß hohes Glacis mit Vorgraben zu nennen. 
Am Rande dieses Grabens war es mit Sturmpfählen und auf dem Bänket mit 
einer Palisfadirung verstärkt. 

Abschluß der Ströme. > 
31 . Oberhalb der Stadt war die Oder M r c h einen Schwimmbaum mit 

doppelten stehenden Pfählen von der Spitze des Bastions 9 bis zu den Wiesen 
vor Saillant 1 der Lastadie-Befestigung abgesperrt. 

32. Abwärts war die Oder durch einen ähnlichen Schwimmbaum vor dem 
Anschluß vor Ravelin 1—2 bis zum Bleichholm geschlossen. 

33. Der Dunzig war vom Bleichholm aus bis zum Saillant. der Lastadie-
Befestigung durch einen Schwimmbaum von gleicher Beschaffenheit, wie bei 31 
und 32 abgesperrt. > 

34. Ob eine ähnliche Vorrichtung zum Abschluß der Parnitz ober- und 
unterhalb der Parnitzbrücke bestanden hat, konnte sich der Wallmeister Wetzel 
nicht mehr erinnern, jedoch ist anzunehmen, daß sie, wenn sie vorhanden ge¬ 
wesen, nur in einfachen Schwimmbaümen ohne stehende Pfähle bestanden hat. 

35. I n den noch vorgefundenen einzelnen Schriftstücken der französischen 
Behörden werden zwar einige Blockhäuser, die ausgeführt werden sollten, er¬ 
wähnt, jedoch haben sich keine dergleichen beim Einrücken der vaterländischen 
Truppen vorgefunden. 

Blockhaus an der Kleinen Reglitz. 
36. Die französische Verschanzung desselben ist eigenthümlich, da sich selbige 

auf dem linken Ufer des Flusses am meisten ausdehnt, ungeachtet von dieser 
Seite doch" kein Angriff erwartet werden und ein Rückzug der Besatzung nach 
Damm zu ebenfalls nicht Statt finden konnte. 

Aus diesen 36 Punkten ergibt sich, daß: — a) die Festung von Seiten 
der Franzosen, bis auf den Hauptwall vom Fort Preußen und die Schnecken¬ 
werke, an keiner Stelle für sturmfrei erachtet worden ist, und — d) daß sie zur 
bestmöglichsten Armirung nicht allein nichts verabsäumte, sondern sogar bei den 
bedeckten Wegen der Forts mehr gethan haben, als bei möglichster Sparsamkeit 
im Verbrauch des Holzes, geschehen durfte. Daß sich — e) keine Blockhäuser, 
wie unter Nr. 35 bemerkt, und also keine Caponnieren im Hauptgraben des 
Forts Preußen befanden, ist übrigens sehr auffallend, da die Nothwendigkeit 
derselben doch augenscheinlich ist, und die Franzosen weder Zeit noch Kosten zu 
scheuen hatten, wovon insbesondere — ä) die außerordentlich kostspieligen Palis-
sadirungen, unter Nr. 27 erwähnt, Zeügniß geben, deren Zwecklosigkeit nur zu 
sehr einleuchtet, indem selbige vollständig und gedeckter durch die Communication 

/ 7 5 * 
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nach Fort Preußen ersetzt wurden, die freie Aussicht von den betreffenden be--
beheMen Wegen hinderten, dem Undlichen Feüex ganz Preis gegeben waren und 
in eingehenden Winkeln lagen, ivo nicht elssMl ein gewaltsamer Angriff zu er¬ 
warten sejn konnte, , 

Preußische Zei t nach der Revcmpation. 
, ^ Extraprdinam Festungsbauten und deren Kosten. 

1814—1835. Thl r . 
1814—1816. I n diesen Jahren fand die Desarmirung Stat t ; 

sie kostete . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 8.000 
es war damit der Bau von Palisfaden-Schuppen verbunden, um die 
Masse von Palifsaden unterzubringen, womit die Franzosen die Festung 
auf Kosten der Stadt Stettin armirt hatten. Außerdem fand eine 

Barriören, Walltreppen ic. 
G t M was einen Kostenaufwand e r f o r ^ ^ . . . . . . . 560 

1817—1818. Es wurde die Ausmauerung der im 7jährigen 
Kriege in H y h durchminirten Poternen des Forts Preußen vorge¬ 
nommen, wobei der Wal l bis zur erforderlichen Tiefe aufgegraben 
Wurde . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 4.000 

Zur Bepflanzung d B Glacjs wurden verwendet . . . . . . 140 
Neubau der Isten Anklamer Thorbrücke, Anfang desselben. , . 2.850 
1817. AufgrabWg der Futtermstuer Behufs ihrer Untersuchung/. 950 
1 8 1 7 — 1 8 M Herstellung des Erdprofils vom Hauptwall und 

den Rampen, nebst Bau der Feldsteinmauer im .Bastion I I ; ohne 
Anschlag . . V . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.500 

Einebnung des Abschnitts im Fort Leopold. Regulirung des 
hintern Macis und des bedeckten Weges vor der Front 2—3. Ver¬ 
stärkung des Erdprofils der vorliegenden Gnveloppe (späterhin Haupt¬ 
wall des Forts Leopold). Abgrabung auf dem rechten Flügel des 
Abschnitts zum Behuf hes Baues der Frauenthor-Kaferne; ohne An¬ 
schlag , . . . . . . . , > . . . > . . . . . . . . . 36.350 

Ein Thej l der Erde wurde nach der Oder gebracht und auf Kähne 
geladen, UM damit den Parnitz-Brückenkopf zu bauen. 

1818. Weiterbau der Isten und Neubau der 2ten Anklamer Thor¬ 
brücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.660 
Herstellung des Kanals unter der Courtine 5—6 . 230 
Nmbau der Weichholm-Schanze . 6.140 

1818—1820. Umbau des Parnitz-Brückenkopfs. . . . . . 8.600 
wobei wenig Mauerwerk vorgekommen ist. Die meiste Erde wurde, 
wie oben öemerkt, von den Abgrabungen des Forts Leopold entnom¬ 
men, ein Theil aber auch auf gleiche Weise von dem nächst folgen¬ 
den Bau, 

Einebnung des alten WallZ vom Bastion I X bis zur Stadtmauer 1.250 
Dies ist der Wall , welcher den ehemaligen Festungshafen einschloß: 
die Baustelle des neuen Garnison-Lazareths. 

. Zu übertragen . . . 98.230 



Übertrag . . . T h l r . 98.230 
Herstellung des äußern Por ta ls vom Anklamer Thore . . . . 2.230 
Beschaffung von 1000 Stück Spaden zum Gebxauch bei den extra-

ordmairen Festungsbauten . . . . . . . . . . . . . . 880 
Z u den Glacis-BepstanzunZen, incl. Damm, wurden verwendet » 1.100 
Erkundigungen zufolge würde die alte, sehr dicht und stark ge¬ 

wordene und selbst von den Franzosen während ihrer OocupatwV der 
Stadt und Festung Stet t in conservirte, Dornhecke, wei l sie an mehreren 
Stel len abgestorben war, i n diesem Zeiträume, ausgerodet und eine 
neue doppelte Buchenhecke gepflanzt, die aber bis 1840 noch keim 
hinreichende Stärke und trotz der steten Nachpflanzung und sorgsamen 
Pflege ebenfalls schon manche Lücke zeigte. 

1 8 2 1 . Regul irung der Erdböschungen des Bastions I I und der 
Courtine 2 — 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Z u Glacisbepflanzungen auch zu Damm . . . . . . . . 200 
1822. Z u dem nämlichen Zwecke . . . . 190 
Reparatur der Mauerescarpe vor der linken Face des Ravel ins 

2 — 3 , und des Hauptwall-Revetements von Bastion 9 bis zur M i t t e ^ 
der Courtine 5 — 6 1.660 

V o n Neuem Erdarbeiten im Bast ion I I (stehe 1821) . . . . 180 
Umbau der kleinen 3ten Brücke i m Fo r t Preußen . . . . . 120 
1823. Bepstanzung des Weißen Paradeplatzes . . . . . . 400 
Der Grstne Paradeplatz ist dagegen ohne der Fort i f icat ion Kosten 

zu verursachen, feit 1827 auf Veranlassung des Commandanten, Gene¬ 
ral-Lieutenants v. Zepel in, durch Soldaten mi t U l m e n , wozu die 
S tad t die Pflänzlinge unentoeldlich lieferte, bepflanzt. 

Glacisbepstanzungen, incl . Damm . . . . . . . . . . 200 
Correction der Oderanschltzfse auf der Lastadie . . . . . . 790 
A m untern Anschlich ist dafür sehr wenig geschehen und am overn 

hat man bei dieser Gelegenheit das alte Efcarpe-Revetement von der 
Oder bis incl. der Courtine 1—2 weggebrochen und einen Erdwa l l 
gebildet. D ie hierzu benöthigte Erde wurde vom Bauplatz des neuen 
Garnison-Lazareths, fü r die besondere Ausgabe von . . . . . . 500 
entnommen und an allgemeinen Strästmgskosten gezahlt . . . . . 170 

1824. B a u des Schneckenthors neben dem Wachhause . . . . ,1.500 
Hälf te der Kosten des Neubaues der großen Schneckenthor-Brücke. 

D i e andere Hälf te der Kosten trug der Magistrat . . . . . . . 730 
1825. Umbau des rechten Flügels vom Hauptwal l auf dem Zeüg-

hofe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Anlage des Waffenplatzes vor dem Berl iner Thore und der neuen 

Berl iner Straße daselbst, eine sehr nützliche Veränderung . . . . . 2.070 
1827. Umbau der Lünette 10 vor der großen Schneckenthorbrücke 

und Transpor t der Erde von dem neuen Garnison-Lazareth nach dem 
Polygon 1—2 der Lastadie (siehe 1823) . . . . . . . . . 1.150 

1828. Umbau des Bastions N r . 3 und des Ravel ins 2 — 3 . 2.410 
Z u übertragen . . . 115.510 
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Übertrag . . . Thlr. 115.510 
Reparatur des Gewölbes vom Anklamer Thor . . . . . . 530 
Für einen Handbagger zur Baggerung des Lastadischen Grabens 940 
1829. Reparatur der Escarpemauer vom Bastion 1—4 . . . 1.560 
1830. Baggerung des Lastadischen Grabens vom Ziegen- bis zum 

Parnitzthore 700 
Herstellung verschiedener Hochwasserschäden . 1-870 

namentlich des Brückenkopfs am Parnitzthore, der an der Stromseite 
bis zur halben Brustwehrstärke fortgerissen war. Die zur Herstellung 
erforderliche beträchtliche Erdmasse wurde von der Ausschachtung des 
halbvollen Bastions I I I entnommen, als im letzterm ein Kriegs-Pul¬ 
vermagazin erbaut werden sollte. Der Überschuß des ausgeschachteten 
Bodens wurden zum Aufhöhen der Kasematten-Erddecke der Courtine 
5—6 und zum Ausbau des Bastions IV verwendet. Auch erhielten 
bei dieser Gelegenheit das Anklamer, sowie das Berliner Thor Erd¬ 
absattelungen, um die bis dahin immer feucht gewesenen Gewölbe 
besser von oben abzuwassern. 

1830 und 1831. Reparatur der Contrescarpenmauer am untern 
Oderanschluß bis incl. Ravelin 4—5 6.450 
wobei zum größten Theil 5 Zol l starke Kalkstein Cordons angewendet 
wurden. Auf dem Glacis von Fort Wilhelm wurde 1831 ein Fried¬ 
hof für Cholera-Leichen angelegt. 

1832. Sträflingskosten bei verschiedenen Wallregulirungs-Arbeiten 
""besonders im bedeckten Wege von Fort Leopold 2.100 

1832 und 1833. Reparatur der Contrescarpe-Mauer der rechten 
Hälfte des Forts W i M m , neben Regulirung des bedeckten Weges, 
wobei durchgehends der vorgedachte Kalkstein-Cordon angewendet wurde 8.830 

1834. Unter Veihülfe von 1100 Thlr. aus dem Dotirungsfonds 
wurden mit Sträflingen für . 2.090 
folgende Arbeiten ausgeführt: — 1) Regulirung der Hauptgraben-
Cüvette von Bastion I I bis zum Festungshafen vor Bastion IX, mit 
besonderer Rücksicht auf die Beschaffung einer 18 Fuß hohen Contre-
scarpe vor dem Saillant 4 des Forts Wilhelm, indem der desfalls 
um 7 Fuß tiefer zulegende betreffende Graben nach dem Hauptgraben 
(unterirdisch durch die Contregarde 6) abgewässert werden mußte. — 
2) Regulirung der Wälle der Contregarden 5 und 6 nach dem aus 
den Mitteln des Dotirungsfonds das Rückenrevetement derselben (Con-
trescarpe des Hauptgrabens) ebenfalls durch Militairsträflinge retablirt 
worden war. Dieses Revetement erhielt Ziegelcordon. Zu der Con-
tregarde 6 wurden desfalls weiß glastrte Ziegel angewendet, ein Ver¬ 
such, der sich nicht als vorteilhaft erwiefen hat. Die Cordon Roll¬ 
schicht der Contregarde 5 wurde dagegen, ebenfalls versuchsweise, mit 
Ölfarbe angestrichen, aber auch dieses zeigte sich nicht als dauerhaft. 
— 3) Umformung der Lünette 16 vor der Schnecke desgleichen. 

Zu übertragen . . . 140.580 
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Übertrag. . . Thlr. 140.580 
— 4) Excavation des Grabens der Lastadie vor dem Saillant 2 auf 
27 Ruthen Länge bis 4 Fuß unter Nul l des Oderpegels, und Bildung 
der Contrescarpe. — 5) Anfang zur' Umformung des Innern von 
Bastion V I I , da insbesondere dessen Wallgänge nicht gebrauchsfähig 
waren, die Wallgänge sind von der Feüerlinie bis zur innern Böschung 
30 Fuß breit geworden und wurde dabei zugleich durch den Kehlwall 
ein Ausschnitt zum künftigen Bau einer Poterne geschaffen. — 6) We¬ 
sentliche Pflanzungsarbeiten, auch Bepflanzung der Festungsgränzen. 
7) Reinigung der Revetements. Die mühsame und gefährliche Tiefer¬ 
legung des vorhergedachten gewölbten Canals unter der Contregarde 6. 
Hierzu allein wurden, wegen der Gefährlichkeit, Civilmaurer angewen¬ 
det. — 8) Reparatur der 60 Ruthen langen Escarpenmauer des linken 
Schenkels vom Saillant 4 des Forts Wilhelm und Retablissement von 
12 Ruthen Contrescarpen Parament dieses Forts vor de,r linken Ra¬ 
velin Face. 

1835 wurde ganz durch Sträflmgs-Arbeit mit einem Kostenauf-
wande von . . 3..120 
1) die vollständige Regulirung des Bastions V I I , desgl. der Wälle von 
Ravelin 6—7, der Contreface 6—7 und der Contregarde 7, nachdem 
aus den Mitteln des Dotirungsfonds ebenfalls durch Sträflinge die 
gesammten Revetements des Ravelins 6—7 und die inneren Revete¬ 
ments der anderen beiden Werke unter Anwendung von rohen Ziegel-
Cordons retablirt worden waren, vorgenommen. Ferner wurde — 
2) der Anfang mit der Correction des Bastions V I gemacht. — 3) Bau 
der neuen Flanken-Batterie und deren Revetement am linken Ende des 
Forts Wilhelm. — 4) Fortsetzung der Grabenausfchachtung vor dem 
Polygon 1—2 der Lastadie bis zur neuen Brücke in der Courtine. 
Bildung der Contrescarpe und Rohanschüttung des Walles bis zur 
Spitze des Saillants 2, wobei der frühere Ausgang (Ausfall Nr. 1) 
in der rechten Face des Saillants 2 in Form des übrigen Walles 
verschüttet und daselbst ein unterirdischer Wasserabzug nach dem 
Graben gewölbt wurde. — 5) Desgleichen theilweises Retablissement 
des dortigen Revetements, welches wegen der 1823 gedachten Zerstö¬ 
rung des fernerweiten Revetements nur bis zum rechten Courtine-
punkte des Saillant 2 geht. — 6) Fortsetzung der gründlichen Rei¬ 
nigung der Revetements, welche sämmtliche Mauerwerke einfaßte. — 
6) Ebendaselbst umfassende Pflanzungs-Arbeiten, und Instandhaltung 
des Bestehenden. Demnächst aber noch im Schlußjahre dieser Periode: 

Reparatur der innern Anklamer, Thor-Fa^ade, in Folge des am 
16. Ma i 1834 erfolgten Wetterschlags ihr zugefügten Beschädigung, 
mit Ausnahme der zertrümmerten Trophäen, zu deren Wiederherstellung 
die erforderlichen Fonds noch nicht angewiesen waren 260 

Außerdem an allgemeinen Ausgaben für Schreib- und Zeichen-
Zu übertragen . . . . 143.960 
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Übertrag . . . Thlr. 143,960 
materialium, Meß-InstrumMten, für den ganzen in Rede stehenden 
22jährigen Zeitraum von 1814—1835 . . . . . . . . . . 1.420 

Summa. . . . . . . . . . 145.380 
wozu noch die Kosten an Weiter unten zu erwähnenden, unentgeldlich 
bezogenen Steinen zu rechnen sind, mit . . 14.620 

Also zusammen rund . . . . 160.000 

Kosten der Festung Stett in in dem Zeiträume von 1814—1835. 

Hm nun noch zum Schlüsse dieser Periode die Gesammtausgabe 
welche die Instandhaltung und Verbesserung der Festungswerke verur¬ 
sacht hat, festzustellen, so ist zu erwähnen, daß der Dotirungsfonds 
zur Deckung der ordinairen Ausgaben Behufs Unterhaltung der Werke, 
von 1814 ab zwar allmälig erhöht worden ist, diese Erhöhung jedoch 
auf den Etat für die Instandhaltung der Festung zur Deckung der 
Reparaturkosten nur einen geringen Einfluß ausgeübt hat. Dieser 
Fonds hat betragen: 

Ä815—1816: 2968 Thlr . 1823 : 2968 Thlr. 
1817—1820: 2968 - 1824—1826: 3705 -
1821—1822: 2968 - 1827—1829: 3705 -

1830—1855:3629 Thlr. 
Von diesen Beträgen, welche für die Unterhaltung der Festung 

bestimmt w a r m , kann man, nach Abrechnung des muthmaßlichen 
Bedürfnisses für die Fortifications-Gebaüde und für kleine Ausgaben 
in Damm durchschnittlich für die ersten 9 Jahre von 1815 bis incl. 
1823 jährlich 2700 Thlr. also zusammen 24.300 

Und in den 12 Jahren von 1824 bis incl. 1835 bei erhöhtem 
Dotirungs-Etat jährlich 3300 Thlr., mithin im Ganzen . . . . . 39.600 
annehmen, so daß die sämmtlichen in Rede stehenden Ausgaben . . 223.900 
folglich im Durchschnitt fürs Jahr 10.177 Thlr. betragen haben. 

Was ist zum vollständigen Retabliffement der Festung nothwendig? 

Diese Frage wurde am Schlüsse des Jahres 1835 aufgeworfen und wie 
folgt beantwortet: — Ohne Veränderung der Werke, sowie ihrer Casemattirungen 
und ohne Vermehrung des Mauerwörks bei bestmöglichster Mitbenutzung der 
Militair-Sträflinge dürfte eine Summe von Thlr. 120.000 
erforderlich sein; und wenn man annimmt, daß dazu der Dotirungsfonds jähr¬ 
lich mit Rücksicht auf das laufende Bedürfniß an Brücken, kleinen Reparaturen, 
Mauerreinigungen u. s. w. ca. 2000 Thlr . beitragen kann, und daß bei dem 
zeitigen numerischen Stande der Sträflinge von ungefähr 130 Köpfen von 
denen etwa 70 Mann für solche extraordinaire Arbeiten verbleiben, wol 15 Jahre 
zu diesem Zwecke in Anspruch genommen werden müßten, so würde der Doti¬ 
rungsfonds Thlr. 30.000 
geben m d der extraordinaire Baufonds jährlich 6000 Thlr er¬ 
halten müssen . Thlr. 90.000 

Es ist überdem noch — 
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1) Eine Umformung des Forts Wilhelm nach einem dem Allgemeinen Kriegs-
Departement vorgelegten EntWurfe, mit Flanken-Casematten tc.; 

2) Ein Reduitwerk im Fort Leopold und bombenfeste Vertheidigungs-Ge-
baüde dafelbst; 

3) Eine Veränderung der Raveline des Forts Preußen nebst Graben-
Caponnitzren und ein Reduit im Hofraume, so wie 

4)̂  Die Beschaffung noch einiger bombenfester Örtlichkeiten in der Haupt¬ 
festung erforderlich, welche Objecte wol mindestens '700.000 Thlr. kosten 
dürften. 

Zehn Jahre der Festungs-Baugeschichte, 1836—1845. 
1836. Zur Unterstützung des Dotirungsfonds, sowol Behufs Bestreitung 

der Verpflegungskosten der unbemittelten Landwehr-Sträflinge, als zur Beför¬ 
derung der Revetements-Reparaturen und zum Betrieb der Festungs-Ziegelei 
wurden 4000 Thlr. extraordinair angewiesen, auch das Wesentlichste über die 
Art des Ausbaues des Forts Leopold bestimmt, insonderheit um die bestmög¬ 
lichste Beschäftigung derjenigen Sträflinge, welche für Erdarbeiten disponibel. 
blieben, sicher zu stellen. Neben den laufenden Reparawr-Oegenständen des 
Dotirungsfonds an den Wällen, Brücken, Kanälen 2c. wurde — 

1. Der Erdbau im Fort Leopold in Angriff genommen, dabei der Saillant 
6 und dessen innerer Raum in der Hauptstäche regulirt, die Grabensohle von 
der linken Branche dieses Saillants von den alten Schuttansammlungen gereinigt, 
der neue Wegetractus durch das Fort gebildet, die Anschüttung des HofraUms 
der Reduitlünette 19 begonnen, der Diamant um den als Reduit dienenden Ar¬ 
tillerieschuppen Nr. 6 und der rechte Wallgraben der Lünette 19 excavirt, das 
Plenum des Weges nach der Poterne Nr. 26 formirt, und Profilirungen und 
sonstige Vorbereitungen zum fernern Bau getroffen. 

2. Beim Fort Wilhelm wurde die Formirung des Glacis mittelst Schuttes 
aus der S^adt und durch Bodenregulirungen auf der rechten Seite bis über die 
Spitze des Ravelins hinaus bewirkt; auch dieser ganze Glacis-Tractus ordnungs¬ 
mäßig mit verschiedenen hochstämmigen Bäumen bepflanzt. Die Reparatur des 
alten Revetements von der linken Face des Ravelins (siehe 1834) bis zu seinem 
Ende im Rentrant zwischen Saillant 3 und 4 (82 Ruthen lang mit 130 Q.¬ 
Ruth. Paramentsfläche) bewirkt. Dieses Revetement erhielt, wie die bereits 
früher retablirten Theile desselben 5 Zol l starken Kalkstein-Cordon. Regulirung 
der Grabensohle von der Ravelinspitze bis zu dem vorgedachten Ende des Con-
trescarven-Uevetements und Anfang der Excavation des Grabens von der linken 
Branche des Saillants 4, zur Vorbereitung der hier dereinst neu aufzuführenden 
18 F. hohen Contrescarpenmauer. M i t der Excavations-Masse, unter Zuhülfe-
nahme von ca. 2600 Schachtruthen Stadtbauschutt werde, so hoffte man, der 
auf der linken Hälfte des Forts Wilhelm noch nicht regulirte bedeckte Weg 
nebst Glacis, vollendet werden können. 

Die auf dem Glacis vor Saillant 3 im Jahre ,1831 angelegte Beerdigungs-
Stätte für die an der, damals grassirenden Cholera Gestorbenen wurde, soweit 
es die Gräber erlaubten, eingeschränkt, um die dort vorzunehmende Glacis-
Regulirung möglichst wenig einzuengen. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 76 
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3. Herstellung des Kehlrevetemmts des Ravelins 7- -8 mit Rollschicht, und 
der betreffenden Erdböschungen; auch wurde hier ein neuer Thorweg gefertigt. 

4. Reparatur und Weißung der Poterne Nr. 11 , unter der linken Flanke 
des Bastions V I I , nebst Durchbruch eines 3 F. im Quadrat weiten Soupirnaux 
im Winkelpunkte derselben, um der Poterne mehr Luft und Licht zu schassen. 

5. Fortsetzung und Erneuerung der Mauer-Reinigungen. 
6. Sorgfältige Unterhaltung und Erweiterung sämmtlicher Pflanzungen, 

wozu wie gewöhnlich die nöthigen Pflänzlinge, soweit solche nicht schon hier 
gezogen waren, aus dem Mühlenbeckschen Staats-Forstrevier unentgeltich be¬ 
zogen wurden. 

7. Umformung und Regulirung des Innern bis incl. der Brustwehrkrone 
^ des Vastions V I (Königs-Bastion), wozu^die nöthige Erde aus einer neu etab-

lirtch Cüvette im Graben des Ravelins 6—7 genommen wurde. Diese Cüvette 
hatte zugleich den wesentlichen Nutzen der Entsumpfung dieses Grabentheils. 

8. I n diesem Jahre wurde der Anfang gemacht mit einem - Nivellement 
sämmtlicher Festungswerke, wobei der Nullpunkt des Oderpegels an der Baum¬ 
brücke zum Grunde gelegt worden ist. Die ermittelten Höhenmaaße sind auf 
Tafeln oder an den Gegenständen selbst festgelegt.. Diese geometrische Arbeit ist 
im folgenden Jahre 1837 fortgefetzt und vollendet worden. 

9. Das erste Berliner und das erste Frauenthor, so wie das Schneckenthor 
erhielten eichene, verdoppelte zweiflügelige Thüren, so daß nunmehr der Haupt-
wall verschlossen werden konnte. 

1837. Neben den laufenden kleinen Reparatur-Bedürfnissen, welche aus dem 
Dotirungsfonds zu bestreiten waren, wurden in diesem Jahre auf Kosten der 
extraordmair bewilligten Festungsbaugelder, durchgehends mit Militairsträftingen 
die im Vorjahre begonnenen Arbeiten fortgesetzt, und zwar, ohne auf eine aus¬ 
führliche Angabe der Einzelheiten einzugehen, — 

M 1. Die Herstellung des Kehlrevetements der Contregarde 8, mit Einschluß 
der betreffenden Wal l- und Hauptgraben-Regulirung bis zu den Schneckenwerken, so 
wie die Arbeiten in den beiden Forts Leopold und Wilhelm, in dem zuerst genannten 
namentlich die Regulirung des innern Raums zur Beschaffung von Bauplätzen 
für einen Palissaden-Schuppen und für ein Ponton-Wagenhaus, Regulirung der 
Umgebung des Laboratoriums^ und des Feüerhauses im Saillant 6 y. s. w. 
I n Folge der von den Windmüllern vor der obern Festungsfront und links 
vom Fort Preußen eingereichten Beschwerde, daß die betreffenden Glacispflan-
zungen dem Betriebe ihres Gewerbes hinderlich seien, wurden die nöthigen Ab¬ 
holzungen und Kröpfungen vorgenommen. Auf dem Bauhöfe wurde aus den 
Mi t te ln des Dotirungsfonds ein Wach- und Büreau-Gebaüde errichtet. Das 

55.I Festungs-Gespann war bereits in den letzten Tagen des Jahres 1836 als über-
'.,! Mssig verkauft worden. Um Fort Preußen und um den obern Theil der Festung, 

' incl. der Communication nach Fort Preußen wurden die erforderlichen Gränz-
pfähle erneuert, bezw. neu gesetzt. Vom Berliner Thor abwärts war dies schon 
1835 geschehen. Um die Lastadie konnte dies wegen zu hohen Wasserstandes 
noch nicht geschehen. 

2. Schon im Jahre 1818 hatte das Kriegsministerium einen Zusammentritt 
der betreffenden örtlichen Behörden znr Aufnahme eines Recesses' über die ver-
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fchiedenseitigen Unterhaltungs-Verpflichtungen, angeordnet. Es waren auch Ver¬ 
handlungen eingeleitet worden, diese arteten jedoch in bloße Streitigkeiten aus, 
ohne ein Resultat herbeizuführen, und schliefen demnächst im Jahre 1824 gänz¬ 
lich ein. Obgleich im Allgemeinen ein jeder Pflichtige wußte, was, er zu thun 
hatte, so konnte es doch nicht fehlen, daß der Mangel eines förmlichen höhern 
Orts bestätigten Vertrages, Consticte veranlassen mußte, daher sich denn 1836 
die Notwendigkeit herausstellte, den Gegenstand wieder aufzunehmen.. Es kam 
denn auch bald zu Resultaten, da die Betheiligten, ernsten Willens, von dem 
Gesichtspunkte ausgingen, jetzt nichts unerledigt zu lassen. Der desfalls am 
6. Apri l 1837 aufgenommene Receß ist vom Königl. Kriegs-Ministerium unterm 
2. Juni 1837 genehmigt bezw. bestätigt worden, 

1838. I n diesem Jahre nehmen die in den beiden Vorjahren, begonnenen 
Arbeiten ihren Fortgang, im Befondern wurden die Erdarbeiten im Ravelin 
des Forts Wilhelm zum Bau eines defensiblen Friedens-Pulver-Magazins vor¬ 
genommen; außerdem auch das äußere Portal des Berliner Thors mit einem 
Koftenaufwande von 300 Thlr. hergestellt, der als Extraordinarium angewiesen 
wurde. 

1839. Von den Arbeiten dieses Jahres ist hervorzuheben, daß der Bauplatz 
im Ravelin des Forts Wilhelm für das Pulvermagazin bis auf 67 F. über 
Null des Oderpegels ausgeschachtet und beim Retablissement des Revetements 
des Reduits der von Kalkstein 5 Zoll stark gemachte Cordon auf 79 F. über 
Nul l gelegt wurde. Die Bewehrung des Hauptwall-Fußes wurde zur Verhütung 
des Ruins der Böschungen durch Kinder und Hunde dringlich, besonders da die 
gepflanzten Buchenhecken bei den ununterbrochenen Beschädigungen, keinen Fort¬ 
gang haben konnten. Dessenungeachtet wollte das Königl. Kriegs-Ministerium 
aus Besorgniß der künftigen großen Unterhaltungskosten darauf nicht eingehen, 
(es war schon 1834 darauf angetragen worden.). Aus Ersparnissen wurde daber 
nebenbei, im Jahre 1835 zuerst, der. 20 Ruthen lange Theil zwischen Bastion ? I I 
und der Kasematten am Berliner Thore, und ebenso 1836 der Theil vom städ¬ 
tischen Krankenhause bis zur Emgangsbarriöre des Bastions V M , überhaupt 
25^2 Ruthen lang, bewehrt. Bei der Nützlichkeit dieser Bewehrungen wurde 
demnächst 1838 die Bewehrung zwischen den Sträflings-Kasematten und der 
Walllatrine, 30 Ruthen lang, und demnächst im Jahre 1839 die Aufstellung der 
85 Ruthen langen Bewehrung von der Latrine am Grünen Paradeplatz bis zum 
Anklamer Thore höhern Orts bewilligt und durch Sträflinge ausgeführt. Die 
Bewehrung besteht in einem 6 F. hohen Lattenstaket. 

Bei der Anschüttung des Glacis der Lastadie links vom Parnitzthore 
konnte nicht viel geschehen, da die Schuttfuhren aus der Staof zur Aus¬ 
f ü l l u n g der Teiche au f der S i l b e r w i e s e geb rauch t , auch zur Erhöh¬ 
ung des Raths-Holzhofes vor dem Ziegenthore, welche Seitens der Fortifications-
Behörde gestattet worden war, herangezogen wurden. 

1840. Ein extraordinairer Baufonds wurde in diesem Jahre zum Reta¬ 
blissement der Festung bewilligt. Wegen der Sträflings-Arbeiten ist hier einzu¬ 
schalten daß in Folge der Cabmets-Orore vom 11.' Apri l 1839 vom Jahre 1840 
ab die von Lanowehrleüten in Pommern in ihrem Civilverhältniß verübten Ver¬ 
brechen in der Strafanstalt zu Naugard verbüßen sollen, so daß dergleichen 

76* 
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Sträflinge nicht mehr zur Festung kommen. Dieser Umstand und da König 
Friedrich Wilhelm IV. bei der Huldigung am 15. October 1840 ein Amnestie-
Gesetz erließ, .verminderte die Zahl der Militair-Strafgefangenen in Stettin im 
Jahre 1840 von 58 Linien- und 53 Landwehr-, auf 30 Linien- und 29'Land¬ 
wehr-Sträflinge, so daß nach Abzug derjenigen, welche das Artillerie-Depot zum 
Gewehrputzm und zu Revisionsarbeiten gebraucht, wofür man' täglich mindestens 
8 Mann rechnen kann, und der sonstigen Ausfälle an Köchen, Schneidern, Schuh¬ 
machern, Kranken und Arrestanten, für welche Letztere summarisch ebenfalls auf 
den Tag 8 Mann zu rechnen sind, ult. 1840 nur noch 43 Mann für die Forti-
fication verbleiben, und mit diesen fernerweit um so weniger erhebliche Erdar¬ 
beiten zu verrichten sein werden, als die Landwehr-Sträflinge allmälig ganz 
eingehen, die Linien-Sträflinge erfahrungsmäßig sich ebenfalls vermindern, im 
Winter wenig gethan werden kann, ca. 13 Mann täglich zu dm laufenden 

icr-, sonstigen Handwerks-Arbeiten und zu den Pflanzungen abgehen, und 
in den Sommer-Monaten es ungleich nützlicher ist, die Militair-Strafgefangenen 
mit Maurer-Arbeiten zu beschäftigen. 

Die Arbeiten nahmen ihren Fortgang. Als Neues ist anzumerken, daß 
sämmtliche Festungs Gränzpfähle mit horizontalen Ringen von weißer und 
schwarzer Ölfarbe versehen wurden. Der mittlere weiße Ring, 2 Zoll breit, die 
beiden schwarzen Einfassungsringe ^ Zoll breit. Die Nayonpfählc dagegen er¬ 
hielten eine horizontale Ginfassung in der Mitte weiß, wie die Gränzpfähle, die 
schwarzen Einfassungen aber ebenfalls 2 Zoll breit. Mit Letzteren, den Rayon-
Dfählen, wurde in den bezeichneten Weise jetzt nur der Anfang gemacht, um da¬ 
mit allmälig bei nothwendig werdender Erneuerung der Pfähle fortzufahren, 
v 1841. Es wurde in allen Theilen der Hauptfestung wie der Forts, vorzugs¬ 
weise aber im Fort Wilhelm, theils mit Sträflingen allein, theils aber auch ge¬ 
mischt mit freien Mitarbeitern und Sträflingen gearbeitet. Ungeachtet der beim 
IaHre 1840 gedachten Verhältnisse hatten sich doch die Arbeitskräfte der Militair 
SRafgefangenen im laufenden Jahre nicht wesentlich geändert, und obgleich im 
Sommer fast sämmtliche Sträflinge, zu den Mauerarbeiten herangezogen werden 
müßten, so konnten sie doch bei dem sehr gelinden Vorwinter bis ult. December 
ziemlich bedeutende Erdarbeiten verrichten. 

I n diesem Jahre fand ein vollständiges Retablissement des im Jahre 1834 
vom Blitze beschädigten Anklamer Thores Statt. Die zerstörte Trophäe am innern 
Portale nach Bastion I I I zu, wurde von A. Wichmann, aus Berlin, (ob Ludwig 
Wilhelm W. ? f 29..Juni 1859) aus sächsischem, Prostelwitzer, Sandstein er¬ 
neuert. Beide Portale erhielten nach gründlicher Herstellung aller Steinmetz-
und Bildhauerarbeiten, Reinigung, Fugung mit Roman-Cement:c. :c. (über Alles 
war ein Contract mit dem Stettiner Steinmetzmeister Färber, incl. Trophäe, ge¬ 
schlossen) viermaligem grauen Ölfarben-Anstrich, wozu der König Friedrich WilhelmIV. 
selbst die Farbarten, auf Ansuchen des commandirenden Generals 2. Armse-Corps, 
vorgeschrieben hatte, auch wurde die kleine Krone vom äußern Portal sowie beide 
Kronen :c. des innern Portals mit dem Königl. Namenszuge vergoldet und zu 
Ende des Jahrs auf Kosten der Stadt, unter dem Hauptbogen des innern Por¬ 
tals, in vergoldeten Buchstaben die Inschrift Königs Thor , angebracht denn 
der König hatte auf den Antrag der städtischen Behörden es genehmigt, daß das 
retablirte Anklamer Thor fortan dm eben genannten Namen führen solle, nach-
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dem die Landstraße nach Anklam*) seit Erbauung der Pasewalker Steinbahn zum 
^Anschluß an die Berlin-Stralsunder Staatsstraße, nicht mehr durch dieses sondern 
durch das Berliner Thor führt. Die Kosten der Wiederherstellung des nun¬ 
mehrigen Königsthors, zum Betrage von 1630 Thlr. wurden extraordinair be¬ 
willigt. Gleichzeitig wurde der Name des Grünen Paradeplatzes in Königsplatz 
umgewandlet. 

1842. Neben den laufenden Instandhaltungen kamen u. a.: folgende Haupt-
Bau-Gegenstände zur Ausführung: — -

Retablissement des Parnitzthors in seinen alten zierlichen Sandstein-Decora¬ 
tionen, wobei zugleich der vorliegende Graben bis auf 2 Ruthen breit gemacht 
und so vertieft wurde, wie es die Fundamente der Escarpemauer (ungefähr 2 F. 
unter Nul l des Oderpegels) gestatten; Regulirung der vorliegenden Glacistheile, 
Absperrung derselben; Erneuerung der Grabenbrücke, welche früher nur 5 F. 
lang war, und zetzt wegen der größern Länge ein Mitteljoch erhielt. Das Contre-
scarpe-Ioch wurde auch von Holz, in der Escarpe liegen dagegen die Brücken¬ 
balken auf der Revetementsmauer, welche ganz retablirt werden mußte. Endlich 
Regulirung des Saillants 4—ö, um dem Thore eine schickliche Umgebung zu 
verschaffen. Behufs dieses Baues mußte links des Thores eine Nothpassage errichtet, 
werden. Die Nothbrücke baute der Zimmermeister Kümmerling für 70 Thlr., 
dafür lieferte er auch sämmtliches Holz, außer den Belägen (welche aus den Be¬ 
ständen der Fortification hergegeben würden) und beseitigte die Brücke nach er-? 
folgter Wiederherstellung der Passage; das gelieferte Holz blieb fein Eigenthüm. 
Es war die Absicht, die Nothpassage wegen des losen Untergrundes zu dielen. Es 
ergab sich aber,. daß dies sehr theüer zu stehen gekommen wäre, so daß es um 
so nützlicher erschien, eine Feldstempflasterung anzulegen^ als der Steinsetzmeister 
Klesch für solche, gegen bloße Vorleihung der Steine pro Q. Ruthe, incl. Unter¬ 
haltung während des Gebrauchs, und Beseitigung, nur 1̂ /g Thlr. forderte, so haß 
diese, zugleich solide, Befestigung kaum 3t) Thlr. kostete. Die Wiederherstellung 
der vier Thorpfeiler übernahm der Steinmetzmeister Färber, incl. Ölfarbenanstrich 
für 1300 Thlr. Die neue Brücke kostete, ohne Mauerarbeit, welche Sträflinge 
verrichteten, die auch die Escarpemauer Behufs der Nothpassage, öffneten und 
schlössen, summarisch 314 Thaler. 

I n diesem Jahre fanden» die Festungs-Retablissements-Arbeiten Statt, welche 
in Folge der Anlage des Eisenbahnhofes nothwendig geworden waren. Sie 
wurden nach den Vorschriften der Fortifications-Behörde von dem Directorium 
der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Actien-Gesellschaft, auf Kosten derselben ausgeführt 
und bestanden in foldenden Einzelheiten: — Aufhöhung der Lünette 14 bis auf 
76 F. über Nul l des Oderpegels; dje Regulirung ic. blieb Sache der Fortifica¬ 
tion. — Wegschaffung der Lünette 15 und Anlage des neuen Waffenplatzes da¬ 
selbst. — Anlegung des neuen Weges nach dem Mititair-Begräbnißplatze. — Ab¬ 
schneidung eines Theils der Contregarde 9, nebst theilweiser Anschüttung des 
neuen Walls. — Baggerung des Hwiptgrabens und Formirung der neuen Contre-

*) Die Landstraße von Stettin nach Anklam, führte über die Ortschaften Völschendorf, 
Daber, Bock, Stolzenburg, Iägersbrück, hier über die Randow, und Torgelow, hier über die 
Uker, nach Ferdinandshof, wo sie in die Pasewalk-Anklamer Landstraße fiel. ' 
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fcarpe, eine Arbeit, die in diesem Jahre nicht vollendet wurde. — Neue FormirunK 
des niedern Walls an der linken Face des Bastions IX, nebst Aufführung der 
Escarpements, in der Spitze bis auf 28 F. über Nul l des Oderpegels. Die 
Lünetten 10, 13, 16 wurden cassirt. — Ausfüllung des Grabens vor der linken 
Face des großen Ravelins 8-^-9 und vor Contregarde 9 in vorgeschriebener Art. 
— Regulirung des bedeckten Weges längs des Militair-Friedhofes von der 
rechten Face des großen Ravelins 8—9 in Verbindung mit dem vorher erwähnten 
Waffenplatze. 

1843. Von den Rentablissements-Arbeiten dieses Jahrs ist die Restauration 
der beiden Portale des Berliner Thors, des Thorgewölbes und der Thor-Ver¬ 
schlüsse zu erwähnen. Dieser Wiederherstellungsbau, incl. Ölanstrich der Portale, 
so wie der daran befindlichen Vergoldungen, übernahm der Steinsetzmeister Färber 
für den accordirten Preis von 3100 Thlr. Die übrigen dabei vorgekommenen 
Ausgaben betrugen 150 Tylr . 

Hm Jahre vorher hatte eine Regulirung der Grabensohlen und Cüvetten des 
Forts'Wilhelm Statt gefunden, wobei die Sohle der Cüvetten im Umzüge des 
Ravelins wegen ihrer Tiefe und steilen Böschungen zu mehrerer Spannnung mit 
einem Rollziegelpstaster von alten Mauersteinen (durch Sträflinge) versehen wurde. 
Nunmehr, 1843, mußten verschiedene Einstürze der steilen Cüvetten-Böschungen 
hergestellt werden. Es hatten sich aber viele bedeutende Abrutschungen, besonders 
in der Escarpe des Ravelins ergeben, welche auf durchschnittene Quellenzüge 
deuteten, weshalb erst eine völlige Bearbeitung des Hofraums von Fort Wilhelm 
abzuwarten war. Zwei Jahre nachher, 1845, ergab sich, daß die tiefe Cüvette 
wegen des Wafserdurchsickerns unter der Escarpemauern und anderer Veranlassungen 
halber, namentlich Aushöhlung durch Mause, und wegen des geringen Gefälles, 
wodurch die Sohle nicht gehörig abtrocknen konnte, in den steilen Böschungen von 
halber Anlage, im Umzüge des Ravelins so zusammen gestürtzt war, daß alle 
Vorfluth fehlte. Nach genauer Erwägung der Verhältnisse wurde höhern Orts 
bestimmt, die AbWässerung durch den Diamant rechts vom Mittel-Saillant ganz 
aufzugeben, wodurch die Cüvettensohle um 3 F. höher gelegt und bei 4 F. 
Sohlenbreite, in den Böschungen, ohne die obere Breite von 9—10 F. zu ver¬ 
ändern, ganze Anlage erhalten konnte; die AbWässerung aus dem Innern des 
Forts ganz durch den Diamant links zu leiten, unb das sich im Diamant rechts 
findende Tagewllsser in einen Senkbrunnen zu führen, der eventuell öfters aus¬ 
zupumpen sein würde. B is auf die Plackagen und sonstige Regulirungen der 
veränderten CÜvette wurden diese Arbeiten im Jahre 1845 beseitigt. Der Brunnen, 
12 F. tief, führte aber gar kein Wasser ab, weshalb bei der nassen Herbst¬ 
witterung sehr oft gepumpt werden mußte, und, nun durch Bohrung versucht 
werden sollte, auf eine Sandschicht zu kommen. Die Bohrung, welche im Jahre 
1846 vorgenommen wurde, gab kein Resultat, weil der Bohrer abbrach; doch 
aber konnte der Schluß gezogen werden, daß, analog der Stadtbrunnen, eine 
Sandschicht erst auf -^ 18 F. Pegelnull, also ungefähr 50 F. unter der Graben¬ 
fohle gefunden werden könne, und daß sich dann das Bohrloch bald so mit 
Letten verschlammen werde, daß die Sandschicht das Wasser abführen könne. 
Es wurde deshalb vorgeschlagen, einen 4. F. im Quadrat weiten hölzerney 
Brunnen bis auf die Sandschicht abzuteufen, welches etwa 400 Thlr. kosten würde, 
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UM später, wenn das Holzwerk verfaulen sollte, 1 Steinstark ausgemauert werden 
könne. Bei der Kostbarkeit dieser Maßnehmung, und da ihr Nutzen wegen der 
Verschlammung ebenfalls problematisch erschien, sollte der weitere Erfolg abge¬ 
wartet werden, und eventuell die schon früher vorgeschlagene Anlage eines ge« 
wölbten Kanals unter der Cüvette um das Ravelin herum zur Ausführung ge¬ 
bracht werden, weshalb die Regulirung der Böschungen und der Sohle der 1845 
angelegten Cüvette noch unterblieb. Man gab ihr bis 1847 Anstand, um zu 
beobachten, ob die Wafserzuflüsse aus dem Fort andere Maßnehmungen fordern, 
was jedoch nicht der Fall war, da das in dem Diamant vor den rechten 
Flankencassematten des Mittelsaillants sich periodisch ansammelnde Wasser mit ge¬ 
ringen Kosten durch Strafgefangene ausgepumpt werden kann. 

Von der Eisenbahn-Direction wurde im Jahre 1843 vorschriftsmäßig gebaut: 
der Tambour vor Bastion IX und das Schneckenthor, welches in Folge der 
Bahnhofsanlage eines Umbaues bedurfte, und die crenelirte Mauer in der Spitze 
des Ravelins 8—9. Die bei 1842 gedachte Baggerung des Hauptgrabens wurde 
fortgesetzt, aber auch jetzt, 1843, noch nicht zu Ende geführt, eben so fehlte noch 
die Formirung und Befestigung der Eontrescarpe; dagegen wurde die Faussebraye 
vor Bastion IX geschlossen und der ganze Bahnhof in dem Maße regulirt, daß 
der Betr ieb der ganzen Bahn b is B e r l i n am 15. August 1843 feierl ich 
eröffnet werden könnte. Auch wurde die äußere Böschung des Weges nach 
dem Militair-Friedhofe regulirt und mit Rasen bekleidet, der Weg auch von 
Seiten der FortMation mit canadischen Pappeln bepflanzt. Die Oder Kaimauer 
war noch außerhalb der großen Brücke rückständig, doch wurde dieselbe im folgenden 
Jahre 1844 vollendet/ und eben so die Baggerung des Festungsgrabens vor dem 
Schneckenthore von Seiten der Eisenbahn-Direktion beseitigt, während die Re-
gulirung der Contrescarpe auch jetzt noch rückständig blieb, da die vorgeschrieöene 
Verlängerung der Contregarde 9 noch nicht erfolgen konnte. 

1844. Neben den laufenden Instandhaltungen kam zur Ausführung: das 
Retablissement des Restes der Escarpemauern der Stadtenveloppe, von der 
Contregarde 3 bis zur untern Oder, mit Einschluß der Lünette 18, und das Re¬ 
tablissement sämmtlicher Mauerwerke von S t e t t i n auf dem l inken 
Oderufer , excl. Fort Preußen, wurde vol lendet. Eben so wurde mit Um¬ 
formung des bedeckten Weges auf seiner rechten Seite âuch des F o r t s W i l he lm 
Retablissement v ö l l i g zu Ende geführt. 

Zur Baugeschichte dieses Jahres ist zu bemerken, daß in der Berliner und 
der Königsthor-Passage Laufbahnen mit Granitplatten für die Fußgänger gelegt 
wurden, wozu die Stadt pro Q. Fuß 5 Sgr. Beihülfe hergab.' Der Q. Fuß 
kostete in allem 9 Sgr. Außerdem wurden die Pflasterungen zwischen den Mauer-
profilen- in starkes Pflaster nach Lütticher (Luyker) Art von Q. Steinen 9 Zol l 
stark umgewandelt, da hier die Breite so gering ist, daß immer in'der Mitte 
gefahren werden muß, wozu sich das gewöhnliche, mit den rohen, kleinen Roll¬ 
steinen ausgeführte Pflaster nicht wiederstandsfähig genug erwiesen hatte. Der 
Q. Fuß kostete ebenfalls 9 Sgr. Demnächst wurde auch in diesem Jahre die 
Hauptwall-Bewehrung von der Kehlpoterne des Bastians V I I I bis zum Schnecken¬ 
thore auf 75 Ruthen Länge, mittelst eines 6 F. hohen Lattenstakets bewirkt und 
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dadurch der ganze Umring, des Hauptwalls gegen Anlauf gesichert. Dieser Bau 
kostete gegen 600 Thaler. ' 

Z u den Festungsarbeiten, welche im Jahre 1844 auf dem rechten Oderufer 
vorgenommen wurden, gehörte die Baggerung und Auskrautung des Lastadischen 
Grabens zwischen, dem Dunzig -und dem Parnitzthor, auf einer Länge von 360 
Ruthen, ungefähr 1 ^ F. unter Null des Odervegels, in einem Rinnsal von 
18 F. Breite. Diese Arbeit wurde mit einem Kostenaufwande von 1400 Thlr., 
durch^freie Arbeiten theils mit der Regimortschen Baggermaschine, theils mit ge¬ 
wöhnlichen Sackbaggern ausgeführt, wobei es sich erwies, daß die Anwendung 
der Sackbagger nicht theürer ist, als die der' Baggermaschine, da bei 
Letzterer zu viel Hindernisse eintreten. Auch kann mit der Maschine nicht in der 
Nähe der Brücken und unter denselben gebaggert werden, auch nicht nahe an 
Escarpen und Contrescarpen. Eben so konnte die Reinigung der Schlammkasten 
nur mit dem Sackbagger erfolgen. Da aus der Lastadie viele Unreinigkeiten 
zufließen, und auch der Schlamm von der Escarpe sich nach der Mitte hin-
zieht, so muß mit der Baggerung im folgenden Jahre fortgefahren werden. 

1845. Retablissement der, Lastadifchen Escarpemäuern am Pontonierplatze 
und von der Spitze des Saillants 5 bis zum Redan 8, sowie auch die Instand¬ 
setzung der weiter abwärts gelegenen Mauern im Cordon und in den oberen 
noch festen Theilen. Der fast ununterbrochene hohe Wasserstand — er erreichte 
am 13. Apri l die ungewöhnliche Höhe von 6 F. 4 Z. am Oderpegel der Baum¬ 
brücke— gestattete es, im Verein mit den geringen Geld- und Arbeitskräften, 
nicht, auch die unteren Theile dieser letzteren Mauern zu retabliren, wie es in 
der Absicht lag. M i t der Grabenbaggerung wurde fortgefahren; demnächst auch 
mit Herstellung der äußeren Erdböschungen durch Rasenbekleidung über den re-
tablirten Mauern vorgegangen. 

Z u den ferneren, in diesem Jahre vorgenommenen Arbeiten gehörte: 
Die Wiederherstellung einiger Escarpelimen des Forts Preußen, welche 

nicht wesentlich beschädigt waren, und die der Bresche in der linken Face des 
Ravelins 2—3, welche von der vorjährigen Pionier-Übung herrührte. — Die 
Beschaffung von Abschlußmauern mit Thoren in den Echancrüren der Stadt-
Enveloppe. — Belegung der Laufbahnen in den Thorpassagen mit Gramtplatten. 
— Allgemeine Mauerreinigung und kleine Ausbesserungen der hergestellten Mauern. 
— Verschiedene Erdarbeiten, theils durch Sträflinge, theils durch freie Tagelöhner, 
und zwar, außer den schon oben erwähnten Arbeiten im Fort Wilhelm und auf 
der Lastaöie; im Fort Leopold: die Formirung der Lünette 19, die Vollendung 
der Saillants 4 und 5, und die theilweise Einziehung des bedeckten Weges von 
der hinterliegenden Stadt-Enveloppe. 

Sodann wurde auch der Mauerbau der Lünette 19 des Forts Leopold in 
Angriff genommen. Als Reduitwerk soll diese Lünette vollständig mit Mauer¬ 
werk umschlossen, — hinten freistehende crenelirte Mauern erhalten. Die An-
schlagssumme beträgt 8500 Thlr. und soll dieser Bau im laufenden und im kom¬ 
menden Jahre 1846 zu Stande gebracht werden. Das Pensum für 1845 wurde erreicht. 

Auf der rechten Seite zeigten sich Quellenzüge aus der Escarpe, welche schon 
vor 100 Jahren Walrave, den Erbauer des Forts Leopold, veranlaßten, das 
Revetement der Face nur 1 8 ^ Ruthen lang zu machen, und weiter unten drei 
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Gurtmauern durch die Grabenfohle zulegen. I n den jüngsten Fahren wurde 
durch Ausräumung der verfallenen (abgerutschten) Erdböschung einige Abtrocknung 
erzielt, und um das jetzt ausgeführte Revetement sicher zustellen, wurden 
Sickerwerke mittelst eines mit Steinen hinterftackten Langkanals und einiger durch 
das Revetement geführten Kanäle veranstaltet, welches dem Zwecke zu entsprechen 
den Anschein hat. Auch wurde noch eine Gurtmauer von 3 F. im Quadrat 
durch die Grabenfohle gegen die Contrefcarpemaüer strebend, geführt. 

Zu den Arbeiten im Schluhjahre der vorliegenden Bau-Periode gehörten 
auch verschiedene Pflanzungen auf sämmtlichen Glacisftächen und Ergänzungen in 
den Hecken-Anlagen. 

Endlich ist anzumerken daß 132.000 Mauersteine und 140 Tonnen Kalk 
beschafft wurden zur Beihülfe dex Dotirungs-Mauer-Arbeiten an den Lastadischen 
Escarpemauern und den Escarvelinien des Forts Preußen, welche wie ge¬ 
wöhnlich die Mi l i ta i r - Strafgefangenen ausführten. Woher die Festung ihr 
Material zu den Massivbauten entnahm, wird aus den folgenden Abschnitt 
dieser Festungs-Baugeschichte M ersehen sein, nachdem vorher eingeschaltet worden 
ist der — 

Nachweis des Kostenaufwandes in der Periode 1836^-1845. 

Jahr. 

1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 

Dotirungsfonds. 

Einnahme. 
Thlr. 

5.600 
5.600 
5.600 

. 5.800 
5.800 
5.800 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

Ausgabe. 
Thlr. 

5.600 
5.600 
5.600 
6.000 
5.885 
5.716 
5.686 
5.950 
5.467 
6.602 

Oxtraordinaire 

Einnahme. 
Thlr. 

4.000 
4.W0 
6.800 

11.100 
11.100 
11.630 
10.400 
A3.000 
7.900 

13.194 

Bewilligung. 

Ausgabe. 
Thlr. 

2.359 
4.464 
6.800 

11H21 
11.043 
11.597 
10.544 
9.92O 
5.55? 

10.907 

Zusammen. 

Einnahme. 
Thlr. 

9.600 
9.600 

12.400 
16.900 
16.900 
17.410 
16.400 
16.000 
13.900 
19.194 

Ausgabe. 
Thlr. 

7.959 
10.064 
12.400 
17.021 
16.928 
16.913 
16.230 
15.870 
11.024 
17.509 

W darf nicht unbemerkt bleiben, daß die vorstehende Nachweisung nicht 
ganz zuverlässig ist, weil die Grundlagen, auf denen sie beruht vielfache Unsicher¬ 
heiten, auch Lücken dargeboten haben, namentlich für das erste Lustrum von 1836 
bis 1840. Auch ist darin von einem eisern Bestand die Rede.) 

Feftmlgs-Ziegelei. 
Die Örtlichkeit, einer unzweifelhaften Lage nach, und das Verbleiben der 

zum RetablisseMntsbau 1720 :c, :c. gegründeten Festungs-Ziegelei ist nicht zu 
ermitteln ( s . S . 560) Nach dem Plane, welcher dem Tagebuche der Belagerung 
von 1677 beigefügt ist*), hat damals hinter dem Heil, Geist-Bastion eine große 

*) Anderer Kommerscher Orjegs-PpstillM, darinnen, was in der berühmten Belagerung 
der Stadt und Haupt-Vestung Stetin, von Anfang bis deren glückliche Eroberung durch Chur-
fürstl. Brandenburgische Waffen, vorgegangen, sammt den Ursachen des langen Wiederstandes 
gründlich und wahrhaftig erzehlet worden. M i t einigen accuraten Kupferstichen Leipzig, zu 
finden bei Christian Kirchnern. Anno 1678. 7 ^ Bogen in Quartformat. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 7? 
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Ziegelei bestanden. Die Ziegelei vom Jahre 1720 kann aber dort nicht gewesen 
sein, weil um diese Zeit das Proviant-Magazin Nr. 1, dem Garnison-Lazareth 
gegenüber, schon erbaut war. . 

Die vorgebuchte älteste Ziegelei verdankt ihre Entstehung vielleicht der 2. Stadt¬ 
mauer und dem Erweiterungsbau der Stadt von 1180, indem die Festungsbauten 
während des 30jährigen Kriegs und nach demselben nicht bedeutende Mauermassen 
forderten, uud wahrscheinlich ist es, daß sie dem dort eingerichteten Festungshafen 
und dem 1693 erbauten Proviant-Magazine Nr. 1 hat Platz machen müssen. 

Aus vorgefundenen Papieren geht hervor, daß man in den Jahren 1805 
und 1806 mit dem Projecte umgegangen ist, eine Festungs-Ziegelei anzulegen, 
weil man die auf dem Raminschen Gute Brunn, 1 Mle. von Stettin, bestehende 
Ziegelei für die einzige hielt, welche zum Festungsbau brauchbares Material, aber 
nicht in der erforderlichen Menge liefern konnte. Man wählte dazu einen Platz 
von 14 Morgen vor dem Anklamer Thore neben dem Katzenpfuhl zwischen der 
Anklamschen Landstraße, jetzt Pölitzer Straße, und dem Wege nach dem Wohnsitz 
der Prinzeß Elisabeth — Friedrichsgnade, Prinzeß-Schloß — welcher demIohannis-
kloster gehörte. Der Krieg von 1806 hat indessen die betreffenden Verhandlungen 
unterbrochen, während sie nach der Reoccupation der Festung, 1813, nichts wieder 
aufgenommen sind. Dagegen wurde — 

I m Jahre 1816 zu einer andern Ziegelei-Anlage bei dem Dorfe Zülchow, 
2/4 M l n . unterhalb Stettins, geschritten. Bis 1824 wurden dazu an Grund¬ 
stücken überhaupt eingezogen: — 1) Zum Ziegelei-Etablissement selbst an Acker¬ 
land 7.105; — 2) Zum Lehmgraben desgleichen 6.175, und — 3) zur Kanal-
Anlage in einer Länge von 65 Ruthen, Behufs der Wassercommunication auf 
der Oder, an Wiesenland 4.0, überhaupt eine Fläche von 18 Mg . 100 Ruth., 
wofür ein Kaufgeld von . . , . , . . Thlr. 4.041 
entrichtet und ein unablösbares Grundgeld von jährlich 3 Thlr. über¬ 
nommen wurde. Die Ziegelei-Gebaüde haben . 14.357 
gekostet, und die Kanal-Anlage . . . . 3.547 
Für die Wasserfahrzeuge zum Transport der Steine nach Stettin sind 
gezahlt worden 1.400 

Mithin hat die ganze Ziegelei-Anlage gekostet. . . Tylr. 23.245 
Die Fahrzeuge find indessen, um ihrer kostspieligen Instandhaltung überhoben 

zu sein, und da man dabei auch überhaupt nicht an Transportkosten sparte, wie 
vorausgesetzt worden war, wenn zu dem Transport Lohnfahrzeüge genommen 
wurden, im Jahre 1835 verkauft worden, für V. der Anschaffungskosten, näm¬ 
lich für 180 Thlr. 

Diese kostspielige Anlage erschien nothwendig, weil nach der Reoccupation 
von den Ziegeleien für das Tausend Mauersteine der hohe PreO von 22 Thlr. 
gefordert wurde. Wegen des sehr schweren Troknens der Ziegelmasse, die auch 
theilweise so strenge ist, daß sie 3 v Jahre und länger wintern muß, können aber 
nicht mehr als höchstens 300.000 Mauer- und Dachsteine jährlich sabricirt werden. 

Die sämmtlichen Ziegelei-Betriebskosten, bis incl. 1835, die Unterhaltung 
der Gebäude und der Utensilien, sowie die Kosten des Transports der Steine 
nach Stettin haben überhaupt Thlr. 52.180 
betragen« 
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Übertrag . . . Thlr . 52.180 
Die Zinsen des Etablissements-Kapitals, nur seit 1820 gerechnet, weil > 

manche Summen erst später zur Ausgabe kamen, und nur Zu 5 Pr t t . 
was bei dem täglich sich vermindernden Werth angenommen werden muß 18.590 

Summa . . . Thlr . 70.770 
Fabricirt wurden überhaupt, alle Sorten Steine zusammengerechnet, 3.812.000 

Stück.*) Seit dem Jahre 1821 wurden in Gemäßheit des vom Köngl. Kriegs-
Ministerium unterm 3. August 1821 ertheilten Festungs-Ziegelei-Regulativs die 
Fabrikate dieser Ziegelei, soweit sie zu extraordinairen Fortifikations-Bauten ver¬ 
wendet werden, unentgeldlich abgegeben, für alle übrigen Bauten, mit Einschluß 
der ordinairen Festungs-Reparaturen, welche Material von der Festungs-Ziegelei 
entnehmen, muß dasselbe dagegen zum Selbstkostenpreis, ohne Zurechnung der 
Zinsen des Anlagen-Kapitals, bezahlt werden. 

Da bis zum Jahre 1827 nach den oben eingeschalteten Erörterungen sehr 
wenig Steine zu den extraordinairen Festungsbauten verwendet wurden und seit 
jenem Jahre nur geringe Geldmittel zu Gebote standen, so kann angenommen 
werden, daß von der bis ult. 1835 fabricirten Gesammtmenge — 

1) Z u den extraordinairen Fortifikationsbauten, soweit selbige die Festungswerke 
selbst betrafen, ca. . . . . . . . . . . . . . . Stück 800.000 

2) Z u den ordinairen FortifikationsMeparaturen desgleichen. . 500.000 
3) Zu den extraordinairen, und ordinairen Mi l i ta i r - Gebaüde-

Reparaturen und Neubauten, wobei das neue Garyison-Lazareth allein 
mit 790.000 Stück betheiligt gewesen, der Rest von . . . . . .2.512.000 
verwendet wurden. Macht bis zum Schluß des Jahres 1835 wie oben 3.812.000 

I n den folgenden Jahren^ von 1836 an bis zum Schluß der Ziegelei ist 
ihr Betrieb folgender gewesen: 

Jahr. 

1835 
1836 
1837 
1838 
1839 

, 1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 

Summa 

Mauersteine. 

Fabrikation. 

256.850 
108.000 
190.000 
197.300 
192.000 
180.800 
174.400 
145.000 
136.800 
227.600 

- 284.000 

2.092.750 

Con¬ 
sumtion. 

195.820 
177.400 

-159.400 
148.400 
229.700 
194.400 
135.700 
124.600 
59.800 

267.800 
312.100 

2.006.120 

Bestand. 

99.370 
160.400 
91.000 

121.600 
170.500 
132.800 
119.200 
157.900 
178.300 
255.300 
215.100 
182.000 

1.983.470 

Dachsteine. 

Fabri¬ 
kation. 

46.200 
15.000 
11.000 
10.000 
1.500 

24.500 
15.500 
7.000 
6.000 
1.500 

23.500 

161.700 

Con¬ 
sumtion. 

24.660 
32.840 
16.360 
14.740 
2.240 

27.360 
17.400 
6.600 
6.500 
1.500 

23.500 

171.700 

Bestand. 

28.000 
49.540 
31.700 
26.340 
21.600 
20.860 
18.000 
16.100 
16.500 
16.000 
16.000 
16.000 

275.840 

Bemer¬ 
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*) Hiernach haben die Herstellungskosten fürs 1000 Steine, mit Einschluß derlZmsen fürs 
Anlage-Kapital, ca. 18V2 Thlr., ohne diese Zinsen ca. I3Z/4 Thlr. betragen. 

77* 
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Aus der obigen Darstellung der Kosten-Resultate der Ziegelei ist ersichtlich, 
daß diese Anlage, mit Rücksicht auf Zinsen vom Anlage-Kapital, dem fiskalischen 
Interesse keineswegs entsprach, besonders, wenn die geringen Geldmittel nicht 
einmal einen möglichst ausgedehnten Ziegeleibetrieb'gestatteten, während die vielen 
militärischen Gebäude immer baufälliger wurden, und daher einen starken Stein¬ 
verbrauch in Anspruch nahmem Da nun mit Ende März 1837 der seit 1831 
bestandene Contract mit dem Ziegelmeister Hagen endete, welche nur für die 
Arbeiten bei der Ziegelfabrikation selbst, incl. Brennen, mit 3 Thlr. 25 Sgr. 
fürs Tausend bezahlt wurde, alle sonstigen Kosten aber, incl. der kostspieligen 
Unterhaltung eines Gespanns, dessen Benutzung im Winter fast Nul l war, von 
der Fortifikation selbst bestritten werden mußten, so kam es im Jähre 1836 in 
Frage, ob und wie die Ziegelei ferner betrieben werden sollte. 

Für den Verkauf, der in Antrag gekommen war, wurde nicht gestickmt, da 
die Möglichkeit vorlag, daß diese Anlage doch noch einmal der Festung nützlich 
werden konnte, und der Erlös jedenfalls zu fehr unter dem Kostenpreife geblieben 
sein würde. Andrer Seits schien es nicht angemessen, die Ziegelei dergestalt zu 
verpachten, daß der Pächter sich der fiskalischen Ziegelerde bedienen könnte, weil, 
sonst bei.einer etwaigen Consumtion derselben der Werth der Ziegelei ganz ver¬ 
loren gegangen sein würde. Der dritte Fall , das Etablissement blos zur Acker¬ 
nutzung zu verpachten, war auch nicht ausführbar, weil die Terrainflächen viel 
zu klein sind, als daß sich ein Pächter der zugleich die Aufsicht über die Gebäude 
führt, finden werde. 

Es fand sich nur Ein paffender Ausweg darin, daß der :c. Hagen die 
Ziegelei auf 6 Jahre bis ult. März 1843 unter folgenden Bedingungen in Pacht 
nahm: — 1) Es erlegt derselbe eine Caution von 300 Thlr. ; — 2) gibt der¬ 
selbe 100 Thlr. Pacht wofür er summarisch 100.000 Steine brennen kann, aber 
auch alle Reparaturen bis zu 10 Thlr. aus seinem Mitteln bewirken muß; — 
3) das nöthige Inventar gibt die Fortifikation als eisernen Bestand; — 4) für 
jeden Mehrbrand im großen Dfen zahlt Hagen 45 Thlr., im kleinen Ofen 16 Thlr.; 
— 5) für die Fortification muß derselbe bis zum Betrage von 150.000 Steinen, 
dieselben von der fiskalischen Ziegelerde bei der halben Ofenpacht unter 4 zu 
folgenden Preifen schaffen: — Das Tausend Mauersteine, Hartbrand 9 ^ Thlr., 
Mittelbrand 9 Thlr., Bruch-und Schwachbrand 8 Thlr., Dachsteine 10 Thlr., Hohl¬ 
steine fürs Stück 2^2 Sgr. Ist der künftige Bedarf an Backsteinen größer als 
150^000-und wi l l 2c. Hagen den Mehrbedarf nicht schaffen, dann kauft die For-
tifikation von anderen Ziegeleien. 

Diefer Pachtvertrag trat mit dem 1. Apr i l 1837 in Kraft. Das Ziegelei-
gespann war, ult. 1836 verkauft worden. Gleich im ersten Pachtjahre sah sich 
die Fortification veranlaßt, von der städtischen Ziegelei zu Pommernsdorf 100.000 
Stück Mauersteine .zu entnehmen, welche, incl. Transport, mit 10 ̂  Thlr. fürs 
Tausend bezahlt wurden. Es wurden davon 75.100 Stück zu den Revetements 
und zwar zu beiden Facen des Saillants 6 vom Fort Leopold verbraucht, so 
daß davon 24.900 Stück übrig blieben. 

Bauliche Arbeiten an den Gebäuden der Ziegelei: 2 Wohnhäuser, Ziegel¬ 
schuppen, 2 Öfen, welche contractlich der Dotirungsfonds zu tragen hatte, fanden 
auf der Ziegelei nicht Statt. Es war aber im September 1838 eine große 
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Gefahr des Abbrennens der Ziegelei vorhanden, indem die nahe gelegene 
Windmühle in Flammen aufging. Zum Glück war der Wind entgegengefetzt. 

' Außer den ' von der Festungs-Zieglei fabricirten Steinen wurden im Jahre 
1839 von der Privatziegelei zu Neüendorf, bei Ukermünde, 220.000 Stück zu 
Fortifications-, und 230,000 Stück zu Artillerie-Bauten verbraucht - Dies ge-
fchah auch 1840, in welchen Jahre 765.700 Mauerziegel, im Format der 
Zülchower Ziegel, von Neüendorf, und 27.000 Stück, Mittelformat, ^von den 
Bollinkenschen Ziegelei bezogen wurden. Letztere dienten zur Pflasterung des 
Artillerie-Wagenhaufes Nr. 3. im Fort Preußen. Ferner lieferte die Neüen-
dorfer Ziegelei in den Jahren 1841, 1842 und 1843 bezw. 160.000, 97.000 und 
58.000 Stück, von denen das letztere Quantum zur Contrefcarpen-Mauer des 
Forts Wilhelm diente. 

Wegen der gesteigerten Holzpreise wurde 1844 ein neuer Contract mit dem 
Ziegelmeister Hagen auf 3 Jahre bis ult. März 1847 geschlossen und demselben 
fürs Tausend Mauersteine, incl. Wasserfracht nach Stettin, Hartbrand 11 Thlr. 
25 Sgr., Mittelbrand 11 Thlr. 8 gr„ Schwachbrand 6 Thlr. 5 Sgr. Dachsteine 
11 Thlr. 25 Sgr., Hohlsteine pro Stück 3 ^ Sgr. Frachtzuschuß nach Damm 
fürs Taufend jeder Steinforte 5 Thlr. 5 Sgr. Hagen starb aber schon im 
Februar 1844, und da dessen Wittwe zur Erbin eingesetzt war, so genehmigte 
das Kriegs-Ministerium ihren Eintritt in den Contract des Verstorbenen. 

Da die Ziegelei bei ihrer geringen Productionsfähigkeit und ihrer Entfernung 
von Stettin die Verwaltung sehr fchwierig und fiskalisch nicht vorteilhaft genug 
machte, fo war schon 1836 auf den Verkauf derselben angetragen worden, ein 
Gedanke, der 10 Jahre nachher um fo mehr wieder aufgenommen werden mußte, 
als die Unterhaltungskosten der Baulichkeiten in stetem Wachsen waren, und 
Hagen's Wittwe, deren Pachtung ult. März 1847 zu Ende ging, dieselbe wegen 
Kränklichkeit und sonstiger Unzuträglichkeiten halber nicht wohl fortsetzen konnte. 
Es erschien auch mißlich, eine anderweite Verpachtnng eintreten zu lassen, da 
Unternehmer für dergleichen Anlagen zu wenig Bürgschaft zu stellen vermögen, 
und jedenfalls die Unterhaltungskosten mit dem Pachtquantum in keinem Ver-
hältniß stehen würden, auch bei den vielen Ziegeleien der Umgegend aller Grund 
zu einer solchen Königl. Anstalt schwinden mußte. Um der also angedeuteten 
Absicht näher zu treten, entwickelte der Platz-Ingenieur, Major Friedrich Wilhelm 
Samuel Boethcke — (seit 1833 in dieser Stellung) — in einem, der Königl. 
Festungs, - Inspection bereits im Januar 1846 erstatteten Bericht, mit Bezug 
auf die Vorgänge, von Neuem die vielfältigen für den Verkauf sprechenden 
Gründe der dann auch unterm 27. M a i 1846 genehmigt wurde, nachdem die 
mittlerweile erhobenen Bedenken beseitigt worden waren. 

I n den Händen des Garnifon-Auditeurs verzögerte sich aber die öffentliche 
Feilbietung bis gegen das Ende des Monats September, ungeachtet der Platz-
Ingenieur wiederholentlich darauf merksam gemacht hatte, daß ein Käufer Ge¬ 
legenheit finden muffe, im Herbste die Erdgrabungen zu bewirken, Holz :c. :c. 
anfahren zulassen, und' die Ablösung des den Zülchower Bauern zustehenden Vor¬ 
kaufsrechts die Realisirung des ganzen Geschäfts doch noch gewiß sehr in die 
Länge ziehen werde. Ein Kaufmann, Namens Schmidt, gab "in dem anberaum¬ 
ten Licitationstermine das Höchste Gebot mit 9000 Thlr. ab, und da sich bei 
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den obwaltenden Verhältnissen nichts dagegen zu erinnern fand, diesem Gebote 
unterm 6. October 1846 der Zuschlag ertheilt. Wegen der Zülchower Bauern, 
die sich, nach längeren Unterhandlungen, endlich mit einer von Schmidt gezahlten 
Summe von 100 Thlr. abfinden ließen, konnte derselbe doch erst am Jahres¬ 
schlüsse die Ziegelei sein nennen, so daß frühere Veranstaltungen wegen des künftigen 
Betriebes unmöglich wurde. Wesentlich war daher für den Verkäufer der Um¬ 
stand, daß die Pächterin Hagen verpflichtet war, beim Aufhören der Pacht — 
1. Apr i l 1847 — 300 Schachtruthen im Herbst gegrabene Ziegelerde vorräthig 
zu halten. Die förmliche Übergabe erfolgte am 31 . März 1847 und hatte 
der Käufer sich wegen des Inventars lediglich mit der:c. Hagen auseinander 
zusetzen. 

Somit wurde die Fortification von diesem lästigen, durchaus unpassenden In¬ 
stitute und besonders auch von der großen Sorge, daß ein Brandunglück durch Fahr¬ 
lässigkeit, Muthwillen oder gar Bosheit, ja selbst durch Brände in der Nähe, das 
ganze Etablissement in Asche legen, überhoben. Die Steinvorräthe wurden fämmt-
lich nach Stettin geschafft; und hiermit fand die Geschichte der Stettiner Festungs-
Ziegelei ihren Abschluß. 

Chronik des großen Erweiterungs-Neubaues der Festung um die Neustadt, 
1845—1857. 

1845. 
Mittelst Cabinets-Erlafses vom 24. April 1845 wurde auf Grund des 

commissarifchen Entwurfs vom Februar desselben Jahres zur Erweiterung der 
Stadt Stettin auf der Südfeite des linken Oderufers, eine Veränderung der 
Festungs - Enceinte dergestalt anbefohlen, daß der alte Hauptwall:c. 2c. links 
vom Berliner Thor bis zum Bastion IX geöffnet und an dessen Stelle eine 
Enceinte hinter dem Polygon 4—5 des Forts Preußen, 400 Schritt von dessen 
Escarpe durchlaufend, den ehemaligen Sackschen Garten überschreitend, an den 
Höhenrand anschließend, von dort rückwärts, mittelst casematürter Flanken-Batterien 
und crenelirten Mauern, nach dem großen Ravelin 8—9 führend, treten, und so 

.fortgesetzt mittelst crenelirter Mauern auf den betreffenden Escarpemauern, und 
durch den Hauptgraben am linken Schulterpunkte des alten Bastions VI I I :c. 
den neuen Abschluß zu bilden bestimmt wurde. 

Für diesen großartigen in 3 Jahren, bis incl. 1848, auszuführenden Bau, 
mit Einschluß der Bauten im Polygon 4—5 des Forts Preußen, doch mit Aus¬ 
schluß der Terrain-Erwerbungen und der Einebnung der alten Werke !c. wurden 
an Kosten vorläufig 800.000 Thlr. ermittelt. Die Acquisition des Grund und 
Bodens wurde von Seiten des Ober-Präsidiums und der Königl. Regierung zwar 
bald möglichst eingeleitet, die Umstände waren aber leider so angethan, daß der 
Erdbau erst im Monat August 1845.in Angriff genommen werden konnte, und 
die Übereignung sämmtlicher, zum Bau erforderlichen Grundstücke erst in der 
Mitte des Monats November erfolgte. 

Da ein viel früheres Beginnen der Arbeiten vorausgesetzt worden war, 
so wurden schon für das Jahr 1845 die Summe von 130.000 Thlr. angewiesen, 
aber es war nicht möglich von diesem für den Bau zur Verfügung gestellten 
Betrage mehr als 50.000 Thlr. auszugeben, welche zur Bewältigung von ca. 
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24.000 Schachtruthen Erde, zur Beschaffung 
bkeb 1 Million), 2 ^ Tausend Tonnen Kalk, diverse anderer Materialien und 
des Utensilien-Inventars ic. hinreichten. Zur Mauerung konnte niraend ge¬ 
schritten werden. 

Der Bau besteht aus folgenden 5 Haupttheilen: 
^ . Die Enceinte vom alten Bastion VI I bis zum Höhenrande der Ober-

wiek; 
L. Die Köhllinie bis zum alten Bastion I X ; 
!̂. Die Umformung des Polygons 4—5 vom Fort Preußen; 

D. Der Bau von 2 Kriegs-Pulvermagazinen in Stelle der eingehenden der¬ 
maligen Magazine Nr. 3 im alten Bastion VI I und Nr. 4 im alten 
Bastion VII I . 

N. Der Bau von 2 defenstblen Friedens-Pulvermagazine als Reduits 
später anzulegender Werke vor der Westseite des Forts Preußen in 
Stelle des eingehenden Friedens-Pulvermagazins Nr. 6 in der Com-
munication vom Fort Preußen und des als Friedensmagazin benutzten 
nicht bombensichern Magazins im Ravelin 4—5 des Forts Preußen. 

I m Jahre 1845 ist nur an dem Bautheile ^. gearbeitet worden und im 
künftigen Bastion V l l l ein Breüner angelegt dessen Beendigung für ult. April 
1846 in Aussicht genommen wurde. Diese Enceinte ^ wird bestehen aus 3 
Bastionen VII , VI I I und IX mit Courtine, einem ganzen und einem halben Ravelin, 
großen Graben-Caponniören und Blockhäusern mit Minengängen im bedecktem Wege 
und Hohltraversen in den Capitalen der Raveline. Die Escarpemauern der 
Bastione 22 F. hoch, die crenelirten Courtine-Mauern ebenso, die Contrescarpen-
Mauern 18 F. hoch. ^ 

1846. 
Bau ^ . Nur dieser Bau wurde mit einer nach Anrechnung der bezahlten 

Bestände an Materialien :c. effecüven Ausgabe von 156.786 Thlr. betrieben. 
Die Mauerbauten betrafen in ungefähr ? Schachtruthen Mauerwerk Heils von 
Rollsteinen und alten Mauersteinstücken, theils von neuen Ziegeln lediglich die 
Escarpe, und wurde d̂ abei im Allgemeinen die, Facenrevetements der Bastione V l I I 
und IX bis in die Nähe der Schulterpunkte vollendet und die übrigen Mauer-
theile mit einigen Flackn-Casematirungen und dem neuen Stadtthor-Gewölbe 
bis zur Rondenganghöhe gebraD, auch die Hauptgraben-Caponmöre vor der Cour-
tine 8—9 bis zur Widerlaghöhe der untern Etage aufgeführt. Am rechten und 
linken Ende der Enceinte blieben die Mauerarbeiten theils wegen des nicht ge¬ 
nügend vorgerückten Erdbaus, theils wegen mangelnder Bestimmungen, theils um 
den alten Hauptwall nicht voreilig zu öffnen, noch rückständig. An den ge¬ 
dachten Mauertheilen hätte übrigens noch mehr geschehen können, wenn nicht 
während des Baus alterirende Bestimmungen abgewartet werden mußten. Der 
Erdbau schritt so weit vor, wie es die Mauerarbeiten und örtlichen Verhältnisse 
irgend gestatteten. Die Öffnung des Polygons 4—5 des Forts Preußen in der 
Enveloppe erfolgte auf der linken Seite (Saillant 5) bis zum Ravelin H—1 zum 
größten Theil. Vom Hautpgraben blieb noch ca. ^ auszuschachten. Auch der 
Haupt-Abwässerungskanal unter der rechten Flanke des Bastions IX nach dem 
Bahnhöfe im Sackschen Garten nebst dem Vorfluthgraben nach der Oder, kamen 
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zur Ausführung, eben so auf Kosten der Königl. Regierung der, neben der linken 
Flanke dieses Bastions für die Stargarder Eisenbahn erforderlich gewordene 
Tunnel, welcher gegen 8000 Thlr. gekostet hat. Zwei 70—75 F. tiefe Brunnen 
mit zwei eisernen Pumpenstützen jeder, kamen im Höhe des Bastions V I I I und 
hinter der Courtine 8—9 mit einem Kostenaufwande von über 4000 Thlr. zur 
Ausführung. Die Senkung desselben war sehr schwierig. Der neue Mil i tair-
Begräbnißplatz vor dem Berliner Thor wurde eingerichtet und vom 25. März 
1846 ab benutzt. I m Herbst begann die Überführung der Leichen vom alten 
Friedhofe, der innerhalb der Werke über dem Bahnhofe lag, nach dieser neuen 
Nekropole, und zwar auf Kosten der Königl. Regierung. 

Bau L. Hier geschah noch nichts, und konnten selbst die Entwürfe 
nicht bearbeitet werden weil dazu theils das Personal zu beschränkt und beim 
Bau ^ zu angestrengt beschäftigt war, anderer Seits noch der Special-Entwurf für 
den neuen Stadttheil fehlte, von welchem diese Kehlbefestigung mit abhangig blieb. 

Bau 0. Außer den unter ^ gedachten Erdarbeiten konnte auch hierbei nichts 
geschehen; auch lag es in der Absicht, zunächst die Bauten ^ und V weiter zu 
fördern, um den Abschluß des Hauptfestungs-Körpers bald möglichst zu Stande 
zu bringen. 

Bau v . Diese Bauten liegen doch entfernter, doch muß bald die FUnda-
mentirung des Pulvermagazins im neuen Bastion V I I beschafft werden, weil 
ohne dieselbe die vollständige Ausfüllung des alten Hauptgrabens nicht Statt 
finden kann, welche zur Formirung der neuen Wallstraße erforderlich ist. 

Bau N. Da die betreffenden beiden alten Pulvermagazine schon beim Be¬ 
ginn des Baues ^. geleert werden mußten, mithin der Festung beinahe 2000 
Ctr. entzogen wurden, so lag es in der Absicht, schon im laufenden Zahre die 
beiden neuen Magazine zu bauen. — Behufs des speciellen Entwurfs der 
2c. Werke und Magazine war aber zunächst eine speclelle Aufnahme und Kar-
tirung des Terrains in weiterer Ausdehnung erforderlich, welche sich wegen Mangels 
an Personal bis Ende Januar 1846 hinzog, und nach erfolgter höherer Be-
stimmnug zunächst noch die specielle Ermittelung des einzuziehenden Terrains für 
beide Werke verlangte. Erst im Anfange des Monats M a i konnte dem Ober¬ 
präsidenten das diesfällige Bedürfniß nachgewiesen werden. Dann trat der Ein¬ 
ziehung der erforderlichen Liegenschaften noch das große Hinderniß entgegen, 
daß Zweifel darüber entstanden, ob der KönigMie Expropriationen wegen des 
neuen Stadtheils auch auf diese Werke ausgedehnt wissen wollte. Darüber ver¬ 
strich das ganze Jahr, und wenn gleich Hoffnung gemacht wurde, die Grund¬ 
stücke im Anfange des Monats Apri l 1847 zur Verfügung zu erlangen, so stand 
dies Resultat doch bei den vielen Einwendungen der Eigenthümer des Terrains, und 
der daraus entspringenden Seitens der Königl. Regierung vorzunehmenden gründ¬ 
lichen Bearbeitung der in Frage kommenden Interresfen noch sehr zu bezweifeln, 
Bei der Feftungs-Behörde nannte man diese nothwendigen Erörterungen „lang¬ 
samen Geschäftsgang bei der Regierung" und fügte hinzu, daß, wenn man 
stricte der gesetzlichen Form beim Bau ^ hätte folgen müssen, auch mit diesen 
Arbeiten bisher noch kein bedeutender Fortschritt zu machen gewesen sein würde. 
Bei den detachirten Werken liegt das Bedürfniß nicht in dem Maße nahe. 

Sei hier angemerkt, daß auch im Jahre 1846 wegen Anlegung des Pampf-
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schiss-Bohlwerks an der Unter-Oder auf dem Fundo der Zeüghof-Lünette 10 auf 
Pfahlrost eine Caponnitzre mit Bombenbalkendecke erbaut wurde, deren Kosten 
60^) Thlr. betragend, von der Stadt getragen wurden. ^ 

1847. 
Bau ^. I n , diesem Jahre wurden folgende Werke zu Stande gebracht: — 

Sämmtliche Escarpemauern mit Ausnahme geringer Theile an beiden Flügeln, 
jedoch alle Flankencasemattirungen im Rohbau. — Die große Hauptgraben-
Caponniöre bis zur Widerlaghöhe der obern, Etage, excl. der Wölbung der untern 
Etage. — Die linke Flügel-Caponniöre bis zur Widerlaghöhe der untern Etage. — 
Die Granitportale des großen Stadtthors bis zur Krönung, mit dem Schlußstein, 
der die Jahreszahl 1847 trägt. — Die vorliegende Brücke bis auf die Klappe, 
der Glacisausgang, ein Theil der Contrescarpemaun dafelbst. — Das neben¬ 
liegende Blockhaus bis zur obern Wölbung, — Die Fundamentirung der Mauer¬ 
werke des Mittelravelins, links incl. Plintenstellung der Alttermauer. — Anfang 
der Fundamentirung :c. der Flaykencasematten des linken Flügelravelins.— 
Anlage des gewölbten Haupt-Abwässerungs-Kanals unter dem netzen Bastion V I I , 
in Stelle der frühern Cüvette bis zur Spitze des alten Bastions V I I , von wo 
ab die weitere Fortführung dieses Kanals Sache der Civil-Baubehörde (Königl. Re¬ 
gierung) ist. — Die Erdarbeiten schritten in dem Maße vor, wie die örtlichen 
Verhältnisse und frischen Mauerwerke es gestatteten. Auch war man verschiedent¬ 
lich daran behindert, weil einer Seits das Kriegs-Ministerium den alten Haupt¬ 
wall vom Bastion V I I und dem Hauptwall von Fort Preußen noch nicht öffnen 
lassen wollte, andrer Seits alterirende. Bestimmungen Hinsichtlich des Umzugs 
des Schmiedegrundes (Bahnhof) ergingen. Der Hauptgraben wurde indessen bis 
auf geringe Strecken an den Flügeln ausgehoben und auch die Erdarbeit an der 
Face des linken Flügel-Ravelins begonnen. Auch diese letztere Arbeit'wurde 
dadurch sehr gestört, daß sich Weiterungen wegen Übergabe eines Theils des 
Oberwiekschen Friedhofes erhoben, die erst gegen Ende des Jahres ihre Erledigung 
fanden. — I m Laufe des Winters 1846—47 erfolgte die vollständige -Trans-
location der Leichen vom alten nach dem neuen Militair-Begräbnißplatze. — 
Der Bau ^ ist im Jahre 1847 mit einer Effectiv-Ausgabe von 219.111 Thlr. 
betrieben worden. 

Bau V. Die Entwürfe wurden bearbeitet und bis auf die Abschließung 
des Schmiedegrundes (Bahnhof) genehmigt. Hinsichts dieser letztern Linie ent¬ 
standen aber, — am Jahresschluß noch nicht beseitigte, — Weiterungen, weil 
die vielen Gleise der beiden Eisenbahnen nak) Berlin und Stargard (Posen) es' 
forderten, daß ein Theil der beabsichtigten Abschlußbauten von 22 Ruthen 
Länge nicht ausgeführt wurde, welche wesentliche Lücke in der neuen Encewte 
allerdings um so bedenklicher erscheinen mußte, als es im allgemeinen Interesse 
„liegt, die Bahnen auch im Kriege so lange, als möglich in Betrieb zu lassen, 
mithin ein erfolgreicher Insult längs des Stromes wol in der Möglichkeit liegt. 
— Zur Begegnung dieses Übelstandes bleibt nichts andres übrig, als den 
Schmiedegrund von der Befestigung ganz ausschließen und die KeUmaner daher 
um die Rückseite der Landfronte, und um die nördliche Höhenwand des Schmiede¬ 
grundes, alsdann quer über den Mühlenberg und längs des nördlichen Thal¬ 
randes bis an die Nordbatterie zu führen, welche Maßnehmung jedoch anderweite 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 78 " 
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Inconvenienzen und an 25.000 Thlr. Mehrkosten verursachen würde., Die I n¬ 
convenienzen bestehen hauptsächlich in dem Umstände daß nach dem ursprünglichen 
vom Könige genehmigten Entwürfe der ganze Schmiedegrund und der stark be¬ 
baute Mühlenberg in die neue Enceinte eingeschlossen werden, mithin den Be¬ 
schränkungen des ersten Festungs-Rayons entzogen werden sollte, während bei 
gedachter anderweiter Befestigung diese Terraintheile wieder in den Rayon zu 
liegen kommen, und den qu. Beschränkungen um so mehr unterworfen bleiben 
müssen, da sonst die qu. Mauerlinien eventuell ganz markirt werden könnten. 
Der neue Entwurf konnte erst gegen Ende des Jahres eingereicht werden, und 
unter den gedachten Verhältnissen ist der Erfolg, der jedenfalls eine Bestimmung 
des Königs nothwendig macht, sehr ungewiß. Gearbeitet wurde an dem^BauV. 
noch nirgend, und es fragt sich noch, wie es damit im künftigen Jahre gehalten 
werden wird, da zwar^ höhern Orts die Absicht ausgesprochen ist, die Kehlbe¬ 
festigung möglichst zn betreiben, die eben gedachten Hindernisse aber und der 
Umstand, daß der Bebauungsplan des neuen Stadttheils immernoch nicht die 
Bestätigung des Königs erhalten hat, und der bisherige Bergweg im alten Stadt-
ravelin 8—9, welcher einer bedeutenden Abgrabung und bezw. Verlegung bedarf, 
zu den Materialien-Transporten für den Festungsbau theils unentbehrlich ist, 
theils das sonsüge Terrain noch dem sehr zeitraubenden Verfahren der Expro¬ 
priation unterworfen werden muß. 

Bau 0. Die Entwürfe zu diesen Bauten haben noch nicht ausgearbeitet 
werden können. I m Übrigen verhält es sich mit dieser Bau-Abtheilung, wie 
1846 bemerkt wurde. 

Bau v . Die hierauf bezüglichen Entwürfe sind eingereicht. 
Bau N. Die Überweisung der Grundstücke erfolgte erst im Herbst, so daß 

der Bau beider Pulvermagazine erst im künftigen Jahre in Angriff genommen 
werden kann. Durch Materialbeschaffung ist dieser Bau aber so weit vorbereitet, 
daß dessen raschem Betriebe zu feiner Zeit nichts weiter entgegen stehen dürfte. 
Zur Anlage der umschließenden Erdwerke sind die Entwürfe ebenfalls eingereicht 
worden. 

1848. 
Bau ^ . Für diesen Bau wurden in vorliegenden Jahre 123.232 Thlr» 

verausgabt, und dafür ist: —- das Escarpement sammt seinen Flankenbatterien, 
soZ wie — die Hauptgraben Mittel-Caponniöre im Rohbau und bis auf den innern 
Ausbau vollständig beendet. — Eben so die linke Flügel-Cavonniöre bis auf das 
Einziehen des Zwischengewölbes der untern Etage. — Auch wurde das Haupt¬ 
thor beendet und der Hauptgrabenbrücke die Zugklappe zugelegt; — und am 
Flügel-Ravelin das Escarpement bis zum Cordon gehoben, und die Hofmauer 
dieses Ravelins zwischen Flügel-Caponniöre und Hohltraverse, und die sich an¬ 
schließende hohe Prosit und Ravelin-Graben-Abschlußmauer im Rohbau vollendet. 
— Ebenso waren sämmtliche Hohlbauten im Mittel- und linken Flügel-Ravelin, 
die Flankenbatterien, Hohltraversen, Minenvorhaüser und die Dechargenkasematte 
des linken Flügel-Ravelins mit ihren rückwärtigen Communicationen am Schlüsse 
des Jahres im Rohbau vollendet. — Die Südbatterie war bis zur Gewölbehöhe 
der 2. Etage gehoben und die zwischen ihr und der Flügel-Caponniöre liegende 
Kehlmauer sammt der darauf stehenden crenelirter Mauer, diese bis auf den An-
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M u ß an die Batterie heraufgeführt. —"Die 6 Blockhäuser des gedeckten Weges 
sind im Rohbau vollendet und die anliegenden Contrescarpetheile mitgehoben. — 
Unter dem Glacis des linken Flügelravelins ist zur Abführung der Tagewasser 
ein gemauerter Kanal nach dem Ravelingraben geführt worden. — Die Erd¬ 
arbeiten des Hauptwalles sind soweit gediehen, daß zur Vollendung des Baftions 
V I I die rechte lange Flanke und der nach Innen hinein^ springende Theil der 
linken Face noch anzuschütten bleibt. Die linke Face und Flanke des Bastions 
V I I I und die Linie des Bastions I X ist bis etwa 3 F. über den Wallgang roh ge¬ 
schüttet alles Übrige aber vollständig regulirt. — Das Mittel-Ravelin war 
noch nicht überall bis zur Revetementshöhe geschüttet, im linken Flügelravelin 
fehlte noch der Abtrag und die Anschüttung. Die Rohschüttung des Glacis war 
im Allgemeinen vorhanden, zur Regulirung desselben aber noch nichts geschehen. 
Am linken Flügelravelin verblieb noch ein bedeutender Theil Boden aus dem 
Graben zu schachten. 

Bau V. Kehlbefestigung. Mittelst Cabinets-Ordre vom 2. März 1848 
wurde von der Schließung der Kehle mittelst einer crenelirten, quer durch 
den Schmiedegrund zu ziehender Mauer abgesehen und befohlen, den Permanenz 
ten Abschluß der Kehle durch eine dem Umzüge des Schmiedegrundes folgende 
an die Nord- und Südbatterie sich anschließende crenelirte Mauer zu bewerk¬ 
stelligen. I n Folge dessen wurde vom Monat Mai d. I . ab der Bau ernstlich 
in Angriff genommen, und am Schlüsse des Jahres war — 

Die Bekleidungsmauer von der Südbatterie ab bis zum Rondel am Mühlen¬ 
berge, und zwischen der Nord- und Oderthor-Batterie bezw. bis zur Höhe des 
Rondengangs gehoben. Die Nord- und Oderthor-Batterien waren fundamentirt 
und bis zur Wölbung der 1. Etage heraufgeführt. Die verbliebene Öffnung 
zwischen dem Rondel und der Nordbatterie am Mühlenberge mit dem Mühlen-
bergthore konnte wegen der dort liegenden, noch nicht expropriirten Grundstücke 
noch nicht in Angriff genommen werden. Der Theil der östlichen Kehlmauer 
rechts und links des Tunnels der Stargarder (Posener) Eisenbahn mußte auf 
sieben, bezw. 21 , 24, 35 F. tiefe Pfeiler gegründet und ihm diese Tiefe gegeben 
werden,- um mit zweien die Widerlager des Tunnels, mit den anderen den ge¬ 
wachsenen Boden zu erreichen. — Außer den Abschachtungen zur Fundamentirung 
der Futtermauer und Batterien war auch die Bergstraße von der Oderthor- bis 
zur Nord-Batterie auf 2 Ruthen Breite bis zu der für sie im Bebauungsplan 
des neuen Stadttheils festgestellten Höhe eingeschnitten worden. Der Boden, der 
aus diesen Abschachtungen gewonnen wurde, ward bis an -die Oder transportirt 
und dort 'auf Kähne verladen, die ihn für Rechnung des Kahnbaumeisters 
Masche zur Erhöhung seines Grundstücks auf der Silberwiese dort abluden. 

Verausgabt wurden beim Bau L 39.072 Thaler. 
Bau 0. Kehlbefestigung des Forts Preußen. Für diesen Bau war am 

Schluß des Jahres die Ausarbeitung des Projects vorbereitet. Ausgegeben 
wurde Nichts. 

Bau v . Bau zweier Kriegs-Pulvermagazine. Der Entwurf dazu wurde 
von dem Allgemeinen Krichs-Departement (Abtheilung des Kriegs-Ministeriums) 
unterm 15. Apri l 1848 genehmigt und mit dem Bau des in den Hof des Bastions 
V I I zu legenden Magazins in den ersten Tagen des Monats Juni der Anfang 
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gemacht. Da es in den Graben des alten Bastions V I I zu liegen kam und 
man das von der Fundamentsohle bis zur Hofsohle auszuführende bedeutende 
Mauerwerk nicht ungenützt lassen wollte, erhielt dieses Magazin 2 Etagen. Am 
Schlüsse des Jahres war der Bau dieses Magazins bis zur Widerlaghöhe der 
obern Etage gehoben. Das andere in den Flügelsaillant zu legende wurde 
in diesem Jahre noch nicht angefangen. Verausgabt wurden bei diesem Bau 
6.279 Thaler. 

Bau N. Zwei Friedens-Pulvermagazine vor Fort Preußen. Nachdem erst 
am 24. August 1847 die Überweisung der zu beiden Magazinen nöthigen Grund¬ 
stücke erfolgt war, wurde Anfangs Ma i 1848 das an der Pasewalker Staats¬ 
straße liegende, Ende desselben Monats das an der Berliner Staatsstraße liegende 
gegründet. Am Schlüsse des Jahres aber war der Bau bis auf unbedeutende, 
zum innern Ausbau gehörige, Gegenstände vollständig beendet. Die Ausgabe bei 
diesem Bau belief sich auf 8.295 Thaler. 

1849. 
Bau ^. Der Bau der 3 Landfronten erforderten in diesem Jahre einen 

Geldaufwand von 50.976 Thlr. und wurde in der Art gefördert, daß — die 
linke Flügel-Caponmöre und — die Dechargen-Casematte des linken Flügelravelins 
durch das Einziehen der Zwischengewölbe im Rohbau vollendet wurden; — 
der Hauptgraben an der Kehle der' Festung durch Hebung der Abschlußmauer 
an der Spitze dieses Ravelins abgeschlossen, — die Südbatterie im Roh¬ 
bau vollendet und — die Contrescarpe mit Ginschluß der Profilmauer der 
Contregarde des Ravelins 6—-7 vollständig in ihren noch fehlenden Theilen ge¬ 
hoben wurde. — I n Bezug auf die Erdarbeiten war die Rohfchüttung der rechten 
Flanke des Bastions V I I am Schlüsse des Jahres noch nicht ganz beendet 
worden. , 

Die noch fehlende Schüttung der Bastione V I I I und IX mußte wegen der 
Mauerbewegung an diesen Bastions ausgesetzt werden. Dagegen wurde die 
Mit te l - und die linke Flügel-Caponniöre, und auch die Südbatterie durch Erd-
beschüttung vollendet. Das Mittel-Ravelin war vollständig, das linke Flügel-
Ravelin in der Rohschüttung beendet worden. Auch wurde nach Hebung der 
Contrefcarpe mit der Formirung derselben in Erde vorgeschritten und 4 der 
Wafsenplätze regülirt. — An der linken Face des Bastions V I I I wurde am 
2. Juni eine Grdtrennung des Walles am Fuße des Zum Theil schon ange¬ 
schütteten Banketts bemerkt, und damit gleichzeitig 6 Ruthen von der Spitze 
entfernt, eine Ausbauchung von 9 ^ Zol l am Cordon und 4 ^ Zol l am Fuße 
des Mauerrevetements. Außerdem hatte sich das Fundament an diesem Punkte 
2V Zol l gesenkt. Bei Anwesenheit des Chefs des Ingenieurs-Corps veranlaßte 
diejer die Absteifung dieses Revetementstheils, und daß die volle Beschüttung, 
mit der inne gehalten worden war, aufgebracht werden sollte. — Eine eben solche, 
aber minder bedeutende Ausbauchung fand sich auf' der linken Escarpenface des 
Bastions IX. Sie betrug 7 Ruthen von der Spitze, am Cordon 2Vz und am 
Fuße 1 ̂  Zol l , und veränderte sich nicht weiter. 

Bau L. Die Kehlbefestigung. Durch die Ausführung des Rampenthors, 
die Bollendung der crenelirten Mauer bis in die Kehle des neuen Bastions IX, 
die Hebung der Bekleidungsmauer des Rondels bis zum Rondengange, die Vol l -
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endung der crenelirten Mauer zwischen dem Mühlenbergthore bis zur Nord-
batterie und- von dieser bis zur Oderthorbatterie und von dieser um das alte 
Ravelin 8—9, die Fundamentirung und Hebung dieser. Mauer durch dsn alten 
HauFtgraben und die Aufführung dieser Mauer bis an hie Spitze des alten 
Bastions IX bis zur Cordonhöhe, war die Kehle als vollständig geschlossen zu be¬ 
trachten, da auch' die Nord- und Oderthorbatterie, bis auf den innsrn Ausbau 
vollendet worden waren. 

Die Expropriation des Terrains zur Errichtung des Mühlenbergthors konnte 
erst bis zum 1^ October, und auch hier zum größten Theil durch Privatabkommen 
erreicht werden, so daß das Mühlmbergthor nur erst im November gegründet, 
und bis zur Straßenhöhe sundamentirt werden konnte. An Erdarbeiten wurde 
die Correctur des alten Bastions IX noch am Ende des Jahres begonnen und« 
die'Regulimng der Bergstraße bewirkt. Ausgegeben wurde für dibse Bau-Ab-
theilung L die Summe von 39.695 Thlr. 

Bau 0. Kehlbefestigung des Forts Preußen. Bei diesem Bau wurde im 
laufenden Jahre sehr viel geleistet, in dem fast sämmtliche Mauerarbeiten im 
Rohbau, und bis zur Fugenarbeit vollendet wurde. — Erst im Mai gegründet, 
war das Reduit des Forts im November vollendet, >— die beiden Kehl-Pulver-
magazine gegründet, gehoben und mit Erdö beschüttete, — die crenelirte Mauer 
aufgesetzt und das Kehlthor eingewölbt. — I n den Ravelinen 3̂ —4 und 5—1 
waren der alte Flankenabschnittsgraben zur Wachtcasematte eingewölbt und bis 
auf den alten Thor-Eingang im Ravelin 5—1 auch die crenelirten Mauern auf¬ 
gesetzt worden. — An Erdarbeiten waren außer den Fundamentgruben, der 
Wall des Forts und die in der Kehle desselben liegenden Facen der Raveline 
abgetragen und überall der neue Rondmgang hergestellt und fast vollständig re-
gulirt. Ausgegeben waren 28.508 Thaler. 

Bau v , betreffend 2 Kriegs-Pulvermagazine. Das im vorigen Jahre be¬ 
gonnene Magazin, im Bastion VI I wurde im Rohmauerbau ganz vollendet, das im 
linken Flügel-Saillant im Juni gegründet und bis auf die AbPflasterung gehoben 
und vollendet. Ausgabe 8175 Thlr. 

Bau N die 2 Friedens-Pulvermagazine vor Fort Preußen. Die kleinen Re-
qulnungm für den Bau dieser beiden Magazine wurden noch ausgeführt und 
die Magazine am 21. Mai d. I s . dem Königl. Artillerie-Depot übergeben. Aus¬ 
gabe in diesem Jahre 3064 Thlr., im Ganzen 12.359 Thlr. 

Als hierher gehörig darf auch noch die auf Grund des Gesetzes vom 31. 
October 1848, laut Verhandlung vom 3. September 1849 vollzogene Abgränzung 
der Iagdrayons nicht übergangen werden. 

1850. 
Bau ^ . Der 3 Landfronten, wofür in diesem Jahre Thlr. 36.890. 25. 

9 Pf. verausgabt wurden, umfaßte: — Die lange linke Flanke des, Bastion VII 
im Rohen geschüttet und damit der Hauptwall bis auf die links vom Neüenthor 
der Passage wegen noch belassene Öffnung vollständig geschlossen; — die Raveline 
in ihren äußeren und inneren Böschungen, so wie in dm Hofraümen vollständig 
regulirt; — die Contrescarpe und die Südbatterie, im vorigen Jahre im Rohbau 
aufgeführt, vollendet; — sämmtliche Hohlräume bis auf die oberen Räume der 
Mittel- und linken Flügel-Caponniere, so wie die Hohltraversen gepflastert und 
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auch mit Einschluß dieser Räume geweißt — die Verschlüsse des Neüenthors, 
der Südbatterie, der linken Flügel-Caponniöre und der Eingänge in die Hohlräume 
des linken Flügel-Ravelins angeschlagen, die Wache am Aeüenthore eingerichtet. 
— Über > die Correctur des alten Ravelins 6—7, zu welcher die Fundamente 
gelegt sind, ist mittelst Verfügung des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements 
vom 19. December 1850 die weitere Bestimmung noch vorbehalten. 

Bau L. Kehlbefestigung. Verausgabt wurden Thlr. 11.456. 18. 10 Pf. 
und dafür ausgeführt. — Die Abschaltung und Regulirung der Straße am 
Oderthor; — die Abdeckung der Kehlmauer am Schmiedegrund; — das An¬ 
bringen der Zugklappen am Oder- und Mühlenthor, so wie das Anschlagen der 
Thorverfchlüsfe. . (Die rechte Flanke am Mühlenthor mußte noch unvollendet 
bleiben,« bis durch.nachträgliche Expropriation zweier Grundstücksparcelen die 
Passage durch, das sonst fertige Thor eröffnet werden kann). — Der innere Aus¬ 
bau der Nordbatterie zur Dienstwohnung für einen Wallmeister und zum Uten¬ 
silien-Depot, so wie der innere Ausbau der Oderthor-Batterie. 

Bau 0. Kehlbestigung des Forts Preußen. Verausgabt wurden dafür 
Thlr. 7.187. 3. 1 Pf. und es kamen zur Ausführung: — Die Regulirung des 
Diamants und des Kehl-Reduit und der nach den Fort führenden Straße, sowie 
der ganzen Esplanade; — der innere Ausbau des Reduits, — die Vollendung 
der Pulvermagazine und Wachtcasematten in dem Ravelin der Courtine 3—4 und 
5—1 unter der nach der Kehlseite liegenden Face. — Die Regulirung im 
Innern des Forts und in der von der Umänderung betroffenen Ravelin-Hälften. 

Bau v . Erbauung zweier Kriegs-Pulvermagazine. Ausgabe Thlr. 1.790. 
9. 11 Pf. Dafür wurde ausgeführt: — Das Magazin im Bastion VII im 
innern Ausbau zur Vollendung gebracht und am Schlüsse des Jahrs bei der 
befohlenen Armirung der Festung bereits mit Pulver belegt. — Das Magazin 
im linken Flügel-Saillant wurde bis auf die Deckung und Aufstellung der 
Pulvertonnen-Lager beendigt. Die letzteren sollen aus dem abzubrechenden Kriegs-
Pulvermagazine im Bastion VII I entnommen werden, was jedoch bei eingetretener 
Armirung der Festung noch zur Pulverlagerung benutzt wird. 

1851. 
Bau ^ . Der drei Landfronten. Verausgabt wurden Thlr. 6939. 3 Sgr. 

Dieser Bau wurde mit der Aufführung des Verbrauchs-Pulvermagazins unter 
der linken verlängerten Face (am Endprofil) des Ravelins der Fronte 6—7 
(Berliner Thor-Ravelin), Anschüttung und Regulirung von Wall und Brustwehr 
dieser Face, Umformung der linken Kehlseite desselben Ravelins, mit dem Schluß 
der Öffnung des Walls links vor dem Neüenthor, mit der Bepflanzung des 
Glacis und mit dem innern Ausbau der Mittel-Caponniöre und der linken Flügel-
Caponnisre so wie der Hohltravese in beiden Ravelinen beendigt. 

Die äußere Böschung der linken Face des Bastions VII, welche im Frühjahr 
abgerutscht und wiederhergestellt worden war, ist im Herbste nach anhaltendem 
Regen aufs Neue abgerutscht und konnte der Bau wegen der Wiederherstellung 
derselben noch nicht geschlossen werden. 

Der innere Ausbau der Mittel-Caponniöre, der linken Flügel-Caponnisre und 
der Hohlräume in den Ravelinen, welche zum Cafernement für die 2. Pionier-
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Abtheilung eingerichtet wurden, erfolgte auf Kosten des Service-Fonds und belief 
sich die Ausgabe dafür auf 2382 Thaler. 

Bau V. Die Ausgabe betrug Thlr. 736. 13 Sgr. und wurde die An-, 
schüttung des Rondengangs durch den alten Hauptgraben des Bastions VI I be¬ 
endigt. Hiermit ist der Bau vollendet. 

Bau 0. Kehlbefestigung des Forts Preußen. Verausgabt wurden 394 Thlr. 
14 Sgr. und dafür die Dielung der beiden in der Kehle liegenden Verbrauchs-
Pulvermagazine ausgeführt, auch der innere Ausbdu der Reduits, sowie der 
Wachtcasematten in den angränzenden Ravelinen, vollendet, und damit auch dieser 
Ttzeil des Erweiterungsbaus beendigt. 

Bau v . Für diese Bau-Abtheilung wurden Thlr. 371. 10 Sgr. aus¬ 
gegeben und dafür im Pulvermagazin des linken Flügel-Saillants die Dielung 
gelegt. , ' 

1852. 
Bau ^ . Der drei Landfronten. Ausgabe Thlr. 642. 24 Sgr. Der Bau 

wurde mit der Herstellung der abgerutschten Böschungen der linken Face des 
Bastions VII I und mit dem Aufsetzen eines Thürmchens auf die Abschlußmauer 
des Grabens vor dem linken Flügel-Ravelin beendigt. 

Bau v . Ausgegeben wurden 68 Thlr. 6 Sgr. und der Bau mit dem Ein¬ 
bringen der Pulvertonnenlager in das Kriegs-Pulvermagazin im linken Ftügel-
Saillant beendigt. 

Zusammenstellung der Kosten, welche der Erweiterungs-Neübau der Festung 
verursacht hat. 

Jahr. 

1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 

Summa 

Thlr. Sgr. Pf. 

50.000.—.— 
156.786.—.— 
219.111.—.— 
123.232.—.— 
50.976. 4.— 
36.890.25. 9 

9.321. 3.— 
642.24.— 

646.959.26. 9 

L. 
Thlr. Sgr. Pf. 

39.072. 
39.695. 
11.456. 

736. 

90.960. 

—. — 
—. —, 
15.10 
18.— 

3.10 

Thlr. Sgr. 

— 
— 

28.508. —. 
7.187. 3. 

394. 14. 
— 

36.089. 18. 

Pf-

11 
1 

— 

— 

v. 
Thlr. Sgr. Pf. 

— 
— 

6.279. 
8.175. 
1.790. 

371. 
68. 

16.684. 

—. — 
4.— 
9.11 

1 0 . -
6. 1 

—. — 

Thlr. 

— 
— 

8.295 
3.064 
— 
— 
— 

11.359 

Überhaupt 
Thlr. Sgt. 5 

50.000.—. 
156.786.—. 
219.111.—. 
176.878.—. 
130.418. 8. 
57.324.24 
10.823.15 

711.—. 

802.052.18 

— 
— 
— 
11 
7 

— 
1 

7 

Nachträglich wurden zum vollständigen Abschluß des Baues noch einige 
Arbeiten ausgeführt, und zwar im Jahre — 

1854: Die Regulirung des Terrains längs der Kehlmauer der neuen Be¬ 
festigung zwischen der Nordbatterie und dem Bastion IX, veranschlagt auf Thlr. 
1376. 25 Sgr., von welcher Regulirung in diesem Jahre die Strecke von der 
genannten Batterie bis zum Mühlenthor zur Ausführung kam. Demnächst der 
Bau eines Tambours vor dem Berliner Thor zum Schlüsse der crenelirten 
Courtinenmauer, veranschlagt zu 3350 Thlr., der bis auf das Einhängen des 
Thorverschlusses vollendet wurde; und endlich die Errichtung eines Lattenzauns 
zum Abschließen des Platzes hinter der rechten Face und Flanke des Bastions VI I , 
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verMMagt auf 240 Thlr . Der Zaun wurde bis auf den Anstrich mit russischer 
Farbe hergestellt. Verausgabt wurden für diese Bauten in den laufenden Jahre 
3932 Thlr,. Vollendet wurden sie im folgenden Jahre 1855, während dessen sie 
noch einey Kostenaufwand von 6586 Thlr. erforderten. 

Die Anlage eines unterirdischen Kanals von 193 Ruthen Länge zur Trocken¬ 
legung der Kellersohlen von dem Reduit mit den Graben-CaponMren des Forts 
Preußen, so Hie der Cüvette des Hauptgrabens dieses Forts auf 2520 Thlr. 
veranschlagt, sollte in Gemäßheit der Verfügung des Königl, Allgemeinen Kriegs-
DeMrtements vom 27. Deeember 1854 im Jahre 1855 zu Stande kommen. 
Der auf 13 Ruthen Entfernung von der GlasciscMe vor der Front 8—9 bei 
19 F. Tiefe unter der Glacisfläche aufgefundene Triebsand erschwerte indessen 
die Ausführung und es konnten mit einer Ausgabe von 869 Thlr. nur 26 Ruthen 
Länge des Kanals von der Contrescarpe der Fronte 8—9 ab nach dem Graben 
von der Spitze des Saillant 5 von Fort Preußen, fertig hergestellt werden. I m 
Jahre 1856 wurde dieser Kanal von der Contrescarpe der neuen Stadt-Enceinte 
bis zur Mitte der Front 1—5 des Forts Preußen fertig hergestellt und die 
Baugrube von da ab bis zur Caponnwre von der Front 1—2 durchschnittlich 
8 F. tief ausgehoben. Kostenaufwand 2018 Thlr. I m folgenden Jahre 1857 
wurden für Rechnung dieses Kanalbaus, s der bis auf die Eindeckung der 
SchlMmschächte, und die Regulirung der Grabensohle vollendet wurde 1003 Thlr. 
verausgabt. 

Diesen nachträglichen, in den 1854—1857 ausgeführten Arbeiten haben 
einen Kostenaufwand von 14.408 Thlr. erfordert. Wird dieser Betrag der 
obigen Hauptsumme hinzugezählt, so ergibt sich, daß die B e f e s t i g u n g der 
N e u s t a d t gekostet hat . . . . . . . . . . . . . 816.460 Thlr. 

Neben dem Neubau der Befestigung um die Neustadt Stettin nahmen die 
Arbeiten für die Instandhaltung der bestehenden Werke ihren gewöhnlichen Fort¬ 
gang. Nachdem der Neubau vollendet war, nahmen die durch denselben ent¬ 
standenen Werke selbstverständlich an der Unterhaltung, und den daraus ent¬ 
springenden Kosten Theil. Was auf die Festung Stettin in einem 24jährigen 
Zeitraum seit 1846 aus den Mitteln des Preußischen Staats verwendet worden 
ist, ergibt sich aus nebenstehender Tabelle. 

Auf den speciellen Nachweis der fortificatorischen Werke, welche für die 
nachstehend aufgeführten Summen ausgeführt worden sind, muß in den nachfolgen¬ 
den Erläuterungen Verzicht geleistet werden. Nur Dasjenige wird hervorzuheben 
sein, was mit dem städtischen Leben in nähere oder entfernte Beziehung zu 
Mm ist. 

Dem ersten Jahre der Periode gehört u. a.: die Baggerung des, Lastadie-
schen Grabens zwischen dem Parnitz- und dem Ziegenthore an Behufs Beseitigung 
der Alluvionen und Erhaltung einer freien Wasserfläche, Gegenstände, welche bei 
der zunehmenden Bevölkerung der Lastadie, namentlich auch in sanitätspolizeilicher 
Hinsicht, immer mehr Berücksichtigung fordern, aber sehr ins Geld laufen. Dieses 
Punktes halber wurde im Jahre 1847 mit der Baggerung nur in solchem Maße 
fortgefahren, wie der freie Wasserspiegel und die bisherigen Schlammzuflüsse aus 
der Mtadie es erforderten. — I m Jahre 1846 wurden auch die Granit-
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laufbahnen längs der Fahrstraße durch beide Paradeplätze beschafft, und im 
darauf folgenden Jahre die Legung von Granitplatten auf der Laufbahn von 
der Frauenthor-Caserne bis zur Festungsgränze vor dem 5. Frauenthor zur Aus¬ 
führung gebracht. 

Nachweisung der Unterhaltungskosten der Festung mit Einschluß der Neu- und 
Reparaturbauten der Militair-Gebaüde in der Periode 1846—1869. 

Jahr. 

1846 
1847 

> 1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 . 
1866 
1867 
1868 
1869 

Summa 

Dotirungsfonds. 

Ausgabe. 
Thlr. 

7.711 
8.280 
6.974 
7.551 
7.563 
10.553 
6.730 
6.982 
6.657 
6.684 
7.742 
5.861 
7.796 
7.210 
7.119 
7.412 
7.066 
9.211 
8.845 
7.570 
9.955 
9.473 
12.164 
11.167 

194.276 

Bestand. 
Thlr. 

1.173 
156 
292 
43 
270 
651 
636 
592 
438 

1.103 
241 

1.048 
852 
149 
544 

1.011 
1.371 
885 
657 

1.837 
724 

2.374 
2.537 
2.301 

21.882 

Extraordinairer Fonds. 

Ausgabe. 
Thlr. 

9.682 
9.412 
7.862 
700 

10.185 
8.465 
5.580 

10.923 
15.408 
9.054 
7.279 
11.524 
10.907 
13.175 
6.783 
4.71? 
6.126 
1.314 
1.400 
1.584 
13.231 
34.782 
25.903 
56.544 

280.540 

Bestand. 
Thlr. 

2.049 
1.480 
1.972 
52 
209 

1.246 
5.660 
4.378 
4.621 
2.40.) 
3.141 
3.306 
3.234 
679 

, 278 
4.037 
1.647 
253 
598 

3.506 
18.920 
8.396 

64.308 
52.139 

190.509 

Beide Fonds. 

Ausgabe. 
Thlr. 

17.393 
17.692 
14.836 
8.251 
17.748 
19.019 
12.310 
17.905 
22.065 
15.738. 
15.021 
17.385 
18.703 
20.385 
13.902 
12.129 
13.192 
10.525 
10.295 
9.154 

23.186 
44.255 
38.087 
67.711 

474.816 ' 

Bestand. 
Thlr. 

3222 
1324 
2264 
95 
479 
189? 
6296 
4970 
5059 
3503 
3382 
2354 
4086 

, 828 
722 
5048 
3018 
1138 
1255 
5343 
19644 
10770 
66845 
54440 

212391 

Die politischen Ereignisse des Jahres 1848, insonderheit der wegen der 
Elbherzogthümer-Frage im Frühjahre ausgekrochene Krieg mit Dänemark, chatte 
die Kaufmann- und Bürgerschaft von Stettin und Wolgast besorgt gemacht, daß 
durch feindliche Fahrzeuge die Schifffahrt in der Pene, auf dem Haff und selbst 
in der Oder möglicher Weise insultirt werden könnte. Es wurden deshalb in Berlin 
beim Kriegs-Ministerium Vorstellungen gemacht, die auch Gehör fanden. I n 
Folge dessen erhielt der zur Fortification commandirte Premier-Lieutenant Regis 
vom Ingenieur-Corps den Befehl, auf der kleinen Insel mitten in der Pene, 
zwischen der alten Penemünder Schanze und dem Vorwerk Münschwade eine 
Schanze anzulegen, während die 2. Piomer-Abtheilung mit Anlage einer Schanze 
bei Pölitz in der Nähe des Engen Oderkrugs am Dammanfch beauftragt ward. M i t 
der speciellen Ausführung hatte die Fortification von Stettin nichts zuthun. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 79 
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sondern nur aus den bereitesten Beständen vorschußweise die Kosten zu tragen. 
Speciell durch diese Behörde wurde nur ausgeführt: die Anlage einer Fanallinie 
mit Wachthütte zwischen Stettin und Ziegenort und die Armirung der Bleich¬ 
holmschanze und des nördlichen Theils der Lastadischen Befestigung^ zu welchem 
Ende in jener Schanze und dem Saillant 5 je ein verdecktes Verbrauchs-Pulver¬ 
magazin in ^ Form errichtet wurde. Die Desarmirung der Schanze beim Oder¬ 
kruge erfolgte auf Befehl des Allgemeinen Kriegs-Departements vom 15. März 
1849; das Blockhaus wurde nach Stettin geschafft, um den Armirungshölzern 
beigesellt zu werden. — Auch wurde 1848 die Baggerung des Lastadischen Be¬ 
festigungsgrabens wieder in Gang gesetzt, und vom Saillant 5 bis zur Ziegen¬ 
brücke die Grabensohle bis auf — 2 F. unter Null des Oderpegels zu bringen 
versucht. M i t der Baggerung wurde in den folgenden Jahren bis 1851 fortge¬ 
fahren. Demnächst wurde auch noch 1848 die Passage zwischen dem 1. und 5. 
Frauenthore umgepflastert. 

Aus dem Jahre 1849 ist anzumerken, daß sich das Gerücht verbreitet hatte 
— ob bestimmte Anzeigen vorlagen, ist unentschieden geblieben — in der Mitte 
des Monats M a i solle unter Führung demokratischer Agitatoren ein allgemeiner 
Aufstand des Stettiner Pöbels losbrechen. Dies veranlaßte den ersten Comman-
danten der Festung, General-Lieutenant v. Hagen, die Armirung des Königl. 
Schlosses anzubefehlen um die dort aufgehäuften Archive der höchsten Verwaltungs¬ 
und Gerichtsbehörde, das Arsenal und die Bewohner des Schlosses gegen einen 
gewaltsamen Angriff einer wildgemachten Meute sicher zu stellen. Es wurden 
daher alle Zugänge theils durch Palisfaden, theils durch EinHauen von Vorsetz¬ 
falzen und Einlegen von Vorsetzhölzern gesperrt, um gleichzeitig die Passage so 
wenig als möglich zu hemmen. Wann diese am 13. M a i 1849 in aller Eile 
ausgeführte, und, wie der Erfolg erwies, ganz überflüssig gewesene Barrikadirung 
des Schlosses wieder beseitigt worden, ist in der Chronik der Festung nicht 
aufgezeichnet. 

I n das Jahr 1851 gehört die Neüherstellung der Königsthorbrücke Auf 
den Antrag des Magistrats wurde sie um 6 F. verbreitert (von 24 auf 30 F., 
erhielt anstatt 6 Brückenruthen deren 9, einen Belag von 4 zölligen kiefernen 
Bohlen und eine Chaussirung. Für den Aufzug wurde an der Escarpe innerhalb 
des noch zu erbauenden Tambours ein Vrückenkeller angelegt. Der Bau'kostete 
3986 Thlr., wozu der Magistrat 872 Thlr. für die Verbreiterung und als Ab¬ 
l ö s u n g s s u m m e f ü r d ieKos tenoer , der K ä m m e r e i b i sher obgelegenen, 
M i t u n t e r h a l t u n g der Brücke, beitrug. Der Bau des Tambours begann im 
Monat October des folgenden Jahres 1̂852 bei günstiger Witterung mit Funoa-
mentirung semer Mauern, 6 F., unter der 6 2 ^ F. über Pegelnull, liegenden 
Grabmsohle, so weit dieselben vor der Escarpemauer der Courtine vorspringen, 
und Aufführung dieser Mauern bis auf 7 4 ^ F. über Pegelnull, der Höhe der 
Zofsohle des Tambours. Damit wurde im Jahre ^853 fortgefahren und der 
Brückenaufzug gangbar gemacht. Als Versuch ist hierbei die Abdeckung der 
Tambourmauer von sog. Portlano-Cement über die in denselben Cement gelegten 
Dachziegel zur Ausführung gekommen. Vollendet wurde der Tambour vor dem 
Königsthore im Jahre 1854 mit dem Anbringen der Thor- und Thürverschlüsse. 
Die Kosten des ganzen Baues betrugen 3541 Thaler. 

Die Neüherstellung der Berliner Thorbrückeu fand im Jahre 1854 Statt ; 



Bau-Geschichte. — I n den Jahren 1846—1869. 627 

der ersten, über den Zauptgraben, mit 5 massiven 3 ^ F. starken Pfeilern, mit 
Belag von 4 zölligen Bohlen von Kiefernholz, 2? F. breit, und einer Chaussirung, 
eisernem Geländer und Barrieren. Die Pfeiler sind 3 ^ bis 4 F. unter der 
58 F. über Pegelnull liegenden Grabensohle fundamentirt. Die Escarpen- und 
Contrescarpen-Pfeiler wurden neu aufgeführt und an der Escarpe im Tambour 
ein Brückenkeller angelegt. Zur zweiten Brücke über den Ravelingraben, ver¬ 
wendete man die aus dem Abbruch derselben sowie der ersten Thörbrücke noch 
brauchbaren Hölzer. Die Escarpen- und Thorpfeiler wurden neu aufgeführt, der 
Brückenkeller mit dem Aufzuge angelegt. Von dem Tambour vor dem Berliner 
Thore war bereits oben die Rede. Vollendet wurde die Neüherstellung der ersten 
Berliner Thorbrücke im Jahre 1,855 durch Regulirung der Grabensohle unter 
derselben und vor der ganzen Courtine 6—7. I n diesem Jahre wurden auch 
die Portale des Thors hergestellt. 

Die Portale des Königsthors, das innere, wie das äußere, bedurften einer 
Herstellung, die im Jahre 1856 vorgenommen wurde. 

M i t der Baggerung des Grabens der Lastadischen Befestigung wurde auch 
in diesem Jahre noch immer fortgefahren. Es war die Erbauung eines Bagger-
Prahms nothwendig geworden, der nach dem Anschlage 205 Thlr. kosten sollte, 
nach seiner Vollendung aber nur 192 Thlr. gekostet hat. 

I m Jahre 1856 begannen die Arbeiten an der Umformung der Werke des 
untern Anschlusses an das linke Oderufer, vom Bastion I des Hauptwalles bis 
zum Saillant 1 des Forts Leopold, welche durch die Verlängerung des Dampf¬ 
schiff-Bohlwerks nothwendig geworden war. Die auf 28.000 Thlr. veranschlagten 
Kosten dieses fortiftcatorischen Umwandlungsbaus hat die Kämmereikasse im all¬ 
gemein städtischen wie im Interesse der Kaufmannschaft und des Schifffahrtreiben-

.den Publikums übernommen. I m ersten Baujahre 1856 ist der Anschlußwall 
vom Ravelin 1 bis zur Oder abgetragen, die Baugrube der Caponnieren und den 
anstoßenden crenelirten Mauern ausgehoben, der Pfahlrost geschlagen und beholmt 
und die Bekleidungsmauer der rechten Face von Saillant 1 des Forts Leopold 
zur Hälfte abgetragen worden. Dazu sind in diesem Jahre von dem, vom 
Magistrat eröffneten Credit 8605 Thlr. verausgabt worden. I m folgenden 
Jahre 185? kamen 14362 Thlr. zur Verwendung und der Bau wurde bis auf 
den obern Theil der crenelirten Mauer zwischen dem 3. und 4. Frauenthor und 
die mit dieser Mauer in Verbindung stehenden Terrain-Regulirung vollendet. 
I m Jahre 1858 fehlte nur noch der Thorverschluß in dem Abschnitt zwischen der 
Caponniöre un ddem Bohlwerke, welcher abweichend von dem ursprünglichen Pro-
jecte in anderer Form, im Jahre 1859 mit einem Kostenaufwande von 2218 Thlr. 
ausgeführt wurde. 1862 wurde an der Abschlußmauer das Dampfschiffbohlwerks 
ein schmiedeeiserner Thorverschluß aufgestellt. Das Gesammtgewicht des Thors 
beträgt 101 Ctr. 27 Pfd. und kostet das Thor, excl. der zur Aufstellung erforder¬ 
lichen Mauerarbeiten, indessen mit allen sonstigen zum Verschluß und zur Be¬ 
wegung erforderlichen Garnituren versehen, 1075 Thlr.; dies beträgt auf das 
Pfund 3 Sgr. 2,21 Pf-i der Quadratfuß des Thors wiegt ca. 41,5 Pfd., es 
stellen sich darnach die Kosten eines solchen Thors pro Q. Fuß auf Thlr. 4. 11. 
8,gj Pf. Die Gesammtkosten der fortisicatorischen Werke an der Unteroder längs 
des Dampfschiffsbohlwerks haben 26260 Thlr. betragen, so daß an dem Anschlage 
1740 Thlr. erspart sind. 

79* 
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Nachträglich wurden aber noch Seitens der Fortification für Rechnung 
der Stadt im Jahre 1864 am untern Oder-Anschlusso eine 24 F. breite Brücke 
angelegt und über die dortige Ablage eine Straße nach der Unterwiek geführt. 

I n Folge der von der Königl. Regierung im Interesse der Schifffahrt und 
zur Verbesserung des Stettiner Hafenreviers bewirkten Verbreiterung der Oder 
vom Bleichholm stromabwärts ist von dem Letztern im Jahre 1860 ein ca. 60 F. 
breiter Terrainftreifen des dortigen Festungs-Territoriums mit verwendet worden. 
Das hierdurch berührte Wachthaus wurde abgebrochen, translocirt und in der 
Kehle des Werkes wieder aufgebaut. Das Ufer des Bleichholms erhielt ein Bohl¬ 
werk und wurde an die linke Face der Vleichholmschanze eine Flanke von 5 
Ruthen Länge in der Feüerlmie angeschüttet. 

I m Jahre 1861 wurde an den beiden Brücken des Parnitzthors, bei Ge¬ 
legenheit der Erneuerung des Belages, der Unterbau einer gründlichen Reparatur 
unterworfen, und die 3. Berliner Thorbrücke wegen ihres sehr baufälligen Zu-
ftandes abgebrochen und statt derselben durch den Graben ein Erddamm geschüttet, 
und dieser mit einem Straßenpflaster und Geländer versehen, auch im 1., im 4. 
und zwischen dem 4. und 5. Thordurchgange der Frauenthor-Passage das Straßen¬ 
pflaster erneuert, und damit im Jahre 1862 zwischen dem 1. und 2., im 2. und 
o. Thore und vor dem 3. Thore fortgefahren, so daß diese sehr lebhaft befahrene 
Passage eine vollständig neue Pflasterung erhielt. Sodann ist in dem zuletzt ge¬ 
nannten Jahre unter dem Berliner Thor ein bereits vorhandener Abzugskanal 
vollständig erneuert und dabei gleichzeitig das Gefälle regulirt worden; und zu 
beiden Seiten des innern Hauptthors unter der Courtine 3—4 (Königsthor) 
wurden Poternen für Fußgänger hergestellt, unter den mi: Granitplatten belegten 
Sohlen dieser Poternen wurden gleichzeitig gemauerte Kanäle angelegt, sowol um 
die Straßen-Entwässerung zu verbessern, als auch die Feuchtigkeit von den Thor¬ 
gewölben abzuleiten. Eine UmPflasterung der Königs-Thorpassage von der Kleinen 
Domstraße bis zum innern Thore zeigte sich als nothwendig, daher sie im Jahre 
1863 zur Ausführung kam. ̂  Die Thorpassage selbst wurde 4 Jahre nachher 
umgepflastert. Eine Notwendigkeit dazu, veranlaßt durch den Abnutz bei starker 
Passage, aber auch durch mangelhafte Arbeit, zeigte sich schon 1869, in welchem 
Jahre die Thorbrücke eine neue Zugklappe, auch die Ziegenthorbrücke einen neuen 
Ober- und Unterbelag erhielt. Zur bessern Entwässerung des 'Diamantgrabens 
vor dem Mühlenthor wurde, ebenfalls im Jahre 1862, "nach dem in der Nähe 
befindlichen Hauptkanal ein gemauerter Verbmdungskanal ausgeführt, und gleich¬ 
zeitig die Diamantsohle gepflastert. Auf Kosten des Großhändlers Kisker, Königl. 
Niederländischen Consuls, ist im Jahre 1863 ein Durchgang in der rechten Face 
des Saillant 2 der Lasiadie-Befestigung, welcher bei der Ärmirung als Verbrauchs-
Pulvermagazin hergestellt werden soll, gebaut. I m Allgemeinen kamen während 
des Jahres 1863 nur Reparaturbauten in Ausführung, deren bedeütenste aus 
Brücken-Ausbesserungen am Oder, Neuen-, Berliner-, Königs-, und Frauenthor, 
ferner aus umfangreichen Herstellungen schadhafter Paraments und Cordons, an 
Escarften und Contrescarpen im Fort Preußen, sowie an der Escarpe zwischen 
Oder- und Schneckenthor, endlich aus der Aufhöhung der eingesunkenen Brust¬ 
wehr am Parnitz-Brückenkopf bestanden. 

Die Verschlammung und Verkrautung des Grabens der Lastadischen Befesti¬ 
gung nahm ihren Fortgang, so daß wiederholt auf seine gründliche Vaggerung 
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und Reinigung Bedacht genommen werden mußte, die im Jahre 1867 zur Aus¬ 
führung kam. Zu dem Endzweck wurde aus Extraordinair bewilligten Mitteln 
eine neue Handbagger-Maschine angeschafft, und damit der Graben bis auf -̂ -
1 F. unter Pegelnull vertieft, der sog. Grünegraben dieser Befestigung aber bis > 
auf eine Tieft von — 6 F. unter dem Nullpunkt des Oderpegels. 1868/69 wurde 
mit der Baggerung fortgefahren. I n demselben Jahre mußte die Parnitzthor-
brücke umgebaut und mehrmals neu belägt werden, da der starke Verkehr über 
dieselbe .nach dem Güterbahnhofe, trotzdem derselbe erst im Frühjahre eröffnet 
worden war, den Belag sehr schnell abnutzte, und zwar dergestalt, daß im 
Jahre 1869 die Brücke vier Ma l einen neuen Oberbelag bekommen mußte. 

Dem Jahre 1868 gehört die Zuschüttung des Festungshafens an, welche bis 
-^ 8 F. über Pegetnull bewirkt wurde. Weiter angehöht wurde das Terrain des 
ehemaligen Hafens im folgenden Jahre mit dem Erdreich, welches beim Bau der 
Casematten in der Carlsstraße disponibel geworden war. Die Fa^ade des Königs-
thors wurde gereinigt, reparirt, neügeftrichen und vergoldet. I n ganz gleicher 
Weise mußte 1869 mit den Fanden des Berliner Thors vorgegangen werden. 

I m Jahre 1865 begann der B a u der G ü t e r b a h n h o f s - B e f e s t i g u n g , 
dessen Kosten die Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft receßmäßig zu tragen ge¬ 
habt hat. 

Die Befestigung besteht aus dem Werk auf der Spitze der Silberwiese, den 
Werken ö., V, 0 auf den Parnitzwiesen, dem Blockhause Nr. 1 an der Staats¬ 
straße nach Damm, dem Blockhause Nr. 2 am letzten Pfeiler der Fluthbrücke und 
dem Blockhause Nr. 3 an der Parnitzbrücke. Letzteres Blockhaus übernahm das 
Directorium der Eisenbahn-Gesellschaft selbst zu bauen. Der Kostenanschlag für 
die gefammte Befestigung betrug 231.880 Thaler. 

Zunächst wurde das Werk auf der Silberwiese, darauf wurden die Werke L und (? 
in Angriff genommen und zwar nur Erdarbeiten, die aber auch für das Werk 
L und 0 alsbald eingestellt werden mußten, weil das Directorium der Eisenbahn-
Gesellschaft die Verlegung der Bahnlinie in Aussicht genommen hatte. Inzwischen 
hatte die Schüttung des Planums eine Höhe von 5—6 F. über der Wiesenfltiche 
erhalten. An dem Werke auf der Silberwlese ist im Jahre 1866 der Brustwehr¬ 
körper in der Anschüttung fertig geworden, die Gräben wurden erst zum Theil 
ausgehoben, das Glacis im Rohen angeschüttet,, die rechte Flankenbatterie wurde 
völlig fertig> die linke im Rohen vollendet. Für die Fundamentirung des Reduits 
ist die Baugrube ausgehoben, die Spundwand auf der Kehlgraben-Seite einge¬ 
rammt, die Sandbettung eingebracht und mit einer 4 F. hohen Steinpackung be¬ 
lastet. Von den Mauerarbeiten ist das Pulvermagazin „vollständig fertig, die 
Hohltraverse im Rohbau beendet worden. Ferner wurde im Jahre 1866 die 
Erdschüttung für das Blockhaus Nr. 2 begonnen und der von Seiten des Direk¬ 
toriums der Eisenbahn-Gesellschaft übernommene Umbau des Parnitz-Brückenkopfs, 
bis auf die Anlage einer Rollbrücke zur Kriegs-Communication vollendet. 

Die im Jahre 1867 an der Güterbahnhofs-Befestigung ausgeführten Arbeiten 
sind folgende gewesen: — 1) Werk auf der Silberwiese. Die Gräben wurden 
sammtlicy, mit Ausnahme einiger Fangdämme, bis — 6 F. unter Pegelnull aus¬ 
gehoben, und die Grabenböschungen zum Theil mit Rauhwehren versehen. Die 
beiden Flankenbatterien wurden bis auf die nach der Straße gelegenen Erdproftle 
fertig und die äußeren Böschungen des Hauptgrabens fertig geplackt. Der Kehl-
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graben erhielt eine Rollbrücke znm Übergang. I n die Hohltraverse, welche be¬ 
deutende Riffe in Folge unregelmäßiger Setzungen erhalten hatte, mußten 4 Längs¬ 
und 4 Queranker eingezogen werden und gegen Ende des Jahres brachte man 
die Erddecke auf. M i t dem Aufmauern der Fundamente des Reduits wurde der 
Anfang gemacht und das Mauerwerk bis zur Schartensohle im untern Stockwerke 
heraufgeführt. Endlich ward mit dem Senken eines Brunnens im Reduit be¬ 
gonnen. — 2) Werk H.. Nachdem das Terrain verfügbar geworden war, wozu 
es des Exftropriations-Verfahrens bedurft hatte, wurde die Ausschachtung für 
die Sandbettung vorgenommen, die Sandbettung angeschüttet und belastet. Die 
Rohschüttung des Wallkörpers erfolgte bis zur Höhe des Wallganges. — 3) Werk 
V. Hier geschah nachdem die Richtung der neuen Bahnlinie festgestellt war, 
ebenfalls die Ausschachtung für die Sandbettung und das Anschütten letzterer. 
Die Stellen, auf welche Mauerbauten placirt werden sollten, wurden belastet und 
die Rohschüttung des Wallkörpers vollendet. — 4) Werk 0. Die Sandbettung 
wurde hier gleichfalls geschüttet und belastet. Die Schüttung des Wallkörpers 
mußte Wi r t werden, da die dicht am Werke liegende Eisenbahnbrücke dadurch 
in Bewegung gerieth. — 5) Blockhaus Nr. 1. Hier wurde ebenfalls die Sand¬ 
bettung geschüttet und belastet. — 6) Blockhaus Nr. 2. Von Seiten des Eisen¬ 
bahn-Directoriums wurde der Pfahlrost für das Blockhaus geschlagen und die 
Fundamente bis auf - l - 5 F. über Pegelnull heraufgeführt, dann das Blockhaus 
bis zur Schartensohle aufgemauert. — Die Envelöppe wurde auf der Südseite 
der Bahn bis ^ 16 F., auf der Nordseite derselben bis ^ 9 F. über dem Null¬ 
punkte des Pegels angeschüttet. 

I m Jahre 1868 sind zur Befestigung des Güterbahnhofs von Seiten der 
Fortiftcation folgende Arbeiten ausgeführt worden: — 1) Fort Silberwiese. Das 
im Herbste des vorigen Jahres fundamentirte Reduit wurde vollendet, ebenso die 
zur obern Etage desselben führende Rampenbrücke nebst Zugklappen. Sämmtliche 
Böfchungen wurden geplackt und das Glacis sowie die Hofsohle regulirt. — 
2) Werk ^ . Die Schüttung des Wallkörpers wurde, mit Ausnahme der 
Stellen, an denen Mauerbauten unter dem Walle placirt werden sollen, im 
Rohen vollendet. — 3) Blockhaus Nr. 2. Dasselbe wurde vollende; mit einer 
Bombenbalkendecke und Pappdach versehen, so wie die Envelöppe im Rohen 
angeschüttet. — An den übrigen Werken der Güterbahnhofs-Befestigung ruhten 
die Arbeiten, eben so im Jahre 1869, während dessen nur die Böschungen am 
Silberwiesen Fort, welche sich im Laufe des Winters gesackt hatten, neu aufgehöht 
und neu geplackt wurden. 

Schon im Jahre 1858 waren wegen Verbreiterung der Parmtzthor-Passage 
Verhandlungen gepflogen worden. Zehn Jahre nachher, als im Frühjahre 1868 
der Güterbahnhof dem Verkehr eröffnet worden war, machte sich die beengte 
Passage durch das Parnitzthor, den einzigen Zugang zu dem Bahnhofe, ganz be¬ 
sonders fühlbar. Es wurden daher die Verhandlungen wieder auf- und die Sache 
von der Königl. Regierung der Art in die Hand genommen, daß der Ver¬ 
breiterungsbau der Passage im Frühjahr 1870 zur Vollendung kam. Er hätte 
schon ein halbes Jahr früher beendet sein können, wenn nicht die dabei beschäf¬ 
tigten Zimmergesellen der Aufhetzereien arbeitsscheuer, faullenZender, nichtswürdiger 
Tagediebe und Aufwiegler nach Lohnerhöhung, Gehör geliehen und zum eignen 
Nachtheil längere Zeit gefeiert, eine sog. Streike aufgeführt hätten. Daß die 
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Parnitzthorbrücke im Jahre 4869 einen neuen Belag bekommen mußte, ist bereits 
oben erwähnt. Gleichzeitig ließ die Fortification an der Königsthorbrücke eine 
neue Fußklaftpe anbringen und die Ziegenthorbrücke mit einem neuen Ober-
und Unterbelag versehen. . 

Sonst aber sind in den jüngst vergangenen Jahren manche wünschenswerthe 
Ausbesserungen und Erzeugungen an den Festungswerken unterblieben, in Rück¬ 
sicht nämlich auf die schwebende Frage der Städt-Erweiterung, der man im 
Jahre 4869 noch näher getreten ist, als in der seit 18b6 verflossenen Periode. 

I I . MMtair-Oebaüde. 
Die Militair-Gebaüde der Festung Stettin ressortiren von vier Behörden, 

und diese sind: die Fortistcation, das Artillerie-Depot, das Proviant-Amt, und die 
Garnison-Verwaltung. 

I . Militair-Gebaüde der Fortification. 
1 . Das Commandanten-Haus i n der S t a d t ; — das ältere in der 

großen Wollweberstraße Nr. 552, neue Nr. 26. Dasselbe ist nebst Zubehör, 
einer, im sog. fetten Orte der Oberwiek belegenen Wiese von 6« Mg . 164 Ruth., 
welche zum Besten des Festungs-Revenüen-Fonds verpachtet wurde, auf Grund 
der Cabinets-Ordre vom 28. Februar 1826 sür 10.000 Thlr. von dem Director 
des Landschafts-Departements Stargard, v. Bonin , auf Schönwerder, gekauft 
worden. Massiv und im Hauptgebäude an der Straße 51 F. lang, 41 F. tief, 
2 Stockwerk hoch, 1835 anscheinend in baulichen Würden. Die erste Einrichwng 
zum Zweck als Wohnung des Isten Commandanten erforderte einen Kostenauf¬ 
wand von 3020 Thlr. I m Jahre 1837 wurde der obere, flache Theil des 
Dachs vom Hauptgebäude als böhmisches Kerndach umgedeckt und im Bodenräume 
daselbst eine kleine Fremdenwohnung eingerichtet. I m folgenden Jahre fand 
eine Hauptinstandsetzung, durch äußern und innern Abputz, Malerei 2c. Sta t t ; 
1840 das Hofthor erneuert. 1841 war der Fußboden nebst Unterlagen des 
Büreau-Zimmers dergestalt vom Schwamm angegriffen, daß seine Erneuerung 
erfolgen mußte. Es wurde dabei der alte Fußboden herausgeschafft und trockner 
Sand eingebracht. Die Unterlagen und Wandflächen wurden, nachdem sie zu¬ 
vor gereinigt und aufgekratzt waren, mit Steinkohlentheer getränkt. Der 
Commandanten-Wechsel im Jahre 1842 — an Stelle des auf fein Ansuchen in 
den Ruhestand, mit dem Character als General der Infanterie, versetzte erste 
Commandant Constantin v. Zeppelin (seit 20. October 1825 in dieser Stellung) 
kam der General-Lieutenant v. Pfuel I I , — erforderte eine gründliche Herstellung 
aller Beschädigungen, die jedoch nicht hoch ins Geld lief und mit etwa 60 Thlr. 
abgemacht werden konnte. 1847 fand ein abermaliger Commandanten-Wechsel 
Statt, an Pfuel's Stelle, der am 16. Ju l i 1846 plötzlich im Carlsbade gestorben 
war, trat der General-Lieutenant v. Hagen. Namhafte Reparaturen waren nun 
im Commandanten - Hause nothwendig, auch wurde gestattet, die bis dahin 
nur gestrichenen Empfangs- und Gesellschaftszimmer, zu tapezieren, da die 
Mi t te l dazu vorhanden waren. 1851 wurden im Vortragszimmer des Erdge¬ 
schosses zwei Doppelthüren, statt der früheren einfachen angebracht und das Dach 
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der Vorderfront erhielt eine Traufrinne. Die Dächer des Hauptgebäudes und 
des Seitenflügels bedurften einer Umdeckung, welche 1853 zur Ausführung kam. 
Gleichzeitig wurde die mittlere Stube im ersten Stock an der Vorderfronte neu 
gedielt und neu tapeziert, die hölzerne Abzugsrinne im Hausflur des Vorder-
gebaüdes und die Bebohlung des Flurs erneuert. 1854 ist die Untermauerung 
der Schwellen von den Umfassungswänden des Stallgebaüdes im Hofe, fo wie 
des Hintergebäudes erneuert worden. I m ersten Stock des Vordergebaüdes sind 
zwei Zimmer neütapeziert, Thüren und Fenster derselben haben einen neuen 
Alfarbeanftrich erhalten. 

Die Feuchtigkeit im Erdgeschoß, welche die Mauern durchdrungen hatte, gab 
zu dem Antrage Veranlassung in Stelle dieses Gebäudes ein anderes Comman-
oantur-Gebaüde zu beschaffen, was die Genehmigung des Königs erhielt, und 
im Jahre 1854 zu Ermittelungen des Ankaufs eines dazu geeigneten Gebäudes 
Veranlassung gab. 

Das Büreauzimmer im Erdgeschoß des Seitenflügels bedurfte 1855 einer 
neuen Dielung, das Zimmer erhielt auch neue Thüren und die Wände Herstellung 
im Putz und neue Färbung. I m Hintergebäude mußte die Treppe zum ersten 
Stock neu gefertigt werden. 1860 wurde in einem Zimmer des Seitenflügels 
im Erdgeschoß die völlig vom Schwamm vergangene Dielung erneuert, und 
außerdem zur Erleuchtung des untern finftern Flurs eine Gasleitung nach dem¬ 
selben geführt. 1861 ist im Saale ein Thon-Kamin im Kostenbetrage von 42 
Thlr . aufgestellt worden. I m zweiten Zimmer des Erdgeschosses im Flügelgebaüde 
war die Dielung ebenfalls vom Schwamm zerstört; sie wurde nebst Lagerhölzern, 
1862 erneuert. Außerdem fand eine vollständige Erneuerung der Wände durch 
Tapezieren «. Stat t ; auch wurde auf die vorhandene Dielung des Saals ein 
neuer (falscher Parquet) Fußboden gelegt. Die beständigen, zum Theil sehr 
kostspieligen Reparaturarbeiten und die Überzeugung: das Gebäude sei vom 
Hausschwamm vollständig inficirt, ließ 1864 auf den, bereits 10 Jahre früher 
gefaßten Gedanken, ein anderweitiges Dienstwohngebaüde für den ersten Com-
mandanten der Festung zu beschaffen zurückkommen, statt aber, wie es 1854 
beabsichtigt war, ein schon bestehendes Haus anzukaufen, entschloß man sich im 
neuen Stadtheil auf geeigneter Baustelle von Grund aus ein, allen Bedürfnissen 
entsprechendes Commandantur-Gebaüde zu errichten, demgemäß, nachdem dazu die 
Genehmigung des Königs eingeholt worden war, — 

Das neue Commandanten-Haus, am Victoriaplatz Nr. 3 , erbaut worden 
ist. Der Bau wurde 1865 in Angriff genommen und im Laufe dieses Jahres 
die Fundamentirung aufgemaTert. Doch wurde im folgenden Jahre, nachdem 
das Hauptgebäude bis zur Plintenhöhe gediehen, der Zwischenbau fundamentirt 
und mit Aufführung der Pfeiler, mit EinWölbung und Hintermauerung der Erd¬ 
bögen begonnen war, der Fortbau beim Ausbruch des österreichisch-deutschen 
Krieges ststirt, auch nach Abschluß des Friedens nicht gleich wieder aufgenommen. 
Dies geschah aber im Jahre 1867 sofort beim Eintritt günstiger Witterung, in Folge 
dessen denn auch das Gebäude im Rohbau vollendet und mit dem innern 
Ausbau begonnen, dieser aber im Jahre 1868 so gefördert wurde, daß das 
Gebäude am 1. Octsber bezogen werden konnte. Eommandant war zur Zeit 
der General-Major v. Böhn, auf dessen, insonderheit seiner jungen Gemalin, geb. v. 
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Trotha, Wünsche für die innere Einrichwng ihrer künftigen Wohnräume eingehende 
Rücksicht genommen worden war. Leider konnte sich das Ehepaar der stattlichen, 
und geschmackvoll decorirten und luxuriös möblirten, Räume nicht lange erfreuen, 
General v. Böhn erhielt eine andere Bestimmung, und General-Lieutenant v. 
Freihold trat an seine Stelle, während dessen Commandantschaft die Hälfte des 
Erdgeschosses auf Kosten des Service-Reserve-Fonds im Jahre 1869 zu einer 
Platzmajor-Dienstwohnung eingerichtet, und der Saalausbau über dem Pferdestall 
1870 vor Ausbruch des französischen Krieges vollendet wurde. 

Das alte Commandantur-Gebaüde in der großen Wollweberstraße wurde für 
16.905 Thlr. verkauft und am 1. October 1868 dem Käufer, Kaufmann 
I . T . Hemptenmacher, übergeben, der das Gebäude sofort abbrechen und an 
dessen Stelle ein, von Grund aus, ganz neues Haus in den Jahren 1869 und 
1870 erbauen ließ. 

Das ehmalige Commandanten-Haus, seit 1861 Kaserne i m F o r t 
Preußen. Dieses massive, 50 F. lange, s 8 ^ F. tiefe, 2 Stock hohe und 
wegen der radienförmigen Bauart sämmtlicher Privat-Gebaüde im Fort Preußen, 
welche gleichzeitig im Jahre 1734—35 bald nach Vollendung des Forts selbst 
erbaut wurden, schiefwinkelige Gebäude, hat dieserhalb eine sehr schlechte innere 
Eintheilung und manche innere Veränderung erfahren. Es ist auch in den 
Stockwerken sehr niedrig. I n den Jahren 1834—35 ist dasselbe aus den Mitteln 
des Festungs-Dotirungsfonds so wohnlich eingerichtet worden, als es seine baulichen 
Verhältnisse nur immer gestattet haben. 

Zufolge der, schon oben angezogenen Notiz des Platz-Ingenieurs, Haupt¬ 
mann Hensel vom 25. März 1788 diente das Commandanten-Haus damals zur 
Unterbringung von Staatsgefangenen, und wurde darin auch zuweilen Gottes¬ 
dienst gehalten. Fort Preußen hatte mithin zu jener Zeit nicht einen besondern 
Kommandanten. Wie lange das Gebäude zum Staatsgefängniß benutzt wurde, 
hat sich nicht ermitteln lassen. 

An baulichen Besserungen sind bei diesem Gebäude vorgekommen: -— I m 
Herbste 1835 Nmdeckung des Hauptgebäudes; ganz neue Verzaünung des Gartens 
von Brettern, 6 F. hoch, Pfähle und Riegel von Palissaden, 50 Ruthen lang. 
1837 wurde das links stehende Stallgebaüde retablirt und sämmtliche Stallgebaüde 
wurden böhmisch eingedeckt. 1839 mußten die Kellerthüre und Fensterladen des 
Kellers auf dem Hofe erneuert werden, bei welcher Gelegenheit sie auch getheert 
wurden. Eine Erneuerung erfuhren 1840 auch die Hofthore. Obgleich im Jahre 
1847 auch bei dem zweiten Commandanten ein Personenwechsel Stat t fand — 
Qberst Engels wurde in gleicher Eigenschaft nach Köln versetzt, und in Stettin 
erhielt die zweite Commandantenstelle der Oberstlieutenant v. Könneritz, (laut 
Cabinets-Ordre vom 1. M a i 1849 zum Commandanten von Stralsund ernannt) 
— so wurden in dem Commandantur-Gebaüde des Forts Preußen doch keine 
wesentlichen Reparaturen nothwendig, sowol weil der frühere zweite Commandant 
nicht lange in dieser Stelle war, zu dessen Empfang und während dessen An¬ 
wesenheit die nöthigen Ausbesserungen beschafft waren, als weil der neue Com¬ 
mandant, unverheirathch wie er war, keine Ansprüche machte, wie es die Frauen 
zu thun Pflegen, und mit den ihm überwiesenen Räumen, die sich überdem in 
gutem Stande befanden, zufrieden war. Nach dem AbgMge des Oberstlieutenants 

Landbuch von Pommern; Th. H> Bd. IX. 80 
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v. Könneritz, 1849, wurde zu dessen Stellvertretung in der Commandantur der 
Major Lenz, vom Ingenieur-Corps, aäiut6Nll i befehligt., auch in Folge dessen 
das Commandanten-Haus im Fort Preußen, von ihm am 24. Qctober 1849 als 
Dienstwohnung, gegen Entrichtunss des halben Services, bezogen. Major Lenz 
behielt dieselbe auch bis nach feiner am 26. October 1854 erfolgten Pensiomrung. 
Aus dem Service-Reserve-Fonds ist im Jahre 1852 der Zaun des zum Comman-
danten-Hauses gehörigen Gartens auf 15 Ruth. 2 F. Länge mit einem Koftenauf-
wande von 156 Thlr. neu hergestellt worden. — M i t dem Jahre 1861 hat das 
Gebäude seine ursprüngliche Bestimmung verloren. Durch Anlage einer Küche, 
Veränderung zweier Treppen :c. ist es zum Kafernement eingerichtet und im 
Monat August dem 5. Pommerschen Infanterie-Regiment Nr. 42 zur Benutzung 
überwiesen. Das Regiment hat das Gebäude bis 1869 zum Gebrauch gehabt, 
in welchem Jahre es verkauft worden ist. 

2. Das sogenannte W e y r a c h ' f e h e - H a u s , Nr. 249 und 250 auf dem 
Rödenberge, jetzt Rosengarten Nr. 25 und 26, welches im Erdgeschoß die 
Wohnung und das Bureau des Garnifon-Berwalwngs-Directors, in den beiden 
obern Stockwerken die Wohnung des Platz-Ingenieurs und das Fortifications-
Büreau enthält, ist massiv, 4 5 ^ F- lang, 34 F. tief, und befand sich 1835 in 
baulichen Würden, wie auch jetzt, 1874. Dasselbe wurde mit den 3 kleineren Neben¬ 
gebäuden, alte Nr. 251—253 zur Erweiterung des in der Nähe liegenden großen 
Proviantmagazins Nr. 5, im Jahre 1805 gekauft. Verkäufer war der Vau-
Inspector Weyrach, daher die Benennung des Hauses, die demselben bis auf den 
heütigeü Tag verblieben ist. Die Franzosen richteten das Haus zum Lazareth 
ein, welche Einrichtung auch nach der Reoccupation von Stettin M 1815 
bestehen blieb, in welchem Jahre sie aufgehoben und das Gebäude für Rechnung 
des Mi l i ta i r -FMus verunethet wurde. 1817 miethete auf diese Weise die beiden 
oberen Stockwerke der Platz-Ingenieur, Major v. Loos. 1825 wurde das 
Grundstück der Garnison-Verwaltung übergeben. Damals befand sich im untern 
Stockwerk das Commandantur-Büreau. Dieses wurde 1827 nach dem zum 
Commandanten-Hause erkauften vormaligen v. Boninfchen Haufe verlegt, und das 
Weyrach'sche Haus seinem gedachten heutigen Zwecke überwiesen. Die Räumlichkeiten 
der beiden oberen Stockwerke blieben indessen nach wie vor mietweise in den 
Händen des Ingenieurs vom Platz, bis es dem Inhaber dieser Stelle, Major v. 
Radecke, im Jahre 1829 gelang, die gedachten Räume förmlich als Dienstwohnung, 
gegen Zahlung des halben Service zur Festungs-Dotirungskafse, überwiesen 
zu erhalten. 

Wegen Unterhaltung des Gebäudes mit allem Zubehör ist das Erforderliche 
mittelst Verhandlung vom 26. M a i 1829 festgestellt,, und es geht das Resultat im 
Allgemeinen dahin, daß die Fortification ^ und die Garnison-Verwaltung ^ 
der Kosten trägt. 

Der Flur des Mittlern Stockwerks war so außerordentlich finster, das sehr 
häufig Ordonnanzen mit Gewehrund Waffen, welche Meldungen zum Fortifications-
Büreau zu bringen hatten, stolperten und daher Gefahr liefen, sich mit dem 
Bayonet zu verletzen. Zur Begegnung dieses großen Übelftandes wurde im 
Jahre 1836 die,, das Flurfenster des 3ten Stocks maskirende Bodentreppe verlegt, 
und in einer Ecke dieses Flurs unter einem Actenfchranke, über einer entsprechend 
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durchgebrochenen Spiegel angebracht, 
und dadurch der Zweck bestmöglichst erreicht, Wese Vorrichtung besteht nicht 
mehr. Dagen brennt auf dem engen Flur des ersten Gtockwerks der Treppe 
vom Erdgeschosse gegenüber bei Tage e ine— ewige Lampe in Gestalt einer 
dürftig leuchtenden Gasflamme, während die zweite Treppe zum obersten Stock¬ 
werk nach wie vor finster ist, beide Treppen überdem steil und schmal wie eine 
Hühnersteige sind.^ 

Der frühere Platz-Ingenieur Major v. Loos hatte im hintern, nach dem 
Schützengarten führenden Giebel eigenmächtig ein Fenster angebracht und die Schützen¬ 
gesellschaft duldete dasselbe in personlicher Rücksicht zu Loos, der zum Bau des 
Schützenhauses ein Kapital von 10.000 Thlr . dargeliehen hatte. Da jedoch 
diese Rücksicht inzwischen erloschen war, drang die Vorsteherschaft der Schützen¬ 
brüder im Jahre 1837 auf Beseitigung des Fensters. Es wurde demgemäß nach 
dem Hofe verlegt und hei dieser Gelegenheit auch der desolate Hintere Gränzzaun 
aus Fortifications - Kosten erneuert, da die diesfällige Verpflichtung sich da¬ 
durch constatirte, daß das Weyrach'sche Haus mit dem Proviant-Magazin 
Nr. 5 E i n Grundstück bildete, und Letzteres ebenfalls mit diesem Onus belastet 
war. Die Kosten trug der Feftungs-Doürungsfonds, ohne Zuschuß der Garnison-
Verwaltung, da der Hintere Hof des Hauses dem Platz-Ingenieur allein zusteht. 
Dagegen wurde auf gemeinschaftliche Kosten in demselben Bahre 1837 in der 
Waschküche etn kupferner Waschkessel mit geschlossener Feuerung für 20 Thlr . 
angebracht. I n der Kutscherwohnung auf dem hintern Hofe wurde die Stallkammer 
1339 zu einer Wohnstube und Kammer eingerichtet, und im folgenden Jahre 
vollständig hergestellt. Auf. dem vordern Hofe dagegen errichtete man in demselben 
Jahre, 1840, ein hölzernes Latrinen-Gaüde mit flachem Bretterdach. Das Dach 
wurde mit Sackleinwand überkleidet und diese zur Dichtung mit einem Gemenge 
von Steinkohlentheer und ungelöschtem Kalk (1 Quart Theer, 1 Pfd. Kalk) und 
noch ein M a l mit demselben Gemenge (1 Quart Theer, aber 1 ^ Pfd. Kalk) 
überstrichen und trockner Sand aufgestreut. Diese Deckung kostete, excl. Bretter, 
1 Sgr. pro Q. Fuß. Sie hat sich untadelhaft gehalten. Es war eine bestimmte 
Färbung für künftig nothwendig werdenden neuen Anstrich der Vorderfront bei 
Militair-Gebaüden vorgeschrieben worden. Diese vorschrifthmäßige Färbung erhielt 
das Weyrach'sche Haus im Jahre 1847. Drei Jahre nachher mußte in der 
Dienstwohnung des Platz-Ingenieurs eine Thürverbreiterung vorgenommen, und 
1852 die nördliche Seite des Daches vom Hauptgebäude und das Dach des 
Seitenflügels umgedeckt werden. I n Folge einer Senkung des östlichen schwachen 
Giebelpfeilers der Hoffronte waren die Fensterbogen der oiesen Giebel zynächst 
gelegenen Fenster gerissen. Sie wurden deshalb in dem nämlichen Jahre 1852 
neu eingespannt, und die Hosfront im Putz ausgebessert und neu abgefärbt; 
demnächst auch in der Dienstwohnung des Platz-Ingenieurs mehrere Aus- und 
Verbesserungen ausgeführt. Weitere Reparaturen und Meliorationen am Haupt« 
wie an den Nebengebäuden fanden in den Jahren 1853, 1854, 1855 Statt, 
namentlich ist in dem zuletzt genanntm Jahre an Stelle der verfaulten hölzernen 
Rinne im Hausflure des Erdgeschosses ein massiver, mit Cement gefugter Kanal 
hergestellt und danach die Bebohlüng des Hausflurs zum Theil erneuert worden. 
Die BelleidungsmaNern der — stratzenpoliMwidrigen Rampe und der Rennstein-
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brücke vor derselben, so wie die Schwellen der eisernen Geländer dieser Rampe 
sind erneuert. 1862 ist an dem Hinterhause der Wohnung des Platz-Ingenieurs 
eine neue Treppe aufgestellt, wodurch wenigstens ihm ein bequemerer Aufgang 
zu den Büreaustuben im obersten Stockwerk verschafft ist, als die finstere Steiltreppe 
des Vordergebaüdes darbietet. Weitere Bauten sind beim Weyrach'schen Hause bis 
1869 nicht vorgekommen. 

3. Die ersten zwei Casematten-Blöcke rechts neben dem Eingange des 
Bastions V I ist die Dienstwohnung des Festungs-Bauschreibers (Fortifications-
Secretair), und ist desfalls nur zu bemerken, daß die Beschränktheit dieser Räume 
als Wohnung im Jahre 1830 einen Anbau mit Zinkdach an der'Seite des 
Bastions-Eingangs veranlaßte, und daß im Jahre darauf sowol diese als sämmt-
liche übrigen 19 Casemattenblöcke auf der rechten Seite des Bastions ^ eine 
Verstärkung der Erddecke von 1 V 2 " 2 F. erhielten. Diese Wohnung des 
Bauschreibers hatte früher die Stadtnummer 509, seit 1857 die Nr. 48 am 
Paradeplatz. Der Sturm von 29. November 1836 rollte jenes Zinkdach des 
Anbaues fast vollständig auf und zertrümmerte dasselbe so, daß einzelne Stücke 
des Zinks weit weg geschleudert würden. Die Herstellung kostete dem Dotirungsfonds 
40 Thlr. Die Dienstwohnungen der Festungs-Unterbeamten in den Casematten 
unter den Courtinen 5—6 sind, nachdem im Jahre 1852 die Gewölbe trocken 
gelegt worden waren, im nächst folgenden Jahre im innern Ausbau ̂ durch Er¬ 
neuerung der ..vom Hausschwamm und von der Faülniß zerstörten Fußböden, 
Umsetzen der Öfen, Herstellung des Putzes, gründlich in Stand gesetzt worden. 
An Stelle der Fachwerkswand in der Bauschreiberwohnung, deren Holzwerk 
gleichfalls vom Schwamm ergriffen war, wurde 1853 eine massive, 1 Stein starke 
Wand aufgeführt. 

4. Die nächstfolgenden D r e i Casematten-Blöcke enthalten dergestalt 
die Dienstwohnungen eines Wallmeisters und des Materialienschreibers, daß die 
mittlere, der Länge in der Mitte getheilt, die Flure und Küchen enthält. Diese beiden 
Wohnungen hatten nach der frühern Stadtnummerirung die Nr. 510 und 511, 
jetzt Paradeplatz Nr. 47 und 46. Auf sie beziehen sich auch die bei 4 genannten 
Bau-Verbesserungen vom Jahre 1853, nachdem in der Wohnung des Materialien-
schreibers die Vorderstube 1837 neu gedielt worden war. 1874 hat auch letztere 
Wohnung ein Wallmeister in Nutzung. 

5.Die ehemalige Enveloppenwachezwischendem3tenund4ten Frauenthor. 
Dieses bombenfeste Gebäude ist gleichzeitig mit dem Fort Leopold erbaut und 
für die Kriegszeit zur Unterbringung des Commandantur- und Fortifications-
Archivs bestimmt. Es befand sich 1835 wie die Casematten 4 und 5 in ziemlich 
baulichen Würden, 4 8 ^ F. lang, 28^2 F. tief, und Dienstwohnung des zweiten 
Wallmeisters. Um die Rück- und obere Giebelseite dieses Gebäude bestanden, 
da das Gebäude unterm Horizonte liegt, ziemlich tief verbohlte, sog. Luftkanäle. 
Da diese jedoch zur Vermeidung von Unglücksfällen verbohlt sein mußten, so konnten 
sie ihrem Zwecke um so weniger entsprechen und forderten auch Unterhaltungs¬ 
kosten. Sie wurden mit fettem Lehmboden verfüllt und ein gewöhnliches 
Traufpflaster darüber angebracht. Schon deshalb mußten diese Kanäle schädlich 
sein, weil das Traufwasser in denselben versickern mußte, wozu der feste Unter¬ 
grund keine genügende Gelegenheit darbot, und weil die Verbohlung wiederum 
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die Verdampfung Mcht hinreichend geMtete>DW^^ war an diesen 
Seiten daher nicht Hlos feucht, sondern auch kalt. Ein früher von der Küche 
mit theilweiser Verschüttung des Kmals gemachter Versuch hMe gute Folgen, 
und gab daher im Jahre 1842 zu obiger Maßnetzmung den Anlaß. Das Ge¬ 
wölbe wurde 1852 trocken gelegt, und darauf im folgenden Jahre das ganze 
Gebäude retablirt. " 

6. Das Wachhaus im Fort Leopold ist ein schlechtes Fachwerks-Gebaüde 
von Einem Stockwerk, 24 F. lang, 19 F. breit, wahrscheinlich eben so alt, 
als das Fort selbst. Das Nachhalls war bis 1835 für 8 Thlr., seit 1836 für 
jährlich 18 Thlr. an einen Bürgersmann vom Handwerkerstande vermiß ! 

7. Das Wachhaus im Fort Wilhelm> ein mittelmäßiges Fachwerks-
Gebaüde von Einem Stockwerk, 40 F. lang, 18 F. tief, 1785 an Stelle des 
alten WachhauseZ, welches nur ein Bretterdach hatte, und wahrscheinlich vom 
Bau des Forts herrührte, erbaut. 1836.würde.es als Dienstwohnung des Jägers, 
dem die Beaufsichtigung der Festungs-Pflanzungen obliegt, benutzt. 

8. Die Pladoerinwache steht im Redon 2 der Lastadischen Befestigung, von 
deren Retablissementsbau die Errichtung auch dieses schlechten Fachwerksgebaüdes 
von Einem Stockwerk 30 F. Länge und 15 F. Tiefe wahrscheinlich herrührt. I m 
Jahre 1836 war es an einen Unteroffizier für den halben Service von 8 Thlr. 
vermiethet. 1837 wurde der Hofzaun retablirt und ein Holzstall errichtet, und 
1840 die Dielung und Pflasterung erneuert. .1842 wurde das Gebäude dem als 
Mauerpolier bei den Sträflingen fungirenden Unteroffizier Bock für den bisherigen 
Ertrag von jährlich 24 Thlr. zur Wohnung gegeben, und zu diesem Betzufe gründlich 
retablirt, wobei Bock selbst mit Hand anlegte. Später diente das Gebäude wiederum 
einem Wallmeister zur Dienstwohnung; als aber diesem 1850 eine solche in der 
Nordbatterie eingerichtet worden war, wurden es wieder.für Rechnung des Festungs-
Ravenüen-Fonds vermiethet. 

9. Die Bleichholmwache ist ein sehr altes, schlechtes Fachwerksgebaüde 
von Einem Stockwerk, 32 F. Länge, 24 F. Tiefe. Die Erbauungszeit 'ist un¬ 
bekannt. Es enthält auf der einen Seite das Wachlokal, der andere Theil war 
1836 für eine jährliche Miethe von 3? Thlr. an einen Bürgersmann vermiethet. 
I m Jahre 1842 ist dieses Wachgebaüde auf gemeinschaftliche (gleiche) Kosten 
der Fortification und Garnison-Verwaltung retablirt worden, und zwar nach 
Principien, welche in einer vom Kriegs-Mnisterium genehmigten Verhandlung 
vom 11. Februar 1837 festgestellt sind. 

10. Die Ravelinwache im Fort Preußen, ejn schlechtes Fachwerk-
gebaüoe von Einem Stockwerk, 26 F. Länge, 22 F. Tiefe, rührt vom Neubau 
des Forts her. Es steht im Ravelin 5—1 und. ist die Dienstwohnung des 
Arrestanten-Aufsehers. Das Gebäude wurde 1839 eingedeckt und durchgehends 
reparirt und abgefärbt. 

11. Das große Wachhaus im Fort Preußen, ein massives Gebäude von 
Einem Stockwerk, 86 F. Länge, 44 F. wurde es im Jahre 
1732 erbaut. Zwei RäüW in demselben Wen der Garnifon-Verwaltung M 
Instandhaltung ob. Das Gebäude selbst gehört der Fortification und dient zur 
Unterbringung von Staatsgefangenen. I n den Sousterrains befanden sich 1788 fünf 
weibliche Baugefangeüe M Haft.' 1839 wurde das große Wachhaus aus dm 
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Mitteln deZ Dotirungsfonds, unter Kostenbeitrag der Garnison-Verwaltung, um¬ 
gedeckt und jvöllig in Stand gesetzt. Die Stubmthüren der Staatsgefangenen-
Räume erhielten 1847 zur mehrerer Reinlichkeit den bisher gefehlten Ölfarben-
anstrW Diche weiter unten: Kasernen Nr. 9. 

12. Der M a t e r i a l s chuppen auf dem Bauhofe im Königs-Bastion Nr. V I . 
Dieses Fachwerkgebaüde längs der rechten Face des Bastions ist 2 Stockwerk 
hoch. 118 F. lang, 38 F. breit. Ob es noch dasselbe Gebäude ist, welches 1721 
an derselben Stelle vorhanden war , laßt sich nicht ermitteln, besonders da die 
Bauhofsschuppen 1783 noch Bretterbedachung hatten. Doch erfuhr dieser Schuppen 
1832 eine Radical? Reparatur und hatte damals schon ein Ziegeldach. I n diesem 
Schuppen bestand eine Schreibstube, welche als solche 1839 einging und in ein 
Archiv zur Aufbewahrung alter Festungs-Bau-Acten vom Jahre 1718 ab bis 
1806 eingerichtet wurde. Die Westseite des Gebäudes und das Dach des. darin 
liegenden Stalles wurden 1847 umgedeckt, der Stal l auch im Holzwerk und 
Wänden retablirt. 1857 fand die Herstellung des Südgiebels Statt. Das Fun¬ 
dament-Mauerwerk ist dabei auf 40 F. Länge um 1 F. erhöht, die Fachwerkswand 
ausgebessert > ein neuer Heerd mit zwei 2 Feuerungen nebst Rauchmantel und 
einem Schornstein aufgesetzt :c. 1864 ist auf dem Hofe des Bastions V I eine 
Waschküche erbaut, und 1869 der Materialschuppen umgedeckt worden. 

13. Die Bauhofwache :c., auf dem Bauhöfe, zunächst dem Eingange links, 
entstand im Jahre 1837 dadurch, daß der daselbst befindliche Keller des Festungs-
Bauschreibers, welcher ein flaches, sehr schlechtes Ziegeldach und einen eben so 
mangelhaften Eingang hatte, massiv mit einem Dornschen Lehmdache überbaut 
wurde, wodurch man nicht allein jenen Übelständen vollständig begegnete, sondern 
auch den Vortheil erreichte, daß Wache und Bureau aus dem Materialschuppen 
13 entfernt wurden, deren Feuerungen möglicher Weise Gefahr für die Material¬ 
bestände bringen konnten.' Dieser Bau hat dem Dotirungsfonds ca. 400 Thlr. 
gekostet. Scimmtliche Zimmer- und Tischlerarbeiten :c, so wie die Dacheindeckung 
wurden von Sträflingen verrichtet. Das Dornfche Dach hatte zwar schon all¬ 
jährlich Nisse gezeigt, es genügte jedoch Einstreuung trocknen Sandes und Über-
ftreÜUng. um sie zu verstopfen. 1841 wurden aber die Risse so bedeutend, daß 
das Regenwasser durchdrang. Die Reparatur erfolgte dadurch, daß die ganze 
Dachfläche mit glühenden Eisen dergestalt gebügelt wurde, daß die Risse förmlich 
zuschmolzen und daß man darüber einen starken Anstrich von Steinkohlentheer, 
mit ungelöschtem Kalk gemengt, anbrachte, wie solches sich schon mehrere Male 
bei Leinwand-Dächern bewähret hat. Nichts destoweniger hatte das Dornsche 
Dach 1842 wieder einige feine Risse bekommen, welche die vorjährige Nberstreichung 
um soweniger verhindern konnte; als der Sommer 1842 ungewöhnlich trocken 
und warm war. Außer den genannten Gebäuden gehörten im Jahre 1835 zum 
Ressort der Fortification — 

14. Der Utensil ienschupften auf dem Bauhofe scheint im Jahr 1790 noch 
nicht vorhanden gewesen zu sein, doch war es jedenfalls schon vor 1806 der Fall. 
Er steht an der rechten Flanke des Bastions V I , ist nur'einstöckig, 94 F. lang 

/«yd 22 F. breit. Das Gebäude wurde 1831 retablirt. 1844 wurde der 
Gchuppen eingedeckt. 

15. Vierzehn Palissadenschuppen in den verschiedenen Werken, von denen 
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zwei mit Brettern die übrigen mit Rohr bedeckt'waren. Sie stammten aus dem 
Jahre 1816, als die von den Franzofen Behufs der Vertheidigung 1813 armirte 
Festung desarmirt wurde. Mit diesen Baulichkeiten sind im Laufe der Zeit 
vielfache Abänderungen vorgenommen, theils durch Translocirung, theils durch 
Abbruch. So waren 1838 nur noch 12 dieser Schuppen vorhanden, fämmtlich 
mit Rohr gedeckt. Ende 1839 waren 2 andere abgebrochen. Wegm der vor 
Fort Preußen 1844 Statt gefundenen, großen Pionier-Übung mußte Behufs 
Palissadirung des bedeckten Weges ein Schuppen abgebrochen und demnächst 
wieder aufgestellt werden. Gegen das Polygon 2—3 des Forts Preußen fand 
unter Zuziehung einer Compaguie-Abtheilung die 4 Wochen dauernde große 
Pionier-Übung unter Anwendung von Minen Statt, welche mittelst 33tefchelegung 
von ca. 5 Ruthen Gscarpemaüer des Ravelins 2—3, mittelst 3 Minenkammern 
endete, zu deren Zündung eine galvanische Batterie benutzt wurde. Dieser Übung 
ging ein Festungs-Manövre voran, welches den vorrückenden Feind lecognsscirte. 
Während der Übung fand ein zweites Manövre, die Zerstörung der 2ten 
Parallele Statt, und mit einem Dritten Festungs-Manövre, welches die Verthei-
digung der Brefche, und ö̂ ie auf die rechte Face der ContrMrde 9 ausgeführte 
Escaladirung betraf, ..schloß die Übung. Oberst v. Wangenheim leitete als 
Pionier-Inspecteur die Übung, deren Schluß auch der Chef des Ingenieur-Corps, 
General der Infanterie v. Aster und Ingenieur-Inspecteur, General-Major 
Brefe beiwohnte. Ein? ähnliche Pidmer-Übüng hatte schon 1841 im Fort 
Leopold Statt gefunden. — Die noch vorhandenen 1t) PatifsadenschuMn 
erhielten bei dieser Gelegenheit neue Nummern und ihre Stellung war folgende, 
2 im Hauptgraben vor der rechten Face des Bastion I I , 2 vor der Comtion 
5—6, 2 vor der Curtion ß—7, 1 im Fort Leopold, 3 in den RaveKns des 
Forts Preußen. 1848 wurde einer der Schuppen des Forts Preußen nach dem 
Hauptgraben vor Sailant 1 translocirt. Bei der Armirung der Festung im 
Jahre 1850 wurden Dmmtliche PalissadenfHuppen abgebrochen. Bei der Dss-
armirung 1851 wurden «die ausgehobenen PMWdm, 18.232 alt der Zahl nebst 
94 Barrieren, und die abgebundenen noch mcht aufgestMe« 5 Kroßeren Block¬ 
häuser, so wie die Hölzer von dem Blockhause der PNitzet SchaM in 1V wieder 
errichteten Schuppen untergebracht. Die bei der Armirmig aufgestellten I I 
Blockhäuser blieben stehen und würben versehen. 

16. Dte Festnngs-Erbpacht-GrundsMcke Nr. 13, 14, 15 (die Hclüfer welche 
die alten Stadtnummern 1186, 1185, 1184, führen) sind in Gemäßheit der 
Verfügung des Königl. AllgenZeinen KriegK-Departements vom 17. AuWst 1852 
dem Königl. Ober-Präsidium Behufs Ausführung des Bebauungsplans der 
Neustadt überwiesen und «Jahre 1853 zur Anlage der Straße Nt^ 2 des neuen 
Stadtttzeils — Lindenstraße — abFebrochen worden. 

H . Gebande des Artillene-Depots. ^ 

Kriegs-Puwermagazine> ' 
1. Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. 1, im Kessel tz«BBastwns I I I , s W 

Dach, ziemlich an der Stelle des HemMgen v. DwstinschM RegMents-HcrMeW 
welches als ganz baufäNg 1332 abFebrochen nmM. Nas Mtlßazm P bombenfest 
in einem gedruckten Tonnengewölbe von 57 F. Länge, 20 F. Breite im Lichten 
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im Jahre 1849 erbaut worden und hat 13.660 Thlr. gekostet. Es hat keinen 
Blitzableiter, weil nur in Kriegszeiten Pulver darin gelagert wird. Wegen des 
theilweise als aufgeschüttet erkannten Boden wurde ungefähr 9 F. unter dem 
Bauhorizont ein liegender Rost von kreüzweis übereinander gelegten dreizölligen 
Bohlen von Kiefernholz gestreckt. Das Magazin kann 1008 Ctr. Pulver fassen. 
Die bisherigen Putzreparaturen am Gesimse und die Verbreiterung der Zmkdecke 
um 6 Zol l helfen nicht, das Gesims trocken zu machen, es blieb feucht und 
verlor den Putz. Eine 1839 veranstaltete Aufnahme der Erde und des betref¬ 
fenden Theils der Zinkdecke der Tablettmauer ergab, daß zwischen der Mauer 
und der Zmkdecke sich fortdauernd Feuchtigkeit nach dem Gesimse zog und auf 
die Zerstörung des Putzes hinwirkte. Die Trockenlegung erfolgte 1840 dergestalt, 
daß man von der Tablettmauer die Zinkdecke, welche augenscheinlich die Feuch¬ 
tigkeit veranlaßte, abnahm, den obern Theil des Gesimses von Holz bildete, 
dieses mit Zink deckte, auf der ganzen Oberstäche eine Mischung von Steinkohlen-
theer (1 Quart) Colophonium (2 Pfd.) und Schwefel (1 Pfd.) legte, und auch 
mit dieser Masse überzog, den untern Theil des Gesimses neu putzte 2c. Dabei 
wurde auch das Äußere des Gebäudes retablirt, der Holztheil des..Gesimses mit 
Leimfarbe, dem untern Theile gleich, grau gestrichen, der schwarze Ölanstrich der 
Zinkdecke der Giebelmauern erneuert; die ganze Erddecke retablirt und solide in 
den Böschungen mit neuen Rasen belegt. Demnächst wurde zur bessern Rein¬ 
haltung und AbWässerung des Mauerfußes-1842 ein 3 F. breites Traufpflaster 
gelegt. Die 1840 ausgeführte Reparatur des Gesimses hatte sich, wie man 14 
Fahre nachher fand, nicht bewährt, indem die verwendeten Holztheile verfault 
waren. Es wurde daher nunmehr, 1854, die Erddecke abgenommen und das 
Gesims in Cement gemauert und mit Cement überzogen, neu hergestellt. Die Unter¬ 
lage der Fußbodendielung des Wohnhauses waren von Faülniß zerstört, einzelne 
Unterlagen im Magazin davon angegriffen. Es mußten deshalb die Pulver¬ 
lagergerüste heraus und die Fußbodendielung aufgenommen werden. Nach Er¬ 
neuerung der verfaulten Unterlagen nnd Beseitigung der von Faülniß ange¬ 
gangenen Hölzer wurde die Dielung wieder gelegt und die Pulverlager wieder 
eingebracht. Diese Herstellung des Fußbodens ist aus dem extraordinairen 
Baufonds mit 115 Thlr. bestritten. 

2. Das, K r i egs -Pu l ve rmagaz in Nr. 2. in der Kehle des vollen Bastions 
V, also nicht freistehend, aber ohne Dach. Dasselbe ist in einem gedrückten 
Tonnengewölbe von 24 F. Länge, 17 F. Breite im Lichten, bombenfest, 1829 
erbaut, kostete 5370 Thlr. und faßt 250 Ctr. PWer . Wegen des Blitzableiters 
wie bei Nr. 1. Nach siebenjährigem Bestände dieses Magazins ergab sich, daß 
wegen geringen Luftzuges, und weit auch bei Einbringung der eichenen Bohlen-
dielung das Mauerwerk noch bei weitem nicht genügend ausgetrocknet war, die 
qu. Dielung sammt den starken Unterlagen vom Hausschwamm gänzlich zerstört 

'waren. Zur Begegnung eines abermaligen Schadens gleicher Art wurde auf 
der Rückseite des Magazins eine Luftschlotte angelegt. Die neue Dielung von 
Kiefernholz und sqmmt den Mauerstächen getheert verschob man noch 2 Jahre, 
um den Mauerwerke und selbst dem neuen Holze Zeit zum Austrocknen zu, geben. 
Der betreffende Bau wnrde dann auch 1838 vorschriftsmäßig beendet, und 
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man hoffte, da die Luftschlotte sehr vorteilhaft einwirkte, daß der Zweck vollständig 
werde erreicht werden. 

3. Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. 3 im Kessel des Bastion VI I war 
nach Belidor'scher Vorschrift in Spitzbogen gewölbt ohne Erde mit Ziegeldach, 
im Lichten 46 F. lang, 2 6 ^ F. breit,. Es konnte in 2 Etagen 1700 Ctr. 
Pulver aufnehmen und hatte von Altersher einen freistehenden Blitzableiter, 
der 1834 erneuert wurde. Das Gebäude war 1820 für 520 Thlr. retablirt 
worden. Es stammte aus dem Jahre 1725. Etwas früher wurden die 3 alten Pnlver-
thürme, wahrscheinlich in der Stadtmauer gelegen abgebrochen. 1837 wurde 
mit 300 Thlr. Kostenaufwand eine gründliche Reparatur und Umwandlung 
mit dem Dache vorgenommen, an dem seit dem Neubau gar nichts geschehen 
war. 1841 sicherte man den Zugang zu diesem Pulvermagazin durch den 
Bau der Kehlpoterne, und 1842 wurde zur bessern Reinhaltung und Abwässerung 
des Mauerfußes, 3 F. breit vor den Contreforts, die Zwischenräume zwischen 
den Contreforts im Zufammenhange voll gepflastert und den theilweise ausge¬ 
witterte Mauerfuß retablirt. Dieses Kriegs - Pulvermagazin ist mit 
Genehnngnng des Allgemeinen Kriegs-Departements vom-15. April 1848 in 
diesem Jahre abgebrochen worden. 

4. Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. 4, im Hofraum des Bastions VI I I 
wurde 1839 zu bauen angefangen und bis zur Widerlaghöhe geführt. Es war die 
Absicht dies Gebäude weiter zurück zu setzen, allein es erwies sich, daß der, am 
Ende des 17. Jahrhunderts zugeschüttete ehemalige Courtinen-Graben daselbst, 
keinen sichern Fundamentgrund gewährte; es wurde daher das Gebäude soweit 
vorgeschoben, daß es auf den Fundus des ehemaligen kleiner Ravelins zu stehen 
kam. — Die Rückwand des Vorhauses traf auf die Erdcontrescarpe des 
Courtinen-Walles und mußte an 10 F. tief werden. Das übrige Fundament 
war stufenweise bis auf 3 ^ F. ermäßigt, da der Baugrund solches gestattete. 
1840 wurde das Gebäude bis auf den innern Ausbau und die Erddecke, und 
beides dann, nebst einer Kehlpoterne, im folgenden Jahre beendet. Dieses Kriegs-
Pulvermagäzin erhielt die Nr. 4, und die folgenden die Nr. 5 und, 6. Das Gebäude, 
dessen Bau 10.400 Thlr. gekostet hat, ist nur von kurzer Dauer gewesen. 
Bereits 1853 wurde es wieder abgebrochen und die Pulverlager-Gerüste in dem 
1850 neu erbauten Kriegs-Pulvermagazin im linken Flügel-Saillant aufgestellt. 
Dieses neue Magazin erhielt die Nr. 4 und das Kriegs-Pulvermagazin im Hofe 
des Bastions VI I die Nr. 3 Statt des abgebrochenen Magazins ist im Bastion 
VN während der Jahre 1854—1858 ein neues errichtet worden, welches 1500 
Centner Pulver zu fassen vermag. Die Kosten waren zu 11.000 Thlr. veran¬ 
schlagt ; wie viel sie in Wirklichkeit betragen, ist nicht nachzuweisen. 

5. Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. 5 unter dem Ende der rechten Face 
der Lünette 20 das Forts Leopold ohne Dach. Dasselbe ist gleichzeitig mit dem 
Fort erbaut, Bombenfest, als Tonnengewölbe gewölbt, im Lichten 30 F. lang, 
13 F. breit und kann 248 Ctr. Pulver aufnehmen. Es erhielt wegen des darin 
aufbewahrten kaufmännischen Pulvers 1856 einen Blitzableiter auf dem darüber 
liegenden Wallgange, dessen Anlage 44 Thlr. erfordert hat. Bei Gelegenheit des 
Retablissements der Lünette 20 im Jahre 1838 wurde auch der cafemattirte Raum 
in aller Beziehung in Stand gesetzt. 1840 wurden die Blitzableiter-Fundamente 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 81 
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bei diesen Md> gleichzMH bei allen folgenden Magazinen rewblirt, das Holzwerk 
mit holzbrauner ölfarbe, das Eisenwerk schwarz angestrichen. 

6. Das Kriegs-Pulvermagazin Nr. O im Hofraum des Ravelins 4—5 
des Forts Preußen, ganz so wie das Magazin Nr. 3 eonstruirt, im Lichten 38 
F. lang, 20 A breit. Dasselbe war gleichzeitig mit dem Fort und zwar im Fahre 
1735 gebaut und konnte 832 Ctr. Pulver aufnehmen. Wegen seiner isolirten Lage 
wurde es als Friedens - Pulvermagazin gebraucht; von Altersher hatte es einen 
freistehenden Blitzableiter, welcher 1835 erneuert wmde. Das Gebäude war 
1828 mit einem Kostenaufwande von 385 Ttzlr. reparirt worden^ und befand sich 
in gutem Stande. I m Frühjahre 1846 ist es abgebrochen worden. 

Friedens - Pulvermagazine. 
7. Das Friedens-Pulvermagazin Nr. 1, im Hofraume des Stadtravelins 

2—A Dieses GebMde ist mit Bombenbalken, vorläufig zur bessern Confervation 
und Behufs der MOenutzung des Bodenraums über den Balken, ohne Erdan-
fchüttmng mit Ziegeldach, so constrMrt, daß es im Kriege als Blockhaus gebraucht 
werden kann., im Lichten 49 F. lang, 24 F. breit, mit 3 F. starker Mauer 
von einem Stockwerk, in der schmalen Kehlseite mit Borhaus nur 1 F. stark. 
Es wurde im Jahre 1819 erbaut und kostete 4860- Thlr. Sein sreiftehsnder 
Blitzableiter ist -1835 retabtirt worden. Es faßte 824 Ctr. Pulver. 1842 fand 

. ein Nmbau des Magazins Statt, dessen Kosten von ca. 550 Thlr. der Doti-
rungsfonds trug, der Artillerie-Fonds aber den artilleristischen Theil der Kosten 
mit ca. 350̂  Thlr. I m Jahre 1843 wurde gegen den Hauptwall eine Pappel-
Pflanzung angelegt, welche bei etwaiger Explosion die Wirkung gegen die Stadt 
brechen soll. 

8. Das Friedens-Pulvermagazin Nr. 2, im Kessel der Lünette 20 des 
Forts Leopold. Dieses alte Fachwerksgebaüde von einem Stockwerk, hat schon 
1789' bestanden. Seine ganze Bauart, so wie die damalige Beschränktheit der 
Geldmittel der Festung, lassen erwarten, daß es vom Walravefchen Neubau des 
Forts Leopold herrührt. Es ist 50 F. lang, und 14 F. breit, kann 665 Ctr. 
Pulver aufnehmen und hat einen freistehenden, 1835 erneuten Blitzableiter. 
Das Gebäude ist 1820 für 945 Thlr. retablirt und 1837 sein Ziegeldach in 
böhmischer Art umgedeckr worden. Gleichzeitig Berohrung, AbPutz' und Anstrich 
der Wände von Außen wie im Innern, auch Herstellung fümmtlicher Verschlüsse. 
1842 wurde ein Traufpflaster. 1863 neuer Blitzableiter gelegt. 1869 Nmdeckung 
des Daches. 

9. Das Friedens-Pulvermagazin Nr. 3 im Saillant 1 des Forts Wilhelm. 
Seine Bauart und Größe ist übereinstimmend mit dem unter 7 aufgeführten 
Magazin. Es wurde im Jahre 1818 mit einem gleich großen Kostenaufwande 
von 4860 Thlr. erbaut. Demnächst ist es, weil die bisherige Einrichtung, die 
Benutzung dcs Gebaüdes> als Blockhaus, nur mit zeitraubenden und kostspieligen 
Maßnehmungen, verbunden war, im Jahre 1843 umgebaut worden, und damit 
der vorgeschriebene Umbau der 3 älteren defensiblen Friedens - Pulvermagazine 
vollendet. An der Rückseite wurde eine Schutztnwerse von 50 Schachtruthen 
angelegt, deren Masse im Kriege zur Überdeckung des Magazins dienen soll, im 
Frieden zum Schutz der Stadt. Das Blitzableiter-Gerüste mußte 1853 erneuert 
werden« 



10. Das Friedens-PnlhermWMzin Nr. 4 im Abschnitt Des S M « t s Z 
vom Fort Wilhelm. Ganz so wie das unter 8 und MUchmHOH w n demselben 
Wer. Das Gebäude wurde 18M retablirt und der freiftchende Blitzableiter 
erneut, Kosten 436 Ttzk. M^Blitzableiter WMde cherwals 1835, und das 
Dach des Gebäudes 1836 duWNmdeckung 'ernM, MchzeM her Mputz Vsn 
Außen und Innen, 1843 neue Umzäunung, auch Retablirnng wt Mauerwerk 
mit Dach, Regulirung des Hofes mit PapyelpstanzMg. Die NUtfassüngswände 
dieses Magazins Md ein Theil des Dachverbandes, so wie die Fußbobenbektei-
dung mußten 1856 erneuert werden. Das Gebäude wurde dabei ganz abgebrochen 
und wieder errichtet. 

11. Das F r ie d e n s - P u l v e r m a g a z i n Nr. 5 im Saillant 4 des Forts 
Wilhelm. I m Allgemeinen von der Bauart wie Magazin 7, nur von einer 
Behufs leichterer Einrichtung zur Defenston etwas abgeändert ConstruMM. 
Es wurde 1829 für 5200 Thlr. mit fteistchendeN Blitzableiter erbaut, im 
Lichten 40 F. lang, 27 F, breit. Es faßt 864 Ctr. Pulver. 1843 Erneuerung 
des Zauns, Anlage einer Schutztraverse. 1844 Umwandlung des Dachs in 
Kronmdach; 1848 Umdeckuna desselben. Das Blitzableiter Gerüste war vom 
Swrm umgeworfen worden, es wurde sogleich WiederherFestellt. 18ft3 war das 
Gestänge desselben ganz verfault, „es wurde durch eifewe Röhren ersetzt. I n 
demselben Jahre war eine gründliche Reparatur dieses Magazins nottzwendig, 
da der Hausschwamm darin arg gewüthet hatte. 

12. Das F r i e d e n s - P u l v e r m a g a z i n N r . 6 in der Communication 
nach dem Fort Preußen, im Jahre 1819 ganz so wie Magagin 7 erbaut, mit 
einem 1835 errichteten freistehenden Blitzableiter. Der Bau hat 4900 Thlr. 
gekostet. Das Stacket ist 1836 gründlich hergestellt worden. Dies M a g a z i n 
schied im Frühjahr 1846 durch Abbruch aus . 

13. Das neue F r i e d e n s - P u l v e r m a g a z i n Nr. 7 wurde 1839 vor 
dem Abschmtt des Ravelins vom Fort Wilhelm erbaut und bis auf den innertt 
Abputz beendet, der dann im folgenden Jahre nachgeholt wurde, so daß dieses 
Gebäude am 28. October 1840 dem Artillerie-Depot übergeben werden konnte. 
Sein Bau hat 4853 Thlr. gekostet. Das Dach mNßte 1851 umgedeckt werden; 
eilf Jahre nachher bedurfte es im Gebälke einer bedeutenden Ausbesserung; 
1863 Blitzableiter. 

14 und 15. Den Artillerie-Gebaüden traten nach Verhandlung vom 21. 
Mai 1849 unter Nr. 7 und 8 die im Bau vollendeten zwei F r i e d en s-
P u l v e r m a g a z i n e von Fort Preußen zu. Das im Jahre 1839 erbaute 
Magazin Nr. 7 erhielt dagegen die Nr. 6. Das Blockhaus im einspringenden 
Waffenplatz des gedeckten Weges rechts vor dem Ravelin der Fronte 2—3 des 
Forts Preußen wurde zum Wachlocal für die Posten an den neuen Magazinen 
7 und 8 eingerichtet und vom 21. Novbr. 1849 ab benutzt. Aus dem Doti-
rungsfonds für Artillerie-Gebaüde find die Kosten dieser Einrichtung bestritten 
worden, welcher auch, laut Verfügung des Allgemeinen Kriegs-Departements 
vom 15. October 1849, die Unterhaltung derfelben, incl. Utensilien, Beleuchtung, 
Heizung ;c. 20. zu übernehmen hat. Magazin Nr. 8 Blitzableiter 1868. 

Die Gewölbe der beiden Pulvermagazine in den Rentrants. Nchts und links 
des Mittel-Saillants des Forts Wilhelm würden durch den Abbruch der alten 

8 1 * 
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Wallprofilmauer, die den Abzug der Feuchtigkeit von denselben hinderte, und 
weil diese Gewölbe weder mit einer Abpstasterung noch mit Cementirung ver¬ 
sehen waren, durch eine 1 Steinstarke AbPflasterung auf der stachen Gelte 
und Cementirung mit Löwitz-Cement trocken gMgt. Der im Jahre 1850 ausge¬ 
führte Bau hat 447 Thlr. gekostet. ' " 

16. Das F r i e d e n s - P u l v e r m a g a z i n N r . 9 für 1368 Ctr. Pulver 
als Reduit eines detarchirten Werks bei Alt-Tornei wurde im Jahre 1856 zu 
9100 Thlr. veranschlagt und in demselben Jahre mit dem Mgelankauf für 385 
Thlr. vorgegangen. 1857 wurde 7014 Thlr. verausgabt. Dafür wurde das 
Magazin bis auf den innern Ausbau und die Regulirung der Schutzwälle, so 
wie des Diaments, vollendet, und diese rückständigen Arbeiten im Jahre 1858 
zu Ende geführt. Gesammtkosten 9587 Thaler. Das Gebäude erhielt 1867 einen 
freistehenden Blitzableiter. 

Pulver-Reservoirs für den Krieg. 
17. Das K r i e g s - P u l v e r r e s e r v o i r un te r Bas t ion I I , gewölbt, 

8 F. lang,,6 F. breit im Lichten, 1818 erbaut. 
18. Desgleichen un te r der l i n ken F lanke des Bast ions IV, bom¬ 

benfest, gewölbt, vom Retablissement bei der Festung 1724—1740 herrührend, 
von guter Beschaffenheit, im Lichten 32 F. lang, 6 F. breit. 

19. Desgleichen un te r Bas t i on I X , ganz so wie Nr. 17, und ebenfalls 
1818 erbaut. ° 

20. Desgleichen in der Spi tze des S a i l l a n t s 1 von F o r t P reußen, 
ganz wie Nr. 17. 

21. Desgleichen i n der Spitze des S a i l l a n t s 5 vom F o r t 
P r e u ß e n , ganz wie Nr. 17. 

Es exeftirten aus der Zeit der französischen Occupation, 1806—1813, auch 
einige hölzerne Pulverreservoirs, die aber ganz unbrauchbar waren daher ihr 
Wegbruch im Jahre 1835 angeordnet wurde. Vier der genannten Reservoirs, 
nämlich 17, 19, 20, 21 erhielten im Jahre 1839 hohlgelegte Dielungen, weil die 
Aufstellung der kleinen Pulvervorräthe der Infanterie auf platter Erde monirt 
worden war. Bei Gelegenheit der, wegen des Eisenbahnhofes vor dem Schnecken¬ 
thor erforderlich gewordenen Veränderung der Schneckenthor-Passage, mußte 
auch der niedrige Wall der linken Face des Basiions IX umgeformt werden, 
wobei zugleich möglich wurde, den Zugang zu den Pulverreservoir 19 bequem 
zu machen, und demselben die nöthige Abwässerung zu verschassen. Diese Arbeit 
wurde 1843 ausgeführt. 1863 ist das Munitionsreservoir 19 mit einem Bor¬ 
hause versehen worden. 

Zeughäuser. 
22. Das Zeughaus N r . 1 auf dem A r t i l l e r i e - Z e ü g h o f e . 

Dieses große ehemalige Kirchengebaüde, welches im Lichten 126 F. lang, 36 F. breit 
ist und unten 5 F. starke Mauern hat, enthält 5 Stockwerke und 2 Bodenräume. 
Das Gebäude stammt muthmaßlich aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts doch 
fehlen die Nachrichten über die Epoche der Erbauung. Es war das Gotteshaus 
des Iungfrauenklosters Cisterzienser Ordens, welches seine Stiftung dem Herzog 
Barnim I verdankte. .Es gibt darüber zwei Fundations-Urkundey, beide vom 
Jahre 1243 yuiuto kaisnäas Nart i i , beide in der Hauptsache gleichen Inhalts, 
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i n der zweiten Ausfertigung indessen mit mehreren Zusätzen, aus deren einem 
hervorzugehen scheint, daß schon vor Ertheilung des Privilegiums das Kloster 
bestanden habe"). Hieraus dürfte hervorgehen, daß die gedachte Urkunde von 
1243 nicht eigentlich die St i f tung, sondern die Bestätigung der ursprünglichen 
Fundation, welche wol schon einige Jahre vorher Statt gefunden haben mag, 
enthält. Es liegt in der Natur der Sache, daß erst Wohnräume für die from¬ 
men Braute des Herrn und seiner Mutter, der gebenedeiten Jungfrau Maria, 
geschaffen werden mußten, bevor an Nn Gebäude gedacht werden konnte, inner¬ 
halb dessen Mauern sie das von der Kirche und der Ordensregel vorgeschriebene 
— Gebetplärren 'erschallen ließen. Aus der Kloster-Matrikel und den darin 
aufbewahrten Urkunden geht hervor, daß noch im Zahre 1336 milde Gaben zum 
neuen Bau gesammelt worden^) , sofern diese nicht zur Verschönerung und. 
weitern Anbau bestimmt waren. Als Herzog Barnim X , im Verein mit seiner 
Gemalin Anna, aus dem Hause Braunschweig-Lünneburg mit dem Gedanken 
umging, für bedürftige Wittwen, ihrer Hofbedienten eine Zufluchtsstätte zu grün¬ 
d e n — das Petri-Hosftital, so verlangte die Herzogin 1564 von dem Grafen 
Ludwig v. Eberstein, Herrn zu Naugard, ein Gutachten über die Einrichtung, 
welche der Versorgungsanstalt zu geben, insonderheit über die Örtlichkeit, wo 
dieselbe anzulegen sein werde. Der Graf schlug dazu die, seit 30 Jahren leer 
stehenden, Gebäude des Iungfrauenklosters v o r ^ * ) , hie mit geringen Kosten 
hätten eingerichtet werden können.. Genehmigte nun auch nicht der Herzog diesen 
Vorschlag, vermuthlich weil er nicht mit dem Magistrate, dem bei der Kirchen¬ 
visitation von 1535 alle Baulichkeiten und Güter dor Klöster in der Stadt über¬ 
wiesen waren, nicht in Conflict gerathen wollte, und auch wol schon damals die 
Aussicht hatte des Klosters Güter selbst in Besitz zu nehmen, wie es 1569 durch den 
Iasenitzer Vertrag aä äi68 vitas geschah, so sieht man doch, daß um diese Zeit, 
1564, nicht blos das Kirchen-, sondern auch das Klostergebaüde noch nicht eine 
andere Bestimmung erhalten hatte. Steinbrück bemerkt an einer andern Stelle^): 
„Wann die Kirche unsers Iungfrauenklosters in ein Zeug- Und Rüsthaus verwan¬ 
delt worden, habe ich bei aller angewandten Nachforschung nicht herausbringen 
können. Dies weiß ich inzwischen, daß in den Jahren 1589 und 1594 eine 
Erklärung wegen des ,, gemeinen Zeughauses" gedacht werde, und daß die 
Wohnungen, so um das Zeughaus gestanden, und auf deren Grunde nach und 
nach die jetzigen Vorrathsgebaüde und Werkhaüser erbauet, in diesen Jahren 
1684, 1686 und 1688 abgebrochen worden sind." 

M i t diesen Epochen stimmt eine Vermuthung überein, der zufolge die Kirche 
noch im Jahre 1680 zum Gottesdienst benutzt worden ist, weil in diesem Jahre 
das, zwischen dem vorderen beiden Eingangsthüren angebrachte, auf einer Sand¬ 
stein-Tafel gemeißelte colossale Reliefbild Herzogs Barnim IV von der damals 
vollends abgetragenen Oderburg hierher translocirt wurde, was wol nicht geschehen 
wäre, wenn es sich mit dem Gebrauche des Gebäudes bereits anders verhalten 

*) Dreger, Ooäsx äiploui. I, 234—238. 
55) I . B. Steindruck, das Jungfrauen Kloster in Stettin (ohne Jahreszahl). S. 3. 
55-!-) Stembruk, die Güte des Herrn und Barnim. Stettin 1766. S. 3. 
f ) Ders. das Iungsrauenthor in Stettin. S. 25. 
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hätte und daMbe namentlich zu Kriegszwecken bestimmt gewesen wäre. Wäre das 
vorerwäßnte Gchicksal des Bildes nicht geschichtlich beglaubigt, und daß dasselbe 
als Grabstein des im Jahre 1368 im damaligen Karthaüserkloster Gottes-Gnade, 
der mchherigen Oberbmg, verstorbenen und beerdigten Herzogs Barnim IV 
gedient hat, so würde man wegen des' Alters dieses Zeughauses und wegen des 
Gründers ganz in Zweifel fein, und auch zu der Meinung verführt werden, 
Barnim IV sei hier in der Kirche der Kloster-Jungfrauen, dem nachmaligen Zeug¬ 
hause, beigefetzt. Billiger Weise hätte zur Zeit der Translocirung der Tafel eine 
Erläuterung beigefügt werden sollen; daran dachte man aber im Jahre 1680 nicht. 
Die Unterschrift, in erhabener altdeutscher Schrift, lautet, wie folgt: 

„Oarnim, seines Namens der vierte, Herzogs Otto Sohn, zu Stettin, Pom-
„mern/ der Kasfuben und Wenden Herzog, unser löblicher, gott — glückseeliger 
„Fried- und Kriegsfürst, der sein Geschlecht und Herzogthum mit.fürstlicher 
„Mannheit zu den alten fürstlichen Freiheiten wiederum bracht, groß Krieg zum 
„Und geführt, Lob und langen Frieden auf seine Nachkommen vererbet, diese f ) 
„und andere Kirchen gestiftet und erbauet, seiner Tugend und.Gnad halber, mit 
,,dem Zunamen groß und gütig genannt, im Jahre 1368 verstorben und alhier 
„begraben. Barnim X , des alteir Herzogs Bogislaw Sohn, hat diesen Gedächt-
„mßftein ybgedachten seinen Vetteren Barnim dem Guten und Großen in diefe 
„Capelle setzen lassen, 1543 am 10. J u l i . " 

Sei hier angemerkt, daß wegen Nummerirung der gleichnamigen. Fürsten 
der Greifen-Dynastie die Genealogen nichts weniger als einig sind. Barnim, 
welchen der Denkstein mit dem Reliefbild als IVten bezeichnet, hat anderweitiger 
Rechnung zufolge die Nummer M . Und Barnim, welcher als Xter den 
Grabstein setzte, pflegt auch., unter der Nummer IX aufgeführt zu werden. Dieser 
Herzog, auch Barnim, der Ältere genannt, -f- am 2. November, a. St. , 1573 auf 
der Oderburg, welche 57 Jahre nachher von dem schwedischen Eindringling, nach¬ 
dem derselbe von dem letzten Greifen in den Räumen dieses fürstlichen Haufes 
gastfreundlich aufgenommen und bewirthet war, aus militairischen Rücksichten in 
unbewohnbaren Stand verfetzt wurde. Wol möglich, daß den Schweden, welcher, 
nachdem Friedrich Wilhelm der große Kurfürst, durch den Frieden von St . Germain 
gezwungen worden war, Stettin und ganz Vorpommern der Krone zurückzugeben, 
in Pommern 1680 das Regiment führte ein gewisses Schamgefühl darüber 
beschlichm, daß Gustav Adolf, den frommen und gottesfürchtigen königlichen 
Held heuchelnd, Herzog Bogislaw X IV heimtückisch überfallen, und zur Sühne 
diefer Unbill und aus Pietät für ein untergegangenes Fürstenhaus, dafür Sorge 
getragen, daß, als die Oderburg ihrer gänzlichen Zerstörung entgegen geführt 
wurde wenigstens jener Denkstein mit dem Bilde des vierten Barnim vor dem 
Untergänge gerettet und 1680 an anderer, doch auch geweihter Stelle wieder 
aufgerichtet "wurde. Möglich auch, daß die Translocirung des Bildes und die 
Aufstellung desselben am Eingange der vormaligen Klosterkirche mit einer gewissen 
kirchlichen Feierlichkeit verbunden gewesen ist. Liebten es doch die Schweden 
jener Zei t , trotz des verwildernden Einflusses, den die Kriegeslaüfe auf ihren 

f ) Nämlich die Kirche der Kürlaufe Gottes-Gnade, 1360. — 
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der ArMetie-WepM. ̂  

Character auZgeüN, nach dem Beispiele ihres bei Lützen todt geschossenen 
mit öffentlichen ReligionsWUNg en so oft, als möglich zu vrahleA> 

Die Umwandlung des Gotteshauses in ein KriegHMs, die HerfteNmg 
desselben als Arsenal, und zwar in der oben bezeichneten Beschaffenheit, rührt von 
den Schweden her, welche jene Umwandlung anscheimnd einige Zeit nach 1 6 M 
begonnen haben, worauf Steinbrücks obige Angabe von HaüserabbMch hinweifet. 
Daß es so gewesen, bewiesen die feit 1718 g e M r ^ 
in denen sich keine Spur findet, daß Preußischer Seits irgend eine Ausgabe 
gemacht worden, die durch Einrichtung der Klosterkirche zu einem KiegsaLseMl 
twthwendig gewesen fei. König Friedrich Wilhelm I hat von der" SchlVedischm 
Regierung das Zeughaus voUftändig, und dauerhaft emFerichtet übemommen und 
Änderungen darin vornehmen zu lassen, nicht für nöchig emchtch 

Erst ein volles Jahrhundert und darüber nach BesttzerMifung der FesiWF Stettin 
findet sich die Notiz, daß diesseits eine Ausgabe für das Zeughaus gemachE n 
ist, nämlich im Jahre 1834, als eineUmdeckünF des Gebäudes nothwendiffwar, 
600 Thlr. gekostet hat. Fernere Reparatur- und VerbesferungsMbMn find ft, 
gewesen: 1837 wurden sämmtliche'Bretterverschläge zur AbfoWöeruW des 
von den AusbWahrungsraüwen verleiftet und die schadhaft FewortzeMH TreppM-
stufen wiedeHWgestellt. Schon seit längerer Zeit war MW den WechAH, tzMch 
Wurmfraß hervorgebrachten Zustand der 
und den zwei Dachböden des großen Gebäudes Klage gefühM woMM. Auf 
Befehl des Kriegs-Ministeriums erfolgte nun 1840 aus extraordmairen- M M e N , 
die Umdielung der beiden DachbNtzn für 630 Thlr. und' follte soforb Mch a M 
den Mitteln des Dotirungsfonds, unter möglichster IuhülfenchMen der Mew 
1̂ /2 zölligen Bretter, vorläufig vorschußweift vom eiserMn Bestände, Me UM-
dielüng der vier Etagenböden erfolgen. I M dieser Rücksicht erschien es M tz lW. 
die neuen Bretter mehr zu den Etagenböden zu verwenden, und der g M M M . 
December 1840 beendete B M kostete 1510 Thlr. ft daß 680 T M dem ' 
Dotirungsfonds verblieben, von denen 600 Thlr. im Jahre 18M MG 89 T P r . 
im Jahre 1842 getilgt wurden. Dabei sind alle Weißungen, Ne gesaMw 
Balkenlagen gerade geschraubt und die Treppen retablirt worden, M H 1841 
ein neuer Anstrich der Fenster :c. bewirkt wurde. I m Fahre 1350' wurde' 
das Zeughaus, gemeinschaftlich mit dem 
Unterbringung von 24.000 Gewehren mit den nöthigen Einrichtun'gen verfHen; 
welche, außer der Beschaffung vvn 400 kaufenden Fuß Gewehrgerüstew (aus öew 
laufd. F. 40 Gewehre) und 120 taufd. F. Gerüste füv blanke Waffen> wobei die 
ersteren auf durchgehende 4 Zol l im Quadrat starke Schwellen zu stHen kamen, 
in der Aufführung einer Fachwerkswand auf dem zweiten Boden des Zeüghaufes ^ 

r. 1 am östlichen Ende, und Anbringen einer zwischen- die Balkenlagen vor-

von Unterzügen unterblieb, da dieselben nach erfolgter Belastung d-es Bodens 
nicht für erforderlich gehalten wurde. Die Kosten der M Z M r U W betrugen 83A 
Thlr.. I m Jahre 1860 wurde am westlichen Giebel des ZeüghMses Nv. 1 das' 
Traufpflaster erneuert. Sechs Jahre nachher ist für den Haupteingang MW, 
Zeüghofe ein zweiftügeliches eisernes GütterHor MfgestM wordsm Aus dow 
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Jahre 1851 ist noch zu erwähnen, daß das gesunkene Pflaster der Capomöre 
auf dem Zeüghofe eingelegt werden mußte. Der Zeüghof ist seit dem 1. December 
1855 mit einer Gaslaterne beleuchtet. 

Das Zeughaus Nr. 2 im südlichen Flügel des Königl. Schlosses war nach dem 
Befehl Königs Friedrich Wilhelm I auf Grund der Cabinets-Ördre vom 8. November 
1734 in dm Jahren 1735 und 1736 eingerichtet worden (s. oben S. 565/66). Auch 
dieser Umstand, daß nämlich der König das Arsenal in der ehemaligen Kloster¬ 
kirche für den von I h m zu einer Festung ersten Ranges erhobenen Platz nicht für 
genügend erachtete, scheint dafür zu sprechen, daß das erste Arsenal im Zeüghofe 
vollständig eingerichtet von den Schweden übernommen wurde. Das Schloß-
Arsenal enthielt drei große Säle übereinander, von denen der untere, zu Ge-
schützen bestimmt, 115 F. lang, 39 F. breit, jeder der beiden oberen 155 F. lang, 
41 F. breit, ein Gewehrsaal war. I m Bodenräume befanden sich die Geschirr-
und Montirungskammern der Artillerie und führte der Eingang nach der obern 
Kammer durch den Nhrthurm auf dem Schloßhofe. Das Gebäude hat starke 
Mauern, war überhaupt zu dem vorgedachten Zwecke vortrefflich geeignet, und 
wahrscheinlich gleichzeitig mit den übrigen Theilen des Schlosses 1575 :c. erbaut, 
bezw. umgebaut worden. Welche Bestimmung Herzog Johann Medrich diesem 
Flügel seines Residenzschlosses gegeben hat, ist nicht mehr zu e r W M gewesen. 
Zum Zeüghause wurde er, wie gesagt, erst 1735/6 umgeformt, die Aptirung der 
Bodenräume erfolgte dagegen erst 80 Jahre später, nämlich 1815, mit einem 
Kostenaufwand von 830 Thlr. Das Dach diefes Schloßflügels war ein Man-
sardendach, dessen oberer, flacher Theil im Jahre 1838 als böhmisches Kerndach 
Umgedeckt worden ist, was 370 Thlr . gekostet hat. Was die 1850 vorgenom¬ 
mene innere Einrichtung betrifft, so ist auf das zu verweisen, was oben beim 
Zeüghause Nr. 1 gesagt worden ist. Der aus einem Ziegel-Beton bestehende 
Fußboden der Gewehrputzstube im zweiten Stock wurde im Jahre 1853 mit 
^4 Zölligen Brettern neu gedielt. Gleichzeitig fand die Erhöhung der vorhan¬ 
denen Gewehrgerüste und die Beschaffung von 14 neuen Gerüsten mit einem 
Kostenaufwande von 1254 Thlr. Statt. Die Einrichtung war auf 14.000 Gewehre 
und darüber berechnet. 1854 ist der Thorweg in der. südlichen Längenfronte 
des Schlvßzeüghauses 1 Steinstark vermauert, und vor den beiden Giebelfenstern, 
des Erdgeschosses sind im Innern feste, 3 Zol l starke Fensterladen angebracht 
worden. Der Treppenthurm wurde im innern Wand- und Deckenputz 1855 
ausgebessert und geweißt, die losen Treppenstufen fest gelegt und der Belag von 
7 Stufen erneuert. Der Hofzaun, längs des Altböterbergs (Pelzerstraße) ist in 
demselben Jahre neu hergestellt worden. 

Seit sehr langer Zeit war bei der Königl. Regierung, in Folge des von 
Jahr zu Jahr wachsenden Geschäftsverkehrs in der Landesverwaltung, das Be-
dürfniß gefühlt worden, ihre Schreibstuben und Registraturen in demjenigen 
Theile des Königl. Schlosses, welcher ihr seit 1723 der damaligen Kriegs- und 
Domainenkammer überwiesen ist, zu vermehren und zu erweitern. Als Mittel 
zur Befriedigung dieses unabweisbaren Bedürfnisses stellte sich auf ebenso einfache 
als natürliche Weise der südliche Schloßstügel dar, d . i . : das bisherige Zeughaus 
Nr. 2. Der wegen Abtretung desselben zwischen der Königl. Regierung und der 
Commandantur gepflogene Schriftwechsel hat demnächst zwischen dem Kriegs-
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Ministerium einer, und den Ministerien der Finanzen, des Innern, sowie dem 
Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten anderer Seits zu 
Verhandlungen geführt, kraft derer ein Abkommen dahin zu Stande gekommen 
ist, daß der Militair-Fiskus den beinahe 150 Jahre lang inne gehabten Schloß¬ 
flügel dem Domainen-Fiskus, als dem ursprünglichen und eigentlichen Besitzer 
zurückgegeben hat, unter der Bedingung jedoch, daß die zum Bau eines Ersatz-
gebaüdes erforderlichen Fonds vom Finanzminister als ein Extraordinarium flüssig 
gemacht werden. Nachdem diese Vereinbarung die Sanction des Königs erhalten 
hatte, schritt man zur Wahl eines Bauplatzes für — 

22. Das Zeughaus N r . 2 i n der Neustadt, und bestimmte dazu eine 
Parcele des Bauviertels 11 in der Lindenstraße. Der Bau daselbst begann 1867 
und es wurden im Laufe des Jahres die Fundamente bis zur Straßenhöhe 
herausgeführt. Doch bald änderte man den Plan und wählte als Bauplatz für 
das neue Zeughaus das Bauviertel 18 und hier eine Parcele an der Charlotten¬ 
straße und am Fuße der darüber liegenden Carlstraße. Hier wurde der Bau im Jahre 
1868 begonnen und bis auf den innern Ausbau und die äußere Fugung als 
Backsteinbau, mit hohen Fenstern, vollendet. Gleichzeitig wurde die sich daran 
schließende Bekleidungsmauer der Carlstraße bis zur Wilhelmstraßenecke. geführt 
und 10 Cafematten unter der Carlsstraße gebaut. Nachdem das am Bau noch 
fehlende im Jahre 1869 nachgeholt worden, hat das Artillerie-Depot das neue 
Zeughaus, nebst den gleichfalls vollendeten 10 Casematten, übernommen, und 
die im bisherigen Schloß-Arsenal aufbewahrten Waffen-Vorräthe hierher translocirt. 
Was aber die Bekleidungsmauer der Carlsstraße betrifft, so ist dieselbe im Jahre 
1869 bis zur Flucht der Albrechtsstraße fortgeführt, und es sind unter dem letzt¬ 
gedachten Theil der Mauer noG 12 Kasematten angelegt worden. 

Anderweite Gebäude des Artillerie-Depots. ^ 
23. Das Ar t i l l e r i e -Depo t -Gebaüde mit den Dienstwohnungen des 

Artillerie-Officiers vom Platz und des Zeüg-Lieutenants, und dem Depot-Bureau, 
so wie mit 2 großen Eisenkammern, an der Frauenstraße-Seite des großen Zeug-
Hofes. Nach der Straße, in der das Gebäude die Nr. 53 führt, eine, nach dem 
Höfe zwei Etagen, hoch, dort 158 F., hier 169 F. lang und 34 F. breit. 
Dasselbe ist alt und rührt wahrscheinlich aus schwedischer Zeit M . Ursprünglich 
war es ein Fachwerksschuppen und wurde anscheinend nicht lange vor der Invasion 
der Franzosen, 1806, allmälig seiner gegenwärtigen Bestimmung entgegengeführt; 
aber erst 1835 hat das Gebäude ein vollständiges Retablissement, welches 1500 
Thlr. gekostet hat, erfahren, wobei die beiden langen Frontwände massiv wurden. 
Ein Theil der Hoffront war schon vor einigen Jahren massiv aufgeführt. Zur 
Abhaltung der Feuchtigkeit wurde 1837 innerhalb des südlichen Giebels unten 
eine ^2 Stein starke Blendmauer errichtet. Außerordentlich gewann in diesem 
Jahre der in zwei Hälften zerlegte Zeüghof durch die Regulirung der Wege und 
Anlage von Grasplätzen, auch wurden zur größern Zierde an Passenden Stellen 
Baume gepflanzt. I m darauf folgenden Jahre fand auch eine ordnungsmäßige 
Einrichtung des Pferdestalls, mit «fernen Krippen und Raufen für 2 Pferde, 
Statt. Und als 1840 in der Person des Zeüg-Lieutenants ein Wechsel vorge¬ 
kommen, wurden in der betreffenden Dienstwohnung mehrere wesentlichen Repara¬ 
turen bewirkt, was auch in der Wohnung des Artillerie-Offiziers vom Platz geschah, 

Vandbuch von Pommern; Th, N-, Bd. IX. 82 
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als in dessen Person 1848 ein Wechsel eingetreten war. Drei Jahre vorher war 
das Gebäude neu abgefärbt, und auf der Straßenseite mit einer Dachrinne, auch 
mit einer Granit-Laufbahn versehen worden. I m Jahre 1852 wurde der südliche 
Giebel des Gebäudes in der Iunkerstraße mit neuem Mauerwerk unterfahren, und 
der anstoßende Raum im Erdgeschoß zu einem Wohnzimmer eingerichtet. Vom Dache 
mußte die Westseite über der Dienstwohnung des Artillerie-Offiziers vom Platz 
1855 umgedeckt und auf der Ostseite über der Eingangsthüre eine Dachrinne 
angebracht, auch das Traufpstaster längs der Hoffeite umgelegt werden. 1860 
wurde ein kleines Kassengewölbe hinter der ersten Schreibstube hergestellt. Am 
3. October 1865 brannte der größte Theil der Dienstwohnung des Artillerie-
Offiziers vom Platze ab. Es wurde dadurch die sofortige Aufstellung eines 
Nothdachs über dem noch bewohnbaren Theile des Gebäudes nothwendig, 
demnächst aber im Jahre 1866 der Wiederaufbau des eingeäscherten Stockwerks 
vorgenommen Und beendet. 

24. Die Wohnung des Zeügschreibers nebst Büchsenmacher-Werk¬ 
statt, auf demZeüghofe, ein altes Fachwerksgebaüde, ein Stockwerk hoch, 40 F. 
lang, 25 F. breit, von unbekannter Bauzeit, 1834 retablirt. Drei Jahre nachher 
wurde in diesem Gebäude die genannte Werfftatt ganz verändert, auch das Gebäude 
in seinen FachwerksHeilen von Außen berohrt, geputzt und abgefärbt, so daß es 
in möglichst gebrauchsfähigen Stand gesetzt ward. Auch an Zierlichkeit gewann 
die Umgebung durch Anlegung eines kleinen Gartens und die große Ordnungsliebe 
des damaligen Zeügschreibers, Namens Kachling. 1838 fand eine Veränderung 
der Küche Statt. 1846 aber erfolgte eine grünbliche Reparatur des Gebäudes 
bei Gelegenheit der von Stadtwegen bewirkten Verbreiterung der Iunkerstraße, 
weche früher einen Raum von ca. 6 F. zwischen dem ZeügfchreiberHause und 
der Gränzmauer des Zeüghofes ließ, dieses Gebäude jetzt aber selbst die Be-
gränzung des Zeüghofes wurde, mithin in die Straßenfront gekommen ist. 1848 
mußte wegen Beschränktheit der Büchsenmacher-Werkstatt am östlichen Giebel, 
mit der Rückwand an die den Hof von der Iunkerstraße trennende Mauer gelehnt, 
ein Anbau von Fachwerk, 23 F. lang, H'/? F- breit, 9 A in Stielen hoch, mit 
Pultdach aufgeführt werden, was mit einem Kostenaufwand von 210 Thlr. be¬ 
wirkt wurde. Wegen überhand genommener Feuchtigkeit der Wände und Aus¬ 
breitung des Hausschwamms in den Dielungen mußte das Gebäude im Monat 
Februar 1853 geräumt werden. I m darauf folgenden Jahre wurde es abge¬ 
brochen, und zu einem neuen größern, auf 4800 Thlr. veranschlagten, Gebäude 
die Baugrube bis auf 1 F. über Nul l des Oderpegels in der ganzen Grundfläche 
desselben ausgehoben, darauf 3 F. hoch Sand unter fatzweifem 6 Zo l l hohen 
Einstampfen eingefüllt. Der Antrag des Magistrats mit der Fronte des Gebäudes 
an die Iunkersträße Behufs deren Verbreiterung an der südöstlichen Ecke um 6 ^ 
F. in den Zeüghof zurückzugehen, wogegen eine eben so große Fläche, als zur 
Straße abgetreten wird, an der östlichen Grunze des Zeüghofes, zwischen derselben 
und dem Schuppen 3 dem Zeüghofe zutreten soll, verzögerte den Bau. Hierdurch 
konnte sich jedoch der Sand in der Baugrube, welche den nächsten Winter über 
unter Wässer stand, gehörig setzen. Nachdem die betreffenden Verhandlungen zum 
Schluß gekommen, wurde der Bau in Angriff genommen und 1855 vollendet. 
Die Front des Gebäudes in der Iunkerstraße ist 6 5 ^ F., die Hoffront 63 F» 
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laikg, 2 5 ^ F. breit, zwei Stockwerk, das Erdgeschoß 9 ^ F. 5 der erste Stock 
10 F. hoch, die massivm UmfassMgsM D K Wchfen-
macher-Werkstatt ist seit Ende October 1855 benutzt worden, die Wohnungen 
wurden am Schluß des Jahres bezogen. Was die Kosten dieses Baues betrifft, 
so wurden an dem Anschlage 840"Thlr. erspart. Demnächst wurde aber 1856 
auf dem Dachboden des neuen Gebäudes Bretter- und Lattenverschläge angebracht, 
ein zu demselben notwendiger Holzstall, nebst einer— Bestenkammer, wie der 
Holländer sich ausdrückt, erbaut. Es ist dadurch ein Nachtrags-Kostenaufwand 
von 586 Thlr. nöthig geworden. 

25. Die sog. schwedische Wache, dicht am ersten Frauenttzor, ein altes, 
nur mittelmäßiges Fachwerksgebaüde, 31 F. lang, 14 F. breit. Die Bauzeit 
zwar unbekannt, aber, nach der Bezeichnung zu ertheilen, von den Schweden her¬ 
rührend. Sie war 1835 an zwei Zeügdiener des Artillerie-Depots für 30 Thlr. 
jährlich vermiethet. I n diesem Gebäude wurden 1840 namhafte Reparaturen 
vorgenommen und die zweite Hausthüre als unnöthig in ein Fenster verwandelt. 
1842 mußte der tiefe Luftkanal auf der Rückseite mit Lehm verstampft werden, 
Die betreffende Wand eines Zimmers blieb nämlich, ungeachtet aller dagegen 
getroffenen Veranstalwngen dergestalt feucht daß das Zimmer fast gar nicht beMtzt 
werden konnte, und alles Mobiliar verdarb. Auch die erst vor wenigen Jahren 
gelegte Dielung mußte erneuert werden da selbst die Unterlagen, besonders an > 
der feuchten Wand durchweg verfault waren. 1848 mußte diefes Gebäude neu 
gedeckt werden. Seit der Zeit ist von der sog. schwedischen Wache in den Bau¬ 
rechnungen nicht mehr die Rede. 

Die grüne Schanzenwache im Bastion V I I I war ebenfalls ein sehr altes 
Fachwerksgebaüde von 40 F. Länge und 20 F. Breite. Es diente dem Ober-
feüerwerker zur Dienstwohnung, war aber so baufällig, daß es am besten zu sein 
schien, dasselbe 1837 für ein Gebot von 90 Thlr. zum Abbruch zu verkaufen. 

26. Das A r t i l l e r i e -Wagenhaus N r . 1' im Fort Preußen hinter dem 
großen Wachhause, ein Fachwerksgebaüde, 120 F. lang, 38 F. breit, von 2 
Stockwerk. Obgleich in der Consiruction nur mittelmäßig > dych völliA gebrauchs¬ 
fähig, 1834 eingedeckt sür 290 Thlr. Seine Bauzeit ist unbekannt; es exiftirte 
aber schon 1,793 und waren im demselben 1794 die während der Rhein-Campagne 
in Kriegsgefangenschaft gerathene Franzosen untergebracht. Muthmaßlich bestand 
das Gebäude schon im 7jährigen Kriege, weil erwiesener Maßen auch damals 
französische Kriegsgefangene, von Roßbach her, in Fort Preußen internirt waren, 
die neben der Besatzung umöglich bei den wenigen Bürgern des Forts einquartiert 
gewesen sein können. 1840 wurde die höchst steile und schmale Bodentreppe,in 
diesem Gebäude in eine bequemere verwandelt und 1845 das Wagenhaus abgefärbt, 
was auch mit den beiden andern Wagenhaüsern des Forts Preußen geschah. 
Eben so wurden sie 1846 zum Theil ganz, zum Theil nur auf der Wetterseite 
umgedeckt, bezw. im Dach gründlich reparirt. I m Wagenhause Nr. 1 legte man 
1851 im Erdgeschosse zwei Geschirrkammern durch Lattenverschläge und Anbringen 
von 2 Fenstern im nördlichen Mebel an, und bestimmte sie zum Aufbewahren 
des vermehrten Feld-Artillerie-Materials. 1853 wurden die GefchirMmmern 
vermehrt, 

27. Das Ar t i l le r ie -Wagentzaus Nr . 2 längs des linken Schenkels vom 
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Saillant 1 im Fort Preußen, ein Fachiverksgebaüde von einer Etage und ziemlich 
guter Construction, 171 F. lang, 39 F. breit. Hinsichts der Bauzeit wie bei 
Nr. 26. 

28. Das Arti l lerie-Wagenhaus Nr. 3 längs des rechten Schenkels des 
Saillants 2 von Fort Preußen, dem unter Nr. 27 in aller Hinsicht ganz ähnlich, 
141 F.'lang, 39 F. breit. 

Beide Gebäude wurden 1837 böhmisch eingedeckt, und die Schwellen erhielten 
von Außen Steinkohlentheer-Anstrich. Das Haus Nr. 27 sowol als Nr. 28 
erhielt 1840 ein zweites Giebelthor nach der Wallfeite, und die sehr desolate, 
theils verfaulte, theils vom Hausschwamm zerstörte Dielung in Nr. 28 wurde in 
ein Ziegel-Roll-Pflaster von Steinen in Kalk gelegt, verwandelt, dabei auch das 
Fundament reparirt und getheert. Die Umpflasterüng kostete 510 Thlr. Durch 
das Reißen des Seils bei Aufwindung der hölzernen. Rampe bei Nr. 27 im 
Jahre 1843 schlug diese so heftig herunter, daß alle Ripphölzer und sogar das 
Wellholz nebst mehrern Deckbrettern brachen, weshalb eine vollständige Erneuerung 
der Rampe und Reparatur des Seils erfolgen mußte. 

29. Das Arti l lerie-Wagenhaus Nr. 4 im Saillant 3 des Forts 
Wilhelm, und — ' 

30. Das Arti l lerie-Wagenhaus Nr. 5 in Saillant 2 ebendaselbst, sind 
beide 1850 im Bau begonnen und 1851 vollendet worden. Ein jedes 240 F. 
lang, 49 F. 8 Zoll breit mit 2 Stein (1 F. 9 Z.) starken Umfassungswänden, 
mit den Mitten auf den Kapitalen der Saillants 2 u. 3 gelegen. Schon mit 
dem Schluß der Bauzeit 1350 wurde das Haus Nr. 4 belegbar, das Haus 
Nr. 5 aber erst im folgenden Jahre. Die Gesammt-Baukosten haben 32.632 Thlr. 
22 Sgr. betragen. Anschlag 33.800 Thaler. 1853 wurden in Nr. 5 Geschirr¬ 
kammern zur Unterbringung des vermehrten Feld-Artillerie-Materials eingerichtet. 

31. Das Arti l lerie-Wagenhaus Nr. 6, hat bis 1851 als Art.-Schuppen 
gleiche Nummer geführt, ein massives, mit Bombenbalken ohne Erddecke, zur 
Defension eingerichtetes Gebäude, in der Kehle des Reduits vom Fort Leopold, 
ist von Einem Stockwerk, 118 F. lang, 46 F. breit und auf dem Graben des 
ehemaligen Kronwerks vom Fort fundirt, weshalb es sehr theüer wurde, aber kein 
Sousterrain erhalten hat. Es ist im Jahre 1819 mit einem Kostenaufwande von 
16.280 Thlr. erbaut worden. 

32. Das Arti l lerie-Wagenhaus Nr. 7, früher bis 1851, als Art.-
Schuppen gleiche Nummer führend, im Hofraume der Lünette 21 des Forts Leopold, 
also im Graben des Forts. Dieses ursprünglich nur aus Fachwerk bestehende 
später bis zur ersten Verriegelung unterfahren, eine Etage hohe, 99 F. lange, 
35 F. breit Gebäude, stammt muthmaßlich vom Walraveschen Bau des Forts, 
und wurde vor 1806 als Pulvermagazin benutzt. 1835 wurde es umgedeckt. 

Bei den zwei zuletzt genannten, älteren Gebäuden sind seit 1836 folgende in 
chronologischer Folge aufzuführende Reparaturbauten vorgekommen: Nr. 6. Bei 
Bildung des Diamants um dieses Gebäude wurde das sehr tiefe Rollstein-Fundament 
um 2 F. aufgegraben, damit zur Schartensohle noch 6 F. Höhe verblieben. 
Beim Bau dieses kostbaren Gebäudes stand das Project zum Ausbau des Forts 
Leopold noch nicht fest, doch beabsichtigte man neben diesem Gebäuden crenelirte 
Mauern lc. Die Sache hat sich aber dergestalt geändert, daß die rechtwinkligen 
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Scharten, Behufs Bestreichung der Kehlgräben schief gerichtet werden mußten. 
Auch mußte der nur 1 ^ Stein starke, äußere Giebel — das Gebäude sollte 
nämlich noch verlängert werden, 3 F. Stärke und die erforderlichen Haubitz- und 
Gewehrscharten erhalten. Diese 1838 vorgenommenen Abänderungen haben ca. 
400 Thlr. gekostet. Gleichzeitig wurde das Dach böhmisch umgedeckt. -^ Das 
Gebäude Nr. 7 wurde 1840 im Innern und in den Mauern völlig retablirt, 
auch der Estrich erneuert. — N r . 6. I n diesem Defenfions-Gebaüde wurden 1846 
mit einem Kostenaufwande von 250 Thlr. die noch vorhanden gewesenen 
Fenster und eine 1 flügelige Thür, in Kanon- und Gewehrscharten mit Ver¬ 
schlüssen verwandelt und die Holzrampe am südlichen Giebel gründlich hergestellt, 
so daß diese, trotz ihres Alters von 28 Jahren, wol noch einige Jahre vorhalten 
dürfte. — Nr. 7. Umdeckung und wesentliche Reparatur geschah 1847. Eine 
Längen-.und eine Giebel-Fachwerkswand wurden 1850 in massive Wände um¬ 
gebaut und eine Rampe nach dem Dachboden angelegt. — 1855 mußte der Öl¬ 
farben-Anstrich von Thüren und Lukenladen beider Gebäude erneuert werden. — 
1868 war die Umdeckung der Wagentzaüser 4, 5 und 6 nöthig geworden. 

33. Das L a b o r a t o r i u m ursprünglich in Bastian V I I I . , ein Fach-
werksgebaüde von einer Etage, 89 F. lang, 29 F. breit, im Jahre 1819 für 
4190 Thlr. erbaut, ist 1837 mit einem extraordinairen Kostenaufwande von 
1100 Thlr. nach der rechten Face des S a i l l a n t s 6 v o m F o r t L e o p o l d 
translocirt und von Außen berührt, geputzt und abgefärbt worden. Zur Fugung 
waren die meist alten Mauerziegel nicht geeignet. Dieses und das folgende 
Gebäude wurde darauf im folgenden Jahre mit einem 558 F. langen, 6 F. hohen 
Stacketzaun, 18 F. von den Gebäuden abstehend, umgeben. Der Zaun erhielt 
rothen russischen Anstrich und verursachte 420 Thlr. Kosten. Ungeachtet das 
Laboratorium erst im Jahre 1837 nach dem Fort Leopold translocirt und mit 
aller Sorgfalt etablirt worden war, ungeachtet die freie, trockne Lage, und der 
zur Unterfüllung der Dielungen angewendete Lehm — der dortige Baugrund,— 
bs nicht ahnden ließ, daß sich hier Schwamm erzeugen würde*), so geschah 
es doch, und hatte derselbe sich auch bei der in dem Mittlern Theile des Gebäudes, 
von den Ofen-Fundamenten ausgehend, bereits so verbreitet, daß neben dem 
Retablissement einiger Fachwerkhölzer, auch 4 Q. Ruthen Dielungen, nebst ihren 
Unterlagen, im Jahre 1840 erneuert werden mußten. Diese neue Pielung wurde 
hohl auf einzelne Pfeiler gelegt, und alles Mauer- und Holzwerk unter dieser 

*) Der Hausschwamm, NsrulwZ Ü68trusu8 />e?5.,, LaikwZ laor^man« ^ « i / . , von der 
Familie der tzymanomyceten, ist beianntlich eine von denjenigen pilzartigen Pflanzen, welche 
zu ihrer Entstehung und Fortpflanzung nicht der Luft und des Lichts bedürfen, und deren 
Wurzeln und Stämmchen das Tageslicht nicht einmal vertragen. Er ist einer der SchmaroHer-
pflanzen des Nadelholzes und erzeugt sich unter den genannten Bedingungen an Hölzern, die 
von einem Baume genommen werden, der gefällt wurde, als der Saft in demselben schon im 
Aufsteigen war. Ein Radicalmittel zur Vermeidung des Hausschwamms ist also das Fällen 
des Holzes in derjenigen Jahreszeit, wo noch kein Saft darin ist. Bauherren und Baumeister 
haben darauf bei der Verwendung des Holzes besonderes Gewicht zu legen, um ihrem gefähr¬ 
lichsten Feinde den Einzug in ihre Bauwerke zu verwehren. Man rühmt in den öffentlichen 
Blättern ein Präparat, welches im Stande sein sein soll, den Holz- und Mauerschwamm total 
zu vernichten. Dieses Präparat führt den Namen Mykottzanaton, Schwammtod, und wird von 
der Fabrik Vilain u. Co. in Berlin zu bereitet. 
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Dielung mit heißen Steinkohlentheer angestrichen. Die angränzenden Fundamente 
wurden in den Fugen ausgekratzt und ebenfalls mit Theer angestrichen. M i t der 
Dielung ging man so weit, wie sich in dem altm Unterfüllungsboden irgend 
eine Spur von Schammgeruch zeigte. Die neue Dielung wurde nicht gespundet, 
um eventuell sie leichter wieder aufnehmen zu können. Diese Reparatur kostete 
an 100 Thlr. welche jedoch durch anderweite Ersparungen des Dotirungsfonds 
gedeckt wurden. Demnächst ist im Jahre 1841 hinter dem Gebäude ein kleiner Abtritt 
für die Iaboratorienarbeiter von Holz und Leinwand-Dach mit massiver Koth-
grube, erbaut, was 80 Thlr. gekostet hat. 1845 fand man, daß sich in dem 
Zimmer links, in dem 1840 noch gesund befundenen Theile, ebenfalls der 
Schwamm zeigte, so daß auch in diesem Theile der Dielung, die vor 5 Jahren 
getroffenen und sich als zweckmäßig bewährten Maßnehmungen getroffen werden 
müßten. Ferner hatte sich der Hausschwamm am linken, Flügel des Laboratoriums 
eingenistet, weshalb der Fußboden im Jahre 1849 einer Hauptreparatur unterwerfen 
werden mußte, die ca. 130 Thlr. kostete. Demnächst wurden die Umfassungswände 
des Gebäudes 1852 im äußern Putz ausgebessert und neu abgefärbt, zugleich der 
Dlanstrich der Fenster und Thüren erneuert. Die von Faülniß ergriffene Fuß-
bodendielung im Arbeitsfaale des Laboratoriums wurde 1854 mit den Unterlagen 
herausgenommen und nachdem die Sohle darunter mit Ziegeln auf der flachen Seite 
gepflastert und mit einem Asphaltüberzuge versehen worden war, der Fußboden 
nebst Unterlagen neu gelegt. Diese Reparatur kostete 175 Thlr. I m Jahre 1856 
wurde im Laboratorium ein Talglokal mit einem Kostenaufwand von 119 Thlr. 
eingerichtet. 1860 wurde der Holzschuppen am Laboratorium mit Dachpappe 
eingedeckt und einer der Gießöfen umgefetzt, dieser aber nebst dem andern 1862 
abgebrochen; statt dessen Erneuerung eines solchen Ofens mit der vorgeschriebenen 
Vorrichtung zum Anwärmen der Eisenkerne für die Geschosse gezogener Geschütze. 
1867 wurde der Gieß- und Anwärmeofen umgesetzt und mit einem eiferen 
Mantel versehen, auch der Neubau eines Satz- und Schlagehauses begonnen und 
bis auf einige Kleinigkeiten an der innern Einrichtung, deren Herstellung dem 
Jahre 1868 vorbehalten blieb, vollendet. 1869 brachte man im Laboratorium 
einen, für nothwendig befundenen neuen Bretterverschlag an. 

34. Das F e ü e r h a u s , neben dem Laboratorium, von Fachwerk in einer 
Etage 41 F. lang, 26 F. breit, im Jahre 1819 für 1860 Thlr. erbaut. Die 
Translocirung nach Fort Leopold erfolgte gleichzeitig mit dem Laboratorium im 
Jahre 1837 was einen Kostenaufwand von 580 Thlr. verursachte. Gleichzeitig 
mit dem Laboratorium wurde auch das Feüerhaus 1847 in den Wänden retablirt 
und M vorschriftsmäßigem Anstrich versehen. Dasselbe erhielt 1849 auf dem 
östlichen Giebel einen Anbau von 12 F. Länge zur Aufstellung der Kugelpreß-
Maschine, wovon die Kosten ca. 375 Thlr. betrugen. 1853 baute man neben dem 
Feüerhaufe eine Aschgrube mit massiven Umfasfungswänden und Eisenblechdeckeln an. 

35. Der A r t i l l e r i e - S c h u p p e n Nr. 1 auf dem Zeüghofe, zwischen dem 
AMllerie-Depot-Gebaüde Nr. 23 und dem Frauenthore, mit dem Giebel bis an 
die Frauenstraße reichend. Das alte Fachwerksgebaüde von 2 Stockwerk, aus' 
d er Schwedenzeit, ist 96 F. lang, 34 F. tief, und 1835 vollständig retablirt, auch 
be röhrt und geputzt worden. Es war sehr versackt und aus dem Loche gewichen. 
1837 wurde die Gewehrstein-Kammer mit Zülchower Mauersteinen stach in Sand 
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mit vergossenen Fugen gepflastert, well die frühere Dielung gänzlich vom Schwamm 
zerstört war; demnächst 1838 die vom Schwamm zerstörte Dielung des untern Raums 
ausgebrochen und die Beschaffung einer Ziegelvolllage zu 210 Thlr. veranschlagt. 
1852 ist der Boden yeü gedielt worden. Die nördliche Längenfrontwand des 
Gebäudes wurde 1853 auf 58 F. Länge vom westlichen Giebel ab, soweit, als 
es die verfaulten Schwellen und Stiele nöthig machten, im Erdgeschoß massiv, 
11/2 Stein stark hergestellt, und ^ des Daches umgedeckt. 1860 ist bei diesem und 
dem folgenden Schuppen Nr. 2 das Traufpflaster erneuert worden. 

36. Der Artil lerie-Schuppen Nr. 2, hinter dem vorigen Gebäude, eben¬ 
falls aus der Schwedenzeit stammend, Fachwerk, Z Stockwerk, 47 F. lang, 22 F. 
breit, war noch baufälliger als der Schuppen Nr. 1, wurde aber gleichfalls 1835 
vollständig retablirt, beröhrt und geputzt. Von späteren Instandsetzungen berichten 
die Baurechnungen nichts, mit Ausnahme der bei dem vorigen Gebäude erwähnten 
Erneuerung des Traufpflasters im Jahre 1860. 

37. Der A r t i l l e r i e - S c h u p p e n N r. 3, neben und hinter dem Zeüg-
haufe Nr. 1, ein gutes Fachwerksgebaüde, 1 Stockwerk hoch, -63 F. lang, 40 F.' 
breit. Dasselbe hat schon vor 1806 bestanden, doch ist es neürer ConstruMoy 
als die Schuppen 1 und 2 und anscheinend im Jahre 1790 noch nicht vochanden 
gewesen. Es wurde 1833 hauptsächlich im Dache und in der innern Verbindung 
für 680 Thlr. retablirt, und dann drei Jahre nachher in den äußern Wandflächen 
geröhrt und geputzt, gleichzeitig erhielt das Gebäude neue Thore, Thüren und Fenster 
1837 wurde eine solide Fundamentirung für die Zündlochbohrmaschine angelegt, 
welche letztere auf der frühern hohlen Dielung hin und her schwankte. Sodann erhielt 
das Gebäude 1838 auf der Ostfeite Z Blechluken, da die auf der Westseite 
vorhandenen 2 Luken nicht genügten. Wegen FeüergefähMchkeit, und da das 
Holzwerk des Schuppens überdies sehr vom Wurm angegriffen war, ist derselbe 
im Jahre 1841 zum Abbruch verkauft und auf dem alten Fundamente, unter 
Benutzung der alten Dielung ein neuer Schuppen mit aüsgemauerMMAchwork 
und Ziegeldach, mit einem Kostenaufwailde von 1400 Thlr. erbyM'Worden, 
wodurch auch der Hintere Zeüghof sehr gewonnen hat. 1855 ist NeD Schuppen 
zu Werkstätten für die Umänderung von Gewehren nach Minisfcher Art durch 
Anbringen mehrerer Fenster, Verschlage im Innern und Vermauern des Thorwegs 
im südlichen Giebel eingerichtet worden. Zur Heizung wurden im Winter 6 
eiserne Öfen aufgestellt und deren Rauchröhren durch die Umfassungswände geführt. 
Gleichzeitig erhielt der Thorweg im nördlichen Giebel einen neuen Thorflügel. 

38. Der A r t i l l e r i e - S c h u p p e n Nr. 4 auf dem hintern Keinen Zeüg-
hofe, dem ehemaligen Pfeilschen Holzhofe, ein Bretterschuppen mit Rohrdach von 
Einer Etage 50 F. lang, 23 F. breit, im Jahre 1818 erbaut und -^ der ArWerie-
Schuppen bisher Nr. 5, neben dem vorigen und diesem in jeder Beziehung tzleich. 
Beide Gehaüde wurden 1836 im Holzwerk von Innen mit dem gegen den Wurm¬ 
fraß verordneten Vitriol-Anstrich versehen. Sie wurden 1837 durch einen 
gleichartigen Zwischenbau von 27 F. Länge mit einander, zu Einem Gsbaüde 
vereinigt, wodurch die Nr. 5 in ihrer bisherigen Anwendung erlosch. Der Zwi¬ 
schenbau war für 310 Thlr. ausgeführt worden. 

39. Der Artil lerie-Schuppen Nr. 5 auf dem hintern Zeüghofe. I m Jahre 
1834 hatte das Artillerie-Depot aus eigenen Mitteln einen 24 F. langen, 18 F. 
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breiten, völlig hölzernen Schuppen mit ̂ Bretterdach, zur geheimen Revision der 
Eisen-Vlunition, erbaut,.der wegen seiner mangelhaften baulichen Qualität nicht 
unter die Artillerie-Gebäude gezählt wurde. Dieser Schuppen erhielt jedoch 1837 
ein solides, doppeltes Bretterdach und vollständige. Theerung, so wie auch die, 
durch die Vereinigung der beiden, unter 38 vorhergenannten Schuppen erledigte 
Nr. 5. Weil jedoch derselbe noch 10jährigen Gebrauch sehr desolat geworden war 
so wurde 1847 ein neuer Schuppen mit Ziegeldach von Fachwerk gebaut der ca. 
800 Thlr. kostete. 1855 sind in diesem Gebäude Werkstätten für Umänderung der 
Gewehre eingerichtet. 

40. Der Holz-Trockenschuppen Nr. 5a, auf dem hintern Zeüghofe 
am unterm Ende. Dieser Schuppen ist 1839 erbaut, zum Theil neu mit Latten 
verkleidet, ganz von Holz, 30 F. lang, 12 F. breit, 18 F. in den Wanden hoch 
mit getheertem Bretterdach. Er kostete 280 Thlr. Weil es sich ergab, daß das 
aufgestellte Holz noch nicht genügenden Schutz gegen die Witterung hatte, wurde 
im Jahre 1841 die Verlattung der obern Theile der Wände 6 F. lang nach 
unten genommen, und der obere Theil mit Brettern verkleidet. Auch erhielt der 
Schuppen ein zweiflügeliches verschließbares Lattenthor. 1846 mußte dieser 
Trockenschuppen wegen Anlage eines Oder-Bohlwerks zum Behuf der Dampf-
schifffahrt, welches dem hintern Zeüghofe einen Streifen von 18 F. Breite entzog 
um soviel zurück gerückt werden. Die daraus entspringenden Kosten wurden von 
der Stadt in deren Interesse die Veränderung vorgenommen wurde, bestritten. 
Die neben dem Schuppen über der Oder gelegen gewesene kleine Latrine wurde 
bei dieser Gelegenheit hinter den Schuppen Nr. 4 plackt. 

41. Der kleine Gerä thschaf ts -Schuppen Nr. 6 auf dem Zeüghofe, 
zwischen dem Artillerie-Depot-Gebaüde uud dem Artillerie-Schuppen Nr. 1, ein 
Fachwerksgebaüde mit flachem Pultdach, dessen Rückwand die Hofmauer in 
der Fronte der Frauenstraße bildet. Das Dach ist versuchsweise mit StMnPaPpe 
aus SsMsMgen bei Wollmirstadt gedeckt; der Q. F. dieser Emd eckung kostete 
5 Sgr. ^Weser Bau ist 1851 ausgeführt worden. Neue Dielung wurde schon 
1862 notwendig. 

42. Der Artillerie-Vffeceten-Schuppen Nr. 7 auf dem vordern Zeüghofe, 
50 F. lang 24 F. breit, 9,F. in den Stielen hoch, von Holzfachwerk mit 
Brettern verkleidet und mit einem Ziegelspließdache, ist im Jahre 1852 erbaut. 
Der Schuppen steht mit der südlichen Längenfront in der Verlängerung der 
südlichen Front des Schuppens Nr. 1 von dem Giebel desselben 17 F. entfernt. 
Die Baukosten haben 861 Thlr. betragen. 1855 wurde in diesem Gebäude 
Werkstätten für die Umänderung der Gewehre eingerichtet. 

43. Der Gerä thschaf ts -Schuppen im Bast ion V des Hauptwalls, 
von Holz, 24 F. lang, 16 F. bereit, 8 F. hoch, mit Bretterdach, ist zur Unter¬ 
bringung der Geräthschaften für die Festungs-Artillerie in Jahre 1853 für 182 
Thlr. neu erbaut worden. 

44. Der Schuppen für Geschützrohre, auf dem Zeüghofe, ist 
1863; eben so ist — 

45. Der Schuppen für Geschützrohre, im For t Wi lhe lm, im 
Jahre 1865 und — 

46. Der Schuppen zur Aufbewahrung von Exerc ier -Ma-
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t e r i a l , im Bastion VII I in demselben Jahre erbaut worden. Die beiden zu¬ 
letzt genannten Gebäuden erhielten ihre Vollendung im folgenden Jahre 1866. 
Ein gleiches gilt von den — 

47. Zwei A r t i l l e r i e - S c h u p p e n 8 und 9 im F o r t W i l h e l m , 
die zur Unterbringung von Munition dienen. 

Zu diesen Neubauten ist zu bemerken, daß der Schuppen 45 im Fort 
Wilhelm im Jahre 1868 mit einem Lehm-Estrich versehen worden ist. Der 
Schuppen 46 im Bastion VII I erhielt 1869 ein Pappdach und der Munitions-
Schuppen Nr. 8 im Fort Wilhelm wurde in demselben Jahre mit Fenstern 
versehen. 

I I I . Proviant-Amts-Gebaüde. 

1. Das A m t s h a u s m i t der W o h n u n g des P r o v i a n t m e i s t e r s 
aus dem Platze des neuen Garnison-Lazareths am Schneckenthore, massiv, 2 
Etagen hoch, 51 F. lang, 42 F. breit, mit der frühern Stadtnummer 222, jetzt: 
Am Heiligengeistthor Nr. 2. Dies Gebäude ist 1785 erbaut und hat 2390 Thlr. 
gekostet, litt aber während der Occupation der Franzosen so sehr, daß es 1816 
von Grund aus ganz erneuert werden mußte. Bedeutenden Schaden fügte ihm 
das Hochwasser von 1830 zu, die WiderHerstellung erforderte einen Kostenauf¬ 
wand von 350 Thlr. Das Gebäude ist 1840 neu geputzt und gefärbt, mit einer 
vergoldeten eisernen Inschrift und mit einer blechernen Dachrinne auf der Seite 
der Bäckerei versehen worden. Auch wurden im Erdgeschoß, (die Geschäftsstuben 
des Proviantamts enthaltend), sämmtliche Anstriche erneuert. 1841 erbaute man 
auf dem Hofe au der Stadtmauer einen Holzstall, diesen für die Bäckerei, nebst 
Wagenremise, mit getheertem Leinwanddach. Sodann wurde der nach der Oder 
führende Kanal, namentlich derjenige Th eil von dem Proviant-Magazin Nr. 1 
nach dem Lazarethzaun, retablirt. Die Wiederherstellung des durch das Frühjahrs-
Hochwasser von 1850 beschädigten und verfaulten Fußbodens im Erdgeschoß 
wobei derselbe in den Zimmern asphaltirt wurde, erforderte einen Kostenaufwand 
von Thlr. 554. 25 Sgr. Auch der von dem Väckereihofe nach dem Proviant¬ 
magazin Nr. 2 führende Abzugskanal war von dem Hochwasser der Oder in 
den gemauerten Seitenwänden beschädigt worden und wurde ebenfalls wiederher¬ 
gestellt, die Ausgabe dafür betrug Thlr. 125. 17 Sgr. Die Dienstwohnung des 
Proviantmeisters machte, nach dem Tode des Proviantmeisters, Kriegsrath Heinl6, 
eine .größere Instandsetzung des Wand- und Deckenputzes der Zimmer, Erneuerung 
des Ölfarbe-Anstrichs von Thüren und Fenstern erforderlich. Alles dies wurde 1853 
ausgeführt. Es wurden darauf 273 Thlr. verwendet. Abermaliges Hochwasser 
im Frühjahr 1855 fügte dem Amtshause wiederum Beschädigungen zu, die durch 
Instandsetzung des Putzes und neues Abfärben der Zimmer und Flure beseitigt 
wurden. Auch die Vorderfront des Gebäudes bedurfte des AbPutzes. Gleichzeitig 
bekamen die Geschäftsräume 6 Doppelfenster. 

2. Das C o n t r o l e u r - H a u s , nach der frühern Straßen-Benennung: auf 
den Rödenberge mit der Stadtnummer 254 nach der jetzigen Bezeichnung: auf dem 
Rosengarten Nr. 21; massiv, 2 Stockwerke hoch, 41 F. lang, 29 F. breit. Die 
Bauzeit ist unbekannt; doch diente es bestimmt schon 1768 dem gegenwärtigen 
Zwecke. Es befindet sich in baulichen Würden. Die zwischen dem Controleur-

ßandbuch von Pommern; Th. ll, Bd. N. 83 



658 Die Stadt Stettin—als Festung. 

und dem Weyrachschen Haufe gelegenen 3 Proviant-Gebaüde find 1835- verkauft 
worden. Jetzt sind es 2 Privathaüser, Rosengarten Nr. 22/23 und 24. Das 
Controleur-Haus ist 1840 neu geputzt und gefärbt, und das Dach 1850 umgedeckt 
worden. Neüdielung von 2 Stuben, Erneuerung des Olanstrichs von Thüren 
und Fenstern, so wie des äußern AbPutzes des Gebäudes an der Vorder- und 
Giebelfront sind Arbeiten, welche 1855 zur Ausführung gekommen sind. Wei¬ 
tere Reparaturen sind bis 1869 nicht nothwendig gewesen. 

3. Das P r o v i a n t - M a g a z i n Nr. 1 , dem Garnison-Lazareth gegenüber. 
Ein massives Doppelgebaüde mit einer der Länge nach durchlaufenden Kehle, 
von 2 Etagen, 188 F. lang, 73 F. breit, mit der altern Stadtnummer 224, 
und der jetzigen Nr. 4 Dasselbe ist im Jahre 1693 von 
den Schweden erbaut worden und hieß deshalb auch „altes schwedisches Maga¬ 
zin". Die Franzosen hatten den untern Raum zur Bäckerei eingerichtet, welche 
1815 mit einem Kostenaufwande von 920 Thlr. wieder weggeschafft wurde. Das 
daneben befindliche Spritzenhaus von Fachwerk, 24 F. lang, 10 F. breit, ist 1833 
für 450 Thlr . erbaut worden. 1836 wurde das Dach einer gründlichen Re¬ 
paratur und einer Vermehwng der Blechluken um 16 Stück unterworfen, und im 
folgenden Jahre der Gränzzaun gegen die anstoßende Kaserne, in welcher damals 
ein Bataillon des 9ten (Kolbergfchen) Regiments einquartiert war, in Stand gefetzt. 
1840 brachte man eine neue Inschrift in eisernen Buchstaben an. Zwölf Jahre 
später erforderte dies Gebäude eine Geldausgabe von beträchtlicher Größe. Das 
Doppelgebaüde, welches zwei Dächer mit einer in der Mitte der Länge nach durch¬ 
laufende Kehle und, wie oben gefügt, 2 Stockwerke hatte, wurde um 1 Stockwerk 
und eine Dachetage erhöht, und unter Ein Schieferdach gebracht. Die Fußböden 
sämmtlicher Stockwerke wurden neu gelegt, die Treppen erneuert. Veranschlagt 
war der Bau auf 14.850 Thlr. und ein Nachanschlag lautete auf Thlr. 5579. 
3. 9 Pf. Der Bau kostete Thlr. 18.637. 3. 9 Pf. I m folgenden Jahre 1853 kostete 
die Erneuerung des Bretterzauns zwischen dem Magazin und dem Hofe der 
Schneckenthor-Kaferne auf 50 F. Länge 38 Thlr. Demnächst wurde 1854 der 
Thorweg und der Bretterzaun zwischen der Straße und dem Magazingebaüde 
erneuert, und ebenso 1855 der Bretterzaun zwischen dem Hofe des Magazins 
und dem Hofe der Schneckenthor-Kaserne. I m Erdgeschoß mußte 1859 in Stelle 
der, vom Hausschwamm zerstörten Dielung ein staches Ziegelpflaster gelegt werden 
dessen Kosten 1081 Thlr. betrugen. 

4. Das P r o v i a n t - M a g a z i n N r . 2 , in der Verlängerung des neuen 
Garmson-Lazareths, dem vorigen Gebäude gegenüber, massiv, 2 Etagen hoch, mit 
Bombenbalken ohne Erddecke, zur Defension eingerichtet, 80 F. lang, 46 F. breit, 
im Jahre 1819 für 18.550 Thlr. erbaut und 1834 umgedeckt. Zwei Jahre 
nachher wurde die Einrichtung eines Mchlbodens und die Sicherung des Oder-
bohlwercks gegen das fernere Überdrücken nach dem Strome, nebst Errichtung eines 
freistehenden Krahns nothwendig. Die Gesammtausgabe betrug 1185 Thlr. 
Das Oderbohlwerk am Magazine forderte 1845 einige Reparatur im Betrage 
von 312 Thlr . und hätte diese noch umfassender bewirkt werden müssen, wenn 
hier nicht die Ausführung eines weiter in den Strom greifenden Bohlwerks, 
Seitens der Atadt in Aussicht genommen wäre, wo alsdann das qn. Bohlwerk 
keinem weitern Stromangriffe ausgefetzt fein, im Gegentheil die Stromstrecke ganz 
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verschüttet werden wird. Das Proviant-Magazin Nr. 2 auf einem liegenden 
Rost ruhend, war schon längst in seiner Mitte geborsten. Unter anderen waren 
unmittelbar rechts und links neben dem scheitelrechten Bogen der Wittelthöre 
der weststchen Front zwei nicht unbedeutende Risse entstanden, die sich zuletzt so 
erweitert hatten, daß an einem Febrnartage des Jahres 1849 die Gewölbebogen 
plötzlich durch die ganze Mauerstärke um 3 Zol l herabrutschte und abgesteift 
werden mußte. Er wurde im Laufe des Sommers wiederhergestellt mit einem 
Kostenaufwande von Thlr. 63. 27. 9 Pf. Der Oberboden dieses Magazins 
wurde gleichzeitig zur Körnerschüttung neu gedielt. Auch wurden die in den 
Jahren 1847 und 1848 erbauten 2 provisorischen Backöfen wieder aus diesem 
Gebäude entfernt und dieses in feinen frühern Zustand hergestellt. 1850 nahm 
man die Risse in der Frontwand an der Wafserfeite vor, indem man sie aus¬ 
stemmte und im Verband ausmauerte. 1854 war eine Erneuerung des Alfarbe-
Anstrichs von Thüren und Lukenladen an der äußern Seite nothwendig geworden 
und 1855 dieUmdeckung des Daches von der Nordseite. 1861 wurde auf diesem 
Magazin ein.neues Stockwerk von geblendetem Fachwerk aufgesetzt, bei welcher 
Gelegenheit man auch die übrigen Stockwerke einer gründlichen Ausbesserung 
unterzog. ' 

5. Das P r o v i a n t - M a g a z i n Nr. 3 für Rauh-Fourage, am Festungs¬ 
hafen, zwifchen der Schnecken-Lünette 13 und dem Oderftrom Fachwerk, 1 Stock 
hoch, 200 F. lang, 35 F. breit; 1825 erbaut für 3.560 Thlr. und 1834 
umgedeckt, 1837 Retablissement der Ladebrücke an der Oder und des Straßen¬ 
zauns. Wegen der Eisend ahnbauten konnte dieses Magazin nicht belassen 
werden. Die Translonmng mach der Contrescarve des GauptWabens vor 
der Courtine 8—9 gab Veranlassung dem Gebäude 2 Etagen zu gebm, 
um dadurch den Mangel an Raum zu beseitigen. Dieser/ im Jahre 1842 
ausgeführte, Bau kostete 4700 T M wozu die EiseNbahnMeseUchaft 3000 Thlr. 
beitrug. Fiskalischer Seits wurde dadurch um so mehr gewonnen, als das Gebäude 
sicherer liegt, wie schon gesagt größern Raum liefert und Vamlich schlr verbessert 
Worden ist, da das alte Gebäude in Schwellwerk und Dielung fast gänzlich 
verfault war, und auch viel Ständewerk ^c. wegen des WuMnfraßes ausgewechselt 
werden mußte. Auch erwuchs dem Proviant-Amte durch diese Trünslocation der 
große Vor thM, keine Bewehrung und kein Stromufer unterhalten zu dürfen, so 
wie daß die Heü- und Strohkahne bei ihrer Ausladung, durch den Stromverkehr 
nicht behindert werden. Durch die isolirte Lage des Magazins ist nicht minder 
der Feüersgefahr gänzlich begegnet, l.855 fand eine Nmdeckung des Dachs von 
der Nordseite des Magazins Statt. 1858 wurden nicht allein gründliche Re¬ 
paraturen des ganzen Gebäudes, sondern auch der Neubau einer Erweiterung um 
60 F. am östlichen Giebel vorgenommen, für jene mußten 1152 Thlr. für diesen 
3576 Thlr. verausgabt werden. 

Das P r o v i a n t - M a g a z i n Nr. 4. hinter Courtine 7—8 an der Grünenschanze, 
von Fachwerk mit hshem Fundament, 1 Etage hoch, 112 F. lang, 3 8 ^ F. breit. 
Dies Gebäude wurde 1780 mit altem Holze für 1730 Thlr. erbaut, im Jahre 
1835 umgedeckt und die Wandstächen geröhrt und geputzt, auch wurden alle 
Thüren und Fensterladen erneuert. Dieses Magazin erhielt 1839 zum Schutz 
des untern Putzes und zur bessern Einrichtung der Luftzüge eine 2 F. hohe 

83* 
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Bretterbekleidüng mit Muem Olanstrich, und an der Langfront eine Varriöre 
von zwei M a l verriegelten starken Prellpfählen mit Steinkohlentheer angestrichen. 
Demnächst wurde 1840 die Dachboden-Dielung gründlich reparirt. Die dosfirten 
Fundamentspfeiler, an welchen wegen des Traufschlages der Putz nicht halten 
wollte, wurden mit einer Mischung von Kalkmörtel und Hammerfchlag geputzt, 
und dann mit Steinkohlentheer angestrichen. 1850 wurde der Bodenraum mit 
1 Wolligen Brettern neu gedielt. 1854 ist der Dachboden zum Utensilien-Maga¬ 
zin für die Garnison-Verwaltung eingerichtet worden. Dieses Magazin ist im 
Jahre 1869 aus der Reihe der Militairfiskalischen Gebäude ausgeschieden, und an 
den Magistrat für 7000 Thlr. verkauft und demnächst abgebrochen, und die 
Baustelle ist zur Erbauung des Stadgymnasiums benutzt worden. 

6. Das P r o v i a n t - M a g a z i n Nr. 5. dieses bedeutendste der Stettiner 
Proviant-Magazine ist massiv in zwei rechtwinklig aneinanderhängenden Flügeln, 
im Mit te l gemessen 250 F. lang, 42 F. breit, in 3 Etagen mit hohen gewölbtem 
Sousterrain, und 2 Dachböden. Es steht nach der ursprünglichen Straßenbe¬ 
zeichnung auf dem Rödenberge an der Ecke der Magazinstraße deren Ostseite 
von dem einen Flügel des Gebäudes ganz eingenommen ist. Die frühere Stadt¬ 
nummer war 255, jetzt Nr. 20 auf dem Rosengarten. Es ist auf Befehl 
Königs Friedrich Wilhelm I nach Walraveschen Entwürfen in den Fahren 1726 
bis 1723 erbaut, jedoch die beiden obersten Stockwerke von Fachwerk, welches 
erst 1804 durch Massivbau, der 6650 Thlr. gekostet hat, ersetzt worden ist. 
Die Franzosen hatten^ 1806—'1813, in diesen Gebäude ein Lazareth eingerichtet, 
Welche Einrichtung im Jahre 1815 beseitigt wurde. 1835 erfolgte eine Umdeckung 
des Gebäudes, indessen blieben damals die sämmtlichen Verschlüsse, so wie das 
Äußere des Gebäudes noch in mangelhaftem Zustande. Alles dieses wurde 1838 
nachgeholt, indem das Magazin durchgängig Neue Fensterladen und Thüren 
erhielt, auch am Gesimse wurde es hergestM, ebenso der äußere Abputz und 
Abfärbung, was Alles zusammen genommen 1227 Thlr . gekostet hat. Das 
Gebäude war somit hergestellt bis auf die noch erforderliche Erneuerung der 
beiden obersten Bodendielungett, welche im Jahre 1839 ausgeführt wurden. 
Demnächst sind 1840 die Eingangspfeiler reparirt und gefärbt, und vor dem 
Eingange ist der Rinnstein überbaut worden. Auf dem Hofe des Magazins an 
der Gränze des Nachbar-Grundstücks, damals im Weyrachschen Besitz, wurde 1846 
ein Mehltonnen-Schuppen ganz von Holz, mit einem Kostenaufwande von Thlr. 
1390. 26 Sgr. erbaut. Die Ausfahrt von dem Hinterhofe des. Weyrachschen 
Grundstücks, welche durch einen Thorwege nach dem Magazinhofe führte, ist dabei 
verbaut und hinter dem Thorwege eine gemauerte Fachwerkswand aufgeführt 
worden. 1850 ist im Boden Nr. 1 ein neuer gehobelter und gespundeter Fuß¬ 
boden zur Mehlfchüttung gelegt, der Schneeboden gedielt und vor den Windeluken 
sind Klappen angebracht worden. Der Ölfarben-Anstrich der Thüren und Luken an 
der Hof- und Giebelfront wurde 1852 erneuert; und 1855 mit einem Kosten¬ 
beträge von 1002 Thlr. die Dielung des Bodens Nr. 1 , 9084 Q. F. enthaltend 
umgelegt. Es mußten hierbei 1465 lauf. F. Unterlagen von ^ zölligem Holze 
und 7672 Q. F. neue 1 ^ zöllige Dielen gelegt werden. Der Fußboden liegt 
über dem Gewölbe des Erdgeschosses und war von Faülniß zerstört. I m 
Jahre 1860 wurden für dieses Magazin 56 Stück eiserne Lukenladen beschafft 
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und angebracht. 1863 mußte die Dielung des obern Bodens einer Reparatur 
unterworfen, und 1865 die Umdeckung des Daches vorgenommen werden. 1869 
erhielt der Schuppen am Magazin ein neues Pappdach. 

7. Das P r o v i a n t - M a g a z i n Nr. 6, in der Kehle des Bastions I I , 
(Kagen-Bastian) mit Bombenbalken ohne Erddecke zur Defension eingerichtet, massiv 
in 2 Stockwerken, 120 F. lang, 46 F. breit, in den Jahren 1818—1820 für 
22.790 Thlr. erbaut. An diesem Gebäude fand 1837 eine Erneuerung der 
Verbindungsbrücke vom Bodenraum nach dem Wallgange Stat t , wobei dieselbe 
von 20 F. auf 6 F. lichte Breite ermäßigt wurde, 1840 wurden die Kanäle 
reparirt, mit neuen Geschlingen versehen und sämmtliche Laden neu angestrichen. 
1844 mußte, wegen Abbruchs der angränzenden alten Stadtmauer die nothwendig 
gewordene Dachveränderung, auch sonstige Reparatur, des zu diesem Magazin 
gehörigen Pferdestalls vorgenommen werdeü. 1849 wurde die Umdeckung des 
Daches nöthig, was Thlr. 147. 10 Sgr. kostete, und 1853 das Umlegen des 
Traufpflasters, so wie der Rinnfteinbrücke und des Kanalgeschlinges; die Kosten 
betrugen 56 Thlr . I m Jahre 1868 war abermals eine Umdeckung des Daches 
nothwendig geworden. 

8. Die G a r n i s o n - B ä c k e r e i , neben dem Proviant-Amtshause > oben 
Nr. 1 , an der Straße, vor 1857 mit der Stadtnummer 221,seit dem mit der 
Nr. 3 am Heiligengeistthor, war ein massives Gebäude von 1 Stockwerk, 73 F. 
lang, 45 F. breit, als Roßmühle zur Schwedenzeit 1696 erbaut, und als solche 
noch 1768^nachgewiesen. Es ist unbekannt, wann in demselben die erste Bäckerei-
Einrichtung vorgenommen worden ist, doch war dies vor 1800 der Fa l l , in 
welchen Jahre neben einem vorhandenen Backofen ein zweiter aufgestellt wurde. 
Diese Bäckerei konnte im besten Betriebe innerhalb 24 Stunden zwar ungefähr 
21.000 tägliche Feld-Brotportionen liefern, da ein solcher Betrieb nicht angäng-
lich, so reichte die Bäckerei für den Kriegsbedarf nicht hin und mußten deshalb 
die Privat-Bäckereien in Anspruch genommen werden. Schlechte Einrichtung 
und mangelhafte Baulichkeit machten den Neubau einer in jeder Beziehung 
geeigneten, Bäckerei schon seit der ersten Zeit nach der Reoccupation der Stadt 
und Festung Stet t in, 1813, fühlbar und dringend erforderlich. Obwol dieser 
nothwendige Bau seit 1835 fast in jeden Jahre in Anregung gebracht wurde, 
so erging der Befehl zu feiner Veranschlagung doch srst im Jahre 1846, demgemäß 
der Entwurf zu einer neuen, nicht bombenfesten Bäckerei auf der Stelle der alten 
mit liegenden Rost und 4 großen Öfen, bearbeitet wurde. M i t Einschluß der 
Errichtungskosten eines provisorischen Backofens in dem Proviant-Magazine Nr. 2 
belief sich der Anschlag auf 20.260 Thlr. der bei der Superrevision nicht ab¬ 
geändert wurde. Nachdem nun in dem gedachten Proviant-Magazin ein provi¬ 
sorischen Backofen nebst Bäckereieinrichtung errichtet war, begann im September 
1847 der Abbruch des alten Bäckerei-Gebaüdes der so gefördert wurde, daß bei 
der sehr günstigen Herbstwitterung die neue Fundamentirung in diesem Jahre 1847 
beinahe vollständig zu Stande kam. Obgleich sich in dem ganz neuen Theile der 
neuen Bäckerei (Verlängerung des alten Gebäudes bis zum Nachbarhause) sehr 
viele, nämlich 240, Rammpfähle vorfanden, so waren dieselben doch nicht geeignet, 
statt des veranschlagten liegenden Rostes, einen Pfahlrost anzuwenden, und mußten 
daher mit einem Kostenaufwande von ca. 120 Thlr. herausgezogen werden. Dessen-
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ungeachtet kam der Fundamentbau, wie gesagt, fast ganz zu Stande. I m Innern 
der alten Bäckerei waren dagegen die vorgefundenen vielen Pfähle so gelegen, 
daß es mit Zuhülfenahme von 30 neuen Pfählen möglich wurde, unter Anwendung 
von Kelleranlagen, einen Pfahlrost zu beschaffen, welcher um so mehr vorgezogen 
werden mußte, als das Herausziehen der alten Pfähle viel Geld gekostet haben 
würde, während so, bei dem sehr nützlichen Gewinn von Kellern, wenn deren 
Sohle auch nur auf 4- 5 F. über Pegelnull gelegt werden konnte, noch eine 
Ersparung von ca. 1000 Thlr. möglich wurde. Das Schlagen der neuen Pfähle 
und die erforderlich gewesenen zeitraubenden Aufraümungen veranlaßten jedoch, 
daß die neuen Fundamente für die 4 Backöfen nur bis zur Wiederlagshöhe der 
Keller aufgeführt werden konnten. I n diesem ersten Baujahre wurden von den 
veranschlagten Kostenbetrage 7100 Thlr. verausgabt. I m folgenden Jahre 
wurde sodann der Bau, trotz der obwaltenden politischen Aufregungen, so geför¬ 
dert, daß die Bäckerei mittelst Verhandlung vom 19. December 1848 dem Betriebe 
übergeben werden konnte, obgleich noch einige Einrichtungen im Innern auszu-
M r e n blieben. Der ganze Bau hat, nach specieller Nachweifung der Arbeiten 
Thlr. 18.194. 24. 11 Pf. gekostet, mithin ist gegen die Anschlagssumme ein 
Wpamih von 1865 Thlr . erzielt worden. 

Auf Veranlassung der Königl. Intendantur 2ten Armee-Corps vom 10 
März 1848 Mußte, wegen, Einberufung der Kriegs-Reserve-Mannschaften bei den 
Fuß-Regimentern> neben dem Iften ein 2ter provisorischer Backofen schleunigst 
i t l dem Proviant-Mllgelzine Nr. 2 auf Rechnung ausgeführt werden. Beide 
Dftn zusammen kosteten 1899 Thaler. 

I m Dachbodenraum des neuen Bäckerei-Gebaüdes wurde 1850 durch einen 
BerHtaß von rauhen gespundeten ^ zölligen Brettern eine Kammer zur Aufbe-
wHckng tepomrter Acten eingerichtet. Nach dem Frühjahrs-Hochwasser dieses 
FatMs zeigten sich an mehreren Stellen des westlichen, an das Nachbarhaus 
stoßenden Theils der Hoffronte des neuen Gebäudes Risse im Mauerwerk des 
Thor- und der Fensterbogen, welche von Senkungen im Fundamente herrührten 
und die Nothwendigkeit herausstellten im November 1850 den Thorweg abzusteifen. 
1853 tintßte auf der Nordseite des Gebäudes 51 lauf. F. Dachrinne erneuert 
werden; auch wurden die Heerde von 2 Backöfen neu ausgepflastert. I n Folge 
der Beschwerden von den Nachbarn des Bäckerei-Gebaüdes, daß der Rauch aus 
den Feueressen desselben in die Höfe und auf die Straße niederschlage, wurde 
auf eineul der Schornsteine ein 1 6 ^ F. hohes, 18 Zol l im Durchmesser haltendes 

aufgefetzt, welches 10 Ctr. 24 Pfd. mit der 
OerankerunZ wog, Und incl. der Kosten für Maurer-, Zimmer- und Dachdecker-
Arbeit M m Aufbringen eine Ausgabe von 180 Thlr. erforderte. I n Folge 
ungleichen Setzens des Fundaments zeigten sich 1854 weitere Risse in der nörd¬ 
lichen Frontmauer. Bei Instandsetzung derselben mußte der Bogen über dem 
Thorwege und die Bögen über 2 Fenstern neu eingespannt werden; Kosten 120 
Thlr. I m folgenden Jahre war das Aussturen eines Backofens und die Neü-
sertigung einer 171 F. langen Dachrinne auf dem Gebäude nothwendig. 1862 
würde ein Backofen gänzlich erneuert, die Dielung des Fußbodens in der Brot-
Niederlage und der Backstube aufgenommen und statt derselben ein Ziegelpflaster 
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mit Cement-Überzug hergestellt. 1864 mußte einer der Backöfen umgebaut werden, 
ein zweiter 1866, ein dritter 1867. - ' 

I V . Gebäude zum Resort der Garnison-Verwaltung gehörig. 
a. Das General-Commando-Gebaüde, Louifenstraße Nr. 1 , mit der 

Flügelfront am Königsplatze, wurde zur Dienstwohnung des commandirenden Generals 
Ren Armee-Corps im Jahre 1838 von dem Vorbesitzer Tousfaint für den 
Kaufpreis von 49.000 Thlr. erworben, und mit einem Kostenaufwande von ca. 
2000 Thlr. für dienstliche Zwecke eingerichtet und möblirt. Der erste Bewohner 
dieses Hauses war der General-Lieutenant v. Block, im Jahre 1638 Nachfolger 
des Kronprinzen, nachmaligen Königs Fr. Wilh. I V , im General-Commando, 
aber schon im October wurde der General v. Block bedenklich krank, in welchen 
Zustande er Ende des Jahres, um sich einer Operation zu unterwerfen, nach 
Berlin übersiedelte, wo er im Januar 1839 starb. An feine Stelle kam der 
General-Lieutenant, Graf Dohna, und an dessen Stelle 1842 der General-
Lieutenant v. Wrangel*), welche beide auf Veranlassung des Königs in ihren 
Stellungen als Commandirende des Isten und 2ten Armee-Corps tauschten, um 
auf diese Weise, in Königsberg vorgekommene Irrungen zu beseitigen. General v. 
Wrangel war also der dritte Bewohner des General-Commando-Gebaüdes, und 
blieb es bis zum Frühjahr 1848, als er zum Führer des gegen Dänemark in 
der Schleswig-Holsteinschen Sache, vom Deutschen Bunde ausgerüsteten ge-
sammten Armee-Corps berufen ward. Bereits 1839 erfolgte die Anfertigung der 
Doppelfenster und der Bau eines Eiskellers im Hofraume des Bastion IV für 
420 Thlr., und darauf mußte 1840, zu Graf Dohna's Zeit,, eine Haupt-
reparatur im Hause vorgenommen werden, wozu auch ein neuer Anstrich 
der Haupttreppe und eine neue Bohnung des Parquetbodens im Tanzsaale 
gehörte; 1841 fand Tapazieren und Malen mehrerer Zimmer Stat t ; und 
schon jetzt hieß es: „Diese Lokale machen alljährlich namhafte Kosten". 
1842 erwuchsen, bei ' Gelegenheit des damaligen Wechsels in der Person des 
commandirenden Generals, namhafte Ausgaben für Änderungen ;c. im Gebäude, 
zum Betrag von 600 Thlr. der Commandirende General liebte Eleganz in seinem 
Hauswesen, darum wurden 1844 zwei Zimmer mit Parquetböden versehen; 
gleichzeitig auch an den beiden Straßenfronten Laufbahnen von Granitplatten 
gelegt, zu dem Ende die Einfahrt gesenkt; auch mußten zur Beschaffung einer 
gründlichen AbWässerung namhafte Reparaturen im Pferdestall vorgenommen 
werden. 1846 fand die Erneuerung des Zinkdachs auf schlesische Art Statt, 
nämlich mit überdeckenden Leisten, und zwar auf den nach den Straßen gerichteten 
Hauptflügeln des Gebäudes, außerdem wurde in dem Saale auf der Königsplatz-
seite ein eleganter verglafeter Balcon angelegt, welcher an 1200 Thlr. kostete. 
1847 erfolgre beim General-Commando-Gebaüde, welche Baulichkeiten selbst ohne 
neue Einrichtungen in der Unterhaltung, besonders in Rückficht auf die Reprä-
fentations-Verpflichtung des commandirenden Generals, stets bedeutende Kosten 
veranlassen, die Neüpflasterung des Hofes meist mit würfligen Pflastersteinen — 

*) Friedrich v. Wrangel, geb. in Stettin am 13. Apri l 1784, seit 1856 General-Feld-
marschall, seit 1864 in Folge' des dänischen Krieges, während dessen Anfangs er die Feld-
Armee befehligte, in den Grafenstand erhoben, hat im Jahre 1876 seinen 93sten Geburtstag 
erlebt. „Vater Wrangel" im Munde der Berliner Jugend ist der älteste Ofsicier der preu¬ 
ßischen Armee, 
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die früheren wurden nur zu den Rinnsteinen und Seitenvflasterungen verwendet. 
1850 wurde durch' Wegnahme einer Wand ein größeres Speisezimmer im Isten 
Etock eingerichtet und mehrere Wohnzimmer wurden in Stand gesetzt; Ausgabe 
dafür 918 Thlr . I m folgenden Jahre wurden 2 Zimmer neu tapeziert. 1852 
ist der große. Saal neu tapaziert worden, zugleich hat er zwei dreieckige Öfen 
mit luftdichtem Verschluß erhalten. Der Fußboden des ovalen Zimmers wurde 
neu parauetirt, die Wohnstuben Nr. 17 und 37 neu tapeziert und deren Decken 
elegant gemalt,. 4 Fremdenzimmer im zweiten Stock im Putz ausgebessert und ab¬ 
gefärbt , der Ölfarbe-Anstrich von Thüren und Fenstern erneuert; Gesammtkosten 
922 Thlr . I m Jahre 1853 ist das eiserne Schirmdach vor dem Eingange des 
General-Commando-Gebaüdes angebracht worden. Dasselbe ist insonderheit da¬ 
durch denkwürdig, daß die Vorschrift dazu von dem kunstsinnigen Könige 
Friedrich Wilhelm IV. eigenhändig gezeichnet worden ist; die Ausführung dieses 
Baldachins hat 1150 Thlr . gekostet. I n demselben Jahre mußte die Balkendecke 
des zur Dienstwohnung des commandirenden Generals gehörigen Eiskellers unter 
dem Wallgange der rechten Flanke des Bastions..IV erneuert werden. 1854 
wurden beide Straßenfronten abgeputzt und mit Ölfarbe bestrichen. Eine Er¬ 
neuerung der Zinkbedachung unter Verwendung von Ohlauer Zinkblech Nr. 14 
zu dem Vordergebaüde und dem nördlichen Flügel am Königsplatze, und von 
Zinkblech Nr. 12 zu dem andern Flügel und dem Hintergebäude, nach der schle-
sischen Eindeckungsart, fand im Jahre 1855 Statt. Die Kosten betrugen 2100 
Thlr. Für laufende Reparaturen am General-Commando-Gebaüde wurden im 
Jahre 1856: 504 Thlr. und im folgenden Jahre 730 Thlr. verausgabt. Der 
Eiskeller im Bastion I V wurde 1863 umgebaut und die verfaulte Balkendecke 
durch eine Überwölbung ersetzt. 1864 legte man eine gedeckte Galerie an der 
Hinterfront des ersten Stocks an und richtete Gasbeleuchtung im Gebäude und 
auf dem Hofe ein. 

d. Das I n tendan tu r -Gebaüde , am Paradeplatz Nr. 13 , mit der Dienst-
wHnung des Militair-Intendanten und den Geschäftsräumen der Intendantur 
M 2ten Armee-Corps. Dieses Dienstgebaüdes wird in den vorliegenden Acten 
btzim Jahre 1849 zum ersten M a l Erwähnung gethan und 2 Jahre nachher 
gesagt, daß zwei Zimmer in demselben neu tapeziert worden seien. 1853 wurde 
das Dach umgedeckt. Für laufende Reparaturen in diesem Dienstgebaüde wurden 
vZrausgabt, 1856: 101 Thlr. und 1857: 79 Thlr. Dasselbe bedarf zur Zeit, 
1874, an der Außenwand der Platzseite einer Erneuerung des Putzes und der 
Abfärbung. 

c. Das sogenannte Weyrach'sche Haus , Rosengarten Nr. 25/26. Vergl. 
Gebäude der Fortisication Nr. 2, S . 634. 

ä. Das M i l i r a i r - C l l s i n o - G e b a ü d e , Lindenstraße Nr. 1a. Die Stelle, 
wo dieses Prachtgebaüde steht, war zu dem zweiten Artillerie-Zeüghause bestimmt, 
welches das bisherige Schloß-Zeüghaus zu ersetzen hatte. Man vergl. Nr. 22 
der Gebäude des Artillerie-Depots, S . 649. Die Verfügung des Königl. 
Militair-Ökonomie-Departements (zweite Abtheilung des Kriegs-Ministeriums) 
vom 6. Ju l i 1868 inhibirte aber den Weiterbau und bestimmte die Baustelle zur 
Errichtung eines Militair-Casino. Demgemäß wurde die 1867 bis zur Straßenhöhe 
vollendete Fundamentirung umgeändert und hinterfüllt, so wie die abgegrabenen 
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Theile der MNdenstraße wieder hergestellt. I m Fahre 1869 wurde das Gebäude 
nach dem neuen Plane im Rohbau und die Putzarbeitm im Inuern beendet, der 
französische Krieg hemmte jedoch die Vollendung des Baues, so daß das Gebäude 
erst 1872 bezogen werden konnte. Außer zu Gesellschafts-Iwecken des Offizier-
Corps der Garnison dienen bedeutende Räumlichkeiten dieses schönen Bauwerks, 
das ein architektonische Schmuck der Stadt ist, zu Oeschäftsstuben verschiedener 
Truppentheile, namentlich der 3. Division, der 5. und 6. InfaNterie Brigade, 
der Regiments-Commandos des 1. Pommerschen Grenadier Regiments (König 
Friedrich Wilhelm IV) Nr. 2, und des Pommerschen Füsilier-Regiments Nr. 34, 
so wie des Kommandos des Pommerschen Pionier-Bataillons Nr. 2. Sei noch 
angemerkt, daß das Gebäude des MWair-Casino auf dem zugeschütteteU Festungs-
Haupt-Graben steht, — der sich auch über das Terrain des Victoria-Platzes 
erstreckt hat, — daher die Gefahr der Senlung des Gebäudes nicht außerhalb 
der Grunzen der Möglichkeit liegt, wenn auch die Fundamentirung auf einem 
Rost erfolgt sein sollte, was nicht nachgewiesen ist. 

Kasernen. 
1. Die sog. v. Owstinsche Kaserne, im Rücken des GrOviant-Magazins 

Nr. 1. Ein altes, aber noch sehr gutes, stark massives Gebäude von 4 Etagen, 
150 F. lang, 49 F. breit, nach der Wern Nummerirung ber Stadt mit Nr. 220 a 
bezeichnet, jetzt am He'ligengeistthor Nr. 4. Erbaut im Jahre 1776. 

2. Die sog. v. Borksche Kaserne, neben «dem vorigen GebaUde, hart an¬ 
gebaut und zwar in dessen Verlängerung nach der GrüneUschanzstraße; v-on der¬ 
selben Bauart wie Nr. 1, ebenfalls 150 F. lang, 49 F. breit und M 4 Etagen, 
auch gleichzeitig erbaut. 

3. Das Ökonomie-'Gebaüde zu den vorgedachten zwei Kasernen gehörig, 
zwischen diesen und dem Proviant-MagaZin Nr. 1 parallel gegenüber, nur 4 Ruthen 
von den Kasernen entfernt. Ein gut constrmrtes massives Gebäude von 3 Etagen, 
1415/2 F. lang, 47^2 F. breit, im Jahre 1818 erbaut. 

Alle drei Gebäude liegen auf einer Vorstufe des Abhangs der Oberstadt 
zum Oderthal, welche unter dem Namen Ochsenberg bekannt gewesen ist Mm 
werden seit längerer Zeit unter der Benennung Schneckenthor-Kaserne zu¬ 
sammen gefaßt. I m Jahn 1836 war dieselbe mit H Bataillons des 9 Infanterie 
(Kolbergschen) Regiments, im Jahre 1874, seit dem Abwehr-Kriege der fran¬ 
zösischen Sadowa-Rächer, mit dem Isten Bataillon des Pommerschen Füsilier 
Regiments Nr. 34. 

Auf dem Hofe dieser Gebäude wurde, da der dorrige, ca. 50 F. tiefe 
Brunnen kein trinkbares Wasser gab, im. Jahre 1836 der Versuch gemacht, in 
dessen Sohle einen artesischen Brunnen anzulegen. Die Absenkung desselben 
erfolgte bis zur einer Tiefe von 200 F. (nach anderer Angabe 192 F., Bd. ^ I I I , 32), 
77 F. unter dem Nullpunkte des Oderpegets, fruchtlos, Ne Mzernen Röhren 
wollten, sich auch bei bloßer Belastung, welche bis zu 175 Ctr. gesteigert war, 
nicht mehr senken und bei dem darauf erfolgten Rammen mit einem 7 Ctr. 
schweren Bär zersprang ein mittleres Rohr und schob sich so in einander, daß 
der Arbeit Stillstand gegeben und beim Königl. Kriegs-Ministerium Antrage 
wegen eventueller Forschung des Unternehmens, welches bereits 800 Thlr. 
gekostet hatte, gemacht werden mußten. Das MmisteriuM wöM Mer auf die 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. N. . 84 
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Fortsetzung der Arbeit um so weniger eingehen als der Unternehmer, Brunnen-
und Röhrenmeister Prütz, sich erboten hatte, für den oben genannten Preis einen 
brauchbaren gewöhnlichen Brunnen vollständig herzustellen, widrigenfalls der 
Zahlung verlustig gehen zu wollen. Dieser Bau begann im Herbste 1837, jedoch blieb 
auch dieser Brunnen erfolglos, da derselbe, wenngleich hinreichendes Wasser sich 
in demselben sammelte, dieses aber nicht die contractlich zugefügte Qualität befaß. 
Prütz verlor sein Geld, da das Kriegs-Ministerium, auf wiederholte Vorstellung 
im Jahre 1838, es ablehnte, den Entrepreneür von der contractlich übernom¬ 
menen Verbindlichkeit zu entbinden. Da nun die Versuche wegen Anlage des 
artesischen, bezw. des gewöhnlichen Brunnens völlig mißglückt waren, so wurde, 
um wenigstens Wasser zum Waschen ;c. in der Nähe der Gebäude zu haben, der 
alte Brunnen im Jahre 1839 mit einem Pumpwerke versehen. Und schließlich ist 
30 Jahre später von dem öffentlichen Stadtbrunnen Nr. 35 in der Klosterstraße 
bei der Iohannis-Kirche (Bd. V I I I , 34) eine Rohrleitung nach dem Hofe der 
Schneckenthor-Kaserne gelegt worden. 

I n dem Ökonomie-Gebaüde wurde die Officiers-Speiseanstalt im Jahre 1838 
erweitert und zweckentsprechend eingerichtet, und in diesem Gebäude 1840 eine 
Auffutterung der inneren Treppen vorgenommen. Gleichzeitig fand eine Um-
pflasterung des Hofes Statt. Demnächst auch der Neubau einer Grubenlatrine 
auf dem niedern Hofe (im December 1840 bei strengem Frost), und zwar auf 
ausdrücklichen Befehl des commandirenden Generals, Grafen Dohna, auf Grund 
commiffarischer Berathungen rücksichtlich der herrschenden Typhus Epidemie, deren 
Grund man in der großen Entfernung der Oder-Latrine zu erkennen glaubte. 
Der Bau kostete 430 Thlr . und wurde die Anstalt Ende December 1840 in 
Gebrauch gesetzt. Es ist hierbei die Einrichtung getroffen, daß mittelst einer, an 
der vordem Seite der Brille angebrachten, nach dem Oder-Kanal führenden, 
Rinne der Ur in gar nicht in die Kothgrube gelangt; überdem wird mittelst un-
gelöfchten Kalks noch besonders auf Verminderung des Übeln Geruchs hingewirkt. 
Das Dach wurde wie das Dach der gleichnamigen Anstalt im Weyrach'fchen 
HMse (Fortifications - Gebäude Nr. 3, 1840) construirt. Der zweite Ölanstrich 
erfolgte im Frühjahre 1841. I m Jahre 1844 Errichtung zweier Lattenzaune 
auf dem Holzhofe vor der damaligen Courtine 8—9, — welche Veränderung zum 
Theil durch den Eisenbahnhofs-Bau veranlaßt wurde; — zur Trennung der 
Holzhöfe der Garnison-Verwaltung und der Kaserne, und des Letztern von dem 
zu jener Zeit noch bestehenden Hauptgrabens. 1849 mußte eine Neüdielung des 
obersten Flurs in der Owstinfchen Kaserne vorgenommen werden, auch wurde 
eine Werkstatt nebst Wohnung für den Büchsenmacher eingerichtet. Neü-Dielung 
mehrerer Stuben,. Putzreparatur, Weißen nnd Abfärben der Wände im Innern, 
Erneürung des Ölfarben-Anstrichs an Thüren und Fenstern fanden 1850 in 
der Schneckenthor-Kaserne Statt. 1852 wurde die Latrine verändert, um deren 
Benutzung dem Anblick der Umwohnenden zu entziehen. Diese Umänderung 
kostete 290 Thlr . 1854 mußte die Nordseite des Dachs der Schneckenthor-Kaserne 
umgedeckt werden. Laufende Reparaturen in dieser Kaserne erforderten 1856: 
1114 Thl r . und 1857: 2820 Thlr. I m Jahre 1859 wurde an Stelle einer 
hölzernen Barriere, zum Abschluß des Hofes der Kasernen-Gebaüde von der 
Grünenschanzstraße eine massive Mauer aufgeführt. Außerdem kamen aber auch 
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die Aufsetzung einer ganzen Etage, fo wie sonstige größere Reparaturbauten in 
der Schneckenthor-Kaserne vor, wofür 5827 Thlr. verausgabt wurden. Der 
1859 begonnene Bau der südlichen Abschlußmauer, so wie der im darauf folgen¬ 
den Jahre in Angriff genommene Bau der nördlichen Abschlußmauer dieser 
Kaserne, so wie die Vekleidungsmaüer des hohen Hoftheils mit Aufstellung eines 
eisernen Gelanders daselbst, Anlage einer massiven Asch- und Müllgrube, ferner 
einer Freitreppe von Granitstufen auf dem nördlichen Giebel des Ökonomie-
Gebaüdes und die Neüpflasterung des dortigen Hoftheils wurden im Laufe des 
Jahres 1860 vollständig ausgeführt. Nicht minder kam in demselben Jahre der 
Ausbau des 3ten Stockwerks und der Neubau der Dachetage an der sog. 
Owstinschen Kaserne zur Vollendung. . 

4. Die Kaserne am Königsthor, richtiger am Königsplatz, Nr. 1, 
frühere Stadtnummer 526 am Grünenparadeplatze, hinter der Capitale des Bastions V. 
Dieses Gehöft bildet ein Viereck von 152 F. Länge am (Weißen-) Paradeplatze 
und von 108 F. am Königs- (Grünenparade-) Platze und an der großen Woll¬ 
weberstraße. Die Gebäude der drei Straßenfronten find 45 F. tief, das Gebäude 
auf dem Hofe, welches rückwärts das Viereck schließt und sich mit einem Pult¬ 
dache an Privatgebaüde anlehnt, ist aber nur 22 F. breit, so das der Hofraum 
ca. 62 F. lang, 41 F. breit ist. Sämmtliche Gebäude sind massiv, ursprünglich 
aber bei ihrer Errichtung im Jahre 1729 beim Retablissements-Bau der Festung 
von leichter Bauart gewesen, denn man nannte dieses Casernement Neue 
Baracke, auch noch bis tief ins läufende Jahrhundert hinein, im Gegenfatz 
zur Alten Baracke, welche 1727 hinter der Courtine 7—8 errichtet wurde, aber 
schon 1785 dem Massivbau Platz gemacht und sich 1835 in ein städtisches 
Krankenhaus umgewandelt hatte. Die in Rede seiende Kaserne am Königsthor 
hat aber auch den Namen Ordonnanz-Haus geführt, ohne daß sich ermitteln laßt, 
woher diese Benennung ihren Ursprung genommen hat. Die Kaserne befand sich 
1836 in baulichen Würden, indessen fing man mit der Einrichtung einer Öffizier-
Speiseanstalt an, welche 1837 vollendet wurde, und gleichzeitig schaffte man in 
den Handwerksstuben das räum- und lichtraubende überflüssige Verbandholz der 
ehemaligen Mansarde weg. 1840 fand Auffüllung der Treppen zur 2ten Etage Statt. 
I m Jahre ̂ 1844 Erneuerung der Gebaüde-Abfärbung; der untere, sehr feuchte 
Theil des Putzes wurde bis zur Fensterbrüstung abgeschlagen, das ausgefaulte 
Mauerwerk ergänzt, die Fugen wurden ausgekratzt, und dieser Mauertheil vor dem 
Putz, nach gehöriger Austrocknung stark mit Steinkohlentheer gestrichen, welche 
Maßnehmung sehr nützlich zu fein scheint. I m Straßen-Umzuge fand Legung der 
Granit-Laufbahn Statt, und der Hofbrunnen wurde durch Einsenkung eines 
Holz-Cylinders um 6 F. vertieft, da der Quellenhorizont sich gesenkt hatte. 
Derselbe dürfte in einer Tiefe von 81 F. über dem Nullpunkte des Oderpegels 
stehen, analog dem Stadtbrunnen Nr. 15 vor der Kaserne (Bd. VM, 34). I m Jahre 
1848 fand abermals eine Abfärbung des Äußern Statt und außerdem im 
Innern die Verwandlung zweier Stuben und Kammern in je eine große 
Stube. Auch wurde eine gründliche Dach-Reparatur ins Werk gesetzt, und 1849 
die Einrichtung einer Büchsenmacher-Wohnung nebst Werkstatt. Die Reparaturen 
zur Instandhaltung, der zum Ressort der Garnison-Verwaltung gehörigen Gebäude 
warm im Jahre 1850 bedeutender, als im frühern und erforderten eine Ausgabe 
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von 6999 Thlr. Darunter befanden sich 584 Thlr. für Herstellung des Putzes und 
für Weißen, bezw. Abfärben sämmtlicher innerer Räume der Königsplatz-Kaserne, 
und 29b Thlr. für Instandsetzung des Officker-Speisesaals, demnächst auch heben 
uns theilweise Erneuerung der gesunkenen Balkenlage in der Officier-Speiseküche. 
1855 fand eine NeühersteVung der Hofmauer längs der Ecke des Parade- und 
des Königsplatzes Statt, wobei die zinnenartige Krönung derselben mit Cement über¬ 
zogen wurde. Die Kosten beliefen sich auf 1220 Thlr. Reparaturen in dieser 
Kaserne kamen vor, 1856 zum Betrage von 763 Thlr. und sie steigerten sich 
1857 bis auf 1983 Thlr., wogegen in den folgenden Jahren nichts dafür zu 
verausgaben war. Erst 1862 kamen wieder bauliche Einrichtungen vor: in 
einigen Zimmern hatte sich bisher kein Mittel gegen den feuchten Niederschlag an 
den Wänden im Winter finden lassen, es wurde deshalb in diesem Sommer vor 
diesen Wänden eine 1 ^ Zol l entfernt stehende Isolier-Wand mit Ziegeln auf hoher 
Kante herFeftellt, welche sich anscheinend gut hielt. Demnächst ist im Jahre 
1863 auf dem Hofplatze em Torfschuppen in gemauertem Fachwerk, und im 
Mittel- und Flügel-Ravelin sind hölzerne Latrinen über gemauerten Kothgruben 
gebaut worden. 

5. D ieFrauenthsr -Kaserne zwischen dem 3ten und 4ten Frauenthore, mit 
der frühern Stadtnummer 1170, jetzt Nr. 1 am Frauenthor. Dieses 414 F. lange, 46 
F. brette, 2 Etagen hohe, maDve, mit Bombenbalken ohne Erddecke versehene 
Gebäude ist in den Jahren 1820-^1322 erbaut worden. Der Grundstein dazu 
wurde dazu im M a i 1820 in Gegenwart des Kronprinzen, nachmaligen Königs 
Friedrich Wilhelm IV , gelegt. Was der Bau gekostet hat, ist nicht nachgewiesen. 
Vierzehn Jahre nach vollendetem Bau befand sich diese Kaserne in baulichen 
Würden, mit Ausnahme des Dachs, welches 1336 umgedeckt werden mußte. 
Sodann wurde im darauf folgenden Jahre eine neue Druckwerkpumpe im Hof-
brunnen angelegt, und 1841 eine Dampfwasch-Anftalt in der Wasch und Arznei-
küchs eingerichtet, was 194 Thlr. kostete. Gleichzeitig wurden die Latrinen-
Fußböden mit einer Mischung von Stemkohlentheer, Kolophonium und Sand, 
versuchsweise zur Erfparung des Asphalts, belegt, allein diese Belegung bewährte 
sich nicht, weshalb man 1842 einen Versuch mit Holländischen Klinkern in Roman-
Cement machte. 1843 wurde auf dem Hofe ein hölzerner Torfschuppen mit 
Ziegeldach erbaut; dieser Schuppen Mußte 1862 erneuert werden, bei welcher 
Gelegenheit er statt des Ziegel-Dachs ein Pappdach erhielt. Auch die Frauenthor-
Kaferne blieb vom Holzfchwamm nicht verschont; er zeigte sich besonders in den 
Stuben Nr. 9 und 10 und hatte die Balkenständer theilweise bis zur 2tm 
Etage zerstärt. 1844 wurde diesem Feinde dadurch entgegen getreten, daß man 
die Dielungen hohl legte und Luftzüge anbrachte, was eine Ausgabe von ca. 300 
Thlr. verursachte. Gleichzeitig wurde die Küche auf Torffeuerung eingerichtet, und 
an der Straße die Laufbahn mit Granitplatten belegt. Wie in den anderen, 
vörgedachten Kasernen wurde auch in dieser der Frauenthor-Passage 1849 eine 
Büchsenmacher-Wohnung nebst Werkstatt eingerichtet. 1852 mußte ein Theil 
der Dielung und einige Ständer im Speisesaal, welche vom Schwamm angegriffen 
waren, erneuert werden. 1852 fand eine gründliche Instandsetzung des Innern 
der Kaserne durch Putz-Ausbesserung,, Weißen und Abfärben der Wände Statt, 
die Hälfte der Fenster wurde mit Ölfarbe neu gestrichen und das Ziegelstein-
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pstaster des Flurs am nördlichen Giebel umgelegt. Die laufenden Reparaturen ̂  
der Frauenthor-Kaserne beliefen sich im Jahre 1856 auf 601 Thlr. und im 
Jahre 1857 auf 1053 Thlr. 

6. Die S t r ä f l i n g s - Kaserne. Die 16 Easemattenblöcke am rechten Flügel 
der Cafemattenlinie find, wie bereits S. 577 bemerkt, und die dort ebenfalls 
genannten beiden Berliner Thor-Casematten, zum Zweck der Unterbringung der 
Militair-Strafgefangenen eingerichtet worden und haben ersten 16 im Jahre 1831, eine 
verstärkte Erddecke erhalten. Eine Desertion durch einen Schornstein veranlaßte 
die Erhöhung und Verstärkung fämmtlicher Schornsteine, Verstärkung der Gitter 
in denselben und die Verschließung der Reinigungs-Röhren, was 1841 ins Werk 
gerichtet wurde. Einen sehr nachtheiligen Einfluß hatte das im Frühjahr 1849 
plötzlich eingetretene und mit heftigem Regen verbundene Thauwetter auf die 
unter der Courtine 5—6 liegenden Sträsiings-CasemattenMsgeübt, durch deren 
Gewölbe trotz aller Abpflasterung das Wasser wie durch Röhrchen eindrang, 
fo daß die Bewohner sich in ihren Betten kaum zu retten wußten. Da die 
Verbesserung der Abwüfserung Sache der Fortification ist, dieser aber die Mittel 
fehlten, etwas dafür zu thun, so konnte auch Seitens der Garmfon-Berwaltnng 
nichts für das Innere geschehen. 1852 wurde längs der Frontmauer der 
Sträflings-Cassematten einen Traufrinne von Zinkblech, 266 F. lang, angebracht. 
Laufende Reparaturen im Jahre ,1856 kosteten 83 Thlr. und im folgenden Jahre 
107 Thlr. I m Jahre 1869 haben diese Cafematten eine andere Bestimmung 
erhalten; sie wurden nämlich dem 14. Infanterie-Regimente zur Benutzung übergeben, 
während gleichzeitig — 

Die Flügel-Caponniöre zur Sträflings-Kaserne eingerichtet wurde. 
7. Das Artillerie-Kafernement in der Neustadt, in der Elisabethstraße 

Nr. 4 mit einer Front von 630 F., in der Friedrichsstraße Nr. 11 mit einer 
Front von 280 F. Länge, bildet ein fast regelmäßiges Parallelogramm von ca. 
6 Mg. 100 Ruth., die Stadt in ihren südwestlichsten Theile, nach dem Zustande 
von 1874, abschließend. Der Bau dieses großartigen Etablissements ist im Jahre 
1856 im Angriff genommen worden. Es umfaßt, außer dem in den zwei Jahren 
1858 und 1859 aufgeführten Hauptgebäude in der Elisabethstraße, der eigentlichen 
Kaserne, Pferdeställe, Kühlstall, Krankenstall, Streüschuppen, Schmiede, Reitbahn, 
während der Bau sich selbstverständlich auch auf Latrinen^ Dünggruben, Hof- und 
Gauchhe konnte erstreckt hat. Der Bau kam soweit zur Vollendung^ daß nach 
beendigter Herstellung des Hauptgebäudes, Einebnung und Bekiefung des Hofes, 
der Anlage der Latrine, Pissoirs und Aschkasten, so wie eines Theils des Ab-
Wäsferungs-Kanals, das Kasernement der Pommerfchen Artillerie-Brigade Nr. 2 
zur Benutzung am 28. September 1860 übergeben werden konnte. Nach einem 
Überschlag der specificirten Ausgaben hat der Bau des Kasernements bis 
dahin, über 84.000 Thlr. gekostet. I m Frühjahr 1861 wurde mit dem Bau 
des Ökonomie-Gebaüdes der Anfang gemacht und derselbe im Laufe des Jahres 
im Rohbau vollendet und unter Dach gebracht. Das darauf im Jahre 1862 
vollständig hergestellte Gebäude, die Bewehrungsmauer, der Geschütz-Schuppen, 
die erforderlichen Brunnen sind gegen Ende des Jahres der Artillerie-Brigade 
zur Benutzung übergeben. Am 17. November 1861 Abends gegen 6 Nhr entstand 
auf dem Futterboden des nördlich der̂  Reitbahn gelegenen Pferdestalls Feuer, 
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Welches die ganze Dachetage und den innern Ausbau desselben zerstörte. Noch 
in denselben Monaw wurde mit der Retablirung des Stalles vorgegangen und 
dieselbe so gefördert, daß der Schaden schon im März 1862 beseitigt war. Die 
Ursache der Entstehung dieses Brandes ist nicht zu ermitteln gewesen. Der Bau 
der Artillerie-Kaserne ist in allen Theilen 1863 vollständig zum Abschluß ge-, 
kommen. 

8. Die Kaserne Nr. 1 im Fo r t Preußen, im ehemaligen Comman-
danten-Haufe daselbst 1861 eingerichtet. Siehe Fortifications-Gebäüde oben S. 
6I3, wo die ^ Vorgeschichte dieses Gebäudes gegeben ist. 

9. Die Kaserne Nr. 2 im Fo r t Preußen. Das bisherige Wachthaus 
wurde abgebrochen und an dessen Stelle unter Benutzung der alten Fundamente 
Me Kaserne erbaut und diese im Januar 1869 bezogen. Vorher, und zwar seit 
1861 hatte das Wachthaus, durch Einrichtung von 10 Arrestzelten und eine 

19. Die Kaserne Nr 3 im For t Preußen ist aus der ehemaligen 
Ravelinwache daselbst entstanden. Alle drei Kasernen stehen am Eingänge des 
^orts zusammen, und führen die Vorstadt-Nummern,1—3. 

11. Das Ökonomie-Gebaüde in F o r t Preußen hat die Nr. 19. 
W o n immer im Besitz des MMair-Fiskus ist dieses Haus im Jahre 1870 zu 
seiner heutigen Bestimmung, darin auch eine Dienstwohnung für den Kasernen-
Infpector eingerichtet worden. 

12. Die P ion ier -Kaserne im Ausbau des Kehl-Reduits vom Fort 
Preußen ist im Jahre 1853 ausgeführt und am 1. April 1854 der 2ten Pionier-
Abtheilung zur Benutzung übergeben worden. Gleichzeitig wurde in der Mineur-
Casematte an der Contrescarpe vor der Mittel-Caponniöre durch Anlage eines 
Heerdes mit Kesselfeuerung eine Waschküche für das Pionier-Kafernement einge¬ 
richtet. 1856 wurden für Reparaturen dieser Kaserne 121 Thlr. verausgabt, 
und abermals 123 Thlr. im Jähre 1857. 

13. Eine Kaserne in der Südbat te r ie der neuen Sadtbefestigung, zur 
Vequartirung von 38 Mann geeignet, ist im Jahre 1853 eingerichtet worden. 

Das Garnison-Schuthaus. Ein Grundstück in der Breitenstraße Nr. 61, 
ältere Stadtnummer 388, welches in der Hauptsache ein Vordergebaüde von 
56 F. Länge, 34 F. Breite, und 2 Flügel mit Pultdächern im Hofe von bezw. 
59 H. lang, 20 F. breit, und 23 F. lang, 22 F. breit, das erste Gebäude mit 
4,, das zweite von 3 und dritte von 2 Stockwerken, und außerdeni noch ein 
Hintergebäude von 40 F. Länge, 21 F. Breite, 2 Etagen hoch, fämmtlich massiv, 
enthält. I n diesen Gebäuden befanden sich die Schulen der 3ten Division, der 
3ten Artillerie-Brigade und der 2ten Pionier-Abtheilung, welche letztere auch ihre 
Montirungskammern hier hatten. 1837 wurde das damals im Allgemeinen in 
baulichen Würden befindliche Grundstück hinsichtlich der äußeren Wandflächen der 
Straßenfront, auch dos Hinterhauses abgeputzt; das Dach umgedeckt und im 
Innern wesentlich ausgebessert. 1839 richtete man in den Gebäuden Mehrere 
Dienstwohnungen ein. 1844 wurde der Bürqersteig längs der Straßenfront mit 
Granitplatten belegt. Seit 1861 dienten die Gebäude dein 5ten Pommerfchen 
Infanterie-Regimeute Nr. 42 zur Kaserne und zwar bis 1809, in welchem Jahre 
has Grundstück durch Verkauf an einen Privatmann, den Kaufmann Pigard, 
äuß ftskalischen'Besitz geschieden ist. Zunehmende Baufälligkeit ist das Motiv der 
Entäußerung gewesen. 
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. Lazarech. 
44. Das G a r n i s o n - L a z a r e t h , am Heiligengeistthor Nr. 1, zwischen dem 

ProviantMagazin Nr. ,1 und der Oder. Ein massives Gebäude, 2 Stockwerke 
hoch, mit vollständigem Sousterrain, 274 F. lang, 52 F. breit, mit Bomben¬ 
balken ohne Erdbeschüttung, in den Jahren 1823—1826 mit einem Kostenauf-
wande von 73.870 Thlr. erbaut, wozu die Festungs-Ziegelei überhaupt 780 Tau¬ 
send Mauersteine, im Durchschnitt das Taufend zu 17 Thlr. geliefert hat. Be¬ 
hufs Erbauung dieses Gebäudes wurde, wie bereits oben S . 596, bei den Jahren 
1818—1820, erwähnt worden ist, der alte Wall und der Festungshafen einge¬ 
ebnet. Der mittlere Theil des Gebäudes steht auf dem Hafengrunde und deshalb 
auch auf einem liegenden Rost. Die Erfahrung hat aber gelehrt, daß diele 
Sicherherstellung des Fundaments nicht genügte, da sich das Bauwerk in der 
Mitte um ca. 6 Zoll gesenkt, und deshalb mehrere Risse bekommen hat. Da sich 
jedoch diese Senkung in «eurer Zeit, bis 1835, nicht vergrößerte, so glaubte man 
sich damals zu der Voraussetzung berechtigt, daß die Stabilität des Gebäudes 
fernerweit nicht mehr leiden werde, wiewol es nicht für rathsam befunden wurde, 
in Kriegszeiten den Mittlern Theil mit Erdschüttung zu belasten. Auch zeigte 
sich 1837 keine Erneuerung jener Sprünge, nachdem sie gehörig verqwickt und 
verputzt worden waren. Nichts destoweniger zeigten sich noch immer kleine Sen¬ 
kungen, so daß 1843, mithin 20 Jahre nach vollendetem Bau, Nachhülfen an 
Thüren und Fenstern gemacht werden mußten, wie solche auch seit 1837 hin und 
wieder nothwendig wurden. Man hielt aber auch jetzt den Gegenstand für die 
Stabilität des Gebäudes nicht für bedenklich, obwol wiederholt auf das Mißliche 
einer Erdbeschüttung hingewiesen wurde. Um die Größe der Senkung des Ge-
baüoes fernerweit genau beurtheilen zu Wimen, war an der Hinterfront ein 
wagerechter schwarzer Strich gezogen worden. 1845 ergab dieses Merkmal, daß 
das tWaüde nicht allein in der Mitte, sondern seiner ganzen Länge nach, jedoch 
unregelmäßig — in der Mitte bei weitem am stärksten, nämlich wol 15 Z o l l , — 
gesunken war. Dieser Senkungen halber mußten in dem soeben genannten Jahre 
1845 einige Thüren und Fenster total erneuert werden. Seit der Zeit findet 
sich über weitere Senkungs-Erscheinungen nichts aufgezeichnet. I m Lazareth-
Gebaüde wurde 1841 eine Dampfwasch-Anstalt in der Wasch- und Arzneiküche, 
und 1845 eine neue eiserne Kochanstalt eingerichtet, welche sich als zweckmäßig 
erwiesen hat, auch im Flure ein verglaster Verschlag zur Abhaltung des Luft¬ 
zuges angelegt. Für laufende Reparaturen wurden verausgabt, 1850: 169 Thlr., 
185^!: 252 Thlr., 1853: 474 Thlr. wofür in der Disftensir-Anstatt auch ein 
Normalaftparai zur Bereitung von Decocten und Infusorien aufgestellt und neben 
derselben eine Theeküche eingerichtet wurde. 1854 kostete die Instandhaltung des 
Gebäudes 85! Thlr. Nunmehr war auch das Steinpflaster längs der langen 
Vorderfront gesunken, daher es umgelegt werden .mußte. Außerdem erhielten 
Thüren und Fenster einen neuen Ölfarbe-Anstrich. Damit wurde 1855 fortge¬ 
fahreil, in welchem Jahre auch die Unterzugständer in den Zimmern, das Weißen 
und Abfärben der Wände, mit Wand- und Deckenabputz, erneuert werden mußten 
wofür sich die Kosten im Ganzen auf 390 Thlr. beliefen. Die laufenden Repa¬ 
raturen kosteten 1856: 304 Thlr., 1859: wiederum 390 Thlr. I m Jahre 1859 
wurde der Bau einer neuen 3stöckigen Latrine im nördlichen Flügel des Gar-
mson-Lazareths, an Stelle der alten zwei Stock hohen, ms Werk gerichtet. Dieser 
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Bau kostete, doch incl. der gewöhnlichen, in jedem Jahre wiederkehrenden Aus-
besserungen, 835 Thlr. Außer den zuletzt genannten Reparatur-Arbeiten ist bis 
1869 nichts bedeutendes am Lazareth-Gebäude vorgenommen worden. 

Landwehr-Zeüghaüser. 
15. Das Garde-Landwehr -Z e ü ghau s für das 3te Bataillon (Stettin) 

des Iften Garde^Landwehr-Regiments, nach der frühern Bezeichnung: Nr. 828 
am weihen Paradeplatz, nach der jetzigen: Nr. 14 am Kc.agsplatz, in der Nähe 
der Peterpauls-Kirche, nach dem Königsthor zu, ein massives, 2 Etagen hohes, 
75'/2 F- langes und 30 F. breites Gevaüde ist als Lazareth für das ehemalige 
v. Borksche Infanterie-Regiment gleichzeitig mit den, auf dem Ochsenberge oe-
legenen Kasernen Nr. 1 und 2, im Jahre 1776 erbaut und im Jahre 1816 
seiner gegenwärtigen Bestimmung in baulichen Würden überwiesen worden. Erst 
4840 würde ein neuer Anstrich der Fenster und Thüren nochwendig. Dann 
crber kam 1852 eine Hauptreparatur, bestehend in Erneuerung der Etagebalken 
und Dielunaen und Erhöhung um einen Stock, vor, was einen Kostenaufwand 
von 3404 Thlr. erforderte. Das Bataillon erhielt für seinen Büchsenmacher 
Wohnung und Werkstatt 1854 in der Kasematte rechts vom Berliner Thor, was 
133 M r . kostete. 

16. Das P rov i nz i a l - Land wehr-Zeughaus für das Reserve-Landwehr-
Bataillon (Stettin) Nr. 34, neben dem 'vorigen und unter dessen Stadtnummer, 
nach der Seite 5er Petripauilskirche, ein massives Gebäude von 2 Etagen, 56 F. 
lang, 44 F. breit, 1819 erbaut, und seitdem stets in baulichen Zustande erhalten, 
ohne Abänderungen am Innern vorzunehmen. 1840 wurde das Gebäude abge¬ 
putzt und neu gestrichen, auch die Inschrift erneuert. 

Das Reithaus. 
17. Das G a r n i s o n - R e i t h a u s , auch Reitbahn genannt, in der Kleinen 

Mtterstraße Nr. 3, -dem westlichen Flügel des Schloßgebaüdes gegenüber, ein 
sehr altes, zum Schlosse gehörig gewesenes, Gebäude von 2 Etagen, die untere 
massiv, die obere von Fachwerk, 99 F. lang, 36 F. tief, erhielt im Jahre 1840 
eine wesentliche Verbesserung der Excavation von 34 Schachtruthen Sand, welcher 
nach und nach eingefahren, aber nicht in dem Maße weggeschafft die Sohle um 
ca. I.2/4 F. erhöht hatte, wodurch bis zu den Unterzügen ?c. zu wenig Raum 
blieb. Zugleich wurde die Weihung erneuert, eine radicale Reinigung der Fenster 
bewirkt und die Hintergiebeffenster zum Offnen eingerichtet. 

Wachgebaüde. 
18. Die Hauptwache, am Paradeplatz Nr. 60, deren Erbauung der 

neuesten Zeit angehört. Der Neubau einer Hauptwache, nebst Arrestlokal, ist im 
Jahre 1864 angefangen worden. Das Gebäude kam im nämlichen Jahre unter 
Dach und wurde im folgenden Jahre vollendet, so daß es am 1. October 1865 
bezogen werden konnte. Die darin eingerichtete Schuhmacher Werkstatt ist 1869 
durch Änderung einiger Wände erweitert und 39 Arrestzellen sind gedielt 
worden. 

Vorher war die Hauptwache auf dem Heümarkte zwischen dem Rathhause 
und dem Börsengebaüde, ein im Jahre 1829 neu erbautes, ganz massives Ge-
baüde mit flachem Zintdache in 3 Stockwerken, 4 9 ^ F. lang, 43 F. brelt, dessen 
Bau 11.860 Thlr. gekostet hat. Weil dieses Gebäude, den'Schluß der Frauen¬ 
straße an deren Südeude bildend, die Ansicht des schönen Vörsengebaüdes zur 
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Hälfte deckte, der lebhafte Verkehr bei diesem zur Börsenzeit, überdem die mili-
tairischen Bewegungen beim Beziehen der Wache, mit jener Zeit zusammenfallend, 
nicht selten beeinträchtigte, so war schon lange die Verlegung der Haufttwache 
geplattt worden. Die Ausführung dieses Plans ward endlich zum Beschluß er¬ 
hoben, als ein im Jahre 1863 vorgekommener ärgerlicher Auftritt zwischen dem 
die Wache kommandirenden jungen Offizier, und einigen Kaufleüten, gleichfalls 
jünger» Alters, welche sich zur Börsenzeit auf dem Platze unterhielten, die Noth-
wendigkeit klar machte, zur Vermeidung weitern Conflicts zwischen den Jüngern 
einer Seits des Mars , andrer Seits des geflügelten Gottes, die Verlegung der 
Hauptwache rasch in die Hand zu nehmen. Die Heümarkt-Wache ist im Jahre 
1866 zum Abbruch verkauft worden. 

So sehr nun auch der Platz zwischen Rathhaus und Börse, und namentlich 
die Ansicht der letztern durch die Entfernung des Wachgebaüdes gewonnen hat, 
so ist doch dadurch auf der andern Seite auch ein Mißstand zu Tage getreten, 
nämlich der mächtige — Himmelanstrebende Giebel des Haufes Nr. U der 
Frauenstraße, dessen nackte Wand einen Freund des Schönen finden, möge, der 
sie durch einen zweiten —- Kaulbach mit einem Bilde zur Verherrlichung von 
Ackerbau und Gewerbfleiß, Handel und Schifffahrt schmücken lasse. Hat sich doch 
in diesen Tagen, März 1874, ein Albert Haase, der.erste Bebauer der Neustadt 
mit dem Hause Nr. 11 in der Lindenstraße, gefunden, der die Gobi, bezw. Sa¬ 
hara des Kirchplatzes auf seine Kosten in einen Schmuckgarten umgewandelt hat! 
Nno der wohlhabenden Freunde des Schönen gibt es in Stettin viele, welche, 
eingedenk der Tage, als Stettin ein Mitglied des Hansabundes, wendischen 
Quartiers, war, die Stadt Augsburg zum Vorbild nehmen werden, die zur Zeil 
ihrer Handelsblüthe, aber auch in unserer Zeit, die Wände ihrer öffentlichen wie 
Privatgebaüde mit Fresken geschmückt haben, die die Ereignisse der allgemeinen 
Stadtgeschichte, wie die Geschichte der Geschlechter verherrlichen. 

19. Die F r a u e n t h o r w a c h e , in der Kehle des Ravelins 1—2 in der 
Frauenthor-Passage zwischen dem ersten und zweiten Frauenthor, ein von dem 
Retablissements-Bau der Festung, 1724—1740, herrührendes, im Allgemeinen 
noch ziemlich gut erhaltenes Fachwerksgebaüde von 1 Stock, 48 F. lang, 22 ̂  F. 
breit, mit der Stadtnummer 2 am Frauenthor, wird nur auf der einen Seite 
als Wachlokal benutzt, die andere ist an einen invaliden Unteroffizier vermiethet. 
I m Jahre 1840 wurde dieses Gebäude abgeputzt und neu gestrichen; eben so die 
folgenden Wachgebaüde 20, 2 l und 23. 1844 fand die Legung einer Granit-
Laufbahn Statt. 

20. Die K ön igs thorwache, im Ravelin 3—4, ein gut erhaltenes Fachwerks¬ 
gebaüde von 1 Etage, 47 F. lang, 2 2 ^ F. breit, wurde im Jahre 1727 erbaut. 
Es hat die Stadtnummer 2 am Königsthor. Die eine Hälfte des Hauses ist 
lange Zeit an einen Bürgersmann vermiethet gewesen. I m Jahre 1844 war 
eine Hauptreparatur dieses Gebäudes und Umdeckung des Daches nothwendW, 
welches durch einen sinnlosen Überbau, in Holzwerk, so verfault und versackt war, 
daß der Einsturz drohte, und man deshalb sogar besorgte, daß ein ganz neues 
Dach erforderlich sein werde, welches das alte schlechte Gebäude augenscheinlich 
nicht werth war. Die Statt gefundene gründliche Correctur, welche nur etwa 
80 Thlr. kostete, hat aber das Gebäude wieder auf lange Zeit gebrauchsfähig 
gemacht, und alle Besorgniß gehoben. 

Landbuch von Pommern; Th II., Bd. IX. 85 
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21. Die Berl iner- Thorwache, im Ravelin 6—7, mit der Stadtnum¬ 
mer 1 Berliner Thor, ist ein altes, noch gut erhaltenes, ebenfalls vom Retablisse-
mentsbau der Festung, 1724—1740, herrührendes Fachwerksgebauöe von 1 Etage, 
41 F. lang, 20 F. breit. 

22. Die Schnecke nthorwache. Diese massive Gebäude, mit Schießscharten 
nach der Oderseite, von 1 Etage, 39 F. lang, 21 F. breit, wurde 1825 erHaut. 
Die Dachstube 2c. desselben ist an einen Kafernenwärter vermiethet. Nur Eine 
Seite des Gebäudes dient dem militairischen Zwecke, die andere Seite benutzt der 
Steüersiskus zur Thor-Controle und zur Dienstwohnung eines Steüerbeamten. 
Das Gebäude ist, mit Nr. 1 bezeichnet, das erste der Vorstadt Oberwiek. I m 
Jahre 1839 war das Dach einer Umdeckung bedürftig. 

23. Die Parnitzthorwache. Gin vom Retablissementsbau der Festung 
herrührendes noch ziemlich gut erhaltenes Fachwerksgebaüde von 1 Etage, 48 F. 
lang, 30 F. breit, auf der Großen Laftadie links am Thorausgange mit der 
frühern Stadtnummer 269, jetzt Nr. 1, ist auf der einen Seite vermiethet. I n 
diesem Gebäude mußte 1844 aus der hinter der Wache gelegenen Stube der 
Hausschwamm durch hohl gelegte Neüdielung und Luftzüge entfernt werden. 
Auch mußte 1645 die nach der Stadt gekehrte Fachwerks-Giebelwand, weil sie 
in den Holztheilen durch Schwamm und Faülniß ganz zerstört, durch eine massive 
Wand erfetzt werden. 

24. Die Schloßwache, im Mittelflügel des Schlosses links am Eingange 
zum Schloßhofe, unter der Rentei, der jetzige»! Regierungs-Hauptkasse, ist im 
Jahre 1735 eingerichtet worden (S. 566). Sie ist gewölbt und besteht aus 
2 Stuben, nebst Flur, zusammen 35 F. lang, 23 F. tief. Die Offizierstube ist 
seit langer Zeit vermiethet, da nicht mehr ein Offizier, sondern ein Unteroffizier 
die Wache bezieht. 

Die Wache an der Langen Brücke. Ein sehr altes, massives, 1840 
noch gut erhaltenes Gebäude von 1 Etage in 2 Flügeln, der nach der Brücken¬ 
seite 29 F. lang, 14 F. breit, der andere 15 F. lang, 13 F. breit ist. Das Ge-
baüde war damals an den Magistrat vermiethet, ist aber seitdem zum Abbruch 
verkauft. «. 

Die Wache an der Baum brücke. Dieses kleine Taschengebaüde an der 
Ecke der Baumstraße und des Bohlwerks, hier die Nr. 10 führend, Fachwerk mit 
Pultdach, 1 Stock, 83 F. lang, 1 2 ^ F. breit, ziemlich gut erhalten, war 1840 
an den Magistrat vermiethet, und ist seitdem durch Verkauf in den Besitz der Stadt 
übergegangen. 

'25. Die Wache im For t Wi lhelm. Weil es, namentlich für die Win¬ 
terszeit, unpassend erschien, die Posten der entfernten Pulvermagazine von der 
Berliner- und Königsthor-Wache ablösen zu lassen, so wurde 1843 in den linken 
Flanken-Casematten ein Wachlokal eingerichtet, und darauf im folgenden Jahre 
im linken Winkel des Mittelfaillants eine Latrine erbaut. 

Anderweite Gebäude und militärische Anstalten, zur 
Garnison-Verwaltung gehörig. 

26. Das Ponton-Wagenhaus für das 2te Armse-Corps, im Fort 
Leopold, und zwar hinter und parallel mit dem Fuße des rechten Schenkels vom 
Saillaint 5, das Gebäude ist 164 F. 2 Z. lang, 51 F. breit, die Sohle 64 F. 
über dem Nullpunkte des Oderpegels. Das Gebäude vor dem eine kleine An-
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Pflanzung angelegt wurde, ist im Jahre 1838 erbaut und hat einen Kostenauf¬ 
wand von 9509 Thlr. verursacht. . 

27. Der Exercierschuppen Nr. 4, in der S tad t . Dieses ausge¬ 
mauerte Zachwerksgebaüde mit flachem Leinwanddache, 200 F. lang, 40 F. breit, 
wurde im Jahre 1843 auf dem Paradeplatze, links vom Berliner Thore erbaut. 
Äußerlich mit grauer Ölfarbe angestrichen. Dieser Bau kostete gegen 5000 Thlr. 
Dieser Schuppen ist im Jahre 5853 von seiner bisherigen Stelle an die ßassower 
Straßenfront hinter der rechten Face und Flanke des Bastions VI I translocirt 
worden und hat statt des ganz schadhaft gewordenen Bretterdachs mit Lein¬ 
wand- und Theer-Überzug ein Zinkdach erhalten. Die Baukosten beliefert sich 
auf 3!83 Thlr. 

28. Der Exercierschuppen Nr. 2, im For t Leopold. Der Bau ist 
1846 in Angriff genommen und im folgenden Iahch vollendet worden. Die 
Stelle für diesen Schupften wurde, nach vielen Berichterstattungen und darauf 
ergangenen Verfügungen, endlich den Laboratorien-Gebaüden gegenüber bestimmt, 
und weil dies Gebäude im Kriege fortgeräumt werden muß, angeordnet, daß die 
Wände nur mit Brettern bekleidet werden sollten. Dagegen wurde, da man der 
Dauer des getheerten Leinwand-Dachs, wie solches bei dem ersten Exercierschuppen 
am Berliner Thor angewendet war, nicht traute, vielleicht auch, um mehr Luft¬ 
raum im Gebäude zu erlangen, die Errichtung eines Ziegeldachs anbefohlen. 
Als nun das hohe Sparrwerk zum Theil schon errichtet war, bemerkte der König 
Friedrich Wilhelm IV. aus Seinen Gemächern im Schlosse*) das hochaufbauende, 
die Aussicht von da nach den Höhen von Frauendorf und Stolzenhagen, wie 
auf den Oderstrom und den Dammschen See deckende Gebäude. Der König, der 
Sich stets an dieser Schönsicht, die Ihm nun versperrt werden sollte, erfreut 
hatte, ließ den Platz-Ingenieur, Major Boethcke, sofort zu Sich entbieten, um 
ihn zu befragen, warum der Exercierschuppen kein flaches Dach erhalten könne. 
Der Major führte in feiner ehrerbietig vorgetragenen Antwort das oben Er¬ 
wähnte als Grund an, worauf der König die Sistirung des Baues und Be¬ 
richterstattung an das Kriegs-Ministerium, nebst Anschlag zur Beschaffung eines 
flachen, getheerten Leinwanddaches anbefahl, welche Veränderungen dann auch 
mit einem Mehr-Kostenaufwande von ca. 800 Thlr. angeordnet wurden. Die 
diesfälligen Bestimmungen erfolgten aber so spät, daß der Bau erst im Jahre 
!847 vollendet werden konnte. Schon 1851 mußte das Leinwanddach erneuert 
werden, was einen Kostenbetrag von 244 Thlr. verursachte. 

29. Der Garnison-Schießplatz bei A l t -Tu rne i . Zur Erweiterung 
der vorhandenen Schießstände wurden, an deren Südseite, im Jahre 1855 10 Mg. 
871/2 Q.-Ruthen Grundfläche vom Gutsbesitzer Edzardi, zu Alt-Turnei, für 
3<>70 Thlr. (350 Thlr. pro Mg.) angekauft. Die Arbeit zur Einrichtung der 
Schießstände, wobei über 10.000 Schachtruthen Erde zu bewegen waren, führten 
Mannschaften der in Stettin garnisonirenden Infanterie-Regimenter aus, welche 
pro Mann und. Tag 2 ^ Sgr. Zulage erhielten. Ein Schießstand wurde auf 
400 Schritt Entfernung, zwei wurden zum Schießen auf 600 Schritt angelegt. 

*) König Friedrich Wilhelm IV. war im Jahre 1846 mehrere Mal in Stettin, sowol auf 
einer Reise nach Kopenhagen, als auch im Entgegenkommen Seiner, an den Kronprinzen 
Carl von Würtemberg am 13. Ju l i 1846 vermalten Nichte, der Großfürstin Olga Nicolajewna 
von Rußland. 
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Die Erdarbeit wurde im Laufe des Jahres 1855 etwa zur Hälfte fertig, und im 
folgenden Jahre schritt sie für alle 3 Stände bis auf 400 Schritt vor. I n 
diesem Jahre 1856 wurden dafür 1678 Thlr. verausgabt und im Jahre 1M7: 
267 Thlr., indem die beiden längeren Bahnen bis 500 Schritt vorrückten. Dem¬ 
nächst kam 1858 der Bau des Scheibenschuppens zur Vollendung, während die 
Rohanschüttung des südlichen Gränzwalles fortgesetzt ward. Allsgabe 652 Thlr. 
Zum Abschluß'kam der Erweiterungsbau der Schießstände im Jahre 1860. Acht 
Jahre nachher find zwei Schießstände mit Zugscheiben-Einrichtung versehen worden. 
Zufolge einer Bekanntmachung der Königl. Fortification vom 10. August 1874 
sollen auf der Südfeite der Turneier Schießstände 4 Friedens-Pulvermagazine 
aus Fachwerk mit Schieferdach, sowie ein hölzernes Schutzdach errichtet, und die 
damit verbundenen Erdarbeiten, Wegeanlagen:c. ausgeführt werden. Anschlag 
rund 40.000 Thlr. Die Vergebung des ungethei l ten Objects soll durch öffent¬ 
liche Submission in General-Entreprise erfolgen. Die Eröffnung der Offerten 
war auf den 22. August 1874 festgesetzt. 

30. Auf dem Garnison-Holz Hofe, in der Faussebraye vor der alten 
Cdurtine 8—9, wurde im Jahre 185! ein Holz- und Torfschuppen ganz von 
Holz mit Bretterdach erbaut, was eine Ausgabe von 362 Thlr. verursachte, und 
3 Jahre nachher ein Lattenzaun errichtet, wodurch ein Theil des Holzhofes zum 
Trockenplatz für das, damals in Stettin garnisonirmde 9te Infanterie-Regiment 
^Kolberg), abgezweigt wurde. — Endlich gehören zum Geschäftskreis der Garni¬ 
son-Verwaltung: — 

31. Die P ion ie r -Schwimm-Ansta l t an der Parnitz, nebst Garnison-
Badeplatz; 

32. Der Kleine Exercierplatz, vor dem Berliner Thore, auf dem Tur¬ 
neischen Felde; und — 

33. Der Garn ison-Fr iedhof , ebenfalls vor dem Berliner Thore, auf 
dem Glacis des Forts Wilhelm.-

I I I . MMtair-Keschichte. 
Die kriegerischen Anfälle, denen Stettin, anfänglich als bloße feste Burg, 

als slawisches Caftrum, und darauf mit feiner mittelalterlichen Ringmauer, aus¬ 
gesetzt gewesen ist, sind der Gegenstand einer besondern Schrift, deren Verfasser 
es darum zu thun war, nur historisch beglaubigte Wahrheiten, nicht aber grund¬ 
lose Erzählungen und im Munde des Volks sich fortpflanzende vage Überliefe¬ 
rungen vorzutragen. Böhmer, der Verfasser dieser verdienstlichen Schrift^), ge¬ 
denkt der zwei ersten Angriffe, die Stettin erfahren hat, durch die Polen nämlich, 
unter Anführung ihres Herzogs Boleslaw Krzivousti (Schiefmaul) in den Jahren 
1107 und-1121, wobei es jedoch nicht unbemerkt bleibt, daß die erste Expedition 
nur auf der Voraussetzung beruht, daß der Name Sczezcino, welchen der Pol¬ 
nisch».' Geschichtschreiber Dlugosch in seinen Erzählungen von Boleslaw's Krieas-
zügen gebraucht, Stettin bedeute. I m Jahre 1147 rückte der Mährische Bischof 

^) Die Belagerungen Stettins seit dem Anfange des zwölften Jahrhunderts. Zur Feier 
des fünften Decembers beschrieben von einem Mitg'liede der Gesellschaft für Pommersche Ge¬ 
schichte und Alterthumskunde. (Böhmer, Professor am Gymnasium zu Stettin.) Stettin, 1832. 
Gedruckt bei Effenbarts Familie. V u. 138 S. in 8. — 
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Heinrich an der Spitze eine5 Heeres Sächsischer Kreuzfahrer vor die Pommersche 
Hauptstadt, angeblich um sie, die bereits christlich war, zum Christenthum zu be¬ 
kehren, zog aber bald, mit Verlust vieler Soldaten, unverrichteter Dinge wieder 
ab, „denn da Gott nicht in der Sache war , so hielt es sehr schwer, dieselbe zu 
einem guten Ende zu bringen". Erfolgreicher war der Angriff, den die Dänen 
unter ihrem Könige Waldemar 30 Jahre später, 1176, auf Stettin machten. 
Zwar gelangten sie nicht in den Besitz der Burg, sie zwangen aber den Castellan 
derselben, Wartislaw, zur Zahlung einer „Geldsumme, so groß sie kaum ganz 
Slawenland aufbringen konnte, überdem auch zur Stellung von Geißeln". Auch 
mußte der Castellan den Dänenkönig als seinen Lehnsherrn anerkennen, und 
dessen Gebot befolgen, das dänische Wappen an die Thürme zu heften, als 
Zeichen der geschehenen Übergabe. Nnter diesen herben Bedingungen wurde der 
Friede wieder hergestellt. „Davon findet man in den ^.reiüviZ oder Pommerischen 
lHroiiiei« keine Nachrichtung, ist auch fast vnmöglich zu glauben, vnd in er-
wegung allerhand Umbftenden (yuoä tauiM M06 iiii i i8 magni, 6t mcompara-
M i 8 Viel äixsrim) an sich Falsch „vnd Unrichtig*). Daß Stettin im ersten 
Viertel des 13. Jahrhunderts, etwa vor 1221, von Deutschen, und zwar durch 
Brandenburger, angegriffen und eingenommen worden sei, war bisher eine bloße 
Vermuthung, welche nur von Einem Geschichtsforscher, nämlich von Ludwig 
Giesebrecht ausgesprochen worden ist**). Sie stützet sich auf die Worte: 8t6tiu 
a 1b6utoiiici8 inug.83, lui886t 6t P088688H, welche in einer Urkunde vom Jahre 
1223 vorkommen, vermöge derer Herzog Barnim I. dem Kloster Kolbaz das 
Dorf Schossow zurückgibt, wohin sein Väter Bogislaw I I . , als die Deutschen 
Stettin eingenommen, sich geflüchtet habe. Dreger, der diese Urkunde mitgetheilt 
hat, fügt der betreffenden Stelle folgende Anmerkung hinzu: „Von dieser Erobe¬ 
rung von Stettin, und daß sich Herzog Bugislaus Ü. von Stettin retiriren, und 
seine Residenz aä Wt6rim in dem Klosterdorf-Dorf Schossow nehmen müssen, ist 
sonst in 8crixt. ?oui. nichts specielles bekannt; es scheinet aber, als wenn die 
Sächsischen neuen Colonien, so nach Stettin gekommen, die Wenden herausge-
jaget und sich von ihmn separiret, und davon dieses zu verstehen, welches von 
der Invasion der Teütschen allhier gemeldet worden^*) . Auch Böhmer schloß sich 
der Ansicht an, daß die betreffende Stelle der Urkunde nicht von dem Anfall 
äußerer Feinde, fondern von inneren Unruhen zu verstehen sei, in welchen die 
Stadt selbst, von Slawen bewohnt, durch die Vorstädter, welche Deutsche waren, 
gewaltsam sei eingenommen worden f ) . Nichts desto weniger ist es nach andern 
Quellen festgestellt, daß die Burg Stettin im Jahre 1214 durch Markgraf Al¬ 
brecht I I . von Brandenburg vorübergehend erobert worden ist-j-j-). Vermuth-
lich bezieht sich auf dieses Ereigniß die obige Angabe in der Urkunde von 1223. 

Herzog Otto H I . starb im Jahre 1464 an der damals in Pommern herr¬ 
schenden, schnell tödtenden Seuche, die man, weil die Arzneikunst jener Zeit eine 
andere Bezeichnung nicht wußte, Pest nannte. M i t ihm erlosch die Stettiner 

*) Friedeborn, Historische Beschreibung, I, 35. — 
^ ) Pomm. Prov. Blätter V, 172. Neue Pomm. Prov. Blätter I, 238. — 
^ ) Dreger, <üoä. äipi. I, 110—112. 
f ) Böhmer, Belagerungen, S. 10. 
f f ) Kratz, die Städte der Provinz Pommern, S. 379, nach Okrouie. Dan. bei Langebeck, 

rsr. vauis. I I I , 263. 
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Linie des Greifen-Geschlechts. Bei der feierlichen Bestattung der fürstlichen Leiche 
in St. Otteu-Kirche, warf Albrecht Glinde, Bürgermeister zu Alten-Stettin, das 
fürstliche Wappen, nebst Helm und Schild ms Grab — „entweder aus An-
stifftung oder vielleicht aus Vnwissenheit, als der nicht anders gewust, das nun¬ 
mehr diese Stettinische Stamm L im gar erloschen, vnd das es in solchen fellen 
also geschehen pflegt" — und zwar mit den Worten: — „Da lieget leider vnsere 
„Herrschaft Stettin, vnd ist nunmehr der Löbliche Stamm des Stettmschen 
Herzogthumbs erloschen". Diesem Vorgehen des Bürgermeisters widersprachen 
alle Anwesenden, die Prälaten, die von der Ritterschaft und von den Städten, 
die sich zum Leichenbegängnitz zahlreich eingefunden hatten, und Franz v. Eickstedt 
sprang ms offene Grab, und holte Schild und Helm wieder heraus, laut aus¬ 
rufend: „Nicht also ist es, wie der Bürgermeister sagt, Helm und Schild ge¬ 
bühren dem Herzoge Erich dem Andern und dem Herzoge Wartislaw X. (voll der 
Wolgaster Linie der Greifen), sie sind unsers, hier eingesenkten, Herrn rechte 
Vettern und wahre Successores, ihnen müssen wir unsere Huldigung dar¬ 
bringen, ihm sind wir „vnderthenigen Gehorsams zu schicken" schuldig, „inmassen 
geschehen" ist. 

Friedeborn, der den Vorgang bei der Leichenbestattung Herzogs Otto in der 
angedeuteten Weise erzählt *) versucht den Bürgermeister Glinde an dieser Stelle, 
wie auch noch später, zu rechtfertigen, wenigstens zu entschuldigen, allein es 
unterliegt wol keinem Zweifel, daß' der Bürgermeister bei vollem Bewußtsein 
seines Vorgehens im Interesse nicht allein des Brandenburgischen Fürstenhauses, 
nunmehr seit, 1415, der Dynastie der Hohenzollern, sondern auch seiner Adoptiv-
Heimath Pommern zu handeln vermeinte. Zwei Volksstämme, die jetzt und seit 
zwei, bezw. anderthalb Jahrhunderten aufs innigste verbunden sind, haben früher 
Jahrhunderte lang in Haß und Streit einander gegenüber gestanden. Die Po-
morjaner versuchten Alles, den Brandenburgischen Ansprüchen auf Oberhoheit 
ihres Landes sich zu entziehen. Am Kremmer Damm hatte 1334 ihr großer 
Barnim den Märkern eine schwere Niederlage beigebracht, und in Angermünde 
1420 Kurfürst-Markgraf.Friedrich I., der erste von den Hohenzollern in der Mark, 
dieselbe den Pommern reichlich vergolten. Gestützt auf die zu Recht bestehenden 
Erbverbrüderungen zwischen den Markgrafen und den Greifen und eben so ge¬ 
stützt auf die Statt gehabten Eventual-Huldigungen, glaubte Kurfürst-Markgraf 
Friedrich I I . , der Eiserne genannt, nach dem Abgange der Stettiner Greifen in 
vollem Recht zu sein, das von Otto hinterlassene Erbe, das Herzogthum Stettin 
anzutreten, nämlich auf friedlichste Weife, durch Vermittelung der in dessen Haupt¬ 
stadt zahlreich vertretenen Freunde Brandenburgs, an deren Spitze eben der 
oben genannte Bürgermeister Albrecht Glinde gestanden haben soll. Weil der 
Versuch am Grabe Ötto's mißlungen war, und Stettin wirklich den Wolgaster 
Herzogen gehuldigt hatte, so dachte der Kurfürst auf ein anderes Mittel, um sich 
in den Besitz seines Erbes zu setzen und wählte als solches das der Kriegs' 
lift und militairischen Überraschung. Böhmer nennt des Kurfürsten Mittel einen — 

Versuch der Brandenburger Stett in zu überrumpeln, Rettung der Stadt 
dnrch die Zunft der Fleischer im Jahre 1468, 

und schöpft seine Schilderung aus der einzigen Quelle, die wir über jene Zeit 
haben, aus Kantzow nämlich, nach dessen Erzählung, der freilich überall als ent-

*) Friedeborn, Historische Beschreibung, I, 106. — 
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schiedener Gegner des Märkischen Wefms sich kund gibt, — so zwar, daß er 
niemals vom Kurfürsten, sondern stets, gleichsam aus Geringschätzung, vom 
Markgrafen von Brandenburg spricht — dessen anschauliches Gemälde zu ver¬ 
kümmern Böhmer jedoch keinen Beruf fühlt. Folgendes vorgefallen sein soll*). 

„Der Markgraf dachte sich an Stettin zu versuchen, und meinte, wenn er 
das bekommen hätte, könnten ihm die anderen Städte und Flecken nicht entstehen. 
Nun war aber noch Glinde und sein Anhang in Stett in, welche zwar den Her¬ 
zogen gehuldigt hatten, doch heimlich den Markgrafen besser gewogen blieben. 
Diese sendeten Botschaft zum Markgrafen: daß er in der folgenden Nacht, der 
frühern Abrede gemäß, sollte vor Stettin rücken. Sie würden ihn alsdann 
einlassen. 

„Doch der gemeine Mann von Stettin wüßte nichts von diesem Plane, 
sondern weil die Bürger hörten, daß Vierraden und Garz erobert sei, lagen sie 
dem Rathe ernstlich an, daß er die Stadt mit Wachen und sonstiger Nothourft 
versehen möchte, damit sie keinen Nachtheil erlitten. Was sie selbst thun sollten, 
wären sie auf des Rathes Ansagen zu thun erbötig. So mußte demnach der 
Rath alle Rüstung herbeischaffen, die Bürger auf die Mauern verordnen und des 
Nachts die Wachen stark gehen lassen. Aber Glinde und fein Anhang schickten 
an das Passowsr Thor, diejenigen, von denen sie wußten, daß sie auf ihrer 
Seite wären. 

„ S o zog denn der Markgraf gegen die Nacht heimlich aus Garz und nahete 
der Stadt Stettin, indem er etliche Reiter voran schickte, die da erspähen sollten, 
ob es auch so wäre, wie ihm Glinde zugesagt hatte. Die Späher fanden es so, 
sahen das erste Thor offen, und kündigten es dem Markgrafen an. Er aber 
trauete dem Frieden nicht, sondern schickte noch andere zu Fuß h in , die heimlich 
bis an das innere Thor gehen und sehen sollten, wie es mit dem wäre; ja auch, 
wenn es sich thun ließe, mit den Hütern reden und hören sollten, wie es um 
die Sache stände. Wie nun diese Boten hinein kamen und auch das Stadtthor 
unverschlossen fanden, merkten sie, daß die Sache gut stände für sie. Auch rief 
Einer vom Thor ihnen zu: warum denn der Markgraf nicht bald käme? 
Er würde sonst den Fang verlieren. So gingen denn die Boten eiligst zurück, 
und sagten dem Markgrafen an, daß er eilen sollte; und flugs zog dieser fort. 
Er schickte aber noch zum dritten M a l hin, und ließ die Sache abermal erspähen, 
denn er argwöhnte, es möchte Verrätherei dahinter sein. Doch auch diese Boten 
fanden es wie die vorigen. Darum rückte der Markgraf flugs vor und war 
schier neben dem Gerichte — (an der Garzer Straße in der Gegend der Galg-
wiefe, die von der Hochgerichtsstelle den Namen hat). Glinden aber und seinem 
Anhange ward inzwischen bange wegen des Verzuges, und sie schickten deshalb 
dem Markgrafen etliche Stadtdiener entgegen, die ihn zur Ei l auffordern sollten. 
Diese ritten unter dem Scheine aus, als hätten sie sonst was zu thun und zu 
erspähen, ob irgend Gefahr wäre. 

„Mittlerweile begab es sich, daß etliche Knochenhauer (Fleischer), die die 
Nacht zu wachen verordnet, waren, in einem Hause nicht weit vom Passower 
Thore beisammen saßen. Von denselben ging einer um seiner Nothdurft willen 

5) Kantzow's Pomerania, I I , 135. Böhmer, a. a. O. S. 11—14. Thicke, Chronik dex 
Stadt Stettin. S. 336—338. 
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vor die Thür. Der hörte von ungefähr ein Getümmel und Traben der Pferde. 
Das waren die letzten Späher des Markgrafen, die zurück ritten. Er ging nun 
an das Thor, und fand es unverschlossen. Da erschrack er und lief eilends zu 
seinen Gefährten, und sagte es ihnen an. Diese waren bald auf und liefen zum 
Thor, fanden es aufgeschlossen, und riefen den Hütern auf dem Thore, warum 
dasselbe offen stände, und zeigten sich sehr böse darüber. Da wendeten denn die 
Hüter vor, sie hätten etliche Stadtdiener hinausgeschickt zu spähen, ob sich auch 
etwas rege: die würden bald wieder kommen: und diese einzulassen, sei das Thor 
offen geblieben. Den Knochenhauern aber daüchte dies gefährlich, lind sie schlössen 
das Thor zu, und sagten: wenn jene wiederkämen, so könnte man es ihnen ja 
öffnen. Sie blieben nun auch selbst vor dem Thore, und verwahrten es, und 
schickten zu den anderen Thoren und ließen erinnern, daß man sie fleißig 
hüten sollte. 

„Alsbald kamen die Stadtdiener an das Thor zurück, und nicht weit hinter 
ihnen her der Markgraf. Als nun die Diener das Thor geschlossen fanden, ver¬ 
wunderten sie sich und dachten, es möchten die Bürger von der Sache etwas 
gemerkt haben. Die Losung, welche sie mit den Hütern auf dem Thore verab¬ 
redet hatten, war daß sie rufen sollten: Feinde, Feinde! Dasselbe schrien sie also. 
Nun verstanden es zwar die Hüter wohl, allein sie konnten vor den Knochen¬ 
bauern und den übrigen Bürgern, die dort waren, nichts thun. Die Bürger 
ihrer Seits wußten den eigentlichen Verlauf der Sache nicht, und verstanden das 
Rufen nicht anders, als ob es die Stadtdiener gut meinten. Sie riethen diesen 
daher, sich vorzusehen, daß sie dem Feinde nicht in die Hände sielen. Die Thore 
aber könne man ihnen jetzt nicht aufschließen: sie wären gut gehütet, so daß, ob 
Gott wolle, die Feinde nichts ausrichten sollten. Da die Stadtdiener das ver¬ 
nahmen, und auch die Stimmen der Bürger erkannten, die nicht gut Märkisch 
waren; so sahen sie ein, daß die Sache verloren, und nichts Wetter darin zu 
machen sei. Mittlerweile war der Markgraf angekommen, und die Bürger 
schössen auf ihn und die Seinen von Mauern und Thürmen. Da merkte er 
denn, daß sich das Spiel verändert hatte, und zog eilends wieder ab in das 
Thal beim Gerichte, damit sie ihm mit den Geschützen nichts anhaben könnten. 
Es kränkte ihn aber sehr, daß er die Gelegenheit versäumt hatte, und er harrete 
noch bis an den Morgen, ob vielleicht sein Anhang andere Mittel finden möchten, 
ihn einzulassen. Aber es war umsonst. Denn die Bürger gaben jetzt so Acht, 
daß Glinde und die Anderen Gott dankten, daß das Spiel nicht weiter ging, 
und große Sorge hatten, ihre Sache möchte offenbar werden. Damit sie also 
unverdächtig blieben, verstellten sie sich: und war nun kaum einer unter den 
Bürgern, der es sich so sauer werden ließ, allerlei Wehr gegen den Feind herbei¬ 
zuschaffen und zu brauchen, denn eben sie. Des Morgens aber, wie der Mark¬ 
graf gesehen, daß die Stadt so groß und fest wäre, hat er es mit ihr nicht zu 
versuchen gewagt, sondern ist vorüber gezogen, und hat rings um dieselbe Alles 
verheert und verbrannt. 

„Die Stadtdiener aber, welche gleichfalls ausgeschlossen waren, kamen dar¬ 
nach wieder in die Stadt ohne Rüstung und Pferde, und erzählten von großer 
Gefahr, wie sie dem Markgrafen kaum entgangen, und Pferde und Harnisch von 
sich gethan und sich versteckt hätten. So ist also die Sache vertuscht worden 
und dieser Anschlag einstweilen geheim geblieben. Doch nach Mindens Tode, da 
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einer von jenen Stadtdienern um Mifsethat willen gefangen saß, hat derselbe die 
Sache bekannt, wie sie oben erzählt ist." 

So weit Kantzow, der auf dem Standpunkte eines echten particularistischen 
Pommers steht. Hören wir dagegen Friedeborn, auch ein Pommersches Landes¬ 
kind, was der über Albrecht Glinde, als Ergänznng zu den obigen Äußerungen, 
weiterhin sagt: ^) — 

„Was sonften in den Pommerischen Chronicis von diesem Stettinschen 
Bürgermeister gedacht wird, als das er mit dem Marggrafen einen heimblichen 
Verstand gehabt: das er auch zu Schillerstorff auf dem Kirchhoffe vnter den 
den Linden * * ) , mit den Marggräffischen Räthen, eine Eidtliche Verbündnitz ge¬ 
macht: ferner auch die Stadt Stettin verrathen wollen, vnd dergleichen, 2c. 
Weil dauon auf dem Rahthause allhie (in Stettin) keine nachrichtung ist, vnd 
auch in den Pommerischen Chroniken dasselbe nur aus gemeiner Sage, vnd 
nicht für gewiß geschrieben wird, als habe ich diese schwere Sachen anhero ohne 
grund zu setzen, Bedencken gehabt. 

„Zwar das dieser Bürgermeister Albrecht Glinde bei Beerdigung Herzog 
Ottens des Dritten? Helm vnd Schildt, (wie obgedacht) ins Grab geworffen, 
das ist an sich richtig und wahr, vnd mit glaublichen Documenten zu erweisen. 
Ob es aber aus Anstiftung oder Vnwissenheit geschehen, kan ich nicht sagen. Es 
hat sich aber Bürgermeister Glinde nicht wenig deshalben bey der ganzen Land¬ 
schafft in verdacht gefetzet, auch bei der Posteritet einen bösen Namen gemacht. 
Vnd weil er der Abkunfft nach ein Merker war, von Ruppin bürtigk, auch mit 
seinen Vettern vnd Verwandten so in der Marck Brandenburg beydes im Geist¬ 
lichen vnd Weltlichen Stande ansehnliche Leute gewesen, in wehrendem Kriege 
viel conversiret vnd vmbgangen, ist der Verdacht viel grösser auff ihn worden, 
also daß jhme dahero vielleicht obgesatzte Dinge beygemessen worden. Jedoch 
weil ich hieuon keine Nachrichtung habe, (ausserhalb was in Pommerischen Chro¬ 
nicis relative aus gemeinen Gerichtun jGerüchten^ geschrieben wird) also stelle 
ich dieses alles des" Lesers Discretion vnd Machten anheimb, was dauon zu 
halten oder nicht. 

„Sonsten findet man auff dem Rahthause allhie diese nachrichtunge, das 
vielgedachter Albrecht Glinde Anno 1436 in den Rahtstand allhie erwehlet, vnd 
Anno 1448 Bürgermeister worden, vnh sich in diesen Markischen Kriegen mit 
vnd nebenst den Bürgern, so jhme als Bürgermeistern aus der Stadt zugeordnet, 
osstmals gebrauchen lassen. Ist auch Anno 1468 als der Marggraff Pasewalck 
vnd Vkermünde belagert, im Nahmen dieser Stadt (Stettin) mit einer Anzahl 
Soldaten dahin abgefertiget vnd Hertzog Erichen vnd Wartißlaff getrewe Hülffe 
vnd Bevstand geleistet. Hat auch endlich Anno 1471, Freytages nach S. Petri 
vnd Paul i aus eigenen freyen vnd wohlbedachten Willen, vnd zumahl aus den 
Vrsachen, das er durch der Stadt gescheffte, Ruhsamkeit vnd Gottesdienst zu vben 
offtmals verhindert worden, dem Naht- vnd Bürgermeister Amvt, der Schöpften-
banck vnd anderen des Rahts Emfttern, so er in Verwaltung gehabt, gentzlich 
abgedancket, auch für solche erlassung dem Naht, Alterleüten des Kaufmanns, 

*) Friedeborn, Historische Beschreibung, I, 111—113. Es ist daran zu erinnern, daß 
Friedeborn rm Jahre 1613 schrieb. 

^ ) Die, wie die aberglaübige Vorzeit berichtet, wegen des darunter geschlossenen Ver-
raths verdorrt sein soll. Böhmer, Belagerungen, S. 11. 
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Gilden vnd Gewercken höchlich gedancket, vnd sich erootten für sich vnd seine 
Erben solches vmb die Stadt fleißig zu uerdienen, jhre Bestes zu fördern, vnd 
jhr Arges mit Leib vnd Gut abzuwenden, vnnd nümmer jegen den Naht oder 
die Stadt dieser Ablassung halber einig A rg , Quad, schaden oder hinder zuge-
denken, oder zu uerhengen, inmassen in dem außgegebenen Reuerß, so er als 
Principal, nebenst Herrn Henningk Glinden, Dechant der Kirchen zu S. Otten 
binnen Alten Stettin vnd Probsten zu Reppin, im gleichen Allbrecht vnd Bar¬ 
tram den Glinden, seinen Söhnen, als Bürgen versiegelt, mit mehrem zu uer? 
nehmen." 

Die Ausfertigung des Reverses mit allen seinen Clauseln macht es doch im 
hohem Grade zweifelhaft, ob die Abdankung des Bürgermeisters Albrecht Glinde 
wirklich eine freiwillige gewesen. Übrigens wurde fein Sohn Albrecht im Jahre 
1.485 in den Raht „gekohren"; er -j- 1507. Ferner waren aus der Glmdeschen 
Familie Senatoren: Ebel g. Glinden seit 1508 -j- 1509 und Albrecht Glinde, 
wol ein Enkel des Bürgermeisters, seit 1529, 5 1530: noch ein Albrecht, seit 
1570, f 1578. Die Familie gehörte in der Stadt zum ersten Stande, der 
Kaufmannschaft; 86uior68 Nkrcatoruui, Alterleüte des Seglerhauses waren: 
Albertus, der Bürgermeister; Eberhärdus, Albertus, der Sohn oder Enkel des 
Bürgermeisters. M i t dem letzten Senator Albrecht scheint die Familie Glinde in 
Stettin erloschen zu sein, nachdem sie anderthalb Jahrhunderte geblüht. 

I n chronologischer Folge der Kriegs-Ereignisse, deren Zielpunkt Stadt und 
Festung Stettin gewesen,. kommt Böhmer auf die Epoche des Erscheinens der 
Schweden und deren Besitzergreifung der Pommerschen Haupstadt. Böhmer nennt 
diese Besetzung: Gü t l i che E i n n a h m e S t e t t i n s durch Gustav A d o l f i m 
J a h r e 1630. Wenn mir irgend Einer die Pistole auf die Brust fetzt und 
spricht: Gib' mir dies oder jenes von Deinem Eigenthum, und ich geb' es dem 
freien Angreifer, so läßt sich doch unbedenklich fragen, — ist das eine freiwillige 
„gütliche" Gabe? Und in ganz ähnlicher Lage befand sich Bogislaw XIV., der 
Pommern Herzog, als am 10. J u l i des Jahres 1630 der nordische Parvenü, 
mit einer Kriegsarmada die Oder herauffchwimmend, bei Grabow am Fuße der 
Oderburg, des fürstlichen Lusthauses, Halt machte, seine unangemeldete Ankunft, 
ohne daß eine Einladung vorhergegangen wäre, nicht durch einen Sendboten, 
wie es manierlich und eines anständigen Menschen geziemend gewesen wäre, 
sondern durch Kanonenschüsse anmeldete. Bogislaw der schutzlos seit drei Jahren 
der zügellosen Willkür des Kaiserlichen Heeres Preis gegeben, bisher mit stillem 
Murren die Bedrückungen seiner Unterthanen durch die verwilderten Kriegshorden 
und den unerhörten, seine Fürstenehre frech verhöhnenden Übermuth der Befehls¬ 
fehlsführer, Meist wälscher Nationalität, zur Klasse der Condottieri zählend, er¬ 
duldet hatte, *) sah sich bitter getäuscht, als der Schwede nicht als sein Erlöser, 

*) Treulich geschildert sind diese Landes-Calamitäten in einer Staatsschrift, welche Herzog 
Bogislaw s. Z. in lateinischer und deutscher Sprache erscheinen ließ. Sie ist so betitelt: 

'I'riyQUü.ißZ koNLrauiaß «MiotionßZ: Hoc 68t! Lueoineta vsri88iNagus ä 
0kM8aluM) <Mdu8 uülitaris prasäiäH 5uZum ^.uno N.V.O.XXVII. Vomsranias p 
yuiH. chu8 ?ruotu8 st 2Netu8 tusrwt. käai 34 ver. 20. Nultas 8uut tridulatiouyZ 
torum 8kä yx ouuid. lidsiÄdit S08 Vominu8. 

Unter diesem, theils in Roth, theils in Schwarz gedruckten, Titel steht das, aus 9 Wappen¬ 
schildern zusammengesetzte Hauptwappen der Greifen, und darüber und zu beiden Seiten die 
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sondern als gewalttätiger Machthaber erschien, der ihn, unter der heuchlerischen 
Form eines Defensiv-Bündnisses, zwang, seine Hauptstadt der fremdherrlichen 
Soldateska zu überliefern **). I n diesem Tage wurzelt das Unheil, welches die 
Stadt Stettin 29 und 47 Jahre später betrossen. 

I n der von Gustav Adolf dem Herzoge Bogiflaw XIV „zu Alten Stettin 
den 10. Tag Monats Iu l i j , Alten Calenders, Nach der Geburt vnsers Erlösers 
Jesu Christi im 1630sten Jahre" aufgedrungenen Convention heißt es im Schluß-
Artikel: 

„14. Endlichen vnd fürs Vierzehende, haben Wir König aus Schweden Vn.s 
p6r 6xpr688uin vorbehalten, daß wann ein trawriger Todsfall sich begeben, vnd 
deß Hertzogen in Pommern Liebd. die Welt ohne Mänliche Leibes Erben ge-
segnen solle, ehe vnd zuvor der Churfürst zu Brandenburg, als eveutuaiiter 
gehuldigter 8uec688or, diese Einigung ratiüeirt vnd bestätiget, vnd diesen Landen 
zu ihrer Entledigung M1ir6t hette: oder da dein Churfürften die 8uee688iou 
von andern streitig gemacht vnd widerfochten würde, Wir König aus'Schweden, 
oder vnser Successor an der Cron, alsdann diese Landen in 86yu.68tratori9. vnd 
OlieutMri xrotsetione so lang inbehalten wollen, biß der Muetu8 8uce688iom8 
seine vollständige Richtigkeit vnd Erledigung erlanget, vnd vns von dem 8noes8-
8ors die Kriegsvnkosten (jedoch ohne einigen Beschwert, beläftigung oder Zuthat 
des Landes Pommern vnd alle darunter gehörige Stände vnd Einwohnern) ent¬ 
richtet, vnd diese Conjunction vnd Einigung gebührend ratikeiret vnd vollnzogen 

Specialwappen von Stettin, Pommern, Kaschubien> Wenden (Slawien), Rügen, Bahrt, Gutzkow, 
Usedom, und Wolgast. 

Am Schluß der 38 S. klein Folio enthaltenden Denkschrift steht: Datum Leäius, als 
10. ^.uZU8ti ^.uüo 1630. 

Drey Jährige Dranksahl des Herzogthumbs Pommern, das ist, Kurtzer vnd warhaffter be-
richt, von der hochbeschwerlichen Einquartierung, welche Anno 1627 in Pommern geschehen, 
vnd gantzer Drey Jahre, biß jtzo oqutinuilst, was dem Lande dadurch für unerträgliche vn-
gelegenheit, vnd schaden zugefüget, und endlich daraus erfolget. Psalm 34. Vers. 20. Der 
gerechte muß viel Leiden, aber der Herr hilft ihme auß dem allen. 

Dieser Titel steht in einem ovalen Schilde von einem Kranze umgeben. Auf der Rück¬ 
seite des Titelblattes ist das große Pommersche Wappen abgedruckt. Dieser deutsche Text der 
Denkschrift, umfaßt 40 S. in klein Folio, und führt dasselbe Datum, wie der lateinische Text: 
Uhrkündlich vnter hochgedachter S. F. Gn. Hand vnd Insiegel, Geben in Alten Stettin den 
10. Augusti AnNo 1630. 

Diese Staatsschrift existirt wol nur noch in wenigen Exemplaren; eins derselben befindet 
sich in der Bibliothek der Königl. General-Laudschafts-Direction zu Stettin, in deren Repertorium 
unter Sect. HI , Nr. 31a. aufgeführt. 

**) Zwei sehr seltene Flugschriften, deren Julius v. Bohlen gedenkt, sind für diese Dinge 
sehr belehrend: — 1) Kurtze begründete Rettung und vsksusioNsschrifft, wieder die grewliche 
Lästerung vnd falsche Aufflage', darmit der Herzog von Pommern vnd ^5. Fürstl. Gn. un¬ 
schuldiges Landt, wegen Übergebung der Stadt Stättin vnfüglich beschweret, vnd öffentlich vor 
Rebellisch außgerufen. Gedrückt im Jahre NVOXXX. 4to 1 Bg. — 2) 0opia Schreibens Ihrer 
Fürstl. Durchl. Bogislau in Pommern, an Ihre Kanserl. May. wegen des Königs in Schweden 
Einfall, in dero Haupt RsLiäsut^ Alten Stättm, auch andere mehr Orthern selbiges Fürsten-
thumbs, und darinnen Ihre Fürstl. Gn. Motiven einwenden, warnmb Sie es eingehen und 
oouLsutirßu müssen, Ihre May. mit dero Armee Wider dero Willen einlassen, 8uk ä«.t« 
Stättm, den 14. I u l i i . Anno N.VO.XXX. 4to V̂  Bogen. -^ Diese beiden Flugschriften sind sehr 
wahrscheinlich als Unicum nur allein in der großen, mit einer Ürkunden-SamMlung verbundenen, 
Bibliothek zu Bohlendorf, auf Rügens Halbinsel Nittow zu finden. 

86* 
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wird. — Alles bey guten Christlichen Glauben vnd trewen sonder ge-
fehrde."*) 

Wie hat sich doua Kä68 bei den 8uoo688or68 an der Krön in inala, Kä68 
verwandelt! 

Wann wird die Welt dem landläufig gewordenen Geschwätz über den „pro¬ 
testantischen Heros," Gustav Adolf, jener evangelischen Schwärmerei, von der sie 
sich hat bethören lassen — Vals sagen, und endlich gründlicher, auf Urkunden-
Studium gestützten Geschichtsforschung, zuletzt 1865 durch Jul ius v. Bohlen, f ) 
Gehör geben und sich überzeugen, daß der Schwedenkönig nicht aus Mitgefühl 
für die unterdrückten Glaubensgenossen, sondern lediglich aus selbstsüchtiger, eigen¬ 
nütziger Politik die deutsche Kriegsbühne betreten hat? 

So lange der König in Stettin anwesend war, hatte sich Torquato Conti, 
der kaiserliche Feldherr und Befehlsführer im Land am Meere, in feinem festen 
Lager bei Garz ruhig verhalten, nur auf die Vertheidigung seiner Stellung be¬ 
dacht, die der Schwede nicht anzugreifen wagte. Kaum hatte er aber erfahren, 
daß der König mit dem größten Theil seines Heeres gen Stralsund aufgebrocheu 
sei, als er am 6. September 1630 einen stürmischen Angriff auf das schwedische 
Lager vor Stettin unternahm. Aber der kriegserfahrene Gustav Hörn, dem die 
Vertheidigung Stettins anvertraut war, ließ sich nicht unvorbereitet finden; der 
Angriff der Kaiserlichen ward abgeschlagen und Torquato Conti zog sich mit 
großem Verlust in seine Verschanzungen zurück. Für dieses M a l war Stettin vor 
den Graüeln einer Belagerung bewahrt. 

Sieben Jahre schon befand sich Stettin in den Händen der Schweden und 
das Ende des unseligen, durch das Erscheinen Gustav Adolfs angeblich zur „Ret¬ 
tung der evangelischen Freiheit" verlängerten Krieges war noch nicht abzusehen, 
als 1637 Bogislaw XIV. sein müdes Haupt zur Ruhe legte und mit ihm der 
männliche Stamm der Greifen-Dynastie erlosch. Nunmehr sah sich die Krone 
Schweden als rechtmäßige Besitzerin des erledigten Herzogthums an, das sie nicht 
allein durch das Recht der Waffen erworben hatte, sondern insbesondere kraft 
der Verträge mit dem Herzoge Bogislaw vom Jahre 1630, welche letztere fest¬ 
setzten, daß Schweden Pommern so lange in Besitz behalten solle, bis die Suc-
cesionsfrage völlig entschieden, und Schweden die für die Befreiung des Landes 
von der kaiserlichen Einquartierung gehabten Unkosten würden vergütigt sein.. 
Der Osnabrücksche Friedensschluß vom 24. October 1648 brachte Stettin, nnt 
ganz Vorpommern und der Insel Rügen endgültig, als eine der „Satisfactionen" 

*) Zur Geschichte dieses 14. Artikels der Convention von 1630 hat I . v. Bohlen auf 
S. 51 seiner gleich zu nennenden Schrift höchst merkwürdige Aufklärungen mitgetheilt nach 
Papieren, die sich bis 1842 bei der freien Reichsstadt Bremen befanden, z. Z. aber im 
Pommerschen Staats-Archiv aufaewahrt werden. 

f ) Die Erwerbung Pommerns durch die Hohenzollern. Zur Erinnerung an die vor fünfzig 
Jahren erfolgte Wiedervereinigung des ganzen Pommern unter die Herrschaft seines erlauchten 
Königshauses. Von Julius Freiherrn von Bohlen, Erbherrn auf Bohlendorf. E. R. des 
Iohanniter Ordens, (dem auf Anlaß der Feier der 50jährigen Vereinigung Neü-Borpommerns 
mit der Preüß. Monarchie vom Könige Wilhem, bei Seiner Anwesenheit in Stralsund am 
8. Juni 1865 das Erbkämmerer-Amt im Fürstenthum Rügen und der Lande Barth vsrliehen 
worden ist). Berlin, 1865. Verlag der Königl. Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. v. Decker) 
V I I I und 183 S. in gr. 8. Die historische Darstellung geht bis S. 47. Dann folgen bis 
S. 60 Anmerkungen höchst wichtigen Inhalts. Den Schluß bilden 21 Urkunden, die älteren 
aus dem handschriftlichen Nacklaß des Kaminer Dom-Dechanten Matthias v. Güntersberg. 
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auf deutschem Boden, an Schweden, während das Haus Brandenburg der recht¬ 
mäßige Erbnehmer von ganz Pommern, mit dem östlichen, minder fruchtbarem 
Theile des Landes sich begnügen mußte. 
Erste Haupt-Belagerung der Festung Stett in durch die Kaiserlichen und Branden¬ 

burger im Jahre 1659. 
Gegen den Schwedenkönig Carl X. Gustav, Pfalzgraf von Zweibrücken, Sohn 

der> Halbschwester Gustav Adolfs, der schon 1655 Polen angefallen hatte und den 
ganzen Norden zittern machte, schloffen Polen, der Kaiser und der Kurfürst von Bran¬ 
denburg ein Bündniß, in Folge dessen diese Alliirten unter dem Befehle des polnischen 
Generals Czarnecki auf ihrem Zuge nach Holstein am 31. October 1657 bis an 
die Sternschanze — das nachmalige Fort Preußen — kamen, gegen die Festung 
selbst aber-nichts unternahmen, wol aber die ganze-Umgegend durch Sengen und 
Brennen verheerten und die gewaltigsten Grausamkeiten gegen das wehrlose Land¬ 
volk, Alt und Iuug , Männer und Weiber begingen. Zwei Jahre nachher wurde 
aber die Sache für Stettin sehr ernst. Ein Kaiserliches und Kurbrandenburgsches 
Heer unter dem Oberbefehl des Kaiserlichen General-Felozeügmeisters, Grafen 
de Souches, hatte sich bei Groß-Glogau gesammelt. Von da brach es am 15. 
Ju l i 1659 auf zur Eroberung von Schwedisch-Pommern. Über Landsberg a/d. W. 
durch die Neümark marfchirend, erreichte es am 12. August die Oder bei Greifen¬ 
hagen. Diese Stadt und das feste Schloß Wildenbruch, wurde nach einigen 
Tagen genommen, Wolin von einem detachirten Streifcorps erstürmt und ge¬ 
plündert, und späterhin auch von den Brandenburgern und Kaiserlichen, die aus 
Holstein kamen, Damm erobert, so daß Stettin mancher nahe/?und fernen Stütz¬ 
punkte beraubt war. 

I n der Festung Stettin führte der General-Lieutenant, Freiherr Paul v. Würtz 
dm Befehl; er war am 33. August 1659 zu Wasser ganz unvermuthet in Stettin 
eingetroffen. Unter ihm diente der General Müller der gegen den 12. August 
nach Stettin gekommen war, als zweiter Commandant fort. Über die Armirung, 
welche sehr wahrscheinlich schon im Jahre 1657 erfolgte, ist nirgends etwas auf-
qezeichent, eben so wenig über die Zusammensetzung der Besatzung, deren Stärke 
beim Anfange der Berennung der Festung von Böhmer zu 2500 Mann angegeben 
wird unter vielen kriegserfahrenen Führern * ) . Dazu die bewaffnete Bürgerschaft, 
die ihre Wehr- und Streitbarkeit von Altersher noch immer aufrecht erhalten 
hatte, und nunmehr vom Commandauten zum Dienst auf Wachen, den Wällen 
und im Gefecht, als wackere, kriegsgeübte und tapfere Kämpfer, herangezogen wurde. 
Pulver und Blei war im Überfluß vorhanden und an Lebensmitteln war im Gan¬ 
zen kein Mangel, insonderheit war der Fischfang in diesem Jahre sehr reich gewesen, 
was für den gemeinen Mann fehr wichtig war, da die Fifche für den Winter ein¬ 
gesalzen werden konnten. Mittelst der Parnitz und über den Dammschen See 
stand die Wasserverbinduna, Mit Vorpommern stets offen. Auf diesem Wege erhielt 
die Besatzung Succurs und die Einwohnerschaft manche Zufuhr an Victualien, 
namentlich von Stralsund her, das auch flüchtige Stettiner gastfreundlich bei sich 
aufnahm. Zur möglichsten Sicherheit bei Feüersgefahr waren auf allen Plätzen 
und au allen Straßenecken Wafservorräthe, Leuchter und Kienpfannen angebracht. 
Wie zwischen dem Commandanten und dcm Rathe der Stadt — Bürgermeister 

Böhmer, Belagerungen, S. 22. 
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waren Heinrich v. Braunschweig, Johann Peskow -j- 1659, Petrus Gerike, — 
Eintracht und Feuereifer für die Vertheidigung herrschte, so auch zwischen der Be¬ 
satzung und der Bürgerschaft. Da die Feinde schon im Jahre 1657 das Land ver¬ 
heert hatten, und anderer Seits der Festungs-Commandant jetzt, sowol der freien 
Aussicht halber, als um den Angreifer hinsichtlich der Subfiftenz Verlegenheiten zu 
bereiten, die benachbarten Dörfer abbrennen ließ, so mußten die Belagerer ihrer 
Seits sich auf sehr beschwerliche Weise durch Zufuhren aus der Mark und aus 
Schlesien, so wie aus Hinterpommern, soweit dieser Landestheil von denAlliirten 
im Jahre 1657 verschont geblieben war, verproviantiren. Gerüstet wie es war, 
konnte Stettin dem Feinde mit aller Ruhe entgegen sehen. 

Das folgende Tagebuch, welches auch die Ereignisse von Damm enthält, ist 
aus der Zusammenstellung aller darüber sprechenden Urkunden entstanden. Hin¬ 
sichtlich der Zeitrechnung ist zu bemerken, daß alle geschichtlichen Data bis zum 
Schluß der 17. Jahrhunderts nach dem Iulianischen Kalender angegeben, hier 
aber in den Gregorianischen Kalender umgeschrieben sind. 

August . 
Das Kaiserliche Kriegsvolk das auf dem rechten Oderufer bei Greifenhagen 

und abwärts von dieser Stadt lagerte, rückte am — 
1ä. — Längs der Regelitz weiter hinab, besetzte Podjuch und Hökendorf und 

formirte darauf sein Lager vor der Stadt Damm. General Müller ging mit 
einem Detachement Reüterei nach Damm, um die Stellung der Kaiserlichen zu 
recognosciren; er scharmuzierte mit ihnen, und übersiel sie Nachts in ihrem Lager, 
wobei einige Feinde niedergehauen, und von den Schweden etliche verwundet 
wurden. 

23. — Ein kaiserliches Detachement, ging unter Benutzung des Kespersteigs, 
gegen die, die kleine Festung Damm mit der Hauptfestung Stettin verbindende 
Dammstraße vor, faßte auf derselben Posto, verschanzte sich daselbst und unter¬ 
brach so die Communication zwischen beiden Plätzen, die von den Schweden nicht 
wiederhergestellt Werden konnte. Die Kaiserlichen brachten auch einige leichte 
Geschütze heran, mit denen sie den Zollthurm und die Schiffe und Prahme auf 
dem Dammschen See beschossen. Der Commandant von Damm, Oberst de la 
Courtisre, machte zwar einen Ausfall mit WO Dragonern; die Dunkelheit brachte 
aber Verwirrung unter diese Truppen und machte ihren Rückzug, ohne allen Erfolg, 
nothwendig. 

24. — Der Commandant von Stettin unternahm eine kleine Expedition zu 
Waffer nach Golnow, muthmaßlich um daselbst ein Proviantmagazin der Kaiser¬ 
lichen zu zerstören. Einige Kaiserliche Haufen wurden bei dieser Gelegenheit 
überfallen. I n der Nacht vom 34. auf den 25. August stürmten die Kaiserlichen 
die Festung Damm. Der Kampf dauerte bis 7 Uhr Morgens, dann mußten 
die Stürmende» mit 100 Mann Verlust abziehen, dagegen gelang ihnen die Er¬ 
oberung der Schanze am Zoll, die von den Schweden trotz tapferer Gegenwehr nicht 
gehalten werden konnte. Die Kaiserlichen, welche bisher auf dem rechten Oder¬ 
ufer geblieben war, setzten am — 

26. — M i t ca. 2000 Mann Reüterei bei Greifenhagen über den Strom, 
vermittelst einer Floßbrücke, und zeigte sich am — 

27. — Vor dem Passower Thor. Auf dem Marsche hatten sie in den 
Dörfern, durch die sie gekommen, den Rest des noch vorhandenen Rindviehs zu-
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August . 
sammengetrieben. Seitens der Festung geschah nichts, um ihnen das geraubte 
Vieh auch Pferde wieder abzujagen. I m Gegentheil setzten die Kaiserlichen am — 

28. — I h r Viehtreiben fort und führten ihre Beute mit sich nach Staffeld, 
wo sie die Nacht über blieben, und Tags darauf das Vieh durch die Oder 
schwimmen ließen, um das auf dem rechten Ufer stehende Lager damit zu ver¬ 
sorgen. An diefem Tage erhielt die Besatzung 300 Musketiere Verstärkung von 
denen 100 Mann sogleich zu Wasser nach Damm abgingen. Die übrigen wurden 
auf der Lastadie einquartirt. Diese Mannschaften gehörten zu des Königs Leib¬ 
regiment des Obersten Taube und standen unter Commando des Oberstlieütenants 
Schwerin. Der Commandant traf zweckdienliche Anstalten zur Vertheidigung und 
ließ an den Werken ausbessern. Tags darauf trafen wiederum 200 Mann Ver¬ 
stärkung ein. Am — 

39. — Wurde, wie sonst alle Tage, sehr steißig an den Werken gearbeitet. 
Am Abend lief der Bericht in der Festung ein, daß kaiserliche Völker, etwa 
2 Regimenter stark, bei Podjuch über die Negelitz ins Bruch gegangen seien. Man 
schloß daraus, daß der Feind einen Anschlag vorhabe, entweder auf das 
Blockhaus, oder gar auf die Vorstadt Lastadie. Gegen Morgen steckten feindliche 
Reuter 5 Windmühlen vor dem Passowschen-Thore in Brand und die »dazu ge¬ 
hörigen Mühlenhaüser, auch das Schenckhaus auf dem Turnei, wohin die Stettiner 
pflegten zur Lust hinauszuspazieren, welches Major Scheding noch vor der 
Vannerschen Zeit hatte erbauen lassen. Jene Reuter zündeten auch die Pädagogien¬ 
uno die Kupfermühle an, und nahmen aus Grabow, Bredow und anderen Dörfern 
viele Pferde, Rindvieh und Schafe mit weg. Eine an der Wiek (wol Oberwiek?) 
belegene Mühle nebst Haus, welche (wie'auch vorhin die Mühle in der Stern¬ 
schanze) nachmals abgebrochen ward, blieb noch stehen. Des Morgens — 

Am 30. — Kamen 2 weiße Fahnen Fußvölker, gegen 200 Mann stark, zur Ver¬ 
stärkung der Garnison an. Es waren meist Finnen. 

3! . — Heute griffen die Kaiserlichen die Verfchanzungen auf dem Damme 
an, wurden aber mit blutigen Köpfen zurückgewiesen. 

S e p t e m b e r . 
1. — Der Commandant von Damm wurde zur Übergabe aufgefordert. 

Seine Antwort bestand in einem starken Ausfall, wobei den Belagerern namhafte 
Verluste beigebracht wurde. Bis zum — 

14. — gefchah wol nichM Erhebliches wedê r von der einen, noch der andern 
Seite, indem darüber nichts verlautet. Es ist auch nirgends gesagt, daß gegen 
die Festung Damm Batterien und Laufgräben angelegt worden seien. Ein General¬ 
sturm, den die Kaiserlichen a m — 

15. — Unternahmen, wurde von der Dammschen Besatzung ritterlich abge¬ 
schlagen. Doch bemächtigten sich die Belagerer eines, am Ufer des Dammschen 
Sees belegenen, Blockhauses, und schnitten so auch die Wasserverbindung mit 
Stettin ab. Am — .. 

17. — Erfolgte die Übergabe von Damm. Die Ursache lag wol in dem 
mangelnden Proviant. 17 Geschütze und 80 Centner Pulver wurden übergeben. 
Die Besatzung 7—800 Mann stark, mit dem aus Stettin erhaltenen Succurs, 
wurde kriegsgefangen und davon der Commandant nebst 300 Mann nach Anklam 

> transvortirt. Die Dänen, unter dem Oberstlieutenant Jons, gegen 300 Mann, 
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S e p t e m b e r . 
welche auch zur Dammschen Garnison gehört hatten, hielt der Sieger größtentheils 
zurück und steckte sie unter seine Regimenter. Die Kaiserlichen belegten die Stadt 
Damm mit einer starken Garnison, zündeten ihr Lager an und zogen nach 
Greifenhagen ab, worauf in den folgenden Tagen die ganze Armada beim Greifen-
hagenschen Zoll auf das linke Oderufer überging. Während der Belagernng von 
Damm waren von den Kaiserlichen über 200 Mann theils als Kriegsgefangene, 
theils als Überläufer, nach Stettin gebracht worden. Diese Leute wurden theils 
in Dienst genommen, theils zu Wasser nach andern Orten verschickt. 

An demselben Tage, an welchem Damm kaftitulirte erhielt die Besatzung von 
Stettin abermals eine Verstärkung von 250 Mann, bestehend aus 4 Fahnen von 
des General-Majors Schwinhoffts Regimente. Weil nun aber, nach der Ein¬ 
nahme von Damm, die Kaiserlichen nicht mehr nöthig hatten, ihre Kräfte zu 
spalten, mußte der General v. Würtz auf einen ernsten Angriff gefaßt sein; darum 
ließ er am — 

25. — Die noch stehenden Dörfer, Wind- und Wassermühlen der Umgegend, 
soweit sie zu erreichen waren, abbrennen, die beiden Vorstädte, Ober- und Unter-
wiek, abbrechen, und all' die schönen Gärten und Lusthaüser auf dem Turnei-
Felde, welche bisher Tummelplätze, des Vergnügens und der Schwelgerei gewesen 
waren, darunter besonders bei der Vogelstange und in Grabow, der Erde gleich 
machen und in eine Einöde verwandeln. 

26. — Heute rückten, wie man vom Walle aus zählen konnte, 14 Com-
pagnim Kaiserlicher Reüterei von Pommernsdorf herab durch den Schwemegrund 
über die Kopper- (Kupfer-) mühle nach Vredow, und besetzten die alten Ver¬ 
schanzungen Gustav Adolfs bei der Oderburg, wo auch 1637 der Feldmarschall 
Johann Banner (Bansr, Banier) sein Feldlager gehabt hatte. . Am — 

29. "— Gingen 9 Regimenter Fußvolks und 1 Regiment Dragoner mit 
einigen leichten Geschützen von Pommernsdorf vor, besetzten die Sternschanze, 
faßten hinter den alten Werken Gustav Adolfs bei der Oberwiek Posten und be¬ 
schossen, heute zum ersten Ma l , die Stadt, nämlich das Pafsower Thor, wo der 
Commandant steißig schanzen ließ. Besatzung und Bürgerschaft beantworteten, 
diesen Angriff mit einer doppelten Salve aus Musketen und Stücken rings um 
die Festung; woraus der Feind, wie ein Erzähler sagt, leicht abnehmen konnte, 
was drinnen die Glocke geschlagen. Jene Regimenter fingen an, ihr Lager an 
der Sternschanze, am AbHange des Berges und iM Schweinegrund bis nach der 
Richtstätte, aufzuschlagen. Das Hauptquartier befand sich in Pommernsdorf, hier 
auch der Commandirende der Brandenburgischen Truppen, General-Lieutenant, 
Graf Christian Albrecht v. Dohna, der eine Aufforderung zur Übergabe an den 
Commandanten und an den Rath der Stadt ergehen ließ: 

Die Aufforderungs-Schreiben hatten nachstehenden Wortlaut. 
I. Das Schreiben an den Commandanten der Festung: 

Hoch Wohlgebohrner Freyherr, Hochgeehrter Herr General-Lieutenant, — ich 
zweifle nicht, es werden Ew. Excellenz den Rath zu Stettin dasjenige Schreiben, 
so ich an ihme abgehen lassen, communiciren lassen, und dieselbe darauß mit 
mehrerm vernehmen, welcher gestalt Se. Churfürftl. Durchlaucht zu Brandenburg, 
mein gnädigster Churfürft und Herr, die ihre mit Eydespftichten verwandte Stadt 
Stettin, in oero Churfürstl. Schutz zu nehmen gemeynet, auch zu dem Ende mich 
nnt Dero Völkern anhero gesandt. 
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Gleichwie ich aber festiglich dafür halte, daß Ew. Excellenz solche Sr. Chur-
fürftl. Durchlaucht gefaßte Resolution (zumahlen die besagte Stadt, oder deren 
Einwohner, ohne alle Wiederrede, an Hochgedachte Seine Churfürstliche Durchlaucht 
keineswegs aber an die König!. Schwedische Majestät den Evd prästiret) raisonabel 
befinden; Also wil l ich mich versehen, sie werden eine solche Stadt unverdienter 
Weise nicht zu Gründe richten, sondern vielmehr Sr . Churfürstl. Durchlaucht in 
Dero gerechtem Vorhaben ungehindert walten und Dero Besatzung unwidersprech-
lich einziehen lassen. I n welcher unfehlbahren Hoffnung ich einer schleunigen 
Antwort noch hellt erwarte und verbleibe 

Ew. Excellenz Dienstwilliger Diener 
I m Graff von Dona. 

Hauptquartier vor Stettin Churfürstl. Brandend. Statthalter der Chur und 
den 19/29. September 1 659. Mark Brandenburg und Fürstenthum Halberstadt. 

^. 8ou Vxe6ii6uc6 Nou8i6ur Larou äe Wurt?, General-Lieutenant äß 8g. 

I I . Das Schreiben an die S t M Stettin lautete also: 
Der Churfürstl. Durchlaucht zu Brandenburg ;c. 2c. Statthalter der Chur 

und Mark Brandenbürg und Fürstenthumbs Halberstadt, Christian Albrecht Burg-
graff und Graff zu Dona. 

Unsern wohlgeneigten Gruß zuvor, 
Edle, Ehrendeste, Wolweise, Wolgelahrte, sonders Geehrte liebe Herren und 

Freunde. Daß die Churfürstl. Durchlaucht zu Brandenburg, Unser Gnädigster 
Chürfürst und Herr, die Stadt Stettin in Dero Eydes-Pflichten vor zimlicher 
Zeit genommen, und dargegen derselben Churfürstlichen Schutz, bei allen Begeben¬ 
heiten träftiglich zu leisten versprochen habe, solches kan den Hn. Hn. unentfallen 
seyn. Alldieweil nun Höchstgedachte Se. Churfürstl. Durchlaucht diese Dero 
gnädigste Zufäg in der That zu leisten gemeinet, und sich dagegen von den Hn. 
Hn. und der ganzen Bürgerschafft geschwornen unterthäniger Schuldigkeit wieder-
umb versehen: So haben mehr höchst erwehnte Se. Ehurfl. Durchl. uns mit 
Dero Völkern anhero zu begeben, gnädigst commitiret, mit dem gemessenen Befehl, 
denen Herren und der gantzen Stadt alle Churfürstliche Huld und Gnade, wie 
auch mächtigen SchuH wider allen überm Kopff schwebenden Gewalt, in Sr . 
Churfürstl. Durchl. Hohen Nahmen anzubiethen, und danebst auff den unver¬ 
hofften wiedersetzligen Fall vor äußersten Schaden zu warnen. Und wie wir 
keines Weges zweiffeln, sie werden diese hohe Churfürstl. Gnade gleichsamb mit 
beyden Händen zu amplectiren, und Ehurfürstl. Brandenburgische Besatzung willig¬ 
lich einzunehmen begierig seyn; Also wollen wir noch heute ihre Resolution er¬ 
warten und an unserm Ort verbleiben 

I m Churfürstl. Hauptquartier Der Herren bereitwilligster 
vor Stettin, den 19/29. Sept. 1659. Graff von Dona. 

Denen Edlen, Ehrenveften, Molweisen Wolgelahrten Herren Bürgermeistern nnd 
Rathmannen der Stadt Stettin, unsern sonders geehrten lieben Herren und Freunden. 

Der Trompeter, welcher diese Schreiben vor die Stadt brachte, ward nicht 
eingelassen, sondern mußte die Antwort vor dem Thore erwarten. Der Com-
mandant gab gar keine Antwort, Rath und Bürgerschaft antwortete nur münd¬ 
lich: „Daß Bürgermeister und Rath nicht anders gesinnet wären, als daß sie 
ihrem Könige und Herrn wollten treu verbleiben". 

Landbuch von Pommern; Th. II. , Bd. Ü5. 87 
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Nach Erledigung dieser Formalitäten des KriegsgebrauchZ begann am — 
30. September der Approchen- und Batterienbau von Seiten der Kaiserlichen 

auf der West- und Südseite der Festung, und es wurde von beider Seiten stark ge¬ 
schossen. Die Kurbrandenburgifchen Völker, 2000, nach andrer Angabe 3000 Mann 
an der Zahl, zogen an der Westseite der Festung vorüber nach der Nordseite, aus 
welchem Marsch von den Wällen mit Stücken tapfer unter sie gespielt und einige 
erschossen wurden. Sie formirten ihr Lager im Grunde bei der Oderburg und 
fingen sofort an, auch ihrer Seits Approchen und Batterien zu bauen. I n den 
letzteren pflanzten sie 3 halbe Kartaunen, 6 zwölfpfündige und 6 vier und 
zwanzigpfündige Kanonen, nebst mehreren Mörsern auf. Seit dem 27. Septbr. 
war viel geschossen und von der Festung tüchtig erwiedert worden. 

O c t o b e r . 
5. Es wurden vor dem Heiligen Geistthor zum ersten M a l Granaten in die 

Stadt geworfen, ohne Schaden zu thun. An diesem Tage kamen von der 
frühern Dammschen Garnison 200, nach anderer Angabe, 300 Mann von 
Anklam zu Wasser an, sehr wahrscheinlich in Folge der Auswechslung von 
Kriegsgefangenen. Der gewesene Commandant, Oberst de la Courtitzre (anderweitig 
auch Laccatieur genannt) kam sechs Tage später. Kleinere Ausfälle machte die 
Garnison, ohne nachhaltigen Erfolg. Einer dieser Ausfalle wurde in der Nacht 
vorher zu Wasser unternommen, um die Kurfürstlichen aus der einen von ihnen 
auf der Knochenhauer- (Schlächter-) Wiese, unterhalb des Bleichholms nach der 
Mellen-Seite hin aufgeworfenen Schanzen zu vertreiben. Dies gelang zwar, die 
Schanze wurde aber alsbald wieder verlassen, weil man einsah, daß sie der Festung 
keinen Abbruch thun konnte. Beide Schanzen wurden derselben Ursache wegen, 
von den Kurfürstlichen nicht wieder besetzt. 

6. — Ausfall vor dem Passowschen Thore auf die feindlichen Approchen, 
wobei Handgranaten den Belagerern großen Verlust zufügten. 

7. — Wiederholter Ausfall vor demselben Thore, welcher der Art glückte, 
daß die Belagerer nicht allein viele Tode, darunter ein Oberstwachtmeister gewesen 
sein soll, sondern auch mehrere Gefangene verloren, unter diesen der Obristlieutenant 
Götze von dem Regiment des Obersten Hans Jürgen (der späterhin in den Approchen 
getödtet wurde). Es wurden Montirungen, Musketen, Partisanen, Schuppen 
und Spaten erbeutet und mit in die Festung gebracht. — Am 

8. — Geschah von Abends um 7 Uhr an abermals ein Ausfall, ein nächtlicher, 
vor dem Passowschen Thore, welcher aber trotzdem derselbe am folgenden Morgen 
um 4 Uhr Succurs erhielt, an der Wachsamkeit der Belagerer und weil die 
Losung nicht recht in Acht genommen sein soll, mißglückte. An diesem Tage 
ward eine Granate, 100 Pfd. schwer, in die Stadt geworfen, ohne irgend einen 
Schaden zu thun. 

9. — Heute war ein heißer Tag. Das Passower Thor und die benachbarten 
Werke wurden von 6 Uhr früh bis 6 Uhr Abends aus kaiserlichen Batterien von 16, 
24 und 36 pfundigen Kanons lagenweise beschossen. Es sollen 566 Schüsse 
gethan und die Kugeln polirt gewesen sein. Das Thor wurde stark beschädigt, und 
in Folge dessen von Innen mit Holzwerk und Mist so verfällt, daß nur ein schmaler 
Gang zu Ausfällen blieb. Manche Kugel flog in die Stadt und beschädigte die 
Haüser, eine sogar bis ins Iohanniskloster unfern der Oder, woselbst einer in der Kirche 



Deren Militair-Geschichte; 1659. 691 

O c t o b e r . 
beschäftigten Hospitalitin eine Hand abgeschossen wurde, was nach einigen Tagen 
ihren Tod herbeiführte. Aus dem Vrandenburgschen Lager vor dem Frauenthor 
wurde die Stadt, insonderheit der Klosterhof, mit Vteinkugeln beworfen. Viele 
Haüser mußten verlassen werden, in anderen suchten die Bewohner derselben ihre 
Zuflucht in den Kellern. Die Vertheidiger, Soldaten und Bürger lagen in Hütten 
aufiden Wällen, um jeden Augenblick in Bereitschaft zu sein. — Am 

10. — Scharmuzirte die beiderseitige Reüterei vor dem Mühlenthor, ohne 
allen Zweck; der Belagerer waren ihrer gegen 309 Pferde, der Belagerten dagegen 
nur 20^-30, trotz ihrer geringen Zahl machten sie 2 Gefangene. Die Batterien 
schwiegen an diesem Tage; dagegen eröffneten sie am — 

11. — Um 8 Uhr Morgens ein mörderisches Feuer, welches bis 11 Uhr 
Vormittags anhielt, auf das Passower Thor der A r t , daß dieses nach 2 Tagen 
einstürzte. Früh Morgens stürmten die Kaiserlichen die kleine Redoute (Kessel) 
vor dem Heiligen Geistthor auf dem Hügel nahe der Oberwiek, wurden aber von 
der Besatzung wieder daraus vertrieben. Abends nach 7 Uhr machten die Kaiser¬ 
lichen einen blinden Lärm, indem sie im Lager hin und Herzogen. I n der Stadt 
wurden die Sturmglocken gezogen und die Trommeln gerührt. Alles Wehrhafte 
stürzte nach dem Wal l , daß derselbe doppelt hätte besetzt werden können. Doch 
blieb's in der Nacht ruhig, eben so in den beiden folgenden Tagen, außer daß 
einzelne Schüsse auf die Stadt gelöst wurden. Desto heißer war's am — 

14. — Die kurfürstlichen Belagerer vor den Frauenthor versuchten in 
der Nacht, unweit der Contrescarpe eine Redoute aufzuwerfen was aber ein 
zur rechten Zeit unternommener Ausfal l , bei dem Handgranaten eine Rolle spielten, 
vereitelte. Die Brandenburger wurden so weit zurückgetrieben, daß ein großer 
Theil ihrer Tranchsen demolirt werden konnte. Nun aber begannen sie ein höl¬ 
lisches Feuer aus ihren Batterien aus 4 ,12 und 24 Pfändern, wodurch mehrere 
Haüser im Klosterhof, namentlich das Zeügwarts Haus*), beschädigt wurden. 
Auch flogen einige glühende Kugeln in die Stadt , jeboch ohne zu zünden. Die 
Kaiserlichen vor dem Passower Thor feierten nicht, sie beschossen das Thor fast 
den ganzen Tag , wodurch es noch mehr zerstört wurde. Zur Sicherstellung der 
Passage nach der Lastadie war der Commandant darauf bedacht, beide Oderbrücken 
zu blenden und zu decken, was an diesem Tage ins Werk gerichtet wurde. 

15. — I n der Nacht Ausfall auf die Approchen der Kaiserlichen, wobei es 
auf beiden Seiten Todte und Verwundete gab. Am — 

16. — Flogen Morgens und Abends aus den kurfürstlichen Batterien zum 
Theil glühende Kugeln in die Stadt. Sie zündeten in der Frauenstraße, Daniel 
Braunschweigs Haus, und am Heümarkt, Rubberts Haus; das Feuer wurde aber 
sofort gelöscht, andere Kugeln schlugen auf dem Dache der Nicolaikirche ein und setzten 
Lauf bis an N . Höpfner's Haus, bei der Iohanniskirche fort, wieder andere ihren 
flogen nach der Schiffbauer-Lastadie, wo die Frau des Schiffers Jakob Bredtsprechsr 
erschossen wurde. Um 9 Uhr Morgens stürmten die Kaiserlichen die am 11. 
October gedachte Redoute vor dem heiligen Geistthor mit Erfolg. Der Verfuch 

*) Hiernach scheint es denn doch, daß schon um diese Zeit, 1659, mindestens ein Theil des 
Hofes vom ehemaligen Nonnenkloster zu Artillerie-Zwecken benutzt worden ist; man vergl. 
oben S. 644—64?.' 
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des Majors Sauerbrey vom Würtzischm Regiment, sie daraus zu delogiren, 
mißglückte; es gelang aber am — 

17. — So, daß das feindliche Logement zerstört werden konnte. Es entspann 
sich nun aber ein heißer Kamps um die Redoute, der den ganzen Tag dauerte, 
und nachdem einige tausend Schüsse aus Stücken und Musketen von beiden Seiten 
gefeuert waren, zum Vortheil der Belagerer endigte, die sich von Neuem darin festsetzten. 
Die Sieger hatten in diesem Ringen um die Redoute einen Verlust von 7t) 
Getödteten. Während dieser Vorgänge im Süden der Stadt waren auf der 
Nordseite derselben die Brandenburger nicht müßig. Ihre Kugeln trafen wieder-
holentlich die Nicolaikirche, und °so auch am. — 

18. — Morgens, wo deren Mauerwerk oberhalb der Orgel zerschlagen 
wurde, es war eine 26 Pfd. schwere Kugel, welche aufbewahrt worden ist. 
Gerschoves Haus und Clemens Michels Haus litten im Dachwerk an diesem Tage 
außerordentlich durch das Brandenburgsche Geschoß. Auch Granaten flogen von 
daher in die Stadt, jedoch ohne Schaden anzurichten. Eine von den Belagerten 
unter der Redoute vor dem Heiligen Geistthor angelegte Mine wurde gesprengt, 
ohne indessen Erhebliches zu erreichen. Am — 

19. — Fertigte der Rath eine Deputation an den Reichs-Admiral Grafen 
Wrangel, General-Statthalter von Pommern, nach Stralsund, oder wo er sonst 
anzutreffen sei, zu Wasser ab. Was die Deputation ausrichten sollte, blieb zwar 
ein Geheimniß, Jedermann muthmaßte jedoch, daß es sich zur Erleichterung der 
wehrhaften Bürgerschaft um Zusendung von Succurs der Garnison, event. ^um 
Entsatz der Festung gehandelt habe. Sonst war es am diesem Tage im Lager 
der Kaiserlichen und Kurfürstlichen fül l . Auf das Lager der Letzteren sollte am — 

20. — Ein starker Ausfall vor dem Frauenthor gemacht werden, allein der. 
starke Regen, der die ganze Nacht angedauert hatte, verhinderte, so gab man vor, 
die Ausführung, während Andere meinten, die Belagerer hätten von der Absicht 
Wind bekommen, und demgemäß, die Schweden erwartend, an 1000 Mann in 
Schlachtordnung aufgestellt gehabt. Die kurfürstlichen Constabler, eingedenk daß 
ihr Herr dann und wann doch wol das Schloß als Residenz benutzen werde, 
schienen dasselbe absichtlich mit ihren Geschoß zu verschonen, dagegen hatten sie 
die Nicolaikirche vorzugsweise ins Auge gefaßt; denn am — 

21. — Fielen wieder 24 pfundige Kugeln aufs Dach dieser Kirche, welche 
aus dem Kirchenboden liegen blieben. Abends nach 9 Uhr machten die Branden¬ 
burger zu dreien Malen einen Anlauf auf die äußerste Contrescarpe vor dem 
Frauen Thor , wurden aber mit Handgranaten uud Musketenfeüer so gründlich 
zurückgewiesen, daß 30 von ihnen auf dem Platze bliebe«. Das bis tief in die 
Nacht fortgesetzte Feuer der kurfürstlichen Batterien traf besonders die Oderstraße, 
und am — 

22. — Die Schiffbauer-Lastaoie, die Baumbrücke, die Speicher und den 
Fischmarkt am Bohlwerk, und in der Stadt besonders die Nicolaikirche, jetzt aber 
zum letzten M a l , muthmaßlich, weil der Befehl erlassen worden war, die Kirche 
nicht mehr zur Zielscheibe zu nehmen. Die Kaiserlichen ihrer Seits schleuderten 
Granaten in die Stadt, deren eine beim Zeüghause am Kohlmarkt, andere an anderen 
Orten der Oberstadt einschlugen, ohne erheblichen Schaden zu thun. Auch machten sie 
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einen vergeblichen Sturmanlauf auf die kleine Redoute bei dem Baum in der Ober-
wiek, worunter wahrscheinlich die spätere kleine Lünette 10 vor der großen 
Schneckenthorbrücke zu verstehen ist. I n den Tagen vom — 

^ 23 bis 26. — Wurde die Stadt mit Kugeln und Granaten heftig beschossen 
wie denn das Schießen, wie wol in minderen Grade, tagtäglich Statt gefunden 
hatte. Von Rubberts Hause am Heümarkte wurde das mittelste Thürmchen 
herabgeschossen. Besonders aber war es die Gegend um das Zeughaus, welche 
beworfen wurde, woraus man leicht abnehmeu konnte, daß des Belagerers Absicht 
auf das Zeughaus selbst gerichtet war, weshalb derselben bei Zeiten zuvorzu¬ 
kommen Anstalten getroffen, und was an Munition und anderen Kriegsmaterial 
darin vorhanden war, herausgeschafft wurde. Am 23. Abends in der Dämm-
rung marschirten 3 Compagnien kaiserlichen Fußvolks nach dem kurfürstlichen 
Lager vor dem Frauenthor zur Verstärkung derselben, woraus abzunehmen ist, 
daß die Brandenburger bis dahin schon starken Verlust gehabt hatten. Diese 
nahmen am 25. October die Speicher an der Oder und den Fischmarkt am Bohl¬ 
werk wiederholt zur Zielscheibe ihres schweren Geschützes. I n diesen Tagen gab 
es im Lager der Kaiserlichen über 1000 Kranke und Verwundete, dagegen trafen 
gegen 1000 Mann frischer Fußvölker, nebst etlichem schweren Geschütz im Lager 
ein und an Proviant und Munit ion war kein Mangel mehr. Den — 

27. — Machten die Belagerten Abends und in der Nacht mehrere, ziemlich 
geglückte Ausfälle auf die kurfürstlichen Approchen vor dem Frauenthor, wobei 
über 100 Handgranaten geworfen wurden. Hauptmann Balk blieb todt auf dem 
Kampfplatze nebst 5 Mannschaften, 6 wurden verwundet, darunter ein Lieutenant. 
Nico laus Pagel, ein Studiosus der Gottesgelahrtheit, Sohn des Präpositus zu 
Sallentin, ward auf dem Wall durch den Kopf geschossen. Am — 

28. — Fiel nichts Bemerkenswerthes vor. Dagegen richteten die Kurfürst¬ 
lichen vorm Frauenthore am — 

29. — I h r Feuer wiederholt auf die Vaumbrücke und die Schiffbauer-Lastadie, 
während die Kaiserlichen die Gegend um den Roßmarkt beschossen. I n der Nacht 
sollte abermals ein starker Ausfall ins kurfürstliche Lager unternommen werden; unter¬ 
blieb aber, weil ein dänischer Reuter von der Wache durch- und zu den Branden¬ 
burgern übergegangen war, um denselben den vorhabenden Plan zu verrathen. 
An diesem oder schon am vorhergehenden Tage war es, daß „der kaiserliche. 
General-Feldzeügmeister Graf de la Souches einen Trompeter hereingeschickt, 
mit dem Anbringen, daß man sich doch möchte, zu einem gütlichen Accord verstehen, 
und zu Parlamentiren anfangen, widrigen Falls wäre sein Herr resolviret, der 
Stadt dergestalt zuzusetzen, daß auch kein Haus darin unbeschädigt oder unversehrt 
bleiben solle. Worauf er keine andere Antwort erhalten, als daß, so lange man 
einen warmen Blutstropfen im Herzen hätte, sich zu wehren gesonnen wäre, und 
wüßte seinem (des Trompeters) Herrn nichts anders zu wil len, als Kraut und 
Loth, und die Spitze vom Degen". Auch Graf Dohna schickte am — 

30. — Einen Trompeter, der aber nicht eingelassen wurde, weil man ver-
muthete, daß er ebenfalls der Überbringer einer Aufforderung zur Übergabe sei. 
Später hin hielt man es indessen für gewiß, des Trompeters Ansinnen sei auf 
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Herausgabe der Leiche eines vornehmen Offiziers der Kurfürstlichen gerichtet gewesen, 
der am 27. beim Kampfe in den Tranchsen gefallen war. Am — 

31. — Gegen Morgen griffen die Kaiserlichen den bedeckten Weg beim 
Passower Thore an , bemächtigten sich seiner, schnitten auch schon Geschütze zum 
Beschießen der Mauer ein, wurden aber mit bedeutendem Verlust wieder hinaus-
getrieben. Nunmehr begann aus allen Batterien, der kaiserlichen wie kurfürstlichen, 
ein heftiges, den ganzen Tag und die Nacht andauerndes Beschießen und Bewerfen 
mit Granaten und Feüerballen, die auf dem Rödenberg, der obern Breitenstraße, 
in der Mönchenstraße, auf dem Kohlmarkt, in der Fuhr- und der Frauenstraße 
niederfielen und arge Verwüstungen anrichteten. Der General - Feldzeügmeister 
schien die Drohung wahr machen zu wollen, die er bei der Aufforderung zur 
Übergabe hatte aussprechen lassen. 

N o v e m b e r . 
1. — Um die Mittagszeit machten die Belagerten einen kleinen Ausfall auf 

die kaiserlichen Tranchsen vor dem Passower Thor, wodurch der Feind, weil er 
nahe am bedeckten Wege war, in etwas wieder zurückgetrieben wurde. Etwa um 
1 Uhr Nachmittags fiel ein Wurfgeschoß, Bettelsack genannt, mit 3 Granaten 
gefüllt, auf St . Iacobi-Kirchhof vor N. Cramers Hause nieder, es machte drei 
gewaltige Schläge richtete aber weiter keinen Schaden an, außer daß in der Kirche 
alle Fenster zerschmettert wurden. Ungefähr V4 Stunde nachher schlug eine 
Kugel aus dem kaiserlichen Lager auf die Kirche und schlug das oberste steinerne 
Tempelchen herunter. Abends hatte die Unterstadt, insonderheit die Oderstraße, 
von den Brandenburgischen Wurfgeschossen zu leiden, wie es auch an den folgenden 
Tagen der Fal l war. Wol hätte man erwarten können, daß Stettins Bevölkerung, 
insonderheit der weibliche Theil demselben, bei dem öffentlichen Elend, das über 
die Stadt gekommen, bei dem kein Mensch seines Lebens mehr sicher war, in sich 
gegangen wäre und allen und jeden Aufwand vermieden häte; nichts desto weniger 
sah sich Ein Edler Rath gemüßigt, am. — 

2. — Von den Kanzeln verkünden zu lassen, „daß ein Jeder, insonderhei t 
aber das Frauenz immer , von der übermächtigen Hoffart abstehen, die hohen 
Mützen, die gefaltenen Halstücher, die Scherffen (Binden) und Favoren :c. ablegen; 
dagegen fein demüthig einher gehen und sich der, vor diesem veröffentlichten, Kleider-

. ordnung in Allem gemäß erzeigen solle; widrigen Falls sollten ihnen die verbotenen 
Kleidungsstücke, durch die dazu bestellten Polizeidiener öffentlich auf den Gassen 
abgenommen werden". Kugeln und Granaten schlugen an diesem Tage ein in 
der Breiten- und in der Frauenstraße, wiederholt, in der Oderstraße und auf dem 
Hagen, (hier in Giselbrechts Mesebrechts^ Keller), auch auf dem Rödenberge 
überall arge Verwüstungen anrichtend. Wenn es aber in dem Berichte eines 
Zeitgenossen, der die Belagerung mit durch gemacht, heißt, in des N. Cramer's 
Haus, das auf dem S t . Iacobi-Kirhofe lag, seien zwei Musketenkugeln, die 
eine, aus dem kurfürstlichen Lager, sei bei Tage durchs Fenster in die Vorderstube, 
die andere, aus dem kaiserlichen Lager, Abends, durch verschlossene Fensterladen 
in die Hinderstube geflogen, so gehöret diese Angabe doch wol zu den Über¬ 
treibungen zu Gunsten des gelehrten Magisters, der von der ersten Kugel am 
Bein getroffen wurde. Abgesehen davon, daß die Kugeln einen absonderlichen, 
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Zickzackweg hätten nehmen müssen, um auf den S t . Iacobi Kirchhof zu gelangen, 
so trugen die damaligen Musketen lange nicht so weit, wie die heutigen Zünd-
andeln, Chassevots, Mausers, u. s. w. 

3. - Die Batterien der Kaiserlichen warfen vor dem Passowschen Thore 
ihre Geschosse vorzüglich in die Gegend des Zeughauses am Kohlmarkt, das auch 
von einem derselben getroffen winde, doch ohne sonderlichen Schaden anzurichten. 
Von der Mönchenschule in der gleichnamigen Straße wurde das Gebäude des Brunnens 
zertrümmert, mehrere Menschen, die vorüber gingen, wurden von den Granat¬ 
stücken erschlagen, darunter auch der Organist von S t . Peter. An demselben 
Tage fiel ein aus den kaiserlichen Batterien abgeschossener sog. Bettelsack auf 
dem Roßmarkte vor dem Kellerhalse des Zuckerbäckerhauses. Dies Geschoß fing 
allmälig an zu brennen und gab dann etwas langsam nach einander 12 Schläge, 
zwischen dem Schlagen brannte jedes M a l das Feuer Mannshoch empor. Kurz 
nach dem letzten Schlage, welcher sehr stark war, erfolgte aus dem Lager ein 
Kanonenschuß, dessen Kugel vorne den Giebel des Hauses traf, gerade über dem 
Kellerhals, wo der Bettelsack niedergefallen war. Während es bei Nacht und 
bis zum Nachmittag des — 

4. — S t i l l gewesen war, fing das Schießen und Bombardiren von dm 
kaiserlichen Batterien vor dem Passower Thore aufs Neue mit großer Heftigkeit 
wieder an. I n der Mönchen- und der Breitenstraße, sowie auf dem Rödenberg 
wurde an den Häusern Schaden angerichtet. Die Bewohner flüchteten in die 
Unterstadt, manche wurden durch die Granatstücke verwundet. Das Schießen 
und Feüerwerfen dauerte die ganze Nacht hindurch. Am Abend dieses Tages 
kehrten die Deputirten der Stadt von Stralsund zurück und brachten die Nach¬ 
richt daß ein Sucwrs von 400 Fußknechten, davon 200 schon unterweges seien, 
in nächsten Tagen eintreffen werde. Am — 

5. — Wurde um 3 Uhr Nachmittags das Granatenwerfen von den Kaiser¬ 
lichen vor dem Passower und dem heiligen Geistthor mit größter Heftigkeit wieder 
aufgenommen. Die vorgenannten Stadttheile waren auch heute/dem feindlichen 
Feuer ausgesetzt, welches darin große Verwüstungen anrichtete, Gegen Abend 
wurde ans den. kurfürstlichen Batterien zum ersten M a l Feüerballen eigenthüm-
licher Art in die Stadt geworfen. Der Körper, welcher Pech, Harz, Werg und 
andere brennbare Sachen mit nassem Pulver umschloß, war von Eisen, gestaltet 
wie ein großer Maulkorb. Einer dieser Feüerballen schlug in die Pelzer Straße 
ein und zündete sofort, so daß das Dach von Lichtfußes Hans lichterloh brannte, 
doch wurde das Feuer rasch gelöscht. Gegen Morgen wurden die Belagerten aus 
einem Abschnitte im bedeckten Wege vor dem Passower Thor vertrieben. Bald 
darauf schlugen die Belagerten den Feind wieder hinaus, was beide M a l nicht 
ohne Verlust an Todkn, Verwundeten und Gefangenen oieseits und jenseits 
abging. D m — 

8. — Stiegen die Kaiserlichen mit ihren Laufgräben in den bedeckten Weg 
und logirten sich da ein, eröffneten auch dem Bollwerk (Bastion) vor dem 
Passower Thor gegenüber eine Batterie von 4 halben Kartaunen im bedeckten 
Wege, um die Palissaden im Graben damit niederzuschmettern; sie lag aber zu 
hoch um diesen Zweck erreichen zu können. Die Belagerten machten einen erfolg¬ 
losen Ausfall auf die Laufgräben der Kaiserlichen. Beim Rückzüge lieh man 
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eine eingegrabene. große Granate als Mine springen — wahrscheinlich zur Zer¬ 
störung der Batterie. Bei diesem Anlaß war der Verlust an Leuten auf beiden 
Seiten nicht gering. Sonst hielt den ganzen Tag und die Nacht hindurch aus 
beiden Lagern das Kanonieren, Schießen und Granatenwerfen, darunter Maul¬ 
körbe, auch Bettelfäcke und glühende Kugeln, nicht auf. Das Pfarrhaus zu St. 
Iacobi wurde getroffen, und in der großen Domstrahe und auf dem Kohlmarkt und 
in der Graftengießer Straße wurden große Verwüstungen angerichtet. Glühende Kugclu 
aus den brandenburgischen Batterien trafen heute auch die Schloßkirche und das 
Schloß, weil man im Lager wissen mochte, daß im Schloße Proviant und Fourage 
aufgehäuft sei, die zerstört werden sollte, was aber bei den getroffenen Vorsichts¬ 
und Abwehrmaßregeln nicht gelang. Heute trafen von dem zugesagten Succurs 
50 Mann ein. Es wurde abermals eine Raths Deputation an den Reichs-Admiral 
Grafen Wrangel abgefertigt, von dem man wnßte, daß er auf Usedom sei, wo 
derselbe die von dem Kaiserlichen mit 200 Mann besetzte Schanze an der Ewine-
Mündung erstürmt und demolirt hatte. An diesem Tage siel der kaiserliche 
Oberst Hans Jürgen von einer Stückkugel tödtlich getroffen. 

7. — Heute ließ das Schießen und Feüerwerfen von Seiten der Belagerer 
etwas nach. Des Morgens um 5 Uhr schlug eine große Granate auf N Cramer's 
Hof, der nicht gepflastert war, Mannstief in die Erde ein. Man hatte an zwei 
Stunden damit zu thun, um sie auszugraben. Das Eisen, ohne das Pulver, 
wog 156 Pfund (?) Den — ' 

8. — Fing das Feuern aus beiden Lagern, insonderheit aber aus den 
Batterien der Kaiserlichen vor dem Heiligen Geistthor, mit großer Heftigkeit 
wieder an. Glühende Kugeln und Granaten flogen in die Unterstadt und trafen 
besonders die Oderstraße. Gegen Mittag ward aus den kurfürstlichen Batterien 
mit einem 4 Pfünder durch des Schloßthurms Spitze, fast in der Mitte, geschossen. 
Wie man nachmals hörte, hatte es sich um eine Wette, um einen Meisterschuß 
gehandelt. Der Berichterstatter fügt hinzu: „Bi l l ig wäre es, daß mit dem Meister 
für sein Gedächtnißstück, wie mit dem Herostratus verfahren würde". Der Name 
des brandenburgischen Constabels hat sich aber nicht erhatten, wie der des 
Ephesiers, der den berühmten Tempel der Diana in seiner Vaterstadt, in Brand 
steckte; es sei denn, daß Kurt v. Schömng in der „Geschichte der Artillerie" den 
Namen aufbewahrt hätte; im Archiv der Kriegs-Kanzlei zu Berlin findet er sich 
nicht, denn hier sind einzelne. Nachrichten über Offiziere des Preußischen Heeres 
erst seit 1740 vorhanden*). I n derselben Nacht machten die Brandenburger zu 
verschiedenen Malen den Versuch, sich der Contrescarpe vor dem Frauenthor zu 
bemächtigen, wurden aber jedes M a l mit Verlust zurückgeschlagen. An Ausfällen 
hatte es im Laufe der Woche nicht gefehlt und man hatte an Laufgräben und 
Approchen oemotirt, was man konnte. An Todten und Verwundeten gab es 
beider Seits mehrere, auch Gefangene wurden mit in die Festung gebracht. 
Am — 

9. — Kamen 60 Mann zum Succurs, sie waren mit bei der Bestürmung 
der Swinemünder Schanze gewesen. Nachmittags wurden wieder viele Granaten 
von den Heiligen Geistthor-Batterien in die Stadt geschleudert, welche vorzugs-

*) Briefliche Mittheilung des Generals der Infanterie Christian August Ludwig Friedrich 
v. Borcke, von der Linie Regenwald der Borkonen, aus dem Hause Roggow, d. d.' Potsdam. 
26. März 1874. "" ^ ' 
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weise abermals die Oderstraße trafen. Bemerkenswerth für den Zustand dieser 
StraHe ist die Angabe, daß eine Granate „ i n dem tieffen Moder dieser Gasse" 
zer^rang, und die Haüser übel zurichtete. 

10. — I n der Frühe machte die Belagerten einen bedeutenden Ausfall zu 
Fuß und zu Roß vor dem Passower Thor auf die Trancheen der Kaiserlichen, 
der aber bei der Wachsamkeit der Belagerer keine wesentliche Wirkung hatte. 
Am — 

11. . — Nach dem neuen Kalender Mart in i - , nach dem alten Allerheiligen-
Tag, geschah zu Mittag, als die Belagerer sich die Martinsgänse schmecken ließen, 
ein starker Ausfall mit 1000 Mann zu Fuß und zu Roß vor dem Passower und 
dem Heiligen Geistthor. Die Belagerer wurden mit einem Verlust von 200 Todten 
und 136 Gefangenen, darunter der Oberstlieutenant v. Fritzen, der Oberstwacht¬ 
meister Graf Anton zu Montfort, zwei Stücken-Capitains, und mehrere andere 
Ofsiciere, aus ihren Tranch6en geworfen und bis an die Sternfchanze verfolgt. 
Etliche Stücke wurden vernagelt, von drei andern die Lasteten zertrümmert. Nach¬ 
dem er am Morgen dieses Tages über 100 Mann, lauter Schweden und kriegs¬ 
erfahrene Combattanten vorausgesandt, langte spät Abends 10 Uhr der Reichs-
Admiral Graf Carl Gustav Wrangel selbst, in Begleitung der städtischen Depu-
tirten, in der Festung an.*) Die Belagerer setzten übrigens den Tag und fast 
die ganze Nacht hindurch das Kanoniren fort, ohne jedoch erheblichen Schaden zu thun. 
Viele Kugeln aus den Kaiferlichen Batterien vor dem Passower Thor flogen über 
die Stadt hinweg ins kurfürstliche Lager, wie man auf dem Wall zum öfter« 
sehen konnte. Graf Wrangel besichtigte dann am — 

12. — I n der Frühe die Festung und alle zur Vertheidigung getroffenen 
Anstalten, die Garnison, so wie den Rath und die gesammte Bürgerschaft, deren 
Hingebung für die Sache der Krone Schweden und ihre Tapferkeit von ihm an¬ 
erkannt, zur Ausdauer ermahnend. Inzwischen concentrirten sich die Kurfürstlichen 
in ihrer Stellung, und verstärkten ihre Wachen in den Laufgräben, wol besorgend, 
daß nunmehr die Reihe an sie kommen werde und sie stündlich ebenso zum Tanz 
aufgefordert werden müßten, wie Tags vorher die Kaiserlichen. Weil es in der 
Festung bekannt geworden war, daß Letztere in den Oder-Dörfern oberhalb 
Stettins große Vorräthe an Ammunition und Proviant aufgehäuft, wurde am 
Abend dieses Tages eine Expedition von 250 Mann unter Commando des Oberst¬ 
lieutenant v. Schwerin, vom Leibregiment, ausgerüstet, die auf 30 Boten, und 
unter Führung eines Kronbeamten, der die Ortsgelegenheit genau kannte. Nachts 
durch die Parnitz und die kleine Regelitz hinauf in die Oder fuhr, und am frühen 
Morgen des — 

13. -^ Die am Strome aufgeworfene Schanze bei Güstow überrumpelte. 
Theils am Lande in diesem Dorfe, wie auch in Kurow und Niederzaden, theils 
auf den am Ufer liegenden Kähnen wurde große Beute an Wein, Branntwein 
und Bier, an Pulver, Lunten, Granaten und Kugeln, an Mehl in Fässern, wie 
auch an allerhand kostbaren Kram- und Kaufmannswaaren, an Carabinern, 
Pistolen :c. 2c. gemacht, wovon ein großer Theil nebst 31 Gefangenen, darunter 
der Proviantmeister Elias Franciscus Winckler, nach der Festung gebracht, vieles 

"-) Nach anderer Angabe brachte er 6L0 Mann Fußvolk und 1000 Reuter zur Ver¬ 
stärkung mit. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 88 
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aber auch, weil es nicht fortgeschafft werden konnte, in der Oder versenkt wurde. 
Der Rückzug erfolgte auf demselben Wege. Nachmittags wurde die Stadt 
wiederum heftig mit Granaten beworfen. Eine schlug in der Schulzenstraße in 
Joachim Meineke's Haus, wo die am 14. November in Kriegsgefangenschaft ge-
rathenen. zwei Kaiserlichen Stabsofficiere logirten; die „güldene Krone" in der 
Breitenstraße empfing ebenfalls eine, und eine sehr große schlug in die neue 
Roßmühle am Roßmarkte; die Grapengießer- und die Küterstraße boten gleich¬ 
falls Beispiele von eingeschlagenen Granaten, eben so ein Haus hinter dem "fürst¬ 
lichen Hospitale vor dem Frauenthor — Petri-Hospital. „Solch grimmiges 
Schießen und Feüerwerfen des Feindes hat vielleicht dieser letzte Ausfall wol 
verursacht, damit man nämlich in der Stadt nicht meinen sollte, als wenn sie 
keine Munit ion mehr behalten, sondern vielmehr daraus schließen möchte, daß sie 
den Verlust der Munition gar schlecht und gering hielten. Aber es hat nicht 
allein bald darauf der Ausgang begnügt, sondern der Feind selber auch hernach 
gestanden, daß der Ausfall zu Wasser insonderheit viel dazu geholfen, daß die 
Attaque von Stettin wäre aufgehoben worden." Am — 

14. — Fiel bei Tage nichts sonderliches vor. Nachmittags kam der Reichs-
Adnnral Graf Wrangel auf das beim Mühlenthor von ihm angelegte Bollwerk. 
Er ließ etliche Reuter mit den kurfürstlichen Wachen scharmuzieren, in der Ab¬ 
sicht, den Feind herauszulocken und einige gefangen zu bekommen. Derselbe kam 
auch wirklich mit etlichen Truppen zum Vorschein, zog sich aber bald wieder in 
seine Verschalungen zurück. Des Nachts um 12 Uhr ereignete sich vor dem 
Frauenthor, dicht an der Contrescarpe folgendes: Vermittelst eines betheerten und 
bepechten und mit starken Spitzen beschlagenen in Brand gesetzten Vorderwagens, 
den man so stark gegen das Mantelet der Brandenburger trieb, daß eine feste 
Vereinigung beider Körper erfolgt, wurde das Mantelet entzündet, und durch 
starkes Feuern aus der Festung das Löschen verhindert. 

15. — Heute verließ der Reichs-Admiral Graf Wrangel die Festung auf 
dem Wege den er gekommen war. Die Kaiserlichen erhielten Verstärkung an 
Fußvolk, so wie 6 Cornets Reuter. Man besorgte einen allgemeinen Sturm auf 
die Stadt. Mittags und gegen Abend wurde die Stadt, insonderheit die Gegend 
der Breiten Straße, vom Passower Thor her mit Granaten beworfen. Kurz vor 
7 Uhr ward von daher ein Bettelsack hereingeschossen, welcher bei dem Salzbrunn 
sich in der Luft entzündete und sich mit 12, auch wol noch mehr, Schlägen ent¬ 
lud. Das ist der letzte Schuß gewesen, der aus grobem Geschütz und Feüer-
mörfern auf die Stadt gelöst wurde. Der Salzbrunn ist, es fei daran erinnert, 
da, wo die Breite-, die Reepschläger-, die obere und die untere Schulzenstraße 
zusammenstoßen. Vor dem Frauenthor geschah an diesem Tage und auch bei 
Nacht kein Schuß mehr aus dem groben Geschütz, dagegen wurde von beiden 
Seiten, insonderheit gegen Abend, ein sehr lebhaftes Kleingewehrfeüer unterhalten. 
Nachts um 12 Uhr wurde durch die Wachtknechte bei der Besatzung und der 
Bürgerwehr angesagt, daß ein Jeder sich auf seinen Posten zu begeben habe. 
Man hatte nämlich bemerkt, daß die Belagerer rings um die Stadt in Be¬ 
wegung waren und sich aus den App'rochm hinausbegeben hatten, was auf die 
Vermuthung führen mußte, daß sie es auf einen allgemeinen Sturm abgesehen 
hätten. Groß und allgemein war daher in der Festung die Verwunderung als am — 

16. — Morgens, da es anfing hell zu werden, von den Wällen bemerkt 
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wurde, daß das schwere Geschütz nebst'der Bagage, so wie das gesammte Fuß¬ 
volk bei nächtlicher Weile abmarschirt, und nur noch die Reüterei zurückgeblieben 
war, welche sich eben mit dem Anzünden beider Lager, des kaiserlichen sowol, als 
des kurfürstlichen, beschäftigte, und dann ebenfalls langsam abzog. Desselben 
Tages, wie auch des folgenden Morgens wurden bei Pommernsdorf noch einige 
Haufen von den Kaiserlichen gesehen, weil sie wegen der bösen Wege mit dem 
groben Geschütz nicht so rasch fortkommen konnten. Die Festung lieh sie unbe-
helligMbziehen. Sie hinterließen in beiden Lagern und in den nächsten Dörfern 
viel Mehl in Fässern, und im Felde vergraben etliche 100 Stück Stückkugeln 
und ungefüllte Granaten, welche beim Einebenen der Angriffswerke aufgefunden und 
in die Festung geschafft wurden. I n 5 Tagen waren sämmtliche Tranchsen eingeebnet. 

So wurde eine Belagerung, welche sieben Wochen gedauert hatte und mit 
größter Hartnäckigkeit geführt worden war, plötzlich aufgehoben. Die Kaiserlichen 
richteten ihren Marsch auf Greifenhagen, wo sie über die Oder gingen, um in 
Hinterpommern Winterquartier zu beziehen. Die Kurfürstlichen zogen durch Lök-
nitz in die Ükermark. Als auf dem Rückmärsche der Generäl-Feldzeügmeifter 
de Souches zu Bahn in Quartier kam, fragte er: ob hier zu Lande im Herbste 
allezeit solch' rauhes, ungestümes und schlaggichtes Wetter wäre, und wann es 
ansinge zu frieren? Da man ihm nun berichtete, daß daß Wetter um diese Zeit 
hier gewöhnlich also sei, und daß man selten vor Weihnachten Frost erwarten 
dürfe, rief er aus: „ D a mag der Teufel hier Krieg führen! Kann man doch 
weder zu Fuß noch zu Pferde aussteigen!" 

Diesen Grafen des Souches nannte der gemeine Mann im Randow-Lande 
und in der Greifenhagenschen Gegend „General Suse" und noch heüt' zu Tage 
ist der Mann im Munde des Volks nicht verklungen, ist von alten Zeiten die 
Rede, so hört man sie wol „Susens Tiden" nennen. 

Was die Stärke des Belagerungs-Corps betrifft, so sind darüber folgende 
Nachrichten bis auf uns gekommen: — 

Liste der kaiserlichen Armada, wie stark dieselbe auf dem Rendezvous bei 
Groß-Glogau, in Schlesien, sich befunden. Von einem vornehmen, kaiser¬ 
lichen Ofsicier selber aufgesetzt. 

Fußvolk. 
Mann 

D a s Sternbergsche R e g i m e n t . 1 5 0 0 
- Fürstenbergsche . . . . 1 4 0 0 
- Wa l l i s ' sche 1 5 0 0 
- Schlebuschische. . . . . 1 5 0 0 
- L i e c h t e n s t e i n s ^ . . . . 1 0 0 0 
- Col la l t ische 1 0 0 0 
- Spa r r sche 1 0 0 0 
- Stelmachersche . . . . 1 0 0 0 
- H a n s I ü r g e n s c h e . . ^ . 1 6 0 0 

Noch Fußvolk. 
Mann 

Das Holsteinsche Regiment < 1000 
Eine Compagnie vom Reg. 
des Grafen de Souches . 250 

S u m m a . . . . 12.250 
Reüterei. 

Pr inz Roberts Regiment . . 700 
Das Salische . . . . . . 700 

- Schneidousche . . . . 1000 
Holsteinsche 700 Merco Chrobaten. . . . . «00 

Guschenitz Chrobaten . . 600 
S u m m a . . 4300 

Summa Summarum . . . 16550 M a n n 
88* 
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Wie stark die Kaiserlichen an Artillerie gewesen, hat man eigentlich nicht 
erfahren können. Anderweitige Berichte lauten dahin, daß vor Stettin, — ohne 
die Zwölfpfünder und geringere Stücke, wie auch ohne die Feüermörser, deren 
auch nicht wenig gewesen sein können, urtheilt man nach der großen Zahl von 
Wurfgeschossen, welche in die Stadt geschleudert wurden, — 14 halbe Karthaunen 
und 10 Feldschlangen in Thätigkeit gewesen sein sollen. 

Übrigens wurde nicht die ganze, oben specificirte Armada zur Belagerung 
verwendet, sondern es rückten, als der Feldzeügmeister beim Greifenhaaenfchen 
Zoll über die Oder gegangen war, glaubwürdigen Berichten zufolge, 1200UMann 
vor Stettin. Der Überrest erhielt eine andere Bestimmung. Als die Belagerung 
aufgehoben wurde, war das kaiserliche Corps, welches zwei Tage vorher durch 
die ca. 3000 Mann starken zwei Regimenter der Obersten Kayserstein und Hunter-, 
stein Zuzug erhalten hatte, nur noch gegen 8000 Mann stark. Die übrigen waren 
geblieben, gefangen, gestorben, entlaufen. 

Die kurbrandenburgschen Regimenter zu Roß und zu Fuß, welche unter dem 
Befehl des Grafen Dohna vor Stettin geführt wurden und am 30. September 
ihre Stellung vor dem Frauenthor bezogen, sind insgesammt 2000 Mann stark 
gewesen, nach anderer Angabe 3000 Mann, wie bereits oben gesagt, wo auch 
die Zahl und Beschaffenheit ihres groben Geschützes nachgewiesen ist. Als sie auf 
dem Rückmarsch unter dem Commando des Obersten Grafen Lynar und der Oberst-
lieutnants v. Bonin, v. Küssow und v. Pfuel durch Löknitz zogen, waren sie nur 
noch 1400 Mann stark. 

Weniger durch Zerstörung der Werke, die nur durch Breschelegung am 
Passower Thore Statt fand, als durch Verwüstung der Stadt sollte Besatzung 
und Bürgerschaft von Stettin zur Übergabe gezwungen werden; die Belagerer 
erleichterten aoer selbst die heldenmüthige Verteidigung durch einen unbegreiflichen, 
vom militairischen Standpunkte durchaus nicht zu rechtfertigenden, strategischen 
Fehler, darin bestehend, daß sie die Verbindung der Festung nach Außen auf dem 
Wasserwege durch Parnitz, Dunzig und Dammschen See frei ließen, da dieselbe 
so leicht abzuschneiden gewesen wäre, einer Seits von den kurfürstlichen Batterien 
vor dem Frauenthor, andrer Seits von der kaiserlichen Besatzung in der Festung 
Damm. Diese ist während der ganzen Belagerung anscheinend gar nicht heran¬ 
gezogen worden. Eifersucht, vielleicht offenbare Zwietracht zwischen den beiden 
Heerführern oder Allürten mag die Ursache gewesen sein, daß die Belagerung 
ein so klägliches Ende nahm, welches seine Erklärung nicht blos in der 
Schwächung der Truppen durch Gefechte, Krankheit, Desertion, Mangel an Sub-
sistenzmitteln, finden dürfte. 

Dagegen herrschte in der Festung Einheit im Commando, Eintracht zwischen 
diesem und dem Rache, Eintracht zwischen der Besatzung und der wehrhaften Bürger¬ 
schaft, deren Tapferkeit und Ausdauer aber auch von der Krone Schweden durch 
das Königliche Diplom ä. ä. Stockholm, vom 14/24. September 1660 in hohem Grade 
anerkannt und geehrt wurde (S. 705), Das Band zwischen der Stadt Stettin und 
der Krone Schweden ward durch diese Belagerung enger und fester geknüpft und 
eine Gesinnung gegründet, aus welcher die Heldenthaten der nachfolgenden Zeit 
wie aus einem fruchtbaren Boden hervorbrechen konnten. 

Der KriegZ-Zustand nahm sein Ende durch das am 3. Ma i 1660 im Kloster 
Oliva bei Danzig zu Stande gebrachte Friedenswerk, geschlossen zwischen dem 
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Kaiser, dem Könige von Polen und dem Kurfürsten von Brandenburg einer, und 
den: Könige von Schweden anderer Seits. Nach Inha l t des Art. X X I I , § 2, und 
Art. XXIV Iu8truN6uti?aoi8 01iv6U8i8 wurden der Krone Schweden alle, ihr von 
den Gegnern in Pommern abgenommenen, Landestheile wieder eingeräumt. 

Gedruckte urkundliche Quellen-Schriften. 
1. Böses und Gutes, welches die Stadt Alten Stettin Anno 1659 da sie von zweyen mäch¬ 

tigen Feinden hart belagert gewesen, ausgestanden und erfahren. Summarischer und einfältiger 
weise den Nachkommen zum besten, und mehrentheils nur beifällig aufgesetzet und zusammen¬ 
getragen. Alten Stettin bey Georg Götzken in der Mühlenstraße. 

Ohne Angabe des Verfassers und des Druckjahrs; nach Böhmer von einem Augenzeugen, der ein 
vornehmer Mann gewesen sein muß, da er seiner Schrift ein, von einem seiner „äams»««!»" ge¬ 
führtes, Tagebuch angehängt hat. Verfaßt und gedruckt ist die Schrift offenbar im Jahre 1660. Sie 
besteht aus 18 Blättern in 4, doch ohne Seitenzahlen. Der Verfasser ist ein religiös gesinnter Mann, 
der das Unheil, welches die Belagerung über die Stadt gebracht, als ein Strafgericht des Aller¬ 
höchsten ansieht, zur Sühne der „großen Sünden und Laster, darin Stettn bißhero gestecket, welche 
außzuüben die Borstädte, der Grabow und andere Orter ihnen gewünschete Gelegenheiten sein müssen, 
davon man woll mögen sagen, das sie, bevorab des Sontags ein rechtes Tophet (Abgrunds Hölle) 
und trummelthal, ein V«nn« gehege, ja mit all ein A9««i>t»ou1uiu der jungen Huren und Ammen 
gewesen, zugeschweigen, was vor d»ngvsti«n, spielen und dergleichen, bey Versetzung der neuen 
Bogelstangen, selbiger örter bis an,Bollinilen und Zilchow, hinab, sowol Winters als auch Sommers 
vorgangen, welches ja endlich den gerechten Gott bewegen müssen, solche Gäste einmahl zu verjagen . . . 
Fromme Hertzen werden solches erkennen und erkannt haben, sagend: Wir, wir haben gesündiget 
und find Gottlos; gewesen, darunib hast« billig unser nicht verschont". Ein Bildner heutigen Sitten! 

2. L. lü. v . Kurtze, dennoch außführliche Beschreibung des Anno 1659 im Monat Augusto 
Unverhofften Einfals der Keyserlichen Arui3,üa in das Kömgliche Schwedische Hertzogthumb 
Pommern unter der Oouäuiots des Herrn Lstzusrai-Feldzeügmeisters üe 8«uok68. Was darauf 
ferner erfolget, und wie er mit Zuziehung einiger Chur-Brandenburgischen Regimenter zu 
Roß und zu Fueß, unter demOoiuiukuüo des Hn. t36U6ra,1-I,isutnants Christian Albrechts, 
Grafens von Donau, die, gute Stadt Alten Stettin 7 Wochen lang hart belagert, derselben 
mit «aüauirsu, schiessen, und Fewer-einwersten auffs hefftigste zugesetzet, aber dennoch durch 
Gottes kräfftigen Beystand, und vermittelst geschehener taftfern Kegenwehr, unverrichter Sachen 
(Gott Lob) wider davon abziehen müssen: u. s. w., u. s. w. I n Alten Stettin Gedruckt von 
Georg Götzken, in der Mühlenstrafse zu finden. I m Jahre 1660. 

Auch diese Schrift ist von einem ungenannten Bewohner der Stadt, der die Erlebnisse während der 
Belagerung von Tag zu Tag aufgezeichnet hat; muthmaßlich war er ein Rathsverwandter, der kraft 
seiner öffentlichen Stellung die genauesten Berichte über die einzelnen Vorgänge einzuziehen im 
Stande war. Die Schrift enthält 32 Folien in 4, die ebenfalls nicht Paginiret sind. 

3. Außführliche Beschreibung Stettinischer Belagerung, Und sonderlich was sich vom 
Monat Augusti des 1659 Jahres bey dem unverhoften Einfall der Keyserlichen ^rmaäa in 
dem König'l. Schwedischen Hertzogthumb Pommern begeben und zugetragen. Auch was bey 
solcher sieben-Wöchentlicher Belagerung von Tage zu Tage vorgelauffen, und sonderlich uotiret 
worden u. s. w., u. s. w. Auf vielfältige Nachfrage (weil keine Exemplaria mehr vorhanden) 
wiederumb aufgelegt und in Druck befodert Von Daniel Starcken, des Königl. G^inu. Oaroi. 
Buchdrucker. I m Jahr Christi 1668. 

Ist ein wörtlicher Abdruck der vorhergehenden Schrift, doch mit Abkürzung des Titels und Weg¬ 
lassung des Borberichts an den günstigen Leser. Dagegen ist das Titelblatt mit einer, in Kupfer 
gestochenen, Bignette geschmückt, eine kleine Plan-Ansicht der Stadt und Festung enthaltend, auf der 
man die Angriffswerke der Kaiserlichen vor dem Heiligen Geist- und dem Pafsower Thor, so wie der 
Kurfürstlichen vor dem Frauenthor in allgemeinen Umrissen deutlich erkennen kann. 

4. Beschreibung der Stadt und Festung Alten Stettin in Pommern, Was mit Deroselben 
seit ihrer Erbauung, absonderlich in der letzten langwierigen :c. Belagerung vorgelauffen, u. s. w. 
Dantzig, Gedruckt durch Simon Reiniger. 1678. 

> Diese Schrift handelt eigentlich von der Belagerung Gtettin'Z im Jahre 1677, daher sie weiter unten 
noch ein Mal anzuführen sein wird, gedenkt, aber auch in der Kürze von S. 10 bis S. 32 der Be¬ 
lagerung von 1659 und der Kriegsbegebenheiten in anderen Gegenden von Borpommern. 

Nachdem Frankreich im Jahre 1672 die sieben vereinigten Provinzen der 
Niederlande mit Krieg überzogen und diese Gelegenheit wahrgenommen hatte das 
Erzstift Trier zu überfallen und die zehn Reichsstädte des Elsaß zu besetzen, 
sahen sich Kaiser und Reich genöthigt, den wälschen Störenfried mit Gewalt 
zurückzuweisen. Der Kurfürst von Brandenburg stellte, da seine Cleveschen Re-
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gimenter in der Nähe standen, mehr Truppen ins Feld, als sein matrikelmäßiges 
Contingent ausmachte. Um den unbequemen Gegner, dessen wuchtige Schläge 
Türenne am Oberrhein empfunden hatte, vom Kriegsschauplatz zu entfernen, muß 
der französische Gesandte in Stockholm diplomatisch Hetzen und Ränke schmieden, 
ein Offensiv- und Defensiv-Vündniß anbieten, die Erwerbung von ganz Pommern 
in Aussicht stellen, bezw. garantiren, damit der Krone Schweden die Herrschaft 
über das Baltische Meer zusichern, die den Dänen entwunden werden soll. Die 
Krone beißt auf den Köder an! Ein schwedisches Kriegsheer fällt in die Mark 
ein, nach alter, gewohnter Weise plündernd und raubend, sengend und brennend. 
UuUa Kä68, pietasyue viris, <M castra 86Huuuwr, wie schon der alte 
heidnische Poet Virgil ius das Kriegsvolk schildert! Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg verläßt den Schauplatz feiner ritterlichen Thaten am Rhein, 
Louis quatorze hat seinen Zweck erreicht. Der Kurfürst an der Spitze 
feiner Mannen zieht in Eilmärschen durch Schwaben- und Frankenland an 
die Elbe und die Havel, überrumpelt die Schweden unter Wrangel bei 
Rathenow und schlägt sie drei Tage darauf, am 28. Jun i 1675, auf den Feldern 
von Fehrbellin dermaßen aufs Haupt, daß sie in wilder Flucht durch's Meklen-^ 
burger Land nach Vorpommern entweichen müssen. Inzwischen haben sich die 
sämmtlichen Braunschweig-Lüneburgischen Fürsten dem Könige von Dänemark an¬ 
geschlossen, auf dessen Einladung auch der kriegerische Bischof von Münster, 
Christoph Bernhard v. Galen, sein sieggewohntes Heer in Bewegung fetzt. Bremen 
und Verden geht unterm Druck dieser vereinigten Waffen den Schweden verloren; 
die Dänen bemächtigen sich der schwedischen Stadt Wismar und Kurfürst Friedrich 
Wilhelm besetzt ganz Schwedisch-Pommern, mit Ausnahme der Insel Rügen, so 
wie der Städte, Stralsund, Greifswald und Stettin, hinter deren Mauern der 
Rest des geschlagenen Schweden-Heeres Schutz findet. 

Dem Kurfürsten, souveränen Herzoge in Preußen seit 1658, war Alles 
darum zu thun, die Hauptstadt seines Pommerschen Erbes, welches ihm in Osna¬ 
brück und Münster, durch die Umtriebe nordischer und wälscher Federhelden so 
bedeutend geschmälert worden war, endlich in seine Gewalt zu bekommen. Zu 
dem Zwecke ließ er seit dem Schlüsse des Winters „unbeschreibliche?r26Wrat0ria 
machen", Ausdruck des vorliegenden Berichts — in deren Folge Er dann 
die Schweden aus den umliegenden Pässen, als Garz, Greifenhagen, Löknitz, 
vertrieb und im Apr i l 1676 ̂  Stettin durch Reuter - Gefchwader eng einschloß. 
Die Besatzung der Festung war mittlerweile durch Zuzug aus dem Heimath¬ 
lande bedeutend verstärkt worden, sie war mit Ammunition und Lebensmitteln 
überflüssig versehen und mit Allem, was zur Vertheidigung für nöthig zu 
erachten. I n täglichen Ausfällen zu Wasser und zu Lande suchte die Garnison 
ihre Vorräthe noch zu vermehren und dem Feinde zu schaden. Bei einem der¬ 
artigen Ausfall übersielen die Schweden — „nicht allein das kurfürftl. Amt 
Colbitzau (soll Kolbaz heißen), und machte darin etliche Dörfer zu nichte, fondern 
plünderten auch das (von den Brandenburgern nicht besetzte) Städtlein Greifen¬ 
hagen aus und nahmen Alles, was sie an Vieh und anderer gemachten Beute 
fortbringen konnten, mit sich, sind aber im Rückzuge auf eine kurfüstliche Partei 
gestoßen, mit der sie angebunden, aber in diesem Scharmützel einen Capitain-
Lieutenant, nebst etlichen Gemeinen im Stich lassen müssen. Bald darauf hat 
der Kurbrandenburgfche Major Isenstein sich bis vor Stettin gemacht, und da-
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selbst einige Truppen, welche die Fouragirer oouvoArßt, rsueoutrit, davon nicht 
allein viele niedergemacht sondern auch 50 Gefangene nebst 600 Stück Rindvieh, 
auch Wer 4000 Schafe eingebracht, und alle Fouragir-Wagen verbrannt. Weil 
nun die Kurfüstl. Cavalerie die Stadt Stettin allbereit berennet hatte, und die 
Infanterie fammt der Artillerie im vollen Marsch dahin begriffen war, um mit 
der formalen Belagerung einen Anfang zu machen, als haben die Schweden zu 
Anfang des Augusti, unbewußt aus was für Ursach, den festen Paß Damm, 1 Mle. 
von Stettin jenseit der Oder gelegen, nachdem sie vorher die Stücke und ^.unnu-
mtiou daraus gezogen, verlassen, und sich mit 900 Mann zu Fuß und 60 Pferden 
nach Stettin retirirt, zuvor aber an der Festung alles, was in Ei l geschehen 
können, rasirt" 

Die Brandenburger säumten nicht, den verlassenen Platz sofort zu besetzen, 
und aus den benachbarten Kolbazer Amtsdörfern Mannschaften aufzubieten, um 
das Zerstörte an den Werken von Damm, so gut es in der Ei l anging, wieder herzustellen. 
Vor Stettin hatten inzwischen die Kurfürstlichen ihre Angriffs arbeiten mit Ap-
prochiren und Errichtung von Batterien fortgesetzt und nachdem dieselben fertig 
waren, und die Geschütze darauf gebracht, mit Kanoniren und Feüereinwerfen 
dm Anfang gemacht. Die Schweden hatten unterdeß> um die Folgen der Schlappe 
wieder auszugleichen, durch Verstärkungen, die sie aus dem Mutterlande empfangen 
hatten, von Stralsund aus viele Punkte Vorpommern's, darunter auch die Insel 
Usedom und Wolin, wieder in ihre Gewalt gebracht. Sie aus diesen Plätzen 
zu delogiren, mußte eine der ersten Aufgaben sein, welche der Kurfürst zu lösen 
hatte, um der Festung Stettin jeden möglichen Zuzug von daher abzuschneiden. 
Gegen dm im Felde commandirenden Schwedischen Feldmarschall, Grafen Königs¬ 
mark, ließ der Kurfürst seine Brandenburger marschiren, welche seit dem Aus¬ 
gange des Monats Jun i 1676, zum Theil unter seinem eignen Commando, den 
wichtigen Paß von Tribsees, die Pmemünder Schanze (14. Jul i ) , Wolin und 
Usedom, Anklam (29. August), durch Erstürmung oder Eapitulation eroberten« 
Demi« ein sehr fester Platz auf dessen Besitz der Kurfürst einen großen Werth 
legte, mußte sich seinem Feldmarfchall, Herzog von Holstein*), am 12. October 
1676 ergeben. 

Als die Nachricht von der Einnahme Demin's in des Kurfürsten Haupt¬ 
quartier zu Krekow, vor Stettin, anlangte, ließ Er am 14. October sein Heer 
auf den dortigen Anhöhen in Schlachtordnung stellen, im freien Felde einen 
Dank-Gottesdienst halten, und nach Sonnen-Untergang „sowol aus Stücken, als 
auch die gesammte Cavalerie und Infanterie aus den Carabinern und Muß-
queten" eine dreifache Salve geben, welche von den kurfürstlichen Schiffen auf 
dem Dammschen See, nahe vor Stettin, mit 72 Stücken drei Ma l wiederholt, 
„auch solche dreifache Salve aus allen umliegenden Festungen, als dem Damm, 
Garz, Löknitz, u. s. w. continuiret wurde, welches von dm hohen Bergen über¬ 
aus schön zu hören und zu sehen gewesen". 

Nach der Eroberung von Demin ließ der Kurfürst seine und der Al lnr tm 
Generale und vornehmsten Ofsiciere zu sich vor Stettin entbieten, um zu über¬ 
legen, was bei der vorgeschrittenen Jahreszeit zu thun am rachsamsten, ob die 

*) Ludwig Friedrich, von der Beck'schm Linie, geb. 5. Ju l i 1654, mithin Feldmarschall im 
22. Lebensjahre, als Sohn von August Philipp, zweiter Herzog zu Holstein-Beck, späterhin 
Statthalter in Preußen und Gubernator von Königsberg, f 13. März 1728. 
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starke Festung ernstlich zu attaquiren, oder aber mit einer engen Blocquade ein¬ 
zuschränken sei. Während dieser Kriegsrath gehalten wurde, setzten die Batterien 
ihr Feuer auf die Stadt unausgesetzt fort. Eine derselben warf am 28. October 
einige Feuerkugeln in die Stadt, wodurch mitten in derselben ein Feuer entstand, 
das um 3 Nachmittags aufloderte und bis um 12 Uhr in der Nacht währte. 
„Hierauf hat man wieder angefangen, hinein zu spielen, und abermals einen 
Brand erweckt, der vor 8 Uhr Morgens nicht gelöscht, und einen solchen Lärm 
in der Stadt verursacht hat, daß man es im Lager hören konnte. Wobei es 
sich auch begeben, daß des (Commandanten von Stettin) General-Lieutenants 
v. Wulffen Tochter, welche in dieser Gegend logiret, und dem Feüerlöschen zu¬ 
gesehen, das Bein abgeschlagen worden." Die Belagerten ließen es jedoch an 
kräftiger Antwort nicht fehlen. 

Da die Witterung von Tag zu Tag sich verschlechterte, daß die Truppen 
nicht länger auf offenem Felde im Lager liegen, und die Schiffe auf dem Wasser 
vor den Stürmen des Spätherbstes nicht länger aushalten konnten, beschloß der 
Kurfürst, die Belagerung aufzuheben. Das Geschütz wurde abgeführt, das Lager 
nebst dem Dorfe Krekow, mit Ausnahme der Kirche und des Hauses darin der 
Kurfürst gewohnt hatte, in Brand gesteckt, und ein Ausfäll der Schweden von 
dem die Arritzregarde befehligenden Landgrafen Friedrich von Hessen-Homburg 
( f 1728 im Alter von 75 Jahren) zurückgewiesen. Der Kurfürst, der unter dem 
Donner der Geschütze in Berlin seinen Einzug hielt, glaubte genug gethan zu 
haben, daß Er „von der Zeit an besagte Stadt Stettin durch die herum ge¬ 
legene sehr stark besetzte Festungen Anklam, Damm und Garz von weitem blocquirt 
halten ließ". 

Weil die Krone Schweden sich nicht entschließen konnte, dem rechtmäßigen 
Erbnehmer das von dem erloschenen Greifen-Stamme hinterlassene Erbe gut¬ 
wil l ig zu übergeben und Kurfürst Friedrich Wilhelm es für eine Lebens-Aufgabe 
erkannte. Seinem Haufe die Gerechtsame mit Gewalt der Waffen zu erobern und 
sicher zu stellen, die auf uralten, von Kaiser und Reich gewährleisteten Erbfolge¬ 
verträgen beruhten, fo sah man in Stettin selbst sehr wohl ein, daß das so 
eben Erlebte Alles nur Vorspiel eines größern und entscheidenden Schlages sei, 
daher denn auch der Winter emsig benutzt wurde, um sich mit Holz und Proviant 
und den übrigen Lebensbedürfnissen reichlich zu versorgen, worüber es am 30. 
Januar 1677 bei Schillersdorf, 1 ^ Mle. von Stettin, am 4. Februar bei Bartels¬ 
hagen im Kreise Franzberg, am 8. März bei Garz, Ribnitz, Loitz und an anderen 
Orten zu manchem ziemlich ernsten Strauße kam. Das Städtchen Golnow, 
welches Schwedisch, doch jetzt von den Kurfürstlichen mit 300 Mann an Reüterei, 
Dragonern und Fußvolk, besetzt war, wurde von Stettin aus zu Wasser von 
dem Obersten Hörn mit 400 Schweden durch List überrumpelt und eingenommen, 
wobei der brandenburgische Befehlsführer, Oberstlieutenant Cron, welcher nicht 
Quartier nehmen wollte, gleich Anfangs mit einem Theil der Besatzung nieder¬ 
geschossen, der andere Theil aber, nach tüchtiger Gegenwehr, nach Stettin in 
die Gefangenschaft geführt wurde. Aber auch Oberst Hörn, „welcher die Bürger¬ 
schaft meist auf seiner Seite gehabt," büßte den kühnen Handstreich mit dem 
Leben, tödtlich getroffen starb er bald darauf an den empfangenen Wunden. 
Die Brandenburger rächten sich für diesen Streich durch einen ähnlichen, den die 
Obersten Treffenfeld — vom Fehrbelliner Tage her so rühmlichst bekannt, — und 
du Hamel, von Demin her am 28. April gegen Greifswald unternahmen, wo-
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bei schwedischer Seits 3 Officiere und 70 Reuter auf dem Platze blieben und 
400 Mann, darunter 1 Rittmeister und 3 Cornette, in Gefangenschaft geriethen. 

' Q u e l l e n : — Beschreibung der Stadt und Festung Alten Stettin, Danzig, 1678 Oben, 
S. 7M, unter Nr. 4 genannt) S. 33—42. — Böhmer, Belagerungen. Stettin 1832. 
S. 30—32. . 

Schwedische Urkunde 
betreffend die Verleihung der adlichen Prärogativen an die Bürger¬ 
meister von Ste t t in , und die Vermehrung des alten Stadtwappens mit 
zwei Löwen und einem Lorberkranz, als Anerkenntniß für die heldenmüthige 

Vertheidigung, 1659. 
D. d. Stockholm, den 14.M. September 1660. 
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von seinen Nachfolgern im Stadt-Secretariat. S. 176—179.) 

Das alte Stadtwappen von Stettin, nicht das älteste, nämlich der blaue Schild mit dem 
rothen Greifenkopf, erhielt durch die vorstehende, im Namen des minderjährigen Königs 
Carl XI. von Schweden ausgefertigte, Urkunde die königliche Krone und die schwedischen 
Löwen als Schildhalter, umgeben von einem „Lorberkranz" zum Zeichen des errungenen Siegs. 
Angeheftet ist das Etzrenwappen der Stadt noch heute in der Borhalle des Rathh'auses und'in 
der Iacobikirche oben am Orgelchor. Die Vorrechte des Adels für die Stadthaüpter sind 
erloschen. 
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Oeschichte 
der 

sel^smonatlichen Belagerung Stettins durch den Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg. 

Hartnackige Ver the id igung der S tad t , 
im 

Jahre 1677. 
„Unterdessen, so heißt es in den oben S. 705 genannten Quellschriften, S. 42, 

bezw. S. 34 wurden zu Magdeburg, Küstrin, Frankfurt a. O. und anderen kurfürst¬ 
lichen Plätzen unsägliche Präparatorien zu der bevorstehenden Belagerung der 
Stadt Stettin gemacht, insonderheit von allerhand waren und schrecklichen Feuer¬ 
werken, von Granaten, Bomben, Haubitzen, Stinkpötten und dergleichen, welche 
täglich die Oder hinunter ins Lager vor Stettin geführt wurden. Von Küstrin 
allein sind 72 schwere Stücke und 10 große Feüermörser abgefchifft, unter denen 
sich 3 von unerhörter Größe befanden, sogar, daß selbe den Steinweg im Her¬ 
ausfahren bis ans Thor ganz verdorben. Etliche Mortiere sollen 6—7 Ctr. 
schwere Kugeln werfen; wo die hinfallen, muß Alles zu Trümmern gehen. Aus 
Berlin wurden 80 große Geschütze, 30 große Mortiere, 15.000 Ctr. Pulver, 
200.000 Stück Kugeln, 800 große Granaten, und 10.000 Vrandkugeln, in Be¬ 
gleitung von 300 Büchsenmeistern, ebensoviel Handlangern, 40 Feuerwerkern, 
24 Minirern, ins Lager geschafft; desgleichen wurde zu Minden, Zippstadt und 
Bielefeld, hier auf dem Sparberge, eine starke Artillerie ausgerüstet, die ins Lager 
vor Stettin nachgeführt ward. Überhaupt sind an Geschützen 206 Stücke samftt 
40 Feüer-Mösern in der Belagerung gebraucht worden. Die Völker zu Roß und 
zu Fuß wurden aller Enden zusammengebracht, gemustert und ins Lager vor 
Stettin dirigirt. Dinstags nach Pfingsten trat das Regiment Kurprinz, unter 
Commando des Obersten Strauß, das in Bärwalde lag, seinen Marsch nach 
Stettin an, es war das erste von den Fuß-Regimentern, welche diese Bestimmung 
erhielten. Gleichermaßen sind um eben diese Zeit die Hochfürstl. Wolfenbüttelsche 
und Zellische Auxiliar-Völker unter Commando Sr. Fürstlichen Durchlaucht des 
Herzogs von Holstein, nebst einer schönen Artillerie, (die in der obigen Zahl der 
Geschütze mit enthalten sein dürfte), bei Oldenburg über die Elbe gegangen, 
ihren Marsch nach der Oder und so ferner nach Stettin zu nehmen. Mittwochs 
vor Pfingsten war durch die ganze Kurmark und Pommern, wie auch in anderen 
Kurfürstl. Landen ein Büß- und Bettag angestellt und nach selbigem der Marsch 
wieder mit Macht fortgesetzt." 

„Denn gleich wie ein Feuer, das lange glimmt und um sich frißt, bis es 
endlich zu völligem Ausbruch und voller Loderflamme gedeihet, so brach nun der 
lange gefaßte Ernst und das entbrannte Zornfeüer Sr. Kurfürstlichen Durch¬ 
laucht mit einer schleunigen und überaus heftigen Belagerung über diese 
Stadt aus." 

Das Verlangen des Kurfürsten, die, den heimtückifchen Anreizungen der 
selbstherrlichen Regierung des vierzehnten Ludwigs von Frankreich, eines echten 
„Louis" seines Weibervolks, gefolgten Schweden für die verheerenden Einfälle 
in seine Länder zu züchtigen, der lebhafte Wunsch, das angeerbte Land am 
Meere ganz sein Eigen zu nennen, der Nnmuth über die bisher vergeblichen An-

' 8 9 * 
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griffe auf Stettin — 1659, 1676 — und vielleicht noch andere Gründe mehr, 
mochten gleichmäßig einwirken, daß der schlachtenkundige Fürst, der sich von dem 
enthusiastischen Aufschwünge seines Volkes unterstützt sah, einen fo gewaltigen 
Kriegszug ausrüstete. 

Der Kurfürst hatte 35 Regimenter seiner Brandenburger und Preußen, aus 
lauter kriegsgeübten Mahnen bestehend, vor der Pommerschen Hauptstadt ver¬ 
sammelt, Seine Cleveschen Regimenter hatte der Kurfürst nicht herangezogen, 
nicht blos der großen Entfernung halber, sondern vorzugsweise um seine Länder 
am Rhein nicht ganz ohne Schutz zu lassen, falls es dem Machthaber in Ver¬ 
sailles einfallen sollte, eine Diverston zu Gunsten der Schweden zu machen, dessen 
man sich immer versehen konnte, dienten doch viele Franzosen sei es unter den 
schwedischen oder den zwei deutschen Regimentern der Stettiner Besatzung. Und 
hatte nicht ein französischer Abenteurer, der sich die Würde eines Duo anmaßte, 
mit französischem Gelde einen Haufen Volks zusammengebracht, mit dem er der 
bedrängten Besatzung von Stettin zu Hülfe kommen wollte? 

Die Regimenter, welche in dieser Belagerung vor Stettin gestanden haben 
ergeben sich aus folgender Liste, die zugleich die Vefehlsführer der Regimenter 
nachweiset: 

Cavalerie. 
Die Kurfürstlichen Trabanten, Commandeur: Obristlieutenant Wilkstoff. 
Das Kurfürstliche Leib-Regiment, General-Major Graf Promnitz. 

- Kurprinzische Regiment, Obristlieutenant Strauß. 
- Dörfflingsche, Obristlieutenant Sidow. 
- Hambsche Obristlieutenant Bietewitz. 
- Görtzische, Obristlieutenant Taljo. 
- Printzische, Obristlieutenant Printz. 
- Treffenfeldische, Obrister Treffenfeld. 
- Hamelfche, Obrister Hamel. (du Hamel). 

Infanterie. 
Die Garde commandirte Obrist Schlabbrendorff. 
Der Kurfürstin Regiment, Obrist Börstel. 
Des Kurprinzen Regiment, Obristlieutenant Loben. 

- Feld-Marschalls Dörffling Regiment, Obrist Marwitz. 
- Grafen v. Dohna Regiment, Obristlieutenant Barfuß. 
- Fürsten von Holstein, Feld-Zeügmeisters Regiment, Obrist Golitz. 

Das Goltzische Regiment, Obrist Kleiß. (Kleist) 
- Valgelsche (Fargelsche) Regiment, Obrist Westrahm (Obristlieut. Westrum). 
- Bomstorsssche Regiment, Obrist Bomstorff. 
- Dönhoffische Regiment, Obrist Dönhoff. 
- Schöningsche Regiment, Obrist Schöning. 

Dragoner. 
Das Dörfflingsche Regiment, Obristlieutenant Aeberschwem. 

- Holsteinsche Regiment, Fürst von Holstein. 
- Görtzische Regiment, Obristlieutenant Lange. 
- Schliebensche Regiment, Obristlieutenant Schlieben. 
- Grumbkowsche, Obrist Grumbtow.^) 

f) Dieses Regiment gilt für das älteste Cavalerie-Regiment der Preußischen Armee. Der 
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Zu dieser Brandenburgschen Macht kamen 5 Regimenter, welche der Herzog 
Anton Ulrich von Braunschweig-Wolffenbüttel und der Herzog Ernst August von 
Braunschweig-Lüneburg, Cellischer Linie, dem Kurfürsten zuführen ließ. Die 
Stärke derselben wird zu 4000 Mann angegeben. Diese Hülfsvölker standen 
unter dem Befehl des Herzogs von Holstein und des General-Majors Rudolf 
v. Endten. 

Den Oberbefehl über das 'Belagerungs-Heer führte der Kurfürst in Eigener 
Person, und an Seiner Statt, wenn Regierungs-Geschäfte Ihn zeitweife nach 
Köln a. d. Spree zurückriefen, der Feldmarschall DörMng, als ältester General*). 
Außer dem Kurprinzen, der damals 20 Jahre alt war, befanden sich an fürst' 
lichen Personen, die in Brandenburgschen Diensten standen, beim Heere vor 
Stettin: Der Landgraf von Hessen-Homburg, der Fürst von Anhalt, der Fürst 
von Kurland. An commaudirenden General-Offtcieren bei der Belagerung werden 
in den verschiedenen Tagebüchern genannt: General-Major v. Schwerin**), die 

Kurfürst errichtete es im Jahre 1674 als er mit 20.000 Mann nach dem Oberrhein zog, um 
die deutschen Reichslande Elsaß und die Pfalz von den Franzosen, welche unter Turenne ver¬ 
heerend daselbst eingefallen waren, zu befreien. Es wurde aus den Hosstaats- und Küchen-
Dragonern unter dem Namen Leib-GaOe-Dragoner-Regiment, der 1677 noch nicht in Gebrauch 
gewesen ist, als Regiment formirt, anfänglich aus 6 Compagnien zu 81 Mann bestehend, um 
stets bei der Person des Kurfürsten aufzuwarten. Kriegsmäßig war es, wie alle Dragoner 
in damaliger Zeit, zum Gefecht zu Fuß und zu Pferd ausgerüstet, und stand zuerst unter 
Commando des Oberstlieutenants v. Grumbkow, der zur Zeit der Belagerung von Stettin zum 
Obersten befördert war. I m Jahre 1718 wurde es zum Kürassier-Regiment v. Blankensee 
umgewandelt. Nach der Erwerbung Schlesiens «hielt es in dieser Provinz seinen Ergänzungs¬ 
bezirk und darum bei der Reorganisation der Armse, nach dem Tilsiter Frieden den Namen 
des Schleichen Kürassier-Regiments, Nr. 1, den es noch führt, zugleich mit der Ehren-Be¬ 
nennung Leib-Kürassier-Regiment, die ihm am 18. September 1868 beim Einzüge der Truppen in 
Breslau, seiner Garnison, zu Theil geworden ist. Am 1. Ju l i 1874 hat das Regiment sein 
LOOjähriges Bestehen gefeiert. Bei dem zweiten Heereszuge nach Frankreich im Jahre 1815 
bildeten die damals Bestehenden 4 Kürassier-Regimenter, das Schleiche, Ostpreüßische und 
Brandenburgsche, sowie das, nach der Leipziger Schlacht in Halberstadt neu errichtete vierte 
Kürassier-Regiment, nebst einigen Landwehr-Reiter-Regimentern, die Reserve-Cavalerie-Brigade 
des 6. Armee-Corps, unter Commando des Generals der Infanterie Grafen Tauentzien-Witten-
berg, welches nach der Schlacht von Belle-Alliance, bis in die Bretagne und bis zur Mündung 
der Loire vorgeschoben wurde. - I m Stabe der Cavalerie-Brigade hat der Herausgeber des 
L. B : diesen Kriegszug mitgemacht. 

*) Dörffling — von den Historienschreibern, man weiß nicht warum, Dersflinger genannt, 
diente während des 30jährigen Krieges der Krone Schweden als Soldat, aber auch als Diplomat. 
Nach dem Westfälischen Frieden als Fremder aus dem Schwedischen Heere, in dem er es bis 
zum General-Major gebracht, entlassen, vrivatisirte er meistens in Berlin in stiller Zurückge¬ 
zogenheit, bis er 1654 in Brandenburgsche Dienste trat, in denen er schon das Jahr darauf 
zum General-Lieutenants 1658 zum General-Feldzeügmeifter befördert wurde. Am 18. Februar 1670 
verlieh ihm. der Kurfürst die höchste Würde durch Ernennung zum General-Feldmarschall. Vom 
Kaiser Leopold in den Freiherrn-Stand erhoben f er am 4. Februar 1695 in dem hohen Alter 
von fast 90 Jahren. Der Commandeur des Dörfflingschen Regiments zu Fuß war zur Zeit der 
Belagerung Kurd Hildebrand v. d. Marwitz f 1700 als General-Lieutenant; er war ein 
Schwiegersohn des Feldmarschalls v. Dörffling. 

**) Bogislaw v. Schwerin, auf Spantekow, geb. 1622, ward 1669 General-Major und 
stand beim Kurfürsten in hohem Ansehn, was schon die Expedition nach dem Zoll- und dem 
Blockhause beweist, die ihn vom Kurfürsten anvertraut wurde. Er war Gouverneur von Kol¬ 
berg, geheimer Kriegsrath und Kammerherr, auch Comthur zu Schivelbein. Er f gleich nach 
der Eroberung von Stettin. 
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General-Wachtmeister Götzen,*) Lehndorf/ Giese. Ein selbständiges Commando 
führte auch der Oberst Schöning") vor der Lastadie, an Stelle des Generals 
Schwerin, nachdem dieser vom Kurfürsten ins Hauptlager auf dem linken Oder¬ 
ufer, bei Pommernsdorf, zurückberufen war. I m Heere des Kurfürsten diente 
die Elite des Märkischen Adels, u. a. auch ein Rochow, Friedrich Wilhelm aus 
dem Hause Pleßow, der 1670 als Hauptmann in die Dienste des streitbaren 
Bischofs von Münster, Christoph Bernhard v. Galen getreten war, vom Kur¬ 
fürsten aber, als dessen Vasall zurück berufen wurde. Er machte die Belagerung 
von Stettin m i t * * * ) . 

Was die Vertheidigungsmittel betrifft, so constirt in Beziehung auf die Ar-
mirung der Festung absolut nichts, und wegen ihrer Besatzung nichts Genaues. 
Die Letztere wird zu 3000 Mann Fußvolk angegeben, welche in der Belagerung 
bis auf 300 Mann geschmolzen sein soll. Dies' scheint aber doch eine zu geringe 
Zahl für die Garnison zu fein, wenn gleich die Vertheidigung, wie bei der Be¬ 
lagerung von 1659, mit sehr bedeutender Theilnahme der Bürgerschaft erfolgte, 
die von Altersher, militairisch organisirt, zu einer in jeder Hinsicht tüchtigen 
Stadtwehr geschult und ausgebildet war. Nach einer der am Schluß zu nennenden 
Quellen bestand die Besatzung aus 5 Regimentern zu Fuß, und zwar: — 1) dem 
Regiment des Obersten Ulff Sparr, 2) dem tzmaland-Schonenschen Regimente, 
3) dein Iämtländischen Regimente, jedes der beiden letzteren zu 8 Compagnien, 
und alle drei Regimenter auf dem linken, Oderufer; 4) dem Regimente des 
Generals v. Wulffen; 5) dem Regimente des Obersten Krämer. Diese beiden 
deutschen Regimenter besetzten die Lastadie und waren, so heißt es, 1900 Mann 
stark (ohne daß man unterscheiden kann, ob beide zusammen oder Eins); über 
die Stärke der 3 ersten, schwedischen, Regimenter constirt auch nichts, jedenfalls 
aber dürfte hiernach die Garnison stärker gewesen sein, als vorher angegeben. 
Außerdem gehörten ungefähr 400 Reuter zur Besatzung, von denen die unbe¬ 
rittenen zu Grenadieren umgeformt wurden. 

Die Bürgerwehr trug Montirungen nach schwedischem Muster. Sie war in 
11 Compagnien formirt, deren einige über 200 Köpfe stark waren: 6 Compag-
nien hielten die Wälle besetzt, 2 standen immer in Reserve, die 3 Lastadischen 
Compagnien bewachten ihre Vorstadt, und wurden nöthigmfalls unterstützt. Auch 
Bauers- und Bootleüte, Handwerksburschen und Kaufdiener und Studenten des 
Carolmmns, ja Frauen und Mädchen erschienen als Teilnehmer des Kampfes. 

"") Adolf v. Götz, Götze, Götzen, war General-Wachtmeister und Gouverneur der' Residenz 
Berlin. Nach Einnahme von Stettin beförderte ihn der Kurfürst zum General-Lieutenant, 
f aber schon im Jahre 1678, nachdem er den Zug nach Rügen und Stralsund noch mitge¬ 
macht hatte. 

^ ) Hans Adam v. Schöning, auf Tamsel, geb. daselbst 1. Oct. 1641, ward im Jahre 
1664 Legaiionsrath und vom Kurfürsten als außerordentlicher Gesandter beim Bischof Christoph 
Bernhard v. Galen nach Münster, geschickt; trat 1666 in Militärdienste und wurde beim 
Anhaltschen Regiment zu Pferde sogleich als Rittmeister angestellt, 1668 Oberstlieutenant, 
1670 Oberst, 1678 bald nach der Eroberung von Stettin General-Major; zuletzt General-
Feldmarschall f 28. Aug. 1696. Seme Enkelin, Eleonore Luise, geb. 2. Febr. 1708, „zu ihrer 
Zeit eine der ersten Schönheiten des Landes", in ihrem 15. Jahre an den nachmaligen General-
Lieutenant Adam Friedrich v. Wreech verheirathet, war des Kurfürsten Urenkels Friedrich Freun¬ 
din während dessen mehrjährigen, unfreiwilligen Aufenthalts in Küstrin. Sie f 1764. 

* ^ ) Nachrichten zur Geschichte des Geschlechts derer von Rochow und ihrer Besitzungen. 
Gesammelt von Adolf Friedrich August von Rochow. Berlin, 1861. S. 111, 001 .110OIH I I I 
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Commandant war der kluge und wackere General-Lieutenant Johann Jakob 
v. Wulffen. I h n unterstützten und beseelten mit ihm das Ganze der General-
Major Plantinus, anderweitig auch Plonting genannt, und der Oberst Üchtritz, 
ersterer als Ober-, der zweite als Unterbefehlshaber der Bürgerwehr, ferner der 
Oberst Baron v. d. Nohl, der aber, am 14. August schwer verwundet, schon 
am 17. August durch den Tod der Vertheidigung entzogen wurde; sodann der 
Oberst v. Isensee, und andere ausgezeichnete Offiziere ^mehr, deren Namen in 
den Berichten nicht aufbewahrt sind. 

Erster Bürgermeister war der Landrath Caspar Meyer (Mejer) seit 1666 
f 1688, zweiter Bürgermeister Gottfried Schwellengreber seit 1674, -j- im Jahre 
nach der Belagerung, letzterer ein Nachkomme, vielleicht ein Sohn, Joachims 
Schwellengreber, welcher 1561 zum Senator gewählt und 1622 Bürgermeister 
wurde, zugleich einer der 86uior68 niereawruni, Altermänner des Seglerhauses, 
-j- 1627; die Familie gehörte dem Handelsstande an, als Ältermänner kommen 
noch Joachim Johannes, und nach Joachim, Ertmannus Schwellengrebel 
vor. Zum Raths-Collegium gehörte der Stadt-Syndicus Dr. Corswand, dessen 
seitdem nobilitirte Familie bis auf den heutigen Tag in Neü-Vorpommern als 
reichbegütert fortblüht. Der Kämmerer Jakob Freyberg, der Stadt-Secretarius 
Hildebrand, ersterer noch in weiblicher, letzterer in zahlreicher männlicher Nach¬ 
kommenschaft noch heute in Stettin fortlebend. Auch unter der Bürgerschaft 
fehlte es während der Belagerung nicht an hervorragenden Geistern. Vor anderen 
verdient in dieser Hinsicht die Erneuerung des Andenkens der Name Wichenhagen 
oder Wiegenhagen, einer der Handelsherren vom Seglerhause und der Name 
Pust,-*) der einem Mitglieds der Schisser-Compagnie angehörte, und noch heute 
in Stettin theils in einem mit der Seeschifffahrt eng verbundenen Handelsge¬ 
schäft, theils im Handwerkerstände fortlebt. Ein Pust, von Stettin, war im 
ersten Drittel des laufenden Jahrhunderts langjähriger Führer des Königl. 
Preußischen Seehandlungsschiffs Elisabeth Louise auf dessen Handelsreisen nach 
beiden Küsten von Südamerika, nach China und um die Erde. 

„Drei Meilen um die Stadt hatte man Schwedischer Seits.. schon vor An¬ 
kunft des Kurfürsten Alles in eine Wüstenei verwandelt. Von Übergabe durfte 
Niemand sprechen, ja Wichenhagen soll einen Bürger, der dies dennoch wagte, 
im Zornesausbruch erschossen haben. Man hoffte sich zu wehren und dem Könige 
Stadt und Land zu erhalten, bis Entsatz käme. Aus einer längern Reihe von 
Gründen, die an einer andern Stelle dieser Geschichte zu erörtern sein werden. 

*) Auf den Namen Wichenhagen legt Böhmer ein großes Gewicht, indem er ihn u. a. auch 
mit dem Kolberger Nettelbeck von 1807 in Vergleich stellt. Der gerühmte Stadt-Patriotismus 
dieses Mannes wird jedoch ziemlich zweifelhaft, wenn es in einem der Quellen-Berichte heißt: 
„Er habe der Krone ein Großes an Getreide vorgeschossen und sei daher besorgt gewesen, 
daß, wenn die Stadt übergehen sollte, Alles für ihn verloren sein würde". Diese Sorge um 
seme Geldtruhe soll ihn dermaßen fanatisirt haben, daß er wie ein Besessener in der Stadt 
umherlief, um die Bürger zur Tapferkeit anzufeuern. Pust dagegen, wie Nettelbeck ein Schiffer, 
oder Schiffs-Cllpitllin, wie man heut zu Tage sagt, ist wol von durchaus ehrenwerthen Motiven 
geleitet worden, als er sich bei der Bertheidigung lebhaft betheiligte, wie sich aus einer Strophe 
in einer poetischen „Unterthänigsten Freud en-Bezeügung eines Kurffürstl. Neümarkischen Cüstrin-
schen Unterthanen und Dieners über die Einnahme von Stettin" abnehmen läßt, die also 
lautet: „Zerbrochen ist die falsche Bri l l , die Pust mit seinen Fischer-Pletzen, die Stadt begunte 
auff zu setzen". 
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waren die Stettiner aller Stände und Klassen, wie sie schon in der Belagerung 
von 1659 bewiesen hatten, nichts weniger als Brandenburgisch und Kurfürstlich, 
vielmehr echt Schwedisch und Königlich gesinnt.; von der Gerechtigkeit ihrer Sache 
waren sie vollkommen überzeugt und zur hartnäckigsten Vertheidigung entschlossen. 
Daß Kaiser und Reich sie, weil ihr König in die Brandenburgischen Länder ein¬ 
gefallen, von Eid und Pflicht gegen denselben entbunden, und sammt Vorpom¬ 
mern an den Kurfürsten, als ihren nunmehrigen Herrn, gewiesen, mochte zwar 
ihres Gegners Sicherheit mehren, doch sie konnte es natürlich nicht rühren, da 
ihr König selbst sie nicht aus seinem Gehorsam entlassen hatte. Tapferkeit war 
übrigens von den Vorfahren auch ihnen angeboren, wie ihren Gegnern, und der 
vereinigte Löwe und Greif hoffte den Kampf gegen den Adler, den rothen (von 

^Brandenburg) und schwarzen (vonPreußen), wohl zu bestehen". (Böhmer, S . 42.) 
Der Kurfürst brach am 4. Ju l i 1677 von Berlin auf, in Begleitung seiner 

(zweiten) Gemalm, der Kurfürstin Dorothea, seiner Söhne erster Ehe, des Kur¬ 
prinzen Friedrich und des Markgrafen Ludwig, so wie seiner noch im Knaben-
und Kindesalter stehenden zwei Söhne zweiter Ehe, der Markgrafen Philipp 
Wilhelm,*) Albrecht Friedrich und Christian Ludwig (letzterer eben erst geboren, 
nämlich den 14. Ma i 1677), von denen sich die Kurfürstin, bekannt als sehr 
zärtliche Mutter, während dieses Kriegszuges, da sie selbst eigentlich noch Sechs¬ 
wöchnerin war, muthmaßlich nicht trennen wollte. I m Gefolge befand sich der 
gesammte, glänzende Hofstaat nebst der ganzen Hofhaltung; und angeschlossen 
hatten sich die beim Kurfürstl. Hofe beglaubigten Gesandten auswärtiger Mächte, 

. welche beauftragt waren, ihren Höfen, bezw. Vollmachtgebern, regelmäßig und 
umständlich Bericht zu erstatten von Dem, was im Lager des gewaltigen Kriegs¬ 
fürsten von Brandenburg vorgehe. 

Tagebuch der B e l a g e r u n g der Festung S t e t t i n i m J a h r e 1677. 
(Zeitrechnung nach Gregorianischem Kalender.) 

Juli. 
1. — Bereits seit dem 24. M a i kreuzten 10 holländische Schiffe, die der 

Kurfürst in Seine Dienste genommen hatte, — sie werden in den Berichten 
durchweg kurfürstliche Kaper genannt, — im Haff und waren dann auch durch 
das Pfaffenwasser und die unteren Oderarme in den Dammschen See vorge¬ 
drungen. Nicht allein diese unverkennbare Kundgebung feindseliger Unternehmungen, 
die den Stettinern die Ausübung des Fischfangs verleiden sollten, und wirklich 

^ « ^ I h l k p p Ludwig, geb. 19. Mai 1669, erbte nach dem Tode seiner Mutter, 6. August 
1689 die derselben als Privat-Eigenthum gehörig gewesene Herrschaft Schwedt, und wurde, 
nachdem er sich mit seinem um 12 Jahre altern Halbbruder, dem Kurfürsten Friedrich NI, 
wegen des, den Hausverträgen (Testament des Kurfürsten Albrecht von 1493, Gerascher Ver¬ 
trag) zuwiderlaufenden Testaments ihres Vaters verglichen hatte, Stifter der Nebenlinie der 
Markgrafen von Brandenburg-Schwedt, welche mit dem Markgrafen Friedrich Heinrich bereits 
1/«« erlosch, worauf Schwedt an das Königshaus als Kronfid'eicommiß-Gut zurückgefallen ist. 
Wie der- Verfasser der „Geschichte der Stadt Schwedt und des Schlosses Vierraden" dazukommt, 
den Markgrafen Philipp Wilhelm zu einem Sohn aus Dorotheas erster Ehe, also zu einem 
Vraunschweig-Luneburger, zu machen, ist unerfindlich. (Bali. Stud. IV, 2, S. 102, 19M. 
^ " h e a des Herzogs Philipp zu Holstein-Glücksburg Tochter, war in erster Ehe mit dem 
A V « ^ "erheirathet, nach dessen Tode s/e 1668^ die zweite 
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verleideten, sondern auch anderweite Anzeichen und Nachrichten, die in der Festung 
bekannt geworden waren, gaben die Überzeugung, daß der Kurfürst die größten 
Vorbereitungen treffe, die Stadt Stettin noch ein- und zwar zum dritten Ma l , 
mit einer Belagerung heimzusuchen. Der Commandant hielt daher den Zeitpunkt 
für gekommen, den zur Sicherheit der Festung schon längst geplanten Vorsatz 
zur Ausführung bringen zn lassen, nämlich die Gegend auf 3 M n . im Halb¬ 
kreise auf der Landseite zu verwüsten und, wie schon oben erwähnt, alle Dörfer 
niederzubrennen, was am heutigen Tage ohne Schonung, ohn'Erbarmen ins 
Werk gerichtet wurde. 

2. — Es zeigten sich die ersten Brandenburger Reuter und zwar auf der 
Pasewalker Landstraße in.Möhringen, woselbst sie die daselbst aufgestellten 
Schwedischen Reuter zur Überwachung des noch nicht vollendeten Zerstörungs¬ 
werks dieses Dorfes übersielen und 2 Mann derselben gefangen nahmen. 

3. — Von diesem Tage melden die Berichte nichts. 
4. — Ein starker Trupp Brandenburgscher Reuter, unter Commando des 

Obristwachtmeifters v. d. Recke, scharmuzierte ziemlich nahe vor den Wällen der 
Festung und trieb der schwedischen Bedeckung eine aus dm zerstörten Dörfern 
hinweg geführte Viehheerde, 40 Haupt Rindvieh und viele Pferde, ab, bei welcher 
Attaque mehrere Schweden sielen und 2 Reuter zu Gefangenen gemacht wurden. 
Vom Walle der Festung wurde aus 3 Stücken auf den Feind geschossen und 
einer getroffen. 

b. — Der Kurfürst kam an diesem Tage in Garz a n ; — die Kurfürstin 
Dorothea war mit den jüngeren Kindern und dem Hofstaate in Schwedt, seit 
4679 I h r Privateigenthum, zurückgeblieben; — und rückte mit den bei sich 
habenden Regimentern bis vor Kolbitzow, 2 M n . vor Stettin gelegen. Unter¬ 
wegs stießen'2 Dörfflingsche Regimenter zu ihm, das Regiment zu Fuß und die 
Dragoner. Das Dorf Kolbitzow wurde gänzlich eingeäschert gefunden. An diesem 
Tage übersielen Stettiner Stadtschützen (Förster) einige Brandenburgische Offtciere 
auf der Oder bei Greifenhagen, die sich daselbst mit der Entenjagd dwertirten. 
Hauptmann Vredow wurde getödtet und Graf Dohna, ein Sohn des Burg¬ 
grafen zu Dohna, Commandirenden der Brandenburger bei der Belagerung 
von 1659, blefsirt, und dessen Diener nebst einem Musketier von den Schützen 
gefangen genommen und zu Wasser in die Festung eingebracht. Hier hatte man 
schon um 6 Uhr Morgens eine lebhafte Kanonade von Damm her gehört. Auch 
im kurfürstl. Feldlager vor Kolbitzow hörte man gegen Mittag Kanonenschüsse, 
ohne Anfangs sich ihre Bedeutung erklären zu können. Bald aber wurde ein 
Gefangener eingebracht, welcher berichtete, daß die Schweden die i m — (soll 
wol heißen am — Dammschm See aufgeworfene Schanze, nachdem dieselbe am 
Morgen von den kurfürstlichen Schiffen angegriffen worden/ verlassen und sich 
nach der Stadt zurückgezogen hätten, die Schiffe aber noch auf deren Verfol¬ 
gung gewesen, daher noch das beständige Kanoniren um die Mittagszeit. 

6. — Der Kurfürst blieb im Lager bei Kolbitzow stehen, um die Armse-
Abtheilung unter Commando des General-Majors Giese zu erwarten. Ein 
schwedisches Reüter-Detachement war bis Löknitz zum Recognosciren vorgegangen, 
hier traf es auf Brandenburger gleicher Waffen, mit denen es ein Scharmützel 
zu bestehen harte. Einige Gefangene sielen den Schweden in die Hände, darunter 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 90 
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ein Wachtmeister, welcher Depeschen fürs Hauptquartier des Kurfürsten bei sich 
trug, aus denen hervorging, daß es auf einen ernstlichen Angriff der Festung 
abgesehen sei. Gegen Abend ließen sich einige Trupps Reuter auf den Krekowschen 
Höhen sehen; die Festung gab Kanonenschüsse ab, die bei der großen Entfernung 
ohne Wirkung blieben. Nachts wagten sich Brandenburger ganz nahe an die 
Contrescarpe, zogen sich aber, nachdem sie beschossen worden, rasch zurück. 

7. — Früh Morgens um 4 Uhr ritt der Kurfürst an der Spitze Seines 
Generalstabs, und unter starker Cavalerie-Bedeckung, aus dem Feldlager von 
Kolbitzow gegen die Stadt um ihre Lage von allen Seiten der Landseite zu be¬ 
sichtigen. Er hatte sie auf weitem Umwege umgangen, so daß in der Festung 
die ansehnliche Reüterschaar erst wahrgenommen wurde, als dieselbe gegen Norden 
hin, auf den Anhöhen von Vredow erschien, von wo sie im Grunde der Klin¬ 
genden Beek verschwand und erst an der Südseite der Stadt auf den Höhen 
vor den Heil. Geistthor wieder zum Vorschein kam. Das Corps des Generals 
Giefe traf bei Kolbitzow ein, setzte aber seinen Marsch fort, um vor der Festung 
auf den Feldern von Pommernsdorf das Lager zu beziehen. Hier schlug der 
Kurfürst sein Hauptquartier auf. Das Lager scheint auf der Nordseite des 
Dorfs gewesen zu sein, da, wo jetzt die Vorstadt Pommernsdorfer Anlage steht. 
Mittags schössen die Schweden drei M a l mit 18pfündigen Kugeln mitten ins 
Lager, welches Anfangs weit vorgefchoben war, ohne jedoch Schaden zu thun. 
Die Garnison hatte ihre Vorwacht in. der Sternschanze, von wo aus das ganze 
Stadtfeld bestrichen werden konnte. Abends wurde dieser Posten aber verlassen, 
worauf die Brandenburger ihn besetzten, ihn aber in der Nacht wieder aufgaben, 
nachdem die hinter der Sternschanze liegende kleinere Schanze von ihnen ver¬ 
größert worden war (1). 

Anfangs war ein Zeltlager aufgeschlagen. I n der Folge aber wurden für 
das Hauptquartier Baracken oder Holzhäuser errichtet. Bei einem der unten zu 
nennenden Originalberichte, die Belagerung betreffend, befindet sich eine Abbil¬ 
dung des Lagers, der zufolge nachstehende Baracken erbaut waren: 1) Für den 
Kurfürsten und Seine Gemalin, ein zweistöckiges Gebäude, mit zwei einstöckigen 
Nebengebäuden, von denen eins zum kurfürstl. Marstall gedient zuhaben scheint; 
daneben hatten die Heerpauker und Trompeter ihr Zelt, das Ganze so ziemlich 
auf dem linken Flügel des Hauptquartiers, von dem aus gegen Westen und 
Nordwesten das Zeltlager der Truppen sich ausdehnte; 2) Baracke des Kurprinzen, 
in der Mit te des Hauptquartiers; 3) des Feldmarfchalls Dörffl ing; 4) des Land¬ 
grafen von Hessen-Homburg; 5) des Fürsten von Anhalt; 6) des Fürsten von 
Kurland; 7) des General-Majots v. Schwerin; 8) des General-Wachtmeisters 
Götzen; 9) Zelt des Generals Lehndorf; 10) Baracke des Generals Giese; 
11) des Kaiserl. Ambassadeurs; 12) des Dänischen Ambassadeurs; 13) des Hol¬ 
ländischen Ambassadeurs; 14) des Lüneburgschen Ambassadeurs; 15) des Pol¬ 
nischen Ambassadeurs; 16) Zelt der Deputirten der Stadt Danzig und 17) Speise¬ 
zelt dieser Deputirten, beide Zelte anscheinend von prachtvoller Ausstattung; 

*) Die Ziffern 1—41 beziehen sich auf die Nummerirung der Bemerkungen am Schluß 
des Tagebuchs. 
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18) Baracke des Obersten Börstet; 19) des Ober- und 20) des Unter-Marschalls; 
21) Futter- und Fourierhaus; 22) Baracke des Hofpredigers und 23) des kur-
fürstl. Heib-Medims; 24) Apotheke; 25) Posthaus; 26> Baracke der Kammer-
Jungfern der Kurfürftin; 27) Kurfürst!. Speise- und Silberkammer, wie auch 
Weinkellsr; 28) die große Küche für das Hauptquartier; 29) Baracke der Tra¬ 
banten und Pagen; 30) Gebäude zur Abhaltung des Gottesdienstes verbunden 
mit dem Krankmhause. 

8. — Der Kurfürst hielt mit seinen Generalen Kriegsrath und unternahm 
darauf Recognoscirungen, befahl auch am Ufer des Stroms eine Schanze aufzu¬ 
werfen. I n der Festung hörte man das Schmettern der Trompeten und das 
Schlagen der Heerpauken vom feindlichen Lager her. 

9. — Nachts fand ein Reüter-Scharmützel bei der Sternschanze Statt , das 
weiter keinen Erfolg hatte, als gegenseitigen Verlust. 

10. — Die Brandenburger zogen sich in großer Zahl im Schweinegrund zu-
sanunen und versuchten mehrere Angriffe, die abgewiefen wurden (2). Von der 
Besatzung waren General Planung und Oberst Ulff Sparr nahe daran, in 
Gefangenschaft zu gerathen. Die Bürgerwehr focht neben der Garnison gleich 
tapfer. 

11. — Von diesem Tage wird nichts Bemerkenswertes gemeldet, es sei 
denn, daß drei Mann von der Garnison, ein Reiter und zwei Fußknechte, die 
im vorigen Jahre von den Brandenburgern gefangen genommen und unter ihre 
Regimenter gesteckt worden waren, entwichen und in die Festung kamen, zu der 
Aufzeichnung Werther Ereignissen gerechnet werden können. 

12. Die Brandenburgischen, im Dammschen See kreuzenden Kaper legten 
sich ganz nahe an die auf dem Göckenbrmk belegene Schanze und beschossen 
sie zwei Stunden lang (3). Die Besatzung der Schanze ließ es an Antwort 
nicht fehlen. 

13. — Der Kurfürst ließ unter der Leitung des Generals Schwerin eine 
starke Brücke über die Oder schlagen. Dies geschah oberhalb des Pommerns-
dorfer Lagers bei Güstow, woselbst eine langgestreckte Insel im Strom liegt, über 
welche die Brücke hinweggeführt wurde. Dieseits wie jenseits wurden zur Sicher-
stellung der Brücke Schanzen aufgeworfen und in der Mitte auf der Insel ein 
Blockhaus angelegt. Mannschaften, welche schon in der Nacht vorher über den 
Strom gegangen waren, beschäftigten sich auf dem rechten Ufer im Bruche damit, 
in aller Stille Strauchwerk zu schlagen und daraus Faschinen zu binden (4). 
I n der Festung besetzten Bürgerwehr-Mannschaften den Hauptwall und Mann¬ 
schaften der Garnison die Außenwerke. Unterm Schutz dieser Bürgerwehr, und 
außerdem noch unter militairischer Bedeckung, ließen die Ackerbürger der Stadt 
ihre auf dem Stadtfelde belegenen Kornfelder abmähen, ohne dabei von dm Bran¬ 
denburgern gestört zu werden. 

14. — General v. Schwerin ging über die Brücke bei Güstow und rückte 
mit der unter sich habenden Truppen-Abtheilung, sammt schweren Geschützen, 
auf dem durch das Bruch vorbereiteten Wege gegen die von Stettin nach Damm 
führende Steinstraße vor, und traf Abends vor derfelben ein zwischen dem Zoll-
und Blockhause, deren Verbindung mit der Festung dadurch abgeschnitten wurde, 
daß stadtwärts vom Blockhause ein starker Trupp Posto faßte. Anfänglich 

90* 



716 Die Stadt Stettin - als Festung. 

Juli. 
war die Festung mangelhaft verwahrt; ohne des Obersten v. d. Nooht Thätigkeit 
und Vorsicht, der für Armirung und genügende Besetzung der genannten zwei 
Außenwerke eiligst Sorge getragen hatte, würd' es dem General v. Schwerin ein 
Leichtes gewesen ^ein, dieselbe zu überrumpeln. Von den Leuten, die auf den 
Wiesen des Bruchs mit der Heüwerbung beschäftigt waren, und sich, gerühmt 
hatten vor den Brandenburgischen Geschossen keine Furcht zu haben, wurden 
mehrere von diesen verachteten Kugeln todtlich getroffen, „dannenhero ihr Muth 
so groß nicht mehr war, als vorher und hielten viele die Nase zurück". 

15. — Der General ließ im Bruche, oder, wie ein anderer Bericht - sagt, 
auf der Dammstraße selbst zwischen der Zollschanze und dem Blockhause, eine 
Schanze, höher als diese, aufwerfen und mit den aus dem kurfürstl. Feldlager 
bei Pommernsdorf hergebrachten Stücken besetzen. M i t ihnen wurden beide Werke, 
links das Blockhaus, rechts die Zollschanze lebhaft beschossen. Eine Abtheilung 
Truppen näherte sich dem Blockhause so, daß mit Kleingewehr beider Seits ge¬ 
schossen wurde. Es gab Verwundete. 

16. — Das Feuer aus Stücken auf das Blockhaus begann am frühen 
Morgen und dauerte den ganzen Tag ohne daß man am Abend demselben wesent¬ 
lichen Schaden zugefügt hatte. Die Besatzung blieb keinen Schuß schuldig, ver¬ 
mochte aber nicht den Angreifer aus seiner Stellung zu vertreiben. — Die von 
Pasewalk nach Stettin führende Landstraße hatte der Kurfürst zu verlegen bisher 
verabsäumt. Der Commandant der Festung benutzte diesen Umstand, einen 
Provianttransport von dem er erfahren hatte, daß er von daher nach dem feind¬ 
lichen Lager im Anzüge sei, aufheben zu lassen. Eine 30 Mann starke Reiter-
schaar hatte sich in der Nacht vorher, von den Brandenburgischen Vorposten un¬ 
bemerkt, auf den Weg gemacht. Sie traf den Transport bei Löknitz, überwältigte 
die schwache Bedeckung nach kurzem Scharmützel, zerstörte die Wagen und ihre 
Ladungen durch Feüer-Anlegen, machte den General-Kriegs-Commissarius, den 
General-Proviantmeister des Belagerungs-Corps, und 52 Brandenburgsche Reuter 
und Wagenknechte, meist Ukermärkfche Landleüte, zu Gefangenen, mit denen sammt 
.4 schönen Handpferden, der glückliche Parteiführer Abends in der Festung wieder 
eintraf. Er berichtete, „daß der von dem Herzoge von Lüneburg, deftinirte 
Succurs an Sr . Kurf l . Durchl., bestehend in 4 Regimentern, nunmehr unter¬ 
wegs sei und ehestens ankommen würde." 

17. — Oberst v. d. Nooht unternahm in der Nacht mit 200 Mann, welche 
zu Wasser nach der Zollschanze gegangen waren, einen Angriff „auf die neuen 
Gäste im Bruch", d. h: auf die Stellung des Generals Schwerin. Anfangs 
wichen die Brandenbrger, als er aber an die, von denselben errichteten, Ver¬ 
schanzung herankam, fand er diese in so guter Defensive, daß er den weitern 
Angriff aufgeben und sich mit einigen Verlust an Mannschaften in die Zollschanze 
zurückziehen mußte. Nachdem der Oberst am frühen Morgen Succurs aus der 
Stadt erhalten hatte, erneuerte er den Angriff auf die Verschanzung, warf auch 
die Brandenburger hinaus und vernagelte deren Kanonen, mußte aber dennoch 
zurückweichen, als General von Schwerin mit frischen Truppen auf ihn los¬ 
stürmte. Der Kampf war sehr hartnäckig und brachte beiden Theilen einen be-
deutenden Verlust an Todten und Verwundeten. M i t den Geschützen, die un¬ 
versehrt geblieben, und durch andere, die in Reserve gestanden, verstärkt worden 
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waren, wurde nun das Blockhaus mit glühenden Kugeln beschossen, um es in 
Brand zu stecken. Bei dem großen Verlust, den er in dem bisherigen Kampfe 
erlitten, konnte sich Oberst v. d. Nooht nicht länger im Vlockhause halten; er 
sah sich genöthiqt, diesen Posten aufzugeben und sich zu Wasser nach dem Zoll zurück¬ 
zuziehen. Dieser wurde nun in der Nacht von den Brandenburgern beschossen und 
mit Feuerkugeln, Granaten und Bettelfäcken dermaßen überschüttet, daß in der Schanze 
kein Haltens mehr war. Auf Befehl des Commandanten gab die Besatzung, unter 
Commando des Majors Storch, auch diesen Posten auf, und schiffte sich, fammt 
Geschützen und Munition, auf dem zu t>em Endzweck commandirten Fahrzeuge 
nach Stettin ein, wo sie am folgenden Morgen landete. Die Baulichkeiten in 
der Zollfchanze waren vor dem Abzüge in Brand gesteckt worden. Die Branden¬ 
burger folgten aber den flüchtigen Schweden auf dem Fuße und konnten das Feuer, 
ehe es um sich griff, löschen. 

Nunmehr in Besitz des Hindernisses, welches den Angriff auf die Laftadie 
unmöglich gemacht hatte, ordnete General v. Schwerin die Verstärkung der Zoll¬ 
schanze und die Errichtung einer zweiten Schanze neben derselben an, um als 
doppelter Stützpunkt, für die Angriffsarbeiten der Festung zu dienen. „Gegen 
Abend hat der General Wulffen einen Trommelschläger aus der Stadt geschickt, 
und um die bei der Action gebliebenen und verwundeten Ofsiciere angehalten, 
worauf Se. Kurfl. Durch!, befohlen, felbige unter den Todten aufzusuchen und 
hinein zuschicken." 

, 18. — Die Schweden demolirten die Schanze auf dem Göcken- oder Gößken-
brink, und brachten alles, was daraus fortzuschaffen war, nach der Stadt, ihre 
in der Nähe liegenden Wachtschiffe ließen sie an Ort und Stelle (6). 

19. — Die Brandenburger arbeiteten sehr eifrig an der Verstärkung ihr̂ er 
Werke am Zoll, ohne dabei von den Belagerten gestört zu werden. 

20 und 21. — I n einer alten Schanze jenseits des Schweinegrundes 
pflanzten die Brandenburger ein Paar Regimentsstücke auf, mit denen sie die 

.im freien Felde Fouraairenden der Besatzung beschossen, während die Belagerten 
tapfer aus Stücken spielten. — Zur bessern Versicherung der Lastadie wurde ein 
Wassergraben rund um dieselbe abgestochen, welcher weil die gesammte Bürger¬ 
schaft mit Schippen und Spaten zur Arbeit aufgeboten war, in wenig Tagen fertig 
wurde. Baron v. d. Nooht legte 4 Schaalen — flache Fahrzeuge — mit Ge¬ 
schützen auf die Parnitz und trieb damit die Brandenburger aus ihrem Lager 
bei der Regelitz (7). 

22. — Seit dem frühen Morgen ließ der Kurfürst auf der Nordseite der 
Stadt zwei Schanzen aufwerfen, zum einstweiligen Schutz der Lüneburgischen 
Hülfsvölker, deren Anmarsch für heute angesagt war. Die eine Schanze lag beim 
Grabow unten am Wasser, die andere aber dem Frauenthore gegenüber am 
Studentengrunde. Nachmittags trafen die Lüneburger, 5 Regimenter stark, vor 
Stettin ein. M i t flatternden Fahnen und Standarten, unter Trommelschlag und 
Trompetengeschmetter, marschirteu sie rund um die Stadt nach dem für sie be¬ 
stimmten Lagerplatz auf deren Nordseite. I h r commandirender General, der 
Herzog von Holstein schlug sein Hauptquartier in den Ruinen der Oderburg auf, 
eben so der Unterbefehlsführer General-Major v. Endten. Die Truppen er¬ 
richteten ihre Zelte hinter den alten Werken des Schwedenkönigs Gustav Adolf, 
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welche, vor beinah' 50 Jahren aufgeworfen, noch ziemlich im Stande waren, so 
wie hinter den. Brandenburgscher Seits, am Vormittage aufgeworfenen Ver¬ 
schanzungen. Die Tranchse-Arbeiten wurden von den Lüneburgern sofort in 
Angriff genommen (8). 

23. — Der Cammandant der Festung hatte am Rabenftein über der Galg-
wiese eine Reüterwache aufgestellt. Brande/tburgsche Neüter griffen dieselbe heute 
an und warf sie in die Festung zurück. ^ 

24. — Seit Eroberung des Blockhauses und der Zollschanze hatten die 
Brandenburger an der Verstärkung dieser Stellungen gearbeitet und mit den 
Aufwerfen der Laufgräben gegen die Laftadie begonnen, womit sie heute um 
150 Schritt vorrückten. 

25. — Die Lüneburger griffen sehr thätig in die Belagerungs-Arbeiten ein. 
Am heutigen Tage errichteten sie ein Reduit (9) an der Oder, um den Strom 
zu bestreichen und der Stadt die Zufuhr abzuschneiden wobei ihnen die von 
Gustav Adolf errichteten Werke sehr zu Statten kamen. Einzelne Schützen schlichen 
sich ganz in die Nähe der Festung beim Frauenthor und schössen unter Deckung 
auf die dort aufgestellten Wachtposten, welche mit der Erwiederung des Feuers 
nicht auf sich warten ließen. 

26. — Aus den Lüneburgschen Lager kamen 5 Überläufer in die Festung. 
Der Nation nach Franzosen und der Waffe nach „Granatiers" nahmen sie bei 
den Schweden Dienste. 

27. — Weil Brandenburgscher Seits die Westseite der Festung noch nicht 
eng eingeschlossen war, hielten es die Ackerbesitzer der Felder vor dem Mühlen-
und dem Neuen-, später« Berliner Thor für Zeit, ihre Ärnten einzuheimsen. 
Unter starker Bedeckung und dem Schütze der Kanonen der Festung machten sie 
sich alsbald an die Arbeit. Kaum war dies Unternehmen im Brandenburgschm 
Lager bemerkt worden, als 10 „Trouppen" (Compagnien?) zur Störung desselben 
commandirt wurden. Es kam zu einer lebhaften Attaque, wobei mehrere der 
„Augstleüte", auch 3 der schwedischen Reuter, auf der Wahlstatt blieben, und 
viele verwundet wurden. Die Brandenburger verloren 1 Lieutenant und 14 Ge¬ 
meine an Todten, ebenfalls viele Verwundete und 3 Gefangene. I n der Nacht 
dieses Tages kamen 20 Überläufer in die Festung, ob aus dem Brandenburgschen 
oder Lüneburgschen Lager ist nicht gesagt. 

28. — I n der Nacht avprochirte der General v. Schwerin auf dem Damm 
um 3000 Schritt gegen die Lastadie, und es ward am Schluß dieser Arbeiten 
eine Schanze aufgeworfen. Sowol von den 4 Schaalen der Stettiner, die auf 
der Parnitz lagen, als auch von der großen Batterie in der Lastadie wurden die 
Belagerer heftig beschossen, als aber diese mit Kartätschen feuerten, mußten die 
Schaalen mit großem Verlust zurückgezogen werden. 

29. — Die Belagerer näherten sich der Parnitz immer mehr. Sie ließen 
sich trotz lebhaften Befchießens von der großen Batterie nicht stören, indem sie 
fast immer Deckung zu finden wußten. 

30. — Auf Begehren der Belagerer fand heute Waffenruhe für einige Stun¬ 
den Statt, um die Gebliebenen beerdigen zu können. — Gegen Abend geschah 
von der Laftadie ein Ausfall auf die Vranoenburgfchen Arbeiter auf dem Mellen-
bruch, die daselbst an der Parnitz ein neues Werk zu errichten im Begriff waren. 
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Es waren dazu 100 Musketiere und ein 50 Mann starker Zug Schützen com-
mandirt, „welche jenen unversehens auff den Halß kahmen, eine Salve unter sie 
thaten, und viele derselben zu nichte machten"! Bei dieser Attaque, die übrigens 
weiter keinen reellen Erfolg hatte/wirkte die große Batterie auf der Lastadie mit, 
in der eins der eisernen Stücke sprang, wodurch ein Stück-Lieutenant und ein 
Sergeant schwer verwundet wurde. 

' 31. — Die Lüneburger fuhren auf der Höhe neben dem Studentengrund 
einige grobe Geschütze auf und beschossen damit das auf dem Wiefm der Oder-
Niederung weidende Vieh, die daselbst von dm Belagerten neu errichtete Schanze 
und die Schaalen, welche jetzt auf dem Dunzig lagen. Oberst v. d. Nooht machte, 
in Gesellschaft Wichenhagen's eine Recognoscirung nach dem Mellenbruch, wurde 
aber durch heftiges Kanonen- und Kleingewehr-Feuer alsbald zur Umkehr 
genöthigt. 

August. -
1. — Der Rath der Stadt sandte an den Grafen Königsmark, um den ver¬ 

sprochenen Succurs zu beschleunigen. Es geschah dies durch einen reitenden 
Boten, den Rathsdiener Quant, dem man den Muth und das Geschick zutraute 
sich durch die feindliche Vorpostenkette, und weiterhin bis Stralsund durchzu¬ 
schleichen. Abends um 11 Uhr wurde rings um die Stadt aus, 79 Stücken, 
wie auch vom Fußvolk aus seinen Musketen, 3 M a l hinter einander Victoria 
geschossen wegen des Siegs den die Dänen über die Schweden erfochten hatten. 
Auch die Schiffe auf dem Dammschen See ließen sich aus 169 (?) Stücken hören. 
Die Festung sollte diese Salve zwar mit 4 Kanonen erwidern, „auß Dumheit 
der Constabel aber wurden nur 3 gelöset, welches Eimgen in der Stadt ein 
schlecht Omen zu sevn bedünckte". 

2 . — Es meldete sich ein feindlicher Trompeter vor der Stadt, Oberst 
v. d. Nooht r i t t , in Begleitung einiger anderer Offtciere, dem Sendboten ent¬ 
gegen, fein Anbringen zu vernehmen. Unverrichteter Sache mutzte der Bote um¬ 
kehren. Was er gebracht, blieb unbekannt. „Nachmittags war ein fast über¬ 
natürlich und seltzsam Donnerwetter, indem von Donnern nicht allein alles er¬ 
schüttert, besondern es geschahen auch 3 seltzsame Donnerschläge, da jeder gleich 
einer Canon einen Knall gäbe, alle Menschen verwunderten sich dessen und sagten 
Einige, daß Gott selbst an statt der Stettiner geantwortet und 8a1v6 gebe, aber 
der Erfolg hats gewiefen, daß es ein grausam Zornzeichen gewesen." 

3. — Der Kurfürst beorderte den General-Major v. Schwerin mit einigen 
Truppen herüber Als Hauptquartier zu kommen, um alle dieseitigen Angriffs¬ 
werke „zur Perfection bringen zu helfen". Das Commanoo über die Truppen' 
vor der Lastadie erhielt Oberst v. Schöning. Von Seiten der Brandenburger 
wurden in ein Reduit am Wege nach Pommernsdorf einige Stücke gebracht, diese 
aber Nachts wieder zurückgezogen, um das Werk am folgenden Morgen zu er¬ 
höhen. Vor dem Mühlenthore hatten die Belagerer eine Schanze aufgeworfen, 
die von der Festung am heutigen Tage, wie auch am folgenden Tage, den — 

4. — Heftig beschossen wurde. Die Tranchsen gegen das Heil. Geistthor 
wurden eröffnet. Gegen Abend legten sich die Kurfürstl. Kaperschiffe in Form 
eines Halbmondes vor die beim „Gatt in den Dammschen See", das durch zwei 
Reihen Pfähle verpalissadirt war, stationirten 4 Stettiner Wachschiffe, beschossen 



729 Die Stadt Stettin — cks Festung. 

August. 
und nöthigten sie zum Rückzuge nach der Stadt. Über 400 Kanonenschüsse ge¬ 
schahen in dieser Action. Der Befehlsführer der Schwedischen Schiffe bekam 
aber Ordre, „sich wieder hinauß zu machen, wurde auch mit mehreren: Volk und 
Schaalen verstärkt", nichts desto weniger aber, nach zweistündigem heftigen Ge¬ 
fecht, abermals zum Weichen gebracht, worauf die Kurfürstlichen mit nicht ge¬ 
ringer Arbeit das Pfahlwerk entfernten und sich so freie Passage machen, die 
auch behauptet wurde. 

5. — Auf der Lastadie-Seite rückten die Belagerer mit ihren Approchen 
immer weiter vor, ohne daß die Besatzung es mit Erfolg verhindern konnte. 
Auf der Land-Seite schlugen Kurfüstl. Völker ihr Lager im Schweinegrund auf, 
approchirten bei der alten Sternschanze vorbei, nahmen diese in Besitz und ver¬ 
stärkten zu beiden Seiten die Tranchsen, legten auch ein Reduit unweit der Oder 
abwärts vom Gerichte an. Unterhalb der Stadt, wo die Lüneburger standen, 
zu denen der Kurfürst noch 2000 Mann seiner Brandenburger hatte stoßen lassen, 
wurde gleichfalls ziemlich avancirt. Hier commandirte der Herzog von Schleswig-
Holstein, als General-Feldzeügmeisier. 

6. — Die Tranchse-Arbeiten auf der Seite der Lastadie nahmen wie an 
den vorigen Tagen ihren Fortgang; man verschloß sie heute mit einer Redoute. 
Inzwischen gingen die 4 Schwedischen Wachschiffe mit 4 Schaalen wieder nach 
dem Dunzig, woselbst sie eine fürchterliche Kanonade begannen, indem innerhalb 
4 Stunden über 1700 Schüsse aus Stücken abgegeben wurden. 2 von dm 
Kurfürstl. Schiffen geriethen beim Fetten Ort, an der Westseite des Dunzigs, 
auf den Grund und wurden von der Mannschaft im Stich gelassen. Die Schweden 
erbeuteten 5 eiserne Stücke, die sie auf ihre Schiffe brachten. Eine schöne Fregatte 
der Belagerer, mit 12 Stücken, ging in Feuer auf, von welcher die Schweden 
das, was noch zu retten war in Sicherheit brachten. „Es zogen sich deßwegen 
die Kurfüstl. Kapers zurücke, liessen den Schwedischen dießmahl den Platz, und 
hat man keine Beschädigten oder Todte in dieser Action bekommen, welches wegen 
des grossen Schießens fast ein Wunder ist. Was Kurfürstlicher Seits geschehen, 
hat man nicht erfahren". Man sehe den 7. August. 

Aus dem Kurfürstl. Quartier wurden 3 Feldstücke auf die mehr erwähnte 
Sternschanze gebrächt, um damit der Belagerten Reüterwache von ihrem Posten 
zu vertreiben.. Diese mußte vor dem heftigen Feuer weichen, „wie denn auch 
etliche Vorwitzige auff dem Wall Nasenstüber bekahmen". Auch bei den Leute,: 
die unfern des Neuen Thors an der Contrefcarve arbeiteten, gab es Todte und 
Blefsirte. An demselben Tage berichtete ein Überläufer: Der General-Wacht¬ 
meister Schwerin habe die Geschütze, welche er bei der Reglitzer (Zoll-) Schanze 
gehabt, bis auf 8, wegbringen lassen, und daß er daselbst nur noch 6000 Mann 
zu stehen habe. Sonst ständen im dortigen Lager die Obersten Schöning und 
Schlichen und einige Compagnien, welche aus den Hinterpommerschen Garnisonen 
zur Belagerung commandirt seien. 

7. — Die Belagerer im Kurfürstl. Quartier vor dem Heil. Geistthor, ober¬ 
halb der Stadt, gleich wie die, Lüneburger, nach einem andern Bericht, unter 
dem Commando des General-Wachtmeisters v. Endten, unterhalb der Stadt, vor 
dem Frauenthor, streckten ihre Tranchsm besser nach dem Wasser hin. Zur Nacht¬ 
zeit wurden die Stücke von der verbrannten Kurfttrstl. Fregatte auf die Schwedischen 



Deren MWair-Oeschichte; 1677. 721 

August. 
Wachtschiffe gebracht. Das groHe Schiff war in der letzten Actiön von Kanonen¬ 
kugeln ganz durchbohrt. Die Beschädigten von den Kurfürst!. Schiffen wurden 
nach Damm gebracht, um daselbst reparirt zu werden. I n derselben Nacht 
machten die Brandenburger eine große Schanze unten am Gerichtsberge (10) 
nahe am Graben der alten Werke von 1631 zu äußerst am Wasser (an der 
Oder,) die am folgenden Tage, den — 

8. — verstärkt, und von wo aus Stadt und Wall heftig beschossen wurde. 
Die Lüneburger aber waren mit ihren Approchen vom Studentengrunde bis nach 
dem Schützenwall vorgerückt, während sie sich am — , 

9. — Der Festung bis auf Musketenschuß-Weite näherten. An diesem 
Tage schickte der Kurfürst einen Trompeter mit emem Parlementalr an die Stabt. 
Ob eine Aufforderung zur Übergabe überbracht worden, ist nicht gesagt, 

10. — Vom Lüneburgschen Quartier wurde auf fteiem Felde, dem Frauen¬ 
thor gegenüber, eine Schanze aufgeworfen. Überhaupt hatten die Belagerer ihre 
Angriffswerke ziemlich weit von der Festung angefangen und gingen sehr behutsam 
zu Werke. Auf Kurfürstl. Seite arbeitete man fleißig an den Approchen. Das 
Regiment des Kurprinzen und die Regimenter Görtz und Dönhof lösten die Re¬ 
gimenter Dohna, Bomsdorf und Goltz ab. Die Belagerten beschossen die Arbeiter, 
aber ohne sonderlichen Schaden zu thun. I n der Festung wurden gegen Abend 
6 Gefangene eingebracht, nämlich 4 Soldaten aus dem Schwerinschen Lager, 
und 2 Reuter deren Bestimmung das Städtchen Pölitz gewesen war. 

11. — I n der Festung verstärkte der Commandant, General - Lieutenant 
v. Wulffen, die Wachen am Frauen- und am Heil. Geistthor in den Contre-
scarpen, indem er sie mit je 200 Mann und den zugehörigen Öfficieren besetzen 
ließ. Auf der Hauptwache in der Stadt stand ein Fähnrich mit vier Rotten. 
Es wurde Tag und Nacht in den Minen gearbeitet. I m Kurfürstl. Quartier 
rückten Abends die beiden Leibregimenter des Kurfürsten, wie auch das Dörff-
lingsche in die Tranchsen. 

12. — I n der Nacht warfen die Lüneburger eine Schanze nebst Batterie 
auf dem Schützenwall (11) auf, und kamen mit ihren Approchen bis ans Haffer. 
Auch warfett sie in der Unterwiek einen Laufgraben, einen andern im freien 
Felde auf. I m Kurfüstl. Lager wurde eine Batterie, die vor einigen Tagen an¬ 
gefangen war, fertig. Abends lösten die Regimenter Dohna, Bomsdorf und 
Goltz die vorigen ab. Nachts rückten sie um ca. 70 Schritt vor, wo der Kur¬ 
fürst abermals eine Batterie anlegen ließ. Jenseits der Oder überraschten die 
aus dem Schöningschen Lager einige Bauern, die im Busch Faschinen zu machen 
beordert waren; was von den Leuten nicht getödtet oder verwundet liegen blieb, 
wurde gefangen genommen. Nachts machte die Besatzung einen Ausfall mit 
200 Mann vor dem Heil. Geistthor. Die Schweden wurden aber von den 
Kurfürstlichen „also bewillkommnet, daß sie in großer Unordnung und mit Hinter¬ 
lassung etlicher Todten das Thor suchen mußten". 

13. — An diesem Tage beschäftigten sich die Belagerer mit Verstärkung all' 
ihrer Werke. Sie brachten die Schieß-Angeln (11) auf die Batterien und ver-
palissadirten den alten Graben bei der Sternschanze, um zu verhüten, daß ein 
nächtlicher Anfall daselbst geschehe. Weiter wurden im Kurfürstl. Quartier unten 

Landbuch von Pommern; TH. II., Bd. IX. 91 
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am Wasser etliche Schanzkörbe in den Graben des alten Ravelins (12) gestellt 
und von oben eine Aoproche heruntergeleitet, um unter Deckung desto sicherer 
avanciren zu können. Den ganzen Tag wurde von 2 Batterien der Lüneburger 
unaufhörlich auf die Stadt kanonnirt, worauf ihnen aber kaum mit 10 Schüssen 
geantwortet wurde, was im Lager vermuthen ließ, daß die Festung schon Mangel 
an Pulver habe. Nachts machten die Belagerten einen Ausfall auf die Lüne-
burgschen Angriffswerke vor dem Frauenthor. M i t Handgranaten wurde der 
Feind aus seinen Werken hinausgeworfen, und die daselbst aufgestellten Spanischen 
Reiter bei Seite geschafft. I n der Nacht zum 14. faßten die Kurfürstlichen auf 
dem Mühlenberge, der zwischen den Passowschen und dem Heil. Geistthor liegt, 
Posto, nur 50 Schritte von der Contrescarpe. Hier wurden drei Batterien, jede 
zu 10 Stücken, wie auch eine starke Redoute angelegt. Die Belagerten störten 
die Arbeiten mit starkem Kleingewehr-Feüer, mit groben Geschütz nur wenig. 

Nachdem die Belagerer all ihre Schanzen und Batterien sammt den Lauf¬ 
gräben in fertigen Stand gesetzt, fingen sie um 6 Uhr Morgens des — 

14. — An, die Stadt aus allen 3 Quartieren vor dem Heil. Geistthor 
(Mühlenberg), dem Frauen- und Parnitzthore zu beschießen und ,̂ zwar aus 
140—160 Stücken (die Angaben sind verschieden) und 21 Mortieren. Von den 
Wurfgefchützen standen 12 im Kurfürstl., 5 in Lüneburgschen und 4 in Schwerin-
schen Quartier vor der Lastadie (13). Die Batterien vor dem Heil. Geistthor 
richteten ihr Augenmerk vorzugsweise auf den Hafen, die dort liegenden Schiffe, 
die beiden Oder-Brücken, das Bohlwerk, die Unterstadt. Durch das gleichzeitige 
Abbrennen dieser Masse von Geschützen „entstand ein so grausames Donnern und 
Krachen, als ob Himmel und Erde einfallen wollten". Unter den zahlreichen 
Getödteten von der Bürgerschaft mehr als von der Garnison befand sich auch 
der Oberst Baron v. d. Nooth, der, als er vom Wall herunter geritten kam, von 
einer zerspringenden Granate am Hirnschädel eine unheilbare Wunde erhielt, an 
der er, wie schon einmal angemerkt wurde, am dritten Tage starb. „Er nahm 
das Lob standhafter Treue gegen seinen König und die Stadt, deren Mitver-
theidigung ihm anvertraut war, mit ins Grab. Von der Bürgerschaft schmerz¬ 
lich betrauert, sah dieselbe seinen Tod für eine Vorbedeutung des Verlustes der 
Stadt an". Auch mehrere der Officiers, die sich in der Suite des Obersten be¬ 
fanden, wurden durch Splitter jener Granate mehr oder minder schwer verwundet. 
I n der Nacht dauerte das Einwerfen großer Granaten, Bomben und Bettelsäcke, 
auch einzelner glühender Kugeln, unaufhörlich fort, üllerall da, wo sie niedersielen, 
auf Häusern und Kirchen, die ärgsten Verwüstungen anrichtend, ohne daß die zuletzt 
genannten Geschosse zündeten. Während des Bombardirens auch am Tage des — 

15. — Schlug der General-Wachtmeister v. Endten unterhalb der Festung 
eine Brücke über die Oder und verwahrte dieselbe auf dem rechten Ufer mit einem 
Reduit (14). Weil mau in der Festung die Besorgniß hegte, daß er auch am 
Dunzig ein Werk anlegen werde, — wie es denn auch in der Folge geschaht so 
wurden die schwedischen Wachschiffe beordert, sich in den Hafen zurückzuziehen. 
Die Kauffahrer aber, die am Bohlwerke lagen, wurden, da sie gestern und heute 
durch das feindliche Geschoß ungemein gelitten hatten, nach einstimmigen Beschluß 
der Rheder, in der folgenden Nacht in der Oder versenkt. Auch war es in dieser 
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Nacht, daß der Rathsdl'ener Quant auf der Rückkehr von Stralsund sich nebst 
einigen Stadtschützen durch die feindlichen Posten schlich. Er brachte Briefe vom 
Grasen Königsmark und gute Vertröstungen. — Von den folgenden Ereignissen 
lassen wir uns den Hergang von einem Berichterstatter: «I. 0. 2., ein höherer 
Osficier, der zur Garnison gehört hat, in der Sprache und Schreibart seiner Zeit 
wie folgt erzählen, ohne dessen historische Irrthümer zu moniren: — 

16. — „An diesem Tage fing der Feind an, mit glühenden Kugeln zu 
spielen, da dann erstlich die statliche kostbahre St . Marien Kirch, welche noch 
Barnimus, der erste Herzog in Pommern, fundiret, und auß Königlicher Schwe¬ 
discher MUdigkeit, deren Thurm mit feinem Kupffer gezieret, (Gott erbarmend) 
in den. Brand geriete, und zwar weil die glühende Kugel gar hoch oben in der 
Spitze sitzen bliebe, kunte Niemand retten, dann denen darunter stehenden floß 
das zerjchmultzene Kupffer auff die Leiber, und das in die Höhe gesvrützte Wasser 
in die Augen, daß niemand, wie gerne er auch gewolt, dabey zu verbleiben 
vermochte. 

„Von dar flöhe Fewer auff S t . Peters Kirche, zündet deren Thurm auch 
an, und ob woll diese wäre zu löschen gewesen, weiß man doch nicht waß die 
Kirchen-Vorsteher vor eine Entschuldigung gehabt, daß sie nicht Hand anlegen 
lassen, denen diese bald jener folgte, und war in dieser Zeit nicht wenige Be¬ 
stürzung so wol unter der Bürgerschaft als Soldatesm. Es war auch das Fewer 
so hefftig, und flöhe degestalt umb sich, daß allerdings außerhalb auff der Contre-
scarpe die Sturmpfähle anzubrennen an fingen, dennoch war des Höchsten Güte 
so groß, daß nicht mehr als das Pädagogium nebenst dem Wohnhause v . 
Fabricii abbrandten. Dieses war nun der traurige Tag, welcher eine gleich mehr 
und traurige Nacht nach sich zöge. Denn ebenfalls eine glühende Kugel den 
Thurm der St . Jacobs Kirche traff, welche auf gleichen Schlag eingeäschert 
wurde. Wie grausam nun solcher Brand bey Nachtzeiten anzusehen gewesen, ist 
nicht wol zu beschreiben, theils wegen der Höhe des Thurms, wessentwegen das 
Fewer biß in die Wollten reichte, theils das selbiger hernach mit seinem Abfall 
.ein so grosses Geprassel und Schreckte daß der Feind selber zu Mitleiden dadurch 
beweget worden. Ginige Haüser, so am Kirchhofe gestanden seind auch ver-
brandt, jedoch die meisten stehen geblieben.^ 

„Gewiß isi es, daß durch diesen Kirchen-Brand die Bürgerschafft mehr ver¬ 
bittert worden, und nach diesem viel näher zusammen getreten". 

Der brennende Thurm der S t . Iakobi Kirche schlug, sammt den Glocken, 
durch das zerschmetterte Dach und Gewölbe in die Kirche hinunter, so daß die 
Flamme bis in die Gräber drang, — so liefet man auf der in der St . Iakobi-
Kirche aufgehängten Denktafel vom Jahre 1693. Auch die treffliche Kirchen-
Bibliothek ging in dieser schaurigen Nacht zu Grunde. Das Unheil traf die 
Kirche zwischen 11 und 2 Uhr. Während des Brandes sollen die Stettiner einen 
Tambour ins Lüneburger und einen Trompeter ins Brandenburgsche Lager ge¬ 
schickt haben, mit den Ansuchen: „Sie möchten doch die Kirchen und Schulen 
verschonen, und sich an Wall und Mauern revangiren„; denen aber folgende 
„hochvernünftige" Antwort vom Feldmarschall v. Dörffling ertheilt worden: 

9 1 * 
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„Sage dem, der dich ausgeschicket, daß er mir nicht vorschreiben darf, wie ich 
eine Stadlt attakiren sol l ! " Von der Sage*) daß die Belagerten bei dem Feuer 
des Kurfürsten spottend gerufen: „Hört, wo de Kohförst knappt", und daß sie, 
um den Feldmarschall v. Dö rMng zu kranken, der aus einem Schneiderburschen 
ein schwedischer Soldat geworden, einen Schneider mit Elle und Scheere gemalt, 
und an der Ruine der S t . Marien-Kirche ausgehängt hätten, findet sich in den 
unten zu verzeichnenden Quellenschriften keine Spur. Daß der Iacobithurm durch 
Selbstentzündung in Brand gerathen sei, „durch Gottes Verhängniß und ohne 
Schießen", wie mehrere halb oder ganz kurfürstlich gesinnte Erzähler berichten, 
ist eine ebenso kindische als lächerliche Behauptung widerwärtiger Schmeichler. 
Kie Petrikirche wurde im fernem Verlauf der Belagerung gänzlich zerstört. Ein 
starker Wind mit Schneegestöber warf am 13. October den schon erweichten 
Westgiebel auf das Gewölbe und zerschmetterte Alles bis auf 3 Pfeiler, welche 
späterhin gleichfalls von Granaten zertrümmert wurden**). 

Während dieser Vorgänge, die fo unsägliches Elend in der Stadt an¬ 
richteten, fuhren die Belagerer fort, noch weitere Zerstörungsmittel vorzubereiten. 
So wurde im Lüneburgschen Quartier die große Batterie auf dem Sützenwall zu 
Stande gebracht und es wurden von dort Approchen bis in den nächsten Grund 
vorgeschoben. 

17. — Die Belagerer fuhren fort mit stetem Schießen und Feüeremwerfen, 
so, haß man oftmals eine rechte Salve aus Stücken zu hören bekam. Es waren 
auch ihre Werke im Brändenburgfchen Quartier nunmehr bis auf einen Steinwurf 
weit der Festung nahe gekommen. 

Iß. — Andauerndes Geschießen und Bewerfen der Stadt. Abends sollte 
ejn Ausfall auf das Kurfürstl. Quartier und dessen nächste Werke unternommen 
werden, und es kam auch theilweis dazu; da aber die Schweden sich weigerten, 
den Truppen von den deutschen Regimentern, die voran marschirten, zu folgen, 
so konnte dem Angriff nicht Nachdruck gegeben, und es mußte, nach großem Ver¬ 
lust an Officieren, Mannschaften und Bürgerwehrleüten, Kehrt gemacht werden. 
Während dieses Vorganges vor dem Heil. Geistthor führte General v. Endten 
den schon frifher gefaßten Plan zur Erbauung einer Schanze am Dunsch aus, 
wodurch nunmehr die Communication der Stadt zu Wasser nach Außen völlig 
gesperrt wurde, und nur noch die zu ^ande übrig blieb, diese jedoch nur auf 
Schleichwegen durch das Bruch, welche allein den Stadt-Schützen (Förstern) be¬ 
kannt waren, mithin nur wenigen Personen. 

19. — Nachts wurde wiederum ein Ausfall vor dem Heil. Geistthor unter¬ 
nommen, der, weil dazu nur wenige Truppen commandirt waren, keinen Erfolg 

*) Christ. Friedr. Wulstrock, Nachtrag zu der kurzen historisch-geographisch-statistischen Be¬ 
schreibung des Königl. Preüß. Herzogthums Bor-und Hinterpommern. Stettin und Berlin 
1795. S. 89. 

**) Christ. Zickermann, historische Nachricht von den alten Einwohnern in Pommern lc., 
insonderheit aber von der St . Petxi und Pauli Kirche in Alten-Stettin. Stettin, 1724, S. 71, 
72. Der Verfasser, welcher Pfarrer an gedachter Kirche war, hat diese Nachrichten auch in die 
Kirchen-Matrikel geschrieben. 
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mit Bezug auf Zerstörung der Angriffswerke hatte. Unaufhörliches Schießen 
M d Feüereinwerfen bei Tag und bei Nacht, wodurch an den Häusern großer 
Schaden angerichtet wurde. 

20. — An diesem Tage „schickte Sr . Kurfürstl. surchlaucht den General-
Adjudanten nebst einem Trompeter in die Stadt, und ließ ihnen ansagen, baß 
der Samt Marien Thurm (welcher die vorigen Tage durch eine von der Kur-
fürstl. grossen Batterie eingeworffene Bombe in den Brand gerathen) nicht mit 
Fleiß noch mit Vorsatz dahin geworffen eoutLstirw dabey, wie es Sr. Kurfürst!. 
Durchl. Leyd thäte, daß ein so schöne Kirche, und die zierliche Stadt, durch 
die Bomben solte ruinirt werden. Es wäre Se. Kurf l . Durchl. annoch gnädigst 
geneigt der Stadt Gnade zu erweisen, ja Sie stellten derhalben frey, einige 
Deputirte herauß zu senden, die Artallerie in Augenschein zu nehmen, da sie denn 
Augenscheinlich sehen würden, daß noch nicht die Helffte der Stücke, so im Läger 
wären, gebraucht worden." Allein weder der Commandant, General-Lieutenant 
v. Wulffen, noch der Rath, Namens der Bügerschaft, mochte von Akkord etwas 
wissen. „Sie wären nur gesonnen/''erwiderten sie dem Parlamentair,/sich zu 
wehren. Sie wollten ihrem Könige, wo nicht die Stadt, doch die Wälle und die 
Mauern überliefern, S t . Kurfürst!. Durchlaucht Artollerie zn besehen, sey von 
Überfluß. Man rechne aus Entsatz durch den Grafen Königsmark der zugesagt 
habe, der Stadt mit 20.000 Mann zu Hülfe zu kommen". So hatte denn dieses 
heftige Bombardement nichts zur Folge, als daß Bürgerschaft und Garnison sich 
aufs Neue und noch enger verbanden, „alle für einen Mann zu stehen und sich 
bis aufs Blut zu wehren". 

Auf diese Abweisung Seiner Aufforderung zur Übergabe befahl der Kurfürst, 
das Kanoniren und Bombardiren, welches während der Anwesenheit des Parlamen-
tairs in der Stadt geruht hatte, sofort wieder aufzunehmen. „Dabey traff das 
Unglück die vorgedachte schöne Marien Kirche, daß sie durch eine sehr grosse 
Bombe folgends, nachdem der Thurm. ob gedachter massen schon herunter ge¬ 
schossen, in den Brand gerieht und verfiel; gleichzeitig brannte es in der 
Stadt an 3 verschiedenen Örtern". I n demselben Moment kam durch) einen 
Überläufer die Nachricht vom Tode des Obersten v. d. Nooth ins Lager. Der¬ 
selbe Überläufer meldete auch, daß durch das schreckliche Schießen und Granaten¬ 
werfen mehr denn 150 Bürgersleute todt und „gequetschet" seien; es herrsche 
große „Consternation" in der Stadt, daß auf den folgenden Morgen die ge-
sammte Bürgerschaft zusammen gerufen fei, um zu „deliberiren", was zu thun 
sei, „und soll die Stadt danachst allmählich haben angefangen zu brennen". 

Seit der Nacht approchirten die Lüneburger beim Frauenthor immer näher, 
fo daß sie jetzt nur noch den letzten Grund vor sich hatten. Sie machten auch 
einen Angriff auf dem vor der Scharfen Ecke gelegenen Kessel, mußten aber vor 
dem desfallsigen Ausfall, bei dem sie viele Leute, an die 30 Mann, verloren, 
zurückweichen. Auch Anstalten zu weiteren Batterie-Bauten nach dem Steindamm 
zu wurden vor dem Frauenthor getroffen. (15). Vorzüglich kräftig betrieben die 
Brandenburger ihre Angriffs-Arbeiten vor dem Heil. Geistthor, insonderheit zur 
Vollendung ihrer großen Batterie. 

Es war Fest-, Büß- und Bettag, der aber nicht in gewohnter Weise seier-
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lich begangen wurde; nur in der Schloß- und der Nicolai-Kirche hielten die 
Geistlichen dieser Kirchen, unter dem Donner der Geschütze eine kurze Predigt. 

Einer Angabe zufolge haben die Belagerten in der folgenden Nacht einen 
w ü t h e n d e n A u s f a l l gemacht, um wo möglich den Kurfürsten felbst in 
Seinem Hauptquartier zu überfallen. Der Anfchlag scheiterte an der Wachsam¬ 
keit der treuen Brandenburger, die ihren geliebten Landes- und Kriegsherrn wie 
ihren Augapfel hüteten. Wie wüthend sie angefallen waren, fo wüthend schlugen 
sie die Schweden in ihre Festung zurück. I n dem sehr hitzigen Gefecht sollen 
beider Seits über 1000 Mann geblieben fein! 

21. und 22. — I n der Festung beabsichtigte man, abermals eine Missive 
nach Stralsund zu senden. Der Rathsoiener Philipp Quant weigerte sich, die 
Commission zu übernehmen, weil er das vorige M a l zu große Fährlichkeiten be¬ 
standen und sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte. An seiner Statt waren Schiffer 
Pust und der Kaufherr Christian Linde bereit, dm Versuch zu wagen, sich durch 
das feindliche Lager zu schleichen. Von Unglücksfällen, welche am 21. vorkamen, 
werden 4 Kinder, Vater- und mutterlose Waisen, nahmhaft gemacht, die in der 
Schulzenstraße von einer Granate jämmerlich zerquetscht wurden. 

Seitens der Belagerer wurde mit Beschießen und Bewerfen der Stadt, so 
wie mit dem Approchiren in beiden Quartieren der Landfeite fortgefahren. Die 
Approchen gingen fowol aufwärts zur Höhe als niederwärts zur Oder und längs 
derselben im Thale. Insbesondere waren es die Lüneburger, die ihre Approchen 
wendeten, und dadurch die nächste Anhöhe gewannen. Das Ende der Approchen 
wurde jedes M a l mit einem Oorpo äs ßuaräie verwahrt. Die Lüneburger 
trachteten auch, die Belagerten aus ihrem Kessel, den sie vor die Contrrscarpe 
gelegt, zu vertreiben, was indessen nicht gelang. Andrer Seits war aber auch 
ein Ausfall, den die Besatzung in der Nacht machte, ohne Erfolg; es wurde zur 
Zerstörung der Angriffswerke nichts ausgerichtet, nur 3 Gefangene brachte man 
mit, ließ dagegen einige Todte auf dem Feld. 

23. — Die Garnison fiel abermals aus und trieb die Belagerer aus ihren 
vordersten Werken. Es geschah an zwei Stellen: ein Ma l mit Fußvolk aus dem 
Frauenthor auf das Lüneburgsche Quartier, das andere Ma l mit Reüterei vor 
dem Neüenthor (16). I n beiden Fällen wurden einige Gefangene gemacht; die 
Ausfallenden hatten aber auch viel Verwundete. General-Wachtmeister Schwerin 
rückte, nachdem er das Commando hier wieder übernommen, mit feinen Angriffs-
Arbeiten auf dem Damme um ein ziemlich langes Stück gegen die Lastaoie vor. 
Er hatte ein schweres Stück Arbeit. 

24. — Das Feuern der Belagerer war heute nicht mehr so heftig und un¬ 
unterbrochen, wie in den vorhergehenden Tagen. Nachmittags um 2 Uhr maä te 
die Besatzung mit 200 Mann zu Pferde und zu Fuß einen Ausfall auf das 
Lüneburgsche Quartier, dessen Reüterwache Anfangs vertrieben wurde, und fo 
auch die Leute, welche an der Spitze der Apftrochen waren, wobei ein Kapitain 
vom Holsteinschen Regiment in den Kopf geschossen wurde. Bald darauf aber 
wurden die Ausgefallenen zurückgeschlagen, beider Seits mit vielen Verlust an 
Tooten und Verwundeten. Nachts schlug eine, aus den kurfürstl. Batterien ab¬ 
geschossene glühende Kugel auf der Kaggen Post (Kagen Bastion) in einen mit 
Pulver und Granaten gefüllten Reserve-Kasten. Derselbe flog in die Luft, wo-
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durch einer von den diensthabenden Conftabels getödtet, ein anderer tödtlich ver¬ 
wundet wurde. General-Lieutenant v. Wulffen befand sich mit ' dem Obrist-
Lieutenant Bethon eben zur Revision der Posten im Bastion, ^als der Kasten 
sprang. Beide Ofsiciere kamen, wie durch ein Wunder, mit dem Leben davon. 
Der Rath schickte heute abermals einen Boten, den berittenen Raths-Diener 
Vielter, mit Briefen an, den Grafen Königsmark nach Stralsund. 

25. — An diesem Tage verließen die Kurfl. Kaperschiffe, bis auf 2, ihre 
Station auf dem Dammschen See; eben so marschirten einige Truppen aus dem 
Lüneburgschen Lager ab. Wohin beide Theile dirigirt wurden, ist nicht nachge¬ 
wiesen. Auf der Knochenhauer Wiese legten die Belagerer eine Schanze an, wo¬ 
durch den Stettinern nunmehr die Ausübung des Fischfangs gänzlich verwehrt 
wurde. Nachts näherten sie sich in großer Anzahl der Contrefcarpe, wurden aber 
vertrieben. — Heute fand man vor Johann Heylschwingers Hausthüre, auf dem 
Krautmarkte, ein anonymes Schreiben, worin die Bürger ermahnt wurden, dienst¬ 
eifriger zu sein und den Wall nicht zu früh zu verlassen. Muthmaßlich war der 
Genannte einer der Compagnie-Führer der Bürgerwehr; er mochte sich im Dienst 
lässig gezeigt haben. 

26. — Wegen Beerdigung der Todten fand ein Waffenstillstand von einigen 
Stunden Statt. Die Lüneburger legten gegen den Kessel, vor dem Frauenthore, 
ein Neduit an, und dehnten ihre Tranchsen längs des Grundes nach dem 
Mühlenthore aus (18). An diesem Tage, wie auch in der Nacht wurde mit dem 
Schießen inne gehalten. I n der Nacht machte die Besatzung der Laftadie einen 
Ausfall ohne etwas auszurichten. I m Brandenburgschen Lager war man auf 
der Hut gewesen. Die Besatzung verlor 8 Mann an Todten. I n der Nacht 
zum — 

27. — Abermaliger, erfolgloser Ausfall gegen die Schöningsche Stellung vor 
der Lastadie, ein zweiter auch gegen die Lüneburgschen Approchen. Sonst war 
es heute wie gestern still mit Schießen. Aus des Generals v. Endten Haupt¬ 
quartier wurde heute berichtet was folgt: — „ M i t dieser Belagerung sieht es 
noch weitläufig aus, und dafern die Schweden sich nicht zum Accord verstehen 
wolten, werden sie p6r torce nicht leicht heraus zubringen sein. W i r sind zwar 
bis auf 150 Schritt mit unseren Approchen an ihre Contrescarpe avancirt, aber 
bei selbiger wird es erst recht scharf hergehen. Ihre Gegenwehr ist bishero meäiocork 
gewesen, aber anjetzo ist ein Tag oder etliche mit S t e i n e n abscheulich heraus¬ 
geworfen, und den Lüneburgschen viel Leute damit ruinirt. Es scheint, daß die 
Bürger seit Einäscherung ihrer schönen Kirchen um desto obstinater geworden 
sind, und wollen sie noch von keinen Accord wissen noch hören. Ih ro Kurfürstl. 
Durchl. hat eine solche Artollerie allhier, dergleichen schwerlich ein Potentat in, 
Deutschland vor einer Festung jemals gebraucht hat. Sie besteht in 180 Stücken, 
worunter 3 fünfviertel Carthaunen, 6, ganze, 50 halbe und der Rest von 12/6 und 
3 Pfunden, wie auch 30 Mörser, worunter 300, 200 und 150 pfundige. Wenn 
diese Orgel recht wird angestimmt sein, dürfte es eine artige Musica abgeben. 
Unsere Attaque ist am Frauenthor, die Bran^burgsche am Heil. Geistthor. Ich 
habe vor drei Tagem in der Nacht auf der rechten Achsel 
bekommen, der aber der Kugel nichts als einen blauen Fleck 
mit Blut unterlaufen verursacht hat. UnWachtet den Belagerten schon mit 
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Bomben und Granaten sammt Kugeln, wie obgedacht stark zugefetzt wird, ist 
dennoch großer Eifer unter ihnen,' bei ihrem Könige zu leben und zu sterben. 
Nöthdürftiges an Proviant, Kraut und Loth haben sie auch noch, alfo, daß es 
ihnen wenig daran gebricht, und wollen sie sich halten, so es auch 6—8 Wochen 
dauern sollte." 

28. — Die Lüneburger setzten ihre Tranchsen von der, vor dem Mühlenthor 
errichteten Batterie bis an das Hochgericht fort. I n gleicher Weise arbeiteten 
die Brandenburger und setzten die neuen Werke durch 4 Tranch6en mit der Stern¬ 
schanze in Verbindung. 

29. — Aus dem Kurfürstl. Quartier wurde heute beim Fürsten-Gericht "eine 
Schanze in Gestalt eines Sterns aufgeworfen und diese später mit Palissaden 
besetzt (19). An der großen Batterie, auf welcher 40 Geschütze gestellt werden 
sollten, wurde fleißig gearbeitet, und auf der Lüneburgschen Seite war man mit 
dem Approchiren fchon so weit gekommen, daß man nur noch eine Linie bis an 
die Eontrescarpe laufen durfte. Die Stettiner wehrten sich aber mit ihren 
Kanonen tapfer. Es hatte seit einigen Tagen in Zwischenräumen stark geregnet; 
dazu kam ein anhaltender Wind aus der nördlichen Weltgegend, der das Wasser 
aus dem Haff in die Oder, die verschiedenen Verzweigungen des Stroms und in den 
Dammschm See drängte. Die Folge davon war, daß seit der vergangenen Nacht 
das gesammte Wiesenterrain der Oder-Niederung überschwemmt, „ganz blank" 
war. Das Schöningsche Lager wurde dadurch nicht wenig belästigt; auch wurden 
die Lüneburger genöthigt, ihre am Dunzig errichtete Schanze, da sie ganz unter 
Wasser stand, zu verlassen. 

30. und 31. — Wegen des anhaltenden Regens konnte in den Angriffs¬ 
werken nicht weiter gearbeitet werden; es mußte darin ein Stillstand eintreten. 
Dagegen waren die Batterien im kurfürstl. Lager wieder in voller Thätig-
keit, die Stadt , auch die Lastadie, zu beschießen; die Festung antwortete nach 
Kräften. 

Sep tember . 
1. — Me Belagerer sicherten die am Rabenstein aufgeworfene Schanze gegen 

Cavalerie-Angriffe durch Vervalissadirung. Ein Ausfall vor dem Neüenthor, mit 
50 Reutern gegen die Sternschanze unternommen, hatte, obwol die Vorpostenkette 
durchbrochen wurde weiter keinen Erfolg. 

3. — Eben so erging es einem Ausfall, welcher heute gegen das Lüne-
burgsche Lager, ebenfalls mit 50 Reutern unternommen wurde. Er bewirkte 
weiter nichts als einen ansehnlichen Verlust an Leuten auf beiden Seiten. — 
Von dem, was sich am 2. Sept. ereignet hat, ist in den verschiedenen Belagerungs-
Berichten nichts angegeben, daher anzunehmen sein dürfte, daß etwas Außer¬ 
ordentliches nicht vorgefallen sei und die „Donnerbüchsen" ausgeruhet haben. 

4. — Die im Dammschm See noch kreuzenden zwei Kurfüstl. Kaperschiffe 
verließen heute ihre Station und segelten nach der Swine ab. An diesem und 
den beiden folgenden Tagen geschah Seitens der Belagerer nichts anders, als 
daß sie ihre Tranchsen verstärkten und sie in Zusammenhang zu bringen suchten. 
Auch singen sie nunmehr an stark zu miniren, sowol auf dem Lüneburgschen, als 
dem Kurfürstl. Quartier, um die Contrescarpe zu öffnen, „die ihnen", wie die Be¬ 
lagerten sagten, „ein Stachel im Auge war. Der Berichterstatter 5. 0. 2.-sagt 
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ferner: „Seine, des Belagerers, Batterien und Werke hat er verstärket und Heils 
mit doppelten Graben verwahret, auch mit spanischen Reitern beleget. Von den 
Belagerten geschahen zwar einige Ausfälle, wurde aber nichts ausgerichtet. Es 
machten auch die Lüneburgischen eine Sternfchanze näher vor dem Mühlenthor, 
um den Reutern aus der Stadt das Außfallen Zu verwehren". M i t dieser 
Schanze in der „Form eines Sterns ist wol die Batterie vom 28. August ge¬ 
meint. — Ein Überläufer aus dem Lüneburgschen Lager verkündete in der 
Stadt, daß der Herzog von Hannover zum Entsatz der Festung in Anmarsch sei'! 

5. — Für diesen Tag enthalten die Belagerungs-Berichte Nichts; es mag 
sich verhalten haben, wie unterm 3 wegen der "Ruhe des 2 angemerkt wurde. 

6. — Nachdem der Dammsche See durch die Abfahrt der letzten kurfürstl. 
Kaper wieder freies Wasser war, machte sich eine, aus 30 Mann bestehende 
Partei Boots- und Schiffersleüte in 8 Booten nach Berglank auf, und überfielen 
daselbst eine Kuppel brandenburgscher Militair-Pferde, welche als Reconvalescen-
ten unter Aufsicht einiger Dragoner dort auf der Weide gingen. Die — Un¬ 
menschen stießen 14t)—150 dieser unschuldigen Thiere nieder̂ , und kamen mit 
12 Gefangenen, meist Bauern aus Berglank, in die Festung zurück, frohlockend 
und jubelnd, als hätten sie mit diesem schlechten Streich eine Heldenthat be¬ 
gangen. Der Haß der Stettiner damaliger Zeit gegen das Haus Brandenburg 
kannte keine Gränzen. Bei der nachmaligen Capitulation gingen die Verttber 
dieser Missethat straflos aus. 

7. — Die Lüneburger legten in der Nacht vor dem Frauenthor noch ein 
Reduit rechts der Scharfen Ecke. Am Tage geschah nichts Bemerkenswerthes. 
Vier Brandenburgsche Reuter wurden als Gefangene eingebracht. Ein Corporal, 
der als Überläufer ins Lüneburgsche Lager kam, erzählte, daß nur noch 1000 
Mann von der Garnison dienstfähig seien, die anderen dagegen seien theils ge¬ 
blieben, theils lägen sie verwundet oder krank im Lazareth. Auch ließen die 
Bürger, weil sie wol einsähen, daß auf Entsatz nicht zu rechnen sei, den Muth 
allmälig sinken. Ein Ausfall von der Lastadie hatte keinen Nutzen. „Die Be¬ 
lagerer hielten sich, — wie es in einem Bericht heißt, die Zeit über ziemlich inne, 
nur daß dann und wann Granaten eingeworfen wurden. Indessen wurden ihre 
Werke je länger je mehr verstärket, und immer Balken, Bretter, auch Stücke 
aufgeführt. 

8. — An diesem Tage begann das Zerstörungswerk der Stadt wiederum 
in erhöhter Potenz. Aus 180 Stücken und von allen ihren Batterien zugleich 
singen die Belagerer an, die Festung zu beschießen, „und geschahen diesen einzigen 
Tag allein über 3000 Schüsse, ohne waß auß Mörsern, deren auch 25 waren, 
geschähe". Die Schüsse folgten einander so rasch, als wenn ein Pelotonfeüer ge¬ 
geben wird. Es flogen Bomben und Granaten, Stinkftötte und Bettelsäcke in die 
Stadt, um die ärgsten Verwüstungen anzurichten und so ging es die nächsten 
10 Tage fort ohnunterbrochen, ohne Rast und Ruhe. Am 10. wurden an 
4000 Schüsse aus halben, ^ und ganzen Karthaunen, aus Haubitzen und Mörsern 
blos allein von der Landseite auf die Stadt abgegeben, ohne das Feuer zu 
rechnen, welches von den Batterien vor der Parnitz auf die Lastadie sich entlud. 
Das Kanoniren und Bombardiren aus sämmtlichen Schanzen und Batterien rund 
um die Stadt wollte kein Ende nehmen. Die Karthaunen hatten besonders die 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. IX. ^ 92 
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Festungswerke aufs Korn genommen. Sie richteten die Schießscharten so zu, 
daß die Belagerten kein Geschütz mehr gebrauchen konnten. Der Stadt aber 
wurde so zugesetzt, daß jetzt wol kein Haus mehr ohne Beschädigung aufrecht 
steht. Die Festung antwortete tapfer und so viel sie vermochte, l i t t aber auch 
außerordentlich an ihren Werken. Der Verlust an Menschenleben war groß, bei 
der Garnison und der Bürgerwehr, wie in der unbewaffneten Bürgerschaft. Die 
Besatzung verlor viele ihrer tapferen Officiere durch unmittelbaren Tod oder 
schwere Verwundung, die sie zum Dienst untauglich machte. Als die tapfersten, 
die in diesen schweren Tagen der Vertheidigung entzogen wurden, werden nament¬ 
lich genannt: der Oberst Oscherta, der Major Klebeck, der Rittmeister Gerten, 
die Capitains Gerten, Bray u. a. m., Namen, die längst verklungen, sind, nichts 
desto weniger, obwol sie unbekannt gebliebenen Familien angehören, es verdienen 
in dem Gedenkbuch Stettiner Geschichten aufbewahrt zu werden. 

9. und 10. Das Feuer von den Kurfürstl. Batterien war an diesen beiden 
Tagen vorzugsweise auf den Wal l am Heil. Geistthor gerichtet, der dadurch 
ruinirt wnrde. Nachts hörten die Wachen ein lautes Klaggeschrei in der Stadt 
über den Verlust so vieler Menschen und das Zerstören der Haüser. Die 
Tranchse-Arbeiten wurden ohne Unterbrechung fortgesetzt, man minirte auch und 
legte einen Kessel unweit des Frauenthyrs an. 

11. — Die Belagerten waren heute' in der Lage, von mehreren Punkten des 
Walls die Geschütze zurückziehen zu müssen. Abermals großer Verlust an Mann¬ 
schaften, wie an Leuten von der bewaffneten und unbewaffneten Bürgerschaft. 

12. — M i t allen Approchen waren die Belagerer bis an die Contrescarpe 
vorgerückt, auch war in der Nacht ein Werk aufgeworfen, von dem aus die 
Contrescarpe eingesehen und beschossen werden konnte (21). I n derselben Nacht 
machte die Besatzung drei Ausfälle aus dem Heil. Geist- und Frauenthor. Die 
beiden ersten waren ziemlich glücklich, indem 12 Mann als Gefangene eingebracht 
wurden, der dritte mißglückte aber der Art, daß ein Kapitain schwer verwundet, 
und über 60 Todte und Verwundete unter den Mannschaften den Belagerern in 
die Hände sielen. 

13. — Abends wiederum ein Ausfall, ohne Nutzen. Das Schießen und 
Vombardiren der Belagerer war um dieselbe Zeit etwas mäßiger geworden. 

14. — An diesem Tage zerstörten die Geschosse der Belagerer eine große 
Anzahl Haüser in der Stadt und viele Bewohner dieser Haüser, wie andere 
Bürger, die sich auf der Straße befanden, wurden getödtet oder verwundet. Und 
wie heute so geschah es in den vorhergehenden und den nachfolgenden Tagen. 
I n der Nacht bemächtigten sich die Kurfürstlichen vor dem Heil. Geistthor an 
zwei Stellen der Contrescarpe, wurden aber mit 20 Mann Verlust der tapfern 
Vertheidiger der Garnison und der Bürgerwehr zurückgewiesen. Sie faßten 
zwar dort von Neuem Posto, konnten sich aber wegen Mangels an Schanzzeug 
nicht behaupten. Außer der Vertheidigung der Contrescarpe fand ein mißglückter 
Ausfall statt, der einen großen Vertust an Mannschaften herbeiführte. 

15. — Unaufhörliches Schießen und Bombardiren bei Tag und bei Nacht. 
16. — Um 11 Uhr Vormittags machten die Belagerten einen so starken 

Ausfall, als bis heute während der ganzen Belagerung noch nicht geschehen war. 
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General-Lieutenant v. Wulffen hatte dazu 6 „Squadronen" zu Pferde und drei 
Bataillons zu Fuß, so man zusammen auf etwa 1000, nach anderm Bericht, 
auf 1600 Mann schätzte, commandirt. Es war auf° das Lager der Lüne¬ 
burger abgesehen. Hier war man aber wohlgerüstet. Aus einem heftigen 
Anprall der Belagerten entspann sich ein hitziger Kampf, der zuletzt zu ihren 
Ungunsten ablief, auf beiden Seiten aber mit großem Verlust an Leuten, auch 
an Pferden verknüpft war. Denn die Brandenburgische Reüterei, welche der 
Kurfürst ins Lüneburgische Lager zu dessen Verstärkung commandirt hatte, ver¬ 
folgte die Retirirenden bis an die Contrefcarpe und kam somit in den unmittel¬ 
baren Bereich der Festungs-Geschütze, die den Ausfall kräftigst unterstützten. I n 
dieser Action wurden mehrere Schweden zu Gefangenen gemacht, von denen einer 
aussägte, „daß die Soldatesqua in der Stadt nur wünschte, heraus zu sein, und 
daß die Stadt über wäre; es würden die meisten überlaufen, wenn sie nur ver¬ 
sichert wären, daß Se. Kurfl. Durchl. ihnen Quartier geben würden. Die Bür¬ 
gerschaft aber bestände noch überaus -fest — hartnäckig sagt ein anderer Bericht, 
weil sie noch immer auf'Succurs hoffe und triebe die Soldaten an, einen Aus¬ 
fall über den Andern zu thun." I n der Nacht zwischen dem 16. und — 

17. — wie auch an diesem Tage fiel nichts Bemerkenswerthes vor; abgesehen 
davon daß die Artillerie der Belagerer nach wie vor in voller Thätigkeit ihres 
Zerstörungswerkes war. I n der Nacht zum — 

18. — bemächtigten sich die Brandenburger des Oberbaums und verschanz¬ 
ten sich daselbst (22). Am Tage wurde beiderseits wenig geschossen. Eine feind¬ 
liche Kugel traf um Mittag den jungen Herzog von Holstein-Sonderburg, der als 
Rittmeister in des Kurfürstn Leib-Regiment diente; sie schlug ihm das rechte 
Bein ab. Vier Stunden nachher gab er seinen Geist auf. Am Abend miß¬ 
lungener Ausfall auf das Kurfürstliche Lager; es wurde von beiden Seiten über-
aus heftig mit Musketen und Stücken geschossen, auch mit Granaten geworfen 
und es gab viele Todte und Verwundete. Nachts kamen die Belagerer den Wällen 
so nahe, daß sie mit den dort stehenden Wachen sprechen konnten. So unter¬ 
hielten sich zwei Grenadiere auf gegebene Parole eine ganze Stunde lang. Aus 
den Reden der Schweden konnte man abnehmen: daß, nachdem die Hoffnung 
auf Sucmrs fast verfchwunden sei, die Garnison mit dem Vorgeben hingehalten 
werde, der Friede sei so gut wie geschlossen und nach dessen Publikation müsse 
der Kurfürst abziehen. 

19. — Heute wurde den Belagerten mit überaus starkem Kanonieren der¬ 
gestalt zugesetzt, daß nicht allein sämmtliche Batterien und ein Stück von dem 
Walle, der den Lüneburgischen Angriffen gegenüber stand, über den Haufen ge¬ 
schossen, sondern auch die Häuser in der Stadt, zum größten Theil, von Stück¬ 
kugeln, Granaten und Stinkpötten so durchlöchert und zertrümmert wurden, „daß 
es elendiglich und erbärmlich anzusehen". Die Lüneburger kamen nunmehr der 
Contrescarpe so nähe, daß man sich gegenseitig mit der Pique erreichen konnte. 
Sie wären auch bereits im Graben gewesen, wenn nicht vorher die von den Be--
lagerten angelegten Minen hätten gesucht werden müssen, von denen die Nacht 
über eine gefunden worden war. Andrer Seits waren die Belagerer ebenfalls 

92* 
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mit Mimren sehr thätig, und man rechnete, daß in den nächsten Tagen einige 
Minen fertig sein würden. 

20. — Es wurden gegen 100 Wurfgeschosse in die Stadt geschleudert. I m 
Kurfürstl. Lager vertrieben sich einige Officiere die Zeit damit, zu berechnen, 
was die Belagerung für Geldkosten verursache. Sie fanden, „daß das starke 
Kanoniren, so eine Zeit hero gewehret, alle Tage und Nacht 6000 Thlr. zu stehen 
komme". Etwa unterm — 

21. — findet sich in einem der Velagerungs-Berichte, die übrigens aus 
dem Kurfürstl. Lager stammt, die — etwas fabelhafte Nachricht, „daß die Stet-
tiner ihren Commandanten bisher in Arrest gehabt, nunmehr aber dessen erlassen 
und ihm fein voriges Commando wieder übertragen worden fei, nachdem er sich 
durch einen Eid verpflichtet, nicht an Übergabe denken, fondern sich bis in den 
Tod vertheidigen zu wollen." 

22. — Der Kurfürst erhielt durch den Holländischen Admiral Tromp, den 
dänischen Ambassadeur v. Vuchwald und dem Kurbrandenburgischen Residenten 
am Hose zu Kopenhagen, v. Brand, die Nachricht, daß der König von Däne-
mark auf Rügen glücklich Fuß gefaßt habe. Es wurden deßhalb einige Regi-
menter zn Fuß nebst Reüterei- und Dragoner-Detachements unter General Giese 
nach der Penemünder Schanze abgefertigt, um von da nach Rügen, dem Könige 
zu Hülfe überzusetzen. Der Kurfürst fuhr mit dem Admiral Tromp in die Tran-
chsen und ließ ganze Salven aus Stücken geben, als Beweis seiner Freude über 
die empfangenen Nachrichten. Um 8 Uhr Abends attakirte Oberst Schöning, der 
nunmehr definitiv das Commando der Belagerungs-Truppen vor der Lastadie 
führte, das Ravelin, welches die Belagerten vor der Parnitzbrücke znr Vertheidi-
gung derselben und der Lastadie, angelegt hatten. Die Besatzung ftoh, als sie 
sah, daß die Angreifer sich anschickten, den Graben mit Faschinen zu füllen, und 
zündeten die Brücke hinter sich an, worauf der Oberst das Ravelin befetzte und 
sich darin verbaute. Die kämpfenden Parteien waren einander so nahe, daß sie 
mit einander sprachen, die Belagerten Semmel ins feindliche Lager und die Be¬ 
lagerer Citronen, Toback u. d. m. in die Befestigung warfen. „Auf welchen 
guten Anfang bald ein völliges Accomodement verhoffet wurde". Von dem 
Posten im Ravelin konnte dem Bericht zufolge, nicht allein die ganze Lastadie, 
sondern auch jedes Haus in der Stadt gleichsam äs dut 6U üauHus beschossen 
werden. 

23. — Unaufhörliches Beschießen und Bewerfen der Werke und der Stadt 
mit Stinkpötten, Bettelsäcken, Bomben und Granaten von 500—600 Pfd. im 
Gewicht, wodurch heute, wie auch am folgenden Tage den — 

24. — wie sich denken läßt, die ärgsten Verwüstungen angerichtet wurden. 
Nachts machte Major Zabel einen Ausfall vor dem Frauenthor, nachdem eine 
Mine gesprengt worden war, von dem man sich eine gute Wirkung versprochen 
hatte, was aber nicht zutraf. Die Lüneburger waren überdem wachfam gewefen 
und warfen den Major mit seiner Schaar unter großem Verlust in die Festung 
zurück. Zwei Überläufer, die in der Nacht aus der Stadt ins Lager kamen, 
sagten aus: Der Rath habe zu verschiedenen Malen bei der Bürgerfchaft ange¬ 
fragt, ob sie das Äußerste abwarten, oder auf einen guten Accord eingehen 
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wolle; der gemeine Mann wäre aber zum Accord nicht zu bewegen, weil Schiffer 
Pust nach seiner Rückkehr ans Stralsund sie auf einen gewissen Entsatz vonLiw-
land her vertröstet habe. 

Der heutige Tag ist in der Belagerungs-Geschichte dadurch bemerkenswerth, 
daß an demselben mit dem Angriff auf der Erde, nunmehr auch der unter 
der Erde — nämlich der M i n e n - K r i e g verbunden wurde. Gleich am Tage 
darauf, den — 

25. — Sprengten die Belagerten eine mit 8 Tonnen Pulver geladene Mine 
beim Frauenthor und machten gleich darauf mit 200 Mann einen Ausfall, rich¬ 
teten aber durch beides soviel wie gar Nichts aus, indem nur 4 Gefangene ein¬ 
gebracht, wogegen ein ausgezeichneter Officier, Kapitän Breg, tödtlich und 
viele Mannschaften bald schwer, bald leicht verwundet wurden, „und war der 
Schade größer als daß Vortheil". Auch die Lüneburger ließen ihre Mine 
unter der Scharfen Ecke springen und öffneten dadurch die Contrescarpe. Als 
nun des Nachts die Belagerten die Bresche schließen wollten, entspann sich ein 
hitziges Gefecht, bei dem die Handgranaten eine große Rolle spielten, es wurden 
derer in dieser Nacht an 600 Stück geworfen und es gab großen Verlust auf 
beiden Seiten. Es brachen auch die Lünebürger in der Belagerten Mine ein, 
wo gleichfalls ein heftiger Kampf entbrannte; die Angreifer mußten aber vor den 
tapferen Gegnern weichen. I m ersten Minentrichter behaupteten sich die Lüne¬ 
burger. Hier entdeckten sie zwei Contreminen, von denen eine ganz fertig war, 
aus der andern nahm man 6 Ctr. Pulver. Beim Heil. Oeistthor wälzten die 
Belagerten eine Sturmtonne ins feindliche Werk, was dadurch in Brand gerieth. 

Der Kurfürst ließ den Belagerten durch einen Officier in den Approchen zurufen, 
daß Rügen von den Dänen genommen und auf Hülfe vom Grafen Königsmark, 
wie von Liwland her, nicht mehr zu rechnen sei. Der wachthabende Officier 
erwiderte: „ Ih ro Kurfurstl. Durchl. gebühret unser Dank für die Mittheilung; 
es sei aber gleichviel, was in Rügen geschehen, und in Liwland nicht geschehen; 
wir aber hier in der Festung werden unsere Pflicht thun, wie es ehrlichen Sol¬ 
daten geziemt." Die Belagerten schmeichelten sich noch immer mit Succurs. 

Darauf war in diesem Stadium der Belagerung nicht viel Aussicht. Die 
Stadt lag mit Blut überschwemmt, lag größtenteils in Trümmern, der Feind 
stand an den Gräben. Man hätte das Anerbieten des Kurfürsten annehmen 
und mit Ehren kapituliren können. Doch fern war dieser Entschluß dem Sinne 
der Vertheidiger; und höher hing der Lorbeer, den sie erringen sollten. Es be¬ 
gann jetzt in der Belagerung nur ein neuer Abschnitt, in welchem die Verthei¬ 
diger in ^fauerm und blutigem Kampfe durch neue 3 Monate einen Heldenmuth 
entwickelten, der die Erinnerung an die Namen Sagunt 219 vor Chr., Numanz 
134 vor Chr., Zaragoza 1808/9 nach Chr. nicht zu Spotte macht. Es galt 
jetzt die Festungswerke selbst zu vertheidigen; und dies geschah Schritt vor 
Schritt durch Geschütz und Gewehr, durch Ausfälle und Minen mit einer Heftig¬ 
keit und Einsicht, welche ihnen bei Freund und Feind, man kann sagen, über 
ganz Europa Achtung erwarb, und für ähnliche Falle ein genügendes Vorbild 
darbietet. (Böhmer, S. 51.) 
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26. — Heute sprengten die Belagerten eine Contremine beim Frauenthor. 

Darauf machten sie daselbst einen Ausfall. An einer andern Stelle in der Nähe 
geschah dasselbe; aber beide Ausfälle mußten sich mit Verlust mehrerer Mann¬ 
schaften in die Festung zurückziehen. Ein Überläufer aus der Stadt berichtete 
heute, daß Schiffer Pust sich abermals hinaus und herein „practiciret" und 
wiederum Hoffnung zum Succurs gebracht habe. 

27. — Die Belagerten sprengten abermals beim Frauenthar 2 Minen unter 
den feindlichen Werken, wodurch die Minen der Belagerer einstürzten und die 
Arbeiter erstickt wurden; oberhalb in der Sappe wurden viele verwuudet und 
theils durch das Einstürzen lebendig begraben, theils, soweit sie nur mit dem halben 
Körper verschüttet und wehrlos waren, von den Ausfallenden, deren -Zahl 100 
Mann betrug, mit Piquen und Degen erstochen; — Schauerliche Heldenthat! 
Vergaugene Nacht fuhr der Feind fort, Handgranaten in die Scharfe Ecke vor 
dem Fraumthor zu werfen, und zwar so häufig, daß in dieser einen Nacht über 
1000 geworfen wurden. 

Die Lüneburger sprengten auch ihrer Seits eine Mine beim Frauenthor, sie 
schlug aber zu kurz und erreichte daher die Contrescarpe nicht; zugleich wurde 
diese attakiri, der Angriff aber mit Verlust zurückgeschlogen. Man rollte auch 
eine große Bombe in die feindlichen Werke; sie rollte aber zurück und tödtete 
beim Springen 10 Mann. 

Auch am Heil. Geistthor machten die Belagerten einen Ausfall, nachdem 
eine Mine gesprengt worden war, welche jedoch nicht den Effect der vorgedachten 
am Frauenthor hatte, da sie außerhalb der Werke der Belagerer sprang. Die Aus¬ 
fallenden verloren 2 Officiere, die Capitaine Tanteni und Schwyasburg, als 
Schwerverwundete, und als Todte viele Gemeine, und der Minirmeister erstickte 
im Minengange. 

28. — Früh wurde eine Mine gesprengt, die den Belagerern ziemlichen 
Schaden that. Beim'Heil. Geistthor ließen die Brandenburger eine Mine springen, 
welche den bedeckten Weg öffnete, sonst aber keinen Schaden that. Ebenso die 
Lüneburger in der folgenden Nacht eine Mine vorm Frauenthor zwifchen der 
Scharfen Ecke und dem nächsten Abschnitt oberhalb der Contrescarpe ohne Schaden 
anzurichten. Vorher rollten sie 6 Bomben nach einander in die Scharfe Ecke 
und zuletzt eine Sturmtonne, was ein entsetzliches Rasseln und Prasseln verur¬ 
sachte, endlich aber brachten ihrer 4 Mann eine außerordentlich große Bombe auf 
einer Stange getragen, welche, als sie selbige einsenken oder abrollen wollten, 
in ihre eigene Sappe fiel und viele Mannschaften der ihrigen tödtete, andrer 
Seits aber auch der Belagerten Mine einschlug und etliche Landleüte erstickte. 
Es war aber dieser Actus noch nicht zu Ende, als die Lüneburger Holzscheite, 
Pechfaschinen, Theer und Pechkränze herbeischleppten, die an der Palissadenwand 
der Scharfen Ecke so hoch aufgehäuft wurden, daß dieser Berg brennender Stoffe 
das Werk überragte. Angezündet gab es zwar „eine schreckliche Flamme", merk¬ 
würdiger Weise verbrannte aber nicht eine einzige Palissade, noch weniger wurde 
dabei ein Menschenleben eingebüßt. Inzwischen stand die Sturmcolonne in Be¬ 
reitschaft. Da indefsen die Vorbereiwngen zum Sturme nicht geglückt waren, so 
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gab man denselben auf. So oft man eine Mine springen ließ, wurde es von 
heftigen Schießen ans Stücken und Musketen auf beiden Seiten begleitet. 

29. — An diesem Tage sprengte man auf beiden Angriffseiten fowol von 
den Belagerern als von den Belagerten mehrere Minen. Einige Minen der 
Brandenburger stürzten in Folge der starken Erschütterung ein, wurden aber so¬ 
fort wieder hergestellt. I n der Nacht gelang es den Lüneburgern die Palissaden 
auf der Contrescarpe wegzubrennen. 

30. — Heute ließen die Belagerer eine Mine vor dem Heil. Deiftthor 
zwischen der Scharfen Ecke und Kiek in die Küche, springen, die zwar den be¬ 
deckten Weg und die Contrescarpe öffnete, die Öffnung wurde aber von von den 
Belagerten sofort wieder geschlossen (24). Das unaufhörliche Granatenwerfen 
brachte heute, außer der Zerstörung von Hab und'Gut, 48 Bürgersleuten in der 
Stadt den Tod. „Es fiel eine Granate vor die Hausthüre der Frau Wassow*) 
und Hat 6 Personen, darunter 3 Kinder der genannten Frau, jämmerlich zer¬ 
quetscht, die Hüte auf den Köpfen, die Röcke an den Leibern in Stücke gerissen". 
Die täglich vorkommenden Verwundungen waren so zur Gewohnheit geworden, 
daß man sich gar nicht mehr die Mühe gab, sie zu verzeichnen. -

October. 
1. — Die Lüneburger 'sprengten eine Mine unter der Scharfen Ecke vor 

dem Frauenthor, was großen Schaden Hat. Die Caponniöre wurde dabei mit 
Ausnahme der Palissnden, aufgehoben. Noch eine zweite Mine sprang in die 
Lust, wodurch ein Stück von dem vor dem Frauenthor stehenden Reservekasten 
fortgerissen wurde. Gin erneuerter Angriff auf die Contrescarpe war vergeblich. 
Das Schießen und Werfen dauerte sort. Eine Granate fiel in die Iohannis-
kirche während der Predigt und schlug 9 der Andächtigen auf der Stelle todt, 
während 6 andere gefährlich verwundet wurden. Am Heil. Geistthor schlug eine 
Granate 4 Soldaten und einen Bürgersmann in einem Keller zu Tode, und 
in der Frauenstraße wurde ein Junge von einer Musketenkugel erschossen. 

2. — Heute um 4 Uhr Nachmittags sprengten die Belagerten eine unter 
den Angriffswerken vor dem Heil. Geistthor zu Stande gebrachte Mine, „welche 
auch großen Gffect gethan haben soll, so daß der Gefangenen Aussage nach, 
50—80 Mann von den Belagerern geblieben." Ein 'anderer Bericht gibt die 
Zahl der aus deck Schutt wieder Ausgegrabenen zu 40 an, darunter der Haupt¬ 
mann Behrenstedt, vom Donaschen Regiment, der die Wache commandirte, einige 
von dm Geretteten waren verwundet, die übrigen waren schon erstickt. Einige 
Stunden später ward der vornehmste der Brandenburgischen Ingenieur-Ofsiciere, 
der Obristlieutenaut Blasendorf, General-Quarteermeister-Lieutenant der Belager¬ 
ungs-Armee, wie er im Begriff stand, den Befehl zu nothwendigen Arbeiten zu 
geben, von einer Musketenkugel, die ihm über den Herzen traf, todt zur Erde 
gestreckt. Die Kurfürstlichen behaupteten indessen den Posten. Gegen Abend 
kam ein Überläufer aus der Stadt, welcher die darin herrschende Roth nicht 
schwarz genug schildern konnte. Er versicherte, daß unter den Bürgern große 

*) Dieser Familienname lebt in der veränderten Form Waffe noch heute, 1874, in Stettin 
fort, 10 Hausväter führen diesen Namen. 
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Uneinigkeit herrsche, „die vermögenden Leute und die Soldatesca verlangten einen 
ehrlichen Accord, der gemeine Mann aber wäre oMiastr i rs t . " Ist diese Nach¬ 
richt begründet und verbindet man mit ihr die gleichlautende vom 24. Septem¬ 
ber, so hat es den Anschein, als befände sich das Regiment in der Stadt und 
Festung seit geraumer Zeit in dm Händen des Stettiner Plebses und seiner 
Rädelsführer, an denen es in ungewöhnlichen Zeiten ja niemals fehlt! 

3. — Die Lüneburger brannten die Palissaden vor dem Frauenthor an der 
Scharfen Ecke, und zwar mit geringerer Mühe, als sie am 28. Sept. angewandt 
hatten, ab, bedeckten auch ihre Sappe mit Kiefern-Reisig und suchten nunmehr 
in den Graben zu gehen. Es wurde aber dieser Platz weiter abwärts mit Palis-
saden versehen und die Wache von den Belagerten zurückgezogen. Auch die 
Brandenburger waren näher gerückt; als sie aber auf der Contrescarpe Posto 
fassen wollten ließen die Belagerten eine Mine springen, welche großen Schaden 
verursachte. Darauf wurde mit Approchiren fortgefahren. 

4. — Die Brandenburger sprengten eine Mine unter der Scharfen Ecke vor 
dem Heil. Geistthor, welche das ganze Werk hob (25). Weil aber just 200 
Mann in Bereitschaft standen, welche einen Ausfall machen sollten, so trieben 
diese den Feind zurück, daß er er nicht das Logement nehmen konnte, was den 
Belagerten 1 Kapitain und 17 Gemeine an Schwerverwundeten kostete. Während 
der ganzen Belagerung ist nicht „grausamer" mit Handgranaten gefochten wor-
den, als an diefem Tage auf der bezeichneten Stelle. Von der Besatzung waren 
50 Granatirer im Gefecht, und von den Belagerern werden es wohl nicht weniger 
gewesen sein; „diese wurffen die Granaten so häufig gegeneinander, daß nichts als, 
Feuer und Knall zu sehen und zu hören war, und von den Hülfegeschrei der 
Beschädigten nichts gehört werden konnte". Gegen Abend verlor die Besatzung 
einen ihrer tapfersten Officiere, den Major Storch, der durch eine Stückkugel er¬ 
schossen wurde, neben ihm ein Fähnrich. Eine in der Nacht von den Lüne¬ 
burgern gesprengte Mine öffnete die Brustwehr der Contrescarpe vor dem Frauen¬ 
thor. An diesem Tage gelangten die Lüneburger im Graben so weit, daß sie 
sich im Wal l einschneiden konnnten. 

5. — „Des Morgens früh zwischen 3 und 4 Uhr ließen Se. Kurfürstl. 
Durchlaucht die große Mine, worüber man eine geraume Zeit gearbeitet, springen, 
mit solchen Effect, daß nicht allein tW Feindes Contrescarpe an der Stelle, mit 
Allem, was darauf war, in die Luft flog, sondern auch ein so großes Loch 
(Minentrichter) entstand, daß an die 70 Mann darin stehen konnten. Der größte Theil 
der Erde wurde in den Stadtgraben geschleudert und viel Menschen damit be¬ 
deckt; wie man dann nachhergehends von einem Überläufer erfahren, daß alle 
Minirer der Besatzung und viel Bauern, welche an den Festungswerken arbeiteten, 
ingleichen ein Obristwachtmeister, Namens Starke, und eine Capitain der die Minirer 
und Granatirer commandirt, geblieben. Die Kurfürstlichen wollten zwar sofort 
auf der gesprungenen Mine (im Trichter) Posto fassen, sie fanden aber den Feind 
auf beiden Seiten in guter; Positur, weil derselbe eben einen starken Ausfall 
thun wollte, wenn er nicht durch den Effect der Mine daran wäre verhindert 
worden. Se. Htzrfürstl. Durchl. ertheilten darauf Ordre, daß man am hellen 
Mit tag in der Contrescarpe Posto fassen sollte, wie auch von. den dazu comman-
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dirten Mannschaften geschaĥ  welch^-sich alsofort dergestalt vergruben, daß der 
Feind ihnen nuD derselbe noch Posto in der 
Contrescarpe faßte, welche wutde, zu miniren und in die Luft 
zu sprengen." Die Belagerten "hatten mit großer Tapferkeit ruhmvoll gekämpft, 
doch aber endlich der Übermacht weichen müssen. 

6. — Die Belagerten sprengten eine Mine, die sie noch bei dem letzten 
Posten an der „Kiek in de Köcke" übrig hatten. Der Effect war nicht von 
großer Bedeutung; zwar wurden einige Mannschaften von den Kurfürstlichen ver¬ 
schüttet, -alsbald aber wieder herausgegraben, bis auf 6 Leichtverwundete, mit 
heiler Haut. Größern Erfolg, hatte ein gleich darauf unternommener Ausfall 
am Heil. Geistthor, indem viele Brandenburger todt auf dem Platze blieben, die 
Schweden aber nur 2 Blessirte hatten. 

7. — Die Belagerten sprengten heute früh wiederum eine Mine, und zwar 
vor dem Frauenthor bei der neuen Caponnitzre unter den Angriffswerken, was, 
wie der gestrige Fall oberhalb der Festung, glückte und den Lüneburgern ziem¬ 
lichen Verlust an Mannschaften zufügte. Auf der andern Seite der Stadt ließ 
der Kurfürst um 9 Uhr Vormittags die andere Mine unter des Feindes äußer¬ 
stem Posten in der Contrescarpe sprengen. Sie hatte die Wirkung, die man von 
ihr versprochen: die commandirten Leute faßten darauf festen Fuß; man ward 
also der Contrescarpe auf dieser Seite völlig Meister und konnte nunmehr auch 
mit der Sappe im Graben avanciren. 

„Bei allen diesen Attaquen und Rencontren ist von beiden Seiten unglaub¬ 
lich geschossen worden, so daß es ein continuirliches Feuer gewesen, und man 
nichts anderes als Salven aus Stücken und Musqueten gehört hat, und ist wol 
gewiß, ^daß in langer Zeitung in keiner Belagerung von beiden Theilen ein so 
großer Effect in Miniren und Schießen, als vor diesem Orte." 

8. — Heute ruhte der Minenkrieg, dagegen wurde, wie an den vorher¬ 
gehenden Tagen, so auch heute und an den nachfolgenden Tagen mit unausgesetztem 
Beschießen der Stadt und dem Granatenwerfen fortgefahren. Am Abend dieses 
Tages traf einen Gewürzkrämergesellen daß Unglück, daß eine Granate ihm den 
linken Fuß abschlug „und er hat nach vielen Iammertreiben seinen Geist auf¬ 
gegeben." « 

9. — Die Lüneburger sprengten eine Mine unter der neuen Caponnitzre vor 
dem Frauenthor, welche die inwendige Wand aufschlug und den Minengang der 
Belagerten niederwarf. Es kamen dabei 4 von den zur Arbeit commandirten 
Landleüten und 3 Soldaten ums Leben. „Heute schlug eine Granate in das 
Iohanniskloster; eine Hospitalitin wurde getödtet, zwei andere erlitten tödtliche 
Verwundungen." Die Brandenburger hatten in der Contrescarpe über 10 Mann 
der Besatzung abgeschnitten, welche sich in ein Gewölbe unter der Contrescarpe 
flüchteten. Die Belagerer aber hatten das Loch besetzt und von oben sehr viele 
große und kleine Granaten 2c. hineingeworfen, „worauf man ein jämmerliches 
Geschrei hörte, also daß dieselben zerschmettert oder erstickt sein müssen." (Mensch¬ 
licher war' es gewesen, die Leute gefangen zu nehmen!) Hierauf und am — 

10. — auch an den folgenden Tagen, machte die Besatzung, muthmaßlich 
auf Betrieb der das Regiment in der Stadt führenden Plebejer, meherere kleine 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. IX, 93 
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Ausfälle zu.verschiedenen Tageszeiten, doch meist in der Nacht, und zwar manche 
Nacht wohl drei. Sie brachten aber stets mehr Schaden als Nutzen, weil es 
nimmer gelang, die Belagerer aus ihrer Stellung zu delogiren, nicht einmal ihnen 
namhafte Verluste beizubringen, hingegen durch die Verluste, welche die Aus¬ 
fallenden allezeit erlitten, die tapfere Garnison sehr geschwächt wurde. Man zählte 
heute 14 Personen von der Bürgerschaft, welche getödtet oder verwundet wurden. 
Auf dem Walle schlug eine Stück-Kugel einem Bürgerwehrmann, seines Gewerkes 
ein Bäcker, den Kopf ab, und dasselbe Schicksal ereilte den Lieutenant Wrangel, 
der auf der Lastadie den Dienst hatte. 

11. — Dem Boten, welcher am 24. August vom Rath an den Grafen 
v. Königsmark abgefertigt worden war, war es heute endlich gelungen, sich, nach 
vielfach erlebten Fährlichkeiten, durch die feindlichen Vorposten zu schleichen und 
in die Stadt zurückzukehren. Er brachte aus Stralsund abermals Vertröstungen 
auf Sucmrs, der binnen 6 Wochen erfolgen werde, mit der Aufforderung, 
dem Könige die wichtige Festung Stettin auf jeden Fall zu erhalten. Unterdessen 
hatte man draußen mit der Arbeit fleißig fortgefahren, die Gallerien an den 
Wall zu. bringen, und sich in denselben einzuschneiden. Die Belagerten machten 
zwar oft Versuche zum Ausfallen, wichen aber immer sogleich zurück, wenn sie ihren 
Feind in guter Bereitschaft fanden. Doch ging es dabei so scharf her, daß wenn 
sich die Gegner verschossen, sie einander mit Steinen bewarfen. 

12. — Abermals einer von den vielen nutzlosen Ausfällen beim Heil. Geist¬ 
thor auf die Brandenburgischen Angriffswerke, die nichts als Menschenopfer 
kosteten: Schwedischer Seits fielen 1 Fähnrich uud 10 Gemeine, auf Branden¬ 
burgischer Seite. 1 Major, 3 Lieutenants und 5 Gemeine als Todte und 
Verwundete. 

13. — Wiederum ein Ausfall, und zwar auf die Stellung der Lüneburger, 
von der nämlichen Erfolg-, daher Nutzlosigkeit wie die früheren, nach Sprengung 
einer Mine. Doch wurden einige Gefangene eingebracht, darunter 2 Franzosen, 
die bei den Schweden Dienste nahmen. 

14. — Beständiges Granatenwerfen. 
15. — Heute fiel eine Granate in die Nicolaikirche und zertrümmerte die 

Kanzel und mehrere Frauenstühle. Bis zu diesem Tage waren 531 Einwohner 
vom Bürgerstande, Männer, Frauen und Kinder, durch Kugeln und Wurfgeschosse 
ums Leben gekommen. So theilte eine glaubwürdige Person mit, die ein genaues 
Register über diese Verunglückungen geführt haben wollte. Abends ließ der 
Commandant eine Recognoscirung vor dem Frauenthor vornehmen, weil sich das 
wenig glaubwürdige Gerücht in der Stadt verbreitet hatte, daß die Lüneburgi¬ 
schen Auxiliar-Truppen abzuziehen im Begriff ständen. Inzwischen hatten die 
Brandenburgischeu angefangen, sowol mit der Sappe als mit der Gallerie immer 
weiter zu avanciren; nichts desto weniger leistete die Besatzung noch immer allen 
möglichen Widerstand, der sich sogar, da man einander so nahe gekommen war, 
bis aufs Bewerfen mit Steinen erstreckte, weil sich Angreifer und Vertheidiger 
verschossen hatten. An demselben Tage ließ der Kurfürst unterm Fuße des 
Ravelins nahe beim Heil. Geistthore eine Mine sprengen, welche guten Gffect 
hatte. Die Belagerten machten zwar oft Miene zum Ausfallen, fo bald sie aber 
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die Kurfürstlichen — alart fanden, kehrten sie wieder um. Die feit einigen 
Tagen fchlecht und fchlackig gewordene Witterung erfchwerte die Arbeiten der 
Belagerer ungemein, daher denn auch das Ende der Belagerung fehnlichst her¬ 
beigewünscht wurde, und man hoffte, nach dem Urtheil aller Kriegskundigen, daß 
die Belagerten nunmehr binnen Kurzem genöthigt fein würden, von einer Capi-
tulation zu sprechen. 

16. — Die Lüneburger, nichts weniger als an den Abmarsch denkend, 
brachten heute 2 Stücke auf die Contrefcarpe vor dem Frauenthor und fingen 
an, die Sturmpfähle von der neuen Mine bis zum mittelsten Abfchnitt auszu¬ 
heben (26). Das Kanoniren und Bombardiren hatte feinen Fortgang; viele 
Menschen kamen ums Leben; es werden, namentlich angeführt: zwei Handwerks¬ 
burschen, einer auf dem Wall von einer Musketmkugel, der andere auf freier 
Gaffe von einer Granate zu Tode gekommen; desgleichen sieben Leute in einem 
Hause der Pflugstraße*) durch eine Granate, die das ganze Haus auf sie warf; 
ferner ein Mädchen beim Neuen Thor, ein Kind auf dem Elendshof (jetzt I o -
hannishof genannt), eine Kindermagd nebst dem Kinde auf dem Roßmarkte in 
einem Keller, noch ein Magd, welcher, da sie über die Langebrücke ging, eine 
Stückkugel beide Beine wegriß. 

17. — Unausgesetztes Kanoniren und Bombardiren aus allen Batterien. 
18."— Eine Granate schlug auf dem Schlöffe in einer Stube 3 Gefangene 

(Schweden?) todt. Des Morgens früh kehrte Mietzner^), der vom Rath auf 
Recognoscirung ausgefchickt war, mit der frohen Botschaft zurück, daß, zuver-
lässtgen Nachrichten zufolge, die er eingezogen hatte, die Schwedifche Armada 
aus Liwland im vollen Anmarfch zum Entsatz der Festung begriffen sei. Diese 
Nachricht erwies sich als eine Taüfchung; — was man wünscht, glaubt man! 

19. — Die Belagerten ließen um 12 Uhr Mittags eine Mine auf der 
Lüneburger Seite springen, dann machten sie einen großen Ausfall dahinwärts. 
Es wurden dazu 2 Majors mit 300 Mann von der Garnifon und Bürgerwehr-
commandirt. Der Ausfall geschah in zwei Colonnen, davon die eine von der 
Wasser-, die andere von der Landseite vorging, d. h.: wol zum Frauen- und 
zum Mühlenthor hinaus. Das Unternehmen glückte vollkommen. Die Belagerten 
eroberten zwei vierpfündige Regimentsstücke und brachten 1 Kapitain, 1 Fähnrich 
und 27 Gemeine als Gefangene mit ein. „Und wäre dieser Anfchlag noch 
glücklicher gewefen, wenn die Ausfallenden ein Feldzeichen gehaßt hätten, denn 
dessen Mangel verursachte, daß die in Referve stehenden Bürgerwehrmänner und 
Mannschaften von der Garnifon den Succurs, welche den in den Approchen 
Kämpfenden aus dem Lüneburgischen Lager zugeschickt wurde, frei übers Feld 
pafsiren ließen, und für Schweden anfahen, weil sie mit diefen gleiche Mont i -
rungen. Auch ein Pulvermagazin auf der Batterie der Belagerer flog bei dieser 
Attaque in die Luft, wodurch ein Stück-Lieutenant getödtet, ein anderer verwun¬ 
det wurde" (27). Gin anderer über diefen Ausfall erstatteter Bericht fagt: 
„Dieses Gefecht war hart und blutig, doch foll der Verlust an beiden Seiten 

5) So verstümmelte man also schon 1677 den Namen der Fluchstraße (L. B. I I . Th. Bd. 
VI I I , 234, 240). — ^ ) D ^ Name Miehner lebt in Stettin fort, 1874. 
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fast gleich gewesen sein, die Stettiner haben gegen 150 der Belagerer nieder ge¬ 
macht, sind auch so lange in den Lüneburgschen Werken stehen geblieben, bis sie 
von denen ans dem Lager, so den ihrigen zu Hülfe gekommen — jenen Succurs 
in der scheinbar schwedischen Uniform — Hinansgetrieben wurden, wiewol sie 
noch über 40 Todte und Gequetschte bekamen; gestalt dann Überläufer, fo sel¬ 
bigen Tages aus der Stadt kommen, berichtet, daß die in der Stadt mehr denn 
100 Mann in diesem Ausfall verloren." Auf Lüneburgscher Seite fiel der 
Oberst Jäger und ein ungenannter Obristwachtmeister, „wie man denn von der 
Festung aus gesehen, daß 7 vornehme Officiere auf Bahren vom Gefechtsfelde 
nach dem Lager getragen wurden. Jene Überläufer berichteten auch einhellig, 
daß die Bomben und Granaten in der Stadt unsäglichen Schaden an Menschen 
und Häusern gethan". Heute Abend ging beim Kürfürsten die Nachricht ein, 
daß Graf Königsmark Rügen ganz geräumt und der König von Dänemark die 
Insel unter seine Botmäßigkeit gebracht habe. 

20. — Zwei Ausfälle auf die Brandenburgsche Approche vor der Grünen 
Schanze ohne Erfolg (28). 

21. — Mehrere Ausfälle gegen beide Angriffslinien blieben ohn' allen 
Nutzen, hatten vielmehr nur einen großen Verlust an Officieren und Leuten zur 
Folge. Der gegen das Brandenburgsche Lager gerichtete war ein großer mit 
300 Mann in der Nacht unternommen. Die Ausfallenden stießen sich an der 
ehernen Mauer der Brandenburgschen Musketiere, von den Batterie-Stücken 
unterstützt, blutige Köpfe, mit Verlust vieler Getödteten, die im Graben liegen 
blieben, mußten sie sich „mit höchster Confufion" retiriren. Ein Überläufer 
sagte aus, daß dieser unglückliche Ausfall, da viele brave Officiere dabei geblie¬ 
ben, große Bestürzung verursacht habe. 

22. — I n der Nacht nahmen die Brandenburger sonder einigen Mannes 
Verlust den Stettinern ein Ravelin weg, haben auch in dieser Nacht bis an die 
Palissaden des letzten Walles approchirt. (29.) 

23. — Die Brandenburger avancirten so weit, daß sie den Graben vor 
der Wassernuß mit Faschinen ausfüllen konnten; sie bemächtigten sich darauf 
dieses Werks und behaupteten sich darin, trotz einiger Ausfälle, vermöge derer 
die Besatzung sie wieder heraustreiben wollten (30). 

24. — Großer Ausfall beim Heil. Geistthor, der unglücklich ablief; die 
Belagerten hatten einen Verlust von 26 Mann an Tobten und Gequetschten, 
ließen 6 der ihrigen in den Händen, der Brandenburger und brachten von deren 
Officieren 2, einen Hauptmann und einen Lieutenant, mit zurück. 5 Überläufer aus 
der Stadt, die ins Kurfürstl. Lager kamen, berichteten, „daß, so drinnen Gewiß¬ 
heit, daß die Insel Rügen an die Dänen über, wären sie gesonnen, sich zu er¬ 
geben". Einem andern Berichte zufolge hatte an diesem Tage der Commandant 
General-Lieutenant v. Wulffen, in Assistenz der übrigen General- und Obristen-
Officiere, eine Conferenz mit dem Rathe und dem Bürgerschaftlichen Collegium 
über den Stand der Angelegenheiten. Der Rath stellte die gefährliche Lage des 
Standes der Dinge vor und gab dem Commandanten die Entscheidung der Frage 
anHeim: ob Fortdauer der Verteidigung bis zu dem in Aussicht stehenden Ent¬ 
satz oder Übergabe auf ehrenfeste Bedingungen. General v. Wulffen wollte aber 
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auch das Collegium der Alterleüte von der Kaufmannschaft hören, zu welchem 
Endzweck Nachmittags eine Conferenz mit diesen auf dem Seglerhause abgehalten 
wurde, bei der Mehrheit der Stimmen „die Sache seuaw» arbitrio coniinitirst, 
einige aber noch weitere Defension vorgewandt, und von keiner Übergabe wissen 
wollen." 

25. — Der Commandant, unter Zuziehung des General-Majors Plantinus, 
Befehlsführer der Bürgerwehr, forderte die Bürgerschaft zu der Erklärung auf, 
ob sie. gesonnen sei, sich noch länger zu vertheidigen, und ob es Unzufriedene 
oder Übelgesinnte in ihrer Mitte gebe. Die Meisten verstanden sich zur weiteren 
Defension. Dabei kam es zwischen der 5ten und 6ten Bürgerwehr-Compagnie 
zu einem heftigen Zank, der mit blutigen Köpfen geendet haben würde, wären 
nicht die beiden Generale dazwischen getreten. Die vornehmsten Bürger hatten 
schon längst von Capitulation gesprochen, konnten aber gegen die Rädelsführer 
des gemeinen Pöbels, die, wie immer im Trüben fischen wollten, nicht auf¬ 
kommen, sie mußten bei Gefahr ihres Lebens schweigen. Nachmittags 3 Uhr 
abermals ein. starker Ausfall an der Brand enburgfchen Seite, und Abends ein 
zweiter vor dem Frauenthor, beide mißglückend mit einem Verlust von je 30—40 
Todten an Officieren und Mannschaften. 

26. — Die Brandenburger gingen mit einer Gallerie über den Wasser¬ 
graben vor dem halben Bollwerk am Heil. Geistthor. Sie hatten sich bemüht, 
eine Brücke zu schlagen, die aber des starken Widerstandes wegen nicht vollendet 
werden konnte, weshalb man den Graben mit Faschinen auszufüllen begann. 
„Weil sonst nichts mehr übrig, als die Minen an den Wall zu attachiren. Kurz 
darauf habe Se. Kurfl. Durchl., nachdem vorher der Graben gefüllt und der 
Damm darüber geführt, eine Attaque auf der Face des halben Bollwerks vor 
dem Heil. Geistthor thun lassen, welches auch so gut gelungen, daß Dero Trup¬ 
pen darinnen Posto gefaßt, und sich sofort darinnen verbauet und vergraben, 
auch bereits den Mineur angesetzet, um das übrige in die Luft zu sprengen, 
womit sie sich in des Feindes Wall arbeiteten (31) und der Face von besagtem 
Bollwerk Meister wurden. I n dieser Attaque hatten die Kurfürstlichen nicht 
mehr als 3 Gequetschte und nicht ein einziger war geblieben." Nachmittags 
wurde nach dieser Seite ein starker Ausfall unternommen, der aber zurückge-
fchlagen ward. Hingegen ruinirten die Belagerten den Lüneburgern die Sappe 
im Graben und einen Theil des Kessels. 

I n der Stadt ereignete sich am 26. u. a. Folgendes: „ I n H. Ioh , Ruthen 
Hause, in der Breitenstraße, hat sich ein erbärmlich Exempel zugetragen, indem 
10 Leute darin von einer Granate jämmerlich zerquetscht, unter welchen 5 todt, 
darunter ein Priester N. Mann, in seiner Studirstube getödtet, die anderen alle 
tödtlich blessiret. Desgleichen ist einem Rector auf des Königs Bollwerk (Bastion) 
von dem StüH einer Granate das Bein am Leibe weggeschlagen, und hat die¬ 
selbe Kugel in der Mühleu (Louisen) Straße ein kleines Kind so klein von ein¬ 
ander gerissen, daß es bei fingerlangen Stücken kaum hat wieder zusammenge¬ 
bracht werden können". 

Einer der Belagerungs-Berichte läßt sich in dieser Zeit also vernehmen: — 
„Und ob zwar bishero sehr große Gewalt mit Kanoniren, Feüerwerfen und 
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Miniren auf die Stadt gebraucht, so wurden doch noch größere Präparatoria 
gemacht, selbige mit noch einer mehrern Gewalt, als bishero geschehen, nämlich 
mit Sturm zu attaquiren, zu dem Ende nicht allein einige Lüneburgsche, sondern 
auch Kaiserliche und Hessische Völker von der Dänischen Armse auf Rügen im 
Lager erwartet wurden. Nach derer Ankunft sollte das Ende einer so schwMn^ 
Belagerung gemacht werden. Zur Beförderung dessen haben am — ^ 

27. -̂ - Die Brandenburger in dem halben Bollwerk eine Mine angelegt, 
an der Kammer gearbeitet, damit, wenn fertig und geladen sie gesprengt und 
dann gestürmt werden könne. Inzwischen wurden noch immer Tag und Nacht 
Granaten, Bomben und Schlagkugeln in die Stadt und auf die Wälle geworfen, 
wie immer die größten Verwüstungen anrichtend. Und weil die Belagerer den 
Belagerten nun ganz nahe waren, so zogen diese ihre Wachen ein. Überläufer 
aus der Stadt, die im Kurfürstl. Lager sich einstellten, erzählen, daß bis dahin 
gegen 1100 Bürgersleute, Vornehme und Geringe, durch die Geschosse der Be¬ 
lagerer ihr Leben verloren hätten; und daß, als am Tage vorher, den 26., das 
Bollwerk attakirt worden, 3 Compagnien der Vürgerwehr, die in der Nähe ge¬ 
standen, den Gehorsam versagt und das Gewehr niedergelegt hätten, und nur 
auf vieles Zureden der Hauptleüte und Officiere der übrigen Bürgerwehr-Com-
pagnien es gelungen sei, die Widerspenstigen „wieder auf einen guten Weg zu 
bringen". Die Berichterstatter erzählen ferner: Die ganze Stadt biete ein Bi ld 
der Zerstörung und Verwüstung dar, auch sei es Vieler Wunsch und Begehren, 
daß es bald zum Accord kommen möge, wozu man gute Hoffnung zu haben 
vermeine. 

28. — Was von Häusern in der Stadt verschont geblieben war, traf heute 
das unvermeidliche Schickfal. I n der Nacht allein wurden 150 Wurfgeschosse 
in die Stadt geschleudert. 

29. — Der am 26. angefangene Faschinen-Damm kam heute zu Stande, 
und man schnitt sich in den Wall ein, nachdem die Palissaden vom Wallfuße 
ohne fonderlichen Verlust zerstört waren. Die Belagerten hatten dies Unternehmen 
nicht erwartet. Als sie demnächst wegen eines Ausfalls in Berathung getreten waren, 
wurde solcher deshalb nicht für thunlich erachtet, weil dazu nur ein schmaler 
Gang zu benutzen war, der besonders beim Rückzuge zu gefährlich werden konnte. 
Dessen ungeachtet versuchte man in der Nacht den Ausfall; aber es war ver¬ 
geblich, die Belagerer durch Granaten und Sturmblöcke zu delogiren (31). Nachts 
fing es wieder an in der Stadt zu brennen, was aber bald gelöscht wurde. 

30. — Außer dem gewöhnlichen Bewerfen und Beschießen der Stadt fiel 
heute nichts Bemerkenswerthes vor. Desto reichhaltiger sind die Neuigkeiten 
vom — 

31. — und zwar zunächst was die Belagerungsarbeiten an sich betrifft, so 
brannten die Lüneburger eine Bretthütte vor dem Koggen (Kagen) Bastion im 
Graben ab und suchten sich im Wall zu logiren. Ein anderer Bericht nennt 
die Hütte ein Blockhaus, und fügt hinzu, daß 12 Palissaden am Walle ver¬ 
brannt worden seien. Seitens der Belagerten wurden sowol beim Frauen-, als 
auch beim Heil. Geistthor Abschnitte und Reduits angelegt (32). 

Früh Morgens kam Mietzner, der wiederum auf Kundschaft ausgegangen 
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war und sich glücklich durch die feindlichen Vorposten geschlichen hatte, mit der 
Nachricht in die Festung zurück, daß der vue (?) äe VstkunL*) mit seinen, von 
französischem Gelde angeworbenen, Völkern, zu welchen 2000 Mann weißer und 
schwarzer Tataren gestoßen sein sollten, auf seinem Marsch nvch Stettin der 
Pommerschen Grunze schon nahe sei; sodann auch, daß die Brandenburgischen 
Völker, welche der Kurfürst den Dänen auf Rügen zur Hülfe geschickt, beim 
Übersetzen Schiffbruch gelitten hätten, die meisten ertrunken und nur wenige mit 
dem Leben davon gekommen seien; diese hätten sich theils nach Wol in, theils 
nach Kolberg gerettet. 

Heute schickte der Kurfürst noch ein Ma l einen Parlamentair, mit der Auf¬ 
forderung zur Übergabe, in die Stadt. Er ließ den Belagerten — „alle er¬ 
denkliche Gnade anbieten und ferner vorstellen, daß sie ja ihren Ruin vor 
„Augen; und weil auf Succurs nicht zu hoffen wäre, möchten sie sich wohl be¬ 
denken und die angebotene Gnade bei Zeiten annehmen". — Commandant und 
Rath antworteten in höflichen Ausdrücken: — „Sie dankten Ih ro Kurfl. Durchl. 
für die angebotene Gnade unterthänigst, indessen wären sie Ih ro Königl. Majt . 
von Schweden mit Eid und Pflicht verwandt, der sie so lange, als sie könnten, 
nachleben müßten, und weil sie entschlossen wären, dieses Jahr? welches bald zu 
Ende gehe, noch zu halten, so möchten Ihro Kurfl. Durchl. sich gnädigst be¬ 
lieben lassen, so lange mit ihnen in Geduld zu stehen; sollte innerhalb der Zeit 
kein Succurs erfolgen, so verhofften sie, Dieselbe würden alsdann die jetzt an¬ 
gebotene Gnade ihnen auch nicht versagen". 

Von Einfluß auf diefe Antwort waren unzweifelhaft die Nachrichten, welche 
am frühen Morgen durch Mietzner überbracht worden waren; klammerten sich 
doch die Belagerten, wie Ertrinkende, an einen Strohhalm; denn anders als ein 
Strohhalm waren die Nachrichten nicht, welche die Sendboten mit nach Hause 
brachten, beruhten sie doch nur auf unbeglaubigten Gerüchten und auf Hören¬ 
sagen von Freund und Feind, das sich in den vom Feinde besetzten Lande von 
Mund zu Mund fortpflanzte. 

N o v e m b e r . 
1. — Die Brandenburger approchirten am Heil. Geistthor fast bis oben 

auf den Hauptwall, um sich darauf zu logiren. An den Minen geschah großer 
Schaden durch die Contreminen der Belagerten. Auch heute ging eine Nachricht 
vom angeblichen Anrücken des Grafen Königsmark zum Entsatz ein. Schiffer 
Pust war es, der sie überbrachte. So oft man auch getauscht worden'war, 
immer glaubte man an die Zuverlässigkeit der Nachricht, dies M a l so fest, daß 
die Belagerten brauen und backen ließen, um die Retter aus der Noth festlich 
tractiren zu können. 

2. — Das Granatenwerfen tödtete heute wieder viele Bürgers-Leüte. 
3. — Die Brandenburger sprengten eine Mine unter dem halben Bollwerk 

am Heil. Geistthor und griffen mit 600 Mann sowol die Bresche als die Grüne 
Schanze an. Nach dreimaligem vergeblichen Angriff mußten sie sich mit Verlust 
zurückziehen. Ein Überläufer aus der Festung verrieth die Untermimrung des 
Kagen-Bastions. ^ 

?) Es hat niemals Duos, sondern nur 8siZu6ur8 äs Lstkuus gegeben. 
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4. — Bei Nacht ein kleiner und fruchtloser Ausfall beim Heil. Geistthor. 

Kurz darauf hörte man im Lager von der Stadt her einen großen Tumult, als 
wenn man einen Sturm erwarte, die Trommeln wurden gerührt, um die Mann¬ 
schaften auf ihre Sammelplätze und Posten zu rufen. 

5. — Mißlungener Ausfall vor dem Heil. Geistthor, dagegen ein geglückter 
vor dem Frauenthor, wobei die von den Belagerern unter dem Kagen-Bastion 
angelegte Mine zerstört wurde. 

6. — Ein Aussall, wobei der Belagerer in Confusion gerieth (33). Fort¬ 
dauernder Granatenhagel mit Zerstörung an Menschenleben und an Hab' 
und Gut. 

7. — Die Brandenburger sprengten eine Mine unter dem Ravelin zwischen 
dem Heil. Geist- und dem Neüenthor, deren Trichter besetzt wurde. War dies 
Ravelin vom Walle etwas detachirt, so beherrschte es doch die ganze Courtine 
dergestalt, daß die Belagerer nunmehr an zwei Orten auf dem Wall vorm Heil. 
Geistthor fortarbNten konnten. Doch begann das inzwischen eingetretene Frost¬ 
wetter den Belagerern in den Werken und Approchen unbequem zu werden, 
wiewol viel Holz zur Feuerung herangefahren wurde. Sie ließen auch eine 
Mine unter der Grünen Schanze springen; weil es aber Nacht war, konnte man 
ihren Effect nur dahin beobachten, daß sie fehlgeschlagen hatte. Viele Mann¬ 
schaften der Belagerer wurden dabei verwundet (34). 

8. — Kanonade und Bombardiren haben wie bisher ihren Fortgang, eben 
so am — 

9. — Ein Überläufer, der aus der Grünen Schanze in die Stadt kam, 
erzählte, daß die Belagerer noch lange nicht daran dächten, die Belagerung, auf¬ 
zuheben, und daß 4000 Mann Cavalerie detachirt seien, dem angeblich auf dem 
Anmarsch begriffenen Grafen Königsmark den Paß zu verlegen. 

10. — Heute wurde auf dem Wall am Heil. Geist- und am Fraumthor 
eifrig sappirt. 

11 . — An diesem Tage sollte der Versuch gemacht werden aus allen drei 
Lagern zu stürmen. Gegen die Lastadie konnte man nicht durch den Sumpf 
kommen (35). Am Heil. Geistthor wurde am halben Bollwerk eine zweite Mine 
gesprengt, der Sturm aber nicht unternommen, weil ein Wachtposten mit 2 Offi¬ 
zieren und 50 Mann in die Luft geflogen war. Am Frauenthor wurde unter 
dem Kagen-Bastion die erneuerte, mit 30 Pulver-Tonnen geladene Mine gesprengt, 
und ungefähr 200 Mann der Lüneburger waren commandirt, darauf Posto zu 
fassen. Die Mine that guten Effect, der Versuch aber sich darin festzusetzen, 
scheiterte trotz dreimaliger Attaque, an der Wehrhaftigkeit der Belagerten. Bei 
dieser Action blieb drr Obrist-Lieutenant Westrum vom Regiment des Obersten 
Fargel. Bon der Garnison blieb 1 Kapitain, 1 Regiments-Quartiermeister und 
10 Gemeine, 1 Kavitain wurde verwundet. Ein Überläufer, der gegen Abend 
ins Lager kam, erzählte, daß die Bürger sowol als die Soldaten anfingen sehr 
unwillig und schwierig in Erfüllung ihrer Pflicht zu werden; sie wären ent¬ 
schlossen, wenn in 8 Tagen der so oft versprochene Succurs nicht einträfe, beim 
Commandanten agf Übergabe des Platzes zu dringen. I n der Nacht stellten 
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die Belagerten die Beschädigungen am Wall wieder her, die von den feindlichen 
Minentrichtern angerichtet waren. 

12. — Erfolgloser Ausfall vor dem Heil. Geistthor um 9 Uhr Abends. 
Heute langte der Dänische Stallmeister v. Haxthausen im Lager des Kurfürsten 
an, um im Namen des Königs zu melden, daß 2000 Mann Fußvolk schon in 
See und nunmehr vielleicht schon in Penemünde gelandet seien. 

13. — Wieder nutzloser Ausfall um 11 Uhr Abends. Danächst wollten 
die Belagerten später in der Nacht zum — 

14. — noch einen Ausfall mit 150 Mann vor dem Heil. Geistthor unter¬ 
nehmen; weil aber gleich im Anfange etliche erschossen und ein Mann gefangen 
genommen wurde, ergriff der Haufe das Hasenpanier. Es schienen, bei unver¬ 
kennbarer Mutlosigkeit, die Bande der Disciplin in der Besatzung allmällig 
lockerer zu werden. Granaten, Stinktöpfe, Bettelsäcke heute wie alle Tage. 

15. — Es^sprang abermals eine Mine bei dem halben Bollwerk vor dem 
Heil. Geistthor, ^ie Bemühungen aber der Brandenburger, im Trichter Posto 
zu fassen, scheiterte aber an dem kräftigen Widerstand der Belagerten. Man war 
nun an beiden Attaquen, vor dem Heil. Geist- und dem Frauenthor, woselbst 
frühe am Morgen ein Ausfall Statt fand, bis auf die Brustwehr des Walles 
gekommen, und es wurde fleißig mit Miniren fortgefahren, um der Belagerung 
ein Ende zu machen. Noch am Abend dieses Tages stürmten die Brandenburger 
bei Sprengung einer Mine das platte Werk vor der Courtine zwischen dem 
Heil. Geistthor und Eck-Bollwerk; drei M a l wurde der Sturm tapfer abgewiesen; 
beim vierten Anlauf aber blieben die Stürmenden Meister der Stellung, in der 
sie sich mit 200 Mann logirten. Bei dieser Action blieben, auf Brandenburgscher 
Seite 2 tapfere Officiere, der Hauptmann Stojentin und der Capitain-Lieutenant 
Bollier. ^ 

16. — Mehrere Ausfälle auf die Angriffswerke. Das Minensprengen ward 
von beiden Seiten fortgesetzt, meist ohne Erfolg, mit Ausnahme jedoch der Be¬ 
lagerer-Mine unter der Grünen Schanze, wo die Brandenburger sich nach hartem 
Kampfe in beiden Facen logirten. Die Mine hatte den innern Abschnitt mit 
der Hälfte des Corps de Garde gehoben, einige Soldaten wurden verschüttet, 
der Major Zobel verwundet, ein Lieutenant erschossen. 

17. — Das Granatenwerfen 2c. war heute stärker, denn je, ganze Haüser 
sielen in Trümmer. Eine Edelfrau vom Geschlecht der Ramine, ihres Alters 
80 Jahre ist unter dem Trümmern ihres Hauses in der Domstraße, welches von 
einer Granate gänzlich über den Haufen geworfen, begraben und erstickt. Über¬ 
läufer, welche täglich aus der Stadt kamen, erzählten von der großen Noth, die 
drinnen herrsche, daß die Garnison furchtbar leide und an Zahl abnehme,, daß 
man die gebliebenen oder an ihren Wunden gestorbenen Soldaten nicht mehr 
auf den Kirchhöfen begraben könne, weil diese von Leichen überfüllt seien> daß 
man sie an den Wällen zur Erde bestatten müsse. Sie berichteten ferner, daß 
„die Bürger sehr hart wider die Soldaten seien". M i t Abnahme der Zahl der 
Streitbaren der Besatzung ging die der Belagerer im Verhältniß parallel. „Weil 
aber auch im Kurfürstl. Lager ein Abgang der Mannschaft verspürt wmde, als 

Landbuch von Pommern; Th II., Bd. IX. 94 



746 Die Stadt Stettin - -a ls Festung. 

November. 
ließ Se. Kurfl. Durchl. aus allen Garnisonen so viel Volk, als immer möglich, 
lichten, und vor Stettin führen". 

Während der Kurfürst mit großen Sorgen zu kämpfen, den Tod so vieler 
seiner Getreuen zu betrauern und die Halsstarrigkeit der Stettiner, die er kraft 
uralter Erb Verträge und trotz der Stipulationen des Osnabrücker Friedens, als 
Seme Unterthanen zu betrachten gewohnt war, beklagte, hatte Er auch die 
Freude, daß ihm zwei hohe Potentaten ihre Huldigungen darbringen ließen: der 
Kaiser und der König von Polen. I n dem Knrfl. Hauptquartier des Feldlagers 
vor Stettin traf heute ein Kaiserlicher Gesandter (sein Name ist nicht genannt) 
und von Seiten des Königs von Polen „der Hochwohlgeborne Hr. N. Gorzynski, 
S r . Kömgl. Maj t . Obrister über Dero Leib-Guardie und Hauptmann auf Star-
gard (in Pomerellen)". An diese Ambassadenre hoher Häupter schlössen sich zwei 
„Danzker Deputirte", Abgeordnete der Stadt Danzig. 

18. — Die Desertion unter der Besatzung war groß, ebenso die Uneinig¬ 
keit unter den Bürgern. Der Belagerer sprengte eine Mine unter der Grünen 
Schanze, das darin stehende Wachgebaüde flog sammt der Mannschaft in die 
Luft ; einer der Bürgermeister der Stadt, — der Name ist nicht genannt, wurde 
erschlagen. 

19. — Wegen Ankunft fürstl. Personen im Hauptquartier des Kurfürsten 
wurden von allen Batterien im Brandenburgischen und Lüneburgischen Lager 
Freüden-Salven abgegeben, dabei aber das ernste Spiel des Kriegs nicht außer Acht 
gelassen. Die Brandenburger fuhren fort, auf dem Stettiner Wall zu avanciren. 
Auf dem halben Bollwerk vor dem Heil. Geistthor wurde eine Batterie errichte^ 
um der Stettiner Abschnitte daselbst, die nur aus Palissaden und großen Planken 
bestanden, zu zerstören. 

20. — Lüneburgscher Seits wurde auf dem äußersten Rande des Grabens 
eine hohe Batterie angelegt, die den Wall und Abschnitt vorm Frauenthor zu 
beschießen bestimmt war. Nachts machte die Besatzung einen erfolglosen Ausfall 
auf dieses Werk 

21. — Der Rath empfing heute auf Schleichwegen Mittheilungen vom 
Grafen Königsmark, laut derer er sich den Entsatz von Stettin angelegen, sein 
lasse, — wie gewöhnlich Worte, aber keine Thaten. Nachts kamen 11 Über¬ 
läufer aus der Stadt ins Lager; sie versicherten, daß noch weit mehr ihrer Kameraden 
durch die Oderbrücher und deren Holzungen, sowie auf kleinen Kähnen über die Oder¬ 
arme und den Dammschen See nach Hinterpommern entwichen seien. Auch diese Leute 
bestätigten Das, was schon frühere Überläufer über die Lage der Dinge in der 
Stadt erzählt hätten, daß in derselben die größte Noth und immenses Elend 
herrsche, und die Garnison so decimiret sei, daß auch Kranke und Leichtverwundete 
den Dienst mit versehen müßten, daß alle Officiere vom Fußvolk todt ödes 
blessirt und nur noch wenige von der Meuterei dienstfähig seien, die Bürgerschaft 
untereinander sehr uneins sei, indem Diese die Übergabe, Jene die Defension bis 
aufs Messer verlangten. 

Inzwischen setzte der Kurfürst der Stadt mit Approchen und Feüereinwerfen 
aufs Heftigste zu; die Mortiers standen schon auf den Wällen und am Graben, 
daher kein Schuß vergebens war, und es lag noch immer die Absicht vor, gleich 
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nach Ankunft der Dänischen Auxiliartrupven einen Hauptschlag zu thun. Die 
Stettiner ihrer Seits fuhren mit Ausfällen fort, ein M a l mit besserm Erfolg 
als das andere Ma l . 

22. — Eine Granate flog in die Roßmühle am Heil. Geistthor. Kurz 
nachher ließen die Belagerer Minen springen, eine unter der Grünen Schanze, 
welche nicht von Bedeutung war, die andere unter der Koggen-Bastion vor dem 
Frauenthor. Letztere machte eine Bresche von 5 Ruthen auf der recht»! Face 
des Bastions und begrub 4 Personen. So errichteten die Lüneburger auch aufs 
Neue eine Batterie auf der Contrescarpe gegen Koggen-Bastion, um den Aus¬ 
fallenden aus dem Frauenthor einen Willkommen entgegenzuschleüdern, auch da¬ 
durch das halbe Bollwerk, welches noch die Post, so sie attakiren möchten, defen-
dirte, zu zerstören. „Heute war ein Trompeter aus der Stadt bei Sr . Kurf l . 
Durchl., defsen Anbringen doch von keiner Bedeutung" gewesen zu fein scheint, 
da nicht weiter davon die Rede ist. 

23. — Blinder Lärm in der Festung, weil man vermuthete, der Feind 
werde stürmen. Anhaltendes Kanoniren und Bombardiren. 

24. — Die von der Besatzung auf dem Ochsen-Berge (37) angelegte Bat¬ 
terie wurde von den Brandenburgern heftig beschossen. I n der Nacht zum -^ 

25. — führten Stettiner „Schippers und Fischers" unter Commando des 
Schiffers Theüten, den schon lang verabredeten Anschlag, die im Dunzig liegende 
Brandenburgische Wacht-Galle (Galeere) zu überfallen, mit großem Gefchick aus. 
Zu dieser Expedition verwendeten sie eine, mit 2 Karthaunen bewaffnete, Schaale 
nebst mehreren kleinen Booten, deren Bemannung wohl gerüstet war. Sie über¬ 
rumpelten die, anscheinend wenig auf ihrer Hut gewesenen Brandenburger, und 
eroberten nach kurzem Gefecht, die Galeere fammt der dabei liegenden Schaale. 
Erstere legten sie fest, letztere aber brachten die tapferen — Seeratten als gute 
Beute, nebst einem Capitain, einem Fähnrich und 43 Gemeine als Gefangene, 
mit in den Hafen zurück. Viele von der Besatzung der Brandenburgischen Schiffe 
wurden todtgeschossen oder ertranken. Der Verlust auf Seiten der Stettiner ist 
nicht angegeben. 

Nachdem die Belagerten auch in dem Koggen-Bastian ihr Retranchement 
gemacht, gaben sie am heutigen Tage das vorderste auf, in der Besorgniß, daß 
es unterminirt sein könne, weil das Bollwerk massiv war. Sie machten aber 
hinter diesem ein anderes, und hielten ihre Vorwachen so, daß der Feind sich 
nicht wohl in der Bresche logiren konnte. 

26. — Heute beabsichtigte der Kurfürst, die große Mine, welche unter dem 
Ravelin zwischen dem Heil. Geist- und dem Neüenthor angelegt war, sprengen 
und darauf Posto fassen zu lassen. Die Besatzung war aber abgezogen, daher 
das Sprengen der Mine überflüssig war. Das Ravelin wurde sofort besetzt. 
Inzwischen stürmten die Brandenburger die Grüne Schanze (36), deren Besatzung 
sich anfangs tapfer vertheidigte, worüber ein Capitain und ein Lieutenant schwer 
verwundet wurde, zuletzt aber doch dem gewaltigen Anprall nicht wiederstehen 
konnte und den Stürmenden den Besitz der Schanze überlassen mußte. Hier so-
wol als dort, auf dem Ravelin, ließ der Kurfürst sofort Kanonen aufpflanzen, 
deren Feuer des Feindes Abschnitt, der nur aus Palifsaden und Blöcken bestan-

94* 
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den haben soll, zerstörte. Von der Festung aus sah man „etwas Volk übern 
Berg jenseit des Swein-Grundes marschiren, man konnte aber nicht wissen, ob 
es eine Ombrage, oder ob es einige Hülfsvölker wären." I n der Nacht zum — 

27. — sprengten die Lüneburger abermals eine Miue auf Koggen Bastion, 
ohne selbige zu besetzen; es machte aber diese Mine die vorige Bresche größer, 
welche dennoch in der Belagerten Besitz blieb. Das Kanoniren und/Bombar¬ 
diren ließ heute von feiner bisherigen Heftigkeit etwas nach. Ein Überläufer 
aus dem Lünebürgifchen Lager sagte in der Stadt aus: Der Kurfürst denke nicht 
an Aufhebung der Belagerung. Unterm Koggen Bastion fei eine Mine mit 40 
Tonnen geladen, die des Nächsten gesprengt werden solle. Die Compagnien der 
Lüneburger und Brandenburger seien noch über 150 Mann stark. 

Was man gestern über den Berg hatte marschiren sehen, war der Vortrab 
der dänischen Hülfsvölker gewefen, deren Corps unter Commanoo des Generals 
Lehndorf heute im Brandenburgifchen Lager einrückte. Es war 2000 Mann 
stark. Der Commcmdirende überbrachte ein Schreiben des Königs von Däne¬ 
mark, worin derselbe „Se. Kurf l . Durchlaucht empfiehlt und bittet, daß Sie diese 
Völker zum Sturm gebrauchen möchten, denn Se. Königl. Maj t wären ihrer 
Courage genugsam versichert." Gin Trupp Chrobaten, 300 an der Zahl, wurde 
dem dänischen Corps beigegeben. I n der Nacht wurde die am 25. von den 
Stettinern eroberte Galle in den Hafen gebracht. 

28. — Die Brandenburger fprengten abermals eine Mine unter dem Halben 
Bollwerk vor dem Heil. Geistthor, was vielen Leuten der Belagerten das Leben 
kostete. Sonst wurde heute nichts vorgenommen, mit Ausnahme des zur Regel 
gewordenen Beschießens und BeWerfens der Stadt. . 

29. — Beim Kurfürsten lief der Bericht ein, daß noch mehr dänische Auxi-
liär-Völker, aus Kopenhagen kommend, in Penemünde gelandet seien. Die Be¬ 
lagerer hatten auf Koggen Post einige Balken gebracht, was die Bürgerwehr und 
die gesammte Bürgerschaft sehr incommodirte (?) Die ganze Nacht wurde die 
Stadt äußerst heftig beschossen. 

30. — Ebenso am heutigen Tage, nach alter zur Regel gewordenen Ge¬ 
wohnheit, um durch Zerstörung ihrer Stadt die Halsstarrigkeit der Stettiner zu 
brechen; denn daß die Bürgerschaft es war, welche eine Capitulation verhinderte, 
ist klar, nach allen bisherigen Erfahrungen. General-Lieutenant v. Wulffen und 
seine tapfern Kriegsgenossen waren, mit der zusammengeschmolzenen Schaar ihrer 
Mannen, am Rande ihrer Soldatenpflicht angelangt; sie also konnten nnö ^durf¬ 
ten auf des Kurfürsten Anerbieten eingehen. 

December. 
1 . — I n der Nacht wurde das kleine Ravelin von der Courtine beim Heil. 

Geistthor mit Sturm erobert; 1 Fähnrich und 10 Mann der Vertheidiger ge-
riethen in Gefangenschaft; die meisten, 30 an der Zahl, blieben todt auf dem 
Platze, der Überrest entkam durch ein Loch unter der Erde. Die Gefangenen 
sagten aus, daß die Rädelsführer des Pöbels in der Stadt alle Gewalt in 
Händen hätten, und hartnäckiger als je seien, auf den Schiffer Pust wartend, 
„so noch außen war." 

2. — Der Brandenburgsche Hauptmann Matthias Wolf, welcher früher als 
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holländischer Officier in Ostindien gedient hatte, nahm — wie ein Bericht sagt: 
durch Verrätherei der entwichenen Schildwache in einem Kessel vor dem Heil. 
Geistthor 1 Fähnrich, 3 Unterofficiere und 30 Gemeine gefangen. Auf dem 
halben Bollwerk wurde in der Bresche eine Batterie etablirt und mit 4 Geschützen 
besetzt. Die Belagerten errichteten auf dem Ochsenberge eine Eontre-Batterie und 
stellten auch einige Stücke hinter der Stadtmauer auf (37). Die Bürger¬ 
wehr erlitt heute großen Verlust an Leuten. Nachts war es ganz still. Die 
Mannschaften, welche Hauptmann Wolf zu Gefangenen gemacht hatte, traten zum 
größten Theil in Kurfürstl. Dienste, was auch von 30 anderen Mannschaften 
geschah, die als Überläufer aus der Stadt ins Kurfürstl. Hauquartier gekommen 
waren, wo sie sogleich verpflichtet wurden. Muthmaßlich waren..es Leute von den 
zwei Deutschen Regimentern, die zur Garnison gehörten. Die Überläufer berich¬ 
teten daß ein Mangel an Lebensbedürfnissen sich in der Stadt sehr stark fühlbar 
mache, insonderheit fehle es am Brennholz, so zwar, daß ein Bürger auf der 
Lastadie einen Soldaten, der demselben ein Scheitholz vom Hofe weggenommen, 
mit einem andern Scheit an Ort und Stelle todtgeschlagen habe. 

3. — Aus den auf dem Halben Bollwerk errichteten Geschützen beschossen 
die Brandenburger eine Batterie der Belagerten an der Ziegelscheüne *) der Art, 
daß diese ihre Stücke zurückziehen mußten. Die Lüneburger begannen ihr Loge-
ment in der ersten Bresche des Koggen Bastions, um sich daselbst zu behaupten. 
Beide Parteien kamen einander so nahe, daß die Arbeiter sich neckten und mit 
Erde bewarfen. Das Miniren wurde auf beiden Seiten fortgesetzt, wiewol mit 
ungleichen Erfolg, da es den Belagerten anfing, an Pulver zu fehlen. 

4. — Die Lüneburger setzten sich in dem vorgedachten Logement fest, sappir-
ten beide Bastionsfacen entlang, und fingen an die Thore der Abschnitte zu 
miniren. Die Besatzung mußte sich zurückziehen, machte deswegen Retranchements 
unter dem Weinberg und besetzten selbiges mit Palissaden. Der Weinberg war 
schon einige Tage vorher zu einer Retirade bequemer eingerichtet, und mit Ge¬ 
schützen und allem Nothwendigen zur Vertheidigung ausgerüstet worden (38.) 
Heute Morgen wurde der Obristlieutenant von der Lüneburgischen Artillerie 
als er eins der feindlichen Werke von der Batterie aus besichtigte, erschossen. Sein Name 
ist nicht genannt. I n den Angriffswerken oberhalb der Festung fing die Batterie 
auf dem halben Bollwerk, früh am Morgen an, zu spielen, wodurch das Stettiner 
Palissadenwerk, sowie die Blockhäuser und Abschnitte bald über den Haufen ge¬ 
worfen wurden. Weil nun noch die Faufsebraye im Passower Grunde (39) zu 
gewinnen war, ehe man in der Belagerten Courtine vor dem Heil. Geistthore 
kommen konnte, so ward selbige in der Nacht zum — 

5. — von den Kurfürstlichen attackirt, was zu einem hitzigen Gefecht führte: 
Drei M a l wurden die Brandenburger hinausgeschlagen, der vierte Angriff setzte 

*) Nach einem ausführlichen und dem Anscheine nach richtigen, auch sehr hübsch in Kupfer¬ 
stich ausgeführten Plane von den Brandenburgschen Angriffswerken auf das Heil. Geistthor, 
der einem der Belagerungs-Berichten (Anderer Pommerscher Kriegs-Postillon) beigefügt ist, 
lag die Ziegelscheüne, ein großes Quadratgebaüde, nach der Landseite mit einem Durchgange, 
da, wo das Garnison-Lazarett) steht; an der nördlichen Seite vom Eingange zum Hafen be-
gränzt, der den Platz zwischen dem Lazarett) und dem Proviant-Magazin Nr. 1 erfüllen. 
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sie endlich in den Besitz des Werkes, worauf der Minirer in der Courtine an¬ 
gefetzt wurde. Die Brandenburger hatten 6 Todte und mehrere Verwundete, Gefangene 
machten sie 4 Mann. Ein Unteroffizier, der nach der Action als Überläufer aus 
der Stadt kam, fagte aus, daß die Garnison bei dieser Attake über 70 Mann 
an Todten und Verwundeten gehabt habe, daß der Oberst Isensee, welcher sich 
während der ganzen Belagerung als einer der einsichtsvollsten, muthigften und 
tapfersten unter den höheren Officieren der Besatzung bewährt habe, nach einer 
Angabe im eigenen Kessel der Belagerten von entzündetem Pulver dermaßen ver¬ 
brannt sei, daß er wohl nicht wieder aufkommen werde, nach anderer Angabe 
einen tödtlichen Schuß in Brust und Schulter bekommen habe. Die letztere An¬ 
gabe wurde acht Tage später durch Gefangene bestätigt, welche hinzufügten, daß 
der Oberst alsbald des Todes verblichen sei. 

Von einem weitern Vorgehen auf der Lastadie Seite schweigen die Bela-
gerungsberichte. Nun aber wird Folgendes erwähnt: — 

Seit einigen Tagen war Frostwetter eingetreten. Man meinte im Lager, 
daß, wenn es noch zwei Nächte fort friere, ein Generalsturm unternommen wer¬ 
den könne, und zwar vornehmlich von der Wafserseite, auf die Lastadie, weil 
alsdann die Parnitz auf der Eisdecke zu überschreiten sei. Inzwischen wurde 
mit Mimren und Sappiren an der Kurfürstl. Attaque vor dem Heil. Geistthor 
fortgefahren, um den Wall daselbst noch ein M a l über den Haufen zu werfen. 

Die unaufhörlichen bei Tag und bei Nacht vorfallenden Gefechte, der daran 
sich knüpfende Verlust an Todten und Verwundeten, die ungeheuren Anstreng-
ungen und Strapatzen, die der Dienst in den Tranchsen :c. mit sich führte, der 
Wechsel "der Witterung, bei dem Thauwetter auf strengen Frost, und anhalten¬ 
denden Regen folgte, was Krankheiten zur Folge hatten, welche zu Dienst¬ 
unfähigkeiten führten, Alles dies hatte die Reihen des Belagerungs-Heeres unge¬ 
mein gelichtet, und „Se Kurfl. Durchl. bei so gestalten Sachen" veranlaßt, noch 
6 Regimenter zu Pferd und zu Fuß, aus Dero Cleveschen und anderen«Landen 
kommen zu lassen, und sich derselben auf allen Fall zu gebrauchen." Ob diese 
Verstärkung der Belagerungs-Armee wirklich vor Stettin eingetroffen sei, oder ob 
der Kurfürst nur erst den Befehl zum Marsch jener Regimenter ertheilt habe, ist 
aus den Berichten nicht klar zu entnehmen. 

6. — Von den Ereignissen an diesem Tage findet sich nichts aufgezeichnet. 
7. — Die Lüneburger ließen eine Blaß-Mine auf Koggen Bastion springen, 

doch weiter nichts. I n der folgenden Nacht zum — 
8. — brachten sie aber 5 Stücken auf die in der ersten Bresche errichteten 

Batterie. (Was ist unter Blaß-Mine zu verstehen, etwa eine Vombenmine, bei 
der man über die Ladung, in einem Kasten vereint, mehrere Bomben einsetzt, die 
bei der Entzündung mit der Erde fortgeschleudert werden, und dann noch durch 
ihr Platzen Zerstörung anrichten?) 

9. — Die Belagerten sprengten auf Koggen Bastion eine eingesenkte Bombe 
und gleich darauf eine Blaß-Mine, welche den Effect hatte, daß den Belagerern 
ihre 5 Geschütze unbrauchbar geworden, auch eine große Bresche entstanden war. 
I n der Festung tröstete man -sich mit diesem partiellen Erfolge, und mit dem 
Gerüchte, dem zu Folge viele höhere Officure vom Belagerungs-Heere geblieben 
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sein sollten, „weit man aber dessen keine Gewißheit hat, kann auch anderer Bericht da¬ 
von nicht abgestattet werden." Traurige Gewißheit vom Stande der Dinge draußen, 
erhielt man in der Stadt durch das beständige Beschießen und Feüereinwerfen, 
das heute u. a. zwei Haüser in der Pelzerstraße zertrümmerte und die Bewohner 
derselben unter den einstürzenden Mauern und Balken begrub. 

10. — Andauerndes Beschießen und Bewerfen der Stadt. Wie schon 
gestern so war auch heute in der Stadt das Gerücht verbreitet, der Kurfürst 
werde stürmen lassen. 

11. — Heftiges Gewehrfeüer in der Nacht. 
12. — Die Brandenburger ließen auf den Halben am Heil. Geistthor dicht 

vor dem Abschnitt 2 Minen springen., „welche auch sehr glücklich für sie ge¬ 
wesen, maßen die darauf (auf den Minentrichter) abgehenden 400 Mann schon 
soweit avanciret, daß sie nicht unbillig „Victoria" rufen konnten, es haben aber 
die Belagerten sich männlich gewehret, daß dadurch die Stürmenden nicht ohne 
Schaden wieder sind zurückgetrieben worden. Wiewol auch die Besatzung dies¬ 
mal nicht Seide dabei gesponnen."*) Zufolge eines andern Berichts bemächtig¬ 
ten sich die Brandenburger bei einem zweiten Anlauf der beiden Trichter. Auf 
der nördlichen Seite der Festung wurde ein vor dem Frauenthor belegenes 
Außenwerk das „Brautspiel" genannt, von der Besatzung verlassen, weil die Lüne¬ 
burger sich in dem Hauptwall logiret hatten, von wo aus.jener Posten ganz un¬ 
sicher gemacht wurde. Die Belagererer besetzten denselben zwar sogleich, blieben 
aber nicht darin stehen. ^ 

13. — Bei Tage das gewöhnliche Feuer auf die Stam, in der Nacht zum — 
14. — Anfangs still; dann ließ der Kurfürst zwei Minen am Wall springen. 

Als nun seine Brandenburger in dem Trichter derselben Posto fassen wollten, 
wurden sie zum ersten M a l zurückgeschlagen, wobei der Hauptmann Grumbkow 
nebst 4 oder 5 Gemeinen todt hingestreckt wurde, nach dem zweiten Anlauf aber 
behaupteten sie sich darin, ohne Verlust eines Mannes. Von dem Lüneburgern 
wurde auch ein Oorps üe 6arä6 nahe beim Frauenthor weggenommen. 

15. — Die Belagerten hatten noch ein stumpfes, festes und dreifach ver-
palifsadirtes Außenwerk der „Knapkäfe", von anderen. Berichterstattern auch 
„Knopfkäse" und „Käsenap" genannt, am Fuße der Curtine vor dem Heil. Geist-
thore gelegen^ in ihrer Gewalt, sie thaten von da aus den Belagerern großen 
Schaden. Die Brandenburger stürmten das Werk vergeblich (40). 

16. — Ein zweiter Anlauf, welcher heute um 2 Uhr Nachmittags unter¬ 
nommen wurde, glückte besser. Nachdem das Thor durch eine Petarde gesprengt 
worden war, drangen die Stürmenden ein, nahmen 12 Mann der Besatzung ge¬ 
fangen und ließen die übrigen sammt dem Fähnrich, der das Commando im 
Posten hatte, über die Klinge springen; 4 Mann entwischten. Durch diese Erobe¬ 
rung gewann man den. großen Vortheil, die Minirer in die Courtine zu bringen 
und selbige über den Haufen werfen zu können, da dann nichts weiter dahinter 
war, als die Stadtmauer. Die Gefangenen sagten aus, daß die meisten Com-

*) Nach diesem Bericht soll Oberst Isensee bei der heutigen Action tödtlich verwundet 
worden sein. Siehe den 5. December. 
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pagnien nur noch 5 oder 6 Mann dienstfähiger Leute stark wären. I n der er-
oberten Schanze wurden 2 eiserne 6pfündige Stücke erbeutet. Den ganzen Nach-
mittag waren die Batterien der Belagerer in..voller Thätigkeit ihres Zerstörungs-
Werkes, „einige wollten die Ursache einem Überläufer beimessen, welcher etwas 
von den Bürgern sollte geplaudert haben." Wie ist das zu verstehen? 

1 7 . — Wie immer Feuer auf die Stadt bei Tage, in der Nacht Ruhe. 
18. — Der schon erwähnte Capitain Wolf wurde, nebst einem Lieutenant 

beordert, an der Spitze eines Trupps von 15 Mann, eine Attaque auf die 
kleine Reduite am Ausfall, die von einem Fähnrich mit 16 Mann besetzt war, 
zu unternehmen, was er auch am Nachmittage ohne Verlust eines Mannes glück-
lich ausführte. 3 Manu der kleinen Besatzung blieben todt auf dem Platz, einer 
entwischte, der Fähnrich und 12 Mann geriethen in Gefangenschaft.. Hierdurch 
wurde ein Strich Walles auf dieser Seite frei von den Belagerten gemacht. Die 
Gefangenen nahmen sogleich Dienste und die Reduite ward von den Kurfürst¬ 
lichen besetzt. Heute wurde abermals eine große Mine unter der hohen Batterie 
beim Heil. Geistthore gesprengt, „darüber in der Festung allenthalben Lärm 
wurde, sonderlich, weil sie, die Brandenburger, von allen Batterien heftig fchossen. 
Es ist aber selbige auswärts geschlagen, und nicht gänzlich zu des Feindes Ver¬ 
gnügen gewesen." Von Seiten der Belagerten ward eine Mine beim Passower, 

^ (dem Neuen-) Thor gesprengt (41). I n der Nacht ruhten die Batterien, die 
i! aber am — 
,'? 19. — bei Tage^ ihr gewohntes Zerstörungswerk spielen ließen. Der Kur-
-!! fürst ließ abermals eiR Mine sprengen, die einen Trichter im Wal l machte, wo-
l rauf noch zwei große Minen in der Contrefcarpe angelegt wurden. Nach deren 

Sprengung sollte in der Stadtmauer Bresche geschossen werden, „um sodann 
'!! durch eine General-Attaque dieser gar langwierigen Belagerung ein Ende zu 
? machen." 
!! 20. — Heute „haben S r . Kurfürstl. Durchlaucht den Tatarischen (Gesandten, 
! welcher vor einigen Tagen im Feldlager angelangt, in öffentlicher Audienz em-
! pfangen. Der Kurfürst saß auf einem rothfammtenen mit Silber bordirten 
^ Sessel, welcher auf einer, um zwei Stufen erhöhten und mit schönen türkischen 

Teppichen belegten Bühne stand. Der Gesandte brachte 3 Schreiben, eines vom 
> Tatar-Chan an Se. Kurfürstl. Durchlaucht, das andere von dessen Sohn dem 
i Sul tan an Se. Kurfürstl. Durchlaucht, und das dritte an die Kurfürstin. Seine 

ProPosition, die er stehend that, bestand in «uMant ia hierin, wie der Tatar-
!! Chan Se. Kurfürstl. Durchlaucht seine beständige Freundschaft versicherte., und 
I! I h r o wider alle Dero Feinde, alle destderirende Hülfe und Assistance, wie stark und 
'! an welchem Orte sie dieselbe haben wollte, offerirte." A ls Dolmetscher diente 
?! Georg Gentius, der berühmteste Orientalist seiner Zeit, welchen der Kurfürst ins 

Feldlager vor Stett in berufen hatte ^). 
*) Zu des Kurfürsten Johann Georg I I . von Sachsen nächster Umgebung gehörte der 

Orientalist Georg Gent ius , aus Nähme. Er war mit dem türkischen Gesanden, den die 
Pforte nach Holland geschickt hatte, nach Constantinopel gegangen und hatte sich dort ? Jahre 
aufgehalten. Johann Georg, damals noch Kurprinz, verlieh ihm eine Pension und schickte ihn 
mehrmals nach Holland, damit er von da nochmals in den Orient reise. Er berief ihn aber. 
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Diese diplomatische Handlung konnte das Kriegswerk nicht unterbrechen. Auf 

des Kurfürsten Befehl waren während der Audienz die, am 19 erwähnten, zwei 
großen Minen gesprengt worden, deren Wirkung darin bestand, daß der Graben 
vor den Wällen „gleich den platten oder flächen Lande gelegen, ja beide Parteien 
so nahe auf den Wällen aneinander gekommen sind, daß sie sich das Gewehr 
aus den Händen gerissen, und nunmehr an Kurfürstlicher Seite nichts mehr übrig, 
als einen Generalsturm vorzunehmen." 

. 21. — Die Lüneburger vor dem Frauenthor unternahmen „ein klein Dessein" 
indem ein Capitain nebst einem Lieutenant mit 100 Gemeinen auf den Ausfall 
bei dem gedachten Thore, unter der rechten Flanke von Koggen Bastion, einen 
Angriff machte, der aber nicht verfolgt wurde, obgleich die Besatzung des 
kleinen Postens theils durch der Angreifer Feuer, theils dadurch sehr gelitten 
hatte, daß der Pulverkasten in die Luft flog, wodurch auch der commandirende 
Ofstcier schwer verletzt wurde. Inzwischen hörte das Bewerfen der Stadt mit 
Bomben und Granaten nicht auf. Einer der Höllenbälle fiel auf dem Heümarkte 
zwischen vier Bürgersleute,«die vor dem Rathhause standen, er wälzte sich umher 
und wollte in das Wachthaus, zersprang, und verletzte jene vier, „daß es 
jämmerlich anzusehen, indem einer Frau beide Beine weggerissen wurden, die bis 
ans Rathhaus flogen." I n der Nacht zum — 

22. — spielten die Battterien der Belagerer wiederum Granaten in die 
Stadt, und zwar in so ungeheurer Menge, wie noch nie auf ein M a l die ganze 
Zeit geschehen war.. , 

Dem Sturm, den der Kurfürst angedroht, konnte stündlich entgegen gesehen 
werden. Der Commandant, General-Lieutenant von Wulffen, den Ungewissen 
Ausgang dieses letzten Angriffsmittels erwägend, hielt es nicht für rathsam, das¬ 
selbe abzuwarten. Dazu kam — 1) daß der Effectivbestand der streitbaren Com-
battanten der Besatzung in so ungeheürm Maße abgenommen hatte, daß mit ihm 
an ein Zurückschlagen der Sturm-Colonne kaum zu denken war; — 2) der 
Mangel an Lebensmittel und — 3) insonderheit der Munit ion, welche ganz auf-
und verbraucht war, überHand genommen hatte, und daß -^ 4) der Belagerer 
sich bereits seit Wochen, sowol auf der Brandenburgischen als Lüneburgischen 
Angriffslinie, im Besitz aller Außenwerke, Contrescarpe, der Gräben, ja des 
Hauptwalls sich befand. Alle Defensionswerke der Belagerten, insonderheit die 
mit großer Anstrengung angelegten Abschnitte waren zerstört und es lag klar vor 
Augen, daß sie mit stürmender Hand genommen werden würden. Stufenweise hatte 

weil Kaiser Ferdinand I I I . , der Tondichter, gestorben war, zurück. Gentius ward nun Legationsrath 
und begleitete den Kurfürsten 165? zum Wahltage nach Frankfurt. Hier antwortete er dem 
türkischen Gesandten, den die Pforte zur Beglückwünschung Leopolds I. abgesandt hatte, in 
türkischer Sprache. Da Gentius auch des Lateinischen, Italiänischen und Französischen Mächtig 
war, ward er als Diplomat zu Versendungen auch mit Italianern und Franzosen gebraucht, 
ging mehrere Mal nach Wien, nach Regensburg und trat endlich in Brandenburgsche Dienste. 
Gegen das Ende seines Lebens scheint er, — wie Iöcher im Gelehrten-Lexicon schreibt — in 
Geistesverwirrung gefallen zu sein, kam von Berlin nach Freiberg und f hier 1697 in Armuth. 
Gentius hat zuerst eins der schönsten orientalischen Gedichte, „der Rosengarten Saadi's" 1651 
zu Amsterdam ins Lateinische übersetzt herausgegeben. (Eduard Vehse, Geschichte der Höfe des 
Hauses Sachsen; IV, 78, 79.) 

Landbuch von Pommern; T h . I I . , Bd. IX. 95 
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General-Lieutenant v. Wulffen sich seine Vertheidigungs-Werke abringen lassen, 
und er brauchte nicht den unrichtigen Grundsatz: „Contrefcarpe verloren, Alles 
verloren" für sich in Anspruch zu nehmen, als er von „Einem Erbaren Rath, dem 
Seglerhaus-Amte und der achtbaren Bürgerschaft" — die mit ihrem halsstarrigen 
Hochmuth doch nun endlich zu Kreuze gekrochen war, aufgefordert wurde, die 
nöthigen Einleitungen zur Übergabe zu treffen. ^ 

General-Lieutenant v. Wulffen hatte unter den commandirenden Officieren 
vor Stettin von alten Zeiten her einen guten Freund, den Braunschweig-Lüne-
burgischen General-Major Rudolf v. Endten*) unter dem Herzog oon Holstein 
zweiter Befehlsführer im Lüneburgischen Feldlager. An diesen richtete er am 
heutigen Tage, den 22., ein vertrauliches Schreiben, worin er, Bezug nehmend 
auf vorgängige Anerbietungen der guten Dienste des Gegners beim Kurfürsten 
anfragte „ob mein hochgeehrter Herr Bruder dafür halte, daß kouoradiW eon-
äitiou8 für die hiesige Soldatesqua und Bürgerschaft zu erhalten seyn möchten." 
Ob General v. Endten eine Antwort ebenso vertraulich ertheilt habe, erhellet 
aus den bekannt gewordenen Actenftücken nicht, dagege» ersieht man aus denselben, 
daß am — 

23. —̂ nachdem die Brandenburger früh Morgens abermals zwei Minen 
vor dem Heil. Geistthor gesprengt hatten, General-Lieutenant v. Wulffen ein 
zweites Schreiben ins Lüneburgische Feldlager abfertigte, worin er den General-
Major v. Endten bat, dem Kurfürsten „ in seinem Namen unterthänigst vorzutragen, 
daß er in eine Capitulation sich einzulassen entschlossen sei, und Se. Kurfl. 
Durchlaucht gnädigstem Belieben anheimstelle, ob er vor der Hand zwei Officiere 
als Geißel sofern Paß und Repaß hinausfchicken solle und welche Commissarien zu 
den vorhabenden Tractaten er hineinbekommen könne. Er zweifle nicht, daß General 
v. Endten mit solchem Anbringen, wodurch er diejenige Jungfer, die sich so lange 
bewahret, in die Arme eines Durchl. Anwerbers offerire, so wenig unangenehm 
sein, als Ih ro Kurfürstl. Durchl. selbst, dessen höchste Generosität es ihnen nicht 
verdenken werde, daß sie ihren Pflichten zufolge Alles gethan, was die ehrbare 
Welt von rechtschaffenen Leuten erfordert." 

General v. Endten antwortete unverweilt, daß er dem Kurfürsten Vortrag 
gehalten habe. Se. Kurfürstl. Durchl. hätten bestimmt, daß diejenigen Officiere 
namhaft zu machen seien, welche der Commandant als Geißel ins Lager schicken 
wolle, damit sie ebenmäßig Officiere von gleicher Qualität in die Stadt senden 
könnten. Commissarien nach der Stadt zu schicken, sei wider den Kriegs-Gebrauch 
und könne nicht mit Fug begehret werden, zumal dergleichen Traktate an dem 
Orte gepflogen werden müßten, wo sich das Haupt befände; Se. Kurfl . Durchl. 
erwarte also die Unterhändler aus der Stadt. Daß General-Lieutenant v. Wul¬ 
ffen für Seine Jungfer Sorge trage, sei zwar nicht zu tadeln, derselbe möge aber 
auch erwägen, daß die Jungfer einen generösen Bewerber habe, dessen Wille es 

*) Die uralte Familie des Generals hat ihren Namen später v. Ende geschrieben. Ihre 
Wiege hat in der Schweiz gestanden, wo ihr Stammschloß Endt oder Enne in der Nähe 
von St. Mallen gelegen hat. Ein Sohn der Familie siedelte zu Anfang des 11. Jahrhunderts 
nach Tirol über. Dem Wohnsitz, den er daselbst aufschlug, legte er seinen Namen bei. Ein 
Weiler im Kreise Innsbruck heißt noch heute Enne. 
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sei wegen ihres Besitzes nicht lange zu Marchandiren", Wem alle Vorbereitungen 
getroffen seien, ihrer auf andere Weise habhaft zu werden. 

Trotz dieser Verhandlungen ließen die Brandenburger am — 
24. — Morgens noch zwei Minen hinter einander springen, und zwar in 

der langen Courtiue vor dem heil. Geiftthore. Es hieß, dies sei Specialbefehl 
des Feldmarschalls Dörffling geschehen, den es verdrossen habe, daß der Comman-
dant der Festung wegen der Capitulation nicht seine, sondern des General-Majors 
V. Endten Vermittelung nachgesucht habe. 

I m Laufe des Vormittags sandte General-Lieutenant v. Wulffen ein un¬ 
mittelbar an den Kurfürsten gerichtetes Schreiben hinaus ins Hauptquartier, wo¬ 
r in zuvörderst für den gnädigsten Entschluß, in Unterhandlungen wegen der Über¬ 
gabe der Stadt und Festung eingehen zu wollen, gedankt und demnächst die 
Geißeln namhaft gemacht wurden, gleichzeitig auch die Commissarim, welche die 
Capitulation abschließen sollten. 

Die Geißeln waren: Gotthard Wilhelm v. Budtberg, Major zu Fuß und N. N. de Bosches> 
Capitain zu Fuß. 

Aus Stettin benannte Commifsarien zum Abschluß..des Accords waren, von Seiten der 
Garnison: der General-Major Plantinus, der Oberst Üchterttz, der Kriegsrattz Albmus und 
der Secretarius Ieremias Hovffer, von Seiten E. E. Raths, Namens der Bürgerschaft: der 
Bürgermeister Gottfried Schwellengrebel, der Syndicus Dr. Corswand, der Kämmerer Jakob 
Freyberg und der Secretarius Hildebrand.*) 

„Ferner," so heißt es in dem Ausschreiben, „werden Euer Kürf l . Durchl. 
unterthämgst ersuchet, auf 2 Tage zu ruhiger Deliberation einen Stillstand, da¬ 
rinnen alle Hostilität und Arbeiten des Tags sowol..als des Nachts überall 
cessiren gnädigst zu vergönnen, doch daß dabei alles Übergucken und Gespräch 
von Beiden vermieden bleibe. Verhoffe, daß Euer Kurf l . Durchl. nicht nur sol¬ 
chen Stillstand nachgeben, sondern auch im Übrigen bei der Capitulation die 
sämmtliche hiesige Soldatesqua und Bürgerschaft ihres redlichen Verhaltens hal¬ 
ber nicht ungleich ansehen, sondern aller hohen Gnade theilhaftig machen werden." 

I n dem Antwortschreiben bezeichnete der Kurfürst den Major v. d. Lühe 
und den Capitain Krusemark, beide von der Leibgarde zu F M , als die von ihm 
bestellten Geißeln, welche bei der Sternschanze bereit ständen, um mit den Geißeln 
der Festung ausgewechselt zu werden. Von dem Augenblicke an, wo diese Aus¬ 
wechslung stattgehabt, sollte die erbetene Waffenruhe eintreten. Was in der 
abzuschließenden Capitulation verabredet und festgestellt werde, wolle Er bei Seinem 
fürstlichen Worte unverbrüchlich halten lassen. 

Als Seine Commissarien zum Abschluß der Kapitulation hatte der Kurfürst ernannt: den 
General-Major v. Lehndorf, den Obersten v. Börstel und den General-Adjudanten Perband. 

Es lag in der Natur der Dinge, daß die Stettiner sich dem Kurfürsten 
vorstellen mußten. Eine Deputation der Stadt, bestehend aus dem Bürgermeister 

.Schwallenberg, dem Stadtsyndicus und acht der vornehmsten Rathsverwandten, 
Alterleüte des Seglerhauses, so wie der GeWerke, bat den Kurfürsten um die 
Gunst vorgelassen zu werden, um ihm eine „Supplication" zu überreichen, deren 
Inhalt folgender war: — 

^) Die Namen- Freyberg und Hildebrand sind auch heute, 1874, in Stettin vertreten; 
möglich daß die Träger derselben Nachkommen jener Rathsverwandten von 1677 sind. 

95* 
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Durchlauchtigster Kurfürst, gnädigster Herr? 

Wie bishero die Pflicht, womit Ih ro Königl. Maj t . und der Krone Schweden 
unserer an dieselbe mit gemeiner Reichs-Bewilligung geschehene Übergabe, und 
der darauf erfolgten Huldigung wir verbunden gewesen, auch uns allerdings an¬ 
getrieben, bei Höchstermeldeten Ih ro Königl. Majt. und der Hochlöblichen Krön 
Schweden redlich und getreu zu handeln und folgends unverdrossen Gut und 
Blut aufzusetzen, als können wir uns nicht anders vorstellen, als daß Ew. Kurfl. 
Durchl. an solchen unseren Pflichtmäßigen Bezeugungen ein gnädiges Gefallen 
werden gehabt haben; .Sondern müssen auch glauben und unzweifentlich dafür 
halten, daß Ew. Kurf l . Durchl. nach Dero wohlbekannten Tugend-Eyfer an den¬ 
jenigen, die sich zu derer hiernächstigen Unterthanen qualificien sollen, eine solche 
Probe eines künftig erforderten gleichmäßigen Compartements requiriren: Und 
sie sonst würdig zu halten, dieselbe in Dero Kurfürstl. Durchl. Huld und Schutz 
anzunehmen, ehe und bevor sie durch ein öffentliches Exempel Ew. Kurfl. Durchl. 
und der ganzen ehrbaren Welt erwiesen und versichert, was von ihnen bei ob-
besagter Annehmung zu erwarten und zu hoffen fein möchte. Nachdem aber 
nunmehro die von uns oberwähnter Maßen erforderte Schuldigkeit adimpliret, 
und aber an Seiten Ih ro Königl. Maj t . und der Krone Schweden es soweit 
ermangelt, daß die uns so oft allergnädigst verheißene Rett- und Entsetzung 
außen geblieben, oder durch ein unglücklich Verhängniß vergeblich, gemacht und 
impediret worden, wir aber dannenhero insonderheit bei Ew. Kurfl. Durchl. 
unablätzlichen Vorsatz und dessen bisherigen Succeß nicht anders befinden können, 
als daß wir der Necessität und von Gott bestimmter Änderung uns submittiren, 
welchem und zu Ew. Kurf l . Durchl. Füßen demüthigst niederlegen muffen, als 
kommen wir nunmehro in solchem Habit, und bitten zuvörderst unterthänig, 
Ew. Kurfl. Durchl. geruhen gnädigst uns unter Dero Regierung auf- und an¬ 
zunehmen, was bishero nicht anders als in obvorgestellter Meinung und Inten¬ 
tion geschehen, zu einiger wider uns übenden Ungnade nicht gereichen zu lassen, 
sondern vielmehr durch gnädige Bewilligung dessen, was wir unserthalben bei 
dem zutreffenden Accord unterthänigst zu erinnern und zu suchen gemüßigt wer¬ 
den uns und der Welt zu eröffnen, was wir hiernächst zu gewarten und von 
Dero gnädigen Scepter zu hoffen haben. Und als danächst bei uns auf eine 
so lange Zeit ausgehaltene Belagerung und dabei von Ew. Kurfl. Durchl. ge¬ 
brauchten großen Ernst, wir zu armen ruinirten Leuten worden, die sowol an 
ihrem publiquen als privaten Zustand unsäglichen Schaden und Abbruch ge¬ 
litten, auch auf solchen kläglichen Unfall anderer Gestalt als durch Ew. Kurfl. 
Durchlaucht gnädigstes Erbarmen und Erhebung nicht eluctiren können, So hat 
uns solche äußerste Noth und dabei annoch übrige unterthänigste Zuversicht ge¬ 
zwungen und angefrifchet, bei Ew. Kurfl. Durchl. mit hierbei liegendem aller-
unterthänigsten Memorial*) annoch und in Zeiten anzukommen, und demüthigst 
zu bitten, unserer also gebetener Maßen in Gnaden eingedenk zu sein, damit wir 
dadurch so viel mehr capabel und qualificiret werden, alles Dasjenige, was Ihro 
Königl. Maj t . und der Krone Schweden bisher geleistet worden, und fo dessen 
ein Mehrers sein kann, Ew. Kurf l . Durchl. und Dero ganzem Häuft, Pflicht-

5) Fehlt in den urkundlichen Nachrichten. 
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schuldigster Matzeu4zu erweisen und demnach würklich darzuthun, daß wir mm-
mehro sein und unverrückt verbleiben werden Ew. Kurfürstl. Durchl. Allerunter-
chänigste, gehorsamste und getreue Unterthanen Bürgermeister und Rath, wie 
auch gemeine Bürgerschaft der Stadt Alten-Stettin. 

Stettin, den 24. December Anno 1677. 
Der Kurfürst las das Schreiben und antwortete den Deputirten: „Israel, 

Dein Unglück kommt aus D i r allein!" — „hat ihnen dabei aufs äußerste ver¬ 
wiesen, daß die Bürgerschaft so lange optinastriret, nachmals aber alle zur Tafel 
behalten, sehr wohl tractiren und in etlichen Kutschen wieder nach der Stadt 
zurückfahren lassen." Des Abends um 7 Uhr fand die Auswechslung der Geißeln 
an dem vom Kurfürsten dazu bestimmten Orte, bei der Sternschanze — dem 
heutigen Fort Preußen. — Statt. 

26. — Heute kam nach den Verabredungen und Vereinbarungen der dazu 
ernannten Commissarien, die Kapitulation, oder „der Accord von Stettin", wie 
sie genannt wurde, zu Stande, die dann auch sofort einer Seits vom Kurfürsten, 
anderer Seits vom Commandanten, General-Lieutenant v. Wulffen, wie vom 
Bürgermeister und Rath der Stadt Stettin durch geordnete Unterschrift voll¬ 
zogen und ratificirt wurde. Die Stipulationen des Accords lauteten wie folgt: 

1. Die Garnison zu Roß und Fuß, in Schwedischen National- und dazu 
gehörigen Völkern bestehend, sollen nach Soldaten Manier mit fliegenden Fahnen 
und Estandarten, klingendem Spiel, vollem Gewehr und Sack und Pack abziehen, 
und nach Liwland convoyiret werden, die Teütschen aber, sowol Officiere als 
Gemeine, müssen, zu Folge der Avocatorien, die Schwedischen Kriegsdienste 
verlassen. 

2. Sollte alle Bagage nicht können mitgenommen werden, soll einem Jeden 
frei stehen, selbige bei sicheren Leuten niederzusetzen, und nachgehends bei offenem 
Wasser abholen zu lassen. 

3. Die Schützen und Heidereüter werden pardonniret, diejenigen jedoch aus¬ 
genommen, welche wider Kriegsgebrauch Mordthaten begangen uud desfalls ab¬ 
zustrafen sind. 

4. Die Beschädigten und Kranken bleiben bis zur Genesung und werden 
verpflegt. 

5. Die abmarschirende Garnison nimmt auf Einen Tag Proviant mit sich, 
hernach wird sie von Ihrer Kurfürstlichen Durchlaucht mit Unterhalt versorgt. 

6. Die Gefangenen werden losgegeben und auf freien Fuß gestellt. 
7. Die Überläufer werden auf des General-Lieutenants (v. Wulffen) Für¬ 

bitte pardonniret und müssen sich wieder bei ihren Regimentern einfinden. 
8. Seine Kurfürstliche Durchlaucht lassen dem General-Lieutenant Wulffeu 

zwei Stücke, so sie felber aussuchen wollen, abfolgen. 
9. Den Officier-Frauen, Wittwen und Erben stehet frei bis Ostern zu 

bleiben, und hernach bei offenem Wasser, auf ertheilte Pässe, ungehindert abzuziehen. 
10. Die Königl. Schwedischen Civil- und Militair-Bedienten genießen der 

Amnestie, werden in Schutz genommen, behalten ihre Güter und Habseligkeiten, 
außer was Domainen sind, jedoch daß sie den Eid der Treue leisten. 

11. Denjenigen aber von besagten Königl. Schwedischen Bedienten, welche 
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sich anderswohin begeben wollen, stehet frei, Mobilien und. Immobilien inner¬ 
halb Jahresfrist zu verkaufen und nachgehends frei und ungehindert abzu¬ 
ziehen. 

12. Einem Jeden stehet frei, seine Todten zu begraben, wo er wil l . 
13. Den Königl. Schwedischen Bedienten wird freigestellt, ihre Rechnungen 

wegen geführter Administration abzulegen. 
14. Vorerwähnte Bediente mögen wegen derer der Krone Schweden geleiste¬ 

ten Dienste nicht incommodiret werden. 
15. Die Hineingeflüchteten vom Lande, sowol Edelleüte als Bauern, wie 

auch aus anderen Städten mögen sich wieder zu dem Ihrigen begeben, und das¬ 
selbe ruhig genießen. 

16. I n Religions-Sachen machen Se. Kurfürstl. Durchlaucht keine Verände¬ 
rung, sondern lassen es in dem Staude, wie es jetzo ist. 

17. Die Stiftskirche zu St . Marien, und das Pädagogium daselbst behal¬ 
ten ihre «luin, krivilsZia, Güter und Hebungen. 

18. Ingleichen alle und jede Kirchen, Gemeinden, Schulen und Hospitalien 
in und außer der Stadt. 

19. Alle und jede Prediger, Kirchen- und Schuldiener nehmen Se. Kurfürstl. 
Durchlauchtigkeit in Ihren Schutz, lassen sie bei ihrem Amte, wollen auch nicht 
daß sie wegen des, was bishero passiret, angesprochen werden sollen, jedoch, daß 
sie hinfüro Sr . Kurfürstlichen Durchleüchtigkeit die schuldige Treue und Gehor¬ 
sam leisten. 

20. Die bei der Rechen- und Rentkammer, wie auch beim Proviant- und 
Licent-Wesen vorhandenen Rechnungen und Dokumente werden nach genommener 
Abschrift abgefolgt. 

21. Der Rath und die Bürgerschaft der Stadt wird bei ihrem Stadt-Regi-
mente und ihren Privilegien gelassen, mit keiner Plünderung, Brandschatzung 
oder Lösung der Glocken beschwert, das Vergangene wird durch die Amnestie 
gänzlich abgethan. Einem Jeden steht frei sich wohin er wi l l zu begeben, und 
behalten die Bürger und Einwohner den völligen Genuß und'Besitz ihrer 
Güter. 

22. Der General-Lieutenant (v. Wulffen) muß alle Stücke, Munit ion, Pro-
'viant, und was sonst zur Mi l iz gehörig, getreulich und ohne Gefchrde über¬ 
geben. 

23. Stracks nach Vollziehung dieses Accords wird Sr. Kurfl. Durchleüch¬ 
tigkeit das Neue Thor sammt dem nächst daran gelegenen Bollwerk, ingleichen 
die Post auf der Parnitzschen Brücke auf der Lastadie eingeräumt. 

24. Dieser Accord soll in allen Punkten unzerbrüchlich gehalten werden. 
Man sieht, die Capitulation war nicht blos eine militairische, auf die Er¬ 

oberung der Festung sich beziehende, sondern auch eine politische, vermöge derer 
der Kurfürst Besitz ergriff von Stettin, der Hauptstadt des, der Krone Schweden 
durch den Westfälischen Frieden zugefallenen und von allen Vertragsmächten 
dieses Friedenstractats garantirten Antheils an dem durch das Erlöschen des 
Greifen-Geschlechts der ingebornen Fürsten apert gewordenen HerzogiHums Pom¬ 
mern. Friedrich Wilhelm ^von Brandenburg sah sich, unbekümmert um Das, 
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was man am Hofe Cärl's X I . von Schweden, — des jugendlichen, in seiner Erzieh¬ 
ung der Art vernachlässigten Königs, daß er, als er 1672 die Regierung selbst 
übernahm, nicht einmal lesen und schreiben konnte — denken und urtheilen 
mochte, als Herrn von Stettin und Vorpommern in Kraft des Rechts der Er¬ 
oberung; und Er ist es anderthalb Jahre lang thatfächlich geblieben, auch recht¬ 
lich, in bedingter Weise, weit die Stettiner Ihm den Huldigungseid geleistet 
haben. Der Kurfürst beschloß einen feierlichen Einzug in Seine Pommersche 
Hauptstadt zu halten, und dieser erfolgte am — 

27. — in folgender von Ihm selber vorgeschriebenen Ordnung des Zuges: 
I. Z u P f e r d e . 

1. An der Spitze reitet der Kurfürstl. Kammer-Fourier nebst der ge-
sammten im Lager anwesenden Cavaterie, mit den Dienern und Knechten, in 
zwei Colonnen zu 300 Pferden. Hierauf folgen 

2. Die Handpferde von fämmtlichen Officieren der Kurfürstl. Trabanten-
Garde zu Roß. 

3. Sechs Kurfl. Trompeter nebst der Trabanten Heerpauker. 
4. Die Kurfl. Trabanten-Garde zu Roß. 
5. Des Kurfürsten Stallmeister nebst dem Bereiter mit 24 Handpferden 

des Kurfürsten, welche blaue und silberne Decken trugen. 
6. Der Kurfl. Pagen-Hofmeister nebst den Pagen zwei und zwei in 

einem Gliede. 
7. Zwölf Hof-Trompeter und Pauker nebst den silbernen mit blau bor-

dirten Kurst. Wappen und Decken behangmen Heerpauken. 
8. Der Kurfl. geheime Rath, Ober-Hofmarschall und Verweser der 

Herzogthümer Krossen und Iülich, Freiherr v. Canitz, nebst dem Kurst. Kämmerer, 
Obersten und Schloßhauptmann v. Dörsel, auch der Kurfl. Oberst und Ober¬ 
schenk v. Grumbkow. 

9. Der Kurprinz Friedrich (nachmals erster König in Preußen), in Be¬ 
gleitung des Landgrafen von Hessen-Homburg, des Herzogs von Holstein, des 
Herzogs von Kurland und anderer im Hauptquartier anwesender fürstlicher 
Personen. 

10. Der Kurfürst selbst, auf beiden Seiten durch 24 Trabanten mit 
Partisanen zu Fuß und 24 Kurfl. Lakaien begleitet. 

11. Die im Hauptquartier anwesenden fremden Gesandten, der Könige 
von Dänemark und von Polen, und anderer Fürsten, sowie „Ihrer Hochmö¬ 
genden der Herren General-Staaten" (der Niederlande), der Kurfl. General-Feld¬ 
marschall, Freiherr v. Dörffling, alle, heute nicht den Dienst habenden Generale, 

/ die Kurfl. Geheimenräthe, die höheren Officiere alle, so wie die Hof-Cavaliere. 
12. Der Kurfl. geheime Rath und Ober-Hofmeister v. d. Knesebeck, mit 

dem Kurfl. Stallmeister und Hof-Cavalier. 
II. D i e Kutschen. 

1. Ihro Kurfl. Durchl. Unsere gnädigste Frau (die Kurfürstin) in einer 
ganz vergoldeten Kutsche mit 6 Isabel-Pferden, daneben gehend 24 Trabanten 
mit Partisanen zu Fuß und der Kurfürstin Lackaien. 

2. Die beiden jüngeren Söhne des Kurfürsten, die Markgrafen Ludwig 
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und Philipp Wilhelm mit dem Kurfl. Geheimen und Lehnrath, Oberpräsidenten, 
Freiherrn v. Schwerin, in des Kurfürsten Leib-Kutsche mit 6 gelben Pferden. 

3. Des Kurfürsten andere Kutsche mit 6 Schwarzbraunen, — ledig. 
4. Der Kurfürstin andere Leib-Kutsche mit 6 Rappen, — ledig. 
5. Des Kurprinzen Leib-Kutsche mit 6 Schecken, — ledig. 
6. Der beiden jungen Markgrafen Kutsche mit 6 Pferden, — ledig. 
7. Das Kurfl. Adeliche Hof-Frauen-Zimmer, eine Kutsche mit 6 Pferden. 
8. Eine Kurfürstl. Kutsche mit 6 grauen Ungrischen Pferden. 
9. Des Dänischen Gesandten v. Schelen, Kutsche mit 6 Pferden. 

10. Des Holländischen Gesandten van der Thocht, Kutsche mit 6 Pferden. 
11. Des Oberpräsidenten Freiherrn v. Schwerin Kutsche mit 6 Pferden. 
12. Des Feldmarschalls Freiherrn v. Dörffling Kutsche mit 6 Pferden. 
13. Des Obermarschalls, Freiherrn v. Canitz Kutsche mit 6 Pferden. 
14. Des Grafen v. Promnitz Kutsche mit 6 Pferden. 
15. Des Obersten und Schloßhauptmanns v. Dörsel Kutsche mit 

6 Pferden. 
16. Des Obersten und Oberschenken v. Grumbkow Kutsche mit 6 Pferden. 
17. Der Kurfürstl. Räthe und Leibärzte Kutsche mit 6 Pferden. 
18. Der Kurfürstl. geheimen Kammer- und Kriegs-Kanzelei-Kutsche mit 

6 Pferden. 
Die übrigen Kutschen alle folgen nach der Ordnung. 

I I I . Den Schluß des Zuges 
bildete eine Compagnie Reuter vom Kurfürstl. Leib-Regiment 300 Pferde stark. 

Kaum war der Tag angebrochen, als im Lager alles Spiel gerührt wurde. 
Gleich darauf geschah dies auch in der Stadt und das Lauten mit allen Glocken, 
d. h.: soweit sie noch brauchbar waren, begann. Gegen 9 Uhr näherte sich der 
Triumphzug dem Neuen Thor (Berliner). Der Magistrat hatte, soweit es in 
der kurzen Zeit möglich gewesen war, Veranstaltungen getroffen, um dem künf¬ 
tigen Herrn der Stadt festlich zu empfangen. 

Vor dem Thore wurde der Kurfürst von dem gesammten Raths-Collegium 
entblößten Hauptes ehrerbietigst begrüßt. M i t einer kurzen, wohlgesetzten Rede 
überreichte der Stadtsyndicus in einem schwarzsammetnen, mit Gold und Silber 
reichgestickten Beutel die Schlüssel der Stadt. Am Thore, außerhalb, standen 
zwei Knaben in Trauerkleidung, davon der eine dem Kurfürsten einen großen 
silbernen Schlüssel, mit den darauf in Gold eingelegten Worten: ^ecips, »srva, 
oonssrva; der andere einen Fürsten-Hut mit der Inschrift: Huoä I)6U8 äat, 
auf Kissen liegend, darboten. (Zu dieser Inschrift macht Böhmer die kirchthurm-
patriotische Anmerkung: „ I n diesen Worten spricht sich die edelstolze Fassung 
der gedemüthigten, doch der Ehre und ihrem Fürsten bis zum Ende treu ge¬ 
bliebenen Bürgerschaft treffend aus"). Innerhalb des Thores standen sechs, auch 
in Trauer gekleidete, Jungfrauen, Töchter aus den vornehmsten Häusern der 
Stadt, verschiedene sinnreich gewählte Kränze überreichend: Die erste dem Kur¬ 
fürsten einen Cypressenkranz, darin die — (nach Böhmer: dem kühnen und freien 
Witze des kräftigen Zeitalters entsprechenden) — Worte in Goldbestickt waren: 
Vietori cru6ut9.ni virßiuitatßm (dem Sieger die blutbefleckte Jungfräulichkeit). 
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Die zweite Jungfrau bot der Kurfürstin in einer güldenen Schale drei in ein¬ 
ander geflochtene Roßmarienkränze, darin die goldgestickten Worte: ?r6068 pro 
h6U6V0i6utiH, dar; in jedem Kranz stand ein Bund von Myrrhen, und zwischen 
den drei Kränzen ein aufrecht stehendes Kreuz, mit der Inschrift: ?r0p6. Die 
dritte Jungfrau überreichte dem Kurprinzen einen aus Orangenblättern zierlich 
geflochtenen Kurhut, der die Worte trug: katsrna v i rwts auctum au^uänin. 
Die vierte hatte dem Markgrafen Ludwig einen Apfel, darauf mit goldenen 
Nägeln eingeschlagen, die Worte standen: M t u r a a6tat6in, zu überreichen. Dem 
Markgrafen Philipp Wilhelm war ein „Greifenfuß" mit der Inschrift: ?6rZ6 
8M6 inora, 6t Nab68, aus den Händen der fünften Jungfrau bestimmt. Die 
sechste hatte einen Strauß mit den Worten: veo Zratia», in der Hand. Alle 
Jungfrauen „sollten, nach den Bestimmungen des Programms der Empfangs-
Feierlichkeiten, überlaut rufen": Lange lebe der Kurfürst, die Kurfürstin, die 
Prinzen und Prinzessin von Stettin! Sie haben den Wunsch wol — nur ge¬ 
sprochen! . 

Für wen der Strauß der sechsten Jungfrau bestimmt war, ist nicht gesagt. 
War er etwa dem „alten Derflinger" zugedacht, und die Infchrift „Gott sei 
Dank" zwar sehr ernst, aber auch ironisch gemeint? Keinem^ Zweifel dürfte es 
unterliegen, daß der Feldmarschall auf Erstürmung und die, davon fast immer 
untrennbare, Plünderung der Stadt gedrungen hat, um den von den Strapatzen 
der langen Belagerung erschöpften Kriegern des Belagerungs-Eorps eine — dem 
Kriegsgebrauch damaliger Zeit entsprechende — Entschädigung zu bereiten. 

Der Triumphzug ging vom Neuen Thor durch die Breite-, Große Woll¬ 
weber- und Mönchenstraße über den Kohlmarkt, die obere Schuh- und durch die 
Fuhrstraße nach dem Schlosse. Dieser Straßenzug wäre nicht zu Passiren ge¬ 
wesen, hätte der Magistrat nicht alle nur habhafte Arbeitskräfte aufgeboten, 
welche bei der Kürze der Zeit Tag und Nacht beschäftigt waren, in den Straßen 
aufzuräumen und die Trümmer zu beseitigen, mit denen die, von Kanonenkugeln 
zerschossenen und von Bomben und Granaten zersprengten Giebelhäuser die 
Straßen überschüttet hatten. Wol mochte den Kurfürsten ein Gefühl der Weh-
muth beschleichen, als er die Verwüstungen sah^die Er, von politischer Noth-
wendigkeit gezwungen, über Pommerns Hauptstadt zu verhängen genöthigt gewesen 
war. Dennoch blickte er freundlich um sich, als er durch die Stadt und die 
Reihen der Bürgerwehrmänner ritt, die vom Thor bis zum Schloß Spalier ge¬ 
bildet, und außerdem noch je eine Compagnie auf dem Roß- und dem Kohlmarkt, 
und im Schloßhofe aufgestellt hatten. Die Stettiner hatten in dem Kurfürsten 
einen strengblickenden, und mürrisch aussehenden Kriegsherrn erwartet; nun aber 
fanden sie an ihm gerade das Gegentheil, einen Fürsten, der wohlwollenden 
Auges von seinem hohen Streitroß die Männer grüßte, die sich seinen Kriegern 
an Muth und Tapferkeit ebenbürtig gezeigt hatten. Der Kurfürst gewann Sich 
schon heute die Herzen vieler Seiner Widersacher in der Stettiner Bürgerschaft. 

Am Schloßthore empfingen ihn die Schoppen und Altesten der Stadt, wie des 
Seglerhauses und der Gewerke. Auf dem Schloßhofe erwarteten zwölf andere 
köstlich gekleidete Jungfrauen von den vornehmsten Familien der Stadt, die 
Kurfürstl. Herrschaften, bestreuten, während diese abstiegen, die untergebreiteten 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. N . 96 
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Teppiche aus schönen Körben mit Blumen*) und sprachen dabei die Worte: 
„Langes Leben unserm Herrn, Sr . Kürfürstlichen Durchlaucht"! 

Inzwischen hatte die Bürgerwehr ihre Waffen niedergelegt und die Uniform 
gegen bürgerliche Kleidung gewechselt. Sie wurde nun, sammt allen übrigen, 
nicht zur bewaffneten Macht gehörigen Hausväter der Bürgerfchaft von einem 
Marschall auf den Schloßhof geleitet und darauf in die Schloßkirche geführt, 
wo der Superindent Dr. Johannes Fabricius die Huldigungs-Predigt hielt, für 
die ihn der Kurfürst, weil er fehr zufrieden mit der Rede war, 100 Thlr. zur 
Ergötzlichkeit reichen ließ. Nach der Predigt hielt der Oberpräsident v. Schwerin 
den Vortrag an die Bürgerschaft „mit sonderbarer Gravität und Beredsamkeit, 
und vermahnete sie zu aller Treue zum Kurhause". Die Bürger sprachen den 
vorgelesenen Huldigungs-Eid einmüthig; dann wurden sie erinnert^) „Lange 
lebe das Kurhaus Brandenburg" zu rufen, was auch drei M a l mit großem Ge¬ 
schrei geschah. 

Darauf wurden goldene und silberne Denkmünzen — Gedächtniß-Pfennige 
nennt sie unser Berichterstatter, in großer Menge unter das Volk geworfen, 
die der Kurfürst, in Erwartung der Dinge, die da kommen mußten, lange vor¬ 
her, doch mit bestimmter Angabe des Tages, wann die „reine Jungfrau" Stettin 
sich ihm ergeben werde, hatte prägen lassen. „Diese waren zweierlei Gattung; 
aus des einen Pfennigs Avers war des Kurfürsten Bildniß, mit der Unterschrift: 
?KI I ) . ^ l l . H . NI . . 8 I N I M . ? 0 N . VVX., auf dem Revers befand sich ein 
Abbild von der Stadt Stettin, wie sie vor der Belagerung ausgesehen, über der 
Stadt ein Adler und ein Greif, den Scepter haltend, mit der Überschrift: 
?0V. I I0R HI8 8 I6NI8. ^ N N 0 NVOI.XXVII . VN0.XXVU. Der andere 
„Pfennig" hatte auf der einen Seite ebenfalls des Kurfürsten Bi ld, aber mit der 
etwas anders lautenden Umschrift: 1MII). ^VII.11. NL. V.; auf der andern Seite 
das Abbild der Stadt, wie sie jetzt nach der Belagerung aussah, darüber eine 
Sonne und mit der Inschrift: I.V0N NV8VN60 NOV^. ^ 5 V 0 ND0I .XXVI I . 
VV0. XXVI I . Diefe Denkmünze Hatte die Größe eines „Reichsohrts", war 
aber nicht so stark, als dieser. Drei M a l wurde aus allen (von.Schwedischen 
Artilleristen bedienten?) Kanonen auf den Festungswällen und von allen Batterien 
in den drei Lagern Salve geschossen, „und mit Trommeln, Pauken und Trom¬ 
peten tapfer drunter gefpielet und geblasen". Auch war ein „Theatrum" er¬ 
richtet, von dem aus einem rothen — dem Brandenburgischen, und einem schwarzen 
— dem Preußischen, mit Tannenzweigen geschmückten Adler, rother und weißer 
Wein vom Morgen bis an den Abend floß, zum — Labsal von Stettins — 
Krethi und Plethi, die vor 200 Jahren dasselbe Zeichen trug wie heute, und 
wenig Geschmack fand an dem Gewächs, welches auf dem bei der Belagerung 

*) Weil man mitten im Winter war,' so läßt sich die Möglichkeit zum Streuen von 
Blumen und zum Winden von Kränzen nur dadurch erklären, daß Stettin vor 200 Jahren 
Gewächstreibereien hatte. Wo aber sind diese in den beschränkten Hofraümen der Altstadt zu 
suchen! Und merkwürdig, daß die Kunstgärtner, bei dem allgemeinen Elend in der Stadt, noch 
Zeit und Sinn für ihre Kultur hatten. 

"^) Dieses Wort steht in der Urschrift, und nicht „aufgefordert" wie Böhme in seinem 
Stettinschen Kirchthurms-Patriotismus, — das Original — gefälscht hat. 
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zerstörten Weinberg über der Niederwiek und an Frauendorfs Rebengelände, 
Sonnenseite, damals noch gewonnen wurde. 

„So endete alle Roth in Lust und Jubel, welche in solchen Fällen die 
Herzen weidlich zu erschüttern, die schwüle Luft gleichsam zu reinigen, das Alte 
auszutilgen und den Wendepunkt zu werden pflegen, von dem eine neue Zeit und 
ein neues Leben beginnen. Der Kurfürst ließ sämmtliche Rathsverwandten und 
200 Bürger, nicht, wie er Anfangs bestimmt hatte, im'Lager, sondern auf dem 
Schlosse festlich bewirthen, und blieb selbst bis Abends 7 Uhr bei der Tafel, 
da er dann wieder hinaus ins Lager fuhr. Er war durch den Ihm zu Theil 
gewordenen Empfang so gnädig gegen die Bürgerschaft gestimmt worden, daß er 
ihr noch 10 Jahre freie Fischerei auf Oder und Haff zugestand, mit der Be¬ 
dingung, daß sie aus diesen, sonst der Landesherrlichen Kammer zufließenden 
reichen Einkünften*) die zerstörten Kirchen wieder aufbaue, „mit Ausnahme der 
Hauptkirche zu St . Jacob, so Ihro Kurfürstl. Durchlaucht aus eigenen Mitteln 
wieder aufzuführen gelobten".^) Die Privilegien aber, welche der Stadt kraft 
des Accords (§ 21) bestätigt wurden, waren nur von denjenigen zu verstehen, 
die ihr durch die Greifen-Fürsten verliehen, nicht von denjenigen welche ihr von 
der Krone Schweden ertheilt worden; der Kurfürst sah die schwedische Regierung 
in Stettin und Vorpommern nur als ein Interimisticum, als Interregnum, an, 
oder mit anderen Worten, er anerkannte nicht den Artikel des Westfälischen 
Friedens, welcher die Theilung Pommerns betraf; für I h n bestand dieser Artikel 
nicht zu Recht, in Seinen Augen war I h m und Seinem Hause, das, kraft ur¬ 
alter Erbverträge I h m allein zustehende ganze Land am Meere nur durch die 
Intriguen der französischen Gesandten in Münster, wie der schwedischen in Osna¬ 
brück, wesentlich unterstützt durch die Gesandten des Kaisers, entzogen worden. 
Daß auch König Friedrich Wilhelm die poliüschen Ansichten Seines Großvaters theilte, 
beweiset, um es noch einmal zu sagen, die Inschrift, die von Ihm abgefaßt, uns noch 
heute vom äußern Portal des Berliner Thors in goldenen Buchstaben entgegenleüchtet. 

Gleich nach Vollziehung des Accords war das Heil. Geistthor und die 
Lastadie von den Kurfürstlichen besetzt worden. Von dem Belagerungs-Corps 
war das Treffenfeldsche Regiment zu Roß bereits am 24. December als die 
Verhandlungen wegen der Übergabe eingeleitet waren, nach Wittstock ab-
marschirt. 

28. — Den heutigen Tag benutzte der Kurfürst, um die nöthigen militairischen 

*) Das Recht der freien Fischerei auf allen ihr zustehenden Strömen und Gewässern er¬ 
hielt, die Stadt Stettin durch das Privilegium Herzogs Barnim im Jahre 1243, was von 
allen nachfolgenden Landesfürsten bestätigt worden ist. Herzog Johann Friedrich declarirte 
das Privilegium im Jahre 1584 mit den Worten: Wir behalten aber und reserviren uns und 
nachfolgender Herrschaft a l len Herren Fisch, nemlich Lampreden, Lachs und Karpen, 
so auf ihren (der Stadt) Strömen gefangen, dieselhige für und für in unsere fürstliche Küche 
emgebracht und geliefert werden sollen" Nur Auf diese drei Fischarten konnte sich demnach des 
Kurfürsten Bewilligung der zehnjährigen Nutzung des unentgeldlichen Fangs beziehen. 

^ ) Die nachstehenden Ereignisse verhinderten den Kurfürsten, dieses Versprechen zur Aus¬ 
führung zubringen. Dem Könige Friedrich Wilhelm I. war es vorbehalten, das Wort Seines 
Großvaters ein halb Jahrhundert später zu lösen, indem Er, zwar nicht die Iakobikirche, die 
inzwischen wiederhergestellt war, doch die gleichfalls zerstörte Marienkirche restauriren ließ. 

96* 
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«„' Anordnungen zu treffen. Darüber wird berichtet, daß die Reüter-Regimenter 
.'.-! ̂  Hamb und Hamel, so wie das Holsteinsche und ein zweites nicht benanntes 
-^ Dragoner-Regiment den Befehl erhielten nach Preußen zu marschiren und 600 
,M Reuter commandirt wurden, den Grafen Königsmark zu beobachten, der demnach 

doch wol auf dem Marsch zum Entsatz der Festung gewesen sein mag. Von den 
Regimentern zu Fuß, welche der Kurfürst als Garnison in die Stadt verlegte, 
wird insbesondere das^Schöningsche genannt. Zum Commandanten der Stadt 
ernannte Er den Commandeur des Regiments Kurfürstin, Oberst Borstet, zum 
Gouverneur über alle Pommerschen Festungen den General-Major v. Schwerin, 
zum Ober-Gouverneur den Feldmarschall Freiherrn v. Dörffling. Die Civi l -

!"s Verwaltung übertrug der Kurfürst, allem Anschein nach, dem OberpräsidentM 
4 v. Schwerin. Noch an demselben Tage verließ Er das Feldlager und begab 
1^ sich mit dem gesammten Hofstaat nach Schwebt, dem Vesitzthum der Kurfürstin 
!''?! Dorothea, Seiner Gemalin, wo gerastet, von den Strapatzen und Beschwerden 
^ des langen, winterlichen Feldlagers ausgeruht und Vorbereitungen getroffen 
i^ wurden zum Einzüge in die Residenzstädte Berl in, Köln, Friedrichswerder und 
^ Dorotheenstadt, deren Behörden und Einwohnerschaft große Veranstaltungen ge-
^ macht und die S t . Georgen- heute Königs-Straße zu einer via t l iumMai is ge-
^ schmückt hatten, den sieggekrönten Eroberer der „weitberühmten Beste und Handels-
^ stadt Alten Stett in" festlich zu empfangen. Der Einzug erfolgte am — 
^ 31 . — „ S r . Kurfürstl. Durchlaucht zu Brandenburg, sammt Ihrer Kurf l . 
','"'' Durchl. Gemalin, auch dem Kurprinzen Durchl. so wie der Durchl. Prinzen 
?î  und Prinzessin m i t Dero ganzem hohen Comi ta t " war der Rath der genannten 
-̂  Residenzstädte zum S t . Georgenthor hinaus entgegen gefahren und hatte 6 

Compagnien von der Bürgerwehr mi t marfchiren lassen. A l s die Reisewagen des 
!jf . Kurfürsten i n S icht waren, stellte sich der Rath längs der Landstraße „ i n ge-
^ bührender O r d n u n g " auf, und neben i hm machten die Fußvölker der Bürger -
^ wehr i n langer Reihe F r on t . Bürgermeister Tieffenbach hielt, im Namen des 
/>.' Ra ths , die Anrede an den Kurfürsten. S i e ist bemerkenswerth, wei l auch sie 

den Beweis l iefert, daß die getreuen Brandenburger^) tief durchdrungen waren 
,-! von der frevelhaften U n b i l l , die ihrem Fürstenhause, eingeleitet von/ dem „ge-*) Zu ihnen gehörte auch N. Friedrich Madeweiß, von Arnswald, in der Neümark, der 

in seinem „Triumph-Geschütz, aus welchen auf Pindus-Wällen Freüde-Salve gegeben wurde, 
als der Durchlauchtigste, Großmächtigste Fürst und Herr, Hr. Friedrich Wilhelm, Marggraf zu 
Brandenburg, des Heil. Römischen Reichs Erz-Kämmerer und Kurfürst:c. :c. die berühmte 
und veste Stadt Stettin mit höchstem Preis eroberte" — gleich in den ersten Strophen dieses 
Gedichts sich also vernehmen läßt: „Als Kurfürst Friedrich, der durch sein Helden-Streiten — 
Der Eiserne genannt, zu Kaiser Friedrichs Zeiten — So eifrig hat gesucht, das Haft Du 
theürer Held, — Du, Friedrich Wilhelm, jetzt mit Ruhm erlangt im Feld, — Mi t Eisen und 
Metallen — Hast Du Stettin bekriegt — Mi t starken Donnerknallen, — Hast Du nun obge-
siegt. — Und das gebührt Dir Held, von Gott und Rechteswegen, — Weil Du der rechte 
Erb, wenn man's wil l überlegen, — Nach Bogislawen Tod: Drum hat es Gott geschickt, ^ -
Daß Du in Pommernland mit Sieges-Glanz geschmückt." — I n zwei Anmerkungen belügt 
der Dichter — der von Böhmer nicht direct, aber indirect ein geschmackloser Dichter genannt 
wird, — seinen Ausspruch durch die bekannten urkundlichen Zeugnisse der Erbverbrüderungen 
zwischen dem Brandenburgischen und dem Pommerschen Fürstenhause der Greifen. 
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priesenen Retter der evangelischen Freiheit"", durch dessen Nachfolger zugefügt 
worden war, und die ihren Abschluß in den Osnabrücker Friedenstractat ge¬ 
funden hatte, — bis auf Weiteres! Bürgermeister Tieffenbach sprach: — 

„Wir danken dem höchsten Gott hiermit von Herzen, daß Er Ew. Kurfl. 
Durchlaucht, nebst Dero hoch-geliebten Gemal, Kurprinzen und Prinzessin bis-
hero bei guter Gesundheit erhalten, vor aller Gefahr beschützet und die recht¬ 
mäßig ergriffenen Waffen dergestalt gesegnet, daß die. Feinde überwunden, ihre 
Festungen erobert, und wir erfreuet worden. Deshalb gratuliren und wünschen 
Ew. Kurfl. Durchl. wir hiermit von Herzen Glück, Heil und Segen, zumal Sie 
nunmehr dasjenige Herzogthum mit der Beste Stettin erlangt haben, welches 
durch Absterben des letzten Herzogs Bogislaw zu Stettin Ew. Kurfl. Durchl. 
und Dero Hern Vater Glorwürdigsten Andenkens schon vor 40 Jahren ^ure 
8uec688iom8 zugehöret hat, und von denen bishero feindlichen Nachbarn zur Un¬ 
gebühr vorenthalten worden, mit unterthänigster demüthigster Bitte, daß der 
höchste Gott dieses erlangte Herzogthum Ew. Kurfl. Durchl. und Dero hohem 
Kurhaufe in Ruhe wolle gnädigst besitzen, dem Kurfl. Thron, so lange die Welt 
steht, segnen und befestigen, und durch Dero Erben zu ewigen Zeiten denen Kur-
und Erbländern incorporit verbleiben lassen". Am Schluß seiner wohlgesetzten, 
doch, dem Zeitgeiste entsprechend, sehr schwülstigen Rede wünschte der Sprecher: 
Der Kurfürst wolle Das, „was der Rath und die Herren Eximirtsn aus unter¬ 
thänigster Liebe und gehorsamster treuen Bedienung für I h n aufgerichtet und 
angerichtet dergestalt gnädigst aufnehmen, als der große Perser und Meder 
König Artaxerxes Mnemon erkannt, und sich gnädig gefallen ließ, da einer feiner 
Unterthanen, welcher nicht großen Vermögens war, einen Trunk kaltes Wasser 
aus dem Flusse schöpfte und es demselben darbrachte: Solches ist es, was von 
Ew. Kufl. Durchl. wir sammt und sonders unterthänigst bitten und gehorsamst 
erWünschen". 

Nach beendigter Rede wurden auf ein gegebenes Zeichen, die Gefchütze rings 
um die Haupt- und Residenzstädte gelöst und der Triumphzug setzte sich in Be¬ 
wegung. Freilich entsprach er nicht an militärischen Heldenscharen den Triumph¬ 
zügen der Heimkehrenden welche 200 Jahre später die Hauptstadt der Preußischen 
Monarchie 1866, und die Hauptstadt des „ E v a n g e l i s c h e n Kaiserreichs 
Deutscher Nation" 1871 erlebt hat, doch war er, mit Rücksicht darauf, daß alle 
Regimenter in Pommern, wo der Krieg noch nicht zu Ende war, zurückgeblieben, 
in seiner Art imposant genug. Eröffnet wurde der Zug — 

Von des Kurfürsten Hand-Pferden geführt von reich gekleideten Reit- und 
Stallknechten. Darauf folgte eine Compagnie Trabanten zu Pferde in der Gala-

, Uniform; dann die Generale und Obersten zu Pferde, soweit sie, bei der Armee 
abkömmlich, vom Kurfürsten zum Einzüge destgnirt waren; darauf zwei, nicht 
genannte Grafen, an der Spitze einer großen Menge Hof-Cavaliere; — der 
General-Feldmarschall Dörff l ing; — Der Kurfürst und die Kurfürstin in einer 
offenen Chaise; — der Ober-Präsident v. Schwerin mit dem Kurprinzen und 
dem Markgrafen Philipp Wilhelm in einer „verguldeten Carofsen"; dann die 
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Kurfürstl. Geheimräthe, und endlich Bürgermeister und Rath von Berlin, Köln 
an der Spree und Friedrichswerder. 

Die Bürgerschaft der Stadt Berlin, durch deren Hauptstraße, die St . Ge¬ 
orgenstraße, der Zug ging, hatte dieselbe vom St . Georgenthore bis zur Lan¬ 
genbrücke aufs Reichste geschmückt; aber auch die Bürger von Köln hatten es 
auf der kurzen Strecke von der Langenbrücke bis zu den Pforten des Kurfürstl. 
Schlosses an Nichts fehlen lassen. Eine allgemeine Beschreibung der Triumph-
straße besagt Folgendes: 

„Die Bürger hauten 6 Triumph-Pforten Dero Kurfl. Durchl. zu Ehren 
aufgerichtet, welche sehr rahr und aller Orten, woselbst Ih ro Kurfl. Durchl. 
durchfahren mußten, gebauet waren. Als nemlich: — I m Festungsgraben nächst 
der Brücken beim S t . Iörgensthor ließen sich die Fischer mit etlichen aus Eis 
aufgeführten und mit Lorbeerkränzen gezierten Pyramiden sehen. Die Brücke 
war an beiden Seiten mit grünen Tannenbäumen besetzt und von einem bis zum 
andern eines halben Mannes hoch von Dannenbüschen sehr zierlich gepflochten, 
auch mit Pomeranzen und Citronen behangen. Dieses war vom St . Iürgens-
thor bis an die Schloßpforten continuirt, und als ein Lustgarten anzusehen. 
Vorn am Thor war ein großer grünen Bogen, woran Ihro Kurfl. Durchl. und 
Dero Kurfl. Gemalin Contrefayt in vollständiger Positur zu sehen. Über der 
Zugbrücke hing der Kurhut mit einem Lorberkranz, unten zwei verguldete Scepter 
mit den in verguldeten Buchstaben geschriebenen Worten V I V ^ ? V 0 N V 8 
Vl i^^ lvN^lVVI i t^ IO^. Die erste Ehrenpforte stand an der Klostergafse; sie 
hatte 3 Bogen von 4 grünen Palmbaümen zierlich geflochten, am mittelsten 
Bogen war ein großer Qualer-Schild mit allerhand güldenen Sprüchen beschrieben. 
An den Palmenbaümen war Cupido gemacht, so mit güldenen Pfeilen aus dem 
Grünen schoß. Am Berlinschen Rathhause war die zweite von Holz gebaut; 
daselbst präsentirten sich allerhand lebendige Figuren, oben darauf aber Musikan¬ 
ten und Sänger, so überaus herrlich musicirten. Es waren aber von Bildhauer-
Arbeit auch viele Bilder zum Zierath daran gemacht, und allenthalben mit 
Grün verbunden. An der Heiligen Geistgasse war auch eine gebaut, worauf 
Fässer mit Wein lagen, darauf saß ein Bacchus, welcher den Wein unter die 
Leute laufen ließ. Die Ehrenpforte, so auf der Langenbrücke gemacht, lwar eine 
von den besten, woselbst sich 10 lebendige wol ausgeputzte Figuren präsentirten. 
Am Thum (Dom, damals auf dem Schloßplatze) stand eine prächtige, so Per-
svectivisch, grün und mit Bildern besetzt, gebaut war. Diese fuhr der Kurfürst 
vorbei, und paßirte durch die am Schloß stehende, so von 4 grünen Palm¬ 
baümen gemacht, mit Bildern und anderen Zierathen geziert, welche die sechste 
und letzte Triumpf-Pforte war". 

Böhmer, ein Stetino-Pomorischer Patriot, bezw. Particularist 8au8 Mra86, 
meint, die vielen Sinnbilder und Inschriften, sämmtlich in lateinischer Sprache, 
womit die Berliner und Kölner ihre Triumph-Pforten geschmückt, seien nicht im 
Stande, „zu Ehren des damaligen Geschmacks" Zeügniß abzulegen. Nur eines 
findet vor seinen Augen Gnade; „das schönste der zahlreichen Sinnbilder war 
ohne Zweifel am Triumphbogen des Berlinischen Rathhauses angebracht.." Die 
Special-Beschreibung führt die Inschriften so an : 
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Oben auf den Portale der Ehrenpforte stand Fama, mit einem Schild in der 

Hand, darauf geschrieben. 
Du. Du. ^riäsrieo ^ViUieiino ?t»,tri katriae. i r i u i aMa to r i pio, ?6iioi. 

M i r Hrn. Friedrich Wilhelm, Bater des Vaterlands, dem frommen glücklichen Siegers 
Darunter sah man einen rothen Adler mit aufgespannten Flügeln, in der rechten Klaue das 
Schwert, in der linken den Scepter, unter dem Adler standen zwei rothe Greifen einander 

gegenüber, von denen jeder ein Schwert hielt, die Spitzen nach unten gesenkt. 
?g.1iu3.ni Vietori. 
Überwinder die Palme.̂  

Darunter: 
moäo Vrßuuoui» arts. <)ui8 tanti srZo viridu8 

1i68ti8 6rit? 
SDurch des Vrennus Kunst sind die Greifen den Adlern vereint. Wird demnach Brandenburg 

nicht leicht mehr Feinde haben? 
Unter dem Adler und dem Greifen war ein Sinnbild, darstellend einen aus 
den Wolken hervorragenden Arm mit dem Kur-Ärmel , in der Hand einen 
Scepter haltend: gegenüber sah man zwei Arme, unter denen einer mit der 
Hand nach dem Scepter griff, der andere aber hatte das Ansehen als senke 

er sich. 
16 voiniumn. 

IMch Herrn.̂  
Unten: 

16 äuMei titulo 
l̂ Du überwältigst und bezwingst diejenigen, welche längst von Rechtswegen die Deinen 

waren, demnach wil l Dich aus zwei Rechtsgründen das Verhängniß zum Herrn (in 
Pommern) Habens 

Zur rechten Hand war ein Sinnbild mit der Unterschrift: 
Lororo viuoulo. 

SDurch schwesterliches Band.̂  
I m Kern standen zwei lebende, reich geschmückte Jungfrauen mit Palmzweigen, 

die einander küßten; zu ihren Füßen standen die Namen: 

Unten: 
i nä ivu l ta 8oror68. 

vormals zerrissene, nunmehr aber unzertrennte Band vereinigen die Schwestern 
mit gleicher Herzens-Liebe.) 

Pallas, die Göttin der Weisheit und der Waffen, wurde durch eine lebende 
Jungfrau dargestellt. Auf der andern Seite war ein Emblem mit der 

Überschrift: 
86ourior viciuit9>8. D i e sichere Nachbarschaft.^ 

Hier sah man wieder zwei Arme, die sich aus den Wolken die Hände reichten, 
darunter erschienen zwei Städte einander gegenüber mit einem strömenden Wasser, 

darunter die Worte: 

^Dieser Friede dienet den Nachbarn zu größerer Sicherheit; in vereinter Kraft wird 
man dem Feinde künftig um so mächtiger entgegen treten.) 
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Ferner zeigte sich die Victoria. Auf der andern Seite des Portals waren noch 
zwei Haupttugenben: ^ort i tnäo und «wLtitia, die Tapferkeit und die Gerechtig¬ 
keit durch lebende Personen dargestellt, welche den Ton angaben zum Iubelgruß 
der in unübersehbaren Massen versammelter Einwohnerschaft: 

Vivat vivat ^rieäsrieu» Mldßimu«. Vivat vivat vorotdsa. 
„Welche glückwünfchende Zurufe beide Kurfürstliche Durchlauchten fröhlich an-
hörten; zu geschweigen der lustigen Musica, welche von oben dieser Ehrenpforte 
sich hören ließ. Zu beiden Seiten der St . Georgenstraße standen die Bürger 
der Stadt Berlin, sechs Compagnien Fähnlein, mit Ober- und Unter-Gewehr, 
und hatten beide Seiten der Straße besetzt, bis auf die Langebrücke, und war 
selbige Straße hinauf bis zu der großen Ehrenpforte, ebenfalls mit grünem Ge-
häge aus Bäumen ausgeziert. An der Ecke des Ioachimsthalfchen Gymnasiums 
ließ der Magistrat von Berlin — Wein laufen. Eben so auch an der Ehren¬ 
pforte auf der Langenbrücke, auf deren Galerie zwölf kleine Geschütze standen, 
welche als das Kurfürstl. Paar durchfuhr, drei Salven hinter einander gaben.-
Neben der Brücke lag auf dem Spreestrom ein überaus schönes und künstliches 
Schiff, welches die vereinigten Residenzstädte aus Holland hatten^, kommen lassen. 
Es war mit 4 Schiffsstücken besetzt, die gleichfalls „drei M a l Salve losbrannten, 
daß also im contmuirlichen Donnern und Knallen Se. Kurfürstl. Durchlaucht 
sich nach Dero Residenzschloß erhoben. Die Kölnische Bürgerschaft ließ sich auf 
der andern Seite der Brücke auf der gleichfalls geschmückten Straße in guter 
Ordnung sehen; zwei ihrer Compagnien standen auf der alten Renn- oder Stech¬ 
bahn in Parade aufgestellt. Die hier am Dom errichtete Ehrenpforte war ein 
Werk des Raths von Köln" . U. f. w., u. s. w. — 
Kehren wir nach Stettin zurück, um an der Hand der meist übereinstimmenden 
Berichte zu erzählen, daß am — 

1. Januar 1678 — der Abmarsch des geringen Überrestes der Schwedischen 
Garnison erfolgte. Er war, wie schon im Eingange der Belagerungs-Geschichte 
gesagt wurde, kaum 300 Mann stark, da die Garnison anfänglich 3000 Mann 
effectiv gewesen. An Officieren hatte sie verloren: 2 Obersten, 1 Oberstlieutenant, 
4 Majors, 40 Capitains und beinahe eben so viele Fähnriche. Und nachdem 
die Deutschen, dem Accord zufolge, auch die Verwundeten und Kranken bis zur 
Genesung zurück geblieben waren, marschirten 9 Reuter unter 1 Standarte und 
250 Mann zu Fuß unter 21 Fahnen aus. Sie nahmen die accordirten 2 halben 
Karthaunen mit , und rückten an diesem Tage nur bis zur Lastadie und wurden 
dann, bis zu ihrer Weiterbeförderung nach Liwland, in einige Städte von Hinter¬ 
pommern verlegt. General-Lieutenant v. Wulffen wurde vom Kurfürsten auf 
sein Ehrenwort nach Stralsund zum Grafen Königsmark entlassen. Er ließ über 
100 Stück schöner Geschütze, 1 Standarte und 12 Fahnen von den ganz ver¬ 
nichteten Eompagmen dem Überwinder zurück, — zugleich aber auch eine völlig 
zerstörte Stadt, in deren Häusern kaum 10—20 Zimmer bewohnbar, und von 
deren Einwohnern, nach einer zuverlässigen Angabe, 2443 Personen theils auf 
den Wällen und bei Ausfällen als Wehrmänner, theils auf den Gassen und in 
den Häusern, auch unter den Trümmern, ums Leben gekommen waren. „Denn 
keine Gasse war, da man ungehindert gehen konnte, weil ganze und halbe Giebel 
durch das abscheuliche Schießen in dieselben gestürzt lagen." 
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Mangel an Lebensmitteln war während der Belagemng eigentlich nicht ge¬ 
wesen, fanden sich doch in den Speichern der Getreidehändler die ihre Waare 
nicht nach Außen verkaufen konnten, Kornvorräthe genug, um Garnison und 
Einwohnerschaft mit Brot zu versorgen, wozu das Mehl auf den Roßmühlen in 
der Stadt gemahlen wurde. Knapp war zuletzt frisches Fleisch und Fettwerk ge¬ 
worden, nachdem die Verbindung über Wasser mit dem jenseitigen Ufer des 
Dammschen Sees welches der Kurfürst entweder nur schwach, oder wol gar nicht 
besetzt, gänzlich abgeschnitten, uiO dadurch der Stadt das Mittel entzogen war, 
sich — gleichsam durch Schleichhandel von daher mit Schlachtvieh zu versorgen. 
I n der letzten Periode der Belagerung zahlte man für 1 Pfund Fleisch 6 Gr., 
1 Pfd. Speck 12 Gr., 1 Pfd. Butter 16 Gr., 1 Mandel Eier bezahlte man 
mit 1 Thlr . 8 Gr., eine Gans mit 3 Thlr . Mangel an Unterhalt konnte den 
Commandanten, General-Lieutenant v. Wulffen nicht zur Übergabe zwingen. 
Die Gründe, die allein ihn dazu bewegen konnten, waren. — 1) Decimirung der 
Garnison, welche an Tobten 1k W Mann Fußvolk und über 100 Mann zu 
Pferde verloren hatte, wodurch es, ohne die Masse der Verwundeten und Kranken 
zu rechnen, an Mannschaften fehlte, die ausgedehnten Werke der Festung zu be¬ 
setzen. 2) Mangel an Pulver; denn es waren von den 6000 Centnern Pulver, 
mit denen die Bertheidigung begonnen worden war, nur noch 5 Tonnen übrig. 
3) Die vergebliche Erwartung des Entsatzes, und 4) weil der Feind schon im 
Besitz des Hauptwalles sich befand. 

Die Belagerung soll den Angreifenden an 30.000 große Bomben (wol nicht 
möglich) und 22.000 Ctr. Pulver (ebenfalls unglaublich), so wie 9000 Mann 
an Tobten und Deserteurs gekostet habey. Letztere Zahl ist nicht unwahrschein¬ 
lich, wenn, man die lange Dauer der Belagerung, das keinen Schuß schuldig 
bleibende Feuer der Festung, die zahlreichen Ausfälle, die im zweiten Stadium 
der Belagerung unaufhörlichen Minen-Sprengungen, die gewaltigen Anstrengungen 
und Strapatzen der Belagerungstruppen, die dadurch unter ihnen entstandenen 
Krankheiten, wodurch sie, bei der geringen Pflege im Feldlager, der Todtenbahre 
verfallen mußten, so auch die vor dem Feinde Verwundeten. 

So sind die Ereignisse gewesen, welche Stettin vor nun beinahe 200 Jahren 
betroffen haben. Spuren jenes großen Kampfes sind jetzt nur wenige sichtbar. 
Stadt und Festung waren fast vernichtet. Alles ist umgeschaffen oder neu ent¬ 
standen. Die schönsten Zierden der Stadt sind verschwunden. Auch das Rath-
haus hatte einst einen Giebel im mittelalterlichen Schmuckstil, dessen Künstlichkeit 
gerühmt wurde. Vielleicht ist auch er in dieser Belagerung zertrümmert. I n 
der Iakobikirche hoch neben der Orgel hangt noch mit Helm, Degen und Hand¬ 
schuh — die Fahnen sind abgenommen — das Wappen des Generals v. Wulffen 
Erbherrn auf Rosenfeld, Natzwitz und Höckendorf, geb. 25. Nov. 1623, gestorben 
am 20. Juni 1678, und beigesetzt in der Iakobikirche „unter der Bibliothek". 
Die Kugelschläge an der Westseite derselben Kirche mögen wol eher der nächst¬ 
folgenden Belagerung angehören. „Der „gekappte" Thurm aber, dessen Anblick 
Fremden mißfällt, darf unseren Augen schön dünken, wie ein zerhauener Helm, 
wie eine zerschossene Fahne. Wenn wir I h n ansehen, wenn wir am Frauen-
und am Heil. Geistthor, — da, wo jetzt das Getümmel des Bahnhofes das rege 
Leben einer andern Zeit verkündet — den mit B lu t getränkten Boden betreten: 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 9? 
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dam Möge bisweilen dankbare und ehrerbietige Erinnerung zu den wackeren 
Vorfahren uns hinziehen, die uns so glänzende Beispiele eines tüchtigen und des 
edelsten Enthusiasmus fähigen Sinnes hinterlassen haben und auf deren Gräbern 

. wir heute noch wohnen und wandeln." (Böhmer. S . 70). 
Bemerkungen zu vorstehendem Tagebuch. 

1. (S . 714.) Die kleine, vor der Sternschanze belegene, Schanze dürfte auf 
der Höhe heim Schweinepfuhl, oberhalb des Forts Peüßen, rechts an der Ber-
liner Staatsstraße, auf dem sog. Achindanger, Zu suchen sein. Sie befand sich 
wol in verfallenem Zustande, da selbst die Sternschanze nicht vertheidigungsfähig 

,̂ " gewesen zu fein scheint, 
>' ! 2. (S . 715.) Wohin die Angriffe gerichtet waren, ist nicht zu ermitteln. 
' ^ 3. ( S . 715.) Göcken- oder Gößkenhrink, wie diese Örtlichkeit in den Quell-
.^ schriften abwechselnd genannt wird. Die Lage derselben ist mit Bestimmtheit 
i ' ebenfalls nicht zu ermitteln. M i t Rücksicht jedoch auf die Angabe, daß der An-
1,', griff Seitens der Kaper geschah, und auf die Note 6 ist es gewiß, daß sie in der 
'k', Nähe des Wassers aufgesucht werden muß> entweder am Dammschen See, oder 
,'j ̂ ' am Dunzig, an der Parnitz. Brink ist in den Niederdeutschen Mundarten, inson-
'! derheit Westfalens, die Bezeichnung für eine niedrige, fanft ansteigende Anhöhe. 
'!> 4. (S . 715.) Auf dem zur „Beschreibung der Stadt und Festung Alten-
',, Stettin," Danzig, 1678, gehörigen kleinen Plane von der Belagerung von 1677 
! / — im Plan-Archiv der Fortisication Nr. 42, im Obigen als Plan I I I bezeichnet 
^ ^^ ist das Wiesen-Terrain zwischen der Oder bei Güstow und der Mündungs-

Gegend der Kleinen Regelitz als „Moraß und Strauch" angegeben." Das Wiesen-
>' Terrain ist von einbm, sehr breit gezeichneten Damm durchschnitten, der von der 
' über die Oder geschlagene Brücke über die Kleine Regelitz durch das Vorder-
, ' bruch in nordöstlicher Richtung nach der von Stettin nach der Stadt Damm 
' führenden Dammstraße geht, sich aber, bevor sie diese erreicht, in zwei Theile gabelt, 

wovon der eine westlich vom Blockhause die Dammstraße erreicht, der andere aber 
östlich davon, zwischen dem Blockhause und dem Zol l , vorher also noch ein M a l 

' die Kleine Regelitz überschreitet. Dabei steht: „Dam durch den Moraß gemacht 
^ einer Wei l lang Worzu über 80 Schock grosse Baum abgehaüven." Dieser Plan 

ist die einzige Quelle, welche von den 80.66—4800 großen Baümm spricht, die, weil sie 
in dem mit Elfenbusch bedeckten Bruch nicht vorhanden waren, aus entfernten Forsten 

^ hatten angefahren werden müssen, wovon in den Quellenschriften nirgend etwas 
^ erwähnt ist. Die Danziger „Beschreibung" zu welcher der Plan gehört, spricht 
,j gar nicht von dem, durch den General von Schwerin prakticabel gemachten Weg 
' durchs Bruchs, also auch nicht von den 80 Schock großen Bäumen. I n einer 
' andern Quellenschrift heißt es aber ausdrücklich, daß der Weg nach dem Blockhause 

'> und der Zollschanze „mit Niederhauung der Büsche und Faschinen-Legung aller¬ 
erst gemacht werden mußte" (Pommerscher Waffenklang :c. S . 7.) Der Ausdruck 
„Morast" wird nicht wörtlich zu nehmen sein, im Gegentheil ist es wahrscheinlich 
daß das Bruchterrain zwischen Stettin und Damm vor 200 Jahren einen festern 
Boden gehabt und gegen den Oberspiegel im Allgemeinen höher gelegen 

' habe, als jetzt. Dies mußte im Hauptquartier des Kurfürsten erkannt worden 
' ^ sein, namentlich das Erstere, wodurch es möglich wurde, auf dem von Buschwerk 

gereinigten und an einzelnen, feuchten oder nassen Stellen, selbst in dieser Jahres-
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zeit, -^ war man doch im hohen Sommer — mit Faschinen ausgeHUem Wege schweres 
Geschütz zu transportiren. Hafte der Kurfürst nicht die MMeügMg von M 
Gangbarkeit des Bruchs gehabt, dann würde er nicht bei Dststöui die grüße 
Brücke über die Ober, die sogar eine P fah lbMe W M zu,^ein scheint, und 
zwei kleinere Brücken über die kleine MegeNtz habeL H 
vielmehr den General v. Schwerin 
über die Oder, und dann längs des rechtm W r Z , der Großen Rege!tttz nach dem 
Cespersteig und nach Damm zu marschiren, das ja seit 1ß76 in seinem Händen 
war, von wo aus der Angriff auf oie Werke an der Straße beim Zol l an der 
Großen Reglitz, u. s. w., und demnächst auf die Lastadie einoeleitet werden tonnte. 

5. (S. 716, zum 17. Juli.) Diese Gefechte im Bruche beweisen ebenfalls die Gang¬ 
barkeit desselben. Verbindet man damit die Thatfache> daß gegen die Lastadie Lauf¬ 
gräben geführet wurden, was bei dem gegenwärtigen Niveau des Terrains kaum 
auszuführen sein dürfte, so gewinnt die obige Andeutung über eine, höhere Lage 
des Bruchs in damaliger Zeit noch mehr an Kraft; was sich mit anderen 
Worten so ausdrücken läßt: D i e Spa l te des Oder tha ls bei S t e t t i n und 
auch sicherlich weiter aufwärts, welche in einer der, unbestimmbaren geologischen 
Perioden gehoben wurde, hat sich in historischer Zeit, und zwar seit den zu¬ 
letzt verflossenen zwei Jahrhunder ten gesenkt, eine geologische Erscheinung, 
welche mit der Senkung der Pommerschen und PreüMchen Ostseeküste, so wie 
mit der Hebung Schwedens, offenbar in Zusammenhang steht. , 

6. (S. 717.) Wegen der Lage des Wckenbrinks^vergl. Note'3. Der Kur¬ 
fürst bediente sich also auch eines Angriffsmittels zu Wasser, das, wie es, im Ein¬ 
gänge dieses Tagebuchs heW, aus von den Holländern gemietheten, kriegerisH aus¬ 
gerüsteten 10 Kaper- oder Wachtschiffen bestand, w W e wie uns das Tagebuch unterm 
1. August sagt, mit nicht weniger denn 169 Geschützen bewaffnet waren. Die 
Niederländer waren damals ein tapferes, kriegerisch gebildet^ See- und Krämer-
volk, dies aber nur in einer ganz ungewöhnlichen Zeit unh unter ^̂ û̂  
Umständen geworden. Der Kurfürst muß aber den Mngriff her ZollfHanze 
und des Blockhauses zu Lande ausgeführt (Note 4) für leichter gehalten haben. 
(Vergl. Note 20). , , - . 

7. (S. Hl7.) Die alte Schanze jenseits des Ochweinegrundes scheint die 
weiter oben vorgekommene Angabe zu begründen, daß , W 0 einzelne Werke bis 
zum Dorfe Schüne vorgeschoben worden waren. Die Lastadie hatte also damals 
längst des Mellen- oder Wölleybruchs keinen Graben. (Vergl. Baugeschichte, 
1631, unter 2.). Wie die 4 Fahrzeuge die Belagerer vertreiben konnten, ist 
problematisch. , , 

8. (S. 718.) Der „Swdentengrund" war der.TummeMa^ 
des Corolinifchen Gymnasiums illustre, die sich nach dem Vorbilde der Zöglinge 
der Jesuiten-Schulen, Studenten nennen ließen, ihre Streitigkeiten und Händel 
mit dem Schläger auszufechten pflegten. Es war einer der tiefen Einschnitte, im 
AbHange des Plateaus zur Oder, von denen die meisten im Lauf der Zeiten aus¬ 
gefüllt und in Gärten verwandelt worden sind. 17tz7 stand nahe dabei das 
Grabowsche Schulhaus^). Der Studentengrund ist am nördlichen Ende der 

)̂ M. I . B. Steinbruch vor den St. Georgen- und Heil. Geistes-Stiften vor Stettin. 
1787. S. 15. ' 975 
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Unterwiek zu suchen, auf Grabowschen Fundus, da wo jetzt die Blumenstraße der 
Stadt Grabow vom Plateau zur Oder führt, diese Straße war noch zu Menfchen-
gedenken ein schmaler Fußweg, in einem engen Einschnitte des Plateauabfalls, 
der sich gegen die Oder hin erweitert. 

9. (S . 718.) Was unter Reduit verstanden wi rd , ist, so fern es nicht eine 
kleine Redoute bezeichnen soll, nicht zu ermitteln. 

10. (S . 721.) Das Hochgericht oberhalb der Festung befand sich über der 
Galgwiefe, die nach ihm den Namen führt. 

' 11 . (S. 721.) Der Schützenwall ist die Örtlichkeit, welche sonst Vogelstangen¬ 
berg hieß, der jetzige Logen-Garten, in der Unterwiek. 

12. (S . 721, zum 13. Aug. u. S . 722.) Was die Kriegskunst des 17. Jahrhunderts 
unter „Schießangeln" verstanden hat, läßt selbst Johann Gottfried v. Hoyers „Wör-
tervuch der Kriegsbaukunst", Berlin, 1815—1817, 3 Bde., unerklärt. Das „alte 
Ravelin" scheint zu den Gustav Adolfschen Werken von 1630 gehört zu haben. 

13. (S . 722.) Es gehört zu den Seltenheiten, daß eine Festung zugleich von 
3 Seiten zugleich angegriffen wurde, und dennoch sich so lange gehalten hat, wie 
es hier bei Stettin der Fal l gewesen. Mindestens dürfte aber die Attaque auf 
die Lastadie überflüssig gewesen sein, weil die Festung Damm, wie gesagt, 
schon seit 1676 in den Händen des Kurfürsten sich befand, und nunmehr auch 
die Einnahme der Übergänge beider Regelitze bewirkt war. Die Schwäche der 
Besatzung konnte überdem den Belagerern, nicht unbekannt sein, die auf dieser 
Seite am wenigsten Etwas Erhebliches besorgen ließ. Der Umstand des Besitzes 
von Damm macht die in der Note 4 besprochene Operation noch eigentümlicher 
und setzt die Gang- und Fahrbarkeit des Wiesen-Terrains außer Zweifel. Der 
Weg über dasselbe zum Blockhause und der Zollschanze konnte unter diesen Umständen, 
seiner Kürze wegen, dem Umweg über Greifenhagen und Damm vorgezogen wer¬ 
den. — Der „Mühlenberg" ist diejenige Örtlichkeit, welche jetzt von dem, seit 
Apr i l 1874 parkähnlich eingerichteten Kirchplatz in der Neustadt eingenommen wird. 

14. (S . 722.) Wo dw untere Brücke über die Oder geschlagen wurde, ist 
zwar nicht gesagt; offenbar geschah es vom Lüneburgischen Lager aus, und sehr 
wahrscheinlich bei Grabow, bez. bei den Ruinen der Oderdurg. 

15. (S. 725.) Die „Scharfe Ecke" war der ausspringende Winkel des be¬ 
deckten Weges vor dem Kogen Bastion (Nr. I I ) . Unter dem „Kessel" wird 
ein kleines Werk in einer Terrain-Vertiefung zu verstehen sein, welches bei der 
Anlage des Forts Leopold zugefüllt worden, oder zum Theil in den Graben des 
Kronwerks gefallen sein muß. So kann man nach Ansicht des Planes der 
Festung vom Jahre 1721, der sich im Fortifications-Archiv befindet, schließen. 
Der Steindamm auf der Fraüenthor-Seite, war wol die Landstraße nach An-
klam, die zum Mühlenthor hinausführte. 

16. (S . 726.) Das Pafsowsche Thor, auf das der Rosengarten traf, war ein¬ 
gegangen und das „Neue Thor" vor der Breitenstraße geöffnet. Z u ihm hinaus 
führte, wie noch heute, die Landstraße nach Berl in, daher auch seit den Tagen 
Königs Friedrich Wilhelm I. Berliner Thor genannt. 

17. (S . 727 zum 25. Aug.) Die „Knochenhauer-Wiese" ist dasjenige Grund¬ 
stück, welches heüt zu Tage Schlächter-Wiese heißt, seitdem der Ausdruck 
Knochenhauer für Metzger, Fleischer, Schlächter außer Gebrauch gekommen ist. 
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18. (S. 727.) Die „Reduit" ist mit Bezug auf die Note 9 problematisch. 
Der Grund, von dem hier die Rede ist, war ohne Zweifel einer von den natür¬ 
lichen Einschnitten im Plateau-AbHange der beim Bau des Forts Leopold ver¬ 
loren gegangen ist. 

19. (S. 728.) Wegen des Hochgerichts, das hier Fürsten-Gericht heißt, 
vergl. Note 10. War es die Richtstätte, wo die vom fürstl. Stadtschulzen — 
zuletzt bei der Familie v. Wussow, — zum Tode verurtheilten Verbrecher ihre 
Strafe erlitten? 

20. (S. 729 zum 6. Sept.) Wie es sich mit dm brandenburgischen Kaper¬ 
schiffen eigentlich verhalten hat, ist nicht nachgewiesen. Es ist eigenthümlich, daß 
sie nicht gegen die Zollschanze und gegen das Blockhaus gebraucht wurden, und 
namentlich nicht am 17. Ju l i den zu Wasser bewirkten Rückzug der Schweden 
verhindert haben. Vergl. Note 6. 

21. (S. 730.) Wo das betreffende Angriffswerk gelegen hat, ist nicht gesagt. 
Wohin die Ausfälle gerichtet waren, ergibt sich aus der Angabe der Thore, von 
denen aus sie unternommen wurden. 

22. (S. 731.) Der Oberbaum in der Oder lag da, wo die Parnitz sich vom 
Hauptstrome absondert, oberhalb des heil. Geistthors, wie in unserer Zeit unter¬ 
halb der Parnitz, also auch die Verschanzung, nach Ausweis des Belagerungs-
Planes der Danziger Beschreibung von 1678. 

23. (S. 734 zum 28. Sept.) Die Sturmtonne bestand in einer mit Gra¬ 
naten gefüllten'Tonne, v. Hoyer's Wörterbuch kennt eine Anstalt dieser Art nicht. 

24. (S. 735.) „Scharfe Ecke". Sollte die betreffende Örtlichkeit etwa 
zwischen dem in der Note 22 genannten Werke, welches vielleicht den Beinamen 
„Scharfe Ecke" führte, und der Assiette der späteren Schneckenwerke, möglicherweise 
„Kiek in die Küche" genannt, gelegen haben? Die Scharfe Ecke kann auch der 
ausspringende Winkel des beheckten Weges von der Grünen Schanze gewesen sein; 
das Werk Kiek in die Küche dagegen ein Wachtthurm im bedeckten Wege. Diese 
Benennung findet man öfter für die gleichen Thürme und ein solcher existirte 
in den 30ger Jahren, vielleicht noch heute, in Danzig. 

25. (S. 736.) Es wird, mit Bezug auf vorige Note, ganz unklar, was die 
„Scharfe Ecke" war, überhaupt bleibt, das Verhaltniß des Werks beim Oberbaum 
ganz nngewiß. , 

^ 26. (S. 739.) Der hier gedachte, „mittelste Abschnitt" ist nicht zu ergründen. 
27. (S. 739.) Ein eigentümlicher Fall, daß man Freund und Feind durch nichts 

unterscheiden konnte, ungeachtet die Kämpfenden schon so lange mit einander in 
Berührung waren und dieser Übelstand daher schon öfter fühlbar gewesen fein 
mußte. Man möchte fast glauben, daß sich die Belagerer aus Kriegslist eigens solche 
Montirungen beschafft hatten. Unter Pulvermagazin wird wol nur ein Pulver¬ 
kasten verstanden fein. 

28. (S. 740.) M i t Rückficht auf den Namen des spätem Bastions, IX. — 
Grüne Schanze — kann unter der hier erwähnten „Grünen Schanze" nur das 
Ravelin verstanden sein, ans welchem gegen das Ende des 17. Jahrhunderts 
Bastion V I I I . gebildet worden ist. 

29. (S. 740.) Dies „Ravelin" ist wol nur ein Waffenplatz-Reduit des be¬ 
deckten Weges in Ravelin-Form. . 
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> 30. M 740.) Die „Wassernuß" möchte vielleicht das Wasferravelin gewesen 
fein. Da die Brandenburger sich am 23. Oetober dieses. Wecks bemächtigten, 
und bereits^ am W . October den Übergang über den Wassergraben vor dem 
Halben Bastion machten. Der Oberbaum, der schon am 18. October gewonnen 
fein soll, müßte dann aber wol mehr oberhalb gelegen haben. 

3 1 . (S . 74l.) Das „halbe Bollwerk"' spätere BaM^^ Da man den 
Mneur an den Hauptwall ansetzen wollte, so könnte man vermuthen, daß 
derselbe revetirt gewesen sei. Aber am 29. October schnitt man sich in den 
Wall ein, ohne eine Mine gesprengt zu haben und es standen PaMaden am 
Fuße. Der Hauptwall ist also hier doch nicht revetirt gewesen. Der bei der 
Verteidigung am 29. October gedachte „schmale Gang" kann die Poterne links 
vom großen Ravelin nicht gewesen sein, weil diesen bis zur Erbauung der Neu¬ 
stadt exististende Poterne sehr geräumig war, und man es wol nicht,, wagen 
durfte, sich so ganz in der Nähe des Angriffs einer solchen bedeutenden Öffnung 
zu bedienen. Es ist also muthmaßlich der im Jahre 1834 im-Schützengarten 
entdeckte gewölbte Gang, welcher an der linken Flanke des damaligen Bastions 
V I I I auf 9 F. über Pegelnull 7^2 F. unter der Grabenfohle endete, und auch 
wol zuverlässig dieselbe Öffnung, deren am 1. December bei Einnahme des Rave¬ 
l in ab schnitts gedacht wird. Was unter „Sturmblöcke" zu verstehen ist, weiß 
v. Hoyer's Wörterbuch nicht zu erklären. Hatte der Sturmblos etwa dieselbe 
oder ähnliche Bestimmung wie der barpaßo, Sturmhaken bei den Alten. 

32. (S. 742.) Man nannte das Kagen-Bastion Nr. I I auch „Koggen-Post oder 
Bastion." Es befand sich auf der Stelle, wo jetzt links neben dem innersten Frauen-
thm das hohe Bastion steht. Neben denselbw rechts war ein halbes Bollwerk. 
Die Entstehung dieses Namens ist auf eine Perfon zu beziehen. Sowol die Belagerer 
als die Belagerten machen Reduits. Ob diese nicht etwa kleine viereckige Posten 
gewesen sind, welche anderweitig auch Redouten genannt werden? Vergl. Note 9. 

33. (S . 744.) Die Belagerer gerathen in „Confussion", und doch wird von 
der Benutzung der unter ihnen eingerissenen Unordnung nichts gesagt. 

34. (S . 744.) Das „Ravelin ist nichts anderes, als die „Grüne Schanze." 
Also an ein und demselben Tage dasselbe Werk verschieden genannt, und zwar 
so, daß man glauben sollte» es wäre wirklich von zwei Werken die Rede. 

35. (S. 744.) Da schon am 22. September der Parnitz-Brückenkopf ge¬ 
nommen war, so ist es nicht klar, was mit dem „Sumpf" gemeint ist; — wahr¬ 
scheinlich hatte anhaltendes Slaggerwetter, bald Frost-, bald Thauwetter mit 
Regen und Schnee, die Laufgräben Versumpft und frei auf der Dammstraße 
konnte man nicht vorrücken. Was hätte dies aber auch geholfen, da die Parnitz 
überschritten werden mußte! Nnd von einem zweiten Angriffe im Mellenbruche 
constirt nichts. War dieses Terrain irgend practicable, dann konnte die Ein¬ 
nahme der schwach befestigten Lastadie fchon längst nicht fehlen. 

36. (S . 747.) Die Einnahme der Grünen Schanze hat das Ravelin vor 
der Courtine nicht mit betroffen, dies wurde erst am 1. December mit Sturm 
erobert. 

37. (S . 747.) Der Ochsenberg ist bekanntlich die Stelle, wo die Boninsche 
und Owstinsche, die Schneckenthor-Kasernen am Heil. Geistthor, stehen. 

38. (S . 749.) Die Örtlichkeit des Weinbergs ist hinter dem Petristift, auf 
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dem Klosterhof, über der, damals weiter aufwärts reichenden, Mterwiek, festzu¬ 
stellen; vielleicht ist darunter des Kehlwall der Kagenbastions verstanden. 

39. (S< 749.) Was die Faufsebraye im Pafsower Grunde sagen wi l l , ist 
nicht zu constatiren, um so weniger, als sich der Angriff nicht bis zum Pasfower 
Bastion ausdehnte. Doch ist es wol Möglich daß damit die niedrige Manke 
des Passower Bastions in dessen damaligem Zustande gemeint sei, die übrigens 
wol auch anderweit, ebenso wie die hohe Flanke außer Thätigkeit gebracht wer¬ 
den konnte. 

40. (S . 751.) „Knapkäse" oder „Käfeknap" auch „Knopkefsel," ist das kleine 
Werk an der Courtine. Da dieses kleine Werk nothwendig niedrig gewesen sein 
muß, so ist es nicht klar" warum dasselbe nicht vom Ravelin so beworfen wurde, 
daß es von der Besatzung ein für alle M a l geräumt werden mußte, und warum 
man nicht gleich die Petarde (vergl. 16. Dcbr.) anwendete. 

4 1 . (S. 751.) Zweck und Örtlichkeit dieser Mine ist ganz unerklärlich. 
I m Mgemewen. 

So undeutlich auch die gegenseitigen Operationen sowol aus Mangel an 
Situationsplänen, als wegen der Unzulänglichkeit und Mangelhaftigkeit der mi l i -
tairischen Berichte werden, so geht doch aus Allem ein höchst tapferer Widerstand 
der schwachen Besatzung, und ein, mit Rücksicht auf diese Schwäche und auf die 
keineswegs starken Festungswerke, verhältnißmäßig außerordentlichen Kraftaufwand 
der Belagerer hervor, so daß die Vertheidigung höchst ruhmvoll genannt werden muß; 
besonders, da die Belagerer, schon an beiden Seiten der Festung im Besitz des Haupt¬ 
walles, sich doch (noch Ausfälle des überaus schwachen Residuums, der sogar mit 
Mangel an MunUon kämpfenden Vertheidiger aus der alten morschen Stadtmauer 
gefallen lassen mußten und keinen Sturm gegen diese wagten. Derselbe soll zwar 
angeordnet gewesen sein, ist aber wegen der schlechten Witterung, und da man 
einer Einnahme der Festung mittelst Capitulation vom Hauptwalle ans erwarten 
durfte, unterblieben. 

Offenbar war aber die alte, von der Bürgerschaft errichtete, Stadtmauer mit 
ihrem tiefen Graben, ungeachtet ihr fast alle Seiten-Vertheidigung fehlte, als 
innerer, von Außen nicht einzusehender Abschnitt von sehr großem Nutzen. 

Es wird zwar in den vorliegenden Berichten auch gesagt — 
1) Daß die Schweden versucht haben, die Festung auf dem.Wasserwege zu 

entsetzen, wobei dieselben von dem General v. Schwerin in die Flucht geschlagen 
worden seien; 

2) Daß der schwedische Befehlsführer über die am Penemünder Strande 
stationirten Kaper eine, von Kolberg mit vielem Proviant gekommenen, nach 
Wolgast bestimmt gewesene brandenburgische Galliote übermannt und die 
Besatzung derselben: 3 Kapitaine, 3 Fähnriche und 130 Musketiere gefangen 
habe; und 

3) Das am 5. August zwei brandenburgische Fregatten in Brand gesteckt 
worden seien, deren Besatzung sich aber gerettet habe, woraus hervorgeht, daß 
Kriegsfahrzeüge selbst größerer Art von beiden Seiten mit im Spiele gewesen 
sind; — 
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, 1 - , c 
Es ist darüber aber so wenig Licht gegeben, daß die Note 20 nicht weiter 

, ^ , ausgeführt werden konnte. 

^ ^ Die Eroberung von Stralfund und Greifswald im October und November 
' , ^ 1678 vollendete die mit dem Schwerte in der kraftvollen Faust errungnen Er-
> Werbung des ganzen Erbes, welches den Kurfürsten 30 Jahre vorher durch den 
.'z westfälischen Friedensschluß zur Hälfte vorenthalten war. Noch während der 
!°, Belagerung der eben genannten zwei Plätze waren, vom Polenkönig Johann 

' , Sobieski begünstigt, 16000 Schweden durch Samogitien in das unbeschützte 
' ! > Preußen eingefallen, wurden aber in einem glücklichen Winterfeldzuge mit Schimpf 
. » , und Schande daraus vertrieben. Der Kurfürst in dem mittlerweile vom Kaiser 
>>"!" mit Frankreich abgeschlossenen Frieden unberücksichtigt gelassen, bemühte sich von 

jenem die Gewährleistung für den Besitz des Landes am Meere zu erlangen, — doch 
, vergeblich! M a n erklärte ihm geradezu, es fei dem Kaiser höchst mißfällig, daß sich „dort 
,' da droben an der Ostsee ein neuer König der Vandalen festsetzen wolle." Nun auch 
l , von Lüneburg verlassen, sah er sich mit Dänemark ganz allein den Franzosen 
j,' und Schweden gegenüber, die beide seit dem Erscheinen des sogenannten Retters der 
, evangelischen Freiheit die Herren auf Deutscher Erde spielten. Ludwig X I V . 
' ^ ließ denn auch sogleich 30.000 Mann in das Herzogthum Cleve einrücken und 

zwang den Kurfürsten zu dem ihm abgedrungenen Frieden von Saint Germain en Laye 
l '" am 29. J u n i 1679, demzufolge Er alle Eroberungen an Schweden herausgeben 

mußte und außer 300,000 Kronenthalern Enschädigung von Frankreich nur die 
wenigen Örter und Zölle erhielt, welche Schweden seit dem Westfälischen Frieden 
i n Hinterpommern besessen und genutzt hatte. A l s Friedrich Wilhelm, sich in 

. das Unvermeidliche fügend, die Feder zur Unterschrift des Vertrages von Saint 
'', Germain in die Hand nahm, sprach er seufzend: „ Ich wünschte, nie Schreiben 
' gelernt zu haben." 
> So waren also mehrjährige Anstrengungen vergeblich gewesen, vergebens 

Pommerns Hauptstadt zerstört, das Land weit umher in eine Wüstenei verwan¬ 
delt worden. Dennoch sah noch immer fast ganz Deutschland, das protestantische 
unbedingt, das katholische zum großen Theil , in Friedrich Wilhelm von Branden-

^ bürg sein Schwert und seinen Schild. Und die Zeitgenossen des großen Kur¬ 
fürsten haben recht gesehen. Auf dem Fundament, das er gelegt, haben seine 
Nachkommen in der fünften und fechsten Generation mit festem Willen und star¬ 
ker Hand weitergebaut und nach zweihundert Jahren vom Fels zum Meere so-

!. weit die deutsche Zunge klingt, und die Freiheit ihre Lieder singt, ein Reich des 
, Lichts aufgerichtet, das, nachdem der wälsche Neidhammel zum dritten M a l in 

, Einem Jahrhundert gründlich gezüchtigt worden, den ihm aufgedrungenen Kampf 
mit der Finsterniß von Ienfeits der Berge aufgenommen, um dem Lichte zum 
Heile der Menschheit endlichen Sieg zu erstreiten. 

Gedruckte und urkundliche Quellen-Schriften. 
1. Pommerscher Waffen-Klang, und Stettinischer Belägerungs-Zwang. Das ist: Kurtze 

und ausführliche Erzehlung von der fürtrefflichen, überaus wehrhaften und vesten Stadt 
W Stettin, deroselben 8ituation und Belegenheit, Namen, Gestalt und Eigenschafft, wie auch 
W ihren alt-rühmlichen Rechten und Freiheiten, samt allen und jeden dieses 1677 Jahr über 
W von Anfang Dero allerhefftigsten Belagerung und Einfassung von Ihro Churfürstl. Durch-
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taucht zu Brandenburg, fast von Tagen zu Tagen vorgelauffenen allerseitigeid Begebenheiten 
lc. lc. an das Tages-Liecht herausgegeben. Gedruckt im Jahre Christi 1677. 

Ohne Angabe des Druckorts. Die Iahrzahl wird wol in 1678 zu verwandeln sein, da die Schrift 
die Begebenheiten bis zum Ende der Belagerung schildert. Die Schrift ist 26 S. in klein 4 groß. 
Sie beginnt mit folgenden sechs Neimzeilen: — „Stettin, der Pommern Krön wird hefftiglich be¬ 
stritten, von jenem Helden-Haupt, der tapffern Brennen Zier, es rühmt der Zeiten Läng, und Fama 
dis von ihr: daß sie verwundernd werth, sehr große Macht erlitten von ihrem großen Feind, der sie 
belagert hält, Sie ist der Tapfferkeit > ein Spiegel, aller Welt." — Böhmer bezeichnet diese Schrift 
als eine Art Brandenburgschen Diariums voll Anerkenntniß der Stettiner Leistungen, und sagt von 
ihr, sie strebe nach Unpartheiligknt. 

2. Diarium 0d8iüioni8 8t6tiu6U8i8, oder Summarischer Bericht alles dessen, was in der 
von Sr. Churfürstl. Durchl. von Brandenburg vom Funio bis im December galten Stils^ 
des verwichenen 1677sten Jahrs belagerten und eroberten Stadt Alten Stettin sich von Tag 
zu Tag begeben und zugetragen. Der Curieusen Welt zu Lieb getreulich und unparteiisch 
von einem gebornen Stettiner Zeitwährender Belagerung auffgesetzet und an Tag gegeben. 
Gedruckt im Jahre 1678. 

Ebenfalls ohne Angabe des Druckorts, aber nach einer handschriftlichen Bemerkung auf dem Titel¬ 
blatte des, dem Herausgeber des L.-B. vorligenden, Exemplars: Gedruckt in Leipzig auf Kosten des 
dortigen Buchhändlers Ieremias Schrey. Die Schrift, 51 S. in kl. 4, ist sehr reichhaltig, besonders 
in Bezug auf Das, was sich im Innern der Stadt zugetragen hat, worüber in ganz objektiver Hal¬ 
tung berichtet wird. 

3. Beschreibung der Stadt und Festung Alten Stettin in Pommern, was mit deroselben 
seit ihrer Erbauung, absonderlich in , der letzten langwierigen ungemeinen Belagerung vorge-
lauffen. Vnd wie sie endlich von Sr. Chur-Fürstl. Durchl. zu Brandenburg den 16,26. veeein-
dlig 1677. mit ^eoorä eingenommen worden. Danzig, Gedruckt durch Simon Reiniger, I n 
Verlegung Caspar Wächtlers, Vuchhändl. von Frankfurt am Mayn, 1678. 

Dieses 76 S. kl. 4 enthaltenden, Werlchens Titel entspricht ganz dem Inhalte desselben: denn er 
begreift eine kurze Beschreibung der Stadt, so wie eine eben so kurzgefaßte Geschichte derselben bis 
auf das Erscheinen des Schweden-Königs 1830, demnächst eine Schilderung der Belagerungen von 
1659 und 1676 und eine vollständige Nachweisung der Ereignisse von 1677. Die Schrift ist 
dem Kurprinzen Friedrich und dem Prinzen Ludwig, sowie deren vier Halbbrüdern, nachmaligen 
Markgrafen von Brandenburg-Schwedt, von Caspar Wächtler, Buchhändler und Isaac Saal, Kupfer¬ 
stecher in Danzig, gewidmet. Dedication d. d. Danzig, den IN. Februar n. N. 1678. Saal hat die 
Schrift mit zwei Kupfertafeln — geschmückt, bezw. erläutert. Davon, stellt dar: — 

Die erste: Stettin vor der Belagerung, und gleich darunter: die Stadt in der Belagerung, nach 
dem großen Bombardement, wodurch die Kirchen zerstört, und deren Thürme ihrer Spitzen beraubt 
wurden. Die Peterpaulskirche, die im ober« Bilde steht, ist im untern ganz verschwunden, eben so 
die Thürme des Schlosses. Die dritte Abtheilung dieser Kupfertafel gewährt eine perspectivische An¬ 
sicht vom Lager des Kurfürst!. Haupt-Quartiers auf dem Pommernsdorfer Gefilde. 

Die zweite Tafel zerfällt ebenfalls in zwei Theile, einen obern und einen untern. Der obere enthält 
eine Abbildung des „Fürstlichen Residenz Schlosses zu Alten Stettin". Cavalier-Perspectivisch sehr 
schön dargestellt, und jetzt, nach dem, 1873—74 erfolgten Umbau des südlichen Schloßflügels, ein 
wichtiges historisches Denkmal. Der untere Theil hat die Aufschrift: „Abbildung der Besten Stadt 
Alten Stettin in Pommern Wie Solche Bon S. Chur Fürstl. Durchl. zu Brandenburg im April 1676 
zum Erstenmal blocquiret Nachgehendts Belagert, Bnd darauff den 16. Decembris S. Vet. 1677 Mitt 
Accord Bbergeben worden"; ein Plan, ohne alle geometrische Richtigkeit, von dem oben in der Note 
4 (S. 770) ansführlich gesprochen worden ist. 

Das Titelblatt der Beschreibung enthält eine, ziemlich roh in Holz geschnittene Vignette, dar¬ 
stellend das Brustbild des Kürfürsten, dem Anschein nach ein sehr ähnliches Portrait des, zur Zeit 
der Belagerung von Stettin im 58sten Lebensjahre stehenden Kriegsherrn. Ein Lorberkranz, von 
zwei schwebenden Engeln gehalten, umgibt das Brustbild. 

4. Kurtze doch warhllffte Beschreibung Alles dessen, Was Zeitwährender 6 Monatlichen 
Belagerung der Stadt Alten Stettin, I n selbiger Festung vorgelauffen, auch wie alle Forti-
stcations-Wercke, und Abschnitte angeleget gewesen. Alles nach dem richtigen Verlaufs von 
Tage zu Tage auffgezeichnet von einem Öber-Officirer der darein gewesenen Guarnison. 
?. <ü. 2. Dantzig, Gedruckt durch Simon Reiniger. 

Diese aus 11 nicht paginirten Blättern bestehende Schrift in kl. 4 ohne Iahrzahl ist, wie aus der 
Anrede an den „günstigen Leser" hervorgeht, später als die Beschreibung Nr. 3 und den gleich zu 
nennenden Pommerschen Postillon Nr. 5 geschrieben, „dahero, sagt der Verfasser mancher auffrücken 
möchte, man schriebe 1103t Hoinsium Iliaäss. Weil aber die H.ntois8 der vorgedachten Tractätlein 
nichts anders haben mittheilen können, als waß sie von ihren Correspondenten, so sich an andern 
Ortern, außerhalb der Belagerten Stadt, enthalten, oder was die alle Post-Tage öffentlich gedruckte 
«»nkttsil mitgebracht, leinesweges aber nicht genau haben wissen können, wie «Z in der Belagerung 
innerhalb der Festung zugegangen, auch der Abschnitte halber, in denen Kupffern keine Richtigkeit 
enthalten, so hat man mit.diesem wenigen die Sache besser erhellen wollen, bittende, der günstige 
Leser wolle es mit Affection annehmen und gewärtig sehn, daß „man ihm im kurtzen mit mehrerm 
dienen wird". So gewährt die kleine Schrift eine zuverlässige Übersicht der militairischen Maß¬ 
nahmen innerhalb der Festung, während die Schrift Nr. 2 den Einfluß der Belagerung vorzugsweise 
auf das Leben der Bürgerschaft schildert. Es gehören zu dem militärischen Berichte des Ober-
Officieis 3 Pläne, davon Nr. 1 eine allgemeine Übersicht der Nordseite der Festung; Nr. 2 „die 
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Lüneburgsche H,U»gne für dem Frauenthor; Nr. 3 die Churfürstl. H-Uagnsn fiirm heil. Geist Tohr" 
enthält. I n dem Exemplar der Schrift, welches dem Herausgeber, des L.-B. vorliegt fehlen die 
beiden Nr. 2 und 3; es befindet sich darin nur der Plan Nr. 1, ein Holzschnitt der rohesten Art, 
doch wichtig wegen mancher Ortlichleiten zur Zeit der Belagerung. 

5. Anderer Pommerscher Kriegs-Postillon, dariun. Was in der berühmten Belagerung der 
Stadt und Haupt-Vestung Stetin, von Anfang biß deren glückliche Eroberung durch Chur¬ 
fürstl. Brandenburgische Waffen, vorgegangen, Sammt den Ursachen des langen Widerstandes, 
gründlich und warhafftig erzehlet werden. Mi t einigen accuraten Kupfferstichen. Leipzig, zu 
finden bei Christian Kirchnern, Anno 1678. 

Von dieser, 58 S. in kl. 4 enthaltenen Schrift, sagt Böhmer, daß sie meist zusammengesetzt sei aus 
den obigen; nichts desto weniger enthält sie sehr viel Anderes, was in jenen nicht erwähnt ist. 
Außerdem ist sie besonders in militairischer Beziehung wichtig, durch den, sehr schön in Kupfer ge¬ 
stochenen ausführlichen Plan von den' Brandenburgischen Angriffswerken auf das heil. Geistthor, 
deren Schauplatz im Thale die völlig rastrte Oberwiel, und auf der Höhe die heutige Neustadt war. 
Ein zweiter Kupferstich, ebenfalls sehr sauber ausgeführt, hat die Überschrift: „Aufführung der Stadt 
Stettin v. Lastadie, wie sie in Brand gerathen". Eine Ansicht der Stadt von der Südseite, wie sie 
in vollen Flammen steht. Man sieht die Bomben fliegen aus den Brandenburgischen wie Lüne¬ 
burgischen Batterien, auch aus der Batterie vor der Parnitz, durch deren Feuer die Lastadie am 
Parnitzthor und an der Speicher-Seite in Brand gesetzt wird. Noch ist auf G. 46 eine kleine Ansicht 
von Stettin in Holzschnitt, aus der die beiden Haupttirchen St. Marien und St. Iacobi, ohne Thurm-
spitze, ohne Dach, als Ruinen ganz besonders hervortreten. 

6. Pommerfcher OisenrL von der Stettinschen Belagerung, und dero Widerstandes Ur¬ 
sachen, aus den Pommerschen Chroniken, des Landes 6ou8titutinußu und anderen Nachrichten 
zusammengetragen. Anno 1677. 

I n dieser, 12 Blätter, ohne Paginirung, enthaltenden Broschüre ohne Angabe des Druckorts, laßt 
der Verfasser die Herzoge Bogislaw, Otto und Wartislaw sich über die Vorgänge unterhalten, die 
seit dem Erlöschen des Greifen-Geschlechts in Pommern den Kampf zwischen Brandenburg und 
Schweden wegen des hinterlasfenen Erbes bezeichnet haben. Die Belagerung wird darin nur als 
eine vollendete Thatsache besprochen. Der Hauptinhalt der Schrift bezieht sich auf die Rechtsfrage: 
wem, nachdem das eingeborne Fürsten-Geschlecht ausgestorben, Pommern gehöre, und diese Frage 
beantworten die drei Herzoge einstimmig dahin, daß die Krone Schweden gar keinen Anspruch darauf 
habe, vielmehr einzig und allein das Haus Brandenburg der rechtmäßige Erbnehmer des Herzog-
thums in seiner Gesammtheit sei, mit Einschluß der Insel Rügen. 

7. Etliche Schreiben und Antwort umb gnädigsten ^eeorä, der alten Stadt und Vestung 
Stettin, cum ftratia st krivilsZio. Berlin, I n Verlegung Rupert Volkers, Buchhändler. 

Acht Blätter ohne Paginirung, ohne Jahreszahl; ein Abdruck des Schriftwechsels, welcher der Eapi-
tulation vorherging, sammt dieser, wie sie schon in Nr. 3 und theilweise in Nr. 5 vorkommen. 

8. Berlinische Relation, Was beym Sieg- und Freudenreichen Einzng Sr. Churfl. Durchl. 
zu Brandenburg, :c. ic. lc. und Dero hohen Comitats, Als höchstgedachte Sr. Churfl. Durchl. 
nach glücklich-vollendeter Pommerischer Expedition und Eroberung der, weitberühmten Veste-
See- und Handel-Stad Alten Stettin in Dero Residenz-Städte Berlin, Cölln, Friedrichs 
Werder, und DorotheeniStad am 31. December abgelauffenen 1677 Jahres mit höchster 
Freude und Triumphirend eingezogen, passiret, und von Raritäten zu sehen gewesen. 

Eilf Blätter in kl. 4, ohne Angabe des Druckorts, ohne Iahrzahl. 
9. Schöne poetische Gedichte und Lieder, auff Se. Churfürstlichen Durchleüchtigkeit zu 

Brandenburg Friedrich Wilhelm, den Grossen und Glückseligen geuandt, Krieges-, Sieges¬ 
und Helden-Thaten. Gemacht von unterschiedlichen nornehmen Gelahrten und Poeten. ()um 
6ratiä, st krivilszio. Gesammlet und verläget von Rupert Völkern, Buchhändler in Berlin. 

Zwölf Blätter ohne Paginirnug, ohne Iahrzahl. Mit Ausnahme des N. Friedrich Madeweiß, von 
Arnswald, hat sich keiner der Dichter genannt; ja, es hat den Anschein, daß er im Singular der 
vornehme Gelahrte und Poet sei, den der Titel als Mehrzahl nennt. 

10. Erklärung der hieroglyphischen Sinn-Bilder, welche zu unterthänigsten Ehren und 
Glückwünschung der Durchlauchtigsten, Gnädigsten Herrschafft, als Dieselbe von Stettin Sieg¬ 
reich mit Freuden des Vaterlandes umbgekeh'ret und am 31. December des verlauffenen 1677 
Jahres in Dero Churfürstl. Residentz Triumfthirend eingezogen, in einem Kupffer-Druck her¬ 
aus gegäben, und nunmehr zu Dienst der löblichen Bürgerschafft, mit wünschung eines ge¬ 
segneten Neuen Jahrs, ins Teütsche übersetzet von 5<?k9.un6 Löäikyro, ?. 67NU. Ooi. Ksetoro. 
Cölln an der Spree, Druckts Georg Schultze, Churf. Brand. Vuchdr. 1678. 

Ein — wunderliches Kunststück des Rectors Bödiker! Einen jeden der 38 Buchstaben in den Worten 
?liäeriou8 ^UKslinu« U»Fl>. Viotoi Vamsiaiiias hat er auf einer großen Tafel durch ein Sinnbild 
in den seltsamsten Figuren dargestellt. Große Erfindungsgabe verrathen die Figuren nicht, dagegen 
geben sie Zeügniß von einem entschiedenen Talent zum Zeichnen. ' Bartsch hat die Bilder sehr brav 
in Kupfer gestochen. Die Bedeutung derselben ist im untern Theile der Tafel erklärt und zwar in 
lateinischer Sprache und typographischer Ausführung. Oben steht der, gleichfalls lateinisch abgefaßte 
Titel. „Weil nun ich gesonnen, sagt der gute Nector, meine zu Ehren der gnädigsten Herrschaft 
heraußgebene und in Kupffer gegrabene Sinnbilder, sampt derselben Lateinischen Erklarungs-Schrifft, 
denen LandeZ-Vinwllhnern und allen Teütschgesinnten zu Gefallen, sonderlich der Löblichen Bürger-
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schafft zu Dienst, WZ Teütsche zu übersetzen und der Bilder Meinung einfältig anzuzeigen, damit Sie 
nebst mir, und ich nebst Ihnen Gelegenheit haben, der Güte Gottes wegen uns zu erfreuen: als 
werde dem zu Folge die Bilder-Schrifften nach Ordnung der Buchstaben erzehlen". Das geschieht 
auf 17 nicht paginirten Kleinquartblättern. Für die Geschichte der Belagerung oder der Stadt 
Stettin enthält dieses literarische Curiosum gar Nichts. 

Die vorstehend genannten zehn Schriften, so wie die schon oben erwähnten, gehören zu 
den literarischen Seltenheiten. Vollständig gesammelt, — und wahrscheinlich als Unicum, be¬ 
finden sie sich in der „Pommerschen Bibliothek der Königl. General-Landschafts-Direction zu 
Stettin", in deren Katalog sie in Sect. X I I I , ^.., Stettin, unter den Nr. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 aufgeführ sind. 

Die Geschichte der Belagerung von 1677 ist auch in zwei fremden Sprachen geschrieben 
und gedruckt worden, in niederdeutscher, (holländischer) und in englischer Sprache. Den 
Titel der niederdeutschen Beschreibung vermag der Herausgeber des L.-B. nicht nachzuweisen, 
er weiß nur, daß sie in Amsterdam 1678 erschienen ist. Der Titel der englischen Ausgabe 
lautet so: 

^ lul l ^.ecormt ok tks 8ituatioii, tormyr 8tats auü law 8isAs ok 8t6tiu, dsinZ g, 
8uiniu8,i'^ Isolation c>k g,11ß tks part ieular H.etiou8 psr t'orin'ä dotd ^ i t l i i u t lw Oit^, auä i n 
t1>6 Oanip ok M s HiZIillS88 t^6 Nißetar ok LrauäsuburFk, 9,8 i t ^3,8 äslivßreä i n suuär^ 
1ott6i8 t roin «rsäibis p6rL0Q8 t l isry to Z)sr8on8 ot smiusut «^uaiit^ in I^onäou. I^ouänu, 
pr iu tsä tdr I )au . L r o v u , usxt t k s <)u6SU8 Usaä >?ittl0ut I s rae l s dar. 1678. 

Fast möchte es scheinen, daß diese, 5 Bogen in 12 umfassende, Beschreibung eine Übersetzung sei von 
einer der oben genannten deutschen Beschreibungen; mag diese vorausgesetzte Übertragung auch die 
Grundlage sein, so sagt der Titel ausdrücklich, daß „mehrere Briefe von glaubwürdigen Personen im 
Lager an vornehme Leute in London" das Material zu dieser Schrift geliefert haben. Sie gehört 
mit zu den literarischen Seltenheiten. Auf dem Festlande gibt es vielleicht nur ein einziges Exem¬ 
plar, und dieses befindet sich, nach Brüggemann (Beiträge I I , 48) in der Univerfitäts-Bibliothek zu 
Göttingen. 

NloßMin huo L w t i u i 1677 ä iu opMZuk t i yt t3,uclsm yxMßuat i conäito propouitur. 
Steht in I . C. Dähner's Pommerscher Bibliothek V, 13g—155, ohne Namen des Verfassers und 
ohne Iahrzahl. Ins Deütsche«.übertragen und unter der Aufschrift: 

Denkschrift, in welcher die Lage des im Jahre 167? lange belagerten und endlich er-
oberteu Stettins vor Augen gestellt wird, — 

Bon W. Böhmer, indem er von derselben sagt, daß sie „in einer gefühlvollen, edeln und sinnreichen 
Weise ihre Ossianische Trauer über das Schicksal der unglücklichen Stadt ausspricht". Steht in 
Böhmer'» Schrift: „Die Belagerungen Stettin'Z seit dem Anfange des zwölften Jahrhunderts". 
Stettin, 1832. S- 73—76. 

Der zum Theil gleichzeitig mit dem Spanischen Erbfolge-Kriege im Norden 
und Osten Europas von 1700—1721 geführte Krieg hat in der Geschichte eben 
dieses Schauplatzes wegen den Namen: Nordischer Krieg erhalten. Schweden 
war es, das den Kampf zu bestehen hatte gegen die verbündeten Polen-Sachsen, 
Russen und Dänen, denen sich zuletzt das jugendliche Königreich Preußen mit 
dem eben so jugendlichen Kurfürstenthum Braunschweig-Lüneburg-Hannover an¬ 
schloß. Dieser Krieg hat auf die politische Gestaltung Europas eine nachhaltige 
Wirkung ausgeübt. Die Krone Schweden war durch ihre Einmischung in die 
Deutschen Wirren des 17. Jahrhunderts und ihre Theilnahme am 30jährigen 
Kriege und durch die günstigen Friedensschlüsse zu Münster-Osnabrück, Oliva und 
Kopenhagen die erste unter den Mächten des Nordens geworden und Karl X I . 
schien ihr durch eine kraftvolle und sparsame Regierung diese Stellung gesichert 
zu haben. Als aber 1697 ein fünfzehnjähriger Knabe, Carl X I I . , zur Regierung 
gelangte, vereinigten sich die Nachbarstaaten Dänemark, Polen und Rußland zu 
einem Bündniß gegen Schweden, das unter einem so jungen und unerfahrenen 
Könige Hülflos erschien. 

Was hatten die Verbündeten im Sinn? Dänemark gedachte sich in den Wie¬ 
derbesitz der im Frieden von Kopenhagen, 1660, verlorenen Gebiete und des im 
Vergleich von Altona, 1689, an das Haus Holstein-Gottorp abgetretenen Herzog-
thmns Schleswig zu setzen; August I I . von Polen, der Sächsische Kurfürst, hoffte 
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das einst von seinem Polnischen Königreiche abhangig gewesene Liwland zu er¬ 
obern, und Zar Peter I. von Rußland wünschte die am Finnischen Meerbusen 
gelegenen Schwedischen Lande in seine Gewalt zu bringen. Dies Ziel mußte 
Peter erreichen, um seiner, im Innern des Continents von Europa verschlossenen 
Machtsphäre die Bahn zu öffnen zur Entwicklung derselben nach Außen. So 
gebot es die Staatsräson. 

Carl XII., abenteuerlichen und hartnäckigen Sinns, und Peter I., wilden 
Geistes, sind die Hauptpersonen, die auf der Schaubühne des Nordischen Kriegs 
auftreten und um „Sein oder Nichtsein" kämpfen; Carl unterliegt, Peter geht 
aus dem Kampfe als Sieger hervor; der Zar erklärt sich zum Imperator, zum 
Kaiser, 1721 *). Schwedens Macht ist gebrochen, von der einflußreichen, gebieten¬ 
den Stellung, die die Regierung des armen Halbinsellandes, arm an Menfchen 
wie an Hülfsmitteln, im Europäischen Staatensystem errungen, hat sie herab¬ 
steigen müssen; die tollkühnen Streiche feines zwölften Carls haben Schweden 
wieder in die Reihe der Mächte zweiten Ranges verwiesen; Rußland ist im Norden 
an seine Stelle getreten, der Friedensschluß von Nystad, 10. September 1721, 
hat darüber entschieden. 

I n Deutschland ist Schwedens Stellung vollständig gebrochen. Das haben 
zwei deutsche Fürsten bewirkt, die in den letzten Phasen des Nordischen Kriegs, 
sich in den Waffentanz mit verwickelten: Kurfürst Georg Ludwig von Vraun-
schweig-Lüneburg (Hannover), König von Großbrittanien und Ireland feit 1714, 
und Friedrich Wilhelm I., König in Preußen und Kurfürst zu Brandenburg. 
Ersterer kaufte im Jahre 1715 von Dänemark für 7 Tonnen Goldes, be¬ 
stätigt durch den- Stockholmer Frieden vom 20. November 1719 das Herzog-
thum Bremen und das Fürstenthum Verden, diefe ehemaligen geistlichen Stiftsländer, 
die im Westfälischen Frieden feinem Haufe vorenthalten waren, weil Schweden 
dieselben als „Satisfaction für feine Rettung der evangelischen Freiheit" — in 
Anfpruch nahm; zwei deutsche Länder, welche die Dänen im Nordischen Kriege 1712 
erobert hatten. Letzterm, Friedrich Wilhelm I., gelang es im Anfange auf fried¬ 
lichem Wege, — weil Moskowiter, wie man in damaliger Zeit die Russen nach 
ihrer Hauptstadt Moskwa, Moskau, Residenz ihres Zaren im Kreml daselbst, 
nannte, — und Saxonen mit Bomben und Granaten vorgearbeitet hatten, das 
endlich, wenigstens zum größten Theil, wieder zu erwerben, was sein Großvater 
zu behaupten, nicht die Macht gehabt hatte. 

Der, ebenfalls zu Stockholm, am 1. Februar 1720 zwischen Schweden und 
Preußen geschlossene Friede sicherte nun der letztern Macht, gegen Zahlung von 
zwei Millionen Thalern an das arme Schweden — darauf bezieht sich die In¬ 
schrift auf dem äußern Portal des Berliner Thors — den Besitz von Stettin 
und Vorpommern, wenigstens bis an die Pene, mit Einschluß der Inseln Wolin 
und Usedom. Die militairischen Ereignisse, welche dieses Resultat eingeleitet 
haben, sind mit besonderer Beziehung auf die Hauptstadt von Pommern in der 

*) Is t es Unwissenheit und Unkenntniß der Geschichte oder absichtliche Mißachtung, wenn 
Zeitungsschreiber in ihren täglichen Schwatzereien und — volksbeglückenden politischen Sal¬ 
badereien, den Russischen Kaiser, wenn von ihm die Rede ist, noch immer Zar, d. h.: König, 
nennen? Czaar ist sprachwidrig! 
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Kürze erzählt, folgende gewesen, die Periode aber, in welcher sie vorgefallen, 
hat die Geschichte mit dem Schlagworte 

Moskowiter Zeit, 1713, 
bezeichnet, „von der durch den Mund der Väter und Vorväter schwache Sagen sich 
bis auf unsere Zeit, erhalten haben." Denn als, nach Carls X I I . bei Pultawa 
am 8. Ju l i 1709 erlittenen Niederlage, sein, mit einer Heerabtheilung in Polen 
stehender, dort aber sich nicht mehr sicher fühlender General, der von ihm in 
den Freiherrenstand erhobene Ernst Detlow v. Krassow (auf Pansewitz, Rügen, 
f 1714) nach Pommern floh, folgten diesem auf dem Fuße die Russen und Saxo-
Polonen, zu welchen von anderer Seite her die Dänen sich gesellten." Der 
wilde Geist des Zars beseelte auch sein Kriegsvolk; Gewalt, Mord, Brand, 
Plünderung gingen mit in seinem Zuge und wenig half es, daß nach vollbrachter 
That dem etwa ermittelten Schuldigen durch Knute und Strick gelohnt wurde. 

„Fürst Menschtschikow, welcher das Russische Heer befehligte, erschien am 24. 
M a i 1712 mit 500 Reitern vor Stettin, um dessen Lage zu besichtigen, und 
es demnächst Zu belagern. Fürs erste setzte er nur zwei Windmühlen in Brand 
und zog dann mit dem Gros seiner Armse weiter, ein Corps derselben zurück¬ 
lassend, welches die Festung bis zum 25. October blockirt hielt, da er den Dänen 
zu Hülfe nach Meklenburg und Holstein abmarschirte. Zu dieser Zeit hatte sich 
das Gerücht verbreitet, in Stettin werde ein Aufruhr ausbrechen, um die Stadt 
von der Krone Schweden loszumachen und einer fremden Nacht zu überliefern. 
Wol möglich, daß derlei Erzählungen in schwacher Nachahmung eines Albrecht 
Glinde aus dem 15. Jahrhundert absichtlich ausgesprengt worden waren. Doch 
Rath und Bürgerschaft hielten es für ihre Pflicht, solcher Rede vor aller Welt 
zu widersprechen, und in starken Ausdrücken diese — „Treulosigkeit gegen ihre 
„Eidespflicht von sich abzuwälzen und an den Pranger zu stellen. Der ganze 
„Rath und gesammte Bürgerschaft wollen hiermit öffentlich bezeugen, es möchte 
„ihnen zustehen, was da wolle: fo wären sie sammt und sonders festgesinnt, in 
„ihrer Treue gegen ihren Herrn, den König, beständig zu verbleiben, und die¬ 
selbe mit ihrem Leben und Blute zu besiegeln. Niemals solle man verspüren, 
„daß die jetzigen Bewohner den Ruhm verminderten, oder sich dessen unwürdig 
„machten, welche ihre Vorfahren, als eine bis auf Äußerste standhafte, unter¬ 
t ä n i g e und redliche Bürgerschaft erworben hätten." Der Rath setzte eine 
Belohnung von 200 Dukaten aus für die Entdeckung des Urhebers der Lüge. 

Feldmarschall Steenbock war mit meinem, vom schwedischen Reichsrathe aus¬ 
gerüsteten frischen Heere in Stralsund gelandet. Siegreich drang er durch Mek¬ 
lenburg vor, um den Kriegsschauplatz aufs Dänische Gebiet zu versetzen; bald 
aber verließ ihn das Kriegsglück und nach mancherlei Unglücksfällen sah er sich 
von den verbündeten Dänen, Russen und Saxo-Polonen in Tönning eingeschlossen. 
Nicht im Stande, den um ihn gezogenen Waffengürtel zu durchbrechen, mußte er 
sich aus Mangel an Lebensmitteln, mit dem Reste der Armee, 12000 Mann stark, 
den Alliirten ergeben. Schon seit dem Abznge Steenbocks hatten die Feinde 
freie Hand in Pommern erhalten, wo sie dann, besonders die — Moskowiter 
Alles mit Feuer und Schwert verheerten. Nunmehr aber, nach der Kapitulation 
von Tönning, 22. M a i 1713, kehrten die verbündeten Völker nach Pommern 
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zurück um sich durch die Eroberung von Stralsund und Stettin, sowie der Insel 
Rügen, des ganzen Schwedischen Pommerns zu bemeistern und der Schwedischen 
Herrschaft in diesem Theile des Kriegstheaters den.Garaus zu machen. 

Um dieses Schicksal, das bei dem Mangel aller streitbaren Kräfte in sicherer 
Aussicht stand, abzuwenden, entschloß sich Graf Welling, der nach dem Tode des 
Grafen Mell in, 10. Januar 1712, zum General-Stadtth alter über Pommern er¬ 
nannt worden war und vom Könige Carl X I I . ausgedehnte Vollmacht er¬ 
halten hatte, mit dem Könige Friedrich Wilhelm I. von Preußen und dem 
Herzoge Christian August von Holstein-Gottorp, Administrator der Holsteinschen 
Regierung, als neutralen Machten, wegen einstweiliger Einräumung Stettins zu 
unterhandeln. Graf Welling fand bei dem Herzog-Administrator ein offenes Ohr 
und an dessen Minister v. Görz einen sehr geschickten und thätigen Unterhändler, 
der auch den König von Preußen für den Antrag zu gewinnen wußte, indem er 
demselben für bestimmt Hoffnung auf Erwerbung Stettins eröffnete. Friedrich 
Wilhelm I . ging auf den Antrag aus naheliegenden Gründen willig ein, in Folge 
dessen Graf Welling am 10. Juni 1713 zu Hamburg mit dem Herzog-Administrator 
von Holstein, den ersten, und vermöge desselben den zweiten Sequestrations-
Tractat mit dem Könige von Preußen zu Berlin am 22. Juni 1713 zum Ab¬ 
schluß brachte. Diese Verträge lauten, soweit sie auf Stettin Bezug haben, über¬ 
einstimmend, wie folgt: — 

Ister Tractat mit Holstein. — Der Herzog soll Stettin mit 2 Bataillons 
Holsteiner und 2 Bataillons neutraler Preußischer Truppen besetzen, zu deren 
Unterhaltung die Einkünfte ans dem Distrikt zwischen der Pene und Oder ange¬ 
wiesen werden. Er soll die Festung an Niemand anders einräumen, und wenn 
sie während dieses Sequesters von einer feindlichen Macht angegriffen würde, 
dafür sorgen, daß sie von der neutralen Macht Preußen vertheidigt werde. Nach 
beendigtem Kriege, oder wenn der König von Schweden sie früher fordern würde, 
soll er sie unverweigert überliefern. 

2ter Tractat, mit Preußen. — Die Festung Stettin wird mit 2 Preußischen 
und 2 Holsteinischen Bataillons besetzt n Beide Theile wollen diese 
Festung während des nordischen Krieges keinem der kriegführenden Theile ein¬ 
räumen, sondern sie gegen Jedweden vertheidigen, nachdem aber dem Könige von 
Schweden wieder übergeben, jedoch nicht, eher, bis ihnen ihr Aufwand erstattet 
worden u. s. w., u. f. w. 

Der diplomatischen Gewandheit des Holsteinischen Ministers gelang es auch, 
den russischen Befehlsführer, Fürsten Menschtfchikow zu der Erklärung zu bewegen, 
daß er der vom Könige Friedrich Wilhelm I. übernommenen Ausführung dieses 
Vertrages nicht entgegentreten wolle. Als nun aber Stettin von den Preußen 
und Holsteinern besetzt werden sollte, weigerte sich der Gouverneur des Platzes, 
General-Lieutenant Graf Meyerfeldt — Commandant war der General-Major 
Stuart — die Gültigkeit des Vertrags anzuerkennen und die Festung ohne Special-
Befehl seines Königs einer fremden Macht zu übergeben. Durch einen nach der 
Türkei abgefertigten Courier erbat er sich — im Juni 1 7 1 3 — von Karl X I I . 
Berhaltungsbefehle und bezeichnete in seinem Berichte die Festung „eine in aller 
Weise wohl versehene", die er bis den auf letzten Mann vertheidigen wolle. Der 
Holsteinische Minister schlug zwar vor, den Grafen Meyerfeldt mit Gewalt zur 
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Erfüllung des Vertrags zu zwingen. Allein Friedrich Wilhelm I. lehnte diesen 
Vorschlag ab, weil er die Aufrechterhaltung der Neutralität nur dann übernehmen 
wollte, wenn König Karl, mit dem er damals in Frieden lebte, sein Einverständ-
niß mit dem Sequestrations-Tractate kund gegeben haben würde. Aber noch ein 
anderes Motiv leitete die Handlungsweise des Königs, nicht von einem Trümmer¬ 
haufen wollte er Besitz ergreifen, wie sein Großvater, eine unversehrte Stadt 
wollte er gewinnen, deren Bevölkerung Er mit sich und seinem Hause zu versöhnen 
gedachte. Es kam aber doch anders. 

I m Verlauf des Drittel Jahrhunderts, welches auf die Belagerung von 
1677 folgte, erholte sich die Stadt Stettin almälig von den furchtbaren Leiden, 
die ihr Friedrich Wilhelm von Brandenburg wider seinen Willen hatte bereiten 
müssen. Die Bürger hatten ihre Wohnhäuser — Ganze, Dreiviertel und Halbe Erben 
und Buden, wie sie nach dem Längenmaaß ihrer Giebelfront unterschieden wurden, 
aus den Trümmern wieder erhoben, auch waren die öffentlichen Gebäude, nament¬ 
lich die Kirchen, soweit wieder hergestellt worden, daß man Gottesdienst darin 
halten konnte, nicht minder das Rathhaus, dessen aus der Blüthezeit der mittel¬ 
alterlichen Baukunst stammender Schmuck beider Giebel einer einfachen stachen 
Wand Platz gemacht hatte, wie wir sie noch heute sehen. An jene Zeit des 
Wiederaufbaues der Stadt werden wir täglich errinnert, wenn wir das rechte 
oder Lastadische Nfer der Oder betrachten: Die Waarenspeicher, zerstört wie 
sie durch Brandenburgisches oder Lüneburgisches Geschoß waren, mußten alsbald 
erneuert werden, weil sie dem Handelsstand eben so unentbehrlich sind, wie dem 
Landwirth seine Scheunen, seine Stallungen, in jener Restaurations-Periode, 
deren Unternehmungen, durch wohlfeile Jahre begünstigt wurden. So galt der 
Wispel Roggen, den man in dem Belagerungs-Iahre mit 33 Thlr. 7 Gr. be¬ 
zahlen mußte, in den Jahren 1682 und 1683: 8 Thlr. 21 Gr. 1 Pf. und 1686 
und 1687 sogar nur 6 Thlr. 15 Gr. 10 Pf. der niedrigste Kornpreis, welcher 
innerhalb zwei Jahrhunderte vorgekommen ist. Es gab inzwischen auch theüre 
Zeit; 1707 zahlte man jedoch auch nur erst 9 Thlr. 14 Gr. 10 P p ) 

So waren Stettins tiefgeschlagene Wunden im Anfange des 18. Jahrhun¬ 
derts mevtentheils vernarbt; eine andere Generation war auf die Schaubühne 
der bürgerlichen, insonderheit der merkantilen Thätigkeit getreten; jene Ereignisse 
mit all' ihrer Schauerlichkeit hatte ein THeil des lebenden Geschlechts in den 
Kinderschuhen mit durchlebt, das Gedächtniß an die schon weit zurückliegende 
Zeit war den nunmehrigen Männern im Drang der täglichen Geschäfte im Han¬ 
del und Wandel verschwommen und die Nachgeborenen kannten das Schicksal, 
das ihre Vaterstadt einst betroffen, nur durch Erzählungen ihrer Väter, ihrer 
Mütter, durch Tradition; — vom Hörensagen. Aber auch diese Generation sollte 
vom — Fatum nicht verschont beiden. „Denn, so berichtet ein Zeitgenosse, in 
^ imo 1710 gefiel es dem gerechten Gott unser Pommerland, und insbesondere 
unsere gute Stadt mit der Pest heimzusuchen. Dies war ein gerechter Zorn, und 

p von dem Getreyde-Preiß zu Alten-Stettin, von 1600 an bis 1746 iu-
, wie derselbe auf Sr. König!. Majestät allergnädigsten Special-Befehl, den 18. I u l i i 

174? der Königl. Hochlöbl. Kriegs-' und Domainen-Cammer eingerichtet worden. Stettin ge¬ 
druckt bei H. G. Offenbart. 4 Blätter in 4. — Verzeichniß der Getreide-Preise in Stettin von 
1600—1799; in Brüggemann's Beiträgen I, 439—444. 
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wir hatten ihn mit unfern Sünden wohl verdient. Durch diese schädliche Drüse 
, : i ^ wurden in Anno 1710 und 1711 in unserer Stadt 10.000 Menschen dahingerissen, 
.̂ ,,' ' so daß es auf unfern Gassen sehr leer und einsam aussähe/") Böhmer läßt im 
> ^ > ' Jahre 1710 allein. 600oMenschen von der Seuche hinwegraffen^). Die Wahr-
. '̂  ,.' heit ist, das die Zahl der Gestorbenen in der Zeit vom 1. October 1709, dem 

>j l' ' Tage wo der erste Pestfall vorkam, bis Ausgangs 1711, als die Epidemie auf-
'̂l<!l - hörte, an unverdächtigen Personen 327 Männer, 571 Frauen und 438 Kinder, 

. '.II an verdächtigen nur 212 Männer, 306 Weiber, 178 Kinder gestorben sind*^), 
<,. von der ersten Kategorie 1336, von der zweiten 696, überhaupt also 2032 Sterbe-

-. .^ fälle innerhalb eines Zeitraumes von fast anderthalb Jahren, mithin nur etwa 
"' ' ' der 5te Theil von der übertrieben großen Zahl, die der gute Kämmerer ange-
^'^< führt hat, Dank fei es den Sanititätspolizeilichen Maßnahmen, welche von der 

Schwedischen Regierung, im Verein mit dem Rathe, gegen Einschleppung und 
Ausbreitung der Seuche getroffen worden war. 

„Kaum war der Würgengel aus unseren Mauern entwichen, so war eine an¬ 
dere Landplage vor der Thür; der Krieg folgte der Pest auf dem Fuße nach, 

- ! / und wir mußten, sagt Neümann, Feinde kennen lernen, von denen man vorher 
' >',' in unserm Lande nicht das Geringste gewußt hatte. Es war ein Volk von un-
/ > deutlicher Sprache, von wildem Wesen. Diese dachten uns den Garaus zu machen, 
5 ,, indem sie uns förmlich belagerten." 

-^ l Und mit dieser Bemerkung sind wir da wieder̂  angelangt, wo wir oben Halt 
Z, gemacht haben. ' 
?' Während die Unterhandlungen noch im Gange waren, kamen die Mosko¬ 

witer und Sachsen aus Holstein und Meklenburg zurück und gingen 24.000 Mann 
1.̂ 1 stark, gerade auf Stettin los. Da die Fürstlichen Vermi^er die Stadt nicht 
' ?^ > hatten gewinnen können, so übernahm es Menschtschikow den Grafen Meyerfeldt 
,' ! zur Anerkennung der Juni-Verträge, wenn es sein müsse, mit Gewalt zu zwingen. 
' , Letzteres trat ein, nachdem die an den Grafen und an den Commandanten der 
"- Festung, General-Major Stuart, in den ersten Tagen des Monats August 1713 

erlassene Aufforderung mit Entschiedenheit zurückgewiesen worden war. Fürst 
Menschtschikow hatte die ablehnende Antwort erwartet und darum bei Zeiten für 
Belagerungs-Gefchütz gesorgt, von dem er nicht ein einziges Stück bei sich führte. 
Des Königs von Preußen Arsenale waren ihm die nächsten; aber Friedrich Wil¬ 
helm I. lehnte des Russen Antrag, das erforderliche Geschütz herzugeben,, ent¬ 
schieden ab; der König wollte nicht, das Stettin aus preüssisch-brandenburgischen 
Kanonen und Mörsern beschossen, bez. zerstört werden sollte; der Russe mußte 
sich demnach weiter verwenden. Nichts natürlicher, als dm Kurfürsten von 
Sachsen König von Polen in Anspruch zu nehmen, war dieser doch im Bunde 
mit dem Zaren; das Zeughaus zu Dresden stellte 70 Kanonen von drei Kaliber, 

*) Das Gute, so die Hand des Herrn an Pommern, und in demselben an Stettin vorzüg¬ 
lich vor vielen andern Ländern und Städten erzeiget hat, aus schuldiger Dankbarkeit mit 
wenigen vorgestellet von Friedrich Neümann, administrirenden Kämmerer Hieselbst. Alten 
Stettin, gedruckt bey H. G. Offenbart, 1749, S. 23, 24. 

^ ) Die Belagerungen Stettin. S. 83. 
^ ) Fr. Thiede, Chronik der Stadt Stettin. Stettin 1849. Verlag von Ferd. Müller. 

S. 784. Nach Raths-Acten Tit. IV, Sect. V, Nr. 12. 
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18, 24 und 28 Pfänder, 30 Mörser und 2 Haubitzen, also mehr denn 100 Stücke, 
vor Pommern's Hauptstadt. 

Am 5. August ließ Fürst Menschtschikow die erste Schanze bei Grabow, am 
Wasser, aufwerfen, bei welcher- Gelegenheit von beiden Seiten stark gefeuert 
wurde. Das „französische Corps, welches einen Theil der Besatzung ausmachtef), 
legte dagegen eine Schanze auf dem Vogelstangenberge an, und that aus der¬ 
selben dem Feinde viel Abbruch. Hier ging es von beiden Seiten „lustig her" 
bis zum September. 

Am 23. August kamen die ersten Kugeln in die Stadt geflogen. Beide 
Wieken und der Turnei wurden nach Kriegsmanier von den Schweden abge¬ 
brannt. . 

Am 13. September Abends unternahmen die Belagerer, begünstigt durch 
große Dunkelheit, einen Angriff auf die Sternschanze mit so glücklichem Erfolg, 
daß sie dieses Außenwerk in ihre Gewalt bekamen, die Besatzung gefangen nahmen, 
und die Laufgräben vor dem Neuen (Berliner) Thor eröffnen konnten. „Ja, 
wer damals in der Stadt gewesen", sagt ein Erzähler, „der wird bekennen 
müssen, daß, wenn an dem Abend, da die Sternschanze erobert wurde, unsere 
Feinde von der Consternation, so in der Stadt war, zu Profitiren gewußt, und 
einen tüchtigen Angriff thun wollen, es ihnen leicht gewesen sein würde, uns zu 
überrumpeln, und sich in unferm Blute zu baden". 

Am 15. September gab der Belagerer seine Stelle bei Grabow auf und 
bezog eine andere auf der West- und Südseite der Festung, von Krekow über 
Scheune bis Pommernsdorf sich ausbreitend. An demfelben Tage verließen die 
Schweden die Festung Damm, welche die Russen mit 400 Mann sofort von 
Golnow her besetzten. Nach mehreren Tagen erkannte der Commandant die 
Wichtigkeit dieses Platzes; um ihn wieder zu gewinnen, marschirten — 

Am 20. September 500 Mann der Stettiner Garnison nach Damm, 
nahmen den Platz mit dem Degen in der Faust und trieben die Russen mit 
einem Verlust von 150 Mann auf deren Seite wieder hinaus, machten gute 
Beute, hatten aber auch, neben mehreren Tapferen, den früheren Kommandanten 
von Damm, Major Großkreüz, einen tapfern Soldaten zu beklagen. 

Den 22. September hatten die Belagerer ihre Batterien vollendet. Es be¬ 
gann nun das Bewerfen der Stadt mit Bomben. Die Besatzung leistete mehrere 
Tage muthigen Widerstand und beantwortete von allen Wällen und der Con-
trescarpe nachdrücklich das feindliche Feuer, bis endlich die Verbündeten — 

Am 28. September, um 9 Uhr Morgens, aus allen ihren Batterien ein 
Feuer auf die Stadt eröffneten, „als ob Himmel und Erde vergehen wollten". 
„Viele, die auswärts gedient, und die größten Belagerungen und Bombarde¬ 
ments mitgemacht hatten, versicherten, so etwas nie gehört oder gesehen zu haben". 
Die sächsischen Feuerwerker hatten ihre Bomben nicht geladen, wol aber die 
„Moskowiter, welche auf Stettin sehr erbittert waren". An Löschung des Bran¬ 
des war unter dem Kugelregen bald nicht mehr zu denken, und so wurde der 

f ) War es ein Hülfs-Corps von der französischen Regierung gestellt, oder war es von 
irgend einem militairischen Abenteurer französischer Nation aus ver- und entlaufenen Lands-
leüten, geworbenen Soldaten, zusammengesetzt? 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 99 
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westliche Theil der Stadt, namentlich die Große und Kleine Wollweberstraße, 
,,/' die halbe Mühlen- (Louisen-) straße, der Roßmarkt bis an das Rathszeüghaus 
, (jetzt Mönchenstraße Nr. 23), u. s. w. in Asche gelegt, wie schon an einer Stelle 
. ' dieser Stettiner Geschichten erzählt worden ist. Die Petrikirche trafen mehr als 

,,,. , 10 Kugeln, „thaten aber, sagt Zickermann, durch Gottes Gnade keinen sonder-
l lichen Schaden. Eine Kugel war gerade über die Orgel gegangen und hatte 

>, auf dem Kirchenboden einen Balken zerfchnitten; wäre Fe niedriger gegangen, 
! ^ würde sie die schöne Orgel zerstört haben. Die Kirchhofsnmuer und die Gräber 
'' ' wurden sehr beschädigt." 
,' ' Dieser heftige Angriff hatte die Standhaftigkeit des schwedischen Comman-

' danten erschüttert. Er erkannte nun, daß es im Interesse seines Königs gewesen 
,z-j ' sein würde, die vorgeschlagene Sequestration anzunehmen, als Stettin in die 

Hände des Zars und" des Königs von Polen fallen zu lassen, weil die Erobe¬ 
rung dieses Platzes den Verlust von ganz Pommern nach sich ziehen mußte. 
Er wendete sich deshalb an den Holsteinschen Gesandten von Bassewitz und bat 

' . ' denselben die Vermittelung eines Waffenstillstandes zu übernehmen. Als die 
, Heftigkeit des feindlichen Feuers am Nachmittage um 4 Uhr etwas nachließ, be-
^ , gab sich Bassewitz ins Russische Lager und knüpfte Unterhandlungen mit den 

feindlichen Befehlsführern an; nichts desto weniger wurden die Nacht über 
Bomben und Feuerkugeln in die Stadt geworfen. Am folgenden Morgen — 

Des 29. Septembers kam jedoch der Waffenstillstand zu Stande und die 
Anerkennung der Sequestration Stettins durch Preußen und Holstein Seitens 
des Grafen Meyerfeldt wurde ernstlich eingeleitet. 

Am 2. October besah Fürst Menschtfchikow mit feinen Generalen die Con-
trescarpe und die Schwedischen Truppen, welche auf dem Vogelftangenberge 
lagerten; auch die Einwohner gingen hinaus ins feindliche Lager. Fürst 

, , Menschtfchikow begab sich nach Schwedt zum Könige von Preußen, und es 
wurde daselbst — 

Am 6. October 1713 unter Vermittelung des holsteinschen Ministers v. Görz, 
sowie des sächsischen Ministers, Grafen Flemming, der — 

3te Sequestrations-Tractat abgeschlossen, kraft dessen die zwei ersten Trac-
i täte bestätigt und dahin näher formulirt wurden, daß der König von Preußen 

neben Stettin den ganzen Strich Landes von der Oder bis zur Pene, Mit Ein¬ 
schluß jedoch der, am andern Ufer dieses Flusses belogenen Stadt Wolgast, so 
wie auch der Inseln Usedom und Wolin, mit feinen Völkern besetzen soll. Als 
Ersatz der auf die Eroberung von Stettin verwendeten Kriegskosten zahlt der 
König die Summe von 200.000 Thlr . an Rußland, und der Herzog von Hol¬ 
stein eben so viel an Sachsen. König Friedrich Wilhelm von Preußen und 
Herzog Christian August von Holstein-Gottorp übernehmen die Verpflichtung, die 
Neutralität des sequestrirten Landes dergestalt zu behaupten, daß die Schweden 
von Pommern her nicht in Polen und Sachsen einfallen, und auch von ihren 
Feinden nicht in Pommern angegriffen werden dürfen. B is zum wiederhergestellten 
Frieden sollen der König und der Herzog den übergebenen Landstrich behalten, 
und alsdann denselben, , nach Erstattung der ausgelegten 400.000 Thlr. der 
Krone Schweden wieder abtreten. 

, Nachdem die Sequestration auf diese Weise festgefetzt war, räumten die 
Schweden Stettin und erhielten freien Abzug nach Stralstmd, welches mit dem 
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Vorpommerschen Disirict jenseits der Pene, sammt der Insel Rügen, in ihrer 
Gewalt verblieb. Zwei Bataillons Schweden von Stuarts, Horns und Meyer-
feldts Regimentern, im Ganzen 1600 Mann, traten bis zur Ankunft anderer 
Truppen in Holsteinsche Dienste und blieben in Stettin zurück. Zugleich rückten — 

Am 6. October zwei Bataillons Preußen, gleichfalls 1600 Mann stark, 
unter dem Befehle des Generals v. Bork, ein, um mit den Holsteinschen Truppen 
vereint, den Juni-Verträgen entsprechend, die Garnison der Festung zu bilden. 
Am folgenden Tage — 

Den 7. October kam der König nach Stettin, wo er drei Tage verweilte, 
um die Festungswerke, seine Truppen und die von den russischen Wurfgeschossen 
zerstörten Theile der Stadt zu besichtigen. Schon bei diesem Besuche sprach Er 
Seinen Willen aus, nach demnächst erfolgenden Frieden, den Er, sehnlichst herbei¬ 
wünsche, und bei dessen Abschluß die Krone Schweden, Sein und Seines Hauses 
Erbrecht anerkennend, auf den Besitz von Vorpommern Verzicht leisten werde, 
zum Wideraufbau der zerstörten Straßen, wie zur Hebung des Wohlstandes 
überhaupt nach Kräften beizutragen. 

Am 16. October begann die Russische Armee, die bis dahin noch im Lager 
gestanden hatte, ihren Abmarsch nach Polen. M i t klingendem Spiel zogen die 
Colonnen durch die Stadt, deren Bewohner von Dank erfüllt waren gegen den 
König Friedrich Wilhelm I., daß Er sie vor dem längern Aufenthalt der Mos-
kowitischen Gäste bewahret hatte. 

Carl X I I . , der Starrkopf, war weit davon entfernt, die durch die Sequest-
rations-Tractate getroffenen Veranstaltungen gut zu heißen. Deshalb ließ König 
Friedrich Wilhelm I . Seine Stettiner Garnison im Stillen verstärken und dem¬ 
nächst im Apri l 1715 die vom Herzog von Holstein in Dienst genommenen 
Schweden entwaffnen und abführen. Nach deren Entfernung wurde Stettin und 
das sequestrirte Gebiet am 28. M a i 1715 dem Commissariat und der Pommerschen 
Amtskammer zu Stargard einstweilen zur Verwaltung übergeben, die übrigens, 
den Befehlen des Königs zufolge, bis zum Stockholmer Frieden, also ' fünf 
Jahre lang, ganz so verfuhr, als wäre Vorpommern den Königl. Landen be¬ 
reits völkerrechtlich einverleibt. 

Die Festung im 7 jährigen Kriege. 

Wiederum hausten Russen im Land am Meere, doch nicht in der brutalen 
Weise wie zur Moskowiter-Zeit, Dank sei es einem ihrer Oberbefehlshaber, der 
sich sogar von den Pommerschen Ständen, zum Zeichen ihrer Anerkennung für 
gehaltene Mannszucht, ein Ehrengeschenk erwarb, das er aber für eigene Ver¬ 
wendung ablehnte, und es zu einer milden Stiftung bestimmte, die unter dem 
Namen ihres edeldenkenden Stifters noch heute in Stargard fortbesteht — die 
Bergsche Stiftung (L.-V. I I . Th. Bd. IV, 758). Auch Schweden erschienen auf 
dem Pommerschen Kriegstheater; aber weder diese, noch jene aus dem fernen 
Osten des Continents gekommenen Kriegsvölker unternahmen irgend einen An¬ 
griff auf die Hauptstadt des Küstenlandes. 

Der Krieg machte indeß Armirungs-Arbeiten nothwendig, welche nach den 
in der Bau-Geschichte der Festung bezeichneten provisorischen Befestigungen zu 
urtheilen, großartig gewesen sein müssen. Über die Einzelheiten dieser Arminmg 

99* 
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findet sich nicht das Mindeste vor; nur aus einem Actenstück*) ersteht man, daß, 
nachdem sich ermittelt hatte, daß wegen anderweiter Fuhrleistungen die benöthig-
ten Armirungshölzer nicht aus den Köttigl. Forsten der Ukermark bezogen werden 
konnten, auf Königs Befehl die Lieferung von 7000 Stück Kiefern-Bauhölzer, 
40 F. lang, 12 bis 14 Z. stark, und 16.000 Stück Paliffaden, 10 F. lang, 
9—10 Z. stark, öffentlich ausgeboten, und diese Lieferung dem Commercienrath 
Schröder und dem Domainen-Beamten Ulrich für 4 Thlr. 14 gr. pro Stamm 
Bauholz und 1 9 ^ gr. pro Palissade zugeschlagen wurde. Aus Königl. Forsten 
kamen außerdem doch noch neben verschiedenen Nutzhölzern, 20.000 Stück Fa-
schinenpfähle, 170 Stamm Bauholz und 868 Palissaden. Zu den Arbeiten 
wurden Leute aus den. benachbarten Kreisen aufgeboten, und man erzählt sich, 
in Folge mündlicher Überlieferung, daß diese Arbeiter zum Abtragen ganzer 
Berge bei Grabow angestellt worden sind. 

Wie lange die Armirung gedauert hat, ist ebenfalls nicht zu ermitteln ge¬ 
wesen; Und wenn gleich erst im Jahre 1769 die zu den provisorischen Werken 
nöthigen Grundstücke den betreffenden Eigenthümern zurückgegeben wurden, so 
dürfte doch bei dem schon im Februar 1763 erfolgten Hubertsburger Friedens¬ 
schluß, nicht anzunehmen sein, daß auch die Palissadirungen und übrigen Armi-
rungs-Gegenstände eben so lange bestehen geblieben seien. 

Ein vorgefundendenes Verzeichniß der Stettinfchen Besatzung vom 31. Dcbr. 
1758 (ob Damm dabei eingeschlossen ist nicht gesagt), ergibt, daß dieselbe in 
diesem Zeitpunkte folgender Massen zusammengesetzt war: — 

Truftpentheile: Mann: 
1 Grenadier Bataillon Koller 528 
1 Bataillon Tettau 500 
1 „ Stofch . . . 500 
2 neue Garnison-Bataillons Stockhausen 1400 
1 Land-Bataillon Schlichting 500 
1 „ „ Waßmer 500 
1 „ „ Sydow. 500 
1 „ „ Klitzing . 500 
Zu 4 anderen Landbataillons gehörende Rekruten ., 600 
1 Invaliden-Compagnie Vurgsdorf 162 

Infanterie 5440 
Davon gingen ab: 

1) Bei verschiedenen Frei-Parteien in Vorpommern kommandirt . . 288 
2) Zur Besetzung der Magazine und Lazarethe des Corps d'Armse 300 

— 588 
Bleiben 4852 

von denen auch noch 300 Mann zum unten bemerkten Schiffs-Armement ^ 
kommandirt waren. Nach einem Etat vom Jahr 1748 sollten sein . . 8500 

Es fehlten also an der Besatzung 3648 

Acten der Commandantur vom Jahre 1759. Tit. I, Sect. XIV, Nr. 10. 
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Ferner: Mann: 
1 Eskadron Natzmer Hufaren 110 
1 „ Hohendorf Hufaren 110 

Cavalensten 
i welche jedoch fämmtlich auswärts commandirt waren. Nach dem Etat vom Jahre 

1748 sollten 300 Mann Reüterei zur Besatzung gehören. 
An Artilleristen und Mineurs 

waren vorhanden Sollten etatsmäßig sein 
1 Vombardirer ^ 40 

20 Kanoniers,̂  180 
5 Mineurs 50 

Es befanden sich in der Festung noch eine Menge sächsischer, russischer und 
schwedischer Gefangener, deren Zahl nicht angegeben ist. Die sächsischen Kriegsge¬ 
fangenen stammten von der Capitulation des Lagers von Pi rna her, woraus folgt, 
daß König Friedrich I I . nicht das gefammte Armee-Corps der Sachsen unter 
Seine Regimenter gesteckt hat. 

Das Schiffs-Armement, welches nicht etatsmäßig gewesen zu sein scheint, 
bestand aus — 
4 Galiotschifftn zu 16 Kanons ^ ^ ^ c h e m Kaliber die 
2 Galegen (Galeeren) zu . . . . 11 „ Geschütze gewesw, ist nicht 

" " 3 ' -' ' ' " ! anaeaeben 
2 Espings^) oder Barkassen zu . . 6 „ 1 ^ » 

Zur bessern Deckung des Haffs, des, Dammfchm Sees und der Ströme 
wurden noch 2 Galiotschiffe und einige Mortiers, sowie noch etwa 8 Espings 
gewünscht. 

Bei dem Etat vom Jahre 1748 waren die obengenannten 8500 Mann 
regulärer Truppen zur Defension der Werke bestimmt und die 2 neuen Garnison-
Bataillons zur Arbeit bei den Werken, sowie zur Aushülfe bei der Artillerie 
designirt, auch war in Vorschlag gebracht, die Bürgerschaft und die zur Zeit einer 
Belagerung zu errichtenden Handwerker-Compagnien zu obengedachten Arbeiten 
und zu den sonstigen Bedürfnissen mit zu verwenden. 

Der Bestand an Geschützen ist im Jahre 1760 folgender gewesen^): 
149 Stück 15, 24 und 36 Pfundige Kanons, 
47 „ 12 Pfundige Kanons, 

112 
73 
16 
16 
30 
10 
6 

6 Diese Fahrzeuge führten ihren Namen sehr 
3 und 4 Pfündiae Kanons, wahrscheinlich von der Espingnole, einer Muskete, 

-< ^ 1 0 (> sf>'4,<, welche früher in Frankreich gebräuchlich war, eine 
-!," „ ,̂y „ ^ÜUVIAeN, Feuerwaffe, deren Aanf eine kegelförmige Erweite-
I ß 10 Mur t iere ^ "6 ^ch der Mündung zu hatte, und wie ein 
^/^ " <->/̂  " <v«.vl,<,!,^<,^, Revolver mehrere Kugeln nach einander schleuderte; 
40 „ 60 „ „ ohne daß man sie mehr als ein Ma l zu laden 
Q<^ fl!fi'»«>>^<, brauchte. Sie war gewissermaßen eine Mi t ra i l -

^ s U N o i g e „ leuse^im Kleinen und kam vorzugsweise auf Kriegs-100 und 150 Pfundige „ schiffe zur Anwendung. 

459 Geschütze, — darunter 78 Wurfgeschütze. 
Ob darunter auch die Schiffsgeschütze mitbegriffen waren, ist nicht gesagt, 
eben so wenig, ob hierher die Geschütze von Damm mit eingeschlossen waren. 

5*) Acten der Commandantur vom Jahre 1760. Tit. I, Sett. XIV, Nr. 11, Fol. 1O. 
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Obgleich es nicht unmittelbar zur Geschichte der Festung S te t t in gehört, 
so kann es doch, wei l die Beziehung doch eine mittelbare ist, nicht unbemerkt 

«/ ' bleiben, daß die vorgedachten bewaffneten Wasserfahrzeuge, welche noch um zwei 
Espings vermehrt worden, waren, i n den Tagen vom 19. August bis 10 . Sep-

' !> > tember 1759 verschiedene kleine Gefechte mi t einer am ersten Tage durch den 
, Penestrom ins Haff eingedrungenen Schwedischen F lo t t i l le zu bestehen hatten, 
..'. welche an dem zuletzt genannten Tage i n dem entscheidenden Haupttreffen damit 

">l endigte, daß infolge der gegnerischen Übermacht, sämmtliche Preüffische Schiffe 
,'<5 und deren Mannschaft, b is auf 3 Esp ings , die sich aus dem Gefechte zurück¬ 

ziehen konnten und nach Ste t t in entkamen, von den Schweden erobert wurden. 
E i n The i l der preußischen Gefangenen, unö zwar 27 M a n n von den Land-

,^ truppen, 17 Steuerleute und Unterofficiere und 117 Matrosen, welche i n dem 
>l mi t 2 Offizieren und 33 M a n n bemannten schwedischen Galiotschiff, die Schi ld-
/ padde, i n Stralsund eingeschifft waren, um nach Carlskrona gebracht zu werden, 

hat sich jedoch dergestalt ranzionirt , daß sie die schwedische Mannschaft zwangen, 
am 22. October 1759 i n den Kolberger Hafen einzulaufen. D ies Schiff führte 

, , 4 Stück dreipfündige Kanons und hatte eine Schaluppe und einen Galon (ein ganz 
)i kleines Fahrzeug) bei sich. 

. I m Fortifications-Archiv wird ein Plan aufbewahrt, welcher die vorher ge¬ 
dachten Operationen darstellt und eine umständliche Beschreibung der Ereignisse 
vom 19. August bis 10. September 1759 enthält, außerdem aber auch — 

> ! 1) Eine Liste der Königl. Preüssischen Fahrzeuge, so zur Soutenirung des 
Haffs und der Binnen-Gewasser 1758 armirt worden; und — 

2) Eine Liste der Königl. Schwedischen Escadre, wie stark selbige bei der 
Action an Fahrzeugen sowol, als an Mannschaften gewesen. 

s Die Preüssifchen Fahrzeuge waren: Die 4 Galiotschisse König v. Preußen, 
'̂" Prinz v. Preußen, Prinz Heinrich, Prinz Wilhelm; die 4 Galeeren Jupiter, Mars, 
j Neptunus, Mercurius; die 4 Espings No. 1 , 2, 3, 4. Bemannt waren diese 

12 Schisse an Landtruppen mit 5 Ober-, 10 Unterofficieren, 8 Kanonieren, 4 
Feldti,(?) 1 Tambour, 144 Gemeinen; an Schiffs- Ober- und Unter-Comman-
direnden 20, an Steuerleuten und Unterofficieren 42, an gemeinen Matrosen 344. 

, Summa 603 Mann. An Steuerleuten. und SchiD-Unterofficieren waren auf 
'̂  jedem Galiotfchiff 10 Mann, und darunter wurden verstanden 1 Steuermann, 

2 Zimmermänner, 1 Bootsmann, 2 Quartiermeister, 2 Köche, 1 Beüdelier, 1 
Segelmacher. 

Die Schwedische Escadre bestand« aus 14 namentlich aufgeführten Fahrzeugen, 
" davon 7 einen Tiefgang von 6 ^ bis 7 Fuß, 4 einen von 5 ^ Fuß und 3 einen 

von 4^2 Fuß hatten. Die Zahl der Riemen betrug im Ganzen 374. Com-
mandirende waren, an Seeoffizieren: 6 Cavitains, 5 Lieutenants, 3 Constabler; 
an Landoffizieren: 1 General, 2 Oberstlieutenants, 2 Ma jo rs , 4 Capitains, 2 
Lieutenants, 1 Säbel-Cadet und 3 Unteroffiziere. Das Seevolk bestand aus 70 
Unteroffizieren, 210 Gemeinen; die Landtruppen betrugen 1632, überhaupt an 
Bord der namhaft gemachten Fahrzeuge 1913 Mann, außer den Commandirenden. 
Zur Action am 10. September war die Escadre noch mit 14 Esvings und 
4 Barkassen vermehrt worden und die Zahl der Combattanten betrug an diesem 
Tage 2283 Mann. 
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Vor Swinemünde haben 6 schwedische Kriegsfahrzeüge gelegen, die mit 86 
Mann Seevolk und 655 Mann Landtruppen bemannt gewesen sind. 

Bis zu Ende des Jahres 1761 befand sich die schwedische Flottille am 
Krikschen Haken, bei Woitzig, und eine Galeere nebst einer Esping war mitten im 
Haff als Piquet und Wachtschiff ftationirt. Am 5. September 1761 um 12 Uhr 
in der Nacht wurden die beiden zuletzt gedachten Fahrzeuge von 5 preüsstfchen 
Schiffen mit 2 Kommandeuren und 70 Matrosen bemannt, angegriffen und 
glücklich geentert, und nebst Mannschaft und 20(?) Kanonen nach Stettin auf¬ 
gebracht. 

Nach der Action von 1759 müssen die preüsfischen Kriegsschiffe, und zwar 
bald darauf, vermehrt worden sein, weil am Schlüsse vorgebuchter Beschreibung 
gesagt wird, daß selbige 1760 und 1761 aus folgenden bestanden haben, näm¬ 
lich 2 Fregatten, Preußen und Schlesien genannt, 2 Prahmen, Proserpina und 
Pluto, 2 Galeeren, Pallas und Juno, und .6 Efpings, zusammen 12 Fahrzeuge, 
wie früher, jedoch in anderer Eintheilung. Über den Verbleib dieser zu Kriegs¬ 
zwecken ausgerüsteten Fahrzeuge, welche wol wieder der Festung Stettin ange¬ 
hörten, findet sich keine Spur. I m Jahre 1806 bei der Occupation der Fran¬ 
zosen, scheinen sie nicht mehr vorhanden gewesen zu sein, wozu auch der Zeit¬ 
raum feit dem 7jährigen Kriege viel zu lang war, besonders da Schiffe im süßen 
Wasser weniger dauern, als in der See und die apolitischen Verhältnisse kaum 
Veranlassung zu ihrer Erneuerung gegeben haben dürften. 

Was die Festung Damm während des 7jährigen Kriegs betrifft, so ließ sich 
in deren Umgebung 1760 ein russisches Streifcorps fehen. I n den darüber 
sprechenden Nachrichten ist von einer Finkenwalder Schanze die Rede, welche zur 
Sicherung der Communication zwischen Damm und Stettin angelegt war, deren 
Örtlichkeit aber nicht zu ergründen ist. I n einem Bericht, welchen der Comman-
dant von Damm dem Gouverneur von Stettin erstattet, wird Letzterer in Rück¬ 
sicht, daß durch Wegnahme dieser Schanze die qu. Verbindung unterbrochen wer¬ 
den würde, um Anlage kleiner Fourage- und anderer Magazine in Damm gebeten. 
Über die Art der Armirung von Damm constirt nichts uud Hinsichts der Be¬ 
satzung nur soviel, daß sie im December 1760 aus 10 Compagnien bestanden 
hat, als deren Chefs genannt werden: der Oberst-Lieutenant von Grumbkow, der 
Major v. Wedell und die Hauptleüte v. Engelbrecht, v. Bork, v. Schwickart, 
v. Sydow, v. Wedell, v. Marschall, v. Koller, v. Haak. Man hielt die Festung 
sowol gegen eine Überrumpelung als gegen einen förmlichen Angriff vollkommen 
sicher, und spricht auch von einer bewirkten Inundation. Diese letztere kann 
jedoch nur die Sperrung del Gräben betroffen haben, da die äußere Localität 
,eine künstliche Überschwemmung von Belang nicht gestattet und auch keine dazu 
dienenden Vorkehrungen getroffen waren. Am 27. October 1760 näherten sich 
die Kosaken so sehr, daß sie auf die Schildwachen auf Bastion I I I feuerten. 
Auch haben sich dieselben vor Bastion V sehen lassen. Der Commandant klagte 
über den Mangel an Artilleristen. I n einem Zeugnisse, welches demselben nach 
Beendigung des Krieges, vom Gouverneur von Stettin unterm 2. Januar 1764 
ausgefertigt worden ist, heißt es, daß die Besatzung von Damm verschiedene Male 
Ausfälle gegen „ganze detachirte Vorwachten" der Russen und dabei viele Ge¬ 
fangene gemacht habe. Ferner: „ M i t einer sehr schwachen Besatzung sei es durch 
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seine, des Commandanten, Vigilance und gute Disposition verhindert worden, 
daß die Russen, so in den letzten Jahren verschiedentlich ganze Monate um die 
Festung herum gelegen, niemahlen sich getraut, auf dieselbe etwas weiter zu ten-
tiren, wie jedoch vorhergeschehen, da selbige diesen Platz zu surprsnirsu getrach¬ 
tet, von dem Commandanten aber, obgleich er die Zeit auch nicht das Com-
mando geführt, durch sein bei sich gehabtes Grenadier Commando, vom tHßiniu 
couvert verjaget und dadurch ihr ä6886w vereitelt worden." 

Während des 7jährigen Kriegs war — 
I. Gouverneur der Festung Stettin: August Wilhelm, Herzog von Braun-

schweig-Wolfenbüttel-Bevern, geb. 10. October 1715, wurde als Prinz von Bevern 
und als General-Major, neben dem Gouverneur Commandant von Stettin 
am 13. Ma i 1747, dann am 13. Juni 1747 Gouverneur, f in Stettin als 
General der Infanterie am 2 August 1781. 

II. Commandant der Festung Stettin. 1) General-Major Georg Friedrich 
von Amstel, seit 7. Ju l i 1754, blieb in der Schlacht bei Prag am 6. Mai 1757 
als Chef ides Infanterie-Regiments Nr. 8. — 2) Interimistisch: General-Major 
Constantin Guido v. Podewils, seit 1756, f 18 Apri l 1762. — Z) Interimi¬ 
stisch: General-Major Nicolaus Lorenz v. Putkamer, seit 24. Apri l 1762, wurde 
1767 General-Lieutenant, f 3. December 1782. 

III. Commandant von Damm: Major Joachim Friedrich v. d. Hordt, seit 
1758 bis zum Hubertusburger Frieden, 1763. 

Armirung der Festung im Jahre 1791. 

Nach dem Tode Friedrichs I I . hatte dessen Nachfolger auf dem Throne 
Preußens die Bestrebungen der Polen zur Wiederherstellung ihres Reiches be¬ 
günstigt : hatte er ihnen doch durch seinen Gesandten in Warschau, den Marchese 
Lucchesini, erklären lassen, Preußen geize nach dem Ruhme, Polen seine Macht und 
Freiheit wieder zu geben. Die Reichsversammlung' benutzte diese günstige 
Stimmung des Preußischen Cabinets für Polen, zur Vollendung eines neuen 
Verfaffungs-Entwurfs, gegen dessen Ausführung die Kaiserin Catharina von Rußland 
Widerspruch erhob. Friedrich Wilhelm I I . ermuthigte die Polen, sich nicht dadurch 
einschüchtern zu lassen. Überdies ließ er einen Heerkörper von 30.000 Mann 
an die Polnische Gränze rücken, verlangte aber auch, daß ihm die beiden festen 
Plätze Danzig und Thorn überantwortet würden. Am 5. Apri l 1790 kam ein 
förmliches Bündniß zwischen Preußen und Polen zu Stande, und am 3. Ma i 
1791 wurde die neue Verfassung Polen's beschworen,, trotz des von St. Petersburg 
her erschallenden Einspruchs. 

Diese politischen Verhältnisse, in die sich König Friedrich Wilhelm I I . ein¬ 
gelassen hatte, der deutschen und Haus-Politik Seines Oheims, des großen Königs, 
gerade entgegengesetzt, gaben Veranlassung, die Festung Stettin im Jahre 1791 
zu armiren um auf alle Eventualitäten gefaßt zu sein. Nur das Allgemeine dieser 
Armirungs-Arbeiten ist bekannt, von den Einzelheiten sindet sich keine Spur. 

An der Palissadirung :c. :c. arbeiteten, so heißt es in den vorliegenden 
Nachrichten, neben den Mannschaften derVesatzung auch Landleüte aus den nächst¬ 
gelegenen Königl. Amts- und den Stettmer Stadteigenthumsdörfern, welche 
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Arbeiter sämmtlich ohne Unterschied 6 Gr. Tagelohn erhielten. Ein Zimmer¬ 
meister erhielt 12 Gr., ein Geselle 8 Gr. Die Aufsicht führenden Ingenieur-
Offiziere erhielten 12 Gr. Diäten. 

Noch in demselben Jahre erfolgte die Desarmirung. Die schlechten Palis¬ 
saden und Sturmpfähle 20.000 Stück an der Zahl, wurden für 1500 Thlr. 
verkauft die übrigen im Bestände gebliebenen 8400 Stück aber in eigends dazu 
erbauten Schuppen, und zwar im Hofraume des Forts Leopold 1900, in dem 
des Forts Wilhelm 1700, im Hauptgraben 2100, im Graben des Forts Preußen 
2800 Stück untergebracht. Wo die Palissaden vom 7jährigen Kriege aufbewahrt 
wurden, wie viel davon 1791 noch vorhanden waren und bei der Armirung 
in diesem Jahre zur Verwendung gekommen sind, ist nirgends vermerkt. Nach 
einem Cabinets - Befehl vom 30. September 1788 waren damals noch etwa 
20.000 Stück vorhanden und sollten die schlechten davon verkauft werden. Es 
constirt nicht, ob dieser Verkauf Statt gefunden und welches Resultat derselbe 
ergeben hat. 

Ginnahme Stett ins durch die Franzosen im Jahre 1806. 
I n seiner Geschichte der „Belagerungen Stettins seit dem Anfange des 

12. Jahrhunderts" beginnt Böhmer den 6. Abschnitt also: — „ I m Frühjahre 
1806 sahen wir unsere trefflichen Truppen nach Sachsen hinaufziehen, deren 
Siegesahnungen erst auf großen Umwegen sollten erfüllt werden. Mußte ja ein 
Cannae voraufgehen, ehe Rom einst in seinem Innersten aufgerüttelt, und der 
Friede dem bezwungenen Carthago vorgeschrieben wurde! Nur nach einer reich¬ 
lichen Thränensaat war auch bei uns die fröhliche Ärnte möglich. Die Angst, 
die Noth, die Schmach, in der das gesunkene Volk wie in ynem Meere watete, 
mußte erst von Innen heraus eine schmerzliche, doch freudenreiche Wiedergeburt 
desselben bewirken, in deren Genuß stehend, wir jetzt freier und ruhiger auf die 
vergangenen Zeiten der Trübsal blicken können. Der Feind verfolgte die bei 
Jena errungenen Vortheile mit gewohnter Schnelligkeit und mit so unerwartetem 
Glück, daß er vierzehn Tage nach gewonnener Schlacht schon Hauptheer und 
Reserven zerstört hatte, und mit den Trümmern derselben vermischt, vor unserer 
Festung erschien. Mürat nämlich, Großherzog von Berg, nachmals unglücklicher 
König von Neapels, welcher in jenem Feldzuge die Französische Reserve-Cavalerie 
führte, hatte so eben bei Prenzlow das Corps des Fürsten von Hohenlohe zur 
Capiwlation gezwungen, 28. October 1806. Am folgenden Tage schon zeigte 
sich die Vorhut des Großherzogs, leichte Reiterei unter dem Brigade-General 

5) Joachim Mürat, war von seinem Kaiserlichen Schwager Napoleon unlängst zum Groß¬ 
herzog von Berg ernannt, und damit einer der deutschen Rheinbundfürsten.geworden. Das 
Großherzogthum wurde gebildet aus dem alten, zum Westfälischen Kreise gehörigen, Herzog-
thum Berg, welches der Herzog Wilhelm von Vaiern, aus dem Hause der Pfalzgrafen von 
Birkenfeld-Gelnhausen, Anfangs'des Jahres 1806 dem Kaiser hatte abtreten müssen, und dem 
preußischen Herzogthum Cleve, rechten Rheinufers, welches Friedrich Wilhelm I I I . auf Seines 
Ministers Haugwitz Betrieb 1805 gegen die von den Franzosen eroberten Hannoverschen 
Lande dem Kaiser überlassen hatte, was schon früher mit der Rheinfestung Wesel geschehen 
war. Diese behielt denn auch der Kaiser für sich, als Bestandteil des Roer-Departements 
des A'Nuä NlliM-6, und gab sie nicht seinem Schwestermanne. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 100 



794 Die Stadt Stettin — als Festung. 

Lafalle auf den Höhen von Stettin zwischen den Landstraßen von Berlin und 
Pafewalk. Einige Kanonenschüsse aus Fort Preußen hielten die feindlichen Reiter 
entfernt. I n der Stadt, durch welche wenige Tage zuvor die tiefbewegte Königin 
nach Preußen hinaufgegangen war *) herrschte dieselbe Rathlosigkeit und Verwirrung, 
welche das ungeheuere Schicksal damals überallhin verbreitet hatte. Siebenzig-
bis achtzigjährige kraftlose Greise, die an der Spitze standen, früher wahrschein¬ 
lich wackere Männer, waren nicht vermögend, sich und andere in diesem Sturm 
aufrecht zu erhalten. Man sollte ihr Andenken nicht bestecken, indem man ihnen 
allein die Schuld zuspricht, die aus tausend Quellen stoß. So schwindelnde 
Zeiten erfordern rüstige Männer, und die menschliche Kraft hat ihre natürliche 
Gränzen. Die Haltung der Truppen entscheidet in Lagen wie diese war, auch 
über die Bürger, welche nicht mehr die alten Waffenträger der früheren Iahr-
hunderte, dem Heere nicht vorangehen, fondern nur folgen konnten, zumal in einer 
Sache, in der sie keine Stimme hatten." 

Die Richtigkeit der letztern Bemerkung zugegeben, macht es Böhmers mildem 
Sinn alle Ehre, daß er die Schuld von den Befehlsführern abzuwälzen, und 
mit ihrem hohen Alter zu entschuldigen sucht; allein dieses kann und darf nicht 
als Entschuldigungsgrund gelten, war doch Georg, Reichsfreiherr v. Dörffling 
ein Greis von 73 Jahren, als er 1679 die Schweden bei Tilse aufs Haupt 
schlug, war doch Gebhard Leberecht v. Blücher auch kein — Jüngling mehr, 
als König Friedrich Wilhelm M. ihn sieben Ihhre nach der Catastrophe von 
Iena-Austerlitz an die Spitze des Schleichen Heeres stellte, mit dem er zweimal 
siegreich in die Hauptstadt des Erbfeindes einzog: Blücher hatte 1815 auch das 
73. Lebensjahr erreicht. 

Befehlsführer in Stettin waren 1806: — 1) der General-Lieutenant v. Rom¬ 
berg, Gouverneur seit dem 10. Juli 1799; — 2) der Oberst v. Knobelsdorff, 
Commandant neben dem Gouverneur seit dem 2. August 1797, wurde 1798 zum 
General-Major befördert; — 3) der General-Major Bonaventura v. Rauch, war 
als Vice- oder dritter Commandant, insonderheit für das Fort Preußen im Laufe 
des Sommers 1806 eingetreten. — 4) Platz-Zngenieur war der Major Georg 
Iofeph v. Haremberg, ein Straßburger von Geburt, seit 1790 in dieser 
Dienststellung zu Stettin und beim Einfalle, der Franzofen 61 Jahre alt, 
und 1775 als Lieutenant in Preußische Dienste getreten, Major feit 1803. 
— Wer der Artillerie-Offizier vom Platz war, ist diefeits nicht zu ermitteln 
gewesen. 

Der General Lasalle forderte im Namen des Großherzogs von Berg am 
29. October die Festung auf sich zu ergeben. Anfangs wurde Miene gemacht, 
sich ernstlich vertheidigen zu wollen; denn man gab abschlägige Antwort und es 
wurden auf dem Walle die alten, schönen Linden, sammt der vierfachen Linden-
reihe auf dem Wege nach Fort Preußen, die Anpflanzungen Friedrich Wilhelms I. 

. 1 ) ^ Angabe Böhmers dürfte auf einem Irrthum beruhen. Soweit diesseits erinnerlich 
ist, ging die Reise des Königs mit seiner erhabenen Gemalin, der Königin Luise, auf dem kürzesten 
Wege über Küstrin, wo der dortige Commandant, Ingersleben, dem Königspaare, seinen Kopf 
zum Pfände einsetzte, die ihm anvertraute Festung bis auf den letzten Mann zu halten; — 
d. h. bis zum folgenden Tage an welchem er sie einem feindlichen Reiter-Detachement 
übergab! 
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in aller Eile ohn' Erbarmen umgehauen. Allein dabei und den erwähnten 
Kanonenschüssen verblieb es auch. Die Aufforderung wurde dringend wiederholt 
und — angenommen, und die Kapitulation noch an demselben Tage, am 29. 
October, Abends 1 1 ^ Uhr, in Möhringen, woselbst General Lasalle sein 
Quartier aufgeschlagen hatte, abgeschlossen und von diesem, sowie von dem 
Chef des Generalstabes, Obersten Belliard, unterzeichnet. Sie bestimmte, u. a.: 
Folgendes: — 

Art. 1. Die Garnison zieht mit militairischen Ehren*) aus, legt die Waffen 
auf dem Glacis nieder, und geht kriegsgefangen nach Frankreich; die Offiziere 
jedoch auf ihr Ehrenwort, wohin sie wollen. — Art. 6. Das Berliner Thor 
wird am 30. früh 6 Uhr von den Franzosen besetzt und ein französischer Posten 
auf der Oderbrücke ausgestellt. — Art. 7. Dem Eigenthum der Einwohner 
wird Schonung zugefügt. — Art. 10. Der Schatz (?), welcher sich in der 
Festung befindet, wird den Franzosen übergeben, sammt Magazinen :c. ;c. 

Am 30. October Mittags rückten die Franzosen ein, die Preußischen Truppen 
aus. Bei dieser Gelegenheit wurde der General, v. Knobelsdorff von den über 
die Capitulation indignirten Soldaten mißhandelt, und vom Pferde gerissen**). 
Französische Bulletins gaben die gefangene Besatzung auf 6000 Mann an, und 
sprachen von ansehnlichen Magazinen und 160 Geschützen, die in der Festung 
gefunden worden feien. Die beiden Zahlen mögen zutreffend gewesen sein, was 
aber die Magazine betrifft, so hat man in Potsdam, als die Armee mobil ge¬ 
macht wurde, wol nicht an die Möglichkeit einer Belagerung der Oderfestungen 
gedacht, und darum auch die Verproviantirung und Armirung derselben ganz 
außer Acht gelassen. Auch ein Theil der Königl. Kassen, — wol der Tresor 
des Art. 10 der Capitulation, — die man in der Eile nicht alle hatte flüchten 
können, fiel den Franzosen in die Hände und soll mitunter an einzelne Offiziere 
der ßrauäe arinss vertheilt worden fein. 

Von den Preüß. Offizier, der die Parnitzer Thorwache befehligte, erzählte 
man damals, daß er die Capitulation nicht habe anerkennen wollen und auf 
eigene Hand sein kleines Kommando nach Hinterpommern geführt habe. Eben 
dahin waren schon in den Tagen zuvor viele Versprengte gezogen zu Einzelnen, 
Schwadronen und Regimentern, meist niedergeschlagen oder erbittert, zum Theil 
zerhauen und erschöpft. Viele wurden von den nachsetzenden Franzosen noch ein¬ 
geholt. Der Kaiser, — im Königl. Schlosse zu Berlin Wochenlang restdirend, 
als — Gast des Königs, bei Tage mit der Musterung der aus dem Innern 
Frankreichs, aus Italien, Holland und den Rheinbundstaaten nachrückenden Heer-
saülen beschäftigt, und bis tief in die Nacht den. Regierungs-Sorgen seines 
Doppel-Reichs und der Lenkung der politischen Geschicke von ganz Europa ob¬ 
liegend, dennoch das Bedürfniß fühlend in der andern Hälfte der/Nacht fich mit 
einer schönen Berlinerin kosend zu unterhalten, wie Bassewitz in seiner „Geschichte 

5) I n dem, zur Bibliothek der Königl. Regierung gehörenden Exemplare der Böhmerschen 
Schrift, hat ein früherer Leser mehrere Randbemerkungen gemacht. Bei dieser Stelle lautet 
die Glosse: „Pfu i ! welche Schande". 

*5) Giner andern Randglosse zufolge geschah dies am Berliner Thor durch zwei junge 
Officiere. Eine dritte Randglosse nennt den General v- Knobelsdorff „Berräther und Schuft, 
der sich habe bestechen lassen". Letzteres möge dahin gestellt bleiben! ^ 
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der Kurmark" in so drastischer Weise erzählt, — sandte sofort einen Gouverneur 
und einen Coumandanten nach Stettin, welche beide die Leitung des Ganzen 
nicht blos in militairischer sondern auch in administrativer Beziehung übernahmen, 
um die Verpflegung der das Pommersche Land besetzten oder durch dasselbe 
nach Preußen marschirenden kaiserlichen Truppen sicher zu stellen, zu welchem 
Endzweck alle Königl. Beamte für den Kaiser in Eid und Pflicht genommen 
wurden. ̂ ) 

Für die Militair-Geschichte von Stettin würde es offenbar höchst lehrreich 
fein, wenn man die Acren über die, wegen der plötzlichen Übergabe der Festung 
Statt gefundenen gerichtlichen Untersuchungen und kriegsrechtlichen Erkenntnisse 
lesen können. Da dies nun aber nicht angeht, so kann ein Wahres darüber hier 
auch nicht mitgetheilt werden. Weil jedoch das Urtheil, welches schon am 1. 
December 1806, also noch mitten im Kriege, gesprochen und vom Könige be¬ 
stätigt wurde, ein sehr strenges war, so müssen die Verhältnisse doch so angethan 
gewesen sein, daß von echten, auf Ehre haltenden, Soldaten und königstreüen 
und patriotischen Kriegsmännern eine andere Handlungsweise gefordert werden 
konnte und gefordert werden mußte und augenscheinlich boten die Elemente der 
Festungswerke, wie vernachlässigt und mangelhaft dieselben auch immer gewesen 
sein mögen, mindestens Mit tel , dem ersten Andringen des Feindet um so mehr 
Widerstand zu leisten, als derselbe erst nach längerer Zeit von seinem am nächsten 
gelegenen Waffenplatze, nämlich Mainz, Belagerungs-Geschütz hätte herbeischaffen 
können. Es konnte daher mit aller Ruhe das Erstürmen des Hauptwalles ab¬ 
gewartet werden. Von den zunächst Verantwortlichen wurden — 

Infam kassirt wurden: Der General-Lieütnant v. Romberg, f 21. M a i 1809 
und der General-Major v. Knobelsdorff, f 24. Januar 1807, anscheinend nicht 
eines natürlichen Todes; infam kassirt wurde auch der Platz-Ingenieur Major 
v. Haremberg. Ohne Abschied entlassen wurde der Commandant von Fort 
Preußen, General-Major v. Rauch. Die Strafe der Cassation traf noch mehrere 
andere höhere Offiziere, die in den vorliegenden Nachrichten nicht namhaft ge-
macht sind. 

Preußen hatte den am 9. Ju l i 1807 zu Tilsit abgeschlossenen Frieden mit 
Aufopferung der Hälfte feiner Provinzen erkauft. Dieser Frieden sollte den Leiden 
der Besiegten ein Ziel setzen, aber auch den Ansprüchen des Siegers ein Ende machen. 
Gegen diesen Preis glaubte Friedrich Wilhelm I I I . ihn nicht theüer genug erkauft zu 
haben. Wenige Tage nach dem Friedensschluß, nämlich am 12. Ju l i 1807 unter-
zeichneten zu Königsberg der Feldmarschall Kalkreüth, im Namen des Königs, 
und der Marschall Alexander Berthier, im Namen des Kaisers, eine besondere 
Übereinkunft, die sich auf die Räumung der dem Könige verbliebenen Länder 
Seitens der französischen Heere bezog. Dieser Convention zufolge sollten alle 
Provinzen am 1. October desselben Jahres geräumt sein, wenn bis dahin die 

*) Der Kriegs- und Domainenrath Wifseling entzog sich der Vereidigung durch die 
Flucht nach Kolberg, wo er bei der dort errichteten interimistischen Kriegs- und Nomainen-
kammer eintrat. Nach dem Tilsiter Frieden wurde die Kammer in Stargard installirt. 
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Brandschatzungen gezahlt sein würden, mit denen jene Provinzen vom Kaiser be¬ 
lastet worden waren, oder wenn für den etwaigen Rückstand Sicherheit gestellt 
werde. I n Bezug auf das Herzogthum Magdeburg rechts der Elbe war der 
Raümungstermin um 4 Wochen, bis zum 1. November verlängert. Die Be¬ 
stimmung, des Termins zur Räumung von S t e t t i n bl ieb vorbehal ten. 
Um die Ausführung der Stipulationen der Convention vom 12. Ju l i unmöglich 
zu machen, ließ der Kaiser in den Provinzen zwischen Weichsel und Elbe ein 
Heer von 150.000 Mann mit 50.000 Pferden auf Kosten der Einwohner Canton-
nirungs-Quartiere beziehen, und befahl feinen Marschällen und Armee-Intendanten 
nicht allein alle öffentliche Einkünfte für französische Rechnung einzuziehen, fondern 
auch mit Ausschreibung und Einziehung all ' der außerordentlichen Auflagen fort¬ 
zufahren, die während ber Kriegführung eine kaum erschwingliche Last gewesen 
waren. M i t Einem Wort, es war auf eine vollständige Verwüstung und Zer¬ 
störung der Monarchie Friedrich's I I . abgesehen! 

Der König hatte in Berlin eine Immediat-Commission mit dem Auftrage 
niedergefetzt, den Friedensvertrag und die Königsbergs Convention zur AuA 
führung zu bringen, vor allen Dingen die Angelegenheit der Kriegssteüern mit 
dem General-Intendanten des französischen Heeres abzuwickeln und in Ordnung 
zu bringen. Es würde eben so weitläufig, als fast unmöglich sein, all' die 
Schwierigkeiten hier aufzuzählen, welche Daru*), der General-Intendant, dieser 
treue Diener feines Herrn und Meisters, dieser um so hartherzigere und uner¬ 
bittlichere Mann als er den Ruf unantastbarster Rechtschaffenheit genoß, in dieses 
Geschäft zu legen wußte; genug — daß feine Forderungen und Quälereien zu¬ 
nahmen, je mehr die Commissarien des Königs sich anstrengten, ihnen Genüge 
zu leisten. Endlich entschloß sich der König im November 1807 seinen jüngsten 
Bruder, den Prinzen Wilhelm, nach Paris zu entsenden, und ihn beim Kaiser 
als außerordentlichen Gesandten in der Absicht zu beglaubigen, um, in Gemein¬ 
schaft mit dem ständigen Gefandten am Hofe des Kaisers, Geheimen Legations-
rath v. Brockhausen^), einen Zustand der Dinge herbeizuführen der mindestens 
erträglich sei. , 

Der erlauchte Abgesandte stieß auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Die 
Preußischen Behörden meinten: es fei nichts einfacher, als den Betrag der 
Summen zu ermitteln, welche der französischen Regierung vertragsmäßig zuständen. 
Es handelte sich, ihnen zufolge, um Feststellung der Höhe der Kriegssteüern, mit 
denen das Land bis zum Tage der Königsberger Convention, 12. Ju l i 1807, 

*) Peter Anton Bruno Daru, geb. zu Montpellier den 12 Januar 1767, war die Seele 
des Armen-Verwaltungswesens und darum ein Special des Kaisers, der ihn bei dessen Stif¬ 
tung der Militair-Aristokratie zum Ooints äs ILinpirs promovirte. Als Pair von Frankreich 
f er auf seinem Landsitze Becheville bei Meulan am 5. September 1829. Daru war Dichter 
und Geschichtschreiber. Seinen literarischen Ruf begründete er durch eine ausgezeichnete Über¬ 
setzung des Horaz, die von 1800 bis 1823 sechs Auflagen nöthig gemacht hat. Ein nachge¬ 
lassenes didactisches Gedicht „I/ÄStronomis" gehört zu seinen besten Poetischen Leistungen. Sein 
Hauptwerk ist die „Hiäwirs äs Vsuisk" welches 1819 in 7 Bänden, und dann in vierter 
Auflage 1828 in 8, Bänden erschienen ist. 

**) Brockhausen, seit 1805 Ritter des Rothen Adler-Ordens (damals in Einer Klasse) war 
beim Ausbruch des Kriegs Gesandter in Dresden. Nach dem Tilsiter Frieden kam er nach 
Paris. 
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belastet worden war, wovon in Abzug zu bringen sei, ein M a l das, was bereits 
gezahlt worden, und das andere M a l der Werth der Lieserungen, welche das 
Land dem französischen Heere in Natura" geleistet hatte, abgesehen von denjenigen 
Lieferungen, die von den verweilenden und durchziehenden Kriegsvölkern gefordert 
wurden. Nach den Versprechungen der französischen Militair-Behörden, die sie 
im Namen des Kaisers ertheilten, sollten alle diese außerordentlichen Requisitionen 
von der Kriegs-Entschädigungs-Summe in Abzug gebracht werden Auf diefeu 
Grundlagen stellte die in Berlin niedergefetzte Commission den Betrag des noch 
zu zahlenden Rückstandes auf 19 Millionen Francs fest; allein die Mitglieder 
der Commission waren weit davon entfernt in die Geheimnisse der Rechenkunst 
der Liquidatoren eingeweiht zu sein! ^ 

Der General-Intendant des Französischen Heeres und der ganze Schwärm 
habsüchtiger „Administrateure und Commissaire" seines Anhangs hatten sich 
methodisch aller Hülfsmittel bemächtigt, welche in den militairifch besetzten Pro¬ 
vinzen des Königs flüssig gemacht werden konnten, um diese auf die Dauer eines 
Menschenalters und darüber zu Grunde zu richten. Wir wollen nicht von den 
gewöhnlichen Lasten sprechen, die der Krieg mit sich führt, und von diesem nor¬ 
malen Zustande unzertrennlich sind, auch nicht von den übertriebenen Ansprüchen 
der Generale und Militairbeamten, so wie der Bedienten der einen wie der andern. 

>. ! I n Beziehung auf Stettin hat Böhmer über diesen Punkt einige Mittheilungen 
l mitgetheilt. Wir kommen darauf zurück. Daru hatte sich in den Besitz aller 
: verfügbaren Lebensmittel des Landes gesetzt, indem er die Kornböden und Keller 

der Einwohner hatte untersuchen und die Vorrä'the registriren lassen. Das 
Französische Heer, abgerissen wie es durch den langen Winterfeldzug war, wurde 

s . auf Kosten des überwältigten Landes mit Montirungsstücken vollständig neu aus-
, ;' gerüstet, die Reiterei, deren Pferde zum Theil gefallen, zum Theil kriegsuntüchtig 
! ! geworden waren, neüberitten gemacht. 

; Die Immediat - Commission hatte, wie gesagt, die an Frankreich noch zu 
' zahlende Summe auf 19 Millionen festgefetzt. Wie ganz anders lautete aber 
! das Resultat, welches der General-Intendant für seinen Kaiser in Anspruch nahm? 
! Er brachte den Betrag der geforderten Kriegs-Entschädigungsgelder, mit Einschluß 

'' . der bis zum 12. Ju l i 1807 rückständigen Landeseinkünfte, auf das achtfache 
,' jener Summe, nämlich auf 1 5 4 ^ Mi l l ion, wovon er 3 5 ^ Mi l l ion als bereits 

erledigt, absetzte, so daß seine Rechnung mit ejnem Rückstand von 119 Millionen 
schloß. Die Immediat-Commission erlangte noch eine weitere Minderung von 

'! - 7 Mil l ionen; nun aber forderte der Kaiser die Bezahlung von 112 Millionen 
l Francs, bevor er das Land räumen lasse. Um Preußen die Wohlthaten des 
' unbedingten Friedenszustandes sobald als möglich zu verschaffen, ermächtigte der 

5. König Seine Zmmediat-Commission, diesen Rückstand dem in Berlin sein sinan-
^ ^ zielles Hauptquartier aufgeschlagenen, General-Intendanten Daru gegenüber, ohne 
I k Weiteres anzuerkennen. . 
5 ^ ^ Neue und noch größere Schwierigkeiten erhoben sich wegen der Zahlungs¬ 

fristen und der Bürgschaften, die der Intendant verlangte. Endlich gelangte man 
am 8. März 1808 zum Abschluß des Entwurfs einer Übereinkunft, der nach 
Paris geschickt wurde, um dem Kaiser zur Genehmigung vorgelegt zu werden 
Preußen sah sich auf dem Punkte, wieder aufathmen zu können. Allein es 
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kam anders. Der Kaiser erklärte dem Prinzen Wilhelm: die Räumung der 
Preußischen Provinzen sei nicht blos abhangig von der Zahlung der Kriegs-
Contribution, die der König ihm schulde, sondern er müsse sie ausschließlich mit 
seinen übrigen politischen Combinationen in Einklang bringen. 

So erlag während dieser, an den Haaren herbeigezogenen Verzögerungen das 
unglückliche Preußische Land mitten in scheinbarem Frieden unter der Last des 
Krieges fort und fort! 

Endlich gab der Kaiser den dringenden Vorstellungen des erlauchten Preu¬ 
ßischen Gesandten in Paris zur Räumung des Landes nach, doch unter Be¬ 
dingungen, welche die Erschöpfung desselben vollenden mußte. 

I m Monat März war, nach der zwischen der Immediat-Commission des 
Königs und dem General-Intendanten der Armee des Kaifers getroffene Über¬ 
einkunft die Höhe der Preußischen Schuld auf 112 Mi l l ion Francs festgestellt 
worden. Sechs Monate nachher, während deren das Französische Heer auf 
Kosten der Einwohner gelebt hatte, von ihnen nach wie vor genährt und ver¬ 
pflegt worden war, und alle öffentlichen Einkünfte von des Kaifers Helfershelfern 
in den bodenlosen Säckel des Kaiserlichen Schatzes eingezogen wurden, übergab 
der Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Paris dem Prinzen Wilhelm 
von Preußen ein Memorial und den Entwurf zu einem abzuschließenden Vertrage, 
worin die zu bezahlende Summe wieder auf die ursprüngliche Forderung von 
154^2 Mi l l ion in die Höhe geschraubt war. 

Was konnte wol der Grund sein zum Bruch des vor einem hglben Jahre 
gegebenen Worts? I n der Zwischenzeit waren die „politischen Combinationen" 
in Erfüllung gegangen, von denen der Kaiser dem Prinzen Wilhelm gesprochen 
hatte. I n diese Periode von 6 Monaten fällt die Entthronung der fpanifchen 
Bourbons, die Erhebung Josephs, bisher König von Neapel, Bruder des Kaisers, 
auf den Thron von Castilien und beider Indien, der Aufstand des Spanischen 
Volks gegen die Franzosen, die Flucht des aufgedrungenen Königs von Madrid, 
am 1. August 1808, das Zurückweichen der französischen Heersäulen hinter den 
Ebro, nachdem eine, 13.000 Mann starke Abtheilung derselben am 23. Ju l i bei 
Baylen, in der Sierra Morena, von den Spaniern zu einer schimpflichen Capitu-
lation gezwungen worden war. Sehr wahrscheinlich waren mit diesem Vereiteln 
„politischer Combinationen" große Verluste an Geld verbunden, und nicht unmöglich 
daß des Kaisers Absicht war, diese Verluste sich durch Preußen ersetzen zu lassen. 

Die Unterhandlungen, die wegen der Wortbrüchigkeit des Kaifers vom 
Prinzen Wilhelm angeknüpft werden mußten, waren, wie leicht erklärlich von der 
unerquicklichsten Art, führten indeß dahin, daß der Gewalthaber 1 4 ^ Mi l l ion 
von seiner Forderung, jedoch mit der drohenden Erklärung, abstrich, wie er ge¬ 
meint sei, andere Maßregeln zu ergreifen, falls der Prinz nicht sofort die Rechts¬ 
beständigkeit der also ermäßigten kaiserlichen Forderung anerkenne. 

Und so kam es denn zu einer Übereinkuft, die vom Prinzen Wilhelm von 
Preußen^) und dem Freiherrn v. Brockhausen, einer Seits, und dem Minister 

*) Friedrich W i l h e l m Carl, Prinz von Preußen, dritter Sohn des Königs Friedrich 
Wilhelm I I . geb. am 3. Ju l i 1783, einer der einsichtsvollsten und tapfersten Reiterführer im 
Befreiungskriege, der unter andern ruhmvollen Waffenthaten am 3° März 1814 die Schlacht 
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des Kaisers für die auswärtigen Angelegenheiten, Chamvagny^), andrer Seits, 
zu Paris am 8. September 1808 vollzogen wurde. Diese dem Prinzen abge-
drungene Convention, welche Preußens König und den Überrest der Monarchie 
Friedrichs I I . gänzlich unter die Knechtschaft des Franzosen-Kaisers brachte, war 
die schmachvollste Ergänzung des schmachvollen Tilsiter Friedens. Sie lautete 
wie folgt: — , 

Art. 1. Der Betrag der Summe, welche die Preußischen Staaten dem 
Französischen Kriegsheere an außerordentlichen Steuern sowol als an rückständigen 
Landeseinkünften schuldig geworden ist, wird auf 140 Millionen Francs festgesetzt, 
und soll durch Zahlung gedachter Summe jeglicher Anspruch, den Frankreich unter 
dem Titel von Kriegssteüern an Preußen machen könnte, erloschen sein. Diese 
Summe von 140 Millionen soll in den zwanzig Tagen, welche der Auswechslung 
der Bestätigungs-Urkunden des gegenwärtigen Vertrags folgen, andieKasse des General-
Empfängers der Armee gezahlt werden, und zwar zur Hälfte in baarem Gelde, 
oder in guten und acceptirten Wechselbriefen, zahlbar in monatlichen Raten von 6 
Millionen, vom Tage der Bestätigungs-Auswechslung angerechnet, und deren 
Zahlung vom Preußischen Staatsschatz verbürgt sein muß; zur andern Hälfte in 

ft , Pfandbriefen (dilieckä toüciers), welche durch Privilegien auf Kömgliche Domainen 
Hypothekarisch eingetragen sein, und im Verlauf von einem Jahre bis achtzehn 
Monaten nach Auswechslung der Ratisicationen des vorliegenden Vertrags ein¬ 
gelöst sein müssen. 

?° Art. 2. Die Einkünfte Preußens werden der französischen Verwaltung bis 
zum Tage der Unterzeichnung des gegenwärtigen Vertrags, und nach diesem Tage 

zn S . M . dem Könige vom Preußen gehören. 
° H Art. 3. Die Forderungen, welche S . M . der König von Preußen an 
'^ Privatpersonen im Herzogthum Warschau hatte, sind „nach den Bestimmungen des 
? Tilsiter Vertrags", ohne Vorbehalt abgetreten.*) 
H von Laon, und am 30. März in der Schlacht von Paris durch den Angriff auf die Dörfer 
Z Lavillette und Lachapelle die Eroberung der Höhen von Belleville und Montmartre durch 
! Preußen und Russen entschied. Zur Corpulenz geneigt, liebte es der Prinz, lange Spazier-

' ' gänge zu machen, zu denen er, wenn er in Berlin sich aufhielt, vorzugsweise die vor 40 Jahren 
i noch sehr einsame Allee vor dem Oranienburger Thore wählte. Dort sah man ihn häufig bald 
^ in dem Uniforms-Überrock des Brandenburgschen Dragoner-Regiments (mit schwarzem Kragen), 
' dessen Chef er war, ohne alle Abzeichen, bald in Civilkleidung, ohne alle Begleitung, lust¬ 

wandeln, als einfacher Offizier oder Privatmann, jedem Grüßenden freundlich dankend. Des 
Prinzen schönes Antlitz athmete aus allen Zügen nur Wohlwollen und Huld. Prinz Wilhelm 

f erlebte noch die politische Umgestaltung des Vaterlandes unter der Regierung seines Neffen, 
Königs Friedrich Wilhelm IV, ohne sich dabei merkbar zu betheiligen. Er f zu Berlin am 

> 28. September 1851. 
^ **) Jean Baptiste Nompöre de Champagny, Sohn einer alten, aber verarmten Familie, geb. 
«. zu Roanne im Forez, den 4. August 1756, wurde nach dem Tilsiter Frieden an Talleyrand's 
^ Stelle mit dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten betraut. Die mit großer 

Schlauheit geführten Unterhandlungen wegen Entthronung der spanischen Bourbons brachten 
ihm von seinem Kaiser den Titel eines Herzogs von Cadore ein. Er f zu Paris den 

! 3. Ju l i 1834. 
*) Vergebens suchte man in dem zu Tilsit geschlossenen Friedenswerke nach einer Ver¬ 

fügung welche auf diese behauptete Abtretung der Preußischen Forderungen in dem, zu Gunsten 
des Kurhauses Sachsen neüerrichteten Herzogthum Warschau (dem ehemaligen Südpreüßen lc.) 
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Art. 4. Alles was die von der Preußischen Monarchie abgetrennten 
Provinzen von der Preußischen Regierung noch zu fordern haben, wird zum 
Gegenstand eines besondern Abkommens gemacht werden.**) 

Art. 5. Die Staaten S. M. des Königs von Preußen werden von den 
französischen Kriegsvölkern in der Zwischenzeit von 30—40 Tagen nach Aus¬ 
wechslung der Bestätigungs-Urkunden, oder wenn thunlich, noch früher geräumt 
werden.***) 

Art. 6. Die festen Plätze Glogau, Küstrin und Stet t in werden bis 
zur gänzlichen Ablieferung der nach Art. 1 als Zahlung für die Kriegs¬ 
kosten-Entschädigung geltenden Wechsel- und Pfandbriefe in der 
Gewalt des französischen Heers verbleiben. Glogau wird übergeben 
werden, wenn die Hälfte der ganzen Summe abgeführt sein wird; die beiden 
andern Plätze nach gänzlicher Abtragung dieser Schuld. Während der Vesetzungs-
zeit soll von den bestehenden Werken dieser Festungen nichts zerstört werden. 

Art. 7. Die Besatzung, welche in Glogau zurückbleiben wird, soll 2500 
Mann zu Fuß, 600 Mann zu Pferd und 200 Mann zur Bedienung des schweren 
Geschützes, überhaupt 3300 Mann stark fein. Die Küstriner Besatzung wird aus 
2200 Mann Fußvolk, 600 Reitern, 300 Artilleristen, zusammen aus 3100 Mann, 
die Stettiner Besatzung aus 3600 Mann bestehen. Total der 3 Besatzungen 
10.000 Mann. 

Art. 8. Der Sold dieser Besatzungstruppen wird von der Kasse der 
französischen Armee-Verwaltung gezahlt werden; für Quartierung und Quartier-
Entschädigung, für Lebensmittel und Fourage, für Heizung und Licht, sowol für 
die Truppen als für den Generalstab eines jeden diefer festen Plätze, hat die 
Preußische Regierung zu sorgen, die sich dabei nach den Tarifen richten muß, 
welche durch die französischen Reglements festgesetzt sind. 

Art. 9. I n einem jeden der 3 festen Plätze sollen Belagerungs-Vorräthe 
für 6 Monate vorhanden sein, die entweder aus französischen Magazinen oder 
von der Preußischen Verwaltung zn liefern sind. I m erstern Falle sollen die 
Vorräthe bei der Räumung dieser Plätze der französischen Verwaltung gehören. 

Art. 10. Zur Zeit der Räumung der obengenannten Festungen werden 
die der französischen Armee gehörenden Artillerie-Gegenstände, die Kriegs- und 
Mundvorräthe ebenfalls mit räumen. Die Transportmittel dazu stellt die 

Bezug haben könnte. Die Abtretung originirte in einem andern Abkommen, dessen scandalöse 
Unterhandlungen mit dem undurchdringlichsten Schleier des Geheimnisses umhüllt wurden. 
Sie schwebten in Vayonne zur Zeit, als der Kaiser der spanischen Angelegenheit wegen da¬ 
selbst verweilte. Der mit dem, am 20. December 1806 von Napoleons Gnaden zum Könige 
von Sachsen Promovirte bisherigen Kurfürsten Friedrich August am. 10. Mai 1808 geschlossene 
Tractat hatte den Zweck, den König von Preußen aller seiner Eigenthumsrechte im Herzogthum 
Warschau, der politischen Eintagsfliege, zu berauben! 

^ ) Leicht ist es einzusehen, was das vorbehaltene Abkommen bedeuten sollte: Plünderung 
des Königs von Preußen zu Gunsten des kaiserlichen Bruders, Isrome's, Königs von West¬ 
falen, und des Kaiserlichen Schwagers, Ioachim's Mürat, Großherzogs von Berg. Klarer 
hätte man diesen Artikel in folgenden Ausdrücken gefaßt: „Obwol S. K. M. von Preußen Alles 
dessen beraubt worden ist, was man ihm in den abgetretenen Provinzen verschuldet, soll er 
nichts desto weniger Alles bezahlen, was er da noch schuldig ist. 

***) Diese Bestimmung ist nicht zur Ausführung gekommen. 
Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 101 
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Preußische Verwaltung, die auch für den Lebensunterhalt der französischen 
Kriegsvölker bis zu deren Austritt aus dem Preußischen Gebiet Sorge zu 
tragen hat. 

Art. 11. Während der Zeit, daß diese Plätze von der französischen Armee 
befetzt bleiben, steht in denselben die Finanz- und die Justiz-Verwaltung S . M . 
dem Könige von Preußen zu, was aber die Polizei anbelangt, so wird ihre Hand-
habung in den Händen des französischen Commandanten fein. 

Art. 12. Preußisches Kriegsvolk darf sich diesen Plätzen nicht bis auf einen 
Tagemarfch Entfernung nähern. 

Art. 13. Es werden Militairftraßen von Ologau nach Küftrin, von Küstrin 
nach Stettin, von Stettin nach Stralsund, von Glogau nach Kalisch, von Glogau 
nach Sachsen, von Stettin nach Magdeburg und von Stettin nach Danzig bestehen. 
Diese Straßen dienen zur Bewegung der Rekruten und Ersatzmannschaften und 
überhaupt aller Bedürfnisse der französischen Besatzungen in den drei zurückbe¬ 
haltenen Festungen. 

Art. 14. Da man zur Zeit des Tilsiter Friedensschlusses irriger Weise 
vorausgesetzt hat, daß die Festung Magdeburg ganz auf dem linken Ufer der 

' Elbe belegen sei, so ist dieser Fluß als Grunze des Preußischen Gebiets ange¬ 
nommen worden. Da indessen die Cidatelle von Magdeburg auf dem rechten 
Ufer liegt, fo willigt S . M . der König von Preußen ein, daß zur Abrundung 
dieser Cidatelle ein Gebiet von 2000 Klaftern (Wi868 ^ 1035 Ruthen, ---
V2 Meile und 35 Ruthen) außerhalb ihrer äußersten Werke abgetreten werde. 
Die Gränzpfähle sollen durch Französische und Preußische Commissarien in den 
fünf Tagen, welche auf die Auswechslung der Bestätigungs-Urkunden dieses Ver¬ 
trages folgen, gesetzt werden. 

Art. 15. S . M . der Kaiser (der Franzosen) und König (von Italien) ge¬ 
währleistet S . M . dem Könige von Preußen die Unverletzlichkeit seines Gebietes, 
vorausgefetzt, daß Se. K ö n i g l . M a j t . von Preußen Frankreichs treuer 
Bundesgenosse verb le ibt . 

Art, 16. S . M . der König von Preußen anerkennt als König von Spanien 
und beider Indien S. M< Joseph Napoleon, und als König beider Sicilien 
S . M . Joachim Napoleon. 

Art. 17. Der gegenwärtige Vertrag soll bestätigt und die Bestätigungs-
Urkunden sollen zu Paris innerhalb 30 Tage, oder wo möglich noch früher aus¬ 
gewechselt werden. 

Diesen offenkundigen Artikeln wurde noch ein geheimer hinzugefügt, kraft 
dessen der König von Preußen sich verpflichten mußte, sein Kriegsheer auf 42.000 
Mann zu vermindern, ohne daß diese Zahl innerhalb der nächsten zehn Jahre 
überschritten werden durfte. 

Zehntausend Franzofen in Waffen, mit einem zahlreichen Park preußischer 
Geschütze, die im Jahre 1806 erbeutet worden waren, standen in den Oder-
festungen Glogau, Küstrin und Stettin auf Wache, und konnten sich zwischen 
denselben frei bewegen. Stralsund und ganz Schwedifch-Pommern war feit dem 
Tilsiter Frieden vom Franzosen-Kaiser militairifch besetzt. Er schaltete da auf dem 
Festlande wie auf der Insel Rügen als Eroberer, frei verfügend über das Staats-
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gut zu. Dotationen für 46 feiner Getreuen vom Schwerts und von der Feder*). 
Danzig, nach dem Wortlaut des Tilsiter Friedens noch eine freie Stadt unterm 
Schütze des Königs von Preußen und des Herzogs von Warschau, Königs von 
Sachsen, stand in Wirklichkeit unter französischer Herrschaft, denn ein französischer 
General-Gouverneur nahm hier seinen Sitz; Danzig ward ein Hauptwaffenplatz 
für Napoleons Herrschaft an der Ostsee, wie Magdeburg es ward an der Elbe, 
wie Erfurt es ward im Herzen von Deutschland, und wie Mainz längst, schon 
seit den Zeiten der Republik, am Rhein es war. Konnte eim ausgebildetere 
Knechtung Deutschlands, insonderheit Preußens, erdacht werden? 

Der König gewann sehr bald die Überzeugung, daß es unmöglich sein werde, 
die ihm in dem Pariser Vertrage vm 8. September 1808 auferlegte Summe von 
140 Millionen Francs, 4 6 ^ Millionen Thaler, in den vorgeschriebenen Terminen 
zu zahlen, in Erwägung der versiegten Hilfsquellen eines erschöpften Landes, 
dessen Einkünfte während des Kriegs und selbst nach Beendigung des Krieges in 
die Kassen des Siegers geflossen waren, dessen Bewohner durch unerschwingliche 
Requisitionen und Belastungen aller Art zu Grunde gerichtet waren, und dessen 
Gewerbfleiß der Staatsregierung nicht zu Hülfe zu kommen vermochte, da aller 
Handel und Wandel aufgehört hatte, seitdem der König gezwungen worden war, 
die Häfen an der Ostsee zu sperren. 

Vier Wochen nach dem Pariser Vertrage, im October 1808, fand in Erfurt 
jene famose Zusammenkunft des Kaifers Napoleon und des Kaisers Alexander von 
Rußland Statt, bei der sich die zwei Großgewaltigen des Occidents und des Orients 
in die Herrfchaft der Welt theilten und sich zu dem Zweck verbündeten, das an-
maßliche Krämervolk jenseits des Kanals, dessen König dem Blödsinn verfallen 
und das m den höheren Schichten der Gesellschaft sittlich verwahrlost, ja ver¬ 
wildert war, zum Frieden zu zwingen. Der Franzosen-Kaiser hatte alle seine 
Trabanten, insonderheit die Fürsten des Rheinbundes, nach Erfurt beschicken. 
Auch Prinz Wilhelm von Preußen war dem Kaiser auf Befehl seines Königlichen 
Bruders, dahin gefolgt. Außerdem schickte der König, der den Vertrag Vom 
8. September zu ratisiciren noch immer Anstand genommen hatte, Seinen Kabinets-
minister Grafen August v. d. Goltz, der Sein Gesandter am Hofe zu St. Peters¬ 
burg gewesen und eine peinona Frata des Kaisers Alexander war, nach Erfurt, 
um den Versuch zu machen, die in Paris stipulirte Summe der 140 Millionen 
zu ermäßigen. I n der That gelang es dem Grafen v. d. Goltz durch Ver-
mittelung des Kaifers Alexander, daß sich Napoleon einen Abzug von 20 Millionen 
gefallen ließ, — „nur aus Rücksicht für S. M. den Kaiser von Ruhland", wie 
er auch jetzt erklärte, nachdem er im Tilsiter Friedensschluß erklärt hatte, daß er 
dem Könige von Preußen, dessen Monarchie er ganz in der Gewalt habe, diese 
zur Hälfte zurückzugeben er nur „aus Achtung für S. M. den Kaiser aller Reüßen" 
bewogen worden sei. 

Nach Berlin zurückgekehrt, schloß Graf v. d. Goltz am 8. November 1808 
eine neue Übereinkunft mit Daru, dem General-Intendanten der Armee. I m 
Art. 1 wurden die Zahlungs-Modalitäten der 120 Millionen Francs — 40 

*) Man vergl. hierüber: L. B. IV Th. Bd. I I , «—18, woselbst ein vollständiger Nach¬ 
weis dieser Dotationen gegeben ist. Der Marschall Soult eröffnete den Reigen. 

101* 
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Millionen Thaler regulirt. Der Art. 2 bestimmte die. Zeitpunkte, in denen die 
Staaten des Königs allmälig geräumt werden sollten, und zwar das Land zwischen 
Weichsel und Oder am 22. November und die Gegenden am linken Ufer der 
Oder am 5. December 1808. Preüßifche Truppen durften in die von den 
Franzosen befetzten Provinzen nicht eher einrücken, als bis dieselben vollständig 
geräumt worden. Wolle jedoch der König von seinen Kriegsvölkern schon früher 
welche nach Berlin verlegen, so solle deren Durchmarsch vom Marschall Davouft, 
der den Befehl über das in den Preußischen Staaten stehende französische Kriegs¬ 
heer führte, zu gestatten sein. Die Art. 3—5 enthielten reglementarische Be¬ 
stimmungen über die Räumung. Die Art . 6—9 bezogen sich auf die 3 Oder-
Festungen, auf deren Voräthe und den Unterhalt ihrer Besatzungen, die in der, 
vom Pariser Vertrage stipulirten Stärke belassen wurden. Die Belag erungs-
Borräthe, die in dem so eben genannten Pact auf V2 Jahr festgestellt waren, 
wurden auf ein volles Jahr ausgedehnt; Preußen sollte das Eigenthumsrecht 
daran haben. Die Offiziere und Militairbeamten der Garnisonen der 3 Oder-
Festungen erhielten statt der Naturalverpflegung Geldentfchädigung, auf Grund 
eines Tarifs vom 4. Januar 1807, in Folge dessen der Oberst monatlich 500 
Francs, der Batallions-Commandeur 200, der Hauptmann 150, und. der Lieute^ 
nant und Unter-Lieutenant 120 Francs zu fordern hatte. Ein Dekret von dem¬ 
selben Tage hatte den Marschällen von Frankreich 10.000, den Divisions-
Generalen 3000, und den Brigade-Generalen 1500 Francs als außerordentliche 
Zulage für jeden Monat, alles auf Preußens Kosten, zuerkannt. 

Nun endlich wurden die Staaten des Königs, mit Ausnahme der 3 Oder-
Festungen, von den Franzofen geräumt; die Übergabe der öffentlichen Kassen 
und ber gesammten Verwaltung, soweit sie unter Controle kaiserlicher Armee-
Beamten gestanden hatte, fand am 15. November Statt. Am 3. December zogen 
die Franzofen aus Berlin ab, um nach Spanien, ein weiter Weg, zu marschiren; 
am 10. December 1808 rückten die ersten vaterländischen Truppen wieder ein. 
Seit zwei Jahren, und darüber, hatten die Berliner keine preußische Unifom 
gesehen; sie waren erstaunt, sie im Schnitt 2c. :c. gegen früher bedeutend ver¬ 
ändert zu finden. 

Preußen mußte aber am 12., 28., 29. und 30. November, und am 1. 
December 1808, fo wie am 22. Februar 1809 mit Frankreich noch weitere 
6 Ergänzungs-Conventionen wegen Verproviantirung von Glogau, Küstrin und 
Stettin, wegen Feststellung des militärischen Umrings dieser Festungen, wegen 
Einrichtung französischer Posten zwischen denselben, wegen Regelung der M l i t a i r -
straßen, der Etappenorte, und überhaupt wegen Alles, was sich auf den Marsch 
und den Unterhalt der im Lande verbleibenden französischen Kriegsvölker be¬ 
zog, eingehen. 

Was nun insbesondere unser Stettin und seine Zustände in der Zeit der 
Zwingherrschaft betrifft, fo erzählt uns Böhmer auf Grund actenmäßiger Auf¬ 
bewahrungen im Raths-Archiv, fo wie mündlicher Mittheilungen und eigner Erfah¬ 
rung :c. :c. darüber Folgendes*): 

„An fremden Völkern haben wir so ziemlich die Musterkarte des 

*) Böhmer, die Belagerungen Stettins, im 12. Abschnitt, S. 92—98. 
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Napoleonischen Heeres bei uns gesehen: Franzosen, Italiäner, Spanier, I l lyr ier, 
Polen, Baiern, Würtemberg«, Badener, Würzburger, Hessen, Nassauer, Sachsen 
und im Jahre 1812 endlich auch Holländer; und von diesen Allen nicht Einzelne, 
sondern mehr oder minder beträchtliche Haufen, die zum Theil lange bei uns 
blieben. Nur die Gleichmäßigkeit Europäischer Tracht hinderte, daß wir ein 
Seitenstück zu jenen bunten Asiatischen oder Afrikanischen Heermassen der altern 
Zeit sahen. Unter andern beherbergte Stettin die prächtig gekleidete Noble-
Garde der Kaiserin (Ordonanz - Gensd'armes?) unter Führung des Duc de 
Montmorency, Pariser Stadtsoldaten, eine Abtheilung schöner und kräftiger 
Mariniers (Seesoldaten) u. s. w. An einem Sommerabend schleppte sich auch 
ein Haustein Päpstlicher Soldaten, blutjunge Leute, gelb, abgemagert und 
todt müde, Futter fürs Pulver, durch den verdeckten Weg von Fort Preußen in 
die Stadt. 

„An berühmten Marschällen des Kaiserreichs sind in Stettin gewesen: zuerst 
Lannes, dann Victor, Mortier, Brune, Soult, Gouvion St . Cyr, Davoust: zum 
Theil ausgezeichnet durch kriegerische Gestalt, aber auch durch geschmacklose Tracht. 
Die Reihenfolge der Gouverneurs, Commandanten und Intendanten war für 
jetzt noch nicht zu ermitteln**). Diese vornehmen und gebietenden Herren all¬ 
zumal pflegten der Stadt sehr kostbar zu werden und in Beziehung auf sie 
finden sich manche sonderbare Ausgaben in den Rechnungen des Magistrats ver¬ 
zeichnet, als: Präsente zu 50, zu 100, zu 1000 Thlr . ; an den General 
Lasalle 6000 Thlr., an den General Deichet^) 6000 Thlr., an den General 
Clapartzde 7000 Thlr . ; Kleidungsstücke,für den Adjudanten des zuletzt genannten 
Generals, als eine Recompense seiner der Stadt geleisteten Dienste: Überrock, 
lange Hosen, Hufarenpelz mit echt goldenem Besatz, Stieseln 2c. 2c., mündlich 
requirirt durch den Capitain d'Argens, Adjudanten des Generals, 159 Thlr. 
16 Gr. (5. November 1806); Weihnachtsgeschenk für die Kinder des Marschalls 
Soult f ) 24 Thlr . 16 Gr. desgl. für eine mechanische Landschaft 70 Thlr. 
(December 1807); zu geschweige« der Feüermaschinen, Reise-Barometer (?), silber-
befchlagenen Pfeifenköpfe, Kutschen und Pferde und ähnliche Beschwichtigungs-
mittel, die man dem vielköpfigen Ungeheuer in den immer geöffneten Schlund 
werfen mußte. Ein besonderer Liebhaber von geschenkten Pferden scheint der 
Marschall Victor gewesen zu sein. Nicht weniger denn 12 Wagen- und 5 Reitpferde, 

^ ) Die Gouverneurs hatten ihre Residenz in dem schönen, nach Schlüters Rissen errichteten 
Gebäude am Roßmarkt Nr. 2, Witzlowsches Haus, aufgeschlagen. 

***) Wol ein Deutscher; ob verwandt mit dem berühmten Pädagogen Bernhard Gotlieb 
Denzel zu Eßlingen? 

f ) Nicolas Jean de Dieu Soult, geb. am 29. März 1769 zu St. Amand la Bastide, im 
Departement des Tarn, als Sohn eines einfachen Landmanns, trat Isjährig als Gemeiner in 
das Regiment Royal-Fnfanterie, seit 1804 Marschall von Frankreich, nach dem Tilsiter Frieden 
mit dem Titel Herzog von Dalmatien, befehligte bis zum Erfurter Congreß die in den 
Preußischen Staaten, zurückgebliebene Occupations-Armee. Soult gehörte zu den habsüchtigsten 
Offizieren der Napoleonischen Heere, wenn er nicht der allerhabsüchtigste war, wie u. a. seine in 
Spanien zusammengeraffte berühmte Vilder-Gallerie, die nach seinem Tode, — er f 82jährig 
am 26. November 1851, — für IV2 Mill ion Francs unterm Hammer verkauft wurde, beweiset. 
Auch seine Ehefrau, eine Mamsell Berg aus Solingen, liebte es in dem überwundenen Lande von 
den Besiegten sich und ihre Kinder beschenken zulassen. Man vergl. L. B. I I . Th. Bd. V, 
Abth. 2, S. 2057, 2058. 
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unter denen eins zu 1200 Thlr., werden für denselben nach und nach in Rech¬ 
nung gestellt, eine Post mit dem Vermerk: „gewaltsamer Weise genommen". 
Auch' die Gräber der Pommerschen Herzoge in der Schloßkirche öffnete ein 
Französischer Gouverneur (der General Liebertff)), den man insgeheim von den 
eingebildeten Schätzen, die dort zu finden wären, erzählt hatte. Doch war sein 

'.l,< Benehmen würdig. Er besah die Gruft, gestattete keine Verletzung, und ließ 
^ Alles sorgfältig wieder verschließen. 

„Zu sehen war freilich bei diesem lauten Treiben in Stettin genug; und 
es fand die Jugend, trotz der entschiedenen Abneigung gegen die Sieger, am 
meisten dabei ihre Rechnung. Hätte man das Gefühl der Schmach, der Trauer 
und des Hasses je los werden können, so war es an sich oft ein imposantes 
Schauspiel, wie die einrückenden unabsehlichen Schaaren der Franzosen in breiten 
Geschwadern, — denn dies liebten sie, — über den Markt zum Königsplatze 
svgen, dort ihre Quartierbillets empfingen, und sich in die Stadt zerschlugen. 
So vieles war neu bei diesem Anblick: die sog. Löffelgarde, welche der großen 
Armee voranging, und einer Grundsuppe der Revolution ähnlich, den Löffel auf 
dem Hut oder im Stiefel*); die Chaffeurs mit Blei in den langen Locken**); 
die Dragoner mit Pferdeschweifen, die vom Helme den Rücken hinabhingen***); 
die Cürassiere in ihren blanken Rüstungen; die Schaaren der Grenadiere in 
(hohen) dicken Värenmützen; überall die blutrothen Federbüfche und Orden; die 
langbärtigen Sappeurs (mit weißledernen Schürzen, bei jedem Regiment voran), 

lj j die aufgeputzten, zum Theil riesenhaften Tambour-Majors, die sehr kleinen, doch 
! eben so gedrungenen Voltigeurs; und bei Allen die Frische, Munterkeit und 

Beweglichkeit, die wir damals an unseren unter Waffen stehenden Landsleüten noch 
nicht kannten, und die in dieser Weife auch nur den südlichen Völkern eigen ist. 

„Da der Franzose das Bedürfniß hat, sich den Familien anzuschließen, ja 
als ein Glied derselben zu leben, und da er offen ist: so lernte man dies liebens-

. würdige, leichtsinnige, überaus leichtgläubige und prahlerische, dies kluge, feurige, 
thätige und gefährliche Volk bald von allen Seiten kennen. Durch B ä l l e und 
Feste, die sie veranstalteten, und zu denen mit. und wider Willen die Einwohner 

. sie begleiten mußten f ) , suchten sie sich diesen noch mehr zu nähern. Auf dem 
Königsplatze vergnügten sich an Sommerabenden zuweilen große Gesellschaften 
französischer Offiziere und ihrer Damen, — denn zum Theil hatten sie ihre 

f f ) War auch wol ein deutscher Landsmann, etwa aus dem Elsaß? 
*) Die sog. Löffelgarde gehörte dem Davoustschen Heerkörper' an. Nur das Fußvolk, nicht 

die Reiterei, trug Löffel auf dem Hut, nicht im Stiefel, denn es trug Schuhe und hohe, 
schwarztuchene, oder leinene, je nach der Jahreszeit, Gamaschen bis übers Knie. 

**) Es sind die Jäger zu Pferde gemeint. Das Seitenhaar trugen sie in Flechten, deren 
Spitzen mit Blei beschwert war; das Hinterhaar in einen starken, kurzen Beutel gebunden. 
Flechten und Beutel als Schußwaffe gegen den Hieb; auf dem Kopfe niedrige Bärenmützen. 

***) Der Roßschweif gleichfalls als Schutzwaffe. I m persönlichen Kampfe mit einem 
solchen Dragoner blieb Prinz Louis Ferdinand von Preußen bei Saalfeld am 6. October 1806. 

f ) An den Tanzbelustigungen der Franzosen wird die weibliche Jugend Stettins sicherlich 
Mit Vergnügen Theil genommen haben. Vielleicht erinnert sich dieses oder jenes alte Mütter¬ 
chen unserer Zeit, höhern oder niedern Standes, noch der Abende, an denen es als junges 
Mädchen, von einem galanten Franzmann umfaßt, die unpatriotische — Tollhaüslerin gespielt! 
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Gemalinnen bei sich, f f ) — öffentlich durch Ballonschlagen, Fechten und Spiele. 
Als im Jahre 1808 bei Krekow eine bedeutende Truppenzahl in einem wohl¬ 
geordneten (Übungs-) Lager stand, die Adler vor der Front, wurde des Kaifers 
Geburtstag (15. August) mit großem Prunk gefeiert, Vormittags Messe gelesen 
auf dem jetzigen Deütschenberge, Nachmittags um Preise gefochten, geschossen, ge¬ 
rannt, geklettert. Am Abend aber erfüllten sie fast stundenlang das Firmament 
mit weißleüchtenden Sternen, welche ganze Regimenter in laufendem Feuer aus 
den Gewehren fchofsen. I n der unglücklichen Stadt war inzwischen, wie öfter, 
(anbefohlene) Illumination. Ohne Tanzen und Fechten konnte der Franzose 
nicht leben. I n den Kasernen waren Fechtplätze, auf denen das Stampfen und 
Schreien den ganzen Tag kein Ende, nahm. Duelle waren zu Zeiten häufig, 
unter den Soldaten mehr, als unter den Offizieren. Auch die Art des Gottes¬ 
dienstes, zu dem die Truppen mit Wehr und Waffen, Spiel und Trommel in die 
Kirche zogen, und dort weidlich lärmten, war der protestantischen Stadt ein neuer 
Anblickfff). Dazwischen wurden vor Aller Augen die warnenden Beispiele der 
strengsten Kriegszucht vollzogen. Neben der Bildsäule Friedrichs des Großen, 
gerade am Eingange des dortigen Gartens, ist mancher französischer Missethäter 
niedergekniet, um unter den Lärm der Trommeln erschossen zu werden. Die 
Wälle seitwärts waren mit Zuschauern aus der Stadt besetzt. Die gesammte 
Garnison, selbst die Kranken, wenn sie nur gehen konnten, wurden an dem zu¬ 
sammen gesunkenen Haustein der Leiche vorübergeführt, (auf Commando) die 
Augen dorthin gewendet. Auch ein Preußischer Soldat, ein Familienvater, fand 
dort sein Ende als angeblicher briFauä; denn er war Mitglied eines Streifcorps 
(des Schillschen Corps). Er schritt, begleitet von der allgemeinen Theilnahme 
(der Stettiner, seine kurze Pfeife rauchend) standhaft zum Tode, in seiner Preußi¬ 
schen Uniform (des Regiments Owstin). 

„Die unvermeidliche vertrauliche Mischung der Einwohner mit dem Feinde, 
in dessen Händen sie so lange und so gänzlich waren, wirkte natürlich verschieden 
zurück auf deren Gesinnung. Es fanden sich einzelne Verräther, es fanden sich 
Leichtsinnige und Niedrigdenkende oder Verzweifelte genug, welche die vertrauteste 
Gemeinschaft des Feindes suchten: doch die Wirkung auf die Mehrheit, ohne 
Vergleich, war die entschiedenste innere, und soviel möglich auch äußere, Ent¬ 
fernung von demselben, die wärmste Anhänglichkeit an das Vaterland und an 
die Königliche Familie, welche in diesen Zeiten am allerwenigsten auf Rosen ge¬ 
bettet war. Daher, was dem Durstigen ein Labetrunk, war uns hier auch die 
geringste Nachricht, die das Preußische Herz erheben konnte, als: Blüchers Zug 
nach Lübek, die ehrenvolle. Theilnahme der vaterländischen Truppen an der 
blutigen Schlacht von Preüß. Eilau, die mannhafte Verteidigung von Danzig 

f f ) Nur die höheren Offiziere hatten, nach dem Friedensschluß, ihre Ehefrauen,, ^ 
Kinderschaar, aus Frankreich nachkommen lassen. Offiziere unterer Rangstufen und Soldaten 
dagegen führten freie Ehen mit Deütschinnen. Wol möglich, daß in den Adern manches 
Stettiners der spätem Geschlechtsfolge französisches, Blut geflossen, was aber nicht nachweisbar 
ist, weil der Ooäsx MMisomL die Forschung nach der Paternität untersagt. 

f f f ) Bei der geringen Seelenzahl der damaligen römisch-katholischen Gemeinde hatten die 
allermeisten Stettiner wol keine Ahndung davon, daß in einem Saale des Schlosses allsonn¬ 
täglich Messe gelesen wurde. 
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unter Kalkreüth, die unbesiegte Verteidigung von Kolberg unter Gneisenau und 
besonders auch die Thaten Schills. Denn wie ein Versinkender greift man in 
folchen Lagen begierig nach jedem Zweiglein! Schills Namen aber war hier von 
bedeutenden Einfluß. Er schickte oft die Französischen und Rheinbündler 
Patrouillen zersprengt und mit blutigen Köpfen, fammt ihren verblüfften An¬ 
führern wieder heim zu uns; er bewillkommete die obenerwähnte reich ausgeputzte 
Garde der Kaiserin vor Kolberg auf eine fo herbe Weise, daß von dieser Truppe 
nicht viel mehr die Rede war: er lieferte den Franzosen größere Gefechte bei 
Naugard*) und anderswo, von denen sie die Verwundeten zahlreiH auf blut¬ 
triefenden Wegen hereinbrachten; er allarmirte heüfig die Umgegend von Damm; 
und gegen Ende des Jahres 1806 trieb die Besorgniß vor seinem Namen, 
während einer nächtlichen Feüersbrunst in Stettin, die starke Garnison daselbst 
auf die Wälle, wo alle Anstalten zur Abwehr eines feindlichen Angriffs getroffen 
wurden. Kurz, sein Ruf und seine Thaten bewirkten eine höchst wohlthätige 
Erschütterung der Gemüther. Junge Leute aus der Stadt und Umgegend gingen 
zu seinem Freicorps. Schade, daß späterhin durch die tragische Verwickelung 
dieses Helden in dem Widerspruch zwischen Pflicht und der Stimme des Herzens, 
die von gewaltigen Ereignissen aufgeregt, sich nicht dämpfen ließ, fein Name an 
vielen Orten in ein zweideutiges Dunkel gehüllt ist." So weit Böhmer.**) 

^) Über den Angriff und die, nach heldenmüthiger Bertheidigung erfolgte, Einnahme des einst 
Graf-Ebersteinschen Schlosses Naugard vergl. L. B. I I . Th. V. Bd. Abth. 2. S. 2046—2057. 

^*) Es ist für die historische Wahrheit nicht unwichtig daran zu erinnern, wie es sich 
eigentlich mit dem lc. Schill verhalten hat, selbst jetzt, nach Ablauf eines halben Jahrhunderts 
und darüber. Friedrich Wilhelm, jüngster Sohn des Herzogs Carl Wilhelm Ferdinand von 
Braunschweig, der an seiner in der Schlacht von Auerftedt empfangenen, von einem Fußjäger 
ihm in unmittelbarer Nähe beigebrachte Schuß-Wunde starb, war zum Nachfolger seines 
Vaters bestimmt gewesen, da seine noch lebenden zwei älteren Brüder, Georg und August, als 
Erblindete und halbe Idioten Regierungsunfähig waren. Friedrich Wilhelm wurde aber durch 
Napoleon im Tilsiter Frieden seines Erbes beraubt. Er lebte darauf abwechselnd in Vruchsal 
und in seinem schlesischen Mediat-Fürstenthume Oels, das er 1805 ererbt hatte. Dieses Fürsten-
thum, obwol sehr verschuldet, trug jährlich 100.000 Thlr. ein. I n diesem Exil faßte der 
Herzog den Gedanken, eine Anzahl kühner Männer zu einer Ordens-Berbrüderung zu ver¬ 
einigen, die den Zweck haben sollte, ihn in sein Land und den Kurfürsten von Hessen-Kassel in 
dessen Kurfürstenthum wieder einzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen mußte der Rheinbund über 
den Haufen geworfen und das Franzosenvolk aus Deutschland vertrieben werden. Als 1809 
der östreichische Krieg ausbrach, hielt er die Zeit gekommen, sein Project zur Ausführung zu 
bringen. Unterm Schütze des Kaisers von Österreich sammelte er in Böhmen ein Freicorps, 
zu welchem Zweck er sein Fürstentum Oels verpfänden mußte, und ward nun, ein zweiter 
Christian von Braunschweig der Anführer der sog. schwarzen oder Todtenkopf-Husaren. Eine 
Menge preußischer Offiziere, dienstlose seit 1806, und in Diensten stehende, sollen Mitglieder 
des herzoglichen Ordens der Rache gewesen sein, davon auch mehrere zugleich dem zu Königs¬ 
berg in Pr. entstandenen Tugendbunde angehörten, der durch jene Mitglieder mit dem Geheim-
Orden des Braunschweigers in Berührung trat. I n Kassel, am Hofe des Königs Ierome, 
hatte man in dem, mit Beschlag belegten Papieren des Obersten Nürnberg die Entdeckung ge¬ 
macht, daß auch der preußische Major Ferdinand v. Schill thatigen Äntheil an der Ver¬ 
schwörung nehme, was dem Könige Friedrich Wilhelm I I I , der damals noch in Königsberg 
residirte, sofort vom Westfälischen Gesandten an Seinem Hofe gemeldet wurde. Schill bekam 
durch einen Ordensbruder Wind von der Gefahr, die ihn mit Verhaftung bedrohe; rasch war 
des abenteuerlichen Verschwörers Entschluß gefaßt: er ward ein Fahnenflüchtiger, der am 
20. Apri l 1809 sein kleines, von seinem Könige ihm anvertrautes Corps, Fußvolk und Reiterei, 
am hellen lichten Tage vom Exercierplatze bei Berlin uoisuZ voisus entführte, um „dem Kaiser 



Deren Mlitair-Geschichte. — Franzosen-Zeit 1806—1813. 809 

»-
Unter den neuen Beziehungen, welche der Tilf iter Friedensvertrag zwischen 

Preußen und Frankreich schuf, hat keine zum Ruin des Vaterlands mehr beige¬ 
tragen, als der erzwungen/ Veitritt zu dem, was Napoleon sein Continental-
System nannte, oder zu jener naturwidrigen und unsinnigen Politik, welche, ohne 
von der Seemacht, die er allerdings, und zwar in recht formidabler Stärke be--
saß, Gebrauch zu machen, die größte Handelsmacht die jemals auf Erden vor¬ 
handen gewesen ist, durch Sperrung der Häfen des Festlandes unterwühlen und 
zerstören sollte. Der König sah sich genöthigt, die schärfsten Verbote gegen den 
Handel mit England zu erlassen. Stettin's Handelsblüthe, die besonders auf dem Ge¬ 
treide-Export nach dem Inselreiche beruhte, war total lahm gelegt. Die Folge 
war, daß -der Landwirth, weil er seine Waare nicht mehr absetzen konnte, kein 
Korn mehr baute, statt Getreidefelder sah man in den Provinzen nur Brachfelder. 
Die Einfuhr von Colonialwaaren, wie Kaffee und Zucker, als Nahrungsmittel 
zum Lebens Bedürfniß geworden, mußten Ersatz finden. Man röstete Roggen und 
trank den Aufguß statt des Kaffeeaufgusses, und kehrte, in Ermangelung des 
Zuckers, auf das Produkt des Bienenfleißes, den Honig, zurück. Aber wie auch 
aus dem Bösen Gutes entsprießt, so ist aus der Napoleonischen Continental-
sperre der Bau der Rübe im Großen hervorgegangen und zugleich die Kunst, 
den ihr in flüssiger Form innewohnenden Zuckerstoff zu verdichten und zu 
krystallisiren. Europa hat sich in dieser Beziehung von den Colonien in den 
Tropenländern vollständig frei gemacht, indisches Zuckerrohr wird in Deutsch¬ 
land wol in keiner Zuckerfabrik mehr verarbeitet und verwerthet. Und eben so 
hat das Verbot der englischen Manufacturwaaren wohlthätig eingewirkt auf die 
inheimische Industrie, indem unsere Fabrikation von Wollen- und Leinenstoffen 
verbessert und veredelt wurde. Trotz aller Verbote gelang es dennoch nicht, den 
englischen Handel vom Festlande ganz zu verbannen. England hatte den König 
von Dänemark gezwungen, die ihm gehörige kleine, vor der Elbmündung liegende 
Erdscholle, Helgoland genannt, abzutreten, von wo aus nun ein immenser Schleich¬ 
handel getrieben wurde, bei dem sich Hamburger und Bremer Haüser mit Millionen 
bereichert haben. Dies gab dem Kaiser Napoleon Veranlassung, das ganze nord¬ 
westliche Deutschland bis an die Travemündung durch das Dekret vom 10. 
December 1810 mit seinem Reiche zu vereinigen, ihm auch gleichzeitig das König¬ 
reich Holland einzuverleiben, wo sein Bruder Louis den Anschein nahm, als 
selbstständiger König, nicht als Statthalter des Kaifers, regieren zu wollen. 

Auch an der Ostfeeküste hatte die Speculation sich des Smuggels bemächtigt. 

Napoleon und der französischen Weltmacht den Garaus zu machen". Es ist dem Herausgeber 
des L. B. sein Lebelang unerfindlich gewesen wie man aus dem Tollhaüslerstreich eine Helden-
that hat machen können. Schill beging ein todeswürdiges Verbrechen, nicht allein, daß er 
für seine Person ein Ausreißer mit Wehr und Waffen war; er verführte auch seine Unter¬ 
gebenen, durch Zwang des. militairischen Gehorsams zur Desertion. I n welch' schwere Ver¬ 
wickelungen er Seinen König, dem Franzosen-Kaiser gegenüber versetzte, daran dachte Schill 
bei seinem Abzüge nicht. Viele seiner Gefährten, Enthusiasten und Phantasten wie er, sind, 
nach der Stralsunder Katastrophe, dem Kriegsrecht und seinen Folgen verfallen; andere Offiziere 
des Schillschen Corps haben die Truppe noch vor dem Übergang über die Elbe verlassen, als 
sie inne wurden, was ihr Chef im S.inne habe. Darunter ein Offizier, der 1813 dem 
Vlücherschen Hauptquartier attachirt das eiserne Kreuz erwarb, und nach dem Kriege von 1815 des 
Herausgebers trautester Freund geworden und bis an sein Lebensende geblieben ist. Er f als Oberst. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX.« 102 
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Waren auch höchsten Orts die bestimmtesten Befehle erlassen worden, um den, in 
Bezug auf die Continentalsperre übernommenen Verbindlichkeiten zu genügen, fo 
mochten doch die ausführenden Behörden unter der Hand angewiesen worden sein, 
vorkommenden Falls nicht zu strenge zu verfahren, sondern, wie man zu sagen 
pflegt, ein Auge zuzudrücken. Und so kam es, daß der Schleichhandel außerordentliche 
Dimensionen annahm. Swinemünde ward die Niederlage dieses Handels, und 
hier namentlich ein Haus in dessen Händen dieser Smuggel fast ausschließlich 
lag und gleichsam ein Privilegium darauf zu haben fchien, da der Chef desselben 
vom Kriege her eine pyrsoua. ßrata war. Dieses Haus erwarb bei dem illegalen 
Handel große Reichthümer; allein, wie gewonnen so zerronnen! Nach mehreren 
Jahren brach es mit gewaltigen Krach zusammen*). Ein mehr als fürstlicher 
Aufwand, der in diesem Hause getrieben wurde, ließ sich mit demnächst miß¬ 
glückten Speculationen nicht vereinbaren. Wachsam, wie das französische Gouverne¬ 
ment von Stettin war, und aufmerksam gemacht durch irgend einen der Zuträger, 
welchen Böhmer als „Verräther" bezeichnet hat, konnte der Gouverneur pflicht¬ 
mäßig nicht umhin, die Sache bei seiner Regierung zur Sprache zu bringen. 
Diese Vorgänge fallen in das Jahr 1811. Die Folge jener Anzeige waren, in 
zwar höflichen, nichts destoweniger aber sehr strengen Ausdrücken gefaßten Vor¬ 
stellungen der kaiserlichen Regierung durch ihren Gesandten am Berliner Hofe, 
dahin lautend, Maßregeln an der Preußischen Ostseeküste und in deren Häfen 
zu treffen, welche geeigent seien, der Continentalsperre den vollen Nachdruck zu 
geben, der in den Verträgen stipulirt worden. Es wurde in drohender Weise 
hinzugefügt, daß, wenn Se. Königl. Maj t . von Preußen nicht in der Lage sei, oder 
nicht die Wacht habe, Englische Kauffahrer von den Oftseehäfen abzuhalten, und 
diejenigen Seiner Unterthanen, welche den Smuggel bald im Geheimen, bald 
ganz offenkundig trieben, lahm zu legen und zu bestrafen, S . M . der Kaiser 
genöthigt sein werde, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Um diese in 
Aussicht gestellte neue Schmach nicht den älteren Unbilden' hinzuzufügen, um nicht 
neben der blauröckigen Militair-Besatzung in den Festungen, auch eine grün-
röckige Douaniers-Besatzung in den Häfen das Regiment führen zu sehen und — füttern 
zu müssen, sah sich die Regierung des Königs in die Lage versetzt, der Über¬ 
wachung des Seeverkehrs mehr Nachdruck zu geben, als es bis dahin der Fall 
gewesen war. Sie ließ Behufs Überwachung der Pommerschen Häfen, im Jahre 
1812 drei bewaffnete Fahrzeuge, Schnellfegler, ausrüsten, zwei Kutter, die Drossel 
und der Adler, und ein Lugger, der Kolberg, die in Swinemünde, Kolberg und 
Rügenwalde ftationirt wurden. Sie sind zu diesem Seewachtdienst nur kurze 
Zeit verwendet worden. Noch nicht nach Jahresfrist erhielt hie, kleine Flotille 
eine andere Bestimmung, eine — militairische. Sie ist zur Vlokade von 
Stettin verwendet worden und haben dabei nicht unerhebliche Dienste geleistet. 

Dem Könige lag nichts mehr, als die Tilgung der französischen Brand-
schatzung, am Herzen, um endlich wieder in Besitz Seiner Oderfestungen, und 
damit in den Besitz Seiner Unabhängigkeit zu gelangen, Selbst- und Alleinherr 
im eigenen Hause zu werden. Nachdem im Laufe des Jahres 1811 die Hälfte 
der Kriegs-Entschädigungsgelder, sammt den Interefsen des Rückstandes, an die 

Vergl. hierüber L. B. I I . Th. Bd. III, 133. 
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französischen Behörden abgeführt war forderte die Preußische Regierung, in Ge¬ 
mäßheit der abgeschlossenen Verträge, die Auslieferung der schlesischen Festung 
Ologau; allein der König wurde, nachdem I h m dictatorifch verkündet worden, 
es handele sich um die Alternative: „Ob das Haus Hohenzollern aufgehört habe 
zu regieren, oder nicht," — durch die — famosen Pariser Verträge vom 24. 
Februar 1812, offenkundigen wie geheimen, gezwungen, alle drei Öderfestungm 
bis auf Weiteres in den Händen der Franzosen zu belassen. I n diesen Verträgen 
handelte es sich um das Bündniß Preußens und Frankreichs, gemeinschaftlich die 
Waffen zu tragen ins Innere des Slawischen Morgenlandes, um den Selbst¬ 
herrscher aller Reüßen zur Vollstreckung des in Erfurt, 1808, gegebenen Wortes 
wegen Ausschließung des englischen Handels zu zwingen. Friedrich Wilhelm I I I . 
mußte gegen seinen alten Freund Alexander die Hälfte seiner Streitkräfte ins 
Feld stellen, 20.000 Mann, Anfangs unter Grawert's, dann unter Yorks Befehl, 
aber unter dem Ober-Commando eines Franzosen, des Marschalls Macdonald*), 
dem Napoleon das Commando des linken Flügels der großen Europäischen Armee 
anvertraut hatte. . 

Zehn Monate nach jenen Pariser Verträgen rettete Jork's kühne That den 
König und Sein Königliches Haus; sie rettete das gesammte Deutsche Vaterland! 
Die Rettung geschah durch den Vertrag, welchen Dork, auf dem Rückzuge aus 
Kurland, am 30. December 1812 in der Poscherunschen Mühle bei Tauroggen, 
mit dem Russischen General Diebitsch einging. 

„So lange Napoleon noch Eine Kraft in Deutschland hat, also schrieb 
Aork an seinen König aus Tilsit am 3. Januar 1813, — so lange ist die er¬ 
habene Dynastie Ew. Königlichen Majestät gefährdet. Die aufgefangenen Briefe 
von Napoleon an Bassano^) werden Ew. Majestät zeigen, was von diesem 
Alliirten zu erwarten ist. Wäre die französische Armee nur noch so stark, daß 
sie bei einer Negotiation das kleinste Gewicht in die Wagschale legen könnte, 
die Staaten Ew. Majestät würden das Lösungspfand zum Frieden werden." 

«Vtettin's Befreiung von der siebenjährigen Fremdherrschaft, 1813. 
Der Tilsiter Frieden gab der Macht Frankreichs eine Ausdehnung bis an 

den Niemen, ja man kann fast sagen, bis an die Newa! Dieser Vertrag warf 
die Schranke nieder, welche Preüßen's geographische Lage und Staatskräfte der 
Ehrsucht Napoleon's, die das ganze Festland von Europa, umfaßte, entgegen ge¬ 
stellt hatte, Preußen verlor durch diesen Frieden die Hälfte feiner Länder, und 
mehr noch, auf lange Jahre alle politische Achtung, auf die der Charakter seiner 
Bewohner und die hohe Stufe der Civilisation, die sie erstiegen, ihm einen voll¬ 
ständig begründeten Rechtsanspruch gaben. Da Preußen und seines Königs 

*) Etienne Jacques Joseph Alexander Machonald, Marschall von Frankreich seit dem 
Tage von Wagram 1809, den er entschied, zugleich Herzog von Tarent, war zu Sedan geb. den 
17. November 1765, aus einem schottischen Clangeschlecht. Er -j- auf seinem Schlosse Courcelles 
im Loire Departement den 25. September 1840. 

^ ) Herzog von Vafsano war seit 1811 der Ehrentitel von Hugues Bernard Maret einer 
von Napoleons ausgezeichnetsten Helden von der Feder, der den Kaiser auf dem Zuge nach 
Rußland, den er widerrathen, als Minister für die auswärtigen Angelegenheiten, und als 
Leiter des Verpflegungswesens, begleitete. Geb. 1. Mai 1763, f 13. Mai 1839. 
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Deutsche Länder, in Verbindung mit Sachsen der vorzüglichste Mittelpunkt der 
Aufklärung in Deutschland war, so stand zu fürchten, daß die Knechtung unter 
das Joch eines fremden, anmaßlichen und hochmüthigen Gebieters das Volk in 
jenen Abgrund der Unwissenheit und Barbarei hinabstürzen werde, die da un¬ 
zertrennliche Gefährten sind des Despotismus. Doch, es waltete die Vorsehung 
über ihm! 

Aork zerriß in der Poscheruner Mühle den Tilsiter Pact und alle Con-
ventionen, welche sein König nach der Zeit, bis auf den Tractat vom 24. Februar 
1812, mit Napoleon einzugehen genöthigt gewesen war. Es war ein Gewalt¬ 
streich, der dem General den Kopf kosten mußte. Der König, in Berlin noch 
von französischen Bayonetten umgeben und bewacht, erklärte zwar die Dorksche 
Übereinkunft mit den Rufsen für null und nichtig, nahm Jork den Oberbefehl, 
übergab denselben dem General-Lieutenant v. Kleist und ordnete sogar an, Jork 
vor ein Kriegsgericht zu stellen, was aber durch den Parolebefehl vom 11. 
März 1813 zurückgenommen wurde, indem der König darin auch Jork's Hand¬ 
lungsweise billigte. Der General hatte inzwischen, nachdem die letzten Überreste 
des französischen Heeres über die Weichsel zurückgewichen waren, Zeit gewonnen, 
den Ostpreüßischen Ständen rathend und thatend zur Hand zu gehen, die sich 
sofort mit Organisation der Streitkräfte beschäftigten, zu denen Scharnhorst's 
sinnreich erfundnes Krümper-System die Mittel darbot. Der König befand sich 
in einer Lage, die nicht schwieriger zu denken war. Konnte Er in dieser Lage 
das Bündnitz mit Frankreich aufkündigen? Endlich gelang es den Patrioten in 
seiner nächsten Umgebung, I h n von der Nothwendigkeit zu überzeugen, einen 
Entschluß zu fassen. Napoleon selbst trug durch seinen fortgesetzten Übermuth, 
durch die anmaßliche Rücksichtslosigkeit, mit der er auch die gerechtesten Forde¬ 
rungen Preußens zurückwies, dazu bei: es scheint als habe der König die un¬ 
verzügliche Herausgabe der Oderfestungen verlangt. Am 22. Januar 1813 reiste 
Friedrich Wilhelm H I . von Potsdam nach Breslau*), wo kein Franzos Seinen 
Entschlüssen hindernd in den Weg trat. Bereits am 3. Februar erließ er von 
hier einen Aufruf an Sein Volk zur freiwilligen Bewaffnung. Am 18. Februar 
kam der König zu Kalisch mit dem Kaiser Alexander zusammen und schloß mit 
demselben ein Bündniß zur Wiederherstelleung der Preußischen Monarchie in ihrem 
alten Umfange vor dem Unglücksjahre 1806 und zur Befreiung Europas von 
dem Joche der Napoleonischen Herrschaft. Am 16. März erfolgte des Königs 
Kriegserklärung wider Frankreich. .-. 

Für die Dauer der Occupation der Oderfestungen waren die dort inftallirten 
Landes-Polizei-Behörden, die Kriegs- und Domainenkammern, nunmehr Regierungen 

*) Da Berlin von den Franzosen besetzt war, und sie auch in Potsdam eine kleine Be¬ 
satzung hatten, so mußten die Vorbereitungen zur Reise des Königs mit der größten Vorsicht 
und ganz im Geheimen betrieben werden. Die Reise ging, ohne Berlin zu berühren, durch 
den südlichen Theil der Mark, längs der sächsischen Granze auf wenig gebahnten Wegen, wie^ 
sie damals waren. Auf dieser Tour waren in kurzen Entfernungen Relais mit Bauernpfer¬ 
den gelegt, die den König und sein kleines Gefolg beförderten. (Nach mündlichen Mitthei¬ 
lungen des f Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, wirkt. Geh. Rath v. Bassewitz, der 
damals als Regierungs- und Departementsrath be: der Kurmärkischen Regierung vom Könige 
mit der Anordnung der Relais bis zur schleichen Gränze betraut gewesen ist.) 
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genannt, nach anderen Städten ihrer resp. Provinzen verlegt worden: die Nieder-
schlesische von Glogau nach Liegnitz, die Neümärkische von Küstrin nach Königs' 
berg in der Neümark, die Pommersche Regierung von Stettin nach Stargard. 
Der König hatte vertragsmäßig die Pflicht übernehmen müssen, für die Ver¬ 
pflegung der Besatzungen in den Oderfestungen Sorge zu tragen. Zu dem Zwecke 
hatte die Regierung zu Stargard in Stettin eine besondere Verpftegungs-Commission 
bestellt, der die Ernährung der Besatzung in der Stärke, wie die Verträge sie 
festgestellt hatte, und nach der reglementsmäßigen Beschaffenheit der Rationen oblag. 
Als nun aber seit dem Anfange des Jahres 1813 die Zahl der zu verpflegenden 
Mannschaften durch Zuzug immer mehr anwuchs und die Garnison zuletzt das 
Doppelte der in den Verträgen festgesetzten Stärke betrug, da stellte die Königl. 
Verpftegungs-Commission, nachdem sie weitere Verhaltungsregeln eingeholt hatte, 
ihre Functionen bei dem französischen Gouvernement ein, verwies dasselbe auf 
das in seinem Besitz seiende Reserve-Approvisionement, und überließ die Sorge 
für die kommenden Tage ausschließlich dem Magistrate der Stadt. 

Tagebuch der Ereignisse bei der Blokade der Festungen Stett in und Damm 
im Jahre 1813. 

Februar. 
15. — Der Gouverneur, Divisions-General Baron Grandeau, beruft den 

Magistrat, den Polizeidirector und ein Mitglied der Königl. Verpftegungs-Com-
miffion aufs Rathhans. Auf Befehl des Vicekönigs von Ital ien, Eugen Beau-
harnais, dermaligen Chefs der großen Armee, erklärt er die Festungen Stettin 
und Damm in Belagerungszustand und schreibt bedeutende Requisitionen aus, 
wobei in der Umgegend auch die Soldaten thätig sein sollen. 

16. — An diesem Tage ging die Execution wegen der Lebensmittel in 
der Umgegend vor sich. Zur Täuschung des Landvolkes und damit keine 
Nachrichten ausgehen konnten, wurden die Thore bis Nachmittag geschlossen. 

Das Schnecken-, Frauen- und Ziegenthor waren schon seit Anfang des Monats 
ganz gesperrt und der Ausschnitt des Glacis vom 5ten Frauenthor sogar mit 
Erde verschüttet An diesem Tage tritt General Grandean das Gouvernement 
Krankheitshalber auf einige Monate an den General Dufrefse ab, der in einem 
höflichen, Milde und Strenge zugleich athmenden Schreiben den Magistrat von 
diesem Wechsel benachrichtigt. 

23. — Der CWNmandant erläßt eine Bekanntmachung, dahin lautend, daß 
die Stadt nur ihm und seinen Befehlen zu gehorchen habe, da er die uuum-
fchränkte Gewalt über die Einwohner und deren Vermögen besitze. So hatte 
der Belagerungs-Zustand begonnen, ohne daß sich bisher ein Feind hatte sehen 
lassen. 

24. — Die Besatzung soll 1400 Mann Zuwachs erhalten und überhaupt 
8500 Mann betragen, aber darunter fast gar keine Cavalerie gehabt haben. Am — 

27. — Zeigten sich die ersten Kosaken in der Umgegend, ebenso preüssische 
Schwarze Husaren. Sie schwärmten auf den Höhen von Krekow. 

M ä r z . 
2. u. 3. — Exemtions-Commandos wie am 16. Februar gingen aus der 

Festung, dieselben wurden von den Kosaken bedeutend belästigt. 
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Mä rz . 
5—9. — Zeigten sich mehrere Preußische Truppen vor Stettin. 
11. u. 12. — Bedeutende Ausfälle selbst mit Geschütz wegen Lebensmitteln. 
14. — Die Ober- und Unterwiek mußten geräumt werden, und das Ab¬ 

brennen wurde den Einwohnern angezeigt. 
15. — Ein preüssischer Stabsoffizier in Begleitung eines Trompeters kün¬ 

digte dem Gouverneur die Eröffnung der Feindseligkeiten von Seiten Preußens an^). 
Behufs Aufrechterhaltung der Ruhe unter der Bürgerschaft ließ der Gouverneur 
6 Kanonen auf den öffentlichen Plätzen auffahren. 

18. — Die Bürger mußten ihre Waffen und Pulvervorräthe an das Ar¬ 
tillerie-Depot abgeben. 

19. — Begann der Abbruch der Unterwiek. Das preüß. Postamt wurde 
nach Garz verlegt. 

20. — Damm. Abbruch der meisten Gebäude in der Stettiner und Golnower 
Vorstadt, zusammen 59 Wohnhäuser und 31 Ställe. 

21. — An diesem Tage wurden 39 Scheunen in der Golnower Vorstadt 
von Damm abgebrannt. 

22. — Die Stettiner Garnison machte einen kleinen Ausfall, wobei 2 Kofaken 
und 2 preüssische Husaren als Gefangene eingebracht wurden. 

23. — Die Oberwiek wird von den Einwohnern abgebrochen und 
25. — Die Neüewiek abgebrannt. 
26. — Engere Einschließung der Festung sowol von der Landseite als im 

Dammschen See. Der Gouverneur stellt auf den Iacobithurm eine Wache, um 
die Stettiner zu verhindern, von diesem hohen Standpunkte die Bewegungen der 
vaterländischen Truppen durch Fernröhretz zu verfolgen. 

27. — I n Folge des engern Einfchluffes fing es heute fchon an, auf dem 
Markte an Lebensmitteln zu fehlen, und die Preise stiegen bedeutend. Die Metze 
Kartoffeln galt 4 Groschen. 

28. u. 29. — I n der Oder vor Güstow, am Abflüsse der Kleinen Regelitz, 
haben die Blokirer 2 bewaffnete Böte stationirt. — Die Besatzung macht an 
beiden Tagen kleine Ausfälle ohne Zweck und ohne Erfolg. Einzelne Haüser, 
die auf Seite des Forts Wilhelm auf freien Felde stehen, werden abgebrannt. 

30. — An diesem Tage sah man die vaterländischen Truppen schanzen. 
A p r i l . 

1. — Grabow wurde geräumt. — Die Bauern flohen^mach Bredow. 
2. — Der Gouverneur commandirt 2 Bataillons nach Damm. Sie griffen 

die Blokade-Truppen bei und in Frankenwald an, und fügten denselben einigen 
Verlust bei; auch gingen einige Gehöfte von Finkenwald in Flammen auf. Die 
beiden Bataillons rückten nach dem Gefecht nach Damm zur Verstärkung der 
dortigen Besatzung. 

8. — Der Iimmermeister Kraufe, welcher beständig in den Festungswerken 
gearbeitet hatte, und an diesem Tage auf Flößen befchäftigt war, geht mit seiner 
ganzen Mannschaft zu den Preußen über. Ein Commando, welches den Flieh¬ 
enden nachgeschickt wurde, konnte sie nicht mehr einholen. 

*) Nach Böhmer S. 103. Hier ist im Tage wo! ein Irrthum, s. oben S. 812. 
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Apr i l . 
13. — Man sah wieder die Preußen in derselben Gegend, wie am 30. März, 

schanzen. Diese Angabe ist jedoch mit Bezug auf die Maßnehmung der Fran¬ 
zosen am 26. März, höchst unsicher, und beruhet wol nur auf unsicherer Beobach¬ 
tung und weiterer mündlicher Überlieferung. 

14. Die Preise der Lebensmittel waren bedeutend in die Höhe gegangen. 
Man zahlte für ein Pfd. Fleisch 5—9 Groschen, für ein Pfd. Butter 1 Thlr. 
bis 1 ' / , Thlr. 

15. — An diesem Tage erfolgte ein Angriff zu Wasser auf die Zollschanze, 
welchen der Major v. Rottenburg, Adjudant des Generals v. Tauentzien,*) 
leitete. Die Flottillen-Manschaft war noch durch 40 Mann Infanterie verstärkt 
worden. Am frühen Morgen gingen vier schwedische (?) Kanonenschaluppen, 
unterstützt von der übrigen Flottille gegen die Zollschanze vor und die Kanonade 
dauerte bis gegen 9 Uhr ununterbrochen fort. Zur Unterstützung dieses Angriffs 
war vom Dammschen Blokadekorps ein Bataillon von Podjnch aus über die Große 
Regelitz gegangen. Dieser Angriff blieb aber ohne Erfolg und jedes Fahrzeug 
ging auf seine Station zurück. Um die Feftungs-Besatzung abzulenken wurde 
sowohl Stettin als Damm heftig beschossen. Auch erfolgten Scheinangriffe 
auf die französischen Vorposten. An diesem Tage gab es Todte und Blessirte 
zu Hunderten, es blieb der Bataillons-Commandeur Major v. Schulz, welcher in 
Finkenwald beerdigt wurde, und dem das Offizier-Corps im Jahre 1818 auf dem 
Grabe ein Denkmal errichten ließ. (Nach Angabe des Ingenieur-Hauptmanns Lenz 
im Jahre 1836, der die Affaire als Freiwilliger Jäger bei jenem Regimente mit¬ 
machte.) Unter den verwundeten Gefangenen ward ein Preüßifcher Hauptmann 
(Berend) in die Stadt eingebracht. Es starb bald an seinem Wunden. Die 
Franzosen beerdigten ihn mit mititairischen Ehren. 

16. — Des Morgens Kanonade von beiden Seiten. Die Preußen hatten 
bei Zabelsdorf eine große Schanze. Was von der Unterwiek noch stand, wurde 
heute von der Besatzung niedergebrannt. Dasselbe Schicksal traf fast ganz Grabow; 
desgleichen viele Holzlager, auch auf den Flößen in der Oder, wodurch ein 
Schaden von mehreren Hunderttausend Thalern verursacht ward. Der General 
Dufrefse versicherte aber den Magistrat, „daß dieses Unheil ganz Wider seinen 
Willen angerichtet, und er sich glücklich schätze, nicht Schuld daran zu sein." Da 
die Einwohner der Unterwiek und von Grabow nicht in die Festung aufgenommen 
wurden, hatten die noch Anwesenden ihre Zuflucht vorerst auf den Flößen gesucht. 

17. — Ausfall der Stettiner nach der Schanze bei der Glashütte ohne Er¬ 
folg. An diesem Tage und am — 

19. — fanden vor Damm kleine Neckereien Statt. 
22. Die vaterländischen Truppen schanzten tüchtig, namentlich an einer 

Schanze aitf der Höhe hinter Turnei. Von Seiten der Franzosen wurde der 
Rathsholzhof vor dem Iiegenthor fo eingerichtet, daß das Holz nur 3 F. hoch 

5) Nach dem Kriege war v. Rottenburg bis gegen 1821 Oberst und Chef des General¬ 
stabes des 2. und 3. (Pommerschen und Brandenburgischen) Armee-Corps, unter dem com-
mandirenden General, Feldmarschall Graf Tauentzien von Wittenberg f 1824. v. Rottenburg 
War 1836 General Major und Commandant von Wesel« 
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A p r i l . 
stand. Die Haüser daselbst wurden abgebrochen. Die arbeitslosen Leute muß¬ 
ten die Stadt verlasfett. Die Angriffsarbeiten wurden von der Besatzung gar 
nicht gestört. Um sich von der Kraft des Ausharrens bei längerer Cernirung 
von Seiten der Einwohnerschaft Überzeugung zu verschaffen, ließ der Gouverneur 
heute in jedem Haus eine Revision der Mundvorräthe vornehmen und die vor¬ 
gefundenen Vorräthe aufzeichnen. 

26. u. 27. — Von Seiten des Dammschen Blokade-Corps fand ein heftiges 
Beschießen der Zollschanze von den im Bruch aufgeführten Batterien Statt. 
Dasselbe soll aber wegen zu großer Entfernung nicht von sonderlicher Wirkung 
gewesen sein. Böhmer läßt dagegen am 27. in der heftigen Kanonade am 
Kesperfteige die Französischen Batterien völlig zum Schweigen bringen, so daß 
sie nicht einmal mehr auf eine Recognoscirung feuern konnten, die der belagernde 
commandirende General bis unter den Kartätfchenfchuß vor ihren Geschützen 
machte. Damm erhielt an beiden Tagen Proviant-Zufuhr aus Stettin, woraus 
hervorgeht, daß es in der kleinen Festung an Vorräthen mangelte. 

28. — I n der Nacht wurde-versucht, die Brücke über die Große Regelitz 
bei der Zollschanze in Brand zu stecken/was aber mißlang. 

29. — Die Stettiner Besatzung schaffte 6 Boote zu Wagen nach der 
Zollschanze. 

30. — Vorposten-Gefecht in den Trümmern der Oberwiek, bei welcher Ge¬ 
legenheit der Branntweinbrenner Johann Rückforth in seinem stehen gebliebeneu 
Hause durch eine Flintenkugel getöötet ward. 

M a i . 
1. — Vor Damm wurde gegenseitig stark kanonirt. I n Stettin trat an 

diesem Tage Mangel an Lebensmitteln ein. 
2. — I n Stettin bildete das Festungs-Commando aus der handarbei¬ 

teten Volkskasse 4 Compagnien Schanzer, die täglich zur Arbeit nach der Zol l -
schaMe gehen mußten. Jeder Mann erhielt 10 Groschen Tagelohn und Brod. 

4. Die Besatzung von Damm machte einen Angriff auf die Kespersteig-Schanze, 
der aber nicht gelang. Preüssischer Seits wurde die Zollschanze stark beschossen. 
Sie blieb die Antwort nicht schuldig. 

6. — Fortgesetzte Kanonade vor Damm. Die dortige Besatzung machte einen 
Ausfall zur Eintreibung von Lebensmitteln, was aber mißlang. Dagegen erhielt 
sie am — 

7. — Proviant-Zufuhr von Stett in, der Seitens der Vlockirer nicht ver¬ 
hindert werden konnte. 

8. — An diesem Tage fand man auf den Straßen von Stettin eine Pro¬ 
klamation an die Holländer unter der Besatzung, damals, und feit 1810, Unter-
thanen des Kaiserreichs, mit der Aufforderung, von den Franzosen abzufallen und 
zu den Preußen vor der Festung überzugehen. Die wegen der Urheberschaft an¬ 
gestellte Untersuchung lief fruchtlos ab. Der Erfolg dieser Kundgebung war 
aber doch, so sagt man, daß von da an häufig Desertionen von Nichtfranzosen 
der Besatzung vorkamen; zuweilen sollen sie zu 10 und 20 Mann das Weite 
gesucht habend) 

*) Thiede, Chronik, S. 88g» 
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M a i . 
10. — Lebhafte Kanonade auf Damm, die ebenfo stark beantwortet wurde. 
12. — Die Franzosen machten einen großen Ausfall, wozu die ganze dis¬ 

ponible Garnison ausgerückt sein soll. Es kam, weil die vaterländischen Truppen, 
durch den Schiffer Gottfried Nüske*) von dem Unternehmen benachrichtigt, auf 
der Hut waren, in der Gegend von Grabow zu einem hitzigen Gefecht, in wel¬ 
chem die Franzofen gegen 300 Mann verloren haben sollen. Was von Grabows 
Haüfern noch aufrecht stand, wurde bei dieser Gelegenheit niedergebrannt. Die 
Franzofen wurden in die Stadt getrieben und hatten gegen 300 Blefsirte. Nach 
diesem vereitelten Unternehmen wagten sie keinen großen Ausfall wieder und be¬ 
schränken sich auf die Vertheidigung der Wälle, die sie für gefährdet hielten, denn 
die vaterländischen Truppen arbeiteten hinter Turnei, bei der Glashütte, unfern 
Zabelsdorf und bei Bredow; auch sah man von den Wällen aus große Thätig-
keit in der Krekower Allse (Straße nach Falkenwald) und Kanonen daselbst. Ein 
Ausfall der Dammschen Garnison soll die von den Blokadetruppen am Kesper-
steig errichtete Schanze an diesem Tage erstürmt und zerstört haben. Demnächst 
sollen die Preußen ganz im Stillen wieder vorgerückt sein und den französischen 
Posten niedergemacht haben. (Ganz unzuverlässige, auch sehr unwahrscheinliche 
Nachricht, weil die Franzosen nicht in der zerstörten und von Damm entfernt 
liegenden Schanze bleiben konnten.) 

29. — Bis zu diefem Tage waren aus Stettin schon an 6000 feiner Be¬ 
wohner ausgewandert wegen Theüerung und Mangels an Lebensmitteln, jedoch 
verhältnißmäßig wenig Männer. Junge Männer wurden von mm an, nicht mehr 
zur Stadt hinausgelassen. 

Es kostete ein Pfund Rindfleisch 9 Gr., in so weit es noch zu haben war; 
anderes Fleisch gab es gar nicht mehr. 1 Pfd. Butter wurde mit 2 Thlr., 
1 Paar junge Tauben mit 1 ̂  Thlr., 1 Huhn mit 1 ̂  Thlr. bezahlt, 1 Quart 
Milch kostete 6 Gr. 

30. u. 31 . — Starke Kanonade auf Damm und Beantwortung derselben 
Seitens der Festung. 

J u n i . 
6. — Heute galt das Rindfleisch schon 12 Gr., ein Huhn 1 Thlr. 20 Gr., 

Milch das Quart 10 Gr., Butter das Pfund 3 Thlr., Roggen der Scheffel 
4 Thlr. 9 Gr., Weizen 5 Thlr. 8 Gr. Brod und Semmel gingen den Bäckern 
zum Theil schon aus. 

8. — Ein französifcher Courier kündigte den Waffenstillstand auf 2 Monate 
an. Bis zu diesem Tage waren die Preise der Lebensmittel noch beinahe um die 
Hälfte gestiegen. Folgenden Tags am — 

9. — fanden Conferenzen zwischen dem General-Lieutenant von Tauentzien, 
Commandirenden des Blokade-Corps, und dem Gouverneur der Festung in Turnei 
Statt, in Folge derer die Vorposten Kette unverändert blieb, und die Befatzung 
ihre Armirungsarbeiten, doch nur mittelst militairischer Kräfte, fortfetzen durfte. 

Die Übereinkunft wegen des gegenseitigen Verhaltens der Truppen während 

- *) Der Name Nüske ist noch heute, 1874, in Grabow als Seefahrer und Schiffsbaumeister 
vertreten. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 103 
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J u n i . 
des Waffenstillstandes wurde zwar nicht bekannt, doch mußte dieselhe hinsichts 
des Einlassens von Lebensmitteln sehr unbefriedigend gewesen sein. Denn am — 

18. — erging an die Schlächter das Gebot,-wöchentlich in der ganzen Stadt 
nur 1 Kuh zu schlachten, und zwan einen Theil davon an Kranke, den andern 
an beliebige Käufer, von letzteren jedoch nur 1 Pfund an '1 Familie abzulassen. 
Von diesem Tage an bis zum 21. August wurde indeß nur 4 solcher Kühe zu 
schlachten Erlaubniß gegeben; doch wirkte der menschenfreundliche Medicinal-
rath Hager aus, daß von Seiten der Belagerer für Kranke etwas Vieh verab¬ 
folgt wurde. 

, Juli. 
1. — Heute wurden den Brauern und Branntweinbrennern die Vorräthe 

versiegelt, und Tabacks-, Kaffee- und andere Mühlen zum Mahlen von Korn 
eingerichtet. 

31 . — Es rückten 2 Bataillone mit Sensen zum Getreidemähen nach der 
Gegend der Kupfermühle aus der Festung. Es kam dabei zum Scharmützel, wel¬ 
ches die Kanonen der Festung unterstützten. 

Man vereinigte sich endlich, in Folge dessen von beiden Seiten Getreide ge¬ 
mäht und eingefahren wurde. 

Augus t . 
3. -^ Heute ist des Königs Geburtstag. Die Stettiner legen die alte Liebe 

und. Treue zu ihrem Landesherrn dadurch an den Tag, daß sie Blumen in die 
Straßen streuen, ihre Haüser mit Kränzen schmücken und mehrere derselben am 
Abend illuminiren. Diese seinem Feinde dargebrachte Huldigung verdrießt den 
General GraNdeau, er läßt durch ausgeschickte Patrouillen die erleuchteten Fenster 
zertrümmern, ja er soll sie in einigen Häusern, wie im Hotel dePrusse, eigenhändig 
eingeschlagen haben. Offenbar eine Fabel, wie sie in bewegten Zeiten nur zu 
oft ersonnen wird. Eine Gemeinheit dieser Art ist von einem Verehrer Fried¬ 
richs I I . nicht anzunehmen, (vergl. den 2. September). Am folgenden Tage 
wurde der Polizei-Director Stolle wegen diefes Vorfalles nach Fort Preußen ab¬ 
geführt, doch nach einigen Tagen wieder freigelassen. 

7. — Der Gouverneur erläßt eine Bekanntmachung, dahin lautend, daß 
Jeder, der sich nicht auf 3 Monate verproviantiren könne, die Stadt zu räumen 
habe. Man fängt an, Lebensmittel nur tauschweise abzulassen. „Es ist jetzt eine 
wahre Kunst eine Hausfrau zu fein und die Mahlzeiten anzurichten, da alles Fett 
und die meisten Bedürfnisse fehlen." 

15. — Die vaterländischen Blokadetruppen hatten 2 große Batterien vor 
Pommernsdorf und auf dem Kosakenberge etablirt. I n der Stadt wird der Ge¬ 
burtstag des Kaisers der Franzosen durch Parade, Illumination uyd Bälle mit 
großem Gepränge gefeiert. 

19. — Ein Parlamentär aus der Festung zeigte bei den Vorposten Hes 
Blokadecorps an, daß mit Ablauf des heutigen Tages der Waffenstillstand auf¬ 
gehört habe. . 

20. — Heute begannen die Feindseligkeiten mit einem Vorposten-Gefecht b ê  
Friedrichsgnade, dem Landhause der Prinzessin Elisabeth, vor dem Anklämer Thore, 
unmittelbar an der Grunze von Grabow. Was noch in der Nähe der Wälle an 
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August. 
Häusern und Mühlen stand, wurde der Erde gleich gemacht, und der schöne Velt-
husensche*) Garten in der Oberwiek, fammt seinem Lusthaufe, eine Zierde der 
Stettiner Gegend, verwüstet und niedergebrannt. Befehl der kaiserlichen Ge¬ 
walthabers in Stadt und Festung. 

An demselben Tage wurde auch der Polizei-Director Stolle, mit einem großen Theile 
seines Personals, seiner Stelle entsetzt, und.die Handhabung Her Polizei ganz militai-
fchen Händen über geben. Der neue Polizei-Director, Capitain Flamand, inaugurirte 
sein Amt mit ekner Beianntmachung, worin er das Tragen der Preußischen Kokarde für 
ein Zeichen der Empörung erklärte, nur pensiönirten Militairpersonm könne es ge¬ 
stattet werden. Ein anderer Befehl besagte, daß. wenn aus einem Bürgerhause 
ein Soldat desertire, der Eigenthümer des Hauses 300 Thlr., und im Falle des 
Unvermögens die Stadt 6000 Thlr. zahlen, außerdem aber eine Versiegelung der 
Papiere des Hauswirths und eine sttenge Untersuchung Statt finden solle. Diese 
Maßregel wurde auch sofort auf 5 Hauseigentümer angewendet, jedoch auf Vo r - ' 
stellung des Magistrats wieder aufgehoben. 

21. — I n der Festung wurde ein Detachement Cavalerie, 17 Mann stark, 
formirt, welches mit Pferden aus der Stadt beritten gemacht wurde. Das Blokade-
Corps vor Damm erhielt Verstärkung durch 3 Eskadrons Litauischer Landwehr-
Cavalerie. 

25. — Der Gouverneur ließ heute den Turnei abbrennen und in der 
Nacht zum 

26. — steckte der Artillerie-Lieutenant Zindel, vom Vlokade-Corps, 4 Wind¬ 
mühlen bei Fort Preußen in Brand. I n der folgenden Nacht sollten die noch 
übrigen 4 Windmühlen niedergebrannt werden, es glückte aber nicht, weil die 
Leute unter dem unaufhörlichen Feuer vom Fort die Besinnung verloren. Vor 
Damm fand an diesem Tage ein ununterbrochenes Scharmuziren auf der Damm¬ 
straße vor dem Stettiner Thore bis zur Brücke der Großen Regelitz Statt. I n 
der Nacht vom 

29. zum 30. — wurde Stettin mit Granaten und Kugeln beschossen, welche 
zwar nicht vielen Schaden anrichteten, doch aber einen Brand verursachten. Die 
Schanzen bei Finkenwald beschossen die Festung Damm am 29. den ganzen Tag 
hindurch. I n der folgenden Nacht vom 

30. zum 31. — wurde das von den Franzosen auf dem von Damm nach 
Stettin führenden Stein-Damm bei der Gabel des Kespersteigs angelegte Netran-
chement von den Schiffen auf dem Dammschen See stark beschossen, und völlig 
demolirt. Die Sache hatte aber keinen weitern Erfolg, da die verabredete Unter¬ 
stützung Seitens der Landtruppen des Dammschen Blokade-Corps aus unbekannten 
Gründen unterblieb. Dabei wurde vom französischen Geschütz eine schwedische 
Kanonen-Schaluppe so hart getroffen, daH sie nach Kamelsberg zur Reparatur 

*) Velthusen war s. Z. ein angesehener Kaufherr. Sem Wohnhaus in der Stadt hatte 
er angeblich nach Schlüter'schen Rissen erbauen lassen. Es ist das Eckgebaüde der Louisen-
und Kleinen Wollweberstraße, jetzt, 1874, im Besitz des Pianoforte-Fabrikanten Wolkenhauer. 
Der Velthusensche Garten in der Oberwiek war später Besitzthum des Oberpräsidenten Sack. 
Das Vehikel der Neuzeit hat den Garten im Jahre 1841 verschlungen. Auf seiner Fläche 
stehen die Maschinengebaüde des Eisenbahnhofes. (Bergt. ,L. B. I I . Thl. Bd. VIII.) 

103* 
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August. 
bugfirt werden mußte. Von der Schiffsmannschaft wurden mehrere Leute erschossen 
und verwundet. Bei Tage am 

3 1 . — beschoß die Flottille auch die Festung, insonderheit den Bleichholm 
und die Frauenthor-Vefestigung des Forts Leopold. 

S e p t e m b er. 
1. — Nachts waN Stettin lebhaft beschossen und beworfen, was zwar einige 

Beschädigungen, aber keinen Brand verursachte. Der Stand der Lebensmittel-
Preise war an diesem Tage folgender: — 1 Sch. Weizen kostete 6 Thlr., ein 
Sch. Roggen 4 Thlr., ein Pfd. Butter 6 Thlr., ein Huhn 3 Thlr., ein Kanin¬ 
chen 2 Thlr., ein Paar Tauben 3 Thlr. , Fleisch und Gemüse war gar nicht mehr 
zu haben. 

— 2. Die Statue Friedrichs I I . wurde heute gegen Bombenbefchädidungen 
gesichert. I n dieser Beziehung ist das Schreiben bemerkenswerth, welches der 
Gouverneur, Baron Grandeau, an diesem Tage an Kirstem, den Oberbürgermeister 
der Stadt erließ. Es lautete wie folgt: 

„ Ich habe die Ehre Sie zu benachrichtigen, daß ich meinen Ingenieurs Befehl 
gegeben habe, sofort Anstalten zu einer Blendung über die Bildsäule des Großen 
Friedrichs zu machen, um dieselbe vor den Wirkungen des Bombardements zu beschützen. 
Seit einigen Tagen Hab' ich mich mit dieser Einrichtung beschäftigt, die in kurzer 
Zeit wird vollendet sein. Wenn meine übrigen Arbeiten mir nicht gestattet haben, 
meine Blicke früher auf das Denkmal zu wenden, so war die Ursache, daß die 
Gefahren nie dringend genug gewesen sind, um mich Beschädigungen desselben 
fürchten zu lassen. Doch das Andenken eines so großen Mannes, den jeder Fran¬ 
zose hier verehrt, wie ich, gebietet mir, nichts zu versäumen, daß diese Bildsäule 
erhalten werde, welche Jedermann ins Gedächtniß rufen, muß, was Er für sein 
Land und für den Ruhm gethan hat, dessen Werth Er erkannte und mit dem Er 
zu wuchern wußte. Sie alle, meine Herren, sind I h m die lebhafteste Erkenntlich¬ 
keit schuldig, und ich würde mich glücklich schätzen, wenn das Werk, welches ich 
angeordnet habe, Ihnen meine Verehrung Seines Andenkens bewiese. A l s E r 
leb te , ve rbarg er Sich nicht: doch wenn Er von da, wo er jetzt ruhet, uns 
sehen kann, wird er es nicht übel empfinden, daß ein Krieger, Sein Bewunderer, 
I h n einen Augenblick zu verbergen sucht, um Sein B i ld vor jedem Unfälle zu 
beschützen, und es der spätem Nachwelt zu bewahren, welche gleich uns, I h m 
Gerechtigkeit wird widerfahren lassen". 

Gereicht dieses Schreiben dem General Grandeau nicht zur größten Ehre? 
Unter den Heeren t>es ersten Kaiserreichs gab es noch Männer, welche fremde 
Größe anerkannten und ihr Verehrung zollten. Wie verwildert dagegen ist die 
französche Nation unter dem zweiten Kaiserreiche. Weil wir Deutsche gezwungen 
dasselbe zu Boden geschlagen, sind wir und unsere großen Führer mit den nie¬ 
drigsten Ekelnamen belegt worden. 

4. — Stettin und Fort Preußen wurden beschossen, ohne Schaden zu thun; 
und vom Dammschen See aus beschossen die Schwedischen Scheerenbote die Zoll¬ 
uno die Blockhaus-Schanze ohne Erfolg. 

6. — Auf den Straßen Stettins sah man nur noch Soldaten; alle 
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September.' 
Läden waren geschlossen; für Geld war nur noch Bier, Branntwein und Brot 
zu haben. An allen anderen Lebensmitteln vollständigen Mangel. 

9. — Die drei Forts Preußen, Wilhelm und Leopold wurden mit Granaten 
beworfen, ohne daß diese Schaden thaten. Die schwedischen Scheerenboote fuhren 
mit ihrem Feuern wie am 4. September fort. Oberst Rödlich klagte, daß die 
Dienstunkunde des bei den Blokadetruppen befindlichen Landsturms, und selbst der 
Landwehr, nachtheilig sei. Ob darin auch die unterlassene Unterstützung am 30 
August begründet war, ist nicht gesagt. Rödlich commandirte vor Damm. 

12. — Vom Kosakenberge wurde Fort Preußen beworfen. I n der 
Stadt war schon bedenklicher Brotmangel, selbst bei den Soldaten, worüber diese 
murrten, an Meuterei grunzend. 

13. — Die noch stehenden Windmühlen wurden vom Kosakenberge aus 
beworfen. Unordnung herrschte in der Besatzung, verursacht durch — Hunger! 
Die Soldaten stehlen alles Eßbare, oemoliren die Gärten und rauben mit ge¬ 
ladenen Gewehr. Kein Hund, keine Katze, Taube, Huhn ist vor ihnen sicher. 
Roggen kostet 7 ^ Thlr., Weizen 9 Thlr. und ist nur Scheffelweise zu haben. 
Die Bäcker hören einer nach den andern auf zu backen. Ein Tischler ersauft sich 
aus Mangel an Nahrung. 

16. — Heute wurde zum ersten Male Pferdefleisch ausgetheilt, welches nach 
Vorschrift des Gouvernements gekocht und in Salz und Essig mit vielem Pfeffer 
gebraten werden muß. Die Suppe davon wird als schädlich verboten. 

19. — Das Gonvernement stellte den Verkauf des Brotes unter mili-
tairische Aufsicht. Nur von 8—10 Uhr Vormittags durften die Bäcker an die 
Einwohner verkaufen. 

22. — An diesem Tage ordnete das Gouvernement eine Hausrevision wegen 
etwa verborgener Lebensmittel an; außer 2 Scheffel Getreide wurde alles Eß¬ 
bare weggenommen, man fand aber nicht viel. 

23. — Kanonade vor Damm auf beiden Seiten. Desgleichen am — 
24. — verbunden heute mit einem Gefechte, das ein Ausfall der Franzosen 

aus Damm veranlaßte. Auch vom Kosakenberge wurde Fort Preußen beworfen. 
Die Besatzung erwiderte, wobei zu bemerken, daß die Franzosen im Allgemeinen 
mit dem Schießen sehr sparsam waren. , 

27, — Von den Schiffen auf dem Dammschen See wird Damm beschossen, 
was in der Stadt einigen Schaden anrichtet. 

29. — Das Bewerfen der Stadt vom Kofakenberge her, wurde heute wieder 
aufgenommen und zwar in größerer Lebhaftigkeit als an den vorhergehenden Tagen. 
Man wil l heute von den Wällen aus die Anlage von Laufgräben gegen Fort 
Preußen, und am — 

30. — das Fortschreiten dieser Arbeiten wahrgenommen haben. Diese Wahr¬ 
nehmung scheint aus einem Ir r thum hervorgegangen zu sein. 

O c t o b e r . 
1.—2. — Die ganze Nacht hindurch wurde in Zwischenräumen von V2 Stunde 

vom Fort Preußen und den beiden anderen Forts auf die Preüssischen Arbeiter 
geschossen. Die Blokadetruppen antworteten nicht darauf. Ein Gleiches ge¬ 
schah den — 
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October. 
3. -— an welchem Tage fast gar keine Lebensmittel mehr zu haben waren. 

Die vielen Auswanderungen hatten die Stadt ganz verödet. 
5. — Heftiges Feuer von den Schiffen nach der Festung Damm und nach 

den Dammschanzen, wobei die Blockhäuser in letzteren zerstört fein sollen. Die Fran¬ 
zosen erwiderten das Feuer, aber nur schwach. 

6. — Bis auf 30 unentbehrliche Pferde waren bereits alle in der Stadt 
vorhandenen Pferde verzehrt. Die unentbehrlichen waren, 16 Stück zum Mühlen¬ 
betrieb, 2 zum Todtenwagen, 4 für die Bedürfnisse des Magistrats behufs der 
Besatzung, und 8 zur Bespannung der Feuerspritzen. Es ^mußte nunmehr 
zum Einschlachten der entbehrlichsten Chargenpferde der höheren Offiziere geschritten 
werden. 

8. — Das Stehlen und Rauben der Besatzung übersteigt alle Schranken, 
besonders weil sich, außer Soldaten, nach 10 Uhr Abends Niemand auf der 
Straße sehen lassen darf, das Diebsgesindel also nicht verfolgt werden 
kann. Zur Abendzeit darf kein Wagen, keine Karre auf der Straße gehört 
werden. 

10. — Am Tage wird nach den preußischen Schanzarbeitern geschossen, die 
sich aber dadurch nicht stören lassen. Das Gouvernement befiehlt, daß alle 
Arme, welche nach ärztlichem Befund V2 Meile weit gehen können, aus der 
Stadt entfernt werden sollen. Dieser Befehl ist nicht zur Ausführung ge¬ 
kommen. 

11. — Früh am Morgen feuerte die Festung wie Tags vorher. Preußischer 
Seits antwortete man mit Granaten, die in der Stadt vielen Schaden anrichteten. 
Während des Schießens durfte sich Niemand von den Einwohnern auf der Straße 
sehen lassen. 

19. — I n Damm hatte man nur noch wenig Proviant. Die Besatzung 
hoffte noch auf Entsatz — merkwürdig, just an dem Tage, an welchen das Schick¬ 
sal ihres Herrn und Meisters auf Leipzigs Feldern entschieden, und er auf der 
Flucht nach dem Rheine war. 

N o v e m b e r . 
6. — Oberst Rödlich meldet dem General v. Plötz, daß die Franzofen den 

Steindamm nach Stettin aufreißen. Es ist bekannt, daß sich die Franzosen durch 
Abgrabung der linken Seite dieses Dammes auf der rechten — der Pflasterseite, 
eine Art Brustwehr beschafft hatten. Unglaublich aber ist's, daß dies so spät 
geschehen sein sollte, daher Rödlichs Bericht nur von Reparaturen gesprochen 
haben wird. ^ 

14. — Heute nahm der Magistrat Veranlassung, eine Vorstellung an den 
Gouverneur mit der Bitte um Übergabe zu richten. „Wir haben uns erlaubt, 
heißt es darin, mehrmals von dem Elende der Garnison zu sprechen. Ew. Exc. 
haben von demselben vielleicht nicht eine so vollkommene Überzeugung als wir 
und die Bürger. Wir sehen die Soldaten, die sonst so stark und kräftig waren, 
von Tage zu Tage abmagern, blaß von Ansehen und so schwach, daß sie in den 
Straßen sogar umfallen. Wir wissen nicht, ob vielleicht ihre Rationen an sich 
unzureichend sind, um sie zu ernähren; oder ob es vielleicht unser Klima, die 
Jahreszeit und die Zusammensetzung dieser Rationen die Veranlassung sein mögen, 
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daß dieselben nicht hinreichen: gewiß aber ist, daß sie dies nicht thun. Wir 
sehen also die Soldaten die unverdaulichsten und ungesundesten Sachen aufsuchen 
und genießen; ja wir sehen sie, trotz der strengen Befehle, welche Ew. Exc. er¬ 
lassen haben, in den Häusern umhergehen, um Brot zu betteln, und selbst ein¬ 
dringen, um mit Gewalt Lebensmittel und andere Dinge zu nehmen. Ein großer 
Theil unserer Einwohner befindet sich in einer noch Verzweifeltern Lage. Am 
11. d. M . haben wir die letzte Brodvertheilungen an Arme, Kranke und alte, 
gebrechliche Leute vorgenommm. Es ist ist der Stadt gegenwärtig nicht mehr der 
5te Theil der ehemaligen Bevölkerung, und dennoch haben wir wegen des Man¬ 
gels an Nahrungsmitteln fast ebenso viele Kranke, und mehr Tobte noch, als 
sonst. General! haben sie Mitleiden mit der unglücklichen Lage, in der wir uns 
befinden. Sie haben tue Pflichten eines braven Soldaten erfüllt, genügen sie 
nun auch denen der Menschlichkeit und errichten Sie sich in unserm Gedächtniß 
das würdigste Denkmal eines Helden." :c. 

Vor der Stadt fiel bis zum — 
15. — nichts Bemerkenswerthes vor. An diesem Tage, so wie am — 
17. — fanden..zwischen Abgeordneten der beiderseitigen Befehlsführer Ver¬ 

handlungen wegen Übergabe der Festung in den Salzspeichern auf der Oder-
wiek Statt. 

18. — Heute herrschte große Unrnhe unter der Besatzung in der Meinung, 
daß capitulirt werden solle. 

21. — Abermalige und letzte Konferenz und Abschluß der K a p i t u l a t i o n . 
Die Haupt-Stipulationen derselben lauteten also: — Art. 1. Stett in, Damm 
und Fort Preußen werden mit allem Kaiserlichen Gut übergeben, wenn nicht bis 
zum 5. December Entsatz kommt. Art. 2. Die Garnison zieht mit kriegerischen 
Ehren aus, streckt das Gewehr, und wird (sammt Offizieren) kriegsgefangen auf 
das rechte Ufer der Weichsel geführt. Art. 6 und 19. Nichtcombattanten, Krüppel 
und Frauen gehen nach Frankreich, oder, wenn sie wollen, mit den Übrigen in 
die Kriegsgefangenschaft. Art. 13. Verwundete und Kranke bleiben in Stettin 
und werden gepflegt bis zur Genesung. Oberwiek, den 21. November 1813. 
Dufresse. Berthier. Lossau. Kleist. Genehmigt Güstow, den 22. November 1813. 
v. Plötz. — War dem Commandirenden vor Damm, Obersten Rödlich, von der 
Capitulation nicht Nachricht gegeben worden? Der Oberst fuhr fort, noch am — 

22' und 23. — fein Angriffsproject heftig zu beschießen, worauf ihm 
die Dammsche Besatzung nichts schuldig blieb. An dem zuletzt gedachten 
Tage liefern die Franzofen die Gefangenen, 31 Russen und 8 Kosaken, welche 
im Frühjahre in ihre Hände gefallen waren, aus. 

24. — An diefem Tage sollen nach den Bestimmungen der Capitulation die 
Geißeln gewechselt werden, als die Nachricht, daß der, vor Torgau und Wit¬ 
tenberg stehende, commandirende General, Graf Tauentzien, die Bestätigung der 
Capitulation verweigere, eintrifft. 

26. — Heute traten Nacht- und Thorwachen wieder in Function, und am — 
30. — wurden, nachdem Tauentzien^s Bedenken in einer abermaligen Con-

serenz ihre Erledigung gefunden hatten, die Geißeln gestellt, Preußischer Seits: 
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November. 
Oberstlieutenant Collin und Major v. Lassinsky, Französischer Seits: der Com-
Mandant der Artillerie Mareillet und Major Renoud. 

D e c e m b e r . 
1. — Die Militair-Bestände wurden an diesem Tage durch "Commissarien 

aufgenommen. 
4. — I n Gemäßheit der Capitulation wurden heute die Thore von preußi¬ 

schen Truppen besetzt. Oberbürgermeister Kirstein empfängt an diesem Tage ein 
Schreiben des Generals Grandeau, in welchem derselbe von der Stadt Abschied 
nimmt. Es lautete wie folgt: — „Die Franzosen verlassen Morgen diese Stadt. 
S i e sind i n dieselbe eingezogen als Sieger, sie gehen hinaus als Ge¬ 
fangene. So spielt oft das Glück, dieser trügerische Abgott des Soldaten, mit 
seinen Hoffnungen. Bevor ich Sie verlasse, muß ich Ihnen Dank sagen für das 
Benehmen, welches Sie in den fchwierigen Verhältnissen, in denen Sie sich be¬ 
funden, beobachtet haben. Sie haben das sehr seltene Talent Kund gegeben, ohne 
Unterlaß ihre gänzliche Ergebenheit an I h r Vaterland und Ihren Souverain zu 
beweisen und zugleich uns die durch die Nothwendigkeit gebotenen Opfer zu 
bringen. I n Allem, was ich gefordert und gethan, Hab' ich den Umstanden weichen 
müssen; doch Hab' ich darum nicht minder mir die Empfindungen bewahrt, deren 
ein rechtlicher Mann umsonst versuchen würde, sich zu entäußern. Möchten so-
wol Sie mein Herr, überzeugt sein von der Lauterkeit meiner Grundsätze, als Ihre 
Mitbürger. Ich habe die Achtung derselben zu erwerben gesucht, und sie werden 
mir dieselbe bewilligen, wenn Sie mein Verhalten recht zu würdigen gewußt 
haben," u. f. w. 

5. — Vormittags 10 Uhr rückten die Franzosen mit klingendem Spiel aus; 
in Ermangelung der Pferde zogen die Artilleristen selbst ihre Geschütze, und nach¬ 
dem sie auf dem Glacis das Gewehr gestreckt, begann der feierliche und fröhliche 

' Einzug der Befreier, welchem der Großkanzler Beyme, der Präsident v. Ingers-
leben, der General v. Stutterheim, aus Stargard, und andere hohe Beamte bei¬ 
wohnten. Eine unendliche Menge heimkehrender Ausgewanderter, sammt andern 
Zuschauern schloß sich dem Zuge an. Der Einzug geschah durch das Berliner 
Thor. Am Eingange der Breitenstraße, unter Blumenkränzen und dem Bildnisse 
des Königs, empfingen Magistrat und Stadtverordnete den Commandirenden des 
Blokade-Corps, den General-Major v. Plötz, welchem nach einer kurzen Anrede 
des Oberbürgermeisters Kirstein, zwölf weißgekleidete junge Mädchen, Töchter aus 
den angesehensten Familien der Stadt, eine weißseidene Fahne, die auf der' einen 
Seite den Preußischen, auf der andern Seite den Russischen Adler t r u g I über¬ 
reichten. Der General stieg vom Pferde, und die jungen Mädchen schmückten ihn, 
als Vertreter des gesammten Corps der vaterländischen Truppen, mit einem Lor-
ber- und Myrthenkranz. Blumenstreüend gingen sie dem Zuge vorauf, der sich 
zum Königsplatz wendete. Unterdessen hatte sich auch die Flotille auf dem Dammschen 
See in Bewegung gesetzt, um, reich beflaggt in den Hafen der eroberten Stadt 
einzulaufen. Nach ausgetheilter Parole und nach eingenommenem Frühstück, be¬ 
gab sich der Zug in die Iakobikirche, wo ein Tedeum, man kann denken, unter 
welchen Gefühlen, gesungen ward, während alle Glocken lauteten, und auf den 
Wällen die Kanonen gelöst wurden. Darauf folgte große Mittagstafel im Cafino, 
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Illumination der ganzen Stadt und allgemeiner Jubel bis an den Morgen des 
folgenden Tages. „Wir betrachten diesen unvergeßlichen Tag," heißt es in einem 
öffentlichen Berichte, „als den glücklichen Anfang unserer Versöhnung mit dem 
härtesten Schicksal, und ewig denkwürdig wird er uns und unsern Nachkom¬ 
men sein."*) -

Die Auswanderung der Einwohner, deren bereits unterm 29. M a i gedacht 
wurde, hatte kolossale Dimensionen angenommen. Von den Franzosen wurde sie 
meistens befördert, von den vaterländischen Befehlsführern draußen nicht behin¬ 
dert. Zu 200, 400, 600, 800 Personen an Einem Tage waren die Bedrängten 
ausgezogen, um in den benachbarten Städten und Dörfern die Entscheidung des 
Kampfes abzuwarten. Da man das Eigenthum nicht gänzlich Preis geben konnte, 
so wurden die meisten Familien zerrissen, und es war oft ein herzzerschneidender 
Anblick, Altern, Kinder und Geschwister von einander scheiden zu sehen. Nach 
einer im Februar aufgenommenen Seelenliste zählte die Stadt etwa 22000 Ein¬ 
wohner. I m November hatte sie deren nur 6000, 16000 waren ausgewandert!^). 
Sie strömten nun in den nächsten Tagen und Wochen auf allen Wegen zurück in 
die entvölkerte Stadt. Viele junge Männer, Söhne der ersten Familien der Stadt, 
auch Männer reifern Alters, befanden sich unter den Ausgewanderten, die jetzt 
noch nicht heimkehrten, auch niemals heimgekehrt sind, weil ihre Gebeine in frem¬ 
der Erde ruhen. Der französische Gouverneur hatte es nicht zu verhindern ver¬ 
mocht, daß jener denkwürdige Ausruf „an Mein Volk und Heer" den Friedrich 
Wilhelm I I I . von Breslau aus am 7. März 1813 erlassen hatte, auch in Stettin 
bekannt geworden war. Wie in allen Preußischen Landen, so auch in Stettin, 
zündete dieser Aufruf einem Blitze gleich in den Herzen der Unterhanen des 
Königs und rief eine allgemeine, in dieser Weise noch nie erlebte, Begeisterung 
hervor. Schaarenweise zogen die jungen Männer aus, um sich als freiwillige 
Jäger den Pommerschen Regimentern zu Fuß und zu Pferd anzuschließen,*^) die 
unter Vülow's Führung alle Schlachten zur Befreiung des Vaterlandes von 
Groß-Beeren und Dennewitz an, mitgeschlagen haben, bis unter die Mauern von 
Paris, der Hauptstadt des Erbfeindes der Deutschen Nation, der Brutstätte aller 
Gemeinheit, die ein verwildertes Gemüth ersinnen kann. 

An demselben Tage, der für Stettin und ganz Pommerland ein Freüdentag 
war, richteten Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath von Stettin eine Loyali¬ 
tätsadresse an den König folgenden Inhal ts: 

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster, Allergnädigster König und Herr! 
Das süße Fest der wiedererlangten Freiheit können wir nicht schöner begehen, 

als indem wir vor Ew. Königlichen Majestät glorreichen Thron den innigsten 
Dank für den erhaltenen Schutz, und die Versicherung unserer treüesten Anhang-

*) W. Böhmer, die Belagerungen Stettins. S. 123, 124. — **) Böhmer, a. a .O.S. 116. 
-n*) Als das Bülowsche Armee-Corps im November 1813 durch Westfalen nach Holland 

marschirte, um dieses Land von den Franzosen zu reinigen, lernte der Heransgeber des L. V. 
in Münster zwei Brüder Karow, Carl und August kennen, Söhne des renommirten Handels¬ 
hauses in Stettin, die dem Rufe des Königs gefolgt waren. Carl, geschmückt mit dem eisernen 
Kreuze, war Tonkünstler, August Dichter. Beide Brüder haben nach dem Kriege zum Lehrer-
Personal des Pädagogiums zu Bunzlau gehört. Seines Freundes August hat Herausgeber in 
diesen Blättern schon gedacht. 

Landbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. 104 
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lichkeit ehr.erbietungsvoll niederlegen. Je weniger wir im Stande waren, die 
Anstrengungen unserer Brüder zu dem gerechten Kriege des Vaterlandes zu Heilen: 
um so drückender fühlten wir die Fesseln einer fremden, entarteten Herrschermacht; 
und um so freudiger schließen wir uns nach siebenjährigen Leiden an unsere 
Brüder wieder an. Wenn uns aber auch nicht vergönnt war, die Anstrengungen 
des Staats in allen Stücken erleichtern zu helfen, so kämpften doch unsere Mitbürger 
und unsere Söhne in den siegreichen Heeren, und wir sebst haben das süße Ge¬ 
fühl der treüesten Liebe und Anhänglichkeit des Unterthanen, welches kein Tyrann 
weder gebieten noch rauben kann, fest in unferm Busen bewahrt, und dasselbe 
in den bedrängtesten Zeiten auch vor dem Feinde an den Tag zu legen nicht ge¬ 
scheut. Frei überlassen wir nns jetzt diesen heiligen Empfindungen, und werden 
sie vor Ew. Königlichen Majestät dadurch zu bewahren suchen, daß wir mit dem 
Wohle des Staats Alles, was wir nur vermögen, unbedingt und mit der größten 
Freudigkeit darbringen. Mögen Ew. Königliche Majestät angestrengte Bemüh¬ 
ungen zur Befreiung des Vaterlandes und zur Verbrüderung des Deutschen 
Blutes, möge auch der Kampf des Einzelnen nicht unbelohnt bleiben; und nach 
einem in den Büchern der Geschichte beispiellosen Kriege, die grünende Friedens¬ 
palme, den Lorberkranz der tapferen Krieger beschattend^ die reichsten Segnungen 
über die entschlummerten, nun auferweckten Kräfte der "Nation verbreiten; und 
auf diefe Weife Ew. Königlichen Majestät, als Schöpfer unseres Glücks, dm 
herrlichsten Lohn aus treuer Untbrthanen Brust empfangen. M i t der unwandel¬ 
barsten Treue und Ehrfurcht ersterben wir Ew. Königlichen Majestät aller 
unterthänigste Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath. Stet t in, den 5. 
December 1813. 

Auch an den leitenden Staatsmann damaliger Zeit, den Staatskanzler, Frei¬ 
herrn v. Hardenberg, sowie an den Oberst-Eommandirenden des Blokade-Corps, 
General, Grafen v. Tauentzien, der noch vor Wittenberg stand, erließ der Magistrat 
an demselben Tage Danksagungsschreiben. Das Schreiben an den Staatskanzler 
schloß mit den Worten: — Jede neue Thätigkeit in unseren Amtsverhältnissen 
erhebt und stärkt uns, und wir fühlen uns neu geschaffen.^) 

So wenig amtlich Beglaubigtes sich über Das, was in der Festung während 
der Blokade vorgegangen ist, findet, eben so wenig ist es gelungen, autentische 
und zusammenhangende Nachrichten von den Blokade-Anstalten zu erlangen. 
Letzterer Umstand scheint auch eben kein großer Verlust zu sein, weil die Ereig¬ 
nisse vor Stettin für das wissenschaftliche Feld der Fortification und des Festungs¬ 
kriegs wenig dargeboten haben, indem es nur darauf ankam, die eingeschlossenen, 
und besonders nach dem Waffenstillstände, der vom 8. Juni bis 20. August 
dauerte, von aller und jeder Hoffnung auf Entsatz entblößt, und dem unver¬ 
meidlichen Mangel an Lebensmitteln unterworfen gewesenen Franzosen durch 
enge Einschließung zur Übergabe der Festung endlich zu zwingen, ohne ihre 
Werke oder die Stadt selbst durch directes oder durch Wurf-Feüer zu 
beschädigen, — wie es just hundert Jahre vorher durch die Moskowiter ge¬ 
schehen war, — welch' letztere Absicht sich auch in einzelnen vorgefundenen Be¬ 
fehlen des General-Majors v. Plötz deutlich ausfpricht. Der General stützte sich 

**) Böhmer, Belagerungen, S. 125—127. Thiele Chronik von Stettin, S. 894, 895. 
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hierbei aus Weisungen seines Vorgesetzten, des General-Lieutenants Grafen v. 
Tauentzien, und dieser befolgte ohne Zweifel die unmittelbaren Befehle des 
Königs, der Seine Stadt Stettin im letzten Stadium der fremdherrlichen Ge¬ 
walt, unter der ihr Wohlstand durch Erpressungen aller Art, und vornehmlich 
durch die Kontinentalsperre, welche Stettins Schifffahrt und Handel lahm gelegt 
hatte, in jeder Beziehung geschont wissen wollte. 

Über die Stärke der französischen Besatzung hat es bisher unbestimmte Nach¬ 
richten gegeben. So ist erzählt worden: Der Marschall Davoust, der auf 
der Retirade aus Rußland, im Februar einige Tage in Stettin verweilte, habe 
noch ein Paar alte Regimenter in die Festung geworfen, ohne daß gesagt wird, 
woher er diese genommen; und eine spätere Verstärkung von mehreren tausend 
Franzosen, die man aus Vorpommern heranziehen wollte, sei, da sie bei Pase-
walk schon an die Preußen gerieth, zerstreut uud gefangen genommen worden. 
So soll denn Stettin im Februar 1813 eine Besatzung von 8—9000 Mann, theils 
Franzosen, theils Holländer gehabt haben. Reiter waren nur 20—30 vorhanden^). 
Wie der französische Zuzug aus Vorpommern bereits im Laufe des Monats 
Februar bei Pasewalk mit vaterländischen Truppen zusammengestoßen sein soll, 
ist nicht wohl abzusehen, da der König erst am 16. März dem Kaiser, Seinem 
bisherigen Bundesgenossen, den Krieg erklärte. I m Festungs-Archiv ist ein 
Papier ausgefunden worden, und dieses enthält folgenden autentischeu — 

Nachweis der französischen Besatzung von Stettin nnd Damm 1813. 
Nach einem Rapport vom 20. Mai 1813. 

Trupp entheile. Offi¬ 
zieren. 

Mann¬ 
schaften. Summa. Pferde. Bemerkungen. 

S t e t t i n . — 1) Innerhalb der tzauvtfestung, incl. Lastadie und der Forts 
Wilhelm nnd Leopold. 

1. Artillerie . . . . 
2. Genie 
3. 5tes Marschbataillon 

4. Vom Isten Armee-Corps 
5. lOte Halbbrigade . . 
6. 12te Halbbrigade . . 
?. V e r e i n z e l t e . . . . . 

8. Istes Prodis. Dragoner 
Regiment . . . . . 
2) Fort Preußen. 

9. Ohne Detail-Angabe . 
Summa . . 

L. Damm. 
10. Ohne Detail-Angabe . 

Haupt-Snmma . 

19 
3 
6 

41 
93 
39 
2 

3 

19 
225 

52 
27? 

486 
99 
279 

1.068 
1.974 
1.198 

48 

38 

722 
5.912 

1.508 
7.420 

505 
102 
285 

1.109 
2.067 
1.23? 

50 

41 

741 
6.13? 

1.560 
7.69? 

139 

16? 

— 
16? 

Offiziere und Mannschaften 
waren sämmtlich bei 1 u. 
2 eingestellt. 

Davon 47 bei 1 eingestellt. 
159 Desgleichen. 
43 Desgleichen. 

Genesene verschiedener Trup-
pentheile. 

S. 879. 
Böhmer, Belagerungen von Stettin, S. 100; wiederholt in Thiede, Chronik, 
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Hierunter sind nicht mit begriffen die Generalität, die Adjudantur und die 
Offiziere des Verpflegungs- und des Sanitäts-Corps. 

Die Garnison von Stettin und seiner Nebenfestung Damm bestand am 5. 
December, zufolge einer schriftlichen Anzeige des Gouverneurs Grandeau an den 
General v. Plötz, aus: 7 Generalen, 24 Stabsoffizieren, 19 Capitains, 304 
Subalternoffizieren und 7280 Unteroffizieren und Gemeinen, in Ganzen aus 
7634 Mann, unter denen sich 87 vom Genie-Corps, 511 Artilleristen, 36 
Cavaleristen und 104 Militairbeamte befanden.*) 

Vergleicht man diese Angaben mit dem Rapport vom 20. Mai, so ergibt 
sich, daß die Besatzung nur geringen Verlust gehabt hat. Dieser wird Sterbe¬ 
fällen zuzuschreiben sein, und wenigen Desertionen. Die hierauf bezügliche An¬ 
gabe beim 8. Mai (S. 816) wird auf ein Minimum zurückzuführen, überhaupt mit 
Vorsicht aufzunehmen sein. 

Über die vorhanden gewesenen Geschütze findet sich keine Nachricht vor, je¬ 
doch eine Designation derselben vom 10. Mai 1811, der zufolge der Geschütz-
Park in Stettin und Damm aus 389 Stück aller Art bestanden hat. Über¬ 
geben wurden am 5. December 1813 nur 322; es fehlten mithin 67 Geschütze, 
welche muthmaßlich im Jahre 1812 aus der Festung zur „großen Armee" ge¬ 
zogen worden, und demnächst in den Schnee- und Eisfeldern Moskowiens stehen 
geblieben sind. 

Von den 322 Geschützen, welche sehr wahrscheinlich noch die alten preußi¬ 
schen von 1806 gewesen sind, gab es an Kanonen von Eisen: 24 Vierund-
zwanzigpfünder, 13 Zwanzigpfünder, 36 Achtzehnpfünder, 18 Zwölfpfünder, 62 
Sechspfünder, 114 Dreihfünder, 2 Zweipfünder, 5 Einpfünder; Kanonen von 
Bronce: 4 Dreipfünder; — Haubitzen: 12 eiserne von 7 ^ Zoll, 6 von Bronce 
und 6Vg Zol l ; — Mörser von Eisen: 1 von 13 Vz Zoll, 1 von 127, Zoll, 
3 von 11V4 Zoll, 4 von 92/3 Zoll, 10 von 7 ^ Zoll, 12 kleine; von Bronce 
6 von 10 Zoll. — Unbrauchbar waren 9 Kanonen und 16 Mörser. 

An Munitions-Vorräthen wurden übergeben: 119.000 Pfd. Pulver, 12.870 
gefüllte Kartätschbeütel für Kanonen und Haubitzen 37.080 diverse gefüllte Raketen, 
900 Brcmdkugeln zu Mortieren und Haubitzen, 147.700 diverse brauchbare 
Kanonenkugeln, 15.700 diverse Bomben, 27.440 diverse Haubitzkugeln, 34.280 
Handgranaten, 61.800 Pfd. eiserne Rollbomben. 

Gouverneur der Festung: Divisions-General Grandeau, Commandeur der 
Ehrenlegion und Ritter der eisernen Krone, so wie des Baierischen Militairifchen 
Max Joseph-Ordens (im Österreichischen Kriege von 1809 erworben.) Er war 
ein Lotharinger von Geburt,, und einer der Barone von der, vom Kaiser er¬ 
richteten Militair-Aristokratie, welche mit dem vuc, bezw. I'riucß, begann, und 
mit dem simplen Laron, der untersten Rangstufe, schloß. Joachim Mürat, König 
von Neapel, der, als der Kaiser am 5. December 1812 sein Heer verließ und 
nach Paris geeilt war, um neue Armeen aus dem Boden Frankreichs zu — 
stampfen, den Oberbefehl über die Trümmer der ihrer Zeit mächtigsten Armada führte, 
hatte den Divisions-General Grandeau, im Januar 1813 von Posen aus nach 
Stettin mit dem Befehle gesandt, alle erforderlichen Anstalten zur Vertheidigung dieses 

*) Böhmer, a. a. O., S. 12Z. 
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Wichtigen Platzes zu treffen, da er den linken Flügel der Oder-Linie bildete, 
welche von Mürat als neue Operationsbasis gegen die nachdringenden russischen 
Heere ausersehen war. Zum Gouverneur war ursprünglich der Brigade-General 
Düfresse, Commandeur der Ehrenlegion, ernannt. Nach Grandeau's Ankunft blieb 
er als Commandant der Festung, mußte aber feit dem 16. Februar die ganze 
Last der Vertheidigungs-Anstalten Mein tragen, weil Grandeau wegen der in 
Rußland erlittenen Strapatzen das Kranken- und Siechbette Monate lang nicht 
verlassen konnte. Der Chef des Artilleriewesens war der Oberst Berthier, (ein 
Neffe des berühmten Generalstabs-Chefs M^or-Asusra^ der Napoleonischen 
Heere, Alexander Berthier, den der Kaiser zum Fürsten von Neüchatel ernannt 
hatte, welches Schweizer-Ländchen sein Fürst, König Friedrich Wilhelm ^11. im 
Tilsiter Frieden hatte abtreten müssen). Das Festungsbauwesen leitete der Major 
vom Ingenieur-Corps — Oorp8 äs Qsiiie der Franzosen — Chülliot, der 
späterhin in Preußische Diensten getreten ist, und sich von da an v. Prautzen 
nannte, nach einem ihm gehörigen Landgute, Namens Prausse. 

Daß russische Kriegsvölker, und namentlich Kosaken, die ersten waren, welche 
vor Stettin erschienen und in der Gegend umherschwärmten, ist nach Lage der 
Dinge selbstverständlich; daß aber in ihrer Gesellschüft bereits am 27. Februar 
Preußische Schwarze Husaren gewesen sein, und weiterhin in den Tagen vom 
5 . - 9 . März mehrere Preußische Truppen sich gezeigt haben sollen, ist nicht möglich. 
Kein Preußischer Offizier wird ohne Befehl seines Königs aufgesessen haben, und 
ein solcher Befehl konnte, trotz des Aufrufs zur freiwilligen Bewaffnung und 
trotz des Kalischer Tractats, um die genannte Zeit nicht ergehen, wurde Preußens 
Kriegserklärung doch erst am 16. März kund gegeben. Daher denn auch im 
Tagebuch der Tag der Ankündigung von Eröffnung der Feindseligkeiten Seitens 
Preußens: 15. März, auf einem Irr thum beruhet. Der Befehl zur Eröffnung 
der Feindseligkeiten konnte, bei der großen Entfernung von Breslau, der einst¬ 
weiligen Residenz des Königs, per Estafette höchstens in der Nacht vom 17. zum 
18. März bei dem commandirenden Offizier der Observations-Truppen in der 
Gegend von Stettin eintreffen. Gab es doch noch keine Eisenbahnen, keine 
Telepraphen, weder optische noch elektrische. Der Berichtgeber vom 27. Februar 
wird in seiner Freude, endlich einmal wieder vaterländische Uniformen zu sehen, 
ähnlich montirte russische Husaren für preußische von einem der beiden Leib¬ 
husaren-Regimenter gehalten haben. 

Wie sich die Truppen-Verhältnisse des Blokade-Corps zu Anfang der Ein¬ 
schließung der Festung gestaltet haben, darüber constirt nichts; erst ein im 
Festungs-Archiv vorgefundener Rapport vom 29. März 1813 nennt die Truppen, 
ohne ihre Vertheilung anzugeben^ wie folgt: 

Das 3te Bataillon vom Isten und das 3te Bataillon vom 2ten Ostpreü-
ßischen Infanterie-Regiment; das Iste, 2te und 4te Ostpreüßische, und das 2te, 
3te, 4te und 5te Pommersche Reserve-Bataillon, (Diese Reserve-Bataillons 
waren ans Gcharnhorst's Krümpern formirt worden), zusammen 9 Bataillons 
zu 820 Mann und 41 Pferden, im Ganzen: Infanterie 7380 Mann und 369 
Pferde. Dazu an Cavalerie 308 Mann und 320 Pferde, nämlich 1 Schwadron 
vom Brandenburgs en Dragoner-, uud 1 Schwadron vom Pommerschen (nach¬ 
mals Blücherschen) Husaren-Regiment,» jede Eskadron zu 154 Mann und 160 



830 Die Stadt Stettin — als Festung. 

Pferden. Total 7688 Mann und 689 Pferde. Bei diesen Truppen befand sich, 
namhaft gemacht, nur eine einzige Batterie, ohne Angabe der Art. Mithin dürfte 
das Blokade-Corps nicht stärker, als die Besatzung der Festung, eher schwächer, 
gewesen sein. 

Da das Letztere aber durchaus unwahrscheinlich ist, und sonstige Nach¬ 
richten fehlen, so wie auch nichts von den, wenigstens ursprünglich, und 
nothwendiger Weise als die ersten vor S te t t in anwesend gewesenen 
Russischen Völkern verlautet*), und die vorstehend nachgewiesenen Truppen 
blos nach der etatsmäßigen Stärke, ohne Rücksicht auf Managements, Ab-
commandirte, Kranke :c. :c. angegeben sind, so läßt sich über den Stand der 
Blokade-Truppen vor dem Waffenstillstände etwas Zuverlässiges nicht ermitteln. 

Den Befehl über die Blokade-Truppen, wie auch muthmaßlich über die 
Völker, welche die mittlere der von den Franzosen occupirten Oder-Festungen, 
nämlich Küstrin, cernirten, führte vor dem Waffenstillstände der General-Lieutenant 
Graf v. Tauentzien, welcher während der Waffenruhe aus Brandenburgischen' 
Linien- und Landwehr-Regimentern zu Fuß und zu Pferd das 4te Armee-Corps 
formirte, und mit demselben bei Großbeeren am 26. August und bei Iüterbog-
Dennewitz am 6. September 1813 siegreich mit eingriff, und demnächst, nach 
Eroberung von Torgau, die tapfer vertheidigte Festung Wittenberg in der Nacht 
vom 13. auf den 14. Januar 1814 mit dem Qegen in der Faust erstürmte, eine 
Heldenthat, die ihm von Seinem Könige das Ehrenprädicat: Graf Tauentzien 
v. Wittenberg eintrug. 
> An seine Stelle ̂ war nach Wiedereröffnung der Feindseligkeiten, 20. August, 

der General-Major v. Plötz getreten, doch so, daß Tauentzien den Oberbefehl 
über die Blokade-Truppen in der Art behielt, daß Plötz ohne seine Zustimmung 
Wichtiges nicht unternehmen durfte. Tauentzien hatte sein Hauptquartier Anfangs 
in Kurow, dann in Güstow. Hier schlug auch Plötz das seinige auf, doch scheint 
es, daß derselbe dann und wann nach dem Vorwerke Schwarzow gegangen ist, 
um der Festung noch näher zu sein. Zweiter Befehlsfrührer des Blokade-Corps 
auf dem linken Oderufer war der Oberst v. Lossau ̂ ) ; dessen Hauptquartier war 
in Möhringen. 

Über den Stand der Truppen vor Stettin besagt ein Rapport vom 11. 
August 1813 folgendes: 

1. Der rechte Flügel im Bivouac bei Pommernsdorf: 3 Bataillons. Brigadier: 
Major v. Brandenstein ̂ * ) . 

*) Über die Äction der Russen vor Stettin findet sich vielleicht Nähres in dem Special-
Geschichten des Feldzuges von 1813, die für die vorliegende Monographie nicht benutzt werden 
konnten. 

^ ) Friedrich Conftantin v. Lossau (Lossow) schied im Jahre 1834 als General-Lieutenant 
aus dem activen Dienste, und lebte seit der Zeit in Berlin. Er war zuletzt Commandeur 
der 2. Division und erster Commandant von Danzig. Die Militair-Literatur verdankt ihm 
einen schätzenswerthen Beitrag durch sein Werk über die Systeme der Kriegsführung der be¬ 
rühmtesten Feldherren älterer und neuerer Zeit. Es ist seit 1835 in Berlin'^erschienen. 

***) Ein kenntnißreicher, ausgezeichneter Offizier, zu dem als Oberstlieutenant im großen 
dieneralstabe, unter Grolman, der Herausgeber des L. B. von 1816 an einige Jahre in 
Genstlicher Beziehung gestanden hat. Brandenftein schied als General-Major aus dem activen 
Dienst. 
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2. Centrum: 2 Bataillons im Bivouac bei Schwarzow, 1 Bataillon im 
Bivouac bei Krekow. Brigadier: Major v. Leb bin. 

3. Der linke Flügel: 1 Bataillon in Niemitz, 1 Bataillon in Zabelsdorf, 
1 Bataillon in Zülchow, Frauendorf und Neüendorf, 1 Bataillon in Bredow, 
zusammen 4 Bataillons. Brigadier: Obristlieutenant v. Kamele. 

I m ganzen 10 Bataillons Fußvolk, etatsmäßig 8200 Mann stark. 
4. Landwehr-Cavalerie-Regiment unter Major Hiller v. Gärtringen. Davon 

standen 2 Eskadrons in Krekow, 1 Eskadron in Schwarzow, die Cavalerie also 
im Centrum der Cernirungs-Linie. 

Der Rapport gibt die Stärke der Infanterie — 1, 2, 3 — so an: 

I m Dienst . . . . . . 
Kranke 
Abcommandirt 

Summa . . 

Officiere. 

148 
8 

10 

166 

Unteroff. 

506 
23 
15 

k44 

Spielleüte. 

91 

91 

Chirurg. 

16 
1 

17 

Gemeine. 

5.555 
421 
244 

6.220 

Summa. 

6.316 
453 
269 

7.038 

Die unter 4 genannten 3 Eskadrons werden summarisch 216 Pferde stark 
angegeben. Von Artillerie ist im Rapport gar nicht die Rede. 

Am 16. August waren statt der in Rapport vom 11. August nachgewiesenen 
10 Bataillons nur 9 vor Stettin. Welches Bataillon, d. h.: von welcher der 
drei Abtheilungen, eine ander Bestimmung, und wohin bekommen, ist nirgends 
gesagt, auch nicht welche Truppengattung es gewesen, ob Linie oder Landwehr, 
die das Blokade-Corps gebildet hat, wie wol die Vermuthung nahe liegt, daß es 
hauptsächlich neu errichtete Landwehrtruppen gewesen. Diese für den Kriegsdienst 
gehörig einzuüben, war im Feldlager vor Stettin Zeit genug, da, außer dem ge¬ 
wöhnlichen Wach- und Vorpostendienst, wenig zu thun war, wie aus dem Tage¬ 
buche der Blokade zur Genüge hervorgeht. Möglich, daß jenes Bataillon aufs 
rechte Oderufer zur Blokade von Damm commandirt worden ist. 

Daß die Nebenfestung Damm zuerst auch von Russischem Kriegsvolk bß-
rennt worden, liegt, obwol eine bestimmte Überlieferung davon nicht vorliegt, 
auf der Hand; es mag sogar in größerer Anzahl vor dieser Festung gelagert 
und von hier aus seine Pikenmänner vom Don und eine kleine Schaar seiner 
sonstigen leichten Reüterei die Regelitz hinauf detaschirt haben, um bei Greifen¬ 
hagen aufs linke Oderufer überzusetzen. Dieses Reüter-Detaschement hatte offen¬ 
bar nur die Bestimmung, die Umgebung der Hauptfestung Stettin zu recognos-
ciren. Nach der von Seiten Preußens erfolgten Kriegserklärung rückte das vor 
Damm stehende Russische Corps ab und machte vaterländischen Truppen Statt. 
Welcher Gattung sie gewesen, die vor und nach dem Waffenstillstände die Neben¬ 
festung cernirt haben, und in welcher Stärke sie gewesen sind, findet sich nirgends 
nachgewiesen. Das Preußische Blokade-Corps vor Damm stand nur mittelbar 
unter dem Commandirenden vor Stettin, unmittelbar befehligte es der Oberst 

, der sein Hauptquartier abwechselnd in Buchholz und in dem Katteschen 

Rödlich war aus österreichischen Diensten durch Scharnhorst in Preußische Dienste ge-
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(jetzt Vroseschen) Gute zu Finkenwald aufgeschlagen hatte. Hier ließ er sich am 
frühen Morgen des 2. April, als es noch dunkelte, von den Franzofen über¬ 
raschen, die mit 2 Bataillons einen Ausfall von Stettin aus machten und den 
Blokade-Truppen einigen Verlust, dem Dorfe Finkenwald aber durch Einäscherung 
von nicht blos einigen, sondern von 21 Colonistenstellen großen Schaden zu¬ 
fügten. Der Überfall erfolgte plötzlich, als in Finkenwald noch Alles im Schlafe 
lag. Eine Abtheilung dek Angegriffenen zog sich nach Straußensruh zurück, um 
hier Deckung zu suchen. Der Besitzer dieses Gutes stand mit einem kleinen 
Kinde am Fenster; das Kind wurde auf dem Arme des Vaters durch eine feind¬ 
liche Kugel, die ins Fenster schlug, getödtet. Die beiden Bataillons zogen darauf 
ungehindert nach Damm.zurVerstärkung der dortigen Besatzung — siehe Tage¬ 
buch, den 2. April**). Überhaupt kamen bei der Blokade von Damm häufiger, 
als vor Stettin Scharmützel vor, insonderheit an und auf dem Steindamme, der 
beide Städte verbindet; auch hatte es Oberst Rödlich nicht an Angriffswerken 
fehlen lassen, welche nach einer vorgefundenen Designation mit 10 Stück 12pfün-
digen und 4 Stück 6pfundigen Kanonen, auch mit 1 Haubitze besetzt waren, welche 
zeitweife ein lebhaftes Feuer auf Damm spielen ließen, ohne damit eine Übergabe 
der Festung zu erzielen. Am Schluß der Designation heißt es: „Zur Reserve 
für den linken Flügel sind bis jetzt in Podjuch gewesen und ferner nothwendig 
zur Reserve auf dem rechten Flügel . . . (beide Posten sind unausgefüllt) . . . 
Es scheinen 2 zwölfpfündige und 2 sechsbändige Batterien in Gebrauch gewesen 
zu sein, jede zu 8 Geschützen, aber keine Mortiere". I n einem dem General 
v. Plötz erstatteten Rapport vom 9. September klagte Oberst Rödlich, daß die 
Dienstunkunde bei seinen Truppen befindlichen Landsturms, und selbst der Land¬ 
wehr, seinen Operationen sehr nachtheilig sei. (S. 821). 

Der kleinen Festung Damm wurde lebhafter zugesetzt, als der großen Haupt¬ 
festung Stettin, und zwar nicht blos zu Lande, sondern auch zu Wasser vom 
Dammschen See. Denn gleich im Anfange der Vlokade wurden dahin die 
Continentalsperr-Wachtschiffe, die Drossel, der Adler, und der Kolberg beordert. 
Zusammen führten sie 14 Stück 3, 4 und 6 pfundigen Kanonen, waren mit 17 
Artilleristen, 18 Füsilieren, 18 Seeleuten, überhaupt mit 53 Mann besetzt, und 
wurden befehligt, das erste, die Drossel, vom Capitain v. Mühlbach (nachmaligen 
Ober-Steüer-Inspector), das zweite, der Adler, Anfangs vom Capitain Schmidt, 
dann vom Capitain Darkow, und das dritte vom Captain Schulz aus Kolberg. 
Zu dieser kleinen Flotille stießen am 5. April 4 schwedische Kanonenboote unter 
dem Befehl des Capitains Brunskrona, jedes mit 2 Stück Vierundzwanzigpfünder 
und mit 1 Compagnie Schwedischen Fußvolks bemannt; das Fußvolk unter dem 
Befehl des Hautmanns Pohlmann. Diese 4 Boote zogen gegen Ende April ab, 
bekamen aber Ersatz durch 4 Leichterjachten, jede mit einem 7 pfundigen Mortier 
und einer 6pfundigen Kanone. Sie standen unter Commando des Seelieutenants 

zogen worden. Er wurde mit dem Charakter als General-Major und mit der gesetzlichen 
Pension eines Obersten verabschiedet worden. Bon da an lebte er als ein mit aller Welt zerfallener 
Mißvergnügter in Berlin, wo ihn der Herausgeber des L. B. gekannt hat. 

^ ) Eine andere Nachricht, die dem Herausgeber in Finkenwald selbst von einigen alten 
Leuten, die jene Zeit als Knaben erlebt, mitgetheilt worden, läßt diesen Ausfall der Franzosen 
von Damm aus geschehen und am 7. April Statt finden (L. B. I I . Th. Bd. I I , 1740). 
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v. Cardell und hatten, außer der Schiffsmannschaft Landsöldaten an Bord. 
Noch vor Aufhebung des Waffenstillstandes kamen am 6. August weitere 6 
Schwedische Kriegsfahrzeüge von der Qualität der vorigen Kanonenboote, unter 
dem Befehl des Seekapitains Krüger, hinzu. Am 16. October 1813 kehrten 
sämmtliche Schwedische Schiffe in ihre Heimath zurück. 

Stettin und Damm haben vom 30. October 1806 bis zum 5. December 
1813 unter der Militair-Despotie des ersten Kaiserreichs der Francis natiou, qui 
niarody a 1a tst6 ä6 1a civilisation zu dulden gehabt. Was für Opfer die 
Stadt Stettin in diesem siebenjährigen Zeitraum gebracht, — um der französischen 
Gesittung theilhaftig zu werden! — Das wird in einem andern Abschnitte dieser 
Stadtgeschichte zu erörtern und nachzuweisen sein. 

General-Major Friedrich Wilhelm v. Plötz war durch Cabinets-Ordre vom 
4. December 1813 zum Csmmandanten von Stettin ernanut worden. Er be¬ 
kleidete diesen Posten bis zum 22. August 1814, an welchem Tage er mit dem 
General-Lieutenants-Charakter den Abschied erhielt. Er gehörte den Plötzen im 
Lande Kamin an. Er f 1816. Die Stelle des Platz-Ingenieurs wurde gleich 
im Anfange des Jahres 1814 mit dem Premier-Cavitain im Ingenieur-Corps, 
Carl Friedrich v. Loos, besetzt. Am 7. A M 1816 zum Major befördert, be¬ 
kleidete er die Stettiner Stelle bis 1827, in welchem Jahre er als zweiter 
Director der vereinigten Artillerie- und Ingenieur-Schule nach Berlin versetzt 
wurde. 

M e Haupt-Fundgrube für die Geschichte der Blokade von 1813 ist W. Böhmer's 
Werke: Die Belagerungen Stettins seit dem Anfange des 12. Jahrhunderts. Stettin 
1832, woselbst diese Geschichte S. 99—127 beschrieben ist. Vöhmer's Quellen find 
gewesen: Raths-Acten (Tit. X Nr. 189, 181, 307). Pommersche Zeitung von 1813. 
Vilaret, Tagebuch während der Belagerung von Stettin. Gedruckt bei Struck. 1814. 

. 40 S. (Nicht ganz zuverlässig in manchen Angaben). Wellmann, handschriftliches 
Tagebuch ?c. Ein Auszug ist gedruckt im Pommerschen Volksfreünde. Stettin 1830, 
Nr. 6—15. OompiaiütL äß 8tsttiu. Nach der Weise: 0r svouüsü Psupis Okrßtißn. 
1813. Ein ungedrucktes Spottlied in 46 Versen. Verfasser ist ein französischer 
Stabsoffizier der damaligen Garnison, (nach den Versen zu urttzeilen, welche Böhmer 
eingeschaltet hat, ein warmer Frennd von Stettin und herber Kritiker vieler von 
seinem General getroffenen Bertheidigungs-Maßregeln; nannte er ihn doch in einem 
seiner Verse „den neuen Don Quixote", weil er die Windmühlen auf dem Mühlen¬ 
berge hatt abbrennen lassen. Wo befindet sich die Handschrift dieses Spottliedes?) 
Mündliche Mittheilungen.^ 

Armirung der Festung im Jahre 1850. 

Eine Armirung ist seit Reoccupation von Stettin zu Ende des Jahres 1813 
nur ein Mal für nothwendig erachtet worden, nämlich im Jahre 1850 bei Ge¬ 
legenheit der, wegen der Hegemonie in Deutschland zwischen Preußen und Östereich 
obwaltenden Irrungen, gebotenen Kriegsrüstungen, die, indessen,., namentlich was 
das bewegliche Kriegsmaterial betrifft, in Folge der Olmützer Übereinkunst vom 
29. November 1850, alsbald wieder eingestellt wurden. Nicht so in Betreff der 
Kriegsbereitschaft der Festung Stettin. 

Bei der vom Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement mittelst Berfügnng 
vom 7. November 1850 anbefohlenen Armirung der Festung find die Arbeiten 
der ersten Armirungs-Periode — zur Sichsrung der THorpafsagen und Poterneu 
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durch theilweise Herstellung kriegsmäßiger Verschlüsse, Oangbarmachung der Zug¬ 
brücken und durch vorgelegte Tambourirungen, der Kanal-Öffnungen durch eiserne 
Gitterverschlüsse, der Anschlüsse der Werke an die Oder durch Palissadirungen, 
und die Anschlüsse der Forts Leopold und Wilhelm an den Hauptwall durch 
Palissadirung, Tambourirungen und Anlage von Blockhäusern an den Eingängen 
zu den Forts — ausgeführt worden. Die Sicherung des Forts Preußen er¬ 
folgte durch Tambourirungen der Poternen-Ausgänge in den Gräben, durch eine 
Escarpe-Palissadirung vor den eingefallenen Escarpemauern der Contregarde und 
des Ravelins der Fronte 1—5 und durch Aufstellung von Blockhäusern im Verein 
mit Tambouren in den eingehenden Waffenplätzen der Fronte 1—2 war fast 
vollendet. Die defensiblen Friedens-Pulvermagazine vor den Fronten 1—2 und 
2—3 des Forts Preußen wurden geräumt und vor denselben zwei Lünetten fast 
bis zur Brustwehrkrone angeschüttet. Die Ausgabe für diese Armirungs-Arbeiten 
hat sich auf M r . 9043. 16 Sgr. belaufen. 

Trotz der Olmützer Convention, Mandüvelschen Angedenkens, wurden die 
Arbeiten zur Armirung der Festung auch im Jahre 1851 bis zum 12. Februar 
fortgesetzt, an welchem Tage der Befehl zum Einstellen derselben in Stettin ein¬ 
ging. Es waren bis dahin ausgeführt: — 

a) An den auf dem linken Ufer der Oder liegenden Festungswerken — die 
Herstellung von Palisfadentambours am Frauen-, Königs-, Berliner-, Neuen-, 
und Oderthore und an den Eingängen zu den Forts Leopold und Wilhelm, an 
Echoncrüren-Zugängen im Fort Preußen, an sämmtlichen Poternen-Ausgängen 
der Festung, so wie an den Treppen-Ausgängen aus den Gräben nach dem be¬ 
deckten Wege. Die Sicherstellung der, den Eingängen am Königs- und Berliner 
Thor zunächst liegenden, nicht sturmfreien Revetements der Enveloppe mittelst 
einer längs der Escarpe 12 F. davon entfernt aufgestellten Vertheidigungs-
Palissadirung und die Einrichtung solcher Palissadirungen längs zweier in Bresche 
liegender Enveloppelinien der Fronte 1—5 des Forts Preußen. 

Die Aufstellung von 11 Blockhäusern an den Eingängen zur Festung am 
Königs- und Berliner Thore, an denen zu den Forts Leopold und Wilhelm, 
rechts und links der Lünette 20 vor Fort Leopold und vor 4 Echoncrüren-Ein-
gängen des Forts Preußen: 2 zu beiden Seiten der Raveline 1—2, eins links 
vom Ravelin 1—2 und eins rechts vom Ravelin 3—4. 

Die.Anlagen der beiden, die defensiblen Pulvermagazine 7 und 8 vor Fort 
Preußen umgebenden, Erdwerke, deren Anschüttung an der Hauptmasse des Walls 
und der Brustwehr vollendet wurde. Der Graben blieb noch zu verbreitern und 
das Glacis anzuschütten. 

b) An der auf dem rechten Oderufer belegenen Lastadischen Befestigung war 
nur der' Eingang am Parnitzthore durch Palifsadentambours gesichert worden. 

Endlich sind noch mehrere Brücken, welche keine Aufziehvorrichtung haben 
durch aufgestellte Barrieren gesichert und mehrere Thore nach dem darüber vom 
Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement gegebenen allgemeinen Grundzügen mit 
einem Eisenschienen-Beschlag versehen worden. 

I n Folge kriegsministeriellen Befehls vom 25. März 1851 sind zur Conser-
vation der bestehenden Blockhäuser dieselben von dem anliegenden Erdreich frei 
gelegt und mit Ziegelschließdächern versehen worden, auch ist die Aufstapelung 
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der Hölzer von 5 abgebundenen und nicht aufgestellten Blockhäusern unter einer 
Ziegelbedachung im Fort Wilhelm erfolgt. Die Palissaden wurden ausge¬ 
hoben und in, mit Rohr gedeckten, Schuppen untergebracht; 6 dieser Schuppen 
wurden fertig. 

Die Ausgabe für die Armirung belief sich im Jahre 1851 auf 9856 Thlr., 
der Gesammt ̂  Kostenaufwand aber für dieselbe hat Thlr. 18.899. 16 Sgr. 
betragen. 

Die Aufstapelung und Bergung der abgebundenen Blockhäuser kostete 426 Thlr., 
die Bedachung der stehenden Blockhäuser 1405 Thlr. und das Aufheben und 
Aufstapeln der Palissaden Thlr. 485. 10 Sgr.; demnach wurde für diese 
Arbeiten bis zum Schlüsse des Jahres 1851 eine Summe von Thlr. 2.316. 
10 Sgr. verausgabt. 

Aus dem Armirungsfonds ist im Jahre 1852 die zum Bau eines Werks 
auf der Silberwiesen-Züdspitze, nach einem darüber im Jahre 1848 bearbeiteten 
Projecte erforderliche Grundfläche, 6 Mg. 11 l Ruth, enthaltend, von der Stadt 
für den Preis von 150 Thlr. pro Mg. angekauft und unter Anrechnung eines, 
von der Contrescarpe der Fronte 1—2 der Lästadie gelegenen, disponiblen 
Festungsterrain von 93 Q.-Ruthen, mit 915 Thlr. bezahlt. 

Die Ausgabe bei diesem Fonds belief sich im Jahre 1852 auf Thlr. 976. 
22 Sgr. und die Gesammt-Äusgabe der nunmehr geschlossenen Armirungs-Rech-
nungen auf Thlr. 19.876. 8 Sgr. 

Daß der Befehl zur Einstellung der Armirungs-Arbeiten erst im Februar 
1851 erlassen wurde, dürfte den Beweis liefern, daß König Friedrich Wilhelm IV, 
unb sein erster Rathgeber im Departement der auswärtigen Angelegenheiten, da¬ 
mals Otto Freiherr v. Manteüffel, ihrer Sache in Bezug auf die Olmützer 
Convention, und den Bestand der Stipulatione derselben, dem Kaiser Franz 
Joseph und dem Fürsten Schwarzenberg gegenüber, nicht ganz sicher gewesen 
sein mögen. 

Die Desarmirung wurde, wie gesagt, mit Unterbringung der Palissaden in 
mit Rohr gedeckten Stapeln beendigt, und dafür im Jahre 1852 Thlr. 952. 
10 Sgr., im Ganzen für die Desarmirung Thlr. 3268. 10 Sgr. verausgabt. 

Armirung und Desarmirung haben demnach zusammen, 23.145 Thlr. ge¬ 
kostet. Erwägt man, daß alle Festungen, mindestens die der östlichen Provinzen 
der Monarchie, gleichzeitig in kriegstüchtigen Stand gesetzt wurden, so ergibt die 
so eben genannte Zahl einen MaßstaK"für die bedeutenden Ausgaben, welche die 
damalige Leitung der politischen Angelegenheiten des Vaterlandes dem Staats¬ 
säckel verursacht hat. 

Die Desarnnrungs-Gegenstände bestanden in 1455 zehn bis zwölf Fuß langen 
und 8 Zoll starken Tambo'ur-Palissaden, 929 Stück Brust-Palissaden, 7—8 Fuß 
lang, 133 Faden-Palissaden, 11 größeren und 6 kleineren Blockhäusern, einer 
abgebundenen Pulverkammer und 146 Barrißren, alles Gegenstände, welche im 
November 1850 neübeschafft worden waren. 

Zur Militair-Geschichte des Jahres 1866. 

Weder der Krieg von 1864 zur Befreiung der Elbherzogthümer von der 
Tyrannei Dänischer Demagogie, noch der Entscheidungskampf zwischen Preußen 
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und Österreich wegen der Vor- bezw. Allein-Macht in Deutschland hat eine 
Armirung der Festung nothwendig gemacht. Die binnen kürzester Zeit errungenen 
Siege der vaterländischen Waffen im Kriege von 1866, in welchem Preußen gegen 
den ganzen Deutschen Bund, Meklenburg ausgenommen, zu kämpfen hatte, 
machte eine kriegstüchtige Instandsetzung der Festung zu ihrer Vertheioigung 
überflüssig. 

Dennoch war die Festung Stettin bei diesem siebentägigen Kriege insofern 
betheiligt, als sie von den zahlreichen, in den Einzelkämpfen bis zum Tage von 
Königingrätz in Gefangenschaft gerathenen österreichischen Kriegern einen Haufen 
zu.beherbergen hatte. Es waren ihrer gegen 1500 Mannschaften, welche in den 
Kasernen am Schnecken- und Frauenthor, so wie in der Artillerie-Kaserne unter¬ 
gebracht wurden. Während des kurzen Verweilens dieser Kriegsgefangenen wußte 
der Commandant sie nicht anders zu beschäftigen, als mit Umstapelung der 
Palissaden-Vorräthe und deren Transport von der Kehle des Forts Preußen nach 
dem Saillant 3, der eben im Bau vollendet worden war. 

Auch einen hohen Herrn sah Stettin im Jahre 1866 als unfreiwilligen 
Bewohner innerhalb seiner Mauern. Dieses hohen Herrn Haupt- und Residenz¬ 
stadt wurde, nachdem dieselbe am 16. Juni 1866 von dem heimischen Kriegsvolke 
geräumt war, zwei Tage darauf von Preußischen Truppen unter dem Befehl 
des General-Majors Beyer besetzt, und Er selbst, nachdem er das ihm von seinem 
Königlichen Vetter Wilhelm von Preußen nochmals angetragene Bündniß in der, 
seinem Charakter eigenthümlichm Hartnäckigkeit endgültig von der Hand gewiesen 
hatte, als Kriegsgefangener von Wilhelmshöhe nach Stettin abgeführt, woselbst 
ihm die Königlichen Gemächer des Schlosses zur Wohnung angewiesen wurden. 
Friedrich Wilhelm, Dritter und letzter Kurfürst von Hessens konnte sich, nach 
den Befehlen des Königs, innerhalb der Festungswerke frei bewegen, doch ohne 
Degen und stets in Begleitung eines Preußischen General-Offiziers. Man sah 
ihn oft auf dem Königs- und Paradeplatze lustwandeln, wozu er aber immer 
eine Tageszeit wählte, in der auf diesen Plätzen militairische Übungen nicht vor¬ 
genommen werden. Begegnete ihn auf diesen Spaziergängen dennoch ein einzelner 
Preußischer Offizier oder Soldat, und machte dieser vor ihm Front, so wandte 
er den gebeugt tragenden Kopf sogleich ab, um nicht erst durch einen Griff an 
die Mütze danken zu müssen. Die gewerbtreibenden Klassen der Stadt haben 

*) Sein Großvater, Landgraf Wilhelm, der Seelenverkäufer, der 1803 zum Kurfürsten 
im weiland heil. Rom. Reich Deutscher Nation promovirt wurde, hatte, als er nach der 
Leipziger Schlacht 1813, aus dem Prager Exil in sein Land, wo inzwischen „Bruder-Lustigk" 
sieben Jahre lang gewirthfchaftet hatte, zurückkehrte, und hier nun Alles auf den Zustand von 
1806 zurückschraubte, die Marotte, sich auch fernerhin Kurfürst zu nennen, obwol es in dem 
bald darauf errichteten Deutschen Bunde keinen Römischen Kaiser, keinen deutschen König und 
Mehrer des Reichs zu „küren" gab. Für ihn war es ein Graüel, den Titel Großherzog an¬ 
zunehmen, der feinem Vetter, Landgrafen Ludwig zu Darmstadt durch die Rhembund-Acte, 1806, 
von Napoleons Gnade zu Theil geworden war. Am liebsten hätte er den Königstitel sich zu¬ 
gelegt, wie der diche Friedrich von Würtemberg es gethan hatte, der 1803 vom simpeln Herzoge 
zum Kurfürsten avancirt war. Auf dem Wiener Congreß machte er auch wirklich Anspruch 
auf die Königswürde. Da man ihm dieselbe nicht zugestehen wollte, behielt er den, wie ge¬ 
sagt, jetzt ganz bedeutungslos gewordenen Titel Kurfürst bei, mit dem jedoch, statt der von 
Altersher gebräuchlichen Durchlauchtigkeit das Prädieat „Königliche Hoheit" verbunden wurde. 
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von dem Aufenthalt des Kurfürsten nicht geringen Nutzen gezogen, besonders 
seitdem seine Ehehälfte Gertrude, geb. Falkenstein aus Bonn, Fürstin von Hanau 
und Gräsin von Schaumburg, vom König die Erlaubniß erhalten hatte, die 
Internirung ihres Gemals theilen zu dürfen. Frau Gertrud hatte ihr Hoflager 
im Hotel de Prusse aufgeschlagen, dessen Besitzer Schmitt (Nachfolger von Truchot) 
so gute Geschäfte gemacht hat, daß er, nachdem er auch die Periode von 1870/71 
erlebt, während deren im Hotel de Prusse täglich zwei Tafeln für höhere 
und sonst wohlhabende Offiziere der französischen Kriegsgefangenen geführt wurden, 
sich von den Geschäften zurückziehen konnte, um als wohlhabender Rentner in 
Berlin zu leben. 

Des Kurfürsten Festhalten an der Politik des Hauses Österreich, was ihm 
seinen Thron und feine Lande gekostet hat, die kraft des Eroberungs-Rechts und 
durch das Gesetz vom 20. September 1866 für immer dem Preußischen Staate 
einverleibt worden sind, ist, was wol wenig bekannt geworden, aus persönlichen 
Stimmungen entsprungen, die sich seinem Gemüthe in Jugendjahren eingeprägt 
haben, und die zu bewältigen ihn Zeit seines Lebens nicht gelungen ist. Als 
seine Mutter Auguste, geb. Prinzessin von Preußen, genöthigt war, nach Berlin 
zu fliehen, um sich und ihren einzigen Sohn vor den Mißhandlungen, wörtlichen 
und thätlichen, des Gatten und Vaters zu retten, und bei ihrem Bruder, dem 
Könige Friedrich Wilhelm I I I . Schutz und Schirm zu suchen, kam der junge 
Prinz in den Kreis seiner Preußischen Vettern, des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 
und der Prinzen Wilhelm und Carl, Söhne des Königs. I n deren Gesellschaft 
machte er sich alsbald durch Tactlosigkeiten und Albernheiten bekannt die eben nicht 
geeignet sind, von scharfem Verstande Zeügniß abzulegen. Eine solche Bötise 
war es auch gewesen, welche ssinen Gouverneur, den jungen Hauptmann v. 
Radowitz, vom Hofe zu Kaffel vertrieb und im Jahre 1820 in Preußische Dienste 
führte. Der Schwäche des hessischen Vetters bald inne geworden, ward derselbe 
nunmehr die Zielscheibe heiterer Scherze Seiten der Preußischen Prinzen, die 
aber, weil sie nicht verstanden wurden, Anfangs in harmlosen, zuletzt in bittern 
Spott, namentlich von Seiten des Kronprinzen, ausarteten, dem der hessische 
Vetter in lebhaften Wortgefechten nichts entgegen zu fetzen wußte. Der Über¬ 
legenheit seiner Vettern bewußt werdend, und sie beneidend, hat Friedrich Wilhelm 
von Hessen-Kassel von da an einen unvertilgbaren Grol l auf das Preußische 
Königshaus und Alles, was Preußisch ist, geworfen, ein Groll , der sich in seinem 
Regenten-Leben und seinen Regierüngs-Handlungen, wie bekannt, nur zu oft kund 
gegeben hat. Er ist seit jenen Jugendjahren niemals wieder am Berliner Hofe 
erschienen, wie es bei anderer Stimmung und unter anderen Verhältnissen bei 
der nahen Verwandschaft Regel hätte fein können, und nur mit Widerwillen 
folgte er der Einladung Königs Friedrich Wilhelms IV, als Derselbe, auf An¬ 
regung des Herzogs Ernst von Koburg-Gotha, die Fürsten des Mittlern Deutsch¬ 
land im Jahre 1850 auf den 10. M a i nach Berlin berufen hatte. Zur Lebens¬ 
zeit Königs Friedrich Wilhelm I I I . war ihm aber auch der Berliner Hof herme¬ 
tisch verschlossen; der Königliche Oheim konnte dem Neffen den, eines jeden 
ehrlichen Mannes, geschweige denn eines Fürsten und künftigen Landesvaters, 
unwürdigen Handel nimmer vergeben, durch den Friedrich Wilhelm von Hessen-
Kassel während seines Aufenthalts in Bonn seine Ehegefährtin erworben hat. 
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Bekannt ist es, daß der Kurfürst an einigen seiner zahlreichen Kinder nicht allein 
keine Freude, vielmehr sehr viel Herzeleid erlebt hat. — „Das ist der Fluch der 
bösen That, daß sie fortwährend Böses muß gebühren!" 

Militairisches aus dem Jahre 1868. 

I m Monat December des genannten Jahres fanden von Seiten der Artillerie-
Prüfungs-Commission Schießversuche in den Forts Leopold und Silberwiese 
Statt — 1) auf die Contrescarpe der Lünette 19 und 2) auf die revetirte Es-
carpe der linken Flanke derselben Lünette. Der Zweck war indirectes Breschiren. 
Das Geschütz stand 50 Fuß von der Bresche, Endgeschwindigkeit und Einfalls¬ 
winkel waren berechnet. — 3) Derselbe Versuch geschah gegen den Erdmantel 
einer Hohltraverse des Forts auf der Silberwiefe. — Die Bresche zu 2 wurde 
nicht gangbar, und zu 3 war das Ergebniß so ungünstig, daß Hohlräume, welche 
vorschriftmäßige Erdmäntel haben, durch indirectes Feuer unserer jetzigen (d. h.: 
damaligen Geschütze nicht als gefährdet angesehen werden können. 

^Die Quelle zu der vorliegenden Geschichte von Stettin als Festung ist ein handschrift¬ 
liches Werk, welches den Titel führt: „Geschichte der Festungen'Stettin .und Damm. 
Bearbeitet im Winter 1835/36 durch Boethcke, Hauptmann und Platz-Ingenieur". 
532 S. in Folio, mit Nachtrag, 55 S. enthaltend. Dazu gehören drei Fortsetzungen, 
davon, die erste, den Zeitraum von 1836—1845 begreifend, von Boethcke selbst, nun¬ 
mehr Major, die beiden anderen, die Perioden 1846—1855 und 1856 -1869 ent¬ 
haltend, von seinen, nicht genannten, Amts-Nachfolgern geschrieben sind. Ausschließ¬ 
lich aus diesem W5rke sind die zwei ersten Abtheilungen: Baugeschichte und Militair-
gebaüde entnommen. Auch für die dritte Abtheilung: Militairgeschichte, hat es zur 
Grundlage und theilweise als einzige Fundgrube gedient; doch hat der Herausgeber 
des L. B. Gelegenheit gehabt, in dieser Abtheilung manche Ergänzungen, stellenweiß 
auch Berichtigungen, wozu überall die Quellen nachgewiesen sind, einzuschalten. — 
Das Boethcke'sche Werk gehörte zeither zum Archiv der Königl. Fortifikation zu 
Stettin, aus dem es dem Herausgeber von den zeitigen, mit den Entfestigungs-
Arbeiten betrauten, Ingenieur vom Platz, Hauptmann Bredau, mitgetheilt worden ist; 
auf Anordnung des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements ist es,, mit der übrigen 
Archiv- und Büchersammlung der Fortificat'ion der Bibliothek des Königl. Kriegs-
Ministeriums zu Berlin einverleibt worden^ 

Das Depot der französischen Kriegsgefangenen in den Jahren 1870 und 1871. 
Als der Prinz Charles Louis Napoleon Bonaparte*) nach der Vertreibung 

*) Die schöne, liebenswürdige und geistvolle, aber auch liebebedürftige Gräfin Hortense 
Eugenie v. Beauharnais, geb. 10. April 1783, hat in ihrer, am 2. Januar 1802 auf Befehl 
ihres Stiefvaters, des Generals Napoleon Bonaparte, ersten Consuls der Französischen Republik/ 
mit dessen Bruder Ludwig, König von Holland (seit 24. Mai 1806) geschlossenen Ehe 3 Söhne 
geboren: 1) der älteste Napoleon Louis Charles f als kaum vierjähriges Kind am 5. Mai 
1807; 2) der zweite Napoleon Ludwig, geb. 11. October 1804 f am 19. Mai 1831 zu Forli, 
entweder an einem hitzigen Fieber, oder an den Wunden, die er, als Theilnehmer an dem 
Corbonari-Bunde, in einem Handgemenge mit Österreichischen Reitern empfangen hatte; und 
3) der jüngste" Charles Louis Napoleon geb. 20. April 1808. Statt dieser richtigen Iahrzahl 
findet man hin und wieder falsch 1809 und 1810 angegeben. Es ist ein Irrthum, wenn ge¬ 
sagt worden ist, dieser dritte Sohn Hortense's habe nach dem Tode seines Bruders den Namen 
Napoleon angenommen. Er erhielt diesen Namen in der Taufe; siehe: liomukliMe ^Imauak 
vom- äsu «lare 1809. 1s ^ui8teräg,in eu iu äen HaaZ, dij äs 6edrc»6äsr8 Van Oleek, 
Loskverlioo^ers vau äsu XoninF nk äer ToninkliMk Lidliotkeek. p. XI^IX. Nicht den 
Namen Napoleon hat, er usurpirt, wol aber die Ziffer I I I , denn dadurch, daß er in der Person 
des im Jahre 1832 verstorbenen Enkels von Kaiser Franz I. von Öfterreich einen Napoleon I I . 
schuf, hat der Abenteüerer von Straßburg und Voulogne der Geschichte einen Faustschlag 
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Königs Louis Philipp und deffen Familie auf der Schaubühne Frankreichs er¬ 
schien und es ihm — durch den Zauber feines Namens, der als Symbol einer 
glorreichen und kraftvollen Regierung galt, nicht minder aber auch durch die 
Mit tel , welche ihm ein Carl von Braunfchweig, in der Hoffnung, durch ihn auf 
den Herzogsfeffel feiner Vorfahren zurückgeführt zu werden, dargeliehen hatte — 
gelungen war, sich des Präsidenten-Stuhls der Französifchen Republik von 1848 
zu bemächtigen; als er durch den Staatsstreich vom 2. December 1851 die 
Militair-Dictatur eingeführt, und diefer durch Proclamation des zweiten Kaiser¬ 
reichs die Krone aufgefetzt hatte, 2. December 1852, in Folge der in Scene ge¬ 
fetzten Comödie einer allgemeinen Volks-Abstimmung, bei der von 10 Millionen 
Stimmberechtigter Franzofen 96 Procent auf die Frage: ob Kaiserreich oder 
nicht, mit Ja antworteten, da wurde außerhalb Frankreichs die Besorgniß laut, 
die Periode der Ruhe und des Friedens fei nun vorüber, und es wollte diefe 
Beforgniß sich nicht befchwichtigen laffen, als der Mann des 2. Decembers — 
Jahrestag der Krönung feines Oheims 1804 — auf Rundreifen durch die 
Provinzen überall da, wo es für zutreffend erachtet wurde, mit vollem Munde 
verkündet wurde: i'Nmpiry c'68t 1a M i x ; denn die Franzofen, aufgestachelt durch 
das Lesen der zahllofen Bücher, worin die Thaten der „großen Nation zur Zeit 
des ersten Kaiserreichs" verherrlicht werden — die von Thiers gefchriebene Ge¬ 
schichte an der Spitze. — überfetzten jene's geflügelte Wort durch ein Wortspiel 
in 1'NiQM'6 o'68t 1'6P66, und alle Welt stieß in die Schlachttrompete, brüllte 
nach Rache für Waterloo und forderte mit Wuthgeheül die Wiederherstellung der, 
wie man sich einbildete natürlichen Gränzen Frankreichs, welche die Barbaren 
von Anno 1814 und 1815 geraubt! Achtzehn lange Jahre hat das rache-
fchnaubende Franzofenvolk sich gedulden muffen; da endlich brauchte der an Leib 
und Seele banquerotte Kaifer einen Krieg um jeden Preis, um die Aufmerksam¬ 
keit feines Volks von feinen eignen Erbärmlichkeiten abzulenken, um feine rauf¬ 
lustigen Mamelucken, die nicht mehr recht pariren wollten, mit Ruhm zu füttern, 
und um die von ihm beherrfchte fcrophulöfe Race, die aus dem Leim zu gehen 
drohte, mit Blut wieder zusammen zu kitten. 

M Cherbourg, dem, vom ersten Napoleon angelegten, großen Kriegshafen 
am Ärmelfund, dem Englischen Kanal, ward eine formidable Armada ausgerüstet, 
diefe von der Kaiferin Eugenie in eigner Perfon geweiht, und, weil die bigotte 
Spanierin nie die Gesellschaft eines Pfaffen entbehren kann, von einem der hohen 
Würdenträger der Kirche eingesegnet zu der ruhmvollen Bahn, auf der ihr 
Schiffsvolk und das an Bord genommene Landheer sich Lorbern pflücken follte 
im Küstenlande der deütfchen, bezw. preußischen Ketzer-Barbaren am Baltas Juras. 

Am 18. August 1870 erschienen zum ersten — und letzten Male französifche 
Kriegsschiffe auf der Rhede von Swinemünde. Es waren ihrer 6 an der Zahl. 
Sie wurden durch drei auf der Galerie des Leuchtturms Mittags 11^2 U.hr 
aufgehißte fchwarze Flaggen, und von da aus durch den Lothfenthurm nach dem 
Schifffahrtsamt in der Stadt signalifirt. ' Bald darauf wurde Generalmarfch 

ins Gesicht gegeben, den die Großmächte Eüropa's in harmlosem Stillschweigen hingenommen 
haben. Immer möglich, daß in dem am 16. März 1856 gebornen „Kinde von Frankreich" 
noch ein Napoleon Nr. IV erstehen wird, da bei einem Volke, welches an der doppelten 
Krankheit eines verhüllten Despotismus und des veroorbensten Pfasfenthums leidet, Alles, 
Möglich ist. 
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geschlagen und die Truppen bezogen die ihnen angewiesenen Stellungen in den 
Festungswerken, indeß Husaren-Patrouillen längs des Strandes auf und abritten, 
und Artillerie bei den geladenen Geschützen stand des Befehls gewärtig. Die 
Franzosen näherten sich bis auf 3 Seemeilen ^ - ^ Deutsche Meilen Entfernung, 
und eine Corvette als Parlamentair-Schiff ging unter weißer Flagge um 3 Uhr 
gegen die Werke vor und setzte ein Boot aus, welches an den unter Parlamentair¬ 
flagge fahrenden Lothsendampfer anlegte, und die Vlokade-Erklärung übergab die 
an den Bürgermeister der Stadt Swinemünde, Peter Eggebrecht, adrefsirt war. 
I n seiner gränzenlosen Unwissenheit wußte das Franzosenvolk noch nicht im Jahre 
1870 daß der Ausfluß der Swine seit beinahe vier Lustren durch ein Festungs¬ 
werk geschützt ist. Für fremde Schiffe war in der Blokade-Erklärung eine Frist 
von 10 Tagen, vom Passiren des Belts und des Sundes an, also vom 15—25 
August, zum ungehinderten Auslaufen gestattet; am Einlaufen wurde ein auf der 
Rhede liegender Schwede verhindert, welcher ganz zurückgewiesen ward, und ein 
Preuße, der, gefolgt von der Palamentair-Corvette offenbar in der Absicht, die¬ 
selbe auf die Sandplaate zu locken, in die Heringsdorfer Bucht zu flüchten schien; 
doch war der Franzose sehr vorsichtig und peilte auf beiden Seiten bis ein von 
ihm blind abgegebener Schuß den Kauffahrer zum Beilegen nöthigte, wobei sich 
herausstellte, daß Letzteres einen Geleitschein von Bordeaux aus besaß und folg¬ 
lich frei Yassiren durfte. Gegen 4 Uhr wurde die Besatzung in die Quartiere 
entlassen, und es blieben nur verstärkte Commandos am Platze zurück. Übrigens 
hatte das Erscheinen der französischen Eskadre viel Wirrwarr angerichtet, zumal 
zu gleicher Zeit Gerüchte verbreitet wurden: Kolberg werde bombardirt und auf 
Rügen habe der Feind ganze Dörfer in Brand gesteckt. Viele Leute in Swine¬ 
münde packten ihre Sachen und flüchteten landeinwärts. Der kostbare Leücht-
apparat des Thurms war bereits früher nach Stettin in Sicherheit gebracht. 
Am 19. August verschwanden die französischen Schiffe um 6 ^ Uhr auf Nimmer¬ 
wiedersehen! 

Der Hinkende Bote von Lahr sagte im Jahre 1871 in seiner humoristischen 
Weise: — „Die Siege bei Wörth und Forbach — 6. August — haben auch 
unsere Deutschen Brüder an der Nord- und Ostsee von einer Invasion der 
sauberen Gäste befreit. Napoleon hatte es zwar auch dort gut mit uns im 
S inn, und wollte uns mit seiner Flotte 50.000 seiner Gutedel auf den Hals 
schicken und Vogel v. Falkenstein flog schon — ein wackerer Vogel — die Küsten 
auf und ab, um ihnen seine Fänge zu kosten zu geben. Es kam aber nicht da¬ 
zu, es wurde der Flotte in der Oftsee bald zu naß, und die Flotten Matrofen 
und Seesoldaten sitzen jetzt in Paris im Trocknen. „Doch nicht auf lange, die 
Seefoldaten haben zu Lande in den Gambetta'schen Heeren wacker gekämpft zur 
Rettung der militairischen Ehre, zur Sühne der schmachvollen Tage von Sedan 
und Metz!" 

Mack's Kapitulation vom 17. October 1805, vermöge derer ein österreichisches 
Heer von 20.000 Mann ohne Schwertstreich, in und bei Ulm, in französische 
Gefangenschaft gerieth, hat in der Kriegsgeschichte bisher als Unicum gegolten. 
Ein Kinderspiel gegen die Capitulationen von Sedan, 2. September, und von 
Metz, 27. October 1870, durch die 270.000 Franzosen Gefangene des Königs 
Wilhelm und feiner süddeutschen Bundesgenossen wurden. Ein vollständigerer 
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Triumph als der am 2. September 1870 errungene, kann nicht gedacht werden. 
Und mit diesem Erfolge standen alle vorangegangenen Schlachten in engster Be¬ 
ziehung. Die einen hatten die bei Sedan unterliegende feindliche Streitmacht, 
ihren Kaifer an der Spitze, felbst fchon erschüttert, die anderen das zweite große 
Heer des Kaiserreichs fest an eine Stelle gebannt. Ein verzweifelter Versuch, 
diese Armee zu retten, führte die Franzosen nach Sedan. So umfaßt das An¬ 
denken des Tages von Sedan, des glücklichsten im ganzen Kriege, alle ruhmvollen 
Erinnerungen jener großen Zeit. Kein anderer Tag hat folche Bedeutung für 
die deutsche Einigung. Er ist der Quell, aus dem der Tag von Versailles, der 
18. Januar 1871 entsprungen ist. Ein schönerer Tag, als der 2. September, 
kann für eine allgemeine nationale Feier nicht gefunden werden. Das hakt denn 
auch das Deutsche VoIk ganz besonders im Jahre 1874 begriffen und seinem 
Bewußtsein in glänzendster Weise Ausdruck gegeben. Die nachkommenden Ge¬ 
schlechter werden diesen Tag heilig halten, an ihm werden Dankfeste gefeiert 
werden vom Fels zum Meere, vom Vogesus zum Niemen, jetzt und immerdar! 

Aber die Franzosen? Für sie ist der Tag von Sedan ein Tag der Trauer, der 
Klagendes Schmerzes über die schmachvolle Wunde ihrer Ehre, darum ein Tag 
des allgemeinen Rufs nach Wiedervergeltung von dem ganz Frankreich wieder¬ 
hallt, vom schneebedeckten Kamm des Pyrenäen-Walls bis zum waldigen Gebirgs¬ 
rücken des Wasgaus, vom Armelsund bis zu der Küste, die von den Fluthen des 
mediterraneischen Meeres bespült werden. Niemand versteht es besser, diesen Auf¬ 
ruf in Worte zu fassen, als Victor Hugo, der Franzosen Dichterfürst im 19. 
Jahrhundert. I n dem ihm allein angehörigen wunderbaren Sti le, der sich freilich 
in einer anderen Sprache kaum wiedergeben laßt, hat er erst jüngsthin, Septem¬ 
ber 1874, ein Klagelied angestimmt, dahin u. a. lautend: Wenn Frankreich eine Wunde 
geschlagen wird, dann blutet die Civilisation, wenn Frankreichs Gebiet verringert 
Wird, dann nimmt das Licht ab! Und dergleichen Fabeleien mehr, die er mit 
dem Worte schließt: „Hoffen wir!"—Lassen wir Victor Hugo hoffen. Eins unserer 
deutschen Sprüchwörter: „Hoffen und Harren, macht manchen zum Narren", paßt 
auf Frankreichs großen Dichter, der auf dem besten Wege ist, ein Narr zu wer¬ 
den, wenn er es nicht schon ist! 

Einen militairischen Spaziergang sollten die Heersäulen Frankreichs nach 
Preußens Hauptstadt machen, um Rache zu nehmen für den Tag von Sadowa 
— lächerlicher Weise! Nun ja, sie haben diesen Spaziergang gemacht, und weit 
über das gesteckte Ziel hinaus, aber wie haben sie ihn machen müssen? 

Wie es mit den Spaziergängern und unfreiwilligen Gästen in der Stettiner 
Herberge gehalten worden ist, und wie sie bewirthet worden sind, ergibt sich aus 
den folgenden amtlichen Dokumenten. 

I . Über die Unterbringung, insonderheit die Verpflegung der in Stett in, Krekow 
und Damm intermrt gewesenen Kriegsgefangenen. 

Bericht des Königl. Gouvernements von Stettin, dem Königl. General-Commando 2ten Armee-
Corps erstattet den 27. August 1871. 

I n der Nacht vom 11. zum 12. August 1870 trafen die bereits vorher durch 
Telegramme aus Saarbrücken angemeldeten ersten französischen Kriegsgefangenen 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 106 
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in der Zahl von 5 Officieren und 114 Unterofficieren und Gemeinen per Eisen¬ 
bahn hier an. 

Die Officiere wurden, nachdem sie das Ehrenwort in der vorgeschriebenen 
Form abgegeben, im Ökonomie-Gebaüde der Artillerie-Kaserne, die Mannschaften 
dagegen in einem Wagenhause in dem, nahe bei der Stadt gelegenen Fort Preußen 
untergebracht. Sämmtliche im Fort Areüßen befindlichen Wagenschuppen mußten 
jedoch in kürzester Zeit bei dem Heranwachsen der Kriegsgefangenen auf ca. 3000 
Mann zur Belegung in Anspruch genommen werden. Die Zugänge der Kriegs¬ 
gefangenen kamen meist über Nancy und steigerte sich ihre Zahl nach der Kapi¬ 
tulation von Sedan am 2. September 1870, auf ca. 9000 Mann.*) Die Unter¬ 
bringung wurde demnächst, da Fort Preußen nicht mehr ausreichte, in dem dazu 
errichteten Zelt- und Hüttenlager, nebem dem kleinen Excercierplatze vor dem Ber¬ 
liner Thore, in den in Fort Wilhelm erbauten neuen Baracken und zur Unter¬ 
bringung eingerichteten Wagenhaüsern vorgenommen. 

Die Kriegsgefangenen wurden anfänglich in Compagnien, demnächst in Batail¬ 
lone, der Kriegsministeriellen Bestimmung, gemäß, eingetheilt. 

Bei Behandlung und Verpflegung der Gefangenen, diente das vom Königl. 
Kriegs-Mimsterium herausgegebene Regulativ als Anhalt. 

Zu Anfang der Einrichtung des Depots wurde für die Kriegsgefangenen in 
den einzelnen Kasernen mitgekocht, und die Menage-Gelder aus der Kasse der 
Ersatz-Compagnie des Pommerschen Pionier-Bataillons Nr. 2 gezahlt. Demnächst 
wurden in den Baracken des Forts Wilhelm, sowie in dem Zelt- und Hüttenlager 
besondere Küchen eingerichtet und die Menage an Lieferanten durch die Comman-
datur vergeben. Die Menage-Commissionen in den Kasernen, sowie später die 
Lieferanten waren verpflichtet den Gefangenen des Morgens ein kräftiges Früh¬ 
stück aus Mehlsuppe, Buchweizengrütze, Kaffee oder Reis mit Milch, bez. Butter 
gekocht; ein Mittagbrod jedoch abwechselnd, entweder aus Bohnen, Erbsen, Kohl, 
Wicken, Rüben oder Graupen bestehend, nebst Fleischportion; des Abends 
eine Suppe oder Grütze, im Allgemeinen in der, im §. 12 des Natural-Ver-
pflegungs-Reglements für die Truppen im Frieden vorgeschriebenen Potion zu ver¬ 
abfolgen. 

Die Enschädigung, für welche die Mahlzeiten zu liefern waren, betrug pro 
Kopf und Tag 3 Sgr. 3 Pf., welche aus der Königl. Kasse den betreffenden 
Menage-Commissionen, bez. den Lieferanten poLtnumsranäo Decadenweise gegen 
Quittung, und zwar den Monat zu 30 Tagen gerechnet, gezahlt wurden. 

Die Verpflegungskosten für jeden Gefangenen bestanden in der Löhnung 
eines Gemeinen von 3 Sgr. täglich, und dem Verpflegungszuschuß von 1 Sgr. 
täglich, beide M a l excl. des 31. Monatstages, in Summa . Sgr. 3 — Pfg. 
Der nach Abzug des Betrages für die Beköstigung von . . „ 3 3 Pfg. 
verleibende Rest von „ — 9 ^ 
täglich pro Kopf wurde an die Kriegsgefangenm-Compagnien Decadenweife bei 

^) Mi t Ausnahme der Gefangenen-Transporte von Sedan, Metz und Orleans find wegen 
der übrigen Gefangenen, die in Stettin internirt gewesen, der Commandantur vollständige 
Nachweisungen über die Schlachten und Gefechte nicht zugegangen, in denen sie die Waffen 
haben strecken müssen. 
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der zahlenden Kasse liquidirt und zur Bestreitung kleiner Bedürfnisse :c. für die 
Gefangenen verwendet, bezw. die Ersparnisse bei der Compagnie deponirt (cfr. 
§ . 1 8 des Regulativs über die Behandlung und Verpftegung der Kriegsgefangenen 
vom 30. Ju l i 1870.) Die Liquidirung der Compagnien erfolgte auf Grund Vorschrift-
mäßiger Verpflegungs-Rapporte und die Liquidation der Kriegsgefangenen-Com-
pagnien wurden von dem betreffenden Truppentheile, dem sie zur Verpflegung 
attachirt waren, zusammengestellt. An Brod erhielten die Gefangenen die ge¬ 
wöhnliche Garnison-Brodportion welche ihnen alle 4 Tage verabreicht wurde. 

Für die gute Zubereitung der Speisen und der zur Sättigung erforderlichen 
Quantität, fowie der richtigen Fleischlieferung, blieben die dazu eingesetzten 
Menage-Commissionen, bestehend aus 1 Hauptmann als Vorsitzender, 2 Lieute-
tenants, dem jedesmaligen Wachthabenden des Forts ;c., 1 Unterofficier 2c., 
der Commandantur gegenüber verantwortlich. Außerdem würde von den 
Kriegsgefangenen - Compagnien Vertrauensmänner, die von der tadelfreien 
Qualität der Victualien und des Fleifches sich überzeugen mußten, täglich 
gestellt. 

Die Fleischlieferung erfolgte theils bei Verausgabung des Essens, theils durch 
die Compagnien selbst, welche dasselbe vor der Essen-Ausgabe frei von Knochen 
vom Lieferanten empfingen, und die einzelnen Portionen an die Gefangenen ver-
theilten. Rindfleisch wurde von den Gefangenen am meisten gewünscht, weil 
Hammel- und Schweinefleisch zu sehr zufammenkocht und bei der Lieferung 
des erstgenannten ihnen stets die ansehnlichsten Portionen verabreicht werden 
konnten. 

Bei der hier eingeführten Art der Verpftegung befanden sich die Gefangenen, 
wie sie selbst äußerten und anerkannten, sehr wohl, zumal ihnen durch die täg¬ 
lichen Ersparnisse alle möglichen Nebenlieferungen an Zubrod, Taback ic., und, 
bei der eingetretenen kalten Jahreszeit, wollene Tücher, Strümpfe, welche letztere 
noch durch häufig eintreffende Liebesgaben der verschiedenen Hülfs-Committss 
vermehrt wurden, gemacht werden konnten. 

Bemerkt w i rd , daß es für die leichtverwundeten und kranken Kriegs¬ 
gefangenen äußerst» wohlthuend war, daß gleichzeitig bei noch schöner Jahres¬ 
zeit ein Baracken-Lazarety im Fort Wilhelm in der Nähe des Lagers errich¬ 
tet wurde. . , 

Um für die Unterbringung der hier bereits internirten und später noch vor¬ 
aussichtlich nachkommenden Kriegsgefangenen auch für den Winter zu forgen, 
wurde vom Kriegs-Ministerium der Neubau von Baracken im Fort Preußen, die 
Heizbarmachung diefer, sowie aller übrigen Baracken, so wie auch die Auflösung 
der Zelt- und Hüttenlager anbefohlen. Das Letztere war durch die einge¬ 
tretene sehr nasse Witterung des Spätherbstes eine unabweisbare Notwendigkeit 
geworden. 

, Die bereits fertig hergestellten Baracken wurden bezogen und gleichzeitig der 
Bau der Kriegsgefangenen-Baracken bei dem Dorfe Krekow in Angriff genommen 
und der Bau von Baracken bei der Stadt Damm in Ausficht gestellt, da vom 
Kriegs-Ministerium der Befehl erlassen war, daß in Stettin, bei Krekow und 
Damm zusammen die Zahl von 40.000 Kriegsgefangenen untergebracht werden 
sollte. Inzwischen war das Depot durch das Hinzukommen der Metzer Ge-

106^ 
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fangenen auf ca. 20.000 angewachsen. Die Zahl steigerte sich täglich, so daß 
die Gefammtfumme stets auf 20—Z0.000 sich belief, und somit Stettin, als der¬ 
jenige Punkt in ganz Deutschland bezeichnet werden muß, in welchem am meisten 
Kriegsgefangene concentrirt gewesen sind. Eine feststehende Summe hatte das Depot 
niemals, da Evacuirungen nach kleinen Orten fast täglich vorkamen. Die von 
Metz, und namentlich von Orleans, kommenden Gefangenen (unter den Letzteren 
war auch eine Anzahl Civilgefangener) befanden sich theilweise in einem jämmer¬ 
lichen Gesundheits- und Nahrungszustande, da die aus Orleans kommenden Leute 
oft über 60 Jahre alt waren, und die großen Strapatzen und das hiesige Klima 
nicht vertragen konnten. Die Civilkleidung derselben war auch so defect, daß sie 
bald mit preußischen Uniformen ausgerüstet werden mußten. Mehrere dieser Leute 
starben denn auch bald an Altersschwache und an anderen durch Witterungsein¬ 
flüsse hergeleiteten Krankheiten. Die jüngeren Mannschaften befanden sich bei 
ihrer hier bereiteten Lebensweise bald sehr Wohl und nach eigner Aussage in 
eiuem guten Nahrungszustande. Hierzu kam noch, daß für die Gefangenen-
Depots das feinere Brod verabreicht wurde, was den Mannschaften, in ihrem 
Vaterlande daran gewöhnt, sehr willkommen war. 

Nach Einrichtung und Belegung der sämmtlichen neu erbauten Baracken wurde 
in Stettin 

im Fort Wilheln in 2 Küchen 
„ Fort Preußen in 4 kleinen Küchen, 

in Krekow in 2 großen Küchen, und 
„ Damm ebenfalls in 2 großen Küchen 

durch engagirte Lieferanten gekocht. I n jeder Küche wurde mit Kesselheizung 
gekocht und die Steinkohlen von der Garnison-Verwaltung contractmäßlg geliefert. Das 
regelmäßige Kochen der zu Anfang diefes Berichts bezeichneten 3 Mahlzeiten wurde 
während der beinahe E i n J a h r andauernden Internirung der französischen Kriegs¬ 
gefangenen durchgeführt. Das durch die Lieferanten verabreichte Essen wurde so-
wol in Quantität als Qualität sehr häufig fowol von dem Lager-Commandanten, 
als auch von dem Festungs-Commandanten geprüft und gab niemals zu Klagen 
Veranlassung. Die Gefangenen selbst äußerten stets die . größte Zufrieden¬ 
heit. Manchen Leuten wurde häufig sogar die zweite Portion, und des 
Abends ihnen stets der des Mittags übrig gebliebene Theil an Gemüse :c. ver¬ 
abreicht. Da die Kriegsgefangenen täglich regulativmäßig 5 Stunden mit 
Fortificationsarbeiten beschäftigt werden mußten, jo richtete sich demgemäß 
auch das Einnehmen der Mahlzeiten; Morgens um 5 Uhr wurde Frühstück, 
zwischen 11 und 12 Uhr Mittagessen und des Abends zwischen 5 und 6 Uhr 
Abendbrod gegeben. 

Da im Laufe der Zeit die Bekleidung der Kriegsgefangenen defect geworden 
war, so mußte Bedacht genommen werden, dieselbe zu erneuern. Der Bedarf wurde 
gedeckt durch Überkomplettes der hiesigen Ersatztruppen, aus eroberten Montirungs-
Depots, in denen französische Bekleidungsstücke vorhanden waren, durch Liebes¬ 
gaben und event. durch Ankauf aus den Ersparnissen der Compagnien; auch 
wurde aus erbeutetem französischen Tuch, unter Aufsicht derErsatz-Compagme desPom-
merschen Pionier-Bataillons, durch Handwerker unter den Kriegs-Gefangenen eine 
Menge Bekleidungsstücke angefertigt. Gleich bei Errichtung d.es Depots war 
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Seitens des Aufsichts-Personals bemerkt worden, daß die Gefangenen die ihnen 
zur Aushülfe gegebenen Bekleidungsstücke verkauften, und sogar die Knöpfe 
von den Kleidern abschnitten, um dafür geistige Getränke zu erhandeln. Trotz 
strenger Bestrafung wiederholten sich diese Fälle und wurden sogar Leute ertappt, 
welche die zweite der ihnen verabreichten. Decken verkauften, um für den geringen 
Erlös Getränke zu erstehen. Die Instandhaltung der Bekleidungsstücke und des 
Schuhzeügs wurde Compagnienweise besorgt und die Anschaffung des Handwerks¬ 
zeugs aus den Ersparnissen der Compagnien bewirkt. Ebenso wurden den Hand¬ 
werkern, welche man aus der Zahl der Kriegsgefangenen auswählte, je nach dem 
Verdienst kleine Zulagen in gleicher Weise gewährt. 

An die Kriegsgefangenen gingen zahlreiche Briefe aus ihrem Vaterlande beim 
Depot ein, Um die portopflichtigen unter diesen Briefen an gänzlich unbemittelte 
Gefangene nicht zurückgehen zu lassen, wurde das Porto ebenfalls aus den Ersparnissen 
der Compagnien bezahlt. 

Die von der Bazaineschen Armee aus Metz dem Stettiner Depot zugewiesenen 
Kriegsgefangenen strotzten theilweise von Ungeziefer. Um eine gründliche Reini¬ 
gung der Kleidung vorzunehmen, mußte die Commandantur die gehörigen Anstal¬ 
ten treffen. Die Seitens des Garnison-Lazareths im neuen Arsenal-Gebaüde ein¬ 
gerichtete Desinfections-Anstalt eignete sich hierzu vorzüglich und wurden nicht 
allein die Kleider hierdurch gereinigt, sondern auch die Leute selbst gründlich ge¬ 
badet und abgerieben, und somit ihrem Wohlbefinden eine große Sorgfalt ge¬ 
widmet, die von ihnen dankbar anerkannt wurde. 

Um in jedem Lager die Ordnung aufrecht zu erhalten und möglichen Unregel¬ 
mäßigkeiten bei den daselbst errichteten Veranstaltungen entgegen zu treten, waren 
in den verschiedenen Abtheilungen des Depots Officier-Wachen eingerichtet, die 
auch nothwendig waren, um bei der Gestellung der Gefangenen zum Efsen und 
zur Arbeit etwaigen Excessen vorzubeugen. 

Bei Auflösung des Kriegsgefangenen-Depots wurden als erspart zu den Kassen, 
aus denen die Verpflegungsgelder geflossen waren, im Ganzen Thlr. 15.652. 25. 
10 Pf. zurückgezahlt. Es hätten sich noch weit erheblichere Ersparnisse erzielen 
lassen, wenn es blos darauf angekommen wäre, die Gefangenen — am Leben zu 
erhalten! Aber es mußte als Aufgabe der Humanität betrachtet werden, die 
Gefangenen aufs Allerbeste zu verpflegen, und ihnen jede Annehmlichkeit zu 
verschaffen, um ihnen die Gefangenschaft möglichst zu erleichtern und einen guten 
Gesundheits-Zustand bei einem, von den obwaltenden Umständen gebotenen engen 
Zusammeuwohnen einer so großen Anzahl von Menschen, in unmittelbarer 
Nähe der großen Stadt zu erhalten. 

Die Befehle der verschiedenen Lager-Commandanten in Betreff .der Ersparnisse 
der Compagnien mußte die Commandantur unbedingt genehmigen, da den Kriegs¬ 
gefangenen aus den baar gezahlten Beträgen in jeder Beziehung Genüfse aus¬ 
reichend gewährt wurden, und unter den vorliegenden Verhältnissen die Erspar¬ 
nisse, die durch günstige Conjuncturen entstanden sind, nicht den Gefangenen, fon¬ 
dern blos allein der Staatskasse zu Gute kommen konnten. Wäre die Dauer des 
Depots nur einigermaßen vorauszusehen gewesen und hätten nicht so viele 
Verhältnisse mitgesprochen, die hindernd in den Weg traten, so hätten sich noch 
manche Maßregeln treffen lassen, können, welche noch erheblichere Ersparnisse mög-
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lich gemacht hätten. Eine Kürzung der Vergütigung an die Lieferanten war bei 
der herrschenden Theüerung in keiner Beziehung möglich, da dieselben sich aus 
eigenen Mitteln theilweise selbständig Küchen erbauen und die nothwendigen 
Utensilien, incl. Kesseln, anschaffen mußten. 

Die Menage durch die Militärbehörde, bezw. durch militairische Com-
missarien, leiten zulassen, mußte von der Commandantur bei den ungünstigen Ver¬ 
hältnissen von vornherein unterlassen werden. Bei der zu Anfang dieses Berichts 
nachgewiesenett steten Veränderung des Depots in der Zahl der Gefangenen 
würde, die Commission bei Einkaufen der Victualien und Aufbewahrung derselben 
im Winter bei der strengen Kälte großen Schaden gemacht haben, da auch die 
Aufbewahrungs-Raüme ihr fehlten, und die Ermiethung von Keller-Raümen, welche 
die Lieferanten inne hatten, unmöglich gewesen wäre. Die Evacuirungen nach 
Krekow und Damm machten ebenso einen Abschluß mit Lieferanten unbedingt er¬ 
forderlich. 

Am 4. Ju l i 1871 begann der wirkliche Rücktransport der Kriegsgefangenen, 
nachdem bereits Taufende auf eigene Kosten nach Frankreich zurückgekehrt, und 
war derselbe am 15. Ju l i , wo die letzten Gefangenen Stettin verließen, also in 
11 Tagen bewirkt. 

Desertionen sind nicht in besonders großer Zahl vorgekommen, und Excesse 
haben gar nicht im hiesigen Gefangenen-Depot Statt gefunden. 

I I . Specieller Nachweis der Veranstaltungen zur Unterbringung 
der französischen Kriegsgefangenen. 

Bericht des Platz-Ingenieurs, Oberst-Lieutenant Sontag, vom 23. August 1871. 

^. Für die ersten Kriegsgefangenen wurde auf dem Turneier Felde und im 
Fort Wilhelm ein Zelt- und Hüttenlager errichtet. 

V. Als sich die Gefangenen massenweise ansammelten und die vorgerückte 
Jahreszeit die Unterbringung in geschlossenen Räumen nöthig machte, wurden 

' 1. Die Wagenhaüser 1, 2 und 3 im Fort Preußen; 
3. Die Wagenhaüser 4 und 5 im Fort Wilhelm; 
3. Die Friedens-Pnlvermagazine Nr. 5 und 7; 

. 4. Das Proviant-Magazin Nr. 6 im Bastion Nr. I I ; 
5. Die Bodenräume über den Pferdeställen und der Geschützschuppen im 

Hofe des Artillerie-Kasernements und letztere selbst; 
6. Die Wagenschuppen auf der Esplanade von Fort Preußen; 
7. Der Exercierschuppen neben der Hauptwache am Paradeplatze, 

mit den erforderlichen Einrichtungen versehen, auch der letztgenannte Schuppen 
erweitert. 

0. Ferner wurden: 
1. I m Fort Preußen 2 Baracken und 1 Ökonomie-Gebaüde in permanenter 

Bauart derartig aufgeführt, daß sie im Frieden zur Unterbringung von 
1̂ /2 Bataillonen dienen können. 

2. I m Fort Wilhelm wurden 3 Baracken in gleicher Bauart errichtet, die 
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als Friedens-Kasernement für 1 Bataillon, so wie zur Unterbringung 
eines Theils des Unter-Personals vom Artillerie-Depot bestimmt sind, 

v . Außerdem wurden folgende Einrichtungen nöthig und ausgeführt: 
1. Auf dem kleinen Exercierplatze vor dem Berliner Thore wurden 2 La-

zarethschuppen und 1 Küchengebäüde, sowie — 
2. auf der Esplanade des Forts Preußen 1 Schuppen erbaut. Diese 

Baulichkeiten sind so eingerichtet, daß sie von den Truppen später als 
Exercierfchuppen benutzt werden können. 

3. Das neue Zeughaus wurde geräumt und in demselben ein Hülfslazareth 
mit Desinfections- und Badeanstalt errichtet. 

4. Der Exercierschuppen im Fort Leopold wurde gleichfalls als Hülfs¬ 
lazareth eingerichtet, neben demselben ein Okonomie-Gebaüde erbaut und 
beide durch einen Verbindungsgaug in Zusammenhang gebracht. 

5. Das Gebäude des Militair-Casino, in der Lindenstraße Nr. 1a, wurde 
zur Unterbringung kriegsgefangener Officiere und deren Burfchen her¬ 
gegeben. 

6. Das Garnison-Lazareth-Gebaüde, am heiligen Geistthor Nr. 1 wurde 
von Grund aus renovirt und mit neuen zweckdienlichen Einrichtungen 
versehen. 

7. Die Blockhäuser 3, 6, 17 und 18 wurden als Arrestlokale, 
8. Der Artillerieschuppen Nr. 9 im Fort Wilhelm als Lazareth, und 
9. Das Friedens-Pulver-Magazin Nr. 4 in demselben Fort als Nachtlokal 

eingerichtet. 
10. Um bei etwa entstandenem Feuer, so wie bei Unruhen, welche möglicher 

Weise unter den Gefangenen ausbrechen konnten, schleunige Nachricht 
geben zu können, wurden nach den Lagern zu Krekow und im Fort 
Wilhelm Telegraphen-Leitungen angelegt.*) 

N. Auf dem großen Exercierplatze bei Krekow wurden 28 Baracken in per¬ 
manenter Bauart hergestellt, welche für die Folgezeit die Bestimmung haben, 
während der Schieß-Übungen des schweren Geschützes die gesammten Officiere, 
Mannschaften und Pferde der 2ten Artillerie-Brigade aufzunehmen; auch ist hier¬ 
bei auf Einrichtung eines Hülfslazareths und Anlage einer Beerdigungsstätte 
Rücksicht genommen. 

lV Bei Damm sind auf städtischem Territorium, an der Südseite der Eisen¬ 
bahn und der Ostfeite der nach Stargard, bezw. nach Piritz führenden Stein¬ 
bahn, 11 neue Baracken gebaut und ein, vom dortigen Magistrat erworbenes 
Gebäude ist für militärische Zwecke eingerichtet worden. Sämmtliche Gebäude 
sind in permanenter Bauart ausgeführt und im Innern so hergestellt, daß sowol 
das in Damm garnisonirmde Pommersche Train-Bataillon Nr. 2 mit seinen 
Mannschaften und Pferden, als anch das ganze Train-Depot des 2ten Arnwe-

5) Für den Fall, daß unter den Kriegsgefangenen des Dammschen Lagers Unruhen ent¬ 
stehen sollten, war, in Folge Verabredung mit dem Directorium der Berlin-Stettiner Eisen¬ 
bahn-Gesellschaft, die Benutzung der zwischen den Stationen Stettin und Damm bestehenden, 
zur Eisenbahn gehörigen Leitung, in Aussicht genommen worden. 
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Corps und eines Reserve Armse-Corps darin friedensmäßige Unterkunft findet; 
auch'ist ein Lazareth und ein Todtenfeld eingerichtet. 

Für die gefammten Bauten und Einrichtungen wird eine Summe von bei¬ 
läufig Einer Million Thaler bis zu ihrer vollständigen Fertigstellung erforderlich 
sein. Hierbei find jedoch die Kosten für die kasernenmäßige Friedens-Einrichtung 
nicht mit berechnet, welche bei Beschränkung auf das äußerst Notwendige für 
jedes, der 3 Lager ca. 25.000 Thlr. betragen werden. 

I I I . Namens-Verzeichnis der Offiziere höhern Ranges 
unter den französischen Kriegsgefangenen, 

welche in Stettin internirt gewesen; nach der Zeitfolge, 
wie sie zum Depot eingeliefert worden sind. 

Name. 

1. Iamais, Francois 
Alfred. 

2. Lesceq, Victor. 
3. Loyre, Eugene. 
4. Geraudel de St. 

Agathe, Jules. 
5. Paon, Eugene. 
6. D u c a s s e , Jean 

Maria. 
7. Grouvel, Francois 

Felix. 
8. de Brives, Joseph. 

9. de Quinerot d'Har-
ranzain, Eduard. 

10. Debourgues, Victor 
Auguste. 

11. Robert,PierreJoseph 
12. Fau, Jules. 
13. de Coalpont, Arthur 
14. d 'Abba tucc i , An-

toine. 
15. Colcomb, Paul 
16. de Mussy, Joseph. 
17. Chaumette, Charles 
18. Petitjean, Jean Bap-

tiste 
19. Rapp, Louis 
20. de Leuchey, Gustave. 

Charge. 

Oksk äs LatHiilou. 
desgl. 
desgl. 

desgl. 
desgl. 

Asusrai äs Vivi8iou. 

Oolonsi. 
I^isutsnailt Oolousi. 

Ollsk ä'N8e3,ärou. 

desgl. 

Oolousi 
lütlst ä'N8eaärou 

desgl. 

(FSQsrai äs Diviäiou 
I^isutsnaut (üolousi 

O^sk ä'N8C9.är0u 
desgl. 

Odsk äs Latkällou 

desgl. 
I^ieutsnaut-^olousi 

Truppentheil. 

76^ RsAiuisut äs liZus. 
D u <FSuis. 

desgl. 

56« NsZiiusut äs li^ne 
95° desgl. 

Du 6suis. 
Oomwanäant sn L,68srvs 

ä^rtiiieris. 
^rt i i isr is su L.68orvs äu 

Is i 0c>rz>8. 

desgl. 

desgl. 

NtÄt-w^or 
Ntat uil^or ä'^rtiiisriy 

10« KsZiineiit ä'^rtiiisrie 

lukauteris, 5 Oorp8 
^tat-ili^or, 6 Oor̂ 8 

10« Regiment ä^rtiiisrie 
8° desgl. 
ZINS NsZiiueut ä68 I ' i rai i ' 

desgl. 
2« HsZiuisnt äs liZus. 

Heimathsort. 

Metz. 
Ronen. 
Paris. 

Neübreisach. 
Dieppe. 

Bayonne. 

Straßburg. 

Murat (Cantal.) 

Bourges. 

Veauvoir sur Mer 
(Bendse). 

Ronen. 
La Rochelle. 

Rennes. 

Zicavo (Corse). 
Paris. 
Dijon. 

Bourdeaux. 
Valdasel (Bosges). 

Erstein (Bas Rhin). 
Orleans. *) 

«) Nebst Frau und Kind. Wohnte Anfangs im Hotel de Prusse, später in der Großen 
Ritterstraße Nr. 3. Außerdem hatte auch der Capitain de Villeneuve, Henri Lson, vom 
?. Linien-Regiment, aus Marseille, seine Frau und ein Kind kommen lassen. Die Familie 
wohnte im Hotel de Prusse. 
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Name. 

21. Billot, Edouard 
22. Vranlard, Eugene 
23. Fonregrives,' Hya-

cinthe 
24. dePrudhomme,Desirs 
25. Desprets, Philippe 
26. N i c o l a s , Nicolas 

Charles. 
27. Poudrel, Gustave. 
28. Duval, Joseph 
29. Barrue, Jacques 

Charles 
30. Aubry, Albert Louis. 

31. Matthieu, Louis. 

32. Lecoeuvre, Henry. 
33. de Mvrnac, Raoul. 
34. Pichon, Octave. 
35. Puymorin, Charles. 
36. Hervs, Felix Joseph 

Henry. 
37. FrabouletdeKer-

b s a d e c , Joseph 
Henry. 

38. deLartigue,Maria 
Hyppolite. 

39. Corbin, Charles. 
40. de Mauroy, Victor 

Emile. 
41. Gerder, Alphonse. 
42. de Montcels, Charles. 
43. Maly, Joseph. 
44. Havel, Amedse. 
45. C a d a r t , Charles. 
46. Regaol, Jean Bap-

tiste. 
47. Bourgeois, Pierre 

Jean Maria. 
48. Vieille, Victor. 
49. Roulet, Louis. 
50. Mergs, Julien. 
51. deVendeuvre,Rey-

mond. 
52. Gontier, Jean. 
53. Lasserre, Edmond. 
54. Manche, Emanuel. 
55. de Quincerol d'Ha-

ranguier, Emanuel 

Charge. 

I^isutsnant-Oolonsi 
Olist äs Lataiiion 

desgl. 
desgl. 

Oolonsi 

Osnsrai äs Lrigaäs 
Onsk äs Lataiiion 

(lolansi. 

desgl. 
Insutsnant-Oolousi 

(!Iisk äs Vataiilou 

I^isutsnaut-Oolousi 
Olisk ü'N8eg,ärou 

Odsk äs L«,t3.i11c>ii 
desgl. 

desgl. 

Aeusrai äs Lrißaüs 

l^silsrai äs Division 
Oksk ä'NZeaäron 

I^isutsnaut-Oolonsi 
Ohst äs Lataiilon 
I^isutsuÄNt-Oolousi 
Ollsk äs LawiHon 
()nst ä'N8caäron 

Osnsrai äs Vrizaäs. 

I^isutsnant-Oolonsi. 

Onsk äs Lataiiion. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 

66Nkla1 äs VriZaäs. 
I^isutsnant-Oolonsi. 

Oouiinanäant. 
desgl. 

Onsk ä'NZeaäron. 

Truppentheil. 

56« Lszimsnt äslißns 
desgl. 

4« Lataiiion äsä 
on»,88sur8 a z>isä. 

46« Kszim. äs lizns. 
10« NsZiin. ä '^r t i i i . 

2lneVrigaäs5«Oorz»g 
61° LkSZiui. äs lizns 
^ tat in^'or äu 6snis 
3« 3.LF. äsZ tiraii-

IsurZ ä'^izsr. 
desgl. 

desgl. 

9« KöZimsnt ä'^rti i isris. 
desgl. 

1« Lat. eua88. a pisä. 
3° RsZimsnt äs8 2uavs8. 

desgl. 

1« LriF. 4« v iv . 1« Oorz>8 

1« <üory8. 
^tat-uiajor 1« Oorpg. 

22« RsZinisnt äs lißns. 
22» L.sßiinsnt äs liZns. 
8« NsMinsnt äs liZns. 
86« lisZiinsnt äs ligns. 
10° K^Fiinsnt ä'^.rti11. 

1.6 6snis äu 12« Oorp8. 

desgl. 

desgl. 1« Vivi8ion. 
desgl. 2« Vivi8ion. 
desgl. 3« Vivi8iou. 

14« ÜLZiinsnt äs liZns. 

Oavaisris. 
8« lisZ. Ona,88. a, «nsval 

desgl. 
desgl. 

5« lisßiinsnt ä^rtiii. 

Heimathsort. 

Gray (Hte. Garonne). 
3angs(MaineetLoire) 
Castel Garrasin (Tarn 

et Garonne). 
Salens (Jura). 

Lons le Soulnier. 
Rsmonville (Arden-

nes). 
Grsnöble. 

St.Malo(I l leetVil.). 

Auch (Gers). 
Corbeil (Same et 

Oise). 

Caftelnau de Gunis 
(Hsrault). 

Lille. 
Napolson-Vendse. 

Metz. 
Uzel (Cötes du Nord). 

desgl. 

Brest. 
Montesquier Val-
vestre (Hte. Garonne). 

Paris. 

desgl. 

Metz. 
Bar le Duc. 
Perigueux. 

Ronen. 
Rheims. 

St. Claude (Jura). 

Niort. 
Bssan^on. 
Marseille. 

Paris. 

Caen. 
Montmedy. 

Lambes (Gers). 
Chalons sur Saone. 

Strasburg. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 107 
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56. 

57. 
58. 
5U. 

60. 
61. 

Name. 

Parrot, Francis 
Victor. 

Vartel, Eugsne. 
Larchey, Erneste. 
Ducasse, Romountel 

Adolphe. 
Vichery, Alphonse. 
Mowat, Robert 

Knight. 

Charge. 

O ŝk äs Lataiilou 
desgl. 
desgl. 

Oolonsi. 
I^isutsnknt'Oolousi 

Odst ä'L8oaärou. 

Truppentheil. Heimathsort. 

20« liöZimsut ä'^rtiU. 
16° KsZimsut äs 1iZu,s. 
18^ lisZimsut äs liZos. 

Oomuiauäaut äs 8trg,88-
dourZ. 

61« V,sziWSnt äs liZus. 
10° KsmNsut ä '^r t i i i . 

Straßburg. 
Straßburg. 
Straßburg. 

Bienze (Meurthe). 
^ Paris. 

London. 

I n der Liste, aus welcher das vorstehende Verzeichniß ein Auszug ist, sind 
204 Namen aufgeführt. Unter den 143 nicht genannten Officieren befanden 
sich 62 Capitains, 57 Lieutenants, 15 Unter-Lieutenants, 3 Adjudanten und 
Ordonnanz-Offiziere, 4 Intendantur-Offiziere, 2 Musikmeister (Okßks äs Musiyuch 
die in der französischen Armee Offiziers-Rang haben. 

I n dem Verzeichniß findet man zwei allgemein bekannte Namen: Nr. 14 
der General d 'Abatucc i — hier mit einem Doppel b geschrieben — ein Korse, 
ohne Zweifel ein Urenkel von Giacomo Pietro Abatucci, f 1812, der in der 
Gefchichte seines Vaterlandes zur Zeit Pascal Paoli's eine Rolle gefpielt hat, 
und sehr wahrscheinlich ein Sohn desjenigen Abatucci, welcher, ein eifriger Bona¬ 
partist, nach dem Staatsstreiche Louise Napoleons, im Januar 1852 Großsiegel¬ 
bewahrer und Iustizunnister, und im December desfelben Jahrs Mitglied des 
Senats des zweiten Kaiserreichs wurde. Sodann Nr. 19, der Bataillons-
Commandeur Rapp , ein Elsasser von Geburt, vielleicht ein Enkel, sicherlich ein 
naher Verwandter des, vom ersten Napoleon gegraften Johann Napp, aus Kol-
mar, berühmter General des ersten Kaiserreichs, seit der Übergabe Danzig nach 
Kalckreüths heldenmüthiger Vertheidigung, 1.807, Gouverneur dieses Platzes, zu 
wiederholten Malen, so 1810, dann nach der regellosen Flucht aus Rußland, 
Ende 1812 bis Januar 1814, wo er die Festung wegen Mangels an Proviant 
und Munition übergeben mußte. I n Danzig hat sich Rapp ein gutes Andenken 
erhalten, namentlich 1810 zur Zeit der Kontinentalsperre, als er, auf Befehl 
seines Kaisers, alle auf dem Platze vorhandenen Waaren engländischen Ursprungs 
verbrennen mußte, wobei er, wie man zu sagen pflegt, mehr als Ein Auge zu¬ 
drückte. M i t 34 Jahren Divisions-General erreichte er nur ein Alter von 
49 Jahren. Als Pair von Frankreich f er am 8. November 1821 auf seinem 
Gute Rheinweiler. 

Unter den Subaltern-Offizieren der französischen Kriegsgefangenen, die in 
Stettin internirt gewesen sind, begegnet man auch einem hochberühmten Namen 
in der wissenschaftlichen Welt; es ist Alfred Delambre, Capitain vom Ingenieur-
Corps beim 12. Corps d'Armse, dessen Heimath Paris, muthmaßlich ein Enkel 
des am 19. August 1822 zu Paris s Astronomen Jean Baptiste Joseph Delambre, 
durch seine, gemeinschaftlich mit Mschain ausgeführte große Gradmefsung längs 
des Parifer Meridians,, der Vater des heutigen — auch im Deutschen Reich 
leider adoptirten — Maaßes, dessen Längenmaaß-Einheit der 10 Millionste Theil 
eines Erdmerdian-Quadranten Mötre heißt. Ferner erinnert der Name des 



Deren Milctair-Geschichte; 1870, 1871. 851 

Capitains vom 96. Linien-Regiment Peter Maria Gustav d'Abaddie, aus 
Nimes, an den verdienstvollen Afrika-Reisenden d'Abaddie, dessen Werk ftsoäkLis 
ä'Ndiopie, Paris 1860—1863, mit trefflichen Karten, für die Kunde des öst¬ 
lichen Mittel-Afrika Epoche machend gewesen ist. Der Capitain vom 16. Artil¬ 
lerie-Regiment, Franz Conrad Eüler, aus Straßburg ̂ gehört unstreitig zu der 
ursprünglich Schweizer Familie, aus der Leonhard Eüler, geb. zu Basel 1707, 
einer der größten Mathematiker aller Zeiten entsprossen war. Der Capitain 
Justin I fambert , vom Oeneralstabe, aus Iarnac, Departement der Charente, ist 
muthmaßlich ein Verwandter des berühmten Rechtsgelehrten und zur evangelischen 
Kirche übergetretenen Franz Andreas Ifambert, -s- am 13. April 1857 zu Paris. 
Der Capitain Albert Iourdan, vom Generalstab, aus Lyon, gehört wol zu der 
Familie entweder des Matthieu Iouve Iourdan, eines der berüchtigsten Revo-
lutionsmänner Frankreichs, der sein Leben auf der Guillotine beschloß 1794, 
oder des berühmten Heerführers unter der ersten Republik und dem ersten Kaiser¬ 
reich, Jean Baptiste Iourdan, der als Pair von Frankreich und Gouverneur 
des Hotels der Invaliden zu Paris am 23. November 1833, im Alter von 
71 Jahren f ist. Gehört der Capitain Eugöne Damiens, vom 94. Linien-
Regiment, aus Myzitzres/ zur Sippschaft des Königsmörders Robert Francois 
Damiens, der am 5. Januar 1757 den Mordversuch auf Ludwig XV. machte, 
obgleich dessen ganze Verwandtschaft auf ewig aus Frankreich Verbattnt wurde? 
Der Lieutenant Philipp Joseph G offelin, vom 2. Bataillon der Jäger zu Fuß, 
aus Quesnoy, Nord-Departement/ der bei Forbach am 6. - August in Kriegsge¬ 
fangenschaft gerathen war und zu den 5 ersten Offizieren gehörte, welche in der 
Nacht vom 11. auf den 12. August in Stettin eintrafen, ist ohne Zweifel ein 
Nachkomme von Pascal Francois Joseph, Gossetin, ein Zeitgenosse Conrads 
Mannert, und wie dieser ausgezeichnet als Forscher auf dem Gebiete der Erd¬ 
kunde der Alten. Goffelin war geboren zu Lille und f79jährig am 7. Februar 
1830. Der Lieutenant Henry Lebrun, vom Generalstab des Ingenieur-Corps, 
aus Arras, führt einen Namen, der in Frankreich zwar ziemlich gemein ist, doch mag 
es immer möglich fein, daß er ein Nachkomnle von Frankreichs größtem Lyriker aus 
der klassischen Schule ist, dem man den Ehrennamen „Pindar" gegeben hat. 

Man sieht, Stettin hat unter den Wegsgefangenen französischen Offizieren 
mehrere beherbergt, die einen historischen Namen führen. Auch einen Musel¬ 
mann, einen Sohn Afrika's, den Unter-Lieutenant Ben Ehmade Mahomed, vom 
1 Bataillon der Algierschen Jäger oder Tirailleurs, dessen Heimathsort Algier. 
Algier und Bona hat 3 andere Lieutenants, aber Christen, gestellt; ein vierter 
ist sogar am Senegal, in der Colonie St. Louis, zu Hause. 

^Die Liste gibt nicht an, bei welcher Action die Offiziere in Kriegsgefangen¬ 
schaft geraHen, auch in der ersten Zeit nicht, wann sie in Stettin eingetroffen 
sind. Erst für den 8. October 1870 enthält die Liste den Nachweis, daß 7 
Offiziere angelangt sind, und dann führt sie am folgenden Tag, den 9. Octo¬ 
ber, eine lange Reihe auf, 43 Offiziere an der Zahl, welche mit Einem Eifen-
bahnzuge zum Depot gekommen. Muthmaßlich gehörten sie zur Besatzung von 
Straßburg, welches am 28. September kapitulirt hatte. Die Müthmaßung wird 
zur Gewißheit, wenn man steht, daß der Commandant von Straßburg, Oberst 
Ducasse, Nr. 59 des obigen Verzeichnisses, und der Platz-Commandant der 
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Stratzburger Citadelle, Capitain Andre Sarre-Tilhoulaud, aus Magnac Bourg, 
Departement Haute Vienne, sich unter diesen Gefangenen befanden. Der letzte von 
den in der Liste genannten Offizieren traf am 24. November ein, es war der 
Lieutenant Lafitte vom 28. Marschregiment, der aber wegen Stumpfsinnigkeit 
sofort ins Garnison-Lazarett) gebracht werden mußte. Die Angabe des Marfch-
regiments deutet an, daß der Gefangene zu einem der Oambetta'schen Heerkörper 
gehört hatte, was auch von 2 Capitains und 2 Lieutenants zu sagen ist, welche 
am 26. October zum Depot kamen; diese 4 Offiziers waren von der Garde 
mobile des Departements du Gard, also aus dem südlichen Frankreich. 

Zufolge einiger Nebenlisten, die über die kriegsgefangenen Offiziere geführt 
worden sind, stammten 10 aus der Schlacht bei Wörth und Reichshofen am 
6. August, 1 aus der Schlacht bel Forbach an demselben Tage, 7 aus dem 
Treffen bei Hagenau am 7 August, 3 aus dem Kampfe bei St . Privat am 
18. August, aus der Schlacht von Sedan am 1. und der Capitulation am 
2. September, 58 Offiziere, von der Straßburger Besatzung 40, oben sind 50 
nachgewiesen; zusammen 129. Der Überrest von 75 Offizieren kamen von Metz 
und den Kämpfen an der Loire. 

Die 204 Offiziere der Haupt-Liste sind nicht während der ganzen Dauer 
ihrer Kriegsgefangenschaft in Stettin internirt gewesen. Viele haben im Verlauf 
derfelben ein anderes Depot zum Aufenthalt angewiesen erhalten. So wurden 
bereits am 16. September 1870 19 Offiziere nach Neü-Strelitz verlegt. Auf 
besondere Verfügungen des Kriegsministeriums, und mnthmaßlich auf Antrag 
der Betreffenden, wurden 3 Offiziere nach Düsseldorf, 1 nach Karlsruhe, 2 nach 
Wiesbaden, darunter der Brigade-General Nicolas, Nr. 26 des Verzeichnisses, 
am 8. Decemöer 1870, 1, nach Mainz, 1 nach Leipzig, 1 nach Neuwied, 1 nach 
Koblenz, 1 nach Erfurt entlassen, 6 Offiziere wurden bereits auf Verfügung vom 
5. October 1870 nach Metz an der Lahn verlegt. 

Vemerkenswerth ist die Zahl der Offiziere, die ihre Heimath im heutigen 
Reichslande, Elfaß und Lothringen, vornehmlich im Elsaß haben. Es sind ihrer 
nicht weniger als 42. Sind sie nach dem Frieden in französischen Diensten 
geblieben? Von Pariser Kindern sind 15 in Stettin gewesen. Von anderen 
großen Städten haben Lyon und Bordeaux je 1 gestellt. 

Wer von den Fremden, welche Stettin Jahr aus Jahr ein in großer Menge 
besuchen, kennt nicht die berühmte Canditorei der Gebrüder Jenny in der Kleinen 
Domstraße? I n diesem Hause war es von jeher Sitte gewesen, daß man das¬ 
jenige, was man verzehrt hatte, beim Weggehen, nach eigener Angabe am Schank¬ 
tisch bezahlte. I m Herbste 1871, nach längerer Abwesenheit die schönen Räume 
des Haufes wieder betretend, mußte die in jeden Zimmer aufgehängte Einladung 
zur sofortigen Berichtigung der erlangten Erfrischung an den Aufwärter auffällig 
erscheinen. Auf die Anfrage, warum das Haus von seiner uralten Sitte abge¬ 
wichen fei, gab der Geschäftsführer zur Antwort: „Es war eine traurige Noth-
wendigkeit. Während die französischen Kriegsgefangenen hier waren, erfreute sich 
unser Haus eines zahlreichen Besuchs der Dffmere, die sich aber nicht daran ge¬ 
wöhnen wollten, hier am Busset das zu bezahlen, was sie verzehrt hatten. Sie 
gingen ohne Weiteres ab, kamen wieder und gingen wieder ab, ohne Zahlung zu 
leisten. So ging es viele Wochen lang. Dieses" Benehmen konnte selbstverständ-
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lich nicht länger geduldet werden. Darum der Anschlag. Er schreckte nicht ab. 
Die Officiere kamen eben so zahlreich, wie früher, aber nur um die belgischen 
Zeitungen zu lesen, verzehrt wurde nunmehr nichts oder blutwenig. Dadurch, 
daß sie die Zeitungen vollständig in Beschlag nahmen, beeinträchtigten sie unsere alten-
Stadtgäste, die auch durch die lächerlichen, prahlhänsigen Ausschneidereien der Franz¬ 
männer, in denen sie sich, trotz ihrer militärischen Demüthigung, als Söhne der großen 
Nation nach wie vor außerordentlich gefielen, mehr oder minder verscheucht wurden." 

Das Nichtzahlen bei Jenny ist ein Seitenstück zu den Pendule- und anderen 
Räubereien der Frisch ärlerführer im eignen Lande, die ein verlogenes, nichts¬ 
nutziges Zeitungsschreibervolk den deutschen Officieren in frechster Weise aufzu¬ 
bürden versucht hat; zu den Zerstörungen und Mordbrennereien, womit die Ver-
theidiger von Paris öffentliches und Privat-Eigenthum in den reich ausgestatteten 
Umgebungen der Hauptstadt in wilder Lust verwüstet haben; zu dem verbreche¬ 
rischen, aller Menschlichkeit Hohn sprechenden Treiben der Ungeheuer, der Hyänen 
des Schlachtfeldes, die bei nächtlicher Weile die Tödten und Verwundeten ge¬ 
plündert und wol auch einem armen Verwundeten, der noch die Kraft hatte, sich 
zur Wehre zu setzen, die Kehle durchschnitten haben! Das Volk der Wälschen 
ist so tief gesunken, daß ein Aufrichten unmöglich scheint. Durch lange Züge Gebete 
plärrender Wallfahrer zu irgend einem Holzklotz von Marienbild mit Drehaugen 
u. s. w., welche ein verschmitztes Pfaffen-Gezücht auf die Bahn gebracht hat, 
kann ihm nicht geholfen werden. Es hat sich dadurch in den Augen der Welt 
nur lächerlich gemacht, und eben dadurch nach diesseitiger Anschauung nicht einen 
Fehler, nein ein Verbrechen an sich selber begangen. I h r einstiger Wahlspruch: 
Xiäe-toi, 6t 1e eisi ä'aiäLra! ist den Franzosen vollständig abhanden gekom¬ 
men. Das unglückliche Volk hat sich selbst dem Untergange geweiht! 

TV. Pflege der verwundeten und kranken Kriegsgefangenen. 

Schon bei dem ersten Transporten der Kriegsgefangenen, welche in Stettin 
eintrafen, befanden sich viele Verwundete, deren Verletzungen jedoch der Art 
waren, daß man sie ohne Gefahr für ihr Leben die Reise, die trotz der Schnellig¬ 
keit der Beförderung, doch immer eine sehr weite war, hatte machen lassen können. 
Auch mehrere Kranke gab es unter ihnen. Für ihre Heilung und Pflege mußten 
alsbald Anstalten getroffen werdend I n den Berichten I und I I ist bereits ge¬ 
sagt, was für Lazareth-Einrichtungen zunächst getroffen wurden. 

Diese Einrichtungen reichten aber nicht mehr aus, als die Zahl der Kriegs¬ 
gefangenen zu Tausenden anwuchs. Es mußte auf Vermehrung der Lazarethe 
Bedacht genommen werden; denn es brachen unter oen gesund angekommenen 
Leuten Krankheiten aus, wozu sie den Stoff thmlweise' selbst mitbrachten, 
theilweise aber auch unterm Einfluß des rauhern Klima, im Vergleich mit dem 
ihres Vaterlandes, und der kühl und feucht gewordenen Herbstwitterung hier em¬ 
pfingen. I m großen Ganzen waren die Fremdlinge, die wir bei uns gesehen 
haben, junge Leute, von kleiner, schwächlicher Statur, schwächlichen und blassen 
Aussehens und von einem Körperbau, der nicht geeignet ist, den schweren 
Strapatzen des Kriegslebens lange Widerstand zu leisten. Einfluß auf die zahl¬ 
reichen Erkrankungen hat auch ein moralisches Leiden geübt, von dem die Kriegsge-
angenen heimgesucht wurden, das Bewußtsein, von den — deutschen Barbaren 
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besiegt und gedemüthigt worden zu sein, und durch deren Schwert die militairifche 
Ehre der unbesiegbaren Nation eingebüßt zu haben, denn auch unter den Mann¬ 
schaften, diesen winzigen Geschöpfen der großen Mehrheit nach, war der Größen-
Wahnsinn Frankreichs lebendig, unerschüttert. Kräftige Männergeftalten hat man 
unter den Kriegs-Gefangenen nur wenige gesehen. 

Unter den Krankheiten, zu denen die Kriegsgefangenen den Stoff mitbrachten, 
sind in erster Stelle die Pocken zu nennen, die ihr Gift alsbald zu einer voll¬ 
ständigen Seuche ausbreiteten, welche die Errichtung von Absonderungs-Lazarethen 
nothwendig Machten. Rheumatische Leiden in der Form von akuten und chronischen 
Gelenk-Rheumatismus, rheumatischer Lähmung der Muskeln, rheumatischen Kopf-
und Brustschmerz, so wie catharralische Krankheitserscheinungen aller Art, Lungen¬ 
entzündungen, typhöse.. Fieber, u. s. W.Haben unter den Franzosen geherrscht, Und 
den sie behandelnden Ärzten in der Bekämpfung der Krankheit nicht selten schwere 
Sorgen bereitet. Da von den Militair-Ärzten nur einige daheim geblieben 
waren, so mußte die Commandantur die sämmtlichen Civil-Ärzte Stettins, 
Grabows, Damms in Anspruch nehmen, und diese Männer haben Monate lang, 
bei Tag und bei Nacht, im Dienste der Menschheit gestanden, als Pfleger ver¬ 
wundeter und kranker Feinde, die aber auch — u n d das muß man an den Fran¬ 
zosen rühmlich anerkennen — wenn, geheilt oder wiederhergestellt, mit dank¬ 
erfülltem Herzen gegen die deutschen Ärzte aus den Lazarethen geschieden sind. 

Über die Zahl der in den Lazarethen behandelten und verpflegten Franzosen, 
verwundeter und erkrankter, sind specielle Listen nicht geführt worden; bei der 
überaus großen Menge von Fällen, ist dies, in Ermangelung schreibender Ar¬ 
beitskraft unmöglich gewesen. Man schätzt aber die Zahl der in den Lazarettzen 
ärztlich Behandelten auf nicht weniger, denn 16.000 Mann, doch mit Einschluß 
der wenigen von denjenigen leichtverwundeten Krieger der vaterländischen Heere, 
welche ihrem Zustande nach aus den Feldlazarethen entlassen und ins Innere des 
Landes, sogar bis Stettin transportirt werden konnten. 

Da die in den obigen Berichten I und I I genannten Lazarethe lange 
nicht ausreichten, und sonst in öffentlichen Gebäuden der Mil i tair- und Civi l-
Verwaltung Räumlichkeiten nicht verfügbar waren, so mußte die Eommandantur 
anderweit Rath schaffen. Sie schloß mit den Besitzern der in Grabows. belogenen 
großen Säle, die sonst mehrentheils dem Vergnügen der Einwohner gewidmet 
sind, Verträge ab, kraft derer diese Räume miethsweise zu Lazarethen be¬ 
nutzt wurden. Von folgenden dieser Mieths-Lazarethe ist die Dauer der Benutzung 
bekannt. 

1 . F r i ed r i chs«« ! , i n G r a b o w , L indens t raße 6 Oc tobe r 13 b i s M a i 2 2 . 
2 . M ü l l e r s S a a l , i n G r a b o w , L indens t raße 1 0 . . . . . . . - 1 3 — M ä r z 6 . 
3 . T res te rs S a a l , i n G r a b o w , L indens t raße 17 . . . . . . . - 2 3 — M ä r z 8 . 
4 . S u h l e s S a a l . . . . N o v b r . 1 2 — M ä r z 6 . 
5 . E l y s i u m i n der V o r s t a d t G r ü n h o f - K u p f e r m ü h l e . . . . . . - 1 ? — A p r i l 6 . 
6. M a r q u a r d t s S a a l i n G r a b o w , B re i t es t raße 2 1 . . . . . - 2 1 — M ä r z 9 . 
7 . Kr iesens B a l l h a u s , U n t e r w i e k 37 ä . - 2 3 — M a i 1 6 . 
8 . P e t r i h s f , der S t a d t S t e t t i n g e h ö r i g , i n G r ü n h o f . . . . . - 2 4 — A p r i l 1 3 . 
9 . F o r t L e o p o l d , Exercierschuppen (s. B e r i c h t I u n d I I ) . . . . - 2 9 — M a i 3 1 . 

1 0 . E l i senhöhe , der S t a d t S t e t t i n g e h ö r i g , i n F r a u e n d o r f . . . Decb r . 13 — J u n i 1 3 . 
1 1 . L iebre ichs B o l k s g a r t e n i n G r a b o w , L indens t raße 2 ? . . . . - 2? — M ä r z 1 2 . 
1 2 . M a l c h o w s Schützenhaus i n G r a b o w , L indens t raße 2 6 . . 1 8 7 1 J a n . 8 — A p r i l 7. 
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Außerdem waren Lazarethe in der Villa-Colonna zuAltturnei, mder3^asser-
Heilanstalt-Bergquell zu Frauendorf, Elisenstraße 9; im Barackenlager bei Damm; 
in Eckerberg; in Krekow und im Stifte Salem zu Neü-Turneu Auch in 
Pasewalk bestand ein Lazarett), das von Stettin aus belegt worden ist. 

Ist die Zahl der Verwundeten und Kranken nahe richtig, so ist die Sterb¬ 
lichkeit unter den Kriegsgefangenen sehr groß gewesen, sie beträgt 5 Prct. der in 
ärztlicher Behandlung Gewesenen; denn nach den über die Sterbefälle nach den 
täglichen Rapporten aufgestellten Listen, beträgt die Zahl der bei Stettin in der 
Erde der — deutschen Barbaren bestatteten Söhne der großen, die Civilisation 
einzig vertretenen Nation, 863. Die letzten Sterbefälle kamen am 25. Juni 
1871 vor. Es waren ihrer vier Soldaten vom 22., 36., 69. und 67. Linienregi-
mente, davon starb einer in Salem, drei im Krekower Lazarett). Todesursachen 
war bei zwei Lungenschwindsucht, bei einem Tuberculose, beim vierten Lungen¬ 
entzündung. An den Folgen der Schwindsucht starb am 2. M a i 1871 im Laza-
reth zu Krekow auch ein Muselmann, der Soldat Ahmed ben Ahmed vom 
2. Bataillon der Algierischen Tirailleurs. 

V. Thiitigkeit des Stettmer Vereins zur Pflege im Felde verwundeter und 
erkrankter Krieger des vaterländischen Heeres in den Jahren 1870 und 1871. 

Niemand hat den französischen Krieg kürzer und bündiger, Niemand den 
Anlaß dazu treffender und drastischer geschildert, als der Lahrer hinkende Bote in 
seinem illustrirten Familien-Kalender auf die Jahre 1871 und 1872. Namentlich 
hat er in dem zuletzt genannten Jahrgänge eine Gedenktafel der „Siege des deutschen 
Volks über die Franken" gestiftet, von dem er sagt: „Da kann der geneigte Leser roth 
anstreichen, wo er selber dabei war, oder sein Sohn oder sein Bruder, und ach, 
mancher wird auch ein Kreüzlein machen müssen für einen gefallenen Helden. 
Und so kann Jeder Deutschlands Ehre, Ruhm und Herrlichkeit unter seinem 
Spiegel hangen haben, und er soll fleißig darin lesen, und seine Kinder und 
Kindeskinder sollen, es thun, und sollen sich stets erwärmen und begeistern an 
den Heldenthaten des großen Deutschen Volks, eine ernste Mahnung an Alle: 
Stets würdige Söhne zu sein des großen Vaterlandes". 

I n seinem wohlbekannten, unübertrefflichen, sarkastischen Humor beschreibt 
der Hinkende sodann die Ereignisse der neunzehn ersten Tage des Iulimonats 
1870, wie folgt: 

4. Die Spanier halten's ohne König nicht länger aus und fragen den Prinzen 
Leopold von Hohenzollern, ob er nicht Lust habe? Der Prinz sagt: „Meinethalben, 
ich kanns ja Probiren." 

6. Darauf hin erste Spuren von Verrücktheit bei der Frrraiiäk Nation. Die 
kaiserlichen Minister erklären in der Kammer, daß die Ehre Frankreichs es nicht 
dulden könne, daß ein Hohenzollern spanischer König werde. Die Kammer ist 
ganz der gleichen Meinung; ohne Erlaubniß der großen Nation darf nirgends ein 
König etablirt werden, und nun gar noch ein Hohenzollern. 

9. Da schickt der Kaiser Napoleon den Grafen Benedetti nach Ems und 
läßt dem Könige von Preußen sagen, er — der König — dürfe es nicht 
leiden, daß Prinz Hohenzollern König von Spanien werde. Der kam aber an 
den rechten: 
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Wilhelm sagte: „Benedettig „Bor mir mögen die Spamolm 
„Sie ereifern sich unnöthig, „Sich nach Lust 'nen König holen 
„Brauchen Sie man nur Verstand! „Meinethalb aus dem Pfefferland!" 

12. Prinz Hohenzollern hat aber an diesem Vorgeschmack schon genug, nnd 
keinen Appetit für die eigentliche Mahlzeit. Zu viel spanischer Pfeffer. Er läßt 
also den Spaniern danken, er sei augenblicklich verhindert, spanischer König zu 
werden, und wolle vor der Hand lieber Prinz bleiben. 

13. Das paßt den Franzosen nicht in ihren Kram, sie wollen Rache für 
Sadowa, und Krieg mit den Preüß um jeden Preis. Benedetti muß den König 
Wilhelm in Ems auf der Promenade anfallen und verlangen, daß der König es 
schriftlich von sich gebe, daß er niemals in die spanische Thronkanditatur eines 
Hohenzollern willigen werde. Armer Benedetti, denn: 

„Da steht unser Wilhelm Rexe „Sagte gar nichts weiter, sündern 
„Sieht das klägliche Gewächse „Wandte sich, so daß bewundern 
„ M i t den Königsaugen an: „Jener seinen Rücken kann. 

16. Jetzt kommt die Verrücktheit in Frankreich gänzlich zum Durchbruche. 
Die Emser Pastillen, welche die große Nation zu schlucken bekommen hat, wirken 
abführend auf die französische Ehre. Die Regierung, die Kammer, das Volk alle 
schlagen Purzelbäume vor Wuth. Der Krieg wird beschlossen. 

19. Graf Bismarck theilt dem Reichstage die Kriegserklärung Frankreichs mit. 
Das ganze Haus erhebt sich. Stürmischer Beifall! Hurrah! 

Die Wahl des Tages, an dem der Franzofen-Kaiser den Kampf ankündigen 
ließ, vollendete seine und seiner Regierung Infamie! König Wilhelm sollte in 
seinen innigsten Gefühlen gekränkt werden. Wußte man es doch in Paris 
durch seine diplomatischen Spione nur zu gut, daß der 19. Ju l i für den König 
und sein Haus ein Tag der Trauer ist, der im engsten Familienkreise in stiller 
Zurückgezogenheit, verlebt zu werden Pflegt. Es ist der Tag, an dem 60 Jahre 
vorher des Königs erhabene Mutter, Königin Louise, gebrochenen Herzens aus dem 
Leben schied. 

Unvermeidlich also war der Zweikampf zwischen zwei großen Nationen. Mußte 
doch der in so frecher Weife hingeworfene Fehdehandschuh aufgenommmen werden. 
Aber während das Volk in Waffen hinauszog über den Rhein und gleich in den 
ersten Tagen des Kampfes die Gränzen Franziens siegreich überschritt, waren daheim 
edle Menschenfreunde, Männer und Frauen, thätig, den im Felde stehenden Söhnen, 
Brüdern, Vätern, das schwere Werk der Vertheidigung der Vaterlands-Ehre er¬ 
leichtern zu helfen, durch Zusendung von Liebesgaben, die in der Heimath in 
allen Gauen, vom Fels zum Meere, so weit die deutsche Zunge klingt, ge¬ 
sammelt wurden, durch Vereine, die aller Orten zusammen traten. So auch in 
Stettin. Ohne Ahndung, daß er sobald thatkräftig ins Leben treten müsse, war 
hier im Jahre 1867 ein Verein gegründet worden, der sich im Wesentlichen auf 
die Sammlung eines kleinen Fonds, sowie, nach Lage der Dinge, auf die Be¬ 
sprechung der auf Grund der Genfer Convention stattgefundenen internationalen und 
deutschen Conferenzen zu beschränken hatte. 

Der Verein begann, nachdem der Telegraph am 16. Ju l i verkündet, der 
rachebedürftige Franzos habe auf der Tribüne seiner Volksvertreter wüthend, 
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brüllend und heulend in die Kriegstrompete gestoßen, seine praktische Thätigkeit 
sofort am 18. Juli 1870. 

Der Vorstand des Stettiner Vereins zur Pflege im Felde verwundeter und 
erkrankter Vaterlandsvertheidiger bestand aus folgenden wackeren Männern, deren 
Namen für alle Zeiten den Nachkommen erhalten zu werden, das vollste Recht 
haben; es waren: 

Buchhändler Th. von der Nahmer, Vorsitzender. Polizei-Präsident v. Warn-
stedt, Stellvertreter. Kaufmann G. Schreiber, Schatzmeister. Stadtrath Bock. 
Appellations-Vice-Präsident v. Vrauchitsch. Kaufmann Gadebufch. Makler Greff-
rath z. Z. Stadtverordneter. Kaufmann Lichtheim. Commerzienrath Johannes 
Quistorp. Fabrikant Riuck, z. Z. Stadtrath. Rentner W. Schmidt, z. Z. 
Stadtverordneter. Appellationsgerichts-Rath Schneider. Regierungs-Schulrath Stiehl. 

Der Vorstand hat über seine Thätigkeit in den zwei Kriegszahren unterm 
18. October 1871, — dem Jahrestage der Leipziger Völkerschlacht, unvergeß¬ 
lichen Andenkens, — einen eingehenden Rechenschafts-Bericht erstattet, den wir 
zum Schluß der Militair-Geschichte Stettins, und als Wahrzeichen einer großen 
Zeit hier folgen lassen. Er lautet wie folgt: 

Der Verein hat bei seiner Thätigkeit die folgenden Richtungen ins Auge ge¬ 
faßt, und zur Ausführung gebracht. 

1) Die Schaffung eines Depots für Lazareth-Gegenstände aller Art; 
2) Die Ausbildung von Krankenpflegerinnen; 
3) Die Einrichtung von Vereins-Lazarethen; 
4) Die Unterstützung von Verwundeten, Invaliden, Wittwen u. s. w. 
b) Die Sammlung größerer Geldmittel durch freiwillige Beiträge. 

^' 
Das Depot für Lazarethgegmstände 

wurde in den, in den ersten Wochen dem Verein zu Verfügung gestellten Räum¬ 
lichkeiten des ehemaligen, dem Commerzienrath Quistorp gehörigen Hotel de Peters¬ 
burg, Bohlwerk Nr. 3, später in den großen Parterre- und Keller-Raümen des 
Militair-Casino's, Lindenstraße Nr. 1a,, errichtet, die von der Königl. Comman-
dantur sowie von der Königl. Fortißcation bereitwilligst hergegeben wurden. 

Der hiesige Vaterländische Frauenverein übernahm bereits in den ersten 
Tagen die große Aufgabe, im Bereins-Depot die einkommenden Gegenstände zu 
ordnen, aufzustellen und zu verpacken; ferner die anzufertigenden Arbeiten zuzu¬ 
schneiden und zu vertheilen, die Verarbeitung der angekauften Stoffe durch eine 
große Anzahl von Frauen eingezogener Reservisten und Landwehrmänner zu über¬ 
wachen 2c. Diese Thätigkeit wurde unter der Leitung der Ehefrauen des Consi-
siorial-Präsidenten Heindorf, des Oberbürgermeisters Burscher, des General-
Lieutenants und Commandanten v. Freyhold und des Appellationsgerichtsraths v. 
DeWitz, von einer großen Anzahl Frauen und Jungfrauen unserer Stadt vom 
August 1870 bis Ende April 1871 mit unermüdlichen Eifer und wahrer Hin¬ 
gebung fortgesetzt. Der Borstand muß erklären, daß ohne diese stetige 
und treue Hilfe dem Verein es unmöglich gewesen wäre, feine Aufgabe in dem 
Maße, als es geschehen, zu erfüllen. I n der ersten Woche nach der Kriegser-

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 108 
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klärung wurden zunächst bedeutende Partien von Verbandsmitteln aller Art, 
Matratzen, Weine :c. an das Centraldepot der deutschen Vereine zur Pflege ver¬ 
wundeter Krieger in Berlin gesandt, später gelang es dem Vorstande durch drei 
vom Verein ausgerüstete direkte Expeditionen bedeutende Partien von Lazareth-Gegen-
ständen, Erfrischungs- und Genußmitteln nach dem Kriegsschauplatz zu senden. 
Die erste Expedition wurde in Begleitung Greifswalder Ärzte nur mit Lazareth-
gegenständen nach Pont k Mousson gerichtet, wo dieselbe am 3. September eintraf 
und in den dortigen Lazarethen zur Vertheilung kam. 

Die zweite unter der Leitung der Vereinsmitglieder, Kaufleüte Schreiber, Kett¬ 
ner und Köwe, für die vor Metz stehenden Pommerfchen Landsleüte am 9. September 
hier beförderte größere Sendung hat an Gaben aus Stettin enthalten: 

An Erfrischungen :c.: 116 Fässer Branntwein, Magenliqueure :c., 4 Fässer 
Vairisch Bier, 1300 Flaschen Cognac, 1000 Flaschen Medoc, Portwein und 
Porter, 700 Flaschen Selterswasser, 50 Mil le Cigarren, ca. 4000 Packete Taback, 
10 Kisten Zucker, 10 Kisten Chocolade, 2 Kisten Kaffee in Büchsen und 11 Kisten 
mit Thee, Seifen, Lichten, Tabacks-Pfeifen ic. 

An Wäsche: 6500 Leibbinden, 824 Hemden, 420 Paar Strümpfe, 2700 
Paar Fußlappen, 60 Unterjacken und 128 Paar Unterhofen. An Lazareth-Gegen-
ständen: 100 Matratzen und Keilkissen, 6500 Überzüge, 200 Laken und Unter¬ 
laken, 1000 Handtücher, 2300 Verbandtücher und 37 Kisten mit Charpie, (1400 
Pfd.), Binden und Compressen (ca. 11300 St.) Kopfkissen und Kopfnetze (ca. 
560) und Desmfectionsunttel, Medikamente ic. — Hierzu sind noch reichliche 
Gaben der Local- und Kreis-Vereine der Provinz Pommern und mehrere Hun¬ 
dert zur Beförderung an einzelne Adressaten übergebene Privat-Packete gekommen. 

Über den glücklichen Erfolg dieser Sendung sind von verschiedenen Seiten 
anerkennende Berichte eingegangen. Die dritte noch bedeutendere von hier unter 
der Leitung der Kaufleüte Kettner, Köwe und Hörn und des Abgeordneten des 
Local-Vereins in Stargard, Scalla, am 3. October nach Straßburg und Metz ab¬ 
gegangene Sendung hat enthalten: 

An Erfrischungen ;c. 505 Fässer Branntwein, Magenliqueure :c., 22 Tonnen 
Bier, 4613 Flaschen verschiedene Weine, Liqueure und Porter, 42 Faß Butter 
und Schweineschmalz, 377 Pfd. gebrannter Kaffee, 20 Pfd. Thee, 60 Büchsen 
condensirte Milch, 20 Kisten Zucker, 4 Centner Seife und Lichte, 7 Fässer Brod, 
14 Kisten Schinken, Speck und Würste, 36 Tonnen Heringe, 1 Wispel Kartoffeln :c., 
101000 Cigarrren, ca. 11.700 Packete Rauch-, Kau- und Schnupftaback mit 
848 Tabacks-Pfeifen und einzelne Kisten mit Chocolade, Eiern, Gemüsen :c. 

An Wäsche :c.: 5872 Paar wollene Strümpfe, 1819 wollene Unterjacken, 
1848 leinene und wollene Hemden, 1806 Paar Unterhosen, 4389 wollene Leib¬ 
binden, 2300 Paar Fußlappen, 257 wollene Decken :c. 

An Lazareth-Gegenständen sind noch auf besondere Requisition der Ärzte 
zahlreiche Kisten mit bestimmten Medicamenten und Geräthen mitgegeben worden. 

Hierzu sind noch über 1400 Privat-Packete für einzelne Adressaten gekommen. 
Der Inhalt beider Sendungen ist zum Theil aus ansehnlichen freiwilligen Gaben, 
zum Theil aus directen Ankaufen, beschafft worden. An Geldmitteln hat der 
Stettiner Verein 6000 Thlr . , der Verein in Stargard 1600 Thlr., und ver¬ 
schiedene Vereine in der Provinz zusammen 2434 Thlr. beigesteuert. 
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Die Dankschreiben des General-Commandos I I . Armeecorps, des Divisions-Gene¬ 
rals v. Hartmann, sowie verschiedener Regiments-Commandeure bezeugen den 
glücklichen Erfolg dieser von den begleitenden Deputirten mit außerordentlicher 
Mühe nach den Bestimmungsorten geleiteten Sendung. 

Durch abgehende Ersatz-Abtheilungen gelang es dem Vorstande 4 Ma l , 
größere Partien von wollenen Decken, Leibbinden, Unterkleidern und Verbandmit¬ 
teln an die Lazarethe des I I . Armeecorps bei Paris und später nach Dole und 
Dijon zu befördern. 

Eine fernere große Aufgabe des Depots war es, den von Stettin abgehenden 
Ersatzmannschaften während des überaus strengen Winters warme Unterziehkleider 
zu liefern, wo dies Seitens der Militairbehörden nicht ausreichend geschehen 
konnte. — I n gleicher Weise wurden die zahlreichen Begleitungs-Mannschaften 
der Gefangenen-Transporte mit wollenen Kleidungsgegenständen ausgerüstet. Der 
Vorstand glaubt mit voller Bestimmtheit aussprechen zu dürfen, daß durch diese 
Fürsorge viele Tausende der vaterländischen braven Krieger vor erfrorenen Glied¬ 
maßen und schweren, durch Erkältung entstehenden Krankheiten bewahrt ge¬ 
blieben sind. 

Außer den zur Ausrüstung der eigenen Vereins-Lazarethe gelieferten Gegen¬ 
ständen wurden im Ganzen von dem Depot vom August 1870 bis Ma i 1871 
nachstehende Mengen ausgegeben. 

LagerMgs»Ge<eyftimde: 
Matratzen 507, Strohpfühle 240, Strohsäcke 359, Bettbezüge 999, Kopfbe¬ 

züge 152, Kopfkissen 785, wollene Decken 1363, Bettlaken, 1223, Schlummer¬ 
rollen 222, Gummituch und wasserdichte Unterlagen 40 Ellen. 

Nellei>ungs«Gege»ft«i«de: 
Hemden 5745, Krankenhosen 416, Krankenröcke 456, Leibbinden 13891, 

Taschentücher 2406, Fußlappen 9760 Paar, Pantoffeln 87 Paar, wollene Strümpfe 
19.406 Paar, Unterhosen 6454, wollene Unterjacken 6719, Halstücher und 
Shawls 2100, Pulswärmer 128 Paar. 

Vervaud-Gegenftände «.: 
Verbandbinden aller Art 10.771 Stück, Charpie 51 Centner, Compressen 

3932 Dutzend, Verbandtaschen 19092 Stück, alte Leinwand 19 Centner, Ver¬ 
bandtücher 3081, Watten 1100 Tafeln, Schusterspahn 2500 Stück, Sandsäcke 
40 Stück, Gyps 92 Pfund, Häckselsäcke und Strohladen 657 Stück. 

Arzneien und Desinfections-Mittel: 
10 Pfd. Ricinusöl, 4 Pfd. Carbolsaüre, 10 Pfd. Chloroform, 20 Pfd. 

Pfeffermünze, 16 Kistchen Raücheressig. 
Nahrungs- und Genuß-Mittel: 

934 Pfd. Schinken und Rauchfleisch, 138 Pfd. Wurst 153 Pfd. Käse, 
480 Stück Eier, 643 Pfd. Butter, 52 Tonnen Heringe, 50 Pfd. Erbsen, 50 Pfd. 
Bohnen, 400 Pfd. Sulz, 605 Pfd. Backobst, 51 Citronen, 10 Pfd. Nelken, 112 

108* 
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Flaschen condensirte Milch, 58 Pfd. Thee, 842 Pfd. Kaffee, 394 Pfd. Chocolade 
und Früchte, 1584 Pfd. Zucker, 1510 Flaschen eingemachte Fruchtfäfte, 6782 
Flaschen Bordeaux-Weine, 212 Flaschen andere Weine, 2819 Flaschen Cognac, 
Arrac, Portwein, Malaga, Sherry, 674 Fässer und 433 Flaschen Liqueur und 
Branntwein, 1750 Flaschen Porter, 200 Flaschen und 68 Fässer Bier, 1050 
Flaschen Selterswafser, 520.000 Cigarren und 16.364 Pfd. Taback, 

Sonstige Lazüreth-Nedürfniffe und Utensilien: 

34 Tischtücher, 150 Servietten, 3176 Handtücher, 12 Eßnäpfe, 24 Paar 
Messer und Gabeln, 36 Löffel, 24 Trinkbecher, 36 Steckbecken, 2 Badewan¬ 
nen, 1512 Pfeifen, 750 Schachteln (k 1 Mille) Streichhölzer, 258 Lichte, 408 
Pfd. Seife. ' 

Die Kosten des Depots belaufen sich auf Thlr. 29.099 9. 7 Pf. Der 
Werth der uns in Natura übersandten Gaben kann auf wenigstens 16.000 Thlr . 
gefchätzt werden. 

Von Seiten der in te rna t iona len Vere ine in Wien, Prag, Basel, sowie 
der großbr i tanischen in te rna t iona len Gesellschaft zu London, wurden uns 
bedeutende Partien wollener Kleidungsstücke für die französischen Kriegsgefangenen 
überfandt. Der Frauenvere in übernahm die Verkeilung derselben durch die 
betr. Gefangenen-Bataillons-Commandeure. 

Die aus der Schweiz und von England hierhergesandten Delegirten der betr. 
Gesellschaften, welche mit verhältnißmäßig großen Mitteln versehen waren, 
unterstützte der Vorstand mit seinem Rathe beim Ankauf von wollenen Unter¬ 
kleidern ;c. 

Die Lazarethe der Kriegsgefangenen sind vom Verein nach Möglichkeit mit 
Verbandgegenständen, Charvie:c. versehen worden. 

2. 

Ausbildung von Krankenpflegerinnen. 

I n Folge des Aufrufs des Königl. Commifsars für die freiwillige Kranken¬ 
pflege Fürsten Pleß vom 1. August 1870 meldeten sich beim Vereins-Vorstande 
eine große Anzahl von Frauen und Jungfrauen zur f r e i w i l l i g e n Kranken¬ 
pflege. Ein Therl derselben wurde in einem längern Cursus, mit Genehmigung 
des Magistrats, durch die practischen Ärzte, Dv r . W ißmann , Boeck und Schmitz 
im städtischen Krankenhause, ein anderer Theil in der Kinderheilanstalt durch 
Dr. S te f f en ausgebildet. Wenn auch eine kleinere Anzahl in diesem Cursus 
schon vor den Schwierigkeiten des Berufs zurückschreckte, so konnte doch der 
größere Theil bereits im October 1870 als genügend vorbereitet dem Fürsten 
P l e ß zur Verfügung gestellt werden. 

Am 14. October sandte der Vorstand von diesen Pflegerinnen 14, unter 
Leitung des Dr. B r a n d , nach Rombas, Tremery, Mondelanges, Ay bei Metz, 
wo dieselben bis zu der Ende November eintretenden Auflösung der dortigen 
Lazarethe gute Dienste geleistet haben. Acht Krankenpflegerinnen waren auf ver-
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schiedenen Sanitätszügen bis Ende M a i 1871 beschäftigt und es liegen dem Vor¬ 
stande auch von deren Thätigkeit ausgezeichnete Zeugnisse vor. 

Mehrere tüchtige Krankenpfleger wurden im Iohanniter-Krankenhause zu 
Zülchow ausgebildet. 

Auf dem Stettiner Personenbahnhofe wurde sofort nach Ankunft der ersten 
Verwundeten eine Verbandstat ion, mit allem Nöthigen versehen, eingerichtet 
und bis Ende Ju l i 1871 unterhalten. 

Eine große Anzahl von Kranken und Verwundeten wurde auf dem Personen¬ 
bahnhof auf Kosten des Vereins verpflegt und erquickt, soweit Seitens der Be¬ 
hörde dies nicht veranlaßt war. 

Außer den Vereins-Mitgliedern unterzogen sich besonders General-Agent 
E. Roeder und Kaufmann P. Koewe diefer ebenso mühevollen als verdienst¬ 
lichen Aufgabe mit außerordentlicher Hingebung. 

Bei den Expeditionen nach dem Kriegsschauplatz sowol wie bei den manch-
fachen Arbeiten auf dem Stettiner Personen- und Güter-Bahnhof ist dem Vor¬ 
stande Seitens des Directoriums der Berlin-Stettiner Eisenbahn eine überaus 
freigebige und patriotische Unterstützung und wesentliche Hülfe ununterbrochen zu 
Theil geworden. 

Dem vaterländischen Frauenverein gelang es, einer sehr großen Zahl von 
Reconvalescenten, welche ihren Ersatz-Bataillonen schon zugewiesen waren, durch 
einen guten Mittagstisch in vielen Familien unserer Stadt eine bessere Ver¬ 
pflegung und hierdurch eine raschere und vollständige Genesung zu verschaffen. 

Zur Einrichtung eines eigenen Sanitätszuges war der Vorstand bereits im 
December 1870 mit dem Directorium der Berlin-Stettiner Eisenbahn in Unter¬ 
handlung getreten und hatte bei demselben die bereitwilligste Zusage gefunden, 
auf Veranlassung der Staats-Vehörden wurden indessen bald darauf alle geeigneten 
Wagen zu staatlichen Sanitütszügen reclamirt, so daß der Verein nach dieser Rich¬ 
tung nicht thätig sein konnte. 

3-

Vereins - Lazarethe. 
Trotz der großen Entfernung Stettins vom Kriegsschauplatze, glaubte der 

Vorstand doch auch hier rechtzeitig für die Einrichtung von Lazarethen zur Unter¬ 
stützung der Garnison- und Reserve-Lazarethe sorgen zu.müssen. 

Es kam ihm zunächst in dieser Beziehung der Votstand der Kranken- und 
Diakonissenanstalt Bethanien in rühmlichster Weise entgegen. Derselbe offerirte 
die sämmtlichen Räumlichkeiten von Bethanien sowol wie von der Anstalt 
Erneftinenhof. Der Vereins-Vorstand nahm dieses patriotische Anerbieten mit 
Dank an. I n Bethanien wurden vom Verein 18, in Ernestinenhof 36 Betten 
sofort eingerichtet, so daß schon Anfangs September 1870 das Lazarett) zur Auf¬ 
nahme von 54 Kranken bereit war. 

Eine Anzahl Zimmer wurde für Offiziere, Militairbeamte :c. reservirt und 
später in ausgedehnter Weise benutzt. Zur Vermehrung der Räumlichkeiten er¬ 
baute der Vorstand von Bethanien auf Anregung und unter Leitung des Com-
mercimraths Quistorp eine Winter-Baracke nach den neuesten Erfindungen mit 
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Wasserheizung, ausgezeichneter Ventilation, Badestuben, Wasserclofets und Spring¬ 
brunnen versehen die nach Aufstellung von 44 Betten im Anfang November 1870 
belegt werden konnte? Um dem immer stärker werdenden Andränge genügen zu 
können, wurden in den verschiedenen Räumen von Bethanien nach und nach noch 
14 Betten aufgestellt, so daß außer den Zimmern für Offiziere 112 Kranke unter¬ 
gebracht werden konnten. 

Die ärztliche Leitung des ganzen Lazareths übernahm Dr. Iütte mit Unter¬ 
stützung des von Seiten des Generalarztes Dr. Petruschki dazu commandirten 
Assistenzarztes Dr. v. Waßmer. Als Pflegerinnen fungirten die Schwestern der 
Diaconissenanstalt Bethanien, deren Zahl zwischen 18 und 30 wechselte. 

An kranken und verwundeten Soldaten wurden im Ganzen vom 10. 
September 1870 bis 22. Ma i 1871 576 Mann in 22.300 Tagen verpflegt. 
Die Einrichtungskosten beliefen sich auf 2900 Thlr., die Verpflegungskosten auf 
12.562 Thlr. 2 Sgr. 9 Pf. Die Zahl der behandelten Offiziere, Mil i tair-
beamten, Einjährigen Freiwilligen betrug 24, zum größten Theile Söhne oder 
Angehörige von Mitbürgern der Stadt Stettin. 

Seitens der städtischen Behörde wurden die beiden neüerbauten'Kranken¬ 
häuser in Pommernsdorfer Anlage: Siechenhaus und Absonderungshaus, dem 
Vereine in liberalster Weise zur Disposition gestellt. I m Siechenhaus konnten 
78 Betten, im Absonderungshause 82 Betten aufgestellt werden, ohne die Kranken¬ 
zimmer zu überfüllen. Die Einrichtung im Übrigen war ohne luxuriös zu sein, 
nach allen Richtungen hin vollständig, für die Kranken bequem und freundlich. 
Der größte Theil der Kosten für die Einrichtung des Siechcnhauses, wurde von 
dem Randow'schen Kreisvereine getragen. Die Kosten, die der Verein zu decken 
gehabt hat, belaufen sich auf 3700 Thlr. Die ärztliche Leitung übernahmen im 
Siechenhause Sanitätsrath Dr. Wißmann und Dr. Hasselbach, im Absonderungs¬ 
hause v r . Brand, der zeitweilig durch Dr. Block und Dr. Iütte unterstützt 
wurde. 

Die Krankenpflege wurde im Ganzen durch 15 freiwillige Krankenpflegerinnen 
und 6 Wärter ausgeübt; von den Krankenpflegerinnen versahen mehrere von 
der Eröffnung der Lazarethe bis zum Schluß derselben ununterbrochen ihr schweres 
Amt, während andere auf Sanitätszügen längere Zeit beschäftigt oder durch ihre 
angegriffene Gesundheit genöthigt waren, zu ihren Familien zurückzukehren. 

Vom 1. October 1870 bis 5. Ju l i 1871 wurden im Ganzen in beiden 
Häusern 1017 kranke und verwundete Soldaten in 35.544 Pftegetagen behandelt. 
Die Verpflegungskosten beliefen sich auf Thlr . 22.778 16. 4 Pf. 

Von Seiten des Staats ist dem Vereine der größte Theil der Verpflegungs¬ 
kosten in den drei Vereinslazarethen im Ganzen mit 28.925 Thlt . rückvergütet; 
ohne diese Beihülfe würde es unmöglich gewesen sein, die große Zahl der über¬ 
nommenen anderen Aufgaben zu erfüllen. 

Eine Anzahl von fchweren Augenkranken wurde auf Vereins-Kosten in der 
Augenklinik des Dr. Schleich aufgenommen und mit ausgezeichnetem Erfolge dort 

. behandelt. 
Die ursprüngliche Bestimmung der Vereinslazarethe, ausschließlich der Pflege 

der im Felde verwundeten und erkrankten Krieger zu dienen, konnte nicht streng 
festgehalten werden. 
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Aus besonderen Gründen*) war die Kgl. Militairbchörde genöthigt, das 
Garnisonlazareth-Gebaüde zu räumen und die ganze Kriegszeit hindurch geräumt 
zu lassen. Da somit ein Garnisonlazareth nicht existirte und die erkrankten 
Soldaten in Baracken untergebracht werden mußten, hielt es der Verein für seine 
Pflicht, sowol der Kgl. Behörde nach Kräften beizustehen, als den Soldaten der 
Garnison, welche ihre Plichten ebenso eifrig erfüllten, wie ihre Kameraden im 
Felde und zeitweilig kaum unter geringeren Anstrengungen, ausreichende Hülfe zu 
gewähren dadurch, daß den Schwererkrankten in den Vereinslazarethen Aufnahme 
gewährt wurde. 

Durch dieses Übereinkommen erhielten die Vereins-Lazarethe einen ganz be¬ 
sonderen Charakter. , 

Während bei der weiten Entfernung Stettins vom Kriegsschauplatz die Zahl 
der aufgenommenen Kranken selbstverständlich nur eine geringe hätte sein, können 
und die Lazarethe selber eigentlich nur Rekonvalescenten-Stationen, erreichte so die 
Zahl der in den Vereins-Lazarethen Verpflegten die bedeutende Höhe von 1593 Mann 
und finden sich darunter eine Reihe von überaus schwer Erkrankten. Besonders in 
den Monaten December bis Februar boten die Lazarethe ein überaus bewegtes 
Bi ld. Eine große Zahl typhöser Fieber, Gehirn- und Lungenentzündungen u. A. 
hielt die diesseitigen Arzte und Krankenpflegerinnen in Athem und setzte ihre 
Kräfte und ihre Aufopferungsfähigkeit auf eine schwere Probe. Man konnte glauben, 
dem Kriegsschauplatz um 10l) Meilen näher zu sein. 

Das Verhältnis der Mortalität wurde hierdurch natürlicher Weise ein anderes, 
als man sie sonst in Vereins-Lazarethen zu finden gewohnt ist. 

Zwar hat der Verein, wenn ausschließlich die Verwundeten ins Auge ge¬ 
faßt werden, nur den Verlust eines Kranken zu beklagen, der an Blutvergiftung 
in Folge von Kniegelenkvereiterung verstarb; aber die Totalsumme der Ver¬ 
storbenen beträgt doch 29, das macht beim Totalkrankenstande von 1593 Mann 
1̂ /g pCt. Davon kommen auf Lungentuberkulofe 12, Blutsturz 1, Pyämie 1, 
Leberleiden 1 , Abzehrung 2, eitrige Gehirnentzündung 2, Typhus 7, Ruhr 1, 
gastrisches Fieber 1 , Wassersucht 1 . 

Die Gesammtzahl der vom Verein verpflegten Soldaten ist wie gesagt 1593. 
Diese vertheilen sich folgendermaßen: 

Verwundungen 403 
Rheumatismus und Catarrhe . . 329 
Augenkrankheiten . . . . . . 68 
Brustkrankheit (Lungentuberkulose) 94 
Lungenentzündung . . . . . . 66 
Rekonvalescenz von Ruh r . . . 53 
Unterleibstyphus und Rekonvalesc. 150 
Verschiedene Krankheiten. . . . 430 

Summa 1593 
Der Charakter der Erkrankungen war zum Thei l ein überaus schwerer. 

Während die Heilung der Wunden i n den diesseitigen Lazarethen im Allgemeinen 
einen überraschend schnellen und günstigen Verlauf nahm, pflegten die Rheümatis-

*) Man vergl. S. 84? den Bericht des Platz-Ingenieurs, unter 0 , Nr. 6. 
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men und Catarrhe der ärztlichen Behandlung den hartnäckigsten Widerstand ent¬ 
gegenzusetzen und es bedurfte aller Energie, um sie theils zu heilen, theils zu 
lindern. I n dieser Beziehung wurde Moritz's russisches Dampfbad für die er¬ 
krankten Soldaten benutzt. 

Die Lungenentzündungen hatten im Allgemeinen die Neigung zur Weiter-
Verbreitung und zogen häufig das Gehirn in Mitleidenschaft (Delirien), endeten 
aber trotzdem alle günstig, bis auf emen Fall, in welchem unstillbares Nasen¬ 
bluten den Tod herbeiführtet — Dafür ist es geglückt, einen andern, bei welchem 
die entzündete Partie vereiterte und allmälich ausgespuckt wurde, so vollständig 
wieder herzustellM, daß er nach dem Kriegsschauplatz zurückkehren konnte. 

Die typhösen Fieber, welche auch sonst in Stettin einen schweren Verlauf zu 
nehmen Pflegen, haben im Winter 1870/71 wol in Folge der großen Strapazen, 
denen die Mannschaften ausgesetzt waren, einen wirklich bösartigen Charakter ge¬ 
zeigt. Fast ausnahmslos waren die Typhuskranken bei ihrer Aufnahme heiser, 
unbesinttlich, einige auch bewußtlos, hatten eine Temperatur von 40, "C. - 32^,R. 
und darüber und niemals fehlten drohende Brusterscheinungen. I m Verlaufe 
erschwerten Dyphtheritis und Mastdarmblutungen, Lungenentzündungen, Abscesse, 
Furunkel und Carbunkel, ferner brandiges Absterben des Mastdarms und häufige 
Rückfälle die Behandlung und bedrohten das Leben auf das Äußerste. Und was 
das Schlimmste war, bis tief in die Rekonvalescenz blieben die Kranken der 
Gefahr ausgesetzt, im Schlafe oder im Wachen an plötzlich eintretender Herz¬ 
schwäche (Collapfus) dem Tode zu verfallen. 

Der treuen und unermüdlichen Pflege der freiwilligen Krankenpflegerinnen 
und Diakonissinnen ist es vergönnt gewesen, eine nicht geringe Anzahl von 
Kranken am Leben zu erhalten, die nach Aussage der Ärzte unter anderen Ver¬ 
hältnissen unmöglich hätten am Leben erhalten werden können. Auch ist der 
Erwähnung werth und kennzeichnend für die freiwillige Krankenpflege, daß Herz¬ 
schwäche, wie sie oben angedeutet, bei einem Rekonvalescenten von den Kranken¬ 
pflegerinnen erkannt und das entfliehende Leben noch im letzten Moment gerettet 
worden ist. Der Verein hat deshalb, allen Grund, mit den Leistungen der 
Pflegerinnen zufrieden zu sein. Die Ärzte sind ihres Lobes voll und oft sind 
die Vorstands-Mitglieder Zeugen rührender Dankbarkeit der genesen entlassenen 
Mannschaften gewesen. 

4. 
Unterstützungen. 

Neben dem diesseitigen Vereine hatte sich bereits im Ju l i 1870 ein zweiter 
Verein zur Unterstützung der Familien zur Fahne einberufener Landwehrmänner 
und Reservisten in Stettin gebildet, der in großartiger Weise seiner Aufgabe 
durch regelmäßige monatliche Unterstützungen an die betreffenden Familien nach¬ 
gekommen ist. 

Trotzdem konnte es. nicht fehlen, daß in einzelnen Familien durch Krank¬ 
heiten oder andere Unglücksfälle oft Noth eintrat. Zur Linderung derselben ge¬ 
lang es dem Vorstande durch öffentliche Schaustellung, einer vom Königl. Kriegs¬ 
ministerium zur Disposition gestellten eroberten Mitrailleuse, zur Befriedigung der 
Neugierde in Bezug auf die Beschaffenheit eines derartigen noch nie gesehenen, 
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;es, einen Fond in Höhe von Thlr. 436. 2 7 ^ Sgr. zu sammeln, aus 
welchem in befonderen Fällen eine Unterstützung gewährt worden ist. 

Aus Vereins-Mitteln wurden bereits während des Krieges an hierher zurück¬ 
gekehrte kranke und verwundete Soldatm, sowie an Soldaten, welche zur Recon-
valescenz in ihre Heimath beurlaubt worden, Unterstützungen im Betrage von 
480 Thlr. gezahlt. Durch die dem Vorstande von Seiten des Centralvereins 
zugegangenen Fonds, im Betrage von 650 Thlr., denen aus eignen Mitteln noch 
1701 Thlr. 9 Sgr. beigefügt wurden setzte der Vorstand mit dem Beginne des 
Friedens eine besondere Commission aus seiner Mitte in den Stand, regelmäßige 
Unterstützungen zu zahlen an die Wittwen und Waisen gebliebener Wehrmänner, 
sowie an Kranke und Verwundete, deren Invalidisirung Seitens der betreffenden 
Behörde noch nicht erfolgt war. Derartige Unterstützungen wurden ferner an eine 
große Anzahl von Personen verabreicht, welche in Folge des Krieges nachträglich 
erkrankten, dadurch aber arbeits- und erwerbsunfähig wurden, und an solche 
Familien, deren Ernährer nach ihrer Rückkehr aus dem Kriege erkrankt und später 
hier verstorben waren. 

Endlich hat der Vorstand gegen die als Begleitungs-Mannschaften französischer 
Gefangener hier eintreffenden preußischen, bayerischen und sächsischen Soldaten, 
sowie gegen die auf dem Rückmarsch in die Heimath den hiesigen Bahnhos 
passirenden Truppentheile und die nach Stettin selbst heimkehrenden Regimenter, 
soweit es die Vereins-Mittel erlaubten, die Pflichten der Dankbarkeit und der 
Gastfreundschaft geübt. Die Zahl der vom Vorstande bewirtheten Mannschaften 
übersteigt 20.000 und es ist hierdurch ein Kostenaufwand von Thlr. 7715.10. 6 Pf. 
verursacht worden. 

Bei allen Unternehmungen des Vorstandes wurde er durch den Rath, den Schutz 
und die Beihülfe des Provinzial-Delegirten der freiwiligen Krankenpflege, wirk¬ 
lichen Geheimen Rath und Ober-Präsidenten Freiherrn v. Münchhausen in her¬ 
vorragender Weise unterstützt. 

' 5. , , ^ - , 
Freiwillige Beiträge. 

Der nachstehende Kassenbericht enthält die Nachweisung über die, aus den, 
dem Vorstande anvertrauten, Mitteln gemachten Verwendungen; er gibt als das 
Resultat der von ihm veranstalteten Sammlungen einschließlich der, aus den 
Mitteln des Provinzial-Vereins und einzelner Local-Vereine der Provinz, ge¬ 
währten Zuschüsse die sehr beträchtliche Summe von . Thlr. 53.084. 2. 9 Pf. 

Indem der Vorstand mit diesem Rechenschaftsberichte die Thätigkeit für den 
Krieg von 1870/71 beschließt, fühlt er sich gedrungen, all' den edlen Gebern 
seinem wärmsten Dank auszudrücken, welche in großartiger Opferwilligkeit ihm so 
reiche Mit te l anvertrauten. Der Vorstand hat sich bestrebt, diese Mit te l nach 
besten Kräften im Sinne ihrer Geber zu verwalten und er darf versichern, daß 
es dadurch gelungen ist, manche Noth zu lindern-und manche Thräne zu 
trocknen. 

Der Vorstand hat endlich noch zu erwähnen, daß sämmtliche Stettiner 
Zeitungen alle in ihnen veröffentlichte Beitragslisten kostenfrei aufgenommen haben. 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 109 
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I n Folge der Aufforderung des Central-Vereins zur Pflege im Felde ver¬ 
wundeter und erkrankter Krieger, sowie des Central-Committs's der Kaiser Wilhelm-
Stiftung hat der Vorstand sich entschlossen, die Fürsorge für die Invaliden, für 
die Wittwen und Waisen der in dem denkwürdigen Kriege der Jahre 1870 und 
1871 gefallenen Vaterlands - Vertheidiger zum Gegenstände seiner fortgesetzten 
Thätigkeit M machen, und hat sich zu diesem Zwecke als Zweigverein der Kaiser 
Wilhelm-Stiftung constituirt. 

Kassen-Abschluß am 10. October 1871. 

E i n n a h m e . 

Bon der König!. General-Kriegskasse: 
. < Rültvergütung für die Lazarethe 

Bon ber Armen-Direction: ^ 
Mckvergütung für die Verpflegung der Siechen im 
Siechenhause . . . — < 

Von der Ritterschaftlichen Privatbank Zinsen für dort belegte 
Gelder. . . . . . , . . . 

Beiträge von Privaten und verschiedenen Vereinen 

Summa . . . 

Thlr. 

28.925 

1.593 

115 
53.084 

83.718 

Sgr. 

26 

5 
,2 

4 

Pf. 

3 

9 

A u s g a b e . Th l r . Sgr . 

Für das Depot 29.099 9 ? 
- die Lazarethe 41.940 19 1 
- Krankenpflegerinnen 563 25 9 
- die Verpflegung von Truppen . . . . . . . . . . 7.715 10 6 

Unterstützungen an kranke und verwundete Soldaten während des 
Krieges 480 

Unterstützungen an Truppentheile 350 
von Inva l iden, Wittwen und Waisen . . . . 1.701 

- , auswärtiger Vereine 250 
Kleine Ausgaben, Inserate, Arbeitslöhne u. s. w. ' 558 24 6 
Kassenbeftand am 10. October 1871 1.058 - 25 7 

Summa . . . 83.718 

' Stettin, den 15. October 1871. 

Die Kaiser W i l h e l m - S t i f t u n g faßt besonders diejenigen in Noth be-
fiMichen Personen ins Auge, welche, ob sie gleich vom tiefsten Elend gedrückt 
werden, aus irgend einem Grunde auf eine Unterstützung von Staatswegen keinen 
gesetzlichen Anspruch haben. Die dem Stettmer Zweigverein der Stiftung aus 
den Beiträgen seiner Mitglieder zufließenden regelmäßigen sind bis jetzt, 1874, 
äußerst gering, sie betragen ca. 160 Thlr. aufs Jahr, daher eine Vermehrung 
der Mitgliederzahl des Vereins dringend wünschenswerth ist. Verschiedene außer-
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ordentliche Zuwendungen gestatten es dem Verein z. Z. noch, jährlich etwa 
480 Thlr. für Unterstützungen auszugeben — wie viel wäre aber nöthig, um 
nur die drückendste Noth nicht zu heben, sondern nur zu lindern! Der Privat-
Wohlthätigkeit ist hier ein weites, weites Feld eröffnet. Diese vermittelt der Verein 
außer der Empfangnahme directer Beiträge, u. a. auch durch Veranstalwn,g von 
Festlichkeiten gegen Eintrittsgeld: Schauspiet, Concert, Feuerwerk «. ic., zur Denk-
feier großer Waffenthaten der vaterländischen Heere im französischen Kriege, 
Festlichkeiten, welche nicht blos des sinnlichen oder Kunst-Genußes wegen, sondern 
auch aus Vaterlandsliebe, in dem Bewußtsein einem großen Volke anzugehören, 
stets zahlreiche Theilnehmer finden, und darum einen, nicht selten beträchtlichen 
Reinertrag gewähren. , 

Die Verwendung der Fonds der Kaiser Wilhelm - Stiftung bedarf einer 
großen Umsicht, einer unbefangenen Beurtheilung der Verhältnisse der Unter-
stützung-Suchenden. Wer die Almosenpflege einer größern Gemeinde verwaltet 
hat wie Herausgeber des L.-B., Weiß es, wie nicht leicht es ist, die wahre Be¬ 
dürftigkeit von der zur SHau getragenen, der geheuchelten zu unterscheiden. Ein tiefes 
Eingehen in die Familien-Verhältnisse, die Lebensweise und die Vergangenheit 
der Bittsteller ist nothwendig, um es zu vermeiden, daß die Mit te l der öffentlichen 
oder die der Privat-Wohlthätigkeit nicht an Unwürdige vergeudet werden. — Zum 
Beispiel: — 

I m Monat October 1870 trat ich eines Tages in Berlin, in der Königs-
straße, in einen der eleganten Manufactur-Waaren Läden dieser Straße, um eine 
Kleinigkeit zu kaufen- Dort fand ich zwei junge Frauen, die, ihrer Sprechweise 
und Kleidung nach zu urtheilen, den untersten Ständen angchörten. Sie handelten 
um eine Jacke, im technischen Deutsch der Kausteüte Ia^quette genannt, und wurden mit 
dem Inhaber des Ladens wegen des Preises von 12 Thlr. einig. Ich hatte dem 
Handel zugesehen. Die Käuferin trat auf mich zu, und sprach keck das Verlangen 
aus: ich solle ihr 2 Thlr. schenken; sie sei die Frau chnes Lan^wehrmanns, der 
stände vor Metz, bei der Kummerschen Division, sei bei einem Ausfalle schwer 
verwundet worden und liege im Feldlazarett». Sie habe soeben die ihr vom 
Verein ausgesetzte monatliche Unterstützung von 10 Thlr. erhoben, die reichten, 
wie ich sehe, zur Bezahlung des Iaqüette nicht aus, darum wende sie sich an 
mich, den sie für einen Patrioten halte, der gewiß bereit sein werde, der armen 
Frau eines Vaterlands-Verttzeidigers mit der Kleinigkeit von 2 Thl r zu helfen. 
Daß ich der schamlosen Person eine kurze Standrede hielt, versteht sich von selbst. B. 

UeabWigte MerfegMg der JestWKWerke M G> 
Weiterung der W M . 

Das Jahr 1856 ist in jeder Beziehung ein bedeutungsvolles für Stettin zu 
nennen. Es waren jedoch nicht Ereignisse; die sich innerhalb der Mauern dieser 
Stadt zutrugen, welche dem Jahre 1856 jenen Character verliehen, sondern Acte 
einer höhern allgemeinen politischen Bedeutung waren es, die in ihrer Rück¬ 
wirkung auf Stettin gerade dieser Stadt einen Fortschritt und eine Entwickelüng 
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in sichere Aussicht stellten, die man eben so überraschend wie erfreulich nennen 
Müßte. So verfolgte, man in allen maßgebenden Kreisen Stettins die Verhand¬ 
lungen mit Dänemark, die Aufhebung des Sündzolles betreffend, mit dem -leb¬ 
haftesten Interesse. Natürlich! liegt doch das Wachsen und die Bedeutung von 
Stettin in seinen Handelsverhältnisfen. Der Wegfall dieser theüern, zeitraubenden 
und mit Zöllner-Plackereien nur zu oft verbundenen Abgabe mußte die Seever¬ 
bindungen Stettins von einer höchst lästigen Fessel befreien und die Eonwrrenz 
mit den Handelsplätzen der Nordsee, namentlich Hamburgs bedeutend erleichtern. 
Diese Verhandlungen mit Dänemark gediehen nun in diesem Jahre so weit, daß, 
nachdem diese den Sund sperrende Macht die Ablösungs-Vorschläge Englands 
und Frankreichs angenommen hatte, der sichere Wegfall des Sundzolls auch für 
die Preußische Schifffahrt nicht länger in Zweifel gezogen werden konnte. 
. Der Abschluß des Pariser Friedens, der dem blutigen Kampfe Englands 

und Frankreichs zu Gunsten des „kranken Mannes" gegen Nicolaus von Ruß¬ 
land ein Ende machte, war es, welcher, wie überall, so auch in Stettin den 
Handelsgeist neu belebte. Diese Wirkung trat mit überraschender Kraft sofort 
hervor. Alle Wunden, die der Krieg dem Handel geschlagen, waren wie durch 
Zauber dem Blick entzogen; sieht doch der Speculationsgeist der Jünger des 
geflügelten Gottes für die Zukunft nur goldene Berge! 

Der Geist der Hoffnung und der glänzenden Plätte, der im Allgemeinen 
als der öffentliche Geist der Stettiner Bevölkerung im Jahre 1856 als Ausfluß 
jener Ursachen hervortrat, führte folgerichtig und naturgemäß vor allen Dingen 
zur lebhaften Ergreifung und Erörterung Eines Gedankens: Abstre i fung der 
äußern und mate r ie l l en Fesseln, die der innern EntWickelung einen 
Hemmschuh anlegen. Wie die Glieder des Mannes nicht mehr Platz haben 
in der engen Kleidung des Knaben, so fühlte man jetzt in Stettin aufs Leb¬ 
hafteste das Eingezwängtsein durch die Vertheidigungswerke, welche vergangene Jahr¬ 
hunderte für nothwendig erachtet hatten. Und in der That, von Stettin mußte 
man sagen: Es ist eine S t a d t des fehlenden Raums ! Dem oberflächlichsten 
Blicke mußte sich diese Wahrheit aufdrängen. Die steigende Bevölkerung hat zu 
einem Wohnungsmangel geführt, der das Leben hier in unverhältnißmäßiger 
Weise vertheüert. Die alten Gebäude entsprechen nicht mehr den Anforderungen 
welche die neuere Zeit an Bequemlichkeit des Wohnens und Behaglichkeit der 
häuslichen Einrichtung macht, auch nicht dem Aufwand für feinern Lebensgenuß 
der sich in allen Klassen der Gesellschaft entwickeln wil l . Die Erweiterung, 
welche die Stadt im verflofsenen Jahrzehnt gewonnen hat, entspricht i n keiner 
Weise dem täglich fühlbarer werdenden Bedürfniß, um so mehr nicht, da ein 
großer Theil des gewonnenen Raums zur Errichtung öffentlicher Gebäude in 
Anspruch genommen werden mußte. Ein Theil der Bevölkerung ist somit ge¬ 
zwungen, sich außerhalb des Festungs-Mantels anzusiedeln, was den mit Aus¬ 
führung des Rayon-Regulativs betrauten Militair-Behörden die Handhabung 
desselben im höchsten Grade erschwert, während die Ansiedler ihrer Seits durch 
dies Gesetz aufs Empfindlichste belästigt, ja geschädigt werden. 

Wie die Menschen, so haben auch die Vehikel, auf denen Stettins mate¬ 
rielles Leben und sein Wohlstand beruht, nicht mehr Platz; die beschränkten 
Oderufer gewähren bei weitem nicht die genügende Bohlwerkslänge, die von der 
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Schifffahrt zum bequemen und sichern Auf- und Abladen der Schiffe gefordert 
werden muß. 

Diese Verhältnisse, welche natürlich auch den Verwaltungsbehörden nicht 
entgehen konnten, und für deren Abhülfe, neben der König!. Regierung, sich 
namentlich der Oberpräsident der Provinz, Freiherr Senfft von Pilsach, aufs 
Lebhafteste interessirte, führten dann zu Schritten, deren Erfolg in einem Erlaß 
des Königs ausgesprochen ward, welcher in Stettin, wie nicht anders zu erwarten 
war, die größte Freude hervorbrachte. I n diesem, an den Oberpräsidenten ge¬ 
richteten Erlaß, d. d. I m Lindich bei Hechingen, den 3. October 1856, sagte 
König Friedrich Wilhelm IV. : 

„Davon überzeugt, daß ein erheblicher Aufschwung des Stettiner Handels 
nicht nur in der ganzen Provinz, sondern weit über deren Oränzen hinaus, 
seine wohlthätigen Wirkungen äußern wird, ist es, bei der Hoffnung auf eine 
nicht zu ferne Ablösung des Sundzolls, Mein besonderes Augenmerk, durch 
Stettins Erweiterung das größte Hinderniß zu beseitigen, welches der vollen 
Entfaltung-seiner Handelsthätigkeit im Wege steht. Ich habe deshalb mittels 
Ordre vom heutigen Tage eine Commission ernannt , die den Umfang des 
fraglichen Bedürfnisses, und die Ar t und Weise, in welcher demselben am ange¬ 
messensten Rechnung zu tragen ist, in Erwägung ziehen soll, und werde Mich 
freuen, wenn die allerdings ernsten Bedenken, welche Meinen Wünschen entgegen¬ 
stehen, noch überwunden werden". 

Magistrat und Stadtverordneten-Versammlung von Stettin beeilten sich, in 
Folge dieser, vom Oberpräsidenten dem Oberbürgermeister Hering unterm 22. 
October abschriftlich nntgetheilten Cabinets-Ordre, am 3. November 1856 eine 
Dankadresse an den König zu richten. Sie sagten darin: 

„Wenn die Provinz Pommern nach allen Richtungen hin gleichsam ein Ge-
fammtmonument darbietet der ununterbrochenen Huld und Gnade, mit welchen 
dieselbe unter dem erhabenen Scepter des erlauchten Fürstenhauses der Hohen-
zollern beglückt ist, wenn insonderheit die Handels- und Verkehrsverhältnisse 
unserer Stadt unter dem weisen und milden Regimente Eurer Königlichen Maje¬ 
stät sich eines vorzugsweise glücklichen Aufschwungs erfreuten, so haben jetzt Eure 
Majestät wiederum Worte in unsere Herzen geschrieben, wie sie in uns unaus¬ 
löschlich fortleben werden, und wie sie uns, übermannt vom Gefühle der Freude 
und des Dankes, die Dreistigkeit verleihen, uns dem erhabenen Throne Eurer 
Majestät zu nahen, um an dessen Stufen den Ausdruck unserer tiefstempfundenen 
Erkenntlichkeit niederzulegen. 

„ I n huldvoller Durchschauung der beengenden örtlichen Verhältnisse hiesiger 
Stadt hat Eurer Kömglichen Majestät Weisheit diese als das wesentlichste Hin¬ 
derniß der vollen Entwicklung der hiesigen Handelsthätigkeit erkannt, und Er¬ 
mittelungen zur Abhülfe durch Erweiterung der Stadt Allerhöchst angeordnet. 
Wir erfreuen uns in solcher Anbahnung der Erfüllung eines Wunsches, der uns 
seit lange auf das Lebhafteste beschäftigt, eines neüeu Zeichens erhabener landes¬ 
väterlicher Fürsorge! Ein in dem Ausdrucke landesherrlicher Huld für die An-
nalen unserer Stadt unvergängliches Dokument liegt vor uns!" u. s. w. 

Auch an den Oberpräsidenten erging von beiden Collegien gemeinschaftlich 
ein Dankschreiben, das mit den Worten schloß: „Möge es uns, unserer Stadt 



870 Die Stadt Stettin -"- als Festung. 

und der Provinz Pommern von des Höchsten Gnade vergönnt sein, Euer Hoch-
und Wohlgeboren, den rastlosen Förderer so vielen Gedeihlichen, fernhinaus mit 
voller Kraft in dem Ihnen beschiedenen hohen und wichtigen Amte wirken zu 
sehen; wolle Euer Hoch- und Wohlgeboren unserer Stadt das vielfach bethätigte 
Wohlwollen erhalten", u. s. w. 

Beide Adressen hatten den Oberbürgermeister (Appellationsgerichts-Rath a. D.) 
Hering zum Concivienten. Bemerkenswerth ist, daß die Adresse an den König 
vom „Magistrat, bezw. Stadtverordneten der Stadt A l t - S t e t t i n " unter¬ 
zeichnet ist. 

I n Folge des vom Könige ergangenen Befehls besichtigte schon am 17. Oc-
tober 1856 der General-Inspecteur der Festungen, General-Lieutenant von Brese, 
in Begleitung des Commandanten von Stettin, General-Majors v. d. Goltz, 
und des Platz-Ingenieurs, Obrist-Lieutenants Maresch, das Terrain Oder abwärts 
vor dem Fort Leopold, nach welcher Seite die öffentliche Meinung, so weit die¬ 
selbe in merkantilischen Kreisen sich kund gab, die Erweiterung der Festung wünschte, 
um sich über diesen Gegenstand zu orientiren. -

Handel und Industrie Stettin's zeigten in diesen Jahren einen erfreulichen 
Fortschritt, der indessen beim Handel durch mehrfache plötzliche Veränderungen 
eine gewisse Einbuße erlitt. So die Preis-Verschiedenheiten vor und nach Ab¬ 
schluß des.Friedens, der dem Krimkriege ein Ende machte, ebenso vor und nach 
der guten Nrnte des Jahres 1856, endlich hatte der erwachte Speculations-Geist 
auf dem ganzen Continent bereits soviel Kapital absorbirt, daß im Herbste 
Geldmangel sich fühlbar machte. Dennoch ergaben die zollamtlichen Listen, daß 
Stettins Einfuhr und Ausfuhr in den drei Jahren 1854—1856 zusammen größer 
waren , a ls je zuvor , so daß hierin wol eine Bürgschaft für das Gedeihen 
und die sichere, sol ide Grund lage des Stettiner Handels anerkannt werden 
muß. Damals schon konnte man sich sagen, daß durch die gesicherte Aufhebung 
des Sundzolls, durch Verbesserung und Ausdehnung 
die Ostsee mehr und mehr aufhören werde, ein bloßes Binnenwasser zu fein. 

Daß Stettin die sich ihm so bietenden Aussichten einer vielleicht großartigen 
Zukunft zu benutzen wissen werde, hatte es in der Mitte des 6ten Decenniums 
namentlich durch die hervorragende Aufmerksamkeit dargethan, welche es um diese 
Zeit der E n t W i c k e l u n g der S c h r a u b e n d ü m v f s c h i f f f a h r t widmete. 
Das Jahr 1856 wird in dieser Beziehung für die Stettiner Rhederei epoche¬ 
machend bleiben. Die Zweifel, ob die Schraubendampfer mit den Seglern con-
curriren können, sind von da ab für eine Anzahl der wichtigsten Haudels-Artikel 
von Stettin als beseitigt anzusehen gewesen. Wenn nun schon die Aufhebung 
des Sundzolls in Vergleich mit anderen <3eehandelsplätzen, wie z. B. Hamburg, 
der Stadt «Stetiin eine günstigere Stellung gegen früher gab, so mußte die mög¬ 
lichste Ausdehnung der Schraub endampfschiffsahrt noch mehr dazu beitragen, in¬ 
dem sie die Entfernungen zwischen den Handelsplätzen Großbritanniens und 
Stettin einer Seits, und Hamburg andrer Seits, im Vergleich zu früher bedeu¬ 
tend ausgleicht. , 

Auch die Flußdampfschifffahrt stromaufwärts hatte eine neue Ausdehnung 
erfahren. Das fernere Gedeihen derselben steht aber in engem Zusammenhange 
mit der EntWickelung der sonstigen Flußschifffahrt, welche bei dem häufig unge-
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nagenden Fahrwasser mehr und mehr in eine precäre Lage kommt, zumal ihr 
die Eisenbahnen eine gefährliche Concurrenz schon jetzt machen, durch die Breslau-
Posen-Stargarder Bahn auf dem rechten Oderufer, demnächst in Zukunft noch 
mehr auf dem linken Oderufer durch die Frankfurt-Wriezen-Angermünder Bahn¬ 
linie. 

Die Regsamkeit, die sich im Jahre 1856 in den Bestrebungen zur Vermeh¬ 
rung der Dampfschifffahrt entwickelte, gab sich auch auf anderen, den seßhaften 
Gebieten des Gewerbfleißes, und zum Theil in noch höherm Grade kund. Von 
dem fieberhaften Treiben des Speculationsgeistes, der, wie nach jedem Kriege, 
so auch nach dem Krimkriege, auf anderen Handelsplätzen, großen und kleinen, 
zu Tage trat, suchte sich Stettin glücklicher Weise möglichst frei zu halten. Keine 
der damals neügegründeten Gesellschafts-Unternehmungen verließ die solide Basis 
des wirklichen Bedürfnisfes, wenn auch die Zukunft erst über ihr Gedeihen ent¬ 
scheiden konnte. Die See- und Flußversicherungs-Gesellschaft Union, die Lebens¬ 
versicherungs-Gesellschaft Germania, die neue Dampfmühle in Zülchow, die chemi¬ 
sche Producten-Fabrik in Pommernsdorf, welche um diese Zeit entstanden, und 
die Maschinenbau-Gesellschaft, welche damals eine großartige Ausdehnung der 
schon bestehenden Fabrik in Vredow, der nun der Name Vulcan beigelegt ward, 
beabsichtigten, — sie versprachen also in der einen oder andern Weise von Be¬ 
deutung zu werden, — und sie sind es geworden! 

Die Stettiner Rhederei umfaßte am 1. Januar 1856: 173 Schiffe, incl. 
15 Dampfer von zusammen 24.239 Lasten. Hinzu kamen im Laufe des Jahres 
durch Ankauf und Neubau 23 Schiffe, incl. 10 Dampfer, mit 3.563 Lasten; 
abgegangen sind durch Verkauf und Seeverlust 12 Schiffe mit 1888 Lasten, so 
daß Ende 1856 ein Bestand blieb von 184 Schiffen, incl. 25 Dampfer, mit 
25.914 Lasten. 

I n dem Hafen von Swinemünde war während des Jahres 1856 der Ver¬ 
kehr beim — 

Eingange 3149 Schiffe mit 239.658 Lasten. 
Ausgange .3128 - - 243.429 -

Von, den eingelaufenen Schiffen kamen 2021 nach Stettin herauf. 
Stettin hat 1856 importirt für 22.368.205 Thlr. 1873 für 87.641.440 Thlr. 

exportirt - 11.265.422 - - 3 0 . 3 9 4 . 3 2 3 -
Wenn das Jahr 1856 im Allgemeinen ein Fahr voll glänzender Hoffnungen 

war, so erschien das Jahr 1857 als eine Ze i t der Reac t ion , die aber glück¬ 
licher Weise nur eine ganz momentane und vorübergehende war und nur eine 
solche sein konnte, so daß die begründeten Hoffnungen für die Zukunft dadurch 
nicht gestört wurden, auch traten die Reactions-Crscheinungen erst gegen Ende 
des Jahres auf, fo daß bis dahin die Stadt immer das Bi ld des erfreulichen 
Fortschritts zeigte. 

Das erste bedeutungsvolle Ereigniß in diesem Jähre war der Wegfall des 
Sundzolls gegen eine Abfindungssumme von Seiten der Schifffahrt treibenden 
Nationen^). Groß war die Freude in Stettin, als endlich diese Zollkammer in 

*) Der Staatsvertrag zwischen Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hannover, Meklen-
burg-Schwerin, den Niederlanden, Öfterreich, Oldenburg, Preußen, Rußland, Schweden, den 
Hansestädten einer, und Dänemark anderer Seits, wegen Aufhebung des Sundzolls gegen eine 
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Helsingör geschlossen ward, die so lange das bleierne Gewicht des Ostseehandels 
gewesen war. Gleich in den ersten Tagen des Monats Apr i l 1857 segelte das 
erste Schiff, das den Sund zollfrei passirt war, in den Hafen von Stettin ein. 
Festlich begrüßt und von Deputationen feierlich eingeholt, wurden die Führer 
und Mannschaften dieses Schiffs von den Vorstehern der Kaufmannschaft will¬ 
kommen geheißen und demnächst bewirthet, während Dankadressen an den König 
und das Ministerium gesandt waren. ̂ ) 

Der Cabinets-Erlaß vom 3. October 1856 wegen Entmantelung der Stadt, 
bezw. Verlegung der Befestigungswerke weit ab vom Mittelpunkte der Handels-
thätigkeit, etwa durch einen Kranz detachirter Forts, hatte in der Einwohner¬ 
schaft die kühnsten Hoffnungen geweckt. Die daran sich knüpfende Erweiterung der 
Stadt auf dem Festungsterrain, ein Gegenstand, dem die ernstesten Studien, 
Untersuchungen und Überlegungen vorausgehen mußten, tauschte sanguinische Er¬ 
wartungen insofern, als in der nächstfolgenden Zeit nichts Näheres über diesen 
Gegenstand verlautete, so daß es den Wünschen und Projecten der Einwohner 
an jeder realen Basis fehlte. Die Mehrzahl wünschte die Erweiterung Oder 
abwärts, besonders auf dem linken Ufer des Stroms bis gegen Grabow hin, 
Andere, unter Vereinigung dieser Tochterstadt mit der Mutterstadt, selbst bis 
Bredow, um das vor dieser Ortschaft liegende große Bruch am Ausgang des 
Thals der Grünenwiese zu einem Hafenbassin mit Docks n. s. w. umformen zu 
können. Wieder andere Stimmen, doch geringer an Zahl, als jene, an die im¬ 
mensen Kosten dieser Erweiterung bei den vielen zu erwerbenden Privatgrund¬ 
stücken denkend, begnügten sich damit, den Hauptaccent auf das Wiesenterrain 
des rechten Oderufers zu legen, nicht überlegend, daß auf diesem tiefen Felde 
mit einem Torstager von unbekannter Mächtigkeit ein Baugrund, und demnächst 
hohe und feste Umwallungen geschaffen werden müßten, um die neue Ansiedlung 
vor dm stürmischen Fluthen zu schützen, die das Haff, von nördlichen Luft¬ 
strömen und Luftwirbeln gepeitscht, über die ganze Niederung ergießt und diese 
oft Tage lang in einen Tiefwasser-See verwandelt. War dieser Gegenstand der 
Erweiterung der Stadt für Stettin zur Lebensfrage geworden,, auch noch nicht 
weiter gediehen, so durfte er doch keineswegs als vertagt angesehen werden; die 
Untersuchungen und Verhandlungen darüber schwebten an maßgebender Stelle, 
und waren höhern Orts im vollen Gange, entzogen sich aber, wie es in der 
Natur der Sache lag, der Kenntniß der Bürgerschaft, welche vom Bedürfnisse 
gestachelt, in ihrer Ungeduld eine raschere Entscheidung sehnlichst herbeiwünschte. 
Welche Stellung der Magistrat in der Frage einnahm, ergibt sich weiter unten. 

Ablösungs-Summe vvn 30.476.325 dänische Reichsthaler ist vom 14. März 1857 und am 
1. April desselben Jahrs in Kraft getreten. Preußen übernahm für seinen Theil als Ab-
findungs-Kapital 4.440.027 Thlr. Dan. --- 3.330.018 Thlr. Preüß. Eingeleitet war der Ab¬ 
schluß des Vertrags durch eine dänische Depesche vom 1. October 1855, vermöge der alle bei der 
Snndzollfrage betheiligten Staaten zu Konferenzen nach Kopenhagen eingeladen worden waren. 

**) Dänemark leitete sein Recht auf den Sundzoll aus dem Umstände her, daß es früher 
beide Ufer besessen und daher die Meerenge unter seiner Botmäßigkeit gestanden habe. Der 
Sundzoll zerfiel in die Schiffsabgabe, durchschnittlich 12 Speciesthaler, und den Waarenzoll, 
welcher 1—Î /Z Prct. betrug. Ist gleich dieser eigentliche Sundzoll aufgehoben, so hat doch 
der Kopenhagener Vertrag vom 14. März 185? eine Abgabe zur Unterhaltung der Leücht-
thürme 2c. )c. beibehalten, welche auf 10 ßl. Dänisch für 5 dänische Centner festgesetzt ist. 



Verlegung ihrer Werke zur Erweiterung der Stadt. 873 

König Friedrich Wilhelm IV. hatte als Kronprinz viele Jahre lang, in 
näherer persönlicher Beziehung zur Stadt Stettin und zu ihrer Besatzung durch 
seine Doppelstellung als Statthalter von Pommern und als CommaMrMder 
General des 2ten Armee-Corps gestanden. Bei seiner häufigen Anwesenheit in 
Stettin hatte der König eine genaue Kenntniß von der örtlichen Lage der Stadt 
und ihrer Umgegend sich angeeignet, war aber auch durch ein tiefes Studium der 
überseeischen Verbindungen des Handelsplatzes Stettin, unterstützt von einer in 
maßgebenden Kreisen gesammelten Personal-Kenntniß, überzeugt worden von der 
Bedeutung der Stadt als wichtigsten Seehandelsplatz der Preußischen Monarchie. 
Daher das lebhafte Interesse, welches der König für die Realisirung der geplanten 
Erweiterung der Stadt und Verlegung der Festungswerke an den Tag legte, dem 
Er durch Bestellung einer Immediat-Comunssion für die fernere Betreibung dieser 
Angelegenheit Ausdruck gab. 

Diese Commission, beauftragt mit der Begutachtung von Maßregeln, welche 
erforderlich sind, um die Einengung des Stettiner Handels durch die Festungs¬ 
werke zu beseitigen, bestand aus Civi l- und Militair-Commissarien. 

Die Civil-Commissarien waren: 1) Der Oberpräsident von Pommern, Frei¬ 
herr Senfft von Pilsach, 2) der Oberbürgermeister der Stadt Stettin He¬ 
ring, und 3) der Unterstaats-Secreiair im Handels-Ministerium v. Pommer-Esche. 

Die Militair-Commissarien waren: 4) der General-Lieutenant und Chef des In¬ 
genieur-Corps v. Brese-Winiary, 5) Der General der Kavalerie und Chef des 
Generalstabes der Armee v. Reyher, und 6) der General der Infanterie und com-
mandirende General des 2ten Armee-Corps v. Grabow. 

Letzterem war vom Könige der Vorsitz in der Commission übertragen 
worden. 

Der König hatte befohlen, daß das Gutachten der Commission I hm dem¬ 
nächst von den 3 Ministern: für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, des 
Innern und dem Kriegsminister mittelst gemeinschaftlichen Berichts vorgelegt wer¬ 
den solle. 

Bevor die Immediat-Commission zusammentreten konnte, war in ihrem Per¬ 
sonal eine Veränderung eingetreten. Commandirender General des 2ten Armee-
Corps war der General-Lieutenant von Wussow geworden; und an Gra-
bow's Stelle hatte der König den Chef des Generalstabes der Armee, 
General der Cavalerie v. Reyher zum Vorsitzenden der Commission ernannt. 

Um das in die Commission neu eingetretene Mitglied, den General-Lieute¬ 
nant v. Wussow, über die Lage der Sache zu orientiren, hielt der Magistrat es 
für opportun, denselben in einem Schreiben vom 27. Juni 1857 mit 
den eigenthümlichen Verhältnissen der Stadt bekannt zu machen. Das Schreiben, 
gleichsam das amtliche Programm des Magistrats enthaltend, hob folgende Ge¬ 
schäftspunkte hervor, zunächst das Verkehrsleben betreffend: — 

Die günstige Lage der Stadt Stettin für den Handel überhaupt, insonderheit für 
den Ostsee-Handel, verbunden mit der unleugbaren Regsamkeit und dem Unter¬ 
nehmungsgeist ihrer Bewohner, haben dem Verkehr im Laufe des jüngst ver¬ 
flossenen Jahrzehnts eine nicht geahndete Ausdehnung und Tragweite gegeben. 
Namentlich haben sich die beiden letzten Jahre 1855 und 1856, als folgenreich 
für den Aufschwung der Stettiner Handels- und gewerblichen Industrie hervorge-

Iandbuch von Pommern; Th. ll., Bd. IX. 110 



874 Die Stadt Stettin — als Festung. 

than, ̂  und wenn der Fal l des Sundzolls dem ganzen Ostsee-Handel eine neue 
Blüthe zu geben verspricht, so ist es insonderheit der Platz Stettin, welcher nach 
den Ergebnissen der neuesten Zeit daran Theil zu nehmen berusen ist. Allein 
ein schwerer hemmender Druck lastet auf der Stadt in der Beschränktheit ihrer 
Räumlichkeit. Und nicht allein handelt es sich um diejenigen Räume, welche dem 
Schifffahrts- und Handelsverkehre, sowie den Fabrikanlagen gewidmet sind, sondern 
auch — zweitens, um das entsprechende gesunde Unterkommen der jetzigen Be¬ 
völkerung, nicht minder der fort und fort andringenden Auswärtigen, deren Kräfte 
und Mit te l zu dem Aufschwünge des hiesigen Platzes so entschieden beizutragen 
geeignet sind. Wird es doch durch die auch in dieser Angelegenheit sich wiederum be-
ttzätigende Gnade S r . M a j . des Königs nicht schwer, nach einer Autorität für 

H a s , was der S t ä ö t W m m t , zu forschen. Die Cabinets-Orde vom 3. October 
^1856 spricht sich in weiser Anschauung des Sachverhältnisses über die zu treffen¬ 
den Maßregeln aus, und der Zusammentritt der Immediat-Commission, welche 
nach dem Willen S r . M a j . sich der Vorberathung der Stadterweiterungsfrage 
unterziehen soll, steht mit Nächsten bevor. Dem Magistrate entgeht die Schwierig¬ 
keit der Lösung der Aufgabe uicht, nach welcher Richtung und in welcher Aus¬ 
dehnung die Erweiterung der Stadt in Ausführung zu bringen sei. Wenn der 
Stadt nachhaltig geholfen, und wenn ihr eine entsprechende Zukunft geschaffen 
werden soll, so handelt es sich, wie schon angedeutet, nicht blos darum, die 
Schiffsanlegestellen und Waarenlagerungsgelasfe zu vermehren, sondern der von 
Jahr zu Jahr sich mehrenden Einwohnerschaft die Gelegenheit zur Herstellung 
gesunder und angemessener Wohnungsraüme zu bieten. Der stete Kampf, in wel¬ 
chem der Stettiner Handwerkerstand ohne Unterschied mit der Ungunst der Räum¬ 
lichkeiten steht, der Verlust an Zeit und Kräften, der den hier beschäftigen Hand¬ 
arbeiter trifft, welcher in mehr oder minder entfernten umliegenden Ortschaften 
sein Unterkommen suchen muß, die durch die Entfernung der meisten, von Stet¬ 
tiner Handlungshaüsern begründeten Fabrikanlagen erschwerte Controle der Letz¬ 
teren, alle diese Momente treten einer allgemeinen Überfüllung der vorhandenen 
Haüser hinzu, namentlich derjenigen Wohnungsraüme, die in der Nähe des Oder¬ 
stromes belegen sind, von welchem zu weichen ohne Erschütterung des Nahrungs-
standes, die dort wohnenden Familien sich in der Regel außer Stande befinden. 
W:rd in solcher Erwägung zunächst das rechte Oderufer ins Auge gefaßt, so, 
ist es allerdings unverkennbar, daß dort dem durch die hiesige Örtlichkeit vor¬ 
zugsweise hart bedrängten Schiffsverkehr mittelst Herstellung ausgedehnter An¬ 
lage-, Lösch- und Ladeplätzen eiste wichtige und dankenswerthe Hülfe gewährt 
werden kann; auch ist dort der, freilich unter Anwendung sehr kostspieliger Rost¬ 
bauten, auszuführenden Einrichtung von Speicher- und Lagerräumen, ein erfreu¬ 
liches Feld zu bieten, von welchem Gesichtspunkte aus ein Erweiterungsplan über 
die jetzigen Gränzen der Lastadie hinaus immer als ein wesentliches Moment für^ 
die Ausführung des Cabinets-Erlasses vom 3. October 1856 festzuhalten fein 
wird. Aber die Möglichkeit entsprechende gesunde Wohnungsraüme überhaupt, 
namentlich auch solche herzustellen, welche sich vorhandenen oder einzurichtenden 
Fabrik- und Handels-Etablissements mehr oder minder anschließen, würde durch 
eine ausschließliche Erweiterung der Stadt nach jener Richtung entschieden aufge¬ 
geben werden. Leidet die Lastadie schon in ihrem jetzigen Umfange unter Über-
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schwemmungen, und unter einem dergestalt feuchten und ungünstigen Baugründe, 
daß sie^ namentlich im leidigen Rückblicke auf die Verheerungen der hier Statt ge¬ 
habten Cholera-Epidemie mit Grund als ein höchst ungesunder Stadttheil gi l t ; 
insonderheit wesentlich aus jener Veranlassung zur Verlegung des dortigen vor 
nicht zwei Jahrzehnten mit einem Aufwände von vielen Tausenden erbauten 
städtischen Krankenhauses bereits nähere Veranstaltung zu treffen gewesen, so muß 
selbstredend jener Übelstand in noch größerer Nachhaltigkeit hervortreten, sobald 
es sich um die Besetzung eines noch niedriger und sumpfiger gelegenen Terraivs 
mit Wohnungen handelt. Es kommt aber dazu, daß auch für den Schiffsverkehr 
immer das breite und bis auf 16 F, vertiefte Fahrwasser des Haupt-Oderstroms 
einen wesentlichen Vorzug vor seinen Nebenarmen mit sich führt, und daß beson¬ 
ders für in stets zunehmender Zahl und in immer mächtigeren Dimensionen auf 
Stettin dirigirten Dampfschiffe, wesentlich auch jm Hinblick auf den durch sie 
vermittelten Personenverkehr, sich nur in und an dem Hauptstrome das erwünschtere 
Terrain finden kann.' Solchergestalt drängt sich die Schlußfolge, daß, wenn die 
Ausführung der Intention Sr. Ma j . des Königs für die Stadt durchgreifend 
und allseitig fruchtbringend werden foll, der Schwerpunkt der Erweiterungsfrage 
auf das l inke Oderu fe r , und zwar aus, in die Augen springenden merkantilen 
Rücksichten, der nördlichen Richtung der Stadt zugewandt zu legen ist. Hier 
bietet sich das günstigste Feld für Handels-, dann aber auch, worauf es so wesent¬ 
lich ankommt, auch für gesunde und luftige Wohnungsraüme dar. Nur dadurch 
würde einer anf der linken Seite des Stroms immer mehr überHand nehmenden 
Wohnungsnoth Und Wohnungstheüerung vorgebeugt werden können. Schon im 
Jahre 1840 als die Stadterweiterungsfrage in der demnächstigen Anlegung 
der Neustadt eine einstweilige Lösung fand, ward die Königs- und Frauenthor-
seite der Stadt w die ernstlichste Erwägung gezogen. Aber freilich faßte man 
damals wesentlich die Forts Leopold und Wilhelm als zu gewinnende Flächen 
und den sog. Wiekenberg bei Grabow als Gränze der Ausdehnung ins Auge. 
Allein, wenn, abgesehen von der Besorgniß, daß der auf der linken Seite des 
Stroms belegene Stadttheil bei der dermaligen Befestigungsweise in wenigen Stun¬ 
den eines Bombardements der Vernichtung Preis gegeben sein würde, Stettin ein 
Handelsplatz erster Klasse geworden ist, wenn es, beschirmt durch das friedliche 
segensreiche Scepter Sr . Ma j . , und getragen durch wohlbenutzte glückliche Con-
juncturen des Welthandels fortan in eine Zukunft zu blicken vermag, die einer 
für die Stadt, daneben aber auch für den Staatshaushalt, ungewöhnlich frucht¬ 
tragenden Entwicklung Raum gibt, dann kann Magistrat es sich nicht versagen, 
seine Ansicht dahin auszusprechen, daß das Feld des Angriffs weit über jene 
Gränzen hinaus längst des Oderstroms, hinauf reichen dürfte, Magistrat ist weit 
entfernt davon, sich die Schwierigkeiten der Ausführung eines unter Einschluß 
der näher liegenden Ortschaften aufzufassenden Erweiterungsplanes zu verhehlen, 
allein er blickt mit vollem Vertrauen auf den neuen Commandirenden der 
heimathlichen Waffen, der nun dem Pommerlande und insonderheit der Stadt 
Stettin angehört, und als Mitvertreter derselben die aufgestellten Gesichtspunkte 
in Erwägung nehmen und für die Entscheidung über dieselben seinen Einfluß 
geltend machen wolle. 

General v / Wussow beantwortete das Anschreiben des Magistrats unterm 
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6. Ju l i 1857 dahin, daß er nicht nur durch seine amtliche Stellung der ProvMz und 
deren Hauptstadt angehöre, sondern auch seine persönlichen Verhältnisse zu beiden*) 
ihn den aufrichtigsten Theil an dem Gedeihen derselben nehmen lasse, er daher mit 
Freuden Alles thun werde, damit die vorliegende Frage in der niedergesetzten 
Immediat-Commission ganz den Absichten Sr. Majestät des Königs gemäß nach 
allen Richtungen hin ins Auge gefaßt und die Wege berathen werden, welche 
trotz der, auch nach Sr. Ma j . eigner Ansicht, entgegenstehenden ernsten Bedenken, 
eine erhebliche Ausdehnung der Stadt zu ermöglichen im Stande seien. Dabei 
müsse er aber schon jetzt darauf hindeuten, daß die, Ausführung der in Rede 
stehenden Pläne außerordentlich erhebliche Geldmittel in Anspruch nehmen werde, 
deren mögliche Bereitstellung nicht leicht sein dürfte. 

Nachdem am 24. Ju l i eine vorberathende Conferenz über die Bedürfnißfrage 
unter dem Vorsitze des Generals v. Wussow im Beisein des Unterstaats-Secre-
tairs v. Pommer Esche, aus Berlin, des Oberpräsidenten Senfft v. Pilsach und 
des Oberbürgermeisters Hering, demnächst auch am folgenden Tage eine örtliche 
Besichtigung des linken Oderufers Statt gefunden hatte, berief der Vorsitzende der 
Immediat-Commission, General v. Reyher, die sämmtlichen Mitglieder derselben 
zu einer Conferenz auf den 3. August nach Stettin. 

Die Einzelheiten der Verhandlungen in dieser ersten Conferenz der Imme¬ 
diat-Commission sind in den vorliegenden Acten nicht enthalten, dagegen erhellet 
das Resultat derselben aus einem Schreiben des Ober-Präsidenten an den Ober¬ 
bürgermeister vom 16. September 1857, demzufolge im Schooße der Eommission 
sich volle Geneigtheit kund gegeben hatte, durch Beseitigung örtlicher Hinder¬ 
nisse der aufstrebenden Entwicklung aller städtischen Verhältnisse freie Entfaltung 
zu gewähren; andrerseits erwartete aber auch die Commisnon von der Stadt, 
daß sie die Erreichung dieses Ziels, welches den Flor ihrer Zukunft begründen 
soll, aufs Kräftigste unterstütze. Dies gilt namentlich in Betreff der Frage über 
den Kostenpunkt. Schon Behufs Ausführung eines festen und regelmäßigen Bau¬ 
plans erschien es der Immediat-Commission unerläßlich, die in der Erweiterungs¬ 
fläche belegenen Grundstücke einer wenn auch facultativen Expropriation zu unter¬ 
werfen, dieselben in größerm oder geringerm Umfange anzukaufen oder zu expro-
Priiren, und sie demnächst als regelmäßige Baustellen wieder zu veräußern. Daß 
nun solcher An- und Verkauf mit erheblichem Nutzen verbunden fein müsse, liege, 
so meinte der Ober-Präsident, auf der Hand. Er fährt dann so fort: Wenn 
die Stadt Stettin auf diesem Felde wirksam eintritt, ein Kapital von 800.000 
Thlr. (mindestens 500.000 Thlr.) bestimmt und successive verwendet, um solche 
Grundstücke, sei es durch freien Ankauf oder im Wege der Expropriation, zu er-

*) I m 1334. Jahre ist der Erbrichter Bernhard Schiele (Schele seit 13Z1) verstorben, 
und weil er keine Mennliche Leibes Erben hinter ihm verlassen, hat Hertzog Otto in demselben 
Iare, Besage der Concession totaw ^uriäictiouym, totius prakkßoturHß Oivitatis 8t6tiu6Q8i8, 
So wol auch die Schultzenstraße auf der Oberwieke mit aller dazu gehörigen Gerechtigkeit sô  
der vorige Erbrichter gehabt, ?stro und ^obauui beyder Gebrüder der Wussowen mit ge-
sampter Hand zu uerwalten vnd zu besitzen verliehen. (Friedeborn, I, 53, 54,). Vergl. über 
das Wussow Geschlecht L. B. I I . Th. Bd. I I , 1539, wo die Zeilen 13 und 14 von unten, das 
Erlöschen des Geschlechts betreffend, zu streichen ist. M i t dem General-Lieutenant v. Wussow, 
als derselbe Hauptmann war, hat der Herausgeber des L. B. von 1816—1820 beim großen 
Generalstabe der Armee, unter Grolman, zusammen gedient. 
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werben, und demnächst als Baustellen wieder zu veräußern; wenn ferner die 
Stadt den bei diesem Geschäft erzielten Überschuß dem Fiskus als Beitrag zu 
den Kosten der Stadterweiterung zur Verfügung stellt, — so würde durch den 
Beschluß einer solchen Maßregel der wünschenswerte Ausgang der schwebenden 
Frage sehr wesentlich gefördert und vielleicht völlig gesichert werden. Es ver¬ 
steht sich von selbst, daß die Stadt von ihrem ausgelegten Kapital sich 5 Prct. 
Zinsen, sowie alle baaren Auslagen und Unkosten des Geschäfts berechnet, ehe 
von einem Überschusse die Rede sein kann. 

Es trat nun sofort eine Special-Commission der städtischen Kollegien, be¬ 
stehend von Magistrats Seite: aus dem Oberbürgermeister Hering, dem Stadt-
baurath Schöneberg, den Stadträthen Geh. Reg. Rath Masche (früher Oberbür¬ 
germeister), Kutscher und Meister; Seitens der Stadtverordneten: aus deren 
Vorsteher, Iustizrath v. Dewitz, den Stadtverordneten Iustizrath Pitzschky, 
Banquier Euchel, Zimmermeister G. Schultz, Commerzienrath Rahm und Gold¬ 
arbeiter Behnke, zusammen, die sich in der Conferenz vom 24. September 1857 
über nachstehende Punkte einigte: — 

I. Die in Angriff genommene Erweiterung der Stadt führt für diese eine Lebens¬ 
frage mit sich. Die Bedeutung ihrer Zukunft hangt davon ab und die Stadt 
wird einzugreifen haben, da, wo ihr solchergestalt hervortretender Beruf sie dazu 
führt und so weit es mit einer gewissenhaften Berücksichtigung der Verhältnisse 
des Stadthaushalts verträglich ist. I m vorliegenden Falle handelt es sich darum, 
ein beträchtliches Kapital ftüssig zu machen in der Voraussetzung und Verheißung, 
den Ersatz desselben, so wie des mit dem Unternehmen verbundenen Aufwandes 
an Zinsen, Auslagen, Coursverlusten 2c. wieder zu erlangen. Dieses vorausge¬ 
schickt und Angesichts des Kredits, dessen sich die Stadt zu erfreuen haben dürfte, 
glaubt — 

II. Die Commission befürworten zu können, daß die Stadt sich bereit finden 
lasse, zu dem angeregten Zwecke ein Kapital von 600.000 Thlr. zur Verfügung 
zu stellen. Wenn aber zu anderweitigen dringenden und unabweislichen Ver¬ 
wendungen die Nothwendigkeit zur Versilberung der jetzt zur Verfügung stehenden 
4^procentigen Stadtobligationen zum Betrage von etwa 350.000 Thlr. theils 
bereits vorliegt, theils in naher Aussicht steht, und wenn diese Obligationen ihre 
Abnehmer wesentlich nur in der Stadt selbst finden, so spricht sich zur Abwendung 
großer Verluste die Commission bestimmt dagegen aus, daß für die Beschaffung 
jener 600.000 Thlr." die Verausgabung weiterer und neuer Obligationen ins 
Auge gefaßt werde. Es wird, wenn es erforderlich ist, die Ausfertigung solcher 
Obligationen nur Statt finden können, um sie etwa als Pfand niederzulegen. 
Für die Erlangung des Geldes unter dem erforderlichen Schütze gegen gefahr¬ 
drohende Kündigung müssen andere Quellen gefunden werden, und wenn dabei 
auf die Seehandlung, auf die Pommersche Provinzial-Hülfskasse u. s. w. hinge¬ 
deutet ward, so sprach sich doch allseitig das Vertrauen aus, daß hier der Staat 
seine unterstützende Hand nicht ganz zurückziehen werde, da ja auch für ihn 
selbst in finanzieller Hinsicht, und abgesehen von fortificatorischen Rücksich¬ 
ten, die Erweiterung der Stadt sich von unberechenbar günstigen Ergebnissen 
herausstelle. 
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III. Als maßgebend erkennt weiter die Commission: 
a) Die Erlangung eines entsprechenden Expropriationsgesetzes; 
d) Die Entwerfung eines Bebauungsplans, welcher dem Zwecke der Er¬ 

weiterung, namentlich den zu verfolgenden Handels-Interessen entspricht. 
Das Entaüßerungsgesetz wird die Befugmß zu gewähren haben, nach Aus¬ 

wahl die durch die beabsichtigten neuen Festungswerke umschlossenen Grundstücke 
zu dem Werthe anzukaufen, den sie vor der Festungserweiterung gehabt haben. 
Ebenso muß der Bebauungsplan die Erreichung des Zieles fördern, welches bei 
der Erweiterung der Stadt überhaupt verfolgt wi rd ; die Commission rechnet 
namentlich dahin einen Plan, der das linke Oderufer bis zur Gränze der künftigen 
nördlichen Festungswerke der freien und ungeschmälerten Benutzung insonderheit 
für den Handelsverkehr, offen hält, und die Möglichkeit zur Benutzung, bezw. Er¬ 
öffnung entsprechender Wasser- und Uferflächen auf den rechts vom Strome ge¬ 
legenen Stadttheilen darbietet. 

IV. Der Gang der Wiedereinziehung der znr Disposition gebrachten Be¬ 
träge und der Gewährung des Überschusses an den Königl. Fiskus als Beitrag 
zu den Kosten der Stadterweiterung glaubt die Commission dahin bezeichnen zu 
müssen, daß aus den Erlöse der zum Wiederverkaufe erworbenenen Grundstücke 
vorweg die Stadt wegen ihrer Auslagen, Unkosten :c„ sowie wegen des Kapitals 
der 600.000 Thlr. befriedigt wird, der weitere Erlös aber demnächst der betref¬ 
fenden fiskalischen Station zustießt. 

Nach dem Ergebmß dieser Erwägungen formulirt die Commission ihr Votum 
dahin: — . 

Die Vertreter hiesiger Stadt wollen sich bereit erklären, ein Kapital von 
600.000 Thlr. disponible zu machen zum Erwerbe von Grundstücken, welche 
innerhalb der in Aussicht genommenen Stadterweiterungsfläche belegen sind, 
Behufs Wiederveraüßerung dieser Grundstücke als Baustellen, und den da¬ 
durch gewonnenen Überschuß dem Königl. Fiskus als Beitrag zu den Kosten 
der Festungsverlegung gewähren, unter der Voraussetzung und Bedingung 
1) Daß es der Stadt gelingt, auf einem andern Wege, als durch Versilbe¬ 

rung von Stadtobligationen die erforderlichen Gelder zu beschaffen; 
2) Daß ein entsprechendes Expropriationsgesetz erlassen wird, welches im 

Wesentlichen den Grundsatz verfolgt, daß der Entaüßerungspreis der nach Be¬ 
finden und Auswahl zu erwerbenden Grundstücke nach den vor Erweiterung der 
Stadt obgewalteten Werthverhältnissen zu reguliren sei; 

3) Daß der städtischen Vertretung ein Bebauungsplan vorgelegt wird, in 
welchem sie die Interessen der Stadt überhaupt, namentlich aber deren Handels-
Interessen entsprechend gewahrt findet; 

4) Daß die Stadt aus dem Ertrage und Erlöse der solchergestalt ange¬ 
kauften und erworbenen Grundstücke vorweg wegen ihrer Unkosten, Auslagen, 
Zinsen und ihres Kapitalvorschusses ihre Befriedigung erhält, demnächst aber erst 
eine Ausantwortung an den Königl. Fiskus Statt findet. ^ 

Der Magistrat trat am 26., und die Stadtverordneten-Versammlung in 
ihrer Sitzung vom 29. September der Ausführung und dem Voto des vor¬ 
stehenden Conferenz-Protokolls bei, worauf dasselbe unterm 30. September 1857 
dem Ober-Präsidenten überreicht wurde. Der Ober-Präsident glaubte, sich mit 
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den Bedingungen 2 und 3 unter I V nicht einverstanden erklären zu können. I n 
dem, unterm 14. October an den Oberbürgermeister Hering ergangenen, Rescripte 
fand er, daß bei Festhaltung dieser Bedingungen, die Absicht seines Erlasses vom 
16. September nicht zu erreichen sein werde. Zur Förderung der Sache komme 
es wesentlich daraus an, möglichst bald ein entsprechendes Kapital verfügbar zu 
haben, um auf dem in den Feswngsbereich zu ziehenden Terrain geeignete Grund¬ 
stücke anzukaufen, welche demnächst mit Vortheil als Baustellen wieder veräußert 
werden können. Nun erheischt aber die ErWirkung der Expropriations-Befugniß 
schon hinsichtlich der demnächst für öffentliche Zwecke erforderlichen Räumlich¬ 
keiten, sorgfältige und umfassende Ermittelungen, und würden diese jedenfalls 
eine längere Zeit in Anfpruch nehmen. Was ferner den Bebauungsplan betreffe, 
so könne zwar die Stadt mit voller Zuversicht vertrauen, daß dabei die städ¬ 
tischen und Handels-Interessen die sorgfältigste Berücksichtigung finden würden, 
es erfordere aber auch die Aufstellung dieses Plans viele zeitraubende Vorver¬ 
handlungen. Unter diesen Umständen müsse er im Interesse der Sache dringend 
wünschen, daß die städtischen Behörden die erwähnten Bedingungen fallen ließen, 
und ersuche er, bei dem großen Gewicht, welches er auf die unverzügliche Dis-
poniblestellung der qu. Summe lege, den Oberbürgermeister angelegentlichst, 
seinen Einfluß in diesem Sinne geltend zu machen, und ihm einen demgemäß 
abgeänderten Beschluß der städtischen Behörden baldigst einzureichen. 

Auch an den Magistrat erließ der Ober-Präsident am 16. October 1857 
ein Rescript, welches ausschließlich die Beschaffung eines Bebauungsplans zum 
Gegenstand hatte. Der Ober-Präsident hielt es nicht für erforderlich und räth-
lich, schon jetzt einen solchen Bebauungsplan bis in die genauesten Einzelheiten 
über die ganze, durch die Hinausrückung der Festungswerke zu gewinnende neue 
Fläche auszudehnen. Es werde ausreichend sein, wenn'in den von der Altstadt 
entfernteren Terrains nur die Hauptgesichtspunkte angedeutet würden. Wesent¬ 
liche Fragen, z. B . : welchergestalt die Stadterweiterung an die Straßen der 
Altstadt sich anzuschließen habe, in wie weit die bereits bestehenden Straßen der 
in die neue Cirmmvallations-Linie hineingezogenen Vorstädte und sonstigen Ort¬ 
schaften beibehalten werden könnten, welche Berücksichtigung der Niederung 
zwischen Grabow und Bredow, ferner dem rechten Oderufer und den dort an¬ 
zulegenden Wasserzügen zu geben sei, würden Gegenstände einer, der Entwerfung 
des Plans voranzuschickenden, Berathung zu bilden haben. Die Stadt Stettin 
werde es nicht verkennen, von welch' großer Wichtigkeit für sie die Herstellung 
eines ihren Interessen zusagenden Bauplans sei, und wie alle Veranlassung für 
sie vorliege, auf dessen Entwerfung sich einen entsprechenden Einfluß zu sichern. 
Hiervon, ausgehend, und unter nochmaligem Hinweis darauf, daß die Förderung 
des ganzen Erweiterungs Unternehmens wesentlich von der Vorlegung eines Bau¬ 
plans in der angedeuteten Ar t abHange, glaube er das Vertrauen hegen zu 
dürfen, daß der Magistrat dem Wunsche, seiner Seits die hier in Rede stehende 
Angelegenheit in die Hand zu nehmen, und Veranstaltung zur baldigen Be¬ 
schaffung eines Bauplans zu treffen, nachzukommen sich bereit finden lassen 
werde. Dabei gebe er, der Ober-Präsident, gern die Zusage, das in seinen 
Händen befindliche, zur Erreichung des Zwecks erforderliche, Material zur Ver¬ 
fügung zu stellen, auch seine Vermittelung eintreten zu lassen, falls den vorzu-
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nehmenden Abmessungen und Aufzeichnungen des Terrains fortifikatorische Be¬ 
denken entgegengestellt werden sollten. Für den Fall, daß die dem Magistrat zu 
Gebote stehenden technischen Kräfte nicht im Stande sein sollten, neben ihren 
laufenden Berufsobliegenheiten die hier in Anregung gebrachte Aufgabe zu be¬ 
wältigen, lenke er des Magistrats Aufmerksamkeit auf eine, von competenter 
Seite als besonders geeignet bezeichnete Persönlichkeit. Es sei diese der durch 
seine bisherigen rühmlichen Leistungen dem Magistrat unzweifelhaft schon wohl 
bekannte Königl. Baurath Knoblauch*) in Berlin, und stelle er anHeim, sich mit 
demselben in Verbindung zu setzen. 

Dies geschah durch das Schreiben vom 20. October 1857, worin Knoblauch 
eingeladen wurde, sich der Entwerfung des gedachten Bauplans zu unterziehen. 
Derselbe erklärte seine Bereitwilligkeit dazu, und kam am 28. October nach 
Stettin, um sich mit der Lage der Sache bekannt zu machen, und die Ortlichkeit 
in Augenschein zu nehmen. Er reichte seine Arbeit dem Magistrate am 18. Feb¬ 
ruar 1858 ein. Die für den Bauplan entworfene übersichtliche Situations¬ 
zeichnung begleitete er mit einer kurzen Denkschrift, worin er Folgendes aus¬ 
führte: — 

„Die ungünstigen und beengenden örtlichen Verhältnisse der Stadt Stettin, 
unter denen die Einwohnerschaft leitet, besonders der Handel und gewerbtrei-
bende Theil derselben, haben die Nothwendigkeit einer Erweiterung herbeige¬ 
führt. Nach dem jetzt vorhandenen Verhältmß ist dieses nur auf der nordöst¬ 
lichen Seite der Stadt, am Oderstrom abwärts, möglich. Die große Wasser¬ 
straße der Oder hat den bedeutenden Handel und die große Fabrikthätigkeit von 
Stettin hervorgerufen, und ist daher bei einer Erweiterung der Stadt hauptsäch¬ 
lich festzuhalten die V e r b i n d u n g der Oder mi t der S t a d t . Von zweiter 
Wichtigkeit ist es, den Verkehr auf dem Strome, so wenig, wie möglich, nament¬ 
lich durch feste Brücken zu stören. Dies würde nicht zu vermeiden sein, wollte 
man die neue Erweiterung für Wohnhaüfer, Geschäfts- und Lagerräume auf das 
rechte Ufer legen, wo außerdem noch die Erbauung großer Gebäude so sehr er¬ 
schwert wird durch die tiefe Lage des Terrains, durch den fchlechten Baugrund 
und den Mangel an Trinkwasser. Es eignet sich das rechte Oderufer dagegen 
ganz gut zur Anlage von Schiffswerften, zu Holzplätzen und dergleichen, mit 
welchen der Verkehr durch leichte Fahrzeuge zu erhalten ist. 

„Die Wichtigkeit dieser Hauptbedingung hat auch die Immediat-Commission 

5) Eduard Knoblauch, geb. 25. Sept. 1801, als Sohn einer alten, wohlhabenden Berliner 
Bürgerfamilie, war einer der ausgezeichnetsten Jünger des Meisters Schinkel, und Begründer 
eines eigentümlichen Sti ls der bürgerlichen Baukunst, der in der Fa^adenbildung Überhäufung 
Mit Ornamenten und blendende Effecthascherei vermeidet. Sein Hauptwerk ist die neue Syna¬ 
goge zu Berlin in der Oranienburger Straße, vollendet 1866, in maurischem St i l , meisterhaft 
in der Grundlage, in der Gestaltung des schönen Fnnenraums, in welchem die maurischen. 
Formen aufs glücklichste mit der modernen Eisenconftruction in Einklang gesetzt sind, und in 
der kuppelgekrönten Fa^ade, die in Backfteinbau durchgeführt ist. Knoblauch führte den Bau 
nicht selbst zu Ende, ein Gehirnleiden hemmte seine Wirksamkeit und führte am 29. Mai 1865 
seinen Tod herbei. Die Akademie der Künste zu Berlin ehrte sich selber, als sie den großen 
Architekten in ihren Schooß aufnahm. I n Staatsdiensten ist Knoblauch nicht gewesen; her 
Titel Baurath war ihm vom Könige als öffentliche Anerkennung seiner Verdienste verliehen 
worden. 
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anerkannt und in Folge dessen die Erweitemng von Befestigungswerken in einer 
Ausdehnung projectirt, welche sich an der Oder hinunter bis nach Arthursberg 
und landeinwärts bis über Bredow, Kupfermühle Und Grünhof erstreckt. Die 
Großartigkeit dieser Auffassung erlaubt die Aufstellung eines Bebauungsplans, 
der dem immer steigenden Bedürfniß der Stadt in Bezug auf Wohnungen, auf 
Anlagen für Handel und Industrie auf lange Zeit ausreichend sein wird. 

„ Z u allen diesen' Anlagen ist aber Unumgänglich die unmittelbare ungestörte 
Verbindung mit dem Strome Hauptbedingung, und diese würde unterbrochen, 
wenn die Befestigungslinie dicht an der Oder oder weiter zurück, mag sie in der 
Niederung, oder auf dem höher gelegenen Terrain geführt werden, sie schneidet 
jeglichen Gebrauch der großen Wasserstraße ab, ein Verlust, der durch einzelne 
Thoranlagen und Straßenverbindüngen nicht ersetzt werden kann. 

„Von derselben Wichtigkeit für die Aufstellung eines Projects zur Erwei¬ 
terung der Stadt ist die Gewißhei t , daß die Festungswerke zwischen F o r t 
W i l h e l m und der Oder gänzlich zur Bebauung der S t a d t hergegeben 
werden. Nur auf diese Weise wird es möglich, die neue Erweiterung mit den 
älteren Stadttheilen in unmittelbare Verbindung zu bringen, und gerade auf dem 
Terrain des Forts Leopold einen Stadttheil auszubilden für Wohnungen. Es 
läßt sich dann die Linie, welche den Päradeplatz migibt, weiter fortführen, die 
sich jetzt schon nach der andern Seite hin in der Neustadt als Lindenstraße ver¬ 
längert. Eine zweite Straße> dieser ersten parallel, kann sich bilden von dem 
jetzigen Königsthor aus, eine Verlängerung der Kleinen Domstraße. Gleich¬ 
laufend mit diesen Beiden, lassen sich noch mehr Straßen anlegen, welche alle 
rechtwinklig durchschnitten werden, die nach der Oder führen. Je nachdem sich 
das Bedürfniß herausstellt, lassen sich die Haüfervierecke weiter ausdehnen und 
hinführen bis zu dem Thal der Klingenden Beeke, welches sich von Grünhof 
nach der Oder hin erstreckt. Dieses Thal selbst ist sehr geeignet zur Anlage 
großer Bassins, großer Speicher und Lagerräume. Geschlossen und geschützt 
würde dieser neue Stadttheil durch die Feswngswerke, welche sich vom Fort 
Wilhelm über Grünhof und Bredow bis nach der Oder hinziehen". 

Aus einer später« Acten-Notiz ergibt sich, daß Knoblauch*) zwei Projecte 
eingereicht, aber keins von beiden die Billigung der Commission gefunden hat, 
weshalb damals, Apri l 1858, ein drittes Project aufgestellt worden war, von 
dem ein ähnliches Schicksal vorausgesehen wurde. 

I n Bezug auf die im Knoblauchschen Bauplan erwähnte, von der Imme-
diat-Commission projectirte Festungsmauer längs des linken Oderufers vom 
Frauenthor abwärts, hatte der Ober-Präsidwt den Oberbürgermeister Hering zur 
gutachtlichen Äußerung über dieses in Aussicht genommene fortifikatorische Schutz¬ 
mittel veranlaßt. Wie Knoblauch, so war auch der Oberbürgermeister von vorn¬ 
herein der Ansicht, daß eine derartige Anlage für das dem Handelsverkehr zu 
widmende Terrain unter allen Umständen nachtheilig sein werde. Nichts desto 
weniger bestellte er, unter dem Vorsitz des Stadtbauraths Schöneberg, eine be¬ 
sondere Commission, bestehend aus den Stadträthen Kutscher, Marggraf, Geheim-

*) Angemerkt sei, daß Knoblauch für seine Arbeit ein Honorar von 200 Thlr. liquidirt 
hat. Der Betrag ist ihm am 20. April 1858 gezahlt worden. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 111 



Die Stadt Stettin — als Festung. 

rath Masche, Meister, F. Schmidt und Theüne, um das gedachte Project näher 
in Erwägung zu nehmen, und sich darüber gutachtlich zu äußern. Diese Com¬ 
mission trat am 29. September 185? zusammen und erstattete ihren Bericht wie 
folgt: -

Die Erweiterung der Stadt bezweckt nicht blos, dem Mangel an Wohnungen 
abzuhelfen, sondern soll auch, und zwar vorzugsweise, dem vermehrten Handel 
Wasser- und Landwege verschaffen. Die Commission ist in letzterer Beziehung 
der Ansicht, daß längs der Oder eine breite Bohlwerksstraße auf der einen Geste, 
auf der andern Seite eine lange Speicherreihe ein Erfordernitz fti, welches vor 
allen anderen befriedigt werden müsse, indem nur auf diese Weise ein leichter 
und schneller Verkehr der Waaren aus dem Schiffen in die Lagerräume zu be¬ 
wirken sei. Daß eine Mauer längs der Oder gezogen, man möge ihr eine Lage 
geben, welche man wolle, und soviel Durchgänge, als möglich einrichten, diesem 
Zwecke entgegensteht, darf nicht erwiesen werden, daher denn auch die Commission 
principaliter den Wunsch aussprechen muß, daß die Anlage der au. Mauer gänz¬ 
lich unterbleiben möge. 

Da jedoch der Fal l eintreten kann, daß forüsikatorische Rücksichten die Er¬ 
bauung dieser Mauer durchaus bedingten, so zog die Commission in Berathung, 
wo dieselbe zu errichten sch damit der Verkchr so wenig, als .möglich beeinträch¬ 
tigt werde, und kam babei zu folgenden Resultaten: 

H.. Eine Mauer unnzittelhar an der Oder erschwert d;e Verbindung zwischen 
den Schiffen und der Straße außerordentlich; denn da die Schiffe sehr ungleiche 
Länge haben, so wvch es schwer halten, ihnen immer eine passende Lage vor den 
Thoren in der Mauer zu geben, ja bei größeren Schiffen, welche mehrere Luken 
haben, wird es ganz unmöglich fein, sie so zu stellen, daß sie aus allen Luken 
zu gleicher Zeit löschen können, wie es jetzt an den städüschen Bohlwerken der 
Fal l ist, und wie eine rasche Expedition, namentlich bei Dampfschiffen, es durch¬ 
aus erfordert. Die Commission erklärt sich daher ganz entschieden gegen die 
Anlage einer Mauer unmittelbar an der Oder. 

L. Eine Mauer auf dem Rande der Anhöhen, in 290—300 Fuß Entfer¬ 
nung von der Oder, und mit ihr parallel laufend, würde den Verkehr am we¬ 
nigsten benachtheiligen, wenn es gestattet wäre, zwischen derselben und der Oder 
massive Gebäude in beliebiger Höhe aufzuführen, da man auf diese Weise eine 
Bohlwerksftraße von 120 Fuß Breite und Bauplätze von 130—180 Fuß Tiefe 
für Speicheranlagen gewönne, welche im Niveau unserer übrigen Bohlwerke lägen, 
während die Wohngebaüde ihre Stelle auf der Höhe hinter der Mauer finden, von 
der sie jedoch noch durch eine Straße getrennt sein würden. Sollte diese Be¬ 
bauung zwischen Mauer und Oder nicht zu gestatten sein, so muß die bezeichnete 
Lage der Mauer als ganz unstatthaft angesehen werden und zwar aus folgenden 
Gründen: 

1) Die Anlegung der Speicher würde dann erst in einer Entfernung von 
310^-360 Fuß von der Oder und oben auf der Höhe hinter der Mauer ge¬ 
schehen können, wohin der Transport der Waaren aus den Schiffen nicht allein 
wegen der großen Entfernung, sondern auch wegen der bedeutenden Steigung so 
beschwerlich und mit so vielen Kosten verbunden sein würde, daß von der An¬ 
lage von Speichern — einem Haupt-Erfvrderniß — ganz abgestanden werden 
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müßte. Wollte man entgegnen, daß außerhalb der Mauer leichte hölzerne, — 
aufgestellt Werden könnten, so würden die¬ 

selben wegen ihres'^ genngsn NauWwhükts — eine Etage hoch —> wegen ihrer 
Feüergefährltchkeit und wegen der wenigen Sicherheit gegen Beraubung dem Ve-
dürfniß in keiner Weife entsprechen. ' ' 

2) Der Grund und Boden längs der Oder ist schon jetzt größtentheils von 
Gebäuden, Schiffswerften, HolzlageTN ^e. ic. emgenommen^ M d wird also nur 
zu einem sehr hohen Preise erworben werden können; da nun kein Theil wieder 
zu Baustellen veräußert werden kann, so wird der Kosten-Ausfall bei einer Fläche 

-
. <ü. Wi rd eine Mauer in der Entfernung von 80 Fuß von der Oder und 

parallel mit derselben erbaut, so erhW man eine Oohtwerksstraße von genügender 
Breite für die Aufstellung der Waagen und 
und der Anhöhe verbleM dann nsch ewe Mäche von 170—22V Fuß Breite, 
von denen 60 Fuß M M W an der Mauer M Straße M d der übrige Theil zu 
Bauplätzen von 110^-160 F H Tieft zu venvenden fein würde: Um den Verkehr 
zwischen den SHiffen und den Speichern möglich zu machek, muß dann die 
Mauer weite EOferntmg von einander höchstens 180 Fuß 
betragen darf. So viele N ä n M W f t AnorMmg Mch hat, so glaubt die Com-
Ms isn doch, daß sie in H r M M l ü n g e i M mög¬ 
liche bleibt. " ' ,̂" !̂  >'5 ' ., . ! / : ^ ^ , .',̂  ^ , ^^„ ^ ^ ,̂V ^.^ 

Uw die genanMn F M noch M M a l kmz^M sich 
die CoMmifsivn entschichen ßegen / die- Anlage einer N a M unmittelbar an der 
Oder/ und gegen die Mlüge einet Mauer auf der Mhöhe 280—300 Fuß von 
der Oder entfernt, wenn es nicht gestattet sein soÜte, de« Raum zwischen Mauer 
und Ober mit nmsstven Gebäuden von heMiger Höhe zu Hebauen; dagegen ist 
die CoVlmMop der WeinMg, d M M e M a M Anhöhe ohne die ge¬ 
nannte Beschränkung die wemgsten Mchtheile. für die Hündels-Fnieressen mit sich 
führen würde, und daß eventuell eme Mauer, 80 ^ 
und mlt hinreichender Anzahl von Nhoten verschen, zu erbauen sein möchte. 

Bei Berathung deß vorliegenden Gegenstandes gelangte die Cömmission zu 
einer Überzeugung, welche hlev^ aMMshreWn He nicht unterlassen kann. So 
viele Vortheile näMch auch die prMctirte Emmterüng der Stadt für die Er¬ 
bauung von MoMhKüsetn bietet,/ so HNf te Hoch dem speciellen Interesse des 
Handels dabei nicht' genügende W h n N g W t r ä M werden, da — 

1. Hier das Oderufer jetzt schon gröDWheils zu Handelszwecken verwandt, 
und daher an Lösch- und Lade¬ 
plätzen gewonnen wird; ^ 

2. Das schmale Bette der Odyr durch Anhäufung von Schiffen für die 
Passage der öorüberfahrenden Schiffe nicht unwesentlich verengt werden wird; 

3. Das neu entstandene Bohlwe^ als ein einzelner langer Streifen 
erscheint, welcher sich nicht in zweckmäßiger Weise den übrigen für den Handel 
bestimmten Stadttheil anschließt; und 

4. Die große Entfernung des neuen Bohlwerks vom Mittelpunkte der Stadt, 
von der Post/ der Börse, der Telegraphen-Station ;c. die Beschleunigung der 
Geschäfte wesentlich erschweren wird. 



884 Die Stadt Stettin — als Festung. 

Die Commission ist vielmehr der Ansicht, daß, ungeachtet der Erweiterung 
der Stadt auf der linken Oderseite, ein Hinausrücken der Festungswerke auf dem 
rechten Oderufer ebenfalls zur Notwendigkeit wird, damit durch die erweiterte 
Nutzbarmachung, der Ufer dreier Ströme — Oder, Parnitz, Dunzig — 
und durch Anlegung neuer Verbindungs-Wasserstraßen geeignete Plätze zum Laden 
und Löschen der Schiffe gewonnen werden. 

Das vorstehende Conserenz-Protokoll ist dem Ober-Präsidenten am 1. Octo-
ber 1857 vom Oberbürgermeister überreicht worden. 

Was den Inhalt des Ober-Präsidial-Erlasses vom 14. October betrifft, so 
wurde derselbe von der gemischten städtischen Commission in deren Sitzung vom 
20. October 185? in Berathung genommen, und als Resultat derselben Nach¬ 
stehendes protokollirt: 

„Nachdem die neue Fortificationslime mit Bestimmtheit festgestellt, und der 
Plan zur Benutzung und Bebauung der dadurch gewonnenen Fläche überall in 
seinen Hauptzügen, in Bezug auf denjenigen Theil derselben, welcher als der 
Altstadt und dem Oderstrome zunächst liegend vorzugsweise ins Auge zu fassen 
ist, aber noch insoweit das Nähere genehmigt ist, daß die Lage der Straßen und 
Plätze, sowie die Einteilung der Bauviertel feststeht, wird nach der Auswahl 
der Stadt mit Hülfe des aufzunehmenden Kapitals zum Erwerbe von Flächen, 
welche jenem Plane entsprechen, geschritten. Demnächst erfolgt die Gmtheilung 
und Absteckung dieser Flächen nach Maßgabe des Bebauungsplans, und hier-
nächst die Wiederveraüßerung der solchergestalt ermittelten und destgnirten Bau¬ 
stellen. Zu einem solchen Gange des Verfahrens erscheint der Commission er¬ 
forderlich — 

I. Der Bebauungsplan, w e i l — 
1) aus ihm erst ersichtlich wird, in welcher Art und Ausdehnung die Hin-

ausrückung der Festungswerke beschlossen ist, worüber der Stadt bis jetzt eine 
autentische Kenntniß noch nicht beiwohnt; 

2) erst mit seiner Hülfe ein bestimmter Plan für die Erwerbungen gefaßt 
werden kann; 

3) ohne ihn Veräußerungen nicht zu essectuiren sind, da ohne Kenntniß der 
durch die Straßenzüge bedingten Bedeutung der Lage eines Grundstücks sich 
schwerlich Jemand verstehen dürfte, ejne Baustelle zu. erwerben; dann aber — 

II. Das Expropr iat ions-Gesetz H r zwangsweisen Erwerbung von Grund¬ 
stücken nach Auswahl der Stadt, w e i l — 

1) ohne ein solches nach einstimmiger Annahme durchaus kein Erfolg für 
Erwerbs-Unterhandlungen abzusehen ist, wie mehrfach angeführte Beispiele be-
thätigten; 

2) ohne ein solches, wenn es auch gelingen sollte mit einem einzelnen Besitzer 
einig zu werden, der entsprechende Erwerb einer größern, planmäßig zureguliren-
den, zusammenhangenden Fläche niemals gelingen werde, hierauf aber doch der 
Gang der Unternehmung sich stützen müsse. 

Die Commission stellte anHeim, hiernach dem Ober-Präsidenten Vortrag zu 
halten. Was den Bau der neuen BefestigungZwerke anbelangt, vor deren wenigstens 
theilweisen Ausführung eine Bebauung der gewonnenen Fläche immer nicht würde 
eintreten können, so tritt, wenn der Plan dazu feststeht, dessen Beginn eine 
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Schwierigkeit insofern nicht in den Weg, als es für ihn eines neuen Expropria¬ 
tionsgesetzes nicht bedarf." 

Dieses Conferenz-Protokoll wurde dem Ober-Präsidenten unterm 24. Oct. 
1857 vom Oberbürgermeister mit dem Bemerken überreicht — wie das Magistrats-
Collegium glaube, bei nochmaliger Erörterung der Sache sich nicht dem Gewichte 
der Bedenken entziehen zu können, welche von der Commission aufgestellt worden. 
Es wünsche, diese Bedenken zur wohlwollenden Erwägung gestellt zu sehen. 

Der Ober-Präsident hatte in der Sache nach Berlin berichtet, was den 
Minister des Innern Veranlassung gab, den Geheimen Ober - Regierungsrath 
Wehrmann seines Ministeriums nach Stettin zu entsenden, um die von der 
städtischen Special-Commission in dem Protokoll vom 20. October gefaßten Be¬ 
schlüsse an Ort und Stelle in nähere Erwägung zu ziehen. Zu dem Endzweck 
war vom Ober-Präsidenten eine Couferenz auf den 17. November 1857 im 
Plenar Sitzungssaale der Königl. Regierung anberaumt, und dazu der Ober¬ 
bürgermeister Hering, so wie sämmtliche Mitglieder der aus Stadträthen und 
Stadtverordneten zusammen gesetzten Special-Commission eingeladen worden. I n 
Erledigung des Magistrats-Berichts vom 24. October ward beschlossen, daß zur 
Vorbereitung der Hauptsache, insonderheit aber zur Sammlung von Material und 
bezeichnenden Momenten für das zu exträhirende Expropriations-Gesetz durch 
städtische Commissarien Unterhandlungen' mit den innerhalb der in Aussicht ge¬ 
nommenen Erweiterungsfläche angesessenen Interessenten —sämmtl ich in der 
Nnterwiek 2c. — wegen Erwerbung ihrer Grundstücke für die Stadt eröffnet, 
und dabei in der Regel als maßgebende Bedingungen festgehalten werden 
solle, daß die Verkäufer ein Jahr lang an das zutreffende Veraüßerungs-Ab-
kommen gebunden seien, während der Stadt der jederzeitige Rücktritt bis dahin 
offen bleibe. 

I n Folge der am 9. Januar 1858 Statt gehabten Conferenz der städtischen 
Special-Commission übernahmen die Unterhandlungen im Sinne des Conctusums 
vom 17. November v. I . die Commissions-Mitglieder, Goldarbeiter Behnke, 
Iustizrath v. Dewitz, Kaufmann Eüchel, Iustizrath Pitzschky, Commerzienrath 
Rahm und Rathszimmermeister G. Schultz, welche demnächst von dem Erfolg 
ihrer Unterhandlungen Bericht erstattet haben, wie folgt: 

I . Behnke's Bericht vom 11. Febr. 1858. 
1. Die Kaufmann Alexander Iuppertschen Eheleute besitzen in der Unter-

wiek, an Wr Wasserseite vier Holzlagerplätze unter den Nummern 11, 12, 13, 14, 
15, 17 d , 18, 19 zu einem Flächeninhalt von ca. 43.000 Q.-Fuß; an der 
Landseite, jenen gegenüber die Nummern 36, 37^, 38, zusammen 20.000 Q.-Fuß. 
Sie verlangen als Kaufpreis für den Q.-Fuß der Wasserseite 2 Thlr., derLand-
seite 1V2 Thlr., macht im Ganzen für 63.000 Q.-Fuß die Summe von Thlr. 116.000 

2. Die drei Geschwister Fraüenknecht besitzen in der Unterwiek an der Land¬ 
seite das Grundstück Nr. 410. ungefähr 2 Mg . groß; sie können sich nicht ent¬ 
schließen, dasselbe zu verkaufen. 

3. Die Schiffsbaumeister Eduard Zickeschen Eheleute besitzen in der Unter¬ 
wiek unter der Nummer 23 an der Wasserseite einen Schiffbauplatz, nahe an 
78000 Q.-Fuß groß. Sie verlangen Pro Q.-Fuß, mit den darauf befindlichen 
Baulichkeiten 1 ^ Thlr. macht im ganzen Thlr. 117.000 
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4. Die Viehhalter F. W. A. Radloffschen Eheleute sind Eigentümer des. 
in der Unterwiek, unter den Nr. 41 , 43, 44 Gelegenen Grundstücks von ungefähr 
9000 Q.-Fuß Flächeninhalt. Sie wollen den Platz mit den darauf befindlichen 
Baulichkeiten der Stadt überlassen zum Preise von . . . . . Thlr. 10.000 

5. Der Kaufmann Gustav Adolf Töpffer besitzt auf der Grabower Feld¬ 
mark, Birken Allee Nr. 173a (jetzt Nr. 9) ein Grund 
Q.-Fuß Flächeninhalt, auf welchem er mit enormen Ko 

tück von ca. 300.000 
ten und unter großen 

l h di 
gß 

persönlichen Opfern Park-Anlagen und Maulbeer-Plantagen angelegt hat, die 
ihm zu wissenschaftlichen Zwecken dienen. Hieraus ist erklärlich, daß er sich von 
dieser mit Sorgfalt und Liebe gepflegten kleinen Schöpfung nur mit lebhaftem 
Schmerze trennen kann, da sie dazu bestimmt war, ihm den Spätherbst seines 
Lebens verschönern zu helfen. Dennoch wird er, wenn das Gemeinwohl es er¬ 
heischen sollte, der Stadt das ganze Terrain überlassen für den Preis von Thlr . 65.000 

II. Bericht des Iustizraths v. Dewitz. Ist nicht eingegangen. Er sollte 
sich auf den 

6. zur Unterwiek gehörigen Ackerbesitz des Kaufmanns Baudouin, und 
7. auf das dem Schiffskapitain Schwarzenhauer gehörige Grundstück, Unter¬ 

wiek Nr. 24 beziehen. 
III. Des Kaufmann Eüchel Bericht, der sich auf Unterhandlungen — 

^8. wegen des Lippoldfchen Grundbesitzes beziehen sollte, fehlt in den Acten. 
Ebenso -^ 

IV. Der Bericht des Iustizraths Pitzschky, der es übernommen hatte, mit — 
9. Dem Baron v. Putkamer wegen Überlassung dessen in der Unterwiek be¬ 

legenen Gründbesitzes zu unterhandeln. 
V. Berichts des Commerzien-Raths Emil Rahm vom 21. Apri l 1858. 
10. Die Käusteüte Müller und Marchand befitzen in der Unterwiek das 

Grundstück Nr. 6—9. Sie haben dasselbe vermessen lassen. Es enthält an der 
WafserMe 21.880 Q.-Futz k 2 Thlr. und auf der Landseite 12.850 Q.-Fuß 
A 1̂ /2 Thlr. Nach diesen Sätzen sind sie bereit, das ganze Grundstück der 
Stadt zu überlassen für den Preis vsa . . Thlr . 69.460. 

11. Der Holzhändler Theodor Lubendorf kann sich von seinem in der Unter¬ 
wiek unter Nr. 20, 21 an der Wasserseite belegenen Holzplatze, für jetzt nicht 
trennen. 

12. Die v- Melleschen Erben lehnen es ab, ihr, dem vorerwähnten Holz¬ 
platze gegenüber belegenes Garten-Grundstück an die Stadt abzutreten. Eine 
schriftliche Erklärung zu geben haben sie verweigert. 

V I . Bericht des Rathszimmermeisters G. Schultz vom 23. Fehruar 1858. 
13. Die ZiUmermeister C. Metzelschen Eheleute besitzen ein, vor dem Königs-

thore belegenes, mit Nr. 1 bezeichnetes Grundstück, welches von der Straße nach 
Grüuhof und der rechts von dieser nach der Pölitzer Chaussee führenden Straße 
so wie vom Friedrichshöfer Acker begränzt ist. Das Grundstück hat einen Flächen¬ 
inhalt von 77.760 Q.-Fuß und wollen die Besitzer dasselbe der Stadt über¬ 
eignen für dm Preis von . . Thlr. 40.000 

14. Die Glockengießer Carl Boffschen Eheleute sind Eigenthümer des in der 
Unterwiek unter Nr. 45 a an der Landseite belegenen Grundstücks von ca. 90.000 
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Fuß Flächeninhalt. Sie sind bereit dasselbe an die Stadt zu verkaufen für den 
Preis von . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 30.000 

- 15. M i t dem Besitzer von Friedrichshof, Gampe, follte auch unterhandelt 
werden. Dies ist aber nicht geschehen. 

Diese Specialitäten sind hier eingeschaltet worden, um zu zeigen, wie ver¬ 
schieden der̂  Werth des Grund eigenthums von den einzelnen Besitzern vor drei 
Lustren eingeschätzt wurde, unter Verhältnissen, wo die Nutzung von Grund und 
Boden nicht frei, sondern vom Rayon-Gesetz beschränkt war. Während Töpffer 
für seinen schönen Park unh Schmuckgarten, der zum Wachsthum und Gedeihen 
vieler Jahre bedurft hat, und seine Maulbeer-Pflanzung, die Werkstatt eines 
wichtigen Industriezweiges, des Seidenbaues, nur 6 Sgr. 4 ^ Pf. ; während 
Boß der Glockengießer, nur 10 Sgr. pro Q,-Fuß als Verkaufspreis beanspruchte, 
verlangten die Holzhändler ;c. 45 und 60 Sgr. Diese Leute wußten, daß die 
Stadt sich in den Besitz der Unterwiek setzen mußte, sie daher gezwungen sei den 
Preis zu bewilligen, der gefordert wurde. Sage man nicht, daß die betreffenden 
Holzlager- und Schiffsdauplätze einen wesentlichen Theil des Nahrungsstandes 
ihrer Besitzer bilden, daher die daraus siießmden Geschäftsvortheile in Rechnung 
zu stellen waren; war dies nicht auch bei Voß der Fall , der auf dem Grund¬ 
stücke, was er der Stadt zu überlassen, bereit war, seine Glockengießerei einge¬ 
richtet hat? Ein Exprovriations-Gesetz that Noth! Ein Mitglied der städtischen 
Commission bemerkte nicht mit Unrecht: Die Herreu, die „ in Holz machen", bezw. 
„das Holz verarbeiten", wollen ihren Grund und Boden beim Verkauf mit 
Silberthalern belegt haben! 

Von Seiten des Kriegs-, des Handels- und des Ministers des Innern er¬ 
ging am 25. Ma i 1858 an „die Allerhöchst verordnete Commission zur Prüfung 
der Bedürfnisse des Handels und Verkehrs zu Stettin in Beziehung auf die Er¬ 
weiterung seiner Feftungsgränzen", deren Vorsitzender nunmehr der General-
Inspector der Festungen, Chef des Ingenieur-Corps und der Pioniere, General-
Lieutenant v. Brese-Winiary, war, eine Verfügung des Inhalts, daß, nachdem die 
Militair-Mitglieder der Immediat-Commiffion ihr Separat-Gutachten abgegeben, 
es darauf ankomme, den Gegenstand inmitten der gesammten Commission zur ge¬ 
meinschaftlichen Berathung und Begutachtung zu bringen. Es scheine dies um 
so nöthiger, als die Sonder-Äußerungen der Militair-Wtglieder zum Theil 
Verhältnisse berührten, und Gegenstände besprächen, welche nach Lage der 
Commissions-Verhandlungen darin noch gar nicht, oder doch nicht in dieser Aus¬ 
dehnung berathen seien, und sich überdies auch speciell auf das Erweiterungs-
Bedürfniß der Stadt Stettin erstreckten, dessen Wahrnehmung in erster Linie dem 
Ressort der Civil-Mitglieder angehöre. Hiernach werde die Commission ersucht, 
die Angelegenheit in Gegenwart aller Mitglieder zur Berathung zu ziehen und ihr 
Gesammt-Gutachten an die Ministerien gelangen zu lassen. 

Aus der Drei-Minister Verfügung ging übrigens hervor, daß die Mi l i ta ir-
Mitglieder der Immediat-Commission am 5. August 1857 eine Konferenz abge¬ 
halten hatten, worin die Abgabe des Separat-Votums eines jeden der drei Mit¬ 
glieder vorbehalten worden war, fo wie, daß sie sich in der gemeinschaftlichen 
Verhandlung vom > 15. Apri l 1858 in Betreff der Verschiedenheit der Ansichten 
verständigt und verglichen und den künftigen Befestigungs-Gürtel festgestellt hatten. 
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Indem der General-Lieutenant v. Brese den Oberbürgermeister Hering, 
Civil-Mitglied der Immediat-Commission für die Stadt Stettm, von alle Diesem 
unterm 8. Juni 1858 Mittheilung machte, behielt er sich die Anberaumung des 
Termins zur Einberufung der Commission vor, worauf vierzehn Tage später 
die Benachrichtigung folgte, daß die Commisfion, wegen mehrfacher amtlicher Be¬ 
hinderungen der Mitglieder, nicht vor Ausgang des Monats September 1858 
zusammentreten könne. General v. Brese mußte im November 1858 den Zu¬ 
sammentritt der Commission auf unbestimmte Zeit hinausrücken, weil inzwischen 
der Ober-Präsident Frhr. Senfft v. Pilsach schwer erkrankt war. Dann trat ein 
Wechsel in der Person des Commissions-Mitgliedes vom Handels-Ministerium 
ein: Unter-Staatssecretair v. Pomuier-Esche war im Februar 1859 als Ober-
Präsident der Rheinprovinz von der Commission ausgeschieden, und an dessen 
Stelle der General-Bau-Director Mell in getreten, dieser starb im Ma i desselben 
Jahres und hatte den Ministerial-Director, wirkt, geheimen Ober-Regierungs-Rath 
Österreich zum Nachfolger, aber auch dieser starb noch in demselben Jahre. Als 
Ersatzmann in der Immediat-Commission war der Director für die Bau-
Verwaltung im Handels-Ministerium, wirkl. geheimer Ober-Regierungs-Rath 
Mac Lean vom Prinz-Regenten ernannt worden, wie General v. Brese dem Ober¬ 
bürgermeister Hering unterm 11 . November 1859 anzeigte. Nun endlich trat 
die Immediat-Commission am 23. und 24. November 1859 in Stettin zusammen. 
Worüber in dieser Conferenz verhandelt worden, ist klar, darüber aber was event. 
festgesetzt wurde, schweigen die Magistrats-Acten; Oberbürgermeister Hering schrieb 
nur die Randbemerkung hinein: „Die Conferenzen haben Statt gefunden; dem 
weitern Erfolge ist entgegen zu sehen". 

I n den folgenden Jahren 1860 und 1861 ist die Angelegenheit anscheinend 
vollständig zur Rüste gelegt. Die allgemeine politische Lage Mropa's war nicht 
dazu angethan, für die Sicherheit der Monarchie es rathsam zu halten, ein Boll¬ 
werk wie Stettin zu schwächen, durch Schleifung etwa des Forts Leopold, wie 
es in Aussicht genommen war, ohne dafür gleichzeitig Ersatz zu haben, wenn 
auch die Staatsregierung inzwischen durch Verstärkung der beweglichen Seewehr¬ 
kräfte, wie durch Errichtung einer festen Wehr an der Mündung der Swine da¬ 
für Sorge getragen hatte, den ersten Anlauf eines von Norden her kommenden 
feindlichen Angriffs entgegen zu treten. Unter diesen Umständen konnte die be¬ 
absichtigte Verlegung der Stettiner Befestigung und ihr Hinausrücken auf der 
Nordseite der Stadt keine feste Gestaltung gewinnen, wozu noch die Erfahrungen 
kamen, welche im Herbste 1860 bei der Schleifung der kleinen Festung Iülich 
über Ne Wirkung der gezogenen Geschütze gemacht wurde, und wesentlich dazu 
beitrugen, in der Entscheidung über die Stettiner Festungsfrage einen Aufschub 
herbeizuführen. 

König Friedrich Wilhelm V I , schloß am 2. Januar 1861 Sein, in den 
letzten Lebensjahren durch schweres Körperleiden getrübtes Auge; König Wilhelm 
bestieg den Thron Seiner Väter, nachdem er schon seit 185 . die Regentschaft 
geführt hatte. Bald nach Seiner Thronbesteigung ließ der neue Landesherr den 
nachstehenden Erlaß an den Ober-Präsidenten ergehen, der auch für die hier vor¬ 
liegenden Angelegenheit von besonderer Wichtigkeit ist. 
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Durch Meine Ordre vom 27. Januar d. I . habe Ich Seine Königliche 
Hoheit den Kronprinzen zum Statthalter von Pommern ernannt. Nachdem Ich 
zwanzig Jahre hindurch an der Spitze dieser Provinz gestanden, will Ich aus 
dieser besondern Beziehung nicht scheiden, ohne der Provinz Meine Anerkennung 
für die Gesinnung treuer Anhänglichkeit aussprechen, von welcher sie Mir so viele 
Beweise gegeben hat. Wenn die Stellung, zu welcher das Vertrauen Meines 
hochseligen Bruders Mich in die westlichen Provinzen rief, Mi r auch nicht ge¬ 
stattet hat, in Pommern so heimisch zu werden, als Ich wünschte, so habe Ich 
dem Gedeihen der Provinz Pommern doch stets eine lebhafte Theilnahme zu¬ 
wenden können. Die Zeit Meiner Statthalterschaft ist durch die erste Erweiterung 
der Hauptstadt der Provinz bezeichnet, und Ich wünsche, daß unter der Statt¬ 
halterschaft des Kronprinzen, Meines Sohnes, oie weiteren Schritte in dieser 
Richtung zum Wohle Stettms und zur Förderung des Verkehrs und des Handels 
der gesammten Provinz bald gelingen mögen. Die Provinz darf Meines Wohl¬ 
wollens-auch in Zukunft versichert seien. Ich beauftrage Sie, diese Ordre zur 
Kenntniß der Provinz zu bringen. 

Berlin, den 14. Februar 1861. 
Wilhelm. 

An den Ober-Präsidenten der Provinz Pommern, Freiherrn Senfft von Pilsach 
in Stettin. 

V. Ontfestigung der Stadt. 
Die Erörterung der Frage über die Erweiterung der Stettiner Festungs¬ 

werke war im Anfange des Jahres 1862 dahin gediehen, daß sie der Entscheidung 
des Königs unterbreitet werden konnte. Wie aber auch diese Entscheidung aus¬ 
fallen möge, daran konnte Niemand in Stettin zweifeln, daß die Früchte jeglicher 
Erweiterung in ihrer Tragweite für das Gedeihen und Aufblühen der Stadt 
niemals auch nur zu vergleichen sein würden mit den Erfolgen, die ein gänz¬ 
liches Aufgeben Stet t ins als Festung mit sich führen mußten. I n Stettin 
hatte man an maßgebender Stelle Grund zu der Annahme, daß der Gedanke, 
Stettin als Festung eingehen zu laffen, somit in das Gebiet der Möglichkeit 
getreten sei, und an Terrain gewonnen habe, daß es nicht zu gewagt und un¬ 
geeignet erschien, den König mit einer dahin gerichteten Bitte anzutreten. Es 
wurde daher unterm 12. Februar 1862 eine vom Magistrate (21 Unterschriften), 
den Stadtverordneten (60 Unterschriften) und den Vorstehern der Kaufmannschaft 
(9 Unterschriften) vollzogene und durch eine Deputation nach Berlin überbrachte 
Adresse an den König gerichtet, die jene Bitte dahin aussprach: „Se. Majestät 
„wolle in Gnaden befehlen, daß Maßregeln getroffen werden, die es zulässig 
„machen, daß die Stadt Stettin aufhöre, Festung zu sein". Durch diese Vor¬ 
stellung ist die Stettiner Festungsfrage in ihr zweites Stadium getreten, und der 
im Schooße der Bürgerschaft entsprungene Gedanke der völligen Ent¬ 
festigung zur offiziellen Verhandlung gebracht. 

Der Oberbürgermeister bemerkte am Rande des, in den Acten befindlichen 
Concepts: — „Die Adresse ist befördert" (nämlich durch den̂  Minister des 
Innern, dem sie versiegelt übergeben worden war)" und durch die Audienzen, 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 112 
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welche dem Oberbürgermeister, dem Vorsteher der Stadtverordneten und dem 
stellvertretenden Obervorfteher der Kaufmannschaft bei Sr. Königl. Majestät und 
Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen am 18. d. M. in Berlin gewährt sind, er¬ 
ledigt." ^ä acta. Stettin, 20. Februar 1862. Hering. 

Der darauf von Seiten des Kriegsministers v. Roon unterm 9. April 1862 
ergangene Bescheid eröffnete dem Magistrate, daß auf Befehl des Königs die An¬ 
gelegenheit, insonderheit die Frage über die Zuläfsigkeit des Eingehens der Festung 
Stettin einer eingehenden Erörterung unterworfen worden fei. „Nachdem Se. 
Maj. der König das Resultat dieser Erörterung entgegen zu nehmen geruht haben, 
ist von Allerhöchst denenselben befohlen worden, den Magistrat vorläufig zu be¬ 
nachrichtigen, daß Se. Maj. Allerhöchst Sich die Entscheidung auf die Bitte um 
Erweiterung des Stadtgebiets zwar noch vorbehalten, auf eine Schleifung der 
Festung S te t t i n einzugehen aber Bedenken tragen. 

Der Magistrat nahm hieraus Veranlassung, den Ober-Präsidenten um feine 
Vermittelung beim Könige zu bitten. Inzwischen traf Se. Königl. Hoheit der 
Kronprinz am 22. Jul i 1862 zum ersten Mal als Statthalter von Pommern in 
Stettin ein, und verweilte drei Tage. Höchstderfelbe verschaffte Sich während 
dieser Anwefenheit genaue Kenntniß von allen Verhältnissen der Stadt und 
Festung und der in Anregung gebrachten Entmanteluug der Stadt durch Vortrag 
der zuständigen Militär- und Civilbehörden, so wie durch eingehende Besichtigung 
der in Frage kommenden Örtlichkeiten. Ohne Zweifel mit auf Grund des von 
Sr. Königl. Hoheit dem Statthalter von Pommern Seinem Königlichen Vater 
erstatteten gutachtlichen Berichts, erging sodann an den Ober-Präsidenten die 
nachstehende Cabinets Ordre: 

Auf Ihre Vorstellung vom 26. Mai d. I . , mit welcher Sie die hier wieder 
beigefügte Eingabe des Magistrats der Stadt Stettin vom 8. dess. M. zu Meiner 
Kenntniß gebracht haben, eröffne Ich Ihnen, wie es Mein unablässiger Wille ist, 
daß die Schranken, welche die Festungswerke Stettins einer weitern EntWickelung 
der Stadt und der freien Bewegung des Handels und der Schifffahrt auflegen, 
infoweit beseitigt werden, als es mit der ungefchwächt zu erhaltenden Landes¬ 
verteidigung irgend verträglich ist. Ich habe daher Selbst, um in Stelle der 
von der Immediat-Commission als nothwendig bezeichnete Erweiterung der be¬ 
stehenden Befestigungswerke, wo thunlich, die gänzliche Beseitigung desselben zur 
Ausführung bringen zu lassen, die Frage erörtern lassen, ob Swinemünde sich 
zur Anlage einer Festung eignet, die Stettin zu ersetzen vermöchte. Nachdem 
dies für unzuläfsig befunden und in Folge dessen auf Meinen Befehl die 
Eröffnung des Kriegs-Ministers vom 9. April d. I . ergangen ist, welche dem 
Magistrate von Stettin zu der gedachten Vorstellung Anlaß gegeben hat, haben 
anderweit Berathungen Statt gefunden, und werden Ermittelungen darüber an¬ 
gestellt, in wie weit durch die Umwandlung von Küstrin in einen Waffenplatz 
ersten Ranges das Eingehen von Stettin als Festung zu ermöglichen wäre. Von 
dem Resultate dieser Ermittelungen, welche Ich zum Abschluß binnen kurzer Frist 
zu bringen befohlen habe, wird Meine Beschlußnahme darüber abhängen, ob 
Stettin als Festung ganz aufzugeben ist, oder in welcher Weise die bestehenden 
Festungswerke zu erweitern sind. Indem Ich Mir die definitive Entscheidung 
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hierüber thunlichst bald zu treffen vorbehalte, überlasse Ich Ihnen, den Magistrat 
von, Stettin auf dessen Vorstellung vom 8. Ma i cr. von der Lage der Sache 
in Kenntniß zu setzen. 

Schloß Babelsberg, den 18. September 1862. 
Wilhelm. 

v. Roon. v. Iagow. v. Holzbrink. 
Mriegsminister. Minister des Innern. Minister für Handel :c.̂  

An den Ober-Präsidenten, Wirklichen Geheimen Rath, Freiherrn Senfft von Pilsach, 
in Stettin. 

Abschrift dieses Cabinets-Erlasses wurde dem Magistrate vom Ober-Präsiden¬ 
ten unterm 24. October 1862 zugefertigt. I n dem Rescript, womit dies ge¬ 
schah, bemerkte der Ober-Präsident: wie nach den Erkundigungen, die er persön¬ 
lich in Berlin eingezogen habe, es nicht zu erwarten stehe, daß die Beantwortung 
der Frage, — ob Stettin als Festung eingehen könne, wenn dafür Küstrin zu 
einem Waffenplatz ersten Ranges erhoben werde? — den Wünschen Stettins ent¬ 
sprechen werde. Dennoch gebe er keineswegs die Hoffnung aus, daß Stettins 
Schleifung erzielt werden würde, wenn nur von Se i ten der S t a d t ein nicht 
zu geringer T h e i l der M i t t e l beschafft werden könne, die erforderlich 
sind, um Mescherin und Greifenhagen zu befestigen, und dadurch an der 
untern Oder einen Punkt zu gewinnen, der Ersatz für Stettin gewährt. Die 
zeitige Lage der Finanzkräfte sei der Art, daß der ganze Bedarf aus Staats¬ 
fonds nicht zu erlangen wäre, und Stettin selbst die Bahn brechen müsse, wenn 
ihm geholfen werden solle. Wären die vom Magistrate und den Stadtverordneten 
unterm 26. bezw. 29. September 1857 gefaßten Beschlüsse zur Ausführung ge¬ 
kommen, so würde die Stadt höchst wahrscheinlich schon vor Jahren das Ziel 
ihrer Wünsche erreicht haben. Je verderblicher der Verzug sei, den die Sache 
erlitten habe, um so ernster trete den städtischen Behörden die Pflicht entgegen 
ihre volle Energie dafür einzusetzen . . Allerdings handle es sich um sehr be¬ 
deutende Summen, und die Schwierigkeiten, welche sich ihrer Beschaffung ent¬ 
gegenstellen, seien groß. Aber das Interesse der Stadt fordere gebieterisch, daß 
sie überwunden würden^ und sie ließen sich auch überwinden, sobald nur der 
Weg gefunden fei, auf dem man einen wenngleich kleinen Theil der aus Stettins 
Schleifung erwachsenden Werthe für diese nutzbar machen könne. I m übrigen 
sei dem Vorschlage, Mescherin und Greifenhagen zu befestigen, von höheren 
Mil i tairs das Bedenken entgegengestellt worden, daß, wenn auch — wie event. 
beabsichtigt werde — die neue Feste mit höchst ausgedehnten, gegen das schwerste 
Wurfgeschoß gesicherten, und unmittelbar am Ufer der Oder belogenen Magazinen 
versehen werde, es doch nicht möglich fein würde, falls das Kriegstheater sich 
unsrer Gegend nahe, die Vorräthe Stettins, insoweit sie für die Kriegsführung 
Wichtigkeit haben, — von dort nach Mescherin zu schaffen, weil Stettins Ein¬ 
wohnerschaft, namentlich der Handelsstand, hierzu nicht die Hand bieten würde. 
Der Ober-Präsident ersuchte daher den Magistrat nach Anhörung der Kaufmann¬ 
schaft, sich über dieses Bedenken gutachtlich zu äußern. 

Der bereits mehrfach ventilirte Plan als 'Surrogat der zu beseitigenden Be¬ 
festigung von Stettin, bei Greifenhagen einen Waffenplatz in großartigem Stile 
zu schaffen, und bei Mescherin einen starken Brückenkopf anzulegen fand militai-

112* 



892 Die Stadt Stettin. 

rischer Seits seine Begründung in der dortigen bessern Communication zwischen 
beiden Stromufern, und in der für größere Operationen dort viel günstigern 
Terrainbeschaffenheit des rechten Ufers, als eine solche bei Damm vorhanden ist. 
Unterstützt wurde dieser Vorschlag ferner durch Hervorhebung der Bedenken, welche, 
wie die Arbeiten der Immediat-Commission nunmehr schon ergeben hatten, in 
allgemein militärischen und fortificatorischen Beziehungen sich einer großartigen 
Erweiterung der Befestigung Stettins auf der Nordfeite entgegen stellen. 

Der Magistrat beeilte sich, den Ober-Präfidial-Erlaß zu beantworten. I n 
seinem Berichte vom 30. October 1862 führte er, den Geldpunkt betreffend, aus, 
daß auf dem Wege des freiwilligen, oder, nach etwaiger Erlangung eines Ent--
eignungs-Gefetzes, des zwangsweise» Ankaufs und demnächstigen Verkaufs der bei 
der Beseitigung der Festungswerke vorzugsweise iuteressirenden Terrainflächen 
wenig mehr zu gewinnen sein werde, darüber sei die Meinung im Magiftrats-
Collegium nicht getheilt. Denn ein sehr wesentlicher Theil jener Flächen sei be¬ 
reits in Holzhöfe, Gärten und Bauplätze zerstückt, würde alfo — wie die obigen 
Forderungen der Holzhändler lc. erweisen, — einen enorm hohen Erwerbspreis 
erheischen. Außerdem würde die Stadt, selbst wenn die bei den Beschlüssen vom 
26. und 29. September 1857 vorausgesetzten Bedingungen erfüllt werden könnten, 
jetzt, da zu der in Angriff genommenen Wasserleitung und zum Neubau eines 
städtischen Krankenhaufes über 600.000 Thlr . flüssig gemacht werden müßten, 
sich nicht wohl in der Lage befinden, auch außerdem noch für die Summe Rath 
zu schaffen, deren jene Beschlüsse gedenken. Es werde danach nur das Bemühen 
übrig bleiben, von den Interessenten die Übernahme einer Rente zu erlangen, 
deren Sicherstellung eine beträchtliche Kapitals-Beschaffung möglich machte. Die 
zwangsweise Fundimng einer solchen Rente könne, nach des Magistrats Über¬ 
zeugung, mit der bestehenden Gesetzgebung nicht durchgesetzt werden; eben so 
wenig werde die Annahme, ein darauf bezügliches neues Gesetz zu erlangen, Platz 
greifen können. Es dürfte mithin auf eine gütliche'Vereinbarung der Art, wie 
oben bezeichnet, Bedacht zu nehmen sein, welche aber auch in der That für die 
Interessenten, denen zu einer großen Werthserhöhung ihrer Grundstücke ohne 
Kapitals-Aufwand die Gelegenheit dargeboten werde, sehr viel Einladendes mit 
sich W r e n würde. Um aber für ein Vorgehen in dieser Richtung die Basis zu 
gewinMn, erscheine es erforderlich, den Momenten näher zu treten, welche für die 
Bestimmung der Werthsdifferenz der Grundstücke in ihrer jetzigen Beschränkung 
gegen ihre künftige Baufreiheit maßgebend feien. Diese Differenz werde für 
Liegenschaften im ersten Rayon beträchtlich größer sein, als für die Grundstücke 
im zweiten Rayon, denn jene erlangen nicht nur wegen ihrer größern Nähe zur 
Mi t te der Stadt einen höhern Werth, als diese, sondern sie werden auch von 
einer drückendern Last, als diese, nämlich von der größern Beschränkung des 
ersten Rayons frei. I m dritten Rayon dagegen dürfte die Differenz ganz ver¬ 
schwinden. Für den Fall, daß der Ober-Präsident desfalls zu treffende Ein¬ 
leitungen nicht für aussichtslos erachten sollte, bat Magistrat, ihm zunächst den 
Situationsplan mitzutheilen, aus welchem die Rayons-Gränzen ersichtlich seien, 
dann aber wo möglich ihm von der Größe der Flächen Kenntniß zu geben, welche 
durch den Wegfall der bestehenden Festungswerke zunächst aus diesen, dann aber 
im ersten und zweiten Rayon als Baugrund in Aussicht zu nehmen sein würden. 
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Für die in Abzug zubringenden Straßen und Plätze könnte einstweilen der 
Knoblauchsche Bauplan als Anhalt dienen. Schließlich bat der Magistrat, ihm, 
wenn auch nur annähernd, den Betrag der aufzubringenden Rente anzugeben. 
Von dem zu negociirenden Kapital würde vorweg der Werth des Grund und 
Bodens der eingehenden alten Festungswerke in Abzug kommen. Anlangend die 
ihm am Schlüsse des Erlasses vom 24. October gemachte Auflage, so hatte der 
Magistrat sich dieserhalb mit dem Vorsteheramt der Kaufmannschaft in Ver¬ 
bindung gesetzt, und behielt sich vor, über das Ergebniß demnächst zu berichten. 

Die Vorsteher der Kaufmannschaft äußerten in dem Antwortschreiben vom 
27. November 1862 was folgt: 

Dem Interesse des Handelsstandes entspricht es, seine Vorräthe, sobald der 
Feind sich naht, zu versilbern, und insoweit dies nicht möglich ist, dieselben vom 
Kriegstheater zu entfernen, und sie in Sicherheit zu bringen, sich auch die freie 
Verfügung darüber zu bewahren. Nur hinsichtlich derjenigen Waaren alfo, die 
der Kaufmann rechtzeitig weder zu veräußern noch anderweitig in Sicherheit zu 
bringen vermag, kann es seinen Wünschen entsprechen, daß sie nach Mescherin 
transportirt werden. Handelt es sich aber darum: — ob die Eventualität, daß, 
im Fall eines Krieges, alle für dessen Zwecke wichtige Gegenstände von Stettin 
nach Mescherin geschafft werden, eben so verderblich auf den hiesigen Handel 
wirkt, als die Nachtheile, welche demselben aus dem Umstände erwachsen, daß 
Stettin Festung ist? — so muß diese Frage unbedingt verneint werden. Denn 
für den Kriegsfall steht obgedachter Eventualität, so wie den etwaigen Vrand-
schatzungen und Plünderungen, denen Stettin als offene Stadt verfallen möchte, 
andrer Seits die unvergleichlich schwerer ins Gewicht fallende Aussicht gegenüber, 
daß Stettin, wenn es Festung bleibt, belagert, bombardirt und bei seiner höchst 
engen Bauart völlig eingeäschert wird. Zudem kommt in Betracht, daß der Friede 
die Regel, der Krieg die Ausnahme ist, und daß diese im Betreff der vorliegen¬ 
den Frage um so seltener zur Anwendung kommen wird, da es sich ja ausschließ¬ 
lich um die Fälle handelt, wo der Feind bis in die Nähe Stettins vorzudringen 
droht. Nur in diesen ganz exceptionellen Fällen wird also Stettin, als offene 
Stadt, die relativ sehr unbedeutenden Inconvenienzen einer theilweisen Evamirung 
zu bestehen haben. Die ^achtheile hingegen, welche diesem Handelsplatze aus 
der durch die Festungswerke bedingten Einengung erwachsen, machen sich von 
Tag zu Tag in höchst verderblicher Weise geltend, und sind einer a l l j äh r l i ch 
wiederkehrenden Brandschatzung gleich zu achten. Auf alle vorstehenden 
Erörterungen kommt es eigentlich aber gar nicht an. Wenn es sich um eine 
große Maßregel handelt, welche die Sicherheit des Staats ^bedingt, so ist es 
natürlich ganz außerwesentlich, ob die Maßregel den Betheiligten convemrt, oder 
nicht. Es genügt vielmehr, daß sie im Interesse des Vaterlands erforderlich ist, 
und daß sie deshalb angeordnet und ausgeführt wird. Zu der patriotischen Ge¬ 
sinnung unsers Handelsstandes dürfen wir vertrauen, daß derselbe nach Ehre 
und Pflicht dabei die Staatsregierung kräftig unterstützen wird. Sollte aber 
diese Vaterlandsliebe jemals verleugnet werden, so fehlt es ja der Staatsregierung 
nicht an Mitteln, um ihren Befehlen Nachdruck zu geben. Die Ausführbarkeit 
der Maßregel unterliegt übrigens gar keinem Bedenken. Unsere Vorräthe sind, 
wie dem Magistrate bekannt, in großen Massen aufgespeichert, und befinden sich 
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alle in der Nähe der Oder. Sie können also mit großer Leichtigkeit nicht nur 
an Bord gebracht, sondern auch bei der Menge unserer Oderkähne und Dampf¬ 
schiffe in sehr kurzer Zeit nach Mescherin geschafft werden. 

Das Vorsteheramt der Kaufmannschaft bestand zu jener Zeit aus folgenden 
Patrioten: Schlutow, Rahm, A. Wächter, A. de la Barre, Lüderitz, Stahlberg, 
Schröder, E. H. Koppen. 

Indem der Magistrat das vorstehende Schreiben dem Ober-Präsidenten 
mittelst Berichts vom 6. December 1862 einreichte, bemerkte er: Wir vermögen 
der darin gemachten Ausführung nur beizutreten. Wie gering fallen einmalige, 
vielleicht in einem Jahrhundert nicht wiederkehrende Leistungen und Opfer in die 
Waagschale, wenn es sich darum handelt, einen den Verkehr dauernd hemmenden 
Zustand damit abzukaufen! 

Die nun folgende Zeit war nicht dazu angethan, die Stettiner Festungsfrage 
zur Entscheidung zu bringen. Es traten Zustände der Unruhe ein, welche die 
Sistirung des endgültigen Beschlusses dringend geboten. 

Zuerst das Jahr 1863 mit einem erneuerten Aufstande im angränzenden 
Königreich Polen, wo, wie immer, ein Haufen verkommener Edelknappen, deren im¬ 
menser Grundbesitz sich in den Händen des jüdischen Kapitals befand, welches sie 
durch wüste Lebensweise in dem Sündenpfuhl am Seine-Strand vergeudet und 
verpraßt hatten, unterstützt von einem sanatischen und fanatisirendm Pfaffenge-
sindel, von dem das in der Sklaverei und Dummheit erhaltene unglückliche, 
stumpssinnige Polaken-Bolk zu einer abermaligen Rebellion in Waffen gegen die 
rechtmäßige Regierung aufgestachelt worden war. Um den Übertritt dieser 
moralischen Pest in die Preußischen Lande polnischer Nationalität zu verhindern, 
war eine ausgedehnte Gränzbesatzung erforderlich, zu der auch die in Stettin 
garnisonirmden Infanterie-Regimenter befehligt wurden. Dieses politische Er-
eigniß, obschon im Laufe des Jahres beseitigt, konnte für Stettin nicht ohne Ein¬ 
fluß für Handel und Wandel bleiben. 

Dann kam das Jahr 1864 und mit ihm der Dänische Krieg, der die Schles-
wig-Holsteinsche Angelegenheit soweit wenigstens zum Austrug brachte, daß die 
Herzogthümer von den Fesseln befreit wurden, in die sie vor dreißig Jahren von 
Dänischen Demagogen geschmiedet worden waren. So glänzend nun auch für das 
Gesammt-Vaterland das Resultat dieses Kriegs in militärischer Hinsicht war, in¬ 
dem die Preußischen Waffen mit den ersten Lorhern seit Unterdrückung der 
Badischen Revolution von 1849 geschmückt wurden, und wie demnächst die Er¬ 
eignisse der später« Zeit zeigten, jener Krieg auch in politischer Beziehung von 
großer Wichtigkeit werden sollte, so ist doch nicht zu verkennen, daß die dänischer 
Seits versuchte Blokade der Ostseehäfen einen höchst nachtheiligen Einfluß auf 
Stettins Handelsverkehr ausgeübt hat. Zum Glück für diesen war der Kampf 
von nicht langer Dauer und gestattete der bald eingetretene Friede noch im Herbste 
desselben Jahres die Wiederaufnahme der Schifffahrt. Nur einem Bruchtheil des 
2. Armee-Corps war es vergönnt, an diesem ruhmvollen Kriege Theil zu nehmen. 
Dieser Bruchtheil war die 1. (Pontonier-) Compagnie des in Stettin garnisoniren-
den Pommerschen Pionier-Bataillons Nr. 2, die im letzten Abschnitt des Kampfes 
herangezogen wurde, um sich bei dem am 29. Juni 1864 ausgeführten berühmten 
Übergang nach Alsen mit Ehren zu betheiligen. Acht Wochen nachher, am 29. 
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August, fand die Rückkehr der Comvagnie unter feierlicher Einholung vom Bahn¬ 
hofe, bei der sich ganz Stettin betheiligte, Statt. 

Mittlerweile, daß in amtlichen Kreise die Festungsfrage, der politischen Ver¬ 
hältnisse halber, bis auf weiteres vertagt war, setzte sie, wie es schon immer der 
Fall gewesen war, die Bürger-, und die gesammte Einwohnerschaft aller gesell¬ 
schaftlichen Kreise in die lebhafteste Bewegung. Die Stadt theilte sich gewissermaßen in 
zwei Lager: in dem einen Lager standen die Freunde der Entfesselung der Stadt, 
in dem andern die Gegner. Die in diesem Lager stehende Fraction der Ein¬ 
wohnerschaft hat nur die Zustände der Gegenwart vor Augen; es fehlt ihr der 
klare Blick in die zukünftigen Tage und deren Bedürfnisse, welche auf Erhaltung 
und Erweiterung des Stettiner Handels gerichtet sind, auf dessen Blüthe der 
Wohlstand und das Gedeihen aller Klassen der Bevölkerung beruht. Die Fraction, 
verschleiert wie ihr Auge ist, sieht in dem Aufgeben der Festung einen erheblichen 
Nachtheil für die Hausbesitzer aus den Reihen des Klein-, auch des, von den 
Geschäften sich zurückgezogenen Großbürgertums, welche schon jetzt durch die 
sehr veränderten Hypotheken-Verhältnisse ihrer aus dem Hausbesitz durch Ver-
miethung fließende Rente, ja sich in ihrer Existenz bedroht sehen. Fällt die 
Festung, und selbst dann, wenn ihre Werke weit hinausgeschoben werden, ent¬ 
stehen auf dem vom Rayon-Gefetz frei gewordenen Terrain neue Wohnhäuser, 
und die Miethssteigerungen, die wir Hausbesitzer bei der jährlich, im Schütze des 
Freizügigkeits-Gesetzes, durch Zuzug wachsenden Bevölkerung bisher als eine Schraube 
ohne Ende angelegt haben, hat dann doch — ein Ende; die Miethspreise sinken 
und viele von uns, wenn nicht die meisten, sind nicht mehr im Stande, die 
Zinsen von den Hypothekenschulden zu bezahlen, mit denen das von uns erkaufte 
Grundstück belastet ist; die Paar Tausend Thaler, die wir Kleinbürger unserm 
Vorbesitzer als Angeld baar ^bezahlt, sind verloren, Wir erleiden unwiederbring¬ 
lichen Vermögensverlust, wir werden ruinirt! Bleibt es beim Alten, wie es seit 
undenklichen Geschlechtsfolgen gewesen ist, bei dem sich die Vorfahren ganz wohl 
gefühlt haben, und hört der Zuzug von Fremdlingen in unserer Stadt nicht 
auf, nun — dann setzen wir auf unsere Ganz-, Dreiviertel- und Halberben, auch 
Viertelsbuden noch ein Stockwerk, auch zwei, wenn's sich rentirt; was kümmert's 
uns, wenn unser Miether durch das täglich öfters sich wiederholende Besteigen 
von 80—100 Stufen einer schmalen, steilen, meist dunkeln Treppenanlage sich 
Brustbeschwerden, zuletzt die Schwindsucht zuzieht, zahlt er nur seine Miethe hoch 
und pünktlich! Was kümmert's uns, siechen die Kinder des Miethers unserer 
Kellerbuden in der ungesunden, nicht selten pestilenzialischer Atmosphäre dieser 
unterirdischen, licht- und luftentbehrender — Löcher, und verkrüppeln an Leib 
und Seele, zahlt nur der Vater den monatlichen Miethszins pränumerando, 
und thut er's nicht, versäumt er einen ersten des Monats, nun, dann pfänden 
wir ihn aus, und setzen die ganze Familie per Exmissions-Mändat durch den 
Executor an die Luft, nach der. die Familie sich gesehnt! 

So das Stettiner Balistarium auf Bierbänken und in Weinstuben, wo die 
lebhaftesten Debatten geführt wurden und es wol gar zu tumultarischen Auf¬ 
tritten kam, wenn Einer aus dem ersten Lager den Wortführern des Spieß-
bürgerthums, das an mittelalterliche Zustände aus den Zeiten der Herrschaft der 
GeWerke erinnern konnte, entgegen zu treten die — Keckheit hatte und zu be-
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haupten wagte, zum Wohle der ganzen Bürgerschaft, und der nachkommenden 
Geschlechter sei es nothwendig, daß die Festung falle. Das Lärmschlagen im 
zweiten Lager der Bürgerschaft erschallte so laut und war von so anhaltend 
langer Dauer, daß sogar in militairischen Kreisen die Meinung ansing, sich fest¬ 
zusetzen: das Aufgeben der Festung werde nur von einzelnen Grundbesitzern inner¬ 
halb der Gränzen des ersten und zweiten Rayons in eigennütziger Absicht mit 
Eifer betrieben, während die Mehrheit der angesessenen Bürger der innern 
Stadt die Entfestigung derselben als Nachtheil, als eine Vermögensbeschädigung, 
in entschiedenster Weise ablehne. 

Allerdings ist es wahr, daß bereits gegen Ende des Jahres 1862 eine An¬ 
zahl Besitzer von Grundstücken in den Festungs-Rayons zu einer Berathung 
darüber zusammentrat, ob es nicht möglich sei, die so sehnlichst gewünschte Be¬ 
seitigung der Festungswerke dadurch erheblich zu erleichtern und zu beschleunigen, 
da die zunächst dabei betheiligten Grundbesitzer sich, dem Staate gegenüber, zur 
Übernahme einer ablösbaren Schuld bezw. Steuer verpflichteten, deren Höhe sich 
nach dem von ihnen dafür zu hoffenden Gewinne werde richten müssen. Der den Ver¬ 
handlungen zum Grunde liegende Vorschlag erhielt die vorläufige Billigung, wurde 
jedoch einem besondern Ausschuß der Interessenten zur Prüfung, bezw. ausführ-
lichern Bearbeitung überwiesen. Der Ausschuß, — bestehend aus dem Kaufmann 
Bredt, dem Consul Fretzdorf, dem Consul G. Müller, dem Zimmermeister Radloff, 
dem Commerzienrath Rahm, und den Kaufleüten Tieften und Gustav Adolf 
Toepffer — unterzog sich der ihm gestellten Aufgabe in wiederholten Sitzungen, 
und nachdem ein genauer Situationsplan der beiden Festungsrayons, unter be¬ 
reitwilliger Genehmigung der Commandantur und des Platz-Ingenieurs angefertigt 
war, einigte sich der Ausschuß, und demnächst die Versammlung der ursprüng¬ 
lich Betheiligten über ein Project, das sämmtlichen betheiligten Grundbesitzern 
in einer auf den 11 . November 1863 anberaumten Versammlung vorgelegt wurde. 
Wi r kommen darauf weiter unten zurück und bemerken hier nur, daß die Haupt¬ 
triebfeder diefer Agitation Gustav Adolf Toepffer war, der, im reinsten Interesse 
für das Wohlbefinden seiner Vaterstadt, sogar, wie oben erwähnt seinen Park,*) 

*) Es ist wol nicht allgemein bekannt, daß Parkanlagen nach englischem Muster — als 
dessen Hauptbegründer der berühmte Brown, der Garten-Shakespeare Englands, anzusehen ist 
— statt der steifen, geschmacklosen französischen Manier Lenotre's, in Deutschland wenig über 
hundert Fahre alt sind. Friedrich August v. Bettheim, geb. 1709, von 1747—1755 Präsident 
des Hofgerichts zu Wolfenbüttel, und von da bis zu seinem Tode 1775 auf dem Gute Harbke, 
im Magdeburgischen Kreise Neühaldensleben lebend, schuf hier, schon vor dem 7jährigen Kriege, 
seit 1754, den ersten Luftgarten nach den in England entstandenen Vorbilde der die Natur 
nachahmenden Landschaftsgartnerei, zu welchem Zweck er Saamen und Pflänzlinge von exo¬ 
tischen Gewächsen, Straüchern und Bäumen mit großen Kosten aus England und Holland 
kommen ließ. Harbke ist schon seit 1318 in Besitz des Veltheimischen Geschlechts. Nach der 
Ritterguts Matrikel des Neühaldenlebenschen Kreises von 1843 war Graf Werner v. Veltheim, 
Herzogl. Brannschweigischer Staatsminister a. D. Besitzer des Fideicommißgutes Harbke. Ein 
Zeitgenosse des Wolfenbütteler Präsidenten v. Veltheim, der Landdrost, Land- und Schatzrath 
des Fürstenthums Calenberg, Otto v. Münchhausen, — Better des berühmten Ministers Gerlach 
Adolf v. Münchhausen, unter dessen 32 jährigen Curatorium die im Jahre 1734 gestiftete Hoch¬ 
schule Göttingen einen ungemeinen Ruhm erlangte, — folgte dem Beispiele Veltheim's, und 
legte auf seinem Gute Schwöbler, bei Hameln, ebenfalls einen englischen Garten an. I n 
England gibt es aber auch noch einen Lustgarten in altfranzösischem Sti l . Es ist dies der 
Garten von Wilton House der Earls of Pembroke, in Wiltshire. 
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die schönste Gärkenanläge bei Stettin, zum Opfer bringett wollte, bei dem also 
von Eigennutz, oer ihm und seinen Genossen von der hochweifen Spießbürger-
schaft im Bierhause angedichtet wurde, um so weniger die Rede fein konnte, als 
sie selbst sich besteüren' Wollten. 

I m Jahre 1864, nach Beendigung des däkischett Kriegs, war der PömMersche 
Provinzial-LctNdtag in Stettin versammelt. Oer Magistrat reichte bei demselben 
am 2. September 1864 eine Petition ein, nach ümstänhlicher Motivirüng also 
lautend: der Landtag wolle seine Befürwortung dahin eintreten lassen̂  daß die 
Angelegenheit wegen HittäusrückuNg, wo möglich BeMigüng der Festungswerke 
Stettins mit erneutem Nachdruck in Angriff gMs gefördert 
werde. Eine gleichartige Petition hatte das Vorfteherämt der Kaufmannschaft ein¬ 
gereicht. Darauf erging ctm 28. März 1865 der- naHstehende Ober-Prästdiak-
Erlaß an den OberVürgeMeister Hering.: . ^ 

„ I n Folge der vorangeführten Petitionen hat sich der Provinzill lMndtag 
an Se. Ma j . den König mit der Bitte gewandt, zu befWen, öa§ die Mhrfach 
bereits Allerhöchst in Aussicht ßeftMe ErwertenM oder Schleifung der Festungs¬ 
werke Otettins M erneutem Nachdrücke Wicher in A M E genommen ̂ ^̂ŵ^̂^ 

„ I n dem drefem WfuHe beigefügten Gutachten des DroöinM-Landtags ist 
duvon ausgegangen, d D M f die Schleifung her Festuntjöhne Beschaffung des 
Ersatzes durch eine ändere Festung niMals zu rechnen sei, ^ und daher anerkannt 
worden, daß die ganze Frage i n d M Kostenpunkte cülui i t t ire. Es ist 
ferner anerkannt, daß dem StaMe N iM mit Erfolg angefonnen weröön könne, 
diese Kosten ausschließlich zu tragen, daß es vielmehr recht und billig fei, M -
jenigen, welche ben AaüptvortMl von der Mseitigüng bei hiesigenFestungswerke 
vwmöge der dttdurch. Mtretenden Werthserhötzung ihrer Grundstücke genießen 
werden, einen angMesfenen Beitrag zu bem Kosten Äfzüerlegen ^, welche der 
Staat zum Ersatz det ciufgegebeNett Festung M Intereffe der LMbesvertheidigüng 
zu vetweMen genöthigt ist. . ^ 

„Längst duHdrUngen von der Nichtigkeit dieser Anskcht M d ermüthigt durch 
die BereiterklaMtg emes großen Theils der OründWtzer des Rciyonbezirks, sich 
einem derartigen Betrage zu uitterwerfen, habe ich bei Gr. Maj . dem Könige 
und den betheikigtm Ministerien die Anträge und Vorschläge des Arovinziäl-

„Eine Allerhöchste Entscheidung ist noch nicht ergangen. Vorläufig sind in-
deß die Ressort-Minister der Sache dadurch nähet getreten, daß der geh. Ober-
Negierungsrath WehMann zu Berlin beauftragt worden ist, in der fraglichen 
Beziehung einen Gefetzentwurf u M einen Plan für die weitere Schandlukg der 
Sache auszuarbeiten. . 

„ I t t Folge der demgemäß mit dem :c.Dehrmann hier abgehaltenen Confe-
renzen das hier beigefügte Schreiben vom 21. ö. M . an mich A -
richtet. Nie darin votgefchkägene Behandlung der AttgelegeNheit erächte i H für 
zweckentsprechend und durch die Umstände geboten. 

^) Ist es denn nicht auch recht und billig bei Anlegung, bezw. Erweiterung der Festung die¬ 
jenigen zu entschädigen, deren Gründstücke durch 3iayon-Befchränküng'en' Mwer thÄ werden? 
(Randglosse des Oberbürgermeisters Hering.) 

von Pommern; Th. ll., Bd. IX. 113 
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„Ew. ^c. ersuche ich daher, den städtischen Behörden die gemachten Vorschläge 
mitzutheilen, deren baldige Beschlußnahme herbeizuführen und mir von dem Er-
gebniß Anzeige zu erstatten. 

„Ich muß es allerdings für jetzt dahin gestellt sein lassen, ob die Communal-
Aufsichtsbehörde (zunächst die hiesige Königl. Regierung) der Ansicht sein wird, 
daß das Besteüerungsrecht der Gemeinde ausreicht um.einer bestimmten Kate¬ 
gor ie von Grundbesitzern zu einem Zwecke der vorliegenden Art eine dauernde 
durch Kapital ablösliche Abgabe aufzuerlegen, ob also die Bestätigung eines 
solchen Beschlusses auf G r u n d der S täd te -Ordnung wird ertheilt werden 
können. Aber abgesehen davon, daß dieses Bedenken event. durch das in Aus¬ 
sicht genommene Special-Gesetz sich wud beseitigen lassen, ist von dem ;c. Wehr¬ 
mann sehr zutreffend darauf hingewiesen, daß der proponirte Beschluß der Stadt¬ 
behörden in Verbindung mit den bereits abgegebenen zustimmenden Erklärungen 
eines großen Theils der betheiligten Grundbesitzer zur M o t i v i r u n g des Special-
Gesetzes wesentlich dienen werde, 

„ I n letzterer Beziehung bin ich der bestimmten Überzeugung, daß auf die 
Bereitwilligkeit der höchsten Staatsbehörden, eine so wichtige nur mit ganz außer¬ 
ordentlichen Opfern der̂  Staatskasse äusMrbare Maßregel S r . M a j . dem Könige 
zu empfehlen, nur dann sich rechnen läßt, wenn die Commune durch entsprechende 
Bewilligungen Zeügniß dafür ablegt, daß auch von ihr die volle Wichtigkeit 
der Maßregel gewürdigt wird. Ich lege daher ganz besonderes Gewicht darauf, 
daß der von dem >c. Wehrmann empfohlene Beschluß wo möglich einst immig ge¬ 
faßt werde. 

„Die etwa gewünschte nähere Information über die vom Kaufmann Töpffer 
mit den betheiligten Grundbesitzern gepflogenen Verhandlungen, auf deren Ergebniß 
zum Theil die Perechnungen des ^c. Wehrmann fußen, wird Ersterer den städ¬ 
tischen Behörden auf Erfordern gewiß bereitwilligst ertheilen.^) 

Denkschri f t des geheimen Ober-Regierungs-Raths Wehrmann, in 
einem Schreiben an den Ober-Präsidenten, wirklichen Geheimen Rath 
Freiherrn Senfft von Pilsach, ä. ä. Berlin, den 21 . März 1865. 

Euer Excellenz haben in dem an den Herrn Minister-Präsidenten gerichteten 
Schreiben vom 12. Januar d. I . die Einsetzung einer Commission beantragt, um 
einen Gesetz-Entwurf über die Erweiterung der Stadt Stettin — in Folge der 
Petitionen des Magistrats zu Stettin vom 2. September v. I . , der dortigen 
Kaufmannschaft vom 29. September v. I . und des letzten Pommerschen Provinzial-
Landtages vom 12. October v. I . — auszuarbeiten. Das Königl. Staatsmimsterium 
ist nach Mittheilung des Minister-Präsidenten vom 17. Januar d. I . auf den An¬ 
trag nicht sogleich eingegangen, hat vielmehr beschlossen, daß ich zunächst das 
fragt. Gesetz entwerfen und einen Plan zur weitern Behandlung der Sache aus¬ 
arbeiten foll, indem erst nach solcher Vorarbeit von einer comunssarischen Be-
rathung durch Räthe der betheiligten Ministerien ein sachgemäßer Erfolg zu er¬ 
warten sei. 

Die Information, welche ich inzwischen hier und in Stettin über die Sache 

5*) Diese Verhandlungen befanden sich als Druckschrift unter dem Titel : „Vorschlag zur 
Beseitigung der Festungswerke" bereits in den Raths-Acten. 
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eingezogen habe, gewährt mir die Überzeugung, daß zur Begründung des ge¬ 
wünschten Gesetzes ein Beschluß des Magistrats und der Stadtverordneten von 
Stettin nothwendig ist. Ich erlaube mir daher, zur Herbeiführung eines solchen 
Beschlusses Ew. ic. hochgeneigte Vermittelung ganz gehorsamst zu erbitten. 

Das Gesetz welches zuerst in der Petition der Vorsteher der Kaufmannschaft 
vom 29. September v. I . beantragt ist, hat den Zweck, einen Theil der Kosten für 
die Beseitigung und Verlegung der Festungswerke durch Besteuerung der dadurch 
im Werthe erhöhten Grundstücke aufzubringen. Dasselbe kann nach meiner Auf¬ 
fassung nur ein Specialgesetz f ü r S t e t t i n sein. Denn das Bedürfniß eines 
allgemeinen Gesetzes dieser Art für alle Festungen der Monarchie läßt sich nicht 
nachweisen, da nach eingezogener Erkundigung bisher ein ähnlicher Plan der 
Selbstbesteüerung für den Umbau von Festungswerken in keiner andern Festungs-
ftadt des Staats gefaßt ist; auch würde bei der Verschiedenheit der Verhältnisse 
ein allgemeines Gesetz kaum mehr enthalten können, als die Ermächtigung für 
die Staatsregierung, in jedem einzelnen Falle das Nähere durch Specialstatut 
zu regelndes ist aber keine Aussicht vorhanden, daß die Haüser des allgemeinen 
Landtages darin willigen würden, der Stäatsregierung diese generelle Ermächtigung 
in einer ungewöhnlichen und weitgehenden Besteuerung der Grundstücke bei allen 
Festungen zu ertheilen. 

Sprechen wir also von einem Specialgesetz für Stettin, und zwar zunächst 
von dem Gegenstande desselben, sodann von der formellen Behandlung. 

Ein Specialgesetz läßt sich mit Erfolg nur beantragen für die Durchführung 
eines bestimmten P l a n s , nach Anhörung und unter Zustimmung der Be¬ 
theiligten, bezw. ihrer Vertreter. I n Betreff des P l a n s ist eine definitive Fest¬ 
stellung noch nicht erfolgt. 

Zwe i Ansichten stehen sich gegenüber. Die eine wi l l , daß die Festungs¬ 
werke Stettins ganz beseitigt werden, weil Stettin als Festung nicht glücklich 
liege, bei der jetzigen Tragweite der Geschütze nicht zu halten sei*), die Ver¬ 
legung der Werke an einen andern Punkt des Oderübergangs militairisch vor-
theilhafter erscheine, und weil endlich Stettin die seiner Lage entsprechende Ent-
wickelung Zu einem großen Seehandels- und Industrie-Platze nicht gewinnen, die 
Concurrenz mit Hamburg nicht bestehen könne, so lange Festungswerke den Ver¬ 
kehr einengen und bedrohen. Die andere, im Königl. Kriegs-Ministerium für 
jetzt festgehaltene Ansicht wi l l die Festung nicht aufgeben, fondern nur erweitern, 
theils dmch Anlegung detachirter Forts im Norden der Stadt, theils durch 
Hinausfchiebung der Enceinte von Fort Wilhelm und Fort Leopold, wodurch im 
Innern der Stadt ca. 26.000 Q.-Ruthen**) Baufläche gewonnen würde. 

Nach meiner in Stettin gemachten Wahrnehmung findet der letztere Plan 
dort viel Widerspruch, weil der Plan den Anforderungen des Verkehrs un¬ 
genügend entsprechen und manches zu industriellen Anlagen schon benutzte oder 

*) Dieses Argument, welches in Stettin sehr allgemein verbreitet gewesen ist, trifft nicht 
zu, denn im Fall einer Belagerung würde auch der Vertheidiger der Festung sich weittragender 
Geschütze bedienen, um die Werke des Angreifers zu zerstören. 

^ ) Oder 111 Mg. 30 Ruth., was nicht richtig ist: beide Forts haben 275 Mg. Flächen¬ 
inhalt; s. L. B. I I . Th. Bd. VIII., 87. 

113* 
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geeignete Terrqm, welchB jetzt Kaufreiheit genießt dem Rayon-Zwang neünnter-
worfen würde. 

Zwar bitfet der Magistrat von Stettin in der Petition vom 2. September 
v. I . alternativ M Hinausrückung, wo möglich Besei t igung der Festungs¬ 
werke, und der Provinzal-Landtag befürwortet in dem Immediatberichte vom 
1 ^ . Ocjoher v. I . eben so die Erwe i te rung , oder Sch le i fung der Festungs¬ 
werke. Iicheß die Petition der Vorsteher der Kaufmannschaft vom 29. September 
v . J . , welche — nach vorheriger 33erhfindlung mit den bßtheiligten Grundbesitzern 
im Rayon-Bezirk — den Plan einer Beisteuer derselben zuerst aufgestellt hat, 
spricht nur von der Besei t igung der Festung, und nach der Erklärung, welche 
von einem Theil der Rayonbesitzer ausgestellt und m dem Gutachten des Provinzial-
Landtages von: 12. October v. I . wörtlich mitgetheilt ist, sind Beiträge nur 
übernommen f ü r den F a l l , daß die Festung aufgehoben w i r d . Nach 
Mtthei lung derjenigen Personen, welche bei der Verhandlung mit den Grund¬ 
besitzern im Rayon-Bezirk vorzugsweise thätig waren und deren Ansichten am ge-
nauesten kennen, ist es zweifellos, daß zur Durchführung hesErwei te rungs-P laus 
ein Beitrag der Stadt oder der betheiligten Grundbesitzern in irgend erheblichem 
Maße freiwillig nicht übernommen wird, daß also der Entwurf eines auf diesen 
Plan begründeten Specialgefetzes für die Aufbringung von Beiträgen durch 
Selbstbesteüerung wenig oder keine Stimmen gewinnen würde. 

Jedenfalls läßt sich ohne Verwirrung nicht gleichzeitig über zwei Pläne mit 
den Betheiligten verhandeln, zumal ein großer Theil der Grundbesitzer, welche 
durch die Schle i fnng der Festung gewinnen würden, hei dem Erwe i te rungs-
P l a n kein Interesse hat, und manche eifrige Vertheidiger des Schleifungsplans 
von der Erweiterung der Festungswerke entschieden Nachtheil besorgen. Ich glaube 
daher von der voraussichtlich fruchtlosen Bearbeitung eines Specialgefetzes für 
den Erweiterungs-Plan Abstand nehmen zu müssen M d beschäftige mich für jetzt 
nur mit dem P lane zur Schle i fung der Festungswerke. Die Vorzüge dieses 
Plans für Handel und Industrie sind einleuchtend und von Ew. « . in der 
Denkschrift vom 2. Ju l i 1862 aufs Gründlichste entwickelt*). Ich meiner Seits 
bin vollkommen überzeugt, daß Stettin nach Beseitigung der Festungswerke ein 
Platz ersten Ranges werden und der günstige E i n f l u ß dieser EntWickelung 
i n einem großen Ahe i le der östlichen P rov i nzen sich bemerkbar machen 
würde. 

Von allen Städten des Staats ist Stettin in feiner Lage dadurch be¬ 
vorzugt, daß daselbst große Seeschiffe mit einem Tiefgange von 14—16 Fuß 
bis weit ms Innere des Laiches, bis 18 M l n . von der Hauptstadt der Monarchie, 
gelangen können. Daß der Vortheil einer solchen Lage nicht verkümmert, sondern zum 
Besten der im Ganzen noch verkehrsarmen östlichen Provinzen aufs Vollständigste 
nutzbar gemacht wird, ist von großer nationalökonomifcher Wichtigkeit. Je 
schwieriger es für die östlichen Provinzen unsers Vaterlandes ist, mit den durch 
ihre Lage zum Weltmeer und Welthandel, durch eisfreie Häfen, durch billige 

*) Diese Denkschrift datirt schon acht Jahre früher. Eine vom Verfasser dem Ober-
Präsidenten Freiherrn Senfft v. Pilsach mitgetheilte Abschrift derselben wurde unterm ZI . Ju l i 
185? zu den Magistrats-Acten genommen. 
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Kohlen und fruchtbares Klima begünstigten Ländern im Westen Europas in der 
EntWickelung Schritt zu halten, desto sorgfältiger muß Bedacht darauf genommen 
werden, den Verkehr zu erleichtern, und diejenigen Hindernisse zu entfernen, 
welche sich beseitigen lassen. Die Königl. Staatsregisrung würdigt diesen Ge¬ 
sichtspunkt in vollem Maße. Sie hat zahlreiche Eisenbahnen ins Leben gerufen, 
den Sundzoll abgelöst und widmet jetzt lebhaftes Interesse der Herstellung eines 
Kanals durch Schleswig-Holstein, welcher den Weg der Schiffe von der Ostsee 
nach der Nordsee wesentlich abkürzen wird. (Ist Embryo geblieben, 1876!) 

Wenn die Beseitigung der Festungswerke von Stettin bisher nicht beschlossen 
worden, — obwol der Nachtheil dieser Werke für Handel und Verkehr unbe¬ 
stritten, und ihr Nutzen für die Vertheidigung des Landes, insbesondere des 
Oder-Nberganges, wegen der unvorteilhaften Lage des Platzes als Festung sehr 
zweifelhaft ist, — so war, wie mir scheint, ein wesentlicher Grund der Erwägung, 
daß es bei der jetzigen Finanzlage des Staates an den Geldmitteln fehlen würde, 
den Ersatz für die Stettiner Festung an einem andern Orte zu schaffen. Wenn die 
Betheiligten nachweisen, daß dieses Bedenken sich erledigen läßt so ist es möglich, 
daß die Gründe, welche ohnehin für die Verlegung der Festung sprechen, das 
Übergewicht erlangen. " 

Die Geldmittel, welche nach Beseitigung der Festungswerke zu gewinnen sind, 
bestehen: 

I. I n dem Verkaufspreise des jetzigen Festungsterrains zu Baustellen; 
II. I n dem Ergebniß einer Besteuerung des städtischen Grundbesitzes. 

Z u l -
Das jetzige Feftuttgsterrain enthält nach Ew. :c. Wttheilung Mg. *) 444 
Davon sind zu reserviren für Straßen und Plätze ca. . . . . - 144 
So daß zu Baustellen verkauft werden können Wg. 300 
Der Preis ist durchschnittlich auf 15 bis 16 Sgr. pro Q.-Fuß - ca. 72 bis 

77 Thlr. pro Q.-Ruthe - ^ 1 2 . 9 6 0 bis 13.800 Thlr. pro Morgen anzunehmen, 
das giebt für 300 Mg. rund . Thlr. 4,000.000 
I n der Neustadt von Stettin sind in den Jahren 1850—1864 nach den mir 
von Ew. ;c. zugestellten Nachweisungen 1.076.601 Q. -Fuß Baustellen für 
Thlr. 484.756. 11. 4 Pf. verkauft, d. i. der Q.-Fuß für ca. 1 3 ^ Sgr. Ein 
etwas höherer Preis läßt sich aber nach dem Urtheil der Localkundigen von dem 
übrigen Festungsterrain erzielen, weil dasselbe im Allgemeinen günstiger zur Be¬ 
bauung und zum großen Theil der Geschäftsgegend näher liegt, als die Neustadt, 
in welcher hauptsächlich Beamte wohnen und viele Haüser auf sehr tiefen Funda¬ 
menten gebaut werden mußten. 

Wi l l die Regierung den Verkauf der Baustellen nicht selbst allmälig be¬ 
wirken, sondern alsbald das Kaufgeld disponible haben, um damit die neue 
Festung anzulegen, so würde sich leicht eine Aktiengesellschaft bilden, welche nach 
Feststellung des Bebauungsplanes in seinen Hauptzügen, die zur Bebauung be¬ 
stimmten Flächen kauft und in nahen Terminen bezahlt. 

*) T>. tz.: auf dem linken Oder-Ufer, jedoch nur nach ungefährer Schätzung; Genaure 
Zahlen, welche das Festungsterrain im unmittelbaren Anschluß an die innere Stadt auf 489 Mg. 
erhöhen s. L. B. I I . Th. Bd. VIII, 87. 
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Z u I I . 

Eine Besteuerung des Grundbesitzes zu dem Zwecke, die Festungswerke zu 
beseitigen, wird von Manchem für prinzipiell ungerechtfertigt gehalten, weil der 
Staat nicht füglich Geld dafür fordern könne, daß er eine ohne Entschädigung 
auferlegte Beschränkung des Grundeigenthums endlich aufgibt. Indessen der 
Staat stellt seiner Seits eine solche Forderung nicht; wenn eine entbehrl ich 
gewordene Festung aufgegeben wurde, ist..noch niemals den Grundbesitzern des 
frühern Rayon-Bezirks die Zahlung eines Äquivalents für die gewonnene Bau¬ 
freiheit zugemuthet. I m vorliegenden Falle ist der Gesichtspunkt ein anderer: 

Stettin als Festung ist nicht entbehrlich, vielmehr ein Ersatz dafür durch 
Anlegung oder Ausbau einer andern Festung nothwendig. Die Ausführung einer 
solchen Verlegung der Stettiner Festungswerke wäre von Nutzen: 

a) Für die Stadt und die städtischen Grundbesitzer wegen der Steigerung 
des Grundwerthes und des städtischen Verkehrs; 

b) Für den Staat, weil er eine besser gelegene, stärkere Festung erhält, und 
die Steüerkraft des Landes durch die EntWickelung eines großen Handels- und 
Industrie-Platzes wächst. 

Beide gewinnende Theile können sich füglich für die Ausführung des nütz¬ 
lichen Werks vereinigen. 

Es steht fest, daß die Staatsregierung bei den jetzigen Finanzverhältnifsen 
sich nicht entschließt, auf den kostspieligen Plan der Verlegung einer großen 
Festung einzugehen, wenn nicht die Stadt und die städtischen Grundbesitzer einen, 
ihrem Nutzen entsprechenden Beitrag zu den Kosten leisten und dadurch die 
finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens für den Staat vermindern. Die 
Frage ist daher: — „Ob die Stadt und die städtischen Grundbesitzer insbeson¬ 
dere die Verlegung der .Festungswerke an einen andern Ort für eine ihnen vor¬ 
te i lha f te ^ Maßregel halten, und beschließen wollen, zur baldigen Erlangung 
„des daraus entspringenden Vortheils einen Beitrag zu den Kosten zu be-
„willigen?" ^ 

Daß die Beseitigung der Festungswerke für die Stadt und den städtischen 
Grundbesitz von dem größten Vortheil fein würde, darüber besteht kein Zweifel. 
Es wird sich kaum irgend ein anderer öffentlicher Bau bezeichnen lassen, welcher 
in gleichem Maße für den Umschwung Stettins nützen würde. Wenn die Stadt¬ 
behörden, das Vermögen der Stadt verwenden und Steuern erheben dürfen, um 
den B a u einer Gasanstal t , einer Wasser le i tung, einer Eisenbahn :c. :c. 
zu bet re iben, oder zu befördern , so scheint mir dieselbe Befugniß für die 
ungleich nützlichere Maßregel des Umbaues der Festung materiell gerecht¬ 
fertigt. 

Gemeinde-Abgaben können nach § 4 der St.-O. vom 30. Ma i 1853 auf 
den Grundbesitz gelegt werden, und zwar auch auf einen T h e i l des städtischen 
Grundbesitzes, wie schon die Ausnahme in Betreff der Waldungen beweiset. 
Man hat Gememdeabgaben der Hausbesitzer, der Ackerbesitzer für Zwecke, welche 
vorzugsweise im Interesse des einen oder andern Grundbesitzes liegen. Die 
St.-O. (cfr. W 11 , 53) gestattet daher auch, nach meiner Auffassung, eine Ab¬ 
gabe für den Umbau der Festungswerke auf denjenigen Theil des Grundbesitzes 



Ihre ErweiteNmg und Entfestigung. 903 

im Stadtbezirk zu legen,*) welcher vorzugsweise durch die Entfernung der 
Festungswerke gewinnt, und das sind die Grundstücke im Rayon, da sie später 
als Baustellen ungleich höher zu verwerthen sind. Die übrigen Grundbesitzer 
und Einwohner des Stadtbezirks werden nun mdirect durch den Aufschwung des 
Verkehrs gewinnen in einer Weife, welche für den Einzelnen in Zahlen nicht zu 
schätzen ist; andern Theils werden sie seiner Zeit durch den der Stadt zu¬ 
fallenden Ausbau der Straßen und sonstigen städtischen Einrichtungen auf 
dem erweiterten Stadtgebiet eine entsprechende Mi twirkung bei der Aus¬ 
führung der Maßregel übernehmen. Der gedruckte Vorschlag von Gustav Adolf 
Toepffer und Genossen vom Jahre 1863 geht dahin, die Grundstücke der zwei 
ersten Rayons, nämlich: 

I m I. Rayon; im I I . Rayon; Summa. 
auf dem linken Ufer der Oder . . . Mg. 1183,5 995,0 2178,5 Mg. 
- - rechten Ufer des Stroms . . - 649,0 573,0 1222,0 -

Summa . . Mg. 1832,5 1568,0 34()0,5 Mg. 
mit einer Abgabe zu belasten, welche nach der voraussichtlich eintretenden Werth-
steigerung, also nach Verhältniß des Vortheils abgestuft ist von 0,15 Pf. bis 
zu 3 Pf. jährlich pro Q.-F.**), jedoch erst gezahlt werden soll, wenn das 
Grundstück wirklich bebaut worden ist. Nach der vorläufig (vom Kauf¬ 
mann G. A. Toepffer und Stadtrath Zimmermeister Radloff) zur Information 
versuchten Einschätzung würde die Abgabe von der ganzen Fläche der 3400,5 
Mg. nach erfolgter Bebauung jährlich 217.455,9 Thlr., oder zwanzigfach 
in Kapital 4.349.118 Thlr. ergeben***). Bei Abrechnung des dritten Theils für 
Straßen, Plätze und Bohlwerke würde ein Kapital von 2.899.412 Thlr. 
verbleiben. 

Wenn man — um eine Basis für die Veranlagung zu gewinnen und die 
Abgabe in solchen Gränzen zu halten, daß die Baulust nicht zu sehr dadurch 
gelähmt wird — als Grundsatz annehmen will, daß die Abgabe ^ des Gewinns 
betragen soll, welcher sich ergibt bei Vergleichung des gegenwärtigen gemeinen 
Kaufwerths des Grundstücks, mit demjenigen Kaufpreife, der sich künftig bei der 
Bebauung erzielen läßt, fo erscheint die obige Einschätzung nur mäßig. Denn 
bei 3 Pf. jährlich und Macher Ablösung stellt sich die höchste Belastung eines 
Q.̂ Fußes in der besten Geschäftsgegend in Kapital auf 5 Sgr., während in 
dieser Gegend der Q.-Fuß Baustelle in Stettin schon mit 2 Thtr, und darüber 
bezahlt wird. ' 

Man kann nicht sagen, daß der Grundbesitzer durch eine Abgabe hart be¬ 
troffen wird, deren 3fachen Betrag er alsbald durch den höhern Kauf- oder 
Miethsvreis seines Grundstücks gewinnt. Die Annahme der Verfasser des Vor¬ 
schlags von 1,863, daß eine, das Kapital von 2.899.412 Thlr., oder rund 

*) Es hält es schwer, aus den genannten Gesetzesstellen das herauszulesen, was :c. Wehr-
mann, wie uns dünkt willkürlich hineinlegt. 

^ ) D. i. ca. 1 Sgr. 10 Pf. bis 1 Thlr. 6 gr. Pro Q. Ruthe und 11 Thlr. bis 216 Thlr. 
pro Morgen. 

**5) Davon fallen auf die Liegenschaften des linken Oderufers 3.527.122 Thb., auf die des 
rechten Ufers 821.996 Thlr. Kapital. 
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3 MillkoneN Uhaler repräfentirende, Abgabe, zahlbar nach er fo lg ter Bebau¬ 
ung, auf die zu bebauenden Grundstücke des Stettmer Rayon-Bezirks gelegt 
werden kann, ohne die Besitzer zu drücken, oder die Oaulust erheblich zu hemmen, 
scheint Mir daher begründet, zumal die Gartenfläche frei bleiben, auch der Hof-
rüuM Nur Mit ebensoviel Q.-Fuß, als das Gebäude enthält besteuert werden 
soll. Diese Ansicht ist, nach Toepffers Mittheilung bereits gebilligt von einem 
großen Theil derjenigen Rayon-Besitzer, welche vorzugsweise bei der Sache in-
teressirt sind, weil ihre Grundstücke in der Geschäftsgegend liegen und bald nach 
Beseitigung der Festungswerke zur Bebauung gelangen würden. Von den ca. 
3 W Grundbesitzern des Rayon-Bezirks sollen 125 den Besteüerüngsplan schrift¬ 
lich gebilligt haben, während viele nur deshalb nicht beitraten, weil sie an dem 
Zustandekommen des Mans zweifelten, oder nach der entfernten Lage ihrer Grund¬ 
stücke ein geringes Interesse zur Sache hatten. Wenn man das Gewicht der 
Stimmen nach der Höhe der auf den Besitz treffenden Abgabe bemißt, fo reprä-
sentiren die 125 Consentirenden wahrscheinlich schön Ne Mehrheit. Jedenfalls 
bilden die eingeholten Erklärungen der betheiligten, Grundbesitzer ein gewichtiges 
Motiv für die Stadtbehörven bei der Erwägung Wr Zweckmäßig- und Billig¬ 
keit der Maßregel, für welche außerdem die Grundsätze der Gettossenschafts-Ge-
fetze für Deiche und Meliorationen vom 28. Januar 1848, ß 16, und 28. Feb-
w a t 1845, § 57 eine beachtenswetthe Analogie bilden. 

Wenn Vie Königl. StaatsregieruW Aussicht hat, nach »Aufgabe der 
Festung Stettin 

I. AuS d M BerkMf des Festungsgebiets bald . . . Thlr. 4.000.000 
I I . Aus öer von den Grundstücken des Rayon-Bezirks 

aufzulegenden ablöslichen Abgabe al lmälig. . . - 3.000.000 
I n Summa . . Thlr. 7.000.000 

M erlattgW, so ist es Möglich, daß eitte Verlegung der Festungswerke an einen 
andern Ort beschlossen wird. Um die Entscheidung herbeiführen zu können, ersuche 
ich Ew. 2c. den Magistrat und die Stadtverordneten von Stettin unter M i t -
theilüng dieses Schreibens zu einer Beschlußfassung darüber aufzufordern — 
„ob sie den oben erwähnten Besteüerüngsplan billigen und dessen Durchführung 
„auf Grund d^s bestätigten GeAteindebeschlufses, event. eines Special-Gesetzes 
„beantragen wollen". Sollten dann die Aufsichtsbehörden der Gemeinden der 
Ansicht sein, daß das Vesteüerungsrecht der Gemeinde nicht so weit reicht, so 
würde der Beschluß der Stadtbehörden in Verbindung mit den Erklärungen der 
einzelnen Grundbesitzer im Rayon-Bezirk zur Motivirung eines Specialgesetzes 
wesentlich disnen. 

Für die Formulirung des Beschlusses erlaub' ich Mir unmaßlich zur Er¬ 
wägung einen Entwurf beizufügen, in welchem über die Ausführung der Veran¬ 
lagung die näheren notwendigen Bestimmungen vorgeschlagen find. 

Ich kann dabei nicht unbemerkt lassen, wie das finanzielle Gewicht der 
ganzen Besteüerungsmaßregel wesentlich gemindert wird durch den Umstand, daß 
die Zahlung der Abgabe erst beginnen soll, sobald eine Bebauung wirklich er¬ 
folgt ist. Wenn von den 3400 M g . Rayonstäche ca. '/g zu Straßen und Plätzen 
reservirt wird, so bleibt eine Fläche von 2267 Mg . zur Bebauung. Dazu treten 
300 Mg. von dem jetzigen Festungsgebiet, wie oben erwähnt ist, gibt 2567 Mg. 
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Nach dem Ergebniß der neuen Grund- und GebaüdesteüßV-VeranlqMng enthält 
der ganze Stadtkreis Stettin, excl. des Gemeindebszirks Pommernsdorfer Anlage, 
nur 1455,33 Mg . Hof- und BaustMen. Die neue Bebauung muß M o fast 
das Doppelte der jetzigen Ausdehnung erreichen, bevyr der ganze Betrag der 
projectirten Abgabe fällig wird. 

Die Erfahrung der neüern Zeit lehrt zwar, daß günstig gelegene Handels-
und Industrie-Plätze in einer Weife rasch zunehmen, wie das vor Erfindung der 
Dampfkraft und Eisenbahnen nicht vorkam. Auch läßt sich annehmen, daß die 
am höchsten besteuerten Flächen der Verkehrsgegend am schnellsten Bebauer finden. 
Immerhin wird aber mindestens eine Zn t von 10 bis 20 Jahren vergehen, bis 
die erste Hälfte der Abgabe, und vielleicht eine Zeit von 50 Jahnen und darüber, 
bis die letzte Hälfte der AbMhe vollständig zur Gebpng kstMWt. Vor erfolgter 
Bebauung wi l l und kann Niemand zahlen. Die Emission VM Zinstragenden 
Obligationen oder Rentenbriefen läßt sich im Vo rausv^ vor erfolgter Bebau¬ 
ung — auf die Abgabe nicht gründen, da deren 
unbestimmt und Niemand da ist, welcher inzwischen die Zinsen der auf den I n ¬ 
haber lautenden Papier zahlt. . , 

Es fragt sich daher, ob die Stadtbehörden nicht gemiB Gewicht 
der Offerte sich verpflichtet, denjenigen 
Theil der Abgabe, welcher nach 25 Jahren noch nicht zahlbar geworden fein 
sollte, alsdann auf die Stadtkafse zu übernehmen, also Garantie dafür zu leisten, 
daß innerhalb 25 Jahre der Fiskus hiß ganM Abgahe w « 
eine solche Garantie möchte die unbestimmte Aussicht, in der Zukunft eine Reve-
nüe zu erlmgen, nicht von entscheidender Bedeutung für die Beschlüsse der 
Staatsregierung werden. . 

Nach erfolgter Beschlußnahme der Stettiner Stadtbehörden dürfte die An¬ 
gelegenheit auch den Grabower StadtbehWen zum Beschluß vorzulMN sein, da 
ein Theil des Rayon-Bezirks zur Vtadt Grabyw gehört. 

Wehrmann's Entwurf zu einem Gemeinde-Beschluß, der den Stettiner 
Stadtbehörden zur Annahme empfohlen wird. ' ' 

I n Erwägung, daß die Festungswerke die Entwicklung des Handels und 
der Industrie von Stettin hindern, und den Werth der Grundstücke im Rayon-
Bezirk wesentlich beeinträchtigen, daß daher die Beseitigung der Festungswerke 
als ein im Interesse der ganzen Stadt und vorzugsweise des Rayon-Bezirks 
liegendes gemeinnütziges Unternehmen zu betrachten ist; 

in Erwägung, daß es rathsam erscheint, die Kosten der Verlegung der 
Festungswerke an einen andern Ort der Staatsregierung durch einen Beitrag zu 
erleichtern und dadurch den Beschluß der Verlegung herbeizuführen; 

in fernerer Erwägung, daß dieser Beitrag nur durch eine Gemeindesteuer 
aufgebracht werden kann, welche von dem durch die Maßregel Vorzugsweife und 
direct verbesserten Grundbesitz nach Verhältniß des Vortheils zu erheben ist, in¬ 
dem das Interesse der übrigen Grundbesitzer und Stadtbewohner schon genügend 
durch die Bestimmung des nachfolgenden § 6 und durch die Beiträge zu deyHasten aus¬ 
geglichen wird, welche der Stadt beim Ausbau der Straßen yni» sonstigen städ¬ 
tischen Einrichtungen in den neuen Stadttheilen zufallen; 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 114 
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beschließen der Magistrat und die Stadtverordneten von Stettin auf Grund 
der St . -O. vom 30. M a i 1853, U 11 , 53 Abs. I I , unter Vorbehalt der Ge¬ 
nehmigung der Königs M 

§ 1. Sobald die Schleifung der Stettiner Festungswerke von des Königs 
Maj t . genehmigt und der Rayon-Bezirk von der Beschränkung der Rayonbestim¬ 
mungen befreit ist, sollen die Grundstücke des Isten und 2ten Rayons, soweit 
sie nach dem Bebauungsplan nicht zu öffentlichen Plätzen, Straßen und Bohl¬ 
werken reservirt bleiben, sondern zur Bebauung frei gegeben werden, mit einer 
zur Communal-Kasse fließenden Ablage belegt werden, welche im Ganzen den 
Betrag von 150.000 Thlr . jährlich erreichen und mit dem 20fachen Betrage 
ablöslich sein soll. 

§ 2. Die Einschätzung erfolgt nach Verhältniß des Vortheils, welchen die 
Besitzer durch die Beseitigung der Festungswerke und der Rayonheschränkungen 
erlangen. Z u dem Ende wird pro Q.-Fuß der jetzige gemeine Kaufpreis des 
Grundstücks bei der Rayonbeschränkung geschützt, desgleichen der Werth, welchen 
das Grundstück bei der Bebauung nach Beseitigung der Festungswerke und der 
Rayonbeschränkungen voraussichtlich haben wird. Der Kapitalbetrag der Abgabe 
soll l/4 der veranschlagten Werths-Erhöhung nicht übersteigen. 

§ 3 . Zur Ausführung der Einschätzung werden 3 Schiedsrichter ernannt: 
Der eine von den Besitzern der Grundstücke des Rayon-Bezirks in einer auf 
ortsübliche Weife vom Magistrat bekannt zu machenden Versammlung durch 
Stimmenmehrheit der erschienenen Besitzer; der zweite vom Magistrat, der dritte, 
welcher bei Meinungsverschiedenheit als Obmann entscheidet, von dem Ober-
Präsidenten der P r o v i n z . — D a s Resultat der Einschätzung wird 6 Wochen 
lang auf dem Rathhause in Stettin zur Einsicht der Betheiligten offen gelegt 
und die Auslegung vom Magistrat von 2 zu 2 Wochen in ortsüblicher Weise 
bekannt gemacht. Während der Auslegungsfrist können Einwendungen gegen die 
Einschätzung von den Besitzern der betheiligten Grundstücke bei dem Magistrate 
angebracht werden. Die Einwendungen werden von den Schiedsrichtern unter¬ 
sucht; demnächst wird das Veranlagungskataster durch Beschluß der Schieds¬ 
richter festgestellt und dem Magistrate zugefertigt. Wird die Beschwerde ver¬ 
worfen, so treffen die Kosten der Untersuchung den Beschwerdeführer. 

§ 4. Da die Richtung der Verkehrs-Entwickelung im Laufe der Zeit sich 
ändern kann, so soll eine Revision des Veranlagungskatasters in der § 3 ge¬ 
dächten Weise von 5 zu 5 Jahren erfolgen, wenn betheiligte Grundbesitzer darauf 
antragen. 

§ 5. Die Abgabe wird nur für diejenige Fläche des Grundstücks entrichtet, 
welche mit Gebäuden befetzt wird, sowie für einen der Grundfläche der Gebäude 
gleichen Hofraum. Hofraüme für ihre größere Ausdehnung, Gärten ohne Ge-
baüde und Ablageplätze bleiben frei bis ihre Bebauung erfolgt. Die Zahlung 
der Abgabe beginnt mit dem 1. Januar nach Ablauf des Jahres, in welchem 
die Bebauung begonnen ist, und erfolgt in monatlichen Raten. Für die Flächen 
welche bei Ertheilung der Baufreiheit fchon mit Wohn- oder Fabrikgebäuden 
besetzt sind, zahlt der Besitzer vom 1. Januar des nächsten Jahres (1866) ab 
die Abgabe/ jedoch nur die Hälfte des Satzes, zu welchem Neubauten auf dem¬ 
selben Terrain veranlagt sind. 
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§ 6. Die Abgabe wird vom Magistrate zur Stadtkasse eingezogen und eine 
gleiche Summe an die Staatskasse jährlich abgeliefert. Sollte die Veranlagung 
der Abgabe (innerhalb V4 der zu erwartenden Werthssteigerung) nicht die Summe 
von 150.000 Thlr. jährlich ergeben, und die Bebauung sich theilweise länger 
25 Jahre verzögern, so wird alsdann das am Gesammtbetrage der Abgabe 
Fehlende aus allgemeinen Stadtmitteln zugeschossen, so daß die Staatsregierung 
jedenfalls nach 25 Jahren den vollen genannten Betrag jährlich erhält. 

§ 7. Behufs Amortisation der Abgabe wird jährlich ein Zuschlag zu der¬ 
selben von 1 Procent ihres Kapitalbetrages erhoben an die Staatskasse abge¬ 
führt und dadurch die Abgabe in 4 1 ^ Jahren getilgt, (cfr. § 64 des Renten¬ 
bank-Gesetzes vom 2. März 1850). Doch steht es dem Besitzer des belasteten 
Grundstücks frei, die Ablösung durch Kapital jeder Zeit zu bewirken nach der 
in der Ges.-Sammlung vom Jahre 1850 S . 134—137 abgedruckten Tabelle. 

§ 8. Die Kosten des Einschätzungs-Verfahrens und der Einziehung der Ab¬ 
gabe übernimmt die Stadt. 

Der Magistrat, nachdem er die Angelegenheit in zwei Plenarsitzungen durch-
berathen hatte, legte das Ergebniß seiner Berathung — unter Mittheilung 1) des 
Ober-Präsidial-Schreibens vom 28. März; 2) der Denkschrift des Geheimraths 
Wehrmann, 3) dessen Entwurfs zu einem Gemeindebeschluß, und 4) des Be-
steüerungs-Vorschlags von Toepffer und Genossen de 1 8 6 3 — den Stadtver¬ 
ordneten unterm 8. Apr i l 1865 zur Beschlußfassung vor. Das Resultat der 
Magistrats-Berathung war Folgendes; — 

I. Der vorliegende Plan geht davon aus, daß nicht die Erweiternng und 
Hinausrückung der Festungswerke, sondern deren gänzliche Beseitigung in Aus¬ 
sicht genommen werde. Der Magistrat ist einstimmig der Ansicht, daß, da die 
Interessen der hiesigen Stadt nur dann ihre allseitige Wahrung finden, wenn die 
Festungswerke nicht blos hinausgeschoben, sondern gänzlich beseitigt werden, der 
hiesige Platz also aufhört, Festung zu sein, da ferner für den in Rede stehenden 
Plan eine bestimmte Richtung ins Auge gefaßt werden muß, als diefes Ziel die 
vollständige Aufhebung der Festungswerke zu bezeichnen und festzuhalten. 

II. Der Plan nimmt zur Herbeischafftmg der erforderlichen Geldmittel Be¬ 
hufs des unter I bezeichneten Ziels eine zwangsweise Belastung der vom Rayon¬ 
zwange zu befreienden Grundbesitzer mit einer Rente in Aussicht. Der Kapitals-
betrag, welcher die Rente repräsentirt, soll ^ der Werthserhdhung, die die be¬ 
treffenden Grundstücke durch die Aufhebung des Rayonzwangs erfahren, nicht 
übersteigen; die Rente wird weiter erst fäl l ig: 

3,) Sobald die Schleifung der Stettiner Festungswerke genehmigt und der 
Rayon-Bezirk von der Beschränkung der Rayonbestimmungen befreit ist; 

d) sobald eine Besetzung des betreffenden Grundstücks mit Gebäuden 
eintritt. 

Tue Rente wird nur von den Grundstücken des Isten und 2ten Rayons, 
und auch hier nur von derjenigen Fläche bezahlt, welche mit Gebäuden besetzt 
wird, so wie für einen der Grundflächen der Gebäude gleichen Hofraum. 

I n der Erwägung, daß es nicht als eine unbillige oder gär ungerechte 
Maßregel bezeichnet werden kann, wenn die Grundbesitzer des Rayon-Bezirks 
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auf Höhe von V< des ihnen unmittelbar erwachsenden Gewinns Behufs Errei¬ 
chung des hier in Rede stehenden großartigen Planes der Schleifung der Festung, 
der demnächst auch noch mittelbar jenen Grundbesitzern weiter zu Statten kommt, 
besteuert werden; in weiterer Erwägung, daß bereits 125 unmittelbar inte-
refsirettde Grundbesitzer, Und neuerdings wol noch mehr, jenen Besteüerungsplan 
schriftlich gebilligt haben; daß endlich eine vollständige Sonderbelastung nicht 
eintritt, indem die Regelung der Plätze und Straßen, so wie der Entwässerung 
:c. der gefammten KämMerei, also sämmtlichen Einwohnern zur Last fällt, spricht 
sich ferner der Magistrat einstimmig dahin aus: — „daß der in Aussicht 
„genommene Besteüerungsplan zu billigen und dessen Durchführung zu bean¬ 
tragen sei". 

H l . Für diese Durchführung ist in der Denkschrift vom 21. März d. I . 
entweder ein bestätigter Gemeinde-Beschluß (statutarische Anordnung, § 11 St.-O.) 
oder ein Specialgefetz ins Auge gefaßt. Magistrat ist nicht der Ansicht, daß die 
Belastung eines T h e i l s der Grundbesitzer im Wcge des Gemeinde-Beschlusses 
erfolgen, und ein solcher Beschluß die erforderliche höhere Bestätigung in An¬ 
spruch nehmen kann. Der in der Denkschrift allegirte § 4 St . -O. gibt dafür 
keinen ausreichenden Anhalt; ebenfowenig die ß§ 53 u. 54 a. a. O. und das 
zu ersterm erlassene Regulativ vom 17. Ju l i 1854. (Ministerialblatt für die 
innere Verwaltung von 1854, S . 128). Unbedenklich kann durch einen bestä¬ 
tigten Gemeinde-Beschluß eine Besteuerung des gefammten Grundbesitzes 
festgesetzt werden; aber die Belastung eines Abschnitts des Grundbesitzes im 
Wege eines Gemeinde-Beschlusses war schon nach der St . -O. von 1808, und er¬ 
scheint auch nach der neuen St. -O. von 1853 als unzulässig. Solchergestalt 
wird — „die Durchführung des Besteüerungsplans nur mittelst Spezial-Gesetzes 
„zu beantragen fein". 

IV . Anlangend den Inhal t dieses Special-Gesetzes, so tr i t t dabei der § 6 
des der Denkschrift beigefügten Entwurfs zu einem Beschlüsse als von beson¬ 
derer Wicht igkeit und Tragwe i te hervor. Was zur Empfehlung der dies-
fallsigen Bestimmung in der Denkschrift gesagt ist, hat gewiß feine volle Berech¬ 
tigung. Es ist sehr zweifelhaft, ob die Staatsregierung sich auf das in Rede 
stehende Project einlassen wird, Angesichts einer Rente, deren Fälligkeit ganz im 
Unbestimmten liegt, deren vollständige Erhebung zu dem in Aussicht genommenen 
Betrage von 150.000 Thlr. jährlich aber jedenfalls erst nach einer langen Reihe 
von Jahren abzusehen ist. Der Magistrat hat die Überzeugung gewonnen, daß 
zur Förderung der Sache hier eine Concefston gemacht werden muß. Er ist auf 
der einen Seite der Annahme, daß, wenn die Stadt 25 Jahre lang aufgehört 
hat Festung zu sein, wenn sie ^ Jahrhundert hindurch eine völlig freie Ent¬ 
Wickelung genossen hat, ihr auch manchfach neue und gehobene Hülfsmittel zu¬ 
wachsen werden. Auf der andern Seite dagegen erscheint es bedenklich, eine 
Gewähr auf die Stadtkasfe zu übernehmen, die möglicher Weise mit einer Rente 
zum Austrage zu bringen sein wird, welche sich dem jährlichen Betrage von 
150.000 Thlr . nähert, und mit solcher Summe von der Stadt nicht aufgebracht 
werden kann, ohne den Finanzzustand derselben bedenklich in Frage zu stellen. 
Der Magistrat spricht sich daher mit einer Abweichung von 3 Stimmen, welche 
unbedingt auf den § 6 eingehen wollen, dahin aus, — „die dort zu überneh-
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„mende Gewähr zu limitiren, und zwar auf 50.000 Thlr. jährlich, dergestalt 
„also, daß der städtische Zuschuß diese Summe nicht übersteigen kann> Gegen¬ 
t e i l s aber soweit sinkt, als diese Summe zur Erfüllung der Rente von 150.000 
„Thlr. nicht erforderlich erscheint." 

Der Magistrat ladet die Stadtverordneten ein, sich diesem V o t o anzu¬ 
schließen. Die übrigen Bestimmungen des proponirten, der Denkschrift beige¬ 
fügten, Beschlusses haben ein Bedenken nicht hervorgerufen. 

Die Magistrats-Vorlage wurde dem Stadtverordneten-Vorsteher, Buchhändler 
Löon Saunier, am 11: Apri l 1865 behändigt. Derselbe legte sie der Stadt¬ 
verordneten-Versammlung i n . deren Sitzung vom 19. Apri l vor, in welcher be¬ 
schlossen wurde, die Vorlage einer besondern, aus dem <vchooße der Versamm¬ 
lung gewählten Commission zur Prüfung und demnächstigen Berichterstattung zu 
überweisen. Zugleich wurde der Druck der Vorlage sammt allen ihren Beilagen 
und die Vertheilung der Druckexemplare an jeden der Stadtverordneten zu dessen 
Information angeordnet. Am 28. Apr i l hielt die Special-Commifsion unterm 
Vorsitz des Stadtverordneten-Vorsteher L. Saunier, während der Stadtverordnete 
Steinicke das Schriftführer-Amt übernahm, ihre erste Sitzung, worin mit über¬ 
wiegender Mehrheit dem Beschlüsse des Magistrats beigetreten wurde. Behinde¬ 
rungen mancherlei Art, u. a.: die Eröffnung der Industrie-Ausstellung, welche 
am 12. Ma i 1865 Statt fand, Theilnahme einzelner Commissions-Mitglieder an' 
Conferenzen in anderen städtischen Angelegenheiten, eine unaufschiebbare Reise 
des Stadtverordneten-Vorstehers Saunier nach Leipzig, u. d. m. wurden Veran¬ 
lassung, daß die Commission zu anderweiten Verhandlungen, die von einzelnen 
Mitgliedern angeregt worden waren, erst nach Ablauf längerer Zeit zusammen¬ 
treten konnte. Nach Abhaltung mehrerer Sitzungen, in denen der Beschluß vom 
25. Apri l einer Abänderuug unterworfen wurde, und nach lebhaften Debatten im 
Schooße der Commission, entschied sie sich mit allen Stimmen gegen ein dissen-
tirende, zur Abfassung des nachstehenden — 

Vorschlags zu einem Gemeinde-Beschluß in Sachen der Festungs¬ 
frage, d. d. Stettin, den 20. Juni 1865. 

Die Commifsion zur Prüfung des Vorschlags zur Beseitigung der Festungs¬ 
werke beantragt folgenden Beschluß: 

I n Erwägung, daß die Beseitigung der Festungswerke dem Hanhel und der 
Industrie von Stettin "die Möglichkeit der naturgemäßen Entwicklung darbieten 
und deshalb eine Steigerung des Werthes jeder Art von Grundbesitz im städ¬ 
tischen Gebiet zur Folge haben würde, daß dieselbe mithin als ein im Interesse 
der ganzen Stadt und vorzugsweise der Grundbesitzer liegendes gemein¬ 
nütziges Unternehmen ist; 

in Erwägung, daß voraussichtlich die Steigerung des Grundwertes nur 
schrittweise und im Besondern nach verschiedenen Abstufungen eintreten dürfte, 
je nachdem den einzelnen Grundstücken die natürlichen Vortheile ihrer Lage 
durch die Festungswerke bisher mehr oder weniger vorenthalten worden 
wären; 

in Erwägung, daß es rathsam erscheint, der Staatsregierung die Verlegung 
der Festungswerke an einen andern Ort durch einen Beitrag zu erleichtern, und 
dadurch den Beschluß der Verlegung herbeizuführen; 
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in fernerer Erwägung, daß dieser Beitrag am Richtigsten durch progressive 
und nach Maßgabe der Werthverbesserung der einzelnen Grundstücke klassificirte 
Gemeinde-Grundsteuer aufzubringen wäre, beschließen Magistrat und Stadtver¬ 
ordnete von Stettin auf Grund der St.-O. vom 30. M a i 1853, M 11, 53 I I , 
was folgt: 

§ 1. Sobald die Schleifung der Stettiner Festungswerke von des Königs 
Majt. genehmigt und die rayongesetzlichen Bestimmungen für den Rayon-Bezirk 
außer Wirksamkeit gesetzt worden sind, sollen alle Grundstücke im Gemeinde-Be¬ 
zirke, soweit sie nicht nach dem Bebauungsplane zu öffentlichen Plätzen, Straßen 
und Bohlwerken reservirt bleiben mit einer zur Communalkasse fließendem klassi-
ficirten Abgabe belegt werden, deren Gesammtbetrag vom Zeitpunkte ihrer Ein¬ 
führung an allmälig bis auf 150.000 Thlr. jährlich steigen und mit dieser 
Summe abschließen soll. . 

§ 2. Die Einschätzung der Grundstücke erfolgt nach Verhältniß des Vor-
theils, welchen die Besitzer durch die Beseitigung der Festungswerke erlangen. 
Zu dem Ende wird pro Q.-Fuß der bisherige gemeine Kaufpreis des Grund¬ 
stücks vor Besei t igung der Festungswerke geschätzt, desgleichen der Werth des 
Grundstücks zur Ze i t der Einschätzung. Der 20fache Betrag der Abgabe soll 
^ der veranschlagten Werths-Erhöhung nicht übersteigen. 

§ 3. Zur Ausführung der Einschätzung werden von der Stadtverordneten-
Versammlung drei Commissarien ernannt. Dieselben bedürfen keiner Bestätigung 
Seitens irgend einer andern Behörde, fungiren 5 Jahre und sind wieder wähl¬ 
bar. Das Resultat der Einschätzung wird 6 Wochen auf dem Rathhause zu 
Stettin zur Einsicht der Betheiligten offen gelegt und die Auslegung vom Ma¬ 
gistrat von 2 zu 2 Wochen in ortsüblicher Weise bekannt gemacht. Während 
der Auslegungsfrist können Einwendungen gegen die Einschätzung von den Be¬ 
sitzern der Grundstücke beim Magistrate angebracht werden. Die Einwendungen 
werden vom Magistrate untersucht und endgültig entschieden; demnächst wird mit 
diesen Modificationen das Veranlagungskataster von den Commissarien festgestellt 
und dem Magistrate zugefertigt. Wird die Beschwerde verworfen, so treffen die 
Kosten der Untersuchung den Beschwerdeführer. 

§ 4. Von 5 zu 5 Jahren findet in der § 3 gedachten Weise eine Revision 
des Veranlagungskatasters Statt. 

§ 5. Die Zahlung der Abgabe beginnt mit dem 1. Januar nach Ablauf 
des Jahres, in welchem die Beseitigung der Festungswerke endgültig verfügt 
worden ist, und erfolgt in monatlichen Raten. 

§ 6, Die Abgabe wird vom Magistrate zur Stadtkasse eingezogen und die 
Einnahme aus derselben jährlich an die Staatskasse abgeliefert. 

§ 7. Sobald der Oesammtbetrag der Abgabe die Summe von 150.000 Thlr. 
jährlich erreicht, wird eine Zuschlagsabgabe von '/z der eingeschätzten Steuer als 
Amortisations-Rate erhoben, und von da ab die Abgabe in 41Vi2 Jahren ge¬ 
tilgt (Rentengesetz vom 2. März 1850, § 61). Eben so steht es sobald jener 
Zeitpunkt eingetreten ist, den Besitzern der Grundstück) frei, die Ablösung durch 
Kapital jederzeit zu bewirken nach der in der Ges.-Samml. von 1850, S . 134 
bis 137 abgedruckten Tabelle. Einen Modus zu finden, nach welchem die Ab-
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lösung auch schon vor dem Eintritt des gedachten Zeitpunkts jederzeit erfolgen 
könne, bleibt näherer Verhandlung vorbehalten. 

§ 8. Die Kosten des Einschätzungs-Verfahrens und die Einziehung der Ab¬ 
gabe übernimmt die Stadt. 

Unterzeichnet von Lson Saunier, Vorsitzender; Steinicke, Schriftführer. 
Die dissentirende Stimme in der Kommission gehörte dem Stadtverordneten^ 

Iustizrath Dr. Zachariae. Derselbe gab zu den Acten das folgende — 
Separa tvo tum d. d. Stettin, den 24. Juni 1665. ^ 

Die Stadtverordneten-Versammlung 
in Erwägung, daß die Anlegung, Beseitigung und Verlegung von Festungs¬ 

werken zum Schütze des Landes und der Staatsangehörigen unzweifelhaft eine 
Aufgabe und'Verpflichtung des Staates ist und ledigliH auf Staatskosten ge¬ 
schehen muß; 

in Erwägung, daß bei der Auswahl der Festungsplätze die Rücksicht auf 
die Sicherheit und 5as Gesammtinteresse des ganzen Staats mit den Interessen 
der Gemeinden möglichst in Einklang zu bringen ist; 

in Anbetracht, daß nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen falls die I n¬ 
teressen einzelner Gemeinden und ihrer Mitglieder zum Vortheil fämmtlicher 
Staatsangehörigen eine unvermeidliche Benachteiligung erfahren müssen, der 
Staat verpflichtet fein würde, dafür vollständige Entschädigung zu gewähren, 
und den außerordentlichen Werth zu ersetzen GH 74, 75 der Einleitung zum 
A. L. R., §§ 8—11 Th. I , T i t . I I A. L. R.); ' 

in Erwägung, daß die Stadt Stettin als Festungsplatz einen sehr zweifel¬ 
haften Werth hat, dagegen aber anerkannt durch die Festungswerke um die erste 
preußische Handelsstadt Stettin das Handels- und Industrie-Interesse der Stadt, 
insbesondere der östlichen Provinzen, vorzugsweise der Provinz Pommern und 
der Gemeinde Stettin in sehr hohem Grade beeinträchtigt wird; 

in Erwägung, daß der Staat hiernach im allgemeinen Interesse seiner Ange¬ 
hörigen die Verlegung der Festung, falls solche überhaupt aus strategischen 
Gründen zulässig ist, vornehmen muß, daß auch der Staat der Gemeinde Stettin 
dafür nichts anrechnen darf, daß er, während er in seinem Vortheil handelt, 
zugleich auch ihr eine Beschädigung ihrer Interessen, f ü r welche ih r eine 
Vergü t igung niemals geleistet worden* ) , künftig abnimmt; 

in Erwägung, daß, wenn es zulässig, einer Stadt dafür, daß sie künftig 
nicht Festung fein soll, ein zum Bau einer andern Festung bestimmtes Loskaufs¬ 
geld aufzuerlegen, solches von al len Städten, die nicht Festungen sind oder 
werden sollen, gemeinschaftlich, nicht aber von einer einzelnen bereits eine 
Reihe von Jahren hindurch benachtheiligten Stadt aufzubringen sein würde; 

in Erwägung, daß hiernach die Vertreter der Stadt Stettin sich nicht in 
der Lage befinden, die Gemeinde für die dem Staat obliegende Verlegung der 
Festungswerke mit großen Schulden, Garantien oder Steuern zu belasten; 

in Betracht, daß es auch weder im Wege des Gemeindebeschlusses noch 
eines Speäalgesetzes statthaft ist, die Grundbesitzer in den Festungs-Rayons 
allein zu besteuern, daß, wenngleich die Stadtverordneten nach § 5 3 St.-O. die 

Doch! Man vergl. weiter unten Ergänzung I zur Festungs Bau-Geschichtet 
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Befugniß haben, Gemeindesteuern zu beschließen, ihnen doch die Vefugniß ab¬ 
geht, einzelne Klassen der Bevölkerung, also die Grundbesitzer a l l e i n zu 
besteuern; , 

in Erwägung, daß, wenn solches Recht den Stadtverordneten sogar zustände, 
doch jedenfalls die Besteuerung einer einzelnen Klasse der Bevölkerung für solche 
specielle Zwecke, die eingestanden nicht dieser Klasse allein, sondern vorzugsweise 
dem Hande l und Gewerbe zu Gute kommen sollen, verwerflich sein würde 
und hiernach die von der Commission vorgeschlagene Belastung des gesammten 
Grundbesitzes zu Stettin gesetzlich und verfassungsmäßig nicht ausführbar 
erscheint; 

in Erwägung, daß gerade der dabei angenommene Maßstab des al lgemei¬ 
nen Vortheils auch nothwendig a l lgemein, wo er zutrifft, angewendet werden 
müßte, daß also keine Axemptionen für die Klassen der Handels- und Gewerb-
treibenden statthaft sind (ß 4 St . -O.) ; 

in Erwägung, daß dieser gehoffte Vortheil als al lgemein für a l l e Grunde 
besitzer zutreffend nicht nachweisbar ist, vielmehr für Einzelne sogar auch erheb¬ 
liche Nachtheile besorglich sind> jedenfalls der sich auch einer annähernd richtigen 
Schätzung entziehende Portheil keinen Maßstab der Besteuerung abgeben kann; 

in Betracht, daß ein etwa zunehmender Betrag des Einkommens von dem 
Grundvermögen, also der wirklich zu ermittelnde Vortheil bereits durch die in 
Folge dessen zunehmende Gebaüdesteüer an den Staat besteuert werden würde; 

in Erwägung, daß durch den Commissions-Vorschlag von vorn herein UN' 
statthafte geschaffen werden, indem nicht erfindlich ist, 
wie der Maßstab der Beüeüerung nach dem erlangten Vortheil auf das gegen¬ 
wärtig fiskalische Festungsterrain anwendbar sein sollte, namentlich wie das nach 
Beseitigung der Festung bereits zu dem erlangten vo l len Werth verkaufte Ter¬ 
rain noch durch die Beseitigung der Festungswerke einer Werthfteigerung fähig 
sein sollte; 

endlich in Erwägung, daß der große Aufschwung, welcher nach dem Bei¬ 
spiele anderer Städte mit Recht auch für Stettin erwartet werden darf, wenn 
die Festungswerke fallen, notwendig wieder gelähmt werden würde, durch die 
Abschreckung, welche eine Beispiellose Steüerbelastung in Stettin, namentlich die 
Steigerung des Gesammtbetrages der schon jetzt übermäßig drückenden Gebaüde¬ 
steüer auf das 4fache des gegenwärtigen Betrages ausüben würde; 

beschließt: 
„den Magistrat zu erfuchen> Namens der städtischen Behörden beim Königl. 
„Staatsminifterium die Gründe für die Fortlegung der hiesigen Festungswerke 
„aus Kosten des Staats unter Benutzung der erheblichen Einnahme aus dem 
„Verkauf des Festungsterrains dringend geltend zu machen, und dabei die Er¬ 
wägungen hervorzuheben, welche nach gewissenhafter Prüfung und ungeachtet 
„der opferwilligsten Stimmung der Bevölkerung eine Besteuerung zu solchem 
„Zwecke ohne die Beeinträchtigung und Schädigung der Gemeinde unmöglich 
„erscheinen lassen." 

Auf den 30. Juni war eine Plenarsitzung der Stadtverordneten anberaumt, 
in welcher die Festungsfrage zum Vortrag, zur Berathung und zur Beschluß¬ 
fassung kam. Die Galerie des Saals war gedrängt voll von Zuhörern, hatte 
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doch die ganze Stadt in allen Klassen ihrer Einwohnerschaft das lebhafteste 
Interesse an der Frage, über welche ihre Vertreter heute entscheiden sollten. 
Nach lang dauernden Debatten, die fast die ganze, mehrstündige Sitzung ein¬ 
nahmen, für und wider die Wehrmannschen Vorschläge, den Magistrats-Beschluß, 
den Commisstons-Bericht und das Zachariaesche Separatvotum, entschieden sich 
die Väter der Stadt iu großer Mehrheit für die Anträge ihrer Special-Com-
misfion und faßten demgemäß den nachstehenden — 

Beschluß öer Stadtverordneten-Versammlung, betreffend die Festungs-
frage, in der Sitzung vom 30. Juni 1865. ' 

Die Versammlung sieht von der Vorlage des Magistrats ab, und schließt 
sich dem Antrage ihrer Kommission, wie derselbe in deren Vorschlag vom 20. I n n i 
d. I . aufgestellt ist, an, dem sie noch einen — 

§ 9 hinzufügt, dahin lautend: die Städtischen Behörden sind an vorsteh¬ 
enden Beschluß nicht mehr gebunden, wenn nicht zum 1. Ju l i 1866 die Aufhe¬ 
bung der Festungswerke definitiv verfügt worden ist. 

Zugleich ersucht die Versammlung den Magistrat, ihrem Beschlnsse beitreten 
zu wollen. 

Das Separatvotum und der Antrag des Dr. Zachariae wurde discutirt. und 
abgelehnt. Stettin, den 30. Juni 1865. 

Die Stadtverordneten. 
L6on Saunier (Vorsteher). Grawitz (Protokollführer). 

Der Magistrat reichte diesen Beschluß nebst allen Vorgängen unterm 5. Ju l i 
dem Ober-Präsidenten ein, und bemerkte in seinem Berichte, daß der Antrag 
der Stadtverordneten und dessen nähere Bestimmungen in ihm Bedenken hervor¬ 
gerufen habe, die voraussichtlich zu weitreichenden Erörterungen und Verhand¬ 
lungen mit den Vertretern der Stadt führen dürften. Der Eintritt in dies 
Verfahren würde möglicher Weise aber nur dann von rechtem Erfolge sein, wenn 
es angenommen werden könnte, daß der Beschluß der Stadtverordneten-Ver¬ 
sammlung und der mit demselben angenommene Commisstons-Antrag in ihren 
Grundsätzen geeignet wären, den von Ew. :c. in dem Erlasse vom 28. März 
d. I . ausgesprochenen Intentionen und Zielpunkten zu entsprechen. Magistrat 
stellte schließlich anHeim, ihn mit Bescheid zu versehen. 

Geheimrath Wehrmann ließ sich hierauf in einem, an den Ober-Präsidenten 
gerichteten, Schreiben vom 4. September 1865 als Antwort auf dessen Mitthei¬ 
lungen vom 25. Ju l i , also vernehmen: — 

Das Königl. Staats-Ministerium kann dem Beschlüsse der Stadtverordneten 
ein finanzielles Gewicht nicht beilegen; denn einer Seits soll die Einschätzung der 
Gründstücke nach § 3 des Commissions-Vorfchlags lediglich durch städtische Or¬ 
gane erfolgen — unter Ausschließung jeder Einwirkung der Staatsbehörden, — 
andrer Seits übernimmt die Stadt keine Garantie für die Erfüllung der Iahres-
rente von 150.000 Thlr. Nichts ist natürlicher, als daß die gewählten Taxa¬ 
toren geneigt sein werden, ihre Mitbürger so niedrig, als möglich einzuschätzen, 
da die Stadt kein Interesse dabei hat, ob die Einschätzung eine Abgabe von 
1000 Thlr. oder von 150.000 Thlr. jährlich ergibt; denn der Zweck, die Schlei¬ 
fung der Festung, soll nach dem Commissions-Vorschlage in jedem Falle erreicht 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 115 
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werden, ohne Rücksicht darauf, welche Höhe die Abgabe alsbald oder in Zukunft 
erreicht. Bei solchen Bedingungen hat vielmehr die Stadt ein Interesse dabei, 
die Abschätzung recht niedrig zu halten, damit die Grundbesitzer nicht ohne Noth 
für Rechnung der Staatskasse belastet werden. So l l die Offerte der Stadt von 
finanziellem Gewicht sein, so muß sie jedenfalls fo gemacht werden, daß die Ab¬ 
gabe von 150.000 Thlr. jährlich mit Sicherheit in voller Höhe spätestens in 25 
Jahren der Staatskasse zufließt. Sollten die städtischen Behörden geneigt sein, 
in diesem wesentlichen Punkte ihren Beschluß zu ändern, so wird sich ohne 
Zweifel über die anderen Punkte des Commissions-Vorfchlages, gegen welche ich 
einige Bedenken habe, Einverständniß erreichen lassen. Betrachten dagegen die 
städtischen Behörden den jetzigen Beschluß über den gedachten Punkt als i h r 
letztes W o r t , so muß ich meinen Vorschlag als gescheitert ansehen, 
was ich um so mehr .beklagen würde, als derselbe aus dem lebhaften Wunfche 
entsprungen ist, der Stadt Stettin eine Quelle großen Wohlstandes eröffnet zu 
sehen.*) 

Durch den Ober-Präsidial-Erlaß vom 11 . September 1865 von den vor¬ 
stehenden, im Namen des Königl. Staatsministeriums gemachten, Auslassungen 
des. Geheimraths Wehrmann Kenntniß erlangt, legte der Magistrat die Sache 
am 22. September noch ein M a l den Stadtverordneten vor, welche am 3. Oc-
tober dahin Beschluß faßten, daß sie, um die Unterhandlungen mit dem Ministe¬ 
rium in Fluß zu erhalten, sich zur Übernahme einer Garantie bereit erklärten 
und diese Angelegenheit ihrer Special-Festungs-Commission zu weiteren baldigen 
Vorschlägen überwiesen. Diese formulirte ihre Vorschläge in dem nachstehenden 
Protokolle: 

Cömmission wegen Schleifung der Festung. 
I n der heutigen Conferenz waren erschienen die Commifstons Mitglieder 

Saunier, Steinicke, de la Barre, Keil, Schröder, Dr. Wolfs, Dr. Zachariae 
und Kreich. Es wurde beschlossen, der Stadtverordneten-Versammlung zu em¬ 
pfehlen: 

1. Die von diefer Cömmission unterm 20. Juni er. entworfene und von 
den Stadtverordneten bereits gebilligte Vorlage festzuhalten. 

2. Dem Fiskus die Mitwirkung bei der Einfchätzung zuzugestehen und zu 
diesem Zweck von den Staatsbehörden betreffende Vorschläge zu gewärtigen. 

3. Außerdem den Ertrag der Abgabe nach Ablauf der ersten 25 Jahre dem 
Fiskus bis zur Höhe von 50.000 Thlr. zu garantiren. 

Ein Antrag des Dr. Wolfs, die gedachte Garantie bis 75.000 Thlr. aus¬ 
zudehnen, erhielt von den 8 Anwesenden nur 2 Stimmen. Stadtverordneter 
Keil wurde zum Referenten in der Versammlung ernannt. 

Stettin, den 5. October 1865. 
Fernerer Beschluß auf den vorstehenden Commissions-Bericht. 

Die Versammlung erlaubt sich, dem Magistrate eine Abschrift des Proto-

*) Daß Geheimrath Wehrmann mit keiner Silbe des Zachariaeschen Separatvotums ge¬ 
dachte, lag in dem ablehnenden Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung und in seiner 
Stellung als Delegirter des Königl. Staatsministermms. 
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kolls ihrer Commission vom 5. October er. mit dem Bemerken zu überreichen, 
daß sie den darin gestellten Anträgen überall beitritt. 

Stetttn, den 10. October 1865. 
Die Stadtverordneten. 

Lson Saunier. Grawitz. 
Hiernach hatten also die Stadtverordneten dem Wehrmannschen Verlangen 

wegen eines Staatscommissarius bei der Einschätzung der Grundstücke, nachgegeben, 
dann aber auch den Vorschlag des Magistrats vom 8. Apr i l wegen der, auf Höhe 
von 50.000 Thlr. zu leistenden Gewähr zu dem ihrigen gemacht. 

Magistrat erstattete am 14. October Bericht dem Ober-Präsidenten, der seiner 
Seits am 20. October dem Geheimrath Wehrmann von den vorstehenden Ver¬ 
handlungen Mittheilung machte, Letzterer erwiderte auf dieselbe am 23. October 
was folgt: — 

Auch ich halte den Beschluß der Stadtverordneten vom 10. d. für unzu¬ 
reichend. Eine Garantie der Stadt bis auf 50.000 Thlr. Rente genügt für den Zweck 
nicht, auch wenn derselbe — was ich annehme — so zu verstehen ist, daß die 
Stadt 50.000 Thlr. jährlich zahlen wi l l , wenn nach Ablauf von 25 Jahren durch 
die Einschätzung nur 100.000 Thlr. oder weniger den Grundbesitzern auferlegt 
sein sollten. Denn wenn die Bürger und die Stadtverordneten von Stettin, 
welche das muthmaßliche Resultat der Einschätzung am genauesten zu würdigen 
wissen, und welchen auch nach meinem Vorschlage vom 21 . März d. I . §. 3 durch 
die Wahl zweier Schiedsrichter ein überwiegender Einfluß bei der Einschätzung 
gewahrt ist — es bezweifeln, daß die Entwicklung der Stadt nach Schleifung 
der Festungswerke den berechneten Aufschwung nimmt, wenn sie daher die Garantie 
der Stadt auf 50.000 Thlr. einschränken in der Besorgniß, daß die Rente der 
Grundbesitzer nach 25 Jahren noch erheblich unter 100.000 Thlr. zurück bleiben 
möchte, so erscheint es natürlich, daß das Königl. Staatsministerium jenen Zweifel 
theilen und der städtischen Offerte ein geringes finanzielles Gewicht beilegen wird. 
Ew. 2c. stell' ich daher anHeim, dem Magistrate zu erwiedern, daß ohne die 
volle Garantie der Stadt für die Realisation der 150.000 Thlr. Rente nach 25 
Jahren der Plan vom 21. März l . I . nicht verfolgt werden kann. I n Betreff 
der Art der Mitwirkung der Staatsbehörden bei der Einschätzung enthält mein 
Borschlag vom 21. März d. I . in §. 3 denjenigen Modus, der mir noch jetzt 
angemessen und für die Betheiligten annehmbar erscheint. Schließlich erlaube ich 
mir die Bitte um baldige Mittheilung des Endbeschlusses der städtischen 
Behörden, damit ich die Verhandlungen an das Königl. Staatsministerium ein¬ 
reichen kann. -

I n Folge des Ober Präsidial-Erlaffes vom 27. October^) ließ der Magi¬ 
strat die Sache am 1. November noch ein M a l an die Stadtverordneten gehen, 
nachdem er die Angelegenheit, unter Berücksichtigung der neuen Ministerial-Vorlage, 
zur weitern eingehendm Berathung gezogen hatte. Als Resultat dieser Berathung 
führte er an, daß — 

5) Aus den Daten der Verfügungen « . ergibt sich eine gewisse Eilfertigkeit, mit der die 
auf die Entfeftigungssache Bezug habende Geldfrage von den Staatsbehörden um diese Zeit 
betrieben wurde. 

115* 
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1. Magistrats-Collegien bei seinem Beschlüsse vom 8. Apr i l 1865 insoweit 
stehen geblieben sei, als er sich der Proposition des Geheimraths Wehrmann 
wegen der Ar t und Weise, wie die Rente aufzubringen (§. 1 und 2 des Beschluß-
Entwurfs) anschließt. Magistrat geht von dem Gesichtspunkte aus, daß die Grund¬ 
besitzer in den frei werdenden Rayon-Bezirken die zur Zahlung der Rente zunächst 
berufen seien, und daß sie auch vermöge der in Aussicht stehenden außerordent¬ 
lichen Werthssteigerung ihres Besitzes ohne Überlassung im Stande sein würden, 
unter den proponirten Maßgaben die Rente zu tragen. Gegentheils griffen wider 
den von den Stadtverordneten adoptirten Aufbringungsmodus die Bedenken 
Platz, daß 

a) Die Regulirung eines Maßstabes für eine Schätzung wie sie der §. 2 
des betreffenden Stadtverordneten-Beschlusses in Aussicht nimmt, sich nicht wohl 
finden lassen werde; 

b) als Folge davon zu befürchten sei, daß die Rente, soweit sie als garan-
t i r t zu zahlen ist, schließlich die Kämmereikasse als eine allgemeine Gemeindelast 
verbleibt, bezw. auferlegt wird, ein Ergebniß, welches dem Gesichtspunkte, daß 
diejenigen, welche unmittelbaren Gewinn von dem Wegfall der Festungswerke 
haben, auch die damit verknüpfte Belastung tragen sollten, durchaus entgegen 
stehen würde; , 

2. Habe die weitere Erwägung der Sache dahin geleitet, daß der Magistrat 
von dem in seinem Beschlüsse vom 8. Apr i l l . I . aufgefaßten Limitum Abstand 
nehme, vielmehr auf die §. 6 der Wehrmannschen Propositionen erheischte Garantie 
unoedingt einzugehen, einstimmig beschlossen habe. Der Magistrat habe sich die 
Entwicklung vergegenwärtigt, welche die Stadt in den letzten 20 Jahren trotz 
der hemmenden fortificatorifchen Verhältnisse genommen hat. Es handle sich 
nunmehr zunächst darum, daß die Schleifung der Festungswerke genehmigt und 
der Rayon-Bezirk von seinen Beschränkungen befreit fei, dann aber, daß ein 
Zeitraum von 25 Jahren weiter verlaufe, in welchem das Material zur Be¬ 
steuerung behufs Aufbringung der Rente sich entwickelt, und dann erst die Garantie 
durch die Kämmereikasfe Seitens der Gefammtheit eintrete. Wenn die Stadt 
Stettin die Zukunft hat, die ihr mit Recht für den Fall der Beseitigung der in 
Rede stehenden Beschränkungen in Aussicht gestellt wird, dann würden auch die 
Mi t te l zur Aufbringung der 150.000 Thlr. Rente gewonnen werden. I n den 
zehn Jahren von 1854—1864 sei trotz der Baubeschränkungen, und trotz dem, 
daß ein großer Theil der vorstädtischen Bauten nicht in die städtische Feüerkasse 
aufgenommen ist, der Feüerkassenwerth der Gebäude durch Neu- und Ausbauten 
von 11.967.950 Thlr. auf 16.914.050 Thlr., also rund um 5 Millionen, seit 
dem Jahre 1858 aber um über 3 Millionen Thlr., also durchschnittlich jährlich 
um V2 Mi l l ion Thlr . gestiegen. Die Betrachtung, daß nach Maßgabe der bis¬ 
herigen Beschlüsse die Vertreter der Stadt selbst, an der selbst von ihnen so viel¬ 
fach und entschieden behaupteten Entwicklungsfähigkeit des hiesigen Platzes zweifelten, 
erscheinen nicht fehlgegriffen. Hiernach beantragte Magistrat: — „Die Stadtver¬ 
ordneten wollen zu seinem Beschlüsse vom 8. Apr i l d. I . und zu dem vorstehen-
„ dem Beschlüsse, ihre Zustimmung geben." 

Die Stadtverordneten-Versammlung überwies diese Mogistrats-Vorlage ihrer 
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Svecial-Festungs-Commission zur Prüfung und Begutachtung, die darauf am 15. 
November 1865 ihren Bericht erstattete, also lautend: — 

Die Commission war bei dem von der Stadtverordneten-Versammlung ange¬ 
nommenen Entwurf vom 20. Juni cr. von zwei Voraussetzungen ausgegangen. 

Sie hatte mit dem Magistrate dafür gehalten, zur Durchführung des von 
dem Geheimrath Wehrmann vorgelegten Plans, einen T h ei l des Grundbesitzes 
zu besteuern, würde ein Gesetz erforderlich sein, war hingegen der Ansicht gewesen, 
daß der auf Besteuerung sämmtlichen Grundbesitzes basirte Entwurf durch ein 
Ortsstatut gesetzlich festgestellt werden könne. 

Ferner hatte die Commission angenommen, der von ihr vorgelegte Entwurf 
werde ohne eine Garantie Seitens der Gemeinde, der Staatsregierung min¬ 
destens ebenso vortheilhaft erscheinen, wie der Plan des «. Wehrmann mi t einer 
Gewährleistung. Aus seitdem vorgelegten Schriftstücken hat sich ergeben, daß 
letztere Annahme nicht zutreffend gewesen ist. 

Anderer Seits hat die nochmalige Prüfung der Angelegenheit einen bisher 
nicht beachteten Gesichtspunkt näher gerückt. Wenngleich nämlich eine Gemeinde-
Grundsteuer unzweifelhaft durch Ortsstatut festgesetzt werden kann, so bedarf es, 
wenn der Ertrag einer solchen Steuer durch die Staatskasse vereinnahmt, wenn 
Staatseigenthum veräußert und erworben, wenn Eine Landessestung aufgegeben, 
eine andere erbaut werden soll, zu ullem Diesem ebenso unzweifelhaft eines im 
geordneten Wege zu Stande gekommenen Landesgefetzes, da es unter diesen Um¬ 
ständen nicht im Interesse der Gemeinde liegt, an einem Entwurf festzuhalten, 
welcher der Staatsregierung wesentlich mehr bietet, als der Vertreter des fiska¬ 
lischen Interesses in seinem eignen Projecte fordert, so schlägt die Commission der 
Versammlung vor: 

Den auf Grund des Entwurfs vom 20. Juni cr. gefaßten, vom Magistrate 
nicht bestätigten Beschluß aufzuheben; dagegen der Magistrats-Vorlage vom 1. 
November cr. zuzustimmen, vorbehaltlich der Beschlußfassung der Stadtverordneten-
Versammlung über die Einzelnheiten des Besteüerungsmodus und mit folgenden 
Zusatzbestimmungen: 

„Wenn aus dem Verkauf des Terrains der Festungswerke mehr gelöst wird, 
„als 4 Millionen Thaler, dann soll der Überschuß der Stadt zu Gute kommen, 
„dergestalt, daß der von der Gemeinde nach Ablauf von 25 Jahren etwa zu 
„leistende jährliche Zuschuß nur so weit er durch die Jahreszinsen, jenes Über¬ 
schusses nicht gedeckt wird, zu zahlen ist. Die Erhebung der Steuer und die 
„von der Stadt übernommene Garantie erlischt, sobald zu irgend einer Zeit im 
„zweimeiligen Umkreise des Stettiner Gemeindebezirks wiederum Festungswerke er-
„richtet werden." 

Ferner proponirt die Kommission: 
„Die Versammlung wolle sich an diesen Beschluß nur gebunden 

„halten, fallO bis zum 1. Ju l i 1867 ein darauf gegründetes Gesetz zu Stande 
„komme." 

I n der, wenige Tage nachher abgehaltenen Plenarsitzung der Stadtverord¬ 
neten wurde der nachstehende — 

Beschluß gefaßt: 
Die Versammlung tritt den Ansichten und Vorschlägen ihrer Commission, 
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Welche dieselbe in ihrem Bericht vom 15. November cr. niedergelegt hat, überall 
bei, erhebt die darin gemachten Anträge zum Beschluß und ersucht den Magistrat 
sich denselben anzuschließen. Stettin, den 21. November 1865. 

Die Stadtverordneten. 
Leon Saunier. Grawitz. 

Magistrat legte die vorstehenden Verhandlungen dem Ober-Präsidenten mit¬ 
telst Berichts vom 27. November 1865 mit der Bitte vor, seine Vermittelung 
zur weitern Förderung der Angelegenheit eintreten zu lassen, indem er der An¬ 
sicht war, daß die Maßgaben, unter denen die Stadverordneten dem Magistrats-
Beschlufse beigetreten, ein Hinderniß für die Fortsetzung nnd den Abschluß der 
Unterhandlungen nicht darbieten dürften, namentlich nicht zu der Annahme Ver¬ 
anlassung haben, daß auf eine Hinaussetzung die auf den 1. Ju l i 1867 arbitrir-
ten Präklufiv-Termins nicht eingegangen werden sollte. 

Auffallend erscheint es, daß der Magistrat dem Ober-Präsidenten nicht den 
vol ls tändigen Ber icht der Commisston vorgelegt hat ; den ersten Theil des 
Berichts bis zu den Worten: „so schlägt die Commisston", unterdrückte er. Ge¬ 
schah es etwa, weil er es nicht opportun hielt, die Staatsregierung an das Separat¬ 
votum des Iustizraths Dr. Zachariae zu erinnern, dessen Inhalt von der Com¬ 
misston in wenigen Zeilen zusammengedrängt worden war? 

An demselben Tage, an welchem der Bericht an dem Ober-Präfidenten er¬ 
stattet wurde, nämlich am 27. November 1865, richtete der Magistrat an den, 
just in Stettin versammelten, Provinzial-Landtag von Pommern abermals eine 
Petition, in welcher unter Darlegung des jetzigen Standes der Angelegenheit 
wiederholt um dessen Vermittlung bei der Staatsregierung wegen Schleifung der 
Festungswerke Stettins gebeten wurde. Daß der.Provinzial-Landtag diesem 
Antrage unterm 8. December 1865 Folge gegeben hat, ergibt sich aus den 
späteren Verhandlungen vom Jahre 1869, auf die weiter unten zurück¬ 
zukommen sein wird. Die Specialitäten sind nicht zu den Magistrats-Acten 
gelangt. 

Als ein zur Sache gehöriges Curiosum ist noch eines gedruckten Flugblattes 
Erwähnung zu thun, welches im Monat Ma i 1865 von den Besitzern von Fried¬ 
richshof und Alt-Turnei in Umlauf gesetzt wurde. H. Moses, Eigenthümer des 
ersten, und Ferdinand Gräber, Eigenthümer des zweiten der genannten Acker-
Werke, beide meinen, in der von Toepffer und Genofsen auf die Bahn ge¬ 
brachten Frage wegen Besteuerung der im Rayon-Bezirk belegenen Liegenschaften 
auch das Wort nehmen zu müssen, weil sie den bei Weiten größten Theil der 
Grundstücke im Iten und 2ten Rayon besitzen. Toepffers Vorfchlag ist, sagen 
sie, nur auf Grund eines Specialgesetzes ausführbar, zu dem aber das Haus der 
Abgeordneten nie seine Zustimmung geben wird, weil es, sofern uicht fämmtliche 
in den Rayons belegenen Grundstücksbesitzer damit einverstanden- sind, unmöglich 
wird zwangsweise aufgedrungen werden können; sie aber, so erWrm sie aus¬ 
drücklich, würden niemals damit einverstanden sein. Seltsam, wären die Rayon¬ 
besitzer alle eines Sinnes, so bedarf es keines Gesetzes. Der beiden Großbesitzer 
Kritik ist auch gegen Wehrmanns Annahme, der Q.-Fuß Festungs-Terrain werde 
für 15—16 Sgr. zum Verkauf gestellt werden können, gerichtet, dieser Preis ist 
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in ihren Augen v i e l zu n iedr ig angeschlagen. Das ist die Quintessenz der 
Protestschrift aus sehr nahe liegenden Gründen. 

Se. Königl. Hoheit der Kronprinz, Stadthalter von Pommern, an Stelle 
des, nach Posen zum 5ten Armee-Corps versetzten General-Lieutenant v. Steinmetz, 
zum Commandirenden General des 2ten Armee-Corps ernannt, faßte den Ent¬ 
schluß, Sein Hoflager im März 1865 nach Stettin zu verlegen, ein freudiges 
und die Einwohnerschaft hochehrendes Ereigniß. Der ' Aufenthalt Sr . Königl. 
Hoheit in dieser Zeit gab dem hohen Herrn Gelegenhet, außer von den mil i -
tairischen Verhältnissen auch von den gewerblichen und allen bürgerlichen Zustän¬ 
den der Stadt genaue Kenntniß zu nehmen und dem, bei dem intelligenten Th eil 
der Bevölkerung stereotyp gewordenen Wunsche nach Befreiung von dem sie ein¬ 
engenden Festungsmantel und von den Fesseln des Rayongesetzes, näher zu treten, 
um denselben an maßgebender Stelle möglichst Vorschub zu leisten und Geltung 
zu verschaffen. Allgemeine Trauer bemächtigte sich der ganzen Einwohnerschaft, 
als die Kunde erscholl, die Kronprinzliche Familie rüste zur Abreise. Hatte doch 
der Kronprinz und seine erhabene GeMalin, I h ro Königl. Hoheit die Frau Kron¬ 
prinzessin, Prinzeß Royol von Großbrittanien und I r land, durch Leutseligkeit 
und Spendung zahlreicher Wohlthaten die Herzen der Stettiner aller Stände, aller 
Bolksklassen für ewige Zeiten gewonnen. 

Der dänische Krieg sollte nicht ohne Nachwirkungen bleiben. Der Gasteiner 
Vertrag von 1865 hatte die Besttzverhältnisse zwischen Preußen und Oesterreich 
in Betreff Schleswig-Holsteins anscheinend geregelt, aber ohne in der Wirklichkeit 
ein dauerndes Resultat zu erzielen; im Gegentheil trug dieser Tractat dazu bei, 
die Spannung zwischen den beiden Großmächten des Deutschen Bundes zu steigern und 
die seit einem halben Jahrhundert in der Schwebe gehaltenen Frage wegen des 
Primats in Deutschen Landen, ob Habsburg-Lothringen, ob Hohenzollern, ihrer end¬ 
lichen Entscheidung entgegen zu führen. Wie die Sache lag, konnte nur der 
ultima ratio rßßnui das Schiedsrichter-Amt übertragen werden. Preußen hatte 
es nicht nur mit Oesterreich, sondern mit allen deutschen Bundesstaaten zu thun 
— mit alleiniger Ausnahme Mecklenburgs, Oldenburgs und der Hansestädte, die 
sich ihm anschlössen, wie sie, excl. nicht vorhandenen Oldenburg, es auch 1813 
gegen Napoleon gethan hatten. Es nahm den Anschein, als ob. König Wilhelm 
im Jahre 1866 in eine ähnliche Lage versetzt sei, als 110 Jahre vorher sein großer 
Ahnherr Friedrich I I . den kaiserlichen Waffen und der Reichsarmee gegenüber. 

Glänzend waren die Erfolge des 7täg:gen Feldzuges, und die Resultate der 
mit Sieg auf Sieg gekrönten Waffenthaten auf böhmischer und fränkischer Erde: 
— Auflösung des im Jahre 1815 gestifteten Deutschen Bundes, des Hauses 
Habsburg-Lothringen Verzichtleistung auf das bisher ihm vorzugsweise zugestan¬ 
dene Recht, in deutschen Angelegenheiten mit zu reden; Eroberung des König¬ 
reichs Hannover, des Kurfürstenthums Hessen-Kassel, der kleinen Landgrafschaft 
Hessen-Homburg, des Herzogthums Nassan, der freien Stadt Frankfurt a. M. , 
auch einiger Landstriche von Vaiern, fowie Alleinbesitz des Herzogthums Schles¬ 
wig-Holstein, und Vereinigung aller dieser Länder mit der Preußischen Monarchie; 
Errichtung des Norddeutschen Bundes unter Preußens alleiniger Führerschaft; 
Isolirung der süddeutschen Staaten Baiern, Würtemberg, Baden und Hessen-
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Darmstadt, doch unter Eingehung eines Tractats mit Preußen rücksichtlich mög¬ 
licher Eventualition. 

Diese dem preußischen Vaterlande errungenen Resultate mußten der 
Stadt Stettin, im patriotischen Hochgefühl, Ersatz bieten für die vielen Opfer 
welche sie, obwol weit ab vom Schauplatze, wo die Waffen sich kreuzten, 
durch Verkehrsstörungen und Handelsstockungen zu bringen genöthigt war. 

Während der rasche Siegeslauf der Preußischen Waffen besondere militairi-
rische Maßregeln in Betreff der Festung Stettin, wie schon oben an einer andern 
Stelle gesagt, entbehrlich machte und die Bewohner Stettins von den directen 
Leiden des Krieges verschont blieben, und sogar mit gehobener patriotischer Be¬ 
geisterung den glorreichen Thaten ihrer Friedensbesatzung, lauter Pommerschen 
Landsleüten bei Gitschin und Königingrätz ihre Theilnahme zuwenden konnten, 
hatte sich durch die in der Stadt und Umgegend aufgetretenen Cholera-Epidemie 
der Würgengel des 19. Jahrhunderts wiederum eingestellt. Die Epidemie trat 
am 2 Juni 1866 auf und forderte am 9. October ihr letztes Opfer, binnen wel¬ 
cher Zeit von 18 Wochen und 3 Tagen die Stadt einen Verlust von 2236 ihrer 
Bewohner erlitt, welche, mit Einschluß der normalen Sterbefälle, hauptsächlich durch 
die Seuche ins Grab gesenkt wurden, — diese allein raffte 2095 Personen hinweg.*) 

Auf den dem Ober-Präsidenten, wirkt. Geheimen Rath, Freiherrn Senfft 
von Pilsach, unterm 27. November 1865 erstatteten Bericht, die Schleifung der 
Festungswerke Stettins betreffend, war während zweier Jahre an den Magistrat 
kein Bescheid ergangen, und inzwischen die von der Stadtverordneten-Versamm-
lung bestimmte Frist, bis zu welcher die Stadt an ihre Offerte gebunden sein 
sollte, am 1. Juli 1867 abgelaufen. Mittlerweile war von verschiedenen Seiten, 
namentlich von einer aus der Mitte des Magistrats und der Stadtverordneten 
gebildeten Commission**) zur Prüfung des in der Note *) genannten Dr. Goeden'schen 
Berichtes die Sache wieder angeregt, und nach Ausweis ihres Sitzungs-Protocolls vom 
29. April 1867 der Antrag gestellt:— „Den Magistrat zu ersuchen, vom sanitätlichen 
„Standpunkte aus gegen die Befestigung Stettins überhaupt und insbesondere gegen 
„den dermaligen Zustand derselben energisch Beschwerde zu erheben, und im 
„Interesse des Lebens und der Gesundheit der Einwohner Abhülfe zu verlangen. 
„Eine Erweiterung der Stadt al lein nach der Wiefenseite zu, welche bei 
„der Wohnungsnoth die Bebauung der Wiesen mit Wohnungen zur Folge haben 
„würde, kanNs abgesehen von den dadurch erreichten Vo.rtheilen für Handel und 
„Verkehr, nur als nachtheilig für den Gesundheits-Zustand der Stadt 
„angesehen werden." Zur nähern Begründung dieses Antrages, den die städti¬ 
schen Behörden zu dem ihrigen machten, wandte sich der Magistrat zunächst an 
die Königl. Polizei-Direction mit dem Ersuchen, ihm die Acren zukommen zu 
lassen, betreffend die Räumung von Wohnungen in sanitätspolizeilichen Interesse. 

*) Bericht über die Cholera-Epidemie in Stettin im Jahre 1866, von Dr. Goeden, 
Medicinal-Rath (Mitglied des Medicinal-Collegwms von Pommern) und Physikus in Stettin. 
1867. S. 7, 8. 

^ ) Die Kommission bestand aus dem Bürgermeister Schallehn (war im April 1867 aus¬ 
geschieden), dem Stadtbaurath Hobrecht, den Stadträthen Dr. Schür, Warsow. Weichard; den 
Stadtverordneten: Baurath Calebow, Director Küker, Dr. Meyer, Rentner W. Schmidt, vr» 
Siewert, Dr. Wasferfuhr, Dr. Wolff. 
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Die Acten wurden zwar nicht mitgetheilt, aus dem Antwortschreiben der Königl. 
Polizei-Direction ergab sich aber, daß die Z a h l der ungesunden Wohnungen 
i n S t e t t i n so groß ist, daß ganze S t raßen von ihren Bewohnern geräumt 
werden müssen, wenn man auf Beobachtung der sänitätspolizeilichen Vorschrif¬ 
ten dringen wollte.*) So erklärt sich die Behörde, deren Amtspflicht es erheischt, 
über den Gesundheits-Zustand der Stadt und ihrer Bewohner zu wachen, außer 
Stande, dieser ihrer Pflicht zu genügen. Wenn es zum nicht gelungen ist, Stettin von 
seinem Festungsgürtel zu befreien durch den Nachweis, daß derselbe den Auf¬ 
schwung der Stadt durch Beeinträchtigung der Handels- und Verkehrs-Interessen 
nicht blos hemmt, sondern unmöglich macht, so gelingt es vielleicht, dieses Ziel 
zu erreichen durch den Nachweis, daß dieser Festungsgürtel die Bewohner Stettins 
zwingt, in so ungesunden Straßen zu wohnen, daß dies gegen alle Vorschriften 
der Sanitäts-Pollzei in dem Grade und in dem Umfange verstößt, daß deshalb 
diese sanitätspolizeilichen Anordnungen gar nicht mehr zur Anwendung gebracht 
werden können. Es gelingt vielleicht durch den Hinweis, daß der Staat eine Stadt 
von 70.000 Einwohner dadurch verheerenden Seuchen schutzlos preisgiebt, wie 
dies beispielsweise im Jahre 1866 erlebt worden ist. 

Diese Betrachtungen gaben dem Magistrate Anlaß, bei dem nunmehrigen 
Ober-Präsidenten, Freiherrn v. Münchhausen in der Vorstellung vom 28. October 
1867 den zwei Jahre vorher erstatteten Bericht in Erinnerung zu bringen, und 
denselben um seinen Beistand und Schutz in dieser überaus wichtigen Sache zu 
bitten: der Magistrat bat um Geltungmachung dieser Interessen an matzgebender 
Stelle, um endlich das Ziel zu erreichen, welches die Stadt Stettin seit Jahren 
vergeblich zu erringen trachtet, und für welches sie Opfer zu bringen sich bereit 
erklärt hat, durch Übernahme einer Rente, die den Betrag der unmittelbaren und 
mittelbaren Gemeinde-Abgaben noch erheblich übersteigt. 

Der Ober-Präsident entsprach dieser Vorstellung durch seine, den Ressort-
Ministern unterm 6. November 1867 eingereichten Befürwortung der Magistrats-
Eingabe, worauf demselben in dem Rescripte des Handels-, Kriegs- und Ministers 
des Innern, d. d. Berlin, den 9. Februar 1868, eröffnet wurde — daß die 
„Angelegenheit wegen Beseitigung, resp. Erweiterung der Festungswerke Stettins 
„keineswegs ruhe, sondern Gegenstand unausgesetzt gepflogener Berathungen und 
„Verhandlungen in und zwischen den betheiligten Ministerien sei. Sobald diese 

*) Daß die Höhenlage der Wohnungen gegen den Mittlern Wasserstand der Oder eines 
der Momente ist, welche auf den Gesundheitszustand der Einwohner einwirken, ist unzweifel¬ 
haft. Je größer die Höhe über dem Wasserspiegel ist, desto gesunder sind die Wohnungen, 
je kleiner, desto ungesunder. Nun aber ergibt sich aus den bei der Volkszählung vom 3. 
December 1867 ermittelten Resultaten, daß damals nicht weniger denn 29,4 Procent der Be¬ 
völkerung innerhalb der Festungswerke in einer Höhe über der Oder wohnten, welche vom 
Wasserspiegel nur bis zur Höhe von 15 Fuß reicht. Diese Höhenlage trifft denjenigen Theil 
der Unterstadt, der durch' die Heilige Geiststraße, die Königsftraße, die große und kleine Oder¬ 
straße von der Oder abgeschnitten ist, sammt dem Garnisonlazareth und dem Zeüghofe, sowie 
auf dem rechten Stromufer die ganze Lastadie und Silberwiese nebst dem Bleichholm. Zn 
Kellern, deren Boden auf gleichem Niveau mit dem Wasserspiegel der Oder liegt, wohnte 
1/4 Prct. der Bevölkerung. Eine geringe Anschwellung des Stroms setzt diese Wohnungen 
sogleich unter Wasser. Daß auch noch andere Momente des Wohnens, wie Beschränktheit der 
Höfe, der Grundstücke, fünf Stockwerk hohe kasernenartige Gebäude, selbst in der Neustadt, 
auf die Gesundheit der Bewohner nachtheilig einwirken, ist selbstverständlich. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 116 
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„Berathungen zu bestimmten Ergebnissen geführt haben würden, werde die An¬ 
ngelegenheit auch nach Außen h in , mit aller, durch die Interesse der Stadt 
„Stettin gebotenen und sachlich angänglichen Beschleunigung weiter verfolgt 
„werden." 

Es kann nicht befremden, daß die Begebenheiten des Jahres 1866 in ihrer 
welthistorischen Bedeutung noch im darauf folgenden Jahre mit Bezug auf Stet¬ 
tins Handels- und andere Unternehmungen störend und hemmend nachwirkten. 
Preußens und Deutschlands politische Neugestaltung mußte sich erst befestigen, um 
dem neidischen Auslande den Beweis seiner Lebensfähigkeit und seines Bestandes 
zu geben. Diese Verhältnisse wirkten denn auch in Stettin namentlich auf Bau-
thätigkeit der Art, daß diese im Jahre 1867 von Seiten der Privatleute fast gar nicht 
zur Geltung kam und sich nur auf Beendigung der im Jahre 1866 vor Ausbruch 
des Krieges begonnenen Bauten erstreckte. Die Nachwehen des, Kriegs machten 
sich auch noch im Jahre 1868, wenn gleich in viel geringerm Maße, als das 
Jahr vorher, fühlbar; namentlich waren es Handel und Schifffahrt, die sich 
auf das Niveau der vorhergegangenen langen Friedenszeit wieder zu erheben such¬ 
ten. Die Privatbauthätigkeit dagegen war nur gering, wofür unter verschiedenen 
Gründen auch der mit angegeben werden kann, daß fast sämmtliches verfügbare 
Terrain in der Neustadt, mit Ausnahme einiger ungünstig gelegenen Parcelen, 
bereits bebaut war. Und daher kam es, daß die einstweilen zur Rüste gelegte 
Frage wegen Beseitigung der Festungswerke wieder aufgefrischt und laut wurde, 
und amtlich in der Stadtverordneten-Versammlung, außeramtlich in Privatkreisen, 
an öffentlichen Orten und auf Bierbänken beim Schoppen, wie in der örtlichen 
Tagespresse, Gegenstand theilweise animoser Verhandlungen bildete, ohne irgend 
ein greifbares Resultat zu erzielen. 

Die Anfrage, welche der Magistrat an die Königl. Polizei-Direction in Be¬ 
treff der ungesunden Wohnungen gerietet hatte, gab, vielleicht auch auf höhere 
Anregung, wie sich möglicher Weife m dem unten folgenden Votum des Magi¬ 
strats zwischen den Zeilen lesen läßt, — dem Polizeipräsidenten von Warnstedt 
Veranlassung, auch seiner Seits mit einem Erweiterungs-Project der Stadt her¬ 
vorzutreten. Es war der Gegenstand eines an den Magistrat gerichteten 
Schreibens vom 11. November 1867. Er habe, so sagte er, zu keiner Zeit die 
Ansicht sich aneignen können, daß die gänzliche Beseit igung der 
Festung zu erreichen sein werde. Bei der derzeitigen Sachlage glaube er indessen 
des Einverständnisses auch des Magistrats dafür sich versichert halten zu dürfen, 
daß bei dem dringenden Interesse, bei Zeiten darauf Bedacht zu nehmen, daß 
Stettin nicht durch die Fesseln, welche die vorhandene Festung ihm auferlegt, 
in seiner weiteren commerziellen und sonstigen Entwicklung unnatürlich zurückge¬ 
halten werde und verkümmere, es geboten sein werde, die nicht erreichbare 
Idee einer gänzlichen Beseit igung der Festung endlich ganz aufzugeben und 
dagegen einen erreichbaren Plan einer zweckentsprechenden Erwei terung der 
Festung auf beiden Oder-Ufern ernstlich ins Auge zu fassen, welcher nach großem 
Schn i t t bemessen, al le Interessen befr iedigt , den Gesammtraum von 
S t e t t i n und der Lastadie verdoppelt und der S t a d t keine erheblichen 
Opfe r auferlegt. Was diesen letzten Punkt anbelangt, so ist das Opfer, welches 
der Stadt durch Ausführung der Idee des Polizei-Präsidenten zufallen wird, doch 
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nicht so unerheblich, wie er an dieser Stelle meint, denn gegen den Schluß 
seines Schreibens berechnet er die Kosten aus 3 Millionen Thaler und darüber. 

Anknüpfend an einen Bericht, den er am 23. September 1858 dem Handels-
Minister auf dessen Erfordern, über den Mangel an Lösch- und Ladeplätzen er¬ 
staktet; uud bei dem er hauptsächlich nur die rechte Oderseite im Äuge gehabt 
habe, komme es jetzt darauf an, dafür Sorge zu tragen, daß die Stadt von dem 
sie umgebenden Festungsgürtel befreit und^ ihr Gelegenheit gegeben werde, sich so 
auszudehnen, daß eine lange Zeit das Oedürfniß nach neuen, guten und ge¬ 
sunden Wohnungen befriedigt werde. Die bisherigen Festungsverhältnisse 
haben in den letzten zehn Jahren leider immermehr dazu geführt, thurmhohe, 
kasernenartige Gebäude entstehen zu lassen, und es würde nicht der mehrfachen, 
theilweise verheerenden Cholera-Epidemie und sonstiger epidemisch auftretenden 
Krankheiten bedurft haben, um der ernsten Gefahren, welche für die öffent¬ 
liche Gesundheitspflege aus der gedachten Bauart entstehen, zur allgemeinen 
Erkenntniß zu bringen. Diese wesentliche Rücksicht war, wie aus früheren Stellen 
dieses historischen Berichts ersichtlich ist, bei der Festungsfrage niemals übersehen 
worden, obwol sie auch niemals so scharf betont wurde, als jetzt durch den 
Polizei-Präsidenten, und auf dessen Mittheilungen gestützt, durch den Magistrat 
in dem Bericht, an den Ober-Präsidenten vom 28. October 1867. 

Des Präsidenten v. Warnstedt Vorschlag ging nun dahin: -^ 
1) Die inneren Wälle von Stettin vom KreiZgerichts-Gefängniß in der 

Neustadt an, bis zum Frauenthor zu beseitigen und neue Wälle in geeigneter 
Art von jenem Gefängnißgebaüde an über den Erxercierplatz vor dem Berliner 
Thor und dem Promenadenweg des Glacis der Forts Wilhelm und Leopold 
bis zum äußersten Frauenthor zu erbauen, geeignet, die alten Wälle zu 
ersetzen. 

2. Die alten Wälle der Lastadie-Befestigung zu beseitigen und eine neue 
Verwaltung bis zu den im Bau begriffenen Forts zur Seite des neuen Güter¬ 
bahnhofs hinaus zu schieben, auch nöthigen Falls diesen Gürtel von Forts über 
die Mellen- und Schlächterwiese, .zum Anschlüsse an die Befestigung des linken 
Oderufers hinaus fortzusetzen. 

Die Stadt, so sührt Präsident v. Warnstedt weiter aus, hätte sich bereit zu 
erklären, a l le Kosten dieser beiden neuen Umwa l l ungen , excl. der schon 
im Bau begriffenen neuen Forts der Güterbahnhofs-Befestigung, zn bestreiten, 
vorausgesetzt, daß ihr die dadurch gewonnenen mi l i ta i r f iska l ischen G r u n d -
Flächen — (also die beiden Forts Wilhelm und Leopold), — nach Abzug der 
für den Militairfiskus zu neuen Etablissements erforderlichen und von demselben 
nach Größe und Lage auszuwählenden Bauplätze *) als Eigenthum überwiesen 
würde. Es würde hierbei allerdings hervorzuheben sein, daß die Stadt einen 
verhältnißmäßigen Vortheil von den ihr hiermit erwachsenden Opfern nur dann 
zu haben glaube, wenn die neue UmWallung in der angedeuteten Art, also so 

*) I m Jahre 185? lag von Seiten des General-Commandos 2. Armee-Corps der Plan 
vor zur Erbauung eines neuen Garnison-Lazareths das Fort Leopold zu benutzen, und zwar 
die Osthälfte desselben zwischen dem FrauenHor und dem Friedhof der reformirten Gemein¬ 
den, als Ersatz für das in der Unterstadt unmittelbar an der Oder in sehr Ungesunder 
Lage befindlichen Garnison-Krankenhauses. 

116* 
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ausgeführ t werde, daß dadurch die Rayonbezirke der Stadtbefestigung von 
Stettin nicht a l t e r i r t würden, und somit der Grund von Schwierigkeiten aller 
Ar t von vornherein abgeschnitten wäre, die sonst im Stande sein dürften, die 
ganze Angelegenheit zum Scheitern zu bringen. Denn eine jede Verrückung »der 
Rayonbezirke bringt eine Anzahl Grundbesitzer in einen ungünstigem Rayonbezirk 
und tritt dadurch dem Einzelnen zu nahe. 

Das Project des Präsidenten v. Warnstedt hatte einige Ähnlichkeit mit dem 
:m Jahre 1858 von dem Stadtverordneten, Goldarbeiter Behnke aufgestellten und 
von demselben im Jahre 1863 bei dem Stadtverordneten-Collegien erneuert in 
Anregung gebrachten Projecte. Wie damals der Magistrat nicht weiter darauf 
eingegangen war, so erschien ihm auch das vorliegende Project nicht erstrebens-
werth, w e i l — 

1. Die Ausführung desselben in der Art, daß die dermaligen Rayon-Gränzen 
nicht verschoben werden, unmöglich erscheint, uud weil bei einem Hinausschieben 
dieser Gränzen, — welches, wie Präsident v. Warnstedt übersehen hat, eine unab¬ 
weisbare fortifikatorische Notwendigkeit ist, um, im Fall der Belagerung, die 
taktische Wirksamkeit der Vertheidigung des festen Platzes nicht zu behindern, — 
neue Eigenthums-Entwerthungen eintreten; 

2. ganz und gar nicht zu übersehen ist, — 
a) was die Gemeinde nach dem Warnstedtschen Projekte zu leisten haben und, 
b) was sie dafür erhalten würde. 
Denn so wenig die Art der neuen Befestigung, als die Kosten derselben, 

so wenig die frei werdenden Grundstächen, als die Beschaffenheit derselben sind 
in diesem Projekte der Beurtheilung unterbreitet und Alles beruhet nur auf 
Vermuthung und Voraussetzung; 

3. die Kosten, welche die Stadt zur Ausführung des Projects aufzubringen 
hätte — sie werden auf nicht v i e l mehr, als 3 Millionen Thaler vermuthet 
— so außerhalb alles Verhältnisses zu dem Vermögen und dem Einkommen der 
Stadt stehen, daß nicht abzusehen ist, wie dieselben beschafft werden sollen. 
Wollte man den erforderlichen Geldbedarf durch Ausgabe von unkündbaren Stadt¬ 
obligationen beschaffen, so läßt sich auch nicht annähernd vorher bestimmen, zu 
welchem Course diese Papiere — wenn überhaupt — unterzubringen sein würden, 
und welche Zinsenlast man der Stadtgemeinde aufladen müßte, und zwar nach 
den Ausführungen des Projects selbst auf 100 Jahre, da eine so lange Zeit 
hinaus der Begehr nach Bauplätzen gedeckt sein soll; 

4. wäre das Geschäft so vortheilhaft und ohne Risico möglich, nicht einzu¬ 
sehen ist, weshalb der Staat mit seinem finanziellen Kräften dasselbe nicht machen 
wi l l , und sich der Vermittelung der Gemeinde bedient, deren finanziellen Kräfte 
dazu zu schwach sind. 

M i t diesen Erwägungen, und an dem Project der vo l ls tänd igen Ent¬ 
fest igung der Stadt festhaltend ließ der Magistrat den Warnstedtschen Antrag 
am 30. November den Stadtverordneten zugehen, um denselben auch ihrer Seits 
zu prüfen und darüber Beschluß zu fassen. Dies geschah in der Sitzung der 
Stadtverordneten vom 11. December 1867, worin beschlossen wurde, der Seitens 
des Magistrats gefaßten Beurtheilung des Projects in allen Punkten beizutreten, 
worauf der Magistrat dem Polizei-Präsidenten v. Warnstedt mittelst Schreibens 
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vom folgenden Tage seinen. Dank abstattete für das rege Interesse, welches der¬ 
selbe für die EntWickelung der Stadt nehme; doch lägen Erwägungen der wich¬ 
tigsten Art vor, welche es den städtischen Behörden leider nicht gestatteten, auf 
das von ihm vorgelegte Project einzugehen. 

Es tr i t t . . in den Unterhandlungen über die Festungsfrage eine mehrjährige 
Pause ein. Öffentliche Blätter hatten die Nachricht verbreitet, daß Behufs der 
Beseitigung der Festungswerke von Schweidnitz die dortige Stadt mit der Staats¬ 
regierung einen Vertrag abgeschlossen habe, durch welchen sie den Grund und 
Boden der Festungswerke ganz oder zum Theil gegen Kapital oder Rente erworben 
haben sollte. Hieraus nahm der Stettiner Magistrat Veranlassung den Schweid-
nitzer um Mittheilung einer Abschrift des qu. Vertrages mittelst Anschreibens 
vom 27. November 1868 zu ersuchen. Der Magistrat zu Schweidnitz kam dieser 
Requisition sofort nach, und überschickte drei Tage nachher Abschrift des unterm 
27. September 1867 mit dem Königl. Domainen-Fiskus abgeschlossenen Recesses, 
kraft dessen der Stadt Schweidnitz von dem Terrain der ehemaligen Festung 
1) zur Benutzung für Promenadenzwecke eine Fläche von 97 Mg. 12 Ruth.; 
2) zum unbeschränkten Eigenthum und zur beliebigen Benutzung eine andere 
Fläche von 41 Mg. 64 Ruth., zusammen also 138 M g . 76 Ruth, ohne Er¬ 
legung eines Kaufgeldes, letztere Bestimmung auf Grund einer Cabinets-
Ordre weiland Sr . Ma j . des Königs Friedrich Wilhelm des I I I . , überlassen 
worden sind. Als Äquivalent für die der Stadt Schweidnitz übertragenen 
Liegenschaften hat dieselbe gewisse Verpflichtungen übernommen, unter denen die, 
zur Herstellung von sieben Zugängen zur Stadt erforderlichen Arbeiten, bestehend 
in Abtragung der Festungswälle, Zufüllung und Einebnung der Festungsgräben 
und Abbruch der bezüglichen Mauerwerke auf ihre alleinige Kosten auszuführen 
die wesentlichsten und kostspieligsten sind. 

I m Jahre 1869 kam die Königl. Staatsregierung auf die Entfestigungs-
frage zurück und faßte sie schärfer ins Auge. Sie entsandte zwei Commissarien, 
den geheimen Ober-Rrgierungs-Rath Ribbeck, vom Ministerium des Innern, und 
den Major W. Schulz, vom Kriegs-Ministerium, nach Stettin, um wegen Er¬ 
weiterung der Stadt die von ihr für zweckdienlich erachteten weiteren Verhand¬ 
lungen mit der Stadtgemeinde einzuleiten. Beide Commissarien traten deshalb 
am 11. und 14. Ma i 1869 auf dem Rathhause mit dem Oberbürgermeister 
Burscher und Mitgliedern der städtischen Collegien, von Seiten des Magistrats: 
Bürgermeister Sternberg, Stadtrath und Syndikus Giesebrecht, Stadtrath und 
Kämmerer Hoffmann, Stadtbaurath Hobrecht, Stadträthe Theüne, Karow und 
Hempel; von Seiten der Stadtverordneten-Versammlung: deren Vorsteher Leon 
Saunier, und die Stadtverordneten Dr. Amelung, Grawitz und Keil, welche 
auf Wunsch derCommissarien von dem Oberbürgermeister, bezw. dem Stadtver¬ 
ordneten-Vorsteher hierzu eingeladen worden waren, unter Zuziehung der Königl. 
Regierungs-Assessoren v. Rienow und v. Goldbeck, von der Königl. Regierung 
zu Stettin, zu einer — vorläufig vertraulichen — Conferenz zusammen. Die 
Staatsregierung ließ den Stadtbehörden Erö f fnungen machen in Bezug auf 
die EntWallung der Stadt, die Art und Weise, wie sie herbeizuführen und die 
demnächstige Verwerthung des Festungsterrains. Sie bestanden in Folgendem: — 

Nach einem historischen Überblick über den Verlauf und die Ergebnisse der 
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bisher gepflogenen Verhandlungen legten die Commissarien dar' daß in Folge 
der vielfachen in den vorangegangenen Jahren vom Magistrate, von der Kauf¬ 
mannschaft der Stadt, und von Provinzialständen der Provinz Pommern ange¬ 
brachten dringenden Petitionen um Erweiterung, beziehentlich Beseitigung der 
Festungswerke, so wie im Hinblick auf die von des Königs Majestät in der 
Cabinets-Ordre vom 18. September 1862 dem vormaligen Ober-Präsidenten der 
Provinz, Freiherrn Senfft v. Pilsach, ertheilten Eröffnung, die Königl. Staats-
regierung es für nothwendig erachte, die durch den Krieg von 1866 und dessen 
Folgen unterbrochenen Verhandlungen in dieser Angelegenheit wieder aufzunehmen 
und möglichst bald zu bestimmten Resultaten zu führen. Es sei hierbei, nachdem 
die Stadtgemeinde bei den durch den wirkl. geheimen Ober-Regierungsrath Wehr¬ 
mann im Jahre 1865 gepflogenen Erörterungen, und nicht minder der 16 und 
17 Provinzial-Landtag in den Petitionen vom 12. October 1864 und 8. Decem-
ber 1865 sich gegen eine bloße Erweiterung der Fortification, als den Gemeinde-
Bedürfnissen nicht genügend, ausgesprochen hätten, die wiederholt beantragte voll¬ 
ständige Beseitigung der Festungswerke vorzugsweise in erneuerte Er¬ 
wägung gezogen worden. Die Entscheidung darüber, ob vom Standpunkte der 
Landesvertheidigung auf eine solche völlige Entmantelung des Platzes eingegangen 
werden könne, stehe an maßgebender Stelle noch bevor. Unerläßliche Vorbe¬ 
dingung dieser Entscheidung aber sei, daß die finanzielle Ausführbarkeit 
einer solchen Maßnahme sich mit Sicherheit übersehen lasse, und finanziell sei 
die Ausführbarkeit davon abhangig, daß der Staatsregierung die Geldmittel ge¬ 
währleistet würden, deren sie eventuell bedürfe, um die zur Ersetzung der 
Festung Stet t in anderweit nöthigen Fortif ikationsbauten herzustellen. 
Der diesfällige Kostenbedarf belaufe sich, nach thunlichst mäßiger Ver¬ 
anschlagung, auf 7 M i l l i onen Thaler. Wegen Aufbringung dieser Summe 
seien bereits in der Denkschrift des tc. Wehrmann vom 21. März 1865, bezw. 
in den zufolge derselben damals von den städtischen Behörden gefaßten Beschlüssen 
Vorschläge gemacht worden, bei denen davon ausgegangen sei, daß 4 Millionen 
aus dem Verkauf des event. verfügbar werdenden Festungsterrains, und die 
übrigen 3 Millionen mittelst Besteuerung des, durch die Kassirung der Festungs¬ 
werke von den Rayonbeschränkungen zu befreienden Grundbesitzes, unter gewisser 
Garantieleistung der Stadtgemeinde, zu erzielen sein würden. Der für die letztere 
Summe projectirte Zahlungsmodus und die von der Stadt übernommene Garantie 
seien jedoch soweit aussehend, daß die damaligen Anerbietungen als dem vor¬ 
liegenden Zwecke genügend nicht angesehen werden könnten, und zwar um so 
weniger, als damals die bezüglichen Communal-Beschlüsse ausdrücklich auf die 
Voraussetzung gegründet worden seien, es werde durch ein besonderes Gesetz 
dem von den Rayonbeschränkungen frei werdenden Grundbesitz die Verpflichtung 
zur Übernahme einer nach Maßgabe der diesfälligen Werthsteigerung zu bemessen¬ 
den Abgabe auferlegt werden können, während die Staatsregierung aus recht¬ 
lichen Gründen Bedenken tragen müsfe, für die Herbeiführung eines solchen Ge¬ 
setzes wirksam zu sein. Fortdauernd müsse jedoch dafür erachtet werden, daß an 
erster und alleiniger Stel le die Stadt Stet t in, in deren ausschließlichem 
Interesse und auf deren vielfaches, lebhaftes Andringen der Plan der Festungs-
Erweiterung, resp. Beseitigung überhaupt verfolgt werde, für die Erfül lung 
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der hierzu «verläßlichen finanziellen Vorbedingungen einzutreten habe. 
An die Gemeinde Stettin richte deshalb die Königl. Staatsregierung jetzt die 
Aufforderung zu einer bestimmten und rechtsverbindlichen Erklärung, ob dieselbe 
erbötig sei, durch Sicherstellung jener finanziellen Vorbedingungen eine günstige 
Entscheidung über die Aufgebung der Stettiner Festungswerke zu ermöglichen. 
Auf eine baldige Entschließung der Gemeinde-Behörden hierüber müsse gedrungen 
werden, da die vorliegende Frage wegen verschiedener anderer, hiervon abhängigen 
Entschließungen der Militairbehörde über fortifikatorische Bauten der beschleunig¬ 
ten definitiven Erledigung dringend bedürfe. Die Königl. Staatsregierung aber 
wolle ihre Vorschläge und Anerbietungen nunmehr in folgender Gestalt der Er¬ 
wägung und Beschlußfassung der Gemeinde unterbreiten. 

1) Die Königliche Staatsregierung ist eventuell bereit, das verfügbar wer¬ 
dende Festungsterrain der Stadtgemeinde Stettin zur anderweiten Verwendung 
und Verwerthung Behufs der Bebauung zu übergeben. Bei diesem Verfahren 
wird die Stadt besser, als wenn die fiskalische Behörde, oder eine da¬ 
zwischen tretende Privatgesellschaft das Parcelirungs- und Bebauungs¬ 
geschäft übernimmt, im Stande sein, mit der Erweiterung der Stadt 
in einer dem Gemeinde-Interesse entsprechenden Weise vorzugehen, 
namentlich die Straßen und Plätze, die öffentlichen und gemeinnützigen Anlagen 
überhaupt nach ihrem Ermessen und ihren Bedürfnissen einzurichten. 

Der Stadt wird außerdem in diesem Falle ein erheblicher Vortheil zufallen, 
welcher aus dem mit Sicherheit zu erwartenden Mehr-Erlöse des Festungsterrains 
gegen den früher veranschlagten Überlassungspreis von 4 Millionen Thaler sich 
ergeben wird. 

I n dem Wehrmannschen Plane vom 21. März 1865 ist das verfügbar 
werdende Festungs-Areal auf 444 Mg. angenommen, wovon, bei Reservirung 
eines Drittheils für Straßen und Plätze, etwa 300 Mg. als zu Baustellen ver¬ 
käuflich gerechnet waren. Der Verkaufspreis dieser 300 Mg., auf 15—16 Sgr. 
pro O.-Fuß, oder 12.960—13.860 Thlr. pro Mg. veranschlagt, hätte im Ganzen 
ungefähr die 4 Millionen ergeben. 

Nach neueren Ermittelungen würde indessen das entbehrlich werdende 
Terrain in Wirklichkeit, mit Ausschluß der Erbpachtgrundstücke und der Thor-
Passagen, 
im Gemeindebezirk Stettin ungefähr Mg. 581 
im Gemeindebezirk Damm . 112 
in Summa 693 
betragen. Es gehen hiervon ab ca . ^ 70 
welche der Militairfiskus sich reserviren müßte, und von dem Überreste, im 
Betrage von. 623 
ungefähr 2/3, oder rund . . . . . . . . . . 223 
auf Straßen, Plätze und andere städtische Anlagen, so würden immer noch . 400 
zur Verwerthung als Baustellen verbleiben, deren Erlös, nach den früher ange¬ 
nommenen Sätzen, auf ^ höher als 4 Millionen also auf 5 ^ Millionen Thäler 
sich stellen würde. 

Die Aufstellung und Mittheilung eines speciellern Nachweises im Betreff der 
zu überlassenden Flächen bleibt vorbehalten. 
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Wi l l die Stadt auf die Übernahme des ganzen Umschläge-Geschäfts eingehen, 
so würde der Staat um des ans dem größern Areal zu erwartenden Mehr-Erlöses 
willen seine Forderung von überhaupt 7 Millionen Thalern nicht steigern. Es 
würden sich dann die nach der frühern Veranschlagung durch Communal-Leistungen 
aufzubringenden 3 Millionen um den Betrag des Mehr-Erlöses aus dem Festungs¬ 
terrain vermindern, und solchergestalt der in diesem Sinne vei den Verhand¬ 
lungen von 1865 Seitens der Stadt gemachte Vorbehalt in gewünschter Weise 
sich erledigen. 

Dem beidersei t igen Interesse würde es entsprechen, wenn die 
S t a d t S t e t t t i n hierbei auch das im Gemeindebezirk Damm ver fügbar 
werdende Festungster ra in gleichmäßig mit übernähme. Es könnte ihr als¬ 
dann überlassen bleiben, ihrer Seits mit der Stadt Damm sich auseinander zu 
setzen. Andernfalls würde k Conto der Stadt Stettin von den 7 Millionen 
nur so viel abgehen, als von der Gemeinde Damm für das dorthin zu über¬ 
lassende, im Verkaufswerthe weit geringer anzuschlagende Terrain billiger Weise 
zu fordern, bezw. zu erlangen wäre. 

Die Herstellung der Straßen, Plätze und sonstigen öffentlichen Gemeinan¬ 
lagen auf den abzutretenden Flächen würde selbstverständlich auf eigne Kosten 
der betreffenden der beiden Gemeinden zu bewirken sein. 

2) Die zur Ausführung der fortifikatorischen Kompensationen für die Schleifung 
Stettins nöthigen Geldmittel find, ..wie schon bemerkt, auf 7 Millionen Thaler 
bemessen. I m Fal l der Terrain-Übernahme gemäß Punkt 1) hat die Stadt 
Stettin sich zu verpflichten, diese Summe in bestimmt festzusetzenden angemessenen 
Terminen an den Militairftskus zu entrichten. I m Fall die Terrain-Übernahme 
abgelehnt werden sollte, würde diese Verpflichtung nur auf Höhe von 3 Millionen 
Thaler zu übernehmen sein. 

Die Zahlungs-Termine werden noch besonders zu vereinbaren sein, doch ist 
davon auszugehen, daß die ganze Kapitalsumme binnen 6, spätestens 7 Jahren 
berichtigt sein muß.. 

3) M i t der Überweisung der Festungswerke kan die Stadt, bezw. deren 
Niederlegung wird im Allgemeinen nur in dem Maße vorgegangen werden können, 
als die Ausführung der Ersatzbauten fortschreitet. Es wird jedoch darauf Be¬ 
dacht genommen werden, der Stadt möglichst bald eine ausreichende Baufläche 
zu überweisen und dem Verkehr größere Freiheit zu gewähren. Die näheren Fest¬ 
setzungen hierüber, sowie über die Beibehaltung, bezw. Verlegung der auf dem 
Festungsterrain vorhandenen militairifchen Gebäude werden getroffen werden, 
obald die Stadt einen Bebauungsplan über die abzutretenden Flächen aufge¬ 
teilt und diesen zur Genehmigung der zuständigen Staats-Aufsichtsbehörde ge-
iracht haben wird. 

Die Terminal-Zahlungen werden mit den zu überweisenden Terrain-Ab¬ 
schnitten in ein angemessenes Berhältniß gesetzt werden. 

Die Wahl der Mit te l , um die an den Staat zu zahlende Kapitalsumme auf¬ 
zubringen, muß zunächst der eignen Beschlußnahme der Gemeinde Stettin anheim¬ 
gegeben werden. Die städtischen Behörden werden insbesondere zu ermessen haben, 
ob und inwieweit die Gemeinde hierbei der vermittelnden Hülfe von Geld-
Instituten, von dieserhalb etwa zu bildenden besonderen Gesellschaften, vielleicht 
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auch des Communal- oder Provinzialstädtischen Verbandes bedürfen wi rd ; in¬ 
wieweit Obligationen-Anleihen auf den Inhaber nöthig sein werden, und durch 
welchen Modus der Gemeinde-Besteuerung, ob namentlich unter besonderer Be¬ 
lastung der Grundbesitzer, der Zins- und Tilgungsbedarf aufzubringen sein wird. 
Seitens der Staats-Aufsichts-Behörden wird jede hierzu nöthige und gesetzlich zu¬ 
lässige Mitwirkung bereitwilligst gewährt werden. Nicht minder wird aber daran 
festgehalten werden müssen, daß lediglich die Gemeinde das dem Staate wegen 
E r M u n g der unter 2) bezeichneten Verpflichtungen direct verhaftete Rechts-
subject bleibt. 

Die Gemeinde wird hiernach über einen Finanzplan behufs Aufbringung 
der nöthigen Geldmittel sich schlüssig zu machen haben, welcher zum Zweck der 
Prüfung, bezw. Genehmigung, soweit diese erforderlich ist, der Staats-Aufsichts-
Behörde vorzulegen sein wird. Auf Grund des ausführbar befundenen Finanz¬ 
plans wird alsdann der Vertrag mit der Stadt definitiv abgeschlossen, und Sr . 
Majestät des Königs End-Entscheidung über Genehmigung und Ausführung des¬ 
selben eingeholt werden können. 

Erlaüterungsweise wurde zu den vorstehenden Vorschlägen, und zwar zu 
Nr. 1 desselben, von Seiten, des Commifsarius' des Kriegsministers noch bemerkt, 
daß, wenn bei der ungefähren Veranschlagung des Kauf-Erlöses aus dem für die 
Bebauung event. frei werdenden Festungsterrain ein Durchschnittspreis von 
15—16 Sgr. pro Q.-Fuß, gleichwie bei den Verhandlungen im Jahre 1865, 
zu Grunde gelegt worden, hierbei nicht übersehen sei, daß nicht an allen Stellen 
das Bauterrain so hoch sich werde verwerthen lassen, und daß namentlich das im 
Gemeindebezirk von Damm verfügbar werdende Festungs-Areal kaum einen höhern 
Kaufpreis als durchschnittlich 2 ^ Sgr. pro Q.-Fuß ergeben werde. Indessen 
werde sich dieser Minderwerth — bei welchem es bezüglich Damms ohnehin nur 
um die geringe Bebauungsfläche von etwa 70 Mg . sich handle — einmal dadurch 
ausgleichen, daß an anderen, besonders günstig gelegenen Stellen, wie insbe¬ 
sondere in der Lage vor dem Königs-Thore bis zur Oder, bedeutendere Terrain^ 
Abschnitte ganz zweifellos zu erheblich höheren Sätzen, als zu 15 Sgr. pro. 
Q.-Fuß sich versilbern lassen würden, andrer Seits dadurch, daß die von der 
Veraüßerungs auszuschließende, zu öffentlichen Anlagen zu reservirende Quote des 
verfügbar werdenden Festungsterrains sehr reichlich und bedeutend über das wirk¬ 
liche Bedürfniß hinaus bemessen worden sei, indem man ein übervolles Dritttheil 
des ganzen Areals mit 223 M g . hierauf abgerechnet habe. 

An die vorstehende Darlegung der Ministerial-Commissarien knüpften sich 
weitere Erörterungen über den Gegenstand der Verhandlung, indem von mehreren 
der anwesendenden Mitglieder der städischen Kollegien theils eine nähere Auskunft 
und Motivirung über die Vorschläge der Königl. Staatsregierung begehrt wurde, 
welche Seitens der Commission gegeben ward, theils Gegen-Ausführungen vor¬ 
getragen wurden, welche die Angemessenheit und Billigkeit der der Stadtgemeinde 
angesonnenen Leistungen in Frage stellten. Die Commissarien waren bestrebt, 
die diesfälligen Einwendungen zu widerlegen. Da man übrigens aller Seits 
darin einverstanden war, daß die Auslassungen der anwesenden Vertreter der 
Stadt, in Ermangelung vorausgegangener Bevollmächtigung Seitens der städti¬ 
schen Behörden, lediglich nur als persönliche Meinungs-Aüßerungen zum Zweck 
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vorläufiger gegenseitiger Orientirung anzusehen seien, so wurde hier ausreichend 
erachtet, von dem Inhalte dieser Besprechung nur einige der erheblicheren Punkte 
in Folgendem zu registriren. 

Oberbürgermeister Burscher machte geltend, daß es sich nicht rechtfertige, der 
Gemeinde Stettin als ausschließliche Interessentin bei der in Frage stehenden Be¬ 
seitigung der Festungswerke die gesammte Kostenlast für die event. nöthigen 
Ersatzbauten aufzulegen. Der Staat habe mindestens ein concurrirendes Inter¬ 
esse, indem die den Anforderungen der Gegenwart nicht mehr entsprechende Be¬ 
schaffenheit der Stettiner Fortificationswerke ihn ohnehin nöthigen würde, entweder 
erhebliche Verbesserungen an den vorhandenen Werken vorzunehmen, oder die Be¬ 
festigungen an geeignetere Punkte zu verlegen. Könnten die militairifchen Be¬ 
denken gegen die Schleifung Stettins überwunden werden, wie die Vorschläge 
der Königl. Staatsregierung schließen ließen, so sei es mit der Billigkeit nicht 
verträglich der Stadt dafür, daß sie nunmehr von einer nicht mehr nothwenigen 
Fessel entlastet und die natürliche Freiheit ihr wiedergegeben werde, die Ge-
sammtkosten der nöthig befundenen Ersatzbauten, welche auch für die Landes-
vertheidigung vortheilhaft seien, aufzulegen. Außerdem erhelle nicht, auf 
welchen Grundlagen der für diese Ersatzbauten geforderte Bedarf von 7 Mi l¬ 
lionen Thalern beruhe, ein näherer Nachweis dieses Bedarfs-Quantums er¬ 
scheine erforderlich, auch werde der Stadt die Zusicherung nicht versagt werden 
dürfen, daß, wenn sich der wirkliche Bedarf demnächst niedriger heraus¬ 
stellen sollte, ein entsprechender Nachlaß an den 7 Millionen der Stadt zu gewähren 
sein werde. 

Einen derartigen Nachlaß im Voraus in Aussicht zu stellen, erklärten die 
Commissarien nicht ermächtigt zu sein; sie glaubten zwar versichern zu können, 
daß der Staat, wenn er mit einem geringern Bedarf auskommen könne, über das 
Maß des Letztern hinaus die Gemeinde Stettin nicht in Anspruch nehmen werde, 
bezeichneten jedoch den Fall solcher Ersparniß als sehr unwahrscheinlich. Sie 
wiesen ferner die Annahme als unbegründet zurück, daß der Staat im eigenen 
fortificatorifchen Interesse und ohne durch das Raum-Erweiterungs-Bedürfniß der 
Stadt dazu gedrängt zu fein, zu bedeutenden Kosten-Aufwendungen für die Ver¬ 
besserung der Festungswerke, bezw. zu einer Verlegung der Letzteren sich genöthigt 
finden würde, oder daß die militairischen Bedenken, gegen die Schleifung der 
Stettiner Werke ohne die gleichzeitige Sicherstellung ersetzender anderweiter Forti-
ficationen und der hierzu erforderlichen Geldmittel fallen gelassen werden könnten. 
Insbesondere wurde Seitens des Commissarius des Militair-Ressorts auf die er¬ 
hobenen Einwürfe noch Folgendes entgegnet: 

An den Festungswerken Stettins sind in den letzten Jahren manche wün-
schenswerthe Reparaturen und Ergänzungen in Rücksicht auf die schwebende Frage 
der Stadt-Eweiterung unterblieben. Trotzdem befindet sich die Festung in einemdurchaus 
sturmfreien und vertheidigungsfähigen Zustande und bedarf zu ihrer Wehrhaftig-
keit weder des Umbaues, noch der Erweiterung. Der vielfach geäußerten Ansicht, 
daß die Befestigung Stettins den heutigen Anforderungen nicht mehr entspreche, 
muß entgegengestellt werden, daß Stettin keine Gränzfestung ist, welche in erster 
Linie von einem feindlichen Angriffe bedroht wird, daß es daher bei ausbrechen¬ 
dem Kriege an Zeit zur Ausführung der nöthigen Nachhülfen nicht fehlen wird. 
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Die bei dem Aufgeben der Festung Stettin für die Landesvertheidigung erforder¬ 
lichen fo'rtificatorischen Kompensationen sind von der zuständigen Militärbehörde 
bestimmt bezeichnet. Wenn auch specielle Anschläge für diese Compensations-
bauten noch nicht bearbeitet sind, so läßt sich doch nach allgemeinen Erfahrungs¬ 
sätzen für derartige Anlagen bemessen, daß die Forderung von 7 Millionen eher 
zu niedrig als zu hoch gegriffen ist. Man ist bei dieser Forderung stehen ge¬ 
blieben, um über den, von Seiten des Provinzial-Landtags auf Grund örtlicher 
Ermittelung angebotenen Geldbetrag nicht hinauszugehen. 

Auf weitere Anfragen der Stadtverordneten Grawitz und Dr. Amelung: 
Ob bei dem veranschlagten Kaufpreise für das Festungterrain non der Absicht 

ausgegangen sei oder nicht, das Terrain in bereits P lan i r tem Zustande der 
Stadtgemeinde zu übergeben? 

sowie: 
Ob und wann Stettin, im Falle der Annahme der staatlichen Vorschläge, 

gänzlich aufhören werde, Festung zu sein, und wann somit der völlige Wegfall 
der Rayon-Beschränkungen zu erwarten stehe? 

sprach der Commissarius des Kriegsmisters sich ferner dahin aus: 
Eine Einebnung der Festungswerke übernimmt Milititairfiscus im vorliegen¬ 

den Falle eben so wenig, wie solche bei der früheren Stadt-Erweiterung auf 
Staatskosten erfolgt ist. Der damals (Anlage der Neustadt) beim Verkauf er¬ 
zielte Durchschnittspreis betrug 1 3 ^ Sgr. pro Q.-Fuß. Berücksichtigt man, daß 
der größere Theil des jetzigen Festungs-Areals, die Forts Wilhelm und Leopold, 
der eigentlichen Geschäftsgegend, unmittelbar nahe liegt, daß in der Nähe der 
Oder für den O..-Fuß 3 Thlr. gezahlt worden find, und daß die Gräben der 
jetzigen Festungswerke eine viel geringere Tiefe unter dem Mittlern Horizonte 
haben, als die ehemaligen.Festungsgräben in der Neustadt, daß also auch die 
baulichen Verhältnisse sich erheblich günstiger gestalten, so kann der für die Ver-
werthung des Terrains in Ansatz gebrachte Preis von 15—16 Sgr. pro Q.-Fuß 
nur als ein niedriger bezeichnet werden. Für das Festungsterrain in Damm ist 
der Preis.pro Q.-Fuß sogar nur mit 2 ^ Sgr. berechnet worden. 

Die Übergabe des Festungsterrains an die Stadt kann zwar im Allgemeinen 
und nach Maßgabe der Rentenzahlungen und des Fortschreitend der fortificatori¬ 
schen Compensationsbauten erfolgen, worüber fpecielle Vereinbarungen vorbehalten 
bleiben müssen. Es wird jedoch als zulässig bezeichnet, daß nur eine zusammen¬ 
hangende äußere Enceinte mit einer, den Beschränkungen des ersten Ratjons unter¬ 
liegende Esplanade von 300 Schritt Breite so lange erhalten bleibt, bis die 
Compensationsbauten vertheidigungsfähig geworden sind, was etwa nach 4 Jahren 
der Fall sein kann. Die inneren Werke würden alsdann nach Emanirung der 
Genehmigung seiner Majestät des Königs zur Schleifung der Festung der Stadt 
übergeben und die Rayon-Beschränkungen in ihrem ganzen Umfange, mit 
Ausnahme der vorbezeichneten Esplanade, welche übrigens zum größten Theile 
nur die Glacisflächen berührt, aufgehoben werden. 

I n Betreff des, bei Gelegenheit des Wehrmannschen Entwurfs von der 
Stadt gemachten Vorbehalts, daß im 2meiligen Umkreise Stetins keine neuen 
Festungswerke jemals errichtet werden dürften, wird noch bemerkt, daß zu den 
fortificatorischen Compensationen für die Schleifung Stettins die Anlage eines 
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Forts in der Oder-Niederung gehört, welches zwar nur in Entfernung von etwa 
^2 Mle. von der Stadt erbaut werden, auf die Verhältnisse der Letztern jedoch 
in keiner Weise einen nachtheiligen Einstuß üben werde. 

Von anderen Mitgliedern der Conferenz — insbesondere dem Bürgermeister 
Sternberg, den Stadträten Hoffmann und Theüne, sowie dem Oberbürgermeister 
Burscher — wurde den Vorschlägen der Königl. Staatsregierung noch entgegen¬ 
gefetzt, daß, ganz abgesehen von der Frage, ob die von der Stadt geforderte 
Summe von 7 Millionen den Verkaufswerthe der abzutretenden Flächen und dem 
wirklichen Bedarf des Militairfiscus für Ersatzbauten angemessen veranschlagt sei, 
die Aufbringung einer solchen Summe in dieser Höhe und in den gestellten, nur 
6—7jährigen Terminen doch unter allen Umständen die Kräfte der Stadtge¬ 
meinde übersteige. Zur Aufnahme einer Obligationen-Anleihe in dieser Höhe die 
Stadt zu ermächtigen, werde die Staatsregierung selbst Bedenken tragen müssen. 
Auch auf anderm Wege werde es schwer halten, Kapital für ein Unternehmen 
von fo zweifelhafter, oder doch im günstigsten Falle erst nach geraumer Zeit zu 
erwartende Rentabilität zu gewinnen. Stadt-Obligationen, und selbst bprocentige, 
würden nur mit großem Valuten-Verlust an den Geldmarkt gebracht werden können. 
Jedenfalls aber würden die zur Verzinsung und allmäligen Tilgung von 7 Mi l¬ 
lionen Anleihe aufzubringenden Jahresbeiträge eine ganz unerschwingliche 
Anspannung der städtischen Steüerkräfte erfordern. Die Einkünfte des Kämmerei-
Vermögens absorbire der bestehende, mit der Verzinsung einer vorhandenen 
Stadtschuld von nahezu 1 Mi l l ion und mit stetig wachsenden Ausgaben für Ge¬ 
meinde-Anlagen bereits hoch belastete Stadthaushalt vollständig und die Communal-
steüer werde bereits in einer Höhe erhoben, welche einer erheblichen Steigerung 
nicht mehr fähig sei, wenn nicht der Nahrungsstand der Gewerbtreibenden und 
der kleinen Besitzer gefährdet, beziehentlich die an Stettin nicht gebundenen Kapital-
und Arbeitskräfte zum Verlassen der Stadt getrieben werden sollen. Die Ge¬ 
währung günstigerer Zahlungstermine werde eine der unerläßlichsten Bedingungen 
sein, um der Stadt ein näheres Eingehen auf die gestellten Vorschläge überhaupt 
zu ermöglichen. 

Diesen Ausführungen gegenüber wiesen die Mimsterial-Commissarien darauf 
h in, daß die Königl. Staatsregierung ja überhaupt nicht auf dem Standpunkte 
stehe, die Stadtgemeinde zu Leistungen, welche in Wahrheit deren Kräfte über¬ 
steigen möchten, nöthigen zu wollen. Nicht im eigenen Interesse, sondern ledig¬ 
lich um die von der Stadt, und auf deren Antrieb von den Provinzial-Ständen 
in so vielfältigen und lebhaften Vorstellungen verlangte Hülfe gegen die räum¬ 
liche Einengung der Stadt gewähren zu können — eine Einengung, welche nach 
jenen Vorstellungen von der ganzen Gemeinde, vornehmlich aber von Stettins 
Kaufmannschaft als ein, die weitere Entfaltung von Handel, Schifffahrt und ge¬ 
werblicher Industrie absolut hemmender und deshalb auf den örtlichen Wohlstand 
im Allgemeinen schwer drückender Nothstand empfunden werde — stelle die Staats¬ 
regierung jetzt an die Stadtgemeinde die Anfrage, ob sie zur Beseitigung dieses 
Nothstandes mitwirken wolle und könne durch Übernahme derjenigen Leistungen 
ohne welche der Staat nicht im Stande sei, in dem verlangten ausgedehnten 
Maße, d. h.: durch völlige Schleifung der Festungswerke, die AbHülse zu ge¬ 
währen. Die bloße Erweiterung der Fortification, welche von Seiten des Staats 
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mehrfach angeboten worden sei und der Stadt ungleich geringere Aufwendungen 
angesonnen haben würde, sei wiederholentlich und entschieden von der Stadt und 
den Provinzial-Ständen abgelehnt worden. Solle der Staat nun auf die größere 
Concession der völligen Schleifung eingehen, welche für ihn vom Standpunkte 
der Landesvertheidigung ein Opfer von schwerwiegender Bedeutung sei, so han¬ 
dele es sich um ein Comvromiß mit der Stadt darüber, ob sie die aus dieser 
besondern Vergünstigung für sich zu erwartenden Vortheile in der That so hoch 
anschlage, um außerordentliche Opfer dafür zu bringen, und die Gegenleistungen 
zu übernehmen, welche der Staat für nöthig erachte, um das ihm angesonnene 
Opfer mit den, Forderungen der Landesvertheidigung einiger Maßen vereinbar 
zu machen. Sage die S t a d t Nein, so verzichte sie damit auf das Ver¬ 
langen der A b h ü l f e m dem feit 1865 als nothwendig geschilderten ausgedehn¬ 
ten Maße. Bei richtigem Verständmß der Gemeininteressen werde dagegen die 
Stadt auch vor der Übernahme ungewöhnlich belastender Verpstichtungen, Ange¬ 
sichts des zu erreichenden großen Zwecks, nicht zurück fchrecken dürfen. Ein un¬ 
bedingtes Nichtkönnen der Stadt in Bezug auf diese Verpstichtungen sei von 
vornherein auch nicht anzunehmen. Bei den im Jahre 1865 durch Geheimrath 
Wehrmann gepftogenen Erörterungen, ebenso in den Petitionen des Magistrats 
und der Kaufmannschaft an den 16. und 17. Provinzial-Landtag, sei von der 
Möglichkeit der Aufbringung des Bedarfs der 7 Millionen, theils durch Ver-
werthung des Festungsterrains, theils durch Steüerumlagen innerhalb der Ge¬ 
meinde, ausgegangen worden. Es handle sich jetzt wesentlich nur um eine M o -
dification der danials in Aussicht genommenM Mit tel dahin, daß der Mi l i ta i r-
fiskus durch Kapitalzahlung in kürzeren Fristen zu befriedigen sei, und die äll-
mälige Tilgung der dieserhalb von der Stadt herbei zu schaffenden Kapitalien 
durch den nach und nach eingehenden Erlös des Festungsterrains und die im 
Wege der Gemeinde-Besteuerung zu gewinnende Zuschußrente, der Stadt als eine 
interne finanzielle Aufgabe überlassen bleiben solle, zu deren Lösung sie die ge¬ 
eignet scheinenden Operationen, insbesondere auch die etwa nöthigen Associationen 
mit städtischem Privatkapital, bezw. mit zu bildenden Finanz-Gesellschaften, welche 
im Interesse der Gemeinde temvoraire Opfer zu bringen bereit seien> nach eignem 
Ermessen ins Werk zu setzen haben werde. Die Stadt befinde sich dabei den 
Projecten von« 1865 gegenüber in der günstigern Lage, daß sie auf einen bedeu¬ 
tend höhern Ertrag aus dem zu veräußernden Festungs-Areal, als damals (zu 
4 Millionen Thaler) angenommen sei, rechnen könne, und daß sich um diesen 
Mehrbetrag, d. h.: wahrscheinlich um wenigstens 1 Mi l l ion, der außerdem durch 
besondere Gemeinde-Leistung aufzubringende Bedarf von 3 Millionen vermindere. 
Werde allerdings davon abgestanden werden muffen, die zur Verzinsung und all-
mäligen Tilgung der aufzunehmenden Kapitalien im laufenden Gemeinde-Haus¬ 
halt erforderlichen Mittel 'ausschließlich durch eine, den Grundbesitzern in den 
Festungs-Rayons aufzuerlegende besondere Grundabgabe, im Sinne der Projekte 
von 1865, zu gewinnen, weil die Zulässigkeit einer solchen ausschließlichen Be¬ 
steuerung der betreffenden Grundbesitzer, sei es im Wege eines zu extrahirenden 
Special-Gesetzes, sei es im Wege ortsstatutarischen Gemeindebeschlusses, rechtliche 
Bedenken entgegen ständen, so sei doch die in der Stadt bestehende allgemeine 
Personal-Gemeindesteuer noch nicht so hoch, daß nicht eine namhafte Steigerung 
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derselben ertragen werden könne, und ein Präcipuum durch Gemeindebeschluß den 
Grundbesitzern, vielleicht auch unter klassenweiser Abstufnng nach Maßgabe der 
event. aus der Festungsbeseitigung für den Grundbesitz zu erwartende Werth-
steigerung, aufzuerlegen, werde um so weniger bedenklich erscheinen können, als 
der Grundbesitz mit einer sonstigen besondern Gemeindesteuer in Stettin z. Z. 
nicht belastet sei, derselbe aber im Großen und Ganzen zweifellos in besonderm 
Maße an den der Stadt aus ihrer Freilegung erwachsenden Vortheilm partici-
piren werde. I m Übrigen könne der Gemeinde nur anHeim gegeben werden, 
ob es sich nicht empfehlen möchte, die Zwangsbesteüerung des gesammten Grund¬ 
besitzes ganz oder theilweise dadurch zu erübrigen, daß die Grundbesitzer in den 
Rayons durch die städtischen Behörden zur freiwilligen Übernahme besonderer 
Kapital- oder Rentenbeiträge für den vorliegenden Zweck aufgefordert würden. 
I m Hinblick auf die Thatfache, daß in den Jahren 1864—65 ein großer Theil 
der betreffenden Grundbesitzer, 125 an der Zahl, zur Übernahme der damals 
projectirten besondern Grundabgabe sich freiwillig erboten habe, lasse sich von 
einer entsprechenden Aufforderung auch jetzt, und. zwar um so mehr Erfolg er¬ 
warten, als die Stadtbehörden in der Lage seien, unter Hinweis auf die gegen¬ 
wärtigen Propositionen der Staatsregierung die betreffenden Grundbesitzer zu 
bedeuten, daß von ihrer Bereitwilligkeit zu angemessenen freiwilligen Leistungen 
es wesentlich mit abhänge/ ob die Stadtgemeinde auf die Vorschläge der Staats¬ 
regierung einzugehen vermöge, und ob demzufolge die so dringend gewünschte 
Beseitigung der Festungswerke überhaupt der Verwirklichung näher geführt werden 
könne, oder nicht. Denn die S t « d t könne a ls sicher annehmen, und den 
gedachten Grundbesitzern solches als zuverlässig bezeichnen, daß im Fa l l e der 
nicht gel ingenden Vere inba rung über die jetzt von der Staatsreg ie¬ 
rung der S t a d t gemachten ProPos i t ionen die Festung S t e t t i n wesent¬ 
lich i n dem gegenwärt igen Zustande erhalten bleiben und die bestehende 
Rayon-Beschränkung somit keine Veränderung erfahren würde. 

Verschiedene Anfragen, welche nach dieser Erklärung der Commissarien aus 
der Mitte der zur Conferenz Versammelten noch gestellt wurden, beantworteten 
die Commissarien nach Lage der Verhältnisse. Auf die Frage, mit wem die 
Stadt Stettin event. das erforderliche vertragsmäßige Abkommen werde zu 
schließen haben, ob mit dem Preußischen Staate oder dem Norddeutschen Bunde, 
wurde erwidert, daß die Stadt lediglich-mit der Preußischen Staatsregierung 
und zwar vorzugsweise mit dem Königl. Preüß. Kriegs-Ministerium zu pacis-
ciren haben, der Norddeutsche Bund aber in dieser Angelegenheit ohne alle Be¬ 
theiligung bleiben werde. 

Die Commissarien stellten schließlich das Ersuchen an den Oberbürgermeister, 
die Namens der Königl. Staatsregierung gemachten Vorschläge, nach Inhalt und 
a3f Grund des vorliegenden Protokolls, den städtischen Collegien zur Erwägung 
und Beschlußfassung zu unterbreiten und unter thunlichster Beschleunigung der 
Angelegenheit, von den Ergebnissen der diesfälligen Gemeinde-Berathung alsdann 
die Commissarien in Kenntniß zu setzen, welche ihren Vollmachtgebern, dem Mi¬ 
nister des Innern und dem Kriegsminister, wegen der demnächstigen Fortsetzung 
der Verhandlungen, die weitere Entschließung uud Mittheilung vorbehielten. 
Die Commissarien schlugen zugleich vor, daß Behufs der Betheiligung an diesen 
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eventuellen weiteren Verhandlungen Namens der beiden städtischen Collegien, 
sowol das Magistrats-Collegium, als die Stadtverordneten-Versammlung einige 
ihrer Mitglieder mit ausdrücklicher Vollmacht, selbstverständlich unter Vorbehalt 
der schließlichen Genehmigung aller materiellen Vereinbarungen durch die Colle¬ 
gien selbst versehen möge. Oberbürgermeister Burscher erklärte seine Bereitwillig¬ 
keit diesen Anträgen Folge zu geben. Auf die Bemerkung, daß die vor einer 
endgültigen Beschlußfassung der städtischen Behörden etwa mit den Grundbe¬ 
sitzern in den Rayons zu versuchende Verständigung einigen Aufenthalt mit sich 
führen würde, entgegneten die Commissarien, daß zu einer für den Hauptzweck 
so wichtigen Zwischen-Erörterung natürlich der Gemeinde die Zeit nicht verschränkt 
werden solle. 

I n Folge der Eröffnungen, welche die Staatsregierung durch ihre Com-
mifsarien den städtischen Behörden hatte machen lassen, fühlten sich zwei Mit¬ 
glieder des Magistrats, die Stadträthe Kämmerer Hoffmann und Theüne, bevor 
die Sache im Plenum zur Berathung kam, veranlaßt, ihre Ansichten über die 
Ausführbarkeit der vom Staate gemachten Propositionen in einer Denkschrift vom 
Anfang Juni 1869 kund zu geben. Sie gaben ihren Ansichten Ausdruck in — 

Maßrege ln , welche zur möglichst schleunigen Befreiung Stettins von 
dem Mantel der Festungswerke führen dürften, 

deren sie sechs an der Zahl vorschlugen, indem sie jeden dieser Vorschläge durch 
eine Erläuterung motivirten, die hier zum Unterschiede von den Textesworten 
mit kleiner Schrift gedruckt wird. 

I. — a) Die Stadt zahlt an den Staat für die Abtretung des gefammten 
von Festungswerken eingenommenen Terrains und die Befugniß, die Festungs¬ 
werke selbst nach Maßgabe der Eröffnungen des Protokolls vom 11. u. 14. Ma i 
d. I . entfernen zu dürfen V ie r M i l l i o n e n Thaler i n 16 Jahres ra ten 
k 250.000 Thlr. 

d) Der Staat erhält für diejenigen Gebäude, welche innerhalb der 
Festung liegen und foweit die Stadt dieselben übernehmen wil l , den jetzigen 
materiellen Werth. Der Grund und Boden dieser Gebäude wird dabei nicht 
mitgerechnet. 

c) Ausgenommen vom Verkauf sind etwa 70 Mg., auf welche jedoch 
der Grund und Boden derjenigen Gebäude, welche die Stadt nicht übernehmen 
wi l l mit zu verrechnen ist. 

ä) Der Staat muß ^ jeder Jahresrate in bprocentigen Stettiner Stadt¬ 
obligationen zum Nennwerth — oder in 4 ^ Pro centigen zum Course von 90 
Prct., ein zweites Viertel in 5procentigen pupillarisch sicheren Hypotheken auf 
Privatgrundstücken in Zahlungsstatt annehmen und darf nur für die übrig blei¬ 
bende Hälfte baares Geld beanspruchen. 

Zu 2,). Die Forderung des Staates — 7 Millionen Thaler in 7 Fahresrenten a 1 Mil¬ 
lion — lautet — unter Berechnung eines Discontos von 5 Prct. auf dem Beginn der 
Zahlungsperiode reducirt — auf 5.874.341 Thlr.; das hier vorgeschlagene Angebot bei gleicher 
Reduction auf 2.885.000 Thlr., also auf etwas weniger, als die Hälfte. 

Zu d). Hier ist der Erwerb mancher sofort als Geschäftshäuser nutzbarer Hebaüde, 
wie Beispielsweise der Frauenthor-Caserne, zu dem jetzigen Materialienwerth ins Auge gefaßt. 
Der Kaufpreis würde in den 4 Millionen nicht inbegriffen sein. 
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Zu e). Die Überweisung der 70 Mg. wäre Gegenstand von besonderen Verhandlungen. 
Zu ä)̂  Unter den hier vorgeschlagenen Zahlungs-Modalitäten kann die Stadt das Ge¬ 

schäft sofort beginnen, ohne auch sofort auf den Geldmarkt als Nachfragender erscheinen zu 
müssen. Zur Baarzahlung von 125.000 Thlr. würden die für den Reservefonds entbehrlichen 
Überschüsse der Sparkasse — mindestens 75.000 Thlr. — zu verwenden sein, Stadtobligationen 
Litr. N zu 1^2 Prct. sind gleichfalls vorhanden und an Hypotheken besitzt die Kämmerei ohne 
die Fonds der Armendirection und des Weisenhauses schon jetzt 400.000 Thlr. 

Diese Zahlungs-Modalitäten sind es auch, welche das ganze Geschäft weniger gefahrvoll 
erscheinen lassen, denn durch den Verkauf von Baustellen erwirbt die Stadt Hypotheken 
und auch Stadtobligationen (siehe das unten zu Borschlag I I Gesagte). Der Staat hat 
Gelegenheit die in Zahlung erhaltenen Obligationen durch mittelbare Staats-Institute beleihen 
zu lassen und es ist Hoffnung vorhanden, daß er mit dieser Einen Mill ion Stadtobligationen 
selten auf dem Markte als Verkäufer erscheint. 

I I . Die Stadt verkauft das erworbene Terrain in einzelnen Baustellen oder 
ganzen Blöcken und läßt sich das Kaufgeld entrichten — zu '/g in baarem Gelde; 
— zu ^ in bprocentigen Stettiner Stadtobligationen zu 100 Prct. oder 4 ^ -
procentigen zu 90 Prct.; — zu '/? nach Wahl des Käufers in einem der beiden 
hier bereits genannten Zahlungsmittel oder durch Hypothek-Bestellung. 

Die Erhebung der Stadtobligationen zu vollgültigen Zahlungsmitteln auf Kauf von Bau¬ 
stellen wird den Kredit der Obligationen erhöhen. Dieses Papier ist dann nicht einzig und 
allein ein Zinsenkauf, sondern es hat Kapitalswerth.' Wer gesonnen ist, auf dem jetzigen 
Festungsterrain zu bauen, wird die Stadtobligationen kaufen wollen. Da letzterer unzweifel¬ 
haft nicht ai pari werden verkauft werden, so reizt die Aussicht auf Gewinn der Differenz. 

Sollten größere Gesellschaften sich der Stadt als Associss oder Unternehmer anschließen 
wollen, so kann die Übernahme eines größern Postens von Stadtobligationen zu einer aus¬ 
reichenden Geschäfts-Chance für dieselben werden. 

Von den vermeintlichen Umfang des Parcelen-Verkaufsgeschafts hangt natürlich das Urtheil 
über die Gewagtheit des Geschäfts ab, welches die Stadt mit dem Fiskus eingeht. Irgend 
eine Vorstellung aber muß man sich davon machen. Hier folgt eine solche. 

Als diejenigen Flächen, von denen angenommen werden kann, daß Begehr darnach ein¬ 
treten wird, sind zu bezeichnen: — a) das Stück vom Artillerie-Zeüghofe bis zur Unterwiek; 
— d) die Gegend zwischen dem innern Königsthor und Metzelshof*), nebst den an der innern 
Kante des Glacis längs der beiden Wege nach Grünhof und nach Prinzeß-Schloß sich erstrecken¬ 
den Flachen; — o) die jetzt von den Kasematten eingenommene Seite des Paradeplatzes; — 
ä) einzelne Stücke der Lastadie-Befestigung. 

Das Stück a ist längs der Oder 150 Ruthen lang, dieselbe Länge zwischen dem Artillerie-
Zeüghofe und der Mönchenbrückstraße. Von der Oder bis zum Schlosse sind 50 Ruthen. 
Wenn sich binnen 16 Jahren das Stück g, in gleicher Breite mit Gebäuden oder sonstigen 
Prinatunternehmungen besetzen sollte, so wäre hier allein ein Terrain von 42 Mg. verwendet. 
Die Ausdehnung um das Königsthor herum darf wol eben so stark und diejenige an allen 
anderen Stellen des Festungsgürtels als gleichfalls 40 Mg. groß veranschlagt werden, so daß 
in 16 Jahren in Summa 120 Mg. abgesetzt waren. Rechnet man VZ oder 40 Mg. auf Straßen 
und Plätze, so wären immerhin 80 Mg. reine Baustellen verkauft. 

Der Preis für diese Baustellen darf wol durchschnittlich auf Thlr. 1. 7. 6 Pf. angenom¬ 
men werden, denn die Handelshalle **) hat vor 10 Jahren ihren Baugrund schon mit Thlr. 2. 
10 Sgr. bezahlt, und der Preis von 1 Thlr. für den Q. Fuß der projectirten Rathhaus-Bau-
stelle auf der Kante des Victoriaplatzes ist sehr billig gefunden worden. Bon den 1866 ver¬ 
kauften Baustellen auf dem sog. Kanonenplatze in der Neustadt hat keine einzige weniger als 1 Thlr. 
pro Q. Fuß gebracht. Die hier in Rede stehenden Festungsflächen sind aber wol von der 
denkbar vorteilhaftesten Lage. 

Der Morgen enthält 25.920 Q. Fuß. Der Q.Fuß zu 1^4 Thlr. gerechnet, gibt für den 

*) MetzeMBauhof oder Zimmerplatz führt 1874 die Nr. 1 in der Pölitzerstraße, und gehört 
zum vorstädtischen Stadtbezirk Grünhof. 

**) Ist das am Vohlwerk belegene mit der Polizei-Nr. 1 bezeichnete Prachtgebaüde. 
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Mg. ' einen Erlös von 32.400 Thlr. oder rund 30.000 Thlr., wobei denn der Q. Fu ß auf 
Th l r . 1. 4. 7 Pf. zu stehen kommt. Am Schlüsse der 16 jährigen Periode wären hiernach 
Terrains verkauft für 2.400.000 Thaler. ' 

Die jetzige auf dem linken Oder-Ufer innerhalb der Wälle liegende Stadt ist 485 Mg. 
groß. Die Ausdehnung um 120 Mg. ist also eine Erweiterung um ein V i e r t e l . 

Um zu einer Berechnung der Kosten und Einnahmen sowol im Ganzen als während jedes 
einzelnen der 16 Jahre zu gelangen, muß man sich noch eine Borstellung davon machen, wie¬ 
viel .wol in jedem einzelnen Jahre verkauft werden möchte und welche Kosten wol die Einebnung 
dieser 120 Mg. und die Pflasterung der nöthigen Straßen verursachen würde. 

I n letzterer Beziehung ist zu bemerken, daß bei den als nächste Verkaufsobjecte in Aus¬ 
sicht genommenen Flächen die Terrain-Schwierigkeiten gering sind. Es handelt sich um Ab¬ 
tragung einiger Wall- und Zuschüttung einiger Grabenstrecken. Nehmen wir aber auch an, 
daß die Schwierigkeiten denen eines außerordentlich schwierigen Chausseebaues gleich wären. 
Es gibt wol schwerlich eine Chaussee-Meile, die über 100.000 Thlr. kostet. Eine Chaussee-
Meile enthält bei 3 Ruthen Breite 6000 Q. Ruthen - ^ 33V-z Mg-, 120 Mg. würden hiernach 
höchstens 400.000 Thlr. beanspruchen. Es darf angenommen werden, daß die Aufwendung 
dieser Summe auf den hier in Rede stehenden Terrains auch die vollständige Pflasterung des¬ 
selben und alle sonstigen Berkehrs-Anstalten hervorbringen würde. Da nur ^ des Terrains 
gepflastert zu werden braucht, so kann die Summa getrost auf 300.000 Thlr. herabgesetzt wer¬ 
den. Von dieser Summe mag angenommen werden, daß innerhalb der ersten 3 Jahre je 
40.000 Thlr. jährlich, der darauf folgenden 5 Fahre je 20.000 Thlr., innerhalb der 8 Jahre 
jährlich verwendet werden. 

Was den Fortgang des Verkaufs betrifft, so mag angenommen werden, das im Isten 
Jahre nichts. 
im 2. u. 3. Jahre je 2 Mg. - ^ 10 Baust. 
- 4 . - 5 . - - 3 - — 15 -
- 6 . - 7 . - - 4 - — 20 
- 8 . - 9 . - - 5 - — 25 -

oder im Ganzen also: 2 (2 -> ,3 - j - 4 - ^ 5 

im 10. u. 11. Jahre je 6 Mg. - ^ 30 Baust. 
- 12. - 13. - - 7 - — 35 -
- 14. 8 - — 40 -
- 1 5 . - 1 6 . - - 9 - — 45 

- I - 6 - l - 7 -^- 9) - j - 8 - 80 Mg., der Morgen 
zu 5 Baustellen gerechnet, --- 400 Baustellen verkauft werden. (Mi . Das alte Rathhaus ist 
etwa '/Z Mg. groß.) , 

Nimmt man endlich an, daß jeder Käufer es vorzieht, das letzte Drittel in Hypothek zu 
bestellen, so erhält man unter Zugrundelegung der unter I vorgeschlagenen Zahlungs-Modali-
täten an den Fiskus, der unter I I vorgeschlagenen Verkaufsbedingungen, der im Vorstehenden 
erläuterten Annahmen über die Einebnung- und Pflasterungskosten und die Vertheilüng der 
Verkaufe auf die einzelnen Jahre ein in Tabellenform gefaßtes Bild von dem Bedarf, auf 
dessen Einschaltung hier verzichtet werden muß. 

Das Endresultat ist: Die Stadt muß IV2 Mill ion baares Geld aufbringen, hat dem 
Staate gegenüber noch eine Obligations-Berbindlichkeit von 200.000 Thlr., denn daß der Staat 
diese letzten aus den Verkauf von Terrain noch nicht an die Stadt zurückgeflossenen 200.000 
Thlr. ObligatioMn besitzen wird, ist unzweifelhaft, da sie ihm 1 Million davon gibt — es 
kommt aber auch nicht darauf an, in wessen Händen diese letzten 200.000 Thlr. sein würden. 
Endlich wäre die Stadt ärmer geworden um 300.000 Thlr. Hypotheken oder um 10.000 Thlr. 
laufender Einnahmen. Der Bedarf an baarem Gelde kann durch Obligationen beschafft 
werden. 

I I I . Die Stadt contrahirt — a) eine Anleihe von 2 Millionen Thaler, — 
d) in 4 Serien a 500.000 Thlr., — c) in öprocentigen Isttrs» au portsui-, 
amortisirbar in 39 Jahren, — ä) und emittirt Serie I oder Litr. I beim Be¬ 
ginn des Isten Jahres, Serie I I oder Litr. L beim Beginn des 3ten Jahres, 
Serie I I I oder Litra I. beim Beginn des 6ten Jahres, Serie IV Litr. N beim 
Beginn des 12ten Jahres. 

Zu 8,). Daß 2 Millionen Obligationen ausreichend sind, beweist die Erwägung), daß 
200.000 Thlr. in naturn, gebraucht wurden, und daß aus dem Rest von 1.800.000 Thlr. die 
nöttzigen 1.500.000 Thlr. schon herauskommen, wenn die Obligationen zu 83VZ Prct. verkauft 
würden. Bei solchem Cours wären die Obligationen für den Käufer eine Kapitals-Anlage zu 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 118 
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Sechs Procent. Da die Käufer von Parcelen während des ganzen 16jährigen Zeitraums 
jährlich 30—90.000 Thlr. Obligationen und für die folgenden Jahrzehnte noch eben solche 
Quanta in uatura gebrauchen, da außerdem der Staat oder vielmehr die mittelbaren Fonds, 
wie z. B. K ron f i de i -Commih fonds , Cautionsfonds, u. s. w. bei Sicherheit des Eingangs 
von 5 Prct. Zinsen den Markt nicht übermäßig überführen werden, so wird die Nachfrage dem 
Angebot stets entsprechen und es ist nicht zu befürchten, daß die Stadtobligationen bei 5 Prct. 
Zinsen während der ganzen Dauer der Operation durchschnittlich unter 8 3 ^ Geld stehen werden. 

Zu e). Die 39jährige Periode ist die Amortisations-Periode für die jetzigen Obligationen. 
Bei derselben erreicht man mit 6000 Thlr. jährlich die Verzinsung und Amortisation von 
100.000 Thlr. Zwei Millionen Schulden entspräche somit einer Jahresleistung vvn 120.000 
Thlr. Dieses wäre der am Schluße des 10. Jahres erreichte Höhepunkt der Kosten. Derselbe 
wird aber nur allmälig erstiegen, weil die Emission der Papiere in Serien und bedeutenden 
Zwischenräumen erfolgt. 

Zu ä). Daß diese Zwischenräume so groß bemessen werden können, ergibt eine Spalte 
des oberwähnten tabellarischen Bildes zu Vorschlag I I . Darnach werden gebraucht 
für das 1. und 2. Jahr 310.000 Thlr. baar für das 6, 7, 8, 9. Jahr 390.000 Thlr. baar 

- 3. 4. und 5. Jahr 375.000 10.—16. - 425.000 
Die Emission von je 500.000 Thlr. für jede dieser Perioden wird unzweifelhaft ausreichen. 
Nunmehr erst kann man die mit der ganzen Operation verbundenen laufenden Belastungen 
der Stadt berechnen, sie bestehen i n den Zinsen und der Amor t isa t ionsra te der zu 
emittirenden Obligationen und in 10.000 Thlr. Zinsenverlust für die 200.000 Thlr. Hypotheken. 
(Hier folgt eine Tabelle für jedes der 16 Jahre) das Endresultat ist aber immer eine dauernde 
Mehrbelastung des städtischen Budgets von 40.000 Th l r . im ersten Jahre i n a l l -
mä l i ge r S te igung bis 130.000 Th l r . nach 16 Jahren . 

IV. Zur Deckung des Bedarfs an laufenden Ausgaben werden zunächst die 
Überschüsse der Sparkasse verwendet. 

Bei einem Geschäft mit 1 Mill ion Sparkassen-Einlagen und 3VZ Prct. Passiva, 4'/2—5 
Prct. Activ-Zinsen müssen jährlich 10.000 Thlr. Reingewinn abgeführt werden können, dann 
reduciren sich die Kosten auf 30—120.000 Thaler. 

V. Sodann wird das städtische Steuersystem dahin abgeändert, daß neben 
einer in ihrem Ertrage die jetzige um den unter VI berechneten Mehrbedarf über¬ 
steigenden Personal-Gemeindesteuer eine Gemeinde-Realsteüer wieder einge¬ 
führt wird. 

3.) Diese Realsteüer besteht in einem Zuschlage zur Staats-Gebaüde- und 
Grundsteuer, welcher verschieden hoch normirt ist, je nach der Lage der Gebäude 
und Liegenschaften. 

d) Der Gemeindebezirk wird zu diesem Vehufe in folgende sieben Zonen 
getheilt: 

1. Die Altstadt und Lastadie, 
2. Die Neustadt, 
3. Das jetzt von den Festungs¬ 

werken eingenommene Terrain. 

4. Der erste Festungs-Rayon, 
5. - zweite Festungs-Rayon, 
6. - dritte Festungs-Rayon, 
7. Das Land außerhalb der Rayons. 

e) Der Zuschlag beträgt: 
'/, 2 oder 8̂ /g Prct. für die Zone 2 u. 7. ^ yh^ 33 ^ Prct. für dieZone 5. 
^/ / - 1 6 ^ Prct. - - - 1 u. 6. ^^ - 6 6 ^ Prct. - - - 3.U.4. 

ä) Da die Staats-Grundsteüer contingentirt ist, so wird beim Übergehen 
einer Liegenschaft aus einer Nutzungsart in die andere, z. B.: Wiese in Holz¬ 
lagerplatz, die Steuer neu veranlagt. 

Die Befugniß der städtischen Vertretung, eine Realsteüer aufzuerlegen, ist außer allem 
Zweifel, andernfalls müßte in fast sämmtlichen Städten der Monarchie ein Rechtsbruch ange¬ 
nommen werden. Die einzelnen Realien nach ihrer Lage verschieden besteuern zu dürfen, ist 
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ein niemals bestrittenes Recht der Landkreise. I n vielen Kreisen war dies die einzige Mög¬ 
lichkeit Steinbahnen zu bauen, wenn solche nicht gleichzeitig den ganzen Kreis durchliefen. 
Dort hat man neben einer allgemeinen Grundbelaftung stets eine präcipuale der in 1 oder 
2 meiligen Abstände von der Steinbahn liegenden Güter eingeführt. Die Städteverfassung ist 
aber eine stärkere, als die Kreisverfassung. 

Die Meinung ist allgemein, daß Besitzer von Grundstücken in den Rayons, den Haupt-
vortheil von der AuHebung der Festung hätten. Soweit die ungehinderte Bewegung auf dem 
eignen Grund und Boden und die Sicherheit von Kriegsschaden in Frage kommt, soweit ist 
jene Meinung unzweifelhaft begründet und daher eine höhere Heranziehung zu Steuern geboten 
und zwar von gleich ab. Schon jetzt aber die erlangte Möglichkeit oder vielmehr die Er¬ 
laubniß, neue Werthsobjecte, Gebäude u. s. w. zu errichten, besteuern, zu wollen, ist unbillig. 
Nicht die E r l aubn iß , reicher zu werden kann der Besteuerung unter l iegen, sondern 
erst die Thatsache des Reichergewordenseins. Bor dem Entstehen neuer Bauten muß die 
Hoffnung leben, das von der Allgemeinheit ausgeworfene Geld dereinst zurück zu erhalten, 
soweit von Rückerstattung überhaupt die Rede ist. Daher ist die Besteuerung wirklicher 
Werthe dem Aufziehen einer auf der Möglichkeit der Werthssteigerung basirender Rente 
vorzuziehen. 

Wer überhaupt die Zulässigkeit dieser verschiedenen Belastung des Grundbesitzes bestreitet, 
muß die eventuelle Proposition des Staats, die doch nur lantet: Bezahl t die mögliche 
Werthssteigerung aus Aufhebung der Rayon-Beschränkungen, als eine unmögliche 
Aufgabe für die Gemeinde bezeichnen. Wer aber hofft, auf dem Wege der Belastung der Be¬ 
sitzer in den Rayons allein etwas Erklekliches zu Stande zu bringen, der unterschätzt den Um¬ 
stand, daß die gleichzeitige Werttzssteigerung von 3400 Morgen, die mehrere» Hunderten von 
Besitzern gehören, ganz etwas Anderes ist, als die von jedem Einzelnen für sich gehegte 
Hoffnung, diese Werthssteigerung einzukafsiren. Der Einzelne setzt bei sich Kapital und Unter¬ 
nehmungsgeist und sehr beschränkte Concürrenz voraus. Aber nur Wenige können das Erste 
schaffen, dem Zweiten Genüge leisten und die dritte Chance ausnutzen. 

Wenn in dem Vorschlag V, d, Nr. 2 die Neustadt bevorzugt zu sein scheint, so soll da¬ 
mit nur beispielsweise angedeutet werden, daß auch innerhalb der Wälle eine Scheidegränze 
gezogen werden kann, zwischen dem sofort mehr aufblühenden Mittelpunkte und der etwas 
langsamer folgenden jetzigen Peripherie. 

Der Ertrag dieser Realsteüer wird sich danach richten, in welchem Maße das Festungs¬ 
terrain und die Rayons bebaut werben. Ist oben unter I I angenommen, daß in dem jetzigen 
Feftungsterrain innerhalb 16 Jahre '/z des Umfangs der jetzigen innern Stadt entstehen 
würde so darf ein gleicher Zuwachs in den Rayons erwartet werden und zwar mehr als ' 
1. und weniger als ^8 int 2. Rayon. 

Die Staats- Gebäude- und Grundsteuer beträgt jetzt etwa 
a) in Zone 2 und 7: 10.000 Thlr. 
d) - - 1 - 6: 53.000 -
o) - - 5: 4500 -
ä) - - 4 : 1500 -

im 

Es würde einkommen rund 
Summa . . 69.000 Thlr. 

im ersten Jahre 
der Periode 

Von s.) den Zonen 2 und 7 Thlr. 800 
- d) - - 1 - 6 - 9.000 

I m Feftungsterrain . - , — 
Bon o) der Zone . . 5 . . . . . - 1.500 

- ä) - - . . 4 - 1.000 
Summa 

am Ende der 
16 jährig. Per. 

800 
9.000 

10.000 
7.000 
6.200 

33.000 

Gebaüdesteüer. 

15.000 Thlr. 
11.500 -
9.500 -

. Thlr. 12.300 
Es würde also mehr einkommen aus dieser Realsteüer 12.300 bis 33.000 Thlr. dann ver¬ 

mindert sich der Bedarf von 30.000—120.000 Thaler auf 17.700—87.000 Thlr. 
vom 1. bis zum 16. Jahre. 

VI. Die Personal-Grundsteuer wird um 3 3 ^ Prct. mit ihrem Ertrage 
erhöht, 

nicht grade in ihrem Portionssatze. Die Steuer kann mit Fug und Recht tiefer greifen, 
118* 
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denn an Verdienst wird es im Handwerker- und Arbeiterstande nicht fehlen wenn Festungs¬ 
wälle fallen und Etablissements geschäftlicher Art entstehen. Nimmt man an, daß die Stadt 
um V« in dem Festungsterrain, um V4 in den Rayons wächst, und daß in demselben Ver-
hältniß das absolute Erträgniß der Steuer zunimmt, so würde die IV2 mal so große Be¬ 
völkerung, keine Vermehrung der Steüerkraft, auch keine Steüererhöhung vorausgesetzt, 165.000 
Thlr. Personalsteüer aufbringen, pro Kopf wie jetzt IV2 Thlr. Eine Erhöhung um 33VZ Prct. 
würde dann freilich nur 55,000 Thlr., nicht gleich die erforderlichen 87.000 Thlr. einbringen; 
aber um diese Differenz von 32.000 Thlr. wird sich die Steüerkraft jährlich vermehren. 

I m Vorstehenden glauben die Proponenten (Hoffmann und Theüne) ein 
ungefähres Bild von dem Gange des Geschäfts während der Steigerung der 
Gefahr entworfen zu haben, Nach beendigter Abzahlung an den Staat schwindet 
die Gefahr von Jahr zu Jahr. Das Kapital steht dann nicht mehr auch auf 
der Ausgabe-, sondern nur auf der Einnahme-Seite des Festungs-Conto. Wächst 
die weitere Bebauung des Festungs Terrains nach Ablauf des 16ten Jahres 
auch nur um 6 Mg. jährlich — dies sind I V2 Prct. Der dann bereits bebau¬ 
ten Fläche, excl. Rayons, und in diesem Verhältnisse steigt die Bevölkerung des 
Preußischen Staats im Durchschnitt, Stadt und Land zusammen gerechnet — 
und erhält die Stadt auch nur 10 Sgr. pro Q.-Fuß, so nimmt sie doch an 
Kaufgeldern für Baustellen jährlich über 50.000 Thlr ein. 

Aus der Anleihe der 2 Millionen ist am Ende des 16. Jahres 
Schuldenbestand Amortisatjonsraten Also 

I.it. I. 500.000 — 15 j — 82.500 417.500 Thlr. 
- L. 500.000 — 13 ( . . „ ^ _ „ ^ 1 - ^ 65.000 435.000 -
- I.. 5 M 0 W — 10 j 2 d ^ O — h j ^ ^ ^ 5 o ^ y 450.000 -
- N. 500.000 — 6 ^ j ^ 30.000 470.000 -

in Summa 1.772.500 Thlr. 
Würde die Stadt ihre jährlichen Ausgaben nun auch um die Amortifations-

rate kürzen, z. B. diese Schuld in eine nur verzinsliche verwandeln, dagegen die 
Iahreseinnahme um 50.00.0 Thlr. jährlich zum Mckkauf der neuen Obligationen 
verwenden, so wäre sie demnach in 35 Jahren schuldenfrei. Beläßt sie es aber 
bei der bisherigen Verzinsung und Amortisation, kauft jährlich für 50.000 Thlr. 
Obligationen zurück, so vermindert sich ihre Iahresausgabe um dieZmsen dieses 
Betrages; sie hätte — . 

Mehrbelastung, aber Activzinsen, und es blieben: 
im 17. Jahre 87.000 2.500 84.500 Thlr. 
- 18. - 87.000 5.000 82.000 -
- 19. - 87.000 7.500 79.500 -
- 20. - 87.000 10.000 77.000 -

Mittlerweile sind also 24 Morgen Baufiäche im Feswngsterrain und eben¬ 
soviel in den Rayons bebaut. Rechnen wir den Zuschlag zur Grund-Gebaüde-
steüer von den auf diesen 48 Morgen entstandenen Werthen auch nur auf 
4000 Thlr. — 320 Mg. Baufläche in der jetzigen innern Stadt bringen 60.000 
Thlr. Gchaüdesteüer und 50 Prct. davon sind 30.000 Thlr. — so stellt sich 
die Mehrbelastung der Stadt wie folgt: 
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Mehrbelastung, Activzinsen, bleiben: 
im 21. Jahre 83.000 12.500 70.500 Thlr. 
- 22. - 83.000 15.500 68.000 -
- 23. - 83.000 17.500 65.500 -
- 24. - 83.000 20.000 63.000 -

Tritt nun wiederum eine Steigerung der Einnahmen aus dem Zuschlag zur 
Staats-Grund-Oebaüdesteüer um 4000 Thlr. ein, so ergibt sich folgende Rech¬ 
nung im Festungs-Conto: 

im 25. Jahre 79.000 22.500 56.500 Thlr. 
- 26. - 79.000 25.000 54.000 -
- 27. - 79.000 27.500 51.500 -
- 28. - 79.000 30.000 49.000 -

Und nach dreimaligem Zutritt von je 4000 Thlr. aus dem Zuschlag zur Staats-
Gebaüdesteüer endlich 

im 37. Jahre 67.000 52.500 14.500 Thlr. 
- .38. - 67.000 55.000 12.000 -
- 3 9 . - 67.000 57.500 9.500 -

Nun ist die Amortisation der ersten 500.000 Thlr. beendet und es fallen 
30.000 Thlr. jährliche Ausgaben weg. I m H9sten Jahre nach Beginn des 
Kaufgeschäfts hat die Stadt keinerlei Last mehr davo.n und besitzt 
das ganze dann noch nicht verkaufte Feftungsterraiy schuldenfrei. 

Verkauft aber sind bis dahin in den ersten 16 Jahren 80 Mg.> in den 
folgenden 23 Jahren 23 . 6 ^ 1 3 8 Mg., zusammen 218 Mg. Baustelle ^ 3 2 7 
Mg. Terrain, incl. Straßen und Plätze, es Verbleiben also von den 581—70 
- - 511 Mg. excl. Stadt Damm, 184 Morgen freier Besitz. 

Zu diesem Erfolg trägt der Grundbesitz der innern Stadt durch eine stetige 
Belastung mit nur 8 ^ bis 16̂ /g Prct. Zuschlag zur Gebaüdesteüer bei, d. h.: 
mit je 1 oder 2 Monatsraten. I m Übrigen tragen die RayVN^GnmdstüHe und 
das Terrain-Kauf-Geschäft die Kosten. 

Am Schluß vergleichen die Proponenten ihren Vorschlag mit dem Aner¬ 
bieten der Stadt von 1865. 

Die Stadt wollte damals nach Verlauf von 25 Jahren dem Staate 
150.000 Thlr. jährlich garantiren. Diese 150.000 Thlr. sollten von den Grund¬ 
besitzern definitiv getragen werden; sie entsprachen einer Worthsvermehrung von 
3400 Mg. Land incl. Straßen und Plätze, oder 2200 Mg., excl. solcher, um 
im Ganzen 3.000.000 Thlr. Die Rente sollte erst mit der Bebauung eintreten. 
Hätte jene Garantie der Stadt ohne Wirkung auf den städtischen Haushalt sein 
sollen, dann hätten also in 25 Jahren 2200 Mg, das 5- bis 6fache der jetzigen 
innern Stadt bebaut sein müssen. Das war eine Unmöglichkeit! Es ist oben 
angenommen, daß in den ersten 16 Iahron nur 80 Mg. w den Rayons neu 
bebaut würden und dann in den nächsten 9 Jahren nur 6 . 9 --- 54 Mg. hin¬ 
zukämen. Mag man nun auch 134 Mg. nach Art der Innen-Swdt bebautes 
Terrain einem 2, auch 3 auch 7 Mal so großem vorstädtischen Terrain gleich¬ 
schätzen, so wären das immer, doch erst 1000 Mg. bebaut. Nicht 150.000, sondern 
erst etwa 70.000 Thlr. Rente wären dadurch entstanden und die Stadt hätte im 
26sten Jahre auch 80.000 Thlr. jährlich beitragen müssen. Gewiß würde sich 
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auch diese Last mit weiter fortschreitender Bebauung der Rayons vermindert 
haben, allein nur nach diesem Verhältniß, nicht aber auch nach dem fortschrei¬ 
tender Verkauf des Festungsterrains selbst. Der Stadt fehlte nach dem frühern 
Anerbieten diese mächtige Hülfsquelle. Der Ter ra inkau f a l le in bietet der 
S t a d t die Mögl ichkei t , die Aus lagen an K a p i t a l und Zinsen in ab¬ 
sehbarer Fr is t wieder zu er langen. 

Der Vorschlag der Stadträthe Hoffmann und Theüne verlegt, wie sie selbst 
einräumen, die Sache in den Anfang, aber die Gefahr besteht auch nur darin, die 
erste halbe Mi l l ion Anleihe in zwei Jahren zu angemeffenem Preise verkaufen zu 
können. Es gibt der finanziellen Auskunftsmittel viel, um die Nachfrage anzuziehen. 
Die Stadt könnte ja beispielsweise die erste Serie zu einer Prämien-Anleihe 
machen. Die Stadt erkläre, 500.000 Thlr. in 5 Jahren bezahlen zu wollen, 
und lasse sich für 100 Thlr. Nennwerth 70 Thlr. zahlen. Zinsen werden unter¬ 
dessen nicht berichtigt; darin liegt für die Stadtgemeinde die Ausgleichung. 
Nimmt sie die Papiere inzwischen doch noch zum Nennwerthe in Zahlung bei 
Terrainverkauf, fo müßte es eigenthümlich zugehen, wenn eine solche Anleihe 
nicht sogar überzeichnet würde. Die Stadt verlegt ihre Verlegenheit damit auf 
eine etwas spätere Zeit und vertheilt die Gefahr. Auch würde Hypothekbestel¬ 
lung auf städtischen Grundbesitz Aushülfe gewähren. 

Am Schluß ihrer Denkschrift heben die Proponenten noch folgenden Ge¬ 
sichtspunkt hervor, von welchem aus die beiden Alternativen: Terrainkauf oder 
bloße Bezahlung der Freiheit von den Rayon-Beschränkungen erwogen werden 
müssen. 

Das Festungsterrain ist unzweifelhaft ein erhebliches Werthobject. Jeder¬ 
mann würde es dem Staate verargen, wenn er dasselbe an einen Andern, und 
sei dieser Andere auch die Stadt Stettin, verschenkte oder unter dem Werthe ver¬ 
kaufte. Gleichgültig ist, welches Mot iv den Staat veranlaßt, das Terrain zu 
anderm als dem dermaligen Festungszwecke disponible zu machen, sei es die ab¬ 
solute Entbehrlichkeit, sei es die Ersetzbarkeit der Festung. I m letztern Falle 
muß Fiskus seine Forderungen steigern; jedenfalls steht das Festungsterrain in 
seinen Berechnungen — sei es im erstern Falle zu Gunsten allgemeiner, sei es 
im zweiten Falle zu Gunsten der Landesvertheidigungs-Zwecke — mit einer ge¬ 
wissen Summe, die mit ^ bezeichnet werden möge, zu Buch. Die Regierung 

.zerlegt sich nun diesen Werth H. in zwei Theile V und 0. Der Theil L ist der 
absolute Werth des Terrains, der andere Theil O der relative Werth, der mit 
dem Aufhören der jetzigen Verwendungsart für die umliegende Grundstücke der 
Rayons verknüpft ist. Fiskus fagt sich nun: „Ich kann kein Gesetz erlassen, 
„um den Werth 0 von den Rayon-Besitzern für mich einzuziehen, das wäre die 
„Stabilirung einer Last zum Zwecke, sie mir abkaufen zu lafsen; er sagt sich 
„ferner: eine Privat-Gesellschaft kann für 0 auch Nichts geben, denn wie sollte 
„diese die Rayon-Besitzer zu Beitragenden machen, wol aber kann die Stadt-
„gemeinde Stettin dies Letztere thun, sie also wird mir auch für 0 etwas zahlen. 
„Wi l l sie nicht V - j - 0 zahlen, nun, wenn sie nur 0 zahlt, dann ist wegen L 
„die Sache ja nur ein wirkliches kaufmännisches Geschäft über vorhandene den 
„Paciscenten gehörige Werthe, da steht mir jeder Industrielle oder die Stadtge-
„meinde Stettin ganz gleich". Wenn die'Stadt aber glaubt, daß ein Geschäfts-
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mann nicht mehr als die Summe L geben kann, dann ist sie noch immer im 
Vortheil, wenn sie V-^-0,1 0 bietet, hält sie L für zn hoch, aber 0 richtig 
taxirt, dann vermag sie ^ L - j - 0 zu bieten. Wie sie sich im Innem dies ver¬ 
rechnet, ist gleich, jeden Falls kann sie immer etwas mehr bieten, als ein Privat¬ 
mann. Lehnt sie aber den Handel wegen L ganz ab, und zahlt 0 allein, so ist 
dies eine bloße Zubuße zu dem Geschäft des Staates mit einem Dritten. Er¬ 
klärt die Stadtgemeinde lieber umgekehrt über 0 allein gar nicht handeln zu 
wollen, dann nöthigt sie den Staat, die Stadt als al lein möglichen Käufer 
für das Terrain selbst zu betrachten. 

I n wie weit die im Vorstehenden entwickelten Ansichten*) an maßgebender 
Stelle Anklang gefunden haben, oder nicht, ergibt sich aus dem nachstehenden — 

Referat über die Verhandlungen der von den städtischen Be¬ 
hörden, unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Burscher, in der 
Festungs-Angelegenheit ernannten Commission. Erstattet 
im October 1869. 

Die' Königl. Staatsregierung, vertreten durch Commissarien des Kriegs-
ministers und des Ministers des Innern, hat zur Verhandlung vom 11. und 14. 
Mai 1869 in der Angelegenheit betr. die Erweiterung resp. Beseitigung der Festung 
Stettin den städtischen Behörden Eröffnungen und Vorschläge zugehen lassen, 
deren Berathung einer aus 16 Mitgliedern des Magistrats und der Stadtverord¬ 
neten-Versammlung bestehenden Commission übertragen worden ist. Die Com¬ 
mission hat sich der Erledigung ihres Auftrages in einer Reihe von Sitzungen 
unterzogen, an welchen zunächst sämmtliche Mitglieder Theil nahmen. I m Verlauf der 
Verhandlungen schied ein Mitglied aus der Stadtverordneten Versammlung und so¬ 
mit auch aus der Commission. Ein zweites Mitglied war durch langwierige 
Krankheit verhindert, den letzten Sitzungen beizuwohnen und außerdem waren zwei 
Mitglieder verhindert, an der Schlußsitzung Theil zu nehmen. 

Über den Gang der Verhandlungen, welche nnnmehr beendet sind, ist Fol¬ 
gendes zu berichten: 

Die in früheren Denkschriften, Petitionen 2c. dargelegten, der Stadt Stettin 
aus ihrem Verhältnisse als Festungsstadt erwachsenen Nachtheile und Hindernisse 
wurden zuvörderst allseitig als jetzt noch fortbestehend anerkannt. Dieselben sind nach 
Ansicht der Commission inzwischen durch hinzugetretene neue Momente sogar noch 
gesteigert worden. Die Erweiterung des Eisenbahnnetzes, die Entwicklung eines 
massenhaften Güterverkehrs mit den Provinzen Schlesien und Posen, sowie mit 
Ungern, die zunehmende Frequenz von Dampfschiffen im hiesigen Hafen, die Noth^ 
wendigkeit einer schnellen Abfertigung derselben machte den Mangel aV 
Lösch- und Ladeplätzen, den Mangel an° Lagerplätzen, Betriebs- und Gewerbe-
raümen immer mehr fühlbar. Das hiesige umfangreiche Speditionsgeschäft ver-

*) Weiter ausgeführt bezw. modificirt in der Schrift: „Der Ankauf der Stettiner 
Festungswerke durch die Stadtgemeinde. Die Rentabilität des Geschäfts und die Finanz-
Operation der Stadt berurtheilt von H. Hoffmann", welches von demselben im Juni 1870 ge¬ 
schrieben, und nachdem er aus seiner amtlichen Stellung zur Stadt ausgeschieden, im Februar 
1872 veröffentlicht hat. Stettin, 1872. Verlag von Th. von der Nahmer. 52 S. gr. 8, nebst 
Orientirungsplan von dem zu erwerbenden Terrain. ,«, 
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mag unter den lokalen Erschwerungen des Verkehrs sich gegenüber der steigenden 
Concurrenz anderer Plätze nur mühsam zu behaupten. Gleichwol ist die überaus 
wichtige Herstellung einer freien Wasserstraße bis zu dem neuen Güterbahnhofe 
und die Benutzung der Ufer unter den gegenwärtigen fortificatori^chen Verhält¬ 
nissen überhaupt nicht, oder nur mangelhaft ausführbar. Die Wohnungsverhält¬ 
nisse sind so ungünstig als möglich; die Höhe der Gebäude und die Zahl der 
Stockwerke, die Benutzung von Kellerraümen, und von an sich unzweckmäßigen 
Localitäten in äußerst beschränkten Höfen und engen Straßen, denen es an Licht 
und guter Luft gebricht, muß innerhalb der UmWallung zum Schaden der Ge¬ 
sundheit der Bewohner die unzureichende Grundfläche ersetzen. I n der innerhalb 
der jetzigen Nmwallung seit 1847 entstandenen Neustadt ist, soviel bekannt, nur 
noch eine Privatbaustelle nicht bebaut, die am rechten Oderufer innerhalb der Be¬ 
festigung liegende Silberwiese, welche allein noch Raum darbietet, ist wegen ihrer 
tiefen sumpfigen Lage für Wohnptätze von ungünstiger Beschaffenheit; der Bau¬ 
grund bietet außerdem große Schwierigkeiten. — Für nothwendige öffentliche Ge-
baüde fehlt es im Innern der Stadt an passenden Baustellen. Die planmäßige 
und zweckmäßige Bebauung der Vorstädte ist durch die Rayonvorschriften ge¬ 
hindert. Industrielle Unternehmungen, für welche Stettin ein Vorzugsweife geeig¬ 
neter Platz few Würde, finden gleichfalls kaum irgend wo eine günstige unb be¬ 
queme Stelle. Es erscheint ferner nicht zweifelhaft, daß alle diese Nachtheile bei 
Zunahme der Bevölkerung und bei der verhofften Ausführung einer Eisenbahn 
nach Swinemünde noch drückender werden müssen. 

Die gänzliche Beseitigung der Festung wird daher nach wie vor als ein 
dringendes Bedürfniß, als eine Lebensfrage für die gedeihliche und großartige 
Entwicklung erachtet, deren Stettin vermöge feiuer günstigen Lage und frei von 
den bisherigen Fefseln des Verkehrs und gewerblichen Lebens auf der bereits ge¬ 
wonnenen Grundlage fähig fein würde. 

Die Commission begrüßte deshalb die durch die Ministerial-Commissarien zur 
Verhandlung vom 11. und 14. Mai cr. erfolgte Eröffnung der Königl. Staats¬ 
regierung, daß dieselbe nunmehr die völlige Aufhebung der Festungswerke von 
Stettin in erneuerte Erwägung gezogen hat, und daß sie dieselbe vorbehaltlich 
der Allerhöchsten Entscheidung über die militärische Zulässigkeit, für ausführbar 
erachtet, mit lebhafter Befriedigung. 

Die großen Schwierigkeiten, welche nach Inhalt der von der Königlichen 
Staatsregierung gemachten Propositionen für die Stadt Stettin entstehen müssen, 
wurden nicht unterschätzt, jedoch wurde allseitig empfohlen, über diefe Propositionen 

M Verhandlungen einzutreten. 
Die Eommission fixirte, demnächst ihren Standtpunkt dahin: 
D ie S t a d t S t e t t i n werde, da die Niederlegung der Festungswerke 

nach den bestimmten Auslassungen der Staats-Commissarien ohne 
gleichzeitigen Ersatz durch anderweit ige kostspieliche Befestigungen 
Ul i l l ta i r isch unzulässig sei, behufs endlicher Beseitigung der ihr im allgemeinen 
staatlichm Interesse der Landesvertheidigung durch die Festung bisher erwachsenen 
schweren Mißstände sich allerdings zu großen Opfern verstehen und nach ihren 
Krä f ten zur Erreichung des angedeuteten Zieles beitragen müssen, sie werde 
anderer Seits aber in der festen Zuversicht verharren dürfen, die Königl. 
Staatsregiermg werde den Veitrag der Stadt unbeschadet ihrer P r ä s t a -
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tionsfähigkeit und im Sinne der wiederholt ausgesprochenen huldvollen landes¬ 
väterlichen Intentionen Sr. Majestät des Königs zu normiren um so mehr ge¬ 
neigt sein, als bei deren Erfüllung der Stadt durch Zunahme des allgemeinen 
Wohlstandes und der dadurch bedingten Steüerkraft auch über den Stadtbezirk 
hinaus einen reichlichen Ersatz für die seinerseits außer den Beträgen der Stadt 
aufzuwendenden Kosten zu erwarten habe. 

Nach den Eröffnungen der Ministerialcommissarien würde zur Sicherstellung 
der finanziellen Vorbedingungen für die Niederlegung der Festung Stettin von 
der Stadt beansprucht werden 

entwed er die Zahlung von 7 Millionen Thalern in 6—7 Jahren gegen eigen-
thümliche Überlassung des Festungsterrains zum Zweck der Wiederveraüßerung und 
Bebauung. 

oder, sofern die Erwerbung des Terrains Seitens der Stadt Stettin nicht 
erfolgt, die Zahlung von 3 Millionen Thalern. 

I n dieser Alternative erkannte die Kommission den Kernpunkt der ganzen 
Frage. Die Diskussion richtete sich daher vorbehaltlich aller Specialen, auf die 
Erwägung jedes der beiden Vorschläge und auf eine Abwägung beider gegen¬ 
einander. 

Darüber, ob der Ankauf des Terrains oder die Zahlung einer Zuschuß¬ 
summe den Interessen der Stadt mehr entsprechen würde, waren die Ansichten ge-
theilt. Die Zahlung einer Zuschußsumme wurde empfohlen, weil dabei der Um¬ 
fang der entstehenden Verbindlichkeiten bestimmt zu übersehen sei; der Ankauf des 
Festungsterains involvire ein Speculationsgefchäft, welches in seinem Verlaufe 
wie in seinen pecuniären Folgen unübersehbar bleibe und grundsätzlich vermieden 
werden müsse. Die aus dem Verlaufe der Bebauung der Neustadt und aus der 
Zunahme der Bevölkerung bezüglich der künftigen Bebauung und Verwerthung 
des Festungsterrains von anderer Seite abgeleiteten Annahmen seien an sich schon 
trügerisch, noch mehr aber unter Voraussetzung der Aufhebung der Rayonbe¬ 
schränkungen, indem alsdann Ansiedelungen auf großen Flächen außerhalb des 
Festungsterrains ermöglicht fein würden. Die Beschaffung der zum Ankauf er¬ 
forderlichen, jedenfalls sehr bedeutenden Capitalien, sei für die Stadt ohne tiefe 
Schädigung, ihrer Finanzen nicht ausführbar. Außer der Verzinsung und Amor¬ 
tisation des Kapitals seien die der Stadt bei rascher Vergrößerung bevorstehenden 
Ausgaben für erweiterte Armenpflege, für das Schulwesen :c. in Betracht zu 
ziehen, sowie, daß die Steüerkraft unter solchen Verhältnissen nicht steigen, son¬ 
dern sinken werde. 

Indessen wurde doch schließlich — noch abgesehen von der Kostensumme — 
der Ankauf des Terrains feitens der Majorität der Commifsion als der vortheil-
haftere Modus anerkannt. Die Lage des Festungsterrains zwischen der innern 
Stadt und den Vorstädten, — gewissermaßen ein Ring, welcher die Peripherie 
der Gemeinde von ihren Kern trennt — ließ es als eine große Unbequemlichkeit 
erkennen, wenn ein Anderer, als die Kämmerei selbst, Eigenthümer desselben 
würde. Selbst wenn sich die Stadt ein absolutes Veto bei Aufstellung und Änderung 
des Bebauungsplanes sichern könnte, würde sie auf ein positives Gestalten des 
neuen Stadttheiles, worin doch recht eigentlich eine Gemeinde-Aufgabe gegeben 
sei, verzichten muffen; einen Bebauungsplan von vorn herein fehlerlos aufzustellen, 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 119 
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erscheine unmöglich, die Gemeinde werde jede spätere Abänderung desselben 
nach ihrem Bedürfniß besonders zu bezahlen haben. Die Stadtverwaltung sei 
wegen geeigneter Baustellen zu einer ganzen Anzahl städtischer Etablissements in 
dringender Verlegenheit; sie werde dieselben, wenn sie nicht Herrin des Terrains 
sei, ungebührlich theüer bezahlen müssen. Auch hinsichtlich der successiven und 
deßhalb minder kostspieligen Befriedigung von Gemeinde-Bedürfnissen werde sie 
minder selbstständig sein. — Die von der Minorität hervorgehobenen Besorgnisse 
wegen bevorstehender finanzieller Bedrängnisse wurden unter Voraussetzung einer 
den Kräften der Stadt angemessenen Erwerbungssumme von der Majorität nicht 

^ getheilt, vielmehr wurde geltend gemacht, daß die Vergrößemng des Kämmerei¬ 
vermögens durch das Festungsterrain den Credit der Stadt steigern und daß die 

j im Falle des Terrainkaufs erforderliche größere Anleihe eben wegen des sich 
darbietenden neuen Unterpfandes unter günstigeren Bedingungen zu beschaffen sein 

.! würde, als die geringere Anleihe einer Zuschußnahme bei Wegfall des Terrain-
^ erwerbes. 
: Wenn nun auch hiernach nur die Majorität der Meinung war, der Erwerb 

des Festungsterrains sei in erster Linie zu erstreben und nur dann aufzugeben, 
^! wenn die schließlichen Forderungen des Staates die Kräfte der Stadt übersteigen 
' sollten, so war doch anderseits die Commission einstimmig der Ansicht, 
.! daß die jetzigen Forderungen von 7, eventuell 3 Millionen unannehmbar 

-< s ind : — 
, i a) weil die Aufbringung derselben nach der Finanzlage der Stadt und nach dem 

noch beschickten Maße ihrer Prästationsfähigkeit, die ja eben durch die Festungs-
' Verhältnisse beeinträchtigt worden ist, unmöglich erscheint; 

d) weil die Stadt Stettin und die Stadt Damm, — deren Festungsterrain 
Seitens der Stadt Stettin in keinem Falle zu erwerben wäre, nicht alleinige 
Interessenten sind, sondern auch werthvolle Terrains in Grabow bei der Aufhebung 
der Festung betheiligt und deßhalb zu einer Abfindnng heran zu ziehen sein 
würden^) eben so auch das allgemeine Staatsinteresse dabei concurrirt, Stettin 
als Handelsstadt zu heben; 

c) weil die Zahlungsfristen für die von Stettin zu übernehmenden Summen 
zu kurz bemessen sind. 

Bei der sich hieran knüpfenden Erörterung, welche Offerten der Staatsregie-
rung unter diesen Umständen zu unterbreiten seien, wurde für nöthig erachtet, zu^ 
nächst ein Angebot für jeden der beiden Fälle zu formuliren. 

Der hierauf gerichteten Berathung ist sodann ein in dieser Weise ausgearbeiteter 
Entwurf zu einem Gemeindebeschlusse zum Grunde gelegt, welcher schließlich in der 
aus der Anlage ersichtlichen Fassung angenommen ist. 

Die Darstellung der weiteren Verhandlungen wird daher in Folgendem 
an die einzelnen Puncte des von der Commission festgestellten Entwurfs ange¬ 
schlossen. 

^ , Der den städtischen Behörden zur Annahme empfohlene „Gemeindebeschluß" 

*) Nach angelegten Berechnungen liegen von Grabow 65 Mg. im ersten, 209 Mg. im 
zweiten, 196 Mg. im dritten Rayon, im Ganzen 470 Mg., o. i.: 85 Prct. der ganzen Fläche 
dieser Stadtgemeinde, die nur 552 Mg. groß ist. 
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nimmt zwei Anlagen ^ . und L. in Bezug, welche die der Königl. Staatsregierung 
zu unterbreitenden Offerten, je nach dem der Ankauf des Festungsterrains erfolgt, 
oder unterbleibt, zusammenstellen. Der Text des Gemeindebeschlusses selbst ent¬ 
hält die Ausführungsbestimmungen. 

An beide Theile der Vorlage ist nicht der Maßstab zu legen, als ob sie er¬ 
schöpfend in den Details sein sollten und könnten. Die Commission hat es bei 
der gegenwärtigen Lage vielmehr nur für ausführbar gehalten, die Basis des 
Vertrages mit der Staatsregierung hinzustellen und diejenigen Punkte hervorzu¬ 
heben, welche eine eingehende Verhandlung mit der Staatsregierung erfordern 
werden, gleichzeitig aber zum Ausdruck zu bringen, daß die gemachten Vorschläge 
auf einer ernsten Würdigung der Wichtigkeit der beantragten Niederlegung der 
Festung beruhen und das man städtischer Seits den dringenden Wunsch hat, zu 
irgend einem annehmbaren Ausgleich zu gelangen. 

Was nun zunächst die Vertragspropositionen ^.. u. L. betrifft, so gehen 
beide von der gemeinsamen Auffassung aus, daß für die Stadtgemeinde resp. 
deren Mitglieder durch die Niederlegung der Festung sowol in Bezug auf die 
Gesundheitszustände als auch in Bezug auf die Erwerbs- und Verkehrs-Verhält¬ 
nisse, bedeutende Vortheile in Aussicht stehen, welche die Bewilligung eines an^ 
sehnlichen Zuschusses zu den durch anderweitige Festungsanlagen erwachsenden 
Kosten rechtfertigen. Die Höhe der Zuschußsumme sei abhangig von der 
Schätzung dieser Vortheile, aber begränzt durch das Maß der finanziellen Kräfte 
der Stadt. 

I m Falle der Erwerbung des Festungsterrains trete ein Uniernehmen der 
Kämmerei hinzu, bei dessen Beurtheilung es sich wesentlich um die Zweckmäßig¬ 
keit der Erwerbung, das Kaufobject, die Angemefsenheit des Kaufpreises und um 
die Frage handle, ob und wie weit die Gemeinde den finanziellen Anforderungen 
gewachsen sei, um auf einen günstigen, wenigstens nicht allzu nachtheiligen Ausgang 
rechnen zu dürfen. 

Es ist schon oben hervorgehoben worden, daß die Commifsion den Ankauf 
des Festungsterrains vor der Zahlung einer Zuschußsuinme den Vorzug geben 
würde; es ist also hier nur die Auffassung der Commission bezüglich der Einzel¬ 
heiten des Kaufgefchäfts darzulegen. 

I n Betreff des Kaufoojectes war die Commission einstimmig der Ansicht 
daß die Erwerbung von Terrain in Damm jedenfalls abzulehnen sei, wodurch 
sich den Annahmen der Staatscommissarim folgend, die von der Stadt Stettin 
zu beanspruchende Kaufsumme gleichzeitig um ca. 242.000 Thlr. vermindert. Die 
Commission beschränkt somit in § 1. des Entwurfs ^.. ihre Vorschläge auf das 
im Stadtbezirk von Stettin belegene Festnngsterrain. 

Durch die Eröffnungen der Ministerial-Commissarien ist der Umfang diefes 
Terrains noch nicht speciell und definitiv festgestellt. Zwar ist in der Ver¬ 
handlung vom 11/14 Ma i cr. das entbehrliche Stettiner Festungsterrain auf 
ppt. 581 Morgen angegeben, von denen ca. 70 Morgen, die der Militairfiscus 
sich reservirm wollte, wiederum in Abzug kommen sollten; indeß ist nach späteren 
Mittheilungen anzunehmen, daß der Königl. Fiskus für seine Zwecke mit 
40—46 Morg. ausreichen würde, deren specielle Bezeichnung noch erfolgen 
müßte. 
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Auf den Wunsch der Commiffion ist ein Situationsplan des Festungsterrains 
von Seiten des Königl. Fiskus mitgetheilt worden, der jedoch.zu weiteren Rück¬ 
fragen Anlaß gab. Ein zweiter demnächst vorgelegter vervollständigter Plan wich 
von dem elfteren in mehrfachen erheblichen Bedingungen ab. Jedoch hat eine 
summarische Flächeuberechnung ergeben, daß die im 2. Plane als Festungsterrain 
eingezeichnete Fläche, die Richtigkeit der Kartirung vorausgesetzt, nahetzin mit der 
Annahme der Staatsregierung übereinstimmt. 

Die Commission ist unter diesen Umständen nicht der Meinung gewesen, daß 
es im jetzigen Stadium der Verhandlung schon eines fpeciellern Nachweises der 
Flächen bedürfe, hat es vielmehr für ausreichend erachtet, durch die Fassung des 
§ 1 . 2 . des Entwurfes H.. diejenigen Flächen zu bezeichnen, deren Erwerbung sie 
der Stadt sichern wi l l . 

Auf den abzutretenden Flächen find ferner außer den verschiedenartigen 
Fortificationsanlagen, Mauern 2c. mehrere Gebäude in zerstreuter Lage vorhanden, 
von denen einzelne für städtische Zwecke mehr oder minder brauchbar sein würden. 
Die Commission wi l l durch § 3 des Entwurfs H.. der Stadt das Recht wahren, 
nach ihrer Wahl diese Gebäude gegen Vergütigung des materiellen Werthes zu er¬ 
werben. Selbstverständlich wird aber dieser Punkt bei eintretenden Specialver¬ 
handlungen Modifikationen erleiden können. 

Der folgende § 4 enthält die Bestimmungen über die anzubietende Kauf¬ 
summe, die Zahlungsraten und die Modalitäten der Kaufgelderberichtigung und 
gab wegen der eminenten Wichtigkeit seines Inhaltes zu vielfachen Erwägungen 
und auch zu Meinungsverschiedenheiten Veranlassung. 

I m Allgemeinen war man darüber einverstanden, daß das Festungsterrain 
ein sehr werthvolles Object sei, für welches der Königl. Fiscus einen angemessenen 
Preis zu beanspruchen habe. Während aber der Staat nach den bisherigen 
Propositionen bei Bestimmung des Preises den Geldaufwand, der voraussichtlich 
zur Beschaffung von Compensationsbauten erforderlich werden mochte, zum Grunde 
gelegt wissen will> konnte die Commifsion bei ihren Veranschlagungen nur den 
beim Wiederverkauf voraussichtlich zu erzielende Erlös oder den Werth der Flächen 
bei eigner Benutzung in Ansatz bringen, außerdem aber den Werth derjenigen Vor-
theile in Berechnung ziehen, welcher nach ihrer Meinung für die Einwohner der 
Stadt, abgesehen vom Kaufgeschäfte, aus der Beseitigung der Festungswerke ent 
stehen werde, mit andern Worten, die gelegentlich des Entwurfs L. zu erörternde 
Zuschußsumme. Sodann aber kam wiederum in Frage, in welchen Terminen die 
Stadt die festzusetzende Kaufgeldersumme bezahlen müsse, welchen Verlauf das 
Verkaufsgeschäft und die Bebauung des Festungsterrains voraussichtlich haben 
werde und ob die Prästationsfähigkeit der Commune und deren Mitglieder den 
aus diesen Prämissen abzuleitenden Anforderungen gewachsen sein möchte. 

Von der einen Seite wurde aus den bereits oben gegen das Ankaufsgeschäft 
überhaupt geltend gemachten Gründen hergeleitet, daß auch eine Kauf- und Ab¬ 
findungssumme von insgesammt 4 oder 3 Millionen die Kräfte der Gemeinde über¬ 
steige und die Gefahr völligen Ruins involvire. Dagegen wurde von anderer 
Seite ausgeführt, daß die Schwierigkeiten nicht unüberwindlich seien und daß für 
die zn bietende Gesammtsumme sich wohl Anhaltspunkte aus der Vergangenheit 
finden ließen. 
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Eine specielle Discussion über die Wahrscheinlichkeiten bei der Abwickelung 
des ganzen Geschäftes hat nicht stattgefunden, da dieselbe nothwendig refultatlos 
hätte bleiben müssen. Jedoch ist im Laufe der Verhandlungen von einzelnen 
Mitgliedern der Commission versucht worden, die zu erwartende EntWickelung 
die Verhältnisse und finanziellen Folgen näher darzulegen. Die Majorität der 
Commission hat mehr oder minder mit Reserve, sich dieser Auffassung ange¬ 
schlossen,, aus welcher schließlich die Proportionen des § 4 sich entwickelt haben. 
Die demselben zum Grunde liegende Deduction ist folgende: 

Es fei die Annahme berechtigt, daß Stettin, wenn die Festungswerke fallen, 
mindestens in demselben Grade an Bevölkerung und Gebäuden zunehmen werde, 
als dies in den letzten Jahrzehnten geschehen. Andernfalls müsse man an der 
Entwicklungsfähigkeit der wirtschaftlichen Grundlagen der Stadt zweifeln. Die 
Zunahme der Bevölkerung werde auch den Nachfragen an Baustellen entsprechen. 
Seit der von 1847 bis 1.868 ausgeführten Stadterweiterung fei der Taxwerth 
der bei der Feüersocietät versicherten Gebäude fast um das Doppelte gestiegen, 
die Einwohnerzahl aber habe sich in der Stadt jährlich um mindestens 3 Prct., 
in den umliegenden Ortschaften aber,, welche die überschüssige Bevölkerung aus 
Stettin aufnahmen, nach ungleich höheren Sätzen vermehrt.*) Nehme man nach 
diesen Vorgängen nur einen Zuwachs an Einwohnean von 3 ̂  Prct. an, so würde 
der Zuwachs schon in 16 Jahren rund 50 Prct. betragen. Nehme "man 
ferner an, daß sich ^ davon im zweiten, V4 im ersten Rayon und ^ im jetzigen 
Festungsterrain niederlassen, so würde nach Verlauf von 16 Jahren im letzteren 
fchon ein Stadttheil von der Größe des vierten Theiles der jetzigen Stadt sich 
gebildet haben. Dazu bedürfe es der Bebauung von nur 120 Mg. , denn die 
jetzige innere Stadt enthält etwa 485 Mg . Von jenen 120 Mg . kommen 
etwa ^ auf Straßen und Plätze, ^/z, also ca. 80 Mg . auf Baustellen. I n dem 
frei werdenden Festungsterrain sei eine erheblich größere Fläche von Baustellen erster 
Qualität enthalten, deren Verkaufspreis mit 1 Thlr. 5 Sgr. pro Q.-Fuß nicht 
zu hoch veranschlagt erscheine. Gelänge der Ankauf von 80 M g . in 16 Jahren, 
wozu nur etwa 400 Baustellen erforderlich seien, so würde das Kaufgeld bereits 
2.400.000 Thaler betragen und die Stadt noch im Besitze von 270 M g . Bau¬ 
stellen sich befinden. Rechne man den Verkaufspreis dieses Besitzstückes bei allmäliger 

*) Durch nachträgliche specielle Ermittelungen, die bei der Berathung der Commission Noch 
nicht vorlagen, sind die obigen Angaben wie folgt vervollständigt. Die im Jahre 1844 vor¬ 
handenen aufnahmefähigen Häuser Stettins waren bei der städtischen Feüersocietät taxirt und 
versichert mit 9.707,675 Thlr. 
die im Jahre 1868 vorhandenen dagegen mit . . . 19.373.600 Thlr. 
Die Bevölkerung Stettins wuchs in den 16 Jahren 1839—1855, ohne daß Incorporationen 
stattfanden, von 34.400 E. auf 53.100, oder 54 Prct., jährlich um 3V3—3V2 Prct. Seit 1858 
kamen Incorvorationen zu Stande; indessen machte sich schon seit 1855 ein Herausströmen der 
überflüssigen Bevölkerung aus Stettin nach den außerhalb der Festungswerke belegenen Bor¬ 
städten und selbständigen Ortschaften bemerkbar. I n 12 Jahren, 1856—1867, wuchs Grünhof von 
2480 bis auf 5130 Einwohner (107 Prct.), Bredow von 1620 auf 3440 (112 Prct.), Zülchow 
von 1300 auf 2930 A (125 Prct.), Bredow-Antheil von 860 auf 2740 E. (220 Prct.), Grabow 
von 4380 auf 6600 E. (51 Prct.), die Gesammtheit der Bevölkerung von Stettin und von den 
genannten Borstädten und Ortschaften von 63.680 auf 84.420 E., öder um 32V. Prct.; es ist 
also bei Berücksichtigung der Choleraevidemie von 1866, welche 2236 Menschen wegraffte, 
in den 12 Jahren 1356—67 eine durchschnittliche Zunahme um 3 Prct. nicht zu hoch gegriffen. 
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Veräußerung mit 22 Sgr. pro Q.-Fuß, so würde die Stadt noch die Aussicht auf 
einen weitern Erlöß 2.700.000 Thlr. haben. Sollten ferner die Einebnungskosten 
1 Mi l l ion Thaler erfordern, so würde ein Angebot von 4.000.000 Thlr. noch 
immer Deckung finden, so fern die Zahlung an den Staat sich auf den ganzen 
Zeitraum der Bebauung vertheilen ließe. Dadurch, daß diese Boraussetzung 
nicht zutreffe, weil der Staat baldige Abwickelung der Kaufsumme beanspruche, 
werde bei dem Ankaufsgeschäft allerdings ein bedeutendes Risiko herbeigeführt 
werden, Da es sich jedoch nicht allein um den Ankauf und dessen Resultate, 
sondern gleichzeitig um die Gewinnung allgemeiner Vortheile in gesundheitlicher 
und wirtschaftlicher Hinsicht, ferner um die Gewignung besonderer Vortheile für 
die Besitzer der Grundstücke in den Rayons handelt, so sei ein Angebot von 
4 Millionen im Ganzen nicht als unerschwinglich anzusehen, sofern die Lasten, 
welche durch die beim Ankaufsgeschäfte (wegen der Differenz der Termine für 
Ausgabe und Einnahme) unvermeidlichen Vorschüsse entstehen, nicht höher werden, 
als den Einwohnern und den Besitzern im Rayon in der Form von Steuern 
zur Vergütigung für die Vortheile der Entmantelung Stettins billigerweise zuge-
muthet werden dürfe. Das Eintreten dieser Eventualität liege außersalb der 
Wahrscheinlichkeit. 

(Ar unten bei Entwurf V. und bei Passus IV. des Gemeindebeschlusses. 
°Dem auf das Vorstehende gegründeten Vorschlage, dem Staate als Gesammt-

abfindung die Summe von 4.000.000 Millionen Thaler anzubieten, wurde nur 
noch das Angebot von 3 Millionen entgegenstellt. Es wurde aber von anderer 
Seite als bedenklich bezeichnet, die Verhandlungen durch ein für den Staat 
unannehmbares Gebot der Gefahr des Scheiterns auszusetzen und bei der Ab¬ 
stimmung mit 10 gegen 4 Stimmen das Angebot auf 4 Millionen Thaler 
festgestellt. 

I n Betreff des sonstigen Inhaltes des § 4 sind Meinungsverschiedenheiten 
bei der Discussion nicht hervorgetreten. Die Commission hat geglaubt, längere 
Zahlungsfristen und andere als die vorgeschlagenen Zahlungsmodalitäten nicht 
in Antrag bringen zu dürfen, da die Forderung des Staates auf ungleich kürzere 
Fristen und baare Zahlung gerichtet ist. 

Zu § 5 und 6. Die vorgeschlagenen Festsetzungen bezwecken, gegenüber 
dem Verlangen des Staates, das Festungsterrain nur nach Maßgabe des Vor-
schreitens der Compensationsbauten zu übergeben, — die Sicherstellung für die 
Stadt, rechtzeitig in den Besitz eines Terrains zu gelangen, welches eine um¬ 
fassende Erweiterung der Stadt zuläßt und anderer Seits, nur nach Verhältniß 
der vorschreitenden Schleifung der Festungswerke Zahlung zu leisten. 

Die Commission glaubt hierbei den Intentionen der Staats-Commissarien 
zu begegnen. I m Einzelnen aber würden diese Punkte späterer eingehender Ver¬ 
handlung behufs definitiver Regulirung vorzubehalten sein. 

Bei der Schlußabstimmung wurde demnächst Entwurf ^. im Ganzen mit 
10 gegen 3 Stimmen angenommen. 

Zum Entwürfe Beilage V. § 1. Gegenüber der eventuellen Proposition 
der Staatsregierung, daß als Kostenbeitrag Behufs Entmantelung der Stadt 
Stettin eine Summe von 3 Millionen Thalern zu zahlen sei, (Verhandlung 
vom 11. u. 14. M a i cr.) wurden in der Commission zwei Vorschläge gemacht, 
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von denen der eine auf Zahlung von 600.000 Thlrn. in 5 Jahresraten ä 120.000 
Thlr., der andere auf Zahlung 1.250.000 Thlrn. in 5 Jahresraten ge¬ 
richtet war. 

Der erste Vorschlag basirt auf einer Reduction der von den städtischen Be¬ 
hörden im Jahre 1865 bewilligten Garantie einer Rente in Capital, unter Be¬ 
rücksichtigung der Zahlungsfrist von 5 Jahren. 

Der zweite Vorschlag dagegen geht von der Erwägung aus, welche Steuer¬ 
last der Einwohnerschaft für die aus der Schleifung der Festung sich ergebenden 
Vortheile zugemuthet werden könne und berechnet aus der Iahressumme der 
Steuern, welche bei Ausführung des Entwurfes ^ erforderlich sind, die Kapital¬ 
summe dessen, was dem Königl. Fiskus bei Annahme des Entwurfes L ange¬ 
boten werden kann, wobei davon ausgegangen ist, daß die Lasten für die zu 
erwartenden allgemeinen Vortheile doch nicht höher werden dürfen, als diejenigen 
Lasten, durch welche gleichzeitig auch noch die Erwerbung des Terrains ermög¬ 
licht werden soll. Unter Berücksichtigung von Zinsen und Amortisation ergiebt 
sich auf diese Weise das Kapital von 1.250.000 Thlrn. 

Die Majorität der Commission war nun der Meinung, daß die Königl. 
Staatsregierung die nach dem ersten Vorschlage zu bietende Summe von 600.000 
Thlr. als eine annehmbare oder als eine weiteren Verhandlungen zu unter¬ 
legende nicht werde ansehen können und entschied sich deßhalb bei Anwesenheit 
von 13 Mitgliedern mit 8 Stimmen gegen 5 für das Angebot von 1 ^ Mi l¬ 
lionen Thlrn. 

Zu § 2—5. Die weiteren Vorschläge des Entwurfes V haben nur zum 
Zweck: die Stadt gegen nachtheilige Verzögerungen bei der Schleifung zu sichern 
und ihr einen zureichenden Einfluß auf den Bebauungsplan und die Entwicke-
lung der neueren Stadttheile vorzubehalten. Widerspruch wurde dagegen nicht 
erhoben, doch wurde nicht verkannt, daß es sich hierbei mehr um Darlegung der 
Grundsätze, als um definitive Feststellung des Details handele. 

Die Annahme des Entwurfs L im Ganzen erfolgte ohne Widerspruch. 
Nachdem nun durch die Formulirung der Entwürfe H. und L die Möglich¬ 

keit geboten war, beide Vorschläge genauer gegeneinander abzuwägen, als es bei 
den einleitenden Debatten hatte geschehen können, wurde nunmehr bei der jetzt 
folgenden Debatte über den Tenor des vorzuschlagenden Gemeindebeschlusses die 
Stellung der Commission zu den beiden Propositionen der Staatsregierung de¬ 
finitiv signirt. 

Der Entwurf zum Gemeindebeschlusse hatte dem Staate nach I und I I die 
Auswahl unter beiden Geboten freigelassen; aus der Mitte der Commission 
wurde indessen ein Amendement dahin eingebracht, 

daß die Stadt sich bereit erkläre, mit der k. Staatsregierung über den Ent¬ 
wurf L zu unterhandeln. 

Dieses Amendement wurde bei Anwesenheit von 13 Commissionsnntgliedern 
mit 9 gegen 3 Stimmen abgelehnt, während ein Mitglied sich der Abstimmung 
enthielt. Demnächst wurde der Passus I und ebenso der Passus I I mit 9 gegen 
4 Stimmen angenommen. 

Gegen den Passus H I wurden Einwendungen nicht erhoben. Voraussetzung 
war dabei, daß die Anleihe nur soweit aufzunehmen fei, als nicht andere dis-
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ponible Mi t te l sich ergeben würden. Die Bedarfs-Summe war vorerst einer 
speziellen Erörterung nicht zu unterwerfen, auch deshalb nicht, weil die Höhe 
des Bedarfs eine verschiedene ist, je nachdem der Vorschlag nach ^ oder V von 
der König!. Staatsregierung vorgezogen werden sollte. 

Nach Passus IV soll, in jedem der beiden Fälle, die Verzinsung und Amor¬ 
tisation der erforderlichen Anleihe durch eine Realsteüer nach besonderen Ab¬ 
stufungen, einen Personalsteüer-Zuschlag von 33'/g Prct. aufgebracht 
werden. 

Die Commission ist dabei von der Ansicht ausgegangen, daß der städtische 
Grundbesitz, auch in der innern Stadt, nach den Erfahrungen, die bei Stadt¬ 
erweiterungen, soviel bekannt, ohne Ausnahme gemacht sind, durch die Schlei¬ 
fung der Festung eine namhafte Werthssteigerung erfahren werde, welche eine 
Primpualbelllstung rechtfertigt. Die sonst wol geäußerte Meinung, daß die 
Lasten der Schleifung der Festung, wenigstens bei Ausführung des Entwurfes 
L, ausschließlich den Grundbesitzern in den Rayons aufzuerlegen seien, fand 
hiernach keine Vertretung, selbst abgesehen davon, daß eine derartige Heranziehung 
gesetzlich unzulässig und thatsächlich unmöglich sein würde. Der von den Staats-
Commisfarien angedeutete Borschlag zu freiwilligen Beisteuern anzuregen, fand 
gleichfalls keine Unterstützung. Dagegen wurde von mehreren Seiten besonders 
betont, daß, da die Grundbesitzer in den Rayons den weitaus größesten Vor-
theil von der Aufhebung der Festung haben würden, es nur gerecht und billig 
sei, dieselben bei Feststellung der Realsteüer vorzugsweise heranzuzeihen, um 
namentlich auch gegenüber den mit Grundbesitz nicht angesessenen Einwohnern, 
welche zur Personalsteüer beitragen müssen, eine möglichst zutreffende Ausgleich¬ 
ung herbeizuführen. 

Die vorgeschlagene Cumulation von Personalsteüer und Realsteüer und die 
Veranlagung der letztern nach bestimmten Stufen und Zonen, je nach dem zu 
erwartenden Vortheile, erschien der Commission gerecht, auch nach der bestehenden 
Gesetzgebung und speziell nach dem von vielen Kreisverbänden bei ^haussee-
bauten und von Deichverbänden gegebenen Vorgängen unbedenklich zulässig. 
Das Zutreffende der ersteren Analogie wurde namentlich noch aus dem Um¬ 
stände, daß Stettin gleichzeitig einen Stadtkreis bildet, hergeleitet. 

Die für die Realsteüer vorgeschlagene Scala wurde nach specieller Erörte¬ 
rung der Verhältnisse der einzelnen Stadttheile und nachdem mehrere Borschläge 
gemacht worden waren, mit starker Majorität acceptirt. 

Dieselbe bewegt sich innerhalb der Gränze von 20 Sgr. Iahressteüer für 
je 100 Thlr. Miethsertrag in der innern Stadt, bis 8 Thlr. Iahressteüer für 
je 100 Thlr. Miethsertrag im ersten Rayon. 

Es konnte noch fraglich erscheinen, ob statt der Realbefteüerung etwa die 
Auferlegung einer Rente stattfinden solle. Indessen war der Auferlegung einer 
Steuer der Vorzug zu geben, weil für die Rente die Schätzung der Möglichkeit 
der Bebauung die Grundlage bilden müßte, während die Besteuerung nur schon 
vorhandene Werthe trifft und weil die Auferlegung einer Rente von der nicht 
zu erwartenden Zustimmung aller Interessenten abhangig sein würde. 

Gegenüber dem oben bereits erwähnten Verlangen, die Personalsteüer im 
Vergleich zur Realsteüer nicht übermäßig hoch festzustellen, war es nöthig, den 
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Ertrag der gegen die ursprünglichen Vorschläge bezüglich der Nayons durch die 
angenommene Scala schon wesentlich erhöhten Realsteüer näher zu prüfen und 
den Bedarf an Steuern im Ganzen ins Auge zu fassen. Mit Rücksicht auf das 
oben Gesagte kam es hierbei hauptsächlich darauf an, sich den Geldbedarf bei 
Annahme des Entwurfes Beilage ^ möglichst klar zu machen. I m Anschluß 
an die oben mitgeteilten Annahmen über den muthmaßlichen Verlauf der Be¬ 
bauung resp. Bevölkerungszunahme, ist hierüber der Kommission eine Veran¬ 
schlagung vorgelegt worden, welche auf folgender Argumentation beruht: 

Unter den im Entwürfe Anlage H. vorgeschlagenen Zahlungsmodalitäten 
und unter der weitern Annahme, daß der Zuwachs an neüverkauften Baustellen 
im Festungsterrain allmälig ansteige, dergestalt, daß im 1. Jahre Nichts, 

im 2. und 3. je 2 Mg. ^ 4. 
- 4. - 5 . - 3 - — 6. 
- 6. - 7 . - 4 - - 8. 
- 8. - 9 . - 5 - ^ 10. 

im 10. und 11. je 6 Mg. ^ 12. 
- 12. - 13. - 7 - ^ 14. 
- 14. - 8 - ^ 8 . 
- 15. - 1 6 . - 9 - - ' 18. 

Summa 80 Mg. 

^ etwa 400 Baustellen) verkauft würden, endlich unter Taxirung der Kosten 
der Straßen-Anlagen und Einebnungen mit 300.000 Thlr. für 40 Mg. Stra¬ 
ßen 2c. ergibt sich als Folge des Geschäfts die Notwendigkeit, durch Anleihe 
1̂ /2 Millionen baares Geld zu beschaffen, weitere 200.000 Stadtobligationen, 
und 100.000 Thlr. Hypotheken dem Staate zu übereignen. Diese Notwendig¬ 
keit tritt allnMg heran; sie kann überstanden werden, wenn es gelingt, während 
der vorausgesetzten 16jährigen Periode 2 Millionen fünfvroc. Stadtobligationeu 
und zwar die ersten 500.000 Thlr. in den ersten beiden, die zweiten 500.000 
Thlr. in dem 3. bis 5., die dritten 500.000 Thlr. im 6. bis 11., dje letzten 
500.000 Thlr. im 11. bis 16. Jahre znm Curse von 8 3 ^ zu emittirW. Aus 
der Emission dieser Anleihe würde der Stadt an Zinsen und Amortisation (in 
39jähriger Periode) eine dauernde Ausgabe von 40.000 Thlr. im ersten, bis 
zu 130.000 Thlr. im 16ten Jahre erwachsen. Durch Verwendung eines Theils 
der Sparkassenüberschüsse würde sich diese Ausgabe auf 30.000 Thlr. bis 
120.000 Thlr. oder im Durchschnitt des 8ten Jahres etwa auf 75,000 Thlr. 
ermäßigen. Diese letztere Summe aber müßte durch Besteuerung aufgebracht 
werden. Die proponirte Realsteüer ergebe bei Beginn der 16jährigen Periode 

bei einem Monatssoll jährlich 
der Staatsfteüer von 

g.) in der jetzigen innern Stadt 4800 Thlr. 9600 Thlr. 
d) im gegenwärtigen Festungsterrain 
0) im 1. Festungsrayon 
ä) im 2. Rayon 
6) im 3. Rayon 
^außerhalb der Rayons 

'5580 Thlr. 18960 Thlr. 
Bringt man nun nach den oben gemachten Annahmen während der ersten 16jäh-
rigen Periode einen Zuwachs in Rechnung 

Landbuch von Pommern; Th. II, Bd. IX. M 

100 -
300 -
200 -
180 -

2400 -
5400 -
1200 -
360 -
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aä d. gleich ^ 
aä e. einem solchen gleich ^ - -
aää. - - - '/z - -

so würde nach 16 Jahren zu erwarten sein ein Erträgniß 
bei einem Monatssoll jährlich 
an Staatssteüer von 

aä a. 4800 Thlr . 9600 Thlr. 
aä b. 1200 - 14400 -
aä e. 700 - 16800 -
aä ä. 900 - 16200 -
aä 6. 200 - 1200 -
aä k. 180 - 360 -7980 Thlr . 58560 Thlr. 

Die Realsteüer würde also liefern 19.000 Thlr. bis 58.000 Thlr. jährlich, oder 
im Durchschnitt des 8. Jahres 38.500 Thlr. 

Sonach müßten zur Deckung von 30.000 Thlr. bis 120.000 Thlr., oder 
im Durchschnitt des 8. Jahres von 75.000 Thlr. durch Zuschlag zur Personal-
steüer noch aufgebracht werden: 

11.000 M r . bis 62.000 Thlr. oder im Durchschnitt des 8. Jahres 
36.400 Thlr. 
Die directe Personalsteüer lieferte 1868 107.000 Thlr.;. sie würde, wenn Pro 
Kopf derselbe Steuersatz bliebe, im 8. Jahre bei einer Vermehrung der Ein¬ 
wohnerzahl von nicht ganz ^ der jetzigen Bevölkerung etwa 130.000 Thlr. nach 
16 Jahren bei einer um 50 Prozent vermehrten Bevölkerung 162.000 Thlr. 
betragen. 

Der Durchschnittsbedarf im 8. Jahre, von 36.500 Thlr. würde 28 Prct. 
der Bedarf im 16. Jahre 3 8 ^ Prct. Zuschlag zur Personalsteüer erfordern; da 
aber in der ersten Hälfte der 16jährigen Periode fast ^ der Anleihe emittirt 
werden müssen und die Einnahmen aus Terrainverkaufen in dieser Zeit noch 
nicht ^ der bis zum Ende der Periode zu erwartenden Kaufgelder ausmachen, 
so ergibt sich als nothwendig, den Zuschlag zur Personalsteüer auf 3 3 ^ Prct. 
zu bemessen. 

Wenn nun auch die Commission nicht in der Lage war, diese Darlegung 
ohne Vorbehalt sich anzueignen, so gelangte sie doch gleichfalls zu dem Resultate, 
daß der Zuschlag zur Personalsteüer unter 33 ̂  Prct. nicht festgesetzt werden 
könne. Auch die Frage, ob die aus dem Obigen sich ergebende Belastung durch 
die für die Stadtgemeinde und deren Mitglieder entstehenden allgemeinen und 
besonderen Vortheile aufgewogen werde, wurde bejaht, ebenso auch anerkannt, 
daß diese Belastung nicht gescheut werden dürfe, und übernommen werden müsse, 
wenn die Festungsfrage überhaupt zur Lösung kommen solle. Es wurde hierbei 
darauf hingewiesen, daß die im Jahre 1865 von den städtischen Behörden be¬ 
schlossene Garantie bis auf Höhe von 150.000 Thlr. jährlich, mindestens eine 
durchschnittliche Belastung von 75.000 Thlr. involvirt haben würde. 

Der Passus V des Entwurfes zum Gemeindebeschluß gab zu Einwendungen 
nicht Veranlastung. 

Die unter V I in Aussicht genommene Verwendung der Sparkassenüberschüsse 
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zur Deckung des Geldbedarfs wurde ebenfalls nicht beanstandet. Die hierzu er¬ 
forderliche besondere Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nach Ansicht der 
Commission nicht zu bezweifeln. 

Unter V I I des Entwurfes zum Gemeindebeschlusse ist eine anderweitige 
Regulirung der Realsteüer und des Zuschlages zur Personalsteüer vorbehalten, 
um von vornherein festzustellen, daß die vroponirten Steuern nicht als unter 
allen Umständen unabänderliche angesehen werden. 

Nachdem somit der Entwurf in seinen einzelnen Abschnitten festgestellt war, 
wurde über denselben noch im Ganzen abgestimmt und mit 10 Stimmen gegen 
2 beschlossen: — den anliegenden Entwurf zu einem Gemeindebeschluß nebst den 
dazu gehörigen Anlagen ^ und V den städtischrn Behörden zur Annahme zu 
empfehlen. 

Gememdebeschlutz. 
I . Die Stadtgemeinde Stettin erklärt sich bereit, mit der Preußischen Staats¬ 

regierung auf Grund des beiliegenden Entwurfs ^ über den Ankauf des Stettiner 
Festungsterrains zu unterhandeln. 

II. Sollte es die Staatsregierung nicht in ihrem Interesse finden, die Ver¬ 
handlung auf Grund des Entwurfs X einzuleiten, fo ist die Stadtgemeinde er-
bötig, zu den mit der Schleifung und der fortificatorischen Ersetzung der Feswng 
verbundenen Kosten einen Beitrag nach Maßgabe des Entwurfs V zu leisten. 

III. Das zur Erfüllung der von der Stadt in dem einen oder dem andern 
Falle I oder I I einzugehenden Verpflichtungen nöthige Kapital soll durch Anleihe 
beschafft werden. 

IV. Bis dahin, daß diese Anleihe getilgt ist, werden Behufs Verzinfung und 
und Tilgung derselben von dem Beginn des auf den Erlaß des Schleifungs-
Befehls folgenden Kalenderjahres an, folgende außerordentliche Gemeindesteuern 
erhoben: 

1, eine Realsteüer, welche gleichkommt für die Gebäude und Liegen¬ 
schaften: 
9., in der jetzingen innern Stadt 2 
d, in dem jetzigen Festungsterrain 12 
0, im ersten Festungsrayon 24 
ä, im zweiten Festungsrayon 18 
6, im dritten Festungsrayon 6 
t, in dem außerhalb der Rayons 

liegenden Theile des Stadtgebiets 2 
Monatsraten der Staats-Gebaüde- und der Staats-Grundsteüer. 
2, ein Zuschlag von 3 3 ^ Procent zu der jetzigen Höhe der Portion 

( § 1 1 des Reglements vom 26. Januar 1861) oder ein entspre¬ 
chend hoher Zuschlag zu der die Portionsfteüer derzeit etwa er¬ 
fetzenden anderweitigen directen Gemeinde-Personal-Steüer. 

V. I m Falle daß das Festungsterrain von der Stadt auf Grundlage des 
Entwurfs ^ erworben wird, werden die aus dem Wiederverkauf des Terrains 
gelösten Kaufgelder zur Deckung der nöthig gewordenen oder noch werdenden 

120* 
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Einebnungskosten, mit dem ganzen übrigen Betrage aber zur Abstoßung der con-
trahirten Schuld verwendet. 

V I . Während des zu IV gedachten Zeitraums werden sowol im Falle I wie 
im Falle I I die Überschüsse der Sparkasse gleichfalls zu dem bei Punkt IV be¬ 
zeichneten Zwecke verwendet. 

V I I . Die anderweitige Umlegung der zu IV unter Nr. 1 beschlossenen Real-
steüer unter die einzelnen Klassen von Realien bleibt Gegenstand einer von 5 zu 
5 Jahren vorzunehmenden Beschlußfassung der städtischen Behörden. Eine Her¬ 
absetzung einer oder beider Zuschlagssteüern ist nicht ausgeschlossen, sobald das 
absolute Erträgniß derselben den Bedarf zur Deckung der eingegangenen Ver¬ 
bindlichkeiten übersteigt. 

Entwurf ^ . 
Beilage zu Punkt I des Gemeindebeschlusses. 

^ § 1. Die Preußische Staatsregierung tritt der Stadtgemeinde Stettin das 
zwischen der innern und der äußern Festungsgränze und innerhalb der Gemeinde-
gränzen gelegene fiskalische Terrain einschließlich des ehemaligen Festungshafens 
und des Artillerie-Zeüghofes am Frauenthor zu unbeschränktem Eigenthum ab. 

§ 2. Ausgenommen bleiben 40 Morgen, deren Auswahl in möglichst arron-
dirten Flächen der Staatsregierüng zusteht, nur darf kein Theil derselben im 
Festungshafenterrain und in demjenigen Terrain liegen, welches von der Königs¬ 
thor-Passage, der aus dem Königsthor führenden Fahrstraße nach Grabow, dem 
städtischen Begräbnißplatz, der Steinstraße, einer in Verlängerung derselben ge¬ 
zogenen Linie nach der Oder, dem Oderstrom, der Iunkerstraße, dem Klosterhof, 
der Petri-Kirchstraße, dem Petrikirch- und dem Königsplatz eingeschlossen ist. 

§ 3. Die auf den dem Fiskus reservirten Flächen zur Zeit stehenden Ge-
baüde bleiben ein Eigenthum desselben, die auf den nicht reservirten Flächen be¬ 
findlichen Baulichkeiten jeglicher Art gehen in das Eigenthum der Stadt über, 
die darunter begriffenen frei stehenden Gebäude jedoch, falls die Stadt sie er¬ 
werben wil l , nur gegen baare Bezahlung des Materialien-Werthes. 

§ 4. Die Stadtgemeinde zahlt außer den im § 3 am Schlüsse gedachten 
Summen als Kaufpreis: 

vier Millionen Thaler 
in 16 Jahresraten zu je einer Viertel Mi l l ion, zur Hälfte jeder Rate in baarem 
Gelde, zum dritten Viertel in öprocentigen pupillarisch sicheren Hypothek-Forde¬ 
rungen, zum letzten Viertel in Stettiner Stadt-Obligationen, welche die Staats¬ 
regierung, wenn sie 5 Procent Zinsen gewähren, zum Nennwerth, wenn sie 4 ^ 
Prct. gewähren, zum Kurse von 90 Prct. in Zahlung annimmt. 

§ 5. Die 16jährige Zahlungs-Periode beginnt mit dem Anfang des, auf 
den die Schleifung der Festung anordnenden Allerhöchsten Erlaß folgenden, 
Kalenderjahrs und wird, wenn nach Verlauf des sechsten Jahres nicht das ganze 
Kaufobjekt der Stadt übergeben ist, unterbrochen und um die Zeit ver¬ 
längert, welche bis dahin, daß dies geschehen, nach Ablauf des sechsten Jahres 
verstreicht. 

§ 6. Die der Stadt zu verkaufenden Gebäude G 3 am Schluß) siud spä¬ 
testens binnen 3 Jahren, dasjenige fiskalische Terrain, welches in dem am Schlüsse 



Ankauf des Festungsterrains von Seiten der Stadt. - 957 

des § 2 begränztm Flächenabschnitt liegt, ist gleich bei Beginn der Zahlungs¬ 
periode, der- Stadt zu übergeben; im Übrigen sind Streifen von 300 Fuß 
Breite zu jeder Seite der Thorpassagen zu jeder Zeit nach Belieben der Käufe¬ 
rin abzutreten. 

Entwurf L . 
Beilage zu Punkt I I des Gemeindebeschlusses. 

§ 1. Die Stadtgemeinde Stettin zahlt an die Staatsregierung, wenn die¬ 
selbe die Schleifung der Festungswerke von Stettin mit der Maßgabe anordnet, 
daß die Rayon-Veschränkungen aufhören: 

1.250.000 Thaler 
in 5 Jahresraten zu 250.000 Thlr. anfangend mit dem auf die Schleifungs-
Ordre folgenden Kalenderjahr in baarem Gelde. 

§ 2. Is t die Schleifung nicht im 6. Jahre beendet und Stettin zu einer 
mit keinem Theile mehr den Rayonbeschränkungen unterliegenden offnen Stadt 
durch die Staatsreglerung erklärt, so verzinst der Staat bis dahin, daß dieses 
geschieht, die gezahlte Summe mit 5 Procent. 

§ 3. Der Bebauungsplan für das Festungsterrain und jede Abänderung 
des einmal genehmigten Plans bedarf zur Gültigkeit der Zustimmung der städ¬ 
tischen Behörden. 

§ 4. Der Zeitpunkt, in welchem die Stadtgemeinde die auf dem Festungs¬ 
terrain entstandenen Straßen und Plätze als Eigenthum und zur Unterhaltung, 
Beleuchtung u. s. w. übernimmt, sowie die Bedingungen dieser Übernahme unter¬ 
liegen der freien Vereinbarung zwischen den Adjacenten einer- und den städtischen 
Behörden andrerseits. 

§ 5. An diese Offerte hält sich die Stadt nicht mehr gebunden, wenn die 
Schleifung nicht binnen 3 Jahren beginnt. 

Kaum war die Kunde von den Beschlüssen der gemischten, aus Mitgliedern 
des Magistrats und der Stadtverordneten zusammen gesetzten Commission Verlautbart 
worden, als sich ein Schrei des Entsetzens erhob, der die ganze Stadt wie ein Lauf¬ 
feuer durchlief. Voran das Spießbürgerthum der großen und kleinen Hausbesitzer 
in der Alt- wie in der Neustadt, das in den Vorschlägen der Commission eine 
Vermögens-Beschädigung doppelter Art erblickte, ein M a l , wie schon früher, Ent-
werthung ihrer Haüser durch die in Aussicht stehender Verminderung der Wohnungs-
noth, das andere M a l Belastung mit einer außerordentlichen Grundsteuer auf 
eine unabsehbare Zeit hinaus. Der nicht grundangesessene Theil der Bevölkerung, 
der mit einer namhaften Erhöhung der Personalsteüer bedroht war, schloß sich 
den Hausbesitzern um so mehr an, als derselbe wie das in großen Handelsstädten 
eine gewöhnliche Erscheinung ist, beständig fluctuirt, beständig zu- und abstießt, je 
nachdem — das Geschäft geht, und der in Stettin zahlreich vertretene Beamten¬ 
stand aller Dikasterien, der keinen festen Wohnsitz hat und haben kann, weil er 
jeden Augenblick gewärtig sein muß, daß ihm der betreffende Minister im Interesse 
des Staatsdienstes einen andern Wohnsitz anweiset. Uns, die wir jetzt schon 
durch hohe Personalsteüer zu den Gemeindelasten ein Beträchtliches beitragen, 
kümmert es ganz und gar nicht, ob die Grundbesitzer im Rayon-Bezirke ihre 
Liegenschaften höher verwerthen können, wenn die Festungswerke fallen, uns fehlt 
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alle Neigung, ihnen dazu behülflich zu sein, durch Übernahme einer gesteigerten 
Perfonalsteüer um ein volles Drittheil des bisherigen Betrages. 

Die mit den Vorschlägen der gemischten Commission Unzufriedenen sammelten 
sich im November 1869 um einen kleinen Kern von Gesinnungsgenossen, der sich 
in der Stadtverordneten-Vesammlung gebildet hatte. Man erblickte in dem Plane 
der Commission eine gewagte Spekulation, die für die Stadt große Schulden, 
für die Bewohner Stettins unerschwingliche Lasten und die Zerrüttung der 
finanziellen Verhältnisse der Stadt unumgänglich im Gefolge haben werde, und 
zu welcher die städtischen Behörden in keiner Weise berechtigt seien. Die Gegner 
der Commission erhoben daher förmlichen Protest gegen die gefährliche Spekulation. 
Namentlich protestirten sie dagegen, daß irgend eines der Mitglieder im Magistrats-
Collegium und in der Stadtverordneten-Versammlung sich an den Berathungen 
und der Beschlußfassung über die schwebende Frage betheilige, welche selbst oder 
deren nähere Angehörige ein Grundstück in einem der drei Rayons besitzen, und 
welche daher ein gesondertes Privat-Interesse bei der Beseitigung der Festungs¬ 
werke haben. Die Protestirenden bezogen sich auf die St . O. vom 30. Ma i 
1853, welche in § 44 ausdrücklich verordnet: — „An Verhandlungen der Stadt¬ 
verordneten-Versammlung über Rechte und Verpflichtungen der Stadtgemeinde 
darf derjenige nicht Theil nehmen dessen Interesse mit dem der Gemeinde in 
Widerspruch steht;" und ferner im § 57 : „Bei Berathungen über solche Gegen¬ 
stände, welche das Privat-Interesse eines Mitgliedes des Magistrats oder seiner 
Angehörigen berühren, muß dasselbe sich der Theilnahme an der Berathung und 
Abstimmung enthalten, auch sich während der Berathung aus dem Sitzungszimmer 
entfernen". Die Gegner der Commiffions-Vorfchläge erhoben Protest gegen 
jeden Beschluß, bei welchen nicht strengenach diesem Grundbest immungen 
verfahren werden fo l l t e . 

Wie viel Stadträthe und wie viel Stadtverordnete als Grundbesitzer im 
Rayon-Bezirke bei der Sache betheiligt gewesen, ist nicht ersichtlich, auch nicht, 
ob dem Proteste Gewicht genug beigelegt worden sei, um zur Diskussion über 
denselben Veranlassung zu geben. 

Der Magistrat, nachdem in dessen Schooße die Vorschläge der gemischten 
Commiffion durchberathen und mit großer Stimmen-Mehrheit adoptirt worden 
waren, legte dieselben der Stadtverordneten-Versammlung zur Prüfung auch ihrer 
Seits und zur Beschlußfassung vor. Die Versammlung überwies die Vorlage 
des Magistrats geschäftsmäßig ihrer permanenten Finanz-Commifsion zum gut¬ 
achtlichen Bericht, und diese beschloß nach eingehender Prüfung der Provositionen 
der gemischten Commission mit 19 Stimmen gegen 1 der Versammlung zu 
empfehlen, die Vorschläge der gemischten Commission, und des Magistrats pure 
abzulehnen und für den vorliegenden Zweck auch nicht das Mindeste von den 
auf die Steüerkraft der Bürger- und Einwohnerschaft extraordinair basirten 
Finanzmitteln der Stadt herzugeben. Die demnächst am 30. November 1869 
Statt gehabte Sitzung des Plenums der Stadtverordneten, in welcher der motivirte 
Beschluß der permanenten Finanz-Commission zum Vortrag kam, verlies unter 
heißen Wortkämpfen für und wider die Vorschläge der Staatsregierung sehr 
stürmisch, brachte die Angelegenheit aber nicht zum Abschluß. I n einer bald 
darauf gegen Ende des Jahres abgehaltenen zweiten Sitzung der Stadtverordneten-



Ankauf des Festungsterrains von Seiten der Stadt. 959 

Versammlung gelang es jedoch den Freunden und Förderern des Ankanfs-Projects, 
kraft der von ihnen entwickelten, schwer ins Gewicht fallenden, Gründe, dem Vor¬ 
schlage der gemischten Commission, doch mit der wesentlichen Modifikation die 
Mehrheit der Stimmen zu gewinnen, daß der Staatsregierung statt der pro-
ponirten 4 Millionen ein Pauschquantum von D r e i M i l l i o n e n Thaler, zahlbar 
in 15 Jahren angeboten werden solle, und mit dieser Abänderung die Vorlage 
des Magistrats zum Gemeinde-Beschluß zu erheben, dem Magistrate es anHeim 
gebend, auf Grund dieses Beschlusses in die Verhandlungen mit den Comnnssarien 
der Staatsregierung näher einzutreten. 

Gelangt die Kämmerei von Stettin, so sagte man, durch Kauf in den unbe¬ 
schränkten Besitz des Festungsterrains, so erwirbt sie zweierlei: — 

Einmal, die Freiheit, sich naturgemäß zu entwickeln, und die höhere Ver-
werthung und Meliorirung ihrer innerhalb des Rayon-Bezirks belegenen sehr 
werthvollen und umfangreichen Liegenschaften — sie haben einen Flächeninhalt 
von 113 Mg. — welche aus der Aufhebung der Rayon-Beschränkungen resultirt; 
so wie — 

Zweitens, ein zu Baustellen verwendbares Terrain, das in den jetzigen 
Festungswerken gegeben ist. 

Als Finanzplan, welcher dem 3 Millionen-Gebot zum Grunde lag, hatte 
die Stadtverordneten-Versammlung die Vorschläge der gemischten Commission 
wegen der einzuführenden Gemeinde - Realsteüer, mit allen ihren Abswfungen 
ohne weiteres angenommen, und hinsichtlich der Gemeinde-Personalsteüer einen 
Zuschlag von 10 Sgr. auf die Portion der bestehenden Steuer dieser Gattung 
genehmigt. 

I n Folge dieses Gemeindebeschlusses zog die permanente Finanz-Commission 
der Stadtverordneten, eingedenk, daß ihr reiflich erwogenes Votum von der Ver¬ 
sammlung nicht adoptirt wordeu, die Sache noch einmal in ihrem Schooße zur 
Erörterung. M i t Rücksicht auf die in Aussicht stehenden Vortheile unterzog sie 
das Kaufobject einer Abschätzung seines Werthes, und fand, daß das Festungsterrain 
mit Einer M i l l i o n Thaler, zahlbar in 5 Jahresraten a 200.000Thlr., vollkommen 
genügend bezahlt sei. 

So stand die Angelegenheit im Anfange des Jahres 1870. Es standen 
neben einander: 7 Millionen, 3 Millionen, 1 Mi l l ion — Forderung der Staats¬ 
regierung, Gebot der Stadtgemeinde, Separatvotum der Finanz-Commission der 
Stadtverordneten-Versammlung. M i t Gewißheit ließ sich erwarten, daß von den 
städtischen Behörden irgend welche erhebliche Mittel nicht geboten werden würden, 
um, als Ersatz für die zu kassirende Festung Stettin, diejenigen Landesver-
theidigungs-Maßnahmen bestreiten zu können, welche die Staatsregierung durch 
ihre Commissarien in der Conferenz vom 11. und 14. M a i 1869 als unbedingt 
nothwendig erklärt hatte. Die Kosten dieser Maßnahmen waren zu 7 Millionen 
veranschlagt, und diese ungeheuere Summe, welche mit Dem, was dafür erworben 
werden sollte, in gar keinem rationellen Verhältniß steht, sollte nach dem Ver¬ 
langen der Staatsregierung die Stadt Stettin zahlen, um jene in Stand zu 
setzen, die Befestigung eines andern, in politisch-militairischer Beziehung für noth¬ 
wendig erachteten Punktes an der Oder ausführen zu können. 

Die Staatsregierung hat das von der Stadtverordneten-Versammlung in 
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der Sitzung vom 20. December 1869 beschlossene und vom Magistrate bestätigte 
Angebot von 3 Millionen abgelehnt. 

Die Erstürmung der Weißenburg und des Geisberges, 4. August 1870, der 
Kanonendonner von Wörth und bei Saarbrücken-Forbach zwei Tage nachher, 
und alle folgenden Ereignisse bis zum 1. März 1871, an welchem Tage ein 
Deutsches Heer, 30.000 Mann stark, in Paris einrückte, haben die Stettiner 
Festungsfrage einstweilen zur Rüste gelegt, — bis auf Weiteres vertagt! 

Der Gegenstand, welcher uns hier beschäftigt, hatte auch, wie wir in 
chronologischer Folge erzählt haben, den Polizei-Präsidenten v. Warnstedt zu einer 
Äußerung veranlaßt (S. 922 ff.). Nach Verlauf von 4 Jahren kam derselbe in 
einem, an den Magistrat gerichteten Schreiben vom 23. November 1871 darauf 
zurück, was möglicher Weise nicht geschehen wäre, wenn ihm damals die Gründe 
im Einzelnen mitgetheilt worden wären, welche die städtischen Behörden veranlaßte, 
seine Borschläge nicht zu den ihrigen zu machen; denn er hielt den Grund¬ 
gedanken, den er 1867 Ausdruck gegeben, auch heute noch im Jahre 1871, für 
richtig, einige Modificationen abgerechnet, die sich aus den mittlerweile veränder¬ 
ten Verhältnissen von selbst ergeben. Präsident v. Warnstedt meint, die Ver¬ 
handlungen wegen gänzlicher Besei t igung der Festung dürften jetzt wol als 
resu l t a t l os anzusehen sein. Der französische Krieg möge außerdem die Frage, 
ob Stettin als Festung völlig auszugeben fei, in eine andere Lage, als vor dem 
Kriege, gebracht haben. 

Die bekannten Gründe, so fährt er fort, welche für eine Erweiterung der 
Stadt — durch Hinausschiebung der UmWallung — früher schon sprachen, in hygie-
nistischer Beziehung, in Betreff aller Räumlichkeiten für Handel und Verkehr :c. :c., 
Gründe, welche schon seit Jahren allzeitig in ihrer Bedeutung gewürdigt worden, 
haben naturgemäß im Ablauf der letzten 4 Jahre an Kraft noch gewonnen. 
Abgesehen von dem Bauviertel in der Neustadt, welches von der Friedrichs-, 
Artillerie- und Elifabethstraße begränzt wird — (im gemeinen Leben Kanonen¬ 
platz genannt) — welches aber anscheinend für militairfiskalische Bauten reservirt, 
und daher für andere, bürgerliche Bauten nicht in Betracht zu ziehen ist, sind 
jetzt keine weiteren Bauplätzen auf der linken Seite der Oder innerhalb der Wälle 
vorhanden. Die sog. Wohnungsfrage.kann daher recht ba ld zu den ernstesten 
Erwägungen Anlaß geben, wie sie denn auch noch jüngst im Schooße der 
städtischen Collegien erörtert worden ist. Soweit ein Laie über militärische 
Fragen sich orientiren kann, hält Präsident v. Warnsiedt doch dafür, daß die in 
dem jüngsten großen Kriege gewonnenen Erfahrungen dazu führen werden, die 
Haup tver the id igungskra f t des durch seine Lage am Wasser und die vielen 
hier mündenden Eisenbahnen, so wie seine Eigenschaft als Hauptstadt der Provinz 
militairisch wichtigen Platzes Stettin i n ein System detachirter F o r t s zu 
ver legen, ein System, dessen Consequenzen den jetzigen, die Stadt unmittelbar 
umgebenden Festungswerken eine relativ untergeordnete Bedeutung zuweisen würden. 
Seinen Vorschlag von 1867, sich in einer Immediat-Eingabe zu verwenden, er¬ 
neuert der Polizei-Präsident dahin, daß in einer an das Kaisers und Königs 
Majestät zu richtenden Petition darum gebeten werde: — 

Die inneren Wälle von dem frühern Sackschen Garten bis zum Frauenthore 
beseitigen und die neu zu errichtenden Festungswälle vom Sackschen Garten an 
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über Fort Preußen, den Exercierplatz einschließend, über die äußersten Festungs¬ 
linien der Forts Wilhelm und Leopold bis zum Frauenthore ausführen, 
gleichzeitig auch einen Abschluß in der Oberwiek Behufs Cassirung des 
Bastion X, sowie eine Niederlegung der Lastadie-Befestigung bewirken zu 
lassen. 

Man sieht, Präsident v. Wamstest steht im Jahre 1871 auf demselben 
Standpunkte, wie vier Jahre früher, mit dem Unterschiede jedoch, daß er jetzt 
eine Erweiterung seines Projects auf der Südseite der Stadt befürwortet. 

I n Bezug auf die Lastadle-Befestigung bemerkt er, daß die Freiburger 
Eisenbahn-Gesellschaft für den Bau der Bahn nach Swinemünde Aussicht zu haben 
scheine, unter vortheilhaften Bedingungen militairfiskalisches Terrain zwischen dem 
Parnitz- und dem Ziegenthore zu erwerben; (ihr Bahnhof für die rechte Oderufer¬ 
bahn komme bekanntlich auf das Wiesenterrain zwischen der Parnitz und dem 
Dunzig). Vielleicht ist die Quelle, aus der diese Nachricht geflossen ist, nicht 
ganz rein, so daß es für die Stadt, wenn sie rasch einen Entschluß faßte, mög¬ 
lich wäre, das für sie, unter andern auch mit Rücksicht auf den projectirten 
Straßendurchbruch durch die abgebrannten Speicher auf der Lastadie, werthvolle 
Terrain sich anstatt der gedachten Eisenbahn-Gesellschaft übereignen zu sehen. 
Auch für den Fall, daß in dieser Beziehung nichts mehr zu erreichen wäre, würde 
doch das jetzige Wallterrain zwischen dem Parnitzthore und der Grünengraben-
Brücke für die Stadt von hohem Werthe sein. I m Allgemeinen geht Präsident 
v. Warnstedt wie früher, davon aus, daß die Stadt sich bereit zu erklären hätte, 
die Kosten der neu anzulegenden Festungswälle, bezw. Befestigungswerke bei der 
Güterbahnhofs-Enceinte der Berlin-Stettiner Bahn ihrer Seits zu tragen, wenn, 
und vorausgesetzt, daß ihr die durch Hinausschiebung, der Wälle gewonnenen 
mi l i ta i r f i ska l i schen Grundf lächen, nach Abzug der für den Militairfiskus 
zu neuen Etablissements erforderlichen und von demselben nach Größe und Lage 
auszuwählenden Bauplätze, als freies E igenthum überwiesen werden. Es 
würde dabei gleichzeitig hervorzuheben sein, daß die Stadt davon ausgehe, daß 
durch die neue Umwallung die b isher igen Rayon-Bez i rke nicht a l t e r i r t 
werden, ein Punkt auf dessen besondere, hervorragende Wichtigkeit bei dieser 
ganzen Frage in dem Schreiben von 1867 ausführlich hingewiesen — (vom 
Magistrate aber auch als eine Sache der Unmöglichkeit klar dargelegt worden) 
— ist. Die projectirte Erweiterung würde so wesentlich sein, daß sie den innern 
Raum der innerhalb der jetzigen Wälle liegende Stadt wol verdreifachte. Ohne 
die Kosten, welche durch die Veränderung der Festungswerke 2c. ;c. entstehen, 
genau veranschlagen zu können, meint Präsident v. Wamstest doch davon aus¬ 
gehen zu dürfen, daß dieselben weniger als 2 Millionen Thaler betragen möchten. 
Dagegen möchte, der Werth des zu gewinnenden Terrains, selbst bei einem An¬ 
satz von nur 15 Sgr. pro Q.-Fuß wirklicher Baufläche, nach Abgang der Straßen 
und Plätze 2c., beträchtlich höher, als 2 Millionen sein. Sollte die Stadt für 
diesen Preis eine Erweiterung, wie die projectirte, erlangen können, so würde dies, 
meint der Polizei-Präsident, ihren Interessen in jeder Beziehung entsprechen. 

Man sieht, Polizei-Präsident v. Warnstedt sprach noch im Jahre 1871 der 
Beibehaltung der Festung Stettin das Wort. 

Inzwischen war schon lange vorher, bald nach dem Nikolsburg-Prager Frieden 
Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 121 
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auf Befehl Sr . Majestät des Königs unter dem Vorfitze Sr . Königl. Hoheit des 
Kronprinzen eine „Landes-Bertheidigungs-Commission", aus lauter Fachmännern 
bestehend, zusammen getreten, welche zu berathen hatte, was für Maßregeln unter 
den neuen völkerrechtlich anerkannten, Verhältnissen — Erweiterung des Preu¬ 
ßischen Staatsgebietes, Anschluß der kleinen Deutschen Staaten Nord- und Mit tel-
Deutschlands an Preußen als Norddeutscher Bund, Bundesgenossenschaft der 
Süddeutschen Staaten mit Preußen — zu ergreifen feien um das Vaterland 
sicher zu stellen vor feindlichem Angriff, komme er frevelhafter Weife, woher 
es fei. 

I m Schooße dieser Immediat-Commission ward, außer der Frage wegen Ein¬ 
richtung der beweglichen Wehrkraft des Landes, auch die wichtige Frage erörtert; 
an welchen strategifch wichtigen Punkten des Preüßifchen Staats-, bezw. des 
Norddeütfchen Bundesgebiets tritt, mit Rückficht auf allgemeine politische und 
internationale Beziehungen des Europäischen Staatensystems im Lichte der Gegen¬ 
wart, wie im Hinblick in die Zukunft, fei sie nah- fei sie fernliegend, die Noth-
wendigkeit hervor, eine unbewegliche, stehende, feste Landeswehr zu errichten, 
welche bei dem heutigen Zustande der Waffen, ihrer fortwährenden Vervoll¬ 
kommnung, bei, der heutigen Handhabung der Waffen und der Kriegsführung 
überhaupt, geeignet ist, einem feindlichen Angriff die St i rn zu bieten, bezw. einem 
Theile der im Felde stehenden beweglichen Wehrkraft, der aus strategischen Gründen 
freiwillig, oder auch durch feindliche Übermacht gezwungen, unfreiwillig den Rück¬ 
zug angetreten/ zum Sammelplatz zu dienen. 

An diefe Frage knüpfte sich die zweite: — Welche der vorhandenen festen 
Plätze des Preußischen Staatsgebiets — keiner von den kleinen, zum Nord¬ 
deutschen Bunde zusammengetretenen, Staaten hatten einen festen Platz, mit Ausnahme 
von Sachsen, das sein festes Bergschloß Königstein besitzt, und mit Ausnahme 
von Hessen, unter dessen Souverainetät, doch nur in bügerlicher Beziehung, die 
mächtige Wehr an der Mündung des Mains gehört, — eignen sich unter Beachtung 
obiger Bedingungen, fernerhin zur Landesverteidigung, welche nicht? 

Es ist hier nicht der Ort , die vermiedenen Phafen vor Augen zu führen, 
welche die Kriegsbaukunst im weitesten Sinne, insonderheit die Befestigungskunst 
oder 'Fortification, feit Erfindung des Schießpulvers durchgemacht hat. Jede 
Wandelung in den Ansichten der Kriegsbaukünstler hatte den Zweck, und konnte 
nur den Zweck haben, die natürliche Beschaffenheit des Terrains oder eines be¬ 
stimmten Ortes, so umzugestalten, daß es dem Feinde unmöglich wird, oder ihm 
doch bedeutenden Kraft- und Zeitaufwand kostet, sich in den Besitz diefes Orts 
zu fetzen. Der Befestigungskunst Bestreben muß daher im Allgemeinen darauf 
gerichtet sein, durch ihre Werke den Vertheidiger gegen das Feuer des Angreifers 
zu fchützen, das Vordringen des Letztern möglichst zu erschweren, und ihn dabei 
in die kräftigste Feuerwirkung zu bringen. Die Anlage der Werke muß ferner 
der Art fein, daß der Angreifer durch einen glücklichen Erfolg nicht sogleich in 
den Besitz der Gesammtheit der Werke gelangt, und daß zu jeder Zeit mit der 
Defensive die Offensive verbunden werden kann. 

Bei den vermiedenen Nationen hat sich im Laufe der Zeit eine ganze Reihe 
von Befestigungsarten ausgebildet, welche sich fämmtlich je nach der vermiedenen 
Construction des Hauvtw alles im Grundriß in folgende Systeme bringen lafsen: 
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— Die Circularbefestigung, bei welcher der Hauptwall den zu befestigenden 
Platz in runder Grundform umgibt; — die Polygonalbefestigung, bei welcher 
die Grundform irgend ein Vieleck ist, also nur ausspringende Winkel hat, und 
die Seitenbestreichung durch Caponnitzren bewirkt — d.h . : durch Hütten, aus denen 
man die Gräben oder sonstigen im tobten Winkel liegenden Strecken (gedeckte 
Wege, Faussebrayes oder Erdbrustwehren, krenelirte Mauern) durch Kleingewehr-
feüer oder Geschützfeüer geringen Kalibers rasirend bestreicht — daher auch 
Caponniörenbefestigung genannt; — die Tenaillenbefestigung, bei welcher die 
Seiten so gebrochen sind, daß immer ein ausspringender Winkel mit einem ein¬ 
springenden abwechselt, und diese zungenförmigen Linien sich gegenseitig flankiren; 
— die Bastionärbefestigung, bei welcher die Seiten des Polygons zum Zweck 
einer vollständigen Seitenbestreichung drei M a l nach Außen und' zwei M a l nach 
Innen gebrochen sind, so daß immer zwei einspringende mit drei ausspringenden 
Winkeln abwechseln. An die Enden des Mittelwalls oder der Courtine schließen 
sich also die Bastionen oder Bollwerke, welche die Stelle der vorspringenden 
Thürme, Rundeln oder Bastionen der alten Stadtbefestigung, wie das Mittelalter 
sie bedurfte, vertreten und aus diesen entstanden sind. 

Sei dieser kurze Abriß der verschiedenen Fortifications-Systeme hier einge¬ 
schaltet, um die Einzelheiten über die Bastionärwerke sich erklärlich zu machen, 
welche in der Baugeschichte der Festung Stettin speciell genannt worden sind. 

I n unserm Zeitälter, wo man einen Angriff von Außen nicht wie vor 100 
und 150 Jahren mit Zehntausenden von Bayonnetten zurückweist, sondern gleich 
hunderttausende Kämpfer ins Feld stellt zur Abwehr eines leichtsinnigen frevel¬ 
haften, nicht selten heimtückischen Anfalls, wie wir Deutsche uns dessen vom 
wälschen Erbfeinde jenseits des Vogesus tagtäglich zu versehen haben, reichen die 
unbeweglichen Landeswehren, wie sie der frühern Kriegführung genügten, nicht 
mehr aus, fondern es bedarf nach großartigen Dimensionen angelegter Waffen¬ 
plätze, innerhalb derer, wie schon oben gesagt, ein aus dem Felde gedrängter 
Heertheil der vaterländischen Kriegsmacht sich wieder sammeln und zur Ergreifung 
einer erneuerten Offensive vorzubereiten vermag; es bedarf bei dem heutigen 
Stande der Ausübung der Kriegskunst, wo das ganze Volk, im Waffendienst 
geübt, auf den Schauplatz blutigen Ringens zu führen von der Pflicht nationaler 
Selbsterhaltung geboten ist, der stehenden verschanzten Lager, welche aus ver¬ 
kleideten Werken bestehen, große Terrainstrecken einnehmen, auf strategisch wich¬ 
tigen Punkten liegen und von einem großen Flusse durchschnitten werden, deren 
Mittelpunkt die Stadtbefestigung, detachirte Forts an geeigneten Punkten angelegt 
dagegen die Außenwerke bilden. Das Grundprincip bei diesen verschanzten Lagern 
ist, daß sie an einem Vereinigungspunkte zahlreicher Communicationen liegen und 
daß sie entweder gar nicht, oder doch nur mit einem ungeheuren Aufwände von 
Angriffsmittteln blokirt werden können. Ein solch verschanztes Lager ist zu Linz 
in Oberösterreich, das großartigste Beispiel dieser Art von Befestigung bildet aber 
Paris, die Hauptstadt von Frankreich, deren vollständige Einschließung während 
des letzten Krieges seit dem 19. September 1870 zwar gelang, doch nur mit 
Aufbietung eines großen Theils des Deutschen Volks in Waffen, und die nach 
viermonatlicher, in der letzten Zeit mit Bombardement verknüpften, engsten 
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Blokade von 4 Monaten Dauer am 28. Januar 1871 nur durch Hunger zur 
Übergabe gezwungen werden konnte. 

Schon vor dem französischen Kriege haben Erwägungen der angedeuteten und 
ähnlicher Art den hohen Vorsitzenden und die Mitglieder der Landes-Vertheidigungs-
Commission— lauter Männer von Fach, die aber zugleich Staatsmänner sind, 
und als solche die Fähigkeit zur Beurtheilung dessen besitzen, was dem Vater¬ 
lande zur Sicherstellung des Volks- und Staatslebens Noth thut, — zu dem 
Vorschlage geführt, den Waffenplätzen von großartiger Anlage und Ausdehnung 
und deren Weiterentwickelung das Wort zu reden, dagegen das Eingehen einer 
längern Reihe von Festungen, größeren und kleinen, ihrer Lage und Beschaffen¬ 
heit nach und mit Hinblick in die Zukunft, den heutigen und künftigen Bedürf¬ 
nissen nicht mehr entsprechend, zu empfehlen. 

Daß Stettin Anfangs zur Umwandlung in einen Waffenftlatz ersten Ranges 
mit einem Kranze detachirter Forts in mehrmeiligem Umkreise in Aussicht ge¬ 
nommen war, dieser Plan aber, den dringendsten Vorstellungen und Petitionen 
von maßgebenden Stellen, höchsten und Allerhöchsten Orts angebracht nachgebend, 
aufgegeben, daß dagegen zu diesem Behuf der Blick auf Greifenhagen und 
Mescherin gelenkt worden, ist bereits oben erzählt worden. Aber auch diesen 
Plan hat man fallen lassen, nachdem Mitglieder der Immediat-Commission, ihr 
hoher Vorsitzer an der Spitze, den Oderpaß zwischen Mescherin und Greifen¬ 
hagen und die ganze Umgegend dieses Passes in Augenschein genommen, und einer 
gründlichen militairischen Untersuchung, nach strategischen und taktischen Gesichts¬ 
punkten, unterworfen haben. 

Als Ersatz für Stettin ist Küstrin zu einem Waffenplatz ersten Ranges an 
der Oder ausersehen worden als vorzugsweise geeignet zur Deckung und zum 
Schutz zu dienen der Landes- Haupt- und Residenzstadt Berlin gegen einen von 
Osten her his zur Oder vorgedrungenen Feind. 

Und König Wilhelm, in Seiner erhabenen Stellung an der Spitze des 
Vaterlandes, der treue Lenker der Geschicke desselben, als oberster Führer Seines 
„Volks in Waffen", wenn die Nothwendigkeit gebietet, es unter die Fahnen zu 
rufen, und als erster Staatsmann im Staate a l l e i n im Stande, die Lage der 
Dinge in Gegenwart und Zukunft, wie sie sind und werden können, zu über¬ 
schauen und ungetrübten Blicks richtig zu beurtheilen, hat die Vorschläge der von 
I h m eingesetzten Landes-Vertheidigungs-Commission geprüft und Sich mit den¬ 
selben einverstanden erklärt. 

Auch als Deutscher Kaiser! Kraft der Verfassungs-Urkunde für das Deutsche 
Reich vom 16. Apr i l 1871, steht nach Artikel 65 „das Recht, Festungen inner¬ 
halb des Bundesgebietes anzulegsn, dem Kaiser zu, welcher die Bewilligung der 
dazu erforderlichen Mit tel , soweit das Ordinarium sie nicht gewährt, nach Ab¬ 
schnitt X I I (der Verfassung des Deutschen Reichs, welcher von den Reichsfinanzen 
handelt) beantragt". 

Nachdem die Allerhöchsten Orts bestätigten Beschlüsse der Landes-Ver-
theidigungs-Commission dem Bundesrath übergeben worden, um in dessen Aus¬ 
schuß für das Landesheer und die Festungen auch seiner Seits in Berathung zu 
nehmen, ist vom Bundesrats des Deutschen Reichs beschlossen worden, dem 
Reichstage den Entwurf zu einem Gesetz betreffend die Ge ldm i t t e l zur Um-
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gestaltung der Festungen des Deutschen Reichs vorzulegen. Dieser Ent¬ 
wurf ist im Reichstage durchberathen und von demselben angenommen, und dem¬ 
nächst das Gesetz am 30. Ma i 1873 durch des Kaisers und des Reichskanzlers 
Fürsten Bismarck Unterschrift vollzogen worden. Publicirt wurde das Gesetz 
durch das Reichsgesetzblatt vom 5. Juni 1873. 

I n Folge dieses Gesetzes haben die drei Festungen im Land am Meere: 
Stettin, Kolberg und Stralsund, letzterer Platz mit einigen Reservaten, aufgehört, 
Festungen zu sein. — Stralsund, dessen Bürgerschaft, von einem kleinem Haufen 
schwedischen Kriegsvolks unterstützt, sich im Jahre 1628 heldenmüthig und erfolg¬ 
reich gegen Wallensteins Anstürmen vertheidigte, der da geschworen hatte, die 
Stadt erobern zu wollen, und wäre sie mit Ketten an den Himmel geschmiedet; 
— Stettin, 1659 von Kaiserlichen und Brandenburgern, dann 1676 und 1677 
vom Großen Kurfürsten, im letztern Jahre sechs Monate lang, vom 2. Ju l i bis 
24. December belagert und durch Wurfgeschosse in einem Trümmerhaufen ver¬ 
wandelt, wie in der Militair-Geschichte Stettins ausführlich berichtet worden ist*). 
— Kolberg, das im siebenjährigen Kriege unter Heydens VertheidigVg zwei 
M a l gegen Moskowiter, und in der Belagerung von 1807 unter Gneifenau gegen 
französische und italiänische Wälsche, auch Rheinbündler, unsterblichen Ruhm 
erworben hat. 

Als am 5. Juni 1873 die Nachricht von dem Erlaß des Festungs-Gefetzes 
von Berlin her auf telegraphischem Wege in Stettin bekannt geworden war, ver¬ 
breitete diese Nachricht einer Seits große Freude in der Stadt — alle öffentliche 
Gebäude, wie Rathhaus, Börse 2c. 2c. und eine große Menge von Privathaüsern 
flaggten sofort theils mit den deutschen Reichs-, theils mit den preußischen Farben, 
— andrer Seits erregte sie das Gegentheil — eine trübe Stimmung, unter den 
Leuten, welche wir in dieser historischen Darstellung stets als Gegner der Ent¬ 
festigung der Stadt gekennzeichnet haben. Was der intelligente, freier Bewegung 
bedürftige, Theil der Bürgerschaft so lange ersehnt hatte, war ihm gewährt: 
Die Fesseln des Rayongesetzes waren gebrochen und die Baufreiheit unterlag von 
nun an nur den sonst geltenden Beschränkungen polizeilicher Art. Demgemäß 
verfügte denn auch das Königl. Kriegsministerium bereits unterm 11 . Juni 1873 
die sofortige Aufhebung der Rayon-Beschränkungen, mit dem Hinweis, daß die 
Sicherheits-Rayons für Pulvermagazine aus allgemeinen sicherheitspolizeilichen 
Gründen bis auf Weiteres bestehen bleiben müßten. Die Grundbesitzer im Rayon-
Bezirke wurden nunmehr, laut Bekanntmachung der Königl. Commandantur und 
der Königl. Polizei-Direction vom 17. Juni 1873 veranlaßt, die ausgestellten 
Verzichtleistungs - Reverse, mit dem erforderlichen Vermerk Behufs Löschung 
etwaiger Eintragungen in das Hypothekenbuch versehen, bei der Commandantur 
in Empfang zu nehmen. Demnächst erging auch bald darauf eine Ministerial-
Verfügung, laut derer die Rayon-Pfähle, welche die Ausdehnung des Isten, 2ten 
und 3ten Rayons angaben, — die Mahnzeichen einer unerbittlichen Fesselung 
für die Städte Stettin und Grabow, seit mindestens anderthalb Jahrhunderten 
— eingezogen und, aus Holz, Granit und Cement bestehend, und anderweit 

*) Einen kurzen Abriß der nnlitairischen Geschichte von Stettin brachte die Neue Stettiner 
Zeitung in ihrer Nr. 257 vom 6. Juni 1873. 
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nicht verwendbar, durch Verkauf an den Meistbietenden verwerthet wurden. Die 
Pfäyle dagegen, welche am Fuße des Glacis die Gränze des. Festungsterrains 
bezeichnen, sind einstweilen stehen geblieben. 

Bis dahin ließ sich die Stettiner Festungs-Angelegenheit bildlich als ein 
Iannuskopf ansehen: Der eine Kopf die Entfestigungsfrage überhaupt; verändere, 
für den Fall der — Enthauptung des ersten Kopfs, die künftige Benutzung des 
Festungsterrains, vorstellend. Nunmehr war vom Fauns Nti-outis der erste 
Kopf wirklich gefallen und damit das Ziel erreicht, nach dem man in Stettin feit 
vier Lustren gestrebt hatte. Aber ehe dieses Resultat durch das Reichsgesetz 
vom 30. Ma i 1873 gewonnen war, hatte man die Angelegenheit nicht aus dem 
Gesicht verloren. 

Der Magistrat hatte nämlich am 27. März 1872 beschlossen, die im Jahre 
1869 mit der Königl. Staatsregierung über die Entfestigung von Stettin, bezw. 
den Ankauf -des Festungsterrains stattgefundenen, aber resultatlos gebliebenen 
Unterhandlungen auf der Basis einer erhöheten. Kaufsumme für das Festungs¬ 
terrain, sowie kürzerer Zahlungsfristen wieder aufzunehmen, und den Oberbürger¬ 
meister Burscher ermächtigt, die Verhandlungen mit der Staatsregierung wieder 
aufzunehmen. Derselbe leitete die neuen Verhandlungen, unter bereitwilligem 
Entgegenkommen' der Militairbehörde zunächst durch Vorbesprechungen behufs 
Fixirung des Verkaufsobjectes und der wesentlichsten Bedingungen ein. Die hier¬ 
auf bezüglichen Verhandlungen waren im October 1872 soweit gediehen, daß die 
Details des abzuschließenden Vertrages zur Erörterung gezogen werden konnten. 
Demgemäß wurde der Chef der Ingenieur-Abtheilung im Königl. Kriegsministerum, 
Oberst von Wangenheim durch Rescript des damaligen Kriegsministers, nach¬ 
herigen Minister-Präsidenten Grafen von Roon, vom 1. November 1872 zu den 
weiteren Verhandlungen, vorbehaltlich der höhern Genehmigung förmlich autorisirt. 
Seitdem wurden vom Oberbürgermeister Burscher unausgesetzt theils mit dem 
Obersten von Wangenheim direct, theils unter Vermittelung des Ingenieur-
Offiziers vom Platz, Oberst Sontag, eingehende und sehr mühsame Verhandlungen 
geführt, welche im Apri l 1873 zum Schluß gelangten. Die Resultate der Ver¬ 
handlungen, welche im Wesentlichen auf (theilweisen) Ankauf des Festungsterrains 
am linken Oderufer, Freilegung der Straße am Bohlwerk, Erwerb des Festungs¬ 
terrains am rechten Oderufer, Regulirung wichtiger Einzelfragen, Aufhebung der 
Festungsqualität Stettins und der Baubeschränkungen vom 1. October 1873 ab, 
bei Zahlung der Kaufgelder in 8 Jahren ohne Zwischenverzinsung gerichtet waren, 
sind in dem nachstehenden Vertragsentwurfe enthalten, den Oberbürgermeister 
Burscher gemäß der ihn vom Magistrate ertheilten Ermächtigung mit dem Com-
missarius des Königl. Kriegsminifterums vereinbart hat, und der bis auf die Ein¬ 
rückung der Kauffumme durchgearbeitet ist. 

Was die letztere betrifft, so konnte bei Eröffnung der Verhandlungen nur 
davon ausgegangen werden, daß die im Jahre 1869 erhobene Forderung des 
Königl. Fiskus von 7 Millionen Thaler auf ca. 5 ^ bis 5 Millionen Thaler 
herabzumindern fein möchte und ferner, daß die städtischen Behörden die Be¬ 
willigung einer solchen Summe im Wesentlichen aus denselben Gründen ablehnen 
würden, wie im Jahre 1869, wenn nicht das in dem Unternehmen liegende 
Risiko sich begränzen ließe. Es wurde daher von Anfung her von dem Magistrats-



Ankauf des Festungsterrains von Seiten der Stadt. 967 

Bevollmächtigten der Plan verfolgt, durch gleichzeitige Verhandlungen den Wieder¬ 
verkauf der für Gememde-Zwecke nicht erforderlichen Grundstücke unter Wahrung 
eines ausreichenden Einflusses auf Gestaltung des Bebauungsplans herbeizuführen 
oder wenigstens vorzubereiten und dadurch die finanzielle Tragweite der einzugehenden 
Verbindlichkeiten möglichst zu vermindern und zu fixiren. 

Eine Erleichterung in dieser Richtung gewährte der Umstand, daß der 
Königl. Militairfiskus im Laufe der Verhandlungen das Verkaufsobject ein¬ 
schränkte, indem er die Festungsterrains vom Berliner Thor bis zum Etablisse¬ 
ment Bellevue und das Fort Preußen für eigne Zwecke reservirte. Es ließ sich 
nunmehr annehmen, daß die Kaufsumme sich auf etwa 4 ^ Millionen Thaler 
reduziren lassen würde. Auch die wegen Wiederverkauf der Festungsterrains mit 
Ausschluß der Flächen am rechten Oderufer, der Uferstrecken am linken Oderufer 
und eines Theils des jetzt fiskalischen Terrains der og. Anlagen zwischen dem 
Königs- und Frauenthor ließen anfänglich ein annehmbares Resultat erwarten. 
Indessen ist ein solches durch Zusammentreffen mehrerer Gründe, deren Erörterung 
auf sich beruhen möge — schließlich, wenigstens für jetzt, nicht zu erzielen 
gewesen. 

Unter diesen Umständen durfte der Magistrats-Bevollmächtigte es um so 
weniger über sich nehmen, die Stadt mit einer festen Summe zu engagiren, als in¬ 
zwischen sich eine wesentlich Veränderung der Sachlage dadurch vorbereitete, 
daß die Reichsregierung die Aufhebung der Festung S t e t t i n in dem Gesetz¬ 
entwurfe wegen Umgestaltung der deutschen Festungen in Aussicht nahm und 
der Ankauf des Festungsterrains alsdann für Rechnung des Reiches unter anderen 
Vorbedingungen zu erfolgen hatte. 

Ungeachtet der veränderten Sachlage erschien es aber zweckmäßig, die Ver¬ 
handlungen soweit als geschehen fortzuführen, um das Material für anderweitige 
Verhandlungen möglichst vollständig zu beschaffen und da die Ablehnung des 
dem Reichstage vorgelegten Gesetzentwurfes doch nicht außer dem Bereiche der 
Möglichkeit lag. ° 

Die Reichstagsverhandlungen ließen es aber bis Mitte M a i 1873 zu, die 
baldige Annahme und Sanction des fraglichen Gesetzentwurfes als gesichert an¬ 
zusehen. Es ist alsdann gegenüber dem Inhal t des Gesetzes, nach welchem der 
Verkauf des disponiblen Festungsterrains bis zur Erreichung einer bestimmten 
Summe Statt finden soll, erforderlich darüber ins Klare zu kommen, ob und 
eventl. wie weit die städtischen Behörden das Project des Terrainankauss bei 
jetziger Lage der Sache ihrerseits zu verfolgen beabsichtigen. I n gleicher Auf¬ 
fassung empfahl auch der bisherige Ministerin!-Commissarius, welcher nach einem 
am 13. M a i 1873 eingegangenen Schreiben sein Commissorium unter den jetzigen 
Umständen als erloschen ansieht, eine schleunige Beschlußnahme der städtischen 
Behörden darüber: — 
„welche Terrains sie in Anspruch nehmen und welche Summe sie dafür zahlen 
wollen" und die Vorlegung der etwaigen Propositionen bei dem Kriegsministerium. 

Oberbürgermeister Burscher beantragte daher in seinem, dem Magistrate 
untern: 13. M a i 1873 erstatteten Berichte: — „Magistrat wolle die vorstehende 
„Frage in Berathung nehmen und zur Beschlußfassung der Stadtverordneten¬ 
versammlung v orb ereiten". 
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Die Grundlagen für die desfallsigen Erwägungen bietet der nachstehende 
Vertragsentwurf, indem er die bisherigen Anforderungen und bezw. Zugeständ¬ 
nisse der Militairverwaltung so vollständig enthält, daß eine Erläuterung im 
Einzelnen bis auf die Flächenangaben, welche so weit als möglich actenmäßig 
gemacht sind, entbehrlich erscheint. 

Dagegen sind folgende bei Annahme des Gesetzentwurfs aus der veränder¬ 
ten Sachlage sich ergebende allgemeine Gesichtspunkte besonders hervorzuheben: 

1. Die Aufhebung der Festungsqualität und die Beseitigung der Rayon¬ 
beschränkungen kraft des Gesetzes; der Ankauf des disponiblen Festungs¬ 
terrains ist deßhalb auf Seiten der Militairverwaltung nicht mehr un¬ 
erläßliche Vorbedingung und auf Seiten der Stadt nicht mehr das 
ausschließliche M i t t e l zum Zweck der Entfestigung. 

2. Eine Vergütigung für die Aufhebung der Rayonbeschränkungen findet 
nicht Statt; die so äußerst schwierige Frage wegen der etwaigen Präzi-
pualleistungen der Besitzer in den Rayons und wegen Betheiligung der 
Städte Grabow und Damm ist somit von selbst erledigt. 

3. Die Frage wegen Erwerbung von Festungsterrain ist nunmehr lediglich 
aus dem Gesichtspunkte eines einfachen Kaufs zur Förderung von Ge¬ 
meinde-Zwecken und zur Wahrung städtischer Interessen zu behandeln. 

4. Der Militairverwaltung sind die Mittel zu den sog. Compensations-
bauten in Küftrin, unabhängig vom Terrainverkauf, zur Disposition 
gestellt und die aus dem Verkaufe, zu lösende Summe ist limitirt; es 
möchte deßhalb möglich sein, das Festungsterrain unter Verlängerung 
der Zahlungsfristen und (eventl. oder) gegen eine mäßigere Kaufsumme 
als früher anzukaufen. 

Hierin würden zugleich die Momente liegen, den Wiederverkauf ange¬ 
kauften Terrains Seitens der Stadt in annehmbarer Weise und ohne zu großes 
Risiko durchzuführen. 

5. Durch die Gewährung der Geldmittel zu den Ersatzbauten in Küstrin 
kommt die Militairverwaltung voraussichtlich in die Lage, nicht mehr 
wie bisher darauf bestehen zu müssen, das ganze disponible Festungs¬ 
terrain ungetheilt an die Stadt zu verkaufen. 

Es würde demnach, so meint der Oberbürgermeister Burscher am Schluße 
seines Berichts, ein im Laufe der Verhandlungen von ihm aufgestelltes, von dem 
Vertreter des Militairfiskus aber abgelehntes Project, welches sich auf den Ankauf 
der am rechten Oderufer belegenen Terrainstrecken, Freilegung des linken Oderufers 
bis zur Nnterwiek, und den Ankauf eines Theiles des Park - Anlagen - Terrains 
zwischen dem Königsthore und dem Frauenthore beschränkte, — in erneute Er¬ 
wägung genommen werden können. 

Bertrags-Entwurf wegen Ankaufs des Festungsterrams. 

§ 1 
Es verkauft der Königl. Militairfiskus an die Stadt Stettin zu vollem 

und uneingeschränktem Eigenthum folgende, bisher zur Festung Stettin 
gehörige Grundstücke: — 
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1. die Kehlbefestigung von der nordwestlichen Bauflucht der Elisabethstraße 
an der Artillerie-Kaserne bis zum Terrain des ehemaligen Festungs¬ 
hafens und die Oderthor-Rampe (soweit dieselbe nicht bereits der Ber-
lin-Stettmer Eisenbahn-Gesellschaft überlassen ist) bis zur Spitze des 
Bastion X und excl. des Terrains des Personen-Bahnhofes der Berlin-
Stettiner Eisenbahn, 

2. das Fort Leopold nebst dem dahinter gelegenen Hauptwalle von der 
untern Öder bis zur Königsthor-Passage (einschließlich derselben) und 
nebst dem Artillerie-Zeüghofe und der Stein-Ablage, 

3. das Fort Wilhelm nebst dem dahinter gelegenen, theilweise mit fiska¬ 
lischen Kasematten versehenen Hauptwalle zwischen der Königsthor-Pas-
fage und bis einschließlich der neuen Passage des Berliner Thors (csr. 
§ ^ ) und nebst den im Hauptwalle liegenden Privat-Kasematten, 

Die Privat-Kasematten-Gebaüde sind Privat-Eigenthum unter beson¬ 
deren Einschränkungen in der Art, daß die Grddecken derselben Eigen-
thum des Kiwiglichen Militairfiskus sind. Letzterer übereignet der 
Stadt Stettin hinsichtlich der Privat-Kasematten daher nur die ihm zu¬ 
stehenden besonderen Rechte jedoch ohne Gewährleistung. 

4. den am rechten Oderufer belegenen Bleichholm, soweit er dem Königl. 
Militairfiskus gehört, excl. der darauf befindlichen Erbpachts-Grund¬ 
stücke. 

5. die Laftadiebefestigung von der Oder nahe beim Ziegenthore bis zum 
Parnitzthore excl. der Haase'fchen Erbpachts-Grundstücke, 

6. den Parnitzbrückenkopf, 
7. die Lastadiebefestigung vom Parmtzthvr bis zum rechten Oderufer am 

ehemaligen Haber'schen Erbpachts-Grundstück, jedoch excl. des im Sai l -
lant 2 belegenen Privatgrundstückes, sowie des an der Parnitz belegenen 
Pontonier-Übungsplatzes, welcher an der Stadtseite bis zur Escarpen-
mauer des Walles und an der Ostseite bis zur Spitze des Saillant 3 
erweitert wird, während der Wall excl. der Escarpenmauer an die Stadt 
Stettin mit der Straße abgetreten wird. 

Von dem Pontonier-Übungsplatze wird ferner der am sogenannten 
grünen Graben belegene Theil soweit abgetreten, daß eine Uferstraße 
bis zur Parnitz durchgeführt werden kann. Die entworfene, diesem Ver¬ 
trage beigefügte Specialskizze No. I ergiebt die Details (ck. § 10). 

8. die Schanze H. incl. Blockhaus 1, 
9. die Schanze V incl. Blockhaus 2 ; 

a,ä 8 und 9 ohne Vertretung daran haftender Wiederkaufs- und 
Vorkaufsrechte. 

10. Die Schanze O incl. eines Wegetheiles zwischen derselben und dem 
Güterbahnhof der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft. 

Die verkauften Flächen sind auf dem, diesem Vertrage beigefügten Situa¬ 
tionsplane mit rothen Linien umzogen und sollen nach den vorliegenden Ver-
messungs-Materialien p. prt. 900.000 O. -M. (ca. 350 Mg.) groß sein; der 
Königl. Militairfiskus leistet jedoch für diesen Flächen-Inhalt nicht Gewähr. 
Ebenso wird für die Richtigkeit des Sitnationsplanes nicht Gewähr geleistet. 

Iandbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 122 
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Derselbe dient lediglich zur Information und bleibt also die örtliche Ausweisung 
und Feststellung der Gränzen vorbehalten. Die diesem Vertrage beigefügten, 
durch den Feldmesser und Kataster-Controleur Richter gefertigten Specialskizzen 
sind dagegen hinsichtlich der Maaße bestimmend. 

§ 2 . 
Die Passage des Berl iner Thores bedarf der Geradelegung und auch 

der Erweiterung. 
Es wird darüber Folgendes vereinbart: 
1. Es übereignet der Königl. Militairfiskus das am Berliner Thor ge¬ 

legene, ihm gehörige Terrain, soweit es erforderlich ist, um zu beiden 
Seiten des Thores und incl. desselben eine Straße von 30 Mötres Ge-
fammtbreite anzulegen, in der ganzen Länge der neuen Passage bis zum 
Fuß des Glacis unentgeldlich an die Stadt Stettin in d^r aus dem 
Situationsplan ersichtlichen Richtung und Abgränzung. 

2. Die Stadt Stettin übereignet dagegen an den Königl. Militairftskus 
unentgeldlich die zur gleichmäßigen Verbreiterung der Passage nicht er¬ 
forderlichen Grundflächen der ihr gehörigen Kasematten zwischen dem 
Berliner Thore und dem Grundstücke der Hauptwache, jedoch reservirt 
sich dieselbe die aufstehenden Gebäude zur eigenen Benutzung so lange, 
bis der Königl. Militairfiscus auf der Grundfläche zum Neubau schreitet 
oder dieselbe veräußert. 

3. Die Straßenstrecke vom Berliner Thore bis zur gegenüberliegenden 
Häuserreihe am Paradeplatz (Anfang der Vreitenstraße) wird auf Kosten 
der Stadt Stettin gleichfalls auf 30 Mstres verbreitert. 

Hinsichtlich des Paradeplatzes und des Königsplatzes wird festge¬ 
fetzt: 

1. die bisher irregulaire Gränze zwischen dem Paradeplatz und dem Haupt¬ 
wall wird fortan auf der Strecke zwischen der Hauptwache und dem 
Zaun an dem früheren Sträflings-Kasernement durch die Mittellinie des 
daselbst befindlichen Rinnsteins bestimmt; von hier an aber durch eine 
gerade Linie nach dem, auf dem Situationsplan mit a bezeichneten 
Punkte, welcher von der Ecke des Paradeplatzes (Hofmauer der Kaserne) 
senkrecht 46 Mötres entfernt liegt. 

2. Die bisher irregulaire Gränze des Königsplatzes gegen den anliegenden 
Hauptwall wird nunmehr von der Ecke des Paradeplatzes (beim Pu l -
rer-Magazin) bis zum Königsthor durch eine gerade Linie gebildet, 
welche durch die Flucht der Stirnmauer des Thores und durch einen 
Punkt bestimmt wird, der von dem Plinten-Mauerwerk am Thor der, 
Kaserne senkrecht 46 Mstres entfernt ist. Die Stirnmauer des Königs-
thores ist von den gegenüberliegenden Häusern 60,8 Mötres senkrecht 
entfernt. Die Regulirung der Gränze des Theiles vom Königsplatze, 
auf welchem das Schauspielhaus steht, mit dem Festungsterrain, bleibt 

, der Stadt Stettin überlassen, mit der Maßgabe, daß, — so lange eine 
anderweitige Vereinbarung nicht zu Stande kommt, — 

a. das Grundstück des Landwehrzeüghauses und der dazu gehörige 
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Hof, in dem, aus der beigefügten Specialskizze Nr. I I ersichtlichen, 
bis zur Linie a. d. vergrößerten Umfange dem Königl. Militair¬ 
fiskus uneingeschränkt verbleibt, und der Hof auf Kosten der 
Stadt Stettin durch einen einfachen Lattenzaun geschlossen wer¬ 
den muß, falls er durch Abgrabungen des Festungswalles zu¬ 
gänglich werden sollte, und daß 

d. der durch eine Baumreihe umgränzte freie Platz zunächst am Hofe 
des Schauspielhauses bis zur Fortsetzung der großen Domstraße 
und zwischen dem Schauspielhause und der Straße an der gegen¬ 
überliegenden Häuserreihe des Marienstifts nicht eingeschränkt 
werden darf. 

3. Der Königl. Militairfiskus verzichtet zu Gunsten der Stadt Stettin auf 
seine Gigenthumsansvrüche an dem Paradeplatze und dem Königsplatze 
unter folgenden Bedingungen und Modalitäten: 

a. dem Königl. Militairfiskus bleibt die militairische Benutzung des 
Paradeplatzes und des Königsplatzes von der Passauerstraße bis 
zur Verlängerung der kleinen Domstraße und des aä 2 d bezeich¬ 
neten Platzes am Schauspielhause in bisheriger Weise und bis¬ 
herigem Umfange ausdrüMch vorbehalten, jedoch mit der Maß¬ 
gabe, daß auch Seitens der Stadt Stettin die seitherige Benutzung 
beider Plätze zu den jetzt bestehenden hiesigen Jahr- und Woll¬ 
märkten fortdauert. 

Die Stadt Stettin ist ferner berechtigt, die alten Stadttheile 
mit dem verkauften Festungs-Terrain dnrch öffentliche Straßen 
über den Parade- und Königsplatz zu verbinden; dieselben müssen 
jedoch möglichst im Niveau der Plätze gepstastert werden, 

d. die Stadt Stettin übernimmt fortan auf ihre Kosten: 
aa. den Paradeplatz und den Königsplatz durch Bekiesung in 

demselben guten Zustande zu erhalten, wie dies bisher 
Seitens der Militair-Verwaltung geschehen ist, 

dd. beide Plätze zu reinigen, 
ce. die, beiden Plätzen zunächst anliegende Hälfte der Straßen 

zu reinigen und zu unterhalten, wozu der Königl. Mi l i -
tairfiskus bisher receßmäßig verpftichtet war; 

c. die Verlängerung der kleinen Domstraße über den Königsplatz 
wird in derselben Weise auf Kosten der Stadt Stettin verbreitert, 
wie dies hinsichtlich der Passage des Königsthores stattfinden 
wird, 

ä. die am Fuße der Wälle am Parade- und Königsplatz stehenden 
Zaune werden Eigenthum der Stadt Stettin. 

§ 4. " 
Der Verkauf der im § 1 aä 1 — 10 aufgeführten Terrains erfolgt mit 

allen Rechten und Pflichten, in Paufch und Bogen, wie Alles steht und liegt, 
vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen: 

a. Dem Königl. Militairfiskus verbleibt das Eigenthum des beweglichen 
Inventariums der sämmtlichen, auf den verkauften Terrains befindlichen 
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Gebäude, sowie das sämmtliche bewegliche Material an Holz, gelagerten 
Palissaden, Ziegeln, Steinen ic. Er ist jedoch rerpflichtet, das zu Ge-
baüden gehörige Inventarium bis zu dem, für die Gebäude selbst be¬ 
stimmten definitiven Übergabetermin (§ 6), alles übrige Material aber 
binnen 3 Monaten von dem Zeitpunkt av zu entfernen, wo die Flächen, 
auf denen das Material ruht, an die Stadt Stettin zu übergeben sind. 
Es wird dabei zugesagt, die Räumung nach Möglichkeit zu beschleunigen, 
um sie, wenn irgend thunlich, vor Ablauf dieser Frist zu beendigen. 

b. Dem Königl. Militairfiskus verbleiben zum Abbruch die in dem ver¬ 
kauften Festungsterrain befindlichen aufstehenden Gebäude; aufgenom¬ 
men sind aber und werden mit dem Grund und Boden als Eigenthum 
der Stadt Stettin mitverkauft folgende, in dem Situationsplane roth 
angelegte und mit rothen Nummern bezeichnete Gebäude und sonstige 
Baulichkeiten: 

im For t Wilhelm 
1. die beiden Artillerie-Wagenhaüser Nr. 1a und 1d excl. der inneren 

Einrichtung an Verschlagen ;c.; 
2. die 3 Pulver-Magazine 2 a, 2d, 2o, jedoch excl. der Theile, welche 

zur besonderen Benutzung der Gebäude als Pulvermagazine dienen 
und excl. der dabei befindlichen Zaune; 

3. die 3 Kasernen Nr. 3a, 3b, 3c excl. der specietlen Kasernen- und 
Kammer-Einrichtungen; 

4. das Gebäude Nr. 4 neben dem Wagenhause Nr. 1a; 
im Fort Leopold 

5. das Ponton-Wagenhaus Nr. 5 mit dem Vorbehalte wie aä 1 ; 
6. das Laboratorium Nr. 6 a, 6d, 6o nebst Verbrauchs-Magazin (Poterne) 

mit dem Vorbehalte wegen der besonderen Einrichtungen der Gebäude 
wie aä 2; 

7. das Lazareth-und Öconomie-Gebaüde Nr. 7 a und 7 d excl der inneren 
Einrichtungen; > 

8. das Pulver-Magazin im Ravelin 2—3, Nr. 8 des Planes; 
9. ^ das Pulver-Magazin in Lünette 20. Nr. 9 des Planes; — aä 8 und 

9 mit dem Vorbehalte wie aä 2; 
10. die Wagenhaüser Nr. 10a und 10 d mit demselben Vorbehalte wie 

aä 1 ; 
11. die Frauenthor-Kaserne nebst Hofgebaüden Nr. 11, mit demselben Vor¬ 

behalte wie aä 3. 
12. das Blockhaus am vierten Frauenthor gegenüber der Kaserne (Nr. 12); 
13. die beiden Caponniören Nr. 12 a und 13 d und die Kehlmauer an der 

Oder von dem letzten Privatgebaüde bis zum Glacisfuß am äußersten 
Frauenthor; 

ferner 
14. das Mehl-Magazin Nr. 6 im Basüon I I . (Nr. 14) — mit dem Vor¬ 

behalt wie aä 1 ; 
15. das Kriegs-Pulver-Magazin Nr. 3 (Nr. 15); 
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16. das Kriegs-Pulver-Magazin Nr. 5 (Nr. 16) — aä 15 und 16 mit 
dem Vorbehalte wie aä 2; 

17. die sämmtlichen Gebäude auf dem Artillerie-Zeüghofe (Nr. 17a bis 
17m) mit dem Vorbehalte der inneren Einrichtungen zu besonderen 
militairischen Zwecken; 

18. die Kehlmauer nebst den bombensicheren Gebäuden (Nr. 18 a und 18 d) 
von der nordwestlichen Bauflucht der Elisabethstraße bei der Artillerie 
Kaserne bis zu den Eckthürmchm in dem ausspringenden Winkel der 
Mauerstraße (excl. des Thürmchens); 

19. alle Bekleidungsmauern und ebenso die Hohlräume unter den Wällen, 
einschließlich der fiskalischen Kasematten; 

20. alle innerhalb des verkauften Terrains belegenen Brücken und Thore 
excl. der Trophäen des Parnitzthores; 

21. die massive Latrine gegenüber der Kaserne am Parade- und Königs¬ 
platz. . 

c. Die in der Benutzung des König!. Steüerfiskus befindlichen 5 Gebäude 
am Parnitz-, Frauen-, Königs-, Berliner- und Ziegenthor sind vom 
Verkauf ausgeschlossen und verbleiben, dem Königl. Steüerfiskus zur 
Benutzung, so lange die Verwaltung derer bedarf; die Grundflächen 
derselben sind jedoch an die Stadt Stettin untverkauft. 

ä. Der Königl. Militairfiskus übernimmt es, die.Beseitigung des im Fort 
Leopold — Lünette 21 — belegenen Pulvergelasses hiesiger Kaufmann¬ 
schaft (Nr. 9a) herbeizuführen. 
„ - ' , . §5. 

Mit dem Eigenthum an den verkauften Festungsterrains (§ ^über¬ 
trägt der Königl. Militairfiskus gleichzeitig an die Stadt Stettin die ihm gegen 
Dritte zustehenden Rechte aus fpeciellen Rechtstiteln hinsichtlich solcher Grund¬ 
stücke, welche vormals zum Festungsterrain gehörten, oder auch jetzt noch vorbe¬ 
haltlich des fiskalischen Eigentumsrechtes zur Benutzung sür bestimmte Zwecke 
ausgegeben sind. Dasselbe gilt hinsichtlich der laufenden Pacht- und Mieths¬ 
verträge über Festungsgrundstücke, soweit die Stadt Stettin nicht die Kündigung 
derselben durch den Königl. WWairfiskus vor der Übergabe beantragt. 

Der Königl. Militairfiskus überträgt ferner auf die Stadt Stettin die ihm 
rücksichtlich des verkauften Terrains gegen Dritte etwa zustehenden Servituten' 
und den Canon 

1. von 3 Thlr. jährlich des im Hauptgraben zwischen dem ersten und 
zweiten Frauenthor belegenen Erbpachtgrundstückes des Eigenthümers 
Basch; 

2. von 15 Sgr. jährlich für einen Theil des an die deutsche uud fran¬ 
zösische reformirte Gemeinde überlassenen Begräbnißplatzes; 

3. von 10 Thlr. jährlich des im Hauptgraben zwischen dem ersten und 
zweiten Frauenthor belegenen, vormals Kamrath'schen Grundstückes; 

4. von 14 Thlr. 15 Sgr. (12 Thlr. 12 Ggr. Gold) jährlich des hinter 
° Saillant 1 der Lastadiebefestigung belegenen, vormals Haberichen Erb¬ 

pachtsgrundstücks. 
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Die Grundstücke aä 3 und 4 befinden sich gegenwärtig im Besitz der Stadt 
Stettin und wird daher in die Löschung des Canons derselben gewilligt. 

Der Königl. Militairfiskus wird dagegen durch die Stadt Stettin vom 
Tage der Übergabe ab von allen Lasten, welche ihm bezüglich des verkauften 
Festungsterrains gegen die Stadt oder gegen Dritte bisher oblagen, befreit, ins¬ 
besondere auch von der Unterhaltung der innerhalb des verkauften Festungs¬ 
terrains bestehenden Straßen und Brücken. 

§ 6 . 
Die Auflassung des gesummten verkauften Terrains erfolgt mit der Wirkung 

der Eigenthums-Übertragung bis Mm (1. October) 1873. I n Berücksichtigung 
der Bedürfnisse beider Contrahenten beim Übergange in die künftigen Verhält¬ 
nisse wird bezüglich der Übergabe jedoch bestimmt: 

^ . I n Betreff der Gebäude. 

I. Der Königl. Militairfiskus übergiebt an die Stadt Stettin: 
a. sogleich die oben im § 4 und im Situationsplan unter folgenden Num¬ 

mern aufgeführten Gebäude und sonstigen Baulichkeiten: 
1. Die Pulvermagazine 2 a und 2 b des Planes; 
2. das Pulvermagazin Nr. 8; 
3. das Pulvermagazin Nr. 9; 
4. das Blockhaus Nr. 12, sofern die Stadt Stettin dem daselbst 

wohnenden Wallmeister gleichzeitig eine, von dem Königl. Mil i¬ 
tairfiskus als angemessen anerkannte Naturalwohnung beschafft. 

I m anderen Falle wird das Blockhaus erst nach Versetzung 
des betreffenden Wallmeisters übergeben. 

5. Die beiden Caponniören Nr. 13 a und 13b und die Kehlmauer 
an der Oder bis zum Glacisfuß am äußersten Frauenthor, jedoch 
excl. der Mauerstrecke vor der Fmuenthor-Kaserne südlich des in 
dieser Mauer belegenen Thores; 

6. das Kriegs-Pulver-Magazin Nr. 15; 
7. das Kriegs-Pulver-Magazin Nr. 16; " 
8. die Kehlmauer am Oderthor und das bombensichere Gebäude 

Nr. 18a; 
9. die Bekleidungsmauer und Hohlräume, soweit die betreffenden 

Grundflächen sogleich an die Stadt Stettin übergeben werden. 
Die übrigen Bekleidungsmauern und Hohlräume werden ebenso 
gleichzeitig mit den Grundflächen übergeben (ctr. unter ^. Nr. 13 
und unter V.); 

10. die Brücken und Thore. 
d. binnen 24 Monaten, vom Tags' der Auflassung ab gerechnet, das Labo¬ 

ratorium (Nr. 6 a, 6 b, 6 e). 
c. binnen 36 Monaten, vom Tage der Auffassung ab gerechnet: 

1. die Artillerie-Wagenhaüser Nr. 1a und 1b; 
2. das Pulver-Magazin Nr. 2c; 
3. die 3 Kasernen Nr. 3a, 3b und 3e; 
4. das Gebäude Nr. 4 ; 
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5. das Wagenhaus Nr... 5; 
6. das Lazareth- und Öconomie-Gebaüde Nr. 7a und 7 d ; 
7. die Wagenhaüser Nr. 10a und 10d; 
8. die Frauenthor-Kaserne nebst Hofgebaüden Nr. 11 und der oben 

(^,. I . 5) erwähnten Mauerstrecke; 
9. das Mehlmagazin Nr. 14; 

10. die Gebäude des Artillerie-Zeüghofes Nr. 17a bis 17m; 
11. das bombensichere Gebäude Nr. 18 b; das Gebäude ist jedoch, 

falls der darin wohnende Wallmeister vor Ablauf von 36 Mo¬ 
naten versetzt w i rd , sogleich nach Räumung der Wallmeister-
Wohnung zu übergeben; 

12. die massive Latrine am Paradeplatz; 
13. die Kastmatten bei Bastion V I und in der Courtine 5—6. Die 

letzteren, früher als Strästings-Kasernement benutzten Kasematten 
werden jedoch — falls und soweit dem Königl. Militairfiskus 
andere, von ihm als angemessen acceptirte Räumlichkeiten als 
Ersatz für die an 36 Monaten noch fehlende.Zeit überwiesen 
werden können — binnen 3 Monaten von der Überweisung ab, 
der Stadt Stettin zur Disposition gestellt. 

II. Der Königl. Militairfiskus entfernt von den ihm nach § 4 verbleibenden 
Gebäuden: 
a. die Hofgebaüde des Festungsbauhofes binnen 36 Monaten, von der 

Auflafsung ab gerechnet; 
d. die übrigen, hier nicht besonders genannten Gebäude ;c., soweit sie sich 

auf den an die Stadt Stettin fuccessive zu übergebenden Flächen be¬ 
finden, unter Berücksichtigung der Wünsche der Stadt Stettin hinsicht¬ 
lich der Reihenfolge und zwar: 

1. die nur aus Holz construirten Gebäude, Schuppen :c., binnen 
6 Wochen; . 

2. die kleineren Fachwerksgebaüde binnen 8 Wochen; 
3. die massiven Gebäude und größeren Fachwerksgebaüde binnen 

3 Monaten, von der in jedem Fall schriftlich ergehenden Requi¬ 
sition ab gerechnet. 

Das Verlangen des Abbruchs kann von der Stadt Stettin 
vom Termin der Auflassung ab gestellt werden. 

III. Hinsichtlich der oben, unter I aufgeführten, an die Stadt Stettin mitver¬ 
kauften Gebäude übernimmt dieselbe keinerlei Verbindlichkeiten hinsichtlich 
der Unterhaltung; der Königl. Militairfiskus hat im Übrigen die Rechte 
des Nießbrauches wahrend der bestimmten Fristen. 

,̂, IV. Die aä I und I I bestimmten Fristen werden im Falle eines Krieges, corre-
spondirend mit den Zahlungsfristen der Stadt, prolongirt (§ 11) und ebenso 
außerhalb eines Kriegsfalles bei Verzögerung der Kaufgelder-Zahlungen, 
nach Verhältniß der Dauer derselben. 

V. Zu den oben aä I und I I bezeichneten Gebäuden werden für die Zeit des 
einstweiligen Nießbrauches des Königl. Militairfiskus resp. für die Zeit 
ihres contractlichen Bestehens die erforderlichen Zugänge und WirthschaftZ-
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Höfe ausgewiesen, ferner für die in den Forts kasermrten Truppen die er¬ 
forderlichen Exercierplätze; auch bleiben die bisherigen Turnplätze in Be¬ 
nutzung des Königl. Militairfiskus. Sollte die Verlegung der letzteren im 
Interesse der Stadt nothwendig werden, so ist dieselbe für den Königl. 
Militairsiskus kostenfrei, innerhalb der Forts zu bewirken." 

N . I n Betreff der Grundflächen. 

Der Königl. MMairf iskus übergiebt an die Stadt Stettin: 
a. sogleich nach erfolgter Auflassung, vorbehaltlich der aus den Bestimmungen 

unter ^ . sich ergebenden Ausnahmen: 
1. Die im Situationsplane mit getben Linien umzogenen und mit Buch¬ 

staben m l — i bezeichneten Flächen. Falls bei Abgrabungen am Festungs-
bauhofe Öffnungen in der Nmwallung entstehen, sind dieselben durch die 
Stadt Stettin aus ihre Kosten durch Lattenzaune zu schließen. Die 
Linie m l — i liegt aus der Strecke d—c in dem Alignement a—x; den 
Punkt ä bildet der fiskalische Gränzstein Nr. 15. Die Linie s—ei wird 
gebildet durch die Verlängerung des Cordons der linken Face des 
Saillant 6 des Fort Leopold einerseits bis zum Punkt 61 der siscali-
schen Granzlinie zwischen den Gränzstemen Nr. 12 und 13, andererseits 
bis zu dem Punkt 6 in der geraden Linie ä—k. Der Punkt t liegt 
49 Mstres hinter der Rückwand des in Fachwerk erbauten Ökonomie-
Gebäudes und ist der Fußpunkt der Normale 12 Mötres von der öst¬ 
lichen Gränze dieses Gebäudes entfernt. Der Punkt ß liegt im Eordon 
der Escarpe der Enveloppe vor Bastion I I . , der Punkt b im Cordon der 
Escarpe der Enveloppe vor dem Ravelin 1—2. Die Linie b—i wird durch den 
Cordon der Escarpe der rechten Face der Enveloppe vor Ravelin 1—2 

. gebildet; die Linie k—l ist 100 Mötres lang und steht senkrecht auf der 
Kapitale der Envelopfte vor Bastion-V; der Punkt m liegt an der innern 
Baumreihe der Allee im Fort Wilhelm; die Linie m. m l führt 60 
Mtztres parallel der südöstlichen Langfront des mit Nr. 1k bezeichneten 
Artillerie-Wagenhauses: der Punkt m l liegt in der fiskalischen Granz¬ 
linie; von dem Punkt m l an folgt die Demarcationslinie des fiscalischen 
resp. der neu zu bildenden Granzlinie bis zur nördlichen Fluchtlinie der 
im § 2 gedachten neuen Straße am Berliner Thor. 

Hinsichtlich der Terrain-Übergabe bei dßm Lazareth-Grundstück im 
Fort Leopold wird noch besonders bestimmt, daß das Grundstück, soweit 
es durch die Abtretung geöffnet wird, auf Kosten der Stadt Stettin 
durch einen Lattenzaun wieder bewehrt werden muß, zu welchem Be¬ 
huf die entbehrlich werdenden Zaunstrecken an die Stadt Stettin über¬ 
wiesen «werden sollen. 

2. die Steinablage an der Oder; 
3. den der Oder zunächst belegenen Theil des Artillerie-Zeüghofes und zwar 

bis an den die Königlichen Fiscus zur Benutzung reservirten Gebäude (ck. 
§ 6 ^ . I . c. Nr. 10 und V). Die Iurücklegung des Zauns über¬ 
nimmt die Stadt Stettin auf ihre Kosten. Die nordwestliche Gränze 
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des Zeüghofes wird durch das erste Frauenthor, die nördliche durch die 
Gscarpe des Bastion I und der rechten Courtine 1—2 bestimmt; ' 

4. den Bleichholm; 
5. die Kehlbefestigung an der norweftlichen Bauflucht der Elisabethstraße bis 

zum Oderthor; 
6. den Parnitz-Vrückenkopf; 
7. die Lastadie-Befestigung soweit sie überhaupt verkauft ist; 
8. die Schanzen ^., L., 0 nebst Zubehör. 

Die Stadt Stettin ist demnächst berechtigt, auf den ihr zu überge-
benen Grundstücken die Festungswerke wegzuschaffen, einzuebnen oder 
abzuändern und überhaupt in jeder Beziehung Umwandlungen der Flächen 
innerhalb der bezeichneten Gränzen durch Bebanung oder sonst vorzu¬ 
nehmen oder vornehmen zu lassen. 

Es muß jedoch durch die Forts Wilhelm und Leopold vom Berliner-
Höre bis zur Frauenthorkaserne eine gute fahrbare Straße während der 
Übergangszeit erhalten bleiben. 

d. Der König!. Militairfisms gestattet vom (1 . April) 1874 ab einen Durch¬ 
bruch der äußeren Umwallung des Fort Leopold vom Frauenthor in der 
Richtung auf den refornnrten Kirchhof. Es darf jedoch dabei" der Hof der 
Frauenthor-Kaserne und die Communication vom Frauenthor nach dem 
Fort Leopold nicht beeinträchtigt werden. Die Richtung des Wurchsbruchs 
wird commissarisch festgestellt und das zur Herstellung dieser Straße erfor¬ 
derliche, außerhalb der Demarcationstinie belegene Terrain ausgewiesen. 
Antzerdem wird der Königl. Milltairfiscus jede thunliche Erleichterung der 
Communication 2k behufs Durchführung der Bebauung des Festungsterrains 
gewähren. 

e. Die Übergabe der im Vorstehenden nicht besonders erwähnten Flächen und 
Werke mit dem Rechte unbeschränkter Disposition über dieselben erfolgt an 
die Stadt Stettin spätestens binnen 36 Monaten von der Auflassung abge¬ 
rechnet. Dieselbe Frist gilt für den Festungsbauhof, insbesondere auch für 
die Benutzung des Garnison-Holzplatzes im Graben am Frauenthor, 
vorbehaltlich späterer etwaiger Vereinbarung über einen kürzern 
Termin. 

Innerhalb des Zeitraumes von 36 Monaten werden Seitens des Königl. 
Militairfiscus noch möglichst große und zusammenhangende Flächen, sowie 
es die militairischen Rücksichten gestatten, zur freien Disposition successive 
überwiesen werden. I n gleicher Weise wird Seitens des Königl. Mil i tair-
ftscus verfahren werden, wenn mit den in diesem Paragraph unter ^ auf¬ 
geführten Gebäuden einzelne Flächen für die militairischen Interessen früher 
entbehrlich werden sollten, als bei Bestimmung der festgesetzten Fristen voraus¬ 
gesetzt worden ist. 
Die Stadt Stettin verpflichtet sich, die Fa^aden des Be r l i ne r - und des 

Kön igs -Tho res in gutem Zustande und der jetzigen Fo rm zu erhalten, 
bei einem etwaigen Umbau der eigentlichen Thorpassage aber ebenso wieder 
herzustellen. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 123 
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Die Stadt Stettin raüMdem M bezüglich der S te i n¬ 
ablage in ihrem jetzigen Zustande und nach etwaiger Anlegung eines Bohlwerks 
ein Vorzugsrecht bei, der Benutzung ein, dergestalt, daß Privatfahrzeüge auf Ver¬ 
langen unverzüglich ablegen müssen. . 

Das Vorzugsrecht ist jedoch auf die Ladung und Löschung eigner Güter des 
Königl. Militairfiscus eingeschränkt. 

' ' " " § 9. / ^ ^ 
Dem Königl. Militairfiscus bleibt die Benutzung der städtischen Bade¬ 

anstal t an der Parni tz in der bisherigen Weise für die dem Abschluß dieses 
Vertrages folgenden nächsten 3 Sommer vorbehalten, sofern die Badeanstalt be¬ 
stehen bleibt. 

Bezüglich des, im § 1 Nr. 7 erwähnten Pon ton ie r -Ubungsp la tzes wer¬ 
den noch folgende Speciälbestimmungen vereinbart: 

1. die Stadt Stettin ist berechtigt, den an der Stadtseite belegenen Wall 
im bisherigen Zustande bestehen zu lassen, unter der Verpflichtung, densel¬ 
ben zu unterhalten. 

2. die Stadt Stettin ist jedoch ferner berechtigt, den Wall in der ganzen 
Länge oder auf einzelne Strecken zu verändern oder ganz zu beseitigen, 
sie muß aber 

bei blossen Veränderungen den Wal l oder die betreffenden Walltheile 
in der Höhe von 3 Mötres über dem Niveau der Straße als 
Bewehrung erhalten, und bei Beseitigung des ganzen Walles oder 
einzelner Theile eine Bewehrung von 3 Mötres Höhe über dem Niveau 
der Straße (Bretterzaun oder Mauer) auf ihre Kosten einrichten und 
unterhalten. Gegenüber der Oirchstraße ist alsdann ein Thorweg von 
3 Mstres Breite einzulegen; 

3. die Seitenabschlüfse des Pontonier-Ubungsplatzes sind in der neuen Gränz-
linie am Grünen Graben und auf der entgegengesetzten östlichen Seite 
von der Stadt Stettin mit Bretterzäunen von 3 Mötres Höhe und je 
einem Thorwege von 3 Mötres Breite zu versehen und auf ihre Kosten 
in dieser Bewehrung zu erhalten; 

4. die Wäfchespüle am Wafsergange neben Kundschaftshof und der Wasser-
gang selbst gehen ein; 

5. die Translocation der in die neue Gränzlinie der Stadt Stettin am 
Grünen Graben fallenden Schuppen, Buden 2c. geschieht auf Kosten der 
Stadt, sobald die Durchlegung der Uferstraße von ihr zur Ausführung 
gebracht wird. 

§ 1 1 . 
Der Kau fp re i s für die verkauften Terrains beträgt incl. der an die 

Stadt Stettin übergehenden Gebäude und der sonstigen, durch diesen Contract 
übertragenen Rechte . . . . . . Thaler, geschrieben . . Thaler 
und wird in folgender Weife berichtigt: 

1. die Stadt Stettin zahlt in der Zeit vom (1 . October) 1873 bis zum 
(1. October) 1874 in denjenigen Teilzahlungen, welche das Königl, 
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Kriegsministeriüm im Voraus bestimmen wird, die Summe von 
1 Million Thaler baar an die König!. Regierungs-Hauvtkasse zu 
Stettin. - ' ,̂ ' ^ " / >̂ ' ' " ' , ^ 

2. der Überrest wird in,7 ferneren Jahresraten und zwar für jede Rate 
in derselben Weise, wie die erste Jahresrate nach den Bestimmungen des 
Königl. bezüglich der Teilzahlungen und Termine in 
der Zeit vom 1. October 1874 M 1. October 1881 entrichtet. 

Verkäufer ertheilt dabei - die Zusicherung, daß einer durch Krieg hervorge¬ 
rufenen, zeitweisen Zahlungsunfähigkeit der Stadt Stettin durch Prolongation der 
Zahlungsfristen Rechnung getmgen werden soll. ^ 

Eine Verzinsung der Kaufgelder-Raten findet nicht Statt, es müßte denn 
die Stadt, — abgesehen von dem Fall eineZ Krieges — sich im Verzüge befinden, 

Für die pünkliche Bezahlung des Kaufgeldes und etwaiger Verzugszinsen 
haftet die Stadt Vermögen, und verpftichten sich der Magi¬ 
strat und die Stadtverordneten nöthigenfalls die Steüerkraft der Bürger heran¬ 

zuziehen. ^ /̂ ^ " / " ' " / / , ' ^ ' . '^ / ' ^ ^ ', ' , , " , 
^r, ^ ^ ^ .^" ,^ ' ^ . ' ^ - ^12 . ^ '-. , ' ^ 
' Der KönM. MilttäirfiMZ raümt der Madt M M 20 Jahre, vom 
Tage des Vertragsabschlusses ab ein Vorkaufsrecht ein, für den Fall, daß er 
zur Veräußerung des im SituaüonMa^ incl. 
P ö M i U M M schreiten solltet 

" " " ^ 13 ' ' 
Der Königl. Militairfiscus übergiebt der Käuferin nach erfolgter Zahlung 

der Wen Million Thäler Kaufgeld die auf die Rechtsverhältnisse des verkauften 
bezüglichen Documente, Vermessungs-Register, Karten, 

und Pläne, soweit dieselben nicht aus militairischen Rücksichten secretirt werden 
müssen und stellt die zUr Bearbeitung des Bebauungsplanes dienlichen, bei 
ihm vorhandenen Materialien auch vor dem Übergabe-Termine zur Dis-
WMM ' ' 
. . ' ' - ' / ^ , " /̂ ^?H', 14. ' / _ , , " / ^ 

Die Beschränkungen, welche nach dem Gesetze vom 21. December 1871 hin¬ 
sichtlich der Behauung und sonstigen Benutzung dex in den Festungs-Rayons be-
legenen Grundstücke bestehen, treten nach Vollziehung der allerhöchsten Cabinets-
ordre, welche das Aufhören der Festung Stettin anordnet, sogleich außer Kraft, 
ebenso die von der Stadt Stettin oder von Privaten auf Grund der Rayon-
Gesetze ausgestellten Reverse aller Art. I n Betreff der in den Schanzen vor 
dem,Neuen Thor und vor dem Berliner Thor belogenen 3 Pulvermagazine werden 
Doch die bestehenden besonderen Beschränkungen im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit aufrecht erhalten. 

Sollte die ausdrückliche AMeLung der Wtungs-Eigenschaft Stettins durch 
Allerh. Cabinets-Ordre binnen (3) Monaten von der Vollziehung dieses Ver¬ 
trages ab nicht ausgesprochen fein, so ist derselbe für die Stadt Stettin unver¬ 
bindlich. ^ 

Durch Vertrag vom 23. December 1846, vom 3. Februar 1857 und vom 
1235 
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28. M a i 1870 ist zwischen hem Königl. Mil itairftsms und der Stadt Stettin 
vereinbart, daß die von der letztern an den erstem znm Bau eines F o r t s auf 
der S Überwiese gegen einen Kaufpreis von 150 Thlr. für den Morgen ver¬ 
äußerten 11 Morgen, 80,5 Q.-Ruth. und resp. 6 Morgen 111 Q.-Ruth. gegen 
Erstattung des Kaufgeldes an die Stadt Stettin zurückfallen sollen, sobald die 
Flächen zu fortificatorischen Zwecken nicht mehr gebraucht werden sollten. 

I n Stelle dieser Stimulation wird nunmehr verabredet: 
1. das Rückkaufsrecht der Stadt Stettin wird auf die Flächen, welche zu¬ 

folge der nachstehenden Bestimmungen aä 2 für jetzt dem Kömgl. Fiscus 
verbleiben, und auf den Fall beschränkt, daß dieselben zu militair-dienst-
lichen Zwecken nicht mehr erforderlich sein sollten; 

2. der Kömgl. Militairfiscus giebt an die Stadt Stettin von dem Feftungs-
grundstücke auf der Silberwiese ohne besondere Vergütigung eigenthüm-
lich die auf dem Aitutationsplan und der beigefügten Specialskizze 
Nr. I I I . bezeichnete Fläche a, b, e, ä, 6 zurück; 

3. die Stadt Stettin ist berechtigt, den jetzt vorhandenen nassen Graben, 
soweit er innerhalb der Gränze des ihr überwiesenen Terrains liegt, 
zuzuschütten. Die Dossirung der auf diesem Terrain nothwendigen 
Schüttung darf die Gränze?6—ä um 15 Mtztres überschreiten; die Schüttung 
soweit sie fjenseits der Linie e—ä fällt, verbleibt jedoch dem Königl. 
Militairfiskus; ' ^ 

4. bevor die Stadt Stettin den nassen Graben zuschüttet, ist dieselbe ver¬ 
pflichtet, auf dem Vorterrain des Festungswerks in der aus dem Plane 
ersichtlichen Lage einen Canal von 2 Mötres Wassertiefe bei i> 0 am 
Pegel, mit zweifüßiger Böschung und mit 20 Mötres Breite des Wasser¬ 
spiegels 4 i 0 am Pegel, also mit 12 MNres Sohlenbreite, auf ihre Kosten 
herzustellen, die Böschung mit Weiden zu bepflanzen und diesen Canal 
mit einer 3.5 Mtztres breiten hölzerneu Fahrbrücke zu überbrücken; 

5. die Stadt Stettin perpflichtet sich, die Ostgränze mit einen dichten, 
3 Metres hohen Bretterzaun, in welchem ein Thorweg mit stM freier 
Zufahrt an der vom Königl. Militairfiscus zu bestimmenden Stelle an¬ 
zulegen ist, und diesen Zaun nebst Thorweg dauernd in gutem Zustande 
zu erhalten. Die Stadt Stettin beantragt die Ermächtigung, die fort¬ 
zuschaffende Wallerde zur Verfüllung etwa entbehrlicher Gräben zu 
verwenden, ebenso die vorhandene Rollbrücke durch einen gepftasterten 
Damm zu ersetzen und dieselbe zur Überbrückung des Canals (aä 4) zu 
benutzen. 

s 16. 
Durch Receß vom 19. December 1866, bestätigt am 6. Apri l 1867, ist der 

Stadt Stettin eine Fläche am Gefängniß des Königl. Kreisgerichts von dem 
Königl. Neüstadt-Fonds eigenthümlich überlassen worden. 

Die Stadt Stettin erklärt sich nunmehr mit der vom Königl. Militairsiscus 
bei Abtragung des dort belogenen Festungswalles beabsichtigten, aus dem Situa¬ 
tionsplan ersichtlichen Veränderung der S t raßen-An lagen und der anliegenden 
Bauviertel an der E l isabeth und Neuen Wal lst raße einverstanden übereignet 
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zu diesem Behuf an den Königl. Militairfiscus das im Plane blau chraffirte 
Dreieck. 

Der Köuigl. Militairfiscus übereignet dagegen an die Stadt Stettin das zur 
neuen Straßen-Anlage erforderliche Terrain und außerdem zur freien Benutzung 
das im Situationsplan braun chraffirte Dreieck. 

Die Herstellung des neuen Straßen-Planums und die Umlegung des 
Pflasters bis zur Ecke der verlängerten Glifabethstraße übernimmt der Königl. 
Militairsiscus, die künftige Unterhaltung dieser Straßenstrecken aber die Stadt 
Stettin. 

§17. . 
, Die Stadt Stettin besitzt im Fort Preußen ein, Schulgrundstück (Nr. 16). 
Für den Fall, daß die Zahl der Civil-Einwohner in Fort Preußen auf 300 sich 
vermindert, der Königl. Militairfiscus die sämmtlichon Grundstücke des 
Bauviertels lL^), in welchem die Schule belegen ist, zu militairischen Zwecken 
erwerben, und zu Neubauten verwenden sollte, verpflichtet sich die Stadt Stettin, 
dies Schulgrundstück an den Königl. Militairsiscus ohne besondere Vergütigung 
zu überlasten. 

^ ^ ^ . § 18. ,. ^ ' „ . , 
I m Interesse der Bebauung der Umgebung des Schneckenthors und 

der Grünen Schanzstraße, sowie zur Verbesserung der Communicationen wer¬ 
den schließlich unter Zugrundelegung des beiliegenden, vom Catafter-Controleur 
Richter gefertigten 

„Bebauungsplan von dem bisherigen Festungshafen zu Stettin. Ge¬ 
zeichnet im März 1873 durch den Feldmesser Richter, Catafter-Controleur. 

noch folgende Verabredungen getroffen: 
^ . 1. Die Grundfläche des Bastion X., welche zum Th eil an die Kaiserl. 

Postverwaltung veräußert ist, wird auf den auf dem Richter'schen 
Plane ersichtlichen Umfang a—k eingeschränkt, resp. arrondirt, indem die 
Stadt Stettin die Fläche 6, k, kl, Z am Schneckenthor dem Königl. 
Militairfiscus eigenthümlich abtritt. 

2. Der Königl. Militairfiscus übergiebt der Stadt Stettin nach erfolgter 
Schüttung und Einebnung, resp. Entfernung der darauf befindlichen 
Mauern kostenfrei: 

a. die Straße V des Richter'schen Planes (18.8 Mtztres breit); 
d. den Platz ? bis zur Linie ^ 9., b, c, ä, ; 
o. die Straße x^ (18.8 Metres breit) vom Platz? und der Straße 

V bis zur Grünen Schanzstraße; 
ä. die Straßenverbreiterung vom Punkte ä bis 6 in einer Breite von 

4 Mstres, vom Fuße der Mauer gerechnet. 
3. Die Stadt Stettin beseitigt gegen Empfang des Materials auf ihre 

Kosten das Schneckenthor nebst der dabei belegenen Wache und Capon-
Mre und übernimmt es, sich mit dem Königl. Steüersiscus wegen der 
bisherigen Mitbenutzung der letzteren auseinander zu setzen. 

4. Die Stadt Stettin übernimmt — vorbehaltlich ihres Anspruchs gegen 
die Kaiserl. Postverwaltung auf antheilige Übernahme der Pflasterungs¬ 
kosten in der Länge des Postgrundstückes — die Plafterung und Unter-
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Haltung der Straßen V und x ̂ , des Platzes ?: der verbreiterten Straße am 
Bohlwerk und der verlängerten resp. verbreiterten Grünen Schanzstraße 
und übernimmt ferner auch die Einrichtung und Unterhaltung der Gasbe¬ 
leuchtung daselbst. Die Reinigung der Bohlwerksstraße und der 
verlängerten Grünen Schanzstraße verbleibt, so weit und. so lange 
der Königl. Militairfislus Adjacent derselben ist, wie bisher, Sache 
der Stadt. 

5. die sämmtlichen vorbezeichneten Straßen und Straßentheile, der Platz I', 
sowie die Baustelle der Wache und der Caponniöre werden Eigenthum der 
Stadt Stettin. 

6. Die Ausführung »der vorgedachten Straßeneinrichtungen soll von beiden 
Theilen mit thunlichster Beschleunigung erfolgen. 

V. Der Königl. Militairfiscus verpflichtet sich: 
1. sobald das bisherige Militair-Lazareth am Schneckenthor als solches auf¬ 

gegeben wird, den Theil des Lazareth-Grundstücks zwischen der Straße 
an der Oder und dem eigentlichen Lazareth-Gebaüde unter Be¬ 
seitigung der vorspringenden Latrine freizulegen, einstweilen aber der 
Stadt Stettin die Erweiterung der Straße in der Linie ää — ss des 
Planes nach Herstellung eines neuen Verschlusses des Lazarethhofes 
und Verlegung des daselbst befindlichen Schuppens ss auf ihre Kosten zu 
gestatten; 

2. die vor dem Proviant-Magazin Nr. 2 belegenen fiscalischen Flächen 
der Proviantamts- und Garnison-Verwaltung parallel mit der Front 
des Magazins m. in.1 bis zu der Linie 1. 1 ' . resp. bis 1^. in. 
freizulegen; 

3< die Stadt Stettin wird Eigenthümerin der aä 1 und 2 bezeichneten Flächen, 
und übernimmt auf ihre Kosten die Herstellung und Unterhaltung der neu zu 
bildenden Straßentheile. Die Freilegung der Flächen aä 1 und 2 erfolgt auf 
Kosten des Königl. Militairfiscus, welcher sich die Materialien der abzu¬ 
brechenden Baulichkeiten reservirt. 

0. Zur Verbindung der Grünen Schanzstraße und der heiligen Geiststraße wird 
die Anlage einer öffentlichen Straße in der aus dem Richterschen Bebauungs¬ 
plan ersichtlichen Art beabsichtigt; 
1. das dazu erforderliche Terrain t^. u. v. v. x. 7. des Richter'schen Plans 

wird hierdurch vom Königl. Militairfiscus ohne besondere Vergütigung 
eigenthümlich an die Stadt Stettin abgetreten. 

2. Die Stadt Stettin übernimmt dagegen auf ihre Kosten: 
a. die Schüttung, Pflasterung, Erleuchtung, Unterhaltung und so weit 

und so lange der Königl. Fiskus Adjacent der Straße bleibt, auch 
Reinigung der neuen Straße; 

b. die Herstellung und Unterhaltung einer Futtermauer und eines 
eisernen Geländers auf der Linie t^. u. v. mit einer Rampe nach 
dem westlichen Thore des Magazins Nr. 1 ; 

L. die Herstellung einer Einfriedigung in der Construction der jetzt 
an der Grünen Schanzstraße vorhandenen Mauer auf der Linie 
n. x. 7; 
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ä. die Translocation der nach dem jetzigen untern Kasernenhofe 
führenden Treppe (tr.), sowie die Verfüllung der Fläche x. 7. 2., 
und die Herstellung der Abwässerung des untern Kasernen¬ 
hofes; 

6. die Wegraümung der auf der neuen Straßenstäche stehenden 
Mauern, Zaune, Vaüme :c. gegen Überlassung der zu gewinnen¬ 
den Materialien (jedoch mit Ausschluß der Turngeräthe) und 
gegen Überlassung des am Kasernenhofe befindlichen eisernen Ge¬ 
länders (2. 7.); 

t. die Umzäunung einer Fläche von 150 Q.-Mötres auf der östlichen 
Seite des Magazins Nr. 1 zur Bildung eines Hofes, in der aus 
dem Richter'schen Planes ersichtlichen Lage unter Verwen¬ 
dung des bisherigen Gränzzäunes zwischen dcm Magazin und dem 
Kasernenhofe; 

F. die Translocation des Spritzenfchuppens vom Haft des Magazins 
Nr. 1 nach dem Hofe des neuen Fourage-Magazins im ehemaligen 
Festungshafen; 

b. die Verlegung der Turngerüste nach dem Kasernenhofe; 
i. auf Erfordern die Verlegung des ehemaligen Latrinen-Gebaüdes der 

Kaserne nach dem unteren Kasernenhofe. 
v . Für den Fall, daß der Königl. Militair-Fiscus das an der Heiligen Geist¬ 

straße belogene Bäckerei-Gebaüde beseitigt wird folgender Bebauungsplan 
hierdurch festgestellt: 
1. der Königl. Militairfiscus übereignet zur Straßen-Anlage ohne besondere 

Vergütigung von seinen an der Heil. Geiststraße belegenen Grundstücken 
an die Stadt Stettin die Fläche bis zur Linie H. p. 0. u. m. des Rich-
ter'schen Plans, ferner vom Lazareth-Grundstück die Fläche bis zur 
Linie r. r i ; 

2. der Abbruch des Bäckereigebaüdes, sowie die Freilegung der vom Lazareth-
grundstück abzutretenden Fläche zwischen der bisherigen Straße und 
der Linie r. r i . wird vom Königl. Militairfiscus auf feine Kosten 
bewirkt; 

3. die Stadt Stettin übernimmt dagegen die Einrichtung, Plasterung 
und Unterhaltung des neuen Straßentractus einer Seits vom Punkt 
H. nach p. 0. u. bis in und anderer Seits vom Punkt t i nach 
8 ri. r; 

4. sobald die neue Straße hergestellt ist, geht die Fläche r i . aa. db. ce. 
t. t i . 8. r i . in das unbeschränke Eigenthum des Königl. Militairfis¬ 
cus über. 

§19 . 
Die Kosten und Stempel dieses Vertrages, soweit sie überhaupt gesetz¬ 

lich zum Ansatz kommen, trägt die Stadt Stettin. 

Auf Grund des vom Oberbürgermeister dem Magistrate unterm 13. Mai 
erstatteten Berichts, und des demselben beigefügten Vertragentwurfs, ließ der 
Magistrat, ohne Kenntniß davon zu haben, daß das vom Reichstage be-



984 Die Stadt Mettin. 

rathette Gefetz wegen der Festungen des Deutschen Reichs am Tage vorher die 
Sanction des Kaifers erhalten hatte, der Stadtverordneten-Versammlung die nach¬ 
stehende — 

Vo r l age , betreffend die Festungsangelegenheit, d. d. S t e t t i n , 
den 31. M a i 1873 , 

zugehen. 
Nach vorangegangenen commissarifchen Verhandlungen erklärten die städtischen 

Behörden sich bekanntlich im Jahre 1869 bereit, an die Königl. Staatsregierung 
für die Entfestigung von Stettin und den Erwerb des frei werdenden Festungs¬ 
terrains unter bestimmten Voraussetzungen binnen 15 Jahren die Summe von 
3 Millionen Thalern zu zahlen und außerdem die in den Festungswerken frei¬ 
stehenden Gebäude, soweit sie dieselben würden erwerben wollen, nach den Mate-
rialienwerth zu vergütigen. Die Königl. Staatsregierung erachtete jedoch, wie 
uns im Januar 1872 amtlich mitgetheilt wurde, diefes Anerbieten für unannehm¬ 
bar und nahm auch davon Abstand, auf diefer Grundlage den bezüglichen Ver¬ 
handlungen weitem Fortgang zu geben. Wir beschlossen darauf, nochmals zu 
versuchen, das seit Jahren verfolgte Ziel der Entfestigung von Stettin durch neue 
Verhandlungen auf der Basis einer erhöhten Kaufsumme für das Festungsterrain, 
sowie kürzerer Zahlungsfristen zu erreichen. Der unterzeichnete Oberbürgermeister 
übernahm es, diese Verhandlungen einzuleiten und wenn möglich bis zur Auf¬ 
stellung eines vollständig formulirten Projectes fortzuführen. Seitens der M i l i -
tairbehörde wurde auf die diesseitigen Intentionen bereitwillig eingegangen. Nach 
längeren vorbereitenden Besprechungen über die Grundlagen eines Abkommens wurde 
der Chef der Ingemeur-Abtheilung im Königl. Kriegsministerium, Herr Oberst 
von Wangenheim, durch Rescript des Herrn Kriegsministers vom 1. November 
v. Jahres ermächtigt, vorbehaltlich der höhern Genehmigung über den Veraüße-
ungsplan zu verhandeln und es wurden seitdem unausgesetzt theils mit dem Obersten 
von Wangen heim direct, theils unter Vermittlung des Ingenieur-Officiers 
vom Platz, Oberst S o n t a g , bis zum Apri l d. I . sehr eingehende Verhandlungen 
geführt. Nach Überwindung zahlreicher sachlicher Schwierigkeiten ist aus allen 
diesen Verhandlungen, welche im Wesentlichen auf (theilweisen) Ankauf des 
Festungsterrains am linken Oderufer, Freilegung der Straße am Bohlwerk, Er¬ 
werbung des Fsstungsterrains am rechten Oderufer, Regulirung wichtiger Einzel¬ 
fragen, Aufhebung der Festungsqualität Stetüns und der Baubeschränkungen vom 
1. October d. I . ab bei Zahlung der Kaufgelder in 8 Jahren ohne Zwischen¬ 
verzinsung gerichtet waren, — der nebst 2 Plänen beigefügte Vertragsentwurf 
hervorgegangen, der bis auf die noch fehlende Ginsetzung der Kaufsumme die 
Bedingungen, sowie die Zugeständnisse des Herrn Ministerial-Commissarius voll¬ 
ständig enthält. 

I n Betreff der Kaufsumme wurde zunächst die Offerte der Stadt Stettin 
erwartet, welche- aber nur nach definitiver Feststellung des Kaufobjects und der 
sonstigen Bedingungen abgegeben, resp. extraHirt werden konnte. Dieser Zeit¬ 
punkt war jedoch erst nahegerückt, als sich schon eine wesentliche und günstige 
Veränderung der Sachlage dadurch vorbereitete, daß die Reichsregierung 
die Aufhebung der Festung Stettin in ihrem Gesetzentwurfe über die 
Umgestaltung der deutschen Festungen in Aussicht nahm. Unter der Boraus-
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fetzung des Zustandekommens des beabsichten Gesetzes hatte alsdann der Verkauf 
des Festungsterrain nicht mehr f ü r Rechnung des Preußischen Militairfiscus, 
sondern des Deutschen Reichs und unter anderen a ls den b isher igen 
Bed ingungen zu er fo lgen und es schien deshalb auch nur zweckmäßig, die 
Verhandlungen soweit als geschehen fortzuführen, um das Material für ander¬ 
weitige Verhandlungen vollständig zu beschaffen, um im geeigneten Zeitpunkte eine 
rasche Entscheidung der städtischen Behörden zu ermöglichen. 

Inzwischen ist nun der, betreffende Gesetzentwurf vom Reichstage, wenngleich 
mit Modifkationen, angenommen und es läßt sich hoffen, daß derselbe auch in 
dieser Gestalt in naher Frist die allerhöchste Sanction erhalten wird. Nach der 
jetzigen Fassung des Gesetzes (Art. V.) soll die Veräußerung der im Besitz der 
Mlitair-Berwaltung befindlichen Grundstücke, welche für dieselbe in Stettin da¬ 
durch entbehrlich werden, daß die Festung Stettin durch die für Küstrin vorge¬ 
sehenen Verstärkungen ersetzt werden soll, in soweit erfolgen, als durch ihren Er¬ 
lös die Ausgaben für die Verstärkung von Küstrin im Betrage von höchstens 
3.886.000 Thlr . zu bestreiten sind. Nach Art. V I . sollen ferner die Rayonbe-
fchränkungen, wenn nicht früher, fo doch am 1. October cr. aufhören, was vor¬ 
aussetzt, daß die im Interesse der Landesverteidigung nothwendigen Einebnungs-
arbeiten schleunigst zur Ausführung gelangen. 

Es erscheint uns deshalb an der Zeit, die nach Erledigung der Entfestigungs-
frage immer noch offen bleibende wichtige Frage wegen des Ankaufs des Festungs¬ 
terrains Seitens der Stadt möglichst bald zur Entscheidung zu bringen und in 
gleicher Auffassung empfiehlt der bisherige Ministerial-Commissarius, welcher sein 
Commissorium unter den jetzigen veränderten Umständen als erloschen ansieht, 
eine schleunige Beschlußnahme der städtischen Behörden darüber, 

welche Terrains sie in Anspruch nehmen und welche Summe sie dafür 
zahlen wollen, 

sowie die Vorlegung der etwaigen Propositionen bei dem Königlichen Kriegs¬ 
ministerium. ' ' 

Wir haben daher in Erwartung der allerhöchsten Sanction des betreffenden 
Gesetzentwurfs die Frage wegen des Ankaufs des Festungsterrains in Berathung 
genommen und sind dabei zu folgenden Resultaten gelangt. 

Vergleichen wir zunächst die jetzige Sachlage mit derjenigen bei Eröffnung 
der neuen Verhandlungen, so sind in folgenden wichtigen Punkten Veränderungen 
und zwar günstige eingetreten: 

1. Das wichtigste und erste Ziel aller bisherigen Verhandlungen, die 
Entfestigung und die Beseitigung der Rayonbeschränkungen, wird kraft 
des Gesetzes erreicht; die Nothwendigkeit des Ankaufes ist 
daher nicht mehr durch die Dringlichkeit der Entfestigung zu 
motiviren. 

2. Eine, Vergütigung für die gesetzliche Aufhebung der Rayonbe¬ 
schränkungen findet nicht Statt ; für den Fal l des Ankaufs des 
Festungsterrains ist somit die so äußerst schwierige Frage wegen der 
etwaigen Präcipualleistungen der Grundbesitzer in den Rayons und 
wegen Betheiligung der Städte Grabow und Damm von selbst 
erledigt. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 124 
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3. Die Frage wegen Erwerbung des FestunMerrains ist unter diesen 
Umständen lediglich aus dem Gesichtspunkte eines e i n f a c h e n K a u f e s 
z u r F ö r d e r u n g c o m m u n a l e r Zwecke u n d W a h r u n g 
städt ischer I n t e r e s s e n zu b e h a n d e l n . 

4. Der Militärverwaltung sind die Mittel zu den sogenannten Compen-
satiottsbauten in Küstrin unabhängig vom Terrainverkauf zur Disposi¬ 
tion gestellt; die aus dem Verkauf zu löseude Summe ist limitirt und 
zwar erheblich niedriger, als diesseits bis zur neuesten Zeit die Um¬ 
baukosten von Küstrin (und auch wol Swinemünde) angenommen werden 
konnten, welche früher aus dem Terrainverkauf Deckung finden sollten. 
Das Deutsche Reich wird daher in der Lage fein, die Verkaufssumme 
l e d i g l i c h nach dem W e r t h e de r Grunds tücke und nicht, 
wie das Preußische' Kriegsminifterium früherhin thun mußte, nach 
bestimmten Bedarfssummen Und zwar für besümmte Bauzeiten zu be¬ 
messen. Daraus folgt im Vergleich zu früher d ie M ö g l i c h k e i t 
de r E r m ä ß i g u n g der K a u f s u m m e u n d der V e r l ä n g e ¬ 
r u n g der Z a h l u n g s f r i s t e n . 

Unverändert ist dagegen das Gewicht der Gründe geblieben, welche 
— abgesehen von der Erlangung der Entfestigung — für den Ankauf Und 
die Parcelirung des Festungsterrains durch die Stadt sprechen gegenüber den 
Folgen, welche eintreten würden, wenn das Reich in Ausführung des Festungs¬ 
gesetzes das Terrain, sei es im Ganzen oder in großen Abschnitten oder im Einzel¬ 
nen veräußert. 

Es bedarf zunächst keines Nachweises, eine wie große freilich schwierige, aber 
auch üheraus dankbare Aufgabe der nächsten Zukunft in der bevorstehenden Ge¬ 
staltung und Ausbildung der von den bisherigen Beschränkungen befreiten, ge¬ 
wissermaßen neuen Stadt Stettin gestellt ist. Es handelt sich nicht blos um bie 
Bebauung des freiwerdenden Feswngsterrains; auch die Einfügung des neu ent¬ 
stehenden Stadttheils Westend und voraussichtlich eines Theils von A l t -Turne i 
in den städtischen Organismus, die projectirte Hafenerweiterung, der Bau der 
Eisenbahn Küstrin-Swinemünde, die Verbindung der Berlin-Stettiner Bahn mit 
dem erweiterten Hafen, die Schaffung der Grundlagen für einen, wenn'auch nur 
in ferner Zukunft entstehenden neuen Stadttheil jenseits der Parnitzstraße, die 
Herstellung geeigneter Communicationen zwischen allen diesen Gebieten sind durch 
ein glückliches Zusammentreffen der Umstände g l e i c h z e i t i g in Frage. Wenn 
irgend wo, so liegt hierin eine c o m m u n a l e A u f g a b e ersten R a n g e s ; alle 
concurrirenden Interessen finden in der Stadtgemeinde ihren Mittelpunkt, und 
deshalb ist auch allein die S t a d t g e m e i n d e zu e i n e r e i n h e i t l i c h e n u n d 
d a r u m mög l i chs t v o l l k o m m e n e n L ö s u n g d ieser A u f g a b e f ä h i g 
u n d v e r m ö g e des Rechts u n d der P f i c h t der S e l b s t v e r w a l t u n g 
b e r u f e n . 

Voraussetzung der Lösung ist aber, daß die Stadtgemeinde die Situation zu 
beherrschen sich in den Stand setzt und dazu ist die Erwerbung des Festungs¬ 
terrains, welches das Mittelglied zwischen der alten Stadt und allen Erweiterungen 
bildet, in erster Linie erforderlich. 

Ohne diesen Erwerb wird die Stadtgemeinde auf eine Possitiv gestaltende 
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Thätigkeit verzichten müssen; sie wird sich zu ihrem Schaden in eine nur ab¬ 
wehrende, negirende Stellung gedrängt sehen. 

Es gilt dies vornämlich von dem Bebauungsplan, möge er von den Reichs¬ 
oder Staatsbehörden oder von Generalunternehmern aufgestellt werden. Die in 
dieser Beziehung bestehenden administrativen Vorschriften genügen nicht, um die 
Gemeinde-Interessen mit durchgreifendem Erfolg wahrzunehmen. Es ist ein 
wesentlicher Unterschied zwischen dem, was vom polizeilichen Standpunkte aus 
auch bei freier Auffassung als nothwendig und erzwingbar und vom Stand¬ 
punkte der Gemeinde aus als nothwendig oder wünschenswerth und förderlich 
erscheint. Die Erfahrung anderer Städte zeigt, daß das comnmnale weitere I n ¬ 
teresse regelmäßig zu kurz kommt oder mit großen, vielfach unbilligen Opfern 
ausgeglichen werden muß. Bei Erwerbung des Feftungsterrains würde die Gemeinde 
alle ihre Wünsche bezüglich des Bebaungsplans zwar nicht ohne Entgelt», aber 
doch zum Kostenpreise resp. einem der Sache angemessenem Preise realisiren 
können, als selbst in dem Falle, daß das Reich oder der Staat den Bebauungs¬ 
plan, und wie anzunehmen mit dem Bestreben anlegen ließe die Interessen der 
Stadt thunlichst zu berücksichtigen. Bei den niemals ausbleibenden späteren Ände¬ 
rungen des Bebauungsplanes wäre die Situation der Gemeinde noch viel ungünstiger. 
Erfahrungsmäßig würde sie nicht in der Lage sein, von ihr nicht gewünschte 
Änderungen zu verhindern; erwünschte Änderungen und. Verbesserungen aber 
würden, selbst abgesehen von den damit verknüpften geschäftlichen Weitläufigkeiten, 
erhebliche Aufwendungen zur Folge haben. 

Die Stadgemeinde ist ferner in der Lage, für ihre Zwecke sowol zur Her¬ 
stellung der Uferstraßen, Durchführung des Hafenprojects, Arrondirung der städti¬ 
schen Parkanlagen, als auch vom Bau der noch fehlenden Schulen und andern öffent¬ 
lichen Gebäuden sehr bedeutende Bauflächen verwenden, resp. kaufen zu müssen. 
Ohne Erwerbung des ganzen Terrains wird ihr die zweckmäßigste Auswahl der 
ganzen Baustellen verschränkt sein; sie wird auch beim Einzelkauf höhere Preise 
dafür zu bewilligen haben, als sie sich beim Gesammtkauf zu berechnen hätte, sie 
wird insbesondere, wenn das Reich zum Verkauf an Dritte schreitet, für die zu 
den Communications- und Handelszwecken erforderlichen Grundstücke übertriebene 
Preise zahlen müssen. 

Sofern die Stadt das Festungsterrain zu ihrer Disposition hat, kann sie 
ohne Weiteres die s. g. wilde Bebauung mit allen ihren administrativen 
und finanziellen Nachtheilen verhindern; sie sichert die Möglichkeit eines plan¬ 
mäßigen Vorgehens bei der Veräußerung, resp. bei der Bebauung und bei der 
mit der Bildung neuer Stadttheile nothwendig verbundenen Ausdehnung städtischer 
Einrichtungen, z. B. der Gasbeleuchtung, der Wasserleitung, Plasterung, 
Canalisirung, :c. nach dem wirklichen Bedürfniß, nicht nach unsicheren Voraus¬ 
setzungen. 

Es werden auf diese Weise vorzeitige Anlagen sich vermeiden lassen, 
welche Capital- oder Zinsenverlust herbeiführen und die Rentabilität 
der zweckmäßig ausgeführten Anlagen, wird sich von vornherein günstiger ge¬ 
stalten. 

Nicht minder wichtig ist es, daß die Erwerbung des Festungsterrains eine 
Menge der unerquicklichsten-und in ihren Folgen kostspieligen Streitigkeiten, welche 
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bei ausgedehnten Bauausführungen einzelner Privaten oder entstehender größerer 
Ballgesellschaften, auf welche die Gemeinde keine ausreichende rechtliche Einwirkung 
üben kann, erfahrungsmäßig überall entstehen. Die Lage der Gemeinde 
bleibt in allen diesen Beziehungen auch dann eine ganz andere und günstigere, 
wenn sie selbst hiernächst größere Blöcke von Bauflächen im Ganzen veräußert, 
da sie in diesem Falle ihre Rechte contractlich direct und ausreichend sicher zu 
stellen in der Lage bleibt. 

Auch den ErWerbern von einzelnen Baustellen kann die Stadt durch den An¬ 
kauf des Festungsterrains wesentliche Vortheile darbieten. D i e s täd t i sche 
V e r w a l t u n g h a t b e i dem E r w e r b des T e r r a i n s g a r n i c h t d i e 
T e n d e n z , e i n e n p e c u n i ä r e n G e w i n n , e i n e v o r t e i l h a f t e 
F i n a n z s p e c u l a t i o n , z u m a c h e n : s i e h a t v i e l m e h r n u r d i e S i c h e -
r u n g u n d F ö r d e r u n g a l l g e m e i n e r G e m e i n d e - I n t e r e s s e n , 
d i e E r l a n g u n g i n d i r e c t e r V o r t h e i l e f ü r d i e g e s a m m t e B ü r g e r -
scha f t durch zweckmäßige Ausführung der Bebauung ohne Zubuße, äußersten¬ 
falls- unter möglichst geringen Zuschüssen, ins zu Auge fafsen. Sie wird deshalb 
auch in der Lage sein, der künstlichen Vertheüerung der Baustellen, einer der 
Grundursachen der auch in offenen Städten mit reichlichen Bauplätzen vielfach 
hervortretenden s. g. Wohnungsnoth soweit entgegenzutreten, als dies die allge¬ 
meinen wirtschaftlichen Gefetze und ihre besondere Finanzlage irgend ge¬ 
statten. 

Den obigen Erwägungen gegenüber ist gegen den Ankauf des Festungsterrains 
hauptsächlich nur das Bedenken erhoben worden, daß die Stadt sich in ein Unter¬ 
nehmen einlassen würde, dem ihre finanziellen Kräfte nicht gewachsen seien. Es ist in¬ 
dessen hierbei im Vergleich zu früher nicht außer Acht zu lassen, d a ß es sich 
j e t z t n i c h t m e h r d a r u m h a n d e l t , aus anderen, jetzt beseitigten Gründen, 
f ü r d a ß F e s t u n g t e r r a i n m e h r zu z a h l e n , a l s d a s s e l b e f a c t i s c h 
w e r t h i st. Über diesen Werth hinaus wird das Terrain für das Reich über¬ 
haupt nicht verkäuflich fein, der Ankauf eines Gegenstandes zum wirklichen Werth 
ist aber für keinen Käufer gefährlich, der das zur Erlegung des Kaufpreises er¬ 
forderliche Geld oder den zur Durchführung des Geschäfts erforderlichen Credit 
unter angemessenen Bedingungen besitzt. Das Letztere ist nun wol in Bezug auf 
die Stadt Stettin nach ihrer ganzen Vermögenslage als unzweifelhaft anzusehen. 
Die Stadt wird außerdem dem Reiche als Käufer des Ganzen aus vielen Grün¬ 
den mehr genehm sein, als etwa besondere Gesellschaften, oder als zahlreiche Er¬ 
Werber von Einzelparcelen. 

Die Finanzfrage reducirt sich daher in der Hauptsache auf die richtige Fest¬ 
stellung des Preises. Zweckmäßige Operationen bei Beschaffung .und Verwendung 
der Geldmittel werden dazu beitragen können, einen günstigen Verlauf des Unter¬ 
nehmens möglichst sicher zu stellen. 

Wenn wir nun nach dem Obigen den Ankauf des Festungsterrains, soweit 
es bei den bisherigen Verhandlungen als verkäuflich bezeichnet worden ist, im I n ¬ 
teresse der Commune für nothwendig und die Regelung der damit in Verbindung 
stehenden Verhältnisse auch für nothwendig oder wenigstens für äußerst wün-
schenswerth erachten, so finden wir zugleich die Grundlage für die demnächst 
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dem Königlichen Kriegs-Ministerium in Vertretung des Reiches zu machende Pro¬ 
position in dem oben beigefügten Vertragsentwurfe vollständig dargeboten. 

Der Entwurf hat, zumal unter der durch das bevorstehende Reichsgesetz her¬ 
beigeführten Sachlage, keineswegs die Bedeutung einer von der höchsten Mi l i ta i r -
behörde in allen Beziehungen definitiv genehmigten Vorlage. Er kann aber als 
Summe dessen bezeichnet werden, was Seitens des Königlichen Kriegs-Ministeriums 
bei den Verhandlungen über den Verkauf des Festungsterrains bisher zur Be¬ 
dingung gestellt und anderer Seits zugestanden worden ist. Es ist darin ferner 
eine ganze Anzahl von bereits bestehenden Rechtsverhältnissen berücksichtigt, deren 
Umänderung, Vereinfachung oder Lösung nothwendig oder wünschenswerth erschienen 
ist. Wir find der Meinung, daß die Sache in dieser Richtung hin erschöpfend erledigt 
ist und haben es auch nicht für zweckmäßig erachtet, Detailfragen von Neuem zu 
erörtern, welche mit großer Mühe, wie geschehen, geordnet sind, und außerdem 
gegenüber der ganzen Sache doch nur eine sehr untergeordnete Bedeutung 
haben. 

Indem wir ferner davon ausgingen, daß die Reichsregierung auch ihrer Seits 
keine Veranlassung haben werde, das bisher gewonnene Resultat zu alteriren, haben 
wir uns darauf beschränkt, den Punkt ins Auge zu fassen, bei dem eine 
Änderung durch das Festungsgefetz, wie schon oben hervorgehoben ist, angezeigt 
und zulässig erschien, d. h. hinsichtlich der Kaufsumme und der Zahlungs¬ 
fristen. 

Unsere Abänderungsvorschläge richten sich daher — wie unten näher darzu¬ 
legen ist — nur auf § 11 des Entwurfes. Aus demfelben resultirt eine Änder¬ 
ung des § 13 von redactioneller Natur. Der § 14 wird durch den Erlaß 
des Festungsgesetzes erledigt und ist daher zu streichen. Die Nummerfolge der 
nachstehenden Paragraphen ändert sich danach. Redactionelle Änderungen sind in 
dem Entwürfe ferner selbstverständlich nöthig, weil das Deutsche Reich in die Stelle 
des Königlichen Militairfiscus tritt. Wi r haben dieselben unterlassen, da in dieser 
Beziehung möglicher Weise noch eine Verständigung zwischen der Reichsregierung 
und dem Preußischen Militairfiscus vorangehen muß. 

Wir wenden uns, nunmehr zur Erläuterung und Begründung des vorge¬ 
legten Vertragsentwurfes, indem noch beiläufig bemerkt wird, daß der der Vor¬ 
lage beigegebene Situationsplan keine vollständige Copie des bei den Verhand¬ 
lungen benutzten Planes, fondern besonders angefertigt ist und nur diejenigen Theile 
des Festungsterrains umfaßt, welche vorMgsweise in Betracht kommen und deren 
Lokalität nicht allgemein bekannt ist 
Zu § 1. Das Object des Ankaufes ist nach dem EntWurfe hinsichtlich der Fläche 

wesentlich geringer, als nach den früheren Verhandlungen, indem der 
Königl. Militairfiscus jetzt nicht ca. 70 Morgen., wie im Jahre 1869, 
sondern die ganze Fläche vom Berliner Thor links, das Fort Preußen 
und die umliegenden Terrains für militairische Bauten, Übungsplätze :c. 
reserviren wil l . Nach Erfüllung aller dienstlichen Bedürfnisse wird von 
dieser Fläche, welche nach Inhal t der früheren Angaben ca. 220—230 
Morgen umfassen möchte,*) ein, jetzt noch nicht genau zu bestimmender 
Theil zum freien Verkaufe übrig bleiben. 

*) Nicht etwa 230 ^ 110 -^ 340 Mg.? 
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M i t Rücksicht auf das Reservat sind die Ankaufsobjecte unter Nr. 
1—10 specialisirt. Die Beschränkung der Ankaufsobjecte hat für die 
Stadt den Vortheil, die notwendige Geldanlage und die Dauer der 
Abwickelung des Geschäfts zu verringern. 

aä. 1 . Gegenstand der Erwerbung ist die aus dem Situationsplan nicht er¬ 
sichtliche Kehlbefest igung oberhalb und unterha lb des Mühlen¬ 
tho rs und ein Theil der Oder thor-Rampe. Die Kehlmauer und 
die dazu gehörige Böschung sowie ein Streifen Land- innerhalb 
der Mauer Don verschiedener Breite liegen bis zum Oderthor 
zwischen den Grundstücken der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft 
und von Privaten einer Seits und stäoischen Straßen anderer Seits 

^ und sind wegen Erhaltung angränzender Straßentheile von Wich¬ 
tigkeit. 

Das bombensichere Gebäude Nr. 18 a ist zu einer vorteilhaften 
Veräußerung an die Berlm-Stettiner Eisenbahngesellschaft, behufs An¬ 
legung eines fast nothwendigen neuen Geleises geeignet. Der innerhalb 
der Mauer am Ende der Lindenstraße belegene Platz wie das dortige 
Gebäude Nr. 18d sind gleichfalls, auch zur Bebauung, nutzbare Grund¬ 
stücke. Die Strecke der Kehlbefestigung vom Mühlenthor bis zur 
Elisabethstraße ist erst auf besonderes Verlangen nachträglich zur Ab¬ 
tretung gestellt worden. Die Fläche ist zur Zeit nur in eingeschränkter 
Weise etwa als Promenade, als Trockenplatz oder in ähnlicher Art, 
zu verwerthen; sie wird künftig von Wichtigkeit werden, da die jetzige 
Straßenlage auf die Dauer zu eng ist und auf einer Seite eines Bür¬ 
gersteiges, entbehrt. 

Ein Theil der Oderthor-Ramfte gehört bereits der Stadt Stettin 
, eigentümlich, aber nicht bis zum Fuß der Mauer, so daß die Grund¬ 

fläche des Trottoirs an der Mauer und in Streifen von 5 Fuß 
Breite innerhalb der Mauer Eigenthum des Militairfiscus ist. Weiter 
unterhalb reichen Flächen, welche zu Eisenbahnzwecken abgetreten sind, 
an .die Straße heran. Die getroffenen Stivulationen sichern der Stadt 
die Dispositionen über bisher ihr entzogene Flächen^ namentlich auch 
über den Streifen zunächst der Mauer bis zur Lindenstraße, wodurch 
manche Nnzuträglichkeiten beseitigt werden. 

Die Abtretung des TerrMns des ehemalichen Festungshafens, so¬ 
weit es nicht zu Straßen und zum Platz I ' . bestimmt wird, ist Seitens 
des Königlichen Fiskus definitiv abgelehnt. Die crenelirte Mauer um 
den Hafen wird jedoch seiner Zeit abgebrochen resp. tiefer gelegt wer¬ 
den. Das Terrain des Personenbahnhofes der Berlin-Stettiner Eisen¬ 
bahn ist großenteils formell widerrufliches Eigenthum des Fiscus. 
Die Frage ist bei den jetzigen Verhandlungen unberührt geblieben, da 
die Stadt dabei nicht interessirt. 

aä. 2. Der A r t i l l e r i e - Z e ü g h o f ist n i c h t Theil der Festung. Bei 
den Verhandlungen von 1869 war die sehr wichtige Abtretung dessel¬ 
ben nicht außer Zweifel. Die S t e i n ab l ä g e ist für die Stadt 
von besonderm Werthe, da dieselbe jetzt zwischen den städtischen Bohl-
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werken liegt und deren freie Benutzung vielfach behindert. Überhaupt 
ist die Anlegung einn: ausreichenden Uferstraße ohne Erwerb der an-
gränzenden fiscalischen Grundstücke unmöglich. Nach dem Contracts-
entwurfe wird auch der Abnormität ein Ende gemacht, daß ein Theil 
des jetzigen Dampfschiffbohlwerks Eigenthum des Fiscus ist. Das 
Glacis des Forts Leopold mit vielen weit vorspringenden Ecken um¬ 
faßt einen großen, vielleicht den größern Theil der dortigen für die 
Einwohnerschaft unschätzbaren Park -An lagen . Dieselben sind unge¬ 
schmälert, oder selbst in einer angemessen arrondirten Fläche nur zu 
erhalten, wenn die Stadt das fragliche Terrain erwirbt. Die Erwerbung 
ist auch nothwendig, wenn man die Gestaltung der Verhältnisse nach 
dem freilich sehr entfernten Zeitpunkte, wo der Vegräbnißplatz als focher 
nicht mehr existiren wird, ins Auge faßt. 

Entscheidende Momente für die Erwerbung des F o r t s Leopold 
sind, vom Standpunkte des Bedürfnisses der Gemeinde, abgesehen von 
besonderen Vortheilen außer der bereits erwähnten Notwendigkeit einer 
geräumigen Uferstraße und zusammenhangender Lagerplätze die Ge¬ 
winnung einer directen parallelen Verbindungsstraße vom ersten Frauen¬ 
thor hinter der Kaserne und am Rande des Friedhofs der zwei reformirten 
Gemeinden bis zum Kreüzungspunkte der Steinstraße mit der Straße 
nach Grabow, zur angemessenen Entlastung der Uferstraße, ferner die 
Herstellung einer nicht blos den polizeilichen, sondern auch den com-
munalen Anforderungen entsprechenden Verbindung bis zum Königs¬ 
thor mit der großen Domstraße, die Erhaltung der Anlagen als Park, 
die Gewinnung einzelner Baustellen für bestimmte Zwecke. 

aä 3. Das F o r t W i l h e l m bildet das natürliche Mittelglied, zwischen Alt¬ 
stadt, Neustadt, Fort Leopold und Umgebung, endlich mit Grünhof 
und Friedrichshof. Es enthält große Flächen ohne Einebnung sofort 
brauchbarer Baustellen, hat sehr unbedeutende Gräben —̂  außer dem 
zum Hauptwall und dessen Bastions gehörigen Hauptgraben —, und 
bietet auch am Königsplatz und Paradeplatz bedeutende, sehr schöne Vau-
fronten. Die Kasematten am Paradeplatz sind zum Theil fiscattsch, 
und werden also mit erworben, zum Theil^ städtisch, zum Theil Vesitz-
thum von Privaten. Die Privat-Kasematten haben eine sehr geringe Tiefe, 
keine Höfe. Ein Abkommen mit den zeitigen Besitzern w i rd , wenn 
dieselben ihren wahren Vortheil ins Auge fassen, leicht sein; im andern 
Falle wird ihre UnWillfährigkeit Nachtheile für die Bebauung nicht 
herbeiführen können. 

aä 4. Der Bleich Holm ist wegen seiner günstigen Lage jedenfalls zu einer 
vortheilhaften Verwerthung geeignet. Es steht auch in Frage, ob das 
Grundstück zu den projectirten Hafenbauten nicht vielleicht angekauft 
werden muß. I n diesem Falle würden große pecuniäte Opfer nicht 
ausbleiben, sobald der jetzt noch fiscalifche Theil in den Privatbesitz 
übergegangen wäre. 

a<1 5. Ein Theil des Walles liegt zwischen dem ehemals G ö rb itz'schen Grundstück 
und dem Haase'schen, jetzt städifchen Holzhofe. Ohne Erwerb 
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dieses Stückes und des Festungsgrabens ist die Verlängerung der 
Hafenanlage bis gegen das Schlachthaus unmöglich, ebenso eine aus¬ 
kömmliche Einrichtung der Passage beim Ziegenthor nach den künftigen 
Hafenanlagen. Die Durchführung der Straßenzüge von der Baum¬ 
brücke durch das Labes'sche Grundstück, von der Straße durch das ehemals 
Brumm'sche Grundstück, vom schwarzen Gang, und von sonst noch zu 
ermittelnden geeigneten Punkten durch den Wall der Lastadie müßte 
einzeln und wahrscheinlich recht theüer erkauft werden. Die ehemals Haase¬ 
schen Wiesen sind in ihrer ganz irregulären Begränzung ohne weitere 
Ankaufe nur sehr mangelhaft als Lagerplätze, in ferner Zukunft viel¬ 
leicht als Bauplätze zu verwerthen. Die Parnitzstraße ist Eigenthum 
der Fortification. Um die Anlegung der Geleise der Berlin-Stettiner 
Eisenbahngesellschaft nach dem Hafen am Dunzig zweckmäßig herzu¬ 
stellen, um die Parnitzstraße für den künftigen großen Verkehr brauch¬ 
bar zu machen, und sie genügend zu entwässern, sowie die bestehenden 
gesundheitsschädlichen Zustände durch Zuschüttung des Festungsgrabens 
zu beseitigen, ist es nöthig, daß die Stadt sich freie Disposition für das 
ganze Terrain zwischen den jetzigen Speichern bis zum künftigen Bres¬ 
lau-Freiburger Bahnhofe schafft. Die für den Ankauf des Walles zu 
verwendenden Kosten werden von der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Ge¬ 
sellschaft nach Verhältniß des ihr zur Anlage ihrer Verbindungsbahn ab¬ 
zutretenden Terrains wieder einkommen. 

Die benachbarten Privatgrundstücke werden an Nutzbarkeit auch wesent¬ 
lich gewinnen, aber nur unter der Voraussetzung, daß nicht durch einen 
Verkauf auch nur einzelner Walltheile eine rationelle Anlage für immer 
unmöglich gemacht wird. Die ganze Wall- und Grabenstrecke ist an 
sich nicht von hervorragendem Werth, aber ihr Besitz ist der Stadt so 
nothwendig, um die Stadterweiterung nach dieser Seite zweckmäßig aus¬ 
zubilden, daß späterhin die schwersten Opfer als unvermeidlich an¬ 
erkannt werden würden, sobald es darauf ankäme, den jetzt vermeid-
lichen Fehler auch nur unvollkommen zu repariren. 

aä 6. Der P a r n i t z b r ü c k e n k o p f wird künftig wegen seiner Lage dicht bei 
zwei Bahnhöfen und wegen feiner Wasserfronten sehr werthvoll wer¬ 
den. Er ist zum Theil sofort bauwürdig und nach Regulirung der Passage 
des Parnitzthores und der Zufuhrwege nach dem Centralgüterbahnhofe 
wieder verkäuflich. 

aä 7. Die Abtretung des P o n t o n i e r - Ü b u n g s p l a t z es ist vorläufig 
nicht zu erlangen gewesen, so wünschenswert!) sie auch für die Stadt 
wäre. Durch § 12 des Vertrags-Entwurfs ist wenigstens die spätere 
Erwerbung desselben möglichst gesichert. Indessen wird es nach definitiver 
Gestaltung der hiesigen Garnisonverhältnisse wol angänglich werden, 
ein befriedigendes Abkommen mit der Militärverwaltung unmittelbar 
herbeizuführen, da pnncipielle Gründe der Veräußerung an die Stadt 
nicht entgegenstehen. 

Die Straße am Wall ist stellenweise sehr eng, für den Verkehr 
schon jetzt unzureichend (weshalb auch schon verhältmäßig kostspielige 
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Ankaufe von Privatgrundstücken zur Erweiterung gemacht sind), mangel¬ 
haft entwässert, ohne Bürgersteig. Der Wall hindert außerdem die 
Ventilation der Straße. Alle diese Übelstände sind durch den 
Erwerb der Befestigung und der dazu gehörigen Straßenflächen zu 
beseitigen. 

Beim städischen Krankenhause, welches hinter der Wallstrecke am 
Pontonier-Übungsplatze liegt, ist die Erweiterung und Verbesserung 
der Straße durch die Specialbestimmungen bei § 10 sicher¬ 
gestellt. 

Die Stimulationen aä 7 sichern ferner die Benutzung des 
Parnitzufers zunächst am Parnitzthor und am Grünen Graben, 
den Zugang bis zur Parnitz, der künftig von erheblicher Wichtigkeit 
werden möchte, auch wenn daselbst ein Brückenübergang nicht her¬ 
gestellt wird. 

Die Wallstrecke am Grünen Graben ist nur zum geringen Theile so 
breit, daß eine Bebauung zweckmäßig erfolgen könnte. Dagegen ist sie 
zur Anlegung von Lager- und Löschplätzen für kleinere Fahrzeuge vor-

^ züglich geeignet, da die vorhandene Mauer zugleich als Bohlwerks-
mauer dienen kann. Durch Zufüllung eines Theils des Grünen Grabens 
zunächst an der Parnitzbrücke kann ohne Schaden für die Schifffahrt eine 
sehr wunfchenswerthe Vergrößerung des Platzes an der Pladderinbrücke, 
sowie eine Verminderung der Unterhaltungskosten für die Brücke er¬ 
langt werden. Der Erwerb des Walltheiles am ehemals Haber'schm 
Grundstücke erhöht die Verwerthbarkeit des letztern ganz außerordent¬ 
lich. Jede Einzelveraüßerung, zu der Seitens des Fiscus geschritten 
werden möchte, würde den städtischen Interessen in vielen Be¬ 
ziehungen so nachtheilig sein, daß die Stadt sich genöthigt sehen würde, 
späterhin mit großen Opfern auch hier Remedur zu versuchen. 

a,ä 8—10. Die aus dem der Vorlage beigegebenen Situationsplan nicht ersicht¬ 
lichen S c h a n z e n ^ V 0 mit Zubehör, sind die beim Bau des 
Centralgüterbahnhofes errichteten Schanzen vor der Lastadie-Befestigung 
rechts und links von der Chaussee nach Damm, am neuen Fluthg'rabm 
refp. an der Parnitz. 

Einzelne Theile dieser Grundstücke unterliegen Vor- und Wieder-
kaufsrechten; es können nach der Lage der Sache jedoch nur die letz¬ 
teren ausgeübt werden, wenn der Vertrag im Ganzen zu Stande 
kommt. M i t Rücksicht auf diese Verhältnisse ist den bezeichneten Grund¬ 
stücken nicht der volle Werth beizulegen, den sie sonst nach bereits 
ausgeführter Aufhöhungin späterer Zeit erlangen könnten. 

Zum Schlußpassus des § ist zu bemerken, daß geometrisch genaue 
Karten nicht vorhanden, vorerst auch nicht zu beschaffen sind. Urspünglich 
war bei den Verhandlungen der Ankauf nach den speziell zu ermitteln¬ 
den Flächen Pro Q.-Fuß oder Q.-Mstres vorgesehen. I m weitern Ver¬ 
laufe der Sache wurde aus Gründen der Zweckmäßigkeit davon 
Abstand genommen. Die Fassung einzelner Bestimmungen der folgen-

Lmdbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 125 
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den W läßt aber die ursprüngliche Unterscheidung der a n z u k a u f e n -
den Flächen noch erkennen. 

Zu § 2. Zur Herstellung der projectirten geräumigen neuen Passage wird eine 
fiscalalische Kasematte (Nr. 57) verwendet; auf der andern Seite des 
Thores (links der Breiten Straße) werden die städtischen Kasematten 
Nr. 58, 59, (jetzt Armenkeller), aufgegeben. 

Zu § 3. Eine Regulirung der Grunzen des Paradeplatzes und des Königs¬ 
platz es bis zum Thore war unter allen Umständen nothwendig wegen 
der bisher schon bestehenden beiderseitigen Nutzung und wegen des Be¬ 
bauungsplans. Die jetzt vereinbarte Feststellung ist nur nach lang-
wieriegen Verhandlungen unter Beachtung der Lokalität zu Stande 
gekommen. Die Überlassung des Landwehrzeüghauses (am Theater) 
ohne besonders zu normirende Vergnügung ist nicht zu erreichen ge¬ 
wesen und hätte weitaussehende Verhandlungen mit einer Specialver¬ 
waltung erfordert. Unumgänglich nothwendig für den Bebauungsplan 
ist die Erwerbung der Grundfläche nicht; erscheint dieselbe späterhin 
wünschenswerth so kann die Frage nachträglich erledigt werden. 

Der Passus ad 3 stellt die Frage wegen des Eigenthums an dem 
Paradeplatz und Königsplatz klar. Neue Verbindlichkeiten übernimmt 
die Stadt unter d. aa. thatsächlich nicht, da die Kosten der Bekiesung 
bisher schon wegen der beim Wollmarkt eintretenden Beschädigungen 
dem Königlichen Fiskus erstattet worden sind. Die Festsetzung unter 
b. dd. eo. sind Consequenzen des Eigenthums, und pekuniair unerheb¬ 
lich, namentlich wenn die projectirte Pferde-Eisenbahn in diesem Straßen¬ 
theil zu Stande kommt. Außerdem erhält die Stadt eine Ausgleichung 
durch die Concession der nothwendigen Verbindungsstraßen quer über 
die Plätze. 

Z u § 4. Der Militärverwaltung verbleiben aä d in der Hauptsache nur die 
zum Abbruch gelangenden Thorwachgebaüde, die Fachwerksgebaüde und 
Schuppen des Festungsbauhofes, sowie eine Anzahl von Palissaden-
schuppen und ähnlichen kleinen Gebäuden. Von den der Stadt über-
wiesenen sind als allmälig zum Abbruch, unter Verwerthung des 
Materials geeignet zu bezeichnen die Baulichkeiten aä 2, 4, 7 a, 8, 9, 
13, 15, 16, teilweise 17—20, 21. Die übrigen Baulichkeiten sind 

- mehr oder minder zur dauernden Benutzung geeignet, soweit sie nicht 
behufs der Durchführung des Bebauungsplanes werden zum Abbruch 
kommen müssen. 

Der Punkt aä e wird sich durch die bevorstehende Aufhebung der 
Mahl- und Schlachtsteüer voraussichtlich bald erledigen. 

Z u § 5. Der Schlußpassus beschränkt sich ausdrücklich auf die Lasten des Fiskus 
bezüglich des verkauften Festungsterrains. Dieselben betreffen im 
Wesentlichen die Unterhaltung der Brücken und des Pflasters in der 
Passage des Königs- und des Berliner Thores. 

Die Pflasterung der Passage des Frauenthores hatte der Mil i tair-
fiskus bisher fchon zur Hälfte zu tragen. Die sonst noch übrigen 
Punkte sind ohne alle Bedeutung. 



Ankauf des Festungsterrains von Seiten der Stadt. 995 

Zu ß 6. Seite 974 unter I . a. 9 ist ein Druckfehler zu berichtigen. Es muß 
daselbst heißen: „Vekleidungsmauern", statt Bekleidungsmauer. 

Die Übergabetermine für die Gebäude und die Grundflächen sind 
nach den eingehendsten Erörterungen festgesetzt worden. Bestimmend 
für die einzelnen Termine war hauptsächlich die für die Mi l i tär¬ 
verwaltung eintretende Nothwendigkeit, zum Ersatz einzelner ihrer bis¬ 
herigen Gebäude Neubauten an anderen Stellen auszuführen, oder 
wenigstens andere Lokalien zu beschaffen, auf der andern Seite die 
Erlangung der zur Bebauung erforderlichen Disposttionsfreiheit für 
die Stadt. 

Es ist hierbei hervorzuheben, daß jede mögliche Rücksicht auf die 
zur Geltung gebrachten Bedürfnifse der Stadt genommen worden ist 
und daß sich in Folge dessen die Ausführungsmodalitäten sehr viel 
günstiger gestalten, als nach den Verhandlungen des Jahres 1869 zu 
erwarten war. Allerdings bleiben auch nach den getroffenen Be¬ 
stimmungen noch manche nicht zu beseitigende Unbequemlichkeiten be¬ 
stehen; es ist aber zweifellos, daß auch bei ausgedehntestem Betriebe 
der Bebauung größere Flächen zur Disposition stehen, als in den fest¬ 
gesetzten Fristen gebraucht werden können. 

Zu § 7. Die E rha l t ung der architectonisch wer thvo l len Fahnden der 
beiden Thore kann bei dem Mangel unserer Stadt an monumentalen 
Bauwerken nur erwünscht sein. 

Zu § 8. Das dem Königlichen Fiskus eingeräumte Vorzugsrecht besteht er¬ 
fahrungsmäßig ohne Imonvenienzen bereits bezüglich anderer Ufer¬ 
strecken. Für künftig hat das Vorzugsrecht bei der Ziegelablage 
ebenfalls keine praktische Bedeutung, da die militairischen Etablissements 
später nicht in der Nähe dieses Bohlwerks, sondern sehr weit strom¬ 
aufwärts liegen und also auch dort ihre Güter laden und löschen 
lassen werden. 

Zu § 9. Bis zur beabsichtigten Erweiterung der militärischen Anstalten kann 
die Benutzung der städtischen Badeanstalt füglich nicht entbehrt 
werden. 

Zu § 10. Die getroffenen Festsetzungen lassen der Stadt die Freiheit, die vor¬ 
gesehenen Änderungen nach ihrer Convenienz, namentlich in Berück¬ 
sichtigung des benachbarten Krankenhauses, vorzunehmen oder auf sich 
beruhen zu lassen. 

Zu § 11. Wir schalten hier zunächst die Fassung des § ein, wie wir sie jetzt be¬ 
antragen wollen. 

§ 1 1 . 
Die Stadt Stettin zahlt als Kaufpreis für die verkauften Terrains 

einschließlich der an sie übergehenden Gebäude und für die sonstigen 
ihr durch diesen Vertrag gegen Entgelt übertragenen Rechte an das 
Königl. Kriegsministerium für Rechnung des Deutschen Reiches die 
Summe von 

125* 
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3.500.000 Thalern, geschrieben: Drei Millionen fünhunderttausend 
Thalern, 

welche in folgender Weise berichtigt wird: 
1) Die Stadt Stettin zahlt in der Zeit vom 2. Januar bis ult. 

December 1874 in denjenigen Teilzahlungen, welche das König¬ 
liche Kriegs-Ministerium im Voraus bestimmen wird, die Summe 
von 500.000 Thlr. baar an die Königliche Regierungs-Hauptkasse 
zu Stett in: 

2) Der Überrest wird in 11 ferneren gleichen Jahresraten und zwar 
für jede Rate in derselben Weise, wie die erste Jahresrate, nach 
den Bestimmungen des Königl. Kriegsminsteriums bezüglich der T e i l ¬ 
zahlungen und Termine in der Zeit vom 2. Januar 1876 bis ult. 
Dezember 1885 baar bezahlt. 

Das Königliche Kriegs-Ministerium ertheilt dabei :c. 
(wie bisher bis zum Schluß.) 

Zur Motivirung dieses Vorschlages diene Folgendes: 
Die Stimulationen des gedruckten Entwurfs wurden zu einer Zeit 

festgestellt, wo das Gesetz wegen der Umgestaltung der Deutschen 
Festungen noch nicht in Aussicht stand. Die Zahlungsfristen mußten 
daher nach der für die Compensationsbauten in Aussicht genommenen 
Bauzeit bemessen werden. Die Höhe der ersten Anzahlung bestimmte 
sich durch den bei Beginn der Bauten größern Geldbedarf und bei 
den ferneren Jahresraten war der durchschnittliche Iahresbedarf an 
Geld zu berücksichtigen. Alle diese Voraussetzungen haben sich durch 
das Festungsgesetz, wie schon oben erwähnt ist, geändert. Von Ein¬ 
fluß könnten nur noch die hier am Orte vorzunehmenden Garnison-
bauten sein; eine Schwierigkeit für die Militär-Verwaltung kann aber 
daraus wm schwerlich erwachsen. Wir wollen jedoch auch diesem 
Umstände Rechnung tragen, indem wir eine Anzahlung von ^ Mi l l ion 
Thalern innerhalb des Jahres 1874 in Vorschlag bringen. Die 
Zahlungen möchten wir auf das Kalenderjahr reduziren, was sich wegen 
der Etats- und Kassen-Verhältnisse beider Theile empfehlen wird. 
Die Zahlungen gerade auf im Ganzen 12 Jahre zu vertheilen, wie 
wir ferner vorschlagen, ist durch spezielle Gründe nicht geboten, sondern 
nur durch den Wunsch veranlaßt, überhaupt längere und deshalb 
minder kostspielige Zahlungsfristen zu erhalten. Gewählt ist die Frist 
nur im Anschluß an das Festungsgesetz, welches eine zwölfjährige 
Bauzeit vorsieht. 

Eine noch weitere Hinausrückung der Zahlungsraten mit Rücksicht 
auf die längere Dauer der Bebauung resp. Verwerthung des hiesigen 
Terrains würde d'ie einzelnen Jahresraten auf Beträge vermindern, 
welche voraussichtlich der Reichsregierung nicht genehm sein würden, 
während die nach den gemachten Vorschlägen sich ergebenden Jahres¬ 
raten von den der Stadt Magdeburg bei der dortigen Stadt-Er¬ 
weiterung bewilligten nicht wesentlich differiren. Die anzukaufenden 
Flächen enthalten unter Berücksichtigung der contractlichen Abgränzungen 
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nach den letzten Feststellungen des Königlichen Militairfiskus, die zwar 
juristisch nicht vertreten werden, dennoch aber als Minimalangaben an¬ 
zusehen sind, im Ganzen in runder Zahl ca. 900.000 Q.-Mötres 
(ca. 350 Morgen oder 9.072.000 Q.-Fuß). 
I m Einzelnen enthält nach diesen Angaben 
1. die Kehlbefestigung am Mühlenthor :c. — ungerechnet die erst im 

Lause der Verhandlungen concedirte Strecke vom Mühlenthor bis 
zur Elisabethstraße . . . . 6.000 Q . - M . - - 60.924 Q.-F. 

2. das Fort Leopold incl. Artillerie-
Zeüghof und Ziegelablage . 300.000 - ^ 3.045.675 -

3. das Fort Wilhelm 380.000 - -3 .857 .868 -
4. der Bleichholm . . . . . 14.000 - - 142.132 -
5. die Lastadiebefestigung vom 

Ziegenthor bis Parmtzthor . 46.000 - - - 467.005 -
6. der Parn i t zb rückenkopf . . . 9.000 - - - 91.371 -
7. die Laftadiebefestigung vom 

Parmtzthor bis zur Oder. . 54.000 - - 548.223 -
8. die Schanze ^. V. 0. . . . 90.000 - --- 913.706 -

Summa 899.000 Q . - M . ^ 9.126.894 Q.-F. 
Z u der von uns proponirten Kaufsumme von 3 ^ Mill ionen 

Khaler sind wir hiernächst auf Grund von Veranschlagungen gelangt, 
deren Details hier auszuführen nicht opportun erscheint, zumal da für 
die Richt igkei t der Prämissen der Ca l cu la t i on ein directer 
Bewe is unmöglich ist. 

Wir bemerken daher nur, daß dabei die tatsächliche Zunahme 
der hiesigen Bevölkerung in den letzten Dezennien, die voraussichtlich 
stärkere Bevölkerungs-Zunahme durch Zugang als Folge der durch die 
Entfestigung zu erwartenden Verbesserung der allgemeinen wirthschaft-
lichen Verhältnisse, die Concurrenz der Baustellen in den Rayons, die 
nur allmälig notwendige Verzinsung der einzelnen Kaufgelderraten, 
die auf länger als 12 Jahre anzunehmende Dauer der Abwickelung 
des Gefchäftes, der Aufwand an Fläche für Straßen und Plätze und 
deren successive erforderlich werdende Herstellung refp. die Wieder¬ 
einziehung der Kosten der ersten Pflasterung von den Adjacenten, so¬ 
wie der Stand des Geldmarkts, welcher die Beschaffung von Kapitalien 
zu mäßigen Zinsen und annehmbarem Course einer zu emittirenden 
Anleihe erwarten läßt, nebst den an das Hauptgeschäft sich anschließen¬ 
den zum Theil recht wichtigen Leistungen und Gegenleistungen in Be¬ 
tracht gezogen worden ist. 

Andererseits geben wir uns der Hoffnung hin, daß die proponirte 
Offerte auch von dem Verkäufer als eine annehmbare erachtet werden 
wird. Nach I n h a l t des Festungsgesetzes ist als Erlös aus dem 
Stettiner Festungsterrain die Summe von höchstens 3 . 8 8 6 . 0 0 0 T h l r . 
in Aussicht genommen. Es bleiben hiervon bei Annahme unserer 
Offerte noch 386.000 Thlr. zu decken übrig, deren Eingang aus dem 
nach Vollendung der militairischm Bauten noch disponibeln, vorläufig 
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reservirten Terrain ohne Zweifel zu erwarten steht, selbst wenn das 
dem Reiche definitiv verbleibende Terrain und die Nichtausübung oder 
Vertagung des Rückkaufes in Bezug auf das Terrain des Silber¬ 
wiesen Forts ganz außer Acht gelassen wird. Die proponirten längeren 
Zahlungsfristen kann das Reich nach den obigen Ausführungen gleich¬ 
falls ohne Nachtheil umfomehr acceptiren, als dasselbe auch bei einem 
Verkauf im Einzelnen oder an Unternehmer im Ganzen auf einen 
frühern Eingang der Kaufgelder nicht zu rechnen hat. Es kommt 
dazu, daß die Stadt Stettin vor jedem andern Käufer nach allen 
Richtungen die Garantie einer soliden Abwickelung des Geschäfts dar¬ 
bietet und endlich, daß das Reich doch auch aus allgemeinen Gesichts¬ 
punkten ein nahliegendes Interesse hat, unsere durch den Festungs¬ 
gürtel in ihrer EntWickelung bisher zurückgehaltene aufstrebende Stadt 
von großer und zunehmender merkantilischen Bedeutung, soweit es 
ohne directe eigne Schädigung geschehen kann, zu fördern und die bei 
dem Übergange in die neuen Verhältnisse zu überwindenden großen 
Schwierigkeiten wohlwollend zu berücksichtigen. 

Z u § 12. Das eingeräumte Vorkaufsrecht bezieht sich — wie wir zur Ver¬ 
meidung eines aus der Colorirung des beigegebenen Situationsplanes 
etwa hervorgehenden Mißverständnisses bemerken — auf die Fläche 
links vom Berliner Thor gegen Fort Preußen, aber nicht auf den 
dortigen Exercierplatz und selbstverständlich auch nicht auf den Parade-
und Königsplatz. 

Beabsichtigt ist dabei, eine Steigerung der Concurrenz bei Ver-
werthung des städtischen Terrains durch Angebot fiscalischer Flächen 
möglichst zu begegnen. 

Z u § 13. I n der ersten Zeile ist jetzt den Worten „ersten Mi l l ion" zu substituiren: 
„ersten Kaufgelderrate". 

Z u § 14. Der § ist erledigt und daher zu streichen. 
Z u § 14. (früher 15.) Die Stadt Stettin ist hiernach berechtigt, aber nicht 

verpflichtet, die übrigens nicht« besonders kostspieligen Terrainverände¬ 
rungen vorzunehmen. 

Die aä 2 erwähnte Fläche würde zur Vermehrung der Bohlwerke 
oder zur Etablirung eines neuen Rathsholzhofes geeignet sein. 

Z u § 15. (früher 16.) Die getroffenen Stipulationen liegen im beiderseitigen 
Interesse. 

Z u § 16. (früher 17.) Der Königliche Fiscus beabsichtigt, unter angemessenen 
Bedingungen noch Grundstücke zu seinen Bauten im Fort Preußen 
zu erwerben. Beim Eintreten dieses Falles würde das jetzige kleine 
Schulhaus mit ca. 2000 Q.-Fuß Grundfläche zur Benutzung unge¬ 
eignet werden und ist aus diesem Grunde die dringend gewünschte Ab¬ 
tretung zugestanden worden. 

Zu § 17. (früher 18.) Die im Texte des Entwurfs aä ^ mit x^ bezeichnete 
Straße hat auf der vorgelegten Copie des Richter'schen Planes irrthüm-
lich die Bezeichnung X. 

Die Festsetzungen a6 ^ sind unter einzelnen Verbesserungen der 
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Straßen n. die Recapitulation früherer langwieriger Verhandlungen, 
welche bisher nicht zum Abschluß haben gebracht werden können. 

Die Verabredungen aä V sind neu und jedenfalls werthvoll für 
die Stadt. 

Die Stipulationen aä l) erledigen ftühere, nicht perfect gewordene 
Verhandlungen mit einzelnen Modificationen. Es concurriren hierbei 
mehrere mit der Fortisication nicht in Verbindung stehende Ressorts 
der Militair-Verwaltung, und es ist außerordentlich schwierig gewesen, 
die Sache überhaupt zu ordnen. 

Die unter v zusammengefaßten Verabredungen sichern für die 
Zukunft eine hinlänglich geräumige Communication senkrecht gegen die 
Straße am Oderbohlwerke und bieten der Militair-Verwaltung unter 
Beseitigung bisheriger Gebäude ein werthvolles gut arrondirtes 
Bauviertel. 

Zu § 18. (früher 19.) Die Festsetzung entspricht den bestehenden Verwaltungs¬ 
vorschriften. 

Es bleibt nunmehr noch übrig, die finanzielle Seite der ganzen 
Frage zu erörtern. So lange nicht feststeht, daß die diesseitige Offerte 
acceptirt wird, lassen sich spezielle Vorschläge und Finanzpläne freilich 
nicht formuliren, auch einleitende Maßregeln mit Erfolg nicht treffen, 
indessen sind doch schon jetzt die Gesichtspunkte, nach denen die Sache 
zu behandeln sein möchte, zu bezeichnen. 

Das nächste Mittel zur Beschaffung der erforderlichen Geldmittel 
liegt in einem gleichmäßigen Verkaufe disponibler Bauflächen, welcher 
vorbereitet werden kann, sobald der generelle Bebauungsplan ausge¬ 
arbeitet sein wird. Voraussetzung eines günstigen Verkaufs ist die 
Herstellung einiger Verbindungsstraßen zwischen der alten Stadt und 
den Vorstädten, die jedoch vorläufig nur in geringer Ausdehnung in 
Angriff zu nehmen sein wird, theils um Kosten zu sparen, theils um 
eine Bebauung im Zusammenhange, an welche sich eine weitere Be¬ 
bauung dann leichter anschließt, zu erzielen. Es wird dabei der Ver¬ 
kauf ungethMer größerer Complexe zu versuchen sein, der sich bei der 
Stadterweiterung von Magdeburg als zweckmäßig bewährt hat und 
der nach jetziger Lage der Sache vortheilhafter sein wird, als der früher 
ins Auge gefaßte Verkauf des ganzen Terrains unter Ausschluß der 
für directe städtische Zwecke zn reservirenden Flächen. 

Die Stadt Magdeburg hat in der Zeit vom 1. October 1871 bis 
Ende 1872 für 1.105.000 Thlr . Terrain verkauft und hätte noch 
mehr Terrain-, als geschehen, veräußern können; bei der in Stettin 
bestehenden Eoncurrenz der Baustellen im Rayon läßt sich zwar auf 
gleiche Erfolge nicht rechnen, immerhin ist aber, da das Festungs-
Terrain Flächen enthält, mit denen jeder Concurrenz von Privaten 
die Spitze geboten werden kann, ein ansehnlicher Erlös schon in der 
ersten Zeit in Aussicht zu nehmen. 

Die Stadt Magdeburg hat dem Königlichen Fiscus für ca. 211 
Morgen Festungsterrain in 7 Jahren (erste Anzahlung 450.000 Thlr.) 
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ein Kaufgeld pro Morgen von 9500 Thlr., vorbehaltlich definitiver 
Feststellung der Fläche refp. der Kaufsumme, also im Ganzen von 
2.004.500 Thlr. zu zahlen. Sie hat sich die Genehmigung zur Auf¬ 
nahme einer Obligations-Anleihe von 2.000.000 Thlr. extraHirt, da¬ 
von aber bisher keinen Gebrauch gemacht, auch eine Erhöhung der 
Gemeindesteuern nicht eingeführt. Sie hat vielmehr den augenblick¬ 
lichen Geldbedarf von Bankhäusern entnommen und hofft, in derselben 
Weise und durch fortgesetzte Verkaufe die erforderlichen Geldmittel, 
auch für die projectirten Straßenbauten 2c. ohne Anleihe zu beschaffen. 
Das diesseitige Unternehmen würde ohne eine Anleihe voraussichtlich 
nicht zu realistren sein. Die Höhe derselben vorweg zu bestimmen, 
halten wir für verfrüht; es kann je nach der Lage des Geldmarktes 
bei Emission der Anleihe sich empfehlen, eins Summe zu contrahiren; 
die über den muthmaßlichen Bedarf weit hinausgeht, und das vor¬ 
läufig disponible Geld einstweilen möglichst vortheilhaft zu placiren. 
Kleine Beitrage zu emittiren empfiehlt sich überhaupt nicht; die An¬ 
leihe würde, spätere Erwägung vorbehalten, daher mindestens zwischen 
500.000 Thlr. bis 1 Mi l l ion Thlr . betragen müssen. 

Es läßt sich ferner darauf rechnen, daß die Anleihe sich unter viel 
günstigeren Bedingungen abschließen lassen wird, als es im Jahre 1869 
der Fall gewesen wäre. Der Zinsfuß von 4 ^ Prct. dürfte genügen, um 
eine Anleihe zum Paricourse oder wenig darunter unterzubringen. 
Insbesondere würde die Entnahme eines Darlehns aus dem Reichs-
Invalidenfond wohl mit Erfolg anzustreben sein. 

Soweit einer Hypotheken-Anleihe der Vorzug vor einer Obligationen-
Anleihe gegeben werden sollte, würde die Begebung von Hypotheken 
an die Sparkasse sich empfehlen, welcher fortgesetzt namhafte neue 
Einlagen zustießen, die jetzt fast ausschließlich in Effecten belegt 
werden muffen. 

Die Sparkassen-Einlagen und Überschüsse lassen sich innerhalb der 
statutarischen Bestimmungen aber auch noch in anderer Weise zur 
Unterstützung des städtischen Unternehmens vortheilhaft benutzen. 

Als erster Betriebsfond sind die Kaufgelder für die Seitens der 
Berlin-Stettmer — und der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn-
Gesellschaft zu Bauzwecken zu erwerbenden städtischen Grundstücke zu 
bezeichnen. Auch mag erwähnt werden, daß die Stadt Aussicht hat, 
nachträglich eine theilweise Entschädigung für die im Jahre 1870,71 
aufgewendeten Kriegskosten zu erlangen. Die Veräußerung städtischer 
Hypotheken oder Obligationen auf den Inhaber (Rentenbriefe, Pfand¬ 
briefe), die Aufnahme einer schwebenden Schuld würden weitere Mit te l 
bieten, um den ersten Geldbedarf zu beschaffen. 

Hiernach erfuchen die Herren Stadtverordneten wir ergebenst, sich 
damit einverstanden zu erklären, „daß wir dem Königlichen Kriegs-
„ministerium den Ankauf des Hiestegen disponibel« Festungsterrains 
„Seitens der Stadt unter den in dem gedruckten, vorstehend amendirten 
fsVertrags-Entwurfe festgestellten Bedingungen proponiren." 
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Die Vorlage des Magistrats rief im Kreise der Stadtverordneten den leb¬ 
haftesten Widerspruch hervor, der selbst in einer vertraulichen Besprechung zu welcher 
sie vom Oberbürgermeister Burscher auf den 13. Juni 1873 eingeladen worden 
waren, nicht beschwichtigt werden konnte. Dazu kam, daß die Tageblätter sich 
der Frage bemächtigten und in polemischen sog. Leitartikeln meist gegen das 
Project des Ankaufs sprachen, nicht selten in einem Tone, welcher mit dem Ernst 
der Sache und der Achtung, die Jedermann der Würde der Stadtobrigkeit schuldig 
ist, nicht in Einklang stand. Man erinnerte an die Erklärung, welche als die 
Verhandlungen im Jahre 1869 schwebten, aus der Mitte des Magistrats-Collegiums 
abgegeben worden war, dahin lautend: die Einkünfte des Kämmerei-Vermögens 
absorbire der bestehende, mit der Verzinfung einer Stadtschuld von nahezu 1 Mi l l ion 
und mit stetig wachsenden Ausgaben für Gemeinde-Anlagen bereits hoch belastete 
Stadthaushalt vollständig, und die Gemeindesteuer werde bereits in einer Höhe 
erhoben, welche einer erheblichen Steigerung nicht mehr fähig, wenn nicht der 
Nahrungsstand der Gewerbtreibenden und der kleinen Besitzer gefährdet, beziehent¬ 
lich die an Stettin nicht gebundenen Kapital- und Arbeitskräfte zum Verlassen 
der Stadt getrieben werden sollen. Diese Sätze, denen man im vollsten Maße 
nur zustimmen könne, hätten auch heute, 1873, noch dieselbe Geltung wie im 
Jahre 1869. Es entstand eine allgemeine Aufregung in den namhaft gemachten 
Kategorien der Bürgerschaft, die sich in einer Bürgerversammlung Luft machte, 
welche am 21. Juni 1873 im großen Saale des damals als Schützenhaus noch 
bestehenden Gebäudes abgehalten, und worin nachstehender — 

P r o t e s t beschlossen wurde: — 
Der Magistrat Stettins hat den Stadtverordneten ein Projekt zugehen lassen, 

wonach er für 350 Morgen des jetzigen Festungsterrains 3 ^ Millionen Thaler 
unter überdies höchst ungünstigen Bedingungen zahlen wil l . 

Die unterzeichneten Bürger der Stadt Stettin können einen Vortheil in 
diesem Ankaufe für Stettin nicht erkennen, sie erblicken darin vielmehr die größten 
Gefahren für die Stadt, wie für die Bürger derfelben und erheben daher Protest 
gegen den Ankauf der Festungswerke für 3 ^ Millionen Thaler, halten auch die 
Gemeindevertretung nicht berechtigt, sich auf Terrainspekulationen einzulassen, bei 
denen die Bürgerschaft verpflichtet werden soll, den etwaigen Verlust zu tragen. 
Die Finanzlage der Stadt ist ohnehin schon ohne den Ankauf der Festungswerke 
eine überaus ernste. 

Schon jetzt reichen die gewöhnlichen Steuern zur Deckung der Ausgaben 
nicht hin. Nach dem eigenen Berichte des Magistrats im Etat für 1873, „ist 
die Erhebung von fünfzig Prozent Zuschlag zur Personal-Communal-Steüer auf 
zwei Monate zur Vermeidung eines Defizits im Ordinarium dringend geboten", 
d. h. es besteht ein Defizit von 11.000 Thlr. jährlich. ^ 

Zum 1. Januar 1874 wird aber auch die Mahl - und Schlachtsteüer auf¬ 
gehoben werden. Nach dem Etat für 1873 hat die Kämmereikasfe von derselben 
jährlich 75.000 Thlr. an Einnahmen gehabt. Der Ausfall derselben ergiebt also 
ein jährliches Defizit von 75.000 Thlrn. 

Die Gehalte der Unterbeamten beim Magistrate sind seit 1842 nicht ver¬ 
bessert. Sol l die Stadt nicht bedeutende Verluste erleiden, so wird sich eine 
Erhöhung der Beamtengehälter nicht vermeiden lassen und werden dafür, wie 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 126 
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uns mitgetheilt ist, in den nächsten Jahren eine Mehrausgabe von 14.000 Thlrn. 
erforderlich sein. 

Fassen wir dies zusammen, so wird das Defizit also bereits ohne alle Neu¬ 
bauten jährlich 100.000 Thlr. betragen. 

Nun haben aber der Magistrat und die Stadtverordneten Stettins überdies 
eine große Zahl von Neubauten beschlossen. Der Neubau eines Rathhauses ist 
mit 300.000 Thlr. der eines neuen Krankenhauses mit 500.000 Thlr., der der 
Hafenanlage am Dunzig mit 500.000 Thlr., der der Kanalisation mit 500.000 
Thlr. beschlossen. I m Ganzen also sind für 1.800.000 Thlr. Neubauten be¬ 
schlossen. Da aber die wirklichen Kosten fast immer den Voranschlag bedeutend 
übersteigen, so wird man noch 11 Prozent Zuschlag rechnen dürfen. I m Ganzen 
sind demnach für bereits 2 Millionen Thaler Neubauten beschlossen. Die Gelder 
zu diesen Neubauten fehlen, sie müssen bereits durch Anleihen gedeckt werden, 
welche, mit 4 ^ Prozent jährlich verzinst, jährlich 90.000 Thlr. Zinsen erfordern, 
überdies wird aber der Betrieb der Kanalisation nach dem Voranschläge noch 
jährlich 30.000 Thlr . und die Unterhaltung der Kanäle mit 5 Prozent jährlich 
außerdem noch jährlich 25.000 Thlr . Unterhaltungskosten erfordern. Die Neu¬ 
bauten werden demnach ein jährliches Defizit von 145.000 Thlrn. ergeben. 

I m Ganzen wird hiernach auch ohne den Ankauf der Festungswerke, wenn 
die bisherigen Beschlüsse der Stadtverordneten ausgeführt werden, ein jährliches 
Defizit von 245.000 Thlrn. für Stettin erwachsen, welches durch neue Steuern 
aufgebracht werden muß. 

Die Perfonal-Communal-Steüer bringt gegenwärtig, wo die Portion monat¬ 
lich 1 Thlr . beträgt, jährlich 132.000 Thlr. Sie wird künftig demnach 245.000 Thlr. 
mehr, d. h. im Ganzen 377.000 Thlr . betragen müssen, d. h. wer jetzt einen 
Thaler bezahlt, wird künftig 2 Thlr . 26 Sgr. bezahlen müssen. Viele unserer 
geehrten Mitbürger werden eine so hohe Steuerlast nicht tragen können. Die 
Reichen, welche nicht an Stettin gefesselt sind, werden noch viel zählreicher 
Stettin verlassen, als dies bisher geschehen ist. Die ganze Steuerlast aber wird 
auf die Zurückbleibenden? fallen, welche voraussichtlich vier mal so viel bezahlen 
müssen, als bisher. 

Wir unsererseits erheben Protest gegen eine Finanzwirthschaft, welche Stettin mit 
einer Schuldenlast bedroht, welche für uns unerschwinglich, den ganzen Fortschritt 
Stettins zu hemmen droht. Und Angesichts solcher Finanzlage wil l der Magistrat 
der Stadt ein Projekt vorlegen, durch welches die Schuldenlast Stettins aber¬ 
mals um 3'/2 Millionen Thlr. vermehrt werden soll. Der Magistrat wi l l 350 
Morgen Festungswerke kaufen unter den allerungünstigsten Bedingungen. Nach 
erfahrungsmäßigen Sätzen werden durch Verkauf von Baustellen im günstigsten 
Falle 50 Prozent dieser Kaufsumme gedeckt und demnach mindestens 1 ^ Millionen 
Schulden für die Stadt verbleiben. Überdies aber werden durch die Einebnungs-
arbeiten und Pflasterungen an den Gräben der Lastadie, am Frauenthore und 
am Schneckenthore mindestens noch ^ Mi l l ion an Kosten erfordert. I m Ganzen 
dürfte also die Stadt bei dem Ankauf der Festungswerke gegen 2 Millionen 
Thaler zusetzen, welche die Schuldenlast der Stadt vermehren und das jährliche 
Defizit um abermals 90.000 Thlr. erhöhen werden. 

Wir unsererseits, das können wir dem Magistrat versichern, werden alles, 



Ankauf des Festungsterrains von Seiten der Stadt. 

was wir vermögen, thun, um Stettin vor solchem Unglück zu bewahren. Weitere 
Schritte uns vorbehaltend, erheben wir demnach zunächst Protest gegen den 
beabsichtigten Ankauf von 350 Morgen Festungswerken für 3 ^ Millionen 
Thaler. 

Diefer Protest wurde in der Stadt an 22 Stellen aufgelegt und zur Unter¬ 
zeichnung desselben mittelst Aufrufs in den öffentlichen Blättern eingeladen. 
Binnen wenig Tagen bedeckte sich das Schriftstück auf 52 Folien mit 1028 
Unterschriften und gelangte so an den Stadtverordneten-Vorsteher Lson Saunier 
mit dem Ersuchen, dasselbe zur Kenntniß der Stadtverordneten zu bringen. 

Inzwischen wurde es bekannt daß die permanente Finanz-Commission der 
Stadtverordneten-Versammlung in 5 Sitzungen über die Vorlage des Magistrats 
Berathungen gepflogen, und sich schließlich mit 6 Stimmen gegen 4 dahin ge¬ 
einigt habe, der Versammlung den Ankauf des Festungsterrains zu empfehlen, 
aber nicht zum Preise von 3 ^ Millionen Thalern in 12 Jahren, sondern zum 
Preise von 3 Millionen in 21 Jahren zahlbar. Der Minorität der Commission 
war auch dieses Gebot noch zu hoch gewesen. 

Zuletzt luden 13 Stadtverordnete diejenigen ihrer Collegen> welche nicht ge¬ 
willt seien, 3—3^2 Millionen Thaler für den Ankauf der Feftungswerke zu be¬ 
willigen, zu einer Vorversammlung, auf Montag den 30. Juni Abends 8 Uhr, im 
Saale des Schützenhauses ein, um gemeinsame Schritte und ein gleichförmiges 
Verfahren bei der Abstimmung zu verabreden, damit mcht durch Zersplitterung 
der Stimmen ein ungünstiger Beschluß herbeigeführt werde. 

Stadtverordneten-Sitzung am 1. J u l i 1873. 
Diese Sitzung, zu welcher sich eine große Anzahl Zuhörer eingefunden hatte, 

davon die meisten den Stadtverordneten-Saal wol noch nie zuvor betreten hatten, 
war ausschließlich zur Berathung über, die Magistrats-Vorlage wegen Ankaufs 
des Feftungsterritoriums von Seiten der Stadt anberäumt, und noch 
waren zwei fernere Sitzungen im Laufe der Woche zur Behandlung des Gegen¬ 
standes in Aussicht genommen, deren Abhalwng indessen nach dem Verläufe der 
heutigen Sitzung, sich als überflüssig auswies. 

Stadtverordneten-Vorsteher Lson Saunier eröffnete die Sitzung mit der 
Mittheilung, daß ein mit 1028 Unterschriften bedeckter Protest gegen die Mägistrats-
Vorlage, von dem Stadtverordneten Robert Graßmann übergeben, bei ihm ein¬ 
gegangen sei. Dieser, seinem Wortlaut nach oben eingeschaltete, Protest wurde 
durch Vorlesung desselben zur Kenntniß der Versammlung gebracht. 

Demnächst theilte der Vorsitzende mit, daß von den St. V. Dr. Ämelung 
ein Antrag vorliege, wonach der Kaufpreis von 3 ^ Millionen in 35 Jahren, 
in gleichen Raten von 100.000 Thlr. jährlich gezahlt̂  etwaige Überschüsse aus 
dem Erlös der Baustellen aber dem Fiskus demnach in Anrechnung auf die nächste 
Jahresrate abgezahlt werden sollten. 

Von den St. V. Reimarus, Aron, Betterstedt und Winkelseffer̂  ist schon 
früher ein Antrag eingebrächt, welcher die Kaufsumme auf 2 Millionen normirt, 
zahlbar binnen 10 Jahren, mit je 200.000 Thlr. jährlich. -

Endlich hat auch der St. V. Vaurath Coleb^w den Vorschlag gemacht, 
116* 
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als Kaufpretium 2 Millionen zu bewilligen, die Zahlungsfrist aber auf 20 Jahre 
auszudehnen. 

Hierauf erhält — 
Der St . V. Director Losf ius , als Referent der Finanz-Commission das Wort. 

Redner leitete fein Referat mit einigen thatfächlichen Notizen über die Festungsfrage 
ein, die feit den 40er Jahren ein allgemeines Interesse in Anspruch genommen; 
nachdem man durch das Entfeftigungsgesetz vom 30. Ma i d, I . an einem be¬ 
deutungsvollen Wendepunkt angelangt fei, geoühre zunächst den Organen des Reichs, 
dem Kaiser und dem Reichstage, nicht minder der Landesvertheidigungs-Commission 
ein Dank dafür, daß, wie sie auch in ihren Motiven ausgesprochen, sich in ihren 
Entschlüssen von der Einsicht habe leiten lassen, daß sie von der EntWickelung 
Stettins als Handelsstadt sich mehr Nutzen für das Gesammtvaterland verspreche, 
als wenn dieselbe Festung verbleibe. Ein Rückblick auf die Vergangenheit Stettins 
in den letzten 40 Jahren ergebe einen bewundernswürdigen Auffchwung, auf den 
nunmehr auch ferner um fo sicherer zu rechnen sei. Freilich erfordere das Über¬ 
gangsstadium gewaltige Aufwendungen und eben aus dieser Erwägung sei die 
Magistratsvorlage hervorgegangen, welche nunmehr seit Wochen in den Händen 
der Stadtverordneten fei und jetzt vor dem Plenum zur Erledigung kommen solle, 
nachdem die Finanzcommission sich eingehend damit beschäftigt. Redner wolle 
sich bei seinen Mittheilungen über den Inhalt des Vertragsentwurfs auf das all¬ 
gemeine Charakteristische beschränken. Es fei derselbe gewissermaßen durch die 
Ereignisse überholt worden, und es gewinne bei der ersten oberflächlichen Durch¬ 
sicht fast den Anschein, als sei man bei den Festfetzungen diesseits mit zu großer 
Nachgiebigkeit verfahren, welcher Eindruck bei näherem Eingehen freilich sich er¬ 
heblich nwdificirt. I n fünf Sitzungen, deren beiden letzten der Ober-Bürger¬ 
meister Burfcher beigewohnt und in denen er eine Reihe von werthvollen Auf¬ 
schlüssen gegeben, sei nunmehr die Finanz-Commission schlüssig geworden. Da nun 
einmal der Punkt der Entfestigung erledigt gewesen fei, habe man naturgemäß 
gleich in der ersten Sitzung die Frage wegen Ankaufs des Festungsterritoriums 
in Erwägung genommen. Die Minorität habe sich auf die Erwerbung nicht 
einlassen wollen und eingewendet, daß das Festungsterritorium ein „Speculations-
object" sei, welches mit geliehenem Geld erworben werden müßte; man solle sich 
lediglich darauf beschränken, das allein Nothwendige zu kaufen, wenn der Bebau¬ 
ungsplan aufgestellt fei. Dagegen sei von der Majorität eingewendet worden, 
daß schon in nächster Zeit nahezu 690.000 Thlr . zur Erwerbung von Eigenthum 
am Dampfschiffsbohlwerk, am Garnifonlazareth, und zum Ankauf der Lastadiebe-
festigung nöthig sein würden, daß aber innerhalb 10 Jahren voraussichtlich das 
Bedürfniß für Schulen und andere communale Gebäude fo erheblich sich steigern 
würde, daß gegen 1 Mi l l ion für Erwerbung von Grund eigenthum aufgebracht 
werden müßte. Wenn nun aber die Stadt felbst sHon mit einer Mi l l ion als 
Käufer auftreten müßte, fo liege die Frage nahe, ob sie nicht gleich einen Schritt 
weiter gehen und durch den gesammten Ankauf Herr der Situation bleiben solle. 
Eine Speculation sei das allerdings, aber nicht auf Gelderwerb, sondern lediglich 
zur Erreichung von Gemeinde-Interessen, welche sind: 1) bessere Gestaltung des 
Bebauungsplans, 2) systematische Bebauung nach Anlage der Straßenzüge, 3) bil¬ 
ligere Herstellung der benöthigten Grundstücke, 4) Reservirung der später benöthigten 
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Grundstücke, 5) Inanspruchnahme des Vortheils, Selbstkäufer für eine Mi l l ion 
zu sein, 6) daß beim Parcelirungsgeschäft alle Gemeinde-Einrichtungen, wie 
Gas- und Wasserleitung, Pflasterung schneller und billiger bewerkstelligt werden 
können. Diese Argumente bestimmten denn die Majorität der Finanzcommiffion, 
den Ankauf zu empfehlen: in dem Umstand, den die Minori tät bemängelte, daß 
nämliche keine Forderung vom Verkäufer gestellt sei, erkennt sie gerade den Vor-
theil, durch Ermittelung des Kaufwerthes die Sache practisch in Fluß zu bringen. 
Der vom Magistrat proponirte Preis von 3 ^ Millionen sei namentlich deshalb 
abgelehnt, weil ein Erlös von 1 Thlr. pro Quadratfuß herausgerechnet werden 
müsse, und dieser Preis entschieden zu hoch gegriffen sei, wenn man die bedeutende 
Concurrenz der Außenbezirke in Anschlag bringe. Der Antrag Reimarus, nur 
2 Millionen in 10 Jahren zu bewilligen, sei zwar durch Berechnung der Werthe 
motivirt, indessen habe derselbe unannehmbar geschienen und sei deshalb entschieden 
abgelehnt worden. Redner läßt nun einige sachliche Erörterungen in Betreff der 
Lage des Entfestigungsgesetzes, der nothwendigen Ersatzhauten in Küftrin in Höhe 
von über 3.800.000 Thlr. folgen, woraus resultirt, daß die Form des Antrages 
unangebracht sei. Der Antrag des Dr. Amelung habe an sich den Vortheil, daß 
es keiner Anleihe zum Ankauf bedürfe, weil die Abzahlungen von 100.000 Thlr. 
muthmaßlich sicher eingehen würden, indessen sei das kein Kauf-Geschäft, welches 
man proponiren könne. Für die theilweis sofortige und in spätestens 3 Jahren 
erfolgende Übergabe des gesammten Kaufobjects müsse notwendig eine Gegen¬ 
leistung durch Anzahlung einer größern Summe geboten werden. Deshalb 
empfehle sich der Antrag der Finanzcommission, der diesen Rücksichten Rechnung 
trage, wonach drei Millionen mit ^ Mi l l ion Angeld gezahlt und die Restfumme zu 
gleichen Raten in 20 Jahren getilgt werden solle, was, da nach des Redners 
detaillirter aufgemachten Berechnung die gewonnene Zeit im Verhältniß zum 
Kaufpreise von allergrößter Bedeutung sei, sich besonders zur Annahme empfehle 
und auch von Seiten des Reiches kaum eine Beanstandung finden würde. Die 
Finanzausführung mache sich deshalb besonders leicht, weil Anfangs fast kein 
Geldbedarf erforderlich sei und der höchste Schuldenstand in 10 Jahren anwachse, 
wo derselbe etwa 950.000 Thlr. betragen würde, die jedoch bei den erwachsenden 
größeren Einnahmen in den letzten 9 Jahren füglich amortisirt werden könnten. 
Es würden sonach zu dem Ankauf nicht ein Pfennig Steuern mehr erhoben werden, 
eine Steüerbelastung deshalb durchaus nicht zu fürchten sein. Von einer ungüstigen 
Finanzlage der Stadt oder von einer Verschuldung derselben könne aber am 
wenigsten die Rede sein, denn er (Redner) selbst habe früher schon, bei Gelegen¬ 
heit der letzten Etatsberathung das gerade Gegentheil nachgewiesen. Es sei ferner 
eine irrige Vorstellung, wenn man glaube, daß das, was man für Handels- und 
Verkehrszwecke aufwende, nicht günstig angelegt sei; das hierin angelegte Capital 
trage reichliche Zinsen durch die Hafen- und Bohlwerksabgaben ein. Er betrachte 
sonach den H 11 der Vorlage (betr. die Kauffumme) als erledigt und wolle nur 
noch kurz andeuten, daß es nach dem ersten Gesammteindruck des Kaufvertrags-
entwurfs geschienen, als wären die Stimulationen in den übrigen Paragraphen 
mehr im Interesse des Militärfiscus getroffen worden; indessen bei näherm 
Eingehen habe es sich dennoch herausgestellt, daß die beiderseitigen Interessen in 
Bezug auf Leistung und Gegenleistung richtig abgewogen und für das, was 
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anscheinend mehr erschienen, eine Compensation, wenn auch später vorhanden 
gewesen fei. Man habe daher in der Hauptsache bei einzelnen Paragraphen nur 
redactionelle Änderungen vorgenommen. Die Schlußabstimmung in der Finanz-
commission über den amendirten Antrag des Magistrats wegen Ankaufs des 
Festungsterritoriums hätte eine Majori tät von 6 gegen 3 Stimmen ergeben. 
(St. V. Dr. Amelung, der der Minorität angehört, hat nach seiner fpätern Er¬ 
klärung bei der Schlußabstimmung gefehlt.) Redner schließt seinen Vortrag mit 
einer historischen Remimscens aus dem Jahre 1677, wo Stettin in einem Trümmer¬ 
haufen gelegen. Damals hätte man eine Denkmünze mit einer aufgehenden Sonne 
und der Infchrift geprägt: „Erstehe neu zum Lichte". Derartiges sei freilich 
nicht mehr nach dem heutigen Geschmak, die Devise Passe aber sicher besser für 
die gegenwärtige Situation und er schließe mit dem Wunsche, solches zu beherzigen, 
indem er den Antrag der Finanzcommission zur Annahme empfehle. (Beifall). 

Zum Eintritt in die General-Discussion ertheilt der Vorsitzende hierauf 
dem Dr. Amelung das Wort: Redner wi l l zunächst die Gesichtspunkte, skizziren, 
die ihn nach reiflicher Erwägung und gewissenhafter Prüfung der Vorlage seine 
äußere Stellung zur Minorität nehmen ließen. Dle letztere habe, wenn sie sich 
auch ablehnend zur Vorlage verhalten, wie die Majorität der Finanzcommission 
ihre Anerkennung der großen Umsicht und Mühewaltung nicht versagen können, 
welche der Oberbürgermeister bei den schwierigen Verhandlungen aufgewendet. 
Dennoch aber müsse man die Vorlage mit aller Freiheit prüfen und es sei 
nothwendig, sich von a!len Phrasen frei zu machen, um nüchtern und objectiv die 
Frage zu beantworten: Liegt denn ein Moment vor, der es für die Gemeinde 
zwingend oder räthlich macht, unbedingt zu kaufen? Vor Erlaß des Gesetzes über 
Aufhebung und Beseitigung mußte sich die Gemeinde entschließen, Opfer zu 
bringen. Heute werde die einfache Frage aufgeworfen: Welches sind die den 
Ankauf rechtfertigenden Zwecke der Gemeinde? — darauf sei zunächst hingewiesen, 
man müsse das Kaufgeschäft in der Hand behalten. Es sei dieser Hinweis jedoch 
für die Minorität so wenig bestimmend gewesen wie die übrigen Gründe; die 
Besorgmß, später theürer zu kaufen existire gar nicht, man dürfe in der Disposition 
künftigen Geschlechtern nicht vorgreifen. Auch vermöge er den Grund nicht 
anzuerkennen, daß wenn man für eine Mi l l ion Grundeigentum selbst kaufe, sich 
diesen Vortheil gegenüber anderen dadurch sichern müsse, daß man im Ganzen 
kaufe, wenn nicht bewiesen werden könne, daß man dadurch billiger ankomme 
als später. Er halte den Einzelankauf nach erwachsendem Bedürfniß für sicherer 
der Gefahr gegenüber, welche beim Abschluß des Kaufgeschäfts im Ganzen er¬ 
wachse. Er sei der Ansicht, daß man für das Festungsterrain auf der Lasta-
die weiter keine Verwendung habe als für Straßenverbreiterung und werde dafür 
absolut keinen andern Käufer finden. Ebenso existire die Gefahr für ihn nicht, 
daß man der Anlagen vor dem Königsthore verlustig ginge; im schlimmsten Falle 
behielte man die bisherigen städtischen Besitztheile in denselben als städtischen 
Park. Hinsichtlich der wünschenswerthen Erwerbungen am Zeüghof, am Lazareth 
und Proviantamt möge man abwarten, bis Fiscus überhaupt anderweit zu ver¬ 
kaufen sucht. Er könne die Ansicht der Majorität nicht theilen, daß jetzt schon 
die Notwendigkeit zum Ankauf vorliegt, neige vielmehr zum Abwarten, bis Fiscus 
generell als Verkäufer Parzelen zum Verkauf ausbietet. Er fürchte nicht, daß 
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die Lage dadurch schlechter wird wie sie eben heute sei. Die Zeit der Gründer 
sei vorbei und Fiscus werde sich schwerlich auf ein derartiges Arrangement 
einlassen. Principiell stimme er daher gegen den Ankauf im Ganzen. Auf Ver¬ 
anlassung der übrigen Mitglieder der Minorität habe er jedoch den erwähnten 
Antrag eingebracht, weil durch denselben das Risico so viel als möglich reducirt 
werde. Ein Eingehen auf die übrigen Anträge halte er für ein zu gewagtes 
Geschäft, auf welche eine Gemeinde sich nie einlassen solle. Bei Anzahlung einer 
halben Mi l l ion werde es ohne Anleihen nicht abgehen und wenn der Credit 
aufhöre, würden die Steuern vorhalten müssen. Diese Gefahr aber werde 
durch seinen Antrag jedenfalls vermindert. Die Befürchtung, ^daß der Fiscus 
das Anerbieten von der Hand wiese, zumal ihm etwaige Überschüsse über 
100.000 Thlr . ebenfalls zugeführt werden sollten, hege er nicht, derselbe werde 
vielmehr gern annehmen, denn er habe keine Interesse die Zahlungen zu beschleu¬ 
nigen. Es sei daher richtiger an der Summe nichts zu schmälern und lieber die 
Zahlungsfristen hinauszurücken; dadurch gelange man dahin, die Kaufsumme zu 
reduciren und das Wagniß des Geschäfts zu verringern. 

St . V. Calebow zieht die vom früheren Kämmerer Hoffmann angestellten 
Berechnungen im Vergleich zu denen, die der Stadtrath Theüne der Vorlage zu 
Grunde gelegt, in Erwägung und findet, daß die Stadt danach in 10 Jahren 
schon mit einem Deficit von 5 Millionen Obligationsschnlden abschließen und 
nach 21 Jahren immer noch 4.360.000 Thlr . Schulden abzutragen haben wird, 
wogegen bei einem von ihm gestellten Antrage: Zahlung von 2 Millionen, inner¬ 
halb 20 Jahren mit 100.000 Thlr. pr. Anno zahlbar, immer noch eine Schulden¬ 
last von 1.730.000 Thlr. erwächst, die aber beim Ablauf der 20 Jahre getilgt 
sein würde. 

St . -V. Graßmann rechnet mit ganz anderen Voraussetzungen wie die Finanzcom¬ 
mission und gelangt daher auch zu einen ganz andern Resultat. Für ihn sind die 
Thatsachen des Erlöses in der Neustadt maßgebend, und rechnet er, daß nach 
Abzug von einem Drittel Straßenterrain 4 Millionen Q.-Fuß Flächeninhalt zu 
Baustellen übrig bleiben. M i t seiner Berechnung für Einebnung 2c. bringt er 
100.000 Thlr. weniger heraus, als nach dem Anschlage von Hoffmann und Theüne 
und wi l l selbst den Ansatz des Verkaufspreises pro Q.-Fuß auf einen vollen 
Thaler annehmen. Bei diesem Ansätze findet er ferner, daß wenn acht M a l so viel 
im Jahre verkauft würde wie in der Neustadt, also im Jahre 40.000 Q.-Fuß, dazu 
100 Jahre erforderlich sein würden, um das gesammte Terrain zu verwerthen. 
Danach würde an Deficit erwachsen in 100 Jahren aus der Magistratsvorlage: 
301 Millionen, aus dem Antrage der Finanzcommission: 232, aus dem Amelung'schen 
Antrage: 150, aus demReimarus'schen: 141, aus dem Calebow'schen: 93 Millio¬ 
nen Thaler, und beim gänzlichen Verkauf in 80 Jahren beim Magistratsantrag: 
103 Mill ionen, beim Calebow'schen: 25 Millionen. Wolle man zum günstigen 
Resultate kommen, alle Schattenseiten weglaügnen und eminent günstige Bau¬ 
verhältnisse voraussetzen, jährlich den Absatz von 80.000 Q.-Fuß Bau¬ 
stellen in Anschlag bringen und damit in 50 Jahren aufräumen, so würden 
noch immer beziehungsweise Deficits von 18, 12, 5, 4 Millionen und im letzten 
Falle (Antrag Calebow) von 100.000 Thlr. erwachsen. Bei einem Absatze in 
30 Jahren, der in der Magistratsvorlage vorausgesetzt werde, decke sich im Cal-
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cul Einnahme und Ausgabe allerdings ziemlich genau. Wo nehme man aber 
die, Gewißheit zu einer derartigen Berechnung her? Redner bestreite selbst die 
Wahrscheinlichkeit. Eine so gewagte Speculation sei nicht Sache einer Comnwne. 
Daher sein Protest, der über 1000 Unterschriften erhalten. Von demselben ver¬ 
spreche er sich, wenn nicht mehr, doch wenigstens die Wirkung, das er gewisse 
Bedenken über die künftige Finanzlage anregen werde. Principiell thue man am 
besten, den Ankauf abzulehnen; wenn nicht, so möge man den Calebow'schen 
Antrag annehmen. Man habe nicht mehr mit der Preußischen Militairbehörde, 
sondern mit dem Deutschen Reich zu thun, dessen Vertreter hier die Civilbehörden, 
die Königl. Regierung, bezw. das Oberpräsidium sei, welche jedenfalls einsehen 
würden, daß beim Ankaufsgeschäft keine großen Schätze zu erwerben sind und daß 
es vielmehr gerathen sei, nicht weit über die Kräfte hinaus zu speculiren. 

S t . V . Haker, der für die Finanzausführung des Referenten dieselben 
Gründe hat, giebt zu, daß man allerdings fragen könne, welche Gewähr diefelbe 
biete. Es sei nicht zu leugnen, daß man an der Sicherheit im gewissen Sinne 
zweifeln könne. Dagegen müsse aber auch von vornherein hervorgehoben werden, 
daß Stetün im Laufe zweier Menschenalter wie keine andere Stadt Deutschlands 
in seiner EntWickelung Prosperit habe, Hamburg und Bremen vielleicht ausge¬ 
nommen. Daraus ziehe er den Schluß, daß, wenn Wind und Sonne gleich ver-
theilt gewesen, Stettin seine günstige geographische Lage hierzu befähigt habe und 
noch ferner befähigen werde. Man habe viel, sehr viel über den Festungsschnür¬ 
leib, die primitiven Hasenanlagen und sonstige Beengung der Verkehrsverhältmsse, 
über stattgefundene Blokaden geklagt; aber alles das habe den Fortschritt'in der 
EntWickelung nicht zurückhalten können und er sei überzeugt, wenn er es auch 
nicht mathematisch beweisen könne, daß jetzt mit der Entfestigung Stettins sicher eine 
neue Aera eintreten werde. Er spreche in dieser Angelegenheit nicht als Vertreter 
der Kaufmannschaft, sondern als Stadtverordneter, der seine Pflicht kennenden 
Interessen Aller in seinen Beschlüssen Rechnung zu tragen; er wisse aber auch 
sehr wohl; daß der Handel das Element sei, welches, wenn es sich frei entwickeln 
könne, die Interessen Aller fördert. Es sei als maßgebend das Beispiel der Neu¬ 
stadt aufgestellt worden; er könne dem nicht beipflichten und entnehme seiner Seits 
vielmehr aus dem Verfahren, welches Fiscus dort beim Verkauf von Baustellen 
eingeschlagen, daß man feinem Beispiele nicht folgen dürfe, da habe es sich um 
ein Gebiet gehandelt, welches mit einer Sackgasse verglichen werden könne, 
während das Festungsterrain ein Verbindungs- und Zwischenglied mit dem 
umfangreichen Außenbezirk bilde. Nicht also sei die Concurrenz des Letztern bei dem 
Anbau zu fürchten und die Sache werde sich günstiger und in dem halben Zeit¬ 
raum machen, als man 'anzunehmen geneigt sei. Das Geschäft müfse nur in die 
Hand von sachkundigen Männern gelegt werden, die „blockweise" den Verkauf 
von Baustellen anstellten, um das große Territorium so bald als möglich zu 
verwerthen. Ein Abwarten scheine hier nicht thunlich, wenn man sich auch sagen 
könne, daß die Baustellen dadurch an Werth gewönnen; dieser Werth werde die 
Zinsen nicht aufwiegen, vielmehr werde eine schnelle Zunahme der Bevölkerung 
die sonstigen Unkosten decken helfen. Frage man sich nun, ob kaufen oder ab¬ 
lehnen, so sei für ihn maßgebend, daß gewisses Terrain für Handel und Verkehr 
gewonnen werden müsse; es werde die Sache dadurch sehr vereinfacht und der 
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Entschluß zu kaufen gereift. Es sei gesagt worden, die Lastadieumwallung habe 
Werth für Niemand; er wollte darauf erwidern, daß, ganz abgesehen von den 
Eisenbahngesellschaften, von der günstigen Lage zu Lagerplätzen, jeder Adjacent 
darnach trachten werde, sein Grundstück nach dieser Richtung zu vergrößern. Man 
habe zur Erlangung von Löschplätzen das „elende" Haber'sche Grundstück für die 
Summe von 80.000 Thlr. erworben; was sei das im Vergleich zu dem Preise, 
welcher für die gesammte Umwallung in Anschlag gekommen; wenn diese erst 
hinzukommen müsse, um das Haber'sche Grundstück zu dem zu machen, was es 
sein solle! Ebenso liege es mit dem Erwerbe des Vleichholm und des Dampf¬ 
schiffsbohlwerks. Er könne sich daher sehr wohl entschließen, mit dem Mi l i tär-
fiscus das Geschäft im Großen und Ganzen abzuschließen, um später nicht öfter 
mit demselben behufs Erlangung des nur unumgänglich Nöthigen in Berührung 
zu kommen. Er erinnere in dieser Beziehung an die Garnisonbäckerei, welche 
keine Behörde aus dem Wege zu schaffen vermocht. Hier sei die Gelegenheit 
geboten, alle Schwierigkeiten mit einem Male zu beseitigen und freie Hand zu 
gewinnen. Unterlassungssünden seien schlimmer als Begehungsfünden; in Stettin 
aber wisse man sich von diesem Vorwurf am wenigsten frei, denn er glaube, 
daß z. B. die Stadt seiner Zeit sich den Ankauf von Friedrichshof und Altturnei 
nicht hätte entgehen lassen müssen. Er hege daher den lebhaften Wunsch, daß 
sich irgend wie Mit te l und Wege finden lassen werden um das Festungsterrain 
der Stadt in die Hände zu bringen und glaube er, daß der Antrag der Finanz-
commisfion der einzige sei, der zum Zweck führe. Er empfehle dringend die 
Annahme desselben. 

St . V. Dr. Wolff beantragt Schluß der Debatte, welcher die nöthige Unter¬ 
stützung findet. Darauf erhält noch Oberbürgermeister Burscher als Magistrats-
Commissarius zur Begründung der Vorlage das Wort. Redner recapitulirt in 
der Kürze die verschiedenen Anführungen und Anfechtungen aus der Debatte. 
Bezüglich einer Mitwirkung bei Ausführung des Bebauungsplanes, von der die 
Gegner der Vorlage behaupten, daß die Stadt dabei das entscheidende Wort 
habe, gleichviel ob man Käufer fei oder nicht, müsse er die darüber herrschenden 
Anschauungen berichtigen. Es hätten die bestehenden Vorschriften nur eine 
administrative, nicht aber eine gesetzliche Grundlage, auf der man fußen könne; 
freilich wohl sei dabei auf Ausübung des Expropriationsgesetzes Bedacht genommen, 
es beruhe aber auf einer durchaus irrigen Voraussetzung, daß über das „Noth-
wendige„ hinausgegangen würde, was in den Verwaltungsvorschriften angedeutet 
sei. Was an Terrain gebraucht werde, könne dann, wenn die Stadt nicht Herrin 
des Bodens sei, sehr wohl über das Maß bezahlt werden müssen. Er glaube 
auch betonen zu sollen, wie die Stadt schlecht dabei fahren würde, wenn der 
Bauplan in die Hände einer Speculationsgesellschaft gelegt werde, die an Inne¬ 
haltung der Fluchtlinie weniger gebunden sei und auf eine regelmäßige Verbindung 
mit dem Außenbezirk weniger Bedacht zu nehmen hätte. Es würden hierbei auch 

. beabsichtigte Hochbauten ins Gewicht fallen, die auf Höhe der Straßenbreite nach 
den bevorstehenden Vorschriften angelegt werden dürften. Am wenigsten sei ein 
Dichtaneinanderbauen in den Vorstädten zu verhindern, wenn man den Einfluß 
auf den Bebauungsplan ganz aus den Händen gäbe. Er wolle es der ruhigen 
Beurtheilung überlassen, inwieweit hierauf Werth zu legen sei, und habe sich nur 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 12? 
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für verpflichtet gehalten, darauf aufmerksam zu machen. I n Bezug auf alle anderen 
Punkte könne er über die angeführten Einzelnheiten hinweggehen und auf die 
lichtvolle Auseinandersetzung des Referenten der Finanzcommission verweisen; 
auch sei die Vorlage detaillirt genug, um sich daraus über die Sachlage zu in-
formiren. Etwaige Differenzen beständen bei der Mehrzahl der Versammlung 
dem Anscheine nach nur über den Finanzpunkt. Der Magistrat habe sich nicht 
herbeilassen wollen, eine Berechnung gleichsam als eine offizielle hinzustellen. 
I n Bezug auf die Kaufsumme sei jeder Beweis streitig. Der Magistrat habe es 
sich nur zur Aufgabe gemacht, für beide Theile annehmbare Bedingungen aufzu¬ 
stellen. Dem Ministerium und Reich gegenüber habe man so nicht procediren 
können wie verschiedentlich angedeutet worden, und wie es unter Privaten Brauch 
sei. Für die in Vorschlag gebrachte Kaufsumme werde im gewissem Sinne in 
den durch das Gesetz gebotenen Kompensationen ein Anhalt gefunden. Ein Gebot, 
viel unter dieser Summe, werde kaum annehmbar erscheinen; eher erscheine eine 
Ausdehnung der Zahlungsfristen, die zu demselben Zweck führe, zulässig. Man 
müsse daher, wolle man einen Beschluß fassen, sich nicht von der Beweisführung 
über die Richtigkeit des angenommenen Kaufwerths leiten lassen, vielmehr von 
dem vollen Bewußtsein erfüllt sein, die Sache überhaupt nicht zum Fal l zu bringen. 
Der Calebow'sche Antrag habe von vornherein keine Aussicht, angenommen zu 
werden. Er bedeute für ihn Ablehnung des Ankaufs und deshalb wolle er gleich 
erklären, daß er nicht in der Lage sei, demselben im Magistratscollegium behufs 
Annahme unterstützen zu können. Der Reimarus'sche Antrag habe der Sachlage 
schon mehr Rücksicht geschenkt. Es werde sich aber mehr empfehlen, eine höhere 
Summe zu bewilligen und zu versuchen die Zahlungsfristen auszudehnen; von 
diesem Gesichtspunkte aus erscheine der Amelung/sche Antrag am meisten annehmbar, 
aber derselbe schließe auch eine gewisse Gefahr in sich, nämlich die, daß auch bei 
unglücklichen Jahren für die festgefetzte Abschlagssumme aufgekommen werden 
müsse. Hervorheben müsse, er ferner noch das Bedenken, daß gleiche Abschlags-
Summen im Laufe der Jahre angeboten würden, während die Majorität der Finanz¬ 
commission, wie bei Kaufgeschäften üblich, entsprechend den Verhältnissen bei der 
Übergabe eine Anzahlung von 500.000 Thlr . zugestanden hätte. Das erscheine 
auch nicht mehr als bi l l ig, wenn man in Betracht ziehe daß werthvolle Grund¬ 
stücke, wie Zeüghof, Kaserne 2c. außer den beiden Forts sofort oder doch in verhält-
nißmäßig kurzen Fristen als Eigenthum abgetreten würden, wofür Ersatz und 
Deckungsmittel geschaffen werden müßten. Für den Wegfall der Kaserne am 
Königsplatz, der Bäckerei und anderer Grundstücke der Garnifonverwaltung, die 
anderweit ersetzt werden müßten, sei seines Wissens der erforderliche Credit von 
180.000 Thlr., von der Reichsregierung nicht extraHirt, weil man wahrscheinlich 
durch Regelung der Zahlungstermine beim Verkauf des Festungsterrains auf 
Deckungsmittel gerechnet habe. Die Sache erleide keinen Aufschub wegen bevor¬ 
stehender Maßnahmen der Reichsregierung, wonach entsprechend dem Erlös aus 
dem verkauften Terrain eine bestimmte Summe in den nächstjährigen Etat ein¬ 
gestellt werden soll. Er wolle daher schließlich mittheilen, daß ihm, Redner, ein 
Schreiben des Herrn Commandanten mittheile, daß das Kriegsministerium ihn 
beauftragt hätte, mit der Stadt umgehend wegen des Kaufgeschäfts in Verhand¬ 
lung zu treten und daß darüber die vorgesetzte Behörde einem schleunigen Bericht 
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entgegensehe, weil noch andere Reflectanten auf das Festungs-Territorium vor¬ 
handen seien. Redner wolle daher nochmals die Annahme der Vorlage wenn 
auch unter Modificationen empfehlen. 

St. V. Tiessen meldet sich hierauf zum Wort und stellt den Antrag: Die 
weiteren Verhandlungen zu vertagen bis der Bebauungsplan endgültig festgestellt 
sei. Antragsteller sei erst aus dem hier Gehörten dazu bewogen worden, diesen 
Antrüg zu stellen, weil er sich nicht dazu entschließen könne, gewissermaßen, „die 
Katze im Sacke zu kaufen." Der Antrag, über welche sofort abgestimmt wird, 
bleibt in der Minorität. Der Wolff'sche Antrag auf Schluß wird hierauf angenommen. 
Der Referent Lossius führt aus, daß sammtliche Anträge bis auf den der Finanz¬ 
commission keinen practischen Werth haben, er empfiehlt daher die Annahme des 
letztern. Dr. Amelung giebt auf den ihm gemachten Vorwurf der Inkonsequenz noch 
in einer persönlichen Bemerkung die Erklärung ab, daß er consequent zu handeln 
glaube, wenn er für seine Person für Ablehnung der Magistratsvorlage und nicht 
einmal für den von ihm selbst aus Veranlassung der übrigen Minoritätsmitglieder 
der Finanzcommission eingebrachten Antrag stimme. 

Der Vorsitzende resumirt hierauf den Inhalt der verschiedenen Anträge, die 
er nun in der Reihenfolge je nach Höhe der verschiedenen Kaufsumme zur Ab¬ 
stimmung bringt. Das Resultat derselben ist die Ablehnung: 

1) der Magistrats-Vorlage mit allen Stimmen gegen die einzige Stimme des 
St. V. Rechtsanwalts Masche; 

2) des Antrages der Finanz-Commission mit 33 gegen 25 Stimmen; 
3) des Amelung'schen, sowie 
4) des Reimarus'schen Antrages mit 31 gegen 27 Stimmen und 
5) des Calebow'schen Antrags mit ziemlich großer Majorität. 

Somit ist also der Ankauf des Festungsterrains von .Seiten der Stadt, 
definitiv abgelehnt, was auch Seitens der zahlreich versammelten Zu¬ 
hörer mit einem lebhaften „Bravorufe" aufgenommen wurde. 

I n der vertraulichen Besprechung vom 13. Juni hatte der Oberbürgermeister 
Burscher bereits seine Ansicht dahin ausgesprochen, daß er es für die Stadt, 
für Schifffahrt und Handel, unumgänglich notwendig erachte, die sämmtlichen 
am Wasser gelegenen zur Festung gehörigen Grundstücke vom Fiscus 
für die Stadt zu kaufen. Er bezeichnete als schlechterdings nothwendig: 

1) Für die Verbreiterung der Uferstraße am Garnison-Lazareth und Proviant¬ 
amte 15.400 Q. Fuß a 2 Thlr . Thlr. 30.800 

2) Für Verbreiterung der Uferstraße am Dampfschiffsbohlwerk 97.000 
Q, Fuß k 2 Thlr. Thlr. 194.000 

3) Auf der Lastadie vom Dunzig bis zum Parnitzthore 300.000 Q. Fuß 
k 15 Sgr. . Thlr. 150.000 

4) Ebendaselbst von der Oder bis zum Parnitzthore eine gleich große 
Fläche zu demselben Preise Thlr. 150.000 

5) Zur Erhaltung der Anlagen 260.000 Q.-Fuß k 15 Sgr. . Thlr. 130.000 
6) Zur Erhaltung der Anlagen am Wege nach Grünhof 86.000 Q. 

Fuß a 1 Thlr Thlr. 86.400 
Summa. . . Thlr. 741.000 

127* 
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I n der Magistrats-Sitzung vom 2. Ju l i 1873 wurden die beiden letzten 
Posten, als verfrüht und nicht dringend nothwendig aufgegeben, dagegen ist von 
der frühern Majorität des Magistrats beschlossen worden, die beiden ersten 
mit 224.800 Thlr. nnd von den Posten 3 und 4 einen Theil zu bewilligen. 
Wer sich die Beschaffenheit der unter 1 und 2 genannten Örtlichkeiten vergegenwärtigt, 
wird von der Notwendigkeit der, Verbreiterung der Uferstraße an jenen zwei 
Stellen überzeugt sein. Sodann auch die Mehrheit der Stadtverordneten, die in 
der Sitzung vom 8. Ju l i 1873 die Vorlage des Magistrats genehmigt und diesen 
demnächst ermächtigt haben, wegen Ankaufs der namhaft gemachten Grundstücke 
mit der betreffenden Militärbehörde in Unterhandlung zu treten. I m Laufe der 
Dismssion über diesen Gegenstand machte der Oberbürgermeister Burscher Mit¬ 
theilung von einem, auf das Rescript des Ministers des Innern vom 27. Juni 
1873 gestützten Erlaß des Oberpräsidenten an den Magistrat, dem zufolge in 
Ausführung des Reichs-Festungs-Gesetzes in Stettin ein Orts-Committß aus allen 
Verwaltungs-Ressorts, darunter auch ein städtisches Mitglied, eingesetzt werden solle, 
dessen Aufgabe es sein werde, festzustellen, welcher Modus bei der Veräußerung 
des Festungsterrains inne zu halten sei. Daß hierbei die städtischen Interessen 
wahrgenommen würden, sei selbstverständlich; indessen müsse man doch wissen, 
was man wol le . Die Vorlage des Magistrats habe angestrebt, irgend welche auch 
noch so beschränkte Basis hierfür zu gewinnen, sonst hätten wol die anzuknüpfenden 
Verhandlungen keinen Zweck. 

Einer der Stadtverordneten Stettins hat sich gemüßigt gesehen, in Betreff des 
Ankaufs des Festungsterrains von Seiten der Stadt, unterm 23. Februar 1874 
eine Eingabe an den Kriegsminister, General-Lieutenant v. Kamecke — dessen 
vertrauter Jugendfreund er ist — zu richten, worin er von den Grundsatze aus¬ 
geht, — „einer Seits daß für den Verkauf die Summe von 3.886.000 Thlr. 
„einkommen muß, anderer Seits für diefen Preis alle Flächen und Baulichkeiten, 
„soweit sie zur Festung als solcher gehören, verkauft werden sollen"; und er glaubt 
den Abschluß eines Kaufvertrages auf Grundlage dieses Satzes gewährleisten zu 

, können. Der zwischen dem Obersten v. Wangenheim und dem Oberbürgermeister 
Burscher im Anfange des Jahres 1873 vereinbarte Vertrags-Entwurf fei, so 
meint er, nur deshalb gescheitert und von den Stadtverordneten abgelehnt, 
weil der Entwurf diesen Grundsatz durchaus unbeachtet gelassen habe. Nach 
diesem Vertrags-Entwurfe sollte die Stadt Stettin für etwa die Hälfte der Fläche 
der Festungswerke 3.500.000 Thlr. zahlen, während der Reichs-Fiscus für die 
andere Hälfte der Werke nur 386.000 Tylr . sich wollte anrechnen lassen. Die 
Stadt sollte hiernach, von änderen lästigen Bedingungen abgesehen/ für öie eine 
Hälfte das Neunfache von Dem bezahlen, was Fiscus für die andere Hälfte glaubte 
anrechnen zu können. Dies konnten die Stadtverordneten nicht genehmigen und 
darum lehnten sie jenen Entwurf ab. Dagegen werden sie einen Vertrags-Entwurf, 
der von dem obigen Grundsatze ausgeht gern acceptiren, und er, der Antrag¬ 
steller, als Führer einer bedeutenden Fraction der Stadtverordneten-Versammlung, 
glaubt für die Annahme eines solchen Entwurfs die Garantie übernehmen zu 
können, wenn der Kriegsminister ihm gestatten w i l l , mit einem von demselben 
zu ernennenden Commissarius einen Vertrags-Entwurfs zu vereinbaren. I n der 
Eingabe werden sechs Punkte bezeichnet, die bei der Unterhandlung als maßgebend 
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zu betrachten sein werden; als — 1) Der Ministerial-Commissarius ist Verkäufer 
im Namen des Deutschen Reiches, er, der Antragsteller, ist Käufer Seitens der 
Stadt Stettin. 2) Verkäufer und Käufer setzen gemeinschaftlich fest, welche 
Terrainabschnitte und welche Baulichkeiten zur Festung Stettin gehören und ver¬ 
einbaren für jeden Terrainabschnitt und für jede Baulichkeit den Kaufpreis in 
der Weife, daß für den sämmtlichen zur Festung als solcher gehörigen Flächen 
und Baulichkeiten die Summe von 3.886.090 Thlr. herauskommt. 3) Nachdem 
diese Festfetzungen getroffen find, erklärt Verkäufer, was er verkaufen, Käufer, 
was er kaufen wil l . Letzterer glaubt jedoch im Voraus zusichern zu können, 
daß die Stadt Alles kaufen werde, was das Reich ihr überlassen wil l . 4) Den 
Kaufpreis entrichtet der Käufer in der Weise, daß er jährlich 100.000 Thlr. zahlt, 
ohne Zinsen für den Rest. Sollte jedoch Käufer für den Verkauf des Terrains 
zu Zeiten mehr Geld baar einnehmen, als er bis dahin eingezahlt hat, so soll 
er den Überschuß an die Reichskasse abführen und foll ihr den Mehrbetrag bei 
dem nächsten fälligen Quoten in Abrechnung gebracht werden. 5) Käufer und 
Verkäufer vereinbaren demnächst jeder auf Grundlage dieser Vereinbarungen einen 
Vertrags-Entwurf und legen denselben dem Kriegsminister zur vorläufigen Ge¬ 
nehmigung vor. 6) Sobald diefe erfolgt ist, besorgt Käufer — also der Antrag¬ 
steller — die Genehmigung der städtischen Behörden von Stettin, und gelangt 
demnächst der Entwurf an den Kriegsminister zur definitiven Genehmigung 
zurück. 

Hierauf ist nachstehender Bescheid ergangen: 
Berlin, den 30. Apr i l 1874. 

Auf Ew. :c. Eingabe an des Herrn Kriegs-Ministers Excellenz vom 23. Fe¬ 
bruar cr. ist das unterzeichnete Departement zu erwidern beauftragt, daß von 
Ihren Vorschlägen zum Abschluß eines Kaufvertrags betreffs des zu Stettin 
zu veräußernden Festungsterrains hier kein Gebrauch gemacht werden kann. 

Kriegs-Ministerium, allgemeines Kriegs-Departement. 
(Zwei Unterschriften). 

Kürzer und correcter wie dieser konnte wohl kein Bescheid abgefaßt werden! 
Zum Schluffe sei angemerkt, daß die Entfestigungsarbeiten am 1. September 

1873 mit Freilegung der Thorpassagen excl. des Frauenthors, ihren Anfang 
genommen haben. 

I n Bezug auf die Veräußerung von Festungsterrain waren bis zum 29. 
August 1874 noch immer keine Bestimmungen getroffen. Selbst da, wo Anträge 
zum Erwerb einzelner Theile vorliegen, — und das ist z. B : beim Magistrat, 
dem Directorium der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft und einem Privat-
Consortium der Fal l , — ist bisher noch keine Antwort auf die bezüglichen 
Anerbieten ertheilt worden. 

^Quellen: ^eta, des Magistrats zu Stettin, betreffend die Erweiterung der Stadt auf der 
Frauenthor-Seite. 1356^-1374. Tit. X > , Sect. 4. Gouvernements-Sachen. Nr. 89. 
— Die Verhandlungen in der Stadtverordneten-Versammlung vom 1. Ju l i 1373, 
nach dem Bericht in der Neuen Stettin« Zeitung vom 2. Ju l i 1873. Der Her¬ 
ausgeber dieser Zeitung, Gustav Wiemann, ist Stadtverordneter. — Privat-Mit-
theilungen.^ 

Gefchlofsen am 1. September 1874. 
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Die Geschichte, der Stadt Stettin als Festung ist in den Jahren 1873 und 
1874 geschrieben. Seit der Zeit hat der Herausgeber des L.-B. Gelegenheit ge¬ 
nommen, ältere Acten zu studiren, welche über die Vergütigung Auskunft geben, 
die den Ackerbesitzern des Turnei-Feldes für ihre zum Bau der Forts Leopold, 
Wilhelm und Preußen eingezogenen Äcker gewähret worden ist, so wie auch da¬ 
rüber, wie es not der Zuschüttung des mittelalterlichen, tiefen Wehrgrabens der 
Stadt und dem daraus entstandenen, eingeebneten Grund und Boden gehalten 
worden ist, Dinge, an welche zu erinnern, obwol sie zum größten Theil hundert 
Jahre und darüber hinter der Gegenwart liegen, doch für diese und die Er¬ 
örterung vieler schwebender Fragen von nicht geringer Wichtigkeit sein dürfte. 
Das Ergebniß dieses Studiums alter vergilbter, mehrentheils undeutlich geschrie¬ 
bener Handschriften, wird darum hier eingeschaltet unter der Aufschrift: — 

V I . Ergänzungen zur Wau-Oeschichte der Jestung. 
i . 

Entschädigung für die zum Festungsban 1724—1740 eingezogenen Grundstücke. 

König Friedrich Wilhelm I. bewilligte mittelst Cabinets-Ordre vom 27. 
September 1737 als Entschädigung für die im Turnei-Felde belegenen, so wieder 
wenigen zu den beiden Wieken gehörigen, zur Erweiterung der Festung einge¬ 
zogenen Grundstücke die Summe von 400(1 Thlr. (oben S . 568). Das Nähere 
über die Verwendung dieser Summe ergibt sich in der Folge aus den, zu diesem 
Ergänzungs-Artikel benutzten, Acten dahin, daß zu Lebzeiten des Königs nur 
der vierte Theil der Bewilligung unter einige Interessenten vertheilt worden ist. 
Vollständig geordnet wurde die Angelegenheit erst unter der Regierung Friedrichs I I , 
nachdem umständliche Verhandlungen gepflogen worden, die einen 24jährigen 
Zeitraum von 1749 bis 1773 umfassen, doch mit Unterbrechungen. 

Die Mehrzahl der Grundeigentümer, deren Acker bei Erweiterung der 
Fortification der Stadt Stettin unter der Regierung des vorigen Königs mit 
eingeschanzt worden, beschweren sich in einer Immediat-Vorstellung, daß sie wegen 
der deshalb zu fordernden Entschädigung noch nicht befriedigt feien. König 
Friedrich I I . läßt durch Hof-Rescript vom 23. Juni 1749, unterzeichnet von den 
Ministern v. Viereck, v. Boden, v. Blumenthal, v. Katt, Seiner Pommerschen 
Kriegs- und Domainenkammer befehlen: „sämmtlichen Interessenten bekannt zu 
machen, welcher gestalt Wir ihnen anderweitig versichern laßen, daß sie dieser 
wegen billigmäßig befriedigt werden sollen, zur Zeit aber sich annoch gedulden 
müssen, bis solche Gelder assignirt werden können". Die Kammer theilt Abschrift 
des Hof-Rescripts unterm 8. Ju l i dem Magistrate zur weitern Veranlassung mit, 
worauf die „Lastadischen Gerichts Vögte angewiesen werden, denen sämbtlichen 
Interessenten hiervon Nachricht zu gßben. V6er6wiu Stettin in 86uaw den 
18. Ju l i 1749". Nun aber ruhet die Sache volle vier Jahre! 

Da wegen der Breite des Glacis verschiedene Irrungen vorgefallen, deren Be¬ 
seitigung nothwendig sei, fo hofft das Gouvernement der Festung — General-
Lieutenant Herzog A. Wilhelm von Braunschweig-Bevern, — in einem an die 
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Kriegs- und Domainenkammer untsrm 9. August 1753 gerichteten Schreiben, 
dieselbe werde darüber mit ihm einverstanden sein, und zu dem Ende eins ihrer 
Mitglieder beauftragen, welches sich mit dem noch zu ernennenden Com¬ 
missarius des Gouvernements wegen eines bald möglichst anzuberaumenden 
Termins ins Einvernehmen setzen möge. Der Landmesser Baltzer (Balthasar) sei 
zu dem Termin zuzuziehen; derselbe habe seine Vermessungskarte von dem Acker¬ 
lande mitzubringen, welches zur Fortification eingezogen worden sei, und an 
Eidesstatt die Versicherung abzugeben, die Interessen Ihro Königl. Majestät oder 
Dero Gouvernements nicht zu benachtheiligen, sondern alles treulich, wie er es vor-
hero vermessen hat, anzuzeigen, damit nach solcher Vermessung und Nachweisung 
sogleich mit dem Pfluge hinterher tracirt werden könne, und I . K. M . , wenn 
etwa die Fortification erweitert werden sollte, den Acker nicht doppelt bezahlen 
dürfe. Da verschiedene Grundbesitzer angränzen, so wurde die Kammer requirirt, 
den Magistrat, das Iohanniskloster, die Marien- und Iacobikirche ingleichen die 
Privateigentümer, welche Acker dort haben, adcitiren zu lassen, „und ihnen frei 
zu lassen, dabei sein zu können". Die Kammer entsprach dieser Requisition durch 
die unterm 11 . August an den Magistrat erlassene Verfügung, worin der tsr-
minus aä koe auf den 14. desselb. Monats festgesetzt wurde. Commissarius 
der Kammer war Kriegsrath Stiege. 

Der Landmesser Balthasar wurde am 12. August in Gegenwart des Platz-
Ingenieurs, Hauptmann Honauer, von dem Gouvernements - Auditeur Andreae 
vereidet, und am 14. der Termin abgehalten, in welchem der Gouverneur, Herzog 
von Br.-Bevern, weniger eine Regelung obwaltender Irrungen, als vielmehr 
etwas- ganz Neues, nämlich eine Ve rb re i t e rung des G lac i s , durch seinen 
Commissarius, den eben genannten Platz-Ingenieur, zur Sprache bringen ließ. 
Am folgenden Tage traten der Kämmerer, Kriegsrath Pott, Namens der Stadt-
Kämmerei, der Senator Tabbert, Namens des Iohannisklosters, und der Senator 
Ietze, Namens der St . Iacobi-Kirche, zusammen, um wegen des so unerwarteten 
als absonderlichen Ansinnens des Herzogs wegen Abtretung von Acker zur Aus¬ 
führung seines Projects in Berathung zu treten, deren Grgebniß in den nach¬ 
stehenden Protokoll niedergelegt wurde:-^-

Actum S t e t t i n , den 15. August 1753. 
Nachdem das Königl. Gouvernement nicht allein am gestrigen Tage durch 

den Landmesser Balthasar durch Pricken marquiren lassen, wieweit die Glacis 
um das Fort Preußen und die hiesigen Festungs-Werke abermahls extendiret 
werden sollten, sondern auch heutigen Dato darnach mit dem Pflug hinterher 
trassiren lassen, so haben in marZius uotati, nachdem selbige der Sache halber 
mit deren anderen Interessenten sich besprochen, der Nothdurft erachtet, ihre 
Meynung mittelst dieses dahin abzugeben, wie sie zwar in dem auf gestern ihnen 
präfigirten sehr kurtzen Isrmiuo sich gestellet, jedoch mit der ausdrücklichen 
Reservation und Protestation, daß solches denen Eigentümern zu keinem Präjuditz 
gereichen, und daraus geschlossen werden solle, als wenn selbige im geringsten 
dasjenige, was vorgenommen worden, genehmigen und darin consentiren wollten, 
zumal t6rmiiiu8 nimis au8U8w8 gewesen, und folglich ihnen keine Zeit gelassen 
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worden, sich dazu gehörig zu Präpariren. Was indessen die Sache an sich be¬ 
trifft, so sei -

1) Den Interessenten noch gar nicht bekannt, daß S. K. M . bereits be¬ 
stimmt hätten, daß die Glacis noch weiter als sie jetzt würklich sind, extendiret 
werden sollten; sondern so viel ihnen bewußt, dürften die Glacis nicht breiter 
als höchstens 10 Ruthen sein. Daß aber wie es das Ansehen habe, solche nun¬ 
mehr auf 20 Ruthen Breite und darüber extendiret und dadurch der beste Acker 
denen Eigenthümern weiter weggenommen und zur Fortification gezogen werden 
sollte, glaubten sie nicht, daß es S . K. M . Wille und Befehl wäre. 

2) Sey es auch gar keine Notwendigkeit; denn wenn die Glacis 10 Ruthen 
breit wären, sey der Vorwand, als wenn die Eigenthümer oder deren Vieh 
den Festungswerken zu nahe kommen möchte, gar nicht zu besorgen. Vielmehr 
würden — 

3) S . K. M . nur große Kosten von neuem verursachet, und denen Eigen¬ 
thümern ein unglaublicher Schade dadurch zugefüget werden, indem eines Theils 
derjenige Acker, so von Anno 1724 bis 1738 zur Fortification eingezogen worden, 
und welches schon ein sehr großes Quantum impoxtire, so wenig alß die 
seither davon entgangene Nutzung bishero denen Eigenthümern vergütet 
worden; andern theilß, wenn nun wieder ein so anfehnliches Quantum, als ab¬ 
gepfählt worden, abermahls abgehen sollte, das Quantum mä6iuni8Mom8 un¬ 
gleich höher heran lauffen, und S . K. M . doch nicht der geringste Vortheil, 
wol aber die Eigenthümer einen gewaltigen Schaden dabei haben würden. Da 
man — 

4) wahrgenommen, daß bey der dem Balthasar von den sämmtlichen I n¬ 
teressenten commitirten Eintheilung des Turneischen Ackers :c. von dem Königl. 
Gouvernement zwar Pfähle gefetzet worden, wieweit nach dessen Intention die 
Glacis extendiret und gerechnet werden sollten, wodurch wiederum ein gar groß 
Theil des besten Ackers abgehen, und zur Fortification gezogen werden wollte, 
wobei ein und andere ^roprißtari^, sonderlich die Kämmerei, uud das Closter 
gar gewaltig leyden würden, so könne solches um so weniger gebilliget und nun-
mehro zur Norm gefetzet werden, als der Balthasar sich darnach nicht im Ge¬ 
ringsten habe richten, fondern zuvorderst die Interessenten vernehmen sollen und 
muffen, ob sie damit einverstanden, oder ob sie darwider was zu erinnern fänden, 
wie er denn auch sogar noch weiter gegangen,, indem er nicht die ordentliche 
Winkel von der Glacis gefolget, wodurch noch mehr Abgang entstehen würde, 
wannenhero er sich dabey sehr parteylich bezeuget, und verdächtig gemachet, ihn 
auch wegen diefer einfeitigen Eintheilung von denen Interessenten desfalls nichts 
gut gethan werden könne. Und wie solchergestalt 

5) dieser gantze ^ew8 und das bisherige Verfahren denen Interessenten 
nicht zum Präjuditz gereichen möchte, also würde und könne das vorgenommene 
Trassiren ihnen eben fo wenig nachtheilig feyn, gestalt sie sich hiemit ausdrücklich 
wollen referviret haben, von ihrem bishero in Cultur gehabten Acker, auch 
Wiefewachs, nichts eher fahren zu lassen, bis fowohl S . K. M . allerhöchster 
und ausdrücklicher Befehl eingelanget seyn würde daß sie sich die Veranlassungen 
des Gouvernements schlechterdings gefallen lassen follten, wobey fie jedoch des 
allerunterthänigsten Vertrauens lebten, daß S. K. M . vorhero alles unparteiisch 
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und gründlich untersuchen laßen, auch Wegendes bereits abgetretenen sowol, 
als wegen des annoch abzutretenden Ackers und Wiesenwaches ihnen hin¬ 
längliche Vergütigung angedeyen, solche baar auszahlen laßen, ihnen auch nicht 
injungiren würden, ehe, solches geschehen, etwas von dem Ihrigen abzutreten, 
oder sich der Nutzung oder Hütung zu begeben, allermaßm hiebey wol zu merken, 
daß der Acker an diesem Orte der beste vom ganzen Stadtfelde sey, und niemand 
einen dergleichen Morgen unter 40 bis 50 Thlr. geben und verkaufen würde, 
wesfallß dann denen Interessenten annoch qM6vi8 eouixetsutiH zu reserviren 
nötig und M M . Lkuatui anHeim zu stellen, ob nicht hiernach bei der Königl. 
Kriegs- und Domainenkammer Vorstellung zu thun und zu bitten, daß in solch er¬ 
mäße nach Hoffe referiret, auch das Königl. Gouvernement reauiriret werden 
möchte, die p088688or68 so wenig in Cultivirung der Ncker, alß der Hütung im 
geringsten eher turbiren zu lassen, bis sie gänzlich indemnisiret worden, und die 
gezogene Fahre ihnen darin nicht hinderlich seyn solle, widrigenfalls Interessenten 
sich gemüßiget, sehen würden, dieserwegen bei S . K. M . höchster Person sich 
immediate zu beschweren. 

Dieser Protest wnrde nach dem im Magistrats-Collegium gefaßten Beschluß 
vom 17. August der Kammer mittelst Berichts vom 24, August eingereicht, und 
dieselbe gebeten, bei dem Gouvernement Gegenvorstellungen in Bezug auf dessen 
Absicht einer Verbreiterung des Glans auf Kosten der Grundeigentümer des 
Turneischen Stadtfeldes zu thun. Inzwischen hatten sich die bei der Sache zu¬ 
nächst Betheiligten kurz gefaßt, und am 18. August 1753 eine Immediat-Vor-
stellung an den König gerichtet und darin „allerunterthänigst gebeten, dem 
Gouvernement die ohne Noht abermals intendirte Einziehung mehreren Ackers 
zur Fortification, wodurch S . K . M . Selbst nur große unnötige Kosten gemacht 
werden dürften, allergnädigst zu inhibiren, allenfalls Commission zu veranlassen 
und zu verordnen, daß bis zu erfolgeter allerhöchster Decision und geschehener 
Bezahlung des Ackers, alles in 8tatu yuo verbleiben solle." Unterzeichnet war 
die Bittschrift von: Pott, uominy der Stadt-Kämmerei; Löper, Administrator 
der Marien-Stifts-Kirche; Iädicke Iacöbi-Kirchen Senior; Tabbert, Senior des 
Iohannis-Klosters, und von Privat-Grundbesitzern im Turnei-Felde, von I . C. 
Schwanck, I . Jürgen Gronow, C. G. Masche, und A. D. Malchin, verwittwete 
Blindowin. Darauf erging nach Ablauf kaum Eiuer Woche die nachstehende 
Cabinets-Ordre: — 

Sr. Königl. Wayt. in Preußen :c. Unser allergnädigfter Herr haben aus 
dem immediate eingesandten Memorial derer Eigenthümer der Stadt-Äcker zu 
Stettin ersehen̂  was dieselben wegen der von dem dortigen Gouvernement vor¬ 
habender und durch Ziehung einer Furche bereits verunstalteter Extension der 
Glacis an denen Vestungs-Werken, und des daher ihnen imminirenden aber-
mahligen Verlusts vieler Morgen Landes, allerunterthänigst vorgestellet und zu¬ 
gleich aufs inständigste gebeten haben, worauf denmselben hierdurch zur aller-
gnädigsten Resolution ertheilet wird, daß, weil Höchst Denenselben von dieser 
Veranlassung nichts bekannt ist, und Sie solche voritzo gantz unnöthig finden, 
Sie auch an den Gouverneur und General-Lieutenant des Herzogs von Bevern 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 128 
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Liebden, unter heutigen Dato die Ordre ergehen laßen, daß es mit der Glacis iu 
8wtn guo gelaßen, alles Was dieserhalb etwa bereits geschehen ist, wieder auf¬ 
gehoben, und niemand ohne Dero Vorwißen und ausdrückliche Genehmhaltung 
eine Furche Acker entzogen werden soll. Potsdam den 24. August 1753. 

Resolution Friedrich, 
vor die Eigenthümer derer Stadt-Äcker zu Stettin. 
Adresse: An sämmtliche Eigenthümer des Stadt-Ackers zu Stettin. 

Einige Tage nachher erließ der König in derselben Angelegenheit das nach¬ 
stehende Cabinets-Schreiben: — 

Bester besonders lieber Getreuer. I h r werdet aus denen Eopeylichen Ein-
schlüßen. mit mehrern ersehen, was für Beschwerden die Eigenthümer derer dortigen 
Stadt Äcker wegen der von dem Gouvernement abermahls intendirten Erweite¬ 
rung der Glacis an denen Vestungswerken bey M i r immediate angebracht haben, 
und was darauf sowohl unterm 24. dieses an des General Lieutenant Hertzogs 
von Bevern Lbdn., als auch auf Dero Antwort-Schreiben unterm heutigen Dato 
von neuen an dieselben ergangen ist. Ich befehle Eüchnun hierdurch, daß I h r 
nach der Zurückkunft des Hertzogs diese Sache mit Ihme ohne Weitläufigkeit 
reguliren, dabey aber dahin sehen sollet, daß von denen Äckern keine Hand breit 
mehr zu der Glacis eingezogen werden müße, als Ich bereits nach den wahren 
Werth zu bezahlen übernommen habe, indehm Ich nicht gemeinet bin, ohne Noth 
mit Schaden derer Leüthe M i r noch mehr Kosten zu machen. Ich bin Euer 
wohl asiectionirter Konig. Friedrich. 

Potsdam, den 28. August, 1753. . 
An den Cammer Präsidenten v. Afchersleben. 

Man sieht aus diesem Cabinets-Schreiben, daß der Herzog von Braunschweig-
Bevern auf des Königs Befehl vom 24. August unverzüglich Bericht erstattet 
hatte. Dies mußte per Estaffette geschehen sein, da der König schon am 28. 
August weitere Befehle ergehen ließ. Diese Schriftstücke entziehen sich unserer 
Kenntniß; sie befinden sich nicht in den vorliegenden Acten. Es läßt sich an¬ 
nehmen, daß der König über das Vorgehen feines Gouverneurs von Stettin, 
obwol dieser sein naher Anverwandter war*), recht ungehalten gewesen sein mag, 
indem derselbe in Bezug auf die Festung Anordnungen getroffen hatte, von denen 
der König nichts wußte. Das war offenbar ein Verstoß gegen die militairifche 
Ordnung und Kriegs- und Mannszucht, die Friderich I I . nicht duldet durfte. 
Hing die Abwesenheit des Herzogs, deren in dem Cabinets-Schreiben an den 
Präsidenten v. Aschersleben gedacht ist, mit diesem Verstoß gegen die Disciplin, 
offenbar ein Verstoß höherer Art, zusammen? War der Herzog wegen desselben, bei 
dem es sich um das Mein und Dein der. Unterthanen handelte, vom Könige zur 
Wbüßung einer unfreiwilligen Anwesenheit auf eine andere Festung, etwa nach 

*) August Wilhelm Herzog von Braunschweig-Lüneburg-Bevern war der älteste Sohn 
von, Ernst Ferdinand, Dsmprobst zu St. Blasii und St. Cyriaci in Braunschweig, f 1746, 
und dieser ein Bruder von Ferdinand Albert, dem regirenden Herzoge zu Vraunschweig-
Wolfenbüttel, Kaiserl. und des H. R. R. General-Feldmarschall, f 1735, der Vater von 
Elisabeth Christine, der Geinalin Königs Friedrich I I , seit 1733. Der Herzog-Gouverneur 
von Stettin war mithin ein Vetter der'Königin. 
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Küftrin oder Magdeburg geschickt worden? Aus vier Wochen etwa? Denn der 
Herzog war, wie wir gleich sehen werden, am 1 . October 1753 wieder in 
Stettin. 

Bürgermeister und Rath überreichten der Pommerschen Kammer am 7. Sep¬ 
tember 1753 Abschrift der Cabmets-Ordre vom 24. August und baten, mit dem 
Gouvernement zu conferiren, damit eine anderweitige Vermessung vorgenommen 
und das Glacis in seinen alten Grunzen erhalten werden möge. Der König 
hatte schon ein Conferiren der Kammer mit dem Gouvernement anbefohlen, wie 
das Cabinetsschreiben an den Präsidenten v. Aschersleben besagte, aber auch in 
dem Erlassen an den Herzog. Denn dieser benachrichtigte den Präsidenten 
unterm 1. October 1753, daß er, S . K. M . Befehlen zufolge, zur Untersuchung 
und Regulirung der Beschwerden der Turneischen Ackerbesitzer in der Glacis 
Angelegenheit einen (ungenannten) Stabsoffizier, nebst dem Ingenieur-Capitain 
Honauer und den Garnison Auditeur commandirt habe, dem Präsidenten anheim¬ 
gebend, einen oder zwei Räthe des Kammer Kollegiums, auch den Landmesser 
Baltzer, zu demselben Zweck zu committiren. Die Kammer setzte den Magistrat 
hiervon am 2. October in Kenntniß, demselben überlassend, sich wegen des 
Kämmerei-Ackers, und die übrtge Institute, sowie die Privateigenthümer, wegen 
ihrer Besitzungen auf dem Turnei-Felde in der Commission vertreten zu lassen. 

Der Magistrat berichtete auf diese Notification unterm 6. October 1753, 
daß er nicht ermangeln werde, den Interessenten sofort Mittheilung zu machen, 
finde aber, vorläufig anzuzeigen nöthig, daß die Beschwerden der Ackerbesitzer 
eigentlich und hauptsächlich darin beständen, daß außer demjenigen Acker, welcher 
bereits seit vielen Jahren zu den Festungswerken umsonst genommen, und den 
Eigentümern entzogen worden, und wofür die Wenigsten bisher eine Ver-
gütigung erhalten, abermals ein großes Stück ihres besten Ackers, so sie bisher 
noch in Kultur gehabt, genommen werden solle, und daß solches nach des Land¬ 
messers Ausrechnung 392 M g . betrage. Es scheine, als wenn dieses nicht ohne 
Orund sei, weil z. E. nach des Balthasar Vermessung des zum Vorwerk auf 
dem Turnei belegenen zur Kämmerei gehörigen Ackers*) vom Februar 1734, zu 
de r Zeit schon dasjenige Quantum, so vom Kämmerei-Acker zur Fortisication 
eingezogen worden, nach Magdeburgschen Morgen und Ouadratruthen ge¬ 
wesen fei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 . 38 
und nachher sei wiederum zum Behuf von der Fortification im Jahre 
1735 eingezogen . . . . . . . . . . , . . . . . . 7 . 1 1 9 
Demnächst abermals in den Jahren 1736 und 1737, weshalb dem 

Z u übertragen . . . . . . 57. 157 

*) An einer frühern Stelle dieser Stettinschen Geschichte ist des „prächtigen Luftgartens" 
gedacht, welcher von dem Minister und Chef-Präfidenten:c. 2c. Philipp Otto v. Grumbkow, 
bald nach Besitzergreifung Stettins durch König Friedrich Wilhelm I. angelegt, wurde, und 
von dem es daselbst heißt: „Wo dieser Grumbkowsche Garten in der heutigen Örtlichkeit zu 
suchen sei, ist ,z. Z. nicht anzugeben." (L. B. I I Th. Bd. VI I I , 651, 652). Die hier benutzten 
Acten weisen die Örtlichkeit nach. Der Garten, welchen der Lastadischen Gerichts-Secretair 
Bartels in überschwenglicher Weise poetisch beschreibt, 
einem Kammerei-Kamv. Es ist der späterhin Mrichsche, Belthusensche, Sackscke Garten, der 
in der Eisenbahnhofs-Anlage seinen Untergang gefunden hat. 

128* 
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Übertrag. . . . . 57. 157 
Verwalter des Kämmerei-Ackerwerks Remission habe bewilligt werden 
müssen 8. 79 

Macht in Summa . . 66. 56 
und obgleich davon im Jahre 1746 wieder abgegangen, was demnächst 
auch eingeebnet worden . . . . . . . . . > - - - 4. 65 
so sei doch der Verlust des Kämmerei-Ackerwerks damals geblieben . 61 . 171 
Da aber nach des Balthasar im Jahre 1746 übergebenen Extract die Einbuße 
der.Kämmerei an ihrem Acker nur 43 M g . ausmachen solle, so müsse hierbei 
wol ein I r r thum mit untergelaufen sein. Um nun diesen Unterschied ins ge¬ 
hörige Licht zu setzen, erachtet Magistrat es für nothwendig, und ehe die Com-
mission zusammentritt, daß dem Landmesser Balthasar aufgegeben werde, nicht 
allein diesen Umstand und die große Differenz in der „Superstcies" sich zu er¬ 
klären, sondern auch vorzüglich dasjenige Quantum, so der Kämmerei und den 
übrigen Interessenten von ihrem Acker bisher wirklich abgenommen und zu den 
Fortifications - Werken, wie auch zu dem Garnison - Exercierplatz und zu den 
Festungs-Ziegeleien gezogen worden und nicht mehr restituirt werden kann, von 
demjenigen Acker und Quantum, so nach des Gouvernements-Intention annoch 
dazu gezogen und gerechnet werden soll, von den Eigenthümern zur Zeit aber 
wirklich genutzt wird, genau zu trennen, und jedes zu svecificiren, damit berechnet 
werden könne, was einem jeden Grundeigenthümer wegen des bereits entzogenen 
Ackers zu vergütigen ist, als auch wie viel dasjenige beträgt, welches nach der 
Absicht des Gouvernements einem Jeden nicht abgehen soll, damit nach diesen 
Daten das Nöthige bei der Kommission von den Interessenten beobachtet 
werden könne. 

Balthasar äußerte hierauf in seinem der Oaiusra Rkßia am 11. October 
1753 erstatteten Bericht, daß der Magistrat sich irre; derselbe habe die Sache 
nicht gründlich erwogen, uud die Mi t te l , welche Alles ins Licht stellen könnten, 
nicht benutzt. Denn 1) sei es Wider den klaren Beweis der Karte und der darauf 
basirten, schon im Jahre 1746 gemachten, Ausrechnung, daß 392 Mg . betrage, 
so noch zum Glacis von Seiten des Gouvernements, ehedem schon wirklich in 
den Wällen und Gräben steckende Lande gefordert werden, denn der klare Beweis fei 
da, daß die ganze Masse nur 392 M g . 169 Ruth, ausmache, und wenn es dahin ge¬ 
langt, daß die Eigenthümer den Acker, so ihnen bis dahin noch vom Glacitz Seitens 
des Gouvernements zu bestellen erlaubt worden, behalten sollen, so müsse selbiger 
von den 392 M g . 169 Ruth, wieder abgezogen werden. 2) Sei es zwar rich¬ 
tig, daß er im Jahre 1734 den zur Kämmerei gehörigen urbaren Acker vermessen 
habe, um einen zuverläßigen Anschlag von der Pension darauf gründen zu können, 
mit Nichten aber zu der Zeit den Abgang zur Vergütigung zu bestimmen; denn 
die dabei aufgeführten 50 M g . 38 Ruth, sein nur beiläufig mit specificirt worden, 
weil diese Fläche theils mit Ziegelbrennereien belegt, und theilweise schon wirk¬ 
lich in die Werke gezogen waren, was die dabei gemachte Anmerkung ja mit klaren 
Worten bezeuge. Die Fläche, worauf die Ziegeleien gelegen, habe damals einiger 
Maßen gemessen werden können, was aber wirklich schon in die Werke gezogen, 
sei unmöglich zu messen, ja nicht einmal zu wissen gewesen, es sei nur ungefähr 
von denen Anweisern angedeutet, wie viel es sei, auch seien zu der Zeit die 
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Nachrichten über das Mein und Dein des Bodens so mangelhaft gewesen, daß 
die Kämmerei nicht einmal ihr eigenes Land anzuzeigen gewußt habe, woraus 
abzunehmen sei, daß da die Vermessung und Ausrechnung schon geschehen, der 
Stadthofmeister ihm, Balthasar, erst mitgetheilt habe, die Anweisung sei un¬ 
richtig. Demgemäß Hab' er noch ein M a l ins Feld gemußt, und, mit Ver¬ 
werfung des vorigen, alles neu vermessen müssen, er sei aber noch heute zweifel¬ 
haft, ob ihm bei dieser zweiten Vermessung die Gränzen richtig nachgewiesen 
worden seien, denn die Bauleute gebrauchten das Kämmereifeld wie ihr eigenes, 
und weil keine Vermessung vorhanden, so gäben sie den Eigenthümern nur nach 
Anzahl der ihnen zukommen sollenden Hufen, wo und an welchem Ort aber der 
Acker gelegen, wisse so wenig der Eigenthümer als der Pächter richtig anzuweisen, 
er habe daher bei der Vermessung von 1746 über allemaßen Mühe anwenden 
müssen, eines jeden Eigenthümers Land aussindig zu machen, um es gehörig zu 
verzeichnen. Auch noch heüt' zu Tage seien die Bauleute nicht im Stande, im 
Felde anzugeben, wem dieses, wem jenes Stück gehöre,, wenn sie nicht ihr Acker¬ 
buch bei sich haben, und von vorn anfangen, zu zählen. Was nun die im Jahre 
1734 als Abgang specificirten 50 Mg . 38 Ruth, betrifft, so müsse man die 
damaligen Zeiten mit den jetzigen nicht vermengen, denn 1734 wäre das Fortifica-
tionswerk in voller Arbeit und die Ziegelbrennerei in Ver größten Bewegung ge¬ 
wesen, und könne es wol sein, daß von den Kämmerei-Lande nachher noch 
16 M g . 18 Ruth, unbrauchbar geworden; daß aber diese Fläche schlechthin in 
die Werke gezogen worden, oder mit Ziegelöfen belegt gewesen, sei ihm unbe¬ 
kannt, weil er davon die Vermessung nicht gehabt, und zwar, weil die Fortisica-
tions-Arbeit zu der Zeit in der größten Bewegung war, was bis 1737 fort¬ 
dauerte. Damals eine ordentliche Vermessung vorzunehmen und etwas Gewisses 
in Betreff des Abgangs an Acker festzusetzen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit 
gewesen. Möglicher wäre es im Jahre 1746 gewesen, doch aber nicht, ohne das 
ganze Turnei-Feld zu vermessen und die beim Rathhause vorhandenen Nach¬ 
richten, und besonders den Schwedischen F o r t i f i c a t i o n s - P l a n dabei zu 
haben*), denn ohne diesen war' es weder ihm noch irgend einem Andern mög¬ 
lich gewesen den richtigen Inhal t des zur Fortisication gezogenen Ackers heraus¬ 
zubringen. Da sich nun aus der vor fünftehalb Jahren schon übergebenen Aus¬ 
rechnung zeige, daß der Kämmerei mit dem, worüber man streitig, zur Fortisika-
tion abgegangenen 43 M g . 107 Ruth., so könnten ja unmöglich die im Jahre 
1734 angeführten 50 Mg. 38 Ruth, und die nachher noch angeführten 16 Mg . 
18 Ruth, dazu addiret werden, indem hier nur die eingereichte Rechnung das¬ 
jenige besage, was die Fovtification wirklich an sich gezogen, und nicht von dem, 
worauf vormals die Ziegeleien gelegen gewesen und nunmehr beinahe gänzlich 
wieder ausgepflüget sei. Die Interessenten bemühten sich zwar sehr nm die Aus¬ 
zahlung der Vergütigung für die ihnen abgenommenen Äcker, feien aber gar nicht 
bemüht auf die Bezahlung der Gebühren für die fchon vor neüntehalb Jahren 
gefchehener Vermessung Bedacht zu sein, man möchte daher, so schließt Balthasar 
seinen Bericht, fast Bedenken tragen, in derartigen Sachen weiter was vor¬ 
zunehmen. 

Darunter dürfte der Plan der Festung von 1693 zu verstehen sein; siehe S. 545. 
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Z u diesem, dem Wagistrate unterm 12. October 1753 von (Ü9.iu6r3. ß 
mitgeteilten Balthasarscheu Berichte bemerkte der Stadtkämmerer, Kriegsrath 
Pott, wie man noch nicht völlig überzeugt sei, daß die gesammten, zur Fortifica-
tion sowol bereits eingezogene, als noch einzuziehende Landung in Summa nicht 
mehr als 392 M g . 169 Ruth., die darunter mit begriffene Kämmerei-Landung 
aber nur 43 M g . 107 Ruth, ausmache, da diese nach der übergebenen specificirten 
Nachweisung bis 1738 schon 61 Mg . 171 Ruth, betragen habe; und müßte, um 
eine volle Überzeugung zu gewinnen, notwendiger Weise eine sftecifique Balance 
gemacht werden von jedem Stück, woraus sich alsdann erst mit Gewißheit er¬ 
geben würde, ob auch wo und bei welchem Stück der I rr thum stecke. Gesetzt 
aber auch, daß wirklich ein I r r thum sich irgend wo finde, und das Quantum der 
Kämmerei, incl. dessen, was noch eingezogen werden soll, nicht mehr als 43 Mg. 
107 Ruth., und die ganze Summe des vom Stadtfelde schon eingezogenen und 
noch einzuziehenden Ackers in Allem nur 392 Mg. 169 Ruth, betrage, so ist 
dennoch dem DyMsr io Xod. 86U3.W8 äy 6 k u M von dem Balthasar noch 
kein Genüge geschehen, weil die unumgängliche Nothwendigkeit erfordert, daß aus¬ 
gemacht werde, wie viel das Quantum beträgt, welches der Kämmerei uud einem 
jeden der übrigen Eigenthümer abgenommen worden, und wie viel dasjenige 
importire, was ein jeder noch hergeben soll, um zur Fortification gezogen zu 
werden. Und ist dieses geschehen, so könne man nicht absehen, was die be¬ 
absichtigte Commission für Nutzen schaffen werde; indem sich daraus die. ganze 
Sache am füglichften werde beurtheilen lassen und S . K. M . zur Entscheidung 
anHeim gestellt werden müsse, ob den Eigenthümern noch mehr Landung, als 
ihnen bisher entzogen worden, genommen werden, oder ob nicht vielmehr nach 
der Königlichen Resolution vom 24. August er. Alles in 8ww Huo bleiben solle; 
ingleichen, wie viel S . K. M . wegen des bereits eingezogenen Ackers einem 
jeden Interessenten nur werden zu vergüten haben; weshalb Referent anHeim 
stelle, ob nicht anderweit bei der Königl. Kammer Vorstellung zuthun, daß der 
Landmesser in solchem Maße die Vermessung und Ausrechnung ungesäumt zu 
machen habe. Auf den Grund dieses Votums berichteten Bürgermeister und 
Rath am 30. October 1753 an die Königl. Kammer. 

Mittlerweile daß dieser Bericht in der Kanzlei war, bestimmte das Gouver¬ 
nement in Gemeinschaft mit der Kammer einen Termin zur Commisfion wegen 
der Glacis-Angelegenheit auf den 2. November 1753 im Gouvernements-Hause. 
Die Interessenten wurden dazu im Auftrage des Magistrats vom Kämmerer Pott 
mittelst Currende eingeladen. An der Spitze stand die Gemalin des. Kammer-
Präsidenten v. Aschersleben. Sie schrieb auf die Currende: „Was die übrigen 
Herrn am benannten Tage werden vorzutragen vor gut finden, solches lasse ich mir 
auch gantz wohl gefallen." Die Präsidentin war bei der Sache mit einer Fläche 
von 14 Mg . 160 Ruth, betheiligt. Die Conferenz wurde abgehalten, verlief 
indessen resultatlos. Der Garnison-Auditeur Andreae, das Gouvernement ver¬ 
tretend, führte das große Wort. Er brachte wider die Interessenten des Stadt-
Ackers wegen der bei S . K. M . immediate eingereichten Vorstellung 11 Punkte 
zur Sprache, auf die sie, unvorbereitet wie sie waren, dennoch sofort ihre Er¬ 
klärung abgeben sollten. Es wurde ihnen kaum eine Stunde Zeit zugestanden, 
um sich über den Inhal t dieser, gleichsam aus der Luft gefallenen Punkte be-
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sprechen zu können. „Worauf dann Nachmittags von Seiten der Interessenten 
die NxcyMo MuetÄtim aä protooolium gegeben, von dem Herrn Aüditeur 
Andreae noiniiw des König!. Gouvernements darauf mittelmäßig replicirt und 
von Seiten der Interessenten nur allzu kurz und folglich nicht hinlänglich, weil 
es schon sehr spät Abend war, dupliciret, und demnächst von dem Herrn Cammer-
Director Sprenger, als Commifsarius der Königl. Cammer, das commissarische 
Sentiment beygefügt wurde." Eine Abschrift dieses Protokolls hat der Magistrat 
zwar von dem ^c. Sprenger erbeten, sie ist aber nicht zu den ^cti8 curi9.6 ge¬ 
kommen. I n dem Bericht, welcher dem Magistrate über die in Rede seiende Con-
ferenz von dem Kämmerer Pott und den Senatoren Iädike und Tabbert im Namen 
der Iacobikirche und des Iohannisklosters am 2. November 1753 erstattet wurde, 
kommt folgende Stelle vor: 

" „Da von Seiten des Gouvernements unter andern in I^kMca, mit ange¬ 
führt wurde, alß würden die Gustav Adolfschen Werke wirklich besäet und behütet, 
daraus gefolgert werden dürfe, wenn dem Kloster und der Kämmerei darunter 
nichts abgegangen sei, auf welchen Punkt, weil man nicht hinlänglich Information 
hatte, in v u M c a gar nicht geantwortet wurde, so hat man den Verwalter Kuntschafft 
vom Turnei dieserwegeu befraget, welcher darauf angezeiget und versichert, wie es 
nicht an dem sei, daß sothane Werke beackert würden, indem solche viel zu hoch, 
daß solche nicht füglich unter den Pflug gebracht werden könnten. Da nun dieses 
Hey der Königl. Kammer annoch anzuzeigen der Notwendigkeit sein wird, damit 
solches ad ^.otis conftiren möge, auch überdem der Landmesser Balthasar eben¬ 
falls wissen wird, und mit Bestände wird anzeigen können, daß sothane Werke nicht 
beackert werden, und daß folglich der dadurch geschehene Abgang unter dem Quanto 
der 392 Mg . 169 Ruth., so zur Fortification eingezogen worden, nicht mit be¬ 
griffen, mithin die Notwendigkeit erfordert, sothane Werke und den dadurch 
denen Interessenten geschehenen Abgang annoch zu vermessen, damit das ganze 
und völlige Quantum, so zu den Fortificationen wirklich eingezogen worden, 
heransgebracht werde uud constiren möge; So stellet man M M . 8s iMu i anHeim ob 
nicht hiernach Vorstellung bey derKönigl. Cammer annoch zu thun und zu bitten, daß der 
Balthasar über sothaneu Umstand aä xrotocolwm vernommen, solches communi-
cirt und demnächst die Vermessung besagter Werke demselben annoch committiret 
werden möchte." 

Bürgermeister und Rath machten den bevorstehenden Antrag zu dem ihrigen 
und berichteten ganz in dessen Sinne am 16. November 1753 an die Kammer. 
M i t diesem Berichte schließen einstweilen die Acten, in denen eine Pause von 2 
Jahren eintritt. 

Interessant sind die Mittheilungen des Verwalters Samuel Kuntschafft über 
die Verschanzungen aus schwedischer Zeit, welche man die Gustav Adolsschen 
Werke genannt hat. Kuutschafft ist auf dem Turnei geboren und erzogen, er 
kennt also die gedachten Werke von Kindheit an, und er hat sie immer nur mit 
diesem Namen, „so und nicht anders", nennen hören. Die Situation derselben 
weiß er nicht anders anzugeben, als daß sie zwischen den Mühlen und dem 
Schmiede-Grund belegen seien, und möchten wol noch zwei Drittel von den 
Werken vorhanden sein, indem die Erde von emem Drittel bei Anlage des 
Forts Preußen dahin gekarret worden wäre. Gepflügt und geackert könnten sie 
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nicht werden, weil sie nicht allein tief ausgegraben worden, sondern auch aus 
der Stadt ehedem Lehm nnd Sand zum nöthigen Gebrauch daselbst geholt wor¬ 
den, mithin habe Niemand sie in Kultur,, indessen würden sie doch vom Kloster 
zur Hütung genutzt, ob die Stadtkämmerei einen Antheil daran habe, solches kann 
er für gewiß nicht sagen, indem er sich niemals um die Besitzverhältnisse be¬ 
kümmert, wenigstens habe er es niemals gehört, auch war' es fast nicht glaublich, 
indem die Gustav Adolf'schen Werke so recht zwischen inne der Kloster Kämpe, 
Äcker und Mühlen belegen seien, mithin die Vermutung dahin spräche, daß die. 
Kämmerei nicht dabei betheiligt sei. Kuntschafft, wi l l dies jedoch nicht als 
eine vollkommene Wahrheit ausgesagt haben, weil diese Werke schon vor mehr als 
hundert Jahren vom Turneischen Acker abgenommen worden. Bestimmtere Nach¬ 
richten müßten sich jedenfalls beim Klostergericht sowol als im Rathsarchiv fin¬ 
den. Ein einfacher Ackersmann, wie er, bekümmere sich um weiter nichts, als 
daß er dem Verpächter seiner Zeit richtig die Pension abtrage nnd hiernächst 
seinen kümmerlichen Lebensunterhalt durch die Pachtung gewinne; den Pächter ginge 
es nichts an, ob dem Eigenthümer vom Grund und Boden wegen des ihm ent¬ 
zogenen Ackers Vergnügung zu Theil werde oder nicht, nicht minder sei es ihm 
gleichgültig, ob Letzterer der Nachwelt zur Nachricht in ^oti8 publicis, wie viel 
Morgen oder Ruthen er damals eingebüßt, aufgezeichnet habe oder nicht. Weshalb 
er denn auch für gewiß nicht anzugeben vermöge, ob der Schmiede-Grund, wo 
diese Werke belegen, mit vermessen worden oder nicht, und ob sie in der zuletzt 
vorgenommenen Vermessung mit befindlich seien oder nicht. Das aber sei gewiß, 
daß dieser Werke seit vielen Jahren nicht mehr gedacht werde; das Kloster habe 
sich des Terrains derselben nur zur Hütung bedient, weil es eines Theils eine 
M r y Unmöglichkeit sei, selbiges zum Ackerbau wieder in Stand zu setzen, andern 
Theils es aber auch dem Kloster-Ackerwerk an Weide fehlen würde. Schließlich 
erinnert sich Kuntschafft noch, daß vor einigen Jahren bei der Königl. 
Regierung Zeugen eidlich vernommen worden, welche seines Wissens aus¬ 
gesagt, daß der Schmiede-Grund mit zum Ackerwerke des Iohannisklosters 
gehöre. 

Was die Veranlassung zu der zweijährigen Pause gewesen und welche Ver¬ 
handlungen während derselben gepflogen worden, ergeben die vorliegenden Acten 
nicht, aber das sieht man aus deren Verfolg, und zwar ans dem ersten Schrift¬ 
stück, womit sie wieder anheben, daß die Angelegenheit in der Zwischen¬ 
zeit zur richterlichen Cognition gelangt ist, Ein von 5 Ministern unterzeichnetes 
Hof-Rescript ist es, welches den Reigen der Aktenstücke in der neuen Periode er¬ 
öffnet, es hat folgenden Wortlaut: — 

Von Gottes Gnaden Friederich König in Preußen :c. Unfern gnädigen 
Gruß zuvor: Weise, hochgelahrte Räthe, liebe Getreue. Nachdem Uns wegen 
der zwischen dem Stettinschen Günvernement und denen Einwohnern des Turneis 
vor Stettin in Ansehung der Glacies obwaltenden Differenzen, nach Maßgebung 
des von euch abgefaßten Bescheides umständlicher Vortrag geschehen: So lassen 
Wi r euch unsere eigentliche Willensmeynung dahin bekannt machen, daß, soweit 
es die Einziehung einiger Acker zur Glacies, so die Bürgerschaft noch bisher ge¬ 
nutzet, anbetrifft, es, deshalb bei denen schon vorhin ertheilten Cabinets-OrdreH 
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vom 24. August 1753, welche aä instkiitialn der Eigenthümer der Acker ergangen, 
und der anderweitigen Ordre vom 28. August d. a. an den von Aschersleben 
sein Bewenden haben, mithin dazu nichts von denjenigen Acker, welchen die Bür¬ 
gerschaft bisher genutzet, eingezogen werden soll. 

Was hiernächst den Punkt anbelangt, ob die 10 Ruthen, woraus die Glaäes 
bereits zu Schwedischen Zeiten bestanden, unbezahlet bleiben, und dem Vergüti-
gungs-Plan abgezogen werden sollen, deshalb haben Wi r allergnädigst resolviret, 
daß solcher mit der Bürgerschaft nach der Billigkeit verglichen, auch ein 
gleiches in Ansehung der Lehm- und Sandgruben zur Erhaltung der Ziegel Erde 
geschehen sol l . 

Indessen wird das Gouvernement seiner Annahme °gemäß die aufgeworfene 
Schantze wieder zu demoliren und zu Planiren haben. 

I n Ansetzung des Exercier-Platzes aber bleibt es dabei, daß selbiger denen 
dortigen Regimentern nach, wie vor verbleiben muß. I h r habt also nunmehro 
denen Interessenten der Äcker solches bekannt zu machen, zugleich aber die 
Lehm- und Sand-Gruben vermessen zu lassen und hiernechst gemeinschaftlich mit 
der Kammer ein richtiges Vergütigungsquantum auszumitteln, wann zuvor die 
Sache wegen der 10 Ruthen von der Glacies, auch der Lehm- und 
Sand-Gruben verglichen ist. Seyen euch mit Gnaden gewogen. Geben Berlin, 
den 29. I u l y 1755. 

Auf Sr . Königl. Majestät allergnädigften Special Befehl, 
v. Hoppe, v. Boden, v. Blumenthal, v. Katt. v. Borck. 

An die Pommersche Regierung. ^ 
Dieselbe wird wegen der Differenzen des 

Stettinschen Gouvernements mit denen Ein¬ 
wohnern des Turneis vor Stettin aus ihre des¬ 
halb abgefaßte Sententz beschieden. 

Das in dem Gof-Rescript erwähnte Erkenntniß der Pommern-Kaminschen 
Regierung, des höchsten Gerichtshofes im Herzogthum Pommetn und Fürstenthum 
Kamin, fehlt in den Acten, die hier benutzt werden, was zur Übersicht des Zu¬ 
sammenhangs der ganzen Angelegenheit sehr zu bedauern ist. Indessen sieht man 
aus Actenstücken, welche viel später vorkommen, daß nach richterlichem Er¬ 
messen die Bodenfläche für welche der König Entschädigung zu gewähren 
hat, auf 253 Morgen 101 Ruthen festgesetzt ist. Die Sache wurde 
bei der Regierung in die Länge gezogen. Erst nach Ablauf von drei Viertel 
Jahren nahm sie dieselbe wieder auf durch eine an Bürgermeister und Rath 
der Stadt unterm 2. Apr i l 1756 erlassene Verfügung, worin angeordnet 
wurde, daß dem Landmesser Balthasar, dem die Vermessung der Lehm- und 
Sandgruben, wo die Ziegeleien sür den Festungsbau unter de Wallrave und 
de Prew gestanden hatten, aufgetragen sei, „einige Leute beigegebm würden, 
die davon (nämlich von den Gruben und ihrer Lage) eine richtige und accurate 
Anweisung geben können^ und zu dem Ende der Königl. Regierung benannt und 
angezeigt- werden sollen, um selbige deshalb in Eidespflicht zu nehmen." Die 
„verordneten Camerarij luden in Folge dieser Verfügung die Interessenten auf 
den 6. M a i zu einer Conferenz ein, um sich über die Angelegenheit zu be-

Zandbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 129 
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sprechen und Beschlüsse zu fassen, mittlerweile möchten sie sich nach Personen 
erkundigen, welche über die Lage der gedachten Gruben zuverlässige Auskunft zu 
geben im Stande seien. Was das Ergebniß dieser Conferenz gewesen erfährt 
man nicht. Es trit t in der Behandlung der Sache wiederum eine 
Pause von einem Jahre ein. Nach Ablauf desselben tr i t t ein Hofrath Spal-
dmg*) auf, der sich als Sachwalter der sämmtlichen Turnei-Interessenten kund gibt, 
und sich bei der Regierung über den Landmesser Balthasar und dessen Nachlässigkeit 
in der Vermessungssache beklagt. Die Regierung fertigt die Veschwerdeschrift unterm 
27. Apr i l 1757 dem :c. Balthasar Behufs der Rechtfertigung zu, und dieser berichtet 
am 26. M a i — nachdem ihm die Regierungs-Verfügung erst 2 Tage vorher in-
sinuirt worden war — daß er am 12. M a i 1756 ein Rescript von der Kammer 
eulpfangen habe, welches zwar die Turneische Sache zum Gegenstande habe, aber 
einer ihm zu übertragender Vermessung der Lehm- und Sandgruben mit keiner 
Sylbe gedenke. Überhaupt habe er bis dahin niemals den Befehl zur Ausführung 
der in Rede stehenden Vermessung erhalten. Dann sägt er in seinem Rechtferti¬ 
gungs-Bericht: „E. K. M . ist erinnerlich, daß das Königl. Gouvernement sich er¬ 
boten, nicht allein die Hälfte Üeüte (Instrumentträger, Kettenzieher) zur Ver¬ 
messung der Lehm- und Sanogruben zu gestellen, sondern auch die Anweiser zu 
geben, w i e w e i t v o n A n f a n g d e r . F o r t i f i c a t i o n b i s A n n o 1 7 4 0 
d a s L e h m - u n d S a n d g r a b e n , w i e auch d ie gewesenen Z i e g e l ¬ 
o f e n sich um d ie S t a d t erstreckt , und daß von Seiten der Interessenten 
die andere Hälfte, auch Anweis er zu reichen, was auch von G. K. M . genehm 
gehalten wurde; nachdem aber die Interessenten noch wider E. K. M . getroffenen 
Spruch und die darauf erfolgte Abpfählung der Glacis-Breite :c. protestierten, so 
wollte auch das Königl. Gouvernement die Vermessung der mehr genannten 
Gruben nicht eher zulassen, bis die Sache wegen des Glacis völlig entschieden 
oder abgemacht sei, weshalb denn auch von E. K. M . genehm gehalten, dieserhalb bei 
Hofe nochmals anzufragen und mir unterm 24. Apr i l 1756 aufzugeben, die 
Resolution abzuwarten. Wie aber solche von Hofe ausgefallen, davon ist mir 
nichts bekannt geworden. Von E. K. M . allergnädigstem Befehl wird es nun 
abhangen, zu verordnen, ob blos auf Anzeige der Interessenten, ohne Zuziehung 
des Gouvernements, die Vermessung der Lehm- und Sandgruben und der ehe¬ 
maligen Ziegeleistellen vorzunehmen; es ist aber zu besorgen, daß daraus künftig 
Verwirrung entstehen könne. Doch beruhet Alles auf E. K. M . Genehmhaltung; 
ich bin zufrieden, wenn ich nur mit einer ausdrücklichen Verordnung dazu? mich 
justificiren kann." 

Die Regierungs-Verfügung vom 1. Juni 1757 fertigte den Balthasarschen 

*) Dieser Hofrath Spalding, ein vielbeschäftigter ^.ävooatuä oräiuarius, später Justiz-
Commissarius jetzt Rechtsanwalt genannt, gehörte zur Familie des berühmten Theologen Johann 
Joachim Spalding, geb. am 1. Mai 1714 zu Triebsees im damaligen Schwedisch-Pommern, 
seit 1764 Probst' zu' Berlin und Pastor Primarius an der Nicolaikirche daselbst, Ober-Con-
sistorial-Rath, des Armee-Directoriums Commissarius wie auch der benachbarten Kirchen und 
des vereinigten Berlinischen und Kölnischen Gymnasiums zum grauen Kloster, und der damit 
verbundenen Streit'schen Stiftung Inspector, ein für religiöse Aufklärung wirkender Geistlicher, 
der in Folge des famosen Wöllnerschen Religions-Edicts 1788 seine Stelle niederlegte. Er f 
am 26. März 1804, als 90jähriger Greis zu Berlin. 
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Bericht dem Magistrat mit dem Befehl zu, denselben den Interessenten, deren 
10 namentlich aufgeführt wurden, zu communiciren: „Damit sich solche allenfalls 
darauf erklären können, und habt ihr (Magistrat) darüber Lpsoikee ein äocuNßn-
Win einzusenden." Die Lastadischen Gerichtsvögte wurden am 28. Juni ange¬ 
wiesen, die Erklärung der Interessenten einzuholen, zu welchem Endzweck auf den 
8. Ju l i ein Termin anberaumt wurde; allein dieser Termin verlief resultatlos, 
indem die meisten Interessenten eine schriftliche Erklärung sich vorbehielten und 
die übrigen meinten, sich nach denjenigen Interessenten richten zu wollen, welche 
den meisten Acker besäßen. Die schriftlichen Vota von Seiten der Vertreter der 
Institute, nämlich der Kämmerei, des Iohannisklosters, der Iacobikirche waren 
nach und nach eingegangen und wurden dem Magistrate am 29: Ju l i von den 
Lastadischen Gerichtsvögten eingereicht. Sie lauteten alle dahin, daß ohne Zu¬ 
ziehung des Gouvernements, welches wegen des Glacis zur Fortification mit 
interessirt sei, eine anderweitige Vermessung, gleich allen früheren ganz ohne Nutzeu 
sein und abermals unnütze Kosten verursachen dürfte, weshalb die Regierung zu¬ 
vörderst zu iu'vloriren sein würde, i-ationk moäi proeLäLiiäi sich mit dem Gouver¬ 
nement in Einvernehmen zu setzen, besonders wie weit das Glacis auszudehnen 
sein werde. Löper, der Administrator der Marien-Stiftskirche hatte ein Votum 
nicht abgegeben, wol aber von den Privat-Eigenthümern des Senators 
Masche Wittwe, die den vorstehend angeführten Erklärungen vollständig zustimmte, 
worauf Bürgermeister und Rath der Regierung Bericht erstatteten. Die Verhand¬ 
lungen im Jahre 1757 schließen mit nachstehendem Schriftstück: 

Auf E. K . M . Hochlöbl. Regierung, Anschreiben vom 11. Ju l i c. wegen 
Vermessung der vormahls zur Fortifications Arbeit ausgeworfenen Sand- nnd 
Ziegelgruben vermeldet das Königl. Gouvernement in Antwort, wie bey itzigen 
Umständen mit folcher Vermessung nicht werde verfahren können, sondern es da¬ 
mit noch einigen Bestand haben wird. 

Stettin, den 4. August 1757. 
Königl. Preüssisches Gouvernement Hierselbst. 

An die Königliche Pommern-Kaminsche Regierung. 

Was aber waren das für Umstände, die „itzigen." Was denn anders, als 
kriegerifche; es war der zweite Feldzug des dritten schlesischen, des siebenjährigen 
Krieges. Der Gouverneur von Stettin, Herzog August Wilhelm vou Braun-
schweig-Bevern, war abwesend. Er stand im Felde. Am 18. Juni war der 
Unglückstag von Kolin gewesen. Wenige Wochen nach Erlaß des vorstehenden 
Gouvernements-Schreibens mutzte General Lehwald nach dem verunglückten Sturm 
der russischen Verschuldungen bei Groß-Iägerdorf, 30. August, ganz Preußen dem 
Feinde offen lassen, Pommern und Stettin war vor den Russen ebenfalls in Ge¬ 
fahr. Lehwald zog auf Befehl des Königs mit dem Überrest seiner Schaar zum 
Schutz von Stettin herbei, das von einem schwedischen Heerhaufen bedroht war, 
der über die Pene gegangen war, Demin, Anklam und Pasewalk besetzt und seine 
Vorhut bis in die Ukermark entsendet hatte. Lehwald warf die Schweden nach 
Siralsuno und Rügen zurück, den 13. September. Das war also eine Zeit, die 
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nichts weniger als dazu angethan war, Geschäfte des Friedens, noch dazu so ver¬ 
altete, ordnungsmäßig zu Ende zu führen. 

Es ist oben im Eingange dieses Ergänzungsartikels daran erinnert worden, 
daß König Friedrich Wilhelm I. bereits im Jahre 1737 die Summe von 4000 
Thlr . als Entschädigung der Grundeigenthümer für die, Behufs der Erweiterung 
der Festung eingezogenen Ländereien des Turnei-Feldes bewilligt habe, und daß 
von dieser Summe 1000 Thlr . unter einige Interessenten, nach Maßgabe ihres 
Verlustes an Grund und Boden, vertheilt worden seien. Es waren vier Par¬ 
teien von den Privat-Grundeigenthümern, denen die 1000 Thlr. ausgezahlt 
wurden. Die übrigen 3000 Thaler befanden sich zu Stettin im äßpoÄW. Nun¬ 
mehr, mithin zwanzig Jahre später, begab sich wegen dieses Devositiums Folgen¬ 
des; der schon genannte Hofrath Spaldmg richtete nämlich an die PoMmersche 
Kammer ein Schreiben ohne Datum, nachstehenden Inhalts: — 

„Es haben mir der Herr Marggraf zu Schwedt, Königl. Hoheit*) gnädigst 
aufzutragen geruht, zur Aufbringung der von der Pommerschen Ritterschaft zu 
denen gegenwärtigen Kriegs-Operationen zu leistenden Anleihe vor Höchstdieselben 
ein Capital von 3000 Thlr. zu negotiiren. Da nun bekanndtermaßen, die vor 
die zur Fortification eingezogene Turneische Landung von Hofe eingesandte Ver-
gütigungsgelder bey der Königl. Cammer im äsposito liegen, auch noch, wegen 
noch nicht geschehener Vermessung und Abtheilung des Landes keine Hofnung ist, 
daß die Repartition so bald geschehen möchte; hingegen denen Interessenten zum 
Vortheil gereichet, weun die Gelder ausgeliehen sind, zu geschweigen, daß es 
S . K. M . Wille ist, daß die Depositen Gelder dazu emplojiret werden sollen, 
wider die Sicherheit auch zweifelsohne nichts einzuwenden seyn wird, so bitte 
ich allerunterthänigst: gegen einen eigenhändigen Revers S . K. H. des Herrn 
Marggrafen diese Gelder ihm anzuleihen und mich mit einer Resolution zu ver¬ 
sehen. Ich ersterbe 2c." 

^ Die OaWßriaa, Il,6ßia verfügte auf diese Eingabe: — „Ooinm. p6l. Canzley-
Diener denen Interessenten, ob die Interessenten in diese Anleihe consentiren, als 
welche auf einen besonderen Bogen ihre Meinung notiren werden. Stettin, den 
20. Iuny 1757. v. Aschersleben (Präsident); Sprenger (Director der Pommer¬ 
schen Kriegs- u. Domainenkammer.) 

Eine eigenthümliche Art, tactlos sonder Gleichen, das Svaldingsche Antrags¬ 
gesuch offen durch einen Kanzleidiener bei den Interessenten herumtragen zu lassen, 
um deren Zustimmung zu einer doch so wichtigen Angelegenheit wie die 
Anleihe des Markgrafen es immer war, einzuholen. Die Acten sind sehr 
lückenhaft. Sie besagen nur, daß die Provisoren des Iohannisklosters Bedenken 
getragen haben, den Consens, ohne Einwilligung des Magistrats, als Patron des 
Klosters, zu ertheilen. Der Magistrat „findet wider die Anleihe nichts zu er-

*) <zZ war der Markgraf Friedrich Wilhelm zu Brand enburg-Schwedt, geb. 27. December 
1700, gest. 4. Mai 1770. Aus semer Ehe mit des Königs Friedrich Wilhelm I. vierten Toch¬ 
ter Sophie Dorothea Maria hinterließ er nur 3 Töchter, in Folge dessen die Majorais-Herr-
schaften Schwedt und Wildenbruch auf seinen Bruder Friedrich Heinrich übergingen, mit dessen 
unbeerbtem Ableben die Nebenlinie des Preußischen Königshauses, der Markgrafen zu Branden-
burg-Schwedt, 1788 erloschen ist (S. 712). Markgraf Friedrich Wilhelm ist der Kultivator und 
Verschönerer der Herrschaft Schwedt (L. B. I I . Th. Bd. I I I , 137—149). 
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innern und werden Herren Provisores coQ86Q8iini zu ertheilen haben. Der. 
Alten Stettin in Lsn. den 1. Ju l i 1757." Eben so ein Decret vom 8. J u l i : 
«Herren Oa,ui6i-ÄiH werden rations der Cämmerey den Konsens ertheilen". Das 
ist Alles, was die Acren über die Anleihe-Sache wissen; was die Provisoren der 
Iacobikirche, was der Administrater der Marier-Stiftskirche und die Privat-Eigen-
thümer beschlossen haben, wissen die Acten nicht, daher auch nicht, ob der Antrag 
des Markgrasen Gehör gefunden hat. Doch ist es der Fall.gewesen! 

Aber auch in Bezug auf die Hauptsache, die Vergütigungsfrage wegen des 
abgetretenen Terrains betreffend, sind die Acten äußerst unzusammenhängend. Es 
sind nur periodisch eingeschaltete Schriftstücke, die einen nichts weniger als sichern 
Halt gewähren zur Beurtheilung des Ganges, den, die Angelegenheit genommen 
hat. An der Lückenhaftigkeit der Nachrichten trägt offenbar der Zustand der Un¬ 
ruhe, in dem man während des Krieges lebte, sicherlich die Hauptschuld. Waren 
doch im dritten und vierten Feldzuge dieses Kampfes um Sein oder Nichtsein, 
1758 und 1759, die Schweden wiederum auf Preußischem Boden erschienen und 
es bedurfte nicht geringer Anstrengung durch Manteüffel und Platen*), um sie 
hinter Stralsunds Wällen und Mauern unschädlich zu machen. Dazwischen aber 
lag der Tag von Kunersdorf, 12. August 1759, der die Stadt Stettin mit einem 
Heer Verwundeter füllte, deren Verpflegung die Kriegs- und Domainenkammer 
ganz in Anspruch nahm. Darnm Wunder genug, daß die Behörden des Königs 
noch Zeit fänden, den gewöhnlichen Arbeiten, die mit der Kriegführung nicht un¬ 
mittelbar im Zusammenhange standen, ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Allein die 
häufigen Unterbrechungen darin, die vielen Lücken, die sich in den hier benutzten 
Acten des Raths-Archivs befinden, sind unter den „itzigen Umständen", wie das 
Gouvernement sich ausdrückte, erklärlich. 

Zwei Jahre nach der hier besprochenen Zeit schreibt die Kammer unterm 
12. Novbr. 1759 an die Regierung! — „Sie werde erhalten haben, was Ooilikra, 
KßZia wegen des Turnei-Ackers unterm 2. Septbr. "1756, nebst Überreichung 
eines Repartitonsplanes der Vergütigungs-Gelder, an dieselbe habe gelangen lassen. 
Da aber die Kammer darauf noch keine Antwort bekommen, inzwischen die In¬ 
teressenten sich wieder gemeldet hätten, so ersuche Oani. Reg. die Königliche Re¬ 
gierung, die Endschaft dieser Sache mit befördern zu helfen indem sie es unver¬ 
antwortlich erachte, die Sache länger zu trainiren und den Interessenten die so 
lange müßig gelegenen Gelder weiter vorzuenthalten." Die Regierung setzte in 
Folge dieser Erinnerung auf den 10. December einen Termin an, in welchem die 
Interessenten sich über den Repartitionsplan erklären sollten und befahl einem 
ihrer Kanzlei Diener, Lüdke hieß der Mann , die Betheiligten zu dem Termin 
mündlich vorzuladen. Lüdke referirte nun aber am 8. December 1759, daß er» die 
.Bestellung dem Hofrath Spalding, als gemeinschaftlichem Mandatarius, 
^nsinuirt, dieser ihm aber zur Antwort gegeben habe: „Diese Sache ginge ihn 
nichts an; weil der Proceß geendigt und die Vorladung die Distribution der Gel¬ 
der betreffe, wozu er keine Vollmacht und nicht die geringste Information habe, 

*) Beider Namen, davon insbesondere der General-Lieutenannt H. v Manteüffel gegen die 
Schweden befehligte, stehen auf dem Sockel des Friedrichs-Denkmal in Berlin eingegraben. 
D. F. v. Platen war General der Cavalerie einer der besten Reüter-Führer. 
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könne er in dem angesetzten Termine nicht erscheinen; es müsse dazu ein geraumer 
Termin angesetzt werden, in welchem sämmtliche Interessenten persönlich erscheinen 
müßten." Der Kanzlei-Diener berichtete nun ferner: daß in dem Besitzstände der 
zu entschädigenden Landungen, viele Personal-Veränderungen innerhalb der letzten 
Jahre vorgegangen seien, die Berechtigten seien nicht allein jetzt andere, als vordem, 
sondern seien auch manche Interessenten von Stettin verzogen, u. s. w. Daß 
unter diesen Umständen aus dem Termin vom 10. December nichts werden konnte, 
ist leicht zu erachten. Der Stadtsyndicus^ Blindow nahm aber daraus Veran¬ 
lassung, dem Magistrat unterm 19. December 1759 zu berichten, daß, „um die 
Sache in ordentlichen Gang zu bringen, er auch seiner Seits, auf Grund des 
von der Regierung im Jahre 1756 festgesetzten 
Mg . 101 Ruth. 86ounäuin r6Zu1a8 soeißtati» einen Vertheilungs-Plan der Ent¬ 
schädigungsgelder angefertigt habe, welcher, wenn derselbe von den Interessenten 
unterschrieben wäre, der Königl. Regierung übergeben werden könne, cuin petito 
die Königl. Kriegs- und Domainenkammer wegen Verabfolgung der bei der Ober-
Steüer-Kasse liegenden 2000 Thlr . zu requiriren und Jemand bei der Regierung 
zu denominiren, welcher die genannte Summe an die Interessenten distribuire, auch 
die von einigen derselben zu viel erhobene Entschädigung wieder beitreibe — 
(Blindow's Vertheilungsplan wies nach, daß die mit 1000 Thlr . entschädigten 
4 Privatpersonen Thlr . 268. 19. 6 Pfg. zu viel bekommen hatten) — damit 
diese so lange verschleppte Sache doch einmal reguliret und in Richtigkeit gebracht 
werde." Der Stadtsyndicus glaubte, Ein Hoch Edler Rath werde bei seinem 
Vorschlage nichts zu erinnern finden, vielmehr die Cammerarier zur Unterschrift 
N0NÜU6 der Kämmerei ermächtigen, auch die Lastadischen Gerichtsvögte mit Samm¬ 
lung der Unterschrift aller übrigen Interessenten beauftragen. Hiernächst werde 
aber auch ein gemeinschaftlicher Mandatarius zu bestellen und für denselben eine 
Vollmacht auszufertigen sein, welcher die Sache bei der Regierung ordentlich be¬ 
treibe, da Hofrath Spalding nicht gemeint sei, sich mit der Sache fernerhin zu 
befassen. Diese Vorschläge, wurden laut Oser. Alten Stettin in 86n. den 21. 
December, 1759 genehmigt und der Advocät Trendelenburg, der nachmalige 
Bürgermeister, zum Sachverwalter bestellt und die Vollmacht für denselben aus¬ 
gefertigt. 

Bemerkenswert^ ist es, daß in diesen Verhandlungen der Betrag der im Depostto 
befindlichen Vergütigungsgelder nicht, wie früher, zu 3000 Thlr. nur zu 2000 
Thlr . angegeben ist. Der Grund dieses Unterschiedes zwischen einst und jetzt 
läßt sich nicht erkennen. Die ermäßigte Summe kommt auch in dem folgenden 
Schriftstück vor, das über den Stand der Sache Auskunft gibt. Es lautet wie 
fotgt: -

Auf der Königl. Regierung Anschreiben vom 25. Juni a. o., die zur Forti-
fication eingezogene Turneische Landung, mit denen Interessenten desfalls anzu-
gedeihende Vergütigung betreffend, erwidert die Königl. Kriegs- und Domainen-
Cammer hiermit in andtworth zurück, wie man sich in die von denen Interessen¬ 
ten übergebene und uns communicirte Repartition nicht einlassen kann^), weil, wenn 
die Repartition nur von denen bereits ausgezahlten 1/M. Thlr. und bey der 

*) Es ist der vom Stadtsyndicus Blindow dem Magistrat am 19. Decbr. 1759 über¬ 
gebene Bertheilungs-Plan gemeint. 
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Ober-Steüer Casse noch vorliegenden 2 M . Thlr. geschehen und alle Interessenten 
hiervon Participiren sollten, solches nicht nur Irrungen bei der Ober-Steüer Casse 
geben, sondern auch wegen Restitution der von einigen mehr gehobenen allerhand 
Weitläufigkeiten nach sich ziehen wird. Die Königl. Cammer hat daher für gut 
gefunden, damit die vorige Repartition unverändert, bleibe*) auch die Ober-
Steüer Casse nicht in Irrungen gesetzt werden möge, nach dem gantzen, der 
:c. Cammer von der Königl. Regierung unterm 25. Januar c. bekannt» gemachten 
lihuiäo der 5071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. eine andere Repartition, die mit der specialen 
Nachweisung auch abschriftlich hiebey communiciret wird, anzufertigen. Es wird, 
falls der Hof nur geruhet, ,nach den ehemaligen Znsicherungen auch noch den 
rest 3. 2071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. zu assigniren, darauf Eher mit einer guten Ord¬ 
nung eine Auskunft zu treffen, nnd nichts weiter, als von dem Bäcker Gronow 
nur 26. Thlr. 15 Gr. und von der Wittwe Blancken 23. Thlr. 2 Gr. 4 Pf. 
benebst dem, was dieselben zu denen Vermessungskosten pro ratg. mit beizutragen 
schuldig, beyzutreiben sein. Die Königl. Cammer hofft, daß diese Repartition der 
Ausrechnung des Landmessers Balthasar überall conform sein werde. Sollte aber 
die Königl. Regierung etwas dabei zu erinnern haben, so wird derselben Meinung 
darüber erwartet. Damit inzwischen die Sache nur einmal zur Endschaft gelange, 
so ist diese Repartition dato nach Hofe eingesandt und nicht nur die Approbation 
darüber, sondern auch der Rest der 2071 Thlr . 5 Gr. 4 Pf. erbeten worden. 
Weil aber die Königl. Regierung in ihrem Schreiben vom 30. Dcbr. 1753 mit 
erwehnet, daß viele Interessenten bey dem Königl. Tribunal in l iw befangen ge¬ 
wesen, der :c. Cammer aber nicht bekandt ist, welche Interessenten streitig gewesen, 
und wer statt der in der dießeitigen Repartition namentlich aufgeführten zur 
Hebung ein und andere Post admittiret werden muß, so ersuchet man dieserhalb 
sowol, als auch ob bey der Königl. Regierung auf eine oder die andere Post 
etwan Arrest geleget sey oder jemand daran einen Anspruch habe, um baldige 
Nachricht. I m übrigen wird die Königl. Regierung belieben, nach denen er¬ 
gangenen Rescriptis auch noch die Sache wegen der 10 Ruthen Schwedischen 
Glacis und der Sand- und Lehmgruben baldigst zu finalisiren, damit 
die Interessenten wegen des Allen völlig befriedigt werden können. 

Stettin, den 29. Juni 1760. 
Königl. Pommersche Krieges und Domainen Cammer 

An HUe. Stiege, 
die hiesige Königl. Regierung. 

Sämmtlichen bei der Sache betheiligten Grundeigentümern des Turnei-Feldes 
wurde nun mittelst Regierungs-Verfügung vom 7. August 1760 (unterzeichnet vom 
Präsidenten v. Ramin) der von der Kammer aufgestellte Repartitions-Plan der 
Vergütigungsgelder zur Kenntnißnahme mitgetheilt, um sich darüber in termino 
den 29. September vor der Regierung zu erklären,' „weil es auf Eure Ein¬ 
willigung lediglich ankommt, und die Regierung sonsten nicht eher etwas zu regu-
liren oder vorzuschlagen haben wird, wie denn auch die im Streit befangen ge¬ 
wesenen Interessenten anzuzeigen haben, welcher Gestalt die Sachen per Mal-

regulirt worden. Was die Finalisirung wegen der 10 Ruthen Schwedisch-

Die von dilmsr«, Nszia unterm 22. September 1756 aufgestellte Repartition. 
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Glacis und der Lehm- und Sandgruben betrifft, so habt Ih r darüber in prg.6-
iixo tßrmino gleichfalls Euch P6r inanäatMiuin «ati« iuZtructum zu erklähren, 
damit demnechst inhalts Rescripti vom 29. 3uli 1755 ein Vergleich tentiret wer¬ 
den könne." Die in diesem Termin gepflogenen Verhandlungen entziehen sich unserer 
Kenntnißnahme; da die vorliegenden Acten ihrer nicht gedenken. Diese 
machen uns dagegen mit dem nachstehenden Hof-Refcript bekannt, durch 
welches die ganze Angelegenheit ihrer Endfchaft viel näher gerückt wird. Es 
lautet so: — 

Von Gottes Gnaden Friederich König in Preußen :c. Unfern Gruß zu¬ 
vor u. s. w. Nachdem Uns der Innhalt eures unterm 2. k u M abgestatteten 
Berichts über den mit denen sämtlichen Einwohnern des Turneis wegen ihres 
zur Fortification eingezogenen Landes, nahmentlich des Schwedischen Glacis und 
der Lehm- und Sandgruben tmtirten Vergleich vorgetragen worden; So appro-
birm Wir den in euren Bericht vom 21. Jul i 1760 gethanen Vorschlag, daß 
pro Morgen 20 Thlr. zu vergüten, und die für die 253 Morgen 101 Ruthen 
betragende 5071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. sZaisnißiit zu repartiren, jedoch die schon 
ausgezahlte 1/M. Thaler darunter mit zubegriffen, hiermit völlig; nur ist unver¬ 
antwortlich, daß von Anno 1751 an, mithin in 10 Jahren, die Sache immer 
dilatorisch verzögert worden, und man die armen Interessenten, die ihre, zur 
Fortification gezogene Gründe sonst wohl für 20 Thlr. pro Morgen nicht wür¬ 
den feil gehabt haben*) mit der in Casfa müssig gebliebenen billigen Vergüti-
gung warten lassen. Damit aber denen Interessenten die gantze Vergütigung an-
geoeyen könne, so ist von Unserm General-Lieutenant v. Wedelt**) an unser 
General-Directorimn geschrieben worden, den Rest von 2071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. 
afsigniren und an euch auszahlen zu laßen. Was die Vergütigung der 10 Ruthen 
vor der Glacis betrifft, weshalb die Interessenten pro Morgen nur die Hälfte 
desjenigen Quanti verlangen, was für die eingezogenen 253 Morgen 101 Ruthen 
determinirt ist; So hat es dabey sein Bewenden, zumal solches auch die dortige 
Regierung in ihrem Berichte vom 6. Jul i c. angetragen. Wegen der Lehm- und 
Sandtgruben hingegen kau die auszumittelnde Vergütigung bis nach hergestellter 

*) I m Jahre 1753 schätzte man den Werth eines Morgen Landes vom besten Acker des 
Turnei-Feldes zu 40—50 Thlr. (S. 1017). I m Jahre 1876 ist von dem zum Gute Alt-Turnei 
gehörigen, bei Fort Preußen belegenen Franzosen-Felde, also genannt, weil dort in den Jahren 
1870 und 1871 das Barackenlager der französischen Kiiegsgefangenen gestanden hat, der Mor¬ 
gen Landes für 16.009 Rmk. - - 5333 Vg Thlr. verkauft worden. 0 tempora o 
!U0l68. 

**) Carl Heinrich v. Wedelt, General-Lieutenant und wirkl. geheimer Etats- und Minister 
cle ttuLl-rs, Ritter des Ordens pour 1e msrits, Erbherr auf' Krampow, Trampe, Polze, 
Roggow und Albrechtsdorf, war Chef des Departements ä« Ousrrs, von Marsch-, Ein-
quartirungs-, Service«, Magazin-, Proviant-, Salpeter-, Lagerhaus, Gold- und Silber-Manu-
factur-, auch aller, zum Potsdamfchen großen Waisenhause gehörigen Sachen, ingleichen des 
Invalioenhauses und sämmtlicher Invaliden-Sachen in allen Königlichen Landen und der 
Invaliden-Kasse, f in dieser Stellung am 2. April 1782. Mi t einem ausgezeichneten Organi-
sations-Talent begabt, leistete General v. Wedelt dem Könige während des langen Krieges die 
größten Dienste durch Stellung von ErsaKmannschaften für die ungeheueren Verluste auf den 
Schlachtfeldern. Auf dem Sockel des Friedrichs-Denkmals zu Berlin ist sein Name einge¬ 
graben. 
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Ruhe, und wann sich die Interessenten des aufs Neue eingeschantzten Ackers mel¬ 
den möchten, Anstand haben, und solche sodann vorgenommen und zu weiterer 
Verfügung davon berichtet werden. Die Auszahlung der Gelder endlich ist blos 
eure Sache, welche ihr zu bewerkstelligen und die Rechnung davon bey der 
Ober Rechen Cammer zu justificiren habt, und kan die dortige Regierung..die Ab-
liefferuug der in vsposito befindlichen 2000 Thlr . nicht verlangen. Übrigens 
können Wir nicht absehen: warum ihr in eurem eingangsgedachten Berichte an 
statt 5071 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. vor 253 Morgen 101 Ruthen a 20 Thlr. pro 
Morgen doch immer corrigirt 5271 Thlr. 5 Gr. 4 Pf., mithin 200 Thlr. mehr 
ansetzet, da doch die Tabelle die erst bemerkte rechte Summe enthält. Wo¬ 
rüber, wenn es nöthig, ihr euch allenfalls zu expliciren habt. Seynd 
euch mit Gnaden gewogen. , 

Geben Berlin, den 26. October 1761. 
Auf Se. Königl. Majestät allergnädigsten Special-Befehl. 

(Die Unterschriften fehlen in dem, in den Acten nur copeilich enthaltenen Hof-Rescriftt.) 
An die Pommersche Kriegs- und Domainen Cammer. 

Was den in dem Hof-Rescript erwähnten Unterschied von 200 Thlr. be¬ 
trifft, so rührte derselbe von dem Umstände her, daß für einen Garten, welcher 
der Costmannsche genannt wird, von dem aber der Flächeninhalt nicht angegeben 
ist, und dessen die frühern Repartitions-Pläne nicht gedacht hatten, eine Vergütigung 
von 200 Thlr. beantragt war. 

I n Betreff des, wegen des Schwedischen Glacis und der Sand-, Lehm- und 
Ziegelerdegruben, mit den Interessenten „tentirten" Vergleichs hatte die Regierung 
am 6. Ju l i 1761 den Etats- und Kriegsminister, General-Lieutenant v. Wedell, 
Bericht erstattet, worauf derselbe am 26. October 1761 rescribirte, daß er über 
einige zweifelhafte Punkte von der Kammer Auskunft erfordert habe. I n 
Erwartung derselber erging das folgende Hof-Rescript Nr. 1, und demnächst das 
Rescr. Nr. 2. 

Nr. 1. 
Von Gottes Gnaden Friederich König in Preußen :c. Unfern gnädigen 

Gruß zuvor, u. f. w. Nachdem zu völliger Berichtigung des denen 
Einwohnern des Turneis wegen ihres zur Stettinschen Fortiftcatwn eingezoge¬ 
nen Landes zu vergütigen festgesetzten Quantum derer 5271 Thlr. 5 Gr. 
4 Pf. nach der von der Pommerschen Kriegs- und Domainen-Kammer geschehenen 
Anzeige noch 2771 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. ermangeln, und wegen Überwachung und 
Auszahlung dieser 2271 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. an die Pommerfche Cammer das 
nöthige an den Geheimen Rath Koppen*) unter dem heutigen äato erlaßen, der 
2c. Kammer aber zugleich die Auszahlung sothaner Gelder an die Interessenten 
nunmehro ohne weitern Anstand zu besorgen, auch wie solches geschehen mittelst 

*) Der geheime Kriegsrath Koppen war erster Kriegszahlmeister, d. h. Rendant der 
General-Kriegs-Kasfe, die noch einen zweiten Rendanten mit gleichem Titel hatte, wie es noch 
heute bei der General-Mlitair-Kasse der Fall ist. Der Rendant der General-Domainen-Kasse 
führte den Titel: General-Domainen-Kassen-Rentmeiiter. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 130 
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Berichts anzuzeigen, aufgegeben worden; Als lassen Wir, euch solches-zu eurer Nach¬ 
richt hiermit bekannt machen. Seynd euch mit Gnaden gewogen. 

Geben Berlin, den 5. November 1761. 
Auf Seiner Königl. Majestät allergnädigsten Special-Befehl. 

/ Boden. v. Borck. 
An die Pommersche Regierung. 
^ . v ^ V , , > . ^ , ^ . ° Nr. 2. , , / 

Von Gottes Gnaden Friederich König in Preußen :c. Unfern Gruß zuvor, 
u. f. w. Nachdem Wir nach Eingang eures allerunterthänigsten Berichts vom 
14. M6U8 pr. dem Geheimen Rath Koppen unter dem heutigen Dato aufge¬ 
geben haben, zur Befriedigung derer Einwohner des Turnei wegen der alten 
Schwedischen Glacis zu Stettin unnoch anderweit 414 Thlr. 2 Gr. 8 Pf. an 
euch gegen Quittung zu übermachen, Als laßen Wir euch solches zur eurer Nach¬ 
richt hiermit bekannt machen, und habt ihr nunmehr sothM 414 Thlr. 2 Gr. 
8 Pf. nicht nur einzuziehen, fondern auch selbige nebst denen wegen derer bey 
dortiger Vestung eingeschantzten Grundstücke unter den 5 in. pr. nccordirten 2271 
Thlr. 5 Gr. 4 Pf. und denen bey dortiger Ober Steuer Casfe vorrätig liegen¬ 
den 2000 Thlr. an die Interessenten und Einwohner des Turneis ohne weitern 
Anstand auszahlen zu laßen, hiernächst aber davon zu berichten. Seynd euch 
mit Gnaden gewogen. 

Geben Berlin, den 10. December 17ß1. 
Auf Sr. Königl. Majestät allergnädigsten Special-Befehl. 

^ Boden. v. Borck. ' 
Au die Pommersche Cammer. 

Die Kammer benachrichtigte die Regierung vom Eingang des zweiten Rescripts 
unterm 19. Debr/1761 mit dem Bemerken, daß die Ober-Steüerkasse angewiesen 
sei, diese Gelder sofort einzuziehen, und ein wrnMus 6i8triduti0ui8 der fämmt-
lichen Vergütigungs-Gelder gleich nach dem Eingange der 414 Thlr. 2 Gr. 8 Pf. 
anberaumt werden folle, damit die Interessenten mit einem Male befriedigt wür¬ 
den. Von der allerhöchsten Orts erfolgten Bewilligung der Vergütigungsgelder 

als auch der Advo-
cat Trendelenburg, in dessen Eigenschaft als Sachwalter der Interessenten, in 
Kenntniß gesetzt worden. Weil aber der ganze Monat December und der größte 
Theil des folgenden Monats verfloß, ohne daß Cwußria Nsßia Anstalt zur 
Auszahlung machte, wurden die Interessenten am 22. Januar 1762 Hieserhalb 
vorstellig, erhielten aber drei Tage darauf den Bescheid, daß die erforderlichen 
Fonds noch nicht von Berlin eingegangen seien, daher „die Supplicanten sich zu 
gedulden haben." Daraus nahmen Bürgermeister und Rath Veranlassung sich in 
einer Bittschrift vom 2. Februar 1762 an das General-Directorium zu wenden. 
„Da nun, so hieß es in der Vorstellung, die Interessenten bei jetzigen dringenden 
Zeitlaüfen wegen verzögerter Bezahlung fehr doliren, so bitten wir allerunter-
thänigst die allergnädigste Verfügung zu treffen, daß das Residuum von dem ge¬ 
heimen Rath Koppen anhero remittiret und die Interessenten befriedigt werden." 
Das General-Directoriüm befahl hierauf der Kammer unterm 11. Februar 1762: 
„Die zur Vergütigung derer eingeschantzten Grundstücke accordirten Gelder 
ohne weitern Anstand auszähle« zu lassen," worauf sich abnehmen läßt, daß die 
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nöthigen Mit tel dazu inzwischen von Berlin nach Stettin abgesandt worden 
waren. v 

Und das geschah, wohl zu merken, mitten im Kriege, gerade zu einer Zeit, 
in der moskowitische Heersäulen im Land am Meere arg hauseten und dessen 
Hauptstadt ernstlich bedrohten, ..nachdem sie die Vefte Kolberg nach der Helden-
milchigsten Vertheidigung zur Übergabe gezwungen hatten, 16. December 1761. 
Daß es möglich war, in dieser Zeit, die alle Finanzkräfte des Königs in Anspruch 
nahm, um den Krieg bis zu Ende siegreich fort- und durchzuführen, eine alte, 
noch von Friedrichs Vater herrührende Stettinsche Schuld zu tilgen, und noch 
mehr dazu herzugeben, ist ein Beweis von der geordneten Finanzwirthschaft, die 
seit Friedrich Wilhelm I. der den Grund dazu gelegt, das Preußische Staats-
wefen so auszeichnet und die Regenten befähigt hat ihr Land und Volk im Lichte 
der Gegenwart auf die höchste Stufe im Europäischen Staatensystem zu erheben, 
zur gebietenden Macht, ohne deren Zustimmung kein schweres Geschütz gelöset 
werden darf. Erinnert man sich, daß Friedrich Wilhelm I. als Entschädi¬ 
gung der Eigenthümer der zur Fortification eingezogenen Länderei eu 4000 Thaler 
anwies, daß davon 1000 Thaler ausgezahlt worden und 3000 Thaler in äspo-
sito blieben, daß diese Depositengelder im Jahre 1757 vom Markgrafen zu 
Schwedt angeliehen wurden; und ferner, daß später nur von 2000 Thalern die 
Rede ist, welche sich in äyvoßito befanden, so liegt einigermaßen die Vermuthung 
nahe, daß der König Seinem Vetter dem Markgrafen die Erstattung der 1000 
Thlr. erlassen habe. 

Reparation. 
.welchergestalt die Turneifchen Einwohner nach der Balthasarschen Vermessung wegen 
ih re r eingeschantzten Landung zur Stettinschen F o r t i f i c a t i o n bef r ied ig t 

werden müssen. 
und zwar 

1. Wie viel sie derowegen überhaupt als auch ein jeder Interessent erhalten 
sollen. 2. Was selbige darauf bereits erhalten haben; und 3. wie viel einem jeden 

noch competiret. -
Nach der Vermessung des Landmessers Balthasar sollen die Turneischen 

Grundeigentümer für die eingeschantzte Landung erhalten, als: — 
, Thlr. Gr, Pf. 

a) wegen der 253 Mg. 101 Ruth, großen, eingeschantzten 
Landung a 20 Thlr. pro M g . * ) . . . . . - - 5271. 5. 4 

d) wegen des 41 Mg . 74Ruth. großen alten Schwedi¬ 
schen Glacis a 10 Thlr . . . . . ^ . . . . 414. 2. 8. 

Summa der beiden T i te ln . . ^ "^ 5.685. 8̂  — 
Darauf sind schon früher an 4 Interessenten gezahlt worden . 1.000.— — 
Es bleiben also noch zu vergütigen . . . . . . . . . 4.685. 8. — 
An Vermessungs-Gebühren hatten die Interessenten dem 

:c. Balthasar zu v e r g ü t i g e n . . . . . . . . . . 36. 3. 11 
Demnach war ihnen noch zu zahlen die Summe . . V. ^^ 4.649. 4. 1 

, ^) M i t Einschluß der oben erwähnten 200 Thlr. für den, seiner Große nach nicht bekannten, 
Costmannschen Garten. .,, < 

130* 
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Die Fläche der zum B a u der Festungswerke unter der Regierung des Königs 
Friedrich Wi lhelm I . vom Turnei-Felde verwendeten Grundstücke beträgt/ nach 
obiaer Anaabe, bis auf die Kleinigkeit von 5 Q.-Ruthen, i n runder 
Z a h l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M g . 295 
mi t Einschluß der Fläche, welche schon die Schwedische Regierung, für das 
Glacis eingezogen hatte. D ie Hauptwerke, welche Friedrich Wilhelm I . bauen 
ließ, sind die For ts Leopold, (anfänglich Anhal t genannt zu Ehren des 
Prinzen Christtan August zu Anhalt-Zerbst) und Wi lhelm und diese decken 
ein Areal von**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 

M i t h i n sind zur Hauptsestung excl. des Schwedischen Glacis und zum 
F o r t Preußen eingezogen . . . . . . . . . . . . . . M g . 20 

Bei den eingeschanzten Grundstücken des Stadtfeldes waren, mit Ausnahme des Cost-
mannschen Gartens, 14 Eigentümer betheiligt. 

Bon den öffentl ichen I n s t i t u t e n hatten Anspruch auf 
Entschädigung: 

Die Kämmerei . . . . . . wegen Mg. 23. 3 Ruth, mit 
Das Iohannisklofter . . . . . . . 92. 3 - -
Die Zacobikirche, Zastrowsche Hufen . . - 16. 172 - -
Die Marien-Stiftskirche . . . , . . . - 15. 30 - -

Von Pr ivatbes i tzern: 

Des Senators Masche Wittwe wegen ihres Äckerwerks, 100 Jahre 
später Friedrichshof, genannt . . . . . . . . . . . 

Mhlenmeifter Eickstedt's Erben. . . . . 
Der Naumann Strelöw wegen seiner 70 Ruth, großen Stätte . 

Bei der Auszah lung der 1000 T h l r . waren betheiligt und 
hatten jetzt noch zu fordern: 

Die Präsidentm v. Aschersleben, wegen Mg. 16. 6 Ruth, mit 
Der Höfrath Schwank, wegen 3 Parcelen - 38. 23 -
Der Bäckermeister Jürgen Gronow °^) - 6. 91 -
Die Wittwe Blank . . . . . . . . - 12. 48 -

Thlr. Sgr. Pf. 

436. 9. 
1860. 2. 8 

325. —. 
282. 16. — 

935. 2. 8 
163. 17. 4 

7. 18. 8 

249. 23. 
434. 4. 
105. 7. 
210. 13. — 

Thlr. Sgr. Pf. 

434. 8. 5 
1851. 14. 2 

323. 11. 1 
281. 8. 11 

920. 5. 5 
161. 2. 6 

7. 17. 10 

57. 18. 9 
279. 19. 4 

4.22! 1 

Zur Auszahlung der Vergütigungsgelder hatte Oaiukra Ke^ia einen Termin 
auf den 17. Mai 1762 angesetzt. Commissarius aä doc war der, nunmehrige 
Kriegs- und Domainenrath Spalding. Der Ober-Inspector Brandenburg, mit 
der Auszahlung beauftragt, erklärte zunächst, daß die Interessenten an Commis-
sions-Kosten für den Termin 5 Thlr. übernehmen müßten, und da die Aus¬ 
zahlung zwei Tage in Anspruch nehmen würde, so wären von den auszuzahlenden 
Geldern 10 Thaler 'vorweg in Abzug zu bringen, wozu jeder Interessent pro 
ratH beizutragen habe. Sodann zeigte auch der Hofrath Schwank an, daß ihm 
die Kosten des Processes, den er wegen dieser Vergütigungsgelder mit Genehm¬ 
haltung sämmtlicher Interessenten bei der Regierung geführt, und welche über¬ 
haupt 82 Thlr. 12 Gr. betrügen, erstattet werden müßten, wozu die Masse, und 

**) L. V . I I . T H . Bd. VI I I , 87. — ***) Wegen Gronow als Pächter des Kämmerei-Acker¬ 
werks auf dem Turnei seit 1754 und als Eigentümer eines Ackerhofes vergl. L. B. I I . Thl. 
Bd. V N , 674 ff. 
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jeder Interessent je nach Verhältmß des auf ihn treffenden Vntschädigungs-3)uantums 
„vorzugsweise" verpflichtet sei. Hierauf nahm der Administrator Löper von der Marien-
Stiftskirche das Wort, und erklärte, das auf die Kirche repartirte Quantum von 
281 Thlr . 8 Gr. 11 Pf. wegen der eingeschanzten Turneischen Landung in Em¬ 
pfang nehmen zu wollen, wenn er aber nunmehr vernehme, daß die Auszahlung 
in jetzt neu ausgeprägten Augustd'or geschehen sollte, dagegen, wie die Reparation 
von 1756 nachweise, die 1000 Thlr. in gutem Gelde ausgezahlt worden seien, 
auch die bei der König!. Ober-Steüerkasse seit 1752 müssig gelegenen 2000 Thlr. 
sicherlich in altem Gelde beständen, so müsse er sich der Münzsorten wegen ^lura 
vorbehalten. I n Ansehung des von dem :c. Schwank geforderten Abzugs könne 
er sich auf Nichts einlassen, weil derselbe die Kostenrechnung vorher bei der 
König!. Regierung zur Feststellung einzureichen schuldig sei. Wenn das geschehen 
wäre, würde die Stiftskirche ihm zu jeder Zeit gerecht werden. Dieser Erklärung 
des Administrator Löper traten ohne Vorbehalt bei: der Kirchenschreiber Lucas 
u0iuiQ6 des Provisorats der St . Iacobikirche; der Senator Köhler iwniiny der 
Stadtkämmerei und der Secretarius Scheel noniiue der Provisoren des Iohanms-
klosters. Letzterer fügte aber noch hinzu: Aus der ihm heute vorgewiesenen Re-
partition ersehe er, daß des Baumanns Strelow Stelle mit einer Vergütigüng von 
7 Thlr. 17 Gr. 10 Pf. angesetzt sei. Dies müsse auf einem Irr thum des Land¬ 
messers Balthasar beruhen, da dieser Strelow niemals eigenthümlichen Acker auf 
dem Turneifelde besessen, sondern nur als Unterpächter auf dem dortigen Kloster-
Acker gewohnet ̂  habe. Er müsse daher beantragen, diese Vergütigüng nicht an 
des Strelow Wittwe, sondern an das Kloster zu zahlen. Demnächst erinnerte 
Pecretarius Scheel daran, daß im Jahre 1757 der jetzige Kriegsrath Spalding 
n Namen der Herrn Markgrafen zu Schwedt K. H. wegen der in äypoäito ge-
^enen 2000 Thlr. zur Anleihe sich gemeldet,^) und dieferhalb coii86li8U8 von ver¬ 
ladenen Interessenten nachgesucht, denselben auch erhalten habe. Da nun dies erhalb ex 
^ so wenig als aus dem Repartitions-Plane, wegen der Zinsen für diese An-

etwas constire, so müsse er zu seiner künftigen Entlastung wegen dieses 
Resolution erbitten, damit ihm künftig bei Revision der Kloster-Rech¬ 

S i d K i l C s i s t i k i M i d h l b ch s , h ftg si stch 
nung von Seiten des Königl. Consistoriums keine Monita deshalb gemacht 
würde 

^ den Privat-Berechtigten an der Vergütigüng war im Termin nur der 
Posten treten, der in der Tabelle auf den Namen der Wittwe des Senators 
Masche ^ t ragen steht, ^ r Vertreter dieses Postens, der Stadt-Syndicus 
B l i n d o w ^ ^ ^ denselben für seine Curanden, die v. Schackschen Erben in An¬ 
spruch, d ^ r s Senator Masche schon im Jahre 1753 anerkannt habe, daß 
die v. ^ H ^ e n Erben, von denen der Fähnrich v. Schack damals 
noch ge ieo t , ^^^ ^^ . ^ ^ ^ ^ c^^^ geblieben sei, wegen des Verlustes an 
ihrer Landu. einzig und allein die Indemnisation zu fordern hätten. Er bitte 
" ^ ^ « ^ - ^ Senators Masche Mt twe distribuirten 920 Thlr. 5 Gr. 5 Pf. 
seinem )Kund^^ ^ ^ ^ ^ r des 7c. Schmaltz, der einzigen legitimirten Erbin des 

? H^^ " "^arkgräf l iche U^eihe abermals zu 2000 Thlr. angegeben; der Widerspruch 
mit der ÄNgave « u ^ - ^ ^ ..^ ^ . , M ^ der oben S. 1035, angedeuteten Vermuthung er¬ 
klären, obgleich auch.̂  ^ . ' ^ ^ h , ^ ^ ^ " 
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:c. v. Schack, zu assigniren und den Betrag eventualiter aä äßpositüin' der 
Königl. Pupillen-Collegiums abliefern zu lassen. I m Übrigen trete der Stadt-
Syndims der von 2c. Löper, bezw. von Scheel abgegebenen Erklärungen 
bei. Das Ackerwerk um das es sich handelt, war aber wie der Distri¬ 
butions-Plan von 1760 besagt, um diese Zeit im Besitz des Regierungsraths 
v. Enckevort^), der wie man sieht, Masche und den Bürgermeister Balthasar 
v. Schack, f 1739, zu Vorbesitzern gehabt hatte. 

Beschränken wir uns auf die Forderungen der vier öffentlichen Institute, 
ohne jedoch die Privat-Interessenten ganz auszuschließen. 

Unter ihnen hatten die Curatorm der Marien-Stiftskirche, auf Grund der 
in dem Termin vom 17. Ma i 1762 vom Admistrator Löper abgegebenen Erklärung, 
unterm 21. Ju l i 1762 in Berlin Beschwerde geführt, worauf das, von dem 
Minister v. Danckelmann unterzeichnete Hof-Rescript vom 17. September 1762 
erfolgte, demzufolge „es bei Unserm General-Ober-Finanz-Kriegcs und Domainen-
Directorium in Ansehung des auf das Marien-Stift wegen seines zur Fortif i-
cation eingezogenen Kirchenlandes repartirten Vergütigungs-Quanti eingesehen 

-worden, daß es unrecht sey, daß die Depositen mit andern Geldern melirt und 
bey denen vorgefallenen Ausgaben Mit verwendet worden, dahingegen es die 
Billigkeit erfordere, daß vorberührtes Quantum wenigstens in Sächsischen '/,, 
Stücken ausgezahlt werde, demnach Wir an Unsere Pommersche Kriegs- und 
Domainen-Kammer zur weitern Verfügung rescribiret haben." 

Es verging ein halbes Jahr, bevor Anstalt getroffen wurde, die Auszahlung 
in Fluß zu bringen. OaNLra, RßFia ordnete auf den 13. Apri l 176' 
einen Termin an, und ernannte zur Abhaltung desselben wiederum den Krieg' 
rath Spalding als ihren Commissarius. Derselbe eröffnete den zum größn 
Theil erschienenen Interessenten -^ 

Wie die Königl. Kriegs- und Domainenkammer es dahin vermittelt: daß nen 
die Gelder in Sächsischen ^ Stücken ausgezahlt werden sollten^*) Sie /tten 
also zu erklären, ob sie die Zahlung in dieser Münzsorte anzunehmen a/nnen 
seien, wobei ihnen zugleich bemerklich gemacht wurde, daß in Ansehung de^gM, 
welche sich dessen weigerten, die Gelder an die 
werden würden. Hiernachst wurde ihnen vorgestellt, wie es nicht mehr^ billig 
sei, dem Hofrath Schwank, welcher diese Sache ausgeführt und durch.D" Be¬ 
mühung sie eigentlich zu Ende geführt fei, mindestens 1 Prct. der V ^ / M n g s -
Summe als Ehrensold zn bewilligen. Die Interessenten gaben hier< ")re Er¬ 
klärung ab, wie folgt: 

1) Der Administrator Löper, — er sei bereit, die auf den 
kirchen Antheil repartirte Post in Empfang zu nehmen, da 3 
vom 17. Septb. a. pr. a Ourätorio ihm die Acceptation i 
Stücken commandiret fei. I n eben der Veranlassung aber sei ^.- . 
Mgi re t , die von dem Hofrath Schwank geforderten Kosten a i ^ " Ntrchen-. 
theil nicht zu bezahlen. 

55) L. B. II. Th. Bd. VIII. 738. „es^l ii„«, 17 ^ ^ 
^ ) Wie verhält sich diese angebliche Vermittelung zu dem H^ '^p t vom 17. Sep¬ 

tember 1762? 
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2) Hofrath Schwank stimmt in Bezug auf die Sächsischen ^ Stücken der 
Annahme des !c. Löper bei und bezieht sich wegen seiner Forderung der von 
ihm vorgeschossenen Kosten auf den Vorschlag des Commissarius 
Ki 

3) Der Doctor Kistmacher noiuino der St . Iacobikirche ist bereit, das auf 
die Kirche repartirte und in acti8 feststehende Quantum anzunehmen. liatione 
der Münzsorten müsse er sich aber die Zustimmung des M d i i . Lsnat., des 
Patrons der Kirche, einzuholen sich vorbehalten, und was die Forderung des 
Hofraths Schwank betreffe, so trete er der LöperMen Erklärung bei. 

4) Der Kämmerer Paul i weigert sich zwar nicht, das auf die Kämmerei-
Landung treffende Vergütigungs-Quantum anzunehmen, indessen da bei der Vor¬ 
ladung zum heutigen Termme der Münzsorten nicht gedacht worden sei, in denen 
die Vergütigung gezahlet werden soll, und bei den. Sächsischen V3 Stücken die 
Kämmerei noch immer enormiter lediret bleibe, er aber verpflichtet sei, sowol 
immitenäo als coininitkncw der Kämmerei Nachtheil zu vermeiden, so könne er 
ohne Anfrage bei dem ( M s A o ßsnatUH sich auf den wirklichen Empfang nicht 
einlassen, reservire aber, des Senates Gutbefinden binnen wenig Tagen beizu¬ 
bringen. Hinsichtlich der Indemnität des Hofrath Schwank stimme er dem zu, 
was Administrator Löper vorgetragen habe. 

5) Assessor Götze noinins des St . Iohannesklosters inhäriret des Kämmerers 
Pauli Antrage in beiden Fällen und wi l l gleichfalls in wenig Tagen gehörigen 
Orts Eons ms nachsuchen und sich sodann näher erklären. 

6) Syndicus Blindow als Vormund der Schmaltzschen Tochter und v. Schack-
schen Erbin urgiret Verabschiedung des Protokolls vom 17. M a i 1762, damit 
eines Theils rat. I^sZiUiuat. bei Auszahlung der Gelder Anweisung geschehe, 
daß die Maschesche Post auf seine Curandin übertragen werde, andern Theils aber, 
daß er eine Decharge wegen der Interessen erhalte, weil von einigen Interessen¬ 
ten der Consens zur Anleihe gegeben worden und jetzt keine Zinsen mit ver-
theilt würden, weil doch die Gelder, wie zugestanden sei, genutzt wären, da den 
Interessenten anjetzt, statt des vormaligen guten Geldes Sächsische V3 Stücke ge¬ 
boten würden was „einen offenbaren Beweißthum" abgebe, daß die Gelder ge¬ 
nutzt wären. Selbst denjenigen, welche zu den Kriegs-Operationen Geld herge-
schofsen, wären die Zinsen richtig ausgezahlet, und da das in äkposito gewesene 
Geld angeblich für des Markgrafen von Schwedt K. H. zur Königl. Anleihe 
gesucht, und, nach Anzeige der Ober Steüerkasse, auch wirklich zur Kriegsführung 
verwendet worden sei, so glaube er, daß den Interessenten die Zinsen eben so 
zu Gute kommen müßten, als allen anderen Contribuenten der Königl. Anleihe. 
Er seiner Seits könne ad8<^u6 eon86N8u des Königl. Pupillen-Collegiums nichts 
vornehmen, noch viel weniger dem :c. Schwank etwas zugestehen, denn sonst 
würde nichts, oder doch nur sehr wenig für seine Curandin übrig bleiben, weil 
der Verlust der Sächsischen ^ gegen alte Preußische Münzsorten schon die Hälfte 
des Kapitals fortnehme, dahingegen diejenigen, welche ihre Vergütigung von 
den ersten 1000 Thlr. bezahlt bekommen, nicht nur in sosern Vorzüge gegen die 
jetzt erst zu befriedigenden Interessenten hätten, daß sie ihre Gelder nutzbar an-
legm und das Agio lucriren konnten, sondern auch, weil sie diejenigen seien, 
welche erst in neürer Zeit ihre Landung erworben, folglich den Abnutz derselben 



1040 Die Stadt Stettin —als Festung. Ergänzung zur Bau-Geschichte. 

nicht so lange, wie die übrigen, alten Besitzer entbehrt hätten. Comftarent bat, 
ihn mit einem Dekret zu versehen, damit er dieserhalb beim Pupillen-Colleginm 
Consens einholen könne. 

Von den übrigen Interessenten waren noch die Eickstedtschen, moäo Schalow-
schen Erben im Termine erschienen, drei Gebrüder, die alle drei in Einer Com-
pagnie, der des Oberstlieutenants v. Massow, vom General v. Queistschen Re-
gimente, in Diensten standen. Was sie deponirten war rein privativer Art, kann 
demnach hier übergangen werden. 

Noch an demselben Tage, wo diese Erklärungen zu Protokoll abgegeben 
worden waren, 13. Apr i l 1763, erließ der Commissarius, Kriegsrath Svalding 
iioniiiw Oamkras R6A9.6 den Bescheid dahin, daß die Gelder qu. keineswegs 
auf Zinsen ausgeliehen gewesen, sondern nur zur Auszahlung von Hofe an die 
Ober-Steüerkasse assigniret, von dieser aber zur Zeit des Krieges, und da die 
Kasse wegen Mangels der Einnahme sich aller vorräthigen Gelder habe bedienen 
müssen, ausgegeben worden seien. Da nun der Hof andere Münzsorten nicht 
anweisen wolle, so müßten diejenigen Interessenten, welche die Sächsischen ^ 
Stücke zu nehmen sich weigern, gewärtigen, daß nach Verlauf von 8 Tagen ihre 
Antheile auf ihre Gefahr aä äGoMum bei der Kasse zurück gegeben werden 
sollten, womit der — gestrenge Herr Kriegsrath Svalding nur wiederholte, was den 
Interessenten schon gesagt war. 

Pauli , der Kämmerer, war in seinem, dem Magistrate erstatteten Berichte 
der Meinung, „das Zuträglichste möchte wohl sein, die Zahlung in den Sächsischen 
'/zteln anzunehmen, da die Marien-Stiftskirche sich damit begnügen wolle, und 
wenn was auszurichten gewesen wäre, dies wol am ersten durch die Curatören 
des Sti f ts beim Geistlichen Departement hätte durchgesetzt werden können. Dieser 
Ansicht sich nicht anschließend wurde im Collegio der Beschluß gefaßt, daß 
2c. Paul i die Erklärung abgeben solle, „man könne bei der Kämmerei kein anderes 
Geld annehmen, als in denjenigen Münzsorten, die zur Tilgung dieser Forderung 
von Hofe aus eingesandt wäre." vser. Alten Stettin in Lenatu den 15. Apr i l 
1763. Dies geschah durch die Vorstellung vom 19. Apri l , auf die lüanißrg. 
KsZia zwar sogleich, am 20. Apri l , eine Resolution erließ, die,aber dem Kämmerer 
erst am 2. M a i 1763 zu Händen kam. I n dieser Resolution wurde das schon 
oft Gesagte wiederholt, daß da durch Hof-Rescripte die Zahlung in der mehr¬ 
genannten Münzsorte nun einmal festgesetzt sei, darin Seitens der Kammer nichts 
geändert werden könne. Dann aber wurde hinzugefügt: Nehme die Kämmerei 
das Geld jetzt an, so werde sie es auch für voll wieder ausgeben, ohne Verlust, 
der aber, und zwar ein großer zu besorgen sei, wenn sie die Annahme ablehne, 
„woraus alsdann eine weitläufige Regreßklage contra OoUkzwiu Ng,Zi8tra,w8 
nothwendig folgen würde; man auch nicht abzusehen vermöge, was es der 
Kämmerei schaden sollte, wenn sie M v o Mry dieses Geld annimmt, da derselben 
unvermehrt bleibt, sich mit anderen Interessenten zu bemühen, daß ihnen aus 
Königl. Kasse das vermeintliche Agio gegen das Brandenburgische Geld gut ge-
than werden möge, wenn sie solches erhalten zu können, Hoffnung haben". 
Am Schluß wurde dem Kämmerer anbefohlen, das Vergütigungs-Quantum »aivo 
Mr6 ungesäumt von dem Ober Inspecwr Brandenberg m Empfang zu nehmen. 
Pauli indem er die Kammer-Verfügung dem Magistrate überreichte, fügte hinzu: 
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wie er dem eben erwähnten Befehle gegenüber sich geMhigt sehe, Einem löb¬ 
lichen Collegio zu eröffnen, daß er nicht absehe, wie er sich der Hebung dieser 
Gelder, jedoch «aivo Hure dessen, was wegen des darauf zu vergütigenden Agio 
gegen Alt-Brandenburgisches Geld noch zu erhalten sein möchte, werde entziehen 
können, und erachte er es für das rathsamste, um das leichte Geld los zu werden, 
„daß diese 434 Thlr. 8 gr. 5 Pf. sofort zur Abtragung der fälligen Orbede 
und der rückständigen Tractamente an die Landrentei und Ober-Steüerkafse ver¬ 
wendet würden". Auf diesen Vorschlag lautete die Verfügung: —̂ Das Senti-
ment wird approbiret. vsor. Alten Stettin in ssu. den 3. Ma i 1763. Und 
der Kämmerer berichtete am 19. desselben Monats, daß er den Vergütigungs-
Betrag der Kämmerei in den Sachs, ^ te ln erhoben und in derselben Münz¬ 
sorte die Orbede mit 311 Thlr . 2 gr. 8 Pf. an die Landrentei abgeführt habe. 
Somit war die Angelegenheit, so weit sie die zur Fortification eingezogenen 
Kämmerei-Grundstücke betraf, vollständig erledigt. Nachträglich kam aber am 
14. Ma i 1763 der Ober-Insvector Brandenburg mit einer Liquidation über 
2 Thlr. 4 gr. Commifsions-Gebühren für seine Bemühung des Auszahlens, 
welcher Betrag am 20. M a i 6x Oassa eivitatig bezahlt wurde. 

Auch die Marien-Stiftskirche scheint sich beruhigt und die Sächsischen '/, 
Stücke angenommen zu haben, eingedenk des Sprüchworts: „Besser ein Sperling 
in der Hand als zehn Tauben auf dem Dach"! Mindestens sprechen die vor¬ 
liegenden Acten nicht mehr von dieser Kirche. Anders aber kam es mit den 
städtischen M s Oorpondus, der St . Iacobikirche und dem Iohanniskloster. 
Bevor wir aber auf die dieserhalb gepflogenen Verhandlungen eingehen, scheint 
der Nachweis erforderlich zu sein, was es für eine Bewandmß mit der Münze 
gehabt, die man Sächsische Eindrittel Stücke genannt hat. 

Die für Friedrichs I I . Waffenruhm im Feldzuge von 1757 unglücklichen 
Tage von Kol in , 18. Juni, Hastenbeck 26. Ju l i und Groß-Iägerndorf, 30. 
August, wußte der König, von seines Kriegsministers Wedelt unermüdlicher Thätig-
keit unterstützt, durch Seine raschen Bewegungen auf dem Kampffelde in den 
Schlußmonaten von 1757 fo zu Seinen Gunsten zu wenden, daß Er, in Folge 
der Tage von Roßbach, 5. November und Leüthen, 5. December, am Ende des 
Jahres der Sieger geblieben war, zum Erstaunen von ganz Europa, zum Ent¬ 
setzen Seiner zahlreichen Feinde, die den Zeitpunkt schon gekommen sahen, I h n 
des Königsthums in Preußen staatsrechtlich zu entkleiden und das Haus Hohen-
zollern auf die bescheidene Stellung eines Markgrafen von Brandenburg zurück¬ 
zuführen, die es vor fünfzig Jahren inne gehabt hatte, wobei noch in Über¬ 
legung zu nehmen sein würde, ob ihm die Würde des Erzkämmererthums im 
Heil. Rom. Reich Deutscher Nation und die Berechtigung zu belassen sein werde, 
den Römischen Kaiser (Komanorum IiüpOrator), zu allen Zeiten Mehrer des 
Reichs (Lsmxsr ^.ugu8tu8), in Germanien König (66riuauia6 ksx) mit zu 
„churen, choren" (alt hochdeutsch), zu „kören" (nieder- oder plattdeutsch), d. h. zu 
erwählen. Dieser Plan der „drei Weiberröcke" und ihrer Trabanten war durch 
jene Siege der Preußischen Waffen zu Nichte geworden und Friedrich I I . trat in 
das neue Jahre unter sehr günstigen Aussichten. Pit t , Englands großer Staats¬ 
lenker unter Georg I I . , König von Großbritannien und Schottland, zugleich 
Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg (Hannover), erklärte im Parlament Friedrich 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 131 
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für den Hort und Helden des Protestantismus und schloß am 11. Apri l 1758 
mit welcher vom Parlament bestätigt und im 
folgenden Jahre bis 1761 verlängert wurde. Beide Theile verpflichteten sich, 
einer ohne den andern keinen Frieden zu schließen^ Friedrich erhielt alle Jahre 
4 Millionen Thaler Subsidien. Um die nöthigen Geldmittel zur Fortführung 
des Krieges zu erhalten, mußte d^- König das Mittel einer Verschlechterung der 
Münzen ergreifen. Aus den 4 Millionen Thalern guten Geldes, die er von 
England erhielt, ließ er 10 Millionen schlechtes münzen durch die Juden Ephraim 
und Itzig, benen Er, nach der Eroberung des Kurfürstenthums Sachsen 1756 
auch die Münzstätte zu. Leipzig in Pacht gegeben hatte, die mit sächsischen Stempeln 
vom Jahre 1753 Gold- und Silbermünzen schlugen mit dem Bildnisse des 
Kurfürsten August, Königs von Polen, daher jene Augustd'or, diese in halben-
und Viertelguldenstücken, der halbe Gulden - - Vz Thaler, daher Sächsische 
'/z Stücke genannt, bei denen die Mark fein> seit 1750 nach dem Graumannschen 
Münzfuß 14Th l r . an Werth, bis zu 45 Thlr. ausgeprägt wurde. Durch dieses, 
nur in der äußersten Noth ergriffene Mittel , welches gewissermaßen sehr nahe an 
das crinisu kaisac !U0ii6ta6, vom Landesherrn selbst begangen, streifte, ließ 
der König, kraft des von ihm ausgeübten Staatsnothsrechts, M8 6uiiu6ii8,, Mi l¬ 
lionen von leichten Münzen in die Welt schleudern, denen der Volksmund den 
Spottnamen „Ephraimiten" beilegte, und die rasch so ties sanken, daß, 60 dieser 
Sächsischen ^S tücke oder Ephraimiten, auf einen Friedrichsd'or Altbranden¬ 
burgischen Gepräges gerechnet wurden. Und geläufig war der Ausdruck: „gut' 
Geld" und „schlecht Geld" als Bezeichnung für die echte schwere, und die 
unechte leichte Münze. 

Der Vertreter der St . Facobikirche und der Vertreter des Iohannisklosters, 
beide hatten in dem Termine v o m i Z . Apr i l 1763 die Annahme des auf jedes 
der zwei pioruiii corporum fallenden Vergütigungs-Ouantums in der ihnen an¬ 
gebotenen Münzsorte der Ephraimiten abgelehnt. Der Magistrat in semer Eigen-, 
schaft als Patron der beiden Stifter, wandte sich unterm 20. Apri l an die Königl. 
Aufsichtsbehörde, das Consistorium, und bat um Belehrung, wie er und die 
Provisoren sich in der Sache zu verhalten hätten. Das Consistorium ging auf 
die Beschwerde der seiner Obhut verfassungsmäßig anvertrauten Stiftungen ein 
und schrieb am 21. Apri l 1763 an die Kammer: — >,Dem Rechte und der 
Billigkeit sei es gemäß, daß pia corpora in denjenigen Münzsorten, worin solche vom 
Hofe an die> hiesige Ober-Steüerkasse remittiret und assigniret sind, pro rata 
ihrer Forderung bezahlet werden. So wird die Königl. :c. Kammer belieben, 
hierunter die Verfügung zu machen, daß das hiesige Iohaniskloster und die 
Iacobikirche wegen dieser Forderung in den an die Ober-Steüerkasse remittirten 
und assignirten Münzsorten bezahlet werden, und wie solches geschehen uns mit 
Nächsten beliebigst zu melden". Ob dies geschehen geht aus den vorliegenden 
Acten nicht hervor; dagegen besagen sie, daß der mit der Auszahlung beauftragte 
Ober-Inspector Brandenburg der Kammer die Anzeige gemacht hatte, daß die 
Vertreter der mehr genannten zwei Stifter die Annahme der Sächsischen '/<> 
Stücke verweigerten, worauf Oam^ra AkZia am 29. Ma i 1763 an den Magistrat 
eine Verfügung ergehen ließ, die folgenden Wortlaut hatte: — „Wi r befehlen 
Euch — den Besten, Ehrbaren und Ehrfamen lieben Getreuen — diese Gelder 
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in Empfang zu nehmen, und dem ic. Brandenburg darüber ein Recipisse zu 
geben; und wenn die pia corxor^ deren?atrouu8 Ihr seid, ein anderes zu 
erstreiten sich weigern, so haben sie die Gelder so lange in äßposiw auf ihre 
Gefahr liegen zu lassen, weil die Cassen abgeschlossen sein müssen, und Eurer Wider¬ 
spenstigkeit halber in keine fernere Unrichtigkeit bleiben können". Der Magistrat 
beeilte sich, dem Hochwürdigen Konsistorium von diesem fulminanten Befehl Nach¬ 
richt zu geben und um weitere Verhaltungsregeln zu bitten worauf das nach¬ 
stehende Rescript erfolgte: — 

Da S. K. M. zur Befriedigung derer pioruni colporuni und anderer 
Partimliers, deren Land zur Fortification eingezogen worden, wirklich altes 
Brandenburgisches Courant anhero gesandt, so hat Magistratus, wie ihm 
auf die Relation vom 31. v. M. zum Bescheid ertheilt wird, die von der hiesigen 
Königl. Krieges und Domainenkammer den Stiftungen angebotene schlechte 
und geringhaltige Münzsorten nicht anzunehmen, indem andergestalt die 
pia corpora dasjenige nicht erhalten würden, was ihnen dafür doch einmahl von 
K. S. M. accordiret worden, und kan das Anführen der Königl. Kriegs- und 
Domainenkammer 

daß nemlich das alte Geld ausgegeben sey und jetzo nichts als geringhaltige 
Müntze vorhanden wäre, 

dagegen nichts bewürken, weil S. K. M. in dem Müntz-Edict vom 21. April c. 
verordnet, daß von Trinitatis e. an alle vor dem 1. Martij 1759 entstandenen 
Debita in neuem Preußisch. Courant mit 41 Prct. Agio abgetragen werden sollen, 
Höchstdieselben auch in dem Münz-Edict vom 1. Mai e. dieses nicht allein 
wiederholet, sondern auch dabei disponiret, duß das schlechte Geld nach Trinitatis c. 
Niemanden aufgedrungen, sondern nach Berlin zur Auswechselung einzusenden, 
wobey auch noch in Consideration zu ziehen sei, daß die Königlichen Kassen von 
jetzo an nichts anders, als altes Geld annehmen, mithin gar wohl im Stande 
sind, den in altem Gelde erhaltenen Vorschuß auch in altem Gelde, oder mit Agio, 
abzutragen, zumal da die M corpora so lange warten wollen, bis die Kassen 
wieder hinlänglich mit Preußischer Müntze versorget sind. Es kann das Königl. 
Consistorium auch um so weniger in die Annahme der schlechten Müntze 
consentiren, als Oainsra I ^ i a verbunden gewesen wäre, den pii« corporibus 
das Geld alsofort, als sie es erhalten, auszahlen zu lassen, wie solches der Frau 
Eheliebsten ihres ehemaligen Chefs, des Präsidenten v. Aschersleben und dem 
Hofrath Schwank geschehen ist. Sollte man Referenten durch Execution, oder 
andere Mittel zwingen wollen, so haben sie alsofort, um die Sache nicht anzu¬ 
halten, mit Veyfügung dieser Resolution bei dem Geistlichen Departement und 
General-Directorio gehörige Vorstellung zu thun, und stehet nicht zu zweifeln, 
daß Sr. K. M. Dero Wüntz-Edict aufrecht erhalten und an die Krieges- und 
Domainenkammer die nötigen Befehle zur Indemnisation der armen pioruui 
corporuw zugehen lassen werde. 

Signatum Stettin, den 2. Iuny 1762. 
Königl. Preüßsch. Pommersches Kaminsches Geistliches Consistorium. 

v. Bork, Director. 
An den hiesigen Magistrat. 

Der Magistrat machte am 7. Juni der Kammer Anzeige von dem vorstehen-
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den Erlaß mit den Hinzufügen daß, da er rücksichtlich der frommen und milden 
Stiftungen von dem Königl. Consistorium abhangig fei, er bitten müsse, dahin 
Veranstaltung zu treffen, daß die Bezahlung in altem Preußischen oder Branden¬ 
burgischen Gelde erfolgen möge. Statt dessen fertigte die Kammer dem Magistrate 
unterm 21. Ju l i ein Hof-Rescript folgenden Wortlauts zu: — 

Von Gottes Gnaden, Friederich König in Preußen :c. :c. Unfern gnädigen 
Gruß zuvor. Beste :c. :c. Wir haben vernommeu, was I h r wegen der von 
denen Provisoribus der dortigen Iacobi und Nicolai Kirche und des Iohannis-
klosters verweigerten Annehmung derer ihnen wegen der, zur dortigen Fortisica-
tion gezogenen Landung competirenden Gelder in Sächsischen Vz Stücken, mittelst 
Berichts vom 20. Iuny jüngsthin allerunterthänigst vorgestellet habet, und wird 
Euch zur Resolution ertheilet, daß, da die Provisores derer benandten Kirchen 
sich bisher geweigert, diese Gelder in Sächsischen ^anzunehmen, welches doch 
vom dortigen Magistrat geschehen, es ihre Sache seyn wird, wenn ihre Ver-
zöger»ng denen M 8 corporidu« zum Nachtheil gereicht. Sind Euch mit Gnaden 
gewogen. Geben Berlin, den 7. I u l y 1763. 

Auf Seiner Königl. Majestät allergnädigsten Special Befehl. 
v. Vorck. v. Massow. 

An die Pommersche Kammer: 
Magistrat theilt dieses Rescript dem Consistorium mit. Dieses berichtet 

unterm 25. August 1763 an das Geistliche Departement — Minister v. Danckel-
mann — und bittet um Abhülfe der berechtigten Beschwerde. Es wird daran 
erinnert, daß „ S . K. M . einen Theil dieser Gelder schon vor dem Anfange des 
letzthin ausgebrochenen Krieges in altem Preußischen Gelde remittiret, und wenn 
von diesen Geldern 2000 Thlr. als ein Depositum aus uns unbekannten Ur¬ 
sachen bisher bey der Cammer asservirt, so werden solche auch in saäEiu yuaii-
täte, als sie deponiret, auszuzahlen fein. Sollten solche aber, wie vorgegeben 
wird, mit anderen Kassen Geldern meliret seyn, so wird es doch des Collegii 
Sache seyn, solches wider diejenigen zu recherchiren, welche daran Theil haben 
und in der Art die pia corzwi-a zu indemnisiren, als welche unter der von einem 
dritten Committirten culpa nicht leiden können". Das Geistliche Departement nimmt 
sich der Sache durch Vorstellung vom 29. September an, worauf das General-
Direktorium unterm 21. October 1763 erwidert: „daß, obgleich die Provisoren 
der erwähnten piorum eorporuui diese Gelder eher, und der Cours der Sächsi¬ 
schen l/g noch besser war, hätten erheben können, dennoch, da das Gesuch des 
Pommerschen Consistoriums seinen guten G r u n d hat, der Pommerschen 
Cammer Dato aufgegebenen worden, zu überlegen, und des forderfamsten zu be¬ 
richten, ob nicht wenigstens die Zahlung in denen jetzt coursirenden neuen Branden¬ 
burgischen Münz-Sorten geschehen können." 

Ob die Kammer den Befehl des General-Directoriums befolgt, ob sie die 
Sache in Überlegung genommen und nach Hofe weiter berichtet hat, wissen die 
Acten des Raths-Archivs nicht zu sagen. I n ihnen ruhet die Angelegenheit bis 
zum 1. Ma i 1764, cm welchem Tage Magistratus dieselbe durch ein Dekret an 
die ?r0vi8or68 Oosnodh in Erinnerung bringt, worauf diese vier Tage später 
den Magistrate „zur beliebigen Resolution und reiferen Erwägung anheimstellen, 
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wie sie sich dabei verhalten sollen, da die Annahme der Vergütigungsgelder in 
Sächsischen ^ immer bedenklich bleibt". Der Magistrat decretirt zwar am 
8. M a i 1764: Es ist dieserhalb beim Königl. Consistorium Vorstellung zu thun. 
Allein diese Vorstellung ist, nach Ausweis der Acten nicht abgefaßt worden. 
Auch die Provisoren der Iacobi- und Nicolaikirche waren von Patronatswegen 
zur Äußerung über die Lage der Sache aufgefordert worden. Sie berichten in 
einem ähnlichen Sinne, wie das Kloster-Provisorat. Die Sache ist vollständig 
in Stocken gerathen. Nach Jahr und Tag mittelst Verfügung vom 16. März 
1765, fordert Oauiyra RsZia, den Magistrat, als I>3,tronu.in der mehrgenannten 
piorum eorporuin auf, „sich positive zu erklären, ob er die Vergütigungs-Gelder 
für das Kloster und die Kirche in Empfang nehmen wolle, damit bei fernerer 
unzeitigen Weigerung das Nöthige verfügt werden könne, weil die Sache nun¬ 
mehr zu Stande kommen und die Rechnung abgeschlossen werden muß". Magistrat 
verfügt darauf: Es ist dieferhalb beim Consistorio anzufragen, veer. Alten Stettin 
w 8W. 2. Apri l 1765. Allein auch von dieser Anfrage findet sich in den 
Acten keine Ausfertigung. 

Ein vollständiger Stillstand ist in der Sache eingetreten. Sie ruhet sieben 
Jahren lang. Eine Kammer-Verfügung vom 18. Apr i l 1772 verlangt vom 
Magistrat die kategorische Erklärung ob er die den beiden frommen Stiftungen 
zustehenden Vergütigungsgelder, bestehend für das Kloster in 1851 Thlr. 19 gr. 2Pf . 
wegen seiner eigenen Grundstücke, und in 7 Thlr. 11 gr. 10 Pf. wegen der 
Naumann Strelowschen Stelle, also zusammen 1859 Thlr. 13 gr. und für die 
Iacobikirche in 323 Thlr. 11 gr. 1 Pf. in der durch Hofrescripte festgesetzten 
Münzsorte der Sächsischen ^ Stücke bei der Ober-Steüerkasse erheben wolle, 
oder nicht? Seltsame Aufforderung, nachdem die Ephraimiten durch das Münz-
Edict von 1764, also seit 8 Jahren, außer Cours gesetzt und durch die Königl. 
Kassen eingezogen waren. Magistrat verfügte am 28. Apri l 1772 an die 
Provisorate beider pioruni corporum zur gutachtlichen Äußerung. Die vereinigten 
Provisoren der Kirchen zu St. Iacobi und St . Nicolai ließen sich am 10. M a i 
1772 dahin vernehmen, daß „ in Betracht dieses armen S t i f t s der reifern Er¬ 
wägung Eines Hochedeln Raths zu unterstellen sei, die Zahlung in Sächsischen 
'^ anzunehmen, und nicht darauf zu bestehen, daß dafür schwer Courant ver¬ 
langt werde". Der Bericht der Kloster-Provisoren vom 10. Ma i meint, „das 
Kloster werde allem Ansehen nach wol keine andere Münzsorte bekommen können, 
als die in äepoÄW befindlichen Sächsischen ^ , oiese Münze könne aber ohne 
ausdrückliche Genehmigung, des Consistoriums nicht angenommen werden. Dieses 
reichte bei Hofe die nachstehende Vorstellung ein: — 

Allerdurchlauchtigster ic. 2c. E. K. M . haben wir unterm 25. August 1763 
den 8ud ̂  in Abschrift beygefügten Bericht, wegen derer einigen hiesigen M8 
corporidu» zustehenden Vergütigungs-Gelder sür die vor dem Kriege zur Fortifica-
tion eingeschanzten Landungen abgestattet: sind aber zur Zeit darauf mit keiner 
allergnädigsten Resolution versehen worden. 

Die hiesige Krieges- und Domainenkammer hat unterm 12. Iuny c. bei uns, 
nach der Anlage V, angetragen, zu bewilligen, daß diese Gelder von denen hiesigen 
M s corpor id^ der St. Iacobikirche und des Iohannisklosters in geringhaltiger 
Müntze angenommen werden können. 
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Wir sehen uns dazu nicht berechtiget, bevor Wir von E. K. M . dieferhalb 
mit Resolution versehen worden, und erbitten uns solche, wobei wir E. K. M . 
allerunterthänigst anHeim stellen: 

ob allenfalls die Forderung wegen vollgültiger Müntzen und der entstandenen 
Zinsen des liquiden Capitals in Ooutraäictorio mit dem Kammer-Anwald 
abzumachen sey? > 
Die wir in allergetreüesten Devotion verharren E. K. M . allergehorsamstes 

Stettin, den 9. I u l y 1772. Pommersches Kaminsches Consistorum. 
Eine Abschrift dieser Vorstellung gelangte am 18. August 1772 dr. m. zu den 

Raths-Acten, die damit zum Abschluß kommen. 
^ e t a 6uri»6 wegen Erweiterung der Glacis von denen hiesigen Festungs-Werken 

und Vergütigung. 1749—1772. Enthaltend 163 Folien. Tit. X. ^ . Sect 4. 
Gouvernements-Sachen. Nr. 46.^ . 

Wie die Angelegenheit geordnet worden, ist eine Frage, welche zur Zeit 
nicht beantwortet werden kann. Erinnert man sich aber der Cabinets-Ordre vom 
24. August 1753 (oben S . 1017, 1018), so darf wol mit Recht vorausgesetzt 
werden, daß der Kirche zu St . Iacobi und dem Iohanniskloster ihre berech¬ 
tigte Forderung nicht vorenthalten worden ist. 

Der König vergütigte also den Ackerbesitzern des Turnei-Feldes die 295 Mg. 
große Fläche, welche Er zur Erweiterung der Festung Stettin-einziehen ließ, 
einschließlich der aus der Schweden-Zeit stammenden Glacisfläche, mit der oben 
nachgewiesenen Summe von 5685,33 Thlr . Die jährlichen Zinsen von diesem 
Kapital betragen, zu 5 Prct. gerechnet, 284,2665 Thlr. I m Jahre 1740 war 
der Bau, der Hauptsache nach, wie wir aus der Festungs-Baugeschichte wissen, 
vollendet. Von 1740 bis 1875 sind 135 Jahre verflossen. Für diesen Zeit¬ 
raum betragen die Zinsen 38.375,9775 Thlr. , dazu das Vergütigungs-Kapital, 
und man erhält die Summe von 44.061,3075 Thlr. für die Fläche der 295 Mg. 
welche im vorigen Jahrhundert vergütigt wurde. Jetzt werden 55 Mg . Festungs-
Terrain mehr zum Verkauf gestellt, für welche Fläche niemals eine Entschädigung 
gewährt worden ist. Abgesehen von dem Stein- und Holzmaterial, welches in 
den Werken und den Gebäuden steckt, und nur von vereidigten Taxatoren ge¬ 
würdigt werden kann, wird der Werth dieses Mehr-Terrains nach dem obigen 
Verhältnis zu berechnen sein, und dann ergibt sich, daß der Käufer für den Grund 
und Boden der zum Verkauf gestellten Fläche von 350 Mg. die Summe von 
52.276,119 Thlr. zu zahlen hat, d. i . : Erstattung des Vergütigungs-Kapitals 
nebst den während einer Periode von 135 Jahren aufgelaufenen Zinsen. Hat 
das Impßriuiu <^6rniama6 i-WtHuratuni in Bezug auf Stettin das ^U8 armoruin 
aufgegeben, so scheint doch die aus der reinen Vernunft abgeleitete Rechtsidee 
anzudeuten, daß sein asrarium pudlicuin für das käuflich gewordene Festungs-
Terrain nicht mehr verlangen dürfe, als was der ^iscus lisßui ?ru88i9,6 vor 
hundert Jahren dafür vergütigt hat. Wird doch das Reich sich nicht in die 
Reihe der Götterkinder des Hermes stellen wollen, welches, gleich nach seiner 
Geburt große Gewandheit zeigend, der Venus den Gürtel entfremdete, als sie 
ihn liebkosend auf den Schooß nahm. Möge sein caäuc6U8 die für Verkäufer 
wie für Käufer wünschenswerte Vermittelung anbahnen, dann wird ihm als 
Gott des Handels auch das charakteristische Attribut des Handels — der Beutel 
nicht fehlen! 
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II. 

Der Stadtgraben und die Stadtmauer. 
Zu S . 583, 584. 

Der Stadtkämmerer AmEnde zeigte dem Magistrate unterm 22. Ma i 1739 
an, daß ihm Tages vorher im Namen des wirkl. geheimen Etats-Ministers und 
Oberpräsidenten von Grumbkow durch einen Kanzleidiener, und heute abermals 
durch einen andern Kanzleidiener der Königl. Kammer, mündlich aufgegeben wor¬ 
den sei,*) sofort einen Auszug einzureichen, aus welchem ersichtlich sei, wie viel 
Bürgerhäuser, excl. der Königl. und Rathhaüslichen Bedienten, ingleichen excl. 
der Herreu- und Kirchenfreiheit, worüber die Herren Justitiaren besonders in-
struirt seien, in der Stadt und den Vorstädten vorhanden seien. Weil die Sache 
keinen Verzug leide, da die von ihm unverzüglich angefertigte Nachweisung noch 
heute Vormittag eingereicht werden müsse, so bitte er den HochEdeln Rath ihm 
die Designation, nach deren Approbation, sogleich zurück zu geben. Dies geschah, 
und „dem Befehle Sr . Excellenz v. Grumbkow" konnte der Kämmerer nachkom¬ 
men. Vorher hatte er indessen auf Anordnung E. E. Raths Abschrift der De¬ 
signation zu den Acten behalten. I h r zufolge enthielten: — 

D i e S t a d t : 
I m Hei l . Geist Vier te l . . . 149 

- Passower Vier te l . . . . 245 
- Mühlen-Vier te l . . . . 195 
. Keßin Vier te l . . . . . 189 

D i e V o r s t ä d t e : 
Auf den Lastadien **) . . . 191 

- der Oberwiek . . . . 50 
- der Niederwiek . . . . 26 
- dem Turneifelde. . . . 10 Zusammen . . . 778 < Zusammen . . . 277 

Überhaupt im Jahre 1739 ^ 1055 ganze, halbe und Viertelhaüser 
im Iur isd ic t ions-Bezi rk des Raths 

mi t Einschluß aller Kolonisten-, Eximir ten- und Mil itairbedienten-Haüser. 
Was für eine Bedeutung hatte diese von dem Ober-Präsidenten v. Grumb¬ 

kow eingeforderte Nachweisung? Die Kanzleidiener hatten es dem Kämmerer 
AmEnde nicht gefügt. Muthmaßlich weil sie es nicht wußten. Der Magistrat 
sollte es bald erfahren, durch ein Refcript vom 2. Juni 1739, aus Lauenburg 
erlassen, woselbst sowie in Bütow der Oberpräsident bekanntlich Amtshauptmann 
war. Ohne die sonst gewöhnliche Eingangsformel: „Wir Philipp Otto von 
Grumbckow, S. K. M . in Preußen:c.:c., Schloßgefefsener auf :c. :c., u. s. w.,u. s. w." 
hatte das Rescript den folgenden Wortlaut: — 

„Es haben Se. Königl. Majt. U. A. H . ^ ) M i r eröffnet, wie es Höchst-
deroselben zum allergnädigsten Gefallen reichen würde, die Bürger der Stadt wie 
auch die Eximirten dahin zu disponiren, daß ein jeder derselben einige Erdfuhren 
thun möchte, damit die Füllung des Grabens zu Stettin desto ehender gefüllet 
feyn möchte. Wie nun sämbtliche Räthe dazu nach Proportion beytragen, ich 
auch selber mich nicht eximiret habe, so zweifle nicht, es werde E. E. Magistrat 
zu Stettin, sowie das Stadtgericht, ihre anliegende Repartition und die einen 
jeden darin angeschriebene wenige Fuhren sich gefallen lassen, und da man für 

*) Auf die eigentümliche Form der Erth eilung von Befehlen :c. auf mündlichem Wege 
durch Kanzleidiene'r ist schon einige Ma l merksam zu machen Gelegenheit gewesen. 

**) Lastadie in der Mehrzahl -^ Große Lastadie und Schiffbauer-Lastadie. 
***) U. A. H. — Unser allergnädigster Herr. 
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gut gefunden statt der Fuhren in uawra nur 1 Groschen pro Fuhre zu erheben, 
die betragende Kleinigkeit an den Herrn Kriegsrath Liebeherr, wenn es colligiret, 
abzuliefern. Wie denn auch Magistratus dafür sorgen wird, daß die der Bür¬ 
gerschaft angeschriebene Fuhren, gleichfalß beygebracht und an Hrn. ,:c. Hiebcherr 
bezahlet werden". 

Die dem Rescript beigefügte „Specification von denen Erdfuhren zur 
Füllnng des Grabens am Berliner Thor", bestimmte, daß jedes der oben 
nachgewiesenen 1055 Bürgerhäuser 8 Fuhren stellen sollte; mithin alle zu¬ 
sammen . 8440 Fuhren 

Sämmtliche städtische „Bediente" d. h.: Beamte, nämlich die 
Rathhaüslichen, die des Stadtgerichts, der Service-Kasse und des 
St. Iohannisklosters waren veranlagt, die Person mit 10—30 
Fuhren, im Ganzen mit . . . . . 445 

Demnach überhaupt "I I . 8885 Fuhren 
Es handelte sich also, da jede Fuhre mit 1 Gr. vergütigt werden sollte, 

bei der Bürgerschaft um ein Geldobject von 351 Thlr. 16 gr., bei den städ¬ 
tischen Beamten um 18 Thlr. 13 Gr., zusammen 370 Thlr. 5 Gr., eine directe 
Real-, bezw. Personal-Steuer. Der Magistrat ließ das Rescript des Ober-
Präsidenten, nebst der Repartition, mittelst Decrets vom 9. Juni 1739, der 
Bürgerschaft zu Seglerhause kund machen, worauf das, vom vom. Mut . 86cl6-
tario F. V. Müller unterm 15. Juni 1739 ausgefertigte, DkMeriuni Nörea-
torum erfolgte, laut dessen „Altermänner E. E. Kaufmanns-, Gewandschnitts- und 
Segler-Hauses, ihre Meynung dahin abgegeben haben, daß man sich dieser Klei¬ 
nigkeit halber nicht sperren möchte. Nereatoreä sind zwar damit einig gewesen, 
weil es sich nicht der Mühe lohne, viel Wesens davon zu machen; da aber seit 
kurzer Zeit sich verschiedene, dem Ansehen nach kleine Ausgaben gefunden hätten, 
woraus durch Länge der Zeit große werden könnten, Mreatore» aber bey diesen 
schlechten Jetten nicht im Stande wären, viele dergleichen Ausgaben über sich 
ergehen zu laßen, so wollen die Herren Altermänner ersuchet haben, bey dieser 
Gelegenheit vorzubeugen, daß sie pro tuwro davon befreyet bleiben möchten. 
Womit auch die sämtliche Gewerke einstimmig gewesen". 

Aus der von dem Ober-Präsidenten mitgetheilten Specification entnehmen 
wi r nachstehenden 

Personal- Bestand der städtischen Neamten, 1739. 
Die Rathhaüsl ichen Bedienten. 

Landrath und dirigirender Bürgermeister Hübner; — Bürgermeister: Liebeherr und Kist¬ 
macher; — Syndicüs: Bliudow; — Kämmerer: Neümann; — Senatoren: Zastrow*), Lüb-
beke, Willich, Matthias, Maue, Oesler, Masch, Daberckow, Kornmesser, Zillmer und Voigt; — 
Kämmerei-Controleur, Kämmerer AmEnde; — Ober-Secretarius Peper, die Secretarien Mat-

thee und Bartels. (Die Senatoren sind offenbar nach ihrem Dienstalter aufgeführt.) 
Stadtgericht. 

Scabini (Schöffen): Knopff und Ietze; — Secretarius: Schmalvogel. 
Service-Kasse. 

Ober Billettier: Buch; — Billettierer: Leisermg und Hoge. 
Fohannisklof ter. 

Kloster-Schreiber: Ahljager; -^ Waisenschreiber: Lievmann. 

*) Derselbe, welcher die Fakobikirche zum Umversal-Erben seines Vermögens einsetzte. 
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Ner.Landrath und jeder der beiden Bürgermeister war mit 30 Fuhren, jeder der 13 
übrigen Rathsherrn mit 20, und jeder der 4 Magistrats-Subaltern war mit 10 Fuhren veran¬ 
lagt. Die Schöffen des Stadtgerichts und der Ober-Billeteur von der Servicekasse mußte 10, 
und jeder der Billetiers, der Klosterschreiber und der Stadtgerichts-Secretair mußte 5 Fuhren 
übernehmen. ' , 

Die Einziehung der Groschen-Sammlung für die Schuttfuhren von den 
städtischen Beamten hatte weiter keine Schwierigkeit. Der Betrag von 18 Thlr. 
13 Gr. wurde nach dem Magistrats-Dekret vom 24. Ju l i an den Kriegsrath 
Liebeherr abgeführt, der darüber am 10. August 1739 Namens der Pommerschen 
Ober-Steüerkasse — Rmdant Luckwald — quittirte. Inzwischen hatte (üamyra 
IlkFia, am 15. Ju l i 1739 eine Verfügung an den Magistrat erlassen, worin dem¬ 
selben aufgegeben ward, den Betrag der „Kleinigkeit der Groschen-Collecte höch¬ 
stens in 8 Tagen einzusenden", indem sie hinzufügte: „Übrigens leben wir in 
der Hoffnung, ihr werdet die 370 Thlr. 5. Gr nach Proportion des Vermögens 
und der Nahrung derer sämbtlichen Einwohner colligiret haben, indem in der euch 
communicirten Svecification ratione derer Haüser, desfalß expresse die Worthe ge¬ 
setzet: — eines ins andere gerechnet; — und wollen dahero nicht glauben, daß, 
wie verlauten wi l l , von euch auf jedes Hauß 8 Gr. repartiret, indehm ja begreif¬ 
lich, daß ein armer Einwohner eines kleinen Haüßchens nicht soviel geben kann, 
als einer derer reichsten Kaufleüthen; ihr habt euch dahero djeserhalb in 2 Tagen 
zu erklähren. 

Von dem „Verlauten wollen" der vorstehenden Kammer-Verfügung 
findet sich in den Acten keine Spur, im Gegentheil enthalten sie den Nachweis, 
daß — 

Die 1055 Wohnhäuser in der Stadt und den Vorstädten aus 
189 ganzen, 44 Dreiviertel-, 428 halben und 394 Viertel-Haüsern bezw. 
Buden, bestanden 

und als Princip angenommen war, die Eigenthümer derselben nach ihrem Ein¬ 
kommen zu den Schuttfuhren-Geldern heranzuziehen, so zwar, daß die Bemittelten 
nach der Progression von 12, 16, 20 bis 24 Gr., die der Mittlern Stände, deren 
Nahrung eine geringere war, mit 6 bis 8 Gr. und diejenigen, „so sonderlich 
nicht viel verdienen können mit 2 bis 4 Gr. zu veranlagen seien, während die-
jenigen-Buden-Eigner, „so gar keine Nahrung treiben und nowrie sehr schlecht 
conditionirt sind, ganz verschont bleiben sollten." Als Fundament für die Ver¬ 
anlagung galt die Service-Rolle. 

Der Magistrat erstattete hierüber der 0a.in6r3. NkFia am 29. Ju l i 1759 Be¬ 
richt ab, und überreichte zugleich eine Liste derjenigen Haus-Eigenthümer, die nicht 
zu seiner Iurisdiction gehörten. Es waren 24 Eigenthümer, die zur Klasse der 
Eximirten gehörten und vom Magistrate im Ganzen mit 11 Thlr 2 Gr. und 45 
Kolonisten welche mit einem Beitrage von 15 Thlr. 10 Gr. veranlagt waren. 
Die Kolonisten führen in der Liste zumeist französische Namen. Sie gehörten 
mithin zu den Refugiss, die nach Aufhebung des Edicts von Nantes ihr Vater¬ 
land verlassen und in den Brandenburgischen Landen ein Asyl gefunden, nunmehr 
aber auch unterm Schütze Friedrich Wilhekm I. sich in Pommern, namentlich in 
Stettin und Stargard, mit Erwerbung von Grundeigentum, niedergelassen hat¬ 
ten. Die Liste der Kolonisten enthielt aber auch deutsche Namen, den Pfälzern 
angehörend, die ihr sonnenreiches Heimathland am Rhein meiden mußten, als 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 132 
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unter dem Kurfürsten Johann Wilhelm, dem zweiten katholischen Kurfürsten von 
der Pfalz aus dem Haufe Neüburg, nach dem Rijswiker Frieden, 1697, die 
Religionsplackereien ihren Anfang nahmen, und das römische Pfaffengezücht es bei 
dem Nachfolger, dem Kurfürsten Carl Philipp, des vorigen Bruder, seit 1716 
es so weit trieb, daß den Reformirten in Heidelberg ihre Hauptkirche mit Gewalt 
genommen wurde, wogegen König Friedrich Wilhelm I. mit gewohnter Energie 
kräftig einschritt, und Seine Glaubensgenossen zu Sich in Seine Lande einlud.*) 
Nnter den Colonisten war auch einer von den drei Brüdern Dubendorf, von 
denen schon an einer andern Stelle dieser Stettinschen Geschichten die Rede ge-
gewesen ist**), mit einem Hause angesessen; er war Eigner der Bude Nr. 701 im 
Keßin-Viertel, und hatte 12 Gr. zu zahlen. Von den Kirchen ist auch die 
Petrikirche mit 8 Gr. zu den Schuttfuhren veranlagt, wegen eines ^ Hauses, 
welches die Kirche im Keßin-Viertel unter der Nr. 633 besaß, und die 
Iacobikirche mit 6 Gr. wegen der ihr gehörigen Bude Nr. 771 in demselben 
Viertel. 

M i t Einziehung der directen Steuer qu. ging es indessen nicht so glatt ab, 
als sich der Ober-Präsident v. Grumbkow wol gedacht haben mochte. Gegen 
Ende des Monats August waren erst 200 Thaler gesammelt, die am 25. des 
gedachten Monats an den Kriegsrath Liebeherr zur Ober-Steüerkasse eingezahlt 
wurden. Vier Wochen später zeigte der Senator Kornmesser, welcher als Dirigent 
des Quartieramts mit der Einziehung beauftragt war, an, daß es damit sehr 
langfam gehe, „ungeachtet die Polizeidiener versichern, daß es an fleißigen an¬ 
nehmen ihrer Seits nicht liege; er frage deshalb an, ob nicht contra, niorokos 
executive zu verfahren fei." Und der Rattz decretirte am 22. September 1739: 
^ ia t exkcutio praevia, kämouitioiis von 8 Tagen." Und. dem Decret wurde 
Folge gegeben. Da kam es denn vor, daß, als die Polizeidiener beim Meister 
Hans Gilse, auf der Oberwiek Nr. 993, dessen Quote einziehen wollten, und ihn 
nicht zu Hause trafen, sie die Frau Meisterin um Entrichtung des auf das Haus 
fallenden Beitrags von 2 Gr. ersuchten, diese aber verweigerte die Zahlung, wo¬ 
rauf die Polizeidiener, ihrem Auftrage gemäß, eine zinnerne Schale in Beschlag 
nahmen. Das verstand die Frau Meisterin aber sehr übel: „ M r Schinder und 
Racker Knechte", schrie sie die Männer der Obrigkeit wüthend an, „euch soll der 
Donner und das Wetter rühren, wo ihr was nehmet." 

Am 22. October fehlten an der auf Höhe von 351 Thlr. 16 Gr. fest¬ 
gesetzten Steuer zur Deckung der Kosten der Ausfüllung des Stadtgrabens am 
Berliner Thor noch 57 Thlr. 6 Gr., die aller Verwarnung und Executions-An-
drohung ungeachtet bis dahin nicht einzuziehen gewesen waren. Der Magistrat 

*) Sei daran erinnert, daß dem Terrorismus des zweiten katholischen Kurfürsten von 
der Pfalz, der seine reformirten Unterthanen glücklich zu machen glaubte, wenn er sie in 
den Schooß der allein verdummenden Kirche zurückführte, der amerikanische Staat 
Penn's Waldland" den Grundstock seiner Vevökerung zu danken hat. Andere Pfälzer, die 
nicht den Weg übers Wasser antreten konnten, wurden Unter Königin Anna in Irlands süd¬ 
westlicher Grafschaft Liinmerik angesiedelt. Man nennt sie dort noch Palatiner." Sie sprechen 
noch deutsch und zeichnen sich durch Ehrlichkeit, Reinlichkeit und guten Landbau vor ihren 
Nachbarn den Irländern aus. (Miscellen aus der neuesten ausländischen Literatur. 1817. IX. 
350.) — **) I . B. I I . Th. Bd. VI I I . 194. 195. 



Züschüttung des mittelalterlichen Stadtgrabens. 1051 

stattete, indem er die Liste der Restanten einreichte, der Oamera Negia Bericht 
ab, mit der alleruntherthänigsten Anfrage: „was mit denen uwroLi» ferner vor¬ 
genommen werden folle:" Darauf erging am 3. November 1739 folgender Be¬ 
scheid. — 

„Die Cammer ist von denen Debenten :c. persuadiret, daß wenn Magistratus 
solche gebührend reqüiriret, solche Debenten sich nicht alleine werden unter die 
räudige Schaffe zählen laßen. Sotten einige derselben aber doch ihr Contingent 
nicht sogleich abgeben; So werden Supplicannten (Bürgermeister und Rath) sich 
den ihnen anvertrauten Iurisdiction über die Stadt-Einwohner zu nutze zu machen 
haben." 

Eine wiederholte Verfügung zur Vollstreckung der Exemtion war die un¬ 
mittelbare Folge dieses martialischen Bescheids, der nun in den nächsten Monaten 
auch zur Ausführung kam' wobei aber die Executiveeamten insonderheit bei den 
Kleinbürgern unter den Hauseignern fortwährend auf Schwierigkeiten, nach Art 
des angeführten Falls der Meisterin Gilse stießen, was ihnen das Geschäft der Ein¬ 
ziehung der Schuttfuhren verleiden mußte. Doch war es es ihrer pflichttreuen 
Thätigkeit gelungen den Betrag der Restanten-Liste am 23. Februar 1740 bis 
auf 19 Thlr. 16 Gr. herabzumindern. Nun aber erließ die Kammer unterm 30. 
Apr i l den Befehl an den Magistrat, daß, da derselbe von den zur Füllung des 
Stadtgrabens am Berliner Thor aufzubringenden 370 Thlr . 5 Gr. bis dahin nur 238 
Thlr. 5 Gr. an die Ober-Steüerkasse abgegeben habe, er die noch restirenden 132 Thlr . 
in Zeit von 8 Tagen einzuzahlen habe, widrigenfalls Exemtion gegen ihn verfügt werden 
müsse. Es wurde indessen in dem Magistrats-Bericht vom 6. M a i 1740 durch Quittungen 
der Ober-Steüerkasfe nachgewiesen, daß an diesem Tage von der Bürgerschaft nur 
noch 12 Thlr. 20 Gr. rückständig, die Debenten jedoch zum größten Theil ganz 
arme Leute seien, bei denen durch Mit tel der Exemtion nichts ausgerichtet wer¬ 
den könne. I m Laufe des Sommers, gelang es dem Senator Kornmesser, 
noch mehrere Rückstände einzuziehen, so daß nach dem von ihm am 21. September 
1740 erstatteten Berichte noch 34 Restanten 8 Thlr. 10 Gr. zu zahlen hatten, 
darunter die Iacobikirche, und drei Unterofficiere vom Bredowschen Regiment, 
welche eigene Haüser besaßen. Die Provisoren der Kirche lamentirten gewaltig 
wegen der Abgabe von 6 Gr . : „da dieses Haus ein Annexum der Kirchen 
und niemals denen oueridus MbliciL unterworfen gewesen, außer Schornstein¬ 
feger-, Nachtwacht- und Brunnengeld, welches die Inquilinen bezahlen müssen"; 
allein es wurde ihnen von Patronatswegen unterm 27. September 1740 begreif¬ 
lich gemacht, daß das fragt. Haus, bevor es in den Besitz der Iacobikirche ge¬ 
langt, stets eine Bürger- und catastrirte Stelle gewesen sei, weshalb die Herren 
Provisoren wegen dieser Kleinigkeit sich nicht länger — sperren mögten, „umb 
so mehr, da man sonst nicht weiß, wie man das Residuum aufbringen soll, in¬ 
dem die Reparation so knapp gemachet, daß nicht ein Gr. überschießet, und auch 
nicht möglich seyn wird, den abgang über die andern Bürgerhäuser zu repartiren, 
weil die meisten schon bezahlet." Von der Petripaulskirche, welche, wie oben be¬ 
merkt, anch wegen eines ihr gehörigen Hauses zur Schuttfuhren-Steuer herange¬ 
zogen worden war, ging keine Reklamation ein. Was nun aber die drei Unter¬ 
offiziere betrifft, so weigerten sich dieselben entschieden, die auf ihre Haüser ge-
lezte Steuer von 4, 4 und 8 Gr. zu entrichten, weshalb am 12. November 1740 

132* 
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an den Gereral-Major von Vredow geschrieben und derselbe ersucht wurde, die 
Debitoren zur Zahlung anzuhalten. Ob der General auf diese Requisition Rück¬ 
sicht genommen habe, geht aus den Acten nicht hervor. Die drei Unterofficiere 
stehen aber nach wie vor in einer spätem Restanten-Liste, 23 Debenten mit 
mit 5 Thlr. 20 Gr. enthaltend. Da heißt es, denn von einem und dem andern: 
Bei demselben ist nichts zu erhalten, weil er coucurZuin crßäitoruiii excitiret;" oder 
„bei demselben ist nichts zu exequiren, weil er nicht das liebe Brod hat;" „weil 
er ganz arm" :c, Auch kommt die Bemerkung vor: „Das Haus stehet, weil er 
(der Eigner) heimlich davon gezogen, verschlossen;" und: „Das Haus ist abge¬ 
brochen, und der Eigentümer nicht aufzufinden, weil er zur See fährt." Unter 
so bewandten Umständen trug Magistrat auf Niederschlagung der restirenden in-
exigiblen Graben-Gelder an, worauf der Oawsra liß^ia Bescheid also lautete: 
— „Das von denen unter des Magistrats Iurisdiction stehenden, wann die 
Debenten Armuth halber, das Geld nicht zu zahlen vermögend seien, solches 
aus der Cämmerey bezahlet, und wann die stücke verkauftet werden, in abgang 
gebracht werden müssen. Aßuawin Stettin den 2. Ianuary 1741." Weil der 
Magistrat mit der Einzahlung des Restes zögerte, so machte 0ain6ra Nßßia mit 
der angedrohten Execution Ernst. Sie requirirte zu dem Ende.die Königl. Regie¬ 
rung, welche unterm 31. Januar 1741 an den Regierungs-Executor Schwank den, 
von dem Kanzler und Ober Präsidenten von Grumbkow und dem Regierungs-
rath F. v. Dreger^) unterzeichneten Befehl erließ, „die restirenden Grabe-Fuhr-
Gelder vom Magistrat binnen 3 Tagen executive beyzutreiben." Am 14. Februar 
1741 zahlte denn auch endlich der Senator Kornmesser den aus der Kämmerei¬ 
kasse entnommenen Rest an die Ober-Steüerkasse ein. 

So war also die Stettiner Bürgerschaft einschließlich der zu ihr nicht ge¬ 
hörigen Eximirten, wenige an der Zahl , genöthigt gewesen, in ihren Säckel zu 
greifen, um die Mit tel zur Deckung der Kosten herbeizuschaffen, die das Zuwerfen 
des Stadtgrabens verursachte, den ihre Altvordern vor Jahrhunderten ausge¬ 
graben hatten, mit nicht geringer Kraftanstrengung, welche von der bedeutenden 
Tiefe des Grabens in Anspruch genommen worden war. Aber mit dieser 
Groschen-Collecte war es noch lange nicht abgethan; es kam noch ein Zusatz, wie 
folgendes Refcript beweiset:— 

Von Gottes Gnaden Friederich Wilhelm König in Preußen :c. Unfern gnädigen 
Gruß zuvor, Beste :c. Wir communiciren euch hierbey die von hiesiger Service-
Commission unterm 4. Ianuary ca. uns übergebene Liquidation wegen der denen 
Gastwirthen zu vergütigende Quartier-Gelder vor die bei ihnen einquartirt ge¬ 
wesene Bauern, so im verwichenen Jahre mit Pferde und Wagen zu Füllung 
des Grabens hierher kommen müssen. Da nun denen Gastwirthen nicht anzumuthen, 

*) Friedrich von Dreger, Herausgeber des berühmten „Ooäsx äipioinatiouä." Oder Uhr¬ 
kunden, so die Pommersch-Rügianisch- und Camminsche, auch andere benachbarter Lande an¬ 
gehen. Aus lauter Originalen oder doch archivischen Abschriften in Chronologischer Ordnung 
zusammengetragen und mit einigen Anmerkungen erläutert, l o w . I bis Anno 1269 incl. Stettin, 
gedruckt, bei Johann Friedrich Spiegeln, Königl. Regierungs- und Gymnasii-Buchdrucker. Anno 
1743. Das Werk ist dem Königl. Prinzen Friedrich Wilhelm, Markgrafen ^zn Brandenbnrg-
Schwedt gewidmet. Die Dedication aus Schwedt den 30. Ju l i 1748 datirt. 
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alleine ein Onus vor die gantze Stadt zu tragen; So befehlen wir euch hiermit, 
die denen Gastwirthen gebührende Quartier-Gelder so aufs genaueste angesetzet 
mit 203 Thlr. 18 Gr. 3 Pf. nach obbeygefügter Liquidation gegen Quittung 
aus der Cämmerey zu bezahlen, und welchergestalt es geschehen binnen 8 Tagen 
aä aotH zu berichten. Signatum Stettin des 18. Marty 1740. 

Königl. Pommersche Krieges und Domainen-Cammer. 
^ C. v. Hille. Sprenger. 

An 
den Magistrat zu Stettin. 

Also Dienstbauern aus den Amtsdörfern waren es gewesen, die zu Gespann -
und Handdienstverrichtungen aufgeboten worden, um den alten, vor der Stadtmauer 
herziehenden tiefen Stadtgraben zuzuwerfen und mit dem Fuß der Mauer in 
gleichem Niveau einzuebnen. Woher das Material dazu genommen, ist nirgends 
gesagt. Muthmaßlich war es die Erde, welche die neu angelegten Festungsgräben 
des Forts Wilhelm darboten in Verbindung mit Zufuhren von Schutt und Un-
rath aus der Stadt, der hier abgelagert ward, wozu anscheinend vorzugsweise die 
Bauern der Stadteigenthums-Ortschaften verwendet wurden. Die von der Ser-
vice-Commission eingereichte Liquidation wies nach, daß die betreffenden Arbeiten 
am 9. Februar 1739 ihren Anfang nahmen und am 12. November desselben Jahres 
geschlossen wurden, mithin ^ Jahr gedauert haben, und ferner, daß in diesem 
Zeitraum 3290 Pferde und Mannschaften an 988 Tagen in der Stadt über¬ 
nachtet haben in 24 Ausspannungs-Wirthschaften und bei anderen Bürgern, und 
daß diese pro Pferd und Mann uud pro Tag und Nacht eine Vergütigung von 
3 Pf. erhalten haben. Es liegt auf der Hand, daß in dieser Liquidation nicht 
alle Dienste, welche die Zuschüttung des Stadtgrabens am Berliner Thor erfor¬ 
dert hat, enthalten sind. Denn es läßt sich mit Sicherheit annehmen, daß die 
Bauern aus den der Stadt zunächst gelegenen Ortschaften des Amtes Stettin 
und des Stadteigenthums Abends nach geschlossener Arbeit in ihre Heimath zu¬ 
rückgekehrt und am andern Tage früh Morgens zur Fortsetzung der Arbeit 
sich wieder gestellt haben. Die Zahl der zur Verwendung gekommenen 
Arbeitskräfte an Hand- und Gespann-Diensten dürfte daher wol beträchtlich ge¬ 
wesen sein. 

Das Mandat der Kammer erregte beim Magistrat ein nicht geringes Er¬ 
staunen. Niemand im Collegio vermochte es einzusehen, wie ein Ansinnen der 
bezeichneten Art an die Kämmerei gerichtet werden könne. Hatten doch die Stadt-
eigmthums-Bauern,' so oft sie gefordert worden, die Fuhren zur Füllung des 
Grabens verrichtet, ingleichen die Bürger und Einwohner der Stadt nach Verhält-
niß dazu ein gewisses Quantum an Gelde beigetragen, auch die Kämmerei für 
die Stadthäuser, den auf diese repartirten Beitrag bereits abgeführt, damit nicht 
auch sie zu „den räudigen Schafen" gezählt werde! Überdem war es nicht unbe¬ 
kannt geblieben, daß der König zur Ausführung der Graben-Verschüttung eine 
gewisse Summe aus Seiner Gxtraordinairen-Kasse bewilligt, von welcher die qu. 
Ausgaben bestritten werden konnten, und um so mehr, als dieser Anspruch der 
(^ni6ra NsZia, mit der Stadtkasse gar keinen Berührungspunkt hatte, sondern zur 
Wallzulage- oder Fortisicationskasse gehörte, die bei der Accisekasse berechnet 
wurde. I n Erwägung, daß die Kämmerei, aller Vorstellungen ungeachtet, bereits 
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mit so vielen außerordentlichen Ausgaben belegt worden, welche die Stadt gar nichts 
angehen, wol aber die Kämmerei in einen Zustand versetzt hatten, daß sie die in 
ihrem Etat fixirten Ausgaben kaum zu bestreiten im Stande war, lehnte der 
Magistrat die ihm zugemuthete Zahlung der qu. Quartiergelder entschieden ab 
und wandte sich am 2. Apr i l 1740 mit einer Beschwerdeschrift nach Hofe, worin 
„allerunterthänigst gebeten wurde, die Kämmerei von diesem angemutheten on6r6 
allergnädigst gänzlich zu befreien." 

Unter abschriftlicher Zufertigung dieser Vorstellung erließ das General-Direc-
torium unterm 18. Apr i l an die Pommersche Kammer den Befehl: „fordersamst 
zu berichten, ob von Uns eine Ordre ertheilet sey, daß diese 203 Thlr. 18 Gr. 
3 Pfg. aus der Cämmerey bezahlet werden sollten, zumahl Wir durchaus nicht 
wollen, daß ohne Unsere Ordres hinführo dergleichen Extraordinarien aus den 
Stadt-Cämmereien bezahlet werden." 

Und nachdem der Bericht erstattet war, erging sechs Wochen nach der 
Thronbesteigung Friedrichs I I . , nachstehendes Rescript: — 

Von Gottes Gnaden Friederich König in Preußen :c. Unfern :c. Nachdem 
Wir aus eurem unterm 30. May c. — (Todestag Friedrich Wilhelm I.) abgestatteten 
Bericht ersehen, wie zwar Unsere specielle Ordre nicht* ergangen sey, daß die 203 
Thlr. 18 Gr. 3 Pfg. welche die Gastwirthe zu Stettin wegen Logirung derer 
zur Füllung des Grabens am Berliner Thor gebrauchten Bauern sambt ihrer 
Wagen und Pferden nach der angelegten Liquidation zu fordern haben, aus der 
Stettinschen Stadt Cämmerey bezahlet werden sollen, gleichwohl aber die Füllung 
des Grabens aufs schleunigste zur Perfection gebracht und zu solchem Ende aus 
denen Ambtern, Städten, Creysern, die Unterthanen mit Pferd und Wagen gefor¬ 
dert, auch weil sie nicht unter freyen Himmel liegen können, einquartiret werden 
müssen, solche Einquartierung aber den Gast-Wirthen allein nicht zur Last fallen 
lassen, noch weniger diese 203 Thlr. 18 Gr. 3 Pfg. aus denen zu Füllung des 
Grabens am Berliner Thor accordirten 4000 Thlr. welche bey weiten nicht zu¬ 
reichen wollen, genommen werden können; So approbiren Wir allergnädigst, daß 
die betragende 203 Thlr . 18 Gr. 3 Pf. aus der Stettinschen Stadt-Cämmerey 
bezahlet und bei derselben zur Ausgabe gebracht werden. Seynd euch :c. 

Gegeben Berlin, den 13. I u l y 1740. 
Auf S . K. M . allergnädigsten Special-Befehl. 

v. Happe. v. Boden. 
An 

die Pommersche Cammer. . . 

Die Kammer befahl nun dem Magistrate den Betrag der Liquidation vom 
4. Januar an die Gastwirthe zu bezahlen und diese Ausgabe in der Kümmeret 
Rechnung mit diesem Mandate zu belegen. I m Magistrats-Collegium war man 
indessen nicht' gewilligt, dem Befehl so ohne Weiteres Folge zu leisten; es wurde 
beschlossen, dagegen zu remonstriren. Dies geschah am 16. August 1740 durch 
eine neue Vorstellung nach Hofe, in welcher außer den früher angeführten Grün¬ 
den des Gesuchs um Befreiung von diefer Ausgabe, noch Gewicht darauf gelegt 
wurde, daß die Stadt zufolge eines rechtskräftigen Erkenntnisses der Marien-
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Stiftskirche „eine imposante Forderung nebst Zinsen seit dem Jahre 1711 zu 
zahlen, mithin genug mit ihren eigenen Ausgaben zu thun habe." Allein der 
vom 8. September datirte aber erst am 28. September 1740 in Stettin einge¬ 
gangene, von den Ministern v. Viereck und v. Happe unterzeichnete Bescheid 
des Gcneral-Directoriums lautete dahin: „daß es bey dem Rescripte vom 
13. Iu l i j a c. lediglich verbleibe und Supplicanten sich dabey zu beruhigen 
haben." 

„Soll, fragte Neümann, der administrirende Kämmerer, am 10. October beim 
Magistrate an, die Kämmerei die 203 Thlr. 18 Gr. 3 Pfg. an die Interessenten 
auszahlen? Die Kämmerei wird immer mehr mit schweren extraordinairen Aus¬ 
gaben belästiget, und kann zu ihrer rechtmäßigen liquiden Forderung, so sie 
an den General-Pächter hat, nicht gelangen*) Dieses wird nicht lange Bestand 
haben." 

„Herren Camerary werden denen Interessenten partieularLin sowtioneni 
nach denen Umbständen der Casse prästiren, vser. Alten Stettin in 86liat. Den 
11. Ottober 1740." 

Das ist die Geschichte von der Entstehung des Paradepla tzes 
im Jahre 1739/40, der aber um diese Zeit noch nicht vollständig eingeebnet 
wurde, wie wir sogleich sehen werden. 

Sechszehn Jahre später rescribirte die Pommersche Kammer an den Stettiner 
Magistrat wie folgt: 

Da Wir die allhier in der Stadt noch offenen Graben mit Sand und Erde 
ausfüllen lassen wollen, und dazu ein vieles contribuiren wird, wann die nach 
der Stadt ledig fahrende Mist-Bauern ein Fuder Sand oder Erde mit herein 
bringen; So befehlen Wir euch hierdurch, zuvorderst einige nahe an der Stadt 
belegenen Örter, wo die Erde oder der Sand ohne Schaden weggenommen wer¬ 
den könne, in Vorschlag zu bringen und anzuweisen, woselbst die nach der Stadt 
fahrenden Mist-Bauern ein Fuder Erde oder Sand aufladen können, und wollen 
Wir hiervon Euren Bericht binnen 4 Tagen ohnfehlbar erwarten. 

Signatum Stettin den 13. Iuly 1755. 
Königl. Preüß. Krieges- und Domainen-Cammer. 

Wissmann. Margraf. Hamel. 
An 

den hiesigen Magistrat. 
Weil der Magistrat den gesetzten Termin nicht inne hielt, so erging am 

26. Juli ein Exitatorium „sofort nach Empfang desselben und längstens binnen 
3 Tagen den geforderten Bericht abzustatten — bei Vermeidung unangenehmer 
Verordnung." Hierin war der Graben nicht allein am Anklamer, sondern auch am 
Berliner Thor zur Ausfüllung bezeichnet, mithin war der Paradeplatz im Jahre 
1739 nicht fertig geworden. 

Als Stellen, wo Sand und Erde geladen werden konnte, wurde in dem 

*) Wegen der vom Könige Friedrich Wilhelm I. angeordneten aber mißglückten 
General-Verpachtung der Mmmerei-Ackerwerke vergl. man L. B. I I . Thl. Vd. VIII. . 663—673, 
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Magistrats-Berichte vom 29. Ju l i 1755 angegeben: — Pommernsdorf und 
Scheune, über dem Schwemegrund in dem Hohlwege, wo zwei Wege einander 
treffen und Erde in Menge ansteht, die weggeschafft werden kann, ohne Jemandes 
Privateigenthum zu beeinträchtigen; Krekow kann auf den dortigen Höhen am 
Hohlwege nach dem Dorfe, und die Banern aus Wußow und Niemitz können in 
dem von der Kupfermühle herkommenden Hohlwege laden. Die Kammer befahl nun 
unterm 31 . Ju l i , der Magistrat habe in den umliegenden Dörfern, welche den Mist aus 
der Stadt holen, bekannt zu machen ihnen die Gegenden anzuweisen und sie dahin 
zu instruiren, daß derjenige Bauer, so nach der Stadt fahrt, um Dung aus der-
felben zu holen, gehalten sein solle, ein gutes Fuder Erde oder Sand, allenfalls auch 
an anderen Orten Lehm und Steine, aufzuladen und zur Stadt zu bringen. 
Diejenigen, welche zum Berliner Thor hereinkommen, sollen im dortigen Wall¬ 
graben ihre Ladung abwerfen und ebenso diejenigen, welche das Anklamer Thor 
passiren, in dem Graben zu beiden Seiten des Thors. Die Kammer schrieb die 
Beschaffenheit der zum Sandbringen und Mstholen bestimmten Fuhrwerke vor 
und benachrichtigte den Magistrat, daß jeder Wagen beim Einfahren von der 
Thorwache ein Zeichen oder einen gedruckten Zettel empfangen werde, welchen der 
Bauer, wenn er mit dem Fuder Mist heraus gelassen werden wolle, an der 
Wache wieder abzuliefern habe, wiedrigenfalls er gewärtigen müsse, mit der Dung¬ 
fuhre zurück und an den Graben verwiefen zu werden, um sie dort abzuladen. 
Gleichzeitig hatte die Kammer das Erforderliche an den General-Pächter der Amter 
Stettin und Iafenitz, Amtsrath Kuhrt, zu Köstm, zur Bekanntmachung an die 
Amtsunterhanen erlassen, welche, soweit die Ortschaften nicht zu fern von der 
Stadt entlegen sind, von daher Mist zu holen pflegten, während die Stadtunter-
thanen in den Eigenthums-Ortschasten vom Magistrate in Kenntniß gesetzt wurden. 

Nun aber erklärten die Stadtunterthanen, daß sie, wegen der vorgeschriebenen 
Form der Wagen, sich außer Stande sähen, den Befehl der Kammer zur Aus¬ 
führung zu bringen, und darum auf das alte Herkommen des Mistholens aus 
der Stadt von jetzt an Verzicht leisten müßten. Diese Erklärung, welche mit 
großer Entschiedenheit ausgesprochen wurde, gab dem Kämmerer, Kriegsrath Pott, 
zu schwer wiegenden Bedenken Anlaß, denen er in einem Bericht vom 11. August 
1755 Ausdruck gab. Bei der Weigerung der Nnterthanen im Stadteigenthum 
wird, so äußerte er, die Bürgerschaft sich genöthigt sehen, den Mist und allen 
Abgang aus den Häusern zu ihrer nicht geringen Beschwerde für baares Geld weg¬ 
bringen zu lassen, oder aber sie schafft denselben heimlich und zumal des Nachts 
ans Bohlwerk um ihn in die Oder zu werfen, da dann die Kämmerei in die 
Lage versetzt wird, das Flußbette durch die Stadt-Schaalen mit schweren Kosten 
reinigen zu lassen, damit der Strom nicht successive verschüttet werde. Ferner 
werde der Nnterthanen-Acker durch das Entbehren des Mistes aus der Stadt 
gewaltig außer Kultur kommen, lediglich zum Schaden der Kämmerei, weil die 
Unterthanen, wenn sie mit Erde oder Sand beladenen Wagen zur Stadt kommen 
sollen, ihre zum Theil ohnehin schon durch die ihnen obliegenden vielen Abfuhren 
im Herrendienst schon ziemlich ausgemergelten Pferde noch mehr ruiniren werden, 
und deshalb sich lieber des Mistholens begeben wollen. Wobei denn auch nicht 
übersehen werden darf, daß, wenn erst die Stadtgräben ausgefüllt sein würden 
nicht erfindlich ist, wohin die Bürger- und gesammte Einwohnerschaft den Schutt, 
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Gruß, Mü l l und sonstigen Abfall aus den Häusern und Wohnungen, zu dessen 
Ablagerung bisher die Gräben dienten, geschafft werden soll. „Bey welchen 
Umständen dann, so schließt der Pottsche Bericht, und da zu vermuthen, daß, 
wenn sämbtliche Grabens bis ans Frauenthor voll gefüllet, das Wasser seinen 
gehörigen Ablaufs nicht haben und sonderlich der dortige Armen-Keller gar 
sehr leyden, ja sogar die Cämmerey die von denen Hofplätzen und Gär ten 
im S tad tg raben ih r zustehende ansehnliche Recogni t ion verl ieren,*) und 
zum Theil die daherum belegenen Haüser mit verschüttet und deterioriret werden 
würden, man M b i i . 86nawi anHeim stellet, ob nicht, da dieses Alles von nicht 
geringer Wichtigkeit, nicht allein 0ivibu8 zu Seglerhause davon Nachricht zu geben, 
umb anzuzeigen, ob sie außerdem noch etwas dabey zu erinnern hätten, sondern 
auch demnächst bei der öauisra NeZia. Vorstellung dahin zu thun der Noth-
wendigkeit sey, die Verordnung vom 31. Ju l i e. wieder aufzuheben und es bei 
der bisherigen Verfassung zu belassen." 

Der Magistrat schloß sich der Ansicht des Kämmerers an und berichtete an 
die Königl. Kammer, welche ihrer Seits dem Gouvernement der Festung, von 
dem selbstverständlich die Maßregel wegen der Sand-" und Mistfuhren ausge¬ 
gangen war, Anzeige machte. Dieses, vertreten von dem General-Lieutenant, 
August Wilhelm Herzog von Braunschwejg-Lüneburg-Bevern, erließ darauf das 
nachstehende Schreiben: — 

Da Eine Königliche Hochlöbl. Krieges- und Domainm-Cammer dem Königl. 
Gouvernement zu communiciren beliebet, was der löbl. Magistrat auf Einer 
Königl. Cammer Mandatum vom 31. I u l y c. unterm 21. August wegen Füllung 
der allhier in der Stadt noch offenen Grabens angezeiget hat; So communiciret 
dieses in der Anlage, was der bey der Festung befindliche Ingenieur-Capitain 
darauf für ein Sentiment überreichet, und als nach diesem die Bauren keine recht¬ 
liche Beschwerde mit Bestände führen können; So verhoffet das Königl. Gouverne¬ 
ment, es werde der löbl. Magistrat beschieden werden, denen Bauren aus der 
Anlage solche Remonstration zu machen, daß die Leute überzeuget werden, wie 
ihnen kein Grund, sich zu beklagen übrig, es gegentheilig ihren Ungehorsahm 
und Widersetzlichkeit darlegen würde, wenn sie sich den Königl. Cammer Ver¬ 
anlassungen wiedersetzten. Stettin den 8. September 1755. 

Königl. Preüßsch. Gouvernement. 
Der gutachtliche Bericht des Platz Ingenieurs, Hauptmann Honauer, hatte 

folgenden Wortlaut: — 
Ew. Hochfürstliche Durchlaucht hat es gnädigst gefallen, mir zu befehlen, 

der Beschwerde wegen, so der hiesige Magistrat wegen Dispensirung der Bauren, 
so den Mist hier aus der Stadt holen, und dagegen wieder von außen Sand 
und Lehm von denen angewiesenen Örtern zu Zufüllung der alten Stadt-Graben 
mitbringen müßen, an die Königl. Krieges- und Domainm-Cammer eingegeben, 
und von derselben dem Königl. Gouvernement communiciret, meine Meynung 
unterthänigst einzugeben; so finde ich — 

*) Auf diese der Kämmerei zustehende Recognitirn von Grundstücken, längs des alten 
Stadtgrabens vom Petrikirchhof abwärts bis zur Oder kommen wir weiter zurück. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 133 
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1) Daß der Magistrat besorget, daß die Bauren ihrer Sage nach, wenn sie 
den Wagen mit Brettern beladen müßen, denen hiesigen Einwohnern zur Last, 
den Mist nicht würden abholen, sondern daß selbige solchen vor Geld würden 
wegbringen laßen müssen; auch daß — 

2) Die Cämmerei darunter leyden würde. 
Auf das erste habe unterthänigst anzuzeigen, daß ich schwerlich glaube, daß 

die nächst hier herum liegende Dorffschaften sich des Mistholens hier aus der 
Stadt begeben sollen, indem es ihnen gar zu commode und einträglich, und 
würden sie in Jahresfrist gar leicht ihren eigensinnigen Fehler einsehen und be¬ 
reuen, da sie viel voraus haben gegen denen Dörffern, so weit von großen 
Städten entlegen, da ein solches Fuder Mist, das ein Land-Mann von jemand, 
der keinen Acker hat, aber doch Vieh hält, vor 8 und mehr groschen kauffet, was 
die Beschwerniß anlanget, daß sie den Wagen voller Bretter laden müßen, 
und also weniger Mist aufladen könnten, so ist ja wol fast einem jeden bekandt, 
der sich auch nur ein weniges um die Landwirthschaft bekümmert, daß ein solcher 
Wagen drei Bretter und eine Leiter haben muß; wenn nun das eine Brett 
nnten wie sonsten lieget, und von denen zwei anderen auf jeder Seite eines ge¬ 
setzet wird, forne und hinten aber einen Wisch Stroh oder auch nur ein Stück 
Gruse geleget wird, so kann schon 4 bis 5 Cubic Fuß Erde aufgeladen werden, 
welches auch denen Knechten nicht mehr als ^ Stunde zum auf- und ^ Stunde 
zum abladen wegnehmen wird, da selbige doch wohl die beladenen Wagens in 
denen Straßen bis 3 Stunden stehen laßen, daß auch zuweilen bei Aufziehung 
der Wache, um durchzukommen, solche mit Porcn weggebracht werden müßen. 

Was zweytens anlanget, daß die Cämmerey darunter leyden würde, weiß 
ich eigentlich nicht, weil die Pächter wohl dahin anzuhalten seyn würden, den 
Acker bey ihrem Abzüge in gehörigen guten Stande, so wie sie ihn angetreten, 
wieder zu überliefern. Was aber die Ausführung des Mists sonst anlanget, so 
hat ja ein jeder Eigenthümer den Dünger diesem oder jenem zu geben frey, den 
aber, fo von den Stadt-Pferden auf den Stadt-Hofe gemachet wird, könte solcher 
ohne den geringsten Auffenthalt nach denen Stadt-Acker-Höfen zu bringen erlaubt 
seyn, wie es mit denen Einwohnern, so eigene Acker auf hiesigen Stadtfelde be¬ 
sitzen, eben so zu halten seyn würde, und da, wenn es zum besten und zur Sicher¬ 
heit der Stadt und Vestung nöthig, ist es von vielen Jahren her gebräuchlich, 
daß nicht allein die Stadt-Pferde, sondern auch die Bürger-Pferde von der 
Lastadie den Mist an die Örter, wo selbige vor den Einbruch des Wassers zur 
Dämmung nöthig, angefahren werden muß. 

Nun ist die Zumachung der alten Stadt-Graben nicht allein eine Zierde 
und große Bequemlichkeit der Stadt, sondern auch eine höchstnöthige Sache, in¬ 
dem bereits verschiedene Soldaten und Bürger bey sehr finsteren Nächten darin 
vertrunken, so glaube ich also nicht, daß der Magistrat aus Liebe zur Bürger¬ 
schafft, wie denn das Königl. Gouvernement nicht bloß der Garnison, sondern 
auch der Vürgerschafft wegen die Zumachung der alten Stadt-Graben suchet, ver¬ 
hindern werde, wo die große Beschwerde der Bauren nur in ihrem Eigensinn 
bestehet, und die Wegholung des Mistes gewiß nicht laßen werden; doch alles 
Ew. Durchlaucht gnädigsten Befehl anHeim stellend, verharre ?c. :c. Ew. Durch¬ 
laucht :c. :c. 

Stettin, den s. September 1755. Honauer, 
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Diese Auslassungen des Gouvernements und des Platz-Ingenieurs wurden 
dem Magistrate mittelst Kammer-Verfügung vom 11. September 1755 in Ab¬ 
schrift und mit dem Befehle zugefertigt, die Stadteigenthums-Bauern sowol als 
die Bürger*) mit ihrem ungegründeten Einwendungen in dieser Sache abzuweisen, 
und selbige vielmehr mit Ernst zur Befolgung der diesfalls ergangenen Ver¬ 
ordnung anzuhalten. Insbesondere beklagten sich die Bauern in den Stadteigen 
thumsdörfern Pommernsdorf und Schüne, die das Heilige-Geistthor Passiren 
mußten und von der Thorwache unter Schimpfen, Schelten und Prügel-An¬ 
drohungen nicht in die Stadt gelassen wurden, weil sie ohne Sandfuhren kamen. 
Sie mußten in der That umkehren und ihre Wagen erst mit Sand beladen, den 
sie dann den steilen Berg hinauf bis nach dem Anklamer Thor schaffen mußten, 
wo er zur Ausfüllung des Grabens diente. Eine schwere Arbeit für ihr Zug¬ 
vieh. Sie baten in den protokollarischen Vernehmungen vom 19. und 20. No¬ 
vember 1755 aufs Dringendste um Abstellung der getroffenen Maßregel; und 
als diese Bitte, auf den beredten Vortrag des Stadtkämmerers Pott, vom Ma¬ 
gistrate bei der Kammer befürwortet und von dieser dem Gouvernement über¬ 
mittelt worden war, erging von dem Gouverneur folgendes Schreiben: — 

Die Protokolle, welche der Kriegsrath Kämmerer Pott unterm 19. und 20. 
Novbr. pr. a. zu Schüne und Pommernsdorf wegen des Sand und Erdmit-
bringens zur Füllung des Grabens aufgenommen ha t ^ ) und welche Eine Königl. 
Hochlöbl. Kammer mit der Löbk. Magistrats Vorstellung vom 9. Decbr. unterm 
12. 6.j. dem Königl. Gouvernement zu communiciren belieben wollen, hat solches 
erhalten. Wie wol nun die in gedachten ^rotocoliiL angeführten Vergehungen, 
ob und wie weit sie gegründet, sv wenig bekannt als wenig darüber nähere 
Untersuchung zur Bestraffung der Schuldigen angestellt werden möge, da so wenig 
der Tag, als Stunde, da das angezogene geschehen sein soll, benandt worden; 
So ist dennoch äato die ernstliche Ordre wiederholentlich an denen Tohr-Wachten 
gestellet, daß kein Bauer, wenn er mit einer gantzen Fuhre Korn zur Stadt komt, 
gehalten seyn soll, erst wieder heraus zu fahren und Sand herein zubringen, ehe 
er mit M s t heraus gelaßen wird, gleichergestalt sollen die Schildwachten sich 
nicht anmaßen, denen Knechten, wenn sie den Sand bringen, übel zu begegnen, 
zu schimpfen, und mit Schlägen zu bedrohen, oder Trinkgeld abzufordern, daher 
den alten Unfug möglichst vorgebeugt seyn wird. Was übrigens die Sand- und 
Erd-Fuhren an sich betrifft, so ist deren Nutzen und Nothwendigkeit sowohl von 
der Königl. Cammer, als dem Königl. Gouvernement näher eingesehen, als der 
Hr. Cämmerer Pott mit denen Schün- und Pommernsdorfschen Bauren solches 
zu beurtheilen sich angemaßet hat, deshalb denn auch über solches unerhebliche 
Raisonnement die von Einer Königl. Cammer getroffene Verfügungen nicht auf-

*) Beschwerden aus dem Kreise der Bürgerschaft über die getroffene Matzregel sind nicht 
actenmäßig; muthmaßlich waren sie nach gewohnter Weise bei der Flasche Wein und dem 
Kruge Bier laut, und dem mit dem Decernat der Sache beauftragten Rache bei der Kammer 
bekannt geworden. 

**) I n dem Schreiben vom 12. December 1755, mit dem die Kammer die Beschwerden 
der Stadteigenthums-Bauern mitgetheilt hatte, war das Ersuchen ausgesprochen: der Herzog 
wolle die Sache so fassen, daß darüber keine Klage bei Hofe geführt werden könne. 

133* 
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gehoben werden dürften, am allermeisten hat der gedachte Cämmerer Ursache, sich 
der solcherhalb vorhandenen Ordnung zu widersetzen, da, wenn zu billiger Ab¬ 
wendung noch mehrer Unglücks-Fälle als dadurch schon geschehen, daß verschiedene 
Persohnen in diesem offenen Graben ertrunken sind, andere Anstalt gemacht 
werden müßte, solche der Cämmerey am meisten zur Last fallen würde. Das 
Königl. Gouvernement überläßet der Königl. Cammer ob selbige denen Be¬ 
günstigungen des unruhigen Cämmerers, und daß er sich unterstehen möge, dem 
Königl. Gouvernement anzudichten, es hätte solches diese Füllung bloß zum 
Besten und Vortheile des Fortifications-Zimmermeister Knobel so ins Werk ge¬ 
richtet, damit solcher einen Bau-Platz zum Verbinden haben möchte, endliches 
Ziel setzen, und seine elende Ar t zu denken und zu urtheilen mit Nachdruck 
verweisen wolle. 

Stettin, den 6. Ianuari j 1756. 
Königl. Preußisches Gouvernement. 

An Wilhelm Hz. v. Br.-L.-Bevern. 
die Königl. Preüßsch. Pommersche Krieges- und Domainen Cammer. 

Die Kammer fertigte eine Abschrift dieses Schreibens dem Magistrate zu 
feiner „Nachricht und Achtung" zu, ohne dem Verlangen des Herzogs, dem 
Kämmerer Pott wegen dessen „elender Denkungsart einen nachdrücklichen Ver¬ 
weis zu ertheilen", Ausdruck zu geben. Die Arbeiten des Graben-Zuwerfens 
nahmen, trotz dieses Zwischenfalls, ihren Fortgang anscheinend das ganze Früh> 
jähr und den Sommer über. Inzwischen war die Garnison ausgerückt, mit ihr 
der Herzog von Br.-Bevern an der Spitze aller Pommerschen Regimenter die 
unter dem Commando des Herzogs bei Lowositz, am 1. October 1756, mit zum 
linken Flügel des Preußischen Heeres gehörten. An Stelle des Herzogs hatte der 
König den General-Major v. Saldern (?) ̂ ) intermistisch mit dem Gouvernement 
von Stettin betraut. Da ereignete es sich, daß am 3. Septbr. 1756 ein 
Musquetier vom Garnison-Regiment in ein, am Berliner Thor-Graben befindliches, 
großes Loch gefallen und darin ertrunken war. Der Platzmajor v. Witzleben 
verlangte in Folge dessen vom Magistrate, daß derselbe sofort Anstalt treffe, 
das Loch zudämmen zu lassen. Kämmerer Pott gab auf diefes Verlangen das 
bemerkenswerthe Votum ab: — „daß die Zufüllung der Graben vorlängs des 
„Festungswalles, mithin auch des Loches qu., welches einen Theil des vormaligen 
„Grabens ausmacht, sowenig der Kämmerei zur Last fallen kann, noch in deren 
„Macht steht, in Betracht eines Theils, wie ^.cw befagen, das durch A u s f ü l l u n g 
„der Graben entstehende T e r r a i n nicht der S t a d t zum Nutzen und 
„Gebrauch kommen, fondern ledigl ich zum Behuf des Gouvernements 
„verb le iben so l l , in dessen Absicht auch von demselben alle bisherigen An¬ 
stalten zum Ausfüllen der Graben allein gemachet und disponiret, auch noch 
„nie prädentiret worden, daß solches auf Kosten der Kämmerei geschehen solle, 
„andern Theils hingegen, wenn das Loch qu. mit Faschinen ausgefüllt werden 
„follte, wie der Platzmajor v. Witzleben verlangt hatte, mehr als 100 Schock 
„Fafchinen erforderlich sein würden, ohne die unglaubliche Menge Erde und 

**) Name undeutlich. 
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„Steine, die zur Niederdrückung der Faschinen nöthig sein dürften, ohne die 
„anderen Kosten, so doch angewendet werden müßten; zu welchem Allen die 
„Kämmerei zumal bei jetzigen trostlosen Zeiten und schlechten Umständen der 
„Stadt-Unterthanen, und der denselben vielmehr zu reichenden Hülfe, etwas aufzu¬ 
bringen und zu verwenden nicht im Stande ist." Damit aber Unglücksfälle, 
wie das vorgekommene Ertrinken jenes Soldaten, für die Zukunft möglichst 
verhütet werde, schlug der Kämmerer vor, eine Bewehrung von Flottlatten um 
den alten Stadtgraben, auf 280 Fuß im Umfange errichten zu lassen. Er hatte 
die Kosten einer derartigen Bewehrung durch den Raths-Zimmermeister Kümmer¬ 
ling zu 8 Thlr. 6 gr. veranschlagen zu lassen die von der Fortificationskasse zu 
tragen sein würden. Der Magistrat schloß sich dem Voto des Kämmerers an, 
und schrieb dieserhalb am 10. Septbr. 1756 an das Gouvernement. Welchen 
Erfolg der Magistrats-Antrag gehabt verschweigen die Acten die erst zwei Jahren 
später, nachdem der Herzog von Br.-Bevern^ vom Könige aus dem Feldlager 
entlassen, in sein Gouvernement zurückgekehrt ist, auf die Zuschüttung des alten 
Stadtgrabens wieder zusprechen kommen. 

Das Gouvernement läßt nämlich am 4. August 1758 dem Magistrate durch 
eine Ordonnanz mündlich anzeigen, daß der Graben beim B e r l i n e r T h o r 
nunmehr zugeworfen sei; die Folge davon aber sei, daß das Wasser in der 
zurückgebliebenen Rinne übertrete und nach der Breiten Straße ablaufe*) mithin 
liege die Notwendigkeit der Anlage eines Kanals vor, vermöge dessen das 
Wasser in der Richtung nach der Windmühle abgeleitet werde ̂ ) . Der Stadt¬ 
maurermeister Drews hat die Kosten eines derartigen Kanals zu Thlr. 33. 14 gr. 
veranschlagt, was der Platz-Ingenieur Hauptmann Honauer, als richtig anerkennt. 
Der Kämmerer Pott ist aber auch bei dieser Anforderung des Gouvernements 
der Meinung, „wie er nicht abzusehen vermöge, aus welchem Fundament die 
Anfertigung dieses Kanals der Kämmerei angemuthet werden könne, da ̂  der 
Platz qu. dieselbe nichts angehe noch zu Nutze kommen soll,^ und es das 'An¬ 
sehn hat, das solcher Platz hauptsächlich denjenigen zu nutze kommt, die ihr Bauholz 
oaselbst liegen haben und Hinbeingen". I n dieser Äußerung des Kämmerers Pott 
vom 8. August 1758 liegt gewissermaßen eine abermalige Verzichtleistung der Stadt 
auf das Eigenthumsrecht an dem Platze, der seitdem Paradeplatz genannt worden ist. 
Magistrat dekretirte am 8. August: „Vor der Hand aä acw; und wenn diese 
Sache weiter urgirt werden sollte, ist solche beim Gouvernement ingeziemenden 
t s r u i i n i » zu decliniren". Die Sache wurde aber bald darauf weiter urgirt, 
was dem Magistrate Veranlassung gab, beim Gouverneur, Herzog v. Br.-L.-Bevern 
unterm 18, August 1758 dahin vorstellig zu werden, daß, weil das K ö n i g l . 
Gouvernement sich das Besitzrecht auf diesen Platz anmaße, die Kämmerei, 
ohne Approbation des Hofes, um so weniger mit diesem neuen Öners (der Kanal-
Anlage) belegt werden könne, als der Billigkeit nach, derjenige so das comnioäum 
hat, auch das incomwoäuiU tragen müsse. Er bitte daher, die Kosten aus der 
Fortificationskasse zahlen zu lassen. Der Herzog antwortete aber noch an dem-

*) Eine Randglosse sagt: uou sst vor«,! 
**) Die Holländische Windmühle ist gemeint, welche noch mancher der älteren Zeitgenossen 

gekannt hat, s. oben S. 236. 
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selben Tage: „Es sei jetzt nicht die Zeit, dergleichen <iu68tion68 über das 
Eigenthumsrecht, wie über das coiuinoäum und mcoinmo^uui, rege- und auszumachen 
daher hat Magistrat den Kanal ohne Aufenthalt anfertigen zu lassen; und 
kann hiernechst, wenn die Zeiten wieder ruhiger, die Contradiction erörtert werden, 
da alsdann, wenn der Magistrat dazu erweislich nicht verbunden, rations 
der Kosten Ersetzung geschehen kann." Einen Umstand, den der Magistrat in 
seiner Vorstellung hervorgehoben, nämlich, daß der Platz von dem Fortifications-
Zimmermeister Knobel, unter dem Vorwande, der Platz gehöre zurFort i f ica-
t ion, mit Holz belegt worden, überging der Herzog mit Stillschweigen. Der 
Magistrat ordnete nunmehr den Bau des Kanals an, die Erstattung der Kosten 
nach hergestellten Frieden sich vorbehaltend. 

Kehren wir zum Jahre 1756 zurück! Am 27. März zeigte der Schloß-
Inspector Christoff der Kammer zu Protokoll an, wie er gesehen, daß die 
Stadtmauer hinterm Schlösse von der Kirche an durch verschiedene Leute 
abgebrochen werde, und er durch Nachfrage bei denselben in Erfahrung ge¬ 
bracht habe, daß damit bis zum Frauenthore fortgefahren werden solle. 
Er habe sich auch bei den Arbeitern erkundigt, wer die Abbrechung der Mauer 
anbefohlen, worauf ihm zur Autwort geworden: Es geschehe auf Befehl des 
Platz-Ingenieurs, Hauptmanns Honauer, im Namen des Gouvernements. „Com-
parent wolle also solches zu seiner Decharge angezeigt haben". Oanißra Ü6ßia 
theilte diese Anzeige dem Königl. Gouvernement unterm 30. März 1756 mit 
und ersuchte dasselbe, „ihr von der Beschaffenheit der Sachen beliebige Nachricht 
zu geben, da sonst die Mauer hinter dem Schloß nicht wol werde weggebrochen 
werden können, weil sie zur Bewehrung des hintersten Hofplatzes am Schlöffe mit 
nöthig fei". Die Antwort lautete fo: — 

Die von Einer Königl. Hochlöblichen Krieges und Domainen Cammer 
unterm 30. Martij beliebig comunicirte Anzeige des Schloß Infpectors Christoff 
vom 27. HU8ä6ui wegen Abbrechung der Mauer hinter dem Schloße, ist heute 
an das Königl. Gouvernement abgegeben worden, da aber diefes daraus ersehen, 
daß der Schloß Inspector sothane Anzeige ohne Zpeoialia dabey zu gedenken 
und lediglich zu seiner Decharge thun wollen: so wird derselbe sich wohl be¬ 
ruhigen können, wenn ihm hieraus so viel bedeutet werden möchte, daß Wal l 
und Mauer nicht zum Schloß, sondern zur Defension der Stadt ge¬ 
hören und von dieser, er in keine Wege sich zu chargirm nöthig habe, folglich ihme 
über der Abbrechnng auch nichts k HarZ? fallen könne. Jedoch wird das Königl. 
Gouvernement aus Freundschaft und Achtung gegen die Königl. Cammer sich 
gegen Selbige auf ferneres verlangen mit piaisir näher appliciren, wozu die 
abgebrochenen Steine eigentlich bestimmt werden. 

Stettin, den 1. April 1756. 
Königl. Preüßsch. Gouvernement. 

An Wilhelm Hz. z. Br. L. Bevern*). 
die Königl. Preüßsch. Pommersche Krieges und Domainen Cammer. 

*) Ein Jahr später, am 21. Apri l 175? erstürmte der Herzog an der Spitze von 16000 
Mann ein österreichisches Lager bei Reichenberg in Böhmen, in welchem 20.000 Mann unter 
Königseck standen. 
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Die Kammer eröffnete hierauf dem Gouvernement durch Anschreiben vom 
3. Apri l 1756, wie es wol selber finden werde, daß das Schloß hinterwärts 
nach dem alten Stadtgraben nicht ganz offen bleiben könne, daher es höchst nöthig 
sei, daß die Mauer wenn auch nicht in ihrer bisherigen, doch in einer Höhe von 
5 bis 6 Fuß stehen bleibe, zumal auch das Spritzenhaus nothwendig conservirt 
werden müsse. 

Darauf Vorstellung des Magistrats an die Oaiusra N^ i a vom 7. Apri l 
1756, also lautend: — „E. K. M . müssen wir allerunterthänigst anzeigen, wie 
wir in Erfahrung gekommen, daß das Königl. Gouvernement die Stadtmauer 
beym Schlosse abbrechen lassen. Wenn nun diese S tad tmauer auf der S tad t 
Kosten gebauet worden, allein wegen derer Abbrechung an uns nichts gelanget 
ist; so haben wir allerunterthänigst anfragen wollen, ob an E. K. M . hoch-
preißliche Krieges und Domamnen Cammer folcherwegen etwas gelanget ist, 
damit wir wißen mögen, welchergestalt wir uns hierunter zu verhalten haben". 
— Und es besagt die Kammer-Resolution vom 10. Apr i l 1756: „Da die Mauer 
vom Anklamer bis zum B e r l i n e r T h o r vo r einigen Jah ren abgebrochen 
worden, und Referenten wißend sein wird, wie es damahlen gehalten, und was 
von den Kön ig l . Gouvernement vor Gerechtsahme dazu, damahlen be¬ 
hauptet worden, alhier bey der Kammer davon aber nichts bekandt, so haben 
Referenten (Bügermeister uud Rath zu Alten Stettin) sich dieserhalb auch anjetzo 
selbst bey dem Königl. Gouvernement zu melden, und deßelben Antwordt sowohl, 
als was ehedem bey Abbrechung der erwehnten Mauer vorgekommen der Kammer 
mit deme Bericht bekandt zu machen". 

Auf der Rückseite der Resolution steht: Es sind ^.cts, nachzusehen, wie es damahlen 
gehalten worden. v«er. Alten Stettin w 8ku. den 13. April 1756. Damit schließen 
die Verhandlungen. Es erhellet nicht ob die Acten wegen Abbruchs der Stadtmauer 
zwischen dem Anklamer und dem Berliner Thore damals vorgelegt worden sind. 
Heuer nach Ablauf von 150 Jahren, sind die betreffenden Acten, welche im Lichte 
der Gegenwart, 1876, in Betreff der noch nicht vollständig erledigten Frage wegen 
des bedingungslosen Eigenthumsrechts am Parade- und am Königs-Platze, ob Reichs-
siskalisch oder Städtisch? von Einfluß sein würden, nach der Versicherung der Ma-
gistrats-Regiftratoren: Stadt-Ober-Secretarius, Premier Lieutenants a. D. Mandt 
und Stadt-Secretarius Hüfer, im Raths-Archiv nicht mehr vorhanden. Beide Be¬ 
amten vermuthen, daß diese Acten im vorigen Jahrhundert bei irgend einer Ge¬ 
legenheit dem Gouvernement eingeschickt worden, und von dort nicht zurück, ge¬ 
kommen sind, daher sie sich im Archive entweder der Königl. Kommandantur zu 
Stettin oder in dem des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements zu Berlin be< 
finden dürften. 

Der Schloß-Inspector Christoff machte der Oainsra. I^Fia die fernere An¬ 
zeige, daß er auf Befehl des Kammer Präfidenten v. Afchersleben, in Gemein¬ 
schaft mit dem Platz-Ingenieur, Hauptmann Honauer, die Stadtmauer hinterm 
Schlöffe besichtigt und nach Ausmessung gefunden habe, daß diefelbe nach der 
Grabenfeite 23 Fuß, und nach der Schloßseite 1 4 ^ Fuß hoch sei. Stehen 
bleiben würde die Mauer nach dem Abbruch auf der Grabenfeite in einer Höhe 
von 8'/2 Fuß und auf der Schloßseite in einer Höhe von 5 ^ Fuß. Nach 
dieser nicht recht verständlichen Anzeige, die gewissermaßen don einer Doppel-
Mauer spricht, erließ Oamera NeZia unterm 15. Apri l 1756 an den Herzog 
von Braunschweig-Bevern ein Schreiben des Inhalts, daß sie unter diesen Um¬ 
ständen gegen den Abbruch der Mauer nichts weiter zu erinnern finde, weil das 
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Schloß gedeckt bleibe und die Steine überdem zu anderen Herrschaftlichen Bauten 
Verwendung finden würden. 

Es hat jedoch den Anschein, daß die S tad tmauer h in te rm Schloß ganz 
abgebrochen worden ist. Zwei Jahre nachher beschweren sich die Nachbarn 
aus der Fmuenstraße, deren Höfe und Hintergebäude mit dem Schlosse gränzen, 
beim Magistrat, daß sie von dem, von der alten Stadtmauer übrig gebliebenen 
Schutt viel Ungemach erdulden müßten, indem bei dem geringsten Platzregen ihnen das 
Wasser vom Schlosse herab in die Haüser stürze, auch der Gang zwischen ihren Hof-
raümen und dem Schlosse, welcher bei entstehender Feüersgefahr zum Transport der 
Löschgeräthfchaften geöffnet werde, dergestalt verschüttet sei, daß er nicht betreten, 
geschweige denn befahren werden könne. Der Magistrat wendet sich in Folge 
dieser Anzeige unterm 28. September 1758 an den Gouverneur, Herzog von 
Br.-Bevern mit der Bitte,, die Ordre ergehen zu lassen, daß der Schutt zur 
Füllung des Grabens verwendet, und diese Arbeit durch die Bau-Arrestanten 
der Festung ins Werk gerichtet, und die dortige Passage nebst dem Wasserabfluß 
ordentlich wieder hergestellt werde. Die Acten besagen nicht, ob das Gouverne¬ 
ment diesem Antrage Folge gegeben habe. 

Dagegen findet sich in denselben fünf Monate später ein Schreiben des 
Platz-Majors v. Witzleben an den Magistrat vom 22. Februar 1759, worin 
mitgetheilt wird, daß sich einige Anwohner des Schloßgrabens wegen des über¬ 
häuften Unraths — Umstand wird er genannt, — in dortiger Gegend beschwert 
und zugleich gebeten hätten, den Unrath in den Graben werfen zu lassen, weil 
sonst der Weg nach der großen Domstraße und dem Schlosse von Niemand mehr 
betreten werden könne. Um diesem Ubelstande abzuhelfen habe er nun zwar die 
Karren-Gefangenen zu der betreffenden Arbeit anstellen lassen, weil aber zur 
Vollendung derselben eine Zeit von mindestens 14 Wochen erfordert werde, es 
aber fehr wünsch enswerth fei, daß der Weg je eher desto lieber frei gelegt werde, 
so wäre er „des ohnmaßgeblichen Erachtens, Magistrat möge einige Leute zu der qu. 
Arbeit mit annehmen." Der Magistrat antwortete dem Platz-Major, daß die Stadt¬ 
gegend in Rede nicht unter seiner, sondern unter der St . Marien-Stiftskirchen 
Jurisdiktion stehe, folglich auch diefe allenfalls von ihren Kirchen-Dörfern die 
Leute, und die sonstigen Kosten zur Füllung des Grabens hergeben müsse, weil 
die betreffende Stelle auf dem Marien-Kirchen-Fundo liege. Magistrat gebe da¬ 
her anHeim, das Curatorium des Marienstifts zu requiriren. 

Einige Eigenthümer der Haüser am Graben hatten aber auch eine Beschwerde-
schrift bei der Oamerk RßFia, eingereicht. Diese Schrift gibt ein drastisches 
Bi ld vom Zustande der Straßen-Polizei vor hundert und einigen Jahren, daher 
einen Beitrag zur Sittengeschichte, der hier seinem ganzen Inhalte nach Aufnahme 
verdient. Der Wortlaut der Beschwerdeschrift ist folgender: — 

„Allerdurchlauchtigster :c. :c. Die ausschweifende Gewohnheit des Pöbels, 
allen Unflath, Schutt und Unreinigkeit nicht in, sondern bey und vor den Graben 
hinzuschmeißen, hat dergestalt überHand genommen, daß die Passage nach der 
großen Dohmstraße ganz gesperrt, auch von da nach dem Schloße kaum ein 
Fußsteig mehr ist, wir auch den Eindrang der Unreinigkeiten in unsere Haüfer 
nicht mehr hätten verhindern können, wenn wir nicht auf unsere Kosten Leute 
genommen, die etwas in der Gegend unserer Wohnungen aufräumen muffen, 
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die aber weil ihnen die Arbeit zu schwer und zu ekel ward, davon liefen. Auf 
der Art werden wir von aller honetter Leüthe Umgang excludirt, da auch Leüthe, 
die uns sprechen niüßen, sich entziehen, zu uns zu kommen. Der Gestank inficirt 
unsere Haüser, und die gantze Stadt lauft Gefahr durch Krankheiten angestochen 
zu werden. Solche elende Pol icey ist i n der S t a d t nicht erhört . 
Der Stein Damm auf der Seite nach dem Schloße zu ist auch so ruiniret, 
daß man ihn kaum bey Tage ohne Gefahr passiren geschweige des Abends 
sicher gehen oder fahren kann. Wir sind obligiret unsere Haüser zu quittiren, 
wenn diesem Übel nicht gesteuert werden kann. Das Gelänter um den Graben, 
welches doch den gantzen Publico nutzbar ist, war eingefallen. Wir haben es 
auf unsere Kosten theils repariren, theils neu machen laßen. Dennoch ist es 
diesen Winter mehrentheils gestohlen und die Pfähle faulen auch durch den daran 
geschmißenen Unflath gleich, daß es nicht von Bestand seyn kann. Einer Hoch-
löbl. Krieges und Domainen Cammer überlaßen wir also hierunter die nöthige 
Verfügung zu Abhelfung diefes Unfugs und zu besorgender Gefahr vor der 
gantzen Stadt zu treffen." 

<Ü2iu6r3, RsFia überwies diese Beschwerdeschrift dem Magistrate und befahl, 
Warnungstafeln am Graben setzen und darauf Acht geben zu. laßen, daß dem 
Unwesen gesteuert werde. Der Magistrat, dem die geschilderten Übelstände nichts 
weniger, als unbekannt waren, ordnete unterm 9. März 1759 die Anfertigung 
und Setzung der Warnungstafeln auf Kosten der Kämmerei an, jedoch 89.1vo 
^ure oivitatis, was um so nothwendiger war, als das Marienstift, an welches 
der Platz-Major verwiesen worden war, demselben ablehnend geantwortet hatte. 
Das Schreiben lautete wie folgt: — 

„Des Herrn Platz-Major von Witzleben Hochwohlgebohren haben wir hier¬ 
mit wegen Reinigung der Straße um die Gegend des Schloßes und am Parade 
Platz am Anklamer Thor^) in dienstlicher Antwort geben wollen, daß da der 
Magistrat Hieselbst verbunden ist, das Pflaster der Straße, woran der Marien 
Kirchen eigentümliche, oder derselben p088688orum Haüser belegen, zu halten, 
weil ihm in der ganzen Stadt die Jurisdiktion zustehet, Er auch dafür sorgen 
muß, daß bey erfolgter Veranlassung Eines Königl. Gouvernements derselben 
Reinigung geschehe. Wie sich denn Magistrates dessen um so weniger entziehen 
kan, als die Gegend am Anklamer Thor bis zum Schloß von der ganzen Stadt 
mit Uneinigkeiten angehäuft wird, und selbst die Stadtwagen ̂ ) allen Unrath 
dahin schleppen. Es verdienet daher Magistratus billig eine Weisung, weil Er 
stets mit seinem nichtigen Einwendungen die Ausführuug der guten Anstalten zu 
verzögern suchet. Es sey denn, daß weil S . K. M . ehedem die Mauer am 
Graben nebst dem Pulverthurm abbrechen laßen*), man auch diese Gegend als 
ein zur Vestung gehörigen Fundum betrachten wi l l . 

Stettin den 6. Mart i i 1759. 
Zur Marien Stifts Kirche verordnete Curatores. 

v. Wacholtz. ^ v. Ramin. 

*) Aus diesen zwei Stellen geht hervor, daß im Jahre 1759 die Stadtmauer bereits ab¬ 
gebrochen und der Stadtgraben mindestens auf dieser Seite zugeworfen und zum heutigen 

, KönigZplatze, Ostseite, wo jetzt das Schauspielhaus steht, eingeebnet war. 
**) Die Wagen, welche der Rath auf dem Stadthofe zu städtischen Fuhren und vorzüg¬ 

lich zum Behuf der Wirtschaft auf dem Kämmerei-Ackerwerk Türnei hielt, 
Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. B 4 
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Anfangs war es beim Magistrate die Absicht, gegen die Deductionen des 
Marimstifts-Curatorinms zu remonstriren; allein es unterblieb auf den Räch des 
Stadtsyndicus Blindow, nach dessen Ansicht der Platz, längs des Grabens un¬ 
zweifelhaft gud ̂ uri8äict.ioii6 civitati8 belegen sei, weil eines Theils die Kämmerei 
wegen der an der Stadtmauer gewesenen Höfe von den dortigen Besitzern alljähr¬ 
lichen Recognition erhoben, andern Theils aber auch den Steindamm habe legen 
lassen, wie die Marienstifts-Turatoren ganz richtig bemerkt hätten. Unter diesen 
Umständen fand es Magistrat angemessen, für die Beseitigung des Unraths Sorge 
zu tragen, wozu der Entschluß unterm 13. März 1759 gefaßt wurde. Allein 
zur Ausführung dieses Beschlusses kam es nicht. Nach Jahresfrist war der Stadt¬ 
graben zwischen dem Berliner und dem Anklamer Thor noch nicht vollständig 
zugeworfen und der Platz zwischen beiden Thoren im strengsten Sinne des 
Worts — Eine Mistpfütze, Ein Düngerhaufen, Ein Schuttlager und Ein Haufen 
von Unrath und Unflath aller Art, der dort aus der ganzen Stadt bei Tag 
und bei Nacht abgelagert wurde. Jeder Hausbesitzer ließ nicht blos den ge¬ 
wöhnlichen, trocknen Abfall des Hauses an Mü l l und Kehricht u. d. m. dahin 
fahren und karren, sondern auch den Mist aus den Stallungen nnd den Inhalt 
der Aborte, sofern diese Abgänge nicht draußen auf dem Acker gebraucht wurden. 
Fürs Auge ein im höchsten Grade verletzender Anblick war dieser scandalöse 
Zustand, und die Miasmen, die er erzeugte, in sanitätspolizeilicher Beziehung 
waren für die Gesundheit der Einwohnerschaft ein gefahrdrohender, insonderheit 
während der Monate mit verhältnißmäßig hoher Temperatur. Wundern muß 
man sich, daß die oberste Landes-Polizei-Behörde, diesen Zustand zwei Sommer 
lang, 1759 und 1760, ruhig mit anzusehen vermochte, könnte man nicht zu ihrer Ent¬ 
schuldigung die schwere Kriegszeit anführen, M der Man lebte, die alle Kräfte der 
Kriegs- und Domainenkammer nach anderen Richtungen, das Gesammtvaterland an¬ 
gehend, in Thätigkeit setzte, nicht minder auch die des Magistrats. Kamera lisgia 
erließ aber doch endlich, nachdem der Zustand auf dem Platze zwischen dem 
Berliner und dem Anklamer Thor unerträglich geworden war, unterm 9. und 
13. August 1760 an den Magistrat den strengsten Befehl, dem Unwesen des 
Unrath- und Kothablagerns Seitens der Einwohnerschaft ein Ziel zu fetzen, dem¬ 
nächst aber auch die hoch aufgethürmten Schmutzhaufen in den noch offnen Theil 
des Grabens zu schaffen, und zu dem Endzweck die dienstpflichtigen Mannschaften 
des Stadteigenthums aufzubieten, da das Königl. Gouvernement sich außer Stande 
sehe, die Vaugefangenen dazu zu verwenden, weil diese bei den Festungsarbeiten, 
und namentlich auch in den Lazarethen voll aus zu thun hatten. Diesem Befehle 
gemäß erließ der Magistrat, mit Bezug auf den ersten Punkt eine entsprechende 
Bekanntmachung in der Zeitung und dem Intelligenzblatte, ließ auch noch über-
dem durch die Quartierherren bei allen Biehhaltenden Bürgern den Befehl der 
Kammer besonders ansagen, und ordnete die Bestellung von wöchentlich 20 
Mann aus dem Stadt- und dem Klostereigenthum an... Dadurch wurden aber 
die Bauern äußerst beschwert, weil sie just in der Ärnte beschäftigt waren, 
was den Magistrat veranlaßt^ die Kammer unterm 14. August 1760 zu bitten, 
auch aus den Amtsdörfern etwa 30 Mann aufbieten zu lassen. Oauiörg, NkFia 
genehmigte diesen Antrag sofort und zwar mit der Maßgabe, daß die Burg-
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dienstpflichtigen des Königl. Amtes bei der Ausräumung in der Gegend des 
Anklamer Thors, die städtischen Arbeitskräfte dagegen in der Gegend des Berliner 
Thors beschäftigt werden sollten. Die Arbeit war im vollen Gange, als. sie 
in der Mitte des Monats September eingestellt werden mußte. Erstlich marschirte 
das Wernersche Corps durch Stettin, zu dessen Abfuhren l)ie gesammten Bauer¬ 
schaften aus Amt und Stadt- und Klostereigenthum aufgeboten werden, und 
darauf mußten sie zum Schantzen in den sog. Bevernschen Linien verwendet 
werden, welche das Gouvernement in Befolgung der Befehle des Königs aus¬ 
führen ließ (oben S. 577), dazu gehörte auch die Errichtung eines „Evenements" 
für das Magazin bei den Windmühlen neben Fort Preußen. Was unter dieser 
Bezeichnung verstanden wurde, ist nicht nachgewiesen. Unter den obwaltenden Um¬ 
ständen verwandte sich auf Antrag des Magistrats Oamkra, l i ^ i a am 18. October 
1760 an das Gouvernement, um die einmal angefangene Reinigungsarbeit auf 
dem Platze zwischen dem Berliner und Anklamer Thor durch Festungs-Arrestanten 
fortsetzen und womöglich noch vor Eintritt des Winters beendigen zu lassen. 
Der Herzog von Br.-Bevern ging auf den Antrag bedingungsweise ein, und be¬ 
nachrichtigte die Kammer unterm 24. October 1760, daß er. dem Platz-Major 
den Befehl ertheilt habe, Baugefangene soviel wie möglich auch zu der qu. Arbeit 
anzustellen, indem diese Leute mit Reinigung der vielen Lazarethe in der Stadt 
sowol als im Fort Preußen ihre volle Arbeit hätten. Aber aus der Beendigung der 
Platzreinigung vor dem Winter wird nichts, ja die Angelegenheit kommt in den 
folgenden zwei Jahren 1761 und 1762 ganz ins Stocken. Erst im Jahre 1763 
wird sie wieder aufgenommen, und zwar mit einer an den Magistrat unterm 
19. Apr i l erlassenen Verordnung der Kriegs- und Domainenkammer die im Aus¬ 
zuge also lautet: — 

„Und weil sowoll am Berliner als Anklamer Thor der Unrat und Mist 
dergestalt aufgetürmet, daß die Gegenden nach der Holländischen Mühle und vor-
längs der Kirchenhaüser nach dem Schloß impassable werden, zu geschweige«, daß 
die Einwohner dortiger Gegend vor Gestank nicht ausdauern können, so habt 
I h r gleich nach Empfang dieses, einige 20 bis 30 Bauern mit Schippen und 
Hacken herein zu beordern, die die Gegenden vorlängs dem Gelenter beim Ber¬ 
liner und vurlängst des Grabens beim Anklamer Thor auf beiden Seiten bis 
zum Schloß unter der Aufsicht des Stadthofmeisters reinigen und allen 
Unrath in den Graben bringen müssen, damit das Pflaster überall 
rein und gleich werde und das Regenwasser einen Abflnß nach dem Graben 
bekomme." 

Der Stadthofmeister Hermann bekommt den Befehl, sich der Arbeit zu 
unterziehen. Derselbe beordert auch 20 Mann aus dem Stadt- und Kloster¬ 
eigenthum, aber nun fehlt es an Karren, welche die Stadt nicht besitzt und um 
deren leihweise Überlassung aus den Beständen der Fortification das Gouverne¬ 
ment unterm 2. M a i 1763 gebeten werden muß. Sie werden bewilliget, aber in 
sehr kleiner, ungenügender Anzahl. Jetzt aber besinnt sich der Magistrat, daß er 
gar nicht verpflichtet sei, die Wegschaffung des Unraths und Schmutzes auf der 
Schloß und Herrenfreiheit durch die Stadt-Unterthanen beforgen zu lassen, daß 
dies vielmehr nach uralter Observanz eine Obliegenheit der Kossäten im Amts-
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Hofe Grabow sei, und überdem alle Dorfschaften des Amtes Stettin zu der in 
Rede seienden Arbeit herangezogen werden müßten, auch das Gouvernement zu 
requiriren sein werde, „künftighin die Arrestanten wiederumb zu dieser Arbeit an¬ 
zustellen und den Landmann mit diesem teiupore dßiii angemutheten extraordi¬ 
nären oiierL zu verschonen." 0aiu6rg> l i ^ i a , der dies unterm 29. Apr i l vor¬ 
getragen wird, ist damit einverstanden, daß die Grabowschen Bauern den Eigen-
thums-Unterthanen hülfreiche Hand leisten sollen, ihre Verwendung beim Herzoge 
von Br. Bevern wegen Betheiligung der Baugefangenen ist ohne Erfolg geblieben, 
weil diese bei den Festungs-Arbeiten nicht entbehrt werden können. Wie weit 
die Reinigungs-Arbeit im Jahre 1763 gefördert worden, erfährt man nicht. I m 
folgenden Jahre ist sie eingeschlafen. 1765 wacht sie wieder auf mit einem 
unterm 28. Apr i l an den Magistrat erlassenen Schreiben des Herzogs von Br.-
Vevern, worin auf Fortschaffung des am Parade-Platz beim Anklamer Thore 
aufgeschütteten Schutts und Änraths, der sich im verflossenen Winter wiederum 
dort und in den anstoßenden Straßen gesammelt, gedrungen wird. Nun beginnt 
wiederum die Schreiberei zwischen den betreffenden Behörden hin und her, aber 
gethan wird wenig, oder eigentlich gar nichts. Und so geht es fori 1766 und 1767. 
Da kommt endlich gegen Ende des zuletzt genannten Jahres ein interessantes 
Zwischenspiel, nachdem aus Requisition des Herzogs von Br. Bevern Oainsra 
Nsgig. unterm 21. November 1767 — wol zum hundertsten Male an den Magi¬ 
strat den Befehl „nicht nur pro iiunc auf die Wegschaffung des am Anklamer Thor 
liegenden „Umstandes, oder die Einwerfung desselben in den Stadtgraben sofort zu 
verfügen, fondern auch solches alle Frühjahre und Herbst unerinnert wiederholen 
zu lassen; überhaupt aber auf die Reinigung derer publ iquen Plätze, wozu 
die Gegend am Anklamer Tho re ohne Z w e i f e l mi t gehöret, sowie der 
Straßen besser als zeither geschehen, zuhalten", hat ergehen lassen. Der Magistrat 
gibt nun dem Stadthofmeister, jetzt Schultz genannt, die nöthige Ordre, dieser 
reicht aber am 30. Novbr. 1767 nachstehenden — 

Relativ ein. — Es sind der Verordnung gemäß Leute aus dem Stadteigen-
thum bestellet den aufgehäuften Mist an dem Stadtgraben beim Anklamer Thor 
abzuräumen, an verfchiedenen Orten aber ist wegen des alda liegenden Bauholzes, so 
dem Zimmermeister Müller zugehöret, gar nicht anzukommen; dieser beschweret sich, 
wie er eine gewisse Recognition von diesem Platz geben müsse und ihm solcher 
nicht mahl gereinigt werde; er müsse alljährlich an das Königl. Gouvernement 
2 Dukaten bezahlen, und mit Ausfertigung der Concession hätte schon an 20 
Thlr. Kosten gehabt seit dem Monat I u l y , jetzt aber erst den Platz in Nutzung 
nehmen können. 

Der :c. Müller wird beim Magistrat sofort vernommen. Er bestätigt die 
Anzeige des Stadthofmeisters und legt die ihm ertheilte Concession vor. Dieselbe 
lauter wie folgt: 

„Zu wissen sey hiermit, besonders denen es zu wissen nöthig, daß der hie-
sige Bürger und Zimmermeister Johann David Müller Hey dem Königl. Gouver¬ 
nement gebührende Ansuchung gethan, ihm den dem Königl. Gouvernement 
zustehenden Platz längst dem Graben herunter am Anklamer Thore nach denen 
Prediger Häusern der St. Marien Stifts Kirchen zu, zu Auflegung und Be-
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arbeitung des zu denen von ihm zu verrichtenden Bauten erforderlichen Holtzes 
zu überlassen, und wenn er große Gebäude zuzulegen habe, ihm zu verstatten, 
daß er sich des grünen Platzes vor dem Graben dazu bedienen dürfe, auch sich 
dabei verbindlich gemacht, diese Bau-Stellen sogleich zu räumen, und das darauf 
befindliche Holtz wegzubringen, sobald ihm solches von dem Königl. Gouver¬ 
nement werde anbesohlen werden. Wenn nun das Königl. Gouvernement vor¬ 
beschriebene Plätze durch den Ingenieur de la Place, Hauptmann Honauer, in 
Augenschein nehmen lassen, uud nach dessen abgestatteten Rapport es der Vestung 
unnachtheilig, wann dem Zimmermeister Müller der Platz längst dem Graben am 
Anklamer Thor nach denen Prediger Häusern der S t . Marien St i f ts Kirche 
zu in der Tiefe vom Graben bis an den Stein Damm, und in der Länge von 
der Warnungs-Tafel angerechnet 21 Ruthen 8 Fuß zu einer Bau- und Zulegungs-
Stelle unter der Verbindlichkeit überlassen werde, sothanen Platz von Bauholtze 
sofort zu räumen, sobald von dem Königl. Gouvernement ihm solches anbefohlen 
werde; so hat das Königl. Gouvernement dem Zimmermeister Müller diesen durch 
den Hauptmann Honauer ausgemeßenen und ihm angewiesenen Platz dergestalt 
frey gegeben, daß er auf solchen sein Bau Holtz bringen, bearbeiten und zulegen 
lassen könne, jedoch daß er an diesem Platze kein Eigenthums Recht oder sonstiges 
<su8 rsaik habe, sich anmaßen und erlangen könne, sondern, sobald ihm die gänz¬ 
liche Räumung dieser Bau- und Zulegungs Stelle anbefohlen werde, er solches 
sofort auf seine Kosten bewerkstelligen müße, im widrigen Falle er aber nicht allein 
dieser concedirten Freyheit sich verlustig macht, sondern auch auf seine Kosten, 
die mittelst Execution wieder werden beigetrieben werden, sothaner Platz von allen Bau 
Materialien gereinigt werden soll. Und da das Königl. Gouvernement dem Zim¬ 
mermeister Müller in Betracht daß derselbe ein Ausländer und sich Hieselbst noch 
nicht längst etablirt hat, in seinem Erwerb gerne behülflich feyn wi l l , so bewilligt 
auch dasselbe ihm, daß, wenn er große Gebäude zuzulegen hat, die er auf 
dem vorbeschriebenen Platz nicht zulegen kann, er zur Zulegung sothaner großen 
Gebäude sich zwar des vor dem jedesmaligen Gebrauch dieses grünen Vorplatzes 
des Königl. Gouvernements Einwilligung einholen, und dahero dieser Platz nicht 
vor beständig gebrauchen, auch, wenn es sich treffen solte, daß dieser grüne Platz 
während der Zeit dringender, und nicht vorhergesehener Umstände halber schleunigst 
geräumt werden müßte, daß auf solchem ein Gebäude zugeleget werden wird, er 
denselben auf seine Kosten sofort räumen oder gewärtigen muß, daß selbiger, wie 
von dem vorhergehenden längst dem Graben herunter gehenden Platze, gesaget 
worden, auf seine Kosten werde geraümet werden. Danut nun auch wegen des 
der Vestung, und statt derer, dem Königl. Gouvernement an diesen vorbeschriebenen 
Plätzen zustehenden vonüni i eine Erinnerung und immerwährendes Andenken ver¬ 
bleibt, so gibt der Zimmermeister Mül ler loeo canoui« st rseoMtionig dem 
Königl. Gouvernement jährlich zwei Ducaten Species tkrinino NickaÄi , und 
machet damit diesen bevorstehenden Niebaßii den Anfang, wie denn auch diese 
Recognition in keiner andern Müntze als Ducaten abgeführet werden mutz, es 
mögen solche inWerth steigen oder fallen. Uud wird übrigens daß Königl. Gouvernement 
dem Zimmermeister Müller bey dem ruhigen Besitz dieser Plätze unter denen in 
dieser Concession vorgeschriebenen Umständen wieder Iedermänniglich schützen, zu 
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welchem Ende demselben diese Versicherung unter vorgedruckten Gouvernements 
Insiegell und gewöhnlicher Unterschrift ausgefertigt worden." 

Stettin, den 8. Iuly 1767. 
Königl. Preüß. Gouvernement. 

(I.. 8.) August Wilhelm Hz. z. Br. L. Bevern. 
Ortlepp, Auditeur. 

Concefsion 
vor dem Zimmermeister Johann David Müller. 

Darauf folgende Vorstellung des Magistrats au die Krieges undDomainen-
kammer: — 

Allerdurchlauchtigstsr, u. s. w. E. K. M. haben uns aä iuLtaneiaN des 
Königl. Gouvernements unterm 21. November er. die Einwerffung des am An-
klamer Thor liegenden Umstandes in den Graben nicht nur pro nuue, sondern 
auch alle Früh-Iahr und Herbst damit fortzufahren anbefohlen. Es ist dieses eine 
neue und nicht geringe Ausgabe, womit die Cämmerey belästiget wird, indem 
diese Arbeit sonst jederzeit von denen Bau Gefangenen versehen und nur tem-
z)0r6 dsiii sowohl die Königl. Ambts- als Stadt-Unterthanen aä mauäawN 
dazu genommen worden. Das Königl. Gouvernement maßet sich aber nach 
der Anlage*) diesen Platz an und läßet sich davon Recognition be¬ 
zahlen; desto weniger ist abzusehen, wie der Cämmerei dieserhalb eine jährliche 
Verwendung von 40 bis 50 Thlr. angesonnen werden kann, da doch die 
in der Gegend wohnenden Einwohner der Herren- und Kirchenfreiheit wohl das 
mehreste zu dem dortigen Umstand contribuiren, weshalb auch den Städtischen 
Unterthanen dermahlen dieses Onus nicht allein angesonnen ist. Es ist dieses eine 
Arbeit, womit 4 Tagelöhner nicht in Zeit von 4 Wochen fertig werden und 
welche von keinem Nutzen seyn kann, falls nicht mit Zuziehung der Placker gegen 
den Graben die Erde auf 5 Fuß abgetragen und alles ordentlich planiret wird. 
W i l l sich das Königl. Gouvernement diesen Raum als einen zur 
For t i f i ca t ion gehörigen Platz annoch anmaßen, so kann uns dieses neue 
Onus nicht angesonnen werden, weil die Stadt schon aä onera lortaiitü concur-
riret und nicht änMoi moäo belastet'werden kann; wird er aber als ein zur 
StadtgehörigerGrund consideriret^ur6<iua8ii)08t1iiuiiiii der Stadtzurückfällt, 
indem der Graben nicht weiter zur Defension der Stadt gebrauchet 
wird, so kann sich das Königl. Gouvernement auch die coiumoäa davon nicht 
zulegen. Wovon die Cämmerey das onu8 retketiouig übernehmen 
sol l , davon muß sie auch die oonnuoäa genießen und soche Plätze iu u t i -
l i t a tsm civ i tat is nutzen können. Wir bitten daher allerunterthänigst diese 
HU68tion6Ni z>r3.6iimiiikr6iii mit dem Königl. Gouvernement zuvorderst zu reguliren 
und bis dahin die Stadt mit dieser Belästigung zu verschonen, allenfalls aber in 
Betracht der zur Königl. Herren- und Kirchen Freyheit sortirenden Einwohner von 
denen Ambts Unterthanen täglich 20 Mann zu Hülfe zu geben, damit dem Stadt 

Die Anlage der Vorstellung war die oben eingeschaltete Concession für den lc. Müller. 
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Eigenthum, so r68p6ow der Fuhren schon vorzüglich graviret ist, nicht zu neuen 
Querelen Gelegenheit gegeben werde. Die wir in tiefster Submission beharren 
E/ K. M. allerunterthänigste 

Stettin Bürgermeister und Rath Hieselbst, 
den 3. December 1767. 

Diese Vorstellung wird dem Gouvernement von der Kammer mitgetheilt. 
Der Herzog antwortete darauf erst nach Ablauf einer längern Zeit, wider seine 
Gewohnheit, da er sonst ein Freund rascher Geschäfts-Abwicklung ist. Die Ver¬ 
zögerung seiner Antwort hat sehr wahrscheinlich darin seinen Grund, daß er bei 
der heikeln Frage über das Mein und Dein, über das Eigentumsrecht an den 
Plätzen, wegen dessen er sich ein selbftständiges Urtheil nicht zutraut, 
dem Könige Bericht erstattet und sich Verhaltungsbefehle erbeten hat. 
Nachdem diese eingegangend sind, erläßt er das nachstehende Schreiben: — 

Ewer hiesigen K. Hochl. Kr. u. D. K. ist es gefällig gewesen, dem K. 
Gouvernement mittelst Dero Schreibens vom 10. und präsent, den 19. December 
a pr. die Weigerungs-Ursachen zu communiciren, die der hiesige Magistrat für sich 
zu haben vermeynet, den Umstand am Anklamer Thorgraben nicht wegschaffen 
zu dürfen, und nimmt das K. G. nicht Umgang, darauf in dienstergebener 
Antwort zu erwidern, wie selbiges nicht werde aufkommen laßen, ein Onus zu 
tragen, welches nur allein der Stadt zukommt und welches auch nur die Ein¬ 
wohner der Stadt verursachen. Ohnerachtet nun zwarwohl dieserPlatz sowohl 
als selbst der Graben der Vestung zugehöret, und letzterer, wenn er zu¬ 
geworfen worden, nothwendig zur Mce Ä'^rw68 gebrauchet werden muß, so ist 
dennoch das K. G. nicht der Meynung, von solchem Platz einigen Nutzen zu ziehen, 
vielmehr erlaubet man dem hiesigen Magistrat, das Geld einzufordern, 
welches der Zimmermeister Mül le r zu bezahlen hat, um solches unter die 
Eigenthums Unterthanen vertheilen zu können. Es wird übrigens das K. G. so¬ 
viel als möglich den Fuß dieses Grabens durch die Baugefangenen rein halten 
laßen, wenn aber der Umstand wie jetzo ist, überhand nimmt, so kann Selbiges 
die Last der Publici nicht tragen und wird E. K. Hochl. Kr. u. D.-C. von 
selbst zu ermessen belieben, wie auch dazu keine Verbindlichkeit da sey. Es kann 
endlich auch dem K. G. gleich seyn, wem die Schuldigkeit dieses oueri» aufer¬ 
legt werde, wenn E. K. Hochl. Kr. u. D. C. den hiesigen Magistrat davon 
dispensiren zu können vermeynet. 

Stettin, den 15. Februar 1768. 
Königl. Preüß. Gouvernement. 

Wilhelm Hz. z. Br. L. Bevern. 
Die Kammer fertigt eine Abschrift der vorstehenden Erklärung dem Magi¬ 

strate unterm 18. Februar 1768 mit und sagt: Wie nun das Gouvernement 
sich der Nutzung dieses Platzes begiebet und geschehen läßet, daß die 
von dem ;c. Mül ler zu bezahlende Recoguition von Euch eingehoben wer¬ 
den k ö n n e, so habt Ihr nunmehr ohne weitere Einwendung zu verfügen, daß dieser Platz 
gehörig rein gehalten und das Gouvernement damit weiter nicht behelliget werde." 
Aus der Erklärung vom 15. Februar zieht OkiMra Ii,6Zia den Schluß: — 
„Das Gouvernement hat sich aller Ansprache auf den Platz beim An¬ 
klamer Thor-Graben begeben" (Verfügung vom 30. April 1768) und der 
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dirigirende Bürgermeister, Landrath Adam Joachim Sander votirt: „Da das 
Gouvernement sich der Recognition begeben und solche der Kämmerei 
überlassen hat, so wird die Planirung der Flächen woll mit Ernst betrieben 
werden müssen, weil sonst das Collegium sich nur unnöthigen Verdruß und Exe-
cutions-Kosten aussetzen möchte." (Votum vom 3. Mai 1768). Die Kammer 
bedroht den Dirigenten wirklich mit militairischer Execution, die binnen 8 Tagen 
bei ihm eingelegt werden soll, wenn innerhalb dieser Zeit die Reinigung dieses 
Platzes nicht bewerkstelliget worden ist. (Verfügung vom 27. Mai 1768). Sodann 
äußert 0»ui6ra l i ^ i a bei Gelegenheit einer wiederholten streng abgefaßten Er¬ 
innerung, die noch immer mangelhaft betriebene oder ganz vernachlässigte Reini¬ 
gung des Platzes am Anklamer Thor nun endlich gründlich vorzunehmen: — 
Magistrat werde sich sx acti8 erinnern, daß das Gouvernement sich alles 
Rechtes auf diesen Platz am Graben völ l ig, begeben habe, folglich sei 
er ein Platz der der Stadt gehört, und den die Stadt auch rein halten muß. 
(Verfügung vom 6. Ma i1771.) Es ist nunmehr dieser Platz am Graben beim Anklamer 
Thor völlig gereiniget, auch die Erde in der Art weggebracht, daß das Wasser 
vollkommen ablaufen kann. (Bericht des Stadthofmeisters Schultz vom 29. Juni 
1771.) Drei Jahre nachher kommt der Magistrat darauf zurück, daß die Reini¬ 
gung des in Rede stehenden Platzes, auch der Gegend am Schloßgraben, vor 
dem Kriege stets durch die Festungs Baugefangenen geschehen sei, die billiger Weise 
auch jetzt wieder dazu angestellt werden müßten, um die Stadt-Unterthanen, 
welche ohnehin durch die Sand- und Lehmfuhren für den Bau der Spinnschule, 
sowie durch Wege-Ausbesserungen im Stadteigenthum sehr in Anspruch genommen 
seien, zu schonen. (Vorstellung vom 29. März 1774). Oamera Rß^ia verweist 
den Magistrat auf ihre Resolution vom 6. Mai 1771 und befiehlt ihm „die 
Reinigung des Platzes, da er der Stadt zugehört, sogleich zu verfügen" 
(Resolution vom 12. April 1774). Acht Jahre lang schweigen die Acten über 
die Reinigungs-Angelegenheit. Es laHt sich annehmen, daß während dieses Zeit¬ 
raumes die Reinigung durch den Magistrat unausgesetzt bewirkt worden ist, da 
ja nach der Kammer-Auslegung der Gouvernements-Erklärung vom 15. Februar 
1768 der Platz am Anklamer Thor-Graben Gigenthm» der Stadt ist, die 
Stadtobrigkeit also auch die Verpflichtung hat, für die Reinhaltung des 
Stadt-Eigenthums Sorge zu tragen. Nach Ablauf der acht Jahre kommt als 
Gegenstand der Beschwerde der Schloßgraben an die Reihe. Der General-Lieute¬ 
nant v. Hacke*,) jüngsthin zum Gouverneur von Stettin ernannt, bringt die 
Sache in Anregung durch ein Anschreiben an die Landes-Polizei-Behörde 
welches also lautet: — 

Wenn von Seiten des Königl. Gouvernements wahrgenommen worden, daß 
der Schutt und Unrath, welcher anstatt in den hiesigen Schloßgraben hingeworfen 

*) Lewin Friedrich v. Hacke, geb. auf dem väterlichen Gute Genßhagen, im Kreise Teltow, 
(kam 1838 aus dem Besitz der« Familie) am 13. Januar 1713, begann seine militairijche Lauf¬ 
bahn bei den großen Grenadieren Friedrich Wilhelm's I. zu Potsdam; erwarb sich bei Lowositz 
in subalterner Stellung wegen persönlicher Tapferkeit den Orden paui- 1s msrits, seit 1762 
Obristlieutenant und Re'giments-Commandeur, 1765 Oberst, 1770 General-Major, 1782General-

' Lieutenant, 1784 Ritter des schwarzen Adler-Ordens f 25. März 1785 nach einer Dienstzeit 
von 57 Jahren.-
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zu werden, aus einer sträflichen Nachlässigkeit am Rande desselben aufgeschüttet 
und liegen gelaßen worden, sich dergestalt gehaüfet, daß solcher nicht nur einen 
höchst wiedrigen Anblick und unerträglichen Übel-Geruch verursachet, sondern auch 
leichtlich zumalen bei gegenwärtiger warmer Witterung gefährliche Krankheiten zur 
Folge haben könnte, so ist dasselbe bewogen worden, durch oiensame Vorkehrungen 
dieser Unordnung hinführo möglichst zu steuern und Einhalt zu thun. Inzwischen 
ist die Weg Räumung dieser so sehr überHand genommenen Nnreinigkeiten so 
nothwendig als dringend, und da solches durch die gegenwärtige geringe Anzahl 
von Vestungs-Arrestanten, so überdem größesten Theils krank und elend, nicht 
allein bewerkstelliget werden kann, so ersuchet Eine Königl. Hochlöbl. Kriegs¬ 
und Domainenkammer das Königl. Gouvernement um bald gefällige Verfügung, 
daß die hiesigen Amts- oder Cämmerei-Bauern zu dem Ende mit adhibiret und 
zur Hülfe genommen werden mögen. 

Stettin, den 13. I u l y 1782. 
Königl. Preüß. Gouvernement. 

v. Hacke. 
An 

die Königl. Preüß. Krieges- und Domainen-Cammer Hierselbst. 
I n Folge dieser Requisition erging am 20. Ju l i an den Magistrat der Be¬ 

fehl „ohne den geringsten Anstand die-Unreinigkeit durch die Eigenthums Unter-
thanen in den qu. Graben zu schaffen". Eigentümliche Ansichten herrschten über 
die Handhabung der Sanitäts-Polizei! Ob der Unrath und Unflath am Rande 
des Grabens lag oder tief unten in seinem Bette, war einerlei, in beiden Fällen 
entwickelten sich aus ihm der Gesundheit schädliche Gase, welche als die atmo¬ 
sphärische Luft verunreinigende Miasmen über die ganze Stadt sich verbreiten 
konnten. Der weifen Straßen-Polizei-Ordnung Eines Ehrbaren Rathes von 
Anno 1560 (s. oben S . 249 ff.) konnte man sich im 18. Jahrhundert nicht mehr 
erinnern! 

Abweichend von dem Herzoge von Br. Bevern, und dessen Nachfolger im 
Gouvernement, dem General-Lieutnant v. Putkamer^), sah der neue Gouverneur 
die Reinigung des Platzes am Schloßgraben nicht als eine ausschließliche Obliegen¬ 
heit der Stadtobrigkeit an, wünschte er doch nur die städtischen, oder die Amts-
Dienstpflichtigen zur Aushülfe. Dennoch gab Eggeling, der jetzige Kämmerer 
unterm 8. August 1782 seine Meinung dahin zu den Acren, „wie er gar nicht 
absehen könne, was die Kämmerei vor Verpflichtungen habe, die Unreinigkeiten 
beim Schloßgraben durch ihre Nnterthanen wegbringen zu lassen, denn wenn 
auch dieser Platz der S t a d t gehören sol l te, so hat doch die Erfahrung ge¬ 
lehret, daß, wenn auch von der Cämmerey alles zu Ausfüllung und Planirung des 
Grabens angewandt worden, dennoch das Gouvernement sich dessen angemaßet 
habe. Dergleichen Unreinigkeiten sind auch jederzeit durch die Vestungs-
Arrestanten weggeraümet worden, und dabei wird es auch wohl verbleiben müssen, 
um so mehr, als selbst das K ö n i g l . Gouvernement diesen Platz zum 

**) Nicolaus Lorenz v. P. f 1782. Er war Ritter des Ordens pour 1s msrits. Hiernach 
ist die Angabe auf S. 583, daß der General v. Hacke der unmittelbare Nachfolger des Her¬ 
zogs von Br. Bevern gewesen sei, zu berichtigen. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 135 
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Zimmern hergegeben und dafür eine gewisse Vergütigung erhält." 
Nach einem Bericht des Kämmerers vom 3. September 1782 war es der Zimmer¬ 
meister Schumann, der den nach der Seite der Petrikirche zu belegenen Platz 
zum Zurichten von Bauholz benutzte, und dafür 1 Thlr. 8 Gr. jährliche 
Recognition an den Ingenieur vom Platz, Hauptmann Hensel, mithin an die 
Fortifikations-Kasse entrichtete. Der Magistrat schloß sich der Ansicht des Käm¬ 
merers Eggeling an und remonstrirte in seinem, der Oainsra NßFia, unterm 
3. October 1782 erstatteten Bericht gegen den Befehl, daß die Stadteigenthums-
Unterthanen sich bei der Reinigung des qu, Platzes betheiligen sollten. Die Kam¬ 
mer aber, nachdem sie wegen dieser Sache mit dem Gouverneur conferiret hatte, 
verwies dem Magistrat in dem Erlaß vom 26. Januar 1783 auf die Voracten, 
insonderheit auf ihre Resolutionen vom 6. Mai 1771 und 12. April 1774. 
Da diese Resolutionen, auch bereits die von 1768, den Platz am Anklamer 
Thor-Graben für Eigenthum der Stadt erklären, jetzt aber in Bezug 
auf Verpflichtung zur Reinhaltung der Platz am Schloßgraben mit jenem in 
eine Kategorie gestellt wird, fo wird>man wol mit Grund folgern dürfen, daß 
die Königl. Kriegs- und Domainenkammer, die höchste -Landes-Polizei-Behörde 
von Pommern, die Vertreterin des Königs, auch diesen Platz am Schloß¬ 
graben als Eigenthum der Stadt betrachtet hat; insonderheit wenn die 
Kammer hinzufügt: — „Und da das hiesige Gouvernement unterm 31. October 
1782 sich dahin erkläret hat, daß es die jährliche Recognition von 2 Thlr. so 
für den Zimmerplatz hinter dem Staquet am Schloßgraben erleget wird und die 
bisher zu Armen-Unterstützungen und Schul-Zwecken bestimmt gewesen ist, an Euch 
überlassen will, und dadurch auch dieser Anstoß gehoben; So befehlen Wir Euch 
hierdurch so gnädig, als ernstlich die Reinigung durch Eure Eigenthums-Unter-
thanen..vornehmen zu lassen." Und weiterhin heißt es in der Verfügung: — 

„Überhaupt müsset Ih r auf Mittel und Wege denken, auf was Art es am leich¬ 
testen zu verhindert stehet, daß von dem Gesindel keine weitere Unflätereyen, welche 
das Auge und die Nase gleich stark beleidigen, an gedachten Graben so wenig 
als andern Orten in der Stadt hingeworfen werden können. Von unserm Gouver¬ 
nement sowohl als von Unserer Cammer habt Euch hierunter als Assistence zu 
versprechen und glauben Wir, daß es unter andern nicht undienlich seyn wird, 
wenn Ihr durch die Zeitungen und Intelligentzien und durch öffentliche Anschläge 
dieses Auswerfen der Uneinigkeiten, sonderlich neben dem Graben, bei schwerer 
Strafe verbiethet, und fodann die etwaigen Contraventiones auf das schärfste und 
dergestalt bestraffet, daß das übrige Gesindel, welches für das Publikum fo wenig 
Schonung hat, daran ein Exempel nehmen kann." 

Man erinnere sich, daß die Einwohner der Stadt es waren, welche den Ab¬ 
gang aus den Häusern durch ihre Leute ablagern ließen. Waren es Diese, die nur auf 
Befehl handelten, oder Jene, welche den Befehl ertheilen, diejenigen, welche die 
Kammer „Gesindel" nannte? Es ging aber auch toll her! Als der Stadthof¬ 
meister Schultz unterm 24. April 1783 berichtete, daß er den Unrath durch die 
Eigeuthums-Unterthanen, und da so viel davon aufgehäuft war, durch 155 Mann¬ 
schaften auf 1 Tag gerechnet, in den Graben habe werfen lassen, fügte er feinem 
Berichte hinzu: „Jeden Morgen, wenn er zur Revision der Arbeitsstelle gekommen 
sei, habe er befunden, daß auf den ganz rein gemachten Stellen nicht allein todte 
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Katzen und der Inhalt von Nachtgeschirren^ fondern auch fuderweife Unreinig-
keiten aller Art gelegen hätten." Auf diefe Anzeige wurde das Gouvernement ge¬ 
beten, dahin Verfügung zu treffen, „daß in gedachter Gegend bei Nachtzeit wo 
möglich eine Schildwache gefetzt und selbiger aufgegeben werde, dahin zu fehen, 
daß die Unreinigkeiten in den Graben selbst geworfen werden." Der Gouver¬ 
neur, General-Lieutenant v. Hacke, lehnte jedoch diefen Antrag unterm 14. M a i 
1783 mit dem Bemerken ab, daß die auf den Wachen befindlichen Mannschaften 
nicht fo stark feien, daß davon ein Posten an gedachten Ort gegeben werden 
könne, inzwischen habe er an die Anklamer Thor- fowohl, als an die Schloßwache 
den Befehl ertheilen lasfen, jeden Contravenienten fofort zu verhaften, und wäre 
es eine Civilperson, diefe an die Behörde zur Bestrafung abzuliefern. Er em¬ 
pfahl dem Magistrate, hierauf vigiliren zu lassen, solches auch den in der Nach¬ 
barschaft wohnenden Leuten, denen an der Reinhaltung des Platzes doch am 
meisten gelegen fei, zu empfehlen, da dann die Afsistenz der Wache auf gefchehene 
Requisition zur Arretirung der Contravenienten nicht fehlen werde. 

I m Jahre 1785, bei Gelegenheit einer erneuerten Requisition des Gouver¬ 
nements, die Reinigung des Platzes am Schloßgraben betreffend, kam es beim 
Magistrat zur Sprache, daß der Zimmermeister Schumann, mit Entrichtung der 
Recognrtion, welche das Gouvernement der Stadt überlaffen, in Rückstand ge¬ 
blieben war. Zugleich wurde die Frage aufgeworfen: ob es bei dem Mangel an 
öffentlichen Bauzurichtungs-Plätzen für die Kämmerei nicht vortheilhaft fei, den 
qu. Platz, statt ihn gegen eine festgefetzte Recognition zu vergeben, dem Publi¬ 
kum zur freien Verfügung zu stellen, und ihn jedes M a l demjenigen, der ein Ge-
baüde darauf zurichten wolle, gegen Erledigung einer Miethe, deren Höhe sich nach 
der Größe des Gebäudes zu richten habe, zu überlassen sei. I m Magistrats-Colle-
gium fand diefer Vorschlag aber keinen Beifall. Es wurde beschlossen, den 
:c. Schumann einstweilen in der Nutzung des Platzes zu lassen, für die Zukunft 
aber die Veräußerung des Platzes zu Baustel len, etwa zu Erbpacht oder 
Erbzinsrecht in Ausficht zu nehmen; fo äscr. Alten Stettin in 86n. den 29. 
Apr i l 1785, ein Beweis, daß der qu. Platz vom Magistrate als E igenthum 
der S t a d t betrachtet wurde. Dagegen zeigen Verhandlungen vom Jahre 1789, 
daß das Besitzrecht an dem alten, zum Theil zugeschütteten Stadtgraben beim An-
klamer Thore und am Petrikirchhofe von dem Gouvernement, nunmehr vertreten 
von dem General-Lieutenant v. Bülow, in Anspruch genommen wurde, und daß 
Oaiusra Hßßia, allen ihren früheren Aussprüchen entgegengesetzt, nunmehr das 
Besitzrecht an dem genannten Stadtgraben und dem, nach deffen theilweise erfolg¬ 
ter Zuschüttung daraus entstandenen Platze, a ls wenigstens noch strei t ig 
zwischen S t a d t und Festung bezeichnete (Verfügung der Kammer an den 
Magistrat vom 6. October 1789). Der Magistrat wollte, nach dem Dekret vom 
20. desselben Monats, dieserhalb weiter berichten. Ob dies zur Ausführung ge¬ 
kommen, befagen die vorliegenden Acten nicht. 

I m Jahre vorher war dagegen die Frage wegen des Besitzrechtes an dem 
Platze beim Magistrate als entschieden betrachtet worden. Es verlautete nämlich, 
daß der Platz zwischen der Petrikirche und dem Lazareth, welches damals an das 
Goltzesche Regiment vermiethet war, das Borksche Lazarett) (S . 672, Nr. 15) 
zum^Bau eines Lazareths für das Regiment von Schölten bestimmt sein solle. 

135* 
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„Dieser Platz ist aber der Stadtkämmerei zugehörig und zu öffentlichen 
Angelegenheiten vorbehalten. Die H. H. Camerarii werden unverweilt Erkundi¬ 
gung, allenfalls bei dem Platz-Ingenieur, Hauptmann Hensel, thun lassen, in wie 
fern dieses Gerücht gegründet, und davon referiren." Der Hauptmann bestätigte 
es, daß die Absicht des v. Scholtenschen Regiments wirklich dahin gehe, den 
qu. Platz zu bebauen und in dem Gebäude das Lazareth anzulegen, das Gouver¬ 
nement solches aber wegen der Vestungswerke nicht zugeben wolle. E i n a l ter 
Schwedischer P l a n im Besitze des Gouvernements besage auch ausdrücklich, 
daß dieser Platz dem Gouvernement gehöre und werde er, der Platz I n¬ 
genieur, gewiß dahin sehen, daß den Gerechtsamen der Kämmerei nicht zu nahe 
getreten werden solle. Schon im 7jährigen Kriege habe das Gouvernement einen 
Schuppen auf diesem Platze stehen gehabt. Nachdem er also Gewißheit erlangt 
hatte, richtete der Magistrat nachstehende Bittschrift unmittelbar an die Person 
des Königs: — 

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, 
Allergnädigster König und Herr. 

Es verlautet, daß das Lazareth des Hieselbst in Guarnison stehenden v. 
Scholtenschen Regiments aus den Wällen auf der Westseite des Anklamer Thors, 
wo es feit undenklichen Jahren gestanden, weggenommen und auf einem dieser 
S t a d t gehörigen Platze nahe der Petrikirche angelegt werden soll. Unsere 
Besorgniß, daß hiezu von E. K. M . die Erlaubmß eingeholt werden dürfte, 
ohne dabey die Stadtgerechtsame an diesen Platz zu erwähnen, wird uns ent¬ 
schuldigen, wenn wir uns unterstehen, solche E. K. M . unmittelbar allerunter-
thänigst anzuzeigen und mit dem beigefügtem Anerkenntniß des vormaligen hie¬ 
sigen Gouverneurs, Herzogs von Vevern zu begründen (dessen Schreiben an die 
Königl. Kammer vom 15. Februar 1768). Außerdem aber, daß dieser Platz 
der S t a d t gehört und ihr solcher rechtlich nicht genommen werden kann, so 
sind wir auch dessen zu verschiedenen noch fehlenden öffentlichen Gebäuden selbst 
höchst benöthigt. ^Auch würde es den größten Übelstand machen, wenn in dieser 
Gegend nahe bey der Kirche und wo die einzige Promenade in der Stadt ist, 
ein Lazareth augelegt werden sollte.^*) 

E. K. M . bitten wir fußfälligst uns und die Stadt bey diesem Platz aller-
gnädigst zu schützen und zu befehlen, daß das v. Scholtensche Regiments-Laza-
reth an dem Ohrt, wo es feit undenklichen Jahren gestanden, verbleibe. 

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht 
Ew. Königl. Majestät 

Stettin, allerunterthänigste und getreue 
den 15. Januar 1788. Bürgermeister und Rath. 
, Der Magistrat Hieselbst bittet allerunter-

thämgst diese Stadt bei einem ihr gehörigen 
Platz, welcher ihr zur Bebauung mit dem *) Die eingeklammerte Stelle stand 
v. S c h o t t e n M ^ w C°mA 
werden w i l l , allergnatngst zu schützen, und Sie weiset aber nach/daß der heutige 
dleserhalb die nötigen Befehle an die hiesige Königsplatz damals schon zur Wandel-
Kriegs- und Domainen-Kammer und an das bahn' diente, auch wol an den Seiten 
hiesige Gouvernement allergnädigft zu er- mit Bäumen bepflanzt war. 
theilm. 
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Ob der König Friedrich Wilhelm I I . auf diese Bittschrift eine.Allerhöchste 
Resolution erlassen hat, geht aus den vorliegenden Acten nicht hervor, die mit 
einer, vom Magistrat unterm 28. Apri l 1792 erlassenen und drei M a l durch 
Zeitung und Intelligenzblatt bekannt gemachten Warnungs-Anzeige, die Ablagerung 
von Kehricht, Unrath und Schmutz am Rande des Schloßgrabens betreffend, 
indem den Contravenienten wiederholentlich Geldbuße oder Gefängnißstrafe an¬ 
gedroht wird, schließen. Von dem Stadtgraben am Berliner Thor, so wie am 
Anklamer Thor ist nunmehr nicht mehr die Rede, so daß angenommen werden 
kann, diese Stellen des alten Stadtgrabens seien nun endlich zugeworfen und 
ihr Terrain zu einem wagerechten Platze eingeebnet. 

Es ergibt sich aus allen diesen beglaubigten Nachrichten, daß die oben 
S . 583 enthaltene, aus Boethcke's Feswngs-Baugeschichte entnommenen, Angabe: 
der innere Stadtgraben längs der beiden Paradeplätze sei bereits im Jahre 1760 
ganz verschüttet gewesen, auf einem Irrthume beruhet. 

Die Frage wegen des Eigenthumsrechts an den beiden Paradeplätzen, wo¬ 
rüber die Meinungen in den mitgetheilten Verhandlungen hin und her schwanken, 
ist in den vorliegenden Acten nicht zum Austrag gekommen. 

I^ots, Ourias wegen Füllung des Stadtgrabens beym Berliner Thor, item Anclamer 
Thor, und dessen Reinigung betreffend. Vol. I. 1739—1761. Vol. I I . 1763—1792. 
Tit. VI . Polizei Miscellanen. Nr. 84. — ^.ota (üurias wegen der vom Königl. 
Gouvernement veranlaßeten Abbrechung der hiesigen Stadtmauer am Schloß. 1756 
bis 1764. Tit. V m . Cämmerey Spec. Sect. 2 Gebäude und Bauten. Nr. 143.) 

I m Jahre 1792 kam die Bebauung des Platzes zur Sprache, der durch 
Zuschüttung des alten Stadtgrabens, hinter der Petri Wall Kirchhofsmauer ent¬ 
standen war. Aufgefordert sich darüber zu äußern, wie man wegen der Nutzung 
dieses Platzes mit dem Gouvernement stehe, berichtete der Kämmerer Müller 
unterm 15. Ju l i , 1792, daß seit Auffüllung dieses Grabens, und also seit 1750, 
darüber Streit gewesen, wem die Reinhaltung dieses Platzes und die Weg¬ 
schaffung des dort immer und immer aufgehäuften Unraths obliege, ob dem 
Gouvernement oder dem Magistrate. Letzterer habe sich deffen immer geweigert 
und zwar aus dem Grunde, weil das Gouvernement sich das Eigenthum dieses 
Platzes anmaße und die Nutzungen davon ziehe. Dies habe endlich die Wirkung, 
daß bereits im Jahre 1768 das Gouvernement die Nutzung dieses Platzes dem 
Magistrat abgetreten und dieser nunmehr per nianäatuin Oanißraß Legia? vom 
14. Februar 1768 ein für alle M a l angewiesen wurde, den Platz durch die Eigen-
thums-Unterthanen rein zu erhalten. Eben diese Abtretung der Nutzung wurde 
unterm 31. October 1782 wiederholt. Es constire aber 6X aoti» nicht, daß die 
Kämmerei die NutzUNgen dieses Platzes eingezogen habe, vielmehr erhalte noch bis 
zu dieser Stunde das Gouvernement die Recognition, welche einige Zimmer¬ 
meister für die Erlaubniß bezahlen, dort Bauholz aufzufahren. Es wird daher 
dieserhalb von Seiten des Magistrats an das Gouvernement zu schreiben sein. 
Übrigens wird es, so lange der Platz frei und unbebaut bleibt, an Collisionen 
mit dem Gauvernement nicht fehlen, indem dasselbe die künftige Nutzung dem 
Magistrate dadurch sogleich schmälern kann, daß es unter dem Vorwünde, daß 
der Platz als ?1ao6 ä'XrinsL gebraucht werde, nur einige Bagage-Wagen darauf 
fahren läßt. Es wäre daher zu wünschen, daß man der Kämmerei die Nutzung 
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des Platzes dadurch sicherte, daß Haüser darauf gebaut werden. Der Mangel 
an Wohnungen und Unterkommen zeigt sich hier durch den ungeheuer gestiegenen 
Preis der Miethen, und da es im Interesse der Kämmerei liegt, die Haüser 
möglichst vermehrt zu sehen, so glaubt Referent keine Fehlbitte zu thun, wenn 
er den HochEdeln Rath um die Erlaubniß ersucht, sich auf dem bezeichneten 
Platze ein Haus erbauen zu dürfen. Schon der f Landbaumeister Weier hatte 
diesen Plan. Er hatte dieserhalb mit dem Gouvernement unterhandelt und dem¬ 
selben für einen Platz von 100 Fuß Fronte vorlängs der Haüser eine jährliche 
Recognition von 5 Thlr. offerirt. Die Sache stand auch auf dem Punkte abge¬ 
schlossen zu werden, als der Tod des :c. Weier das Project vereitelte. Referent 
offerirt der Kämmerei eine gleiche Recognition und ersucht den Rath, den Platz, 
vom Gouvernement zu vindiciren, und denselben sodann ihm gegen die ange¬ 
botene Recognition zur'Erbauung eines Hauses auf demselben zu überlassen. 

Am 26. Ju l i 1792 gab der Zimmermeister Schumann, aufs Rathhaus ge¬ 
laden, zu Protokoll die Anzeige ab, daß ihm der qu. Platz schon zu den Zeiten 
des f Herzogs von Bevern überlassen worden sei, um sein Bauholz auf dem¬ 
selben verbinden zu lassen, wofür er die ganze Zeit über eine jährliche Recog¬ 
nition von 1 l/g Thlr. an das Gouvernement entrichtet habe. I n Sommer hätte 
ihn der jetzige Gouverneur, General v. Below, beim Vorübergehen angerufen 
und ihm eröffnet, daß er den Platz nicht länger für 1 ^ Thlr behalten könnte, 
und er zulegen müsse; wolle er 3 Thlr. geben, so solle ihm der Platz für diese 
Miethe bis auf Weiteres überlassen werden. Es wurde dem :c. Schumann be¬ 
kannt gemacht, daß der i n Rede seiende Platz der S t a d t E igenthum sei, 
und folglich auch nur der Kämmerei die Disposition darüber zustehe, er also 
nur von dieser die Erlaubniß erhalten könne, worauf er bemerkte, daß es ihm 
gleichgültig sei,, an wen er die Recognition entrichte. Da er aber befürchten 
müsse, falls er dem Herrn Gouverneur solches hinterbrächte, vom Platze ver¬ 
wiesen zu werden, so stelle er anHeim, die Gerechtsame der Kämmerei von Seiten 
des Raths dem Gouvernement bekannt machen zu lassen. 

Der Magistrat erließ nunmehr unterm 27. Ju l i 1792 an das Gouverne^ 
ment ein Schreiben, worin er in Erinnerung brachte, daß der Platz unweit des 
Schlosses, und zwar von der Ecke der Großen Domstraße nach dem Schloß hin, 
welcher durch die Ausfüllung des ehemaligen Stadtgrabens entstanden, der Stadt 
unbestritten zugehöre. Schon seit dem 7jährigen Kriege, seitdem man vorzüglich 
bemüht gewesen, diesen Graben zu füllen, hat die Stadt fast in jedem Jahre 
durch ihre Eigenthums-Bauern bei dieser Zuschüttung concurrirt, und als die 
Kämmerei sich verschiedentlich weigerte, die Unterthanen des Stadt-Eigenthums 
hierzu anzustellen, weil das Gouvernement durch Vermischung dieses Platzes 
Behufs Zurichtung von Bauholz die Nutzung ausübte, so erklärte der damalige 
Gouverneur, des Herzogs von Bevern Durchlaucht in dem Anschreiben vom 
15. Februar 1768 an die Oamera Rsßia, daß das Gouvernement sich der 
Nutzung dieses Platzes begebe, und solche der Kämmerei überlasse. Eine gleiche 
Erklärung erfolgte in dem Anschreiben an die Kammer vom 31. October 1783 
von dem damaligen Gouverneur, General-Lieutenant v. Hacke. Es ist also 
hierdurch von Se i ten des Gouvernements anerkannt, daß dieser Platz 
der S t a d t zugehör t , und es ist dieses auch um so weniger zu bestreiten, da 
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dieser Graben mit der Festung selbst nichts zu thun hat> was auch von dem, 
von jeher zu Paradeplätzen benutzten, zugeworfenen und eingeebneten Graben 
vom Berliner bis zum Anklamer Thor zu sagen ist, welcher Platz vom letztern 
Thor bis zum Petri Kirchhof ansehnlich erweitert worden ist. Demohnerachtet 
hat das Gouvernement bisher die Nutzung des Platzes gegen die Petrikirch-
Hofs-Mauer bezogen. Magistratus ist indessen keinesweges gemeint, dieser-
halb auf die verflossenen Jahre Ansprache auf die erhobenen Miethen zu 
machen, sondern wi l l das Gouvernement nur benachrichtigen, daß er es für 
seine Pflicht hält, die Stadtkämmerei in Stand zu setzen, diesen Platz künftig 
selbst zu benutzen. Um hierbei zugleich die Intention des Königs, die Auf¬ 
nahme der Stadt möglichst zu befördern, zu befolgen, welches am vortei l¬ 
haftesten durch Erbauung neuer Gebäude geschieht, geht des Magistrats Absicht 
dahin, den qu. Platz von der Ecke der Großen Domstraße an bis zum Graben 
mit Wohnhäusern zu bebauen, wodurch da diese Haüser nahe an den Steindamm 
zu stehen kommen, und das Terrain hinter diesen Häusern bis zur Kirchshofs-
Mauer zum Hofraum bleibt, eine ordentliche Straße von zwei Reihen Haüfern 
nach dem Schloß hin und zur Zierde und zum Nutzen der Stadt entstehen wird. 
D.a diese Haüser mit ihren Gränzen der Festung keinesweges zu nahe kommen 
und diese auf keinen Fall hinderlich sein können, vielmehr der ganze Petrikirchhof 
mit seinen Gebäuden noch zwischen diesen Häusern und der Festung belegen ist, 
so hofft Magistratus, daß das Gouvernement wider diesen neuen Anbau nichts 
zu erinnern habe, vielmehr denselben begünstigen werde. 

Das Gouvernement erwiderte hierauf unterm 6. August 1792 in dienstlicher 
Antwort — unterzeichnet war M . W. v. Below*): — Daß, da aus dem von 
S. K. Majt . an das General-Directorium unterm 24. Januar 1788 in Betreff 
des Platzes, wo gegenwärtig das Lazareth-Gebaüde für das Regiment v. Pirch 
steht, ergangenen Rescript S . K. Majt . Intention wegen der Anwendung der¬ 
gleichen Plätze bei dem Mangel derselben am hiesigen Orte, zum Behuf König¬ 
licher Gebäude nicht hervorgehe, man sich Abseiten des Gouvernements nicht 
autorisirt halte, über den qu. Platz zu verfügen, vielmehr die Disposition über 
denselben von dem Gutbefinden des Ober-Kriegs-Collegiums abhängen lassen müsse. 

Der Magistrat reichte nun unterm 7. August 1792 eine Vorstellung beim 
4ten Departement des genannten Collegiums (Kriegs-Ministerium) ein, und bat 
dasselbe, das Gouvernement anzuweisen, dem beabsichtigten Anbau keine Hinder¬ 
nisse in den Weg zu legen. Das Ober-Kriegs-Collegium trat wegen dieses An¬ 
trages mit dem General-Directorium in Communication. I n dem an dasselbe 
unterm 28. August 1792 gerichteten Schreiben — (Unterzeichner: v. Rohdich, 
v. Kannewurff); — ließ sich das Kollegium also vernehmen: — „Ob nun gleich 
dieser Platz weder ein Eigenthum des dor t igen Gouvernements, noch 
der Stadtkämmerei ist, vielmehr des Königs Majt . in der Cabinets-Ordre d. d. 
Berlin den 24. Januar 1788 sich vorzuhalten scheinen, über denselben zu dis-
poniren, so ist Collegium demohnerachtet der Meinung, daß gegen die Bebauung 
des qu. Platzes nichts einzuwenden sein möchte, weil dadurch die Aufnahme und 

*) Der General-Lieutenant Matthias Wilhelm v. Below f als Gouverneur von Stettin 
im Jahre 1799. Seine Schwester Magdalena Charlotte war Priorin des Stifts Marienstieß 
Zeit 1754, im Stift seit 1^37, f 2. Ju l i 1794. L.-B. I I . Th. Bd. IV, 498. 
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Verschönerung der Stadt befördert werden kann. I n Erwägung des großen 
Mangels an öffentlichen Plätzen aber wo etwa Königl. Gebäude zum Behuf der 
Festung oder der Garnison aufgeführt werden könnten, scheint es nöthig zu sein, 
daß der Magistrat sich anheischig mache, wenn des Königs Majt. dergleichen 
Gebäude erbauen lassen wollen, dazu einen Platz anzuweisen und unentgeltlich 
herzugeben, oder mehrere Baustellen auf dem Platze qu. unbebaut stehen zu 
lassen, damit S . K. Maj t . alsdann dergleichen nicht erkaufen müßten, wie solches, 
bei Gelegenheit der Erbauung einer Kaserne hat geschehen müssen. 

Das General-Directorium refcribirte am 30. August 1792 an die Pom-
mersche Kammer: Es scheine der Gegenstand des Schreibens des Ober-Kriegs-
Collegiums eben derselbe zu sein, worüber unterm ^29. Januar 1788, mit Bei¬ 
fügung der Cab. Ord. vom 24. 6j. in. an die Kammer refcribirt und ihr da-. 
mals fchon die höchste Willensmeinung eröffnet worden sei. Was nun den 
jetzigen Antrag des Ober Krieges-Collegiums betreffe, so habe darüber die Kam¬ 
mer ihr pflichtmäßiges Gutachten des fördersamsten abzustatten. 

Nun ging die Sache an den Magistrat zurück. Oaiusra, NsAa forderte 
denselben in dem Refcripte vom 19. September 1792 auf, zunächst fein unstrei¬ 
tiges Eigenthums-Recht auf den Platz, den er zu bebauen beabsichtige, und daß 
gegen diesen intendirten Bau Niemanden ein gegründeter Widerspruch zustehe, 
nachzuweisen; im Übrigen aber an Stelle des qu. Platzes einen andern schick¬ 
lichen Platz in Borschlag zu bringen, welcher im Fall der König in der Folge 
befehlen follte, zu einem oder dem andern gemeinnützigen Behuf ein Gebäude 
Hieselbst aufführen zu lassen, zu dem gedachten Behuf unentgeldlich hergegeben 
werden könne. 

Der Magistrat berichtete am 16. October 1792 was folgt: 
Allerdurchlauchtigster;c. :c. 

E. K. Majt . haben mittelst Refcripts vom 19. September er. eins Nach¬ 
weisung unseres unstreitigen Eigenthums-Rechts auf den Platz längs der Petri-
kirchhofsmauer, welcher durch Zufchüttung des alten Stadtgrabens entstanden, 
gefordert. W i r sehen zwar nicht ab, aus welchen Gründen w i r etwas 
nachweisen so l len, was uns bisher von Niemand bestritten ist; in¬ 
dessen wollen wir doch zur Abwendung aller künftigen Ansprüche, und zur Über¬ 
zeugung von der Zuverlässigkeit unfers Eigenthums Folgendes nachrichtlich 
bemerken. Zuvörderst ist der Grundsatz unwidersprechlich richtig, daß, soweit 
die städtische Gränze reicht, Alles städtischer Grund und Boden sei, insofern 
nicht durch specielle Verträge, oder anerkannte Privilegien ein oder das andere 
Stück davon eximirt worden. Es kommt also nur auf die Beurtheilung diefer 
ausgenommenen Plätze an; diese sind in dem fürstlichen Receß vom Jahre 1612 
Art . 9, welchen wir abschriftlich beilegen, genau bestimmt. Nach diesem Ver¬ 
trage geht die Exemtion von der städtischen Iurisdiction nicht weiter, als auf die 
Hälfte des Steinpflasters längs des Schloßgebaüdes und vor denen im Art. 7 
besonders benannten fürstlichen und Marien-Kirchenhaüsern; ferner gehört dazu 
die Straße worin die Renterey belegen, welches der jetzige Münzhof ist, und in 
Ansehung der Reihe Kirchenhaüser, welche gegen die ehemalige Stadtmauer ge¬ 
standen und also von der Ecke der Kleinen Domstraße bis an die Ecke der 
Ritterstraße neben dem Schloß, ist ausdrücklich bemerkt/daß die Hälfte der 
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Straße nach der Stadtmauer zu dem Rath verbleibt, weshalb auch von unserer 
Seite diese Hälfte des Steindamms unterhalten wird. Da nun diese 6X6mtion68 
von der städtischen Gerichtsbarkeit als eine 8P6Ä68 privileZii anzusehen sind, so 
kann auch der städtischen Iurisdiction nichts weiter entzogen werden, als was 
hierin ausdrücklich benannt ist, und es folgt hieraus unwidersprechlich, daß das 
T e r r a i n der ehemaligen S tad tmauer und des S tad tg rabens der 
S t a d t nach wie vor gehört , was auch dadurch sich bestätigt, daß wir nach 
Ausweisung der Kämmerei-Rechnungen von den Gartenplätzen am Stadtgraben 
Recognition erheben. Das Gouvernement hat zwar den Gebrauch der Parade¬ 
plätze vom Berliner Thor bis zur Petrikirchhofs-Mauer sich angemaßt, und 
solche zu Waffenplätzen bestimmt, was wir auch ohne Widerspruch geschehen 
lassen müssen, weil die Verteidigung der Stadt solches nothwendig macht; dies 
kann aber unserm territorialem Eigenthum nicht hinderlich sein, sondern dieses 
quiescirt nur zur Zeit in Ansehung dieser Waffenplätze. Sollte sich aber bei 
veränderten Umständen einmal der Fall ereignen, daß diese Waffenplätze mit 
bürgerlichen Häusern bebaut werden könnten, so würden wir nicht anstehen, unser 
Eigenthumsrecht wiederum geltend zu machen. Hinsichtlich des Platzes längs 
der PetMrchhofs-Mauer hat sich das Gouvernement dessen schon längst zu wie¬ 
derholten Malen bei Gelegenheit der Zufchüttung des Stadtgrabens und zwar 
am 15. Febr. 1768 uno 31. October 1782 begeben, und sind wir also auch 
von dieser Seite für Ansprache gesichert. Überdem können auf diesem Theil des 
zugeschütteten Grabens schwere Gebäude nicht aufgeführt werden, da der Grund 
zu locker ist und in den nächsten 10 Jahren zum Bau von öffentlichen Gebäuden 
ohne Risiko nicht verwendet werden kann. Hierzu können wir vielmehr im Noth-
fall den Platz zwischen den Baracken bei der holländischen Windmühle und dem 
Berliner Thore, ingleichen denjenigen neben der Eisen-Niederlage hinter dem 
Arsenal, welcher jetzt dem Kaufmann Behm zum Holzhof bewilligt ist, in Vor¬ 
schlag bringen. Letzterer ist vorzugsweise dazu geeignet, und kann ein ansehn¬ 
liches Gebäude fassen, ohne daß der Platz bei der Kronsbrücke dadurch beengt 
wird. Sonst wüßten wir für jetzt keine Plätze M etwaigen öffentlichen Gebäuden 
in Vorschlag zu bringen. Da man aber nicht vorher sehen kann, was für Ver¬ 
änderungen in der Stadt und deren Gebäuden in der Folge sich zutragen können, 
so ist es möglich, daß in künftigen Zeiten, wenn dergleichen öffentliche Gebäude 
nothwendig erachtet werden, sich auch mehrere dazu taugliche Plätze finden 
können. Wir bitten allerunterthänigst: uns bei der uneingeschränkten Disposition 
über den qu. Platz allergnädigst zu schützen, und ersterben :c. ;c. 

Aus diesem Bericht des Magistrats entspann sich nun ein Schriftwechsel 
zwischen der Pommerschen Kammer, dem General-Directorium und dem Ober-
Kriegs-Collegium, worin als Quintessenz von diesen höchsten Landesbehörden des 
Königs anerkannt wurde: — „Daß der zu bebauende Platz auf dem zugeschüt¬ 
teten alten Stadtgraben längs der Petrikirchen Mauer weder zum Gouvernements-
Fundo, noch zur Herren-Freiheit, noch zur Marien-Stiftskirche oder anderen 
dortigen pii8 oorporidu^ sondern zur S t a d t gehö r t " ; (Rescript des General-
Directonums von 11. December 1792), — was dem Magistrate von der Kam¬ 
mer unterm 4. Januar 1793 mit dem Befehle zugefertigt wurde, nunmehr in 
Überlegung zu nehmen in wie viel einzelne Baustellen der zu bebauende Theil 

Handbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 136 
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des Stadtgrabens einzutheilen sein werde, letztere sud conäitioue eines davon zu 
erlegenden jährlichen eanoniL öffentlich auszubieten, und über den Zuschlag mit 
Beifügung des Licitations-Protokolls zur Approbation zu seiner Zeit zu berichten. 

Die Kunde von den also getroffenen Anordungen hatte sich alsbald in der 
Stadt verbreitet und war selbstverständlich auch zur Kenntniß des Zimmermeisters 
Schumann gelangt, der den qu. Platz als Zimmerplatz seit dem Jahre 1760 be¬ 
nutzte. Eine große Störung im Betriebe seines Gewerbes vor Augen sehend, 
reichte er am 30. Januar 1793 dem Magistrate eine Vorstellung ein, worin er 
ausführte, daß der qu. Platz sich gar nicht zur Bebauung eigne, weil der Grund 
nicht die gehörige Festigkeit habe und voraus zu sehen sei, daß selbst ein leicht 
aufgeführtes Gebäude auf dem aufgeschütteten Boden, zum großen Schaden des 
Bau-Eigeners, bald zusammenbrechen werde, und was alsdann für Unglücksfälle, 
Verlust an Menschenleben 2c., entstehen würden, lasse sich ja gar nicht absehen. 
So richtig nun auch dieses Bedenken sein mochte, so war es beim guten Meister 
Schumann doch nicht die Sorge für das Wohl und das Leben von Mitmenschen 
wetche ihn veranlaßten, jene technische Bemerkung kuud zu geben, sein liebes Ich 
war die eigentliche Triebfeder gegen die Bebauung des Platzes, denn er fuhr in 
höchst naiver Weife fort: „ich würde diese voraussichtlichen Unglücksfälle gerne 
stillschweigend übergehen, wenn ich nur einen Platz zum Betriebe meines Ge¬ 
werbes, welcher mir von einem jeden Ort, wo ich als Bürger lebe, zugestanden 
werden muß, nur ausmitteln könnte, und in Ermangelung dessen sehe ich mich 
genöthigt, Einen Hochedeln Rath zu bitten, mich auch fernerhin in dem Besitz 
des qu. Platzes, oder doch mindestens der Hälfte desselben, gegen Erlegung eines 
billigen Canons zu belassen". Meister Schumann wurde abschläglich beschieden, 
„da dieser Platz, welcher der Stgdt zugehört, mit höherer Approbation bebaut 
und zu dem Ende öffentlich ausgeboten werden soll". *) 

Dies geschah denn auch durch die in der Stettiner Zeitung und dem I n -
telligenzblatte veröffentlichte Bekanntmachung vom 4. März 1793, worin die „al l-
mälige Bebauung eines Theils des ehemaligen, jetzt zugeschütteten Stadtgrabens, 
und zwar von der Ecke der Großen Domstraße an nach dem Schlosse zu, ange¬ 
kündigt und zugleich bekannt gemacht wurde, daß fürs erste 2 Hausstellen von 
bezw. 70 und 68 Fuß Front an Baulustige gegen Erlegung eines jährlichen 
Canons zur Kämmerei überlassen werden sollten". Es wurde tvriniiiu8 l ieiw-
tiom8 in Ansehung des Kaufpretiums für den Platz und des jährlich zu ent-
richtenden Canons auf den 21. März 1793 anberaumt und bemerkt, daß der 
Zuschlag nach eingegangener Approbation Oamsrae Rsßia6 erfolgen werde. 

I n dem Termine wurde den Licitanten eröffnet: — 1) Daß vor der Hand 
nur 2 Hausstellen vergeben werden könnten, indem diejenige Front soweit bis 
jetzt bebaut werden solle, nach der aufgenommenen Handzeichnung nur 138 Fuß 
betrage, wovon für den ersten Platz an der Ecke der Großen Domstraße 70 F. 
Front, und für den zweiten nach dem Schlosse hin 68 F. Front bestimmt wor¬ 
den, welche beide Plätze einzeln ausgeboten werden sollten. 2) Wird zur Be¬ 
dingung gemacht, daß die Fronte der Haüfer mit der Fronte der gerade über-

*) Mi t Schumann wurde ein anderweites Abkommen getroffen, s. weiter unten im Eon-
trakt I I I , ß 2. S. 1092. 
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stehenden Haüser gleichlaufend angelegt, jedoch die Aufführung der Vorderseite 
wenigstens 4 F. hinter dem Rinnstein geschehen müsse, damit die Straße nicht 
zu sehr verengt werde. 3) Die Tiefe dieser Plätze wird durch die Petrikirchhofs-
Mauer begränzt und bedarf also keiner nähern Bestimmung, außer daß die 
Gränzlmie zwischen den beiden jetzt anzubietenden Hausbauplätzen auf der 
Fronte rechtwinklig aufgesetzt werde. 4) Wird ausdrücklich zur Bedingung ge¬ 
macht, daß die Front dieser Plätze nicht mit Schuppen oder Remisen :c., sondern 
lediglich nur mit Wohnhäusern bebaut werden. 5) Is t der künftige Eigenthümer 
des zweiten Platzes gehalten, mit dem Besitzer des ersten Platzes an der Ecke 
der Domstraße in der Flucht zu bauen. 6) Wird den Licitanten bekannt gemacht, daß 
bis jetzt das Regiment v. Pirch von seinem dort neuerlich erbauten Lazarett) einen 
Rinnstein zur Ableitung seiner Flüssigkeiten bis auf den jetzt auszubietenden Platz 
hingeleitet, und einem jeden künftigen Eigenthümer dieser Plätze überlassen bleiben 
müsse, den Abfluß dieses Rinnsteins für seine eigene Rechnung weiter fortzu¬ 
führen, wenn nicht noch dieserwegen eine anderweitige Ableitung des besagten 
Rinnsteins bewirkt werden sollte, welches aber nicht evincnt werden könnte*). 
7) Der Gränz-Zaun bezw. Mauer zwischen beiden Gebäuden wird gemeinschaftlich 
aufgeführt und unterhalten. 8) Die Licitation selbst betrifft: — a) Die vorbe¬ 
zeichneten Plätze selbst und deren anzukaufendes Eigenthum; d) die jährlich davon 
zu entrichtende Recognition; wobei zugleich bemerkt w i rd , daß dagegen auch 
diese Grundstücke zu ewigen Ze i ten Schoßf re i b l e i ben , was jedoch nicht 
auf den Nahrungs-Schoß auszudehnen ist. Die übrigen auf hiesigen Haüfern 
haftenden Oiißra rsalia tain oräiuaria huani ßxtraoräiliarik bleiben auch auf 
gegenwärtigen Grundstücken. 9) Die künftige Recognition wird jährlich auf 
Ostern bezahlt; jedoch werden den Neüanbanonden die gewöhnlichen 6 Baufrei-
Heits-Iahre bewilligt, welche von Ostern cr. (1793) angehen, indem zur Bedin¬ 
gung gemacht wird, daß mit dem Bau in diesem Jahre der Anfang gemacht 
werden muß. 10) Wird hiermit vorausgesetzt, daß keiner der künftigen Nachbarn 
einer gegen den andern eine Servitut auszuüben berechtigt fein soll, jedoch mit 
Ausnahme des unter 6 bemerkten Kanals. 

Nachdem nun dieses Protokoll sämmtlichen sich gemeldeten Kaufliebhaberu 
vorgelesen worden, ist man zur Licitation unter vorbemerkten Bedingungen 
geschritten und zwar — 

^. I n Ansehung des ersten Platzes an der Großen Domstraßen Ecke, 
haben geboten an Recognition; Kaufgeld: 

1. Ober-Inspector Schönfeldt . . . . . Thlr . 1. — gr. 50 Thlr . 
2. Landbau-Director Weyrach - 1. 12 - 50 -
3. Kämmerer Müller (der sich als Kauflieb¬ 

haber fchon gemeldet hatte) . . . . - 2. — - 50 -
Ober-Inspector Schönfeldt und Landbau-Director Weyrach begaben sich eines 
fernern Gebots. Nachdem nun bei diefem Platz nichts mehr geboten worden, so 
ist man zur Ausbietung — 

*) Der Kommandeur des Regiments v. Pirch, Oberst v. Arnim, hatte in einem Schreiben 
vom 11. März 1793 den Magistrat auf diesen sehr wichtigen Umstand besonders merksam 
gemacht. 

136* 
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V. Des zweiten Platzes geschritten. Hierbei bemerkt vorläufig der Land-
bau-Director Weyrach, daß zwar die Gränzlinie dieses Platzes nach dem Schlosse 
hin genau bestimmt sei; er trage demohnerachtet an, daß der Überrest dieses 
Platzes bis an die Schloßfreiheit, der Graben möge bereis zugeschüttet sein oder 
nicht, der zweiten Hausbaustelle beigelegt werde, und müsse sich jeder Licitant 
verbindlich machen, diesen beigelegten Platz, sobald er soweit zugeschüttet worden, 
daß er bebaut werden könne, sofort mit einem oder mehreren wohnbaren Häusern 
in der Front der ersten beiden zu bebauen. M i t dieser Voraussetzung ist, jedoch 
M v a approbations Eines Hochedlen Raths — 

Geboten an Recognition; Kaufgeld: 
1. Vom Maurermeister Felgentreff . . . . Thlr. 1. — gr. 10 Thlr. 
2. - Bau-Director Weyrach . . . . . - 1 . — - 20 -
3. - Kämmerer Müller - 1. — - 50 ^ 
4. - Vau-Director Weyrach - 2. — - 50 -
5. - Röhrmeister Müller - 2. 12 - 50 -
6. - Bau-Director Weyrach . . . . . - 2. 16 - 50 -
7. - Röhrmeister Müller . . . . . . - 3. — - 50 -
8. - Bau-Director Weyrach - 3. 12 - 50 -

Da nun auf diesen zweiten Platz nebst der ausbedungenen Beilage nichts mehr 
geboten worden, so hat man auch den zweiten Platz nach seiner ursprünglich be¬ 
stimmten Frontlänge von 68 F. besonders licitirt, und zuvörderst die Bedingung 
wiederholt, daß der Acqmrent dieser Hausstelle gegen seinen künftigen Nachbar 
nach dem Schlosse hin keine Servituten ausüben dürfe. Hierauf haben — 

Geboten an Recognition; Kaufgeld: 
1. Landbau-Director Weyrach . . . . . Thr. 1. — gr. 20 Thlr. 
2. Röhrmeister Müller - 2. — - 30 -

Da nun weiter kein Gebot abgegeben, so ist dieses Protokoll geschlossen und von 
den Interessenten unterschrieben worden. 

Weyrach. Müller, Röhrmeister. 
Boettcher, Stadtsyndicus. Naß, Raths-Secretair. 

Die beiden Plus-Licitanten auf die zweite Hausste l le , mit und ohne 
Beilage, einigten sich dahin, daß der Röhrmeister Müller auf fein Gebot Ver¬ 
zicht leistete, wenn dem 2c. Weyrach die combiuirte Stelle zugeschlagen werde. 
Beide zeigten dies dem Magistrate, in einem gemeinschaftlichen Schreiben vom 
22. März 1793 an, worin der Bau-Director aber noch besonders das Anerbieten 
machte — um einer etwaigen Bedenklichkeit des Magistrats, daß die Kämmerei 
jetzt durch Combination der erst künftig werdenden Stelle mit dem zweiten Platze 
Schaden leiden könnte, vorweg zu begegnen — das Duplum von des Röhr¬ 
meisters Müller Gebot für die combinirte Stelle geben zu wollen, nämlich 
60 Thlr. Kaufgeld und 4 Thlr . jährliche Recognition. 

I n Beziehung auf des vom Pirchschen Regiments-Lazareth abzuleitenden 
Gerinnes bemerkte der Bau-Director, daß nach seiner nähern Untersuchung das 
natürliche Gefälle nach dem Rinnstein weife, welcher durch das Anklamer Thor 
geht, und würde die Ableitung dahin auch nicht die Hälfte der Kosten verur¬ 
sachen, als wenn dieses Gerinn durch das so sehr gegen die Lage des Ausgusses 
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vom Lazareth erhöhte Terrain des ausgefüllten alten Stadtgrabens geleitet wer¬ 
den sollte. 

Der dritte Fleck, welcher nach dem Antrage des Bau-Directors Weyrach 
mit der zweiten zur Licitation gestellten Hausstelle vereinigt werden sollte, hatte 
110 Fuß Frontlänge, lief aber nach der Petrikirchhofs-Mauer keilförmig zu und war 
erst seit 3 Jahren durch Zuschüttung des Grabens, meistentheils mit dem Schutt 
von der abgetragenen S t . Marien-Stiftskirche entstanden. Er hatte vollkommen 
'/̂  weniger Flächeninhalt, als die erste Hausstelle. Der Bau-Director war nun 
zwar der Ansicht, daß man diesem dritten Fleck die Größe der ersten geben könne, 
meinte aber auch, daß dies viel Arbeit verursachen und mit großen Kosten ver¬ 
knüpft sein werde, weil, um den Fleck eine regelmäßige Gestalt zu geben, die 
nach der Schloßfreiheit hinterwärts zuschießenden noch unausgefüllten Ecken des 
Grabens eine starke Dossirung erhalten müßten, so daß man mit den Gränz-
zaünen 60 F. (der Tiefe des Grabens) von der Oberfläche abzubleiben habe. 

Erst nach länger als einem halben Jahr, nachdem die erste und zweite 
Stelle längst bebaut waren, wurde mit den Käufern der Vertrag geschlossen. 
Diese Verzögerung rührte von dem Zimmermeister Schumann her, der über die 
Entziehung des von ihm seit länger als 30 Jahren benutzten Zimmerplatzes bei den 
Höhren Behörden bittre Klage geführt und zu einem langwierigen Schriftwechsel 
Veranlassung gegeben hatte, der damit endigte, daß er mit seinen Wünschen und 
Anerbietunaen :c. abgewiesen wurde. Es sind drei Verträge errichtet worden, 
die wir hier einschalten als einen interessanten Beitrag zur Baugeschichte dieses 
Theils der Stadt, wozu die Ansprüche der Festungs-Vehörde auf das Eigen-
thumsrecht an das Terrain des ehemaligen Stadtgrabens die erste Veranlassung 
gegeben haben. 

I . Kauf-Contract wegen des ersten Platzes. 

Kund und zu wissen sei hiemit. Nachdem resolviret worden, einen längs 
des Petrikirchhofes belegetten und zugeschütteten Theil des Stadtgrabens mit 
Wohnhäusern zu bebauen und mittelst Rescripts des hohen General-Directoriums 
vom 24. December 1792 eine öffentliche Licitation der auf besagter Stelle aus-
gennttelten Bauplätze vorgeschrieben, solche auch nach vorangegangener öffentlicher 
Bekanntmachung unter dem 21. März 1793 vor sich gegangen, und in diesem 

^Termin der Kämmerer Müller in Ansehung des ersten Platzes an der Ecke der 
Großen Domstraße mit 50 Thlr . Kaufgeld und 2 Thlr. Recognition Meist¬ 
bietender geblieben, auch in dem Directorial-Rescript vom 1. M a i 1793 der 
erbliche Zuschlag für dieses Gebot unter den in dem Licitations-Protokoll ge¬ 
machten Bedingungen approbiret worden: so ist auf den Grund des gedachten 
Licitations-Protokolls und obigen Genehmigungs-Rescripts, nachstehender Über-
eignungs-Contract zwischen dem hiesigen Magistrat als Verkäufer einer Seits, und 
dem Kämmerer Johann Samuel Müller als Käufer andrer Seits, wohlbedächtig 
geschloffen und vollzogen worden. 

§ 1. Es überläßt Ein HochEdler Rath Hieselbst den Kämmerer I . S . Müller 
den ersten Platz aus dem zugeschütteten Stadtgraben längs des Petrikirchhofes, 
dessen Lage und Größe in der diesem Contract beigefügten Zeichnung genau be¬ 
stimmt ist, wozu vorläufig von der Ecke der großen Domstraße nach dem Schloße 
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hin eine Front von 70 Fuß und die Tiefe bis an die Kirchhofs-Mauer bestimmt 
worden, ingleichen in Gefolge des Approbations-Rescripts vom 1. M a i 1793 
denjenigen Theil der Kirchhofs-Mauer, welcher diefen Platz in seiner ganzen 
Hinterfront begränzt, wofür aber die Kämmerei besondere Vergütigung erhalten, 
erb- und eigenthümlich auf ewige Zeiten, und wird demselben und seinen Erben 
eine freie Disposition sowol unter den Lebendigen als auf den Todesfall frei 
gelassen, jedoch unter der Bedingung, daß dieser Platz in der Vorder-Front gegen 
die neben der Großen Domstraße nach dem Schlosse hin belegenen Haüser mit 
einem parallel fahrenden Wohnhause, und meistens 4 Fuß hinter dem neüge-
zogenen Rinnstein bebaut werde. 

§ 2. Um alle künftige Irrungen über die Größe und Gränzen dieses Bau-
Platzes zu vermeiden, ist nun förmliche Vermessung geschehen, nach welcher die 
Vorder-Front des bereits erbauten Hauses von der Ecke der Großen Domstraße 
nach dem Schlosse hin 7 1 ^ Fuß beträgt, die Tiefe an der südöstlichen Seite 
neben der zweiten Baustelle, welche mit der Vorder-Front einen rechten Winkel 
macht, 141 Fuß, die Hinter Front längs der Kirchhofs Straße bis an das 
ehemalige Kirchhofs Portal hat zwar 93 '^ Fuß betragen, wobei aber bemerkt 
wird, daß zur Erhaltung mehrerer Symmetrie an der nordwestlichen Seite diese 
Länge bei dem Portal um 5 Fuß verkürzt worden, so daß die ganze Hinter-
Front nur 88^/2 Fuß beträgt. Die Tiefe an der nordwestlichen Seite macht, 
incl. der Tiefe des Hauses a 44 Fuß überhaupt 133 Fuß, und da die hinterste 
Breite um 5 Fuß eingerückt ist; so sind solche dadurch wiederum vergütiget, daß 
die Bewehrung an der Hinter Ecke des Wohnhauses um einige Fuß ausgerückt 
worden, und daher 9 Fuß von der hintern Ecke des Hauses absteht, wodurch 
diese Bewehrungs - Linie der Seitenflucht des Hauses mehr genähert worden. 
Hierdurch entsteht in der hintern Front des Hauses eine Breite des ganzen Bau¬ 
platzes von 80^2 Fuß. Zur Bedeckung dieses Vorsprungs und Verhütung der 
Übeln Ansicht, wenn man aus der Großen Domstmße kommt, ist dem Käufer 
und nachfolgenden Besitzern des Hauses erlaubt, von dieser vorspringenden Ecke 
der Bewehrung bis zur vordersten Ecke des Hauses einen Staketen-Zaun dergestalt 
zuziehen und zu unterhalten, daß solcher von der Ecke der Vorder-Front des 
Hauses nicht mehr als 5 Fuß absteht, wodurch diese Gränze eine beinahe grade 
Flucht erhält, und den Fehler, welchen die Unregelmäßigkeit der Figur des 
Platzes und die gegen diese Seite schiefe Richtung des Hauses, dessen Front mit 
der Straße parallel laufen muß, verursacht, einigermaßen gedeckt wird; jedoch 
versteht es sich von selbst, daß dieser zwischen den Staketen und dem Hause ein-
geschloßene Platz zu dem «verlassenen Fundo nicht gehört, sondern zu der daneben 
gelegenen Straße; und wird zur künftigen Nachricht vermerkt, daß der ganze 
zum Eigenthum überlassene Flächeninhalt, und zwar — 

a) von der Vorder-Front des Haufes bis zu dessen hintern Front, welches 
ein regelmäßiges Viereck von 71 ̂  F. Breite und 44 F. Tiefe, 
ausmacht Q.-R. 21. 122 Q.-F. 

d) der Überrest des Platzes 54. 7 2 ^ -
Und also überhaupt 76. 1 4 ^ -
rheinländisches Duodecimal-Maß beträgt. Diesen Inhalt nebst Gränz-Bestimmung 
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nimmt der Käufer als richtig und die Tradition dieses Platzes hiemit als ge¬ 
schehen an. 

§ 3. Für diesen vorbeschriebenen Platz, so wie solcher bei der Anweisung 
beschaffen gewesen, bezahlt Käufer bei Unterschrift dieses Contracts ein Kauf-
pretwm von fünfzig Thalern in jetzigem Courant an die hiesige Kämmerei und 
werden demselben den Königl. Verordnungen, und besonders dem hiesigen Service-
Reglement vom 2. October 1725, gemäß als einem Neübauenden Sechs Bau-
freiheits-Iahre bewilligt, während deren derselbe von allen öffentlichen Lasten 
und 0N6lidu8, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, befreiet bleibt, jedoch 
sind hierunter die Beiträge zur Schornsteinfeger-, Nachtwacht- und Brunnenkasse 
nicht mit begriffen. 

§ 4. Nach Ablauf diefer Frei-Iahre, welche mit Trinitatis 1793 beginnen 
zahlt Käufer und der jedesmalige nachherige Besitzer diefes Grundstücks eine jähr¬ 
liche Recognition von Zwei Thalern Courant zur hiesigen Kämmerei in terinino 
i r in i tÄt is, wogegen aber der sonst auf den hiesigen Häusern haftende Grund¬ 
schoß wegfällt, vielmehr diese Recognition in die Stelle desselben tritt, weshalb 
auch dieses Haus nicht die Natur eines Erbzinsgrundstücks, sondern die eines 
jeden andern hiesigen Bürgerhauses hat. Aus diesem Grunde werden auch in 
der Folge alle übrigen auf hiesigem Stadtfundo belogenen Haüser haftende onera, 
rsalia Win oräwaria yuani ßxtraoräinaria, als Service, Einquartierung, Nacht¬ 
wacht und Schornsteinfeger-Geld von dem auf diefem Platze stehenden Hause be¬ 
zahlt, wogegen der Besitzer sich auch aller hiesigen Bürgerhäusern zukommenden 
Vortheile zu erfreuen hat. 

§ 5. Da dieser Platz in der Fronte gegen die Straße nach dem Schlosse 
hin bereits mit einem Wohnhause der Bedingung gemäß bebauet worden; so hat 
es dabei sein Bewenden, indeß muß diese Bedingung auch in Zukunft genau er¬ 
füllet und zu keiner Zeit die Stelle diefes Hauses nur mit Remisen, Ställen 
oder Schuppen bebauet werden. 

§ 6. Das Haus ist von allen Servituten völlig frei, so wie es gegen das 
nachbarliche keine ausübt, und da dasselbe an drei Seiten durch die Straßen be-
gränzt wird, an der vierten Seite aber gleichfalls ein neues Haus angelegt wird, 
so ist der Fall nicht vorhanden, daß irgend ein nachbarliches Grundstück An¬ 
sprüche auf Dienstbarkeiten machen könnte, weshalb es hier nur der Festsetzung einer 
gegenseitigen Befreiung von Servituten gegen den einzigen Nachbar Röhrmeister 
Müller bedarf, und wird mit diesem die Bewehrung, welche beide Grundstücke 
trennt, gemeinschaftlich oder zur Hälfte unterhalten. Übrigens wird noch fest¬ 
gesetzt, daß die Gräuze zwischen beiden Häusern durch eine auf die Frontlinie 
aufgesetzte perpendiculaire Linie gezogen wird. 

§ 7. Beider Seits Contrahenten tragen die durch diesen Contract und 
dessen Approbation verursachte Kosten zur Hälfte und soll nach erfolgter Appro¬ 
bation und Bezahlung des Kaufgeldes der Consens zur Berichtigung des Besitz¬ 
titels dieses Grundstücks im Hypothekenbuch ertheilet werden. Zur Beglaubigung 
dieses Contracts ist solcher von beider Seits Contrahenten nach geschehener Durch¬ 
lesung und Genehmigung eigenhändig unterschrieben. 

So geschehen Alten Stettin, den 6. Januar 1794. 
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Nachtrag. 
Da nach der Verordnung der Königl. Preüß. Pommerschen Hochlöblichen 

Kriegs- und Domainenkammer vom 3. biy. die Höhe und sonstige Beschaffenheit 
der Gränzzaüne und welchen Theil davon ein jeder zu unterhalten hat, annoch 
genauer bestimmt werden soll, und zu diesem Behuf eine Untersuchung der nach 
Ausfertigung des Contracts perfectionirten Bewehrung mit Zuziehung beider 
Kontrahenten in loeo geschehen, wird auf dem Grund des Untersuchungs-Protokolls 
vom 15. Iiu^., in Gemäßheit der Anzeige der Contrahenten als ein Nachtrag zum 
§ 6 diese Bewehrung folgender gestalt näher beschrieben und die Vereinigung 
beider Theile nachgeholt. 

Von der Schloßstraße an gerechnet ist die Gränze mit beiderseitigen Ge-
baüden befetzt, und zwar von des Kämmerers Müller Seite 2 1 ^ Fuß und von 
des Röhrmeisters Müller Sei te . . . . . . . . . . . . . 2 7 ^ F. 

Von da an geht ein 8 F. hoher Planken-Zaun . . . . . . 5 7 ^ -
lang, wovon der Kämmerer Müller 45 F., der Röhrmeister Müller 
die übrigen 12 /̂2 F. angelegt hat und unterhält. Von da an ge¬ 
schieht die Bewehrung durch den Röhrmeister Müller auf einer Länge von 32 
welche jetzt durch die hohe Wand einer Remise von seiner Seite be¬ 
wirkt wird. Sollte aber diese Remise künftig einmal weggenommen 
werden, so ersetzt solche der Röhrmeister Müller durch eine Mauer 
oder einen Zaun von 8 F. Höhe nach feiner Convenienz. Der letzte 
Theil der Gränze von . . . . . . . . . . . . . . . 24 -
Länge wird durch ein Hintergebäude des Kämmerers Müller bewehrt 
und sollte diefeits in der Folge cessiren, so bewehrt jeder Nachbar 
die Hälfte mit einer 8 F. hohen Mauer oder Zaun auf feine Kosten; 
womit überall der Bedingung im Licitations-Protokoll vom 21 . März 
1793, nach welchem beide Theile die Bewehrung zur Hälfte unter-
halten sollen, ein Genüge geschehen. T o t a l . . . 141 F. 

Zur Beglaubigung dieser Vereinigung und Feststellung haben beider Seits 
Contrahenten diesen Nachtrag eigenhändig unterschrieben. 

So geschehen Alten Stettin, den 16. September 1794. 

I I . Kauf-Contract wegen des zweiten Platzes. 
Z u wissen sei hiemit. Nachdem u. 's. w. in dem Licitations-Termine vom 

21 . März 1793 der Bau-Director Weiyrach auf den 2. und 3. Platz zusammen 
genommen Meistbietender geblieben, hiernächst aber um einige ihm entgegengesetzte 
Bedenklichkeiten zu heben mittelst Vorstellung vom 18. Apr i l 1793 bei dem 
Königl. hohen Generl-Direktorium fein voriges Gebot auf 60 Thlr. Kaufgeld 
und 5 Thlr. jährlichen Canon verbessert, weshalb auch in dem Directorial-
Refcript vom 1. Ma i 1793 der erbliche Zufchlag für dieses Gebot, wenn die 
bei letzterer Stelle obwaltenden Bedenklichkeiten gehoben, zugesichert worden, 
solche auch in dem Protokoll vom 19. Jun i z>r. dergestalt reguliret sind, daß 
derselbe auf die 2. Baustelle zum Vortheil des Röhrmeisters Heinrich Rudolf 
Müller gegen Übernahme des halben Kaufgeldes und jährlichen Canons, in Be¬ 
tracht, daß derselbe bereits einen ansehnlichen Vorrath von Baumaterialien an¬ 
geschafft hat, völlig renunciiret, und sich nur allein die 3. Baustelle vorbehalten, 
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worüber auch mit ihm ein besonderer Contract vollzogen worden, der Röhrmeister 
Müller auch hiermit einig ist, und nunmehr diese 2. Baustelle unter denen im 
Licitations - Protokolle enthaltenen Bedingungen angenommen; so ist auf den 
Grund vorbesagter Protokolle zwischen dem hiesigen Magistrate als Verkäufer 
einer Seits, und dem Röhrmeister Heinrich Rudolf Müller als Käufer anderer 
Seits nachstehender Übereignungs-Contract wohlbedächtig geschlossen und voll¬ 
zogen worden. 

§ 1. Es überläßet Ein HochEdler Rath Hieselbst dem Röhrmeister Heinrich 
Rudolf Müller den 2. Bau-Platz auf dem zugeschütteten Stadtgraben längs des 
Petrikirchhofes, welcher neben der ersten dem Kämmerer Müller überlassenen 
Stelle belegen und an der entgegengesetzten Seite von der an den Bau-Director 
Weyrach überlassenen Stelle begränzt wird, und dessen Lage und Größe durch 
die diesem Contract beigefügte Zeichnung genau bestimmt ist, dergestalt, daß er 
in der Tiefe von der Front in der Straße, so nach dem Schlosse führt, bis an 
den Petrikirchhof, ingleichen denjenigen Theil der Petrikirchhofs-Mauer, welcher 
diesen Platz in seiner ganzen Hinter-Front begränzt, wofür aber die Kämmerei 
besondere Vergnügung erhalten hat, erb- und eigenthümlich und auf ewige Zeiten, 
und wird demselben und seinen Erben und nachfolgenden Besitzern eine freie 
Disposition sowol unter den Lebendigen als auf den Todesfall frei gelassen; 
jedoch unter der Bedingung, daß dieser Platz in der Vorder-Front gegen die 
neben der Großen Domstraße nach dem Schlosse hin belegnen Haüser mit einem 
parallel stehenden Hause, und wenigstens 4 Fuß hinter dem neügezogenen Rinn¬ 
stein, bebauet werde. 

§ 2. Zur Nachricht und Vorbeugung künftiger Streitigkeiten wird bemerkt, 
daß nach geschehener förmlichen Vermessung — 

1) Die vordere Front, welche bereits mit einem Hause bebaut ist, nämlich 
von einer Ecke des Hauses bis zur andern 69 '^ F. 

2) Die ganze Tiefe an der nordwestlichen Seite nach dem 
Kämmerer Müller hin 141 

3) Die Hintere Front nach dem Petrikirchhofe 71^4 -
4) Die Tiefe an der südöstlichen Seite neben der 3. Baustelle. 150 

beträgt. Diese Vermessung und Gränzbestimmung nimmt der Käufer als richtig 
und die Tradition dieses Platzes hiemit als geschehen an. 

§ 3. Für diesen vorbeschriebenen Platz bezahlt der Käufer bei Unterschrift 
dieses Contracts ein Kaufpretium von 30 Thlr. an die hiesige Kämmerei und 
werden demselben den Königlichen Verordnungen, und besonders dem hiesigen 
Service-Reglement vom 2. October 1725, gemäß als einem Neübauenoen Sechs 
Baufreiheits - Jahre bewilligt, während welcher derselbe von allen öffentlichen 
Lasten und 0U6ridu8 sie mögen Namen haben, wie sie wollen, befreiet bleibet, 
ausgenommen der Beiträge zu den Schornsteinfeger-, Nachtwacht- und Brunnen¬ 
lasten. 

§ 4. Nach Ablauf dieser Frei-Iahre, welche mit Trinitatis 1793 anfangen, 
zahlet der Käufer und jeder der nachfolgenden Besitzer dieses Grundstücks eine 
jährliche Recognition von 2 Thlr. 12 gr. Courant zur hiesigen Kämmerei iu, 
tbrll iwo IrinitHtiZ, wogegen aber der sonst auf den hiesigen Häusern radicirte 
Grundschoß wegfällt, da diese Recognition an dessen Stelle tritt, weshalb dieses 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. IX. 13? 
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HquH auch nicht die Nahur eines Erbzins-Grundstücks, sondern die eines jeden 
anoeyn Bürgerhauses hat. Aus diesem Grunde werden auch in der Folge alle 
ührigen, auf hiesigen im Stadtfundo belegenen Häusern haftenden ousra tarn 
orä i iMia <Min extlaorlUnaria, als Service, Einquartierung, Nachtwacht- und 
Sct)ornsteinfeger-Geld ;c. :c. von dem auf diesem Platz stehenden Hause bezahlet, 
wogegen der Besitzer sich auch aller den hiesigen Bürgerhäusern zustehenden Vor-
theile zu erfreuen hat. 

§ 5. Hat es dabei seinBewenden, daß dieser Platz in der Front der Straße 
nach dem Schlosse hin nach der Bedjngung des § 1 bereits erbauet worden; 
jedoch muß diese Bedingung auch in der Folge genau erfüllet und zu keiner 
Zeit die Stelle dieses Hauses nur mit Remisen, Ställen oder Schuppen bebauet 
werden. 

§ 6. Das Haus, welches auf einer Seite an den Kämmerer Müller und 
auf der gegenüber stehenden an den Bau-Director Weyrach gränzt, in der hintern 
und vordem Front aber an öffentliche Straßen stößt, ist von allen Servituten 
fxei, so wie es auch gegen die besagten Nachbarn keine ausüben darf, und da 
beide nachbarlichen Grundstücke gleichfalls neu angelegt worden, so ist hier der 
Fall nicht vorhanden, daß Jemand Ansprüche auf ein Servitut erheben könnte. 
Der Besitzer der 3. Baustelle, Bau-Director Weyrach, wenn er künftig sein an-
gränzendes Gebäude aufführt, ist daher nicht schuldig, weder Tropffall noch 
andere Servituten sich gefallen zu lassen, vielmehr ist er berechtigt, auf deren 
Abstellung zu bestehen, falls sich der Röhrmeister Müller dergleichen an¬ 
maßensollte. Den Gränzzaun nach dem Kämmerer Müller unterhält der Besitzer 
der gegenwärtigen Baustelle mit demselben gemeinschaftlich, und ein Gleiches ge¬ 
schieht auch mit dem VauHirector Weyrach in Ansehung der Bewehrung zwischen 
dessen und des Röhrmeisters ̂  Müller Fundo. Übrigens wird noch festgesetzt, 
daß die Gränzlinie auf beiden Seiten des Hauses auf die Front rechtwinklig 
aufgesetzt und bis zur Hinter-Front gezogen wird. 

§ 7. Wenn bei Aufführung des Gebäudes auf der 3. Baustelle Kellerraüme 
angelegt werden, so übernimmt der Besitzer der 2. Baustelle auf seine eigenen 
Kosten durch Pfeiler oder Steifen für die Sicherheit des Fundaments feines 
Hauses während des Baues des Kellers zu sorgen. 

§ 8. Beider Seits Contrahenten tragen die durch diesen Contract und dessen 
Approbation verursachten Kosten zur Hälfte und soll nach erfolgter Approbation 
und Bezahlung des Kaufgeldes der Consens zur Berichtigung des Besitztitels 
dieses Grundstücks im Hypothekenbuche ertheilt werden. 

Urkundlich ist dieser Contract in äuz>1o ausgefertiget, von beiden Theilen 
nach geschehener Durchlesung unterschrieben und untersiegelt worden. 

So geschehen Alten Stettin, den 6. Januar 1794. 
Nachtrag. 

Der Eingang lautet wörtlich so wie der Eingang des Nachtrages zum 
Contract I , dann heißt es weiter: — 

H.. I n Ansehung der Bewehrung nach des Kämmerers Müller Hof: „Von 
der Schloßstraße an gerechnet" — wie in vorhergehenden Nachtrag bis — „ein 
Genüge geschehM". 

V. I n Ansehung der Bewehrung nach des Bau-Directors Weyrach Fundo. 
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Von der Schlößstraße angerechnet macht das Wohnhaus des Röhrmeisters Müller 
auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 44 F. 
die Bewehrung, und da das Gebäude des Bau - Directörs Weyrach 
wegen der schiefen Richtung der Straße nach dem Schlösse hin vorspringt, 
wie die Zeichnung deutlicher nachweiset, und rechtwinklig gebaut ist, so 
entsteht dadurch zwischen beiden Häusern ein keilförmiger Zwischenraum 
welcher Platz zum Weyrachschen Fundo allein gehört, welches zur 
künftigen Nachricht vermerkt wird, und da ber Tröpfen von dem 
Wasser des Müllerschen Hauses auf diesen Platz fäl l t ; so verpflichtet 
sich hierdurch der Röhrmeister Müller diesen Tröpffall durch eine 
Rinne aufzufangen und nach der Straße hin abzuleiten^ Zügteich declärirt 
Bau-Director Weyrach, daß et nach öem Contract zwar auf Abstellung 
dieses Wesens und einiger auf dieser Seite gegen seinen Fündüm ge¬ 
machten Fenster bestehen könne/ er wolle aber Mscario diese WerMüten 
so lange gestatten, als ihm solche nicht hinderlich wäreä> jedvch unter 
der Bedingung, daß dazu hergeleM, noch 
durch Verjährung solches nicht erworben werden M n e , Welche EkktäruW 
der RöhMeister MNler Meptirt. Die fernere BewehMng aus i ^ . 106 -
hat bisher der R ö ^ m e i W Mül ler Hut einem 8 D hohen GmckMi 156 F. 
Mankenzaun auf eigene K o M angelegt gesteht zu, daß bie 
Hälfte dieser Bewehrung M 53 F. khm zur Last fälle und" auch künftig von 
ihm unterhalten Nierden müfse^ da er at»er ein künftigen 
F r ü h M r auf dieser Gränze Men , und dadurch die Hewehrüng unnöthig 
gemacht werde, so läßt er geschehen, daß alsdann der Röhrmeifter Müller seinen 
Zaun längs der bebauten Strecke wieder wegnehme, und da der Überrest zwischen 
30 und 40 F. und also bei wekem nicht die Hälfte der GränDnie beträgt, so 
übernimmt oer Röhrmeister Müller diesen Rest auf eigene Kosten ^ur Unterhaltung, 
womit die Südostgränze regulirt und dieser Nachtrag zu mehrer Festhnltung 
von beiden Interessenten eigenhändig unterschrieben worden ist. 

So geschehen Stettin, den 16. September 1794. 

I I I . Kauf-Coniract wegen des dritten Platzes. . 
Kund und zu wissen fei hiemit. Nachdem durch das allergnädigfte Hof-Rescrißt 

vom 24. December 1792 die vvn dem hiesigen M a W r a t iMndirte Bebauung 
des längst des Petrikirchhöfes zum Theil zuzüsHütteten Stadtgrabens Mit Wohn¬ 
häusern genehmigt und auf den Grund des vorgebächten nllergnäoigsten Rsftripks 
eine öffentliche Lmtation angestellt worden, in welcher zwar die erste ausgeMittelte 
Stelle von dem Kämmerer Mül ler . als Meistbietenden erstanden und vermöße 
Directorial-Rescripts vom 1. Ma i 1793 gegen die offerirten Mdingüngen der 
Zuschlag geschehen, uMrdessen sich der Bau-Director Weyrach bei dem Königl. 
hohen General-DirectoriuA mittelst Vorste^^ vom 18. Apri l 1793 gemeldet 
und auf die Überlassung der 2ten und 3ten B a u M e bis M des S'chtoßküsters 
Wohnung, Woselbst aber der Graben noch 
Kaüfgeld von 60 Thlr. und einen jährlichen M n o n von 5 Thlr. änMragw, 
dieserwegen auch im vorgedachten Rescript vom 1. M a i 1793 die Berichtigung 
einiger Bedenklichkeiten verfügt werden, welche hiernächft in den Protokollen vom 

137* 



1092 Die Stadt Stettin — als Festung. Ergänzung zur Bau-Geschichte. 

19. Juni und 21. November 1793 dergestalt reguliret sind, daß der Bau-Director 
Weyrach nicht allein auf die 2te Baustelle zum Vortheil des Röhrmeisters Müller 
gegen Übernahme der Hälfte des Kaufgeldes a 30 Thlr. und jährlichen Canons 
von 2 l/2 Thlr. Verzicht gethan, weshalb mit demselben ein besonderer Contract 
vollzogen worden, sondern auch in Betracht, daß die 3te Baustelle in der hintern 
Seite am Kirchhofe sich beinahe noch einmal soweit ausdehnt, als die Breite die¬ 
ses Platzes in der Forder-Front beträgt, sür diese größere Ausdehnung annoch 
20 Thlr . Kaufgeld und 1 Thlr. jährl. Canon offeriret, so ist nunmehro 
zwischen dem Magistrate zu Alten Stettin als Verkäufer einer Seits, und dem 
Bau-Director Carl Friedrich Weyrach als Käufer andererseits, folgenden Con-
tract verabredet und geschlossen worden. 

§ 1. Es überläßt Ein hochedler Rath Hieselbst dem Bau-Director Carl 
Friedrich Weyrach den 3ten Bau-Platz auf den zum Theil zugeschütteten Stadt¬ 
graben, welcher von dem an den Röhrmeister Müller überlassenen Platz und an 
der entgegengesetzten Seite von denen auf Herren-Freiheit an beiden Seiten des 
Grabens belegenen Häusern und Gärten begränzt wird, und dessen Lage und 
Größe durch die, diesem Contract beigefügte, Zeichnung genau bestimmt ist, erb-
und eigenthümlich und auf ewige Zeiten, und wird demselben und seinen Erben 
öder künftigen Besitzern die freie Disposition sowol unter den Lebendigen 
als auf den Todesfall überlassen, jedoch unter folgenden Bedingungen: 

H 2. Da dem Zimmermeister Schumann auf dieser 3ten Baustelle, ein Platz 
zum Verband seines Bauholzes von Trmitatis 1793 an auf 6 Jahre gegen 
eine jährliche Recognition von 3 Thlr. überlassen worden, so übernimmt der 
Bau-Director Weyrach, diesen Contract zu erfüllen, wofür ihm die stipulirenden 
jährlichen 3 Thlr. überlassen, und von ihm dagegen der jährliche Canon von 2 
Thlr. 12 Gr. an die Kämmerei von Trinitatis 1793 an entrichtet werden. Da 
jedoch der Zimmermeister Schumann nach seiner Erklärung im gerichtlichen Proto¬ 
koll vom 3 Juni cr. vom Bau-Director Weyrach durch Anweisung eines andern 
Verband-Platzes befriedigt worden, und elfterer sich dagegen des Platzes auf 
dieser Baustelle begeben, so hat es dabei sein Bewenden, jedoch verbleibt es bei 
der festgefetzten Bezahlung des Canons gegen die auf die contrahirten 6 Jahre 
überlafsenen Recognition, und die anderweitige Disposition über diesen Bauplatz 
verbleibt dem Bau-Director Weyrach nach denen in diesem Contract enthaltenen 
näheren Bestimmungen, jedoch mit der Einschränzung, daß zur Anfuhr des Schutts 
zur völligen Ausfüllung des annoch zugeschütteten Theils des Stadtgrabens ein 
hinlänglicher Raum gelassen wird. 

§ 3. Sobald der Graben zugeschüttet und der Grund die gehörige Festig¬ 
keit erhalten und zwar wenn es diese Umstände erlauben^ längstens nach Ablauf 
von 6 Iahren> muß Käufer solchen mit einem oder mehreren Wohnhäusern der¬ 
gestalt bebauen, daß selbige mit den Häusern auf der Isten uud 2ten Bauplatz in 
Eine Flucht zu stehen kommen; da aber die gegenüberstehenden Haüser Hieselbst 
eine Beugung rückwärts machen, so verpflichtet sich Käufer die neuen Wohnge-
haüde mit denen gegenüberstehenden Häusern dergestalt paralell zu ziehen, daß 
die Straßen neben dem SchloMsterHause eben so breit bleibt, als ander 
Gränze des 2ten Bau-Platzes, und muß daher das neue Gebäude unge¬ 
fähr die Richtung der rothen Linie sud ̂  auf der Zeichnung erhalten. 



Zuschüttung des mittelalterlichen Stadtgrabens. 

H. 4. Für diesen Platz, sowie solcher bei der Tratit ion, welche Käufer auf 
den Grund der Zeichnung hiermit als geschehen annimmt, beschaffen ist, bezahlet 
derselbe bei Unterschrift dieses Contracts ein Kaufgeld von. . . . Thlr. 30 
und nach dem Protocoll vom 21. Novbr. pr. für die Ausdehnung hinter 
des Hochzeitbitters Schmidt Hause nach dem Klosterhof,-welche in der Zeich¬ 
nung mit V verzeichnet ist, noch besonders . . . . 2 0 

Zusammen . . . Thlr. 50. 
Kaufgeld im jetzigen Courant an die hiesige Kämmerei und nimmt zugleich 
an, diesen letztern Theil des ihm überlassenen Platzes gleichfalls mit einem Haufe, 
dessen Front längs der Straße über den Petrikirchhof zu stehen kommt, zu be¬ 
bauen, und werden demselben den Königl. Verordnungen gemäß, sobald er bauet, 
als einem Neübauenden, in Gemäßheit des hiesigen Service-Reglements vom 2. 
October 1725, Sechs Baufreiheits-Iahre bewilligt, während welcher derselbe von 
allen öffentlichen Lasten und oneridu«, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, 
befreit bleibt, jedoch sind hierunter die Beiträge zur Schornsteinfeger-, Nachtwacht-
und Brunnenkasse ausgenommen. 

§ 5 . Nach Ablauf dieser 6 Freijahre, die mit der wirklichen Realisirung 
des Baues ihren Anfang nehmen, bezahlet derselbe eine jährliche Recognition 
von Thlr . 2>/2 
und bezw. „ 1 

h ^ 
in teruiiuo I r in i ta t is an die hiesige Kämmerei, jedoch versteht sich von selbst, 
daß die Recognition des ersten Platzes mit 2 ^ Thlr . schon von Trinitatis 1793 
den Anfang nimmt, weil Käufer den mit dem Zimmermeister Schumann ge¬ 
schlossenen Contract übernommen und daher diesen Platz schon vor Erbauung des 
Hauses nutzet. Hingegen cessiret der von den auf diefem Platz zu erbauenden 
Häusern der sonst auf hiesigen Haüfern haftende Grundschoß, da der stivulirte 
Canon in dessen Stelle tritt, weshalb auch die zu erbauenden Häuser nicht die 
Natur eines Erbzins-Grundstückes, sondern die eines jeden andern hiesigen Bür¬ 
gerhauses haben, aus welchem Grunde auch in Zukunft alle übrigen auf hiesigen 
im Städtischen Fundo belegenen Haüser haftende onsra, realia tain oräwaria 
yuain ßxtraoMnaria als Service, Einquartirung, Nachtwacht-, und Schornstein¬ 
fegergeld ;c. von denen auf diesen Platz zu erbauenden Häusern entrichtet werden, 
wogegen der Besitzer sich auch aller den hiesigen Bürgerhäusern zustehenden Vor-
theile zu erfreuen hat. 

§. 6. I n beiden Straßen, sowol in derjenigen, so nach dem Schlosse führet, 
als auch in der neu angelegem Straße am Petrikirchhofe muß ein Wohnhaus 
erbaut werden, und im Fall es wegen fehlenden Hofraumes erforderlich sein 
sollte, annoch Wirthschaftsgebaüde oder einen Thorweg gegen die Straße zu bauen, 
so muß solches fluchtrecht mit dem Wohngebaüde in Verbindung gebracht und 
dergestalt afttiret werden, daß kein Übelstand gegen die Straßen dadurch entstehet. 

§ 7. Die zu erbauenden Haüser sind von allen nachbarlichen Servituten 
frei, insofern nicht die auf der Klosterhof-Seite und nach dem Schlosse hin an-
gränzende Häuser bereits im Besitz einer Gerechtigkeit nach dieser Baustelle hin 
sind, welcher wegen keine eviction geleistet werden kann. Nach der angränzenden 
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2ten Baustelle des Röhrmeisters Müller aber verbleibt es bei der gegenseitigen 
Befreiung von allen Servituten. Der Gränzzaun zwischen des Röhrmeisters 
Müller neüerbauten Hause und diesem Platz ist gemeinschaftlich und wird auf 
gemeinschaftliche Kosten unterhalten. Wegen der Bewehrung nach dem Kloster¬ 
hofe und dem untern Theil des Stadtgrabens wird dem Bau-Director Weyrach 
überlassen, sich mit den dortigen Nachbarn hierüber zu vergleichen. Endlich hat 
es dabei, daß der Röhrmeister Müller iu feinem Bau-Contract versprochen, falls 
der Bau-Director Weyrach in der Folge Kellereien unter dem künftigen Hause 
anlegen sollte, und diese an den Giebel des Röhrmeisters Müller anstoßen, die 
nötigen Pfeiler und Steifen für die Sicherheit feines Fundaments während 
des Keller-Baues auf seine eignen Kosten zu sorgen, sein Bewenden. 

§ 8. I s t wörtlich übereinstimmend mit dem § 8 im Kauf-Contract I I . 
So geschehen Alten Stettin, den 6. Januar 1794. 

Nachtrag. 
Der Eingang hat denselben Wortlaut, wie der Eingang des Nachtrages zu 

den Contracten I und I I ; dann heißt es weiter: — 
^ I n Ansehung der Bewehrung nach des Röhrmeisters Müller Hof: „Von 

der Schloßstraße angerechnet" —̂  wie im vorhergehenden Nachtrage bis — „wo¬ 
mit ein Genüge geschehen." 

L. I n Ansehung der Gränze nach des Schloßküsters Hofe und der Nachbarn 
nach dem Klosterhofe wird bemerkt, daß solche durch die Verzaünung dieser Nach¬ 
barn, welche solche bisher allein unterhalten haben, bestimmt wird, und es daher 
von Seiten des Bau-Directors Weyrach keiner Anlegung neuer Bewehrungen bedarf, 
daher derselbe sich nicht verpflichtet hält, hierin etwas zu ändern, sondern diese Beweh¬ 
rung bleibt auch in der Folge für Rechnung dieser Nachbarn, und der Besitzer 
dieser 3ten Baustelle ist blos berechtigt, wenn diese Bewehrungen künftig schadhaft 
werden, auf deren Wiederherstellung gegen seine Nachbarn zu dringen. 

Diesen Nachtrag haben beider Seits Interessen nach geschehener Vorlesung 
und Genehmigung eigenhändig unterschrieben. 

So geschehen Stettin, den 16. September 1794. 

Die Bestätigung der drei Contracte erfolgte durch das General-Directo-
rium — unterzeichnet waren die Minister v. Blumenthal, v. Heinitz, v. Werder 
— am 24. December 1794; und die Urschriften der Verträge wurden dem 
Magistrate durch Kammer-Verfügung vom 13. Januar 1795 übermittelt. 

Schon vor Jahren hatte das Gouvernement darauf gedrungen, daß die Passage 
über den Petri-Wall-Kirchhof völlig geöffnet, dieselbe in eine ordentliche Straße um¬ 
geschaffen und dadurch den bei Feüersgefahr und anderen Gelegenheiten selbst für 
das Mi l i ta i r so notwendige Verbindung der Ober- mit der Unterstadt von dieser 
Seite ebenfalls hergestellt werde, ohne daß bei dem Widerspruch des Provisorats der 
Petrikirche dieser für die Einwohnerschaft und die öffentlichen Angelegenheiten 
so nothwendige Zweck bis dahin ereicht werden konnte. Nunmehr war dieser Weg 
über den Petrikirchhof, der nur für Fußgänger geeignet und durch zwei Portale 
geschlossen war, an die Stadt abgetreten, welche dadurch in die Lage kam, denselben 
zu einer Fahrbahn zu reguliren. Da aber auch der Weg von der großen Dom¬ 
straße nach dem Petrikirchhof und dem daneben belegenen Lazareth des Pirch'schen 
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Regiments bei natzer Witterung dergestalt ungangbar war, daß weder Fußgänger 
ihn betreten, noch Leichen mit Sicherheit und ohne Gefahr umgeworfen zu werden, 
nach dem Kirchhofe gefahren werden konnten, überdem durch Einschränkung des 
Petri-Wall-Kirchhofes die Passage auch in Absicht des Fuhrwerks hier anwachsen 
werde, so beschloß der Magistrat auch diesen Weg zum Besten der Einwohnerschaft 
pflastern zu lassen, zumal auf keine andere Art dem Wasser ein regelmäßiger Abfluß 
verschafft, und die der menschlichen Gesundheit schädlichen Ausdünstungen des dort 
gesammelten Sumpfes stehenden Wassers, worunter besonders die Kranken im 
Pirchschen Lazareth l i t ten, beseitigt werden konnten. Hatte doch auch schon der 
Commandeur des Pirchschen Regiments, Oberst v. Arnim, auf diesen Gegenstand 
die Aufmerksamkeit der Stadtobrigkeit gelenkt. Von diesem Vorhaben setzte der 
Magistrat den Gouverneur, General-Lieutenannt v. Below, unterm 11. September 
1793 mit dem Anheimgeben in Kenntniß, den Platz-Ingenieur, Hauptmann v. 
Haremberg, an den Abstecken der Straße Theil nehmen zu lassen. Ob dies 
geschehen, ergeben die Acten nicht; genug, daß die Pflasterung noch im Herbste 
vorgenommen wurde. 

Der Umstand jedoch, daß der Steindamm längs des Petri-Wall-Kirchhofes 
vor eingetretenem Frost nicht hatte völlig fertig gemacht werden können, war die 
Ursache, daß das Regenwasser bei dem eingetretenen Thauwettcr da, wo der 
Stein-Damm aufhört, sich an die Mauer gezogen und deren Fundament so unter¬ 
wühlt hatte, daß ein Stück derselben von 20—25 Fuß Länge in den Graben 
gestürzt war. Die überhangende Lage des noch stehenden Theils der Mauer 
ließ befürchten, daß bei irgend einem lebhaften Winde von der Nordseite auch 
dieser Theil umgeworfen werde, daher es von der dringendsten Notwendigkeit 
war, wie Kämmerer Müller es auch längst vorgeschlagen hatte, die Mauer bis 
auf einige Fuß abzutragen und sie dadurch von dem Druck des Obertheils zu 
befreien. Da nun in der Kammer-Verordnung vom 20. October 1793 befohlen 
worden, in Absicht des übrigen Theils der Mauer mit dem Bau-Director 
Weyrach, dem der hinten belegene Raum des Schlotzgrabens gehörte, über die 
Abtretung derselben zu verhandeln, so wurde der Bau-Director zum 17. December 
1793 aufs Rathhaus eingeladen und ihm vorgeschlagen, ob er die Mauer über¬ 
nehmen, selbige auf seine Kosten abbrechen und bis dahin, daß die Straße durch 
ein Gebäude bewehrt würde, 3 Fuß derselben in der Höhe stehen lassen, oder selbige, 
besonders auf dem nicht offenen Räume anf eine schickliche Ar t bewehren wolle, 
uud wieviel er der Kämmerei dafür zu entrichten gewillet sei? Weyrach übernahm 
den auf seine Gränze fallenden Theil der Kirchhofsmauer, welcher 180 Fuß lang 
War, incl. des untern, nach dem Klosterhof führenden Portals, zum Abbruch 
für 50 Thlr. , während feine Nachbarn, die beiden Müller, für den auf ihre 
Baustellen fallenden Theil der Mauer, von 152 Fuß Länge 34 Thlr. gezahlt 
hatten. Das obere Portal des Kirchhofs ließ der Magistrat auf Rechnung ab¬ 
tragen, und löste aus den so gewonnenen noch brauchbaren Mauersteinen 16 Thlr., 
so daß die Kämmerei von der, durch den Anbau des Stadtgraben-Platzes über¬ 
flüssig gewordenen Petrikirchhofs - Mauer eine Einnahme von 100 Thlr. gehabt 
hat. Auf diese Weise erklärt sich das, was in den Kaufcontracten über die Bau¬ 
plätze von dieser Mauer gesagt ist. 

So ist im Jahre 1793 die Straße längs des Petnkirchhofes entstanden, die 
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man fchon jetzt „Petri Kirchen Straße" nannte, während die auf der andern 
Seite befindliche, welcher weil sie auf einer Seite Häufer hatte, „am Graben" 
hieß, „Schloßstraße" genannt wurde, wie aus einem Schreiben des Stadtgerichts 
an den Magistrat vom 4. Januar 1798 erhellet *). 

Der Röhrmeister Müller baute auf dem von ihm erworbenen Bauplatze zwei 
Wohnhaüfer, davon das eine unter der Polizei Nr. 1179 in der Schloßstraße, 
das andere unter der Polizei Nr. 1183 in der Petri Kirchen Straße errichtet 
wurde. Letzteres verkaufte er zu Ende des Jahres 1797 an den Casfirer Dieterich, 
worauf der auf dem Gesammt - Grundstück haftende Canon von 2 Thlr. 12 gr. 
mit Genehmigung des Magistrats vom 30. Januar 1798 halbiret, und jedes 
der beiden Haüfer im Hypothekenbuche mit einem Canon von 1 Thlr. 6 gr. 
belastet wurde. I m Jahre 1860 befand sich das Haus Nr. 1179, welches jetzt 
die Polizei Nr. 7 der Großen Ritterstraße führte, nach Ausweis eines Hypotheken-
buch-Extracts vom 26. Mai, im Besitz des Rentners Johann Gottlob Rother, an 
dessen Stelle im Jahre 1874 der Schornsteinfegermeister C. Zitzke getreten ist. 

I m Jahre 1828 standen auf dem Weyrachschen Grundstücke zwei Wohnhäuser, 
das eine, in der Schloßstraße unter der Polizei Nr. 1180, gehörte dem Kaufmann 
Wietzlow und war von dem ursprünglichen, durch den Kaufcontract vom 6. Januar 
1794 festgesetzten Canon mit 2 ^ Thlr. Thei-Canon belastet. Das andere war 
in der Petrikirchenstraße unter der Polizei Nr. 1182 und gehörte dem Iustizrath 
und Landsyndicus Calow; vom Canon war 1 Thlr. auf dieses Haus übertragen. 

Wietzlow verkaufte sein Haus an den Bürger David Wilhelm Donath für 
5200 Thlr. und fand die Vor- und Ablassung am 26. August 1828 Statt. 
Der neue Besitzer erbaute nebenbei ein zweites Haus, und verkaufte dasselbe 
mittelst Vertrages vom 21. Juli 1838 für 10.250 Thlr. an den Gärtner 
Christian Wilhelm Gottfried Fechtner, den Zerschlager des Ackerwerks Grün-
Hof**). Vier Wochen später verkaufte Donath, mittelst Vertrages vom 21. August 
1838 auch das ältere Haus an denselben Fechtner, so daß dieser nun alleiniger 
Eigenthümer des Doppelgrundstücks Nr. 1180 und in Folge dessen eine Theilung 
des Canons nicht nothwendig war. Dasselbe ging demnächst laut Vertrages vom 
4. Mai 1840 durch Tausch in den Besitz des Fortepianohändlers Carl George 
Herrosse über, den wir als Musikus der Prinzeß Elisabeth von Braunschweig in 
der Geschichte von Prinzeß-Schloß, Friedrichsgnade, kennen gelernt haben. Die 
Straße, worin das Haus Nr. 1180 steht, führte jetzt den Namen Große Ritter¬ 
straße. Herrosse aber halbirte wiedemm das Grundstück und es entstanden darauf 
die zwei Polizei Nr. 1180a und 1180d. Das Haus, welches die erstgenannte 
Nr. trug, verkaufte Herrosse mittelst Vertrages vom 2. December 1843 an den 
praktischen Arzt Dr. Schützmannsky, wobei der Verkäufer die Verpflichtung über¬ 
nahm, das verkaufte Haus Nr. 1180a von der Verhafwng für den Canon zu 
liberiren und diesen auf das Haus Nr. 1180d allein zu übernehmen. 

I m Jahre 1844 bestand das Weyrachsche Grundstück in Folge der vorge¬ 
nommenen Zerstückelung aus 4 Parcelen, nämlich aus der so eben genannten 
Polizei — 

*) Wegen der Namen dieser Straßen und der dabei vorgekommenen Wandelungen siehe 
L. V. U Th. Bd. VII I , 242, 243, 249, 256. - **) Ebendas. S. 991-994. 
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Nr. 1180a in der großen Ritter-frühern Schloßstraße seit 1857 unter der 
Polizei Nr. 6, dem Dr. Schützmannsky gehörig — ohne Canon 

- 1180b in derselben Straße, seit 1857 unter die Polizei Nr. 5, dem 
Herrosse gehörig, — mit 2 ̂  Thlr. Canon. 

- 1182 g. V in der Petrikkrchstraße jetzt dem Medicinalrathe Dr. Steffen 
- 1182d l gehörig— mit 1 Thlr. Canon behaftet. 

Nach Ausweis eines Hypothekenbuch-Extracts vom 26. Ma i 1860 befanden sich 
damals die beiden Haüser Nr. 6 und 5, nach neuer Polizei Nummerirung, noch 
auf die Namen derselben Besitzer eingetragen, wis im Jähre 1844. Fünf Jahre 
nachher ist Nr. 6 im Besitz des Versicherungsbeamten G. Schrö dev. Der dermalige 
Besitzer dieses Hauses, Lehrer C. E. Monin, findet sich zuerst 1873 angegeben. 
Das Haus Nr. 5 ist nach Herrosse's Ableben auf dessen Tochter, verehelichte 
Dräger, vererbt. 

Die beiden Weyrachschen Parcelen in der Petrikirchstraße unter der Polizei 
Nr. 1182 a, und d werden seit der im Jahre 1857 vorgenommenen Straßen-
Namen-Regulirung zum Klosterhof gerechnet,. und führen hier die Nr. 2 und 3. 
Nach des geheimen Medicinalraths D r . Steffen Ableben im Jahre 1874 ist der 
Besitz beider Haüser auf dessen Wittwe, geb. Calow, übergegangen. 

Was den von dem Kämmerer Müller erworbenen und mit einem Wohnhause 
und anderen Gebäuden bebauten ersten Platz betrifft, so erhielt derselbe die Po¬ 
lizei Nr. 1178 in der Schloß- oder Großen Ritterstraße, feit 1857 die Nr. 8. 
Das Grundstück besaß bis 1839 der Hauptmann a. D. Carl Friedrich Kriele, 
der darin die Posthalterel betrieb. Derselbe verkaufte es mittelst Vertrags vom 
16. März des genannten Jahres an den Speculanten Fechtner zu Grünhof, der 
bald Gärtner, bald Wirhschafts-Inspector genannt wird, so in diesem Vertrage. 
Ausgeschlossen vom Kauf blieben die hinter dem, Wohnhause befindlichen zwei 
Seiten- und ein Quergebaüde, sowie die zwischen diesen Gebäuden liegenden kleinen 
Zwischenräume. Diese Nebengebäude, aus Stallungen und Remise« bestehend, 
reservirte sich Kriele des Betriebes der Posthalterei wegen. Der Verkauf des 
Wohnhauses wurde aber nicht perfect, aus Gründen, welche sich der diesseitigen 
Kenntniß entziehen. Kriele blieb Besitzer des ganzen Grundstücks, in der Aus¬ 
dehnung und Beschaffenheit, wie er dasselbe von dem Begründer, Kämmerer 
Müller, käuflich übernommen hatte, überließ es aber vermöge Kauf-Eontracts vom 
27. December 1845 den Kaufmann Ferdinand Henry Bandouin, seinem Nach¬ 
folger in der Posthalterei, für den der Besitztitel aber erst nach 15 Jahren, zufolge 
Verfügung vom 4. September 1860 berichtigt wurde. Laut Kaufsvertrags vom 
6. December 1860 ist der Besitz des Grundstücks von Baudouin an den Kauf¬ 
mann Carl Friedrich Wilhelm Koch übergegangen. 

Sieben Jahre waren verflossen, seitdem die beiden Müller, der Stadtkäm¬ 
merer und der Röhrmeister, sowie der Bau-Director Weyrach auf dem Neüboden 
des alten Stadtgrabens sich ein Heim geschaffen, als dem Magistrat der nach¬ 
stehende Erlaß zuging: — 

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm König von Preußen 2c. Unfern 
gnädigen Gruß zuvor. Beste Hochgelahrte und Ehrendeste liebe Getreue! Da 
Wir es auf den Antrag des Marien Stifts Curatoriums in Rücksicht auf den 
§ 237 und 238 Th. 2, Tit . 11 A. L. R. für unbedenklich halten, die neuen 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. IX. 138 



1098 Die Stadt Stettin — als Festung. Ergänzung zur Bau-Geschichte. 

Haüser diesseits des Stadtgrabens, ebenso wie es mit den schon neben stehenden 
alten Häusern bisher der Fall gewesen ist, zur Parochie der Marien Gemeinde, 
dagegen aber die neuen Haüser am Stadtgraben, deren Front nach der Petri¬ 
kirche gehet, zur Parochie der Petrikirche anzuweisen, dieses auch dem Marien 
Sti f ts Curatorium und den Predigern und Provisoren der Petrikirche bereits 
eröffnet haben: So machen Wir euch solches hiermit zur Nachricht und zur 
Bemerkung in dem neuen Leichen Reglement bekannt, und sind euch mit Gnaden 
gewogen. : 

Signawm Gtettin, den 6. März 1801. 
Königl. Preußisches Pommerfches und Kaminsches Consistorium. 

An ^ v. Eickstedt. -
den Magistrat Hieselbst. 

Dieses Notificatorium wurde dem Ministerium zu St . Iacobi abschriftlich 
mitgetheilt, um sich zu erklären ob man mit dieser Verfügung zufrieden sei, da 
diefe Haüser auf städtischem Fundo belegen sind, und daher in der Regel zur 
Stadtkirche gehören, um so mehr, als keine Marien-Kirche mehr existirt, und 
deren Kirchspiel eigentlich nur als eine Ausnahme von der Regel anzusehen sei, 
folglich nicht weiter ausgedehnt werden kann. Diese Grundsätze gehen aber nur 
auf die Haüser diesseits des Grabens, da die Petriklrche zu denjenigen, welche 
außerhalb des Grabens liegen, berechtigt ist, weil zu ihrem Kirchspiel alles was 
6xtra uiosilia auf dieser Seite der Stadt belegen, von Ursprung an gewiesen ist. 
Auch das Provisorat zu St . Iacobi wurde von Patronaiswegen aufgefordert, 
nach gehaltener Rücksprache, mit dem Ministerium, seine Erklärung abzugeben. So 
verfügte der Magistrat nnterm 24. März 1801. 

Das Ministerium zu S t . Iacobi, bestehend aus den Predigern Herwig, 
Sternberg und Schröder, erklärte unterm 6, Apr i l 1801, daß gegen die Anordnung 
des Consistoriums wegen der neu erbauten Haüser diesseits des Grabens, die 
völlig außerhalb des S t . Iacobi-Kirchspiels liegen, nichts einzuwenden sei und 
Ministerium daher die getroffene Disposition, nach welcher die qu. Haüser dem 
Marien-Kirchspiel beigelegt worden, sich gefallen lasse. Denn wenn gleich ein 
Gebäude der Marienkirche nicht mehr vorhanden sei, so dauert doch die Parochie 
nach wie vor fort. Das Proviforat dagegen bestehend aus den Senatoren Kir-
ftein, Steinicke und einem dritten Mitgliede, dessen Namensunterschrift nicht zu¬ 
entziffern ist, trat der Ansicht der Patronats-Behörde bei und erhob in seinen, 
erst am 8. December 1801 erstatteten Bericht förmlich Protest gegen die Anord¬ 
nung des Consistoriums. Nun erhob sich ein mehrmonatlicher Federkrieg Zwischen 
dem Magistrat und Consistorium, der am 21. October 1802 mit einem Erlaß 
des Letztern endigte, worin die qu. Haüser als Zubehör der S t . Iacobikirche 
anerkannt wurden. Dabei kam das — Curiosum vor, daß der erste Curator 
des Marienstifts v. Eickstedt (der zweite war Braunschweig) sich selbst dem Prä¬ 
sidenten des Consistoriums sagen mutzte, daß er als Marienstiftler noch niemals 
daran gedacht habe, Parochial-Rechte über die qu. Haüser für die Marienkirche 
zu behaupten und dieselben von ihm als Consistorialer der Marien-Parochie 
interimistisch beigelegt worden sei, ein Beweis, daß der gute Präsident in seiner 
Doppeleigenschaft die Concepte seiner beiderseitigen Decernenten kurzweg gezeichnet 
hatte, ohne sie vorher gelesen zu haben. Das kann dem Vorsitzenden eines Colle-
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giums, dem täglich vielleicht hundert Sachen zur Prüfung vorgelegt werden, 
wol begegnen! 

Das ist die Geschichte des Haüser-Complexes der im Jahre 1793 auf dem 
Terrain des zugeschütteten Stadtgrabens zwischen dem Petrikirchhofe und der 
Häuserreihe entstanden ist, welche sich süderwärts seit uralten Zeiten von der 
Ecke der Großen Domstraße in der Richtung nach dem Schlosse bis an die Ecke 
der Ritterstraße, die nachmals die Kleine Ritterstraße genannt worden ist, 
erstreckt. 

etn, Oui-illy wegen Bebauung des zugeschütteten Stadt-Grabens beim Petrikirchhofe 
1792—1861. Tit. VI, Nr. 81. — ^.ota Ouria« wegen der öffentlichen Passage für 
Fahrende über den Petri Wall Kirchhof. Tit. V I , Nr. 59. — ^eta Ourias wegen 
Benutzung eines Theils des Paradeplatzes in der Gegend des Landwehrzeüghauses 
zur Erbauung einer Postwagen-Remise und einer Reitbahn. Tit. V I , Nr. 107^ 

Die Bebauung des Petri Walles, des Stadtgrabens, bezw. eine Anbauung 
an die alte Stadtmauer, zwischen dem Petrikirchhof und dem Frauenthor, d. h.: 
bis zu den Stellen, wo dieses Thor einst gestanden, nämlich da, wo die Kloster¬ 
hos genannte Straße und die Iunkerstraße die Frauenstraße kreuzen, und die 
Eckhäuser Nr. 7 und Nr. 52 der letztern Straße stehen, und weiter abwärts 
bis zur Oder, hat viel früher begonnen. Sie greift bis in die letzte Zeit der 
Herrschaft des fürstlichen Hauses der Greifen zurück. Die älteste Nachricht 
darüber stammt aus dem Jahre 1620. Sie lautet wie folgt: — 

Nach dem Christoff Grote, Fürstlicher Trommeter alhie, «uMlicanäo ange¬ 
halten vndt gebeten, Ihme an der Statt Mauer auff dem Closterhove vorm 
Frawenthor eine thur zueroffnen vndt ein Pletzlin vom Stattwalle zu feinem 
gebrauch einzureimen, Alß haben E. E. Naht mit Vorwitzen der verordneten 
^.äiliduL auff vorgehende fleißige Besichtung, gedachtem Christoff Groten ein 
Reimlin von 24 Schuhen lang vndt zwanzig schuhen breit, alß ettwan ein wenig 
ist, dergestaltt concediret, daß er daßelbe mit Plancken oder . . . bewehre, 
daß kein Hundt vberspringen könne, vndt auch Iärlich einen thaler erbzinße der 
Camerey auff Johanns erlegen soll. Der sich reverfiren folle, daß solches auß 
gueten Willen geschehe wilfehrig der Statt an Ihren Mauren, Wällen vndt ge< 
rechtigkeit unschedlich sein solle. Alß ein solches beyderseits bewilliget, ist da¬ 
rüber dieser Vertrag so fester vnd zu mehrer Uhrkundt versiegelt worden. Ge¬ 
schehen zu Alten Stetin, den 26. Iuny Ao. 1620. 

Der von dem Concedirten ausgestellte Revers hatte nachstehenden Wort¬ 
laut: — 

Ich Christoff Grote, Fürstlicher TromPeter in Alten Stetin, bekenne krafft 
diefes, demnach Ein Ernvester Wollweißer Naht der Statt Alten Stetin auff 
mein fleißiges suchen vndt anhalten mir eine thur vndt Reimlin an der Statt 
Maur hinter meiner Wohnung auff dem Closterhove vor dem Frawenthor von 
24 Schuhen lang vndt 20 Breitt zu meinem gebrauch kegen gewiße Iarliche 
recognition Inhalt hierüber aufgerichteten Vertrages eingereümett; Alß thue Ich 
mich zuvorderst für solche guetwillige Vergünstigung ernstfleißig bedanken vndt 
wi l l krafft dieses reversiren, ein solches Plätzleins weiters nicht alß mir conce¬ 
diret anzumaßen, sondern wans die Notturfft erfordert, auff E. E. Rahts be-

138« 
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gehren in vorigen standt zu bringen« auch das der Statt Stetin an Ihren Wällen, 
Mauren vndt gerechtigkeit Abbruch nicht sein solle verpflichte. 

Alles getrewlich vndt ohngefehrde, vhrkundlich habe Ich diesen Reverß ver¬ 
siegelt vndt vntergeschrieben. So geschehen den 26. Iuny Ao. 1620. 

I n den actenmäßig erhaltenen Nachrichten über den Gegenstand, der uns 
hier beschäftigt, tritt eine Unterbrechung von 60 Jahren und darüber ein. Der 
Fremdling aus dem hohen Norden hat die deutsche Erde betreten, deren gesegnete 
Fluren durch achtzehn lange Jahre von feiner und des Gegners verwilderten 
Soldatesca in eine Wüstenei verwandelt werden; um die Mitte dieser Periode 
legt sich der letzte des edlen Fürstengefchlechts der Greifen zur ewigen Ruhe, 
der Schwede schaltet und waltet nun im Land am Meere als Herr der Lage 
wie er will, nach 1648 richtet er im westlichen Theile dieses Landes ein ord¬ 
nungsmäßiges Regiment in der Absicht ein, diesen Theil dem rechtmäßigen Erben des 
ganzen Greifen-Erbes nie und nimmer auszuantworten. So haben es die Feder¬ 
fuchser des westfälischen Friedens-Congresses, in Osnabrück die skandinavischen, 
in Münster die wälschen, dem Kaiser und Reich geboten. Vergebens sind die 
Anstrengungen Friedrich Wilhelms von Brandenburg, des großen Kurfürsten, ge¬ 
wesen, sich mit Gewalt in den Besitz Seines Erbes zu setzen. Der Schwede 
bleibt im Besitz von Stettin. 

Die Belagerung von 1677 hatte die Stadt, wie wir wissen, in einen Trüm¬ 
merhaufen verwandelt. Es entziehen sich unserer Kenntniß die Ursachen, welche 
viele Bürger, deren Wohnhäuser zerstört worden waren, vermocht haben, sich 
nicht wieder an der alten Stelle ein neues Heim zu errichten, sondern es vor¬ 
zogen, außerhalb der Stadtmauer vor dem Frauenthor auf der Schloß- oder 
Herren-Freiheit eine Wohnstätte zu gründen. Die Concesston dazu ertheilte die 
Regierung, unter deren Gerichtsbarkeit die Freiheit stand. Da kam es denn vor, 
daß die Neübauenden die ihnen angewiesenen Grunzen überschritten und an die 
Stadtmauer, bezw. in den Stadtgraben, nachdem sie denselben streckenweise zuge¬ 
worfen hatten, hineinbauten und somit in den Iurisdictions-Bezirk Eines Er-
samen Raths geriethen, wogegen dieser selbstverständlich Widerspruch erhob. Das 
erste hierauf Bezug habende Schriftstück, das sich in den Acten vorfindet, datirt 
vom 18. April 1683. Es ist jedoch nicht der Protest selbst, sondern elne Ver¬ 
fügung des Raths, daß derselbe erhoben werden solle. Aber vier Jahre später 
kommt in den Acten ein vollständiger Protest vor. Derselbe wird hier einge¬ 
schaltet als ein werthvolles Document, das uns zeigt, wie dergleichen Geschäfte 
vor 200 Jahren gehandhabt wurden. Der Wortlaut ist folgender: — 

1687. ä. 18. ^prili« alhier zu Alten Stettin auff der Cämmerey hat 
8. L. Herr Lic. Nicolaus Brandt alß Vice Syndicus m piAWsutia DsMa-
toruui lÄviuin, benandtlich Herr Friedrich Steffen, Altermann E. Erb. Kauff-
mans-, Gewandschnits- und Seglerhauses, Friederich Küsel, Kaufmann, und M. 
Johann Berndten, Altermann des Schneider Ambts alhie, Unß 8ub8eript. M -
t,HN08 in Gegenwahrt der zu Ende benandten Zeugen proponiret, weil man ver¬ 
nehme, daß einige sich unterstunden, am Stadtgraben fürm Frauenthor auff 
dieser Stadt Iurisdiction Gebäude anzulegen, solches aber dieser Stadt höchst 
präjudicirlich setze, so hatte E. WohlEdl. und Hochweis. Naht nicht umbhin ge-
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kont der Ehrliebenden Bürgerschafft hievon M r t zu geben; wenn nun selbe mit 
einem WolEdlen Naht darin einig, daß diesem Wercke contradiciret werde, so 
wolle Er v0lliin6 ^.mM88iiui 86N3,w8 vnd der gantzen Ehrliebenden Bürger¬ 
schafft mich Martin Kuhlicken ^otariuw ? M . 6t 8uniui0 Iribunai. M8MH-
ri6N8. Iiniiiatrieuwtuiu und den ^ n u M i n ^owrwiu Caspar Fridrich Kaueln 
requiriret haben, Unß an gedachten Ohrt zu verfügen, daselbst üblicher maßen 
uovum 0PU8 zu iniQciji-W, und den daselbst bauenden solches in Ihren Häusern 
zu notificiren, auch ein oder mehr w8truni6QtH, so viel begehret möchten, aus¬ 
zufertigen, und würden wir hiemit Unseres Eydes, womit wir E- WolEdeln und 
Hochweisen Naht und dieser löblichen Stadt w 8p6ci6 verwandt wehren, yuo 
aä dune aetum erlaßen. 

Nachdem wir nun solches ratione oküctj MtHriatuZ nicht denegiren können, 
Unß erklehret, r6<M8it6r maßen die miuoiation zu verfügen, so seiud wir so 
fort mit denen Zeugen nach vorbenandten Ohrt fürm Frauen Thor gegangen, 
weil aber die Zimmer- und Mauerleüthe in dem Regenwetter daselbst nicht an¬ 
getroffen, alß haben wir eß biß auf den 19ten ^.MÜ8 außsetzen müßen. Da 
wir Unß dann abermahl umb 4 Uhr Nachmittags an vorgedachten Ohrte be¬ 
geben, Und alß wir Augenscheinlich befunden, daß die Handwercks Leüthe an 
dreyen Ohrten in Voller Arbeit gewehsen, so habe Ich Mt9.rw8 Martin Kuhlicke 
in beyseyn des ^.äMiioti und nachbenandter hierzu sonderlich requirirten Zeugen, 
denen. Arbeits Leüthen, vermöge obgeschriebener propoÄtiou, und zwar einer 
jeden Parthey an ihrem Ohrte absonderlich angezeiget: Weßgeftalt WolEdler und 
Hochweiser Naht so wie der Ehrliebenden Bürgerschaft vernehmen müßen, daß 
einige sich unterstunden, am Stadtgraben fürm Frauenthor gebaüde anzulegen 
und Sie dieselbe auffbaueten, solches aber auff dieser Stadt Iurisdiction und 
ohne E. WollEdlen und Hochweisen Rahts cou86N8 geschehe, dieser Stadt aber 
solches höchst MaßMieirUeb, so wolle E. WolEdler und Hochweifer Rath sambt 
der Ehrl. Bürgerschafft gedachten Bau hierdurch öffentlich eoutraäiciret und 
novuiu 0M8 imQoiji-kt und ihnen angedeutet haben, mit dem Bau ferner einzu¬ 
halten, und sich darnach zu richten. 

Vorauff 
1) Meister Hans Schönitzen, Stadtzimmermeisters 2 Gesellen, alß Jürgen 

Scheide und Lehnhard Rheu bey Hrn. Ideoäori Lochmanns Gebaüde Ii.68p0uä: 
Sie wollen woll aufhören, wer würde Ihnen aber Ihren Arbeitslohn geben. 
Womit Sie b ey d er Arb eit a,c<ivi68oir6t. 

2) Deß ^«rMcation Zimmermeisters Negelckens 2 Gesellen, welches Sol¬ 
daten sind, bey des Fischers Christoff Voßbergen Gebaüde L.68p: Sie waren 
damit woll zufrieden, horeten auch fo fort auff zu arbeiten. 

3) M. Michel Pietzschers Mauer Meisters Gesel, Jürgen Bretsch, welcher 
Wienemers Keller außmauerte N68p0nä: Ja, ja und legte damit seine Mauer 
Kelle nieder. 

Hierauff 
haben wir LiMcriph in pra686ntia der Zeugen denen Anbauenden obgesetzte 
Isuiiciatiou und oontraäiction gleichfalß notiüeiret und zwarten: 

1) Hrn. 1d60äor0 Lochmann, welcher Unß gleich auff St. Peters Wall 
begegnete, und zur Antwort gab: Er hette jederzeit dahin getrachtet E. Wol-
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Edlen Ratzt nicht zu nahe zu kommen, welcheß Er auch noch nicht zu thun 
willens were, weil Er aber feinen Bauw nunmetzro fortsetzen wolle, hette er 
folches auff genehmhaltung der Königl. Regierung, alß welche die stelle aufs 
Neue durch den Königl. Bau-Meister abstechen laßen, getan. 

2) Christoff Voßberg Ns8v0uä: in feiner Wohnung am äußersten Frauen 
Thor, die Stelle wehre Ihm von der Königl. Regierung selbst angewiesen, weil 
er das Seinige verlohren hette. 

3) David Wienemer, welcher coäsin äato nicht angetroffen, gab, den 20. 
^prilis bor. 8 inatut, in vWtibulo Ourias zur Antwort: Die Königl. Regie¬ 
rung hette ihm die stelle angewiesen, weil Er aufm Kloster Hoff sein tzauß ab¬ 
brechen müßen, die Ihm auch deswegen satislaetion versprochen. 

Womit im Nahmen Gottes diese nuuciatiou novi ovsri« geschloßen, und 
gegenwertiges Instruiusntuin, ratious otkeij unter Unser eigenhändiger Unter-
schrifften und Vorgedmckten Uotarial A^nstsu außgefertiget, Geschehen Alten 
Stettin in z)ras8sutia Joachim Röddelinen und Philipp Qvanten alß hiezu ab¬ 
sonderlich erforderten Zeugen. 

Martin Kuhlcke 
Untnor. Iiupsr. ?ud1. in 8UNIN0 Casparus Friedericus Kauel 
I'ridunal. Itsßio ^Vi8iug.risu8. Im- 8ac. Iiupsr. ^utn. I'udl. 6t aä n. 
inatrieu1atu8 I^otariu» in tiäsiu act. Oorrogvi«: M t : 8ub8er. st 
prac ini88oruin 8cr. 6t 8ud8«r. luvpria 8ud8ig. invvria. 

(I..-8.) (I...8.) 
Es folgt in den Acten ein Protokoll: ^.etuni in Ouria den 22. Apnl 

1687, welches alfo lautet: — Seynd äsputati Oiviuiu gefordert und erschienen 
Christian Krafft, Dionysius Friedeborn, Jacob Rode, Jacob Eichler. Welchen 
vorgestellt, wie nunmehro der Ers. Vürgerschafft bekandt feyn würde, daß der 
Vaw der Haüfer auff St. Peters Wall mit macht fortgesetzet werden wolle, und 
dadurch abzufehen, daß die Freyheit vergrösfert und die Stadt an Haüser ab-
und wüste Stellen zunehmen und folchergestalt in unerträglichen schaden, wo 
nicht' gäntzlichen Untergang gesetzet werden dürffte, Solches alles wird aber wider 
den im Fürstl. Vertragt äs anno 1612 angesetzten gewissen uuinsruin der frey 
Haüser anlieffe, dahero Aodilit. 8snaw8 gemüßiget, nicht allein den proesW 
wieder den Fifchmeister beym hohen Tribunal zu ergreiffen, fondern auch mit 
der Ehrs. Bürgerschafft Consens wieder die anderen, so ebenfals auff St. Peters 
walle bawen wollen, nuntiationsiu iwvi ovsri» verfügen zu laßen, deßwegen 
man auch beym hohen Tribunal ehestens einkommen würde. Damit aber das 
werck dem hohen Tribunal desto gründlicher und ausführlicher vorgestellet werden 
möge, hat ^.inv1i88iinu8 8su9,w8 für dienlich gehalten, eine Commission beym 
hohen Tribunal auff einige Assessoren daselbst*) gegen die Ferien auszubitten, 
und die Kosten deswegen nicht anzusehen, weiln alhie in loeo keine vorhanden 
und von frembden örthern einige aufzubringen eben so viel kosten und dennoch 
der Stadt nicht so zuträglich seyn würde, alß wenn einige Herren Assessoren des 

*) Nämlich in Wismar, woselbst der höchste Gerichtshof für die der Krone Schweden im 
Westfälischen Friedensvertrage, 1648, als Sattsfaction zugesprochenen deutschen Provinzen: 
Pommern, Bremen, Verben, Wismar, seinen Sitz hatte. 



Bebauung des Petri Walls und Grabens. 1103 

hohen Tribunals selbst es in augenschein nehmen und also bey erörterung der 
Sache völlieger rßlatwu und inkoriuHtioii abstatten könnten. 

I M nach vorgestatetem abtrit erklähren Sich, daß Mdi1i88. 86uat. vortragt 
woll angenommen und wider der Stadt an diesem präouäioirlichen baw Hoch-
jelegen, So müßen die Kosten nicht angesehen werden, sondern wehren damit 
einig, daß 2 der Herren Appellations-Rähte dazu erbethen würden, weiln die¬ 
selbe der Stadt angelegenheit, ja Heil und wolfarth desto beßer in eouMkratiou 
ziehen könten. ^ot iuu ut Ziipra.,! 

Darauf erstatten Bürgermeister und Rath unterm 27. Apri l 168? nach¬ 
stehenden Bericht: — Alß die Königl. Hochpreißliche Regierung begehret hat, 
daß wir uns wegen des von einigen Privatleuten auffm St . Peters Wall am 
Stadt Graben vorgenommenen Bawes erklehren mögen, ob man selbigen ge¬ 
schehen lassen wollen, so müssen wir gehorsambst berichten, daß, alß wir solchen 
Baw dieser Stadt höchst präjudicirlich befunden, wie uns nicht anstehet, der 
Stadt von Ihrem recht etwas zu vergeben, wir sowohl ratious <M<ch' alß a,ä 
instHntiain Ouriae genöthiget worden, üblicher Massen uovum 0M8 zu nuiKM^ü 
und derowegen die Sache bey dem Königl. hohen Tribunal ferner prosigniret 
werden müssen Haben dieses anzuzeigen nicht ermangeln sollen in beharlicher 
Devotion alstets verbleibend, « . :c. 

Damit schließen die Acten über den vorliegenden Fal l und man erfährt 
nicht, ob das hohe Tribunal zu Wismar auf den Antrag des Magistrats, zwei 
seiner Mitglieder nach Stettin abzuordnen, um die Sache an Ort und Stelle zu 
untersuchen, eingegangen ist, wie denn auch der Antrag selbst in den, nur Bruch¬ 
stücke enthaltenden, Acten fehlt. 

Der im Obigen genannte Theodor Henrich Lochmann, der sich als viaco-
ums ?6triuu8 entpuppt, zeigt dem Magistrat a n , — es hätten bisher seine I n -
quilinen in seinem neu erbauten „Bndchen" auf der Königl. Freiheit nahe am 
Stadtgraben, hinter demselben ein wenig Erde aufgeworfen und fo eine Hof¬ 
uno Holzstelle hergerichtet. Da nun dieser lose Grund nicht mehr halten wolle 
und nach dem Stadtgraben zu abwärts weiche, so könne seinem „Hüttchen", das 
auf der Hinterseite wenig Fundament habe, merklicher Schade zuwachsen. Der 
Diaconus bittet darum die „HochEdelen und Hoch- und Wolweisen Gestrengen" 
vom Magistrat, sie möchten ihm „die gütigkeit widerfahren lassen undt die Vor¬ 
derseite des Stadtgrabens bis an das Wasser in demselben, ihm zu seinem und 
seiner Einwohner nötigen Gebrauch, dem Graben ohne Schaden eingeben". Der 
Bescheid lautet: Das Suchen findet nicht stat. vseryt. Alten Stettin in 8su. 
9. Mmi 1691. Gleichzeitig erhalten Camerarier den Auftrag zu untersuchen, 
wie weit der Supplicant und die übrigen, welche sich am Stadtgraben angebaut, 
die Gränze überschritten haben und darüber Bericht zu erstatten. Auch die^r 
Bericht fehlt in den Acten. 

Dagegen enthalten sie zwei Jahre später wiederum Nunciationen, welche auf 
Befehl des regierenden Bürgermeisters Erdmann Lindemann (seit 1681 im Amte, 
f 1702) gegen Paul Pust und Jacob Wegener, unterm 1. Ju l i und 24. August 
1693 notariell aufgenommen werden. Darauf erhält der Bauschreiber Philipp 
Quandt den Befehl, die Größe der Stellen aufzumessen, welche vom Petrikirch-
hof bis ans Frauenthor, theils bereits bebaut, theils zum Bebauen bestimmt 
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sind. Der Bauschreiber erstattet seinen Bericht am 4. October 1693, woraus 
beschlossen wird, den Prozeß Wider die Neübauenden beim hohen Tribunal fort¬ 
zusetzen, aber auch den Versuch zu machen, ob sich dieselben auf gütlichem Wege 
zu einer, an die Kämmerei für die Vergangenheit sowol als für die Zukunft zu 
entrichtende Recognition verstehen Wollen. Dieser Versuch wird gemacht, miß¬ 
glückt aber. Die Camerarier berichten unterm 23. und 24. Februar 1694: Der 
Diaconus Lachmann >— er wird in dem Bericht Capellan t i w l i r t , — habe zur 
Antwort gegeben, wenn ihm der städtische Fleck vor 3 Jahren, wie er darum 
schriftlich angehalten, zu einer billigen Recognition gelassen worden wäre, so 
würde er gern dazu bereit gewesen sein, jetzt aber, da er sein Haus an den 
Königl. Zeügwart vermiethet/der unstreitig einen sichern Hof dabei haben müsse, 
die Königl. Regierung ihm auch in der Sache Schutz versprochen habe, werde 
er sich zu einer weitern Recognition nicht verstehen. Wienemer erklärte, nicht 
weiter als auf der Stelle gebaut zu haben, die ihm von der Königl. Regierung 
angewiesen sei. Voßberg, Wegener und Pust konnten sich zu nichts entschließen, 
sie wollten sich mit einander besprechen und demnächst ihre Erklärung abgeben. 
Diese erfolgte am 3. März 1694 dahin, daß sie dem Kanzler und dem Burg¬ 
richter die Sache vorgetragen, diese aber ihnen geboten hätten, weder auf der 
Kämmerei zu erscheinen, noch sich irgend eine Recognition aufdringen zu lassen. 
Z u den Neübauenden gehörte auch Ern Mag. Erythräus, Pastor zu St. Peter, 
der hinter der Hausstelle Einbruch ins städtische Gebiet gemacht und von dem 
Stadtgraben 8 Fuß Breite hatte ausfüllen lassen. Gegen diesen geistlichen Herrn 
wurde der Magistrat beim Tribunal klagbar, worauf unterm 27. März 1694 
der Befehl erging, mit dem Bau inne zu halten, weil der Ort, wo gebaut wurde, 
annoch 1i8 p6nä6N8 sei. Als dem Pfärrherrn dieser Befehl durch den Notanus 
Sdnnleütner insinuirt wurde, äußerte er „ in ziemlicher Alteration, er hätte die" 
H.H. Cämmerer durch seinen Sohn ersuchen lassen, weil die Königl. Regierung 
ihme, eine Wohnung am Wall zu bawen, nachgegeben, und er desfals den Graben 
etwas befestigen laßen w ölte, also, wen er solchergestalt der Stadt Iurisdiction 
berühren würde, man ihm deswegen^ wie Hrn. Spechten geschehen, es zur billigen 
Recognition setzen möchte, in welcher Hoffnung Er geblieben, und nimmer ver? 
muthet hätte, daß M M . 86naw8 Ihme beh dem Königl. hohen Tribunal ew 
solche b1ll,8iii6 machen würde, müste die fache Ih ro Hochgräfl. Excellenz (v. Melltt, 
General Statthalter von Pommern) und der Kömgl. Regierung vortragen". M 
26. Apr i l 1694 kam zwischen dem Magistrat und dem Pfarrer zu St. P M 
ein Vergleich dahin zu Stande, daß ihm hinter seiner zu bebauenden Stelle wm 
städtischen Gebiet ein Raum von 48 Schuhen in der Breite Und 24 Schuhm in 
der Tiefe als Hofplatz gegen eine jährliche Recognition von 2 st. 16 ßl. einge-
r « m t wurde. Auch mit dem Diaconus Lochmann wurde die Sache in dem 
Protokoll vom 1. Juni 1687 verglichen; er zahlte für die Vergangenheit 2 fl. 
und übernahm für die Zukunft eine jährliche Recognition von 18 ßl. Er hatte 
26 Fuß vom Stadtgräben in Besitz genommen. Sein Haus war das zweite vor 
dem Frauenthor zur linken Hand. Das erste gehörte dem Accise-Commissarms 
Lilienanker, der in der Länge von 78 F. und in der Breite von 1W F. den 
ganzen Graben bis an die Stadtmauer bebaut hatte und tvofüt er, nach dem 
Vergleiche vom 11. Ju l i 1689 eine jährliche Recognition von 6 fi. an die 
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Kämmerei entrichtete, die aber in der Folge, nnd zwar durch den Contract vom 
15. Januar 1729 mit dem damaligen Besitzer des Hauses, Namens David 
Grundtmann, auf die Hälfte ermäßigt wurde. M i t den. übrigen Ansiedlern auf 
dem Klofterhofe, deren im Jahre 1699 überhaupt 10 waren, hatte der Magistrat 
sich wegen des Betrages der Recognition für den Raum, den sie vom Stadt¬ 
graben in Anspruch genommen hatten, ebenfalls geeinigt. 1703 war ein neues 
Haus dazu gekommen, eben so 1706, noch zwei, so daß jetzt 13 Stellen vor¬ 
handen waren, deren Hosraüme im Stadtgraben lagen, wofür die Eigenthümer 
der Kämmerei Recognition zu erlegen hatten, die 1 si. für jede von 9 Stellen 
betrug, incl. der ehemals Diaconus Lochmannschen Stelle, deren Recognition er¬ 
höht worden war; 2 Stellen dagegen hatten 24 ßl. jede zu erlegen. 

I m Jahre 1705 fand bei St . Petri und Pauli eine außerordentliche Visi¬ 
tation Behufs Revision der Kirchen-Rechnungen Statt. Bei dieser Gelegenheit 
führten Pfarrherr und Provisoren lebhaft Beschwerde darüber, daß der Kirchhof 
und die Kirchenwege am Stadtgraben zum Ablagerungs-Platz von „graulichem 
Unrath" benützt werde, „was einen großen Gestank und gewaltiges Ärgerniß ver¬ 
ursache, ingleichen auch sonst bekant ist, daß zum unstand hin und wieder an 
den graben Privete gebauet seyn". General Statthalter (Graf Mellin) und 
Königl. Regierung (v.Klinkowström^) und Jäger) nahmen aus dieser Anzeige 
Veranlassung, dem Billetfchreiber von der Herren-Freiheit, Namens Hase, der 
daselbst die Functionen eines Polizeibeamten ausübte, unterm 4. Juni 1705 zu 
befehlen: „Nicht allein denen gesammten Einwohnern am Stadtgraben bei nach¬ 
drücklicher scharfer Beahndung anzudeuten, daß Niemand sich weiter unterstehen 
soll, Mü l l oder Unrath in den Graben zu schütten, vielmehr Alles, was ein 
Jeder in seinem Hause an Abgang sammelt, wie es in der Stadt geschehet, ̂ ) 
vor die Thore aufs Feld zu bringen.. Was aber diejenigen Bewohner der 
Herren-Freiheit anbelangt, die sich unterstanden, haben, am Stadtgraben Privets 
anzulegen, so sind dieselben anzuhalten, diese Aborte unverzüglich abzubrechen 
und auf ihren. Höfen Senkgruben zu machen, oder auch sich der Nachtstühle zu 
bedienen. Wie dieser Befehl binnen 4 Wochen ausgeführt, hat der Billetschreiber 
nach Ablauf dieser Zeit bei Strafe anzuzeigen." 

I n Bezug auf den zweiten Punkt dieses Mandats lautete der Bericht vom 
29. Juni 1705 dahin, daß die meisten Eigenthümer erklärt hatten: Königl. Re¬ 
gierung habe ihnen wegen der Aborte nichts zu sagen; da „sie dem Rath jähr« 
lich daß Ihrige davor geben müsten, könnten Sie thun, waß Sie wolten und 
hätte nur allein 86natu8 in iioo P3.88U zu befehlen." 

Folgt in den Acten ein Anschreiben des Magistrats an den General-Statt¬ 
halter und die Königl. Regierung vom 15. August 1705, denselben Gegenstand 
betreffend, worin ausgeführt wird^ daß den Ansiedlern auf der Herren-Freiheit 
am Klosterhofe die Räume des Stadtgrabens nur zur Aufstellung des benöthigten 
Brennholzes und sonstiger Hausbedürfnisse gegen Recognition bewilligt worden 

*) Die Geschichte der Familie Klinkowström ist im L.-B. IV. Th. Vd. I I , 1203—1232 
mitgetheilt. l 

^ ) Nach dem, was auf den vorhergehenden Blättern enthalten ist, konnte die Bürger¬ 
schaft der Stadt wol eben nicht als mustergültig empfohlen werden. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 139 
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sei, aber keinesweges zur Anlegung von Abtritten. Da ihm, dem Magistrate, 
aber keine Iurisdiction und keine Polizei-Gewalt über die Bewohner der Herren-
Freiheit zustehe, so bäte er, die erforderlichen Maßregeln gegen die Contra-
venienten anordnen zu wollen. Hierauf erlassen General-Statthalter und Königl. 
Regierung unterm 3. September 1795 einen erneuerten Befehl an den Billet-
schreiber Christian Hase, > den betreffenden Einwohnern den frühern Befehl vom 
4. Juni „ernstlich zu wiederholen, mit dem Anfügen, daß derjenige, so diesem 
Befehl in 3 Wochen nicht nachkommt, seinen Ungehorfam mit ohnfehlbarer wi l l -
kührlicher Straffe büßen soll". 

M i t dem Stockholmer Friedensschluß von 1720 ist Preußen definitiv in 
den Besitz von ganz Pommern bis zur Pene getreten, und somit auch in den 
Besitz der Hauptstadt des Herzogthums. König Friedrich Wilhelm I. hat unter 
dem Vorsitz des Gouverneurs von Stettin, General-Lieutenants v. Bork, eine 
Commission ernannt, die sich mit einer Untersuchung des rathhaüslichen Wesens 
zu befassen hat. An diefe Commission richteten „die dem Königl. Hospital gegen¬ 
über, auf der Burgfreiheit Wohnenden", unterm 14. Ju l i 1722 eine Bittschrift, 
worin sie vorstellten, daß sie, außer dem Grundgelde, so sie jährlich an das 
Schloß geben müssen von der Stadt-Kämmerei angesprochen wurden, an diese 
eine jährliche Recognition zu zahlen, wüßten aber nicht wofür. Sie wüßten 
nicht anders, als daß die Stadtmauer des Stadt-Magistrats Iurisdiction be-
gränze, mit dem Stadtgraben aber die Stadtkämmerei nichts zu thun habe, wie 
denn die auf der Herren-Freiheit gegen den Zeüg-Garten Wohnende, obgleich 
ihre Höfe auch bis in den Graben gehen, an die Stadtkämmerei keine Recog¬ 
nition geben*). Sollte nun der vorige Burgrichter hierunter der Freiheit gegen 
den Stadt-Magistrat etwas vergeben haben, so würde uns dennoch solches nicht 
präjudiciren können, wie denn auch bekannt, daß den alten Schiffer Paul Pusten, 
der noch lebet, die Stadtkämmerei gebeten, nur zu etwaniger Recognition, um 
keinen Streit mit der Stadt zu haben, 4 gr. jährlich zu geben, welches äouuni 
ßi-atuitulu **) ggx gute Mann, um nicht in einen Proceß verwickelt zu werden, 
eingegangen sei; allein die Stadtkämmerei habe solche freiwillige Gabe hier-
nächst gegen die Beschwerdeführer zur Schuldigkeit machen und gar auf 1, 2 bis 
3 f l . von V4, '/2 und ^ Bude extendiren wollen; zu dem hätten sie bei ihren 
Höfen gar geringen Raum und müßten Jahr aus Jahr eiu, sehr schwere Un¬ 
kosten zur Unterhaltung des Ein-, Zwei- und Dreifachen gegen den Graben zu 
haltenden Bohlwerks, damit ihre Haüser nicht in den Graben versinken (?), an¬ 
wenden. Die Beschwerdeführer meinen, daß ihre Haüser um das 3 Doppelte, 

*) „Dem Zeüg-Garten gegenüber", — das sind offenbar die Haüser, welche vom Frauen-
thor abwärts nach der Oder zu gebaut wurden, und nunmehr mit dem gegenüberliegenden 
Artillerie-Zeüghause eine Straße bildeten, die den Namen Iunkerstraße erhielt, muthmaßlich 
von den Stückjunkern der damaligen Bezeichnung der jüngsten Artillerie-Officiere. Man 
vergl. hierüber L.-B.: I I . Th. Bd. V M , 250. Übrigens haben die Haüser an der 
Iunkerstraße keinen Antheil an dem alten Stadtgraben. Dieser Antheil fällt den Häusern 
in der Baumstraße, auf deren nördlichen Seite, zu, wie sich weiter unten ergeben wird. 

**) Das ist nicht richtig. Actenmäßig steht fest, daß der Schiffscapitain Paul Pust, der 
uns aus der Belageruugs-Geschichte von' 1677 sehr wohl bekannt ist, seit Erbauung seines 
Hauses auf dem Klosterhofe im Jahre 1693, an Recognition 1 fl. entrichtet hat, und nicht 
4 Gr. ^ 8 ßl. als freiwillige Gabe. 
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also um das Sechsfache höher belastet feien, als die Haüser innerhalb der Ring¬ 
mauer; ja es verlaute nun gar, daß die Kämmerei damit umgehe, den auf der 
Herren-Freiheit stehenden Haüser den städtischen Schoß aufzubürden. Sie bitten 
die Königl. Organisations Commission um Abhülfe ihrer Beschwerde. 

Dieselbe beschied die Bittsteller mit diesen Worten: — Weil diese Sache 
auf richtigem und gerichtlichen Vertrag beruhet, der Grund der Stadt unstreitig 
zugehöret, und die Recogmtion auch größtentheils bis aunum 1722 bezahlt ist, 
und Commission dem Rathshause nichP vergeben kann, so hat es bei der ver¬ 
glichenen Recognition sein Bewenden, den die p088688or68 jährlich 8ud posna, 
6X6cuti0iii8 entrichten müssen. Signatum Stettin, den 14. Ju l i 1722. 

Sieben Jahre nachher kommen die auf der Herren-Freiheit Wohnenden auf 
ihr früheres Gesuch zurück. Aus ihrer protokollarischen Vorstellung vom 5. M a i 
1729 ersieht man, daß sie für ihre Haüser an den Schloß-Inspector V2 TMr. 
Grundgeld erlegen müssen. Sie führen an, daß der schwedische General-Auditeur, 
der zugleich Burgrichter gewesen, ihren Vorfahren bei 10 Thlr. Strafe verboten 
habe, an den Magistrat die von diesem geforderte Recognition zur Kämmerei-
kasse zu zahlen, und zwar aus dem Grunde, weil des Magistrats Iurisdiction 
sich nicht weiter erstrecke, als bis auf die Hälfte des Wasser-Grabens, und weil 
Alles, was auf jener Seite des Stadtgrabens liege, unstreitig de? Krone gehöre, 
und folglich zum Präjudiz der Schloßfreiheit gereiche, daß sie für ihren Grund 
und Boden Recognition an die Kämmerei geben müßten; daß aber solches bis¬ 
her von vielen Jahren entrichtet rühre daher, weil sie als arme Leute mit dem 
Magistrate darüber langwierige Prozesse zu führen nicht des Vermögens gewesen. 
Der Magistrat erhöhe auch die Recognitionen zu excessive: so klage Schiffer Manthe, 
daß die Kämmerei drei M a l mehr an Recognition für feinen Hofraum jetzt be¬ 
anspruche, als einer seiner Nachbarn nach Verhältniß gebe. Jetzt singe man 
auch von Seiten der Kämmerei an, den Bürger-Schoß zu erhöhen: u. a.: der 
Schiffer Mart in Pust habe im Jahre 1728 nur 4 gr. gegeben, Pro 1729 fordere 
man von ihm 8 gr., mithin noch ein M a l so viel, von ihm, da doch seine 
Nahrung eher geringer, wie besser geworden; die schweren Service-Gelder kämen 
noch dazu und mußten sie also, weil der Magistrat sie mit Recognitions-Geldern, 
der Grundgelder, so an das Königl. Schloß erlegt würden, ohnerachtet, beschwere, 
anstatt der zu genießenden Herren-Freiheit mehr onßra tragen, als die Bürger 
in der Stadt, die doch in der Mitte von Handel und Verkehr wohnten, wogegen 
sie an dem abgelegenen Orte, vor dem Thore von aller Kundschaft abgefchnitten 
seien, daher sie nicht wüßten, wovon sie sich und ihre Familien ernähren sollten. 
Sie bäten daher, sie wider so ungewöhnliche Auflagen der Kämmerei zu schützen 
nnd weil sie der Mit te l nicht wären, sich in einen kostspieligen Prozeß einzulassen, 
dem ^ävocato ?i8ei und Domainen-Anwald, Iagdrath Hering, den Auftrag zu 
geben, hierunter S . K. M . Gerechtsame wider den Magistrat zu defendiren und 
dem Magistrat anzubefehlen, bis zum Austrag der Sache keine Recognitions-
gelder von ihnen beitreiben zu lassen, auch rations des Schoßes sie vor andere 
Bürger in der Stadt nicht zu prägraviren. 

Sonderbar, daß die Königl. Kriegs- und ̂ omainenkammer, bei der dieses 
Klagelied angestimmt war, nicht wußte, wo das Grundgeld verrechnet wurde, 
und daher erst der Schloß-Inspector befragt werden mußte. Was derselbe ge-
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antwortet, geht aus den vorliegenden Acten nicht hervor,*) dagegen beantwortet 
Magistrat die Frage betreffend, „yuo iure derselbe von der Schloßfreiheit die 
specificirten Recognitions-Gelder fordere?" sehr ausführlich in dem Bericht vom 
18. Mai 1729, indem er sich auf die bekannten Vorgänge von 1620, 1687 2c., 
so wie im Besondern auf die Entscheidung der Rathhaüslichen Einrichtungs-
Commission von 1722 bezieht, worin die Berechtigung zur Hebung der Recog-
nition von Hofraümen und Gebäuden im Stadtgraben anerkannt sei; und bittet 
die Supplicanten mit ihrem unnö'thigen Queruliren ab-, und zur Zahlung der 
schuldigen Recognition, sowie auch des Schosses 8ud pokna 6X6<mtioiÜ8 an¬ 
zuweisen. 

Klosterhof. Recognitionspfiichtige Haüser. 

Alte Nr. Neue Nr. Besitzer im Jahre 1812. Recognit. Besitzer im Jahre 1858. Vol. XVI. 

1121 

1123 

1124 

1125 

1126 
112? 
1128 
1129 
1130 

1131 

1132 

1134 

1135 

16. 

15. 

14. 

13. 
12. 
11. 
10. 

Bäcker Holz . . . . 

Schiffer Grabitz . . . 

Bierschänker Retzlaff . 

Böttiger Briese . . . 

Maurermeister Zieger . 
Schr. Köhler Creditmasse 
Wittwe Mauste . . . 
H. Dalitz Erben. . . 
Schr. Berkenhagen . . 

Maler Schröder . . . 

Wraker Roloff . . . 

Strobolds Erben . . 

Schmidts Erben. . . 

2 Thlr. — 

16 gr. 

16 -

16 -

16 -
16 -
16 -

1. 16 -
16 -

12 -

12 -

16 -

16 -

Ehefrau des Kaufmann 
Aug. Tost . . . . 

Ehefrau des Secretair 
Wergien . . . . . 

Schlächtermeister Carl 
Alb. Rühs . . . 

Schiffscapitain Carl Will) 
Sahn ..' . . . . 
. (siehe unten) 

Geschwister Patze . . 
Geschwister Kunig. . 
Geschwister Dalitz. . 
Henriette Berkenhag., 

verehlichte Seydel und 
Pfarrer B. zu Damm 

Glasermeister Christian 
Lemm . . . . . . 

Schuhmachermeister Carl 
Ziehm 

Particulier Carl Peter 
Lüttke 

Derselbe 

Fol. 313 

- 293 

- 277 

- 269 

- 241 
- 229 
- 217 

- 205 

- 193 

- 185 

- 157 
- 145 

Die der Kämmerei zustehende Recognition war zeither noch nicht im Hypo¬ 
thekenbuch snd Iludr. I I : Ousra, psi'pswa und Besitz-Einschränkungen einge¬ 
tragen. Dies kam im Jahre 1812 zur Sprache, wurde aber nicht weiter ver¬ 
folgt. I m Jahre 1858 nahm man die Sache wieder auf, wo sich dann ergab, 

*) Dieses Grundgeld wurde in der Folge an das Königl. Domamen-Amt zu Köstin ent¬ 
richtet, ist aber demnächst mit dem 18fachen Betrage abgelöst worden, wie die Interessenten 
in der Verhandlung vom 23. August 1858 angegeben haben. 

**) Das Haus auf dem Klosterhof unter der alten Polizei-Nr. 1121 ist eine Pertinenz des 
Hauses Frauenftraße, alte Nr. 908, seit 1857 unter der neuen Nr. 7. Das Grundstück gelangte 
mittelst Vertrages vom 4. Mai 1872 in den Besitz des Kaufmanns Louis Pächter, von dem 
es 1874 an den Kaufmann und Thonwaaren-Fabrikanten R. Krumbholtz übergegangen ist. 

55*) Auf diesem Grundstücke haftete, laut Hypothekenscheins vom 22. Juni 1860, ein 
Schuldkapital von 4250 Thlr. in 4 Posten, welches in Rubr. I I I . des H.-B. sicker gestellt ist. 
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daß mit Ausnahme des Hauses, alte Nr. 1126, oder neue Nr. 13 seit 1857, 
von der die Recognition 1821 eingetragen war, die Eintragung der qu. Recog-
nition auf den übrigen 12 Grundstücken noch nicht Statt gefunden hatte. Die 
Eigenthümer der Häuser unterm 27. Ju l i 1858 zu der Erklärung aufgefordert, ob 
sie die Recognition im 29fachen Betrage durch Kapitalzahlung ablösen wollten, 
oder ob Magistrat die Hypothekenbehörde zur Eintragung in Rubr. I I requiriren 
solle. Nur drei Eigenthümer haben den erstem Modus gewählt, und zwar 
1) wegen des Hauses alte Nr. 1128 Geschwister Kunig laut Erklärung vom 
6. December, 2) wegen des Hauses alte Nr. 1129 Geschwister Dalitz laut Er¬ 
klärung vom 1. October, und 3) wegen des Grundstücks alte Nr. 1131 Glaser¬ 
meister Lemm laut Erklärung vom 19. September 1858. Für die übrigen 
Haüser ist die Recognition eingetragen worden. Die meisten Eigenthümer haben 
sich dazu freiwillig verstanden, einige aber haben, weil sie die Berechtigung des 
Magistrats zur Hebung der Recognition in Frage stellten — eine Wiederholung 
der Querele im vorigen Jahrhundert durch Proceß dazu gezwungen werden 
müssen. Außerdem kamen bei diesem Geschäfte sehr viele Anstände vor wegen 
Berichtigung des Besitztitels, in Folge von Vererbung zum Theil an Minder¬ 
jährige, wo dann die Curatoren eintraten u. d. m. so daß mehrere Jahre erfor¬ 
derlich gewesen sind, um dasselbe vollständig zu regeln und in Ordnung zu 
bringen. 

,̂e<N des Magistrats zu Stettin betreffend: Die außerhalb des Frauenthors im Stadt¬ 
graben (VlosteHof) gebauten Haüser und das davon zu bezahlende Grundgeld. 
April 1620—November 1874. Tit. X I I I . 8z>6«. Kämmerei-Sachen. Sect. 1ä. 
Recognition. Nr. 2. 

Vom Frauen-Thor abwärts nach der Oder erstreckten sich Stadtmauer und 
Stadtgraben hinter den Häusern der Baumstraße. Die Nachrichten über den 
Zustand dieser alten Wehrmittel der Stadt gehen hier nur bis auf den Anfang des 
18. Jahrhunderts zurück. Weil es zur Anzeige gebracht, daß in diesen Theil des 
Stadtgrabens Mist geworfen worden, erhalten die Camerarier Malchin und 
Krasst dm Auftrag, die Acten einzusehen und den Zustand des Grabens zu 
untersuchen. Die Camerarier erstatten unterm 19. Ma i 1706 nachstehenden 
Bericht: — 

I n Befolgung des Decrets M M . Lsnat. vom 14. in. er. seyn sowoll actH 
aufgesucht, so hiebey gehen*), als den augenschein eingenommen und befunden, 
daß die Stadt Maur hinter den Häusern in der Baum straße sehr schadhafft 
und an vielen Orten gar eingefallen, und wirdt dadurch der unflatt in den 
Stadtgraben geworffen, und derselbe gantz zugeschlemmet, wobey dieses zu noti-
siciren, daß Vor diesem ein Gang zwischen den Häusern und dem Stadtgraben ge¬ 
wesen, so Von den besitzern der anstoßenden Haüser gantz eingenommen ist, 
überdem aber hatt — 

1. Jacob Walmods wittwe modo Hanß Westvhal einen Schwein-Kofen an 
die Stadtmauer gesetzet, und dichte dabey ein loch in der Stadtmauer gemacht, 
wodurch aller Mühl und unstand nach dem Stadtgraben gebracht wirdt. 

2. Salomon Oxe hatt an der Stadtmauer einen Schweinkofer. Dis Maur 

Diese älteren Acten sind im Naths^Archiv nicht mehr vorhanden. 
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daselbst ist ganz offen und ist darin eine Thür gemacht nach dem Graben, wo¬ 
selbst der Böttiger Salomon Oxe sein Holz stehen hatt und arbeitet. 

3. Michel Walmod, ist gleichfals die Maur offen, hält einen Schweinkofen, 
und hatt außer der Maur ein planckwerck, so 25 Fuß hinaus in den Graben 
gesetzet. 

4. Hr. I . H. Bartholt, hat ein Loch und Thür durch die Stadtmaur und 
jenseits der Maur nach dem Graben ein Spriegel Zaun 22 Fuß breit und 72 
Fuß lang, auf welchem Platz Holtz stehet. Wobey Hr. I . H. Bartholt anzeiget, 
daß er aus Roth den Zaun dahin setzen laßen müssen, weil die Nachbahrn' 
nicht allein den mist nach dem graben, sondern gar hinter sein Hauß gebracht. 

5. Marquard, ist ein loch in dev Mauer, wodurch viel unstand geworffen. 
6. Sprenger, 8imi1it6r. ' 
7. Westphal, ist die Maur eingefallen, und ein planckwerck 29 Fuß tieff in 

den Graben gefetzet, und 15 Fuß breitt, auf dem Ende ist ein privet und viel 
Unstand ausgeworffen. 

8. Schriver hatt außer der Stadt Maur ein Planckwerck 20 Fuß tieff, 16 
Fuß breit und hinten ein privet. 

9. Hinter Kohlemann und 
10. Wernern, ist die Stadt Maur gantz eingefallen und der graben daselbst 

schon bis oben hinan mit mist und unftat angefüllet, wie man dann bei der 
Besichtigung angemerket, daß der mist auf großen borgen (?) hinausgetragen 
wird, und ist der gestank so groß, daß man kaum ausda^ern können. 

11. Hanß Fuhrmann wirft den Mist über dn Maur. 
Jenseits des Stadt Grabens nach dem Klosterhoffe hatt man nicht nur 24 

Fuß in den Graben Hienein gebaut, fondern auch allenthalben Privete, und daß 
der unstand in den Graben geworffen wurde befunden. 

Die Kämmerer erhielten nur den Auftrag, mit Nachdruck darauf zu halten, 
daß der Gang nebst der Mauer hinter der Baumstraße gänzlich geräumt, was 
dahin gesetzt, weggenommen, und dafür zu sorgen, daß dahin nichts wieder gefetzt 
werde, dann auch die Stadtmauer dergestalt zu reparieren, daß die Stadt an 
dieser Seite sicher sein könne, ingleichen denjenigen welche den Graben mit Un-
rath angefüllt haben, zu veranlassen, daß sie denselben ohne Verzug zu reinigen 
hättten. 

Einem Berichte vom 9. Juli 1706 zufolge war die anbefohlene Reinigung 
zu Stande gebracht. Doch hatte es dazu der Execution bedurft, weil alle Nach¬ 
barn sich nach Hrn. Bartholt richten wollten, der fo saümig war, daß auch ihn 
am 31. August 1706 die Vollstreckung der Execution angekündigt werden mußte. 
Was aber die vom Magistrat angeordnete Instandsetzung der verfallenen Stadt¬ 
mauer anbelangt, fo wurden „die in der Baumstraße an dem Stadt Graden 
Wohnende sä'mmtlichen Bürger" unterm 11. Juni 1706 beim Magistrat eben so 
„nnterthänigst" als „Demüthigst" vorstellig, die Mauer in ihrem dermaligen 
Zustande zu belassen, weil sie andrer Seits jedweden Hofraum einbüßen würden; 
wenn für denselben jährlich einige Erkenntlichkeit sollte gegeben werden, 
wollen sie sich auch wi l l ig dazu finden lassen". Der Magistrat verfügte 
aber, daß es bei dem vorigen Dekrete belassen werde. Speciell wurde noch der 
Bürger Hans Hoge, ein Weiß- und Roggenbäcker, unterm 17. August 1706 da¬ 
für vorstellig, daß der hinter feinem Hinterhause wiederherzustellende Gang längs 
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der Stadtmauer seinen Hofraum so einschränke, daß kaum ein „Plätzchen" zum 
Holzspalten übrig bleibe. Er erbot sich den Raum des Ganges der Stadt abzu¬ 
kaufen, oder auch dafür jährlich „eine leidliche Recognition" an die Kämmerei 
zu erlegen. Der Bescheid lautete: „Das suchen findet nicht statt". 

Es ist nun in den Acten eine Lücke von fast zwanzig Jahren während 
der von der Stadtmaner aus den Stadtgraben hinter der Baumstraße nicht die 
Rede ist. Endlich im Jahre 1725 trägt der Schiffer Pagelsdorf darauf an, ihm 
zu gestatten, „ein Höfchen hinter der Nauer anlegen zu dürfen". Die Kämmerer 
besichtigen die Örtlichkeit, für welche der Bittsteller eine billige Recognition zu 
geben sich bereit erklärt. Die übrigen Nachbarn haben sich bei dieser Gelegenheit 
gemeldet und um Hofplätze im Stadtgraben angehalten, auch sie wollen der 
Kämmerei eine billige Recogmtion zahlen. „Camerarij finden keine Raisuns, 
denen I)68iäsri^8 dieser Nachbarn entgegen zu sein, weil dieser Stadtgraben, ein 
wüster Platz, so niemand N6M6 padlieo N6M6 M v ^ t o ^ y^tze kombt, vielmehr 
eine Cloaque ist, dahin die Nachbahru all ihr M u l l und anderen Unfläthereyen 
hingebracht, und halten besser Zu fein, daß aus diesem Platz Hoff- und Garten-
Raüme gemachet werden, und die Kämmerei davon jährlich einen Nutzen ziehet, 
als daß er wüste lieget unö der Kämmerei nichts bringet. Nur kombt hierbei 
die Frage vor: — 1) Ob die Nachbahrn vom Klosterhofe, welche ihre Gärten 
und Hofplätze gleichfalls in dem Stadtgraben extendiren, nicht auch schuldig wären, 
eine jährliche Recognition an die Kämmerei zu bezahlen, als die Nachbarn ober¬ 
halb des Frauenthors,Hun; 2) ob man schuldig sei, die 86rviwt6m twminis 
durch den Stadtgraben dem Klosterhofe zuzugestehen, weil man vernommen, daß 
der Rennstein in alten Zeiten vor die Häufet gegen das Planckwerk vom Zeüg-
hause über den Licent vorbey in den Canal gegangen, wovon Camerarij doch 
nicht genügsame Nachricht haben. Wenn diese Lervitus aufhören könnte, würde 
denen Nachbahren in der Baumstraße nachzugeben sein, daß sie bis an das Plank¬ 
werk der Klosterhoffchen sich extendiren könnten, wo nicht, müßte zwischen dem 
alten und zukünftigen neuen Planckwerk ein Canal wenigstens von 6 Schuh ge¬ 
lassen werden". Manches in dieser Resolution bleibt dunkel, weil man die Vor¬ 
gänge nicht kennt, und es an einer Planzeichnung fehlt. Die Kämmerer reichen 
nun auch gleich ein Verzeichmß der Hausstellen ein, denen die von den Eigen-
thümer derselben gewünschten Plätze im Stadtgraben bewilligt werden können 
und schlagen für jeden Platz, mit wenigen Ausnahmen, als jährliche Recognition 
1 F l . — 16 gr. vor. Magistrat genehmigt die Vorschlage unterm 23. November 
1725 worauf die Zutheilung durch Abmessung der Plätze an die einzelnen Haus-, 
bezw. Budenbesitzer von dem Bürgermeister v. Liebeherr erfolgt. Es geht dabei, 
insonderheit bei der Feststellung des Betrages der Recognition nicht ohne Wider¬ 
spruch zu, allein die Sache wird doch soweit geordnet, daß der t6rminu8 a quo 
der Zahlung auf den 1. Januar 1726 angenommen werden kann. Der alte 
Stadtgraben wird von den Interessenten zugeschüttet und theils zu Hofraümen, 
theils zu Oarteuplätzen eingerichtet. Was aus der Stadtmauer geworden, läßt sich 
aus den vorliegenden Acten nicht im Einzelnen verfolgen. Sie besagen nur, daß 
sie im Jahre 1755 noch vorhanden gewesen, und zwar in dem verfallenen Zu¬ 
stande, welcher weiter oben bezeichnet ist. Sie ist also nicht wieder hergestellt 
worden, wie es 50 Jahre vorher die Absicht war. 1827 ist von der Stadtmauer 
als einer „früher bestandenen" die Rede; sie ist also in der Zwischenzeit von 
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1755 bis 1827 abgebrochen. Auch wird jetzt bei einer Gränzstreitigkeit zwischen 
dem Grundstücke des Vöttigermeisters Heydenreich Nr. 990 in der Baumstraße 
und dem der Wittwe Hammer, Nr. 989, von einem Canale gesprochen, zu dem 
Letztere vermöge einer Pforte gelangt, gesprochen. Es ist also zu der in der 
Verhandlung von 1725 erwähnte Canal zu Stande gekommen. Die Gränzstreitig¬ 
keit zwischen den beiden Nachbarn ist unter Vermittelung des Stadtbaumeisters 
durch das Protokoll vom 23. Ju l i 1827 verglichen. Dergleichen Streitigkeiten 
sind im vorigen Jahrhundert oft vorgekommen, jedes Ma l aber, soweit sich aus 
den unvollständigen Acten ersehen läßt, auf gütlichem Wege beigelegt worden. 

Wie bei dem Petriwall :c. am Klosterhof so war auch hier in der Baum¬ 
straße die Recognition für die der auf der Nordfeite derselben belogenen Häuser¬ 
reihe überlassenen, Plätze des ehemaligen Stadtgrabens im Hypothekenbuche nicht 
vermerkt. Wie dort so wurde auch hier dies Versaümniß im Jahre 1812 ange¬ 
regt, damals aber nicht verfolgt, dann aber im Jahre 1858 durch Magistrats-
Verfügung vom 17. Ju l i wieder aufgenommen. Die von der Kämmerei mit 
Unterstützung der Hypothekenbehörde zusammengestellte Nachweisung ergab folgende 
Übersicht: 

Baumstraße. Recognitiouspflichtige Haüser. 

Alte 
Nr. Neue Nr. 

Baum-
straße 

911 
989 

990 

991 
992 

993 
994 

995 

996 

997 

. 999 
1000 
1001 

1002 

1003 
998 

1104 

Frauenstr. 50 
Baumstr. 35 

34 

33 
32 

31 
30 

29 

27 

25 
24 
23 

22 

21 
26 

Besitzer im I . 1812. Recognition. Besitzer im I . 1853. ^ H.-B. Bot. 

Iunkerstr. 15 

Mäkler Masche") . 7Thlr. 16 gr, 
Schiffer Wallmoth . 16 '-

Böttigermstr. Br i tz. 16 -

Lentz' Erben . . . 16 -
Bäcker's Erben . . 16 -

Drechslermstr.Schmidt 16 -
Barbier Viergotz . 16 -

Posamentier Puft . 16 -

Schlächtermstr. Zim- 16 -
mermann . . . 

Bäckermstr. Hensel . , 16 -

Kaufmann D iekho f .2 - — -
Tabakspinner Dupont 16 -
Die Schiffer-Compag- 16 -

nie . . . . . 
Speisewirttz Schmidt 16 -

Väckermster Regen . 16 -
Speisewirth Stuven 16 -

Färbermeister Voß. 1 

Steinsetzmstr. Klesch . 
Schlossermstr. G r ü n . 

Nagelschmiedemeister 
henne's Ehefrau . 

<5chlossermstr.Lockstädt 
Braumeister Ewalds 

Ehefr. . . . . 
Glasermstr. Tiede-. . 
Kornmesser Silbers¬ 

dorf 
Böttigermeister Gen-

schow 
Böttigermstr. Rieck . 

Kettenfabrikant Kuhl¬ 
meyer . . . . 

Kaufmann Köhlan . 
Böttigermstr. Pansin. 
Die Schiffer-Compag-

nie 
Schiffscapitain Koops 

Ehefrau . . . . 
Gastwirth Schmidt . 
Kettenfabrikant Kuhb 

meyer 
Gastwirt!) Pieper. . 

VII, Fol. 
VIII, -

-

-

-

-

-

-

-

VIII, -
IX. -

174 
31 

34 

36 

39 
42 

45 

48 
51 

54 
60 
63 

66 

69 
72 

5? 
19 - 16 -

Der Mäkler Masche, besitzt auch noch den Platz, wo der.Stadtmauerthurm und die 
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Die Recognition, oder das zu Palmarum jeden Jahres zu zahlende Grund¬ 
geld, wie die ständige Abgabe auch genannt wurde, war wie gesagt bis dahin 
in das Hypothekenbuch nicht eingetragen. Nach dem Magistrats-Beschluß vom 
9. August 1858 sollte dies nun endlich mit Rücksicht auf die veränderte Gesetz¬ 
gebung geschehen, falls die Hausbesitzer es nicht vorziehen sollten, dieses Grund¬ 
geld durch Kapitalzahlung auf Höhe des 20 fachen Betrages desselben ein für 
alle M a l abzulösen. I n dem auf den 1. September 1858 anberaumten Termin, 
in welchem 10 der vorgeladenen Hausbesitzer erschienen waren, erklärten sich diese 
mit dem Ablösungs-Modus einverstanden. Alle übrigen bis auf einen folgten 
diesem Beispiele in den nächsten Monaten, fo daß die Angelegenheit am Schlüsse 
des Jahres geordnet war. Nur bei dem Hause: Alte Nr. 911 Vaumstraßc, 
Neue Nr. 50 Frauenstraße, Besitzer: Steinsetzmeister Franz Albert Klefch, fand 
sich ein Bedenken wegen des 3theiligen Grundgeldes. Es wurde nachgewiesen, 
daß „der Thurm und die sieben Mantel" nicht zu Klefchens Grundstück, sondern 
in den Bereich der angränzenden, dem Zimmermeister Schumann gehörigen Grund¬ 
stücke gezogen worden sind und zwar laut Hypothekenbuchs von Stettin, Vol . XIX, 
Fol. 143 zu dem Grundstücke alte Nr. 910, neue Nr. 51 Frauenstraße, woselbst 
ausdrücklich „ein alter Thurm" als Pertinenz desselben bezeichnet ist. Die Sach¬ 
lage war die, daß die 7 Thlr. Grundgeld für die „sieben Mäntel" ursprünglich 
auf dem Grundstücke Nr. 911 der Frauen-, nicht der Baumstraße hypothekarisch 
eingetragen standen. I m Jahre 1844 wurden aus diesem Grundstücke zwei ge¬ 
macht, wovon das eine Nr. 911a von dem Dr. Schlesinger (1858 Klesch), das 
andere Nr. 911d von dem Zimmermeister Schumann erworben wurde. Das 
Schlesinger (Klesch)sche Grundstück wurde durch Magistrats-Consens vom 3. Februar 
1844 aus der Pfandverbindlichkeit wegen der 7 Thlr. entlassen, und stehen die¬ 
selben seit der Zeit auf dem Schumannfchen Grundstücke alte Nr. 911d, neue 
Nr. 51 Frauenstraße, Rubr. I I , Nr. 1 eingetragen. Klesch hat demnach nur die 
Recognition von 16 gr. --̂  20 Sgr. mit einer Kapitalzahlung von 13 Thlr. 10 Sgr. 
abzulösen gehabt. 

Wer die Recognition nicht ablösen wollte, war der Besitzer des Hauses 
alte Nr. 989, neue Nr. 35 in der Baumstraße, Schlossermeister Christian Grün. 
Nach dem Kataster von 1723 war Schiffer Löfenitz Eigenthümer diefes Haufes, von 
dem erst feit 1727 die Recognition entrichtet wurde. I n dem alten Hypotheken¬ 
buche von Stettin, Vol. IV Fol. 70 steht als erster Besitzer diefes, zu jener Zeit 
mit der Nr. 796 bezeichneten, Haufes wörtlich: Christian Batallis, imue der 
Schiffszimmergeselle Daniel Bertellis, den 20. Nov. 1752 t i tui . P088688. I m 
Jahre 1783 wird der Schiffer Wallmoth als Eigenthümer genannt, und in dem 
neuen Hypothekenbuche ist der Schiffer Christian Wallmoth, muthmaßlich ein 
Sohn des vorigen, als Besitzer des Haufes vi äser. vom 15. Ma i 1809 einge¬ 
tragen. I m Jahre 1856 wurde es von dem in der Tabelle genannten Schlosser¬ 
meister Christian Grün für den Preis von 16.000 Thlr. erworben ̂  worauf ein 
Angeld von 1000 Thlr. gezahlt wurde, denn das Grundstück war in Rubr. I I I 

7 Mänteln, muthmaßlich ein mittelalterliches Festungswerk, gestanden hatte, wofür er 5 Thlr. 
bezw. 2 Thlr. und für den Stadtgraben-Fleck 16 gr. Recognition zahlte. Ist unter dem Thurm 
der Pulverthurm (S. 1065) zu verstehen? ' ^ 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. IX. 140 
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mit einer Schuldenlast von 15.000 Thlr. in 4 Posten beschwert. I n Rubr. I I 
stand: „20 Sgr. jährliche, Recognition aus dem AguitionZbescheide vom 22. October 
1859 für den Magistrat der Stadt Stettin. Eingetragen auf Grund der Re¬ 
quisition des Prozeßrichters vom 22. October 1859 zufolge Verfügung vom 
3. November 1859". Zehn Zahre nachher wird der Schlossermeister W. Piper 
als Eigenthümer des Hauses genannt, seit 1873 aber, und vielleicht schon früher, 
der Butterhändler F. Peter, der die zum Hause gehörige Wiese an den Kaufmann 
Julius Saalfeld verkauft »nd die Recognition von 20 Sgr. mit dem 20fachen Be¬ 
trage derselben ablöst, wMauf der Löschungs-Consens am 27. März 1874 aus¬ 
gefertigt wird. Das Haus, ursprünglich ein Viertelhaus von 3 Fenstern Front, vor 
wenigen Jahren neu gebaut mit einer eleganten Fa^ade, der es an architectomschei-i 
Schmuck und einem geschmackvollen Anstrich nicht fehlt, hat einschließlich des 
Erdgeschosses 5 Stockwerke, so daß es, stände es allein, einem Thurmgebaüde 
ähnlich sein würde, außerdem aber auch eine unterirdische Wohnung, die dunkel 
und naß zum Aufenthalt von Menschen durchaus ungeeignet ist, daher sie denn 
auch im Monat Mai 1876 auf polizeiliche Anordnung geräumt wurde. Sei 
hier angemerkt, daß über 5 Prct. der Stettiner Bevölkerung — Troglodyten sind! 

des Magistrats zu Stettin, betreffend die den Hausbesitzern in der Baumstraße abge¬ 
tretenen Flachen vom Stadtgraben und die davon zu entrichtende Recognition. Mai 
1756 — Apri l 1874 Tit. X I I I Spec. Kämmerei-Sachen. Leot 1 ä.' Recognition 
Nr. 13. 

M . 
Anfang zum Verkauf der Festungs Grundstücke. 

B ekan.ntmachung. — Nachstehend bezeichnete Grundstücke: 
1. Das Werk ^ zu beiden Seiten des Vorfluth Kanals an der Staatsstraße 

von Stettin nach Damm in 4 Abschnitten zusammen 3,7275 Hectares - 14 
Mg. 108 Ruth, groß; 

2. Der Lepkenberg an der Parnitzstraße 0,136 Hect. ^ 95,9 Ruth, groß; 
3. Der rechts der Staatsstraße nach Damm gelegene Theil des ehemaligen 

Parnitz-Brückenkopfs in 3 Abschnitten mit 18in,5, 36m. und einschließlich des 
Grabens 33^,3 (-^ 59 F., 114,7 F. 112,6 F.) Straßenfront, zusammen 0,4472 
Hect. --- 1 Mg. 135,3 Ruth, groß; 

4. Die ehemalige Kehlbefestigung der Neustadt, incl. der Nordbatterie in 
6 Abschnitten zusammen 0,8455 Hect. ^ 2 Mrg. 163,8 Ruth, groß, 
sollen öffentlich meistbietend verkauft werden. Hierzu ist ein Termin auf 

Freitag den 16. Juni d. I . Vorm. 10 Uhr 
in unserm Geschäftszimmer Nr. 3 im Gebäude der Kaiser!. Ober-Post-Direction 
angesetzt, woselbst auch die allgemeinen Bedingungen und die Vorschriften bei'der 
Versteigerung täglich während der Dienststunden eingesehen werden können. 

Stettin, den 31. Mai 1876. 
Die Reichs-Commission für die Stettiner Festungs-Gruudstücke. 

Die Theilnahme an dem Ausgebote in diesem ersten Termin zum öffentlichen 
Verkauf von Grundstücken und Baustellen des frühern Festnngs-Terrams war eine 
sehr lebhafte, und der M M t a i r - R ^ mit den 
realen Verhältnissen wol in Einklang stehen. 
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So gaben auf das Werk ^ die Lederfabrikanten Gebrüder Grützmacher, die 
früheren Grundeigenthümer des Werkes, die den Grund und Boden dazu aus 
einer Wiefenfläche bestehend, dem Preußischen Militair-Fiscus auf dem Wege der 
Expropriation abgetreten hatten, das Meistgebot ab mit 25.000 Rmk. —8333,,.., 
Thlr. d. i . : für 1 Mrg. 537,,, Thlr. — für 1 Q. Ruthe 3 „ ; Thlr. 

Für die 3 Parcelen des ehemaligen Parnitz-Brückenkopfs hat das Meistgebot 
46.500 Rmk. ^ 15.500 Thlr. betragen, d. i . : für 1 Mrg . 8857,,, Thlr. — 
für 1 Q. Ruthe 49,2, Thlr. — für 1 Q. Fuß 10 Sgr. 3 Pfg. 

Für die 6 Parcelen der Kehlbefestigung der Neustadt, incl. der Nord-Batterie, 
gegenüber der Lindenstraße und in der Nähe des vormaligen Mühlenthors wurde 
ein Meistgebot von 75.000 Rmk. - 25.000 Thlr . abgegeben, d. i . : für 1 Mrg. 
8591„ß Thlr. — für 1 Q. Ruthe 47,72 Thlr. — für I Q . Fuß 9 Sgr. 11 Pfg. 
Von diesen Parcelen befanden sich einige, zwei Tage nach dem Licitations-Termin, 
bereits in dritter Hand. 

Geschlossen am längsten Tage des Jahres 1876. 

Ende. 
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